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Die Verwaltungsberichte der Berufs-
Von L u d w

Die Verw altungsberichte der Berufs-Genossen
schaften, denen noch immer die einheitliche H eraus
gabe und eine übersichtliche Zusam m enfassung fehlt, 
w elche für die Jahresberichte der Gewerbeinspektoren 
schon längst durchgeführt ist und die nun auch w'ohl 
vom  Reichsversicherungsam te für jen e geplant sein 
soll, lassen alljährlich immer wieder eine ganz ver
schiedene Behandlung der ihnen obliegenden Materie 
erkennen. Nicht als ob etwa die Ausführlichkeit und 
damit in Zusam m enhang stehend der U m fang und 
die Seitenzahl der Berichte hier als M afsstab für die 
sachliche Beurteilung herangezogen werden sollten, — 
diese hängen ja  von m ancherlei M omenten ab und 
lassen sich durch die V erschiedenheit der gew erb
lichen Betriebe, durch die Zahl der zur V erfügung 
stehenden V erw altungskräfte u. a. m. begründen — 
die auffallende Verschiedenheit beruht vielm ehr dar
in, dafs die statistischen Erm ittelungen und B erech
nungen abweichend von einander a u f sehr verschie
dener G rundlage durchgeführt sind. E ine festere Norm  
in diesen A ngaben  würde einen V ergle ich  zwischen 
den verschiedenen G ew erbebetrieben leichter zulassen. 
W eiter aber besteht der M angel, dafs es in den B e
richten, und das ist das W ichtigste, an einer gewissen 
Zuschärfung der statistischen Schlüsse zu einer

Genossenschaften für das Jahr 1905
i g  K o l b e .

bestim m ten gem einsam en Spitze fehlt. In dieser B e 
ziehung lassen sich die gröfsten A bw eichungen in 
den von den Berichterstattern eingeschlagenen W egen  
feststellen.

Sow eit die rein rechnungsmäfsige Seite b e r e i t s  
e i n g e  t r e t e n e r  u nd  z u  e n t s c h ä d i g e n d e r  
Un f ä l l e  in Frage kommt, wird ja  den Forderungen 
der Statistik in weitgehendstem  Mafse Rechnung g e
tragen. D enn mit grofser Genauigkeit wird festgestellt 
die Zahl der versicherten Betriebe und Personen, die 
H öhe der anrechnungsfähigen und wirklich gezahlten 
Löhne, die freiwillige Selbstversicherung, ferner die 
U nfallzahl, die Unfallentschädigungen, die Zu- oder 
A bnahm e der Renten, die Belastungen pro K opf, 
endlich auch die Schiedsgerichtsfälle und Rekurse 
u. s. f. A u ch  werden die Zahlen für dasselbe B e
richtsjahr untereinander und im V ergleich  mit den 
früheren Verw altungsjahren gegeneinander abgew ogen 
und statistisch verwertet, um dann für eine um fassende 
Statistik der Zentraläm ter (R .-V .-A . u. St.-Am t) w ei
tere Unterlagen abzugeben.

A nders aber steht es mit der Statistik über die 
Vorbeugungsm afsregeln, mit ändern W orten mit der 
Statistik technischer und sozialer Einflüsse auf die 
Rechnungsergebnisse der Berufs-Genossenschaften.
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Denn wenn endlich zum Schlüsse der rechne
rischen Erm ittelungen angesichts der etwa einge
tretenen Veränderungen der Schlufszahlen (Zu- oder 
Abnahm e) die Frage aufgew orfen wird, welchem  U m 
stande ist es denn nun zuzuschreiben, dafs g lü ck
licherw eise eine H erabsetzung der Unfallrenten ein
getreten ist oder dafs vielm ehr die alljährlich 
wiederkehrende, unglückselige Erhöhung der Renten
beträge sich auch dieses Jahr wieder gezeigt hat, so 
kom m t man mit der A ntw ort einigermafsen in V e r 
legenheit, denn die Berichte lassen darüber fast durch
w eg im Stich. In den meisten Fällen ist diese Frage 
gar nicht b erü h rt, ja  häufig sind nicht einmal die 
Ursachen der entschädigungspflichtigen U nfälle sta
tistisch zusammen gestellt.

Es m ag allerdings zugegeben werden, dafs die 
Beantwortung der gestellten Frage nicht im mer leicht 
st, wie sich ja  bei öffentlicher und verw altungsseitiger 
Erörterung der von Jahr zu Jahr ständig steigenden 
H öhe der Unfallrenten, über w elche in der letzten 
Zeit eingehende Erhebungen stattgefunden haben, 
herausgestellt hat. A b er gerade darum müfste dieser 
Frage erhöhte Beachtung und ausführlichere Bericht
erstattung gew idm et werden.

E s ist nicht zu verken n en , dafs in einigen B e
richten , soweit sie daraufhin durchgesehen worden 
sind, V ersuch e sich finden , um Ursachen und E in
flüsse, denen das Schwanken der Unfallrenten unter
worfen ist, festzustellen.

D anach findet sich in einigen Berichten eine 
Zusam m enstellung der entschädigungspflichtigen U n
fälle nach Einrichtungen und V orgängen v o r , die 
gemeinhin in folgende Gruppen*), w elche den ver
schiedenen G ew erben entsprechend änderungsfähig 
sind, eingeteilt is t :

Betriebseinrichtungen und Vorgänge, bei 

welchen sich entschädigungspflichtige Unfälle 

ereigneten.

Entschädigte U nfälle überhaupt.
A n  Maschinen überhaupt.
Bei anderen Betriebseinrichtungen und V orgängen 

überhaupt.

I. M o t o r e n .
Überhaupt.
A n  Dam pfm aschinen.

II. T r a n s m i s s i o n e n .
Überhaupt.
A n  W ellen  und W ellenverbindungen.

*) Aus dem Bericht über die VerwaltuLg der S e i d e n - B e -  
r u f s g e n o s s e n s c h a f t  für das Jahr 1905 .

A n  Zahnrädern und Reibungsrädern.
A n Treibriem en.

III. A r b e i t s m a s c h i n e n .
Überhaupt.
A n  H obelm aschinen für Holz.
A n  Kreissägen.
A n  Schneide- und W iegem aschinen.
A n W alzen und Kalandern.
A n Spinnmaschinen.
A n W ebe- und W irkm aschinen 
A n Appreturm aschinen.

IV . H e b e m a s c h i n e n .
Überhaupt.
Sonstige. *

V . D a m p f k e s s e l  u s w .
Überhaupt.
A n  D am pfleitungen.

V II. F e u e r g e f ä h r l i c h e ,  h e i f s e  u n d  ä tz e n d e
S t o f f e .

Überhaupt.
D urch ätzende Stoffe, Laugen, Säuren usw.

VIII. Z u s a m m e n b r u c h ,  E i n s t u r z ,  H e r a b -  
u n d  U m f a l l e n  v o n  G e g e n s t ä n d e n .

Überhaupt.
A ufgeschichtete W aren usw.
Sonstiges.

IX . F a l l  v o n  L e i t e r n ,  T r e p p e n  u s w .  i n
V e r t i e f u n g e n  u s w .

Überhaupt.
V o n  Leitern und Treppen.
V o n  Gerüsten, Balkenlagen usw.
In Vertiefungen usw.
A u f  ebener Erde.

X. A u f -  u n d  A b l a d e n  v o n  H a n d ,  H e b e n ,
T r a g e n  u s w .

Ü berhaupt.
Transport schwerer Lasten ohne Fördergeräte.

XI. F u h  r w e r k ( Ü b e r f a h  r e n ,  A b s t u r z  usw.).

X V . H a n d w e r k s z e u g  u n d  e i n f a c h e  G e r ä te .

X V I. V e r s c h i e d e n e .
Ü berhaupt.
A bspringende Splitter, Späne usw.
Sonstige.

Indessen lassen längst nicht alle Berichte diese 
statistische Ordnung erkennen, während andererseits 
mit Genugtuung festzustellen ist, dafs nebenher auch 
andere Gruppierungen zu finden sind, w elche mehr 
auf den Zustand der Einrichtungen und Mafsnahmen
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und a u f das persönliche Verhalten von Arbeitgebern 
und Arbeitern zugeschnitten sind, wie z. B. folgende 
Übersicht zeigt:

Z a h l  d e r  U n f ä l l e  ü b e r h a u p t .  
U rsache wurde nicht ermittelt.
U rsache wurde ermittelt und nachgewiesen. 
Mangelhafte Betriebseinrichtungen.
Fehlende oder ungenügende Schutzvorrichtungen. 
Fehlende oder ungenügende Anw eisungen.
Schuld des A rbeitgebers.
U ngeschicklichkeit und Unachtsam keit. .
Nichtbenutzung oder Beseitigung vorhandener Schutz

vorrichtungen.
Handeln gegen bestehende Vorschriften oder er

haltene A nw eisung.
Leichtsinn (Balgerei, Neckerei, Trunkenheit). 
U ngeeignete K leidung.
Schuld des Arbeiters.
Schuld des A rbeiters und A rbeitgebers zugleich. 
Schuld von Mitarbeitern oder anderen Personen. 
U nverm eidliche Betriebsgefahr.
Sonstige Ursachen.

Solche Zusam m enstellungen lassen schon ein 
tieferes Eindringen in die U nfallverhütungsursachen 
erkennen und sind im Interesse der Beurteilung des 
Unfallw esens zu begrüfsen.

Nur w enige Berichte aber fassen den B egriff der 
Unfallstatistik weiter und füliren vereinzelt andere 
M om ente an, denen die V erschiedenheit der E rg eb 
nisse der U nfallhäufigkeit und Rentenhöhe zuzu
schreiben ist.

So findet sich z. B. im Berichte der T i e f b a u -  
B e r u f s - G e n o s s e n s c h a f t  (S. io ) folgende be
achtenswerte S te lle :

W enn nun auch vorläufig noch bis zu dem 
etw a nach einigen Jahren zu erwartenden B e
harrungszustand mit einer in absteigender K urve 
sich bew egenden jährlichen Zunahm e der A u f
wendungen ohne w eiteres zu rechnen war, so ist 
doch der Hauptteil der M ehraufwendungen darauf 
zurückzuführen, dafs mit d e r  S t e i g e r u n g  d e r  
L o h n s u m i n e n ,  d. h. m i t  d e r  b e s s e r e n  
K o n j u n k t u r  und d e r  u m f a n g r e i c h e r e n  
B a u t ä t i g k e i t  a u c h  e i n e  Z u n a h m e  d e r  
U n f ä l l e  und damit eine gröfsere Belastung H and 
in Hand geht.

Ferner (S. 12):
D ie U nzuverlässigkeit der gefundenen K api

talisierungsziffern beruht in erster Linie in der V e r 
wendung des gesam ten 16 Jahre umfassenden 
M aterials, da nicht zu verkennen is t , dafs der 
B e g r i f f  d e s  „ B e t r i e b s u  n f a  11 s “ i m L a u f e  
d e r  J a h r e  b e i  A r b e i t e r n ,  d e r  B e r u f s -

G e n o s s e n s c h a f t  u n d  d e n  r e c h t s p r e c h e n 
d e n  B e h ö r d e n  e i n  w e s e n t l i c h  a n d e r e r  
g e w o r d e n  i s t ,  ganz abgesehen von den Ä n d e
rungen der Gesetzgebung.

N ebenher laufen auch Zusam m enstellungen über 
A lter und G eschlecht der U nfallverletzten, über die 
Zeit des Eintritts der U nfälle nach T a g  und Stunde 
und andere nähere U m stän d e, andererseits sind in 
m anchen Berichten auch ausführlichere Darstellungen 
einzelner bem erkenswerter U nfälle zu finden.

D en A nspruch au f V ollständigkeit haben alle 
diese A n gaben  nicht, namentlich wenn sie nicht ein
heitlich durchgeführt sind; insbesondere sind sie nicht 
dazu geeignet, einen Schlufs daraus zu ziehen, welche 
Mafsnahmen für die Zukunft zu ergreifen und welche 
Vorschriften zu erlassen sind, um den Betriebsgefahren 
wirksam vorzubeugen, noch weniger aber läfst sich 
aus ihnen ermitteln, wie diese oder jene Unfallver- 
htitungsmafsnahme und -Einrichtung sich in ihren 
Folgen au f den Eintritt von U nfällen bewährt hat.

A b er das ist ja  gerade die A ufgab e und das 
W esen der staatlichen Beaufsichtigung der Betriebe, 
die W irkung der getroffenen Mafsnahmen zu beob
achten und ihre E rfo lge zahlenm äfsig festzustellen, 
um dann auf Grund der Ergebnisse zu Schlüssen in 
Form  von feststehenden Vorschriften zu kommen. 
Nun haben wir allerdings überall ausgiebige und 
meist sogar recht ausführliche U nfallverhütungsvor
schriften, w elche au f diese W eise zustande gekom m en 
sind und allm ählich immermehr vervollkom m net w er
den. Indessen können solche Vorschriften sich doch 
immer nur au f generelle Bestimmungen beschränken. 
E ine D urchsicht der Unfallverhütungsvorschriften der 
verschiedenen G ew erbebetriebe wird diese Auffassung 
bestätigen.

A lle  diese Bestim m ungen gehen im wesentlichen 
darauf aus, in den einzelnen Betrieben eine gewisse 
O rdnung und Instandhaltung der Betriebe und bau
lichen Einrichtungen zu schaffen und unbedingt nötige 
Einrichtungen allgem einer A rt zu treffen, allenfalls 
auch darauf, Schutzvorrichtungen für solche Maschinen 
zuverlangen, die in allen Betrieben wiederkehren. Ganz 
sicherlich wird schon hierdurch vielfach Unfällen vor
gebeugt w e rd en , wie hier ausdrücklich anerkannt 
werden mag. A u f den Spezialbetrieb gehen die V o r
schriften indessen im allgem einen nicht oder können 
sie doch nur sehr vorsichtig eingehen. Gerade die 
Spezialm aschinen birgen aber w egen ihrer eigentüm 
lichen, meist nicht einfachen und dem D urchschnitts
arbeiter w enig geläufigen Konstruktion eine grofse 
M enge von U nfallgefahren, und jede Änderung oder 
Verbesserung daran oder die Einführung neuer 
System e erhöht die Gefahren in beträchtlicher W eise.

Eine Folge des generellen Charakters der U n 
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fallverhütungsvorschriften scheint zu s e in , dafs in 
recht vielen Berichten der Berufsgenossenschaften 
immer nur konstatiert wird, dafs und in wie vielen 
Fällen gegen die einzelnen Paragraphen das U n
fallverhütungsvorschriften V erstöfse vorgekom m en 
sind. O b und inwiefern die Eigenart des Betriebes 
aber nun besonders geartete Schutzmafsnahmen ver
langt, das ist aus den Berichten meist nicht zu ent
nehmen.

Gibt man aber zu, dafs die A u fgab e der B e 
triebsaufsicht viel w eitgehender sein inufs, als diese 
A rt der Berichterstattung ausführt, so kann man sich 
der A nsicht nicht verschliefsen, dafs in diesen Fest
stellungen zu wenig positive Arbeit, zu w enig E rfo lg  
liegt. Mehr wird erst dann geleistet werden können, 
wenn auch die Spezialm aschinen und A pparate eines 
Betriebes scharf ins A u ge gefafst werden, wenn das 
System  alter und neuer Einrichtungen studiert und 
geprüft wird und wenn neue Schutzvorrichtungen 
und -Mafsnahmen ermittelt oder vorhandene ständig 
beobachtet und ihre W irkungen verfolgt werden. 
Dazu bedarf es aber nicht nur des Urteils des auf
sichtführenden technischen Beam ten, sondern es g e
hören dazu viel weitere, eingehendere Ermittelungen 
und Beratungen, damit allen Anforderungen und A u f
gaben der Betriebsunternehm er, der M aschinenlieferan
ten wie der V erw altungsorgane Rechnung getragen 
werden kann.

E s m ag zugegeben werden, dafs schon mancher 
Schritt in dieser Richtung getan worden ist, nam ent
lich haben die Technischen Aufsichtsbeam ten aus sich 
selbst heraus manchen Fortschritt zu verzeichnen. 
D ie von ihnen herausgegebenen Schriften des V e r
eins D eutscher Revisionsingenieure, ihre Tätigkeit 
im „V erein D eutscher Revisionsingenieure“ , ihre B e
teiligung an literarischen Veröffentlichungen in Zeit
schriften und die Normalien einzelner Berufs-Genossen
schaften legen Zeugnis davon ab. E s mufs hier aus
drücklich festgestellt werden, dafs diesem  V orgehen 
die Unfalltechnik grofsen D ank schuldet.

Indessen darf der E rfo lg  nicht von den mehr 
oder weniger freiwilligen Bem ühungen Einzelner ab 
hängig gem acht werden. Vielm ehr wäre hier eine 
Verw altungsm afsregel am Platze, die das offizielle 
Zusam m engehen aller beteiligten K reise herbeiführt. 
Ständige Ausschüsse oder ähnliche aus Fabrikanten, 
Arbeitern, Betriebsleitern, Betriebsunternehmern und 
Beam ten der Berufs-Genossenschaften gebildete O rgane 
unter Leitung und Beteiligung der Zentralverwaltung 
würden hier aufserordentlich viel erfolgreiche A rbeit 
leisten, w obei das amtliche Prinzip mit den privaten 
Interessen in Ausgleich gebracht werden kann.

A us den Berichten der Technischen A ufsichts
beam ten der Berufs-Genossenschaften lassen sich

neuerdings vereinzelte A n gaben , die diese Frage 
«streifen, feststellen. Darin wird die erfolgreiche 

W irksam keit, w elche die gem einsam e Beratung und 
Behandlung einzelner unfalltechnischer Gegenstände 
gehabt h a b e n , rückhaltlos anerkannt und weiter 
empfohlen.

Im Berichte der Technischen Aufsichtsbeam ten 
der Berufs-Genossenschaften der c h e m i s c h e n  I n 
d u s t r i e  Seite 2 2 heifst es :

Gegen Ende des Berichtsjahres fand in Berlin 
eine K onferenz der Technischen Aufsichtsbeam ten 
behufs Austausches der gegenseitigen Erfahrungen 
und behufs Besprechung neuer Schutzvorrichtungen 
statt, die vier T a g e  währte und der auch Mitglieder 
der technischen Kom m ission des G enossenschafts
vorstandes beiwohnten . . . 

und weiter unten auf Seite 23 desselben Berichtes 
finden sich folgende A u sfüh ru n gen , die gleich
zeitig den Einfiufs einer solchen M afsregel auf den 
A rbeiter sch ild ern:

M ehrfach ist beobachtet worden, dafs der A r
beiter, wenn er auch um seine A nsicht betreffend 
die Sicherung seiner gefährdeten Arbeitsstelle be
fragt wurde, die Schutzm afsnahm e gern und w illig 
anerkannte und, wenn nötig, handhabte. P2s ist 
zw eifellos zw eckm äfsig, auch den A rbeiter an den 
Besprechungen zur Ausführung von Sicherheits
m alsregeln bei seiner Arbeitsstelle heranzuziehen. 
Sein Denken, sein Interesse wird dadurch wesent
lich angeregt! D ies trifft allerdings nur zu für 
den Stam m arbeiter, welcher ein gew isses Interesse 
an dem Unternehm en hat und die Gefahren seiner 
A rbeitsstelle zu beurteilen in der L age ist, nicht 
aber für den W ander- und Gelegenheitsarbeiter, 
w elcher in der chem ischen Grolsindustrie beson
ders im östlichen T eile  des R eiches sehr häufig 
is t ; diese Gelegenheitsarbeiter, die meist polnischen 
Gebietsteilen entstammen, haben zumeist nicht das 
geringste Interesse an dem Unternehmen, an der 
ökonom ischen Ausnutzung und den Gefahren sei
ner A rb eitsste lle ; sie arbeiten nur, um bei der 
nächstbesten G elegenheit bei einem wirklich oder 
verm eintlich besseren Tausche die A rbeit aufzu
geben. Solche A rbeiter liefern auch den weitaus 
gröfsten T eil der V eru n glü ckten ; sie sehen oft in 
dem Falle kein U nglück, sondern vielm ehr eine 
willkom m ene G elegenheit, eine Rente zu er
werben ; . . .

Ferner wird in dem Berichte der technischen 
Aufsichtsbeamten der R h e i n i s c h  - W e s t f ä l i 
s c h e n  H ü t t e n -  u n d  W a l z w e r k s b e r u f s g e 
n o s s e n s c h a f t  folgendes ausgeführt:

. . . Bei der der Besichtigung folgenden B e
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sprechung wurde aus der Versam m lung der W unsch 
geäu fsert:

„D e r  V erband deutscher Eisen- und Stahlberufs
genossenschaften m öge eine gem einschaftliche 
K onferenz seiner technischen Aufsichtsbeam ten 
mit den M aschinenfabrikanten, die sich mit H er
stellung von Pressen und Stanzen befassen, 
veranlassen, in w elcher die nötigen Schutz
vorrichtungen an diesen gefährlichen M aschinen 
beraten und festgelegt w ürden.“

Begründet wurde dieser W unsch mit dem 
H inweis darauf, dafs es der Buchdruckerei-Berufs
Genossenschaft durch ein solches V orgehen g e
lungen sei, an ihren Maschinen zweckdienliche, 
und einheitliche Schutzvorrichtungen durchzusetzen 
und die U nfälle um 30 °/0 zu verringern.

In klaren Zahlen wird hier der E rfo lg  eines 
gem einschaftlichen Zusam m enarbeitens vorgeführt, 
und deshalb sollten solche A nregungen und U nter
nehmungen aus den Kreisen der Berufsgenossen
schaften nicht nur unterstützt und gefördert, sondern 
in regelrechte Bahnen geleitet und zu einer ständigen 
Einrichtung gem acht werden.

A n  geeigneten Persönlichkeiten, w elche die Ini
tiativen aus der Praxis der Betriebsaufsicht aufnehmen, 
sie weiter auszubauen imstande sind und zu Beratungs
punkten mit den in Frage komm enden Kreisen ver
dichten, besteht sicherlich kein Mangel, und die Zentral
leitung würde bei der A usw ahl solcher Beam ten nicht 
in V erlegenheit kommen. Denn wenn dazu auch 
neben einer gewissen Praxis vor allem wissenschaft
liche Befähigung erforderlich ist, so ist dem gegen
über doch festzustellen, dafs die Unfaltechnik bereits 
seit 40 Jahren wissenschaftlich bearbeitet wird und 
sich seit langer Zeit zu einem besonderen Zw eige 
der technischen W issenschaften herausgebildet hat, 
den sich die a u f diesem G ebiete theoretisch und 
praktisch tätigen Männer zu eigen gem acht haben.

E s m öge aus der Literatur hier nur flüchtig an 
die erfolgreichen Bestrebungen eines E  n g e l - D  o 11 - 
f u s  und an die von ihm im Jahre 1867 gegründete 
„ G e s e l l s c h a f t  z u r  V e r h ü t u n g  v o n  F a b r i k - 
U n f ä l l e n “ unter dem Patronate der dam als in höch
ster Blüte stehenden „ I n d u s t r i e l l e n  . G e s e l l 
s c h a f t  in M ü h l h a u s e n  ( E I s a f s ) “ erinnert wor
den, durch deren gründliche Arbeiten und aufser- 
ordentliche Anstrengungen die A usstellung für U n
fallverhütungen Berlin 1889 zustande kam. Diesen 
grundlegenden V orarbeiten sind im Laufe der Jahre 
m anche beachtenswerten W erke gefolgt und es m ö
gen hier unter den Autoren a u f sozialtechnischem  
G ebiete nur die Namen wie Kraft, A lbrecht, Mor
genstern, Platz, Pütsch, Ram bousek, W ahlen genannt 
werden.

Freilich sucht man in dem Verzeichnis der V o r
lesungen für die deutschen H ochschulen heute noch ver
geblich nach einem Lehrstuhl für Unfalltechnik —  nur 
die G ew erbehygiene ist an der Technischein H ochschule 
in Charlottenburg in einem einzelnen Falle vertreten
—  trotzdem  gerade das Gebiet der Unfalltechnik 
eine grofse Sum m e umfassenden W issens und ein 
gründliches Kennen der verschiedensten Spezialge
biete voraussetzt. A ls  eine Genugtuung kann es 
wenigstens empfunden werden, wenn von den tech
nischen H ochschulen auch die Arbeiten über Schutz
vorrichtungen als Prüfungsarbeiten für den D r. Ing.- 
Grad erfolgreich zugelassen werden.

D ie U nfalltechnik hat sich mehr und mehr allen 
gewerblichen Gebieten zugewendet, und in den mei
sten technischen Zeitschriften trifft man heute auf 
A ufsätze über m echanische und m aschinelle E in
richtungen zur Verhinderung von U n fä llen ; in der 
vorliegenden Zeitschrift liefert der ständige Patent
bericht einen Bew eis dafür, in welchem  weiten U m 
fange dieses Gebiet sich ausdehnt.

W enn in der praktischen V erw ertung noch nicht 
genügend davon Gebrauch gem acht worden ist, so 
liegt das aufser an dem bereits erwähnten M angel 
eines innigen und ständigen Zusam m enarbeitens nicht 
zum geringsten T eile an der schon vielfach in F ach
kreisen beklagten Tatsache, dafs unsere K onstruk
teure ihre Maschinen heutzutage noch immer kon
struieren, ohne au f die damit verbundenen U nfall
gefahren Rücksicht zu nehmen, und dafs den Ma
schinenfabriken die Rücksichtnahm e darauf erst all
m ählich und meist verspätet abgerungen werden 
m ufs, wenn sich die Nachteile in der H öhe und 
stetigen Zunahm e der Unfallrenten bem erkbar g e 
m acht haben.

E s liegt ferner daran, dafs unsere Betriebsleiter 
auf den Schulen keine A nregung und keinen Blick 
erhalten für unfalltechnische Mafsnahmen, und end
lich erm angelt auch den Arbeitern leider noch immer 
jedes Verständnis für die unfalltechnischen Bestre
bungen.

„In Gr. F lottbeck,“ heifst es in dem Berichte 
der Technischen Aufsichtsbeam ten der H a m  b u r 
g i s c h e n  B a u g e w e r k  s - B e r u f s g e n o s s e n -  
s c h a f t ,  „gaben die A rbeiter bei dem H inweis 
auf das Fehlen der U nfallverhütungsvorschriften in 
der Baubude zur A ntw ort: ,Die H auptsache ist, 
dafs der Lohn tarif aushängt, die Vorschriften sind 
N ebensache1.“

„In der Sektion IV  wurde dem Technischen 
A ufsichtsbeam ten bei dem Hinweis au f das Fehlen 
der Rückenlehnen von den Arbeitern die A ntw ort: 
,E s tut nicht nötig, wir fallen nicht herunter1.“ 

„B ei dem Fehlen der Rückenlehne eines Turm 
*
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gerüstes erklärten sie nach längeren Erörterungen 
endlich bereit, den ,H okus-Pokus‘ anzubringen.“

D iesem  ablehnenden Verhalten der Arbeiter 
gegenüber, das als ein m erkbarer Faktor bei den 
Unfallrenten zu Buche schlägt, müfste durch B e 
lehrung der A rbeiter auf Fachschulen und tech
nischen Vorbereitungsanstalten sowie durch richtige 
Erziehung der Arbeiterstäm m e in den Betrieben selbst 
Einhalt getan werden.

E s ist daher nicht zu verkennen, dafs ein g e
waltiges Rüstzeug theoretischen W issens und prak
tischen Könnens zw ar erforderlich aber auch zum Teil 
bereits vorhanden ist, das sich diejenigen Persönlich
keiten zu eigen m achen müfsten, denen die A u fgab e 
zufällt, die vielseitigen Interessen aller an der U nfall
verhütung beteiligten K reise zu gem einsam er A rbeit 
zu einigen und alle divergierenden Einzelbestrebungen 
und V orurteile hinwegzuräumen. Ihre A u fgab e wird 
erleichtert werden können, wenn in die V erw altun gs
berichte der Berufsgenossenschaftlichen Vorstände 
bezw . der Technischen Aufsichtsbeam ten der W irkung 
und dem E rfolge der getroffenen Schutzm afsnahmen 
und -Vorrichtungen breiterer Raum  und ausführlichere 
Berichterstattung gewidm et wird. A u s diesem Ma
teriale würden Anregungen und Schlüsse abgeleitet 
werden können, w elche H inweise darauf enthalten, 
wie und au f welchem  W eg e  zw eckm äfsig weiterzu
gehen ist.

D ie häufig gehörten K lagen , dafs der Industrie 
und der Betriebstechnik durch den Unfallschutz 
Zw ang angelegt und die freie Ausdehnung gehindert 
wird, m ü s s e n  b e k ä m p ft  w e r d e n , und sie werden a ll
m ählich verschwinden, sobald nur dafür gesorgt wird, 
dafs der U nfallschutz bereits im Entstehen der B e
triebsanlagen und Maschinen ein gew ichtiges W ort 
mitzusprechen hat, dafs der Zug der Industrie auf 
dem W e g e  seiner Entw icklung und seines F ort
schritts von dem Schutzgeiste der U nfalltechnik g e
leitet wird.

H ier müfste die Tätigkeit der in V orsch lag  G e
brachten ständigen A usschüsse oder O rgane in erster 
Linie einsetzen, und ihre H auptaufgabe müfste es sein, 
die Forderung der U nfalltechnik zur D urchführung zu 
bringen, ohne dafs sie als eine unleidige Bevorm undung 
der Industrie angesehen w ird , w elche störend in 
Handel und W andel e in g reift; sie würden und müfsten 
es zu erreichen suchen, dafs das Verständnis für 
die A ufgaben der U nfallverhütungsbestrebungen stets 
w ach erhalten wird, sodafs es sich in freien V erein 
barungen allseitig geprüfter und erprobter technischer 
Mafsnahmen oder in spontanen Zugeständnissen von 
Sicherheitseinrichtungen ausprägen kann.

Nebenher würde von ihnen versucht werden, * - - ■ 
müssen, einen Einflufs auf die A usbildung und E r

ziehung des heranwachsenden Techniker- und A r 
beiter - N achw uchses unter Fühlungnahm e mit den 
Aufsichtsbehörden und Schulen zu gewinnen durch 
Bezeichnung und B ekanntgabe vorbildlicher Maschinen 
und A nlagen, und endlich würde von ihnen der lite
rarische G ang der U nfalltechnik zu fördern sein.

G erade in der letzten und vornehm sten A u fgab e 
ist ein geeignetes und sicher wirkendes Mittel zu er
blicken, den au f die V erhütung von Betriebsunfällen 
gesetzlich festgelegten Zielen in nachhaltiger W eise 
Geltung zu verschaffen. H ierzu würden aber gerade 
die Berichte der Berufsgenossenschaften eine Fülle 
von A nregungen bieten können, wenn die technische 
Seite in der W eise ausgebildet wird, wie es z. B. 
in den Berichten der B e r u f s - G e n o s s e n s c h a f t  
d e r  c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e ,  d e r  R h e i n i s c h 
W e s t f ä l i s c h e n  H ü t t e n -  u n d  W a l z w e r k s  - 
B e r u f s - G e n o s s e n s c h a f t  und einer kleinen Reihe 
anderer Berufs-Genossenschaften bereits geschieht.

In dem erstgenannten Berichte finden sich nicht 
weniger als folgende 18 neuen Schutzeinrichtungen, 
die an der H and von Skizzen und Zeichnungen aus
führlich beschrieben sind, au fgefü h rt:

1. W arnungsapparat für Zentrifugen.
2. Selbsttätige A ufsetzvorrichtung eines Fahrstuhles.
3. V orrichtung zum selbsttätigen V erschlufs von 

Fahrstuhlschachttüren.
4. Kom biniertes Absperr- und Sicherheitsventil.
5. Selbsttätige Feuerlösch- und A larm vorrichtung.
6. Sicherheitsapparat für die V erbrennung der Gase 

bei der Harzdestillation.
7. Vorrichtung zur A bleitun g angesam m eltar E le k 

trizität.

8. Schutzvorrichtung an Schlagm essern.
9. Sicherheitsvorrichtungen an Leitern.

10. Andrehvorrichtung an Gasm otoren.
11. Schutzvorrichtungen für M ineralwasserbetriebe.
12. Sicherheitswinde.
13. Ballonentleerungsvorrichtungen.
14. Respirator.
15. Runde M esserwellen an Abrichthobelm aschinen.
16. Laurentsches Pulsom eter. »
17. R ädervorgelege an Filterpressen.
18. H artgum m i zur D ichtung von Ventilen.

E s ist ersichtlich, dafs eine ganze Reihe dieser 
Einrichtungen nicht nur in den meisten chem ischen 
Betrieben allgem ein, sondern aufser in der chem ischen 
Industrie auch in anderen Gew erben und Indu- 
strieen zw eckm äfsig und nutzbringend V erw endung 
finden könnte, wenn ihre weitere B ekanntgabe und 
ihre Einführung an andere Betriebe und Berufs
Genossenschaften erfolgte. H ier könnte die oben 
erwähnte zentralisierte, und mit allen beteiligten 
Kreisen in Verbindung stehende Leitung mit E r 
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fo lg  ihre W irksam keit entfalten und die E rfah
rungen, die an der einen Stelle gem acht werden, an 
andere Punkte überleiten und dort zum  Nutzen des 
gem einsam en Ganzen verwerten. Geschieht das nicht, 
so liegt die Gefahr nahe, dafs w ertvolle Schutzmafs- 
nahmen, die häufig das Ergebnis m ühevoller und 
kostspieliger V ersuche bilden, entweder nutzlos in 
den Berichten vergraben bleiben oder doch nur all
mählich und mühsam durchdringen, währenddessen 
die Betriebsunfälle sich steigern.

Bisher hat sich mit der Verbreitung geeigneter 
und erprobter Schutzeinrichtungen nur eine in b e
grenztem  U m fange gehaltene, fast selbstlos arbeitende 
Fachpresse beschäftigt. Sind aber schon erfreulicher
w eise durch sie aus eigner K raft eine grofse Reihe 
sachlicher E rfo lge zu verzeichnen, um w ieviel mehr 
würden nicht ihren Zielen und Bestrebungen die W eg e  
geebnet werden k ö n n en , wenn die Förderung und 
Unterstützung durch eine korporative Einrichtung 
e r fo lg te , in w elcher staatliche und private Kräfte 
Zusammenarbeiten.

A u ch  noch ein anderes Feld fruchtbringender 
T ätigkeit würde den bezeichneten O rganen offen 
stehen. A lljährlich  werden eine grofse M enge neuer 
Erfindungen auf dem G ebiete des U nfallschutzes ge
macht, unter denen sicherlich eine ganze Reihe von 
Einrichtungen enthalten sind, die der weiteren V e r 
breitung und E m pfehlung wert sind. W er da weifs, 
mit w elchen Schwierigkeiten eine neue Einrichtung 
zu käm pfen h at, b evor sie bekannt w ird, bevor sie 
ferner anerkannt und zur Einführung gebracht w er
den k a n n , der wird erm essen k ö n n en , w ie nützlich 
es w ä r e , wenn diesen Einrichtungen eine einflufs- 
reiche Unterstützung und H ilfe zuteil würde. Hier 
könnte m ancher gute Kern herausgeholt und m ancher 

E rfo lg  erzielt werden.
Endlich würde auch unsere Ständige A usstellung 

für U nfallverhütung in Charlottenburg in den K reis 
des A rbeitsfeldes einbezogen werden können durch 
die H ebung der Besuchsfrequenz, die literarische Zu-

Zur Ästhetik (
V on  Dr. H e i

N och ist die E rde jun g  und die Erd-K ultur neu. 
N och ist der M ensch ein rarus avis au f der Erde, 
noch kann man au f weiten Strecken der E rdober
fläche vergebens nach ,Menschen* U m schau halten, 
aber au f der ändern wieder ist durch die A rbeit des 
M enschen das Antlitz der E rde schon völlig ver
ändert. Ist dieses aber nun eigentlich schöner g e
worden, hat der Mensch der E rde solche Spuren

sam m enfassung der A usstellungsgegenstände behufs 
V erbreitung in den weitesten Kreisen, den weiteren 
A usbau der Ausstellung, die Einführung billiger Lehr- 
kurse, die Beteiligung an gew erblichen Ausstellungen 
mit den Gegenständen der Charlottenburger A u s
stellung usw.

D ie A ufgaben der genannten O rgane hinsicht
lich der Förderung der unfalltechnischen Literatur 
wachsen, wenn man an eine zw eckm äfsige V erw er
tung der Veröffentlichungen des Auslandes z. B. 
des bulletin de l’association des industriels de France 
contre les accidents du travail, der wertvollen nie
derländischen , französischen, österreichischen und 
englischen Berichte gew erbehygienischen und unfall
technischen Inhalts denkt, wenn man weiter über
legt, wie nötig dem grofsen Publikum  gegenüber 
z. B. die sachlich richtige A u fkläru n g eingetretener 
M assenunfälle ist und die Belehrung über die Mittel 
zur V erhütung solcher Unfälle.

E s würde zu weit führen, alle die A ufgaben 
aufzuzählen, die sich durch die Erfahrungen der 
Praxis und durch die eingehende V erfo lgu ng der 
literarischen Veröffentlichungen ergeben.

E s m ag nur noch erwähnt werden, dafs auch 
in den berufsgenossenschaftlichen Kreisen die A u s
breitung und Ausdehnung der unfalltechnischen L i
teratur a u f das lebhafteste gew ünscht wird und dafs 
hierüber bereits eingehende Erw ägungen unter Füh
lungnahm e mit der leitenden Fachpresse stattge
funden haben. Leider hat sich bisher kein gan g
barer W e g  finden lassen, der vielfach sich bieten
den Schw ierigkeiten H err zu werden. M öge es der 
Zukunft bald gelingen, au f diesem oder einem an
deren W ege diese vorläufig noch ohne A bschlufs 
gebliebenen Bestrebungen zu einem greifbaren E r
gebnisse zu führen.

D er günstige Einflufs auf die H öhe der U nfall
renten wird sich alsbald zeigen und der gute E rfo lg  

nicht ausbleiben.

er Erd-Kultur.
ri eh P udor.

eingedrückt, dafs diese schöner geworden ist? V or 
allem  der Mensch selbst, ist er wirklich eine Zierde 
der Erde? A lso  nicht an die Kultur, die er ge
schaffen hat, denke ich vorerst, sondern an ihn selbst, 
und da wir es hier mit ästhetischen Fragen zu tun 
haben, an sein Ä ufseres, an seine Gestalt ? A u f 
diese F rage müssen wir Kulturm enschen den Mut 
haben zu antworten, dafs uns einstweilen die K ultur
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arbeit so viel Schweifs gekostet hat, dafs unser 
Leibesäufsere die Frische und K raft verloren hat 
und einseitig die Geisteskräfte zur Ausbildung ge
langt sind. Diejenigen V ölker, über die wir uns 
verm öge der K ultur erhoben haben, die sogenannten 
W ilden, stehen gerade in A nsehung der K örp er
schönheit voran und bilden weit eher einen Schm uck 
der E rde als die verstaubten Kulturm enschen. .Einst
weilen1 sage ich mit A bsicht, denn ohne Zweifel 
werden gerade die komm enden Jahrhunderte nach 
dieser Richtung hin einen A usgleich  schaffen und 
dem Kulturm enschen das G lück seines Leibes zurück
geben. Und dann wird es der Kulturm ensch mit 
der Zeit auch wieder mit seiner körperlichen W ürde 
unvereinbar halten, dafs er seinen Leib in Kleidern 
vergräbt. Und einigermafsen im Einklang hiermit 
wird auch die Kultur in anderer Richtung eine mehr 
ästhetische werden. Denn bisher hat der M ensch 
in seinen technischen Leistungen um die Schönheit 
sich allzuwenig geküm m ert und mit seinen W erk
stätten das Erdgesicht eher verhäfslicht als ver
schönt. Ein B eisp ie l: er gab zu, dafs eine M aschine 
wie die Lokom otive nicht notwendigerweise so viel 
Rauch und Qualm von sich geben müsse, aber er 
strebte nicht an, dafs folglich auch weniger Rauch 
gebildet werden solle. U nd ähnlich bei der F eu e
rung und H eizung der W ohnungen. Selten eben 
denkt der Mensch über die Grenzen seines Ichs und 
seines H auses, geschw eige seines Landes und E rd 
teils oder gar seines Planeten hinaus. Unrat, soviel 
er sich schaffen kann, bringt er im Frühjahr und 
Herbst zusam m en, verstreut ihn auf den Fluren und 
verpestet die Luft und verunschönt das Landschafts
gem älde, . weil er die Errungenschaften der Chem ie 
allzu langsam  nutzbar m acht und ästhetische R ück
sichten zu nehmen nicht gelernt hat. Ganz neuer
dings erst hört man a u f unserer W eltenstrafse etwas 
von dem notwendigen Schutz der Landschaft, und 
der Naturdenkmäler, von W aldästhetik und Strom 
ästhetik. Und auch daran müssen wir erinnern, dafs 
eine der schönsten Zierden der Erde, der W ald, der 
die E rde um buscht und sie in Federn bettet, die 
H and des M enschen in ungünstigem Sinne verrät, 
sow eit die Kulturländerstriche in Betracht kommen. 
Grofszügig und gew altig war der Urwald, während 
der Kulturw ald kleinliche Züge trägt und dem Staaten- 
bureaukratismus entsprechend engherzig in geom e
trischen Linien ohne Rücksicht au f die ästhetische 
Seite der Bodenerhebungen angelegt ist.

D er unverzeihlichste Fehler aber, den der K ultur
mensch begangen hat, ist der, dafs er sich in Herden 
angesiedelt hat, statt in Familien. Denn Rousseau 
hat recht, wenn er s a g t: „ L ’homm e est de tous 
les anim aux celui, qui peut le moins vivre en

troupeaux.“ A b e r  wie die zu W inters A n fan g im 
T a l in engen V erschlagen zusam m engetriebenen is
ländischen Schafe hat der M ensch in seinen so g e
nannten Städten, die bislang noch ein Lasterm al, 
ein ästhetischer Schandfleck der E rd e  sind, sich zu 
sam m engepfercht, nimmt sich gegenseitig die Luft 
w eg und verdirbt sich gegenseitig die Freude am 
Leben. N och schienen sich die M enschen zu fürch
ten, au f der E rde spazieren zu gehen und ausge
breitet zu wohnen, sie drückten sich ängstlich an
einander und erschwerten sich gerade dadurch das 
Leben und schufen die Konkurrenz. A b er auch 
hier hat der U m schw ung eingesetzt, durch die T äler 
der E rde schallt der R u f nach Gartenstädten und 
dem Rufe in die Stadt ist der R u f auf das Land 
gefolgt,

W erfen wir aber nunmehr den Blick auf die 
Erdoberfläche, wie sie der M ensch um gestaltet hat 
und a u f die m echanische A rt der Bearbeitung der 
Erdkruste seitens des Menschen. D er U rm ensch be
gnügte sich mit der Bearbeitung dessen, w as er gleich
sam a u f dem W eg e  fand (Steinwerkzeuge). Je weiter 
er in der K ultur fortschritt, desto mehr holte er ge- 
wisserm afsen aus der E rde (Metall-Zeit), bis er in 
ihren Schächten die K ohle fand, die ihm das, was 
er zu Beginn der Urkultur vermittels der H and und 
des Feuerquirls erzeugt hatte, au f m ühelose W eise 
schaffte. D ieses, das Feuer, spielt zu allen E pochen 
der Erdgeschichte die entscheidende Rolle. Feuers
gew alt hat die E rde zu dem gem acht, was sie ist, 
und wesentlich mit Hilfe des Feuers hat der Mensch 
das Gesicht der E rde verändert und die Kulturhöhe 
erstiegen. U nd wenn die m oderne Zeit im Zeichen 
der Elektrizität steht, so ist es also wieder der Funken, 
und auch diesm al durch Reibung erzeugt, nur dies
mal besser ausgenutzt, w elcher das Mittel der w ich
tigsten technischen U m gestaltungen ist. W erden doch 
auch die nächsten Jahrzehnte im Zeichen der elek
trischen Fernbahnen, der Funkenstationen und der 
elektrischen Luftschiffe stehen. So mufste das Feuer 
zuerst zur Bereitung der Speise und Erw ärm ung der 
W ohnung dienen, dann aber zum Z w ecke der E r
zeugung der V erkeh rsm itte l, zur E rzeu gun g des 
D am pfes (Dampfm aschine, Lokom otive), weiter zur 
E rzeugung der elektrischen Strom kraft. D er nächste 
greifbare E rfo lg  hiervon war der, dafs die Schnellig
keit, mit der der Mensch sich über die O berfläche 
der Erde hin bew egte, ungeheuer zunahm, und das 
elektrische Luftschiff wird hierin die elektrische Schnell
bahn noch weiter hinter sich lassen, als diese die 
Dam pf-Eisenbahn hinter sich gelassen hat. So wächst 
aus W eltenferne gesehen, die Schnelligkeit, mit der 
der Erdbew ohner über seinen Planeten kriecht, läuft 
und fliegt, im m er mehr an, im m er mehr wird er
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H err der E rde, wird er zu H ause auf der E rde und 
immer besser lernt er sie kennen. Mit den Fingern 
seines Geistes greift er heute zum ersten M ale über 
die Rinde der Erdnufs hinaus und w agt sich in die 
W eite der Um w elt der E rde: er verläfst sein Haus, 
die F lügel sind ihm gew achsen, er versucht das 
Fliegen. D ie V ö g e l selbst zw ar lachen über ihn, 
denn sie sind ja  längst zu H ause in der W elt der 
Lüfte, aber so hoch sie fliegen, so bleiben sie doch 
in den allernächsten Regionen der eigentlichen E rd 
atmosphäre, die noch voll ist vom  Dunste der Erde 
und noch zum H o f und Haus der Erde gehört. 
Ä sthetisch aber gewinnt auch hierbei das A ntlitz der 
E rde zunächst nichts, es verliert eher etwas. Denn 
der A nfan g der T echn ik des elektrischen Luftschiffes 
scheint eine grenzenlose Unbeholfenheit des ästhe
tischen A u fb au es desselben ans Licht zu bringen. 
Fahrrad, Autom obil, Luftschiff, sie alle müssen zu
erst eine Phase durchm achen, in der sie vom  ästhe
tischen Standpunkt schlechthin unzureichend oder ge
radezu abscheulich erscheinen. D as, was der Natur 
ihren in unserem A u ge wesentlichen R eiz verleitet, 
die Schönheit, scheint der M ensch in seiner Kultur 
erst im Laufe einer m ühevollen Entw ickelung er
käm pfen zu müssen. D as weltferne W esen, wenn 
es dem irdischen Planeten sich nähert, sieht heute 
noch häfsliche städtische M assensiedelungen und pein
lich abgezirkelte Landschaftsbilder, es hört lärmendes 
G etöse aus den W egen  und W erkstätten dieser Massen

siedelungen, ohne auch nur dem Streben zu begegnen, 
dieses Getöse ab zu sch w äch en , es fühlt häfsliche 
Dünste und D äm pfe aus diesen M assensiedelungen, 
ebenso w ie aus dem „L an d e“ em porsteigen, und es 
erblickt den M enschen selbst als ein unter der Last 
seiner Kultur gedrü cktes, nur mühsam sich fort
schleppendes W esen, und noch lange wird es warten 
müssen, bis es die W esen sieht, von denen Nietzsche 
sagt, dafs sie mit Taubenfüfsen auf der E rde tanzen.

V o r allem  aber hätte der Mensch im Laufe 
seiner Kulturarbeit sich mehr bewufst sein müssen, 
dafs die E rde selbst nur ein Sandkorn im M eere der 
ewigen W elten  ist, dafs über unseren H äuptern und 
über den W andungen unseres Planeten Luftm eere 
sich weiten, in die Unendlichkeit hinein. Um  so 
mehr hätte er hieran denken müssen, als er in seinem 
A u ge, das ihm aus dem Gesicht blickt, die F ähig
keit besitzt, die unendliche W eltenweite bis zu einem 
gewissen Grade zu durchdringen. E ine Verbindung 
mit fernen Planeten und fernsten Sonnen verm ag er 
insofern tatsächlich herzustellen, als er mit den Nerven 
seines A u ges diese rührt und ihr Bild in sich auf
nimmt. Gibt ihm dieses A u g e  ja  sogar die F ähig
keit, die Stoffe und Materien, aus denen diese Sonnen 
bestehen, zu durchdringen und zu erkennen. A lso  
im mer weiter wächst er über seine irdische Heimat 
hinaus und immer weiter greift er mit Geist und 
A u g e  in den W eltenraum  hinein. Könnte einmal 
eine Zeit komm en, zu der er der E rde untreu wird?

„D ie Arbeiterin
D ie Zeitung L ’independance B eige in Brüssel bringt 

unter der Überschrift l e s  m e t i e r s  q u i  t u  e n t  so
eben folgenden bem erkenswerten Aufsatz:

A u s dem interessanten Buche von Caroline 
M ilhaud: » D i e  A r b e i t e r i n  i n F r a n k r e i c h
(l’ouvriere en F ran ce)“ , das soeben bei F e lix  A lcan 
in Paris erschienen ist, entnehmen wir folgenden T eil 
des K ap itels, das den Gew erbekrankheiten und der 
Sterblichkeit gewidm et ist.

W en ig  begünstigt im H inblick a u f die D auer 
der A rbeit und den Lohn ist es die Arbeiterin des 
20. Jahrhunderts nicht weniger im H inblick au f die 
hygienische Lage. Besonders ist sie den G ew erbe
krankheiten unterworfen, w elche mit der Behandlung 
gefährlicher Stoffe verbunden sind und w elche bei 
m angelhafter H ygiene sie um somehr befallen als ihre 
Natur weniger widerstandsfähig ist als die des Mannes.

E s ist sicher, dafs bei einem V ergleich  der Lage 
der Arbeiterin vor 50 Jahren und heute der V orteil 
a u f seiten der Arbeiterin des 20. Jahrhunderts liegt.

in Frankreich.“
Man kann gewisse Fortschritte nicht leugnen. H eute 
z. B. sind gew isse B eschäftigungen , w elche unter 
die gefährlichen und ungesunden H andw erke zählen, 
den Frauen durch die A rbeiterschutzgesetzgebung 
untersagt, w elche das Ü bel mit der W urzel ausrottet.

Sie dürfen nicht mehr in der T iefe der Schächte 
sich gesundheitsgefährlicher Arbeiten unterziehen. 
E benso ist durch das V erbot des weifsen Phosphor 
bei der H erstellung der Zündhölzchen dem langsamen 
aber sicheren Siechtum  Einhalt getan. Man begegnet 
in den bevölkerten Strafsen von Saint - Denis nicht 
mehr dem irrenden Schattenw esen, von dem uns 
Frau Severine vor einigen Jahrzehnten in herzer
greifenden Ausdrücken berichtete: „D as W esen
schleicht einher, meidet den Vorübergehenden, flieht 
den hellen Schein des Tages. Selbst im Schatten 
drückt sie den Schal, der sie einhüllt, fest um sich. 
Sie empfindet Scham , Scham  über ihre physische 
Entartung, über ihre arm selige Gestalt, an der die 
Nekrose die Nase zernagt hat, um nicht mehr übrig

*
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zu lassen als zw ei schreckliche H ö h le n , und die 
K iefer verzehrt hat, um nicht mehr übrig zu lassen 
als eine klaffende Lücke! D er K am p f w ar lang, 
schw er, aber endlich ist die V erw endung dieses 
Stoffes zur H erstellung der Zündhölzer untersagt 
worden dank den Anstrengungen der A rbeiteror
ganisationen , dank der Ausdauer einiger Parlam en
tarier , die sich für diesen F all gew altig ins Zeug 
gelegt h a b en , und dank endlich dem nüchternen, 
aber entscheidenden Eingreifen der medizinischen 
A k a d e m ie , welche in ihren berühm t gewordenen 
Berichten erklärt h a t , „dafs es dringend notwendig 
sei, die Ungesundheit, welche in einer grofsen Zahl 
von H andwerken besteht, zu beseitigen.“

Seit der Einführung des Schwefelantim on, w elches 
an Stelle des weifsen Phosphor getreten ist, hat man 
in Frankreich nicht einen einzigen Fall von Nekrose 
in diesem Industriezweige mehr zu verzeichnen.

E s ist andererseits sicher, dafs die Arbeiterschutz- 
und V ersicherun gsgesetze, von denen ich später 
sprechen werde, einen wohltätigen Einflufs a u f die 
L age der Arbeiterinnenklasse gehabt haben, im b e
sonderen hat das Gesetz von 1898 über die A rbeits
unfälle (la loi de 1898 sur les accidents du Travail), 
dadurch dafs es die Verantw ortlichkeit des A rbeit
gebers bei eingetretenen Unfällen stark in Anspruch 
nahm, zur F olge gehabt, dafs der Schutzum fang zu
genom m en und die Zahl der Untälle abgenom m en 
hat. Nichtsdestoweniger sind die Verbesserungen 
ungenügend.

D ie  todbringenden Beschäftigungen sind weit da
von entfernt, vollständig beseitigt zu sein für Arbeiter 
wie für Arbeiterin.

E s gibt zur Stunde noch Arbeiterinnen, die durch 
Blei vergiftet w erden: D as sind die Spitzenklöpple
rinnen, welche das Bleiweifs zum W eifsm achen der 
Spitzen verwenden. D am it die Spitzen von gelber, un
gebleichter Farbe weifs wie Schnee werden, befestigt 
man sie auf Papierblätterri, w elche mit Bleiweifs be
deckt sind. D as Ganze wird durch Schlägel oder 
W alzen zusam m engedrückt. „D a s Bleiweifs haftet 
dann am Faden ; aber diese Behandlung ruft einen 
Staub hervor, w elcher eine grofse Zahl von A rb eite

rinnen vergiftet.“
M anche werden auch durch Q uecksilber vergif

tet : D as ist der Fall bei gewissen Hutmacherinnen. 
D as Haar, welches sie verarbeiten, wird einer Behand
lung mit Q uecksilber unterworfen. W enn sie das 
H aar in die W alk e  werfen, wirbelt von allen Seiten 
Staub auf, und sie nehmen schädliche T eilchen in 
sich auf. D ie  Formerinnen (bastisseuses) unter den 
Hutm acherinnen werden noch mehr davon betroffen, 
„die A u fgab e dieser Arbeiterinnen besteht darin, die 
Stücke zu bestimmen, deren Vereinigung zwei zu

zwei, die H üte bilden sollen. Mit Hilfe eines b e
sonderen A pparates, des „Spanners“ (la clef), drücken 
sie die W o lle  breit, häufen sie an und geben ihr 
eine gew isse Dichte, ihre Verfilzung . . . eine grofse 
Zahl von Frauen, w elche mit der W o lle  umgehen, 
werden von nervösem  Zittern befallen, sie verlieren 
Zähne und Augenbrauen. Nach vier oder fünf Jahren 
der A rbeit ist eine Form erin gezw ungen, ihre B e 
schäftigung zu unterbrechen und sich einer M ilchkur 
zu unterwerfen. Bei gewissen Arbeiterinnen ist das 
nervöse Zittern so stark, dafs sie ohne frem de H ilfe 
weder essen noch trinken können. Nach einigen 
W ochen der Ruhe kann die Arbeiterin ihre A rbeit 
wieder aufnehmen, aber die nervösen Störungen er
scheinen schnell wieder, heftiger und häufiger.

Lhiabhängig von den Krankheiten, w elche den 
giftigen Gew erben zuzuschreiben s in d , trägt die 
schlechte H ygiene, w elche in den meisten G ew erben 
herrscht, die H auptschuld an den zahlreichen Leiden, 
denen die Arbeiterinnen unterworfen sind, und deren 
hauptsächlichste sind : die Bleichsucht, die Blutarmut, 
die Tuberkulose.

A u ch  die Arbeiterinnen der Textilbranche zählen 
zu denjenigen, welchen diese schreckliche Krankheit 
mit auflauert.

Schon im Jahre 1840 wies man au f die erbärm 
lichen hygienischen Zustände hin, inmitten deren diese 
Arbeiterinnen lebten. In der Baumwollen-M anufak- 
tur m acht man das Schlagen (battage) mit der Hand. 
Meist waren es die Frauen und die Kinder, welche 
diese Arbeiten ausführten: W olken von flockenarti
gem  Staube verbreiteten sich in den W erkstuben und 
drangen in die Lungen der Arbeiterinnen ein. A uch 
bei dieser Beschäftigung bem erkte man, dafs eine 
grofse Zahl von Arbeiterinnen in ihrer Gesundheit 
gefährdet waren, befallen von der sogenannten B aum 
wollen - Lungenentzündung (pneumonie cotonniere). 
Jetzt wird diese A rbeit von m echanischen Schlägern 
ausgeführt, deren Beaufsichtigung Männern anver
traut ist. A b er alle Gefahren sind dabei keinesw egs 
beseitigt. D as Material, w elches bearbeitet wird, die 
Baum w olle, läfst bei jeder Behandlung feine Staub
teilchen en tw eich en ; in gewissen W erkstuben b e
sonders bildet der Staub wahre W olken . D as ist 
hauptsächlich in der Spinnerei und Käm m erei der 
Fall. U nd gerade die Frauen sind es, w elche in 
diesen W erkstuben arbeiten.

Um  in der Spinnerei den erforderlichen Grad 
von Feuchtigkeit zu erhalten, damit die Arbeit, wie 
man sagt, „in guter V erfassun g“ ist, ohne w elche 
die Fäden reifsen, wird die Luft ungenügend erneuert, 
woraus eine Beschw erlichkeit für den A rbeiter ent
steht. In den Flachsspinnereien ist es noch schlim 
mer : „D ie  Luft ist von einer warmen und schweren
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F eu ch tig k eit, wie in den für gew isse tropische 
Pflanzen bestim m ten G ew äch sh äusern , angefüllt 
und wie in Nebel gehüllt von Staub, je  nachdem 
es sich um eine feuchte oder trockne Spinnerei han
delt.

D ie Seidenspinnerinnen starben vor 50 Jahren 
alle jung und schw in dsüchtig; sei es, dafs sie durch 
langsam e V ergiftun g befallen w u rden , w elche von 
den K ohlenbecken ausging, a u f denen die Schlagm a
schinenschalen ruhten, sei es dafs sie gefährdet wur
den durch die Behandlung der verdorbenen Schm etter
lingspuppen, aus denen schädliche Ausdünstungen 
entströmten. M anche von diesen Gefahren sind b e 
seitigt. N ichtsdestoweniger ist die Lage dieser Frauen 
noch schlecht. D ie Lüftung der W erkstätten ist in

einer grofsen Zahl von Fällen mangelhaft wie in den 
Baum wollen- und Flachsspinnereien.

Sicherlich ist es m öglich, den Brodem  zu beseiti
gen, der durch das W asser der Schlagm aschinenschalen 
entsteht, deren Tem peratur ständig 100" beträgt; 
zuw ege gebracht worden ist es in einigen Muster
werkstätten. A ber leider ist es nicht im allgemeinen 
s o ; die Arbeiterin befindet sich w egen dieser hohen 
Tem peratur fortwährend wie in einer W olke und an 
manchen W intertagen ist die W olkenbildung so dicht, 
dafs man selbst die Arbeiterinnen in der W erkstube 
nicht unterscheiden kann. D iese feuchte U m gebung 
dringt in die leichten K leider der Frauen ein und 
ruft beim geringsten Sinken der Tem peratur E rk äl
tungen hervor. K olbe.

Zur Bleiverarbeitungsfrage.
Ü ber die L age, in w elcher die niederländische 

T on  Warenindustrie infolge der neuen Gesetze (Staats
blad van het Koninkrijk der Nederlanden No. 204) 
sich befindet, entnehmen wir dem Lim burger K oerier 
fo lgen des: D er K önigl. Erlafs vom  13. Mai 1903 
enthielt Vorschriften über die A rbeit in keram ischen 
Fabriken. D iese V orschriften waren teilweise, so
wohl für die Fabrikanten, als auch für die A rbeiter 
unausführbar, und deshalb wendeten sich die Leiter 
der betroffenen Fabriken an den dam aligen Minister 
des Inneren K uyper. D ieser stattete den Fabriken 
einen Besuch ab, und überzeugte sich von der U n
m öglichkeit, den betreffenden Königl. Erlafs in allen 
T eilen  auszuführen. D er Erlafs wurde jedoch  nicht 
zurückgenom m en, weil das neue Arbeiterschutzgesetz, 
durch w elches dieser Erlafs von selber aufgehoben 
worden w äre, baldigst vor der II. K am m er zur 
Lesung gelangen sollte.

Inzwischen fiel das Ministerium K u yp er, und 
mit ihm auch das neue Arbeiterschutzgesetz. A m  
13. Juli 1906 wurde dann der K önigl. Erlafs vom  
13. März 1903 aufgehoben, und kam an dessen Stelle 
ein neuer, w elcher aber, soweit die keramischen 
Fabriken (Sphinx, Ceram ique, Mosa) damit zu tun 
hatten, grade dasselbe enthielt wie sein V orgänger.

W ie schon oben bem erkt umfafst der Königl. 
Erlafs Vorschriften, die gut, aber auch andere, die 
absolut n i c h t  zur A usführung zu bringen sind.

D en m eisten gut nachzukom m enden Vorschriften 
ist schon vor dem Erscheinen des Königl. Erlasses 
von 1903 genügt w orden; andere hätte man ohne 
unübersteigliche Hindernisse durchführen können. 
So unter anderm die Bestim m ung, dafs einer be
stim mten im K önigl. Erlafs genannten K ategorie

von Arbeitern, m orgens und mittags rein gew aschene 
Arbeitskittel zur V erfügung stehen m üssen; eine B e
stimmung, die wohl als übertriebene Vorbeugungs- 
m afsregel anzusehen, dennach, sei es auch mit hohen 
Unkosten, durchgeführt werden k a n n .

D afs ist aber nicht der Fall mit A rtikel 2 des 
K önigl. Erlasses, welcher lautet wie fo lgt:

„E s ist verboten, eine Person unter 16 Jahren 
oder eine Frau in einem Arbeitsraum  zu beschäftigen, 
w elcher zu der K ategorie A  art. I.*) (Sphinx, C era
mique, Mosa) gehört, es sei denn, dafs nachstehende 
Vorschriften in Ausführung gebracht werden.

1. In der W erkstatt dürfen nicht vorhanden sein :
a) Stoffe, die Bleiverbindungen enthalten, die 

nicht durch Schm elzen verglast sind.
b) Stoffe, die Bleiverbindungen enthalten, die 

mehr als 2 1/2 °/w (England 5 °/0! der Ü ber
setzer) vom  Gewicht des trockenen Stoffes 
an Bleim onoxyde enthalten.

D as heifst nun ebensoviel a ls : In nicht als ge
sundheitsschädlich angesehenen W erk stätten , A n 
streicherwerkstätten, Bisquitbem alereien, und anderm 
dürfen ferner Frauen und Jugendliche unter 16 Jah

*) Art. 1 Absatz 2 lautet: „Kategorie A umfasst die 
Werkstätten, in denen für Betriebe zum Verfertigen von 
keramischen Erzeugnissen, Emaillen oder emaillierten 
Waren, in der Regel Stoffe hergestellt' oder verarbeitet 
werden, die mehr als 1/2 °/0 vom Gewicht im trockenen 
Zustand an Blei in anderen Bleiverbindungen als Schwefel
blei (Bleiglanz, Bleierz) enthalten, oder in welchen diese 
Stoffe regelmässig auf Werkstücke aufgetragen werden, 
oder nach Ansicht des beauftragten Inspektors durch die 
aufgetragenen Stoffe gesundheitsschädliche Folgen verur
sacht werden können.
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ren arbeiten. Und warum sollten sie nicht? W eil 
in diesen Arbeitsräum en Bleiverbindungen verarbei
tet werden und verarbeitet werden müssen, die den 
Bestim m ungen des Königl. Erlasses nicht entsprechen 
und nicht entsprechen können.

Geschieht es nun, dafs infolge des K önigl. E r 
lasses in den betroffenen W erkstätten nicht mehr 
gearbeitet werden kann, so folgt daraus sinngemäfs, 
dafs die A rbeit in anderen mit ersteren durch den 
Betrieb zusam m enhängenden W erkstätten auch sehr 
eingeschränkt werden mufs und dafs infolgedessen 
auch Männer der A rbeitslosigkeit verfallen. In die
sem Licht besehen, ergibt sich, dafs die D urch
führung des Königl. Erlasses in der T a t eine grofse 
Anzahl Arbeiter brotlos m achen wird, was für 
Maastricht einen unberechenbaren Schaden bedeu
ten würde.

E s  wird dagegen b eh au p tet, dafs die Frauen 
durch Männer (über 16 Jahr) ersetzt werden können. 
A n gen om m en , dafs die Frauen d i r e k t  durch 
Männer ersetzt werden könnten —  was unm öglich 
ist, —  dann würden die Fniuen , unter denen sich 
auch viele W itw en befinden, doch jedenfalls brotlos. 
Und die Jugendlichen selbst, welche, wenn sie älter 
werden, selber einen H aushalt gründen wollen, kön
nen nicht mit einem Lohn auskom m en, der für ein 
Mädchen berechnet ist.

Gegen die Frage: „K ann denn kein höherer
Lohn bezahlt w erden?“ stellen wir die W iderfrage: 
„W arum  gibt man einem N achtwächter nicht ein 
ebenso grofses H onorarium  wie einem Minister?“

D ie darauf erfolgende A ntw ort kann der Fabri
kant zur seinigen m achen: „D ie  Arbeit, um w elche 
es sich hier handelt, hat eben keinen höheren W e rt!“

E s sei denn, dafs ein Zustand geschaffen würde,

welcher bed in gt, dafs auch die ausländischen F a
briken unter denselben Bedingungen arbeiten müfsten, 
dafs auch sie, die bis jetzt reichlich mit jungen K räf
ten und Frauen arb eiten , verpflichtet w ü rd en , für 
diese untergeordnete aber zeitraubende A rbeit an 
Stelle der Mädchen Männer zu beschäftigen; dann 
würden alle Fabrikanten in E uropa durch dieselbe 
U rsache genötigt werden , den P r e i s  f ü r  T o n 
w a r e n  b e d e u t e n d  z u  e r h ö h e n .  Sow eit der 
Bericht.

A ls  besonders bedenklich erscheint u n s , dafs 
au f dem Kontinent, sow eit sich übersehen läfst, bis 
jetzt D eutschland, Frankreich und Holland mit rigo
rosen Bestim m ungen gegen die V erw endung von 
Bleiverbindungen vorgehen. In England erlaubt das 
Gesetz, wie schon oben bem erkt, einen Gehalt von
5 °/0 an B leim on oxyd, w as der englischen Industrie 
an und für sich schon einen bedeutenden Vorteil 
sichert. E s steht zu befürchten, dafs England, wie 
schon bei anderen Gelegenheiten (Phosphor) sich, 
nachdem  eine internationale G esetzgebung und R ege
lung dieser A ngelegenheiten angebahnt ist, zu Gun
sten seiner Industrie au f einen Sonderstandpunkt 
stellen und der internationalen R egelung der Frage 
nicht beitreten wird. E xem p la  docent! D ies würde 
zur Folge haben, dafs die kontinentalen Industrieen 
vern ich tet, und dem englischen Fabrikat ein kon- 
kurenzloser W eltm arkt von seiten der Kontinental
mächte beschert w ürde, au f welchem  sie, nachdem 
sie durch Unterbieten die wenigen überlebenden 
Firm en beseitigt h aben, als einzige V ertreter den 
Preis nach Belieben bestim m en könnten. (Es folgt 
ein A rtikel über die einschlägigen Gesetze und Zu
stände in Frankreich.)

R o b e r t  W i l k e ,  Ing.

Rettungsapparat „Aerolith“ .
Eine bem erkenswerte V erw endung der flüssigen 

Luft ?eigt der von der H a n s e a t i s c h e n  A p p a r a t e n -  
b a u - G e s e l l s c h a f t  v o r m.  L.  v o n  B r e m e n  & Co., 
m. b. H., in H am burg ausgebildete und in den Handel 
gebrachte neue A tm ungsapparat „A ero lith “ , der für 
Bergwerke, Schiffe, Feuerwehren, chem ische Fabriken 
usw. in derselben W eise wie die übrigen Rettungs
apparate bestimmt ist. Bei den älteren Bauarten von 
Atm ungsapparaten wurde der V orrat an Luft in kom 
primierter Form  in einem a u f dem Rücken getrage
nen Tornister m itgenom m en; wenn der Tornister 
nicht gar zu unförm ig werden sollte, so mufste man 
den Kom pressionsdruck steigern, dem aber setzte 
die W iderstandsfähigkeit der Tornisterwandung eine

gewisse Grenze, und so kam  man bei ihnen über 
eine Atm ungsdauer von 1/2 bis s/4 Stunde nicht hin
aus. D ie bereits genannte H am burger Firm a hat 
dann unabhängige Atm ungsapparate gebaut, die ein 
längeres Arbeiten, sogar bis zu zwei Stunden, ge
statten, aber diese haben den Nachteil eines ziemlich 
hohen G ew ich te s, worunter die Bew egungsfreiheit 
der Rettungsm annschaft in hohem Mafse leidet. D ie 
A nregung zu dem neuen Apparat ging von dem 
O beringenieur S u e s s  von den W ittkow itzer Stein
kohlengruben in Mähr. - Ostrau aus, der in seinem 
Laboratorium  seit längerer Zeit umfassende V ersuche 
unternommen und dann gem einsam  mit dem D irektor 
C. S c h ü m a n n  von der Hanseatischen Apparatebau-
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Gesellschaft, vorm. L . von Bremen &  Co., m. b. H., 
in H am burg den A pparat konstruktiv durchgebil
det hat.

D er tornisterförm ige A pparat, der an zwei T rag 
riemen, die über die Achseln führen, auf dem Rücken 
getragen w ird , Fig. x , setzt sich aus zwei Teilen

Fig- i.
Rettungsapparat „ Aerolith“ im Gebrauchszustande.

zusam m en. D er erste, unmittelbar auf dem Rücken 
liegende Bestandteil ist ein nach aufsen äufserst sorg
fältig isolierter Behälter, der im Innern mit einer 
anorganischen stark aufsaugenden Substanz ausgefüllt 
ist. A u f  diesem Behälter liegt ein zw eiteiliger A tm un gs
beutel aus luftdichtem Zeug. D ie flüssige Luft wird 
nun durch eine oben in dem Behälter angebrachte 
Öffnung mit Hilfe eines Trichters eingegossen und 
von der anorganischen Füllung, wozu ausgegliihte 
A sbestw olle  verw endet wird, aufgesaugt. Ein Inhalt 
von etw a 3 1/2 Liter flüssiger Luft genügt für eine 
Benutzungsdauer von ungefähr zw ei Stunden.

D ie W irkungsw eise des A pparates ist aus Fig. 2 
zu ersehen, in w elcher der Behälter und der A tm ungs
beutel schem atisch nebeneinander gezeichnet sind. 
V o n  dem Tornister führen zw ei Schlauchleitungen 
zu der vor den Mund angelegten Respiratorm aske. 
D ie in Fig. 2 eingezeichneten Pfeile zeigen die B e

wegungsrichtung sow ohl der Frischluft wie der aus
geatm eten verbrauchten Luft. D ie W ärm e der letz
teren wird dazu benutzt, um die flüssige Luft zum 
V erdam pfen zu bringen. D er Behälter wird zu diesem 
Zw ecke in der Richtung seiner D iagonale durch ein 
mit Rippenansätzen versehenes Rohr durchquert, an 
welches das Atm ungsrohr angeschlossen ist; die R ip
pen dienen dazu, die W ärm e m öglichst an die B e
hälterfüllung abzugeben.

Nach aufsen ist der Behälter so gut wie irgend 
m öglich durch abwechselnde Schichten von Leder, 
Filz und aufserdem noch durch eine ruhende Luft
schicht isoliert, damit die W ärm e der Aufsenluft 
m öglichst wenig Einflufs au f die Füllung ausiiben 
kann. Nachdem  die ausgeatm ete Luft ihre W ärm e 
an den Behälter abgegeben und so etwas flüssige 
Luft verdam pft hat, tritt sie in den Atm ungsbeutel 
ein, passiert seine beiden Abteilungen und tritt dann 
unmittelbar ins Freie, w obei ein R ückschlagventil an 
den Ausström ungsstutzen verhindert, dafs etwa schäd
liche G ase aus der U m gebung von rückwärts in den 
A p p arat eindringen und mit eingeatm et werden 
können.

D ie durch die W ärm e der ausgeatm eten Luft 
verflüssigte Frischluft wird durch einen zweiten 
Schlauch zur Respiratorm aske geführt, der als W e ll
rohr ausgebildet ist, damit die Frischluft m öglichst 
durch die um gebende Luft etwas erwärmt wird und 
nicht zu kalt eingeatmet werden mufs. Zu diesem 
Zw ecke ist dieser Schlauch auch etwa i ‘/s Meter lang 

D ie niedrige Tem peratur der Frischluftausgeführt.

Fuji

M .. .« , ! .« !

Fig. 2.
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Fig. 4. 
Respiratormaske.

die Nase durch einen N asenklem m er oder eine N asen
haube für sich abgeschlossen werden. Bei V erw en 
dung einer Nasenhaube werden in die Nasenlöcher 
noch W attepfropfen eingeführt, die mit Lanolin oder 
einem ähnlichen Stoff bestrichen sind.

F ig. 1 und 2 zeigen noch eine au f dem B e
hälter sitzende A larm u h r; diese hat den Zw eck, dem 
Rettungsmann bei bevorstehender E rschöpfung des 
Luftvorrates ein deutliches Zeichen zu geben, um

daßeMJ/in/ngsf/asche für. 
def/üsstge luft. I

ZMu/jrwjgt

E/nfü'//-
Tr/Men

Jli/e/fungfurctie 
\ verbrMcft/e/t/ft

4nn/i'mre/e//vng 
JiirdieMsc/ie 
\. luff.

wirkt übrigens für die arbeitende Rettungsmannschaft, 
besonders wenn sie in hoher Tem paratur arbeiten 
mufs, sehr erfrischend und wird als grofser V o rzu g  
des Apparates angesehen.

D ie Frischluft, die stets unter einem kleinen Ü ber
druck steht, legt sich, da sie kontinuierlich entwickelt 
wird, an der Stelle, an welcher die beiden Schläuche 
zusammenstofsen, als A bschlufs zwischen den Mund 
und die ausgeatm ete verbrauchte Luft und drückt 
die letztere zugleich durch den Behälter in den 
Atm ungsbeutel. W enn wirklich einmal bei plötzlich 
sehr stark gesteigertem  B ed arf die entwickelte Frisch
luftm enge nicht ausreichen sollte, so wird doch immer 
noch genügend vorhanden sein, um die ausgeatm ete 
Luft so zu verbessern, dafs kein Schaden dadurch 
entstehen kann.

D er A pparat regelt sich in der Entw ickelung 
von frischer Luft selbsttätig. Mufs der Mann schwer 
arbeiten, so arbeitet naturgemäfs auch seine Lunge 
stark, und er atmet verhältnism älsig mehr Luft aus. 
E s wird also viel W ärm e an die Füllm asse des B e
hälters abgegeben und viel frische Luft entwickelt. 
A rbeitet der Mann weniger stark, so erm äfsigt sich 
dem entsprechend auch die A usatm ung und Entw icke
lung von Frischluft.

A ls  besonderer V orzu g des A pparates ist anzu
sehen, dafs er ohne jegliche Ventile im Innern 
arbeitet, weder der Frischlufterzeuger, der A tm ungs
beutel, noch die Schlauchleitung weisen irgend welche 
V entile auf, —  abgesehen von dem Rückschlagventil

We.'/enscMmd zur Mrri/he/u/>$ c/er Ges/cArsmaske. 
F 'g- 3-

Das Einfüllen der flüssigen Luft.

am Austrittstutzen, —  und hierdurch wird eine grofse 
Betriebssicherheit gewährleistet.

D as Einfüllen der flüssigen L uft geschieht in 
der W eise, dafs der Behälter an einer Federw age 
aufgehängt, Fig. 3, und die flüssige Luft aus einer 
D ew arschen Flasche in den a u f die obere Öffnung 
aufgesetzten Einfülltrichter eingegossen wird. D abei 
ist darauf zu achten, dafs der Flaschenhals der D e 
warschen Flasche vor einer unmittelbaren Berührung 
durch die flüssige Luft geschützt sein mufs, da sonst 
die an dieser Stelle sitzende Schweifsnaht der D o p p el
flasche Anlafs zum Springen geben würde; das g e
schieht durch Ü berziehen einer Schutzkappe aus 
Gummi. D er A usschlag an der Federw age läfst 
dann die M enge der eingefüllten flüssigen Luft er
kennen ; ein Liter flüssiger Luft wiegt rund ein K ilo 
gramm und entspricht etwa rund 800 Liter A tm ungs
luft.

D ie Respiratorm aske schliefst die A tm ungs
organe von der schädlichen Aufsenluft ab und ver
mittelt zugleich die V erbindung mit dem Behälter. 
Sie wird je nach den Bedürfnissen des Einzelfalles 
in drei verschiedenen Form en verw endet, entweder 
als volle G esichtsm aske mit A u ge n g lä se rn , die mit 
einem Schnallriem en an dem K o p f befestigt und dann 
durch einen H andgum m iball mit Luft aufgeblasen 
w ird , sodafs sie überall fest anliegt, F ig . 4, oder 
als einfache M und-M aske mit einem eingelegten 
W7ulst als A bschlufsorgan, oder endlich lediglich als 
M undstück mit B eifsansätzen; in letzterem  Falle mufs
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ihn zu veranlassen, dafs er frühzeitig den R ückzug 
antritt. D ie Uhr kann nicht selbsttätig wirken, son
dern sie wird von H and entsprechend der Füllung 
des Behälters eingestellt; der Sicherheit halber ist 
sie mit einer Einrichtung zum Plom bieren versehen, 
sodafs sie nicht durch Unachtsam keit oder aus Leicht
sinn verstellt werden kann.

G egenüber den älteren A pparaten hat die vor
liegende Bauart den V orteil eines erheblich gerin
geren Gew ichtes. D ie ganze Einrichtung wiegt 
ohne Füllung nicht ganz 5 Kilogram m  ; die zu B e
ginn 3l/a K ilogram m  wiegende Füllung verringert 
sich mit der Zeit des G ebrauches und der allm äh
lich erm üdende Mann wird dadurch entlastet. Ein 
vollständiger A pparat kostet 275 Mark, die zuge
hörige F ederw age wird für 18 Mark geliefert, und 
die drei verschiedenen Respiratorm asken kosten ein
zeln bezogen 22 Mark, 12 Mark und 6,75 Mark. 
A lle  mit der flüssigen Luft in Berührung kom m en
den T eile  sind aus reinem Nickelm etall hergestellt, 
dam it sie nicht oxydieren.

Eingehende V ersuche über die Bew ährung des 
A pparates sow ohl über T a g e  in einer Rauchkam m er,

wie auch unter T age, haben die W ittkow itzer Stein
kohlengruben vorgenom m en und berichten darüber, 
dafs das geringe Gew icht und das völlige selbsttätige 
Arbeiten des A pparates sich als besonders vorteil
haft erwiesen habe ; die zur V erw endung komm ende 
kühle Atm ungsluft sei für die mit dem A pparat ar
beitenden Rettungsm annschaften äufserst angenehm , 
sodafs sie sich selbst bei längerem  Arbeiten völlig  
wohl fühlten. A u f Grund dieser E rgebnisse hat die 
genannte Bergbau-G esellschaft beschlossen, den A p 
parat für ihre Bergbaubetriebe einzuführen, und hat 
auch bereits in ihrer Zentralrettungsstation eine L uft
verflüssigungsm aschine aufgestellt.

Aufserdem  wird der A pparat sowohl bei ändern 
österreichischen, wie auch in westfälischen, belgischen 
und englischen Steinkohlengruben eingeführt. Eine 
Probe im Ernstfälle unter T a g e  hat er allerdings 
noch nirgends durchgem acht. D ie Londoner Feuer
wehr, die den A pparat probeweise verwendet, hat 
letzthin G elegenheit gehabt, ihn mehrfach in ernsten 
Fällen mit vorzüglichem  E rfo lg  zur A nw endung zu 
bringen. A uch  einige andere Feuerwehren stellen 
zur Zeit V ersuche mit dem A pparat an.

Vorrichtung zum Schutze des Treibriemens an Lokom obilen
ausgeführt von J o h a n n  G e o r g  K e i l ,  Neunkirchen a. M.

D er hintere T e il der Vorrichtung ist an der linken 
Hinterradachse des Lokom obils angebracht und besteht 
aus einem Rohr; dieses wird bei N ichtgebrauch zu
sam m engeschoben und auf die Seite gedreht. A m  
oberen T eile der Q uerstange ist eine Ö se angebracht, 
in w elcher eine K ette mit Schlüssel h ä n g t; damit

wird die V orrichtung an der Brem sachse zurückge
h än g t, um das Spannen der Plane zu erm öglichen. 
D er zweite T eil befindet sich a u f dem Dreschkasten 
und besteht aus einer in einem verschiebbaren G e
stell laufenden W alze mit Sperre und Drehw erk zum 
Spannen der Plane. A u f dieser W alze ist die Plane

Fig. 5-

Vorrichtung zum Schutze des 
Treibriem ens an Lokom obilen.
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befestigt und aufgerollt. Bei Gebrauch hebt der E in 
leger au f dem Dreschkasten die Sperre, und der Ma
schinist zieht die Plane über den Riem en und hängt 
dieselbe am Lokom obil in die hintere V orrichtung 
ein ; diese mufs aber zuvor hochgezogen und festgestellt 
sein. Sodann nimmt der Einleger das D rehw erk und 
spannt die Plane solange, bis sich dieselbe hinreichend 
gestreckt hat, au f diese W eise wird im Zeitraum von 
3 bis 5 Minuten der Riemen verdeckt und vor Regen

geschützt. D azu kann noch eine Seitendeckung ver
wendet werden , die oben in der Plane eingehängt 
wird und unten mit eisernen Häringen befestigt ist.

D ie V orrichtung bildet zugleich hinreichenden 
Schutz vor U nfall bei Abspringen des Riemens.

E s wird bei dieser V orrichtung überhaupt jeder 
Unfall ausgeschlossen, der oft, wenn der Riemen mit 
Brettern, Stroh oder Leitern mit T uch  verdeckt wird, 
leicht Vorkommen kann.

W ärmemelder
von P h i l i p p  L e n z ,  Gr.-Lichterfelde.

D er W ärm em elder ist ein Apparat, der die E r
wärm ung von Gegenständen, Räumen etc. anzeigt.

In beistehender Zeichnung (Fig. 6 —  8) bedeutet a 
einen ringförm ig gebogenen Metallstreifen mit grofsem

D as eine E nde d des M etallstreifens a ist an 
einem H ebel e befestigt, dessen Drehpunkt sich bei 
h befindet. D as andere E n de c des Metallstreifens 

a liegt fest.

n!n 
-‘-iT; *

01

J a

r ~ ]

Fig. 6— 8.

A usdehnun gsverm ögen, z. B. Z in k , der in dem 
kreisförmigen Ausschnitt eines Rahmens b dicht an 
schliefsend gelagert i s t , dessen A usdehnungsver
m ögen gering ist, z. B. Glas, Porzellan.

A u f der Spitze des H ebels c ist ein Kontakt 
f  angebracht, der bei einem gewissen A nschlag  des 
H ebels e die Kontaktstifte g berührt und den Strom 
kreis eines Läutew erks schliefst. Bei Erw ärm ung
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des A pparates dehnt sich der Metallstreifen a mehr 
aus als der Rahm en b und infolgedessen verschiebt 
sich der eine Punkt d des H ebels e nach links. 
D as andere E n de des H ebels e schlägt mithin nach 
rechts aus und schliefst den Strom kreis eines Läute
werks.

Den V orzu g vor den vielen bekannten W ärm e
meldern hat dieser A pparat in A nbetracht seiner 
Einfachheit und tadellosen, gleichm äfsigen W irkung 
der einzelnen A p p arate untereinander. Dadurch, 
dafs nur e i n gebogener Streifen e i n e r  Metallart 
mit grofsem Ausdehnungsverm ögen benutzt wird, 
können die A pparate in ihrer W irkung säm tlich ein
heitlich hergestellt werden. D ies ist bei Stäben oder

Bügeln mit Metallen von verschiedenem  Ausdehnungs
verm ögen, besonders wenn sie noch durch ein drittes 
M etall zusam m engelötet sind, unerreichbar. Die 
p ro m p te , diffizile W irku n gsw eise, die nach ent
sprechend subtiler Einstellung sogar au f Anhauch 
reagiert, kann durch andere, immerhin nach den
selben Prinzipien konstruierten Vorrichtungen nicht 
erreicht werden. D er kleine, einer Taschenuhr ähn
liche A p p arat, würde beispielsweise in einem mit 
K ohlen, W olle  etc. beladenen Schiffe unfehlbar den 
Kapitän in seiner Kajüte alarmieren, sobald an irgend 
einem Punkte im ganzen Schiffsraum die Ladung 
sich erwärm t und ihm genau die Stelle angeben, wo 
die Erw ärm ung stattfindet.

Schirmschutzbrille „Ideal“
ausgeführt von der Firma St. S c h e i d  i g  u. S o h n ,  Fürth.

W ie die grofse Zahl derjenigen, sich jährlich 
wiederholenden A ugenverletzungen beweist, die durch 
geeignete Schutzm ittel zu verhüten gewesen wären, 
und wie jedem  Betriebsleiter und Aufsichtsbeam ten 
genügsam  bekannt ist, sind die meisten A rbeiter zur 
regelm äfsigen Benutzung von Schutzbrillen nur sehr 
schw er oder überhaupt nicht zu bew egen. Zw eifellos 
ist dies vielfach der grofsen Sorglosigkeit der Arbeiter 
gegen alle U nfallgefahren zuzuschreiben, häufiger 
jedoch  der Abneigung gegen m anche der bisher ge
bräuchlichen Schutzbrillen, und hiefür ist der Grund 
in den Unbequem lichkeiten und Belästigungen zu 
suchen, w elche mit dem T ragen  der Schutzbrillen 
in der T at oft in hohem Mafse verbunden sind. S o 
lange von einer Schutzbrille erwartet wird, dafs die 
A ugen von allen Seiten und m öglichst auch n o ch  
gegen alle Einflüsse geschützt sein sollen, werden 
diese unangenehmen Nebenwirkungen auch kaum ver
mieden werden können. Solche Brillen werden schon 
durch das dichte A nliegen der Fassung am Gesicht 
und den zur Befestigung häufig erforderlichen festen 
A n zu g  der Bänder bei längerem  Tragen unbequem. 
Ebenso lästig und aufserdem die A rbeit stark b e
einflussend ist das häufige Beschlagen der Gläser, 
und geradezu nachteilig wirkt auf die A ugen die E r 
hitzung ein, die eine F olge der ungenügenden Luft
zirkulation zwischen der Brille und dem A u g e  ist, 
und deren Einflufs selbst noch bei Drahtbrillen em 
pfunden wird. E in grofser Nachteil ist ferner bei 
einer ganzen A nzahl von Schutzbrillen die Beschrän
kung des freien Gesichtsfeldes. H ierdurch wird ein 
Gefühl der U nsicherheit h ervo rg eru fen , weil das

A u g e  sich daran gewöhnt hat, auch die V orgän ge 
wahrzunehmen, die sich seitlich von ihm abspielen. 
A ls  eine weitere nicht zu unterschätzende U nbequem 
lichkeit ist die Befestigung der Brille durch Bänder 
anzusehen, wie sie nötig ist, wenn die Brille sich 
dicht an das Gesicht anlegen soll.

Bietet nun eine solche das A u g e  fest um- 
schliefsende Brille auch für alle Fälle einen sicheren 
Schutz, so ist andererseits doch zu erwägen, ob es 
nicht viel vorteilhafter im  I n t e r e s s e  d e r  U n 
f a l l v e r h ü t u n g  ist, diesen Schutz nur au f das 
notwendige Mafs zu beschränken, dafür aber den 
Schwerpunkt a u f die Beseitigung der vorhin erwähnten 
Übelstände zu verlegen und dadurch einen weitern 
Kreis w illiger und einsichtsvoller Arbeiter zur B e
nützung der Brillen heranzuziehen.

D ie meisten Arbeiten werden unterhalb der A u ge n 
höhle ausgeführt, und dabei besteht die Gefahr aus- 
schliefslich in den abfliegenden Materialteilchen, die 
nur aus dieser genau vorher zu sehenden Richtung 
kom m en können. E s braucht nur an das Zerkleinern 
von Materialien au f dem Erdboden, an die Arbeiten 
an D r e h b ä n k e n ,  S c h r a u b s t ö c k e n ,  S c h m i r g e l 
s c h e i b e n ,  a n  d a s  A b f ü l l e n  v o n  M i n e r a l 
w a s s e r  usw. erinnert werden, um zu ersehen, dafs 
es bei der weitaus gröfsten Zahl derartiger Arbeiten 
nicht nötig ist, das A u g e  von allen Seiten fest ein- 
zuschliefsen.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist 
die S c h i r m s c h u t z b r i l l e  entstanden, deren A b 
weichungen von a'len bisher bekannten Brillen aus 
A bbildun g (Fig. 9) sofort zu ersehen sind. Sie bietet
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Schutz gegen alle Sprengstiicke etc., die aus einer 
unterhalb der Augenhöhe fast bis zu dieser selbst 
gelegenen Richtung herrühren und gewährt dabei 

folgende V o r z ü g e :

i. Leichtes Aufsetzen und Abnehm en. D er

federnde O berbügel trägt an den Enden Polster, die 
sich für jed e Gesichtsform  und K opfgröfse passend 
zurechtlegen.

2. V o l l s t ä n d i g e  L u f t z i r k u l a t i o n  und daher 
keine Erhitzung der Augen.

3. U n b e g r e n z t e s  und oberhalb des Schutz
schirmes g a n z  f r e i e s  G e s i c h t s f e l d .  Infolge 
des letzteren fällt das Bedürfnis, die Brille bei jeder 
kleinen Zwischenarbeit abzunehmen, fort.

4. D ie  S c h i r m s c h u t z b r i l l e  e r m ö g l i c h t  da s  
g l e i c h z e i t i g e  T r a g e n  e i n e r  ä n d e r n  B r i l le .

D ie Ausführung geschieht als Brille mit D raht
geflecht und mit Glaskapseln,

Erlasse und €itt$clKidungen.
-----  — --------7

Betr. Stapelung von Rohzuckersäcken.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 66, den 19. April 1907.

In dem Verwaltungsbezirke des Provinzialsteuerdirek
tors der Provinz Sachsen sind dadurch, dass Stapel von 
Säcken mit Rohzucker einstürzten, in den Zuckerfabriken 
und Zuckerlagern Steuerbeamte erheblich, zum Teil sogar 
tödlich verletzt worden. In gleicher Weise wie die Be
amten sind auch die Arbeiter in den Zuckerfabriken und 
Zuckerlagern durch eine nicht sachgemässe Stapelung der 
Säcke gefährdet. Der Polizeipräsident in Magdeburg hat 
deshalb an den Vorstand der städtischen Hafen- und Lager
hausverwaltung folgende Verfügung erlassen:

„Auf Grund der §§ 120a und i2od der Gewerbe
ordnung wird nach dem Vorschläge der Königlichen 
Gewerbeinspektion hier für ihren Gewerbebetrieb folgen
des verfügt:

Die Stapelung von Säcken mit Rohzucker darf nur 
auf festem, ebenem Fussboden unter sachkundiger Auf
sicht und von sachkundigen Personen bei Tageslicht 
oder ausreichender künstlicher Beleuchtung vorgenommen 
werden. Die Stapel sind an den frei liegenden Ecken 
tunlichst in sicherem Verbände zu verlegen und an den 
frei stehenden Seiten tunlichst in Stufen von nicht mehr 
als fünf Sack Höhe oder unter Innehaltung eines ange
messenen Böschungswinkels aufzuführen. Wo frei stehende, 
senkrechte Stapelwände von grösserer Höhe aus steuer
technischen und ähnlichen Gründen sich nicht vermeiden 
lassen, sind sie in dauerhafter Weise so abzusteifen, dass 
gefährliche, einsturzdrohende Verschiebungen ausgeschlos
sen sind. Das Abtragen der Stapel darf nur schichtweise 
von oben herab erfolgen, insbesondere ist das Heraus
ziehen von Säcken aus der Mitte der Stapel untersagt. 
Das Besteigen von senkrechten Stapelwänden ohne Be
nutzung sicherer und genügend hoher Leitern ist ver
boten. Diese Verfügung ist in jedem Raume, in wel
chem Rohzuckersäcke gestapelt werden, in gut lesbaren

Abdrücken an sichtbaren Stellen zum Aushang zu 
bringen.

Bei Zuwiderhandlungen haben Sie gemäss § 147 Z. 4 
der Gewerbeordnung Bestrafung zu gewärtigen.“

Auch die abgeänderten Unfallverhütungsvorschriften der 
Zuck'erberufsgenossenschaft tragen dieser Unfallgefahr Rech
nung ; ihr § 11 schreibt folgendes vor:

„Sackstapel dürfen nur auf festem, ebenem Fuss- 
boden und unter sachkundiger Aufsicht oder von sach
kundigen Personen aufgebaut werden. Die Stapel sind 
an frei liegenden Ecken in der äusseren Lage tunlichst 
im Kreuz- oder Mauerverband, im übrigen in Stufen von 
nicht mehr als 5 Sack oder mindestens unter Innehal
tung eines Böschungswinkels auszuführen. Senkrechte 
Stapelwände von gefahrdrohender Höhe sind abzusteifen. 
Das Abtragen der Säcke ist von oben herab und gleich
falls nur unter sachkundiger Aufsicht oder von sachkun
digen Personen stufenförmig oder unter Innehaltung eines 
Böschungswinkels zu bewirken. Das Herausziehen von 
Säcken aus unteren Lagen ist strengstens zu verbieten.“ 

Von grossem Einfluss auf die Sicherheit der Stapel 
ist neben ihrer Höhe, ihrer Bauart und dem Winkel ihrer 
Wände gegen den Fussboden die Gestalt der Säcke. Je 
gleichmässiger diese ist, um so eher kann ein fester und 
sicherer Aufbau der Stapel erzielt werden. Denn selbst 
eine sorgfältige Stapelung im Kreuz- oder Mauerverbande 
kann bei Säcken von verschiedenen Massen und Grössen
verhältnissen ein Einstürzen nicht verhindern. Ferner ist 
zu beachten, dass die häufig mit noch warmem Rohzucker 
befüllten Säcke auf dem Transporte zum Lager gefrieren, 
gefroren gestapelt werden und dann im Stapel beim Auf
tauen und Weichwerden ihre Form verändern und dadurch 
auch sachkundig gesetzte Stapel in Belegung bringen, ja 
selbst Stapel von ganz geringer Höhe umwerfen. Auch 
mit sirupierenden Nachprodukten befüllte Säcke erschweren 
einen sicheren Stapelaufbau.

Ich ersuche Sie, die Aufmerksamkeit der Gewerbe
aufsichtsbeamten und, soweit Zuckerlager in Frage kommen, 
der Gewerbepolizeibehörden auf diese Angelegenheit zu 
lenken, und nötigenfalls auch polizeiliche Verfügungen ge
mäss § i2od der Gewerbeordnung nach dem Muster der
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oben mitgeteilten Verfügung des Polizeipräsidenten in 
Magdeburg zu veranlassen.

Im Aufträge.
III. 2900. N eum ann.

An die Herren Regierungspräsidenten und 
den Herrn Polizeipräsidenten hier.

(Ministerialblatt der Handels u. Gewerbe-Verwaltung.)

Wann hat eine Maschinenfabrik nicht, für das Ver
schulden ihres Monteurs aiifziikoniinen? Eine Maschinen
fabrik liess in einer Brauerei durch ihren Monteur eine 
Maschine aufstellen. Zum Heben eines Eisenteils gebrauch
te der Monteur ein Seil, das er aus den Beständen der 
Brauerei entnahm. Ferner liess er sich einige Arbeiter als 
Hilfe geben, und zu diesen gesellte sich ein zufällig in 
der Brauerei tätiger Maurer. Das Seil erwies sich als zu 
schwach, es riss, und das schwere Eisenstück stürzte her
unter und verletzte den Maurer schwer am Fuss. Die Bau
gewerksberufsgenossenschaft musste dem Verunglückten 
1000 Mark und ferner eine monatliche Rente zahlen, und 
diese Berufsgenossenschaft, auf welche gemäss § 140 des 
Gewerbeunfallversicherungsgesetzes die Ansprüche des 
Maurers gegen die Maschinenfabrik bezw. den Monteur 
übergingen, klagte nun gegen diese beiden auf Ersatz der 
Beträge, die sie dem Verletzten bereits gezahlt hatte, bezw. 
welche sie ihm weiterhin zu zahlen verpflichtet war. —  In 
der ersten Instanz wurden auch beide Beklagte zur Tragung 
des Schadens verurteilt: Der Monteur, weil er ein zu 
schwaches Seil zu der Arbeit benutzt hatte, die Fabrik, 
weil sie bei der Auswahl des zur Aufstellung der Maschine 
beorderten Monteurs nicht mit gehöriger Sorgfalt verfahren 
sei, und weil sie ferner —  wozu sie gemäss § 83 des 
Bürgerl. Gesetzbuches verpflichtet gewesen wäre —  dem 
Monteur kein geeignetes Seil mitgegeben habe. —  Während 
sich der Monteur bei dem verurteilenden Erkenntnis be
ruhigte, legte die Fabrik Berufung ein und erzielte vor 
dem Oberlandesgericht Karlsruhe die A b w e i s u n g  d e s  
g e g e n  s i e  g e l t e n d  g e m a c h t e n  S c h a d e n s e r 
s a t z a n s p r u c h s .  Durch das Gutachten eines Sachver- 
verständigen wurde nämlich dargetan, dass die Fabrik 
nicht verpflichtet war, dem Monteur ein Seil mitzugeben, 
und ferner erbrachte die Beklagte den Beweis, dass sie 
bei der Anstellung des Monteurs die im Verkehr erforder
liche Sorgfalt hatte walten lassen; denn der Monteur war 
vor seinem Eintritt in die Stellung bei der fraglichen Fa
brik acht Jahre lang in zwei anderen Fabriken zur grössten 
Zufriedenheit seiner Prinzipale tätig gewesen und hatte 
mehrfach ähnliche Montagen wie die hier in Rede stehende 
tadellos ausgeführt. Auch in der Stellung, in der ihm 
das beklagenswerte Versehen passiert war, hatte er sich 
bis dahin stets als tüchtig und zuverlässig erwiesen.

flimteiltmflen.
Internationale Ausstellung für Unfallverhütung, Gewerbe

hygiene und Arbeiterwohlfahrt Budapest 1907.
ln Übereinstimmung mit dem R e i c h s a m t  d e s  

I n n e r n  hat sich, wie wir mit Bezug auf die Bekannt
gabe im Heft 21 Jahrg. VI S. 430 mitteilen wollen, ein 
D e u t s c h e s  K o m i t e e  gebildet, das unter Führung 
der „ S t ä n d i g e n  A u s s t e l l u n g s k o m m i s s i o n  f ür  
d i e  D e u t s c h e i n d u s t r i e “ die für Organisation einer 
D e u t s c h e n  A b t e i l u n g  erforderlichen Massnahmen 
treffen wird, für den Fall, dass die Beteiligung der in
teressierten Kreise eine würdige und angemessene Dar
stellung der Leistungen des deutschen Gewerbefleisses auf 
den in Rede stehenden Gebieten ermöglichen wird. Die 
Einladungen an die deutschen Interessenten gelangen in 
diesen Tagen zur Versendung. An der Spitze des Arbeits
ausschusses stehen Geheimer Regierungsrat Prof. H a r t 
m a n n ,  Senatsvorsitzender im Reichsversicherungsamt, 
und Prof. Dr. A 1 b r e c h t , Geschäftsführer der Zentral
stelle für Volkswohlfahrt.

Das deutsche Komitee besteht aus folgenden Mit
gliedern :

Professor Dr. A l  b r e c h t ,  Geschäftsführer der Zentral
stelle für Volkswohlfahrt, Berlin.

Königl. Baurat E m i l  B l u m ,  Vorsitzender der Nordöst
lichen Eisen- und Stahl-Berufsgenosseaschaft, Berlin. 

Buchdruckereibesitzer R. B o l l ,  Vorsitzender der Sek
tion VIII der Deutschen Buchdrucker-Berufsgenossen
schaft, Berlin.

Königl. Baurat F e l i s c h ,  Vorsitzender des Verbandes 
der deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften, 
nichtständiges Mitglied des Reichs-Versicherungsamts 
und Mitglied des Hauses der Abgeordneten, Berlin. 

Fabrikbesitzer W. G a r v e n s ,  Hannover.
Professor G a r y ,  Vorsitzender des Vereins Deutscher Re

visions-Ingenieure, Berlin.
Architekt C h r i s t .  G e r h a r d t ,  Vorsitzender des Verban

des der deutschen Berufsgenossenschaften, Elberfeld. 
Geheimer Regierungsrat Professor H a r t m a n n ,  Senats

vorsitzender im Reichs-Versicherungsamt, Berlin. 
Regierungs - Baumeister K a m p s ,  Direktor der Tiefbau

Berufsgenossenschaft, Berlin.

Dr. med. K a u p , Abteilungs-Vorsteher der Zentralstelle 
für Volkswohlfahrt, Berlin.

Regierungsrat a. D. K o e h l e r, Vorsitzender der Strassen- 
und Kleinbahn-Berufsgenossenschaft, Berlin. 

Regierungsrat K o l b e ,  Mitglied des Kaiserlichen Patent
amts, Herausgeber der „Sozial-Technik“, Berlin. 

Professor Dr. K  r a e m e r, Vorsitzender der Berufs - Ge
nossenschaft der chemischen Industrie, nichtständiges 
Mitglied des Reichs-Versicherungsamts, Berlin.

Justizrat Dr. L a c h m a n n ,  Vorsitzender der Norddeut
schen Metallberufsgenossenschaft, Berlin.

Dr. E. L a n g e ,  Direktor der Berufsgenossenschaft der 
Molkerei-, Brennerei- und Stärke-Industrie, Berlin. 

Regierungsrat a. D. Professor Dr. L e i d i g ,  stellvertretender

l
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Generalsekretär des Zentralverbandes Deutscher In
dustrieller, Berlin.

Ritter von Maf f e i ,  Vorsitzender der Süddeutschen Eisen- 
und Stahl-Berufsgenossenschaft, München.

Direktor Dr. M o h r ,  Vorsitzender der Berufsgenossenschaft 
der Gas- und Wasserwerke, Berlin.

Dr. Ing. N a c h t w e h ,  Professor für mech. Technologie 
an der Kgl. Techn. Hochschule, Hannover.

Geheimer Kommerzienrat L o  ui s R a v e n e ,  Mitglied der 
Ständigen Ausstellungskommission, Berlin.

M a x  S c h l e s i n g e r *  Direktor der Brauerei-Berufsge
nossenschaft, Berlin.

S c h n e i d e r ,  Direktor der Miillerei-Berufsgenossenschaft, 
Berlin.

S i m o n s ,  Direktor der Knappschafts - Berufsgenossen
schaft, Berlin.

Geheimer Ober-Regierungsrat Dr. S p r e n g e r ,  Vor
tragender Rat im Reichsamt des Innern, Berlin.

Dr. V o s b e r g - R e k o w, Direktor der Zentralstelle für 
Vorbereitung von Handelsverträgen, Geschäftsführer 
der Ständigen Ausstellungskommission, Berlin.

Dr. W e n d l a n d t ,  Generalsekretär des Bundes der In
dustriellen, Berlin.

O. W e n z e l ,  Direktor der Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie, Berlin.

Geheimer Regierungsrat Dr. Z a c h e r ,  Direktor im Kaiser
lichen Statistischen Amt, Berlin.

Patente und « « 
Gebrauchsmuster.

Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 
Veröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der Anm eldung 
gibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
3. 6. 07.

Magnetisch lösbare Verriegelung für Gruben
lampen. —  Bochum-Lindener Zündwaren und Wetterlampen
fabrik, C. Koch, Linden, Ruhr. —  4 a. B. 42716 —  2.
4. 06.

Wasserstandsregeler für Dampfkessel. —  Sven 
Ericsson, Stockholm. —  13 b. E. 10732 —  23. 3. 05.

Aus einem oder mehr übereinander liegenden, 
kegeligen, mit der Spitze nach unten gerichteten Sieben 
bestehender Funkenfänger. —  Hans Schmidt, Berlin, 
Wienerstr. 64. —  24 g. Sch. 25929 — 6. 7. 06.

6 ti. 07.
Als Rettungsleiter verwendbare Fensterlehne.

— Johann Joseph Hersche, Appenzell. —  61 a. H. 38752
—  14. 9. 06.

Schützenfänger für Webstühle. —  Anton Becker, 
Pössneck i. Th. —  86 g. B. 43839 —  13. 8. 06.

10. 6. 07.
Stopfbüchsendichtung für das Glasrohr von 

Wasserstandszeigern. —  William Wellington Hicks, St. 
Louis, V. St. A. —  13 c. H. 38967 —  15. 10. 06.

Schutzvorrichtung für Maschinen mit einem durch 
einen Deckel abgeschlossenen Gehäuse und im Innern des 
Gehäuses kreisenden Vorrichtungen. —  Forstreuter, In
genieurbureau, G. m. b. H., Magdeburg. — 47 a. F. 22533
—  12, it .  06.

Ventil zur Sicherung von Rohrleitungen gegen 
Bruch infolge zu hohen Leitungsdruckes; Zus. z. Anm. 
W. 24 330. —  Alfons Wache, Breslau, Tauentzienstr. 78.
—  47 g. W. 27073 —  24. 1. 07.

13. fi. 07.
Spucknapf mit durch Zahnstange und Zahnbe

trieb beweglichen Verschlussdeckeln. —  Pierre Adrien 
Favier, Melun, Frankr. —  34 f. F. 22781 —  29. 12. 06.

Theateranlage mit zwischen Bühnen- und Zu
schauerhaus mittels ausfahrbarer Verbindungsbauteile her
stellbarer Rettungsgasse. —  Albert Kautzky, Anton Kautzky 
und Adolf Maschl, Wien. — 37 f. K. 28472 —  1. 12.04.

Vorrichtung zum selbsttätigen Absperren des 
Kesseldampfes bei auftretendem Rohrbruch. —  O. Meissner. 
Brunsbüttelkoog i. Holst. —  47 g. M. 29526 —  4. 4. 06.

Verfahren, um durch den bei Feuersgefahr sich 
bildenden Rauch mittels einer Selenzelle selbständig ein 
Signal zu geben. —  Heinrich Freise, Bochum, Dorstener- 
strasse 113. —  74 a. F. 21907 — 7. 3. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

3. C. 07.
Ziindlampe mit Vorrichtung zum Schutz gegen 

Feuersgefahr. —  Fa. Hermann Stärker, Chemnitz. —  4 a. 
307 745-

An Spiralfedern aufgehangene Schutzvorrichtung 
an Strassenbahnwagen. —  R. Berghänel, Chemnitz, Ma- 
thildenstr. 7. —  20d. 307369.

Sicherheitsazetylenlampe mit doppelt benutzter 
Hilfsbrennerleitung und Auslöschvorrichtung. —  Hubert 
Valentin Neukirch und Emil Freytag, Zwickau i. S. — 
26 b. 307226.

Schutz-Brille mit Scharnierdeckel-Gläsern. —  J. 
Georg Müller, Dresden, Oppellstr. 52. —  3od. 307331.

Aus einem Stück gefertigter Asbestanzug zum 
Schutz gegen Feuer. —  Siegfried Hoffmann, Hottingen. —
6 ia . 307084.

Ventilationsaufsatz für Staubkasten für Schleif
scheiben. —  Louis Schilling, Solingen. —  67 a. 307 800.

10. (i. 07.

Mund-Respirator aus Schwammgummi. —  P. 
Hampel, Berlin, Lübeckerstr. 37. —  30 d. 307833.

Schutzbrille mit Glasfassungen, aus Gummi und 
Maske aus anderem Stoff. —  Gebrüder Merz, Rödelheim.
—  30 d. 308096.

Schutzvorrichtung für mit dem Putzen von 
Fenstern o. dergl. beschäftigte Personen. —  W. Riihl, 
Frankfurt a. M., Günthersburgallee 98. —  34c. 308495.

Gerüsthalter, bestehend aus einer in den Ge
rüstbaum einzuschlagenden Stütze mit mittels Schrauben 
anzuziehenden Ketten. —  Wilhelm Schnorbusch, Fritz 
Eichfeld und Emil Herbst, Artern. —• 37 c. 307949.

Schutzvorrichtung mit Sperrung für Schleuder
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in den Behälter hineinragt, worauf die Endwandung auf
geklappt oder zurückgezogen wird.

Der Kasten a ist mit einem Deckel b versehen, wel
cher annähernd bis zur Hälfte des Kastens reicht. Ge
gebenenfalls kann er jedoch auch nur eine Längswandang 
des Kastens ersetzen. Zum Befestigen des Sackes können 
zwei Karabinerhaken benutzt werden, welche durch einen 
Balken f miteinander verbunden sind, der an das durch 
die Endwandung h geführte Tragseil g angeschlossen ist. 
Das der Endwand h gegenüberliegende Ende des Kastens 
ist keil- oder kugelförmig gestaltet und wird durch den 
Deckel 1 abgeschlossen, welcher in seiner geschlossenen 
Stellung durch einen Riegel m gehalten wird.

Beim Einlegen des Sackes mit Hilfe der an dem Seil 
n befestigten Schlinge ruht der Kasten a mit seinen Zapfen 
p auf einem Bock in etwas schräger Lage. Ist der Sack 
eingelegt und mittels der an ihm befestigten Ringe an den 
Karabinerhaken oder auch auf andere Weise im Kasten 
befestigt, so wird zunächst die Schlinge gelöst, der Sack 
vorsichtig geöffnet und darauf der Deckel b sofort ge
schlossen. Der geschlossene Kasten wird dann an dem 
Seil g angehoben und in lotrechter Lage über die Ent-

maschinen (Zentrifugen). —  Paul Neumann, Magdeburg, 
Kaiser Friedrichstr. 24. —  47 a. 308428.

Fräserartige Vorrichtung zum Abrichten von 
Schleifsteinen mit einer dem Fräser vorgebauten Schutz
decke. —  Wörber & Jansen, Küllenhahn, Rhld. —  67a. 
308238,

Aus einem thermometerartigen Gefäss beste
hende Vorrichtung zum Anzeigen von ausströmendem Leucht
gas. —  Hans Metternich und Hans Günther, Berlin, Alte 
Leipzigerstr. 12. —  74 b. 308168.

Vorrichtung zur Kontrolle und Ergänzung des 
Luftinhaltes in den Tauchglocken von pneumatischen 
Wasserstandsfernmeldern u. dgl. —  Julius Hillenbrand, 
Ludwigshafen a. Rh., Wörthstr. 2. —  74 308171.

Erteilte Patente.
Deutschland.

Kl. 8 ie. 185583. —  Vorrichtung zum staubfreien 
Entleeren von Säcken in Sammelbehälter. —  Alfred Gut
mann, Akt.-Ges. für Maschinenbau in Altona-Ottensen. —  
(Fig. 10— 12.) •

Die Vorrichtung besteht aus einem Kasten, welcher 
zum Einlegen eines Sackes an einer Längswandung und 
zum Entleeren des eingelegten Sackes an einer Endwan
dung geöffnet werden kann. In der Nähe der anderen 
Endwandung oder auch an einer anderen Stelle wird der 
Sack befestigt. Zur Entleerung wird der vollständig ge
schlossene Kasten über die Entleerungsstelle, z. B. einen 
Sammelbehälter, derart gestülpt, dass das zu öffnende Ende

Fig. 10— 12.
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leerungsstelle gebracht, wobei der untere Teil des Kastens 
mit dem Sackinhalt angefüllt wird und der Sack selbst an 
dem Balken f hängt.

Die Einfüllöffnung des Sammelbehälters ist mit einem 
Rande s versehen, der zu dem keilförmigen Ende des 
Kastens a passt, sodass bei dessen Aufsetzen ein staub
dichter Verschluss geschaffen wird. Etwas tiefer ist der 
Verschlussdeckel t des Behälters angeordnet. Das Öffnen 
des Deckels 1 erfolgt durch einen Schubstab u, welcher 
gegen den Riegel m gestossen wird, um diesen zurückzu
schieben. Ist dies geschehen, so entleert sich der Kasten 
a, ohne dass es möglich wäre, dass Staubteile ins Freie 
gelangen.

Kl. 34c. 182473. —  Schutzvorrichtung gegen Ab
stürzen beim Fensterpntzen. —  Heinrich Schmidt in Ham
burg, Gossler Str. 36. —  (Fig. 13 u. 14.)

Die Schutzvorrichtung besteht bei der dargestellten 
Ausführungsform aus einem Rahmen a, der innerhalb der 
Fenstereinfassung so aufgestellt wird, dass sich das untere 
Ende gegen die Fenstereinfassung und der obere Teil des 
Rahmens gegen den Fensterholm legt. Der Rahmen wird

durch einen verstellbaren Haken, welcher nach aussen über 
den Fensterrahmen greift, festgehalten. Um ein Über
kippen nach innen zu verhindern, ist der Rahmen z. B. 
mit einer Fussschwelle c versehen. Der Rahmen kann 
nötigenfalls durch verschiebbare und feststellbare Leisten d 
nach oben hin verlängert werden.

In dem unteren Teil des Rahmens ist um Bolzen e 
drehbar eine Fallbrücke f angeordnet, welche an den in 
den seitlichen Armen des Rahmens befestigten Zugstangen 
g hängt. Letztere sind mit Gelenken versehen, sodass 
sie zusammengeklappt werden können. Oberhalb der Fall
brücke f sind in dem Rahmen die Bügel h vorgesehen, 
welche an ihren Aussenseiten durch Schutzstangen i, deren 
untere Enden an der Fallbrücke befestigt sind, miteinander 
verbunden sind. Nach dem Gebrauch kann die Fallbrücke 
hochgeklappt werden, wobei sich gleichzeitig die Bügel h 
Zusammenlegen. Die Fallbrücke findet alsdann mit den 
Bügeln in dem Rahmen zwischen den Seitenteilen Auf
nahme, sodass die ganze Vorrichtung nicht mehr Raum 
beansprucht als der Rahmen selbst.

Die .Fallbrücke kann auch durch eine Falltreppe er
setzt werden.
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Fig. 13 und 14.
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Kl. 35b. 1 85 23 1 .  —  Selltslgreifer- —  Benrather 
Maschinenfabrik, Akt.-Ges. in Benrath b. Düsseldorf. —  
(Fig. 15 u. 16.)

Die geteilten Kübel, sogen. Selbstgreifer, zum Ver
laden von Massengütern haben den Nachteil, dass bei grob
stückigem hartem Arbeitsgut ein vollständiges Schliessen 
nicht oder nur unter grossem Kraftaufwand und dann nach 
Zertrümmerung oft wertvollen Materials zu erreichen ist. 
Ausserdem bildet das Verstreuen des Gutes bei nicht 
völlig geschlossenem Selbstgreifer über einen grossen Lade
platz auch unmittelbar eine Gefahr für das Bedienungs
personal und für Einrichtungen, die von den herabfallen
den Stücken beschädigt werden.

Umcbieden«.
Staats-Subvention dem Verein für Arbeiterwohlfahrt 

in Stockholm.

Auf Veranlassung der schwedischen Regierung hat der 
Reichstag im vorigen Monat dem schwed. Verein für Ar
beiterwohlfahrt (Föreningen för arbetare-skydd) in Stock
holm einen Mietesbeitrag von jährlich 2000 Kronen und 
zwar für die Jahre 1907 und 1908 bewilligt. Die Regierung 
hatte schon vorher dem Verein einen Betrag von 2000 Kronen 
für das Jahr 1906 für denselben Zweck subventioniert.

Fig- 15- Fig. 16.

Diese Nachteile sollen durch die Erfindung vermieden 
werden. Sie besteht darin, dass der Selbstgreifer aus zwei 
für sich vollständig selbständigen Schaufelgefässen oder 
Kübeln a besteht, die in einer solchen gegenseitigen Lage 
zueinander angeordnet sind, dass sie durch ihr Traggerüst 
oder durch ein Gestänge b h so gegeneinander in die 
Füllstellung bewegt werden, dass ein freier Raum oder 
Spalt zwischen ihren arbeitenden Kanten a 1 verbleibt. 
Die Schaufeln a hängen hierbei drehbar an den beweg
lichen Trag- bezw. Steuerstangen b und die die Drehung 
der Schaufeln in die Füllstellung bewirkenden Stangen h 
werden erst gegen Ende der Schaufeleinwärtsschwingung 
bewegt, so dass die Füllung erst erfolgt, nachdem die 
Schaufeln das Arbeitsgut zwischen sich zusammengehäuft 
haben. Die Einwärtsbewegung wird von den Schaufeln 
auf die Steuerstangen h durch die Winkelhebel k 1 k '2 
übertragen, um durch die Verschiedenheit der Schenkel
längen derselben eine kurze seitliche Bewegung der Schau
feln in eine grosse Drehbewegung umzusetzen.

Der Verein wurde am 28. April 1905 gestiftet und die 
permanente Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt wurde im 
April 1906 in Stockholm geöffnet. Die Ausstellung wurde 
während der Zeit vom April 1906 bis Ende Januar 1907 
von mehr als 19000 Personen besucht. —  In Verbindung 
mit dieser Ausstellung sind die Ausstellungen des Vereins 
gegen Tuberkulose, des Zentral-Vereins für Soziale Arbeit 
und des Antialkoholvereins.

Wertvolle Dienste der Unterwasser-Glockensignale.
Die Unterwasser-Glockensignale des Nantucket-Feuer- 

schiffes haben dem Dampfer „Rhein“ des Norddeutschen 
Lloyd in Bremen bei seiner letzten Reise wertvolle Dienste 
geleistet. Bei der Ansteuerung des Feuerschiffes herrschte 
dichter Nebel, leichter Südwind und mässiger Seegang. 
Zuerst wurden die Unterwasser-Schallsignale an Steuerbord 
voraus gehört und die Charakteristik war sofort deutlich 
auszumachen. Durch verschiedene vorgenommene Kurs
änderungen konnte der Kapitän des „Rhein“ alsdann bis 
auf einen Strich genau die Peilung des Feuerschiffes fest
stellen. Wie sich später ergab, betrug die Entfernung
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beim ersten Hören ungefähr sechs Meilen. Das Nebelhorn 
des Feuerschiffes wurde erst auf ungefähr zwei Meilen 
wahrgenommen. Als das Feuerschiff passiert war und un
gefähr i*/2 Strich hinter dem Dampfer lag, wurde das 
Nebelhorn nicht mehr gehört, dagegen die Unterwasser
Schallsignale noch auf ungefähr vier Meilen Entfernung.

Sicherheits - Petroleumkanne
von Leonhard Müller, Neckarstadt.

Die Petroleumkanne ist gegen jede Explosion beim 
Füllen der Petroleumlampen, sowie beim Aufgiessen von 
Petroleum ins Feuer gegen jede Gefahr geschützt.

Am Auslaufrohr der Kanne befindet sich innerhalb 
einer Manschette ein bei Gefahr selbstätig wirkender 
Kugelverschluss, welcher sofort luftdicht abschliesst, sobald 
die Kanne in die schräge Lage gekippt wird. Ausserdem 
hat die Kanne am Auslaufrohr noch einen zweiten luft
dichten Verschluss mit Federdruck erhalten, welcher beim 
Entleeren der Kanne geöffnet werden muss.

Fig. 17.

Falls nun bei etwa eintretender Gefahr die die Kanne 
haltende Person erschrickt und dabei den Bügel oberhalb 
des Griffes fahren lässt, so ist die Einrichtung so getroffen, 
dass durch Zurückschnellen der Feder der Verschluss so
fort hergestellt wird. Die Kanne kann nicht nur für Petro
leum, sondern auch für andere feuergefährliche Flüssig
keiten verwendet werden.

Die sozial-politische Gruppe der Jubiläums-Ausstellung 
Prag.

Dieser Tage fand die konstituierende Versammlung der 
zu dieser Gruppe angemeldeten Aussteller statt, welche 
derart angelegt ist, dass sie nach der Ausstellung als s tä n 
d ig e s  s oz i a l e s  M useum  bei dem technologischen Ge
werbemuseum der Handelskammer erhalten bleibt. Die 
Gruppe zerfällt in nachstehende Hauptabteilungen: Schutz
vorrichtungen und Anstalten zum Wohle der Arbeiterschaft,

Technische und hygienische Einrichtungen zur Verhütung 
von Unfällen und Berufskrankheiten, Arbeiterwohnungen, 
Arbeiterausschüsse, Fabriksküchen , Bäder, Ruhestätten, 
Bibliotheken, Umkleideräume, Spielplätze, Kinderbewahr
anstalten, Unterstützungskassen etc.; eine Ausstellung der 
Entwicklung und der Agenda der Gewerbeinspektion des 
Kammerbezirkes, Arbeiterversicherung, Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenfürsorge.

Absatz von Apparaten zur Unfallverhütung in Spanien.
Auf Vorschlag des Madrider „Instituto de Reformas 

Sociales“ wurde von der spanischen Regierung eine Kom
mission ernannt, welche sich mit dem Studium der zur 
Verhütung von Arbeiterunfällen dienenden mechanischen 
Vorrichtungen zu befassen hat. Aus der hohen Vollkom
menheit, welche analoge österreichische Veranstaltungen 
bereits erreicht haben, liesse sich, nach einem von Mitte 
März laufenden Jahres datierten Berichte des k. u. k. Kon
sulates in Madr i d,  die Möglichkeit ableiten, einschlägige, 
in Österreich erzeugte Mechanismen in Spanien abzusetzen.

(Handelsmuseum, Wien.)

Eiteratur.
Die Entnebelung von gewerblichen Betriebsriiumen. 

Eine gewerbehygienische Studie von Dr. Georg Adam. 
Preis geh. Mk. 2,— . (Braunschweig 1907, Friedrich Vie
weg & Sohn.)

Das vorliegende Werkchen soll kein systematisches 
Lehrbuch sein, sondern es ist geschrieben als Trutz- und 
Abwehrschrift auf Veranlassung des Vereines der deutschen 
Textilveredelungsindustrie infolge eines auch im G .-T . R. 
erwähnten Falles, in dem der Inhaber einer Färberei aus 
rein formellen Gründen zu einer Geldstrafe verurteilt wor
den war, weil er eine ihm voü der Gewerbeinspektion vor
geschriebene Entnebelungsanlage nicht ausgeführt hatte.

Nach einigen theoretischen Erörterungen über die Ent
stehung der Nebelbildung in Fabriken und über den Ein
fluss des Wasserdampfes auf den menschlichen Organismus 
bespricht der Verfasser in durchaus objektiver Weise die 
verschiedenen Methoden, die zur Beseitigung des Nebels 
in Betracht kommen können (Entziehung des übermässigen 
Wasserdampfes, Lufterneuerung, Erwärmung des Raumes, 
Einführung erwärmter Luft). Als Ergebnis dieser mit vieler 
Sorgfalt durchgeführten kritischen Untersuchung und an 
Hand von verschiedenen der Praxis entnommenen Bei
spielen wird alsdann der Schluss gezogen, dass die Aus
führung einer gut wirkenden Entnebelungsanlage z. Z. noch 
auf ausserordentlich grosse Schwierigkeiten stösst, und dass 
dazu zum mindesten sehr grosse Geldmittel erforderlich 
sind, die in den seltensten Fällen im Einklang stehen wer
den mit dem erreichbaren Nutzen.

Wenn auch der Verfasser zu einer befriedigenden 
Lösung der Entnebelungsfrage nicht kommt, so wird die 
Lektüre des mit grösser Fachkenntnis geschriebenen Werk- 
chens dennoch von grossem Interesse sein nicht nur für 
den Gewerbehygieniker, sondern vor allem auch für jeden 
Industriellen, der in seinem Betriebe unter Wrasenbildung 
zu leiden hat. E. Schul z ,  Schwelm.

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich  : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te rfe ld e -W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei R oitzsch , G. m. b. H ., R oitzsch .
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Bericht über den W ettbewerb um einen Ladungszustands
anzeiger für elektrische Leitungen.*)

Im Namen des Prüfungsausschusses dem Vorstandsrat unterbreitet von M . G. Roux, Direktor der 
Aufsichtsbehörde für elektr. Anlagen in Paris. '

Arbeiter, W erkm eister, selbst Ingenieure, welche 
in der Elektroindustrie beschäftigt sind, werden jedes 
Jahr im Verfolge ihrer A rb eit die Opfer von Unfällen, 
weil sie sich beim Arbeiten an elektrischen Leitern 
über den augenblicklichen Ladungszustand derselben 
in Unkenntnis befinden und es unmöglich ist, diesen 
Zustand schnell zu bestimmen.

D er Minister für Handel, Industrie, Post und T ele
graphie hat, durch die H äufigkeit und Schwere dieser 
U nfälle veranlaßt, im Verein mit dem Ausschuß für 
Elektrotechnik eine A nzahl Firm en und Gesellschaften, 
welche sich mit angewandter E lektrizität beschäftigen, 
ersucht, einen tragbaren A pparat zur Prüfung stellen 
zu wollen, welcher es ermöglicht, durch eine einfache 
Beobachtung oder A blesung den Ladungszustand eines 
elektrischen Leiters zu erkennen.

D er Bund der Industriellen (Association des In- 
dustriels) für Arbeiter-U nfallverhütung von Frankreich 
wurde beauftragt, in dieser H insicht ein internatio
nales Preisausschreiben zu veröffentlichen und das 
notwendige K apital zu sammeln.

F ür diesen W ettbewerb wurde eine Kommission 
ernannt, welche nachstehende Bedingungen für den
selben aufstellte:

*) Aus dem Jahresbericht für 1906 des Bundes der In
dustriellen von Frankreich zur Verhütung von Arbeiterunfällen. 
(Bulletin de l’association des Industriels de France contre les 
accidents du travail) Paris, au siöge de l’association, rue de 
Lutfece 3.

„D er in Frage stehende Apparat ist bestimmt, 
„allen Personen, welche an oder in der Nähe „elek
tr is c h e r  Leitungen zu arbeiten haben, fortdauernd 
„anzuzeigen, ob sie diese Leitungen ohne Gefahr 
berühren können.

„D er Apparat muß von kräftiger Bauart, leicht 
„zu transportieren und zu behandeln sein.

„Derselbe darf keinerlei atmosphärischen Einflüssen 
„unterliegen, und seine Anzeigen müssen jederzeit und 
„unter allen Umständen zuverlässig sein.

„W enn der Apparat mit einer oder mehreren im 
„Ladungszustand befindlichen Leitern in direkte oder 
„indirekte Berührung kommt, darf dies weder für den 
„Arbeiter, noch den A p p arat, noch das Stromnetz 
„irgend welche nachteiligen Folgen haben.

„E s darf durch die Berührung (Kontaktbildung) 
„des Apparates mit dem Stromnetz keinerlei W ider
s ta n d  in letzterem gebildet oder eine Betriebsstörung 
„hervorgerufen werden.

„D er A pparat muß sowohl für Gleich- als W ech 
se lstro m  von niedriger oder hoher Spannung, für 
„freie und unterirdische Leitungen zu gebrauchen 
„sein.

„D er Bund behält sich das R echt vor, Apparate, 
„welche nur irgend einen T eil der ausgeschriebenen 
„Bedingungen erfüllen, trotzdem zu untersuchen und 
„auszuzeichnen.

„D ie vorgelegten Systeme verbleiben Eigentum 
„der Erfinder. Sache dieser ist e s , zur geeigneten
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„Z e it  die zur Sicherung ihres Eigentumsrechtes nötigen 
„Schritte zu unternehmen.

„D er Bund behält sich ausdrücklich das R echt vor, 
„die Beschreibungen und Zeichnungen der zum W ett
b ew erb  eingesandten Apparate, in der ihm passend 
„erscheinenden W eise zu veröffentlichen.

„W ettbew erber müssen vor dem 31. Dezember 
„1904 dem Vorsitzenden des Bundes (rue de Luteee, 
„ 3. Paris) eine ausführliche Beschreibung des zum 
„W ettbewerb einzusendenden Apparates nebst Zeich
n u n g  desselben einschicken.

„W ettbew erber, deren A pparate von der P rü 
fungskom m ission zu praktischen Versuchen zugelas- 
„sen werden, werden davon in Kenntnis gesetzt.

„D ie vorgenannten Apparate sind zum 1. Juni 
„1905 bereit zu stellen und auf Kosten und Gefahr 
„des Bewerbers, nach dem denselben bezeichneten Orte 
„zu befördern, um dort allen für nötig erachteten 
„Proben unterworfen zu werden.

„D ie Prüfungskommission berichtet darnach dem 
„Vorstandsrat des Bundes, welcher einen Preis von 
„6000 Francs dem besten Bewerber zuerkennen oder 
„denselben der Brauchbarkeit der „A pparate ange
s e s s e n  verteilen wird.“

Zum  W ettbewerb meldeten sich 18 Teilnehmer, 
von denen, nach einer ersten Prüfung, 8 mit zusam
men 10 Apparaten zu den praktischen Versuchen 
zugelassen wurden. D er Prüfungsauschuß bestimmte 
die A rt  dieser Versuche und beauftragte H errn R oux 
mit Unterstützung des Herrn Aliam et, Oberingenieur 
des elektrotechnischen Laboratoriums der Nord-Eisen- 
bahn-Gesellschaft, diese Versuche genau ausführen zu 
wollen. Dieselben wurden zum Teil im Laboratorium 
der Aufsichtsbehörde für elektrische A n la ge n , zum 
Teil in Fabriken vorgenommen. D er Prüfungsaus
schuß verfolgte diese Versuche und kam zu nach
stehendem Beschluß :

„D a  der Ausschuß der Überzeugung ist, daß für 
die Bedingungen des W ettbewerbes keine absolute 
Lösung gefunden worden ist, wird dem/Vorstandsrat 
folgende Entscheidung vorgelegt.

Ein erster Preis konnte nicht erteilt werden.
Ein zweiter Preis wird dem Herrn M a u r i c e  

M i e t ,  P a r i s ,  mit der Summe von 3500 Francs 
erteilt.

Ein dritter Preis dem Herrn J. B. T a y l o r ,  
S c h e n e c t a d y  V . S. N. A . mit 1000 Erancs.

J e  eine Ehrennennung mit 500 Francs dem 
Herrn Professor W .M . T h o r n t o n ,  N e w c a s t l e  
o n  T y n e ,  England, und der M i n e r a l - L a c k 
G e s e l l s c h a f t ,  Chicago, V . S. N. A .

W ir lassen nun die im W ettbewerb ausgezeich
neten Apparate in Beschreibung und Zeichnung folgen.

/  I. D er A pparat des Herrn M. Miet, Paris, be

steht aus einer starken, an einer Seite geschlossenen 
Glasröhre A  (Reagenzglas). D ie Röhre trägt einen 
durchbohrten * Gummistöpsel B, durch welchen eine 
Messingstange C geführt ist, welche in der K upfer
kugel D  nach Außen und den 2 dünnen Aluminium
blättchen E  nach Innen endigt. W enn man den 
Apparat bei F  (der Glasröhre) erfaßt und die K ugel 
D  einen im Ladungszustand befindlichen L eiter nähert, 
so stoßen sich die Aluminiumblättchen ab, wie es in 
der Fig. 18 durch die punktierten Linien angedeu
tet ist.

CE D

Der Ausscblag ist um so größer, je größer die 
Spannung der Versuchsleitung ist. D er Apparat ist ein 
E lektroskop , dessen Herstellung leicht und dessen 
Preis sich nicht höher als 50 Centimes —  40 Pfennig 
stellen wird. Man kann den Apparat ohne Gefahr 
in der H and halten, da es nicht notwendig ist, ihn 
in K ontakt mit den Stromleitern zu bringen, ausge
nommen solchen mit niedriger Spannung. Wenn man 
die Kupferkugel auf 2— 3 cm einem mit 2500 V o lt 
geladener^ Leiter nähert, bildet der Ausschlag der 
Aluminiumblättchen beinahe eine Gerade. B ei einer 
Spannung von 10000 V olt war der Ausschlag bei 
einer Entfernung von 10 cm vom Strom leiter sehr 
deutlich.

B ei Berührung von Kupferkugel und Stromleiter 
zeigten sich keinerlei Unzuträglichkeiten für den B e 
obachter.

Ebenso gab der Apparat schon bei einer Span
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nung von 100 V o lt einen deutlichen Ausschlag, wenn 
die Kupferkugel mit einem nicht isolierten^ Stromleiter 
in Berührung gebracht wurde, dessen einer P o l mit der 
E rde verbunden war.

D er A pparat Miet ist als sehr empfindlich be
funden worden, und arbeitet zwischen den sehr ausge
dehnten Grenzen einer Spannung von 100 bis 20 000 
Volt. F ür sehr hohe Spannungen ersetzt der E r 
finder die K upferkugel durch eine solche aus H art
holz. D ie Empfindlichkeit ist auch dann noch ge
nügend und irgend welche Gefahr für den Beobachter 
ausgeschlossen. D er A pparat erfüllt also die Beding
ungen des Preisausschreibens.

Die vorgenommenen Versuche erstreckten sich auf 
einen einfachen, isolierten oder bloßen, umhüllten 
(arme) oder nicht umhüllten Leiter. E s versteht sich 
von selbst, daß die für den W ettbewerb gebauten 
Apparate keinerlei Zeichen bei geschützten konzen
trischen K abeln geben können, da diese kein äußeres 
Strom feld besitzen. -—

H err J. B. T a y lo r, Schenectady V . S. N. A., 
hat einen A pparat für hohe und einen für niedrige 
Spannungen zum W ettbewerb gestellt.

I I  a. Der A pparat für hohe Spannung besteht in 
der Hauptsache aus dem altbekannten elektrischen 
Drehkreuz, welches auf dem Gesetz über die Rückstoß
wirkung der Spitzenelektrizität beruht. Dieses D reh
kreuz wird aus einem S förmigen beweglichen D raht 
gebildet, welcher das eigentliche Drehkreuz darstellt.

CT
Fig. 19.

Das S ist wie eine Kom paßnadel mit einem Hütchen 
auf einem M etallstift T  aufgehängt. D ie Endpunkte 
a u. b des Drehkreuzes sind scharf ausgespitzt. Das 
Ganze ist durch einen Glasballon von 7— 8 cm D urch
messer eingeschlossen. W enn man das untere Ende

A  des Stiftes T  mit einem im Ladezustand befind
lichen Stromleiter in Berührung bringt, setzt das 
Drehkreuz sich in Bewegung. D ie Berührung mit 
dom Stromleiter ist notwendig und darum ist der A p 
parat bei Isolierungen unwirksam. (Eig. 19.)

B ei den vorgenommenen Versuchen fing das 
Drehkreuz erst bei einer Spannung von 7000 V olt 
au sich zu bewegen. B ei höheren Spannungen nahm 
die Schnelligkeit der Bewegung des Drehkreuzes merk
bar zu. In seiner Beschreibung sagt Herr Taylor, daß 
es ihm gelungen ist, ein bei 1500 V olt arbeitendes 
Drehkreuz zu konstruieren. D a  der Apparat es erfor
dert, daß er zu seiner Betätigung in K ontakt mit dem 
geladenen Stromleiter gebracht wird, ist es nicht ratsam, 
sich desselben bei frei aufgehängten Leitungen zu be
dienen. E r ergibt keine Resultate bei isolierten Kabeln.

Seine Verwendung scheint bei Schalttafeln und 
Transformatoren angezeigt zu sein.

D er Apparat erfüllt nur einen Teil der B e 
dingungen.

I I  b. D er Apparat für niedrige Spannungen be
steht aus einer einseitig geschlossenen Glasröhre von 
7— 8 cm Länge und 1 cm W eite. D ie Röhre ist 
mit Gazoline (Benzin II)  gefüllt, in welchem Zinn
sulfid, —  Aluminium- oder Bronzestaub suspendiert ist. 
Die Röhre ist mit einem Stöpsel B  verschlossen, durch 
welchen ein Metallstab C bis in ca. s/4 der Flüssigkeit 
geführt ist.

W enn man eine derartige Röhre schüttelt, setzt 
sich das im Gazoline suspendierte Pulver nur lang
sam. Berührt man mit dem Stabe C einen mit einigen 
hundertstel V o lt geladenen Stromleiter, vollzieht sich der 
Niederschlag des Pulvers fast augenblicklich. (Fig. 20.)
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D ie Empfindlichkeit des A p p a rates, d. h. die 
Schnelligkeit, mit welcher das Pulver sich niederschlägt, 
hängt vom Flüssigkeitsgrade des Suspensionsmediums 
und der Leichtigkeit des Pulvers ab.

D ie Betätigung des Apparates ist weniger deut
lich bei Gleichstrom als bei W echselstrom. B ei nied
riger Spannung erfordert es viel Aufm erksam keit um 
200 V o lt Gleichstrom noch festzustellen.

D er Niederschlag erfolgt, wenn man die Röhre 
auf einige cm einem mit 6000— 8000 V o lt geladenen 
Stromleiter nähert.

D ie Ergebnisse der Versuche sind interessant, aber 
die Anzeichen sind weniger auffällig als bei dem 
Elektroskop Miet. W enn es dem Erfinder gelingt, 
die Erscheinungen deutlicher hervorzubringen, kann 
der Apparat ähnliche Dienste leisten, wie das erwähnte 
Elektroskop.

III . D er Apparat des Herrn Professor W . M. 
Thornton Newcastle on Tyne (England) (Fig. 21) besteht 
aus einem Glasrohr T, welches durch 2 Elektroden wie 
ein Polanzeiger geschlossen ist. D ie Flüssigkeit ist 
Paraffinöl, in welchem verkohlte Tuchfäden suspen
diert sind. W enn man die Elektroden A B  mit den 
Stromleitern einer elektrischen Leitung in Berührung 
bringt, geht ein schwacher Strom durch die Röhre T, 
welcher die verkohlten Fadenstückchen kettenförmig 
anreiht und lebhafte Funkenbildung zwischen den Fäd- 
chen hervorruft. E s ist eine A rt  Blitztafel. Eine 
isolierte Handhabe dient dazu, die Röhre ohne G e
fahr für den Beobachter halten zu können.

D er A pparat gibt selbst bei Sonnenlicht sichtbare 
Funken. Mittels der isolierten Handhabe kann man 
ihn gefahrlos anwenden, er hat aber den Nachteil, 
daß er mit 2 bloßen Stromleitern in Berührung ge
bracht werden muß. D er Apparat verdient jedenfalls 
Berücksichtigung, obgleich er nicht alle Bedingungen 
des Preisausschreibens erfüllt.

IV . D er A pparat der M ineral-Lack-Kom pagnie Chi
cago ist ein dem Mietschen ähnliches Elektroskop. 
Seine Abmessungen erlauben, ihn in der W estentasche 
zu tragen. E r besteht aus einem Glasrohr C, dessen 
Stöpsel E  einen Kupferstreifen A B  Vorbeigehen läßt. 
A u f diesem ruht ein Aluminiumblättchen D , welches 
gewöhnlich auf dem Kupferstreifen aufliegt. W enn 
man den Teil A  einem geladenen Stromleiter nähert, 
erhebt sich das Aluminiumblättchen, wie in der Fig. 22 
durch die gestrichelte Linie angedeutet ist.

fy/vovy'

A> e.

c .

Fig. 22.

D er A pparat zeigt an, wenn sich die Stromleiter 
unter Spannung befinden, gleichgültig, ob W ech sel
oder Gleichstrom. E r  scheint jedoch nicht empfind
lich genug zu sein und bietet dem Beobachtenden 
nicht genügenden Schutz. Dies gilt auch von den 
sehr kleinen Abm essungen der Glasröhre.

E s versteht sich von selbst, daß man bei V er
wendung eines Apparates zur Feststellung des L a 
dungszustandes eines Stromleiters niemals die vor
schriftsmäßigen Sicherheitsmaßregeln außer acht lassen 
darf. D as beste M ittel zur Verhütung von Unglücks
fällen besteht jedenfalls darin, den Strom während 
der D auer der an den Stromleitern auszuführenden 
A rbeit zu unterbrechen. (Schluss folgt.)
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Staatliche Chauffeurschulen.
Von Dr. M a x  O

D er erste T a g  der H erk o m er-F ah rt mit seinen 
U nfällen stand unter einem ungünstigen Stern. S o 
fort las man wieder in vielen Zeitungen geharnischte 
A rtikel gegen das A u tom obil im allgem einen und 
im besonderen, ilnd wieder r ie f man nach Gesetzen 
und Verordnungen, die dem „U n fu g “ steuern sollen.

D ie A u t o m o b i l f r a g e  spitzt sich in der 
T a t im mer mehr zu. D er K raftw agen hat sich in 
den letzten zwei bis drei Jahren Stellungen erworben, 
an die man vorher kaum gedacht hätte. W ir haben 
heute Autom obilom nibusse und K raftdroschken (die 
vom  Publikum  gern benutzt werden), Lastautom obile 
für Militär- und P ostverw altun g, autom obile L ösch 
züge der Feuerw ehr, G eschäftsautom obile der ver
schiedensten A rten; sogar die alte rom antische Post
kutsche ist zum A u tom obil verw andelt worden. W as 
bislang lediglich einen kleinen T eil des Publikum s 
anging, ist jetzt eine ö f f e n t l i c h e  A n g e l e g e n 
h e i t  gew orden. E s hilft nicht m ehr, das A u to 
mobil vom  Erdboden w egzuw ünschen; dazu hat es 
viel zu festen Fufs gefafst. Und selbst, wenn säm t
liche Sportsfahrzeuge ausscheiden würden, es blieben 
schon jetzt im m er noch so viele A u tom obile , die 
zum E rw erb oder aus Nützlichkeitsgründen gebraucht 
werden, bestehen, dafs keine Ä nderung des Strafsen- 
bildes erzielt würde. E s bleibt also nichts anderes 
übrig, als einen modus vivendi mit dem neuen V e r
kehrsfahrzeuge zu finden.

Niem als wird man dadurch zu einem beide T eile 
befriedigenden V erhältnisse g elan gen , dafs man für 
alle Sünden, die au f der Strafse geschehen, ohne 
weiteres nur das Autom obil verantwortlieh m acht 
und nach dem G esetz ruft. Erforderlich i s t , dafs 
p r a k t i s c h e  B e s s e r u n g s a r b e i t e n  geleistet 
werden. W ed er ein H aftpflichtgesetz noch eine W e g e 
ordnung verm ag das Heil in der A utom obilfrage zu 
brin gen , wenn nicht v o n  i n n e n  h e r a u s  d a s  
A u t o m o b i l w e s e n  r e f o r m i e r t  wird. Das 
Heil ruht einzig und allein in dieser inneren R eform 

arbeit!
D er wundeste Punkt beim Autom obilism us, der, 

wie alle neuen D inge, Entw icklungskrankheiten durch
zum achen hat, ist die A u s b i l d u n g  d e r  C h a u f fe u r e .  
Noch jetzt heifst es gew öhnlich: „E in  Chauffeur mufs 
ein gelernter M echaniker oder Schlosser sein.“  Ein 
A utom obil mit einem  fauchenden M otor sieht für 
den Laien und auch für den noch unkundigen A u to 
m obilbesitzer so gefährlich a u s , dafs der Gedanke, 
der Chauffeur ist gelernter M ech an iker, sicherlich 
etwas Beruhigendes hat. Nur au f diesen Grund ist

e c h e l h ä u s e r .

es zurückzuführen, dafs ein so grofser T e il der 
Chauffeure direkt aus der Schlosser- und M echaniker
werkstatt hervorgeht. D ie genaue Kenntnis eines 
so kom pliziert erscheinenden M otors imponiert dem 
A utom obilisten , der nicht Fachm ann ist. In dieser 
Ü b e r s c h ä t z u n g  des m e c h a n i s c h e n  T eils 
der Chauffeurstellung liegt der G r u n d f e h l e r ,  der 
bislang im Autom obilism us begangen ist. D ie  Ü b e r 
schätzung des m echanischen Teils zog die U n t e r 
schätzung der eigentlichen g e i s t i g e n  B e r u f s 
t ä t i g k e i t  mit sich. A n  die Schw ierigkeiten, die 
geradezu enormen S c h w i e r i g k e i t e n  d e s  F a h 
r e n s  s e l b s t  dachte man nicht.

D arum  legten die bisherigen Chauffeurschulen 
den Schw erpunkt a u f die Erlernung der Mechanik. 
D ie Fahrübungen vollzogen sich zum eist au f dem 
Ü bungsgelände der Schule, und wenn die Ausbildung 
vollendet war, etwa nach 6 bis 8 W ochen, so hätte 
der Chauffeur im Schlafe die M echanik auseinander
nehmen können, doch w elche Bewandtnis es mit dem 
Passieren stark schlüpfriger W eg e  hat, das war ihm 
nur eine unklare V orstellung.

D ie Kenntnis der M echanik ist gew ils durchaus 
notwendig. A b er sie ist nicht so schw er zu erlernen, 
und selbst ein Nichtm echaniker beherrscht die M e
chanik nach sehr kurzer Zeit, sofern er nur intelligent 
und anstellig ist. Nun stelle man sich hiergegen vor, 
was alles zum Fahren g eh ö rt! D a s  F a h r e n  e i n e s  
F u h r w e r k s  i m G r o fs s t a d l v e r k e h r  e r fo r d e r t  
n i c h t s  m e h r  u n d  n i c h t s  w e n i g e r  a l s  e i n e  
b e s t ä n d i g e  b u c h s t ä b l i c h  u n a u s g e s e t z t e  
N e r v e n a n s p a n n u n g .  D as A u g e  mufs die 
Strafsen im merzu b eo b a ch ten ; jeder passierende 
W a g e n , jeder Radfahrer, jede „E lektrisch e“ , jeder 
an der Bordschw elle stehende Passant mufs beachtet 
werden. D ie Szenerie au f der Strafse ändert sich 
in jeder Sekunde. A lle  die wechselnden Bilder 
müssen im Gehirn verarbeitet werden zu klaren, b e
stimmten E n tschlüssen, und dieser Entschlufs mufs 
blitzschnell eine entsprechende Bew egung der H ände 
und Füfse auslösen. D as ist etwas, w a s  m an  n i c h t  
a u f  m e c h a n i s c h e m  W e g e  e r l e r n e n  k a n n !  
D ie T eile  des A utom obils stehen fest und bleiben 
die g le ich e n , aber der lebendige V erkehr au f der 
Strafse der Stadt oder der Chaussee w echselt mit 
jeder Stunde, auch mit jeder W itterung. Nur d e r  
M ensch ist ein t ü c h t i g e r  F a h r e r ,  welcher 
jeden ihm begegnenden Umstand richtig und schnell 
einzuschätzen weifs und in  j e d e m  A u g e n b l i c k  

d a s  R i c h t i g e  z u  t u n  v e r m a g .  D as ist eine
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A rbeit, die gesunde Nerven verlan gt, eine gew isse 
R egsam keit des G eistes, Frische und Lebendigkeit 
der A uffassung, dazu aber ruhige Entschlossenheit 
und peinliche Gewissenhaftigkeit. Ein roher M ensch 
eignet sich ebensowenig zum C hauffeur, wie ein 
ängstlicher, und ein Langsam er und Schläfriger pafst 
so w enig in den B eru f wie ein Dum m er. Solche 
M enschen m ögen in der Schlosserwerkstatt im m er
hin noch passable A rbeiten leisten und wären so
mit nach dem alten G esetze geeignet zum Chauffeur
beruf.

Man kann von dem so oft fachunkundigen A u to 
m obilbesitzer nicht verlangen, dafs er den richtigen 
B lick für die zu treffende W ah l besitze. E r wird 
sich mehr oder weniger auf Zeugnisse und E m p feh 
lungen verlassen müssen. W en n  also in dieser B e
ziehung etwas gebessert werden s o l l , so mufs sich 
dieser W ille  zur Besserung in der A u s b i l d u n g  
d e r  F a h r e r  betätigen.

S e c h s  b i s  a c h t W o c h e n  g e n ü g e n  ni c ht ,  
um in unerm üdlicher P r a x i s  die oben angeführten 
n o t w e n d i g e n  F a h r e r e i g e n s c h a f t e n  z u  
e n t w i c k e l n .  D iese Zeit m öchte genügen, wenn 
ein Mensch bereits von Natur aus die Gaben der 
schnellen G eistesgegenw art und der Ü berlegung be- 
säfse und wenn er bereits in anderen Berufen (z. B. 
als Kutscher) im städtischen V erkehrsleben G elegen 
heit gehabt hat, sie zu betätigen. D ie  meisten M en
schen werden auch in dieser Beziehung nur durch 
Ü bung zur M eisterschaft gelangen. D arum  mufs 
gefordert werden als g r u n d l e g e n d e  Bedingung 
für die Fahrerausbildung:

1. F a h r ü b u n g e n  auf  g l a t t e r  B a h n  zum 
Kennenlernen des M otors und seiner H andhabung;

2. F a h r t e n ,  zunächst e i n f a c h e r ,  dann 
s c h w i e r i g e r e r  A rt, bei denen der L e  h r e r d e n  
M o t o r  f ü h r t  und den neben ihm sitzenden Schü
ler bei jeder sich bietenden Gelegenheit unterweist, 
w elche Vorsichtsm afsregeln hier anzuwenden sind, 
welche Gefahren jene Passage in sich birgt usw.

3. F a h r t e n ,  zunächst einfacher, dann schw ie
rigerer A rt, bei denen der L e r n e n d e  d e n M o t o r  
f ü h r t  und der Lehrer nur noch die geistige und 
körperliche A rbeit des Schülers überwacht und korri
giert. V oraussetzung ist, dafs der Lernende bei so l
chen Fahrten m i t  a l l e n  W e g e - ,  V e r k e h r s 
u n d  W  i 11 e r u n g s v  e r h ä l  t n i s s e n v e r t r a u t  
g e m a c h t  wird.

4. D er b e h ö r d l i c h e  F a h r s c h e i n  wird 
erst dann (an Herrenfahrer sow ohl wie an Berufs
rufsfahrer) erteilt, wenn der N achw eis erbracht wird, 
dafs der Fahrer m i n d e s t e n s  10000 K i l o 
m e t e r  in der oben geforderten W eise m i t g e 
f a h r e n  ist. D er Fahrschein hat aufserdem die

Stärke der M otoren anzugeben, w elche dem  Fahrer 
anvertraut sind.

Zu diesem letzten Punkte sei bem erkt, dafs die 
Arbeit j e  n a c h  d e r  S t ä r k e  d e r  M o t o r e n  
g a n z  v e r s c h i e d e n  in ihrer Schw ierigkeit ist, da 
schw ache M aschinen langsam er arbeiten, während 
sehr starke Motoren eine Schnelligkeit entfalten, dafs 
ein nicht besonders a u f sie eingeübter Fahrer ver
sagen mufs. D afs die A usbildung des Fahrers von 
schw achen Maschinen in allm ählichem  A u fstieg  zu 
starke übergehen mufs, ist dem nach selbstverständ
lich.

Betrachtet man diese F orderun gen , deren B e
deutung keiner verkennen wird , so stellt man sich 
unwillkürlich die F ra g e : W er soll das kontrollieren? 
D a rau f gibt es nur eine A n tw ort: W ir  müssen s t a a t 
l i c h e  F a h r s c h u l e n  haben! D er Staat o d ere in e  
öffentliche Behörde hat im m er dann die K ontrolle 
zu übernehmen, wenn es sich um ö f f e n t l i c h e  A n 
gelegenheiten handelt. D as A utom obil ist heute kein 
privates V ergnügun gsfahrzeug mehr, es ist eine öf
fentliche A ngelegenheit geworden. W enn M enschen 
durch Leichtsinn und U nerfahrenheit von Fahrern zu 
Schaden gekom m en sind, hat die Öffentlichkeit um 
so mehr das R echt und die Pflicht, sich um die Zu
stände im A utom obilw esen zu kümmern. Nur sollte 
man nicht vergessen, dafs man mit papiernen Pro
testen und Gesetzen keine Besserung erzielen wird. 
Ein tölpelhafter Fahrer kann auch bei 5 km M axi
m algeschw indigkeit noch U nheil anrichten, während 
ein tüchtiger Fahrer bei 25 km glatt und sicher sei
nen W e g  verfolgt. Nicht au f die K ilom eterzahl 
komm t es an, sondern au f das K önnen des Fahrers, 
der das Gefährt le n k t!

D ie A nregung zu der staatlichen Chauffeurschule 
ist aus den Reihen der Autom obilisten hervorgegan
gen ; diese haben dadurch ihren guten W illen b e
kundet, die Entw icklung des Autom obilism us so zu 
fördern , dafs beide Seiten zu einem ehrlichen und 
überzeugten Frieden gelangen können. Sache des 
Publikum s und der Behörden ist es n u n , sich au f 
gleichem  W e g e  mit den Autom obilisten zu vereini
gen ; dann braucht uns um die w eitere Entw icklung 
nicht bange zu s e in !

Den vorstehenden, uns vom  Kaiserlichen A u to 
m obilklub zur V erfügung gestellten A ufsatz haben 
wir gern ab ged ru ck t, weil wir den darin ausge
sprochenen Grundsätzen im allgem einen durchaus 
sym pathisch gegenüberstehen. W enn wir auch nicht 
gerade die A n sich t ve rtrete n , däfs die staatliche 
Chauffeurschule ein Alleilm ittel gegen die V erkeh rs
unfälle bildet, so sind wir doch der Ü berzeugung, 
dafs bei einer schärferen Betonung des Fahrdienstes
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in der Ausbildung des Chauffeurs die U nfälle durch 
A utom obile  abnehm en werden. Man braucht dabei 
die technische Seite der Ausbildung nicht zu ver
nachlässigen. Denn wir m einen, dafs die genaue 
Kenntnis des M echanism us und das Vertrautsein mit 
den Eigenheiten des A utom obils erst diejenige Sicher
heit mit sich bringt, die den Chauffeur in die L age 
versetzt, seine Aufm erksam keit vo ll und ganz seiner 
V erkehrsaufgabe zuzuwenden. D ie Erhaltung der 
Sicherheit des V erkehrs liegt aber im öffentlichen

Interesse und an ihm ist es, da, w o die private Für
sorge nicht ausreicht, durch staatliche Verordnungen 
und Einrichtungen helfend einzugreifen oder w enig
stens seine M itwirkung nicht zu versagen. Läfst es 
sich daher nicht durchführen, die Chauffeurschulen 
auf staatlicher Grundlage einzurichten, so würde 
wenigstens die Beaufsichtigung durch staatliche oder 
behördliche O rgane eine N otwendigkeit sein.

(D. Schriftltg.)

D ie Qualifikation für den technischen Aufsichtsdienst der Baugewerks 
Berufsgenossenschaften.

D ie F rage der Betriebsüberw achung steht wieder 
im V ordergründe des Interesses. D ie Berufsgenossen
schaftsvorstände werden sich in nächster Zeit mit 
der A usgestaltung des technischen Aufsichtsdienstes 
beschäftigen. D ie gröfste der Deutschen B augew erks
B erufsgenossen schaften, die N ordöstlich e, hat als 
Punkt V III a u f die Tagesordnung ihrer diesjährigen 
D elegiertenversam m lung gesetzt: „D ie  Ü berw achung 
der Betriebe (§ 49 des Statuts)“ . U nzw eifelhaft wer
den die Notabein des Baugew erbes Nordostdeutsch
lands , die das Vertrauen ihrer Standesgenossen in 
das hohe A m t eines D elegierten der Berufsgenossen
schaft berufen hat, auf der G enossenschafts-V ersam m 
lung eine Prüfung nach Pflicht und G ew issen vor
nehmen, ob die bisher au f dem G ebiete der Betriebs
Ü berw achung geschaffenen Einrichtungen angem essen 
sind, ob die alten W ege, den Erfordernissen des G e
setzes G enüge zu tun, noch ausreichen, oder ob die 
Notwendigkeit, neue Pfade zu betreten, sich aufdrängt.

D ie jetzt zur Erörterung steh en d e, von der 
D elegierten -V ersam m lu ng der Nordöstlichen Bauge
werks - Berufsgenossenschaft zu lösende Frage läfst 
sich ihrem Kernpunkte nach w ohl am treffendsten 
folgenderm afsen formulieren:

W elch e  Qualifikation müssen die Personen b e
sitzen , w elche zu der A usübun g der Betriebsüber
w achung im technischen Aufsichtsdienste der Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaften berufen werden?

Eine zureichende A ntw ort au f diese F rage m üs
sen wir finden, wenn wir uns vergegenw ärtigen, zu 
w elchem  Z w ecke die A rbeit im A m te der technischen 
A ufsicht dienen soll. § 119 G.-U.-V.-G. gibt uns die 
Auskunft, dafs der D ienst der technischen A ufsichts
beam ten die Ü berw achung der Betriebe a u f B efol
gung der zur V erhütung von U nfällen erlassenen 
V orschriften hin bezw eckt. D urch die A ufsichtsbe
amten sind die G enossenschaften ferner von den E in

richtungen der B etriebe, soweit sie für die Z uge
hörigkeit zur Genossenschaft oder für die Einschätzung 
in den Gefahrentarif von Bedeutung sind, Kenntnis 
zu nehmen berechtigt. D en Aufsichtsbeam ten steht 
der Zutritt zu den Betriebsstätten der Unternehm er 
ihrer Genossenschaft während der Betriebszeit zu. 
§ 40 des B.-U.-V.-G. dehnt die D ienste der tech
nischen Aufsichtsbeam ten auch au f die Betriebe der 
U nternehm er aus, die, ohne M itglied der G enossen
schaft zu sein , in deren Bezirke Bauarbeiten aus
führen. ,

W ährend hier das G esetz die A rbeit der tech
nischen Aufsichtsbeam ten in grofsen Zügen zeichnet, 
gibt das Statut der Genossenschaft den U m fang der 
A rbeit nach einer ändern Richtung an. D ie Ü ber
w achung der Betriebe schliefst a l l e  der Berufsge
nossenschaft zugeteilten G ew erbezw eige ein. A ls 
solche der Baugew erks - Berufsgenossenschaft zuge
hörigen G ew erbezw eige benennt das Statut der Nord
östlichen Baugew erks-Berufsgenossenschaft: Bauunter
nehmer, Privatarchitekten, Zivilingenieure, Bautech
niker und bautechnische Bureaus, Feldm esser, G eo
m eter , M arkscheider, W iesenbauer und Draintech
niker, Maurer, Zim m erer, Glaser, Stubenmaler, Staf
fierer, Anstreicher, Tüncher, Stubenbohner, Stukka
teu re, D achdecker (Z iegel-, Schiefer-, Schindel-, 
Stroh-D achdecker), Asphaltierer und Steinsetzer, 
Brunnenmacher, Einrichter von Gas- und W asseran
lagen , O fensetzer, V erfertiger grober und feiner 
Steinwaren, Steinmetzen und Steinhauer, Baulackierer, 
Bauklem pner, Blitzableiterverfertiger und -Setzer, 
Mühlenbau in H olz, Schiffsbau in H olz, Kunst- und 
Dekorationsm aler bei Bauten, T apezierer bei Bauten 
und Fensterputzer. Zu den hier genannten G ew erbe
zw eigen komm en noch die Nebenbetriebe, die er- 
fahrungsgemäfs mit den der Berufsgenossenschaft zu
gehörenden H auptbetrieben verbunden zu sein pflegen.

*
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A ls  solche Betriebsarten finden wir beispielsw eise in 
dem G efahrentarif der Nordöstlichen Baugew erks
Berufsgenossenschaft aufgeführt: T ischler, Parkett
leger, Einsetzer, Ziegeleien, Schlosser, A nschläger, 
Personenfuhrw erk, Baumaterialienharidlungen, Sand- 
und Kies-Gräberei, Erdtiefbau, Kalkbrennerei, L ast
fuhrwerk, Steinsprengerei, Steinbruch, W artung und 
Bedienung von D am pfkesseln  und Kraftm aschinen, 
A bbruch  von Gebäuden und Schiffen, Beförderung 
von Baumaterialien.

D er U m fang der durch diese Aufzählungen g e
kennzeichneten Betriebs-Überwachungsarbeit der tech
nischen Aufsichtsbeam ten scheint auf den ersten A n 
blick so grofs, als ob die Befähigung zu dieser T ätig
keit e i n e Person nicht besitzen könnte. Man m öchte 
meinen, es seien verschiedene Männer nötig, die je  
nach ihrer A usbildung nur dem einen oder ändern 
G ebiet au f diesem weiten Felde vorzustehen ver
möchten. D er Baufachmann wird indessen erkennen, 
dafs sich aus dem scheinbar unorganisch zusam m en
gehäuften Vielerlei drei klare Gruppen von Betriebs
tätigkeiten herausgliedern, die einen Fingerzeig für die 
Beurteilung der Qualifikation der zur Betriebskontrolle 
berufenen Persönlichkeiten geben: es handelt sich um 
Rohstoff- bezw. Baum aterialiengewinnung und dessen 
Heranbringung zur Arbeitsstelle, um die vorbereitende 
W erkstättenarbeit und schliefslich um die A rbeit auf 
der Baustelle. V o n  diesen drei Kategorien bleibt 
die H auptsache stets die A rbeit au f der Baustelle, die 
beiden ändern Kategorien können nur als Hilfsarbeiten 
in Betracht kommen, die hinter die eigentliche Bau
arbeit zurücktreten müssen. V o n  den Bauhilfsarbeiten 
sind die W erkstättenarbeiten verhältnism äfsig die g e
fahrlosesten. D ie Gew innung und der Transport der 
Rohstoffe bezw. deren H eranschaffung zur A rbeits
stelle bedingen oftmals eine so hohe Betriebsgefahr, 
dafs diese Tätigkeiten, die übrigens als H auptbetriebe 
meist ändern Berufsgenossenschaften angehören wür
den, in der Regel einer höheren Gefahren-Tarifklasse 
zugeteilt werden müssen als die eigentlichen Bau
betriebe.

D er Beam te, der in der L ag e  sein soll, die A u f
sicht über die B efolgung der U nfallverhütungsvor
schriften bei den drei genannten K ategorien von B e
trieben zu führen, mufs zunächst —  das ist das erste 
Erfordernis —  befähigt sein, die A rbeit au f der B au
stelle vollständig zu beurteilen. D er Blinde gehört 
nicht in die Jury einer Gem äldeausstellung; wer den 
Aufsichtsdienst bei Bauarbeiten führen soll, mufs Bau
fachmann sein. D a aber neben der Tätigkeit auf 
der Baustelle auch die Ü berw achung der W erkstätten
arbeit, ebenso wie die Revision der gefährlichen, 
mehr selbständigen Nebenbetriebe zu der A u fgab e 
des Betriebsüberwachungsbeam ten gehört, mufs der

zu-einem  solchen zu wählende Fachm ann noch b e
sondere Eigenschaften haben, die eine befriedigende 
Am tsführung in Aussicht stellen. E s gehört dazu 
eine gew isse universelle Bildung a u f technischem  G e
biete, eine „polytechnische B ildun g“ , die aber mit 
der au f der technischen H ochschule, dem früheren 
„Polytechn ikum “ gewonnenen nicht identisch ist.

D ie allgem eine Fachbildung des zum technischen 
Aufsichtsdienste bei der Baugewerks-Berufsgenossen- 
schaft befähigten Technikers mufs zur Grundlage, 
entsprechend der H auptaufgabe, die Baustelle zu 
überwachen, die praktische und theoretische A u s
bildung im Maurer- bezw. Zim m ererhandwerk haben. 
Die praktische Ausbildung wird zw eckm äfsig nach
zuweisen sein durch die abgelegte Prüfung als G e
selle der genannten H andw erke nach ordnungs- 
m äsliger Lehrzeit.

A u f  dieser Grundlage mufs sich dann die son
stige Qualifikation aufbauen. Hierzu g e h ö rt: B au
materialienkunde nebst Kenntnis der Fabrikations
m ethoden (W erksteine, Ziegelsteine, Kalksandsteine, 
Zem entsteine, andere Kunststeine, moderne Mörtel, 
H olzarten, H olzbearbeitung und Kenntnis der dazu 
dienenden Maschinen), Kenntnis der verschiedenen 

i Gerüstbauten (u. a. Stangengerüste, verbundene Rüst
ungen, Leitergerüste, neuere Patentrüstungen), der 
Gerüsthalter. Gründliches Beherrschen der Spezial
techniken, des Zem entbaues, Ü berblick über die ver
schiedenen Horizontaldecken.

Kenntnis des E rdtiefbaus, der Brunnenbauar
beiten, der Steingew innung und -Bearbeitung. E in
sicht in die Fuhrw erksbetriebe und die Betriebe, die 
K raft erzeugen und mit Arbeitsm aschinen arbeiten.

W ill man diese Erfordernisse zusammenfassen, 
so kann man das a ls : Kenntnis der H andhabung 
der Arbeiten in sämtlichen der Baugewerks-Berufs- 
genossenschaft unterstehenden Betrieben und N eben
betrieben tun. E s kom m t hinzu noch die Kenntnis 
der in dem Bezirk der Am tsführung vorhandenen 
baupolizeilichen V orschriften und der U nfallverhü
tungsvorschriften der bezüglichen Baugewerks-Berufs- 

genossenschaft.
D ie säm tlichen hier aufgeführten Kenntnisse und 

Fähigkeiten sind solche, wie sie ein erfahrener Bau
gewerksm eister besitzen mufs. Man kann indessen 
bei dem technischen Aufsichtsdienste von der For
derung der A blegun g der M eisterprüfung absehen, 
so wünschenswert die letztere an und für sich auch 
immer sein m ag: es handelt sich hier um eine
Reihe von Fachkenntnissen, die erst durch die prak
tischen Erfordernisse der A rbeit au f der Baustelle 
nach und nach au f der G rundlage einer tüchtigen prak
tischen und theoretischen Fachbildung erworben w er
den können. W er durch die T at den Bew eis erbracht
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hat, dafs er als selbständiger Bauführer oder B au
leiter zu der A usführung m oderner M iethäuser in 
der Grofs- oder Mittelstadt, von Fabrik- und Schorn
steinbauten, von Villen, Stallgebäuden, Scheunen usw. 
befähigt ist, der ist zu dem A m te der technischen 
Aufsichtsbeam ten für qualifiziert zu erachten, gleich
viel au f welchem  W e g e  er sich diese Fähigkeiten 
angeeignet hat. W er fähig ist, die genannten Bauten 
bis zur schlüsselfertigen H erstellung in General-Entre
prise zu übernehm en, den kann die Berufsgenossen
schaft getrost mit dem technischen Aufsichtsdienste 
betrauen. A m  geeignetsten wird im mer der geprüfte 
Maurer- oder Zim m erm eister der Mittelstadt sein, 
der nach einer längeren Praxis fast alle oben gekenn
zeichneten A ufgab en  hat lösen müssen, oder der B au
techniker, der längere Jahre in dem D ienste derartiger 
Baugeschäfte gestanden h a t : die A nforderungen der 
Praxis haben beide zu einer m öglichst ausgedehnten 
Fachbildung geführt.

W ir haben schon hier die Erfahrung als L eh r
meisterin genannt, allerdings nicht die Erfahrung an 
sich, sondern die a u f einer gediegenen Fachbildung 
als Grundlage aufgebaute Erfahrung. D iese E rfah
rung erfordert reifere Jahre. E rw ägt man, dafs die 
technischen Aufsichtsbeam ten gleichzeitig als T a x a 
toren dienen müssen, die die früher theoretisch er
lernte Tätigkeit des Veranschlagens der Baukosten 
aus der Synthese in die A n alyse des fertigen B au
werks zur Erm ittlung der in Betracht komm enden 
Einzelkosten um kehren müssen, denen u. a. die E in
schätzung der Betriebe obliegt, so kom m t als A lter 
des anzunehmenden technischen Aufsichtsbeam ten 
keinesfalls ein Lebensalter von weniger als 35 Jahren 
in Betracht, einige Jahre mehr in der Praxis werden 
für die richtige Inangriffnahm e des D ienstes nur 
förderlich sein.

A llzuhoch darf man die Altersgrenze freilich 
nicht hinausrücken, unsres Erachtens kaum über das 
45. Lebensjahr. D ie körperlichen Erfordernisse an 
den Aufsichtsbeam ten sind aufserordentlich hoch. 
D er Baugew erksm eister in der Provinz, der im eignen 
Fuhrw erk von D o rf zu D o rf fährt, um die Fortschritte 
seiner Bauarbeiter zu b eob ach ten , steht der provin
ziellen Bauaufsichtsbeam tentätigkeit am nächsten. 
T a g  ein T a g  aus von einer Baustelle zur ändern; 
nach dem körperlich wie geistig anstrengenden Aufsen- 
dienst, im Bureau oder, falls die Zeit gerade drängt, 
auch zu H ause oder im Gasthaus in der Z eit, wo 
andere Feierabend haben , die notwendigen schrift
lichen Arbeiten erle d ig en , das erfordert so viel 
Elastizität, dafs ein „alter H err“ sich nicht mehr in 
den D ienst hineinleben kann; so vorteilhaft seine E r
fahrungen vielleicht m anchm al für die Sache wären. 
In der Grofsstadt liegen die Verhältnisse kaum  anders,

nur dafs hier der Aufsichtsbeam te einen erheblich 
höheren Grad von Dienstleistungen w egen der grofen 
A n zah l der Bauten an der Peripherie, wo die B au
bezirke in der R egel lie g e n , zu vollbringen hat. 
V ö llige  körperliche und geistige Rüstigkeit sind hier 
ebenso wie in der Provinz V orbedingung für jede 
Arbeit im Aufsichtsdienst.

Bisher haben wir festgestellt, w elche fachlichen 
und gesundheitlichen Erfordernisse das A m t des 
technischen Aufsichtsbeam ten unserer B erufsge
nossenschaften stellt. E s hommen noch hinzu E r
fordernisse persönlicher und gesellschaftlicher A rt.

Diesen Erfordernissen wird zum Teil schon durch 
die oben geforderte gew isse Lebensreife genügt. W er 
älter wird, hat Lebenserfahrung, Erfahrung im U m 
gänge mit den verschiedenartigsten Menschenklassen, 
mit H öherstehenden, mit Gleichberechtigten und mit 
Untergebenen. Im technischen Aufsichtsdienst ist 
ein hoher Grad von Lebensklugheit v o n n ö ten , die 
nur im Leben erworben werden kann. D as A uftre
ten des Aufsichtsbeam ten mufs bescheiden sein, nicht 
herausfordernd, einfach, nicht gem acht, bestimmt, 
nicht selbstüberhebend, konziliant, nicht nachgiebig. 
Geduld und R u h e , taktvolles M afshalten, geistige 
Bew eglichkeit, Anerkennen alles Guten, wo man es 
findet, selbst wenn man persönlich eine A u fgab e auf 
einem ändern W eg e lösen w ü rd e , gehört zu den 
E igen sch aften , die man von dem Beam ten voraus
setzen mufs, der die Autorität der Berufsgenossen
schaft in seiner Person ebenso verkörpern, wie er 
sich als Vertrauensperson der Betriebsunternehmer 
wie der Bauarbeiter erweisen soll.

Nicht zu vergessen ist, dafs die Beam ten fleifsig 
und strebsam sein müssen. Und hie jist wieder die 
Altersgrenze von gewisser Bedeutung. D ie Beamten 
dürfen nicht so alt sein, dafs ihnen das Einleben in 
neue V erh ältn isse, das Lernen überhaupt schwer 
wird. Zu der ins A m t mitgebrachten allgemeinen 
technischen Fachbildung mufs die besondere F ach
bildung des technischen Aufsichtsbeam ten kommen. 
D er ins A m t eintretende Beam te mufs zunächst viel 
lernen : w as ihm vorher in Rücksicht auf seinen B e
ruf als B augew erbetreibender, als Leiter von B au
ausführungen erforderlich war, das mufs er jetzt von 
dem Gesichtspunkt der U nfallverhütung aus erkennen 
und verstehen lernen.

V o n  den Unfall V erhütungsvorschriften seiner e ig 

nen Berufsgenossenschaft mufs er sich sichere Spe
zialkenntnisse bis zu deren vollständigen Beherrschung 
erw erben; die Vorschriften der ändern Berufsge
nossenschaften, die für die von ihm zu revidierenden 
Nebenbetriebe gelten, mufs er ebenso genau kennen. 
D ie Unfallverhütungsvorschriften der verwandten B e
rufsgenossenschaften, die der Industrie, die mit D am p f

‘ ' . I
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und Elektrizität, die mit der Arbeitsm aschine arbeitet, 
müssen ihm geläufig sein.

D ie U nfallverhütungstechnik ist ein besonderer 
Zw eig der Ingenieurwissenschaft geworden. Ihre 
W eiterbildung ist ebenso Sache der Bau-Revisions
ingenieure , d. h. der technischen Aufsichtsbeam ten 
unsrer Berufsgenossenschaften wie die der M aschinen
Revisionsingenieure. Zunächst gilt es für den w er
denden technischen Aufsichtsbeam ten, sich über die 
Grundsätze der Unfallverhütungstechnik zu unter
richten , wie dazu u. a. die beiden Museen für A r 
beiterwohlfahrt, das bayerische w ie das dem Reiche 
gehörige in Charlottenburg, geben, in denen ebenso
wie in der Literatur die vorhandenen U nfallverhü- ft
tungsvorrichungen zu studieren sind.

D er Beschäftigung mit der T heorie der Unfall
verhütung als Spezialfach wird dann in absehbarer 
Zeit als Frucht eine literarische Behandlung der U n
fallverhütung bei dem Baugew erbe erwachsen, eine 
technische Illustration der A rbeit, die seinerzeit D irek
tor Schaffrin in dem vom  V erband der deutschen 
Berufsgenossenschaften für die W eltausstellung zu 
Paris herausgegebenen S am m elw erk e: „D ie  U nfall
verhütungsvorschriften der gew erblichen B erufsge
nossenschaften“ als Zusam m enstellung der U nfallver
hütungsvorschriften der Baugew erks-Berufsgenossen- 
schaften gegeben hat.

D a  wir hier eine Förderung der U nfallverhütung 
im B augew erbe durch literarische A rbeit das W ort 
reden, m ag noch kurz der A rbeit der A ufsichtsbe
amten mit der Feder gedacht werden.

D er eigenartige Bildungsgang der B augew erbe
treibenden bringt es mit sich, dafs eine sogenannte 
abgeschlossene höhere Schulbildung selten erreicht 
werden kann. Selbst Meistersöhne werden nur in 
Ausnahm efällen m ehr als die Qualifikation zum ein
jährigen Dienst, allenfalls das Prim anerzeugnis er
werben. D ie spätere Ausbildung geschieht im Som 
m er au f der Arbeitsstelle mit H am m er und K elle, 
mit A x t  und W inkelm afs, im W inter wesentlich mit 
Zeichenstift. D ie W elt des Architekten ist das Reifs
brett —  kein W under, wenn die Flüssigkeit im schrift
lichen A usdruck m anchm al hinter der Vollendung 
seiner technischen Entw ürfe zurückbleibt. W ir haben 
bisher, bei sonst vorhandener praktischer T üchtig
keit der technischen Aufsichtsbeam ten in dem et
waigen U ngeschick, die deutsche Sprache so m eister
lich zu handhaben wie die Form ensprache der A r 
chitektonik, einen wesentlichen M angel nicht erblicken 
können. W er fähig ist, sich w eiter zu bilden, wird 
auch die erforderlichen schriftlichen Bureauarbeiten 
in ausreichender Form  anzufertigen lernen, und wenn 
die technischen Aufsichtsbeam ten schliefslich auch 

keine Meister vom  Stil w erd en : sofern sie sich zu

Meistern in der D urchführung der U nfallverhütung 
herausbilden, haben sie den Anforderungen der Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaften Genüge getan.

Soweit unsere A nschauungen über die Qualifi
kation der technischen Aufsichtsbeam ten.

Und nun noch die zeitgem äfse F r a g e : Lassen 
sich nicht vielleicht die D ienste dieser Beam ten ge- 
mäfs dem G esetze der Arbeitsteilung in solche höhe
rer und niederer A rt scheiden? So dafs man die 
höheren Dienste den bisherigen technischen A ufsichts
beam ten Vorbehalte und mit den niederen Diensten 
Bauaufseher von niederer Qualifikation, etw a Poliere, 
betraue? E s ist bekannt, dafs die M öglichkeit einer 
derartigen A rbeitsteilung von einer hohen, der Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaft durchaus wohlgesinnten 
Stelle erw ogen wird. Begünstigt wird diese A n sch au 
ung vielleicht durch die M einung, bei solcher A r 
beitsteilung könne neben einer Verm ehrung der In- 
tensivität der Bautenüberw achung auch eine finanzielle 
Entlastung der Baugew erks - Berufsgenossenschaften 
bew irkt werden dadurch, dafs man an die Stelle der 
teueren A ufsichtsbeam ten die geringer besoldeten 
Bauaufseher für die D ienste der subalternen A rt ein
stellt.

W ir können doch den hier gewiesenen W e g  für 
gangbar nicht erachten. In der Provinz sind die 
Arbeitsstellen zu zerstreut. D ie Reisetätigkeit er
fordert nur eine Person, die den gesam ten D ienst 
versieht. E ine Trennung in höhere und niedere 
Verrichtungen läfst sich aber auch im berufsge
nossenschaftlichen Aufsichtsdienste der Grofsstadt 
aus Zw eckm äfsigkeitsgründen nicht einführen. Hier 
ist die Bautätigkeit im w esentlichen an bestim m te 
Aufsenbezirke gebunden, in denen neue Strafsen- 
züge entstehen. D ort findet der Aufsichtsbeam te 
nebeneinander B auw erke in den verschiedensten 
Phasen des baulichen Prozesses, vom  A u ssch ach 
ten der B augrube zw eck s Fundam entierung des N eu
baus ab bis zur letzten Tapezierer- oder M alerar
beit. E s würde dem Bedürfnisse nicht entsprechen, 
w ollte mau hier einige D ienste höheren, andre nie
deren Beam ten Vorbehalten, denn die gesam te A rbeit 
der Aufsichtsbeam ten vollzieht sich in einer solchen 
neuen Strafse in verhältnism äfsig kurzer Zeit, eine 
reinliche Scheidung zw ischen höheren und niederen 
D iensten würde sich au f einer Baustelle kaum er
m öglichen lassen. D ie schon so oft gekennzeichnete 
Eigenart der A rbeit des B augew erbes au f der B au 
stelle besteht in der fortwährenden V eränderung der 
Arbeitsstelle und in dem Nebeneinanderarbeiten ver
schiedener H andwerke. S o ll der berufsgenossen
schaftliche Aufsichtsdienst wirksam  sein, so mufs 
stets eine Persönlichkeit zur Stelle sein, die in der 
L age ist, die sämtlichen in Betracht kom m enden
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Verhältnisse zu übersehen und alle au f der Baustelle 
arbeitenden Betriebe gleicherm afsen zu revidieren.

Selbst, wenn es in süddeutschen gröfseren K o m 
munen gelungen sein sollte, für den dortigen K om m u
naldienst einen Stamm  von subalternen Bauaufsehern 
zu befriedigenden Leistungen heranzubilden, so lassen 
sich die dortigen andersartigen Verhältnisse nicht au f 
den berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsdienst über
tragen. E s erhellt, dafs die A u fg ab e der dortigen 
kom m unalen Bauäm ter eine andere sein mufs als 
die ähnlicher kom m unaler Behörden in der preu- 
fsischen Landeshauptstadt und den benachbarten grofs- 
städtischen Gem einwesen. O ffenbar sind dort die 
Funktionen der Baupolizei, die bei uns dem Staate 
Vorbehalten sind, mit den Zuständigkeiten der kom 
munalen Bauverw altungen verb u n d en , sodafs sich 
in der T a t dort ejn gröfseres A rbeitsgebiet ergibt, 
in dem A rbeitsteilung nicht nur m öglich, sondern 
auch angebracht ist.

Nicht zu vergessen ist, dafs bei den heutigen 
Einkom m ensverhältnissen der Arbeitnehm er es tat
sächlich unm öglich sein würde, z. B. einen tüchtigen 
Polier für den technischen Aufsichtsdienst in Berlin 
zu gewinnen. Bei unsren gröfseren Baugeschäften 
verdienen die M aurerpoliere 2700 bis 3000 Mk. an 
festem  G ehalt jährlich. Hierzu kom m en Nebenein
nahmen verschiedener A rt, sodafs ein derartiger 
Betriebsbeam ter sich hüten würde, seinen Dienst, in 
dem er an K leidung dieselben Aufw endungen zu 
machen hat, wie jed er andre Arbeiter, mit einer 
Stellung zu vertauschen, die ihn doch im mer R e
präsentationspflichten äufserlicher A rt auferlegt, w äh
rend sie ihm ein geringeres Einkom m en gewährt, 
als er im Arbeitskittel bezogen hat.

D ie Baugew erks-Berufsgenossenschaften haben 
bisher an dem Grundsätze festgehalten, dafs für den 
technischen Aufsichtsdienst m öglichst tüchtige A r
beitskräfte herangezogen werden. Selbst wenn sich 
eine A rbeitsteilung des Dienstes erm öglichen lassen 
sollte, was wir verneinen m ufsten, würden sie g e 
wissenshalber einen Mann, der im Polierdienste nicht 
vorw ärts kom m t, zum Bauaufseher nicht annehmen 
können. Für den Dienst in der Berufsgenossenschaft 
ist nur das Beste gut genug! E s ist bekannt, wie 
schw er es den Genossenschaftsvorständen trotz der 
Ü berproduktion an Technikern geworden ist, die für 
den technischen Aufsichtsdienst geschaffenen Stellen 
w unschgem äfs zu besetzen, und doch gibt es so viele 
tüchtige A rchitekten, denen die Selbständigkeit zu 
erreichen aus diesem oder jenem  Grunde nicht m ög 
lich wird, und die in der Stellung als Bauführer H er
vorragendes geleistet haben. D iese Männer werden 
in erster Linie dazu berufen sein, als Ergänzung des 
technischen Aufsichtsdienstes zu d ien en , der ihnen

eine befriedigende Tätigkeit, eine angesehene Stellung 
neben einem festen, wenn auch bescheidenen, E in
kom m en bietet.

W ir haben im vorstehenden unsre Anschauungen 
über den technischen Aufsichtsdienst der Bauge- 
werks-Berufsgenossenschaften niedergelegt. D en D e le
gierten der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossen- 
schaft wird in Neu-Ruppin au f dem Genossenschafts
tage G elegenheit gegeben werden, von der mafs- 
gebendsten Stelle über die Erfahrungen im Aufsichts
dienste ihrer Berufsgenossenschaft aufgeklärt zu w er
den und im M einungsaustausch sich zu der ange
schnittenen Frage zu äufsern und danach ent
sprechende m afsgebende Beschlüsse zu fassen.

Nichts ist hinieden beständig als der W ech sel: 
alles Bestehende ist in Veränderung, alles organisch 
G ew ordene in Entw icklung begriffen. Dem entspre
chend ist ein W ech sel unsrer Anschauungen und 
Grundsätze an sich w ohl m öglich, auch sie unterliegen 
dem Gesetz des W erdens und Vergehens. WTirft man 
auch Grundsätze und Anschauungen nicht ohne w ei
teres leichten H erzens über Bord, so hat man doch 
von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob sie noch vor dem 
standhalten, was man selbst an inneren und äufseren 
Erlebnissen und Erfahrungen gewonnen hat. Stellt 
sich bei solcher Prüfung heraus, dafs sie zu unserm 
innersten W esen  nicht mehr passen, so gilt es, 
haltbarere und berechtigtere Anschauungen und Grund
sätze zu gewinnen.

Mit dankbarem Interesse hat das deutsche B au
gew erbe davon Kenntnis genom m en, dafs die Frage, 
wie durch eine m öglichst zw eckm äfsige Ausgestaltung 
des technischen Aufsichtsdienstes der Berufsgenossen
schaften die U nfallgefahr des Baugew erbes verringert 
oder jedenfalls vor dem A nsteigen bew ahrt bleiben 
könne, von m afsgebenden Reichsbehörden mit nach
haltigem  E ifer beobachtet wird. Je intensiver die 
Berufsgenossenschaften sich mit der U nfallverhütung 
au f dem W eg e  der Betriebsüberwachung beschäftigt 
haben, und je  mehr sie W ert darauf legen, mit den 
Reichsbehörden im Einvernehm en zu leben und in 
gem einsam er A rbeit die hohen A ufgaben zu lösen, 
zu deren E rledigung das Gesetz sie berufen hat, um 
so gewissenhafter werden sie an die ihnen nahe ge
legte Prüfung herantreten, ob die früher vertretenen 
Anschauungen über ihren technischen Aufsichtsdienst 
auch für die heutigen Verhältnisse passen. Ohne 
der Entscheidung der Berufsgenossenschafts - V o r 
stände, ohne der des D elegiertentages der Nordöst
lichen Baugew erks-Berufsgenossenschaft vorzugreifen, 
glauben wir doch hier aussprechen zu müssen, dafs 
die Zeit und das Bedürfnis, die bisher vertretenen 
A nschauungen über die Qualifikation zum technischen
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Aufsichtsdienste bei den Baugewerks-Berufsgenossen- 
schaften zu wechseln, noch nicht gekom m en ist. — 

(Zentralblatt für das D eutsche Baugew erbe.) 
Nachrichtlich sei bem erkt, dafs die D elegierten

versam m lung der Nordöstlichen Baugewerks-Berufs- 
genossenschaft folgende Resolution, über die Über^ 
w achung der Betriebe angenom m en hat:

„D ie  am 19. und 20. Juni in Neu-Ruppin tagende 
Genossenschaftsversam m lung der N. Ö. B.-B. wider
spricht mit aller Entschiedenheit der Heranziehung 
von Polieren oder Gesellen zur Baukontrolle, w e il:

1. Poliere und Gesellen die hierzu erforderliche 
technische und theoretische V orbildung nicht besitzen 
und w eil die Ü berw achung von Bauten durch nicht 
genügend ausgebildete Personen mehr schaden als 
nützen würde ;

2. feststeht, dafs die A rbeiterkontrolleure bei 
ihrer Tätigkeit parteipolitische Z w ecke verfolgen und 
die Eintracht zw ischen den A rbeitgebern und den 
Arbeitnehm ern vollends zerstören würden.

D ie V ersam m lung beauftragt den G enossen
schaftsvorstand, allen au f Einführung der Baukontrolle 
durch Bauarbeiter gerichteten Bestrebungen, w o die
selben auch hervortreten m ögen, mit allen gesetz
lichen Mitteln entgegenzutreten.“

D iese Resolution ist um so bedeutungsvoller, 
als unseres W issens die sämtlichen ändern B au ge
w erksberufsgenossenschaften den Standpunkt der 
D elegierten-V ersam m lung der Nordöstlichen B au ge
werksberufsgenossenschaft teilen.

P a u l  K o p p e n .

W  erksteinversetz - Vorrichtung
ausgeführt von L u d w i g

D ie W erkvorrichtung, w elche für g e w ö h n 
l i c h e  K l a m m e r g e r ü s t e  bestimmt ist, besteht 
aus 2 Laufschienen aus T -E isen , auf welche eine 
Laufkatze fahrbar montiert, und deren V erschiebung 
mechanisch ist. (Fig. 23). D ie Führung des bei d 
festgem achten Lastseiles c ist a u f s e r h a l b  des G e
rüstes angeordnet und hat den grofsen V o r te il , dafs 
bei einer Verschiebung der H ebevorrichtung längs 
der Fassade das Zugseil nicht durch Querversteifungen 
des Gerüstes behindert wird. Eine R olle k, über 
w elche das Zugseil zu einer A blenkrolle m und von 
da zur W inde n mit Motorantrieb geh t, sind am 
Baugerüst ebenfalls bew eglich angebracht und be
wirken daher immer einen senkrechten Zug, wodurch 
das Baugerüst in der denkbar günstigsten W eise be
ansprucht wird. D ie Rolle k wird mit einer K ette i 
am Gerüst auf die einfachste A rt festgelegt. D ie

K r ä m e r ,  Frankfurt a. M.

T ragfähigkeit der H ebevorrichtung beträgt einem 
Klam m ergerüste entsprechend 2000 K ilo . D ie  V e r 
setzarbeit geschieht d e ra rt, dafs der A rbeiter a u f 
beliebiger Gerüsthöhe die W inde durch Seilzug in 
B ew egung setzt, dann den Stein mittels der an den 
Laufschienen angebrachten m echanischen V o rrich 
tung über seinen Bestim m ungsort führt, wo er den 
Stein dann ebenfalls durch Seilzug m i l l i m e t e r 
w e i s e  am Rollenhaken g  abläfst. E ine örtliche 
Bedienung der W inde ist daher nicht n ö tig , was 
einen grofsen Vorteil gegenüber den anderen System en 
bedeutet. Aufserdem  läfst sich der M otor je  nach A n 
zahl der vorhandenen PS. durch A nhängen von an- 
derenW inden, M ischm aschinen etc. rationell ausnützen.

D ie vorbeschriebene A n lage ist an einem Frank
furter Neubau mit um fangreicher Hausteinfassade 
praktisch mit dem besten E rfo lge angew endet worden.

Fig. 23.
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Fig. 24.

Explosionssicheres Metallgefäfs
der F a b r i k  e x p l o s i o n s s i c h e r e r  G e f ä s s e  G. m. b . H.  in S a l z k o t t e n .

D er Schutz von feuergefährliche Flüssigkeiten 
enthaltenden M etallgefäfsen gegen E xplosionsgefahr 
erfolgte bisher durch Anordnung von Schutzsieben 
und anderen Sicherheitsvorrichtungen an den Einfüll- 
und Ausgufsöffnungen der Gefäfse. D erartige Sicher
heitsvorrichtungen genügen jedoch nicht in solchen 
Fällen, in w elchen eine Stichflam m e die Gefäfswan- 
dung zum Glühen bringt und dadurch eine E xplosion 
der im Gefäfsinnern enthaltenen explosiblen G asge
m ische hervorruft. Zur Beseitigung einer derartigen 
Gefährdung von explosionssicheren Gefäfsen durch 
unmittelbare Berührung mit der Stichflam m e um 
hüllte man die G efäfswandungen mit einer gegen 
W ärm e isolierende Masse, z. B. K ieselguhr, zu deren 
Aufnahm e entweder die Anordnung eines D o p p el
mantels für das Gefäfs oder deren V erpackung in 
einem besonderen Behälter erforderlich war. Ein 
derartiger D oppelm antel oder Aufnahm ebehälter für 
die isolierende Masse hatte jedoch  w esentliche N ach
teile. E r ist mit R ücksicht a u f die Ausgufsvorrich- 
tung, die H andgriffe und die Füllvorrichtung schw ie
rig und nur unter erhöhten K osten anzubringen, 
während zugleich das G ew icht des Gefäfses erheb
lich sich steigert. D ie gleichen Ü belstände treten 
bei V erw endung eines besonderen A ufnahm ebehäl
ters (Verpackungskiste) in erhöhtem Mafse auf.

Zw eck  des neuen Gefäfses ist, diese Übelstände 
dadurch zu b ese itig e n , dafs die isolierende Masse 
nicht aufserhalb der Gefäfswand, sondern innerhalb 
derselben angeordnet wird, ohne dafs es eines be
sonderen D oppelm antels zur Aufnahm e bedarf. A n  
eine derartige Isolationsmasse ist die Forderung zu

stellen , dafs sie durch den Einflufs der Hitze nicht 
schm ilzt, weiterhin von der Gefäfsw’and nicht ab

springt und schliefslich auch von der feuergefährlichen 
Flüssigkeit selbst bei erhöhter Tem peratur nicht auf

gelöst wird.
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E ine derartige, an der Innenwand des explosions
sicheren Gefäfses anzuordnende M asse unterscheidet 
sich dem gem äfs wesentlich von der für andere 
Zw ecke verwendeten Em aille, w elche für die Zw ecke 
der Erfindung zu spröde ist und bei einer Stich
flamm e leicht abspringt.

A ls  Bestandteil der isolierenden Masse kann eine 
beliebige M ischung V erw endung finden, w elche auch 
bei hoher W ärm eeinrichtung nicht schm ilzt und von 
der W and nicht abspringt und aufserdem gegenüber 
der feuergefährlichen Flüssigkeit unlöslich is t ; so 
eignet sich beispielsweise für diese Z w ecke eine 
M ischung von ganz dünn verriebenem  A sb est oder 
Infusorienerde mit einem unlöslichen Klebem ittel, 
z. B. wenn es sich um A u fbew ahru n g von Benzin 
handelt, mit Leim .

Bei dem in Fig. 25 dargestellten M etallgefäfs 
ist sow ohl die Zylinderw and a, w ie der O berboden c, 
der U nterboden b und der Gefäfsstutzen d mit der 
isolierenden M asse e an der Innenseite ausgestattet. 
E s hängt jedoch  jew eils von dem V erw endungszw eck 
ab, ob säm tliche G efäfsw ände oder nur ein T e il der
selben mit der isolierenden Schicht bekleidet werden.

Bei der Anordnung der isolierenden M asse an 
der Innenwand des Gefäfses werden alle m echani
schen Einflüsse auf diese Masse durch Stofs und 
dergl. ausgesch lossen , während der W eg fa ll eines 
besonderen D oppelm antels oder eines besonderen 
V erpackungsbehälters die H erstellung und den Tran s
port wesentlich verbilligt.

H.

Leiter mit Sicherheitsstützen
von C a r l  K l a u s i n g  , Elberfeld.

D ie Leiter besitzt eine V orrichtung gegen A u s
gleiten. W ie A bbildun g Fig. 26 z e ig t , ist in einer 
gewissen Entfernung vom  H olm ende eine Stütze b e
festigt, die um einen am H olm e befestigten Zapfen 
drehbar ist, und deren L än ge vom  D rehpunkte bis 
zum Stützenende etwas kleiner is t , als die Entfer
nung des H olm endes bis zum Drehpunkt. Bei nor
maler L age  der Leiter wird die Sicherheitsstütze den 
Boden nicht berühren. Sobald ein Gleiten der Leiter 
eintritt, berührt die Stütze zunächst den Boden und 
gelangt dann in die aus der A bbildun g ersichtliche 
Lage. In dieser L age wird die Stütze durch eine 
K ette oder ähnliche Vorrichtung gehalten.

Bei kleineren Leitern kann die über den D reh
punkt nach oben hinaus angeordnete Verlängerung 
der Stütze fortfallen; die den A u ssch lag  der Stütze 
begrenzende Vorrichtung wird dann unterhalb des 
D rehpunktes angebracht.

Um die Gefahr des U m kippens nach der Seite 
zu vermindern, können die Stützenenden nach unten 
hin etwas auseinanderlaufen.

D ie Vorrichtung bietet sichere G ew ähr gegen 
A usgleiten und U m fallen, sodafs sie als eine durch

aus zu em pfehlende Einrichtung im Sinne der U n
fallverhütung zu begrüfsen ist.

Fig. 26.

D ie Fabrikation der Leiter, w elche durch D . R.-P. 
179996 unter Schutz gestellt ist, erfolgt durch die 
Firm a E u g e n  B l a s b e r g  &  C o ., Düsseldorf.
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€rla$$c und €ni$d>cidun̂ cn.
Betr. Bleierkrankungen der Feilenhauer.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W. 66, den n .  April 1907.

Die Berichte, die mir auf den Erlass vom 15. Juni 
1905 —  III. 4630 —  über die Gesundheitsverhältnisse der 
Feilenhauer erstattet worden sind, sprechen sich überein
stimmend dahin aus, dass eine Bundesratsverordnung, welche 
die Verwendung von Bleiunterlagen verbietet, für Betriebe, 
die Raspeln fertigen, nicht durchführbar sein würde, im 
übrigen aber nicht mehr notwendig sei. Viele Feilenhaue
reien verwenden schon jetzt Zinn oder Zink oder eine Zinn
bleilegierung als Gesenke. In den Jahren 1901 bis 1905 
ist nur ein geringer Prozentsatz der Feilenhauer bleikrank 
geworden. Zudem ist die Bleivergiftungsgefahr vorwiegend 
von der Sauberkeit der Feilenhauer abhängig, so dass von 
einer Einwirkung nach dieser Richtung hin eine weitere 
wesentliche Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse zu er
warten steht.

Hiernach ist von Bundesratsvorschriften zur Verhütung 
der Bleierkrankungen der Feilenhauer abgesehen worden. 
Dagegen erscheint es zweckmässig, die Feilenhauer auf 
die ihnen drohende Bleivergiftungsgefahr aufmerksam zu 
machen. Zu diesem Zwecke ist das anliegende „Merkblatt 
für Feilenhauer“  im Kaiserlichen Gesundheitsamt ausge
arbeitet worden. Sie wollen für möglichste Verbreitung 
dieser gemeinverständlichen Belehrung unter den F’eilen- 
hauern Sorge tragen. Über die Bezugsbedingungen des 
Merkblattes gibt seine Fussnote nähere Auskunft.

Zugleich ersuche ich Sie, die Gewerbeaufsichtsbeamten 
anzuweisen, dass sie auch ferner den Feilenhauereien ihre 
Aufmerksamkeit zuwenden und sich den Ersatz der noch 
vorhandenen Bleiunterlagen durch Unterlagen aus weniger 
schädlichen Metallen angelegen sein lassen.

Im Aufträge.
III 2984. N e u m a n n.

An den Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 
Polizeipräsidenten hier.

Anlage.
M e r k b l a t t  f ü r  F e i l e n h a u e  r.*) 

Bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamte.

Die Verwendung von Unterlagen (Gesenken) aus Blei 
oder Gemischen (Legierungen) aus Blei mit anderen Me
tallen hat in der Feilenhauerei schon wiederholt zu Blei
vergiftungen geführt. Auch die angeblich aus Zinn herge
stellten Unterlagen enthalten meist recht bedeutende Bei
mengungen von Blei und sind dann ebenfalls gesundheits
gefährlich.

*) Abzüge dieses Merkblatts werden vom Kaiserlichen G e
sundheitsamt unentgeltlich abgegeben. —  Der A bdruck des Merk
blatts in Zeitungen, Zeitschriften, Büchern usw., sowie die Her
stellung von besonderen Abdrücken ist gestattet unter der Bedingung, 
dass dis Quelle angegeben wird. —  Exemplare dieses Merkblatts 
auf starkem Kartonpapier, zum Aufhängen bestimmt, sind im Buch
handel von der Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Ber
lin N . zu nachstehenden Preisen zu beziehen: Einzeln 5 P f., 100 

Exempl. 3 Mark, 1000 Exempl. 25 Mark.

Die Feilenhauer sind der Gefahr, an Bleivergiftung zu 
erkranken, um so mehr ausgesetzt, je stärker der Bleige
halt der Gesenke ist, mit denen sie arbeiten.

Die Bleivergiftung kommt bei ihnen gewöhnlich da
durch zustande, dass metallisches Blei, wenn auch nur in 
geringer Menge, durch Vermittelung der beschmutzten 
Hände beim Essen, Trinken oder beim Rauchen, Schnupfen 
und Kauen von Tabak in den Mund aufgenommen wird.

Die Folgen dieser Bleiaufnahme machen sich nicht 
alsbald bemerkbar; sie treten vielmehr erst nach Wochen, 
Monaten oder selbst Jahren auf, nachdem die in den Kör
per gelangten Bleimengen sich soweit angesammelt haben, 
dass sie Vergiftungserscheinungen hervorzubringen imstande 
sind.

W o r i n  ä u s s e r t  s i c h  d i e  B l e i v e r g i f t u n g ?  
Die ersten Zeichen der Bleivergiftung pflegen in einem 
blaugrauen Saume am Zahnfleische, Bleisaum genannt, und 
in einer durch Blässe des Gesichts und der Lippen sich 
kundgebenden Blutarmut zu bestehen. Die weiteren Krank
heitserscheinungen sind sehr mannigfaltig. Am häufigsten 
tritt die Bleikolik auf: Der Kranke empfindet heftige
krampfartige, von der Nabelgegend ausgehende Leibschmer
zen (Kolikschmerzen); der Leib ist eingezogen und hart; 
dabei bestehen häufig Erbrechen und Stuhlverstopfung, 
selten Durchfall. In anderen Krankheitsfällen zeigen sich 
Lähmungen; sie betreffen gewöhnlich diejenigen Muskeln, 
durch welche das Strecken der Finger besorgt wird, und 
treten meistens an beiden Armen auf; ausnahmsweise wer
den auch andere Muskeln an den Armen oder Muskeln an 
den Beinen oder am Kehlkopfe befallen. Mitunter äussert 
sich die Bleivergiftung in heftigen Gelenkschmerzen; von 
ihnen werden meist die Kniegelenke, seltener Gelenke an 
den oberen Gliedmassen ergriffen. In besonders schweren 
Fällen treten Erscheinungen einer Erkrankung des Gehirns 
auf (heftige Kopfschmerzen, allgemeine Krämpfe, tiefe Be
wusstlosigkeit oder grosse Unruhe, Erblindung). Endlich 
steht die Bleivergiftung mit dem als Schrumpfniere bezeich- 
neten schweren Nierenleiden und mit der Gicht in einem 
ursächlichen Zusammenhange. Bei bleikranken Frauen 
sind Fehl- oder Totgeburten häufig. Lebend zur Welt 
gebrachte Kinder können infolge von Bleisiechtum einer 
erhöhten Sterblichkeit in den ersten Jahren unterliegen. 
Von bleikranken Frauen an der Brust genährte Kinder 
werden mittels der Milch vergiftet.

Abgesehen von den schweren, mit Gehirnerscheinungen 
einhergehenden Fällen, welche nicht selten tödlich verlaufen, 
pflegen die Bleivergiftungen meist zu heilen, wenn die Kran
ken sich der weiteren schädigenden Einwirkung des Bleies 
entziehen können. Die Heilung tritt nach mehreren Wo
chen oder in schweren Fällen auch erst nach Monaten ein.

Den wirksamsten S c h u t z  v o n  B l e i e r k r a n 
k u n g e n  verleihen Sauberkeit und Mässigkeit. Personen, 
welche, ohne gerade zu den Trinkern zu gehören, geistige 
Getränke in reichlicher Menge zu sich zu nehmen pflegen, 
sind der Bleivergiftungsgefahr in höherem Masse ausge
setzt als enthaltsamere. Branntwein sollte, namentlich 
während der Arbeitszeit, nicht genossen werden. In bezug 
auf die Sauberkeit müssen die mit bleihaltigen Gesenken
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arbeitenden Feilenhauer ganz besonders peinlich sein und 
dabei vornehmlich folgendes beobachten:

1. Da Verunreinigungen der Hände mit metallischem 
Blei nicht gänzlich zu vermeiden sein werden, ist das 
Rauchen, Schnupfen und Kauen von Tabak während der 
Arbeit zu unterlassen.

2. Die Arbeiter dürfen erst dann Speisen und Ge
tränke zu sich nehmen oder die Arbeitsstätte verlassen, 
nachdem sie zuvor die Hände mit Seife, womöglich mit 
Bimsstein- oder Marmorseife, gründlich gewaschen haben. 
Lässt sich das Trinken während der Arbeit ausnahmsweise 
nicht vermeiden, so sollen die Ränder der Trinkgefässe 
nicht mit den Händen berührt werden.

Erkrankt ein mit bleihaltigen Gesenken arbeitender 
Feilenhauer trotz dieser Vorsichtsmassregeln unter Er
scheinungen, welche den Verdacht einer Bleivergiftung 
(siehe oben) erwecken, so soll er in seinem und in seiner 
Familie Interesse die Hilfe eines Arztes sogleich in An
spruch nehmen und diesem gleichzeitig mitteilen, dass er 
mit bleihaltigen Unterlagen zu arbeiten gehabt hat.

Rechtsungültigkeit ungleicher Kündigungsfristen zwi
schen Prinzipal und Werkmeister. Zwischen einem Prin
zipal und seinem Werkmeister war bezüglich der Kündi
gung vereinbart worden, dass für den Prinzipal das Kün
digungsrecht für ein Jahr ausgeschlossen sein sollte, wäh
rend der Werkmeister das Recht haben sollte, auf den 
Schluss eines jeden Kalendervierteljahrs sechs Wochen vor
her zu kündigen. Späterhin hatte das Gericht darüber zu 
entscheiden, ob eine solche Vereinbarung rechtsgültig sei. 
Der Angestellte behauptete, der § 133 a a der Gewerbe
ordnung, —  welcher bestimmt, dass, falls zwischen Prin
zipal und Werkmeister eine kürzere oder längere Kün
digungsfrist als ein Vierteljahr bedungen wird, sie für 
beide Teile gleich sein müsse, —  sei nur zu dem Zweck 
geschaffen, den A r b e i t n e h m e r  gegen ungünstige Ver
tragsbedingungen zu schützen; die Nichtigkeit einer Ver
tragsbedingung dieser Art sei also nur dann anzunehmen, 
wenn die Verschiedenheit dem Arbeitnehmer u n g ü n s t i g  
sei. —  Diese Anschauung hat das Oberlandesgericht Stutt
gart jedoch n i c h t  gebilligt. Zweifellos liegt eine Un
gleichheit im Sinne des § 133 a a der Gewerbeordnung 
vor, wenn für den einen Teil das Kündigungsrecht auf 
längere Zeit ausgeschlossen ist, als für den anderen. Un
erheblich ist hierbei, dass eine Verschiedenheit zu Un
gunsten des A r b e i t g e b e r s  vereinbart worden ist; 
denn das Gesetz macht keinen Unterschied zwischen Be
redungen, die dem Arbeitnehmer günstig, und solchen, die 
ihm ungünstig sind; es erklärt eben j e d e  Verschieden
heit in der Festsetzung der Kündigungsfrist gleichmässig 
für nichtig, und dass dies der Zweck des Gesetzes ist, er
gibt sich aus seiner Entstehungsgeschichte, denn seinerzeit 
als die Gewerbeordnung im Reichstage beraten wurde 
war beantragt worden, d ie  d e m  A r b e i t n e h m e r  
g ü n s t i g e n  B e r e d u n g e n  v o n  d e r  N i c h t i g 
k e i t  a u s z u n e h m e n ,  —  ein Vorschlag, dem von 
allen Seiten widersprochen und dessen Annahme vom Ple
num verweigert wurde. Sonach handelte es sich hier um

eine gesetzwidrige Vereinbarung, was zur Folge hatte, dass 
auch für den Arbeitgeber das gesetzliche Kündigungsrecht 
gilt.

Wann ist Liingenbluten als ein Betriebsunfall anzu-
sehen'J Ein Arbeiter litt einige Zeit an Bluthusten. Als er 
geuesen war, nahm er sogleich wieder seine Beschäftigung auf, 
in der er genötigt war, schwere Metallstücke zu heben und zu 
tragen. Bei einer solchen Gelegenheit wurde er von Lungen- 
bluten befallen, und wiewohl er vorerst noch einige Tage weiter 
arbeitete, verschlimmerte sich sein Zustand dermaßen, daß er 
seine Tätigkeit einstellen mußte. — Er verlangte nun die Un
fallrente, die ihm jedoch von den beiden ersten Instanzen nicht 
gewährt wurde, da sie der Meinung waren, es handle sich hier 
um kein Leiden, das durch einen Be t r i e b s u n f a l l  entstan
den sei, sondern lediglich um die V e r s c h l i m m e r u n g  
e i n e r  K r a n k h e i t ,  die schon lange vorher bestanden 
habe. Zu dieser Ansicht waren die Behörden besonders auf 
Grund des Gutachtens des behandelnden Arztes gelangt, das 
sich dahin anssprach, der Kranke habe schon früher an Lungen
tuberkulose gelitten, es sei daher anzunehmen, daß die Lungen
blutung auch ohne das Tragen des schweren Stückes einge
treten wäre. — In letzter Instanz hat jedoch das Sächsische 
Landesversicherungsamt dem Kläger d ie  v o l l e  Unf a l l r e nt e  
zngesprochen. Allerdings sei die letzte Ursache der Lungen
blutung das Tragen bes Eisenstückes gewesen, und es sei auch 
gar nicht zweifelhaft, daß die Blutung auf tuberkulöser Grund
lage beruhe.

Indessen hatte bis zu dem fraglichen Tage die bei dem 
Kläger vorhandene Krankheit zur Erwerbsunfähigkeit desselben 
noch nicht geführt, während mit der Blutung eine Verschlim
merung des Leidens einsetzte, die zur völligen Arbeitsunfähig
keit des Klägers führte. D er  e n t s c h e i d e n d e  Ums c h wu n g  
i n  d e m  L e i d e n  d e s  K l ä g e r s ,  w e l c h e r  d i e  E r 
w e r b s u n f ä h i g k e i t  d e s s e l b e n  z u r  F o l g e  h a t t e ,  
i s t  a l s o  e r s t  d u r c h  d e n  U n f a l l  h e r b e i g e f ü h r t  
w o r d e n ,  u n d  s o n a c h  l i e g t  e i n  u n m i t t e l b a r e r  
Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  U n f a l l  u n d  E i n t r i t t  
d e r  E r w e r b s u n f ä h i g k e i t  vor .  — Auf Grund dieser 
Erwägungen mußte dem Kläger die beanspruchte Vollrente 
zugebilligt werden.

Betriebsunfälle.
Über eine Azetylen-Explosion, bei welcher 2 Personen 

den Tod fanden, berichtet Herr Ingenieur O. Zunckel in der 
Zeitschrift für Dampfkessel- und Maschinenbetrieb.

Am 14. Oktober 1906 explodierte in einem Hotel zu Herrn
stadt in Schlesien die dortige Hausanlage, welche von der 
A l l g e m e i n e n  K a r b i d -  u n d  A z e t y l e n - G e s e l l 
s c h a f t ,  B e r l i n  im Jahre 1900 aufgestellt und seit der 
Zeit in Betrieb war. —

Wie die beistehende Fig. 27 zeigt, besteht die nach dem 
Einwurfsystem ausgeführte Anlage aus dem Entwickler E, dem 
Wäscher oder Reiniger NR, dem Gasbehälter G und dem 
Trockenreiniger TR. Das durch die Einwurföflnung a aufge
gebene Karbid gleitet auf einer schrägen Fläche in den Was
serbehälter, in welchem das entwickelte Gas senkrecht auf
steigend hinter die Querwand d gelangt, durch ein Rohr in 
den Reiniger NR und von diesem in den Gasbehälter geleitet 
wird. Von hier geht das Gas in den Trockner TR, wo es die 
auf mehreren Horden aufgeschichtete Gasreinigungs- und Trock-
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nungsmasse durchstreicht, um dann durch ein im höchsten 
Punkte des Apparates mündendes Rohr in die Verbrauchsleitung 
zu gelangen. Der Gasbehälter war mit einem Sicherheitsrohre 
versehen, zwischen Gasbehälter und Trockner befand sich ein 
Absperrhahn.

Die auf 50 Normalflammen berechnete Anlage war einer 
Abnahme-Untersuchung auf Grund der Polizeiverordnung vom 
15. Mai 1906 noch nicht Unterzogen worden, weil die vorge
schriebenen Unterlagen, wie Schnittzeichnung, Lageplan usw. 
unvollständig eingereicht und daher dem Besitzer zur Vervoll
ständigung zurückgegeben worden waren.

Das erwähnte Sicherheitsrohr g des Gasbehälters war zu 
kurz, so daß ein zu frühes Entweichen des Gases, bevor das nor
male .Füllungsverhältnis erreicht wurde, stattfand, und sollte 
deshalb durch ein längeres ersetzt werden. Der mit dieser 
Arbeit beauftragte Kupferschmiedemeister war. zur Zeit in den 
umliegenden Brennereien sehr stark beschäftigt. Daher sollte 
die Auswechselung des Sicherheitsrohres am Sonntag, den 14. 
Oktober vorgenommen werden. Nach Angabe des Besitzers

und des die Anlage bedienenden Hausdieners wurden vorher 
alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln getroffen. Der Entwickler 
wurde geöffnet und gereinigt, der Gasbehälter nach Heraus
schrauben der oberen Verschlußschraube vollständig bis zum 
Überlaufen mit Wasser gefüllt, die Leitungen mittels einer Rad
fahrerluftpumpe von Gas leer gepreßt und außerdem war die 
Verbrauchsleitung ausgebrannt worden.

Um 101/2 Uhr vormittags des genannten Tages hatte der 
Kupferschmiedemeister das alte Rohr losgelötet und wollte so
fort das neue Rohr einsetzen, mußte dasselbe aber, weil es nicht 
paßte, wieder nach der Werkstatt zurücknehmen und kehrte dann 
nachmittags l ‘ /a Uhrmiteinem Lehrling nach dem Apparatenraum 
zurück, um die Arbeit zu vollenden. Er wurde von dem an
wesenden Hotelbesitzer nochmals auf die große Feuergefährlich
keit des Azetylens aufmerksam gemacht, ob der übergroßen Be
sorgnis hielt er sich dem Hausdiener gegenüber noch auf. Der 
Meister und sein Lehrling legten sich dann bei Beginn der Arbeit 
beide mit dem Oberkörper auf den Gasbehälter, während der 
eine das Rohr hielt, brachte der andere die Lötlampe an die 
betreffende Stelle und in demselben Augenblicke erfolgte die 
Explosion.

Der sofort hinzueilende Hotelbesitzer fand zunächst im Hofe 
seinen Hausdiener mit einer blutenden Kopfwunde, im Appa
ratenraum aber nahe der Tür den Meister und Lehrling als 
Leichen mit gebrochenem Genick auf dem Fußboden liegend.

Die Gasbehälterglocke war gegen das aus leichter Bretter
schalung bestehende Dach geschleudert, hatte den Kreuzverband

abgerissen und das Dach abgehoben, wodurch einige Ziegelsteine 
aus ihrer Lage gekommen waren, doch hatte eine weitere nennens
werte Zerstörung nicht stattgefunden.

Bei der am 17. Oktober vorgenommenen Untersuchung 
machte sich beim Öffnen des Trockenreinigers ein intensiver 
Gasgeruch bemerkbar, sodaß angenommen werden muß, daß der 
Inhalt dieses Apparates stark mit Azetylengas gesättigt gewesen 
ist und daß dieses in den drei Stunden, während der Meister 
abwesend war, in den Gasbehälter zurückgetreten ist. Ob dies 
selbsttätig geschehen oder durch eine im letzteren entstandene 
Luftverdünnung befördert worden ist, kann vermutet, aber nicht 
mit Sicherheit festgestellt werden. — Es zeigte sich weiter, daß 
der zwischen Trockenreiniger und Gasbehälter befindliche A b
sperrhahn, dessen Vorhandensein nicht einmal dem Besitzer be
kannt, noch nicht geschlossen worden war. Wäre derselbe ge
schlossen worden, so konnte das Gas nicht zurücktreten.

Der Herr Berichterstatter betont, daß dieser Fall wieder 
beweist, wie notwendig es ist, derartige Ausbesserungsarbeiten 
nur sachkundigen Personen zu Überträgen, welche bei sorgfäl
tigster Fernhaltung einer Flamme oder eines Funkens derartige 
Arbeiten möglichst unter freiem Himmel ausführen; schon ein 
Gehalt von 4—5°/o Azetylengas in der Luft gibt ein explosibles 
Gemisch.

Schließlich bemerkt der Herr Berichterstatter, daß nach den 
vom Schlesischen Dampfkessel-Überwachungsverein bisher bei 
der Abnahme von über 100 Azetylenanlagen gemachten Erfah
rungen es u n m ö g l i c h  e r s c h e i n t ,  d i e  P r ü f  u n g s -  
b e f r e i u n g e n  s c h o n  b e s t e h e n d e r  A n l a g e n  a u f  
G r u n d  des § 23 der  P o l i z e i - V e r o r d n u n g  b e t r e f 
f e n d  die H e r s t e l l u n g  u n d V e r w e n d u n g v o n A z e -  
t y l e n ,  s o w i e  d i e  L a g e r u n g  v o n  K a r b i d  zu g e 
s t a t t e  n.*) Nur ein ganz verschwindend kleiner Bruchteil der 
untersuchten Anlagen entsprach den gesetzlichen Bestimmungen, 
vielmehr waren oft große LTbelstände zu verzeichnen, so z. B. 
völliges Fehlen des Sicherheitsrohres in den Gasbehältern, oder 
zu geringe Lichtweite und zu geringe Länge desselben u. a. m.

Patente und « « 
Gebrauchsmuster.

D as unterstrichene Datum  der Ü bersch rift ist der T a g  der 
V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
17. (S. 07.

Biegsame Decke zum Schutz des Körpers gegen 
die schädlichen Einwirkungen der Röntgenstrahlen. •—  
Dr. Wilhelm Baiser, Köppelsdorf b. Sonneberg i. Thür.
—  30f. B. 39019 —  20. i. 05.

Spucknapf mit Schwimmer. —  Gebr. Schütz, 
Blasko, Mähren, u. Jakob Engel, Budapest. —  37 f. Sch. 
26957 —  12. 1. 07.

*) Dieser Paragraph lautet: Anlagen, die beim Inkrafttreten 
dieser-Polizei - Verordnung bereits in Betrieb genommen waren 
und den Vorschriften entsprechen, bedürfen der Prüfung durch 
Sachverständige nicht. Besitzer, die hiernach beanspruchen, daß 
ihre Anlagen von der nachträglichen Prüfung befreit werden, 
haben einen entsprechenden Antrag unter Beifügung der in § 1 
Abs. 2 bezeichneten Vorlagen an die Ortpolizeibehörde zu richten.
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Feuerschutzvorrichtung für Theater und ähnliche 
Versammlungsräume: —  Paul W. Graszynski, Tempelhof
Berlin, Dorfstr. 19/20. —  37 f. G. 21255 —  22. 4. 05.

24. (>. 0?.
Vorrichtung zur Sicherung von Gasbehältern 

gegen inneren Unterdrück. —  Dampfkessel- und Gasometer
fabrik vorm. A Wilke & Co., Braunschweig. —  4c. D. 18223

—  19- 3- 07. -
Vorrichtung zum Anzeigen von Undichtigkeiten 

in Rohrleitungen. —  M. Pledath & Co. G. m. b. H., Holl- 
maunstr. 32, und Paul Opitz, Besselstr. 6 , Berlin. — 
74 b. P. 19021 —  10. 10. 06.

2T. 6. 07.
Sicherheitsvorrichtung bei mit Hochspannung 

arbeitenden elektrischen Fahrzeugen; Zus. z. Pat. 166751.
—  Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke Alct.-Ges., Frank
furt a. M. —  201. F. 23517 —  13. 5- 07.

Reibeisen mit Schutzvorrichtung für die das 
Reibgut haltenden Finger. —  Hermann Köhler, Chemnitz- 
Gablenz, Clausstr. 34. —  34 b. K. 34388. —  6. 4. 07.

Vorrichtung zum Erleichtern des Aufrichtens 
von Telegraphen- oder ähnlichen Pfählen. —  John Riddall 
Brown , Harpurbey, Manchester. —  35 d. B. 44 868
—  11. 12. 06.

Schutzvorrichtung für Flaschenfüllmaschinen mit 
einem die Flasche selbsttätig einschliessenden zweiteiligen 
Mantel. —  Fa. Wilhelm Noll, Minden i. W. —  64b. N. 8696
—  17. 10. 06.

Schutzvorrichtung für Schleifscheiben. — Andreas 
Arnold,' München, Pariserstr. 47. —  67 a. A. 13 169 —
11. 5. 06.

Vorrichtung zum Anzeigen des Heisslaufens von 
Lagern und Wellen. —  Wilhelm Klepsch, Berlin, Senefelder- 
strasse 41, u. Ernst Neuber, Teplitz, Böhmen. —  74 b. K. 
32 629 —  6. 8. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

17. 6. 07.
In die Gasleitung eingeschaltete Vorrich

tung zum Verhüten des unbeabsichtigten Ausströmens von 
Leuchtgas. —  Hans Metternich u. Hans Günther, Berlin, 
Alte Leipzigerstr. 12. —  4 c. 308919.

Königsstangenführung und Befestigung am 
Förderkorb zur Verhütung des Seilbruches bei Brems
schächten. —  August Tölle, Dorstfeld b. Dortmund. —  
35 a. 308760.

Selbsttätige Vorrichtung an festen Rollen zum 
Abfangen gehobener Lasten. —  Xaver Feldmann, Mann
heim S. 6. 9. —  35 c. 309259-

Transportable Sackhebemaschine mit hoch- 
und tiefstell-, sowie nach der Seite drehbarer Sackauf- 
haltevorrichtung und Plattform mit Laufrollen. —  Richard 
Vogel, Altmitweida i. S. —  35 d. 308758.

Ausrückevorrichtung für Häckselmaschinen durch 
das Schwungrad hindurch wirkend. —  Otto Becker, Schwe
rin a. W. —  45 e. 308682.

Schleifstein- und Schmirgelscheiben - Abdreh
Apparat. —  Wilhelm Dierks, Offenburg i. B. —  67 a. 309388.

Temperatur- und Feuermelder, bei welchem 
zwei entgegengesetzt gerichtete, gewölbte, durchbrochene 
Ausdehnungsscheiben zur Anwendung kommen, von denen 
die eine dreh- und verschiebbar gelagert ist. —  Fa. Fried
rich Schwinning, Leipzig-Plagwitz. —  74a. 309 191.

Alarmvorrichtung an Manometern. —  Bruno 
Poresch, Limbach i. S. —  74 b. 309266.

24 . C. 07.
Augenschutzvorrichtung mit aus Zelluloid, Glim

mer o. dgl. bestehender biegsamer Scheibe und damit fest 
verbundener Klemmvorrichtung, welche so konstruiert ist, 
dass ein Öffnen der Spannfeder von der dem Gesicht ab
gewandten Seite der Schutzscheibe aus geschieht. —  Otto 
Bock, Görlitz, Demianipl. 29/30. —  30d. 309858.

Trittleitersicherung, bestehend aus einem zwi
schen Leiter und Stütze gelenkig angeordneten Hebelpaar.
—  Heinrich Wrage, Hamburg, Englischerstieg 3. —  341. 
309 758.

Mit Drahtnetz versehener Sicherheitsstöpsel für 
Flaschen mit explosiven Flüssigkeiten. —  Josef Huszär, 
Budapest. —  34 1. 309992.

Schleifsteinabdrehvorrichtung mit aus einzelnen 
auf auswechselbaren Röllchen gelagerten Scheiben beste
hendem Fräser und hinter diesem befindlicher Schutzplatte.
—  Fa. Max Müller, Remscheid-Hasten. —- 67 a 310029.

Beim Stehenbleiben von Transmissionswellen u. 
dgl. in Wirksamkeit tretender, elektrischer Meldeapparat.
—  Willy Schmidt, Oberg. —  74 b. 310127.

Schützenfänger, bestehend aus einem festen und 
einem daran durch Scharniere mit Ansatz zur Begrenzung 
der Bewegung und Zugfedern, welche das bewegliche Brett 
in beiden Endlagen erhalten, verbundenen, beweglichen 
Brette. —  Anton Böhmer, Kaufing, Post Schwanenstadt, 
Ob. Österr. —  86 g. 309988.

Durch die Ladenbewegung zwangläufig betätigte, 
sich beim Ausrücken des Webstuhles selbsttätig ausschal
tende Steuerung für Schützenfänger. —  Carl Hauswald, 
Forst i. L. —  86 g. 310176.

Erteilte Patente.

D entscliland.
Kl. 35 d. 187050. —  Einrichtung zum Anbriiigeii

einer Hebevorrichtung mit Nürnberger Schere an Wagen
u. dgl. —  Paul List in Cassel, Brüder Str. 25.

Zur Stützung der Glieder der Nürnberger Schere dient 
ein Stützrahmen b, an dessen oberen Teil a (Querrahmen) 
winklig abgebogene Hängestangen c zum Einhängen in 
die Ösen d angelenkt sind. An den Hängestangen c be
finden sich Ansätze c1. Die Ösen d haben eine Verlänge
rung d1, welche in einer unter dem Wagen angebrachten 
Führung e verschiebbar und mittels Schraube feststellbar 
angeordnet ist. Der Querrahmen a ist mit einer Führung 
für die Gleitstücke f  versehen. Diese Gleitstücke sitzen 
auf einer Spindel mit Rechts- und Linksgewinde und tragen 
angelenkt die ersten Hebel der Nürnberger Schere. An 
den letzten Hebeln derselben ist ein Auflagebrett zur Auf
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nähme der Lasten befestigt. An den Hängestangen c ist 
am unteren Ende eine Feder m angebracht, welche die 
Nürnberger Schere in zusammengeklapptem Zustande stützt.

Die während des Nichtgebrauchs in der in Fig. 30 
dargestellten Stellung befindliche Vorrichtung wird zunächst 
in die Gebrauchsstellung Fig. 28 gebracht, und zwar da
durch, dass die Ösen d und ihre Verlängerungen vorge
schoben und die Hängestangen c in ihre Tieflage gebracht 
werden, sodass der Stützrahmen b auf dem Boden auf
ruht. Alsdann wird die Nürnberger Schere von dem Wagen 
fortbewegt, damit sie von der Feder m frei wird und durch 
Drehen der Kurbel die Scherenglieder auseinanderbewegt

er

Fig. 30.

werden können, bis das Brett den Boden berührt. Hier
auf wird der aufzuladende Gegenstand auf das Brett ge
schoben und die Kurbel so gedreht, dass sich die Scheren
glieder zusammenschieben und ein Heben der Last erfolgt. 
Nach dem Gebrauch wird der Rahmen angehoben, bis 
der Ansatz c l an den Hängestangen sich auf der Ober
kante der Ösen d abstützt und infolgedessen der Stütz
rahmen b freischwebt. Nunmehr wird die Nürnberger 
Schere nach dem Wagen zu bewegt, bis das Brett auf der 
Feder m ruht und von derselben getragen wird. Schliesslich 
ist es noch erforderlich, die ganze Vorrichtung in den Füh
rungen e nach dem Wagen zuzuschieben, um die Nicht
gebrauchsstellung wieder zu erhalten.

Amerika.
818772 vom 24. 4. 06. H. D. Me l e nd y  in N ashua, N e w  

H a m p s h i r e  V. St. A. Schntzdeckel fiir Kreissägen.
Bei Kreissägen, die zum Teil über den Arbeitstisch heraus

ragen, wird dieses überragende Segment in der Regel durch einen 
Deckel abgedeckt, dessen Unterseite entsprechend der Peri
pherie der Kreissäge ausgehöhlt ist. Die Säge ist auf diese 
Weise nur von vorn zugänglich, d. i. von der Seite, auf der 
das zu bearbeitende Werkstück vom Arbeiter gegen die Säge 
geschoben wird. Entsprechend der Stärke des jeweils zu bearbei
tenden Stückes wird die Größe der Schutzdecke so gewählt, 
daß das Werkstück gerade darunter hinweggleitet, die Hand 
des Arbeiters aber, die etwa aus Unachtsamkeit mit dem 
Werkstück zu weit vorgeführt wird, an die Schutzdecke stößt 
und vor der Berührung mit der Säge bezw. einer Verletzung 
bewahrt wird. Gegenstand der Erfindung ist nun eine Ausge
staltung des Schutzdeckais und seines Trägers, die ein leich
tes Auswechseln gestattet und dem Verschieben des Werk
stückes über die Säge hinaus nicht hinderlich ist. In unten
stehender Fig. 31 ist die Einrichtung in Ansicht, zum Teil 
im Schnitt dargestellt. Uber dem Arbeitstisch, den die Säge 
mit ihrem oberen Segment durchdringt, ist gerade über die Säge 
der Schutzdeckel mit der Aussparung angebracht. Die ausge
zeichneten Linien zeigen ihn in seiner Schutzstellung, während 
die gestrichelten das Einsetzen des Deckels veranschaulichen.

Fig. 3i-



44 S Ö Z I A L - T E C H N I K 2. Heft

Der Schutzdeckel wird von einem senkrechten Streifen aus 
Eisenblech von der Stärke der Kreissäge getragen. Infolgedessen 
können lange Hölzer geschnitten werden, da dann der Trag
streifen ebenso wie die Säge in den Sägesehnitt tritt. Zur 
Befestigung des Deckels ist er an dem Befestigungsende mit 
einem durchgehenden Schlitz versehen, durch den der Trag
streifen reicht, der zwei Ausbuchtungen besitzt, links eine 
flachere, rechts eine tiefere. Durch die tiefere Ausbuchtung 
ist ein Schraubenbolzen geführt, an dem der Schutzdeckel mittels 
einer Mutter befestigt werden kann. Das Aufsetzen des Deckels 
erfolgt demnach in der Weise, daß der Deckel mit seinem 
Schlitz über den Tragstreifen gesenkt wird, bis der Schrauben
bolzen vor die tiefe Ausbuchtung zu stehen kommt. Dann 
wird der Deckel nach vorn, auf der Zeichnung nach links 
gezogen, sodaß der Bolzen in die Ausbuchtung eintritt (in ge
strichelten Linien gezeichnet), und dann nach unten in die 
wagerechte Lage geschwenkt. Dabei tritt ein Dorn vor die 
flachere Ausbuchtung. Wird der Schutzdeckel nun zurückge
schoben, sodaß der Dorn fest in der flachen Ausbuchtung an
liegt, so kann der Deckel durch Anziehen der Mutter auf dem 
Schraubenbolzen in der wagerechten Lage gesichert werden. 
Der Tragstreifen ist unterhalb des Arbeitstisches mittels einer 
Schraube und eines Schlitzes in der Höhe verstellbar an einem 
Pfosten befestigt, der auf einem winkligen Tragarm so auf
sitzt, daß ein Verdrehen oder Verkanten des Tragstreifens un
möglich ist.

Uerscbiedeites.
Zum Kampfe gegen die Bleiweissgefahr im Anstreicher

gewerbe.
—  N i e d e r l a n d e .  —

Der Bericht der Bleiweisskommission, schreibt die 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdam vom 25 . 4 . 0 7 , 
kam heute abend in der Versammlung der Haager A b
teilung der Gesellschaft zur Beförderung der Baukunst zur 
Verhandlung.

Bevor man in die Verhandlung eintrat, wurde J. M. 
der Königin, der Beschützerin der Abteilung, für ihre Güte, 
den „Gothischen Saal“ für eine Ausstellung von gebrann
tem Glase zur Verfügung zu stellen. Die Ausstellung ist 
in jeder Hinsicht besichtigungswert.

Herr Metzelaar erstattete dann den Bericht der soge
genannten Bleiweisskommission und stellte fest, dass in 
der Zeit von 1899— 1900 und 1901 in unserem Lande, 
allein in Rotterdam im städtischen Krankenhaus, 61 An
streicher (huismaler) verpflegt wurden, welche an Bleiver
giftung litten. Die grosse Zahl der Krankheitsfälle, auch 
im Auslande, gab Anlass zur Errichtung einer Bleiweiss
kommission, in welche Malermeister, Ingenieure, Architekten 
und Chemiker, also auf diesem Gebiete sachverständige 
Leute, gewählt wurden. Die Kommission stellte verschie
dene Fragen auf, um zu beurteilen, inwieweit Bleiweiss 
durch Zinkweiss bei Malerarbeiten in unserem Lande er
setzt werden kann. Es wurden für Aussenmalerei eine An
zahl Versuche mit Blei- und Zinkweiss unter gleichen at
mosphärischen Einflüssen unternommen. (Die Probefelder 
hingen als Zeichnungen an der W and des Sitzungssaales. 
Ferner waren mit einer Anzahl Bretter, welche bemalt und

mit exponiert worden waren, Versuche vorgenommen, um 
beurteilen zu können, ob  Blei- oder Zinkweiss besser deckt. 
Das Resultat war, dass Zinkweiss bei gleicher Behandelungs- 
weise besser und schneller deckt, sowie billiger ist. Für 
Aussenarbeiten hat man bereits gesehen, dass Zinkweiss das 
Bleiweiss ersetzen kann, in mindestens eben so gutem Zu
stand verbleibt und sich billiger stellt, sodass man in 
dieser Hinsicht mit Freuden einer dem Zinkweiss günstigen 
Zukunft entgegensehen kann. Da die Proben aber erst 
im Jahre 1908 als beendigt gelten, darf dieser Schluss nur 
als ein vorläufiger angesehen werden.

Herr Kippel teilte darauf einige Einzelheiten über die 
Zusammenstellung der bei der Probe verwendeten Farb
stoffe mit, wobei die Bleiweisskommission sehr sorgfältig 
zu W erke gegangen ist, sorgfältiger als die Französische 
Bl. R., die sich mit der Probe von nur je  einer Farbe von 
beiden Sorten —  Blei- und Zinkweiss —  begnügte.

Die durch unsere Kommission genommenen Proben 
beschränkten sich in der Hauptsache auf Aussenarbeit, da 
die Erfahrung gelehrt hat, dass Zinkweiss weniger bestän
dig gegen Aussenluft ist, so dass unser Geniekorps, 
welches einen Versuch mit Zinkweiss zu Aussenarbeiten 
unternommen hatte, wieder zur Verwendung von Bleiweiss 
zurückgekommen ist. Die Kommission bemühte sich des
halb, eine Zinkweissfarbe herzustellen, die sich auch für 
Aussenarbeit eignet, und dies gelang durch eine besondere 
Bearbeitung der Farbstoffe. Die Bearbeitung bestand in 
der Hauptsache im Malen der Farbe in einer Walzenmühle.

Mit Hilfe der Walzmühlenbearbeitung erhielt die K om 
mission eine Zinkweissfarbe, die sehr gut deckte und sich 
gut ausstrich. Auf dieselbe sorgfältige Art wurde von der 
Kommission die Bleiweissfarbe zubereitet, welche für die 
genannten Proben gebraucht wurde.

Es gelang der Kommission ausserdem, eine gute feste 
Tünche (plamuur) ohne Bleiweiss zusammenzustellen. W ei
ter wurden von der Kommission Versuche angestellt um 
die Bleimennige durch Eisenmennige zu ersetzen. Für 
Arbeiten an der Aussenseite eines Schiffes, z. B. unter 
Wasser, zeigte sich die Eisenmennige unbrauchbar. Für 
Innenarbeit und Arbeiten über Wasser zeigte sich Eisen
mennige eben so brauchbar wie Bleimennige.

Die Ergebnisse von verschiedenen anderen Versuchen 
wurden noch vom Redner mitgeteilt. Das Endergebnis 
zeigt, dass unter gleichen atmosphärischen Bedingungen 
Zinkweiss dem Bleiweiss nicht nachsteht. Auf Eisen, 
welches der Seeluft und der Feuchtigkeit sehr ausgesetzt 
ist, scheint Bleiweiss besser als Zinkweiss zu halten. Es 
wurde ausserdem von der Kommission untersucht, inwie
weit bei Eisenbahnbrücken Bleiweiss durch Zinkweiss er
setzt werden kann.

Nach einer kurzen D ebatte rein technischer Art, 
dankte der Vorsitzende den Kommissionsmitgliedern, den 
Herren Metzelaar und Kippel. In Übereinstimmung mit 
den vorläufigen Schlüssen und Folgerungen der Kommission 
sprach Redner den Wunsch aus, dass in der Zukunft Blei
weiss durch Zinkweiss ersetzt werden möge.

R o b e r t  W i l k e ,  Ing.

Für d ie  S chriftle itu ng  verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te rfe ld e -W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei R o itzsch , G. m b. H. R oitzsch .
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Bericht über den W ettbewerb um einen Ladungszustands
anzeiger für elektrische Leitungen.

Im Namen des Prüfungsausschusses dem Vorstandsrat unterbreitet von M . G. R oux, Direktor der 
Aufsichtsbehörde für elektr. Anlagen in Paris.

zu diesem Preisausschreiben imEs hatten sich 
ganzen 18 Wettbewerber gemeldet. Außer den yor- 
genannten mit Preisen ausgezeichneten Bewerbern 
waren zur engeren Prüfung noch vier weitere Teilneh
mer herangezogen worden, deren Apparate wir als 
instruktiv und des Vergleiches halber nachfolgend be
handeln. (V-—IX ).

V. Apparat des Herrn J e a n m a i r e ,  Ep i n a l .  
Derselbe besteht aus einem ziemlich schweren Ge
häuse (3—4 kg), welches zwei Übertrager (relais), ein 
Element und ein Läutewerk enthält. (Eig- 32— 35.)

Man drückt den Apparat gegen den yom Strom 
durchlaufenen Leiter, wobei man ihn an einer Stange 
hält. Der eine Übertrager ist magnetisch und dient 
für Ströme von niedriger Spannung. Er ist auf der 
einen Seite des Gehäuses eingebaut. Der andere, auf 
der Gegenseite befestigte Übertrager ist elektrostatisch 
und dient für hohe Spannungen.

Der elektromagnetische Übertrager besteht aus 
zwei eng aneinander gestellten Stücken weichen Eisens 
AB von trapezförmigem Querschnitt. Der eiserne 
Anker a wird durch den in A  und B erzeugten Mag
netismus angezogen, wenn durch den Leiter Strom 
von gewisser Intensität geht.

Die Bewegung des Ankers schließt bei b den 
Stromkreis des Läutewerks S und der Batterie P. 
Ein nur unter Spannung befindlicher Stromleiter be
einflußt den Apparat nicht; es muß Strom vorhan
den sein.

(Schluß.)

Man kann diesen Apparat einem Galvanometer ver
gleichen, welcher zwar Ablenkungserscheinungen zeigt, 
wenn ein Strom hindurchgeht, aber nicht, wenn die 
Stromleiter sich nur im Ladungszustande befinden.
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Fig. 32. Fig. 33-

Fig. 34. Fig. 35.

Die Lösung der Preisaufgabe ist darum sehr un
vollständig. i
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Der elektrostatische Übertrager besteht aus einem 
festen Metallstück, auf welchem ein Metallstreifen b, 
sehr leicht beweglich, angebracht ist. Wenn man den 
Apparat einem mit hoher Spannung geladenen Leiter 
nähert, wird Streifen b vom Streifen a abgestoßen 
und schließt den Stromkreis des Läutewerks s beim 
Punkte c.

Das Ganze ist im Gehäuse eingeschlossen, auf 
welchem eine Ebonitrinne a befestigt ist, welche jede 
direkte Berührung zwischen dem Stromleiter von 
hoher Spannung und den Metallteilen des Apparates 
verhindern soll.

Im Grunde genommen ist der Schutzapparat der
selbe, welcher unter dem Namen „Schutzvorrichtung 
von Major Cardew“ bei Transformatoren in Anwendung 
kommt. Man hat nur ein Läutewerk hinzugefügt und 
den Apparat hierbei als Übertrager verwendet.

Bei der technischen Prüfung und den, Versuchen 
stellte es sich heraus, daß der Apparat seines Ge
wichtes wegen schwierig zu handhaben ist.

Der elektromagnetische Übertrager tritt nur dann 
in Tätigkeit, wenn ein verhältnismäßig starker Strom 
durch den Versuchsstromleiter geht. Der Apparat er
füllt jene Bedingung des Preisausschreibens nicht, wel
che vorschreibt, daß der Apparat auch dann anzeigen 
soll, wenn der geprüfte Leiter sich nur im Spannungs
zustande befindet. '

Der elektrostatische Übertrager gab wegen der 
feuchten Witterung überhaupt keine deutlichen An
zeigen.

VI. Der Apparat des Herrn S c h r o t t k e ,  C h a r 
l o t t e n b u r g  (Deutschland).

Derselbe ist von scharfsinnig konstruierter, aber 
auch sehr komplizierter Bauart. (Eig. 36.)

Man verbindet den Stromleiter, in welchem man 
Strom vermutet, mit einem Schwingungserreger A  
(Oscillator), wie man solche bei der Punkentelegraphie 
zur Erzeugung elektrischer Wellen verwendet. Diese 
Wellen werden benutzt, um auf eine, mit Feil
spänen gefüllte, Glasröhre, Eritter genannt, einzu
wirken , welche als Empfänger dient und mittels 
eines Übertragers ein Läutewerk, genau wie bei einer 
funkentelegraphischen Station, in Tätigkeit setzt. Die 
Auftragstation wird durch die unter hoher Spannung 
befindliche Stromleitung, welche zum Zwecke der 
Untersuchung mit einem Erreger in direkte Be
rührung gebracht ist, gebildet. Trotz aller Vor
sichtsmaßregeln bleibt es immer gefährlich, eine der
artige, wenn auch noch so gut isolierte Vorrichtung 
einer Leitung mit hoher Spannung zu nähern. Be
sonders ist dies bei Regen der Fall, da der zum Erd
schluß notwendige Draht durch die Stange geht, mit 
welcher man den Apparat handhabt.

Der Wellenerzeuger (Erreger) ist ziemlich schwer,

und man muß eine ganze Reihe derselben haben, da 
diese Apparate nur bei einer bestimmten Spannung in 
Tätigkeit treten. Das von Schuckert-Siemens kon
struierte Instrumentarium enthält eine Serie von Er
regern (oscillateurs) für 5000— 50 000 Volt.

Wenn die Spannung nicht bekannt ist, muß man 
gezwungenermaßen die ganze Serie durchprobieren 
und kann erst, nachdem man die Erreger alle einzeln 
in die Nähe des Stromleiters gebracht hat, ohne elek-

Fig. 36.

trische Wellen zu erhalten, davon überzeugt sein, daß 
die in Frage stehende Leitung stromfrei ist.

Bei der Prüfung ergab sich, daß das Gewicht des 
Apparates ziemlich groß ist und seine Handhabung 
am Ende einer langen Stange daher viele Schwierig
keiten macht. Der Instrumentenkasten umfaßt eine 
Erregerserie von 5000 bis 50 000 Volt.

Nachteile sind: Der Erreger muß in direkte Be
rührung mit dem zu untersuchenden Leiter gebracht 
werden. Der Apparat ist nur für Wechselstrom zu 
gebrauchen; Anzeichen erfolgen nicht, wenn es sich 
um Gleichstromanlagen oder bei W echselstrom um iso
lierte Leitungen handelt.
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D er A p p arat entspricht also den Bedingungen des 
Preisausschreibens nur in einigen Fällen.

VII. Der Apparat des Herrn Knobloch, Berlin. 
(Fig. 37.) Er besteht aus 2, in einem Kästchen aufzu
bewahrenden Instrumenten. Erstens einem kleinen Um
former (transformator) A , welcher bei 0  auf eine

« i

Fig- 37-

Stange aufgesetzt ist, mit deren Hilfe man ihn in die 
Nähe des auf seinen Ladungszustand zu untersuchen
den Leiters C bringt. Der Umformer ist mit einem 
Telephon verbunden, welches knatternde Geräusche 
hören läßt, wenn der Stromleiter von einem Strom, 
besonders Wechselstrom, durchflossen wird. Befindet 
sich der Leiter nur im einfachen Ladungszustande, 
so ist nichts zu hören.

Das zweite Instrument ist ein Voltmeter mit einem 
Spannungswiderstand (reducteur depotentiel). Man 
muß den Apparat an der Drahtleitung abzweigen und 
den Widerstand derart einschalten, daß das Voltmeter 
bei zu hoher Spannung nicht durchbrenut. Dies In
strument zeigt die Nachteile, welche entstehen, wenn 
mau Apparate in Berührung mit Leitungsdrähten brin
gen muß.

Das Prüfungsurteil lautet :
Das Instrument mit Transformator arbeitet nur, 

wenn ein starker Strom durch die Leitung geht; der

selbe muss außerdem noch Wechselstrom sein. Das 
zweite Instrument mit Voltmeter ist nur für niedrige 
Spannungen zu verwerten. Beide Apparate entspre
chen den Bedingungen des Preisausschreibens nicht.

VIII. Der 1 . Apparat der Mineral-Lack-Compag- 
nie, Chicago.

Der Apparat gleicht im Ganzen dem ersten In
strument des Herrn Knobloch. Er besteht aus einem 
tragbaren Umformer, welcher dem Stromleiter ge
nähert wird. Der Umformer wirkt auf ein Telephon. 
(Der 2. Apparat befindet sich unter den mit einem 
Preis ausgezeichneten.) Der Apparat ist jedoch in den 
Edison-Werken, Chicago, welche mit hohen Span
nungen arbeiten, ziemlich häufig in Gebrauch und 
verdient jedenfalls Beachtung.

IX . Die Apparate der Telephongesellschaft, Paris 
(societe industrielle des Telephones). Der Instrument
kasten enthält 2 Apparate; einen für Wechselstrom 
und einen für Gleichstrom. Derjenige für Wechsel
strom besteht aus einem Sammler (condensateur) 
(Fig. 38) aus Staniolblättern, welcher zwischen dem zu

prüfenden Stromleiter und der Erde zusammen mit ei
nem Telephon T  eingeschaltet ist. W enn der Leiter
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geladen ist, geht ein Wechselstrom, trotz der bestehen
den Isolierung der Zinnblättchen, durch den Samm
ler. (Es ist dies eine Eigentümlichkeit, welche nur 
der Wechselstrom, nicht der Gleichstrom besitzt.) Man 
hört dann im Telephon, falls der Leiter geladen ist, 
schnarrende Töne.

Der Apparat für Gleichstrom ist dem vorher
gehenden ähnlich, es ist nur zwischen dem Sammler 
(Fig. 39) und der Erde ein Widerstand R einge
schaltet. An diesen ist ein radförmiger Ausschalter 
angeschlossen, welcher mit der Hand gedreht werden 
muß. Die durch den Ausschalter umgekehrten Ströme 
gelangen durch ein Mikrophon M zur E rde, wo
durch wiederum das Telephon T in Tätigkeit gesetzt 
wird.

Der Prüfungsausschuß versuchte diese Apparate 
nicht, da es sehr gefährlich scheint, eine Verbindung 
zwischen der Erde und einer Leitung unter hoher 
Spannung mittels eines Gehäuses herzustellen, wel
ches man durch einen, wenn auch gut isolierten 
Draht an den geladenen Leitern befestigen muß. 
Ebenso kann ein Unfall Vorkommen, wenn der Samm
ler bei sehr hoher Spannung durchschlagen wird und 
der Versuchende sich gerade mit dem Ohr am Tele
phon befindet.

Robert Wilke, Ing., Berlin.

Über Haftpflicht und Unfallversicherung.
Von Inspektor J. G. Jeh le , Vorstand des städt. Versicherungsamtes München.

Alle vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Ge
setzbuches in Geltung gewesenen Partikularrechte ent
hielten Rechtsnormen über die Verpflichtungen aus 
unerlaubtem Tun und Unterlassen, und in dem Reichs
gesetze vom 7. Juni 1871 sind den Inhabern bezw. 
Beamten gewisser Betriebe, die erfahrungsgemäß mit 
einer ungewöhnlichen Gefahr für Leib und Leben 
verbunden sind, weitgehende Verpflichtungen zum 
Schadenersatz im Falle der Tötung oder Körperver
letzung eines Menschen auferlegt worden. Mit dem 
Aufblühen von Gewerbe und Industrie und der immer 
mehr in den Vordergrund tretenden Verwendung ele
mentarer und mechanischer Kräfte steigerten sich na
turgemäß die zu fahrlässigen Handlungen und Unter
lassungen Anlaß gebenden Gelegenheiten und damit 
die Haftungsverbindlichkeiten.

Vor Einführung der Unfallversicherungsgesetz
gebung hat sich im Laufe der Zeit in den Arbeiter
kreisen die Anschauung festgesetzt, daß den Arbeiter^ 
wenn sie ohne eigenes Verschulden bei der Arbeit 
verunglückten, unter allen Umständen Versorgung

durch den A rbeitgeber zuteil werden müsse. A b er 
auch wenn diese Anschauung nicht herrschte, hatte 
der Umstand, daß bei den meisten Unfällen verschie
dene Ursachen in oft schwer zu erkennendem Maße 
Zusammenwirken, die Folge, daß der A rbeiter den Un
fall ausschließlich irgend einem dem Arbeitgeber zur 
Last fallenden Mangel des Betriebes beim aß, wäh
rend der Arbeitgeber ihn ebenso bestimmt auf eine 
Unfolgsamkeit oder Leichtfertigkeit des A rbeiters zu
rückführte.

W enn nun auch der A rbeitgeber wirklich nicht 
für schadenersatzpflichtig erklärt werden konnte, so 
hatte er doch nahezu in allen Fällen aufregende P ro
zesse durchzuführen, denn zu solchen kam es meistens, 
weil der Arbeiter, der in der R egel im Armenrechte 
klagte, aus Furcht vor den Prozeßkosten nicht vor 
dem Prozesse zurückzuschrecken brauchte.

Diese Mißstände und die hierdurch entstandene 
Unzufriedenheit sowohl in den Reihen der Arbeitgeber 
als auch in den Kreisen der Arbeitnehm er waren mit
bestimmend zur Einführung der Unfallversicherungs
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gesetzgebung, die dann auch eine bedeutende Ent
lastung der Unternehmer mit sich brachte.

Durch die Einführung der gesetzlichen Unfall
versicherung ist fortan den Betriebsunternehmern die
Haftung für die durch Fahrlässigkeit herbeigeführten
Betriebsunfälle entstandenen Schäden der gegen Un
fall versicherten Verletzten und ihrer Hinterbliebenen 
d i e s e n  gegenüber abgenommen worden. Diese Be
freiung von der Schadenersatzpflicht gegenüber den
Verletzten bezw. deren Angehörigen wirkt kraft des
Gesetzes zu Gunsten aller Unternehmer, deren Be
triebe nunmehr der Versicherungspflicht unterliegen. 
Damit ist insbesondere das Ziel erreicht, die bereits 
oben erwähnten unliebsamen Streitigkeiten zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitern über Entschädigungsan
sprüche zu beseitigen. Seit dem Inkrafttreten der Un
fallversicherungspflicht haben die in einem versicherten 
Betriebe verunglückten Arbeiter — mit einer unten 
bezeichneten Ausnahme —  von dem Arbeitgeber 
n i c h t s  me h r  zu fordern und zwar selbst dann 
nicht, wenn durch die ihnen zugebilligte Unfallrente 
kein völliger Ersatz geboten ist für den dem Arbeiter 
entstandenen Schaden.

Aber dennoch ist auch für die Arbeiter eine Ver
besserung der Verhältnisse durch Einführung der Un
fallversicherungspflicht darin zu erblicken, daß für die 
ihnen nach dem bisher geltenden (oben erwähnten 
Zivil-) Recht zustehenden, in ihrer Realisierung höchst 
unsicheren Entschädigungsansprüche ihnen für j e d e n  
aus einem Unfall entstehenden Schaden, selbst im 
Falle eigenen Verschuldens, eine zwar begrenzte, aber 
vollkommen sichere Entschädigung gewährt wird.

Dadurch nun, daß seit Inkrafttreten der Novelle 
zum Unfallversicherungsgesetz die Haftungsverbind
lichkeiten der Unternehmer gegenüber den v e r 
s i c h e r t e n  A r b e i t e r n  und d e r e n  H i n t e r 
b l i e b e n e n  in Wegfall kamen, ist natürlich durch
aus nicht jede Haft- und Schadenersatzpflicht be
seitigt. Die Unfallversicherungs - Gesetzgebung hat 
verschiedene Haftpflichtverbiudlichkeiten mit herüber
genommen, ja sogar neugeschaffen. .

In nachstehendem soll in Kürze versucht sein, 
diese anzuführen :

1. Was die Haftung des Unternehmers und seiner 
Beamten gegenüber dem Verletzten und seinen Hin
terbliebenen betrifft, so kommt § 135 des Gewerbe
unfallversicherungsgesetzes in Betracht, dessen 1 . A b
satz lautet:

„Die nach Maßgabe dieses Gesetzes versicher
te n  Personen und die in §§ 16 und 19 bezeichneten 
„Hinterbliebenen können, auch wenn sie einen An
spruch auf Rente nicht haben, einen Anspruch 
„auf Ersatz des infolge eines Unfalles erlittenen 
„Schadens gegen den Betriebsunternehmer, dessen

„Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Betriebs- 
„oder Arbeiteraufseher nur dann geltend machen, 
„wenn durch strafgerichtliches Urteil festgestellt 
„worden ist, daß der in Anspruch genommene den 
„Unfall v o r s ä t z l i c h  herbeigeführt hat.“

Der Unternehmer oder dessen Beamte sind ihren 
verletzten Arbeitern oder deren Hinterbliebenen ge
genüber also nur dann noch regreßpflichtig (und zwar 
gemäß dem Absatz 2 des genannten Paragraphen auf 
die Differenz gegen die Entschädigung aus der Unfall- 
und Krankenfürsorge), wenn er den Unfall durch Vor
satz im strafrechtlichen Sinne, also durch ein ver
übtes Verbrechen oder Vergehen herbeigeführt hat.

Daß vom Unternehmer vorsätzlich ein Unfall her
beigeführt wird, dürfte wohl eine Seltenheit sein. Aber 
wohin hat Menschenhaß nicht schon geführt ?

2. Es kann beim Vorliegen eines Betriebsunfalles 
für den Arbeitgeber aber noch eine weitere Haf
tungsverbindlichkeit entstehen, zwar nicht gegenüber 
dem Verletzten und seinen Angehörigen, wohl aber 
gegenüber verschiedenen öffentlichen Kassen, und in 
dieser Richtung bestimmt § 136 des mehrgenannten 
Gesetzes folgendes:

„Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmäch
tigten oder Repräsentanten, Betriebs- oder Ar- 
„beiteraufselier, gegen welche durch strafgericht- 
„liches Urteil festgestellt worden ist, daß sie den 
„Unfall vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit unter 
„Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu 
„der sie vermöge ihres Amtes, Berufes oder Ge
werbes besonders verpflichtet sind, herbeigeführt 
„haben, haften für alle Aufwendungen, welche infolge 
„des Unfalles auf Grund dieses Gesetzes oder des 
„Krankenversicherungsgesetzes von den Gemein- 
„den, Armenverbänden, Krankenkassen und son
stigen Unterstützungskassen gemacht worden sind.“ 

„Dieselben Personen haften der Genossenschaft 
„für deren Aufwendungen auch ohne Festsetzung 

' „durch strafgerichtliches Urteil. Ist der Unfall 
„durch Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung der
jenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres 
„Amtes, Berufes oder Gewerbes verpflichtet sind, 
„herbeigeführt, so ist die Genossenschaftsversamm- 
„lung befugt, von der Verfolgung des Anspruches 
„abzusehen. Durch das Statut kann diese Befug- 
„nis auf den Vorstand übertragen werden.“

Diese Bestimmung regelt also die Regreßpflicht 
des Unternehmers und seiner Beamten den Berufs
genossenschaften, Krankenkassen etc. gegenüber.

Während nach dem alten Unfallversicherungs
gesetze (§ 96) nur die Berufsgenossenschaften und 
Krankenkassen als Regreßberechtigte galten und der 
Regreßanspruch immer von der kriminellen Verant
wortlichkeit des Unternehmers wegen Vorsatz oder
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Fahrlässigkeit abhing, hat die Novelle zum Gewerbe
Unfallversicherungsgesetz auch die Gemeinden, Armen
verbände und sonstigen Unterstützungskassen als ent
schädigungsberechtigte Rechtssubjekte beigezogen und 
den Berufsgenossenschaften Ersatzanspruch auch ohne 
strafgeriehtliches Urteil über Yorliegen von Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit zugestanden.

Für die Gemeinden, Armenverbände, Kranken
kassen und sonstigen Unterstützungskassen dagegen 
ist zur Geltendmachung ihrer Ersatzansprüche d i e 
F e s t s t e l l u n g  d u r c h  s t r a f  g e r i c h t l i c h e s  Ur
t e i l  u n b e d i n g t e  V o r a u s s e t z u n g .

Während die Berufsgenossenschaften befugt sind, 
einen Anspruch nicht zu erheben, wenn der Unfall 
nicht vorsätzlich, sondern nur fahrlässigerweise her
beigeführt wurde, ist den Gemeinden, Armenverbän
den, Krankenkassen und sonstigen Unterstützungs
kassen die Befugnis, von der Verfolgung ihres An
spruches Abstand zu nehmen, nicht eingeräumt. Es 
muß, damit die Voraussetzung für den Ersatzanspruch 
gegeben ist, „Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung 
derjenigen Aufmerksamkeit, zu der der Unternehmer 
oder Beamte vermöge seines Amtes, Berufes oder Ge
werbes besondei’s verpflichtet war“ , vorliegen.

Es genügt also zur Begründung des Ersatzan
spruches nicht das Vorhegen einer einfachen,  in der 
Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorg
falt bestehenden Fahrlässigkeit, vielmehr wird eine 
sogenannte q u a l i f i z i e r t e  F a h r l ä s s i g k e i t ,  die 
in der Herbeiführung eines unvorhersehbaren Erfol
ges durch p f l i c h t wi d r i g e  Unvorsichtigkeit besteht, 
erfordert.

Im Falle des Vorsatzes haftet der Unternehmer 
für das Ganze und zwar zur Höhe der nach dom Un
fall- und Krankenversicherungsgesetz gewährten Kran
ken- und Unfallentschädigung den Krankenkassen und 
Berufsgenossenschaften, zur Höhe des Restes dem 
Verletzten und dessen Hinterbliebenen gegenüber. 
Welche weitgehende Haftungsverbindlichkeiten den 
Arbeitgebern außer den genannten gegenüber den 
Krankenkassen entstehen können, werde ich in einer 
späteren Abhandlung eingehend erörtern.

3. Es soll noch auf eine Bestimmung des Ge
werbe-Unfallversicherungsgesetzes hingewiesen werden, 
von deren Existenz die Mehrzahl der Interessenten 
nichts weiß. Diese Bestimmung (§ 12 ) lautet:

„Vom Beginn der fünften Woche nach Ein
tr itt des Unfalles bis zum Ablaufe der dreizehn- 
„ten Woche ist das Krankengeld, welches den durch 
„einen Betriebsunfall verletzten Personen auf Grund 
„des Krankenversicherungsgesetzes gewährt wird, 
„auf mindestens zwei Drittel des bei seiner Be
rechnung zugrunde gelegten Arbeitslohnes zu be

sessen . Die Differenz zwischen diesen zwei Drit
te ln  und dem gesetzlich oder statutengemäß zu 
„gewährenden niedrigeren Krankengelde ist der be
teiligten Krankenkasse (Gemeindekrankenversiche- 
„rung) von dem Unternehmer desjenigen Betriebes 
„zu ersetzen, in welchem sich der Unfall ereignet 
„hat. Die zur Ausführung dieser Bestimmung er
forderlichen Vorschriften erläßt das Reichsver- 
„sicherungsamt. .

„Den nach §§ 1 und 2 versicherten Arbeitern 
„und Betriebsbeamten, letzteren bei einem Jahres- 
„arbeitsverdienste bis zu zweitausend Mark, welche 
„nicht nach den Bestimmungen des Krankenver- 
„sioherungsgesetzes versichert sind, hat der Unter
nehmer die in den §§ 6 und 7 des Krankenver- 
„ sicherungsgesetzes vorgesehenen Unterstützungen 
„einschließlich des aus dem vorhergehenden Ab
sätze sich ergebenden Mehrbetrages für die ersten 
„dreizehn Wochen aus eigenen Mi t te l n zu ge
währen. Die Berufsgenossenschaft kann die dem 
„Unternehmer obliegenden Leistungen ganz oder 
„teilweise statt seiner übernehmen. Der Unterneh
m er  hat in diesem Falle der Berufsgenossenschaft 
„Ersatz zu leisten. Dabei gilt als Ersatz der im 
„§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 bezeichneten Leistungen die 
„Hälfte desjenigen Krankengeldes, welches dem 
„Verletzten nach § 6 Abs. 1 Ziff. 2 des Kranken- 
„versicherungsgesetzes zustehen würde, wenn er nach 
„dessen Bestimmungen versichert wäre.“

D as Charakteristische dieser Bestimmung ist, daß 
der gegen Unfall versicherte Unternehmer die H ilfe 
zu leisten bezw. die Krankengelddifferenz zu tragen 
hat, ohne dars ihn irgend ein Verschulden, ja  o h ne  
da ß  i hn die geringste Fahrlässigkeit trifft.

Mit R echt hört man oft in solchen Fällen die 
W o rte : „Ich  möchte nur wissen, warum ich, trotzdem 
von mir das Jahr über bedeutende Summen für die . 
verschiedenen Arbeiterversicherungen bezahlt werden, 
beim Vorliegen eines Unfalles, den ich durchaus nicht 
verschuldet habe, mitzubezahlen bezw. für 13 W ochen 
die ganze H ilfe leisten s o ll? “ Es ist der § 12 des 
Gewerbeunfallversicherungsgesetzes in der T at eine 
harte Bestimmung, namentlich für Unternehmer von 
Betrieben, die mit besonders großer U nfallgefahr ver
bunden sind.

W ährend die in § 12 Abs. 1 stipulierten V e r
bindlichkeiten unter keinen Umständen aus dei W elt 
geschafft werden können, ist es dem A ibeitgeber er
möglicht, die Nachteile des § 12 Abs. 2 dadurch fern
zuhalten , dass er nur Leute veiwendet, welche der 
Krankenversicherungspflicht unterliegen, also nament
lich die a u s h i l f s w e i s e  Verwendung der A rbeiter 
vermeidet. (Schluß folgt.)
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Das Giefsfieber, die Berufskrankheit der Messinggiefser.
Ü ber die Ursachen des Giefsfiebers sind neuer

dings w ieder eingehende Beobachtungen in der „S o 
zialen Medizin und H ygien e“ vom  Gew erbeinspektor 
Dr. K l o c k e ,  Bochum  veröffentlicht worden, welche 
die in den früheren Jahresberichten der G ew erbe
aufsichtsbeam ten au f Grund von Erhebungen aufge
stellten Schlufsfolgerungen zu bestätigen scheinen. 
D ort war festgestellt worden, dafs das Giefsfieber 
nur in Messing- und N eusilbergiefsereien, d. h. nur 
in solchen A nlagen bekannt ist, in denen Zinklegie
rungen so hoch erhitzt werden, dafs Zink verdam pft. 
(V ergl. A m tliche Mitteilungen aus den Jahresberich
ten der Gew erbeaufsichtsbeam ten, X X . Jahrg., 1895.)

Bekanntlich tritt das F ieber, wie L u d w i g  H i r t  
an sich selbst zu beobachten G elegenheit hatte, in 
folgender Form  auf:

E inige Stunden nach Inhalation der M etalldämpfe 
empfindet man ein eigentümliches unbehagliches G e
fühl im ganzenK örper, eine A bspannung und Schw äche 
mit ziehenden Schm erzen im Rücken und der ganzen 
Muskulatur. Bald nach dem Zubettgehen tritt ein 
allgem einer Frostschauer ein bis zum Schüttelfrost, 
der 15 bis 20 Minuten dauert. D er Puls wird b e
schleun igt, 100 bis 120 in der Minute. E s komm t 
nun ein Kratzen im H alse, dann ein quälender Husten, 
der wundes Gefühl in der Brust erzeugt. D azu be
steht heftiger Stirnkopfschm erz. Nach drei bis sechs 
Stunden ist der H öhepunkt der Krankheit erreicht. 
D er Beginn des A bfalls m acht sich durch reichlichen 
Schweifsausbruch bem erkbar. D ann folgt tiefer Schlaf, 
aus dem man mit A bgespanntheit erwacht. M anche 
G iefser haben es zw anzigm al so überstanden. 75°/0 
aller Giefser haben es einmal g e h a b t, Gew öhnung 
tritt nach H i r t  nicht ein,  m anche bekom m en es 
jedesm al und müssen deshalb ihren B eru f wechseln.

Ü ber die U rsachen seiner Entstehung, schreibt 
Dr. K l o c k e ,  waren die A nsichten jedoch  sehr ver
schieden. D ie meisten Autoren sprachen sich für 
Zink und K upfer aus. H i r t  s i e h t  d i e  Z i n k 
d ä m p f e  a l s  d a s  w e s e n t l i c h s t e  s c h ä d 
l i c h e  M o m e n t  a n ,  während V i l l a r e t  a n  e i n e  
g e m e i n s a m e  E i n w i r k u n g  v o n  Z i n k -  u n d  
K u p f e r d ä m p f e n  g l a u b t e .  Prof. T h . S o m 
m e r f e l d  (vergl. „H andbuch der G ew erbekrank
heiten I“ , 1898, Berlin, O skar Coblentz) glaubt mit 
grofser Bestim m theit das Giefsfieber für eine Zink
wirkung erklären zu m ü ssen , weil ei diese K ran k
heitserscheinung nur in denjenigen Giefsereien beob
achtet h a tte , w elche Legierungen von K upfer und 
Zink verw endeten und w eil reine K upferdäm pfe so l
che Erscheinungen nicht hervorzurufen verm ochten. 
D er Grund dafür liegt hauptsächlich w ohl darin, 
dafs Zinkoxyd leichter flüchtig is t , also leichter in 
die Atm ungsluft übergeht als das K upferoxyd. D a

aber auch in Zinkhütten, w o die A rbeiter häufig 
genug w ohl Zinkdäm pfen und Zinkoxydstaub ausge
setzt sind, derartige Krankheitserscheinungen verhält- 
nismäfsig selten beobachtet worden sind, so hatte 
man früher keine plausible Erklärung dafür. Nun
m eh r, nachdem Dr. G. H o h m a n n  in seiner H a
bilitationsschrift die gesam m elten Erfahrungen von 
G ew erbeaufsichtsbeam ten, Industriellen und Arbeitern 
veröffentlicht hat, ist die „rätselhafte K rankheit“ , wie 
sie Prof. Dr. K . B. L e h m a n n  in W ürzburg in sei
nem diesbezüglichen Zirkularschreiben vom  Jahre
1903 genannt hat, der Erklärung erheblich näher g e 
rückt und zurzeit anscheinend erkannt.

Inzwischen hatte Dr. K l o c k e  in Erfahrung g e 
bracht, dafs bei Rotgufs n i e m a l s  Giefsfieber be
obachtet worden sei, während bei Gelbgufs Giefsfieber 
fast stets eintrete. D asselbe sei eben e i n  F i e b e r  
und zeige auch alle Erscheinungen des Fiebers, sei 
aber gänzlich ungefährlich und nach 24 Stunden 
wieder vorüber. A ls  Gegenm ittel werde heifse Milch 
mit guter W irkung angewandt. D ie Erscheinung sei 
lediglich den Zinkdäm pfen zuzuschreiben , da bei 
Rotgufs Giefsfieber niemals beobachtet werden könnte. 
D ie Zinkdäm pfe der Zinkhütten seien „ z u  k a l t “ , 
während beim  Giefsen von Messing das Zink eine 
weit höhere Tem peratur hätte urd verbrenne. Diese 
beim Verbrennen von Zink aufsteigenden D äm pfe 
verursachten einzig und allein das Giefsfieber und 
ein guter Respirator und A b zu g  seien die besten 
Mittel, dieser Erkrankung vorzubeugen.

D ieser A nschauung hat sich nunmehr Prof. Dr. 
K. B. L e h m a n n  anscheinend gleichfalls angeschlos
s e n , da er in einem hierüber gehaltenen V ortrage 
a u f einem jüngst stattgehabten Deutschen Ä rzte —  und 
Naturforschertage gesagt haben soll, das Giefsfieber 
sei damit zu erklären, dafs beim Zinkgufs das Zink nur 
a u f etwa 400°, beim M essinggufs auf 1000 u erhitzt 
wird; erst bei hohen Tem peraturen verbrennt aber 
genügend Zink, um Krankheitssym ptom e zu erzeugen.

In der Erkenntnis der Entstehungsursachen des 
Fiebers hat das englische Ministerium des Innern 
kürzlich, wie der „L an zet“ berichtet, eine einschnei
dende Vorschrift über gew isse Vorsichtsm afsregeln 
beim M essinggiefsen erlassen. D anach soll der Gufs 
von Messing verboten werden , wenn nicht ein g e
nügender A b zu g  für den entstehenden Rauch m ög
lichst nahe an dessen Ursprungsort, ferner hinreichende 
V orkehrungen zur V erm eidung des Eindringens der 
D äm pfe in andere Arbeitsräum e und aufserdem Zu- 
lässe für den Zutritt der Aufsenluft in den obern 
Teilen des betreffenden Raums vorhanden sind. 
A ufserdem  mufs für säm tliche A rbeiter eine W aschein
richtung zur V erfügung stehen, die stets mit warmem 
W asser, Seife, Nagelbürsten usw. ausgestattet sein soll.

K.
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Bauaufzug- mit endlosen Förderketten.
Von J o s e f  W a n g l e r i n  Chemnitz.

D ie in den Figuren 40 u. 41 dargestellte A u fzu gs
vorrichtung soll in der H auptsache dazu dienen, das

unten je  zwei Kettenräder derart angeordnet, dafs 
zwischen ihnen noch Raum fiir das Ziegelreff, die

Fig. 40.

Ziegelreff und die Kalkbutten gefüllt auf dem Bau 
hoch zu schaffen.

Zw ischen zwei Führungsbalken sind oben und

Fig. 41.

Kalkbutten oder dergleichen verbleibt. Hier kom 
men die K etten nahe an die Führungsbalken heran. 
D er T ragbügel c hängt mit Zapfen zu beiden Seiten
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in den Ketten, sodafs er beim Leergang freipendelnd 
sich bewegen kann. Bei der Aufwärtsbewegung mufs 
der Tragbügel, da hierbei die Last auf ihm ruht, in 
senkrechter Lage gehalten und geführt sein. Um 
dies zu erreichen, sind zu beiden Seiten Gleitschuhe 
v angebracht, welche den Führungsbalken umfassen. 
Die Gleitschuhe sind um Zapfen x  an dem Trag- 
biigel c drehbar. Kommt der Tragbügel an die 
oberen Kettenräder heran, so müssen die Gleitschuhe 
den Führungsbalken freigeben. Zu diesem Zweck 
sind an den Führungsbalken Anschläge t angebracht 
und die Gleitschuhe sind in ihrer Arbeitsstellung 
durch federnde Riegel m gehalten. Die Riegel sind 
mit Kettchen an Bolzen n befestigt. Werden die 
Bolzen gedreht, so wickeln sich die Kettchen auf 
die Bolzen und ziehen die Riegel zurück. An jedem 
Bolzen ist ein Finger o angebracht, welcher, sobald 
der Tragbügel hochkommt, gegen den Anschlag t 
stöfst, zur Seite gedreht wird und so das Zurück
ziehen der Riegel bewirkt. Die Gleitschuhe bewegen 
sich solange, wie sie nicht gehalten sind, durch ihr 
Eigengewicht oder durch, eine Feder von den Füh
rungsbalken ab.

Die zu beiden Seiten angeordneten schiefen 
Ebenen p haben den Zw eck , die Gleitschuhe, so
bald sie über die unteren Kettenräder hochkommen, 
an die Führungsbalken heranzudrücken. Die am 
Gleitschuh sitzenden Führungslaschen stehen mit 
ihrer Materialstärke vor. Beim Hochgehen kann 
nun diese eine Erhöhung bildende Lasche an der 
schiefen Ebene nicht vorüber, sie kommt an diese 
Ebene zu liegen und gleitet an ihr entlang. Dadurch 
wird die Lasche und damit der Gleitschuh in die 
lotrechte Lage, also nach dem Führungsbaum zu 
gedrückt, bis schliefslich die Arretierung durch die 
Federbolzen erfolgt.

Um dem Tragbügel, während die Last aufge
setzt wird, einen festen Stand zu geben, sind an den 
Führungsbalken Sperrklinken r angebracht, welche 
in seitliche Zahnstangen der Gleitschuhe eingreifen. 
Das Ziegelreff wird durch einen federnden, über-; 
greifenden Haken s, der sich zur Seite drehen läfst, 
gehalten. Diese Haltevorrichtung kann man aber 
auch auf andere Weise ausführen. Auch die in ver
schiedenen Gegenden zur Anwendung kommenden 
Mulden können mit der Vorrichtung hochgebracht

werden, wenn eine geeignete Halteeinrichtung an
gebracht wird. Ebenso kann zu anderen Zwecken, 
in denen es darauf ankommt, Lasten einfach aufzu
stellen und so hoch zu fördern, die Vorrichtung ver
wendet werden.

Die Wirkungsweise ist folgende: Sobald der
Ziegelträger an den Aufzug herankommt, setzt er 
das Ziegelreff auf den Tragbügel und zieht am Griff 
z den Riegel vor, sodafs das Ziegelreff durch den 
Haken s gehalten ist. Da die Ketten fortgesetzt 
bewegt werden, so geht der Tragbügel, da er mit 
Bolzen in den Ketten hängt, hoch, und dadurch, 
dafs die Gleitschuhe die Führungsbalken umfassen, 
ist jede Schwankung beim Hochbewegen der Last 
ausgeschlossen. Nachdem das Reff mit den Ziegeln 
oben abgenommen ist, bewegen sich die Ketten noch 
immer hoch, so dafs schliefslich der Finger o gegen 
die an den Führungsbalken sitzenden Anschläge t 
stöfst. Dadurch wird die Welle n gedreht und die 
Bolzen m werden zurückgezogen. Die Gleitsehuhe 
werden frei und kommen durch ihr Eigengewicht in 
die lotrechte Lage, also von den Führungsbalken ab, 
sodafs nun die ganze Vorrichtung über die Welle u 
hinweg und auf der anderen Seite wieder nach unten 
gelangen kann. Kommt nun die Vorrichtung, nach
dem sie die unteren Räder passiert hat, wieder hoch, 
so drängen die schiefen Ebenen, da sie hinter die 
am Gleitschuh vorstehenden Laschen fassen, die 
Gleitschuhe an die Führungsbalken heran. Dabei 
kommen die Bolzen m wieder zur Wirkung, denn 
sie greifen, durch Federn nach aufsen getrieben, in 
Aussparungen der Gleitschuhe ein und halten diese 
fest. Jetzt ist der Tragbügel wieder sicher geführt, 
sodafs er hochgehende Lasten aufnehmen kann.

Da die Transportketten von einem Arbeiter, 
welcher im obersten Stockwerk des Baues die Winde 
dreht, fortgesetzt bewegt werden, so hat derjenige 
Arbeiter, w7elcher die Ziegel oder dergleichen trägt, 
nur nötig, seine Last auf den Tragbügel zu setzen 
und hierauf den Haken s durch Zug am Knopf z 
in die Lage nach Fig. 41 zu ziehen. Jetzt steht 
das Ziegelreff fest und der die Winde bedienende 
Arbeiter bringt es auf ein Klingel- oder anderes 
Zeichen hoch. Die leeren Reffs, Butten oder der
gleichen werden an einem Seil oder auf andere Weise 
wieder herabgelassen. H,

Rettungsapparat
von F. H. H a n s e n ,  ). B r u h n  N a c h f l .  in Husum.

Der Rettungsapparat besteht aus einem Rettungs- | sich durch einen Schlauch g mit einem Helm ver- 
ring, in welchem ein Luftschlauch h liegt; dieser läfst | binden, welcher so gearbeitet ist, dafs er leicht über
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den K o p f gestülpt werden kann. D ie D ichtung am 
H alse bew irkt ein Gum m ischlauch c. D er Helm  
selbst besteht aus einem K opfring d, rings um geben 
von Luftdurchlafslöchern f ; auf diesem ist ein über
zogenes Stahlgerippe a, leichtester A rt, mit Fenster 
•e, befestigt; dieses schützt den K o p f vor Schlag und 
Stofs und erm öglicht durch ein R ückschlagventil i 
den Austritt der L u f t , w elche durch Hahn k aus 
dem Luftschlauch zugeführt wird. Bei Rettung aus 
Unterseebooten komm t noch ein Luftsack p hinzu, 
welcher über das R ückschlagventil gezogen wird, 
das V entil arbeitet dann auch in gröfseren Tiefen, 
w o der Gegendruck überwiegend w ä r e , auch wird 
der Aufstieg hierdurch erheblich beschleunigt. Bei 
Strandungsfällen wird sich der Apparat auch wohl 
gut b ew äh ren , da der K o p f vor W ellen schlag ge
schützt ist und für die gröfste Gefahr Luft zum Atm en 
vorhanden ist; einmal an der O berfläche, kann man 
sich beliebig Luft verschaffen durch Unterschieben 
der Hand an der H alsdichtung.

Ladegerüst mit Hebezeug für Lastwagen.
Ausgeführt von A l e x a n d e r  S t u t t m a n n ,  Ingenieur, in Heilbronn.

mit einer L aufkatze versehen, an w elcher das H eb e
zeug hängt. D er T ragbalken ragt über die Län ge 
der ganzen Plattform  hinw eg und steht hinten i — 2 m 
weit über. W ird die K atze mit dem H ebezeuge an 
diese Stelle geschoben, so ist die Einrichtung für das 
Verladen der Frachtstücke fertig. Zur Bedienung 
genügt ein Mann, w elcher das H ebezeug herunter- 
läfst und in das hinter den W agen  gerollte Fracht
stück mit den H aken einhängt. D ie Last wird dann 
vom Boden aus so hoch gewunden, dafs sie frei über 
der Plattform  des W agens schwebt. Mittels der L au f
katze wird sie dann über den W agen hinw eggeschoben 
und an einer beliebigen Stelle au f die W agenplatt
form herabgelassen. D as A bladen geschieht au f um
gekehrten W ege. Für schwerere Laststücke ist die 
Laufkatze mit einem m echanischen V orschub ve r
sehen.

D as Ladegerüst wird in m ehreren Gröfsen für 
500, 1000, 2000, 3000 kg T ragkraft und darüber hin
aus ausgeführt.

A ls  besonderer V orzu g dieses neuen L ad eg e
rüstes gilt, dafs kein Schieben oder W älzen des L ad e
gutes auf der Plattform des W agen s stattfindet, dafs 
die Last vielm ehr schw ebend verschoben wird, w o 
durch die Plattform  g esch o n t. wird, dafs [also das

Fig. 43-

eintreten, vielm ehr mufs die G röfse der Ladefläche 
der W agenplattform  unverkürzt erhalten bleiben. D as 
vorliegende Ladegerüst genügt diesen Bedingungen 
in ausreichendem  Mafse.

E s besteht aus einem eisernen Bockgestell, 
welches den Tragbalken trägt. D er Tragbalken ist

D ie H äufigkeit und Schw ere der Untälle beim 
Verladen schw erer Frachtstücke führt im mer mehr 
dazu, sich m echanischer Vorrichtungen, w elche an 
den Frachtwagen angebracht sind, für diesen Zw eck 
zu bedienen. Bedingung für eine solche V o rric lr  
tung ist, dafs sie au f jeden R ollw agen leicht aufge
stellt werden und eben so leicht wieder abgenom m en 
werden kann. D abei darf keine Raum versperrung
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Absetzen der Last an der Stelle, wo sie während des 
Fahrens verbleiben soll, und das Aufnehmen von 
derselben Stelle beim Abladen erfolgt. Es leuchtet 
ein, dafs durch die Vorrichtung neben der Bequem

lichkeit beim Verladen Zeit- und Arbeiterersparnis zu 
erzielen ist, und dafs durch den Wegfall jeder Art 
von Schrotleitern die Unfallgefahren erheblich ver
ringert werden.

Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
in Charlottenburg.

Kreissäge mit Schutzvorrichtung, C. L. P. Fleck S öh n e , 
Maschinenfabrik, B e r l i n - R e i n i c k e n d o r f .  (Fig. 44).

Zum Schutze der Hände ist eine Vorrichtung angebracht, 
welche, wie die Abbildung veranschaulicht, aus Lamellen 
(Blechstreifen) besteht, die an einer am Spaltkeile befestigten 
Kappe in der Weise aufgehängt sind, daß sie schräg zur 
Schnittrichtung nach hinten, dem Spaltkeile zu, stehen. Seitlich 
decken sich die Lamellen derart, daß sie beim Anheben an- 

5

Fig. 44.

einander Vorbeigehen. Sobald ein Holzstück zum Schnitt ge
führt wird, heben sich die Lamellen paarweise und nur um 
so viel, als es die Form des unter ihnen hinweggeführten 
Holzstücks erfordert. Bevor jedoch das Holz gänzlich durch
schnitten ist, klappen die ersten Lamellen vor dem Holze he
runter und mahnen durch Auftreffen auf die das Holz vor
schiebende Hand den Arbeiter zur Aufmerksamkeit. — — 
Rerersier-Teigwalzinascliine mit Schulzvorriclitimg. C ann

s t a t t  e r M i s c h -  u n d  K n e t m a s c h i n e n f a b r i k  
W e r n e r  & P f l e i d e  r e r ,  C a n n s t a t t  (Württemberg).

Die ausgestellte Maschine arbeitet mit zwei übereinander
liegenden Walzen, und zwar bei Vor- und Rückwärtsgang der 
Walzen. Um zu verhüten, daß beim Vorschieben des Teiges 
die Hände in den Walzeneingriff geraten, ist ein doppeltes 
S ch u tzg itte r  angebracht, welches mit dem Antriebmechanismus 
so in Verbindung steht, daß die Walzen durch Ausrückung des 
Antriebes stillgestellt werden, sobald die Hand unter das Schutz
gitter kommt und dieses etwas anhebt. Bei vollständigem Hoch
heben des Schutzgitters wird ein Wechsel in der Drehrichtung 
des Walzenganges bewirkt, sodaß die zu weit vorgedrungene 
Hand nicht von den Walzen erfaßt werden kann. (Kg- 45).

Die Zahnräder sind mit S ch u tzm ä n te ln  versehen. — — 
Schiitzenfänger für Wcbstiihlc. C. F. P l o u c q u e t ,  Me c h  

B a u m w o l l w e b e r e i ,  F ä r b e r e i  u n d  A p p r e t u r 
a n s t a l t ,  H e i d e n h e i m  a. Br. (Fig. 46).

Die Vorrichtung hat den Zweck, den beim Weben aus dem 
fache herausfliegenden Webschützen aufzufangen. Hierzu ist 
eine Schutzstange angebracht, welche in schleifenförmigen Füh
rungen lose liegt und in diesen hochgeschoben werden kann,

Fig. 46.
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wenn das Fach zur Vornahme von Arbeiten an ihm freiliegen 
muß. Beim Anlaufen des Webstuhls fällt die Stange aus ihrer 
oberen Lage wieder in die Schutzstellung. — — 
Schutzvorrichtung für Holzfräsmaschinen, System Opplcr, 

M ich a e l K ie fe r  & C o., B e s c h lä g e fa b r ik , K u n s t - u n d  
B a u s c h l o s s e r e i ,  M ü n c h e n .  (Fig. 47).

Das Fräswerkzeug wird durch ein Schutzblech verdeckt, 
welches an einem auf den Maschinentisch aufgeschraubten Stän-

Damit der Arbeiter von den Einzugswalzen nicht erfaßt wird, 
ist vor ihnen ein Stehbolzen angebracht. Das Hineingreifen in 
die Messerwelle wird durch einen Spanschirm verhindert. Die 
seitlich angebrachten, die Bewegung der Walzen herbeiführenden 
Zahnräder sind durch Schutzgehäuse abgedeckt, um zu verhüten, 
daß der Arbeiter in die Zahneingriffe gerät und daß Holzab
fälle oder andere Teile in diese gelangen und durch Wegschleu
dern gefährlich werden. — —

Fig. 47.

der durch eine Auslegerstange derart befestigt ist, daß es seit
lich und der Höhe nach verstellt und daher an jeder beliebigen 
Fräsmaschine angebracht werden kann. Für verschiedene Werk
zeuge, die auf die Frässpindel aufgeschraubt werden, werden 
passend gestaltete Schutzbleche verwandt, die mit einem einzigen 
Griff leicht und rasch eingesetzt werden können. — —

Diclitenliobelmasclune mit Schutzvorrichtungen. M a sch i
n e n b a u - A n s t a l t  K i r c h n e r  & C o ., A k t i e n g e 
s e l l s c h a f t ,  L e i p z i g - S e l l e r h a u s e n .  (Fig. 48.)

Die ausgestellte Maschine vermeidet dadurch, daß die Be
wegung des Holzes durch Walzen erfolgt, die Gefahr, welcher 
der Arbeiter ausgesetzt sein würde, wenn er, wie bei anderen 
Hobelmaschinen, das Holz mit der Hand vorschieben müßte.

Andrehvorrichtung zum gefahrlosen Ingangsetzen von Ex- 
plosionsinaschinen. G ustav S tru ck , Ma s c h i n e n b a u 
an sta lt  und R e p a ra tu re n w e rk s ta tt , Be r l i n  N. 20.

Die Vorrichtung hat den Zwek, das Andrehen von Gas
motoren gefahrlos zu bewirken. Hierzu wird die Schwung
radwelle bei kleineren unmittelbar, bei größeren unter Zwischen
schaltung eines Zahnradvorgeleges mittels einer Kurbel in Be
wegung gesetzt. Die Nabe der Kurbel ist mit Zähnen versehen, 
welche beim Vorwärtsdrehen in entsprechende Zähne eines auf 
der Welle befestigten Ringes eingreifen und diese und damit 
auch die Welle mitnehmen. Wenn dann der Gasmotor unter 
der Wirkung der in ihm entstehenden Gasexplosionen anläuft, 
wird die Kurbel nicht mitgerissen, sondern der Arbeiter kann 
sie in der Hand behalten und ohne Schwierigkeit auch von 
der Welle abziehen. Auch bei einem durch unvermutete Vor
zündungen entstehenden Rückstoß läuft die Kurbel nicht mit, 
da dann gleichfalls die erwähnte Zahnkuppelung sich selbsttätig 
auslöst. — —

Fräsmaschine mit Schutzvorrichtungen. Ma s c h i n e n b a u 
Ans t a l t  K i r c h n e r  & Co., Ak t i e n g e s e l l s c h a f t ,  L e i p 
zig - Se l l erhausen.

Das Fräsmesser ist so weit als möglich durch einen Schutz
korb abgedeckt, welcher das Hineingeraten in das gefährliche 
Werkzeug und das Fortfliegen etwa abgesprungener Werkzeug
teile verhindert. — —

Schutzvorrichtung für Kreissägen zur Bearbeitung klei
ner Holzstiicke, Syslem Dollfus Mieg & Co. in Mülhau
sen i. E. T e x t i l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t v o n  
E l s a ß - L o t h r i n g e n ,  M ü l h a u s e n  i. E.

Die Einrichtung hat den Zweck, die häufig vorkommenden 
Unfälle an kleinen Kreissägen zu verhüten. Beim Vorstoßendes 
Holzes mittels eines Schlittens hebt sieh die Schutzhaube auto
matisch so weit, daß das Sägeblatt nur für das zu schneidende 
Holz freigegeben wird. Nach dem Durchsägen des Holzes werden 
Schlitten und Haube durch ein Gegengewicht wieder in ihre 
normale Stellung gebracht. — —

Fig. 48.
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I

erlasse und Entscheidungen.
Betr. Tragbare elektrische Handlampen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W. 66 , den 14. April 1907.

In den letzten Jahren sind wiederholt bei der Reini
gung von Dampfkesseln sowie in Giessereien infolge der 
Benutzung tragbarer elektrischer Handlampen mit Nieder
spannung, Todesfälle von Arbeitern eingetreten, welche 
einerseits auf mangelhafte Bauart der Handlampen und 
andererseits auf die Herabsetzung des Isolationswiderstandes 
des menschlichen Körpers in feuchten und schmierigen 
Räumen und auf die grosse Oberflächenberührung bei der 
Beschäftigung der Arbeiter in den Dampfkesseln und auf 
dem Erdboden der Giessereien zuriickzuführen sind. Da 
letztere Verhältnisse sich nicht ändern lassen, so ist der 
Bauart der tragbaren Handlampen in feuchten und schmie
rigen Räumen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Sie 
müssen nachstehenden Anforderungen genügen:

1 . Die Griffe der Handlampen müssen aus Isolier
material bestehen;

2. Metalleinführungen für die Leitungen in den Griffen 
sind unzulässig.

3. die äusseren Teile der Lampenfassungen müssen 
isolierend sein und sämtliche stromführenden Teile 
der Berührung entziehen ;

4 . die Schutzkörbe, Tragebügel oder dergl. müssen 
auf isolierenden Teilen befestigt sein;

5. die biegsamen Leitungen müssen bei der Einführung 
in den Griff so geschützt werden, dass auch bei 
roher Behandlung ein Bruch an der Einführungs
stelle nicht zu befürchten ist.

Können die ersten vier Forderungen bei vorhandenen 
Lampen nicht nachträglich erfüllt w erden, so ist eine 
Erdungsleitung mit guter Erdung anzuwenden, mit der der 
Griff, der Schutzkorb und die Lampenfassung in sicherer 
Weise zu verbinden sind.

Sie wollen die Gewerbeaufsichtsbeamten, für die A b
drucke beigefügt sind, anweisen, diese Forderungen für 
die Verwendung von tragbaren elektrischen Handlampen 
in feuchten und schmierigen Räumen, sowie für die Reini
gung von Dampfkesseln in kürzester Frist durchführen.

In Vertretung.
111 3007. Dr. Ri c h t e r .

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 
Polizeipräsidenten in Berlin.

Betr. Erkrankungen in Chromgerbereien.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 66 , den 17 . April 1907 . 
Nach den Berichten, die mir auf den Erlass vom 31. 

August 1905 (H.M.Bl. S. 276 ) über die gesundheitsschädlichen 
Wirkungen der Chromate in den Gerbereien erstattet worden 
sind, haben Erkrankungen in neuerer Zeit nur ganz ver
einzelt stattgefunden. Von Bundesratsvorschriften über die 
Einrichtung und den Betrieb von Chromgerbereien ist des
halb abgesehen worden. Dagegen ist das anliegende

„M erkblatt für Arbeiter in Chromgerberei-Betrieben“  im 
Kaiserlichen Gesundheitsamt ausgearbeitet worden. Ich 
ersuche Sie, für seine möglichste Verbreitung unter den 
in Frage kommenden Arbeitern Sorge zu tragen.

Über die Bezugsbedingungen gibt die Fussnote des 
Merkblatts nähere Auskunft.

Im Aufträge.
III. 3144. N eu m a n n .

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 
Polizeipräsidenten hier.

Anlage.

M e r k b l a t t  f ü r  A r b e i t e r  i n  C h r o m 
g e r b e r e i - B e t r i e b e n .

Bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamte.
Die bei der Chromgerberei nach dem Zweibadverfahren 

für das erste Bad zur Anwendung kommende Lösung von 
rotem chromsauren Kalium (Kaliumdichromat), welcher zu
meist noch Salzsäure zugesetzt wird, wirkt auf wunde Haut
stellen (Hautrisse, Hautschrunden, sogenannte aufgesprun
gene Haut, Ausschläge und dergl.) ätzend ein. Infolge 
der Ätzung entstehen rundliche, mit einem harten Rande 
versehene, schwer heilende H a u t g e s c h w ü r e  ( C h r o 
m a t g e s c h w ü r e ) ,  die sich in der Regel immer mehr 
vergrössern, wenn nicht die Beschäftigung mit jener Gerb- 
flüssigkeit unterbrochen wird. Bei Personen mit heiler, 
aber besonders empfindlicher Haut führt das Hantieren 
mit der Flüssigkeit mitunter zu einem hartnäckigen H a u t 
a u s s c h l a g e  (Ekzem) an den Händen und Unterarmen.

Die beim Einbadverfahren gebräuchlichen Chromsalz
lösungen wirken nicht ätzend, sind aber ebenso wie die 
Kaliumdichromatlösung des Zweibad Verfahrens starke G i f t  e. 
Innerlich genommen, verursachen sie gleich dieser Erbrechen, 
Durchfälle, Nierenleiden usw. und können sogar zum T ode 
führen. Chromverbindungen können auch von wunden 
Hautstellen aus in den Körper gelangen und zur Erkran
kung führen.

V e r h ü t u n g  d e r  E r k r a n k u n g e n .

Um die Entstehung von C h r o m a t g e s c h w ü r e n  
zu vermeiden, haben die mit Chromaten oder Chromat
lösungen beschäftigten Arbeiter sich —  auch ausserhalb 
ihrer Berufstätigkeit —  sorgfältig davor in acht zu nehmen, 
dass sie Hautverletzungen an den Händen oder Unter
armen sich zuziehen. Dies gilt insbesondere für solche 
Arbeiter, die mit dem Öffnen der Chromate enthaltenden 
Versandbehälter (Tonnen und dergl.), mit dem Abwägen 
und Auflösen von Kaliumdichromat zu tun haben oder die 
mit der aus diesem Salz hergestellten Gerbbrühe oder mit 
Häuten und Fellen (Blössen) in Berührung kommen, welche 
in solche Brühe gelegt waren.

Haben sie sich trotzdem solche Hautverletzungen zu
gezogen, oder finden sich sonst an ihren Händen oder 
Unterarmen Hautrisse, Hautschrunden, Ausschläge oder 
dergl., so empfiehlt es sich, dass sie bis zu deren A b
heilung alle Arbeiten unterlassen, bei denen sie mit ätzen
der Gerbbrühe in Berührung kommen.

Um das Haften der Gerbbrühe an der Haut zu er
schweren und Anätzungen vorzubeugen, werden die in der



58 S O Z I  A L - T E C H N I K 3. Heft

oben angeführten Weise beschäftigten Arbeiter gut tun, 
wenn sie vor dem Beginne der Arbeit sich Hände und 
Unterarme mit ungesalzenem Schweinefett, Vaseline oder 
dergl. ordentlich einfetten und während der Arbeit eine 
Beschmutzung der blossen Hände und Arme mit der G erb- 
brühe, soweit es durchführbar ist, vermeiden.

Hat sich ein Arbeiter dennoch ein Chromatgeschwür 
oder einen Hautausschlag an den Händen oder Unter
armen zugezogen, so soll er die Hilfe eines Arztes in An
spruch nehmen und diesem gleichzeitig mitteilen, dass er 
bei seiner Beschäftigung mit ätzenden Chromverbindungen 
in Berührung gekommen ist.

Die i n n e r e n  C h r o m e r k r a n k u n g e n ,  die so
wohl im Ein- als auch im Zweibadverfahren beschäftigte 
Arbeiter treffen können, sind dadurch vermeidbar, dass die 
zur Verwendung komm enden Chromverbindungen weder 
als Staub noch in Lösung in den Körper gelangen. Da
her haben die mit der Zubereitung der Bäder betrauten 
Arbeiter jede Verstaubung der Chromsalze sorgsam zu ver
hüten. Diese und alle sonst mit chromhaltigen Brühen 
beschäftigten Arbeiter sollen erst dann Speisen und G e
tränke zu sich nehmen oder die Arbeitsstätte verlassen, 
nachdem sie zuvor die Arbeitskleider abgelegt und Hände 
und Unterarme mit Seife gewaschen haben. Einer gleichen 
Reinigung bedürfen das Gesicht und besonders der Bart, 
wenn während der Arbeit eine Beschmutzung erfolgt ist. 
Lässt sich das Trinken während der Arbeit ausnahmsweise 
nicht vermeiden, so sollen die Ränder der Irinkgefässe 
nicht mit den Händen berührt werden. Das Rauchen, 
Schnupfen und Kauen von Tabak ist während der Arbeit 
zu unterlassen.

Betr. Erkrankungen in Metallschleifereien.
, Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 66 , den 17 . April 1907. 

Nach dem Ergebnisse der angestellten Ermittelungen 
liegt ein Bedürfnis nach reichsrechtlichen Vorschriften über 
die Einrichtung und den Betrieb von Metallschleifereien 
nicht v o r ; von ihrem Erlass ist daher abgesehen worden. 
Im Kaiserlichen Gesundheitsamt ist das anliegende „Schleifer
Merkblatt“ ausgearbeitet worden. Ich ersuche Sie, für 
seine möglichste Verbreitung unter den in Frage kommen
den Arbeitern Sorge zu tragen.

Über die Bezugsbedingungen des Merkblatts gibt seine 
Fussnote nähere Auskunft.

Im Aufträge.
III 3201. N e u m a n n .

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 
Polizeipräsidenten hier.

Anlage.
S c h l e i f e r - M e r k b l a t t .

Bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamte.
D e r  g e f ä h r l i c h s t e  F e i n d  d e s  M e t a l l 

s c h l e i f e r s  i s t  3 e r  S t a u b ,  der beim Schärfen der 
Schleifsteine und bei den Arbeitern an trockenen Schmirgel
steinen und Schmirgelscheiben sich bildet. Er besteht aus

feinsten Metall-, Sandstein- oder Schmirgelteilchen, die 
sehr hart sind, scharfe Kanten und spitze Ecken haben. 
Wird dieser Staub eingeatmet, so kann er die zarte Schleim
haut der Atmungswege reizen und verwunden.

Die Einatmung des Staubes ist anfänglich mit nur 
geringen Beschwerden, meist nur mit einem Gefühl von 
Kitzel oder von Trockenheit im Halse verbunden. Die 
Arbeiter sind daher leicht geneigt, die Gefahr zu unter
schätzen und die gebotenen Vorsichtsmassregeln ausser 
acht zu lassen.

Der eingeatmete Staub lagert sich in der Lunge ab 
und verursacht dort allmählich hartnäckige Katarrhe und 
schleichende Entzündungen, die sich zunächst durch Husten 
und Auswurf, später auch durch Stechen in der Brust, 
Appetitlosigkeit, Mattigkeit und Kurzatmigkeit (Schleifer
asthma) anzeigen.

Für die Gesundheit des Schleifers ist es daher von 
grösster Bedeutung, dass er die Einatmung von Staub nach 
Möglichkeit vermeidet. Insbesondere haben sich die Schleifer 
beim Schärfen der Schleifsteine, sofern nicht das Schärfen 
mittels einer mechanischen Vorrichtung unter W asserbe
rieselung erfolgt, tunlichst vor Staubeinatmung zu schützen. 
Die Bildung von Staub beim Schleifen kann am einfachsten 
durch Befeuchtung des Materials vermindert werden. Muss 
trocken geschliffen werden, so ist darauf zu achten, dass 
die Absaugevorrichtungen während der Arbeit sich stets 
in ordnungsmässigem Betriebe befinden und gut gedichtet 
sind. Der Umhüllungskasten für die Schleif- und Polier
scheiben darf nur so weit offen gehalten werden, als die 
Arbeit es erfordert.

Der Schleifer sollte bei der Arbeit immer durch die 
Nase, niemals durch den Mund atmen. Bei behinderter 
Nasenatmung oder länger dauernder Verstopfung der Nase 
sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Da der Schleifer bei der Arbeit starker Beschmutzung 
ausgesetzt ist, sollte er eine besondere Arbeitskleidung 
tragen, die häufig gereinigt werden muss. Bei der Arbeit 
geistige Getränke, insbesondere Branntwein, zu sich zu 
nehm en, vermeide er, weil sie ihm nicht Kraft geben, 
sondern nur Schaden bringen.

Eine nach vorn iibergebeugte Haltung ist bei der 
Arbeit zu vermeiden, weil dabei die Lungen in ihrer Aus
dehnung behindert werden und infolgedessen leichter er
kranken können.

Wenn ein Husten nicht bald von selbst vergeht, sollte 
der Schleifer nicht säumen, ärztliche Behandlung nachzu
suchen, damit der Gefahr einer Erkrankung an L u n g e n 
s c h w i n d s u c h t  vorgebeugt wird.

Wer an Husten leidet, sollte mit seinem Auswurf vor
sichtig umgehen, insbesondere nicht auf den Fussboden 
spucken, sondern womöglich in Spucknäpfe mit feuchter 
Füllung. Andernfalls können Krankheitserreger, insbe
sondere Tuberkelbazillen, die in dem Auswurf enthalten 
sind, beim Eintrocknen und Verstäuben des Auswurfs in 
die Atmungsluft und mit dieser in die Lungen anderer 
Personen gelangen und bei diesen gleichfalls Erkrankungen 
hervorrufen.
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Programm 
der Gewerbeförderungs-Anstalt für die Rheinprovinz zu Cöln.

Organisation. ,
Die auf Anregung der Staatsregierung von der Stadt 

Cöln errichtete Anstalt hat den Zweck, das Handwerk und 
das Kleingewerbe der Provinz in seiner Entwickelung und 
Leistungsfähigkeit zu fördern. Sie wird unterhalten aus 
Mitteln des Staates, der Provinz, der Stadt Cöln und meh
rerer rheinischen Handwerkskammern. Die Stadt Cöln ist 
die Trägerin der Anstalt.

Mittel zur Erfüllung des Zweckes.
Den Zwecken der Gewerbeförderung dienen, ohne an

dere Arten derselben auszuschliessen, folgende Veranstal
tungen :

I. M e i s t e r k u r s e  u n d  G e n o s s e n s c h a f t s k u r s e .
D i e  M e i s t e r k u r s e  haben die Aufgabe, Hand

werksmeistern und älteren Gesellen diejenigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten zu verleihen, die sie befähigen, ihr G e
werbe in einer den Anforderungen der Zeit entsprechenden 
Weise selbständig auszuüben. D ie Meisterkurse werden in 
drei Formen durchgeführt: a) als Vollkurse von acht
wöchentlicher Dauer, hauptsächlich für ältere Gesellen, die 
sich auf die Meisterprüfung vorbereiten; b ) als Teilkurse 
von ein- bis zweiwöchentlicher D auer, hauptsächlich für 
Meister, denen die Zeit fehlt, einen Vollkursus mitzumachen,
c) als offener Arbeitssaal, der nur für Meister bestimmt, 
denselben die Möglichkeit gewährt, eine Zeit für ihre Aus
bildung zu wählen, in der sie im eigenen Geschäfte ab 
kömmlich sind. Meisterkurse sind zunächst eingerichtet 
für i. Gas- und Wasser-Installateure, 2. E lektroinstalla
teure und -M onteure*), 3 . Schneider, 4 . Schuhmacher,
5. Tischler und 6. Schlosser; in Aussicht genommen sind 
solche für Schornsteinfeger, Hufschmiede, Buchbinder und 
Sattler.

D i e  G e n o s s e n s c h a f t s k u r s e  wollen ihre T  eil- 
nehmer befähigen, kleingewerbliche Genossenschaften ein
zurichten und zu leiten. Es finden alljährlich getrennte 
Kurse von 14 tägiger Dauer für Kreditgenossenschaften und 
Rohstoff- und Werkgenossenschaften statt.

II. A u s s t e l l u n g e n  i n  d e r  G e w e r b e h a l l e .
a) Die ständige Ausstellung soll den Handwerkern und 

Kleingewerbetreibenden der Rheinprovinz die für sie 
in Frage kommenden Kleinkraftmaschinen, Arbeits
maschinen, Werkzeuge, Apparate, Instrumente, tech
nischen Bedarfsartikel, Zubehörteile, Materialien, Roh
stoffe , Ganz- und Halbfabrikate vorführen und sie 
bekannt machen mit den Bezugsquellen und Preisen 
der genannten Gegenstände.

b) Die Sonderausstellungen umfassen hervorragende 
W erkstattsarbeiten, sowie solche nicht einen rein 
kunstgewerblichen Charakter haben, sowie t e c h 

* ) D iese  K u rse  sind den K ö n ig lich e n  V erein igten  M asch inen
bauschulen angegliedert.

n i s c h e  N e u h e i t e n ,  die für den Handwerker
stand von Interesse sind.

c) Eine Lehrmittelausstellung wird die Vorstände und 
Lehrer an Fach- und Fortbildungsschulen auf gute 
Modelle und Apparate für den Fachunterricht auf
merksam machen.

d) Ausstellungen von Lehrlings-Prüfungsarbeiten.

Die Ausstellungen sind wie folgt gedacht:
In getrennten Abteilungen für die verschiedenen haupt

sächlich in Frage kommenden Gewerbe werden die Ma
schinen, Werkzeuge, Instrumente und Apparate, und zwar 
erstere betriebsfähig aufgestellt, und die gebräuchlichen 
Kleinkraftmaschinen der verschiedenen Systeme auf die 
einzelnen Abteilungen so verteilt, dass jede Abteilung zum 
Betriebe ihrer Arbeitsmaschinen sowohl einen Verbrennungs
motor, wie einen Elektromotor zur Verfügung hat. Hier
durch wird erreicht, dass jede Abteilung gewissermassen 
eine vollständig eingerichtete Werkstatt —  und da nur 
gute Maschinen zur Ausstellung zugelassen sind —  eine 
Musterwerkstatt für ein bestimmtes Gewerbe darstellt, dass 
die Übersichtlichkeit vermehrt wird und dass die ausge
stellten Kleinkraftmaschinen nicht leerlaufend, sondern Ar
beit verrichtend vorgeführt werden.

Im Zusammenhange mit den einzelnen Abteilungen, 
aber getrennt von dem Maschinenraum finden die Rohstoffe, 
Materialien, Ganz- und Halbfabrikate, welche in dem be
treffenden Gewerbe verwendet werden, Aufstellung.

Ein bestimmter Raum in der Ausstellung ist freizulassen 
für Sonderausstellungen aller Art, soweit sie für den H and
werkerstand von Interesse sind. An erster Stelle sind zu 
nennen hervorragende Leistungen aus den Meisterwerkstät
ten, die ganz besonders geeignet sind, anregend und för
dernd zu wirken.

Da die Erfahrung lehrt, dass viele Handwerker erst 
nach langer Zeit Kenntnis erhalten von N e u h e i t e n  i n  
M a s c h i n e n ,  W e r k z e u g e n ,  A p p a r a t e n ,  M a t e 
r i a l i e n  usw., so wird die Ausstellungsleitung es sich ange
legen sein lassen, wirklich gute Sachen sobald wie möglich 
an dieser Stelle zugänglich zu machen.

Der fachliche Teil des Fortbildungsunterrichts hat viel
fach nur deshalb nicht den gewünschten Erfolg, weil den 
Schulen die richtigen Lehrmittel, insbesondere gute Modelle 
für den Anschauungs- und Zeichenunterricht fehlen. Schul
vorstände oder Lehrer wenden sich bei Errichtung neuer 
Fortbildungsschulen und Ergänzung der Lehrmittelsammlung 
bestehender Anstalten an die Händler, lassen sich auch 
wohl von der einen oder anderen Seite Rat erteilen, sind 
aber meist nicht in der Lage, die Gegenstände vorher zu 
sehen, Vergleiche anzustellen und das Geeignete auszusuchen. 
Eine ständige Ausstellung sorgfältig ausgewählter und ge
prüfter Lehrmittel dürfte daher einem Bedürfnis entsprechen 
und den Wünschen weiter Kreise entgegenkom m en; sie 
fördert den Fortbildungsunterricht und damit das Gewerbe,

1
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passt also durchaus in den Rahmen einer Gewerbehalle 
hinein.

Über den Stand der Ausbildung der Lehrlinge in den 
Meisterwerkstätten geben am besten die von denselben bei 
der Gesellenprüfung vorzulegenden praktischen Prüfungs
arbeiten Auskunft. V on  grösser Bedeutung für die G e
werbebeförderung wird es daher sein, wenn ausser den jetzt 
schon in den einzelnen Bezirken üblichen Ausstellungen von 
Lehrlingsarbeiten von Zeit zu Zeit Sonder-Ausstellungen der 
von den Prüfungsausschüssen als gute Arbeiten anerkann
ten Gegenstände aus allen Bezirken der Provinz in der 
Gewerbeförderungs-Anstalt stattfinden.

III. D i e  f a c h l i c h e  A u s k u n f t s s t e l l e .
Diese hat die Aufgabe, in  a l l e n  t e c h n i s c h e n  

F r a g e n  k o s t e n l o s A u s k u n f t  u n d  R a t  z u  e r 
t e i l e n ,  insbesondere ist sie berufen, Rat zu erteilen bei 
E i n r i c h t u n g  n e u e r  B e t r i e b e  oder E i n f ü h 
r u n g  a n d e r e r  H e r s t e l l u n g s w e i s e n ,  b e i  Ä n 
d e r u n g  o d e r  E r w e i t e r u n g  m a s c h i n e l l e r  A n 
l a g e n ,  b e i  B i l d u n g  v o n  G e n o s s e n s c h a f t e n  
usw. Auch auf die Erteilung von Rat in Patent- und 
Musterschutzangelegenheiten wird sich die Tätigkeit der 
Auskunftsstelle erstrecken. Es kommt vor, dass Hand
werker und Gewerbetreibende viel Geld und Zeit aufwenden, 
um ein Patent zu erlangen, welches sich unter Umständen 
als wertlos herausstellt, es kommt aber auch vor, dass 
wirklich gute Ideen nur deswegen nicht dem Erfinder ge
schützt werden, weil er den W ert derselben nicht zu beur
teilen vermag, oder die einzuschlagenden W ege nicht kennt, 
oder die Kosten scheut.

IV. D i e  P r ü f u n g s -  u n d  V e r s u c h s a n s t a l t .
Die fachliche Rat- und Auskunftserteilung hat zur V or

aussetzung eine gewissenhafte Prüfung nicht nur der gegebe
nen Verhältnisse, sondern, soweit es sich um maschinelle 
Anlagen handelt, auch der Maschinen, der zu verarbeiten
den Rohstoffe und der sonstigen zu benutzenden Materialien.

Die in Vorschlag gebrachte Art der Aufstellung der 
Gegenstände erleichtert sowohl die Auskunfterteilung als 
die P r ü f u n g  d e r  M a s c h i n e n  a u f  Z w e c k e r f ü l l u n g ,  
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  u n d  B e t r i e b s k o s t e n ,  da 
jed e Abteilung nicht einzelne Maschinen zur Schau stellt, 
sondern eine Werkstatt für ein bestimmtes Gewerbe bildet, 
die zu Versuchszwecken in allen Teilen in Betrieb gesetzt 
werden kann.

Es wird auch die Möglichkeit gegeben sein, auf Grund 
der bei den Versuchen gemachten Erfahrungen die Fabri
kanten im gegebenen Falle zu veranlassen, an den M a
schinen den Bedürfnissen der Praxis entsprechend Än
derungen vorzunehmen und neue Maschinen zu bauen.

V. V o r t r ä g e .
Es ist in Aussicht genommen, sowohl in Cöln im V or

tragssaale der Gewerbehalle und besonders im Anschluss 
an Neuheiten in der Ausstellung, sodann aber auch in 
den verschiedenen Teilen der Provinz in den Kreisen der 
Handwerker und Gewerbetreibenden belehrende, namentlich 
fachliche Vorträge durch die Beamten und Lehrer der 
Gewerbeförderungs-Anstalt zu veranstalten.

Bestimmungen über die Ausstellungen in der 
Gewerbehalle.

I. A u s s t e l l u n g s g e g e n s t ä n d e .
Zur Ausstellung können nur solche Gegenstände zu

gelassen werden, die den Zwecken der Gewerbeförderung 
dienlich sind, also insbesondere:7 V .

1. Kleinkraftmaschinen aller Art,
2. Werkzeugmaschinen, W erkzeuge und Apparate,
3 . Beleuchtungs- und Heizungsvorrichtungen, Installa

tionsgegenstände,
4 . Lehrmittel, M odelle, Instrumente,
5. Rohstoffe und Materialien, H alb- und Ganzfabrikate, 

soweit solche eine gewerbliche Verwendung finden,
6 . technische Neuheiten.
Von der Ausstellung sind explosions- und feuergefähr

liche Gegenstände ausgeschlossen.
Ausländische Maschinen werden nur dann zugelassen, 

wenn sie wegen ihrer besonderen Konstruktion als Vorbil
der dienen können oder wenn gleichartige Maschinen im 
Inlande nicht erzeugt werden.

Zeigen sich an den ausgestellten Objekten schwere 
Mängel in der Konstruktion oder Ausführung, so ist die 
Direktion der Gewerbeförderungs-Anstalt berechtigt, diese 
fehlerhaften Gegenstände nach vorheriger Anzeige beim Aus
steller noch vor Ablauf der Ausstellungsfrist aus der Ma
schinenhalle zu entfernen. Die entstehenden Kosten fallen 
dem Aussteller zur Last.

II. K o s t e n .
E i n e  P l a t z m i e t e  w i r d  n i c h t  e r h o b e n .
Für die Reinhaltung der Ausstellungsgegenstände, die 

Schmierung der Maschinen durch das Personal der G e
werbehalle, für Kraftgas, elektrischen Strom, Petroleum, 
Benzin usw. zum Betrieb der Kraftmaschienen zahlen die 
betreffenden Aussteller eine mässige Vergütung nach Ver
einbarung.

Für Aufbewahrung von Kisten und Packmaterial er
wachsen den Ausstellern keine Kosten.

III. A n m e l d u n g e n .
Die Anmeldung erfolgt mittelst eines besonderen A n

meldescheines bei dem Direktor der Anstalt, welcher über 
die Zulassung und Platzanweisung entscheidet.

IV . A u s s t e l l u n g s d a u e r .
Es liegt im Interesse der Aussteller, der Ausstellung 

und des Handwerker- und Gewerbestandes, Gegenstände 
nur so lange in der Ausstellung zu behalten, als sie 
nicht veraltet sind. Mit Rücksicht hierauf ist die Aus
stellungsfrist unbestimmt, sie beträgt im allgemeinen sechs 
Monate. Auf Grund vorheriger Vereinbarung kann jedoch 
auch eine kürzere oder längere Ausstellungsdauer festgesetzt 
werden. Rechtzeitig vor Ablauf der zunächst vereinbarten 
Ausstellungsfrist wird der Aussteller ersucht werden, die 
ausgestellten Gegenstände weiter in der Ausstellung zu be
lassen oder sie zurückzunehmen bezw. durch andere zu er
setzen.

V . A n l i e f e r u n g  u n d  A u f s t e l l u n g .
Die Anlieferung und Aufstellung, sowie die Entfernung

1
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der Ausstellungsgegenstände, der Anschluss der Motoren 
und Arbeitsmaschinen an die Transmissionen und Kraft
leitungen erfolgt durch den Aussteller auf dessen Kosten. 
Die Aufstellung einfacher Gegenstände kann aut Wunsch 
durch das Personal kostenlos, aber ohne Haftung für etwa 
entstehenden Schaden erfolgen.

Der Aussteller hat für Beschädigungen an den Aus
stellungsräumen, welche durch sein Verschulden entstehen, 
aufzukommen, desgleichen hat er die etwa erforderlichen 
besonderen Vorrichtungen, wie Tische, Glaskästen, Schränke, 
bewegliche W ände usw. nach Vorschrift der Direktion selbst 
zu beschaffen.

VI. B e t r i e b .
Der Betriebsingenieur der Ausstellung ist befugt, die 

ausgestellten Maschinen im Betrieb vorzuführen und einer 
fachmännischen Prüfung zu unterziehen. Der Aussteller 
ist berechtigt, der Vorführung der ausgestellten Maschinen 
anzuwohnen, auch die Vorführung selbst vorzunehmen oder 
durch einen Vertreter vornehmen zu lassen.

VII. B e a u f s i c h t i g u n g  d e s  B e t r i e b e s .
Die Betriebsleitung der Ausstellung übernimmt die 

Beaufsichtigung des Betriebes und sorgt durch das Perso
nal für Schmierung, Wartung und Reinigung der Aus
stellungsgegenstände, ohne jedoch  für entstehende Schäden 
eine Gewähr zu übernehmen.

VIII. F e u e r v e r s i c h e r u n g .
Die Ausstellungsgegenstände werden von der Gewerbe- 

förderungs-Anstalt auf Kosten derselben gegen Feuer
schaden versichert.

IX. V e r k a u f  v o n  A u s s t e l l u n g s g e g e n s t ä n d e n .
Jeder Aussteller kann seine Gegenstände mit Angaben 

über die Verkaufspreise usw. versehen und Preisbücher, 
sowie sachlich abgefasste Drucksachen auslegen. Den Aus
stellern selbst ist der Verkauf der Objekte ohne Entrich
tung einer Gebühr gestattet. Eine Verkaufsvermittelung 
findet nicht statt. Verkaufte Gegenstände dürfen vor A b 
lauf der Ausstellungsfrist erst nach Ersatz durch gleiche 
oder ähnliche Objekte aus der Gewerbehalle entfernt wer
den.

Das Abzeichnen oder Nachbiiden eines ausgestellten 
Gegenstandes darf nur mit Genehmigung des Ausstellers 
erfolgen.

X . B e s u c h .
Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt an den W ochen

ta gen , mit Ausnahme des M ontags, vom i. April bis 
30. September von 10— 12 und 2 — 5 Uhr, vom 1. Oktober 
bis 3 1 . März von 10— 12 und 2 — 4 U hr, an Sonn- und 
Feiertagen von i o 1/2— 12 V2 Uhr zugänglich.

XI. S c h u t z v o r r i c h t u n g e n .
Für die Anbringung von vorschriftsmässigen, den Un

fall-Verhütungsvorschriften entsprechenden Schutzvorrich
tungen haben die Aussteller entsprechende Sorge zu tragen. 
Die Anstalt übernimmt keinerlei Garantie oder Verant
wortung.
XII. B e z e i c h n u n g  d e r  A u s s t e l l u n g s g e g e n 

s t ä n d e .
Um eine einheitliche einfache und geschmackvolle Form

der Bezeichnung der Ausstellungsgegenstände und der Aus
steller herbeizuführen, sind die Aussteller gehalten, sich mit 
der Direktion über die Grösse, Form und den Inhalt der 
Schilder vorher zu verständigen.

X III. S c h l u s s b e s t i m m u n g e n .
Besondere Anordnungen für einzelne Fälle trifft der 

Direktor. Änderungen dieser Bestimmungen bleiben Vor

behalten und werden den Ausstellern mitgeteilt.

D a s  K u r a t o r i u m  
d e r  G e w e r b e f ö r d e r u n g s - A n s t a l t .

B e c k e r ,  Oberbürgermeister.
Cöln, März 1907. Wirklicher Geheimrat.

Patent« und « *  
Gebrauchsmuster.

D as unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 
V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ibt den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
I. 7. 07.

Dampfüberhitzer mit engen Rohren. —  Jos. 
Pr^gardien, G. m. b. H., Kalk. -—  13 d. P. 18981 —  
29 . 9 . 06.

Vorrichtung zum schnellen Anhalten von Dampf
maschinen mit mehrstufiger Expansion. —  Karl Linck, 
Homburg, Pfalz. —  1 4 g. L. 23499  —  20- n - ° 6 -

Sicherung gegen momentane Überspannung. —  
Ignacy Moscicki, Freiburg, Schweiz. — 2 1 c. M. 28572  —  
15 . 1 1 . 05 .

Schutzbrille mit einer in der Fassung ange
ordneten Kehle zum Einbetten des Glases und einem das 
Glas festhaltenden zurückklappbaren Teil. —  L. Cretin- 
Billet Freres, Morez, Frankreich. —■ 30 d. C. 14280  —
22. 1 . 06.

Zusammenlegbare Tragbahre. —  „Samaritana“ 
Gesellschaft für Verwertung der W eber’schen zweiteiligen 
Tragbahre, Zürich. —  3 0 e. S. 21 870 —  13 . n .  05 .

Trag Vorrichtung mit in einem Traggestell 
schwingbar gelagerter Lagerfläche. —  Martin Schütz, Lahr,
u. Rudolf Deetken, Dinglingen. —  30 e. Sch. 2 5 4 7 5  —
1 1 . 4 . 06 .

Vorrichtung zum selbsttätigen Vorschub zu 
schärfender Metall-Kreissägen gegen die rotierende Schleif
scheibe. —  Max W illberg, Rixdorf. —  49 b. W . 27406  —  
18. 3 . 07 .

4. 7. 07.
Selbstentladewagen mit einem nach unten ge

richteten, durch eine ortsfest in der Fahrbahn angeord
nete Führung bewegbaren Entladehebel. —  Gesellschaft 
für Förderanlagen Ernst Heckei m. b. H., St. Johann, Saar.
—  20 c. G. 2 3 4 1 6  27 . 7 . 06 .

II. 7. 07.
Schützenfänger für Webstühle. —  Otto Stomp- 

ler u. Hermann Feiler, Spremberg, N.-L. —  86 g. St. 11870

—  27 . 3 . 06 .
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Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

1. 7. 07.
Zusammengesetzte Enteisenungs-, Filtrations

und Hochbehälteranlage. -— Sucro Filter Werk Sucro & Co., 
Schöneberg b. Berlin. —  12 d. 310280.

Fensterschutzgitter. —  Christian Leuchter, Rath 
b. Düsseldorf. —  34 e. 3I° 534-

Bei Seilbruch wirkende Bremsvorrichtung für 
Aufzüge mit unter dem Einfluss einer Feder stehenden 
Bremskeilen. —  Franz Horbach, Malstatt-Buibach. —  
35 a. 310592.

Sicherheitsvorrichtung für Abdampfheizungen. —  
Hilmar Fischer, Zweibrücken. —  36c. 310773.

Rübenschneider mit zugleich als Schutzhauben 
ausgebildeten angegossenen Lagern. —  Eisenwerk Ross
leben Akt.-Ges., Rossleben a. Unstrut. —  45 e. 3 io 453—

Schutzvorrichtung für Schleudermaschinen mit 
besonderer Antriebs-Dampfmaschine, bei welcher durch 
das Öffnen des Deckels die Dampfzuleitung selbsttätig ge
schlossen und die Bremse zur Wirkung gebracht wird. —  
Gebr. Heine, Viersen, Rhld. —  47a 310324.

Schutzvorrichtung für das Drehherz von Dreh
bänken. —  Friedr. Krupp Akt.-Ges., Essen a. Rhur. —
49 a. 310499.

Schützenführer im Sprung an Bandstuhlschlä
gern. —  F. W. Tillmanns, Wermelskirchen. —  86c. 310494

8. 7. 07.
Explosionsverhütungs - Vorrichtung, welche ge

lochte Einlagen aufweist, für Behälter mit feuergefährlichen 
Stoffen. —  Heinrich Jaeger, Düsseldorf, Bahnstr. 65. —  
341- 310976.

Fangvorrichtung für Aufzüge mit je nach der 
Fahrstuhlbelastung regelbarer, auf die Fangkeile einwirken
der Federspannung. —  Jos. Nellius, Rumbeck b. Oeven
trop. — 35a.  311150.

Vorrichtung zum Absaugen von Staub u. dgl. 
sowie zum gleichzeitigen Vernichten der darin befindlichen 
schädlichen Keime und Lebewesen. —  Max Stang, Aachen, 
Franzstr. 2. —  36 d. 311269.

Hochhubsicherheitsventil mit verengertem Zu
gang. —  Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover. —  
47 g- 3H269.

Erteilte Patente.
D eutschland.

Kl. 35 a. 178131. Sich erh eitsvo rrich tu n g fü r e le k tr isch  oder 
m echanisch betriebene A u fz ü g e , J ul ius Ro s e n t h a l  in 
Cannstatt. (Fig. 49.)

Die Sicherheitsvorrichtung besteht darin, daß gegen das 
Hilfsseil, das den Fahrstuhl oder Förderkorb mit seinem Aus
gleichsgewicht oder mit dem gegenlaufenden Fahrstuhl bezw. 
Förderkorb verbindet, eine Tastrolle anliegt, die bei Sclilaff- 
werden des Hilfseils den Stillstand des Windwerks herbeiführt. 
Diese Anordnung ermöglicht eine sicherere Stillsetzung als die
jenigen, bei denen die Tastrolle gegen das Förderseil anliegt, 
da im Gegensatz zu dem verhältnismäßig starken und daher 
wenig biegsamen Förderseil das Hilfsseil dünn und biegsam ge
halten werden kann, so daß es bei der geringsten Verkürzung
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schlaff wird und das Windwerk infolge des Nachfallens des 
Tasters augenblicklich stillgesetzt wird. Bricht aus irgend einem 
Grunde das Förderseil, so reißt das dünne Hilfsseil ebenfalls, 
und auch dadurch wird das VVindwerk stillgesetzt.

Fig. 49.

Vom Fahrstuhl f führt nach dem Gegengewicht g oder nach 
einem zweiten Fahrstuhl außer dem Tragseil t das Hilfsseil h, 
das über Leitrollen 1 geführt ist. Gegen das Hilfsseil liegt eine 
bewegliche Tastrolle a an, mit der das Gestänge s verbunden 
ist. Letzteres führt zu einem Stromausschalter oder einer me
chanischen Abstellvorrichtung, derart, daß bei schlaffem Hilfs
seil das Windwerk stillgesetzt wird. Bleibt nun der Fahrstuhl f 
oder das Gegengewicht g aus irgend einer unvorhergesehenen 
Ursache stehen, so wird das Hilfsseil h schlaff, die Tastrolle a 
sinkt nach und setzt das Windwerk still.

Das Hilfsseil kann auch in bekannter Weise zum Antrieb 
eines Regulators r gegen "Überschreitung der zulässigen Ge
schwindigkeit verwendet werden. Der Regulator hält alsdann 
bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit das Hilfsseil 
fest und bringt dadurch die Fangvorrichtung zur Wirkung.

H.

Kl. 47. 181043. V o rrich tun g zum A nzeigen des W arm lau
fens von L agern  oder anderen  M aschinenteilen von Fr ank 
W e s l e y  D i c k  in R o t h e r h a m ,  Engl.

Die Vorrichtung unterscheidet sich von bekannten, dem 
gleichen Zwecke dienenden Anordnungen, bei welchen an den 
einer Erwärmung ausgesetzten Maschinenteilen Körper aus leicht 
schmelzbarem Stoff angebracht sind, dadurch, daß ein Abschmel
zen von Teilen, die nach jeder Anzeige wieder erneuert werden 
müssen, nicht stattfindet, und daß sie nach einer Anzeige selbst
tätig in ihre ursprüngliche Lage zurückkehrt, sodaß ein Wieder
einstellen niemals erforderlich wird. Es ist dies dadurch erreicht, 
daß als wärmeempfindlicher Körper zur Einstellung der mecha
nischen Bewegungsvorrichtung ein auf der verschiedenen Aus
dehnungsfähigkeit zweier Metalle beruhender Thermostat benutzt
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wird, der bei seiner Abkühlung selbsttätig in die Ruhelage zu
rückgebracht wird.

In Figur 50 und 51 der Zeichnung ist die Vorrichtung 
für einen Kurbelzapfen dargestellt.

Fig. 51.

In dem Kurbelzapfen a ist in der Mitte ein Loch einge
bohrt, in welches eine Differential-Expansionsvorrichtung bei
spielsweise in Form eines gebräuchlichen Breguet-Thermometers 
eingesetzt wird. Letzteres besteht aus einem Rohrstück, mit 
welchem am einen Ende ein Band f aus zwei Metallstreifen von 
verschiedenen Wärmeausdehnungsziffern durch Löten oder sonst 
geeignet verbunden ist. Das Band f ist um das Rohrstück 
schraubenförmig gewunden und mit seinem vorderen Ende an 
dem Kopf einer Stange h befestigt, welche durch das ftohr- 
stück hindurchgeht und an ihrem vorderen Ende einen Streicher j 
trägt. Das Rohrstück kann mit dem Kurbelzapfen durch Schrau
ben verbunden werden, welche durch einen Flansch hindurch
gehen, während die Stange h für gewöhnlich durch das Band f 
aus Metall mit verschiedenen Wärmeausdehnungsziffern an einer 
unabhängigen Drehung verhindert wird.

Befindet sich der Metallstreifen mit kleiner Ausdehnung au 
der Innenseite der Schraubenwindung, dann wird sich bei zu
nehmender Erwärmung des Kurbelzapfens der innere Metall
streifen nicht so viel ausdehnen als der äußere, und dadurch 
wird ein Aufwinden des Bandes f bewirkt werden, wodurch 
dann eine geringe Drehung auf die Stange und den Streicher 
übertragen wird. Befindet sich das Metall mit geringer Wärme
ausdehnung an der Außenseite der Schraubenwindung, dann wird 
ein Steigen der Temperatur ein Abwinden des Bandes und da
mit ebenfalls ein Drehen der Stange verursachen.

Ist bei dieser Anordnung der Streicher (in Richtung des 
Pfeiles) um einen vorher bestimmten Betrag gedreht, dann 
kommt er mit einer Zunge p auf einer Welle q in Eingriff. 
Auf letzterer ist der Hammer einer Glocke gelagert, der im 
Falle des Mitnehmens von p gegen die Glocke schlägt, so daß 
diese zum Tönen gebracht wird. Eine Feder dient dazu, den 
Hammer und die Zunge für gewöhnlich in ihrer Lage zu halten.

Cltcratnr.
Die Unfallversicherung. In Verbindung mit Professor 

Dr. Hitze-Münster bearbeitet vom Volksbureauvorsteher
H. Dieck-M.-Gladbach. Zweite völlig umgearbeitete und 
vermehrte Auflage. (Volksvereinsverlag, ioo S. Pr. 8o Pfg., 
portofrei 90 Pfg.) Bei der Neubearbeitung dieser erstmals 
1901 in kurzgefasster Form erschienenen Tagesfrage wurde 
daran festgehalten, den für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer 
in Betracht kommenden Inhalt der Unfallversicherung über
sichtlich und gemeinverständlich darzustellen, ohne bei den 
wichtigeren Bestimmungen wesentlich von dem Wortlaut des 
Gesetzes abzuweichen. Dabei wurde besonderer Wert dar
auf gelegt, die für den Versicherten wichtigsten Fragen: 
wann liegt ein „Betriebsunfall“ vor, welche Entschädigung 
kann verlangt werden, und wie ist der Rechtsmittelweg zu 
beschreiten, an der Hand der Rechtsprechung des Reichs
versicherungsamtes möglichst eingehend zu beantworten. 
Unter solchen Umständen darf die Tagesfrage 24 gewiss 
Anspruch darauf erheben, besonders praktisch gehalten zu 
sein, ein Wert, der noch dadurch erhöht wird, dass in der 
Anlage beigefügt sind: eine Zusammenstellung der Ent
schädigungsgrundsätze, eine kleine Formularsammlung, ein 
Verzeichnis sämtlicher Berufsgenossenschaften und eine 
kurze Statistik der Unfallversicherung. In dieser Form 
wird die Tagesfrage nicht bloss denjenigen, die zur Aus
kunftserteilung berufen sind, also Arbeiter- und Gewerk
schaftssekretären, ein willkommenes Orientierungsmittel sein, 
sondern auch den Versicherten selbst, die durch Selbst
studium den Inhalt des Unfallversicherungsgesetzes kennen 
zu lernen und sich aus von Unkenntnis entspringenden 
Schäden zu bewahren wünschen. Angesichts der praktischen 
Art der Abfassung, sowie des billigen Preises wüssten wir 
kein Orientierungsmittel über die Unfallversicherung, welches 
der Tagesfrage 24 an Wert gleichzustellen wäre.

Zur Kenntnis der Erkrankungsverhältnisse der 
chemischen Grofsindustrie.

Von Dr. L e y m a n n ,  Regierungs- u. Gewerberat in Wiesbaden.
Die vorliegende auch an Einzelheiten reiche Arbeit ist 

wohl einer der wertvollsten bisherigen Beiträge in dieser Rieh-
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tung. Verf. hat —  und darin liegt der Hauptwert der Arbeit
—  ein Urmaterial verwandt, das den Jahresberichten der Kran
kenkasse einer einzigen großen chemischen Fabrik (wahrschein
lich Griesheim) entstammte, welche zwar eine bunte Reihe der 
vom hygienischen Standpunkt aus interessantesten chemischen 
Großbetriebe in sich birgt, deren Arbeiter jedoch unter im all
gemeinen gleichen hygienischen Bedingungen leben, so daß 
sich ziemlich einwandsfrei Vergleiche anstellen lassen, was 
sonst zwischen Betrieben mit ungleich guten hygienischen Be
dingungen nicht möglich ist. Das Material entstammt den Be
richten der Krankenkassenärzte, welche der Direktion der Fabrik 
zu dem Zwecke vorgelegt werden, damit nach unzweifelhafter 
Feststellung einer Berufskrankheit in einer Betriebsabteilung un
verzüglich die Maßnahmen zu deren Bekämpfung ergriffen wer
den können. Als durch den chemischen Betrieb selbst in der 
Gesundheit nicht gefährdet sind die Verlader, Verwieger, Pro- 
fessionisten usw., die in der Fabrik beschäftigt sind, zum Ver
gleiche herangezogen; sie weisen die kleinste Erkrankungshäufig
keit auf. Im Schwefelsäure- und Salpetersäurebetrieb, findet 
sich eine Erhöhung der Erkrankungen der Atemwege, ähnlich 
auch bei den Sulfatarbeitern, die aber auch wahrscheinlich in
folge von zu unmäßigen Trinkens von kaltem Wasser bei der 
Arbeit in der Hitze oft an Verdauungsstörungen erkranken. 
Verf. empfiehlt daher Kaffee zum Durststillen. Überdies finden 
sich hier auch rheumatoide Erkrankungen häufiger, da ein Teil 
der Arbeit unter freiem Himmel geschieht. Für den Chromat
betrieb, der die größte Erkrankungshäufigkeit aufweist, ist das 
Auftreten von tiefgreifenden Geschwüren in der Haut der Ar
beiter charakteristisch, welche von kleinen Verletzungen aus
gehend, einen sehr langsamen Verlauf nehmen. Wechsel in der 
Arbeit schafft hier keine Besserung, eher die Heranziehung 
eines stabilen Arbeiterstammes. Allerdings haben fast alle Ar
beiter zunächst die Perforation der Nasenscheidewand durch 
das bekannte Geschwür durchzumachen. In der Anilinabrik 
tritt die Vergiftung in den Vordergrund. Die Häufigkeit der 
Vergiftung mit den Nitro- und Amidobenzolderivaten führt Verf. 
auf die von ihm selbst beobachtete Tatsache zurück, daß diese 
Verbindungen durch die unverletzte Haut in den Körper auf
genommen werden können, was Lehmann-Würzburg experi- j 
mentell erwiesen hat. Die Vergiftungen in der Anilinfabrik 
mehren sich mit häufigerem Arbeiterwechsel oder bei Erfindung 
neuer Präparate. Interessant sind die Mitteilungen des Verf. 
über Chloracne: er hält diese Hauterkrankung der Chlorarbeiter 
nicht für einen Effekt reiner Chlorwirkung, sondern meint, daß 
dieselbe durch chlorierte Produkte hervorgerufen wird, die sich 
in den Zellen aus dem bei der Elektrolyse verwendeten Teere 
bilden. Verf. schließt mit dem Hinweis darauf, daß, gute hygie
nische Einrichtungen vorausgesetzt, die Erkrankungshäufigkeit 
der Arbeiterschaft der chemischen Großindustrie keine sehr hohe 
sei. Die Arbeit beschreibt auch die in der betreffenden Fabrik 
bestehenden mustergiltigen hygienischen Maßnahmen und Vor
kehrungen. (C o n c o r d i a 1906, Nr. 7—9.)

In der Sammlung B. G. T e u b n e r s  H a n d b ü c h e r  für 
Ha n d e l  und G ew erbe  ist kürzlich ein neuer Band erschienen, 
welcher auch für viele Leser der Sozial-Technik von großem 
Interesse sein wird. Es ist:
Die Eisenindustrie. Herausgegeben von O skar S im m ers

b a ch , Hütteningenieur in Düsseldorf. 322 S. gr. 8° mit 
92 Abbild. Preis geh. M. 7.20, gebd. M. 8.—.

Das vorliegende Buch bezweckt vor allem, den im Eisen

hüttenwesen tätigen Beamten, sowie denjenigen Hüttenleuten, 
welche die Leitung mehrerer Betriebe übernehmen, einen über
sichtlichen, aber kurz gefaßten Überblick über die einzelnen 
technischen Betriebszweige und über die wirtschaftliche Seite 
der Eisenindustrie zu geben. Daher ist im technischen Teile 
der Schwerpunkt im besonderen gelegt auf die Bewertung der 
Rohmaterialien für die Herstellung des Roheisens und auf die 
Qualitätsanforderungen in physikalischer und chemikalischer 
Hinsicht für die verschiedenen Roheisensorten und für die Stahl- 
und Walzwerkserzeugnisse. Im wirtschaftlichen Teile werden 
aus demselben Grunde speziell die Fragen der Deckung des 
Erz-, Kohlen- und Koksbedarfes der Hauptländer eingehend 
besprochen und hieran anschließend die Absatzgebiete und der 
Welthandel in Roheisen, Gußwaren, Halbfabrikaten und Fertig
fabrikaten vor Augen geführt, und zwar mit besonderer Berück
sichtigung Deutschlands und seiner Hauptkonkurrenten.

W ir möchten nicht unterlassen auf dieses Buch empfehlend 
hinzuweisen.

Die Gewerbeordnung mit den gesamten Ausführungsbe
stimmungen für das deutsche Reich und Preussen. Er
läutert von Dr. F. H o f f m a n n ,  Geh. Ober-Regie
rungsrat und Vortragender Rat im Ministerium für Han
del und Gewerbe. Sechste Auflage, Berlin, Carl Hey
manns Verlag 1907 (Taschen-Gesetzsammlung 36).

Entsprechend der Ausbildung der Gesetzgebung hat 
die vorliegende sechste Auflage eine wesentliche Ergänzung 
erfahren durch die Aufnahme der inzwischen erlassenen 
Ausführungsbestimmungen zur Gewerbeordnung und durch 
die Änderungen der Gewerbeordnung selbst. Durch die No
velle vom 7. Januar 1907 sind die §§ 35, 54 ergänzt und 
der § 35a (Theoretische und praktische Vorbildung der 
Bauunternehmer), § 59 a (Untersagung der Ausführung von 
Bauten durch bestimmte Personen) eingefügt. Dazu sind 
am Schlüsse des Werkes unmittelbar vor dem Inhaltsver
zeichnis die Bestimmungen abgedruckt, welche zur Aus
führung der Gesetzesänderung Anlass gegeben haben.

Von grösseren gewerbetechnischen Bestimmungen, wel
che Aufnahme gefunden haben, sind zu erwähnen die neuen 
Vorschriften des Bundesrats über die Einrichtung und den 
Betrieb der zur Anfertigung von Zigarren bestimmten An
lagen vom 17. Februar 1907. (S. 984 f.) Ferner ist die 
Anweisung zur Ausführung des Gesetzes betr. Kinderarbeit 
in gewerblichen Betrieben ergänzt durch den Erlass vom
3. September 1906; weiter ist abgedruckt die Bekannt
machung des Reichskanzlers betr. Ausnahmen von dem 
Verbote der Beschäftigung eigener Kinder unter 10 Jahren
—  vom 20. Dezember 1905 (S. 1051), die Verordnung betr. 
Ausdehnung der §§ 135 bis 139 b der Gewerbeordnung 
auf Werkstätten der Tabakindustrie vom 21. Februar 1907 
(S. 1021) usw.

Auf die eingetretenen Änderungen ist überall in den 
Anmerkungen Bezug genommen, dazu ist das' Inhaltsver
zeichnis entsprechend ergänzt, sodass die vorliegende Neu
bearbeitung nichts an Vollständigkeit zu wünschen übrig 
lässt und den Zweck, einen zuverlässigen Überblick über 
den gegenwärtigen Stand des Gewerberechts zu geben, in 
hohem Mafse erfüllt. K.

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te rfe ld e -W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei R oitzsch , G. m. b. H. R oitzsch .
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Die Wirkungen der Unfallversicherung in Österreich.

D ie österreichische U nfallversicherung au f staat
licher G rundlage hat im Jahre 1904 ihr drittes L u 
strum abgeschlossen. D er von dem Ministerium des 
Innern aus diesem  A nlafs veröffentlichte Bericht ent
hält eine statistische Zahlennachw eisung, w elche die 
E n tw icklung und Bedeutung der U nfallversicherung 
in hellstes Licht rücken. Im ersten Jahre 1890 wur
den 160 41 U n fälle  gem eldet, davon 6741 E n tschä
digung erheischten. D iese Zahlen wuchsen im Jahre
1904 a u f 99744 bezw . 276 12. D em gegenüber b e
trug 1890 die Zahl der gew erblichen Betriebe 53193 
mit 893 324 Versicherten und der Lohnsum m e von 
470,52 Millionen Kronen. D ie Zahlen erhöhten sich 
im Jahre 1904 a u f 108033 bezw . 1874,39, bezw. 
1336,67 M illionen. D anach hat in den 15 Jahren 
annähernd eine V erdop pelun g im U m fange der V e r 
sicherung stattgefunden. Eine teilw eise Erklärung 
für diese Zunahm e bildet die T atsach e, dafs im 
Jahre 1894 eine N ovelle zum U nfallversicherungs
gesetze erschien, nach w elcher der Gesam tbetrieb 
der Eisenbahnen und Transportgew erbe in die V e r 
sicherung einbezogen wurde. D en H auptanteil an 
dieser Erscheinung mufs der V ervollständigung der 
Betriebsanm eldung und des Lohneinbekenntnisses, 
beziehungsw eise der Lohnfeststellung durch die V e r 
sicherungsanstalten eingeräum t werden.

In den fünfzehn Jahren 1890 bis 1904 wTurden 
9 1 3 7 7 8  U nfälle angezeigt und 272 199 U nfälle ent
schädigt. E n de 1904 gab es 58490 dauernd E r
w erbsunfähige im Genüsse einer Jahresrente von 
11 201 691 K ronen, weiter 17 068 H interbliebene töd
lich V erunglückter mit der Jahresrente von 2 744 197

Kronen, also zusam m en 75 848 Renter mit 13 945 688 
Kronen Jahresrente. A n  Barentschädigungen wurden 
seit 1890 ohne term ingem äfse Zinsen rund 134 Mil
lionen K ronen ausgegeben, w ogegen an V ersicherungs
beiträgen rund 276,5 Millionen Kronen vereinnahmt 
worden sind; aus diesen waren neben den V erw a l
tungsausgaben auch die D eckungsfonds der Anstalten 
zu dotieren; diese beliefen sich E nde 1904 a u f 
197,31 Millionen Kronen, w ovon aber w egen unzu
länglicher Beitragstarife rund 55 Millionen Kronen 
ungedeckt waren.

D ieser R ückblick, so schreibt ein Fachm ann im 
Neuen W iener T ageblatt, erweist die Gröfse der g e
leisteten A rbeit. D as G ebäude der U nfallversicherung 
mufste ohne V orbild  unter grofsen Schwierigkeiten 
errichtet werden. Gewifs hat auch die K ran kenver
sicherung H ervorragendes ge le iste t; sie fand aber in 
der teilweise schon bestandenen Versicherung der 
A rbeiter gegen Krankheit, wie sie insbesondere in 
den Vereinskrankenkassen durchgeführt worden war, 
ein nachahm enswertes Beispiel, und dann hat die 
Krankenversicherung nicht mit so grofsen V erw a l
tungschwierigkeiten zu käm pfen w ie die U nfallver
sicherung. E s genügt, festzustellen, ob der A nw ärter 
versicherungspflichtig und ob er gem eldet ist (dies 
nur w egen des etwa gegen seinen A rbeitgeber zu 
erhebenden Regrefsanspruches), dann in welche 
K rankengeldklasse er gehört und ob er krank ist, 
was der A rzt zu beurteilen hat.

W ie viel schw ieriger liegen die Verhältnisse bei 
der U nfallversicherung! D a  ist zunächst die T e il
versicherung der Betriebe. D er Beam te ist nur als
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Betriebsbeam ter versicherungspflichtig. D ie landwirt
schaftlichen Betriebe sind nur hinsichtlich derjenigen 
Personen versicherungspflichtig, w elche der Gefahr 
der m otorisch oder durch T ierkraft angetriebenen 
Maschinen ausgesetzt sind. Bis vor kurzem galten 
die Baubetriebe nur betreffs der au f dem Bau B e
schäftigten während dieser V erw endung als versiche
rungspflichtig und erst in jüngster Zeit wurden diese 
Betriebe au f Grund des bekannten V erw altungsge
richtshoferkenntnisses vom  19. A pril 1906 in ihrem 
Gesam tum fange versicherungspflichtig erklärt. D ie 
Beschränkung der Versicherungspflicht im w esent
lichen auf einen T eil der gew erblichen Betriebe hat 
insbesondere bei ländlichen Betrieben häufige U nter
brechungen der Versicherung znr Folge, welche bei 
dem Einbekenntnisse der Versicherungsbeiträge oft 
im Überm afse berücksichtigt werden; dieser stunden- 
und tagw eise A usfall der Versicherungspflicht schliefst 
jede Verläfslichkeit der Beitragserm ittlung aus und 
führt zu Schätzungen, bei w elchen oft beide T eile 
das Gefühl haben, benachteiligt zu sein, während es 
tatsächlich in der R egel die Versicherungsanstalten 
sind, weil solche Schätzungen zum eist doch zu
gunsten der Zahlungspflichtigen ausfallen. D ie A r
beit der K ontrollorgane der Versicherungsanstalten 
ist hierbei um so schwieriger, w eil sie gerade in 
Betrieben dieser A rt Lohnaufschreibungen nicht vor
finden, w ogegen sie nichts zu tun verm ögen, weil 
das Gesetz zw ar die V o rlage  der Lohnaufschrei
bungen aufträgt, m erkwürdigerw eise aber deren Füh
rung nicht ausdrücklich verlangt. Nicht besser ist 
es mit den besonders in ländlichen Betrieben einen 
wichtigen Bestandteil der Entlohnung bildenden N a
turalwerten bestellt. D a  der Individuallohn die 
Grundlage der Unfallsentschädigung bildet, so sind 
die Naturalwerte des durch einen U nfall V erunglück
ten nach den ortsüblichen Durchschnittspreisen zu 
ermitteln. Dafs sie dann oft höher ausfallen, als der 
V errechnung bei dem Beitragseinbekenntnisse ent
spricht, und dafs hiergegen bei dem Rechtszuge an 
das Schiedsgericht häufig nicht mit E rfo lg  angekäm pft 
wrerden kann, ist ebenso klar, als dafs der D urch
schnittswert der N aturalbezüge bei der Beitragsvor- 
schreibung im administrativen Berufungsverfahren 
auch dann A nerkennung findet, wenn er mit der B e 
wertung im Einzelunfalle nicht zusam m enstim m t. 
D arin gibt sich ein M angel kund, w elcher einem ver
schiedenen R echtszuge ohne gem einsam e zusam m en
fassende Oberinstanz im mer anhaftet. D er ange
m eldete Betrieb ist au f seine Versicherungspflicht zu 
prüfen, was oft gar nicht so einfach ist, als es den 
Anschein hat (man bedenke nur den M angel einer 
allgem ein verbindlichen U m schreibung des Begriffes 
„F ab rik “). Dann mufs er au f die ihm voraussicht

lich innewohnende U nfallsgefahr beurteilt und danach 
in Gefahrenklasse und Gefahrenprozent eingereiht 
werden, alles V erw altungsgeschäfte, mit w elchen die 
K rankenversicherung nicht befafst ist.

Geschieht ein U nfall, so hat sich die V ersich e
rungsanstalt um so öfter mit ihm zu befassen , als 
die kurze W artezeit von nur vier W och en  in einer 
viel gröfseren Zahl von Fällen zur E ntschädigungs
festsetzung führt, als es zum Beispiel im Deutschen 
Reiche mit der Karenzfrist von dreizehn W och en  
der F all ist. D ie Unterstützung ist nur im „B etrieb s
unfälle“ zu leisten, dessen Feststellung nicht selten 
grofse Schw ierigkeiten verursacht. E ine U m schrei
bung dieses Begriffes durch das Gesetz unterblieb, 
w eil es sehr schw er is t , eine Definition zu finden, 
w elche allen M öglichkeiten Rechnung trägt; ist es 
doch schon nicht im mer le ic h t, den U nfall gegen 
die Krankheit abzugrenzen; was dann bei dem B e 
t r i e b s  Unfälle noch an Erschwernissen dazutritt, ist 
wahrlich genug. Ist der Betriebsunfall klargestellt, 
so ist nachzusehen, ob die Behinderung der E rw erbs
fähigkeit oder der T o d  mit ihm ursächlich zusam 
m enhängt; dann mufs der Grad der Erw erbsunfähig
keit festgestellt w erden; im Todesfälle sind die 
Hinterbliebenen zu erm itteln, desgleichen ihr V e r
wandtschaftsverhältnis , bei den Kindern das A lter, 
ob sie ehelich oder unehelich geboren sind, bei der 
W itw e, ob sie etwa aus ihrem Verschulden mit dem 
V erstorbenen nicht in ehelicher Gem einschaft lebte, 
bei den Aszendenten, ob der V erstorbene (im wesent
lichen) ihr einziger Ernährer war usw.

D iese noch unvollständig verzeichneten V e r
waltungsschw ierigkeiten, mit w elchen die U nfallver
sicherung zu käm pfen hat, bewirkten einen tiefgehen
den Unm ut der Betriebsunternehmer über die ihnen 
erwachsende Plackerei. D ie U nfallversicherung wird 
dadurch die kom plizierteste A rt der A rbeiterver
sicherung, was auch im V ergle iche zu der erst ein
zuführenden Invaliditäts- und A ltersversicherung gilt, 
denn diese hat sich in der H auptsache nur darum 
zu bekü m m ern , ob der Rentenanwärter versiche
rungspflichtig und rentenbezugsberechtigt ist: a) zu
folge A blaufes der W artezeit, b) w egen des Bestandes 
der Invalidität, beziehungsw eise der E rreichung des 
für den Antritt der Altersrente festgesetzten Alters. 
D as gepriesene U m lageverfahren belastet indessen 
die deutsche Industrie jetzt vielfach noch schwerer, 
als das österreichische G ew erbe an Beiträgen für die 
U nfallversicherung zu tragen hat. Zum  Bew eise 
dessen wTerden nachstehend die Beitragsleistungen 
für einige der wichtigsten Betriebsarten in Österreich 
und im D eutschen Reiche m itgeteilt, die hinsichtlich 
zahlreicher anderen Gew erbskategorien noch ergänzt 
werden könnten:
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Mechanische Webereien:

Baumwollspinnereien:

Papierfabriken:

Zuckererzeugung:

Kunstmühlen:

Fuhrwerk:

Schlesische T  extilbe- 
rufsgenossenschaft
(1903) . . . .

Österreich (stets Nor
maltarif 1905) .

Schlesische Textilbe
rufsgenossenschaft
(1903) . . . .

Österreich . . . .
Deutsche Papier

mache - Berufsge- 
nossenschaft( 1903)

Österreich . . . .
Deutsche Zuckerin

dustrie - Berufsge- 
nossenschaft( 1903)

Österreich . . . .
Deutsche Müllerei

Berufs - Genossen
schaft (1903) . .

Österreich . . . .
Deutsche Fuhrwerks

Berufs - Genossen
schaft (1903) : 
Lohn - Fuhrwerk , 
Langholz - und 
Steinfuhrwerk . .

Österreich: Schweres 
Fuhrwerk . . .

B eitrags
Prozentsatz.

0,50

0,43

i,66

1,42

2,02— 2,66
1,78

2,57
!,42

3,52
2 ,2 0

6,15

12 ,

6,i£

Neben dem Finanzsystem  der Unfallversicherung 
waren es die Verw altungsausgaben, über w elche am 
m eisten , jedoch  nicht immer mit der gebotenen 
G ründlichkeit, gesprochen und geschrieben worden

ist. Sie betrugen 1904 3 3 63 506 K. oder 10,7 P ro
zent der Versicherungsbeiträge gegenüber 25,8 Pro
zent bei der Privat Versicherung (1903), wenn bei letz
terer die Posten der Versicherungsanwerbung und des 
Präm ieninkasso w eggelassen, also die reinen K anzlei
spesen ohne Entschädigungsfeststellungskosten in 
V ergleich  gezogen werden. E s wird wohl niemandem 
ernstlich beifallen, dem Privatbetriebe vorzuwerfen, 
dafs er im allgem einen zu hohe Verw altungskosten 
aus weise; der Privatbetrieb hat die Konkurrenzfähig
keit zur Voraussetzung, so dafs er dieserwegen alles 
aufbieten mufs, m öglichst billig zu verwalten. W enn 
es nun der „staatlichen“ U nfallversicherung trotz der 
notgedrungenen Vielschreiberei und der zahlreichen 
ihren Betrieb bindenden Vorschriften m öglich war, 
um so viel weniger zu brauchen, als die freibew eg
liche Privatversicherung, so erscheint die K lage über 
die teuere V erw altun g unangebracht.

D ie Unfall- und Krankenversicherung hat für die 
Einführung der Invalidenversicherung eine -wertvolle 
V orarbeit geleistet und eine Fülle von Erfahrungen 
gezeitigt, deren Bedeutung für die Durchführung der 
erweiterten Arbeiterversicherung nicht unterschätzt 
werden darf. D ie Invalidenversicherung findet bereits 
den für die Sozialversicherungsgesetze durch sorgsam e 
und m ühevolle A rbeit vorbereiteten Boden vor, sie 
wird nicht einer B evölkerung gegenübergestellt, die 
von der Arbeiterversicherung überhaupt keine Kennt
nis besitzt. D ie in dieser V orschule geleistete A rbeit 
ist aber zum guten T eile der U nfallversicherung zu 
danken.

Über Haftpflicht und Unfallversicherung.
Von Inspektor J. G. Jehle, Vorstand des städt. Versicherungsamtes München. (Schluß.)

V iele Arbeitgeber suchen sich nun gegen all die 
erwähnten Haftungsverbindlichkeiten zu schützen und 
zwar durch eine P r i v a t v e r s i c h e r u n g  g e g e n  H a f t 
p f l i c h t .

Nun soll hier kurz auf die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Haftpflichtversicherung eingegangen 
werden.

Im  letzten Dezennium ist die Versicherungsnähme 
gegen die Folgen der gesetzlichen H aftpflicht zu einer 
bedeutsamen wirtschaftlichen Erscheinung geworden. 
N icht nur die von der Unfallversicherungsgesetz
gebung berührten K reise der Arbeitgeber bedienen 
sich der Haftpflichtversicherung, um einer über die 
berufsgenossenschaftlichen Leistungen hinausgehenden 
Inanspruchnahme vorzubeugeu, sondern auch zahl

reiche andere Personen, die sich durch die Gefahr 
einer Ersatzpflicht bedroht sehen, nehmen in steigen
dem Maße ihre Zuflucht zu einem Institut, das sich 
bis jetzt durchaus bewährt hat und nicht nur vom 
Standpunkte des Versicherten, sondern auch von dem 
des dritten Geschädigten aus betrachtet, den ökono
mischen Grundsatz alles Versicherungswesens praktisch 
verw ertet: den Ausgleich wirtschaftlicher Schäden und 
Bedürfnisse durch die gemeinsame Leistung gleichartig 
interessierter Personen.

D ie H aftpflicht ist unbestreitbar eine große G e
fahr für jeden.

A u f diese Gefahr aufmerksam gemacht zu haben 
ist ein Verdienst der Versicherungsunternehmungen. 
Das moderne Schadenersatzrecht ist durchdrungen

*
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von dem Gedanken der Sozialpolitik. Der Beschädigte 
soll möglichst einen Ersatz erhalten, weil man ihn als 
den wirtschaftlich schwächeren Teil ansieht. Irgend 
eine Ursache muß jeder Schaden haben und von irgend 
einer Person soll er gedeckt werden. So kommt 
der Gesetzgeber und der Richter, um dem als wirt
schaftlich schwächer angesehenen Verletzten einen Er
satz zu schaffen, dazu, formell dort Fahrlässigkeit des 
Ersatzberechtigten anzunehmen, wo materiell ein un
glücklicher Zufall für den Verletzten vorliegt. Die 
Schuld besteht eben oft nur in a priori vom Gesetz
geber vermuteter sozialer und finanzieller Überlegen
heit einer Person.

Ein weiterer Zweck, welcher durch die Bestim
mungen des modernen Haftpflichtrechtes erreicht wer
den will, besteht in dem Schutze von Gesundheit und 
Leben durch das Privatrecht.

Derselbe wird durch den Anspruch verwirklicht, 
welcher aus Schadenszufügungen für den Verletzten 
bezw. die Hinterbliebenen desselben gegen diejenige 
Person entsteht, welche in der Lage war (vielleicht 
gerade nur infolge ihrer finanziellen Überlegenheit) 
die Herbeiführung eines Schadens zu verhüten.

Der Anspruch aus dem Schadenersatzrechte hat 
also eine doppelte Funktion.

Zunächst soll dem Beschädigten ein Äquivalent 
für das Verlorene gewährt werden und dann soll der 
zu leistende Ersatz einen Abhaltungsgrund von gegen 
die körperliche Unversehrtheit und gegen das Leben 
gerichteten Handlungen und einen Sporn zu dem
jenigen Grad von Aufmerksamkeit bilden, welcher 
für die Sicherheit unserer Nebenmenschen notwendig 
erscheint. In diesem Sinne wirkt er als Schutzmittel 
der körperlichen Unversehrtheit und des Lebens. Soll 
aber die Ersatzobligation, welche aus der Körperver
letzung und Tötung eines Menschen entspringt, ein 
solches Schutzmittel bilden, dann muß sie, wie jedes 
Schutzmittel, in gleichem Verhältnis zu den Gefahren 
stehen, vor denen geschützt werden soll. Die Gefähr
dungen von Leib und Leben hängen mit der Kul
turentwicklung auf das engste zusammen. Während 
auf der einen Seite mit steigender Kultur infolge der 
erhöhten Rechtssicherheit diese Gefahren geringer 
werden, wachsen dieselben auf der anderen Seite durch 
die bedeutende Entfaltung von Maschinen in der Er
zeugung von Produkten und im Verkehrswesen.

Es haben daher Rechtssätze, welche durch die 
geringere Rechtssicherheit bedingt werden, solchen 
Platz gemacht, welche darauf abzielen, das Individuum 
vor den Gefahren im industrellen und im Vorkehrs
leben zu schützen.

Dieses moderne System der sozialen Haftpflicht 
ist aber nicht ganz einwandfrei. Denn es ist doch 
nicht angebracht, die Last einfach einer als leistungs

fähig angesehenen Person aufzubürden, aiif die Gefahr 
hin, auch die zu ruinieren. Wjodinsky gibt in der 
sozialen Praxis Band IV, S. 44 hier ein drastisches 
Beispiel. Er sagt: „Selbst eine Verpflichtung zur 
Zahlung einer Rente von 100 Mark pro Jahr ist 
für den Kleinbauern erdrückend, wenn der Richter 
mangels anderweitiger Sicherstellung eine Eintragung 
einer entsprechenden Sicherheitshypothek verlangt. Zu 
4 °/0 kapitalisiert, stellt die Rente eine Summe von 
2500 Mark dar, um welchen Betrag sich der Wert 
des Gutes einfach vermindert. Dies kommt nament
lich dann zum Ausdrucke, wenn der Bauer später 
einmal Realkredit aufzunelimen aus irgend einem 
Grunde genötigt ist. Die folgenden Schulden, die 
nach der Sicherheitshypothek rangieren, sind natürlich, 
wenn überhaupt, nur zu höherem Zinsfüße unterzu
bringen.“

Man sieht aus diesem B eispiel: durch e i ne n 
H aftpflichtfall kann der Pflichtige finanziell brach ge
legt werden.

D er H aftpflichtige steht aber meist nicht allein auf 
der W e lt;  er hat F rau  und K in d er, Eltern zu er
nähren —  diese können brotlos werden durch die 
H aftpflicht ihres Ernährers und zwar nur, weil sich 
dieser eine geringe Nachlässigkeit hat zuschulden kom
men lassen.

Ein solches Ereignis ist aber volkswirtschaftlich 
sicher nicht empfehlenswert.

W ie wohltätig wirkt in einem solchen Falle die 
Haftpflichtversicherung.

Daß auch die gesetzgebenden Faktoren des Rei
ches die Haftpflichtversicherung für notwendig halten, 
geht zweifellos aus § 23 des Gesetzes betreffend die 
Abänderung der Unfallversicherungsgesetze (Mantel
gesetz) hervor. Nach demselben ist den Unfallver- 
sicherungs - Berufsgenossenschaften —  also öffentlich 
rechtlichen Instituten —  die Befugnis beigelegt, Ein
richtungen zu treffen zur Versicherung der Betriebs
unternehmer und den ihnen in bezug auf Haftpflicht 
gleichgestellten Personen gegen Haftpflicht. Eine vom 
Landrat Schröder abgefaßte Petition, Vorschläge der 
deutschen landwirschaftlichen Berufsgenossenschaften 
betreffend Abänderung des land- und forstwirtschaft
lichen Unfallversicherungsgesetzes1 trat sogar für die 
zwangsweise Haftpflichtversicherung ein.

Diesem W unsche wurde durch das Gesetz zum 
Teil entsprochen. W ird  nämlich eine H aftpflichtver
sicherung bei einer l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  B e 
rufsgenossenschaft eingerichtet, so sind die Berufs
genossen v e r p f l i c h t e t ,  derselben beizutreten, falls 
dies in der Genossenschaftsversammlung mit zwei 
Drittel Mehrheit beschlossen wird. B ei den anderen 
Berufsgenossenschaften ist die Teilnahme unbedingt 
freiwillig. Übereinstimmung herrschte unter den Mit
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gliedern der Kammern darüber, daß die Haftpflicht 
ganz bedeutende Nachteile für den Verpflichteten mit 
sich bringen kann. ,Die Haftpflicht', so wurde her
vorgehoben, ,könne namentlich für den Landwirt (Tier
haftpflicht) und den kleinen Gewerbetreibenden zu 
Folgen führen, die deren ganze Existenz in Frage 
stellen. Warum sollte da ein Schutz versagt werden, 
der für das ganze Volk und dessen Privatwirtschaft 
von größtem Segen sein wird?* Neben dem direkten 
Interesse, nämlich den Beziehungen des Versicher
ten, seiner eigenen wirtschaftlichen Lage, kommt als 
besonders wichtige Eigenart der Haftpflichtversicherung 
ein indirektes Interesse in Frage, nämlich die Be
ziehungen des Versicherten zu dem Verunglückten, 
Verletzten oder Beschädigten, zu dessen Leben oder 
dessen Vermögen.

Wer sein Haus gegen Feuersgefahr, seine Acker 
gegen Hagelschlag versichert, der schützt sich nur 
selbst gegen Feuer- oder Hagelschaden. Wer aber 
gegen Haftpflicht Versicherung nimmt, schützt zwar 
sich selbst, aber ausnahmslos auch jeden Fremden, 
der vielleicht durch seine, des Versicherungsnehmers, 
Nachlässigkeit zu Schaden kommt oder auch ohne 
jede Schuld des Versicherungsnehmers. Diese Folge 
läßt sich nicht leugnen, ihre soziale Bedeutung nicht 
abschwächen, mag auch der Grund, der den Ver
sicherungsnehmer zur Versicherungsnahme führt, ein 
ganz anderer gewesen sein, das ist gleichgültig, denn 
die Wirkung ist trotzdem eine wertvolle. Sie ver
schafft dem Zwecke der Haftpflichtversicherung Durch
bruch. Was nützt dem Verunglückten das strengste 
Haftpflichtrecht, wenn der Haftpflichtige nur teilweise 
oder überhaupt nicht zahlungsfähig ist? Nicht nur der 
Zahlungskräftige kann haftpflichtig werden, sondern 
auch der Unvermögende. Die Leistungsfähigkeit setzt 
der Haftpflicht ihre Grenze. Sobald aber eine Haft
pflichtversicherung für den Schaden aufzukommen 
hat, ist für den Verletzten gesorgt. Andernfalls kann 
er samt seiner Familie auf die Wohltaten der öffent
lichen Armenunterstützung angewiesen sein. Da aber 
der Empfang öffentlicher Armenunterstützung von dem 
armen Manne nie als eine besondere Wohltat empfun
den wird, ist mit Rücksicht darauf, daß die Armen
unterstützung ihrem Empfänger einen gewissen Makel 
aufdrückt, und ihn sogar verschiedener seiner öffent
lichen Rechte beraubt, wohl selbstverständlich. Vom 
volkswirtschaftlichen Standpunkte aus aber ist das 
Heranwachsen der Zahl der auf die öffentliche Armen
pflege angewiesenen Personen sicher nicht zu begrüßen.

W ie wenig im Geschäftsleben die große Bedeu
tung der Haftpflichtversicherung erkannt wird, ergibt 
sich daraus, daß einem Kreditgeber kaum einfällt, 
sich darum zu kümmern, ob sein Schuldner gegen Haft
pflicht versichert ist, während es üblich geworden ist,

genaue Erkundigungen einzuziehen über eine be
stehende Feuer- oder Lebensversicherung.

Aus den bisherigen Ausführungen ist zu entneh
men, daß die Versicherung gegen Haftpflicht nur em
pfohlen werden kann und zwar nicht allein wegen der 
auf der Sozialgesetzgebung basierenden Haft- und 
Schadenersatzpflicht, sondern namentlich mit Rück
sicht auf das allgemeine Haftpflichtrecht, das wegen 
seiner Wichtigkeit später ausführlich besprochen wird.

Die Unternehmer sind aber vor dem Abschlüsse 
unüberlegter Versicherungsverträge zu warnen.

Ich mache namentlich darauf aufmerksam, dass 
der sich Versichernde davon sich überzeugen soll, ob 
die von ihm gewählte Versicherungsgesellschaft auch 
alle an ihn etwa herantretenden Haftungs- und Scha
denersatzverbindlichkeiten abnimmt.

Daß man in dieser Beziehung vorsichtig sein muß, 
ergibt sich aus folgendem Falle: Vor nicht allzu langer 
Zeit verunglückte im Betriebe eines Münchener Fuhr
werksbesitzers ein nur auf zwei Tage (und demnach 
nach den Münchener Verhältnissen nicht krankenver
sicherungspflichtiger) zum Verladen von Getreide an
genommener Mann. Er mußte in einem Münchener 
Krankenhause über 13 Wochen verpflegt werden.

Der Unternehmer mußte an die Krankenhausver
waltung für 91 Tage ä 3 Mark =  273 Mark Ver
pflegungskosten und der Ehefrau des Verletzten die 
Angehörigenunterstützung zu 52.80 Mark bezahlen. Als 
nun der gegen Haftpflicht versicherte Unternehmer von 
der betreffenden Versicherungsgesellschaft die von ihm 
gemachten Aufwendungen zurückverlangte, wurde ihm 
bedeutet, daß nach dem Versicherungsverträge die nach 
§ 1 2  des [Jufallversicherungsgesetzes (siehe oben) dem 
Unternehmer obliegenden Haftungen nicht in die Ver
sicherung einbezogen seien. Und in der Tat war es 
so. Man muß sich aber hier doch sagen, dem Unter
nehmer kann nicht zugemutet werden, aller möglichen 
Fälle beim Eingehen eines Versicherungsvertrages zu 
gedenken, ja, es wird die größte Mehrzahl der Unter
nehmer nur die wenigsten Haftungsmöglichkeiten ken
nen. Viele Haftungsversicherungs-Gesellschaften haben 
in ihren Versicherungsbedinguugen eine Unmenge Be
stimmungen aufgenommen, und es sind die Fälle, für 
welche gehaftet wird, besonders aufgeführt. Eine solche 
Spezifikation ist und kann gar nie vollständig sein. Dem
nach halte ich nur jene Versicherungsbedingungen für 
gut, die kurz erklären, daß alle Haftungsverbindlich
keiten des Unternehmers von der Versicherungsgesell
schaft übernommen werden, oder die eine sogenannte 
,Vorsorgeversicherung' zulassen.

Es soll noch kurz von den älteren, d. h. den vor 
dem Inkrafttreten der reichsrechtlichen Unfallversiche
rung abgeschlossenen Versicherungs-Verträgen gespro
chen werden.
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In Erkenntnis der großen Gefahren, die mit der 
Haftpflicht für die wirtschaftliche Existenz der Unter
nehmer verbunden sind, haben sich deren viele schon 
vor Einführung der Unfallversicherungspflicht für ihre 
Betriebe gegen Haftpflicht versichert. Meistens werden 
die Versicherungsverträge auf zehn und mehr Jahre ab
geschlossen. Man hört nun öfters sagen: „Ja, muß 
ich denn jetzt zweimal zahlen, für die Dauer des Ver
trages zur Versicherungsgesellschaft und zur Berufs- 
geuossenschaft?“ — Nein! Denn der Gesetzgeber hat 
dieser Härte gedacht und hat im § 143 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetzes eine Bestimmung getroffen, 
nach der auf Antrag des Unternehmers die Berufs
genossenschaft in den Versicherungsvertrag einzutreten 
hat, d. h. sämtliche Verpflichtungen (also insbesondere, 
die Prämienzahlung) aber auch die Rechte gegen die

Haftpflichtversicherungsgesellschaft gehen auf die Be
rufsgenossenschaft über.

Von dieser Befugnis werden die Unternehmer wohl 
selten Gebrauch machen; sie werden vielmehr versuchen, 
den bestehenden Versicherungsvertrag den jetzigen Ver
hältnissen anzupassen, d. h. so zu ändern, daß sämt
liche nunmehr dem Unternehmer des unfallversiche
rungspflichtigen Betriebes drohenden Haftungsverbind
lichkeiten durch den Versicherungsvertrag getroffen 
worden. Eine noble Gesellschaft wird sich auch nicht 
weigern, dem Ersuchen des Versicherten nachzukom
men, geschieht es aber doch, so rate ich dringend, von 
oben genanntem Rechte Gebrauch zu machen und einen 
neuen Versicherungsvertrag bei einer mehr zuvorkom
menden, „alle“ Haftungs- und Schadenersatzverbind
lichkeiteil abnehmenden Gesellschaft einzugehen.

Über Luftdruckerkrankungen beim Bau der Grünen Brücke 

in Königsberg i. Pr.
Von Privatdoz. Dr. K l i e n e b e r g e r ,  

ersten Assistenten der m edizinischen K lin ik  zu K ön igsberg i. P r .1)

D ie pneumatischen Fundierungen sind eine E r
rungenschaft der modernen Technik. D ie  grofsen 
Brückenbauten, deren Pfeiler 20 m und tiefer im 
festen Grund ruhen, wurden erst durch die Einfüh
rung des Caissonprinzipes durch T  r i g e r  ermöglicht. 
Seit 1839 datieren die Caissonfundierungen, und seit
dem spielen die sogenannten C a i s s o n e r k r a n 
k u n g e n  eine grofse Rolle in der medizinischen L i
teratur. Bis heute sind etw a 144 T odesfälle, an- 
schliefsend an den Aufenthalt in komprimierter Luft, 
und eine grofse Zahl von Erkrankungen beschrie
ben2’ s). D ie Erkrankungen der Caissonarbeiter, und 
wie wir gleich vorw eg nehmen m öchten, der unter 
analogen Bedingungen arbeitenden T aucher sind im 
wesentlichen D e k o m p r e s s i o n s e r k r a n k u n g e n .  
A ls Folge der Kom pression komm en lediglich O hr
affektionen, durch den zu langsam en D ruckausgleich 
der äufseren Prefsluft und der im M ittelohr befind

*) Zusammenfassender Bericht nach einem Vortrag im 
Verein für wissenschaftl. Heilkunde zu Königsberg. 18. Feb
ruar 1907, abgedruckt aus der Hygienischen Rundschau, 
mit Genehmigung des Herrn Verfassers.

a) H e l l e r ,  M a g e r ,  S c h r ö t t e r ,  Luftdruckerkran
kungen mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten 
Caissonkrankheit. Wien 1900 (daselbst die Literatur S.

1 1 4 9  f f - ) -

3) Z o g r a f i d i ,  Contribution ä Petude des accidents 
de d6comqression chez les plongeurs a scaphaudre >907.

liehen Luft b ed in g t, vor. D ie D ekom pressionser
krankung ist eine akute, durch Reizungs- und L äh 
m ungserscheinungen charakterisierte Krankheit. Jene 
sind durch Schm erzen und Parästhesien gekennzeich
net, diese treten als Herz- und Lungenaffektionen 
(Irregularitas c o rd is , A sp h yxie) oder als cerebrale 
und spinale Sym ptom en kom plexe mit Kräm pfen, 
Psychosen, Lähm ungen, M e n i e r e scher Trias usw. 
zutage. D abei ist es die Regel, dafs sehr bald nach 
der D ekom pression diese fatalen Erscheinungen auf
treten, um zu verschwinden oder dauernd zu bleiben. 
A ls Caissonkrankheit xue isoyjv hat man die spasti
sche Paraplegie der unteren Extrem itäten mit Sen
sibilitätsstörungen, Blasen- und M astdarm lähm ung, 
die meist durch D ekubitus oder Cystopyelitis zum 
T o d e führt, beschrieben.

V o n  diesen kurz skizzierten akuten E rkrankungs
formen abgesehen komm en als Folge der Schädi
gungen, w elchen die Caissonarbeiter durch Durch- 
nässung und E rkältung beim Ein- und Ausschleusen 
ausgesetzt sind, chronische Gewerbekrankheiten (K a
tarrhe mit anschliefsendem  Em physem  und H erz
erkrankungen) vor.

D ie U rsache der D ekom pressionserkrankungen 
hat man früher in der Erschöpfung oder Durchnäs- 
sung der Arbeiter, in abnorm en, durch die verschie
dene Kom pressibilität der Bedeckungen und der tie
fen T eile  bedingten Blutwallungen gesehen. H eute
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sind diese Erschöpfungs- und m echanischen Theorien 
verlassen, und man nimmt an, dafs alle E rschei
nungen der D ekom pression durch das zu rasche 
Freiw erden der im Blute unter D ruck resorbierten 
G ase1- 2) (hauptsächlich Stickstoff) und durch G as
em bolien , welche —  im Zentralnervensystem  be
sonders markant werdende —  ischäm ische N ekro
sen3’ 4’ °’ 6’ 7) hervorrufen, bedingt sind.

Beim  B a u  d e r  G r ü n e n  B r ü c k e  in K ö n i g s 
b e r g  wurden zw ei Caissons in über 20 111 T iefe 
unter der Pregel-O berfläche fundiert. D abei erkrank
ten im ganzen 56 A rbeiter8), so dafs sie mehr oder 
weniger lange arbeitsunfähig blieben. Unter diesen 
finden sich 12 Fälle akuter Tracheobronchitis, die 
man als indirekte Caissonerkrankungen, durch E r
kältung infolge D urchfeuchtung veranlafst, ansehen 
kann. D ie übrigen 44 Fälle  sind direkt durch die 
zu raschen L u f t d r u c k v e r ä n d e r u n g e n  ausge
löst. Bei den Ohrerkrankungen (4 Fälle von Otitis 
m edia, 2 mal Trom m elfellblutungen) hat sich nicht 
feststellen lasse n , ob sie als F olge der Ein- oder 
Ausschleusung entstanden sind. D ie Testierenden 
38 sicheren D ekom pressionserkrankungen m öchten 
wir in leichte und schwerere Form en trennen.

Jene verliefen als M uskel-, G elen k-, Glieder
schm erzen, als H autjucken, als Schm erzkrisen unter 
dem Bilde von Ischias usw., waren aber so heftig 
oder hartnäckig, dafs am bulante oder häusliche B e
handlung seitens des A rztes durch T age  oder W o 
chen notwendig wurde. Solche öfters als „rheum a
tisch“ bezeichneten Affektionen haben sich bei 34 
Arbeitern feststellen lassen.

U nter den vier schwereren Form en liegen bei
2 W erkm eistern leider nicht erschöpfende Berichte 
v o r :

1. R. arbeitete in 22 m W assertiefe an einer 
Lichtleitung im ganzen 1/„ Stunde. Etw a 4 Stunden 
nach dem Verlassen des Caissons traten heftig rei
fsende Schm erzen in A rm en und Beinen, mit mäfsi- 
ger m otorischer Parese ein. E r ging zum A rbeits
platz zurück , schleuste sich wieder e i n , indessen 
ohne E rfolg. D ie Schm erzen blieben ; die L ähm un

') H o p p e - S e y l e r ,  Müllers Ach. 1857.
2) P a u l  B e r t ,  Compt. rend. 1871.
3) L e y d e n ,  Über die durch plötzliche Verminde

rung des Barometerdruckes entstehende Rückenmarkaffek-- 
tion. Arch. f. Psych. IX.

*) S c h u l t z e ,  Virch. Arch. 1879.
6) H o  c h e ,  Berlin, klin. Wochenschr. 1897.
6) S c h r ö t t e r ,  M a g e r  und H e l l e r  1. c.
’ ) Z o g r a f  i d i 1. c.
8) Die mit verschiedenen Erscheinungen erkrankten 

Arbeiter werden in diesem Berichte nur einmal und zwar 
mit der Hauptkrankheit aufgeführt.

gen von A rm en und Beinen wurden so hochgradig, 
dafs er frem der W artung bedurfte. A ls er nach 4 
T agen  ohne Hilfe das Bett verlassen wollte, taum elte 
er und stürzte. A m  5. T age  verschwanden die 
Schmerzen, und nach weiteren 2 T agen war er wie
der hergestellt.

2. F. arbeitete in 20 m W assertiefe, wurde in 
etwa 4 Minuten ausgesch leu st, empfand heftigen 
D ruck in den O h ren ; nach J/9 Stunde traten Krie- 
beln und Taubsein in den Extrem itäten, später hef
tige, den S ch la f raubende Schmerzen ein. E r blieb
3 W ochen bettlägerig, ohne G ehversuche zu m achen 
(motorische Paresen ?)

D ie beiden schwersten Erkrankungen, über die 
eingehend in einer Doktordissertation berichtet w er
den soll, wurden der klinischen Behandlung zuge
führt.

3. R. arbeitete seit längerer Zeit in 17 m W a s
sertiefe. Unm ittelbar nach einer Ausschleusung, die 
nur 2 Minuten dauerte, verspürte er ein schnürendes 
Gürtelgefühl, Kriebeln, dann heftige Schm erzen so
wie Parese der Beine mit A taxie  (Gang, wie ein 
Betrunkener). E r konnte den Urin nicht mehr hal
ten und war obstipiert. B e i  d e r  k l i n i s c h e n  
A u f n a h m e  wurde eine spastische Parese der Beine, 
H ypästhesie vom  N abel abwärts, Störungen in der 
Entleerung von Blase und Mastdarm, Achilles- und 
Patellarklonus, sowie Babinski festgestellt.

B e i  d e r  E n  t l  a s su  n g bestanden Parästhesien 
am D am m  und in den Zehenballen, Störungen in 
der tiefen Sensibilität, besonders des linken Beines, 
leichte A tax ie  der unteren Gliedm afsen, verbunden 
mit einer geringen, links überwiegenden, m otorischen 
Schw äche, sow ie Steigerung der Sehnenreflexe an 
den Quadriceps- und W adenm uskelsehnen.

D as V erhalten des Liquor cerebrospinalis war 
normal.

4. S. arbeitete einmal in 17 m W assertiefe. 
Nach der in 10 Minuten erfolgenden Ausschleusung 
traten sehr bald (einige Minuten später) heftigste 
Schm erzen in A rm en und Beinen, danach erhebliche

-motorische Schw äche auf. A m  5. T a ge  kamen Fie
ber, Delirien, Sopor dazu.

Bei d e r  k l i n i s c h e n  A u f n a h m e  wurden 
tiefe Som nolenz, Fieber, kleiner Puls (138) C h e y n e -  
S t o k e s s c h e s  A tm e n , E cchym osen der oberen 
Thoraxapertur festgestellt. E s bestanden starke P a
resen von A rm en und Beinen —  der K ranke rea
gierte au f tiefe Nadelstiche — , gesteigerte Sehnen
reflexe, B a b i n s k i  sches Phänomen, völlige H arn
verhaltung und Incontinentia alvi. D ie  Lum balpunk
tion erw'ies normalen D ruck, normalen Liquor cere
brospinalis. Im Fundus oculi fanden sich weifse

*
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retinitische H erde, beiderseits typische Neuritis optica, 
rechts, nahe der Macula eine kleine Blutung.

In d e r  K l i n i k  erfolgte restitutio ad integrum. 
Bei der Entlassung erm üdete S. leicht. D ie Sehnen
reflexe an den unteren Gliedmafsen blieben gestei
gert.

D ie D eutung der spät am 5. T a ge  einsetzenden 
schwereren Krankheitssym tom e ist a u f Grund der 
experim entellen Untersuchungen von P. B e r t ,  der 
noch 4 T a g e  nach der „D ecom pression brusque“ 
Gasblasen in der Zirkulation antraf, nicht schwierig. 
Entw eder erlahmte um diese Zeit die H erzkraft, so 
dafs die Gasblasen, nicht mehr durch die vis a tergo 
geprefst, in den Kapillaren des Zentralnervensystem s 
stecken blieben. O der es bedurfte einer Sum m ie
rung der Gasem bolien, deren Endeffekt auf einmal 
in Erscheinung trat.

Untersuchungen der Cerebrospinalfliissigkeit, die 
wir freilich längere Zeit nach der D ekom pression 
untersucht und normal gefunden haben, liegen un
seres W issens bislang nicht vor. Augenhintergrunds
V eränderun gen, als Folge von Caissonerkrankung, 
sind bisher nicht bekannt').

So bem erkenswert auch im einzelnen solche 
Veränderungen sind, die Bedeutung unserer statisti
schen Erhebungen liegt d arin , dafs bei modernen 
Brückenbauten Erkrankungställe als direkte Folge 
der Beschäftigung in solcher A nzahl heute noch Vor

kommen. Freilich, wenn wir unsere Morbititätszah-

>) Herr Augenarzt Dr. P i c k ,  der unsere Befunde kon
trollierte und uns liebenswürdigerweise die Zeichnung (nach 
Fig. 52) des Augenhintergiundes anfertigte, wird in einer 
Fachzeitschrift ausführlich über die Augenhintergrunds-Ver- 
änderungen berichten.

len von 44 bezw. 56 Fällen mit denen an auslän
dischen Bauten vergleichen, so sind das verschw in
dende Zahlen. Trotzdem  aber eben, weil die einzige 
Terapie der Caissonkrankheit die P rophylaxe ist und 
weil es experim entell sichergestellt is t , dafs zweck- 
m äfsige P roph ylaxe das Eintreten der Caissonkrank
heit verhindert, müssen wir strenge gesetzliche V or
schriften für die A rbeiter in Caissons und eine exakte 
staatliche K ontrolle solcher Betriebe verlangen.

W ir  e m p f e h l e n  in Anlehnung an das R e
gulativ von S c h r ö t t e r ,  M a g e r  und H e l l e r " )  
a l s  E  i n s c  h l  e u s u n  g s z e  i t  1 M i n u t e ,  a l s  A u s 
s c h l e u s u n g s z e i t  2 M i n u t e n  f ü r  j e  0,1 A t 
m o s p h ä r e 8), E i n b e r e c h n u n g  d e r  S c h l e u 
s e n z e i t  i n  d i e  A r b e i t s z e i t ,  N o r m i e r u n g  
e i n e r  m a x i m a l e n  S c h l e u s e n z e i t  e t w a  v o n  
10 S t u n d e n .  N otwendig ist das Vorhandensein 
einer Rekom pressionsschleuse zur sofortigen E in 
schleusung verunglückter A rbeiter, wünschenswert 
sind bestim m te Vorschriften über die Schleusenven
tilation und über die H aftpflicht der V orarbeiter und 
Betriebsleiter bei Luftdruckerkrankungen, w elche durch 
leichtsinnig rasche Ein- und Ausschleusung, entstehen.

52.

D urch derartige Vorschriften werden Arbeiter 
und A rbeitgeber an der Betriebssicherheit interessiert, 
diese, weil sie m itverantwortlich sind, jene, weil sie 
kein Interesse haben, die Schleusenzeit, d. h. den in 
barem  Geld als A rbeit vergüteten Aufenthalt in der 
Schleuse abzukürzen.

’ ) 1. c.
*) Das wäre also für 17 m Wassertiefe etwa 34 Minu

ten Ausschleusungszeit anstatt 2 Minuten in Fall 3 und 
10 Minuten in Fall 4.
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Garben-Auf schneide- und Aufschüttel-Vorrichtung an Selbsteinlegern 

für Dreschmaschinen.
Ausgeführt von der Maschinenbauanstalt

Bei den bisher in G ebrauch befindlichen Selbst
einlegern ist es nötig, dafs die Garben mit der Hand 
geöffnet werden, bevor sie au f den A p p arat gelegt wer
den. Um nun bei dieser zeitraubenden A rbeit an M en
schenkraft zu sparen, ist der neue Selbsteinleger mit 
einer rotierenden M esserscheibe versehen, w elche die 
Seile der Garben automatisch zerschneidet. In derbeifol-

L. B a u m a n n ,  Lübz in Mecklenburg.

rotierenden M esserscheibe zerschnitten, im selben 
A ugenblick bringt ein au f einer rotierenden W elle 
sitzender H ebel den Tisch in die schräge L age  b 1, 
und das Getreide rutscht a u f das Rüttelbrett d, w äh
rend der Tisch in seine frühere L ag e  zurücklällt, um 
weitere Garben aufzunehmen. D as Rüttelbrett d, 
w elches durch Schubstangen mit der K urbelw elle

Fig.

genden A bbildung (Fig. 53) stellt a die M esserscheibe 
dar, welche au f einer W elle  sitzend, mittels Kam m rädern 
und Riem enscheibe in schnelle Um drehung versetzt wird, 
b ist ein um c drehbarer Tisch, welcher mit einem 
Schlitz versehen ist, durch welchen die M esserscheibe 
ein w enig hindurchragt. D ie ungeöffnete Garbe wird 
a u f den T isch  b gelegt, das Seil wird sofort von der

Mund-Respirator ai
von P. A. H a m p e

V orliegende Neuerung kennzeichnet sich durch 
die neuartige V erw endung von Schw am m gum m i zur 
H erstellung von Mund-Respiratoren nach um stehen
der A bbildun g (Fig. 54). —

Bei einem Respirator ist H aupterfordernis, dafs 
die Tem peraturunterschiede zw ischen ein- und aus-

53-

des Einlegers in Verbindung steht, schüttelt das G e
treide au f und läfst es infolge seiner schrägen 
Stellung in die Einleger-Öffnung gleiten. Ü ber dem 
Messer a befindet sich eine Schutzkappe, damit sich 
die Leute beim A u fleg en  der Garben nicht verletzen, 
wenn die Aufschneidevorrichtung nicht arbeiten soll.

is Schwammgummi
1, Ingenieur, Berlin.

geatm eter Luft m öglichst gering s in d ; weiterhin soll 
der zu A tm ungszw ecken erforderliche Luftbedarf in 
genügender M enge und in m öglichst reinem Zustande 
den Atm ungsorganen zugeführt werden, während die 
ausgeatm ete Luft ungehindert entweichen kann. —  

D iese Bedingungen werden, wie eingehende Ver-
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suche bewiesen haben, durch den Schwammgummi
Respirator auf das Beste erfüllt, zufolge der dem 
Schwammgummi innewohnenden Eigenschaften.

Die Luft tritt seitlich durch die porösen Zellen 
ein und aus, und gelangt durch das Zellenlabyrinth 
vermöge der homogenen Beschaffenheit des Schwamm
gummi-Produktes in temperiertem Zustande in die 
Lunge, nachdem die Luft etwaige Staubteile usw. im 
Schwammgummi zurückgelassen hat.

Ein einfaches Auswässern genügt zur vollkom
menen Reinigung und Wiederbenutzung, was vom 
hygienischen Standpunkt äufserst wertvoll ist, da das 
Gummiprodukt Infektionsstoffe nicht annimmt. — F'g- 54-

Bericht über die Sitzung 

der westlichen Gruppe des Vereins deutscher Revisionsingenieure

am 6. Mai 1907 zu Aachen.

Anwesend sind die Mitglieder: B rau n e-C ö ln , Dr. 
Bram kam p-C öln, Elten-Barm en, F reud en b erg-E ssen , 
Kappes-Düsseldorf, K o lle w e -C ö ln , N ottebohm -Saar- 
brücken, R i e t k ö t t e r  - Hagen, S i c k e 1 - M. - Gladbach, 
S tö p el-H eid e lb erg , W u n d er 1 e - Mainz, Z a c h a r i a s 
Remscheid.

Nach Begrüssung der Anwesenden durch den Vor
sitzenden und der Mitteilung, dass eii ige Mitglieder ihr 
Nichterscheinen schriftlich entschuldigt haben, wird in die 
Tagesordnung eingetreten.

Z u  P u n k t  i d e r  T a g e s o r d n u n g  teilt Herr 
F r e u d e n b e r g  mit, dass er selbst in der letzten Vor
standssitzung den Antrag gestellt hätte, an seiner Stelle 
ein in Berlin wohnendes Mitglied zum stellvertretenden 
Vorsitzenden zu wählen, da dieses im Interesse der promp
ten Erledigung mancher Angelegenheiten im Behinderungs
tall des Vorsitzenden wünschenswert erscheine. Nach länge
rer Debatte ist die Versammlung der Meinung, dass es 
zweckmässig sei, wenn im Statut vorgesehen würde, dass 
zwei Stellvertreter des Vorsitzenden zu wählen seien, von 
denen der eine seinen Sitz in Berlin hat.

Herr F r eu den b e r g teilt weiter mit, dass beim Vor
stand ein Antrag eingegangen sei, die Hauptversammlung 
des Vereins nicht auf Ende August bezw. Anfang Septem
ber zu legen, sondern auf Anfang Juli. Viele Mitglieder 
seien wegen der in die Monate August und September 
fallenden Ferien verhindert, an der Versammlung teilzu
nehmen. Der Vorstand sei aber der Ansicht, dass eine 
Verlegung des Termins den gewünschten Erfolg nicht haben 
werde, da eine vollkommene Einigung bei den verschie
denen Verhältnissen doch nicht zu erreichen sei. Dieser 
Ansicht schliesst sich auch die Versammlung an.

Einen Antrag zur Gründung einer süddeuschen Gruppe 
des Vereins gegenüber steht der Vorstand auf dem Stand

punkt, dass ein Zusammenschluss der süddeutschen Mit
glieder mit Freuden zu begrüssen sei.

P u n k t  2. Vortrag des Herrn Br a u ne  über Sicher
heitssprengstoffe :

„Meine Herren! Die im November vorigen Jahres er
folgte Wittener Roburitexplosion hat wieder einmal die 
Augen der Welt auf die Sprengstoffabrikation gelenkt, wie 
dies im Jahre 1901 bei der Pikrinsäureexplosion in Gries
heim auch der Fall war. Beide Ereignisse haben mitein
ander eine ausserordentliche Ähnlichkeit, sowohl hinsichtlich 
des Herganges und der Folgen der Katastrophe, als auch be- 
zügl. der vollständig neuen Erfahrung, welche n an mit 
diesen beiden, bis dahin als ziemlich harmlos angesehenen 
Stoffen machen musste. In beiden Fällen handelt es sich 
um nitrierte Kohlenwasserstoffe; in Griesheim um Trini
trophenol (Pikrinsäure), in Witten um Trinitrotoluol. In 
der Annahme, dass diese Angelegenheit auch für diejenigen 
unter Ihnen, welche der Fabrikation und Verwendung der 
Sprengstoffe fernstehen, doch einiges Interesse haben dürfte, 
gestatte ich mir, Ihnen heute über eine besondere Gruppe 
der Sprengstoffindustrie, nämlich über die Sicherheitsspreng
stoffe, einige Mitteilungen zu machen.

Bei den Gesteinssprengungen kommen drei Haupt
gattungen von Sprengmitteln in Betracht: das Schwarz
pulver, das Dynamit und die Sicherheitssprengstoffe.

Das Schwarzpulver ist am längsten bekannt und in 
Anwendung; es eignet sich besonders für solche Spren
gungen, bei denen es nicht allein auf die Zerstörung von 
Felsmassen ankommt, sondern bei denen auch eine be
stimmte Form von Blöcken, wie wir solche zu Haustein
quadern benötigen, gewünscht wird. Während die meisten 
ändern Sprengstoffe das Bestreben haben, das Gestein nach 
allen Richtungen hin zu zertrümmern, ist dies beim Schwarz
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pulver weniger der Fall, da letzteres nur ein Zerreissen des 
Felsens nach einer bestimmten Richtung bewirkt. Anderer
seits bringt die Verwendung von Pulver aber auch mancher
lei Nachteile mit sich. Bei feuchtem Wetter, oder wenn 
sich Wasser im Bohrloch befindet, ist Pulver ein sehr un
zuverlässiger Sprengstoff. Ebenso ist seine ausserordent
lich leichte Endzündbarkeit zur Genüge bekannt; ein noch 
so schwacher Schlag oder Druck, geringe Reibung, ein 
vom Werkzeug abspringender Funke, hohe Temperatur 
oder ein noch warmes Bohrloch können vorzeitige Ex
plosionen zur Folge haben.

Das vor etwa 40 Jahren erfundene und in den Handel 
gebrachte Dynamit ist ohne Zweifel ein vorzüglicher Spreng
stoff, wenn man die Sprengkraft für sich allein ins Auge 
fasst. Ein Vorteil gegenüber dem Pulver ist vor allem die 
Unempfindlichkeit des Dynamits gegen Nässe und Feuch
tigkeit, was schon der Umstand beweist, dass als Besatz 
des Schusses öfters einfach Wasser benutzt wird. Dynamit 
wird deshalb mit Vorteil zu Sprengungen unter Wasser an
gewandt. Es fallen jedoch die sonstigen Eigenschaften sehr 
zu seinen Ungunsten aus. Die grosse Gefährlichkeit dieses 
Sprengstoffs, durch welche die Schaffung des vor Jahr
zehnten entstandenen Dynamitgesetzes bedingt wurde, ist 
allgemein bekannt. Ganz geringfügige mechanische Ein
flüsse, wie Stoss, Schlag, Reibung, schneller Temperatur
wechsel, können Dynamit zur Explosion bringen; auch ge
friert Dynamit schon bei +  8° R. und darf dann in diesem 
Zustande nicht verwendet werden, weil die darin enthaltenen 
Nitroglyzerinteilchen kristallisieren und den Sprengstoff bei 
der geringsten Reibung entzünden. Das Auftauen der 
Dynamitpatronen, welches in eigens dazu gebauten, ge
heizten Apparaten geschehen muss, ist nicht ungefährlich; 
geradezu unverzeihlich ist das von manchen Steinbruch
arbeitern geübte Auftauen der Dynamitpatronen in der 
Hosentasche, nie die häufig sich ereignenden Unfälle be
weisen. Die Leichtfertigkeit, mit welcher die nur allzusehr 
an die Gefährlichkeit der Sprengstoffe gewöhnten Arbeiter 
bei der Sprengarbeit zu verfahren pflegen, kann nur durch 
eine sorgfältige Ausbildung und Anstellung von verantwort
lichen Schiessmeistern einigermassen gehoben werden; 
allerdings erlauben nicht immer, besonders bei kleineren 
Steinbruchbetrieben, die wirtschaftlichen Verhältnisse die 
Anstellung eines eigenen Schiessmeisters.

Mit grösserem Erfolge kann die Zahl der Unfälle her
abgemindert werden, wenn Schwarzpulver und Dynamit, 
soweit angängig, ganz verdrängt und durch die Sicherheits
sprengstoffe, welche mit Bezug auf ihre Zusammensetzung 
das vollkommenste Erzeugnis der Sprengstoffindustrie dar
stellen, ersetzt werden.

Bezüglich der Verwendung der Sprengmittel in den 
Steinkohlengruben ist folgendes zu bemerken:

Schwarzpulver und die Dynamite können, infolge ihrer 
Wärmeentwicklung, Mischungen von Grubengas und Luft 
in den Schlagwettergruben überaus leicht zur Entzündung 
bringen und verursachten früher alljährlich grosse Opfer 
an Menschenleben. Es genügen hierfür Bruchteile eines 
Grammes Schwarzpulver oder wenige Gramm Dynamit, 
wenn sie unbesetzt im Bohrloche oder gar freiliegend ex

plodieren. Selbst Kohlenstaubaufwirbelungen ohne jede 
Schlagwetterbeimengung werden in den Versuchsstrecken 
bei unbesetzten Schüssen durch Ladungen von 70— 80 
Gramm Schwarzpulver oder Dynamit mit Sicherheit ent
zündet. Auch hat die Praxis gelehrt, dass trotz des Be
satzes auch Dynamite nicht als schlagwettersicher anzu
sehen sind. Fälle, bei denen durch Gebrauch des Dyna
mits Schlagwetter oder Kohlenstaub in der Grube gezündet 
wurden, sind leider in reichlicher Anzahl bekannt geworden. 
Mit dem Vorrücken des Steinkohlenbergbaues in die Tiefe 
und dem Wachsen der Schlagwettergefahr trat deshalb die 
Forderung an die Industrie heran, Sprengmittel mit grösse
rer Schlagwettersicherheit zu schaffen. Viele Oberberg
ämter verboten die Verwendung des Schwarzpulvers in den 
Gruben überhaupt und führte diese Forderung zur Ent
wicklung der sog. Sicherheitssprengstoffe. Die im Jahre 
1887 eingesetzte französische Schlagwetterkommission fand, 
dass Gemische von Grubengas und Luft am kräftigsten 
explodierten, wenn der Methangehalt des Gasgemisches 
etwa 9 1/a°/0 beträgt, d. h. wenn der Sauerstoffgehalt der 
Luft gerade zur völligen Verbrennung des Methans aus
reicht, und dass zehnprozentige Wetter nicht entzündet 
werden, wenn die Explosionstemperatur des Sprengstoffes 
2200° nicht übersteigt. Diese Erwägungen haben dann 
dazu geführt, Explosivstoffe zu kombinieren, deren Ex
plosionstemperatur unter diesem Maximum liegt. Als aus
gezeichnetsten Bestandteil fand man Ammoniaksalpeter, 
welcher für sich allein schon unter Umständen einen kräf
tigen Explosivstoff abgibt, und dessen Zersetzungswärme 
eine ausserordentlich niedrige ist. Dieser letztere Umstand 
gestattet es, geringe Beimengungen zu machen, welche die 
Entzündlichkeit des Sprengstoffs befördern, ohne die Ex
plosionstemperatur wesentlich zu erhöhen. Die französische 
Regierung hat in erster Linie Pulver aus Ammoniaksalpeter 
und Schiessbaumwolle hergestellt und in den Verkehr ge
bracht.

Da die Explosionsgase mit einer anfänglichen Tempe
ratur von 22000 nicht mehr zündeten, nannte man diese 
Grenze die scheinbare Entzündungstemperatur der Schlag
wettergemische unter der Einwirkung von Sprengstoffen. 
Man zog den Schluss, indem man sagte, dass die Spreng
stoffe um so sicherer wären, je tiefer die Explosionstempe
ratur läge. Die französische Bergverwaltung hat dieser 
Theorie bis zu dem Grade Rechnung getragen, dass sie 
einfach die rechnungsmässige Explosionstemperatur als 
Massstab der Sicherheit der Sprengstoffe festsetzte.

In ändern Ländern war man vorsichtiger. Man grün
dete die sog. Versuchsstrecken zur Erprobung der Sicher
heit der Sprengstoffe im Verhältnis zueinander, und liess 
den praktischen Schiessversuch über die tatsächliche Schlag - 
wettersicherheit der verschiedenen angebotenen Sprengstoff
mischungen entscheiden, wobei neue wichtige Ergebnisse 
zutage traten. Solche Versuchsstrecken sind abgeschlossene 
Kammern, die den unterirdischen Strecken nachgebildet 
sind. Die Kammern können mit entzündlichen Gasge
mischen (unter Verwendung von natürlichen Schlagwettern, 
Leuchtgas oder Benzingas) gefüllt werden und sind mit 
einer Vorrichtung zum Aufwirbeln von Kohlenstaub ver
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sehen. Nachdem so ein empfindliches Luftgemisch in der 
Kammer hergestellt ist, wird ein gewisses Quantum des zu 
untersuchenden Sprengstoffes abgefeuert. Die Sicherheit 
des Sprengstoffes wird alsdann nach dem Gewichte der 
Ladung beurteilt, die noch ohne Gefahr der Zündung des 
Gasgemisches abgetan werden kann. Es zeigte sich hierbei, 
dass es im buchstäblichen Sinne des Wortes Sicherheits
sprengstofFe nicht gibt, sondern dass alle Sprengstoffe mehr 
oder weniger schlagwettergefährlich sind. Nach dem allge
meinen Sprachgebrauch werden aber diejenigen Sprengmittel 
als Sicherheitssprengstoffe bezeichnet, die eine wesentlich 
höhere Schlagwettersicherheit als Schwarzpulver und Dyna
mit besitzen. Wo man die Grenze zu ziehen hat, ist zweifel
haft; tatsächlich ist sie in den verschiedenen Ländern seitens 
der Bergpolizei, je nach der Art die Sicherheit zu beur
teilen, sehr verschieden gezogen worden.

Im Laufe der Zeit ist die Zahl der Sicherheitsspreng
stoffe unübersehbar angewachsen und kann es nicht meine 
Aufgabe sein, Ihnen deren Zusammensetzung hier mitzu
teilen. Ich beschränke mich darauf, Ihnen folgende Sicher
heitssprengstoffe zu nennen: Karbonit und Donarit (erfun
den von S c h m i d t  & B i c h e l ) ,  wird hergestellt von der 
Sprengstoff-Aktiengesellschaft Karbonit in Schlebusch; Ro- 
burit (erfunden von Dr. R o t h ) ,  Fabrik befand sich, wie 
bekannt, in Witten a. d. Ruhr. Diese beiden Sprengstoffe 
stammen bereits aus den Jahren 1886— 87. Es folgen dann 
Dahmenit (Erfinder H a n s  R i t t e r  v o n  D a h m e  n), 
Fabrik in Castrop. Westfalit und Petroklastit, Fabrik 
Westfälisch - Anhaitische Sprengstoff-Aktiengesellschaft in 
Coswig. Das Sicherheitssprengpulver, Sprengsalpeter, der 
Köln-Rottweiler Pulverfabriken. Das Astralit und Fulmenit 
der Dynamit-Aktien-Gesellschaft vorm. Alfred Nobel & Co. 
in Schlebusch usw.

Die Sicherheitssprengstoffe bestehen in der Hauptsache 
aus Ammonsalpeter, dem als Beimengung zur Erhöhung 
der Explosionsfähigkeit und Arbeitsleistung entweder ein
fach brennbare Bestandteile zugesetzt sind, wie Pech, Harz, 
O l, Mehl oder Kohlenpulver, oder explosive Stoffe, wie 
Nitroglyzerin, Binitrobenzol, Trinitrotoluol, Nitronaphthalin, 
Schiessbaumwolle u. a. m. Mischungen von Ammonsalpeter 
mit gelatiniertem Sprengöl nennt man in Belgien und Frank
reich Grisoutit. Mischungen mit Binitrobenzol oder-Toluol 
nennt man in Deutschland Roburit, in Belgien und Eng
land Bellit.

Die Erzeugung dieser Sprengstoffe erfolgt meist durch 
Vermahlen der einzelnen Bestandteile unter geheizten Kol
lergängen und nachherigem Vermengen in Mengetrommeln 
oder auf Siebmaschinen. Die Masse wird sodann in Pa
raffinpapierpatronen oder in Hülsen aus Zinnfolie gebracht, 
mittels besonderer Patronenmaschinen. Solche Sicher
heitssprengstoffe bilden meist gebliche oder bräunliche 
Pulver, die nach einiger Lagerung infolge von Feuchtig
keitsanziehung ziemlich hart zusammenbacken und daher 
durch sorgfältige Umhüllung vor Feuchtigkeit geschützt 
werden müssen. Die fertigen Pakete mit Patronen werden 
daher in geschmolzenes Zeresin oder Paraffin getaucht. 
Sicherheitssprengstoffe verbrennen, wenn sie in ein offenes 
Feuer geworfen werden, meist nur langsam und widerwillig;

Stoss, Schlag oder Reibung vermag sie nicht zur Explosion 
zu bringen. Infolge dieser Ungefährlichkeit befördern die 
Bahnverwaltungen Sicherheitssprengstoffe in jeder beliebigen 
Menge mit gewöhnlichen Zügen zu den üblichen Fracht
sätzen. Aus diesem Grunde hat ein Steinbruchbesitzer auch 
nicht nötig, sich grosse Mengen auf Lager zu nehmen, 
weil er seinen Vorrat jederzeit auf dem schnellsten und 
billigsten Wege ergänzen kann. Als ein weiterer Vorzug 
kann auch die Unempfindlichkeit der Sicherheitssprengstoffe 
gegen Frost gelten; besonders bei den Ammonsalpeter
Sprengstoffen ist selbst in der kältesten Jahreszeit ein Ge
frieren so gut wie ausgeschlossen. Auch die Rauchschwa
den sind weniger belästigend wie beim Sprengpulver, weil 
sie nur aus Stickstoff und Sauerstoff mit Wasserdampf be
stehen. Selbst wenn grössere Mengen von Ammonsalpeter
Sprengstoffen in starkem Feuer verbrannt werden, besteht 
keine Explosionsgefahr, wie sich mehrfach bei Bränden 
solcher Fabriken gezeigt hat. In der Sicherheits-Spreng- 
stoffabrik in Castrow verbrannten 2500 kg Dahmenit, ohne 
zu explodieren. Wenn solche Patronen durch Zufall in 
die Förderkohlen geraten, vermögen sie später im Feuer 
kein Unheil anzurichten. Auch bei dem Roburit, auf 
welches ich später noch zu sprechen komme, war die Un
gefährlichkeit des fertigen Sprengstoffs genügend erwiesen 
und wurde diese Erfahrung noch bestätigt durch einen am
1. Juli 1891 ausgebrochenen Fabrikbrand, bei dem 480 kg 
Roburit langsam unter starker Rauchentwicklung verbrann
ten, ohne irgend welche verheerende Wirkung zu äussern. 
Man hat vielfach eine ganze Anzahl fertiger Patronen in 
ein Schmiedefeuer geworfen; man hat ein 50 Pfd. schweres 
Gewicht von 41/2 m Höhe auf Roburitpatronen fallen lassen, 
ohne diese zur Explosion zu bringen. Noch im Jahre 1895 
gab ein hervorragender Sachverständiger der Sprengstoff
industrie folgendes schriftliche Gutachten ab: „Wir be
stätigen Ihnen gern, dass Ihr Sprengstoff Roburit I gegen 
Stoss und Schlag unempfindlich ist, nur die ungeheure Ge
walt eines starken D e t o n a t o r s  vermag ihn zur Ent
zündung zu bringen; gegen Feuer verhält sich der Spreng
stoff ebenfalls indifferent, man kann ihn als Feuerlösch
mittel ansehen.“ Und nun diese entsetzliche Katastro
phe!

Derartige brisante Sprengstoffe können nur detoniert 
werden mittels Knallquecksilber, und zwar müssen sehr 
starke Sprengkapseln zur Zündung benutzt werden. Je 
weniger stossempfindlich ein Sprengstoff ist, desto grösser 
ist auch das zur Einleitung der Explosion nötige Quantum 
Knallquecksilber. Die vorzügliche initiierende Stosswirkung 
des Knallquecksilbers ist seinem chemischen Zerfall zuzu
schreiben, seiner grossen Detonationsgeschwindigkeit einer
seits und seiner hohen Explosionstemperatur andererseits, 
die zu 4382° ermittelt wurde. Die gewöhnlich für Sicher
heitssprengstoffe erforderlichen Sprengkapseln sind No. 6 
bis No. 10 mit 1— 3 g Knallsatzfüllung. Solche Kapseln 
sind aber teuer und bringen wieder andere Gefahrenquellen 
mit sich.

Die Sicherheitssprengstoffe müssen, wegen der hygrosko
pischen Eigenschaft des Ammonsalpeters, gut verpackt sein 
und dürfen nicht allzulange in der Grube lagern. In
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Kalisalzgruben ist wegen der dort herrschenden Trocken
heit der Luft die Lagerung unbedenklich.

Den Steinbruchunternehmern kann nicht dringend ge
nug angeraten werden, nur mit Sicherheitssprengstoffen und 
elektrischen Zündungen arbeiten zu lassen. Sollten sich an
fänglich Misserfolge einstellen, die aber meist nur der man
gelhaften Vertrautheit mit den dem neuen Sprengstoff inne
wohnenden besonderen Eigenschaften zuzuschreiben ist, so 
lasse man sich nicht entmutigen und versuche es mit einem 
ändern Sprengstoff, deren es ja etwa 60— 70 verschiedene 
gibt.

Ich möchte Ihnen nunmehr eine Schilderung der Witte- 
ner sog. „Roburit-Explosion“ geben, durch welche am Mitt
woch den 28. November 1906 abends gegen 8 Uhr die 
ganze Fabrik vernichtet wurde; die ausgehängten Photo- 
graphieen geben Ihnen hiervon ein Bild.

Die verschiedenen Sorten Roburit, welche hergestellt 
wurden, enthalten 70— 8o°/o Ammonsalpeter, 12— 15 °/o 
Trinitroluol, 5— 10°/o Kalisalpeter, 5— 6°/o Kochsalz, 6°/o 
Zumischpulver (Roggenmehl) und 0,1— o,5°/o Kaliumperman
ganat. Die ursprüngliche Zusammensetzung des Roburits, 
dessen Erfinder Herr Dr. Ka r l  Ro t h  ist, enthielt Binitro- 
benzol, welches den Gesundheitszustand der Arbeiter in 
hohem Grade gefährdete und daher viele Jahre hindurch 
in den Berichten der Regierungs- und Gewerberäte zu Kla
gen Veranlassung gab. Im Jahr 1903 wurde daher dieser 
Nitrokörper durch das der Gesundheit nicht schädliche 
Trinitrotoluol ersetzt, welches die Fabrik in fertig gemahle
nem Zustand bezog.

An jenem Abend war der Betrieb um 6 Uhr geschlos
sen worden und die letzten Beamten hatten gegen 7 Uhr 
die Fabrik verlassen; von den Arbeitern waren nur zwei 
Kesselheizer, der Nachtwächter und ein Fuhrmann bei den 
Pferden zurückgeblieben. Gegen 7% Uhr machte der Hei
zer die Wahrnehmung, dass im Mischraum ein Brand aus
gebrochen war, worauf er mittels der Dampfpfeife vor- 
schriftsmässig das Alarmsignal gab. Als die vier Arbeiter 
dann sofort mit den Löscharbeiten begannen, erfolgte eine 
erste Explosion, welche den grössten Teil der Fabrikge
bäude zertrümmerte und in Brand setzte. Infolge des 
Alarmsignals und der Explosion verbreitete sich die Kunde 
von dem Brande sehr schnell in der Umgebung der Fabrik 
und von allen Seiten strömten die Arbeiter zur Hilfeleistung, 
sowie viele Neugierige herbei. Die Beamten der Fabrik 
waren bald zur Stelle und die inzwischen ankommende 
Feuerwehr von Witten suchte den Brand zu löschen; der
selbe dehnte sich indessen infolge mangelnden Wasser
drucks in den Hydranten weiter aus. Die ganze Fabrik 
wurde mit brennenden Stoffen überschüttet und an allen 
Ecken in Brand gesteckt. Das Feuer ergriff die unter 
offenem, hölzernen Schuppen gelagerten Rohmaterialien 
(10000 kg Trinitrotoluol und 50000 kg Ammonsalpeter), 
worauf nach Verlauf von etwa 50 Minuten nach der ersten 
Explosion eine zweite, heftigere erfolgte, welche die Zer
störung der Fabrik vollendete. Durch die beiden Explosio
nen wurden von dem Fabrikpersonal und den Feuerwehr
leuten, sowie von der dicht das Terrain umstehenden Zu
schauermenge eine grosse Zahl von Personen getötet oder

verletzt; im ganzen wurden 39 Personen getötet, 69 schwer 
und etwa 150 leicht verletzt. Die Roburitfabrik beklagt 
den Verlust ihres Betriebsdirektors, des Betriebstechnikers 
und sechs treuer Arbeiter. Die Fabrik selbst wurde in 
einen Trümmerhaufen verwandelt und an den umliegenden 
Gebäuden ein Sachschaden von über einer Million Mark 
angerichtet.

Die Entstehungsursache des Brandes konnte bisher nicht 
festgestellt werden. Am Explosionstage ruhte der maschi
nelle Betrieb im Mischraum seit Mittag, alle Maschinen 
waren kalt, sauber geputzt und mit einem frischen Ölan
strich versehen worden. Der Ammonsalpeter mit weniger 
als 1/ü °/o Feuchtigkeitsgehalt explodiert bei 240° und brennt 
infolge seines Sauerstoffgehalts auch o h n e  Gegenwart von 
Luft; derselbe war in Eisenfässern gelagert, welche bei 
dem Brande platzten. Der explodierende Ammonsalpeter 
hat, ähnlich wie Schwarzpulver, eine sehr grosse Fernwirkung 
(Wurfstücke flogen 300 m weit). Trinitrotoluol verbrennt 
erst bei 250°, explodiert schwerer als Ammonsalpeter, wo
bei seine Wirkung durch die umgebende atmosphärische 
Luft eingedämmt wird; seine Wirkung ähnelt daher mehr 
dem Knallquecksilber. Hinsichtlich der Vorsichtsmass- 
regeln für derartige Betriebe würde zunächst ins Auge zu 
fassen sein die getrennte Lagerung von Trinitrotoluol, Bini- 
trobenzol, Ammonsalpeter in Betonmagazinen in Maximal
quanten von 5000 kg. Als Löschmittel bei Verarbeitung 
derartiger Stoffe eignet sich am besten Dampf, der von 
aussen in die möglichst dicht verschlossenen Räume ein
gelassen wird. —  Wie schon eingangs gesagt, zeigt diese 
Katastrophe eine überraschende Ähnlichkeit mit der Explo
sion von Pikrinsäure (Trinitrophenol) in Griesheim 1901; 
sie lehrt, dass die Trinitrokörper in hoch erhitztem Zu
stande leicht zum Explodieren neigen und in diesem Zu
stande viel gefährlicher sind, als nach der bisherigen An
sicht der Sprengstofftechniker und wissenschaftlicher Autori
täten angenommen werden konnte.

Zum Schluss möchte ich daher noch einige Worte über 
die nitrierten Kohlenwasserstoffe, die sogenannten aroma
tischen Nitroverbindungen sagen. Werden organische Ver
bindungen, wie Benzol, Toluol, Phenol, Glyzerin, Naphtha
lin usw. mit starker Salpetersäure, oder besser mit einem 
Gemisch von Salpetersäure und Schwefelsäure —  der sog. 
Mischsäure —  behandelt, so wirkt die Salpetersäure oxy
dierend auf diese Stoffe ein, welche hierdurch „nitriert“ 
werden. Die von einem Teil ihres Sauerstoffs befreite Sal
petersäure verbindet sich mit den von ihrem Wasserstoff 
zum Teil befreiten organischen Stoffen zu einem Nitrokör
per. Je nach der Stärke der Nitrierflüssigkeit und je nach 
der Art des Verfahrens tritt mehr oder weniger Sauerstoff 
aus der Salpetersäure und Wasserstoff aus den organischen 
Stoffen, und um so weniger oder mehr bilden sich Nitro- 
gruppen. So erhalten wir Mononitro-, Dinitro-, Tfinitro-, 
Tetranitro-, Pentanitro- usw. Verbindungen.

Von Nitrierungsprodukten des Phenols kommen in Be
tracht: Trinitrophenol (Pikrinsäure).

Ein Nitrierungsprodukt des Benzols ist das Mononitro
benzol, welches als künstliches Bittermandelöl oder Mir
banöl bekannt ist und in der Seifenfabrikation Verwendung
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findet, das Dinitrobenzol und das Trinitrobenzol. Ebenso 
werden hergestellt Mono-, Di- und Trinitrotoluol.

Nitriertes Gl yz er i n (Trinitro-Glyzerin) gibt mit Kie- 
selguhr gemischt Dynamit, mit Kollodiumwolle und Kampfer 
gemischt die Sprenggelatine.

Ebenso hat man Zucker, Melasse und Gummi nitriert.
Je mehr Nitrogruppen in einer Verbindung sind, desto 

grösser ist gewöhnlich die Explosionsgefahr, also sind die 
Penta-, Tetra-, Trinitroverbindungen meist gefährlicher als 
die Di- und Mononitroverbindungen.

Vorausgesetzt, dass Sie, meine Herren, Interesse da
für haben und meine heutigen Mitteilungen Sie nicht lang
weilen, stelle ich Ihnen einen späteren Vortrag über eine 
andere Hauptgruppe von Sprengstoffen, über die Dynamite 
und rauchschwachen Pulver (Nitropulver) in Aussicht.“

Der Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen 
und Herrn B r a u n e  der Dank der Versammlung durch 
den Vorsitzenden ausgesprochen.

P u n k t  3 d e r  T a g e s o r d n u n g .  Mitteilung des 
Herrn Z a c h a r i a s  über einen Unfall durch Explosion 
einer Hohlfeder des Selbstentleerers einer Zentralheizung.

„Meine Herren! Die kurze Mitteilung, die ich Ihnen 
machen will, betrifft einen eigentümlichen Unfall. Der 
Selbstentleerer (Kondenswasserableiter) einer Zentralheiz
anlage versagte, so dass ihn der Vorarbeiter öffnen musste, 
um den Fehler zu beseitigen. Hierbei fand sich, dass eine 
gebogene Feder, die den Abschluss eines Ventils bewirkte, 
offenbar ihre ursprüngliche Form verloren hatte. Um diese 
wieder herzustellen, wollte der Vorarbeiter die Feder et
was anwärmen und legte sie in ein offenes Kohlenfeuer. 
Kaum lag die Feder einige Zeit —  nach Angabe der Ar
beiter etwa 3— 4 Minuten —  im Feuer, als ein lauter 
Knall ertönte, und dem Vorarbeiter die glühenden Kohlen
stückchen des Feuers ins Gesicht flogen, ihm beide Augen 
verbrennend.

Beim näheren Zusehen fand sich, dass die Feder, die 
sich jetzt als Hohlfeder zeigte, geborsten war. Es musste 
also offenbar eine Explosion stattgefunden haben. (Fig. 55 
bis 57.)

Fig. 55 bis 57.

ABBILDUNG DER UNVERSEHR
TEN HOHLFEDER.

ABBILDUNGEN DER GEBORSTE
NEN HOHLFEDER.
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Auf eine Anfrage beim Lieferanten des Selbstentleerers, 
dem Z e n t r a l h e i z u n g s w e r k e  A.-G. H a n n o v e r -  
H a  i n h o l z ,  ob die Feder mit einer Flüssigkeit gefüllt 
sei und mit welcher, ging die Antwort ein, dass die Federn 
mit einer leicht siedenden Flüssigkeit gefüllt seien; welcher 
Art diese Flüssigkeit sei, könne nicht angegeben werden, 
da die Federn nicht von ihnen selbst hergestellt, sondern 
bezogen werden.

Wenn auch der Unfall an und für sich nichts Beson
deres bietet, so gibt er doch vielleicht dem einen oder 
anderen Kollegen Veranlassung, in Betrieben, in denen 
solche Selbstentleerer angetroffen werden, den Betriebsleiter 
darauf aufmerksam zu machen, dass die hier in Betracht 
kommenden Hohlfedern nicht ins Feuer gelegt werden 
dürfen.“

Z u  N o. 4 d e r  T a g e s o r d n u n g  berichtet Herr 
F r e u d e n b e r g  über zwei Schutzvorkehrungen an Achsen
drehbänken, welche die Augen des Drehers gegen die ab
springenden Drehspäne schützen soll.*)

Bei No. 5 der T a g e s o r d n u n g  zeigt Herr F re u 
d e n b e r g  ein durch eine Holzhülle geschütztes Drehherz.

Diese Schutzvorrichtung wird durch eine kreisrunde 
Scheibe gebildet, die zweckmässig aus Holz hergestellt wird 
und aus zwei Teilen BBl besteht. Diese Teile sind durch 
Schraube c miteinander verbunden. In die einander be
rührenden Stirnflächen der Scheibenteile BB1 sind der Form 
und der halben Dicke des Drehherzes entsprechende Aus
nehmungen ausgearbeitet. (Fig. 58 — 60.)

Die Scheibenteile BB1 besitzen ferner je einen der 
Öffnung a4 des Drehherzes entsprechenden Ausschnitt b ’ 
für das Arbeitsstück und Ausschnitte b4 für den Mitnehmer.

Diese Schutzvorkehrung wird ihren Zweck sicher er
füllen, da keine vorstehenden Teile vorhanden sind. Ihre 
Einführung wird dadurch erleichtert, dass die vielen Millio
nen von ungeschützten Drehherzen, welche jetzt in (Jebrauch 
sind, auch ferner benutzt werden können.*)

P u n k t  6 d e r  T a g e s o r d n u n g .  Die Herren 
S t ö p e 1 und E l t e n  berichten über einige Massenunfälle 
in Betrieben, deren Anmeldung zur Unfallversicherung nicht 
erfolgt war. Es war von der unteren Verwaltungsbehörde 
versäumt worden, den Betriebsunternehmer zur Anmeldung 
bei der zuständigen Berufsgenossenschaft aufzufordern.

Herr S t ö p e 1 gab seiner Ansicht dahin Ausdruck, 
dass die Einrichtungen der in Frage kommenden Zelluloid
warenfabrik nicht denjenigen Anforderungen entsprochen 
habe, welche bei der grossen Gefährlichkeit derartiger Be
triebe zum Schutze der Arbeiter hätte verlangt werden 
müssen und zweifellos seitens der zuständigen Berufsgenos
senschaft verlangt worden wäre.

Herr N o t t e b o h m  weist auf die Gefährlichkeit der 
beim Reinigen der Hochofengase fallenden Abwässer und 
des in Gasleitungsrohren lagernden Gasstaubes hin.

Er führt folgende Beispiele a n :
In einem Gebäude der Gas-Waschapparate für Hoch

ofenbetriebsgas fand man eines Nachmittags im Einsteige
schacht zu den Abwässerkanälen auf der untersten Kanal-

Fig. 58. Fig. 59-

Die Anordnung dieser Ausnehmungen und der Durch
messer der Scheibenteile BB1 sind so gewählt, dass kein 
Teil des Drehherzes, wenn dieses in die Scheibe einge
bettet ist, die Umfläche b5 der Scheibe überragt.

Die Ausnehmungen b2, welche den als Mutter für die 
Schraube a 1 ausgebildeten Teil a3 des Drehherzes aufneh
men, erstrecken sich bis zur Umfläche b5 der Scheibenteile 
BB1, so dass die Schraube a 1 für den Angriff eines Steil
schlüssels zugänglich ist.

*) Diese Vorrichtungen sind bereits in dieser Zeitschrift Jahr
gang V I  Heft 23, S. 4 ö i  u. 463 beschrieben und dargestellt wor
den, sodass hier auf diese Veröffentlichung verwiesen werden kann.

Die Schriftleitung.

sohle den Apparatenwärter tot vor, auf dem Rücken und 
mit dem Kopf gegen das abfliessende Wasser zu liegend, 
welches, für gewöhnlich ungefähr 15 cm tief, durch den 
Körper des Verunglückten gestaut, über diesen hinweg

ging-
Auf dem Wärter lag in umgekehrter Richtung sein 

Gefährte, ebenfalls tot.
Zeugen des Hergangs waren nicht vorhanden, doch 

ergab der ärztliche Befund als Ursache des Todes eine 
Gasvergiftung, ein Beweis, dass auch die Abwässer hier

*) Diese Vorrichtung ist der Firma Friedr. Krupp in Essen 
durch das Gebrauchsmuster 3 1 0 4 9 0  geschützt.

Die Schriftleitung.
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noch soviel Gas mitreissen, dass eine Berührung mit ihnen 
oder eine Annäherung an sie lebensgefährlich werden kann.

Der Einsteigeschacht ist für gewöhnlich zugedeckt und 
muss von dem Wärter zu irgend einem Zweck aufgedeckt 
worden sein.

An einer mit Hochofengas betriebenen Dampfkessel
anlage sollte eine Reinigung der Leitung vorgenommen 
werden. Zu diesem Zwecke waren die Zufuhr von Gas an 
den H ochöfen unterbrochen und die beiden D eckel des 
Verteilungsrohres vorn über den Kesseln beseitigt worden. 
Die Abschlussschieber in den Verbindungsstutzen zwischen 
diesem 75 cm weiten Verteilungsrohre und dem Feuerungs
raum in den Kesseln waren geschlossen, damit nicht etwa 
ein angesaugtes Luft- und Gasgemisch mit Rückständen in 
den Verbrennungsräumen und in den Zügen in Berührung 
kommen und eine Explosion entstehen könnte, wie dies 
vorher schon vorgekommen sein sollte.

Drei Stunden nach diesen getroffenen Sicherheitsmass- 
regeln begab sich ein Arbeiter in das Verteilungsrohr, 
während ein anderer ausserhalb unten stehen blieb.

Als im Rohre nach einiger Zeit alles still blieb, sah 
der zweite Arbeiter nach und fand seinen Kameraden im 
Rohre tot vor.

Wie sich herausstellte war er durch das Gas getötet 
worden, welches in den Ablagerungen an den Innenwan
dungen des Rohres noch in solcher Menge eingeschlossen 
gewesen sein musste, dass sie beim Freiwerden des Gases 
infolge Aufrührung der Ablagerungen genügte, um den 
tödlichen Ausgang herbeizuführen.

An diese Mitteilungen schloss sich eine lebhafte Be
sprechung, an welcher sich die Herren B r a u n e  und 
F r e u d e n b e .  r g  beteiligten.

Sodann macht Herr E l t e n  Mitteilung über einen 
bemerkenswerten Unfall bei Verwendung des neuen Kessel
steinmittels „Dermatin“. Eine Firma wollte das Mittel, 
welches als ein ganz besonders gut wirkendes und voll
ständig gefahrloses Fabrikat empfohlen war, anwenden. 
Der betr. Dampfkessel war seit neun Tagen ausser Betrieb

und gereinigt. Der Maschinist und zwei Heizer begannen 
im Oberkessel die Wandungen, wie vorgeschrieben, mit der 
dickflüssigen Masse anzustreichen, als eine der mit der 
Masse gefüllten Blechdosen in den Unterkessel hinabfiel. 
Um nun die herausgelaufene Flüssigkeit nicht hart werden 
zu lassen, wurde sie jetzt im Unterkessel rasch verstrichen. 
Hierbei müssen sich giftige G ase, wahrscheinlich Chlor
Benzoldämpfe entwickelt haben, denn dem Maschinisten 
wurde schlecht. Er kroch mit Mühe aus dem Kessel hin
aus, bekam gleich darauf Tobsuchtsanfälle und hat lange 
krank gelegen. Trotzdem die beiden Heizer an dem Tage 
nichts von Unwohlsein gespürt hatten, war von dem Be
triebsingenieur des Werkes ein weiteres Verarbeiten des 
Mittels untersagt worden. Als nun drei Tage später der 
Kessel wieder in Betrieb gesetzt wurde, und kurz vor dem 
Beginn der Arbeit der eine dei beiden Heizer auf den 
Kessel stieg, um das Dampfeinströmventil zu öffnen, atmete 
er etwas von dem aus dem Sicherheitsventil entströmenden 
Dampf ein, der zweifellos mit Gasen des „Dermatin“ ge
schwängert war. Jetzt zeigten sich bei ihm ebenfalls Ver
giftungserscheinungen.

Herr N o t t e b o h m  gibt der Versammlung Kenntnis 
von einer neuen polizeilichen Verordnung über den Bau 
und Betrieb von Fahrstühlen, welche dem Dampfkessel
überwachungsverein in Trier zur Begutachtung Vorgelegen 

habe und zu welcher er auch zugezogen worden sei.
Der Genossenschaft habe die Verordnung nicht zur 

Begutachtung Vorgelegen, trotz des § 177 des G.U.V.G.
Herr S t ö p e l  berichtet kurz über die Gartenbauaus

stellung in Mannheim, die neben den vorzugsweise ästheti
schen Darbietungen auch viel technisch Interessantes auf
weise. Er empfiehlt den Besuch dieser Ausstellung.

Für die nächstjährige Versammlung werden die Städte 
Darmstadt oder Heidelberg in Vorschlag gebracht.

Am 7. Mai fand die Besichtigung der Nadelfabrik der 
Firma Georg Printz & Co. in Aachen statt.

F r e u d e n b e r g ,  Dr. B r a m k a m p ,
Vorsitzender. Schriftführer,

Umcbiedenes.
Das Anwaciisen der Zahl der Invalidenrentner. In

dem Bereich mancher Versicherungsanstalten weist die 
Zunahme derjenigen, welche Invalidenrente erhalten, eine 
ganz unverhältnismässige Steigerung auf, und aus diesem 
Grunde hat das Reichsversicherungsamt seit mehreren 
Jahren die Bezirke dieser Versicherungsanstalten durch 
Beauftragte bereisen lassen, um an Ort und Stelle die 
Ursachen dieser Erscheinung zu erforschen. In den bei
den letzten Jahren wurden von diesen Erhebungen be
troffen die Landesversicherungsanstalten Rheinprovinz, 
Hansastädte, Braunschweig, Hannover, Oldenburg und 
Berlin. Auf diesen Reisen wurde besonderer Wert darauf 
gelegt, mit möglichst vielen unteren Verwaltungsbehörden 
die Ursachen zu erörtern, welche die Rentenzunahme ver

anlasst haben könnten, um festzustellen, ob dauernd mit 
den hohen Rentenzahlen zu rechnen sei. Besonders wur
de betont, dass die Reichsbehörden keineswegs auf be
sondere Strenge bei der Rentenbewilligung dringen wollen; 
es sei vielmehr zu erstreben, dass jeder nach dem Ge
setze Rentenberechtigte tunlichst sicher und schnell in 
den Besitz der Rente gelange. Indessen müsse vermieden 
werden, dass infolge oberflächlicher Bearbeitung der Renten
sachen und falschen Handhabung der bestehenden Be
stimmungen solchen Personen Renten zugesprochen werden, 
die den gesetzlichen Voraussetzungen nicht genügen. —  
Die Beauftragten des Reichsversicherungsamtes sahen sich 
in zahlreichen Fällen veranlasst, Rentenbewilligungen wegen 
zu milder oder unzutreffender ärztlicher Beurteilung be
mängeln zu müssen. Ö r t l i c h e  Gründe für das Ansteigen 
der Rentenzahlen konnten nur vereinzelt festgestellt wer
den. Nur für den Bezirk des Landesversicherungsamtes
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Berlin konnten solche Gründe für das Ansteigen der In
validenrentner beigebracht werden. In Betracht kommen 
besonders folgende: Erstens habe es der schnelle Ausbau 
der Krankenfürsorge und ihre wachsende Inanspruchnahme 
mit sich gebracht, dass in zahlreichen Fällen, in denen 
der Antrag auf Wiederherstellung abgelehnt werden musste, 
später mit Erfolg Invalidenrente beansprucht wurde. Zwei
tens habe in Berlin, dem Sitze vieler grösser gewerblicher 
Anlagen, der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt in stei
gendem Masse den zwar billigeren, aber auch weniger 
widerstandsfähigen weiblichen Teil der Bevölkerung be
sonders erfasst. Drittens seien durch die verschärfte Kon
trolle der unständigen Arbeiter viele hart an der Grenze 
der Erwerbsunfähigkeit stehende Personen in die Ver
sicherungspflicht einbezogen worden, namentlich gelte dies 
für die gerade in der Grossstadt eigentümlichen Aushilfs
arbeiterinnen im Haushalt —  Aufwärterinnen, Reinmache
frauen etc. —  die häufig überhaupt erst in späteren Jahren, 
insbesondere nach dem Tode des Ernährers, erwerbstätig 
werden. —  Viertens habe sich die versicherungspflichtige 
Bevölkerung bei dem Landesversicherungsamte Berlin in
folge Zuzuges vom flachen Lande und den kleineren Städten 
überhaupt erheblich stärker als im Durchschnitt bei den 
übrigen Versicherungsanstalten vermehrt.

Schlitzkammern gegen Schlagwetter-Explosion. Um die 
schweren Folgen von Explosionen schlagender Wetter in Berg
werken nach Möglichkeit abzuschwächen, trügt man sich in berg
baulichen Kreisen mit der Absicht, an mehreren Stellen der 
Gruben luftdicht abschließbare und explosionssichere Räume, 
sogenannte Rettungskammern einzurichten, in die sich die Be
legschaft gegebenenfalls retten kann. Die Kammern sollen durch 
Lnftrohrleitungen mit frischer Luft versehen werden, um den 
giftigen Schwaden abzuleiten, a u c h  s o l l e n  m e h r e r e  
F l a s c h e n  mi t  S a u e r s t o f f  d a r i n  a u f g e s t e l l t  
w e r d e n .  In den lothringischen Gruben soll der Anfang mit 
dieser Neuerung gemacht werden.

Patente und « « 
Gebrauchsmuster.

Das unterstrichene Datum der Überschrift ist der Tag der 
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung 
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
18. 7. 07.

Schutzvorrichtung für Maschinen mit in ver- 
schliessbarem Gehäuse umlaufenden Triebwerksteilen. —  
Wilhelm Möhring, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 57.
—  47 a. M. 27720 —  21. 6. 05.

22. 7. 07.
Kodenswasserableiter mit einem um eine hori

zontale Achse schwingenden Sammelgefäss. —  Franz 
Stöckel, Neustadt, Mecklenburg. —  i3d. St. 11464 —  
15. 8. 06.

Vorrichtung zum selbsttätigen Öffnen und 
Schliessen der Schutzgitter an Hängebank- und Füllort
sohlen von Schächten und gleichwertigen Anlagen. —

Werschen-Weissenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle a. S.
—  ,35 a. W. 26794 —  5. 12. 06.

Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen mit 
quer über der Tiegelkante angeordneter Schutzstange und 
am Tiegel befindlichen, den Ausrücker beeinflussendem 
Zwischenglied. —  Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider 
Nachf., Akt.-Ges., Dresden-Heidenau. —  47 a. M. 30567
—  12. 9. 06.

25. 7. 07.
Förderanlage für Rettungsfahrten in Bergwerken.

—  Georg Kaupert, Aschersleben. — 5 d. K. 32521 —  
23. 7. 06.

2!). 7. 07.
Schutzbrille mit einem flachen, die Gläser hal

tenden Rahmen aus Gummi. —  Harvey Samuel Cover, 
South Bend, Indiana, V. St. A.; Vertr.: A. Gerson und 
G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 61. —  3od. C. 15 150
—  30. 11. 06.

Sicherheitskurbel für Winden. —  Heinrich 
Baschy, Hamburg, Hafenstr. 53. —  35c. B. 43466 —
23. 6. 06.

Rohrbruchsicherungsventil für Druckleitungen, 
Zus. z. Anm. K. 28 197. —  Konstruktionsbureau Zwickau, 
Seyboth, Baumann & Co., Zwickau i. S. —  47 g- K. 41525
—  8. 3. 06.

Schutzvorrichtung für Scheren. —  Werner 
Menzel, Hannover, Klagesmarkt 7. —  69. M. 31 778 —
S. 3- 07.

Verfahren, um durch bei Feuersgefahr, Gruben
unglücksfällen usw. sich bildende farblose Gase mittels 
einer Selenzelle selbsttätig ein Signal zu geben; Zus. z. 
Anm. F. 21907. —  Heinrich Freise, Bochum, Dorstener- 
str. 213 c. —  74 a. F. 23099 —  2. 3. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

22. 7. 07.
Sicherheitsfülltrichter für Spirituskochapparate 

mit nach unten gewölbtem Boden, Gummischlauch am 
Ausflussrohr und Masseinteilung. —  H. Abenheimer, Stutt
gart, Neckarstr. 70. —  34 a. 312 129.

Feuermelde-Thermometer. — Reinhold Jüttner, 
Wittenberg, Bez. Halle. —  74 c. 312318.

Schützenfänger für Webstühle. —  Petzold &: 
Hänsel, Gera, Reuss. —  86 g. 312668.

2i). 7. 07.
Gesichtsmaske mit beweglichem Mundstück für 

Atmungsapparate. —  O. Neupert Nachfolger, Wien. — 
30 d. 312747.

Der Höhe nach einstellbare und auf Hänge
schienen fahrbare Schwebebahre für Verletzte, mit abknöpf- 
baren Gurten als Unterlage. —  G. A. Meyer, Herne. —  
30 e. 312998.

Anklemmbare Schutzvorrichtung für Sensen. — 
Gustav Emil Hensel, Ebersbach i. S. —  45 c. 312863.

Ausrücke-Vorrichtung bei automatischer Bremse 
für Futterschneide- u. dg). Maschinen. —  Hugo Kriesel, 
Dirschau. —  45 e. 312808.
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Schutzblechanordnung für das Kurbelrad von 
Zentrifugen. —  August Frede, Westkirchen i. W. —  47 a. 
312813.

Schutzschienen-Bekleidung für Maschinen-Mes- 
ser. —  Willy Bock, Gelnhausen. —  66 b. 3 l 3° 43-

Automatische Schützenbremse. — Max Lüpfert, 
Aue i. Erzg. —  86c. 313075.

Erteilte Patente.
D eutschland.

Kl. 35 a. 187765. — Schutzvorrichtung fiir Paterno- 
stcraufziige mit zwischen (len einzelnen Zellen angeordneter 
Schutzwand. —  Peniger Maschinenfabrik und Eisengiesserei
A.-G. Abt. Unruh & Liebig, Leipzig in Leipzig-Plagwitz.

Zusatz zum Patente 180149 vom 8. September 1904.
Bei der Schutzvorrichtung nach dem Hauptpatent soll 

Unglücksfällen dadurch vorgebeugt werden, dass die von 
der Fahrzelle niederhängende Schutzwand durch das an

gefahrene Hindernis parallel nach oben und innen bewegt 
wird und auf diese Weise ausser dem Bereich des Hinder
nisses kommt. In den meisten Fällen wird diese Einrich
tung genügen, schwerere Unglücksfälle zu verhüten, näm
lich dann, wenn das im Stockwerkzugang befindliche Hin
dernis nur wenig in den Aufzugschacht hineinragt.

Ist dagegen eine Person weiter in den Schacht vorge

treten bezw. hat sie den Oberkörper weiter vorgebeugt als 
die seitliche, d. h. Einwärtsbewegung der Schutzwand be
trägt, so ist ein schweres Unglück kaum zu vermeiden, 
denn in solchem Falle kann die Schutzwand nicht genügend 
ausweichen, deren Einwärtsbewegung immerhin eine nur eng 
begrenzte ist. Da also die Nachgiebigkeit der Schutzwand 
in senkrechter Richtung eine verhältnismässig geringe ist, 
findet die angefahrene Person bei der immerhin grossen 
Fahrgeschwindigkeit des Aufzuges keine Zeit, um der Ge
fahr entweichen, d. h. zurücktreten zu können, bevor die 
Schutzwand am Ende ihrer nachgiebigen Bewegung ange
kommen ist.

Um die nachgiebige Bewegung der unteren Kante der 
Schutzwand tunlichst zu vergrössern, sodass die angefahrene 
Person genügend Zeit findet, der Gefahr zu entgehen, wird 
gemäss vorliegender Erfindung der untere Teil b der nieder
hängenden Schutzwand b, b" durch Stäbe oder dünne 
Platten s gebildet, die durch Schnüre t, Ketten oder dergl. 
in gleichmässigen Abständen voneinander gehalten werden 
und sich in seitlichen Schienen u auf und ab verschieben 
lassen.

Der Teil b nebst Schienen u ist wie beim Hauptpatent 
mittels der Zapfen k in schrägen Schlitzen m der Laschen n 
parallel nach oben und innen verschiebbar an den seit
lichen Schienen p der Fahrzelle angebracht.

Infolge der jalousieartigen Ausbildung der Schutzwand b 
kann deren Unterkante bezw. untere Querleiste eine sehr 
grosse Bewegung ausführen, bevor noch deren Einwärts
verschiebung stattfindet, und es wird der angefahrenen Person 
genügend Gelegenheit geboten, der Gefahr rechtzeitig aus 
dem Wege zu gehen.

Kl. 35 a. 187916. —  Fangvorrichtung für Aufzüge mit 
Sicherheitsseil. —  A. Jünger in Metz, Asfeldstr. 14.

Während sich bei den bekannten Fangvorrichtungen 
dieser Art die Sicherheitsseile unabhängig vom Tragseil 
im Fahrschacht bewegen, befindet sich in vorliegendem 
Falle das Sicherheitsseil zur Vermeidung des Hin- und 
Herschlagens oder Schlingerns, der Abnutzung und des un
beabsichtigten Festhaltens im Fahrschachte für sich lose 
innerhalb des Tragseiles, indem in diesem statt der sonst 
üblichen Seelen- oder Hanflitze dieses Sicherheitsseil allein 
oder mit irgend einem Stoffe so umwunden ist, dass es von 
dem Tragseil getrennt wird.

Es kann dieses Sicherheitsseil aber auch als besondere 
Seillitze für sich an einer beliebigen Stelle mit dem Trag
seil in Verbindung gebracht werden, sowohl bei Rund- wie 
bei Flachseilen.

Das Sicherheitsseil a läuft mit dem Tragseil b und 
verlässt dieses in der Nähe der Aufhängung bei c, geht 
dann durch die Mitte oder auch seitlich über Rollen unter 
den Fahrstuhl d und ist hier bei e an der beweglichen 
Querstange f mit den Fangkörpern g verstellbar befestigt, 
und zwar erforderlichenfalls elastisch.

Beim Bruch des Tragseiles wird dessen Verbindung mit 
dem Fahrstuhl aufgehoben, während die des Sicherheits
seiles mit der Querstange und den Fangkörpern bestehen 
bleibt, sodass diese, Keile oder dergl., von dem Sicher-
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Fig. 62.

heitsseil zwischen die Fahrstuhlführung h und den Fahr
stuhl d gezogen bezw. gepresst werden und ein Festhalten 
des Fahrstuhles veranlassen.

Ausstellungen.
Internationale Ausstellung für Unfallverhütung, Gewerbe

hygiene und Arbeiterwohlfahrt, Budapest. 1907.
Mit Bezug auf die Veröffentlichung in dieser Zeitschrift 

im Heft i v. i. Juli d. Js. S. 19 ist den interessierten Fach
kreisen bekannt zu geben, dass die Eröffnung der Aus
stellung

am  1. S e p t e m b e r  d i e s e s  Ja hr f e s  
stattfinden wird.

Die durch das deutsche Komitee aus den Kreisen der 
Fabrikanten, der Reichsbehörden und Berufsgenossenschaf
ten erzielte Zahl der Anmeldungen beträgt bis jetzt etwa 
60. Um die deutsche Abteilung entsprechend der Bedeu
tung, welche der Arbeiterschutz in Deutschland gewonnen 
hat, ansehnlicher zu gestalten, wäre es dringend erwünscht, 
wenn eine noch grössere Anzahl von Ausstellern sich be
teiligen wollte. Es kann daher den Fabrikanten von Schutz
vorrichtungen die Beschickung der Ausstellung nicht drin

gend genug empfohlen werden. Es fehlen namentlich un
fallsicher gestaltete Maschinen der Metall- und Holzbear
beitung, sowie landwirtschaftliche Maschinen und Sicherheits
einrichtungen für elektrische Anlagen.

Für die Prämiierung hat der ungarische Herr Handels
minister zahlreiche Medaillen zur Verfügung gestellt.

Nachstehend werden die für die Aussteller wichtigsten 
Angaben für die Beteiligung an der Ausstellung bekannt 
gegeben.

Allgemeine Bestimmungen.
1. Auspacken und Aufstellung der nach Budapest ge

sandten Ausstellungsobjekte erfolgt durch einen vom 
Arbeitsausschuss nach dort entsandten Monteur.' 
Kosten entstehen hierfür nur, insoweit Hilfskräfte und 
Hilfsmittel dabei notwendig sind, und werden sie zum 
Selbstkostenpreis berechnet.

2. Feuer-, Einbruchs- und Diebstahl-Versicherung er
folgt kostenlos.

3. Betriebskraft wird kostenlos zur Verfügung gestellt.
4. Bewachung und Erläuterung erfolgt kostenlos durch 

einen vom Arbeitsausschuss gestellten Wärter.
5. Rücktransport wird voraussichtlich keine Kosten ver

ursachen.
6. Zoll wird nur erhoben, wenn das Ausstellungsobjekt 

nicht zurückgesandt wird.

Citeratur.
Brennstoffe, Feuerungen und Dampfkessel. Ihre Wirtschaft

lichkeit und Kontrolle von Ingenieur A. Do s c h,  Char
lottenburg. Mit 265 Figuren im Text und 36 T a
bellen. Hannover, Dr. Max Jänecke, Verlagsbuch
handlung 1907.
Wenn der Verfasser in der Vorbemerkung hervorhebt, 

dass die Grundidee des vorliegenden Buches war, einen 
allgemeinen Überblick über die Einrichtungen und Maschi
nen zur Krafterzeugung und der dazu verwendeten Brenn
stoffe zu geben, dass aber wegen der ausserordentlich 
grossen Fülle des Stoffes hiervon Abstand genommen und 
die Kraftmaschinen und ihre Einrichtungen für ein beson
deres Werk abgetrennt worden sind, so ist dieser Ansicht 
nicht nur zuzustimmen, sondern es kann mit ebenso po
sitiver Sicherheit festgestellt werden, dass der verbliebene 
Stoff noch weit über das Mass dessen hinausgeht, was in 
einem einzigen Werke behandelt werden sollte. Die Folge 
davon ist, dass das eine oder andere Kapitel zu kurz kom
men muss und der Zweck des Werkes, sich über das Ge
biet der Wirtschaftlichkeit in Bezug auf Brennstoff, Feue
rung und Dampfkessel unterrichten zu können, nicht über
all in gleichem Masse erfüllt wird. Es leidet der vierte 
Abschnitt „Die Dampfkessel“ unter diesem Mangel erheb
lich. Schon die Kesselsysteme dürften etwas zu knapp 
weggekommen sein. Die sog. Dampferzeuger mit kleinem 
Wasserraume und automatischer Entwässerung, z. B. Spiral
rohrkessel u. a., dürften in einem Werke, das über die 
Wirtschaftlichkeit der Dampfkesselanlagen handelt, nicht
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fehlen. Es sind zwar auf S. 316 „die Wasserrohrkessel ohne 
Wasserkammer“ erwähnt und dadurch dieses Kapitel ge
streift, die Abhandlung über dieses eigenartige Dampf
kesselsystem umfasst aber knapp zwei Seiten, und der ge
wählte Typus (Fig. 182) ist noch dazu ein gewöhnlicher 
Wasserrohrkessel mit Oberkessel, gehört also nicht unter 
das Kapitel der Dampferzeuger mit kleinem Wasserraume.

Ferner berührt es eigentümlich, dass unter „Polizei
liche Bestimmungen“ (S. 307) die „Bestimmungen über die 
Anlegung von Dampfkesseln vom 5. August 1890“ und 
die dazu gehörigen einschlägigen Verordnungen nicht we
nigstens ihrem Titel nach Erwähnung gefunden haben.

Der dritte Abschnitt „Die Feuerungsanlagen“ ist am 
eingehendsten und ausführlichsten behandelt und bildet 
den Hauptteil des ganzen Buches. Bezüglich dieses Teiles 
kann man der Ansicht des Verfassers, dass das Werk auf 
die wirtschaftlichen Fragen der Praxis allenthalben Aus
kunft geben soll, gern zustimmen. Dieser Teil lässt an 
Vollständigkeit und klarer sachlicher Darstellung kaum 
etwas zu wünschen übrig.

Bezüglich der Beurteilung der Feuerungen, bei wel
chen der Brennstoff von unten zugeführt wird, dürfte der 
Herr Verfasser noch auf die Feuerungen der Underfeed 
Stoker Comp, aufmerksam zu machen sein, von denen in 
Europa allein etwa 1300, in Amerika 3700 im Betriebe 
sind. Wie im letzten Jahrgange dieser Zeitschrift wieder
holt erörtert worden ist, liegen bereits reiche Erfahrungen 
auf dem Gebiete dieser Feuerungen vor, sodass es wün
schenswert gewesen wäre, wenn das vorliegende Werk sich 
über die Wirtschaftlichkeit solcher Betriebe ausführlicher 
ausgelassen hätte, insbesondere da gewisse Fachkreise dieser 
Feuerungsart ganz bedeutende Erfolge beimessen.

Die ersten beiden Abschnitte „Die Brennstoffe“ und 
„Die Verbrennung“, welche wie der Verfasser in der Vor
bemerkung angibt, grösstenteils nicht von ihm selbst stam
men, sondern von einem in der chemischen Technik be
sonders erfahrenen Herrn bearbeitet sind, geben ein um
fassendes Bild von dem Vorkommen und der Verwendung 
der industriellen Heizstoffe und ihrer Heizwerte, sodass 
auch diese Teile des Buches, den Zweck, ein Nachschlage
werk für die Beurteilung des wirtschaftlichen Betriebes der 
Feuerungsanlagen zu bilden, erfüllen. K.

Sprechsaal.
Sic tua res agitur.

Sehr erfreulich ist die Mitteilung in Heft 21 des VI. 
Jahrgangs dieser Zeitschrift, dass der neue Präsident des 
Reichsversicherungsamtes für die Hebung des Standes der 
technischen Aufsichtsbeamten einzutreten beabsichtigt.

Nächst den technischen Aufsichtsbeamten können das 
auch die Berufsgenossenschaften mit Freuden begrüssen, 
und es darf hier gesagt werden, dass die meisten Berufs
genossenschaften sich auch selbst ehren, wenn sie das An
sehen ihrer Aussenbeamten auf jede mögliche Weise fördern.

Die Stellung dieser Beamten erfordert neben einem 
grossen Mafs von Kenntnissen ungemein viel Takt, und 
nur derjenige technische Aufsichtsbeamte wird mit Erfolg

arbeiten können, dem die Herren Betriebsunternehmer 
Achtung und Vertrauen entgegenbringen.

Ein Mittel, diese beiden unerlässlichen Momente direkt 
zu untergraben liegt darin, wenn eine Berufsgenossenschaft 
ihren Unfallverhütungsvorschriften eine Dienstanweisung 
beifügt, in welcher sämtlichen Betriebsunternehmern und 
ihrem Personal herab bis zum Lehrling ständig vor Augen 
geführt wird, wie der technische Aufsichtsbeamte sich bei 
seinen Revisionen zu benehmen hat, was er an Diäten be
zieht ■—  usw.

So lautet dortselbst der § 13:
„Der Beamte soll dem Unternehmer oder dessen Ver

treter gegenüber eine angemessene, zuvorkommende Hal
tung bewahren und etwaige erregte Verhandlungen unbe
dingt vermeiden, indem er es ablehnt, auf solche einzu
gehen. Er muss überhaupt bemüht sein, das Vertrauen 
der Betriebsunternehmers zu erlangen und von denselben 
mehr als Berater, denn als Beamter betrachtet zu werden.“

(Man beachte den Gegensatz von Berater und Be
amter.) —

Die Bekanntgabe dieses Paragraphen hat etwas Be
fremdendes und ist geeignet, bei unverständigen Lesern 
den beschämenden Eindruck zu erwecken, als sollten die 
doch meist in reiferen Jahren stehenden technischen Auf
sichtsbeamten urbi et orbi als unweltläufige Leute hinge
stellt werden. Liegt aber ferner nicht auch die Gefahr 
einer missverständlichen Auffassung dieses Paragraphen in
sofern vor, als die Betriebsunternehmer daraus das Recht 
der erregten Verhandlung einseitig für sich ableiten können, 
während der technische Aufsichtsbeamte durch die be
stehende Anweisung schnell mundtot gemacht werden soll?

Von den oft merkwürdigen Zumutungen, die an einen 
technischen Aufsichtsbeamten gestellt werden, sei hier nur 
eine erwähnt —  mit der erst kürzlich jemand herausge
p l a t z t  ist -— : Der Beamte muss alle Paragraphen der 
Unfallverhütungsvorschriften wörtlich auswendig können, 
um citando den Herren Betriebsunternehmern zu —  im
ponieren ! S c h u b e r t  h.

Uerein Deutfcbcr « «
Revision«=Ingenieure.

Dieser Nummer liegt für die Mitglieder der Jahresbe
richt des Vorstandes für das abgelaufene Vereinsjahr bei.

Die noch rückständigen Anmeldungen für die Haupt
versammlung werden baldigst erbeten. Die Beteiligung 
verspricht eine rege zu werden.

Auch’ der Herr Präsident des Reichsversicherungsamts 
hat seine Teilnahme in Aussicht gestellt.

D e r  V o r s i t z e n d e .
Gary,

Berichtigung.
Die auf S. 55 des vorigen Heftes unter Fig. 45 an

gegebene Maschine der Firma Werner und Pfleiderer stellt 
nicht eine Teigwalzmaschine sondern eine Knetmaschine 
mit Schutzvorrichtung dar.

FQr d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R egierungerat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te r fe ld e -W ., P aulinenatr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei R oitzsch , G. m. b. H. K oitzsch .
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Unfallverhütung auf der 21. Wander-Ausstellung der Deutschen 

Landwirtschafts - Gesellschaft.

Von Ingenieur N ie

V o m  6. bis n .  Juni 1907 fand unter ungemein 
starkem A ndrang der Interessenten auf einem eigens 
für diesen Z w eck  von der Stadt D üsseldorf herge
richteten Platz von 30 H ektar Gröfse eine land
wirtschaftliche A usstellung statt, die auch dem V o lk s
wirt und T echn iker Beachtung und teilw eise B ew un
derung abringen mufste. Nicht weniger als 7300 
landwirtschaftliche Maschinen und G e rä te , darunter 
73 Neuheiten, zeugten davon, wie die deutsche Land
wirtschaft mit Fleils und A usdauer erfolgreich bemüht 
ist, Mittel und W e g e  zu finden, um trotz der noch 
im mer zunehmenden Leutenot die heim atliche Scholle 
intensiv zu bearbeiten und den Ertrag hieraus nach 
M öglichkeit zu steigern.

D er landwirtschaftlich - technische Zw eck einer 
solchen W anderausstellung liegt in erster Linie darin, 
den Landw irten zu zeigen, wie, mit welchen Mitteln 
und nach w elchen Regeln von ihnen gearbeitet w er
den m u fs, um die Leistungsfähigkeit ihres Betriebs 
zu vergröfsern. Im m er neue und bessere Maschinen 
zu erhalten, ist die Landw irtschaft ernstlich bemüht, 
und es mufs hierbei ausdrücklich anerkannt werden, 
dafs der landwirtschaftliche Maschinenbau eine Spe
zialwissenschaft gew orden ist, der seine Erzeugnisse 
durchw eg mit Schutzvorrichtungen ausriistet. Man 
kann feststellen , dafs bei der konstruktiven D u rch 
bildung der Einzelteile von M aschinen, soweit der 
Z w eck  solches zuläfst, nach M öglichkeit a u f U nfall
verhütung B edacht genom m en wird, und dieses be-

s e - D ü s s e l d o r f .  Nachdruck verboten.

m erkenswerte Bestreben ist durchaus begründet 1 B e
weist doch die Mutter der E rfahrung, die Statistik 
des R .V .A ., dafs zum Beispiel im Jahre 1901 von 
56039 U nfällen in landwirtschaftlichen Betrieben allein 
5550 au f die Bedienung der Maschinen entfielen. D ie 
gefährliche Beschaffenheit einzelner M aschinenteile an 
Göpeln (Rofswerke), Transm issionen, D reschm aschi
nen und Futterschneidern usw. erklären manches, 
und das Verhalten der durchw eg ungeübten, oftmals 
unter dem schädlichen Einflufs des zuviel genossenen 
A lkohols arbeitenden, meist unintelligenten Leute 
das übrige. D eshalb ist es verständlich und dank
bar zu begrüfsen, wenn die D eutsche Landw irtschafts
G esellschaft für sorgfältige und weitgehende E in 
führungen von Sicherheitsvorrichtungen Verdienst
münzen an solche Firm en verte ilt, die a u f diesem 
Gebiete H ervorragendes leisten.

Beginne ich auf meinem Rundgange durch den 
m aschinentechnischen T eil der Ausstellung mit den 
Erzeugnissen der G a s m o t o r e n f a b r i k  D e u t z ,  
so mufs man sich der Leistungen dieser Firm a au f 
dem Gebiete des M otorenbaus erfreuen. D ie aus
gestellten, teils fahrbaren, teils ortsfesten B e n z i n -  
u n d  S p i r i t u s m o t o r e n ,  L o k o m o t i v e n  und 
L o k o m o b i l e n  finden durchw eg den Beifall aller 
Sachverständigen. Insbesondere ist hervorzuheben 
das Bestreben der F irm a, die Anpassungsfähigkeit 
für ihre Erzeugnisse gegenüber den praktischen B e
dürfnissen der Landw irtschaft immer w eiter auszu
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bilden. D afs die Motoren nunmehr stets mit S i c h e r 
h e i t s - A n d r e h k u r b e l n  versehen und verkauft 
werden, sei nur nebenbei als ein erfreuliches Zeichen 
und weiterer Ansporn nach obligatorischer Einfüh
rung der K urbeln für unsere Bestrebungen bemerkt.

A ls  Kraftquellen für W asserversorgung und M a
schinenantrieb fielen W i n  d m o t  o r  en und T u r b i 
n e n  auf. Ein von der Firm a G. R. H e r z o g  i n 
D r e s d e n  ausgestellter S t a h l w i n d m o t o r  mit 
Selbsteinstellung nach W indrichtung und Stärke 
thronte au f einem 25 m hohen Turm gerüst aus 
Eisen, während die D e u t s c h e n  W i n d t u r b i n e n 
w e r k e  in D resden an z w e i  T u r b i n e n  die Brauch
barkeit derselben für den Antrieb von Maschinen,

Führerrollen teilen. D ie Triebteile, Gelenkkupplungen 
und Antriebsräder sind genügend v e rd e ck t; ebenso 
sind Ausrück- und Brem skupplung an G öpel-D resch
maschinen verkleidet und beispielsweise hat Heinrich 
Lanz-Mannheim sich eine V orrichtung patentamtlich 
schützen lassen, die in F ig. 63 hier w iedergegeben sei.

D ie Vorrichtung erm öglicht, dafs bei Eintreten 
einer Gefahr mit einem einzigen G riff

1. die Einw irkung des G öpels aufgehoben,
2. die lebendige K raft der Trom m el gebrem st 

und
3. den Zugtieren ein W iderstand geboten wird, 

damit diese durch die plötzliche A usschaltung 
nicht zu Boden fallen.

Fig.

Pum pen und für elektrische Strom erzeugung zeigten. 
Beide Firm en haben an ihren Erzeugnissen alle ar
beitenden T eile sorgfältig eingekapselt und Einrich
tungen getroffen, die ein Schmieren der gelagerten 
T eile von einem Punkt a u s , sowie schnellste Still
setzung des Motors erm öglichen.

A n S e p a r a t o r e n  für das Entrahmen von 
Milch und das Reinigen derselben w ar kein Mangel. 
Ü berall fand man an den Separatoren die gefährden
den T eile  einzelner Räder so w o h l, als auch ganze 
V o rgelege  mit zw eckm äfsig durchgebildeten V erk le i
dungen in Eisenblech und Gufs vor, die dem Ganzen 
einen form vollendeten Eindruck verliehen.

Ebenso verhält es sich mit den ausgestellten 
G ö p e l n ,  in deren unfallsichere H erstellung sich 
namentlich die Firm a H e i n r i c h  L a n z-M a n n h e im , 
dann M in  e r v  a - H ü t t  e - H a y g e r , Fabrik landwirt
schaftlicher M aschinen „ H e n n e f “ , M a y f a r t h  & 
C o .-F ra n k fu rt und andere das Ansehen und die

63.

D iese Firm a gibt ihren A uftraggebern unter B ei
fügung von Mafsskizzen A nleitung zum Selbstan- 
fertigen von V erdeckungen, falls solches gewünscht 
wird, und hält ein ständiges L ager hierzu gehöriger 
Eisenteile wie W inkel, H aken und Ö sen stets vo r
rätig. ,

Beachtung verdienen noch die L a n g d r e s c h 
m a s c h i n e n  mit elem entarem  Antrieb, w elche säm t
lich mit Sicherheitseinlegetisch und R iem enrückvor
richtung , wie solche von den landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften vorgeschrieben werden, ver
sehen sind. D ie T ische dienen zur A ufnahm e des 
D reschguts, w elches mit den Ä hrenenden nach vorne 
in die rasch rotierende D reschtrom m el (meistens 
25 m Geschwindigkeit in der Sekunde) geschoben 
wird. Hierbei passiert es o f t , dafs unaufm erksam e 
Arbeiter die H and zu weit vorstrecken und so an 
die Trom m el geraten, weshalb diese auch von oben 
verdeckt angeordnet ist. (Fig. 64.)
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B r e i t d r e s c h m a s c h i n e n ,  bei welchen das 
Getreide gleichlaufend mit der rotierenden Trommel 
eingeführt wird, besitzen , abgesehen vom Einlege- 
tisch, noch einen Sicherheitsaufsatz, falls die Trom
mel nicht vertieft läuft und so schon durch das Ge
stell der Maschine dem Arbeiter Schutz gewährt.

Dafs an diesen Dreschmaschinen die beweg
lichen Teile wie Riemenscheiben, Zahnräder, Uni
versalkupplungen usw. durch ein in Holzrahmen 
gefafstes Drahtgeflecht oder durch Kasten von Eisen
blech oder Gufseisen verdeckt sind, ist wohl bei 
dem heutigen Stande unserer Unfallverhütungstech
nik selbstverständlich. .

Bei den Dreschmaschinen, die nicht vom Erdbo
den sondern von oben bedient werden, ist die Unfall
gefahr insofern vermehrt, als die Bühne für die darauf 
arbeitenden Leute nur verhältnismäfsig wenig Bewe
gungsfreiheit gewährt. Die Bühne ist deshalb ausnahms
los mit einer genügend hohen, ringsum laufenden 
Einfriedigung versehen, und die Einlegeöffnung selbst 
mit einer wenigstens 50 cm hohen allseitig geschlosse
nen Bretterwand ausgerüstet. Die zum Besteigen der 
Bühne dienende Leiter fand man durchweg mit Ein
hak-Vorrichtung und zur Maschine gehörig ange
bracht und an einzelnen Dreschmaschinen insofern 
praktisch, als die Leiter mit einem Holm etwa 
1 m über Bühnenoberkante ragt und so ein sicheres 
Auf- und Absteigen des Arbeiters gewährleistet.

Da es bekannt ist, dafs viele und schwere Un
fälle durch r o t i e r e n d e  D r e s c h t r o m m e l n  ver
ursacht werden, so sei mir erlaubt, hierüber noch 
einiges zu berichten. Die meisten ausstellenden 
Firmen haben auch diesem Punkte gehörige Auf
merksamkeit gewidmet, und unter ihnen ist es wieder 
als führende Firma Hei nr i c h Lanz - Mannhei m,  
deren Konstruktion bekannt gegeben zu werden ver
dient. (Fig. 65 u. 66.)

Diese Dreschtrommeln vereinigen in sich prak-

Fig. 65.

Die vorgenannte Firma hat auch auf diesem 
Gebiete etwas Neues geschaffen und hierfür die Er
teilung des D. R.G.M. Nr. 226818 erlangt.

W ie aus den Figuren 67 und 68 hervorgeht, 
handelt es sich hierbei um eine sinnreiche Einrich
tung. Von dem Tische T aus, der um die Achse A  
drehbar ist, wird das Dreschgut an die Trommel ge
bracht. Bei einem plötzlich eintretenden, starken 
Drucke auf den Tisch T drückt die Stange S den 
Hebel H nach unten und gibt das Brett B frei, wel
ches durch Überkloben vom Hebel H festgehalten 
wurde. In diesem Augenblick, wo der Hebel H das 
Brett B frei gibt, tritt die Feder F in Tätigkeit und 
wirft das Brett B, welches an Scharnieren befestigt 
ist, über die Einlegeöffnung, welche von demselben 
abgeschlossen wird. (Fig. 68.)

Die Feder Fj bringt nach erfolgtem Wirken des 
Trommelschutzes den Hebel H und den Tisch T  in 
die Anfangsstellung desselben zurück.

An dem Verschlufsbrett B ist eine Kette K be
festigt, mittels welcher das Brett wieder hochgezogen

*

tische Anordnung und gröfste Unfallsicherheit, ohne 
die Arbeit des Einlegers im mindesten zu stören 
oder zu verlangsamen.

Figur 65 zeigt die übliche Ausführung, während 
Figur 66 infolge der niedrigen Bauart der Einlege- 
Vorrichtung geeignet scheint, in Scheunen Verwen
dung zu finden.

Fig. 66.
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Fig. 67. .

und w odurch die Einlegeöffnung wieder frei gem acht 

werden kann.
H äufig treten auch bei Benutzung von F u t t e r 

s c h n e i d e m a s c h i n e n  U nfälle ein und zu hoffen 
ist nur, dafs, nachdem die M esserräder in der N eu
zeit stets mit V erdeckungen versehen werden und 
hin und wieder einzelne Fabrikanten dazu überge
gangen s in d , einen besonderen Schutz gegen die

Fig. 69.
Schutzkappe abgenommen.

Fig. 68.

i Einführungsw alzen m itzuliefern, solche m eist durch 
Unachtsam keit der A rbeiter entstandene Schäden 
tunlichst verm ieden werden. (Fig. 69.)

W enn auch die Gefahr bei Futterschneidem a
schinen für H andbetrieb insofern nicht bedeutend 
ist, w eil der A rbeiter das M esserrad und damit die 
Einführungsw alze augenblicklich zum Stillstand brin
gen kann, so bew eist doch die H äufigkeit der U n 
fälle daran die Notwendigkeit eines Schutzes. Eine 
teilw eise Ü berdeckung sorgt deshalb dafür, dafs der 
E inleger den W alzen nicht zu nahe kommt, und eine 
über das scharfe M esserrad gestülpte K a p p e  aus 
engm aschigem  Drahtgeflecht oder H o lz , dafs V e r 
letzungen durch das Messer nach M öglichkeit aus
geschlossen werden.

Herrn Professor K . F. Z e c h n e r- Mannheim ist 
unter No. 177536 ein D eutsches Reichspatent auf eine 
S c h u t z v o r r i c h t u n g  an A r b e i t s m a s c h i n e n  
erteilt w o rd en , die besonders bei Benutzung einer 
Futterschneidem aschine mit M esserschwungrad zw eck
dienlich V erw endung findet. Es ist eine Sperrvor-

Fig- 71- " Fig. 72.
Ansicht der Schutzkappe. Aufsicht auf die Schutzkappe.

Fig. 70.
Senkrechter Schnitt durch Schutzkappe 

und Schutzvorrichtung.
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richtung für den bew egten T eil der M asch in e, der 
so angebracht is t , dafs derselbe durch Aufsetzen 
einer Schutzhaube ganz selbsttätig ausgerückt und 
ebenso durch A bh eb en  der Schutzhaube unmittelbar 
a u f den bew egten T eil wirkend eingerückt wird. 
D iese Erfindung ist auch schon deshalb von beson
derem  W ert, weil sie eine Einrichtung darstellt, w el
che verhindert, dafs d e r  d i e  M a s c h i n e  b e d i e 
n e n d e  A r b e i t e r  o h n e  S c h u t z v o r r i c h t u n g  
g a r  n i c h t  a r b e i t e n  k a n n .  E s ist also ausge
schlossen , dafs der Arbeiter die Schutzvorrichtung 
aus Leichtsinn oder Bequem lichkeit fortnimmt. (Fig.
i,  2, 3, lfd. Nr. Fig. 70, 71, 72.)

F igur 70 zeigt das Schw ungrad e mit einer 
Schutzklappe p bedeckt, w elche abgenom m en w er
den m u fs, sobald es notwendig ist, die Messer zu 
schärfen oder durch H äcksel usw. entstandene V e r
stopfungen zu beseitigen.
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und sich so lange frei bew egen kann als die Schutz
kappe p aufgesetzt bleibt.

D ie ausgestellten D a m p f d r e s  c h m a s c h i n e n  
zeigten in ihren Einrichtungen nichts wesentlich Neues. 
A lle  waren mit Sicherheitseinlegestand und Schutz
vorkehrungen versehen, wie es die U nfallverhütungs
Vorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften vorschreiben. Nicht unerwähnt soll aber 
b leiben, dafs H e i n r i c h  L a n z -M a n n h e im  u. a. 
eine R i e s e n d r e s c h m a s c h i n e  ausstellte, die bei 
einer Tagesleistung von 1000 Zentnern von einer 
P aten t-H eifsdam pf-L okom obile mit Ventilsteuerung 
„System  L en tz“ ausgerüstet war. D iese Firm a ist mit
hin m. W . die erste Fabrik der W elt, w elche an L oko
mobilen Ventilsteuerung eingeführt hat, und es be
weist dieses V orgehen w ieder einmal, wie die T e c h 
nik neu erwachten Bedürfnissen von seiten der A b 
nehmer überraschend schnell zu folgen verm ag.

S O Z I A L - T E C H N I K

Fig. 73-
Stellung des Sicherheitsdeckels während der Arbeit.

Um  nun zu verhüten, dafs der die Futterschneide
m aschine von H and bedienende Arbeiter, ohne am 
W eiterarbeiten verhindert zu s e in , es unterlassen 
kann, die Schutzvorrichtung w ieder aufzusetzen, ist 
an der einen Seitenwand a (Fig. 70, 71 und 72) der 
Futterschneidem aschine ein verschiebbarer Riegel b 
bew eglich  gelagert, w elcher durch eine Feder c g e
gen den inneren Rand d des M esserrads e selbsttätig 
so w eit vorgedrückt wird, dafs die in dem Radkranz 
vorstehenden Rippen f  bei der D rehung des Rads 
an dem R iegel b ein Hindernis für die W eiterb e
w egung finden.

W ird nun die Schutzkappe p aufgesetzt, so drückt 
sie mit ihrer Rückw and a u f den A rm  o eines W in 
kelhebels g  (Fig. 70 u. 71), welcher mit seinem un
teren T eil h den Riegel b gabelförm ig umfafst und 
ihn mittels eines vorspringenden Bolzens i zurück
drückt, wodurch das Schw ungrad e entriegelt wird

Fig. 74-
Stellung des Sicherheitsdeckels, nachdem er in Tätigkeit 

getreten ist.

D ie ebenfalls nicht ungefährlich zu bedienenden 
H ä c k s e l m a s c h i n e n  waren w ie die meisten H ilfs
maschinen zahlreich und in den verschiedensten A n 
ordnungen ausgestellt worden. Besondere A ufm erk
sam keit fand eine von der Firm a J. K e m n a - B r e s 
lau ausgestellte „W ratislaw ia“ -Häckselm aschine mit 
Sicherheitsladedeckel, d e r , falls der E inleger mit 
seinem A rm  zu tie f in die L ade der H äckselm aschine 
hineingreifen s o llte , einen sofortigen Stillstand des 
gesamten Räderwerks und auch der Strohw alze 
bewirkt. (Fig. 73 und 74.)

E ine andere praktische N euerung zeigte dieselbe 
F irm a , indem sie ihre H äckselm aschinen nach A rt 
der Strohpresse direkt unter die Strohschüttler der 
D reschm aschine fährt und mit letzterer von der glei
chen W elle  aus zusam m en b etreib t, so also eine 
moderne A rt Schnellbetrieb ohne viel M ehrkosten 
erzielt, ferner ist die Maschine mit einer patentierten

a m s w m i M
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Fig. 75-

H ä c k s e l a u s b l a ,  s e - V o r r i c h t u n g  ausgerüstet, 
die, betätigt durch ein Schwungradgebläse, welches 
zugleich das Messerrad deckt, den geschnittenen Häck

sel durch ein oder mehrere Rohre direkt in einen 
Kastenwagen oder sofort in Scheunen, Bansen oder 
Säcke einzubringen ermöglicht. (Fig. 75 .)

Schluss folgt.

Die Vervollkommnung der biologischen Reinigung der Abwässer.

E in  B e i t r a g  z u r  m o d e r n e n  S t ä d t e h y g i e n e .
Von Dr. P a u l  S c h w a r z ,  Berlin.

Es ist ein Kennzeichen unseres industriellen Zeit
alters, dafs in wenigen Jahren Städte und Ortschaften 
plötzlich wie aus dem Boden gestampft aufblühen 
und ihre Bewohnerzahl in kürzester Frist verviel
fachen. Bestimmte wirtschaftliche Faktoren begün
stigen diese Ansiedlungen grofsen Stils in einem 
kürzeren Zeitraum als ehedem, aber sie wären nicht 
möglich und denkbar, wenn nicht eine moderne 
Technik auch die Mittel dazu besäfse, auf engem 
Raume eine grofse Zahl von Menschen zu frucht
bringender wirtschaftlicher Tätigkeit bei Sicherstellung 
ihrer Existenz zu vereinigen. Das enge Zusammen
leben der Menschen birgt aber auch bedeutende Ge
fahren gesundheitlicher Natur in sich — denken wir 
an die Epidemien — , und hier hatte die moderne 
H ygiene, nicht des Einzelindividuums, sondern der 
M a s s e n ,  d e s  s t ä d t i s c h e n  O r g a n i s m u s  ein

zusetzen, um, gestützt auf alle Hilfsmittel der Tech
nik, der Beherrschung der Naturgewalten einen sieg
reichen Kampf zu führen. Die Ansiedlung grofser 
Menschenmengen bedingt die künstliche Zuleitung und 
Ableitung des Wassers bis in die letzten Wohnräume, 
denn nicht immer steht ein Flufsbett zur Verfügung, 
welches in natürlichen Kanälen die Sädte durchzieht, 
bedingt eine Trennung und Reinigung des Trink- und 
Nutzungswassers, um so mehr, da das Wasser durch 
industrielle und gewerbliche Anlagen oft derartig 
verunreinigt wird, dafs selbst ein grofser, an der Stadt 
vorbeiflutender Strom auf Meilen hin durch diese A b
fallstoffe sich vergiftet. Eine besondere Sorgfalt aber 
erfordert das Problem der R e i n i g u n g  de r  A b 
w ä s s e r ,  die organische Stoffe in sich bergen, also 
Nahrungsstoffe, Fäkalien usw., denn ihre Anwesen
heit in grofsen Mengen begünstigt das Auftreten zahl
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loser Bakterien, unter letzteren solcher, die verhee
rende Epidem ien hervorrufen, und die auch indirekt 
aus den zerfallenden Eiw eifskörpern der organischen 
Substanz Giftstoffe ’äbspalten, die schon in geringen 
M engen, dem Trinkw asser beigem ischt, eine tödliche 
W irkung zu üben verm ögen. E s  ist interessant, zu 
b eo b a ch ten , wie erst die W issenschaft den Zerfall 
der organischen Stoffe in ihre letzten A tom e, den 
K reislauf der organischen Substanz klarlegen mufste, 
ehe sie im Bunde mit der Technik dazu schreiten 
konnte, diesen Zerfall organischer Nahrung und A b 
A b fälle  in richtige Bahnen zu leiten, d. h. unschäd
lich und zugleich nutzbringend für die Gesamtheit 
zu machen. A u s den gefürchteten Bakterien wurden 
segensreiche Mitarbeiter des M enschen, so gut wie 
aus dem einst gefürchteten Blitz und Feuer, aus dem 
W ind und den reifsenden Strom gefällen wohltätige 
H elfer unseres wirtschaftlichen und kulturellen Lebens 
geworden sind.

Nicht z u f ä l l i g  aber ist es, dafs die organische 
Substanz zersetzenden B a k t e r i e n  unsere H elfer 
werden konnten, ja  in einem viel höheren Grade als 
irgend eine andere anorganische Naturkraft. D ie E r
kenntnis ihrer Lebensbedingungen läfst mit Leichtig
keit sie in unbegrenzter Zahl ins D asein treten, aber 
ihre Leitung und K ontrolle läfst sie auch im Gem ein
wesen der M enschen dieselbe unsagbar nützliche A r 
beit leisten, dieselbe R olle spielen, die sie im H aus
halte der Natur spielen , nicht mehr als gefürchtete 
G egner, sondern als Freunde des Menschen, die ihre 
Entfaltung begünstigt, zugleich aber seinen Zw ecken 
dienstbar macht.

A u f  diesem  Grundprinzip baut sich die Lösung 
einer der fundam entalsten A u fgab en  der modernen 
Städtehygiene, eines der grofsartigsten Problem e der 
Sanierung der Kom m unen auf: die L ö s u n g  d e s  
v i t a l e n  P r o b l e m s  d e r  R e i n i g u n g  d e s  W a s s e r s .  
D iese Frage gewinnt aber an solchen Kulturstätten 
besonders an W ich tig k e it, wo das Lebenselem ent 
W asser im Verhältnis zur K opfzahl der Bevölkerung 
nur in geringen oder nicht sehr grofsen M engen ge
geben ist und zur V erfügung gestellt werden kann 
und wo doch aus anderen Gründen sich M enschen 
angesiedelt haben oder ansiedeln mufsten und weiter 
ansiedeln werden.

D ie Reinigung der A bw ässer ist aber nicht nur 
eine hygienische, sondern auch eine w i r t s c h a f t l i c h e  
F rage ersten Ranges. Denn schliefslich w äre ja  mit 
mehr oder minder grofsen K osten W asser aus E n t
fernungen zu beschaffen , wären die A bw ässer auf 
grofse Felder zu leiten und liefsen sich so ungefähr
lich für die B ew ohner der Städte in weiter Entfernung 
klären und dann wieder zu neuer Benutzung zurück- 
führe.n. A b e r  auch die W irtschaftlichkeit, die K o s t e n

e i n e r  h y g i e n i s c h e n  E i n r i c h t u n g  spielen eine 
Rolle, die nicht gering zu veranschlagen ist. Denn 
nur zu oft scheitern theoretisch und praktisch gleich 
erprobte Einrichtungen an der U nm öglichkeit, sie 
einem bestimmten wirtschaftlichen Rahm en rentabel 
anzupassen.

D as b i o l o g i s c h e  K l ä r  v e r f a h r e n  des W assers, 
eine geradezu einzige Lösung der W asserreinigung 
für die Kom m unen, scheitert vielfach an den Kosten, 
die es verursacht, weil es nicht gelingt, au f begrenztem  
Raum dasselbe zur A nw endung zu bringen. Gerade 
aber in diesem  Punkte setzt die A rbeit der A l l g e 
m e i n e n  S t ä d t e - R e i n i g u n g s - G e s e l l s c h a f t  
in Berlin und W iesbaden ein, die dem biologischen 
K lär verfahren eine Gestalt und Form  gegeben hat, 
die seine A n lage  auf dem beschränktesten Raum g e
stattet und dadurch die Kosten dieser A nlagen der
art herabdrückt, dafs kein anderes Verfahren damit 
in Konkurrenz treten kann, zugleich aber die Sicher
heit und E xaktheit au f eine Stufe der V ollendung 
h e b t , dafs gleichfalls kein anderes System  dagegen 
zu bestehen verm öchte.

D ie A l l g e m e i n e  S t ä d t e - R e i n i g u n g s -  
G e s e l l s c h a f t  hat in der V illenkolonie G r u n e -  
w a  1 d vor einigen Jahren eine V e r s u c h s a n l a g e  
f ü r  b i o l o g i s c h e  R e i n i g u n g  angelegt, durch 
die sie den Nachweis zu führen hatte, dafs ihrem 
Verfahren die von ihr behauptete Leistungsfähigkeit 
und Rentabilität innewohne. D iese Versuchsanlage 
hat sich zu allgem einer Zufriedenheit entwickelt. D ie 
K olonie Grunew ald dürfte ca. 20000 Bew ohner zählen. 
Für die Reinigung der A bw ässer dieser B evölkerungs
ziffer sind 2000 cbm  W asser erforderlich, ein Q uan
tum, das für einen Ort ohne Vorflut eine nicht un
beträchtliche M enge darstellt. Man beschlofs nun, die 
von der A l l g e m e i n e n  S t ä d t e - R e i n i g u n g s -  
G e s e l l s c h a f t  behauptete Rentabilität und L ei
stungsfähigkeit ihres Verfahrens zu prüfen und legte 
zunächst eine A nlage für 200 A nw ohner des Rangier
bahnhofes (Arbeiter und Beamten) Grunewald an, 
die etwa 20 cbm  täglich erforderte.

E s dürfte nicht uninteressant erscheinen, im fol
genden eine solche M i n i a t u r  k l ä r a n  l ä g e  ein
m al in grofsen Zügen zu schildern. Ein 20 cbm 
grofser A u sgleich sbeh älter, die sogenannte V o r 
k l ä r u n g ,  deren Inhalt genau der täglichen A b 
w ässerm enge entspricht, nimmt die A bw ässer zu 
nächst auf. D ie Geschwindigkeit des eintretenden 
W assers wird durch vorgelagerte Bohlen gemindert. 
D er eigentliche Vorklärungsraum  ist in zw ei A b 
teilungen gesondert. V om  Übertritt des W assers 
nach der zweiten A bteilun g sind wieder H olzbohlen 
vorgelegt, welche die W asserverteilung begünstigen 
und die Schwim m stoffe, die sich a u f der Oberfläche

*
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des ersten Raum es ab setzen , zurückhalten. Zw eck 
der V o r k l ä r u n g  ist, die spezifisch schwereren 
Verunreinigungen nach unten au f den Boden her
unterzuschlagen, und die leichteren nach oben stei
genden festzuhalten. 24 Stunden bleibt das A b 
wasser in dieser V orklärung ruhig steh en , während 
welcher Zeit ein T eil in Fäulnis ü b erge h t, die an
dererseits auch eine Zersetzung der festen Stoffe 
begünstigt. D iese Zersetzung darf als eine vo ll
kom m ene angesehen w e rd en , da selbst ein m ehr
jähriger Betrieb in der Vorklärungskam m er noch 
niemals die Entfernung von Schlam m  nötig gem acht 
hat. U m  die in der V orklärun g nötige Fäulnis wirk
sam zu unterstützen, schliefst man den ganzen V o r
klärungsraum m öglichst luftdicht nach aufsen hin ab-

D as A b w a s s e r , w elches 24 Stunden in diesen 
V orklärungskam m ern gestanden hat, wird durch neu 
hinzukommende A bw ässer verdrängt und fliefst von 
der V orklärungskam m er alsbald in einen Pum pen
sch ach t, von w o aus es durch eine Pum pe wieder 
in die H öhe gehoben wird, um von da auf die Filter 
zu gelangen. Nicht in allen Fällen bedarf es dieser 
m aschinellen E inrichtun gen, vielm ehr läfst es sich 
auch denken, dafs die Vorklärungskam m ern a u f einem 
höheren Niveau belegen sind und infolgedessen das 
A bw asser, w elches sie passiert hat, in einem natür
lichen G efälle den Filtern zukommt.

D iese F i l t e r  bilden den h a u p t s ä c h l i c h 
s t e n  T e i l  d e r  g a n z e n  A n l a g e .  Ihre W irkung 
ist vornehm lich eine o x y d i e r e n d e .  Sie stellen 
gem auerte Behälter dar, in w elche Schlacken in ge
eigneter K örnung und eine Schicht Feinkoks etwa 
einen Meter hoch hineingebracht werden. D as vo r
geklärte W asser, das grobe Verunreinigungen schon 
nicht mehr enthält, fliefst au f die Filter, um sie zu 
durchdringen. Bei dieser Arbeitsleistung läfst es die 
noch etwa in ihm enthaltenden Verunreinigungen an 
den rauhen und brüchigen Flächen der Filterschicht 
zurück und wird nach unten zu im m er reiner und 
reiner. Nach einer bestimmten Zeit läfst man das 
W asser aus dem Boden des Filters heraus. Bei sei
nem Abfliefsen wird in die durch den Abflufs ent
stehenden Räum e der Filterschichten atm osphärische 
Luft nachgesogen, deren Sauerstoff die O xydation der 
an den Oberflächen zurückgebliebenen fein verteilten 
Unreinheiten vornimmt. D adurch wird schon in w eni
gen Stunden das Filter aufs neue wieder gebrauchs
fähig gem acht, um einer aberm als darüber hinw eg
gelassenen W asserm enge die Reinigung zu erm ög
lichen.

Neben dieser rein m echanischen A rbeit der Zu
rückhaltung von Unreinheiten durch die rauhen F lä 
chen der Filterm assen, neben der physikalischen und 
chem ischen W irkung des nach dem A blaufen des

W assers durchgesaugten atm osphärischen Sauerstoffes 
geht aber gleichzeitig ein interessanter b i o l o g i 
s c h e r  P r o z e f s  vor sich. Zahllose kleine L e b e 
wesen, die sich im Filter ansiedeln und dort ihre 
Lebensbedingung finden, unterstützen die O xydation s
wirkung. D iese Bakterien sind Fäulniserreger, die 
bereits im A bw ässer der V orklärun g sich angesiedelt 
haben und mit diesem au f die Filter gelangt sind, 
um dort die Fäulnis weiter fortzusetzen. Je mehr 
Fäulnisstoffe in dem noch zu klärenden W asser vo r
handen sind, desto gröfser wird die Zahl der Bakterien 
sein. Interessante Untersuchungen haben dargetan, 
dafs im Kubikzentim eter Rohwasser, das nach B e
handlung in der V orklärun g au f die Filter gebracht 
wurde, sich rund eine Million Bakterien befanden, 
während in den oberen Filterschichten diese Zahl 
bereits au f 435 000 zurückging, um nach Passieren 
der unteren Filterschicht sich a u f 43000 zu vermindern.

Nachdem  das W asser das obere Filter passiert 
hat, komm t es a u f ein z w e i t e s  Filter, das mit noch 
feiner gekörntem  Material beschickt worden ist. Hier 
findet eine n o c h m a l i g e  O x y d a t i o n s w i r 
k u n g  statt, die genau auf dem selben Prinzip b e
ruht, wie sie von uns soeben geschildert wurde. Hat 
das W asser das zweite Filter durchlaufen, so zeigt 
es bereits absolute Klarheit und Geruchlosigkeit, auch 
tritt keine weitere Fäulnis mehr ein. Man hat W a s
serproben, die dem zweiten Filter entnommen waren, 
m onatelang nachher noch untersucht und gefunden, 
dafs dieses W asser sich weder im A ussehen noch im 
Geruch im geringsten von vollkom m en klarem  und 
reinem Brunnenwasser unterschied.

D ie K läranlage im Grunewald war so eingerich
tet, dafs die zwei oberen mit gröberer K örn un g b e
schickten Filter täglich zw eim al mit je  5 cbm  W asser, 
das untere Filter vierm al mit je  5 cbm W asser ver
sehen wurden. D ie 20 cbm  A b w ässer bleiben also 
24 Stunden lang im Vorklärungsraum  stehen, alsdann 
reinigte jedes der oberen Filter 10 cbm , während das 
untere Filter 20 cbm  reinigte, so dafs in drei Tagen 
Faulung und K lärung des W assers bis zur Stufe reinen 
Brunnenwassers vorgenom m en werden kann.

D ie geschilderte Einrichtung hat sich als so vo ll
kom m en erwiesen, dafs trotz m ehrjährigen Betriebes 
noch kein Schlam m  abgefahren zu werden brauchte. 
Nur hin und w ieder war es nötig, die oberen T eile 
der Filterschicht abzunehmen und durch Ausbetten an 
der Luft die Leistungsfähigkeit der Filter ohne jede 
Schwierigkeit w ieder herzustellen. Interessant ist für 
die geschilderten K läranlagen ein Gutachten der könig
lichen Versuchs- und Prüfungsanstalt für W asserver
sorgung und Abw asserbeseitigung. D asselbe besagt, 
dafs W asser nach der V orreinigung im Liter noch 70 
m g Schw ebestoffe enthält, darunter 55 m g organischer
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Natur, während das gereinigte Wasser überhaupt keine 
Schwebestoffe aufweisen konnte. Das ungereinigte 
Wasser zeigte einen Ammoniakstickstoffgehalt von 
30— 40 mg, während das gereinigte Wasser einen 
solchen von o— 0,7 mg enthielt. Der Kaliumperman
ganatgehalt beträgt für das Liter ungereinigten W as
sers 126— 147 mg, während für das gereinigte Wasser 
nur ein solcher von 18— 22 mg erforderlich war. Das 
Rohwasser war trübe, schmutzig, schwärzlich - grau 
und hatte einen fauligen Geruch, während das ge
reinigte Wasser sich durch völlige Klarheit und Ge
ruchlosigkeit auszeichnet.

Die Bet r i ebskost en einer solchen biologischen 
Kläranstalt, wie wir sie im Vorhergehenden geschil
dert haben, sind fast gleich null; aufserdem kann die 
Kontrolle und Aufsicht einem gewöhnlichen Arbeiter 
überlassen werden. So hat denn die biologische Klä
rung mittels des von der Allgemeinen Städte-Reini- 
gungs-Gesellschaft geübten Verfahrens eine Stufe der 
Vollendung erreicht, die kaum noch übertroffen werden 
kann. D a s  w i c h t i g s t e  M o m e n t  b l e i b t  j e 
d o c h ,  d a f s  e s  d e r  A l l g e m e i n e n  S t ä d t e -  
R e i n i g u n g s - G e s e l l s c h a f t  g e l u n g e n  ist,  
d u r c h  e i n  b e s o n d e r s  s i n n r e i c h e s  V e r 
f a h r e n  u n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n  d i e  g e 
e i g n e t e n  A b m e s s u n g e n  z u  f i n d e n .  D i e  
A u f e n t h a l t s z e i t  d e s  W a s s e r s  i m V o r 
k l ä r u n g s r a u m ,  d i e  G e s c h w i n d i g k e i t  
b e i m  D u r c h f l i e f s e n  d e r  F i l t e r ,  d i e  A b 
m e s s u n g e n  d e r  F i l t e r  u n d  d i e  R u h e 
p a u s e  z w i s c h e n  d i e s e n  A u f e n t h a l t s z e i t e n  
r i c h t i g  f e s t z u s t e l l e n ,  war  der e i g e n t l i c h e  
K e r n p u n k t  d e r  p r a k t i s c h e n  L ö s u n g  d e s  
P r o b l e m s .  Damit wurde gleichzeitig die Auf
gabe gelöst, einem jeden Gemeinwesen klar und be
stimmt zu sagen , wie es seine Abwässerbeseitigung 
vorzunehmen hat. Man braucht nicht mehr hin und 
her zu tasten, Versuchsanlagen zu errichten, sondern 
man kann unter genauester Vorausberechnung der für 
die einzelnen Städte notwendigen Verhältniszahlen 
eine sicher funktionierende rentable Klärwasseranlage 
von vornherein garantieren.

Es versteht sich von selbst, dafs an die letzten 
Filter noch eine D e s i n f e k t i o n s a n l a g e  ange
schlossen werden kann, die das gereinigte Wasser vor 
der schliefslichen Ableitung durchfliefst. Notwendig 
erweist sich eine derartige Desinfektionsanlage jedoch 
nur in Zeiten, wo Typhus- oder Cholerakrankheiten 
epidemisch auftreten. Unter normalen Verhältnissen 
ist durch das biologische Verfahren eine so absolute 
Reinigung des Wassers gewährleistet, dafs dieses 
seiner Benutzung zugeführt werden kann. Die grofs- 
artige Leistung, die hier in solchen Gemeinwesen ge
übt werden kann, wo nur geringe Wassermengen pro

K opf der Bevölkerung zu Gebote stehen, wird nur 
derjenige ermessen können, der sich selbst einmal 
mit dem schwierigen Problem der Wasserversorgung 
für ein gröfseres Anwesen beschäftigt hat.

Die Notwendigkeit einer bis ins Feinste arbeiten
den Kläranstalt entfällt selbstverständlich in allen den 
Fällen, wo genügende Wassermengen einem Gemein
wesen zu Gebote stehen, wo eine hinlänglich grofse 
Vorflut in Betracht kommt, sodafs man auf die Bau
kosten einer so komplizierten Anlage Verzicht leisten 
kann. Aber selbst in den Fällen, wo eine genügende 
Vorflut vorhanden ist, wird es sich doch oft darum 
handeln, b i o l o g i s c h e  K l ä r a n l a g e n  p r o v i 
s o r i s c h e n  C h a r a k t e r s  ins Leben zu rufen, so 
namentlich dann, wenn an einem Orte gröfsere Men
schenansammlungen stattfinden. Wir erinnern hier an 
alljährlich wiederkehrende Manöverplätze. An Orten, 
die eine genügende Vorflut besitzen, wird nur gefor
dert werden, die Abwässer einer gröfseren Menschen
ansammlung schnell und sicher vorzuklären, ohne auf 
eine so gründliche und weitgehende Reinigung des 
Abwassers wie in den vorhin aufgeführten Fällen Nach
druck zu legen. Aufser Truppenübungsplätzen werden 
derartige mit geringeren Mitteln herzustellende Klär
anlagen für Fabriken und Heilanstalten, die nur zu 
bestimmten Zeiten Gäste beherbergen, ausreichend 
sein. Eine solche einfachere Kläranstalt hat die A 11- 
g e m e i n e S t ä d t e - R e i n i g u n g s - G e s e l l s c h a f t  
für einen T r u p p e n ü b u n g s p l a t z  in P o s e n  
erbaut, die sich ausgezeichnet bewährte. Dieser 
Übungsplatz war während des Sommers abwechselnd 
mit 4500 Mann und 1500 Pferden belegt. An diesem 
Platze richtete die Allgemeine Städte-Reinigungs-Ge- 
sellschaft die Anlage folgendermafsen ein : Sie führte 
die zusammengebrachten Abwässer zunächst in einen 
Sandfang, in dem die gröberen Verunreinigungen durch 
eingebaute Gitter zurückgehalten wurden. Es waren 
gleichzeitig Vorrichtungen getroffen, um den Schlamm 
vor dem Hinausbringen weitgehend zu entwässern. 
Bei gröfseren Regenfällen, wenn die Abflufsmenge mehr 
als das Dreifache der auf 12,2 pro Liter berechneten 
Menge beträgt, staut sich das Wasser im Sandfang auf, 
bis es durch einen Notausfall hinter den Gittern und 
durch eine besondere Umlaufleitung in einen offenen 
Graben, und durch diesen wieder in die Vorflut gelangt. 
Vom Sandfang her kommt das von den gröbsten Ver
unreinigungen befreite Abwasser auf eine Verteilungs
rinne, die dann erst die Wassermengen durch mit Ven
tilen verschliefsbare Einläufe gleichmäfsig auf die Klär
behälter bringt. Das reinigende Prinzip sind hier die 
der Allgemeinen Städte-Reinigungs-Gesellschaft ge
schützten runden T o n n e n g e f ä f s e  m i t  E i n -  
u n d  A u s l a u f s ö f f n u n g e n  unter dem Wasser
stand; in ihnen sind Auflösegefäfse mit durchlöcher
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tem B o d en , die an K etten bis zum W asserstande 
herunterhängen, befestigt. In diese A uflösegefäfse 
werden K lärm ittel, (z. B. schwefelsaure Salze) ein
gebracht. D as mit Klärm itteln verm ischte W asser 
kom m t in einen weiteren Klärbehälter und von da 
au f Filter, die mit kleinem  K oks und Schlacken ge
füllt sind. D ie Filter sind Tropffilter, die beim  lang
samen Durchdringen des A bw assers die feinsten 
Schm utzteilchen zurückhalten. Nach dem Passieren 
der Filter fliefsen die Ausflüsse nach einer D esin
fektionskam m er und werden auch hier wiederum, 
falls n ö tig , noch einm al gereinigt. D ie K o m b i 
n a t i o n  d e r  m e c h a n i s c h e n  u n d  c h e m i 
s c h e n  m i t  d e r  b i o l o g i s c h e n  K l ä r u n g ,  
wie sie in dem geschilderten Verfahren geübt wurde, 
hat den Vorteil, dafs man die W irkung mittels C h e
mikalien der biologischen W irkung in den ver
schiedensten Graden anpassen kann. D ie  Baukosten 
für die Kläranstalt in Posen betrugen 35000 Mark, 
eine verhältnism äfsig geringe Sum m e, wenn man b e
denkt , dafs diese A nlage täglich 450 cbm  W asser 
reinigt. Betriebskosten erforderten hier die Beseiti
gung der Schlam m abfuhr, die ja  notwendig ist, weil 
man auch das Regenw asser in die Kläranstalt hin
einzieht; und der V erbrauch  von C hem ikalien , der 
aber nicht sehr grofs i s t , da au f einen Kubikm eter 
A bw asser etwa 150 bis 200 g  chem ische K lärm ittel 
erforderlich sind, die etwa 3 Pfennig kosten. Bei 
einer A nnahm e von 60 Liter für den K o p f dürften sich 
diese Betriebskosten a u f ein Fünftel Pfennig pro P er
son berechnen. E ine Desinfektion ist auch in diesem 
Falle nur bei herrschenden Epidem ien erforderlich.

D ie A l l g e m e i n e  S t ä d t e -  R e i n i g u n g s 
G e s e l ls c h a f t  hat auch noch weitere grofse T rop f
anlagen ausgefü h rt, so vor allem eine A n lage  in

K i e l - W i k ,  w o allerdings die Regenw ässer von den 
Schm utzwassern getrennt sind. A u ch  bei dieser letz
teren A n lage  ist es gleichfalls nicht nötig, die A b 
wässer bis zur V ollkom m enheit zu reinigen, sondern 
nur so w e it, dafs den A bw ässern die Fähigkeit des 
Nachfaulens genom m en wird. E ine Verunreinigung 
im K ieler H afen durch diese A b w ässer kann infolge
dessen nicht stattfinden. Um wie grofse W asser
m engen es sich hier h a n d elt, m ag man daraus er
sehen , dafs man pro K o p f der Bew ohner eine 
tägliche W asserm enge von 140 1 annahm , so dafs 
im ganzen eine A n la g e  von rund 300 cbm  ins A u ge 
zu fassen w a r , die später sogar bis au f 600 cbm 
täglicher A bw ässerm engen erhöht werden sollte. 
A u ch  bei dieser A n la g e , die eine Schlam m beseiti
gung erfordert, w elche jedoch  ohne Schwierigkeiten 
und ohne jede Belästigung der Bew ohner erfolgt, 
sind im wesentlichen die gleichen Prinzipien mafs- 
geberyi. D ie A n lage erfordert für 300 cbm  T a ge s
abw ässer vom  Sandfang bis zum A b la u f 65 000 Mark 
Baukosten. H iervon entfiel jedoch ein grofser Teil 
au f das F ilterm aterial, das von weither herbeige
schafft werden mufste.

Unsere obigen Ausführungen haben gezeigt, dafs 
die A l l g e m e i n e  S t ä d t e - R e i n i g u n g s - G e 
s e l l s c h a f t  durch rastlose A rbeit bem üht ist, an 
einem der wichtigsten hygienischen Problem e m itzu
arbeiten. » D ie G esellschaft hat vor allen D ingen den 
Bew eis geliefert, dafs man mit verhältnism äfsig sehr 
geringen Baukosten und noch geringeren Betriebs
kosten die Abw ässerklärung der Städte und O rt
schaften von einer Seite her in A n griff nehmen kann, 
die an S t e l l e  d e r  V e r s u c h e  s i c h e r e  B e 
r e c h n u n g  u n d  t a t s ä c h l i c h e n  p r a k t i 
s c h e n  E r f o l g  s e t z t .

Das Königlich Bayerische Arbeiter-Museum in München.

D er vorliegende erste Jahresbericht des K . B. 
Arbeiter-M useums*) bildet zugleich den sechsten seit 
Bestehen des M useums überhaupt. D as Erscheinen 
des Berichtes ist, wie in der Einleitung dazu ausge
führt wird, absichtlich etwas hinausgeschoben worden, 
um ein abgeschlosseneres Bild von der Gestaltung des 
M useums in seinem neuen Heim geben zu können. 
E in neuer A usstellungskatalog ist gleichzeitig mit 
zur A u sgabe gelangt. D ie künftigen Jahresberichte 
sollen aus Gründen der V erw altung jew eils den Zeit
raum vom  1. A p ril des einen bis 31. März des näch
sten Jahres umfassen.

*) Vergl. G.-T. R. VI, Heft 18 S. 362-364.

D er Bericht enthält als B eilage eine seinerzeit 
im bayerischen Industrie- und G ew erbeblatt veröffent
lichte A bhandlung des vorm aligen Museumsleiters, 
K . Fabriken- und G ew erbe - Inspektors von O ber
bayern II, nunmehrigen K. Zentralwohnungsinspektors 
beim K . Staatsministerium des Innern, Dr. E. B erg
mann über : „D a s M ünchener Museum für A rbeiter
W ohlfahrtseinrichtungen a u f der Nürnberger L an des
ausstellung 1906“ .

H ervorgehoben zu werden verdient noch, dafs, 
wie schon wiederholt die K . G ew erbeaufsichtsbe
amten , so nunmehr auch die K . Berginspektionen 
angewiesen wurden, sich die Förderung des K . A r 
beiter-Museums angelegen sein zu lassen.
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Dem Berichte, der eine anschauliche Darstellung 
über die Entwicklung und Tätigkeit des Arbeiter
Museums im Jahre 1906 enthält, entnehmen wir 
folgendes:

I. Stockes, sowie einen Teil des Kellers ein. Der
II. und III. Stock ist dem K. Strafsen- und Flufsbau- 
amte München mit eigenem Eingang und Treppen
haus zugewiesen. Allgemeine Raumanordnung und

Das neue K. Arbeiter-Museum ist in dem durch 
das K. Landbauamt München erstellten, an der Pfarr- 
strafse Nr. 3 gelegenen Neubau untergebracht und 
nimmt sämtliche Räume des Erdgeschosses und des

Gröfsenverhältnisse sind aus den beigegebenen Skiz
zen (Fig. 76 bis 78) ersichtlich. Der mit einem Vor
bau überdachte Haupteingang befindet sich im süd
lichen Vorbau.
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Fig. 78.

D urch diesen gelangt man zunächst in das ge
räum ige Treppenhaus und von hier in den rund 27 m 
langen und 6 m breiten Erdgeschofssaal, in die Ma
schinenhalle und zu den Ausstellungsräum en im 
K ellergeschofs. V o n  der 33,5 m langen und 13 m 
breiten M aschinenhalle sind die W erk stätten , eine 
D unkelkam m er für photographische Z w e c k e , ein 
Zeichenraum , sowie der erst später auszubauende 
H örsaal zugänglich.

Im ersten Stock betritt man zunächst wieder 
einen Ausstellungssaal von gleicher Gröfse wie im 
Erdgeschofs, sodann die um die M aschinenhalle her
um führende 2 m breite Galerie. V o n  dieser aus 
sind das Geschäftszim m er, das Zim m er für den Mu
seum sbeamten, sowie das Bibliothek- und Lesezim m er 
zugänglich.

D urch einen eigenen E ingang vom  H ofe aus 
kom m t man au f einer Nebentreppe in die im Zwi- 
schengeschofs (zwischen E rdgeschofs und I. Stock) 
befindliche M aschinistenwohnung, bestehend aus
2 Zimmern, Kochzim m er und A bort.

V o n  den Kellerräum en wird ein an der Strafse 
gelegener T eil von 14 m L än ge und 5,6 m Breite zu 
A usstellungszw ecken mitbenützt. D aran anschliefsend 
befinden sich der Kohlenkeller und das Kesselhaus 
für die Zen tralheizung; unter der M aschinenhalle der 
Transm issionskeller mit anstofsendem Aufzugschacht, 
ferner eine W aschküche für den Maschinisten und 
die Kistenkeller.

D as Gebäude ist im K ellergeschofs bis Sockel
oberkante aus Stam pfbeton, von hier aufwärts aus 
Backsteinm auerwerk hergestellt. Säm tliche D ecken, 
Balken, Säulen, Tür- und Fensterüberlagsträger und 
die D achstühle sind in Eisenbeton ausgeführt. A u s
stellungssäle, Galerie und Verw altungsräum e haben 
Linoleurrifufsböden erhalten, während die M aschinen
halle zum gröfseren T eil mit 7 Zentim eter starkem, 
au f verankerter Balkenlage befestigtem  B ohlenbelag 
versehen ist. Ein Dritteil der M aschinenhalle ist 
für die Transm ission unterkellert und mit D oppel 
T-Trägern mit aufgeschraubten einfachen T-Schienen 
im durchschnittlichen A bstand von 70 cm überdeckt.
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Zw ischen diesen T-Schienen sind 9 cm  starke, ein
zeln herausnehm bare Bohlen eingelegt. E s können 
beliebig M aschinen auf Belageisen, w elche an Stelle 
der Bohlen treten und von gleicher H öhe w ie diese 
sind, aufgeschraubt werden. E ben so  können nach 
B edarf einzelne Bohlen für die Riem enführung zur 
unter der T rägerlage befindlichen Transm ission her
ausgenom m en oder ausgeschnitten werden. D ie Ma
schinen erhalten a u f diese A rt ohne besondere Fun
damentierung einen vö llig  festen , jederzeit verleg
baren Stand.

In dem asphaltierten H ofe führt ein R ollbahn
geleis von der Strafse her durch ein Schiebetor bis 
in die Mitte der M aschinenhalle. Neben dem Schiebe
tor und am Geleise im H ofe liegend ist ein Last
aufzug für Handbetrieb zur Beförderung von P ack 
kisten usw. zum K ellergeschofs eingebaut. D ie M a
schinenhalle ist unter dem Eisenbetondachstuhle mit 
einem M oniergew ölbe überdeckt; am W iderlager des 
letzteren, also über dem I. Stock sind die Laufbahnen 
für den Kran au f Eisenbetonkonsolen und diese w ie
der an den Eisenbetonsäulen befestigt. D er darauf 
bew egliche Laufkran von 3000 kg Tragkraft über

spannt die M aschinenhalle zwischen den Galerien 
und kann au f die ganze Längenausdehnung der H alle 

gerollt werden.
Zur ausgiebigen Belichtung sind überall Seiten

fenster durchw egs neuerer Konstruktion reichlich vor
gesehen. D ie Ü berw ölbung der M aschinenhalle ist 
aufserdem von 3 je  7 m langen und 4 m breiten, 
doppelten Oberlichten durchbrochen, w elche mit von 
der Galerie aus leicht bedienbaren Lüftungsklappen 
versehen sind. Zwischen den beiden etw a 1 m von
einander stehenden Glasflächen der O berlichte sind 
an die Zentralheizung angeschlossene Schnee-Schm elz
einrichtungen angebracht. Säm tliche Räum e sind an 
die eben genannte Zentral-Niederdruck-Dam pfheizung 
angeschlossen, w elche durch 2 Gliederkessel gespeist 
wird. —  D ie künstliche Beleuchtung ist ausschliefs- 
lich elektrisch.

Für die G r u p p i e r u n g  der Sam m lungen im 
neuen G ebäude waren folgende Gesichtspunkte mafs- 
gebend. D er Saal im E r d g e s c h o f s  (Fig. 80) und 

der M a s c h i n e n s a a l  (Fig. 79) sind für das G e
biet der Unfallverhütung bestimmt und zw ar ersterer 
zur Aufnahm e kleinerer Gegenstände und von M o

Fig. 79. Maschinensaal (für Unfallverhütung),
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Fig. 80.

Saal im Erdgeschoss 

(für Unfallverhütung).

dellen, letzterer dient neben teilweise gleichem Zwecke 
hauptsächlich zur Aufstellung der zahlreichen, zur Er
läuterung und Prüfung der verschiedenartigen Schutz
vorrichtungen im Betriebe vorzuführenden Maschinen. 
Im A u s s t e l l u n g s s a a l  d e s  I. S t o c k e s  haben 
die Darstellungen aus der Gewerbehygiene (Fig. 81), 
dem Arbeiter-Wohnungswesen und von allgemeinen 
sozialen Einrichtungen (Arbeitsämter, Gewerbe- und 
Kaufmannsgerichte) Raum gefunden. Wohnungs
wesen, dann einiges betreffend Ernährungswesen und 
endlich Wohlfahrtseinrichtungen verschiedener Art

setzen sich auf der G a l e r i e  der Maschinenhalle 
fort. Im K e l l e r g e s c h o f s  wurden, wie schon er
wähnt , in der letzten Zeit noch Räume geschaffen, 
welche sich sehr gut zur Ausstellung von Arbeiter
Wasch- und Badeeinrichtungen eignen. Eine dem 
Maschinensaale nördlich vorgelagerte fünfscitige Apsis 
von etwa 35 qm Bodenfläche dient vorerst — bis zur 
Gewinnung weiterer Räume für diesen Zweck —  zur 
Abhaltung von Sonderausstellungen, deren erste über 
„Verhütung und erste Bekämpfung von Feuers-, Ex- 
plosions- und Erstickungsgefahren“ im Juni 1907 er

Fig. 81.

Saal im I. Stockwerk 

(für Gewerbehygiene).
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öffnet werden kann. D ie zw eite Sonderausstellung, 
vom  Bezirksverein München des D eutschen V ereins 
gegen den M ifsbrauch geistiger Getränke veranstaltet, 
wird im H erbste genannten Jahres folgen.

Ü ber den U m f a n g  der Sam m lungen am Schlüsse 
des Berichtsjahres gibt der im Monat Juni zur A u s
gabe gelangte K atalog  A uskunft und seien nur nach
stehende Punkte zur allgem einen Ü bersicht hervor
gehoben. Im Saale des E r d g e s c h o s s e s  erscheint 
zuerst die w ichtige Gruppe über den Bauarbeiter
schutz, daran schliefsen sich die Schutzvorrichtungen 
beim  D am pfbetrieb  und in der Elektrotechnik, ihnen 
folgen solche aus der T e x t il- ,  Papier- und L eder
industrie, aus der Industrie der Nahrungs- und Genufs- 
mittel und den Schlufs in diesem Raume bildet nach 
einer A nzahl von M odellen für Aufzugsicherungen 
wiederum  eine lehrreiche Sondergruppe über A rb eits
verfahren und A bbauarten in der Industrie der Steine 
und Erden. D e r Inhalt des Saales im t. Stock und 
der Galerie dürfte bereits bei B esprechung der G r u p 
p ie r u n g  genügend angedeutet sein.

Im M a s c h i n e n s a a l e  stehen gegenw ärtig 7 Ma
schinen der H olzbearbeitung, 6 Schm irgelschleifm a
schinen, ebensoviele Pressen und Stanzen, ferner eine 
Lederstanze, eine Knet- und M ischm aschine und eine 
Zentrifuge im Betriebe, wozu noch eine kleine B ohr
maschine und eine W erkzeugschleifm aschine, beide 
mit elektrischem  Einzelantrieb, kommen, so dafs sich 
die Zahl der im Betriebe befindlichen Maschinen au f 
insgesam t 24 beläuft. A ngem eldet und in den näch
sten M onaten in Betrieb zu setzen sind weitere 6 
Maschinen der Holzindustrie, 3 Schleifm aschinen und 
4 M aschinen der M etallverarbeitung.

Für alle diese M aschinen sind zur Zeit 3 Tran s
missionsstränge eingebaut und zw ar für die H olz
bearbeitungsm aschinen zu deren Antrieb von unten 
eine Kellertransm ission von 16 m L ä n g e , welche 
durch einen 6 P S  Elektrom otor 475 Um drehungen 
in der Minute erhält. Dann eine W andtransm ission 
von 1 2 m  L än ge an der südöstlichen W and der H alle 
für den Betrieb der Schleifm aschinen, Tourenzahl 365, 
Betriebskraft ein 3 P S  Elektrom otor. Endlich eine 
15 m lan ge Transm ission an der Nordwestwand mit 
250 U m drehungen zum A ntrieb  der Pressen, Stanzen 
und sonstigen Maschinen, bew egt durch einen 4 PS 
E lektrom otor. D ie  M otore sind an die städtischen 
Elektrizitätsw erke angeschlossen. D a  die 3 Trans
missionsstränge räum lich nahezu ausgenutzt sind, wird 
bei einer A nzahl der neu hinz;ukommenden Maschinen 
au f den elektrischen Einzelantrieb weiter überzugehen 
sein. D ie Firm a Bergm ann-Elektrizitäts-W erke A.-G ., 
Zw eigbureau München., hat sich in dankenswerter 
W eise erb o te n , hiefür einige M otore zur V erfügung 
zu stellen und ist eben jetzt daran, einen vorhandenen

Mühlenfahrstuhl von Esterer A .- G .,  A ltö ttin g , mit 
elektrischem  Antrieb zu versehen. Im Betriebe kön
nen ferner gezeigt werden das grofse M odell eines 
elektrischen Personenaufzuges mit D ruckknopfsteue
rung von Siem ens-Schuckert, einige Ventilatoren u. a. m. 
Aufserdem  gehört hieher die noch nicht sehr grofse, 
aber durch die M öglichkeit der Inbetriebsetzung von 
Hand um so lehrreichere Gruppe von Sicherheits
kurbeln für Explosionsm otoren.

D ie  Schm irgelschleifm aschinen sind alle mit E in
richtungen zur A bsau gu n g des Schleifstaubes durch 
in die Maschinen selbst eingebaute E xhaustoren aus
gestattet, bei einer solchen der Naxos-Union, Frank
furt a. M., gelangt hiebei auch das System  der Nieder
schlagung des abgesaugten Staubes durch Sprühwasser 
zur Anw endung. D ie sämtlichen derzeit vorhandenen 
H olzbearbeitungsm aschinen werden durch das W erk  
Nürnberg der V er. M aschinenfabrik A u gsb u rg  und 
M aschinenbauges. N ürnberg, A .-G . an eine zentrale 
Späneabsaugung angeschlossen, w elche bis Ende Mai 
1907 fertig gestellt, das besondere Interesse der Fach
kreise beanspruchen dürfte.

A lle  Riem enführungen an den in Betrieb befind
lichen M aschinen wurden in m ustergültiger W eise 
teils durch Gitterstrickerei in Eisenrahm en, teils durch 
K ästen aus gelochtem  B lech und teils —  bei den 
H olzbearbeitungsm aschinen —  durch praktisch gear
beitete H olzschutzkasten abgedeckt. D ie Elektro- 
motore, sowie deren A nlasser und H ebelausschalter 
sind durch gehörig ventilierte G la sk a sten  abgesperrt, 
um sie der Beschauung durch die Besucher nicht zu 
entziehen.

D em  K . Arbeiterm useum  ist ein B e i r a t  beige
g eb en , w elcher die M useum sleitung in wichtigeren 
A ngelegenheiten des Museums zu beraten und dessen 
W eiterentw icklung durch A nregungen zu fördern hat.

Ihm gehören aufser einer Reihe von Industriellen 
und Beam ten auch technische Aufsichtsbeam te der
B.-G. an-

D ie F  a c h  b i b  l i o  t h e k des Museums besteht 
gegenw ärtig aus etwas über 700 Bänden, sow ie einem 
A rch iv von etwa 600 Nummern. D as letztere ent
hält keine besonderen W erke, sondern lediglich Jahres
berichte, Statuten usw. von Pensions-, Unterstützungs
und Krankenkassen oder -Vereinen, von K onsum ver
einen , von Kinderbewahranstalten und Säuglings
heimen, M ietsbestim m ungen und Hausordnungen für 
A rbeiterw ohnungen, Badeordnungen usw.

D ie Bibliothek umfafst folgende Gruppen :

1. T ech n isch e, gew erbliche und soziale Zeit
schriften, Zeitungen, Fach- und Am tsblätter.

2. Berichte der Gewerbeaufsichtsbeam ten, von 
Berufsgenossenschaften, H andwerkskam m ern
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und von sonstigen Behörden, Korporationen 
und Organisationen.

3. Unfallverhütung. E rste Hilfe bei U nfällen.
4. H ygiene und Gew erbehygiene.
5. Arbeiterversicherungswesen, Kranken-, Unter- 

stützungs- und Sterbekassen, Sanatorien und 
Arbeiterschutz im allgemeinen.

6. W ohnung, Ernährung, wirtschaftliche V erhält
nisse, Sparwesen.

7. Fortbildung und Volksbildung. Lehrlings
wesen.

8. Arbeitervereinigungen , Arbeitersekretariate, 
Arbeiterausschüsse, Arbeiterinnen- und Frauen
frage.

9. W ohlfahrtswesen im allgemeinen. Kinderfür
sorge.

10. G ew erbe und Industrie. Museen und A u s
stellungen.

11. Arbeitsverm ittelung, Gewerbe- und Kaufm anns
gerichte.

In kürzester Zeit wird die Bibliothek eine nicht 
unbedeutende Erw eiterung erfahren und während der 
allgem einen Besuchszeiten den Interessenten zugäng
lich sein. A n  dem Museum bekannte oder mit ent
sprechendem  A usw eise versehene Persönlichkeiten 
sollen W erke für kurze Fristen auch gegen H aft
schein ausgeliehen werden.

A ls  eine neue Einrichtung, die Bestrebungen und 
das W irken des Museums den weitesten Kreisen zu
gänglich zu m achen, ist die H erausgabe von f o r t 
l a u f e n d e n  k l e i n e r e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  
geplant, durch welche in Form  von Abhandlungen, 
illustrierten Beschreibungen oder Merkblättern hygie
nische oder soziale Einrichtungen, besondere Schutz
vorrichtungen usw. besprochen werden sollen. Diese 
Einrichtung besteht bei einigen wenigen verwandten 
Instituten schon längere Zeit; es sei hier nur an die 
m ustergültigen „Bulletins de 1’Association des In- 
dustriels de France contre les A ccidents du T rav a il“ 
und die fortlaufenden „M itteilungen“ des gew erbe
hygienischen M useums in W ien erinnert.

Mit diesen und ähnlichen Anstalten blieb die *
Museumsleitung auch im abgelaufenen Berichtsjahre 
in steter Fühlung, so mit der Ständigen Ausstellung 
für Arbeiterw ohlfahrt in Charlottenburg, dem Sozialen 
Museum in Frankfurt a. M., dem M ussee de P re
vention des A ccidents du T ravail et d ’H ygiene In
dustrielle in Paris, dem M ussee Social in Budapest, 
dem Landesverein der Chem ischen Industriellen in 
U ngarn, der Societe H ygienique in Lodz, der Com- 
missione per le case sane econom iche e popolari, 
Com une di V en ezia, dem A m erican Institute o f  Social 
Service, N ew -York u. a. m. D ie beiden Institute in 
Charlottenburg und Frankfurt a. M. konnte der B e

richterstatter auf einer dienstlichen Inform ationsreise 
persönlich eingehend kennen lernen. V on  den Jahres
berichten des Museums w ar der 4. vom  Jahre 1904 
mit seiner sehr begehrten, reich illustrierten A b h an d 
lung „Ü ber Schutzvorrichtungen in der m aschinellen 
H olzbearbeitung“ von Dr. E . Bergm ann im Laufe 
des Jahres 1906 vö llig  vergriffen und mufste ange
sichts der anhaltenden N achfrage ein N eudruck von 
300 E xem plaren erfolgen.

Ü ber das A nw achsen des G eschäftsverkehrs gibt 
die Tatsache ein äufseres B ild , dafs die Zahl der 
durch das Ein- und A uslaufheft gegangenen Schrift
stücke vom  x. Januar bis 31. D ezem ber 1906 944 
gegen 503 des V orjahres b etru g, w obei die nötig 
gewordenen häufigen Rundschreiben im mer nur als 
e i n e  Num m er behandelt sind und w obei ferner zu 
berücksichtigen ist, dafs der Grofsteil der in einem 
M useum sbetriebe nötigen Bureauarbeiten wie K ata log
führung, Bibliothekverw altung, Rechnungsw esen etc. 
im Ein - und A u sla u f heft n i c h t  zum A usdrucke 
kommt.

Zur Erteilung von Auskünften und Gutachten 
wurde das Museum auch im abgelaufenen Berichts
jahre von Behörden und Privaten wiederholt in A n 
spruch gen om m en , doch ist die Tätigkeit in dieser 
H insicht noch ausdehnungsfähig. H iezu kann die 
M itwirkung von Gew erbeaufsichtsbeam ten, vielleicht 
auch Ausschreiben in den A m tsblättern beitragen. 
Seitens des Museums selbst soll hiezu die im Jahre 
1907 energisch aufzunehm ende P ropaganda dienen. 
Letztere konnte bisher erklärlicherw eise nicht wohl 
sehr gepflegt w erden, solange nicht in allen Teilen 
ein gew isser Abschlufs erreicht war.

D er Besuch des M useums war von der W ieder
eröffnung am 26. N ovem ber ab ein recht reger, trotz
dem infolge der vielen M ontagearbeiten anfangs nur 
an den Sonntagen von 9— 12 geöffnet sein konnte. 
Insbesondere wurde w ieder eine grofse A n zah l der 
Fach- und Fortbildungsschulen von ihren Lehrern 
durch die Sam m lungen geführt. Mit der allgem einen 
Zugänglichm achung der Räum e ab 12. M ai 1907 steht 
eine weitere lebhafte Zunahm e der Besucherzahl sicher 
zu erwarten. V o n  diesem T a ge  an gelten bei freiem 
Eintritt folgende B e s u c h s z e i t e n :  an W e r k t a g e n ,  
mit Ausnahm e der M ontage, von 10 Uhr vorm ittags 
bis 1 U hr mittags; Dienstags und D onnerstags aufser
dem auch von 6 bis 8 U hr abends. A n  S o n n -  u n d  
F e i e r t a g e n  von 10 U hr vorm ittags bis 1 U hr mit
tags. G e s c h l o s s e n  ist das Museum am Neujahrs
tag, an den beiden Oster-, Pfingst- und W eihnachts
feiertagen, am Fronleichnam stage und am Feste A lle r
heiligen. G leichzeitig nehmen mit diesem Zeitpunkte 
auch die Vorführungen von Schutzvorrichtungen an 
Maschinen im Betriebe w ieder ihren A nfang.
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Hiermit stehen wir am Schlüsse des Berichtes 
über das Jahr 1906. Die schönen Räume des neuen 
Heims sind schon jetzt so ziemlich bis zur letzten 
Möglichkeit ausgenützt, bezw. durch feste Anmel
dungen belegt. Die weitere, bedeutende und not
wendige Vergröfserung der Sammlungen ist durch 
das bereitwillige, äufserst dankenswerte Entgegen-

Erlasse und Entscheidungen.
Bekanntmachung, betr. die Einrichtung und den Betrieb 

von Anlagen zur Herstellung von Alkali-Chromaten, 
vom 16. Mai 1907 (R.G.BI. S. 233).

Auf Grund des § I20e der Gewerbeordnung hat der 
Bundesrat über die Einrichtung und den Betrieb der An
lagen, in denen die Herstellung von Alkali - Chromaten 
(doppeltchromsaurem Kalium oder doppeltchromsaurem 
Natrium) oder die Chromatregeneration stattfindet, folgende 
Vorschriften erlassen:

§ 1. Die Zerkleinerung und Mischung der Rohma
terialien (Chromeisenstein, Ätzkalk, Soda etc.) darf nur in 
Apparaten erfolgen, welche so eingerichtet sind, dass das 
Eindringen von Staub in die Arbeitsräume tunlichst ver
hindert wird.

§ 2. Alle Betriebseinrichtungen, welche geeignet sind, 
chromathaltigen Staub oder chromathaltigen Dampf zu 
erzeugen, müssen mit gut wirkenden Vorrichtungen ver
sehen sein, durch welche der Eintritt solchen Staubes oder 
Dampfes in die Arbeitsräume tunlichst vermieden wird.

Die Schmelze darf ausser bei den Öfen nur in einem 
von den sonstigen Arbeitsräumen abgesonderten Raume 
gelagert werden. Heisse Schmelze darf in beliebigen Ge- 
fässen, erkaltete Schmelze nur in verdeckten Behältern 
transportiert werden.

Auslauge- und Abdampfpfannen, sowie alle sonstigen 
Gefässe, welche Lösungen mit mehr als 50° C. enthalten, 
desgleichen die Säuerungspfannen sind mit gut schliessen- 
den, ins Freie oder in einen Schornstein mündenden Ab
zugsvorrichtungen zu überdecken.

§ 3. Die Weiterbearbeitung der festen Chromate, ins
besondere beim Trocknen, Sieben, Zerkleinern (Brechen, 
Mahlen) und Verpacken, muss in einem von sonstigen 
Arbeitsräumen abgesonderten Raume stattfinden.

Die Zerkleinerung der Chromate darf nur in tunlichst 
dicht ummantelten Apparaten vorgenommen werden.

§ 4. Die Arbeitsräume und Höfe sind von Verun
reinigungen mit Chromaten möglichst frei zu halten; ins
besondere ist auf alsbaldige Beseitigung von Chromaten 
Bedacht zu nehmen, welche durch Verspritzen von Laugen 
oder durch undichte Rohrleitungen in die Arbeitsräume 
gelangt und eingetrocknet sind. Fussböden, Wände, 
Treppen und Geländer sind stets in sauberem Zustande 
zu erhalten.

Nach Bedarf, jedoch mindestens vierteljährlich, ist eine 
gründliche Reinigung der Arbeitsräume vorzunehmen.

kommen der Industriellen, sowie von Behörden, Kor
porationen und Privaten aus allen Teilen des Deut
schen Reiches gesichert. Eine Erweiterung der bau
lichen Anlage ist hiefür Voraussetzung und vorge
sehen und es steht zu hoffen, dafs hierüber schon 
im nächsten Jahre Erfreuliches berichtet werden 
kann.

§ 5. Der Arbeitgeber hat allen im Chromatbetriebe 
beschäftigten Arbeitern Arbeitsanzüge und Mützen in aus
reichender Zahl und zweckentsprechender Beschaffenheit 
zur Verfügung zu stellen.

§ 6. Solche Arbeiten, bei welchen die Entwickelung 
chromathaltigen Staubes nicht völlig vermieden und letzterer 
nicht sofort und unvollständig abgesaugt wird, darf der 
Arbeitgeber nur von Arbeitern ausführen lassen, welche 
zweckmässig eingerichtete, von dem Arbeitgeber gelieferte 
Respiratoren oder andere Mund und Nase schützende Vor
richtungen, wie feuchte Schwämme, Tücher etc. tragen.

Dies gilt insbesondere auch von dem Herausnehmen 
stäubender Masse aus den Trockenöfen, dem Beschicken 
der Schmelzöfen mit stäubender, aus den Trockenöfen 
entnommener Masse, von dem Entleeren der Schmelzöfen 
und dem Einschaufeln trockener Schmelze in die Trans
portbehälter, sowie von den Arbeiten beim Trocknen, 
Sieben und Verpacken der fertigen Chromate.

§ 7. Der Arbeitgeber hat durch geeignete Anord
nungen und Beaufsichtigung dafür Sorge zu tragen, dass 
die in den §§ 5 und 6 bezeichneten Arbeitskleider, Re
spiratoren und sonstigen Schutzmittel regelmässig, und 
zwar nur von denjenigen Arbeitern benutzt werden, welchen 
sie zügewiesen sind, und dass die Arbeitskleider mindestens 
wöchentlich, die Respiratoren, Mundschwämme etc. vor 
jedem Gebrauche gereinigt und während der Zeit, wo sie 
sich nicht im Gebrauche befinden, an dem für jeden 
Gegenstand zu bestimmenden Platze aufbewahrt werden.

§ 8. In einem staubfreien Teile der Anlage muss für 
die Arbeiter ein Wasch- und Ankleideraum und getrennt 
davon ein Speiseraum vorhanden sein. Beide Räume 
müssen sauber und staubfrei gehalten und während der 
kalten Jahreszeit geheizt werden.

In dem Wasch- und Ankleideraume müssen Wasser, 
Gefässe zum Zwecke des Mundspülens, zum Reinigen der 
Hände und Nägel geeignete Bürsten, Seife und Hand
tücher sowie Einrichtungen zur Verwahrung derjenigen 
Kleidungsstücke, welche vor Beginn der Arbeit abgelegt 
werden, in ausreichender Menge vorhanden sein.

Der Arbeitgeber hat seinen Chromatarbeitern wenigstens 
zweimal wöchentlich Gelegenheit zu geben, ein warmes 
Bad zu nehmen.

§ 9. Die Verwendung von Arbeiterinnen sowie von 
jugendlichen Arbeitern ist nur in solchen Räumen und 
nur zu solchen Verrichtungen gestattet, welche sie mit 
Chromaten nicht in Berührung bringen.

§ 10. Der Arbeitgeber darf zur Beschäftigung im 
Chromatbetriebe nur solche Personen einstellen, welche
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eine Bescheinigung eines approbierten Arztes darüber bei
bringen, dass sie nicht mit Hautwunden, -geschwüren oder 
-ausschlägen behaftet sind. Die Bescheinigungen sind zu 
sammeln, aufzubewahren und dem Aufsichtsbeamten (§ 136b 
der G.O.) auf Verlangen vorzulegen.

§ 11. Der Arbeitgeber hat die Überwachung des 
Gesundheitszustandes der Chromatarbeiter einem dem 
Gewerbeaufsichtsbeamten namhaft zu machenden appro
bierten Arzte zu übertragen, welcher die Arbeiter min
destens einmal monatlich, und zwar namentlich auf das 
Vorhandensein von Hautgeschwüren und Erkrankungen 
der Nasen- und Rachenhöhle zu untersuchen hat.

§ 12. Der Arbeitgeber hat darauf zu halten, dass die 
Arbeiter auf das Vorhandensein von wunden Hautstellen, 
selbst geringfügiger Art, insbesondere an ihren Händen 
genau zu achten und zutreffendenfalls von dem Arzte oder 
einer von diesem als geeignet bezeichneten Person mit 
einem Schutzverbande versehen werden. Täglich vor Be
ginn oder während der Arbeit sind Hände, Vorderarme 
und Gesicht der Arbeiter durch eine solche Person zu 
besichtigen.

§ 13. Auf Anordnung des Arztes sind Arbeiter, welche 
Krankheitserscheinungen infolge von Chromateinwirkung, 
z. B. Hautgeschwüre oder Anätzungen der Nasenschleim
haut zeigen, bis zur völligen Heilung, solche Arbeiter aber, 
welche sich besonders empfindlich gegenüber den nach
teiligen Einwirkungen des Betriebes erweisen, dauernd von 
der Beschäftigung im Chromatbetriebe fernzuhalten.

§ 14. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein Kranken
buch zu führen oder unter seiner Verantwortung durch 
einen Betriebsbeamten führen zu lassen. Er haftet für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Einträge, soweit sie 
nicht vom Arzte bewirkt sind.

Das Krankenbuch muss enthalten:
1. den Namen dessen, welcher das Buch führt,
2. den Namen des mit der Überwachung des Gesund

heitszustandes der Arbeiter beauftragten Arztes,
3. den Namen der erkrankten Arbeiter,
4. die Art der Erkrankung und der vorhergegangenen

Beschäftigung,
5. den Tag der Erkrankung,
6. den Tag der Genesung oder, wenn der Erkrankte 

nicht wieder in Arbeit getreten ist, den Tag der Ent
lassung,

7. die Tage und Ergebnisse der im § 11 vorgeschrie
benen allgemeinen ärztlichen Untersuchungen.

§ 15. Der Arbeitgeber hat Vorschriften zu erlassen, 
welche ausser einer Anweisung hinsichtlich des Gebrauchs 
der in den §§ 5 und 6 bezeichneten Gegenstände folgende 
Bestimmungen enthalten müssen:

1. Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht in die 
Arbeitsräume mitnehrnen. Das Einnehmen der Mahl
zeiten ist ihnen nur ausserhalb der Arbeitsräume 
gestattet (vergl. § 8).

2. Jeder Arbeiter hat die ihm überwiesenen Arbeits
kleider, Respiratoren und sonstigen Schutzmittel 
(§§ 5 und 6) in denjenigen Arbeitsräumen und bei 
denjenigen Arbeiten, für welche es von dem Be
triebsunternehmer vorgeschrieben ist, zu benutzen.

3. Die Arbeiter müssen sich vor dem Einnehmen einer 
Mahlzeit Hände und Gesicht sorgfältig waschen. Am 
Schlüsse der Arbeitsschicht und vor dem Verlassen 
der Fabrik müssen die Arbeiter die Arbeitskleider 
ablegen, Hände und Gesicht sorgfältig waschen, so
wie Mund und Nase, und zwar ohne Anwendung von 
Apparaten, ausspülen.

In den zu erlassenden Vorschriften ist vorzusehen, 
dass Arbeiter, die trotz wiederholter Warnung den vor
stehend bezeichneten Bestimmungen zuwiderhandeln, vor 
Ablauf der vertragsmässigen Zeit und ohne Aufkündigung 
entlassen werden können.

Werden in einem Betrieb in der Regel mindestens 
zwanzig Arbeiter beschäftigt, so sind die vorstehend be
zeichneten Vorschriften in die nach § 134a der Gewerbe
ordnung zu erlassende Arbeitsordnung aufzunehmen.

§ 16. ln jedem Arbeitsraume sowie in dem Ankleide- 
und dem Speiseraume muss eine Abschrift oder ein Ab
druck der §§ 1 bis 15 dieser Vorschriften und der ge
mäss § 15 vom Arbeitgeber erlassenen Vorschriften an 
einer in die Augen fallenden Stelle aushängen.

§ 17. Die vorstehenden Bestimmungen treten sofort 
in Kraft und an die Stelle der durch die Bekanntmachung 
des Reichskanzlers vom 2. Februar 1897 (R.G.B1. S. 11) 
verkündeten Vorschriften über die Einrichtung und den 
Betrieb von Anlagen zur Herstellung von Alkali-Chromaten.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Zu § §  17— 21 der Gewerbeordnung. (Verfahren bei 
Genehmigung gewerblicher Anlagen.)

G e n e h m i g u n g s p f l i c h t  der F a b r i k e n  für 
B e n o i d - G a s a p p a r a t e .  Preussischer Rekursbe
scheid vom 28. Februar 1607 (M.Bl. d. H. u. G. S. 51).

Auf die Rekursbeschwerde der Fabrik für Benoid- 
Gasapparate in N. wider den Bescheid des dortigen Stadt
ausschusses vom 8. November 1906,

wodurch der Rekurrentin die Genehmigung zur Auf
stellung eines Gasometers zur Aufspeicherung von Be- 
noidgas unter Bedingungen erteilt worden ist, 

wird der angefochtene Bescheid aufgehoben und das Ver
fahren eingestellt.

In beiden Instanzen sind die bei den Behörden ent
standenen Kosten ausser Ansatz zu lassen, während jede 
Partei ihre Auslagen selbst zu tragen hat.

G r ü n d e :
Die Firma, Fabrik für Benoid-Gasapparate, in N. be

absichtigt, die Gase (Benzindämpfe), welche bei der Unter
suchung der in ihrem Betriebe hergestellten Apparate ent
stehen, in einem kleinen Gasometer von 20 cbm Fassungs
raum aufzuspeichern und abends zur Beleuchtung ihrer 
Fabrik zu verwenden. Sie hat durch Bescheid des Stadt
ausschusses in N. vom 8. November 1906 die Genehmigung 
zur Aufstellung dieses Gasometers erhalten, aber nunmehr 
im Wege der Rekursbeschwerde den Antrag gestellt, die
sen Bescheid aufzuheben und dahin Entscheidung zu treffen, 
dass jene Gasbewahrungsanlage nicht auf Grund des § 16 
der Gewerbeordnung genehmigungspflichtig sei.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
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Die „Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten“ 
werden schon im § 27 der preussischen Gewerbeordnung 
vom 17. Januar 1845 und ebenso im § 16 der Gewerbe
ordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 
als genehmigungspflichtig bezeichnet. Dem damaligen 
Stande der Technik entsprechend sind aber —  wie auch 
in der technischen Anleitung für die Kreisausschüsse vom 
15. Mai 1895 (M.Bl. S. 196) ausgeführt wird —  unter 
„Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten“ solche An
lagen zu verstehen, in welchen durch trockene Destillation 
organischer Stoffe, insbesondere von Steinkohlen, Braun
kohlen, Holz etc. Leuchtgas dargestellt, gereinigt und zur 
Verwendung angesammelt wird. Anlagen dieser Art der 
Genehmigungspflicht zu unterwerfen, erschien deshalb ge
boten, weil diese meist umfangreichen und in unmittelbarer 
Nähe bewohnter Ortschaften belegenen Betriebe durch 
Rauch, Gase und übelriechende Dämpfe erhebliche Be
lästigungen und Schädigungen der Nachbarschaft, ferner 
Feuers- und Explosionsgefahr und überdies durch ihre 
Abwässer schädliche Verunreinigungen des Erdreichs und 
der Gewässer herbeizuführen geeignet sind.

Wenn es hiernach keinem Zweifel unterliegt, dass der 
Gesetzgeber unter „Gasbereitungs- und Gasbewahrungs
anstalten“ die vorbezeichneten Anlagen verstanden hat 
und nach dem damaligen Sprachgebrauche nur diese dar
unter verstehen konnte, so ist es nicht gerechtfertigt, jene 
Gesetzesvorschrift auch auf die mannigfaltigen, von jenen 
Betrieben völlig verschiedenen Anlagen auszudehnen, mit 
welchen die heutige Technik Gase zur Krafterzeugung und 
zu Beleuchtungszwecken herstellt und ansammelt, beispiels
weise auf die Wasser- und Halbwassergasanlagen, die 
Sauggasanlagen, die Azetylengasanlagen und auch die hier 
in Frage stehenden Benoidgasanlagen. Ob und inwieweit 
etwa diese Betriebe, sofern sie Gas in grösseren Mengen 
darstellen, als „chemische Fabriken“ im Sinne des § 16 
der Gewerbeordnung zu betrachten und deshalb genehmi
gungspflichtig sind, braucht hier nicht erörtert zu werden, 
da es sich im vorliegenden Falle nur um Herstellung und 
Ansammlung kleiner Gasmengen zum alsbaldigen Verbrauch 
im Betriebe des Unternehmers, also nicht um eine „che
mische Fabrik“ handelt. Sollten kleine Betriebe, wie der 
hier zur Erörterung stehende, Gefahren oder Nachteile 
für die Nachbarschaft oder weitere Kreise der Bevölkerung 
herbeiführen, so kann lediglich in Frage kommen, ob im 
Wege polizeilicher Anordnung Abhilfe zu schaffen ist. Das 
in den §§ 16 ff. der Gewerbeordnung geregelte Genehmi
gungsverfahren findet dagegen auf die kleinen Anlagen 
keine Anwendung.

Hiernach rechtfertigt sich die ergangene Entscheidung.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Überschrift ist der Tag der 

Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung 
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
5. 8. 07.

Schützenfänger für Webstühle. —  Eduard Schulz, 
Kottbus. —  86g. Sch. 24858 —  2. 1. 06.

8. 8. 07.
Grubensicherheitslampe mit unterer Luftzu

führung. —  Paul Wolf, Zwickau i. S., Reichenbacherstr. —
4 a. W. 26663 —  10. 11. 06.

Dampfwasserableiter mit geschlossenem Schwim
mer und Hebelübertragung. —  Heinrich Berk, Chemnitz i. S., 
Wiesenstr. 24. —  13 d. B. 45391 —  4. 2. 07.

Riemenaufleger. Hasper Armaturenfabrik und 
Metallgiesserei, Richard Luhn, Haspe i. Westf. —  47 d. 
H. 39924 —  13. 2. 07.

12. 8. 07.
Aufklappbare Schutzhaube für Maschinen mit 

in einem festen Gehäuse sich drehenden Werkteilen, ins
besondere für Schleudermaschinen. —  Fritz Scheibler, 
Aachen, Am Viadukt 3. —  47a. Sch. 26843 —  22. 12.06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

5. 8. 07.
Hygienisch-automatischer Wandspucknapf. —  

Karl Morgenstern und Jos. Ruprecht, Olmütz; Vertr.: 
Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. —  34f. 3 3̂554-

Hygienisches Wasserleitungs-Ventil in äusserlich 
glatter Form und mit innen liegender Stopfbüchse. — Süd
deutsche Wasserwerke A.-G., Frankfurt a. M. —  47 g.
313242.

Schutz - und Ausrückvorrichtung für Fleisch
zerkleinerungsmaschinen mit verschiebbaren Ringen und 
verstellbarer Riemeneinlauföffnung. —  Richard Grah, Gevels
berg. —  66 b. 313256.

Sicherheitsvorrichtung an Fenstern mit soge
nanntem Ruderverschluss zur Verhütung des unbefugten 
Öffnens des Fensters. —  Bruno Weber, Hannover, Tauben
feld 21 a. —  68 b. 313416.

Vorrichtung zum selbsttätigen Anzeigen des 
Wassermangels bei ständig laufenden Ausflüssen. —  Hein
rich Kaufmann, Beiseförth. —  74 b. 313224.

Explosionssicheres Gefäss mit an der Innen
wand angebrachtem schlechten Wärmeleiter. —  Fabrik 
explosionssicherer Gefässe, G. m. b. H., Salzkotten. —  
8ie. 3I3237-

12. 8. 07.
Fangvorrichtung an Fahrstühlen, Förderkörben 

usw. —  Peter Ladwein, Püttlingen, Rheinprovinz. — 35a- 
313 746.

Das Zurückschlagen der Flammen hindernde 
Sicherheitsvorrichtung für feuergefährliche Flüssigkeiten 
und Gase, gekennzeichnet durch eine mit Öffnungen ver
sehene und im Inneren mindestens eine in den Windungen 
verstellbare Feder bergende Kammer. —  Arnold Jürgens, 
Salzkotten. —  81 e. 313641.

Erteilte Patente.
D eutschland.

Kl. 47 a. 152 251. —  Schutzvorrichtung fiir Quer
schneidemaschinen. —  C. G. Haubold jr., G. m. b. H., 
in Chemnitz. (Fig. 82 u. 83.)
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rückvorrichtung der Maschine gesperrt wird, wenn die vor 
dem Querschneidemesser vorgesehene Schutzvorrichtung 
ausgeschaltet ist, um Papieranhäufungen oder Verstopfun
gen unter der Messerpresse zu beseitigen. Durch diese 
Schutzvorrichtung sollen die durch zu frühes Anstellen der 
Maschine öfter hervorgerufenen Unfälle vermieden werden.

Bei den Schneidemaschinen verstopft sich zuweilen 
unter der Presse P das Papier, beispielsweise durch Ein
laufen von Ausschuss; die Maschine muss dann abgestellt 
und das verstopfte Papier mit der Hand beseitigt werden. 
Um nun unter die Presse P mit der Hand gelangen zu 
können, wird die obere der beiden vor den Messern a, b 
angeordneten Schutzwalzen c mittels der beiden Hebel h, 
die durch eine Handgriffstange verbunden sind, gehoben. 
Durch das Heben der Walze c wird zugleich mittels eines 
Hebelgestänges eine Zugstange 1 nach links gezogen und 
der Riegel r in einen Schlitz der Ausrückschiene g ge
schoben. Die Ausrückschiene, die in den Armen m und n 
geschlossen geführt is t , wird hierdurch verriegelt. Die 
Maschine kann erst dann wieder mittels der Schiene g 
eingerückt werden, wenn die Schutzwalze c wieder herunter
gelassen und infolgedessen der Riegel aus dem Schlitz der 
Schiene g herausgehoben ist.

Sprccbsaal.
„Sic tua res agitur.“

Auf Seite 84 des Heftes 4 Ihrer Zeitschrift befindet 
sich unter obiger Überschrift eine Meinungsäusserung 
„Schuberth“ unterzeichnet, welche sich mit der den Unfall

verhütungsvorschriften einer Genossenschaft angeschlossenen 
Dienstanweisung für die Aufsichtsbeamten beschäftigt. Es 
handelt sich hier zweifellos um die Buchdrucker-Berufs- 
genossenschäft, deren Vorstand auf meinen Auftrag hin den 
für d ie  B e t r i e b s u n t e r n e h me r  bestim m ten  E x e m 
p l a r e n  der Unfallverhütungsvorschriften die Dienstan
weisung angefügt hat. Den Versicherten werden nur die 
Vorschriften ohne die Dienstanweisung verabfolgt.

Erweisen sich auch mit dieser Herrn Sch. offenbar 
nicht bekannten Tatsache seine Betrachtungen darüber, 
dass dem Personal des Unternehmers bis zum Lehrling 
herab diese Dienstanweisung ständig vor Augen geführt 
werde, als von unrichtiger Voraussetzung ausgehend und 
somit wohl als erledigt, so glaube ich doch meine entgegen
stehende Anschauung zu den übrigen Betrachtungen des 
Herrn Einsenders nicht unausgesprochen lassen zu sollen. 
Es darf hier nicht übersehen werden, dass gerade die Be
triebsunternehmer diejenigen sind, die überhaupt die ganze 
Genossenschaft als Mitglieder bilden. Dass der von ihnen 
erwählte Vorstand Bestimmungen darüber trifft, welche 
Stellung der Aufsichtsbeamte als Beauftragter des Vor
standes den Mitgliedern der Genossenschaft gegenüber ein
zunehmen hat, wird jeder verstehen, der das Verhältnis 
der einzelnen Glieder der Genossenschaft zueinander vor
urteilslos betrachtet. Ebenso wird man bei objektiver 
Würdigung begreifen, dass der Vorstand der Genossen
schaft seinen Bevollmächtigten anweist, den Mitgliedern 
gegenüber mehr als Berater, denn als Beamter aufzutreten, 
und man wird bei einigem Nachdenken, vielleicht aber 
auch sofort ohne das, verstehen, was mit dem Gegensatz 
von Berater und Beamter gemeint ist.

Dass dem Aufsichtsbeamten an seinem Ansehen etwas 
verloren geht, wenn Angestellte des Betriebsunternehmers 
aus der Dienstanweisung ersehen können, was er an Diäten 
bezieht, ist eine Anschauung, die ich auf sich beruhen 
lassen kann, ebenso verhält es sich mit der Anschauung, 
dass ein Betriebsunternehmer einseitig für sich auf Grund 
der Dienstanweisung beanspruchen könnte, dem Aufsichts
beamten in erregter Weise gegenüber zu treten, weil diesem 
die Anweisung gegeben wird, auf erregte Verhandlungen 
nicht einzugehen. Wo dies in unserer Genossenschaft ge
schieht, genügt die Anzeige des Aufsichtsbeamten an den 
Vorstand, um ihm bessere Genugtuung zu verschaffen, als 
er sie selbst erlangen könnte. Im übrigen gibt es zweifel
los unter den Aufsichtsbeamten, wie ebenso unter den 
Betriebsunternehmern, und schliesslich auch in allen anderen 
Ständen, Leute, die den Massstab für die eigene Persön
lichkeit nicht immer mit der nötigen Sicherheit handhaben, 
und es kann daher eine Dienstanweisung, die erschöpfend 
sein will, nicht daran vorübergehen, auch solche Bestim
mungen zu treffen, die sich für einen erprobten, taktvollen 
Menschen erübrigen würden. Im allgemeinen bin ich der 
Ansicht, dass Bestrebungen zur Hebung eines Standes vor 
allem nach innen und von innen heraus erfolgen sollten. 
Die äusserliche Würde wird dann, bei entsprechender Selbst
zucht, sich ganz von selbst und zwar zwingend geltend 
machen. E u gen  M ahlau.

Ftir d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R e g ie r u n g  rat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te r fe ld e -W ., Panlinenstr. 3. 
D ruck der .B uchdruckerei K oitzsch , G. m. b. Hl. K oitzsch .
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I n h a l t .
Unfallverhütung auf der 2 1. Wander-Ausstellung der Deut

schen Landwirtschafts - Gesellschaft. Von Ingenieur 
N i e s e ,  Düsseldorf. (Schluss.)

Zur Gewinnbeteiligungsfrage: die neuesten Gesichtspunkte.
Von L e o p o l d  K ä t s c h e r .

Maschinen auf Abzahlung. Von T h e o d o r  W o l f f -  
T  h ü r i n g.

Patente und Gebrauchsmuster. —  Sprechsaal.

Von H e i n r i c hKohlenknappheit und Kohlentarife.
M ü l l e r -  Bremen.

Gegenstrom- und Wasserumlauf-Erzeuger für Dampfkessel.
Konstr. Ing. O t t o  K u h n e r t ,  Breslau.

Tragbahre zum Befördern von Verletzten und Kranken in 
schräger Lage. Nach Dr. J o h a n n  P h i l i p p  in 
Oberleutensdorf i. Böhmen.

—  Literatur. —  Berichtigungen. —  Nachruf.

Unfallverhütung auf der 21. Wander-Ausstellung der Deutschen 

Landwirtschafts - Gesellschaft.
Von Ingenieur N i e s e - D ü s s e l d o r f . (Sch lu fs.)

D afs man auch bei landwirtschaftlichen Maschinen 
von einem Grofsm aschinenbau sprechen kann, zeigen 
die ausgestellten D a m p f p f l u g g a r n i t u r e n  d e r  
Firm a J. K e m n a -  B re sla u , w elche teilweise ganz 
respektable Betriebsleistungen zeitigen sollen. W ucht

Leuten grofse Leistungen erzielen zu können, werden 
diese D am pfpfluggarnituren noch mit A zetylen gas
Beleuchtung geliefert, wodurch das Arbeiten in späte
ren Tagesstunden und des Nachts erm öglicht wird. 
(Fig. 84.) .

Fig.

und M ächtigkeit im A ussehen verraten den Zw eck 
der D am pfpflüge, wenn sie mit einer effektiven Leistung 
bis zu 140 Pferdestärken das Land mit ihren V o r
schälern um werfen und mit ihren Untergrundwüh
lern zu gleicher Zeit den Boden noch 4— 6" auf
lockern, ohne ihn nach oben zu bringen. U m  bei 
knapper Zeit und vieler A rbeitsgelegenheit mit w enig

84.

P f l u g l o k o m o t i v e n  stellten ferner noch aus 
die bekannten Firm en J o h n  F  o w 1 e r  - M agdeburg, 
H a u k e -  H ausneindorf und and ere; doch gilt das 
oben gesagte auch w ohl von diesen Firmen.

A ls  neu in Deutschland dürfen wohl auch A u f 
z ü g e  f ü r  H e u  u n d  H a l m f r ü c h t e  mit Greifer 
oder H arpune bezeichnet werden. Hierin zeigte be
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sonders die Firma M a x  L e  o p  o 1 d - H am burg sinn
reiche Anordnungen, die hier wiederzugeben, wohl 
den Rahmen meines Berichtes überschreiten dürfte. 
D er Zw eck solcher A u fzü ge  ist kurz der, das Heu 
oder auch das Getreide in Säcken leicht und schnell 
aufzunehmen und an einer beliebigen Stelle in der 
Scheune oder ap f dem H euschober abzuladen.

S t r o h b i n d e r  zeigten gegenüber bekannten und 
in dieser Zeitschrift schon erörterten Konstruktionen 
keine Neuheiten. A bgesehen davon, dafs die Nadeln, 
Knotenbinder und A usw erfer unter einen Mantel von 
Drahtgeflecht liegen, ist meistens eine A usrückerein
richtung hiermit verbunden, die es erm öglicht, beim 
ö ffn en  des Mantels den Binder stillzusetzen.

D ie bisher bekannten Schutzvorrichtungen für 
Strohbinderapparate leiden oft an dem Ü belstande, 
dafs sie von dem die Maschine bedienenden Personal, 
absichtlich oder nicht, während des Gangs der Ma
schine geöffnet werden können, wodurch leicht U n
fälle entstehen. D iesem  M angel ist dadurch ab ge
holfen worden, dafs man die Schutzvorrichtung des 
Binders mit dem Triebrade desselben derartig in V e r
bindung brachte, dafs durch ein Zurückschlagen der 
Schutzvorrichtung zugleich die Triebw^elle des Binde
apparats aufser Tätigkeit gesetzt wurde. Selbst solche 
Einrichtung schützt die A rbeiter vor Beschädigungen 
durch den Bindeapparat nicht gänzlich, da während 
des Zurückschlagens der Schutzvorrichtung der A r 
beiter von der in dem selben A ugenblick noch vor
gehenden Nadel des Bindeapparats leicht getroffen 
werden kann. D ie Bindevorrichtung gelangt nämlich 
erst dann vollständig aufser Tätigkeit, wenn die Schutz
vorrichtung gänzlich zurückgeschlagen ist.

Bei der am Strohbinder der Firm a A . H e n -  
n i n g e r  &  C i e .  angebrachten Schutzvorrichtung —  
D eutsches Reichspatent No. 65366 (Erfinder Otto 
Cordes in Pyrm ont) —  soll nun jed e Gefahr des Ver-

unglückens durch den Bindem echanismus dadurch 
ausgeschlossen werden, dafs die Schutzvorrichtung 
erst dann ein Zurückschlagen gestattet, nachdem  der

Bindeapparat gänzlich aufser Tätigkeit gesetzt ist. Zu 
diesem Z w ecke besteht die Schutzvorrichtung aus einem 
fest stehenden O berteil und aus einem bew eglichen 
Unterteil, w elche beiden T eile  sich übereinander v e r
schieben lassen und w obei gleichzeitig der bew egliche 
T eil in heruntergeschlagener Stellung durch eine Fest
stellvorrichtung, w elche mit dem A usrücker des T rieb 
rads des Bindeapparats verbunden ist, gesichert wird. 

(Fig- 85.)
D ie  Firm a A . H e n n i n g e r  &  C ie . - Darm stadt 

hatte übrigens als weitere gesetzlich geschützte N eu
heit einen D a m p f ü b e r h i t z e r  in e i n e  S tr a fs e n -  
l o k o m o t i v e  eingebaut, der infolge seiner sinnreichen 
Anordnung allgem einen Beifall fand. D er Überhitzer 
ist in der zu diesem Z w ecke etwas erweiterten R auch
kam m er montiert und besteht aus einer Reihe senk
recht auf und abw ärts gebogener Rohre, die so an
geordnet sind, dafs sie von den H eizgasen gut um 
spült werden können. D ie A nordnung der Ü b er
hitzerrohre oberhalb den M ündungen der K esselheiz
rohre erm öglicht ein Reinigen bezw . A usziehen und 
Erneuern der letzteren, ohne den Überhitzer entfernen 
zu müssen, und verhindert, zugleich im V erein  mit 
den relativ grofsen A bständen der Ü berhitzerrohre 
voneinander, eine V erschlechterung des Feuerzugs. 
D urch das U m klappen des Schornsteins und seitlich 
angebrachte Reinigungsöffnungen ist ferner ein leich
tes Putzen des Rohrsystem s von m itgerissenen Rufs
ablagerungen erm öglicht.

E ine w ohl noch w enig bekannte transportable 
K r e i s s ä g e  für direkten A ntrieb vom  Schw ungrad 
einer Lokom obile stellte D . W  a c h t e 1 - Breslau 

aus.
Bei diesen K reissägen besteht die Schutzvorrich

tung aus einem mit dichten M aschen überzogenen 
Drahtgeflecht, das den über den T isch  hervorragenden 
T eil des Sägeblatts halbkreisartig um gibt und durch 
zwei an ihrem E nde in Bolzen bew egliche H ebel 
aus starkem Flacheisen an dem hinter dem Sägeblatt 
befindlichen Spaltkeil, oder richtiger gesagt „S p re iz
dorn“ , befestigt ist. D er obere dieser beiden F lach 
eisenhebel trägt a u f seiner V erlängerung über den 
Spreizdorn hinaus ein verschiebbares und durch eine 
Stellschraube festzustellendes G ew icht, das mit dem 
Gew icht des Schutzkorbs ausbalanciert ist.

D as vor das Sägeblatt zum Schneiden gebrachte 
H olz hebt und senkt die V orrichtung autom atisch 
derartig, dafs der nicht schneidende T eil des Blatts 
vollständig bedeckt ist. D as aus Rund- und W inkel
eisen bestehende Gerippe des Schutzkorbes verleiht 
ihm Stabilität, und die engm aschige Bekleidung g e
stattet nicht einm al das Durchdringen eines Fingers 
an das Sägeblatt.

D ie V orrichtung behindert das Schneiden in kei-
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ner W eise und wird den gesetzlichen Ansprüchen 
vollkom m en gerecht.

D ie Konstruktion des Schutzkorbs ist aus F i
gur 86 ersichtlich.

Ferner ist die genannte K reissäge mit einer kom 
binierten R i e m e n a u s r ü c k  - V o r r i c h t u n g  und 
B r e m s e  versehen.

Gegenstand der Neuheit bildet die Betätigung 
der H ebel und Stangen von Riem enausrücker und 
Brem se durch einen einzigen H andzughebel, welcher 
am G estell der K reissäge befestigt ist, w obei g leich
zeitig eine Vereinfachung in der Bedienung erreicht 
wird.

Entsprechend dem mit der Zeit eintretenden 
Verschleifs des Lederbelages am Brem sklotz ist ein 
Zughebel angeordnet, w elcher durch Spannmutter 
mit linkem und rechtem  Gewinde leicht nachgestellt 
werden kann.

D urch Anbringung eines Schlitzes an dem einen 
K opfen de dieses Zughebels wird erreicht, dafs das

Fig. 87.
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Anziehen der Brem se erst dann eintritt, wenn der 
Riemen sich beinahe schon ganz au f der Losscheibe 
befindet.

D ie Bedienung von Brem se und Riem enausrücker 
erfolgt durch einen einzigen H andzughebel bequem 
vom  Stande der Bedienung aus. D ieser H ebel ist 
nach erfolgtem  Riem enausrücken und Brem sen mit
tels H andschraube feststellbar.

D ie Anordnung des Vorerw ähnten bezw eckt, eine 
Vereinfachung in der Bedienung zu erm öglichen und 
die leicht vorkom m enden Verw echselungen der bisher 
üblichen gesonderten Brems- und Riem enausrücker
hebel auszuschliefsen, und hat den V orteil, dafs beim 
A usrücken des Riemens gleichzeitig die Brem se an
gezogen und dadurch auch das K reissägeblatt fast 
augenblicklich stillgesetzt wird.

D ie so leicht durch nachträgliche Drehungen des 
Kreissägeblatts —  erfolgend durch teilweises Ü ber
laufen des Riemens nach dem Ausrücken von der 
Los- auf die Fest-Riem enscheibe —  entstehenden U n
glücksfälle werden dadurch sicher verm ieden, dafs der 
H and-Zughebel durch die vorgesehene Handschraube 
sicher festgestellt werden kann. Hierdurch bleibt die 
Brem se angezogen, und Drehungen der Fest-Riem en
scheibe und damit des Kreissägeblatts sind ausge
schlossen. (Figur 86 und 87.)

Fasse ich nun meine Beobachtungen zusammen, 
so kom m e ich zu dem R esultat, dafs au f der A u s
stellung die Gesam tanordnung von Schutzvorrich

tungen (Absperrungen von R iem en , Schwungrädern 
und Riem enscheiben) zu wünschen übrig liefs. O hne 
dafs die B eobachtung des A rbeitsvorgangs an den 
Maschinen hierunter zu leiden brauchte, hätte nach 
dieser Richtung hin mehr geschehen müssen.

Anders aber lautet das Ergebnis meiner B eob
achtungen hinsichtlich des Vorhandenseins von Schutz
vorkehrungen an einzelnen Maschinen. Man merkte 
durchw eg ein Bestreben der A ussteller, den U nfall
verhütungs-Vorschriften der landwirtschaftlichen B e
rufsgenossenschaften nach M öglichkeit nachzukom m en, 
und ist hierbei in m ancher Beziehung au f Lösungen 
gekom m en, die unsere ältere Maschinenbau-Industrie 
geradezu zur N acheiferung anspornen sollten.

A ls bedeutsam es Mittel hierfür betrachte ich die 
V erleihung von Preism ünzen, die der Staat oder die 
Ausstellungsleitung solchen Ausstellern und A n g e 
stellten v e rle ih t, w elche durch M itlieferung von 
Schutzvorrichtungen in hervorragender W eise  den 
b i l l i g e n  A n s p r ü c h e n  d e s  B e s t e l l e r s  
a u f  U n f a l l s c h u t z  gerecht werden. Solches Stre
ben nach Anerkennung entwickelt beim Konstrukteur 
indirekt das Gefühl der V erantw ortlichkeit für Leben 
und Gesundheit der A rbeiter und fördert so die 
vornehm ste soziale Kulturaufgabe des In gen ieu rs: 
„ S c h u t z  d e n  S c h w a c h e n ! “ D enn Fortschritt 
ist nichts weiter als organische Entw ickelung aus 
sich selbst und meines Erachtens niemals allein mit 
Unfallverhütungs - Paragraphen , Verordnungen und 
gesetzlichen Vorschriften zu erreichen.

Zur Gewinnbeteiligungsfrage:
Von L e o p o 1

1. D ie Gew innbeteiligung der Arbeit. Ihre soziale 
Bedeutung und Durchführbarkeit; V o n  W ilhelm  Stiel. 
D resden, O. V . Böhmert. 2 Mark.

2. Gerechter Arbeitslohn 1 V on  Hermann Beck. 
Ebenda. 3 Mark.

3. D ie Gew innbeteiligung. V on  Ernst A b b e. 
Jena. (Nicht im Handel.)

D ie Literatur über das so wichtige Problem  
schwillt erfreulicherweise im mer mehr an. Noch er
freulicher aber ist die Tatsache, dafs die Anschauungen 
über W esen, W ert und Bedeutung dieser Entlohnungs
form sich immer mehr klären. Immer gründlicher 
werden die gegen sie erhobenen Einw endungen w ider
legt, immer lichtvoller wird das Problem  analysiert, 
im mer fortschrittlicher gestalten sich die Meinungen 
von seiner Zukunftstragweite. D ies rührt daher, dafs 
man es nicht mehr mit der früheren Oberflächlich-

die neuesten Gesichtspunkte.
d K ä t s c h e r .

(N achdruck verboten .)

| keit, sondern in einem Geiste der W issenschaftlich
keit behandelt. Ü berdies verfügt man heute selbst
verständlich über einen viel reichern Erfahrungsschatz 
als er den älteren Autoren zu G ebote stand. So kann 
es denn nicht wundernehmen, dafs sich den neueren 
und neuesten Fachautoren m ancher originale und 
originelle Gesichtspunkt ergibt. V o r  allem gilt dies 
von den Verfassern der genannten Schriften, welche 
von scharfem  D urchdenken des Gegenstandes zeugen.

Unter den in Rede stehenden neuen Gesichts
punkten beziehen sich die zwei wichtigsten auf eine 
Frage, die den Gewinnbeteiligungstheoretikern und 
-praktikern mehr Kopfzerbrechen verursacht als jede 
andre: die Frage nach einem gerechten, m öglichst 
gerechten Modus der V erteilung des G eschäftsge
winns. W ievie l von diesem gebührt den Angestellten 
(Beamten, Arbeitern usw.) ? Gegenw ärtig herrscht in
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dieser Hinsicht die gröfste W illkür. V ie le  Firm en 
verteilen 5 oder 10°/u, andre 20— 25°/0, noch andre 
ein Drittel, die H älfte oder gar drei V iertel des Rein
gewinns unter das Personal. M anche verteilen einen 
Prozentsatz der Löhne und Gehälter, während andere 
wieder ganz andere Verteilungsgrundlagen berück
sichtigen. Man sollte sich doch —  das liegt empirisch 
und ohne alles Theoretisieren nahe —  sagen, dafs 
die Verteilung von 5o°/0 am logischesten w ä r e ; aber 
man geht ganz unwissenschaftlich vor und tappt völlig  
im Dunkeln. Der einzige Autor, der in seinen Schriften 
a u f diesen Punkt (die „Q u o te“ ) G ew icht legt und 
die Notwendigkeit einer hohen Q uote, m öglichst die 
H älfte, im m er wieder betont, war bislang meine 
W enigkeit.

Nun kom m t Dr. B e c k ,  fafst diese bedeutungs
volle  F rage wissenschaftlich an — • was ich nie ge
tan habe —  und kom m t dabei zu Ergebnissen, die 
in der Praxis für das eigentliche Personal vielleicht 
ziffermäfsig auch nur a u f die H älfte des Gewinns 
herauskäm en (genau kann m an’s nicht wissen), theo
retisch aber sehr weitgehend, ganz neuartig und recht 
einleuchtend sind. E r w ill dem K apital zunächst 
eine, etw a a u f Grund des Bankdiskonts zu berechnende 
V erzinsung zu w e ise n , die „dem  durchschnittlichen 
jährlichen N utzungswert des K apitels entspricht“ . 
G leichzeitig m öge die A rbeit einen festen Lohn er
halten , der als „vorläufige A bfin du n g“ zu gelten 
hätte, wie das ja  auch jetzt schon in den G ew inn
teilungsbetrieben geschieht. Ferner em pfangen die 
Kapitalisten eine Risikopräm ie, für die er 4°/0 vo r
schlägt. D er ganze Rest des Betriebsüberschusses, 
d. h. der ganze übrige Reingewinn, „fällt der A r b e i t  
als Lohnergänzung z u “ , wobei allerdings der Unter
nehm er selbst ebenfalls —  in seiner E igenschaft als 
geistiger M itarbeiter des U nternehm ens —  anteilbe
rechtigt ist. D er sogenannte Unternehm er g  e w i n n 
m acht einem U nternehm er l o h n  platz, w elcher b e
steht aus des Unternehm ers festem Gehalt als G e
schäftsleiter und aus einem hohen A rbeits-Anteil am 
Reingewinn.

Beck leugnet ganz entschieden, dafs der K apita
list oder U nternehm er als solcher ein A nrecht au f 
den Reingew inn habe. E r erklärt, dafs die m ensch
liche A rb eit zw ar nicht, wie der Sozialism us behaup
tet, der alleinige Produktionsfaktor sei, wohl aber 
„der gegenüber dem K apital bedeutendere F aktor“ . 
Sie sei es nicht blofs, gleich dem K apital, „Produk
tionsinstrument, Mittel zum Zw eck, sondern Prod uk
tionsseele, —  Subjekt und Selbstzw eck“ . Erst sie 
m ache das K apital wirtschaftlich wertvoll, indem sie 
es b efru ch te , belebe, funktionsfähig m ache. A u s 
diesem Grunde habe der Kapitalist A nspruch led ig 
lich au f Verzinsung zum mittlern G eldnutzungsw ert

und a u f ein „G egengew icht für die Gefahr der A n 
lag e“ . D en geistigen und physischen Arbeitern je 
doch, die mit H ilfe des K apitals neue W erte schaffen, 
„gebührt derjenige Ertrag des K apitals, der erst 
durch die fruchtbare Verbindung mit menschlichem  
Geist und m enschlicher A rbeit erm öglicht w urde“ . 
In der Produktionsunternehm ung habe vor allem 
d e r  U n t e r n e h m e r  a l s  A r b e i t e r ,  der Direktor 
usw. —  kurz: der Geschäftsleiter —  diesen Rest zu 
em pfangen. V o r  allem , aber keinesw egs ausschliefs- 
lic h ; vielm ehr gebühre , sämtlichen arbeitenden, also 
das Kapital als Instrument handhabenden und ver
wertenden Personen ein sich nach dem Mafse der 
Bedeutung ihrer Leistungen richtender Anteil „an 
dem Ertrag, der sich nach V ergütung der K ap ita l
darleihung und der Anlagegefahr ergibt“ .

Unser A u tor erkennt, wie gesagt, den L öw en 
anteil am Reingewinn in den meisten Fällen dem 
Unternehm er als tätigen Arbeiter zu. Und zw ar weil 
dessen Intelligenz und Fähigkeiten die H öhe des G e
schäftsertrags in der R egel mafsgebend beeinflufst. 
D er g a n z e  Gewinn würde ihm nur dann gebühren, 
wenn er a l l e i n  Einflufs hätte au f Beschaffenheit und 
wirtschaftliches Ergebnis der Erzeugung. T atsäch
lich aber hängt die Leistungsfähigkeit eines G e
schäftsbetriebs von der „ G e s a m t h e i t  der körper
lich, sittlich und geistig arbeitenden Individuen“ ab
—  in optischen W erk stätten , M aschinenfabriken, 
Diam antschleifereien usw. sogar weit mehr als von 
der Leitung. Zum eist freilich steht die vorw iegend 
geistige A rbeit obenan und in erster Reihe die wirt
schaftliche T ätigkeit des Unternehmers. D a  aber 
„der Unterschied zwischen seinen Leistungen und 
denen der Angestellten nur ein —  allerdings oft sehr 
weitgehender —  gradueller, k e i n  g r u n d s ä t z l i c h e r  
ist, gebührt a l l e n  Arbeitenden ein A nteil am Rein
ertrag, w e n n  a u c h  in n o c h  s o v e r s c h i e d e n e m  
M a f s e . “ A n  andrer Stelle sagt der V erfasser: „D er 
Unternehmer a l s  A r b e i t e r  trägt kein gröfseres 
Risiko als seine angestellten Hilfskräfte, deren A rbeits
markt gleichfalls recht beschränkt ist. A ls K a p i t a l i s t  
aber em pfängt er den das Risiko ausgleichenden 
K apitalgew inn.“ D er Arbeiter jedoch  erhält für das 
Risiko, das er durch Eintritt bei schlechten Firm en 
läuft (Arbeitsverlust, Lohnherabsetzung, Gesundheits
gefährdung), k e i n e  Präm ie.

D iese Argum entationen halte ich für richtig. 
Richtig ist es auch, wenn Beck meint, der „U n ter
nehmerl o h n“ in seiner vorhin angedeuteten Zusam 
mensetzung könne „ a l l e  Unternehm erleistungen —  
selbst Sorgen, durchw achte Nächte etc. ■—  vollstän
dig vergelten, er mu f s  n u r  e n t s p r e c h e n d  h o c h  
s e i n .  D en sogenannten U n te rn e h m e rg e w in n , d.
h. die D ifferenz zwischen Geschäftsertrag und P ro
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duktionskosten, kann der Unternehm er unter Hinweis 
a u f seine U n t e r n e h m e r t ä t i g k e i t  n i c h t  für 
sich in A nspruch nehmen, denn diese Tätigkeit habe 
ihren Marktpreis wie jede andere. Sterbe z. B. ein 
Unternehm er, so können seine Erben ihn ersetzen 
durch einen A n g este llten , einen Leiter mit ange
messenem Gehalt. A llen  auch das k a p i t a l i s t i s c h e  
R i s i k o  berechtige keinesw egs zum g a n z e n  Rein
gewinn. „U nter der heutigen H errschaft des Privat
eigentum srechts hat der Kapitalist wohl Anspruch 
auf Zins und „G ew in n“ im Sinne des G egengew ichts 
der verschieden hohen A nlagegefah r; aber mit 
welchem  R echt beansprucht er den g a n z e n  Rein
ertrag?“ auch 20, 30, 75 und mehr Prozent D iv i
dende? D abei entsprechen solche Gewinne heute 
selten der wirklichen Gefahr. „D ie  sichersten Unter
nehmungen bezahlen häufig die höchsten Dividenden, 
und zwar derart andauernd, dafs ein Zusam m enhang 
mit der Gefahr der K apitalanlage gänzlich verloren 
geht. D ie U nternehm er, die so hohe Dividenden 
oder Gewinne erzielen, können ihr Einkom m en nicht 
mit dem H inweis au f die A rt und den W ert ihrer 
Leistungen im Produktionsprozefs begründen. Sie 
beziehen im „G ew in n“ unbegründete W e rte , deren 
Vorhandensein nicht selten au f ungenügender E n t
lohnung der Arbeiter und au f hochgeschraubten 
W arenpreisen beruht. D iese Gew inne müfsten durch 
Gewinnbeteiligung mehr für die Massen nutzbar g e 
m acht w erden.“

A n  einem Beispiel zeigt Beck, wie er sicli den 
praktischen E rfo lg  seiner V orschläge denkt. Bei
5 0/0 Kapitalzins und 4 °/0 Risikopräm ie würden in 
der „H alleschen M aschinenfabrik“ , w elche 1892— 189Ö 
35, 27, 28, 32 und 4 0 %  D ividende zahlte, die D urch
schnittseinkom men der A rbeiter bei gleichen D iv i
denden sich von 1270, 1270, 1292, 1278 und 1388 Mark 
festem  Durchschnittslohn auf 1759, 1849, *844, 1966 
und 2208 Mark (einschl. Gewinnanteil) erhöhen, a l s o  
u m  40— 65 °/o der festen B ezüge! D as entspräche 
meinem Ideal von Gewinnbeteiligung. E s würde die 
Arbeitenveit hinreichend verlocken, sich für die In
teressen des Geschäfts einzusetzen , und die A rbeit
geber würden dabei kaum schlechter fahren als gegen
wärtig.

J a , das wäre „ein Z ie l , aufs innigste zu wün
schen“ ! A b er unser Gewährsmann bekennt, dafs 
wenig A ussicht vorhanden sei auf dessen baldige 
Erreichung. E r m eint, dafs die U nternehm erwelt 
im  g r o f s e n  g a n z e n  sich nie von selber dazu 
verstehen w e rd e , die herrschende Lohnordnung in 
so fortschrittlicher W eise  um zugestalten. Darum  will 
er „die Zukunft der Ertragteilung vor allem in die 
H ände der Arbeiter und ihrer Organisationen“ g e
legt wissen. Und damit kom m e ich zu dem zweiten

neuen G esich tsp u n kt, den er aufstellt und den vor 
ihm niemand aufgestellt hat. D ieser V orsch lag  dünkt 
mir sehr plausibel und aussichtsvoll. „D er Sch w er
punkt ist darauf zu legen, dafs das Problem  von der 
organisierten Arbeiterschaft politisch aufgenom m en 
w erde.“  Bekanntlich verhalten sich die G ew erk
vereine der G ew innbeteiligung gegenüber heutzutage 
keinesw egs mehr so ablehnend wie früher. Manche 
führenden Sozialisten beurteilen sie w ohlw ollend und 
Beck teilt an andrer Stelle („Krit. Bl. f. d. ges. 
Sozialw iss.“ ) mit: „Ich habe erleb t, dafs ein das 
Problem  belächelnder bürgerlicher Nationalökonom  
sich von Arbeitnehm ern in einer sozialistischen 
G ew erkschaftsversam m lung eines Besseren belehren 
lassen m ufste.“  D er A n fan g  wäre also gem acht; 
wenn es nun früher oder später dazu kom m t, dafs 
die Arbeitnehm erorganisation den Kapitalisten als 
gleich m ächtige Partei gegen übersteht, so würden 
nach B ecks Erachten „die A rbeiter nicht mit einem 
festen Mietpreis ihrer A rbeit zufrieden sein“ , sondern 
Beteiligung am Geschäftsgew inn fordern.

D em gem äfs würde die Zukunft dieser L ohn re
form in erster Reihe von A rt und U m fang der E n t
w icklung der O rganisationen abhängen. D eshalb 
wünscht B eck „vo r allem  mehr Bildung für die A r 
beiter“ ; dann könnten die O rganisationen auch durch 
die Intelligenz ihrer M itglieder erstarken und die a ll
gem eine Einführung der G ew innbeteiligung leichter 
durchsetzen. Anderseits würde durch die mit der 
Reform  , falls diese richtig angefafst wird , unlöslich 
verknüpfte H ebung der L a g e  der A rbeiter deren 
O rganisationsfähigkeit, wie B eck mit Recht betont, 
„erheblich gefördert w erden“ .

Ich w o llte , es geschähe etwas recht E rk leck 
liches , um die A rbeiterw elt zu b e w e g e n , die G e
winnbeteiligungsfrage , wie es B eck w ü n sch t, ihrer
seits aufzugreifen. A b er ich fürchte, dafs das noch 
in weiter Ferne liegt, und inzwischen wäre es schön, 
wenn wenigstens recht viele A rbeitgeber freigebige, 
gute, loyale Anteilversuche machen wollten —  nicht 
aus W ohlw ollen  oder O pferw illigkeit, sondern auf 
rein geschäftlicher Grundlage; bei aller eventuellen 
Arbeiterfreundlichkeit kann der ,, er l e u c h t e t e  
E igennutz“ ohne weiteres eine grofse Rolle spielen. 
Ein loyales Geschäftsinteresse darf die U nternehm er 
leiten, und es ist am besten, wenn die Arbeitnehm er 
sich über diesen Standpunkt klar sind; denn dann 
werden sie sich viel eher dazu verstehen , a u f die 
Reform einzugehen , als wenn sie ihnen gewisser- 
mafsen als philanthropische W oh ltat dargeboten wird. 
Ihr Stolz leidet nicht darunter und ihr sittliches Niveau 
wird g e h o b e n , wenn sie w issen , dafs ihnen nichts 
geschenkt wird. Vielleicht ist hier der Angelpunkt 
zu sehen, bei dem das Interesse der A rbeiterschaft
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für die Reform  einsetzen könnte. M ögen die Chefs 
letztere in i h r e m  Interesse einführen, die A n g e 
stellten aber sie in i h r e m  Interesse und als gutes 
Recht fordern!

Theoretisch und praktisch minder w ertvoll als 
die B ecksche Lehre vom  U nternehm er als A rbeiter 
ist der neue Gesichtspunkt S tie ls , wonach der A r 
beiter als U nternehm er figuriert. W ährend B eck den 
Unternehm er n u r  in seiner Eigenschaft als Arbeiter 
gewinnbeteiligen w ill , w ill Stiel den A rbeiter n u r  
in seiner Unternehm erqualität am G eschäftsertrag 
teilhaben lassen. E r schreibt: „D er Kapitalbesitzer 
hat in seiner E igenschaft als spekulierender U nter
nehmer ein gew isses A nrecht au f den E m pfang eines 
als Spekulationsgewinn zu bezeichnenden U nter
nehmergewinns. E s fragt sich nur, ob er der einzige 
ist, dem ein solches A nrecht zukom m t . . . Neben 
dem K apitalbesitzer kann als spekulierender U nter
nehmer nur noch der Besitzer des zweiten P ro
duktionsfaktors auftreten , der Besitzer des V erm ö 
gens, A rbeit zu leisten. W ir können ihn im G egen
satz zum Kapitalunternehm er als „A rbeitsunter
nehmer“ bezeichnen. Zwischen diesen beiden, sich 
selbständig gegenüberstehenden U nternehm erkate
gorien besteht eine vollständige A nalogie.“  (?) D ie 
Grundlage dieser Theorie bildet der Um stand, dafs 
der Arbeiter für seine A rbeitskraft, die sein Kapital 
is t , ebenso eine m öglichst sichere und erfolgreiche 
V erw ertung sucht w ie der Kapitalist für sein Geld. 
Jener biete seine A rbeitskraft, dieser sein K apital 
zur Nutzung an. D a  beide „in ganz analoger W eise“ 
als Unternehm er auftreten, m üsse logischerw eise der 
Unternehm ergewinn zwischen beiden geteilt werden. 
D as sei eine Forderung der Gerechtigkeit. Schon 
F r o m m e r ,  einer der schärfsten G egner der G e
w innbeteiligung, habe die U nternehm ereigenschaft 
des A rbeiters ganz ausdrücklich anerkannt und nur 
das U nklare und U nlogische seiner A uffassung liefs 
ihn trotzdem die G ew innbeteiligung ablehnen. A u ch  
der „Arbeitsunternehm er“ laufe Gefahr, seine „speku
lativen H offnungen“  enttäuscht zu se h e n , folglich 
K apital (Arbeitskraft) und Zinsen (Lohn) zu verlieren. 
E r setzt sein einziges Kapital aufs S p ie l, denn er 
kann verunglücken oder seine Stelle verlieren. Sein 
geringstes Risiko se i, dafs er sich beim Eingehen 
der A rbeitsverpflichtung hinsichtlich der Prosperität 
des betreffenden Betriebs irren kann. „Stellt sie sich 
als schlechter heraus als er angenom m en, so mufs 
er die Folgen seiner falschen Kalkulation in Gestalt 
von Lohnherabsetzungen au f sich nehm en.“

Ich finde diese Argum entation etwas gekünstelt, 
aber auch originell. Sie enthält einzelnes W ahre. 
D er wesentliche U nterschied gegenüber der, meines 
Erachtens viel richtigeren Beckschen ist, dafs Beck

dem Unternehm er als solchem  ü b e r h a u p t  k e i 
n e n  Anspruch a u f Reingewinn zuerkennen will, w äh 
rend Stiel den g a n z e n  Reingewinn den Unternehmern 
eines Betriebs zuweist und für die A rb e ite r , damit 
sie teilnehmen k ön n en , eine fiktive U nternehm er
qualität konstruiert. D agegen deckt er sich mit B eck 
in der Forderung, dafs zunächst beiden Parteien „von 
dem, der sie anwendet, eine feste V ergütun g gezahlt 
werde: dem A rbeiter der L oh n , dem Kapitalisten 
der Zins plus Risikopräm ie“ . A uch  darin stimmt 
er mit B eck ü b erein , dafs die Unternehm er durch 
starke Arbeiter - Organisationen gezw ungen werden 
sollten, die Gewinnbeteiligung allgem ein einzuführen, 
und zw ar sei w om öglich die g e s e t z l i c h e  Zw an gs
beteiligung anzustreben. Neu ist auch sein Stand
punkt, als Übergangsstadium  die allgem eine Gew inn
beteiligung der Industrie b e a m te  n zu fordern. „Ist 
erst die Durchführbarkeit des Prinzips für die indu
strielle Beam tenschaft erw iesen , so wird die A u s
dehnung au f die Gesam theit der Privatbeam ten und 
endlich auf die gesam te A rbeiterschaft relativ leicht 
sein“ . Ich halte ein solches Übergangsstadium, 
w elches etwas längst Erw iesenes „erw eisen“ soll, 
für überflüssig und die W ahl gerade der industriellen 
Beam tenschaft für diesen Zw eck für willkürlich, ein
seitig und daher für ungerechtfertigt. Soll schon ■—  
wofür ich keinesw egs schwärm e, ja  was ich für un
m öglich halte —  ein gesetzlicher Zw an g ausgeübt 
w e rd en , so müfste es nicht erst für eine Gruppe, 
sondern gleich für die Gesam theit der Beam ten und 
A rbeiter geschehen. D am it der pekuniäre Vorteil 
der Gewinnbeteiligung den Beamten nicht etwa durch 
Gehaltverringerungen oder durch V erzögerun g der 
A ufbesserungen entzogen w e rd e , verlangt Stiel die 
Schaffung starker Beam tenorganisationen behufs „ A b 
schlusses fest geregelter T arifverträge“ .

D ie A r t ,  wie der Schöpfer der Zeifsstiftung, 
Professor A b b e ,  die Gewinnbeteiligung auffafste, 
bietet uns eine ganze Reihe neuer, origineller G e
sichtspunkte. E igenartig war schon der Umstand, 
dafs er sie praktisch einführte, obgleich er sie theo
retisch verwarf. E r hatte dabei andere Bew eggründe 
als die übrigen U nternehm er, gab ihr auch andere 
Form en und einen anderen Namen: „L oh n -u n d  G e
halt-Nachzahlung“ . A ls  er anläfslich der Vorarbeiten 
für das Stiftungsstatut im Begriffe stand, die in seiner 
optischen W erkstätte allm ählich m afsgebend gew or
denen Grundsätze der Lohnregelung für alle Zukunft 
festzu legen , machte e r , wie er sch re ib t, zu seiner 
eigenen Ü berraschung die W ahrnehm ung, dafs er 
sich gleichsam  unbewufst zur Gewinnbeteiligung b e
kehrt hatte —  freilich nur hinsichtlich der Bedürf
nisse der Zeifsstiftung. E r erkannte nämlich, „dafs 
die M aximen für die Regelung der wirtschaftlichen

*
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Interessen des P erso n als, die bis dahin ohne recht
liche V erbindlichkeit, nur praktisch g eü b t, zur G el
tung gekom m en w a re n , durchaus nicht anders zu 
r e c h t s v e r b i n d l i c h e n  Vorschriften ausgestaltet 
werden konnten als d ad u rch , dafs in Zukunft der 
Arbeitsertrag des Personals zu einem gewissen T e i l  
vom  jew eiligen Ertrag des Unternehm ens in geord
neter Form  abhängig g e m a ch t, also in einen G e
winnanteil verw andelt w ürde.“

Hier spielte A b b e  auf einen Satzungspunkt an, 
wonach der feste Zeitlohn ■—  und ein solcher wird 
auch den Stück- und Akkordarbeitern als Mindest
verdienst gewährleistet —  den ein A ngestellter ein
m al bezogen und wenigstens ein Jahr lang fortbe
zogen h a t , nicht mehr herabgesetzt werden darf, 
auch nicht bei etwaiger Einschränkung der A rbeit 
infolge schlechten G eschäftsganges. Gekündigt aber 
darf den Leuten aber auch nur unter Gewährung 
einer „A bgan gsentschädigun g“ werden, die sehr ins 
G eld geh t, da sie, je  n achdem , einen halbjährigen 
bis mehrjährigen Lohnbetrag ausmacht.*) D iese 
humanen Bestim m ungen haben den Zw eck, dem üb
lichen unstabilen Lohnsystem  eine gew isse Stabilität 
zu verleihen und das Personal auch in schlechten 
Zeiten im Besitz eines anständigen Verdienstes zu 
erhalten. Andererseits jedoch  zw ingen sie die G e
schäftsleitung, in der Erhöhung der Löhne sehr vor
sichtig zu se in , um dauernd schwere Schädigungen 
der Geschäftsinteressen für den Fall ungünstiger 
Zeiten zu verhüten. D am it nun angesichts dieser 
Vorsicht die Arbeiter in guten Zeiten nicht zu kurz 
komm en und jene satzungsgem äfsen V orteile auf
recht b leiben , sch uf A b b e die „Lohn- und Gehalt
nachzahlung“ als „K o rrek tiv“ . E r selbst sagt über 
seine A bsichten u. a. folgendes:

„D er Gewinnanteil soll unseren Arbeitern in 
guten Jahren durchaus nicht mehr zuwenden als ihnen 
in solcher Zeit auch sonst zukom m en würde; Lohn 
plus Gewinnquote soll, der A bsicht nach, nur d a s 
s e l b e  s e in , was ohne die Einrichtung der Lohn 
allein betragen müfste. D ennoch bedeutet die E in 
richtung eine wichtige V erbesserung der wirtschaft
lichen L age der Arbeiterschaft —  mittelbar durch 
dasjenige was sie erm öglicht für s c h 1 e c h t e Jahre, 
für Z e iten , wo von Gewinnquoten keine Rede ist. 
Denn sie erm öglicht, Normen der Lohnvereinbarung 
festzustellen, die den A rbeiter dagegen sich ern , in 
schlechten Jahren seinen Arbeitsverdienst unter ein 
bestimmtes Niveau herabgedrückt zu sehen. D ie 
Gewinnbeteiligung erscheint unter d i e s e m  Gesichts
punkt als ein unentbehrliches Ergänzungsglied eines

*) Näheres findet sich in meiner Broschüre „Abbes 
Zeissstiftung“, Leipzig, Dietrich, 1905.

strengeren Lohnsystem s, w elches darauf abzielt, den 
gewöhnlichen normalen Lohn auch in Zeiten un
günstiger W irtschaftslage als M indestverdienst zu g e
währleisten —  also dem Vorbeugen kann , dafs au f 
der Rückseite jeder W elle  gehobener W irtschafts
tätigkeit eine grofse Zahl von E xistenzen mit dem 
H erabsinken in das Proletariat bedroht sei.“

Unter allen Gewinnteilungsbetrieben steht die 
Zeifsstiftung auch mit jener Bestim m ung allein da, 
die die M itglieder der Geschäftsleitung —  und nur 
sie von der Anteilberechtigung ausschliefst, während 
anderwärts stets gerade die führenden Beam ten die 
höchsten Gewinnanteile erhalten. D ieser Standpunkt 
soll die Betreffenden gegen den V erdacht schützen, 
als könnten sie trachten, des eigenen V orteils w egen 
die schwankenden A nteile der Geschäftsangehörigen 
auf Kosten der regelm äfsigen B ezüge zu bestimmen. 
A b b e  begründet die Ausschliefsung der V orstan ds
m itglieder mit den W orten: „. . . dam it ihnen bei 
Feststellung der Gewinnquote das A nsehen völliger 
Uninteressiertheit gewrahrt bleibe“ . D er jenenser 
Professor A u e r b a c h  bem erkt in seiner eingehen
den Erörterung dieses neuartigen Verteilungs - G e
sichtspunktes: „D e r  Vorstand hat es in der Hand, 
den für die Gew innbeteiligung m afsgebenden R ein
gewinn innerhalb gew isser Grenzen heraufzuschrauben 
oder h erabzudrücken, und er könnte au f den G e
danken verfallen, das erstere zu tun, um einen grofsen 
Gewinnanteil festsetzen zu können , der dann zwar 
allen au f Gehalt Gestellten, also auch den V orstands
mitgliedern selbst, unverkürzt zugute käm e, den Lohn
arbeitern aber eventuell nur mit seinem Überschufs 
über die H erabm inderung der Lohnsätze —  ein Über- 
schufs, der unter Umständen sogar negativ ausfallen 
könnte. D ieser strengen L  o g  i k der Bestimmungen 
gegenüber erscheint der Einw and nicht unberechtigt, 
dafs sie das Prinzip des e t h i s c h e n  Optimismus, 
auf dem die ganze Organisation (der Zeifsstiftung) 
beruht, den Vorstandsm itgliedern gegenüber durch
bricht.“  D a jedoch  die letzteren ohnehin schon recht 
hohe Gehälter beziehen, finde ich gegen die in Rede 
stehende Ausschliefsungsbestim m ung nichts einzu
wenden.

A uch  A b b e s Ansichten über W ert oder U nwert 
der Gew innbeteiligung überhaupt weisen einige ori
ginale und originelle Gesichtspunkte auf, die einzig 
dastehen und ihn als ebenso vorurteilsfreien wie 
schablonenwidrigen D enker zeigen. Ich will nur die 
bem erkenswertesten anführen. D ie  so häufig gehörte 
Befürchtung, dafs die Anteilberechtigten sich beim 
Ausbleiben von Anteilen oder bei V erteilung gering
fügiger A nteile werden in die Geschäftsführung m en
gen und die Bücher etc. prüfen wollen, hegte auch 
A b b e: ,,Ich bin durchaus gewärtig, dafs diese K o n 
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sequenz auch bei uns einmal komm en wird.“ A llein  
er täuschte sich da, gleich den anderen Gegnern des 
System s. M erkwürdigerweise jedoch  sah er in einer 
solchen „D reinrederei und Kritik“ nichts Schlim m es, 
sondern im Gegenteil den „ e i n z i g e n  V o rzu g, den 
man der G ew innbeteiligung unter dem Gesichtspunkt 
einer Einrichtung s o z i a l e n  Interesses wirklich 
zuzugestehen hätte.“  Seines Erachtens wäre „ d a s  
eine sehr wohltätige W irku n g, vorzüglich geeignet, 
die K lassengegensätze zu m i ld e r n “ . (In der R egel 
herrscht die entgegengesetzte A nsicht vor, dafs solche 
Einm ischungen zu Reibungen, also zur V  e r s c h ä r -  
f u n g  des Klassenkam pfes führen würden, während 
anderseits A b b e  von der Gew innbeteiligung im  a l l 
g e m e i n e n  n i c h t  glaubte, sie sei ein soziales E le 

ment im W irtschaftsleben und geeignet, die K lassen 
gegensätze zu mildern!) „Indem  man über solche 
A ngelegenheiten d iskutiert, selbst wenn es nicht 
immer in den liebenswürdigsten Form en geschähe, 
mufs jeder sich b em ü h en , den Standpunkt des än
dern zu verstehen , mufs lernen , auf die Ideen des 
ändern einzugehen. Und das leitet auch die V ertre
tung gegnerischer Interessen in friedliche W eg e . . . 
W enn ich es erlebe, fürchten werde ich mich nicht 
davor.“  D a  er dachte, die Leute würden erst in 
schlechten Zeiten sich auf die Hinterbeine stellen 
und nach dem Zusam m enhang fragen, fügte er hinzu: 
„G rade dann würde es gut sein, Auskunft und E r
klärung geben zu m üssen.“ D iese eigenartigen A r 
gum entationen haben jedenfalls viel für sich,

Maschinen auf Abzahlung.
Von T h e o d o r  W o l f f - T h ü r i n g .

D ie A nw endung von W erk- und A rbeitsm aschi
nen , einstmals nur das V orrecht erheblichen kapi
talistischen B e s itze s, hat sich in den letzten Jahr
zehnten in immer w achsendem  U m fan ge zur allge
meinen A rbeitsw eise entwickelt. Nicht nur mittlere 
und kleinere Fabriken lassen heute alle Spezialm a
schinen ihres Faches laufen, auch das H andw erk hat 
sich der m aschinellen A rbeitsw eise bem ächtigt und 
sieht sich dadurch vor eine neue und aussichtsvolle 
E p och e seiner E ntw ickelun g g e ste llt; selbst in in
dustriellen Zw ergbetrieben, etwa H eim arbeits-W erk
stätten , läuft der M otor, form t die W erkm aschine 
das Arbeitsstück. Bis zu einem gewissen Grade kann 
man sagen , dafs die m aschinelle A rbeitsw eise heu
tigen T ages Gem eingut der Industrie geworden ist.

D iese noch im mer im Fortschreiten begriffene 
Ausdehnung der m aschinellen Technik auch au f die 
mittleren und kleineren industriellen Betriebe wurde 
im wesentlichen erm öglicht durch einen von den 
Maschinenfabrikanten geschaffenen neuartigen Zah
lungsm odus , nämlich des K aufs au f A bzahlung. 
D ieser Modus besteht darin, dafs der Fabrikant der 
Maschine dem G eb rau ch er, wenn diesem  die Bar
zahlung infolge des hohen Preises nicht m öglich ist, 
die Bezahlung in kleinen, zum eist monatlichen oder 
vierteljährlichen Teilzahlungen, Raten, gewährt. D iese 
Raten sind selbst dem kleinen Industriellen oder dem 
bescheidenen H andw erksm eister ersch w in glich , und 
so sehen sich diese in der L age, mit der technisch
m aschinellen Entw ickelung ihres Gebietes vollständig 
Schritt zu h a lte n , sehen sie sich der Grofsindustrie

(N achdruck verboten.)

auf dem wichtigsten Gebiete, bis zu einem gewissen 
Grade w en igsten s, g leich gestellt, während die M a
schinenfabrikanten durch diese Zahlungseinrichtung 
ihr A bsatzgebiet ungeheuer vergröfsert haben. Ü b 
rigens m achen auch gröfsere F ab rik en , die einen 
grofsen und ständig laufenden M aschinenbedarf haben, 
von den Vorteilen des K aufs auf A bzahlung gern 
Gebrauch, um nicht zu viel flüssiges Kapital au f ein
mal in die M aschinen stecken zu müssen. E s wird 
somit ein gewisser Ausgleich und Obergang zwischen 
den wirtschaftlichen G egensätzen von Grofs und Klein, 
Kapitalm ächtig und K apitalschw ach, geschaffen, der 
für unsere moderne V olksw irtschaft zweifellos von 
grofsem W ert und ein wesentlicher Faktor der ra
piden industriellen Entw ickelung ist.

Diesen Vorteilen des Abzahlungsm odus stehen 
freilich auch gew isse Nachteile gegenüber. Für den 
K äufer bestehen diese darin, dafs ihm der K a u f auf 
A bzahlung in der F o rm , wie er heute gehandhabt 
w ird , unter Um ständen den Besitz der bereits zu 
einem erheblichen T eil bezahlten Maschinen wieder 
entziehen kann. D er Lieferant macht sich nämlich 
bei Abschlufs des A bzahlungsgeschäftes den V o rb e 
halt, dafs die gelieferte Maschine, solange nicht die 
letzte Rate bezahlt is t , sein Eigentum  b le ib t , dem 
Erw erber bis dahin also nur geliehen is t ; dem zufolge 
hat der Lieferant das Recht, falls der A bnehm er mit 
seinen Ratenzahlungen im Rückstände bleibt oder 
sie ganz einstellt, etw a im Zahlungseinstellungs- oder 
Konkursfalle, die gelieferte Maschine zurückzuholen. 
Für diesen F all bestimmt zw ar das Gesetz, dafs der
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Lieferant der M aschine dem bisherigen Benutzer die 
bereits gezahlten Raten zurückerstatten m u fs, gibt 
ihm jedoch  auch zugleich das R e c h t, sich aus den 
gezahlten Raten die erfolgte Abnutzung und E n t
wertung, sowie für alle ihm bei dem Geschäft ent
standenen Unkosten, Transport-, Gerichtskosten usw., 
schadlos zu h a lten , sodafs der K äufer von den ge
zahlten Raten in den meisten Fällen keinen Pfennig 
zurückerhält, weil sie vollständig au f die V errechnung 
aufgegangen sind. E r erleidet also einen erheblichen 
Schaden, dessen H öhe sich nach der Zahl und H öhe 
der bereits gezahlten Raten ric h te t, während der 
Lieferant durch die Zurücknahm e keinen Pfennig 
Schaden erleidet, im G egenteil immer eine hübsche 
Leihgebühr verdient hat. Ebenso hat im Falle des 
Konkurses des Käufers der M aschinenlieferant in
folge seines Eigentum svorbehaltes einen bedeutenden 
V orteil vor den anderen Gläubigern des Falliten vo r
aus. Denn die von ihm gelieferte M aschine wird 
nicht wie das andere Inventar, Lager und V erm ögen 
des Falliten zur K onkursm asse geschlagen, sondern 
er nimmt sie als sein Eigentum  zurück, bleibt vo ll
ständig schadlos, während die übrigen Gläubiger, die 
Lieferanten der W aren und Rohm aterialien usw., mit 
ihren Forderungen au f die mehr oder weniger grofse 
Q uote angewiesen sin d , die die Konkursm asse er
gib t, und immer einen mehr oder weniger grofsen 
V erlust erleiden. Ü brigens pflegen die M aschinen
fabrikanten von ihrem Rücktrittsrecht nur in Fällen 
definitiver Zahlungseinstellung Gebrauch zu m ach en; 
in leichteren F ä lle n , etwa solchen zeitweiser G eld
verlegenheit, wie sie ja  dem mittleren und kleineren 
Fabrikbesitzer unterlaufen können, nehmen sie, schon 
im Interesse ihres Rufes als kulante Firm a, au f die 
Verhältnisse Rücksicht und sind mit Stundung der 
fälligen Raten sehr w ohl einverstanden. Sehr selten 
jedenfalls sind die F älle  rigorosen V orgehen s seitens 
eines M aschinenlieferanten auf Grund seines R ück
trittsrechtes; dennoch aber kann nur gewünscht w er
den , dafs das bestehende A b zah lu n gsg esetz, das 
Rechte nur dem Lieferanten , dem K äufer dagegen 
nur Pflichten zu erk en n t, dahin abgeändert würde, 
dafs dem K äufer ein gröfserer Schutz gegen rigorose 
Lieferanten geboten wird.

Ein weiterer Nachteil des Kaufes au f A bzahlung 
besteht darin, dafs er auch kleine unfähige Stüm per 
in den Stand setzt, sich zu „Fabrikanten“ zu machen 
und als solche eine Zeitlang zu vegetieren , bis sie 
mit A ch  und K rach dem Bankerott ve rfa llen , dafs 
er aber auch zahlreiche unlautere E lem en te, die 
weder Geld noch K en n tn isse, ja  nicht einmal den 
ehrlichen W illen für ein reelles Unternehmen haben, 
sondern lediglich über ein allerdings unbegrenztes 
Pum pverm ögen verfügen und au f diesem ihre frag

w ürdige E xistenz aufbauen, in den Stand setzt, F a 
brikationsgeschäfte zu errichten und in diesen ihre 
unlauteren Praktiken zu betreiben. Fabrikanten von 
Schund- und S ch leu d erw are, deren es ja  in allen 
Branchen gibt, m achen sich die Einrichtung des M a
schinenkaufs auf A bzahlung regelm äfsig zunutze und 
sind dadurch vornehm lich in der L age, ihre für die 
reelle Geschäftsw elt so verderbliche Konkurrenz zu 
entfalten. D er M aschinenkauf a u f A bzah lung hat so 
zu einem erheblichen T eile dazu beigetragen, diese 
E lem ente grofszuziehen. Immerhin aber mufs doch 
gesagt werden, dafs die volksw irtschaftlichen V orteile 
und W erte dieses Zahlungsm odus die Nachteile ent
schieden und sogar in ganz bedeutendem  Mafse über
wiegen.

D em  A bzahlungssystem  mit allen seinen Folgen 
droht nun neuerdings eine gew isse G efahr, die g e
eignet ist, sein W eiterbestehen in Frage zu stellen. 
D as Reichsgericht hat nämlich in letzter Zeit kon
stant entschieden , dafs der Eigentum svorbehalt des 
Maschinenlieferanten im Falle der Subhastation des 
Käufers unwirksam is t , wenn W ert und Charakter 
des F ab rik geb äu d es, in welchem  die M aschine ein
gebaut bezw . aufgestellt ist, ganz oder zum Teil 
durch diese M aschine bedingt wird, sodafs die E n t
fernung der M aschine den W ert und die hypothe
karische Sicherheit des Fabrikgebäudes als solches 
zu verm indern geeignet ist. D iese Jurisdiktion g e
steht also dem Lieferanten der M aschinen, soweit 
diese noch nicht bezahlt sind, in diesem  Falle nur 
noch eine G eldforderung zu, für die ihm gleich allen 
übrigen Gläubigern des Subhastierten die K onkurs
masse nach M afsgabe der sich ergebenden Q uote 
haftet. D er G rundgedanke dieser reichsgerichtlichen 
Judikatur war wohl d e r , der ungerechtfertigten B e
vorzugung des M aschinenlieferanten vor den übrigen 
Gläubigern . die besonders im Falle der Subhastion 
eine erhebliche Schädigung der letzteren bedeutet, 
in diesem F alle  wenigstens ein E nde zu m achen. 
D ieser Gedanke ist an und für sich durchaus zu 
billigen. Andererseits aber geht mit der U nw irk
sam keitserklärung des Eigentum svorbehaltes dem 
Maschinenfabrikanten die notwendige Sicherheit für 
ein so riskantes Geschäft wie den M aschinenverkauf 
auf A bzahlung, verloren, wodurch für ihn der W eiter
betrieb des A bzahlungsgeschäftes überhaupt in Frage 
gestellt wird. D am it aber werden weite K reise des 
heutigen industriellen Lebens eines für sie bereits 
unentbehrlich gewordenen Erwerbsfaktors beraubt 
und ihre w eitere Konkurrenzfähigkeit der Grofsin- 
dustrie gegenüber in F rage gestellt.

In den Kreisen der Handel- und Gew erbetreiben
den hat der Standpunkt des Reichsgerichts eine sehr 
verschiedene Beurteilung gefunden. Eine Reihe von
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H andelskam m ern sprach dem Reichsgericht ihre un
bedingte Zustim m ung aus mit der Begründung, dafs 
durch diese Jurisdiktion endlich dem U nwesen der 
erwähnten unlauteren Elem ente in der Industrie ein 
Ende gem acht w erde; andere H andelskam m ern, be
sonders auch zahlreiche H an dw erkskam m ern, b e
stritten mit aller Entschiedenheit die Berechtigung 
des reichsgerichtlichen Standpunktes, weil durch die
sen auch dem tü ch tigen , aber kapitalschwachen 
Manne nunmehr der W e g  zum E rfo lg  verschlossen, 
zum mindesten ganz bedeutend erschwert sei. Recht 
haben diese w ie jene. So gewifs der K a u f auf A b 
zahlung in den H änden jener unlauteren Industrie
ritter ein gem eingefährliches W erkzeug ist, das der 
reellen Industrie schw ere Schädigungen zufügt, so 
gewifs ist er andererseits dem kleineren und mittle
ren Gew erbetreibenden eine wirkungsvolle und er
folgreiche Unterstützung gegen die M acht des Grofs- 
kapitals geworden. W issen wir doch, dafs zahlreiche 
G rofsindustrielle, die heute führende Stellungen in 
ihrer Branche einnehmen, einst sehr klein angefangen 
h a b e n , indem sie ihre M aschinen auf Abzahlung 
nahmen und sich dadurch erst in den Stand gesetzt 
sahen, mit A ussicht au f E rfolg  in den wirtschaftlich
industriellen W ettbew erb einzutreten und ihrer T a t
kraft und Intelligenz zum E rfo lge zu verhelfen. A n  
diesen Männern also hat sich die gute Seite des A b 
zahlungssystem s glänzend bewiesen. D aher wäre die 
A usschaltung dieses System s ein grofser Schaden für 
das gesam te industrielle Leben, das an dem E m por
kom m en wirklich tüchtiger K räfte von unten herauf, 
die berufen sind, dem industriellen Organism us neues 
Blut und neue A nregung zuzuführen, das allergröfste 
Interesse h a t , ein ebensolches Interesse wie an der 
Beseitigung der Pum p-Fabrikanten. B leibt also nur 
ein M ittelw eg übrig, der die schädlichen Seiten des 
Abzahlungssystem s ausm erzt, ohne aber die guten 
unm öglich zu machen.

Ein solcher M ittelweg wäre m öglich durch eine 
Reform  des bestehenden A bzahlungsgesetzes. Nach 
diesem kann sich der M aschinenlieferant das Recht 
Vorbehalten , dafs die gelieferten Maschinen bis zur 
erfolgten vollständigen Tilgung sein Eigentum  ver
bleiben, sodafs er sie beispielsweise durch A usübung 
seines Rücktrittsrechtes noch zurückfordern kann, 
wenn an dem vollen Kaufpreis vielleicht nur noch 
ein kleiner T eil fehlt. E r ist somit jeden Risikos 
enthoben und kann seine Maschinen ohne Gefahr 
und ohne Bedenken jederm ann au f A bzahlung lie
fern, auch an Leute, die notorisch Pleitem acher sind. 
Können oder wollen diese die fälligen Raten nicht 
bezahlen, so holt er eben die Maschinen zurück, —  
eine A nzahlung und einige Raten wird er zum min
desten immer bei dem Geschäft verdient haben. D ie

ser weitgehende Eigentum svorbehalt ist auch heute 
noch durchaus zulässig und nur im Falle der Sub- 
hastation des Käufers der Maschinen macht das 
Reichsgericht einen Strich durch die Vertragsklausel. 
D as Gesetz bew egt sich hier zwischen zw ei E x trem en : 
einerseits erkennt es jenen absoluten E igentum svor
behalt als zulässig an, andererseits macht es im Sub- 
hastationsfalle jedes Eigentum srecht des Lieferanten 
an seinen Maschinen zunichte. D er M ittelweg b e
stände in der Aufnahm e einer Bestim m ung in das 
Abzahlungsgesetz, dafs die au f A bzahlung gelieferten 
Maschinen unter allen Umständen nur in der H öhe 
der noch schuldigen Restzahlung Eigentum  des L ie fe
ranten bleiben , mithin in der H öhe der geleisteten 
Ratenzahlungen Miteigentum des K äufers werden. 
D ann kann jeder Miteigentümer über seinen Anteil 
selbständig verfügen (§ 747 B.G.B.) und beim K on 
kurse des Käufers kann der andere M iteigentümer 
gesonderte Befriedigung nach der H öhe seines A n 
teils verlangen ( § 5 1  der Konkursordnung).

H at beispielsweise ein Maschinenfabrikant einem 
Industriellen drei Maschinen zu je  500 Mark au f A b 
zahlung geliefert, und es sind auf den Gesamtpreis 
von 1500 Mark erst 1000 Mark bezahlt, so hätte er 
bei einer solchen Fassung des Abzahlungsgesetzes 
keinesfalls mehr das R e c h t, um der Testierenden 
500 Mark willen alle drei Maschinen zurückzufordern, 
sondern nur noch eine Maschine. Flat er jedoch nur 
eine einzige M aschine geliefert, so könnte ihm, wenn 
diese im Eigentum  des Käufers verbleiben soll, für 
seine R estforderung, um die ihm das Eigentum  an 
der Maschine noch zusteht, vielleicht Bevorrechtigung 
zur Konkursm asse zuerkannt werden. D urch diesen 
b e d i n g t e n  E igen tum svorb ehalt, der übrigens für 
alle Fälle in K raft treten soll, also auch für den F all 
des blofsen Bankerotts ohne Subhastation, Zahlungs
einstellung oder A k kord ierun g, und gegen den an
ders lautenden privaten A bm achungen zu ungunsten 
des Käufers die gesetzliche Anerkennung versagt 
werden soll, würde erreicht, dafs auch der auf A b 
zahlung verkaufende M aschinenfabrikant ein gewisses 
Risiko au f sich nimmt, grofs genug, um ihn zu gröfse- 
rer V orsicht bei der W ahl seiner Abzahlungskunden, 
vor allem aber zur Meidung der gewohnheitsm äfsigen 
Pleitem acher, zu nötigen, da er bei deren mit Ge- 
wifsheit zu erwartendem Bankerott ebenfalls Schaden 
erleiden w ü rd e ; andererseits ist dieses Risiko aber 
doch nicht so grofs, als dafs er nicht einem Manne, 
den die Auskunft als tüch tigen , reellen und ehren
haften Charakter schildert, nach wie vor seine M a
schinen auf A bzahlung überlassen könnte, selbst wenn 
dieser unbemittelt ist. Durch das heilsame Risiko 
des bedingten Eigentum vorbehaltes also wird erzielt, 
dafs den gewohnheitsm äfsigen P leitem achern, den
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Schund - und Schleuderfabrikanten und ähnlichen 
E hrenleuten , das in ihren H änden so verderbliche 
W erkzeug der Abzahlungsm aschinen benom m en und 
in ihrem schädlichen Treiben somit ein R iegel vo r
geschoben wird. E s beseitigt die Schädlichkeiten des 
A bzah lu n gssystem s, ohne aber dessen grofse V o r
teile und W erte unm öglich zu m achen. Gleichzeitig 
wird hierdurch auch das erre ich t, w as das R eichs
gericht mit seiner Aberkennung des Eigentum  Vorbe
haltes bezweckte, dafs nämlich im Falle einer Sub- 
hastation oder eines K onkurses alle Gläubiger gleich- 
mäfsig den Schaden tragen sollen, nicht, dafs der 
Maschinenlieferant als einziger vollständig schadlos 
ausgeht und die übrigen Gläubiger dafür umsomehr 
belastet werden. E s wird ein gerechter A usgleich  
unter den Gläubigern erzielt. D er M aschinenlieferant 
ist für seine Forderung, die ihm aus der Entw ertung 
der zurückgenom m enen Maschinen entsteht, gleich 
anderen übrigen Gläubigern a u f die K onkursm asse 
nach M afsgabe der sich ergebenden Q uote ange

wiesen ; andererseits aber wird er auch nicht über- 
m äfsig dadurch belastet, dafs ihm w om öglich jedes 
Eigentum srecht an den sehr teueren Maschinen v e r
loren g e h t , nachdem er vielleicht erst einige Raten 
bezahlt erhalten hat.

Som it bietet sich in dem bedingten Eigentum s
vorbehalt eine nach allen Seiten hin befriedigende 
Lösung des Abzahlungsproblem s, die allen gerechten 
Forderungen entspricht, ohne des Radikalm ittels des 
Reichsgerichts zu bedürfen, das bei der unbestreitbar 
hohen volksw irtschaftlichen Bedeutung des K aufs au f 
A bzahlung noch schädlicher wirken kann wie der 
Mifsbrauch des Abzahlungssystem s durch unlautere 
Elem ente. A u f  die praktische Verw irklichung dieser 
oder einer ähnlichen Lösung hinzuwirken, ist A u f
gabe der beteiligten K reise, um eine Einrichtung zu 
erhalten, die sich bei gesunder H andhabung nur als 
äufserst erfolgreich bew ähren kann und deren W eiter
bestehen ein wesentliches Erfordernis der weiteren 
Entw ickelung des wirtschaftlich-industriellen Lebens ist.

Kohlenknappheit
Von H e i n r i c h

Bei der aufserordentlichen Kohlenknappheit, die 
schon seit längerer Zeit in Deutschland herrscht, ist 
wiederholt die Forderung nach einem Kohlenausfuhr
zoll und nach Beseitigung der Kohlenausfuhrtarife 
erhoben worden. Man hofft mit derartigen Mafs- 
nahmen die jetzt in grofsen M engen ins Ausland 
gehende K ohle im Inland zu behalten. W ie weit 
die Mifsstimmung über die grofsen Auslandsverkäufe 
gediehen ist, geht deutlich daraus hervor, dafs mit 
dem K ohlenausfuhrzoll jetzt bereits einzelne liberale 
Zeitungen d ro h en , die sonst das System  der A u s
fuhrzölle auf das Entschiedenste bekäm pft haben. 
Zu dieser Ä nderung ihrer Stellungnahm e, —  von 
der man übrigens nicht recht wissen kann, ob sie 
nicht lediglich eine D rohung ist, —  sind sie durch 
die A uffassung gekom m en, dafs das Kohlensyndikat 
grofse M engen K ohle nach dem Auslande verschleifst, 
nur zu dem Zw ecke, dadurch au f dem inneren Markte 
eine K ohlenknappheit herbeizuführen. E ine solche 
K ohlenknappheit würde aber die hohen , vom  S yn 
dikat festgelegten Preise rechtfertigen 1

E s ist natürlich nicht m öglich, die M otive, w elche 
die m afsgebenden Faktoren des Kohlensyndikates bei 
ihren grofsen Auslandsverkäufen glattw eg geleitet 
haben, ohne weiteres festzustellen. Richtig ist, dafs 
sie in mehreren Fällen die Konjunktur nicht ganz 
treffend beurteilt haben, und dafs sie wiederholt A u s

und Kohlentarife.
M ü IIer-Bremen.

landsverkäufe zu Preisen tä tig ten , die weit hinter 
denen des Inlandes zurückblieben. D afs sich das 
Syndikat auch dieses M al w ieder in der Konjunktur 
getäuscht hat, können wir am besten daran erkennen, 
dafs es hinterher genötigt w a r , grofse Quantitäten 
englischer K oh le  zu k a u fe n , um einen T eil seiner 
Auslandsschlüsse und auch einen T eil seiner inlän
dischen V erpflichtungen damit zu decken. Zu solchen 
kostspieligen Manövern läfst man sich doch nicht 
herbei, wenn man die Sache weit billiger haben kann; 
man greift zu ihnen eben nur dann, wenn man sich 
gründlich verhauen hat. D as schliefst selbstverständ
lich nicht aus, dafs seinerzeit bei der Tätigung der 
A uslandsverkäufe nicht doch die A bsich t bestanden 
hat, auf dem Inlandsmarkt eine Kohlenknappheit 
entstehen zu lassen. A llerdings ist die K ohlenaus
fuhr im ersten Sem ester 1907 gegen die gleiche Zeit 
des V orjahres etwas zurückgegangen, aber dafür ist 
die K oksausfuhr gestiegen, sodafs durch diese, auf 
K ohle um gerechn et, sich immerhin doch eine Z u 
nahme der Ausfuhr ergibt. Sodann komm t in B e
tracht, dafs auch schon im V orjahre bei uns eine 
ähnliche Kohlenknappheit b estan d , und dafs sich 
unsere Bevölkerung in jedem  Jahre um mehr als 
850000 K ö p fe  verm ehrt.

W enn ein Kohlenausfuhrzoll geeignet w ä r e , die 
Kohlennot im Inlande zu beseitigen, so könnte man
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ihm ja  trotz aller grundsätzlicher Bedenken zustim
men. A b er selbst in der H öhe von i Mark für die 
Tonne würde der Z o ll solche Manöver, w ie sie das 
K ohlensyndikat macht, nicht zu verhindern verm ögen; 
die Differenzen zwischen den Preisen , zu denen im 
unbestrittenen A bsatzgebiet des Syndikats verkauft 
wird, und denen, wozu man nach dem Ausland liefert, 
sind vielfach bedeutend gröfser, als ein solcher Zoll 
auch nur jem als sein könnte. V o r  allem  aber, —  
solange wir im K ohlensyndikat für den gröfsten T eil 
unseres deutschen Vaterlandes eigentlich nur eine 
einzige V erkaufsstelle h a b en , und solange die fis
kalischen Gruben den hohen Syndikatspreisen willig 
folgen, —  wird auch ein Ausfuhrzoll die K oh len
ausfuhr, selbst wenn sie offenkundig zum Zw ecke 
der H erbeiführung einer K ohlenknappheit a u f dem 
inneren Markte erfolgt, nicht wesentlich einschränken. 
Und wer dies doch glauben m ö ch te , der verkennt 
völlig  die L age der heutigen V erh ältn isse, oder er 
ist einseitig orientiert. D as Syndikat hat es durch 
seine M onopolstellung in der Hand, den Ausfuhrzoll 
von den inländischen Konsum enten tragen zu lassen; 
wie eben jedes Kartell auch die K artellexportpräm ie 
den Inlandskonsum enten aufbürdet.

Ein Kohlenausfuhrzoll würde aber zw eifellos zu 
Repressalien seitens jener Länder führen, die zu uns 
K ohlen exportieren. Hier kom m t in allererster Linie 
Österreich-Ungarn in F rage, von w o wir im letzten 
Jahre 9248000 Tonnen K oh le  ein -un d nur 6860000 
Tonnen ausführten. E s ist eben eine Frachtfrage, 
von w o man seinen Brennstoff bezieht. A ls  W irkung 
der A usfuhrzölle würde im letzten Schlufs dann eine 
allgem eine V erteuerung des Brennstoffes und nichts 
anderes übrig b le ib en !

W eit gangbarer ist der W e g  einer Reform  der 
Kohlentarife. D er Rohstofftarif für Brennstoffe ist 
kein N orm al-, sondern ein Ausnahm etarif! E r gilt 
hur von inländischen Produktionsstätten aus, während 
die ausländische K oh le dem wesentlich teueren Spezial
tarif III unterliegt. Nun gibt es aber für die ein
heim ische K ohle sow ohl im B in n enverkeh r, wie 
nam entlich auch für den V erkehr mit A usland s
stationen T a rife , die bis um ein D rittel und mehr 
niedriger sind, als selbst der Rohstofftarif. W ürden 
für den Im port von K o h le  nach gleichen Einheiten 
gebildete Bahntarife aufgestellt, wie für die Ausfuhr, 
so würde „das unbestrittene A b satzgeb iet“ des K oh len 
syndikats eine solche E inengung erfah ren , dafs es 
keine allzu grofse Bedeutung mehr haben würde. 
D ie Preispolitik des Syndikats müfste dann w egen

der auswärtigen Konkurrenz eine m afsvolle sein; und 
die Konsum enten würden ihm nicht mehr, w ie dies 
heute leider der F all ist, a u f Gnade oder Ungnade 
ausgeliefert, d. h. an seine hohen Preise gewisser- 
mafsen gebunden sein.

E s steht fest, dafs ein solcher Schritt heute frei
lich nicht zu erhoffen ist. D er preufsische Staat ist 
selbst in grofsem U m fange Kohlenproduzent und er
strebt als solcher naturgem äfs aus seinen Gruben 
lediglich den höchstm öglichen Gewinn. In diesem 
rein fiskalischen Bestreben wird er noch durch den 
preufsischen Landtag unterstützt, der wiederholt ver
langt hat, dafs die staatlichen Kohlengruben so ver
waltet werden sollen , wie das ein guter Kaufm ann 
tun würde. D as fiskalische Interesse verlangt hohe 
Kohlenpreise, ergo darf die Einfuhr auswärtiger K ohle 
nicht dadurch erleichtert w e rd en , dafs dieser die 
gleichen Bahnfrachten zugute kom m en, wie der In
landskohle. D as ist keine in unserem volksw irtschaft
lichen Interesse gut zu heifsende und zu billigende 
P o litik , sondern eine kurzsichtige und engherzige, 
die das W oh l unseres V olkes in hohem Mafse schä
digt. V o n  dem preufsischen A bgeordnetenhause ist 
also eine Besserung in der angedeuteten Richtung 
nicht zu erwarten.

Immerhin ist vielleicht eine kleine A b sch lags
zahlung zu erreichen: die Ausdehnung des Rohstoff
tarifs a u f die auswärtige Kohle. A ls  der Landes
eisenbahnrat ihn seinerzeit beschlofs, —  M iquel ver
hinderte bekanntlich lange Jahre seine Inkraftsetzung, 
-— als diese von der Kom m ission des A bgeordneten
hauses nahezu einstim m ig verlangt wurde, sie auch 
kurz darauf erfolgte, da dachte niemand daran, ihn 
als Ausnahm etarif von inländischen Produktionsstätten 
aus einzuführen. Selbst die ursprüngliche V o rlage  
der Regierung hatte ihn als Norm altarif vorgesehen. 
D ie engherzige Eisenbahnpolitik und das Streben, 
die ausländische K oh le fern zu halten, führten dazu, 
dafs er nicht einmal für einheimische K ohle von 
binnenländischen U m schlagshäfen galt. Unter dem 
Schutze hoher Tarife gegen die Konkurrenz, niedriger 
für die Ausfuhr, sind die Syndikate entstanden, die 
für das Brot der Industrie die Preise und A bn ah m e
bedingungen festsetzen. Sie haben bisher nicht g e 
zeigt, dafs sie die W irtschaftsbew egungen zu beur
teilen verstehen. Ihre gefährliche A llm ach t mufs 
daher notwendigerweise au f dem Gebiet der Bahn
tarife eingeschränkt werden. D as wollen wir im 
A u g e  behalten 1
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Gegenstrom- und Wasserumlauf-Erzeuger für Dampfkessel.
Konstr. Ing. O t t o

D er Kuhnertsche A p p arat besteht, wie aus der 
Zeichnung ersichtlich, aus drei Hauptteilen, w elche 
durch das Mannloch einbringbar sind, dem Schirm A , 
den Stirnwänden E  und der H aube B. Fig. 88— 92.

D er Schirm A  fängt die aufsteigenden D am p f
blasen au f und führt dieselben der H aube B zu.

A n  seinem Scheitel befindet sich hierzu ein der 
unteren H aubenöffnung entsprechender Ausschnitt, 
über dessen gekrem pten Rand die H aube greift.

D ie ohne Verletzung des K essels mittels des 
Schellbandes F  um die Flam m rohre, bei anderen 
System en entsprechend befestigten Stirnwände E

K u h n e r t ,  Breslau.*)

H auptdam pfraum , den Auspuffern D  und dem Sicher
heitsrohr S. Sie ist w agerecht über dem Flam m rohr 
so angeordnet, dafs ihre O berkante ungefähr mit dem 
mittleren W asserstande abschneidet.

D er D a m p f sam m elt sich im H ohlraum  der 
H aube und verdrängt aus dieser das W asser bis zur 
T iefe der in den Auspuffern D  vorhandenen Öffnung, 
deren gew ellte D eck e  in ihrer Unterkante mit den 
Unterkanten der Zw ischenw ände C  in W age liegt. 
Beim teilweisen Freiw erden dieser Öffnung tritt 
D a m p f in die stufenförm ig nach oben führenden, 
unten offenen Auspuffer D . Dadurch vermindert

i r -------- -- "ß  P v l!r^ T *n  . __

e - Q  q .Q  q  Q -

o ° o ° o °O  O  D

° o ° o °  
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Fig. 88 bis 92.

dienen als T räger des Schirm es A ,  um dem selben 
den erforderlichen Abstand von den beheizten F lä
chen zu geben. Sie bilden sow ohl an den Enden 
des Schirm es den Stirnabschlufs des zwischen diesem 
und den Heizflächen liegenden Raum es, wie auch als 
Zw ischenwände eingesetzt für jede H aube eine ab
geschlossene M antelkam m er, deren Län ge mit der 
Entfernung vom  Roste wächst, wodurch jeder H aube 
eine m öglichst gleich grofse D am pfm enge zugeführt 
wird.

D ie H aube B, welche die Strom bew egung des 
K esselw assers erzeugt, besteht aus dem durch Z w i
schenw ände C  in m ehrere Abteilungen zerlegten

*) Der Apparat wurde in einem betriebsfähigen Glas
modell auf der Ausstellung für Klein - Industrie Berlin 
Zoolog. Garten 1907 vorgeführt.

sich der unter der H aube bestehende Ü berdruck und 
das W asser wird in schneller oder langsam er stei
gende und fallende B ew egung gebracht, je  nach dem 
Ein- und Austreten von D a m p f unter die H aube. 
D iese anfangs rein senkrechten Schw ankungen setzen 
sich durch die w agerechte B ew egung des w asserver
drängenden D am pfes allm ählich in w agerechte B e
wegungen um, sodafs mit dem den Auspuffern ent
strömenden D a m p f auch W asser mitfliefst. In dem 
aufsteigenden, unten offenen T eil der Auspuffer stölst 
dies m itströmende W asser gegen das freie K essel
wasser und setzt dadurch auch dies in Bew egung. 
Man kann mittelst eingew orfener Schw im m körper 
durch das offene M annloch eines Betriebskessels 
leicht feststellen , dafs mit Eintritt der D am pfen t
W ickelung ein lebhafter Strom  aus der H aube her
vorgeht. D ie H aubenanzahl und ihre lichte W eite
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ist nun so bem essen, dafs ungefähr die obere H älfte 
bis zwei Drittel ihrer lichten W eite von dem D am pf, 
die untere Durchflufsw eite dagegen von W asser g e 
füllt ist, sodafs letzteres einen regelm äfsig ausfliefsen- 
den Strom  bildet.

Tritt jedoch  bei zeitweiser starker Anstrengung 
des K essels eine derart gesteigerte Erzeugung von 
D a m p f ein, dafs letzerer den vollen Querschnitt der 
Auspufferw eite erfüllen und so das M itfliefsen-von 
W asser verhindern w ü rd e , dann tritt das Sicher
heitsrohr S in Betrieb. D asselbe besteht aus einem 
unten und oben offenen Rohr, das senkrecht bis 
in die T iefe  des in der H aube und den Auspuffern 
erwünschten W asserspiegels reicht und somit bei 
normalen Verhältnissen durch W asser an seinem 
unteren E nde verschlossen wird. W ird durch Sin
ken des W assers die Öffnung frei, so entweicht die 
überschüssige D am pfm en ge durch d ie se lb e , die 
N orm alm enge treibt wie bisher das W asser vorwärts. 
H ierdurch ist einerseits ein fortwährendes Mitströ
men des W assers gesichert und andererseits wird 
ein A bdrücken des W assers und Blofslegen der g e
heizten Flächen verhindert.

D urch die den Auspuffern gegebene strahlen
förm ige Richtung wird ein Auseinanderfliefsen und 
seitliches Zusam m enstofsen der aus den Hauben 
kom m enden Einzelström e bew irkt und dadurch das 
K esselw asser in voller K esselbreite zum Fliefsen ge
bracht. E s entsteht hierdurch am Ende des K essels 
eine am Zurückfliefsen verhinderte A nhäufung von 
W asser, die durch ihre Schw ere die unteren Schichten 
in Bew egung bringt und somit Gegenstrom  auf der 
K esselsohle erzeugt. D ie am anderen Kesselende 
durch W irku n g der H auben hervorgerufene W asser
entziehung bildet nach und nach mit der zurück
ström enden B ew egung der U nterschichten einen 
K reislau f des gesam ten K esselw assers, wodurch die 
an den H eizflächen anhaftenden D am pfbläschen ab
gerissen und die H eizflächen frei von jedem  Ansatz 
bleiben.

Frem dkörper und Schlam m , anstatt sich an den

K esselw änden festzusetzen , bleiben in Bew egung, 
schlagen sich bei Aufserbetriebstellen des K essels 
am Boden nieder und können leicht durch das 
Schlam m loch entfernt werden.

E s wird bei Benutzung des Kuhnertschen U m 
lauferzeugers eine Steigerung der Kesselnutzleistung 
erreicht, wie dies durch eine Reihe von V ersuchen 
zur Feststellung des wirtschaftlichen W ertes des 
A pparats von den Ingenieuren verschiedener D am pf
kesselüberw achungsvereine festgestellt w orden ist, 
w elche in der erhöhten V erdam pfungsfähigkeit des 
bew egten W assers beruht, das durch häufigere B e
rührung seiner einzelnen T eile  miteinander die sich 
entwickelnden Dam pfspuren zu Bläschen vereinigt 
und ausscheidet. D ie hierdurch erhöhte Dichtigkeit 
bedingt eine bessere W ärm eleitungsfähigkeit des 
W assers, und durch das Freihalten der Heizflächen 
von isolierend wirkenden D am pfblasen wird ein er
leichterter W ärm eaustausch herbeigeführt. D er D am p f
verbrauch ist bei gleichbleibendem  K raftb edarf g e
ringer und die D am pferzeugung läfst sich in b e
deutendem U m fange steigern, wenn eine V erm ehrung 
desselben gew ünscht wird, wie sich aus den vo rge
nommenen Versuchen und M essungen des D am p f
verbrauches in einer elektrischen Kraftstation pro 
K ilow att und Stunde ergeben hat.

D ie V erm ehrung der absoluten D am pferzeugung, 
die bei einer Reihe von Versuchen fast 23 °/0 bei 
75 °/0 K esselnutzeffekt betrug, ist um so höher an
zuschlagen, als bei den V ersuchen aufserdem noch 
Nutzeffektsteigerung, d. h. eine prozentuale V erm in
derung des K ohlenverbrauches nachzuweisen war, 
die einen bedeutenden wirtschaftlichen W ert des 
A pparates in sich schliefst, wozu noch Gleichmäfsig- 
keit im Halten der D am pfspannung und bei g e
steigerter Beanspruchung eine leichtere Feuerbe
dienung kommt. E s läfst sich also mit dem A pparat 
bei gleichem  K ohlen verbrauch eine bedeutende Mehr
produktion an D am p f oder bei gleicher D am pfer
zeugung eine Ersparnis an H eizm aterial gegenüber 
K esseln  ohne diese Einrichtung erzielen.

W .

Tragbahre zum Befördern von Verletzten und Kranken 

in schräger Lage.
Nach Dr. J o h a n n P h i l i p p  in Oberleutensdorf i. Böhmen.

D ie Tragbahre soll besonders zum Befördern 
Schw erverletzter in solchen Fällen dienen, bei w el
chen die T ragbahre in eine schräge L ag e  gebracht 
w erden mufs, um das wiederholte U m lagern des V e r 
letzten zu verh ü ten , wie dies beispielsweise beim

Transport der in Bergwerken V erunglückten erforder
lich wird.

Bekanntlich sind die Raumverhältnisse der F ö r
derschalen zumeist derart beschränkt, dafs das Unter - 
bringen eines Schw erverletzten in der wagerechten



120 S O Z I A L - T E C H N I K 6. Heft

und gestreckten L age nur in den wenigsten Fällen 
m öglich war. Man hat zw ar v e rsu c h t, durch be
sondere Vorrichtungen den Transport in kleineren 
Förderschalen zu ve rb e ssern , ohne aber die B eför
derung der Schwerverletzten in der gestreckten L age 
zu erzielen. D ie verletzten Glieder des Verunglückten 
mufsten vielmehr meist in starke Beugestellungen g e
bracht werden, die dem selben, ob sie nun mittels 
schienenartiger Stützen oder ohne solche ausgeführt 
wurden, meist neue Schm erzen verursachten, ganz 
abgesehen davon, dafs sie zeitraubend für den T ran s
port aus der Grube w a re n , weil sie unter T a g  vor 
A u f  bringen au f die Förderschale und über T a g  zum 

W iederherstellen der gestreckten Lage vor und nach

D ie Tragbahre (Fig. 93 und 94) ist mit einem 
T uch  überspannt, das an den aus Gasröhren herge
stellten H olm en a sow ie an dem hinteren und vo r
deren Q uerstück befestigt wird, c und d sind die 
Stützen, die unter den A chselhöhlen  angreifen; e ist 
die Stütze, die im Schritt angreift, und f  ist die Fufs- 
stütze. D ie Stützen c und d sind an einer drehbaren, 
links- und rechtsgängigen Spindel g angeordnet und 
mittels Ö sen oder dgl. an Querstangen geführt. D ie 
Spindel g  ist in einer Buchse gelagert, die a u f dem 
Gewinde der Spindel k vor- und zurückgeschraubt 
werden kann. D ie Fufsstütze f  wird zw eckm äfsig 
zweiteilig gem acht, sodafs für jeden Fufs eine Stütze 
für sich besteht. D ie eine dieser Stützen kann als-

Fig. 93 und 94.

dem Herausnehm en des Verletzten aus der Förder
schale ausgeführt werden mufsten.

D ie neue Tragbahre erm öglicht es, den Trans
port Schw erverletzter in der gestreckten L age auch 
in kleinen Förderschalen auszuführen, ohne die V e r
letzten durch wiederholtes U m lagern quälen zu 
müssen. Zu diesem Zw ecke sind an der T ra g 
bahre mehrere Stützen so verteilt, dafs der V e r
letzte gleichzeitig unter den A ch se lh ö h len , dem 
Becken und den Füfsen unterstützt wird. D ie Stützen 
werden mit einer guten Polsterung versehen und 
zw eckm äfsig verstellbar angeordnet, um die T rag 
bahre der verschiedenen Gröfse V erletzter anpassen 
zu können. Aufserdem  ordnet man jede Stütze so 
a n , dafs sie für sich abnehm bar oder um klappbar 
ist, damit nach B ed arf nur ein T eil der Stützen in 
W irksam keit gebracht werden kann.

dann, wie in punktierter L ag e  gezeigt ist, um geklappt 
werden, sodafs sie vollkom m en ausgeschaltet ist. D ie 
Stützen c, d und e sind entweder durch Einschrauben 
befestigt oder zum U m klappen eingerichtet, sodafs 
sie ebenfalls aufser W irksam keit gesetzt werden kön
nen. Ihr V erstellen erfolgt durch Links- oder Rechts
drehen der Spindeln g  und k. A n  den beiden H ol
men a können aufserdem m ehrere verschiebbare Gurte 
angebracht s e in , um das seitliche Verschieben des 
Verletzten und das Vornübersenken desselben in der 
Schräglage zu verhüten. Um  ein A usgleiten der 
Tragbahre in der Förderschale sicher zu verm eiden, 
sind an den Fufsenden der Längsstangen zahnartige 
Vorsprünge vorgesehen, während am K opfende Ösen 
oder Ringe oder H aken angeordnet sind, damit die 
Tragbahre mit H ilfe einer K ette oder dgl. an der 
Förderschalendecke befestigt werden kann.
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Für den Verletzten ergeben sich die besonderen 
Vorteile, dafs er au f der Tragbahre ausgestreckt liegt 
und an den H auptkörperteilen infolge der gleich- 
mäfsigen Verteilung der Stützen gleichzeitig gehalten 
wird. E r braucht weder um gelagert, noch während 
des Transportes berührt zu werden. Infolge des 
freien H erabhängens der K örperteile, z. B. der A rm e 
oder Beine (nach U m klappen der Fufsstützen), tritt 
eine Schm erzlinderung durch die selbsttätige Dehnung 
der verletzten Körperteile ein ; dies ist besonders bei 
Brüchen der Längsknochen der Fall, da der untere 
T eil infolge des E igengew ichtes die Entfernung der 
Bruchenden bewirkt.

D ie Tragbahre kann ohne weiteres den bestehen
den Rettungswagen angepafst w e rd en , sodafs die 
nötige Hilfeleistung, wie Blutstillung und Notverbände, 
über T a g  auf der Tragbahre gem acht werden können, 
ohne den Verletzten um lagern zu müssen, wie dies 
beispielsweise bei den jetzigen Grubentragbahren der 
Fall ist, von denen der Verletzte erst auf die Bahre 
des Rettungswagens gebracht werden mufs. D ie neue 
Tragbahre kann auch beim Transport von Verletzten 
über Stiegen oder in gewöhnlichen Gebäudeaufzügen 
mit V orteil V erw endung finden.

H.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Überschrift  ist der T a g  der 

Veröffentlichung im Reichsanzeiger,  das Datum bei der Anmeldung 
gibt den T ag  der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
15. 8. 07.

Vorrichtung zur Verhütung des Aufsteigens der 
Wagen bei Eisenbahnunfällen. —  Ferd. Mähler, Duisburg
a. Rh., Kuhtor 2. ■—  20c. M. 29195 —  16. 2. 06.

22. S. »7.
Dampfmesser, bei dem die Dampfströmung ver

mittels des Druckunterschieds vor und hinter einer Drossel
stelle gemessen wird. —  Max Gehre, Kath b. Düsseldorf.
—  42c. G. 24 157 —  5. 1. 07.

2(i. 8. 07.
Sicherheitsstandrohr für Dampfkessel. — Anton 

Wierz, Dortmund, Königswall 83. —  13 c. W. 27373 —  
n .  3- 07.

29. 8. 07. • '
Überspannungssicherung für elektrische Lei

tungen. —  Manu Stern, Gleiwitz O.-S. — 21c. St. 11727 
7. 12. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

1t). 8. 07.
Rohrförmige, mit Vorrichtung zur Zuführung 

von Verbrennungsluft versehene Brennertülle für sturm
sichere .Laternen und Lampen. —  Kretzschmar, Bösen
berg cSi Co., Dresden. —  4 a. 314092.

Explosionssichere elektrische Handlampe. —  
Arthur Edelmann, Charlottenburg, Kantstr. 159. —  21 f. 
314060.

Doppelt gesicherte Vorrichtung zum Aufhängen 
von Tragbahren in Eisenbahnwagen. —  Hugo Held, Hagen
i. W., Alleestr. 21. —  3oe. 314138.

Verschluss für explosionssichere Gefässe mit von 
einem Schutzzylinder umgebenem Siebeinsatz. —  Ignaz 
Timar, Berlin, Planufer 17. —  341. 313886.

Mit Schutzgehäuse versehenes Getriebe für 
Ballonwinden. —  Holzhäuersche Maschinenfabrik-Gesell
schaft m. b. H ., Augsburg-Göggingen. —  35c. 313807.

Rüstbock mit Einrichtung zum Feststellen des 
Auflagers in den verschiedenen Höhenlagen. —  Gust. Hüdig, 
Berlin, Gerichtstr. 53. —- 37 e. 313978.

Aus feststehenden, sowie auf und nieder beweg
lichen Scheidewänden bestehende Unfall-Verhütungsvor
richtung für Theater u. dgl. — • Eugene Blazier u. Joseph 
Preston Page, Portland, Oregon, V. St. A. — 37f. 313909.

Arbeiter-Unterkunfts-Zeltbude mit zerlegbarem 
Holzgerippe. —  L. Stromeyer & Co., Konstanz. —  37 f. 

3 I 3  963.
26. 8. 07.

Elektrischer Apparat zur Meldung von Gasan
sammlungen in Bergwerken mit durch ihre Berührung mit 
Platinschwamm erwärmter und dadurch stromleitend wer
dender Kontaktpille. —  Wilhelm Spill, Velbert, Rhld. —- 
74b. 314S81.

Durch Schwimmer betätigte Meldevorrichtung 
für Leckwasser in Schiffen. —  Herrn. Jaenicke, Magde
burg-W., Gr. Diesdorferstr. 50. —  74 b. 314586.

StaiibsehutzvoiTichtung; für Schleif- mul Polierinascliinen.
D. R.-G.-M. 301169 von H e r m a n n  S c h r e i b n e r ,  Rix- 
dorf.

Vorliegende Staubschutzvorrichtung, welche mit einer Schleif
und Poliermaschine direkt verbunden ist, bietet der bisher be
kannten Konstruktion gegenüber wesentliche Vorteile:

Keine Röhrenleitung, Raumersparnis, keinen besonderen 
Antrieb, an jedem Platze aufzustellen, nicht hindernder Staub
schutzkasten, besonders für Kronleuchterschleifen, Staubschutz
kasten besonders für Drnckarbeiten, Lampenbassins welche mit 
Pariser Rotmasse geglänzt werden, ausziehbare Spritzbleche, 
an jeder Schleif- und Poliermaschine anzubringen.

Die Figur 95 zeigt die .Staubschutzvorrichtung in verti
kalem Längsschnitt, wobei auch das die Schleifscheiben um
gebende Schutzgehäuse im Schnitt dargeatellt ist. Die auf der 
Welle a sitzenden Schleifscheiben, Bürsten, Schwabbel 0. dgl.
b, welche ausgewechselt werden können, sind von einem Staub
schutzkasten c umgeben, der erforderlichenfalls, wie in punktier
ten Linien angedeutet ist, bezüglich seines Oberteils umlegbar ein
gerichtet sein kann, um ein bequemes Arbeiten und Auswechseln 
der Schleifscheiben zu ermöglichen. Der Oberteil des Schutz
gehäuses ist mit einem verstellbaren Spritzblech d versehen, 
um es entsprechend der Größe des zu schleifenden Werk
stückes und der Schleifscheiben nach Bedarf mehr oder weniger
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Fig- 95-

weit über die Schleifscheiben ziehen zu können und ein Zer
streuen des Schleifstaubes außerhalb des Schutzgehäuses mög
lichst zu verhindern. An ihren unteren Teilen sind die Schutz
gehäuse durch kurze Kanäle c mit einem Exhaustor f verbunden 
der nach der auf der Zeichnung ersichtlichen Ausführnngsform 
durch Riemenantrieb g von der die Schleifscheiben tragenden 
Welle a angetrieben wird. Auf der Welle a sind eine lose 
und eine feste Scheibe angeordnet, welche von einer äußeren 
Kraftquelle mittels Riementriebes angetrieben werden, wobei 
der Treibriemen g mittels eines Riemenrückers g2 gelegt wer
den kann.

Die Wirkungsweise der Staubschutzvorrichtung gemäß vor
liegender Erfindung ist folgende:

Die beim Schleifen, l’ olieren od. dergl. erzeugten Staub
teilchen werden von dem Exhaustor f angesaugt und mit der an
gesaugten Luft nach dem Sammelbehälter k befördert, in wel
chem sich der Staub absetzt und in den mit Schleiföl, säure
haltigem Wasser o. dergl. gefüllten Kasten o fällt. Der in 
dem Sammelbehälter k herrschende Luftdruck ruht infolge der 
Dächer m‘J, welche an der unteren Seite der inneren Wand m 1 
angebracht sind und sich dicht bis an die Oberfläche der im 
Kasten o befindlichen Flüssigkeit erstrecken, nur auf dem mittle
ren Teil des Kastens o, sodaß sämtlicher Staub erst den mit 
Öl oder dergl. gefüllten Kasten passieren muß und somit 
durch das 01 zurückgehalten wird, während die Luft vollkommen 
rein aus den Sammelbehälter entweicht. Der Austritt der Luft 
erfolgt dabei durch Hohrungen p p ', die sowohl an der oberen 
Seite der äußeren Wand m als auch an dem innerhalb des Be
hälters liegenden Teil r der Decke vorgesehen sind.

Erteilte Patente.
Kl. 6i a. 185017. —  R auchm aske m it A bdichtung 

durch einen am Innenram i der Maske angebrachten, au f
blasbaren Schlauch. —  Armaturen- und Maschinenfabrik 
„Westfalia“, A.-G., in Gelsenkirchen. (Fig. 96 u. 97.)

Das Aufblasen des das Gesicht umschliessenden Luft
schlauches, der zur Abdichtung der Innenseite der Maske 
gegen den sie aussen umgebenden Rauch dient, soll nicht, 
wie bisher, durch besondere Vorrichtungen (z. B. Pumpen), 
sondern unmittelbar durch die unter Druck stehende Frisch
luft, die auch zum Atmen dient, bewirkt werden.

In die Frischluftleitung a ist ein Dreiweghahn b oder 
eine ähnliche Stellvorrichtung eingeschaltet, von der ein

Rohr c zu dem um den Rand der Innenseite der Rauch
maske angebrachten Luftschlauch d führt.

Beim Anlegen der Rauchmaske wird der Dreiweghahn 
b so eingestellt, dass die Frischluft durch das Rohr c in 
den Luftschlauch d strömt und ihn gegen die Gesichts-

d

c

b

a

Fig. 96.

Fig. 97.

fläche des Maskenträgers presst. Auf diese Weise wird 
eine gute Abdichtung erreicht. Alsdann wird der Drei
weghahn b umgestellt, sodass der Luftschlauch d abge
sperrt wird und die Frischluft in die Maske strömt.

Ist bei längerer Arbeit die Luftspannung aus dem 
Dichtungsschlauche entwichen, so kann der Träger der 
Maske den Dichtungsschlauch durch Umstellen des Hahnes 
leicht wieder füllen.

E n glan d .
7264 vom 26. März 1906. Sch u tzvo rrich tu n g für 

D am pfm angeln. —  Reginald John Elcomb in Sydenham, 
Kent (England). (Fig. 98.)

Die Vorrichtung soll bei solchen Arbeitsmaschinen 
Verwendung finden, bei denen eine durch Dampf erhitzte 
hohle Walze a sich auf einem durch einen Riementrieb 
vermittels eines Rädervorgeleges hin - und herbewegten 
Arbeitstisch b abwälzt. Die Vorrichtung bewirkt, dass die 
Bewegungsrichtung des Arbeitstisches selbsttätig umgekehrt 
wird, wenn der die Maschine bedienende Arbeiter die 
Hände so lange auf dem Arbeitstisch liegen lässt, dass sie
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Gefahr laufen, von der Walze erfasst zu werden, oder wenn 
ein eine bestimmte Dicke überschreitendes Werkstück auf 
den Arbeitstisch gelegt wird. Zur Erzielung der genannten 
Wirkung ist einerseits mit dem einen Ende einer Schutz
schiene, welche in einer bestimmten Höhe über dem Ar
beitstisch in senkrechter Richtung verschiebbar vor der 
Walze, parallel zu dieser gelagert ist und sich über die 
ganze Länge der Walze erstreckt, eine Sperrklinke g ver
bunden, andererseits am Maschinenrahmen ein um einen 
Bolzen j drehbarer Winkelhebel gelagert, dessen längerer 
Arm eine Nase und ein Gewicht i trägt. Unter die Nase 
greift bei der höchsten Lage des Hebels die Sperrklinke.

Fig. 98.

Der kürzere Arm des Winkelhebels greift unter eine Fuss- 
platte e, die auf dem einen Arm eines Winkelhebels m 
befestigt ist, dessen anderer Arm mit dem Riemenrücker 
verbunden ist. Der Fusshebel dient zum Ein- und Aus
rücken der Maschine.

Die Schutzvorrichtung wirkt in der Weise, dass, so
bald die oberhalb des Arbeitstisches gelagerte Schutzschiene 
durch die Hand das die Maschine bedienenden Arbeiters 
oder auf eine andere Weise aufwärts bewegt wird, die 
Sperrklinke den Gewichtshebel frei gibt, sodass dieser ab
fällt und den Fusshebel anhebt. Dadurch wird der An
triebsriemen so bewegt, dass die Bewegungsrichtung des 
Arbeitstisches umgekehrt bezw. der Arbeitstisch stillgesetzt 
wird. Infolgedessen ist es unmöglich, dass die Hand des 
Arbeiters oder ein Werkstück von zu grösser Dicke zwischen 
Walze und Arbeitstisch gerät. Damit der abfallende Ge
wichtshebel den Maschinenrahmen nicht beschädigt oder 
beim Auftreffen auf diesem selbst Beschädigungen erleide^ 
ist am Maschinenrahmen ein Puffer n angebracht, welcher 
den Hebel auffängt.

An Stelle des Gewichtes kann natürlich eine Feder 
Verwendung finden, welche auf den Hebel eine Druck- oder 
Zugwirkung ausübt.

A m e r ik a .
822826 vom 5. 6. 06. O y l d e  J. C o l e m a n  in R  o c k a - 

w a y ,  N. J. S ich erh eilsb eh älte r fiir  exp losive Gase oder 
Flüssigkeiten.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung, 
um explosive Fluida, wie z. B. Azetylen, gefahrlos aufspeichern 
und verwenden zu können. Die Explosionsgefahr soll da- 
dufch vermieden werden, daß der Behälter zur Aufbewahrung 
des Fluidums in derart kleine oder Räume Zellen unterteilt

w ird, daß eine Explosion dieser kleinsten eingeschlossenen 
Mengen infolge ihrer Kleinheit und der Indifferenz der Zellen
masse praktisch ausgeschlossen ist. Der Erfinder hat bei seinen 
Versuchen gefunden, daß eine derartige Masse gewissermaßen 
einen konzentrierenden Einfluß auf das Azetylen ausübt, sodaß 
ein Behälter mit dem Zellstoff ausgerüstet viel mehr Gas auf
zunehmen imstande ist, als er sonst bei gleichem Drucke 
faßt. Als Zellstoff eignet sich nach den Angaben des Er
finders gut Holzkohlenstaub, der aus Kokosnüssen gewonnen 
ist. Ein nach der Erfindung ausgerüsteter Behälter ist neben
stehend im Schnitt gezeichnet (Fig. 99). Der Behälter wird 
möglichst dicht mit der Holzkohle gefüllt und die Füllung 
dann noch durch Anziehen des einschraubbaren Deckels 17 zu
sammengedrückt. In dem nahtlos hergestellten Behälter sind 
an einzelnen Stellen Bohrungen vorhanden, die mit einem 
leichtschmelzbaren Metall verlötet sind, welches bei Erhöhung 
der TeruperatuKim Aufbewahrungsräume des Behälters schmilzt 
und dem eingeschlossenen Gase den Weg ins Freie öffnet, somit

eine Explosion vermeidet. Die Behälterkappe 17 trägt in ihrem 
Hals verschraubt das Gehäuse eines Vierweghahnes, dessen 
Leitung nach dem Innern des Behälters hin durch ein be
kanntes Sieb abgedeckt ist, um das Mitreißen von Kohlenstaub 
zu verhindern. Diese Leitung wird durch ein Kegelventil ge
regelt, das selbst hohl ist. Diese Bohrung, die ständig mit 
dem Behälterinnern kommuniziert, mündet in einen oberhalb 
gelegenen, in Seitenansicht sichtbaren Druckmesser, der ständig 
den Druck des Gases im Behälter anzeigt. Unter dem Druck
messer ist die Spindel des Kegelventils vierkantig gestaltet 
und trägt ein Wurmrad, das durch eine Wurmstange mittels 
eines Handrades gedreht werden kann, sodaß sich die Spindel 
des Ventiles dreht. Da nun ein Teil desselben mittels Ge
windes im Ventilgehäuse geführt ist, verschiebt sich das Kegel
ventil durch Drehen des Handrades nach oben oder unten, öffnet 
oder schließt also den Zugang zum Entnahmestutzen 12. Die 
unterhalb des Kegelventilsitzes abzweigende Leitung, die be
kannte Druckleitung, mündet gegen eine Membran, die durch 
eine Kappe abgedeckt ist.
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Sprechsaal.
Erklärung.

Auf mein Eingesandt: „Sic tua res agitur“ sind mir 
von b e r u f e n e r  Seite, besondersaus der Hauptversamm
lung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Kiel 
so viele zustimmende Äusserungen zugesandt worden, dass 
ich glaube, „ d e n  M a s s s t a b  f ü r  d i e  e i g e n e  P e r 
s ö n l i c h k e i t  m i t  d e r  n ö t i g e n  S i c h e r h e i t  
zu h a n d h a b e n “, wenn ich in „ e n t s p r e c h e n d e r  
S e l b s t z u c h t “ auf die Gegenäusserung in Heft 5 nicht 
weiter zurückkomme.

S c h u b e r t  h.

Citeratur.
Heizung und Lüftung: von Ingenieur J oh ann es K ö rtin g , 

Direktor der Akt.-Ges. Gebrüder Körting in Düssel
dorf. I. Das Wesen und die Berechnung der Heizungs
und Lüftungsanlagen. Mit 34 Figuren und 157 S. 
II. Die Ausführung der Heizungs- und Lüftungsanlagen. 
Mit 191 Figuren und 137 S. Preis: in Leinwand ge
bunden je 80 Pfennige. G. J. Göschensche Verlags
handlung in Leipzig.

Wenn ein so erprobter Fachmann wie J o h a n n e s  
K ö r t i n g  die Feder ergreift, um über H e i z u n g  und 
L ü f t u n g  zu schreiben, so erwartet die Ingenieurwelt 
etwas Hervorragendes. Diese Erwartung hat sich erfüllt. 
Das was J. K. in den vorliegenden beiden Bändchen der 
Sammlung Göschen gegeben hat, ist nicht nur eine um
fassende, belehrende Abhandlung dieser Gebiete der Tech
nik, sondern ein technisches Werk, durchleuchtet von dem 
wissenschaftlichen Urteil des Fachgelehrten und betrachtet 
mit dem klaren Blicke des bewährten Praktikers. Es ist 
ihm gelungen, im engen Rahmen der bekannten kleinen 
Bändchen einesteils das Wesen aller bekannten Heizungs

und Lüftungssysteme und ihre Berechnung, und anderer
seits ihre praktischen Ausführungen in zwar gedrängter, 
aber so klarer und systematischer Fassung wiederzugeben, 
dass wir fast nicht eine B e l e h r u n g s  schrift, sondern 
ein L e h r  buch vor uns haben. Die sichere Beherrschung 
des Stoffes wie die formgewandte Darstellungsweise haben 
in gleicher Weise zum Gelingen dieses Werkes beigetragen. 
Dem Verfasser ist das Publikum wie die technische Wissen
schaft für diese Arbeit zu Dank verpflichtet. K.

Berichtigungen.
1. Im Heft 5 sind am Anfang der Seite 104 fol

gende zwei Zeilen im Satz versehentlich ausgefallen und da
her zu ergänzen:

Die Erfindung besteht darin, dass bei Schneidema
schinen für Papier, Gewebe und andere Stoffe die Aus-

2. Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass 
der aus der Concordia entnommene Bericht in unserer 
Zeitschrift (S. 63/64, 3. Heft), über Dr. Leymanns Arbeit 
der Chemiker-Zeitung (Köthen) entstammt.

Uerein Deutfcher « « 
Revisions. Ingenieure.

Nach dem Tode des bisherigen Schatzmeisters, Herrn 
A l b e r t  O t t o  zu Magdeburg hat Herr Dr. jur. Artli.  
L ö h n e r ,  Direktor der Sächs. Textil-B.-G., L e ip z ig ,  
Plagwitzerstr. 6 bis auf weiteres die Führung der Kassen
geschäfte übernommen. Diejenigen Vereinsmitglieder, die 
mit ihrem Jahresbeitrag noch im Rückstände sind, wollen 
diesen im Betrage von 15 Mark ohne weitere Aufforderung 
an die.obenstehende Adresse einsenden. Beiträge, die bis 
zum 15. Oktober d. J. nicht gezahlt sind, werden durch 
Postauftrag eingezogen werden.

Der Vorsitzende: G a r y .

Albert Otto f.
Ein schwerer Verlust hat den Verein betroffen. Am 5. September d. J. vormittags 9 Uhr hat ein Herz

schlag dem Leben unseres teuren Kollegen, des Schatzmeisters des Vereins,

A l b e r t  O t t o
Technischer Aufsichtsbeamter der Zucker-Berufsgenossenschaft in Magdeburg, ein jähes Ende bereitet.

Der Entschlafene, der noch in voller Rüstigkeit an der 14. Hauptversammlung des Vereins in Kiel teil
nahm, gehörte zu den ältesten und rührigsten, aber auch zu den beliebtesten seiner Mitglieder. Sein Hinscheiden 
wird von allen, die ihm näher standen, tief schmerzlich empfunden werden.

Otto war am 5. Juli 1851 geboren, besuchte die Bürgerschule und die Provinzialgewerbeschule zu Halle, 
erlernte das Schlosserhandwerk und studierte dann in der Kgl. Gewerbeakademie zu Berlin Maschinenbau. Nach
dem er als Einjährig-Freiwilliger im Garde-Füsilier-Regiment zu Berlin seiner Militärpflicht genügt, war er als 
Ingenieur in mehreren Maschinenfabriken, unter anderem acht Jahre lang in der Kgl. Artillerie-Werkstatt zu 
Spandau tätig.

Am 15. März 1887 trat er als Beauftragter zur Brauerei- und Mälzerei - B.-G. über, der er bis zum
1. Juli 1892 diente, um dann die Stellung des technischen Aufsichtsbeamten der Zucker-B.-G. anzunehmen. In 
deren Diensten ist er beim Betreten des Bureaus plötzlich verschieden. Er starb wie der Soldat im Felde, in 
Ausübung seines Berufes, einen schnellen, schmerzlosen Tod.

Trauernd stand an seiner Bahre die Witwe, mit der ihn zehnjährige, glückliche, wenn auch kinderlose 
Ehe vereinte.

Trauernd legte an seinem Grabe der Vereinsvorsitzende den Lorbeerkranz nieder, den der Verstorbene 
sich in treuer Mühewaltung um den Verein redlich verdient hat.

Alle aber, die den Verstorbenen, die Lauterkeit seines Charakters und seine Herzensgüte kannten, 
werden ihm über das Grab hinaus ein dankbares Andenken bewahren.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Der Vorsitzende: Prof. M. G a r y .

Für d ie  S ch rifH eilu n g  verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G rosB -L ich terfe ld e -W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei R oitzsch , G. m. b. H. R oitzsch .
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I n h a l t .

Die Lagerung der Mineralöle und der leichten Kohlen
wasserstoffe. Von G. B r a u n e ,  Cöln.

Alkoholgenuss und Unfallversicherung. Von Dr. H. W a g 
n e r ,  Berlin.

Das Unfallrisiko von Maschinen. Von F. K e r d y k, Laren. 
Transportable Glühlampen in feuergefährlichen Betrieben. 

Von K. H au ck, Tetschen.
Patente und Gebrauchsmuster. —  Verschiedenes. —

Ausgeführt 
D i e t z e l  in

Ein neuer Brennstoff für Explosionsmotoren.

Explosionssichere Transportanlage für Benzin, 
von der Apparatebau-Anstalt G e b r,
Nordhausen a. H.

Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt in Charlottenburg.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure. —  Nachruf.

Die Lagerung der Mineralöle und

D er Regierungs-Präsident von Cöln hat am 
2i.  A p ril 1906 folgende „ P o l i z e i v e r o r d n u n g ,  
b e t r e f f e n d  d e n  V e r k e h r  m i t  M i n e r a l ö l e n “ 
erlassen :

A u f  Grund der §§  137 und 138 des Gesetzes 
über die allgem eine Landesverwaltving vom  30. Juli 
1883, der §§  6, 12 und 15 des Gesetzes über die 
Polizeiverw altung vom  11. März 1850 und des § i2 o e  
der Reichsgew erbeordnung erlasse ich, nach Anhörung 
der beteiligten Berufsgenossenschaften, unter Zustim 
m ung des Bezirksausschusses für den U m fang des 
Regierungsbezirkes nachstehende Polizeiverordnung.

g 1. D ie Polizeiverordnung findet A nw endung 
au f Rohpetroleum  und dessen D estillationsprodukte 
(leichtsiedende Ö le , Leuchtöle und leichte Schm ier
öle) , aus Braunkohlenteer oder Steinkohlenteer be
reitete flüssige Kohlenw asserstoffe (Photogen, Solaröl, 
Benzol usw.) und Schieferöle.

§ 2. D ie  im § 1 aufgeführten Flüssigkeiten 
w e rd en , wenn sie bei einem Barom eterstande von 
760 mm bei einer Erw ärm ung auf weniger als 
21 G rade des hundertteiligen Therm om eters ent
flam m bare D äm pfe entw ickeln, zur K lasse I ,  wTenn 
sie solche bei einer Erw ärm ung von 21 bis zu 65 
Graden entw ickeln, zur K lasse II, von 65 bis zu 
140 Graden zur K lasse III gerechnet. Ö le mit höhe
rem Entflam m ungspunkt sind den Bestim m ungen 
dieser V erordnung nicht unterworfen.

I. A b s c h n i t t .
V o r s c h r i f t e n  f ü r  K l a s s e  I.

§ 3. I. In den zum dauernden Aufenthalt und 
in den zum regelm äfsigen V erkehr von M enschen 
bestim m ten Räumen, insbesondere in W ohnräum en, 
Schlafräum en, K üchen, Korridoren, Treppenhäusern 
und Kontoren, in Gast- und Schenkwirtschaften dürfen, 
sofern nicht in nachstehendem  etwas anders bestimmt

der leichten Kohlenwasserstoffe.

ist, nicht mehr als insgesamt 15 kg  der Flüssigkeiten 
aufbew ahrt werden.

II. D ie A ufbew ahrun g darf in den im A bsatz I 
genannten Räumen nur in geschlossenen Gefäfsen 
erfolgen. G efäfse zur A u fbew ahru n g gröfserer M en
gen als 2 kg müssen aus verzinntem , verzinktem  
oder verbleitem  Blech hergestellt se in ; ihre Öffnungen 
sind durch sicher mit dem Gefäfs verbundene, aus
wechselbare feinm aschige D rahtnetze gegen das H in
durchschlagen von Flammen zu sichern. D ie Nähte 
der Gefäfse müssen, sofern sie nicht durch Nietung, 
H artlötung oder Schw eilsung hergestellt sind, doppelt 
gefalzt und gelötet sein. D i c h t  verschlossene Gefäfse 
müssen ein Sicherheitsventil (Federventil, Schm elz
platte) h a b e n , das bei Erhitzung der Geiäfse eine 
schädliche D am pfspannung verhütet.

D as U m füllen von einem Gefäfs in ein anderes 
darf nur bei T ageslich t, bei Aufsenbeleuchtung, bei 
elektrischem  Glühlicht oder unter Benutzung von 
elektrischen oder D avyschen Sicherheitslampen er
folgen.

§ 4. I. In den Verkaufs- und sonstigen G e
schäftsräumen der Kleinhändler dürfen insgesamt 
30 kg  der Flüssigkeiten aufbew ahrt werden, wenn 
diese Räum e in keiner Verbindung mit Räumen der 
im § 3 A bs. I gedachten A rt stehen oder von ihnen 
rauch- und feuersicher abgeschlossen sind; jedoch 
dürfen Verkaufs- oder sonstige zur A ufbew ahrung 
von Flüssigkeiten dieser K lasse dienende G eschäfts
räum e mit Kontoren in V erbindung stehen, wenn sie 
zusammen von den übrigen im § 3 A bs. I genann
ten Räumen rauch- und feuersicher abgeschlossen 
sind.

W erden vorstehende Bestimmungen nicht erfüllt, 
so sind die Lagerungen in den Verkaufs- und son
stigen Geschäftsräum en der Kleinhändler gem äfs g 3 
A bs. I zu beschränken.

II. Hinsichtlich der A ufbew ahrung und des U m 
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füllens gelten die Vorschriften der §§  3 A b s. II und 
13 A bs. II.

§ 5. I. M engen von mehr als 30 kg, aber nicht 
mehr als 300 kg, dürfen nur nach vorausgegangener 
A nzeige an die O rtspolizeibehörde gelagert werden.

II. Sie dürfen in K ellern oder zur ebenen E rde 
gelegenen Räumen, die durch m assive W ände und 
D ecken von allen übrigen Räumen geschieden sind, 
keine A bflüsse nach aufsen (Strafsen, H öfen usw.), 
keine H eizvorrichtungen und Schornsteinöffnungen, 
und reichliche Lüftung haben, gelagert werden, so
fern die A ufbew ahrung in eisernen Fässern oder in 
hart gelöteten oder genieteten M etallgefäfsen mit luft
dichtem  Verschlufs unter B eachtung der Bestim 
mungen in § 13 A b s. II erfolgt. Kellerräum e, die 
eine unm ittelbare V erbindung mit solchen T rep p en 
häusern besitzen, w elche den einzigen Zugang zu 
höher liegenden, zum regelm äfsigen Aufenthalt oder 
zum V erkehr von M enschen bestim m ten Räumen 
bilden, sowie Kellerräum e, die zum Lagern von Zünd
waren oder E xplosivstoffen dienen, dürfen zur L ag e 
rung nicht benutzt werden. D er zur Lagerung die
nende T eil der Räum e mufs mit einer aus undurch
lässigem  und feuersicherem  Baustoff hergestellten 
Sohle und U m w ehrung von solcher H öhe um geben 
sein, dafs der Raum innerhalb der U m w ehrung die 
aufbew ahrten Flüssigkeiten vollständig aufzunehmen 
verm ag. D ie Türen der Lagerräum e müssen nach 
aufsen aufschlagen und rauch- und feuersicher sein.

III. D as Um füllen der Flüssigkeiten in solchen 
Lagerräum en darf nur mittels Hahn oder Pum pe bei 
Tageslicht, bei Beleuchtung durch unter Luftabschlufs 
brennende Glühlam pen mit dicht schliefsenden Ü ber
glocken, die auch die Fassung einschliefsen, oder bei 
dicht von dem Raum e abgeschlossener Aufsenbe- 
leuchtung erfolgen. Schalter und W iderstände dürfen 
in dem Raum e nicht vorhanden sein. D as Anzünden 
von Feuer oder Licht, sow ie das Rauchen in dem 
Lagerraum  ist untersagt. D iese V orschrift ist an den 
Eingangstüren zum Lagerraum  in augenfälliger, dauer
hafter W eise anzubringen.

IV . D ie Lagerun g der Flüssigkeiten in anderen, 
als den in A bs. II bezeichneten U m schliefsungen ist nur 
im Freien oder in besonderen Schuppen, die auf ein
gefriedigten Grundstücken errichtet werden, gestattet. 
Bei der Lagerung im Freien mufs das Fortfliefsen 
der Flüssigkeiten durch Tieferlegun g der Sohle, oder 
durch eine aus feuersicherem  Baustoff hergestellte 
U m w ehrung verhindert werden. A u f  die Schuppen 
finden die Vorschriften der A bsätze  II und III dieses 
Paragraphen sinngemäfs Anw endung.

D as Betreten der Lagerstätte durch U nbefugte 
mufs in augenfälliger W eise durch A nschlag ve r
boten, Lagergefäfse im Freien müssen vor m utwil
liger Beschädigung durch Vorübergehende geschützt 
sein.

§ 6. I. Mengen von mehr als 300 kg, aber 
nicht mehr als 2000 kg  bei beliebiger Um schliefsung, 
oder von nicht mehr als 50 000 kg bei A u fb e w a h 
rung in Tanks dürfen nur mit Erlaubnis der O rts
polizeibehörde gelagert werden. D iese Erlaubnis ist, 
je  nach der M enge der zu lagernden Flüssigkeiten 
und der örtlichen Beschaffenheit der Lagerstätte, an 
die Bedingung der Freilassung einer Schutzzone von

20— 30 m zu knüpfen. Im übrigen sind die nach 
den örtlichen Verhältnissen notwendigen V orschriften 
in sinngem äfser A nw endung der Bestim m ungen des 
§ 7 festzusetzen.

II. Falls besondere U m stände es als angängig 
erscheinen lassen, kann die L agerun g von M engen 
bis zu 2000 kg  ausnahm sweise nach den Bestim 
mungen des § 5 A b s. II, III und I V  gestattet w er
den, sofern die A u fbew ahru n g der Flüssigkeiten in 
eisernen Fässern oder in M etallgefäfsen mit Sicher- 
heitsverschlufs (siehe § 3 A bs. 11) erfolgt und sich 
über dem Lagerraum  keine zum  Aufenthalt oder V e r 
kehr von Menschen bestim m ten Räumen befinden.

§ 7. M engen von mehr als 2000 kg  bei b e
liebiger U m schliefsung, oder von mehr als 50000 kg 
in Tanks dürfen nur a u f besonderen Lagerhöfen und 
nur mit Erlaubnis der Landespolizeibehörde gelagert 
werden. D iese Erlaubnis ist, falls nicht besondere 
U m stände einzelne A bw eichungen als zulässig er
scheinen lassen, an die nachstehenden Bedingungen 
zu kn üpfen:

a) M engen über 50000 kg dürfen nur in Tanks 
aufbewahrt werden.

b) D er zur A u fbew ahru n g der Flüssigkeiten b e
nutzte T e il des L agerhofes mufs entweder tiefer 
als das um liegende Gelände angelegt, oder mit 
einem kräftigen, rasenbelegten E rdw all von min
destens 0,5 m Kronenbreite um geben werden. 
D er durch die T ieferlegun g der Lagersohle oder 
durch die U m w allung gebildete Raum  mufs drei
viertel der gröfsten zu lagernden M enge an 
Flüssigkeiten aufzunehm en imstande und au f 
allen Seiten mit einer Schutzzone von 50 m 
Breite um geben sein. Sofern die Schutzzone 
nicht a u f dem eigenen Gelände des B etriebs
unternehmers liegt, hat letzterer nachzuw eisen, 
dafs die Bebauung des aufserhalb seines G e
ländes liegenden T eils  für die D auer des B e
stehens des Lagerhofes durch rechtsgültige V e r
träge oder in anderer W eise  (Flüsse, K an äle 
oder dergl.) ausgeschlossen ist.

A ls  L ag erh o f gilt der Raum zwischen den 
äufseren oberen Böschungskanten der die L ag er
stätte bildenden Erdgrube oder U m w allung ein- 
schliefslich der Schutzzone.

D ie  E rdw älle dürfen weder durch A usgän ge 
noch durch A uslässe für die T agew ässer unter
brochen werden. Ü bergänge über die U m w al
lungen müssen feuersicher hergestellt werden.

c) W erden zur A u fbew ahru n g der Flüssigkeiten 
innerhalb des vertieft angelegten oder um wallten 
T eils des Lagerhofs Schuppen benutzt, so müssen 
dieselben, soweit sie nach den baupolizeilichen 
Vorschriften aus H olz erbaut w erden dürfen, 
aufsen mit guter D ach p ap p e bekleidet, ferner 
mit feuersicherer Bedachung, ordnungsmäfsig an
gelegten und zu unterhaltenden Blitzableitern und 
mit genügenden Lüftungseinrichtungen versehen 
werden. D ie Fenster der Schuppen sind durch 
D rahtgitter zu sichern oder mit D rahtglas zu 
verglasen.

Tanks müssen vor ihrer Benutzung durch 
Füllen mit W asser auf ihre Dichtigkeit geprüft 
werden und sind mit ordnungsm äfsig anzulegen
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den und zu unterhaltenden Blitzableitern zu ver
sehen, die, falls die Tanks aus Eisen bestehen, 
mit den Eisenm assen der Tanks zu verbinden 
sind. A m  höchsten Punkte jedes T anks ist ein 
bei freistehenden Tanks nach unten führendes 
eisernes Lüftungsrohr von angem essener W eite 
anzubringen, das in solcher Entfernung von der 
E rdoberfläche ausmünden mufs, dafs die aus dem 
Rohr entweichenden Gase nicht durch U n vor
sichtigkeit entzündet w erden können. Innerhalb 
des Rohrs sind, gleichm äfsig verteilt, mindestens 
drei engm aschige Drahtnetze aus K upfer oder 
einem anderen, nicht rostenden M etall so anzu
bringen, dafs sie leicht nachgesehen und erneuert 
werden können.

d) In der Schutzzone des Lagerhofes dürfen w eder 
Bauw erke errichtet, noch Fässer aus brennbarem  
M aterial gelagert werden. D agegen dürfen A b- 
füllschuppen, W iege- und Pum penhäuser (letztere 
auch, wenn sie mit Benzin-, Petroleum- und G as
motoren ausgerüstet sind) unter denselben B e 
dingungen w ie Lagerschuppen innerhalb des 
um wallten Teils des L agerhofes angelegt werden, 
Reparatur- und Böttcherhaus, W iege- und Pum 
penhaus auch aufserhalb der U m w allung, sofern 
die Schutzzone von diesen Häusern abgerech
net wird.

A ufserhalb des Lagerhofes sind alle den 
Zw ecken desselben dienliche A nlagen, insbe
sondere auch D am pfkesselanlagen und G ebäude 
mit folgenden Einschränkungen g estattet:

1. Sofern auf dem aufserhalb des Lagerhofs 
von seinen N ebenanlagen in A nspruch genom 
menen G elände eine W ohnung für einen die 
A ufsicht über den L ag erh o f führenden A n g e
stellten, z. B. für einen besonderen W ächter, 
angelegt w erden s o ll , so mufs der H ofraum  
derselben durch eine zw ei Meter hohe Mauer 
von den übrigen G ebäuden abgetrennt werden. 
D er H ofraum  oder die W ohnung müssen einen 
A u sgan g  unmittelbar ins Freie besitzen. D ie  B e 
stim mungen der Ziffer e dieses Paragraphen 
treten für dieses G ebäude bei genauer B each 
tung der von der Landespolizeibehörde in je 
dem solchen Falle  besonders vorzuschreibenden 
Sicherheitsm afsregeln aufser Kraft.

2. A bfüllschuppen aufserhalb des Lagerhofs 
müssen mit m assiven, nicht durch Öffnungen 
unterbrochenen U m fassungsm auern von solcher 
H öh e oder mit so vertiefter Sohle ausgeführt 
werden, dafs die in Schuppen befindlichen F lüs
sigkeiten nicht nach aufsen ablaufen können. 
W elch e  M engen abgefüllter Flüssigkeiten sich 
jew eilig  in Abfüllschuppen befinden dürfen, setzt 
die Landespolizeibehörde bei Erteilung der E r 
laubnis fest. Aufserdem  bleibt es der L an des
polizeibehörde überlassen, w egen einer Zufahrt 
für Löschgeräte Bestim m ung zu treffen.

e) A u f  dem von dem L ag erh o f und seinen N eben
anlagen in A nspruch genom m enen Gelände darf 
nur bei Tageslicht oder elektrischer Beleuchtung, 
in den Schuppen auch bei A ufsenbeleuchtung 
mit zuverlässigen, polizeilich geprüften Lam pen 
gearbeitet werden. D as Anzünden der letzteren

mufs aufserhalb des Lagerhofes erfolgen. D ie 
Fenster, an denen A ufsenbeleuchtung angebracht 
ist, dürfen nicht zu öffnen sein. Bogenlicht darf 
nur im Freien unter V erw endung unten dicht 
abgeschlossener Glocken, elektrisches Glühlicht 
gem äfs § 5 A bs. III innerhalb von Räum en nur 
bei A nw endung kräftiger Schutzglocken benutzt 
werden. D ie elektrische Beleuchtungs- und die 
Blitzableiteranlagen sind vor der Inbetriebnahme 
und je  in Jahresfrist durch einen polizeilich an
erkannten Sachverständigen au f ihre Zuverlässig
keit zu prüfen.

Feuer oder offenes Licht darf innerhalb des 
Lagerhofes, aufser wTo solches durch diese V e r 
ordnung ausdrücklich gestattet ist, nicht brennen, 
auch darf daselbst nicht geraucht werden. D as 
Einbringen von Zündwaren in den L ag erh o f ist 
untersagt. D iese Vorschriften sind an allen Zu
gängen zu dem vom  L agerh of und seinen Neben
anlagen in Anspruch genom m enen Gelände in 
augenfälliger W eise durch dauerhafte A nschläge 
bekannt zu m achen.

f ) D ie zur A ufbew ahrun g der Flüssigkeiten dienen
den Erdgruben, Schuppen oder Tanks dürfen 
nur dann unm ittelbar in oder au f gew achse
nem Boden angelegt werden, wenn dieser hin
reichende U ndurchlässigkeit und T ragfähigkeit 
besitzt. Sind diese nicht vorhanden, so müssen 
mindestens die Sohle des um wallten oder ver
tieften Lagerhofes, des Fafslagers und der A b 
füllschuppen aus undurchlässigem  Material her
gestellt und Tanks hinreichend fundamentiert 
werden. E rgeben sich später Tatsachen, die auf 
eine Verunreinigung des Bodens oder Grund
wassers aufserhalb des Lagerhofes durch die 
au f dem selben und in den Nebenanlagen des
selben gelagerten Fässer und Flüssigkeiten 
schliefsen lassen, so ist der Betriebsunternehmer 
a u f Erfordern der örtlichen Polieibehörde g e
halten, diesen Übelständen abzuhelfen.

g) W erden zur Lagerung Tanks benutzt, die durch 
ein M annloch befahren werden können, so sind 
a u f dem Lagerhofe zwei Rettungsseile und zwei 
mit selbsttätigem  Luftzutritt wirkende A tm un gs
apparate bereit zu halten. D ie T anks sind vor 
dem Befahren durch Einführen von Dam pfprefs- 
luft oder Sauerstoff gut zu lüften.

h) D as Betreten des Lagerhofes aufserhalb der A r 
beitszeit ist aufser dem W äch ter nur den hierzu 
vom  Betriebsunternehmer erm ächtigten A ufsichts
personen, unter Benutzung polizeilich geprüfter 
und in gutem  Zustände befindlicher Sicherheits
lam pen zu gestatten.

§ 8. D ie Beförderung von Glasballons mit F lüs
sigkeiten der K lasse I in W agenladungen ist nur 
unter Beobachtung folgender Vorsichtsm afsregeln ge- 
gestattet:

a) D ie Ballons müssen mit Stroh, Heu, K leie, Säg- 
m ehl, Infusorienerde oder ähnlichen lockeren 
Stoffen in Körben, Kübeln oder Kisten fest ver
packt sein und die A ufschrift „Feuergefährlich“ 
tragen.

b) Der W agen  mufs mit einer gut zu befestigenden 
Schutzdecke versehen sein und im Schritt fahren.

*
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c) Jeder W agen  mufs aufser dem Führer von einer 
erwachsenen Person begleitet werden. Diesen 
Personen ist das Rauchen a u f dem W agen  
streng zu verbieten.

d) W enn Flüssigkeit ausfliefst, so hat eine der b e
gleitenden Personen sofort der Polizeibehörde 
A nzeige zu m achen, während die andere die 
V erbreitung der Flüssigkeit durch Aufstreuen 
von Sand tunlichst zu hindern und das Publikum  
fernzuhalten hat, bis die zur Beseitigung der 
Gefahr erforderlichen polizeilichen Anordnungen 
getroffen sind.

e) Für die Beförderung einzelner Glasballons auf 
W agen  finden nur die Vorschriften unter Ziffer a 
und b Anw endung.

A b s c h n i t t  II.

V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  K l a s s e  II.

§ 9. In den im § 3 A bs. I bezeichneten Räu
men dürfen nicht mehr als 25 kg der Flüssigkeiten auf
bewahrt werden.

§ 10. In den Verkaufs- und sonstigen G eschäfts
räumen der Kleinhändler dürfen insgesam t bis zu 
50 kg Flüssigkeiten dieser K lasse in beliebigen, ge
schlossenen Gefäfsen, gröfsere M engen bis zu 200 kg 
im Fafs aufbew ahrt werden. Bei V erw end un g von ge
schlossenen, mit A bfüllvorrichtung versehenen Metall
gefäfsen, die unter Benutzung von Pum pen oder 
flammerstickenden geprefsten Gasen mit V orrats
fässern in Nebenräumen oder Kellern in Verbindung 
stehen, darf die Gesam tm enge dieses Vorrates bis 
zu 600 kg  betragen. Bei anderer A rt der A bfüllung 
dürfen gleiche M engen nur a u f H öfen, in Schuppen 
oder solchen K ellern gelagert werden, die von an
grenzenden Räumen feuersicher abgeschlossen sind.

§ 11. I. M engen von mehr als 600 kg, aber 
nicht mehr als 10000 kg, dürfen nach erfolgter A n 
zeige an die O rtspolizeibehörde in Räum en zu ebener 
E rde oder in K ellern unter B eachtung der V o r 
schriften des § 5 , Absatz II und III, jedoch  ohne 
Beschränkung der A ufbew ahrun g in eisernen Fässern 
oder in M etallgefäfsen, oder nach § 5, A b satz IV  
gelagert werden.

II. M engen von mehr als 10000 kg, aber nicht 
mehr als 50000 kg, dürfen nur mit Erlaubnis der 
Ortspolizeibehörde gelagert werden.

Bei A ufbew ahrung solcher Mengen in Tanks 
ist eine Schutzzone dann nicht erforderlich, wenn 
die Behälter ganz unter der E rd e eingegraben sind. 
In allen anderen Fällen sind die nach den örtlichen 
Verhältnissen notwendigen Bedingungen unter A n 
lehnung an die im § 7 enthaltenen Vorschriften mit 
der M afsgabe vorzu sch reiben , dafs die Schutzzone 
je  nach den örtlichen Verhältnissen bei freistehenden 
T anks bis auf 5 m, bei Lagerun g in anderer U m 
schliefsung bis auf 10 m beschränkt werden kann.

III. M engen von mehr als 50000 kg dürfen nur 
mit landespolizeilicher Erlaubnis gelagert werden. D a 
bei finden die Vorschriften des § 7 b — h mit der 
M afsgabe Anw endung, dafs die Schutzzone bei einer 
500000 kg  nicht übersteigenden M enge je  nach den 
örtlichen Verhältnissen bis au f 20 m beschränkt wer
den kann.

A b s c h n i t t  III.

V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  K l a s s e  III.
§ 12. I. Bei der L agerung von Mengen von 

nicht mehr als 10000 k g  in Fässern ist das Fort- 
fliefsen der Flüssigkeiten durch T ieferlegung der Sohle 
oder durch eine aus undurchlässigem  und feuersiche
rem Baustoff hergestellte U m w ehrung zu verhindern.

II. Mengen von mehr als 10000 kg, aber nicht 
mehr als 50 000 kg, dürfen nach erfolgter A n zeige, 
an die O rtspolizeibehörde a u f besonderen Lagerhöfen 
oder in Lagerhäusern aufbew ahrt werden.

Sow eit nicht au f Lagerhöfen in dem jenigen Teil, 
in dem die Flüssigkeit aufbew ahrt wird, durch T ie fe r
legung der Sohle dafür gesorgt ist, dafs die F lüssig
keiten im Falle des A uslaufens nicht fortfliefsen k ön 
nen, ist der L agerh of mit einer m assiven Mauer oder 
einem genügend starken E rdw all zu um geben. Bei 
Unterbrechungen derselben ist durch genügend hohe 
Bordschw ellen das Fortfliefsen von Ö l zu verhindern. 
Zur Beleuchtung der Lagerhöfe müssen geschlossene 
Laternen benutzt werden. Lagerhäuser müssen m as
siv und mit feuersicherer Bedachung gebaut werden 
und so beschaffen sein, dafs das A usfliefsen der 
Flüssigkeiten im Falle  eines Brandes aus dem L ag er
hause verhindert wird. D ie Lagerräum e dürfen kei
nen Zugang zu anderen Räum en haben, ihre Z u 
gänge müssen unmittelbar ins Freie führen. H in
sichtlich der Beleuchtung und der Benutzung von 
Feuer und Licht sind die V orschriften des § 5 A b s. III 
m afsgebend.

D er O rtspolizeibehörde bleibt es überlassen, 
wregen einer Zufahrt für Löschgerätschaften Bestim 
mung zu treffen. D as Betreten der Lagerhöfe und 
Lagerräum e aufserhalb der A rbeitszeit ist nur gem äfs 
der Bestim m ungen des § 7 h den daselbst bezeich
neten Personen zu gestatten.

III. D ie A u fbew ahru n g von M engen von mehr 
als 50 000 kg unterliegt den Bestim m ungen des § 11 
A b s. III mit der M afsgabe, dafs die Schutzzone bei 
einer 500 000 kg  nicht übersteigenden M enge je  
nach den örtlichen Verhältnissen bis a u f 10 m ein
geschränkt werden kann.

A b s c h n i t t  IV.

G e m e i n s a m e  B e s t i m m u n g e n .
§ 13. I. W erden der K lasse nach verschiedene 

unter diese V erordnung fallende Flüssigkeiten m it
einander oder mit anderen leicht entzündlichen F lü s
sigkeiten (Spiritus, Ätherarten, Spritlacken u. dergl.) 
in dem selben Raum oder in solchen Räum en, w elche 
nicht feuersicher voneinander getrennt sind, zu
sam m engelagert, so finden, unbeschadet der für die 
anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten etwa b e
stehenden besonderen Vorschriften, a u f die G esam t
m enge aller leicht entzündlichen Flüssigkeiten hin
sichtlich des Lagerraum s die für die leichtest ent
flamm bare Flüssigkeit geltenden Vorschriften A n 
wendung.

D ie Beschaffenheit der Gefäfse bestimmt sich 
nach der A rt und M enge der einzelnen Flüssig
keiten. -

In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräum en 
der Kleinhändler dürfen Mineralöle m iteinander oder
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mit anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten bis zu 
einer Gesam tm enge von 150 kg aufbew ahrt werden. 
Darunter dürfen sich bis zu 30 kg  M ineralöle der 
K lasse I befinden, wenn die Vorschriften des § 4 
erfüllt sind; im anderen Falle  bestim m t sich die 
H öchstm enge letzterer Flüssigkeit nach § 3.

II. A n  den in den Lagerräum en zur A u fb ew ah 
rung der Flüssigkeiten dienenden Gefäfsen, oder auf 
besonderen dabei angebrachten T afeln , mufs die leicht 
lesbare und nicht verw ischbare A ufschrift „F eu er
gefährlich“ und eine Bezeichnung angebracht sein, 
w elche die T ara  und das Fassungsverm ögen nach 
dem G ew icht derjenigen Flüssigkeit angibt, für w elche 
die G efäfse dienen. Bei Berechnung der gelagerten 
Flüssigkeiten werden auch die nur teilw eise gefüllten 
G efäfse nach ihrem vollen  Fassungsverm ögen be
rechnet.

§ 14. I. Leere Fässer aus brennbarem  Material 
dürfen in denjenigen Fällen , in w elchen ein L a g e r
h o f ganz' oder teilw eise (vergl. §§  n .  12) nach den 
Vorschriften des § 7 angelegt w erden m ufs, aufser
halb der Schutzzone in beliebigen M engen gelagert 
werden, jedoch  m üssen die Stapel je  nach den ört
lichen Verhältnissen 5 — 10 m von den Grenzen und 
allen G ebäuden entfernt bleiben. D en Behörden, 
w elche die Erlaubnis zu erteilen h aben, bleibt es 
überlassen, für Löschgerätschaften fahrbare Zuw ege 
anzuordnen.

II. W elch e  Mengen leerer Fässer aus brenn
barem Material in anderen Fällen aufgestapelt w er
den dürfen, unterliegt der Festsetzung der örtlichen 
P olizeiverw altung mit der M afsgabe, dafs Fafsstapel 
von mehr als 1500 Fässern nur zulässig sind, wenn 
sie 5— 10 m von Gebäuden entfernt bleiben, und für 
Löschgerätschaften fahrbare Zuw ege besitzen oder 
vollständig isoliert im Freien angelegt werden.

A b s c h n i t t  V.
Ü b e r g a n g s -  u n d  S c h l u f s b e s t i m m  u n g e n .

§ 15. I. D iese V erordnung findet keine A n 
wendung auf die A ufbew ahrung der in § 1 bezeich
neten Flüssigkeiten in den der A ufsicht der B erg
behörden unterstehenden Betrieben und in solchen 
an den Gewinnungsstätten des Rohpetroleum s, sowie 
auf Mitnahme der Flüssigkeiten in M otorw agen. Für 
die A u fbew ahru n g und Verarbeitung in gew erblichen 
A n la g e n , die unter den § 16 der R eichsgew erbe
ordnung fallen, hat die genehm igende B ehörde, für 
den V erkehr a u f Zollhäfen und in Güterschuppen, 
auf Bahnhöfen, sow ie Tankw agen a u f Ladegleisen die 
daselbst zuständige Aufsichtsbehörde die Bedingungen 
festzusetzen.

II. D ie  V erordnung findet auf andere, nicht in 
A bs. I genannte gew erbliche A nlagen , in denen die 
Flüssigkeiten bearbeitet oder zu technischen Zw ecken 
verw endet werden, mit der M afsgabe Anw endung, dafs 
M enge und A rt der Lagerung der zum G ew erbebe
triebe bestim m ten Flüssigkeiten, unbeschadet der etwa 
für diese B etriebe ergangenen oder noch zu erlassen
den besonderen Vorschriften, von der örtlichen Polizei
verw altung nach A nhörung der zuständigen G ew erbe
inspektion festzusetzen sind.

g 16. I. Sind die in den §§  3— 14 getroffenen 
V orschriften erfüllt, so dürfen in bestehenden zur

L agerun g von Flüssigkeiten polizeilich angem eldeten 
oder genehm igten Lagerräum en und Lagerhöfen die 
durch diese V erordnung festgesetzten H öchstm engen 
nach A nm eldung bei der zuständigen Behörde ohne 
weiteres gelagert werden.

II. Im übrigen müssen die beim Inkrafttreten 
dieser V erordnung vorhandenen Lagerräum e, L ag er
höfe und gew erblichen A nlagen innerhalb zweier 
Jahre den Bestim m ungen dieser Verordnung ent
sprechend eingerichtet werden.

D ie Bestim m ungen über die Schutzzone, sowie 
diejenigen des g 7 d und f  finden au f bestehende A n 
lagen keine A nw endung.

g 17. Ausnahm en von den Bestim m ungen dieser 
Verordnung können au f A ntrag durch die Landes
polizeibehörden genehm igt werden.

g 18. Übertretungen dieser Verordnung werden, 
sofern nicht die Bestim m ungen des Strafgesetzbuches 
insbesondere g 367 No. 6 A nw endung fin d en , mit 
Geldstrafe bis zu 60 Mark oder entsprechender H aft 
bestraft.

g 19. D iese Polizeiverordnung tritt am 1. Mai
1906 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkte tritt die frühere,
den gleichen Gegenstand betreffende Polizeiverord
nung vom  3. N ovem ber 1902 aufser W irksam keit.

Aufserdem  hat die Berufsgenossenschaft der 
chem ischen Industrie am 16. Mai 1903 folgende 
,,U  n f  a 11 v  e r h ü t u n g s v  o r s c h r i f t  e n f ü r  d i e  
L a g e r u n g  l e i c h t e r  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  
d e s  S t e i n k o h l e n t e e r s  b i s  z u m  s p e z i 
f i s c h e n  G e w i c h t  v o n  0,9“ erlassen:

■ a) N e u - A n l a g e n .
g 1. Neu zu errichtende Lager müssen so an

gelegt sein, dafs der Inhalt der G efäfse sich beim 
Auslaufen a u f dem um liegenden Terrain nicht ver
breiten kann. Oberirdisch angelegte L ager sind zu 
diesem Z w ecke mit einem D am m  zu um geben, der 
keinerlei Durchlafs haben darf.

g 2. Bei Lagerungen mit Bedachung ist das 
Gebäude feuersicher so zu konstruieren, dafs die 
Ü bertragung eines Brandes von aufsen m öglichst 
verhindert wird.

g 3. Ein anderen Zw ecken dienendes G ebäude 
darf in der Nähe des Lagers nur errichtet werden, 
wenn seine Aufsenw and von der W and des nächsten 
Lagerhauses oder Lagerreservoirs mindestens 20 m 
entfernt ist.

b) B e s t e h e n d e  u n d  N e u - A n l a g e n .  
g 4. A lle  bedeckten Lagerhäuser müssen zwei 

getrennte, von innen zu öffnende A usgän ge haben.
g 5. Vorhandene Blitzableiter müssen stets in 

gutem  Zustande gehalten und jährlich mindestens 
einmal durch Sachverständige geprüft werden. D ie  
Prüfung hat sich sow ohl auf die oberirdische wie auf 
die Erdleitung zu erstrecken.

g 6. D ie Beleuchtung darf nur entweder durch 
elektrisches Glühlicht in D oppelbirnen, deren H aupt
leitung und A usschaltung aufserhalb des Gebäudes 
liegt, oder von aufsen durch Lam pen geschehen, die 
durch ein Gehäuse geschützt und durch starke dicht- 
schliefsende Glasscheiben von den Lagerräum en ab-
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Fig. 102. Fig. 103.

werden durch eine Sperrflüssigkeit, z. B. Glyzerin, 
abgeschlossen. D ie eine K am m er des Gefäfses b 
steht mit dem R eservoir a in Verbindung, die andere 
durch das Rohr c und die H aube d mit der atm o
sphärischen Luft. D ie H aube d ist mit dünnen 
Rundeisenstäben und darauf gelagerten Kieselsteinen 
oder mit einem engm aschigen kupfernen Drahtnetz 
versehen, um ein Zurückschlagen der etw a aus d 
herausbrennenden Benzoldäm pfe zu verhindern.

E rfo lgt die E ntleerung solcher Lagergefäfse 
anstatt durch Pum pen durch D ruckluft, so mufs für

Fig. 100.

D as Reservoir a ist mittelst einer Rohrleitung 
mit dem Gefäfs b verbu n den , w elches durch eine 
Scheidew and in zwei Kam m ern geteilt i s t ; letztere

geschlossen sind. A ls bew egliche Beleuchtungskörper 
sind nur elektrische, mit Elem enten oder A kku m ula
toren versehene Glühlam pen zulässig.

§ 7. D ie Beheizung der Räum e darf nur durch 
heifses W asser oder durch D a m p f von nicht über 
1 2 0 0 C  bew irkt werden.

§ 8. Lagergefäfse von über 1000 1 Inhalt müssen 
derartig verschlossen sein, dafs bei etwaigem , durch 
E rw ärm ung von aufsen entstehendem  D ruck die 
D äm pfe A b zu g  haben und das Gefäfs nicht der G e
fahr des Zerreifsens ausgesetzt ist.

§ 9. D ie beim Füllen und Entleeren der L ag er
gefäfse aus diesen entw eichende Luft ist mittels g e
schlossener Rohrleitung derart abzuführen, dafs eine 
Entzündung von aufsen ausgeschlossen ist.

Sow ohl durch § 7 c obiger Polizeiverordnung, 
als auch durch § 8 vorstehender U nfallverhütungs
vorschriften wird eine ständige Entlüftung der grofsen 
Lagergefäfse gefordert. E ine sehr bew ährte K o n 
struktion hierfür ist in Fig. 100 dargestellt.
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die Zeit des A bdrückens das Entlüftungsrohr natür
lich fest geschlossen werden. W ird  nun nach B e
endigung des A bdrückens der Flüssigkeit vergessen, 
das Entlüftungsrohr w ieder zu öffnen, so kann für 
den B ehälter —  trotz Vorhandenseins der vo rge
schriebenen A bzugsvorrichtun g —  im F alle  eines 
Brandes E xplosion sgefahr eintreten. E s mufs daher 
bei V erw endung von D ruckluft der Verschlufs des 
A bzugsrohres mit dem D ruckluftventil zwangläufig 
gekuppelt, d. h. in ein derartiges A bhängigkeitsver
hältnis gebracht werden, dafs der Verschlufs des 
Entlüftungsrohres sich von selbst öffnet, sobald die 
D ruckluft abgesperrt wird, und um gekehrt. Fig. 101 
zeigt derart zw angläufig gekuppelte V en tile  von der 
Arm aturenfabrik F. D orandt in Cöln a. Rh.

D en gleichen Zw eck kann man auch erreichen 
durch Einbau eines sog. Dreiw eghahnes, wie F ig. 102 
zeigt. A u f  der linken A bbild un g steht das Lager-

gefäfs a mit der D ruckluftzuleitung e in Verbindung, 
und die Entlüftung d ist abgesperrt. Nach erfolgter 
U m stellung des D reiw eghahnes b ist dann au f der 
rechten A bbildun g die Druckluft abgesperrt und das 
Abzugsrohr gleichzeitig w ieder geöffnet.

Bei derartigen Behältern für feuergefährliche 
Flüssigkeiten kann ein Auslaufen des Inhalts, etwa 
infolge Bruchs des Standglases oder infolge Ofifen- 
stehenlassens eines H ahnes besonders gefahr- oder ver
lustbringend werden. Hier sind die selbstschliefsen- 
den Hähne der Arm aturenfabrik F. Dorandt, Cöln a. Rh. 
sehr zu em pfehlen (siehe Fig. 103). D as Hahnküken 
wird durch eine spiralförm ig gebogene Blattfeder 
stets in Verschlufsstellung gehalten. W ill man den 
Hahn öffnen, so mufs man den geringen Federdruck 
überwinden; läfst man den G riff los, so schliefst 
sich der H ahn von selbst. Ein Offenstehenlassen 
des Hahnes ist also ausgeschlossen.

G. B r a u n e  (Cöln).

Alkoholgenufs und Unfallverhütung.
Von Dr. M. W a g n e r ,  Berlin.

E s  ist eine bekannte T atsach e, dafs schon der 
m äfsige A lkoholgenufs eine erhebliche Verm ehrung 
der U nfälle herbeiführt. Zw ar kann man für diese 
Behauptung keine zahlenm äfsigen B ew eise Vorbringen
—  die am tliche Statistik beschäftigt sich leider hier
mit noch nicht —  indessen, man braucht nur die 
Berichte der Gew erbeaufsichtsbeam ten an ihre Vor
gesetzte Behörde sow ie die Jahresberichte der B e
rufsgenossenschaften durchzublättern, um diese all
gem ein bekannte T atsache auch durch solche autorita
tiven Berichte erörtert zu finden. Erfahrungsgem äfs 
erzeugt der A lkoholgenufs eine bedenkliche Schw ä
chung der K örperkraft und eine H em m ung der kör
perlichen W iderstandsfähigkeit. E s ist daher ganz 
naturgem äfs, dafs bei solchen Personen sich die U n 
fallfolgen weit schw erer beseitigen lassen und weit 
erheblicher sind als bei solchen Personen, welche 
sich des A lkoholgenusses enthalten. Zahlreiche zur 
Kenntnis des R eichsversicherungsam tes gelangte ärzt
liche Gutachten bew eisen dies zur Genüge. In einem 
amtlichen Berichte des Reichsversicherungsam tes, der 
im „R eich s-A rb eitsb la tt“ (1905 No. 12) abgedruckt 
i s t , heifst e s : „So  bew irkt der Alkoholm ifsbrauch 
sicherlich eine erhebliche Belastung der V ersiche
rungsträger der U nfallversicherung, zum al da nach 
der ständigen Rechtsprechung des R eichsversiche
rungsamtes eine U nfallentschädigung nicht nur dann 
zu gewähren ist, wenn die bei dem U nfall erlittene 
V erletzung die allgem eine und unm ittelbare U rsache 
der Erw erbsunfähigkeit oder des Todes b ild et, son

dern auch d an n , wenn sie eine von mehreren mit
wirkenden Ursachen ist und als solche ins Gewicht 
fällt. Eine als Unfall anzusehende nachteilige E in 
wirkung begründet daher einen Entschädigungsan
spruch au ch , wenn ihre Folgen sich w egen eines 
schon bestehenden Leidens erheblich schwerer gel
tend m achen, und nicht minder, wenn die E rw erbs
unfähigkeit oder der T od  nur dadurch herbeigeführt 
worden is t , dafs vorher vorhandene Leiden durch 
das Unfallereignis wesentlich ungünstig beeinflufst —  
verschlim m ert oder beschleunigt —  worden sind. Die 
gew erblichen und die land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften haben auch daher vom  G e
sichtspunkte der U nfallverhütung allen A n la fs , den 
A lkoholm ifsbrauch in den Bereich ihrer U nfallver
hütungsvorschriften zu ziehen.“

Erfreulicherweise haben die T räger der Unfall
versicherung, die B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n ,  
sich den Erlafs von Unfallverhütungsvorschriften an
gelegen sein lassen. Man kann es auch begreifen, 
wenn man bedenkt, dafs die Gesamtsum m e der von 
Berufsgenossenschaften im letzten Berichtsjahre g e
währten Entschädigungen über 135 Millionen Mark 
betrug, das ist eine Belastung, die der ausländischen 
Konkurrenz, w elche solche Lasten nicht zu tragen 
hat, einen gewissen V orsprung einrä.umt. D afs die 
Berufsgenossenschaften U nfallverhütungsvorschriften 
erlassen, um dem Alkoholm ifsbrauch entgegen zu 
steuern und a u f diese W eise die Zahl der entschädi
gungspflichtigen U nfälle zu vermindern, liegt im Inter

*
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esse einer gedeihlichen finanziellen Entw ickelung der 
Berufsgenossenschaften.

So schreibt die Steinbruchsberufsgenossenschaft 
den Arbeitgebern vor, dafs betrunkene A rbeiter aus 
den Arbeitsräum en entfernt werden müssen. D en 
Arbeitern wird streng untersagt, betrunken zur Arbeit 
zu komm en, sich in den Arbeitsräum en zu betrinken, 
Branntwein in die Arbeitsräum e zu bringen oder das 
Einbringen von solchen zu veranlassen. Arbeitgebern 
und Arbeitnehm ern gem einsam  gilt die Vorschrift, 
dafs Betrunkene nicht zur Betriebsstelle zugelassen 
werden dürfen. D as A bhalten von gem einsam en 
Trinkgelagen innerhalb der Betriebsstätte wird ver
boten. D as Branntweintrinken bei der A rbeit ist 
unter allen U m ständen verboten.

D ie Betriebsgenossenschaft der Feinm echanik 
fordert, dafs Personen, von denen dem A rbeitgeber 
bekannt ist, dafs sie an Trunksucht in dem Mafse 
leiden, dafs sie dadurch bei gewissen Arbeiten einer 
aufsergewöhnlichen Gefahr ausgesetzt sind, mit der
artigen Arbeiten nicht beauftragt werden. D ie Süd
deutsche Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft stellt 
als A u fs e h e r , H e ize r , G arben teiler, Einleger und 
Strohbinder nur nüchterne und zuverlässige Personen 
ein. Betrunkene müssen von den Maschinen und 
deren nächster U m gebung w eggew iesen werden. Im 
G egensatz hierzu bestim m t die Südwestdeutsche B e
rufsgenossenschaft, dafs in besonderen Fällen der 
Branntweingenufs durch die Vorgesetzten gestattet 
werden kann.

D ie Berufsgenossenschaft der chem ischen In
dustrie verbietet den Genufs geistiger Getränke, aufser 
Bier und Obstwein, während der A rbeit ist auch der 
Genufs der letzteren ausgeschlossen. Bei dem Laden 
von R evolvern u sw ., Patronen mit Schw arzpulver 
oder mit rauchschwarzem  Pulver oder beim Entladen 
derselben, ferner in Betrieben zur H erstellung von 
Feuerw erkskörpern, in Fabriken von Zündern jeder 
A rt dürfen nur nüchterne und ganz besonders zuver
lässige Personen beschäftigt werden.

D ie meisten U nfallverhütungsvorschriften ver
bieten auch das H olenlassen von alkoholhaltigen 
Getränken. D ie Brauerei- und M älzereiberufsgenossen
schaft schreibt vor, dafs gewohnheitsm äfsige Trinker 
bei gewissen A rbeiten, z. B. beim Sack- und Fässer
tragen, beim Fässersattein, beim Grofsfafspichen und 
an Maschinen irgend w elcher A rt nicht beschäftigt 
werden dürfen.

Dafs die Bauberufsgenossenschaften besonders 
strenge Vorschriften erlassen haben, erklärt sich eben
falls aus der Unfallhäufigkeit dieser Betriebe. D er 
H andel oder der Genufs von Branntwein, Lagerbier 
und sonstigen geistigen Getränken ist ebenso ver
boten, wie auch der H andel mit geistigen Getränken

auf der Arbeitsstelle. Andererseits werden die U nter
nehmer verpflichtet, für das Vorhandensein von ge- 
niefsbarem  Trinkw asser a u f der Baustelle Sorge zu 
tragen. In den Unfallverhütungsvorschriften der 
Hessen-Nassauischen Baugew erksberufsgenossenschaft 
wird sogar verlangt, dafs die A rbeiter Betrunkene von 
der A rbeitsstelle, aus den Arbeitsräum en usw. aus
weisen und nötigenfalls für deren Entfernung sorgen.

G egenw ärtig haben erfreulicherweise säm tliche 
gewerblichen Berufsgenossenschaften zum  Erlafs von 
Unfallverhütungsvorschriften mit A usnahm e der 
K nappschaftsberufsgenossenschaft sich entschlossen. 
D ie Knappschaftsberufsgenossenschaft hat sich b is
her ablehnend verhalten, weil für die bergbaulichen 
Betriebe bergpolizeiliche V orschriften in Betracht 
kom m en. D as Reichsversicherungsam t hat es sich 
besonders angelegen sein lassen, auch die K n ap p 
schaftsberufsgenossenschaft zu dem selben V orgehen 
zu veranlassen. D ies Bestreben ist erfreulicherweise 
von E rfo lg  gekrönt, denn zur Zeit ist die K n ap p 
schaftsberufsgenossenschaft damit b esch ä ftig t, U n 
fallverhütungsvorschriften für die Nebenbetriebe aus
zuarbeiten , w elche der bergpolizeilichen A ufsicht 
nicht unterworfen sind.

D ie l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  B e r u f s g e 
n o s s e n s c h a f t e n  haben zw ar auch Vorschriften 
zur Verhütung des Alkoholm ifsbrauches erlassen, in
dessen lange nicht in dem U m fang w ie die gew erb
lichen Berufsgenossenschaften. V ie le  haben sogar 
überhaupt keine R egelung dieser Frage in ihren U n
fallverhütungsvorschriften vorgenom m en. Sow eit V o r
schriften existieren, bew egen sie sich lediglich in 
allgem einen W endungen. E s ist dies ein bedauer
licher Mifssta'nd. W enn sich die Landw irtschaft im 
mer wieder beklagt, die Lasten der U nfallversicherung 
seien stetig im Steigen begriffen, so wird man nicht 
fehlgehen in der Behauptung, zum grofsen T eil sei 
diese zurückzuführen a u f den gerade unter den land
wirtschaftlichen A rbeitern herrschenden Branntwein
genufs, mit dem die Unfallhäufigkeit, w ie das R eichs
versicherungsam t zugeben mufs, im allerengsten Zu
sam m enhang steht. Einige landwirtschaftliche B e
rufsgenossenschaften haben allerdings genaue V o r 
schriften aufgestellt, so z. B. die land- und forst
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die Pfalz. 
Sobald der Unternehm er oder dessen beauftragter 
Betriebsleiter erfährt oder sieht, dafs der Lenker des 
Fuhrw erks resp. der Begleitm ann betrunken ist, hat 
er dem selben die Leitung bezw. die Begleitung des 
Fuhrwerks sofort abzunehmen. W ährend der A r 
beitszeit dürfen Z echgelage nicht geduldet werden, 
betrunkenen Arbeitern wird das Arbeiten nicht g e 
stattet.

W enn man auch zugeben mufs, dafs durch alle
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diese Vorschriften die U nfallgefahr, w elche mit dem 
m odernen Grofsbetriebe und dem Kleinbetriebe ver
knüpft ist, nicht ganz beseitigt w erden kann, so zeigt 
doch die Erfahrung, dafs die strenge Befolgun g der 
U nfallverhütungsvorschriften für den A rbeitgeb er nur 
von V orteil ist, daher wird er auch schliefslich die 
geringen Kosten, w elche dadurch verursacht werden, 
nicht scheuen und dazu übergehen, mit aller Energie 
die U nfallverhütungsvorschriften zur Durchführung 
zu bringen. D er A lkoholgenufs während der A r 
beitszeit m acht, darin stimmen die hervorragendsten 
H ygieniker überein, den M enschen erschlaffen, arbeits
unfreudig, führt zu Zank ünd Streit, zu schlechten 
Arbeitsprodukten und zu einer V erm ehrung der U n 
fälle. D ie Erfahrungen, w elche die Krankenkassen 
gem acht haben, bew eisen ebenfalls, dafs Personen, 
w elche zum überm äfsigen A lkoholgen ufs neigen, für 
Erkrankungen ein weit höheres Mafs von A n fällig 
keit und R ückfälligkeit zeigen als Personen, die sich 
des A lkoholgen usses ganz oder zum grofsen T eil 
enthalten. W enn von seiten der A rbeiter im mer 
wieder darauf hingewiesen wird, die Lasten aus der 
Unfallversicherung seien als eine A rt „Produktions
kosten“ zu betrachten, so ist dies im gew issen Sinne 
richtig, aber keinesfalls kann dies zutreffen für U n 
fälle, w elche in einem ursächlichen Zusam m enhang 
mit dem Genufs von A lkoh o l stehen.

A u ch  die L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l 
t e n ,  die T räger der I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g ,  
widm en der Bekäm pfung des Alkoholm ifsbrauchs 
eine grofse Aufm erksam keit, ausgehend von der E r
fahrung, dafs eine ganz erhebliche A n zah l von U n
glücksfällen , mit denen vo rü b ergeh en d e, teilweise 
oder gänzliche Arbeitsunfähigkeit verbunden ist, aui 
den überm äfsigen Genufs von A lkoh o l zurückzu
führen ist. Naturgem äfs mufs die Tätigkeit der 
Landesversicherungsanstalten in dieser Bfeziehung 
v o r b e u g e n d  sein. So lassen eine ganze Reihe 
von Landesversicherungsanstalten durch Verm ittelung 
der Krankenkassen den versicherungspflichtigen P er

sonen volkstüm lich gehaltene Broschüren zugehen, 
w elche über die Schädlichkeit des Genusses von 
A lkoh ol und die damit verbundene U nfallgefahr auf
klären sollen. In diesem Zusam m enhang sei auch 
das „A lk o h o l - M erkblatt“ erw ähnt, das von dem 
K aiserlichen Gesundheitsamt an die grofse Masse 
der arbeitenden Bevölkerung zur V erteilung gelangte. 
Erfreulicherweise wird hierbei mit E xem plaren nicht 
gespart. D ie H ausordnungen der Heimstätten, G e
nesungsheim e etc., w elche zu einer Lan desver
sicherungsanstalt gehören, oder von ihr abhängig 
s in d , enthalten auch meist strenge Vorschriften, 
w elche dem überm äfsigen Alkoholgenufs entgegen 
zu steuern suchen. D as Invalidenversicherungsgesetz 
vom  13. Juli 1899 verleiht (§§  18 — 23) den V er
sicherungsanstalten und den zugelassenen K assen
einrichtungen als den Trägern der Versicherung im 
Falle der Erkrankung eines Versicherten, wenn zu 
befürchten ist, dafs die Krankheit Invalidität im G e
folge haben wird, das Recht der Übernahm e des 
H eilverfahrens. E ine Verpflichtung hierzu hat also 
der Gesetzgeber nicht ausgesprochen, wenn auch 
zwischen den Zeilen das Bestehen einer m oralischen 
Verpflichtung herauszulesen ist. Private W ohltätig
keitsvereine haben in dieser Beziehung sehr üble 
Erfahrungen gem acht. Trotzdem  hat eine Reihe 
von Versicherungsanstalten sich en tsch lossen , die 
H eilfürsorge auch a u f A lkoholkranke zu erstrecken, 
zumal man in diesen Kreisen die A nschauung, als 
handele es sich bei A lkoholikern lediglich um eine 
m oralische M inderwertigkeit und S ch w äch e, fallen 
gelassen hat. D ie E r fo lg e , welche damit erzielt 
sind, lassen noch kein abgeschlossenes U rteil zu. 
D as Reichsversicherungsam t hat die verschiedenen 
Landesversicherungsanstalten aufgefordert, hierüber 
Bericht zu erstatten. Bis jetzt ist dieser Bericht 
noch nicht in der Öffentlichkeit erschienen. H offent
lich haben die humanitären Bestrebungen der L an
desversicherungsanstalten ein gutes Resultat aufzu
weisen.

Das Unfallrisiko von Maschinen.

Von F. K e r d y k ,  Laren.

U ber die wichtige F rage, welchen Einflufs der 
M aschinenbetrieb auf das U nfallrisiko von Fabriken 
ausübt, enthält „D e r  Ingenieur“ , H eft 32 d. J., eine 
a u f statistischen Untersuchungen beruhende B etrach
tun g, der wir im folgenden das W esentliche ent
nehmen.

D ie A n sich t, dafs der genannte Einflufs unter
geordneter Natur ist, ist in Unternehm erkreisen ziem 

lich verbreitet. Man ist dann der Meinung, dafs die 
meisten kostspieligen Betriebsunfälle in Fabriken durch 
andere U rsachen als durch Berührung sich bew egender 
Maschinenteile veranlalst werden und dafs der G e
werbeaufsichtsdienst im allgemeinen zu viele V o r
schriften erläfst, um die Arbeiter vor einer derartigen 
Berührung zu schützen, w ogegen er lieber anderen 
U rsachen von Betriebsunfällen mehr Aufm erksam keit
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widm en sollte. D afs eine solche M einung zur F olge 
hat, dafs die betreffenden Unternehm er die von dem 
Gewerbeaufsichtsdienst verlangten M afsregeln nicht 
gerne und in genügender W eise  zur Ausführung 
bringen, ist selbst verständlich.

D afs die oben angeführte Meinung falsch sein 
m ufs, ergibt sich schon aus der von Reichs- und 
anderen Versicherungsbanken angenom m enen E in
teilung der Betriebe in verschiedene Gefahrklassen, 
denn dabei wird doch im allgem einen den Betrieben 
mit Kraftm aschinen eine höhere Gefahrchance zuge
rechnet, wie so lch en , in denen nur Handarbeit ver
richtet w ird, obw ohl mit den Kraftm aschinen selbst 
wenig U nfälle Vorkommen. D ie getriebenen Ma
schinen und die Anw esenheit der Triebw erke müssen 
also diese Einteilung auf gröfsere Gefahr veranlassen.

D en Einflufs einer bestimmten A rt von Betriebs
unfällen kann man in verschiedener W eise  beurteilen. 
Einen Mafsstab hat man in der A n zah l, in welcher 
ein solcher Unfall im Verhältnis zu allen Betriebs
unfällen zusammen vo rk om m t; aber dieser Mafsstab 
hat nur einen relativen W ert, weil e in  U nfall eine 
nicht im mer gleichbleibende Einheit bildet. Einen 
besseren V ergleichsw ert bilden die Unfallkosten, w el
che ein ziem lich genaues Bild von dem Ernst der 
U nfälle geben.

V o n  den in den Jahren 1901 bis 1905 in Frank
reich verzeichneten 1 150000 U nfällen (wobei die
jenigen mit weniger als 4 T agen  Arbeitsunfähigkeit 
nicht m itgerechnet sind) war ungefähr ein Sechstel 
durch Berührung mit M aschinen verursacht.

V on  30000 in H olland untersuchten Fällen waren 
5000, also ebenfalls J/fl, durch Maschinen veranlafst, 
w obei auch die durch Kessel, D am pfgefäfse, E x p lo 
sionen und beifsende Stoffe verursachten mitgezählt 
wurden; die letztgenannten Fälle sind in der Minder
heit.

W ollte  man die Zahl der U nfälle nach dem 
obigen als einzigen Mafsstab gebrauchen, so würde 
man eine viel zu günstige V orstellung von dem 
Unfallrisiko der Maschinen bekom m en. Um auch 
die U nfallkosten als V ergleichsw ert heranzuziehen, 
wurde die österreichische Unfallstatistik für die Jahre
1897 bis 1901 benutzt, bei der die verschiedenen 
U rsachen für eine gröfsere Anzahl Betriebe besonders 
aufgeführt sind. E s wurden dabei 131 verschiedene 
Betriebsarten verglichen, bei denen überall Maschinen 
in Gebrauch waren. D abei stellte sich heraus, dafs 
man die Betriebe in drei Gruppen einteilen kann, bei 
denen der Einflufs der Maschinen au f die Unfallkosten 
respektive den gröfsten T eil, etwa die Hälfte und den 
kleinsten T eil der gesam ten Unfallkosten herbeiführt. 
D ie untenstehende Zusam m enstellung gibt eine Ü ber
sicht über die wichtigsten Betriebe, wie sie in diesen

drei Gruppen angeordnet sind. Berechnet man das 
Mittel des M aschineneinflusses a u f die Unfallkosten 
für jed e  S p a lte , so erhält man etwa die Zahlen 75, 
50 und 25 v. H.

Betriebsarten, bei denen die durch Maschinen ver
ursachten U nfallkosten von den gesam ten U nfall

kosten ausm achen :

den gröfsten  T e il etwa die H älfte den kleinsten T eil

D reschen  m it K ra ft Getreidem ühlen Zem entfabriken
maschinen K alkbrenn ereien Steinhauereien

F utterschneiden mit Porzellan fabriken G lasfabriken
M aschinen G lassch leifereien K abelfabrik en

Ziegeleien  m it K raft S piegelglasfabriken Stahl -  und E isen-
m aschinen K leineisen  warenfabr. giefsereien

Drahtziehereien Schm ieden F abriken  eiserner
B lechw aren fabriken S chrauben- u. N ieten  M öb e l
M esserfabriken fabriken K u pferschm ieden
M essingw arenfabriken A rm aturenfabriken K esselschm ieden
F abriken  von M usik N ahm aschinenfabr. L ok om otiv fabrik en

instrumenten Fabriken von  W e b  M aschinenfabriken
S eide-, W o lle - , H anf- stühlen, W erk zeu g  W  erften

u. B au m w ollesp in  m aschinen, F ahr W agen fabrik en
nereien rädern, Instrum en F abriken  von  Installa

Papierfabriken ten tionsm aterial
H olzsägen m it W a s  O lfabriken C hem ische F abriken

serkraft und K re is  E lek trische Zentralen Streichhölzerfabriken
sägen W o l le -  und B aum - Leuchtgasfabriken

B rotfabriken w o l le -W  ebereien Erdölraffinerieen
Schuhfabriken Färbereien Seifenfabriken
B u ch - u. S teindrucke Lederfabriken Zuckerfabriken —  und

reien Gum m iwarenfabriken R affinerieen
W äsch ereien M öbelfabriken Brauereien
K n öp fe fabr. (H orn ) S ch ok ola d efab rik en Spiritusfabriken

F leisch - und W u rs t  H utfabriken
fabriken K on stru k tion sw erk 

Branntw einbrenne
reien 

M alzfabriken 
M etall knöpfefabriken

stätten

A uffallend erscheint, dafs in der zweiten Gruppe 
eine gröfsere A nzahl von Betrieben Vorkommen, in 
denen die A rbeit fast ausschliefslich durch Maschinen 
verrichtet wird, während die durch Maschinen ver- 
anlafsten U nfälle dennoch keinen überwiegenden E in
flufs ausüben. A ls  Beispiele können die Schrauben- 
und Bolzenfabriken, die F leisch-, Kautschuk- und 
M etallknöpfefabriken hervorgehoben werden. A uch  
ist besonders erwähnenswert, dafs die zw eite Spalte 
die Fabriken enthält, w o kleinere M aschinen herge
stellt werden, w ogegen die W erkstätten für gröfsere 
M aschinen in der dritten G ruppe zu finden sind. In 
der zweiten Spalte kom m en zum Beispiel die Fabriken 
für W erkzeugm aschinen, Arm aturen, Fahrräder, In
strumente, Nähm aschinen usw. vor. D ie Erklärung 
gibt einerseits die Tatsache, dafs das H eben und 
Versetzen schw erer W erkstücke in den Fabriken 
grofser M aschinen ernstere U nfälle verursacht als die
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m aschinellen Einrichtungen, anderseits die geringe 
G efährlichkeit der autom atischen und halbautom a
tischen W erkzeugm aschinen für die M assenherstellung. 
Endlich soll noch erwähnt werden, dafs die W erk 
zeugm aschinen in den Fabriken kleinerer Maschinen 
die G egenstände vielfach fast fertig für die M ontie
rung abliefern und dafs dadurch das U m setzen viel 
w eniger nötig ist, als bei gröfseren Maschinen.

A lle  Betriebe durcheinander genom m en, darf 
man nach den ermittelten Zahlen annehmen, dafs 
die M aschinen ungefähr die H älfte der U nfallkosten

verursachen, w obei jedoch  zu bem erken ist, dafs die 
benutzte österreichische Statistik nur diejenigen Fälle 
enthält, die wenigstens vier W ochen Arbeitsunfähig
keit mit sich brachten. D ie anderen U nfälle fallen 
unter das Krankengesetz.

D er hohe Prozentsatz, mit dem die Maschinen 
an den gesam ten U nfällkosten beteiligt sind, ist g e
wifs ein triftiger Grund, um weitgehende Schutzvor
richtungen bei bew egenden Maschinenteilen zu recht
fertigen.

Transportable Glühlampen in feuergefährlichen Betrieben.
Von Ing. K. H a u c k, k. k. Gewerbeinspektor in Tetschen.

Bei der D urchsicht d iverser, in verschiedenen 
Ländern für Starkstrom anlagen herausgegebenen V o r
schriften verm ifste ich durchw eg Bestim m ungen, die 
die V erw endun g transportabler Glühlam pen in hoch
gradig feuer- oder explosionsgefährlichen Betrieben 
strikte verbieten oder in zureichendem  Mafse an g e
wisse V oraussetzungen knüpfen. Ich will deshalb in 
nachstehendem  einen zu meiner Kenntnis gelangten 
F all anführen, der die Aufm erksam keit der Spezial
fachleute a u f den beregten Gegenstand lenken m öchte.

In einer mit Benzin arbeitenden Ö lextraktion er
folgte unter gewissen Um ständen die Füllung der 
Extrakteure mit Benzin in der A rt, dafs m an über 
die eiserne Bedienungsbühne Benzinfässer über die 
Füllöffnung kollerte und direkt in die Extrakteure 
auslaufen liefs. B ei dieser Manipulation pflegte ein 
A rbeiter mit einer vollkom m en dicht um schlossenen 
Glühlam pe in den E xtrakteur zu leuchten. D urch 
Zufall oder U nverstand geschah es nun einmal, dafs 
ein Benzinfafs hierbei über die mit Gum m ischläuchen 
isolierte Zuleitung zur tragbaren Lam pe gerollt wurde; 
der Fafsreifen drückte alle Isolationen durch und im 
selben M om ente schlug —  durch den entstandenen 
Kurzschlufs Funken veranlafst —  eine m ächtige F lam 

me bis an das D ach des hohen Raum es. A u ch  dieses 
fing sofort Feuer. Nur einem glücklichen Zufalle ist 
es zu danken, dafs im Momente der Funkenbildung 
kein explosionsfähiges Benzin - Luftgem enge vorhan
den w ar und dafs es der energischen und um sich
tigen Betriebsleitung gelang, in wenigen A ugenblicken 
das Benzinfeuer zu löschen , wodurch unabsehbarer 
Nachteil für M enschenleben und Gut verhütet wurde. 
Mindestens io o o o  kg Benzin befanden sich in den di
versen im Extraktionsraum e aufgestellten E xtrak
teuren und Benzinbehältern!

W enn auch im speziellen Falle die —  wie er
wähnt ausnahm sweise —  Füllm ethode keine ent
sprechende war und sohin der V orfa ll hätte ver
mieden werden können, so d arf nicht vergessen w er
den , dafs in A n la g e n , in w elchen mit Benzin g e
arbeitet w ird , D am pfaustritte im mer m öglich sind, 
ebenso wie Einklem m ungen von Leiterschnüren durch 
T ü r e n , E xtrakteurdeckel etc. jederzeit Vorkommen 
können, sodafs es angezeigt erschiene, solchen E ve n 
tualitäten ebenso durch eine V orschrift vorzubeu
gen, wie dem Eintritte anderer unerwünschter V o r
komm nisse durch erlassene D irektiven vorgesehen 
wurde.

Ein neuer Brennstoff für Explosionsmotoren.

D ie Fortpflanzungsgeschw indigkeit einer Flam m e 
in einem G asgem isch, w elches aus verdam pftem  A lk o 
hol und genügend atm osphärischer Luft besteht, um 
eine vollständige V erbrennung des Kohlen- und W a s
serstoffträgers (hydrocarbon) zu sichern, ist v ie l lang
sam er, als in einem G asgem isch, in w elchem  das 
„h yd rocarbon “ durch Gasolin gebildet ist, sodafs

ein Motor, w elcher für G asolin gebaut ist, nur un
genügend mit A lkoh ol arbeitet.

Theoretisch ist der beste Zustand vollständige 
V erbrennung bei kleinstem V olum en —  höchster 
Kom pression —  und nur während des H ubes A u s
dehnung (Expansion). D ie praktische Erfahrung w eicht 
hiervon ab, da man für notwendig gefunden hat, die
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vollständige Verbrennung in den H ubanfang zu legen, 
um eine hohe therm ale Nutzwirkung (efficiency) zu 
erzielen. In B ezug hierauf behauptet D ugald  Clerk, 
dafs man nur die H älfte der therm alen Nutzwirkung 
erhält, wenn die Verbrennungszeit sich über den gan
zen Expansionshub ausdehnt. D ies erklärt es, dafs 
ein gewöhnlicher G asolinm otor mit ziem lich hoher 
Um drehungszahl sehr ungenügende Resultate ergibt, 
wenn A lkohol als Brennm aterial benutzt wird. W ieder
holte in der Praxis ausgeführte V ersuch e haben er
geben, dafs, obgleich ein Gasolinm otor leicht mit A lk o 
hol gespeist werden kann, sobald er einmal mit G aso
lin in G ang gesetzt und angewärm t worden ist, den
noch eine weit gröfsere M enge an H eizstoff für die 
geleistete PS verbraucht wird. Bei höheren Um-

Man mufste daher ein Mittel finden, um A lk oh o l 
in den existierenden M otoren ohne grofse A b ä n d e 
rungen verw erten zu können.

H err Thom as L. W hite hat die A ufgabe in glän
zender W eise  dadurch gelöst, dafs er A lkoh oldäm pfe 
und Luft mit A zetylengas m ischte und dieses G as
gem isch im Zylinder zur Verbrennung brachte.

Bekannterm afsen explodiert A zety len gas bei der 
Entzündung mit derselben K raft und ebenso plötzlich 
wie andre hochexplosive Stoffe und bildet in dieser 
Hinsicht einen vollkom m enen Gegensatz zum A lkohol. 
In richtigem  M afse den A lkoholdäm pfen beigem engt, 
erhöht es deren Verbrennungsgeschw indigkeit derart, 
dafs diese neue, vom  Erfinder „A lkoeth in e“ genannte 
M ischung dem Gasolin ebenbürtige, sogar etwas bessere

Fig.

drehungszahlen zeigt sich ein Nachlassen der Nutz
wirkung, da die K olbengeschw indigkeit im V erh ält
nis zur Verbrennungsgeschw indigkeit zu grofs ist; es 
kann hierbei Vorkommen, dafs die einzelnen Ladungen 
nach dem Verlassen des Zylinders noch durch das 
A uspuffventil brennen. D ie Tatsache, dafs A lkoh o l 
bei stehenden, verhältnism äfsig langsam  gehenden 
H ochdruckm otoren mit nicht mehr als 350 Touren 
in der Minute eine gute Nutzwirkung ergibt, ist ledig
lich ein weiterer Bew eis für die Nutzlosigkeit des V e r 
suches, gute Ergebnisse beim Gebrauch eines lang
sam en Brennm aterials in einem schnellgehenden M otor 

zu erhalten.
A b er der Preis für Gasolin steigt, und die H er

stellung steht aufser Verhältnis mit dem gegenw är
tigen und noch viel mehr mit dem zukünftigen V e r
brauch. E ine scharfe N achfrage würde hingegen ge
nügen, um die Produktion von denaturiertem A lk o 
hol dahin zu beeinflussen, dafs der Preis für den
selben unter den des Gasolins fallen würde.

104.

Resultate ergibt, wenn beide unter „G asolinbedin
gun gen“ verbrannt werden.

D er hierzu gebrauchte A pparat besteht aus einem 
gewöhnlichen V ergaser A  (carburater), wie man die
selben zum V ergasen von Gasolin gebraucht, und 
einem Raum B für das Kalzium -Karbid, w ie aus Fig. 104 
zu ersehen ist.

D er Karbidraum  ist ein einfacher H ohlzylinder, 
mit einem Drahtnetz D  oder -sieb in ungefähr 1/# 
H öhe vom  Boden, um eine K arbidschicht zu tragen. 
Ein Rohr vom  V ergaser führt das aus A lkoh oldäm 
pfen und Luft bestehende G asgem isch auf das K a r
bid. Gew öhnlicher A lkoh ol (com m ercial alcohol) 
enthält meistens etwa 10°/0 W a sse r; dieses wird 
augenblicklich vom  K arbid  absorbiert, und A zety len 
gas wird entwickelt. D ie hieraus entstehende M i
schung tritt durch ein M ittelrohr, w elches sich un
terhalb der K arbidlage öffnet, direkt in den Zylin
der C. A u f  diese W eise wird der A lk o h o l wasser
frei g e m a ch t, und das Freiwerden von Säuren bei
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der V erbren nung, w elche den Ventilen und Zylin
derwänden schädlich sind, verhindert, während die 
beim Zerfallen des K arbids entw ickelte W ärm e den 
A lkoh ol vollkom m en vergast und eine interm oleku
lare V erein igung der einzelnen Bestandteile des Brenn
m aterials herbeiführt.

A lk o h o l hat keine Affinität zum  K arbid  und 
durchström t dasselbe unverän dert; nur das W asser 
wird zurückgehalten. D ie notwendige Luft wird 
durch das A uspuffrohr vorgew ärm t. A n  der Seite 
des Karbidraum es ist ein Ü berdruckventil V  ange
bracht um Schaden durch Rückfeuern (back firing) 
zu verhüten.

D a  der Prozentsatz an W a s s e r , w elchen man 
gew öhnlich in A lk oh o l antrifft, nicht genügt, um zur 
notwendigen Verbrennungsgeschw indigkeit in den 
Zylindern hinreichend A zetylen  zu entwickeln, wird 
etw as W asser hinzugefügt. 18 °/0 W asser sind vo lu 
m etrisch gem essen erforderlich, um genügend A z e 
tylen zu erzeugen, so dafs die E rgebnisse sich mit den 
von Gasolin erlangten decken. Mehr W asser er
höht die Verbrennungsgeschw indigkeit, und bei 25°/# 
explodiert das G asgem isch im Zylinder mit dem 
eigenartigen Geräusch, w elches entsteht, wenn reines 
A zety len  und Luft verw endet werden. Dies bezeich
net den Gefahrpunkt. D as sparsamst arbeitende 
V erhältnis ist ungefähr 18 °/0 W asser. D ie M asse 
des Brennm aterials und der Nutzw ert ist unter diesen 
Bedingungen auf Kosten des K arbids verm ehrt, aber 
die erhaltenen E rgebnisse wiegen eine M ehrausgabe 
auf. K arbid  in 50 kg  V erp acku n g kostet etwas 
mehr als 0,50 M per kg. Denaturierter A lkohol 
kostet augenblicklich (in A m erika) 35— 45 Cent die 
G allon, d. i. zirka 0,40 M per L ite r ; wenn aber A l 
kohol denselben Preis wie Gasolin, und Karbid sei
nen heutigen Marktpreis hat, ist man imstande, einen 
M otor mit denselben K osten durch „A lk o eth in e“ wie 
durch G asolin zu treiben.

D as System  wurde kürzlich von Joseph T racy  
an einem kleinen- direkt mit einem D ynam om otor 
gekuppelten A utom obilm otor geprüft, und man er
hielt das in Figur 105 gezeigte D iagram m . Beim  
V erg le ich  mit dem in Figur 106 gezeigten Diagram m

kann man sehen, dafs der neue Brennstoff in seinen 
Ergebnissen beinahe mit denen von Gasolin erhal
tenen übereinstimmt. D ie nur w enig höhere V e r
brennungsgeschwindigkeit des „A lkoeth in e“ erm ög
licht es, gleiche Nutzwirknng bei höherer G eschw in
digkeit zu erreichen, als dies mit Gasolin m öglich

Fig. 105.
Zylinder-D ruck-D iagram m  für A k oeth ine.

F ig . 106.
Zylinder-Druck-Diagramm für Gasolin.

ist. Nach der Theorie des Erfinders verbreitet sich 
eine D ruckw elle durch die Gasladung nach Entzün
dung der M oleküle am Entzündungspunkt (sparking- 
point), und dieser D ruck ruft die Entzündung der 
A zetylenm oleküle h e r v o r , w elche dann ihrerseits 
die um gebenden A lkoholm oleküle entzünden, so
dafs an unzähligen Punkten eine gleichzeitige Zün
dung stattfindet. D ie V ersuche scheinen die Rich
tigkeit dieser H ypothese zu bestätigen.

V o n  H o w a r d  G r e e n e  aus „P o w e r“ Mai 1907
V . St. N. A .

W .

Explosionssichere Transportanlage für Benzin.
Ausgeführt von der Apparatebau-Anstalt G e b r .  D i e t z e l  in Nordhausen a. H.

In den chem ischen W aschanstalten verw endet 
man in neuerer Zeit als Mittel zum Transport der 
W aschflüssigkeit, des Benzins, mit V orliebe D ru ck
luft, w eil die A nw endung des Luftdruckes schnelleres 
A rbeiten erm öglicht, als das Arbeiten mittels Pum pe,

bei welchen aufserdem Benzinverluste unverm eidlich 
sind.

Man ging also zu den Druckluftanlagen ü b e r; 
aber schon nach kurzem Gebrauche derselben wurden 
durch m ehrere bald darauf erfolgende Explosionen
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die Behörden a u f diese A nlagen aufm erksam , und 
m an nahm Veranlassung, die Verhältnisse eingehender 
zu prüfen, w eil jede Erklärung für die U rsachen zur 
E xplosion  zu fehlen schien.

D a bei den E xplosion en eine Entzündung des 
explosiblen Gem isches durch elektrische Funken oder 
offene Flam m en von aufsen her ausgeschlossen war, 
mufste nach V orgängen gesucht werden, w elche eine 
Funkenbildung au f andere W eise und an ändern 
Stellen erklären liefsen.

Gum m iriem en sind derartige Erscheinungen nicht g e
funden worden.

W eitere Forschungen haben indessen die G e
fahrenquelle der D ruckluftanlagen sehr bald auf
gedeckt. D urch Beobachtungen und Laboratorium s
versuche wurde nämlich der N achw eis erbracht, dafs 
Eisen- oder R ostpulver, w elches entsprechend den 
V orgän gen  in der P raxis beim  Transport des Benzins 
mittels D ruckluft w iederholt mit erneuten Mengen 
Leicht- oder Schw eröl getränkt worden w ar, beim

Fig. 107.

D urch Beobachtungen und Untersuchungen wurde 
zwar festgestellt, dafs an der Kreuzungsstelle der bei 
allen W aschm aschinen vorhandenen gekreuzten A n 
triebsriemen infolge der Reibung Elektrizität erzeugt 
wurde, w elche so stark war, dafs man auf eine E nt
fernung von 4— 5 crn vom  Kreuzungspunkt des R ie
mens mit dem K nöchel Funken auffangen konnte. 
D iese Erscheinung wurde aber nur bei alten Riemen 
wahrgenom m en, welche zur Verhütung des Gleitens 
mit der in Stangenform erhältlichen Riemenschmiere 
eingerieben worden waren. Bei neuen Riemen und

Überleiten oder Hindurchsaugen von erwärm ter Luft 
Funken bildet. M acht man diese V ersuche in einem 
Glasröhrchen, so erglüht schliefslich die ganze B e
schickung und das Glasröhrchen selbst schm ilzt zu
sammen. D ieser V organ g  beruht darauf, dafs durch 
die fortw ährende Einw irkung von immer neuen Men
gen Benzin au f Eisenpulver, Rost, o'der au f die R ohr
wandungen in fortschreitendem Mafse Schw efeleisen 
gebildet wird, w elches in seiner Form  ähnliche E ige n 
schaften wie Platinschwam m  zeigt. D a  Leicht- und 
Schw eröle stets Schw efelw asserstoff und andere Schw e
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felverbindungen enthalten, so ist bei ihrer Einw irkung 
au f Eisen die Bildung von Schw efeleisen erklärlich. 
Im V erlau fe der U ntersuchungen kam  man weiter zu 
dem  E rgeb n is, dafs auch der Sauerstoff der atm o
sphärischen Luft einen ganz besonderen Einflufs a u f 
d ie E xplosionen ausübt und dieselben geradezu b e
günstigt. A u s vorstehendem  ist also ersichtlich, dafs 
die Zündung von selbst eintritt und zw ar durch die 
b ei der Kom pression der L uft erfolgte Erw ärm ung, 
w elche die Zündungstem peratur des Benzins erreicht. 
Bekanntlich liegen die Entzündungstem peraturen der 
hier in Frage kom m enden Kohlenw asserstoffe sehr 
niedrig, sodafs bei Benzin schon unter 3 Atm . K o m 
pressionsdruck, bei G as mit ca. 15 A tm . die Selbst
zündung stattfindet.

Man w ar deshalb gezw un gen , sich nach einem 
ändern D ruckgase als Transportm ittel umzusehen, 
und m achte V ersuch e mittelst K ohlensäure, w elche 
zw ar ein befriedigendes Resultat ergaben, sich aber 
a u f die D au er als zu kostspielig erwiesen; denn die 
H eranschaffung der K ohlensäure und auch der Trans
port der Kohlensäureflaschen an sich selbst w ar zeit
raubend, sowie auch fortlaufend mit nicht unbedeuten
den Geldkosten verknüpft.

U m  nun den kostspieligen Kohlensäure-Benzin- 
Luftdruck-Transportanlagen aus dem W e g e  zu gehen, 
sind seitens der Firm a Gebr. D ietzel Nordhausen a. H. 
V ersuch e mit Schornsteingasen, w elche Kohlensäure 
in genügenden M engen enthalten, gem acht worden. 
D urch A ufstellung einer V ersuchsanlage wurden die 
E rw artungen in jeder W eise tibertroffen. Verm ittels 
dieser Einrichtung ist man nicht nur in der Lage, 
mit jedem  gewünschten Betriebsdruck zu arbeiten, 
sondern hat auch den V orteil, diese G ase durch A u f
speicherung in einem D ruckkessel bei einem etwa 
entstehenden Brande jederzeit als vorzüglich wirkendes 
Feuerlöschm ittel zur H and zu haben. Mit Benzin g e
füllte brennende G efäfse wurden mit diesen Gasen 
mom entan zum Erlöschen g eb rach t, was für das 
chem ische W äscherei - G ew erbe und alle mit feuer
gefährlichen Stoffen arbeitenden Betriebe von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung ist. (Abb. Fig. 107.)

D ie Arbeitsw eise mit der A n la g e  ist kurz fo l
gende : D ie K ohlensäuregase oder richtiger gesagt

die sauerstoffarm e Luft wird mittels der Luftdruck
pum pe 8 aus dem Schornstein gezogen und durch
streicht a u f diesem  W e g e  einen W aschapparat 10, 
in w elchem  die Gase von Rufs und ändern V erun
reinigungen gereinigt und somit für die Z w ecke der 
chem ischen W äscherei nutzbar gem acht w'erden. In
folge der eigentüm lichen Konstruktion dieses W asch 
apparates ist das Mitreifsen von Funden vollkom m en 
ausgeschlossen, so dafs ein reines, für jeden Betrieb, 
in welchem  feuergefährliche Stoffe zur Verarbeitung 
gelangen, brauchbares Gas gewonnen wird. A u s 
diesem W aschapparat 10 gelangen die Gase in den 
D ruckkessel 9 und werden hier aufgespeichert, um 
als Transportm ittel für Benzin verwandt zu werden. 
D er D ruckluftkessel 10 ist mit Sicherheitsventil und 
M anom eter versehen und bürgt für ein vollkom m en 
betriebssicheres Arbeiten.

D as reine Benzin wird vom  Transportfafs 11 
mittels D ruck in das Reinbenzin - Standgefäfs 5 g e
leitet und aus dem selben zum W aschen in die M a
schine 7 befördert, von w o es nach dem W asch- 
prozefs in den Schm utzbenzinbehälter 6 abgelassen 
werden kann. A u s diesem  Behälter wird das Benzin 
in den D estillierapparat 1 gedrückt, um verm ittels 
Destillation wieder gereinigt und für den W asch- 
prozefs von neuem brauchbar gem acht zu werden. 
D ie Benzingase gelangen in den K ühler 2, werden 
hier n iedergesch lagen , durchstreichen das Scheide- 
gefäfs 3, in welchem  sich die mitgerissenen W asser
teilchen von dem Benzin absondern, und fliefsen in 
das Standgefäfs für destilliertes Benzin 4 , aus w el
chem sie aberm als zum W aschen entnommen werden 
können, und so fort.

A u s vorstehender Beschreibung ist ersichtlich, 
dafs man verm ittels dieser A n la ge  ohne besonderen 
Kostenaufw and jederzeit imstande ist, mit K oh len 
säure zu arbeiten und gleichzeitig es sich zunutze 
machen- kann, in dem verw endeten D ruckgase ein 
vorzügliches Feuerlöschm ittel zur Seite zu haben, ein 
Vorteil, der bei entstehenden Bränden in Betrieben, 
wo mit feuergefährlichen Stoffen gearbeitet wird, 
z. B. in chem ischen W äschereien, (W aschm aschinen, 
Spülgefäfsen) für die Betriebssicherheit der G esam t
anlage nicht zu unterschätzen ist.

Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
in Charlottenburg.

Schutzhaube für Kreissägen. T e x t i l - B e r u f s g e n o s -  
s e n s c h a f t  v o n  E l s a ß - L o t h r i n g e n ,  M ü l h a u 
s e n  i. E.

Die Haube hat den Zweck, Unfälle an Kreissägen beim 
Schneiden von Dielen zu verhüten. Beim Vorstoßen der zu

schneidenden Bretter oder Dielen heben diese die Haube in die 
Höhe. Die Schutzhaube wird meistens am Spaltkeil hinter dem 
Sägeblatte befestigt, sie kann aber auch mit einem besonders 
angebrachten Rundeisen auf dem Sägetische befestigt werden. 
Da die Haube das Sägeblatt vollständig überdeckt und der
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Arbeiter, bevor er an das Sägeblatt herankommen kann, an 
die Haube anstößt, hat er noch Zeit, die Hände zurückzuziehen, 
bevor ein Unfall eintritt. Der Apparat ist so eingerichtet, daß 
bei der Arbeit der Sägeschnitt leicht zu übersehen ist. 
Schlitten mit Zangenvorrichlmig fiir Kreissägen, spe

ziell zum Querschneiden und Sägen von Brennholz. 
T e x t i 1 - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t v o n  E l s a ß 
L o t h r i n g e n ,  M ü l h a u s e n  i. E.

Die Vorrichtung hat den Zweck, die Unfälle zu verhüten, 
die infolge der unregelmäßigen Form oder der Knorren des 
Holzes oder im Falle der Verwendung geworfener Sägeblätter 
beim Vorschieben des zu sägenden Holzes entstehen können. 
Ein auf dem Sägetisch angebrachter eiserner Winkel verhindert 
das Vorschieben des Holzes, solange nicht der auf dem Schlitten 
angebrachte Hebelarm heruntergedrückt wird; hierdurch wird 
das zu sägende Holzstück eingeklemmt und durch weiteres Drük- 
ken auf den Hebel der Schlitten vorgeschoben, der dann das 
Sägeblatt freigibt. Ein Gegengewicht bringt den Schlitten der 
Haube wieder in seine normale Stellung zurück. — — 
Fleischmengeinascliine mit Sicherheitsdeckel. M a s c h i n e n 

f a b r i k e n  R.  Ka r g e s  & Gus t av  H a mme r  & Co., A k 
t ie n g e s e lls c h a ft ,  Br a u n s c h we i g  (Kg- 108.)

Das Hineinfassen in den Trog während der Bewegung der 
Flügel wird dadurch verhindert, daß der Trog durch einen 
S ch u tzd e ck e l geschlossen wird, der mit der Antriebvorrichtung 
so in Verbindung steht, daß bei Inbetriebsetzung der Maschine

der Schutzdeckel sich schließt und daß er erst wieder geöffnet 
werden kann, wenn die Maschine außer Gang gesetzt ist. Der 
Schutzdeckel ist gitterförmig gestaltet, so daß ein Nachfüllen 
leicht bewerkstelligt werden kann. Die Zahnräder sind vollstän
dig abgedeckt. — —

Elektrische Sicherheitslampe fiir feuchte, dnrclitränkte, 
feuer- und explosionsgefährliche Räume. (D. R. G. M.)
B e r g m a n n - E l e k t r i z i t ä t s w e r k e , A k t i e n g e s e l l 
s c h a f t , A b t e i l u n g  1 ( I n s t a l l a t i o n s m a t e r i a l ) ,  
B e r l i n  N., H e n n i n g s d o r f e r  S t r a ß e  33—35. (Fig. 
109.)

Die üblichen Porzellanarmaturen und Handlampen bieten 
wohl Schutz gegen Nässe, indessen erweisen sie sich nicht als 
zuverlässig in explosionsgefährlichen sowie in durchtränkten oder 
solchen Räumen, die mit ätzenden Dünsten erfüllt sind. Es 
liegt dies zumeist daran, daß, wenn die äußere Glasglocke ̂ zu
fällig fehlt, die schädlichen Dämpfe in das Innere der Porzellan-

Fig. 109.

Fig. 108.

armatur eindringen können und hier die Anschlußkontakte 
angreifen oder beim weiteren Eindringen in die Rohrleitung 
durch Kondensation oder durch chemische Einwirkung Störun
gen hervorrufen. Auch sind bei der Verwendung von Metall 
zum Schutze der Porzellanteile oder zum Zusammenhalten der
selben Erdschlüsse möglich, die in Räumen mit feuergefährlichen 
Stoffen häufig die Veranlassung zu Explosionen sind.

Die ausgestellte w a s s e r  d i c h t e  S i c h e r h e i t s l a m p e  
kann ohne weiteres in allen gefährdeten Betrieben verwendet 
werden. Die Porzellanteile sind so angeordnet, daß der iso
lierte Leitungsdraht auf seinem ganzen Wege bis zu den Kon
taktstiften nur mit Isoliermaterial in Berührung kommt; da die 
Kontaktstifte und die Metallteile der Fassung in Porzellan ein
gebettet sind, ist ein Erdschluß auch bei Beschädigung der 
Drahtisolation unmöglich.
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Verankerung von Fafsböden. B ö h m i s c h e s  B r a u h a u s  
i n  B e r l i n .

Das Modell zeigt ein Paß in aufgeschnittenem Zustande, 
um erkennen zu können, in welcher Weise der Vorder- und 
Hinterboden des Fasses miteinander verankert sind. Im Innern 
sind die beiden Längsanker mit den Faßböden durch Muttern, 
an der Außenseite durch eine vorgelagerte Schiene und Muttern 
verbunden. Zweck dieser Verankerung ist die Sicherung der Faß
böden gegen Hinausfliegen, wie solches beim Abziehen des Bie
res unter Luftdruck oder beim Faßpichen häufig vorkommt.

Beim Abziehen des Bieres unter Luftdruck wird nämlich 
das im Fasse befindliche Bier mit Hilfe von Preßluft von
der Regel ’ /a Atmosphäre Überdruck aus dem Fasse durch
die Filter gedrückt; hierbei ruht auf den Faßböden je nach 
der Größe ein Druck von 5000 bis über 15000 kg; Faßex
plosionen, welche hierbei Vorkommen, haben schon viele
schwere Unfälle hervorgerufen.

Die Explosionen, welche sich beim Faßpichen ereignen, 
sind noch bedeutend gefährlicher als die eben erwähnten. Da 
sich hierbei Kohlenwasserstoffgase bilden, so können, wenn 
diese Gase sich mit dem Sauerstoffe der Luft mischen, sehr 
heftige Explosionsgemenge entstehen.

Die Explosion dieser Gasgemenge tritt dann entweder durch 
mangelhafte Einrichtungen, in der Regel aber — infolge Un
kenntnis der Gefahren oder Nachlässigkeit — durch Verschul
den der Arbeiter ein. Bei nicht zu heftigen Explosionen wird 
die in dem Modelle gezeigte Verankerung die Faßböden vor 
dem Hinausfliegen schützen und die Gase zwingen, sich durch 
Pforte und Spundloch einen Ausweg zu suchen.

Es sei noch erwähnt, daß die eisernen Anker auf die 
Güte des Bieres keinen Einfluß haben, da sie sich beim Pichen 
mit einer Pechschicht überziehen und daher mit dem Biere nicht 
in Berührung kommen; es ist hierbei allerdings Voraussetzung, 
daß solche Fässer nach jedem Gebrauche neu gepicht werden.

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffen tlichun g im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A nm eldu ng 
g ib t  den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
2. 9. 07.

Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen. —
Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf., Akt.-Ges., 
Dresden-Heidenau. —  47 a. M. 32170 —  29.4.07.

9. :>■ 07.
Schutzvorrichtung für Stiele an Schürgeräten.

—  Carl Anton Würth, Würzburg. —  24 f. W. 27678 —  
30. 4. 07.

Sicherheitsventil für Gasreiniger. —  Maschinen
fabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, Akt.-Ges., Braun
schweig. —  2Öd. M. 31249 —  19. 12. 06.

12. 9. 07.
Schutzhülse für die Traghaken von Gruben

lampen. —  Ernst Emil Freytag, Zwickau i. S., Schloss
grabenweg 2. —  4 a. H. 38624 —  29. 8. 06.

Auflager für verletzte Beine mit mehreren ein
zeln nachspannbaren Quertüchern. —  Dr. Wendel Emge, 
Hohentengen, VVürtt. —  3oe. E. 11654 —  21. 4. 06.

Sicherheitsventil. —  Hermann Kadach, Marx
loh. —  47 g. K. 32300 —  15. 6. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

2. 9. 07. •

Zerlegbare, fahrbare Krankentransportbahre aus 
einzelnen zu verbindenden Fahrrädern. —  Dr. O. Dörren
berg, Soest. —  30 e. 315034.

Speitrichter mit durchlochter Wandung. —  
R. Fröschke & Co., Berlin. —  34 f. 314886.

Rauchrückstossverhinderer, dessen Rückstoss- 
Fangkessel zugleich als Russfänger ausgebildet ist. —  
Schornsteinaufsatz- u. Blechwarenfabrik J. A. John Akt.- 
Ges., Ilversgehofen b. Erfurt. —  3Öd. 314775.

Alarmapparat mit Kohlensäurebetrieb. — 
Schweizerische Kohlensäurewerke, Bern. —  74d. 314722.

Sicherung für Hämmer, Beile u. dgl., bestehend 
aus einem Metallbande, das mittels Schraube und Stifte 
am Stiele befestigt wird. —  Carl Schultheis, Cöln, Metzer
strasse 32. —  87 d. 314703.

9. 9. 07.

Schutzring für Speisäulen und Speinäpfe. —  
R. Fröschke & Co., Berlin. —  34 f. 315557.

Baumaterialien-Aufzug mit Ein- und Auslade- 
sowie Sicherheitsvorrichtung. —  Joh. Gran, Fürth i. B., 
Königswarterstr. 40. —  35 a. 315608.

Einrichtung zur Verbindung der Ständer und 
Träger der Arbeitsbühnen bei Gerüsten. — Wiener Pa- 
tent-Gerüst-Fabrik und Leihanstalt Hermann Heiland, 
Wien. —  37 e. 315356.

Anschlag mit Schutzhaube für Holzfräsmaschi
nen mit vertikaler Frässpindel. —  Berthold Däggelmann, 
Plantieres b. Metz. —  38b. 315761.

Erteilte Patente.
Deutschland.

Kl. 3od. 185 186. —  Schutzbrille für Automobil
fahrer 0. dgl. mit gelenkig verbundenen, zusammenfalt
baren Schutzgehäusen. —  James Aitchison in London.

Die Erfindung besteht darin, dass die die gelenkig 
verbundenen, zusammenfaltbaren Schutzgehäuse tragenden 
Bügel durch eine Feder verbunden sind, welche bei ge
öffneter Brille die Schutzgehäuse gespannt hält. Um je
doch einen unangenehmen Druck der Brille auf das Ge
sicht zu vermeiden, sind Mittel vorgesehen, um das Be
streben der Feder, die Schutzbrille zu schliessen, aufzu
heben. (Fig. 110— 112.)

An den beiden Glasfassungen a, die mit Scheiben aus 
Marienglas oder anderem durchsichtigen Stoff ausgefüllt 
und bei b in bekannter Weise gelenkig miteinander ver
bunden sind, sodass sie gegenseitig gedreht und anein
andergelegt werden können, sind bei c1 Bügel c drehbar 
befestigt, und zwischen diesen und den Glasfassungen a 
sind zusammenfaltbare Schutzgehäuse d aus Seide oder 
ähnlichem Stoff angebracht.

Die Glasfassungen a und Bügel c tragen Ansätze e 
und e1, die dazu dienen, die Drehung dieser Teile ent
gegen der Richtung der in Fig. 111 angedeuteten Pfeile zu 
begrenzen. Beide Bügel c sind durch eine Feder f ver
bunden, welche von dem Stoffteil g , der ein Ganzes mit
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dem Gehäusestoff d bilden kann, umgeben ist. Die Feder 
f bezweckt dreierlei, nämlich das Spannen der Schutz
gehäuse, das Halten der Glasfassungen a in deren rich
tiger Lage und das genaue Anschliessen des Stoffteiles g 
an das Gesicht.

Um die Schutzbrille zusammenzulegen, ist es nur er
forderlich, die Glasfassungen a in Richtung der Pfeile zu 
drehen, wobei sich dann die Bügel c an die Glasfassungen 
anlegen, während die Feder f sich um den Zapfen b legt, 
wie dies Fig. 112 veranschaulicht.

Kl. sd . 184897. —  Rettungsanlage für Bergwerke.
—  Wilhelm Böhme sen. in Oberkassel b. Bonn und Wil
helm Böhme jun. in Dortmund.

Bei Grubenbränden und besonders bei Bränden, die 
die Schachtzimmerung ergriffen haben, wird häufig eine 
Rettung der Belegschaft dadurch unmöglich, dass die Leute 
nicht zum Schacht gelangen bezw. nicht ausfahren können. 
Um eine Rettung der Belegschaft unter allen Umständen 
und sogar dann noch zu ermöglichen, wenn auch der Fahr
schacht bereits in Flammen steht, ist einerseits in dem 
Schacht neben dem Pumpen- und Fördertrum ein beson
derer Fahrschacht als Rettungsschacht eingebaut, anderer
seits an den Strecken, Bremsbergen usw. entlang ein 
von den Strecken usw. abgeschlossenes Rohrnetz gelegt, 
in welches man an bestimmten Stellen der Strecke usw. 
durch luftdicht abschliessbare Einsteigöffnungen gelangen 
kann und welches mit dem Rettungsschacht in Verbindung 
steht. (Fig. 113— 115.)

Der Rettungsschacht a besteht aus einem doppel

wandigen, durch Ringe c versteiften Eisei. zylinder. Die 
Ringe c sind aussen gerippt, um oben vermittels eines 
Zulaufrohres r in den Zwischenraum b eingepumptes Wasser 
oder kalte Luft nach dem Aussenmantel leiten zu können, 
sodass dieser bei einem Brande fortwährend berieselt und 
kalt gehalten werden kann. In dem Rettungsschacht sind 
eiserne Fahrten d und Fahrtbühnen eingebaut, und das 
Innere des Schachtes steht vermittels luftdicht schliessender 
Türen mit dem Pumpen- oder Förderturm und durch einen 
über Tage mündenden Stollen s mit der Atmosphäre in 
Verbindung. Das Berieselungswasser wird unten von einem 
Trichter g aufgefangen und vermittels eines Rohres h in 
den Sumpf geleitet.

Fig. 1 1 3 — 11 5 .

Auf jeder Sohle schliesst sich an den Rettungsschacht 
ein Rohrnetz an, welches sich unter den Querschlägen, 
Grundstrecken, Bremsbergen usw. hinzieht. Dieses Rohr
netz besteht aus befahrbaren ovalen Rohren i aus Eisen
blech, Beton, Ton oder dergleichen von etwa 1500 mm 
Höhe und 780 mm Breite. Die Rohrnetze sind durch die in 
gewissen Entfernungen angebrachten Einsteigelöcher k zu
gänglich. Diese Einsteigelöcher befinden sich nicht un
mittelbar auf dem Rohrstrang, sondern sind in Nischen m 
eingebaut, damit die selbstschliessenden Falltüren n bei 
einer Explosion vom Luftdruck nicht zerstört werden kön
nen. Das ganze Rohrsystem liegt in angemessener Tiefe 
(200 bis 250 mm) unter der Sohle der Querschläge usw., 
wird mithin bei Explosionen, Bränden und dergleichen gar 
nicht oder nur unbedeutend in Mitleidenschaft gezogen;
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es ist also den Bergleuten bei dringender Gefahr die Mög
lichkeit gegeben, durch das Einsteigeloch k in das Rettungs
rohr i und durch dieses in den Rettungsschacht a zu ge
langen und sich in Sicherheit zu bringen.

Am erika.
848800. Schleifstein. William F. Barnes, Rockford, 111.
Das den Schleifstein 7 umfassende Gehäuse besitzt 

ausser dem in seinem Fuss 1 befindlichen Wasserraum 
noch einen zweiten Wasserbehälter, der oberhalb der Dreh
achse des Steins angeordnet ist. Zu diesem Zweck ist die 
den Stein umgreifende Kappe 11 schalenartig ausgebildet 
und mittels eines Deckels 23 abgedeckt, welcher ab
spritzende Wassertropfen auffängt. An der Schmalseite 
besitzt die Schale 16 der Kappe, um das Wasser auf den

Fig. 116.

Stein niederfliessen zu lassen, einen engen Spalt 18, dessen 
Querschnitt durch einen mit Randaussparung 19 versehenen 
Bolzen 21 geregelt werden kann.

Bei Inbetriebsetzung des Schleifsteins wird Wasser so
wohl in den Fuss 1 wie in die Behälter 16 der Kappe 11 
gegossen. Wird der Stein gedreht, so bespült das Wasser, 
das aus dem durch den Bolzen 18 regelbaren Spalt 20 
des oberen Behälters 16 sich ergiesst, ihn in seiner ganzen 
Breite und ergiesst sich dann in den unteren Behälter, um 
bei hinlänglicher Füllung wieder in den oberen Behälter 
emporgehoben zu werden.

Der Stein besitzt also den Vorteil, mit einer sehr ge
ringen Wassermenge betrieben werden zu können, wobei 
die Kappe gleichzeitig die Schutzabdeckung bildet.

Umcbiedenes.
Die Arbeitszeit in den Fabrikbetrieben Österreichs.

Die österreichischen Gewerbeinspektoren haben im 
Vorjahre eingehende Erhebungen über die Arbeitszeit, über 
Arbeitspausen, Sonnabendschluss in Fabrikbetrieben ge
pflogen , deren Resultate nunmehr vom k. k. Arbeits
statistischen Amte verarbeitet und publiziert wurden.

Zu Fabriken gehören in Österreich alle gewerblichen 
Unternehmen, welche eine Vielzahl von Arbeitern, in der 
Regel mehr als 20 beschäftigen, oder sich sonst durch 
intensiven Maschinenbetrieb oder durch die Einhaltung 
eines arbeitsteiligen Verfahrens, grösseren Geschäftsum
fanges auszeichnen. Gesetzlich begrenzt ist seit der Ge

werbe-Ordnung vom Jahre 1885 die tägliche Arbeitszeit 
auf elf Stunden.

Die Erhebungen ergaben, dass nunmehr 17,2 °/0 aller 
Fabrikarbeiter eine elfstündige Arbeitszeit haben, und nur
i,S '/o eine unregelmässige oder über das Maximalmass 
hinausgehende Arbeitszeit einzuhalten haben. Letzteres 
ist insbesondere in Ziegeleien der Fall.

Von allen in Österreich beschäftigten 1037601 Fa
brikarbeitern waren 930930 in nicht kontinuierlichen Be
trieben (Holz-, Textil-, Leder-, Maschinen-, graphische 
Industrien usw.), 106671 in kontinuierlichen (Hütten
werken, Papierfabriken, chemische Fabriken, Elektrizitäts
werke) beschäftigt. Von den zuerst genannten arbeiteten
8.8 °/0 neun Stunden oder kürzer, 45,9 °/0 über neun bis 
zehn und 43,8 %  über zehn bis elf Stunden. Alle hatten 
regelmässige, fixe Arbeitspausen. In den kontinuierlichen 
Unternehmen hatten 88,4 °/0 Arbeiter eine zwölfstündige 
Schichtdauer mit unregelmässig eingestreuten Pausen, nur
2.9 °/0 eine Schichtdauer von acht Stunden (bei schweren 
Arbeiten in Puddel-, Walzwerken, Elektrizitätswerken), 
8,7 °/0 (Glasmacher, Mälzer) eine unregelmässige Schicht
dauer von acht bis zwölf Stunden.

Früheren Arbeitsschluss an Sonnabenden (ein bis zwei 
Stunden) hatten rund ein Drittel (32,97 %) aller Arbeiter.

Unter den Fabrikarbeitern befanden sich auch 308681 
Frauenspersonen, 39673 jugendlich männliche, 26579 
jugendlich weibliche Personen (zwischen dem 14. und 16 
Lebensjahre). Die Frauenspersonen arbeiten durchschnitt
lich länger als die Männer, dagegen wird ihnen häufiger 
früherer Arbeitsschluss an Samstagen und werden ihnen 
längere Mittagspausen gewährt. Die jugendlichen Per
sonen haben keine Ausnahmen. Die kürzesten Arbeits
zeiten hat die graphische und die Maschinenindustrie, die 
längsten finden sich in Ziegeleien, Textil- und Nahrungs
mittelfabriken.

Sozialtechnisches aus Österreich.
Das Handelsministerium plant neben anderen sozial

politischen Neuerungen auch die Herausgabe von Schutz
vorschriften für Gewerbebetriebe zu beschleunigen. Bisher 
sind die Vorschriften vom 23. Novemher 1905 über all
gemeine Massnahmen, betreffend die baulichen Anlagen, 
Motoren, Transmissionen, Aufzüge usw., sowie die vom 
7. Februar 1907 für Hochbauten erschienen. Nunmehr 
sollen verschärfte Vorschriften für Weissphosphorzünd
holzfabriken , für den Verkehr mit Bleiweiss und anderen 
Bleipräparaten, zur Bekämpfung der Milzbrandinfektionen 
in Bürstenbindereien, für den Betrieb von Steinbrüchen 
und Gruben, endlich für chemische Fabriken, Lack- und 
Firnisssiedereien und Mineralraffinerien folgen. T.

Feuermelde - Thermometer
(nach R e i n h .  J ü t t n e r ,  Wittenberg).

Das Thermometer soll dem Zwecke dienen, erhöhte 
Temperaturen seiner Umgebung durch eine Alarm Vor

richtung anzuzeigen. Infolgedessen ist es besonders ge
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eignet, in einem Raume ausgebrochenes Feuer zu melden. 
Die Wirkung des Thermometers beruht darauf, dass beim

Steigen desselben durch die sich ausdehnende Quecksilber
säule eine leitende Verbindung in einem vorher offenen

Stromkreise hergestellt wird, sodass dadurch Stromschluss 
entsteht und die Alarmvorrichtung in Tätigkeit tritt.

In das Glasrohr des Thermometers, welches in be
liebiger Grösse ausgeführt werden kann, sind 2 Metall
drähte a und e eingeschmolzen, die mit 2 Klemmschrauben 
c und d eines Stromleiters in Verbindung stehen. Sind 
die Thermometer nun in den verschiedensten Räumen 
untergebracht, und die Pol-Drähte b und f  einer meist 
schon stets vorhandenen Klingelanlage mit den Klemm
schrauben c und d in Verbindung gebracht, so wird, so
bald in einem der Räume Feuer ausbricht, das Queck
silber bei einem bestimmten Wärmegrad den mit der 
elektrischen Klingelleitung in Verbindung gebrachten 
Metalldraht e erreichen, den Kontakt herstellen und die 
Alarmglocke in Tätigkeit setzen.

Herein Deuticber « « 
Revision‘ Ingenieure.

Die freie Hochschule Berlin übersendet dem Verein 

ihr diesjähriges Herbstprogramm. Die Hörgebühren be

tragen für jeden 8— 10 ständigen Zyklus 4.—  Mark. Hörer

karten sind von der Geschäftsstelle, Berlin NO. 18, Büsching- 

strasse 13, zu beziehen. Von derselben Stelle werden auch 

die Programme kostenlos versendet.

Der Vorsitzende 

G a r y .

Karl Rühl f.
Kaum hat sich die Gruft über dem Sarge unseres unvergesslichen Otto geschlossen, so reisst der Tod 

eine neue Lücke in unsere Reihen.
Das langjährige Mitglied unseres Vereins, Herr Ingenieur

K a r )  R ü h E
Technischer Aufsichtsbeamter der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft, erlitt am 7. September d. J. während 
der Ausübung seiner Berufstätigkeit in Osnabrück einen Schlaganfall, der am 8. September d. J. zum Tode führte.

Die Berufsgenossenschaft, der der Entschlafene diente, hebt hervor, dass ihr in ihm ein gewissenhafter 
und pflichteifriger Mitarbeiter von hervorragender Tüchtigkeit entrissen wurde, der fast neun Jahre in segens
reichem Wirken seines Amtes treu waltete.

Karl Rühl war am 22. April 1856 in Oschersleben a. H. geboren, wo er das Real-Gymnasium besuchte. In 
Magdeburg erlernte er den praktischen Maschinenbau, absolvierte die Königl. Gewerbeschule in Halle und stu
dierte an der Technischen Hochschule zu Hannover Maschinenbau. Vom Oktober 1879— 80 diente er als 
Einjährig-Freiwilliger im Magdeburgischen Pionier-Bataillon No. 4 und war dann nacheinander in verschiedenen 
Maschinenbauanstalten zu Magdeburg, Wilhelmshütte, Berlin und Stettin tätig, bis er am 1. Januar 1899 als 
Revisions-Ingenieur in die Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft eintrat. Er starb im Alter von 51 Jahren, 
betrauert von seiner Familie, seinen Vorgesetzten und Kollegen.

Der Verein, insbesondere die Berliner Gruppe, verliert in dem Verstorbenen ein tätiges, allezeit hilfs
bereites Mitglied und wird ihm ein treues Andenken bewahren.

Verein Deutscher Revisions-^Ingenieure.
Der Vorsitzende: Prof. M. G a r y .

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R eg ierungsrat L u d w i g  K o l b e  in C xross-L ich terfelde-W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der B uchdruckerei R oitzsch , G. m. b. H. R oitzsch .
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Unfallsichere Bauweisen. Von L. K o l b e .

Knet-, Meng- und Mischmaschinen. Von Ing. E r n s t  
B a u e r ,  Mannheim.

Neue Andrehkurbeln für Explosionsmotoren.

Patentbericht. —  Erlasse und
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Sicherheitslampe für feuergefährliche Räume. ( A l l g e 

m e i n e  E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t  Berlin.)
Vorrichtung zum Anzeigen von Undichtigkeiten in Rohr

leitungen. Konstr. A l b r e c h t  S c h w a r z h a u p t  
in Lüdenscheid i. W.

Entscheidungen. —  Personalien.

Unfallsichere
Von L. 1

Ein besonderes Kapitel in den Einrichtungen 
und Mafsnahmen zur Unfallverhütung nehmen die 
unfallsicheren Bauw eisen ein. LTm unfallsicher zu 
bauen, b ed arf es in erster Reihe der B efolgung der 
theoretischen und praktischen Konstruktionsregeln, 
w elche die Sicherheit eines Baues oder einer M aschine 
in bezug au f ihre Beanspruchung bei dem ihr zuge
dachten Z w ecke gewährleisten. E s sind also haupt
sächlich folgende M om ente : —  die Richtigkeit der 
rechnerischen E rm ittelung aller auftretenden M aterial
beanspruchungen , die W ah l eines hinreichenden 
Sicherheitskoeffizienten bei der Bestim m ung der M ate
rialabm essungen und endlich die Güte der Bauaus
führung unter V erw endun g eines genügend bekannten 
oder untersuchten Baum aterials — , w elche alle Zu

sam m entreffen müssen, um die Gew ähr zu bieten, 
dafs der B au oder die M aschine nach ihrer H er
stellung mit Sicherheit standhält der Inanspruchnahm e 
durch den Betrieb. Zu diesen ersten grundlegenden 
A nforderungen m öchte noch zu rechnen sein die 
spätere Instandhaltung des Bauw erks und der Schutz 
vor A bnutzung des Ganzen oder einzelner Teile.

A ufser der innern Festigkeit und H altbarkeit 
müssen auch die äufseren E igenschaften des Baustoffes 
den Forderungen der Praxis entsprechen und dem 
B etriebszw ecke angepafst sein. In einer Schm iede, 
in einem W alzw erke oder in einer M ontagewerkstatt 
gilt z. B. ein Fufsbodenbelag mit glatter harter O ber
fläche , der w egen clieser Eigenschaft und w egen 
seiner Reinlichkeit in ändern Betrieben vielleicht zur 
A bw eh r von U nfallgefahren beiträgt, keinesw egs als

Bauweisen.
o 1 b e.

unfallsicher. Andererseits ist es bekannt, dafs auch nicht 
im mer die gröfstm ögliche Festigkeit am Platze ist, 
wenn es sich um Verhütung von Unfällen handelt. 
Eiserne Balkendecken sind z. B. über den D am p f
kesseln aus Sicherheitsgründen verboten.

Zweitens sind die äufseren A bm essungen der 
Bauteile mit R ücksicht auf Erfahrung und Bestim 
m ungszw eck richtig zu wählen. Dahin gehören das 
Gröfsenverhältnis und die Einteilung der inneren 
Räum e mit ihren Zugangstüren und Lichtöffnungen, 
die H öhen der B augeschosse, die Neigung und Steig
höhe der T reppen nebst der L age und Gröfse der 
P odeste; bei W erkstätten die Stellung der Maschinen 
von- und zueinander unter B erücksichtigung der 
W ah l der W anderung der rohen und bearbeiteten 
M aschinenteile durch die W erkstatt, die L age und 
A rt der Antriebseinrichtungen ; die Einrichtung und 
L age der A ufzüge, die A rt der künstlichen B eleuch
tung der Innen- und A ufsenräum e u. a.

Gem einhin wird und kann au f diese Punkte aus 
Platzm angel oder wegen beschränkter Baum ittel nur 
selten genügend Rücksicht genom m en werden, und 
doch bilden gerade V erstöfse gegen diese Bauregeln, 
die sich aus der Erfahrung herausgebildet haben, 
in recht vielen Fällen die U rsachen von U nfällen, 
w elche fast an ein und derselben Stelle erneut 
im m er wiederkehren. So ist es bekannt, dafs z. B. 
enge Toreinfahrten in Sch eun en , M agazinen usw. 
regelm äfsige U nfallopfer fordern, dafs schlecht g e 
baute Treppen aufgänge, falsch aufschlagende Türen, 
ungenügende oder unrichtig ungebrachte B eleuch
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tung die Unfallstatistik ständig um eine grofse A n 
zahl von Unfällen bereichern.

In dritter Reihe ist die Forderung einer richtigen 
und dem Bestim m ungszw eck entsprechenden Inge
brauchnahm e oder Inbetriebnahme zu stellen. D ie 
Benutzung eines Kranes, eines D am pfkessels oder 
einer Balkenlage über das der Rechnung zugrunde 
gelegte Mafs hinaus bedeutet in jedem  Falle  eine 
Unfallgefahr. A b er nicht nur die Beanspruchung 
des Materials über das zulässige Mafs hinaus, son
dern auch m ifsbräuchliche Benutzung und falscher 
Gebrauch innerhalb der Beanspruchungsgrenzen ver
m ögen U nfallgefahren zu erzeugen. F alsch e E in 
stellung von Ventilen einer D am pfkesselanlage kann 
unbeabsichtigtes Ingangsetzen einer D am pfm aschine 
zur F olge haben und damit Gefahren für die an der 
M aschine beschäftigten A rbeiter herbeiführen. Das 
irrtüm liche Schliefsen eines Schiebers oder Hahnes 
kann K oh len oxyd e oder andere schädliche Gase in 
die Arbeitsräum e schaffen. D ie verkehrte Bedienung 
von W asserabsperrvorrichtungen kann U nfälle durch 
Ü berschw em m ungen herbeiführen. B ei der Bearbei
tung chem ischer Stoffe kann schon die Reihenfolge 
der Reaktionen, die V erm engung oder Berührung mit 
nicht vorgesehenen ändern Stoffen, der unbeabsich
tigte Zutritt von Luft oder ändern Gasen zu E x p lo 
sionen in sonst sicher gebauten Öfen, Retorten, B la
sen führen und diese zerstören. E ine m angelhaft 
bediente Ventilation in Gruben, in M ühlen und än
dern Arbeitsräum en verm ag zur Bildung explosibler 
Gem ische zu führen, deren Entzündung gefährliche 
U nfälle zur F o lg e  haben oder das Leben  der A rb ei
ter in anderer W eise  gefährden kann.

B ei diesen Fällen besteht der M angel der A n lage  
entweder in ihrer eigenen Ausführung und sie trägt 
dann die U nfallgefahr in sich s e lb s t , oder das 
Fehlen von besonderen Schutzvorrichtungen gibt An- 
lafs zu U nfällen. In bezug auf letzteren Punkt tre
ten wir schon in das Gebiet der besonderen, durch den 
Betrieb an sich nicht bedingten Schutzvorrichtungen 
über, w elche aber erforderlich werden, sobald eine 
falsche Inbetriebnahme oder ein M ifsgriff der B e
dienungsmannschaften gefährlich werden kann. Zu 
dieser Gattung von M afsnahmen und Einrichtungen 
gehört z. B. das gesam te G ebiet der eisenbahntech
nischen Sicherheitsvorrichtungen.

A n  eine unfallsichere Bauw eise mufs in vierter 
und letzter Reihe aber auch die Forderung der Sicher
heit gegen Feuersgefahr, gegen W assergefahr und 
gegen den Einflufs höherer Gewalten (Blitz, T em p e
ratur, Erdbeben, Grundwasser usw.) gestellt werden. 
Ein Fabrikschornstein, der nach den besten statischen 
Regeln gebaut ist und auch seinem Betriebszw ecke, 
schädliche Rauche und G ase zu beseitigen, bei al

len Betriebställen in sicherer W eise dient, aber jeden 
Blitzschutzes entbehrt, ist als unfallsicher gew ifs nicht 
anzusprechen. Ein K ohlensäureschuppen zur A u f
bew ahrung von gefüllten Kohlensäureflaschen, in w e l
chem die Tem peratur durch Sonnenlicht oder andere 
Um stände über ein zulässiges Mafs hinaus steigen 
kann, ist nicht unfallsicher gebaut. E ine T ie fb au 
anlage, w elche durch Grundwasser oder W asserein
bruch überschw em m t werden kann, gilt nim m erm ehr 
als unfallsicher.

In bezug auf den Einflufs der Tem peratur, der 
gemeinhin leicht vernachlässigt w ird , nam entlich 
wenn er nur vorübergehend z. B. in der Bauzeit sich 
geltend m achen kann oder seinen U rsprung nimmt, 
m öge hier au f einen aus der Praxis bekannt g e
wordenen, lehrreichen F all hingewiesen werden.

Bekanntlich werden als Tragsäulen für Fabrik-, 
Magazin-, Speicher- und Shedsaalbauten ausschlielslich 
hohle Säulen verw endet, w elche an der oberen und 
unteren Stirnfläche ihre natürlichen Öffnungen haben 
(vgl. Fig. 1 1 8). Mit der unteren Stirnfläche, w elche die

Fufsplatte zur A u flageru n g a u f das Fundam ent trägt, 
wird die Säule au f W erksteine oder M auerklötze g e 
stellt und mit Zem ent vergossen. Sobald die untere 
Öffnung au f diese W eise  verschlossen ist, hat die 
von oben hineintretende Flüssigkeit keinen A bflufs 
mehr und sam m elt sich unten in der Säule an. Zw ar 
wird ja  die obere Öffnung später auch geschlossen, 
sodafs bei einem fertigen Bau w ohl selten W asser 
in die Säule treten wird. Anders ist das aber w äh 
rend der Bauzeit selbst. Beim  Bau eines Sägezahn
daches sind die Säulenfufsplatten längst mit Zem ent 
vergossen, und die Abpflasterung des Saalfufsbodens 
ist im G ange, während das D ach  noch im W erden 
ist. D urch G ew itterregen oder Zufall kann indessen 
das W asser noch immer in das Innere der Säule ge
langen. D as W asser bleibt dort eingeschlossen und 
kann auch nach Fertigstellung des D aches nicht etw a 
mit der Zeit noch verdunsten. Tritt in einem sol-



8. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 147

clien Falle starker Frost zur Säule, so ist das Zer
sprengen der Säule durch den sich im Innern b il
denden festen Eiskern die unausbleibliche Folge, und 
die Sicherheit des Baues ist gefährdet.

G egen diese Gefahr ist uns aus der Praxis unter 
der Mitteilung von Einzelfällen aber auch zugleich 
ein einfaches Mittel angegeben worden, w elches darin 
besteht, dafs über der Fufsplatte jeder au f dem 
Fundament ruhenden Säule ein L och  —  L  in Fig. 
i i 8 —  von 15 bis 20 mm D urchm esser eingegossen 
wird. D urch diese Öffnung kann jederzeit das ein
gedrungene W asser wieder abfliefsen, und die durch 
das Einfrieren des W assers bestehende Gefahr wird 
abgew endet.

D afs übrigens das Zerfrieren von Tragsäulen 
nicht selten eintritt, bew eisen folgende Fälle, welche 
zugleich zeigen , wie durch das genannte einfache 
Mittel die G efahr des Einfrierens der Säulen beseitigt 
worden ist.

Beim  Bau eines Shedw ebsaales bei der Seiden
weberei von S. H eym ann in Ostritz in Sachsen im 
Septem ber 1887 zerfroren zu W eihnachten und N eu
jahr au f die vorbeschriebene W eise  4 Säulen, welche 
ausgew echselt werden müfsten.

Besonders gefährlich ist das Einfrieren des ein
gedrungenen W assers in Säulen dann geworden, 
wenn es sich um die m eist schw er belasteten P ar
terresäulen handelte.

In der M echanischen W eberei von A ugust Hoff- 
mann in N eugersdorf i. Sa. trat dieser Fall im Jahre 
1893 bei einem H ochbau, bestehend aus einem E rd 
geschofs von 5 m H öhe, L Stockw erk von 4,5 m,
II. Stockw erk von 4 m und D achgeschofs von 3 m

t
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Fig. 120.

H öhe mit H olzzem entdach bei starkem  D ezem ber
froste ein. Hier w ar die Säule S (Fig. 119) in der 
aus Fig. 120 ersichtlichen W eise geborsten. Infolge

der schweren Belastung der Säule wTurde eine um 
fangreiche Abstützung vorgenom m en, zu welcher, 
wie aus den Figuren 121 u. 122 hervorgeht, 8 Stück 
300 mm starke Rundhölzer als Steifen für die Unter-

« I I ®\ I

Fig. 121.

Fig. 122.

züge erforderlich waren. Man hatte zunächst die 
U rsache auf die ungeheure Last oder au f einen Gufs- 
fehler zurückgeführt und dem Lieferanten der Säule, 
dem Eisenhüttenwerk „A lte  H ütte“ in Neusalz a. O der 
telegraphisch Mitteilung gem acht. Bei der näheren 
Untersuchung' durch einen Sachverständigen ergab 
sich aber das Einfrieren der Säule infolge des ein
gedrungenen W assers. D as abgerissene Säulenstück 
safs noch an der Säule fest, durch den klaffenden 
Rifs hindurch konnte aber beim Hineinleuchten das 
weifse E is als Säulenkern nachgewiesen werden. 
Dieser Befund erklärte nunmehr das Bersten der 
Säule und die U rsache der Einsturzgefahr. D ie E r
mittelungen über das Eindringen des W assers ergaben, 
dafs zum Erhärten der Stam pfbetonfufsböden der 
drei oberen Stockw erke reichlich W asser gegossen 
worden war, das seinen Abflufs in die Säule g e
funden und letztere 1,5 m hoch und noch höher an
gefüllt hatte. Zum Ausw echseln der zersprungenen 
Säule müfsten später zwei Pfeiler —  P in Fig. 121 —  
in harten Ziegeln von 600 mm Q  aufgeführt wer
den, um die Last sicher abzufangen. Natürlich säumte 
man nicht, auch die ändern Säulen zu untersuchen 
und die drohende Gefahr abzuwenden. Nicht nur 
die ändern neun Säulen des Erdgeschosses, sondern 
die Tragsäulen des ganzen Baues wurden angebohrt 
und überall wurde der Eiskern im Innern der Säulen 
vorgefunden. Beim  vorsichtigen Erw ärm en der Säu
len mittels K okskörben lief das W asser aus den neu
gebohrten Löchern heraus, und die weitere Einsturz
gefahr war glücklich abgewendet.

V o n  erfahrenen Firmen werden die Parterre
*
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säulen schon lange nicht mehr ohne dieses Loch L 
geliefert. W ie uns mitgeteilt wird, liefert z. B. die 
Firm a A l b i n u s  u. L e h m a n n  in G ö r l i t z  die 
Säulen schon seit 1887 mit dieser Sicherheitsöffnung, 
und auch der oben genannte Lieferant bringt die 
Öffnung seit dem dargestellten Unfälle im Jahre 1893 
bei den von ihm gelieferten Säulen an.

E s kann daher nicht genug em pfohlen werden, 
bei Neubauten dieses einfache Mittel für die A u s
führung ähnlicher A nlagen vorzuschreiben oder nur 
solche zuverlässigen Firm en mit Lieferungen zu be
trauen, welche sich die A nbringung dieser Abfluls- 
öffnung bei der Lieferung von Säulen zum Prinzip 
gem acht haben. A ndere V orsichtsm afsregeln, wie 
das Zustopfen der oberen Öffnung der Säule oder 
das V erbot, die Fufsplatten zu vergiefsen, verm ögen 
dies einfache Mittel nicht zu ersetzen, da diese Mafs- 
nahmen häufig trotz schärfster Bauaufsicht leicht ver
gessen werden.

D ie Anbringung der gezeigten Abflufsöffnung

bringt aber noch einen ändern V orteil mit sich, der 
nicht zu unterschätzen ist, wie hier nebenbei bem erkt 
werden soll. Beim  Shedw ebsaal der Seidenweberei von 
Leopold  H eym ann in Görlitz ([ 888) (Fig. 123) hatten die

L öcher L noch etwas anderes Gutes zur F olge. Bei 
jedem  Regenw etter lie f dort aus einigen Säulenlöchern 
W asser in den Saal. D ie L öch er bildeten somit 
einen willkom m enen A nzeiger dafür, dafs die D ach 
kehlen trotz der Eisenblechrinnen bezw. die D ach 
deckung unterhalb der Fenster m angelhaft ausgeführt 
und undicht war. D ie gekennzeichnete Einrichtung 
ist daher auch nach dieser Richtung hin als Schutz
vorrichtung anzusprechen.

Knet-, Meng- und Mischmaschinen.
Von Ing. E r n s t  B a u e r ,  Mannheim.*)

D je Knet-, Meng- und M ischm aschinen haben in 
den der Nahrungsmittel-Industrie-Berufsgenossenschaft 
angehörenden Betrieben seit Inkrafttreten des U nfall
versicherungs-Gesetzes, von 1885 bis Ende 1896 im 
ganzen 126 entschädigungspfhchtige, vielfach schwere 
U nfälle gezeitigt, durch die diese Berufsgenossenschaft 
mit insgesamt 316838 Mark belastet wurde.

D iese U nfälle waren zurückzuführen au f die V e r
arbeitung von Fleischm assen, a u f die V erarbeitung 
von Kakao-, Schokoladen- und Zuckerm assen, aber

*) Aus den Vorträgen auf der 14. Hauptversammlung 
des V. d. R.-Ing. v. 25.— 28. August 1907 in K ie l: Zwei 
Jahrzehnte berufsgenossenschaftlicher Unfallverhütung.

Fig. 1 2 5 - M asch in e  m it dem  zur Entleerung um gekippten K n ettrog .Fig. I 24 . M aschine in arbeitender Stellung.
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vorw iegend a u f die Teigbereitung in Bäckereien, T e ig 
waren-, H onigkuchen- und Biskuitfabriken, Mazzen- 
bäckereien usw. mit Trog-Knetm aschinen, bei denen 
die Knetarbeit durch K netarm e oder Knetflügel g e
leistet wird, die sich um oder mit der H orizontal
welle drehen.

D ie Knetm aschinen mit H orizontal - Knetw elle 
haben sich innerhalb der Nahrungsmittel-Industrie
Berufsgenossenschaft neben den Teigw alzm aschinen 
als die gefährlichsten Arbeitsm aschinen erwiesen, und 
man mufste daher besonders bedacht sein, Mittel und 
W ege zu finden, um die grofse U nfallgefahr zu ver
ringern und nach M öglichkeit zu beseitigen.

Mit Fig. 12411. 125 wird die Knetm aschine der Firma 
W e r n e r  &  P f l e i d e r e r  in C a n n s t a t t  in der 
früheren Beschaffenheit gezeigt. D iese Maschine war 
nicht nur die verbreitetste, sondern auch die gefähr
lichste Knetm aschine und fordert daher in erster Linie 
unsere Aufm erksam keit heraus.

A  ist der K nettrog, D  u. D 1 sind die Knetflügel, 
die sich gegeneinander drehen, und C, C 1 sind die 
Friktionsriem enscheiben für den Vor- und Rückw ärts
gang, der durch Drehen des H andrades H und durch 
die damit erzielte V erschiebung der mittleren Brem s
scheibe nach der linken oder rechten Riem enscheibe 
bewirkt wird. P  u. P l sind Gegengew ichte, die das 
Kippen des T roges zum Entleeren und Reinigen er
leichtern. D er T ro g  ist ganz offen und der Arbeiter 
nicht nur während der A rbeit (linkes Bild), sondern 
auch während der Entleerung und Reinigung bei 
laufender Maschine (rechtes Bild) stark gefährdet. 
Figur 126 läfst diese Gefahr besonders erkennen, wenn

Fig. 126.

man sich vergegenw ärtigt, dafs der zur A ufnahm e 
des fertigen T eiges vor der Maschine stehende T ro g  Z 
nach Entleerung der Maschine abgefahren wird und 
dann der A rbeiter direkt und ungeschützt vor den 
gefährlichen Knetschaufeln steht.

D ie ersten U nfallverhütungsvorschriften der Nah- 
rungsmittel-Industrie-Berufsgenossenschaft hatten zum 
Schutz der A rbeit an diesen Maschinen einerseits 
nur das V erbot erhalten, an solchen Maschinen jugend
liche Personen unter 16 Jahren zu beschäftigen und 
andererseits die Forderung gestellt, die Bedienung 
und Instandhaltung solcher Maschinen tunlichst be
sonderen, sachverständigen Arbeitern anzuvertrauen.

D iese Bestim m ungen haben sich als vö llig  un
zulänglich erw iesen , ebenso das weitere Verbot, 
„ während des Ganges der Maschine in den K nettrog 
zu greifen“ , das sich im Anschlufs an die U nfallver
hütungsvorschriften frei entwickelt hat.

Man war sich inzwischen darüber klar geworden, 
dafs das letztgenannte V erbot nur dann wirksam sein 
wird und die U nfälle zurückgedrängt werden können, 
wenn für die Knetm aschinen Einrichtungen geschaffen 
werden, die die Übertretung des V erbots erschweren 
oder besser noch unm öglich machen, und so kam 
man zu dem Entschlufs, einen Schutzdeckel zu ver
langen, der geschlossen sein mufs, wenn die Maschine 
eingerückt werden soll, und der andererseits erst w ie
der bei abgestellter Maschine geöffnet werden kann.

D a aber die ersten Unfallverhütungsvorschriften 
der Nahrungsmittel-Industrie-Berufsgenossenschaft zur 
Verw irklichung dieses Entschlusses keine H andhabe 
boten, die Gegenliebe, die der Sache von seiten der 
Maschinenfabrikanten entgegengebracht worden ist, 
nur eine sehr geringe, vielfach widerstrebende war, 
so konnte nur schrittweise vorgegangen werden. Man 
setzte in den Betrieben und bei den Maschinen an, 
die mit Knetm aschinen-Unfällen hervorgetreten waren, 
und so kamen die ersten Schutzdeckelkonstruktionen 
zustande.

Inzwischen m achte sich die Notwendigkeit fühl
b ar, die bestehenden U nfallverhütungsvorschriften 
einer Revision zu unterwerfen. D ie Revision wurde
1898 vorgenom m en und dabei der Knetm aschinen 
besonders gedacht.

D a aber zu jener Zeit noch nicht für alle K n et
m aschinensystem e, besonders nicht für das System  
der Firm a W e r n e r  &  P f l e i d e r e r  brauchbare 
Schutzdeckel-Konstruktiouen vorhanden waren, wurde 
mit dem § 87 der revidierten U nfallverhütungs-Vor
schriften für A rbeitgeber der Nahrungmittel-Industrie
Berufsgenossenschaft verlangt, dafs die Knetmaschinen 
„m öglichst“ mit Schutzdeckel zu versehen sind, der die 
bereits oben erwähnten Eigenschaften besitzen mufs.

A n  H and dieser Vorschriften konnte nun rascher

t
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zur Lösung der Schutzdeckelfrage, der bei der W e r
ner &  Pfleidererschen M aschine w egen ihres R ever
sierfriktionsapparates besondere Schwierigkeiten ent
gegenstanden, geschritten werden. Zunächst mufste 
ein Ü bergang für die vielen Hunderte, bereits im B e
trieb befindlichen Maschinen gefunden werden. Figur

D er Friktionsantrieb ist beibehalten, auch mufs 
noch mittelst des aufsensitzenden Handrades einge
rückt, bezw. die Friktionsscheibe an die rechte oder 
linke Antriebsriem enscheibe angedrückt werden.

D ie  A usrückung der M aschine erfolgt jedoch 
mittels des H andhebels 10 und zw ar dadurch, dafs

127 zeigt die Übergangskonstruktion der Firm a W erner 
& Pfleiderer, bei der nicht nur die Erstellung eines 
Schutzdeckels, sondern auch eine Ä nderung der A u s
rückung in F rage kamen, da nach dem § 82 der

der Brem sklotz 16 an die Brem sscheibe 17 geprefst 
und damit die Friktionsscheibe von der A ntriebs
scheibe abgezogen wird. D ie V erbindung zwischen 
dem im Bolzen 11 drehbaren A usrückerhebel 10 und

vvctcf) e x  a w j  vc

revidierten U nfallverhütungsvorschriften für A rbeit
geber der N ahrungsm ittel-Industrie-Berufsgenossen- 
schaft die A usrückung vom  Standorte des A rbeiters 
aus bewirkt werden soll.

dem im Bolzen 19 drehbaren Brem shebel 15, mit 
dem der Brem sklotz 16 verbunden ist, wird durch 
die mit der Schraubenm utter-H ülse 14 in der Län ge 
verstellbaren Zugstange 13 hergestellt. D ie  ganze
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Ausrück- und Brem svorrichtung wird durch den am 
M aschinengestell verschraubten Bock 12 getragen. 
Mit dem A usrückerhebel 10 ist der A rretierbügel 9 
fest verbunden. D er Schutzdeckel 1 ist mittels der 
Scharniere 2 und 3 mit dem K nettrog drehbar Ver

zeich n u n g stellt die M aschine in eingerücktem  Z u 
stande dar und der Arretierbügel 9 liegt vor der 
Sperrstange 7, sodafs der Schutzdeckel nicht geöffnet 
werden kann. Erst wenn der A usrückerhebel und 
mit diesem der A rretierbügel 9 nach links oder rechts

Fig. 129.

Fig. 131-

bunden. A u f dem einen Scharnierbolzen ist der 
H ebel 4 befestigt, in dem die im Bügel 8 geführte 
Sperrstange 7 gelagert ist. D as D eckelgew icht ist 
durch das G egen gew icht 6 ausgeglichen, die Nase 5 
begrenzt nach hinten den H ub des D eckels. D ie

Fig. 132.

gedrückt wird, ist die Sperrstange 7 freigegeben und 
der D eckel öffnungsfähig; aber damit gleichzeitig 
wird auch die Friktionsscheibe gebrem st und die 
Maschine abgestellt. Ist der D eckel geöffnet, dann 
hindert die Sperrstange 7 ein Zurückstellen des A rretier

*

ERNER 4 PFLEIDEREh

«KHSTA1T t 10*00» 
S E S U »  WIE» P*KIS 
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Fig . 130.
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bügels, die Friktionsscheibe kann nicht entbremst 
und damit die Maschine nicht eingeriickt werden. 
D er A rretierbügel 9 ist vorn derart geform t, dafs bei 
um gekipptem  T roge der im Gang befindlichen Ma
schine die Sperrstange 7 sich etwas nach vorn ver
schieben kann und dadurch der Schutzdeckel soweit 
aufgeht, als zur Trogentleerung durch die M aschinen
arbeit erforderlich ist.

D a  die W irksam keit der A usrückvorrichtung und 
damit die Sicherheit der M aschine von dem richtigen 
Eingreifen des Brem sklotzes 16 abhängt, mufs Sorge 
getragen werden, dafs stets eine wirksam e Brem s
klotzstellung, die durch V erstellen der Schrauben
mutter-Hülse 14 erreicht wird, gewährleistet ist.

Für die neuen Knetm aschinen der Firm a W ar
ner & Pfleiderer kam dann die Konstruktion nach 
P'igur 128 in Anw endung.

Hier erfolgt nicht nur das Ausrücken, sondern 
auch das Einrücken lediglich mittels des bequem

belegenen, mit dem H andgriff 10 versehenen A u s 
rückerhebels 8, indem durch denselben die Friktions
scheibe 1 einerseits in die Mitte gerückt und damit 
die M aschine abgestellt werden kann, oder anderer
seits gegen die linke oder rechte Antriebsriem en
scheibe geprefst und damit die M aschine in V o r 
oder R ückw ärtsbew egung gesetzt werden kann.

D as Einrück-Handrad ist in W egfall gekom m en.
D ie Verbindung zw ischen dem im 
B olzen 7 drehbaren A usrückerhebel 
8 und dem im Bolzen 4 drehbaren 
Mitnehmerhebel ist durch die Z ug
stange 6 hergestellt. D ie  H eb elver
längerung 9 dient zur Befestigung 
einer Spiralfeder, durch w elche die 
drei verschiedenen Stellungen des 
A usrückerhebels 8 arretiert werden.

D er M itnehmerhebel ist oben 
in die Arretierscheibe 3 ausgebildet, 
gegen die, bei eingerückter Maschine, 
der im Schlitz 12 geführte Sperrhe- 
bel 14 anstöfst und das Offnen des 
Schutzdeckels 13 verhindert. Stehen 
A usrückerhebel und damit M itneh
m erhebel in M ittelstellung, so ist 
die M aschine ausgerückt, der Sperr- 
hebel kann sich über die A rretier
scheibe 3 schieben und der Schutz
deckel öffnet sich durch das G egen
gew icht 17 selbsttätig.

Infolge der nach vorn stufen
w eise abnehm enden H öhe der A rre 
tierscheibe 3 öffnet sich beim K ip 
pen des T roges der Schutzdeckel 
so weit, als zum A usw erfen der T e ig 
m asse mittelst der M aschinenarbeit 
erforderlich ist.

Mit P'igur 129 — 132 ist diese 
Knetm aschine in den 4 A rbeitsperio
den dargestellt.

B i l d  o b e n  l i n k s :  Maschine 
steht still. Schutzdeckel zum B e 
schicken geöffnet.

B i l d  o b e n  r e c h t s :  Schutzdeckel geschlossen, 
Maschine im Gang.

B i l d  u n t e n  l i n k s :  T ro g  zum  Entleeren g e
kippt, Schutzdeckel teilw eise geöffnet, um das A u s 
werfen des T eiges bei laufender M aschine zu erm ög
lichen.

B i l d  u n t e n  r e c h t s :  T ro g  gekippt, M aschine 
steht still und Schutzdeckel zur Reinigung der M a
schine völlig  geöffnet.

D ie Firm a W erner &  Pfleiderer hat ihre K n et
maschinen in bezug au f Sicherheit, gediegene A u s
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führung und bequem e H andhabung inzwischen noch 
w eiter verbessert und damit eine Stufe der V o llk o m 
menheit erreicht, die mit Figur 133 (Schutzdeckel 
geschlossen, Maschine im G ang) und mit Figur 134 
(T rog zum Entleeren gekippt, Schutzdeckel teilweise 
geöffnet, Maschine im Gang) dargestellt ist.

H ierbei wird noch au f die Seitenbügel hinge
wiesen, die verhindern, dafs der A rbeiter bei g e 
kippter, laufender M aschine zwischen dem teilweise 
geöffneten Schutzdeckel und der T rogw and hindurch
greifen oder hindurchschlupfen kann.

D ie Figur 135 und 136 zei
gen die gleiche M aschine mit 
autom atischer Trogkippung.

Ä hnlichen Grad der V o llk o m 
menheit weisen auch die neue
sten Knetm aschinen der Firmen 
R i c h a r d  L e h m a n n  in D r e s 
d e n ,  D r a i s  w e r k e  G .m .b .H . 
in M a n  n h e i m  -W  a 1 d h o  f  und 
G e b r .  K l e i n b r o h m  in M ü l 
h e i m  a. d. R u h r  auf.

Bei der Lehniannschen Ma
schine P'igur 137 liegt die A u s
rückung s o , dafs sie mit der 
rechten Hand bedient werden kann.
Bei der mit Figur 138 darge
stellten Maschine der D raisw erke 
fehlen die Seiten-Schutzbügel, die 
aber in W irklichkeit m itgeliefert 

werden.
Im Laufe der Zeit sind, ent

sprechend den vielen anderen K net
maschinen - Konstruktionen und 
-Ausführungen, eine Reihe ande
rer, mehr oder weniger brauch
barer und sicherer Schutzdeckel
einrichtungen entstanden, von de
nen ich hier eine der einfachsten, 
diejenige der Firma C h r .  M e t z -  
g e r &  C i e .  in H o m b u r g  v. 
d. H. mit Figur 139 — 141 vorführen will.

D er Schutzdeckel 1 ist durch die Scharniere 2 
mit dem K nettrog verbunden und hat seitlich mittels 
des W inkels 3 die Arretierscheibe 4 aufgeschraubt. 
D er au f dem M aschinengestell aufgeschraubte B ock 5 
dient zur B efestigung der A usrücker-G leitschiene 6, 
auf der der A usrücker 7 verschiebbar ist. A u f  dem 
A usrücker 7 ist die Arretierstange 8 aufgeschraubt, 
für welche sow ohl in der A rretierscheibe 4 als auch 
in der Trogseitenw and eine entsprechende Aussparung 
12 und 13 eingefeilt ist. D iese A ussparungen sind 
aber so angeordnet, dafs sie nur dann vor der Arne
tierstange 8 stehen, wenn der T ro g  hoch steht und

der D eckel völlig  geschlossen ist, und in dieser 
Stellung allein kann die Arretierstange 8 in die A u s
sparungen treten, mithin der Antriebsriem en au f die 
Festscheibe b gebracht werden. Ist aber die Ma
schine eingerückt, dann kann infolge der A rretier
stange 8 weder der D eckel geöffnet noch der T rog  
gekippt werden. Soll letzteres geschehen, dann mufs 
die M aschine abgestellt werden, wom it die Arretier
stange 8 aus den Aussparungen 12 und 13 heraus
gezogen wird. In jeder K ipplage des T roges stöfst 
die Arretierstange 8 an die Trogseiten wand und die

v.r-NV4 V\ r -

Häufler & Co. s tu ttg

Fig. 134-

Maschine kann nicht eingerückt, aber der D eckel 
geöffnet werden. Soll der T eig  aber durch den 
G ang der M aschine herausgeworfen werden, dann 
ist am Rande der Trogseitenw and soviel auszufeilen, 
dafs die Arretierstange 8 über den in seiner E n d 
kipplage befindlichen T ro g  greifen- kann, und da
mit der Schutzdeckel nur soweit geöffnet werden 
kann, als zum Ausw erfen der T eigm asse erforder
lich ist, wird au f die Arretierscheibe 4 ein A n sch lag
winkel 9 aufgenietet, der sich an den B ock 5 an
legt.

D ie vorbeschriebenen Maschinen der Firmen 
W erner &  Pfleiderer, Draiswerke und M etzger & Cie.
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sind in der ständigen A usstellung für A r 
beiterwohlfahrt in Charlottenburg betriebs. 
fähig aufgestellt.

W enn auch am A nfän ge für die K net
maschinenarbeit der Schutzdeckel von vielen 
Seiten als lästig, m anchm al sogar als un
m öglich angesehen w urde, so haben sich 
die beteiligten Kreise doch nach und nach 
damit abgefunden und auch gut damit abfin
den können, da die neueren, vollkom m enen 
Schutzdeckeleinrichtungen infolge ihrer b e
quemen und sicheren H andhabung keine, 
jedenfalls keine nennenswerte Behinderung 
der A rbeit im G efolge haben.

D er ursprünglichen A bn eigu n g gegen 
den Schutzdeckel ist aber zu verdanken, dafs 
in den beteiligten Maschinenfabrikantenkreisen 
immer mehr das Bestreben verwirklicht wird, 
Knetm aschinen-Konstruktionen auf den Markt 
zu bringen, bei denen die Gefährlichkeit des 
Knetapparates beseitigt, oder doch w esent
lich vermindert is t , sodafs die Maschinen 
eines Schutzdeckels m öglichst nicht bedürfen.

F'g- i3S-

Fig. 136.

H ier ist in erster Linie die 
K netm aschine von H e r m a n n  
B e r t r a m  in H a l l e  a. S. zu 
nennen, deren Querschnitt mit 
Figur 142 dargestellt ist.

D iese Knetm aschinen - K o n 
struktion hat in unfallverhütender 
Beziehung den besonderen V o r 
teil, dafs die Entleerung und Rei
nigung des T roges, sow ie die R ei
nigung der Knetschaufeln nahezu 
völlig  gefahrlos sind, da zu die
sen Arbeiten nicht nur die M a
schine abgestellt sein mufs, son
dern auch der Knettrog ausge
fahren ist.

D ie Knetschaufeln beschrei
ben die mit Pfeilen bezeichneten 
Ellipsen und ihre Eingriffsstelle 
liegt in der stark punktierten L i
nie III, II, I.

Bei gröfseren Maschinen ist
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F'g- 137-
N eueste K netm asch ine von  R ich a rd  Lehm ann.

die Gefährlichkeit der Eingrififsstelle dadurch nahe
zu ganz aufgehoben, dafs der Arbeiter infolge des 
hohen Trograndes und der hohen Teigm asse kaum 
in die Eingriffsstelle geraten kann, und bei kleineren 
M aschinen wird die Gefährlichkeit leicht dadurch 
beseitigt, dafs die Maschine mit der Rückseite dicht 
an der W and aufgestellt wird.

Bei den früheren Ausführungen kamen jedoch  
Finger- und Arm quetschungen dadurch vor, dafs der 
Zw ischenraum  zwischen W elle  einerseits und K net
flügel und Knetschaufel - K opfstück andererseits zu 
gering war. Nachdem  hierin W an del geschaffen 
w orden ist, treten derartige U nfälle nicht mehr in 
die Erscheinung.

E ine andere U nfallgefahr lag in den Aussparungen 
A  und B der Seitenständer dieser Maschine Figur 143.

A b e r  auch diese Kinderkrankheit ist schon längst 
beseitigt.

D er neueste E rfo lg  des Strebens nach einer 
unfallsicheren Knetm aschine ohne Schutzdeckel ist 
eine M aschine der Firm a H a a g e n  & R i e n a u  in 
B r e m e n ,  die ich Ihnen nachher im M odell vo r
führen kann.

F ig .  138. M aschine zur T rogentleerung im  Gange, Schutzdeckel 
d eck t die T rogöffnung, ist aber teilw eise geöffnet.

D ie bei Beginn meines 
V ortrages gegebenen Zahlen 
über die Knetm aschinenunfälle 
gehen bis zum Jahre 1896 ein- 
schliefslich. Im Jahre 1897, 
dem ersten Jahre nach A u s
scheiden derFleischereibetriebe, 
hatte die Nahrungsmittel - In
dustrie-Berufsgenossenschaft 19 
U nfälle zu en tschädigen, die 
durch Knet-, Meng- und Misch
maschinen mit H orizontalwelle 
herbeigeführt worden sind. In 
den nachfolgenden Jahren wur
de diese Flöhe nicht mehr er
reicht und das Jahr 1906 schlofs 
mit 15 und der 10jährige Zeit
raum von 1897 bis 1906 mit 
insgesamt 159 solcher U nfälle 

ab.
Dafs trotz der dauernden, 

starken V erm ehrung der Knet-, 
Meng- und Mischmaschinen mit 
H orizontalwelle im M otorbe
trieb eher eine A bnahm e der
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F*g- 139-
Seitenansicht, D eck el gesch lossen .

Fig . 141.
Seitenansicht, D eckel geöffnet.

U nfälle als eine Zunahm e bem erkbar ist, darf wohl mit 
Sicherheit als eine günstige W irkung unserer M afs
nahmen auf dem Gebiete des Schutzdeckels ange

Fig. 140.
V orderansicht und Q uerschnitt.

sehen werden. In der berechtigten Annahm e, dafs 
bei diesen Knetm aschinen eine jährliche Zunahme 
von mindestens 10 °/0 besteht, würde die Zahl der 
Knetm aschinen-Unfälle von 1897 bis 1906 mindestens 
von 19 auf 44 gestiegen sein, wenn die K netm aschi
nen in ihrem früheren Zustande belassen worden 
wären. Mit anderen W orten bedeutet dies, allein 
für das Jahr 1906, eine Verm inderung der K net
m aschinen-Unfälle um 25 und, da ein einziger dieser 
Unfälle die Berufsgenossenschaft mit durchschnittlich 
2513 Mark belastet, eine M inderbelastung von rund 
62800 Mark.

U nzw eideutig komm t die V erm inderung der K n et
m aschinen-Unfälle und die dadurch erzielte Minder
belastung bei dem neuen G efahrentarif für 1906 zum 
Ausdruck. Nach diesem neuen T a rif erm äfsigen sich 
gegen früher die Beiträge der Bäckereien und T e ig 
warenfabriken um 2,65 Mark und 2,67 Mark auf 
1000 M ark Löhne und es kann w ohl nicht bestritten 
werden, dafs diese V erbesserung vorw iegend unserer 
intensiven Bearbeitung der Maschinen für die T e ig 
bereitung zu verdanken ist. D as B äckergew erbe 
allein hat hierdurch im Jahre 1906 ungefähr 50000 
Mark an Beiträgen für die Genossenschaft gespart.

Zum Schlüsse darf ich wohl noch anführen, dafs 
sich der Vorgangs beschriebene W erdegan g in der 
Verm inderung der U nfallgefahr im K netm aschinen
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2 . Bertram-Knetmaschine,

betriebe nicht ohne schw ere K äm pfe vollzogen hat, 
dafs aber trotzdem noch gröfsere Fortschritte, auch 
in der Bekäm pfung der noch vielen anderen M aschi
nen und Einrichtungen der Nahrungsmittel industrie 
anhaftenden U nfallgefahr hätten erzielt werden können, 
wenn gröfsere Mittel für die Betriebsüberwachung 
aufgew endet worden wären.

Ich hoffe, die Zeit ist nicht mehr sehr fern, in

der allgem einer die N otwendigkeit erkannt wird, dafs 
weit gröfsere Mittel wie seither bereitgestellt werden 
m üssen, um die mühsame, schwierige, aber hohe und 
dankbare A u fgab e, die den technischen A ufsichts
beamten gestellt ist, zu Nutz und From m en der 
A rbeitgeber und zum Segen der Arbeitnehm er glück
lich erfüllt sehen zu können.

Neue Andrehkurbeln für Explosionsmotoren.

Man kann wohl sagen, dafs die einzelnen K o n 
struktionstypen für Andrehkurbeln im wesentlichen 
festgelegt sind, sodafs nunmehr direkte Neuheiten 
auf diesem  Gebiete nicht zu erwarten sind. D ie E r
findungen, die jetzt noch gem acht werden, beziehen 
sich durchw eg au f Verbesserungen, Vereinfachungen 
und Ausfeilungen der bekannten S y s te m e , um die 
Sicherheit der A rbeit zu erhöhen, die H altbarkeit zu 
steigern und wenn m ö g lich , die H erstellungskosten 
zu verringern. E ine solche V erbesserung der b e 
kannten Andrehkurbeln mit zwei H andkurbeln stellt 
die in Fig. 144 dargestellte Andrehkurbel von W . H ag
spiel in Ludw igsburg*) dar. A u f  der durch einen

*) U. S. P. 802284.

Stift an der M otorwelle befestigten K urbelw elle f  
sitzt die H andkurbel a mit einer Scheibe und deren 
sich anschliefsender Büchse, die mit dem Ende der 
K urbelw elle f  abschneidet. D ie Scheibe der H and
kurbel a ist mit schraubenförm ig verlaufenden E in 
schnitten versehen, in w elche gleichgestaltete Klauen 
der Büchse i der H ilfskurbel k einfassen können. 
D ie H ilfskurbel ist mit ihrer Büchse i au f die Büchse 
der K urb el a aufgeschoben und besitzt einen schrä
gen Einschnitt, der sich gegen einen Zapfen auf der 
Büchse der Kurbel a legt. D ie H ilfskurbel k besitzt 
einen halbkreisförm ig ausgehöhlten H andgriff, der 
sich einem verjüngten Teilstücke des Handgriffes 
von K urbel a anpafst. Beim Andrehen wird die
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Hilfskurbel k a u f die Büchse der K urbel a aufge
schoben und so weit gedreht, dafs Kurbel k vor

Fig. 144.

K urbel a steht; dabei schiebt sich infolge der schrä
gen Führung der Büchse i an dem Stifte der K urbel
büchse a, die K urbel k und mit ihr die Klauen ihrer 
Büchse i an die K urbel a heran, sodafs eine V e r
bindung der beiden Kurbeln hergestellt ist. Man 
dreht nun mit beiden H än den , mit der linken K u r
bel k, mit der rechten Kurbel a, den Motor an. E r
folgt das Anlaufen des Motors im verkehrten Sinne, 
so wird K urbel k angehalten bezw . etwas zurück
gedreht ; da aber K urbel a inzwischen auch weiter 
gedreht wird, so erfolgt fast plötzlich die Entkupp
lung der beiden K urbeln und ihr Stillstand.

D ie zweite Andrehkurbel stammt von G. B. 
Seiden jr. in Rochester**) und besitzt eine K lauen
kupplung in Verbindung mit einer Reibungskupplung. 
W ie aus Fig. 145 hervorgeht, sitzen au f der W elle 
des Motors das feste Glied der K lauenkupplung mit 
der Reibungsscheibe H und das lose Glied mit der

K urbel und der Reibungskupplung S. D ie beiden 
Klauen der K lauenkupplung werden in einer vom  
M otorgehäuse gestützten Büchse M geführt, die einen

um Punkt L  schwingenden K naggen F  trägt, dessen 
eine gebogene Seite gegen das Reibungsrad H  des 
festen T eiles der Klauenkupplung anliegt. D er gegen 
überliegende schm älere T e il des K naggen F  ruht 
zwischen zwei Stiften N an der Reibungskupplung S. 
D iese besteht in bekannter W eise aus einem festen 
Kernstück mit keilförm igen Ausschnitten und einem 
das Kernstück um gebenden Ringe, dessen L au f durch 
R eibungskugeln oder -rollen in den keilförm igen A u s
schnitten gehem m t werden kann. Zum Andrehen 
wird die H andkurbel angedrückt, damit die K lau en 
kupplung eingeschaltet und dann gedreht. Sollte 
der Motor verkehrt anlaufen, so wird bei der Rück
w ärtsbew egung der K urbel die Reibungskupplung S 
in W irksam keit treten und mittels der Stifte N den 
K naggen F so verschieben, dafs sein gebogener Teil 
das lose K upplungsglied von der Scheibe 11 der 
festen K lau e abdrückt und so die K upplung löst.

A u f  ähnlichem  Prinzip wie die zuerst genannte 
A ndrehkurbel beruht die in Fig. 146 dargestellte A n 
drehkurbel von G. M. D . Merwin in St. Louis.*) D ie 
M otorw elle besitzt hierbei eine zentrale Bohrung, in

welche die K urbelw elle eingeführt wird. D as Ende 
der M otorw elle besitzt einen schrägen Ausschnitt, 
in den ein Bolzen der K urbelw elle durch Drehen 
derselben eingeführt werden kann. A u f  der K u rb el
welle sitzt fest die Kurbel und das eine Glied der 
K lauenkupplung. D as andere Glied ist lose und b e
sitzt an der Rückseite eine Aussparung für den Stift 
auf der Kurbelw elle. Aufserdem  besitzt es am U m 
fange eine flache Zahnung, die mit einer unterhalb 
des Gliedes liegenden, in der Skizze nicht gezeichneten 
Sperrfeder zusam m enw irkt, derart, dafs die Feder 
das Kupplungsglied bei einer D rehrichtung frei laufen 
läfst, bei der anderen dagegen sperrt. D as Andrehen 
e r fo lg t , wie b ekan n t, durch A ndrücken der H and
kurbel , sodafs die K urbelw elle  vollständig in die 
Bohrung der M otorw elle eindringt und beim Drehen 
diese mittels ihres Stiftes mitnimmt. Beim ver
kehrten Anlaufen erfo lgt einmal die Trennung der 
M otorwellen von der K urbelw elle durch deren Stift, 
der an dem schrägen Ausschnitt der M otorw elle aus-

**) U. S. P. 812 094. *) U. s. P. 842 793.
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läuft und zw eitens die Lösung der Klauenkupplung 
durch die Sperrfeder.

Zum  Schlüsse ist die Andrehkurbel der Packard 
M otor C ar C om pany in W arren, Ohio zu nennen, 
die in Fig. 147 dargestellt ist. D ie H andkurbel ist 
hierbei nicht unmittelbar au f die M otorw elle aufge
setzt, sondern durch einen Seil- oder Kettenantrieb

Fig. 147.

mit ihr verbunden. A u f  der M otorwelle sitzt die 
K lauen kupplun g, deren loses Glied die Seil- oder

K ettenscheibe und einen lose umlaufenden Ring 5 
trä g t , der durch einen zw eiarm igen, am M otorge
häuse angelenkten H ebel mit einer die K urbelw elle 
längs durchdringenden Stange 7 verbunden ist. D ie 
K urbelw elle trägt an ihrem Ende eine Seil - oder 
Kettenscheibe, die durch Seil oder K ette ihre Drehung 
auf die M otorw elle überträgt. D as aus der K urbel
w elle herausragende Stück der Stange 7 ist von einer 
Feder um geben , die das Bestreben hat, Stange 7 
aus der K urbelw elle herauszuziehen und somit die 
K lauenkupplung auf der M otorwelle aufser Eingriff 
zu halten. W ird beim Andrehen der K urbel diese 
angedrückt und g e d re h t, so genügt die Drehung, 
um die Feder zusam m enzudrücken und die K u p p 
lung einzuschalten. Läfst man die Handkurbel da
gegen los nach vollendetem  Andrehen oder infolge 
falschen Anlaufens des Motors, so drückt die Stange 7, 
die durch einen Splint 13 in der K urbelw elle fest
gehalten wird, infolge der frei werdenden Federkraft, 
den oberen H ebelarm  zurück und löst dadurch die 
Klauenkupplung. Prd,

Sicherheitslampe für feuergefährliche Räume.
( A l l g e m e i n e  E l e k t r i z i t ä

Für die Beleuchtung von Räumen, welche leicht 
entzündliche Stoffe oder explosible Gase enthalten, 
werden die Glühlam pen naturgemäfs mit m öglichst 
dicht schliefsenden G lasglocken um geben, um eine 
Berührung der G lühlam pe und der Kontaktteile mit 
der sie um gebenden Luft zu verhindern und etwa 
entstehende Funkenerscheinungen unschädlich zu 
machen.

E s ist jedoch  hierbei die M öglichkeit vorhanden, 
dafs die Schutzglocke von unberufener H and ab ge
schraubt oder die Leitung beim A usw echseln der 
Lam pen vorher nicht strom los gem acht wird, sodafs 
gerade bei der Bedienung sehr leicht Funkenerschei
nungen auftreten können.

Um  dieses zu verhindern, ist die V erw endung 
von Schaltern und Leuchtern mit Sicherheitsverschlufs 
zu em pfehlen, deren A nw endung nach einer K o n 
struktion der A llgem . Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin 
nachstehend näher beschrieben ist.

D ie Konstruktion des Leuchters ist aus Fig. 148 
und 149 ersichtlich. A n  dem Fufse ist ein Sperr- 
schlofs a n g eb rach t, w elches den aufgeschraubten 
Schutzkorb mit G lasglocke durch eine Sperrklinke in 
seiner L age festhält. D urch einen Schlüssel kann 
die Sperrklinke aus der den Schutzkorb festhaltenden 
L age  abgehoben und dieser nunmehr abgeschraubt 
werden. G leichzeitig wird jedoch  das Schlüsselloch

t s - G e s e l l s c h a f t  B e r l i n . )

SICHERHFITSVERSCHLUSS

Fig. 148.

Fig. 149-

selbsttätig verriegelt, sodafs der Schlüssel, so lange 
die G locke nicht wieder vollständig aufgeschraubt ist, 
nicht aus dem Sperrschlofs herauszunehmen ist.

D er zu dem Leuchter gehörige Schalter Fig. 150 
erhält gleichfalls ein Schlofs und kann nur mit dem
selben Schlüssel ein- oder ausgeschaltet werden. D as
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Schlofs ist so angeordnet, dafs der Schlüssel nur in 
das Schlofs hineingeht, wenn der Schalter ausgeschal
tet ist, und in jeder anderen Stellung festgehalten wird,

KABELEINFUHRUNG »
Fig. 150.

sodafs stets erforderlich ist, den Schalter auszuschal
ten, wenn man den Schlüssel herausnehmen will.

D ie oben beschriebene Sicherheitsvorrichtung soll 
an einem Beispiel veranschaulicht werden.

D ie Munitionskammern an Bord eines K riegs
schiffes werden durch vorstehende D ecksleuchter b e
leuchtet, deren doppelpolige Schalter aufserhalb der 
Kam m ern angeordnet sind. D eckleuchter und zu
gehöriger Schalter erhalten stets denselben Schlüssel. 
D ie Verbindung zwischen ihnen geschieht mittels 
Kabel.

Bei Gebrauch der Lam pen wird der zugehörige

Schalter mittels des Schlüssels bew egt, w elcher nun
mehr, solange der Schalter eingeschaltet ist und die 
Lam pe funktioniert, in diesem  festgehalten wird, so 
dafs ein A bschrauben der Schutzglocke und A u s
wechseln von Glühlam pen in eingeschaltetem  Zustande 
unm öglich ist.

W ill man den Schlüssel frei h a b e n , um die 
Schutzglocke des Leuchters abzuschrauben, so ist man 
gezwungen, den Schalter auszuschalten, da der Sch lü s
sel nur in dieser Stellung herauszuziehen ist.

Jetzt ist die G locke mittels des Schlüssels lösbar, 
jedoch  sind die Leitungen und Kontakte in der Fassung 
strondos.

Um den Schlüssel zum Einschalten wieder frei 
zu haben, mufs die G locke erst ordnungsm äfsig auf
geschraubt werden, da der Schlüssel sonst im Sperr- 
schlofs festgehalten wird.

Sind m ehrere Lam pen und A usschalter für einen 
Raum vorzusehen, so erhalten die Schalter und die 
dazugehörigen Leuchter verschiedene Schlüsselaus
führungen, sodafs ein Schalter mit zugehörigem  L eu ch 
ter nur mit einem Schlüssel zu bedienen ist.

D ie V erw endung dieser Sicherheitsvorrichtung ist 
für Munitionskammern, Pulverfabriken, Gasanstalten, 
Gruben und ähnliche Räume sehr zu em pfehlen.

D ie A usführung und Anw endung ist durch D. R. P. 
geschützt.

Vorrichtung zum Anzeigen von Undichtigkeiten in Rohrleitungen.

Konstruktion A l b r e c h t  S c h w a r z h a u p t  in L ü d e n s c h e i d  i. W.

D ie bisherigen Vorrichtungen zum /Anzeigen von 
Undichtigkeiten in Rohrleitungen, w elche bei begin
nendem Strömen des Gases einen elektrischen Strom 
kreis sch liefsen , wirken in der W eise, dafs V en til
körper durch das strömende Gas gehoben werden 
und dafs verm öge dieser Bew egung, unmittelbar oder 
mittelbar, die Berührung zw eier elektrischer Kontakte 
zustande kommt. D ie A ufw ärtsbew egung derartiger 
Ventilkörper durch das strömende Gas ist um so ge
ringer, je  kleiner die durchstreichende Gasm enge und 
je  gröfser die Durchtrittsöffnung ist, welche der V e n 
tilkörper freizugeben hat, d. h. je  gröfser der D urch
messer dieses letzteren ist. D er Durchm esser dari 
bei einer normalen G asanlage von zehn Brennern 
nicht weniger als etwa 25 mm betragen, damit die 
Gasström ung beim H öchstgasverbrauch nicht gedros
selt wird. V entilkörper von derartigen Abm essungen 
und entsprechendem  Gewichte werden aber durch 
die winzigen G asm en gen, um welche es sich bei

kleinen Gasundichtigkeiten h an d elt, nicht mehr in 
einem zur E rzielung eines elektrischen K ontaktes 
ausreichenden Mafse beeinflufst. Hierzu kom m t, dafs 
Ventilkörper, insonderheit von grofsem Durchm esser 
und geringem  Gew ichte und in erhöhtem Mafse nach 
längerer Betriebsdauer, nur unvollkom m en schliefsen 
und eine ziemlich beträchtliche G asm enge an ihnen 
vorbeistreichen kann, ohne ihr G ew icht zu überwin
den. Ein weiterer Übelstand besteht endlich noch 
darin, dafs die elektrischen K ontakte dem Gasstrom e 
und dessen schädlichen, verunreinigenden Einflüssen 
dauernd ausgesetzt sind. E s wird dadurch leicht ein 
gutes W irken der Signalvorrichtung in Frage gestellt.

A u s vorgenannten Gründen verläfst die neue 
Gasundichtigkeitsanzeigevorrichtung das Prinzip der 
Herbeiführung eines elektrischen Kontaktes verm öge 
der A ufw ärtsbew egung eines Ventilkörpers. Sie ord
net, getrennt von der Hauptleitung des G ases, eine 
Parallelleitung des Gases an, und in dieser G asson
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derleitung tritt unabhängig von der B ew egung eines 
grofsen Ventilkörpers eine ungemein leichtbew egliche 

K ontaktvorrichtung in Tätigkeit.
In Fig. 151 der nebenstehenden Zeichnung b e

zeichnet 1 den Eintritt, 2 den Austritt des G asstro
mes. Bei seinem Durchtritt von 1 nach 2 trifft das 
Gas a u f ein Scheibenventil 3 , welches durch die

es noch durch die Undichtigkeiten des Ventiles durch
strömen k a n n , ohne das nicht unbeträchtliche G e
wicht der V entilscheibe zu überw inden, ist der in 
den beiden genannten Kam m ern entstehende D ru ck
unterschied noch hinreichend zum Heben der leicht 
ten Membran. A n  Stelle einer Membran kann na
türlich auch jedes andere leichtbewegliche Organ zum 
Einschalten des Signalstrom es verw endet werden.

Bei der Ausführungsform  nach Fig. 152 kommen 
an Stelle einer Membran zwei übereinander ange
ordnete Membranen in A nw endung. E s wird hier
durch der nach allen Richtungen geschlossene Raum 
15 geschaffen, in welchem  die elektrischen K ontakte 
untergebracht werden können, ohne in irgend w elcher 
W eise den schädlichen Einflüssen des Gases ausge-

Führungsstange 4 geführt wird und sich für jede 
Gasm enge freispielend einstellen kann. Unterhalb 
des V entiles (in Richtung des Gases „ v o r“ dem V e n 
til) zw eigt ein K anal 6 in eine Seitenkam m er 7 ab. 
Ein zw eiter K anal 8 mündet in eine Seitenkam m er 
9. Beide Kam m ern sind durch eine leichtbewegliche 
M embran 10 getrennt.

Sobald ein Gasstrom  von 1 nach 2 streicht, ent
steht vor und hinter dem Ventil ein Druckunterschied. 
D ieser teilt sich verm öge der A bzw eigkan äle den 
beiden Kam m ern mit. Infolge hiervon wird die 
leichtbew egliche M embran em porgehoben, und der 
auf ihr befindliche elektrische K ontakt zw ischen 11 
und 12 schliefst den Signalstrom kreis. Selbst wenn 
die M enge des strömenden Gases so gering ist, dafs

Fig. 152.

setzt zu sein-. D a  die in 15 befindliche Luft nirgends 
entweichen kann, mufs jede der beiden Membranen 
stets der B ew egung der anderen folgen.

D ie vorliegende A nzeigevorrichtung kann sowohl 
transportabel, für vorübergehende Untersuchungen 
von Gasleitungen, als auch für D auerbetrieb einge
richtet werden.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichun g im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
16. 9. 07. •

Zusammenlegbare Schutzvorrichtung gegen Her
abstürzen beim Putzen hoher Fenster. Ernst B. L. Tinte
mann, Ruhla i. Th. —  34 c. L. 12005 —  2°- 4- ° 7-

Seilauslösevorrichtung für Förderschalen zur 
Verhütung des Übertreibens. William Lowry, Belfast, Irl.
—  35 a. L. 22403 —  31. 3. 06.

Sicherheitsvorrichtung für Spindelaufzüge. R.

Stahl, Stuttgart, Bahnhofstrasse 107. —  35 a. St. 12187
—  15. 6. 07.

Wasserschutzdecke für gewölbte Dächer von 
Behältern für feuergefährliche Flüssigkeiten. Aug. Klönne, 
Dortmund. —  81 e. K. 33475 —  17. 12. 06. 

li). 9. 07.
Magnetisch lösbare Verriegelung für Gruben

lampen; Zus. z. Anm. B. 42716. Bochum-Lindener Zünd
waren- u. Wetterlampenfabrik C. Koch, Linden, Ruhr. —
4 a. B. 46038 —  8. 4. 07.

Sicherheitsventil für Dampfkessel mit zwei in 
einer senkrechten Achse liegenden, unmittelbar belasteten 
Ventiltellern. Henschel & Sohn, Cassel. —  13 c. H. 39085
—  27. 10. 06.
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Vorrichtung zur Verhütung von Bränden bei 
Luftgaserzeugungsanlagen, bei welchen der Gaserzeuger 
und der ihn antreibende Motor in demselben Raume an
geordnet sind. Aerogengas-Gesellschaft m. b. H., Hannover.
—  26 c. A. 13563 —  6. g. 06.

23. 9. 07.
Verfahren zum Verbessern der in bewohnten 

Räumen vorhandenen Luft durch Zuführung gasförmiger, 
aus flüssiger Luft freigewordener Luft. Andreas Hoyer, 
Hamburg-Wilhelmsburg, Reiherstieg 252, u. Otto Gehlert, 
Hamburg, Plan 5. —  36 d. G. 22612 —  20. 2. 06.

Verfahren zum Verhindern des Einfrierens che
mischer Feuerlöscher. W. Graaff & Co., G. m. b. H., 
Berlin. —  61 b. G. 23021 —  11. 11. 05.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

Ifi. !>■ 07.
Schutzvorrichtung an Stanzen für Leder u. dgl., 

bestehend aus einem am Druckbalken angeordneten und 
als verschiebbarer Wagen ausgebildeten Pressklotz. Hein
rich Meller jun., Frankfurt a. M.-Bockenheim, Schlossstr. 50.
—  28b. 3 i6349-

Schutzvorrichtung an Schleudermaschinen, be
stehend aus einem Deckel, welcher die Öffnung des Kessels 
beim Einrücken des Riemens schliesst und dieselbe beim 
Ausrücken geschlossen lässt. Per Runfelt, Stendal. —

47»- 315993-
Deckelsicherung für Zentrifugen aus den Rie

menrücker bei geöffnetem Deckel festhaltendem Sperr
riegel und den Deckel beim Auslaufen der Zentrifugen 
durch ein Zahnrad verriegelndem Knaggen. Engelhardt
& Förster, G. m. b. H., Bremen. —  47 a. 316325.

Durch ein Ventil betätigte elektrische Alarm
vorrichtung für Atmungsapparate mit an der Ventilspindel 
angebrachtem Kontakthebel. Rudolf Grisko, Orzegow, 
Kr. Beuthen, O.-S. —  61 a. 316185.

28. 9. 07.
Vorrichtung zur Verhinderung von Beschä

digungen an Sturmlaternen durch Druck, Stoss, Schlag
u. dgl., aus einem die Laterne ihrer Höhe nach um- 
schliessenden Versteifungsband bestehend. Kaestner & 
Toebelmann, Erfurt. —  4a. 316922.

Sicherheitsstöpsel für explosive Flüssigkeiten ent
haltende Flaschen. Josef Huszir, Budapest.—  341. 316946.

Verzeichnis von Bergarbeiter - Schutzbestim
mungen mit um dieselben herum befindlichen Reklame
feldern. Julius Blersch & Co., Reklame-Verlag, Duisburg- 
Meiderich.' —  54g. 316803.

Erteilte Patente.
D e u t s c h la n d .

Kl. 74 b. 187015. —  Vorrichtung zur Anzeige des 
Auftretens schädlicher Gase. —  Markus Divjak und Johann 
Wollscheid in Düsseldorf. (Fig. 153.)

Die Erfindung besteht darin, dass über das die Zünd
vorrichtung enthaltende Sieb ein nach aussen abschliessen
des Gehäuse geschoben wird und durch einen zweiten Kon

takt das Läutewerk so lange in Tätigkeit bleibt, bis es von 
Hand abgestellt wird.

a ist das Gehäuse, in welchem sich das Sieb mit der 
Spiralfeder c befindet, d ist das Thermometer mit Vor
richtung zum Anklemmen der Leitungsdrähte und ange
bogener Glasröhre e , an welcher Zündpillen f befestigt 
sind, g ist eine Gummidichtung zum Abdichten des Ge
häuses unter der Platte h am Siebe, i und k sind die

Führungsrollen für die Schnur 1, welche das Gehäuse und 
die Klappe m miteinander verbindet, n ist der Anker, 
welcher über der Magnetspule o drehbar befestigt ist und 
durch den Schlitz in der Klappe geht, p ist das Element, 
q die Alarmglocke, r die Leitung zur Magnetspule o und 
s die Rückleitung von der Magnetspule bezw. Leitung zur 
Alarmglocke q. t ist die Leitung von der Alarmglocke 
zum Thermometer, u die Rückleitung vom Thermometer 
zum Element, v die Rückleitung vom Scharnier w zum 
Element und x die Leitung von der Alarmglocke zum 
Scharnier bei angeschlossenem bezw. hochgeschobenem 
Gehäuse.

Treten die schädlichen Gase durch das Sieb an das 
Thermometer, so erwärmen sich die Zündpillen, wodurch 
das Quecksilber steigt und der Kontakt mit der Alarm
glocke hergestellt wird. Da der elektrische Strom durch 
die Magnetspule o geht, so zieht deren Magnet den Anker 
an, wodurch die Klappe m frei wird. Das Gehäuse wird 
jetzt durch die Feder c über das Sieb bis an die Gummi
dichtung geschoben und dadurch die Zündvorrichtung nach
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aussen abgeschlossen, wodurch es ausgeschlossen ist, dass 
eine Gasexplosion in dem betreffenden Raum, wo die Vor
richtung angebracht ist, entsteht. Ist das Gehäuse ge
schlossen, so fällt das Quecksilber im Thermometer, doch 
wird durch die Klappe ein zweiter Kontakt hergestellt, 
durch welchen die zu der Zündvorrichtung führenden Lei
tungen t, u überbrückt werden, sodass das Läutewerk so 
lange in Tätigkeit bleibt, bis es von Hand abgestellt wird.

Kl. 8 ie . 186390. —  Schutzvorrichtung gegen Gas
explosionen, insbesondere bei Behältern für feuergefähr
liche Flüssigkeiten und Gase. Dr. Wilhelm Buddeus in 
München, Nymphenburger Str. 38.

Bekanntlich kann ein brennendes Gemenge eines 
brennbaren Gases mit Luft, wenn es durch ein Metallsieb 
gegen ein brennbares und explosibles Gasgemisch abge
schlossen ist, dieses nicht entzünden. Wird indessen das 
Metallsieb heiss, so hört die Schutzwirkung des Siebes auf 
und die Entzündung erfolgt durch das Sieb hindurch. 
Ganz besonders wichtig sind solche Schutzsiebe bei Auf
bewahrung grösserer Mengen leicht entzündlicher Stoffe, 
wie Benzin, Benzol, Äther, Spiritus.

Diese Schutzsiebe werden indessen häufig durch die 
die geringen Mengen der in den Flüssigkeiten vorhandenen 
Säuren zerfressen und sind dann im Gefahrsfalle unwirk
sam. Desgleichen lassen sich Siebe da nicht anordnen, 
wo es sich um flugstaubhaltige Gase handelt, wie bei Hoch
ofengeneratorgas usw.,' da sie durch diese in kürzester Zeit 
zerstört oder durch den Staub verstopft werden.

Die Erfindung besteht in dem Ersatz der Metallsiebe 
durch poröse Steinkörper aus sogenanntem Filtrierstein, 
die einerseits vollständig säurefest, feuerfest und leicht 
durchlässig für Gas und Flüssigkeiten sind, andererseits 
wegen ihrer Dicke und schlechten Wärmeleitungsfähigkeit 
eine Zündung durch den Stein hindurch völlig ausschliessen. 
Diese Steinkörper werden je nach dem Verwendungszweck 
in Form von Platten oder Zylindern in die Leitungen ein
gesetzt und gewähren einen völligen Schutz gegen eine 
Zündung von der Leitung aus.

Erlasse und €ntscheidmiacn.
Preuss. M.E., betr. Dampfkessel für Automobile, vom 

24. April 1907 (M.BI. d. H. u. G. S. 144).
Auf Grund des § 21 der allgemeinen polizeilichen 

Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln vom 
5. August 1890 werden hinsichtlich der Durchführung die
ser Bestimmung für die von Ihnen hergestellten Automobil
Dampfkessel , die aus stählernen Schlangenröhren von 
19 mm äusserem Durchmesser und 2,5— 3 mm Wandstärke 
bestehen und bei etwa 13 1 Gesamtinhalt und 5 qm Heiz
fläche mit einem Höchstüberdrucke von 60 Atmosphären 
betrieben werden sollen, dieselben Ausnahmen zugestanden, 
wie sie den Serpollet-Dampferzeugern durch Erlass vom
3. Januar 1900 (M.BI. S. 94) eingeräumt worden sind.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Der Falirstnlil in industriellen Betrieben. In dem Be
triebe einer grossen Mühlenanlage befand sich ein Fahr
stuhl, der von Beamten der Gewerbeinspektion und von 
Beauftragten der Berufsgenossenschaft als gut funktionierend 
bezeichnet worden war. Einige Zeit nach seiner Inbetrieb
nahme wurde für den in Betracht kommenden Bezirk eine, 
die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen regelnde 
Polizeiverordnung erlassen, und da der Mühlenbesitzer sich 
weigerte, der erst mehrere Jahre später an ihn gerichteten 
Weisung zu entsprechen, nämlich die Abnahme des Fahr
stuhls durch einen Sachverständigen herbeiführen zu lassen, 
wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, das mit 
seiner Verurteilung endete. —  Nunmehr verlangte die 
Polizeibehörde von dem Industriellen von neuem, er solle 
den Aufzug einer technischen Untersuchung durch einen 
Sachverständigen unterwerfen; für den Fall, dass er dies 
innerhalb vier Wochen nicht tue und das Abnahmeattest 
einreiche, wurde ihm die Benutzung des Fahrstuhls unter
sagt. —  Da die gegen diese Verfügung gerichtete Be
schwerde des Mühlenbesitzers vergebens war, so strengte 
er gegen den zuständigen Regierungspräsidenten Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren an, die ein dem Kläger günstiges 
Ergebnis hatte. Es handelt sich hier, so entschied das 
Preussische Oberverwaltungsgericht, um einen Fahrstuhl, 
welcher bereits zu der Zeit bestand, als in dem in Be
tracht kommenden Bezirk eine besondere Polizeivorschrift 
über Einrichtung und Betrieb von Aufzügen noch nicht 
existierte. Die Ingebrauchnahme des Fahrstuhls ist also 
zu Recht erfolgt. Gegen die polizeiliche Verfügung führt 
der Kläger mit Recht an, das von ihm seitens der Be
hörde verlangte Abnahmeattest sei nichts anderes als die 
Bescheinigung eines Sachverständigen, dass polizeiliche Be
anstandungen nicht vorliegen, und mit Recht nimmt der 
Kläger weiter an, dass unter Umständen —  falls nämlich 
Mängel an der Anlage entdeckt werden —  noch eine 
zweite Prüfung auf seine Kosten herbeigeführt werden soll. 
Wenn nun auch möglicherweise —  wie es in dem erwähn
ten strafgerichtlichen Erkenntnis gegen den Mühlenbesitzer 
heisst —  die Polizeiverordnung eine solche Verpflichtung 
ergibt, so müsste doch die Rechtsgültigkeit einer der
artigen Vorschrift verneint werden; denn durch eine Poli
zeiverordnung können neue gesetzliche Verpflichtungen 
nicht begründet werden. Der Kläger erscheint somit nicht 
verpflichtet, auf seine Kosten den Nachweis zu erbringen, 
dass sein vor Inkrafttreten der Polizeiverordnung in Be
trieb genommener Fahrstuhl sich in polizeimässigem Zu
stande befindet. Es war vielmehr Sache der Polizei
behörde, durch eine Revision festzustellen, ob Anlass zum 
polizeilichen Einschreiten vorliegt. —  Ganz in demselben 
Sinne hat übrigens schon früher einmal das Oberverwal
tungsgericht entschieden. Nach diesem Erkenntnis kann 
allerdings bei der von der Polizeibehörde vorzunehmenden 
Revision die tätige Mitwirkung des Industriellen insofern 
verlangt werden, als er zur Erteilung von Auskunft und 
Gestattung der Revision angehalten werden kann. Selber 
den Nachweis des polizeimässigen Zustandes seiner Anlage 
zu liefern, ist der Industrielle in Fällen der vorliegenden 
Art jedoch nicht verpflichtet.
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Wann ist der Maurermeister nicht als Bauunternehmer 
anzusehen ? Ein Maurermeister hatte für einen Grund
stücksbesitzer Arbeiten an dem Neubau eines Wohnhauses 
übernommen, und zwar handelte es sich um Maurer- und 
Erdarbeiten, Auspumpen von Grundwasser, um Anfertigung 
von Zeichnungen, Werttaxen usw. Erst länger als zwei 
Jahre nach Fertigstellung des Neubaues streiigte der Maurer
meister gegen den Grundbesitzer Klage auf Bezahlung der 
Arbeiten an. Der Beklagte erhob den Einwand, die For
derung sei verjährt, denn hier handle es sich um Ansprüche 
eines Handwerkers, die gemäss § 196 des Bürgerl. Gesetzb. 
in zwei Jahren verjähren. —  Der Kläger behauptete dem 
gegenüber, er habe die Arbeiten nicht als Handwerks
meister übernommen, sondern als B a u u n t e r n e h m e r ,  
was besonders auch daraus folge, dass er für die Güte der 
Arbeiten der anderen Handwerker, welche bei den von ihm 
übernommenen Leistungen tätig waren, die Verantwortung 
übernommen habe. —  Das Oberlandesgericht Posen hat 
jedoch die Klage a b g e w i e s e n ,  da es der Meinung war, 
■der Kläger habe die fraglichen Arbeiten n i c h t  als Unter
nehmer, sondern als H a n d w e r k s m e i s t e r  ausgeführt, 
was die Anwendung der Vorschriften über die kurze Ver
jährung rechtfertige. Denn alle Arbeiten, die hier in Frage 
kommen, —  auch die Fuhren und Pumparbeiten —  ge
hören zu denjenigen Arbeiten, welche sachverständige Maurer
meister zu übernehmen pflegen. Dass hier von keinem 
Untervertrag die Rede sein kann, erhellt auch daraus, d ass 
d e r  K l ä g e r  n i c h t  e i n e  P a u s c h a l v e r g ü t u n g  e r 
h i e l t ,  s o n d e r n  n a c h  d e n  E i n h e i t s p r e i s e n  des  
K o s t e n a n s c h l a g s  b e z a h l t  wur de .  Überhaupt geht 
die gewerbliche Tätigkeit des Klägers nach Art und Um
fang seines Geschäftsbetriebes nicht über den Rahmen 
eines Handwerksbetriebes hinaus, und demnach kann hier 
von einem Bauunternehmervertrage keine Rede sein.

Garantie und Verjährung. Ein Bauunternehmer hatte 
die Ausführung des Fussbodenbelages in dem Kesselhause 
einer Fabrik übernommen und sich verpflichtet, alle hierzu 
verwandten Tonplatten, welche bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkte schadhaft werden würden, auszuwechseln. Wenn 
sich, von diesem Zeitpunkte an gerechnet, innerhalb Jahres
frist zeigen sollte, dass auch die neuen Platten den An
forderungen nicht entsprächen, sollte er den ganzen Fuss- 
bodenbeleg entfernen und die dafür empfangenen Zahlungen 
zurückerstatten. Die Tonplatten erwiesen sich innerhalb 
des vereinbarten Zeitraums als ungeeignet, und der Fabrik
besitzer klagte daher gegen den Bauunternehmer auf Zurück
vergütung der ihm geleisteten Zahlungen. Der Bauunter
nehmer, welcher sich seinerseits von dem Lieferanten der 
Tonplatten eine zweijährige Garantie hatte zusichern lassen, 
verkündete nun diesem ebenfalls den Streit, um sich schad
los zu halten. Während indessen der Unternehmer auf 
die Klage des Fabrikbesitzers verurteilt wurde, blieb se in e 
Klage gegen den Lieferanten ohne Erfolg. Hier müsse, 
so entschied das Reichsgericht, der § 477 des Bürgerl. 
Gesetzb. zur Anwendung kommen, wonach der Anspruch 
auf Schadensersatz, auf Rückgängigmachung usw. wegen

Mangels einer zugesicherten Eigenschaft i nne r hal b s e c hs  
M on aten  ve rjäh rt. Unter der zwischen dem Bauunter
nehmer und dem Tonplattenlieferanten vereinbarten Garantie
frist sei nichts weiter zu verstehen, als dass Mängel, die 
sich innerhalb zwei Jahren nach Ablieferung zeigen würden, 
geltend gemacht werden dürfen, und dass Schadensersatz
ansprüche aus Mängeln, d ie  s i ch i nne r hal b der G a 
r a n tie fr is t  z e ig e n , in sech s M on aten  na c h  i hrer  
E n td e c k u n g  g e l t e nd  g em ach t w erden  m üssen. 
Der Beginn der Verjährungsfrist des § 477 ist also hier 
lediglich anders bestimmt und bis zu dem Zeitpunkt —  
innerhalb der vereinbarten zweijährigen Frist —  hinausge
schoben, wo der den Anspruch auf Rückgängigmachung 
des Kaufvertrages etc. begründende Mangel entdeckt wird. 
Sicherlich kann auch vereinbart werden, dass die in § 477 
bestimmte Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen erst 
vom Ablauf der Garantiefrist an laufen soll; indessen hat 
eine derartige Vereinbarung hier nicht stattgefunden, was, 
wie bemerkt, zur Abweisung des von dem Bauunternehmer 
geltend gemachten Anspruchs führen musste.

Personalien.
Bei der Berufsgenossenschaft der chem ischen 

Industrie tritt am 1. O ktober d. J. der älteste tech 
nische A ufsichtsbeam te, H err L udw ig Lüdke, Berlin 
in den w ohlverdienten Ruhestand. D ie A ufsich ts
beam tenstellen bei dieser Berufsgenossenschaft w er
den dann wie folgt besetzt s e in :

S e k t i o n  I (Berlin).
Techn. A u fsich tsb eam ter: Dr. M ax T rzeciok, 

Chem iker in Friedenau b. Berlin.
S e k t i o n  II (Breslau).

Techn. A u fsich tsb eam ter: K arl Schuppert, Inge
nieur in Berlin.

S e k t i o n  III (Hamburg).
Techn. Aufsichtsbeam ter: Gustav H överm ann, In

genieur in H am burg.
A ssistent: G eorg W alther, Ingenieur in H am burg.

S e k t i o n  IV  (Cöln a. Rh.).
Techn. A u fsich tsb eam ter: G eorg Braune, Inge

nieur in Cöln.
A ssisten t: Dr. W ilh. B ram kam p, Chem iker in 

Cöln.
S e k t i o n  V  (Leipzig).

Techn. A ufsichtsbeam ter: Friedr. Biem elt, Inge
nieur in Leipzig.

A ssiste n t: H einrich Pauly, Ingenieur in Leipzig.
S e k t i o n  V I  (Mannheim).

Techn. Aufsichtsbeam ter: O . Stöpel, Ingenieur 
in H eidelberg.

S e k t i o n  V II (Frankfurt a. M.).
T echn . A u fsich tsb eam ter: K arl Müller, Ingenieur 

in Frankfurt a. M.
S e k t i o n  V III (Nürnberg).

Techn. A ufsichtsbeam ter: Friedr. Fleischm ann, 
Chem iker in Nürnberg.

Für die S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te r fe ld e -W ., Paulinenatr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei R o itzsch , G. m. b. H. R oitzsch .
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I n h a l t .  -

Eine rigorose Anwendung des §  136 des Gewerbe-Unfall
versicherungsgesetzes. Von G e o r g  U r b a n ,  In
genieur, Charlottenburg.

Exhaustoranlagen. Von C a r l  G u m b a r t ,  Ingenieur, 
Deisenhofen.

Unfallversicherung und Unfallverhütung. Vortrag gehalten 
am 9. Juni 1907 in Stadtbergen bei Augsburg in der

Frühjahrsversammlung des landwirtschaftlichen Vereins 
von Ingenieur L. E h r h a r d t ,  Augsburg. 

Ausrückevorrichtung für H äcksel- und Dreschmaschinen.
Konstr. Ing. O t t o  B e c k e r ,  Kettwig a. Ruhr. 

Unfallsichere Stapelung gefüllter Säcke. ( B r a u n e ,  Cöln
a. Rhein.

Holzimprägnierung und Feuersicherheit. Von Dr. T r z e c i o k ,  
Berlin.

Patente. —  Gebrauchsmuster.

Eine rigorose Anwendung des § 136 des Gewerbe-Unfall

versicherungsgesetzes.
Von G e o r g  U r b a n ,  Ingenieur, C h a r l o t t e n b u r g .

W ie m anchem  Betriebsunternehmer wird beim 
D urchlesen des § 136 der Gedanke gekom m en sein, 
nun ja, das Gew erbe-U nfallversicherungsgesetz sieht 
diesen Paragraphen v o r , aber zwischen dem toten 
Buchstaben des Gesetzes und seiner A nw endung liegt 
noch ein grofser W e g ; es müfsten ihn ja  dann die 
eigenen Berufsgenossen au f mich anwenden !

D a  nach meinem Dafürhalten dieser folgen
schw ere § 136 jedem  Betriebsunternehmer nicht oft 
genug vor A u gen  geführt werden kann, lasse ich ihn 
hier wörtlich folgen :

„D iejenigen B etriebsunternehm er, B evollm äch 
tigten oder Repräsentanten, Betriebs- oder A rbeiter
aufseher, gegen w elche durch strafgerichtliches Urteil 
festgestellt worden ist, dafs sie den U nfall vorsätzlich 
oder durch Fahrlässigkeit mit Aufserachtlassung der
jenigen A ufm erksam keit, zu der sie verm öge ihres 
A m ts, Berufs oder G ew erbes besonders verpflichtet 
sind, herbeigeführt haben, haften für alle A u fw en 
dungen, w elche infolge des U nfalls auf Grund dieses 
G esetzes oder des Krankenversicherungsgesetzes von 
den G em einden, A rm en verb än den, Krankenkassen 
und sonstigen Unterstützungskassen (§ 25 A bs. 1) 
gem acht worden sind. D ieselben Personen haften 
der Genossenschaft für deren A ufw endungen auch 
ohne Feststellung durch strafgerichtliches U rteil“ usw.

Diesen gefährlichen Paragraphen habe ich bis
her nur dann für anwendbar m öglich gehalten, wenn 
seitens der Betriebsunternehmer grobe Fahrlässigkeit

vorliegt. Nehmen wir den Fall an, an einer unge
schützten aber gut zu schützenden Arbeitsm aschine 
oder dergleichen ereignet sich ein U nfall. D er be
treffende Betriebsunternehmer wird hierauf auf Grund 
des in Betracht kom m enden Paragraphen der U nfall
verhütungsvorschriften aufgefordert, seine Maschine 
mit der vorschriftsm äfsigen Schutzvorrichtung auszu
rüsten.

W ird dann bei nochm aliger oder mehrmaliger 
W iederholung des U nfalles an derselben ungeschützt 
gebliebenen M aschine der Betriebsunternehmer auf 
Grund des § 136 haftbar gem acht, dann dürfte kein 
Mensch mit dem Betreffenden Mitleid haben.

Schon schwerer verständlich erschiene mir die 
allgem eine A nw endung des § 136 gegen Betriebs
unternehmer in F ä lle n , bei denen Arbeiteraufseher, 
W erkm eister usw. durch Fahrlässigkeit U nfälle her
beigeführt und die durch gerichtliche Urteile Strafen 
erhalten haben. Ich erinnere mich mehrerer Fälle 
aus der P r a x is , bei denen Meister und Direktoren 
von Fabriken zu Geld- und Freiheitsstrafen rechts
kräftig w egen grob fahrlässiger Körperverletzungen 
verurteilt worden waren, ohne dafs der Vorstand der 
in Betracht kom m enden Berufsgenossenschaft nur dar
an gedacht hätte, die betreffenden Betriebsunternehmer 
regrefspflichtig zu machen.

D irekt unfafslich erscheint mir die H altbar
m achung des Betriebsunternehmers in folgendem  Falle, 
der in der Praxis wohl unerreicht dastehen dürfte.
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In einer grofsen norddeutschen Stadt gründet 
der Grofskaufm ann X  seinen Söhnen eine Fabrik, 
in der chem ische Präparate, ätherische Ö le usw. her
gestellt werden sollen. D a  die beiden Söhne selbst 
K aufleute  sind, hält der V ater unter den Chem ikern 
des Landes U m schau und als er die Passenden ge
funden und die nötige Arbeiterzahl da ist, wird mit 
der Fabrikation begonnen. Bald darauf m eldet sich 
in der Fabrik ein Herr, der angibt und schriftliche 
Bew eise dafür erbringt, in seiner früheren Stellung 
Terpinhydrat hergestellt zu haben und mit der Fabri
kation desselben w ohl vertraut zu sein. D ie Fabrik
leitung geht au f das A n gebot ein, schliefst mit dem 
Betreffenden einen Kontrakt, in dem deutlich seine 
A ngaben über die Kenntnisse der Terpinhydrather
stellung zum Ausdruck kom m en. D er Engagierte 
will nun eines T ages im V erein von drei bis vier 
Arbeitern Terpinhydrat hersteilen. Anstatt aber zur 
H erstellung verdünnte Schw efelsäure zu nehmen, 
läfst er einen A rbeiter solche in konzentrierter Form  
in den M ischkessel schütten.

D ie dadurch plötzlich entstehende Erw ärm ung 
ist natürlich sehr grofs und es gibt eine A rt E x p lo 
sion, einen Bluff, ohne direkten Schaden anzurichten. 
Einer der beschäftigten A rbeiter aber klettert in sei
ner A n gst durch ein Fenster au f ein zirka 6— 7 Meter 
hohes D ach und zieht sich beim Abspringen schwerere 
V erletzungen zu. *

D ie Staatsanwaltschaft stellt wegen fahrlässiger 
K örperverletzung Erm ittlungen an und der den U n
fall verschuldende A ngestellte wird rechtskräftig zu 
einer kleineren Geldstrafe verurteilt. D ie zuständige 
G ew erbeinspektion kam auf Grund des vorgelegten 
Kontraktes bei U ntersuchung des Unfalles zu dem 
Resultate, dafs ein V erschulden seitens d e r  I n h a b e r  
d e r  Fabrik wegen Aufserachtlassung derjenigen A u f
merksamkeit, zu der sie verm öge ihres Gew erbes 
besonders verpflichtet gew esen wären, nicht vorliege. 
Seitens der Staatsanwaltschaft wurde infolgedessen 
gegen die Inhaber der Fabrik eine A n klage nicht 
erhoben.

W er sich aber staatsanwaltschaftlicher als der 
Staatsanwalt gebärdete, das war der Vorstand der 
Berufsgenossenschaft. H ier kann man getrost sagen, 
Gott schütze mich vor meinen Freunden, vor meinen 
Feinden schütze ich m ich selbst!, wenn der Vorstand 
einer Berufsgenossenschaft, der aus Berufsgenossen 
besteht, so gegen eines seiner Mitglieder vorgeht. 
D er Firma wurde nämlich folgender Vorstandsbe- 
schlufs m itgeteilt:

„D er Genossenschaftsvorstand hat in seiner Sitzung 
vom  . . . .  beschlossen, von Ihnen au f Grund des 
§ 136 G .U .V .G . im K lagew ege Ersatz für alle A u f
wendungen zu verlangen, welche infolge des dem

A rbeiter A . E. am 10. D ezem ber 19 . . . zugestofse- 
nen Betriebsunfalles bisher gem acht worden sind u n d  
n o c h  z u m a c h e n  s e i n  we r d e n .

E s steht Ihnen frei gegen diesen Beschlufs 
binnen eines Monats nach Zustellung dieser Mit
teilung die Beschlufsfassung der G enossenschaftsver
sam m lung anzurufen. § 137 A bs. 1 Satz 2 G .U .V .G .“

Bedenkt man nun, dafs drei, vier oder mehr V e r
letzte von dem U nfalle betroffen w erden konnten, 
die Rentenkosten ganz bedeutend höhere sein würden 
und dafs auch einm al ein Vorstand einer B erufsge
nossenschaft konkurrenzw utige M itglieder in seinen 
Reihen haben könnte; dann wird die Gefahr klar, 
die darin besteht, von Nichtjuristen abgeurteilt zu 

werden.
Nun wird man mir entgegenhalten, die G enossen

schaftsversam m lung hat ja  erst darüber Beschlufs zu 
fassen, ob der A nw endung des § 136 stattgegeben 
werden solle oder nicht. W er aber die Zusam m en
setzung einer Genossenschaftsversam m lung nur eini- 
germ afsen kennt, weifs, dafs eigentlich die H auptper
sonen, die den T on  angebenden, alljährlich „dieselben“ 
sind und dafs den kleineren T eil neue oft vom  B e
rufsgenossenschaftsw esen gar nicht unterrichtete P er
sonen darstellen.

D er Vorstand, der sich erfahrungsgem äfs m eisten
teils aus den gröfsten Betriebsunternehmern zusam 
m ensetzt, —  ich habe hier Berufsgenossenschaften 
der Grofsindustrie im A u ge, —  wird ohne weiteres 
über die Stim m enm ehrheit der V ersam m lung verfügen 
und der arm e A n geklagte  ist w ohl stets der Rein
gefallene. So hier in meinem Falle. D ie regrefs- 
pflichtig gem achte Firm a liefs sich au f der G enossen
schaftsversam m lung durch den Geheim en Justizrat 
D r. H. vertreten. D erselbe scheint aber dort wenig 
G egenliebe gefunden zu haben, denn sein vo rge
tragenes Gesuch der Firm a um Entbindung vom  
§ 1 3 6  wurde abschlägig beschieden.

D ieser H err schreibt dann bei Schilderung der 

A blehnun g w ö rtlich :
„H ierbei war eine gew isse Voreingenom m enheit 

gegen Ihre Firm a nicht zu verkennen.“
D ie U rsachen dieser V oreingenom m  enheit zu unter

suchen, ist nicht m eine Sache, ich will mit meinen Z ei
len bezw ecken, dafs die Betriebsunternehmer aus ihrem 
S ch la f gerüttelt werden und dafs der Berufsgenossen
schaft, der ihre Betriebe angehören, mehr Interesse 
entgegengebracht wird, als bisher. Jeder Betriebs
unternehmer hat die Pflicht, die G enossenschaftsver
sam m lungen zu besuchen, mit der Lupe in der Hand 
ist A u sw ah l unter den Mitgliedern zu halten, die in 
den Vorstand gew ählt werden sollen. W ird doch 
dem V orstande eine ganz gewaltige M acht in die 
H ände gegeben.
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K leine Betriebsunternehm er können ja  bei rigo
roser A nw endung des § 136 d i r e k t  r u i n i e r t  
w e r d e n .  —

D ie M itglieder der G enossenschaft dürfen ihre 
Stim mzettel zur Genossenschaftsversam m lung nur 
den des gröfsten V ertrauens würdigen Mitgliedern 
bei persönlicher V erhinderung übergeben. D ie Selbst
verwaltung der Berufsgenossenschaften ist etwas Schö
nes und sollte nicht ohne zw ingenden Grund ange
tastet werden, aber dann d arf die Verantw ortung 
nicht einzelnen Personen überlassen werden, die leicht 
mit den Jahren die wirklichen A u fgab en  der U nfall
versicherung aus den A u gen  verlieren könnten.

Zum T rost aller die in eine ähnliche L age g e
raten könnten, w ie mein Gewährsm ann, erinnere ich 
hier an den bekannten Ausspruch : il y a des juges

a B erlin ! D er Betriebsunternehmer also, der das G e
fühl der Schuldlosigkeit auf seiner Seite hat, wird 
sich zu keiner Zahlung an die Berufsgenossenschaft 
verstehen dürfen, er wird den K lagew eg  v o n  d e r  
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  beschreiten lassen und 
wird dann die Entscheidung dem ordentlichen G e
richte überlassen. Für den kleinen, pekuniär nicht gut 
dastehenden Betriebsunternehmer sind dann allerdings 
die eventuell grofsen Prozefskosten, die für die B e
rufsgenossenschaft keine Rolle spielen, in E rw ägung 
zu ziehen. E s wird sich aber immer empfehlen, in 
nicht ganz klar liegenden Fällen das Gutachten von 
im U nfallversicherungswesen erfahrenen Juristen ein
zuholen. Kann es sich doch bei der A nw endung des 
§ 136 um das Sein oder Nichtsein von Existenzen 
handeln.

Exhaustoranlagen.

Vo n C a r l  G u m b a r t ,

In sehr vielen A nlagen bringt die A rt und W eise 
der Produktion, respektive die A rt  des Erzeugnisses 
grofse Mengen Staub oder D äm pfe h e rv o r , die in 
nicht wenigen Fällen direkt schädlich wirken, in allen 
jedoch  eine beträchtliche V erschlechterung der Luft 
in den Arbeitsräum en hervorbringen. Mit Recht wird 
deshalb von den Gew erbeaufsichtsbeam ten au f eine 
Besserung der hygienischen Verhältnisse durch Ent
fernung dieser schädlichen Beim engungen aus den 
Arbeitsräum en gedrungen, um som ehr als solche Mafs- 
nahmen auch im Interesse der A rbeitgeber gelegen, 
da einesteils die Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit 
der Arbeitnehm er gehoben, andererseits oft genug 
das in der Luft als Staub suspendierte M aterial recht 
w ertvoll ist und gewonnen werden soll. Nun scheint 
es sehr leicht, den Anforderungen der genannten B e
amten gerecht zu w erden, besonders in dem Falle, 
dafs die Betriebsm aschine noch einige Pferdestärken 
abzugeben vermag. Entsprechend dem Preiskurant 
der Firm a Soundso wird ein Ventilator bestellt, ein 
geschickter Spängler fertigt die Rohrleitungen und 
die A nschlüsse an die einzelnen Staubquellen, die 
A n lage wird in Betrieb gesetzt. D ie verlangte T ouren
zahl m acht der Ventilator, aber der gewünschte Effekt 
bleibt entweder ganz aus oder entspricht bei weitem  
nicht den Erw artungen. A u f  Reklam ation wird die 
Auskunft, der Ventilator müsse in dem F all schneller 
laufen, das geschieht, bis endlich ein halbw egs gün
stiges Resultat erreicht ist, wenn nicht bis dahin die 
noch verfügbare K raft der Betriebsm aschine voll-

Ingenieur, Deisenhofen.

ständig aufgezehrt, mindestens aber mit dem Erfolg, 
dafs der K ohlenverbrauch ganz aufserordentlich g e
stiegen. D ie A n lage ist und bleibt eine stete Quelle 
des Mifsmutes und fortgesetzter pekuniärer Opfer. 
D er Grund ist darin zu su ch en , dafs man sich bis 
jetzt noch kein klares Bild von den V orgängen in 
den Saug- und Druckleitungen, in den Ventilatoren 
gem acht hat. Ein Erkennen der U rsachen gab na
türlich sofort auch die Mittel zur Beseitigung an die 
Hand. E s ist das Verdienst der Vereinigten Maschinen
fabrik A ugsburg und M aschinenbaugesellschaft Nürn
berg A.-G . und ihres früheren Ingenieurs Dr. Prandl, 
in sorgfältigen Untersuchungen eben jene Verhältnisse 
aufgeklärt zu haben, mit dem überraschenden Erfolg, 
dafs eine E xhaustoranlage im W erk Nürnberg dieser 
Firm envereinigung an Stelle der früher nötigen 110 HP 
nunmehr nur noch 35 H P  braucht, also nicht weniger 
als 68 °/0 Kraftersparnis erzielt wurden.

Eine solch bedeutende Ersparnis erregt sicher
lich das Interesse weiter K reise und will daher mit 
gegenwärtiger Ausführung unseren Lesern an Hand 
der von genannter Firm a freundlichst zur V erfügung 
gestellten Unterlagen und eines V ortrags des Herrn 
Oberingenieur G eiger ein Bild über die V orgän ge in 
Exhaustoranlagen gegeben werden.

D ie Veranlassung zu diesen Arbeiten gab, wie 
schon angedeutet, die auf dem W erk Nürnberg dieser 
Firm a vorhandene Exhaustoranlage, der allerdings 
eine der ungünstigsten Arbeiten für solche zuge
wiesen war, nämlich die Entfernung und Beseitigung

*
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Fig. 154. Holzbearbeitungswerkstatt.

der Späne und des Staubes von nicht weniger als
81 H olzbearbeitungsm aschinen, die noch dazu zu den 
räumlich ziem lich weit entfernten D am pfkesseln  trans
portiert werden müfsten. W enn auch von vorne
herein zu erwarten war, dafs der K raftb edarf nicht 
gering, denn, da die Firm a auch eine W aggon bau 
anstalt ist, sind die H olzbearbeitungsm aschinen gut 
beschäftigt, aufserdem bieten gerade die A b fälle  die-

hilfe geschaffen werden mufste. D ie Gröfse der A n 
lage zeigen die Figuren 154 und 155.

D ie a u f Monate hinaus sich erstreckenden U nter
suchungen betrafen die D ruck - und G eschw indig
keitsverhältnisse nicht nur in den Rohrleitungen selbst, 
sondern auch in den verw endeten Exhaustoren und 
dem Sam m elapparat , einem sogenannten Zyklon. 
Zur V erw endung gelangte bei den M essungen der

Fig. 155 . Exhaustoranlage unter der Holzbearbeitungswerkstatt.

ser Maschinen ihrer ganzen Natur nach aufserordent- 
lich leicht Veranlassung zu Verstopfungen, so war 
doch das Mifsverhältnis zwischen der dem Betrieb 
der Arbeitsm aschinen selbst nötigen K raft —  etwa 
160 H P —  und der zur Beseitigung ihrer A b fälle  
nötigen mit 110 H P so riesig, dafs unbedingt Ab-

Geschwindigkeitshöhen das bekannte Pneum om eter 
von R ecknagel mit einer von Herrn Professor Prandl 
angebrachten, durch den feinen Staub und die Späne 
bedingten Änderung.

W as nun zunächst die Arbeitsm aschine unserer 
A nlagen betrifft, so wurde die Untersuchung der
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Verhältnisse in diesen an einem E xhaustor vo rg e
nommen, der 850 mm Flügeldurchm esser und eine 
Säugöffnung von 500 mm Durchm esser besafs. E r 
wurde mit einer konstanten U m drehungsgeschw indig
keit von 960 U m drehungen mittels eines E lektro
m otors angetrieben. D iese Betriebsw eise gestattet 
am bequem sten die Innehaltung einer gleichen T ouren
zahl durch Regulierwiderstände und die einfachste 
Feststellung des K raftverbrauchs durch M essung des 
Strom verbrauchs. Eine den Verhältnissen der W irk
lichkeit entsprechende Belastung wurde nun dadurch 
herbeigeführt, dafs an den Exhaustor je  eine Saug- 
und eine D ruckleitung angeschlossen wurde von et
wa 5 m L än ge. D ie Veränderlichkeit der Belastung 
wurde dadurch bewirkt, dafs am Ende der D ruck
leitung ein Sack angebracht wurde, durch dessen 
Zusam m enschnürung der Querschnitt des Austrittes 
der Luft mehr oder weniger verengt werden konnte, 
der Luftstrom  also mehr oder weniger gedrosselt 
werden konnte. D ie Einrichtung wurde so getroffen, 
dafs der Sack stets kreisrund zusam m engezogen wurde, 
w obei die Öffnung stets zu dem D ruckrohr zentriert 
gehalten war. So war es denn ein leichtes, für die 
verschiedensten Öffnungen den K raftb edarf festzu
stellen und aus dessen V ergleich  mit dem ebenfalls 
für jede Öffnung leicht zu errechnenden theoretischen 
K raftverbrauch —  es war Unter- bezw . Überdruck 
und Geschw indigkeit der Luft unmittelbar zu messen, 
den Nutzeffekt für jed e D rosselung in einer Belastung 

festzustellen.
Nachdem  nun die so erhaltenen W erte als D ia

gram m e gezeichnet waren, so zw ar, dafs die G e
schwindigkeiten au f der Abscissenlinie und die ent
sprechenden D rucke auf der Ordinatenlinie abgetragen 
worden sind und geradeso mit den erhaltenen W ir
kungsgraden verfahren w u rd e , so konnte man aus 
den so entstandenen K urven die W erte für beliebig 
zw ischenliegende Stufen erhalten.

■Mit H ilfe dieser K u rve wurden dann auch V e r 
besserungen an den Flügeln respektive ihren Form en 
getroffen, sodafs der sich ursprünglich auf 33 °/0 er
gebende W irkungsgrad allmählich auf 70 °/0 gebracht 
w eiden konnte. D a  es sich im vorliegenden Falle 
um den Transport von langfaserigen Holzspänen 
handelte, so wurde bei dieser G elegenheit eine Form  
der Schaufeln gefunden, w elche den an die Schaufel 
fliegenden Spänen ein Abrutschen gegen den Rand 
hin gestattete, sodafs die Schaufeln von ihnen frei 
wurden. D ies liefs sich natürlich nur erreichen, 
wenn von einer Verbindung der Schaufeln durch 
R in g e , wie beim  Sturtevan texhaustor, abgesehen 
w u rd e , da diese das H ängenbleiben begünstigen 
würden, und wenn ein entsprechend freier Raum 
zw ischen Schaufeln und E xhaustorkörper gelassen

war. W ie zu erwarten w ar, konnte dieser freie 
Raum den W irkungsgrad des Exhaustors nicht her
abdrücken, da vermutlich die durch die Zentrifugal
kraft der rotierenden Schaufeln w eggeschieuderte 
Luft mit ihrem Inhalt unter allen Umständen einen 
Ring bildet, der, gegen die Exhaustorw and geprefst, 
innen eben von den Schaufeln begrenzt wird, diesen 
also den gleichen W iderstand b ietet, ob er eine 
gröfsere oder geringere H öhe besitzt. D iese V e r
suche gaben Gelegenheit, die Behauptungen einzelner 
Firmen in ihren Preisofferten zu prüfen und gibt 
Herr Oberingenieur Geiger den drastischen Fall an, 
dafs bei einer F irm a, wenn ihre Behauptung, dafs 
ihr E xhaustor 8 K ubikm eter Luft in der Sekunde 
bei einem Unterdrück von 75 mm W assersäule ab
sauge und hierzu nur 7 H P benötige, richtig, diese 
A ibeitsm aschine einen W irkungsgrad von nicht w e
niger als i i 4 0/0 besitzen miifste. E s ist das ein 
Beweis dafür, wie leichtsinnig in K atalogen Behaup
tungen aufgestellt werden, die schon durch eine ein
fache Rechnung hinfällig werden. Nach den E rgeb 
nissen der m ehrerwähnten Versuche müfste als K raft
bedarf des E xhaustors statt 7 H P deren 13 ange
geben sein, eine Differenz, die die eingangs erwähn
ten betrüblichen Erfahrungen sehr wohl erklärt.

W enden wir uns nun den Verhältnissen in der 
Rohrleitung zu und den Resultaten, welche hier die 
angestellten V ersuche ergeben haben.

H ier zeigte sich, dafs man der grofsen Elastizi
tät der Luft immer vielzuviel zugem utet hat. Man 
hat ganz übersehen, dafs eben doch auch hier der 
alte Satz volle  Gültigkeit hat, dafs in einem Raum, 
in dem sich bereits ein K örper befindet, kein zweiter 
Platz hat. D ie M efsresultate ze ig ten , dafs in den 
Luftleitungen genau dieselben Verhältnisse bestehen, 
wie in W asserrinnen. W ie hier ein steil eintretender 
Nebenflufs den Rückstau des vor seinem Eintritt b e
findlichen W assers zur Folge hat, genau ebenso ist 
das bei den Saugleitungen unserer Exhaustoranlagen 
der Fall. W ie die Figuren 150 u. 157 zeigen, bilden 
sich im ersten Fall, bei einem Eintritt des Seiten
rohres unter einem W inkel von etwa 45 °, W irb e l; 
der eintretende Luftstrom  wirkt etwa wie ein ein
gelegter A bw eiser, der ja  auch in dem zum V e r
gleich herangezogenen Beispiel eines W asserlaufes 
einen Aufstau bew irkt, m ag seine H öhe auch noch 
so gering sein. D abei ist ein Eintritt unter 45 Grad 
schon ein sehr günstiger, denn in den allermeisten 
Fällen wurde die Schwierigkeit der H erstellung eines 
solchen Rohranschlusses gefürchtet und das Rohr 
kurzer Hand rechtwinklig angeschlossen, w obei man 
dann glaubte, wunder wie viel getan zu haben, wenn 
an der Anschlufsstelle das H auptrohr dem Querschnitt 
des Zugangsrohres entsprechend erweitert wurde. A ber
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Hindernis für den Hauptluftstrom .

W irkung de

Fig. 156 .

auch diese, ebenfalls aus technischen Gründen ziem 
lich kurz hergestellte Erw eiterung hat ihrerseits W irb el
bildung im G efolge, schafft also für sich neue Hinder
nisse, wie in der Fig. 1.56 gut ersichtlich. H err P ro
fessor Prandl gab nun eine Rohrverbindung an ent
sprechend der Fig. 157.  Ohne weiteres ist klar, dafs 
eine derartige Zusam m enführung die Hindernisse b e
seitigen mufs, dafs eine nahezu parallele Führung der 
zusammengeleiteten Luftström e die Saugw irkung er
heblich unterstützen m u fs, ein G e d a n k e , von dem 
längst schon bei Injektoren etc. Gebrauch gem acht 
worden ist, dessen Ausführung in Blechrohren bisher 
grofse Schwierigkeiten h a tte , die jedoch  die mehr-

Hobelmaschine m
A lte  R obrverbindung unter 900.

Fig. 158.

genannte Firm a in ihrem Reichspatent No: 131 178 
glücklich überwunden hat. D a s, w as die eben er
wähnten Figuren schematisch z e ig e n , bringen die 
Figuren 158 u. 159 in der Ausführung zur Anschauung. 
Fig. 158 demonstriert die alte Anordnung einer A b 
saugung an einer H obelm aschine, Fig. 159 dagegen 
die neue Anordnung mit ihren schlanken Übergängen. 
W elchen aufserordentlichen Einflufs eben diese Ü ber
gänge haben, ist aus Fig. 160 u. 161 ersichtlich, in

Saugw irkung auf den H auptluftstrom.

Rohrverbindungen.

Fig. i57-

welchem  der gem essene D ruckabfall bei gleicher 
Rohrlänge —  33 m —  als D iagram m  aufgezeichnet 
ist und zw ar das erste D iagram m  bei einem Eintritt 
der A nschlüsse unter 45 Grad, das zw eite bei einem 
durch das Patent erreichten Eintrittswinkel von 5 Grad.

Ein weiterer, sehr in Betracht kom m ender Punkt 
ist selbstverständlich der Unterdrück, der an der Stelle 
des Eintrittes der Seitenleitung herrscht. Zur B etrach
tung dieses Verhältnisses m öge uns nachstehendes D ia 
gram m  der ganzen E xhaustoranlage dienen. Fig. 162.

D er E xhaustor befindet sich am Nullpunkt unse
res Koordinatensystem s. Ps entspricht dem von ihm 
erzeugten Unterdrück, Pd dem Ü berdruck. E s ist

Späneabsaugung.
R oh rverbin  düng D . R .- P . N o. 131 178 unter 50.

Fig. 159-

klar, dafs diese W erte unm ittelbar beim E xhaustor 
am gröfsten sein müssen und gegen die Endpunkte 
der betreffenden Leitungen zu abnehmen müssen, 
eine F o lge  der W iderstände in den betreffenden L ei
tungen. D ie Linien c-d und g-h geben die D ru ck
verhältnisse an, wie sie in einer der untersuchten und 
dann um gebauten A n lage  vor dem Umbau herrsch
ten ; die entsprechenden Linien e-f resp. i-k zeigen 
den Effekt des Um baues.
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A u s dem D iagram m  erkennt man sofort, b e
sonders vor dem U m bau, dafs in der bei A  ein
mündenden Rohrleitung am Eintrittspunkt etwa nur 
der halbe D ru ck herrscht als bei einem an der Stelle 
B eintretendem Rohr. Genügt nun unter den ge-

port eine gew isse W eite der Rohrleitung vorhanden 
sein mufs, unter die nicht herabgegangen werden 
kann. D iese W eite mufs natürlich am äufsersten 
Rohr vorhanden sein, soll nicht V erstopfung des 
Rohres eintreten, sie zw ingt also, besonders bei vielen,

Fig. 160. Fig. 16 1 .

gebenen Verhältnissen die bei A  eintretende Luft
m enge für den Zw eck des Absaugens, hier z. B. zum 
Transport der Späne, so ist klar, dafs bei B nutz
los die doppelte M enge bei gleichem  Rohrquerschnitt

später einmündenden Rohren, recht grofse Luftm engen 
nutzlos zu transportieren, ein Um stand, der die E r
höhung des W irkungsgrades des E xhaustors, die wir 
anfangs berührten, sehr wichtig macht. Anders ist

t SO.

1
sekundlich  ange
saugte Luftm enge 
in cbm .
U nterdrück  in mm 
W assersäule, 

p d  =  Ü berdruck  in mm 
W assersäule, 
ps - f -  pd  =  G e
sam tdruckgefälle. 
W irkun gsgrad  des 
Exhaustors.
=  Q X  P 

V X  75

Fig. 162.

durchgesaugt wird, also nutzlos K raft verschwendet 

wird.
Dieser V erlust wird sich in Fällen der Spän e

absaugung nicht verm eiden lassen, da zu deren Trans-

die Sache natürlich bei Entlüftungsanlagen, bei denen 
ein Ausgleich durch die W ahl des Rohrquerschnittes 
erm öglicht ist, aber doch bei der verbesserten Rohr
leitung bei weitem nicht die Rolle spielt, die er bei
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den alten Anschlüssen spielen würde. D enn war 
früher, wie gesagt, die Druckdifferenz zwischen den 
Stellen A  und B etwa i o o u/0, so ist sie durch A n 
w endung der nahezu parallelen A nschlüsse nunmehr 
a u f etwa 50 °/0 herabgegangen, es ist also schon hier
durch das bei B nutzlos abgesaugte Luftquantum  —  
bei gleichem  Rohrdurchm esser —  auf die H älfte des 
früheren herabgedrückt. Hierin ist der H auptvorteil 
der Untersuchungsergebnisse zu finden.

Für die in der Industrie weitaus häufigeren Fälle 
sind diese zwei .P u n k te: Erhöhung des W irkun gs
grades des Exhaustors selbst und Verm inderung der 
W iderstände und der nutzlosen Luftm enge w ohl die 
ausschlaggebenden Faktoren, da die Sam m lung von 
Materialien beziehungsweise des Staubes nur in selt
neren Fällen gefordert wird. Überall da aber, wo 
dieses der F all, w o an die Druckleitung Zyklone, 
Staubkam m ern etc. angeschlossen werden müssen, 
ist die rechte H älfte unseres D iagram m es von höch
ster W ichtigkeit. V orn ew eg mufs gesagt werden, 
dafs in den Fällen, w o der entfernte Staub durch 
Filter, Staubkam m ern und ähnliche Vorrichtungen 
aufgefangen werden mufs, wohl nichts zu bessern 
ist. D er grofse W iderstand, den diese Vorkehrungen 
der durchgehenden Luft entgegensetzen, kann nicht 
reduziert werden, er ist ein, ein für alle Male, un
veränderlich gegebener. Anders verhält sich die 
Sache aber, wo sogenannte Zyklone zur Absonderung 
der Späne benutzt werden. D iese A p p arate, die 
ja  unter den mannigfachsten Namen gebaut und an- 
gepricsen werden, haben den gem einsam en Grund
gedanken, dem gesamten, in denselben eintretenden 
Luftstrom  eine drehende B ew egung zu erteilen, so 
dafs durch die Zentrifugalkraft die in der einströmen
den Luft suspendierten, schwereren T eile von ihr 
getrennt werden und so in eigene Ablagerungsräum e 
gelangen, in denen sie zur Ruhe komm en, während 
die von ihnen befreite Luft ins Freie ausströmt.

In diesen Apparaten ist, wie unser Diagram m  
in Fig. 162 zeigt, seither ebenfalls viel gefehlt worden, 
denn die infolge der Untersuchungen des Herrn 
Professor Prandl erreichte Abm inderung des Über
druckes von der Linie g-h au f i-k ist eine aufser- 
ordentlich grofse. D ie U rsache ist einfach darin zu 
suchen, dafs das Hindernis, das die W irbel bildende 
Luft sich selbst schafft, nicht gewürdigt worden ist. 
Solche W irbel müfsten bei der seitherigen A rt und

W eise, w o die Luft einfach tangential eingeblasen 
wurde und nach A bschleuderung der Späne durch 
die konzentrisch angebrachte Ausgangsöffnung aus
treten mufste, unbedingt entstehen. Bei dem neuen 
A pparat ist dem Luftstrom  der W e g  ganz genau 
vorgeschrieben und durch passende Zw ischenwände 
die Bildung von W irbeln ausgeschlossen. D ies ist 
erreicht, indem die Luft schraubenförm ig geführt wird 
u n d , statt einfach ins Freie gelassen zu w'erden, 
die Richtung zum A u sgan g durch einen förmlichen 
Leitschaufelapparat gegeben erhält, genau ebenso wie 
der W asserstrahl bei Turbinen geführt wird. D iese 
Schaufeln haben eine gleichzeitig nach innen und 
nach oben gekrüm m te F läche und leiten so die Luft 
in einzelne Streifen zerlegt allm ählich von der krei
senden in die geradlinig aufsteigende Bew egung 
über, mit dem E rfolg, dafs der am Austritt gem essene 
Überdruck, wie das Diagram m  zeigt, nicht mehr, 
wie früher, einer W assersäule von 50 sondern von
o mm das G leichgew icht hält.

W ie gezeigt, haben die verdienstvollen Arbeiten 
den aufserordentlichen V orteil gebracht, dafs man 
nunmehr mit gegebenen Gröfsen rechnen kann und 
nicht mehr lediglich au f V erm utungen angewiesen 
ist. E s ist zu erwarten, dafs die so grofse H erab
minderung der zum richtigen Betrieb einer E x 
haustorenanlage notwendigen K raft diesen die E in
führung wesentlich erleichtern wi r d , wie eingangs 
bereits gesagt, zum V orteil sow ohl des A rbeitgebers 
als auch des Arbeitnehm ers, dem so unvergleichlich 
günstigere Arbeitsbedingungen gegeben werden als 
vorher.

Schliefslich m öge noch der K raftbedarf einiger 
A nlagen, die nach diesem System  bereits ausgeführt 
worden sind, angegeben werden. D ie  Späneabsaugung 
des W erkes selbst wurde oben schon erwähnt. 
Eine Lüftungsanlage mit 6 Absaugestellen benötigte 
1,3 HP. Eine Trockenkam m erlüftung mit 3 A b 
saugestellen 0,2 H P. E ine Rauchabsaugungsanlage 
für eine Schm iede mit 32 A bsaugestellen 25 H P. 
Eine Staubabsaugungsanlage in einer Hanfspinnerei, 
die vor dem Umbau nach dem neuen System  bei
34 A bsaugestellen 14,9 H P benötigte, bedurfte nach 
dem U m bau nur noch 5,8 H P. E ine Staubabsaugung 
für eine Chlorkalkerei mit 35 A bsaugestellen hat nur
5 H P notwendig.
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Unfallversicherung und Unfallverhütung.

Vortrag gehalten am 9. Juni 1907 in Stadtbergen bei Augsburg in der Frühjahrsversammlung des landwirtschaftlichen
Vereins von Ingenieur L. E h r h a r d t - A u g s b u r g .

M. H. E s  ist mir die A ufgab e gestellt, Ihnen 
darzulegen, w elche Mafsnahmen in landwirtschaftlichen 
Betrieben getroffen werden können oder gem äfs den 
Unfallverhütungsvorschriften der land - und forst
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft getroffen wer
den sollen, um landwirtschaftliche U nfälle nach M ög
lichkeit zu verhüten.

Ich danke dem landwirtschaftlichen Bezirksaus
schüsse, dafs er mir G elegenheit geboten hat, hier 
vor einem gröfseren K reise über diesen Gegenstand, 
der w egen des fortwährenden A nw achsens der U n
fälle und damit der K osten und infolge energischerer 
Durchführung der U .V .V . für die einsichtigen Land
wirte an Interesse gewonnen hat, berichten zu können.

E s ist heutzutage dem einzelnen nicht mehr 
erlaubt, dem Leben des Nächsten gegenüber gleich
gültig dazustehen. Unsere soziale Gesetzgebung 
m acht den verantwortlich, der durch M angel jener 
Sorgfalt, die im Verkehre erforderlich ist, das Leben 
des Nächsten in Gefahr bringt und dadurch einen 
U nfall verursacht. Ist aber die Verantw ortlichkeit 
eines einzelnen nicht gegeben, so wird im E rw erbs
leben der Schaden zumeist durch irgend eine G e
nossenschaft übernommen, d. i. in landwirtschaftlichen 
Betrieben durch die land- und forstwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft, w elche nach dem U nfallver
sicherungsgesetze zu diesem Zw ecke gebildet ist.

M. H. B evor ich auf mein eigentliches Them a 
eingehe, m öchte ich Sie bitten, etwas weiter ausholen 
und einiges über das W esen der U nfallversicherung 
und -Verhütung im allgem einen und über die land- 
und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft im b e
sonderen sagen zu dürfen, da sich auf dem Lande 
hierüber vielfach recht falsche und verschrobene A n 
schauungen finden und da gerade diese Unkenntnis 
ein gedeihliches Zusam m enarbeiten der B erufsge
nossenschaft mit der Bevölkerung ungemein erschwert.

E s leben da viele in dem W ahn e, die Berufs
genossenschaft sei eine private Erw erbsgesellschaft, 
die aus dem U nfallversicherungsgeschäfte Gewinn 
ziehe; das ist aber schon nach der A rt der O rgani
sation ausgeschlossen, denn die Berufsgenossenschaft 
ist eine Vereinigung säm tlicher Unternehm er des 
Regierungsbezirkes zum Zw ecke der gem einsam en 
Übernahm e der Unfallversicherung, w elche demnach 
auf Gegenseitigkeit gegründet ist. Einen Gewinn 
zieht also hierbei niemand. D ie zur U nfallentschädi
gung benötigten M ittel werden durch Beiträge der 
Mitglieder aufgebracht, welche nach der H öhe der

Grundsteuer verteilt werden. D ie H öhe der zu ent
richtenden Beiträge richtet sich selbstverständlich nach 
der A nzahl der zu entschädigenden Unfälle.

D as V erw altungspersonal der land- und forst
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft ist von der 
Regierung gestellt, kostet also der Berufsgenossenschaft 
nichts. Ich hebe das als ein besonderes Entgegen
kom m en der Regierung gegenüber der Landwirtschaft 
ausdrücklich h e rv o r; denn bei den anderen gew erb
lichen Berufsgenossenschaften wie z. B . : Brauerei-, 
Müllerei-, M olkereigenossenschaft usw. ist dies nicht 
der Fall.

A ls  U n k osten  der B eru fsgen ossen sch a ft k om m en  
daher led ig lich  d ie A u fw en d u n g en  für die U n fa llver
hütung, für die E in h ebu n g  der B eiträge, w e lch e  durch 
d ie  R en täm ter b e so rg t  w ird , und für G utachten  der 
Ä rzte  in Betracht. D ie se  A u fw en du n gen  m ach en  nur 
zirka 7 %  der e ingezah lten  B eiträge aus , sodafs also 
93 °/0 w ied eru m  in F orm  v o n  U nfallrenten  und son sti
gen  U nfallunterstützungen ins L an d  zurückfliefsen.

E s würde nun niemand einfallen, die Tätigkeit 
und die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaft einer näheren Kritik zu unterziehen, 
wenn nicht seit dem Bestehen der Berufsgenossen
schaft im Jahre 1889 bis jetzt der Prozentsatz der 
M itgliederbeiträge von i°/0 bis auf 52 °/0 der Grund
steuer gestiegen w äre, wobei die U nfallentschädi
gungen ebenfalls von 78 Fällen im Jahre 1889 bis 
auf 1540 Fälle im Jahre 1905 angewachsen sind. 
E s ist also der Geldpunkt, der gebieterisch zwingt, 
die Aufm erksam keit der beteiligten K reise auf dieses 
bedrohliche A nw achsen zu lenken. D ie Berufsge
nossenschaft kann es nur begrüfsen, wenn einsichtige 
Landwirte, wie sie hier versam m elt sind, an dieser 
Frage Interesse nehm en; denn wie Sie aus meinen 
weiteren D arlegungen ersehen w erden, kann eine 
Besserung dieser L age nur mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer 
verständigen Mitarbeit erzielt werden und dazu haben 
Sie, m. H., alle U rsa c h e ; denn, wem  eine Besserung 
zugute kommt, ist niemand anderes als Sie selbst, Sie 
alle miteinander, die Sie in Ihrer Gesamtheit ja  die 
Berufsgenossenschaft darstellen.

M. H. W enn man einem Ü belstande abhelfen 
will, so mufs man zuerst dessen U rsache kennen 
und so w ollen wir denn untersuchen, was für das 
Anw achsen der Kosten der Unfallversicherung ver
antwortlich gem acht werden kann.

Es ist einleuchtend, dafs bei Einführung der 
Unfallversicherung für eine Reihe von Jahren ein
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Ansteigen der U nfallentschädigungen in natürlicher 
W eise so lange zu erwarten war, bis der A b g an g  
der Entschädigungen gleich dem Zugang neuer 
Unfallentschädigungen werden würde. G egen dieses 
Ansteigen läfst sich nun nichts machen.

D es weiteren ist ein schnelleres A nsteigen der 
Entschädigungen besonders in den ersten Jahren des 
Bestehens der U nfallversicherung darauf zurückzu
führen, dafs viele U nfälle aus Unkenntnis dieser E in 
richtung nicht angem eldet wurden, also auch nicht 
entschädigt werden konnten. D ies ist jetzt wohl nicht 
mehr der Fall, eher könnte m^n das Gegenteil be

haupten.
Und damit kom m e ich au f einen recht traurigen 

Ü belstand zu sprechen, der viel für das Ansteigen 
der Kosten der Unfallversicherung verantwortlich 
gem acht werden mufs und dem abzuhelfen ganz an 
Ihnen liegt, m. H.

E s finden sich nämlich tatsächlich in den G e
meinden fast immer ein oder mehrere H etzer, die 
mit grofsem G eschrei aber ohne jegliche wirkliche 
Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse am Bier
tische oder sonst über die landwirtschaftliche B e 
rufsgenossenschaft lügenhafte und verdächtigende B e
hauptungen aufstellen, w elche von den Zuhörern, 
die mit nicht gröfserer Kenntnis beschw ert sind, nur 
zu bereitwillig geglaubt werden. Man hört da 
Sprüche w ie: „m an müsse blofs zah len , um die 
hohen Herren zu erhalten“ oder „m an müsse wohl 
Geld hergeben, wenn einem aber ein Unfall passiere, 
erhalte man nichts“ oder „warum  denn der Bauer 
soviel zahlen müsse, w o doch die meisten U nfälle 
in den Städten vorkäm en“ oder „m an m üsse soviel 
zahlen, warum man denn da noch Schutzvorrich
tungen brauche“ oder „wenn dann (nach Anbringung 
der Schutzvorrichtung) nichts mehr p assiere , wer 
dann das G eld einschiebe“ oder „die Vorschriften 
zur Anbringung von Schutzvorrichtungen seien blofs 
da, damit die Fabriken ein Geschäft m achen“ und 
dergleichen Redensarten mehr.

E s spricht hieraus erschreckend deutlich eine 
krasse Unkenntnis, Bosheit, Gehässigkeit und nicht 
zuletzt grofser Unverstand.

Man könnte nun über solche Ausstreuungen die 
sich jedem  Vernünftigen gegenüber von selbst rich
ten, und die ich Ihnen gegenüber, m. H ., w ohl nicht 
zu widerlegen brauche, ruhig hinweggehen, wenn 
nicht schon allzusehr die beklagensw erte Folgeer
scheinung zu konstatieren w ä r e , dafs ein grofser 
T eil der Landbevölkerung die Berufsgenossenschaft 
als einen Feind ansieht, dem man zu Leibe gehen 
mufs, zu dessen Bekäm pfung ein jedes Mittel recht 
ist, den zu beschwindeln und zu übervorteilen nicht 
als entehrend angesehen wird. E s wurde mir kürz

lich von der Predigt eines Pfarrers erzählt, der es 
für nötig fand, darauf hinzuweisen, dafs auch das 
B etrug s e i , wenn jem and eine Unfallrente weiter 
beziehe, ohne dafs er sich mehr erw erbsbeschränkt 
fühle oder sei. N ach dem, was ich fortwährend auf 
dem Lande sehe und höre, zu urteilen, glaube ich, 
dafs tatsächlich die Zahl derer, die eine Unfallrente 
erhalten, obw ohl sie alle vorkom m enden Arbeiten 
verrichten, eine ganz bedeutende ist. Dafs dem so 
ist, liegt nicht an der Berufsgenossenschaft, denn es 
wird jeder zw eifelhafte Rentner sechs bis achtm al 
untersucht, ehe er eine Dauerrente erhält. So  wur
den im Jahre 1906 von 8823 rentenberechtigten V e r
letzten 4452, also über die Hälfte, einer neuerlichen 
K ontroll-U ntersuchung unterstellt und überdies der 
ganze Jahrgang 1896 einer aufserordentlichen Revision.

E s fehlt aber auch nicht an solchen, die absicht
lich weniger arbeiten als sie tatsächlich in der L age 
wären, um sich mit einem Schein von Recht als 
erwerbsbeschränkt und rentenbedürftig hinstellen zu 
können, oder von solchen, die zu diesem Zw ecke 
in der Öffentlichkeit ein Gebrechen simulieren, an 
dem sie tatsächlich nicht mehr leiden. So erzählte 
mir ein Bürgerm eister, dafs er einem Rentner, der 
sonst an einem Stocke sich dahin zu schleppen pflegte, 
beobachtete, wie er auf dem Felde ohne Stock ganz 
rüstig arbeitete. Kaum  habe sich aber der Rentner 
beobachtet gesehen, als er schleunig nach seinem 
Stocke griff, den er vorher anscheinend recht wohl 
entbehren konnte.

E s ist nun kein Zw eifel, dafs au f dem Lande 
diejenigen, w elche unberechtigt im Genüsse einer 
Rente sich befinden, sehr w ohl bekannt sind. Man 
sollte meinen, dafs die Landw irtschaft treibende B e
völkerung einsähe, dafs solche Leute Schädlinge am 
eigenen Leibe sind, welche die K osten der U nfall
versicherung unnötig in die H öhe treiben, und dafs 
daher derartige Schm arotzer zur A n zeige gebracht 
würden oder mindestens der allgem einen M ifsachtung 
anheim fielen. D as ist aber leider durchaus nicht 
der Fall.

D as Volksem pfinden ist eben durch die oben 
geschilderten falschen Anschauungen und gew issen
losen Verhetzungen so sehr vergiftet, dafs man viel
mehr diese Betrüger beneidet und mit Gier danach 
trachtet, auch in den Genufs einer bequem en Rente 
zu kom m en. E s ist unglaublich, was da alles in 
diesem Bestreben zu einem U nfalle gestem pelt w er
den möchte. So beschw erte sich ein Söldner in 
D onaum oos, dessen Betrieb ich besichtigte, bitter, 
dafs ihm die Berufsgenossenschaft noch A uflagen 
machen wolle, w o man doch nichts erhalte, wenn 
einem ein U nfall zustofse. A u f  meine scharfe A u f
forderung hin, mir ein derartiges Beispiel zu nennen,
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brachte er dann vor, dafs sein Sohn au f den Markt 
gegangen sei und sich dabei erkältet h a b e ; es habe 
sich dann eine Lungenentzündung dazu geschlagen, 
w orauf er lange Zeit krank danieder gelegen sei. E r 
habe aber keine Unfallrente erhalten. Ich erklärte 
w ohl dem guten Manne den U nterschied zw ischen 
U nfall und Krankheit, aber das linderte nicht seinen 
Schm erz, zu keiner Unfallrente gekom m en zu sein.

M. H. E s  liegt der Unterstützung V erunglückter 
durch Gew ährung von Renten ein grofsartiger huma
nitärer G edanke zugrunde. D ie gute A bsich t dieser 
humanitären Idee droht aber durch die geschilderten 
A usw üchse im m er mehr mifsbraucht und erstickt zu 
werden und es scheint dringend nötig, dieser Gefahr 
ernste Beachtung zu schenken. E s handelt sich da 
nicht blofs um das A nw achsen der durch diesen 
Mifsbrauch in die H öhe getriebenen U nfallfürsorge
kosten, sondern auch um eine fortschreitende D em o
ralisation des V olkes.

M. H. E s bietet sich durch A bstellung dieser 
Ü belstände ein ebenso w ichtiges und aussichtsreiches 
Feld, die K osten der U nfallversicherung herabzu
drücken und so diese Einrichtung dem Steuerzahler 
sym pathischer zu machen als es der nunmehr ener
gisch in A n griff genom m ene V ersuch der Unfall- 
und K ostenverringerung durch Verhütung und V o r
beugung mittels Schutzvorrichtungen zu werden ver
spricht, und in diesem Sinne zu wirken ist niemand 
mehr berufen und geeignet als Sie selbst, m. I i . ; 
denn ich liege keinen Z w eifel, dafs durch intensive 
A u fk läru n g der M assen über die grofsartige huma
nitäre Idee solcher bestehenden W ohlfahrtseinrich
tungen, durch eingehende und wiederholte Belehrung 
über deren Organisation, V erw altung, Finanzierungj 
Geschäftsbetrieb, über deren uneigennützigen Tendenz 
usw. der einsichtige und redlich gesinnte T eil der 
B evölkeru ng vom  M ifsbraucbe immer mehr ablassen 
würde. Mit dem Verständnisse für die Sache käm e 
auch wieder Vertrauen und W ohlw ollen unter die 
Leute. E s würde im V o lk e  das Gefühl der Schande 
und V erachtung erwachen gegenüber so lch e n , die 
gem einnützige Einrichtungen mifsbrauchen.

W oh l könnte m an sagen , dafs es Sache der 
G eistlichkeit, der berufenen W ächterin der V o lk s
moral, dann der Volksschul- und W anderlehrer und 
nicht zuletzt der T agespresse wäre, durch stete A u f
klärung des V o lk es nach dieser Richtung hin diesen 
wünschenswerten Zustand herbeizuführen oder w e
nigstens anzustreben. A u ch  ich bem ühe mich bei 
meinen Revisionen, die Leute über das W esen und 
die O rganisation der U nfallfürsorge aufzuklären, doch 
was hilft da das W ort von einigen W enigen !

A ber, m. H ., es kann niemand mehr Interesse 
an der Besserung dieser Zustände h aben, als Sie

selbst, die Sie darunter leiden, und niemand ist mehr 
g e e ig n e t, durch A u fk läru n g Ihren Berufsgenossen 
darzutun, dafs sie durch gewinnsüchtige A usbeutung 
der Berufsgenossenschaft im letzten E nde sich nur 
selber schädigen, als wiederum Sie selbst, die Sie 
auch eher ein williges Gehör bei Ihren Berufsgenos
sen finden als andere weniger Beteiligte.

M. H . E s gibt freilich auch auf dem Lande eine 
glücklicherw eise nicht grofse Zahl von Leuten, die 
keiner gemeinnützigen Gesinnung fähig sind, denen 
jede R egung des Gew issens erstorben is t , die nur 
dann vor Betrug, Diebstahl oder irgend einer an
deren A rt der unerlaubten, ehrlosen Bereicherung 
zurückschrecken, wenn sie fürchten, dabei erwischt 
oder bestraft zu werden. D iese Leute finden in den 
verschiedenen Versicherungen gegen Gefahr oder 
Schaden ein bequem es Feld für Ihre Gew issenlosig
keit und H a b g ie r; denn gerade hier ist es am leich
testen, einen Betrug zu vollführen, und am schw er
sten, jem anden dessen zu überführen. D iese Leute 
wären allerdings durch keinerlei A ufklärung zu g e
winnen. D a  könnten nur öffentliche Brandmarkung 
und die verschärfte A nw endung des Strafgesetzes 
wirken, denn diese L e u te , fast m öchte ich sagen 
Verbrecher, schädigen mit ihrem Mifsbrauche nicht 
einen einzelnen, sondern die Gesamtheit ihrer B e
rufsgenossen.

Ein weiterer Grund für das A nw achsen der U n
fälle liegt in der im mer intensiveren A nw endung von 
landwirtschaftlichen Maschinen in landwirtschaftlichen 
Betrieben, die bedingt wurde durch A rbeiterm angel 
und durch Lohnerhöhungen. Zugleich wurde durch 
die Maschinen dem Landwirte ein gröfser T eil der 
anstrengendsten Arbeiten erleichtert —  ich erin
nere nur an das Dreschen — , was ihm w ohl zu 
gönnen ist. Gegen die steigende V erw endung von 
Maschinen ist also nichts einzuw enden, w ohl aber 
gegen den erbärm lichen Z u stan d , in welchem  die
selben besonders in früheren Jahren fabriziert und 
auch gekauft wurden. Leider kom m t dies auch 
heutzutage noch oft genug vor. M. H. D ie Ma
schinen sind fast ganz ungefährlich, wenn sie mit 
den Schutzvorrichtungen versehen sind, w elche zum 
Schutze des A rbeiters von der Berufsgenossenschaft 
vorgeschrieben sind. D ie fortschreitende Technik 
hat hierin bereits V orzügliches geleistet und auf den 
Markt gebracht. W enn es noch jetzt Fabrikanten 
gibt, die Maschinen liefern, welche noch nicht auf der 
H öhe stehen und nicht mit den üblichen und vor
geschriebenen Schutzvorrichtungen versehen sind, so 
können Sie selbst sich am besten schützen und solche 
zurückgebliebenen Fabrikanten am wirksamsten zum 
Fortschritte zwingen dadurch, dafs Sie dem dringen
den Rate der Berufsgenossenschaft folgen, u n d  b e i m
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E i n k ä u f e  v o n  M a s c h i n e n  v o m  F a b r i k a n 
t e n  o d e r  H ä n d l e r  d i e  s c h r i f t l i c h e  G a r a n 
t i e  v e r l a n g e n ,  d a f s  d i e  g e k a u f t e n  M a 
s c h i n e n  d e n  U n f a l  l v  e r h ü t u  n g s v o r S c h r if 
t e n  d e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  v o l l  u n d  
g a n z  e n t s p r e c h e n .

M. H. E s ereignen sich an Maschinen nur et
wa i o ° / o  aller U nfälle, aber weitaus mehr, nämlich 
rd. : o 0,0 der U n fä lle , ereignen sich infolge der
schlechten baulichen Zustände und Einrichtungen, die 
au f dem Lande allenthalben wahrzunehmen sind, und 
bei denen es fast noch schlim m er bestellt ist, als 
mit den landwirtschaftlichen Maschinen. Bei meinen 
Revisionen habe ich das auch selbst erfahren müssen. 
T rotz grofser Vorsicht fiel ich einmal über eine
Ireppe hinunter, ein ander Mal rutschte ich samt der 
Leiter auf den Boden, ein drittes Mal verschwand der 
mich begleitende Bürgerm eister in eine Bodenöff
nung usw. Glücklicherw eise gingen diese „ F ä lle “ 
bisher noch ohne U nfall ab.

A n den Leitern fehlen vielfach Sprossen, oder 
es sind, wenn es gut geht, Lattenstücke anstatt dessen 
aufgenagelt. Eine Sicherung der Leitern gegen Rut
schen oder Um fallen ist fast nirgends zu finden, m ei
stens sind die Leitern zu kurz usw.

Nicht besser sieht es bei den Treppen aus. G e
länder an Treppen oder Treppenöffnungen trifft man 
äufserst selten. Um rahm ungen oder D eckel an Boden
öffnungen sind fast nie zu finden. D er Bodenbelag 
selbst ist äufserst schadhaft.

E s darf deshalb nicht w undernehm en, wenn 
infolge dieser schlechten baulichen Verhältnisse sich 
so viele und schwere U nfälle ereignen.

M. H. Nachdem wir mit obigen Betrachtungen 
die Ursachen des A nw achsens der U nfälle und der 
hierfür zu leistenden Entschädigungen eingehend unter
sucht haben, können wir dazu übergehen, au f A b 
hilfe zu sinnen.

Bei meinen Revisionen höre ich nun von grofsen 
und kleinen Denkern alle m öglichen Ansichten und 
unfehlbaren Ratschläge.

D a meinen e in ig e , es seien hauptsächlich B e
trunkene, die U nfälle erleiden. Man müfste dem nach 
das Trinken im Überm afse verbieten. D och abge
sehen von der Schwierigkeit, hier eine Vorschrift zu 
treffen, da doch nicht jeder au f das gleiche Quantum 
geeicht ist, wäre selbst im Falle, dafs ein gangbarer 
W e g  gefunden werden könnte, damit nicht viel er
reicht. Denn z. B. in unserem Regierungsbezirke sind 
in den letzten zwei Jahren nur zwei U ntälle unzwei
felhaft auf Trunkenheit zurückzuführen. D ie Reichs
statistik pro 1901 besagt, dafs au f 56907 landwirt
schaftliche U nfälle nur 94, also etwa 1/6 °/0, durch 
Trunkenheit herbeigeführt worden sind. W ieder an

dere sagen, die Leute sollten mehr Aufm erksam keit 
und V orsicht walten lassen, dann würden viel w e
niger U nfälle zu beklagen sein. D iese Leute haben 
ganz recht, denn die Reichsstatistik pro 1901 weist 
nach, dafs etwa 2o°/0 aller U nfälle durch U ngeschick
lichkeit und U nachtsam keit verursacht worden sind. 
D ie Richtigkeit dieses Rates zeigt sich auch deutlich 
an den U nfällen, die durch Tiere verursacht worden 
sind.

In Ostpreufsen z. B. ist die Pferdezucht zu Hause, 
und man versteht es dort vortrefflich, mit den Pferden 
sorgsam  um zugehen, weil der ländlichen B evölkerung 
eine besondere V orliebe für das Pferd innewohnt. 
D ie in Ostpreufsen durch die gewifs tem peram ent
vollen Pferde verursachten U nfälle betragen daher 
auf 10000 Pferde nur 11,49. I'1 der Rheinprovinz
dagegen scheint man die Pferde nicht so liebevoll 
und sorgfältig zu behandeln. D ie Zahl der dort auf 
10000 Pferde treffenden U nfälle ist aber auch b e
deutend g rö fser, näm lich 34,7 , also das dreifache. 
A n  diesem Unterschiede sind gewifs nicht die Pferde 
schuld, sondern lediglich die Leute, w elche die Tiere 
so verschieden behandeln. D er Rat zur V orsicht und 
Sorgsam keit w äre also ganz gut. A ber, m. H ., diese 
L e u te , w elche einen so guten Rat geben kennen, 
müssen, wenn anders ihr Rat einen W ert haben soll, 
schon so gut sein, und auch angeben, wie man diesen 
ja  sehr billigen Rat zur Ausführung bringen kann. 
W enn man bedenkt, dafs die Religionen unter Zu
hilfenahm e eines gew altigen A pparates schon fast 
2000 Jahre lang bestrebt s in d , die M enschen zu 
bessern und zur Vollkom m enheit zu b rin g en , ohne 
dafs die Zahl der Guten und Heiligen in unseren 
Zeiten wesentlich überhand genom m en h ä tte , so 
müssen wir wohl auf die Aussicht verzichten, die 
M itglieder der Berufsgenossenschaft in absehbarer 
Zeit zu der einen sonst so erstrebenswerten Tugend 
der V orsicht und Um sicht in allen Stücken erziehen 
zu wollen.

M. H. W ir m üssen, wenn wir es mit unserer 
A ufgabe, die K osten der U nfallversicherung zu ver
ringern, ernst nehmen wollen, schon realere und gang
barere W ege einschlagen. So wird vielfach gesagt, 
man solle die kleinen Renten beseitigen, indem man 
mit Recht geltend m acht, dafs solche Rentner, deren 
V erletzung nur einer Rente bis zu etwa 10 %  ent
spricht, für die Z w ecke der landwirtschaftlichen B e
schäftigung kaum mehr als erwerbsbeschränkt ange
sehen werden können. Für solche Rentner bedeutet 
zudem  diese kleine Rente w enig mehr als ein T rink
geld, und Trinkgelder zu verteilen ist füglich nicht 
A u fgab e der Berufsgenossenschaft. Es ist daher zu 
begrüfsen, dafs die neuere Rechtsprechung dazu über
gegangen ist, Renten unter 10 °/0 nicht mehr zu b e
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willigen oder höchstens noch in Form  von Schonungs
renten für kurze Dauer. Ein wirksam er und prak
tisch gangbarerer W e g  ist nun ferner der, durch A n 
wendung von Schutzeinrichtungen gewisse U nfälle zu 
verhüten, bezw. ihnen vorzubeugen.

M. H. W enn wir die A rt der sich jährlich er
eignenden U nfälle betrachten, so scheiden von vorn
herein eine grofse A nzahl von Unfällen aus, gegen 
welche die A nw endung von Schutzm itteln nach dem 
derzeitigen Stande der Unfallverhütungstechnik nicht 
m öglich, nicht hinlänglich bew ährt oder nicht g e 
bräuchlich ist. D as ist der gröfste T eil jener Unfälle, 
die sich ereignen durch feuergefährliche, heifse und 
ätzende Stoffe, Blutvergiftung durch Eindringen von 
Frem dkörpern, beim H olzfällen, beim Auf- und A b 
lad e n , H eben und T ragen schwerer L asten , beim 
Fuhrw erksbetriebe , beim Falle au f ebenem Boden, 
durch T iere infolge von Bifs, Stofs, Schlag und dergl., 
durch H andw erkszeuge und einfache Geräte usw. Die 
Zahl solcher unverm eidbarer U nfälle dürfte nach der 
Reichsstatistik pro 1901 etwa 50 °/0 aller U nfälle b e
tragen.

A u f  U ngeschicklichkeit und U nachtsam keit sind 
erfahrungsgem äfs etwa 20 °/0 aller U nfälle zurückzu
führen.

E s verbleiben also noch ca. 30%  aller U nfälle, 
die durch A nw endung von Schutzvorrichtungen ver
mieden oder mindestens der Zahl nach vermindert 
werden könnten. E s sind das besonders jene U n
fälle, die beim Betriebe von M aschinen, Aufzügen 
und H ebezeugen und beim Falle  von Leitern, T rep 
pen, aus Luken, in Vertiefungen usw. sich ergeben.

M. H. W ie Sie hieraus ersehen, kann davon 
keine Rede sein, dafs nach Einführung der Schutz
vorrichtungen „gar nichts mehr passiere“ und „dafs 
man dann gar nichts mehr zu bezahlen brauche“ wie 
ich von naiven Leuten so oft zu hören bekom m e. 
W ir können nur das M ögliche erstreben d. h. von 
den 30 %  der verm eidbaren U nfälle m öglichst viele 
einzusparen; doch bis hierin Nennenswertes erreicht 
ist, wird es bei dem konservativen Geiste der Land
bevölkerung immerhin noch lange Jahre dauern. A n 
Ihrer verständnisvollen Mitarbeit, m. H., oder an dem 
widerstrebenden Verhalten eines kurzsichtigen Teiles 
der B evölkerung liegt es, einen E rfo lg  nach die
ser Richtung hin schneller oder langsam er zu er
reichen.

D afs aber ein E rfo lg  auf diesem W ege erreich
bar ist, zeigt sich nach unserer eigenen bisherigen 
Erfahrung und nach der anderer landwirtschaftlicher 
Berufsgenossenschaften jetzt schon darin, dafs die 
Zahl der jährlichen U nfälle teils schon zum Stehen 
gekom m en und teils im R ückgänge begriffen ist. 
E s kom m t dies bei unserer Berufsgenossenschaft 
praktisch bereits darin zum A usdrucke, dafs für das 
Jahr 1907 eine Erhöhung der einzuhebenden Mit- 
gli£derbeiträge nicht stattgefunden hat, während bis
her von Jahr zu Jahr eine Steigerung der Beiträge 
sich als notwendig erwies. H ofien wir, dafs durch 
ein verständnisvolles Entgegenkom m en der B evölke
rung gegenüber der Einführung von U nfallverhü
tungseinrichtungen, wie Sie die U. V . V . verlangen, 
ein weiterer R ückgang der U nfälle und damit der 
K osten der U nfallfürsorge eintrete.

Ausrückevorrichtung für Häcksel- und Dreschmaschinen.
Konstr. Ing. O t t o  B e c k e r ,  Kettwig a. Ruhr.

In den beigedruckten A bbildungen bringen wir 
einige Ausführungen einer, dem Ingenieur O tto Becker, 
K ettw ig a. Ruhr, mehrfach patentamtlich geschütz
ten A usrückevorrichtung für H äcksel- und D reschm a
schinen zur Darstellung, w elche den Unfallverhütungs
vorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften entsprechen.

D ie K raft wird in die zur angetriebenen Maschine 
gehörige W elle  p durch Verm ittlung des Schaltstückes 
f (Fig. 163 und 164) eingeleitet. Letzteres ist mit 
dem Bügelstück k, das die K raft em pfängt, durch 
eine lösbare Klauenkupplung verbunden. Das Schalt
stück, w elches a u f einer W elle  wohl in achsialer 
Richtung verschiebbar aber nicht drehbar ist, wird 
durch die Feder n mit seinen K lauen i dauernd in 
die Nuten 1 gedrückt. Som it wird durch Drehen

des Bügelstückes k auch die W elle  p und das au f 
derselben festgekeilte Zahnrad o in D rehung versetzt, 
also die Maschine angetrieben.

U m  nun die Ausrückung der W elle  und den 
Stillstand der Maschine zu bewirken, ist es nur er
forderlich, a u f den Federhebel a, w elcher an einem 
feststehenden Gehäuse b befestigt ist, zu drücken. 
D adurch wird der Schaltstift ausgelöst und in der 
gezeichneten Stellung durch die Feder d zunächst 
auf die, die doppelt geschw ungene K u rve tragende 
F läche e geschnellt, bis durch die Drehung des 
Schaltstückes der Schaltstift G elegenheit findet, an 
der geraden und tiefsten Strecke der D oppelkurve 
bis auf die F läche g  weiter zu gleiten. Dadurch 
wird das Schaltstück g ezw u n gen , in der Richtung 
des Zahnrades o zu entweichen, da das Gehäuse b
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und somit auch der Schaltstift gegen achsiale V e r
schiebung durch den A n lau f an die K laue k ver
hindert und gegen M itdrehung je  nach L age der

o
Fig. 163 und 164.

der M aschine angebracht werden. Fig. 166 zeigt die 
einzelnen T eile  der Vorrichtung.

Fig. 166.

Sache befestigt ist. H at sich nunmehr das Schalt
stück soweit v e rsch o b en , dafs der Schaltstift die 
gröfste A usladung der wirksam gewesenen K urve 
passiert hat, so haben sich auch mit dem Schalt
stück dessen Vorsprünge so weit aus den Nuten 
des Bügelstückes g e zo g e n , dafs letzteres schon mit 
entsprechendem  Spielraum  zur freien Drehung ge
kommen und die Krafteinleitung in die W elle  p 
unterbrochen, d. h. die Maschine ausgerückt ist. Im 
gleichen Moment ist aber auch durch die, bei der 
A usrückung erfolgten Drehung des Brem s-Steuer
hebels der Brem sbügel freigegeben, sodafs durch die 
nach Belieben spannbare Spiralfeder sofortige, ener
gische Brem sung erfolgt. Um nun zu verhindern, 
dafs bei jeder weiteren D rehung ein fortwährendes 
Ein- und A usrücken stattfindet, ist das Schaltstück f  
mit einer Ringnute von der Ebene h versehen, auf 
w elche der Schaltstift nach Passieren der gröfsten 
A usladung der K u rve durch die Feder d w eiterge
drückt und somit dauernd eine achsiale Verschiebung 
des Schaltstückes durch die Feder n verhindert wird. 
*—  Um  wieder einzurücken ist es nur erforderlich, an 
der hinteren K u gel des Schaltstiftes c zu ziehen.

D ie V orrichtung bildet ein in sich geschlossenes 
Ganze, wie Fig. 165 zeigt, und kann an jeder Seite

In der Figur 167 ist eine neue H äckselm aschine 
dargestellt, an welcher die A usrückvorrichtung von 
vornherein angebracht ist, während Fig. 168 die An-
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bringung der letzteren an einer alten H äckselm aschine 
zur D arstellung bringt.

Eine neue H äckselm aschine mit A usschaltevor
richtung nebst selbsttätiger Ausrückevorrichtung zeigt 
F ig. 169, eine D reschm aschine mit selbsttätiger A u s
rücke- und vollständig autom atischer Brem svorrich
tung ist aus der Fig. 170 zu ersehen.

D ie vorliegenden Ausrückevorrichtungen zeich
nen sich dadurch aus, dafs man nicht genötigt ist, 
bei Trom m elhäckselm aschinen mit dem Bedienung^- 
hebel um die grofsen Schw ungräder herum gehen zu 
müssen, sondern den Bedienungshebel in einfachster 
W eise  an dem H äckselm aschinenbock befestigen 
kann, da die A usrückevorrichtung durch das Schw ung
rad hindurch wirkt.

Ein weiterer V orzug dieser A usrückevorrich
tungen liegt darin, dafs der Drehpunkt für den B e
dienungshebel a u f einem feststehenden W inkel liegt, 
während er bei anderen erst künstlich durch eine 
zweiteilige Schelle, mit Stiften in Ringnut laufend, 
hergestellt w erden mufs. E in Stützpunkt letzterer 
A rt ist gleich von neu an sehr nachgiebig und ver
schlechtert sich mit jedem  U m gang der Maschine, 
da er der dauernden Abnutzung unterworfen ist.

Endlich ist für den Besitzer älterer Maschinen 
der V orteil hervorzuheben, dafs alle T eile  der Aus-
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rückevorrichtungen so hergerichtet sind, dafs sie 
ohne Schwierigkeiten an jede alte Trom m elhäcksel-

Fig. 170.

maschine von jedem  D orfschm iede angebracht w er
den können.

D ie zum A usriicken erforderliche K raft wird 
infolge der schiefen E ben e selbsttätig durch die K raft 
der Zugtiere und die aufgespeicherte, lebendige K raft 
der angetriebenen M aschine geliefert.

D ie A usrückung erfolgt mit Sicherheit in spä
testens einer U m drehung der Stirnradwelle.

D ie Zeit für die A usrückung berechnet sich so 
mit folgenderm afsen.

Ein G öpel mit einer Übersetzung 1 : 40 und 2*/2 
U m gang der Zugtiere pro Minute ergibt: 40 • 2,5 =  100 
Umdrehungen. 100 Um drehungen erfordern somit
1 Minute =  60 Sekunden, 1 Um drehung (zur A u s
rückung erforderlich) ~  =  0,6 Sekunden —  als 
längste D auer der Ausrückung — .

Sobald die A usrückung erfolgt ist, tritt sofortige 
Brem sung vollständig autom atisch, ohne Hinzutun 
von seiten der die A usrückung veranlassenden Per
son, ein. D er E inleger hat also nicht nötig, was 
sehr w ichtig ist, nach zwei H ebeln zu greifen, son
dern hat nur in dem fraglichen M om ent, der im 
Ernstfälle doch immer ein verzw eifelter sein wird, 
an den einen Bedienungshebel und zw ar mit einer 
ganz geringen K raft anzustofsen.

Unfallsichere Stapelung gefüllter Säcke.

D as Reichs-V ersicherungsam t hat am 7. Juni 
d. J. an die Vorstände der beteiligten Berufsgenossen
schaften folgendes Rundschreiben erlassen :

D ie unsachgem äfse Stapelung von Zuckersäcken 
hat wiederholt schwere und tödliche U nfälle herbei
geführt. E ine ähnliche Gefahr des Einsturzes von 
Stapeln besteht bei gefüllten Säcken überhaupt. D em  
Vorstande wird deshalb zur gefälligen E rw ägun g an
heim gegeben, ob nicht bei der A bänderung der gel
tenden U nfallverhütungsvorschriften oder bei der A u f
stellung neuer Vorschriften eine der Ziffer 11 der „ A b 
geänderten U nfallverhütungsvorschriften der Zucker
B erufsgenossenschaft“ entsprechende Bestim m ung auf
zunehmen sein möchte. D ie Vorschrift der Z ucker
Berufsgenossenschaft la u te t:

„Sackstapel dürfen nur auf festem, ebenem  
Fufsboden und unter sachkundiger Aufsicht, oder 
von sachkundigen Personen aufgebaut werden. 
D ie Stapel sind an freiliegenden Ecken in der 
äusseren L age tunlichst im Kreuz- oder M auer
verband , im übrigen in Stufen von nicht mehr 
als 5 Sack oder mindestens unter Innehaltung 
eines Böschungswinkels auszuführen. Senkrechte 
Stapelw ände von gefahrdrohender H öhe sind ab-

Fig. 171.
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zusteifen. D as A btragen der Säcke ist von oben 
herab und gleichfalls nur unter sachkundiger A u f
sicht oder von sachkundigen Personen stufenför
mig oder unter Innehaltung eines Böschungsw in
kels zu bewirken. D as Herausziehen von Säcken 
aus unteren Lagen ist strengstens zu verbieten.“

In Vertretung 
W itowski.

D em  Tätigkeitsberichte der technischen A u f
sichtsbeam ten der Zucker-Berufsgenossenschaft für
1894 entnehmen wir die in A b b . 171 dargestellte 
Zeichnung, der folgende Beschreibung beigefügt war: 

D ie Stapelung der Zuckersäcke so ll, soweit es 
irgend die A bm essungen der Säcke zulassen, durch 
den ganzen Stapel hindurch, mindestens aber an den 
E cken der einzelnen Stapel in V erband, d. h. kreuz
weis geschehen und m öglichst nicht über 20 Sack

H öhe ausgeführt werden. Bei freistehenden Stapeln, 
wie bei dem M ittelstapel B der Zeichnung, empfiehlt 
es sich zur H erstellung der erforderlichen Stabilität 
nach jeder vierten oder fünften Schicht etwa 4 cm 
starke Bretter a in der angedeuteten W eise einzu
legen und dazwischen noch je  zwei gegenüberliegende 
E cksäcke durch kräftige T au e b miteinander zu ver
binden (siehe die Grundrifszeichnung). In Fällen, in 
welchen sich der Stapel gegen  eine feste W and an
lehnt, läfst sich eine genügende Sicherheit schon da
durch erzielen , dafs eine Böschung, wie bei A  der 
Zeichnung, innegehalten wird. Überall da aber, wo 
des beschränkten Raumes wegen nur Stapel mit 
senkrechten W änden und mehr oder weniger breiten 
Zw ischengängen aufgeführt werden können, ist eine 
gegenseitige, feste Versteifung, wie zwischen B und C 
der Zeichnung, herzustellen.

Braune, Cöln a. Rh.

Holzimprägnierung und Feuersicherheit.*)
Von Dr. T r z e c i o k ,  Berlin.

M. H .! Die chemische Industrie in ihrer Vielseitig
keit der Betriebe verwendet ausser den mannigfachsten 
Maschinen und Einrichtungen anderer Industrien auch 
solche, welche ihr naturgemäss durch die chemischen Pro
zesse eigen und für die Unfallverhütung besonders kon
struiert sind. Derartige Apparate und spezielle Einrich
tungen sind z. B. Autoklaven, Abfüll- und Transportgefässe 
komprimierter Gase, Behälter für feuergefährliche Flüssig
keiten, die Lagerung derselben, weiterhin technische Ver
fahren zur unfallsicheren Fabrikation von Sprengstoffen, 
zur Extraktion von Fetten, zur Reduktion und Oxydation 
von chemischen Verbindungen in der Farbenindustrie usw. 
Es wäre ja von grösser Wichtigkeit, diese besonderen Schutz
einrichtungen eingehend zu behandeln. Dies ist aber heute 
in dem vorgeschriebenen engen Rahmen unmöglich. Ich 
will daher nur über ein verhältnismässig neues Verfahren 
berichten, welches geeignet ist, wesentlich zur allgemeinen 
Sicherheit beizutragen. Dasselbe ist für die Gesamtindustrie 
von grösstem Interesse; es umfasst die Imprägnierung und 
Konservierung von Holz in seiner verschiedenartigsten Ge
brauchsanwendung. Bei dem ungeheuren Konsum des Hol
zes, seiner stetigen Abnahme in Deutschland ist naturgemäss 
seit langer Zeit seiner Konservierung besondere Aufmerk
samkeit gewidmet worden. Die Konservierung des Holzes, 
seine möglichst lange Erhaltung, also der Schutz gegen die 
Fäulnis war der Hauptzweck der verschiedenen üblichen 
Methoden, während die Momente der Unfallverhütung, der 
Schutz gegen das Feuer nnd für Leben und Gesundheit

*) Aus den „Technischen Mitteilungen“ auf der 14. 
Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisionsinge
nieure in Kiel.

der Menschen völlig zurücktraten. Von den früheren und 
heute noch üblichen Konservierungsverfahren will ich vor
her zur Orientierung die wichtigsten kurz schildern.

Die Imprägnierungsprozesse überhaupt zerfallen in 
physikalische und chemische. Bei den ersteren erfolgt 
keine Stoffveränderung. Von den physikalisch zu bezeich
nenden Vorgängen ist das Verfahren von Kruskopf er
wähnungswert, welches die Hölzer mit einem Teeröl, dem 
sog. Kruskophenol, behandelt; dasselbe ist so wenig wir
kungsvoll, dass die Hölzer dort, wo sie nachträglich be
handelt werden, nochmals imprägniert werden müssen. Die 
Imprägnierung mit organischen Stoffen, wie Harzen und 
Ölen ist deshalb eine missliche, weil diese Stoffe selbst 
der Zersetzung unterliegen. Viel wirksamer sind die un
organischen Verbindungen! Quecksilbersalze sind als Anti
septika längst bekannt; auf ihrer Verwendung beruht das 
sog. Kyanisieren, welches leider trotz der Giftigkeit noch 
im Gebrauch ist. Die Edelmetalle wie Gold, Silber, würden 
sich für das Imprägnieren durch ihre pilztötende Wirkung 
vorzüglich eignen, wenn nicht der Kostenpunkt ihre An
wendung verbäte. Die Praxis wendet sich den billigeren 
Metallen zu, wie Kupfer, Eisen, Zink, Aluminium, welche 
in den verdünnten Lösungen ihrer Salze die Wirkung der 
Fäulnispilze verhindern. Auf der Anwendung von z. B. 
Kupfervitriol beruht das Verfahren von Boucherie, welches 
noch heute von der Reichspostverwaltung zum Imprägnieren 
von Telegraphenstangen benutzt wird. Die Methode von 
Herre beruht auf der Anwendung von schwefelsaurem Eisen 
und Tonerde! -— Aber alle diese Verfahren haben den 
Nachteil, dass sie das Holz nur oberflächlich imprägnieren, 
den Holzstoff nicht chemisch verändern und vom Wasser 
ausgelaugt werden.
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Es ist Ihnen bekannt, dass die Holzstämme auch von 
innen heraus faulen, äusserlich also ganz gesund aussehen; 
in solchen Fällen ist natürlich eine nur oberflächliche Im
prägnierung zwecklos. Noch viel weniger geeignet zur 
Holzkonservierung sind jene Mittel, welche in Form von 
Anstrichen aufgetragen werden; dazu gehören Salzlösungen, 
Schlamm, gebrannter Kalk, Holzasche, Kalkwasser, Kohlen
pulver, Seifenlösung usw. Alle diese Verfahren sind rfein 
physikalische; sie ändern die Struktur des Holzes nicht. 
Eine Imprägnierung kann nur wirksam sein, wenn dieselbe 
den innersten Kern des Holzes erreicht, und vor allem, 
wenn dieselbe auf einer chemischen Verbindung der Cellu
lose mit dem Imprägnierungsstoff beruht; diese Verbindung 
muss schwerlöslich sein, damit sie einer Auslaugung durch 
Wasser nicht unterliegt. Eine Imprägnierung bis ins In
nerste des Holzes kann nur durch Druck geschehen. Dar
auf beruht das Verfahren von Rütgers, welches besonders 
für die Imprägnierung von Eisenbahnschwellen mit Teer
ölen dient und darin noch das Monopol besitzt; es trägt 
mit seiner völlig geschlossenen Apparatur zur Sicherheit 
der Arbeiter wesentlich bei. Es lässt sich nicht leug
nen, dass dieses Verfahren mit Teeröl und Chlorzink oder 
Ölen allein unter Druck seine ausserordentlichen Vorteile 
hat und sich zur Tränkung von Bahnschwellen vorzüglich 
eignet. Ob es aber z. B. im Grubenbetriebe und im Bau
gewerke, also dort, wo es auf die Feuersicherheit besonders 
ankommt, ebensogut anwendbar ist, ist füglich zu bezwei
feln. Und somit komme ich zu dem neuen, verbesserten 
Hassehnannschen Verfahren zur Imprägnierung von Holz, 
welches bezüglich der Feuersicherheit, der Zeitdauer der 
Konservierung, der ökonomischen Vorteile auf der Höhe 
der Zeit steht. Ich sagte, das „verbesserte“ Hasselmann- 
sche Verfahren, denn die Nachteile desselben sind durch 
den Ingenieur Wolmann beseitigt worden.

Die Hölzer werden mit Lösungen von schwefelsaurem 
Kupfer, Eisen und Tonerde unter Zusatz von Ammoniak, 
Holzessig und Kainit imprägniert. Es bilden sich hierbei 
nachweislich unlösliche Verbindungen der Cellulose mit 
den genannten Salzen, welche durch Wasser nicht ausge
laugt werden. Der Vorgang ist also ein rein chemischer. 
Die Hölzer werden frisch, wie sie aus dem Walde kommen, 
im Kessel erst einem Vakuum unterworfen, dann durch 
Dampf auf die Temperatur von 103— 105° C. gebracht. 
Auf die Lösung wird nun ein hydraulischer Druck bis 4 Atm. 
gesetzt. Das ursprüngliche Hasselmannsche Verfahren 
fand deshalb so schweren Eingang in der Industrie, weil 
dasselbe mit Temperaturen von 130°— 140° C. arbeitete, 
wodurch die Holzstruktur gelockert wurde und wesentlich 
an Festigkeit einbüsste. Das verbesserte Verfahren ver
meidet diese hohe Temperatur durch die Anwendung eines 
hydraulischen Druckes. Die Imprägnierung geschieht bis 
auf den innersten Kern des Holzes; in ihm können die 
einzelnen Salze nachgewiesen werden; das Holz wird fast 
unverbrennlich; es kohlt nur schwach in der Gebläsehitze; 
es gewinnt ein steinhartes Aussehen, leidet nicht in der 
Struktur und Festigkeit und lässt sich vorzüglich polieren. 
Ein Brand dieser Hölzer wird nicht übertragen und bleibt 
lokalisiert. Ich lege Ihnen einige imprägnierte und korre

spondierende, nicht imprägnierte Kiefern- und Buchen
holzstücke und von beiden Arten polierte Proben vor.
—  Eine weite Perspektive öffnet sich diesen Verfahren! 
Die chemische Industrie wird sich besonders angelegen 
sein lassen, die Fabriks- und Lagerräume, in welchen 
mit leicht entzündlichen und explosiven Stoffen hantiert 
wird, aus imprägniertem Holz herzustellen. Diese Im
prägnierung des Holzes wird aber von eben so grösser Wich
tigkeit im Grubenbetriebe, in welchem enorme Holzmengen 
verwendet werden; hier wird neben den ökonomischen 
Vorteilen die Feuersicherheit eine hervorragende Rolle 
spielen. Beim Bau von Wohnhäusern wird die Herstellung 
von Treppen, Türen aus imprägniertem Holz berücksich
tigt werden müssen. Die Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie hat in einigen ihrer besonderen Unfall
verhütungsvorschriften die Verwendung von schwer ver- 
brennlichem Holzwerk angeordnet, sich aber naturgemäss 
auf ein bestimmtes Verfahren, das Holzwerk schwer vei- 
brennlich zu machen, nicht festgelegt. In der Erkenntnis 
der Feuersicherheit und der grossen ökonomischen Vor
teile des neuen Imprägnierungsverfahrens haben sich grosse 
schlesische Grubenverwaltungen bereits entschlossen, das 
Verfahren durch Erwerbung von Licenzen selbst anzu
wenden oder in der Oberschlesischen Imprägnierungs
anstalt in I daweiche die Hölzer imprägnieren zu lassen.
—  Wenn auch wegen der relativen kurzen Zeit seit 
Einführung in der Industrie ein abgeschlossenes Urteil 
über das neue Imprägnierungsverfahren nicht abgegeben 
werden kann, so haben doch die bisherigen Berichte aus 
der Praxis übereinstimmend die vorzüglichen Erfolge 
hervorgehoben, zumal die Kosten nicht höher, ja noch 
billiger sind, als bei den obigen Methoden. Wie auf 
allen anderen Spezialgebieten ist die chemische Industrie 
auch auf dem der Holzimprägnierung bestrebt, mit der 
technischen Vervollkommnung auch die Unfallverhütung 
Hand in lland gehen zu lassen. Selbstverständlich ist auch 
von dem neuen Verfahren nicht zu erwarten, dass es ab
solut vollkommen ist. Ich bin aber überzeugt, dass diese 
Holzimprägnierungsmethode einen neuen Markstein bildet 
in den Bestrebungen der Industrie, den Schutz für Leben 
und Gesundheit der Mitmenschen zu erhöhen.

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ibt den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
26. 9. 07.

Absperrvorrichtung für Brennerleitungen zum 
Verhindern unbeabsichtigter Gasausströmungen. —  Eugen 
Roth, Schöneberg, Feurigstrasse 12. — 4c. R. 2426g —
27. 3. 07.

Rettungsvorrichtung für Schiffbrüchige, beste
hend aus aufblasbaren Schläuchen. —  Franz Krückels, 
M.-Gladbach. —  66a. K. 33097 —  25. 10. 06.
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30. 9. 07.
Mit einem Schutzmantel umkleidetes Gefäss aus 

Paraffin zur Aufbewahrung von Flussäure. —  Dr. Heinrich 
Traun & Söhne, vormals Harburger Gummi-Kamm Co., 
Hamburg. —  I 2f. T. . 11546 —  10. 10. 06.

Abnehmbarer Riemenaufleger mit zentrisch zur 
Riemenscheibenwelle mittels Handkettenantriebes beweg
lichem Auflegearm. —  August South, Rheydt, Rhld. —  
47d. S. 23081 —  19. 7. 06.

3. 10. 07.
Vom Manometer aus bewegtes Sicherheitsventil.

—  Bruno Poresch, Limbach i. S. —  13c. P. 19981 —  
29. 5. 07.

Sicherheitsvorrichtung an Aufzügen. —  Wilhelm 
Louis Franz Döring, Leutsch b. Leipzig. —  35a. D. 18795
—  29. 7. 07.

Selbsttätige Stockwerkseinstellvorrichtung an me
chanischen Aufzügen. —  Emil Lundberg, Berlin, Pasteur
strasse 14. —  35a. L. 23844 —  2. 2. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

30. 9. 07.
Sicherheitsbefestigung für Gasschläuche. —  Max 

Bergmann u. Carl Freihoff, Berlin, Waldemarstr. 32. —  
4c. 3 I7 293-

Turbinen-Kessel-Rohrreiniger. —  Felix Zobler, 
Dresden, Bönischpl. 10. —  I3e. 317 575.

Sicherheitsvorrichtung für Fahrstühle der Lasten
aufzüge zum Verhindern des Öffnens der Tür während der 
Bewegung des Fahrstuhls und umgekehrt, der Bewegung 
des Fahrstuhls bei offener Tür. —  Johann Hirschmann, 
Maschinenfabrik, Nürnberg. —  35a. 317274.

Durch einen durch die Spurkränze der Förder
wagenräder niedergedrückten Hebel betätigte Vorrichtung 
zum Öffnen der Wettertüren in Bergwerken. —  Heinrich 
Himmelmann, Hochheide. —  35a. 317277.

Sicherheits-Schlauchkupplung. —  Max Berg
mann u. Carl Freihoff, Berlin, Waldemarstr. 32. —  47f. 
317457.

Selbsttätig wirkende Alarmvorrichtung zur Ver
hütung des Abstürzens in Zwischenschächte oder Brems
berge. —  Heinr. Rohmann, Mengede i. W. —  74c. 317 128.

7. 10. 07.
Vorrichtung zur Entfernung des Kesselsteinan

satzes in Röhren, mit am Umfang angeordneten schräg 
gelagerten gegen die Rohrwandung gespannten Schneid
rädern. —  Kurt Leichsenring, Dresden-Löbtau, Bünaustr. 51.
—  I3e. 317604.

Schutzvorrichtung und Laufgerüst für Dach
arbeiten. —  Karl Oswald Hackbeil, Limbach i. S. —  37e. 
317990.

Seitenschutzblech zur Verhütung seitlichen Ab
fallens von Materialien bei Transportgurten, eisernen Trans
porteuren u. dgl. —  Max Eichele, Immenstadt i. Allgäu.
—  8ie. 318195.

Erteilte Patente.
Kl. 64b. 183012. — ■ Schutzvorrichtung an Gegen-

druck-Flaschenfüllapparaten, bei (lenen (las Öffnen und 
Scnliessen des Fiillhahnes durch eine Bewegung- der Flasche 
bewirkt wird. —  Carl Cron, G. m. b. H. in Mannheim. 
(Fig. 172.)

Die Schutzvorrichtungen an den mit Gegendruck arbei
tenden Flaschenfüllapparaten, die den bedienenden Arbeiter 
beim Zerspringen einer Flasche gegen Verletzung schützen 
sollen, bestehen aus einem perforierten Blech, das in Form 
eines Halbzylinders die vordere Hälfte der zu füllenden 
Flasche umgibt, sodass beim Zerspringen der letzteren 
keine Splitter nach vorn fliegen können.

Fig. 172.

Bei Füllapparaten, bei denen das Öffnen und Schlies- 
sen des Füllhahnes durch eine Bewegung der Flasche be
wirkt wird, war das Schutzblech bisher mit dem diese Be
wegung auf das Hahnküken übertragenden Hebel fest ver
bunden, sodass es sich parallel mit der Flasche bewegen 
musste. Da somit der Abstand des Schutzbleches von der 
Flasche, der in der Arbeitslage möglichst klein sein soll, 
auch in der Ruhelage nicht grösser war, so erschwerte das 
Blech das Einsetzen der Flaschen. Dies führte oft dazu, 
dass das Blech der Vorschrift widersprechend von Anfang 
an weggelassen oder doch nach kurzem Gebrauch des 
Apparates abgenommen wurde.

Um diesen Nachteil zu beseitigen, wird das Schutz
blech an dem Hebel beweglich angebracht und bei der 
Bewegung des letzteren derart zwangläufig geführt, dass 
sein Abstand von der Flasche beim Schliessen des Hahnes 
grösser wird.

An dem Gehäuse des Füllhahnes a ist ein Arm b be
festigt, der einen seitwärts ragenden Zapfen c trägt. Dieser 
greift in eine kurvenförmige Schleife d ein, die an dem
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Schutzblech e befestigt und an dem mit dem Hahnküken 
verbundenen Hebel f um einen Zapfen g drehbar gelagert ist.

Wird der Hebel f mit der gefüllten Flasche und dem 
Füllrohr h aus der durch strichpunktierte Linien angedeute
ten in die durch ausgezogene Linien dargestellte Lage ge
bracht, d. h. der Hahn a geschlossen, so bewegt sich das 
Schutzblech e zunächst parallel mit dem Füllrohr h, bis 
der Zapfen c aus dem zur Hahnachse konzentrischen Teil 
der Schleife in den schräg aufwärts gerichteten Übertritt. 
Alsdann drückt dieser Zapfen die Schleife nieder, sodass 
sich der Abstand des Schutzbleches e von der Flasche 
vergrössert.

Kl. 30 e. 185666. —  Kopfverdeck Tür Tragbahren 
nnd ähuliclie Krankentransportinittel. Franz Winiker in 
Berlin, Kalkscheunen-Str. 3. (Fig. 173.)

Das Kopfverdeck lässt sich leichter und schneller als 
die bekannten, mit Befestigungsriemen versehenen Verdecke 
an den gebräuchlichen Tragbahren anbringen, steht seit
lich nicht über und beeinträchtigt nicht die Zugänglichkeit 
der auf der Unterseite der Kopfstütze in der Regel ange
brachten Tasche für Verbandmaterial.

Die Kopfstütze a ist bei den am meisten gebräuch
lichen Tragbahren um ein Scharnier drehbar befestigt und 
kann mittels einer Stange c in verschiedener Schräglage

Fig- 173.
festgestellt werden. Das Kopfverdeck d ist durch einknick
bare Streben e und e1 gehalten und zusammenklappbar. 
F.s ist am unteren Rande mit Führungsschienen f versehen, 
mittels deren es über den Rahmen g der Kopfstütze ge
schoben wird. Am unteren Ende der Führungen sind 
Lappen h scharnierartig befestigt, die nach Aufschieben 
des Kopfverdeckes heruntergeklappt und durch Einstecken 
eines Stiftes, einer Schraube o. dgl. gesichert werden kön
nen. Dadurch wird das Kopfverdeck in seiner Lage ge
halten. Nach Hochklappen der Lappen kann man das 
ganze Kopfverdeck in der Richtung des Pfeiles von der 
Kopfstütze abziehen. Damit das Kopfverdeck in Verbin
dung mit dem von Militärmannschaften mitgeführten Zelt
tuch benutzt werden kann, wobei das letztere zum Schutz 
des Körpers dient, sind an dem Kopfverdeck Knöpfe i

angebracht, in die das Zelttuch eingeknöpft werden kann; 
dabei übt esunter Umständen auf das Kopfverdeck einen 
Zug nach vorn aus, und um diesem Zug nachzugeben, 
sind die Ausschnitte k in der Stange c entsprechend gross 
gemacht.

Kl. 85 b. 18661g. —  Verfahren zur Verhütung der 
Bildung von Kesselstein. —  Dr. Graupner in Dresden, 
Johannesstr. 23 und C. Böhler in Dresden-Löbtau, Werner
strasse 14.

Lösungen bezw. Emulsionen von Bassorin und anderen 
Polysacchariden besitzen die Eigenschaft, dass sie bei ihrem 
Zusatz zum Kesselwasser die Ausscheidung der minera
lischen Bestandteile an den Wandungen des Kessels ver
hindern. Dieses Verfahren zur Verhütung der Kesselstein
bildung hat sich aber bei seiner praktischen Ausführung 
hinsichtlich seiner Wirkung als ziemlich unzuverlässig er
wiesen, indem sich herausgestellt hat, dass in den genann
ten Lösungen sehr leicht bakterielle Zersetzungen statt
finden, die zur Bildung saurer Zersetzungsprodukte führen, 
welche in der Hauptsache aus den niedrig molekularen 
Säuren der Fettsäurenreihe (C n Ha n Ca), z. B. der Essig- 
und der Buttersäure, bestehen. Die Bildung dieser Säuren 
behindert aber einerseits die Kesselstein verhütende Wir
kung der Polysaccharide und kann andererseits Veran
lassung zu Korrosionen der Maschinenteile bezw. der Kessel
wandungen geben.

Um diese Ubelstände zu vermeiden und das Wachstum 
von Bakterien und die dadurch bedingte Bildung von Säu
ren in den Lösungen der Polysaccharide zu verhindern, 
werden nach der vorliegenden Erfindung die Kondensations
produkte von Polysacchariden, insbesondere Bassorin, mit 
Formaldehyd als Zusatz zum Kesselspeisewasser benutzt.

Zu diesem Zweck werden die dem Kesselspeisewasser 
zuzusetzenden Lösungen oder Emulsionen von Bassorin oder 
anderen Polysacchariden mit Formaldehyd unter Erwär
mung behandelt, wobei das Bassorin oder andere Poly
saccharide mit dem Formaldehyd eine feste Verbindung 
eingehen und durch den gebundenen Formaldehyd ein 
Wachstum der Bakterien verhindert wird. Nach Einbringen 
der Lösungen oder Emulsionen von Bassorin oder anderen 
Polysacchariden in das Kesselwasser kann sich infolgedessen 
der gebundene Formaldehyd nicht verflüchtigen, sondern 
nur wenn die Polysaccharide bezw. deren Verbindungen 
mit Formaldehyd durch den innerhalb des Kessels herr
schenden Druck zerfallen, zerfällt auch gleichzeitig der in 
ihnen gebundene und eventuell freiwerdende Formaldehyd. 
Es kann also unter keinen Umständen freier Formaldehyd 
in den Dampf übergehen, und die Zersetzungsprodukte des 
Formaldehyds sind weder für den Kessel noch für die 
Dampfmaschine nachteilig, indem der Formaldehyd beim 
Zerfallen sofort in Ameisensäure und diese in Kohlensäure 
übergeht. Der Zusatz von Formaldehyd zu den Lösungen 
oder Emulsionen von Bassorin oder anderen Polysacchariden 
kann in kleinsten Mengen (0,4 bis höchstens 4 pro Mille) 
erfolgen, welche kleine Mengen an und für sich von gar 
keinem Nachteil für die Kesselwandungen sind.

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R egierungarat L u d w i g  K o l b e  in ( iro ss -L ich te r fe ld e -W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der ßu chdruokerei R oitzsch , G. m. b. II. R oitzsch .
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ist nach dem einstimmigen Vorschläge des Preisgerichts dem Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, 
E. V., zu Berlin - Grolslichterfelde W. für Förderung der Unfallverhütung die

Goldene Staatsmedaille
und dem Verlagsbuchhändler A. Seydel in Berlin, Verlag der „Sozial-Technik“ und der „Schriften 

des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure“ tlir hervorragende Leistungen auf dem Gebiete 

der Arbeiterschutz-Literatur die

Silberne Staatsmedaille
zuerkannt worden.

Ein Arbeiterwohnungskongrefs.
\on  L e o p o l d  K ä t s c h e r .  (N achdruck  verboten.)

In London, der klassischen Stadt der W ohn ungs
frage —  klassisch im guten wie im schlechten Sinne
—  hat allerjiingstens der achte W e lt-W o h n u n g s
reform tag stattgefunden, eine V ersam m lung, die an 
Bedeutung den denkwürdigen Frankfurter K ongrefs 

(Oktober 1904) noch überragte und mit ihm d a s  ge
meinsam hatte, dafs er ebenfalls keine form ellen B e 
schlüsse, keine bindenden „R esolutionen“ fafste, sich 
vielm ehr au f die Behandlung von und den M einungs
austausch über die w ichtigsten Fachfragen in einer

Reihe von Kulturländern(England, Frankreich, D eutsch
land, Italien, Belgien, Holland) beschränkte. Nächst 
Grofsbritannien, das als Tagungsland begreiflicher
weise in erster Reihe stand, lieferte der Tagesordnung 
das arbeitsreiche und in W ohnungssachen sehr fort
geschrittene Belgien die meisten Gegenstände.

A ngesichts der aufserordentlichen Fülle und des 
hohen Interesses des zur Beratung gelangten M a
terials mufs einem alten Fachm ann das H erz bluten, 
w eil er im Rahmen eines kurzen A rtikels nicht von
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allem V orgebrachten sprechen kann; und da ich mich 
a u f w eniges beschränken mufs, fällt mir die A usw ahl 
selbstverständlich ungemein schwer. Ich will ver
suchen, vom  wichtigsten und interessantesten zu 
sprechen.

V o r allem  kann es nicht überraschen, dafs in 
allen Tonarten das Lied von der U nerläfslichkeit 
der Schaffung billiger aber gesunder W ohnungen 
und der mit diesem Problem  zusam m enhängenden 
Dezentralisierung gesungen wurde. D er Minister für 
Lokalverw altung, John Burns, sagte u. a . : „In allen 
Ländern urbanisiert sich die Bevölkerung schnell. 
W ird diese „V erstädtischun g“ nicht geregelt und be- 
meistert, so mufs die Lebenskraft der M assen stetig 
abnehmen. W ollen  wir anständige M enschen haben, 
so müssen Staat, Gem einde und Privattätigkeit zur E r
Stellung geräum igerer, behaglicherer Volksw ohnungen 
Zusammenwirken. W enn in allen Ländern an die E r
richtung von Heimstätten und Gem einden auch nur 
die H älfte der B egabung und des Fleifses gew endet 
würde, die zur Zerstörung von H eim stätten und G e
meinden mifsbraucht worden sind, wäre die W elt 
viel glücklicher.“ W ie die D in ge aber liegen, wohnt 
noch heute z. B. in G lasgow  die Hälfte, in Edinburg 
ein Drittel der B evölkerung zu mehr als zweien in 
einem Raum, obw ohl die Dezentralisierung schon so 
sehr zunimmt, dafs in London allein 50000 schlechte 
W ohnhäuser leerstehen (in den übrigen Grofsstädten 
des eigentlichen England weitere 450 000 1), weil nie
mand mehr in ihnen wohnen m ag, und obw ohl die 
Gem einden allein seit 40 Jahren 20000 W ohnungen 
mit 60000 Zimmern erbaut haben. W eit mehr ha
ben die staatlichen Behörden Englands g ele istet; sie 
haben bisher für den A n k au f m enschenunwürdiger 
Grofsstadthäuser 6, für den Bau neuer, guter W ohn- 
gelegenheiten 4 Mill. Pf. St. ausgegeben. Sehr traurig 
ist die Tatsache, dafs es noch lange nicht gelingt, 
alle aus den Elend- und Schm utzvierteln D elogierten 
nachher günstig unterzubringen; immerhin jedoch  
konnten die ausländischen Kongrefsteilnehm er von 
den einschlägigen Experim enten der Engländer —  
trotz deren allzu grofser K ostspieligkeit und trotz 
der, jetzt freilich so ziemlich überwundenen K inder
krankheiten —  weit mehr lernen als von denen aller 
ändern Länder.

D ie Tätigkeit von Stadt und Staat hat die bri
tische Privatinitiative glücklicherweise nicht nur nicht 
gelähmt, sondern sogar in aufmunternder W eise an
gespornt. In London haben 10 au f philanthropischer 
Grundlage beruhende Vereinigungen für 125 000 Per
sonen W ohnungen erbaut. D ie äufserst verdienst
vo lle  „Row tonhäusergesellschaft“  errichtete in den 
letzten acht Jahren sechs grofsartige Ledigenheim e 
(für weit über 5000 Männer), die im W iener „M änner

heim “ und im M ailänder „albergo  p opolare“ N ach
ahm ung gefunden haben. 413 britische B augenossen
schaften erstellten fast 47000 H äuser für rund 10 
Mill. Pf. St. D ie sog. „copartnership housing socie- 
ties“ , eine ganz neue U nternehm ungsform , können 
bereits 400 H äuser aufweisen. Aufserdem  haben 
rund 2000 gew öhnliche Baugenossenschaften ihren 
600 000 baulustigen Mitgliedern ungeheure Sum m en 
v o rg e stre c k t—  in einem einzigen Jahr 10 Mill. Pf. St. 
Ferner beherbergen die wohlbekannten „Industrie-

1 paradiese“ Port Sunlight, Bournville und E arsw ick 
viele tausende von A rbeitern nebst ihren A ngehörigen  
unter geradezu idealen W ohnverhältnissen, w elche 
die Sterblichkeit a u f 8— 9 heruntergebracht haben. 
Endlich ist infolge der aufserordentlich segensreichen 
Gartenstadtbew egung, die von E ngland ausging (nähe
res in den betreffenden Schriften von H ow ard [bei 
E u gen  D ieterichs, Jena 1906] und K ätscher [Felix 
Dietrich, L eip zig  1907"]), eine Reihe von industriell
landwirtschaftlichen G em einwesen im Entstehen b e
griffen, die berufen sind, die D ezentralisierung in 
vollkom m enster und ausgedehntester W eise  mit der 
Schaffung m ustergiltiger W ohnstätten zu verknüpfen.

D a  die grofsstädtische W ohnungsnot teilweise 
eine F olge der A bw an derung vom  Lande —  „U r
banisierung“ der Bevölkerung —  ist, die A b w an d e
rung aber häufig durch die elenden ländlichen W oh n 
verhältnisse verursacht w ird , m acht die ländliche 
W ohnungsreform  den M enschenfreunden in m anchen 
Ländern kaum  weniger Sorge als die städtische. A u f  
dem Kongrefs wurde die A nstellung ländlicher W o h 
nungsinspektoren als sehr w ünschensw ert erklärt, na
mentlich angesichts des Um standes, dafs es in ein
zelnen G egenden Englands tüchtigen, sozial denken
den Gutsverw alterinnen gelungen is t , sow ohl die 
vernachlässigten W ohnungen als auch deren vern ach
lässigte Bew ohner erheblich zu verbessern. D er 
Belgier T ibbaut hob die dringende N otw endigkeit 
der zielbewufsten Begünstigung und Stärkung der 
Kleingrundbesitzerklasse hervor und berichtete über 
den grofsen E rfo lg  der belgischen Bestrebungen, die 
A bw anderung durch die Schaffung von K leinw irt
schaften zu verhüten; und ein reichsdeutscher T e il
nehmer erwähnte, dafs auch in seinem Lande die 
Förderung des Kleinwirtschaftsw esens als die einzige 
Lösung des Ü bels betrachtet w e rd e ; dort brauche 
der Bauer blofs 10 %  des K aufpreises in barem  bei
zubringen, da er vom  Staate 75, vom  Gutsherrn 
1 5 %  auf H ypothek erhalte.

Besonders w ertvoll war die Beratung über Them a: 
M i e t s k a s e r n e n  o d e r  C o t t a g e s y s t e m ?  A l- 
dridge, der A rrangeur und Sekretär des K ongresses, 
erklärte sich entschieden für das letztere, denn gegen 
die ersteren sprächen die unverhältnism äfsige H öhe
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der H erstellungskosten (in London, G lasgow  und 
M anchester z. B. 70 bis ] 16 Pf. St. pro Zimmer 
gegenüber 24'/, bis 65 Pf. St. pro Zim m er C ottage
baukosten in L o n d o n , H o rn s e y , M anchester und 
Sheffield), der M angel an Förderung eines gesunden 
F am ilienleben s, sow ie der geringere hygienische 
Nutzen —  vorausgesetzt natürlich, die H äuschen w er
den nicht in „slum s“ , sondern in guter L uft errichtet. 
Zur B ekräftigung teilte ein Diskussionsredner mit, 
dafs in New Y ork , w o die Riesenhäuser vorherrschen, 
die Sterblichkeit um die H älfte gröfser ist als in 
L o n d o n , w o das Kleinhausw esen überwiegt. Ein 
anderer Sprecher betonte mit Recht die soziale U n
bill, die darin liegt, dafs man nicht im Interesse der 
Gesundheit und B ehaglichkeit baut, sondern um auf 
kleinem  Raum  m öglichst viele M enschen unterzu
bringen und dadurch recht viel Gewinn zu erzielen.

W ahrscheinlich das allgem einste Interesse des 
K ongresses erregten die V orträge zw eier holländischer 
Sachverständigen über die W o h n u n g s a u f s i c h t  
in ihrer H eim at, denn das von ihnen vorgebrachte 
Material w ar nicht nur höchst lehrreich, sondern den 
meisten A nw esenden auch noch w enig b ek an n t; 
überdies ist es geeignet, befruchtend und vorbildlich 
zu w irken; deshalb sei hier näher darauf eingegangen. 
D urch das 1901 in K raft getretene „öffentliche G e
sundheitsgesetz“ wurden neben einem obersten G e
sundheitsamt örtliche Gesundheitsäm ter sowie 16 In
spektoren und 4 O berinspektoren der Gesundheits
verhältnisse geschaffen. Unter den 16 Inspektoren 
müssen sich vier Baufachleute und vier Ingenieure 
befinden, welche acht —  jeder in einem ändern 
Landesteil —  unter Leitung eines der O berinspek
toren die W ohnungsaufsicht üben. K eine O rtsbe
hörde darf eine Bauvorschrift erlassen, ohne von dem 
zuständigen Inspektor ein schriftliches Gutachten ein
geholt zu haben. D as gleiche gilt von A usbesserun gs
und Räum ungsbefehlen. Sollte eine Lokalbehörde 
sich gegen den V orsch lag  ihres Inspektors entschei
den oder überhaupt keine Entscheidung treffen, so 
d arf jener beim Provinzialausschufs —  der politischen 
Verw altungsbehörde —  Beschw erde führen. D ie 
lokalen Gesundheitsäm ter haben das Recht, jeden 
Ü bertreter des Gesetzes oder einer einschlägigen V e r 
ordnung vor Gericht zu stellen. Sie haben sich 
durch zielbew ufste Untersuchung der W ohnungsver
hältnisse ein grofses V erdienst erworben und durch 
D rucklegung der Ergebnisse das öffentliche Gewissen 
gew cckt und geschärft. Bald nach dem Sanitäts
wurde ein besonderes W ohnungsgesetz erlassen, w el
ches vor allem die Tätigkeit der Inspektoren regelte 
und für alle künftigen örtlichen Bauvorschriften an
ordnete, w elche Punkte sie zu regeln h a b e n : Neubau, 
Um bau, Instandhaltung, Belegraum  usw. D ie E in 

zelheiten der Regelung bleiben dem lokalen G e
sundheitsamt und dessen Vorgesetztem Provinzialaus
schufs Vorbehalten. A u ch  der letztere darf ohne 
schriftliches Inspektorsgutachten keine Entscheidungen 
treffen. Dafs diese Bestim m ungen sich gut bewähren, 
geht aus der Tatsache hervor, dafs unter ihrem W a l
ten bislang über 800 W ohnhäuser von A m ts w egen 
als m enschenunwürdig zum Geräum twerden verurteilt 
worden sind.

V on  W ichtigkeit war auch das Referat des Dr. 
M ewes (Düsseldorf) über die B o d e n f r a g e  i n  
D e u t s c h l a n d .  D ort sind infolge des unheim 
lichen W achstum s der Städte —  durschnittliche V e r
doppelung der Einw ohnerzahl seit 1870 —  die Preise 
der für W ohnungszw ecke inbetracht komm enden 
Grundstücke ins fabelhafte gestiegen, in Berlin, Char
lottenburg und U m gebung z. B. zwischen 1860 und 
1898 bis zum hundert- und fünfhundertfachen. Dies 
ist die Folge der Spekulationssucht zahlloser Terrain
gesellschaften (in Berlin allein 72, in München 20 
usw.). E s gibt erstaunlich viele Realitätenverm ittler 
und der Besitzw echsel ist ein auffallend häufiger. 
D a  die Stadterweiterungspläne leicht zu Bodenw ucher 
Anlafs geben, werden sie anfänglich m öglichst ge
heimgehalten. Zu den empfindlichsten M ängeln des 
jetzigen deutschen Stadterweiterungswesens gehört 
der Umstand, dafs die Gem einden nicht das Recht 
des Zw angskaufes von Grund und Boden besitzen, 
während doch eine umsichtige W ohnungspolitik aus
gedehnte Bodenankäufe durch die Stadtverwaltungen 
erfordert. Frankfurt a. M., Ulm , Hannover, Strafs
burg, Freiburg i. Br. und Mannheim besitzen kluger
w eise ein Drittel bis zur H älfte des zu ihrem W eich 
bild gehörenden Bodens. Freilich nützen den G em ein
den, wie W illiam s richtig einwarf, selbst die weitest
gehenden A nkaufsm achtvollkom m enheiten nichts, falls 
die Bodenpreise allzu hoch sin d ; aber dieser F ach 
mann schlug ein Abhilfsm ittel vor, w elches den Nagel 
fam os auf den K o p f trifft: die Bodenbesitzer müssen 
a u fh ö ren , einen niedrigen W ert für Besteuerungs
und einen hohen für V erkaufszw ecke anzugeben. 
S ie  s o l l t e n  g e s e t z l i c h  v e r h a l t e n  se i n,  d e n 
i h n e n  p a s s e n d e n  W e r t  i h r e r  G r u n d s t ü c k e  
z u r  S t e u e r  a n z u m e l d e n ,  a l l e i n  d i e s e r  v o n  
i h n e n  s e l b e r  e i  11 b e k a n n t e  W e r t  m i i f s t e  
z u g l e i c h  d e n  P r e i s  b i l d e n ,  z u  w e l c h e m  
d e r  G e m e i n d e  i m g e g e b e n e n  F a l l e  d a s  
Z w a n g s a n k a u f s r e c h t  z u s t ü n d e .  D ieses K o 
lumbusei verdient als überaus praktisches Mittel gegen 
die ärgsten A usw üchse des Bodenwuchers die leb
hafte Beachtung der W ohnungspolitiker und Gesetz
geber aller Kulturstaaten.

Dr. M ewes forderte in seinem V ortrag u. a.:
1. m öglichst um fangreiche W ohnungsherstellung durch

*
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die Stadtverwaltungen nach dem Muster von Schwein- 
furt, Strafsburg oder Freiburg, wo die Gemeinden 
grofse Verm ieter sind; 2. weitherzige, den Bedürf
nissen des Zeitgeistes angepafste B auordnungen;
3. ein gutes Lokalbahn- und Tram netz behufs Er- 
schliefsung der U m gebung zu Arbeiterw ohnzw ecken;
4. Bekäm pfung des Bodenw uchers durch U m gestal
tung des Grundsteuerwesens im Sinne der heutigen 
deutschen Bodenreform er, da eine e i n f a c h e  W ert
steuer erfahrungsmäfsig durchaus nicht vorbeugend 
wirkt (insbesondere wäre statt der üblichen Besitz
wechselsteuer eine WTertzu wachssteuer zu erheben, 
wie dies bereits in Sachsen, in Freiburg und in zahl
reichen preufsischen Grofsstädten geschieht); 5. V e r
wendung eines grofsen Teiles des Erlöses jeder Grund
wertsteuer zu Landankauf- und Bauzwecken.

D er bekannte neuseeländische Staatsmann und 
Schriftsteller W . P. R eeves berichtete über die A rt 
und W eise, wie man sich in seiner Heim at über die 
Bodenfrage hinweghilft und die M onopole erfolgreich 
bekäm pft. D er an Ländereien reiche Staat behält 
diese nach M öglichkeit wirklichen Landwirten und 
Kleinhäuslern vor und beschränkt beträchtlich die 
Fläche, die eine Person ankaufen darf. A u ch  sind 
die Gründe bis zum W erte von £  500 steuerfrei, gröfsere 
nicht. A ls  zwei der praktischen E rgebnisse dieser 
gesetzlichen Mafsregeln bezeichnete R eeves, dafs es 
au f Neuseeland weder Millionäre noch H ungerleider 
gibt und dafs die Sterblichkeit (kaum go/„(l) weit ge
ringer ist als sonstwo in der W elt.

Für die hohe soziale Bedeutung einer wirklich 
zielbewufsten und regelrechten W ohnungsaufsicht 
sprechen einige kleine statistische Daten, die auf 
dem Kongrefs anläfslich der Diskussion über den 
Shaw cross’schen V ortrag  „Inspektion und Räum ung“ 
mitgeteilt wurden. In der Stadt D erby erwiesen sich 
unter 24851 amtlich inspizierten H äusern 1148 als 
schlecht gelüftet. In Paris ergab sich bei einer pri
vaten Inspektion von 8000 H äusern ein volles V iertel 
als sehr gesundheitsschädlich. In D erby ist es durch 
planm äfsiges H andhaben der behördlichen W ohnungs
aufsicht gelungen, die allgem eine Sterblichkeit aut 
14 °/0, die Säuglingssterblichkeit au f 11.6  °/0 herunter
zubringen. A ngesichts solcher Ergebnisse mufsten 
die Anw esenden höchlich erstaunt und entrüstet sein, 
durch Shawcross zu erfahren, dafs die allermeisten 
britischen G em eindeverwaltungen die ihnen von säm t
lichen seit dreifsig Jahren angenom menen W ohnungs
gesetzen vorgeschriebcnc Aufsichtspflicht schmählich 
vernachlässigen. E ben so verw underlich und empörend 
ist es, dafs der Staat so wenig Gebrauch m acht von 
seinem gesetzlichen Recht, die leichtfertigen Behörden 
zur Erfüllung ihrer Pflichten zu verhalten. B ei dieser 
Gelegenheit fiel ein ungem ein praktischer W ink, der

in allen Ländern mit W ohnungsinspektion die leb
hafteste Aufm erksam keit erregen sollte. D er g e 
nannte Redner wünschte näm lich, dafs die W ohn- 
aufsichtsbehörden ihr besondres A ugenm erk auf Stadt
teile mit auffallend hoher Sterblichkeit richten m ögen, 
zu w elchem  Z w eck sie oder die örtlichen Gesund
heitsbehörden die regelm äfsigen M ortalitätsberichte 
sorgfältig studieren müfsten.

V ie l A nklan g fand das Referat des Dr. Stübben 
(Berlin) über S t a d t  b e b  a u  u n g s p  1 ä n e  u n d  B a u 
o r d n u n g e n .  E s koste gew altige Sum m en, die 
bösen Folgen einer gedankenlosen Bebauungspolitik 
oder vielm ehr —  Politiklosigkeit wieder loszuwerden. 
D as blofse Aneinanderreihen der verschiedensten A r 
ten von Gebäuden bilde noch keinen brauchbaren 
B eb auun gsplan ; ein solcher m üsse alle in Frage 
komm enden allgem einen Verhältnisse und besonderen 
Um stände beachten. W as namentlich das heutige 
D eutschland betrifft, so berücksichtigen die amtlichen 
Erw eiterungspläne auch die „nahe Zukunft“ , d. h. 
ungefähr ein V ierteljah rh un dert; da nun in diesem 
Zeitraum  viele Städte ihre Einw ohnerzahl zu ver
doppeln pflegen, umfafst die in A ussicht genom m ene 
E rw eiterung in der R egel eine der gegenwärtigen 
Gröfse in der Stadt mindestens gleichkom m ende 
Bodenfläche. E h e eine reichsdeutsche G em eindever
waltung einen Bebauungsplan festlegen darf, müssen 
die Zeichnungen einen Monat lang öffentlich ausge
stellt sein und jederm ann kann Einw endungen m ach en ; 
über diese entscheiden nötigenfalls die V erw altun gs
gerichte. D ie gesetzliche M acht der deutschen G e
meinden bezüglich der A usführung von Bebauungs
plänen erstreckt sich hauptsächlich a u f die Begrenzung 
der Baufreiheit, die Enteignung des für Strafsenbau- 
zw ecke nötigen Bodens und die Aufteilung der 
Strafsenherstellungskosten unter die Interessenten. 
Für enteignete Grundstücke wird der volle Marktwert 
vergütet. Jeder H ausbesitzer mufs der Gem einde den 
auf ihn entfallenden A nteil nicht nur der Strafsen- 
kosten, sondern auch der K osten der K analisierungs
und Beleuchtungsanlagen ersetzen. D as Ergebnis 
der D ebatte über diesen Gegenstand waren drei H aupt
forderungen des Architekten U nw in: Zurückdrängung 
jeder Bodenspekulation ; E rm ächtigung der Gem ein
den zur Beschränkung der H äuserzahl, die a u f einer 
bestimmten Bodenfläche gebaut werden dürfen ; B e 
rechtigung der Stadtverw altungen, das W achstum  
ihrer Städte zu regeln. In diesem  Zusam m enhang 
m öchte ich die Lektüre der jüngst bei V andenhoeck 
& Rupprecht in Göttingen veröffentlichten Schrift 
„N eue A ufgab en  in der Bauordnungs- und A n sied 
lungsfrage; eine E ingabe des Deutschen V ereins für 
W ohnungsreform “ (1 Mark) nachdrücklich em pfehlen.

Beträchtlich erhöht wurde der praktische W ert
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des K ongresses durch eine Fülle von eingehenden 
Besichtigungen m ustergiltiger gem einnütziger Bauten 
in London und U m gebung, in Garden City, Bourn- 
ville, Port Sunlight, M anchester usw., sowie durch 
die korporativen Besuche mehrerer lehrreichen Aus-

Stellungen einschlägiger M odelle, Pläne etc. in ver
schiedenen Teilen Englands. So wird denn der in 
jeder Beziehung w ohlgelungene achte internationale 
W ohnungskongrefs zw eifellos auch ohne form elle 
Beschlufsfassungen reiche Früchte tragen.

Verbot bleihaltiger Farbstoffe.
Von J. K e r d y k ,  Hengelo O. Holland.

Bei dem grofsen Interesse, w elches in letzter 
Zeit von vielen Seiten der Bekäm pfung der B leiver
giftungsgefahr, sowohl für die H ersteller der blei
haltigen Farbstoffe wie für die Maler, entgegenge
bracht wird, ist ein in verdienstlicher W eise von der 
„Sociaal-Technische V ereeniging van dem okratische 
Ingenieurs en A rch itecten “ in H olland zusam m enge
stellter Bericht über den augenblicklichen Stand dieser 
Frage mit Freude zu begriifsen. E s werden darin, 
abgesehen von einigen besonders für die Niederlande 
wichtigen Punkten, nacheinander die Bleivergiftung 
und ihre Folgen, die Bew eise des schädlichen Ein
flusses bleihaltiger Farben, die Bleifarben in tech
nischer Hinsicht, die gegen V ergiftung durch B lei
farben in den verschiedenen Ländern genom m enen 
M afsregeln und der vom  Internationalen Verein für 
Arbeiterschutz eingenom m ene Standpunkt besprochen, 
während zum Schlufs die von den Verfassern v o r
geschlagenen Verordnungen beleuchtet und verteidigt 
werden.

Ü ber die ersten Abschnitte können wir hier kurz 
sein, indem wir das diesbezügliche als gegenw ärtig 
fast allgem ein bekannt voraussetzen. Kurz zusam 
m enfassend sei nur gesagt, dafs das Bleiw eis (w el
ches hauptsächlich in Frage kommt) sow ohl bei der 
H erstellung wie beim Gebrauch durch die A nstrei
cher eine G efahrquelle bildet; dafs es durch Einatmen 
des bei den verschiedenen Arbeiten entstehenden 
Staubes, beim Essen, Rauchen usw. durch V erm itt
lung der mit Farbe beschm utzten Hände, und durch 
unm ittelbare A ufnahm e durch die Haut, besonders 
beim Schwitzen, in den K örper gelangt.

D ie ersten E rschein un gen , durch welche die 
chronische Bleivergiftung (die akute V ergiftung ge
hört zu den Seltenheiten) zutage tritt, sind: V e r
dauungsstörung, V erringerung der Efslust, M etallge
schm ack im Munde. Bei weiter vorgeschrittener 
Einw irkung zeigt sich ein blauer Bleisaum  längs dem 
Zahnfleisch, der als typisches Kennzeichen der B leiver
giftung betrachtet wird. Aufserdem  treten Schrum pf
niere, Bleikolik, d. h. heftige K räm pfe, Unpäfslichkeit 
und vollkom m ene V erstopfun g auf, auch Gicht und 
Erlahm ung der Muskeln, besonders des Vorderarm es

und der Finger. Störung des Verstandes, schweres 
K opfw eh, Schwindel und Zufälle, bis zum völligen 
W ahnsinn bilden die schlim m eren Erscheinungsfor
men. A ls oft indirekt durch Bleivergiftung veranlafst 
gilt Schwindsucht, indem die V ergiftung diese K rank
heit zw ar nicht selbst erzeugt, aber einen günstigen 
Boden für sie bildet.

Leider wird die Bleivergiftung sehr oft zu spät 
entdeckt, da die unverkennbaren M erkmale erst bei 
fortgeschrittener Vergiftung auftreten. H ervorgeho
ben soll hier noch werden, dafs eine von der nieder
ländischen Regierung veranlagte Untersuchung fest
gestellt hat, dafs auch im A n fan g schon die A n 
wesenheit der Bleivergiftung durch m ikroskopische 
Untersuchung des Blutes bewiesen werden kann.

Den schädlichen Einflufs der bleihaltigen Farben 
noch bew eisen zu w ollen, m ag bei dem jetzigen 
Standpunkt, der fast allgem ein dieser Frage gegen
über eingenom m en wird, überflüssig erscheinen. A b er 
es gibt auch aufserhalb der Maler-Unternehmerkreise 
noch Leute, die das Bleiweifs als ziem lich unschäd
lich hinstellen wollen. So hat der französische 
Senator T r e i l l e  in einem 934 Seiten dicken Band 
noch vor kurzem die Unschädlichkeit der Bleifarben 
bew eisen wollen, aber ein grofser T eil seines W erkes 
beruht auf einer von Maler-Unternehmern, also höchst 
einseitig ausgeführten Untersuchung und kann gegen 
die vielen von Krankenkassen und von den staat
lichen statistischen Äm tern gesam m elten Daten nicht 
standhalten. A ls  Beispiel dieser letzteren geben wir 
nur eine kleine Zusam m enstellung einiger Sterbeziffern 
für die Schw eiz, aus w elcher die Gefährlichkeit des 
Malerberufes zur Genüge erhellt.

S c h w e i z  1879 — 1890.

B eru f

Jährliche Sterbezifferpro 1000 
im B eru f tätige Personen

20— 30 Jahr 3 0 — 40 Jahr 40 — So Jahr

Zimmerleute 5.7 0,6 17.5
Schmiede 7.4 ‘ 1,3 17,8
Maurer 8,4 11,9 18,6
Maler 13,0 17,8 3° ,8
Mittel aus allen Berufen 7>5 10,3 15,5
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Besonders bem erkenswert ist noch der schäd
liche Einflufs der Bleivergiftung au f die K inderer
zeugung. Bei einer Untersuchung von Dr. Constan- 
tin Paul, welche 141 Schwangerschaften umfafste, 
bei denen n u r  der V ater der Frucht an B leiver
giftung litt, wurden 82 Fälle von A bortus, 4 Früh
geburten und 5 Totgeburten festgestellt. V o n  den 
50 lebendig zur W elt gekom m enen Kindern starben 
noch 20 im ersten Lebensjahr und 15 andere vor 
B eendigung des dritten Jahres. V o n  141 Fällen 
blieben also our 15  übrig, bei denen das Kind über 
drei Jahre alt wurde.

Ist man im allgem einen einig über die grofse 
Schädlichkeit der bleihaltigen Farbstoffe für die G e
sundheit der H ersteller und der Anstreicher, weniger 
gleichlautend ist die Meinung über die M öglichkeit, 
sie durch andere Farben zu ersetzen. A ufser Zink- 
weifs (Zinkoxyd) wird auch Lithopon (ein Gem enge 
von Schwefelzink und Schwerspat) genannt, das so 
w ohl V erteidiger wie V erw erfer findet. E ine U n 
zahl von Kom m issionen hat sich in den verschie
denen Ländern schon mit dieser F rage befafst, und 
obw ohl seit dem ersten G ebrauch von Zinkweifs 
mehr als fünfviertel Jahrhundert verstrichen sind, 
hat man über die M öglichkeit des Bleiweifs-Verbotes 
noch nicht zur Übereinstim m ung gelangen können. 
Schon im Jahre 1849 erliefs der französische Minister 
für öffentliche Bauten eine Verordnung, w elche den 
ausschliefslichen G ebrauch des Zinkweises vorschrieb, 
ein Beschluss, der aber bald in Vergessenheit geriet. 
A ugenblicklich  findet man oft in einem Lande bei 
verschiedenen Ministerien vollkom m en entgegenge
setzte Vorschriften, was die Ungewifsheit der Frage 
zur Genüge beleuchtet. Man darf dabei aber nicht 
vergessen , dafs die V ersuche der älteren K om m is
sionen, au f w elche die ungünstige M einung vieler 
beruht, mit weniger gut zubereitetem  Zinkweifs statt
fanden, als das in letzter Zeit nach jahrelanger E r
fahrung geschehen kann, w o man durch gründlichere 
M ischung und Zusatz von gew aschener K reide 
und anderen Stoffen eine besser deckende Farbe 
zu bereiten weifs. A u s diesem Gesichtspunkt b e
trachtet haben die neuesten V ersuche den gröfsten 
W ert, besonders da w o die V ersuche in gründlichster 
W eise vorgenom m en werden, wie es z. B. der Fall 
ist bei einer im Jahre 1902 eingesetzten holländischen 
Regierungskomm ission. Ihre V ersuche werden vor
aussichtlich erst 1908 ihren A bschlufs finden, aber 
ein vor kurzem erschienener vorläufiger Bericht stellt 
fest, dafs bei den verarbeiteten Farben, w elche prak
tisch sehr gut brauchbar sind, die D eckfähigkeit des 
Zinkweifses in keiner Hinsicht hinter derjenigen des 
Bleiweises zurückbleibt, ja  dafs sie eher besser ist. 
W as die Kosten betrifft, so ist der G ebrauch dieser

w enigstens ebensogut deckenden Zinkweifsfarben bei 
den jetzt geltenden Preisen noch etwas billiger wie 
bei der V erw endung von Bleiweifs. Ü ber die H alt
barkeit soll erst nach A b la u f der fü n f Versuchsjahre 
ein endgültiges U rteil ausgesprochen werden, doch 
scheint bis jetzt das Zinkw eifs auch in dieser H in
sicht nicht m inderwertig zu sein.

A llein  der A nstrich  einer eisernen Brücke, der 
dem Rauch von D am pfern und Lokom otiven ausge
setzt war, bildete eine für das Zinkweifs etwas un
günstige Ausnahm e. D ie gleiche Erfahrung wurde 
in Frankreich vom  „Ingenieur en c h e f de la navi
gation de la Sein e“ in Paris g e m a ch t: das Zinkweifs 
wurde angegriffen und in Zinksulfat um gesetzt, w elches 
in W asser löslich ist und vom  R egen w eggew aschen 
wurde. D em  genannten Ingenieur ist es aber g e
lungen, diesem Ü bel abzuhelfen und mit Zinkweifs 
von etwas abgeänderter M ischung m ehrere Brücken 
in Paris mit gutem  E rfo lg  anzustreichen. D ie hol
ländische Kom m ission setzt ihre U ntersuchungen in 
dieser Richtung noch fort.

D ie günstigen Erfahrungen der holländischen 
K om m ission werden die A nhän ger des Bleiweifses 
um so eher von ihrem U nrecht überzeugen, als zwei 
M itglieder dieser Kom m ission sich noch vor kurzem  in 
den von ihnen herausgegebenen Leitfaden für M aler 
zugunsten des Bleiweifses aussprachen, während sie 
jetzt infolge ihrer gründlichen V ersuch e warm e V e r
teidiger des Zinkweifses gew orden sind.

O hne Zw eifel scheint auch in Frankreich fest
gestellt zu s e in , dafs besonders in der Nähe des 
Meeres Zinkweifs im m er den V o rzu g  verdient.

In zweierlei W eise hat man versucht, dem schäd
lichen Einflufs der Bleifarben entgegen zu treten, 
einerseits durch Gebrauchsverbot, andererseits durch 
hygienische Vorschriften. Letztere können zw ar mehr 
oder weniger nützlich wirken, sind aber nie imstande, 
die Vergiftungsgefahr vollständig zu beseitigen. Allein 
ein V erb ot kann hier gründlich wirken. Bis jetzt 
sind in den verschiedenen Staaten die untenstehen
den G ebrauchsverbote für bleihaltige Farbstoffe er
lassen :

D e u t s c h l a n d .  V erb ot beim Anstreichen von 
Lokom otiven und Tendern. V orschläge a u f a llge
meines V erbot (vom A bgeordneten W u r m  im Reichs
tage am 7. Februar 1903 und 1. März 1905) blieben 
bis jetzt ohne E rfolg.

Ö s t e r r e i c h .  Eine Verordnung der Gem einde 
W ien schliefst prinzipiell den Gebrauch von Bleiweifs 
und M ennige aus, mit A usnahm e von solchen Fällen, 
in denen a u f Grund technischer Ü berlegungen die V e r
wendung dieser giftigen Stoffe absolut notwendig er
scheint. W o  das Bleiweifs nicht entbehrt werden 
kann , soll es zu gleichen Teilen mit Zinkweifs g e 
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mischt werden, wo nicht zw ingende Gründe den G e
brauch von reinem Bleiweifs vorschreiben.

S c h w e i z .  D er Bundesrat hat am 5. Januar
1904 für eine vierjährige V ersuchszeit den Gebrauch 
von Bleiweifs sowohl bei ausgeschriebenen, wie bei 
W erken unter eigener V erw altung verboten. Ende 
A u gu st 1908 soll entschieden werden, ob das V e r
bot allgemein eingeführt werden soll.

Aufserdem  bestehen versuchsw eise V erbote  in 
der Gem einde Zürich (16. März 1903), im Kanton 
Zürich (21. Januar 1904) für vier Jahre, im Kanton 
Schaffhausen (24. Februar 1904) für zwei Jahre, im 
Kanton Basel - Stadt (31. D ezem ber 1904) für drei 
Jahre. Nur Zinkweifs ist als Ersatz für Bleiweifs zu
gelassen.

F r a n k r e i c h .  Im Jahre 1901 wurde der Blei
w eifsgebrauch verboten durch den Minister für H an
del, Industrie, Post und Telegraph, welchem  Beispiel 
nacheinander die Minister des Innern, des Krieges, 
des Unterichtswesens und der Kunst, und der Marine 
folgten. D urch eine grofse A nzahl Gem einden in 
Frankreich ist seit langem  der Bleiw eifsgebrauch für 
öffentliche Bauten abgeschafft, u. a. in L yon, Bor
deaux, Reim s und Orleans. In der Gem einde Mont- 
lugon wurde das V erbot sogar auch au f Privatge
bäude ausgedehnt, w elcher Beschlufs aber als streitig 
mit dem Gesetze vernichtet werden mufste.

Ü ber einen Gesetzentw urf, der Einschränkung 
und allm ähliche Abschaffung des BleiwTeifsgebrauches 
in Aussicht stellte, haben A bgeordnetenkam m er und 
Senat bis jetzt nicht zur Übereinstim ung gelangen 
können.

B e l g i e n .  D er Bleiweifsgebrauch ist vom  Ju
stizminister und vom  Kriegsminister, sowie von m eh
reren Gem einden (u. a. Lüttich, Antw erpen, Brüssel, 
St. Gilles) für öffentliche Bauten verboten. Ein von 
sozialdem okratischen Abgeordneten eingereichter G e

191

setzentwurf zur Abschaffung des Bleiweifses ist bis 
jetzt nicht in öffentliche Behandlung genom men.

N i e d e r l a n d e .  In Holland besteht der m erk
würdige Z ustan d, dafs ein Minister (für Landw irt
schaft) dem Ergebnis der Untersuchungen der R e
gierungskom m ission gem äfs das Bleiweifs absolut ver
bietet, während ein anderer den Gebrauch von B lei
weifs gebieterisch vorschreibt. Im allgem einen sind 
beide Grundstoffe zugelassen.

Unter den hygienischen M afsregeln gibt es so l
che, die unter den gegebenen Umständen recht nütz
lich wirken, u. a. regelm äfsige ärztliche Untersuchung 
der A rb e ite r , die Bleifarben geb rau ch en , oder mit 
deren H erstellung beschäftigt sind. A b e r  auch m erk
würdige Vorschriften trifft man an, die nur von L eu 
ten verfafst sein k ön n en , die für die tatsächlichen 
Zustände in der Praxis ein geschlossenes A u ge ha
ben. W as soll man z. B. denken von der belgischen 
V orsch rift, nach der sowohl der Unternehm er wie 
die Arbeiter selbst die Pflicht haben, Sorge zu tra
gen, dafs die H ände der letzteren nicht durch Farbe 
verunreinigt werden ! A u ch  die Bestim m ungen über 
das W aschen der H ände und des G esichtes, das 
Rauchverbot usw. können zwar in der W erkstatt, 
nicht aber aufserhalb derselben durchgeführt werden.

Allein ein m öglichst weit getriebenes V erbot 
wird denn auch imstande sein, die Vergiftungsgefahr 
zu beseitigen. Nach den Ergebnissen der V ersuche 
ist es schon jetzt sehr wohl m öglich, dieses Bleiweifs
verbot jedenfalls für alle Arbeiten im Innern durch
zuführen. A u ch  der Gebrauch von Bleim ennige, mit 
Ausnahm e von dem Anstreichen von E ise n , das 
unter W asser kom m t, soll untersagt werden. Für 
die unter A ufsicht der öffentlichen Behörden stehen
den Bauten darf man verlangen, dafs das Bleiweifs 
überall (mit Ausnahm e von einigen besonders zu 
nennenden Fällen) durch Z in kw eifs, bezw . durch 
Lithopon ersetzt wird.

S O Z I A L - T E C H N I K

Die österreichische Gewerbeinspektion im Jahre 1906.

D er neu erschienene Bericht der österreichischen 
Gew erbeinspektion über ihre Am tstätigkeit im Jahre 
1906 teilt sich wie alljährlich in den allgemeinen 
Bericht des Zentral-Gewerbeinspektors und in die B e
richte über die einzelnen A u fsich tsb ezirke, deren 
nunm ehr, inklusive der beiden Spezialinspektorate 
für die Binnenschiffahrt und den Bau der W iener 
V erkehrsanlagen 36, einer mehr als im V orjahre, 
bestehen. Im A nhän ge sind Berichte über die E rgeb 
nisse der Inspektion in den ärarischen T abakfabri
ken gebracht.

D er allgem eine Bericht enthält eine Zusam m en
fassung der Einzelberichte, w elche Tatsache allein 
schon die straffere zentralistische Organisation der 
österreichischen Inspektion gegenüber der in anderen 
Ländern charakterisiert. Denselben ist es wohl auch 
zuzuschreiben, dafs die Einzelberichte einander formal 
ähneln und gleichartige Tabellen und Dispositionen 
aufweisen.

D er Zentral - Gew erbeinspektor V iktor W ürth 
spricht in dem an den Handelsminister erstatteten 
V orlagebericht vor allem die immer dringlicher wer"

*
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dende weitere Ausgestaltung der Institution aus; wohl 
mit vollem  Rechte, denn gegenüber dem Stande im 
annähernd gleich grofsen Königreiche Preufsen, wo
1905 schon 132 Gewerbeinspektoren mit 79 H ilfs
arbeitern und 4 Hilfsarbeiterinnen bestanden, w o die 
sozialpolitischen A genden noch weiter durch die 31 
bei den Regierungen bestellten G ew erberäte erledigt 
werden und die Schutztechnik durch nahe an 200 
akadem isch gebildete Revisions - Ingenieure der U n
fallversicherungsanstalten aufserordentlich gefördert 
wird, ist der Stab der österreichischen Inspektion, 
bestehend aus 79 Beam ten gar nicht vergleichbar. 
D ie Neukreierung dreier Stellen im Berichtsjahre, die 
Bestellung einer Assistentin entspricht bei weitem  nicht 
einm al dem Zuwachse der Industrie, geschw eige denn 
dafs die Institution an die B efolgung der im Berichte 
publizierten Vorschriften über die Teilnahm e der G e
werbeinspektion an dem Verfahren bei Genehm igung 
von gewerblichen Betriebsanlagen schreiten oder eine 
wirksame Inspektionstätigkeit entfalten könnte. Ein 
weiterer V ergle ich  mit dem angeführten V orbilde 
lehrt aber auch, dafs bei der Zentralisation, w elche 
gewifs von eminentem V orteil ist, dem gänzlichen M an
gel von Zwischenstellen bei den Landesregierungen 
das Zentralinspektorat mit vier Konzeptkräften, in
klusive dem Leiter der Gesamtinstution kaum in der 
L age sein dürfte, den alljährlichen Jahresbericht zu
sammenzufassen, noch weniger dem Handelsm inister 
über wichtige Industrien, wichtige Streiks und sonstige 
V orkom m nisse in denselben auf Grund von eigenen 
W ahrnehm ungen zu berichten oder besondere E r
hebungen über einzelne wichtige sozialpolitische Fra
gen durchzuführen.

WTohl aus diesem Grunde hat auch die end
gültige Verarbeitung des von den Gew erbeinspektoren 
gesam m elten M ateriales über die Arbeitszeiten in 
den Fabrikbetrieben das arbeitsstatistische A m t durch
geführt und es blieben Arbeiten selbst über rein schutz
technische Angelegenheiten, wie die der Bleigefahr, 
dem selben überlassen.

D er M angel an Zwischenstellen bei den Landes
regierungen ist w ohl die Hauptschuld, dafs die Inspek- 
torate so vielfach mit Gutachten überlastet werden.

Nach der im allgem einen Berichte enthaltenen 
H aupttabelle bestanden im Berichtsjahre 108324 un
fallversicherungspflichtige Betriebe mit 13089 F a
briksunternehmen. Inspiziert wurden von den ersteren 
1 7 1 5 8  somit 1 5,9°/0, und 8801 F ab riken , somit 
63,7°/o- D ie Zahl der Revisionen in Preufsen b e
trug t 31505 im Jahre 1905.

D ie Inanspruchnahme der Inspektorate durch die 
Teilnahm e an komm issionellen Verhandlungen erfuhr 
eine Steigerung. Einladungen langten 21 31 1  ein, aber 
nur zu 7332 konnten Organe der Inspektion erscheinen.

V on  besonderer Bedeutung ist die W irksam keit 
der Inspektionen zur Erzielung des sozialen Friedens, 
ihre Verm ittlungstätigkeit bei Streikes, Ausperrungen 
usw., es wurde 510 mal, häufig mit E rfo lg , interveniert.

D ie Inanspruchnahm e durch schriftliche Arbeiten, 
vorw iegend Gutachten, Ä ufserungen an die G ew erbe
behörden aller Instanzen wächst stetig an, im Berichts
jahre um mehr als 76°/0 ; es betrug die Zahl der 
Schriftstücke diesm al 29 135.

A u f  Grund der Inspektionsbefunde wurden an 
Unternehm er 4076 schriftliche V erbote  hinausgegeben.

In 1250 Fällen waren die Inspektoren gezw ungen, 
die Autorität der Gew erbehörden, w elche in Ö ster
reich das Strafrecht hinsichtlich Übertretungen der 
G ew erbe-O rdnung zukom m t, in A nspruch zu nehmen, 
um ihre Anforderungen zu erzw ingen ; in 322 Fällen 
haben die Behörden Aufträge, in 38 V erw eise, in 
178 Geldstrafen im Gesam tbetrage von 7984 Kronen 
erteilt, zehnm al haben sie die Einstellung des B e 
triebes verfügt; in 77 Fällen wurde den Verboten 
vor der Einleitung der A m tshandlung der Behörden 
bereits entsprochen.

D er österreichischen G ew erbeinspektion ist das 
wichtige Recht eingeräum t, dafs gegen Verfügungen 
der G ew erbebehörden erster und zw eiter Instanz E in 
sprache erhoben w erden kann ; es wurde aber nur 
in drei Fällen hiervon Gebrauch gem acht.

D er V erkehr mit Parteien im A m te wies 1906 
einen kleinen R ückgang auf, was in erster Linie wohl 
der Tätigkeit der erst 4— 5 Jahre bestehenden G e
w erbegerichte zuzuschreiben sein wird. Trotzdem  
wurden noch 3431 U nternehm er und 5268 Arbeiter 
über A nfragen aller A rt aufgeklärt, unterichtet, in 
vielen Fällen schriftlich und mündlich unterstüzt.

Im weiteren allgemeinen Berichte und in den 
Einzelberichten sind schutztechnische Einrichtungen, 
M ängel und Fortschritte (in einzelnen Fällen mit 
Zeichnungen im Texte) eingehend besprochen, eine 
übersichtliche Unfallstatistik (insgesamt kamen 76432 
Unfälle, darunter 572 T odesfälle zur A nzeige) ge
boten, die U rsachen der schweren U nfälle beschrieben, 
die Unfall- und Krankenversicherung erörtert.

Besondere K apitel um fassen die V erw endung 
der Arbeiter, vor allem besonders geschützter Per
sonen, die Arbeitszeit, die Arbeitspausen, Sonntags
ruhe, Arbeitsordnungen, A usw eise, Verzeichnisse, die 
Lohnzahlungs-, bezw. Lohnverrechnungsarten, die 
Lohnabzüge, das Lehrlingsw esen usw., endlich sind 
in je  einem Schlufsabschnitte die wirtschaftliche L ag e  
der Arbeiter, einzelne Arbeiterbudgets, die A rbeiter
wohnungsverhältnisse , die W ohlfahrtseinrichtungen 
dargestellt und die wichtigsten Arbeiterkonflikte, Strei
kes, Aussperrungen, Bew egungen, T arifverträge g e 
schildert.
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Tragbare elektrische Sicherheitslampe mit Akkumulator „Tesma“.
Konstr.; E d e l m a n n  & W a l l i n ,  C h a r l o t t e n b u r g .

D ie neue elektrische Sicherheitslam pe „T e s m a “ 
soll einem dringenden, seit jeher em pfundenen B e
dürfnis des B ergbaues und der Industrie nach einer 
zuverlässigen, explosionssicheren Lichtquelle abhelfen, 
sie tut dies um so mehr, als sie vö llig  unabhängig und 
äufserst bequem  transportabel ist. Ihre V orzüge 
gegenüber den bisherigen Lam pen bestehen darin, 
dafs sie nicht allein einen sicheren Schutz gegen E nt
zündung leicht brennbarer und explosiver Gase bietet, 
sondern auch die Fahrlässigkeit der A rbeiter infolge 
unvorsichtiger H antierung mit der L am pe ausschliefst, 
dadurch dafs alle strom führenden T eile der Lam pe, 
wie G lühlam penfassung, Schalter, Verbindungslei
tungen und A kkum ulator durch die Konstruktion 
der Lam pe für den Arbeiter wTährend des Betriebes 
unzugänglich bleiben. Som it dürfte diese L am pe in 
bezug au f Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit, H and
lichkeit, bei hoher Leuchtkraft und langer Brenndauer, 
den höchsten Anforderungen entsprechen und sich 
zur allgem einen Einführung eignen.

D ie Tesm alam pen sind bereits von Behörden 
und gröfseren V erw altungen eingehend geprüft w or
den und haben sich durch längere Gebrauchszeit als 
durchaus zuverläfslich erwiesen. Sie werden in zwei 
sow ohl an Gröfse als auch an Form  verschiedenen 
T yp en  angefertigt. T y p e  G. A . grofse Tesm alam pe 
und T y p e  K . A . kleine Tesm alam pe.

D ie  T  e s m a l  a m p e T  y p e G. A . ( G r u b e n s ic h e r 

h e i t  s 1 a m p e).
Bei der Konstruktion der T y p e  G. A . (siehe 

Fig. 174 u. 175) wurde besonderer W ert darauf ge- 
gelegt, dafs die Dim ensionen und das G ew icht der 
Lam pe au f das geringste Mafs beschränkt sind, und 
andererseits, dafs dieselbe bei langer Brenndauer eine 
hohe Leuchtkraft besitzt und das Licht nach 3 S e i
ten ausstrahlt. D ie Dim ensionen dieser Lam pe sind 
7 5 X 7 5  mm Grundfläche bei 150 mm Höhe.

D a s  G e h ä u s e .  D . R. G. M.
D ie Lam pe besteht aus einem stabilen Stahl

blechgehäuse A  mit einem isolierenden säurefesten 
Em ailleüberzug. D ieses Gehäuse nimmt in seinem 
Innern den Akkum ulator, die Verbindungsleitungen 
und die Glühlam penfassung auf. A u f  der V o rd er
seite des G ehäuses befindet sich luftdicht abgeschlos
sen unter einer starkwandigen G lasglocke d die M e
tallfadenglühbirne. D iese G lasglocke d wird w ei
terhin durch einen aus Alum inium gufs hergestellten 
Schutzkorb g  gegen Beschädigungen geschützt, so 
dafs ein Zertrüm m ern dieser G lasglocke fast zur U n 
m öglichkeit wird, jedenfalls ist die im Innern der

G lasglocke befindliche Metallfadenlampe e schon 
längst zerstört bezw. erloschen, bevor überhaupt ein 
Zertrümmern der G lasglocke und ein Zuströmen der 
explosiven  Gase m öglich ist. Som it ist nach dieser 
Richtung hin eine E xplosionsgefahr ausgeschlossen.

Um  die G lasglocke behufs A usw echseln der 
Glühbirne öffnen zu können, ist der Schutzkorb g 
in dem Scharnier f  drehbar angeordnet. A n  dem 
oberen T eil des Schutzkorbes g setzt sich ein als 
Lappen ausgebildeter Ansatz h an, in welchem  ein

L och  für den durch dieses hindurch ragenden Schalter
knopf c vorgesehen ist. D er Schalterknopf c hat 
an dem unteren Ende einen ringförm igen Ansatz i 
von gröfserem Durchm esser, als der des L oches für 
den Schalterknopf, sodafs bei geschlossenem  Schutz
korbe ein A bschrauben des Schalterknopfes nicht 
m öglich und somit ein Berühren der Kontaktstellen 
ausgeschlossen ist. W eiterhin besitzt der lappenartige 
A nsatz noch ein zweites kleineres Loch für den an 
dem D eckel des Gehäuses befindlichen Verschlufs- 
stift k. Letzerer hat eine Nute, in die ein auf 
dem Lappen drehbar angeordneter Sperrhaken mit 
rechtwinklig um gebogener Ö se greift. D urch die
se Ö s e , sow ie durch eine derselben entsprechende 
Bohrung des Stiftes wird der Plom benfaden gezogen. 
Mit diesem einen Plom bcnverschlufs der Lam pe wird 
bew irkt, dafs die Lam pe nicht unbefugt geöffnet 
werden kann und dafs alle stromführenden T eile in 
folgender W eise gesichert s in d :

1. D ie im Innern des Gehäuses befindlichen Teile 
nebst Akkum ulator, Verbindungsleitungen und K o n 
takten der Lam penfassung sind nicht zugänglich.
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2. D er Schalterkn op f kann nicht abgeschraubt 
werden, und somit werden die Kontaktstellen dessel
ben unzugänglich gemacht.

3. D ie Glühbirne kann nicht aus der Fassung 
herausgeschraubt werden, sodafs das Entstehen eines 
Öffnungs- bezw. Schlielsungsfunken in der Fassung 

verhindert wird.

D e r  A k k u m u l a t o r .  D. R. G. M.

D ie Glühbirne wird durch einen doppelzelligen 
Akkum ulator von 4 V o lt Spannung und über 10 
Am perestunden Kapazität mit Strom gespeist. Jede 
der beiden Zellen besitzt 2 E lektrodenpaare, die 
parallel geschaltet, während die beiden Zellen hinter
einander geschaltet sind, sodafs die Spannung des 
A kkum ulators 4 V o lt beträgt. Jedes der 4 Elektroden
paare besteht aus der positiven und negativen E le k 
trode. Beide sind M asseelektroden, d. h. sie be
stehen aus einem starken Bleigitter, in w elches die 
nach einem besonderen Verfahren präparierte Masse 
hineingeprefst ist. D ie negative Elektrode ist ein 
H ohlzylinder, in dem die als V ollzylinder ausgebildete 
positive Elektrode steckt. Um eine Berührung der 
beiden Platten auszuschliefsen und ein Herausfallen 
der aktiven Masse aus den Bleigittern zu verhindern, 
wodurch leicht K urzschlufs in den Zellen hervorge
rufen wird, sind beide Elektroden mit G lasw olle fest 
um wickelt. Durch diese U m w icklung mit G lasw olle 
bleiben weiterhin die Elektroden stets mit Schw efel
säure angefeuchtet und können sich infolgedessen 
nicht sulfatisieren, solange genügend Säure im A k k u 
mulator vorhanden ist. Ferner ist der A kkum u
lator durch die G lasw olle-U m w icklung weit wider
standsfähiger gegen Erschütterungen und Stöfse, die 
sich bei der Benutzung der Lam pe niemals verm eiden 
lassen. D er Akkum ulator ist mit flüssiger Schw efel
säure von 270 Be. gefüllt und mit einer besonderenV or
richtung derart versehen, dafs zwar die sich entwickeln
den Gase aus dem Akkum ulator entweichen können, 
dagegen die Säure aus dem Inneren des A kkum u
lators nicht herausfliefsen kann, selbst dann nicht, 
wenn sich der Akkum ulator in geneigter Stellung 
befindet. D ie Tesm alam pen können daher in jeder 
beliebigen L age benutzt werden.

Zw ar erreicht man diesen Zw eck durch V e r
wendung sogenannter Trockenakkum ulatoren eben
falls, indessen haben letztere eine sehr geringe L eben s
dauer, da sich bei diesen die alkalischen Bestand
teile der konsistenten Trockenfüllung schon nach 
wenigen Ladungen an den Elektroden ansetzen und 
vollständig verunreinigen, sodafs sich die A kkum u
latoren nicht mehr laden lassen, andererseits beträgt 
die Kapazität eines Akkum ulators mit Trockenfüllung

nur 2/3 derjenigen mit Schw efelsäure bei gleicher 
Plattenoberfläche.

D er Akkum ulator der Tesm alam pe besitzt bei 
dem selben G ew icht nicht nur eine um ‘/s höhere 
K apazität als die T rocken akkum ulatoren , sondern 
auch die Lebensdauer desselben ist überaus hoch, 
sodafs bei sachgem äfser Behandlung w eit über 200 
Ladungen erreicht werden.

Einen grofsen Übelstand, der sich sehr häufig 
bei den Akkum ulatorlam pen zeigt, bildet das lästige 
O xydieren der Akkum ulatorklem m en, w eil dadurch 
sogleich die ganze L am p e unbrauchbar wird und es 
in den seltensten Fällen und nur bei sorgfältigst aus
geführter Reparatur gelingt, das O xydieren  der A k k u 
m ulatorklem m en zu beseitigen. D er Akkum ulator 
der Tesm alam pe ist durch einen besonderen Einbau 
der E lektroden in den D eckel vor O xydation der 
Klem m en geschützt, sodafs die Tesm alam pe ein stets 
sicheres Funktionieren gewährleistet. U m  etwaigen 
Kurzschlüssen an den A kkum ulatorklem m en vorzu
beugen, sind diese mit einer Hartgum mi-Isolierung 

um geben.

D e r  S c h a l t e r .  D . R. G. M.
D as Ein- bezw. Ausschalten der Glühbirne wird 

durch Rechts- bezw . Linksdrehen des Schalterknopfes 
bewirkt. A ls  Schalter gelangt für die Tesm alam pe 
ein wasserdichter und explosionssicherer Schalter zur 
Verw endung, der jeden Öffnungs- oder Schliefsungs- 
funken nach aufsen hin unwirksam macht. E r ist 
ferner vom  Gehäuse gut isoliert. W ie bereits er
wähnt, läfst sich der Schalterknopf nur dann ent
fernen, wenn die Lam pe nicht plom biert ist.

D i e  G l ü h l a m p e  n e b s t  F a s s u n g .

D ie Glühlam penfassung hat Z w erg - Edisonge- 
winde, und die beiden P ole sind durch Hartgummi 
von dem G ehäuse isoliert. A ls  Glühbirnen werden 
Spezial - M etallfadenlam pen verwendet. Sie besitzen 
eine äufserst hohe Lebensdauer bei geringem  Strom 
verbrauch und gröfster Lichtintensität. D er Strom 
verbrauch beträgt bei V erw endung einer 3 normal- 
kerzigen M etallfadenlam pe 0,6 A m p. und bei V er
wendung einer 4 normalkerzigen 0,8 A m p., dies ent
spricht einem V erbrauche von 0,8 W att für die 
Normalkerze. D ie Brenndauer der Lam pe beträgt 
bei einer Glühbirne von 3 N .K. rund 18 Stunden, bei 
einer solchen von 4 N .K. rund 12 Stunden.

D i e  V e r b i n d u n g s l e i t u n g e n .

D ie isoliert angeordneten kurzen V erbindungs
leitungen sind an den Enden mit K abelschuhen ver
sehen, und die gefährdeten blanken Stellen mit einer 
Gummischutzhülle überzogen.
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D ie Tesm alam pe wird je  nach V erw endungsart 
mit kurzem Handriem en, langem Schulterriem en oder 
auch mit M essingbügel und Grubenhaken geliefert.

D i e  T e s m a l a m p e  T y p e  K . A.
Bei der Konstruktion der kleineren T y p e  K. A . 

s. Fig. 176 u. 177 wurde hauptsächlich das Prinzip 
verfolgt, alle hervortretenden T eile  nach M öglich
keit streng zu verm eiden, um die Lam pe auch in
die T asch e stecken zu können.

D ie Dim ensionen der Lam pe sind 4 0 x 8 0  mm 
Grundfläche, bei 150 mm Höhe.

T rotz dieser kleinen handlichen Form  besitzt
diese Lam pe alle V orzü ge der T yp e G. A .

Fig. 176. Fig. 177.

A ls  Gehäuse für diese T y p e  wird ebenfalls ein 
solches aus starkem Stahlblech mit Em ailleüberzug 
verw endet. D er untere T eil des Gehäuses nimmt 
den Akkum ulator Q  auf, während der als D eckel 
ausgebildete und verm ittels Scharnier o aufklappbare 
obere Teil A  die Verbindungsleitungen C. die K o n 
takte des Schalters K , die Glühlam penfassung d und 
den parabolischen Reflektor e mit Linsenverschluss 
L  aufnimmt. E ine in Scharnieren drehbare K lappe
V  au f der Vorderseite der Lam pe verschliefst das 
G ehäuse und ragt über den Rand der in den Reflektor 
eingeschraubten Linse L  hinaus. Ist diese K lappe

nun verm ittels einer Plom be S festgelegt, so kann 
man weder den D eckel öffnen oder zu dem A k k u 
mulator und den im Innern befindlichen Teilen g e 
langen, noch die Linse aus dem Reflektor oder den 
Schalterknopf herausschrauben. Durch diesen Ver- 
schlufs sind alle stromführenden T eile  unzugänglich 
gem acht, sodafs diese Lam pe auch als Sicheitslam pe 
allen Vorschriften der Bergbehörden entspricht.

D e r  A k k u m u l a t o r .

D er einzellige Akkum ulator dieser Lam pe besitzt 
eine Kapazität von 8 Am perestunden und ist vo ll
ständig analog dem der gröfseren T yp e  G. K . ge
baut. D ie Brenndauer beträgt bei V erw endung einer
2 normalkerzigen M etallfadenlam pe 10 Stunden, bei 
V erw endung einer 1 norm alkerzigen 20 Stunden. 
A uch  alle übrigen T eile  der Lam pe wie Fassung, 
V erbindungsleitungen, Schalter usw. entsprechen 
denen der gröfseren T ype.

A ls  Tragvorrichtung für die Lam pe ist sowohl 
ein kurzer Handriemen als auch eine an das G e
häuse anklappbare A nsteckfeder zum Tragen im Gür
tel oder K n op floch  vorgesehen. Erw ähnt sei noch, 
dafs das Laden sowohl der kleinen wie auch der 
gröfseren Type, verm ittels einer von derselben Firma 
angefertigten Anschlufsvorrichtung nebst Glühlam pen
widerstand mit jeder Gliihstrom lichtanlage leicht und 
bequem  von jederm ann vorgenom m en wrerden kann, 
ohne dafs man den Akkum ulator aus dem Gehäuse 
herauszunehmen braucht.

Zum Schlüsse sei erwähnt, dafs aufser diesen 
beiden T ypen auch Lam pen mit bedeutend höherer 
Leuchtkraft angefertigt werden. D as Gewicht einer 
Lam pe bei einer Leuchtkraft von 1— 2 N .K  be
trägt 1 kg, dasjenige einer Lam pe von 3 —  4 K erzen
2 kg, dasjenige einer 6 —  8 kerzigen L am pe 4 kg. 
E ine Lam pe bei einer Leuchtkraft von 8 Kerzen 
und einer Brenndauer von 12 Stunden dürfte selbst 
den weitgehendsten Anforderungen in bezug a u f Licht
intensität und Brenndauer entsprechen, zum al diese 
Lam pe noch als gut transportabel bezeichnet w er
den kann.

Vorrichtung zur Herstellung von destilliertem Speisewasser für Dampf

kessel auf Seeschiffen,
von G o t t f r i e d  C a r l  H e n r i k  P r ä s t  auf

Die Vorrichtung besteht aus einer von den Abgasen 
im Schornstein bestrichenen Röhrengruppe, in welche das 
Seewasser eingeführt wird und welche mit dem Verdich
tungsraum des Kondensators verbunden ist. Zum Aus
blasen des zu salzhaltigen Wassers aus der Vorrichtung 
ist ein an seinem Ende mit Ausblaseventil versehenes Rohr

Insel Röm, Nordschleswig. —  D. R.-P. 186580.

angeordnet, welches sich so weit nach unten erstreckt, dass 
das Ausblasen bei einem Druck in der Vorrichtung er
folgen kann, der um so viel niedriger als der atmosphärische 
Druck ist, dass der Unterschied zwischen den beiden 
Drucken zugleich das zu destillierende Wasser in die Vor
richtung einzutreiben vermag, sodass die Speisung und
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das Ausblasen gleichzeitig ohne Anwendung von Speise
pumpen oder dergl. erfolgen kann. Zur Reinigung, Aus
besserung u.s.w. können die Röhren mit Leichtigkeit 
entfernt werden. (Fig. 178— 179.)

Fig. 179.

a bezeichnet den Teil eines Schornsteins auf einem 
Dampfschiff, welcher zwischen den Dampfkesseln und dem

Verdeck liegt. An die beiden auf der äusseren Seite des 
Schornsteins befestigten Röhren b und c sind nebenein
ander angeordnete Kammern d mittels Muttern ange
schlossen. In den unteren Raum der Kammern d mün
den mehrere Fieldröhren e ein, welche andererseits durch 
Öffnen der Schornsteinwand frei in den Schornstein hinein
geführt sind. Eine jede der Kammern d mit den zuge
hörigen Röhren e wird somit auf ihren Platz nur durch 
die beiden Muttern gehalten, mittels deren sie an die 
Röhren b und e angeschlossen ist, sodass sie nebst den 
Röhren e nach Entfernen der Muttern für die Reinigung
u.s.w. entfernt werden kann. Die Verbindung zwischen 
den Kammern und ihre Befestigung können selbstverständ
lich auch auf andere ähnliche Weise erreicht werden.

g bezeichnet einen zwischen den Kammern angeord
neten, auf gleiche Weise befestigten Speiseregler, der bei 
einer bestimmten Wasserhöhe in der Vorrichtung ihre 
Speisung selbsttätig unterbricht, h bezeichnet das Speise
rohr. Zum Ausblasen zu salzhaltigen Wassers aus der 
Vorrichtung ist ein an seinem unteren Ende mit einem 
Ausblaseventil versehenes Rohr k angeordnet. Das Aus
blaseventil steht also einerseits unter dem atmosphärischen 
Druck, andererseits unter dem Druck in der Vorrichtung, 
zuzüglich des Druckes der Wassersäule im Rohre k. Das 
Rohr ist so lang gemacht, dass das Ausblasen durch das 
Ventil 1 bei einem Druck in der Vorrichtung erfolgen 
kann, der um soviel niedriger als der atmosphärische Druck 
ist, dass der Unterschied zwischen den beiden Drucken zu
gleich das zu destillierende Wasser in die Vorrichtung ein
zutreiben vermag. Um einen so niedrigen Druck in der 
Vorrichtung zu erhalten, ist diese durch das Abgangsrohr
i für den entwickelten Dampf in bekannter Weise mit dem 
Verdichtungsraum des Kondensators verbunden. Dieses 
Rohr i ist mit einem Absperrventil versehen, damit durch 
dessen Einstellung der Druck in der Vorrichtung so an
gepasst werden kann, dass ein Abblasen durch das Ventil
1 und zugleich ein Speisen der Vorrichtung ohne Verwen
dung einer Pumpe oder dergl. erfolgen kann.

Verhandlungen der 14. Hauptversammlung des Vereins Deutscher 

Revisions-Ingenieure in Kiel
vom  25. bis 28. A ugust 1907.

Anwesend sind:
1. Als Gäste: der Präsident des Reichsversieherungs- 

amtes Herr Geh. Ober-Regierungsrat Dr. K a u f m a n n 
Berlin, Herr Dr. L e o n h  a r t ,  Mitglied des Reichstages, 
Kiel, Herr Gewerberat N i e m a n n  - Kiel, Herr Gewerbe
assessor W  e n z e l - Ki e l ,  Herr Gewerbereferendar P a s c h 
Kiel, Herr Regierungsrat K o l b e -  Gross-Lichterfelde, Herr 
Kommerzienrat W  e i n m a n n , Vorsitzender der Steinbr.- 
B.-G. Solnhofen, Herr Kommerzienrat K o l b -  Bayreuth, 
Herr Direktor M e r z -  Heidelberg, Herr Direktor S i b e r - 
Bredow, Herr Steinbruchbesitzer Schm idt-D resden , Herr

Verwaltungsdirektor T h o m a s -  Mainz, Herr Dipl.-Ing. 
P. R e i c h  a r d t s  - Hamburg, Herr A l b .  T h i e r b a c h ,  
Hamburgische Baugewerks-B.-G. Kiel, Herr Brauereidi
rektor B a r d e n  h e w e r -  Kiel, Herr Regierungsassessor 
S a c k -  Kiel.

2. Die Ehrenmitglieder des Vereins: Herr Geheimer 
Regierungsrat Prof. C. H a r t m an  n - Berlin, Herr In
genieur K. S p e c h t -  Berlin.

3. 63 Vereinsmitglieder.
1. S i t z u n g  a m 26. A u g u s t  1907.

Der Vorsitzende Professor Gary eröffnet die Sitzung
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9V4 Uhr, begrüsst die erschienenen Mitglieder und Gäste 
und bittet den Schriftführer zu Punkt 1 der Tagesordnung 
den Vorstandsbericht, der gedruckt vorliegt, zu verlesen.

Herr F r e y s t e d t  liest:
„Die Zahl der Mitglieder hat sich im verflossenen Ver

einsjahre um 7 vermehrt. Neu eingetreten sind im Laufe 
des Jahres 12 Mitglieder, ausgeschieden 5, davon die Herren 
Hosemann und Zimmermann durch den Tod. Diesen beiden 
Herren ist in der Vereinszeitschrift ein Nachruf gewidmet 
worden, und an ihren Gräbern hat der Verein je einen 
Kranz niedergelegt. Er wird den entschlafenen Kollegen 
ein dankbares und treues Andenken bewahren. Dem am
4. Februar 1907 verstorbenen ersten Präsidenten des Reichs
versicherungsamtes Herrn B ö d i c k e r ,  hat der Verein in 
der Zeitschrift ebenfalls einen Nachruf gewidmet. Auch 
an dieser Stelle soll noch der Trauer um das Hinscheiden 
dieses trefflichen Mannes Ausdruck gegeben werden.“

Der Vorsitzende hebt hervor, welch schweren Verlust 
der Verein durch das Hinscheiden der Genannten erlitten 
hat, erwähnt nochmals mit warmen Worten des Dankes 
das hohe Interesse, welches die beiden verstorbenen Präsi
denten des Reichs Versicherungsamtes stets dem Verein 
entgegengebracht haben und bittet die Versammlung, sich 
zu Ehren der Verstorbenen von den Plätzen zu erheben. 
Das geschieht.

Herr F r e y s t e d t  verliest die Namen der neuein- 
getretenen Mitglieder, durch welche der Mitgliederbestand 
auf 151 gegen 143 im Vorjahre angewachsen ist.

„Dem Vorsitzenden der Schlesisch-Posenschen-Bauge- 
werksberufsgenossenschaft sind Satzungen und Mitglieder
verzeichnis mit der Bitte übermittelt worden, den Auf
sichtsbeamten dieser Genossenschaft den Beitritt zum 
Verein zu ermöglichen. Bescheid darauf ist nicht einge
gangen.

Der Vorstand hielt am 8. November 1906 in Berlin 
eine Sitzung ab, bei der über anderweitige Regelung der 
Berichterstattung über Hauptversammlung und Gruppen
sitzungen verhandelt wurde. Um eine schnellere Bericht
erstattung zu ermöglichen wurde beschlossen, in Zukunft 
zu den Verhandlungen einen besoldeten Protokollführer 
hinzuzuziehen.

Der Vorstand verhandelte eingehend über Massregeln, 
die zu ergreifen sind, um das geistige Leben im Verein 
anzuregen. Die beschlossenen Massregeln eignen sich 
nicht für die öffentliche Wiedergabe, ihre Erfolge werden 
aber hoffentlich in Zukunft sich günstig bemerkbar machen.“

Der V o r s i t z e n d e  ist der Ansicht, dass die zu erwar
tenden Vorträge beweisen würden, ob die Bemühungen des 
Vorstandes von Erfolg gekrönt waren.

Herr F r e y s t e d t  liest:
„Am 28. Februar 1907 hat bei Gelegenheit des Stiftungs

festes eine zweite Vorstandssitzung in Berlin stattgefün- 
den, in der beschiossen wurde, die Feier des Stiftungs
festes wegen zu geringer Beteiligung in Zukunft zu unter
lassen. Dagegen soll nach wie vor im März eine Vor
standssitzung einberufen werden.

Der Vorstand hat ausserdem beschlossen, im Laufe 
der Zeit eine Sammlung bildlicher Darstellungen vor- 
schriftsmässig geschützter Arbeitsmaschinen anzulegen. Da

mehrere B.G. B.G. damit bereits vorangegangen sind, 
einige im Begriff stehen, auf diesem Wege zu folgen, wird 
hoffentlich mit der Zeit ein schätzbares Material Zu sa m 

menkommen, welches den Mitgliedern zur Information zur 
Verfügung gestellt werden kann.

Im Zusammenhang mit der Vorstandssitzung am
8. November 1906 ist dem neuernannten Ehrenmitgliede 
des Vereins, Herrn Carl Specht, in Gegenwart des Ehren
mitgliedes, Herrn Geh. Regierungsrat Professor C. Hart
mann und der Herren Bütow, Freystedt, Gary und Dr. 
Lübner das Ehrendiplom überreicht worden. Im Gewerb
lich-Technischen Ratgeber ist seinerzeit hierüber berichtet.“

Da während der Verlesung des Jahresberichtes der 
Herr Präsident Dr. K a u f m a n n  im Saale erscheint, wird 
auf weitere Verlesung verzichtet und der Jahresbericht 
wie folgt zur Kenntnis genommen.

Am 4. Dezember 1906 hat der Vorsitzende dem Prä
sidenten des Reichs-Versicherungsamtes, Herrn Geh. Ober
regierungsrat Dr. Kaufmann einen Besuch abgestattet. Bei 
dieser Gelegenheit hat der Herr Präsident ausgesprochen, 
welchen grossen Wert er den berufsgenossenschaftlichen 
Bestrebungen auf Unfallverhütung beimisst, und dass er 
bei dem Weiterausbau dieser Bestrebungen auf die Mit
arbeit des Vereins rechnet. Inzwischen hat der Herr 
Präsident selbst an mehreren Betriebsrevisionen in ver
schiedenen Teilen des Reiches und bei verschiedenen Be
rufsgenossenschaften teil genommen und auch bei diesen 
Gelegenheiten wiederholt betont, dass er der Unfallver
hütung sein besonderes Interesse entgegenbringt.

Der Verein erhielt Kenntnis von der Bildung einer 
ständigen Ausstellungskommission für die deutsche In
dustrie, und hat diese Kommission darauf aufmerksam 
gemacht, wie wenig Rücksicht ungeachtet der Bestre
bungen der deutschen berufsgenossenschaftlichen und staat
lichen Aufsicht zur Unfallverhütung in den meisten Aus
stellungen auf zweckentsprechenden Schutz des Personals 
und des Publikums vor den Gefahren bewegter Maschinen
teile und dergl. genommen wird. Der Vorstand hat an
geregt, mit Rücksicht auf die erwähnten Gefahren und 
auf die Haftpflicht der Aussteller bei zukünftigen Aus
stellungen der Frage der Unfallverhütungsmassnahmen 
grössere Berücksichtigung angedeihen zu lassen. Die 
ständige Ausstellungskommission für die deutsche In
dustrie, Berlin W., Linkstr. 25, hat für diese Anregung 
gedankt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass ihr 
in dieser Angelegenheit der sachverständige Rat des Ver
eins deutscher Revisions-Ingenieure zur Seite stehen wird.

Dieselbe Ausstellungskommission hat späterhin den 
Vorsitzenden auf Veranlassung des Reichsamtes des Inneren 
zu einer Besprechung über die internationale Ausstellung 
für Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiter-Wohl
fahrt in Budapest 1907 eingeladen, die am 12. Juni d. J. 
im Reichsamt des Inneren stattfand. Der Vorsitzende 
hat an der Sitzung teilgenommen und den an die betei
ligten Kreise gerichteten Aufruf mit unterzeichnet. Es 
besteht die Absicht, in dieser Ausstellung eine besondere 
deutsche Gruppe zn bilden. An der Spitze des Arbeits
ausschusses stehen die Herren Geh. Regierungs-Rat Pro
fessor C. Hartmann und Professor Albrecht.
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Der Verein wird auf der Ausstellung mit seinen 
Schriften vertreten sein *).

Das Stiftungsfest des Vereins wurde in üblicher 
Weise am 28. Februar 1907 im Hotel „Norddeutscher 
Hof“ zu Berlin gefeiert. Die Beteiligung war eine ver
hältnismässig rege. Auch beide Ehrenmitglieder nahmen 
mit ihren Gattinnen an der kleinen Feier teil.

Die westliche Gruppe des Vereins hat am 6. Mai 
d. J. zu Aachen eine von 12 Mitgliedern besuchte Ver
sammlung abgehalten, deren Sitzungsprotokoll allen Ver
einsmitgliedern im Druck zugegangen ist.

Die Berliner Gruppe hielt von Oktober 1906 bis 
März 1907 regelmässige Sitzungen ab, die sich eines guten 
Zuspruches erfreuten. Für die Sommermonate ist eine 
Vereinbarung innerhalb der Gruppe dahin getroffen, dass 
an jedem dritten Donnerstag des Monats im Restaurant 
„Alt-Bayern“ ein Stammtisch die in Berlin anwesenden 
Mitglieder vereint.

Um die Vorbereitungen zu der 14. Hauptversamm
lung in Kiel haben sich Herr Brauereidirektor Bardenhewer, 
Herr Marinebaurat Lösche und die Mitglieder Herren Behr 
und Hoffmann bemüht. Den Herren sei gedankt.

Nach Erledigung des ersten Punktes der Tagesord
nung begrüsste der Vorsitzende den Herrn Präsidenten 
des Reichs - Versicherungsamtes und Herrn Gelieimrat 
H a r t m a n n ,  wie auch den Herrn Gewerberat N i e 
m a n n aus Kiel und gab der Freude Ausdruck, dass die 
Herren ihre kostbare Zeit opferten, um den Verhand
lungen des Vereins beizuwohnen und der Hoffnung, dass 
sie durch die geplanten Vorträge nicht enttäuscht wer
den möchten.

Herr Präsident Dr. K a u f  m a n n führt in seiner An
sprache u. a. etwa folgendes aus. Er messe den berufs- 
genossenschaftlichon Bestrebungen auf Unfallverhütung 
den grössten Wert bei und rechne bei der Durchführung 
der U.V. auch auf die techn. Aufsichtsbeamten. Um 
sich persönlich von diesen Bestrebungen und von der 
Wirkung der U.V. zu überzeugen, habe er bereits un
ter Begleitung von techn. Aufsichtsbeamten an Betriebs
revisionen in den verschiedenen Teilen des Reiches teil
genommen, wobei er viel Gutes gesehen habe und auch 
manches, was besser sein müsse. Er besitze eine ganze 
Portion Initiative, um dem Ausbau und der Durchführung 
der U. V. zu ihrem Rechte zu verhelfen. Soweit die Be
strebungen des Vereins in dieser Richtung lägen, würden 
die Mitglieder jederzeit auf seine Unterstützung rechnen 
können. Er beabsichtige zu diesem Zwecke die techn. 
Aufsichtsbeamten auch nach Berlin zu Konferenzen zu
sammen zu berufen , um die unfallverhütungstechnischen 
Arbeiten des Vereins und die bei den Revisionen ge
sammelten Erfahrungen der techn. Aufsichtsbeamten frucht
bringend für die Allgemeinheit zu verwerten. Der Ver
ein habe ja  in seinen Schriften schon manches geleistet 
und er habe ja  auch ein eigenes Organ in der jetzt 
„Sozial-Technik“ genannten Zeitschrift, die seines Wissens

*) Die Versammlung hat ihre Zustimmung zur Beschickung 
der Ausstellung nachträglich erteilt. Dem Vereine ist durch die 
Ju ry  der Ausstellung die „goldene Medaille“ verliehen worden.

die einzige deutsche Zeitschrift auf dem Gebiete der be
rufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung sei. Ferner wür
den von den techn. Aufsichtsbeamten alljährlich zu den 
Verwaltungsberichten der B.G. eigene Jahresberichte bei
gegeben. Auch in diesen Berichten sei manches W ert
volle enthalten. Es liege daher in seiner Absicht, die 
Jahresberichte der techn. Aufsichtsbeamten in ähnlicher 
Weise wie die Jahresberichte der Gewerbeinspektoren 
amtlich zusammen zu fassen. Der Versuch dazu sei be
reits gemacht worden, sei bis jetzt aber an der Ungleich
heit der Berichte gescheitert. Er erwarte deshalb, dass 
die techn. Aufsichtsbeamten auch auf diesen Punkte ihre 
besondere Aufmerksamkeit richteten, sodass ein der Sache 
und dem Ansehen der B.G. wie dem R.V.A. würdige 
Herausgabe der Berichte erfolgen könne. Endlich trete 
der Verein auf seinen Jahresversammlungen in gegen
seitigen Austausch über die unfalltechnischen Erfahrungen. 
Er (der Präsident) beweise durch sein Erscheinen auf 
der Jahresversammlung, dass er dem Verein sowohl wie 
dem Stande der techn. Aufsichtsbeamten seine volle Sym- 
pathieen entgegenbringe.

In der diesen Ausführungen sich anschliessenden An
sprache des Herrn Geh. R. R. Prof. H a r t m a n n  kommt 
dieser nochmals auf die Wichtigkeit der Jahresberichte 
der techn. Aufsichtsbeamten zurück und wendet sich gegen 
die leider häufig lautenden Meldungen ä la: „Vor Paris 
nichts Neues!“ Solehe Berichte seien natürlich für die vom 
Reiclis-V. in Aussicht genommene amtliche Herausgabe 
wertlos. In allen Betrieben Hessen sich Beobachtungen 
anstellen und Erfahrungen aufnehmen, die für die Bericht
erstattung wertvoll seien und in dieser zum Ausdruck 
kommen müssten. Er verspreche sich in dieser Hinsicht 
vieles von den künftigen Zusammenkünften im R.V. oder 
am dritten Orte, sowie von dem innigen Zusammenwirken 
der techn. Aufsichtsbeamten mit den amtlichen Organen.

Herr Gewerberat Ni e ma n n - K i e l  dankt für die ihm 
gewordene Einladung, betont die Notwendigkeit des Zu- 
sanunenarbeitens aller auf dem Gebiete der Unfallver
hütung tätigen Personen und gibt seiner Freude Aus
druck, dass es ihm möglich gemacht ist, mit den techn. 
Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften persönlich 
in Fühlung zu treten. .

Hierauf wird in den Verhandlungen fortgefahren.

Der V or s itz  e n d e kommt noch einmal auf die Bil
dung örtlicher Gruppen innerhalb des Vereins zurück, die 
or für sehr erwünscht hält.

Es ist im Vorstande wiederholt der Wunsch laut ge
worden, eine süddeutsche Gruppe des Vereins zu bilden. 
Die mit einigen bayrischen Herren angeknüpften Ver
handlungen sind ergebnislos verlaufen. Der Vorsitzende 
richtet an die süddeutschen Herren die Bitte, die Bildung 
einer süddeutschen Gruppe in die Hand zu nehmen. Aus 
der Mitte der Versammlung wird die Bildung einer Gruppe 
im Osten, mit dem Sitz in Breslau, angeregt. Beide Vor
schläge werden angenommen und sollen weiter verfolgt 
werden.

Hierauf wird in die Verhandlung über den Punkt 2 
der Tagesordnung eingetreten:
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2. Z w e i  J a h r z e h n t e  b e r u f s g e n o s s e n s c l i a f t -
1 i c h e r U n f a l l v e r h ü t u n g :

E r f o l g e  u n d  f e r n e r e  Z i e l e .  ( M i t  L i c h t 

b i l d e r  n.)

Herr Professor G a r y  teilt mit, der Vorstand mache 
hiermit zum ersten Male den Versuch, eine Reihe von 
Vorträgen auf die Tagesordnung zu setzen, für die den 
Vortragenden bestimmte Dispositionen gegeben und nur 
beschränkte Zeit für ihre Ausführungen bewilligt worden 
ist. Der Vorstand gewährt jedem Vortrage 20 Minuten 
Dauer, damit in aller Kürze das besonders wichtige Ma
terial zum Vortrage komme und Zeit für die Besprechung 
übrig bleibe.

Der Vorsitzende bittet die Herren Referenten, nach 
Möglichkeit diese Zeit innehalten zu wollen.

Über den Grundgedanken, der die Vorträge zeitigte, 
führt der Vorsitzende folgendes aus: Es wird beabsich
tigt, in einer Reihe zusammenhängender Referate über 
die Einrichtungen zur Unfallverhütung an bestimmten, 
besonders gefährlichen oder weit verbreiteten Maschinen 
oder Arbeitstätigkeiten einzelner Industriezweige ein Bild 
von den Erfolgen zu geben, die die berufsgenossenschaft
liche Unfallfürsorge im Laufe der verflossenen Jahre ge
zeitigt hat. Dabei sollte gezeigt werden, wie die be
treffende Maschine oder der Arbeitsraum oder die Arbeits
tätigkeit früher beschaffen war und wie sie jetzt unfall
sicherer, zweckmässiger, nutzbringender gestaltet ist.

Soweit es möglich ist, sollte nachgewiesen werden, 
in welcher W eise mit der Handlichkeit der Maschine ihre 
Leistungsfähigkeit zugenommen hat. Inwieweit etwa 
die Hygiene des Fabriksaales verbessert und wie etwa 
sonst die Industrie durch die veränderte Form der Maschine 
oder die Arbeitsweise beeinflusst worden ist. Besonderen

Wert legte der Vorsitzende darauf, dass nicht nur nach
träglich angebrachte Schutzgitter, Bleche usw. gezeigt 
werden, sondern der Einfluss des Wunsches nach unfall
sicherer Gestaltung der ganzen Maschine durch veränderte 
Formgebung des Gestells usw. deutlich erkennbar wird; 
falls es möglich ist, sollte auch die Verminderung der 
Unfälle durch die Verbesserung der Arbeitsweise zahlen- 
mässig nachgewiesen werden.

Die folgende Disposition wurde den Rednern mit der 
Bitte um möglichste Einhaltung zur Verfügung gestellt.

D i s p o s i t i o n .

Einleitung : Kurzer Überblick über die Industrie, der 
die Beispiele entnommen sind.

a) Hinweis auf die Bedeutung der Maschine oder der 
Arbeitsweise für die Industrie.
1. Mit Rücksicht auf die Erzeugnisse.
2. Mit Rücksicht auf die Unfallgefahren.

b) Alte Form der Maschine, alte Arbeitsweise, Mängel 
und Schäden.

c) Neue Form der Maschine, neue Arbeitsweise, Vor
züge des Neuen vor dem Alten.
1. Mit Rücksicht auf die Erzeugnisse.
2. Mit Rücksicht auf Zeit- oder Arbeitsersparnis.
3. Mit Rücksicht auf die Verminderung der Un

fallgefahr oder Verbesserung der Hygiene.
d) Hinweis auf etwa noch weiter wünschenswerte 

Verbesserungen.
e) So weit möglich kurze Statistik oder graphische 

Darstellung.
Schlussbetrachtung.

(S ch lu ß  fo lg t .)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A nm eldu ng 
g ib t den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
17. 10. 07.

Zerlegbares Gebäude zum Herstellen von Ex
plosionsstoffen. —  Louis Cahüc, Neumarkt, Oberpf. —  
37f. C. 14396 —  26. 2. 06.

Verfahren und Vorrichtung zur selbsttätigen 
Hubbegrenzung von elektrisch betriebenen Bühnen an 
Wagen oder Aufzugsvorrichtungen. —  August Böhmer, 
Magdeburg, Insleberstr. 9. —  42L B. 45659 —  27.2.07.

21. 10. 07.
Anlage zur Lagerung grösserer Mengen feuer

gefährlicher Flüssigkeiten und Abgabe in Teilmengen; 
Zus. z. Anm. G. 23868. —  Grümer & Grimberg, Bochum.
—  8ie. G. 24001 —  3. 12. 06.

24. 10. 07.
Vorrichtung zur Verhütung des Versagens

der Dampfbremsen bei eintretender Dampfdruck-Unter
brechung mit einem eingeschalteten Hilfsdampfbehälter.
—  Waldemar Mauve, Sosnowice, Russl. —  14g. M. 31972
—  28. 3. 07.

Rettungsgeschoss mit Seilrolle, über welche 
eine zur Heranholung der starken Rettungsleine dienende 
leichte Leine läuft. —  John Wilfred Dalton, Sandwich, 
V. St. A. —  65a. D. 16 610 — 6. 1. 06.

28. 10. 07.
Vorrichtung zum selbsttätigen Abschluss des 

Gasausgangsrohres eines Gasbehälters. —  Fa. Aug. Klönne, 
Dortmund. —  4c. K. 33903 —  8. 2. 07.

Vorrichtung zum selbsttätigen Abschluss des 
Gaseingangsrohres eines Gasbehälters, bei welcher das nach 
abwärts gebogene Eingangsrohr durch einen von der Be
hälterglocke angehobenen Flüssigkeitsbehälter abgeschlossen 
wird. ■—  Fa. Aug. Klönne, Dortmund. —  4c. K. 35306
—  8. 2. 07.

Sicherheitsvorrichtung für Gasentwickler. —  
V. Delion & J. Lepeu, Pre-Saint-Gervais, Seine; —  46c. 
D. 18355 —  18. 4. 07.
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Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

14. 10. 07.
Kohlenstaub - Sprengwagen mit rotierendem, 

sternförmigem Wasseraustritt. —  August Sacher, Hubertus
hütte b. Beuthen O.-S. —  5d. 318564.

Vorrichtung zum selbsttätigen Schliessen von 
Wettertüren. —  R. Aust u. V. Pietrusky, Königshütte, O.-S.
—  Sd. 319083.

Vorrichtung zum direkten Einfüllen von Ölen
u. dgl. in Siedekessel. —  Weber & Seeländer, Helmstedt.
— 23a. 318474.

Wärmvorrichtung für Arbeiteressgeschirr u. dgl. 
bestehend aus einer den Heizkessel umgebenden Wärm- 
platte mit Heizschlange. —  Wittener Zentralheizungs-Bau
anstalt Gustav Reunert, Witten. — 34I. 318781.

Schutzglas an Schleifscheiben, bestehend aus 
einer am Schutzblech gelenkig angebrachten Glasfassung. 
Emil Jordan, Berlin, Exerzierstr. 21a. —  67a. 319087.

Sicherheitsausrückvorrichtung an selbsttätigen 
Füll- und Dosiermaschinen. —  Arthur Moecke, Hamburg, 
Am Gesundbrunnen 12. —  81a. 3x8950.
21. 11). »7.

Aus einem helmartigen Kopfüberzug und ein 
Paar Handschuhen bestehende Hitzschutzgarnitur für Feuer
arbeiter. —  Wilh. Vorndamme, Schötmar. —  3b. 319530.

Beim Reinigen der O fenrohre am K nie anzu
schnallender Russ- und Staubfänger. —  Heinrich Rosenthal, 

A ttendorn i. W. —  36a. 3 19 7 7 7 .

Leerlaufender Schutzring für den Fräser an 
Holzbearbeitungsmaschinen. — Erhard Vogel, Chemnitz, 
Harthauerstr. 16. —  38e. 319615.

Ausrück- und Bremsvorrichtung für Häcksel
maschinen. —  Fa. Chr. Wichard, Fritzlar. —  45e. 319 210.

Petroleumabfüllvorrichtung mit die zu füllenden 
Kannen aufnehmendem Gehäuse. -— Wilhelm Schorn, 
Neuss a. Rh. —  64c. 319716.
28. 10. 07.

Aufsatzrohr mit Siebeinsatz für Kannen o. dgl. 
zur Verhütung der Explosion. —  Hermann Schulze u. Alfred 
Becker, Hainichen i. S. —  34I. 319847.

Erteilte Patente.
Deutschland.

Kl. 35 a. 189187. — Selbsttätig wirkende Verschlufs- 
Yorrichliing zwischen (len Fahrkörben eines Paternoster
Aufzuges. — Burckhardt & Ziesler in Chemnitz. (Fig. 180.)

Die Erfindung besteht darin, dass die beiden mit dem 
Boden bezw. der Decke zweier aufeinander folgender Förder
körbe verbundenen Verschlussklappen mit den zugehörigen 
Förderkörben durch eine Parallelführung derart verbunden 
sind, dass sie beim Auftreffen auf ein in den Fabrschacht 
während des Niederfahrens hineinragendes Hindernis nicht 
allein eine Bewegung entgegengesetzt der Förderkorb
bewegung, sondern auch senkrecht zu derselben ausführen 
und sich so von dem Hindernis entfernen.

Um den Raum zwischen je zwei Fahrkörben gegen 
die Plattformen abzuschliessen, sind die beiden Verschluss

klappen 4 bezw. 5 zwischen je zwei Körben mit den Len
kern 6, 7 bezw. 8, 9 scharnierartig verbunden, welch letztere 
wiederum bei 10, 11 bezw. 12, 13 drehbar gelagert sind. 
Die gekennzeichnete Anordnung hat zur Folge, dass die 
Verschlussklappen 4, 5, sobald sie verschoben werden,

Fig. 180.

stets eine zu sich parallele Lage einnehmen müssen, wie 
dieses aus der punktierten Lage 4' der Verschlussklappe 4, 
deren Lenker die punktierte Lage 6' bezw. 7' einnehmen, 
ohne weiteres hervorgeht. Wenn also z. B. die Klappe 4 
mit ihrem unteren Teil gegen einen festen Gegenstand, 
z. B. gegen den Fuss einer Person aufstösst, so wird die 
Klappe nicht allein eine der Bewegungsrichtung des Fahr
stuhles entgegengesetzte Bewegung, sondern ausser dieser 
noch eine Bewegung senkrecht zu dieser Bewegungsrichtung 
nach dem Innern des Fahrschachtes hin erhalten und auf 
diese Weise die Klappe 4 selbsttätig von dem betreffenden, 
sich der Bewegung der Klappe entgegensetzenden Hindernis 
entfernt. Sobald das Hindernis entfernt worden oder die 
zurückgedrängte Klappe an dem Hindernis vorbeigefahren 
ist, sinkt die Klappe 4 durch ihr Eigengewicht aus der 
Lage 4' in ihre frühere Lage zurück, wobei die Lenker 
6, 7 aus den Lagen 6' bezw. 7' ebenfalls in ihre frühere 
Lage zurückkehren.

Kl. 10a. 188182. —  Verfahren zur gefahrlosen He-
seitlgung der während des Garsteliens, Entleerens und Be
schickens von Koksöfen mit Gewinnung der Nebenerzeug
nisse entstehenden minderwertigen Gase und Dämpfe 
durch deren Fortführung in eine Esse. —  Heinrich Köp
pers in Essen, Ruhr, Isenbergstr. 30.

Nach der Erfindung sollen solche Gase, wie sie bei 
der trocknen Destillation oder Vergasung während des 
Garstehens, Entleerens und Beschickens der Kammern
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bezw. Retorten entstehen, als für die Weiterverwendung 
zu minderwertig, auch, wie bekannt, durch eine geson
derte Rohrleitung in einen Kamin abgeführt werden, die 
Explosionsgefahr soll aber dadurch beseitigt werden, dass 
diese Leitung ständig durch einen Strom indifferenter Gase 
durchspült wird.

Als solche indifferenten Gase kommen natürlich vor 
allem die Rauchgase der Ofenbeheizung in Betracht. 
Durch Abzweigung eines Teils der Rauchgase kurz vor 
ihrem Eintritt in den Kamin und Überführung in die Rohr
leitung für die genannten minderwertigen Gase, die ja 
ebenfalls in den Kamin führt, wird ein parallel geschalteter 
Nebenweg für die Rauchgase geschaffen. Durch ent
sprechende Schieberstellung für diese Leitung ist die 
Durchflussmenge der Rauchgase zu regeln. Die stetige 
Strömung in der genannten Rohrleitung, die Verhütung 
des Luftzutrittes durch ständige Anfüllung aller toten 
Räume der Leitung mit indifferenten Gasen und die grosse 
Verdünnung der an sich schon geringwertigen Gase lässt 
jede Explosionsgefahr ausgeschlossen erscheinen.

Amerika.
827 002. J o h n  F .n g le r  in Oma h a ,  Nebraska. Wasser- 

standszeigor und -Säule fiir Dampfkessel. (Fig. 181.)
Bei dem Wasserstandszeiger sind die einzelnen Teile 

so ausgebildet und angeordnet, dass das Wasser in die 
Wassersäule und das Standglas glatt und ungehindert über- 
fliessen kann. Auch ist das Wasserstandglas leicht aus
wechselbar zwischen den beiden Ventilgehäusen befestigt 
und so überdeckt, dass beim Platzen desselben umher
fliegende Splitter niemanden beschädigen können.

An der mit dem Dampfkessel zu verbindenden, zylin
drischen Wassersäule A, welche an ihrem Boden den Wasser

et

Fig. 181.

einlass und an ihrer Decke den Dampfeinlass besitzt, sind 
seitlich durch Schrauben zwei kugelförmige Ventilgehäuse E 
befestigt, deren mit den Bohrungen der Wassersäule sich

deckende Zuflusskanäle 3 geradlinig verlaufen und durch 
Tellerventile G abgeschlossen werden können. Diese 
durch Handräder zu bewegenden Ventile sind einschliess
lich der zugehörigen, in den Innenraum hineinragenden 
Ventilstutzen so ausgebildet, dass Unreinigkeiten von 
ihnen nicht zurückgehalten werden. Sollten sich den
noch in dem unteren Ventilgehäuse Schlaminassen an
sammeln, so können diese durch Öffnen eines die Boden
öffnung verschlossen haltenden Hahnes L abgelassen werden. 
Zwischen die Auslässe der beiden Ventilgehäuse ist das 
Wasserstandglas P auswechselbar eingeschaltet. Der Aus
lassstutzen 4 des oberen Ventilgehäuses besitzt Schraub- 
gewinde, in welches eine Kappe 7 eingreift. In diese Kappe 
ist eine Hülse eingelegt, welche mit einem Gummiring das 
Glasrohr P umspannt und beim Anziehen der Kappe die 
Dichtung zwischen Hahngehäuse und Wasserglas bewerk
stelligt. In gleicher Weise ist auch der untere Teil des 
Glases abgedichtet. Nur ist hier die Dichtungskappe an 
einem in das Hahngehäuse eingeschraubten Rohrstutzen V 
befestigt. Dieser Stutzen enthält einen Kugelverschluss U, 
der für gewöhnlich auf einem Steg liegt und dabei den 
Übertritt des Wassers in das Standglas P nicht behindert. 
Den oberen Rand der letztgenannten Dichtungsklappe 
umfasst eine U-förmige Klammer R, welche als Träger für 
die halbkreisförmige Glasplatte Q dient. Diese Glasplatte 
Q überdeckt nach vorn und nach der Seite das Wasser
standglas P, und wird durch Federn S in ihrer Lage fest
gehalten. Berstet das Standglas, so verhindert das Schutz
glas ein Umherfliegen der Splitter und eine Verletzung, 
der umstehenden Personen. Gleichzeitig wird durch das 
nach der Bruchstelle fliessende Wasser die Verschlusskugel, 
die bisher infolge ihrer Schwere in ihrer Ruhelage verblie
ben ist, von ihrem Steg emporgerissen und gegen den 
Sitz V gedrückt, sodass ein Ausfluss von Wasser nicht 
stattfinden kann.

Ausstellungen.
Internationale Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 

in Budapest 1907.
Die Jury der internationalen Ausstellung für Unfall

versicherung, gewerbliches Sanitätswesen und Arbeiterwohl
fahrt hat in der vorigen Woche ihre Tätigkeit beendet 
und in ihrer unter dem Präsidium des geheimen Rates 
Karl H i e r o n y m i  abgehaltenen Plenarsitzung die Vor
schläge der Jury-Sektionen genehmigt. In der Jury befan
den sich hervorragende Fachleute auf dem Gebiete der 
Unfallverhütungstechnik, der gewerblichen Hygiene und 
der Arbeiterwohlfahrt, sodass schon aus diesem Grunde 
bei der Verteilung der Prämien in gewisser Hinsicht ein 
ziemlich strenges Mass angewendet wurde. Trotz dieses 
Umstandes hat die Prämiierung ein sehr schönes Resultat 
ergeben, was ein erfreuliches Zeugnis dafür ist, dass die 
in der Ausstellung vorgeführten technischen Errungen
schaften vom Gesichtspunkte des Fortschrittes der Ar
beiterwohlfahrt Beachtung verdienen und dass die ausge
stellten Gegenstände durchaus geeignet waren, über die
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bisherigen Ergebnisse der Bestrebungen zur Hebung der 
Arbeiterwohlfahrt, sowie über die Schöpfungen der Unfall
verhütungstechnik richtige Kenntnisse und systematische 
Orientierung zu liefern.

Der Jury standen die folgenden Preise zur Verfügung: 
Grand Prix, 25 goldene Staatsmedaillen, 50 silberne Staats
medaillen, 75 staatliche Bronzemedaillen, 10 silberne und 
15 bronzene Medaillen des Landes - Industrievereins und 
Anerkennungsdiplome. Die Jury hat 82 vaterländischen,
28 österreichischen, 88 reichsdeutschen und 26 Ausstellern 
anderer ausländischer Staaten Preise zugeurteilt, und zwar 
49 grosse Ehrendiplome, 25 goldene Staats-, 50 silberne 
Staats-, 38 bronzene Staatsmedaillen, 10 silberne und 9 
bronzene Medaillen des Industrievereins, 32 Anerkennungs
und 11 andere Diplome. Das Resultat ist umso erfreu
licher, als gegenüber 142 ausländischen Ausstellern auch
82 vaterländische Aussteller Preise erhielten. Hervorzu
heben ist, dass sich die Jury über die Arbeiterwohlfahrts
einrichtungen unserer staatlichen Institute und grossen In
dustrieunternehmungen sehr anerkennend ausgesprochen hat.

Es erfolgten die nachstehenden Prämiierungen:
E h r e n d i p l o m  (Grand prix): Banovits Kajetan in 

Budapest, Felten u. Guilleaume Kabelfabriks-A.-G. Buda
pest, Ganz u. Komp. Maschinenfabriks - A . - G.  Budapest, 
Ungarische Siemens-Schuckert-Werke Budapest, Kgl. ung. 
Ackerbauministerium Sektion für landwirtschaftliches Ar
beiterwesen , Kgl. ung. Verkehrsmuseum, Direktion der 
königlich ung. Staatsbahnen, Kgl. ung. Tabakregie, Kgl. 
ung. Montandirektion in Selmeczbänya, Kgl. ung. Mon
tandirektion in Nagybänya, Kgl. ung. Oberbergbauamt 
in Zalatna, Siemens u. Halske A. - G.  Budapest, Sozial
museum in Budapest, Werner u. Pfleiderer Budapest, 
Zentraldirektion der kgl. ung. Staatseisenwerke in Bu
dapest, Arbeiter -Unfallversicherungs- Anstalt für Nieder
österreich in Wien, Association des lndustriels de France 
contre les Accidents du Travail Paris, Association du 
Nord de la France contre les Accidents du Travail 
Lille, Associazione degli utenti di caldaje a vapore 
Milano, Associazione degli utenti di caldaje a vapore Roma, 
Associazione degli utenti di caldaje a vapore Napoli, As
sociazione fragli utenti di caldaje del Pimento Torino, As
sociazione degli utenti di caldaje Bologna, Badische Anilin- 
und Sodafabrik in Ludwigshafen a. Rhein, Bekleidungs
industrie-Berufsgenossenschaft Berlin, Berufsgenossenschaft 
der chemischen Industrie in Berlin, Conservatoire National 
des Arts et Metiers Mus6e de Prevention des accidents du 
Travail et de hygiene industrielle Paris, Föreningen för 
Arbetarskydd Stockholm, Gewerbehygienisches Museum in 
Wien, Kaiserliche Verwaltung der ständigen Ausstellung 
für Arbeiterwohlfahrt in Berlin-Charlottenburg, Königlich 
bayrisches Arbeiter-Museum in München, Friedrich Krupp 
Aktiengesellschaft in Essen a. d. Ruhr, K. k. Ministerium 
des Innern in Wien, Landes-Versicherungsanstalt der Hansa
städte in Lübeck, Landes-Versicherungsanstalt Westfalen 
in Münster, Ministero dell’Agricultura, Industria e Com- 
mercio Roma, Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft in 
Berlin, Nahrungsmittel-Industrie-Berufsgenossenschaft Mann
heim, Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend Leipzig, 
Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft in Berlin, Rat der

Stadt Leipzig in Leipzig, Reichs-Versicherungsamt in Ber
lin, Südwestdeutsche Holz-Berufsgenossenschaft Stuttgart, 
See-Berufsgenossenschaft in Hamburg, Steinbruchs-Berufs- 
genossenschaft in Berlin, Verband der deutschen Berufs
genossenschaften in Berlin, Verband der auf Grundlage ge
meinschaftlichen Eigentums stehender Berufsgenossenschaf
ten in Berlin, Ziegelei-Berufsgenossenschaft in Charlotten
burg, Zentralstelle für Volkswohlfahrt in Berlin.

G o l d e n e  S t a a t s m e d a i l l e :  Vereinigte Elek- 
trizitäts-A.-G. in Ujpest, Luxfer Prismenfabrik in Budapest, 
Invaliden- und Pensions-Landesverein ungarischer Arbeiter 
in Budapest, Andor Stengl. Gewerbeinspektor in Arad, 
Telephonfabriks-A.-G. vorm. J. Berliner in Budapest, Actie- 
bolaget Wilh. Becker in Stockholm, Berlin-Anhaltische Ma- 
schinenbau-A.-G. in Dessau, W. F. L. Beth Maschinen
fabrik in Lübeck, Brünn-Königsfelder Maschinenfabriks- 
A.-G. in Simmering, Friemann-Wolf in Zwickau i. S., 
Augustin Fouvez in Roubaix, A. Goede in Berlin, Karl 
Heymanns Verlag in Berlin, Hübner u. Mayer in Wien, 
Rudolf Jacobi in Nymwegen, Dr. Kaiserling in Charlotten
burg, C. A. Klinger Maschinenfabrik in Altstadt-Stolpen, 
Kaiser Franz Josef I. Jubiläums-Stiftung für Volkswohnungen 
und Wohlfahrts-Einrichtungen in Wien, Prinz and Bau Mfg. 
Co. in Milwaukee, Röchlingsche Eisen- und Stahlwerke in 
Völklingen a. d. Saar, C. Reichert, optische Anstalt in 
Wien, Prof. Th. Sommerfeld in Berlin, G. Topham u. Co. 
in Wien, Verein deutscher Revisions-Ingenieure in Gross- 
Lichterfelde-W'est, Vernamo Mekaniska Werkstatt in Ver- 
namo.

S i l b e r n e  S t a a t s m e d a i l l e :  Brassoer Zellulose- 
fabriks-A.-G. in Zernest, Zsolnaysche Porzellan- und Fayence- 
fabriks-A.-G. in Budapest, Budapester Freiwilliger Rettungs
verein, Karl Engel, Vertreter der Firma Hartmann u. 
Braun in Budapest, Alexander Heuffel, Ingenieur in Buda
pest, Josef Krolupper in Budapest, Eugen J. Kis, Ingenieur 
in Budapest, „Lift“ ungarische Fabrik für Aufzüge, Kom- 
mandit-Gesellschaft in Budapest, Ungarische Metallplatten- 
A.-G. in Budapest, Marx u. M6rei in Budapest, Roesse- 
mann u. Kühnemann in Budapest, „Tudor“ Akkumulator- 
fabriks - A. - G. in Budapest, Zoltan Wessel u. Dr. Eduard 
Schwarz in Budapest, Allgemeiner Knappschaftsverein in 
Bochum, Hugo Allner in Berlin, Albin Bauch in Chem
nitz, E. Becker in Reinickendorf, Ernst Carstens Maschinen
fabrik in Nürnberg, C. L. P. Fleck u. Söhne in Reinicken
dorf, Fabbrica Italiana di Occhialeria Carguel u. Co., 
Glas-Berufsgenossenschaft in Berlin, Gesellschaft für elek
trische Industrie A.-G. in Wien, Johann Hauff in Berlin, 
Hoesch Eisen- und Stahlwerks-A.-G. in Dortmund, C. B. 
König in Altona, F. Kupperbusch u. Söhne A.-G. in Gelsen- 
kirchen-Schalke, Richard Klinger in Gumpoldskirchen, 
Paul Kestner in Lille, Lederindustrie-Berufsgenossenschaft 
in Mainz, Landes-Versicherungsanstalt Brandenburg in 
Berlin, Landes-Versicherungsanstalt in Posen, Gebrüder 
Merz in Rödelsheim, Norddeutsche Knappschafts - Pen
sionskasse in Halle a. S., Naxos Union Schmirgeldampf
werke in Frankfurt a. M., Papiermacher-Berufsgenossen
schaft in Berlin, Rheinisch - Westfälische Hütten - und 
Walzwerks - Berufsgenossenschaft in Essen , Süddeutsche 
Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft in Mainz, J. Seipp
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in Eschersheim, A. S e y d e l s  V e r l a g  i n  B e r l i n ,  
M. Schitka in W ien, A. Schönich u. Joh. Langer in 
Wien, Soci6t6 de Secours Mutuel des Employes, Voya
geurs et Dessinateurs in St. Ouentin (France), Sindi- 
cato Marittimo Italiano per l’Assicurazione degli Infortuni 
sul lavoro della Gente di Mare in Genua, Steiermärkisches 
Gewerbeförderungs-Institut in Graz, Tiefbau-Berufsgenos
senschaft in Wilmersdorf, Thüringische Landes-Versiche- 
rungsanstalt in Weimar, Zeitschrift für Gewerbehygiene 
Viktor Steiner in Wien, F. E. Wachsmuth in Leipzig, Von- 
willer u. Co. in Romagnono-Lesio.

B r o n z e n e  S t a a t s m e d a i l l e :  Paul Bolgär in 
Budapest, L. Guttmann in Budapest, Samuel Garay und 

Co. in Budapest, Hirschl u. Co. in Budapest, Hirsch und 
Franck Maschinenfabriks-A.-G. in Budapest, Hoffmann u. 
Rohanczi in Budapest, J. Keleti in Budapest, Libal und 
März in Budapest, Ungarische Metall- und Lampen- 
fabriks-A.-G. in Budapest, Ungarische Waschmaschinen- 
bau-A.-G. in Budapest, Ungarische Minimaxfabrik A.-G. 
in Budapest, Ungarische Torfstreu-Klosettwerke A.-G. in 
Budapest, Ungarisches Christen - Arbeiterinnen - Heim in 
Budapest, Pick und Winterstein in Budapest, Alexander 
Polgar in Budapest, Rady Akkumulatorwerke in Budapest, 
„Salvator“ Verbandzeugfabrik in Budapest, Ernst Schottola 
in Budapest, Schuchard und Schütte in Budapest, Paten
tierte explosionssichere Stöpselfabrik Hussar u. Co. in 
Budapest, D. Szikla in Budapest, Alexander Szepessy in 
Budapest, Paul Torday in Budapest, Dr. Wagner u. Cie. 
in Budapest, Wippler u. Co. in Budapest, Denkers Patent
zigarren in Wilmersdorf, W. F.geling, Ingenieur in Leipzig, 
Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft in Grafenstaden, C.
H. Kraux in Düsseldorf, Ernst Heinrich Moritz in Stutt
gart, C. F. Petzold u. Co. in Janowitz, Pluvius Peuerlöscher 
Ges. m. b. H. in Berlin, Eugen Ourin in Kirchberg, St. 
Scheidig u. Söhne in Wien, Ludwig Schön in Wien, Spezial
fabrik elektrischer Starkstrom-Apparate in Wien, Stein- 
bruchs-Berufsgenossenschaft in Köln a. Rh., Metallschlauch
fabrik in Pforzheim.

A n e r k e n n u n g s d i p l o m :  Calderoni u. Co. in Bu
dapest, Anton Freissler in Budapest, Anton Haverland in 
Budapest, Leopold Laub in Budapest, Ludwig Molnär in 
Szegzard, Emil Szävosst in Budapest, B61a Tolnai u. Co- 
in Budapest, Nändor Tihanyi in Budapest, Jakob Probst 
in Lakompak (Komitat Sopron), Druckerei der Haupt- 
und Residenzstadt Budapest in Budapest, Wilhelm Arzt in 
Halle a. S., Gebrüder Cortogino in Schweidnitz, Erich 
Doering in Leopoldhöhe, Hermann Gierke in Rathenow, 
Dr. Kamp in Bonn, Gesellschaft zur Verwertung der Giebel
schirmpatente, Ludwig Seeger in Feldkirch, Franz Lindner 
•in Wasserburg, M. Lüdersdorf in Saaz, Mewes, Kotteck u. Co. 
in Berlin, Kurt Nube in Offenbach a. M., Emil Neher in 
Seebach, Phosphorbronze-Industrie August Negedly in Wien, 
A. Schwank in Köln a. R., Rudolf Schmidt u. Co. in Wien, 
Sachs Fachblätter, Verlag in Wien, Alfred Scheibler in 
Aarau, Wilhelm Theis u. Knebel in Düsseldorf, Karl 
Wahlen in Köln a. R., Zevi Fratelli in Rom.

S i l b e r n e  M e d a i l l e  des 1 n d u s t r i e ver  ei  n s: 
Edmund Feick in Budapest, Josef Tanczer in Budapest,

Actiebolaget Lux in Stockholm, Karl Hörber in Nürnberg,
H. Lichtenberg in Magdeburg-Neustadt, Francesco Massarelli 
in Milano, Rockstroh u. Schneider Nachfolger A.-G. Dresden, 
Max Schubert in Stuttgart, L. Schüler in Göppingen, 
Erdmann Kircheis in Aue i. S.

B r o n z e n e  Me d a i l l e  d e s  I n d u s t r i e v e r e i n s :  
Farkas u. Komp. in Budapest, Adolf Kelemen in Budapest, 
Lessive-Phenix Picotsche Waschpulverfabrik in Budapest, 
Oskar Pfeffermann in Budapest, Franz Knopfe in Chemnitz, 
Ed. Prokesch u. Hugo Puchner in Mitteldorf, Technische 
Verkaufsgenossenschaft Duisburg.

M i t w i r k u n g s d i p l o m :  Dr. Johann Antal in Buda
pest, Viktor Aicher in Wien, Dr. Julius Feh6r in Budapest, 
Dr. Karsch, Gewerbeinspektor in München, Th. Fürst, 
Gewerbeinspektor in Stockholm, Erzherzog-Josef-Sana
toriumverein in Budapest, Dr. Gustav Adolf Klein, geheimer 
Regierungsrat in Berlin, Dr. Desider Kuthy, Oberarzt in 
Budapest, Dr. Albert Nagy, Redakteur in Budapest, Adolf 
Springer in Graz, Ständige Ausstellungskommission für die 
deutsche Industrie in Berlin.

(Pester Lloyd.)

Erlasse und €ntscheidunaen.
Ersatzpflicht des Industriellen wegen Beschädigung 

eines Fischbestandes infolge ungenügender Klärung der 
Abwässer. Der Inhaber eines chemischen Werkes war von 
einem Fischereipächter im Wege der Klage in Anspruch 
genommen worden, weil durch die Fabrikabwässer der 
Fischbestand des Pächters in erheblicher Weise beein
trächtigt worden wäre. —  Der Beklagte erhob den Ein
wand, er sei durch behördliche Genehmigung seiner Ab
wässerleitung von jeder Schadensersatzpflicht entbunden; 
überdies könne er auch aus dem Grunde nicht zum Ersatz 
herangezogen werden, weil er bei der Behandlung seiner 
Abwässer genau nach den Bestimmungen der in Betracht 
kommenden ministeriellen Bekanntmachung verfahren sei. 
Er müsse es schliesslich auch als sicher ansehen, dass das 
Absterben der Fische des Klägers auf eine andere Ur
sache zurückzuführen sei, denn seine —  des Beklagten —  
Fische gediehen vortrefflich. —  In Übereinstimmung mit 
der Vorinstanz hat jedoch das Oberlandesgericht Colmar 
dem Klageanträge entsprochen. Durch genaue Prüfungen 
von Sachverständigen ist festgestellt, dass durch die Ab
wässer des Werkes des Beklagten der Tier- und Pflanzen
welt die Lebensbedingungen entzogen worden sind, sodass 
sich Fische in dem Gewässer nicht mehr aufzuhalten und 
zu vermehren vermögen. Diese Wirkung erstreckt sich 
unterhalb des Werkes so weit in den Fluss hinein, bis 
durch vollständige Verdünnung der Abwässer die Schäd
lichkeit derselben für die Fische wieder beseitigt wird. 
Damit aber ist der Verstoss gegen die Vorschriften des 
Fischereigesetzes nachgewiesen, wonach es verboten ist, 
Stoffe aller Art von solcher Beschaffenheit und Menge in 
Wasserläufe einzuleiten, dass dadurch dem Fischbestande
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Schaden erwächst. —  Wenn nun der Beklagte behauptet 
er habe die behördliche Genehmigung zu seiner Abwässer
einleitung erhalten, so ist dem entgegenzuhalten, dass 
solche Genehmigungen nur immer unter Vorbehalt der Rechte 
Dritter erteilt werden. —  Auch der Hinweis des Beklagten 
auf die ministerielle Bekanntmachung ist verfehlt; denn 
über Art und Mass der Schädlichkeit der Stoffe lassen 
sich bei der ausserordentlichen Mannigfaltigkeit der Ver
unreinigung von Fischwässern feste Grundsätze überhaupt 
nicht aufstellen. So ist im vorliegenden Falle die Ursache 
des Fischsterbens nicht eigentlich in einer Mischung der 
kleinsten Wasserteilchen mit einer chemischen Substanz 
zu erblicken, sondern mehr in der Einleitung von feinem 
Schlamm, der sich aus Koks, Kalksteinen und Schlacken 
zusammensetzt, wodurch die Fische zum Ersticken ge
bracht werden. —  Dass übrigens Fische in den Teichen 
des Beklagten gedeihen, will gar nichts besagen, da diese 
durch Quell- und Grundwasser gespeist werden. —  Die 
Verschmutzung des Flusses durch die Abwässer des Wer
kes des Beklagten kann auch umsoweniger wundernehmen, 
wenn man bedenkt, dass eine benachbarte Fabrik ihre 
Abwässer vierzehn Klärbassins durchfliessen lässt, der Be
klagte aber nur drei, von denen noch dazu eines be
hufs Beseitigung des meterhoch angehäuften Niederschlag
schlammes stets ausser Gebrauch ist, während die anderen 
durch Aufziehen der Schützen, also plötzlich, entleert wer
den, sodass die schnell und massenhaft ausströmenden 
Abwässer grosse Mengen des abgesetzten Schlammes mit 
sich reissen. —  Da sonach erwiesen ist, dass der Kläger 
in seinem Recht durch den Beklagten Schaden erlitten hat, 
den dieser fahrlässigerweise verursacht hat, so war der Er
satzanspruch gerechtfertigt.

Grundsätze für die Einholung behördlicher Geneh
migung bei Betriebsveräuderungen bereits genehmigter 
Anlagen. Im Jahre 1877 hatte der Besitzer einer Öl- und 
Lacksiederei die Genehmigung zu seiner Anlage erhalten, 
insonderheit war ihm die Erlaubnis zum Betriebe der 
Lackfabrikation erteilt worden. —  Etwa 28 Jahre später 
bat der Nachfolger des erwähnten Fabrikbesitzers die Be
hörde um einen Ausspruch dahin, dass die Baupolizei gegen 
die Lagerung von Benzin in Mengen bis zu 500 kg in 
seinem Terpentinölkeller nichts einzuwenden habe, worauf 
er den Bescheid erhielt, er solle vorerst seinen Lager
raum in einer Form herrichten, die den Vorschriften einer 
inzwischen in Kraft getretenen Verordnung entspreche; 
denn in der Verwendung von Benzin bei der Fabrikation 
sei unter Umständen eine w e s e n t l i c h e  Ä n d e r u n g  
der Fabrikation zu erblicken. Daraufhin bat der Fabrik
besitzer, ihm die Verarbeitung von Benzin und anderen 
leicht entzündlichen Stoffen bei der Lackfabrikation auch 
weiterhin zu gestatten, doch wurde ihm bedeutet, er solle 
gemäss § 25 der Gewerbeordnung vorerst die Genehmigung 
zu  d i e s e r  g e g e n  f r ü h e r  w e s e n t l i c h  v e r ä n 
d e r t e n  F a b r i k a t i o n s a r t  einholen, denn die im 
Jahre 1877 erteilte Genehmigung habe nur die Lackfabri
kation, wie sie damals bestand, umfasst; zu jener Zeit

sei aber Terpentinölersatz bei der Lackfabrikation noch 
nicht üblich gewesen. Die Verwendung von Benzin be
deute eine w e s e n t l i c h e  V e r ä n d e r u n g ,  da es 
einen weit niedrigeren Entflammungspunkt habe. —  Die 
hiergegen von dem Fabrikbesitzer vor dem sächsischen 
Oberverwaltungsgericht angestrengte Klage war v o n  E r 
f o l g  begleitet. Allerdings ist b e i  w e s e n t l i c h e r  
V e r ä n d e r u n g  einer der im § 16 der Gewerbeordnung 
genannten Anlagen eine neue Genehmigung einzuholen. 
Es muss daher geprüft werden, ob im vorliegenden Falle 
eine wesentliche Veränderung der Anlage in Frage steht. 
Diese Frage ist jedoch zu v e r n e i n e n ,  denn nach den 
dem Gerichtshöfe vorliegenden Gutachten wurden bereits 
im )ahre 1877 zur Auflösung von Harzen entzündliche 
Stoffe verschiedenster Art verwendet, darunter auch Stoffe 
von sehr niedrigem Entflammungspunkt, wie Holzgeist, 
Benzol und Benzin. Sonach ist also schon in der im 
Jahre 1877 bedingungslos erteilten Genehmigung die Er
laubnis zur Verwendung von Benzin enthalten gewesen.

Sprechsaal.
Aus Gewerbeaufsichtskreisen ist folgende Anfrage ein

gegangen : Unter Bezugnahme auf die im 23. Heft S. 495 ff 
enthaltene Abhandlung über die C a r s t e n s c h e  S i c h e r 
h e i t s w e l l e  f ü r  A b r i c h t m a s c h i n e n  möchte ich 
ganz ergebenst um eine Mitteilung darüber ersuchen, ob 
bereits Erfahrungen mit der von G. S c h r ä d e r - F r a n k 
f u r t  a. M. angebotenen Sicherheitswelle vorliegen, bei der 
die Welle völlig rund ist (ohne abnehmbare Kappen) und 
die Befestigung durch Keile geschieht.

Falls die Keilbefestigung zuverlässig ist, dürften diese 
Wellen wohl den Carstenschen überlegen sein?

Wegen der Bedeutung der Frage für die Besitzer 
derartiger Maschinen bitten wir um gefällige Einsendung 
von Äusserungen aus unserm Leserkreise.

Die Schriftleitung.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Die Mitglieder des Vereins werden zu den folgenden 

Zusammenkünften der Berliner Gruppe im Restaurant „Alt
Bayern“, Potsdamerstrasse, Donnerstags abends 8V2 Uhr 
hiermit eingeladen.

21. November 1907.
5. Dezember 1907.

19. Dezember 1907.
9. Januar 1908.

23. Januar 1908.
6. Februar 1908.

Gäste sind willkommen.

B e s o n d e r e  E i n l a d u n g e n  w e r d e n  n i c h t
m e h r  e r l a s s e n .  Der Vorsitzende:

G a r y .

Für die S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te r fe ld e -W ., P aulinenstr. 3.
D ruck  der B uchdruckerei R o itzsch , G. m. 1*. H. R oitzsch . .

20. Februar 1908. 
5. März 1908.

19. März 1908.
2. April 1908.

16. April 1908.
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Soziale Verhältnisse und Bestrebungen Schwedens.
Von E r i k  B.

Schw eden bedeckt eine F läche von 447,860 qkm ; 
es ist also ein sehr ausgedehntes Land und übertrifft 
in dieser H insicht Grofsbritannien und Irland mit 
Ita lien ; H olland, Belgien, D änem ark, die Schw eiz, 
Portugal und Griechenland zusammen sind um mehr 
als 40000 qkm  kleiner. D agegen  ist dieses grofse 
und mit natürlichen Reichtüm ern wohlausgestattete 
Reich noch immer dünn bevölkert. D ie Gesam tzahl 
der Einw ohner beträgt etwas mehr als 5 Millionen 
Seelen, d. h. fast ebenso viel w ie die von H olland; 
die Bevölkerungsdichtigkeit beträgt durchschnittlich 
nur 12 pro qkm, was jedoch  hauptsächlich von der 
geringen D ichtigkeit der B evölkerung im höchsten 
N orden, dem „Zukunftslande“ N orrland, abhängt, 
dessen „schlum m ernde M illionen“ von wirtschaftlichen 
W erten an E isen, W äldern und kräftigen W asser
fällen über kurz oder lang eine V erbesserung hervor
rufen werden.

D ie soziale Gruppierung des schwedischen V o l
kes geht in gew isser Beziehung aus seiner V erteilun g 
a u f Stadt und Land hervor. V o n  der ganzen B e
völkerung wohnen nur etw a 22°/0 in Städten, w äh
rend die am nächsten vergleichbaren Länder, N or
w egen und D änem ark, 28 bezw. 38, aber G rofs
britannien und Irland sow ie D eutschland 68 bezw. 
47 "/„ zeigen. D er Bevölkerungszuw achs der Städte 
ist jedoch  seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr 
bedeutend gestiegen, und während der letzten G ene
ration ist er relativ gröfser als der D urchschnitt der

* ) A us „S c h w e d e n “ , herausgegeben vom  Turisttrafikförbundet 
in S tock holm .

R i n m a n.*)

entsprechenden Zunahm e von ganz W esteuropa. 
Dies hängt von der gleichzeitigen grofsartigen H ebung 
der Industrie des R eiches ab, die auch die Entstehung 
stadtähnlicher Ortschaften überall im Lande und b e
sonders an den vielen Knotenpunkten des reichver
zw eigten schwedischen Eisenbahnnetzes hervorge
rufen hat.

D ie aus dem Mittelalter stam m ende Einteilung 
des schwedischen V olkes in vier besondere Stände 
(Adel, Geistliche, Bürger und Bauern) hat seit hundert 
Jahren fast keine Bedeutung mehr, und sie v e r
schwend der H auptsache nach schon 1866, als der 
schw edische Reichstag nach dem m odernen Zw ei
kam m ernsystem  organisiert und die alte Ständever
fassung aufgehoben wurden. D och  bildet in diesem 
ackerbautreibenden Lande, wo der weitaus gröfste 
T eil des Bodens das Eigentum  kleiner Landwirte ist, 
die Bauernklasse immer ein stark hervortretendes und 
in politischer H insicht zuweilen vorherrschendes 
V olkselem ent, das w egen seiner uralten persönlichen 
Freiheit, w egen der selbständigen und für den B e
stand und die U nabhängigkeit des Vaterlandes ent
scheidenden R olle, die es in Schw edens Geschichte 
mehr als einmal gespielt hat, und nicht minder wegen 
seiner hohen Bildungsstufe auch die nötigen V o rau s
setzungen hat, eine wichtige soziale A u fgab e zu er
füllen. Nachdem  der A d el 1866 freiwillig seine Stel
lung als Reichsstand niederlegte, ist diese Gruppe 
heute nur eine unpolitische Körperschaft, die nach 
einer glänzenden und tatenreichen, mit der äufsern 
M achtperiode Schw edens und mit seiner innern E n t
wicklung in geistiger und materieller Beziehung aufs
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innigste verbundenen Vergangenheit heutzutage immer 
mehr mit den gebildeten höheren Schichten der G e
sellschaft verschm olzen ist. D er alte G egensatz der ein
zelnen Stände ist im W esentlichen verschwunden, 
dafür tritt heute aber der in den modernen K ultur
staaten gew öhnliche Gegensatz zw ischen verschiedenen 
und einander zuweilen bekäm pfenden K lassen hervor.

D as starke W achstum  der gröfseren G ew erbe 
in Schw eden hat nicht blofs dazu beigetragen, den 
allgem einen W ohlstand zu verm ehren, es hat auch 
hier, wie überall, eine stets w achsende Lohnarbeiter
klasse geschaffen, die allerdings gegenwärtig hier im 
allgem einen nicht schlechter bezahlt sein dürfte als 
die entsprechende K lasse der gröfseren Industrie
staaten, die aber, da sie immerhin unter Verhältnissen 
lebt, die allen Lohnarbeitern der industrialistischen 
Produktion charakteristisch sind, auch in Schw eden 
eine ganze Reihe brennender s o z i a l e r  F r a g e n  
erzeugt. Schw eden ist ebensow enig wie irgend ein 
anderes m ehr oder weniger gew erbetreibendes Land 
den hieraus folgenden Streitigkeiten und V erw ick 
lungen entgangen, und der Staat hat die N otw endig
keit eingesehen, die Bahn der s o z i a l e n  G e s e t z 
g e b u n g  zu betreten. •

D ie A r b e i t e r s c h u t z g e s e t z e ,  welche 
Schw eden bis jetzt besitzt, lassen sich allerdings nicht 
mit z. B. den deutschen vergleichen, und vieles ist 
noch au f diesem Gebiete zu tun übrig. D och sei 
sofort erwähnt, dafs seit der Zeit, als der Staat sich 
zuerst mit der G esetzgebung für das wirtschaftliche 
Leben zu beschäftigen begann, auch gesetzliche V o r 
schriften erlassen worden sind, die die vorzeitige und 
anstrengende Beschäftigung von Kindern in Fabriken 
und im H andw erk verbieten und ihnen das Recht 
des Unterrichts ungeschm älert bewahren, oder mit 
ändern W o rte n : von der ersten schwedischen Zunft
ordnung von 1621 an bis auf die GewTerbefreiheit- 
verordnung vom  Jahre 1864. A b er diese, unter ganz 
ändern Industriezuständen als den jetzigen und unter 
den patriarchalischen Verhältnissen zwischen A rb e i
tern und Arbeitgebern entstandenen Vorschriften 
waren nicht mehr hinreichend. Schon in den fünf
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war im R eichs
tage der W unsch nach Arbeiterschutzgesetzen für 
K inder laut geworden, und zw ar zu einer Zeit, wo, 
aufser in England, das Verlangen nach solchen G e
setzen noch kaum in der allgem einen Meinung durch
gedrungen war. Schon dam als trat ein in gewisser 
Beziehung für Schw eden und die Arbeiterschutz
freunde charakteristischer Zug h e rv o r; es w ar dies 
die Rücksicht au f die berechtigten Forderungen des 
U n t e r r i c h t s  u n d  d e r  S c h u l e r z i e h u n g .  
W ährend in ändern Staaten die A bsicht, die Heran
w achsende Generation gegen G e s u n d h e i t s g e 

f ä h r d u n g  zu schützen, w ohl das H auptm otiv g e 
wesen sein dürfte, hat jen e A bsich t in Schweden 
stets in der ersten Reihe gestanden, zw ar nicht im mer 
in der G esetzgebung, die in diesem  Falle  anfänglich 
die ausschliefsliche Prärogative der R egierung war, 
aber w ohl in den zielbew ufsten Reform bestrebungen 
der Nation. A u ch  haben die schwedischen V o lk s
schullehrer au f diesem G ebiete immer zu den Fort
schrittlern gehört. In der Mitte des 19. Jahrhunderts 
betonten die V ertreter der Schule im m er wieder, 
dafs es an der Festsetzung eines Mindestalters für 
K inder nicht genug s e i; aufserdem seien G esetze er
forderlich, die bei jedem  K inde ein gew isses Mafs 
von Kenntnissen vorschrieben, ehe es in den G e
werben angestellt werden dürfe. D enn die schnell 
anwachsenden Fabriksorte, deren Industrie sich im mer 
mehr der billigen Kinderarbeit bem ächtigte, hatten 
schon den später gesteigerten K a m p f zwischen Fabrik
arbeit und Schule veranlafst, und in diesem  K am p fe 
wollte die Schule die H ilfe des Staates beanspruchen, 
da sie nicht nur gegen die Fabrikbesitzer, sondern 
häufig sogar gegen die Eltern der arbeitenden Kinder 
käm pfen mufste. D er Reichstag schenkte diesen 
Bestrebungen auch w illiges Gehör, und es ist jed en 
falls eine in jener E p och e des A rbeiterschutzes einzig 
dastehende Erscheinung, dafs die beiden R eichstags
stände der Bürger und der Geistlichen die Bedeutung 
dieser A ufgab e durchaus klar einsahen, die in allen 
Ländern erst später der Kernpunkt aller Schutz
gesetze werden sollte, näm lich der Frage von der 
effektiven öffentlichen K o n t r o l l e  über die B each 
tung dieser Gesetze. A ls  im Jahre 1857 der Reichs
tag  von der R egierung Gesetze für den Schutz jugen d
licher Arbeiter verlangte, hatte dies jed och  keine 
weiteren Folgen, und die betreffenden Bestim m ungen 
der G ew erbefreiheitsverordnung von 1864 stehen im 
W esentlichen noch a u f dem Standpunkte der w irt
schaftlichen Anschauungen einer vergangenen Zeit.

E rst im Jahre 1881 erliefs die R egierung eine 
Verordnung betreffend die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter in Fabriken und im H andwerk. In manchen 
Punkten war dieselbe zeitgem äfs und offenbar von 
der dam aligen Entw icklung des A uslandes beeinflufst. 
Schw eden nahm insofern an dieser Entw icklung teil, 
als die Verordnung von 1881 tatsächlich die a llge
m einen Bestim m ungen über die Begrenzung der A r 
beitsdauer und den Schutz jugendlicher A rbeiter ent
hielt. A b e r  jene V erordnung hatte einen grofsen 
F ehler: sie sorgte nicht für die erforderliche K o n 
trolle, obgleich schon jetzt der Gedanke an eine staat
liche G e w e r b e i n s p e k t i o n  den G esetzgebern 
nicht fremd war und ein derartiger A ntrag auch schon 
vorlag. Erst später, als die A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g s 
f r a g e  hervortrat, und im Anschlufs an die dadurch
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veranlafsten Schutzgesetze für Erw achsene wurde die 
F rage von der G ew erbeinspektion allm ählich b e
achtet. -— D ie für das H andw erk noch immer gültige 
V erordnung von 1881 hat natürlich auch noch andere 
M ängel, vor allem den, dafs sie nichts von einer 
Beschränkung der A rbeitsdauer erw achsener A rb eite
rinnen oder von dem Schutz der W öchnerinnen sagt. 
Sie führte jedoch  einen neuen B egriff ein und b e
stimmte besonders, dafs ein Kind zuerst ein gewisses 
Mafs von Kenntnissen erwTorben haben solle, ehe es 
im A lter von 12 Jahren angestellt werden dürfe, 
dafs jugen dliche A rbeiter unter 15 Jahren, die in 
industrieller A rbeit beschäftigt würden, f o r t f a h r e n  
s o l l t e n ,  zu geeigneten Tagesstunden an dem U nter
richt der V olkssch ule  oder einer ändern, von der 
betr. Schulbehörde genehm igten Lehranstalt teilzu
nehmen.

Im Jahre 1884 beantragte der R eichstag bei der 
Regierung nicht nur eine V o rlage  betreffend die F est
setzung der Verhältnisse zwischen Arbeitgebern undo o
Arbeitern bei U n f ä l l e n  während der A rbeit durch 
G esetzesvorsch läge, sondern auch betreffend die 
A l t e r s v e r s i c h e r u n g  von Arbeitern und ändern, 
ihnen gleichgestellten Personen. D ieser A ntrag bildet 
in Schw eden eine E p och e in dem Fortschreiten der 
öffentlichen Meinung zur Erkenntnis der A ufgaben 
des m odernen Staates au f dem sozialen Gebiete. 
D ie für ihre Zeit und die dam aligen Verhältnisse sehr 
umfassenden Erhebungen der zu diesem Z w ecke g e
wählten Kom m ission hatten zw ar zunächst die A u f
gabe, die Frage von der Arbeiterversicherung zu 
lösen, aber die Beschaffenheit des Auftrages brachte 
E nqueten und V o rlagen  auch auf einem ändern 
H auptgebiete des A rbeiterschutzes zuw ege, das bis
her zu wenig beachtet geblieben war, nämlich gesetz
liche Bestim m ungen über t e c h n i s c h e  u n d  h y 
g i e n i s c h e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  im Betriebe
—  also A rbeiterschutz auch für Erw achsene —  und 
die Um stände bewirkten, dafs diese Frage vor der 
von der Arbeiterversicherung gelöst wurde. Zugleich 
wurde auch die Forderung der Arbeiterschutzfreunde 
erfüllt, dafs der Staat eine besondere K ontrolle durch 
G e w e r b e i n s p e k t o r e n  ausüben solle. Dies 
geschah durch das 1889 angenom m ene Gesetz be
treffend den Schutz gegen B e t r i e b s u n f ä l l e .  —  
Hier sei jed o ch  bemerkt, dafs, wenn auch die bis 
vor wenigen Jahrzehnten verhältnism äfsig w enig um 
fangreiche industrielle Entw icklung von Schweden 
vorher keine besonderen Gesetze für den Schutz der 
A rbeiter gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und 
Arbeitsfähigkeit zu erfordern sc h ie n , ein solcher 
Schutz doch grundsätzlich schon von alters her in 
den schwedischen G ew erbegesetzen ausgedrückt war. 
A u s alten Verordnungen gingen denn auch solche

V orschriften in die G ew erbeordnung von 1864 über, 
und auch die Sanitätsgesetze von 1874 sowie andere 
Statuten und Verordnungen enthalten dem entsprechen
de Vorschriften. Aufserdem  bestand schon aus frühe
ren Zeiten her eine A rbeiterschutzgesetzgebung auf 
e i n e m  Gebiete, ehe noch die moderne Zeit ähn
liche Forderungen hatte hervortreten sehen, nämlich 
aus dem in Schweden uralten Gebiete der B e r g 
b a u i n d u s t r i e ,  speziell des Grubenbetriebes; hier 
besitzt Schw eden faktisch, sogar schon von alters 
her, Gew erbeinspektoren mit weitreichender Befugnis. 
E s sind dies die sogenannten B e r g m e is t e r ,  Inhaber 
eines für Schweden charakteristischen A m tes, die 
jedoch  auch andere A ufgab en  als die m odernen G e
werbeinspektoren haben. D as Unfallschutzgesetz von 
1889 betrifft denn auch nicht die Bergw erke, die 
noch im mer ihr eigenes U nfallschutzgesetz h a b en ; 
dieselbe ist nicht im einzelnen durch Gesetze b e
stimmt, sondern kann in gewissem  G rade je  nach 
den Um ständen au f administrativem W eg e  abge* 
ändert werden, was ja  auch von gew issen Parteien 
der deutschen U nfallversicherung gilt. A u ch  hat 
dieses Gesetz keine G ültigkeit für das Baugew erbe, 
das besonderen Vorschriften unterworfen ist; und 
für diejenigen H andwerke, die nicht fabrikmäfsig b e
trieben werden, gibt es noch keine diesbezüglichen 
Gesetze. Übrigens ist diese G esetzgebung gegen
wärtig der Gegenstand einer durchgreifenden R evi
sion. A b er die erstgenannte A ufgab e dieser Schutz
gesetze, die B e s c h r ä n k u n g  d e r  A r b e i t s z e i t  
für Frauen und jugendliche Arbeiter, war durch die 
Verordnung von 1881 noch nicht gelöst. Schweden 
hatte an der von K aiser W ilhelm  1890 berufenen 
Berliner K onferenz teilgenom m en, und der Einflufs 
derselben sow ie die kräftigen Reform bestrebungen 
in fast allen europäischen Staaten gegen das Ende 
des vorigen Jahrhunderts zeigten sich schliefslich in 
dem 1900 angenom m enen G esetze betreffend die 
B e s c h ä f t i g u n g  v o n  w e ib l ic h e n  u n d  j u g e n d 
l i c h e n  A r b e i t e r n  i n  d e r  I n d u s t r i e ,  dessen 
Vorschriften im W esentlichen den entsprechenden 
Bestim m ungen der meisten Industriereiche analog 
sind und dessen B efolgung von der staatlichen G e
werbeinspektion überwacht wird. Rücksichtlich er
wachsener Arbeiterinnen ist jedoch vorläufig nur b e
stimmt, dafs W öchnerinnen während vier W ochen 
nach der Niederkunft gar nicht beschäftigt werden 
dürfen und dafs den Arbeiterinnen jegliche unter
irdische Beschäftigung in Gruben oder Steinbrüchen 
untersagt ist.

D ie Lösung der A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g s 
f r a g e  wurde dadurch verzögert, dafs man sich nicht 
darüber einigen konnte, ob Alters- oder U nfallver
sicherung, ob obligatorische oder fakultative Ver-

*
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Sicherung etc. vorzuziehen seien. Seit dem Jahre
1895 hat der R eichstag jedoch , in E rw artung der 
Lösung der Prinzipfrage, jährlich 1400000 Kronen 
für einen A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g s f o n d s  be
willigt, der am Ende des Jahres 1905 etwa 19 Mil
lionen K ronen betrug. D och  w ar man auch au f 
dem W e g e  der G esetzgebung einen Schritt w eiter
gekom m en , als man 1901 ein Gesetz betreffend 
U n f a l l e n t s c h ä d i g u n g  annahm. Dieses Gesetz 
ruht, wie das deutsche „H aftpflichtgesetz“ von 1871 
und das englische „W orkm en ’s com pensation act“ 
von 1896 au f dem Prinzip der unmittelbaren E n t
schädigungspflicht des A rbeitgebers dem Arbeiter 
gegenüber bei U nfällen, die ihn in der Ausübung 
seines G ew erbes treffen. D ie Versicherung steht erst 
in der zweiten Reihe und ist freiwillig, indem der 
A rbeitgeber seiner Haftpflicht frei ist, wenn er im 
voraus seine A rbeiter in der vom  Staate errichteten 
R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t  versichert. D ie 
Unfallversicherung von Arbeitern ist also in Schweden 
als staatliche Sozialversicherung eingeführt, und die 
zunächst auf der Tagesordnung stehende Frage be
trifft die staatliche Altersversicherung.

Zu den öffentlichen Mafsregeln auf dem sozialen 
G ebiete gehört seit einigen Jahren auch der kom m u
nale, unparteiische und unentgeltliche A r b e i t s 
n a c h w e i s .  W ährend in vielen ändern Ländern 
der Arbeitsnachw eis oder die Stellenverm ittelung von 
A nfan g an bald von G ew erkvereinen, bald von A rbeit
geberverbänden betrieben wurde und, als W affe im 
K am pfe der streitenden sozialen Interessen benutzt, 
selbst zuweilen ein Zankapfel gew orden ist und mehr
fach Reibereien verursacht hat, ehe man au f dem 
W e g  der Erfahrung die V o rzü ge  der paritätischen, 
unparteiischen Arbeitsnachw eisung erkennen lernte, 
hat die Entw icklung in Schw eden dagegen jene Stufen 
nicht zu durchlaufen gebraucht. Ehe noch die sich 
bekäm pfenden Parteien Zeit geh ab t, den A rbeits
nachw eis ihrer Rüstkam mer einzuverleiben, ist er 
schon eine öffentliche A ngelegenheit geworden und 
hat dadurch sow ohl prinzipiell als auch organisa
torisch den Charakter der Unparteilichkeit erhalten. 
K om m unale Anstalten für Arbeitsnachw eis bestehen 
in den Städten Stockholm , G öteborg, M almö, Hälsing- 
borg, Lund und Sundsvall und werden demnächst 
auch an mehreren ändern Orten errichtet werden. 
D ie G ew erbe, in denen diese städtischen Bureaus 
bisher in Schweden gewirkt haben, gehören nicht 
nur der Industrie und dem H andw erk a n , sondern 
auch dem Handel, dem V erkehrsw esen und der 
Landw irtschaft; aufserdem entfallen in mehreren A n 
stalten verhältnism äfsig hohe Zahlen auf ungelernte 
Lohnarbeiter (unskilled labour) und Gesinde. A u f 
der Tagesordnung steht die Frage, die kom m unalen

A nstalten staatlich zu unterstützen und dieselben 
dann auch einer einheitlichen staatlichen Leitung und 
K ontrolle unterzuordnen.

E ine andere soziale Frage, die in den jün gst
verflossenen Jahren in Schweden allgem eines Inter
esse erregt und direkte Staatsm afsregeln nötig gem acht 
hat, ist die, den A rbeitern und ändern weniger b e
mittelten Personen ein e i g e n e s  H e i m  au f dem 
platten Lande zu verschaffen. Man verfolgt hierbei 
einen doppelten Zw eck. Teils wünscht man, in der 
Nähe der Städte und anderer industriellen Zentren 
denjenigen Arbeiterfam ilien, die nicht bereits durch 
die Fürsorge des A rbeitgebers —  die an m ehreren 
Orten schöne Ergebnisse zu verzeichnen hat —  ein 
solches H eim  gewonnen haben, eine l ä n d l i c h e  
W o h n u n g  zu versch affen ; und in dieser Hinsicht 
greift die Frage von dem eigenen H eim  direkt in 
die verwandte soziale Frage ein, die unter dem N a
men der W ohnungsfrage zusam m engefafst wird. Teils 
hat man auch dem A ckerbau und som it dem ganzen 
Reiche, da er ja  das hauptsächliche W irtschaftsgebiet 
desselben bildet, eine verm ehrte A nzahl von se lb 
ständigen kleinen Landw irten schaffen wollen, und 
zu diesem Z w ecke ist eine andere K lasse des E ige n 
besitzes entstanden, die sogenannten l ä n d l i c h e n  A n 
w e s e  n. Im Jahre 1904 wurde ein Staatsfonds von 
10 Millionen Kronen gegründet, aus dem unter billi
gen Verzinsungs- und Am ortisationsbedingungen D ar
lehen für die A n lage der obengenannten W ohnungen 
und A nw esen gewährt werden. D er D arleiher ist 
der Staat selbst, der Anleihende hat es nur mit g e
wissen K orporationen zu tun, denen der Staat die 
Verm ittlung der Darlehen und die K ontrolle ihrer 
Benutzung übertragen hat. D iese Korporationen sind 
vor allem die sogenannten „H aushaltungsgesellschaf
ten“ , d. h. halb private, halb offizielle Institute für 
die Pflege der wirtschaftlichen Interessen der einzelnen 
administrativen Bezirke. D iese H eim -Bew egung ist 
erst noch im Entstehen und der W eiterentw icklung 
bedürftig, man erwartet aber sehr gute Ergebnisse 
von ihrer segensreichen Tätigkeit.

D ie W o h n u n g s f r a g e  der Städte ist auch in 
Schw eden aktuell, und es hat sich als unabweisbare 
N otwendigkeit erw iesen , durch Staatsgesetze und 
durch zielbewufste kom m unale W ohnungspolitik der 
an vielen Orten fühlbaren W ohnungsnot abzuhelfen, 
die, wie die Erfahrung anderer Länder lehrt, die U r
sache so vieler sozialen und sittlichen Ü belstände 
ist. Privatpersonen haben schon vor Jahrzehnten in 
der zweiten Stadt des Reiches, G öteborg, grofsartige 
Stiftungen gegründet, um weniger Bem ittelten billige 
W ohnungen zu verschaffen, und auch in ändern 
Städten haben V ereine und philanthropische G esell
schaften in dem selben Sinne gewirkt. A b er allmäh-
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lieh drang die Erkenntnis durch, dafs das A llern ot
wendigste die V eränderung des den G r u n d b e s i t z  
betreffenden Privatrechtes sei. D ie G em eindever
tretungen von Stockholm  und G öteborg haben sich 
für eine solche Gesetzgebung ausgesprochen, und 
eine G esetzesvorlage ist dem zufolge ausgearbeitet 
worden, in der sich u. a. ein dem deutschen E r b 
b a u r e c h t  des Bürgerlichen G esetzbuches entspre
chender Grundgedanke wiederfindet. D as schon in 
der Rechtsanschauung des Mittelalters fufsende ent
sprechende schw edische Rechtsinstitut, das jetzt in 
einer moderneren Form unter der Benennung T o m -  
t r ä t t ,  d . h.  Grundstückrecht, wiederaufersteht, ver
leiht Städten und stadtähnlichen Gemeinden das 
R echt, zu bebauende Grundstücke an Private mit 
dem Rechte des Niefsbrauchs abzutreten, und zwar 
auf längere Zeit (bis zu 100 Jahren) als es das gegen 
wärtige G esetz (bis a u f io  Jahre in den Städten) er
laubt. Hierdurch ist die gleichzeitige Lösung zweier 
anderen zur W ohnungsfrage gehörenden Grundpro
blem e erleichtert, die sonst stets einander feindlich 
gegenüberstehen, sodafs jedesm al ein Fortschritt in 
einer Richtung einen Rückschritt in der ändern nach 
sich zieht. D ie schwedischen Stadtgem einden be
sitzen schon von alters her bedeutende Grundstücke, 
und die gröfseren Städte haben in jüngster Zeit deren 
noch mehr innerhalb und aufserhalb ihres W eich 
bildes erworben. E s ist den Kom m unen aber schwer, 
Bauplätze in einer dem anwachsenden Bedürfnis ent
sprechenden M enge durch den V erk a u f zur Verfügung 
zu stellen und zugleich die A neignun g der einmal 
verkauften Grundstücke von seiten der Bauspekula
tion zum Z w ecke der allgem einen Preiserhöhung zu 
verhüten. Mittels der geplanten G esetze wird es den 
Städten m öglich sein, als Besitzerinnen von Grund
stücken die Bautätigkeit in erspriefslicher W eise zu 
fördern, indem sie unter billigen Bedingungen die 
Bebauung derselben je  nach B edarf gestatten. Zu
gleich können sie sich auch selber durch allm ähliche 
Steigerung der A b g ab en  für die Benutzung des B o 
dens die allein aus der E ntw icklung der Ortschaft 
selbst entstehende Steigerung (unearned increment) 
des Bodenwertes Vorbehalten und der Spekulations
wut entziehen.

D ie Erkenntnis, dafs die Sozialpolitik einer um 
fassenden und fortlaufenden S t a t i s t i k  bedarf, 
ist auch in Schw eden durchgedrungen, und sie kann 
auch a u f völliges Verständnis zählen in einem Lande, 
wo dieselbe, und zwar ganz besonders die B evölke
rungsstatistik, so hohen A lters ist. D ie Sozialstatistik 
ist indessen überall ein verhältnism äfsig junger B e
griff, und erst in dem letzten Jahrzehnt ist sie eine 
öffentliche A ngelegenheit geworden. D as aus dem 
17. Jahrhundert stam m ende D epartem ent für Handel

und Industrie, das K g l.  K o m m e r s k o l l e g i u m ,  
besitzt seit einigen Jahren eine besondere A bteilung 
für A r b e i t s s t a t i s t i k ,  die in jährlich wachsendem  
U m fange die A ufgaben einer Sozialstatistik zu er
füllen bestrebt ist. Nachdem  schon am Ende des 
vorigen Jahrhunderts, au f Kosten einer privaten 
Stiftung (Lorens stifteise) mehrere G ew erbe der 
Gegenstand arbeitsstatistischer Enqueten waren, ha
ben die amtlichen Erhebungen die Bäckereien, die 
T abakindustrie, gröfsere und kleinere M aschinen
fabriken und gew isse Spezialwerkstätten umfafst. Seit
1903 erscheint vierteljährlich eine Schrift: „Medde- 
landen frän Kungl. K om m erskollegi afdelning för 
arbetsstatistik“ ; dieselbe bringt regelm äfsige Berichte 
über den Arbeitsm arkt des Reiches, über A usstände 
und A usgleich e in Arbeitskonflikten, über die T ätig
keit der Arbeitsnachw eisbureaus, über die Preise der 
Lebensm ittel und W ohnungen in den einzelnen P ro 
vinzen des Reiches u. a. m., aufserdem gibt sie B e 
scheid über soziale Verhältnisse und sozialpolitische 
Bestrebungen im allgemeinen sowohl in Schweden 
als auch im Auslande. Im Reichstag ist die E r 
richtung eines besondern Ministeriums für soziale 
Fragen, oder alternativ die eines mit diesen Fragen 
zu beauftragenden Ressorts in dem vom  Reichstag 
befürworteten neuen Ministerium für H an d el, In
dustrie und Schiffahrt beantragt. E in  anderer er
wähnenswerter V orsch lag  ist die von der Regierung 
vorgelegte N ovelle  betreffend amtliche Schiedsrichter 
für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen A r 
beitgebern und Arbeitern (Einigungsämter).

Unter den vom  V o lk e  selbst ausgehenden so
zialen Bew egungen ist in erster Reihe die für die 
B e k ä m p f u n g  d e r  T r u n k s u c h t  zu nennen. 
A llerdings sucht der Staat schon seit einem halben 
Jahrhundert durch gesetzgeberische Mafsregeln so
wohl die H erstellung als auch den V erk au f geistiger 
Getränke zu beschränken und zu re g e ln ; auch wirken 
die meisten städtischen Gemeinden erfolgreich für 
die Sache der Mäfsigkeit durch das sogenannte 
G o t e n  b u r g i s c h e  S y s t e m ,  das sich von Schw e
den aus fast in alle Länder verbreitet hat. E s be
steht vor allem darin, dafs die K om m une das aus- 
schliefsliche Recht des Ausschanks spirituoser G e
tränke an eine G esellschaft von halbam tlichem  C ha
rakter überträgt, die kein Interesse an der Zunahme 
des Konsum s hat. W as aber viel mehr bedeutet, 
das ist die starke Bew egung, die das V o lk  selbst er
griff, als es sich in grofsen Massen, au f dem Lande 
wie in der Stadt, zu nationaler Selbstverteidigung 
gegen den innern Feind erhob, der ihm in der fürch
terlichsten Gestalt entgegentrat. D as Ergebnis ist 
staunenswert. W ährend der Konsum  von Brannt
wein (von mehr als 25 °/() Alkoholgehalt) pro Indi



210 S O Z I A L - T E C H N I K 11. Heft

viduum  und Jahr im Jahre 1830 bis an die 40 Liter 
betrug, war derselbe in der Periode 1896— 1900 bis 
au f 8,04 Liter gesunken. D iese Bew egung, die eine 
dringend notwendige Reaktion gegen die Folgen 
eines Nationalfehlers war, legt auch ein vorzügliches 
Zeugnis ab von den starken idealen Kräften, die in 
den breiten Schichten des schwedischen V olkes w ir
ken. Von hier aus sind die M äfsigkeitsbestrebungen 
auch in die höheren Klassen der G esellschaft g e
drungen, w o sie früher keinen so grofsen Anschlufs 
gefunden hatten, wohl auch kaum zu finden brauch
ten, heute aber mit immer stärkerem Interesse un
terstützt werden. A ls  Beispiel hiervon seien er
wähnt die M äfsigkeitsvereine der O ffiziere des H ee
res und der Marine, die der Ä rzte, die der Studen
ten und die der Schuljugend beiderlei Geschlechts.

D ie modernen sozialen Bestrebungen, die in 
k o o p e r a t i v e n  A s s o z i a t i o n e n  und F a c h 
v e r e i n e n  (Gewerkgenossenschaften) zutage tre
ten, haben seit etwa 25 Jahren auch in Schweden 
festen Fufs gefafst. D ie Gesam tzahl der schwedischen 
Teilnehm er dieser Kooperationen von 1904 ist auf 
wenigstens 100000 Personen und das denselben zur 
V erfügung stehende Betriebskapital a u f etw a 31/2 Mil
lionen geschätzt worden. D er V erk a u f betrug w e
nigstens 34 Millionen und ergab einen Reingewinn 
von etwa 2 Millionen Kronen. D iese Assoziationen 
haben in Schweden meistens noch die Form  von 
Konsum vereinen. Ü ber das Fachvereinsw esen, das 
etw a seit 1885 in Schweden eingebürgert ist, sei 
hier bemerkt, dafs von den etwa 300 000 in der In
dustrie und dem B ergbau beschäftigten Arbeitern 
etwa 80000 sich zu Fachvereinen organisiert haben, 
die meistens nach Gew erken zu das ganze Reich 
umfassenden Genossenschaftsverbänden verbunden 
sind; diese G enossenschaftsverbände sind wieder in 
einer L a n d o r g a n i s a t i o n  der A rbeiter vereinigt. 
D ie A rbeitgeber haben sich in den jüngstverflossenen

Jahren auch zu mehreren gröfseren und kleineren 
V erbänden und Vereinen zusam m engeschlossen, und 
aus den zwischen den Arbeitgeber- und den A r 
beiterorganisationen gepflogenen Unterhandlungen 
bildet sich im mer mehr ein freiwilliger Rechtszustand 
heran, in dem der kollektive V ertrag (der sogenannte 
Tarifvertrag) eine im m er gröfsere R olle spielt.

D ie K r a n k e n k a s s e n ,  deren T eilh ab er zum 
gröfsten T eile dem Arbeiterstande angehören, sind 
seit dem Jahre 1891 einem besondern Gesetze un
terworfen, das jedoch  nur die eingetragenen Kassen 
betrifft. D aneben gibt es zahlreiche nicht-eingetragene 
mit nicht unbeträchtlichem  V erm ögen. E nde 1901 
wirkten in Schweden 1619 eingetragene K ranken
kassen mit 293 487 M itgliedern oder mehr als 5 °/0 
der G esam tbevölkerung. D iese Kassen bezahlten im 
Laufe jenes Jahres bar 2 017 698 K ronen an Kranken- 
unterstiitzung, 350389 Kronen als Ersatz der B e
erdigungskosten und 89445 Kronen an ärztlichen 
H onoraren u. ä. D er Staat gew ährte ihnen einen 
Beitrag von 260045 Kronen und am Schlüsse des 
Jahres besafsen sie einen Ü berschufs von 4976407 
Kronen schwedisch.

D as Interesse an sozialen Bestrebungen ist in 
der jüngsten Zeit erheblich gew achsen und verbreitet 
sich in alle Gesellschaftsklassen. E ine F o lg e  der
selben ist der schon in den achtziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts in U psala gestiftete D iskussions
verein S t u d e n t e n  u n d  A r b e i t e r ,  dessen 
Name allein ein ganzes Program m  bedeutet und der 
in Stockholm , Lund, G öteborg u. a. Städten ähn
liche V erein e ins Leben gerufen hat. Im Jahre 1903 
entstand in Stockholm  der Z e n t r a l v e r b a n d  f ür  
s o z i a l e  A r b e i t ,  der eine V ereinigung der sozial
tätigen G esellschaften des Reiches ist und mit den 
grofsen sozialen Aufklärungsinstituten des A uslandes 
in V erbindung steht.

Abwässerreinigung in Frankreich.

D en Berichten der Vereinigung Industrieller 
von Frankreich (Association des Industriels de 
France) entnehmen wir nachstehende Ausführungen.

H err S. P e ris se , Ehrenpräsident dieser G esell
schaft führte in einem V ortrage, welchen er in der 
G esellschaft für allgem eine Arzeneikunde und G e
sundheitstechnik (Societe de m edecine publique et 

de genie sanitaire) hielt, folgendes aus:
E s ist für H ygiene und Gesundheit der L an d

bew ohner und Industriearbeiter an gebrach t, sie mit 
denjenigen Einrichtungen bekannt zu machen, welche

es erm öglichen, sich verbrauchter Stoffe zu entledi
gen. Zu gleicher Zeit erscheint es angebracht, die 
Mittel und W e g e  aufzuführen, w elche man in frühe
rer Zeit ben u tzte, um eine biologische Reinigung 
der Gebrauchsw ässer (Abwässer) und der mit zerfal
lenden organischen Stoffen geschw ängerten F lüssig
keiten zu erzielen.

D ie biologische Reinigung stützt sich a u f eine 
französische E n td e ck u n g , welche ein Landbesitzer 
zu V e s o u l, Louis Mouras im Jahre 1881 bekannt 
gab. E r hatte bei sich seit j 5 Jahren eine eigen
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artige K losettanlage in Gebrauch, w elche gänzlich' 
geruchlos und frei von Gasentwickelung war. D ie 
Materie setzte sich dabei in eine hom ogene Flüssig
keit u m , welche wenig oder gar nicht roch.

Für diese kurze Übersicht wurden hauptsächlich 
die durch den A rzt Calm ette ausgeführten und im 
Jahre 1905 im Bulletin de l ’Inspection du T ravail 
(Bericht der Gewerbeinspektion) in No. 3 und No. 4,
1904 veröffentlichten Untersuchungen benutzt, w elche 
sehr w ichtige Ergänzungen des Dr. F ichaux, Ehren
doktor am H ospital von Tourcoing und des Herrn 
Bellon, G ew erbeinspektor von Roubaix enthalten.

D ie A bführung von Gebrauchswässern braucht 
nicht notwendigerweise in Städten und au f dem 
Lande dieselbe zu sein, da m an a u f letzterem  nicht 
über ein Kanalisationsnetz verfügt; jedoch  sind die 
Landbew ohner von Kulturländereien oder Gärten um
geben, w elche meistens imstande sind, Exkrem ente 
und K üchenw ässer aufzunehmen und mit Nutzen zu 
verwerten.

D asselbe gilt von den aufserhalb der Städte 
gelegenen Fabriken. E s ist wichtig, und das Gesetz 
fordert es, die Gesundheit der A rbeiter dadurch sicher 
zu stellen, dafs man die W erkstätten vor den übel
riechenden und Krankheiten verursachenden A u s
dünstungen der K losettanlagen, und ebenso vor den
jenigen zerfallender organischer Stoffe pflanzlichen 
oder tierischen U rsp ru n gs, • welche in Verw esung 
übergehen, schützt.

Man mufs sich also au f dem Lande oder in
den Fabriken dieser Stoffe, sei es durch A bfuhr oder
durch Reinigung entledigen.

D as Entfernen durch A bfuhr geschieht perio
disch; es erfordert die V erw endung von gelüfteten
G ru b en , w elche die faulige Zersetzung begünstigen 
und für die An- und U m w ohner gesundheitsschädlich 
und eine ständige Gefahr sind. D er H ygieniker ver
wirft diese A rt Gruben.

A b er weiter; wohin man auch die den Gruben 
entnommenen Stoffe und organischen A b fä lle  bringt 
und verteilt, sind sie doch oftmals der allgem einen 
Gesundheit schädlich.

D esw egen ist man au f Reinigung angewiesen, 
w elche a u f chem ischem  oder biologischem  W e g e  aus
geführt werden kann. Mit letzterer beschäftigt sich 
dieser V ortrag, da sie in sehr vielen Fällen die allein 
praktisch durchführbare ist.

D ie biologische Reinigung vollzieht sich mit H ilfe 
verschiedener A rten von Bakterien oder Mikroben, 
welche einesteils in einer sauerstofllosen U m gebung 
die organische M asse derartig zerlegen, dafs dieselbe 
sich in eine eigenartige hom ogene Flüssigkeit ver
wandelt, und w elche daher „anaerobia“ genannt w er
den, andererseits in solche, w elche durch Berührung

mit der Luft gedeihen und die so verteilten Massen 
mit Sauerstoff versehen, um dieselben in unverwes- 
bare Nitrate überzuführen (aerobia).

D iese letzteren sind die A rbeiter bei Streufel
dern auf durchlässigem  und der Luft zugängigem  
Boden, sowie bei den Bakterienbeeten.

D ie A bfallgrub e von Mouras in Vereinigung 
mit der V erw endun g der aus derselben herstam
menden Flüssigkeit im um liegenden Erdreich scheint 
die in den meisten Fällen für Bew ohner des flachen 
Landes und der Fabriken geeignetste Lösung der 
Abfuhrfrage zu sein.

Die A bfallgrube von Mouras benützt zur U m 
wandlung der Fäkalien die Anaerobien.

V ersuche wurden im Jahre 1882 in Frankreich 
von Mouras und dem A b b e  Moigo gem acht; im 
Jahre 1887 von H. Mills in den Vereinigten Staaten 
N ord-Am erikas; 1895 von Dibbin in England; 1896 
von Dr. Cam eron in der Schw eiz; 1897 von einer 
offiziellen Kom m ission in Manchester, 1901 von Dr. 
Calm ette in Lille, und im Jahre 1903 wurde von einer 
vom  Präfekten des Norddepartements ernannten 
technischen Kom m ission eine Erklärung der in der 
Grube stattfindenden V orgän ge mit H ilfe der un
vergänglichen Arbeiten des berühmten Pasteur ge
geben.

W orin besteht diese Grube? E s ist eine aus 
M auerwerk aufgeführte, wasserdichte Abortgrube, 
w elche 2 aus Röhren gebildete Öffnungen besitzt. 
D ie Zuflufsröhre taucht zum mindesten 20 cm in 
die Flüssigkeit, die Abgangsröhre, w elche wenigstens 
30 Cm eintaucht, ist an der Abgangsseite derartig 
geb ogen , dafs sie , ohne als H eber zu w irken, zur 
Entleerung der überschüssigen Flüssigkeit dient, 
jedoch  der Luft keinen Eintritt gewährt. W enn man 
die Grube, vor dem Verschliefsen, mit W asser ge
füllt hat, bleibt das Niveau der Flüssigkeit konstant, 
weil, wie man an einer aus Glas gebauten, von der 
Luft abgeschlossenen G ru b e , w elche Fäkalien und 
K üchenabfälle aufnahm, beobachtet hat, die W irkung 
der Mikroben weder zur Gas- noch zur D ruckentw icke
lung führt. Dieselben V ersuche unter Luftzutritt wieder
holt, führten zu Entw ickelung von immer zahlreicher 
werdenden Gasbläschen und zur fauligen Zersetzung.

Man mufs daher unbedingt die Grube herm e
tisch abschliefsen. Zum Überflufs kann man vor
sichtshalber den O berteil der Grube durch ein kleines 
Loch mit dem Zu- oder Abflufsrohr verbinden. H ier
durch können die Gase, w elche nach Dr. Calm ette 
sich bilden sollen, entweichen, wenn sie sich nicht 
infolge des langen Verw eilens der Stoffe in der 
Grube auflösen oder durch die Poren des Mauer
werks dringen, w elches, obgleich für W asser undurch
dringlich, für Gase und Luft bei schw achem  Druck

*



s ö z i A l - T e c h n i K l t .  Heft

passierbar ist. E ine Bedingung für den E rfo lg  der 
A bfallgrube oder septic-tank, wie sie in England ge
nannt wird, ist, dafs die Fäkalien mit einer genügen
den M enge W asser gem ischt werden m üssen; und 
zwar mindestens 15 1 pro K o p f und T a g ; eine 2 
oder 3 mal so grofse M enge ist jedoch  vorzuziehen. 
Aufserdem  mufs die Grube geräum ig genug sein, 
dafs die zur Zersetzung und V erflüssigung anwesenden 
Stoffe ohne grofse Störung und lange genug darin 
bleiben. Nach den angestellten V ersuchen ergaben 
Gruben mit 8— 20 mal so gröfser Aufnahm efähigkeit, 
als die tägliche M enge beträgt, gute Ergebnisse. D ies 
setzt einen M indestaufenthalt von 8 Tagen voraus. 
Man ist damit zw ar noch weit entfernt von den 24 
Stunden, welche Dr. Calm ett für genügend für die 
mikrobische W irkung auf die A bw ässer hält, welche 
ununterbrochen und ruhig in eine grofse doch verhält
nismäfsig w enig tiefe Grube einströmen. E s ist je 
doch gut, der Grube soviel lichte W eite als m ög
lich zu geben, da die Stoffe mineralischen Ursprunges 
sich am Boden absetzen und in mehr oder weniger 
grofsen Zwischenräum en entfernt werden müssen. 
Man hat in die Grube alle A rten von Abw ässern, 
als W asch- und Küchenw ässer etc. eingeführt; aller
hand feste und flüssige organische Stoffe, selbst Papier 
wurden in derselben in eine w enig riechende gleich
artige Flüssigkeit verw andelt, welche der aus G as
anstalten ähnelt, aber gänzlich fäkalienfrei ist.

W as mit den Krankheitserregern in der Grube 
geschieht, ist Sache der Gelehrten zu beantworten. 
E s steht jedoch  fest, dafs die V irulenz der Krank
heitsträger durch die Einw irkungen in der Grube 
bedeutend vermindert wird.

Nach dem Austritt aus der Grube mufs die 
Flüssigkeit dem Einflufs der Aeroben ausgesetzt werden, 
und der beste Platz hierfür ist der Unterboden von 
Kulturland und G ä rte n ; die W urzeln der Pflanzen 
und Bäum e verarbeiten die mineralischen Stoffe, zum 
grofsen V orteil für die Gesundheit und zum Nutzen 
der Landwirtschaft.

D ie M ourassche Grube genügt allein, ohne dafs 
es nötig wäre, besondere Bakterienbeete anzulegen, 
da das Erdreich, dank den Aeroben, w elche es b e
sitzt, die allm ählige U m form ung der organischen 
Flüssigkeiten in Nitrate besorgt, w elche von den 
Pflanzen aufgenom m en werden können.

Man findet in dem die H äuser und Fabriken 
um gebenden Boden verhältnism äfsig grofse O ber
flächen, welche man als Oxydations-(Bakterien-)beete 
benutzen kann. D ieselben müssen ein viel gröfseres 
Volum en haben als die Gruben, und müssen ab
wechselnd überschwem m t und gelüftet werden.

D ies System  kann zu keinem Nachteile führen,

ausgenom m en die Fälle einer A nsteckungsm öglich
keit durch Trinkwasserbrunnen oder benachbarte 
W asserläufe. U nter diesem V orbehalt weist das 
System  nach allen Richtungen zahlreiche und unbe
streitbare V orteile  auf.

M ehrere bekannte Einrichtungen arbeiten seit 
langem zur vollkom m enen Zufriedenheit. In einigen 
Fällen geht die Flüssigkeit in eine gelüftete Senk
grube mitten in einem Garten. In anderen verteilt 
sich die M asse a u f Rieselfeldern durch 6 geschlossene 
A bführungen an etwa 100 Drainageröhren, welche 
etwa 30 cm  unter der Bodenfläche liegen.

D ie letztere Einrichtung ist in den Vereinigten 
Staaten N ord-Am erikas ziem lich verbreitet.

Bei den alleinstehenden Fabriken ist nachstehend 
beschriebene Einrichtung von seiten einer grofsen 
Zahl der G ew erbeinspektoren, w elche dem Ministerium 
für H andel und G ew erbe unterstehen, anem pfohlen 
worden. In der Bestim m ung vom  10. März 1894 
über die Gesundheit und Sicherheit der A rbeiter 
ist im A rtikel 4 vorgeschrieben, dafs die K losetts 
mit reichlicher W asserspülung und Becken mit 
Sförm ig gebogenen Abfiufsröhren versehen sein 
müssen.

D er Erlafs vom  6. A ugust 1902 hat diese V o r
schrift, auf A n trag der V ereinigung der G ew erbe
treibenden (Association des Industriels de France), 
welche a u f die U ndurchführbarkeit dieser V orschrift 
für einige Fabriken hingewiesen hat, abgeändert, und 
zw ar dahin, dafs nur die Verpflichtung zur Einrich
tung von geruchlosen Latrinen aufgestellt worden ist.

/vufser der M ourasschen G rube ist uns nichts 
bekannt, was in vollkom m ener W eise den Vorschriften 
des Artikels 4 genügen würde.*) D ie Grube ist in 
der T at gänzlich von der Luft abgeschnitten und 
steht mit der U m gebung nur durch Röhren, w elche 
mit Flüssigkeit verschlossen sind, in Verbindung.

D ie biologische Reinigung in der M ourasschen 
Grube kann ferner benutzt werden, um die organi
schen A b tälle  der verschiedenen Fabrikationsarten, 
welche oft die Ursache von Gesundheitsschädigungen 
sind, mit Nutzen für die Landw irtschaft um zuformen 
und zu verw enden.

R obert W ilke, Ing.

*) An me r k u n g .  In den Gefangenenlagern auf Cey
lon, Diyatalawa und Ragama, sowie in den Erholungs
lagern für ihre Soldaten hatte die englische Regierung mit 
gutem Erfolge die Verbrennung der Fäkalien und Küchen
abfälle dieser von zahlreichen Menschen (Diyatalawa zeit
weise über 7000 Mann) bewohnten Orte durchgeführt. Die 
Anlage war weder kostspielig noch schwierig zu betreiben, 
da das Verbrennen durch Kulis unter Aufsicht englischer 
Soldaten stattfand. D. Übersetzer.
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Die Anwendung des § 119 des Gewerbe-Unfallversicherungs

Gesetzes.

In Num m er 9 der Sozial-Technik vom  1. N ovem 
ber 1907 bespricht H err Ingenieur Urban die unan
genehm en Folgen, welche die rigorose A nw endung 
des § 136 des G ew erbe-U nfallversicherungsgesetzes 
unter Umständen für die Betriebsunternehmer haben 
kann.

A u ch  der § 119,  Abschnitt 3 bedroht die B e
triebsunternehm er mit Strafe, in diesem  Falle ist aber 
durch das Reichs - Versicherungsam t dafür gesorgt 
worden, dafs den Betriebsunternehmern Zeit zur B e
sinnung und A bw endung der Strafe bleibt. D er b e
treffende Abschnitt des § 119 lautet:

D ie einer Genossenschaft angehörenden Betriebs
unternehmer sind verpflichtet, den als solchen 
legitimierten technischen Aufsichtsbeam ten den Zu
tritt zu ihren Betriebsstätten während der Betriebs
zeit zu gestatten und dem Rechnungsbeam ten die 
bezeichneten Bücher und Listen an O rt und Stelle 
zur Einsicht vorzulegen. Sie können hierzu, vor
behaltlich der Bestim m ungen des § 120, auf A n 
trag des technischen Aufsichtsbeam ten oder des 
Rechnungsbeam ten von der unteren V erw altun gs
behörde durch Geldstrafen im Betrage bis zu 300 
Mark angehalten werden.

D er in diesem Gesetzes-Paragraphen erwähnte 
§ 120 bezieht sich au f das Recht des Betriebsunter
nehmers auf die A blehnung des technischen A u f
sichtsbeam ten im F alle  der Befürchtung der V e r
letzung eines Fabrikgeheim nisses oder der Schädigung 
seiner Geschäftsinteressen.

In diesem Falle  mufs dem G enossenschaftsvor
stand aber, sobald der Betriebsunternehm er den Na
men des technischen Aufsichtsbeam ten erfährt, eine 
entsprechende Mitteilung gem acht werden usw. Ist 
das nicht geschehen, so ist der Betriebsunternehmer 
verpflichtet, dem technischen Aufsichtsbeam ten Zu
tritt zu seinem Betriebe zu gestatten.

In einem Falle wurde in Berlin dem technischen 
Aufsichtsbeam ten der Aufenthalt au f dem Fabrik
grundstück von dem Betriebsunternehmer untersagt. 
D er Aufsichtsbeam te erstattete Bericht an seinen 
Sektionsvorstand, und dieser klärte den betreffenden 
Betriebsunternehmer über seine Pflichten schriftlich a u f 
und teilte ihm mit, dafs er sich nach § 119 des G e
setzes strafbar m ache, wenn er au f seiner ablehnen
den Stellung beharre. E r wurde ersucht, binnen einer 
bestimmten Frist die schriftliche Erklärung abzugeben, 
dafs er gegen die Revison seines Betriebes durch 
den technischen Aufsichtsbeam ten nichts einzuwen
den habe.

D iese Frist verstrich ohne Äufserung. D arauf 
stellte der technische A ufsichtsbeam te beim Magistrat 
Berlin den A ntrag a u f Bestrafung des Betriebsunter
nehmers a u f Grund des § 119. O bgleich  auch die 
unm ittelbare Einw irkung des zuständigen P olizei
reviers auf den widerspenstigen Betriebsunternehmer 
ohne E rfo lg  geblieben war, hat die Gew erbe-D eputa
tion des M agistrates dem Aufsichtsbeam ten folgen
des Schreiben zugehen la sse n :

„N ach dem Bescheid des Reichsversicherungs
amtes vom  19. Juni 1888 —  A . N. 1888 Seite No. 590 
ist die im § 82 A b satz 2 des U nfallversicherungsge
setzes vom  6. Juli 1884 (§ 119 A bsatz III des G e
werbeunfallversicherungsgesetzes) vorgesehene G eld
strafe als E xekutivstrafe anzusehen, w elche erst dann 
einzutreten hat, wenn der Betriebsunternehm er nach 
erfolgter obrigkeitlicher Anordnung der Strafe bei 
seiner W eigerung, dem als solchen ligitimierten B e
auftragten der G enossenschaft den Zutritt zu der 
Betriebsstätte zu gestatten, verharrt. W ir sind daher 
zurzeit noch nicht in der L age, gegen den Fabrik
besitzer J. G. eine Geldstrafe festzusetzen, sondern 
haben ihn zunächst durch das in Abschrift nach
stehende Schreiben aufgefordert, Ihnen zur V erm ei
dung einer Geldstrafe den Zutritt zu der Betriebs
stätte zu gestatten.“

D ie dem Betriebsunternehmer zuteil gewordene 
Verm ahnung lau tete :

„N ach § 119 des G ew erbe-Unfallversicherungs
gesetzes vom  30. Juni 1900 sind die einer Berufs
genossenschaft angehörigen Betriebsunternehmer ver
pflichtet, den als solchen legitimierten technischen 
Aufsichtsbeam ten der Genossenschaft au f Erfordern 
den Zutritt zu den inneren Betriebsstätten während 
der Betriebszeit zu gestatten. D er technische A u f
sichtsbeamte der Berufsgenossenschaft, der Sie an
gehören, teilt uns mit, dafs Sie dieser Verpflichtung 
nicht entsprochen haben. W ir weisen Sie daher hier
mit an, dem technischen Aufsichtsbeam ten der B e
rufsgenossenschaft au f sein Erfordern Zutritt zu Ihren 
Betriebsstätten während der Betriebszeit zu gestatten 
und für den F all ihrer A bw esenheit V orsorge zu 
treffen , dafs dies gesch ieh t, widrigenfalls gem äfs 
§ 1 1 9  A bsatz III des obengenannten Gesetzes gegen 
Sie eine Geldstrafe in H öhe von 30 Mark festgesetzt 
werden w ird.“

D er Fall verdient um deswillen besonderes 
Interesse, als es sich hier um einen Fabrikbetrieb 
handelt, in dem mehrere grobe V erstölse gegen die 
Unfallverhütungsvorschriften vorliegen und gegen den
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auch der Polizeipräsident von Berlin a u f Grund der 
§ 120 a und d der Gew erbeordnung mit Strafan
drohung vorgegangen ist.

D urch den Polizeipräsidenten ist dem betreffen
den Betriebsunternehmer eine Frist von 8 W ochen 
gestellt, in w elcher er Andrehvorrichtungen für zwei 
Gasmotoren, A bschlufs von zwei Antriebsriem en und 
V erkleidung der Schwungräder anzubringen hat, im 
anderen Falle wird die gerichtliche Bestrafung ge- 
mäfs § 147, A bsatz I, Ziffer 4 der Gewerbeordnung 
veranlafst werden.

Trotzdem  ihm also von zw ei Seiten Strafe an
gedroht ist, hat J. G. nach A b la u f der gestellten Frist 
dem technischen Aufsichtsbeam ten aberm als den Zu
tritt zum Betriebe verw eigert mit der Erklärung, der

Magistrat habe ihm nichts zu sagen und die Berufs
genossenschaft in seinem Betriebe nichts zu suchen.

In diesem  Falle  ist also die durch das R eichs
Versicherungsam t vorgeschriebene Milde in der H and
habung des § 119 übel angebracht. Für die G e
samtheit der Betriebsunternehm er ist es aber nur 
zu begrüfsen, dafs das R eichs-Versicherungsam t sie 
nicht ohne V erw arnung der Strenge des Gesetzes 
überantwortet wissen will. E s darf w ohl auch an
genom m en werden, dafs die Fälle  der Regrefsnahm e 
nach § 136 des Gesetzes sich bei den meisten B e
rufsgenossenschaften nur au f Falle grober Fahrlässig
keit oder Aufserachtlassung der notwendigsten Sicher- 
heitsmafsnahmen beschränken. G.

Alarmapparat mit Kohlensäurebetrieb
der S c h w e i z .  K o h l e n s ä u r e

D ie erste Bedingung für den E rfo lg  einer Feuer
wehr ist, wie bekannt, die Raschheit der M obil
m achung. Zur Stunde, w o die meisten Feuerw ehr
Organisationen bem üht sind, sich nach dieser R ich 
tung hin mehr und mehr zu vervollkom m nen, dürfte 
eine Erfindung, die unter Nr. 32 742 in der Schw eiz 
und aufserdem in ändern Staaten patentiert worden 

ist, von hohem Interesse sein.

Fig. 182. Fig. 183.

Gegenstand der Erfindung ist ein A l a r m 
a p p a r a t  z u r  A b g a b e  v o n  L ä r m s i g n a l e n  
v e r m i t t e l s  k o m p r i m i e r t e r  K o h l e n s ä u r e .  
Sie ist in schweizerischen Feuerwehrkreisen schon 
zu wiederholten Malen, z. B. anläfslich des letztjäh
rigen bernischen Brandmeisterkurses in B e r n  und

e r k e  A.-G. Bern-Zürich-Pratteln.

der technischen Feuerw ehrtage in St. G a l l e n  und 
N e u e n b u r g  vorgeführt und von den berufensten 
Fachleuten als eine w illkom m ene und in allen B e
ziehungen zw eckentsprechende N euerung auf dem 
Gebiete des Feueralarm s anerkannt worden.

In den Feuerwehren Bern und Zürich ist der 
A pparat bereits im Betriebe und findet auch dort 
ungeteilte Anerkennung.

A u f  beistellender Zeichnung sind in F ig. 182 und 
183 zw ei Ausführungsbeispiele dargestellt.

D er A pparat gem äfs Fig. 182 besteht aus zwei 
Stahlflaschen a, die zur A ufnahm e flüssiger K o h len 
säure dienen und an deren H als je  ein A bsperrventil 
b aufgeschraubt ist, einen Expansionszylinder c aus 
Stahl, der durch ein Eisenrohr d mit den beiden 
Stahlflaschen verbunden ist, einem kleinen E isen
gestell e als Stütze des Expansionszylinders, einem 
Metallhorn f, einem M etallrohr g, w elches das Horn 
mit dem Expansionszylinder verbindet, einem Hahn 
h, der am Rohr g  angeordnet ist und einem Mano
meter m.

D er A pparat gem äfs Fig. 183 entspricht im Prinzip 
dem A pparat nach Fig. 182. E ine A bw eichung be
steht nur darin, als an ersterem vier Stahlflaschen 
und zw ei Hörner vorgesehen sind. • Fig. 183 läfst er
kennen, wie der A larm apparat für den gleichzeitigen 
Betrieb von zwei oder mehr Hörnern ausgedehnt 
werden kann. D ie Zahl der Stahlflaschen a kann 
in entsprechender Anordnung im Verhältnis zur Kraft, 
die zur Betätigung der H örner erforderlich ist, ver
mehrt oder vermindert werden. Statt der M etall
hörner können auch andere Lärminstrumente (z. B. 
Pfeifen, Syrenen etc.) angeordnet sein.
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W ill man den Apparat in Tätigkeit setzen, so 
öffnet man nach freier W ahl eines oder je  nach B e
darf m ehrere der A bsperrventile b durch D rehung 
des Handrades. D ie unter einem D rucke von 
55— 65 Atm . in den betr. Stahlflaschen aufbew ahrte 
kom prim ierte K ohlensäure entströmt, unter V ergasung, 
mit K raft durch Ventilöffnung und Rohr d in den 
Expansionszylinder c und von hier aus durch das 
Rohr g und das Horn f  ins Freie. D as Durchström en 
der Kohlensäure bewirkt im Horn einen lauten, w eit
hin erschallenden Ton. D er Expansionszylinder c 
hat den Zw eck, die Kohlensäure während des Durch- 
strömens zu erwärm en und so das Einfrieren von 
Ventil und Rohrleitungen d - g  zu verhindern. D as 
M anom eter m zeigt an, unter welchen D ruckverhält
nissen der Betrieb vor sich geht.

D er Zw eck der Erfindung ist die A b g a b e  von 
Signalen, z. B. im Falle drohender Gefahr durch 
elem entare Gew alten, wie durch Feuer, W asser und 
dergleichen. D er Alarm apparat kann auch als E r
satz der D am pfpfeife zur Signalabgabe V erw endung 
finden auf Schiffen, in Fabriken, Mühlen etc., die 
nicht mit D a m p f betrieben werden. Ferner ist er 
vorteilhaft verw endbar in Seehäfen, um bei dichtem 
Nebel die ein- und auslaufenden Schifte auf den 
richtigen W e g  zu weisen.

Mit dem A larm apparat können durch beliebige 
Unterbrechung des Tones verm ittels des Hahnes h 
die verschiedenartigsten Signale gegeben werden. 
A u ch  der K lan g kann bei der W ahl der H örner b e
liebig bestimmt werden.

G egenüber mit D am p f oder komprim ierter Luft 
betriebenen Signalvorrichtungen weist der A larm 
apparat mit Kohlensäurebetrieb zahlreiche wichtige 

V orteile auf:
1. Billigkeit der Anschaffungs - und Betriebs

kosten ;
2. Intensität des Alarm es verm öge des vor

handenen hohen D ru ck e s;
3. Transportfähigkeit der A n lage; sie kann zu 

jeder Zeit beliebig versetzt w e rd en ;
4. Beständige Betriebsbereitschaft, w as z. B. bei 

Feuersgefahr von besonderer Bedeutung ist. Im Falle 
vollständiger Erschöpfung des Kohlensäurevorrates 
können auch die in den W irtschaften zum Betriebe 
der Bierpressionen verwendeten Kohlensäureflaschen 
zur H ilfe herangezogen werden.

5. Einfachheit in der H andhabung. Eine einzige 
H andbew egung (Drehung des H andrades des Ab- 
sperrventiles) genügt, den A pparat in Tätigkeit zu 
setzen.

1

Durch den Ladengang zwangläufig bewegter, selbsttätig 

sich ausschaltender Schützenfänger.
Konstruktion von C a r l  H a u s w a l d ,  Forst i. L.

A n  den meisten der bisher gebräuchlichen 
Schützenfänger m acht sich vielfach der Nachteil 
übel bem erkbar, dafs sie beim Schiitzenauswechseln, 
Fadeneinziehen oder dergleichen ganz erheblich hin
dern, teils, weil die B ew egun g des Gestänges selbst 
hindernder A rt ist, teils, weil letzteres von seiten 
des W ebers erst ausgeschaltet werden mufs. Ein

Fig. 184.

Vorderansicht - in Fangstellung.

weiterer Übelstand sind ferner die zahlreichen R ep a
raturen, w elche meist ebenfalls auf das Behindern, 
wie aber auch au f schlagenden oder unruhigen Gang 
der A pparate zurückzuführen sind. A uch  die F an g

sicherheit läfst, besonders bei älteren System en, viel
fach noch viel zu wünschen übrig.

Mit vorstehendem , in Vorderansicht veranschau
lichten A pparat (Fig. 184) dürfte diesen Übelständen 
ein für allemal abgeholfen sein. D ie Bew egung des
selben geschieht durch die Lade vollkom m en’ zw an g
läufig mittels exzentrischer Führung und wird durch 
die zw angläufige G estängekuppelung a u f das G e
stänge übertragen. A n  den unter der L ade befind
lichen B ew egungsapparat schliefst sich an der Innen
seite des Brustbaum s die Ausschaltvorrichtung an.

Geht nun die Lade in Schlagstellung, so geht 
mit dieser der Schützenfänger in Fangstellung, um 
sich mit Rückgehen der Lade wieder an die Unter
seite des Ladendeckels anzulegen, in welcher Stellung 
er gänzlich unhinderlich ist. D a  das jGestänge zw ang
läufig mit dem exzentrischen H ebel verbunden ist, 
so ist infolgedessen die Bew egung desselben eine 
äufserst ruhige und exakte, die die beste Gewähr 
für Haltbarkeit des Apparates gibt.
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Sobald der W ebstuhl ausgerückt wird, schaltet 
sich der A pparat sofort selbsttätig aus, indem sich 
das Fanggestänge wieder an die Unterseite des L aden
deckels anlegt, also nicht beim Schützenauswechseln,

Fadeneinziehen oder dergleichen hinderlich ist. Mit 
Ingangsetzen des Stuhles tritt der A pparat wieder 
in seine gew öhnliche Funktion.

Verhandlungen der 14. Hauptversammlung des Vereins deutscher

Revisions-Ingenieure in Kiel
vom  25. bis 28.

Herr Dr. jur. L ö b n e r  - Leipzig, Direktor der Sachs. 
Textil-B.G. hob in seiner E i n f ü h r u n g  hervor, wie 
besonders dankbar die Tätigkeit der Berufsgenossen
schaften ist, soweit sie die Verhütung von Unfällen 
zum Zwecke hat. Er benannte die Gründe, warum den 
Berufsgenossenschaften die Befugnis eingeräumt ward, für 
ihre Mitglieder Vorschriften über die von ihnen zur V er
hütung von Unfällen zu treffenden Einrichtungen zu er
lassen und gab an der Hand der Reichstagsverhandlungen 
und der Motive v. J. 1884 die Grundzüge der alsdann 
zum Gesetz gewordenen Bestimmungen betr. die Schaffung 
und Gestaltung der Unfallverhütungsvorschriften an.

Zwei Hauptgruppen der Unfallverhütungsvorschriften 
sind zu unterscheiden:

1. solche, welche die Betriebsunternehmer binden,
2. solche, welche die Versicherten zur Beobachtung 

gewisser Vorsichtsmassregeln verpflichten.
Die hier speziell interessierenden Vorschriften 

zu 1. zerfallen in
a) Vorschriften, welche die Einrichtung der Be

triebsanlagen als solche betreffen (allgemeine 
oder spezielle Vorschriften),

b) Vorschriften, welche den Unternehmer zur Aus
rüstung der Arbeiter mit gewissen Schutzmitteln 
verpflichten oder Verlialtungsmassregeln aufer
legen.

Die Organe zur Durchführung und Überwachung der 
Unfallverhütung waren nach dem Gesetz von 1884 die „Be
auftragten“, ihre Aufgaben waren im § 82 des U.V.G. vom 
Jahre 1884 festgelegt.

Redner schildert die Entwickelung des Aufsichts
dienstes bis zum G.U.V.G. vom Jahre 1900 (s. die Tabelle), 
speziell auch die Tätigkeit des R.V.A. zur Förderung und 
Durchführung der Unfallverhütung (Rundschreiben des 
R.V.A. vom 18. April 1886 und vom 18. Dezember 1886). 
Er gibt eine Darstellung von der Behandlung der Frage 
der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung in den 
Vorberatungen des G.U.V.G. durch die Reichstagskom
mission und hebt die Entstehungsgeschichte der Fassung 
der §§ 112 und 119 des G.U.V.G. hervor, insbesondere die 
Trennung der bis dahin vom Beauftragten wahrgenom
menen zweifachen Aufgabe —  Überwachung der Betriebe 
und Prüfung der Lohnnachweisungen —  durch Über
weisung der ersteren Tätigkeit an technisch gebildete Be
amte, „technische Aufsichtsbeamte“.

Hieran wurden geknüpft Mitteilungen über die Ent-

A u gu st 1907. (F ortsetzung statt Schluss.)

W i c k e l u n g ,  welche die berufsgenossenschaftliche Unfall
verhütung und die Überwachung der Durchführung der 
betr. Vorschriften durch die technischen Aufsichtsbeamten 
unter dem G.U.V.G. seit 1900 genommen hat. Es geschah 
dies nach den Geschäftsberichten des R.V.A., und über den 
Umfang der Revisionstätigkeit nach den Jahresberichten der 
technischen Aufsichtsbeamten (s. Tabelle). Rücksichtlich 
der tatsächlichen Ergebnisse und der ferneren Ziele der 
berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung nahm Redner 
eingehend Bezug auf die im Aufträge des R.V.A. bear
beitete Schrift: „Die, deutsche Arbeiterversicherung als 
soziale Einrichtung,“ eritter Abschnitt „Unfallverhütung 
und Arbeitshygiene“ (von Geheimen Regierungsrat Prof. 
K. Hartmann).

Die Ausführungen des Redners wurden durch Über
sichten A, B und C erläutert, die zur Verteilung kamen.

A. Beauftragte. (§ 82 U.V.G. von 1884.)

Jahr
Stellenzahl Personenzahl Zahl der beteiligten 

B.G.
der Beauftragten gewerb

liche
landwirt
schaftliche

1887 56 45 21
1888 117 95 39
1889 141 119 41 l
1890 148 129 41 2
1891 155 146 43 2
1892 158 145 43 1
1893 170 151 44 2
1894 173 154 45 2
1895 210 192 47 3
1896 206 192 50 2
1897 212 198 52 2
1898 216 200 52 2
1899 224 208 53 3
1900 233 218 53 3

B. Technische Aufsichtsbeamte. (§ 119 G.U.V.G. v. 1900.)

1901 139 122 47
1902 151 134 49
1903 217 201 56
1904 250 235 59
1905 268 251 60
1906 286 265 61
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C. Bewirkte Revisionen nach den Jahresberichten über 
die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten.

Berichte liegen vor:

100«
v o n  56 g e w e r b l .  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  

mi t  514 303 B e t r i e b e n .
B e t r  i e b s revisionen in 109 653 =  21 °/0 Betrieben, 
überdem L o h n b u c li revisionen in 36288 Betrieben. 
217 techn. Aufsicbtsbeamte leisteten 25009 Revisionstage. 
Davon entfallen 14 119 Tage auf Be t r i e bs  Überwachung,

3 532 „ „ L olin b  uchrevision,
4 667 „ „ be i de  Tätigkeiten,
2 691 „ „ Kontrolle der Renten

empfänger u. dergl.
1004

v o n  58 g e w e r b l .  B e r u f . s g e n o s s e n s c  h a f t e n  
m i t 53-! 673 B e t r i e b e n .

(Schmiede-B.G. fehlt, weil erst vom 15. Dezember 1904 
an Beamter tätig.)

B e t r i e b s  revisionen in 121 540 =  23,5 °/0 Betrieben, 
über lern L o h n b u c h revisionen in 44 093 Betrieben. 
Von 250 techn. Aufsichtsbeamten leisteten 210 Beamte

29 119 Revisionstage (es fehlen 39 Beamte der See-B.G. 
+  1 der Schmiede-B.G.)

Davon entfallen 16 136 Tage auf B e tr ie b s  Überwachung,
3 825 „ „ Lo h n b u c h  revision,
5 324 „ „ bei de  Tätigkeiten,
3 834 „ „ Kontrolle der Renten

empfänger usw.
1005

v o n  61 g e w e r b l .  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
m i t  622 718 B e t r i e b e n .

B e t r i e b s revisionen in 163 130 =  26,2 °/o Betrieben, 
überdem L o h n b u c h revisionen in 63 701 Betrieben. 
Yon 275 techn. Aufsichtsbeamten leisteten 236 Beamte

35 777 Revisionstage (es fehlen 38 Beamte der See-B.G. 
+  1 ostdeutsche Binnen-Schiffahrt-B.G.).

Davon entfallen 19 679 Tage auf Betriebsrevision,
6 040 „ „ Lohnbuchrevision,
5 004 „ „ b e id e  Tätigkeiten,
5 054 „ „ Kontrolle der Renten

empfänger u. dergl.

Schliesslich erörtert der Redner die Rundschreiben 
des R.Y.A. vom 31. Januar 1907 und 18. Februar 1907.

Das erste betrifft die Teilnahme von technischen Mit
gliedern des R.Y.A. an den Betriebsrevisionen der tech
nischen Aufsichtsbeamten.

Redner äussert gegen diese Absicht Bedenken wegen 
der erwachsenden Steigerung der Haftpflichtgefahr für die 
Betriebsunternehmer und nimmt dabei Bezug auf seine 
vorjährigen Ausführungen und seinen Artikel „Die Ver
sicherung der Gefahr aus Betriebsrevisionen“ (Deutsche 
Versicherten-Zeitung, Leipzig 1906).

Das zweite Rundschreiben betrifft die Veröffentlichung 
der Berichte der technischen Aufsichtsbeamten durch das 
R.V.A.

Redner glaubt, auf die Gefahr der Schädigung der

Interessen der Betriebsunternehmer hinweisen zu müssen, 
auch auf eventuelle Schädigung der Berufsgenossenschaf
ten, wenn unvorsichtige Berichterstattung das Vertrauen 
in die Verschwiegenheit der technischen Aufsichtsbeamten 
erschüttern könnte. Die Forderung: „ Vo r s i c h t ! “ dass 
nichts ohne Genehmigung des Betriebsunternehmers pub
liziert wird, sei wegen der durch des Reichsversicherungs
amts Veröffentlichungsabsicht gesteigerten Verantwort
lichkeit der technischen Aufsichtsbeamten und der Ge
nossenschaftsvorstände unbedingt zu stellen.

Redner schliesst seine Ausführungen mit dem Hinweis :
Es ist eifrig gearbeitet worden auf dem Gebiete der 

Unfallverhütung eingedenk des Wortes: „Es ist besser 
Unfälle zu verhüten, als zu entschädigen.“

Und man ist vorwärts gekommen in dieser Arbeit 
auf allen Linien !

Herr G e r s t e i n  - Hagen.

Meine Herren! Unser Gast, der Herr Königliche Ge
werberat aus Kiel hat heute die Notwendigkeit hervor
gehoben, dass alle zur Durchführung der Unfallverhütung 
berufenen Beamten von Zeit zu Zeit zusammentreten, um 
ihre Erfahrungen auszutauschen, gegenseitig voneinander 
zu lernen, und das so Erlernte zum Besten der Allge
meinheit zu verwerten. Herr Dr. Löbner hat diesen Punkt 
in seinem Referate nicht weiter erörtert und doch darf 
das in dieser Richtung Geschehene bei einem der Öffent
lichkeit unterbreiteten Berichte über die seit 1885 in 
Deutschland erfolgten Bemühungen zur Unfallverhütung 
nicht unerwähnt bleiben. Ich will hauptsächlich zwei 
Punkte hervorheben.

Der erste betrifft den Austausch der Erfahrungen auf 
den Unfallverhütungs - Ausstellungen. Eine Sonderaus
stellung für Fahrstuhl-Sicherungen fand im Jahre 1887 
in Chemnitz aus Veranlassung eines Unfalls statt, der in 
Gegenwart S. M. des Königs von Sachsen bei dem Be
suche einer Fabrik vorgekommen war. Ich habe die Aus
stellung zufällig an dem Tage besucht, an welchem die 
Preiskommission die Einrichtungen prüfte. Ein Herr, der 
eine Fangvorrichtung ausgestellt hatte, löste die Verbin
dung zwischen Seil und Fahrstuhl, die Schutzvorrichtung 
versagte völlig, der Fahrstuhl fiel hinunter und der Aus
steller verschwand. M. H., wenn wir heute nach zwanzig 
Jahren bessere Sicherheitsvorrichtungen an Fahrstühlen 
haben, so ist das wohl den auf jener Ausstellung ge
gebenen Anregungen und dem fortwährenden Drängen 
der Behörden und Berufsgenossenschaften zu danken.

Dann kam im Jahre 1889 die grosse Unfallverhütungs
ausstellung am Lehrter Bahnhof in Berlin, die zum ersten 
Male alte Erfahrungen und neuere Gedanken in über
sichtlicher Weise vorführte. Ich habe damals der Preis
kommission angehört und habe deshalb Gelegenheit ge
habt, alles eingehend zu studieren. Ich glaube, wir können 
mit Stolz sagen, dass Deutschland damals der ganzen 
industriellen W elt den W eg für eine wirksame Unfall
verhütung gezeigt hat. Auch die späteren Gewerbeaus
stellungen zu Berlin, Düsseldorf, Nürnberg und eine Spezial
ausstellung zu Frankfurt legten Wert darauf, die auf diesem 
Gebiete erzielten Neuerungen besonders hervorzuheben.
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Schliesslich haben wir jetzt in Charlottenburg die 
mit Reichsmitteln errichtete Dauerausstellung', in welcher 
jede neue Unfallverhütungs-Vorrichtung- zur Kenntnis wei
ter Interessenten-Kreise gebracht werden kann, und aus 
der wir wohl alle manche wertvolle Anregung mit nach 
Hause genommen haben.

Der zweite Punkt betrifft die Unfallverhütungs-Vor
schriften. Unser Herr Vorsitzender hat bereits erwähnt, 
wie misslich es für die Unternehmer ist, wenn gleich
artigen Betrieben nach verschiedenen Gesichtspunkten 
Einrichtungen vorgeschrieben werden. Diesen Ubelstand 
hat man bereits früher empfunden und zwar handelte es 
sich dabei einerseits um verschiedene Ansichten zwischen 
den einzelnen Berufsgenossenschaften unter sich, und an
dererseits um solche zwischen den letzteren und der staat
lichen Gewerbeaufsicht oder den Kesselrevisionsvereinen. 
Es wurden aus dieser Veranlassung sogenannte Normal- 
Unfallverhütungs-Vorschriften ausgearbeitet, leider nicht 
von den sämtlichen Berufsgenossenschaften gemeinschaft
lich, sondern vom Verbände der deutschen Berufsgenossen
schaften für sich und ebenso von den Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaften. In der Kommission der ersteren war der 
Oberingenieur des Berliner Kesselrevisionsvereins und ein 
preussischer Regierungs- und Gewerberat mit verschiede
nen Berufsgenossenschaftsbeamten tätig, in der Kommission 
der letzteren sassen Vertreter der Unternehmer und Be
auftragte. Der Zufall fügte es, dass einzelne Mitglieder, 
darunter auch ich, in beide Kommissionen gewählt waren 
und dass über manche Bestimmungen, über die in der einen 
Kommission nach langen Beratungen Beschlüsse gefasst 
waren, in der anderen bereits formulierte Vorschläge ge
macht werden konnten. Die darauf folgenden Haupt
versammlungen der beiden grossen Verbände boten weitere 
Gelegenheit zum eingehenden Austausch der Erfahrungen 
und Ansichten über Unfallverhütung. M. H., die so zu
stande gekommenen Normal-Vorschriften sind vielleicht 
zu früh in Vergessenheit geraten und es dürfte eine 
dankbare Aufgabe unseres Vereins sein, eine Neubear
beitung und Erweiterung unter Berücksichtigung der 
neueren Erfahrungen und Erfindungen vorzunehmen.

M. H. Diese beiden Punkte wollte ich hier zur Er
örterung bringen, weil sie meines Erachtens bei einem 
Berichte über die berufsgenossenschaftliche Unfallverhü
tung der letzten zwanzig Jahre nicht unerwähnt bleiben 
dürfen.

Ich möchte mir noch gestatten, einen dritten Punkt 
kurz zu besprechen, den sowohl der Herr Vorsitzende 
wie auch Herr Dr. Löbner nebenbei erwähnt hat, das 
ist die Unfallstatistik. Man sagt oft, dass die Statistik 
eine gefährliche Wissenschaft ist, weil die verschiedenen 
Parteien aus demselben Zahlenmaterial die verschieden
sten Folgerungen ziehen können. Sehr gefährlich ist 
die Statistik für uns bei falscher Anwendung, denn 
wenn Leute, die mit der Verwaltung nicht genau be
kannt sind, sehen, wie ungeheuer die Ziffern der an
gemeldeten und der entschädigten Unfälle in den letzten 
zwanzig Jahren gestiegen sind, so werden sie vielleicht 
daraus schliessen, dass unsere ganzen Bemühungen um 
die Unfallverhütung völlig vergeblich gewesen sind;

dies würde natürlich falsch sein, denn es ist nicht nur 
die Zahl der versicherten Arbeiter mit der Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf weitere Gewerbezweige und 
Landwirtschaft und mit der grossen erfreulichen Ent
wickelung der deutschen Industrie enorm gestiegen, und 
damit auch die Zahl der Unfälle, sondern das letztere ist 
auch dadurch veranlasst, dass jetzt mancher Unfall zur An
zeige und zur Entschädigung gelangt, von dem man früher 
nichts erfuhr. Die Arbeiter sind durch Besprechungen 
untereinander, durch die Tagespresse und durch ihre Or
ganisationen über die Möglichkeit, eine Entschädigung zu 
erlangen, aufgeklärt worden und es wird jetzt für jede 
Kleinigkeit Entschädigungs-Anspruch erhoben. Auch die 
Rechtsprechung der Schiedsgerichte und des Reichsver
sicherungsamtes ist in den zwanzig Jahren für die A r
beiter günstiger und wohlwollender geworden. (Wider
spruch des Präsidenten Dr. Kaufmann.) Ich will selbst
verständlich diesen Instanzen damit keinen Vorwurf ma
chen; ich persönlich habe aber in meiner fast zweiund- 
zwanzigjährigen Tätigkeit den Eindruck gewonnen, dass 
nicht nur oft höhere Renten bewilligt werden als früher, 
sondern dass jetzt auch oft Fälle als Betriebsunfälle an
erkannt werden, die früher als Krankheiten oder Gewerbe
krankheiten abgewiesen wurden. M. H. Da aus der 
Statistik, wie gesagt, unrichtige Schlüsse auf die Erfolge 
der Unfallverhütung gezogen werden können, glaubte ich, 
auch diese Frage hier kurz erörtern zu dürfen.

Herr Geheim rat H a r t  m a n n  wendet sich im An
schluss an die Warnungen des Herrn Dr. L ö b n e r  gegen 
jegliche Geheimniskrämerei; Italien und Frankreich publi
zieren aus ihren Betrieben bedeutend mehr als Deutsch
land. Es sollte alles veröffentlicht werden, was sich als 
geeignet erweist. Aus der Statistik würden gewiss nicht 
immer richtige Schlüsse gezogen und es sei zweckmässig, 
auf ihre Mängel hinzuweisen. Was die Beurteilung der 
Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamtes bei der 
Rechtsprechung in Entschädigungsfällen anlangt, so könne 
er nicht zugeben, dass sie mi l der  geworden sei, aber die 
Beurteilung sei g e r e c h t e r  geworden.

Herr Dr. T r z e c i o k bemerkt, dass es doch nicht
so unbedenklich sei, Betriebsgeheimnisse zu publizieren,
soweit sie als solche bekannt sind und neue Schutzmass
nahmen bedeuten, besonders dann, wenn es sich, wie in 
der chemischen Industrie häufig, um ganze Verfahren, 
technische Einrichtungen usw. handelt. Es kann nicht 
lediglich Sache der technischen Aufsichtsbeamten sein, so 
sehr er selbst dazu neigte, solche Betriebsweisen ohne 
Einwilligung der jeweiligen Unternehmer zu veröffent
lichen, wenn denselben damit ein wirtschaftlicher Nach
teil entsteht.

Herr Präs. Dr. K a u f m a n n  meint, es mögen die
Berichte nur so abgefasst werden, wie es die Aufsichts
beamten gewohnt sind. Das Reichsversicherungsamt werde 
schon darüber wachen, dass keine Betriebsgeheimnisse ver
letzt werden.

Damit ist die Besprechung über diesen Punkt ge
schlossen und es erhält zum Punkt 2 a der Tagesordnung: 
Eisen- und Stahlindustrie: Da mp f ma s c h i n e n ,  T r a n s 
m issio n e n  Herr S p e c h t  das Wort zu seinem Vortrage.
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Herr S p e c h t  bespricht unter Vorführung vor Licht
bildern zunächst die Fortschritte, welche d er Bau von G r o s s - 
w a s s e rra u m -D a m p fk e s s e ln , begünstigt durch die Ent
wickelung der Eisenindustrie, gemacht hat, indem durch die 
Verwendung grösser Bleche und gekrempter Kesselböden die 
Zahl der Nietreihen und damit die Gelegenheiten zu Undich
tigkeiten der Kessel vermindert werde, was bei der stetigen 
Steigerung der Betriebsspannungen auch für die Unfall
verhütung von erhöhter Bedeutung ist. Diese Erhöhung 
der Dampfspannung bedingte wegen der Verwendung 
immer stärkerer Bleche eine Verbesserung der Arbeits
methoden im Kesselbau und sind es namentlich die mecha
nischen Nietverfahren, welche den rationellen Bau solcher 
Kessel ermöglichen. Diejenigen Nietmaschienen, bei wel
chen der Nietkopf durch einfachen Druck gebildet wird 
(hydraulisch, durch Druckluft oder Elektrizität betrieben), 
sind aber auch vom Standpunkte der Unfallverhütung 
sehr beachtenswert, insofern der Gebrauch von Hämmern 
und alle hiermit verbundenen Unfallgefahren fortfallen.
—  Aber auch die mittels Schlagwirkung arbeitenden 
Druckluft-Nietmaschinen, sowie die zum Behauen und Ver
stemmen benutzten Druckluftwerkzeuge gewähren die oben 
angedeuteten Vorzüge, auch scheinen dieselben nach den 
bisherigen Erfahrungen hinsichtlich abspringender Splitter 
geringere Unfallgefahren zu bieten, als die Handarbeit. 
Von den Ausrüstungsgegenständen der Dampfkessel führt 
der Vortragende im Bilde einen Ma n n l o c h v e r s c hl u s s  
für niedrige und einen solchen für hohe Dampfspannung 
vor, ferner einen neuen A b l a s s h a h n  mit gekühltem 
Küken, sowie die D r a h t g l a s s c h u t z h ü l s e n  für 
Wasserstandsgläser von Schwarzkopff und von Schnitzlein, 
und den Klingersclien Wasserstandszeiger. Als für die 
Unfallverhütung sehr wichtig wird der Universal-Sicher- 
heits-Apparat von K. Schwarzkopff erwähnt.

Auf die D a m p f l e i t u n g e n  eingehend betont der 
Vortragende, dass infolge der jetzt gebräuchlichen hohen 
Betriebsspannungen die Befestigung der Planschen auf 
den Kohren mit besonderer Sorgfalt erfolgen muss und 
zwar durch Einmalzen des Rohres in die Stahlgussflan
schen. Anschliessend hieran wird das Absperrventil Patent 
Wiss im Bilde vorgeführt, dessen Ventilkegel keinen ein
seitigen Druck durch den Dampfstrom erleidet und daher 
nicht so leicht zu Undichtigkeiten Veranlassung gibt, wie 
Ventile älterer Bauart.

Herr Spe c ht  weist weiter daraufhin, dass durch die 
Verwendung des Heissdampfes die Bauart der Absperr
ventile ebenfalls beeinflusst worden ist, indem dieselben 
bei grösseren Abmessungen in Stahlguss hergestellt und 
mit Nickeldichtungen versehen werden. Ein Ventil von 
Dicker & Werneburg, Halle a. S., dessen Dichtungsringe 
den Temperaturschwankungen entsprechend sich frei aus
dehnen oder zusammenziehen können, wird im Bilde vor
geführt, ebenso das S e l b s t s c h l u s s v e n t i l ,  Patent 
Richter, welches einerseits als gewöhnliches Absperrventil 
dient, andererseits aber bei einem etwaigen Bruch in der 
Rohrleitung den Dampfzufluss in diese selbsttätig ab
sperrt. ■

Als ein wichtiges Mittel zur Erleichterung der Kessel
befeuerung und Verhütung der damit verbundenen Un

fallgefahren wird eine mechanische Rostbeschickung (Sy
stem Axer) im Bilde vorgeführt, ebenso eine Anlage mit 
mechanischer Kohlenzufuhr.

Zur D a m p f m a s c h i n e  übergehend zeigt der Vor
tragende in einer Reihe von Bildern die fortschreitende, 
immer bessere Ausnutzung des Dampfes bezweckende 
Bauart, zunächst die Maschine mit einfacher Expansions
schiebersteuerung, das Wolfsche System, die Verbund
maschine und schliesslich die Mehrfach-Expansionsma
schine. Gleichzeitig wird in diesen Bildern die fort
schreitende Ausgestaltung der Schutzmassnahmen an 
Dampfmaschinen gezeigt, wobei auch eine Andrehvorrich
tung für Maschinen älterer Bauart bildlich vorgeführt 
wurde. Anschliessend gedenkt Redner noch der M o 
m e n t -  u n d  F e r n a b s t e l l u n g e n  für Dampfma
schinen, zum plötzlichen Stillstellen derselben von be
liebigen Punkten des Betriebes aus, sowie die dem gleichen 
Zwecke dienenden Schwungradbremsen, die sich indes 
keinen Eingang verschaffen können.

Es finden dann die E x p l o s i o n s m o t o r e n  und 
Andrehvorrichtungen für dieselben Erwähnung, auch wird 
der Vorteile des elektrischen Gruppen- und Einzelantriebes, 
soweit es sich um die Unfallverhütung handelt, gedacht.

Zu den T r a n s m i s s i o n e n  übergehend betont 
Redner zunächst, dass die hohe Stufe, welche der Trans
missionsbau jetzt erreicht hat, hauptsächlich dem Um
stande zu danken ist, dass, nachdem derselbe von einigen 
Fabriken als Sonderzweig der Fabrikation aufgenommen 
war, mit dem alten Gebrauch, Transmissionen nach Ge
wicht zu verkaufen, gebrochen wurde und dafür der 
Stückpreis eingeführt ist. Mit der konstruktiven Durch
bildung der Transmissionsteile geht Hand in Hand die 
unfallsichere Gestaltung derselben. In Lichtbildern wer
den Scheibenkuppelungen und Stellringe alter gefährlicher 
Bauart und Schutzmassnahmen für dieselben, sowie neue 
unfallsichere Konstruktionen von Scheiben- und anderen 
Kuppelungen, Kreuzgeletikkuppelungen, Reibungskup
pelungen, sowie die für die Unfallverhütung so ausser
ordentlich wichtigen Lager mit Ringschmierung vorge
führt. —  Die Frage der freihändig zu benutzenden Rie
menaufleger kann noch immer nicht als vollkommen 
gelöst bezeichnet werden und wird deshalb auf weitere 
Besprechung derselben nicht eingegangen, dagegen aber 
ein auf der Welle ruhender ortsfester Aufleger der Ma
schinenfabrik Gaislingen im Bilde vorgeführt. —  Endlich 
wurden noch die zum Wechseln der Riemen auf den 
Stufenscheiben der Deckenvorgelege dienenden R i e me n 
uml e g e r  „Genius“ und „Bamag“ im Bilde gezeigt.

Der V o r s i t z e n d e  dankt dem Redner für seine 
Ausführungen.

Nach einer kurzen Frühstückspause erhält das Wort 
Herr N o t t e b o h m  zur Besprechung des Vortrags.

Herr N o t t e b o h m :  Betreffend der Schutzschirme 
für Wasserstandsgläser muss ich nach meinen langjährigen 
Beobachtungen und Erfahrungen darauf hinweisen, dass 
gegen die Anwendung stark gebogener Glasschutzschirme 
gewisse Bedenken vorliegen. Sind die Wasserstandsgläser 
nicht ungefähr in Augenhöhe abzulesen, so ist bei An
wendung von Schutzschirmen letzterer Art wegen der



220 S O Z I A L - T E C H N I K 11. Heft

Spiegelung des gekrümmten Glases der Wasserstand 
schwer oder gar nicht zu erkennen.

Ein anderer Übelstand ist der, dass die gekrümmten 
Gläser, vermutlich infolge starker innerer Spannung des 
Glases, sehr leicht springen, was zur Folge hat, dass sie 
durch die hierbei entstandenen Risse und Sprünge un
durchsichtig werden. Aber auch ganze Stücke fallen aus 
ihnen, selbst bei eingeschmolzenem Drahtgeflecht, heraus, 
sodass ihr Zweck, Glassplitter und ausströmenden Dampf- 
und Heisswassergemisch wirksam aufzuhalten, nicht mehr 
ausreichend erfüllt wird. Hat man die W ahl, so sollte 
stets auf Schutzgläser mit ebenen Schutzflächen zurück
gegriffen werden.

Bei kleineren Lokomotiven u. dergl., wo jede Art 
Wasserstandsschutzschirm wegen begrenzten Raumes leicht 
auch einer Beschädigung von aussen ausgesetzt ist, haben 
sich Schutzhülsen aus engem Drahtgeflecht (Maximal
maschenweite l 1/, mm) bewährt; sie erschweren zwar 
das Ablesen des Wasserstandes, halten aber Glassplitter, 
sowie Dampf- und Heisswassergemisch, wie praktische 
Versuche gezeigt haben, ausreichend zurück. Die Metall
schutzhülsen mit Längsschlitzen sind natürlich ganz un
geeignet zur Verhütung von Verletzungen.

Herr D e i t e r s  trägt Bedenken, die Ausblashähne 
an Kesseln durch Kaltwasser zusammenzuziehen. Er em
pfiehlt den Ausblasehahn von H e r w i g  in Düsseldorf, 
der durch Anwärmung ein leichtes Abblasen unter jedem 
Druck gestattet.

Herr Geheimrat H a r t m a n n  weist auf die Gefähr
lichkeit der Saug-Gasmotoren hin. Es seien in letzter 
Zeit verschiedentlich Gasvergiftungen durch Sauggas
regeneratoren vorgekommen. Durch vorsichtige Anwendung 
von Sauerstoffapparaten stehe uns ja  ein Hilfsmittel bei 
solchen Uugliicksfällen zur Verfügung, es wäre aber an
gebracht, diesen Vorkommnissen besondere Aufmerksam
keit zu schenken. Die künstliche Ventilation der Fun
damentgruben wäre wohl ein wirksames Mittel, derartige 
Unfälle zu verhüten.

Herr II ü 1 1: Ich möchte bezüglich der Reibungs
kuppelungen auf eine sehr gefährliche Bauart aufmerksam 
machen, die mir fast als ein Hohn auf jede Unfallver
hütung erscheint.

Ich meine die sogenannte H i 11 - Kuppelung und 
ähnliche Bauarten. Im Gegensatz zu der vom Kollegen 
S p e c h t  vorgeführten D o h m e n - L e b l a n c  - Kuppe
lung, die aussen vollkommen glatt gebaut ist, zeigen ge
nannte Kuppelyngen vier vorspringende Arme ohne jede 
Abschützung.

2 b. Kleineisenindustrie: P r e s s e n  u n d  H a m 
m e r w e r k e .

Das Wort erhält Herr K u m b r u c h .
Er gibt zunächst einen kurzen Überblick über die 

Kleineisenindustrie und erwähnt, dass es sich hier nicht 
um eine kleine Industrie handele, sondern um einen ziem
lich grossen Industriezweig, in dem meistens kleine Eisen
erzeugnisse als Massenartikel hergestellt werden. W äh
rend früher die Handarbeit eine grosse Rolle spielte, ist 
diese heute immer mehr ersetzt worden durch die Ma
schinenarbeit. Für die Herstellung der in Frage kom

menden Massenartikel sind Pressen, Fallhämmer und ähn
liche schlagende Maschinen am geeignetesten und daher 
immer mehr zur Anwendung gekommen. Aus diesem 
Grunde und wegen des ungeschulten Menschenmaterials, 
das an Pressen Verwendung finden kann, werden Unfälle 
immer zahlreicher Vorkommen, wenn nicht die Unfall
verhütung hier ganz energisch eingreift.

Nachdem kurz auf die geschichtliche Entwickelung der 
Schutzvorrichtungen an Pressen eingegangen ist, werden 
die Ursachen besprochen, die hauptsächlich zu den Unfällen 
Veranlassung geben und hieraus die Grundsätze abgeleitet, 
die bei der Konstruktion der Schutzvorrichtungen berück
sichtigt werden müssen. Im Lichtbilde werden einige be
währte Schutzvorrichtungen als Beispiele vorgeführt.

Zum Schlüsse erfolgt eine Kritik der bestehenden 
Schutzvorrichtungen und ein Hinweis auf die Aufgaben, 
die zwecks Vervollkommnung der Schutzvorrichtungen 
an Pressen und ähnlichen Maschinen zu lösen übrig bleiben. 
(Ausgestaltung der Konstruktionen und Veröffentlichung 
guter Schutzvorrichtungen durch Normalblätter.)

Herr Prof. G a r y  dankt dem Redner für seinen Vor
trag und eröffnet über denselben die Besprechung.

Herr S c h i n d l e r  gibt im Anschluss an die letzten 
Ausführungen des Vorredners nähere Aufklärung über 
Zweck, Art und Gestalt der von seiner B.-G. beabsich
tigten Sammlung und Herausgabe von gangbaren, in der 
Praxis bewährten Schutzvorrichtungen an Pressen. Es 
sei gedacht an die Herstellung von Einzelblättern —  mit 
einfachen, leichtverständlichen Skizzen und möglichst 
knapper Beschreibung —  welche dem Unternehmer bei 
Bedarf oder auf Wunsch im Einzelfalle Rat und Anlei
tung bieten sollen. Die von ihm vertretene B.-G. habe 
die dabei interessierten Genossenschaften zur Hilfe und 
Mitarbeit eingeladen, bis jetzt aber leider noch nicht mit 
dem gewünschten Erfolg. Redner wiederholt diese Ein
ladung und ersucht die anwesenden Kollegen, bei ihren 
Vorständen auf eine Förderung des geplanten Unter
nehmens hinzuwirken. Seine weitere Anregung, bei Ge
legenheit der heutigen Generalversammlung mit ihm zu 
einer Separatsitzung in dieser Sache zusammenzutreten, 
findet bei den Beteiligten Anklang.

Herr F r e u d e n  b e r g  hält die Absicht, durch Merk
blätter die Verbraucher von Pressen und Stanzen zur 
Verwendung von neuen Vorkehrungen zu veranlassen, für 
unausführbar, da kein Fabrikant alte Vorkehrungen, welche 
sich bewährt haben und bei den Arbeitern beliebt sind, 
durch die allerbeste neue ersetzen wird.

Immerhin ist die Aufstellung solcher Merkblätter zu 
empfehlen, wenn auch ein praktischer Erfolg kaum zu 
erwarten ist. Eine Besprechung über jedes einzelne Merk
blatt hält Redner für nicht erforderlich, es möge die 
Metall-B.G. die Blätter aufstellen und an die betr. Ge
nossenschaften versenden.

Hiermit ist die Aussprache beendet.
2 c. Textilindustrie: S p in n m a sch in e n  fü r B a u m 

wol l e .
Herr A. S i c k e l  verweist in einleitenden Worten 

auf die grosse Gefahr, welcher die Arbeiter an den 
komplizierten und meist sehr schnell laufenden Maschinen
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ausgesetzt sind, führt aber an, dass bereits vor Inkraft
treten der Unfall-Versicherungs-Gesetze einzelne Gesell
schaften, so in Elsass-Lothringen, Augsburg und M.-Glad
bach, sich gebildet hatten, um diesen Gefahren durch 
Schutzvorschriften entgegenzutreten. Er erläutert in sei
nem Vortrage die Konstruktionen und Arbeitsweisen 
dieser Maschinen, deren Gefahren und der bis jetzt er
reichten Schutzmassnahmen.

Der Gang der Baumwollspinnerei ist folgender: Zur 
Wirkung kommen folgende Maschinen :

a) Die Vorbereitungsmaschinen, Offnungs-, Schlag- 
und Reissmaschinen, von denen die Schlagmaschinen die 
gefährlichsten sind.

b) Die Krempelmaschinen.
c) Die Strecken.
d) Die Vorspinnmaschinen.
e) Die Feinspinnmaschinen, Water- oder Mulema

schinen.
Zum Schlüsse erwähnt der Vortragende, dass ein 

Gegenüberstellen der Spinnmaschinen in ihrer Konstruk
tion, ihrer Arbeitsweise und ihren Schutzvorrichtungen 
von jetzt und vor 20 Jahren nicht möglich, da bereits 
damals in beiden Beziehungen schon viel geschehen war, 
dabei die Arbeitsweise immer mehr darauf gerichtet ist, 
Handarbeit durch Maschinenart eit zu ersetzen und die 
Schutzvorrichtungen immer mehr zu ergänzen. In letzter 
Richtung sind auch seitens der Fabrikanten dieser Ma
schinen sehr wesentliche Fortschritte gemacht und auch 
weiter zu erwarten, da die Spinnereibesitzer immer mehr 
darauf sehen, dass diese Maschinen mit allen vorgeschrie
benen Schutzvorrichtungen geliefert werden.

Der Vortrag wurde durch Lichtbilder nach Hand
skizzen der einzelnen Maschinen näher erläutert.

Herr Prof. G a r y  dankt dem Redner für die sehr 
interessanten Ausführungen, die beweisen, welchen hervor
ragenden Anteil die Herren S i c k e 1 und E l t e n  an der 
unfallsicheren Ausgestaltung der Baumwollspinrmaschinen 
genommen haben.

Er weist auf die befremdliche Tatsache hin, dass die 
meisten der Maschinen noch immer die ursprüngliche 
fremdsprachliche Bezeichnung tragen, die man hoffentlich 
allmählich verdeutschen werde.

Die Zeit wird ja  nicht fern sein, wo auch die jetzt 
noch ausschliesslich aus England bezogenen Maschinen 
in Deutschland gefertigt und deutsch benannt werden.

2 d. Nahrungsmittel-Industrie:
1. K n e t m a s c h i n e n .
Der Vortrag ist in Heft 8 der „Sozial-Technik“ ab

gedruckt worden.
Herr Prof. G a r y  dankte für den Vortrag und gab 

der Versammlung bekannt, dass Herr O t t o  die Vor
führung eines Verriegelungsapparates für Zentrifugen der 
P r i n z  C a r l s h ü t t e  in Rothenburg beabsichtige. Der 
Apparat stehe im Nebenzimmer zur Ansicht. Er wurde 
dort besichtigt und erläutert.

2 d. Nahrungsmittel-Industrie:
2. F l e i s c h h a c k m a s c h i n e n .
Herr D e i t e r s  führt an der Hand von Lichtbildern 

die verschiedenen Fleischhackmaschinen vor, bespricht die 
Schutzvorrichtungen derselben und erklärt, dass auch auf 
diesem Gebiete die Schutzmassnahmen für unfallsichere 
Maschinen zufriedenstellend fortgeschritten seien.

Herr Prof. G a r y  stattete dem Vortragenden den 
Dank der Versammlung ab und machte den Vorschlag, 
die Verhandlungen für heute abzubrechen. Die Versamm
lung ist damit einverstanden. Nachdem für den nächsten 
Tag der Gang der Verhandlungen festgesetzt war, richtete 
der Vorsitzende an alle Herren, welche Vorträge zugesagt 
hatten, die Bitte, die Dauer derselben auf das Mindest
mass einschränken zu wollen. Die Mitglieder wurden 
ersucht, pünktlich 8*/a Uhr am Dienstag morgen zu er
scheinen, damit die reichhaltige Tagesordnung erledigt 
werden könnte.

Um 1 Uhr 45 Minuten nachmittags wurde der erste 
Verhandlungstag geschlossen.

. (Schluß folgt.)

Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 

in Charlottenburg.
Chlorentwickler. V e r e i n i g t e  T o n w e r k e ,  A k t i e n -  

g e s e 11 s c ha  f t ,  B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g .
Tongefäße, welche mit Säuren oder ätzenden Substanzen 

gefüllt werden, bedingen insofern eine Gefahr, als das Zer
brechen der Gefäße nicht ausgeschlossen ist und durch die aus
strömenden Flüssigkeiten Verletzungen der in der Nähe befind
lichen Arbeiter verursacht werden können. Um in solchen 
Fällen wenigstens ein plötzliches Auseinanderfallen und damit 
das schnelle Ausströmen des Inhalts zu verhindern, wird das 
Gefäß mit einem Drahteinband versehen, welcher es solange 
zusammenhält, daß es möglich ist, den Flüssigkeitsinhalt ab
zuschöpfen oder abzuhebern.

Einen wirksameren Schutz gewährt die Ummantelung nach 
dem System Marx, bei welchem das aus einzelnen Fassonstücken 
zusammengesetzte Gefäß mit Hilfe eines starken schmiedeei
sernen Mantels unter einem bedeutenden, von außen nach innen 
wirkenden Druck zusammengepreßt wird. Ohne daß solche Ge

fäße zerspringen, kann in ihnen scharf gekocht oder unmittelbar 
in sie heiße Flüssigkeit eingelassen werden. Diese Umpanze
rung ist besonders zweckmäßig für sehr große Gefäße, da solche 
infolge der gewöhnlich in ihnen vorhandenen inneren Span
nungen wenig betriebssicher sind. — —

Universal-Abriclithobel-, Füge-, Spund- und Kehlmaschine.
A . G o e d e ,  M a s c h i n e n f a b r i k ,  Be r l i n  N 4. (Fig.
185-187.)

Die Maschine dient zum Abrichten, Fügen, Abkanten, 
Kehlen, Spunden sowie auch zum Abplatten. Die Tischöffnung 
ist mit Stahllippen eingefaßt; dadurch wird vermieden, daß die 
wegen des in ihr laufenden Messers gefährliche Öffnung durch 
Abbrechen der Kanten größer wird.

Die Messerwelle hat vier Nuten, von denen zwei zur Auf
nahme der Hobelmesser dienen, die beiden anderen zur Auf
nahme von Kehlmessern benutzt werden können. Es fällt damit
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g gelegtes Seil mit dem Gewichte h zieht. Da dieses Gewicht 
etwas leichter als das Schutzblech mit Zubehör ist, wird das 
Schutzblech ohne besonders angebrachte Begrenzung stets auf 
dem Tische oder dem untergeschobenen Holze liegen, das bei 
der Zuführung nach der Messerwclle an der aufgebogenen Seite 
des Schutzblechs ein leichtes Heben desselben bewirkt. Durch 
Einstellen eines Stellringes i kann die Höhenverstellung des 
Schutzblechs reguliert werden. Dabei behält das Schutzblech 
freien Aufgang; die niedrigste Stellung muß so bestimmt werden, 
daß das Holz durch die Hand mit dem Schutzblech über der 
Messerwelle gehalten werden kann.

Die aufgebogenen Seiten des Schutzblechs geben als Finger
abweiser rechtzeitig eine Warnung.

Die Abrichthobelmaschine ist außerdem mit zugeschärften 
Tischkanten am .Messerkopfschlitze versehen, indem in den guß
eisernen Tisch spitz zulaufende Stahlplatten eingelassen sind. 
Hierdurch wird die Tischöifnung des Messerkopfschlitzes mög
lichst verkleinert und dadurch ein Hineinkippen des Arbeitsstücks
und der Hand in den Schlitz erschwert.------ -
Drelibaiikinitnelinier „U nfallschutz“ . A .R . H e s s e ,  W  erk-  

z e u g f a b r i k ,  R e m s c h e i d .  (Fig. 188.)
Die gewöhnlichen Formen der Drehbankmitnehmer (Dreh

herzen) sind dadurch gefährlich, daß sie sich leicht in Kleidungs
stücke der Arbeiter einhaken und diese mitreißen können. Die

die jedesmalige Entfernung der einzelnen Messer bei wechselnder 
Benutzung fort.

Um die Gefahr auszuschließen, daß durch Unvorsichtigkeit 
oder beim Vorschieben des zu bearbeitenden Holzes die Hand 
in die Öffnung gerät und von den raschlaufenden Messern verletzt 
wird, ist eine selbsttätig deckende Schutzvorrichtung, die sieh 
für verschiedene Holzdicken einstellt, angebracht.

Fig. 185.

Fig. 187 .

Diese mit dem Oberteil einer Abrichthobelmaschine ver
bundene Schutzvorrichtung wird durch Abb. 185 in der Vorder
ansicht, durch Abb. 186 in der Seitenansicht und teilweise im 
Schnitte veranschaulicht; Abb. 187 stellt den Schnitt nach der 
Linie x —y dar.

Ein Schutzblech a, dem durch gewellte Form ausreichende 
Steifigkeit gegeben ist, liegt über der Tischöffnung und deckt 
dadurch die Messerwelle b. Dieses Schutzblech wird in der 
zweiteiligen Lagerung c verschiebbar gehalten und überdeckt für 
die gewöhnlichen Arbeiten die ganze Breite der Messerwelle bis 
zum Lineal, während für das ungefährliche Überführen von 
hohen Hölzern das Schutzblech für die erforderliche Durchgangs
breite zurückgeschoben wird. Die Schutzbleehlagerung wird 
von zwei Rundstangen dd getragen, die in einem an die Ma
schine angeschraubten Konsol e zur vertikalen Auf- und Nieder
bewegung geführt werden. Die beiden Rundstangen sind unten 
durch einen Quersteg f verbunden, an dem ein über die Rolle

vorliegende Form läßt diese Gefahr dadurch vermeiden, daß 
sie nach außen einen glatten Ring ohne vorstehende Teile be
sitzt. Das Einspannen des Werkstücks erfolgt durch drei Spann
backen, die durch Anziehen einer Schraube mittels eines Steck
schlüssels gleichzeitig bewegt werden^ — — ,

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
31. 10. 07.

Leiter, die als Anlegeleiter, als Bock- oder 
Gerüstleiter und als Fensterleiter benutzbar ist. —■ Gaudenzio 
Fornari, Mailand. —  341. F. 23281 —  4. 4. 07.

Rettungsboje. —  John Wilfred Dalton, Sand-

Fig. 188.
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■wich, Barnstaple, Mass., V. St. A. —  65 a. D. 17870 —  
17. 12. 06.

Verfahren zur Herstellung von wettersicheren 
Sprengstoffen. —  Gregor Vater, Baukau b. Herne i. W.
—  78c. V. 6392 —  31. 1. 06.

7. 11. 07.
Von einer unter dem Druck des Gases stehen

den Membran gesteuertes Sicherheitsventil für Gasleitungen, 
das bei Unterbrechung des Gaszuflusses selbsttätig ge
schlossen wird und geschlossen bleibt, bis es von Hand 
wieder geöffnet wird. —• W. Schulze, Detmold. —  4c. 
Sch. 27823 —  29. S. 07.

Gebläselampe, insbesondere für Glasbläserei, 
mit mehreren verstellbaren Brennern. —  Eduard Bornkessel, 
Mellenbach i. Thür. —  4 g. B. 46894 —  24. 6. 07.

Vorrichtung zum selbsttätigen Einstellen von 
Maische-Auflockerungs- und Austrebermaschinen. —  Richard 
Kühnau, Chemnitz, Crusiusstrasse 5. —  6b. K. 35428
—  9. 8. 07.

Vorrichtung zum selbsttätigen Regulieren und 
Stillsetzen von Dampffördermaschinen. —  Gutehoffnungs
hütte, Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Ober
hausen. —  14g. G. 24673 —  30. 3. 07.

Einrichtung zur selbsttätigen, bei Überlastung 
erfolgenden Abschaltung eines von drei zusammenstossenden 
Leitungssträngen eines elektrischen Verteilungssystems. —  
Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a. M.-Bockenheim.
—  21 c. V . 7153 —  14. 5. 07.

Verfahren und Einrichtung zum Füllen von 
Fässern u. dergl. unter Gegendruck. —  Filter- und Brau- 
technische Maschinenfabrik A. G. Vorm. L. A. Enziger, 
Berlin-Worms. —  64 b. F. 23333 —  12. 4. 07.

Vorrichtung zum Abfüllen von unter Druck 
stehenden Flüssigkeiten auf Flaschen mittels in die Flasche 
eintret^nder Einlaufrohre. —  Adolf Härtter, Stuttgart, 
Gutenbergstrasse 33. —  64 b. H. 37 788 —  4. 5. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen.
4. 11. 07.

Spannvorrichtung mit federnden Gehängen für 
Krankentransportwagen. —  Heinrich Bähr, Gelsenkirchen, 
Schalkerstrasse 142. —  3oe. 320812.

Spuckgefäss mit automatischer Spülvorrichtung 
mittels Pumpe und transportablem Gefäss mit Trichter. —  
Friedrich Witta, Wettingen, Schweiz. —  34f. 3207x1.

Spucknapf mit selbsttätiger Wasserspülung. —  
Ludwig Fischer, Zempelburg. —  34f. 320864.

Kanne mit Siebeinsatz im Ausgussrohr zur Ver
hütung der Explosion. —  Hermann Schulze und Alfred 
Becker, Hainichen i. S. —  341. 320776.

Verstellbares Leitergerüst. —  Jakob Schroth, 
Baden-Baden. —  37 e. 320685.

Selbsttätiger Arbeiter - Kontrollapparat, dessen 
schwingender Hebel mit einem Uhrwerk in Verbindung 
steht. —  Paul Schwenke, Zerbst. —  43 a. 321037.

Erteilte Patente.
Kl. 47a. 187854. —  Schutzvorrichtung fiir Druck

end Prägepressen, bei welcher ein die Hände des Arbeiters

abhebender Fangarm durch den Betrieb der Presse zwang
läufig bewegt wird. —  Firma Karl Krause in Leipzig
Anger-Krottendorf. (Fig. 189 und 190.)

Bei der Bedienung von Druck- und Prägepressen 
kommt es sehr leicht vor, dass beim Einfahren des Ar
beitstisches das Werkstück sich etwas verschiebt und der 
Arbeiter mit der Hand nachgreift, oder dass er das Werk
stück während des Einfahrens mit der Hand festhält. Un
mittelbar nach dem Einfahren des Tisches wird aber auch 
der Tiegel gegen den Druckkopf angehoben, und nicht 
selten gerät ein unvorsichtiger Drucker beim Nachgreifen 
mit seiner Hand zwischen die Druckplatte und den Druck
kopf und zerquetscht sich dabei die Finger.

'S

Fig. 189 u. 190.

Um nun jedem Unfall vorzubeugen, soll durch die 
Einfahrbewegung des Arbeitstisches ein Fangarm ange
hoben werden, der den Arbeiter verhindert, während der 
Druckbewegung unter den Druckknopf der Presse zu 
greifen.

Auf dem Tiegel a der Prägepresse ist der Arbeits
tisch b verschiebbar angeordnet, beispielsweise durch den 
Eingriff eines Hebelarmes c (Fig. 189) in die Kulisse d 
des Tisches. Nachdem das Werkstück e auf den Arbeits
tisch aufgebracht ist, wird es unter den Druckkopf f  ein
gefahren; sobald es seine Arbeitsstellung erreicht hat, geht 
der Tiegel a in die Höhe und drückt das Werkstück 
gegen den Druckkopf f.

Die Schutzvorrichtung besteht aus einem Fangarm g, 
der aus einer über die Breite des Tisches hinwegreichenden 
Stange hergestellt sein kann und mit seitlichen Schwing
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armen h versehen ist, die an dem wagerecht beweglichen 
Arbeitstisch bei i drehbar befestigt sind. An den über 
den Drehpunkt i hinausgehenden Verlängerungen der seit
lichen Schwingarme h des Fangarmes g ist je eine Rolle 
oder ähnliche Gleitvorrichtung k angeordnet. Diese schiebt 
sich beim Einfahren des Arbeitstisches b unter eine an 
dem festen Maschinengestell vorgesehene, in der Einfahr
richtung des Arbeitstisches b geneigte Bahn 1. Hierdurch 
wird der Fangarm g allmählich angehoben (Fig. 190) und 
die Hand des Arbeiters von dem Werkstück e, falls sie 
auf diesem noch ruhen sollte, gewaltsam entfernt. In der 
Endstellung ist der Fangarm g so hoch gehoben, dass die 
Hand nicht mehr in der Lage ist, unter den Druckkopf f 
zu greifen.

Damit der Arbeiter aber auch nicht unterhalb des 
Fangarmes g nach dem Werkstück greifen kann, muss an 
den Fangarm g ein Schutztuch n angehängt werden, wel
ches sich auf eine Walze o unter Wirkung einer Feder 
oder eines Gewichtes selbsttätig aufrollt. Beim Hochgehen 
des Fangarmes g wird das Schutztuch n ausgebreitet und 
das Durchgreifen unterhalb des Fangarmes g verhindert.

Literatur^
Das praktische Jalir des Maschinenbau-Volontärs. Ein

Leitfaden für den Beginn der Ausbildung zum Inge
nieur. Von Dipl. Ing. F. zu rN ed d en, Berlin, Verlag 
von Julius Springer. 1907. 8°. 234 S.
Es ist mit grösser Freude zu begriissen, dass dem 

jungen Maschinenbau-Volontär, welcher nach dem neuen 
Studienplane das praktische Jahr unmittelbar im Anschluss 
an die Schule zu absolvieren hat, ein Lehrbuch —  Leit
faden nennt es der Verfasser mit Recht —  zu Hilfe kommt, 
welches geeignet ist, die praktische Zeit zu einer frucht
bringenden Tätigkeit zu gestalten. Wer von den heutigen 
Ingenieuren selbst in der Lage gewesen ist, die praktische 
Arbeitszeit schon vor dem eigentlichen Ingenieurstudium ab
zulegen, der wird den Wert eines solchen Leitfadens zu 
schätzen wissen. Von der Ansicht unserer „Alten“, welche 
noch 3— 5 Jahre der Praxis für unbedingt erforderlich 
hielten und den Standpunkt vertraten, dass die praktische 
Zeit dazu da sei, den künftigen Ingenieur gewisse hand- 
merksmässige Fertigkeiten erlernen zu lassen und ihn zu 
einer Art höherem Fabrikarbeiter auszubilden, ist man ja 
dank einsichtsvollerer Einflüsse heute längst abgekommen. 
Das was das praktische Jahr dem Volontär bieten soll, 
ist vielmehr das „praktische Sehen“ und nicht das „prak
tische Können“. Um aber richtig sehen zu lernen, bedarf 
der Volontär des richtigen Fingerzeiges, der die Anleitungen 
der Fabrikleitung ergänzt, andernfalls er nur durch die 
Brille der ihn umgebenden Arbeiter, also vielfach falsch 
oder überhaupt nicht sehen lernt. Der vorliegende Leit
faden ist ein solcher Fingerzeig. Er hat überdies noch 
den Vorzug, in strenge Sachlichkeit und ernste Belehrung

gekleidet zu sein, ohne in den Fehler vieler technischen 
Bücher zu verfallen, entweder in eine oberflächliche Plau
derei auszuarten oder für den Anfänger unverständliche 
sachliche Voraussetzungen zu machen. Wir sind der An
sicht, dass das vorliegende Buch dem jungen Ingenieur 
Freude an seinem Berufe und manche Anregung zum 
Nachdenken bringen wird, und wünschen ihm weiteste Ver
breitung und Anerkennung.

Bei der Sorgfalt mit der es geschrieben ist, fällt es 
auf, dass auf S. 61 das Buch von Riedler: Das Maschinen
zeichnen „zur Lektüre“ empfohlen wird, ein Buch, das im 
Buchhandel längst vergriffen ist und nach unseren Infor
mationen auch nicht wieder aufgelegt werden wird. Es 
muss dies umsomehr auffallen, als jenes Buch in demselben 
Verlage erschienen ist wie das besprochene. K.

Technisches Auskunftsblich fiir das Jahr 1908 von Hubert
Joly, XV. Jahrgang, mit 174 in den Text gedruckten
Figuren. Leipzig. M. 8.— .
Seit dem Jahre 1903, dem Geburtsjahre dieses vor

trefflichen W erkes, hat sich der Inhalt des Auskunfts
buches in erfreulicher Weise so vervollkommnet, dass es 
tatsächlich ein hilfreicher Freund des praktischen Inge
nieurs und Architekten geworden ist. Auch die neue 
Auflage hat wieder eine bedeutende Erweiterung und Er
gänzung erfahren, sodass fast 500 Artikel des alphabetisch 
geordneten ersten Teiles neu aufgenommsn oder gänzlich 
umgearbeitet sind. Der Verfasser hat es sich angelegen 
sein lassen, nicht rückständig zu werden, sondern stets 
den aktuellen Neuerungen auf technischem Gebiete Rech
nung zu tragen. Deshalb kann das Auskunftsbuch auch 
in der neuen Auflage seinen Freunden besonders ange
legentlich empfohlen werden, und es wird sich immer 
weitere Kreise des technischen Publikums geneigt machen.

K.

Personalien.
Dem langjährigen Vorsitzenden der Papierverarbeitungs

Berufsgenossenschaft, Herrn Carl H e llr ie g e l, ist für seine 
Verdienste um die berufsgenossenschaftfichen Bestrebungen 
der Rote Adler-Orden 4. Klasse verliehen worden.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
In der Sitzung des Vorstandes und des geschäfts

führenden Ausschusses vom 14. Oktober 1907 ist Herr 
Dr. jur. Arth. L o eb n er, Direktor der Sachs. Textil-Berufs- 
genossenschaft, Leipzig, Plagwitzerstrasse 6, einstimmig zum 
Schatzmeister des Vereines gewählt worden.

Ich bitte, die noch rückständigen Vereinsbeiträge in 
Höhe von 15 Mark Herrn Dr. L o e b n e r  einsenden zu 
wollen.

Dieser Nummer liegt für die Mitglieder der Neudruck 
des Mitgliederverzeichnisses bei.

Der Vorsitzende: 
G a r y .

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te rfe ld e -W ., Paulinenstr. 3. 
D ruck der B uchdruckerei R o itzsch , A lbert S chu lze, R oitzsch .
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I n h a l t .

Versuche über das Eindringen der Hitze eines Brandfeuers 
in die T ie fe  der Erde . V on  Branddirektor E f f e n 
b e r g e r ,  Hannover.

Erziehung zur W eltausstellung. V on  Dr. H e i n r i c h  
P  u d o r.

D ie  Ersatzverbindlichkeiten der Unternehm er nach dem

Patente und Gebrauchsmuster.

Gewerbeunfallversicherungsgesetze. Von J .  J e h l e ,  
München.

Ü ber Schwungradexplosionen. V o n  G . B  raun e-C ö ln  a. Rh .

Verhandlungen der 14. Hauptversammlung des Vereins 
Deutscher Revisions-Ingenieure in K ie l (Fortsetzung).

Sprechsaal. —  Berichtigungen.

Versuche über das Eindringen der Hitze eines Brandfeuers in die 

Tiefe der Erde.

Von Branddirektor E f f e n b e r g e r ,  H a n n o v e r .

N ach dem Brande des Viktoria-Speichers in B er
lin, wo unter anderem eine A n lage für explosionssichere 
L agerun g feuergefährlicher Flüssigkeiten System  M ar
tini & H üneke bestand und sich gut bewährte, tauchte 
die Frage auf, wie tie f und wie kräftig w ohl bei 
einem Schadenfeuer die Hitze der brennenden T rü m 
mer in die E rde einzudringen imstande wäre.

Die G esetze über den D urchgang der W ärm e 
sind ja  theoretisch schon ausreichend erforscht, es 
handelt sich also hier lediglich um die praktische 
Frage, w elche Resultate in ihrer Zusam m ensetzung 
nicht genau bestim m bare Materialien ergeben w ür
den.

Zur Klarstellung dieser V erhältnisse wurden 
von der Branddirektion H annover unter M itwirkung 
der Firm a Martini & H üneke einige V ersuche ange
stellt, deren Resultate ich, da sie allgem ein interessie
ren dürften, veröffentlichen will. Ich bem erke dazu, 
dafs sich in der beigedruckten Aufstellung einige 
Lücken befinden, die darauf zurückzuführen sind, 
dafs die Therm om eter zersprungen bezw. dafs ein

Ersatz derselben trotz der grofsen Reserve zuletzt 
nicht mehr zu erm öglichen war.

Zum T eil sind auch Schm elzproben zur M essung 
der Tem peraturen verw andt wTorden, es findet sich 
das Nähere darüber in der T abelle unter Bem er
kungen.

D ie V ersuche wurden derart ausgeführt, dafs drei 
grofse ca. 1 m hohe Schüttungen mit einer Böschung 
von 450 hergestellt wurden, deren oberes Plateau 
die Gestalt und Gröfse eines qm aufwies. A u f dieses 
Plateau wurden aus 13 cm starken und 80 cm hohen 
Mauern Öfen zur Aufnahm e von K oks aufgeführt, 
die unten an zw ei gegenüberliegenden Seiten mit 
Öffnungen zur Luftzuführung versehen waren. D ie 
Sohle des Ofens wurde durch die O berfläche der 
Schüttungen gebildet. (Fig. 191.)

E s wurden im ganzen drei solcher Ö fen auf
gemauert, und zwar einer auf Schüttung von trocke
nem Sand, einer a u f Schüttung von nicht ganz 
trockenem  K ies und ein dritter au f Schüttung von 
feuchtem Schutt.
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D ie Öfen wurden mit K oks gefüllt und letzterer 
in Brand gesteckt. E ine regelm äfsige N achschüttung 
fand statt. D ie einzelnen Öfen wurden n i c h t  
g l e i c h z e i t i g  angesteckt.

Zwischen K oks und Plateau der Schüttungen b e
trugen die Tem peraturen, wie durch Schm elzkegel 
festgestellt wurde 1200° und mehr.

D ie höchsten Tem peraturen müssen aber 1400° 
überstiegen h a b e n , da eine Sinterung der Ziegel 
stattfand.

Therm om eter waren eingesteckt in ungefähren 
Tiefen von 10, 30, 50, 75 und 100 cm.

D ie Resultate ergibt die anliegende Aufstellung. 
A u s den Daten der Zusam m enstellung geht unter 
anderem hervor :

1. Dafs verhältnismäfsig dünne Erdschichten 
aufserordentlich isolierend w irk e n ; denn während 
bei einer T iefe von 10 cm  nach 21 Stunden bei 
dem Schutt eine Tem peratur von 270° erreicht ist, 
betragen die Tem peraturen

bis 30 cm T iefe  85«

n 5°  i) u 5°°

bis 75 cm Tiefe 20°
» 100 „ „  170

2. Dafs der W assergehalt der E rde eine w esent
liche R olle spielt, indem er bei Ofen I die T em pera
turen in 10 cm  T iefe sehr lange a u f ioo° und in
30 cm  Tiefe sehr lange a u f 90° hielt.

3. D afs in 50 cm  T iefe  erst nach 46 Stunden 700, 
also die mittlere Siedetem peratur für das im H andel 
vorkom m ende Benzin erreicht wurde.

4. Dafs schon in Tiefen von 1 m Tem peratur
steigerungen nur in ganz minimalem M afsstabe statt
fanden.

D anach erscheint es also mehr als ausreichend, 
wenn Behälter für feuergefährliche Flüssigkeiten mit 
ihrer O berkante wenigstens 50 cm tie f unter E rde 
gelagert werden. Einerseits näm lich wird kaum  bei 
einem Brande 46 Stunden hintereinander am E rd 
boden eine Tem peratur von 1200° vorhanden sein, 
andererseits erscheint es ausgeschlossen, dafs Benzin 
durch eine Tem peratur von 70— 8o° von oben nach 
unten wirkend zum Sieden gebracht wird, da die 
A bkühlung der Behälter von unten her bei den dort 
herrschenden niederen Tem peraturen eine recht er
hebliche sein dürfte.

Fig. 191.
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Zeit 1. Ofen (Schutt) II. Ofen Kies) II L. Ofen (Sand)
Nach 10 30 50 75 100 10 30 50 75 100 10 30 50 75 100Stun Bemerkungen Bemerkungen Bemerkungen
den cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

49 440 130 58 37 — 20%30 146 49 22 — *440 266 68 37 — ♦Antimon
Schmelzkegel.

50 140 135 62 30 — *260 132 49 22 — ♦Wisrnut- *412 265 63 35 _ »Zink-
Schmelzkegel. 

*Die Temperatur 
bei 75 cm blieb 
andauernd gleich. 

Die Beobach
tungen wurden 
deshalb einge

Schmelzkegel.
51 410 130 60 32 258 150 49 *_ 412 248 63 35

52 412 130 62 32 — 230 150 50 — — stellt. *41-/4«o 245 64 38 _ ♦Zink- und
53 “ 5/440 140 70 36 — 230 150 52 -— — 4'°Imo 248 65 38 _ Antimon-
54 U-k 4U140 70 40 — 235 150 52 — — 419/.h 0245 65 38 — Schmelzkegel.
55 0 140 70 40 — 210 145 48 — — 4"J/440 240 65 38 _
56 412 140 69 40 — *'u3/n 30 240 65 38 — *Zink- und Blei-

Schmelzkegel.
57 *s»o/4IS 140 69 40 — Mllei- und Zink- 412/aso 240 65 39 _

Schmelzkegel. Nachtzeit!
58 330/.H2 139 68 41 — 7stündige Pause 417™ 240 63 39 _
59 135 68 41 — in der *330 230 65 39 — ♦Blei-Schmelz-

Beobachtung. kegel.
60 135 70 40 - *260 235 60 39 _ ♦Wismut-

61 1' “/s.io 40
Schmelzkegel.

140 60 — 260 210 60 38 _
62 330 140 62 40 — Blei-Schmelz 160 120 48 — __

63
kegel.

160 120 52 Nachtzeit,!
64 160 120 52 — -  - 7stündige Pause
65
66
67
68

Nachtzeit! 
7stiindige Pause 
in der Beobach

tung.

160
160
150
140

120
120
115
120

49
50 
49 
49 — — 258 — 60 38 —

in der 
Beobachtung.

Bei 30 cm Ther
mometer entzwei. 
Beobachtungen

eingestellt.
69 330 144 62 40 134 48 Bei 30 cm 

Thermometer un
leserlich.

258 62 38

70 330 130 70 48 — 130 120 48 — — 255 __ 62 38 —
71 *260 130 63 45 *Wismut- 

Schmelzkegel 
eingesetzt. Bei 
10 cm war die 
Temperatur nicht 

festzustellen.

124 118 47 240 58 38

72 130 60 43 — 120 113 45 — — 220 _ 60 38 _
73 210 130 62 * ♦Auch die Beob

achtungen bei 75 
cm wurden ein

gestellt infolge

120 105 45 215 60 38

der gleichmäßi
gen Temperatur.

74 210 125 65 _ — 112 103 45 _ — 210 — 60 35 __
75 239 125 63 __ — 108 101 43 _ — 190 _ 58 35 _
76 222 121 62 _ __ 108 100 43 __ __ 185 — 57 35 _
77 220 121 62 _ _ 105 95 43 __ _ 185 _ 57 35 _
78 212 118 62 _ — 100 92 43 _ __ 175 _ 57 35 —
79 210 115 62 __ — 95 88 43 _ _ 165 _ 55 35 _
80 200 113 62 _ — 163 _ 54 35 —
81 190 111 60 _ — 140 __ 53 35 _
82 180 103 60 __ — Nachtzeit! 140 __ 51 34 _
83 175 103 60 — — 9stündige Pause 140 _ 50 34 _
84 170 100 60 __ — in der 135 _ 50 34 —
85 165 100 60 _ — Beobachtung. 125 _ 50 34 _
86 155 99 60 __ —
87
88
89 Nachtzeit!

78
75

72
70

41
40

— — Nachtzeit!
90
91

9stiindige Pause 
in der

71
69

68
67

38
38

— — 9stiindige Beob
achtungs-Pause.

92 Beobachtung. 66 65 38 — —
93 65 65 37 _ _
94 63 63 37 — — 95 — 44 32 —
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Zeit I. Ofen (Schutt) II. Ofen (Kies) III. Ofen (Sand)

Nach 10 30 50 75 100 10 30 50 75 100 10 30 50 75 100
Stun Bemerkungen Bemerkungen Bemerkungen
den cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

95 110 80 48 59 59 36 90 42 32
96 106 80 48 _ — Nicht abgelesen! 89 — 41 30 _
97 105 76 48 — — 58 58 35 — — 85 — 41 30 —
98 100 72 48 — — desgl. 83 — 41 30 —
99 97 72 48 — — 55 55 34 — — 80 — 41 30 —

100 95 72 48 — — desgl. 78 — 41 29 —
101 91 69 48 __ — 51 51 31 __ — 75 _ 40 28 —
102 86 66 46 — — desgl. Nicht abgelesen!
103 Nicht abgelesen! 45 46 30 — — 71 _ 38 27 —
104 80 64 46 — __ desgl.
105 desgl. 65 — 38 27 —
106
107
108

78

74

63

59

46

44
desgl. Nachtzeit! 

lO&tündige Pause 63 — 36 24 —
desgl.

desel.
109
110 70 56 44

desgl. in der 
Beobachtung! 60 — 31 22 —

111
112

36

35

41

48

30

29

Nachtzeit!113
111
115

Nachtzeit! 
lOstündige Pause Nicht abgelesen! lOstündige Pause 

in der
116 in der Beobachtung.
117 Beobachtung.
118
119 45 __ 30 __ __ Bei 75 cm
120 53 48 36 — — Thermometer

unleserlich.

121
Nicht abgelesen!

Nicht abgelesen! 41 __ 29 --- __
122 50 44 30 — —

Erziehung zur Weltausstellung.
Von D r. H e i n r i c h  P u d o r .

Kein Zw eifel, die Franzosen sind die geborenen 
W eitaussteilungs- Organisatoren. E s liegt ihnen im 
Blute. D as G raziöse näm lich, das G eschm ackvolle, 
das D ekorative. Und au f das D ekorative vor allem 
kom m t es bei einer W eltausstellung an. Für eine 
W eltausstellung viel w eniger als für eine G ew erbe
ausstellung, Kunst- oder technische A usstellung g e
nügen nicht die Einzelleistungen, m ögen sie noch so 
tüchtig sein, sondern auf den Zug, der durch das 
Ganze geht, auf die A rt der Aufstellung des Ganzen, 
der Gruppierung, der „ A u f m a c h u n g “ kurz gesagt, 
kom m t es an. Denn wir dürfen uns nicht darüber 
täuschen, dafs A usstellungen im allgem ein en, vor 
allem aber W eltausstellungen mit der sonst so sehr 
und mit Recht bekäm pften Schaufenster-Kultur viel 
oder alles zu tun haben. Ü berall s t r e c k e n  s i e  
d i e  Z u n g e  h e r a u s  —  gewifs die Leistung selbst 
mufs da sein, sie mufs eine solide, tüchtige, geniale, 
neue sein: aber au f den „ P u t z “ , den die A rt, wie 
sie gezeigt wird, darstellt, komm t es an. W ir kön
nen es noch schärfer ausdrücken : die K o n f e k t i o n

spielt eine starke Rolle bei A usstellungen. Sie w o l
len „gem ach t“ sein, die Pointen wollen herausge
bracht sein. Sie müssen einigermafsen wie Feuer
werk wirken. O der waren sie nicht bezeichnend für 
jene denkwürdige Pariser W eltausstellung des Jahres 
188g, die fontaines lumineuses näm lich? D eshalb 
eben sind die Franzosen prädestiniert für W eltau s
stellungen, weil sie die geborenen D ekorateure sind. 
Man beachte, die Dekorationskunst selbst ist eine 
französische Erfindung und C o  l b e r t  war der Inaugu- 
rator der modernen Kunst der Dekoration und das 
Jahr, in dem die M anufacture des Gobelins gegründet 
wurde, war das Geburtsjahr der modernen Dekora- 
kionskunst. Und man beachte ferner, dafs der Stil 
des Dekorativen par excellence, der Rokoko-Stil näm 
lich, nicht nur ein charakteristisch französischer Stil 
ist, sondern auch die duftigste Blüte des spezifisch 
französischen Kunstgenies darstellt, abgesehen davon, 
dafs er in sich selbst wesentlich ein Stil des D ekora
tiven ist. E s ist wahr, wir haben genug davon, wir 
haben uns an dieser Linienwirre des Rokokostiles
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satt gesehen, aber derjenige Stil, der ihn abgelöst 
hat, der heute modern ist, ist modernisierter Bieder
meier , Biederm eier aber ist eine Fortbildung des 
Em pire und der Em pire ist wiederum eine französische, 
Erfindung, noch dazu eine charakteristisch franzö
sische, ebenfalls für W eltausstellungen sehr geeignet, 
der Stil des N apoleon Prem ier, der Stil des Pom pes, 
der Pracht, der Feierlichkeit. Und dieser Em pire 
ist neben dem eben genannten, ihm verwandten B ie
dermeier derjenige Stil, w elcher heute in unserem 
modernen K unstgew erbe am meisten zu finden ist. 
Em pire ist noch bis a u f lange Zeit hinaus beliebt, 
Em pire, der Stil des Pom pes, der Stil der W eltau s
stellungen, der zum T eil auf die Initiative Seiner 
Majestät des Kaisers N apoleon selbst zurückgeht, des
sen wesentliche Attribute den Kranz des aus dem 
V o lk e  em porgestiegenen Cäsaren —  man beachte, 
dafs er also im Grunde dem okratischen U rsprungs 
ist, sonst könnte er in der Fortbildung des Bieder
meiers auch der modernen Zeit nicht so sym pathisch 
sein —  ausm achen, der beim E inzuge des dem okra
tischen Cäsaren in Paris nach den Lehrjahren des 
italienischen und ägyptischen Feldzuges zuerst ange
wandt wurde, der sogar, als N apoleon bald darauf 
V en ed ig  besuchte, die über den Canale Grande ge
spannten Trium phbogen zierte, dieser Stil, den wir 
heute für Gelegenheiten der Pracht-Entfaltung noch 
gar nicht missen können, w eil wir ihm noch gar 
nichts an die Seite setzen können, ein Stil, stark 
dekorativ und doch ernst und feierlich, ein Stil, der 
das Beste des ägyptischen, des griechisch-römischen 
und des Renaissance-Stiles vereinigt, ein Stil, präde
stiniert für Festdekorationen gröfseren S tile s , für 
Ausstellungen grofsen Stiles, für W eltausstellungen.

A b er grade trotz alledem müssen wir, wenn es 
sich um eine W eltausstellung in den Toren der 
deutschen Reichshauptstadt handelt, bestrebt sein, 
es zu einer d e u t s c h e n  W eltausstellung zu 
bringen. H ier liegt die Pointe. A u f  eine deutsche 
W eltausstellung, auf d ie  deutsche W eltausstellung 
komm t es an. H ier liegen die hauptsächlichen G e
fahren und Klippen, an denen wir scheitern könnten 
und zugleich die Anregungen, wie wir siegen können, 
ausgesprochen. Eine deutsche W eltausstellung mufs 
es sein. K eine französische, französierende, w elche 
an französische W eltausstellungen erinnert, welche 
den Franzosen die Pointen und die Clous oder gar 
das Räuspern und Spucken abgelernt hat. Eine 
deutsche W eltausstellung im G rundcharakter, im 
ganzen, wie in ihren Teilen, die besten Eigenschaften 
des Deutschen und der Erzeugnisse deutschen Geistes 
und deutscher Kultur zum A usdruck bringend. Ein 
Monument deutschen Fleifses und deutschen Geistes 
u n d  deutschen —  Gem ütes. Keine A usstellung,

die ebensogut in London oder N ew -Y o rk  stehen 
könnte, sondern eben die deutsche W eltausstellung. 
Und wir werden noch sehen, dafs diese Forderung 
zu allen vorhergegangenen Ausführungen nicht im 
W iderspruch steht.

A b e r  keine W eltausstellung, w elche deutschen 
Zopf, deutschen Bureaukratism us, deutsche Schw er
fälligkeit, deutschen Feudalism us, deutsches Spiefs- 
bürgertum , deutsche Form losigkeit und Täppischkeit 
zum A usdruck bringt. K u rz, eine m öglichst die 
Tugenden deutschen W esens in die Front und die 
Kehrseiten deutschen W esens in den Schatten stellende 
Ausstellung. D iese deutsche W eltausstellung soll in 
ihrer A rt davon zeugen, dafs „am  deutschen W esen 
soll noch einst die W elt genesen“ .

A lso  in den Leistungen selbst deutsche Solidität 
und Ehrlichkeit verkörpernd. Nicht nur äufserlich 
glänzend, k e i n e  blofse Schaufensterdekoration, k e in e  
blofse K onfektion und M ache, sondern etwas Ganzes, 
innen und aufsen gleich Gutes, etwas durch und 
durch Gutes —  in diesem Sinne könnte man als 
Leitw ort für die deutsche W eltausstellung das W ort 
wählen, das der K aiser kürzlich auf ein Gedenkblatt 
schrieb, das W o r t : „D u rch “ . D urch, das W ort pafst 
nicht für französische W eltausstellungen, die, so ge
nial sie in der dekorativen Mache, in den Pointen 
und Clous sind, im einzelnen bis zur Schundw are 
hinabsteigen, aber dies W ort mufs die deutsche W e lt
ausstellung charakterisieren: solid und ehrlich bis in 
die Fingertüpfelchen. In d i e s e  m Sinne mufs 
„ m a d e  i n  G e r m a n y “ , dieses abscheuliche W ort, 
mit dem man uns in C hicago verspottet hat und 
das in E ngland jeder Gassenjunge kennt, noch ein
mal zum E h r e n t i t e l  deutscher Industrie werden. 
In D eutschland gem acht —  folglich gut, vertrauens
würdig, solid, kein Schund: so mufs es dann heifsen. 
W ie deutsche W issenschaft heute in der ganzen W elt 
den besten K lan g hat, mufs auch deutsches Industrie
erzeugnis vor dem jenigen anderer Länder durch alle 
industriellen Tugenden, Haltbarkeit, Dauerhaftigkeit, 
Preiswürdigkeit sich auszeichnen. Und mehr noch: 
aus der T iefe deutschen Geistes, wie er in der deut
schen Renaissance der W issenschaft und Kunst des 
Mittelalters und der Renaissancezeit so unvergäng
liche Blüten trieb , müssen wir auch in Industrie 
und G ew erbe die Schätze herausholen: das Charakter
bild eines Bach, Dürer, Luther, Bism arck mufs auch 
der deutschen Industrie, die mit der Kunst sich b e
gattet, zum  Ehrenschilde werden —  d a n n  k ö n n e n  
wi r  d i e  d e u t s c h e  W e l t a u s s t e l l u n g  w a g e n .

Dann wird sie konkurrenzlos, dann wird sie die 
französische und am erikanische und je d e  andere 
hinter sich lassen. Deutschen Geist in diesem  Sinne 
gibt es nur einmal in der W elt!
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Dann wird sie auch so grofszügig im E n tw urf 
sein, dafs sie das passende dekorative Gewand trotz 
N apoleon und Em pire von selbst finden wird, als 
äufseren A usd ruck inneren W esens, dafs sie nicht 
kleinlich an deutscher Schw erfälligkeit hängen blei
ben wird. Le g o ü t, der G eschm ack m ag etwas 
Französisches sein, aber der Charakter ist etwas D eut
sches! Und gerade von  dem höchsten Gesichtspunkt 
aus mufs eine W eltausstellung Charakter haben !

M ancher wird hier vielleicht geneigt sein, einzu
w en d en : A lso  eine nationale W eltausstellung —  ist 
das nicht eine contradictio in adiecto ? A b er jeder, 
der die früheren W eltausstellungen gesehen hat, wird 
wissen, dass gerade die besten derselben nationale 
Ausstellungen waren. D as gilt besonders von den 
Pariser W eltausstellungen, die in ieder Richtung spe
zifisch französische A usstellungen waren und franzö
sischen Geist und G eschm ack zu charakteristischem  
Ausdruck brachten. Und bis zu einem gewissen 
Grade gilt dasselbe von den W eltausstellungen in 
C hicago und St. L ouis, w elche spezifisch am erika
nische Ausstellungen waren und w elche, wenn man 
auch von einer am erikanischen Nation nicht in dem 
Sinne der europäischen sprechen k a n n , dennoch 
am erikanisches W esen zu charakteristischem  A u s
druck brachten.

Fragen wir aber nun, indem wir auf die früheren 
Ausführungen zurückkom m en, w elcher Stil denn nun 
für eine solche nationale W eltausstellung der ge
eignete wäre. Betonen müssen wir freilich noch
mals, dafs der richtige Stil nur der Ausdruck des 
inneren W esens ist, dafs er gleichsam  die Farbe ist, 
die das D in g hat. Sehen wir aber vorerst hiervon 
a b , so dürfte unseren anfänglichen A useinander
setzungen nach der E m p ire-S til der am ersten in 
Frage kom m ende sein : den weiteren Ausführungen 
nach aber dürfen wir an diesen Stil nicht denken, 
weil er ein spezifisch französischer Stil ist. Zwar 
haben wir einen deutschen Em pire-Stil und die Fort
bildung des E m pire im Biederm eier zeigt charakte
ristische Züge gerade deutschen m odernen W esens, 
näm lich die Bürgerlichkeit, Sachlichkeit, Zweckm äfsig- 
keit. A b er einmal ist dieser Biederm eier, auch in 
der mehr modernen Form , zu patriarchalisch, fast 
spiefsbürgerlich, als dafs er für den grofsen Rahmen 
einer W eltausstellung passen könnte, und zweitens 
bildet er gerade für die bedeutendsten Züge deut
schen Geistes keinen äquivalenten A u sd ruck, vor 
allem aber ist dieser m oderne Biederm eier eben nur 
eine N achschöpfung, nichts O riginelles, nichts in der 
W u rzel D eutsches. A u f  N euschöpfung aber komm t 
es bei dieser grofsen A u fgab e an. Nur dann, wenn 
sie auch dem Stil der Gesam tanlage, der Architektur 
der einzelnen Bauten, der Dekoration der einzelnen

Glieder nach etwas Neues, etwas Produktives bringt 
und eine Schöpfung bedeutet, wird sie im besten 
Sinne modern und wird sie deutsch sein. Gehen 
wir doch einem Zeitalter des Schaffens entgegen und 
haben wir doch nun bald die im Grunde recht lang
weilige E poche des Nachschaffens, der Reproduktion 
und der einseitig geschichtlichen und kritischen B e
trachtung hinter uns. Und ist doch gerade das 
deutsche W esen in seinem Urgründe, in seiner reinsten 
Gestalt und in seinen höchsten Leistungen produktiv.

W ieder aber höre ich den E inw urf: läfst sich 
ein neuer Stil aus der Erde stam pfen ? Läfst sich just 
für die Berliner W eltausstellung, etwa durch ein Preis
ausschreiben ein neuer Stil kreieren? A u f Kom m ando, 
auf höchsten Befehl, par force m äjeure ? Mit Hilfe 
etlicher Millionen ? Nein, gewifs nicht. A b er dem 
aufm erksam en Blick kann es nicht entgehen, dafs 
ein neuer Stil, mit anderen W orten der Federzug 
charaktervollen, schöpferischen Geistes in D eutsch
land zutage tritt. Und gerade a u f einem solchen 
gleichsam  selbstverständlichen S t il , der Charakter 
form t und zum A usdruck bringt, kam es uns ja an. 
D ieser Stil ist in seinen A nfängen heute bereits vor
handen, ein Stil, durchaus deutsch und durchaus 
modern, rechtw inkelig und geradlinig, und der zu
gleich der ihm innewohnenden Feierlichkeit wTegen 
für diese V ö lk e r-F e ie r  sich eignet. A u f  die E n t
w icklung dieses Stiles können wir hier nicht eingehen; 
es genüge, seinen hervorragendsten Repräsentanten 
zu nennen, P e t e r  B e h r e n s .  B e h r e n s  wenigstens 
hat diese neuen Stilanfänge bisher zu dem am meisten 
charakteristischen A usdruck gebracht. A b e r  auch 
von ihm abgesehen, finden wir diesen Stil, den wir 
passend als n e u d e u t s c h  bezeichnen möchten, in 
den besten Leistungen sow ohl der Aufsen- als der 
Innenarchitektur des neuen D eutschlands. W ir finden 
ihn auch neuerdings in der Eisenarchitektur und für 
diese gerade scheint er wie geschaffen, denn Eisen 
wird sich immer nur gewaltsam  in geschwungenen 
Linien stilisieren lassen. Eisen aber bildet eines der 
W ahrzeichen aller W eltausstellungen, von dem Eiffel
turm der Pariser W eltausstellung des Jahres 1889 
angefangen. Und wenn unsere Ingenieure jetzt schon 
über diesen Eiffelturm die A ch sel zucken, so m ögen 
sie bei der komm enden deutschen W eltausstellung 
in Berlin ein neues W eltw under aus Eisen im neu
deutschen Stil uns errichten. D eutsch, Eisen und 
Charakter passen gut zusammen. Man spricht von 
eisernem Charakter und auch der unvergessene K anzler 
des neuen deutschen Reiches hiefs „der eiserne“ . 
Man sagt, Blut sei dicker als W asser. A b er Eisen 
ist dicker als Blut. Und Charakter ist fester als 
Eisen. Und Charakter im Stil und Stil im Eisen 
mufs uns die Berliner W eltausstellung bringen.

*
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A lso  Kunst und Charakter. D ie Industrie steht 
heute an einem bem erkenswerten W endepunkte. A u s 
einer rein händlerisch-praktischen Industrie wird sie 
zur Kunstindustrie. Industrie ohne Kunst, die sie 
durchsetzt hat, wie der W ein das W asser, ist heute 
nicht mehr denkbar. Nicht denkbar ohne Kunst ist 
die keram ische Industrie, die Glasindustrie, die M öbel
industrie, die Metallindustrie, die Bijouterie-Industrie 
(vergl. Pforzheim, H anau, Gmünd), die Textil-Industrie 
(man denke an Teppiche, Spitzen, Gardinen, M öbel
stoffe etc.), die D ruckindustrie, die Autom obilindu
strie, die Hausbauindustrie, die W agenbauindustrie, 
die Bekleidungsindustrie etc. und selbst diejenigen 
Industrieen, w elche gar keinen Zusam m enhang mit 
Kunst und A rchitektur zu haben scheinen, müssen 
doch in der Aufm achung. V erpackung, Propaganda 
den authentischen Forderungen Rechnung tragen.

A ll das bedeutet einen A ufschw ung zum Besseren 
ohnegleichen, Kunst ist ein Kind der Mufse. D eutsch
land ist wohlhabend geworden. E s ist gebildet 
worden. A lles, wom it seine Bürger sich um geben, 
soll G eschm ack haben, soll schön sein, nicht nur 
praktisch und billig. D iese Ästhetik in der Industrie 
haben zuerst die Engländer betätigt, nicht nur deshalb, 
w eil in ihrem Lande die m oderne Industrie zuerst 
ihre Schwingen entfaltet hat, sondern auch weil sie 
als die Ersten wohlhabend gew orden waren. D er 
Reichtum , der in England gegen die W ende des 
Jahrhunderts in den besseren Klassen vorhanden war, 
glich einer gewaltigen Flut, die Nahrung suchte. In 
England zuerst wandte man die Kunst au f das all
tägliche Leben an. H o f und Patrizier hatten das 
freilich schon in früheren Zeitaltern auch in anderen 
Ländern getan, aber die bürgerlichen Kreise wurden 
zuerst in England davon ergriffen. D eshalb ja  w ur
den gerade in diesem Lande die deutschen Industrie
produkte, die dam als nur den V orzu g  der Billigkeit, 
allenfalls noch der Solidität, aber keinenfalls des G e
schm ackes, oder sagen wir zu deutsch besser des 
charakteristischen A usdrucks, kurz, des Charakters 
hatten, als „m ade in G erm any“ verschrieen. Man 
denke an die englische Lederindustrie, Bijouterie, 
Reiseartikel, Teppiche, Tapeten, Stoffe, Kleider, Sil
berwaren, W agenbau etc. D er Engländer hatte das 
Geld, aufser dem Material- und Arbeitsw ert eines 
Gegenstandes noch ein paar Pennys für den G e - 
s c h m a c k s w e r t  zu zahlen und nicht nur an die 
Billigkeit zu denken. U n d  so  e n t w i c k e l t e n  s i c h  
z u e r s t  i n E n g l a n d  d i e  A n f ä n g e  e i n e r  m o 
d e r n e n  K u n s t i n d u s t r i e .

Und dann kam A m erika. In A m erika zw ar et
was später als in England, aber in um so höherem 
M afse wurden d i e  B ü r g e r  reich. H o f und A d el 
existierten nicht. Reichtum  und Vornehm heit waren

E rgebnisse der A rbeit. U nd die reichen am erika
nischen Bürger wurden verm ittels der durch A rbeit 
erworbenen V erm ögen allm ählich, aber mit schnellen 
Schritten zur K u l t u r  d e s  G e s c h m a c k e s  er
zogen. Sie w aren dabei viel zu praktisch, als dafs 
sie au f Kunst, die im G lasschranke eingepuppt ist, 
etw’as gegeben h ä tten ; sie w ollten die K unst buch
stäblich in der T asch e haben. K unst au f der Strafse, 
K unst im H ause, Kunst im Kleide, K unst im Schm uck, 
K unst im M öbel —  alle diese modernen Forderungen 
wurden in A m erika, nächst England zuerst verw irk
licht. N ebenbei bem erkt, auch in den am erikani
schen „W olken kratzern “ lebt diese Kunst, wenn ich 
mich hier auch nicht dabei aufhalten kann, dies zu 
demonstrieren.

Und dann Kam der europäische Kontinent. V o r 
allem Belgien, das moderne Industrieland. Frankreich 
hatte auf der einen Seite den V orzug, dafs es von 
Geburt und Rasse aus ein Land der G eschm ackskul
tur war, vielleicht eben weil es von H aus aus ein 
reiches Land w ar —  man erinnere sich an das, was 
wir in diesem Zusam m enhang über England sagten
—  aber es hatte den Nachteil, dafs dort seit Jahr
hunderten die Kunst mit dem H o f aufs engste ver
knüpft war, der französischen Republik aber fehlte 
der reich e Bürgerstand. Ähnlich in Italien. V on  Haus 
aus ein Land- und ein V o lk , dem die Kunst gewis- 
serm afsen schon mit der Muttermilch gegeben ist, 
ein Land mit einer unvergleichlichen künstlerischen 
V ergangenheit —  : aber arm. V o n  den Trinkgeldern 
der Touristen der ganzen W e lt lebend, um es schroff 
auszudrücken.

A b er nun D eutschland. A nfän glich  lagen gerade 
hier der Entw icklung einer Kunstindustrie grofse H in
dernisse im W ege. D ie Tradition der glorreichen 
Renaissance-Zeit war abgebrochen. Frankreich zw ang 
es nicht nur künstlerisch in G efolgedienste, sondern 
raubte es noch aus. W enn Frankreich den 70er 
K rieg  nicht vergessen kann, so w ollen wir die B rand
ruine des H eidelberger Schlosses nicht vergessen. 
A b er das 18. Jahrhundert brachte die drei Phasen 
nationalen Erw achens. Zuerst 1813 das im engeren 
Sinne nationale Erw achen. 1848 das politische E r
wachen. Und 1870 das deutsche E rw achen. Und 
nun schuf das Reich mit den gew onnenen Milliarden 
eine m aterielle U nterlage, au f der Industrie und R eich
tum —  also der Reichtum  kam vom  Reich —  em por
kom m en konnten. D ie  englische Industrie gab, wie 
gesagt, das V orbild  ab. Rheinprovinz und W e st
falen wurden die englischen Lancashire und Yorkshire. 
A b er nun denke man an die sächsische Industrie. 
A n  die ganze süddeutsche Industrie. W en ige Jahr
zehnte genügten, um D eutschland zu einem Industrie
lande und zu einem —  wir w ollen noch nicht sagen
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„reichen“ , aber verm ögenden Lande zu m achen. D er 
Feudalism us wich zurück, der Geburtsadel verarm te. 
Man mufste die neuen W orte Geldadel und Industrie
barone prägen. Ein neuer M ittelstand, derjenige 
der gut bezahlten Industriebeamten, bildete sich, und 
unter den upper ten thousand waren auch in D eutsch
land mehr als die H älfte, soweit W ohlhabenheit in 
Frage kom m t, Bürgerliche, vornehm lich Industrielle. 
S ch u f die Industrie doch selbst den Landw irtschafts
betrieb um und es bildete sich eine sehr hohe W erte 
um setzende landwirtschaftliche Industrie. K u rzD eu tsch 
land, das bürgerliche D eutschland, das damit zugleich 
den Grund zum Republikanism us legte, wurde ver
m ögend. U nd nun ging es ähnlich wie in England 
und Am erika. Man w ollte von seinem Reichtum 
etwas haben. Man wurde verm ittels des Reichtums 
zum G eschm ack, zum Genufs der Mufse, zur Schön
heit der Lebensgew ohnheiten, zur K unst im Leben 
erzogen. A u ch  in Deutschland wollte man die Kunst 
und das Schöne nicht länger nur mehr im Glasschrank 
haben, sondern im Leben, im H ause, in den Dingen, 
in den Gegenständen, die wir in die H ände nehmen. 
U nd damit waren die V oraussetzuugen der E ntw ick
lung der Kunstindustrie gegeben. A u ch  die Indu
strieerzeugnisse sollten schön sein. Man war w ohl
habend genug, um nicht zehn Stunden täglich ar
beiten zu m ü ssen : und nun bot sich das so überaus 
fesselnde sozialpolitische Bild, ähnlich dem in E n g 
land. Zuerst wurde der Sonntag geheiligt. D eutsch
land war nun w ohlhabend genug, am Sonntag ni c ht  
arbeiten zu müssen. Dann die V erkürzungen der 
w ochentäglichen A rbeitszeit von vierzehn au f zwölf, 
von zw ölf auf zehn, von zehn auf neun Stunden, 
und heute erstrebt man die achtstündige Arbeitszeit. 
D aneben der frühe Geschäftsschlufs am Sonnabend, 
an w elchem  T a g e  heute in England das G eschäfts
leben schon von Mittag an ruht: nicht lange, und 
der Sonnabend wird der eigentliche bürgerliche Feier
tag  neben dem  Sonntag als Festtag sein.

Ich sage, diese sozialpolitische Gestaltung der 
Arbeitszeiten ging H and in H and mit der steigenden 
W ohlhabenheit, und dieser wiederum folgte unmittel
bar der W unsch, alles, was zum Instrument des 
täglichen Lebens gehört, schön zu gestalten.1) Das

’ ) Von ganz ähnlichen Voraussetzungen ist auch der Zug von 
der Stadt auf das Land, die Gartenstadtpolitik und Landhausbe
wegung ausgegangen, und auch Gross-Berlin steht in diesem Bilde.

Bedürfnis nach Schönheit war da und dieses Be
dürfnis zw ang die Industrie zur E he mit der Kunst, 
und wie das Sonnenlicht die Gegenstände, die es 
bescheint, vergoldet, oder wie der Ziseleur Gold in 
Stahlplatten legt, wirkte die Kunst veredelnd aut 
die Industrie.

D as W esentliche ist nun dies, dafs in dieser 
Ästhetisierung der Charakter der modernen Industrie 
geradezu gegeben ist, dafs unsere Industrie im Zeichen 
dieser Ästhetisierung steht, dafs mehr und immer 
mehr die gesam te Industrie zur Kunstindustrie 
wird.

W ir haben die vorstehenden Ausführungen etwas 
weiter ausgesponnen, als eigentlich im Them a liegt, 
aber wir hielten es für nötig, weil wir m öglichst nach
drücklich betonen möchten, dafs eine W eltausstellung 
nur dann modern und up to date sein wird, wenn 
sie in allen ihren Teilen diesen Zug der Zeit nach 
Ästhetisierung oder Lebenskom fort zum Ausdruck 
bringt. U nd D eutschland braucht eine solche W e lt
ausstellung. Man sagt zw ar, aus dem Plane, im 
Jahre 1913 in Berlin eine W eltausstellung zu veran
stalten, sei nichts geworden. A b er ich glaube nicht 
daran. Und die Idee wäre nicht so gut, w ie sie ist, 
wenn nicht die Hindernisse dazu dienen sollten, ihr 
erst recht zur Verw irklichung zu verhelfen. Ich 
glaube auch nicht an die Ausstellungsm üdigkeit. 
Dieses schöne W ort wird rein als W ort, weil es ge
fällt, nachgesprochen. D as junge deutsche Industrie
land hat Ausstellungen, hat im besonderen seine 
W eltausstellung so nötig, wie der Laden sein Schau
fenster, wie der Mensch sein Gesicht. Man hat nur 
leider bei der Propaganda zwei taktische Fehler ge
macht, indem man nicht den Kaiser, sondern einen 
Zeitungsbaron an die Spitze stellte. D adurch wurden 
der Kaiser und alle anderen Zeitungen verschnupft. 
A b er diese Fehler lassen sich wieder gut machen. 
D ie deutsche Presse, der deutsche Kaiser und das 
deutsche V o lk  sind nicht kleinlich genug, um aus 
solchen Gründen ein so grofses Unternehmen be
graben zu lassen. D ie deutsche W eltausstellung 
mufs kommen. Sie liegt in der Luft. D as Jahr 1913 
ist passend gewählt. Berlin allein kann in Frage 
komm en. A lso  vorw ärts mit tausend Segeln. D eutsch
land in der W elt voran. D ie Berliner W eltausstellung 
im Jahre 1913 soll es bezeugen.
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Die Ersatzverbindlichkeiten der Unternehmer nach dem Gewerbe

unfallversicherungsgesetze.
Von J. J e h l e ,  München.

Neben der Sicherung der Arbeiter gegen die 
wirtschaftlichen Folgen der U nfälle hat die U nfall
versicherungsgesetzgebung alle Streitigkeiten zw ischen 
A rbeitgebern und Arbeitern über Entschädigungsan
sprüche, w elche den letzteren aus Unfällen erw ach
sen, b eseitigt; der Verletzte hat heute —  abgesehen 
von dem Falle  der vorsätzlichen H erbeiführung eines 
U nfalles —  gegen den Unternehm er keinen Anspruch 
mehr auf Entschädigung und zw ar selbst dann nicht, 
wenn der Unternehm er den Unfall durch grobe Fahr
lässigkeit verschuldet hat. D ie  Verpflichtungen der 
Unternehm er sind auf die Berufsgenossenschaften 
übergegangen, und nur gegen diese hat der V erletzte 
einen Entschädigungsanspruch. Nun ist heute noch 
vielfach die Anschauung verbreitet, dafs der U nter
nehmer j e d e r  Ersatzpflicht enthoben ist. D iese 
Annahm e ist durchaus unzutreffend. Sow ohl das 
Kranken-, Invaliden- wie U nfallversicherungsgesetz ent
hält weittragende Ersatzverbindlichkeiten. W ir wollen 
heute lediglich die weitgehendste Verbindlichkeit b e
sprechen, und dies ist die Ersatzpflicht aus § 136 
des Gew erbeunfallversicherungsgesetzes.

Nach § 136 des G ew erbeunfallversicherungsge
setzes haften diejenigen Unternehmer, gegen welche 
durch strafgerichtliches U rteil festgestellt worden ist, 
dafs sie einen U nfall vorsätzlich oder durch Fahr
lässigkeit mit Aufserachtlassung derjenigen A ufm erk
samkeit, zu der sie verm öge ihres Berufes oder Ge 
werbes besonders verpflichtet sind, herbeigeführt 
haben, für alle Aufwendungen, w elche infolge des 
Unfalles auf Grund des U nfallversicherungsgesetzes 
von Gemeinden, A rm en verb än den , Krankenkassen 
und sonstigen Unterstützungskassen gem acht worden 
sind.

D ie Regrefsansprüche bestehen allerdings nicht 
bei einer einfachen, sondern nur bei einer sogenann
ten q u a l i f i z i e r t e n  Fahrlässigkeit. Eine solche 
liegt dann vor, wenn der Unternehm er zu der aufser 
acht gelassenen Sorgfalt verm öge seines Berufes oder 
G ew erbes b e s o n d e r s  verpflichtet war. D ies wird 
in den hier in Betracht komm enden Fällen meistens 
zutreffen, da der Unternehm er stets die Pflicht hat, 
mit entsprechender Sorgfalt den Betrieb und dessen 
Einrichtung zu überwachen. B ei Entscheidung der 
Frage, ob im konkreten Falle  der Unternehmer zu 
der aufser acht gelassenen Sorgfalt besonders ver
pflichtet war, werden vorw iegend die vom  Bundes
rate, den Landesregierungen oder den Berufsge
nossenschaften erlassenen U nfallverhütungsvorschrif

ten oder die seitens der G ew erbeinspektoren ergange- - 
nen Anordnungen zugrunde gelegt.

D er Unternehm er ist aber der Gefahr selbst 
dann noch nicht enthoben, wenn er diese A n o rd 
nungen befolgt. D enn mit Erfüllung dieser speziellen 
A nordnung ist der Unternehm er noch nicht allen 
Verpflichtungen hinsichtlich der A nbrin gung von 
Schutzvorrichtungen usw. enthoben.

§ 120 a der G ew erbeordnung m acht dem U nter
nehmer allgem ein zur Pflicht, die Arbeitsräum e, B e
triebsvorrichtungen, Maschinen, Gerätschaften so ein
zurichten und zu unterhalten, dafs die Arbeiter gegen 
Gefahren für Leben und Gesundheit sow eit geschützt 
sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet. E s 
müssen also nach dieser Bestim m ung nicht nur die 
von besonderen Organen namentlich bezeichneten 
speziellen Sicherungsm afsregeln befolgt werden, son
dern a l l e  jen e Schutzvorrichtungen angebracht und 
unterhalten werden, die mit Rücksicht a u f die B e
schaffenheit des Betriebes und der Betriebsstätte nötig 
sind, um Leben und Gesundheit der A rbeiter bei 
einiger halbw egs genügenden A chtsam keit ganz oder 
wenigstens sow eit zu schützen, als dies nach dem 
Stande der Technik m öglich erscheint. D en D ru ck
sachen des A llgem einen D eutschen V ersicherungs
vereines in Stuttgart ist ein hier sehr bezeichnender 
Fall zu entnehmen. D as dort im A uszuge wieder
gegebene landgerichtliche Urteil, das sich auf § 120 a 
der G ew erbeordnung stützt, s a g t :

„D ie  Ausführung des V erteidigers, es fehle an 
ursächlichem Zusam m enhange zwischen dem U n
fälle und der U nterlassung des A ngeklagten, w eil 
die Fabrikinspektion nur die A nbringung e i n e s  
A uflagehakens auf einer Seite der obern Scheibe 
angeordnet habe, der Unfall aber durch diese H er
stellung nicht ausgeschlossen gew esen wäre, ist 
nicht stichhaltig. Für den Tatbestand der fahr
lässigen K örperverletzung kom m t es nicht darauf 
a n , w a s  d i e  F a b r i k i n s p e k t i o n  v e r 
l a n g t e .  E s war Sache des A ngeklagten, d a s  
z u r  V e r h i n d e r u n g  d e s  U n f a l l e s  E r 
f o r d e r l i c h e  v o r z u k e h r e n ,  s e l b s t  o h n e  
A n w e n d u n g  d e r  F a b r i k i n s p e k t i o n  
u n d  h i e r v o n  u n a b h ä n g i  g .“

D ie Folge der Verurteilung des Unternehm ers 
in dieser Sache war, dafs die betreffende Berufsge
nossenschaft gegen den Unternehm er einen E rsatz
anspruch von rund 5000 Mark erhob, der beglichen 
werden mufste. D ieser Fall zeigt deutlich, wie leicht
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ein Unternehm er auch bei vorsichtiger Geschäftsleitung 
ersatzpflichtig werden kann.

Ins G ew icht fällt noch ganz besonders, dafs ein 
Ersatzanspruch nicht w egen mitwirkender Fahrläs.- 
sigkeit des Verletzten zurückgew iesen werden kann.

W ährend vor der N ovelle zu den U nfallver
sicherungsgesetzen vom  30. Juni 1900 auch die E r
satzansprüche der Berufsgenossenschaften von der 
strafrechtlichen V erurteilung des Unternehm ers ab
hängig waren, ist seit dieser Zeit die H aftung des 
Betriebsunternehm ers gegenüber den Berufsgenossen
schaften erweitert, indem die H aftung nicht mehr 
abhängig ist von der strafrechtlichen Feststellung der 
Schuld des Unternehm ers. W en n  also die G enossen
schaft glaubt, dafs eine fahrlässige H andlung des 
U nternehm ers den U nfall herbeigeführt oder mit ver
ursacht hat, so kann sie nach vorausgegangener 
strafrechtlichen V erurteilung, ja  sogar bei vorliegen
dem, etwa auf subjektivem  Verschulden beruhendem  
Freispruche, den E rsatzanspruch geltend m achen, 
der dann im Streitfälle nicht von dem Straf- sondern 
dem Zivilrichter zu prüfen ist. Hierin liegt natürlich 
eine w esentliche Erw eiterung der H aftungsverbind
lichkeit der Unternehmer.

W ie hoch sich ein solcher Ersatzanspruch stellen 
kann, haben wir im allgem einen bereits auf S. 69 
unserer Zeitschrift ausgeführt. W ir möchten dem 
aber noch beifügen, dafs die H aftungsverbindlichkeit 
noch viel w eiter gehen könne.

W enn der im gegebenen B eispiele genannte 
V erletzte nach einigen Jahre infolge des erlittenen 
U nfalles stirbt —  w obei es gleichgültig ist, ob der 
T od  im m ittelbaren oder unmittelbaren Zusam m en
hänge steht mit der seinerzeit zugezogenen V erletzung
—  so hat die Genossenschaft die H interbliebenen
rente anzuweisen und zw ar für die W itw e auf L ebens
dauer, für die vorhandenen K inder bis zum zurück
gelegten fünfzehnten Lebensjahre. D ie Rente beträgt 
für die W itw e und jedes Kind 20% des Jahresarbeits
verdienstes. Im angeführten Falle  würde sich eine 
Rente von jährlich 188 M ark oder monatlich 24 Mark 
au f den K o p f der H interbliebenen b erech n en ; für 
die H interbliebenen wäre also eine Gesam tentschädi
gung von jährlich 864 Mark oder m onatlich 72 Mark 
zu bezahlen. Dazu käm e ein Sterbegeld von 96 Mark. 
Unter U m ständen mufs auch an Eltern und Grofs- 
eltern und E n kel eine Rente bezahlt werden.

W urde der Verletzte infolge des U nfalles nicht 
nur vö llig  arbeitsunfähig, sondern der frem den W art 
und Pflege bedürftig, wie bei Erblindungen, Lähm un
gen, so mufs der volle  Jahresarbeitsverdienst als 
Rente angewiesen werden. In unserem Beispiele 
wären also jährlich 1440 Mark oder monatlich 120 Mark

Rente anzuweisen. Und für all diese Aufwendungen 
hätte der Unternehm er aufzukommen.

D abei fällt aber noch ganz besonders ins G e
w icht, dafs die Genossenschaften als Ersatz den 
K apitalw ert der Renten fordern können.

W elch e Sum m e von dem Unternehm er bei der 
Kapitalisierung gefordert werden könne, haben wir 
gleichfalls schon hervorgehoben. (S. 68.)

E s könnte vielleicht der Einwand erhoben w er
den , dafs bedeutendere H aftungsverbindlichkeiten 
doch eine Seltenheit sein werden. D em  ist nicht so. 
Man nehme doch nur einmal die vom  vorhin ge
nannten V ereine herausgegebene Sam m lung der ent
schädigten Fälle zur Hand und man wird geradezu 
eine erschreckende Zahl von au f § 136 des G e
w erbeunfallversicherungsgesetzes und dergleichen B e
stimmungen der übrigen U nfallversicherungsgesetze 
beruhenden Schadenfällen mit ganz bedeutenden E r
satzsummen finden. Neben dieser, allerdings bedeu
tendsten Versicherungseinrichtung bestehen inD eutsch
land noch eine grofse A nzahl von V ersicherungsge
sellschaften, deren Material w ohl auch mit solchen 
Fällen gespickt sein wird.

Nur einige wenige in industriellen Betrieben vor
gekom m ene Fälle sollen hier aus der genannten 
Sam m lung angezogen werden :

In einem D am pfsägew erk in Bruchsal kroch zum 
Schm ieren des M aschinengetriebes ein A rbeiter unter 
eine Transm issionsw elle. D er A rbeiter wurde von 
einem Schraubenknopf der W elle  am H alstuch er- 
fafst und erdrosselt. W eil dieser Schraubenknopf 
nicht verkleidet war, wurde der Unternehm er ver
urteilt. E r  hatte an die Genossenschaft 4000 Mark 
zu zahlen.

In dem M aschinenraumc der Th.sehen Ziegelei 
in D essau verunglückte ein A rbeiter dadurch, dafs 
er durch einen herabfallenden Fahrstuhl so schwer 
verletzt wurde, dafs er a u f der rechten Seite gelähm t 
ist und die Sprache fast vö llig  verloren h a t ; der 
U nfall entstand dadurch, dafs die zum Abschlufs der 
Fahrstuhlöffnung dienende Schranke nicht geschlossen 
war und der A rbeiter trotz der W arnung „D u rch 
gang verboten“ durch die Fahrstuhlanlage trat. D as 
Landgericht wies die K lage wegen überwiegenden 
eigenen Verschuldens des A rbeiters ab, vom  ange
rufenen Oberlandesgericht aber wurde der K lage 
stattgegeben w egen m angelhafter A nw eisung und 
Ü berw achung des den Fahrstuhl bedienenden A r 
beiters. D er Unternehm er hatte an die Genossen
schaft 11 500 Mark zu bezahlen. Insgesamt traf 
ihn mit den Prozefskosten usw. ein Schaden von 
18000 Mark,
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Uber Schwungradexplosionen.
Von G. Braune-Cöln a. Rh.

In dem Jahresberichte der Berufsgenossenschaft 
der chem ischen Industrie für 1906 werden drei 
Schw ungradexplosionen erw äh n t, von denen zwei 
glücklicherw eise ohne schw ere Folgen blieben, eine 
aber leider ein blühendes Leben vernichtete.

In allen drei Fällen handelte es sich um ein 
D urchgehen der Maschinen infolge Nichtfunktionierens 
des R egulators; es waren stets Schieberdam pfm aschi
nen mit Grund- und E xpansionsschieber (M eyer
Rieder-Steuerung und dergl.). D er Regulator wurde 
in allen drei Fällen durch einen einfachen Riemen 
von der H auptw elle aus angetrieben. D ieser Riemen 
bewirkte durch Gleiten oder Reifsen den Stillstand 
des Regulators, damit völliges Öffnen der D am pf
einströmung und eine so hohe V erm ehrung der U m 
drehungszahl, dafs die E xplosion  die F o lge  war.

Im ersten Falle handelte es sich um einen ver- 
hältnismäfsig kleinen Luftkom pressor in einer grofsen 
Säurefabrik ; der Grund war das A bgleiten des R egu
latorriemens infolge Darauftropfens von Öl. D as sehr 
geräum ige Maschinenhaus wurde gröfstenteils zer
stört, der anstofsende Schw efelkiesofen schwer b e
schädigt, während nach der anderen Seite die Spreng- 
stücke ca. 60 m weit in den glücklicherw eise zu der 
Zeit (morgens vor 6 Uhr) m enschenleeren H o f hin
ausgeschleudert wurden. Im Maschinenhaus selbst 
befanden sich zur Zeit der E xplosion vier Personen, 
die wie durch ein W under unverletzt blieben. Ein 
grofses Sprengstück fiel direkt zwischen zwei vor der 
Maschine stehenden Maschinisten n ied er; ein K upfer
schm ied wurde durch einen herabfallenden Backstein 
leicht an der Nase geritzt.

Im zweiten Falle war es das Schwungrad der 
Maschine einer W einsäurefabrik, w elches explodierte; 
die U rsache war das Gleiten des Regulatorriemens. 
D ieser lie f sogar über eine Rolle mit K ette, welche 
durch Aufschnellen bei Riem enbruch den D am p f ab
stellen sollte, aber nicht in Funktion trat, da der 
Riem en ganz b lie b ; nach der Explosion zeigte sich 
die K ette zerrissen. D as Maschinenhaus, sowie das 
danebenliegende Kesselhaus wurden zerstört, die be
nachbarten Fabrikgebäude erheblich beschädigt. A uch  
hier war kein M enschenleben zu beklagen, da der 
Maschinist soeben den Raum verlassen hatte und die 
Arbeiter sich alle im U m kleideraum  befanden.

D er dritte Fall, welcher den T o d  eines Menschen 
herbeiführte, ereignete sich in einer grofsen Teer- 
produktenfabrik an der yopferdigen A n tri ebm aschine 
des D ynam o. Beide Maschinen waren zusam m en 
in einem W ellblechhause auf dem F abrikhof unter
gebracht. D ie U rsache bildete das Reifsen des R egu

latorriemens. D as Schw ungrad von 3,5 m D u rch 
m esser wurde in 21 T eile zerrissen, das Maschinen
haus w ar seiner Längsrichtung nach beiderseitig durch
schlagen, das D ach zum T eil fortgerissen, die Fabrik
gebäude sahen aus, als ob sie mit schwerem  G e
schütz beschossen w orden wären. V o n  der G ew alt 
der E xplosion gibt die T atsache einen Begriff, dafs 
ein Stück von 292 kg  G ew icht 280 m w eit in einen 
nahen Park flog, glücklicherw eise ohne einen der 
dort spazierengehenden Passanten zu treffen. Ein 
Stück von 355 kg G ew icht war ca. 180 m weit w eg
geflogen und hatte sich verm öge der zugespitzten 
Beschaffenheit der Bruchstelle 3,5 m tie f in den 
schweren Tonboden eingewühlt, sodafs es mühsam 
wieder ausgegraben werden mufste. Ein Stück von
29 kg G ew icht wurde über die Fabrikgebäude und 
zwei H öfe hinw eggeschleudert und erschlug au f dem 
dritten Hof, ca. 100 m vom  M aschinenhause, den 
nichtsahnend daherkomm enden Betriebschem iker der 
Firma.

Nach den angestellten Berechnungen des D am p f
kesselüberw achungsvereins betrug die U m drehungs
zahl der normal 110 Um drehungen machenden Ma
schine zur Zeit der E xplosion  288.

In den Jahresberichten der Preufsischen Ge- 
werbeaufsirhtsbeam ten für 1906 wird aus A rnsberg 
anläfslich eines solchen Ereignisses, bei dem an einer 
W alzenzugm aschine im normalen Betriebe das gufs- 
eiserne Schw ungrad in viele T eile  zersprang und 
drei Arbeiter, einer durch den •ausströmenden D a m p f 
der zerschlagenen D am pfleitung, zw ei durch herab
fallende Stücke verletzt wurden, die V erm utung ge- 
äufsert, dafs durch dauernde stofsweise Beanspruchung 
des Schw ungradm aterials dessen G efüge eine v o ll
ständige U m w andlung zu ungunsten seiner Festig
keit erleiden könne. D er Zerreifsversuch mit einer 
Probe aus dem zersprungenen Radkreuze scheine 
diese V erm utung zu bestätigen, da sich nur eine 
Zerreifsfestigkeit von 830 und 887 kg  ergab. E s 
wird als wünschensw ert bezeichnet, dafs durch ein
gehende wissenschaftliche U ntersuchungen volle A u f
klärung über diese die Industrie beunruhigenden, 
in den letzten Jahren m ehrfach aufgetretenen E x 
plosionen geschaffen werde.

D ie K onferenz der technischen Aufsichtsbeam ten 
der Berufsgenossenschaft der chem ischen Industrie 
hat sich im Anschlufs an diese Sch w u n grad exp lo
sionen eingehend mit der Frage beschäftigt, in w el
cher W eise derartigen E xplosion en wirksam  vo rge
beugt werden könne und ist dabei zu der Ü berzeugung 
gelangt, dafs eine etw aige Panzerung und D raht
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werden, ihre alten M odelle abzuändern und derartige 
Maschinen mit Riem enübertragung, die im mer eine 
hohe Gefahr für den Betrieb bilden, nicht mehr zu 
liefern, w ie auch andererseits den Betriebsinhabern 
dringend nahezulegen ist, solche Maschinen nicht zu 
kaufen.

Für alte Maschinen dieser Konstruktion, deren 
U m änderung gar nicht oder nur mit unverhältnis- 
mäfsig hohen K osten bewirkt werden kann, empfiehlt 
sich, um derartige Explosionen zu verm eiden,

x. eine tägliche genaue U ntersuchung des R egu
latorriemens a u f Festigkeit (RiemenVerschlüsse mit 
Krallen sind unbedingt zu verw erfen und nur genähte

Kosten meist auch an alten Maschinen anbringen 
lassen wird, in der W eise, wie es die Maschinen
fabrik von Gebrüder Sulzer in W interthur und L u d 
wigshafen an ihren Maschinen vorsieht. (Fig. 192.)

In dem Jahresberichte der Zucker-Berufsgenossen
schaft für 1900 wird eine V orrichtung erwähnt, welche 
bezweckt, das Durchgehen einer Dam pfm aschine beim 
Reifsen oder A bfallen  des Regulatorriem ens von den 
Scheiben zu verhindern. D iese V orrichtung wird von 
der M aschinenfabrik E . B e n d e l  in M agdeburg
Sudenburg angefertigt und ist in Fig. 193 veran
schaulicht.

A u f  dem oberen T eile  des Regulatorriemens

Fig. 192.

um wicklung der Schw ungräder unzureichend sei, dafs 
vielm ehr einzig und allein, wenn man von der A n 
bringung von Achsregulatoren absehen will, zw an g
läufige Ü bertragung durch Zahnräder und Ü ber
tragungsw elle am Platze sei. A u ch  Kettentriebe 
dürften mehr als Riemen zu em pfehlen sein, können 
aber auch nicht als absolut sicher gelten.

Leider werden im m er noch neue Maschinen in 
dieser alten gefährlichen Ausführung geliefert. E s 
kann daher den M aschinenfabriken nur em pfohlen

Riemen anzuwenden!) und auf Reinlichkeit; nam ent
lich von Ö l sind sie völlig  frei zu halten ;

2. die Einstellung des D am pfeinström ungsventils 
in der A rt, dafs es nur die nötige D am pfm enge für 
die höchste im Betriebe geforderte Belastung der 
Maschine zuläfst, sodafs also auch im Falle  des 
Stillstehens des Regulators kein erheblich gröfseres 
Dam pfquantum  einströmen k a n n ;

3. Anbringung eines zweiten vom  ersten unab
hängigen Sicherheitsriemens, welcher sich ohne grofse
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läuft die Rolle r, welche beim Reifsen des Riemens, 
oder wenn derselbe von den Scheiben ablaufen sollte, 
herabfällt und dadurch verm ittelst der H ebel e und b, 
sowie der K ette d, einen in dem Gehäuse A  der 
D am pfzuleitung sitzenden D rehschieber schliefst. A u f 
diese W eise wird der Zutritt des D am pfes zur M a
schine sofort abgesperrt und letztere zum Stillstand 
gebracht. D ie Vorrichtung kann bei allen liegenden 
Dam pfm aschinen mit jeder A rt Steuerung angebracht 
werden und wird auch im Betriebe des Verfertigers 
derselben jederzeit bereitwilligst vorgeführt. V o r 
einigen Jahren zersprang in der Z u c k e r r a f f i n e r i e  
R o s i t z  infolge A blaufens des Regulatorriem ens das 
Schw ungrad einer grofsen Betriebsm aschine, durch 
welches Ereignis ein bedeutender M aterialschaden 
herbeigeführt wurde. Das Vorkom m nis hat der Be-

bei einer vor Jahren von der M aschinenfabrik Gebr. 
M eer in M ünchen-Gladbach erbauten grofsen D am p f
m aschine in der Z u c k e r r a f f  i n e r i e A l t e n  vo r
gefunden, w elche indessen den D a m p f nicht in der 
Rohrleitung, sondern erst im Schieberkasten, also 
unmittelbar vor Eintritt in den Zylinder absperrt. 
D ie V orrichtung ist daher nur bei D am pfm aschinen 
mit Schiebersteuerung und auch nur bei Neuaus
führung an w en d b ar, im übrigen aber ebenfalls 
em pfehlensw ert, zum al die M aschinenfabrik von 
G e b r .  M e e r  ihre Schieberdam pfm aschinen auch 
jetzt noch mit dieser Vorrichtung baut.

Schliefslich soll nicht unerwähnt bleiben, dafs 
die Firm a M e y e r  &  R i c h e m o n d  in Paris eine 
vom  Ingenieur D a v i d  erfundene V orrichtung zum 
selbsttätigen Anhalten von D am pfm aschinen herstellt,

Fig. 193-
triebsleitung der Raffinerie Rositz Veranlassung ge
geben bis jetzt fünf D am pfm aschinen mit der Ben- 
delschen Vorrichtung versehen zu lassen. Nach den 
von der genannten M aschinenfabrik versandten P ro
spekten ist die m ehrerwähnte Vorrichtung zurzeit 
noch in den Zuckerfabriken E i c h e n b a r l e b e n ,  
E i l s l e b e n ,  E i n b e c k  und N e  u h a l d  e n s 1 e b e n  
eingeführt. D ie von einzelnen dieser Fabriken an
gestellten Versuche haben zu sehr günstigen E rg e b 
nissen geführt, sodafs die Vorrichtung geeignet er
scheint, weiter empfohlen werden zu können.

Eine ähnliche, dem gleichen Zw ecke dienende 
Vorrichtung, wie die eben beschriebene, wurde noch

w elche in einer in die D am pfzuführung eingebauten 
D rosselklappe besteht, die von dem Regler beein- 
flufst wird und sich bei Stillstand des letzteren oder 
bei irgend einer anderen Störung selbsttätig schliefst. 
D ie V orrichtung (Gew erbl.-Techn. Ratgeber H eft 13 
S. 250 vom  1. Jan. 1907), erscheint wegen der E in 
fachheit ihrer Konstruktion sehr em pfehlenswert. —  

In allerneuster Zeit hat sich die K öln er A rm a 
turenfabrik Lam bert H üll in K öln a. Rh., Mathias- 
strafse 18 den in Fig. 194 dargestellten Sicherheits
apparat zur Verhütung von Schw ungrad-Explosionen 
patentamtlich schützen lassen. Bisher waren der
artige A pparate' vom  Regulatorriem en abhängig, tra
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ten also nur in Funktion, wenn dieser Riem en ab
fällt oder reifst. D er neue A p p arat ist dagegen vom  
Regulatorriem en vollständig unabhängig, er wird, wie 
A bbildun g zeigt, au f einer Speiche des Schw ung
rades b e fe stig t; zur A u sgleich u n g seines E igen ge
wichts wird die G egenseite entsprechend belastet. 
D ie übrigen Teile, w ie Ständer mit Auslösvorrich-

stellen. Sobald nun durch irgend einen Umstand 
die normale Tourenzahl überschritten, d. h. die U m 
fangsgeschw indigkeit eine gröfsere wird, bew egt sich 
infolge erhöhter Zentrifugalkraft das G ew icht c nach 
vorn und löst den W inkelhebel m aus, wodurch die 
Büchse r, w elche mittelst Drahtseil s mit der D rossel
klappe z verbunden ist, herunterfällt; das Drahtseil

tung m-r und D rosselklappe z werden den örtlichen 
Verhältnissen entsprechend montiert. D ie  innerhalb 
des A pparates vorhandene Feder kann, indem man 
die^Schutzhülse g  abnimmt, für jede Tourenzahl be- 
quem*eingestellt werden. A rbeitet z. B. eine M aschine 
mit 100 Touren, so würde man die Feder, w elche 
dasJGewicht c 'regu liert, auf n o  bis 120 Touren ein

gibt nach und die D rosselklappe schliefst sich in
folge Belastung u selbsttätig. Durch Absperrung der 
D am pfleitu n g ist somit jede weitere Gefahr für die 
Maschine beseitigt. D ie Feder selbst ist gegen 
Schm utz und Staub vollständig geschützt, sodafs 
die W irkungsw eise derselben hierdurch nicht beein
trächtigt werden kann.
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Verhandlungen der 14. Hauptversammlung des Vereins deutscher 

Revisions-Ingenieure in Kiel
vom  25. bis 28. A u gu st 1907. ( I I .  Fortsetzung statt Schluss.)

Z w e i t e r  V  e r h a n d l u n g s t a g :
Am Dienstag den 2 7 . August morgens 8 Uhr 40 Mi

nuten öröffnete Herr Prof. G a r y  die Sitzung und be
ginnt mit: '

5. V e r e i n s a n g e l e g e n h e i t e n :  a) V o r l a g e  
d e s  R e c h n u n g s a b s c h l u s s e s  f ü r  d a s  V e r -  
e i n s j a l i r  1906— 1907.

Der Rechnungsabschluss lag den Mitgliedern im Um
druck vor.

b) B e r i c h t  d e r  R e c h  n u n  g p r ü f u n g s - K o m -  
m i s s i o n .  E r t e i l u n g  d e r  E n t l a s t u n g  f ü r
V  o r  s t a n d ,  g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n  A u s s c h u s s  
u n d  S c h a t z m e i s t e r .

Herr S i c k e 1 erstattet hierzu den Bericht. Bücher 
nnd Beläge sind in bester Ordnung befunden, er bean
tragt daher Entlastung für Vorstand, geschäftsführenden 
Ausschuss und Schatzmeister. Die Entlastung wird er
teilt.

c) V o r l a g e  d e s  K o s t e n v o r a n s c h l a g e s  
f ü r  d a s  J a h r  1907/1908 u n d  F e s t s e t z u n g  d e s  
J a h r e s b e i t r a g e s  f ü r  1907/1908 (§ 7  d e r  S a t z 
u n g  e n).

Herr Prof. G a r y :  Es ist im Voranschlag versucht
worden, die Ausgaben mit den Einnahmen in Einklang 
zu bringen. Indessen wird, da dem Verein nur sehr ge
ringe Mittel zur Verfügung stehen, der Versammlung an
heimgestellt, den Jahresbeitrag zu erhöhen oder eine 
Extraumlage von 10 Mark für jedes Mitglied zu ge
nehmigen.

Herr N o t t e b o h m  ist für Erhöhung des Jahres
beitrages.

Durch einstimmige Annahme wird der Jahresbeitrag 
von 12 auf 15 Mark erhöht.

d) N e u w a h l  d e r  s a t z u n g s g e m ä s s  a u s 
s c h e i d e n d e n  M i t g l i e d e r  d e s  V o r s t a n d e s ,  
d e s  g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n  A u s s c h u s s e s  u n d  
d e r  R e d a k t i o n s k o m m i s s i o n  und

e) A n t r a g  a u f  W a h l  e i n e s  2. s t e l l v e r 
t r e t e n d e n  V o r s i t z e n d e n  g e m ä s s  § 15 Abs. 2 
d e r  S a t z u n g e n .

(Vom Vorstande scheiden turnusmässig aus Herr 
F r e u d e  11 b e r g ,  vom geschäftsführenden Ausschuss die 
Herren F r e y s t e d  t, Dr. T r z e c i o k  und O t t o ,  von 
der Redaktionskommission die Herren S i c k e l ,  H ü t t  
und S c h e f f  1 e r.)

Die Abstimmung für den Vorstand ergibt einstimmige 
Wiederwahl des Herrn F r e u d e  11 b e r g .

Herr F r e u d e n b e r g  nimmt die Wahl an, meint 
aber, es sei ihm leider in Essen nicht möglich, den Vor
sitzenden so zu unterstützen, wie es wohl nötig wäre, er 
bittet darum, dass ein Mitglied des geschäftsführenden 
Ausschusses, welches in Berlin ansässig sei, als zweiter 
stellvertretender Vorsitzender bestimmt würde.

Die Versammlung ermächtigte den Vorsitzenden, bei

Bedarf irgend ein Mitglied des geschäftsführenden Aus
schusses zur Unterstützung in den Vorstandsgeschäften 
oder zu seiner Vertretung heranzuziehen.

In den geschäftsführenden Ausschuss werden gewählt 
die Herren B e h r , Dr. T r z e c i o k  und O t t o .

Die ausscheidenden Mitglieder der Redaktionskom
mission werden wiedergewählt.

Zur Bestätigung der Wahl des Vorstandes war der 
Rechtsanwalt und Notar Herr Dr. jur. S c h o l t z  er
schienen.

f) B e r i c h t  ü b e r  d e n  S t a n d  d e r  V e r e i n s 
s c h r i f t e n .

Über die Vereinszeitschrift hat der Verleger, Herr 
Seydel, einen Bericht erstattet, welcher zur Kenntnis der 
Versammlung genommen wird.

Herr P ro f. G a r y :  Nach Erledigung der Vereinsan
gelegenheiten setzen wir die Tagesordnung fort, wo wir 
dieselbe gestern verlassen haben. Ich richte nochmals 
die Bitte an die Herren Vortragenden. Die Vorträge mög
lichst kurz zu fassen. Zum Punkt 2 e) Brau-Industrie. 
K e l l e r e i n r i c h t u n g e n  erhielt das Wort Herr Behr.

(Inzwischen ist der Herr Präsident des Roichsversiche- 
rungsamtes Geh. Oberreg.-Rat Dr. Ka u f ma n n  mit dom 
Senatspräsidenten Herrn Geheimrat Prof. H a rt  m a n n  er
schienen, welche den Verhandlungen beiwohnen. Eine 
Pause findet nicht statt.)

Herr B e h r  spricht zunächst über die Steigerung der 
Produktion bei geringerer Rentabilität der Betriebe, dann 
über Lagerung der Fässer in den Kellern, über Abziehen 
des Bieres und den Transport desselben aus den Kellern. 
Die grosse Zahl der Unfälle in den Brauereien wird durch 
das rollende Material und durch den Fuhrwerksbetrieb 
hervorgerufen. Die Ausführungen wurden von einer Reihe 
Lichtbilder begleitet.

Herr Prof. G a r y  dankt dem Referenten.
2 f) Zuckerindustrie und Landwirtschaft. Gö p e l  und 

H ä c k s e ls c h n e id e m a s c h in e n .
Herr O t t o  bedauert, wegen seiner Erkältung nicht 

laut vortragen zu können und bittet um Rücksichtnahme. 
An der Hand von Lichtbildern werden verschiedene Göpel
betriebe mit und ohne Schutzvorrichtungen vorgeführt, 
ebenso Häckselschneidemaschinen. Die Anbringung von 
Schutzvorrichtungen sei jetzt ziemlich überall durchgeführt, 
sodass Unfälle möglichst vermieden werden.

Punkt 2 g. Lagerei. W inden.
Herr H u go  M e ye r-H a m b u rg . Die Winden ge

hören keinem besonderen Industriezweige an; Betriebe 
aller Art, der verschiedensten Berufsgenossenschaften, be
dürfen dieses Transportmittels.

Die Neuerungen und Fortschritte auf diesem Gebiete 
in bezug auf Unfall-Technik sind nicht einer einzelnen 
Berufsgenossenschaft zuzuschreiben, wenn auch die Lagerei
Berufsgenossenschaft besonders grosses Interesse daran hat.

Die weite Verbreitung der Winden, ihre Bedienung
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durch ungeschulte Kräfte erklären die Häufigkeit der sich 
bei ihrem Betriebe ereignenden Unfälle.

Mit Einführung der Kurbelwinden ergaben sich zwei 
besonders gefahrbringende Momente; Schlag durch die 
zurückschnellende Kurbel und Verletzungen durch die plötz
lich und schnell sinkenden Hebelasten.

Allen Winden gemeinsam waren die Gefahren durch 
Reissen des Tragorgans, Bruch von Lasthaken, exponierter 
Standort des Arbeiters und anderem mehr. —

Zur Beseitigung aller dieser Missstände hat die Unfall
Technik erheblich beigetragen, in gleichem Masse aber 
auch die berufsgenossenschaftliche Überwachung der Be
triebe und die dadurch erfolgte Aufklärung der Betriebs
inhaber wie der Arbeiter selbst über die Gefahren und 
zweckentsprechende Verhütung derselben. Gegen ein Zu
rückschnellen der Kurbel hat man jetzt gute Sicherheits
winden mit Zentrifugalbremsen und selbsttätig wirkender 
Sperrvorrichtung, die gleichzeitig ein schnelles Sinken der 
Last verhindern (Erklärung einer dieser Konstruktionen), 
gegen das Reissen des Tragorgans Vorschriften zur Unter
suchung desselben, geeignetere Form der Lasthaken gegen 
Bruch, Schutzmassnahmen gegen ein Abstürzen der Ar
beiter aus Luken, etc. (Fig. 195 u. 196.)

Die Überwachung der Betriebe hat wesentlich bei
getragen zur Einführung der neuen Konstruktionen.

Redner bringt dann einige Angaben aus der Unfall
Statistik und führt Sonderkonstruktionen vor.

Die Sicherheits-Kabelwinde D. R. G. M. No. 162249 
für Hand- und Kraftbetrieb der Schönebecker Maschinen
fabrik Wilh. Schneevoigt arbeitet mit einfachem und dop
peltem Vorgelege sowie auch mit Leerlauf, sodass ein 
Abspinnen des Seiles leicht bewirkt werden kann. Bei 
dieser Winde (System Lange) wird, statt die Sperrklinke 
auszurücken und die Kurbel rückwärts zu drehen, nur ein 
kleiner Druck rückwärts auf die Kurbel ausgeübt und 
die Last sinkt mit immer gleichbleibender Geschwindigkeit 
herab und hält bei leichtem Anziehen der Kurbel sogleich 
und ohne Stoss wieder an.

Die beim Verladen von Massengut wie Phosphat, 
Kies, Erz, Salz und dergl., in Kübeln dadurch entstandenen 
schweren Unfälle, dass die leeren Kübel beim Hinablassen 
in den Schiffsraum aufstossen und aus den offenen Winde

haken aushaken, gaben Anregung, einige Schiffsschmiede 
zur Anfertigung von Haken zu veranlassen, die solches 
Aushaken unmöglich machen. Daraufhin sind verschiedene 
recht zweckmässige Haken angefertigt worden. Die bei
den nebenstehenden Skizzen veranschaulichen zwei dieser 
Haken, die als die zweckmässigsten seit etwa einem Jahre 
im Hamburger Hafen in Benutzung sind und sich gut be
währen. Bei dem Haken, den Fig. 195 zeigt, wird die 
Hülse li (Rohrstück) nach oben geschoben, fällt nach 
Einlegung des Bügels durch Eigengewicht hinab und 
schliesst den Haken.

Zur Besprechung des Vortrages erhält das Wort Herr 
Gu n d e r l o c h .  Er gibt Kenntnis von mehreren schweren 
Unfällen, die dadurch entstanden sind, dass die Führer 
von elektrischen Laufkranen aus Unachtsamkeit die Flasche 
oben gegen die Seiltrommel widerlaufen Hessen. In drei 
Fällen rissen die Seile ab und die Flaschen fielen her
unter. In zwei Fällen wurde je ein Arbeiter erschlagen.

Die Versuche, Vorrichtungen zu schaffen, den Strom
kreis zu unterbrechen, scheiterten an dem Umstande, dass 
der Laufkran fortwährend seine Stellung wechselt.

Eine einfache Vorrichtung, die geeignet ist, derartige 
Unfälle zu vermeiden, besteht in der Anbringung eines 
Holzkästchens unter der Seiltrommel. Beim Widerlaufen 
der Flasche muss erst das Kistchen zertrümmert werden, 
was ein solches Geräusch macht, dass der Kranführer auf
merksam wird, und noch Zeit hat, den Strom abzustellen.

Zur Strafe für seine Nachlässigkeit zahlt der Kran
führer das Holzkästchen von zirka 1 Mark.

Herr De i t e r s  weist auf die Notwendigkeit hin, die 
Sicherheit der Winden und Hebezeuge besonders ins Auge 
zu fassen, da wir eine richtige Sicherheitswinde noch nicht 
besitzen.

Der Vorsitzende dankte dem Vortragenden und die 
Herren, die sich an der Besprechung beteiligt haben.

Punkt 21i. Papierindustrie. 1. P ap ie rm ü h le n . Herr 
H o l t z h a u s e n  führte in einer Serie von Lichtbildern 
die Fabrikation des Papieres vor, besonders auf dieje
nigen Stellen hinweisend, an welchen auch heute noch die 
meisten Unfälle V orkom m en. Die Papierfabrikation wurde 
vor geführt von der ersten Ausübung als Handwerk bis 
zur vollendeten Massenfabrikation.

Durch Anordnung einfachster Schutzvorichtungen in 
Gestalt von Latten sind viele Unfälle vermieden worden. 
Der Vorsitzendo dankt dem Referenten. .

2. P a p i e r s c h n e i d e m a s c h i n e n .
Herr H ütt bringt die Ausstattung der Papierschneide

maschinen durch Lichtbilder zur Ansicht. Durch die Kon
struktion der modernen Maschinen sind Unfälle fast aus
geschlossen. Er zeigt in einer Reihe von Bildern, dass 
früher an Papierschneidemaschinen fast jegliche Schutz
vorrichtung gefehlt habe und Verletzungen sowie Verluste 
von Gliedmassen häufig vorkamen. (Herr v. S e e b a c h  
bestätigt das Fehlen der Schutzvorrichtungen.) An der 
Hand eines Kurvenblattes führte der Vortragende die 
Zahl der gemeldeten und entschädigten Unfälle vor und 
kam zu dem Schluss, an der Tatsache dass die entschädig
ten Unfälle im Verhältnis zu den gemeldeten bedeutend
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heruntergegangen seien, könne man die Erfolge der Unfall
verhütung erkennen.

Herr Prof. G a r y  dankt dem Redner für seine Aus
führungen wendet sich aber gegen die Schlussfolgerung 
aus den Kurven. Man könne das Verhältnis der Zahl 
der g e m e l d e t e n  Unfälle zur Zahl der e n t s c h ä d i g 
t e n  Unfälle nicht als Massstab für die Erfolge der Mass
nahmen zur Unfallverhütung benutzen, da erfahrungs
gemäss die Zahl der gemeldeten Unfälle von Jahr zu 
Jahr wächst, weil Unternehmer und Arbeiter sich daran 
gewöhnen, möglichst alle, auch unbeteudende Verletzungen 
als Unfall zu melden.

Bessere Schlüsse würde der Vergleich zwischen der 
Zahl der an den in Frage kommenden Maschinen beschäf
tigten Arbeiter und die Zahl der entschädigten Unfälle 
zulassen.

Herr H ü tt: Auf die Äusserung des Herrn Prof. Gary 
erwidere ich, dass es sich bei den Unfällen an Schneide
maschinen in fast allen Fällen nicht nur um kleine Ver
letzungen, sondern um den Verlust von Fingerteilen, 
ganzen Fingern oder gar Händen handelt.

Bezüglich der statistischen Zusammenstellung hatte 
ich einen Einwand erwartet. Ich habe aber nur angeführt, 
dass man in gewissem Masse doch wohl einen Schluss 
ziehen könne, und auch eingangs erwähnt, wie die Arbeiter
zahl in dem gleichen Masse gestiegen ist, wie die ange
meldeten Unfälle, während die entschädigten Unfälle sich 
nicht in demselben Masse vermehrt haben. Die Linie 
der entschädigten Unfälle durch Messerhalterschlitze usw. 
zeigt z. B., dass seit der Feststellung der Jenaer und 
Berliner Normen 1905 zum ersten Male seit Bestehen 
der Berufsgenossenschaft keine Unfälle durch Schlitze ge
meldet wurden, ebenso 1906. 1906 ist ausserdem an
Schneidemaschinen kein Zahnräderunfall vorgekommen. 
In der Hauptsache kam es mir darauf an zu zeigen, wie 
die gesamten entschädigten Unfälle durch die vermeidbaren 
Unfälle beeinflusst werden.

Herr H o l t z h a u s e n  spricht dann noch kurz über 
Schutzvorrichtungen in der Papierindustrie.

Punkt 2 i. Steinbruchindustrie. S t e i n b r e c h e r 
A n l a g e n .

Herr von H o e s s lin . Der Vortragende gibt die De
finition eines Schotterwerkes und der Produkte aus sol
chen. Er bespricht die alte Methode des Schotterschlagens 
von Hand und erwähnt die grosse Zahl der hierbei vor
kommenden Augenverletzungen, trotz Vorschriften, Schutz
brillen usw. Demgegenüber zeigt er die Vorteile der

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsanzeiger, das Datum  bei der A nm eldu ng 
g ibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
14. 11. 07.

Keil-Fangvorrichtung mit in den Keilen ge
lagerten Rollen. —  Erich Maire, Hirschberg i. Schl. —  

35a. M. 31842 —  *5- 3- 07.

Schotterwerke nicht allein in ökonomischer Beziehung, 
sondern vor allem auch vom Standpunkte der Unfallver
hütung, indem sich gegen die Unfälle in Schotterwerken 
ungleich leichter ankämpfen lässt, wie gegen die Unfälle 
beim Zerkleinern der Steine von Hand.

Er gibt unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder Be
schreibung der verschiedenen Systeme von Steinzerklei
nerungsmaschinen und Schutzvorrichtungen an denselben, 
zeigt Schutzvorrichtungen über den Eingabeöffnungen die
ser Maschinen und Schutzvorrichtungen an Sortiertrommeln. 
Ein kleines Modell eines Steinbrechers wird unter Vor
führung der Wirkungsweise der Maschine und Besprechung 
der Schutzvorrichtungen, die hier anzubringen sind, gezeigt.

W egen der vorgeschrittenen Zeit muss der interes
sante Vortrag, ebenso wie die vorhergegangenen, sehr ge
kürzt werden.

2 k. Chemische Industrie. H o l z i m p r ä g n i e r u n g  
u n d  F e u e r s i c h e r h e i t .

Herr Dr. T r z e c i o k  bespricht ein Imprägnierungs
verfahren des Holzes, durch welches auch die innersten 
Fasern imprägniert werden. Es sind Proben ausgelegt, 
welche besichtigt wurden. (Der Vortrag ist in Heft 9 der 
Sozial-Technik zum Abdruck gekommen.)

Herr Prof. G a r y  dankte dem Herrn Referenten und 
eröffnete die Besprechung.

Herr F r e u d e n b e r g  weist besonders auf die W ich
tigkeit des Imprägnierens des Holzes für die Herstellung 
von hölzernen Riemenscheiben hin.

Er führt ein Beispiel aus der Praxis an, bei welchem 
durch Schleifen eines Riemens auf einer hölzernen Rie
menscheibe diese Scheibe mit Gedankenschnelle in Brand 
geraten ist. Er erwähnt auch ein Beispiel, bei welchem 
die nähere Untersuchung ergab, dass die anfängliche An
nahme, ein Brand sei durch Kurzschluss entstanden, nicht 
die richtige war, sondern dass dieser Brand durch eine 
hölzerne Riemenscheibe entstand, die durch Schleifen des 
Riemens erhitzt wurde.

Vom Standpunkt der Unfall-Versicherung aus sind also 
Fortschritte in der Holzimprägnierung mit Freude zu be- 
grüssen.

Herr S e i d e l  meint, das Imprägnierungsverfahren 
wäre von unschätzbarem Vorteil bei Verwendung beim 
Theaterbau auf der Bühne. (Kulissen und Szenerien.)

Herr G u n d e r l o c h  spricht über Verwendung des 
imprägnierten Holzes bei elektrischen Leitungen hochge
spannter Ströme.

(Fortsetzung folgt.)

18. 11. 07.
Vorrichtung zum Entfernen von Flugasche aus 

den Kesselzügen. —  Paul Ludwig, Erfurt, Scharnhorst
strasse 10. —  24 g. L. 23700 —  4. I. 07.

Tragbahre mit verstellbarem Liegegestell. —  
Fritz Engelhardt, Scherpenberg b. Mörs a. Rh., und Wil
helm Erbach, Mörs a. Rh. —  3oe. E. 12377 —  2 -̂ 2• ° 7*

Keil-Fangvorrichtung für Aufzüge u. dgl. —  
Kania & Kuntze, Zawodzie b. Kattowitz O.-S. —  35 a. 
K. 34536 —  25. 4- 07.



12. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 243

21. 11. 07.
Sicherheitsvorrichtung für elektrisch betriebene 

Aufzüge. —  Alwin Reich, Berlin, Zimmerstrasse 34. —  
35a. R. 24374 —  19. 4. 07.

Sicherung der Messer gegen Herausfliegen an 
Messerköpfen zur Holzbearbeitung, bei denen die Messer 
durch Klemmschrauben mit dem Messerträger verbunden 
sind. —  Fa. Ernst Carstens, Nürnberg. —  38 e. C. 15581
—  10. 4. 07.

Sicherungsvorrichtung an Werkzeugmaschinen 
mit getrennt angetriebener Schnitt- und Vorschubbewegung.
—  Ludw. Loewe & Co., Akt.-Ges., Berlin. —  49a. L. 23 747
—  14. 1. 07.

28. 11. 07.
Bei Bruch des Aufzugseiles selbsttätig wirkende 

Fangvorrichtung für das an einer Führung gleitende Trage
gestell von Bogenlampen und anderen Beleuchtungskörpern.
—  Hermann Fraatz, Hannover, Goethestrasse 9. —  4 a.
F. 22895 —  3. 12. 06. •

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

18. 11. 07.
Zerlegbare Tragbahre mit über den Enden 

der Tragbäume geschobenen Griffscheiten. —  Emil Keller, 
Strassburg-Ruprechtsau, Hauptstr. 86. —  300. 322396.

Absaugevorrichtung für Staub u. dgl. Unreinig
keiten, bestehend aus einer zwischen Schlagmaschine und 
einem Schornstein geschalteten Saugleitung. —  Hermann 
Georg Meissner, Crimmitschau. —  36 d. 322108.

Drehbankherzen-Schutzhülse. —  Dr. Heinrich 
Abbes & Co., Holzminden. —  49a. 322210.
25. 11. 07.

Aus Papier oder ähnlichem Material herge
stellter Schutz-Handschuh. —  August Wertheim, Hannover, 
Karolinenstr. 3. —  3 b. 322 593.

Vorrichtung zum selbsttätigen Schliessen des 
Gashahnes bei Koch- und Vulkanisier-Apparaten, aus 
einem den Gashahnarm festhaltenden, durch den Aufzugs
stift auslösbaren Hebel bestehend. —  Fuhrmann & Co., 
Leipzig. —  4d. 322461.

Speigefäss mit ventilloser Spülpumpe. —  Paul 
Wiederhold, Berlin, Reichenbergerstr. 181. —  34f. 322991.

Schutzvorrichtung an Zentrifugen, welche ein 
Offnen des den Mantel verschliessenden Deckels nur dann 
gestattet, wenn der Laufkessel stillsteht und ein Anlassen 
der Zentrifuge nur gestattet, wenn der Kessel geschlossen 
ist. —  Heinrich Aufderheide sen., Kaiserslautern, Denisstr. 5.
—  47a. 322 612.

Tragbare elektrische Alarmvorrichtung mit in 
den Stromleiter eingeschaltetem, federndem Bügel. —  Leo
pold Einstein u. Josef Heim, Nürnberg, An den Rampen 1.
—  74 a. 322706.

Erteilte Patente.
Deutschland.

Kl. 15 d. 189669. —  Schutzvorrichtung für Tiegel
druckpressen. Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider 
Nachf., Akt.-Ges. in Dresden-Heidenau. (Fig. 197.)

Bei Tiegeldruckpressen, bei denen gewöhnlich ein 
Farbwalzenwagen nach jedem Bedrucken eines Blattes 
über den Schriftsatz bewegt und wieder zum Farbtisch 
zurückgeführt wird, zeigt sich der Übelstand, dass beim 
Fortnehmen des bedruckten Blattes die Gefahr vorliegt, 
dass entweder der Arbeiter mit seiner Hand mit den Farb
walzen in Berührung kommt oder dass das Papierblatt 
selbst von der untersten Farbwalze erfasst und aufge
wickelt wird. Hierbei können auch Beschädigungen der 
Maschine eintreten, welche eine Betriebsunterbrechung not
wendig machen.

Um dieses zu verhindern, ist eine Schutzvorrichtung 
an dem Farbwalzenwagen angebracht. Dieser besteht aus 
einem Rahmen, welcher aus den beiden seitlichen Trägern 
g, g, die durch Traversen h miteinander verbunden sind,

Fig. 197.

gebildet wird. Zwischen den Trägern g sind die Walzen 
i drehbar gelagert. An derjenigen Seite, an welcher die 
Walzen dem beweglichen Teil der Tiegeldruckpresse gegen
überliegen, ist der Erfindung gemäss ein Schutznetz k an
gebracht, welches in geeigneter Weise, etwa durch Bänder 1, 
an den Traversen h angeschraubt ist. Auf diese Weise 
ist eine Trennungswand zwischen dem Tiegel und den 
Walzen i des Farbwalzenwagens hergestellt, welche jeg
liche Berührung des zu bedruckenden oder bedruckten 
Papiers oder der Hand des Arbeiters mit den Walzen aus- 
schliesst.

An Stelle des Netzes kann auch jede andere schützende 
Wand hergestellt werden, z. B. durch eine Zelluloidplatte, 
Blech- oder Hartgummiplatte, einem gespannten Stoff 
oder dergl.

Kl. 81 e. 165 121. —  Handgriff zum Halten uud Tragen 
von Glasscheiben oder dergl. —  Hermann Höhne in Erfurt. 
(Fig. 198 u. 199.)

Das Einsetzen neuer Glasscheiben in Schanfenster
u. dergl. bereitet bekanntlich deshalb grosse Schwierig
keiten, weil die glatten Flächen der oft sehr grossen Schei
ben keinerlei Angriffsstellen bieten, sodass sie nur an den 
Rändern erfasst werden können. Die hierbei zum Tragen 
benutzten Gurte oder dergl. sind aber beim Einsetzen der 
Scheibe in den Rahmen hinderlich. Diese Schwierigkeiten 
werden dadurch beseitigt, dass die Handgriffe, mit deren 
Hilfe die Scheibe getragen werden soll, mit Saugkapseln 
verbunden sind, sodass sie sich an beliebigen Stellen der 
Scheibe festlegen lassen. Die Kanten der Scheibe können 
somit von Haltern und sonstigen beim Einsetzen in den 
Fensterrahmen störenden Hilfsmitteln vollständig frei ge
halten werden.
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Bei dem nur beispielsweise dargestellten Handgriff 
sind die Saugkapseln a durch die den eigentlichen Griff 
bildenden Rohre b b l miteinander verbunden, wobei das 
Rohr b1 im Verein mit der zugehörigen Kapsel nur als 
Stütze für das Rohr b dienen soll, wodurch dem vor
zeitigen unerwünschten Lösen der anderen beiden Saug
kapseln vorgebeugt wird. Am Rohr b1 befindet sich ein 
Hahn d mit Schlauchanschluss d1, durch den sich der

Fig. 198.

Fig. 201.

Gelegenheit benutzen, auf eine andere Methode zur Ab
änderung vierkantiger Wellen in runde aufmerksam zu 
machen.

Diese in Fig. 200 dargestellte, vom Prinz Heinrich
werk, Gebr. Kraemer, Siegburg (Rhein-Preussen) ausge
führte Einrichtung (D.R.G.M. 293328) besteht aus zwei,

Fig. 200.

auf den freien Seiten der Messerwelle aufgeschraubten, 
entsprechend halbkreisförmig gebogenen Stahlblechen.

Diese Neuerung, welche in ihrer Wirkung hinsichtlich 
Verminderung der Unfallgefahr der Carstensschen runden 
Welle gleichkommt, bietet hier vielen Betriebsinhabern den 
Vorteil, dass die alten starken Messer weiter benutzt werden 
können.

Die Herren Gebr. Kraemer treffen auf Wunsch die 
Einrichtung, dass diese Schutzmäntel in der Längsrichtung 
geteilt sind, um Kehlmesser in gewohnter Weise benutzen 
zu können, ohne dass die Hobelmesser entfernt werden 
müssen (Fig. 201.)

Handgriff mit einer Säugpumpe in Verbindung bringen 
lässt. Die Ränder der Saugkapseln a sind mit Gummi g 
oder anderem elastischem, einen luftdichten Abschluss be
wirkendem Material verkleidet, welches vor dem Gebrauch 
des Handgriffes anzufeuchten oder mit dünnem Klebstoff 
zu bestreichen ist.

Durch Auspumpen der Luft lassen sich die Kapseln a 
so an der Fensterscheibe k befestigen, dass sich selbst 
die schwersten Fenster mittels der so festgelegten Griffe 
tragen lassen.

Sprcchsaal.
An die Schriftleitung der Sozial-Technik.

Infolge Ihrer Anfrage in No. 10 der Sozial-Technik 
die von C. Schräder, Frankfurt a. M., angebotene Sicher
heitswelle für Abrichthobelmaschinen betreffend, teile ich 
Ihnen mit, dass mir eine solche bisher nicht zu Gesicht 
gekommen ist, auch hat mir Herr Schräder auf meine 
diesbezügliche Anfrage keinen Betrieb genannt, in welchem 
seine Sicherheitswelle eingeführt ist. Ich enthalte mich 
daher jeden Urteils über diese Neuerung, möchte aber die

Zum Schluss möchte ich noch bemerken, dass ich eine 
derart abgeänderte Welle in einer Fabrik landwirtschaft
licher Maschinen in Pommern angetroffen habe, die ich 
s. Z. zur Abänderung ihrer Messerwellen aufgefordert hatte. 
Die Kraemersche Abänderung hat sich dort bisher gut 
bewährt. K. Specht.

Berichtigungen.
1. In der in Heft 1 1 erfolgten Besprechung von 

„ J o i y ’ s T e c h n .  A i j s k u n f t s b u c h “ muss es heissen 
seit dem Jahre 1893 statt: „seit dem Jahre 1903“.

2. Zu der im 10. Heft dieser Zeitschrift S. 201 ff. ab
gedruckten Liste der Prämierungen auf der Budapester 
Ausstellung ist nachzutragen bezw. zu berichtigen :

E h r e n  d i p l o m  (Grandprix) : Associazone degli In- 
dustriali d’Italia per prevenire gli infortuni del lavoro in 
Milano.

S i l b e r n e  S t a a t s m e d a i l l e :  Spezial - Fabrik
elektrischer Starkstromapparate Grünwald, Burger & Co., 
Wien.

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te r fe ld e -W ., Paulinenstr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei R o itzscb , A lbert S chu lze, R oitzsch .
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Sicherheitsvorrichtungen im modernen Kranbetriebe.
Von Dipl.-Ing. F.

D er Kranbetrieb mufs seiner Natur nach zu 
den gefährlichen Betrieben gerechnet w e rd en , in
sofern bei Kranen mit g ro fsen , unter Umständen 
gew altigen Lasten (bis 150 Tonnen) gearbeitet wird, 
die freischwebend in der Luft über den A rbeitsplatz 
sich fortbew egen. V ersagen  die A ufhängem ittel für 
die L ast aus irgend einem Grunde, so stürzt die Last 
herunter, und dies bedeutet, abgesehen von dem 
M aterialschaden, eine schwere Gefährdung der unten 
stehenden Arbeiter. Besteht zum Beispiel die Last 
aus einer Giefspfanne mit flüssigem Metall, so hat 
das Herabstürzen der Giefspfanne ein Verspritzen der 
flüssigen M etallm asse und damit schw ere V erletzun
gen der umstehenden A rbeiter zur Folge.

A u ch  für den Kranw ärter ist der Kranbetrieb 
unter U m ständen mit Gefahren verbunden. H andelt 
es sich näm lich um einen K ran, bei dem die Last 
von H and hochgekurbelt und beim Senken der Last 
das Triebw erk nebst der K urb el m itgenom m en wird, 
so bildet die durch die sinkende Last m itgenom m ene 
K urbel eine schw ere Gefahr für den A rbeiter. A rm 
brüche und sonstige schw ere Verletzungen durch die 
unter dem Einflufs der sinkenden Last herum ge
schleuderte K urb el sind keine Seltenheit.

Um  derartigen U nglücksfällen vorzubeugen, sind 
schon sehr frühzeitig im Kranbau die Sicherheitskur
beln in A nw endung gekom m en. Sie wirken in der 
WTeise, dafs beim Senken der Last die K urbel aus
geschaltet, also nicht m itgenom m en wird. Zu diesem 
Zw eck  werden in das Triebw erk Reibungskupplungen

W i n t e r m e y e r .

ein gesch altet, die beim Lastaufwinden geschlossen 
werden, um den Antrieb fortzupflanzen, beim Senken 
dagegen durch Lüften einen T eil des Triebw erks, 
mindestens aber die K urbel ausschalten und dann 
nur noch als Brem se wirken.

Figur 202 stellt eine von W e s  t o n  angegebene 
Bauart einer Sicherheitskurbel dar, die vielfach aus
geführt und vorbildlich für viele spätere Konstruk-

. Fig. 202.

tionen geworden ist. D ie Figur veranschaulicht die 
einfachste Ausführung für eine W inde ohne V o r 
gelege. W eston benutzt als K upplun g zwischen 
K urbel a und Trom m el b eine Lam ellenkupplung c. 
D ie Lam ellenkupplung ist in die lose Lasttrom m el b 
eingebaut, während eine H älfte ihrer Scheiben a u f das 
Vierkant d der T rom m elw elle längsverschiebbar auf- 
gepafst, die andere in der Trom m el verschiebbar ge
lagert ist und an relativer D rehung gegen dieselbe 
durch entsprechenden E ingriff von K naggen gehindert. 
Beim  Antrieb zum Lastaufwinden schraubt sich die 
als Mutter ausgebildete K urbel a auf dem Gewinde
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teil e der Trom m elw elle zunächst nach links und 
setzt die T rom m el in Tätigkeit, sobald der Reibungs- 
schlufs dem Lastm om ent entspricht. D er R ücklauf 
der Last wird durch das au f der Trom m elw elle feste 
Sperrad f  gehindert. D as Senken der Last erfolgt, 
wenn m an die K urbel etwas zurückdreht, um die 
K upplung zum  gebrem sten Lastniedergang zu lüften.

Eine neuere Ausbildung einer au f dem selben 
Prinzip beruhenden Sicherheitskurbel, von B r a u n  in 
Kandrzin herrührend, ist in Figur 203 abgebildet. 
D iese Ausbildung zeichnet sich insbesondere dadurch

aus, dafs die Sicherheit auch gegen Herunterfallen 
der Last eine sehr grofse ist. D ie K urbelw elle a 
st mit einem K onus b versehen, w elcher in ein 
m it'  entsprechender konischer Bohrung versehenes 
Sperrad c eingreift. Ein zweites Sperrad d ist mit 
der K urb el e fest verbunden, w elche a u f der W elle 
a lose sitzt. D ie beiden einander zugekehrten Na
ben der Sperräder c und d besitzen Schrägflächen f. 
Mit dem losen Sperrade c kann die Sperrklinke g 
zum E ingriff gebracht werden, w elche mittels eines 
Handgriffs h ausgehoben werden kann. A u f  dem 
Zapfen i ist ein schwingender A rm  1 angeordnet, in 
dessen mit einer Bohrung versehenen Bund m eine 
Sperrklinke n eingesetzt ist, die durch eine Feder o 
derart gespannt gehalten wird, dafs der Bund p an

den Bund m stöfst. D er Sperrhaken q steht mit dem 
Sperrad d im Eingriff.

Dreht man die K urb el nach rechts herum, w o
bei die Sperrklinke g  ausgehoben sein mufs, so wird 
durch Verm ittlung der Schrägflächen f  ein Anpressen 
des Sperrades an den K onus b erfolgen und die 
W elle  a zu einer Rechtsdrehung veranlafst werden, 
w om it ein A nheben der Last verbunden ist. W ird 
die K u rb el losgelassen, so kann infolge des steten 
Eingriffs der federnden Sperrklinke 11 q mit dem Sperr- 
rade d ein freiw illiges Lösen der K upplung nicht 
eintreten, sodafs die L ast nicht herunterfallen kann. 
W ill man die Last senken, so legt man die Sperr
klinke g in das Sperrad c ein und zieht die K urb el 
ein w enig zurück, d. h. man veranlafst sie, so weit 
dies die Spannung der Feder o der K lin ke n g e
stattet, zu einer geringen Linksdrehung. Hierdurch 
wird zw ischen den Schrägflächen f  genügender S piel
raum geschaffen, um das Sperrad c au f dem Konus b 
derart zu lüften, dafs eine Linksdrehung der W elle  a 
m öglich ist. W enn man die K urbel w ieder ein 
w enig nach rechts dreht oder wenn man die K urbel 
losläfst, so wird sofort das H erunterlassen der Last 
unterbrochen.

D ie Sicherheitskurbeln sollen V erletzungen V o r

beugen , die der K ranbetrieb für den Kranw ärter 
mit sich bringen kann. E ine bedeutend gröfsere 
Gefahr im K ranbetrieb bedeutet aber die frei sch w e
bende Last selbst, die in beträchtlicher H öhe über 
den Arbeitsplatz hinbewegt wird und so eine stete 
Gefahr für den darunter befindlichen A rbeiter ist.

A m  grölsten dürfte die G efahr, w elche die frei 
schw ebende L ast im K ranbetrieb für den darunter 
befindlichen A rbeiter bedeutet, bei den Kranen sein, 
die mit m agnetischen G reifvorrichtungen arbeiten. 
Denn während für gew öhnlich die Last mittels Seilen 
am Lasthaken befestigt oder durch Greifzangen oder 
dergl. unm ittelbar erfafst wird, wird bei einer m agne
tischen Greifvorrichtung die Last nur durch die m ag
netische Anziehungskraft des H ebem agneten ge
halten. E rleidet also aus irgend einem A nlafs der 
Strom  des H ebem agneten eine Unterbrechung, so ist 
ein Herabstürzen der an dem H ebem agneten hängen
den Last die F olge. Um  ein derartiges, beim Unter
brechen des Strom es für den H ebem agneten ein
tretendes Herabstürzen der Last zu verhüten bezw. 
unschädlich zu m achen, hat die Firm a Stuckenholz 
in W etter (Ruhr) die H ebem agnete mit Sicherheits
zangen ausgestattet, eine Bauart, die für das A rbeiten 
mit m agnetischen Greifvorrichtungen bezüglich  der 
Betriebssicherheit von der allergröfsten Bedeutung 
ist und der sich auch allm ählich die übrigen grofsen 
Kranbaufirm en angeschlossen haben.

In Figur 204 ist eine derartige Sicherheitszange
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für einen H ebem agneten (Bauart S t u c k e n h o lz )  zur 
D arstellung gebracht. D ie  Zange mit den G reif

oder Tragarm en a ist in einem zu dem H ebezeug 
herabhängenden Q uerstück b angeordnet und ihre 
nach einwärts gerichteten sich kreuzenden A rm e c 
sind derart an einen senkrecht bew eglichen L än gs
träger d, mit dem auch der M agnet in V erbindung 
steht, angeschlossen, dafs die Zange sich öffnet, wenn 
der T räger d mit dem M agneten e gesenkt wird, 
und sich schliefst, wenn die genannten T eile  bis zu 
einer gew issen H öhe gehoben worden sind. In der 
Figur 204 ist angenom ftien worden, dafs der L än gs
träger d gesenkt worden ist, die Zangenarm e a sich 
geöffnet haben und der M agnet e zw ischen dieselben 
hindurchgetreten ist, um das A rbeitsgut anzuziehen. 
Nunmehr geht der M agnet wieder hoch, die Zangen
arm e a schliefsen sich, und wenn dann der Strom des 
H ebem agneten unterbrochen wird, läfst der M agnet 
das A rbeitsgut in die geschlossene Zange fallen, in 
der es nun sicher hegt und mittels des K ranes nach 
dem gewünschten Ort befördert werden kann. Durch 
Senken des Längsträgers d und Öffnen der Zangen
arm e findet dann die A usladung des Arbeitsgutes 
statt.

E ine noch gröfsere Sicherheit bieten die m agne
tischen Greifvorrichtungen, wenn die Sicherheitszangen 
in ihrer Verschlufsstellung verriegelt werden. D iese 
von der B e n r a t h e r  M a s c h in e n f a b r ik  herrührende 
Bauart ist in F igur 205 und 206 abgebildet. D as fahr
bare H ängegerüst a trägt unten den offenen B ügel b, 
dessen Schenkelenden die Sicherheits- oder Tragzange 
mit den T eilen  c und c 1 tragen. E ine Stange d ist 
aufgehängt an einem W indew erk e des Fahrgerüstes a 
und trägt unten den Lastm agneten f. A m  untern

E nde der Stange d sitzt ein Querhaupt g. D ieses 
Querhaupt g  trifft beim  A ufw ärtsgehen der Stange d 
a u f die Schenkel c der Zange und drückt dadurch 
die Tragschenkel c 1 in der aus Figur 206 ersicht-

Fig. 206.

liehen W eise  zu, wodurch die Sicherheit gegen A b 
fallen der Last geschaffen wird. A n  dem Bügel b 
sitzen nun zw ei K linkenhebel h. Dieselben sind der
art gelagert, dafs beim  noch weitern H ochgehen des 
Querhauptes g  die Enden der Schenkel c der Zange 
hinter die Klinken der H ebel h gelangen. D er M ag
net f  kann sich nunmehr niederbewegen und die 
Last m auf die w agerecht stehenden Zangenschen
kel c absetzen. (Fig. 206.) Nachdem  die Zange

*
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einmal in die Schlufsstellung gebracht ist, verbleibt 
sie darin unabhängig von einer etwaigen B ew egung 
des H ebem agneten f. Ein Herunterfallen der Last 
ist also so gut wie ausgeschlossen. D ie Öffnung der 
Zange zw ecks A bsetzens der Last kann entweder 
durch eine Aufw ärtsbew egung des M agneten selbst 
vorgenom m en w erden, w obei die K linkenhebel h 
und das Querhaupt g  geeignete Ausbildung zu er
halten hätten, oder es können besondere A usrücker 
für die K linkenhebel benutzt werden, die in Fig. 206 
bei i angedeutet und vom  Führerstand aus zu steuern 
sind.

Ein Niederstürzen der Last kann im Kranbetrieb 
ferner erfolgen, wenn das Lastseil reifst. E ine Sicher
heitsvorrichtung für diesen F all von M a u e r h o f f  in 
Nürnberg herrührend, stellt die Figur 207 dar. D as

Fig. 207.

Lastseil a, das an dem einen Ende die Last trägt 
und an dem ändern E n d e zur W inde führt, ist über 
eine feste Rolle b geleitet und passiert eine mit 
einem K onus c ausgestattete Büchse d, w elche durch 
geeignete Verbindungstücke mit dem Krangerüst fest 
verbunden ist. D er K onus c besteht aus zwei H älf
ten und steht mittels zw eier Stangen e mit einem 
H ebelsystem  in Verbindung. Letzteres wird durch eine 
Anzahl doppelarm iger H ebel g  gebildet, deren einer 
mit der au f dem Seil aufliegenden Rolle h versehen 
ist, während der andere, mit dem K onus in V e r 
bindung stehende durch die Feder i nach abwärts 
gedrückt wird, sobald die Spannung in dem von der 
Rolle h berührten Seilende nachläfst. D er K onus c 
ist innen mit einem groben G ew inde oder einer ent
sprechenden Zahnung versehen, um das Seil sofort

festhalten zu können. Bei Seilbruch, w elche erfahrungs- 
gem äfs meist zw ischen der letzten R olle und dem 
A ufhängepunkt eintritt, geht die Rolle h unter dem 
Einflufs der Feder i sofort nach unten, wodurch der 
Konus c mittels der Stangen e in die H ülse d ge- 
prefst und das Seil festgehalten wird. Ein Nieder
stürzen der Last kann somit nicht erfolgen.

Besonders gefährlich wird der Seilbruch bei einer 
Giefspfanne. Denn beim Giefsen aus der Pfanne ist es 
erforderlich, dafs die A rbeiter ihren Standpunkt in un
mittelbarer Nähe der Pfanne einnehmen. Reifsen 
nun die H uborgane beim M anöverieren mit der g e

füllten Pfanne während des G iefsen s, so können 
schwere Verletzungen der Arbeiter durch den um- 
hersprit^enden flüssigen Pfanneninhalt eintreten. D ie 
in Figur 208 dargestellte Sicherheitsvorrichtung, von 
der Firm a S t u c k e n h o l z  in W etter (Ruhr), dient dem 
Zw eck, ein derartiges Herabstürzen der Giefspfanne 
beim Bruch der H uborgane zu verhüten. D ies wird
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dadurch erreicht, dafs die Giefspfanne während des 
Giefsens auf untergeschobene R iegel aufgesetzt wird, 
sodafs die H uborgane völlig  entlastet sind und Brüche 
derselben, während die bedienenden A rbeiter sich in 
der Nähe befinden, nicht eintreten können.

In der Figur 208 bezeichnet a des von der L au f
winde eines Giefskranes niederhängende starre Füh
rungsgerüst für die Giefspfanne b. Letztere ist mit-i 
tels G estänge c an dem H aken d der Unterflasche e 
aufgehängt. D ie zum H eben und Senken der Pfanne 
dienenden H uborgane sind mit f  bezeichnet. D ie 
T raverse des Pfannengehänges besitzt Verlängerun
gen g, und die Tragzapfen der Pfanne haben V e r
längerungen h, w elche sich in dem Gerüst a führen. 
In dem Gerüst sind a u f den drehbaren Zapfen i die 
R iegel k angeordnet, die sich in ihrer horizontalen 
L age  au f die Bolzen 1 auflegen. D ie Riegel k w er
den durch die G ew ichtshebel m immer in ihrer hori
zontalen L age gehalten. D urch ein G estänge können 
die Riegel k vom  Führerstand aus aufgeklappt werden.

Beim H eben der Giefspfanne stofsen zunächst 
die Verlängerungen g  der Traverse des Pfannenge
hänges unter die untern Riegel k und heben diese

beim W eiterheben ebenfalls an, sodafs die V erlän ge
rungen der T raverse an den hochgeklappten Riegeln 
vorbei passieren können. D ie untern Riegel k w er
den dann durch die Gew ichtshebel m wieder in die 
horizontale L age zurückgebracht und legen sich auf 
die Bolzen 1 auf. W enn die Pfanne jetzt etwas ge
senkt wird, so setzen sich die Traversenverlängerun
gen g  au f die untern Riegel k a u f und halten damit 
die Giefspfannen in ihrer H öhenlage fest, w obei die 
H uborgane entlastet sind. In derselben W eise kann 
man die Verlängerungen g au f die obern Riegel k 
aufsetzen, desgleichen können die verlängerten Zapfen h 
auf die untern und obern Riegel k aufgesetzt werden. 
Soll die Pfanne wieder abgesetzt werden, so wird 
dieselbe zunächst ein Stück gehoben, und alsdann 
werden durch den Kranführer die Riegel k nach oben 
in ihre aufrechte L age gedreht. D ie Pfanne kann 
jetzt gesenkt werden, ohne dafs sie sich au f die R ie
gel aufsetzt. W enn man eine gröfsere A nzahl R ie
gel k oder eine gröfsere A nzah l Zapfen g bezw. h 
vorsieht, können noch mehr als vier Ruhestellungen 

angeordnet werden.
(Schluss fo lg t.)

Unfallverhütung und technischer Aufsichtsdienst auf den Tagungen 

der beiden Berufsgenossenschaftsverbände im Jahre 1907.
Von P a u l

I. D i e  T a g u n g  d e s  V e r b a n d e s  d e r  d e u t 
s c h e n  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n .

D ie  Frage der U nfallverhütung wurde au f dem 
am 9. Juli 1907 abgehaltenen 21. V erbandstage der 
deutschen Berufsgenossenschaften bei Punkt 5: „M ei
nungsaustausch zu den in A ussicht gestellten sozial
politischen V o rla ge n “ berührt. D irektor M e e s m a n n ,  
Geschäftsführer der Papierm acher - Berufsgenossen
schaft führte in seinem Referate über die Reform 
der sozialen V ersicherungsgesetze a u s :

Ein A nklagepunkt gegenüber der V erw altung 
der Berufsgenossenschaften betrifft die U nfallverhü
tung. Man sagt, die U nfallverhütung leistet nichts 
Genügendes, da die A ufsichtsorgane selbst Beam te 
der Berufsgenossenschaften seien. Man kann die E r
folge der U nfallverhütung der Berufsgenossenschaf
ten leider statistisch noch nicht genügend erfassen. 
D as hängt aber hauptsächlich mit dem Um stande zu
sam m en, dafs es aufserordentlich viele Faktoren gibt, 
die das V orkom m en von U nfällen bewirken; insbe
sondere sind es die zunehmenden M aschinenbetriebe 
jn den G ew erben, die Beschäftigung ungelernter, un

geübter A rbeiter u. dergl. E s  ist in folgedessen . meist

K  o e p p e n.

nicht m öglich gewesen, auf Grund der Statistik p o 
sitiv den Nachweis zu führen, dafs die Unfallverhü
tung schon Grofses bewirkt hat. A b e r  wer nicht 
blofs an der O berfläche haftet, sondern die Tätigkeit 
der Aufsichtsbeam ten au f diesem Gebiete näher ver
folgt, wird wissen, dafs positive Ergebnisse in gro- 
fser Zahl zu verzeichnen sind, dafs es insbesondere 
gelungen ist, durch die Tätigkeit dieser O rgane bei 
einer Reihe von Maschinen und Einrichtungen, die 
früher zu den allergefahrbringendsten gehörten, die 
U nfälle fast vollständig auszuschalten oder au f ein 
Minimum zu beschränken. Ich glaube, jeder kann 
aus seinem Industriezweige Beispiele dafür beibringen, 
und wenn man aufserdem  berücksichtigt, dafs die 
Berufsgenossenschaften ein dringendes finanzielles In
teresse daran haben, U nfälle zu verhüten, ferner, dafs 
das R .V .A . es an Anregungen inbezug auf die V e r
besserung der U nfallverhütung nicht fehlen läfst, dafs 
es mit den Berufsgenossenschaften, w ie es nam ent
lich neuerdings geschieht, H and in Hand arbeitet, 
um die U nfallverhütung zu einer segensreichen E in 
richtung zu gestalten, so wird man sich der H off
nung hingeben dürfen, dafs die E rfolge, die bisher

«



250 S O Z I A L - T E C H N I K 13. Heft

erzielt worden sind, in Zukunft in noch gröfserem  
M afsstabe festzustellen sein werden. Ich m öchte 
direkt sagen, es w äre einer der gröfsten Fehler der 
Reform  der Versicherungsgesetze, wenn man an die
sen bestehenden Verhältnissen etwas ändern würde, 
wenn man insbesondere die technischen A ufsichts
beam ten zu mehr oder weniger von dem Staate ab
hängigen Beam ten m achen würde. D ie Tätigkeit 
der Aufsichtsbeam ten greift derartig in die privaten 
Betriebsverhältnisse ein, dafs ohne die engste Fühlung 
mit den praktischen Verhältnissen unter Umständen 
recht grofses U nheil angerichtet werden kann.

A u ch  von den Gew erbeaufsichtsbeam ten ist es 
wiederholt anerkannt worden, dafs die Sachkenntnis, 
die die technischen Aufsichtsbeam ten gerade in den 
speziellen Verhältnissen ihrer G ew erbe gewinnen, von 
den G ew erbeaufsichtsbeam ten, denen eine ganze 
Reihe anderer A ufgaben noch obliegt, unm öglich in 
der Praxis erreicht werden kann.

A lso  ich glaube, so sehr man selbstverständlich 
einer weiteren Entw icklung dieser Unfallverhütung das 
W ort reden mufs, so wäre es doch verfehlt, eine 
Veränderuug in den jetzigen Bestim m ungen der O r
ganisationen zu wünschen.

Meine Herren, ich habe schon die T ätigkeit des 
R .V .A .’s erwähnt. Ich glaube auch diese G elegenheit 
benutzen zu sollen, auszusprechen, dafs die Berufs
genossenschaften wohl alle vollständig darin einig 
sind, dafs sie die kontrollierende T ätigkeit des R .V .A .’s 
aufserordentlich hoch schätzen und sogar wünschen, 
dafs die Fühlung, die zwischen dem R .V .A . und den 
Berufsgenossenschaften besteht, namentlich die per
sönliche Fühlung, wie sie auch der Herr Präsident 
sich angelegen sein läfst, noch eine engere werden 
m öge.

Direktor M e r z  - Mannheim, stellvertretender V o r
sitzender der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft ergriff 
zu diesen Ausführungen das W o rt:

Ich meine, der H err V ertreter der Papierm acher
industrie habe die Tätigkeit, die bezüglich der U n
fallverhütung bis jetzt geübt wurde, etwas uneinge
schränkt gelobt. E s ist gewifs nicht zu verkennen, 
dafs auch in dieser Beziehung viele Berufsgenossen
schaften in löblicher W eise vorgegangen sind, dafs 
von verschiedenen Berufsgenossenschaften— ich nenne 
in erster Linie die Nahrungsmittelindustrie-Berufsge
nossenschaft, die H olzindustrie-Berufsgenossenschaf
ten, die See-B erufsgenossenschaft usw. —  aufser
ordentlich viel geleistet worden ist. D och, meine 
H e rre n , wenn jede der anderen Berufsgenossen
schaften eine gewisse Selbstkritik an ihre Leistungen 
in dieser Beziehung le g t , so wird sie finden, dafs 
zum T eil mehr oder weniger, im ganzen aber noch 
viel zu tun und zu erreichen ist.

W ir, in der Steinbruch-Berufsgenossenschaft, ha
ben diese Selbstkritik g e ü b t , und wir sind zu der 
Ü berzeugung gekom m en, dafs die vorhandenen tech
nischen Aufsichtsbeam ten —  jede der e lf Sektionen 
hatte ursprünglich nur e in e n  solchen Beam ten —  
dem Bedürfnis nicht genügen können. Einige S ek 
tionen sind dem gem äfs schon zur A nstellung eines 
zweiten technisch gebildeten Beam ten geschritten. 
Bei den übrigen Sektionen hat unser G enossenschafts
vorstand in seiner letzten Sitzung die Prüfung der 
F rage eines baldigen ähnlichen V orgehen s angeregt. 
Ich m öchte hier noch eine Erfahrung anführen, die 
wir in der Sektion II der Steinbruch-Berufsgenossen
schaft gem acht haben. N achdem  wir einen geeigneten 
M aschineningenieur gefunden haben, der die A u fgab e 
hat, die M aschinen in unsern Betrieben in bezug au f 
ihre Unfallsicherheit zu prüfen, hat sich gezeigt, wie 
von sonst ganz hervorragenden M aschinenfabriken in 
punkto A usgestaltung der Maschinen mit Rücksicht 
au f U nfallsicherheit noch aufserordentlich wenig g e
leistet worden ist. (Sehr richtig!)

E s ist bedauerlich, dafs unsere M aschinenfabri
ken, die am leichtesten und gründlichsten eingreifen 
könnten, dieser Sache nach meiner A uffassung nicht 
den genügenden W ert beilegen, während derselbe 
nach unserer A uffassung ein aufserordentlich hoher 
ist. D enn U nfälle verhüten soll unsere vornehm ste 
A u fg ab e  sein; sie wird uns der V erpflichtung ent
heben, für die Folgen der U nfälle einzutreten und 
dafür zu bezahlen.

Ich kann also nur wiederholt anregen, wie dies 
in der D elegiertenversam m lung unserer Berufsge
nossenschaft unsern Sektionen gegenüber geschehen 
ist, mehr technisch gebildete A ufsichtsbeam te, und 
in den Genossenschaften, w o es nottut, insbesondere 
m aschinentechnisch gebildete A ufsichtsbeam te anzu
stellen, mit ändern W orten, d e n  I n g e n i e u r  u n d  
d e n  T e c h n i k e r  f ü r  d i e  F o l g e  e r h e b l i c h  
m e h r ,  a l s  b i s h e r  g e s c h e h e n ,  z u m  W o r t  
k o m m e n  z u  l a s s e n .

D irektor Merz unterstützt die Anregung, „tech 
nische Aufsichtsbeam te m öglichst aus den Kreisen 
akadem isch gebildeter Ingenieure anzustellen“ , noch 
durch einige statistische N achw eise. Seine A usfüh
rungen fanden in der T agu n g  lebhaften Beifall.

D as W ort nahm nunmehr der Präsident des 
Reichs-Versicherungsam tes Dr. Kaufm ann. E r führte 
a u s :

Zu der bedeutungsvollsten A u fgab e meines A m 
tes, der ich mein besonderes Interesse schenke, rechne 
ich die U nfallverhütung. Ich bin der M einung, dafs 
die U nfallverhütung der Berufsgenossenschaften nicht 
überall den Anforderungen genügt. M anche G enos

senschaften haben auf diesem Gebiete hervorragen
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des geleistet, m anchen Genossenschaften bleibt aber 
au f diesem G ebiete noch viel zu tun übrig. Ich 
werde m ich ernstlich bemühen, das zu veranlassen, 
was von der Aufsichtsbehörde geschehen kann, um 
d i e  U n f a l l v e r h ü t u n g  m ö g l i c h s t  z u  f ö r 
d e r n  u n d  d e n  S t a n d  d e r  t e c h n i s c h e n  A u f 
s i c h t s b e a m t e n  z u  h e b e n .  Zu diesem Zw eck 
habe ich auch in A ussicht genom m en, die Berichte 
der technischen Aufsichtsbeam ten der Berufsgenossen
schaften im R .V .A . einheitlich bearbeiten und als
dann veröffentlichen zu lassen. D ie  meist inhaltrei
chen Berichte der technischen Aufsichtsbeam ten 
sind ebenso wie die Berichte der staatlichen A u f
sichtsbeam ten einer Veröffentlichung wert. G egen
über dem staatlichen Aufsichtsbeam ten besitzt der 
A ufsichtsbeam te der Berufsgenossenschaft berufliche 
Detailkenntnis. Insofern haben seine Erfahrungen 
vo lle  Bedeutung neben den mehr allgem einen B e
obachtungen der staatlichen Aufsichtsorgane. D ies 
w ertvolle M aterial soll in Zukunft der Ö ffentlichkeit 
zugänglich gem acht werden. Ich richte an die ver
ehrten Genossenschaftsvorstände die Bitte, auch ihrer
seits dafür Sorge zu tragen, dafs die Berichte ihrer 
technischen Aufsichtsbeam ten nach Inhalt und Form  
allen Anforderungen genügen.

Ich bin immer davon ausgegangen, dafs es vom  
humanen Standpunkt aus die vornehm ste A ufgabe 
der Berufsgenossenschaften ist, U nfälle zu verhüten. 
D ie U nfallverhütung ist aber auch im Interesse einer 
sorgsam en Finanzierung der berufsgenossenschaftlichen 
Mittel dringend geboten. W as die Berufsgenossen
schaften für die Unfallverhütung ausgeben, ist gut 
angelegtes, werbendes Kapital.

D er lebhafte Beifall, welcher diesen Ausführungen 
des Vertreters der Aufsichtsbehörde folgte, läfst dar
au f hoffen, dafs die im V erbände vertretenen B e
rufsgenossenschaften im Verein mit dem R .V rA . den 
technischen Aufsichtsdienst erweitern und immer mehr 
vervollkom m nen werden.

II. Die Tagung des Verbandes der Deutschen
B a u g e w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n .

D er für den 31. A ugust 1907 angesetzte V e r 
bandstag zu H alle sollte sich mit dem technischen 
Aufsichtsdienste bei drei Punkten seiner T agesord 
nung besch äftigen : Punkt 7: Bekanntgabe der E r
gebnisse der in der Zeit vom 16. bis 31. Juli 1907 
durch technische A ufsichtsbeam te vorgenom m enen 
Bautenrevisionen , Punkt 8: Erörterung der Frage, 
ob für die Durchführung der U nfallverhütungs
vorschriften seitens der B augew erks - Berufsge
nossenschaften genügende V orsorge getroffen ist, 
Punkt 9 : Stellungnahm e zu der F r a g e , Poliere

und Gesellen als Gehilfen der technischen A ufsichts
beam ten für die Baukontrolle anzustellen. Bereits 
bei seiner Begrüfsungsansprache nahm der auch hier 
als Gast der T agun g beiwohnende Präsident des 
R .V . A .’s Dr. Kaufm ann Gelegenheit, a u f das U nfallver
hütungswerk hinzuw eisen: „G ern stelle ich auch hier 
fest, dafs nach meinen langjährigen Beobachtungen 
die Berufsgenossenschaften durchw eg ihre A ufgab e 
gelöst und in der H auptsache das erfüllt haben, was 
der Gesetzgeber von ihnen erwartete. W o  Licht ist, 
da ist Schatten 1 . . . A u f  einen Punkt m öchte ich 
hinweisen, der mir besonders am H erzen liegt. E s 
ist die aus humanen wie finanziellen Gründen gleich 
bedeutungsvolle berufsgenossenschaftliche U nfallver
hütung. A u f  diesem Gebiete mufs auch bei Ihren 
Genossenschaften noch mehr geschehen. G erade in 
den letzten Tagen habe ich durch ein M itglied meines 
Am tes in einer Sektion Feststellungen nach dieser 
Richtung vornehm en lassen. Sie ergaben, dafs die 
Durchführung der Unfallverhütung in dieser Sektion 
eine keineswegs m usterhafte ist.“

W ie hier, fand auch bei Punkt 5 der T agesord
nung das G ebiet der berufsgenossenschaftlichen U n
fallverhütung eine Erörterung über den Rahm en der 
Tagesordnung hinaus. E s handelte sich hier um Zu
ziehung von Bausachverständigen zu den gericht
lichen Verfahren in Bauunfallsachen. D er Referent, 
Baugew erksm eister H erzog - D anzig, b ek la gte , dafs 
die ordentlichen Gerichte die berufsgenossenschaft
lichen Unfallverhütungsvorschriften nicht als „a llge
mein anerkannte Regeln der B aukunst“ im Sinne 
des § 330 R.St.G.B. anzusehen geneigt seien, sodafs 
Verstöfse gegen sie nur nach den Strafbestim m ungen 
des G ew erbe - U nfallversicherungsgesetzes geahndet 
werden, die w egen der Geringfügigkeit der dort vor
gesehenen Geldstrafen vor Übertretung der U nfall
verhütungsvorschriften nicht zurückschreckten. D as 
Reichsgericht habe in einem Urteil vom  17. N ovem ber

1905 gesagt: „D ie Unfallverhütungsvorschriften regeln 
lediglich die Pflichten der M itglieder der Berufsge
nossenschaften gegenüber den Genossenschaften im 
H inblick au f den wirtschaftlichen Zw eck der Siche
rung derselben gegen Inanspruchnahme mit Entschä
digungsansprüchen, und können wohl für die B e
gründung fahrlässigen Verhaltens in tatsächlicher B e
ziehung geeignetenfalls herangezogen werden, selbst
verständlich aber nicht m afsgebend sein für die straf
rechtliche Verantw ortung.“ Bei der durch diese 
Judikatur geschaffenen R echtslage kom m e es wesent
lich auf die Ansicht der zu den Strafprozessen hinzu
gezogenen Bausachverständigen an. Fehle diesen die 
gehörige p r a k t i s c h e  Bildung, so könnten grobe 
V erstöfse gegen die Unfallverhütungsvorschriften teils 
als entschuldbar, teils nicht als ein Verstofs gegen

*
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die allgem ein anerkannten Regeln der Baukunst an
gesehen werden, w ie Referent an einigen Beispielen 
aus der gerichtlichen Praxis als tatsächlich geschehen 
nachweist. Durch solche Urteile würden die B e
m ühungen um Durchführung der U nfallverhütung 
illusorisch gem acht. Referent fordert deshalb im 
Interesse der Unfallverhütung die Zuziehung von 
Sachverständigen, die vom  Baubetriebe und den ein
schlägigen Betriebsvorgängen volle Kenntnis und in 
der Bauausführung die erforderliche Erfahrung besitzen.

D er Präsident des R .V .A .’s Dr. Kaufm ann gab 
in der Besprechung des Referates folgende E rklä
rung ab:

D ie Ausführungen des Referenten betreffs der 
A usw ahl von Sachverständigen sind nach mancher 
Hinsicht beachtlich. Jedenfalls mufs der Auffassung 
widersprochen werden, dafs die U nfallverhütungsvor
schriften lediglich dem wirtschaftlichen Interesse der 
Berufsgenossenschaften dienen. A llerdings spricht 
bei der U nfallverhütung auch die A bsicht mit, die 
finanziellen O pfer der Berufsgenossenschaften zu b e
schränken, der höhere, in erster Linie leitende G e
sichtspunkt ist aber der humanitäre, und dies scheint 
in den vorgetragenen Entscheidungen nicht hinreichend 
gew ürdigt zu sein. Für die zutreffende Bewertung 
der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung würde 
es nicht förderlich sein, wenn eine derartige A u f
fassung weiter Platz griffe. Ich em pfehle deshalb, 
derartige Entscheidungen zu sammeln und dem R .V .A . 
mitzuteilen. Ich werde Sie erforderlichenfalls in Ihrem 
V orgehen gerne unterstützen.

In dem Bericht über das Ergebnis der Bauten
revisionen in der Zeit vom  16. bis 31. Juli 1907, 
Punkt 7 der Tagesordnung, handelt es sich wesent
lich um eine Frontstellung des V erbandes der deutschen 
Baugewerks-Berufsgenossenschaften gegen die Bau- 
ärbeiterschutz-Enqueten der „Zentralkom m ission für 
Bauarbeiterschutz“ , die mit dem von ihr beigebrachten 
statistischen Material die Forderungen der Bauten
kontrolle durch A rbeiter durchzudrücken sucht. 
Immerhin ist aus dem Bericht als bem erkenswert zu 
entnehmen, dafs in der genannten Zeit durch 95 
technische Aufsichtsbeam te bei 12 Berufsgenossen
schaften 13647 Betriebe revidiert worden sind, von 
denen 9409 =  68,95 °/0 in Ordnung befunden wurden, 
während 4238 =  31,05 °/# zu Rügen Anlafs gaben.

V on  gröfserer Bedeutung für die A llgem einheit 
ist die Erörterung der Frage, ob für die Durchführung 
der Unfallverhütungsvorschriften seitens der B auge
werks - Berufsgenossenschaften genügende V orsorge 
getroffen sei. (Punkt 8 der Tagesordnung.) D er 
Referent K gl. Baurat F  e 1 i s c h-Berlin führte zu dieser 
Frage aus:

D ie m öglichst gute Ausgestaltung des Bauar

beiterschutzes habe ich mir, und haben sich die Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaften stets zu einer beson
deren A u fgab e gem acht. Schon a u f dem 18. V e r
bandstage zu Stettin am 5. Septem ber 1903 ist das 
Fundam ent gelegt zur V erbesserung der Baukontrolle 
durch Annahm e einer Resolution, welche lautet:

D er V erband beschliefst, den Baugewerks-Berufs- 
genossenschaften dringend zu em pfehlen, die K o n 
trolle der Bauten noch durchgreifender wie bisher 
zu gestalten und zu diesem Zw ecke neben den be
reits angestellten technischen Aufsichtsbeam ten ört
liche technische Aufsichtsbeam te in erforderlicher 
Zahl für m öglichst kleine Bezirke anzustellen, welchen 
ausschliefslich die Ü berw achung der Durchführung 
der Unfallverhütungsvorschriften obliegt. D erselbe 
beauftragt seinen Vorstand, von diesem Beschlüsse 
dem Reichs-Versicherungsam t und dem Reichsam t 
des Innern A n zeige zu m achen und über die Ü ber
wachungstätigkeit aller Baugew erks-Berufsgenossen- 
schaften einm al im Jahre dem Reichs-Versicherungs
amt zu berichten.

H ierauf haben wir weiter gebaut und wollen 
heut ernstlich erw ägen, ob wir den Bau als vollendet 
ansehen können. Dies ist nach meiner A nsicht noch 
nicht der Fall, obgleich ich hier hinzufügen kann, 
dafs wir mit unserm Arbeiterschutz besser stehen, 
als weitaus die meisten ändern Berufsgenossenschaften. 
Um dies zu beweisen, will ich zunächst das nach
folgende statistische Material einschieben :

V o n  den rund 20 Millionen gegen Unfall ver
sicherten Personen fallen der Fürsorge der Bauge- 
werks-Berufsgenossenschaften rund i l/t Millionen zu. 
D ies sind die Personen, deren Leben und Gesund
heit wir in erster Linie zu schützen haben. Bism arck 
sagte in seiner Reichstagsrede am 9. Januar 1882, 
dafs die Berufsgenossenschaften den Schaden durch 
A ufsicht verhindern und einschränken sollen. D ieser 
Erw artung wollen wir entsprechen, w eil wir dadurch 
nicht nur den Arbeitern das w ertvollste Gut, gesunde 
Glieder und ihre Arbeitskraft, erhalten, sondern auch 
unsern Mitgliedern die Lasten erleichtern helfen. 
Und, m. H., das wollen wir uns doch frei bekennen, 
es kann aufser den Berufsgenossenschaften keine 
Organisationen geben, w elche für die Durchführung 
des Arbeiterschutzes so geeignet wären wie d ie se ; 
denn nur Fachleute sind imstande, die Spezialaus
bildung der technischen Aufsichtsbeam ten zu leiten 
und tüchtig zu überwachen. D ie technischen A u f
sichtsbeamten haben eine solche Fülle von verschie
densten A ufgaben, dafs sie ohne gründliche Anleitung 
denselben gar nicht gerecht werden können. D es
w egen bitte ich Sie, m. H., entsprechen Sie nach 
besten Kräften dieser hohen A u fgab e. Stellen Sie 
nur die besten K räfte an —  technisch und praktisch
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vollkom m en vorgebildet, und auch moralisch unan
tastbar, denn nur diese können uns und dem A r 
beiterschutz wirklich nützen.

Ich gebe zu, dafs diese K räfte nicht im mer leicht 
zu haben sind und auch Geld kosten, aber darauf 
d arf es nicht ankom men, denn sie bringen reichlich, 
und zw ar nach beiden Richtungen hin, ein, was sie 
kosten, näm lich sie verhüten Unfälle und vermindern 
die Rentenlast. Aufserdem  ermitteln sie hinterzogene 
Löhne und m achen sich schon dadurch bezahlt.

Kehren wir nun zur Statistik zurück. V o n  den
20 Millionen Arbeitern, w elche gegen U nfall ver
sichert sind, entfallen au f die 66 gew erblichen Berufs
genossenschaften rund 8 Millonen, w elche in 637611 
Betrieben beschäftigt werden. A u f  unsere 12 Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaften kom m en von diesen 
8 M illionen A rbeitern rund i ‘ /2 M illionen Arbeiter, 
w elche in 152290 Betrieben beschäftigt werden.

A lle  gew erblichen Berufsgenossenschaften b e
schäftigten 1905 270 technische Aufsichtsbeam te, so
dafs au f einen Beam ten 2362 Betriebe entfielen. W ir, 
die 12 Baugew erks-Berufsgenossenschaften, beschäf
tigen für die K ontrolle unserer 152290 Betriebe 84 
technische Aufsichtsbea,mte, sodafs au f jeden Beamten 
nur 1813 Betriebe entfielen. D abei mufs hervor
gehoben werden, dafs neben den 84 technischen 
A ufsichtsbeam ten noch 50 örtliche Aufsichtsbeam te 
und die nach Tausenden zählenden Vertrauensm änner 
für die K ontrolle der Bauten gewirkt haben. A u ß e r
dem mufs berücksichtigt werden, dafs die H älfte der 
B etriebe mit so geringer U nfallgefahr verbunden ist, 
dafs es einer häufigen K ontrolle gar nicht bedarf. 
Ich nenne nur die architektonischen B u reau s, die 
Stubenbohner, die Tapezierer usw. W enn also die 
H älfte der Betriebe fast ausscheidet, so kann im 
Jahre 1905 a u f einen Aufsichtsbeam ten nur rund 
900 Betriebe.

Nach einem V ergleich  mit ändern Berufsgenossen
schaften fährt Referent fort:

E ine andere Frage aber ist, ob die Baugew erks
Berufsgenossenschaften genug getan haben. Und 
diese Frage mufs ich verneinen. A u ch  diese V e r
neinung will ich begründen. A m  besten stehen für 
1906 zw ei Baugew erks-Berufsgenossenschaften da (sie 
w erden namentlich ebenso wie die folgenden nicht 
genannt). Sie haben 114  °/0 ihrer Betriebe im Jahre 
1906 revidieren lassen, während die Zahlen der revi
dierten Betriebe bei den ändern b etrag en : 93 °/0,

87 °/o, 8 2 ° / o. 7 8 % , 5 i °/0. 47 °/o, 4 7 % . 42 °/o und 
34 °/0 E ine Baugew erks-Berufsgenossenschaft hat die 
erforderlichen A n gaben  nicht gem acht. Diesen P ro
zentzahlen entsprechend kom m en a u f einen tech 
nischen Aufsichtsbeam ten (für 1905) an revidierten 
Betrieben bei den 12 B auberufsgenossenschaften:

1043, 1465, 1493, 1616, 1764, 1869, 2000, 2138, 
2612, 2758, 2818, 4652. .

Sie sehen, schliefst Referent, welche grofse V e r
schiedenheit noch innerhalb der Baugewerks-Berufs- 
genossenschaften herrscht. Und diese mufs nach 
M öglichkeit beseitigt werden. Ich habe nun den« 
dringenden W unsch und bitte Sie, unser so gut an
gefangenes W erk dadurch zu krönen, dafs Sie fol
gender Resolution Ihre Zustimmung erteilen :

D er 22. ordentliche Verbandstag der Deutschen 
Baugew erks-Berufsgenossenschaften zu H alle a. S. 
beschliefst, den zum Verband gehörenden Berufs
genossenschaften dringend zu empfehlen, eine V e r
m ehrung der technischen Aufsichtsbeam ten in dem 
U m fange vorzunehm en, dafs alljährlich eine Zahl 
von Betriebsrevisionen ausgeführt w ird , welche 
dem Verhältnis zwischen 90 und io o ° / 0 aller vor

handenen Betriebe entspricht.
Bitte, m. H., beweisen Sie durch Annahm e dieser 

Resolution, wie sehr Ihnen allen der Arbeiterschutz 
am H erzen liegt. W ir dürfen dann auch darauf 
hoffen, dafs endlich die vielen zum grofsen T eil un
gerechten Angriffe gegen uns aufhören.

Präsident Dr. K au fm an n : Nach dem Eindruck, 
den die von Einsicht und Em pfindung getragenen 
Ausführungen Ihres Vorsitzenden hinterlassen haben, 
beschränke ich mich, au f wenige W orte: Nehmen 
Sie vom  Herrn Baurat Felisch vorgeschlagene R eso
lution an. Sie werden dadurch einen Beschlufs fassen, 
welcher den Genossenschaften und den Versicherten 
zum Segen gereichen w ird !

D ie Resolution wurde hierauf einstimmig ange
nommen.

D er Berichterstatter über die Frage, Poliere und 
Gesellen als Gehilfen der technischen A ufsichts
beam ten für die Baukontrolle anzustellen, Baumeister 
Reifs-Karlsruhe ergriff nunmehr das W o rt:

Nachdem  Sie den V orsch lag  des Herrn V o r
sitzenden zum Beschlufs erhoben haben, wird eine 
Belebung der Bauüberw achung in einem U m fange 
eintreten, der nach allen Richtungen befriedigen dürfte. 
Ist dies der Fall, dann können wir erwarten, dafs 
die Frage der H eranziehung von Arbeitern zur B au
kontrolle von irgendwie in Betracht komm enden 
Kreisen kaum noch aufgeworfen werden dürfte. In
sofern kann ich erklären, dafs der Bericht zu Punkt 9 
der heutigen Tagesordnung durch den V ortrag des 
Herrn Baurat Felisch und den im Anschlufs an den
selben gefafsten Beschlufs überflüssig geworden ist 
und deshalb verzichte ich au f weitere Ausführungen.

Zim m erm eister G a n z lin -M a g d e b u rg  nahm noch 
zu einer kurzen bezeichnenden Bem erkung das W ort: 
Nach den W orten des Herrn Präsidenten Dr. K auf
mann befindet sich unter den O rganen unserer B e
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rufsgenossenschaften eine Sektion, w elche ihre Pflicht 
auf dem Gebiete der U nfallverhütung bisher nicht 
erfüllt hatte. Ich bedaure es tief, dafs dieses Urteil 
über eine Sektion der Baugewerks-Berufsgenossen- 
schaften gefällt werden mufste, und Sie, m. H., tei- 

«• len gewifs das Bedauern über eine derartige R ück
ständigkeit in einer so wichtigen Sache.

U nsere Pflicht ist es, dieser bedauerlichen T at
sache gegenüber, an den betreffenden Sektionsvor
stand das dringende Ersuchen zu richten, dafs der
selbe, schon aus Gründen der K ollegialität, alles 
daran setzt, um das V ersäum te nachzuholen, bevor 
sich das R .V .A . veranlafst sieht, von Aufsichts wegen 
einzuschreiten.

D er lebhafte Beifall, w elcher dem Redner wurde, 
zeigte, wie ernst die Versam m lung es mit der D urch
führung der Unfallverhütung meinte.

E ine besondere Bedeutung gewannen die die 
U nfallverhütung betreffenden Verhandlungen des V e r
bandstages noch dadurch, dafs nach Schlufs der 
T agu n g der Präsident Dr. Kaufm ann in seinem A b 
schiedswort diese Erörterungen nochm als hervorhob : 

E ine besondere Freude war es mir, gerade an 
der heutigen Versam m lung teilnehmen zu können,

weil sie zu Punkt 8 der Tagesordnung einen für die 
W eiterentw icklung Ihrer Berufsgenossenschaften so 
bedeutungsvollen und für die Versicherten so segens
reichen Beschlufs gefafst hat.

D ie T agun gen  der beiden Berufsgenossenschafts
verbände geben ein erfreuliches Bild, das zu guten 
Hoffnungen berechtigt. M öge denn das Beispiel der 
Berufsgenossenschaften, die au f dem F elde der U n 
fallverhütung den ersten Platz einnehmen, die ändern 
im mer mehr zur N achfolge anreizen, m öge es nach 
dem Sinn der W orte des Vertreters der M agdeburgi- 
schen B augew erks - Berufsgenossenschaft Ehrensache 
aller Genossenschafts- und Sektionsvorstände werden, 
sich aufdiesem  Gebiete nicht der Rückständigkeit zeihen 
lassen zu müssen. M öge die kräftige Initiative des 
Herrn Präsidenten Dr. Kaufm ann, die er auf den 
beiden V erbandstagen bewiesen, dem W erke der B e
triebsüberwachung auch weiter zuteil w e rd en : aus 
der Einm ütigkeit des Reichs-Versicherungsam tes und 
der Genossenschaften werden reiche Blüten und 
Früchte a u f dem Felde des Arbeiterschutzes er
wachsen.

Gerüstturm
ausgeführt von F r a n z

D er m angelhafte, sowohl der erforderlichen B e 
lastung als auch dem W inddruck und anderen E in
flüssen nicht genügend W iderstand leistende Bau 
von Bau- und M alergerüsten hat häufig deren Ein
sturz und damit U nfälle zur Folge. D as Baugerüst 
von F r a n z  K n o p f e  soll die Einsturzgefahr durch fol
gende Konstruktion verm indern : eiserne, sym m etrisch 
geform te, und deshalb an jeder Stelle der Gerüste 
benutzbare, leicht handliche B in d er, sowie eiserne, 
au f den Trageschw ellen des Gerüstes befindliche 
Schuhe nehmen die stum pf eingelegten Gerüstsäulen, 
Längs- und Q uerhölzer usw. schuhartig ohne jed es 
weitere m echanische Befestigungsm ittel, d. h. v o ll
kom m en lose in sich auf. Sie werden von einer 
eigentümlich angeordneten, aus schw achen, eisernen 
Stäben gebildeten D iagonal verspannung so zusam m en
gezogen, dafs dies Gerüst nicht nur gegenüber den 
bisher üblichen Gerüsten gröfsere T ragfähigkeit er
hält, sondern auch durch diese nach allen Richtungen 
wirkende V erspannung das ganze Gerüst in allen 
T eilen  nach der Mitte zusam m engeprefst wird. Eine 
Stellvorrichtung an den beiden Enden der T ragsch w el
len erm öglicht, das Gerüst auch auf unebenem  B o 
den lotrecht aufzustellen, ohne dafs unsicher auf-

K n o p f e ,  Chemnitz.

liegende und deshalb gefahrbringende U nterlagen 
benutzt zu werden brauchen. • D urch einen horizon
tal verschiebbaren schwebenden Zw ischenboden wird 
die gefahrvolle Bockaufstellung, sow ie das Anbringen 
sonstiger G estelle zur Bestreichung des Raum es 
zw ischen den H auptrüstböden verm ieden.

D er seit Jahren erprobte Gerüstturm ist in der 
ständigen A usstellung für Arbeiterw ohlfahrt in C har
lottenburg im M odell und teilw eise in natürlicher 
G röfse aufgestellt und wird von dem V erbände der 
deutschen Baugew erks-Berufsgenossenschaften sowie 
von einer Reihe von Behörden und Fachm ännern 
w egen seiner grofsen Sicherheit gegen E insturzge
fahr bestens em pfohlen. (Fig. 209.)

D as M odell besteht aus 18 Türm en mit V o r
bau , welche im G eviert aufgestellt und durch 
diagonale Verstrebungen und Verspannungen zu 
einem starren Ganzen vereinigt sind. Das Gerüst 
wird vor Beginn eines Baues in unbeschränkter H öhe 
errichtet. Zu den M ontagezw ecken im Innern des 
Baues und zur A ufnahm e von Arbeiterm assen bei 
Ausführung der Bauarbeiten dient ein aus sechs 

Türm en zu einem selbständigen Gerüste vereinigter 
Gerüstbau,
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wie b. Ü ber die längere Säule b l sind eiserne Längs- 
und Q uerbinder e bezw . W inkelbinder f  angebracht, 
w elche (s. Fig. 210, Nr. 1, 3 u. 4) für^oben und 
unten sym m etrisch angeordnet und in der Mitte mit 
einem halben Zw ischenboden e2 bezw. f 2 versehen

210.

Anforderungen des Terrains höher oder tiefer g e
stellt werden kann.

Je nach den Gerüstsäulstärken dient das Gerüst mit 
6— 7 cm  im Quadrat für M aler und Putzer 

9— 11 „ „ „ „ Maurer und Steinhauer.

sind. Mit diesem Zwischenboden stehen die Binder 
e bezw. f  au f den kürzeren Gerüstsäulen b, die G e
rüstsäulen b 1 gehen durch die Öffnung des Boden
raumes. D ie Säulen b und b l sind von den Bindern 
fest um schlossen. A u f  dem Boden e2 und f 2 setzen 
sich dann die Gerüstsäulen b1 auf, w elche die da
nebenstehende Säule wieder um die H älfte überra
gen. Hieran schliefsen sich dann w ieder Längs- 
und W inkelbinder usw., bis das Gerüst die verlangte 
H öhe erreicht. In die A usläufer e3, e* der Längs- 
und Querbinder (Fig. 210 Nr. 3 u. 4) und zw ar au f 
den M ittelboden legen sich die Rahm enhölzer r und 
die Q uerriegel p (Fig. 210 Nr. i u. 2) und werden von 
den Ausläufern au f 3 Seiten fest um schlossen, sonst 
aber nicht befestigt. Säm tliche Binder haben also 
den nötigen Spielraum , sodafs sich säm tliche G e
rüstteile gegenseitig halten und so lange in ihrem 
Raume frei bew egen können, bis eine eigenartig an
geordnete D iagon al-S pan n un g, w elche nach j e d e r  
Richtung wirkt, säm tliche bisher genannten Gerüst
teile nach der Mitte zusammenprefst und das ganze 
Gerüst zu einem einzig starren System  formiert. H ier
durch resultiert ohne weiteres, dafs das Gerüst selbst- 
bei ganz ungleichmäfsig seitlicher Belastung ein N ach
geben nicht zuläfst und deshalb jedem  Sturm angriff 
T rotz bietet. E s ist hiermit allen Anforderungen, 
die man an ein derartiges Gerüst stellen kann, voll
ständig entsprochen.

Zur H orizontalstellung des ganzen Gerüstes auf 
abfallendem  Gelände sind an den beiden Enden der 
T ragschw ellen Metallmuttern eingesetzt (Fig. 210 Nr. 1), 
in welchen sich eine Schraube dreht, w elche nach den

Über die A usführung der Einzelteile gibt das 
Technische Bauhandbuch folgende B esch reib u n g :

Fig. 209.

D ie U nterlagschw ellen a sind mit eisernen Schu
hen c (Fig. 210, Nr. 1, 2 u. 6) mit diagonalen Ö ff
nungen versehen und dienen als Fundam ent für eine 
diagonale Verspannung des Gerüstes nach jeder 
Richtung. D adurch ist das Gerüst vor jedem  A n 
griffe sichergestellt und der Einsturz unm öglich. In 
diese mit Ansätzen und diagonalen Ö ffnungen ver
sehenen Schuhe c werden 2 dicht nebeneinander zu 
stellende Gerüstsäulen b b 1 ohne sonstige Befestigung 
stum pf hineingestellt und zw ar ist b 1 zw eim al so lang

r
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A ls V orzu g des Gerüstes wird gerühm t, dafs 
alle Zapfenverbindungen verm ieden sind , dafs die 
H olzteile nicht durch Bolzenverbindungen, Klam m ern 
oder N ägel geschw ächt werden und dafs die V erbin 
dung der Einzelteile leicht und sicher vorgenom m en 
und die A ufstellung schnell ausgeführt werden kann. 
D ie Kom bination von eisernen Verbindungsschuhen 
mit Diagonalspannstangen unter V erw en d u n g ' von 
hölzernen Ständern, Längs- und Querriegeln ohne 
jed e  M aterialschwächung bietet in bezug au f Stand
haftigkeit und Tragfähigkeit gröfste Sicherheit gegen 
Einsturz und Verunglückungen.

Im Anschlufs hieran m öge hervorgehoben werden, 
dafs die U nglücksfälle aus Gerüsteinstürzen viel häu
figer Vorkommen, als man gemeinhin annimmt. Eine 
Statistik über die G e r ü s t e i n s t ü r z e  selbst wird 
zw ar im Reichsversicherungsam t nicht geführt, so
dafs amtliche A n gaben  über H äufigkeit und Gröfse 
der U nglücksfälle fehlen. Indessen liegt eine auf 
A nregung der Firm a Franz K nopfe vom  Chemnitzer 
T ageblatte privatim  aufgestellte Zusam m enstellung 
vor, wonach in Deutschland innerhalb eines Zeit
raum es von 15 Monaten im Ganzen 51 Gerüstein
stürze durch die Tagespresse gem eldet wurden, w o
bei 67 Personen getötet, 120 schwer und 57 leicht 
verletzt wurden.

A ngesichts dieser erschreckend hohen Zahl von 
Verunglückungen durch Gerüsteinstürze ist es nur mit 
Freuden zu begrüfsen, dafs auch auf diesem Gebiete der 
unfallsicheren Bauweisen geeignete Mittel und W eg e  
gefunden w e rd en , um den Unfallgefahren zu b e
gegnen. In A nerkennung ihrer zuverlässigen und 
sicheren Bauw eise ist der Gerüstkonstruktion von 
Franz K nopfe au f der unlängst stattgehabten Buda- 
pester A usstellung die bronzene M edaille des U nga
rischen Landes-Industrie-Vereins zuerkannt worden.

Ü ber die F rage der S c h a d e n e r s a t z p f l i c h t  
für die bei Gerüsteinstürzen auftretenden U nfälle 
geben wir nachstehend die auszugsw eise Darstellung 
eines K lagefalles wieder, bei welchem  die vom  Reichs
gericht aufgestellten Grundsätze in die Erscheinung 
treten:

Schadensersatz fiir einen Unfall infolge eines Geriist- 
einsturzcs. In einer Kirche sollten Malerarbeiten ausge
führt werden, und einem Zimmermeister war vorerst der 
Auftrag erteilt worden, das hierfür notwendige Gerüst zu 
erbauen. Als sich später der Malermeister auf dem Ge
rüste befand, stürzte es ein, und der Meister erlitt sehr 
schwere Verletzungen, wegen welcher er den Zimmermeister 
in Anspruch nahm, und zwar verlangte er erstens Ersatz 
der Heilmittel im Betrage von etwa 550 Mark, ferner für 
jeden Tag der ersten 10 Wochen nach dem Unfall 50

Mark, der ferneren 13 Wochen je 30 Mark und für die 
folgende Zeit 25 Mark. —  Landgericht und Oberlandes
gericht erkannten die Forderung des Malermeisters dem 
Grunde nach für gerechtfertigt a n , insonderheit sprach 
sich das letztgenannte dahin aus, d e r  B e k l a g t e  selbst
—  und nicht etwa, wie dieser behauptet, seine Gesellen
—  müsse als Erbauer des Gerüstes angesehen werden, 
denn er habe die Konstruktion desselben entworfen 
und sich dann z u r  u n s e l b s t ä n d i g e n  A u s f ü h 
r u n g  s e i n e s  W e r k e s  der Arbeitskraft seiner Ge
sellen bedient. Wenn man auch dem beklagten Zimmer
meister schon zugestehen wollte, dass die Hauptursache 
des Zusammensturzes im Herausgehen eines Nagels zu fin
den sei, und dass das ungenügende Einschlagen desselben 
als A u s f ü h r u n g s - ,  n i c h t  a l s  A n l a g e f e h l e r  
erachtet werden müsse, so bleibt doch immer noch ein 
hinreichendes Verschulden übrig, das seine Schadenersatz
pflicht begründet. Denn weder Bretter, noch Querhölzer, 
noch Spreizen waren zwischen den Langhölzern genügend 
festgenagelt; eines der letzteren bestand aus zwei Stücken, 
und alle diese Tatsachen mussten auf die Widerstands
fähigkeit des Gerüstes gegen Erschütterungen ungünstig 
einwirken. Überdies wäre es Pflicht des Zimmermeisters 
gewesen, die Arbeit seiner Gesellen gehörig zu überwachen 
und die Befolgung seiner Weisungen persönlich zu kon
trollieren. —  Diesen Ausführungen hat sich das R e i c h s 
g e r i c h t ,  bei dem der Beklagte Revision eingelegt hatte, 
im grossen und ganzen a n g e s c h l o s s e n .  Allerdings, 
so heisst es in den Gründen, kann unter Umständen wegen 
falschen Einschlagens eines einzelnen Nagels der Meister 
nicht haftbar gemacht werden. Aber darum handelt es 
sich hier ja gar nicht, sondern um die Ausführung im 
g a n z e n ,  um ausreichende Anbringung von Nägeln überall, 
wo es sich gehörte, und um standhafte Herstellung des 
Gerüstes überhaupt. Nach den Feststellungen der Vor
instanzen ist erwiesen, dass der Beklagte bei der ihm doch 
ganz gewiss verbliebenen Leitung des Gerüstbaues die i m 
Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beobachtet hat. Er 
hat entweder die festgestellten Fehler nicht wahrge
nommen oder sie für unschädlich gehalten oder aus Nach
lässigkeit unterlassen, ihnen abzuhelfen. In allen diesen 
Fällen hat er fahrlässig gehandelt. —  Der Zimmermeister 
hatte schliesslich noch behauptet, gemäss § 254 des Bürger
lichen Gesetzbuches könne er nur zum Ersatz e i n e s  
T e i l s  des entstandenen Schadens verurteilt werden; denn 
auch der Malermeister sei fahrlässig verfahren, da er das 
Gerüst, bevor er es benutzte, auf seine Standfestigkeit 
hätte prüfen müssen. —  Indes ist der Beklagte auch d a 
m i t nicht durchgedrungen. Den Malermeister treffe kein 
Mitverschulden, denn er durfte sich auf den Gerüstbau des 
F a c h m a n n e s  verlassen, und selbst wenn er zu einer 
Untersuchung des Gerüstes verpflichtet worden wäre, so 
konnte diese nur eine summarische sein, wobei der Meister 
die Hauptursachen des Einsturzes sehr wohl übersehen 
konnte.



13. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 25?

Sicherheitsvorrichtung gegen Brandgefahr bei Mahlgängen für

brennbare Stoffe.
Konstruktion von C a r l  G ü n t h e r  in Kaiserslautern.

Bei Mahlgängen für leicht brennbare Stoffe, beispiels
weise für die Holzmehlfabrikation, wird in der Regel zuerst 
beim Leerlaufen des Mahlganges durch das Reiben der 
Steine aufeinander Funkenbildung und eine zunächst ört
liche, d. h. im Mahlganggehäuse auftretende Explosion 
erzeugt, die dann leicht durch Fortpflanzung des Feuers 
zu einem allgemeinen Brande führen kann. Aber auch 
ohne dass Explosionen eintreten, können in den Mahl
gängen Brände entstehen, die ebenfalls für den ganzen 
Betrieb verhängnisvoll werden können.

Die Vorrichtung soll sowohl beim Eintreten einer 
Explosion, als auch beim Entstehen eines Brandes aus

(D. R. P. 190546 Kl. 50b.)

schmelzbarem Blech besteht, so tritt die Einrichtung auch 
in Wirkung, wenn ohne vorhergehende Explosion, also bei 
hoher Reibungswärme, Feuer ausbricht.

Ein doppelwandiges Gehäuse wirkt zugleich als Kühl
mantel der Feuersgefahr entgegen und nimmt die Reibungs
wärme auf, namentlich wenn durch Vorhandensein einer 
Wasserabflussleitung für dauernden Durchfluss des Wassers 
gesorgt wird.

Eine abgeänderte Ausführungsform (Fig. 212) besteht 
darin, dass in das Gehäuse h des Mahlganges a, b von 
einer Wasserleitung f abzweigende Rohrstutzen g einge
führt sind, deren Mündungen gegen die Steine gerichtet

anderer Ursache eine sofortige wirksame Ablöschung des 
Feuers sowohl im Mahlganggehäuse, als auch in der 
Staubleitung bewirken.

a, b sind die Steine des Mahlganges, c ist die Zu
leitung für das Mahlgut. Der ganze Mahlgang ist nun 
gemäss Fig. 211 von einem Gehäuse umgeben, welches 
aus doppelten Wänden, nämlich der äusseren Wand d 
und der inneren Wand e, besteht. Der Zwischenraum 
zwischen beiden Wänden steht mit einer Wasserleitung f 
durch Anschlussstutzen g in Verbindung, sodass er dauernd 
mit Wasser gefüllt gehalten werden kann. Die innere 
Wand e ist aus wenig widerstandsfähigem Material herge
stellt, beispielsweise aus dünnem Blech. Wenn nun in 
8em Mahlganggehäuse infolge Leerlaufens des Mahlganges 
eine Explosion eintritt, so wirkt diese natürlich zunächst 
auf die Wände des Gehäuses; da aber die Innenwand 
dem Gasdruck wenig Widerstand leisten kann, so wird 
sie zerstört und das in dem Zwischenraum befindliche, 
unter Druck stehende Wasser ergiesst sich in den Innen
raum des Gehäuses, also auf die Steine und löscht den 
Brand ab. Dabei kann aus der Rohrleitung f genügend 
Wasser nachströmen, um auch ein Wiederaufflammen des 
Brandes zu verhindern. Wenn die Innenwand e aus leicht

sind und durch Kappen i verschlossen gehalten werden. 
Diese Kappen bestehen aus so leicht schmelzbarem Metall, 
dass sie bei Erhöhung der Temperatur, wie sie bei einem 
Brande oder auch vor dem Ausbrechen des Feuers ent
steht, schmelzen, sodass sich der Wasserstrahl auf die 
Steine bezw. in die Fuge zwischen den Steinen ergiesst 
und den Brand löscht oder sein Eintreten verhindert. 
Auch an anderen Stellen, wo eine Temperaturerhöhung 
eintreten kann, lassen sich solche Rohre mit Vorteil an
bringen, beispielsweise ein Rohr k, welches gegen die Fuge 
zwischen Gehäuse und Zuführungsrohr c gerichtet ist, so
dass das Hervorbrechen von Flammen aus dieser Fuge 
die Kappe i zum Schmelzen bringt.

Die Fig. 213 zeigt eine solche Einrichtung, welche 
namentlich gegen die Fortpflanzung des Feuers oder zum 
Ablöschen desselben, wenn es sich schon in die Staub
leitung bezw. nach der Mehlkammer fortgepflanzt hat, 
dienen soll. Das Mehl wird in solchen Betrieben durch 
einen Exhaustor 1 nach der Mehlkammer befördert. So
wohl in das Zuleitungsrohr m zu diesem Exhaustor, als 
auch in das Ableitungsrohr n nach der Mehlkammer bezw. 
nach der Staubabscheidevorrichtung, die bei solchen Be
trieben meistens in einem sogenannten Zyklon besteht,
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Fig. 212.

sind von der Wasserleitung f  Rohrstutzen g abgezweigt, 
die in das Innere der Zu- und Ableitungsrohre hineinragen 
und deren Öffnungen ebenfalls mit Schmelzkappen i ver
schlossen werden. Ist das Innere der Staubleitung bezw. 
des Exhaustors in Brand geraten, so schmelzen diese

Kappen, das Wasser tritt in die Staubleitung ein und wird 
durch die Wirkung des Exhaustors bis in die Mehl- und 
Staubkammer hinein fortgeführt, wo es imstande ist, auch 
dort einen Brand zu löschen.

H.

Ein neues System zur Sterilerhaltung von Verbandmaterial für 

Notverbände.

Wenngleich wohl jetzt in allen industriellen Betrieben 
grosse Aufmerksamkeit auf erste Hilfsbereitschaft bei Un
glücksfällen verwandt wird, so darf doch nicht verschwiegen 
werden, dass auf diesem Gebiete noch recht vieles als 
dringend verbesserungsbedürftig anzusehen ist. Um das 
Wichtigste zuerst zu nennen, so ist es wohl jedem, der mit 
den einschlägigen Verhältnissen praktisch vertraut ist, ein
leuchtend, dass die Art der Verpackung und Aufbewahrung 
von Verbandmaterialien für erste Hilfe, besonders die 
dauernde Sterilerhaltung der Verbandstoffe, als einwandfrei 
nicht bezeichnet werden kann. Man prüfe nur einmal einen 
derartigen Verbandkasten nebst Inhalt genau, nachdem er 
einige Zeit in mehr oder weniger staubigen Fabrikräumen, 
Turnsälen etc. wenn auch an geschützter Stelle, aufgestellt 
war —  frei und für jedermann sofort erreichbar muss die
ser Kasten unter allen Umständen bereit stehen —  da zeigt 
sich vielfach, dass Staub und mithin Ansteckungskeime in 
grösser Menge durch die nie ganz genau schliessenden 
Fugen des Verschlussfalzes und des Schlüssellochs einge
drungen sind, es liegt somit die Gefahr nahe, dass durch 
den ersten Verband, von dem in bezug auf schnelle und 
gründliche Heilung des Verletzten bekanntlich ausserordent
lich viel abhängt, manchmal mehr geschadet als genützt 
werden kann. Man betrachte ferner den im Verband
kasten befindlichen und unerlässlich nötigen Kompressions
schlauch einige Zeit nach seiner Anschaffung, man wird

dann finden, dass dieser, spröde und brüchig geworden, 
im Gebrauchsfalle zerreissen würde. Wehe dem armen Ver
letzten, bei dem dieses überaus wichtige Hilfsmittel bei 
starken Blutungen, vielleicht gerade im entscheidenden 
Moment, versagt! Aber nicht allein die Verpackung und 
Aufbewahrung der Verbandstoffe etc. in der Art, wie sie 
bislang ausgeübt worden ist, gibt zu Bedenken Veranlas
sung, sondern auch der Umstand, dass, besonders in grossen, 
häufig Weit auseinander liegenden Betrieben, wie in Berg
werken, der Hüttenindustrie etc. nicht immer an genügend 
und leicht zugänglichen Stellen Hilfsmittel für den ersten 
Verband vorhanden sind. Die Firma B a c h  & C o., 
St. R u f f i n e , hat es sich in Anbetracht der vorerwähn
ten Mängel zur Aufgabe gemacht, Vorrichtungen wohl
feiler Art zu schaffen, die geeignet sind, die in dieser Be
ziehung bestehenden Unzuträglichkeiten möglichst zu be
seitigen. Die Fabrik richtet zunächst den Rettungskasten 
als ein eisernes, emailliertes Wandschränkchen her, das zur 
Aufnahme der absolut steril verpackten und luftdicht ver
schlossenen Verbandutensilien dient. Der Inhalt dieses 
Kastens genügt den weitgehendsten Anforderungen für erste 
Hilfe, er enthält alles Nötige, was bei Unfällen zur Be
handlung von grösseren und kleineren Blutungen, Knochen
verletzungen, Verbrennungen und Verbrühungen etc. er
forderlich ist; er enthält ferner eine starke Schere, Nadeln, 
sowie schmerzstillende und belebende Medikamente. Dann
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ist an Stelle des vorher erwähnten, dem Verderben leicht 
ausgesetzten Gummischlauches ein Stahldraht-Spiralschlauch

Fig. 214.

von unbegrenzter Haltbarkeit eingefügt. Ein inliegendes 
Plakat gibt in kurzer, leicht fasslicher Form eine Anzahl 
von Ratschlägen zur ersten Hilfe, sowie Hinweise über die 
Anwendung der in dem Rettungskasten lagernden Uten
silien. Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass der Inhalt 
dieser Rettungskästen bis zum Gebrauchsfalle hermetisch 
verschlossen bleibt und bis dahin niemals mit der mensch
lichen Hand, mit Staub etc. in Berührung kommen kann, 
weil erst nach Zertrümmerung der dem Inhalte vorgelager
ten Glasscheibe dieser dem Gebrauche zugänglich gemacht 
wird. Hierin ist das eigentlich Neue dieses Rettungskastens 
zu erblicken. Es ist natürlich notwendig, dass nach der 
Benutzung des Inhalts die verbrauchten Verbandpäckchen 
sofort ersetzt und die freiliegenden Geräte sterilisiert und 
wieder keimfrei verpackt werden. Darüber, in welcher 
Weise dieses einwandsfrei geschieht, wird gern von der 
Fabrik oder deren Vertreter Belehrung erteilt. Durch 
letzterer wird auch auf Wunsch die Wiederherstellung des 
Rettungskastens in den früheren Zustand gegen geringes 
Entgelt vorgenommen.

Um nun auf den vorerwähnten zweiten Übelstand zu

kommen, so sind, um diesem abzuhelfen, ebenfalls herme» 
tisch schliessende, zum Anhängen eingerichtete Blechbe
hälter, in Dosenform und in Grösse einer Männerfaust, 
konstruiert worden, und zwar in zwei Arten; sie enthalten 
nämlich entweder den für grössere und kleinere Blutungen 
nötigen Verband nebst einem Stahldraht-Spiralschlauch 
zur Absperrung starker Blutungen, oder das zur Behänd* 
lung von Brandwunden notwendige Verbandzeug. Diese 
Dosen sind zu ihrer Kennzeichnung verschiedenfarbig lackiert 
und mit entsprechenden Aufschriften versehen; sie sind 
dazu bestimmt, in weitverzweigten Betrieben an möglichst 
vielen und für jedermann leicht zugänglichen Stellen bereit 
gehalten zu werden ; sie sind mit Öhr versehen, um die 
Befestigung an der Wand leicht zu ermöglichen. Der In
halt dieser Verbanddosen bleibt dauernd intakt; die Be
hälter selbst können nach dem Gebrauch des Inhalts im
mer wieder aufs neue benutzt werden. An den Dosen
deckeln angebrachte Verschlussmarken ermöglichen die 
Kontrolle darüber, dass der Inhalt der Dosen bis zum Ge
brauchsfalle nicht berührt ist.

Beschreibungen über die Anwendung des Inhalts der 
Verbai ddosen stehen in beliebiger Anzahl gratis zur Ver
fügung ; es soll damit bezweckt werden, dass die Arbeiter 
und andere Personen, die es angeht, durch Verteilung dieser 
leichtfasslichen Beschreibungen schon vor Eintritt eines 
Unfalles über die zu ergreifenden Massregeln sich hin
reichend informieren können. Die Vorzüge der besproche
nen Neuheiten haben in leitenden Kreisen eine derartige 
Würdigung gefunden, dass sich bereits zahlreiche Betriebe 
zur Einführung entschlossen haben.

Einer Anregung des Vorstandes der „Ständigen Aus
stellung für Arbeiterwohlfahrt“ in Charlottenburg, Fraun
hoferstrasse n/12 folgend, sind vorbesprochene Fabrikate 
dieser überwiesen und können hier besichtigt werden.

Um diese wirklich gute Neuheit in grossem Massstabe 
herstellen und einführen zu können, sind die Preise, so
wohl für Rettungskästen wie auch für Verbanddosen, 
ausserordentlich massig gestellt.

Der Alleinverkauf derselben ist der Firma E, K r a u s ,  
B e r l i n  S., K o m m a n d a n t e n s t r .  55 übertragen 
worden.

Verhandlungen der 14. Hauptversammlung des Vereins deutscher

Revisions-Ingenieure in Kiel
vom  25. bis 28. A u gu st 1907. (III. F ortsetzung statt Schluss

Demnächst wird der Punkt 6 der Tagesordnung. 
T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n  erledigt.

a) Herr K ü l p  spricht über die gemeinsame Ver
wendung der Bläserpfeifen in den Glasfabriken. Man hat 
die gemeinsame Verwendung solcher Pfeifen vom gesund
heitlichen Standpunkt verurteilt und ist zu dem Ergeb
nis gekommen, dass jeder Bläser seine eigene Bläserpfeife

■)

bei sich führen müsse. In Wirklichkeit war die An
steckungsgefahr gering, denn die Übertragung von Tuber
keln trete vielmehr durch das gemeinsame Rauchen aus 
einer Tabakpfeife in die Erscheinung. Besondere Konstruk
tionen dieser Bläserpfeifen zum Schutz der Gesundheit be
einträchtigen nur die Leistungsfähigkeit des Bläsers.

b) Herr H o l t  z ' h a u s e n  spricht über Kreissägen.
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c) Herr B r a u n e  ist erkrankt. Sein Vortrag fällt 
daher aus. Ein Verriegelungsapparat für Zentrifugen ist 
im Nebenzimmer zur Ansicht ausgestellt und wird von 
Herrn O t t o  einer Besichtigung empfohlen.

V e r r i e g e 1 u n g s v o r r i c h t u n g fü r  Z e n t r i 
f u g e n d e c k e l  g e g e n  Ö f f n u n g  d e r s e l b e n  
w ä h r e n d  d e s  B e t r i e b e s .

Die Zentrifugen bergen bekanntlich eine ständige 
Unfallgefahr in sich dadurch, dass die Arbeiter zur Ent
fernung der geschleudeiten Produkte aus der Zentrifuge 
in die Trommel hinemgreifen, ehe die letztere eine solche 
Unfallgeschwindigkeit angenommen hat, dass Unglücks
fälle nicht mehr eintreten könnten, oder die Zentri
fuge zum Stillstand gekommen ist. Man suchte deshalb 
schon lange nach einer sicherwirkenden Schutzvorrichtung, 
welche diese Unglücksfälle verhindern sollte.

ohne weiteres den Riemen vermittels des Ausrückers und 
die Zentrifuge bremsen; dann aber ist es durch den Ver
riegelungsapparat unmöglich gemacht den Deckel früher 
zu öffnen, als bis die Zentrifuge so langsam geht (also 
etwa 10 Touren macht), dass kein Unglücksfall mehr Vor

kommen kann. Dieser Verschluss ist also als unfall
sicher auszusprechen.

In der Zuckerfabrik Wegeleben ist die Vorrichtung 
in Betrieb genommen worden, und der Kgl. Gewerbe
inspektor Dr. V o l t m e r  in Halberstadt hat der Firma 
mitgeteilt, dass der automatisch wirkende Zentrifugen
verschluss zur Zeit der Besichtigung durch ihn durchaus 
sicher und zweckentsprechend arbeitete und sich bei guter 
Ausführung voraussichtlich im Betriebe dauernd bewähren 
wird.

d) Herr Prof. M. G a r y  weist auf eine von den tecli-

Fig. 217. Deckel geöffnet. 

D ie  P r i n z  C a r l s h ü t t c

Fig. 218. Deckel geschlossen.

Eisengiesserei und Ma
schinenbau - Gesellschaft m. b. H. in R o t h e n b u r g
a. S a a l e  stellt jetzt einen Verriegelungsapparat für 
Zentrifugendeckel her, welcher das Öffnen der Zentri
fuge, bevor dieselbe eine ganz geringe Umfangsgeschwin
digkeit erreicht hat, ganz sicher ausschliesst.

Die Anordnung der VerriegelungsVorrichtung ist aus 
anliegenden Zeichnungen (Fig. 215 bis 219) zu ersehen. 
Der Schiebedeckel, welcher die Zentrifugenöffnung ver- 
schliesst, ist zum Teil mit der Ausrückerstange verbun
den. Als Vermittelungsglied dieser beiden Teile dient 
die Verriegelungsvorrichtung. Soll die Zentrifuge aus dem 
Stillstand in die Bewegung gesetzt werden, so bedient 
man sich bekanntermassen der Einrückerstange; durch 
die Verriegelungsvorrichtung ist der Einrücker aber nun 
derart verriegelt, dass ein Einrücken erst möglich ist, 
wenn der Deckel die Zentrifuge ganz verschlossen hat. 
Ist das Produkt in der Zentrifuge fertig geschleudert oder 
soll die Zentrifuge zum Stillstand kommen, so kann man

nischen Aufsichtsbeamten der Steinbruchs-Berufsgenossen- 
schaft Bischoff erfundene Neuerung hin, um einen am 
Sicherheitsseil befestigten Arbeiter gegen Absturz zu 
sichern und um ihn die Auf- und Abwärtsbewegung am 
Seil zu ermöglichen. Mit dem Apparat kann der Mann 
seinen Arbeitsplatz durch Auf- oder Abstieg verändern, 
ohne sich vom Seil lösen zu müssen und in Absturzge
fahr zu geraten.

Der Apparat wTird von der Firma Ot t o  S c hmi dt ,  
L o s c h w i t z  - Dresden, vertrieben.

Herr B i s c h o f f  erläutert den Apparat und zeigt 
seine Anwendung.

B i s c h o f f s  S i c h e r h e i t s - S e i l g r e i f e r .  So
wohl durch gesetzliche Bestimmungen als auch aus mora
lischen Verpflichtungen sind alle diejenigen, welche an 
absturzgefährlichen Standorten beschäftigt werden müssen, 
durch geeignete Vorkehrungen gegen Absturz zu sichern.

Diesen Bestimmungen wird in der Praxis dadurch zu 
entsprechen gesucht, dass der betreffenden Person ein Seil

Fig. 219. Automatische Vorriegelung.
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Die Verwendung desselben geschieht auf folgende 
W eise:

Nachdem das befestigte Seil mit dem unteren Ende 
durch die Klemmbacken des Greifers hindurchgesteckt 
ist, wird der Seilgreifer am Seil entlang geschoben. Der 
Mann verbindet sich dann mittelst eines durch eine Zwi
schenleine am umgeschnallten Leibgurt befestigten Kara
binerhakens am Seilgreifer. Nun kann der Auf- und Ab
stieg beginnen, ohne dass er sich auch nur einen Augen
blick vom Seile zu lösen braucht, er kann also nie mehr 
abstürzen. Die exzentrische Anordnung der Klemmhaken 
ermöglicht es, dass der Seilgreifer ohne weiteres in die 
Höhe zu schieben ist und nach Beendigung des Hubes 
sofort automatisch eingreift, sodass also im Falle eines 
Ausgleitens die Person unbedingt hängen bleiben muss, 
weil der Seilgreifer unter keinen Umständen nach ab
wärts gleitet, so lange die Klemmhaken nicht auseinander 
gehalten werden.

Damit man nun auch nach Wunsch mit dem Seil
greifer seilabwärts zu gehen vermag, ist zum Zwecke des 
Auseinanderhaltens der Klemmbacken mit dem Daumen 
auf einen Hebel zu drücken. Lässt der Daumendruck 
absichtlich oder unabsichtlich nach, so hört die Sperr
wirkung auf und der Seilgreifer tritt seine Funktion wie
der an, d. h., derselbe bleibt an der Stelle hängen, an 
welcher der Druck auf den Hebel nachlässt.

Diese Seilgreifer sind namentlich in Steinbrüchen seit 
Jahresfrist erprobt und haben sich durchaus bewährt.

e) Herr Prof. M. G a r y  weist auf eine neue Schiebe
bühne „Pferd“  System Wiegand hin, die mit zuverlässig 
wirkender Bremse versehen ist. Eine Sperrklink-Vor
richtung schliesst das selbsttätige Auslösen der Bremse

aus, wodurch das Abgleiten der Schiebebühne verhindert 
wird, während sonst durch das unvermutete Abrollen der 
Schiebebühne leicht Unfälle entstehen.

zur Verfügung gestellt wird, das entweder direkt um den 
Leib geschlungen oder mit einem Leibgütel verbunden 
wird. Dies verbürgt jedoch keine vollkommene Sicherung, 
denn abgesehen von der an und für sich an der abschüssi
gen Arbeitsstelle vorzunehmenden schwierigen Befestigung, 
muss der Mann, wenn er seinen Arbeitsplatz durch Auf
oder Abstieg verändern will, sich wieder von neuem vom 
Seile lösen und wieder befestigen, sodass er bei dieser 
Manipulation der Gefahr des Absturzes fortgesetzt preis
gegeben ist. Dieser Übelstand wird durch den Apparat 
beseitigt. (Fig. 220.)

Fig. 221 bis 224.
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Die Eiuriehtung wird von H e r m a n n  W i e g a n d ,  
D r e s d e n  - A. ,  Borsbergstrasse 33 b hergestellt.

f) Herr Z a c h a r i a s :  In der No. 2 der Sozial-Tech
nik ist eine neue Sicherheitsleiter abgebildet, welche von 
der Firma E u g e n  B l a s b e r g  & Co. in Düsseldorf an
gefertigt wird. Ein Muster dieser Leiter ist hier im Saale 
ausgestellt. Die Leiter scheint mir im allgemeinen prak
tisch zu sein, ob und wie sie sich in den Betrieben be
währen wird, muss der Zukunft überlassen werden.

g) Herr Ro t t s i e p e r :  Dur c h A u f w i c k l u n g  h e r 
b e i g e f ü h r t e r  R i e m e n s c h l a g  - U nf al l .  Meine Her
ren! In unserer Unfall-Literatur begegnet man vielfach 
Transmissions-Unfällen, die durch Riemen veranlasst wer. 
den. Ihre Ursachen und der Hergang sind leicht erkennt
lich. In gleicher Weise bieten die Riemenbruch-Unfälle, 
die durch zu starke Spannung bei normaler Arbeit sich 
ereignen, keine bemerkenswerten Momente, während ich 
über Riemenbruch - Unfälle, die durch Aufwicklung ent
standen sind, in der mir bekannten Literatur keine Er
klärung des Vorgangs zu finden vermochte. Aus diesem 
Grunde dürfte eine Darstellung eines solchen Vorganges 
und seine mutmassliche Ursache von Interesse sein; selbst
verständlich gebeich diese Erklärungsweise unter üblichem 
Vorbehalt und würde es mir angenehm sein, zu erfahren, 
ob vielleicht der Hergang auf Grund sonstiger Erfah
rungen anders erklärt werden kann.

Durch den Umstand, dass ich mit den Herren der 
Kgl. Gewerbe-Inspektion in Berlin C. eine gemeinsame 
Besichtigung einer Grossbuchdruckerei verabredet hatte, 
in welcher zufällig tags zuvor sich jener tödliche Unfall 
zugetragen hatte, war es möglich, die Gegenstände noch 
so vorzufinden, wie sie sich direkt nach dem Unfall vor
gefunden hatten. Aus dem gesunden geleimten Doppel
riemen (180 X  10 mm) war ein 2 m langes Stück heraus
gerissen, ein anderer Teil des Riemens war in eigenarti
ger Weise auf der Motorscheibe aufgewickelt, wovon auf 
dem Ihnen übergebenen Skizzenblatt Fig. 221— 224Kenntnis 
gibt. Besonders war die Faltung und deren Überwicklung 
beachtenswert; behufs besseren Erkennens ist ein Riemen
trum punktiert angedeutet. Als weiterer Umstand wurde 
festgestellt, dass die bestaubte Transmissionswelle auf 
einer Seite der grossen Riemenscheibe blank war, weshalb 
hier der Riemen vor dem Zerreissen gelegen und geschliffen 
haben musste; jedoch gaben diese Momente für die Ursache 
des Riemenbruches zunächst keinen Aufschluss, weil der 
tödliche Schlag eines Riemonendes gewissermassen ent
gegengesetzt zu der Laufrichtnng des Riemens erfolgt sein 
musste, und habe ich mir den Vorgang erst später so

»urechtgelegt, wie Fig. 223 und 224 ihn darstellen. Der 
in grösserer Entfernung befindliche Unfallzeuge hat nur 
ein starkes Krachen wahrgenommen und den Erschlagenen 
hinstürzen sehen; da nicht mehr gearbeitet wurde, so 
nimmt der Zeuge an, dass der letztere den Motor hat aus
schalten wollen, —  das Schaltbrett befindet sich neben 
der Umfriedigung — , und dass während des Ausschaltens 
ein Rutschen und Abfallen des Riemens von der Trans
mission-Scheibe stattgefunden hat. Dies dürfte als richtig 
vorausgesetzt werden können, wie ja  manche Riemen bei 
plötzlicher Geschwindigkeitsänderung von der Scheibe 
fällt; zur Aufwicklung und zur Zerreissung des Riemens 
wird jedoch eine wesentlich grössere Arbeit erforderlich 
gewesen sein, als das in dem abgefallenen Riemen be
findliche Arbeitsvermögen, weshalb angenommen werden 
muss, dass der Motor bis zur vollzogenen Zerreissung 
noch nicht ganz ausgeschaltet gewesen sein wird. Es 
wird dies nur ein kurzer Moment gewesen sein, bei der 
grossen Geschwindigkeit des Riemens konnte das Auf
wickeln und Zerreissen in wenigen Sekunden erfolgen. 
Nach dem Abfallen von der Scheibe wurde das obere 
Trum nicht mehr nach oben befördert, musste sich viel
mehr dem unteren Trum näheren, weil dieses sich auch 
gleichzeitig nach oben straffte; sobald beide sich berührten, 
musste das obere Trum vom unteren mitgerissen werden, 
die Faltung des oberen Trums war fertig und die Über
wicklung vom unteren Trum erfolgte momentan. Da bei 
der jetzt immer fester werdenden Umschlingung ein Schlei
fen auf der Motorscheibe ausgeschlossen war, so musste 
nach dem Straffen des Riemens entweder ein Brechen 
der einen oder anderen Achse bezw. W elle, oder des Rie
mens erfolgen. Es ist nun zu beachten, dass beim Straften 
der beiden Riemenstränge die Bewegungsrichtung des 
oberen Trums der früheren Laufrichtung entgegengesetzt 
wurde, hieraus erklärt es sich, dass das zerrissene Ober
trum über den vorderen Teil der Umfriedigung hinweg 
schlagen und dem Erschlagenen einen doppelten Schädel
bruch und sofortigen Tod bringen konnte.

Wenn meine Schlüsse richtig sein sollten, so erkennen 
wir hieraus, dass unsere bisherigen Schutzmittel, —  die 
Umfriedigung des Motorriemens, —  noch nicht ausreichen, 
da ein derartiges Ereignis in allen denjenigen Fällen sich 
wiederholen kann, wo beim Elektromotor-Antrieb von einer 
kleinen Scheibe auf eine grosse hochliegende Scheibe von 
dieser ein Abfallen des Riemens stattfindet, und wird es 
anzuraten sein, dieses Abfallen durch Anordnung bekannter 
Mittel (Gabel oder sonstige Leitstücke) zu verhindern.

(Schluß folgt.)

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
2. 12. 07.

Spucknapf mit einem zweiteiligen, schalenför
migen Deckel, der mittels eines Fusstritthebels lippenartig

geöffnet wird. —  Otto Albert Ottosson, Strömsund bei 
Oestersund, Schweden. —  34 f. O. 5637 —  16. 5. 07.

Verfahren zur Verhütung von Unglücksfällen 
im Bade. —  Hans Krämer, Berlin, Corneliusstr. 2, und 
Dr. Albert Neuburger, Charlottenburg, Courbierestr. 4. —  
74 b. N. 9039 —  22. 4. 07. ■

Hochhubsicherheitsventil. — Dreyer, Rosen-1
5. 12. 07.
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kranz & ^Droop, Hannover. —  13 c. D. 18 542 —  29. 
5- 07.

Gestell zur Aufnahme von Krankentragen, be- 
welchem die Tragsäulen abnehmbar auf gemeinschaftlichen 
Auflageschwellen ruhen. —  Johann Linxweiler, Bad Kis- 
singen. —  30 e. L. 24046 —  13. 3. 07.

9 .  1 2 . 0 7 .

Wasserstandszeiger für Dampfkessel, mit in 
einem Metallgehäuse angeordnetem Schauglas. —  Alwin 
Konrad, Görlitz, Postpl. 21. —  13 c. K. 35220 —  15. 
7. 07.

Selbstdichtender Kesselabblasehahn. —  Fried
rich Trappe, Gerresheim. —  1 3 e. T . 12399 —  11. 9. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

2 .  1 2 . 0 7 .
Mit Abdichtung des Glaszylinders versehene 

Grubensicherheitslampe. —  Fa. Wilhelm Seippel, Bochum.
—  4a. 323 115.

Zündvorrichtung für Sicherheitslampen mit 
durch zündbare Gase zur Wirkung gebrachter, bei Nicht
gebrauch abgeschlossener Platinzündung. —  G. A. Meyer, 
Herne. —  4 d. 323025.

Schutzhülse für Speigläser. —  Kühne, Sievers 
& Neumann, Cöln-Nippes. —  34 f. 323 393-

Vorrichtung zur Verhinderung des Heraus
fallens glühender Kohlen oder anderer Heizkörper beim 
Öffnen der Feuertür des geheizten Ofens. —  Alfred Lotze, 
Leipzig, Kalharinenstr. 4. —  36 a. 323 365.

Mit einem Werkzeugtisch ausgerüstete, zusam
menlegbare, mit bogenförmig gebogenen Streben versehene 
Doppelleiter. —  Mosy Michels, Hamburg, Robinsonstr. 3.
—  37 e. 323058.

Riemenaufleger. —  Jacob Schwartz, Neudorf
b. Strassburg. —  47 d. 323426.

Rauchschutzmaske. —  Wilhelm Vorndamme, 
Schötmar. —  61 a. 323480.

Vorrichtung zur Verhütung des Abgleitens des 
Fusses beim Besteigen schwerer Wagen. —  Aug. Huxmann, 
Gandersheim. —  63 b. 323 590.

Sicherheitsverschluss für Behälter mit Flüssig
keit oder mit Gase erzeugendem Inhalt, bei welchem ein 
Sicherheitsventil in einem Ventilgehäuse sitzt, das durch 
den Verschlussdeckel auf den Einfüllstutzen des Behälters 
aufgepresst wird. —  F. Klostermann & Co., Berlin. —  64 a. 
323205.

9 .  1 2 . 0 7 .

Sicherheitskurbel, in Abhängigkeit von einer 
Sperradbremse. —  Maschinenfabrik Deutschland Akt.-Ges., 
Dortmund. —  35 e. 323921.

Deutschland.
Kl. 74 b. 187470. —  Einrichtung' zum Anzeigen von 

Störungen an Maschinen. —  Nollenberg & Schob in Berlin. 
(Fig. 225.)

Die Einrichtung besteht im wesentlichen darin, dass 
an allen Stellen der Maschine, an welchen Störungen Vor
kommen können, mechanische oder elektrische Vorrich

tungen angebracht werden, welche bei Eintreten der Stö
rung je eine Sprechmaschine, oder bei einer geringeren 
Anzahl von Sprechmaschinen als der Anzahl der mög
lichen Störungen einen bestimmten Teil (z. B. eine ganz 
bestimmte Niederschrift auf der Sprechplatte oder -walze 
oder eine besondere Membran usw.) zur Wirkung bringen, 
sodass alle wichtigen Merkmale der vorgekommenen Stö
rung, z. B. Ort, Art und Grösse der Störung an dem

geeignetsten Platze bezw. an mehreren Plätzen zugleich 
laut und für jedermann verständlich ausgerufen werden.

Die Zeichnung zeigt als Ausführungsbeispiei die An
wendung der Erfindung bei einer Druckmaschine, deren 
Stempel a, welcher den zu druckenden Satz trägt, mittels 
Kurbelschleife oder dergleichen durch den Riemen b an
getrieben wird. Das zu bedruckende Papier c wird mittels 
der Rollen d von der Vorratsrolle e unter die Druckerpresse 
gezogen.

Auf dem Riemen b läuft eine an dem Winkelhebel p 
gelagerte Rolle n, auf dem Papierband die an dem Winkel
hebel q gelagerte Rolle o. Reisst oder fällt der Riemen 
b ab oder reisst das Papierband, so verlieren die Rollen n 
bezw. o ihre Unterstützung und die freien Arme der 
Hebel p bezw. q legen sich gegen die Kontaktfedern s 
bezw. r; hierdurch werden letztere gegen die festen Kon
takte t bezw. u gedrückt und demnach wird Strom durch 
die Wicklungen der Magnete f3 bezw. f2 geschickt. Infolge
dessen zieht der betreffende Elektromagnet seinen Anker 
g3 bezw. g2 an, und die Sperrnase i des um die Welle h 
drehbaren Membranhalters wird freigegeben, sodass die 
Membran, ihrem Eigengewicht folgend, ihren Membran
stift in die phonographische Niederschrift auf der durch 
Uhrwerk v dauernd in Umdrehung gehaltenen Phono
graphenwalze l3 bezw. I2 legt; der aus Membran k3 und 
Walze l3 bezw. Membran k2 und Walze l3 bestehende
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Phonograph lässt somit die Meldung „Antriebsriemen ab
gefallen“ bezw. „Papier zerrissen“ ertönen. In gleicher 
Weise beeinflusst das an dem Vorgelegelager w auf irgend
welche Weise befestigte Kontaktthermometer x bei Be
rührung des eingeschmolzenen Platindrahtes y durch die 
Quecksilbersäule den Elektromagneten f1 und durch ihn 
den aus Membran kl und Walze l1 bestehenden Phono
graphen.

Kl. 34f. 190812. —  Spucknapf mit durch Zahn
stange und Zaliutrleb beweglichen Verschlussdeckeln. — 
Pierre Adrien Favier in Melun, Frankr. (Fig. 226.)

Die Erfindung betrifft einen Spucknapf, dessen zwei
teiliger Deckel gewöhnlich durch Federwirkung in der Ver
schlusslage gehalten wird, während bei Benutzung einer 
Druckvorrichtung entgegen der Federwirkung ein Öffnen 
der beiden Deckelhälften erfolgt.

Fig. 226. ~ '

Der Spucknapf besteht aus einem ovalen Behälter I, 
oberhalb dessen ein fester Querträger 2 angeordnet ist, 
an welchem zwei Verschlussdeckel 4 angelenkt sind. Ein 
senkrechtes Rohr 5 ist am Boden des Behälters und an 
dem Querträger 2 befestigt. Im Innern dieses Rohres ist 
eine Stange 6 verschiebbar angeordnet, deren oberes Ende 
einen Druckknopf trägt, während deren unteres Ende an 
zwei Seiten als Zahnstange ausgebildet ist. Eine Schrauben
feder ist in dem unteren Teile des Rohres 5 eingeschlossen 
und wirkt im Sinne einer dauernden Aufwärtsbewegung 
der Stange 6. An den Deckeln 4 sind Zahnradsektoren 
befestigt, welche je einen Längsschlitz des Rohres 5 durch
dringen und mit den Zahntrieben im Eingriff stehen.

Übt man auf den Knopf einen Druck abwärts aus, so 
bewirken die Zahntriebe eine Schwingbewegung der Sek
toren und demgemäss der Deckel 4 um die Gelenke in 
Richtung d?r gezeichneten Pfeile. Sobald man den Druck
knopf loslässt, hebt sich die Stange 6 unter der Wirkung

der Feder, während die D eckel'4 in ihre Verschlusslage 
zurückfallen. Um das hierbei mögliche Geräusch zu ver
meiden, empfiehlt es sich, die Ränder des Behälters 1 
mit Gummi oder einem anderen schalldämpfenden Stoff 
zu belegen.

Der Behälter 1 wird in dem gezeichneten Ausführungs
beispiel durch ein in der Höhenrichtung einstellbares Ge
stell getragen, er kann aber auch unmittelbar auf dem 
Boden ruhen. In diesem Falle erhält das Rohr 5 und die 
Stange 6 eine entsprechende Länge.

Sprechsaal.
Charlottenburg, den 8. 12. 07.

Wielandstr. 3.

Herrn Regierungsrat Ludwig Kolbe
Gross-Lichterfelde W.

Höflichst Bezug nehmend auf die Anfrage im Sprech
saal der „Sozial-Technik“ , Heft 10, kann ich über die von 
G. Schräder in Frankfurt a. M. angebotene 

„ r u n d e  S i c h e r h e i t s w e l l e “ 
für Abrichthobelmaschinen mitteilen, dass für glatte Hobel
arbeit sich diese W elle ganz gut bewährt und die Keil
befestigung vollständig zuverlässig ist. Die Einstellung 
der Messer ist aber unbequemer als bei ganz freiliegenden 
Messern.

Zum Kehlen, besonders von tiefen Profilen, bei denen 
viel Holz fortgenommen werden muss, scheint die Keilbe
festigung der schmalen Messer nicht sicher genug zu sein 
und werden sieh diese seitlich verschieben, bezw. verdrehen 
können. Auch ist deren Einstellung schwierig.

Hochachtungsvoll
G. S p atz.

Eine Anerkennung unserer Zeitschrift im Auslande! 
Sveriges socialpolitik i utländska pressen. I  den

ansedda tyska tidslcriften „Soeial-Technik“ , tidskrift för 
tekniska och sociala frägor, som beröra industrien, olycks- 
fal'lskydd, yrkeshygien, arbetareskydd m. m. finnes i dess 
dcembernummer intagen redaktör Erik B. Rinmans artikel 
i Turisttrafikförbundets publikation „Schweden“ angäende 
Sveriges sociala förhällanden och sträfvanden. Titskriften, 
som är den enda i Tyskland utkommande publikation 
pä ifrägavarande omärde, belönades med ungerska statens 
silfvermedalj vid den internationella arbetareskyddsutsäll- 
ningen i äv i Budapest samt är den tyska Revisions- 
lngenjörsföreningens organ. För alla, som äro intres
serade af frägor rörande Sozialpolitik och arbetareskydd, 
torde denna tidskrift förtjäna uppmärksammas. Den ut- 
gifves i Berlin pä A. Seydels förlag, Königgrätzerstrasse 31 
och utkommer ärligen med 24 haften.

S v e n s k a  D a g b l a d e t .
(No. vom 5. Dezember 1907.)

Bekanntmachung des V. d. Rev.-Ing. auf dem Umschläge.

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro a e -L ich te rfe ld e -W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei R oitzsch , A lbert S ch u lze , K oitzsch .
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Sicherheitsvorrichtungen im modernen Kranbetriebe.
Von Dipl.-Ing. F. W i n t e r m e y e r .  (Schluss.)

Ein Niederstürzen der Last kann auch eintreten, 
wenn die Brem sen versagen, da alsdann die Last 
eine Geschw indigkeit annehmen kann, die dem freien 
Fall gleichkom m t. U m  daher in den Fällen, wo die 
L ast niedergebrem st w ird, eine zu hohe Senkge- 
schwindigkeit zu verhüten, werden vielfach Schleuder
brem sen angeordnet, w elche beim Senken der Last 
in T ätigkeit treten und nur ein Niedergehen der Last 
mit m äfsiger G eschw indigkeit gestatten. A u ch  der
artige Schleuderbrem sen bilden daher w ichtige Sicher
heitsvorrichtungen im Kranbetrieb.

E ine der bekanntesten und vielfach ausgeführten 
Schleuderbrem sen ist die in Figur 226 dargestellte 
Schleuderbrem se von Becker. D ie Brem sklötze a 
sind sichelförm ig gestaltet, und die D ruckflächen zur

bauten Brem strom m el b in unmittelbarer Nähe der 
Drehzapfen c. D iese Drehzapfen sitzen seitlich in 
einer Scheibe, die, mit der Brem sw elle fest verbunden, 
am L m la u f des Triebw erks teilnimmt. D ie B rem s
klötze sind durch Schienen d mit einer lose a u f der

Fig. 227.

Scheibennabe drehbaren Buchse e verbunden, um die 
K lotzgew ichte gegenseitig vollkom m en auszugleichen 
und unregelm äfsiges A nschlägen während des U m 
laufs zu verhindern. In die N ebenbuchse ist eine 
Spiralfeder eingelegt, die mit einem E nde im innern 
U m fang der Buchse, mit' dem ändern E nde in der 
Scheibennabe derart festgeklem m t ist, dafs sie die 
K lötze  vom  LTmfang der Brem strom m el abzieht und 
unzeitigen Brem swiderstand beim Aufw inden der Last 
und während m äfsiger R ücklaufgeschw indigkeit hindert.

Eine neuere W eiterausbildung einer derartigen 
Schleuderbrem se, von S a n d e r  in Offenbach und W e il

E rzeugun g des Brem sw iderstandes liegen am U m fang 
der unbew eglichen, fest in das W indegestell einge

Fig. 226.
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in Frankfurt, .ist in Figur 227 abgebildet. Bei der
selben wirken die Fliehgew ichte unter Einschaltung 
von Kniehebeln au f die die Brem sbacken tragenden 
H ebel ein. D urch Einschaltung der K niehebel wird 
eine schnelle und kräftige Brem sung erzielt. D ie 
Brem strom m el a ist mit dem M aschinengestell fest 
verbunden und enthält eine sym m etrische Anordnung 
der zur Kraftum setzung erforderlichen B ew egun gs
m echanism en. A n  den radial bew eglichen F lieh ge
wichten b sitzen die in den Zapfen c drehbaren 
Stangen d, deren andere Enden mit den Brem shebeln 
e durch die Bolzen f  drehbar verbunden sind. D ie 
Brem shebel e sind an dem au f der Brem sw elle g 
aufgekeilten T ragarm e h in den Zapfen i drehbar g e
lagert. D ie auswechselbaren Brem sbacken k sind in 
den Brem shebeln e schw albenschw anzförm ig einge
lassen.

Bei zu grofser Geschw indigkeit erfolgt ein A u s
schlag der Fliehgew ichte b, und dieser A u ssch lag  wird 
durch die K niehebel d und die H ebel e a u f die 
Brem sbacken k  übertragen.

D er Ring m, mit dem die Fliehgew ichte durch 
die Schienen 1 in Verbindung stehen, dient wiederum 
dazu, ein gleichm äfsiges A usschlagen der F lieh ge
wichte zu erzielen. D esgleichen wird ein vorzeitiger 
A usschlag  der Fliehgew ichte durch die Federn n, deren 
freie Enden sich gegen die B olzen o legen, verhindert.

A u ch  bei den sog. Dubois-Brem sen, die in neue
rer Zeit eine grofse Bedeutung, besonders bei elek
trischem Antrieb von Kranen, erlangt haben, kann 
durch V erschm utzung des G ew indeganges, mit Hilfe

Fig. 228.
dessen das Kuppeln und Entkuppeln der T eile  be
wirkt wird, ein Abstürzen der Last erfolgen. D urch

die A nordnung nach Figur 228 soll dieses verhütet 
werden. Zw ecks H ebens der Last wird bekanntlich 
die K u rb elw elle  a mit der T rom m el b (oder einem 
V orgelegerad) und gleichzeitig mit einem, den selbst
tätigen R ücklauf der Last verhütenden, losen Sperr
rad c durch V erm ittlung eines G ew indeganges der 
W elle  a gekuppelt. D as Sinken der Last tritt 
durch Rückw ärtsdrehen der K urbelw elle  ein, dadurch 
dafs alsdann die Brem se gelüftet wird, aber nur für 
einen M oment, da durch den Gew indegang sofort 
wieder ein Schliefsen der B rem se erfolgt. Bei diesen 
W indevorrichtungen wird nun oft die W irkung der 
Einrichtung, eine selbsttätige Brem sung des R ück
laufs herbeizuführen, dadurch aufgehoben, dafs unter 
Um ständen die Reibung der T rom m el b in dem G e
w indegang gröfser ist als diejenige der W elle  a in 
ihren Lagern, sodafs- dann die T rom m el die W elle a 
mitnimmt und das lose Sperrad c, das durch V o r 
schrauben der T rom m el festgeklem m t werden müfste, 
nicht zur W irkun g gelangen kann.

U m  dies zu verhüten, ist nun eine Scheibe f  
angeordnet, w elche verschiebbar, aber nicht drehbar 
a u f der W elle  a ist und durch eine kräftige Feder e 
gegen die Lagerw andung der W elle  angedrückt wird. 
D iese übt hierbei eine solche Reibw irkung aus, 
dafs a u f alle Fälle die R eibung der W elle  a gegen
über derjenigen im G ew indegang gröfser ist und d a
her ein V ersagen der Brem sung nicht eintreten kann.

Ein Bruch der Tragorgane für die L ast und d a
mit ein Niederstürzen der Last tritt natürlich in erster 
Linie dann ein, wenn die angehobene L ast zu schw er 
für die Tragorgane war. V o n  grofser W ichtigkeit 
für die Betriebssicherheit von K ranen ist es daher, 
ein A nheben von zu schweren Lasten, also ein Ü ber
lasten des Kranes, überhaupt zu verhüten.

Bei einer bekannten älteren V orrichtung zum 
Schutz gegen Überlasten von H o h e n e g g e r  wird das 
E n de der Lastkette, das für gew öhnlich am A u sleger
k o p f befestigt ist, an einen B ügel angehängt, der 
durch ein K egelfed erpaar abgestützt ist. D urch Ü ber
lastung prefst sich das Federw erk so weit zusam m en, 
dafs ein Brem sklotz die Leitrolle im  A u sleg erk o p f 
festklem m t, die B ew egun g der Lastkette unm öglich 
m acht und gleichzeitig das A ufw inden der Last hin
dert.

E ine neuere V orrichtung zum Schutz gegen Ü ber
lasten von R o f s d e u t s c h e r  in Breslau ist in Figur 229
u. 230 dargestellt. H ier sind die Zugstange a und die 
W elle  f  auf Prism en k, i gelagert. D er Zug in der 
Zugstange a ist durch H ebelübersetzung b mit G e
w icht c bei der vorgeschriebenen zulässigen höch
sten Belastung ausgeglichen. Tritt eine gröfsere B e
lastung des Lasthakens und dadurch eine gröfsere 
Spannung in a ein, so wird das G leichgew icht auf
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gehoben und der H ebel b nebst G ew icht c zum A u s
schlag gebracht. D ieser A usschlagw eg des H ebels b 
wird zur Einw irkung auf das M om entschaltwerk d 
benutzt, w elches die Zuführung des elektrischen 
Strom es für den Kran unterbricht. Bei ändern B e
triebskräften wirkt der A u ssch lag  des H ebels b auf 
entsprechende Vorrichtungen in ähnlicher W eise.

Fig. 230.

D urch starre Verbindung des A usschlaghebels b 
mit dem Momentschaltvverk ist also Sicherheit g e
geben, dals das A nheben der Last nicht eher g e
schehen kann, als bis man das G ew icht der angehängten 
Last so weit verm indert hat, dafs die vorgeschriebene 
höchste Belastung nicht überschritten ist. Bei V e r
m inderung der Last au f die zulässige Tragfähigkeit 
geht der H ebel b in seine A nfangsstellung zurück, 
und dann erst wird es m öglich, durch die inzwischen 
erfolgte selbsttätige Einschaltung des Kranes die nor
m ale Last zu heben.

E ine Ü berlastung kann besonders bei fahrbaren 
Kranen von verhängnisvollen Folgen begleitet sein, 
da hier alsdann ein U m kippen des ganzen K ranes 
eintreten kann. U m  ein solches U m kippen zu ver
hüten, stützt man den Kranw agen vielfach durch 
Druckschrauben ab oder klam m ert ihn an die Bahn
schienen an.

Ferner werden zu diesem Zw eck selbsttätig ein
stellbare G egengew ichte angewandt. E ine der ältesten 
selbsttätigen G egengew ichtseinstellungen dieser A rt

ist die von j 'a m b ille ,  w elche in Figur 231 abgebildet 
ist. H ier ist das eine Ende der Lastkette a unmittel
bar mit einem G egengew icht b für die Last ver
bunden und hat das Bestreben, das Gegengew icht 
nach auswärts zu ziehen. Je nach der Gröfse der 
anzuhebenden Last, also je  nach der Spannung in

Fig. 231.
der Lastkette stellt sich das G egengew icht mehr oder 
weniger nach aufsen au f der schrägen Gleitbahn c 
ein.

Schliefslich kann auch bei Schwim m kranen in
folge Überlastung ein U m kippen (Kentern) des ganzen 
Kranes eintreten. A u ch  hier hilft man sich, um die
sem F all vorzubeugen, meist durch günstige A n ord 
nung eines event. verschiebbaren Gegengew ichtes. 
Besonders schwierig gestalten sich die Verhältnisse, 
wenn man einen Turmdrehkran, eine Kranart. die 
ja als W erftkran in letzter Zeit eine so grofse B e 
deutung erlangt hat, als Schwim m kran ausbilden will. 
Denn bei dieser Kranart ist ein gew altiger O berbau 
vorhanden, infolgedessen der Schwerpunkt des K ran 
gerüstes hoch liegt und also ohne weiteres die B e
dingungen für ein leichtes U m kippen gegeben sind.

Eine Bauart eines als Turm drehkran ausgebilde
ten Schwim m kranes, bei der ein U m kippen so gut wie 
ausgeschlossenerscheint, rührt von der B e n r a t h e r  
Maschinenfabrik her und ist in Figur 232 abgebildet. 
D er einziehbare A usleger f  ist, wie ersichtlich, an 
einer D rehsäule c angeordnet, die glockenförm ig aus
gebildet ist und w elche so über eine feste Stützsäule b 
gehängt ist, dafs sie diese m antelförm ig umgibt. D ie 
feste Stützsäule b ist in der Mitte des Pontons a er
richtet. d und e sind die Lager zwischen Stützsäule 
und Mantel. A m  untern Ende der die Stützsäule 
mantelförm ig um gebenden Drehsäule ist ein G egen
gew icht g fest oder fahrbar angeordnet. Dadurch 
wird erzielt, dafs bei jeder Stellung des Auslegers, 
also auch bei der D rehung desselben um die senk
rechte Mittelachse nach einem beliebigen W inkel das 
Gegenw icht stets dem A usleger gegenüber steht, w o
durch das günstigste Verhältnis für die Stabilität eines 
Schwimm kranes erzielt wird. D urch die Anordnung 
des G egengew ichtes am untern E nde der M antel
säule wird ferner der Gesam tschwerpunkt des ganzen

*
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Fig. 232.

Kransystem s so weit wie überhaupt m öglich her
untergezogen. D iese beiden Punkte sind es aber, 
die für Schwim m kräne von gröfster Bedeutung sind,

da durch die H öhenlage und die seitliche Entfernung 
des Schwerpunktes von der D rehachse die Gröfsen- 
abm essungen des Pontons bedingt werden.

Erfahrungen beim Arbeiten unter erhöhtem Luftdruck.
Von F. K e r d y k ,  Hengelo.

Bis jetzt ist H olland das einzige Land, w elches 
für das Arbeiten in Caissons gesetzliche Vorschriften 
erlassen hat, die Mitte IQ05 in W irksam keit getreten 
sind und deren Zw eckm äfsigkeit besonders bei dem 
bedeutenden B auw erk der Erneuerung des westlichen

* Viadukts am H auptbahnhof A m sterdam 1) erprobt wer
den konnte. D ie hier gem achten Erfahrungen haben 
auch zu kleinen Abänderungen in den G esetzesvorschrif
ten Veranlassung gegeben. D er erwähnte U m bau wurde

1) C. Leemans, De vernieuwing van de westelyke 
viaduct te Amsterdam, „De Ingenieur“ 1907, Heft 5 und 6.

ungefähr gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des betr. 
Gesetzes in A n griff genom m en und w ar denn auch 
die erste unter dem neuen Gesetze ausgeführte Arbeit, 
w obei die geringe Zahl der Erkrankungen einen B e
weis fiir die Zw eckdienlichkeit der Bestim m ungen g e 
liefert hat, obw ohl damit nicht gesagt sein soll, dafs 
eine derartige Beschränkung der Krankheitsfälle nicht 
ebenfalls bei den schon vorher unabhängig von der 
G esetzesvorlage vom  Bauführer Prof. Z  s c h o k k e 
aufgestellten Vorschriften erreicht worden wäre.

Ü ber die U rsache der Caissonkrankheit in ihren 
verschiedenen Form en, die bekanntlich nicht während
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der A rbeit unter hohem  D ruck sondern allein beim 
V erlassen des Caissons während der D ruckabnahm e 
auftritt, hat P a u l  B e r t  uns in den Jahren 1870 — 1880 
mit H ilfe m ehrerer V ersuche aufgeklärt, die auch 
später anderseits ihre volle Bestätigung fanden. E r 
zeigte, dafs das Blut Gase, hauptsächlich Stickstoff, 
aufnimmt, solange der betr. Arbeiter sich unter er
höhtem D ruck befindet, und dafs es diese Gase wieder 
abgibt, sobald der Luftdruck abnimmt. Findet diese 
D ruckabnahm e genügend langsam  statt, so werden 
die freikom m enden G ase durch die Lungen entfernt, 
während sie sich in den Kapillargefäfsen stauen, 
falls man den Luftdruck zu schnell sinken läfst. In 
denjenigen K örperteilen, in denen die Blutzirkulation 
in solcher W eise  gehem m t ist, tritt zuerst Hautjucken, 
dann Muskel- und Gelenkschm erz, und in den schlim 
meren Fällen schliefslich völlige Lähm ung auf. D ie 
Erkrankung, w elche schon in den leichteren Fällen 
eine höchst unangenehm e Em pfindung ist, führt nur 
selten den T o d  herbei.

Ohrenschm erzen während des Kom prim ierens in 
der Schleuse sind gewöhnlich die F o lg e  einer ver
stopften Eustachischen (Eustachianischen) Röhre, 
weshalb erkältete A rbeiter nicht zugelassen werden

Fig. 238,
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sollen. H ört man mit dem Kom prim ieren auf, so 
verschwinden die O hrenschm erzen von selbst w ie d e r; 
sie rühren nur von einem ungleichen D ruck inner
halb und aufserhalb der Gehörhöhle her. A u ch  über 
K opfschm erz und Schm erzen in Hohlzähnen wird dann 
und wann beim  Kom prim ieren geklagt.

O bw oh l die zu schnelle D ruckzunahm e einen 
nachteiligen Einflufs auf das Auftreten der K rank
heiten übt, so ist die U rsache im allgem einen doch 
in einer zu schnellen D ruckabnahm e beim Verlassen 
des Caissons zu suchen, wobei vielerlei Um stände 
im Befinden der betreffenden Person m ehr oder 
weniger ungünstig einwirken können. U nregelm äfsiges

Leben, zu lange Arbeitszeit, schlechte Luft im A rbeits
raum, kaltes, feuchtes W etter und last not least T runk
sucht erhöhen die Em pfindlichkeit in hohem  Grade, 
Bei V ersuchen von V e  rn  o n wurde vor Kurzem fest
gestellt, dafs Sp eck eine grofse Aufnahm efähigkeit 
für Stickstoff zeigt, woraus man dann den noch nicht 
ganz einwandfreien Schlufs zog, dafs m agere Arbeiter 
als Caissonarbeiter und als unter analogen V erhält
nissen sich befindende Taucher am besten geeignet 
sein sollen.

A n  vielen Orten ist es noch üblich, dafs der er
krankte A rbeiter sich sofort wieder in den Caisson 
begibt, um sich von neuem unter D ruck bringen zu 
lassen, w orauf die schädlichen Folgen verschwinden 
und auch nicht wieder zurückkom m en, falls man die 
D ruckabnahm e nun genügend langsam vornimmt. 
Nach dem schon erwähnten niederländischen Gesetze 
mufs nun aber, sobald der Ü berdruck i'/a A t. über
steigt, zu diesem Zw eck eine besondere Rekom pres- 
sionskam m er vorhanden sein, wie sie in Fig. 233 
und 234 im Längsschnitt und Grundrifs nach der 
beim U m bau des Eisenbahnviadukts in Am sterdam  
benutzten Form  dargestellt ist. A u ch  beim Bau der 
neuen Eisenbahntunnels innerhalb der Stadt New- 
Yorlc sind derartige Kam m ern, dort „m edical lo ck s“ 
oder ärztliche Schleusen genannt, zur grofsen Zu
friedenheit der mit der Aufsicht betrauten Beamten 
im Gebrauch. D ie Am sterdam er Kam m er enthält 
einen kleinen V orraum  V  und den eigentlichen K ran 
kenraum Z, wo sich zw ei Betten b befinden. Eine 
besondere Einrichtung P  erlaubt die Einführung von 
H eilm itteln , während die Ausrüstung durch elek
trische Beleuchtung und telephonische Verbindung 
mit der A ufsenw elt vervollständigt wird.

D er Patient wird durch den A rzt langsam  unter 
höheren D ruck gebracht, bis die Schm erzen ver
schwunden sind, und bleibt einige Zeit unter D ruck. 
Bei der D ruckabnahm e wird auf jede 1ho A t. je  nach 
dem angewandten H öchstdruck i'/a bis 15 Minuten 
gerechnet. D er Patient kann die D ruckverm inderung 
selbst nicht bew erkstelligen; zw ar befindet sich an 
der Innenseite der K am m er auch ein Lufthahn, der 
aber versiegelt ist und nur im Notfall benutzt werden 
darf. D er A rzt kann sich durch den V orraum  ent
fernen. V o n  den Patienten waren 85 v. H. unmittel
bar nach dem Rekomprimieren geheilt.

Unter den wichtigsten Bestimmungen des hollän
dischen Gesetzes ist die Vorschrift zu nennen, dafs 
fortwährend ärztliche Hilfe aü f der Arbeitsstelle an
wesend sein mufs, D ie A rbeiter müssen jedesm al 
vor dem Betreten des Caissons vom  A rzte unter
sucht werden, wobei solche mit Erkältungen und 
solche, bei denen sich Alkoholm ifsbrauch feststellen 
lä fst, abgewiesen werden. D er A rbeitsvertrag in
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Am sterdam  enthielt die Bestim m ung, dafs Arbeiter, 
denen der Zutritt zum Caisson w egen A lkoholm ifs
brauch mehr als zwei M al gew eigert werden mufste, 
ihren A bschied  erhielten. D afs der Alkoholgenufs 
die Em pfindlichkeit erhöht, wurde durch die Tatsache 
festgestellt, dafs von den w egen Alkoholm ifsbrauch ein 
oder zwei Mal abgewiesenen Arbeitern 65 bis 70 v. H. 
von der Caissonkrankheit zu leiden hatten, während 
diese Zahl bei den übrigen Arbeitern 57 v. H . b e
trug. Leider liefs sich nicht feststellen, wie viele von 
diesen letzteren aufserhalb der Arbeitszeit A lkohol 
tranken oder m ifsbrauchten; es w äre gew ifs inter
essant zu erfahren, in w elchem  Verhältnis Abstinenten 
von der Caissonkrankheit verschont bleiben. Jeden
falls ist eine sehr strenge D urchführung der erwähn
ten M afsregel am Platze.

D ie Vorschriften beziehen sich fast alle nur auf 
den Fall, dafs der angewandte Ü berdruck mehr als 
i 1/* A t. beträgt. Bei geringerem  D ruck tritt die Caisson
krankheit höchst selten auf; bei dem erwähnten 
Am sterdam er W erk wurde sie nur einmal bei 1,1 
und einmal bei 1,2 A t. Ü berdruck empfunden, in bei
den Fällen war sie w enig bedeutend.

W as die Arbeitszeit betrifft, so darf ein Arbeiter 
während 24 Stunden nicht länger als 8 Stunden unter 
erhöhtem D ruck zubringen, während nach je  vier 
Stunden A rbeit wenigstens */« Stunde Ruhe gewährt 
werden mufs. D a  die A rbeiter in Am sterdam  sich 
nun —  wahrscheinlich in Übereinstim m ung mit der 
Absicht des G esetzgebers —  weigerten, diese halbe 
Stunde im Caisson zuzubringen, wurde dazu über
gegangen, in vierstündigen Schichten zu arbeiten, von 
denen jeder A rbeiter in 24 Stunden zwei mitmachte, 
wodurch auch der Vorschrift entsprochen wird, dafs 
nach jeder Schicht unter D ruck 8 Stunden in der 
freien Luft zugebracht werden müssen.

D ie Zeit für die D ruckabnahm e beim Verlassen 
des Caissons wurde folgenderm afsen bem essen. Unter 
x 1/2 A t. Überdruck wurde für jede 1 |io A t. i*|2 Minuten 
gerechnet. Bei höherem D ruck betrug die Zeit 221|2 
Minuten verm ehrt um 2 Minuten für jede '[io A t. über 
1*1* A t. Für 2 A t. war die Zeit für die D ruckver
minderung also 2 21|2 + 2 X 5 = 3 2 1|2 Minute. D ie R ege
lung der Druckabnahm e konnte nur von einem A r
beiter aufserhalb der Schleuse stattfinden. Zw ar b e
fand sich in der Schleuse auch ein Lufthahn, der 
aber nur im Notfall benutzt werden durfte. D as G e
setz verlangte, dafs auch beim Betreten des Caissons 
die Druckzunahm e unabhängig von den einsteigenden 
Arbeitern geregelt werden sollte, eine Mafsregel, die 
sich aber als unausführbar herausstellte, da es besser ist, 
dafs die Arbeiter selbst d ieK ontrolle in derH and haben, 
falls sie von Ohrenschm erzen zu leiden haben und 
die Druckzunahm e sofort zu unterbrechen wünschen.

O b die V o rsc h r ift , dafs bei mehr als 2 A t. 
Ü berdruck in den Schleusen Sitzplätze vorgesehen 
sein sollen, zw eckm äfsig ist, darf als fraglich b e
trachtet werden. Jedenfalls mufs während der D ru ck
abnahm e die Blutzirkulation m öglichst w enig gestört 
werden, damit das Blut die ausgeschiedenen Stick
stoffblasen mitführen und in den Lungen abgeben 
kann. B ei sitzender H altung und gebogenen Knieen 
ist die Blutström ung eher gehem m t als im Stehen, 
was sich auch in Am sterdam  bei den Arbeitern selbst 
schon fühlbar zu m achen schien, da sie bei hohem  
D ruck im m er in B ew egung zu bleiben strebten. D ie 
Schleusen werden elektrisch geheizt, die A rbeits
kam m ern und Schleusen durch Glühlam pen elek
trisch beleuchtet.

D ie V entilation in den Schleusen wurde künst
lich erhalten; in den Arbeitskam m ern dagegen entwich 
unterhalb der Caissonschneiden und beim Einführen 
von Material so viel Luft, dafs eine künstliche E r
frischung überflüssig war. Nur einm al kam es vor, 
dafs eine K am m er infolge verdorbener L uft verlassen 
werden m u fste; im allgem einen stieg der K oh len 
säuregehalt der L uft kaum  merklich über den g e 
wöhnlichen Prozentsatz. V o n  schlechten Gasen beim  
Füllen der A rbeitskam m er mit Beton wurde nichts 
gespürt.

Ü ber die Schädlichkeit eines etw as erhöhten 
Prozentsatzes an K ohlensäure gehen die M einungen 
noch ziem lich auseinander. E inige behaupten, dafs 
eine gew isse M enge C  O2, w’elche bei atmosphärischem  
D ruck durchaus unschädlich ist, unter höherem  D ruck, 
besonders bei mehr als 1 */2 A tm . Ü berdruck nicht 
ohne Schaden ertragen wird. Besonders bei T a u 
chern, die in grofse Tiefen hinabsteigen, hat es sich 
herausgestellt, dafs eine starke Luftzufuhr günstig au f 
ihr Befinden einwirkt. Bei V ersuchen von Dr. Hal- 
dane, der bis zu sechs Luftpum pen zugleich benutzte, 
hat sich dies in hohem Mafse bestätigt. D er mit 
der A ufsicht der Arbeiten am B lachw all Tunnel in 
England betraute A rzt war der Meinung , dafs der 
Prozentsatz an C  O2 unter O , 1 gehalten werden 
sollte, was nun auch tatsächlich beim Rotherhite 
Tunnel unter grofsem  Kostenaufw and zur Lieferung 
einer genügenden Frischluftm enge angestrebt wird. 
A u ch  bei den Tunnelarbeiten in N ew -York hat man 
besondere V orrichtungen zur Beschaffung einer g e
nügenden M enge frischer Luft getroffen.

In einem kürzlich von Dr. Leonard Hill an- 
läfslich der O lym pia M aschinenausstellung gehaltenen 
V o rtrag1) wird die schädliche W irkung verdorbener 
Luft in den Caissons auch der Anw esenheit von

’) Compressed air and its influence on healte. „The 
Engineer“ 1907, Bd. II, S. 386— 387.
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K ohlen m on oxyd  zugeschrieben. D er Vortragende 
führte aus, dafs C O  bei Caisson- und Tunnelarbeiten 
besonders da entsteht, wo Feldschm ieden oder E x 
plosionsstoffe benutzt werden, oder wo die K om pres
soren mit leicht verdam pfenden Ölen geschm iert 
werden. V ergleicht man die Fälle, w o C  O in der 
Caissonluft anwesend war, z. B. mit den Arbeiten 
unter der T aucherglocke im H afen von D over, wo 
die Luft frei von C O  war, so ist die Krankheitsfre
quenz im letzten F a ll viel günstiger.

Ü ber die A nzahl der K rankheitsfälle beim  Bau 
des A m sterdam er Eisenbahnviadukt hat Dr. Wi n t -  
g e n s ,  der ärztliche Beigeordnete der holländischen 
Gew erbeaufsicht auf dem X IV . Internationalen K on 
gress für H ygiene und D em ographie folgende Mit
teilungen gem acht. V o m  13. A ugust 1905 bis zum
4. Juli 1906 wurden 16 Caissons in eine T iefe von
21 m gesenkt, bei w elcher A rbeit sich 164 Personen 
gem eldet hatten, von denen 30 abgewiesen werden 
müfsten. V o n  den übrigen 134 Arbeitern haben 
125 unter erhöhtem  D ruck gearbeitet.

Im ganzen wurden 108 Erkrankungen bei 55 Per
sonen festgestellt. D ie Beschwerden während der 
D ruckzunahm e waren w enig zahlreich und nie ern
sterer A rt, meistens nur leichte O hrenschm erzen. Fast 
im m er konnte der betreffende A rbeiter dann doch 
noch die A rbeit im Caisson aufnehmen, wenn man 
den D ruck weiterhin langsam er zunehmen liefs.

D ie Kom pressions-Erscheinungen traten 98 Mal 
zum V o rsch ein , w obei meistens Muskel- oder G e
lenkschm erzen in verschiedenen Körperteilen auf
tra ten ; es kam nie zur völligen Lähm ung. A b e -  
n i e r e ’ sche Erscheinungen wurden nur ein- oder zwei 
Mal beobachtet. Fast alle A rbeiter haben über H aut
jucken geklagt, w elches zuweilen eine W o c h e , g e
wöhnlich jedoch  nicht länger als etw a 10 Minuten 
dauerte. Ernstere Erkrankungen an H erz oder Lunge, 
sow ie Lähm ung der unteren Extrem itäten, der Blase 
oder des D arm es wurden kein einziges M al w ahrge
nommen.

A u ch  bei später zur A usführung gelangten A r 
beiten am K anal von Gent nach Terneuzen, w obei 
5 Brückenpfeiler auf 16 m T iefe fuhdiert wurden, 
hat die W irkung des Gesetzes ähnliche günstige E r 
folge ergeben.

D er Referent über Caissonarbeit au f dem er
wähnten K ongrefs, Dr. H. v o n S c h r ö t t e r  (Wien), 
wünscht die Zeit für die D ruckabnahm e noch länger

• zu nehmen als es das holländische Gesetz vor
schreibt. So  verlangt er bei 3 A t. Ü berdruck 60 
Minuten, während die niederländische V orschrift 50 
Minuten festsetzt. D iese fordert bei w eniger als 
‘ [a A t. Ü berdruck 25, bei höherem D ruck 45 cbm 
Frischluft pro Mann und pro Stun de; v o n  S c h r o t 

t e  r dagegen wünscht 50 cbm. A u ch  die A rbeits
zeit m öchte der Referent bei mehr als 2 A t. Ü ber
druck a u f 2X 3 Stunden in 24 Stunden herabgesetzt 
sehen, und zw ar die Zeit für die D ruckverm inderung 
einbegriffen.

Erwähnensw ert ist noch, dafs den Arbeitern in 
A m sterdam  beim V erlassen der Schleuse ein gut 
geheizter Raum zur Verfügung stand, in dem sie sich 
eine halbe Stunde aufhalten müfsten und w o ihnen 
kostenfrei alkoholfreie warme Getränke verabreicht 
wurden. A u ch  waren w arm e und kalte Bäder ein
gerichtet, von denen jedoch  nur höchst selten G e
brauch gem acht wurde.

D ie strengen Mafsregeln haben die Arbeiter da
von überzeugt, dafs es hier einen sehr gefährlichen 
Betrieb galt, was sie veranlafste, einen höheren als 
den sonst ortsüblichen Lohn zu fordern und zw ar
0,70 bis 1 M. in der Stunde.

Unter höheren Drücken, als bei der Caisson
arbeit meistens Vorkommen, haben die Taucher viel
fach zu arbeiten. D ie gröfste Tiefe, in w elche ein 
T aucher je  hinabgestiegen ist, betrug 61 m, aber der 
Betreffende starb unmittelbar, nachdem  er wieder a n , 
die O berfläche gekom m en war. A uch andere T a u 
cher haben schweren Schaden an ihrer Gesundheit 
genom men, nachdem sie in grofsen Tiefen gearbeitet 
hatten, aber fast immer wurde dabei nicht au f die 
nötige Zeit für den A ufstieg Beacht genom men. D ie 
gröfste Tiefe, die ein Taucher ohne Schaden erreicht 
hat, hat wahrscheinlich 57 m betragen.

Bei V ersuch en , die von Dr. L . H i l l  und M.  
G r e e n w o o d  im London H ospital in einem stäh
lernen Versuchsbehälter der bekannten Firm a für 
Taucherausrüstungen S i e b e ,  G o r m a n  &  Co. aus
geführt wurden, hat der letztgenannte sich einem 
D rucke unterworfen, der mit einer W assertiefe von 
64 m übereinstimmt. E r brachte unter diesem D ruck 
54 Minuten zu und liefs den D ruck in 2 Stunden 
und 17 Minuten auf den Atm osphärendruck sinken, 
w obei er keinerlei schädliche Folgen aufser geringem 
Schm erz in den A rm en empfand. E r m achte sich 
während der Zeit der D ruckabnahm e fortwährend 
etwas B ew egu n g zur Förderung der Blutzirkulation.

Dafs Taucher im allgem einen unter bedeutend 
höherem D ruck zu arbeiten imstande sind als Caisson
arbeiter, m ag wohl gröfstenteils seinen Grund darin 
haben, dafs erstere lange Zeit au f ihre A rb eit ein
geübt werden und sich allm ählich an die A rbeitsver
hältnisse gewöhnen.

Dr. J o h n  H a ld a n e  hat eine stufenweise D ruck
abnahme befürwortet. Befindet der Taucher sich z. B. 
unter 6 A t. Überdruck, so will er ihn schnell bis 
etwa 20 oder 13 m unter der O berfläche hinauf
steigen lassen. E r glaubt, dafs die unter diesem

*
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D rucke freiwerdenden Stickstoffblasen so klein sind, 
dafs sie keinen Schaden verursachen und durch die 
Lungen entfernt werden. Nachdem  der Taucher etwa
30 bis 60 Minuten unter diesem  niederen D ruck g e
blieben ist, soll er ohne Gefahr schnell an die O ber
fläche kom m en könnep. Dr. L . H i l l  betrachtet 
diesen V orsch lag  w ohl als zw eckm äfsig, falls der

Taucher nur ganz kurze Zeit in gröfser T iefe  zuge
bracht hat und sein Blut noch nicht mit Stickstoft 
gesättigt ist. Für den F a ll aber, dafs er längere Zeit 
unter hohem D ruck hat verw eilen müssen, bleibt die 
lange, stetige D ruckabnahm e der einzig sichere W eg, 
w obei er im allgemeinen 20 Minuten für jede A tm o 
sphäre verlangt.

Sauerstoffrettungsapparate.
Das Reichs-Versicherungsamt hat am 16. Mai d. J. 

folgendes Rundschreiben an die Vorstände der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften erlassen :

Die immer wachsende Verwendung der mit Hochofen
gas, Sauggas und ähnlichen Gasarten getriebenen Gaskraft
maschinen hat zu vielen Unfällen durch Einatmung gif
tiger Gase geführt. Der Vorstand wird deshalb ergebenst 
ersucht, auf geeignete Massnahmen zur Verhütung solcher 
Unfälle und zur Rettung der Verunglückten Bedacht zu 
nehmen. Das Kaiserliche Gesundheitsamt hat nach Be
nehmen mit dem Reichs-Versicherungsamt empfohlen, sämt
liche Arbeiter, insbesondere die mit der Wartung der be
treffenden Maschinen betrauten Personen, auf die giftigen 
Eigenschaften der bezeichneten Gasarten ausdrücklich hin
weisen und sie über das bei einer Gasvergiftung zur Ret
tung des Verunglückten Geeignete belehren zu lassen. Da 
das Atmenlassen von reinem Sauerstoff sich bisher bei Ver
giftungen mit kohlenoxydhaltigen Gasen bewährt hat, so 
sollte nach Ansicht des Kaiserlichen Gesundheitsamts in 
den in Frage kommenden Anlagen stets eine hinreichende 
Menge komprimierten Sauerstoffs in entsprechend (mit 
einem Druckventil) eingerichteten Bomben nebst einer 
zweckmässigen Vorrichtung zum Einatmen dieses Gases 
vorrätig gehalten werden. Ferner sollte eine genügende 
Zahl der regelmässig im Betrieb anwesenden Personen durch 
einen Arzt in der Ausführung der künstlichen Atmung Be
täubter und in dem Einatmenlassen von Sauerstoff bei Ver
unglückten ausgebildet werden. Auch sollte bei jedem 
solchen Unglücksfalle für die schleunige Zuziehung eines 
Arztes zu sorgen sein.

Einem gefl. Bericht in der Angelegenheit wird binnen 
3 Monaten entgegengesehen. Dr. K aufm an n.

Im Anschluss hieran geben wir nachstehend eine Be
schreibung des S a u e r s to f f- K o ffe r s  des Dr ä g e r we r k s  
L ü b e c k  (Fig. 235).

Sämtliche Teile des Apparates sind an der Deckel
Innenseite des Sauerstoff-Koffers so befestigt, dass durch 
Offnen des Deckels der ganze Apparat in eine handge
rechte, sichere Lage gebracht wird.

Der Apparat setzt sich aus folgenden Bestandteilen 
zusammen:

I kleiner Sauerstoffzylinder,
A Verschlussventil auf demselben,
B Finimeter,
C Exzenter zum Öffnen und Schliessen des Sauer

stoffstromes,

F Sparapparat,
. G Metallschlauch,

H Maske,
ausserdem befinden sich noch im Koffer: ein Bügel zur 
Männermaske, eine Maske für Frauen und ein Bügel dazu, 
ein Mundstück, ein Schlüssel und eine Gebrauchsanweisung.

Der aus Eichenholz gefertigte Koffer kann durch eine 
Plombe gegen unbefugte Benutzung gesichert werden. Das 
Gewicht desselben beträgt 12 kg.

Der Sauerstoffzylinder enthält gefüllt zirka 110 Liter 
Gas und der Apparat ist für eine Sauerstoffabgabe von
3 Liter pro Minute eingerichtet. Das kleine Quantum 
Sauerstoff reicht demnach für eine Zeit von 37 Minuten aus. 
Das Finimeter B zeigt, wenn der Apparat in Betrieb ist, 
beständig den Inhalt des Sauerstoffzylinders an und lässt 
jederzeit eine Kontrolle über das noch vorhandene Quan
tum zu.

Wennschon mit einem beliebigen Reduzierventil eine 
Druckminderung stattfindet, so erreicht man nicht gleich
zeitig eine Dosierung damit. Eine gewaltige Sauerstoffver
geudung würde die Folge der Benutzung eines solchen 
Reduzierventils sein. Der vorliegende Apparat reduziert 
nicht nur den Druck, sondern dosiert gleichzeitig die 
Sauerstoffmenge. Ausserdem ist durch den Sparapparat 
(Modell Dr. Roth-Dräger) die gänzliche Ausnutzung des 
Sauerstoffs gewährleistet. Statt der konstanten Dosierungs
einrichtung mit Exzenter kann der Apparat auf Wunsch
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auch mit Einrichtung zum Regulieren des Sauerstoffver
brauchs von i — S Liter pro Minute geliefert werden. Der 
Preis eines kompletten Sauerstoffkoffers beträgt 90 Mark.

Sehr ähnlich ist der S a ue r s t o f f - Re t t u n g s k a s t e n  
der S a u e r s t o f f - Fa b r i k  B erlin  N., T e g e l e r  S tra sse  15 
(Fig. 236 u. 237).

Auch dieser Kasten enthält in praktischer und hand
licher Form alles, was für Sauerstoff-Inhalation notwendig

Fig. 286.

ist. Der Sack ist abnehmbar und überall hin transportier
bar; er wird gefüllt neben den die Rettungsarbeiten leiten
den Samariter gelegt. Es können auch, falls man die Zunge 
des Verunglückten festhalten muss, Nasenoliven angewen
det werden. Durch Druck auf den Sack während der künst
lichen Atmung fiösst man willkürlich den Leblosen Sauerstoff 
ein und unterstützt so oder vielmehr ruft hierdurch erst 
die Atmung hervor.

Preis des kompletten Koffers 100 Mk., Gewicht zirka 
5 - 6  kg.

Man öffne die Flasche mittels des Handrades; das 
Manometer des Reduzierhahnes zeigt dann den Füllungs
druck der Flasche an, indem es bei vollem Druck auf 100 
resp. 120 Atmosphären steigt. Hierauf öffne man vorsich
tig das an dem Reduzierhahn befindliche Handrad. Ver
mittels des Gummischlauches wird der Gummibeutel mit 
Sauerstoff gefüllt, indem man den Hartgummihahn, welcher 
sich im Gummischlauch befindet, öffnet und den Quetsch
hahn, welcher auf der anderen Seite des Gummibeutels ist, 
schliesst. Nachdem der Sack straff gefüllt ist, öffnet man 
den Quetschhahn und der Sauerstoff fliesst durch die Maske 
dem Einatmenden zu. Die Maske ist mit Ein- und Aus
atmungsventilen versehen. Wenn der Beutel anfängt schlaff 
zu werden, unterstützt man das Ausströmen des Sauerstoffes 
durch einen leichten Druck auf den Einatmungssack. Man 
achte darauf, stets eine genügende Menge Sauerstoff vor
rätig zu halten; es empfiehlt sich für diesen Zweck die 
Anschaffung eines kleinen Reservezylinders.

Neuerdings hat die Armaturen- und Maschinenfabrik 
„Westfalia“ , Aktien-Gesellschaft, Gelsenkirchen i. W. einen 
sehr beachtenswerten Sauerstoff - Wiederbelebungsapparat 
für künstliche und natürliche Atmung (System Dr. Brat) in 
den Handel gebracht, der in Fig. 238 dargestellt ist.

Bei Inbetriebnahme des Apparates wird zunächst das 
Ventil 2 der Sauerstofflasche x geöffnet, wobei das grössere 
Manometer 3 den vorhandenen Druck angibt, woraus der 
Vorrat an Sauerstoff hervorgeht. Es ist zu beachten, dass 
die Flasche stets vollkommen gefüllt gehalten wird, welches 
einem Druck von 120 Atm. entspricht. Bei diesem Druck 
und dem üblichen Rauminhalt der Flasche von ca. 2 Liter 
ist genügend Sauerstoff für ca. 20 Minuten Arbeitszeit ent
halten, welche Zeitdauer in den meisten Fällen vollkommen 
genügt. Durch Einwechseln einer neuen Reserveflasche 
kann die Arbeitszeit selbstredend verlängert werden. Ist 
der Inhalt der Sauerstofflasche ein grösserer bezw. kleinerer, 
so ändert sich dann die entsprechende Zeitdauer ebenfalls, 
während welcher mit dem Apparat gearbeitet werden kann. 
Das Reduzierventil 4 wird so eingestellt, dass das an dem
selben befindliche Manometer 5 ca. 1 Atm. anzeigt. Die 
Einstellung des Druckes geschieht durch die an dem Redu
zierventil 4 befindliche Flügelschraube 6. Der Druck von 
x Atm. ist durch praktische Versuche als der geeignetste 
festgestellt worden, um das erforderliche Vakuum zu er
zeugen, wobei ferner zu bemerken ist, dass durch ent
sprechende Anordnung der Kanäle der Druck des Sauer
stoffes, welcher dem Verunglückten zugeführt wird, eben
falls auf den geeigneten gebracht worden ist.

Soll die künstliche Atmung bezw. der Wiederbelebungs
versuch beginnen (siehe Fig. 239), so muss zunächst darauf ge
achtet werden, dass der Zeiger des kleinen Knebels 7 auf 
„künstliche“ , der Zeiger des längeren Hebels 8 auf „Ein
atmung“ gestellt und das Ventil 10 an der Maske 9 durch 
Niederklappen geschlossen ist. Die Maske 9 wird dem 
Verunglückten so umgeschnallt, dass Mund und Nase voll
ständig gegen die Aussenluft abgeschlossen sind. Durch 
Biegen des im Pneumatik befindlichen Drahtes kann die 
Maske der Gesichtsform angepasst werden und das Pneu
matik wird durch den an demselben befindlichen kleinen 
Hahn aufgeblasen. In den oben angegebenen Stellungen
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des längeren Hebels 8 auf „Einatmung“ und des kleinen 
Knebels 7 auf „künstliche“ wird der Sauerstoff dem Ver
unglückten direkt in die Lunge gedrückt, wobei jedoch zu 
bemerken ist, dass das Ventil an der Maske so einge
richtet ist, dass ein zu hoher Druck, welcher dem Verun
glückten schaden könnte, nicht entstehen kann. Wird der 
Zeiger des Hebels 8 jetzt auf „Ausatmung“ gestellt, so 
wird hierdurch der Ejektor x 1 in Betrieb gesetzt, und das 
durch denselben erzeugte Vakuum wirkt in der Weise auf 
die Lunge, dass dieselbe entleert wird. Durch das regel
mässige Hin- und Herbewegen des längeren Hebels 8 von 
„Einatmung“ auf „Ausatmung“ in den der natürlichen At
mung entsprechenden Zwischenzeiten werden die Funktionen 
der Atmung auf die einfachste Weise ausgeführt, nämlich 
die Einführung von frischem Sauerstoff in die Lunge und 
Entleerung derselben von den verbrauchten bezw. schäd
lichen Gasen.

In weniger schlimmen Fällen kann man, um Sauer
stoff zu sparen, beim Anlegen der Maske den Hebel 8 so 
einstellen, dass der Zeiger desselben auf der Bezeichnung 
„Luft“ steht. In dieser Stellung ist die Maske direkt mit 
der Aussenluft in Verbindung, nur muss hierbei beachtet 
werden, dass das Ventil 10 an der Maske 9 durch Hoch
stellen geöffnet ist, um ein bequemes Ausatmen zu er
möglichen. Das Ventil 2 an der Sauerstoffflasche 1 bleibt 
dann bis die Maske umgeschnallt ist, geschlossen. Der 
Apparat wird hierauf genau in der vorher beschriebenen

Weise gebraucht. Will man versuchen, ob der Verun
glückte ohne künstliche Entleerung der Lunge atmen kann, 
so wird das Ventil 10 an der Maske 9 durch Hochstellen 
geöffnet, der Zeiger des kleinen Knebels 7 auf „natürliche“ 
und der Zeiger des längeren Hebels 8 auf „Einatmung“ 
gestellt. Jetzt geht der Sauerstoff zunächst in den Beutel 13; 
von hier aus entnimmt ihn der Patient infolge seiner eigenen 
Lungentätigkeit und kann man an den Bewegungen des 
Beutels erkennen, ob der Verunglückte atmet oder nicht. 
Will man alsdann weiter feststellen, ob der Verunglückte 
soweit hergestellt ist, dass er ohne jegliche künstliche Zu
führung atmen kann, so wird der Zeiger des längeren 
Hebels 8 auf die Bezeichnung „Luft“ gestellt, wodurch, 
wie bereits vorhin erwähnt, eine direkte Verbindung mit 
der Aussenluft geschaffen ist, das Ventil 10 an der Maske 9 
aber zugleich durch Hochstellen geöffnet bleiben muss.

In leichteren Fällen, wenn bei dem Verunglückten 
noch Respiration vorhanden, und nur Zuführung von 
frischem Sauerstoff ohne künstliche Entleerung der Lunge 
gewünscht wird, ist die Maske 9 wie vorhin beschrieben 
anzulegen und das Ventil 10 an derselben durch Hoch
stellen zu öffnen. Der Zeiger des längeren Hebels 8 wird 
auf „Einatmung“ und der des kleinen Knebels 7 auf „na
türliche“ gestellt, wodurch, wie im vorigen Absatz be
schrieben, die Zuführung des Sauerstoffes durch die Beutel
inhalation geschieht.

B rau n e-C öln  a. Rh.

Verhandlungen der 14. Hauptversammlung des Vereins deutscher 

Revisions-Ingenieure in Kiel
vom  25. bis 28. A u gu st 1907. (S chluss.)

Herr Präs. Dr. K a u f m a n n :  M. H. Ich will nicht 
auf den soeben geschilderten, bemerkenswerten Unfall 
eingehen, die Erörterungen darüber überlasse ich Ihnen 
als Techniker, aber ich will mich von Ihnen verabschieden.

Ich danke Ihnen für die empfangenen Anregungen. 
Sie haben hier ein sehr schätzbares Material zusammen
getragen, welches Sie mit Ihren übrigen Erfahrungen 
sammeln und bei Gelegenheit der Feier des 25 jährigen 
Bestehens der Berufsgenossenschaften weiteren Kreisen 
zugänglich machen sollten.

Ich wünsche Ihrer weiteren gemeinsamen Arbeit ein 
stetes Vorwärtskommen.

Nachdem sich der Herr Präsident verabschiedet hatte 
erhielt das Wort

Herr S tö  p e l  zu seinem Vortrage über die Urs.achen 
und die Mittel zur Verhütung von Schwungradexplosionen.*) 

Herr E l t e n  führt den Riemenaufleger Fix vor, der 
bei Ingebrauchnahme biegsam und infolgedessen verwend-
__________  • _ • ■

* ) W ir  versagen es uns, diesen interessanten V ortrag  hier zum 
A b d r u ck  zu bringen und verw eisen auf das 12. Heft der S ozia l
T ech n ik , in w elch em  unter dem  T ite l „S ch w u n grad exp los ion en “  
ein A ufsatz von G . Braune in  C öln  veröffentlicht ist, w elch er  diesen 
V ortra g  sach lich  w iedergibt.

bar bei jeder Riemscheihe bis zum Durchmesser von
2 Meter ist. Die Biegsamkeit ist erreicht durch die im 
oberen Teil des Riemenauflegers „F ix “ befindliche Gall’sche 
Gelenkkette, deren biegsame Gliederteilungen aus acht
zehn einzelnen, viereckigen Gliedern von Stahlguss um
schlossen sind. Nach Benutzung tritt der Kiemenauf
leger durch die Feder, welche sich im Schaftrohr befindet, 
in seine ursprüngliche starre Lage zurück (Fig. 240— 242).

Herr Prof. G a r y  schliesst mit Dank für.die Vortragen
den Punkt 6 der Tagesordnung und erteilt für Punkt 7, 
A n t r ä g e  der  M i t g l i e d e r ,  das Wort Herrn S p e ch t.

Herr Spe c ht :  Auf Wunsch unseres Kollegen Sch 1i ep- 
hac ko stelle ich in dessen Namen den Antrag:

D e r  V o r s t a n d  w o l l e  f ü r  di e n ä c h s t e  H a u p t 
v e r s a m m l u n g  e i n e n  V o r t r a g  v o r b e r e i t e n  
ü b e r  d i e  L e g i e r u n g e n  d e s  E i s e n s  m i t  d e m  
K o h l e n s t o f f ,  e r l ä u t e r t  d u r c h  B i l d e r  v o n  
S c h l i f f ä t ^ s u n g e n .

Herr S c h l i e p h a c k e  motiviert seinen Antrag da
mit, dass durch die verschiedenen Bezeichnungen der ge
nannten Legierungen eine gewisse Unsicherheit in der 
Beurteilung derseiben bezw. in der Auswahl des "für einen
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bestimmten Zweck geeignetsten Materials eingetreten ist, 
dass es daher für den technischen Aufsichtsbeamten, der 
doch auch als Berater, besonders der kleineren Betriebs
unternehmer, die nicht die Zeit und die nötige Vorbildung 
haben, wissenschaftliche Abhandlungen zu studieren, wich
tig ist, über diese Legierungen und deren Bezeichnungen 
unterrichtet zu sein.

Durch Abdruck dieses Vortrages in der Vereinsschrift 
würde eine gedrängte Zusammenstellung der einschlä
gigen Fragen gegeben sein. Der Vortrag könnte wohl 
nur durch ein Mitglied des Material-Prüfungsamtes in ge
wünschter Vollständigkeit gehalten werden.

Herr N o t t e b o h m  ist gegen den Antrag, als nicht 
in den Rahmen des Vereins gehörig. Eventuell wäre der 
Vortrag auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben.

Herr S p e c h t  tritt nochmals für den Antrag 
S c h l i e p h a c k e  ein.

Bei der darauffolgenden Abstimmung %ird der An
trag abgelehnt.

Herr Prof. G a r y  eröffnet die Besprechung über 
Punkt 8 der Tagesordnung: W a h l  v o n  O r t  u nd  Z e i t  
d e r  n ä c h s t e n  H a u p t v e r s a m m l u n g .

Als Orte werden vorgeschlagen:' Braunschweig, Goslar 
und Stuttgart.

Für Braunschweig werden 27 Stimmen,
,, Goslar „  10 ,,
„ Stuttgart „  15 „

abgegeben.

Fig. 242.

Mithin ist Braunschweig als nächster Versammlungs
ort gewählt.

Einem Wunsche der süddeutschen Herren Kollegen 
entsprechend soll die Versammlung in der zweiten Woche 
des September abgehalten werden.

D ie  n ä c h s t e  H a u p t v e r s a m m l u n g  f i n 
d e t  a l s o  i n  B r a u n s c h w e i g  i n d e r  z w e i t e n  
W o c h e  d e s  S e p t e m b e r  s t a t t .

Die technische Tagesordnung ist damit erledigt; es 
erhält zum Schluss Herr Marinestabsingenieur H o f f -  
m a n n  das Wort zum Vortrage

U n s e r e  M a r i n e .
Herr Hof f ma nn bedauerte, dass die vorgeschrittene 

Zeit ein näheres Eingehen auf sein Thema nicht zulasse. 
An der Hand von Lichtbildern sprach der Redner zu
nächst über die Einteilung der Kriegsschiffe und den 
Zweck der verschiedenen Schiffsklassen. Dann wurde der 
Bau der Kriegsschiffe und die Fertigstellung, sowie die 
Indienststellung behandelt, wobei auch der Marinefeile am 
Lande gedacht wurde. Nun erfolgte die Besichtigung 
eines modernen Linienschiffes, wobei zahlreiche Licht
bilder die verschiedenen Schiffsklassen zeigten und auch 
das Leben an Bord illustrierten. Die Bilder waren vom 
deutschen Flottenverein in liebenswürdigster Weise zur 
Verfügung gestellt.

Reicher Beifall lohnte den Redner.
Herr Prof. G a r y  dankte dem Redner, sowie allen, 

welche durch Vorträge gewirkt haben, er dankte auch 
den Erschienenen für das Interesse, welches sie den Ver
handlungen entgegengebracht haben, und schloss um 2 Uhr 
50 Minuten die 14. Hauptversammlung des Vereins deut
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scher Revisions-Ingenieure in Kiel mit einem „Auf W ie
dersehen in Braunschweig“ .

A n h a n g .
Am 25. August 1907 fand abends die erste Zusammen

kunft der bis dahin angekommenen Mitglieder im Restau
rant Bellevue in Duesternbrook statt, die sehr gut besucht 
war und zu der bereits mehrere Gäste, an ihrer Spitze Herr 
Präsident Dr. K a u f m a n n  und Herr Geh. Regierungsrat 
Prof. C. H a r t m a n n  erschienen waren. Da aber alle Teil
nehmer sich nach den Strapazen der Reise für die kommen
den Sitzungen ausruhen wollten, so trennte sich gegen 11 Uhr 
abends die Gesellschaft, nachdem man noch von der Bellevue- 
terasse aus im Schein der Positionslaternen und der Signal
lichter das gesamte Geschwader vor sich im Hafen 
liegen sah. Am Montag früh dampfte das Geschwader 
zur Übung ab. Den Damen der Teilnehmer war die Ge
legenheit gegeben, das gesamte Geschwader in See gehen 
zu sehen. Verschiedene der Zuschauer waren noch nach 
Stunden begeistert über den fast überwältigenden Eindruck, 
den dieses herrliche Schauspiel auf sie ausgeübt hatte. 
Am zweiten Sitzungstage unternahmen die Damen morgens 
einen Ausflug in das Swentinetal.

Am Nachmittage des ersten Sitzungstages fand für 
die Herren die Besichtigung der Germania - Werft statt. 
Leider konnte der Besuch dort wegen der lange dauern
den Vormittagssitzung und da es anfing zu dunkeln, nicht 
so lange ausgedehnt werden, wie es erwünscht gewesen 
wäre. Doch bot für den Fachmann die Werft sehr viel 
des Interessanten. Die Werft ist unter allen Werften 
die einzige, welche überdeckte Heilige hat, sodass die 
an dem Schilfskörper Arbeitenden gegen Regen und Wind 
einigermassen geschützt sind. Allerdings sollen die Ar
beiter trotzdem etwas unter Zugluft zu leiden haben. In 
offenen Heiligen lagen die Gerippe von zwei im Bau be
griffenen Unterseebooten, zu denen der Zutritt aber nicht 
gestattet wurde. Abends vereinigte eine zwanglose Zu
sammenkunft die Teilnehmer im Restaurant Seegarten.

Hatten die Mitglieder bislang vom Hafen und der 
Kaiserlichen Marine noch wenig oder gar nichts gesehen, 
so wurden sie am Nachmittag des zweiten Sitzungstages 
in dieser Hinsicht etwas entschädigt. Nach dem Mittag
essen, das allerdings in forcierter Fahrt eingenommen 
werden musste, erwartete die Teilnehmer an der See
gartenbrücke ein Dampfer, der vorbei am Königl. Schloss, 
der Kaiserlichen Werft und der Mündung des Kaiser 
■Wilhelm-Kanals nach Friedrichsort dampfte. Hier stoppte 
der Dampfer vor der Torpedoversuchsstation und durch 
das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn Kapitän 
zur See Stromeyer bot sich Gelegenheit, einen Torpedo
schuss anzusehen. Für die Binnenländer war es jeden
falls ein neuartiger Anblick, als der Torpedo, durch 
Luftdruck fortgeschnellt, in weitem Bogen in die See 
schoss, wo nur noch ein kleiner Wellenstrich auf der 
Oberfläche des Wassers den Nachblickenden den W eg 
des Projektiles anzeigte. Bei herrlichem Sonnenschein 
fuhr das Schiff darauf noch bis an die Hafenmündung 
und wendete dann am Feuerschiff, um den Kurs auf die

Kaiserliche Werft zu nehmen. Dort wurde der neueste 
Panzer der Kaiserl. Marine, „die Pommerania“, die in 
den nächsten Tagen in Dienst gestellt werden sollte, be
sichtigt. Hier bot sich viel des Interessanten. Die Unter
kunftsräume der Mannschaften, die Wallgänge und diö 
riesigen Geschütze wurden genau in Augenschein genom
men. Der Rückweg zu dem Dampfer wurde über die 
Kaiserl. Werft angetreten, wo namentlich noch die grossen 
Trockendocks besichtigt wurden. Es war fast dunkel ge
worden, als der Dampfer, von der Kaiserl. Werft ausgehend, 
in Möltenort eintraf. Hier war in dem schönen, am Strande 
gelegenen Restaurant Konzertmusik. Für die Vereinsmit
glieder war ein besonderer Teil in den grossen Räumen 
reserviert worden. Die frische Seeluft hatte bei allen den 
nötigen Appetit entwickelt und in heiterem Geplauder 
wurden die letzten Stunden des Beisammenseins verbracht. 
Gleich nach neun Uhr brachte der Dampfer die Teilneh
mer nach Kiel zurück, wo man mit dem Wunsche auf 
ein frohes und gesundes Wiedersehen im nächsten Jahre 
in Braunschweig voneinander Abschied nahm.

. Ein Teil der Vereinsmitglieder verblieb noch in Kiel 
zu Sondersitzungen, die anderen wandten sich auf ver
schiedenen Wegen der Heimat zu.

6e«’«rberccbilid>c €nt$d>cidungen.
Einschreiten der Polizeibehörde gegen die Verwendung 

einer Dampfpfeife in einem Gewerbebetrieb 
Als gesundheitgefährdeiide Geräusche gelten in der Regel 

nur solche, welche den allgemein als einen normal en  
anzusehemlen Gesundheitszustand der ziisainiiienlebenden 
Menschen zu gefährden geeignet sind.

Entscheidung des preussischen Oberverwaltungsgerichts vom 
17. Januar 1907 (III. Senats, Nr. III, 140). O rig in al. 

Der Bescheid des Beklagten vom 11. April 1905 hat 
zur Grundlage eine gutachtliche Äusserung des Regierungs
und Medizinalrats zu W. vom 25. März 1905, welche wört
lich lautet:

„Selbst aber, wenn die Pfeife nur kurz ertönt, ist 
dieser Ton . . . .  nach Ansicht des mitunterzeichneten 
Regierungs- und Medizinalrats gesundheitsschädlich, 
und zwar nicht bloss für nervöse Personen, sondern 
für jedermann.“
Dies einer näheren Begründung entbehrende Gutachten 

vermochte den Gerichtshof davon, dass ein etwa 8 mal täg
lich stattfindendes kurzes Ertönen der Dampfpfeife des 
Klägers die Gesundheit der Nachbarn schädige, um so 
weniger zu überzeugen, als der Kläger nach Verlegung der 
Dampfpfeife auf eine von der B.sehen Wohnung etwas ent
ferntere Stelle ein am 3. Dezember 1905 von dem Nerven- 
und dem Ohrenarzt aus F. abgegebenes Gutachten zu den 
Streitakten eingereicht hatte, welches unter eingehender 
Darlegung zu einem entgegengesetzten Ergebnisse gelangt. 
Es erschien vielmehr dem Gerichtshöfe die Einholung eines 
Obergutachtens der wissenschaftlichen Deputation für das 
Medizinalwesen geboten, welches von dieser am 23. Mai
1906 erstattet wurde und den Parteien abschriftlich mitge
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teilt worden ist. Das Obergutachten stellt zunächst dem 
Gutachten des Regierungs- und Medizinalrats vom 25. März 
1905 das vom Kläger überreichte Gutachten der beiden 
obengenannten Ärzte als ein durchaus sachgemässes ärzt
liches Gutachten gegenüber und fährt dann wörtlich fort:

„Nach eingehender Prüfung an O rt  und S t e l l e  
kommen beide Begutachter zu dem Schluss, dass durch 
die M.sche Dampfpfeife bei der Mehrzahl der gesunden 
Menschen eine erhebliche oder überhaupt merkliche Schädi
gung des Gehörorgans und des Nervensystems n i c h t  her
vorgerufen werden könne. Ferner versichern die Gutachter 
ausdrücklich, dass dem M.schen Wesen benachbarte Fa
briken viel „schrillere Signale“ geben, ohne dass die Be
wohner sich dadurch belästigt oder in der Gesundheit ge
fährdet erklärt fühlen.

Was nun unsere eigene Auffassung der Sachlage be
trifft, so sehen wir uns zunächst gezwungen, zu erklären, 
dass es schwer ist, von hier, von Berlin aus, etwas Be
stimmtes über den speziellen Charakter und die Wirkungen 
des Geräusches einer in H. befindlichen Dampfpfeife auszu
sagen. Ist es uns gestattet, aus unseren allgemeinen Er
fahrungen über Dampfpfeifengeräusche zu urteilen, so kön
nen wir versichern, dass gesunde Menschen, welche von 
Jugend auf oder selbst erst im späteren Leben an Ge
räusche, wie sie der Betrieb in Industriestädten, ja der 
Betrieb jeder Grossstadt heutzutage unbedingt mit sich 
bringt, schwerer oder leichter sich gewöhnen. Was im An
fang belästigend war, wird schliesslich gar nicht mehr be
sonders empfunden. Aber auch das entspricht unserer Er
fahrung, dass Geräusche, welche ein daran „angepasstes“ 
Ohr schon gar nicht mehr beachtete, plötzlich wieder 
äusserst lästig, ja unerträglich werden können, sobald eine 
Nervenüberreizung, gleichviel aus welcher Ursache, zustande 
gekommen ist. Da im vorliegenden Falle jahrelang das 
Ertönen der Dampfpfeife ertragen wurde, da auch heute 
noch bloss von den Eheleuten B. dasselbe als unträglich 
Und gesundheitsschädlich erklärt wird, so liegt allerdings 
die Annahme überaus nahe, dass die Ursache hierfür bloss 
in einer später hervorgekommenen i n d i v i d u e l l e n  ge
sundheitlichen Disposition der beiden sich gesundheitlich 
gefährdet beschwerenden Eheleute zu suchen ist.“

Nach gleichbleibender Rechtsprechung ist die Polizei
behörde gegen Geräusche auf Grund des § 10 Tit. 17 
Teil II des A.L.R. nur dann einzuschreiten befugt, wenn 
durch ihre Einwirkung L e b e n  und G e s u n d h e i t  von 
Menschen b e d r o h t  sind. Der Gerichtshof ist immer davon 
ausgegangen, dass dabei — abgesehen von Notständen in 
besonderen Fällen —  regelmässig nur solche Geräusche 
in Betracht kommen können, w e l c h e  d e n  a l l g e 
m e i n  a l s  e i n e n  n o r m a l e n  a n z u s e h e n d e n  
G e s u n d h e i t s z u s t a n d  d e r  zu sam m en leb en d en  
M e n s c h e n  z u  g e f ä h r d e n  g e e i g n e t  s i n d ;  wo
bei allerdings zu berücksichtigen ist, dass namentlich das 
Leben in grösseren Orten die Widerstandsfähigkeit der 
Menschen gegen solche Einwirkungen allgemein v e r 
m i n d e r t .

Auf Grund des vorliegenden Beweismaterials ist aber 
der Gerichtshof zu der Überzeugung gelangt, dass es sich

im vorliegenden Falle keineswegs um ein solches Geräusch 
handelt, welches nach den angegebenen Gesichtspunkten 
als gesundheitsgefährlich zu gelten hat, und dass hierfür 
nach den tatsächlichen Verhältnissen auch der Umstand, 
wonach die Dampfpfeife zur Zeit des Erlasses der polizei
lichen Verfügung an einem anderen Platze angebracht war, 
ohne Bedeutung ist.

Hiernach musste der Bescheid des Beklagten und die 
durch ihn aufrecht erhaltene polizeiliche Verfügung, soweit 
sie mit der Klage angefochten ist, ausser Kraft gesetzt 
werden.

(Gewerbearchiv f. d. Deutsche Reich. VI. Bd. S. 553.)

In welcher Weise darf ein Fabrikant die ihm für ge
werbliche Leistungen verliehene Staatsmedaille benutzen? 
Eine Firma hatte wegen der Güte ihrer Fabrikate eine 
Staatsmedaille mit der Aufschrift „Für gewerbliche Lei
stungen“ erhalten. Später wurde die Firma in eine Aktien
gesellschaft umgewandelt, und da hierdurch natürlich das 
Fortführungsrecht der Medaille an sich erloschen war, so 
wandte sich die Aktiengesellschaft an den betreffenden 
Minister mit der Anfrage, ob ihr die ihrer Vorgängerin 
erteilte Auszeichnung weiter zu führen gestattet sei. —  Der 
Minister genehmigte das Gesuch, da „die Firma auch jetzt 
noch den Voraussetzungen entspreche, die für die Ver
leihung der Medaille seinerzeit massgebend waren“ . —  Die 
Aktiengesellschaft veröffentlichte in der Folge Inserate, in 
denen sie die hervorragenden Eigenschaften eines ihrer 
Fabrikate —  übrigens ihres Hauptfabrikates —  anpries. 
Den Ankündigungen fügte sie den Vermerk bei „Ausge
zeichnet durch die . . .  Staatsmedaille“ . —  Ein Konkurrent 
strengte darauf eine Klage gegen die Aktiengesellschaft 
an, mit welcher er die Unterlassung der seiner Meinung 
nach unzulässigen Reklame verlangte. Der Firma, so be
hauptete der Kläger —  bezw. ihrer Vorgängerin sei die 
Staatsmedaille für gewerbliche Leistungen im a l l g e me i n e n  
verliehen worden, nicht aber gerade für das einzelne Fa
brikat, um das es sich in den fraglichen Anzeigen handle; 
die Beklagte sei daher nicht berechtigt, Ankündigungen, 
in denen lediglich eines ihrer Fabrikate angepriesen werde, 
den angegebenen Zusatz beizufügen; denn das verstosse 
gegen § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs. —  Indessen ist die Klage a b g e w i e s e n  
worden. Festgestellt ist —  so meinte das Gericht — , dass 
in den Inseraten das Hauptprodukt der beklagten Aktien
gesellschaft angekündigt wurde. Stand ihr aber das Recht, 
den streitigen Zusatz der Gesamtheit ihrer Fabrikate bei
zufügen, zu, so ist sie auch zu der von ihr geübten Ein
schränkung in der Verwendung der Auszeichnung lediglich 
für e i n e s  der von ihr hergestellten Produkte befugt. Da 
somit eine Abweichung vom Wortlaut und Sinn der Ver
leihungsurkunde nicht vorliegt, so mangelt es an dem Er' 
fordernisse der „unrichtigen Angabe tatsächlicher Art“. —  
Weiterhin ist die fragliche Beifügung auch nicht dazu an* 
getan, den „Anschein eines besonders günstigen Angebotes“ 
hervorzurufen, und somit erwies sich das auf die Vorschriften 
des Wettbewerbsgesetzes gestützte Verlangen des Konkurs 
renten als ungerechtfertigt.
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Erfüllungsort fiir Verträge betreffend Lieferung' von 
Maschinen. Eine in A. domizilierende Firma hatte bei 
einer Maschinenfabrik in B. mehrere Maschinen bestellt. 
Vereinbart war die Lieferung frei Bahnhof A., ausserdem 
hatte sich die Maschinenfabrik bereit erklärt, einen Mon
teur unentgeltlich für die Inbetriebsetzung der Anlage zur 
Verfügung zu stellen. —  Die Käuferin fand an den Ma
schinen mancherlei auszusetzen und verlangte daher von 
der Maschinenfabrik Schadensersatz wegen Nichterfüllung. 
Während die Klägerin der Meinung war, dass A., der Ort 
ihres Domizils, der Erfüllungsort für den Vertrag sei, hat 
das Reichsgericht das Gericht des Ortes B., d e s  W o h n 
s i t z e s  d e r  B e k l a g t e n ,  als z u s t ä n d i g  f ü r  
d i e  E n t s c h e i d u n g  d e s  S t r e i t f a l l e s  e r k l ä r t .  
Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder nicht ordnungs
gemässer Erfüllung habe die Beklagte da zu leisten, wo 
sie die ihr vertraglich obliegenden Verpflichtungen zu er
füllen hat. Irrigerweise ist die Klägerin der Meinung, dass 
dies A. sei. Mit Recht hat dagegen schon die Vorinstanz 
als Erfüllungsort B. angenommen, indem sie feststellte, 
dass die in der Maschinenbranche vielfach übliche Über
nahme der Aufstellung, Montierung und Inbetriebsetzung 
der Maschinen nicht die Annahme rechtfertige, dass der 
Lieferant die ihm obliegenden Verpflichtungen am Be
stimmungsorte zu erfüllen habe; vielmehr sei in der Regel 
davon auszugehen, dass ungeachtet dieser Nebenleistungen 
der Maschinenfabrikant am Orte seiner Niederlassung er
füllen wolle. —  Die Behauptung der Klägerin, die Ma
schinenfabrik habe ihre Vertragspflichten erst durch die 
betriebsfertige Ablieferung in ihrer Zusammensetzung zur 
ganzen Anlage am Orte der Aufstellung erfüllt, kann dem
gegenüber keine Beachtung finden; denn die Vertrags
pflichten der Beklagten bestanden nicht in der Übergabe 
der betriebsfertigen Maschinen in dem industriellen Eta
blissement der Klägerin, sondern es handelt sich hier um 
ein sogenanntes Distanzgeschäft.

Pflichten des durch einen Unfall Verletzten. Der § 254 
des B.G.B. schreibt vor, dass die Verpflichtung zum Er
sätze des durch einen Unfall entstandenen Schadens seitens 
des Ersatzpflichtigen sowie der Umfang des zu leistenden 
Ersatzes von den Umständen, insbesondere auch davon 
abhängt, inwieweit der Schade vorwiegend von dem einen 
oder dem anderen Teile verursacht worden ist. Dieser 
Grundsatz —  so meint das Reichsgericht —  ist auch in 
Anwendung zu bringen, wenn der Unfallverletzte sich 
weigert, alles zur Wiedererlangung seiner Gesundheit Not
wendige zu tun, also beispielsweise sich einem von der 
Berufsgenossenschaft angebotenen geeigneten Heilverfahren 
zu unterziehen. In einer derartigen Unterlassung kann 
sehr wohl ein m i t w i r k e n d e s  V e r s c h u l d e n  ge
mäss § 254 des B.G.B. gefunden werden, denn die Wieder
erlangung völliger oder teilweiser Erwerbsfähigkeit hat not
wendigerweise eine Minderung des-zu ersetzenden Schadens 
zur Folge, und hierzu muss der Beschädigte nach seinen 
Kräften beitragen. Ein Unfallverletzter, der sich ohne 
Grund der Heilung widersetzt oder sonst schuldhaft den 
Heilungserfolg vereitelt, kann insoweit Entschädigung nicht 
beanspruchen.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A nm eldung 
g ibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
16. 12. 07. .

Verfahren zum Entfernen von Kesselstein mittels 
einer Stichflamme. —  Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., 
Berlin, —  13 e. S. 24447 —  12. 4. 07.

Sicherheitsvorrichtung zum selbsttätigen Ein
stellen der Steuerung für durch Dampf, Luft oder Elektri
zität betriebene Fördermaschinen. —  Georg Schönfeld, 
Wurzen i. Sa. —  35 a. Sch. 27155 —  11. 2. 07.
19. 12. 07.

Anlage zur Lagerung grösserer Mengen feuer
gefährlicher Flüssigkeiten und Abgabe in Teilmengen ; Zus. 
z. Anm. G. 23868. —  Grümer & Grimberg, Bochum. — 
81 e. G. 25229 —  12. 7. 07.

Sicherheitsvorrichtung gegen Bruch des Schlag
zeuges für mechanische Webstühle. —  Georg Schwabe, 
Bielitz, Österr. —  86 e. Sch. 27710 —  8. 5- 07.
23. 12. 07.

Vorrichtung zum Löschen von Feuer in ge
schlossenen Räumen, insbesondere solchen, die der Auf
bewahrung von feuergefährlicher Flüssigkeit (z. B. Petrole
um) dienen, unter Anwendung von flüssigem Schwefel
dioxyd. —  Dr. Gregor Pfeiffer, Bukarest. —  61 a. P, 18821 
—- 18. 8 06.

27. 12. 07.
Feuerschutz V orrichtung in einem Theater, dessen 

Bühnen- und Zuschauerraum durch einen bis über die
benachbarten Dächer hochgeführten, mit einer zwangläufig 
sich öffnenden Rauchklappe abgedeckten und durch zwei 
hintereinander liegende Bühnenöffnungen unterbrochenen 
Schlot getrennt ist. •— Richard Schäpler, Langen. —  37 f.
Sch. 22497 —  J3' 8. 04.

Vorrichtung zur selbsttätigen Hubbegrenzung 
von elektrisch betriebenen Bühnen an Wagen oder Auf
zugsvorrichtungen; Zus. z. Anm. B. 45650. —  August 
Böhmer, Magdeburg, Insleberstr. 9. —  42 f. B. 47 166
—  11. 7. 07.

Vorrichtung zum Anzeigen von Gasgefahr. —  
Otto Steinberg, Bürgel b. Offenbach a. M. —  74 b, St. 11613
—  25. 10. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger,

16. 12. 07.
Sicherheitsvorrichtung für Eisenbahnwagen, be* 

stehend aus einem am Signal befestigten Anschlag für die 
Lokomtive. —  Ewald Atzler, Berlin, Friedrichstr. 230. —- 
20 i. 324 521.

Schutzvorrichtung für Aufhänge oder Verbin
dungsstellen des Fahrdrahtes. —  August Parusel, Hilden.
—  20 k. 324324-

Zerlegbares Traggestell für Krankenbahren. —  
J. C. M, Willhöft, Hamburg, Rentzelstr. 3. —  3oe. 324145.

Tragbare Atmungsvorrichtung mit Kochgefäss,
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—  Benno Liebenthal, Berlin, Genthinerstr. 20. ■—  30 k. 
324 114.

Kleideraufzug für Zechen, Fabriken u. dgl., 
bei welchem zwei an einer gemeinsamen Aufhängevorrich
tung angeordnete Haken durch eine Schiene gelenkig mit
einander verbunden sind. —  Louis Heymer, Dortmund, 
Rondel 2. —  34 f. 324441.

Für Schachtabschlüsse bestimmte Jalousietür.
—  Fa. Müller-Hauert, Kandern i. B. —  35 a. 324589.

Schutzfassung für Gerüstbretter. —  Carl Prinz, 
Langenfeld, Rhld. —  37 e. 324574.

Schwimmweste mit herausnehmbarem, aufbläh- 
barem Luftkissen. —  Eduard Zimmer, Berlin, Gipsstr. 32.
—  65 a. 324454.

Aus weichem, elastischem Material gefertigte 
Handhabe für Arbeitsgeräte. —  Christian Fuchs, Chingen
b. Wassertrüdingen. —  87 d. 324426.

23. 12. 07.
Feuersicherer, massiver Verschluss für Reini

gungsöffnungen in Schornsteinen. —  Friedrich Volkmann 
Bochum, Ferdinandstr. 38. —  24 g. 324863.

Scharnier für Doppel-Leitern, welches in jeder 
Stellung festgestellt werden kann. Carl Dellenbusch, Solin
gen, Burgstr. 83. —  34 1. 324992.

Automatischer Alarmapparat. —  Alfred Grün
wald, Rosenbergstr. 65, u. Josef Kienzier, Senefelderstr. 65, 
Stuttgart. —  74 a. 324735.

Erteilte Patente.
Deutschland.

Kl. 15d. 189221.—  Schutzvorrichtung für Zylindcr- 
sclinellpressen. —  Paul Zingel und Gottfried Kästner in 
Berlin, Wrangelstr. 129 bezw. Melchiorstr. 28. (Fig. 243 
bis 245.)

Die Schutzvorrichtung hat den Zweck, Unglücksfälle 
beim Niederdrücken von Spiessen und bei ähnlichen ge
fährlichen Arbeiten an der Schriftform, sowie bei der Farbe
regulierung während des Ganges der Maschine zu ver
hindern, und hat den Vorzug vor bekannten Anordnungen, 
dass sie immer in wirkungsbereiter Lage steht und nicht 
besonders eingerückt zu werden braucht, und dass ferner 
die Einrückung der Bremse auch willkürlich durch eine 
Fusstrittstange vom Anlegeort ans mit Benutzung desselben 
Zwischengliedes erfolgen kann, während die Ausrückung 
der Bremse mittels der Anlasserstange dieses gemeinsame 
Zwischenglied wieder in die Sperrlage bringt.

Auf der Handanlasserstange 24 sitzt ein Sperrzahn- 
rad 23 und unterhalb desselben eine Kurbel 33, welche 
durch'- ein Hebelgestänge mit der Welle 29 der Bremse 
verbunden ist. Das Sperrzahnrad 23 ist bestrebt, sich in 
Richtung des Pfeiles a zu drehen, weil das Gestänge unter 
Wirkung der Feder 30 steht. Das Sperrzahnrad 23 bleibt 
in dieser Stellung durch den Eingriff des doppelarmigen 
Sperrzahnes 21. Wird die Fusstrittstange 13 niedergedrückt, 
(Fig. 244) so bewegt das keilförmige Stück 16 derselben den 
Sperrzahn 21 so, dass er aus dem Sperrzahn 23 heraustritt 
und letzteres unter Entspannung der Feder 30 im Sinne des 
Pfeiles a gedreht wird. Durch die Auslösung des Sperr

zahnes erfolgt also gleichzeitig durch Vermittlung des 
Hebelgestänges die Einrückung der Bremse.

Fig. 244.

Während durch die Fusstrittstange die Einrückung der 
Bremse vom Anlegeort aus absichtlich geschehen kann, 
soll sie auch unabsichtlich und selbsttätig bei dem gefähr
lichen Arbeiten an der Druckform während des Betriebes 
erfolgen können. Zu diesem Zweck ist an die Fusstritt
stange ein Winkelhebel 11, 10 angelenkt, dessen Arm 10 
mittels eines Zapfens mit einer Stange 8 verbunden ist 
deren anderes Ende an dem Arm 4 eines am Gestell dreh
bar befestigten, doppelarmigen Hebels 3, 4 angelenkt ist. 
Die Drehung des letzteren erfolgt dann, wenn ein Arbeiter 
aus Versehen an eine ihrem Wesen und Zweck nach an 
sich bekannte Schutzvorrichtung stösst, die z. B. aus einem 
Brett 1 bestehen kann, das quer über der Form freibe
weglich mittels Zapfen in Lagern ruht. Das Brett bewegt 
sich dabei in Pfeilrichtung b und bewegt durch den ausser
halb des Maschinengestelles auf dem Drehzapfen aufge
brachten Arm 2 unter Vermittlung des doppelarmigen
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Hebels 3, 4 die Stange 8 in Pfeilrichtung b. Durch diese 
Bewegung wird gleichzeitig der Winkelhebel 10, 11 so ge
dreht, dass die Fusstrittsstange heruntergedrückt wird, so
dass wieder das keilförmige Stück 16 in Wirkung tritt.

Kl. 47 a. 189718. —  Schutzvorrichtung fiir Maschinen 
mit einem durch einen Deckel abgeschlossenen Gehäuse 
und im Innern des Gehüuses kreisenden Vorrichtungen. —
Forstreuter, Ingenieurbureau, G. m. b H. in Magdeburg.

Bei denjenigen der bekannten Schutzvorrichtungen, bei 
welchen der Deckel zugleich mit dem Einrücken der Ma
schine geschlossen wird, tritt der Übelstand auf, dass der 
Deckel während des Bremsens, d. h. vom Zeitpunkte des 
Ausrückens an bis zum völligen Stillstand, bereits geöffnet 
ist. Dieser Mangel soll durch eine Hilfsvorrichtung besei
tigt werden, die mit den zeitweilig sich drehenden Teilen 
der Anlage zusammenwirkt bezw. von diesen abhängig ist,

Fig. 246.

und mit diesen zeitweilig wirkt oder zur Ruhe kommt. Eine 
solche Hilfsvorrichtung ist beispielsweise ein Schwungmas
senregler, den man auf der Spindel, der Trommel oder der 
Vorgelege welle einer Schleuder anordnet, und der so wirkt, 
dass die infolge der Drehung ihre Lage verändernde Reg
lermuffe auf eine mit dem Deckel verbundene Vorrichtung 
einwirkt, so dass der Deckel sich nicht öffnen lässt, wenn 
die Muffe in ihrer äussersten Stellung ist bezw. sich erst 
öffnen lässt, wenn die Muffe in ihre innerste Lage zurück
gegangen ist, in welcher die Reglerkugeln zur Ruhe ge
kommen sind.

Das zur umlaufenden Trommel gehörige Gehäuse A 
einer Schleuder (Fig. 246 und 247) möge durch einen 
Deckel B verschlossen werden. Auf der Vorgelegewelle C

ist ein Regler D befestigt, dessen Muffe E sich bei der 
Drehung der Schwungmasse seitlich verschiebt. An der 
Muffe greift ein Winkelhebel F, G an, der um den festen 
Punkt H schwingt und seine Bewegung mit Hilfe von Ver
bindungsstangen, Winkelhebeln oder ähnlichen Teilen J, 
K, L auf einen Riegel M oder ein anderes Sperrmittel 
überträgt, das ein Öffnen des Deckels B verhindert. Dieser 
kann erst geöffnet werden, wenn die Schwungmassen in 
ihre Ruhelage zurückgegangen sind und hierdurch der 
Riegel M zurückgezogen ist.

Bei geöffnetem Deckel kann durch ein am Deckel be
festigtes Gestänge N, O oder eine andere Übertragung 
gleichzeitig der Einrücker P, Q, R, S, T , U, V  verriegelt 
werden. Durch Schliessen des Deckels von Hand wird der 
Einrücker entriegelt und die Maschine kann in Betrieb ge
setzt werden. '

Rauchrückstoss - Verhinderer und Russ- und 
Funkenfänger.

D .ß.-G .-M .
Konstruktion von J. A. J o h n ,  A.G., I l v e r s g e h o f e n .

Dieser Apparat verhindert den Rauchrückstoss und 
schützt vor Belästigungen durch die aus dem Feuerherde 
austretenden Rauch- und Feuergase. Sobald Luftpressungen 
eintreten, schliessen sich die Klappen (Glimmer) und zwar

1 1K-4

um so fester, je  stärker die Pressungen sind. Im übrigen 
gestatten die sonst immer geöffneten Klappen den Rauch
gasen freien Durchgang. Die nur sekundenlang dauernden 
Pressungen und die durch sie bedingten Sperrungen der 
Öffnungen äussern sich —  eben wegen ihrer kurzen Dauer
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—  an der Ofen- oder Herdfeuerung nicht ungünstig. Da
mit der sich ansammelnde Russ die Bewegung der Klappen 
nicht stört, ist ein Russammeltrichter vorgesehen, der in 
ein Abfallrohr mündet. Auf dem Dache oder im Dach
boden endigt dieses Rohr in einen Sammolkasten, der je 
nach der Russentwicklung mehr oder minder oft gereinigt 
werden muss. Der ganze Apparat ist —  wegen der ver
schiedenen Reinigutfgstüren —  leicht zugänglich und be
quem zu reinigen. Wegen der, gerade hei niedrigen 
Schornsteinen oft vorkommenden Russbelästigung wird man 
diesen Apparat auch als Russ- und Funkenfänger sehr 
schätzen. Der Apparat ist auch für Lüftungsrohre mit 
Nutzen zu verwenden.

Spretftsaal.
Unfallverhütung.

In neuester Zeit kommen von der Eloesser Kraft
hand-Gesellschaft m. b. H. Berlin-Charlottenburg Stahl
bandtriebe in den Handel, die —  wenn nicht alles 
täuscht —  den Riementrieben grosse Konkurrenz machen 
werden.

Vom Standpunkte der Unfallverhütung aus möchte 
ich jetzt schon auf die grosse Gefahr hinweisen, welche 
durch eventuelles Abgleiten der Stahlbänder von den 
Riemenscheiben, bei Bruch etc., für die Arbeiter ent
steht.

So ein Stahlband wirkt dann wohl wie ein Messer. 
Es wird diesem Umstande bei der Einführung Rechnung 
zu tragen — für wirksamen Schutz (Einbau) von vorn
herein zu sorgen sein, sollen wir nicht später durch 
schwere Unfälle überrascht werden.

S c h u b e  r t h  - Stuttgart.

Witten a. d. Ruhr, den 28. Dezember 1907.

An die Schriftleitung der Zeitschrift „Sozial-Technik“ 
in Gross-Lichterfelde.

Bezugnehmend auf die in Heft 10 der „Sozial-Technik“ 
unter der Rubrik „Sprechsaal“ erfolgte Anfrage betr. 
„runde Sicherheitswellen für Abrichtmaschinen“ und deren 
Beantwortung in Heft 12 wird es den Lesern der „Sozial
Technik“ nicht uninteressant sein, einige Ansichten über 
die erwähnten „Wellensysteme“ Carstens, Schräder und 
Krämer „direkt aus der Praxis“ aufgeführt zu finden. 
Ich ersuche daher höflichst, diese meine unten aufge
führten Ausführungen im allgemeinen Interesse unter der 
Rubrik „Sprechsaal“ in Ihrer Zeitschrift gefl. zur Ver
öffentlichung zu bringen. —

Als ich mich im Anfänge dieses Jahres zur Be
schaffung einer runden Sicherheitswelle entschloss, unter
zog ich die mir vorliegenden Prospekte der verschiedenen 
Wellensysteme einer sorgfältigen Durchsicht, konnte mich 
aber schliesslich unter Berücksichtigung der der Carsten- 
schen Konstruktion anhaftenden Vorzüge nur für diese 
entscheiden. Durch Erkundigung bei mir bekannten Fir
men, welche bereits Carstensche Wellen in Betrieb haben,

und deren gibt es hier in der Gegend eine grosse Menge, 
fand ich meine Ansicht bestätigt. Von der Leistung und 
der Arbeitsweise der daraufhin von mir bezogenen Car
stensehen Sicherheitswelle bin ich hochbefriedigt. Da 
diese Welle neuerdings, wie ich hörte, mit einer Arretier
vorrichtung versehen wird, welche bei nachlässiger Be
festigung der Messerklappen das Herausfliegen der Messer 
verhütet, so ist die Welle meines Erachtens nunmehr 
vollkommen.

Die Gesichtspunkte, welche mich, vom praktischen 
Standpunkt aus, die anderen, speziell die in Heft 12 er
wähnten Systeme ausschalten Hessen, sind folgende:

Bei der Schraderschen Welle ist nach meiner A n
sicht der eingeschraubte Befestigungskeil der Messer unter 
Umständen Veranlassung, den Charakter der W elle als 
Sicherheitswelle ganz bedeutend herabzumindern. Ist 
nämlich ein, zufällig von einer anderen Firma bezogenes 
Reservemesser, welches eingesetzt wird, etwas dicker, 
als das abgelegte mitgelieferte Messer, welches gemeinhin 
nicht beachtet wird, so wird der Keil beim Festziehen 
des Messers nicht genügend tief in die W elle eindringen 
können, sondern über die Peripherie des Messerträgers 
hinausragen und bildet so bei einem möglichen Unfall 
eine Schneidkante mehr, abgesehen davon, dass die A r
beit der W elle hierdurch sehr beeinträchtigt wird. Ist 
das Messer dagegen etwas dünner, so schiesst der Keil 
tiefer in die W elle hinein, wodurch die dem Keile an
haftende Spanbrecherkante illusorisch wird. Dieses Hinein
schiessen des Keiles könnte nur dadurch vermieden wer
den, dass man hinter das Messer Papierstreifen legt, 
welche Manipulation ich nicht für zeitgemäss erachte. 
Bei einer starken Abnutzung oder Beschädigung des 
Spanbrechers muss ausserdem der ganze Keil ersetzt 
werden, welches nicht geringe Störung und Kosten ver
ursacht.

Die Krämersehe Schutzvorrichtung konnte mir keine 
Sympathie abgewinnen, weil ich in derselben nur einen 
Notbehelf erblicke. Die einzelnen Schrauben derselben 
können beim Abnehmen der Blechhülle, welches bei 
jedesmaligem Schleifen der Messer geschehen muss, zwi
schen die Späno fallen und verloren gehen. Ein Haupt
vorteil der massiv runden Welle, dauernde Ersparnis an 
Messerunkosten, fällt hier ausserdem ganz fort, da nach 
wie vor nur die bisherigen starken und teureren Messer, 
welche bezgl. der Leistung gegenüber den dünnen billigeren 
Streifenhobelraessern der runden Welle, wie ich heraus
gefunden habe, absolut keinen Vorteil bieten, verwendet 
und beschafft werden müssen.

Da nun ausserdem die Carstensche W elle durch ihre 
gerade- und schrägverstellbaren, auswechselbaren Span
brecher eine unbegrenzte Lebensdauer erhält, dieser Vor
teil auch ebenfalls den anderen Konstruktionen abgeht, 
so konnte ich mich, vom praktischen Standpunkte aus, 
nur für die Carstensche Welle erwärmen und bin mit 
meiner Welle dieses Systems sehr zufrieden.

R o b e r t  R u t h e n  f r a n z .
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Eitcramr.
Internationale Übersicht über Gevverbeliygiene. Nach den 

Berichten der Gewerbe-Inspektoren der Kulturländer 
bearbeitet von Dr. E. J. N e i s s e r ,  Berlin. Verlag 
Gutenberg, Druckerei und Verlag A.-G. Berlin. 1907. 
8°. 352 S.

Zweifellos bildet das vorliegende Werk an Fülle des 
Stoffes auf dem Gebiete der Gewerbehygiene das inhalt
reichste, das wir besitzen, insofern es eine sachliche Zu
sammenfassung der Jahresberichte der Gewerbeinspektoren 
aus allen denjenigen Kulturländern enthält, in denen öffent
liche Berichte hierüber erscheinen, das sind: Deutschland, 
Österreich, die Schweiz, Grossbritannien, Frankreich, die 
Niederlande, Belgien und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Diese schätzenswerte sachliche Zusammen
fassung ist dem Verfasser um so höher anzurechnen, als 
er bei seinem Berufe als Nationalökonom sich in bezug 
auf die Technik und Medizin auf Mitarbeiter dieser Fach
richtungen stützen musste. Wer die Schwierigkeiten kennt, 
welche die Übertragung der fremdsprachlichen Fachaus
drücke zuweilen selbst dem Fachmanne bietet, wird auch 
die mühevolle Arbeit zu schätzen wissen, welche hier ge
leistet worden ist. Muss doch berücksichtigt werden, dass 
bei der Erforschung der gesundheitlichen Einflüsse ge
werblicher Beschäftigung alle Gebiete der Technik und 
ihrer Hilfswissenschaften (Physik, Chemie, Mechanik) her
angezogen werden und dass in den Berichten der Ge
werbeinspektoren ziemlich alle bekannten und teilweise 
auch viele noch wenig bekannten Gewerbe berührt wer
den, von denen namentlich die letzteren häufig eine Reihe 
der auch dem Fachmanne nicht immer geläufigen Pro
vinzialismen aufweisen. Dass bei der Übersetzung dieser 
vielseitigen und schwierigen Materien gefehlt werden kann, 
ist nur natürlich; der Verfasser hätte denn, wie der Lexiko
graph es tut, für jedes einzelne Gebiet den speziellen 
Fachmann hören müssen. Dann aber würden die wert
vollen Berichte jahrelang vergraben bleiben, und das 
W erk würde bei seinem Erscheinen den Mangel der Ver
altung in sich tragen, während gerade auf dem Gebiete 
der Gewerbehygiene die täglich neuen Erfahrungen dem 
Arbeiterwohle nutzbar zu machen nottut. Es möge hinsicht
lich der Übersetzung z. B. auf die Angabe betreffend das 
Daltonsche Gesetz (auf S. 136) bei der Besprechung der 
Caissonarbeiterkrankheiten hingewiesen werden, die sicher
lich sprachlich verfehlt und daher unklar ist. Indessen 
sind das Ungenauigkeiten, die der Beurteilung und dem 
Gebrauche des Werkes durchaus keinen Abbruch tun, 
namentlich da jeder Fachmann das Richtige herauslesen 
wird.

Die Einordnung des Stoffes im I. Teile ( G e w e r b e 
k r a n k h e i t e n )  hat ihre Schwierigkeiten gehabt, weil so
wohl die medizinische als auch die gewerbetechnische 
Seite zu berücksichtigen waren. Sie ist jedenfalls ausser
ordentlich übersichtlich geworden und weist folgende 
Gruppen auf:

1. Vergiftungen, Infektionskrankheiten und Zoonosen,
2. Hauterkrankungen,

3. Allgemeine und Organ-Krankheiten,
4. Besondere Erkrankungen und Erkrankungsgefahren 

durch gesundheitsschädliche Einrichtungen und Ge
wohnheiten.

Bei der zweiten Gruppe ist, wie der Verfasser selbst 
angibt, wegen der Unsicherheit der klinischen Bestim
mungen der Hautkrankheiten von einer genauen Klassi
fizierung abgesehen worden.

Der II. Teil umfasst:
S a n i t ä r e  V e r h ä l t n i s s e  i n d e n  A r b e i t s 
u n d  U n t e r k u n f t s r ä u m e n .

Der III. T e il:
W  o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n .

Dem Buche ist ein überaus übersichtliches Sachver
zeichnis beigegeben, das allein 28 Seiten füllt und sowohl 
eine systematische wie eine alphabetische Ordnung enthält. 
Von besonderem Werte erscheint eine nach denselben 
Gesichtspunkten geordnete Zusammenstellung der Betriebs
und Berufsarten. Den Schluss bildet ein Anhang über 
einige besondere gewerbehygienische Materien, die von 
den Gewerbeinspektionen nicht behandelt sind.

Dem Gewerbehygieniker wird das Buch hochwillkom
men sein, sind doch gerade die Berichte der ausländischen 
Gewerbeaufsichtsbeamten bei uns noch wenig bekannt und 
noch weniger beachtet worden. Dem Verfasser kann das 
Verdienst zugesprochen werden, zur Nutzbarmachung wert
voller Erfahrungen auf dem Gebiete der Gewerbehygiene 
einen grossen Schritt vorwärts getan zu haben.

Ein Wunsch möge an denVerfassergerichtet werden: 
Das Buch würde an Wert gewinnen, wenn es eine 

Angabe aller derjenigen z. Zt. der Berichte bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen der verschiedenen Länder ent
hielte, welche für die Beurteilung der einzelnen gewerbe
hygienischen Fälle und Einrichtungen erforderlich sind. 
Es soll nicht verkannt werden, dass der Verfasser mehr
fach auf solche Bestimmungen hingewiesen hat (S. 4, 
139, 170, 171, 175 a. a. 0 .). Er würde sich aber ein 
besonderes Verdienst erwerben, wenn er diese Bestim
mungen, namentlich vom Auslande, an den betr. Stellen 
inhaltlich, oder wo es angeht, wörtlich wiedergeben wollte. 
Mit diesem Wunsche für die künftigen „Internationalen 
Übersichten“ wird das W erk bestens empfohlen. Kolbe.

Die Eisenindustrie. Von Hütteningenieur O s k a r  S i m 
m e r s b a c h ,  Hüttendirektor a. D. und Geschäftsführer 
der Gesellschaft für Erbauung von HüttenwerksanlageD,
G. m. b. H., in Düsseldorf. (Teubners Handbücher für 
Handel und Gewerbe. Herausgegeben unter besonderer 
redaktioneller Mitwirkung von Professor Dr. v a n  d e r  
B o r g ht ,  Geheimem Regierungsrat in Berlin, Dr. S c h u 
ma c h e r ,  Professor an der Universität Bonn, Dr. S t e g e 
m an n, Regierungsrat in Braunschweig.) Mit zahlreichen 
Abbildungen. Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. 
[X u. 322. S.] gr. 8. geh. Mk. 7,20, in Leinwand geb. 
Mk. 8,— .

Allen den vielen kaufmännisch und technisch mit 
dem Eisen in Berührung Kommenden wird das vorliegende 
zu Teubners Handbüchern für Handel und Gewerbe ge
hörige Buch hochwillkommen sein. Es besteht aus zwei
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Teilen, einem technischen und einem wirtschaftlichen, und 
bezweckt vor allem, dem im Eisenhütteriwesen tätigen 
Kaufmann, sowie denjenigen Hüttenleuten, welche die 
Leitung mehrerer Betriebe übernehmen, einen übersicht
lichen, aber kurzgefassten Überblick über die einzelnen 
technischen Betriebszweige und über die wirtschaftliche 
Seite der Eisenindustrie zu geben, um so den Einkauf 
der Rohmaterialien durch Klarlegung ihrer Bewertung 
zu erleichtern, die Anforderungen an die Erzeugnisse der 
einzelnen eisenhüttenmännischen Prozesse zusammenfassend 
darzustellen, sowie die wirtschaftliche Entwickelung der 
einzelnen Industriezweige und die Absatzgebiete vor Augen 
zu führen. Daher ist im technischen Teile der Schwerpunkt 
im besonderen gelegt auf die Bewertung der Rohmaterialien 
für die Herstellung des Roheisens und auf die Qualitäts
anforderungen in physikalischer und chemikalischer Hin
sicht für die verschiedenen Roheisensorten und für Stahl- 
und Walzwerkserzeugnisse. Im wirtschaftlichen Teile 
werden aus demselben Grunde speziell die Fragen der 
Deckung des Erz-, Kohlen- und Koksbedarfes der Haupt
länder eingehend besprochen und hieran anschliessend die 
Absatzgebiete und der Welthandel in Roheisen, Gusswaren, 
Halbfabrikaten und Fertigfabrikaten vor Augen geführt, 
und zwar mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands 
und seiner Hauptkonkurrenten. So werden zunächst Be
griff, Legierungen und Sorten des Eisens erörtert, dann 
die Roh- und Hilfsstoffe der Eisengewinnung behandelt, 
besonders die Eisenerze und Brennstoffe. Dann werden 
die einzelnen Zweige der Roheisenindustrie dargestellt, 
der Hochofenbau und -Betrieb und seine Erzeugnisse, die 
Stahlwerksindustrie, die Walzwerksindustrie und ihre Fa
brikate (die „Blöcke“ wie die Fertigfabrikate), Stabeisen, 
Formeisen, Bleche, Draht und Röhren. Danach wird die 
Prüfung des schmiedbaren Eisens erörtert, des Schweiss- 
eisens, wie des Flusseisens, zu dem besonders das Eisen
bahnmaterial gehört. Es folgt die Darstellung der Giesse- 
reiindustrie, des Eisengusses wie des Stahlgusses und die 
der Prüfung beider Produkte. Die wirtschaftlichen Kapitel 
beginnen mit einem Überblick über die allgemeine Bedeutung 
der Eisenindustrie, der wertvolles, durch schematische Dar
stellungen erläutertes statistisches Material bietet über die 
Erzeugung des Eisens, wie über die benötigten Rohprodukte 
und andrerseits über den Verbrauch. Es folgt die Darstel
lung des Welthandels in den Rohprodukten wie den Er
zeugnissen, in Erzen, Kohlen und Koks, in Roheisen, 
Gusseisen und schmiedbarem Eisen. Zum Schluss werden 
die rechtlichen Verhältnisse der Eisenhüttenarbeiter be
handelt, ein Anhang gibt über die Zölle der wichtigsten 
Staaten Auskunft. Die Reichhaltigkeit des Inhaltes wird 
erkennen lassen, dass in der Tat kein der Eisenindustrie 
Nahetretender das Buch wird entbehren können.

Die Lohnbiichfiilirun^ mit besonderer Rücksicht auf die 
Maschinenfabrikation von Fr. W. O t t o  H a r t l e i b .  
Verlag von Alfred Unger, Berlin. 1908. 8°. 145 Seiten 
nebst einem Anhänge. Geb. 4 M.

Dieses Buch' erscheint in zweiter Auflage und bildet 
zusammen mit der von demselben Verfasser herausge

gebenen „Selbstkostenberechnung“ ein nützliches Hand
buch für die Buchführung in den Maschinenfabriken, 
Der erste Abschnitt „Mathematik“ hätte nach unserm Da
fürhalten füglich gekürzt werden können, denn die Kennt
nis der Dezimalbrüche, Proportionen usw., die hierunter 
behandelt wird, müsste die selbstverständliche Voraus
setzung für den Buchführer bilden; ihre Aneignung ge
hört in die Volks- und Fortbildungsschule ! Wichtiger ist 
schon das Gebiet der Gesellschaftsrechnung, das die 
Grundlage der Lobnführung bildet, und das aufzunehmen 
schon eher Berechtigung hat. Der zweite Abschnitt 
„Lohnbuchführung“ ist in dankenswerter Weise erweitert 
worden. Nach den Mustern aus den Lohnbüchern im An
hänge, welcher 20 Anlagen enthält, lässt sich für jeden 
Buchhalter eine überaus klare und für die Praxis wert
volle Übersicht über die Werkstättenbuchführung gewin
nen. Neu aufgenommen sind im dritten Abschnitt die 
wichtigsten Bestimmungen aus der Arbeiter-Fürsorge
Gesetzgebung, deren Kenntnis für den Lohnbuchführer 
nicht zu entbehren ist.

Bei der Beliebtheit, die sich die praktische Anord
nung der bekannten Hartleibschen Buchformulare in den 
Werkstätten erworben hat, wird das Buch für die W erk
stättenrechnungsführer, -Meister und -Vorarbeiter, von 
grossem praktischen Nutzen sein und gern gekauft werden.

Personalien.
Es wurde verliehen den Regierungs- und Gewerbe

räten Steinbrück in Kassel und Siebert in Breslau der 
Charakter als Geheimer Regierungsrat, den Gewerbe-In
spektoren Lampe in Celle, Liebig in Mühlhausen i. Th., 
Wingendorf in Thorn, Trurnit in Aurich, Dr. Dittrich in 
Hildesheim, Eichmann in Iserlohn, Laurisch in Berlin, 
Arens in Berlin und Heidsieck in Gelsenkirchen der 
Charakter als Gewerberat mit dem persönlichen Range 
als Rat vierter Klasse.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Anfragen von Mitgliedern gegenüber bemerkt der 

Vorstand im Einverständnis mit der Schriftleitung der 
Sozial-Technik, dass diese Zeitschrift und deren Schrift
leiter vom Verein deutscher Revisions-Ingenieure unab
hängig sind.

Die Zeitschrift ist Organ des Vereins, der Verein ist 
aber für den Inhalt nicht verantwortlich. Er trägt die 
Verantwortung lediglich für solche Veröffentlichungen, die 
unter seinem Namen erscheinen.

Auch die Redaktionskommission des Vereins ist nur 
für dessen Veröffentlichungen tätig und verantwortlich-

Der Vorstand deB Vereins 
deutscher Revisions-Ingenieure 

G a r y  
Vorsitzender.

Ffir d ie  S ch r iftlo itiw g  rerant w örtlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro a s-L ich te rfe ld e -W ., Paulinenstr. 3. 
D ruck der B a chd ruckerei R oitzsch , A lbert S ch u lze , R oitzsch .
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I n h a l t .
Die Schutzvorrichtungen in landwirtschaftlichen Betrieben. 

V on  L. E r h a r d  t-A ugsburg. (Fortsetzung folgt.)
Über das Verhalten von Benzin in Gebrauchsgefässen unter 

der Einwirkung von Feuerbränden. V on  Branddirektor 
E f f e n b e r g  er-H annover.

Sonderausstellung für Verhütung und erste Bekämpfung 
von Feuers-, Explosions- und Erstickungsgefahren 1907 
im K. B. Arbeitermuseum in München.

Mangelnder Arbeiterschutz in Amerika. Von C. S t u e r e n -  
b u r g .  (Schluss folgt.)

Patente und Gebrauchsmuster.
V e r s c h i e d e n e s :

Der internationale Kongress der Kälteindustrie.
Ein Beitrag zur Keimfreierhaltung des Verbandmaterials 
für Notverbände.

Die Schutzvorrichtungen in landwirtschaftlichen Betrieben.
V on L. E r  h a

Landwirt, nimm Grufs und acht:
Auf den Vollzug hier sei bedacht!
Nur scheinbar ist’s, dafs schwer dir’s fällt, 
Sparst Menschenleid und sparst viel Geld!

Oktoberfest 1907.

D as G eb iet, innerhalb dessen in landwirtschaft
lichen Betrieben Schutzvorrichtungen angebracht wer
den können und A ussicht au f E rfo lg  versprechen, er
streckt sich erstlich au f die landwirtschaftlichen M aschi
nen,auf deren K on to  etw a 10 °/n der U nfälle entfallen, 
dann a u f die baulichen Einrichtungen, a u f deren 
K onto ca. 20— 25 °/0 k o m m en ; in bezug au f Fuhr
w erk e, T ierhaltung, Geräte und Forstwirtschaft b e
stehen die V orschriften mehr in theoretischen Rat
schlägen, als dafs die A nbrin gung von Vorrichtungen 
praktischen Nutzen versprechen könnte. D ieses G e
biet kann daher aus vorliegender Besprechung aus
scheiden.

D e r U m fan g, in welchem  Vorrichtungen ange
bracht w erden k ö n n en , hängt davon a b , wie weit 
man die Landw irtschaft mit A pparaten belasten wil^ 
da ja  jede Schutzvorrichtung einen G eldw ert darstellt; 
m an mufs eben stets ins A u g e  fassen und erw ägen, 
ob der Geldwert, der in solchen Schutzvorrichtungen 
angelegt wird, dem U nfallverhütungsw ert dieser V o r
richtungen entspricht.

Im allgem einen ist m an in Norddeutschland g e
neigt, weitergehende V orschriften zur Anbringung von 
Schutzvorrichtungen zu treffen, als bei uns in Süd
deutschland. ,

So waren wir bei der A bfassu n g unseren revi
dierten, am  1. Juli 1907 in K raft getretenen U nfall
verhütungsvorschriften m öglichst bestrebt, von un
nötigen und den Betrieb erschw erenden Einrichtungen 
abzusehen.

r dt-Augsburg.

E s verlangen z. B. die norddeutschen Norm al
vorschriften, dafs bei jeder M aschine, die durch G öpel 
oder M otoren angetrieben wird , eine A u srü ckevor
richtung angebracht sei. D iese Vorschrift ist bei 
einem A ntrieb durch G öpel w ohl zu streng, da ja  
die Zugtiere im G öpel fast gerade so schnell still 
gestellt werden k ön n en , als dies durch eine A u s
rückevorrichtung m öglich ist, zum al meistens ein 
Treiber bei den Zugtieren anwesend ist. Beim A n 
trieb von Dreschm aschinen würde eine solche A u s
rücke - K uppelung allein auch recht w enig nützen, 
da ja  die D reschtrom m el bei ihrer hohen Tourenzahl 
auch nach der A usrückung noch lange Zeit fort
laufen würde und so für U nfallverhütung nichts g e

wonnen wäre.

A l l g e m e i n e  M a s c h i n e n t e i l e .

A u f  Schutzvorrichtungen an M aschinen über
gehend, lassen sich einige M aschinenteile ausscheiden, 
w elche fast allen Maschinen gem einsam  sin d : Zahn
räder, Schw ungräder, vorstehende W ellenenden, K u r
beln , vorstehende K eile  und Schrauben und dergl. 
D ie Ü berdeckung dieser M aschinenteile ist durch eine 
V erschalung aus Blech oder H olz jederzeit leicht zu 
erreichen und braucht hier kaum  beschrieben zu 
werden. In den Fig. 249 bis 258 sind ungeschützte 
und geschützte M aschinen der landwirtschaftlichen 
M aschinenfabrik E p p l e  &  B u x b a u m  in A u g s 
b u r g  einander gegenübergestellt. Bei der Einfach
heit und Deutlichkeit der hier angewendeten Schutz
mittel erübrigt eine nähere Beschreibung. W as die 
Zahnräder betrifft, so ist es genügend, wenn die
selben an ihren Eingriffstellen verdeckt sind, da ja  
dort die Gefahrzone sich befindet. Freilich ist es
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Fig. 257. Fig. 258.

man blofs die Eingriffstellen verdeckt, so ist zu b e
achten, ob die Zahnräder nicht auch im um gekehrten 
Sinne laufen; in diesem Falle  sind beide Eingriffstellen 
zu schützen.

M o t o r e n .
A ls  Kraftquelle zum Antrieb der Maschinen 

kom m en neuerdings M o t o r e n  mehr in Aufnahm e.

destens Va m auf den Seiten frei bleibt, w elche b e 
hufs W artung zugänglich sein müssen. Schw ungräder 
und Riem enscheiben sollen m öglichst an die W and 
verlegt werden.- E ine Um friedigung des Schw ung
rades soll ein Erfafstwerden durch dasselbe verhindern 
und zugleich davon abhalten, den Motor am  Schw ung
rad in G ang zu setzen, da durch R ückschläge schon

immer besser, wenn man ganze A rbeit m acht und die 
Zahnräder vollständig verschalt (Fig. 257 u. 258), 
falls dieselben nicht zu grofsen U m fangs sind. W enn

Sow eit dieselben nicht fahrbar sind, sind sie in einem 
geschlossenen Raum e und zw ar so aufzustellen, dafs 
zwischen Maschine und W and ein A bstand von min-

Fig. 250.

Fig. 254.

Mg. 252.Fig. 251.

253.

Fig. 255.
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m anche U nfälle verursacht worden sind. E s  soll 
zum Antrieb eine m echanische Andrehvorrichtung 
mit Rückstofssicherung (Andrehkurbel) benutzt werden, 
wie solche von den M otorenfabriken in brauchbarer 
Form  geliefert wird. In der aus Fig. 259 ersicht
lichen Form  wird sie von der M a sc  h i n e  n f  a b r ik  
S c h l ü t e r  in M ü n c h e n  ausgeführt. Um  beim

A n k a u f von Motoren richtig bedient zu werden, em 
pfiehlt es sich, stets die schriftliche Bedingung zu 
stellen, dafs die Maschinen den bestehenden land- 
und forstwirtschaftlichen U nfallverhütungsvorschriften 
entsprechen, d. h. mit allen erforderlichen U nfallver
hütungsvorrichtungen versehen geliefert werden.

D er M otor soll stets durch K undige bedient 
w erd en ; um U nbefugte und Unkundige fernzuhalten, 
ist a u f der T ü r zum Maschinenraum ein Plakat an
zubringen mit der A u fsch rift: „U nbefugten ist der 
Eintritt verb o ten !“ D en Schlüssel zum Maschinen
raum soll stets der in V erw ahrung halten, w elcher 
die Maschinen regelm äfsig bedient.

Um bei E xplosionen im M aschinenraum  den 
W e g  nach aufsen leicht frei zu bekom m en, müssen 
die Türen so angebracht sein, dafs sie nach aufsen 
aufschlagen, also auch unter D ruck leicht geöffnet

Fig. 259.

Fig.

Fig. 261.
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werden können. Dafs der M aschinenraum durch 
grofse Fenster reichlich erhellt sein soll, scheint selbst
verständlich. Sind die Maschinen, w elche durch die 
Kraftm aschine angetrieben werden, weiter abgelegen, 
sodafs eine V erständigung mit den Arbeitern an 
der Arbeitsm aschine durch Z u ruf nicht bew erkstelligt 
werden kann, so ist eine Signalglocke vorzusehen, 
verm ittels deren gezeigt werden kann, dafs der Motor 
in B ew egung gesetzt wird.

Um  beim Anlaufen nicht die ganze Transm ission 
mit antreiben zu müssen, ist selbstverständlich eine 
A usrückevorrichtung im Maschinenraum anzubringen. 
In gleicher W eise sind an sämtlichen A rbeitsm aschi
nen, w elche durch den M otor betrieben werden, Aus- 
rückevorrichtungen, bestehend aus einer V oll- und 
Leerscheibe (Fig. 260 und 261. Ausführung von 
E p p l e u .  B u x b a u m  in A u g s b u r g  und Nor- 
m al-U .V .V .), oder einer Friktions - K uppelung oder 
dergl. anzubringen. Bei alten M aschinen wird sich 
das meist schw er m achen lassen, da die A chsen 
oft zu kurz sind, um für eine solche K uppelung 
Raum  zu g e b e n ; in einem solchen Falle mufs die 
A ch se  oder W elle  verlängert werden, was eine 
ziem lich kostspielige Ä nderung bedeutet. Ist eine 
solche alte M aschine ohnehin nicht mehr lange 
im Betrieb, so dürfte es genügen, eine A b w erfvo r
richtung anzubringen, vermittels deren der Riemen 
von der A ntriebscheibe herunter gestreift werden 
kann. Im m er aber soll der H ebel zur Bedienung 
der Ausrückevorrichtung oder A bw erfvorrichtung 
vom  Standort des Arbeiters aus bedient werden kön
nen. E s wird auch vielfach eine Brem seinrichtung 
em pfohlen, wejche unter Um ständen noch leichter 
anzubringen ist und speziell bei Futterschneidm aschi
nen im U m fang des Schwungrads eine gute W irkung 
tut. D as Idealste wäre freilich, wenn zugleich mit der 
Ausrückevorrichtung eine Brem svorrichtung (Fig. 262. 
Ausführung von H e i n r i c h  L a n z  in Ma n n h e i m )  
angebracht würde, weil dadurch der Stillstand einer 
M aschine am wirksam sten und schnellsten bew erk
stelligt werden könnte.

W ird nun eine Arbeitsm aschine durch ein T rieb 
werk, Göpel, also durch tierische K raft angetrieben, 
so erscheint, wie oben dargelegt, eine A u srü ckevor
richtung nicht n ö t ig ; ist jedoch  bei den Zugtieren 
ein T reiber nicht anwesend, so ist auch in diesem 
Falle eine Ausrückevorrichtung angezeigt.

E s gibt nun vielfach auch A nlagen, bei welchen 
die Arbeitsm aschine von der K raftm aschine direkt 
angetrieben w ird , w ie z. B. bei den D am pfdresch
maschinen. Bei einem solchen direkten Antrieb, bei 
welchem  zudem ein W ärter ständig anwesend ist, 
dürfte von der A nbringung einer A usrückevorrich
tung abgesehen werden können, da ja  der W ärter die

Kraftm aschine eben in jedem  A ugenblick beim Bedarfs
fall still stellen kann und so eine A usrückevorrich
tung überflüssig erscheint. E s  kom m t noch dazu, 
dafs gerade bei D am pfdreschm aschinen die A nbrin
gung einer Leerscheibe oder Friktionskuppelung 
grofsen technischen Schwierigkeiten begegnet, da die

Fig . 262.

A ntriebsscheibe an und für sich schon sehr weit 
aufsen fliegend angebracht ist. E s darf auch noch
m als darauf hingew iesen werden, dafs gerad e bei 
Dam pfdreschm aschinen infolge der grofsen leben
digen K raft der D reschtrom m el eine A usrückung 
ohne Brem se nutzlos w äre und selbst eine Brem se 
im mer noch zu langsam  die Schw ungkraft der T ro m 
mel vernichten würde. Bei D am pfdreschm aschinen 
ereignen sich die U nfälle meist an der Dreschtrom m el, 
und diese sind viel sicherer durch eine Schutzvor
richtung an der Einlegeöffnung zu verhindern als 
durch eine Brems- und A usrückevorrichtung. So 
bauen die Firmen E p ple &  Buxbaum  und Lanz eine 
E in leg evo rrich tu n g , w elche ein Erfafstwerden von 
der Trom m el geradezu ausschliefsen. (Fig. 263.)

A u f  Schutzvorrichtungen an D am pfdresch
maschinen will ich in diesem Rahm en jedoch  nicht 
w eiter eingehen, da ich hier in der H auptsache nur 
die Schutzvorrichtungen an einfachen M aschinen b e
sprechen möchte.

A ls  Antriebsm ittel für Arbeitsm aschinen komm t 
in weitaus den meisten Fällen der G öpel in seinen 
verschiedenen Ausführungsform en zur Anw endung.

A ls  Führer der Zugtiere sollen Kinder unter 
zehn Jahren w om öglich nicht verw endet w e rd en ; 
jedenfalls aber ist darauf zu sehen, dafs nicht gleich
zeitig m ehrere Kinder hinter den Zugtieren mit her
umlaufen.

D afs der Führer der Zugtiere ein Leitseil in der 
Hand hat, ist zwar, wie ich gefunden habe, nicht 
immer der Fall, doch scheint mir dies direkt not
w endig zu sein, zum langsam en Anfahren ebenso
w ohl, als zum raschen H a lte n ; das Leitseil wird am
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zw eckm äfsigsten mit seinem E nde um den Zugbaum  
geschlungen.

A u ch  das Betreiben des G öpels mit Zugtieren, 
die allein herum laufen, ist vielleicht nicht ganz ein
wandfrei, wenn es auch nicht verboten ist.

D as Sitzen au f dem Zugbaum  und das in die
sem F alle  vorkom m ende Gehen des Treibers vor 
dem Zugbaum  ist auch zu verm eiden, schon des
wegen, weil es die Reibung im G öpel wesentlich 
erhöht.

G ö p e l .
Je nach der Konstruktion der G öpel sind die 

notwendigen Schutzvorrichtungen verschieden.
a) Bei den G ebäudegöpeln, d. s. jen e mit den 

Übersetzungsrädern an dem hochliegenden G ebälk 
des G öpelhauses, sind Schutzvorrichtungen nicht not
w endig, wenn die Zahnräder, W ellen  und K u p p e
lungen über 2 m vom  Boden entfernt s in d ; bei 
niedrigerer H öhe jedoch sind diese T eile  zu ver
decken, am einfachsten durch Bretter, w elche vom  
G ebälk nach abwärts hängend, an diesem befestigt 
werden. •

Befinden sich die Übersetzungsräder in erreich
barer H öhe in der H äckselkam m er, so sind sie ent
w eder durch Bretterverschlag oder m ehrfache G elän
der abzusperren, oder es kann die Eingangstür zur 
H äckselkam m er verschlossen werden, w obei alsdann 
der Schlüssel am  zw eckm äfsigsten vom  E inleger ver
wahrt w ird, damit während des Betriebs ohne sein 
W issen niemand diesen Raum betreten kann.

D ie übrigen G öpel sind einzuteilen 
in solche mit oben befindlicher Riem enscheibe 

oder Transm issionsstange, die sog. Säulengöpel,

und in solche mit unten befindlicher Transm issions
stange, die sog. liegenden Göpel.

Bei ersteren sind nur die unten befindlichen Zahn
räder zu verdecken, da die oberen Ü bersetzungsräder 
fast im mer über 2 m hoch liegen,

bei letzteren kom m t auch noch die V erdeckung 
der Transm issionsstange am Boden samt den K u p p e
lungen, R ädervorgelegen und Antriebriem enscheiben 
hinzu.

Aufserdem  ist zu unterscheiden zwischen Göpeln 
mit äufserer Verzahnung und solchen mit der im all
gem einen zweckm äfsigeren inneren Verzahnung, sog. 
Sicherheitsgöpeln.

b) Säulengöpel: kom m en hauptsächlich in zwei 
verschiedenen Form en vor, der älteren mit den g e 
bogenen A rm e n , und der neueren, bei denen das 
Zugrad glockenförm ig ausgebildet ist, sodafs in dem 
selben nur mehr kleine dreieckige Öffnungen ver
bleiben; diese sind am zw eckm äfsigsten mit den 
von den M aschinenfabriken erhältlichen Gufsdeckel- 
chen zu überdecken. Zw eckm äfsig wäre es, diese 
D eckel scharnierartig zu befestigen, weil sie alsdann 
weniger leicht vergessen oder zerbrochen werden 
können und auch ein V erschieben derselben bei ev. 
Draufstehen ausgeschlossen ist. Aufserdem  ist den 
m assiv gegossenen D eckelchen gegenüber den als 
Gitter gegossenen w egen der leichten Zerbrechlich
keit der letzteren der Vorzug zu geben.

D as D oppelrad, welches in das Zugrad einerseits 
und das kleine Rädchen a u f der stehenden W elle  in 
der G öpelsäule anderseits eingreift, ist, soweit es sich 
aufserhalb des Zugrades befindet, ebenfalls zu über
decken; diese Ü berdeckung kann seitens der Fabriken
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w elche mit zw ei Scharnieren verbunden sind g eb ild eten  
B retterdeckel (Fig. 265, N orm al-U .V .V .) 2. durch Brett
chen, w elche in die Zw ischenräum e zwischen den ein
zelnen A rm en gelegt und diesen entsprechend ausge
schnitten sind, eine U berdeckungsart, w elche sich aller
dings nicht em pfiehlt, weil die Brettchen leicht ver-

feststeht, während die erstgenannten drei Ü ber
deckungen mit dem Zugrade sich drehen.

c) L iegende Göpel mit innerer Verzahnung kön
nen ebenso w ie die Säulengöpel verdeckt werden, 
nur die V erdeckung des D oppelrades wird zw eck
mäfsig mit der Ü berdeckung der K uppelung ver
bunden, durch entsprechende Verlängerung der auf
gestellten Seitenbretter und Verbreiterung des darauf 

befestigten Bretterdeckels. (Fig. 266 und 267, A u s

ais Gufs-, Holz- oder Blechdeckel geliefert werden, 
aufserdem kann 1. durch ein Brett, das a u f vier 
Pflöcken aufgenagelt ist (Fig. 264), oder 2. ein 
Kästchen mit aufgestellten Seitenbrettern und einem

Fig. 264.

Fig. 267.

loren gehen, 3. durch einen B lechdeckel, der aber am 
E nde eingebördelt sein mufs, um Verletzungen durch 
die scharfe K ante auszuschliefsen, und 4. durch einen 
etwas über dem Zugrad befindlichen, mit einem Ring 
und Eisenstangen an der G öpelsäule aufgehängten 
D eck el (Fig. 265), w elcher beim Drehen des G öpels

darauf befestigten entsprechend ausgeschnittenen 
Bretterdeckel auch eine ganz zw eckm äfsige Ü ber
deckung hergestellt werden.

Bei der älteren Ausführungsform  der Säulen
göp el mit den gebogenen Arm en des Zugrades ist

die Ü berdeckung des D oppelrades ebenfalls in der 
gerade angegebenen A rt auszuführen.

D ie Ü berdeckung des Zugrades kann erfo lgen :
1. D urch einen aus zwei halbrunden D eckeln,

Fig. 265.
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führung von E p p l e  u. B u x b a u m  in A  u g  s • 
b u r g.)

fährlichsten zu betrachten, und ihre Ü berdeckung 
m acht etwas Schwierigkeiten. (Fig. 268.)

Bei bereits im Betrieb befindlichen derartigen 
Göpeln kann die Ü berdeckung am einfachsten in 
nebenstehender W eise angebracht werden (Fig. 269):

D as Zugrad, einschliefslich des Eingriffes des
selben in das D oppelrad, wird aus einem mit Brettern 
und Querleisten hergestellten D eckel, der a u f dem 
Zugrad auf lie g t, überdeckt; der D eck el mufs ca. 
20— 30 cm  über das Zugrad hinausragen.

Aufserdem  sind noch das D oppelrad und die 
K uppelung zu überdecken, was in ähnlicher W eise 
geschieht, wie bei den G öpeln mit innerer V erzah 
nung eben erwähnt, durch einen H olzkasten , b e 
stehend aus zw ei aufgestellten Seitenbrettern und 
darauf genagelten D eckbrettern; letztere erhalten einen 
Ausschnitt für die D ruckrolle, falls diese so hoch 
liegt, dafs zwischen ihr und dem Zugbaum  des Göpels 
nur ein kleiner Zwischenraum vorhanden ist, sodafs

Fig . 270.

Fig. 271.

Fig. 272.

Fig. 273.

Fig. 274.

L iegen de G öpel mit äufserer Verzahnung sind 
ohne entsprechende Ü berdeckung wohl als die ge-

der D eckel nicht zwischen beiden genügend Platz 
hätte.

G egen unbeabsichtigtes Verschieben können die 
Kästchen für die D oppelräder und Kuppelungen an 
Göpeln durch beiderseitig in die Erde getriebene, 
etwas vorstehende Pflöcke genügend gesichert w er
den. D iese bieten aufserdem auch Gew ähr dafür, 
dafs diese K ästchen, wenn sie zum Schm ieren oder 
Reinigen des Göpels vor Inbetriebsetzung desselben 
abgehoben werden müssen, wieder genau in ihrer 
richtigen L age angebracht werden können; wenn dies 
nicht de> Fall wäre, dann würden diese K ästchen 
vielleicht vom  Räderw erk erfafst und zerstört w er
den können.

G ö p e l, welche so eingerichtet sind, dafs der
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Treiber der Zugtiere a u f oder über dem Getriebe 
Platz nehmen kann (Fig. 270, N orm al-U .V.V.), sind 
zu diesem Z w ecke mit einer widerstandsfähigen Bühne 
zu  versehen, w elche das Getriebe so weit überdeckt, 
dafs die M öglichkeit der Berührung des Treibers 
durch das Getriebe auch im Falle eines Sturzes beim 
Auf- und A bsteigen ausgeschlossen ist.

D ie bei allen liegenden Göpeln am Fufsboden 
oder nur in geringer H öhe befindlichen Transm issions
stangen einschliefslich der G elenkkuppelungen und 
Schraubenkuppelungen sind vollständig zu verdecken, 
soweit sie nicht unzugänglich sind; dies kann durch 
zw ei Bretter in D achform  (Fig. 271), oder durch drei

Bretter in Form  eines Rechtecks (Fig. 272), schliefs
lich auch durch feststehende Beton- oder Gasrohre 
(Fig. 273 u. 274) erfolgen, in denen die Transm issions
stange alsdann läuft.

E ben so  sind zu verdecken oder abzusperren, 
d. h. unzugänglich zu m achen, alle in geringerer H öhe 
als 2 m über dem Boden befindlichen Stirnräder-, 
W inkelräder- und R iem enscheibenvorgelege einschliefs
lich der Antriebriem enscheiben zu den A rbeitsm a
schinen.

D ies geschieht wiederum am einfachsten durch 
H olzkästchen, z. B. um gestürzte K isten, oder durch 
entsprechende H olzgeländer. (Fortsetzung folgt.)

Über das Verhalten von Benzin in Gebrauchsgefäßen unter der Ein

wirkung von Feuerbränden.
V on Branddirektor E f f e n b e r g  er-H annover.

Zur Ergänzung der bereits früher von der Brand
direktion H annover vorgenom m enen V ersuche w ur
den unter M itwirkung der Firm a Ma r t i n i  &  H ü n e k e  
von dem U nterzeichneten eine neue Reihe weiterer 
V ersuch e über das V erhalten von Benzin in Gebrauchs- 
gefäfsen während eines Brandes angestellt.

A n  den Versuchen nahmen aufserdem noch teil

1. V e r s u c h :
Ein Transportfafs in der handelsüblichen A u s

führung von 300 L iter Inhalt, gefüllt mit 100 Liter 
Benzin, ohne Sicherheitsstopfen wird dem Feuer aus
gesetzt. (Fig. 276.)

E rfo lg : Nach etwa zehn Minuten explodierte das 
Fafs unter heftiger Detonation in der W eise, dafs

Fig. 275.

die Herren G ew erberäte Laurisch-H annover, R asch
Linden, die Herren Gew erbereferendare sowie eine 
A n zah l Interessenten. Ü ber die Vorbereitung zu den 
Versuchen, die Lagerung der Versuchsfässer und die 
Einbettung eines Tankw agens gibt die A bbildun g des 
V ersuchsfeldes(Fig. 275) den erforderlichen Aufschlufs.

Folgende V ersuche gelangten zur Durchführung.

die eine Seitenwand etw a 80 Schritt weit heraus
flog und das brennende Benzin im U m kreise von 
etwa 10 bis 15 m verstreut wurde.

2. V e r s u c h :

Ein Benzinfafs von 150 Liter Inhalt, gefüllt mit 
50 Liter Benzin, mit einem Sicherheitsstopfen ver
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sehen von 40 mm D urchm esser, wird dem Feuer aus
gesetzt. D as Fafs liegt so, dafs der Sicherheitsstopfen 
sich seitlich unten befindet. (Fig. 277.)

E rfo lg : A llm ählich  entw ickelte sich in dem Fafs 
ein D ruck von 2 A t. N ach etwa fün f Minuten

flog der Sicherheitsstopfen heraus, das Benzin 
wurde w eit verstreut und erzeugte ein gew altiges 
Feuer. E ine E xp losion  war von vornherein 
nicht wahrscheinlich, w eil der Querschnitt des 
Sicherheitsstopfens reichlich b e 
m essen war. (9 mal so grofs als 
bei den V ersuchen vom  D ezem ber 
1906).

3. V e r s u c h :

Ein Z w eiro llen fafs, Patent Martini
&  H ü n e k e , von 300 Liter In h alt, mit 
50 Liter Benzin g e fü llt , w urde dem 
Feuer ausgesetzt. D er Sicherheitsstopfen 
im Spundloch befindet sich durch die 
Konstruktion des Fasses zw angläufig 
stets in der H ochlage. (Fig. 278.) .

E r fo lg : Schon bei einem ganz nie
drigen D ruck von weniger als A t. 
flog der Sicherheitsstopfen heraus 
und die austretenden Benzingase 
verbrannten an der so geschaffenen 
Öffnung, ohne dafs Benzin austrat.
D ie  brennenden Benzingase konnten 
mit Leichtigkeit erstickt werden.

4. V e r s u c h :

Ein w eichgelöteter Benzinbehälter von 125 Liter 
Inhalt, mit 5 Liter Benzin gefüllt, wird einem K o k s
feuer ausgesetzt. Eine E xplosion  m u f s  nicht, k a n n

aber eintreten, je  nachdem  die w eichgelöteten Nähte 
frühzeitig abschm elzen oder nicht.

E rfo lg : D ie  Nähte löteten auf, die Benzingase 
brannten zu den Nähten heraus.

5. V e r s u c h :

E ine explosionssichere Lagerung, 
Patent Martini & H üneke, von 750 Liter 
Inhalt, mit 100 Liter Benzin gefüllt, wird 
dem Feuer ausgesetzt. Insbesondere soll 
festgestellt w 'erden, w ie die Zerstörung 
des Reduzierventiles au f den D ruck im 
Fafs einwirkt und wie nach diesen V e r
suchen eventuell an dem V entil zw eck
m äfsig eine Ä nderung vorgenom m en 
werden soll.

E rfo lg ; D urch die Zerstörung des 
Reduzierventiles trat keine D ru ck
erhöhung im Behälter a u f, vielm ehr 
schm olzen die an das Reduzierventil an
gelöteten Bleirohre ab, und der K ohlen
säuredruck entwich aus dem B e 
hälter vollständig. Gleichzeitig funk
tionierte das Sicherheitsventil an der 
Kohlensäureflasche, die ebenfalls dem 

Brande ausgesetzt wurde.
6. V e r s u c h :

Ein Sicherheits - T a n k w ag e n , Patent Martini & 
Hüneke, mit tiefliegendem  Behälter, bruchsicheren

Leitungen und A rm atu ren , mit einer Sicherheits
Kohlensäureflasche ausgerüstet, von 2500 Liter Inhalt, 
mit 200 Liter Benzin gefüllt, wird dem Feuer ausge
setzt. E s soll erprobt werden, ob die Dim ensionen 
des Sicherheitspfropfens ausreichend sind. (Fig. 279.)

Fig. 27ti.

Fig. 277.
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E rfo lg : E in  gew altiges Feuer, welches durch 
ständiges Überrieseln mit Benzin fortwährend 
angefacht w urde, um gab den Tankw agen in

Fig. 278.

wenigen A ugenblicken. D er Sicherheitsstopfen 
funktionierte nach kurzer Zeit, ohne dafs ein 
m efsbarer D ruck im Behälter aufgetreten war.

D ie H ölzer und Räder wurden durch den Brand 
zerstört und der tiefgelagerte Behälter neigte sich 
zur Erde, ohne dafs eine Beschädigung eintrat. 

A u ch  bei diesem V ersuch funktionierte das Sicher

heitsventil der K ohlensäureflasche wiederum  ein
wandsfrei.

7. V e r s u c h :
E ine K ohlensäureflasche ohne Sicherheitsstopfen 

wird dem Feuer ausgesetzt.
E rfo lg : Nach ca. sechs Minuten explodierte die 
Kohlensäureflasche, w elche au f ein schw aches 
Feuer gelegt war, unter gew altiger D etonation. 
Sie flog hoch durch die Luft etw a 200 m weit 
w eg und war, wie der Befund (Fig. 280) zeigte, 
von oben bis unten aufgerissen und aufgerollt. 

A n  der Stelle, w o die Kohlensäureflasche e x 
plodierte, als auch an der Fundstelle war das 
Erdreich stark aufgewühlt.
Im Anschlufs an diese V ersuchsreihe wurde noch 

der weitere V ersuch  unternommen, ein volles Benzin- 
fafs ohne Sicherung am A ben d  des ersten V ersuch s
tages zur E xplosion  zu bringen. D as gelang leider 
nicht, da das Fafs dort, wo ein Stopfen in der S e i
tenwand war, undicht wurde. D as Benzin sickerte 
dort heraus und brannte w eg. D a  es unter U m 
ständen stundenlang dauern konnte, bis das Benzin 
ausgeflossen war, andererseits eine E xp losion  infolge 
des immerhin vorhandenen Ü berdruckes nicht aus
geschlossen erschien, so wurde in die Seiten wand

des Fasses mit einem Jagdgewehr (Kugel) ein L och  
geschossen. Kaum  hatte die K u gel den Boden 
d urchschlagen , so schofs aus dieser kleinen Ö ff

nung eine 10— 15 m lange Stichflamm e in Form

Fig. 279.
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einer Fackel, an dem breitesten E nde w ohl 70 cm 

heraus.
A ls  so allm ählich der Ü berdruck beseitigt war, 

löschte der starke W ind die noch vorhandene Flam 
m e aus. D as Fafs blieb nun bis zum nächsten M or
gen liegen. A ls  am nächsten M orgen die V ersuche 
fortgesetzt werden sollten, m achte gegen das V e r
bot ein A rbeiter dicht an dem Fafs ein Benzinfeuer 
an, um sich die H ände zu wärmen. K aum  hatte

Fig. 280.

der Arbeiter den R ücken gewandt, da explodierte 
das Fafs mit neitiger Detonation, indem . die eine 
Seitenw and etwa fünfundsiebzig Schritt w egflog und 
das Fafs selbst um einige M eter mit w eggeschleu
dert wurde.

Hierdurch ist wiederum  der Bew eis erbracht, 
wie leicht sich in Gebrauchsgefäfsen explosible Gase

bilden und wie leicht dieselben zur Entzündung ge
langen können.

A ls  Ergebnis der Gesam tversuche, die die G e
fährlichkeit von Benzin von neuem in Erinnerung 
zu bringen geeignet waren, ergeben sich unter Re- 
kapitulierung früherer Feststellungen folgende E r
fahrungssätze:

1. Benzin und ähnliche feuergefährliche Flüssig
keiten sind derartig gefährlich, dafs zur A b w e n 
dung von Gefahren die besten vorhandenen H ilfs
mittel zur Beseitigung der Gefahren rücksichts
los verlangt werden müssen.

2. D ie bisherigen mit Sieben ausgestatteten Sicher- 
heitsgefäfse gewähren keine absolute Sicherheit 
gegen E xp losion  und haben besonders den N ach
teil, dafs bei ungünstiger L age des Sicherheits
stopfens das Benzin im Falle  eines Brandes aus- 
ftiefst und ein gew altiges Feuer entzündet.

3. D er Transport von Benzin in den gewöhnlich 
nicht gesicherten, handelsüblichen Fässern ist 
absolut unzulässig, und Fässer mit Sicherheits
stopfen müssen so konstruiert sein, dafs diese 
Sicherheitsvorrichtung unter allen Um ständen 
nach oben liegt. D er Transport in Sicherheits
tankw agen ist diesem Transport in Sicherheits
fässern unter allen Umständen vorzuziehen.

4. Benzinlagerungen müssen mit A pparaten versehen 
sein, die mit bruchsicheren Rohrleitungen und 
Ventilen ausgestattet sind und unter keinen U m 
ständen explosible G asgem ische entstehen lassen 
können.

5. A n  allen Kohlensäure- und anderen unter ähn
lichem  D ruck stehenden Flaschen müfste die 
Anbringung von Sicherheitsventilen unter allen 
Umständen gefordert werden.
Angesichts dieser Versuchsergebnisse mufs das 

Publikum unter allen Um ständen über die furchtbaren 
Gefahren im Verkehr mit Benzin und anderen feuer
gefährlichen Flüssigkeiten durch gleichartige V ersuche 
aufgeklärt werden, und daran haben die Behörden 
und die gesetzgeberischen Körperschaften das gröfste 
Interesse.

Sonderausstellung für Verhütung und erste Bekämpfung von Feuers-, 

Explosions- und Erstickungsgefahren 1907
im K. B. Arbeitermuseum in München.

Über diese Sonderausstellung, welche die rührige 
Museumsleitung des K. B. Arbeitermuseums in München 
neuerdings zuwege gebracht hat, ist vom Museumsbeamten, 
Herrn F. X. Karsch, ein Bericht erstattet worden, den 
wir hierunter folgen lassen.

Ein Museum, welches sozialen Zwecken zu dienen hat> 
wird wohl nur sehr selten in der wünschenswerten Lage 
sich befinden, auf allen den vielgestaltigen Gebieten der 
sozialen Fürsorge gleichzeitig Erschöpfendes bieten zu 
können. Schon die Platzfrage allein dürfte solchem Be*
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streben bei der Mehrzahl derartiger Institute hemmend im 
W ege stehen. Als eines der Mittel, um diesem Mangel 
auf dem einen oder dem anderen G ebiete vorübergehend 
tunlichst abzuhelfen, hat die Museumsleitung seit Jahren 
die Veranstaltungen von Sonderausstellungen erkannt und 
benützt. Ich darf hier erinnern an die im Jahre lgoi ge
schaffene Sonderausstellung für den Bauarbeiterschutz, welche 
einige Jahre später als Wanderausstellung in einer Reihe 
bayerischer Städte zugänglich war, dann an die Sonder
ausstellung von Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen und 
sonstigen Hebezeugen 1903, endlich an die, in ihrer Art 
gewiss auch als Sonderausstellung zu betrachtenden, 1904 

durchgeführten umfangreichen Versuche und Vorführungen 
von Schutzvorrichtungen an Holzbearbeitungsmaschinen.

Sogleich zu Beginn des 1. Volljahres im neuen eigenen 
Heim wurden die Vorbereitungen getroffen, auch hier mit 
einer Sonderausstellung vor die Öffentlichkeit zu treten. 
Die Wahl des Gebietes ergab sich von selbst, da das 
Museum gerade bezüglich des Schutzes vor Feuer- und 
Explosionsgefahren nur mehr über sehr unzureichendes und 
zudem teilweise veraltetes Material verfügte. Eine aus
reichende Beteiligung der in Frage kommenden Firmen 
war bald gesichert, besonders auch infolge der dankens
werten Mitwirkung der angegangenen behördlichen Stellen, 
vor allem der K. Berginspektion München. Schon im Juni 
bot sich ein recht anschauliches Bild einer Reihe von Ein
richtungen auf dem zur Erörterung stehenden Gebiete. G e
wiss gibt die Sonderausstellung nicht etwa ein Bild von 
dem, was in Feuers- oder Explosionsschutz überhaupt ge
leistet wird. Das ist weder nötig noch beabsichtigt. Wenn 
beispielsweise der Besucher —  wie es der Fall ist —  von 
dem Bestehen, der Wirkungs- und der Verwendungsweise 
von acht bis zehn der bekanntesten Arten von Hand-Feuer
löschapparaten Kenntnis erhält, so ist es für den vorliegen
den Zweck ziemlich belanglos, ob etwa noch einzelne weitere 
Arten da oder dort vorhanden sind, da es sich ja  doch in 
der Regel immer nur um Ausführungsverschiedenheiten 
handelt. Hier anschliessend möchte auch gleich bemerkt 
werden, dass die Sonderausstellung nicht so sehr für den 
Fachmann berechnet ist, wenn auch er verschiedentlich 
Neues und Wissenswertes finden wird, sie soll vielmehr, dem 
Zwecke des Museums entsprechend, in erster Linie auf 
den Laien, und zwar insbesondere auf Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer belehrend und anregend wirken.

Im nachstehenden soll nur eine kurze Besprechung 
einzelner wichtigerer Gruppen erfolgen, da das angeschlossene 
Ausstellungsverzeichnis in vielen Fällen schon ausreichend 
über die einzelnen Ausstellungsgegenstände unterrichten 
dürfte.

A. Feuersgefahr.
I. Verhütung.

Hierher gehören die feuersicheren Stoffe, Verkleidungs
materialien und Anstrichmassen von C. Gautsch-München,
A. Calmon, A. G.-München und Hülsberg-Charlottenburg. 
Auch die Schornsteintüren mit Schliesszwang von B. Kütten
baum-Würzburg haben hier Platz gefunden.

II. Warnvorrichtungen.
In dieser Gruppe sind die A .-G . für elektrische Unter

nehmungen München, Oskar Schöppe-Leipzig und die elek
trische Fabrik A. Zettler-München mit durchweg elektrischen, 
selbsttätigen Tem peratur- und Feuermeldern vertreten.

Das W esen der ausgestellten Apparate beruht darin, 
dass durch eine entstehende Wärmequelle bei jenen der 
zwei erstgenannten Firmen ein Metallstreifen, bei dem der 
letzteren Quecksilber ausgedehnt und dadurch ein Strom
kreis geschlossen wird, welcher Läutsignale ertönen lässt. 
Die ersteren Apparate besitzen eine Gradscheibe (Celsius), 
in deren Mitte ein Kontaktstift mit Zeiger gelagert ist. 
Durch Einstellen des Zeigers auf eine bestimmte Temperatur 
komm t die Spitze des Kontaktstiftes von selbst in die dem 
Ausdehnungsvermögen des Metallstreifens bei eben dieser 
Temperatur entsprechende Entfernung von letzterem. Beim 
Autopyrophon Zettlers sind in die Glasröhre über dem 
Quecksilber Platindrähte in verschiedener H öhe einge
schmolzen. Je nach Erreichen derselben durch die Q ueck
silbersäule ertönen die Signale —  hier sowohl Läut- als 
infolge eines Klappensystems auch Blicksignale -— immer 
dringlicher (Gefahr, grosse Gefahr etc.).

III. Erste .Bekämpfung.
a) S e l b s t t ä t i g e  L ö s c h e i n r i c h t u n g e n .

Auf ein und demselben Gedanken beruhen die von 
Grinell-Sprinkler, G. m. b. H.-Berlin, Walther & Co.-D ell- 
brück b. Köln und Witter & Son -B olton , England, aus
gestellten, zum Teil betriebsfertigen Feuerlöschbrausen. 
Die Verschlussstücke der etwa 3 m von einander entfernten 
Ausströmöffnungen in einem an den D ecken montierten 
Wasserleitungsnetz werden durch aus einzelnen Stücken zu
sammengelöteten Bügeln festgehalten. Die Lötung schmilzt 
bei einer bestimmten Temperatur, z. B. 7 5 ° C .; durch den 
Wasserdruck werden in diesem Falle Verschlussstück und 
die nun losen Bügelteile weggeschleudert, das Wasser er
giesst sich, durch ein unter der Öffnung befindliches Zacken- 
tellerchen zerteilt und zurückgeworfen, in einer ausgiebigen 
Kegelbrause von etwa 3 m Durchmesser über den Raum.
—  Auf andere W eise sucht W. & 0 .  Liefering-Haan, Rhld., 
die gleiche Wirkung zu erreichen. Ein Gewicht wird durch 
eine Zündschnur getragen, welche im Brandfalle abbrennt. 
Ein nunmehr freigewordenes Gegengewicht öffnet den Zu
fluss zur Feuerlöschbrause. —  Bei beiden Systemen tritt 
mit der Brause auch eine Alarm glocke in Tätigkeit,

b ) H a n d - F e u e r l ö s c h e r .
Die grosse Reihe der Gasspritzen beruht in der Regel 

auf dem bekannten Vorgänge der Kohlensäure -  Entwick
lung bei Einwirkung von Weinsteinsäure, auch Schwefel
säure, auf eine Alkalilösung, meist die des doppeltkohlen
sauren Natriums. In der verschieden handlichen Form 
der Blechgefässe für letztere, insbesondere aber in der mehr 
oder weniger haltbaren Unterbringung der Säure innerhalb 
dieses Gefässes und Vermischung derselben mit der Natron
lösung beim Gebrauch (Zertrümmern einer zugeschmolzenen 
Glasröhre, Durchstossen einer als Verschluss des Säurege- 
fässes dienenden Blei- etc. Membrane usw.) liegen die Haupt
unterschiede der einzelnen Apparate. Hierher gehören die 
Handfeuerlöscher der Firmen: Gautsch Konrad, G. m. b. H .- 
München (Gautsch-Feuerspritze); Minimax-Apparate-Bauges. 
m. b. H .- Berlin W ; Radikal-Apparate-Bauanstalt von Wilh.
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Marr-Stuttgart; Rau Ed. & C o., Extinkteur-Fabrik, München; 
Vereinigte Feuerwehrgeräte-Fabriken München G. m. b. H. 
(Magirus’ Handfeuerlöscher). —  Komprimierte Luft dient 
ebenfalls schon lange zum Fortschleudern des Wassers. 
Die Antignit-G es. m. b. H.-Berlin hat diesen Gedanken 
in ihren Veni-vici-Apparaten (Löschgefäss kombiniert mit 
Stahlflaschen für Pressluft) wieder verwertet. —  A. Rothen
heim, Farben- und Kittfabrik, München, und die Ver. 
Feuerwehrgeräte - Fabriken München haben sogenannte 
Schüttgefässe ausgestellt mit schlitzförmiger Öffnung zum 
ruckweisen Schleudern des Wassers auf den Brandherd. 
Erstere Firma versetzt das Wasser zuerst noch mit Mül- 
ler’scher Feuerlöschmasse. —  Annihilatoren, Hand- oder 
Eimerspritzen endlich sind vorhanden von der Bonner 
Annihilatoren-Fabrik Siegfried Bauer in Bonn (dieser ver
setzt das Spritzenwasser mit Feuerlöschmasse), dann von
C. B. K önig-Altona und von den Ver. Feuerwehrgeräte
Fabriken, G. m. b. H.-München.

IV. Rcttungseinrichtungen.
Die in dieser Gruppe ausgestellten Gegenstände er

fordern keine besondere Besprechung, es kann hier ohne 
weiteres auf die betreffende Gruppe des Verzeichnisses hin
gewiesen werden.

V . F ab rlkfeu erw eh ren .
. Wenn auch das Wesen und die Ausrüstung geschulter 

Wehren nicht in den Rahmen dieser Einrichtungen zur 
Vorbeugung und zur ersten (Selbst-) Hilfe behandelnden 
Sonderausstellung gehört, so war doch dem F a b r i k f e u e r 
wehrwesen ein Platz einzuräumen, da dieses mit dem Ar
beiterschutz in einem unbestreitbaren Zusammenhange steht. 
Bezüglich der von Eduard D örin g-L eopoldshöh e (Lippe), 
Herrn. Schwarz (Inh. E. v. Reverdy) - München und den 
Vereinigten Feuerwehrgeräte-Fabriken-München ausgestell
ten Armatur- und Ausrüstungsteile wird auf das Ausstellungs
verzeichnis verwiesen. V on  besonderem Interesse ist eine 
vom Ba ye r .  - L a n d e s - F e u e r w e h r - A u s s c h u s s  in Mün
chen in grossem Masstabe angefertigte statistische W and
tabelle über den Stand und die Ausrüstung der freiwilligen 
Fabrikfeuerwehren in Bayern r. d. Rh. 1907. Hiernach be
stehen zurzeit im Königreiche, ohne die Pfalz, 87 freiwillige 
Fabrikfeuerwehren mit 6049 Mann.

B. Explosionsgefahren.
I .  V e r h ü t u n g .

Die hierher gehörigen, besonders für Bergwerke, aber 
auch für verschiedene Betriebe über T age wichtigen Sicher
heitslampen verschiedener Systeme (Öl-, Azetylen-, Akku
mulatorlampen) haben Friemann & Wolf-Zwickau, Wilheljn 
Seippel-Bochum  und A. Zettler-M ünchen , sowie Herrn. 
Schwarz (Inh.: v. Reverdy)-München und die Ver. Feuer- 
wehrgeräte-Fabriken-München ausgestellt.

Die Sicherheitslampen dienen bekanntlich dazu, Räume, 
in denen sich explosive Gase befinden und somit ohne G e
fahr mit einem offenen Licht nicht betreten werden können, 
ruhig und ohne Gefahr zu begehen, und zwar wird diese 
Sicherheit bei einer sonst guten und dicht verschlossenen 
Lam pe durch den feinmaschigen Drahtschornstein bewirkt, 
welcher infolge seiner bestimmten Maschenzahl und Draht

stärke die in der Lampe befindliche Flamme beim Auf
treten von Gasen derartig abkühlt, dass eine Entzündung 
nach aussen nicht möglich ist. Das Vorhandensein von ge
fährlichen Gasen macht sich an der Lam pe daauren be
merkbar, dass die Flamme unruhig wird und schliesslich 
im Drahtschornstein als sogenannte Aureole, eine bläuliche 
Flamme, weiterbrennt. Mit reduzierter Flamme lassen sich 
schon Gasgemische von einem halben Prozent erkennen. 
Die Akkumulatorenlampen bieten natürlich die nötige Sicher
heit schon in ihrer Konstruktion selbst.

Eine ganze Gruppe ihrer Kannen und Behälter bringt 
die F a b r i k  e x p l o s i o n s s i c h e r e r  G e f ä s s e  i n 
S a l z k o t t e n  zur Ansicht. Die an allen Öffnungen der 
Gefässe angebrachten Schutzvorrichtungen bestehen aus 
feinen Metalldrahtgewebe-Zylindern, welch letztere noch in 
Schutzmäntel aus gelochtem Eisenblech eingehüllt sind, um 
Verletzungen des Drahtgewebe-Zylinders zu vermeiden. Die 
Wirkung dieser an allen Öffnungen der Behälter einge
bauten Drahtgewebe-Zylinder liegt darin, dass einer Flamme 
die Wärme entzogen wird und so dieselbe am Durch
schlagen verhindern. Um eine Gewähr gegen Bersten ge
füllter, verschlossener Behälter bei Erhitzung zu haben, 
verwendet die Fabrik einen Sicherheitsverschluss, welcher 
mindestens einmal bei jedem Gefäss angebracht werden 
muss. Dieser Sicherheitsverschluss besteht im wesentlichen 
aus einer Verschlussschraube, in deren Mitte eine Metall
platte mittelst leicht schmelzbarer Legierung leicht einge
lötet ist. D ieselbe löst sich bei einer gewissen Temperatur 
und einem bestimmten Druck der im Behälter gebildeten 
Gase. Diese schleudern nunmehr die losgelöste Metall
platte aus dem Verschlüsse heraus und strömen ungehindert 
aus, sodass das Bersten des Behälters ausgeschlossen bleibt. 
Die Gase mögen sich nun ruhig aussen entzünden, es 
wiederholt sich dann durch das Drahtgewebe der Vorgang, 
wie oben gesagt.

V on  grösstem Interesse ist die, im AusstellungsVer
zeichnis bis ins einzelne aufgeführte und teilweise erläuterte 
schöne und wertvolle Gruppe der M a s c h i n e n b a u 
G e s e l l s c h a f t  M a r t i n i  & H ü n e k e - H a n n o v e r  
über explosionssichere und unverbrennbare Lagerung von 
feuergefährlichen Flüssigkeiten. In Anbetracht des ausser
ordentlich zunehmenden Verbrauches von Benzin usw. ist 
diese Frage besonders aktuell. Ausgedehnte Versuche ha
ben der Firma gelehrt, wie die Anordnung einer wirklich 
zweckmässigen und. sicheren Konstruktion der Lagerungs
einrichtung für feuergefährliche Flüssigkeiten beschaffen 
sein muss und dass nicht irgendwelche mehr oder weniger 
zuverlässigen Schutz- und Sicherheitsmassregeln allein gegen 
Entzündung zum Ziele führen können, sondern dass der 
Zutritt der atmosphärischen Luft überhaupt und damit die 
Möglichkeit der Bildung und das Vorhandensein eines 
explosiblen Gasgemisches verhindert und ausgeschlossen 
werden muss. Diesen W eg schlägt das neue patentierte 
Verfahren der Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten der 
Herren Martini & Hüneke ein, wonach statt der atmo
sphärischen Luft ein nicht oxydierendes Gas unter leichtem 
Druck, zwangläufig, in die Lagergefässe eingeführt wird. 
Als solche Gase können z. B. Am m oniak, Kohlenoxyd,
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Kohlensäure, Stickstoff, überhaupt alle diejenigen Gase 
Verwendung finden, welche keine Verbrennung unterhalten 
können, im vorliegenden Falle Kohlensäure. Die Apparate 
bieten Sicherheit nicht nur gegen Explosion, sondern auch 
gegen Verbrennung, weil einerseits die explosiblen Gasge
mische —  die eigentliche Entstehungsursache der Explo
sionen —  sich überhaupt nicht bilden können und anderer
seits Sicherheitsbehälter, bruchsichere Rohre und Ventile 
angewendet werden, die bei Undichtigkeiten oder Zerstö
rung durch Brand oder Bruch die feuergefährliche Flüssig
keit unter keinen Umständen austreten lassen.

Ich halte persönlich die ganze Frage der Lagerung 
leicht entzündlicher flüssiger Stoffe für so wichtig, dass ich 
mir Vorbehalten möchte, dieselbe für sich allein und ein
gehend unter Zuhilfenahme von Illustrationen in einer spä
teren Nummer der Mitteilungen zu besprechen.

II. Warn Vorrichtungen.
Feuer-Warnapparat für chemische Waschanstalten von 

O t t o  B e h m - K a r l s r u h e  i. B. Der Apparat dient dazu, 
elektrische Spannungen rechtzeitig anzuzeigen, welche sich 
erwiesenermassen, sobald trockene Wolle, Seide oder Pelz
waren in Benzin, Äther, Chlorkohlenstoff und anderen 
Flüssigkeiten bewegt werden, ansammeln und schliesslich 
Zur Entzündung bezw. Explosion führen können. Es sind 
schon verschiedene Mittel bekannt, u. a. ölsaure Magnesia 
(Richterol), die z. B. Benzin in sehr geringer Menge zugesetzt, 
die elektrische Spannungsbildung verhüten; leider werden 
diese Mittel aber nicht überall angewendet oder der Zu
satz aus Versehen vergessen und dadurch Entzündungs
möglichkeiten geschaffen. Die Warnvorrichtung wird schon 
durch eine äusserst geringe elektrische Erregung in Funk
tion gesetzt und zeigt dieselbe durch ein Glockensignal 
an ; es genügt z. B. schon, wie am ausgestellten Apparat 
gezeigt wird, die Annäherung einer schwach geriebenen 
Hartgummi-, Glas- oder Siegellackstange, um ihn in Tätig
keit zu setzen.

Bezüglich der von C. Thiessen-Neumünster (Holstein) 
in dieser und der vorhergehenden Gruppe mehr zum Zwecke 
der Patentverwertung ausgestellten Blaupausen nebst Be
schreibungen von explosionssicheren Zapfapparaten nebst 
Warnvorrichtungen kann auf das Aüsstellungsverzeichnis 
"verwiesen werden.

C. Erstickungsgefahren.
I. Arbeit«- und RettungsausrUstungen.

Wer die Berichte der Unglückstage von Courrieres, 
Reden, Klein-Rosseln u. a. gelesen, dem ist auch der Name 
Dräger nicht unbekannt. Hat doch eine grosse Zahl der 
bei diesen Katastrophen lebend zutage Geförderten der 
Ausrüstung der Rettungsmannschaften mit Dräger-Appa
raten ihre Rettung zu verdanken. Das Wesen ist bei bei
den von den D r ä g e r w e r k e n  i n L ü b e c k  ausge
stellten Rettungsapparaten das folgende: Soll ein Mensch 
aus dem Bereiche giftiger Gase, wie besonders bei Berg
werksunglücken, herausgeholt werden, so muss der Retter 
zunächst selbst von dieser nicht atembaren Luft abge
schlossen sein, was zurzeit entweder durch Rauchhelm oder 
durch Mundstück mit Nasenklemme geschieht. Diese 
müssen mit einem Atmungsapparat in Verbindung stehen,

welcher die bei der mühevollen Rettungsarbeit, womöglich 
noch in engen Stollen, besonders nötige Atemluft r e i c h 
l i c h  ersetzt. Da nun die Lunge Sauerstoff verbraucht 
und Kohlensäure produziert, muss der Apparat Kohlen
säure binden und Sauerstoff liefern und zwar mindestens 
in dem Masse, wie es die Lunge bei schwerer Arbeit ver
langt. Er muss also eine Einrichtung mit sehr grösser 
Oberfläche zur Absorption der Kohlensäure besitzen. Diese 
Aufgabe ist erfüllt durch die sogenannte Kalipatrone, 
welche auf je 20 flachen Schalen eine Unmenge kleiner 
Kalihydrat- bezw. Natriumhydrahtkörner enthält. Die Scha
len sind so geordnet, dass die Luft, welche von Kohlen
säure zu befreien ist, ihren Weg über sämtliche Schalen 
und Körner nacheinander nehmen muss, ohne im freien 
Durchströmen gehindert zu sein. Der Mensch atmet ver
möge der Kraft seiner Brustmuskeln und befördert auf 
diese Weise den Sauerstoff der Luft in die Lunge. Er 
wäre aber auf die Dauer wohl nicht imstande, bei schwerer 
Arbeit auch noch die Arbeit der Luftbewegung durch den 
Reinigungsbehälter zu übernehmen. Der Rettungsapparat 
besitzt deshalb in seiner nach Art eines Injektors wirken
den Saugdüse, welche unmittelbar hinter den Kalipatronen 
bezw. dem Kühler in die Kreislaufleitung eingeschaltet ist 
und durch die Kraft der Pressung des Sauerstoffs getrieben 
wird, eine Kraftquelle, um die ausgeatmete Luft durch die 
Kalipatrone zu ziehen. Diese Saugdüse bewirkt einen be
ständigen Kreislauf der Luft vom Ausatmungssack zum 
Einatmungssack und versieht gleichzeitig das wichtige Amt 
der Anreicherung der von der Kohlensäure befreiten Luft 
mit reinem Sauerstoff. Der Hauptbestandteil des Appa
rates wird auf dem Rücken getragen und besteht aus Trag
gestell, Patronenhalter, zwei Kalipatronen und zwei Sauer
stoffzylindern, Kühler, Druckreduzierventil und Saugdüse. 
Zwei Schläuche dienen zur Verbindung des Rückenappa
rates mit der Rauchmaske oder dem Mundatmungssack, 
dem anderen Hauptbestandteil des Apparates.

Der Apparat gesttatet ein volles zweistündiges Arbeiten 
unter Abschluss von der Aussenluft bei Verwendung von 
zwei Saüerstoffzylindern —  Zwillingszylinder, aussen je etwa 
30 cm lang, 8 cm dick —  von denen jeder unter 125 Atmo
sphären Pressung 125 Liter Sauerstoff enthält.

Eine andere Ausführung eines Rettungsapparates bringt 
O t t o  N e u p e r t  N a c h f .  - W i e n  in seinem „Pneuma
togen“ Type II. Der Atmungsapparat Pneumatogen be
ruht auf dem Bestreben, den zum Atmen nötigen Sauer
stoff aus der Ausatmungsluft mittelst Filtrieren derselben 
durch eine Schichte Kaliumnatriumsuperoxyd (K Na 0 3) 
rückzubilden, wobei die Bestandteile der Ausatmungsluft, 
Kohlensäure und Wasserdampf, gleichzeitig absorbiert werden. 
Die ausgestellte Type II dient zur Atmung in der Dauer 
von 90 Minuten, und zwar 60 Minuten zur Arbeit, 30 
Minuten zum Rückzug aus dem vergasten Raum und be
steht aus 3 Patronen, die je 250 g K  Na Os enthalten 
und in einer Tragvorrichtung eingelagert sind; ferner aus 
Atmungssack in Rockform, Gummimundstück und Nasen
klemme. Der Sauerstoffzylinder fällt bei diesem Apparat 
weg; um letzteren sofort zur Arbeit benutzen zu können, 
ist eine Vorfüllung des Atmungssackes mit 12 Liter Sauer
stoff notwendig, wozu man sich des Rapidsauerstoffent-
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Wicklers bedient oder man entnimmt denselben aus Stahl
zylindern.

Der Atmungsapparat von C. B. König-Altona mit Zu
führung atmosphärischer Luft dürfte in den einschlägigen 
Betrieben schon allgemeiner bekannt sein und findet vor
teilhaft Verwendung bei Gasausströmungen, Rohrbrüchen, 
Ventildefekten bei Kältemaschinen, in Brauereien, Gasan
stalten usw.

Bezüglich der übrigen Gegenstände in dieser Gruppe 
dürfte eine besondere Besprechung nach dem Vorgesagten 
nicht mehr nötig sein.

II. WJederbelebungsappftintc.
In dieser letzten Gruppe sind zwei der bekanntesten, 

auch im Prinzip im wesentlichen gleichen Ausführungen 
von Sauerstoffapparaten zur Wiederbelebung Bewusstloser 
für Berg- und Hüttenwerke, Feuerwehren, Gasanstalten, 
chemische Betriebe usw. ausgestellt und zwar der Dräger- 
sche Sauerstoffkoffer vom D r ä g e r w e r k - L ü b e c k  (ein 
zweites Exemplar von C. B. König-Altona) und der Sauer

stoff - Rettungskasten der S a u e r s t o f f - F  a b r i k ,  
G. m. b. H. - B e r 1 i n N. —  Haben die in der vorigen 
Gruppe beschriebenen Rettungsapparate den Zweck, die 
Rettungsmänner selbst für ihr Werk entsprechend aus* 
zurüsten, so ist es Aufgabe der Wiederbelebungsappa
rate, bei geretteten, aber bereits bewusstlos gewordenen 
Verunglückten die künstliche Atmung nachdrücklich und 
in den meisten Fällen ausschlaggebend zu unterstützen. 
Dem Bewusstlosen wird eine Mundmaske in der gewöhn
lichen Form eines Respirators angelegt. Dieselbe steht 
durch einen Schlauch mit einem Sauerstoffzylinder in 
Verbindung, welchem natürlich die entspiechende Sicher
heitsarmatur (Druckreduzierventil) vorgeschaltet ist. Wei
ter ist beim Drägerschen System ein’ I n h a l a t i o n s 
A u t o m a t  mit Exzenter v o r - ,  beim Apparat der Sauer- 
stoft-Fabrik-Berlin ein Sack (Gummibeutel) in den hier 
zweiteiligen Schlauch eingeschaltet. Durch Druck auf 
den mit Sauerstoff gefüllten Sack flösst man bei letzterem 
den Bewusstlosen willkürlich Sauerstoff ein,

Mangelnder Arbeiterschutz in Amerika.*)
Von C. S t u e r e n b u r g .

Ein amerikanischer Statistiker will berechnet haben, 
dass in den Vereinigten Staaten jede Minute im Jahr ein 
Lohnarbeiter, sei er ein Mann, Weib oder Kind, ins Kran
kenhaus oder auf den Totenacker komme. Ob die Be
hauptung übertrieben? Was liegt daran. Niemand kann 
doch in Abrede stellen, dass unsere ins Ungeheure gehende 
industrielle Produktion viele Tausende zu Krüppeln macht, 
andere Tausende aber auf der Stelle tötet. Über die ge
nauen Ziffern fehlen freilich verlässliche Angaben, denn 
in der Hitze des Kampfes gebricht es an der Zeit sowohl 
wie an Geduld, die Verluste zu zählen. Wir sind ein 
bibelfestes Volk: lasset die Toten ihre Toten begraben.

Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich, England 
und Holland machen es allerdings anders als die Vereinig
ten Staaten; dort lässt man es sich angelegen sein, mög
lichst genaue Listen über die Verluste anzulegen, die das 
industrielle Arbeiterheer erleidet, um auf Grund dieser 
Kenntnis Mittel und Wege zü finden, die unheimlich grosse 
Zahl dieser Opfer zu verringern. H i e r  zählt man nicht 
einmal immer die Toten. Wir führen genau Buch über 
die Zahl der Rinder, Hammel und Schweine, die in Nah
rungsmittel und ,,Provisionen“  verwandelt, auf den Markt 
kommen, dagegen lassen uns die Hekatomben mensch
licher Wesen, die in der Maschinerie des sich selbst über
lassenen Industrialismus täglich zugrunde gehen, völlig 
kalt und gleichgültig.

Wo fehlt es neuerdings nicht an ernsten Stimmen von 
■Mahnern, die dem amerikanischen Volke ins Gewissen zu 
reden versuchen, damit dieser beschämenden Rückständig
keit endlich ein Ziel gesetzt werde; der Präsident machte

*) D iese  anschaulichen Schilderungen aus dem  „L a n d e  der F re i
heit“  verdanken w ir  der H am burgischen W och en sch rift  „Ü b e rse e 1' 
früher „A m e r ik a “ ,

die Angelegenheit ja sogar zum Gegenstand einer beson
deren Botschaft an den Kongress, in anderen öffentlichen 
Schriftstücken, wie sodann namentlich auch in den Zeitungen, 
wurden die hauptsächlich in Deutschland auf dem Gebiete 
der sozialpolitischen Gesetzgebung erzielten Errungen
schaften als mustergiltig und nachahmenswert gepriesen, 
und unter den Auspizien des „American Institute of Social 
Service“ kam während des verflossenen Winters im  h i e s i 
g e n  M u s e u m  f ü r  N a t u r k u n d e  e i n e  z i e ml i c h  
v o l l s t ä n d i g e  A u s s t e l l u n g  v o n  A r b e i t e r 
s c h u t z v o r r i c h t u n g e n  a l l e r  A r t  zustande, von 
der man sich in den betreffenden Kreisen eine gewisse 
erzieherische Rückwirkung auf unsere „captains ofindustry“ 
versprochen zu haben scheint —  greifbare Früchte haben 
diese und andere Versuche in der nämlichen Richtung in
zwischen aber nicht zur Reife gebracht. Im Gegenteil, es 
blieb schön alles beim alten.

Ein mir persönlich nahestehender Patentanwalt, mit 
dem ich einmal über die Angelegenheit sprach, meinte 
achselzuckend: ,,Neue zeit-und arbeitssparende Maschinen 
gehen ab, wie warme Semmeln; erfindet einer aber eine 
Vorrichtung zur Verminderung der Gefahren im industriellen 
Betriebe, so ist zehn gegen eins zu wetten, dass er damit 
hängen bleiben werde!“ Ach ja, Zeit ist Geld, aber ein 
Menschenleben steht niedrig im Preise —  unter Umständen!

Unbegreiflich bleibt diese brutale Form von Raub
wirtschaft aber doch, denn auch der zynischste Verächter 
von Menschenleben muss sich doch schliesslich selbst sagen, 
dass jede leichtfertig geopferte Menschenkraft einen direk
ten Verlust an nationalem Wohlstand bedeutet. Wenn sich 
die genaue Zahl der Toten und Verwundeten auf unserem 
industriellen Schlachtfelde, wie gesagt, nicht ermitteln lässtt 
so scheinen verschiedene Methoden der Wahrscheinlich
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keitsberechnung doch die Annahme zu rechtfertigen, dass 
eine halbe Million dafür im letzten Jahre als Ziffer eher 
zu niedrig als zu hoch gegriffen sein würde —  entsprechend 
mithin etwa der Hälfte der Gesamtheit von Einwanderern, 
die während des gleichen Zeitraumes hier landeten. Und 
dieser zum grösslen Teil durch Leichtfertigkeit herbeige
führte Verlust an Arbeitskräften ereignet sich in einer 
Epoche industrieller Entwickelung, die im Zeichen empfind
lichen Arbeitermangels fast in allen Zweigen der Betäti
gung steht!

Zur besseren Orientierung teilt man das industrielle 
Schlachtfelde in sechs scharf voneinander getrennte Ge
bietsteile ein: —  Yerkehrsanstalten zu Lande und zu Was
ser (Eisenbahnen, Strassenbahnen, Dampfschiffe), Hütten- 
und Bergwerke, mit Einschluss von Kohlengruben und 
Steinbrüchen, Fabriken und Werkstätten, baugewerbliche 
Unternehmungen, Landwirtschaft und endlich häusliche 
oder persönliche Dienste; in diesen Betrieben verdienen 
annähernd die 29000000 Lohnarbeiter in den Vereinigten 
Staaten ihr tägliches Brot —  stündlich Leben und Ge
sundheit aufs Spiel setzend.

Für keine der anderen grossen industriellen Gruppen 
in den Vereinigten Staaten liegen so genaue Ausweise 
über Betriebsunfälle vor wie für die Eisenbahnen. Als die 
Zwischenstaatliche Verkehrskommission 1889 ihren ersten 
Bericht erstattete, ergab sich, dass von den 704743 Eisen
bahnangestellten 1972 ihren Tod fanden, während ihrer 
20228 Verletzungen davontrugen, insgesamt eine Verlust
liste von 22000 für das Jahr. Während des letzten Jahres, 
für welches statistische Angaben vorliegen, 1905, tötete 
der Betrieb von den 1382196 Angestellten 3361, ver
stümmelte aber 66833, insgesamt 70194 Menschenleben 
zugrunde richtend. In anderen Worten ausgedrückt: ob
gleich unsere Eisenbahnen gegenwärtig keineswegs zweimal 
so viele Leute beschäftigen wie im Jahre 1889, töteten 
oder verwundeten sie fast dreimal so viele. Über die 
grosse Zunahme der Gefahren für Leib und Leben auf 
amerikanischen Eisenbahnen, und zwar für das reisende 
Publikum nicht minder als für das Betriebspersonal, haben 
zunächst beteiligte Sachverständige aus der Finanz- und 
technischen Welt besonders in den letzten Monaten mehr 
oder weniger auseinandergehende Meinungen geäussert, 
alle stimmen aber darin überein, dass der ins Ungeheuer
liche gesteigerte Verkehr an dies Verkehrsmittel allnach- 
gerade Anforderungen stellt, denen das zum Teil stark 
abgenutzte Betriebsmaterial längst nicht mehr gewachsen 
ist; um hier dauernd Wandel zur Abhilfe zu schaffen, 
müsste das ganze Schienennetz, veraltet wie es ist, von 
Rechts wegen umgebaut werden. Die öffentliche Meinung 
beschäftigt sich mit der Frage ernstlich, trotzdem vorüber
gehend nur in jenen, Gottlob, seltenen Ausnahmefällen, 
wenn die Zeitungen „wieder einmal'1 über eine entsetz
liche Katastrophe zu berichten haben, wobei dann schliess
lich in der Regel die Wahrheit nicht unterdrückt werden 
kann, dass nur eine grobe und unverzeihliche Fahrlässig
keit irgendwo das Unheil verschuldet habe. Im Vergleich 
zu dem Risiko, das die Bremser auf den oft meilenlangen 
Güterzügen jede Minute laufen, die sie im Dienste zu

bringen, kommt die Unfallgefahr der Luxus-, überhaupt 
der Personenzüge kaum in Betracht. „Wenn der Soldaten
beruf einmal so tödlich wird, wie derjenige eines Bremsers, 
dann steht die internationale Abrüstung dicht vor der 
Tür,“  lautet eine bei den Eisenbahnern oft gehörte Redens
art. Übertrieben natürlich, aber ein Körnchen Wahrheit 
steckt doch darin.

Im übrigen trägt nicht allein der Bremser fortwährend 
seine Haut zu Markt —  für den Eisenbahnpost-Schaffner 
oder -Sekretär beträgt die Wahrscheinlichkeit, mit heiler 
Haut davon zu kommen 21 zu 1. Als ich vor zwei Jahren, 
„der Wissenschaft wegen“ , einmal ein solches fahrendes 
Postamt von New-York nach Washington begleitete, er
teilte mir vor Abgang des Zuges der dirigierende Beamte 
den Rat, während der Fahrt eine längs des Waggon
daches an allen vier Seiten angebrachte eiserne Stange 
möglichst im Auge zu behalten: „Sollte von der Lokomo
tive das Signal eines dreimaligen raschen Pfiffes ertönen, 
dann ist’s Zeit, mit beiden Händen nach jener Stange zu 
greifen, damit Sie von den Füssen sind, ehe der Zusam- 
menstoss erfolgt, denn man kann niemals wissen! . . .“  
Für den Lokomotivführer beträgt die Wahrscheinlichkeit, 
dass er, ehe das Jahr zu Ende geht, ohne Blessur davon 
kommt, 1 zu 9, und dass er ins Gras beissen muss, 
1 zu 120. Nicht erheblich günstiger stellen sich die Aus
sichten für alle Zugbediensteten, vom eleganten Schaffner 
bis zum schwarzen Aufwärter im Pullman-Car, während 
die Rangierer, Weichensteller und Flaggenmänner an den 
Bahnhöfen, wie längst der Strecke, ebenfalls dem Tode 
stündlich ins Antlitz blicken.

Den gefährlichsten Dienst von allen versehen noch 
immer die auf Güterzügen beschäftigten Bremser, zu deren 
Obliegenheiten namentlich auch das Zusammenkuppeln 
der Wagen gehört, obgleich seit der strengen Durchführung 
des Gesetzes, das die Verwendung von automatischen 
Kuppelvorrichtungen für alle Bahnverwaltungen obligatorisch 
macht, sodass der Bremser nicht mehr, wie früher, zur 
Verrichtung dieser Arbeit zwischen die Wagen zu klettern 
braucht, die auf dies Konto entfallenden typischen Ver
stümmelungen eine wesentliche Abnahme erkennen lassen. 
Es laufen aber in Stadt und Land nach wie vor noch 
zahlreiche —  Hunderte —  Einarmige umher, die auf solche 
Weise im Dienst zu Schaden kamen. Um nur ein Bei
spiel anzuführen. Ein armer Kerl von 37 Jahren verlor 
in einem der Rangierbahnhöfe Clevelands beim Zusam
menkuppeln von Güterwagen den linken Arm. Die Be
triebsverwaltung sah sich nicht veranlasst, dem Verwunde
ten irgendwelche Entschädigung zuteil werden zu lassen, 
glaubte vielmehr alle Verpflichtungen gegen ihn nobel er
füllt zu haben, indem sie die Kosten der Hospitalbehand
lung auf sich nahm. Als der Krüppel dann das Kranken
haus eines Tages wieder verlassen konnte, fand er bei 
der nämlichen Gesellschaft zunächst Anstellung als Flag
gensignalmann und versah den Posten zur Zufriedenheit 
seiner Vorgesetzten etwa zwölf Jahre lang. Da hiess es 
eines Tages plötzlich, er müsse nunmehr die Bedienung 
einer Weiche übernehmen, wogegen er in aller Beschei
denheit geltend zu machen suchte, dass ein solcher Dienst



15. Heft S O Z I A L - T E C H N I K

für einen unglücklichen Menschen in seiner Lage mit nur 
einen Arm doch vielleicht zu gefährlich sein möge; er 
getraue sich jedenfalls nicht. Nun, dann müsse er eben 
gehen —  und er ging in heller Verzweiflung auf die Walze, 
die ihn schliesslich nach New-Vork brachte; und hier 
interessierte sich das Bureau einer Wohltätigkeitsgesell
schaft für den ebenso traurigen wie typischeu Fall. Man 
fand für den armen Kerl eine Stelle als Nachtwächter bei 
einem Wochenlohn von elf Schilling.

Nach einer kategorischen Verordnung der Zwischen
staatlichen Verkehrskommission müssen die Eisenbahnen 
an mindestens fünfundsiebzig Prozent ihrer Güterwagen die 
alten gefährlichen Handbremsen durch Patentvorrichtungen 
ersetzen, die, Druckluft verwendend, in der Praxis sich 
ausgezeichnet bewährt haben. Unsere Eisenbahnen scheu
ten aber die Kosten dieser aus humanen Rücksichten ge
botenen Neuerung, baten' immer aufs neue um Verlänge
rung der ihnen anfangs schon reichlich zugemessenen 
Gnadenfrist, da sie doch so arm wären, und so schien 
das betreffende Gesetz wirklich ein toter Buchstabe blei
ben zu sollen, bis an betreffender Stelle endlich die bessere 
Einsicht aufzudämmern begann, der Worte wären nun 
wirklich genug gewechselt. Bei einigen half dann der Wink 
mit den Zaunpfahl auch, gar viele Bahnen, und zwar kei
neswegs allein vorrottete Systeme im entlegenen Westen, 
Hessen es aber auch jetzt noch auf die Drohung ankom
men, ihnen durch die Gerichte einheizen zu lassen; Pro
zesse dieser Art schweben gegenwärtig zu Dutzenden vor 
den Bundesgerichten, und wer vermöchte ihr Ende abzu
sehen? Wozu gäbe es denn auch Rabulistenadvokaten und 
gerichtliche Verzögerungsanträge ?

Auf unseren Eisenbahnen debütierte soeben der erste 
Pullman-Schlafwagen, gänzlich aus Stahl konstruiert und 
von Fachleuten allgemein bewundert. Ob er Schule machen 
wird, steht freilich auf einem anderen Blatt geschrieben; 
jedenfalls nicht früher, als bis die Betriebsleitungen nach 
Dollar und Cents ausgerechnet haben werden, dass die 
allgemeine Verwendung schwererer, festerer, aber auch ent
sprechend kostspieligerer im ganzen genommen billiger zu 
stehen kommen werde als die Beibehaltung von wohlfeile
rem Material, das dem Anprall eines Zusammenstosses 
nicht den nötigen Widerstand entgegensetzen kann. Dass 
auf der New-Yorker Untergrundbahn wenigstens ein Teil 
der Waggons Stahlkonstruktionen darstellt, verdankt das 
Publikum lediglich dem Druck, den die ganze Presse ein
mütig dahin auf die Gesellschaft ausübte, und in den an
deren Tunneln, die, in und um New-York, ihrer Vollen
dung entgegengehen, darf diese Errungenschaft selbstver
ständlich nicht wieder verloren gehen. Bei der Häufigkeit 
von Zusammenstössen auf unseren Eisenbahnen sollten 
überhaupt nur noch stählerne Personenwagen verkehren 
dürfen, denn jenes neue Eisenbahnunglück führt die Un
zulänglichkeit und Gefährlichkeit der älteren Bauart in 
tragischer Weise vor Augen, aber die Macht der Eisen- 
bahnmatadore ist nirgends grösser als in den Hallen des 
Kongresses, und so wird jene Reform wohl noch lange ein 
frommer Wunsch bleiben.

In seiner letzten Botschaft an den Kongress urgierte

der Präsident bekanntlich, unter anderen aufsehenerregen
den Vorschlägen sozialpolitischen Charakters, namentlich 
auch die Notwendigkeit der Einführung des achtstündigen 
Arbeitstages für alle Angestellten an Eisenbahnen, und, wie 
um dieser Mahnung besonderen Nachdruck zu verleihen, 
ereignete sich kaum einen Monat später in der nächsten 
Umgebung von Washington ein in den Folgen furchtbaref 
Zusammenstoss zwischen Personenzügen. Bei der einge
leiteten Untersuchung wurde aber festgestellt, dass der 
Lokomotivführer, dem die Verantwortung für das ange
richtete Unheil zufiel, in den 57 Stunden vor dem Augen
blick der Katastrophe nicht mehr als acht Stunden lang 
geschlafen hatte, indem das Dienstreglement von dem 
Manne folgende Zeiteinteilung verlangte: 22 Stnnden wach, 
dann 4 Stunden Schlaf, 19 Stunden wach, dann wieder 
4 Stunden Schlaf und endlich 8 Stunden wach. Über
menschliche Anforderungen! Ja, wie viele Opfer der Eisen
bahnmoloch verschlingt, weil die Vorgesetzten von einem 
Lokomotivführer, von einem Zugablasser oder von einem 
Weichensteller grössere Leistungen fordern, als mensch
liche Widerstandskraft zu leisten vermag, erfährt das ameri
kanische Publikum niemals, denn die Leute, die ihrer 
dienstlichen Verhältnisse wegen wohl darüber Bescheid 
geben könnten, wenn sie wollten, wissen nur zu gut, dass 
jeder fliegt, der aus der Schule plaudert. Allerdings hät 
ein besonders Redseliger unter unseren Bahnmagnaten erst 
dieser Tage die Welt durch die Ankündigung in Erstaunen 
gesetzt, dass künftig die Untersuchung jedes Unfalls auf 
einer seiner Linien einem öffentlichen Verfahren im wei
testen Sinne des Wortes gleichen solle, und es ist ja mög
lich, dass er glaubt, was er sagt; ich werde mich aber 
hüten, das sprichwörtliche Gift darauf zu nehmen, bis für 
das Ernstgemeintsein nicht vollgültige Taten vorliegen.

Indessen, was nützen, abgesehen von guten Vorsätzen, 
mit denen von alters her der Weg zur Hölle gepflastert 
ist, die vollkommensten Sicherheitsvorrichtungen, das beste 
Dienstpersonal und ein in jeder Hinsicht tadelloses Be
triebsmaterial, wenn die Sicherheit, die im Eisenbahnwesen 
das Blocksystem gewährleistet, nur noch auf dem Papier 
steht. Eine Schattenseite der Prosperität, d ie, um die 
erzeugten Güter und Ernten zu bewegen, von den Ver
kehrsmitteln mehr verlangt, als diese unter normalen Ver
hältnissen zu gewähren vermögen. Die logischen Konse
quenzen schilderte aber ein anderer Bahnpräsident aus 
dem Westen recht anschaulich aber wenig trostreich in 
den folgenden Worten: »Jedes Mal, wenn ich in diesen 
Tagen eine Eisenbahnfahrt unternehme, lege ich mir im 
stillen die Frage vor, ob’s vielleicht die letzte sein werde. 
Die Sache ist nämlich etwas unsicher geworden. Jeder 
Eisenbahner weiss aus persönlicher, dienstlicher Erfahrung, 
dass heutigen Tages zuzeiten zwei oder selbst drei Züge 
hintereinander in jeden Block jedes Systems in diesem 
Lande eindringen. Darin liegt ’ne gewisse Gefahr!“ —■ 
Ich sollte meinen! Die Einteilung der Strecke in eine 
Reihe von Blocks zum Zwecke der Sicherung des Verkehrs 
hat eben nur dann Sinn, wenn ein Block für den folgen
den Zug solange gesperrt bleibt, bis der vorangehende die 
entgegengesetzte Grenze des Blocks passiert hat. Höher
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aber als das Gebot der Sicherheit steht jener oberste 
Spruch amerikanischer Lebensweisheit: Zeit ist Geld!

Fast ebenso gefährlich wie die Dampfvollbahnen, was 
einem New-Yorker nicht erst gesagt zu werden braucht, 
sind die Strassenbahnen auf, über oder unter dem Pflaster. 
Was soll ich Eulen nach Athen tragen! Vergeht doch 
buchstäblich kein Tag, an dem die Zeitungen nicht über 
einen Unfall in Verbindung mit diesen Verkehrsanstalten 
zu berichten hätten; die einzige Variation liefert dabei die 
Grösse oder Geringfügigkeit des angerichteten Unheils, 
und wie die davon betroffenen Betriebsleitungen mit den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Haftpflicht der Un
ternehmer im ganzen sich recht gut abzufinden wissen, 
werde ich dem Leser weiter unten erzählen. An dieser 
Stelle möchte ich bloss eines wahrhaft tragischen Falles 
Erwähnung tun, der beweist, wie leicht gewisse reiche und 
mächtige Verkehrsanstalten ihre Pflichten gegenüber An
gestellten nehmen, die in ihrem Dienst, ohne eigenes Ver
schulden , körperlichen Schaden erleiden. Einen seit 
mehreren Jahren in den Bahnhofsanlagen einer reichen 
Korporation beschäftigten Handwerker traf ein bei der 
Arbeit infolge eines Zufalles von seiner Stellage gerissener 
Kraftdraht so unglücklich aut die Schulter, dass die Herz
tätigkeit des Unglücklichen beeinträchtigt, sein Augenlicht 
fast ausgelöscht, der Nacken verrenkt und das Nervensystem 
gänzlich zeriüttet wurde. An dem verhängnisvollen Tage 
musste er zunächst sich einen einstündigen Lohnabzug ge
fallen lassen, weil der Unfall sich eine Stunde vor Schluss 
des Arbeitstages ereignete I Nachdem die Ärzte den Mann 
notdürftig, und so gut es überhaupt ging, im Hospital

wieder zurechtgeflickt hatten, wagte jemand im Namen 
der Gesellschaft ihm folgenden Vorschlag zu unterbreiten: 
Auf alle vermeintlichen Ansprüche auf Entschädigung leistet 
der Verunglückte gegen Zahlung von Doll, io, die man 
ihm aus freien Willen darbietet, Verzicht, und dann wird 
er bei nächster Gelegenheit eine Anstellung als Nacht
wächter bekommen. Der entrüsteten Ablehnung dieser 
schmählichen Proposition folgte die Dienstentlassung des 
„Undankbaren“ selbstverständlich auf dem Fusse; für 
diesen hat inzwischen übrigens einer jener Advokaten, die 
solche Fälle als Spezialität und auf Spekulation betreiben, 
vor Gericht einen Schadenersatzprozess anhängig gemacht, 
und den gewinnt er, wie bei der Klarheit des Tatbestandes 
nicht anders möglich, mit Glanz durch alle Instanzen. Der 
Sieg hat aber freilich schweres Geld gekostet, weil die 
verklagte Partei von allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln, 
die Entscheidung in die Länge zu ziehen und den Kläger 
dadurch zu entmutigen, den gewissenlosesten Gebrauch 
macht. Immerhin muss die Gesellschaft schliesslich Doll. 
2000 bezahlen, von denen Doll, iooo auf den Gewinn
anteil des Rechtsanwaltes entfallen, der den Prozess für 
den Geschädigten geführt hat, während die Gerichtskosten, 
in Form von Zeugengebühren, Druckkosten usw., an
geblich Doll. 6oo betragen. Somit bleibt für den Verun
glückten ein kläglicher Rest von Doll. 400 übrig! Ist es 
da ein Wunder, dass er nach Verlauf weniger Monate, 
um nicht Hungers zu sterben, den Beistand der Wohl
tätigkeitsanstalten in Anspruch nehmen muss?

(Schluss folgt.)

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T ag der 

V eröffentlichung im  R eichsanzeiger, das Datum b e i der A nm eldu ng 
gibt den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
30. 12. 07.

Verschluss für Behälter leicht flüchtiger Flüssig
keiten, bei welchem eine einen elastischen Verschlussstopfen 
tragende Metallkappe federnd gegen die Kapillaröffnung 
gedrückt wird. —  Auguste Gilliard, Lyon, Frankr. —  30 g.
G. 24967 —  23. 5. 07.

Heizbarer Handgriff. —  Klara Fröhlich, Altona, 
Schulterblatt 35. —  63 h. F. 23 740 —  29. 6. 07.
2. 1. 08.

Schutzvorrichtung für Scheren; Zusatz z. Pat. 
192 902. —  Werner Menzel, Hannover, Klagesmarkt 7. -—  
69. M. 32 482 —  14. 6. 07.
C. 1. 08.

Selbsttätig wirkende und von Hand einstellbare 
Dampfzylinder- Entwässerungs - Vorrichtung. —  Max Rietz, 
Erfurt, Schmidtstädterufer 13. —  14g. R. 24631 —  6.6.07.

Vorrichtung zum Verschliessen der Türöffnungen 
bei Fahrstuhlschächten. —  William Henry Allsop, East Mel
bourne, Austr. —  35a. A. 13462 —  3. 8. 06.

Verfahren zur Verhinderung des Einfrierens 
chemischer Feuerlöscher. —  W. Graaff & Co., G. m. b. H., 
Berlin. —  61 b. G. 22107 —  11. 11. 05.

9 . 1. 0 8 .

Schutzvorrichtung für Gas-Sauerstoff-Schweiss- 
brenner. —  Theodor Kautny, Rodenkirchen b. Cöln. —  
4 g. K. 35068 —  26. 6. 07.

13. 1. 0 8 .
Fangvorrichtung für Förderschalen. —  Paul 

Manseck, Zottwitz. —  35 a. M. 32872 —  6. 8. 07.

Rohrbruchventil mit zwei ineinander angeord
neten Kegeln, die unter Zwischenschaltung von Federn lose 
auf einer Spindel angeordnet sind. —  Weinmann & Lange, 
Gleiwitz. —  47 g. W. 26972 —  8. 1. 07.

Vorrichtung zur Rettung aus Seenot. —  Wilhelm 
Winschermann, Mainz, Lauternstr. 12. —  65 a. W. 28117
—  22. 7. 07.
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Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

30. 12. 07.
Radierstaub-Schutzapparat für Schreibmaschi

nen. —  Max Hietzig, Pirna. —  15 g. 325290.
Für jede Werkzeuggrösse einstellbare Schutz

vorrichtung an Fräsmaschinen. —  Firma B. Raimann, 
St. Georgen b. Freiburg i. B. —  38 e. 325219.

Vorrichtung zum Verhindern des Ausschlagens 
der Pferde beim Beschlagen. —  Heinrich Menzel, Altwasser.
—  45 i- 325 583.
6. L 08.

Sicherheitspfropfen für explosionssichere Ge
fässe. —  H. WindhofT, Berlin - Schöneberg, Mühlenstr. 8 a.
—  3 4 1. 326088.

Schutzvorrichtung an Friktionspressen, bei wel
cher über der Unterlage ein durch den Bär, Stift und Kur
venspindel bestätigter Abstreifer drehbar bewegt wird. —  
Th. Stiegelmeyer, Wülfel b. Hannover. —  47 a. 325734.

Hohler Rettungsring aus Blech oder anderem 
geeigneten Material. —  Alfred Schmidt, Berlin, Alexander
strasse 39/40. —  65 a. 325994. ■
13. 1. 08. • ■

Treppenleiter mit durch Druckwirkung auf 
bewegliche Trittbretter betätigter Feststellvorrichtung. —  
Georg Roggenbuck, Schlochau. —  34I. 326443.

Fussbügel zum Stehen auf Blitzableiterstangen.
—  Josef Blüml, Dachau. —  37 e. 326378.

Sicherheitsvorrichtung an Sägemehlreinigern für 
Gasanlagen. —  Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt
G. Luther, Akt.-Ges., Braunschweig. —  47g. 326119.

Durchlasskörper zum explosionssicheren Tren
nen von Räumen. —  Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Berlin. —  81 e. 326330.

Auf Rädern drehbar gelagertes Lagerfass, ins
besondere für feuergefährliche Flüssigkeiten. —  Maschinen
bau-Gesellschaft Martini & Hüneke m. b. H., Hannover. —  
81 e. 326464.

Ausgeführte Gebrauchsmuster.
Schutz-Handschuh. D.R.G.M. ( A u g u s t  We r t h e i m ,  

Kaufmann, H a n n o v e r . )  Der Handschuh soll haupt
sächlich hygienischen Zwecken dienen und beim Anfassen 
von Esswaren, Papier, Stoffen usw. das Berühren derselben 
mit der Hand verhüten, aber auch umgekehrt zum An
fassen von solchen Gegenständen benutzt werden, deren 
Berührung zu Verletzungen oder Beschmutzungen der 
der Hand führt. «Besonders in Konditoreien, Schlach
tereien, Obsthandlungen usw. wirkt das Berühren der Ess
waren mit der blossen Hand unappetitlich. Der Schutz
handschuh verhindert das Übertragen von Bakterien und 
sonstigen Krankheitsstoffen. In seiner einfachsten Art be
steht er aus einem beliebigen, billigen Material, beispiels
weise Seidenpapier, das als Fäustling geschnitten und am 
Rande verklebt wird; nach einmaliger Benutzung wird er 
fortgeworfen. In chemischen Fabriken, Apotheken usw. 
wird die Verwendung dieses Handschuhs eine Verletzung 
der Hände mit Säuren oder das Berühren mit giftigen

Stoffen verhindern können. Statt Seidenpapier würde hier 
ein etwas festerer oder widerstandsfähigerer Stoff, wie 
Pergamentpapier oder dergl. gewählt werden.

Drelibanklierzen-Schutzhülse. D.R.G.M. a. von Dr. 
He i nr i c h A b b e s  & Co. in H o lzm in d en .

Die Schutzhülse ist eine hölzerne Kapsel von kreis
rundem Umfange ohne vorstehende Schrauben oder andere 
Befestigungsmittel. In der Mitte der Kapsel wird das 
Drehherz mittels passender hölzerner Knaggen a (Fig. 281)

Fig. 281.

sog. Passtücke, befestigt. Die Kapselhälften werden durch 
versenkte Schrauben aufeinander gepresst, sodass das Dreh
herz in der Kapsel vollständig festliegt. Für den Mit
nehmerstift sind geeignete Löcher, welche durch die Kapsel 
hindurchgehen, ausgespart. Am Rande der Kapsel ist für 
das Einsetzen des Spannschlüssels genügender Raum ge
lassen. Die Preise der Schutzhülsen betragen für Herz
weiten von 25 bis 100 mm etwa 3 bis 9 Mk. das Stück 
einschl. Drehbankherz.

Uerscbiedeites
Der Internationale Kongress der Kälteindustrie wird 

in Paris Ende Juni 1908 stattflnden, für welchen, der 
universellen Bedeutung dieser Industrie entsprechend, 
eine zahlreiche Beteiligung aus allen Weltteilen gesichert 
ist.

Der Kongress steht unter dem Schutz der franzö
sischen Regierung und wird von den Ministern der Land
wirtschaft, des Handels und der Industrie, der Kolonien 
und der öffentlichen Arbeiten protegiert. Ehrenpräsiden
ten sind der ehemalige Präsident der Republik Loubet, 
der ehemalige Minister c. de Frey einet. Den Vorsitz hat 
der ehemalige Minister des Handels und der Kolonien 
Andre Lebon übernommen. Generalsekretär ist Ingenieur 
J. de Loverdo.

In allen Ländern der W elt sind bereits Vorberei
tungen für den Kongress getroffen worden.

England hat ein Komitee von über 80 Mitgliedern 
gebildet, aus dem ein Arbeitsausschuss von 20 Mit
gliedern gewählt wurde. In Amerika vereinigen sich 
die 12 bestehenden Vereine und Verbände der Kälte
industrie zu einem grossen Gesamtverband, der dann die 
Teilnahme am Pariser Kongress organisieren wird. Italien 
hat ebenfalls ein Komitee unter dem Protektorat der Re



304 S O Z I A L - T E C H N I K 15. Heft

gierung gebildet. Ebenso Russland und noch etwa 15 
andere Länder.

Den Vorsitz im deutschen Ausschuss hat Herr Dr. Dr. 
ing. Carl von Linde, Professor an der technischen Hoch
schule in München, übernommen. Eine bessere und wür
digere Vertretung der deutschen Kälteindustrie konnte 
nicht gefunden werden. Prof. von Linde muss als der 
eigentliche Begründer der deutschen Kälteindustrie be
zeichnet werden.

Als Schriftführer wurde Herr Ingenieur Constanz 
Schmitz in Berlin gewählt, der Herausgeber der Zeit
schrift „Eis- und Kälteindustrie“.

Ein Beitrag zur Keimfreierhaltung' des Verband
materials fiir Notverbände. Anknüpfend an den im 13. Heft 
vom Januar 1908 enthaltenen Aufsatz „Ein neues System 
zur Sterilerhaltung von Verbandmaterial für Notverbände“ 
sei es gestattet, über einige weitere auf diesem Gebiete 
gemachte Fortschritte und technische Verbesserungen zu 
berichten.

Obgleich anerkannt werden muss, dass die Vorzüge 
der damals beschriebenen Sterilerhaltungsmethode in Ver
bindung mit dem hierzu hergerichteten Schranke der ge
wöhnlichen Aufbewahrungsart von Verbandsstoffen gegen
über erhebliche Vorteile aufweist, so darf doch nicht ver
kannt werden, dass diesem System in verschiedenen Be
ziehungen und unter gewissen Voraussetzungen noch Mängel 
anhaften. So machte sich z. B. der Umstand häufig un
angenehm fühlbar, dass nur nach Zertrümmerung der dem 
Schrankinhalte vorgelagerten Glasscheibe dieser zu er
reichen war; besonders für grössere Betriebe, bezw. solche, 
die häufiger durch Unfälle heimgesucht werden, erwies 
sich dieser Weg, eine Kontrolle über die Nichtberührung 
des Inhaltes seitens Unbefugter herbeizuführen, als nicht 
gangbar.

Den Anregungen von Sachkundigen und in der Praxis 
stehender Fachleute folgend, hat die Firma: E. Kraus, 
Berlin S, Kommandantenstrasse 55, zur Beseitigung der 
vorerwähnten Übelstände einen Verbandschrank, „Sanitas“ 
genannt, konstruiert, der es ermöglicht, dass auch durch 
Laienhand von Zeit zu Zeit eine Nachsterilisation des Ge
samtinhaltes vorgenommen werden kann. Es geschieht 
dieses mittels der Scheringschen Formalin-Lampe durch 
Vergasung zweier Formalin-Pastillen. Sowohl Mühe wie 
Kosten des Verfahrens sind ausserordentlich gering; belaufen 
sich doch die letzteren nur auf zirka 10 Pf. Es würde hier
zu die Vergasung von zwei Formalinpastillen nötig sein- 
Der ganze Vorgang einer solchen Desinfektion erfordert
10 Minuten; nach dieser Zeit erlischt die Lampe ohne 
weiteres von selbst. Eingehende Versuche haben das Er
gebnis gezeitigt, dass dieses Sterilisierungsverfahren für 
vorliegende Zwecke absolut einwandfrei ist und den weit
gehendsten Anforderungen genügt. (Fig. 282.)

Die in Nuten und Federn laufende Falltür ist so 
konstruiert, dass auch den feinsten Staubteilchen der Ein
tritt verwehrt wird. In Erwägung des Umstandes, dass 
die Luft derjenigen Räume, für die ein solcher Schrank 
bestimmt ist, häufig mit erheblichen Mengen von Staub

teilchen angefüllt ist, dürfte dieser Umstand nicht un
wesentlich sein.

Ein fernerer Vorzug des Verbandschrankes „Sanitas“ 
besteht einerseits darin, dass dessen Inhalt, da dieser sich 
hinter Glas befindet, völlig übersehbar ist, und anderseits 
die Art der Unterbringung der verschiedenen Gegenstände 
es gestattet, dass nur derjenige Gegenstand bei seiner 
Entnahme berührt zu werden braucht, der gerade in Be
nutzung genommen werden soll. Die Kontrolle über die 
Nichtberührung der Verbandutensilien seitens unbefugter 
Personen wird durch Einkleben von Kontrollmarken in 
eine am unteren Rande des Schrankes angebrachte Ver
tiefung ausgeübt. Ohne Zerreissung dieser Marke ist das 
Öffnen des Schrankes nicht möglich.

Es verdient wohl noch erwähnt zu werden, dass der 
in drei verschiedenen Grössen hergestellte Schrank „Sani
tas“ alles, was zur ersten Hilfe bei Unfällen benötigt wird, 
in reichlichem Masse enthält.

Fig. 282.
In erster Linie ist ausreichendes Material zur Be

handlung von grösseren und kleineren Blutungen vorge
sehen. Es ist selbstverständlich, dass der hierfür besonders 
in Betracht kommende, in Heft 13 dieser Zeitschrift be
reits erwähnte und bildlich dargestellte Stahldraht-Spiral
schlauch zur Kompression verletzter Blutgefässe, bei der 
Zusammenstellung des Inhalts Berücksichtigung gefunden 
hat. Blutstillungsbinden etc. vervollständigen diesen Teil 
des Inhalts. Zur Behandlung von Knochenverletzungen 
sind Schienen verschiedener Art eingefügt. Der Schrank 
„Sanitas“ enthält ferner Watten-Kompressen, Spezial
Bandagen zur Bedeckung und Luftabschliessung von Brand- 
und Brühwunden, Antiseptika, eine Schere, Splitter-Pinzette, 
Nadeln, Handbürste, Seife, sowie schmerzstillende und be
lebende Medikamente.

Die wesentlichen Vorzüge des Verbandschrankes 
„Sanitas“ und seine reichhaltige Ausstattung dürften ge
eignet erscheinen, die Anschaffung besonders grösseren 
Betrieben angelegentlichst zu empfehlen.

Für die Schiiftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Große-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Die Schutzvorrichtungen in landwirtschaftlichen Betrieben.
Von L. E r h a

T r a n s m i s s i o n s s t a n g e n  u n d  K u p p l u n g e n .
Bei liegenden G öpeln wird die K raft oft durch 

eine schräge Transm issionsstange an die A rbeits
m aschinen w eitergeleitet; da diese Transm issions
stangen sich bereits im A rbeitsbereich befinden, so 
sind sie samt den K uppelungsstellen mit einer rinnen
artigen V erdeckung (Fig. 283 N orm al-U .V .V .) zu über
schalen. W as für diese schrägen Transm issionsstangen 
gilt, trifft auch für alle Transm issionsstangen undW el-

r dt-Augsburg. (Fortsetzung.)

der K leidungsstücke, wie das auch in gew erblichen 
Betrieben bereits vorgeschrieben und eingeführt ist. 
E s wäre dies ja  allerdings mit Schwierigkeiten ver
bunden, da im landwirtschaftlichen Betrieb die A r 
beiter sow ohl als die Arbeitsweisen sehr wechselnd 
sind. E s sei nochm als • g e sa g t, dafs nicht nur die 
K uppelungen, sondern auch die glatten Stangen ge
fährlich sind. Ü ber diese Stangen und Kuppelungen 
läfst sich in einfacher W eise eine rinnenartige Ver-

Fig. 283.

len zu, w elche sich im A rbeitsbereiche befinden. Sei es, 
dafs die Transm issionsstangen feucht sind oder die 
K leider des Arbeiters —  es kom m t sehr häufig vor, 
dafs die K leider von der glatten Transm issionsstange 
erfafst und aufgerollt werden, wodurch der A rbeiter 
dann um die Stange geschleudert w ird, w as zu ge
fährlichen V erletzungen führt. D as Erfafstwerden 
von Transm issionen und Kuppelungen könnte freilich 
auch verm ieden werden durch Tragen eng anliegen

deckung anbringen, wodurch dann U nfälle an diesen 
Stellen fast ausgeschlossen sind.

F u t t e r s c h n e i d e m a s c h i n e n .
Zu den Arbeitsm aschinen übergehend, wollen wir 

zunächst die Futterschneidm aschinen ins A u g e  fassen, 
w elche das am meisten im Gebrauch befindliche, 
wichtigste m aschinelle H ilfsmittel des Landmanns 
bilden.
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A b s t e l l v o r r i c h t u n g .

Bei Futterschneidm aschinen mit Göpel-, Motoren-, 
Dam pfm aschinen- oder W asserrad-Antrieb mufs eine 
entsprechende, d. h. vom  Standpunkte des Einlegers 
leicht zu bedienende und sicher wirkende A b ste ll
vorrichtung für die Einziehwalzen (Fig. 284) vor-

Fig. 284.

handen sein, w elche es erm öglicht, die W alzen sofort 
zum Stillstand zu b rin g e n , während die M aschine 
selbst noch weiterläuft.

Bei Maschinen mit m otorischem  Kraftantrieb, die 
mit G öpel also ausgenomm en, ist aufserdem die A n 
bringung einer Ausrückevorrichtung (Voll- und L eer
scheibe oder dergl. Fig. 260 u. 261), w ie oben bereits 
dargelegt, notwendig.

Abstellvorrichtungen an Futterschneidm aschinen 
sind schon längst eingeführt, und es m acht deren 
A nbringung durchaus keine Schwierigkeit. E s werden 
aber oft Handfutterschneidm aschinen zum Göpel- oder 
Kraftbetrieb eingerichtet, w elche ursprünglich eine 
Abstellvorrichtung nicht besitzen. Eine solche läfst 
sich durch jeden Mechaniker, der sich a u f landwirt
schaftliche Maschinen ve rste h t, leicht nachträglich 
anbringen.

D ie Notwendigkeit einer A bstellvorrichtung liegt 
a u f der H and, da ja  durch die M öglichkeit, die 
W alze  abzustellen, der beste Schutz gegeben ist, im 
F alle  des Erfafstwerdens nicht mehr w eiter in das 
M esserrad hineingezogen zu werden. E ine solche 
A bstellvorrichtung bietet noch den weitern prak
tischen Vorteil, dafs man, ohne den Betrieb unter
brechen zu müssen, bei Störungen im E inlegen die 
W alzen  still stellen und das Futter im Einlegstuhl 
in Ordnung bringen kann. E s werden deshalb sol
che Abstellvorrichtungen stets gerne angebracht.

A b d e c k u n g  (50 c m)  h i n t e r  E  i n z i  e h w  a l z  e n.

Ein starker W iderstand m acht sich jedoch  gegen 
die Forderung geltend, dass hinter dem Prefsdeckel 
zum Schutze des Einlegers a u f der Futterlade ein 
schräges D eckbrett anzubringen ist, w elches, vom  
Einziehw alzenm ittel aus gerechnet, 50 cm  nach rück
wärts abdeckt (Fig. 285). D ieser W iderstand hat

Fig. 285.

seine U rsache hauptsächlich darin, dafs trotz ein
gehender Belehrung dieses D eckbrett vielfach falsch, 
bezw . zu niedrig angebracht, oder dafs das E inlegen 
nicht richtig besorgt wurde. D urch diese A b d ecku n g 
wird aber das E inlegen nicht ungebührlich erschwert, 
wenn man vernünftig, d. h. gleichm äfsig und nicht 
zuviel a u f einmal einlegt. E s ist dazu freilich 
auch notwendig, dafs der E inleger durch einen H ilfs
arbeiter genügend unterstützt wird, der ihm recht
zeitig das zu schneidende Futter herbeischafft, so
dafs keine U nterbrechung in der Zufuhr des Futters 
in der Futterlade eintritt.

D as E inlegen wird übrigens durch A nw endung 
eines sogenannten K ettenzuges in der Futterlade 
(Fig. 286, Ausführung von E p p l e  u. B u x b a u m

Augsburg) ungemein erleichtert. Es kann daher diese 
Einrichtung nicht genug em pfohlen werden, da mit

Fig. 286.
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derselben auch der ungeübteste A rbeiter gefahrlos 
das E inlegen besorgen kann. K urzes Futter und 
Grünfutter m achen keine Schwierigkeiten mehr, da 
das Schneidegut durch den K ettenzug von selbst den 
Einziehwa.lzen zugeführt wird.

W ie  oben angedeutet, wird das D eckbrett viel
fach zu niedrig angebracht und zw ar sow ohl von 
den F ab riken , wie von den Unternehm ern selbst. 
D ie F olge ist, dafs das eingelegte Futter den ganzen 
Raum bis zum D eckbrett ausfüllt, sodafs für die 
Hand kein Spielraum  bleibt zum Nachschieben und 
Nachhelfen. Ich lasse das D eckbrett schräg nach 
hinten ansteigend anbringen und befestige zu dem 
Z w ecke zuerst seitlich an dem Futterladen mittels 
N ägel oder H olzschrauben zwei keilförm ige Backen, 
w elche hinten etw a 1 5 — 18 cm über das Seitenbrett 
der Futterlade em porstehen. A u f  diese Backen nun 
wird das D eckbrett aufgenagelt. D er dann noch 
verbleibende Spielraum  zw ischen Futter und D e ck 
brett genügt vollständig, um mit den H änden N ach
hilfe leisten zu können. D ie seitliche Befestigung 
der Backen an der Futterlade hat neben der M ög
lichkeit einer soliden und einfachen Befestigung noch 
den V o rte il, dafs der gossenförm ige A ufsatz oben 
eine gröfsere lichte W eite erhält und so dem E in
leger das N achschieben und N achhelfen erleichtert.

W enn nun auch diese 50 cm lange A b d ecku n g 
ein Erfafstwerden durch die E inziehw alzen nicht ganz 
unm öglich m a c h t, so ist doch eine stärkere V e r 
letzung durch das noch 12 cm weiter von den E in
ziehwalzen entfernte M esserrad ausgesch lossen , da 
der A rm  nicht sow eit reicht. D urch das D eckbrett 
wird erzielt, dafs der E inleger viel seltener durch 
die Einziehwalzen erfafst wird, als wenn ein solches 
nicht vorhanden wäre, da er nicht mehr so nahe bei 
den gefährlichen E inziehw alzen hantieren kann. W ird 
er aber dennoch erfafst, so findet der E inleger am 
D eckbrett und an den seitlichen Backen einen H alt, 
der ihm erm öglicht, sich mit K raft gegen ein w ei
teres Einziehen der erfafsten H and in das M esserrad 
zu stemmen. So gewinnt der Einleger auch Zeit, 
sich au f die Benutzung des A bstellhebels zu b e
sinnen, w as er vielleicht im ersten A ugenblick des 
Erfafstw erdens infolge der lähm enden A n gst und der 
fehlenden G eistesgegenw art vergafs.

Man trifft bei Maschinen mit Göpel- oder K raft
betrieb m anchm al auch die Einrichtung an, dafs das 
ganze D eckbrett bew eglich angebracht und mit dem 
A bstellhebel derart verbunden ist, dafs beim H eben 
des D eckbretts die Einziehwalzen stille gestellt w er
den, wie es E p p le  & Buxbaum  und Lanz früher 
gem acht haben. So bestechend diese Einrichtung 
beim ersten A n b lick  erscheint, so bew ährt sie sich 
doch in der Praxis nicht, da es oft vorkom m t, dafs

durch die Pressung des eingelegten Futters das 
D eckbrett gehoben wird und die Einziehwalzen auch 
abgestellt w erden, wenn es nicht notwendig oder 
erwünscht ist. D ies ist für den Einleger selbst
verständlich ärgerlich, und ich habe denn auch häu
fig gefunden, dafs unvernünftige Einleger dem ein
fach dadurch abgeholfen haben, dafs sie das ab
stellende D eckbrett mit einem Strick oder dergleichen 
festbanden. D am it verfehlt aber die an sich gute 
Einrichtung ihr Ziel.

D iese Einrichtung liefse sich vielleicht folgender- 
mafsen verbessern, bezw. gebrauchsfähiger m achen: 
Man bringe (Fig. 287) hinter dem Prefsdeckel au f

Fig. 287.

etwa 30 cm Län ge ein festes, schräg ansteigendes 
D eckbrett an, w elches die Pressung des eingelegten 
Futters besorgt und aufnimmt. Daran anschliefsend 
verlängere man die A bdeckun g auf 50 cm Länge 
durch ein etwa 20 cm breites bew egliches Deckbrett, 
w elches mit dem A bstellhebel in Verbindung steht. 
D ieses D eckbrett befindet sich dann schon so hoch 
über dem eingelegten Futter, dafs es durch dasselbe 
keine Pressung mehr erfährt, sodafs somit der Ü b el
stand des oben geschilderten unbeabsichtigten A b- 
stellens beseitigt ist. W ird aber der Einleger erfafst, 
so mufs er a u f das bew egliche Prefsbrett mit dem 
A rm  drücken und damit abstellen, auch wenn er 
sonst die nötige G eistesgegenw art hiezu nicht ge
habt hätte.

Letztere Einrichtung läfst sich auch bei den alten 
englischen G öpel - Maschinen, oder bei den H and
maschinen, die für Göpelbetrieb eingerichtet werden, 
leicht anbringen, dadurch dafs man den A bstellhebel 
verlängert und nach rückwärts 50 cm weit biegt und 
noch einen A rm  quer über den Einlegstuhl gehen 
läfst, w elcher das genannte 20 cm breite D eckbrett 
ersetzt. (Fig. 288.)

I
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E s sei noch bem erkt, dafs es weniger von B e
deutung ist, ob die obere Einziehw alze selbst ver-

Fig. 288.

deckt ist oder n ic h t; an den Maschinen, an welchen 
die sonst gufseiserne K appe über der W alze  fehlt, 
bleibt letztere auch am besten in Zukunft u n b ed eck t; 
eine Gefahr ist damit nicht verbunden. D och  darf 
das vordere Ende des Ü berdeckungsbretts von der 
W alze  selbst oder dem die W alze überdeckenden 
G ufsdeckel nicht zu weit entfernt sein, weil sonst 
das zu schneidende Futter sich teilw eise durch den 
Zw ischenraum  herausschiebt (Fig. 287) und nicht v o ll

ständig zwischen die beiden W alzen hineingeleitet 
wird.

Dafs ältere Maschinen manchm al schlecht ein
ziehen, hat seinen Grund meist darin, dafs die E in 
ziehwalzen nicht mehr sch arf genug sind, indem die 
Kanten und H aken durch längeren Gebrauch abge
rundet und glatt werden. In diesem Falle empfiehlt 
es sich, die Einziehwalzen durch neue zu ersetzen, 
oder die H aken durch eine grobe Feile wieder rauh 
zu m achen. A b er auch die sehr oft anzutreffende 
viel zu grofse Belastung des Prefshebels ist schuld 
an dem schlechten Einziehen. Durch entsprechende 
Verringerung derselben kann die Einlegearbeit nicht 
unwesentlich erleichtert werden.

M e s s e r r a d v e r d e c k .
Geringe Schwierigkeit bereitet die Ü berdeckung 

des M esserschwungrads, w elche allgem ein vorgeschrie
ben ist.

Ist das M esserrad an den Göpelfutterschneide
maschinen mit einem Gestellrahm en um geben, so ist 
die Anbringung eines M esserrad-Schutzverdecks nicht 
schw er, da man dieses V erd eck ohne weiteres auf 
diesen Rahm en setzen und mittelst Charnier (Fig. 290

Ausführung von E p p l e  u. B u x b a u m ,  A ugsburg) 
oder Steckstiften (Fig. 291, Ausführung der Ma s c h i -

Fig. 290.

Fig. 291.

n e n f a b r i k  L a n z ,  Mannheim) leicht abnehm bar an
bringen kann. Ein gröfser Ü belstand ist es jedoch , dafs 
diese Gestellrahm en durchgehends das Messerrad so 
eng um schliefsen, dafs das Futterschneiden zum al bei 
Grünfutter bald zur U nm öglichkeit wird, wenn man 
au f diesen engen Rahm en einfach einen geschlossenen 
Kasten setzt, der eben so eng ist w ie der Rahmen. 
Leider gingen hierin die renom m iertesten landwirt
schaftlichen M aschinenfabriken mit keinem guten Bei
spiel voran. Sie glaubten, genug getan zu haben, 
wenn sie ohne irgend eine Ä nderung am  Rahm en 
schlecht und recht einfach einen Kasten über die 
obere H älfte des M esserrades stülpten, ohne zu unter
suchen , ob denn das ohne weiteres angängig wäre. 
Hätten sie es selbst versucht, so hätten sie bald g e 
funden , dafs das M esserradverdeck geräum ig sein 
mufs und dafs das Gestell nach vorne und an beiden 
Seiten erweitert werden mufs, damit das H äcksel frei 
durchfallen kann. D as geschah jedoch  nicht. D ie
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Zeche hatten nun die Kunden zu bezahlen, welche 
selbstverständlich bald erfahren müfsten, dafs sie das 
zudem  teure V erd eck nicht brauchen konnten und 
gezw ungen waren, ohne dasselbe zu arbeiten. D abei 
wurde natürlich über die V orschrift losgezogen statt 
über die Fabrik, die solch unbrauchbares Zeug liefert 
und dadurch allenthalben die V orschrift diskreditiert, 
die doch keine so unzweckm äfsige A usführung vo r
schreibt. Ich hatte deshalb anfangs überall mit dem 
V orurteil zu käm pfen, dafs man mit einem M esser
radschutzverdeck nicht Futter schneiden k ö n n e , da 
sich die M aschine bald verstopfe. D ies w ar jedoch 
leicht zu w iderlegen durch H erstellung eines Schutz
verdeckes , dessen V o rd er- und Rückw and so weit 
vom  R ade abstanden, dafs das H äcksel hinreichend 
Spielraum  hatte und dadurch, dafs die beiden W ände 
durch eine Blech- oder H olzkappe verbunden wurden, 
w elche a u f beiden Seiten nicht bis zum Rahm en herab
reicht, sondern an diesen Stellen etw a 15 bis 20 cm

/
// "I

Fig. 292.

offen läfst (Fig. 292). D adurch kann das an diesen 
Stellen leicht anstauende H äcksel seitlich herausfallen.

Ich erachte es auch als genügend, wenn die das 
M esserrad vorn und hinten vollständig verdeckenden 
W än de für sich gesondert befestigt werden. Sie 
können dann entweder gar keine V erbindung haben 
oder lediglich durch ein paar Bügel oder H aken ver
bunden werden. Ist die Futterschneidem aschine so 
aufgestellt, dafs das M esserrad au f der V orderseite 
nicht zugänglich ist, was häufig vorkom m t, so ist die 
vordere Schutzw and entbehrlich und nur a u f der rück
wärtigen Seite des M esserrades eine Schutzwand an
zubringen. D ringend zu warnen, insbesondere, wenn 
gelegentlich etwas feuchtes Futter oder gar Grün
futter geschnitten wird, ist vor der A nbringung von

M esserradverdeckungen in der Form  von D rahtge
weben aller Art, und zw ar aus nachstehenden Grün

den :
1. hängen sich die geschnittenen H äcksel, dann 

Schm utz und Staub in die M aschenöftnungen des G e
w ebes und heben den einzigen Vorteil, den ein sol
ches Drahtgitter noch haben k ö n n te , nämlich die 
gröfsere H elligkeit hinter der V erdeckung, wenn das 
Licht nur von vorne kom m t, fast gänzlich auf.

2. wird hierdurch viel leichter ein Verstopfen 
eintreten können, als w enn, wie an einer glatten 
Bretter- oder Blechw and, die H äcksel sich nicht an

hängen können.
3. ist ein Drahtgitter nicht billiger als ein H olz

kasten und weniger dauerhaft, wTeil die D rahtstäb
chen allm ählich durchrosten und alsdann unter die 
H äcksel kom m en, w o sie für das V ieh  sehr gefähr

lich werden können.
A n  H andfutterschneidem aschinen lasse ich das 

M esserradverdeck in ähnlicher W eise anfertigen, wie 
an Göpelfutterschneidem aschinen. D a  jedoch  bei 
diesen Maschinen ein Gestellrahm en nicht vorhanden 
ist, so lasse ich zum Ersatz desselben am Maschinen- 
fufse mittels H akenschrauben ein starkes Brett an-

Fig. 293. Fig. 294.

bringen, in w elches das V erd eck leicht abnehm bar 
eingesteckt werden kann (siehe Fig. 293 u. 294).

D ie A nbringung einer rotierenden Scheibe au f 
der Vorderseite des M esserrades, wie es in den 
U .V .V . angegeben is t , erwies sich nicht als zw eck

mäfsig.
E s wird nur wenig Schwierigkeit bereiten, an 

den H äckselm aschinen säm tliche Zahnräder: Stirn-, 
W inkel-, Scheibenräder und dergl. derart zu über
decken, dafs jede Berührung derselben mit den Glied- 
mafsen oder Kleidern der an ihnen beschäftigten P er
sonen auch durch Zufälligkeiten, z. B. Anstofsen an 
die Schutzvorrichtungen, A usgleiten der Arbeiter, 
Stürzen derselben, ausgeschlossen ist.

W ie  dies an den neueren Maschinen allenthalben 
zu sehen is t , werden die Zahnräder zw eckm äfsig
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durch sicher eingehängte Gufseisen- oder H olzkäst
chen , oder gegen V erschiebung gesicherte B lech
deckel in einfacher W eise verdeckt. D och sind an 
den den gesamten Markt überschwem m enden billigen 
Maschinen, wie sie vielfach aus W ürttem berg zu uns 
kom m en, diese Ü berdeckungen noch sehr unvoll
ständig und m angelhaft. Bei A n k a u f derartiger M a
schinen ist also V orsicht geboten.

D ie an H andfutterschneidem aschinen sehr viel 
angebrachten T retkurbeln , durch w elche mit dem 
Fufse die B ew egung des Schwungrades unterstützt 
werden kann, sind ebenfalls in genügender W eise 
zu überdecken, auch dann, wenn die Tretvorrichtung 
selbst ausgehängt ist, weil auch in diesem Falle die 
K urbel mit herumläuft.

Bei den bereits länger in Betrieb befindlichen

H äckselm aschinen älterer Bauart können diese V e r 
deckungen der Zahnräder und Tretkurbeln so ziem 
lich von jedem  D orfschm ied in Form  von an ge
schraubten oder eingehängten Blechdeckeln oder von 
den Dorfschreinern und Zim m erleuten in Form von

H olzkästchen (Fig. 295), w elche gegen V erschieben 
gesichert sein müssen, angebracht werden.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Bleiweißfrage.
Von F. K e r d y k ,  Hengelo.

Im Anschlufs an die allgem eine Übersicht der 
Frage des V erbots bleihaltiger Farbstoffe in H eft 10, 
Jahrg. V II dieser Zeitschrift ist das Ergebnis einer an 
m ehrere französische und belgische Städte und ein 
paar Schweizer K antone gerichtete U m frage von Inter
esse , w elche durch einen in verschiedenen hollän
dischen Gem einden gestellten A n trag zum B leiw eifs
verbot für öffentliche Arbeiten veranlafst wurde. Bei 
den nicht im mer mit der erwünschten Objektivität 
von beiden Seiten angeführten Gründen ist es schwie
rig, sich ein richtiges Urteil über das Für und W ider 
der Frage zu bilden und es schien uns w ichtig, die 
Erfahrungen von Gem einden zu sam m eln, die seit 
einigen Jahren bei ihren öffentlichen A rbeiten aus- 
schliefslich Zinkweifs verwenden.

D as Ergebnis der U m frage ist —  obw ohl von 
dreizehn Gem einden nur sechs hier verw endbare A n t
worten eintrafen —  für den augenblicklichen, unge
klärten Stand der Frage bezeichnend; die Erfahrungen 
gehen offenbar so w eit auseinander, dafs hier von 
einer K lärung unseres Urteils kaum die R ede sein 
kann. Auffallend erscheint, dafs die Gem einde Lüttich 
mit den längsten (zehnjährigen) Erfahrungen die durch
aus günstigsten Ergebnisse erzielt hat.

A u s der nachstehenden Zusam m enstellung, deren 
A ngaben sich alle sow ohl au f Aufsen- wie au f Innen
arbeiten beziehen, geht zw ar hervor, dafs die D eckung 
des Zinkweifses in den betreffenden Gem einden im 
allgemeinen als hinter derjenigen des Bleiweifses zu
rückbleibend betrachtet w ir d , indem entweder eine 
Schicht mehr oder doch ein gröfseres G ew icht an

Zinkweifs notwendig ist. (Orleans widerspricht sich 
in dieser Hinsicht.) Man d arf dabei aber nicht aufser 
acht lassen, dafs dieser U m stand nicht als entscheiden
des Hindernis gegen das Bleiw eifsverbot betrachtet 
werden d arf —  falls einmal als ausgem acht ange
nom m en w ird, dafs die Gesundheit der A nstreicher 
durch die V erw endun g des Bleiweifses in hohem 
Grade gefährdet wird. D enn wenn der ausschliefs- 
liche Gebrauch von Zinkweifs auch eine geringe 
V erteuerung der M alerarbeiten herbeiführen würde, 
so wäre die dadurch bew irkte Besserung der Gesund
heit der betreffenden A rbeiter doch gewifs nicht zu 
teuer erkau ft, um so weniger als es sich nicht um 
bedeutende Preisunterschiede handeln kann. (Man 
vergleiche die Zusam m enstellung.)

D ie eingegangenen A ntw orten wurden hier m ög
lichst wortgetreu w iedergegeben , bezw. übersetzt. 
Sie geben uns noch zu den folgenden Bem erkungen 

Anlafs.
D ie M ischung des Bleiweifses mit Ö l in den 

Fabriken hat zw ar den nicht zu unterschätzenden 
V orteil, dafs für die Anstreicher die gefahrvolle A r 
beit der Zubereitung fortfällt, sie räumt aber viele 
andere Gefahrquellen nicht aus dem W e g e ; nament
lich verhindert sie nicht, dafs das Bleiweifs durch 
Beschm utzung der H ände in die H aut dringt, dafs es 
beim Berühren des Butterbrots und der Zigarren in 
den Mund geführt wird, und dafs beim A bkratzen 
der Farben dennoch Staub entwickelt wird.

D ie Bem erkung von Basel-Stadt, dafs G em einde
V erbot nichts gegen die Bleikrankheiten nützt, falls
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Seit 
wann 

gilt das 
Verbot?

Welche sind die Ergebnisse in bezug auf 

Deckung | Dauerhaftigkeit j  Preis

Waren und sind die 
Maler-U nternehmer 
gegen das Verbot?

Bemerkungen.

Antwerpen

Basel-Stadt
(Kanton)

Brüssel

Gent

Lüttich

Orleans

1905

1905

1902

1903

1897

1901

Zinkw. fordert mehr 
Arbeit; Bleiw. ist 
flüssiger, deckt bes
ser bei der ersten 
Schicht und streckt 
sich leichter.

Zinkw. steht hinter 
Bleiw. zurück, be
sonders bei stark 
vorspringenden 
Leisten.

Eine Schicht Zinkw. 
mehr muß angewen
det werden; dann 
kommt die Deckung 
aufs gleiche höraus.

Zinkw. deckt weni
ger, muß also in 
größerer Menge ver
wendet werdet.

Kein nennenswerter 
Unterschied.

Zinkw. deckt viel 
weniger.

Ziemlich gleich für 
Zinkw.- und Bleiw.- 
Farben. Bei Außen
arbeiten schwärzt 
Zinkw. sich schnel
ler.

Keine bestimmte Er
fahrung verfügbar.

Kein nennenswerter 
Unterschied.

Kein nennenswerter 
Unterschied.

Bei Zinkw. geringer, 
weil Stoff bildend 
und leichter ab 
fallend.

Zinkw. 15 v. H. 
teurer.wie Bleiw.

Kein nennens
werter Unter
schied.

Zinkw. teurer we
gen größerem 
Verbrauch.

Kein nennenswer
ter Unterschied, 

Kein Preis-Unter
schied.

Sie waren und sind 
meistens noch da
gegen.

Ursprünglich dage 
gen; jetzt fügen sie 
sich; die Meinungen 
sind geteilt.

Kein Widerstand 
empfunden.

Kein Widerstand 
empfunden.

Kein Widerstand 
empfunden.

Da das Bleiw. gegenwärtig mit 
01 gemischt aus den Fabriken 
bezogen wird, hat der Ge
brauch keine nachteiligen 
Folgen für die Anstreicher 
mehr.

Gemeinde-Verbot nützt nicht 
gegen Bleikrankheiten, so
lange nicht auch alle Private 
nur Zinkw. verwenden lassen.

Ergebnisse im allgemeinen be
friedigend.

Bleiw. wird — zur Hälfte mit 
Zinkw. gemischt — als Grund
schicht bei Außenarbeiten ge
duldet.

Bei der Ersetzung von Bleiw. 
durch Zinkw. wird jetzt etwa 
’ /ä an Farbgewicht weniger ge
braucht; dagegen 1̂ meh.r Öl.

nicht auch alle Privaten ausschliefslich Zinkweifs —  
oder sonstige Farbstoffe ohne Bleigehalt —  verw en
den, ist gew ifs unbestreitbar, sie verkennt aber die 
B edeutung eines solchen V erbots. D enn diese soll 
doch w ohl hauptsächlich darin bestehen, dafs die 
Gem einde in sozial-hvgienischer H insicht den W eg  
zeigt, dafs sie die M öglichkeit das Bleiw eifs vo ll
ständig zu entbehren dartut, und in solcher W eise 
einerseits eine freiw illige N achfolgung von Privaten 
bewirkt, während sie anderseits ein allgem ein gültiges 
Staatsverbot vorbereitet.

Unter obigem  Gesichtspunkt haben besonders 
die grofsen Gem einden eine A u fgab e zu erfüllen, 
denn bei kleineren Ortschaften besteht die Gefahr, 
dafs die M aler-Unternehm er sich bei den verhältnis
m äfsig selten vorkom m enden Arbeiten bei etwa

schlechter Ausführung mit H inweis a u f den Zinkweifs- 
zwTang zu entschuldigen suchen.

Im allgem einen scheint die Erfahrung dahin zu 
gehen, dafs unmittelbar an der Seeküste Zinkweifs 
unbedingt den V o rzu g  verdient, während es zu ve r
werfen ist in den Fällen, w o es der Einw irkung des 
Rauches ausgesetzt ist. Letzteres wird besonders 
durch die ungünstigen Erfahrungen der Belgischen 
sow ie der Preufsischen Staatseisenbahnen (die ihre 
Zinkweifs-Vorschrift w ieder einzogen) dargetan, w äh
rend auch bei im übrigen sehr günstigen Ergebnissen 
der holländischen Staatskom m ission zum Studium 
der Bleiweifs-Frage bei einer Eisenbahnbrücke, unter 
der auch viele Dam pfschiffe durchgehen, das gleiche 
festgestellt wurde.

Die Zeltbude,
ein neuer Unterkunftsraum für Arbeiter.

Betrachten wir uns die bisher üblichen, wenn 
auch wohlfeilen Schutz- und Unterkunftsräum e der 
A rbeiter a u f Bau- und Arbeitsplätzen oder au f den 
häufig wechselnden Arbeitsstellen der Eisenbahn
Unterhaltung, meist in Gestalt einfacher bew eglicher 
Leinw andzelte oder Bretterhütten, so fallen sofort 
zahlreiche äufsere und innere U nvollkom m enheiten, 
ja  vielfach Zw eckw idrigkeiten dieser V orrichtungen 
auf. Bei den am meisten verw endeten Unterkunfts

zelten sind es die beschränkte H öhe und überhaupt 
ein ungenügend ausnützbarer Raum, Schlaffheit der 
Zelthaut, M angel an Standfestigkeit, F e h l e n  e i ne s  
f e s t e n  F u f s b o d e n s ,  Eintritt von W ind und 
Feuchtigkeit von unten her, unzureichende Lüftung 
und H elligkeit im In n ern , Nichtvorhandensein b e
quem er Tische und Bänke sowie einer Eingangstür, 
erschwertes A ufhängen und Trocknen der K leider
u. a. m. Noch weniger leisten die primitiven, vorne
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in der R egel ganz offenen Bretterhütten den g e
rechten Ansprüchen der Arbeiterschaft auf behag
liche und gesunde Unterkunft im Freien während 
der Essens- und Ruhepausen Genüge.

D as Ideal eines bew eglicheu und verhältnis- 
m äfsig billigen Schutz- und Unterkunftsraumes dürfte 
nunmehr in der vorwürfigen, von dem K gl. O ber
bauinspektor H ugo M arggraff in M ünchen ersonnenen 
„ Z e l t b u d e “ (D. R.-G.-M. 313963) gefunden sein, 
deren alleinige Fabrikation und Vertrieb die rühm 
lichst bekannte Z e l t -  u n d  S e g e l t u c h f a b r i k

L.  S t r o m e y e r  &  C o .  i n K o n s t a n z ,  B a d e n ,  
übernommen hat.

W ie der Name besagt, stellt die Z e l t b u d e ,  
B a u a r t  H u g o  M a r g g r a f f ,  ein M ittelding zw i
schen Zelt und H olzbude dar (vgl. Abbildungen 
Fig. 296 u. 297, Grundrifs und Querschnitt). D ie hin
sichtlich Konstruktion, A usführung und Ausstattung 
in allen Einzelheiten m öglichst vollkom m en durch
gebildete Zeltbude hat die äufsere gefällige Gestalt 
eines kleinen H äuschens mit lotrechten W änden und

mit einer allseits vorspringenden s t r a f f e n  S p a r 
r e n d a c h u n g ,  sie besitzt einen 14 cm  über Terrain 
liegenden hohlen Fufsboden, 3,74 m Länge, 2,5 m 
Breite, 2,55 m Firsthöhe und 21 cbm  Rauminhalt 
bei etw a 320 kg  Gesam tgew icht. E s sind sieben 
T eile  zu unterscheiden:

1. D er F u f s b o d e n  wird jew eils aus den bei
den auseinandergeklappten und um gelegten P ack 
kisten für das H olzw erk gebildet, von denen je d e  
2,50 m lang, 0,93 m breit und 0,28 m hoch ist; die 
sichtbaren Flächen dieses hohlen Fufsbodens sind 
mit Karbolineum  angestrichen.

2. D as O b e r b a u g e r i p p e  besteht aus durch
w eg gehobelten und lasierten Kanthölzern von 5/5 
bezw. 4/4 cm  Stärke mit so liden , rostsicher ve r
zinkten Eisenverbindungen und Beschlägen ; die lan 
gen H ölzer sind zw eiteilig und mit Scharnieren zu
sam m enlegbar. D er R iegel der hinteren G iebelw and 
beim  O fen ist mit zahlreichen Kleiderhaken versehen.

3. D ie  U m  w a n d u n g  ist für alle vier Seiten 
aus nur einem einzigen Stück w asserdicht getränkten 
Leinw and-Segeltuches hergestellt, dieses reicht unten 
über die Fufsbodenfläche hinab, oben an den L än gs
seiten aber nur bis T raufhöhe, w odurch unter D ach 
ein genügend hoher Luft- lind Lichtdurchlafs g e 
wonnen ist. In der Rückw and dienen zw ei S egel
tuchklappen zum Schliefsen fensterartiger Öffnungen. 
D ie Rundleinwand wird oben eingehakt und unten 
mit Schnallriem en am Fufsboden befestigt.

4. D ie D a c h u n g  besteht ebenfalls nur aus e i n e m 
Stück besonders lichtdurchlässigen, wasserdichten 
Baum w ollsegeltuches, sie springt an den Längsseiten 
40 cm  und an den G iebelseiten 10 cm  vor. D ie 
D achneigung beträgt 20 Grad. D ie Befestigung der 
D achhaut an den Traufleisten und D achsparren g e 
schieht mittels Schnallriem en.

5. D i e  E i n g a n g s t ü r e ,  aus Rahm enw erk g e 
bildet und mit Segeltuch bespannt, geht in A n geln .

6. D i e  S t u r m s i c h e r u n g  der Zeltbude er
fo lgt an den vier E cken  durch kräftige H olzstreben, 
die oben eingehakt und am Erdboden durch E isen
pflöcke verankert werden.

7. D ie  originelle S i t z e i n r i c h t u n g  mit Plätzen 
für 16 Mann besteht aus 8 Bänken mit 4 Tischen, 
je  1 m lang und mit K lappstützen versehen; Bänke 
und Tische werden mittels Flachhaken an den un
teren W andriegeln angehängt und liegen zudem a u f 
letzteren unbew eglich auf.

A u s dieser gedrängten Beschreibung und aus 
den Zeichnungen erhellen bereits die V orzüge und 
Eigentüm lichkeiten der Zeltbude, von denen beson
ders hervorgehoben se ie n : die straffe und unter 200 
geneigte Sp arren d achu n g; der hohle, stets trockene 
und w arm e F u fsb o d en ; ausgiebige L ü ftu n g , ohne
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„Z u glu ft“ ; angenehm e H elligkeit im Innern; gegen 
Eindringen von Regen, Schnee und W ind schützende 
D achvorsprünge; die Ausstattung mit bequem en, 
rasch und solid gebrauchsfertig gerichteten Bänken 
und T isch en ; einfache V erp acku n g des gesam ten 
H olzw erkes in den beiden (verschliefsbaren) B oden
kisten, daher bequem er V ersand und Transport; 
dichtschliefsend befestigte, nur aus 2 Stücken b e
stehende S to ffb ek le id u n g; schnelles Aufstellen (mit 
3— 4 Mann in 15— 20 . Minuten) und Zerlegen (samt 
Einpacken in 10— 15 M inuten); sturmsichere V e r
ankerung.

Erhöht wird die Zw eckm äfsigkeit der Zeltbude 
durch deren A usstattung mit einer sog. „ G e b r a u c h s 
k i s t e “ und einem „ S t r e c k e n o f e n “ . D ie er- 
stere —  100 cm  lang, je  60 cm  hoch und breit —  
enthält einen als „ K o c h k i s t e “ (Selbstkocher) aus
gebildeten A b teil mit H olzw olle-Füllung und Ab- 
schlufskissen für zwei K ochtöpfe zum selbsttätigen 
Garkochen der im Ofen vorbereiteten Speisen. Das 
gröfsere A bteil dient zur A u fb ew ahru n g von G e
räten, Lebensm itteln, K onserven und N otverbandzeug, 
beim  V ersand der Zeltbude jedoch zur A ufnahm e 
der zusam m engelegten Rundleinwand und D achhaut; 
so verpackt w iegt die Gebrauchskiste etwa 60 kg, 
geschlossen bietet sie Sitzgelegenheit für weitere drei 
Personen. D er aus starkem Eisenblech gefertigte 
Streckenofen wird von der Firm a Strom eyer & Co. 
nach einem bestbewährten Konstruktionssystem  ge
liefert. Jeder Zeltbude wTerden die Kistenschlüssel, 
E isenpflöcke und eine Gebrauchsanw eisung m itge
liefert. D er Preis einer vollständigen Zeltbude samt 
Gebrauchskiste, Streckenofen, Rauchrohr, Bodenblech 
und zw ei K ochtöpfen beträgt 344 Mark.

D ie Zeltbude wurde im März vor. Js. von dem 
bayerischen Verkehrsm inister Ri t t e r  v o n  F r a u e n 
d o r fe r  und einigen höheren Beam ten der V erkehrs
verw altung besichtigt und als ein „wesentlicher Fort
schritt auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes“ erachtet, 

dann laut Ausschreiben im Verkehrsm inisteralblatt 
vom  26. Juni 1907 „in A nsehung ihrer erheblichen 
V orzü ge hinsichtlich Raumausnützung, Bequem lich
keit und D auerhaftigkeit“ zur künftigen a u s s c h lie fs -  
l i c h e n  E i n f ü h r u n g  auf den bayer. Staatseisenbah
nen ins A u g e  gefafst. A u ch  im Am tsblatt des k. 
Staatsministeriums des Innern vom  3. O ktober 1907 
ist die Zeltbude den kgl. Bauäm tern zur Anschaffung 
em pfohlen worden.

D ie Zeltbude, Bauart H ugo M arggraff, Fabrikat 
L. Strom eier u. Co. gew ährt ohne Zw eifel den A rbeiter
rotten bei der U nterhaltung der Eisenbahnen, in aus
gedehnten Bahnhöfen und Bauplätzen, bei Strafsen-, 
Fluls- und Kanalbauten, bei Bauten a u f dem glatten 
Lande, nicht minder in forstlichen, kulturtechnischen, 
landwirtschaftlichen, militärischen, industriellen und 
kolonialen Betrieben usw., während der Essens- und 
Ruhepausen einen recht behaglichen, zugleich gegen 
die Unbilden der W itterung und gegen die Feuchtig
keit des Erdbodens sicher schützenden Aufenthalt im 
Freien.

D ie M ehrausgabe gegenüber den K osten der bis
herigen Schutzzelte wird sich reichlich lohn en: in wirt
schaftlicher H insicht durch geringe U nterhaltungs
kosten, in idealer Beziehung durch Förderung der 
Gesundheit, der Schaffenslust und Leistungsfähigkeit 
der A rbeiter!

Staubgefahr beim Dampfkesselreinigen.
Von Ingenieur M o r g n e r ,  Assistent der Kgl. Gewerbe-Inspektion Meissen.

Vor kurzem ist durch eine Bekanntmachung des Bun
desrates in Ergänzung zu dem im Jahre 1903 in Kraft 
getretenen Kinderschutzgesetz die Beschäftigung von Kin
dern bei der Reinigung von Dampfkesseln verboten wor
den. Man sollte meinen, ein derartiges Verbot wäre über
flüssig, weil die Unternehmer schon aus humanitären und 
ethischen Rücksichten auf die Verwendung so empfindsamer, 
jugendlicher Arbeitskräfte bei einer so überaus anstrengen
den und gesundheitsschädlichen Beschäftigung verzichten 
müssten. Dass es sich bisher in einzelnen Betrieben aber 
dennoch anders verhalten hat, geht aus den Jahresberich
ten der Gewerbe-Aufsichtsbeamten mehrfach hervor. Doch 
würde man zu weit gehen, wollte man diese Fälle lediglich 
als ein Symptom der Gewinnsucht und Ausbeutungssucht 
der Unternehmer ansehen, sondern es wird sich hierbei 
meist um Dampfkessel kleinerer Bauart gehandelt haben,

die für erwachsene Personen schwierig zu befahren sind, 
oder die betreffenden Kesselbesitzer werden sich des nach
teiligen Einflusses der Kesselreinigungsarbeiten auf die 
Gesundheit der Arbeiter nicht in vollem Masse bewusst 
gewesen sein.

Es dürfte demnach zeitgemäss sein, eine Erörterung 
anzustellen über die gesundheitlichen Verhältnisse, unter 
denen die mit dem Reinigen von Dampfkesseln beschäf
tigten Arbeiter ihre Tätigkeit verrichten, über die patho
logische Wirkung des Kesselsteinstaubes auf die mensch
lichen Atmungsorgane und über die Mittel und Wege, die 
einzuschlagen sind, um jene Arbeiter vor den gesundheit
lichen Gefahren ihrer Berufsarbeit zu schützen.

Sehr häufig muss aus Rücksicht auf einen ungestörten 
Fabrikbetrieb die Kesselreinigung in möglichst kurzer Zeit 
vorgenommen werden, sodass von einem genügenden Er
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kalten des Kesselmauerwerkes und der Kesselbleche, was 
erforderlich ist, um den Aufenthalt im Kesselinnern für 
die Arbeiter einigermassen erträglich zu machen, keine 
Rede sein kann. Dies trifft namentlich für die Anlagen zu, 
welche für den Fall etwaiger Unterbrechungen im Betriebe 
ihrer Dampfkessel über eine Reserve-Dampferzeugungs
quelle nicht verfügen. In dieser Lage befanden sich nach 
der Berufs- und Gewerbezählung von 1895 ungefähr 55 000 
Anlagen, die nur mit einem Dampfkessel arbeiten, gegen
über einer Gesamtzahl von etwa 130000 Dampfkesseln. 
Zur schnelleren Erledigung der Reinigungsarbeiten werden 
die Arbeiter dabei meist in einer Zahl beschäftigt, die für 
die gebotenen Raumverhältnisse im Kesselinnern viel zu 
gross ist. Die Luft im Kessel ist dann in solchem Falle 
nicht nur durch den beim Abklopfen des Kesselsteins ent
stehenden Staub, sondern auch durch die Ausdünstungen 
der Arbeiter (namentlich, wenn letztere bei ihrer Berufs
arbeit dem Alkoholgenusse huldigen) bis zu einem kaum 
noch geniessbaren Grade verschlechtert. Noch ungünstiger 
werden diese Luftverhältnisse, wenn an Stelle von elektri
scher Beleuchtung Petroleum- oder Öllampen mit offener 
Flamme verwendet werden, welche die Luft in ihrer Um
gebung noch durch Verbrennungsgase und Russ verderben. 
Nun wird man allerdings von einer durch Kesselsteinstaub
Einatmung bestehenden gesundheitlichen Gefahr für die
jenigen Arbeiter nicht sprechen können, welche die Kessel
reinigung als Nebenbeschäftigung jährlich nicht öfter als 
zwei- oder dreimal ausführen, wie dies in den Betrieben 
der Fall ist, die dabei keine fremden, sondern, um sie 
möglichst vor einem durch den Fabrikstillstand verursachten 
Lohnausfall zu schützen, eigene Arbeiter beschäftigen. 
Für letztere besteht zwar noch die Möglichkeit, dass sie 
sich unter Nichtbeachtung der erforderlichen Vorsicht beim 
Heraussteigen aus dem Kesselinnern eine akute Erkältung 
der Atmungsorgane zuziehen, oder dass sich ziemlich be
trächtliche Mengen Staub in den Schleimhäuten der Nase 
und des Rachens ablagern; doch bietet sich ihnen nach 
Beendigung der Kesselreinigung bei ihrer Berufsarbeit in 
der Regel genügend Gelegenheit zur Erholung von einer 
etwa doch eingetretenen Erkrankung, und auch das Spu
tum derselben weist erfahrungsgemäss nach wenigen Tagen 
keinen Staub mehr auf. Die Verhältnisse haben sich je
doch in der jüngsten Zeit, seit etwa 12 —  15 Jahren, in
sofern wesentlich geändert, als sich ein besonderes Dampf- 
kesselreinigungs - Gewerbe herausgebildet hat; namentlich 
in Grossstädten und in Industriezenrten sind zahlreiche 
derartige Kesselreinigungsanstalten entstanden, die meist 
von früheren, im Betriebe und Bau von Dampfkesseln er
fahrenen Fabrikmeistern, Schlossern oder Kesselschmieden 
gegründet worden sind, und welche neben dem Ausklopfen 
der Kessel auch die Instandhaltung der Kesselarmatur und 
kleine Reparaturen, wie Verstemmen undichter Nähte, das 
Einziehen einzelner Nieten usw., mitübernehmen. In grossen 
Fabrikbetrieben mit umfangreichen Kesselanlagen und, 
wie aus den Nachrichten über einen kürzlich in Hamburg 
stattgefundenen Streik zu ersehen war, auch in Grossree
dereien sind gleichfalls besondere Arbeiterkolonnen, denen 
vorwiegend die Reinigung der Dampfkessel obliegt, vor
handen. Vom Standpunkte der Kesselaufsicht aus be

trachtet, ist diese Entwicklung nur zu billigen, denn es 
unterliegt keinem Zweifel, dass die an sich zwar einfache 
und wenig Geschicklichkeit erfordernde Arbeit des Kessel
klopfens von berufsmässigen Arbeitern weit besser ausge- 
geführt wird als von Gelegenheitsarbeitern. Man wird aber 
auch zugeben müssen, dass diese Arbeiterkategorie unter 
besonders widrigen gesundheitlichen Verhältnissen arbeitet, 
und dass in keinem Betriebe entsprechende Einrichtungen 
zu ihrem Gesundheitsschutze fehlen dürfen.

Zunächst seien einige Bemerkungen über die Eigen
schaften des Kesselsteinstaubes und die Krankheitserschei
nungen, in welchen sich die Einatmung desselben äussert, 
eingefügt. Der Kesselstein besteht bekanntlich in der 
Hauptsache aus doppeltkohlensaurem Kalk und schwefel
saurem Kalk, deren Staubarten sich als amorphe Körnchen 
mit runden Konturen, ohne scharfe und spitze Kanten dar
stellen. Infolge dieser Eigenschaften wirken sie wenig ver
letzend auf die Lunge, und man zählt sie deshalb zu den 
minder gefährlichen Staubarten, die aber durch massen
haftes Einatmen schädlich werden können. Die hohe 
Temperatur und die verdorbene Luft im Kesselinnern er
höhen die Disposition für die Erkrankung der Atmungs
organe. Nach der Auffindung des Tuberkelbazillus ist 
man zwar zu der Ansicht gekommen, dass die Staubein
atmung an sich niemals Lungenschwindsucht erzeugen kann, 
dass also die Einatmung von Sandsteinstaub, von Russ 
und Kohlenstaub, von Baumwollstaub usw. zu der Lungen
tuberkulose zunächst in keinem Zusammenhange steht, doch 
kann sie zu einen prädisponierenden Katarrh führen. Kommt 
dann der Erkrankte mit Lungenschwindsüchtigen zusammen, 
so ist es den etwa eingeatmeten Bazillen ermöglicht, Wurzel 
zu fassen und sich zu vermehren. Schliesslich werden dann 
die Anzeichen der Tuberkulose die Oberhand gewinnen 
und der Kranke an dieser zugrunde gehen. Erwiesener- 
massen ist denn auch unter den Arbeitern, die in ihrem 
Berufe der Steinstaubeinatmung ausgesetzt sind, die Sterb
lichkeitsziffer infolge Lungenschwindsucht höher als in Be
trieben mit günstigeren Gesundheitsverhältnissen. Aber 
auch die fortgesetzte Staubablagerung in sonst gesunden 
Atmungsorganen wird zur Zerstörung der Bronchien führen, 
die Funktion der Lunge beeinträchtigen und ein frühzeitiges 
Absterben der Menschen zur Folge haben. Handelt es 
sich um leichte, in den Anfangsstadien befindliche Fälle, 
um einen lediglich durch Steinstaubeinatmung verursachten 
Katarrh, so ist die Heilung möglich, wenn der Erkrankte 
dem krankmaehenden Einflüsse entzogen wird, d. h. die 
bisherige Beschäftigung aufgibt, und wenn er von Hause 
aus gesund war. Einen nachteiligen Einfluss kann der 
Kesselsteinstaub, auch auf die Augen haben, es ist klar, 
dass jeder Staub, der die Lungenschleimhaut angreift, auch 
für die Augenbindehaut schädlich ist.

Bevor näher darauf eingegangen werden soll, in wel
cher Weise der Kesselputzer vor der Einatmung des Stau
bes zu schützen ist, sei ein Abhilfsmittel erwähnt, um dessen 
Einführung von berufener Seite viel propagiert worden ist, 
und welches vielfach als Radikalmittel hingestellst wird. G e
meint ist der Respirator. Zweifellos wäre die Staubge
fahr, welcher die Arbeiter verschiedener Berufszweige bei 
ihrer Beschäftigung ausgesetzt sind, in befriedigender Weise
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beseitigt, wenn es gelänge, den Gebrauch jener Schutzvor
richtung allgemein durchzuführen. Es sei an dieser Stelle 
auf die Jahresberichte der badischen Fabrikinspektion auf
merksam gemacht, die sich im Jahre 1900 mit vielem Eifer 
um die Einführung des Respirators im Steinhauergewerbe 
bemühte und anerkennenswerterweise hierbei auch von der 
Arbeiterpresse unterstützt wurde. Die Versuche, die mit 
einem durchaus zweckmässigen, allen billigen Wünschen 
Rechnung tragenden Apparate angestellt wurden, führten 
zu keinem positiven Ergebnisse. Die Arbeiter bekundeten, 
nachdem ein Teil von ihnen denselben anfänglich günstig 
aufgenommen hatte, später gegen seinen Gebrauch eine 
so tiefe Abneigung und einen so geschlossenen Widerstand, 
dass zunächst von einem weiteren allgemeinen Vorgehen 
abgesehen werden musste. Man würde den Arbeitern Un
recht tun, wollte man diesen Misserfolg lediglich ihrer 
mangelhaften Einsicht zuschreiben; denn alle Respirations
apparate, die wir haben, auch die vollkommeneren, nach 
physiologischen Grundsätzen konstruierten Formen, er
schweren mehr oder minder die Atmung; ihr andauernder 
Gebrauch erzeugt bei dem Arbeiter das Gefühl der Be
nommenheit und Beklommenheit und drückt dessen Wohl
befinden und —  was gegen das wirtschaftliche Interesse 
des Arbeiters wie des Unternehmers ist —  auch seine 
Arbeitsleistung herab. Man vergegenwärtige sich die körper
lich anstrengende Tätigkeit des Arbeiters beim Kessel
reinigen in einer heissen, durch hohen Kohlensäuregehalt 
verdorbenen Luft, und man wird zu der Überzeugung kom
men, dass es für den Arbeiter unmöglich ist, hierbei den 
Respirator zu tragen. Natürlich soll hiermit keineswegs 
gegen den Gebrauch der Respirationsapparate Stimmung 
gemacht werden, sondern es sei auch an dieser Stelle ganz 
besonders darauf hingewiesen, dass für dieselben noch ein 
weites Anwendungsgebiet offen bleibt, und sie eine der 
wirksamsten hygienischen Schutzvorrichtungen zu bilden 
imstande sind. Namentlich bei nur zeitweiligem Betreten 
von Räumen, in denen die Luft mit gefährlichem Staub oder 
schädlichen Gasen erfüllt ist, z. B. in Braunsteinmühlen, 
in Alkalichromat-Fabriken, in elektrischen Anlagen zur 
Gewinnung von Chlor, an Sandstrahlgebläsen usw., werden 
sie unentbehrlich sein, und wird auch seitens der Aufsichts
beamten auf ihren Gebrauch als wirksame Vorbeugung 
gegen Erkrankungen der Arbeiter nicht verzichtet werden 
können.

In hygienischer Hinsicht günstig wirkt beim Kessel
reinigen der Gebrauch pneumatisch betriebener Klopf
hämmer, und zwar insofern, als die dabei freiwerdende 
komprimierte Luft eine Erneuerung der Kesselinnenluft und 
zugleich durch ihre Expansion eine Abkühlung der letzteren 
bewirkt. Diese Apparate haben sich auch in der Praxis 
vortrefflich bewährt; sie ermöglichen eine gründliche Rei
nigung der Kesselbleche vom anhaftenden Kesselstein auch

an den Stellen, die beim Reinigen durch Hand schwer oder 
überhaupt nicht zugänglich sind, nnd haben sich nament
lich in Grossbetrieben mit umfangreichen Kesselanlagen 
eingeführt, während ihrer Verwendung in kleinen und mitt
leren Betrieben der verhältnismässig hohe Anschaffungs
preis für die Einrichtung zur Komprimierung der Luft hin
dernd im Wege steht. Wenn sich dafür die Besitzer der 
Kesselreinigungs-Institute zum Gebrauche dieser Apparate, 
die sich für ihre Zwecke auch transportabel hersteilen 
lassen, entschlössen, so würden sie jedenfalls nicht nur 
ihren Arbeitern die Verrichtung ihrer Berufsarbeit wesent
lich erleichtern, sondern auch in ihrem eigenen wirtschaft
lichen Interesse handeln. Eine notwendige Forderung aber 
ist, dass nicht jugendliche Personen zu dieser Beschäftigung 
herangezogen werden, da deren Körper besonderer Schonung 
bedarf, um ihn nicht frühzeitig der Erkrankung der At
mungsorgane zum Opfer fallen zu lassen. Auch sollte die 
Arbeitszeit nicht über das Mass des Erträglichen hinaus aus
gedehnt werden. Bei der Eile, mit welcher in vielen Be
trieben die Kesselreinigung zu Ende geführt wird, sind lange 
Arbeitsschichten der Kesselklopfer keine Seltenheit. Doch 
verdient hervorgehoben zu werden, dass diese Arbeiterkate
gorie zu den höchst entlohnten Arbeiterklassen zählt, und 
dass diese Arbeiter in der Lage sind, ihren Körper durch 
eine bessere Ernährung und Pflege widerstandsfähig gegen 
Gesundheitsgefahren zu machen und zu erhalten. Vor allem 
ist aber für Erneuerung der Atemluft im Kessel zu sorgen. 
In einfacher Weise kann sie bewirkt werden durch ein 
etwa 15— 20 cm weites Rohr, welches durch das Mannloch 
in den Kessel ragt und das Innere des letzteren nach dem 
Schornsteinfuchs entlüftet. Jeder Techniker oder Fabrik
meister wird nähere Angaben über die Ausführung dieser 
einfachen, sehr zu empfehlenden Schutzvorrichtung machen 
können. _

Betriebe, die über elektrische Kraft verfügen, bedienen 
sich, wie dem Verfasser aus seiner amtlichen Tätigkeit 
bekannt ist, eines kleinen Exhaustors, der vor eine Öffnung 
des Kessels gestellt wird und frische Aussenluft in den
selben hineindrückt. In einem Falle wurde auf diese Weise 
die Temperatur im Kessel von etwa 40° C auf 23— 250 
ermässigt; die Verringerung des Staubgehaltes in der Kessel
luft konnte zwar nicht zahlenmässig festgestellt werden, doch 
war sie für die Arbeiter deutlich bemerkbar.

Dies wären im wesentlichen die zum Schutze der Kessel
klopfer gegen die Gefahr der Staubeinatmung erforderlichen 
Massnahmen. Bei dem sozialen Verständnis, welches sich 
das Unternehmertum im Laufe der Jahre angeeignet hat, 
ist anzunehmen, dass ihre Notwendigkeit ohne weiteres ein
gesehen wird, und dass die aus ihrer Durchführung er
wachsenden, verhältnismässig geringen Kosten gern aufge
wendet werden.



316 S O Z I A L - T E C H N I K 16. Heft

Mangelnder Arbeiterschutz in Amerika.
Von C. S t u

Weniger genau und zuverlässig als die Statistik der 
Unfälle auf unseren Eisenbahnen ist die über den ameri
kanischen Minenbetrieb erhältliche Verlustliste. Von den 
dreissig Einzelstaaten, die solche Betriebe aufweisen —  in 
der Förderung von Anthrazit, Weichkohle, Eisen, Kupfer, 
Blei, Silber und" Gold, sowie in der Bearbeitung von Stein
brüchen —  halten es nämlich nur ihrer dreizehn überhaupt 
für angezeigt, Erhebungen darüber anzustellen, und als 
ganz einwandfrei können in dieser Hinsicht wohl bloss die 
amtlichen Berichte über die Kohlenförderung in Pennsyl
vania, Ohio und Illinois gelten. Nach diesen bezifferte 
sich die Verlustliste an Toten und Verwundeten im letzten 
Betriebsjahre (1905) aber auf 5986. Dazu rechnet John 
Mitschell, der bekannte Präsident der „United Mine Wor- 
ker“ nun in jenen fünfzehn Staaten, die, obwohl im Be
sitze einer mehr oder weniger entwickelten Minenindustrie, 
zur Einführung einer behördlichen Beaufsichtigung „noch 
keine Zeit“ gehabt haben, einen Jahresdurchschnitt von 
2000 Toten und 4000 Verwundeten. Für das ganze Land 
erhalten wir also 11986 Opfer der Minenindustrie, eine 
Ziffer, die der Wahrheit ziemlich nahe kommen dürfte.

Minenunfälle, wie das grosse Publikum sie aus den 
Zeitungen kennen zu lernen pflegt, lassen sich namentlich 
auf Explosionen durch schlagende Wetter oder auf Ver
schüttungen und Stolleneinstürze zurückführen. In Wirk
lichkeit fordern aber individuelle Unfälle, deren Vorkommen 
als von geringer Bedeutung unter den obwaltenden Um
ständen, aus den zunächst davon getroffenen Kreisen kaum 
jemals in die Öffentlichkeit dringt, wenn man sie am 
Schlüsse des Jahres zusammenzählt, mehr Opfer als jene 
sensationellen Katastrophen. Als besonders verhängnisvoll 
für den einzelnen gelten in den Kohlenzechen aber gewisse 
neue, Zeit und Arbeit sparende Maschinen zur raschen 
Zerkleinerung grösser losgeschlagener Kohlenstücke, zu
mal im Hinblick auf die niedrige Intelligenz- und Bildungs
stufe, welche die hier zur Verwendung kommenden Ar
beitermassen aus slavischen Ländern einnehmen.

Aber in den amerikanischen Fabrikbetrieben mit ihrem 
intelligenten Arbeiterheer von über 7000000 hellen Köpfen 
herrschen natürlich günstigere Verhältnisse — ? Nün, wir 
werden leider nur zu bald erfahren, dass auch hier nicht 
alles Gold ist, was glänzt. Vor allem kann uns dem ameri
kanischen Volk auch auf diesem Gebiete der schwerwie
gende Vorwurf tiefwurzelnder Gleichgültigkeit gegen das 
Arbeiterwohl nicht erspart werden, denn nur aus zehn Staaten 
liegen überhaupt systematische Versuche zur Aufstellung 
einer Statistik über die Gefahren vor, die den Industrie
arbeiter umgeben —  Massachussetts, Rhode Island, New- 
York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Minnesota, 
Missouri und Wisconsin. Was aber den realen Wert dieser 
Berichte betrifft, so darf nicht verschwiegen werden, dass 
die darin enthaltenen Angaben, wie die Wissenschafter 
sagen, „nur mit Vorsicht“ benützt werden können: sie sind 
weder vollständig noch zuverlässig, auch nur für Einzelge
biete, die sie angeblich bearbeiten, ja, sie lassen nicht ein-

r e n b u r g. (Schluss.)

mal die Zahl der Arbeiter genau erkennen, auf die die zu
sammengestellten Ziffern sich beziehen. Ferner ist der Be
griff eines industriellen Unfalles in den einzelnen Staaten 
keineswegs ein einheitlicher, und endlich besteht hier noch 
nirgends ein Unfallberichtungszwang für den Unternehmer.

Auf Grund einer vorliegenden Wahrscheinlichkeitsbe
rechnung, mit deren mathematischen Voraussetzungen der 
Leser nicht behelligt zu werden braucht, scheint aber die 
Annahme gerechtfertigt zu sein, dass die Zahl der jährlich 
in amerikanischen Fabrikbetrieben und Werkstätten vor
kommenden Unfälle nahezu 230000 betragen muss. Der 
Staat New- York erfreut sich neuerdings voraussichtlich der 
relativ besten Arbeiter-Unfall-Statistik, und hier zeigt sich 
nun seit 1902 eine stetige Zunahme um 100 Proz. Was 
indessen nicht sowohl eine so ungeheure Zunahme der Un
fälle als vielmehr eine vollständigere Berichterstattung ver
muten lässt, und einen plausiblen Grund dafür liefert der 
Umstand, dass ein neues Gesetz die Unfall-Statistik ausdrück
lich als eine reine Vertrauenssache betrachtet wissen will, d. h. 
wenn ein Unternehmer nichts verschweigt, sondern den be
treffenden Fragebogen gewissenhaft und rückhaltslos aus
füllt, so sollen seine Angaben später nicht etwa als Be
lastungsmaterial in Schadenersatzprozessen gebraucht wer
den können, die vermeintlich geschädigte Parteien wider 
ihn anstrengen mögen. So warm nimmt der Gesetzgeber 
die Interessen der Unternehmer wahr. Aber was tut der 
Staat zur Minderung der Gefahren, die den Arbeiter auf 
allen Seiten umgeben, und zu seiner Entschädigung, wo er 
einer dieser Gefahren zum Opfer fallt?

Eine der am weitesten verbreiteten Arten von Unfällen 
in Fabrikbetrieben besteht darin, dass ein Arbeiter, um 
einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, sich in der 
Maschinerie verfängt. Nach der Versicherung Sachverstän
diger könnten mindestens sehr viele solcher Unfälle einfach 
dadurch verhütet werden, dass die sich bewegenden Teile 
der Maschinen durch Gitter abgeschlossen werden. Wie 
es häufig, selbst in diesem Lande, das Gesetz erheischt, 
aber noch häufiger freilich kümmert sich kein Mensch um 
die Ausführung des zu Recht bestehenden Gesetzes. Und 
wenn das liebe Publikum wüsste, wie viele arme Teufel, 
die jetzt vom Strassenbettel leben, eigentlich die mangel
hafte Arbeiterschutzgebung auf dem Gewissen hat! Da 
läuft einem New-Yorker Polizisten ein zerlumpter Armenier 
in die Arme, so ein echter Fechtbruder, der, unbekümmert 
um das Auge des Gesetzes, von Haus zu Haus pilgert. 
Bei näherem Zusehen ergibt sich, dass dem „frechen“ Bett
ler die linke Hand ganz fehlt, und von der rechten ist ihm 
nur der Stumpf geblieben —  das andere verlor er bei der 
Bedienung einer höchst sinnreichen, ihm nur nicht verständ
lichen Zeit und Arbeit sparenden Maschine in einer grossen 
Chicagoer Mähmaschinenfabrik; der Landessprache ebenso 
unkundig wie der Landesgesetze, konnte der Verunglückte 
nicht zu seinem Rechte kommen. Und ähnliche Beispiele 
könnten ad infinitum vermehrt werden.

Dann fordern die grossen Dampfwäschereien fast tag
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lieh Opfer, und hier sind es namentlich junge Mädchen, 
die in den Mangelmaschinen Arme oder Hände zurücklassen; 
nur wenigen gelingt es, eine noch so kärglich bemessene 
Entschädigung herauszuschlagen. Auch die vortrefflichen 
Maschinen in den Jutefabriken könnten als mechanische 
Menschenfresser bezeichnet werden, mit einer verhängnis
vollen Vorliebe für das blühende Fleisch junger Mädchen. 
Für männliche Fabrikarbeiter sind dagegen hauptsächlich 
Schwungräder gefährlich, wenn sie, was nur zu häufig vor
kommt, unter zu schwerem Druck explodieren, sodass die 
Splitter gleich den Stücken eines gut gezielten Sprengge
schosses nach allen Richtungen hin Tod und Verderben 
ausstreuen. Eine auf Vollständigkeit nicht Anspruch er
hebende Zusammenstellung im vorliegenden Juni-Bulletin 
der „Fidelity and Casualty Company“ gibt die zum Teil 
geradezu schauderhaften Einzelheiten von nicht weniger als 
siebzehn Schwungrad-Explosionen im Monat April, dazu, 
für den nämlichen Zeitraum, einundzwanzig Dampfkessel- 
und endlich sechzehn Personenaufzug-Unfälle; an einer an
deren Stelle der nämlichen Publikation finde ich, an der 
Spitze einer Rubrik mit „ammunition for casualty agents“, 
die trostreiche Versicherung, dass „über elf Millionen Men
schen in den Vereinigten Staaten jährlich als Opfer von 
Unfällen getötet oder verwundet werden —  neunzehn in 
jeder Minute.“

Das mag übertrieben sein, jedenfalls aber zählen die 
Opfer unserer hochentwickelten Eisen- und Stahlindustrie 
allein in den Giessereien, Maschinenanstalten, Walzwerken 
und wie die riesigen Zyklopenbetriebe sonst alle heissen 
mögen, jahraus jahrein nach tausenden und aber tausenden
—  sich verfangend in der Maschinerie, unter die gewaltigen 
Dampfhämmer kommend, von den stählernen Balken der 
mächtigen Kräne getroffen oder von feurig glühenden Metall
blöcken verbrannt, verstümmelt, gefoltert. Am wenigsten 
gefährlich soll heutzutage die Beschäftigung in der Textil
industrie sein, für das Gegenteil gilt aber die Arbeit der 
Eisenkonstrukteure, die der amerikanische Sprachgebrauch 
als „bridge builders“ bezeichnet.

Amtliche Ziffern, aus denen die Gesamtverlustliste der 
industriellen Schlacht eines Jahres für die Vereinigten Staa
ten zusammengestellt werden könnte, liegen, wie schon zu 
Anfang erklärt wurde, nicht vor, dagegen berechnet z. B. 
ein Bericht des New-Yorker Arbeits-Bureaus die Zahl der 
Lohnarbeiter, die während eines Jahres im Lande als Opfer 
von Betriebsunfällen ums Leben kommen, auf 10000, die 
Zahl der Ganzinvaliden aus der nämlichen Ursache aber 
auf 68000; dazu kommen 55000 Schwerverwundete, von 
denen die Mehrzahl nach Ablauf von drei Monaten oder 
länger allerdings wieder arbeitsfähig wird, und endlich 400000 
Leichtblessierte; diese brauchen zu ihrer Wiederherstellung 
einige Tage bis zu drei Monaten. So tragen jährlich über 
500000 Personen bei der Arbeit Verletzungen davon, die 
ihre dauernde oder vorübergehende Unfähigkeit, ihren Le
bensunterhalt zu verdienen, verursachen und sie mit den 
Ihrigen auf den für diese Eventualität gesammelten eigenen 
Notgroschen oder aber auf die Unterstützung von Freunden, 
wenn nicht der öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten anweisen. 
Zu ähnlichen Zahlenergebnissen kommen endlich auch die 
Unfall-Versicherungs-Gesellschaften, indem sie die Toten

und Verwundeten auf unserem industriellen Schlachtfelde 
jährlich auf 500000 bis 600000 schätzen.

Unter den jetzt in den Vereinigten Staaten bestehen
den Verhältnissen haben diese Anstalten zwischen den Un
ternehmern und deren Arbeitern übrigens eine sehr wich
tige Aufgabe zu erfüllen. Grössere Industriebetriebe lösen 
nämlich in der Regel sogenannte „employers’ liability po- 
licies“, die ihnen für den Fall, dass ein Arbeiter oder 
Angestellter in ihrem Dienst zu Schaden kommt, die ge
setzliche Haftpflicht abnehmen. Die Versicherungsgesell
schaft stellt sich also für eine gewisse Pauschalsumme 
zwischen den Unternehmer und dessen Arbeiter, um die
sen mit seinen Ansprüchen vor Gericht durch alle In
stanzen zu bekämpfen, wenn er nicht dazu bewogen wer
den kann, statt des Prozesses lieber eine geringe Ab
findungssumme anzunehmen. Für die Versicherungsgesell
schaft kommt das rein menschliche Moment gegenüber 
dem Verletzten oder den Rechtsnachfolgern des Getöteten 
natürlich niemals in Betracht, wie ihr auch alle jene 
humanen Rücksichten fremd bleiben, die jeden rechtlich 
denkenden Unternehmer, müsste er individuell handeln, 
dazu bestimmen würden, einem verwundeten Arbeiter eine 
ausreichende Entschädigungssumme zukommen zu lassen. 
Weil die Unfallversicherung die ganze Last der mora
lischen Verantwortung nicht minder als der gesetzlichen 
von den Schultern des Unternehmers auf eine Gesellschaft 
abwälzt, die in allen wesentlichen Punkten absolut kein 
Interesse an dem Geschäfte des Unternehmers hat, so 
kann nicht in Abrede gestellt werden, dass die Neuerung, 
anstatt einen Fortschritt zu bezeichnen, eher in der ent
gegengesetzten Richtung hin sich wirksam zeigt. Unser 
System der Unfallversicherung, als reines Geschäft, setzt 
in Wahrheit eine Prämie auf Leichtsinn und Fahrlässigkeit 
an verantwortlicher Stelle in den industriellen Betrieben.

Endlich tragen aber auch die Gerichte ihrerseits einen 
Teil der Schuld daran, dass verschiedene Hauptbestim
mungen des Haftpflichtgesetzes in der Ausführung dem 
Willen des Gesetzgebers durchaus nicht entsprechen. So 
wollte dieser z. B. auf der einen Seite die Haftpflicht des 
Unternehmers auf dessen Betriebsleiter ausdehnen, auf 
der anderen aber die in gemeinrechtlichen Anschauungen 
wurzelnde und von Unternehmern gegebenen Falles gern 
und auch mit Erfolg gebrauchte „Einrede des Arbeiter
Risikos“ einigermassen beschränken; jenes Risiko über
nimmt ein Arbeiter gemeinrechtlich nämlich stillschweigend, 
wenn er im Dienste seines Auftraggebers etwas tut, das, 
wie er sich selber sagen muss, mit Gefahr für Leib und 
Leben verbunden ist, und indem die New-Yorker Gerichte 
bei Auslegung des Arbeiterschutzgesetzes diese Auffassung 
gelten lassen, zerstören sie direkt jene andere wohlge
meinte Bestimmung des Gesetzes, die zur Verminderung 
der den Arbeiter umgebenden Gefahren in Fabriksbe
trieben die Anbringung von Schutzvorrichtungen obliga
torisch macht.

Auf weitere Einzelheiten brauchte ich zur Begründung 
des Satzes, dass eine gründliche Reform unsererer Ar
beiterschutzgesetzgebung dringend geboten erscheint, hier 
nicht einzugehen. Amerikanische Volkswirte sowohl als 
Philanthropen haben die Notwendigkeit einer solchen
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Neuerung ja auch längst eingesehen und als besonders 
nachahmenswert das in Deutschland seit Mitte der acht
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in Kraft befindliche 
System der Arbeiterversicherung empfohlen. Jedenfalls 
können wir mit unserem brutalen „Manchestertum“, wo
nach alles Eingreifen des Staates in wirtschaftliche Dinge 
nur schädlich wirkt und das Heil bloss vom „freien Spiel 
der Kräfte“ kommt, vor der öffentlichen Meinung der Welt 
nicht bestehen, wenn die bequeme Politik des laisser aller 
weiter fortgesetzt werden soll. Freilich nennen Prinzipien
reiter den deutschen Staatssozialismus, in seiner Fürsorge 
für die „Schutzlosen im Staate, damit sie auf der Heer
strasse des Lebens nicht übergerannt und niedergetreten 
werden“ (Bismarck) völlig „unamerikanisch“. Nun, nicht 
zum geringen Teile verdankte die amerikanische Staats
kunst und -Weisheit ihre besten Erfolge von jeher der 
Bereitwilligkeit, auf Kompromisse einzugehen, und auf dem 
Gebiete der Sozialreform ist jetzt der Augenblick für einen 
neuen Kompromiss gekommen: andere Zeiten, andere 
Grundsätze. Die ausserordentliche Bedeutung der Ar
beiterversicherung in Deutschland erhellt daraus, dass von 
den 56 Millionen Einwohnern des Reiches mit rund 16 
Millionen Arbeitern 9 Millionen gegen Krankheit, 17 Milli
onen gegen Unfall, 13 Millionen gegen Invalidität und

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum der Ü berschrift ist der Tag der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A nm eldu ng 
g ibt den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
l(i. 1. 08.

Selbsttätige Schutzvorrichtung für Exzenter
pressen und ähnliche durch Exzenter angetriebene Werk
zeugmaschinen. —  Wilhelm Kolwitz und Peter Glaser, 
Bergedorf. —  7c. K. 32684 —  16. 8. 06.

Vorrichtung zum Atmen in nichtatembarer 
Atmosphäre mit heizbarem Behälter für verflüssigtes At
mungsgas. —  Internationale Sauerstoff-Gesellschaft, A.-G., 
Berlin. —  61 a. J. 9983 —  4. 6. 07.

20. 1. 08.
Kettenloser Baugerüsthalter. —  Wilhelm 

Schnell, Schopfheim i. W., Baden. —  37 e. Sch. 25288
—  12. 3. 06.

23. 1. 08.
Versenkbarer, allseitig geschlossener Behälter 

zur Rettung der Besatzung untergegangener Schiffe, Unter
seeboote u. dgl. •— Richard Peter, Kiel, Fockstr. x. —  
65a. P. 19666 —  15. 3. 07.

27. 1. 08.
Vorrichtung zur Sicherung von Gas- oder 

Flüssigkeitsbehältern gegen inneren Über- oder Unter
drück, bei welcher der Gasraum des Behälters durch eine 
bei normalem Gasdruck mittels eines Flüssigkeitsver
schlusses abgesperrte Rohrleitung mit der Aussenluft in 
Verbindung gesetzt werden kann. —  Berlin-Anhaltische 
Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. —  4c. B. 47 457 —  
24. 8. 07.

Not des Alters versichert sind. Schon bis 1. Januar 1900 
waren über 2 Milliarden Mark den Arbeitern in 40 Milli
onen Fällen an Entschädigung zuteil geworden, und zu 
dieser Summe hatten die Arbeiter 1164 Millionen Mark, 
die Unternehmer 1099 Millionen, das Reich endlich 150 
Millionen beigetragen. Seitdem gelangt im Deutschen 
Reich an jedem Arbeitstag über eine Million Mark als 
Entschädigung an jährlich rund 4 Millionen Arbeiter zur 
Auszahlung.

Auf dem amerikanischen Büchermarkt erschien kürz
lich, im Verlage von Houghton, Mifflin & Co., ein Buch 
unter dem T ite l: „The Cause and Extent of the Recent 
Industrial Progress of Germany“. Sein Verfasser, Dr. Earl 
Dean Howard, erblickt eine der wichtigsten Ursachen für 
den enormen wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands in 
dieser Sozialreform, die auch die Befürchtnng, dass durch 
die Lasten, die sie bedingt, die Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Produktion gegenüber dem Auslande leiden 
werde, in verblüffender Weise Lügen strafe. „Der deut
sche Arbeiter,“ sagt Dr. Howard, „ist seiner ganzen Cha
rakteranlage nach zum Klagen und Brummein geneigt, 
im Grunde genommen fühlt er sich aber ganz ausser
ordentlich wohl, und das bewirkt vor allem die Versicherung 
gegen die Not des Alters.“ —  —

Sicherheitsventil mit Federbelastung. —  Gustav 
Heinrich Rendel, Frankfurt a. M., Gartenstrasse 120. —  
13c. R. 22580 —  6. 4. 06.

Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. —  
Hans Goerrig, Essen, Ruhr, Schützenbahn 6. —  35a. G. 
23 553- —  26. 2. 06.

Atmungsvorrichtung ohne Ventile für die Ein- 
bezw. Ausatmungsleitung. —  Armaturen- und Maschinen
fabrik „Westfalia“, Akt.-Ges., Gelsenkirchen. —  61 a. A. 
14236 —  25. 3. 07.

Atmungsvorrichtung mit in die Luftumlauf
leitung eingeschalteten, dehnbaren Luftsäcken. —  Arma
turen- und Maschinenfabrik „Westfalia“ , Akt.-Ges., Gelsen
kirchen. —  61 a. A. 14294 —  8. 4. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

20. 1. 08.
Schutzschild an mit Druck-Gasen und Flüssig

keiten arbeitenden Reinigungsapparaten. —  A. Peters, 
Cöln a. Rh., Eiffelstr. 66 u. H. Walsdorf, Troisdorf. —

13b. 32^977-
Handgriff für Transportfässer, Kübel u. dgl.

—  Gebr. Mittelmann, Laasphe i. W. —  34 i. 327193.
Vorrichtung zur Sicherung von Gefässen gegen 

Explosionsgefahr. —  H. Windhoff, Berlin-Schöneberg 
Mühlenstr. 8 a. —  341. 327028.

Feuerlöschapparat ohne besonderen Wasser
behälter. —  Hugo Sattler, Ulm a. D. —  61 a. 326777.

Automatischer Feuerhahnöffner. —  Louis Grae- 
ter jr., Bretten, Bad. —  61 a. 327024.

Gerät zum Besteigen von Bäumen, Telegraphen
masten od. dgl., bestehend aus zwei an die Füsse zu
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schnallende und an um den Baum zu legende Draht
schlingen befestigten Trittbrettern. —  Walter Reinhold, 
Dittersbach, Post Dürrköhrsdorf. —  77 a. 327111.

27. 1. 08.

Biegsame Leiter aus an Drahtgliedern ange
ordneten Sprossen. —  Andreas Schulze, Magdeburg - N., 
Louisenstr. 13. —  34I. 327775.

Automatische Schutzvorrichtung an Zentrifugen
hauben. —  W. Leinemann, Dinklar. —  47 a. 327302.

Vorrichtung zur Verhütung des Durchgehens 
beim Scheuen der Pferde. —  Julius Bodenheimer, Edes
heim, Rheinpf. —  56 a. 327485.

Schutzvorrichtung für Schleifsteine mit einer 
jedem Radius des Steines anzupassenden Auflage. —  Oskar 
Oswald, Saalfeld a. S. —  67 a. 327 711.

Erteilte Patente.
D eutschland.

Kl. 8ie. 187675. —  Tragmulde. —  Adolf Hirschei 
in Königshütte, Kaiserstr. 42. (Fig. 298— 300.)

Der Erfindungsgegenstand ist eine aus Blech herge
stellte Tragmulde, die sich zu jedem Zweck eignet, insbe
sondere aber für Grubenbetriebe sehr vorteilhaft ist.

Die Tragmulde hat vor den bisher gebräuchlichen 
eirunden Blechmulden den Vorzug, dass die eine beim

Fig. 298 bis Fig 300.

Tragen gewöhnlich dem Körper zugewandte Seite a kon
kav gestaltet und an ihrer Oberkante aussen mit geeig
netem Stoff, z. B. mit weichem Holz, Filz, Gummi b oder 
dergl., gepolstert ist. Es sollen dadurch Verletzungen der 
Beine und Quetschungen des Unterleibes oder sonstiger 
Körperteile vermieden werden, wie solche bei Benutzung 
der gewöhnlichen, eirunden Mulden, beim Anheben und 
Tragen der Last durch die konvex gebogenen Kanten 
häufig vorgekommen sind.

Kl. 47a. 190320. Schiitzvorricliturg fiir Kalander-,
Druck- und Appretunnaschinen sowie andere Maschinen 
mit mindestens zwei gegeneinander laufenden Walzen. 
Akt.-Ges. für Bleicherei, Färberei & Appretur Augsburg,

vorm. Heinrich Prinz Nachf. in Lechhausen - Augsburg. 
(Fig. 301 u. 302.)

Die Gefahr des Hineingeratens mit den Händen zwi
schen die gegeneinander laufenden Walzen soll durch diese

Fig. 301. Fig. 302.

Schutzvorrichtung mit Sicherheit vermieden werden, wobei 
das genaue faltenlose Einführen der verschiedenartigsten 
Erzeugnisse keinerlei Behinderung erfährt.

An die abgesetzten Köpfe a einer der Kalanderwalzen
—  gleichgültig ob der oberen oder der unteren —■ legen 
sich Laufrollen b an, welche auf einer leichteren, beispiels
weise hohlen Achse c sitzen. Diese durchlaufende Achse 
trägt zwischen den Laufrollen in loser Führung eine Hülse 
d von kleinerem Durchmesser. Die Hülse kann aus Holz, 
Kautschuk oder sonst geeignetem Baustoff bestehen, ist 
aussen kantig oder rund und kann mit Plüsch oder anderem 
Stoff überzogen sein. Sie berührt die Tragachse nur in 
wenig Lagerstellen, z. B. mittels Kugellager. Dies System 
ruht in Lagern e, die mit dem Maschinengestell in irgend 
einer Weise verbunden werden. Die Laufrollen werden 
mittels Federkraft f gegen den Walzenkopf gezogen, da
mit die Rollen sicher mitlaufen. Mit der Lagerung e ist 
noch eine besondere Einstellvorrichtung g verbunden, um 
für jede Handstärke eine scharfe Einstellung der Hülse zu 
ermöglichen und auf alle Fälle zu verhindern, dass der 
Arbeiter beim Einfuhren oder Zurechtrichten der Ware 
während des Laufes der Maschine zwischen die Walzen 
kommen kann.

Der Arbeiter, der, vor dem Kalander stehend, das 
Einführen der Stoffbahn regelt, kann über die Schutzwalze 
hinweg den Lauf der Walze verfolgen und unter der 
Schutzwalze hindurch bis unter der Schutzvorrichtung nach
helfen, während die lose laufende, auf dem Stoff nicht 
unmittelbar aufliegende Hülse sofort stillsteht, sobald die 
Hände dagegentreffen.

Sprechsaal.
Riemenaufleger „Fix“.

Auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher 
Revisionsingenieure in Kiel am 26. und 27. August 1907 
hat Herr Kollege E l t e n  von der Rh.-Westf. Textil- 
B.-G. den Riemenaufleger „T V G 1907“ (die Maschinen
fabrik Köhler & Bovenkamp in Barmen vertreibt den



320 S O Z I A L - T E C H N I K 16. Heft

selben Riemenaufleger unter den Namen „F i x “) am 
Schlüsse des zweiten Verhandlungstages vorgezeigt und 
für brauchbar empfohlen. Die damalige überreichliche 
Tagesordnung, die ein näheres Eingehen auf die einzelnen 
interessanten Gebiete leider unmöglich machte, verbot 
mir meine Ansicht über diesen Riemenaufleger damals 
zu äussern. Dieselbe stützt sich auf eine Reihe praktischer 
Versuche, die ich im Aufträge der Sektion II der Stein
bruchs Berufs-Gen. mit dem uns von der T e c h n i s c h e n  
V e r k a u f s - G e n o s s e n s c h a f t  „T V G “ vorm. Dr. 
W e r n e r  H e f t e r ,  G. m. b. H.  in D u i s b u r g  a. Rh. 
bereitwilligst zur Verfügung gestellten Apparat unternahm. 
Ich bedauere hier gleich vorweg mitteilen zu müssen, 
dass die von mir unternommenen Versuche, die sich auf 
eine ganze Anzahl verschiedenartigster Riementriebe im 
Bezug auf Riemenbreiten, Riemenscheibendurchmesser, 
Riemenspannung, Wellenabstand usw. erstreckten, eben
so wie die früheren Versuche mit dem Riemenaufleger 
„Quick“ derselben Firma, d u rch a u s zu u n g u n s te n  des 
A p p a r a t e s  a us g e f a l l e n  sind. Meine Versuche haben er
gehen, dass der Riemenaufleger „T V G 1907“ den An
forderungen, welche man an einen praktischen Riemen
aufleger stellen muss, nicht entspricht.

Es stellte sich heraus, dass bei den häufig vorkom
menden Riemenbreiten von 10 bis 12 cm der Kraftauf
wand bei Anwendung dieses Werkzeuges ein solch be
deutender war, dass wiederholt drei Personen an der 
Stange des Riemenauflegers Hand anzulegen genötigt 
waren. Und trotzdem war es mehrfach nicht möglich 
den Riemen auf die Scheibe hinauf zu bekommen. Dabei 
erhielten die mit dem Aufleger hantierenden Personen 
derartige Stösse, dass Gefahr bestand, dass sie auf den 
Boden oder in seitlich befindliche Triebwerke geschleudert 
wurden. Eine weitere ernstliche Gefahr bestand darin, 
dass das Werkzeug durch die gewaltsam auftretenden 
Stösse in das Armkreuz der Riemenscheibe gelangte, wo
durch Katastrophen herbeigeführt werden können. Nur 
bei einem Teil der Riementriebe gelang das Auflegen 
des Riemens auf die Scheibe nach wiederholten Versuchen 
und nachdem die sich dabei entgegenstellenden Kräfte 
teilweise durch gemeinsames Handanlegen von mehreren 
Personen überwunden wurden. Bei anderen Riementrieben 
jedoch, besonders bei solchen mit grösserem Wellenab

stand und. stärkerer Riemenspannung versagte der Riemen
aufleger vollständig.

Nach etwa zwanzig Versuchen zeigte es sich, dass 
die Federspannung des Riemenauflegers um so viel nach
gelassen hatte, dass die elastische Gliederung zu sehr 
nachgab. Die im Innern des Schaftes liegende Schrauben
mutter hatte sich gelockert. (Fehlen einer Gegenmutter 
resp. eines Befestigungssplintes.) Bei den Versuchen, das 
Werkzeug zu demontieren, um die Schraubenmutter wieder 
anziehen zu können, stellte es sich heraus, dass der Schaft 
schon nach den wenigen Versuchen infolge der gewalt
samen Stösse derartig gelitten hatte, dass die Unterlags
scheibe der Mutter samt Feder nur mit Gewalt heraus
geholt werden konnte. Wenn sich nach solch geringer 
Zahl von Versuchen schon derartige Mängel heraus
stellen, wie soll dann dieser Riemenaufleger den dauern
den vielfachen Anforderungen eines Betriebes Widerstand 
zu leisten vermögen?

Auf Grund meiner Erfahrungen muss ich den Riemen
aufleger ,T  V  G 1907“ als gefahrverminderndes oder gar 
als gefahrverhinderndes Werkzeug zu meinsm Bedauern 
durchaus verwerfen. Der Gebrauch dieses Riemenauf
legers ist sogar mehr oder weniger g e f ä h r l i c h .

Ausser den stationären Riemenauflegern (z. B. dem
jenigen der Maschinenfabrik Z e l l  i. W. Baden von J. 
Kruckels oder demjenigen von E r n s t W i r t h  in Schopf
heim, Baden), welche nur den einen grossen Fehler haben, 
dass für jede Riemenscheibe jeweils ein eigener Aufleger 
fest an die Welle resp. an die Decke montiert werden 
muss, ist mir bis jetzt unter der grossen Anzahl ver
schiedenartigster Konstruktionen noch keine einzige Er
findung bekannt geworden, welche auch nur einigermassen 
den Anforderungen im Bezug auf praktische Verwendbar
keit und auf Unfallsicherheit Genüge leistet.

Dipl.-Ing. A. v. Hösslin, Karlsruhe i. B.

Sauerstoff - Wiederbelebungsapparat nach Dr. Brat. 
Wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass dieser von 
der Armaturen-Maschinenfabrik „Westfalia“ A.-G. Gelsen
kirchen hergestellte Apparat laut veröffentlichtem Feuer
wehrbericht v. 3. |anuar d. J. in einem Falle von Gas
vergiftung von der Berliner Feuerwehr mit gutem Erfolge 
zur Anwendung gekommen ist. D. Schrftltg.

Mitteilungen d. Ver. D. Rev.-Ing. auf dem Umschlag.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Georg Lincke f

Wie erst jetzt bekannt wird, verstarb am 31 Oktober v. J. der technische Aufsichtsbeamte der Schlesischen Tex- 
til-Berufsgenossenschaft, Ingenieur Georg Lincke in Liegnitz. _ _

Lincke war am 21. August 1837 geboren, besuchte das Gymnasium und die Königl. Provinzial-Gewerbeschule zu 
Liegnitz und bezog nach Ablegung des Abiturientenexamens die Berliner Gewerbe-Akademie, an der er Ingenieurwissen
schaften und Chemie studierte.

Einundzwanzig Jahre hindurch war er als Direktor in den Zuckerfabriken zu Lanisch b. Breslau, Hertwigswaldau 
b. Jauer, Bielau b. Neiße, Waldau b. Bernburg und Faulbrück, in letzterer 14 Jahre lang, tätig. Dann erwarb er die 
Pappenfabrik Tannheusen i. Schles. und begann am 31. Juli 1893 seine Tätigkeit als Beauftragter. Seit 1897 lebte er in 
Liegnitz nur dem letzteren Berufe, zuerst als technischer Aufsichtsbeamter der Sektion X I der Papiermacher-Berufsge
nossenschaft für Schlesien und Posen, dann für die Schlesische Textil-Berufsgenosseuschaft und die Chemische B.-G., zu
letzt, da ihm das viele Reisen anstrengte, nur noch für die Textil-B.-G. Außerdem war er amtlicher Revisor von Fahr
stühlen für Stadt- und Landkreis Liegnitz.

Er lebte seit 43 Jahren in glücklicher Ehe, bis ihn nach längeren rheumatischen Leiden ganz unerwartet eine 
Herzlähmung dahinraffte. In Lincke starb wieder einer der Veteranen unseres Berufes, dem er trotz seines hohen Alters 
in unwandelbarer Pflichttreue diente. An seiner Bahre trauerte neben der Gattin sein Sohn, der als praktischer Zahnarzt 
in Liegnitz lebt und die große Zahl der Kollegen, die ihm über das Grab hinaus ein treues Gedenken bewahren werden.

Der Vorsitzende: G a r y .

Für die Schrift!ftitung verantwortlich: RegierungBrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch. Albert Schulze, Roitzsch.
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J n h a 11.
Die Schutzvorrichtungen in landwirtschaftlichen Betrieben.

Von L. E r h a r d  t-Augsburg. (Schluss.)
Erfahrungen über Schützenfangvorrichtungen. Von Ing. 
Ii*.< S c h i r m e r ,  München.
Sicherheitskurbel in Abhängigkeit von einer Sperradbremse 

(D. R. G. M.) Ausgeführt von der Maschinenfabrik 
„ D e u t s c h l a n d “ in Dortmund.

Fahrbare Krankentrage. D. R.-G.-M. Nr. 315034. Nach 
Dr. O. Dörrenberg, Soest.

Gewerberechtliche Entscheidungen.

Patente und Gebrauchsmuster.
Literatur.

Die Schutzvorrichtungen in landwirtschaftlichen Betrieben.

Zu den
D r e s c h m a s c h i n e n  

übergehend, haben wir zu unterscheiden: zwischen 
den stets mit Kraftbetrieb eingerichteten

1. Breitdreschm aschinen, und den sow ohl mit 
K raft aber auch von Hand betriebenen

2. Langdreschm aschinen, Stiften- oder H akel- 
m aschinen.

Bei diesen beiden A rten  von Dreschm aschinen 
erfolgt die Bedienung vom  Boden aus, oder von 
einem etwas höher gelegenen Standorte für den E in 
leger ; der E in leg etisch , bezw . die Plattform  der 
D reschm aschinen wird nicht von Personen betreten, 
während bei den D reschw agen der

3. D am pfdreschm aschinen und M otordreschm a
schinen die Bedienung durch Personen erfolgt, w elche 
a u f dem D reschw agen stehen.

Letztere sollen aus früher erwähntem  Grunde 
nicht eingehender behandelt werden, es sei nur er
wähnt, dafs im allgemeinen die von der süddeutschen 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft S. E . u. St. B. G. 
für die D am pfdreschm aschinenbetriebe erlassenen 
Vorschriften a u f diese M aschinen A nw endung finden.

Bei den 1. Breitdreschmaschinen steht der E in 
leger an der hintern Seite der M aschine a u f einem 
am D reschw agen angebrachten Brette; um ein m ög
liches Abrutschen des E inlegers zu verhindern, soll 
das Trittbrett (Fig. 303, Ausführung von E p p l e  u. 
B u x b a u m ,  Augsburg) für den E inleger mindestens 
40 cm  breit und mit einer mindestens 5 cm  hohen 
Eufsleiste versehen sein ; bei gröfserer H öhe als ca. 
i'/4 m über dem Boden ist aufserdem noch die An-

Von L. E r h a r  dt-Augsburg. (Schluss.)

bringung einer Rücklehne in Form  einer Eisenstange 
geboten.

Fig. 304-

D ie Einlegeöffnung selbst soll durch einen 
Schutzkasten derart nach oben überdeckt sein, dafs 
der vordere Rand dieses Kastens mindesteus 10 cm 
über den Rand der Einlegeöffnung hinausragt. D och  
d arf zum Zw ecke bequem eren Einlegens ein 15  cm 
breiter und 1 m langer Ausschnitt in der Mitte des 
Schutzkastens angebracht werden. V o n  der Ober-

Fig. 303.
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kante des Schutzkastens bis zum U m fange der 
D reschtrom m el soll ein Abstand von mindestens 
60 cm (Fig. 303) vorhanden sein, damit der E inleger 
nicht bis an die Trom m el reichen kann.

2. D ie Langdreschm aschinen oder Stiftendresch- 
maschinen (Fig. 304) dürfen nur unter Benützung 
eines, von der Trom m el gegen den E inleger zu g e
messen, 75 cm breiten Einlegtisches in Betrieb g e
setzt werden ; auf der einen Seite der Einlegeöffnung 
soll sich der T isch  mindestens 50 cm  fortsetzen, 
während auf der ändern Seite ein mindestens 28 cm 
hohes aufrecht gestelltes Seitenbrett vorhanden sein 
soll.

D as Einlegen von der Seite ist nicht erlaubt, 
es soll nur von hinten eingelegt werden.

Zum Einlegen der am Schlüsse übrig bleiben
den Getreideähren und kurzen H alm e empfiehlt sich 
die V erw endung eines Besens, damit der E inleger 
mit seiner Hand der T rom m el nicht zu nahe komm en 
kann.

D ie  Seitenöffnungen im G estell bei der Trom m el 
(Fig. 304) sind durch einen D eckel zu verschliefsen; 
aufserdem sind die Zahnräder an diesen D resch
m aschinen zu verdecken, und zw ar genügt bei H and
betrieb die V erdeckun g der Zahnrädereingriffstellen 
während bei Kraftbetrieb auch das grofse Zahnrad 
und die A ntriebriem enscheibe zu verdecken oder ab
zusperren sind, sodafs jede Berührüng mit densel
ben ausgeschlossen ist; diese Schutzvorrichtungen 
werden am besten direkt von den Fabriken bezogen. 
(Vergl. 15. H eft Fig. 257 u. 258.)

Bei direktem Antrieb dieser Maschinen mit der 
Transm issionsstange ohne Riem en etc. sind natürlich

Fig. 305.
auch diese W ellen  sam t den Kuppelungen (Fig. 305) 
vollständig zu verdecken, soweit sie nicht ohnehin 
unzugänglich sind.

S o n s t i g e  M a s c h i n e n .
Bei einer Reihe anderer kleinerer landwirtschaft

licher Maschinen, den Putzmühlen (Fig. 306), W in d 
fegen, M ähm aschinenschleifsteinen (Fig. 307), M ilch
zentrifugen (Fig. 308), Schrotm ühlen, Obst-, Quetsch- 
miihlen usw. sind zum eist nur die vorhandenen Zahn
räder zu verdecken. Bei den Q uetschm ühlen sind 
aufserdem die Q uetschw alzen (Fig. 309) in ihren 
oberen Teilen abzudecken.

Fig. 306. Fig. 307.

D ie neueren Ausführungen obiger M aschinen
arten entsprechen meistens bereits den Vorschriften, 
während an den im Betriebe befindlichen älteren 
Maschinen diese V erdeckungen in einfacher W eise 
anzubringen sind, insofern sie noch fehlen.

R ü b e n s c h n  e i d e m a s c h i n e n .

Besondere E rw ähnung verdienen noch die Rüben
schneidem aschinen, und zw ar w egen der grofsen A n 
zahl von Unfällen, die sich an denselben ereignen.

B ei den Rübenschneidem aschinen mit einer

Fig. 308.

M essertrom m el oder einer M esserscheibe mufs letztere 
aufserhalb des T rich ters, in w elchem  die zu zer
kleinernden Rüben eingelegt werden, vollständig ver
deckt sein (Fig. 309, E p p l e  u. B u x b a u m ,  A u g s 
burg), w as durch B leche oder Gufsdeckel am besten 
erfolgen k a n n ; ein eventuelles Nachschieben der 
Rüben im Trichter soll nicht mit der Hand, sondern 
nur mit H ilfe eines Stückes H olz oder anderer G egen 
stände vorgenom m en werden.
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Bei den R übenreifsern, H akelm aschinen oder 
Stopfm aschinen em pfiehlt sich die Anbringung eines 
ca. 15 cm  langen Abfalltrichters (Fig. 310, E p p l e
u, B u x b a u m ,  A ugsburg) unterhalb der H akelw alze,

eine Schutzhaube verdeckt sein soll, welche sich beim 
Sägen nach der D icke des zu schneidenden H olzes 
selbsttätig einstellt oder hiernach eingestellt werden 
kann. Solche Schutzhauben können in einfacher W eise

309-

aus H olz oder B lech hergestellt sein. A n  einer mit 
Schlitz versehenen H olzstange oder an einem Gasrohr 
können sie auf-und abbew egt und mittelst einer F lü gel
mutter in beliebiger H öhe festgestellt werden. Besser 
freilich ist es, wenn diese Schutzhaube so eingerichtet 
ist, dafs sie sich selbsttätig nach der D icke des durch
zuschiebenden H olzes einstellt (Fig. 312, A usführung 
von A . G o e d e ,  Berlin), w ie aus umstehender A b 
bildung zu ersehen ist. Bei Kreissägen, die lediglich 
zum H olzspalten dienen, kann die Schutzhaube an 
einem fahrbaren Tisch (Fig. 313, A . Goede, Berlin) 
oder an einer W ippe (Fig. 314, A . G o e d e ,  Berlin) 
angebracht sein, derart, dafs beim Schneiden des 
H olzes die Schutzhaube mit dem T isch  bezw. der 
W ippe zurückweicht und nach dem Schneiden wieder
um die ursprüngliche Stellung einnimmt und die 
Kreissäge verdeckt. (Siehe A bbildung.)

Unterhalb des Tisches soll das Sägeblatt seitlich 
verschalt s e in , w as durch eine halbm ondförm ige 
Scheibe aus H olz oder Blech leicht zu m achen ist.

D ie untere V erschalung hat den Zw eck, zu ver
hindern, dafs der A rbeiter beim W egräum en des Säg- 
mehls durch die Zähne der K reissäge verletzt werde.

Fig. 310.

Fig.

damit die mit W egräum en der Schnitzel beschäf
tigten Personen mit der H and nicht den H äkeln zu 
nahe kom m en und von diesen erfafst werden können.

D er obere Trichter soll genügend hoch sein, 
sodafs man mit der Hand nicht mehr von oben bis 
zu den H äkeln hinuntergreifen kann.

Für
K r e i s s ä g e n  

gilt die Vorschrift, dafs das über den Tisch heraus
stehende Sägeblatt während des N ichtgebrauchs durch
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W ird die K reissäge auch zum Längsschneiden 
benutzt, so ist die A nbringung eines sogenannten 
Spaltkeils notwendig, welcher einen Schutz vor den 
hintern Sägezähnen gewährt. Zugleich soll der 
Spaltkeil das Zusam m enziehen des Sägeschnitts ve r
hindern, sodafs die Zähne frei schneiden und das 
W erkstück nicht aufschnappt; ferner können auf 
diese W eise Abschnittstücke, w elche hinten von den 
nach oben laufenden Sägezähnen gefafst werden 
könnten, wenn die Schnittfuge nicht durch den Keil 
auseinander gehalten würde, nicht zurückgeschleudert 
werden.

D ie Spaltkeile sollen stets so eingerichtet sein, 
dafs sie m öglichst nahe an das Sägeblatt herange
rückt werden können ; zu diesem Zw eck müssen sie 
verstellbar sein. Muster solcher Spaltkeile zeigen 
nebenstehende Abbildungen (F ig .315 — 3 i 7 ,A .G o e d e ,  
Berlin). ■

A u f z u g w i n d e n .

A n  Aufzugw inden ist unerläfslich, dafs sie mit 
einer Brems- und Sperrvorrichtung versehen sind. 
E s finden sich vielfach noch sogenannte T u m m e l 
b ä u m e ,  w elche dadurch, dafs sie mit keiner B rem 
sensperre versehen sind, schw ere U nfälle herbeige- 
fiihrt haben. E s ist fast unausführbar, an diesen 
Tum m elbäum en Brems- und Sperrvorrichtungen an
zubringen, und deshalb am besten, diese T u m m e l 
b ä u m e  g a n z  z u  e n t f e r n e n  und durch m o
derne A u fzu g sw in d en , w elche zudem  weniger Platz 
beanspruchen und ein bequem eres Arbeiten gestatten, 
zu ersetzen. E ine äufserst zw eckm äfsige Einrichtung 
ist es auch, die K urbeln an diesen A ufzügen  lösbar 
zu m achen, sei es durch eine K lauen-K uppelung oder 
durch A usrückung des Zahneingriffs mittels seitlicher 
V erschiebung der K urbelw elle. A u f  diese W eise 
laufen beim A bw ärtslassen einer Last, deren Nieder
gan g durch die Brem se zu regeln ist, die K urbeln 
nicht mit, und es entfällt die Gefahr, dafs Personen 
durch die schnell herum laufenden K urbeln getroffen 
werden, was sich bisher ziem lich häufig ereignete. 
Sehr zw eckm äfsig ist eine Einrichtung, die darin be-
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Fig. 3H -

Fig. 3 *5- Fig. 316.

steht, dafs beim  Einschalten der Brem se zw ecks A b 
lassen einer Last zu gleicher Zeit mit dem gleichen 
H andgriff die Kurbeln ausgeschaltet w erden, sodafs 
der A rbeiter es niem als übersehen kann, die Kurbeln 
auszuschalten.

D ie Zahnräder dieser W inden sind mindestens 
in ihren Einlaufstellen zu verschalen, was durch einen 
Blechstreifen oder ein H olzkästchen leicht zu bew erk
stelligen ist.

B a u l i c h e  E i n r i c h t u n g e n .
Zu den baulichen Einrichtungen übergehend, ist 

vor allem  der Satz aufzustellen, dafs alle zum B e
triebe gehörigen baulichen A nlagen und Einrich
tungen, einschliefslich der Treppen und Leitern, so
wie die hierfür vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen, 
ferner V erkeh rsp lätze, W e g e  und S te g e , Zufahrten 
und dergl. stets in gutem und betriebssicheren Zu
stande zu erhalten sind.

O bw ohl es sonst selbstverständlich erscheint, ist 
doch bei den schlechten baulichen Verhältnissen, wie 
man sie gem einiglich in landwirtschaftlichen Betrieben 
antrifft, darauf hinzuweisen, dafs alle nicht zu ebener 
E rde angelegten R äum e und G erü ste , w elche zum 
Lagern von G eräten und Vorräten benutzt werden 
und hierzu betreten w erden, mit einem genügend 
starken F u f s b o d e n b e l a g  versehen sein m üssen;

wird derselbe aus Brettern oder S ta n g e n , Latten 
h ergestellt, so müssen diese so aufgelegt sein oder 
befestigt w erd en , dafs sie sich nicht verschieben 
(Fig. 318),  nicht aufschnellen und nicht umkanten 
können und höchstens 5 cm von einander entfernt 
liegen.

D as Abräum en der V orräte auf v o r ü b e r 
g e h e n d  e i n  g e  l e g t e n  Böden und Gerüsten (über 
den Vierteln, Barren, Bansen und dergl.) mufs in der 
R egel vor, mindestens aber gleichzeitig mit der A u s
räum ung der darunter liegenden V orräte erfolgen. In 
diesem F alle  darf a u f solchen Böden der Abstand 
der Bretter oder Stangen bis zu 30 cm  betragen.

E r h ö h t  l i e g e n d e  A r b e i t s p l ä t z e  und 
Lagerräum e, Scheunenböden, Galerieen, Bühnen, Ge-

Fig. 317*

rüste, erhöht liegende H ausvorplätze, Tennenauf
fahrten, Stege und dergl., w elche von Personen b e
treten werden, müssen nach aufsen und gegen tiefer 
liegende Räume, falls der Höhenunterschied mehr 
als 1,25 m beträgt, mit einem Abschlufs versehen 
sein, der ein Hinabstürzen verhindert; ist der A b-

Fig. 318.
schlufs nicht durch eine W and oder einen V erschlag  
hergestellt, so mufs eine ein festes Geländer bildende 
Abschlufsstange in der H öhe von 1 m bis 1,25 m 
über dem Fufsboden angebracht sein (Fig. 319). 
Aufserdem  ist am Fufsboden eine Fufsleiste von min
destens 5 cm  H öhe und Stärke anzubringen, welche 
ein D urchgleiten unter dieser Abschlufsstange ver
hindert.

In gleicher W eise sind die ins Freie führenden, 
bis auf den Fufsboden hinabreichenden G i e b e l -  
u n d  W a n d l u k e n  mit einer Fufsleiste von der an

*
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gegebenen H öhe und mit einer für den begründeten 
Bedarfsfall abnehmbaren Brustwehr (Abschlufsstange) 
auszurüsten. Bei Aufzugöffnungen sind aufserdem 
an beiden Seiten H andgriffe anzubringen.

Sehr w ichtig ist eine geeignete S i c h e r u n g  
d e r  Ö f f n u n g e n  in den von Personen betretenen 
Fufsboden. Solche Öffnungen (Reichlöcher, W u rf
löcher, Balkenlöcher, Bodenluken, Bodenausschnitte 
für die Stiegen und dergl.) in. den von Personen b e
tretenen Fufsboden und Gerüsten müssen mit einem 
festen G elä n d er, bestehend aus vier E ckpfosten 
(welche m öglichst bis zu den Gerüstbalken durchge
führt sind) und daran unabnehmbar befestigten Q uer
riegeln in einer H öhe von ca. 0,80 bis 1,25 m über 
dem Fufsboden um geben werden (Fig. 319). Aufser-

Fig. 319-

dem sind diese Öffnungen noch mit ringsherum 
gehenden, am Boden aufgenagelten Fufsleisten von 
mindestens 5 cm H öhe und Stärke einzufassen.

Sind diese Öffnungen aufserdem noch mit 
D eckeln zugedeckt, so sind dieselben mit eisernen 
Bändern zu befestigen (Falltüre).

D as Zudecken der oben erwähnten Öffnungen 
mit einer befestigten T üre (Falltüre) allein genügt 
nicht und befreit die Betriebsunternehmer nicht von 
der Verpflichtung zur A nbringung der oben bezeich
neten Sicherheitsvorrichtungen (Geländer und Fufs- 
leiste).

Bei Bodenöffnungen, w elche weniger als 70 cm 
lichte W eite haben (Futterlöcher über Ställen und 
dergl.), ist ringsum eine Fufsleiste von 5 cm  H öhe 
und Stärke anzubringen.

In der A nbringung der Q uerriegel ist ein S piel
raum von 80 cm bis 1,25 m zugelassen; das kleinere 
Mafs soll dann angew endet werden, wenn durch die 
Öffnung Getreide oder H eu aufgezogen wird, um es 
leichter über die Geländer hereinbringen zu können. 
D as gröfsere Mafs findet dann Anw endung, wenn 
das Getreide oder H eu mit Gabeln hinaufgeboten 
wird, um dasselbe dann leichter unterhalb des G e

länders hinein reichen zu können. Soll das Getreide, 
Heu oder dergl. von der ersten oberen Tenne noch 
au f eine zw eite obere Ten ne mit der G abel hinauf
geboten werden, so empfiehlt es sich, diese Öffnungen 
nicht senkrecht übereinander anzubringen, sondern 
etwas versetzt gegeneinander, dafs dann der Q uer
riegel beim H inaufbieten in das obere L och  nicht 
mehr im W eg e  steht. Zu gleicher Zeit hat dies noch 
den V orteil, dafs, wenn eine Person vom  obern L och  
doch noch herunterfallen sollte, sie wenigstens dann 
nicht auch noch durchs untere fällt.

Bezüglich der A nbringung von Fufsleisten em p
fiehlt es sich:

1. sie nicht höher als vorgeschrieben zu m achen;

2. dieselben nicht an die Pfosten, sondern au f 
den Boden ringsherum gehend an zun ageln; hierbei 
kann zum bequem eren Hinunterkehren an einem 
oder zwei E ckpfosten eine Lücke von ca. 20 cm 
frei gelassen w e rd en ;

3. dieselben nicht unmittelbar am Rande der 
Bretterung, am Beginn der Bretterlochöffnung, son
dern 2— 3 cm  zurückspringend aufzunageln.

4. Dieselben entweder in Form  von Vierkant
hölzern mit ca. 5 cm H öhe und auch 5 cm  Breite, 
oder wenn solche nicht zu Händen sind, in Form  
von zwei mit der Breitseite aufeinander genagelten ge
wöhnlichen D achlatten anzubringen. E i n e  solche 
ist aufrechtgestellt zu schwach, und um gelegt nicht g e 
nügend hoch, daher zw ei aufeinander zu nageln sind.

Sehr viele U nfälle ereignen sich auch infolge 
schlechten Zustandes von S t i e g e n  u nd  L e ite r n .

S t i e g e n .

A n  allen f e s t s t e h e n d e n  S t i e g e n  im W oh n 
haus und säm tlichen Nebengebäuden, d. h. also auch 
an den D achböden- und Kellerstiegen, selbst an den 
Stiegen, w elche beiderseits durch W ände, oder durch 
W and und H olzverschlag abgeschlossen sind, inso
fern sie mehr als fü n f Stufen haben, mindestens auf 
einer Seite Handleisten (Geländer) oder H andseile 
anzubringen, an denen man sich beim Auf- und A b 
steigen mit der H and sicher anhalten kann. Bei 
sehr engen Stiegen kann das G eländer auch an der 
W and angebracht werden, da beim A nbringen des 
Geländers an der Aufsenseite der D urchgang sonst 
beschränkt werden könnte.

Um  die Stiegenlöcher, das sind die T reppen 
ausschnitte in den Böden, sind Geländer von ca. x m 
H öhe und Flufsleisten von ca. 5 cm H öhe anzubringen. 
A n  Stiegen, bei denen oben Säcke w eggenom m en 
werden, brauchen die Geländer, um das A bheben 
der Säcke nicht zu erschw eren, nicht ganz bis zum 
A u sgan g  der Stiege vorgeführt zu werden.
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S t e i g l e i t e r n .

F e s t s t e h e n d e  L e i t e r n ,  sogenannte Steig
leitern, w elche an Stelle der Stiegen sich in vielen 
Scheunen befinden, müssen sow eit von der W and 
entfernt s e in , dafs genügend Raum für das A u f
setzen des Fufses vorhanden ist. E ine Entfernung 
der Sprossen von der W and von ca. io  cm (Fig. 
320, 321 und 322) dürfte genügen. Em pfehlensw ert 
wäre e s , wenn bei Neubauten von Scheunen der 
G ebrauch von Leitern durch reichliche A nbringung 
von Stiegen verm ieden werden könnte, da Stiegen 
einerseits mehr Sicherheit bieten und anderseits ein 
viel bequem eres Ersteigen höher gelegener Räum e 
erm öglichen.

L e i t e r n .

B e w e g l i c h e  S t i e g e n  u n d  L e i t e r n  sind 
zum Schutze gegen U m fallen und A usgleiten ent
weder mit eisernen Haken (Fig. 323) zum Einhängen 
am obern Ende, oder, w as für den allgem einen G e
brauch wohl richtiger ist, mit unten angebrachten 
starken eisernen Spitzen zu versehen. Zw eckm äfsig 
ist es, diese eisernen Spitzen gabelförm ig und mit 
breiter Schneide zu gestalten, wie aus untenstehender 
Skizze (Fig. 324) ersichtlich ist; denn einerseits w er
den zwei Schneiden länger wirksam  sein, als eine 
einzige Spitze, und andererseits infolge der E igenart der 
G abelung den Boden weniger beschädigen, da die eine 
Spitze die andere hindert, zu weit in den Boden ein
zugreifen. Um oben beim Aussteigen einen sichern 
H alt zu haben, sollen die Leitern mindestens 50 cm 
über die zu besteigende Stelle hinausragen (Fig. 325),

falls nicht eine andere genügende Vorrichtung zum 
A n h alten , Handgriffe, Pfosten (Fig. 323) und dergl. 
an der Aufstiegsstelle vorhanden ist.

Selbstverständlich sollen Leitern aus gesundem, 
m öglichst astfreien H olze hergestellt s e in ; ausgetrete
ne und ausgebrochene Sprossen sind m öglichst bald 
durch neue zu ersetzen, das A ufnageln von Latten
stücken kann nur aushilfsweise gestattet werden.

U m  das Ausrutschen an den Sprossen zu ver
hüten, sollen sich dieselben nicht drehen können.

D ie in landwirtschaftlichen Betrieben und deren 
Bereich vorhandenen tie f liegenden Brunnen, Gruben, 
S ch äch te , Z istern en , versenkte W asserfässer und 
dergl. müssen mit einer festen A bdeckung oder mit 
einer Einfassung oder mit einem Geländer von zirka
1 m H öhe versehen sein.
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Erfahrungen über Schützenfangvorrichturtgen.

Ü ber „bew ährte Schutzvorrichtungen“ glaubt der 
Unterzeichnete Nachstehendes, weil von allgemeinem  
Interesse, bekannt geben zu müssen.

In bezug au f Anbringung von Schützenfangvor
richtungen nach § 88 der U nfallverhütungsvorschriften 
der Seiden-Berufsgenossenschaft hatte der U nterzeich
nete die Erfahrung gem acht, dafs, wenn die an der 
Lade des W ebstuhls angebrachte Schützenfangvorrich-

Fig .

tung ihrem Zw ecke vollständig entspricht, sie dann 
den freien Ü berblick über die A rbeit behindert, sodafs 
der W eber sein A rbeitsstück nicht mehr im A u ge 
behalten und infolgedessen auch für ein tadelloses 
G ew ebe keine V erantw ortung übernehmen kann. G e
währt aber die an der Lade angebrachte V orrichtung 
dem W eber die unbehinderte Beobachtung seines 
Gew ebes, so erfüllt sie in fast allen Fällen ihren 
Zw eck nur unvollständig.

Bei Beginn seiner Diensttätigkeit in der Seiden
Berufsgenossenschaft empfahl der Unterzeichnete den

Betriebsunternehm ern diejenige Schützenfangvorrich
tung, w elche in den Zeitschriften als die vorzüglich
ste bezeichnet wurde.

D ie meisten Betriebsunternehmer versprachen 
auch, dieses Schutzm ittel anzuschaffen, andere da
gegen gaben dem Unterzeichneten a n , sie hätten 
bereits Schützenfänger verschiedener Konstruktion 
bestellt, um den W ert derselben an einigen W eb-

tny' "TfTV

326.

Stühlen praktisch auszuprobieren, denn das erste beste 
System  dieser Schutzm ittel ohne weiteres anzuschaffen, 
sei zu gew agt, auch in bezug a u f den Kostenpunkt.

In einem Betriebe ging man so weit, dem revi
dierenden staatlichen Aufsichtsbeam ten —  den L ad e
deckel als bereits angebrachten Schützenfänger zu 
bezeichnen. —

Bei der folgenden Besichtigung derselben Betriebe 
ergab sich, dafs überhaupt keine Schützenfänger an
gebracht waren.

D em  Unterzeichneten drängte sich hiernach die

■■Im
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Ü berzeugung auf, dafs Unternehm er wie W eber von 
einer Schutzvorrichtung an der L ade nichts wissen 
wollten. D ie  Unternehm er behaupteten auch stets, 
dafs in der Seidenweberei das Herausfliegen von 
Schützen eine grofse Seltenheit sei etc.

D er U nterzeichnete hatte aber an der teilweisen 
Zersplitterung der Schützenführungsleiste erkannt, 
dafs das H erausfliegen der Schützen häufiger V or

kommen müsse, als dies der Unternehm er glaubte, 
und verlangte den Unfallverhütungsvorschriften ent
sprechend an beiden Seiten des W ebstuhls Schutz
gitter. G egen diese A nordnung geben dann die 
Unternehm er ihren W iderstand auf, w o rau f dann in 
fast allen Betrieben diese Schutzgitter angebracht 
wurden.

A ls  der Unterzeichnete zum dritten Mal dieselben 
Betriebe besuchte, hatten sich die Anschauungen der

Betriebsunternehmer in bezug auf die Notwendigkeit 
von Schützenfangvorrichtungen geändert, wtozu  auch 
ein Unfall in Säckingen (Herausfliegen eines W e b 
schützen) beitrug.

In der beigefügten bildlichen W iedergabe eines 
Schutzgitters an W ebstühlen (Fig. 326) wird vor A ugen 
geführt, wie diese Schutzgitter von den sogar häu
fig herausfliegenden W ebschützen angegriffen wur
den. .

D ies Bild gibt ferner den Bew eis dafür, w ie sehr 
erforderlich eine derartige Fangvorrichtung ist und 
zw ar nicht nur in bezug au f die Verhütung von 
Unfällen, sondern auch, wie dem Unterzeichneten 
nachträglich von Betriebsunternehmern zugestanden 
wurde, zur Verhütung von Beschädigungen bereits 
fertiger Seidengew ebe.

Ing. S c h i r me r ,  München.

Sicherheitskurbel in Abhängigkeit von einer Sperradbremse
(D. R. G. M.) Ausgeführt von der Maschinenfabrik „ D e u t s c h l a n d “ in Dortmund.

D ie in nebenstehenden A bbildungen dargestellte 
„Sicherheitskurbel in A bhängigkeit von einer Sperrrad
brem se“ hat den Zw eck, beiH ebezeugen durch Zwang- 
läufigkeit es zu verhindern, dafs beim Senken der Last 
die K urbelw elle an derSenkbew egung teilnimmt. Durch

au f die Kurbelw elle h arbeitet, durch das Ausschalten 
der K urbelw elle auch der Motor ausgeschaltet wird, 
sodafs einer unzulässig hohen Tourenzahl des Motors 
beim Lastsenken durch Einw irkung der L a s t, w o 
durch eine Beschädigung des A n kers eintreten kann,

F ig . 327 .

das A usschalten der K urbelw elle wird bei H andan
trieb das für den bedienenden A rbeiter gefährliche 
Schleudern der K urbeln beim Lastsenken verhindert, 
während bei m otorischem  A n trie b , w o z. B. der 
E lektrom otor p mit einem Zahnradvorgelege q und r

vorgebeugt wird. H ierbei ist an die häufig vor
kom m ende Konstruktion g e d a c h t, bei der nur das 
Lastheben durch den Motor, das Lastsenken dagegen 
durch eine gew öhnliche Bandbrem se erfolgt.

Durch A nheben des Brem slüfthebels a werden
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die auf derselben W elle  b sitzenden beiden H ebel c 
und d in dem selben Sinne bew egt. D urch den 
H ebel d wird der H ebel e bew egt und damit die 
Klauenkupplung f  durch die G abel g  ausgerückt. 
D ie K lauenkupplung f  ist durch Feder und Nut mit 
der K urbelw elle h verb u n d en , während das Zahn
rad i lose auf der K urbelw elle h läuft. Sind daher 
die Klauen der Kupplung f  nicht mit denen des 
Zahnrads i im Eingriff, so nimmt auch die W elle  h 
nicht an einer etw a eintretenden D rehung des Zahn
rades i teil. (Fig. 327 u. 328.)

durch den G ew ichtshebel n wieder angezogen und 
unmittelbar darauf durch das E igengew icht des B rem s
lüfthebels a auch die K upplung f  selbsttätig einge
rückt, sodafs das Triebw erk zum H eben wieder g e 

brauchsfertig ist.
D er wesentlichste V orteil dieser Anordnung be

steht darin, dafs das A usschalten der K urbelw elle h, 
bezw. des M otors p, beim  Lastsenken v e r m i t t e l s  
d e s  B r e m s l ü f t h e b e l s  a e r fo lg t , sodafs ein 
zweites , besonderes Bedienungsorgan für das A u s
schalten der K urb el w elle h , bezw. des Motors p,

D er H ebel c bew egt und hebt das Gestänge 1, 
w elches oben ein L an gloch  trägt. D ieses Langloch 
ist derartig ausgefü h rt, dafs durch H eben des G e
stänges 1 der Bolzen m und der mit diesem Bolzen m 
fest verbundene G ew ichtshebel n erst dann gehoben 
wird, wenn die K lauenkupplung f  vollständig ausge
rückt ist. D urch das weitere H eben des G ew ichts
hebels n tritt ein Lüften der Sperradbrem se o und 
dam it das Sinken der Last ein, w obei sich das Zahn
rad i dreht, ohne die K urbelw elle h mitzunehmen.

Nach Beendigung der Senkperiode wird durch 
Loslassen des Brem slüfthebels a die Sperradbrem se o

nicht erforderlich ist. E s geschieht also das A u s 
schalten der K urbelw elle  h stets vor dem Beginn 
des Lastsenkens zw angsw eise und unabhängig von 
der Aufm erksam keit des Arbeiters.

D ie Senkgeschw indigkeit der Last kann von 
Hand verm ittels der Sperrklinkensicherheitsbrem se, 
die als einfache Bandbrem se und geräuschlos wirkt, 
bequem  und zuverlässig geregelt werden.

D iese neue Konstruktion kann für H ebezeuge 
häufig mit V orteil benutzt werden und ist bisher 
speziell für K räne zum Bekohlen der Lokom otiven 
ausgeführt.

Fahrbare Krankentrage.
D. R.-G.-M. Nr. 315034. Nach Medizinalrat Dr. O. D ö r r e n b e r g ,  Soest. 

Hierzu die Abbildungen Fig. 329 und 330.
Vorliegende Neuerung betrifft eine fahrbare Kranken

transporttrage, welche es ermöglicht, in kürzester Zeit an 
Ort und Stelle, d. h. an der Fundstelle eines Verwundeten 
oder Kranken eine nicht vorhandene Krankentrage her

zustellen. Das Neue und Eigentümliche besteht darin, 
dass zwei Fahrräder üblicher Bauart unter Freilassung der 
Lenkräder durch abnehmbare Querstangen zu einem Gan
zen verbunden werden können, sodass sie zum Befördern
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einer von zwei oder auch nur einem Radfahrer mitge
führten, ebenfalls zerlegbaren Trage dienen können.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, dienen zur Ver
bindung der Fahrräder zwei Verbindungsstangen a und b,

dere Verbindungsstange a am besten an dem Steuerungs
rohre d befestigt, während die hintere Verbindungsstange 
b mittels entsprechender an den Enden angebrachter 
U-Eisen e an der inneren Gabelstange der Räder ange-

Fig.

welche mittels Schellen c an den entsprechenden Rohren 
der Fahrräder befestigt werden, und zwar wird die vor-

(kwtrbwcfttlicbe Entscheidungen.
Polizeiliches Einschreiten gegen den Betrieb der Dampf

maschine eines Elektrizitätswerks während der Nacht
zeit. Ein Verbot des Nachtbetriebes ist nicht unzulässig; 
ob es durch die Umstände gerechtfertigt ist, läfst sich 
nicht grundsätzlich, sondern nur nach der Gesamtlage 
des einzelnen Falles beurteilen.

Die polizeiliche Androhung eines Zwangsmittels verliert

329-
bracht wird, sodass auf diese Weise beide Räder zu einem 
vierräderigen Fahrzeug fest vereinigt sind. Zum Auflegen 
der Trage werden am besten an der vorderen Verbin
dungsstange a Hafen f angebracht, während auf der hin
teren Verbindungsstange b senkrechte Ständer g mit Rillen 
h angeordnet sind, in welche die Trage gelegt wird. Die 
Trage selbst besteht am besten aus zerlegbaren und in- 
einanderschiebbaren Rohren k, 1, m, n, sodass sie mit den 
übrigen Teilen gleich verpackt und transportiert werden 
kann. Ferner werden die Vorderräder nicht miteinander 
verkuppelt; es stellt sich vielmehr das eine Rad bei der 
Verstellung des anderen selbsttätig parallel damit ein. Bei 
dieser Anordnung können scharfe Kurven gefahren werden.

Die Vorteile einer derartigen Trage sind ganz erheblich, 
da jeder Radfahrer eine solche mit sich führen kann und 
an Ort und Stelle sofort in Verbindung mit jedem beliebigen 
anderen Rade in möglichst kurzer Zeit eine fahrbare Transport
vorrichtung für Kranke etc. schaffen kann und nicht erst, 
wenn er einen Verwundeten gefunden hat, sich nach einer 
solchen Vorrichtung umsehen braucht.

Als wichtig ist noch hervorzuheben, dass die Kranken
trage in Höhe der Achse angeordnet wird, wodurch erheb
liche Schwankungen vermieden werden.

deshalb, weil sie unvollständig ist, an sich nicht ihre 
Gültigkeit.

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 4. Februar 
1907 (III. Senats, Nr. III, 294). " O r i g i n a l .

Die beklagte Polizeiverwaltung erliess an den Kläger 
am 16. Juni 1905 folgende Verfügung:

„Seit etwa zwei Wochen halten Sie die Dampfmaschine 
auf dem Grundstück Ihres hiesigen Elektrizitätswerks T a g  
und N a c h t  mit kurzen Pausen zwischen 5 und 6 Uhr

Fig. 330.



332 S O Z I A L -  T E C H N I K . 17. Heft

morgens und 12 und 1 Uhr mittags in Betrieb. Das durch 
den Gang der Maschine und namentlich durch das mit 
derselben verbundene Auspuffrohr verursachte gleichmässig 
stossende Geräusch ist derartig stark, dass durch den nächt
lichen Betrieb den Bewohnern der benachbarten Häuser 
die Nachtruhe geraubt wird und sie dadurch in ihrer Ge
sundheit geschädigt werden.

Wir fordern Sie deshalb auf, den Betrieb der Dampf
maschine des N a c h t s  während der Stunden von 10 Uhr 
abends bis 5 Uhr morgens binnen einer Woche einzustellen, 
widrigenfalls für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Geld
strafe von 30 Mark, die hiermit angedroht wird, festgesetzt 
werden wird.“

Auf die von dem Kläger erhobene Klage setzte der 
Kreisausschuss des Kreises R. die angefochtene Verfügung 
ausser Kraft, und die hiergegen von der Beklagten einge
legte Berufung wurde vom Bezirksausschüsse zurückgewiesen.

Auf die Revision der Beklagten war, wie geschehen, 
zu erkennen.

G r ü n d e :
Der Vorderrichter hat die Verfügung deshalb aufge

hoben, weil die Beklagte auf Grund des § 10 Tit. 11 T.
II des A.L.R. nur befugt gewesen sei, dem Gegner die B e 
s e i t i g u n g  d e s  G e r ä u s c h e s  aufzugeben, nicht aber 
den Nachtbetrieb einfach zu verbieten. „Dies war“, heisst 
es in dem angefochtenen Urteile weiter, „ein unzulässiger 
Eingriff in die Gewerbefreiheit. Die Beklagte musste es 
dem Kläger überlassen, auf welche Weise und durch welche 
Mittel er den polizeiwidrigen Zustand beseitigen wollte; 
bestimmte Massnahmen durfte sie ihm nicht anbefehlen, 
am wenigsten eine so einschneidende, wie die gänzliche 
Einstellung des Nachtbetriebs (Entsch. des O.V.G. im 
Pr.Verw.Bl. Jahrg. XXV S. 132)“.

E in  a l l g e m e i n e r  G r u n d s a t z  d a h i n ,  das s  
d i e  P o l i z e i b e h ö r d e  n i c h t  b e f u g t  s e i ,  d i e  
E i n s t e l l u n g  e i n e s  d i e  N a c h t r u h e  d e r  A n 
w o h n e r  d u r c h  G e r ä u s c h  i n g e s u n d h e i t s 
s c h ä d i g e n d e r  W e i s e  s t ö r e n d e n  G e w e r b e 
b e t r i e b s  z u  u n t e r s a g e n ,  v i e l m e h r  d e m G e 
w e r b e t r e i b e n d e n  n u r  d i e  B e s e i t i g u n g  d e s  
G e r ä u s c h e s  a u f g e b e n  d ü r f e ,  l ä s s t  s i c h  a be r  
n i c h t  a u f s t e l l e n .  Der Gerichtshof hat vielmehr in 
zahlreichen Fällen solche Verbote für gerechtfertigt er
achtet, insbesondere auch in der vom Kläger angezogenen 
Entscheidung vom 2. März 1905 (Pr.Verw.Bl. Jahrg. XXVII
S. 855), in der es sich um das Verbot des die Nacht
ruhe störenden Kegelschiebens nach 11 Uhr abends han
delte. Auch das vom Vorderrichter in Bezug genommene 
Urteil vom 28. Mai 1903 (Pr.Verw.Bl. Jahrg. XXV S. 132) 
steht nicht auf einem entgegengesetzten Standpunkte. O b 
e i n e  d e r a r t i g e  A u f l a g e  g e r e c h t f e r t i g t  i st ,  
l ä s s t  s i c h  n i c h t  g r u n d s ä t z l i c h ,  s o n d e r n  
n u r  n a c h  d e r .  G e s a m t l a g e  d e s  e i n z e l n e n  
F a l l e s  b e u r t e i l e n .  Im vorliegenden Fall macht 
aber der Kläger nicht etwa geltend, dass die Gesundheits
gefahr durch a n d e r e  Mittel als durch die Einstellung des 
Nachtbetriebs abgewendet werden könne; er behauptet 
vielmehr, dass überhaupt keine Gesundheitsgefahr und so

mit kein Grund zum Einschreiten der Polizei vorliege. Und 
andererseits will die Polizeiverwaltung dem Kläger keines
wegs verwehren, die Gesundheitsgefahr auf andere Weise 
als durch die Einstellung des nächtlichen Betriebs zu be
seitigen; sie bemerkt vielmehr in der Gegenerklärung auf 
die Klage ausdrücklich:

„Nach dem in den Akten befindlichen Gutachten des 
Gewerbeinspektors sind die zur Dämpfung des Geräusches 
angebrachten Vorrichtungen nicht ausreichend; es muss 
K. anheimgestellt bleiben, die erforderlichen Änderungen 
vorzunehmen; event. sind dann gegen einen längeren Be
trieb der Dampfmaschine keine Einwendungen zu erheben.“ 

Der Streit der Parteien betrifft danach nicht die Frage, 
ob die Beklagte sich in dem von ihr vorgeschriebenen 
Mittel zur Beseitigung der Gesundheitsgefahr vergriffen hat, 
sondern ob überhaupt eine ihr Einschreiten gesetzlich 
rechtfertigende Gesundheitsgefahr vorlag. Die Polizeiver
waltung ist mit der Anwendung jedes Mittels zur Beseiti
gung des gefährdenden Geräusches einverstanden; der 
Kläger will aber den bestehenden Zustand überhaupt nicht 
ändern, weil ein Grund für das polizeiliche Einschreiten 
nicht bestehe. S o b a l d  e r  i h n  i n e i n e r  d i e  G e 
s u n d h e i t s g e f a h r  b e s e i t i g e n d e n  W e i s e  ä n 
d e r t ,  k a n n  er di e  A u f h e b u n g  de r  A n o r d n u n g  
v e r l a n g e n  und gegen eine den Antrag ablehnende Ver
fügung die Rechtsmittel aus §§ 127 fr. des Landesverwal
tungsgesetzes ergreifen. Bei dieser Sachlage durfte der 
Vorderrichter die angefochtene Verfügung nicht deswegen 
aufheben, weil dem Kläger die Wahl der Mittel zur Be
seitigung des polizeiwidrigen Zustandes nicht freigelassen 
sei. Dies ist nicht zutreffend und vom Kläger auch über
haupt nicht geltend gemacht worden. Die Vorentschei
dung unterliegt daher der Aufhebung (§§ 94, 98 des Lan
desverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883).

Bei freierer Beurteilung erweist sich die Sache nicht 
als spruchreif, da auf Grund der bisher zu den Akten bei
gebrachten Verhandlungen und gutachtlichen Äusserungen, 
zu denen der Kläger sich noch nicht geäussert hat, eine 
Beurteilung der Frage, ob sein Gewerbebetrieb zur Zeit 
des Erlasses der Verfügung die Nachtruhe der Anwohner 
in gesundheitsschädlicher Weise störte und das polizeiliche 
Einschreiten daher nach § 10 Tit. 17 T. II des A.L.R. recht
fertigte, noch nicht möglich ist. Die Sache war daher 
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an den 
Bezirksausschuss als die dazu nach der Sachlage geeignete 
Instanz zurückzuweisen (§ 99 des Landesverwaltungsge
setzes).

Was die in der Verfügung enthaltene Androhung von 
Geldstrafe ohne gleichzeitige Substituierung einer Haft
strafe (§ 132 Ziff. 2 Abs. 2 des Landesverwaltungsgesetzes) 
anbetrifft, so hat der Gerichtshof in gleichmässiger Recht
sprechung daran festgehalten, dass eine polizeiliche An
ordnung ungeachtet der Androhung eines seiner Art nach 
u n z u l ä s s i g e n  Zwangsmittels und unbeschadet der Auf
hebung einer solchen Androhung ihre Gültigkeit an sich 
nicht verliert. Um so weniger kann daher, wie der Be
zirksausschuss bereits zutreffend ausgeführt hat, eine nur 
u n v o l l s t ä n d i g e ,  an sich aber dem Gesetz inhaltlich
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entsprechende Androhung eines Zwangsmittels die Auf
hebung der Anordnung zur Folge haben. Die Annahme 
des Kreisausschusses, dass die angefochtene Verfügung 
wegen der unvollständigen Androhung der Aufhebung unter
liegen müsse, trifft daher nicht zu. Aber auch die An
drohung selbst, wenngleich die im Falle des Unvermögens 
an ihre Stelle tretende Haftstrafe von der Polizeiverwaltung 
nicht festgesetzt worden ist, unterliegt der Aufhebung nicht, 
da die Unterlassung der Substituierung der Haftstrafe den 
Kläger in seinen Rechten nicht verletzt und ihm daher 
keinen Anlass zur Beschwerde bietet. Ausgeschlossen ist 
dagegen die n a c h t r ä g l i c h e  Umwandlung der Geld
strafe in die entsprechende Haftstrafe, falls erstere nicht 
beigetrieben werden kann, da es an einer bezüglichen ge
setzlichen Vorschrift, wie sie in § 491 der Strafprozess
ordnung für das Strafverfahren gegeben ist, in Beziehung 
auf die Ausübung der polizeilichen Zwangsbefugnisse fehlt.

(Gewerbearchiv f. d. Deutsche Reich. VI. Bd. S. 550).

Zu weit gellendes Konkurrenzverbot in dem Anstcllungs* 
vertrage eines mit höheren technischen Dienstleistungen 
betrauten Angestellten. Beklagter, ein gelernter Schlosser, 
hatte seit Jahren im Gefrierfache gearbeitet und bei einer 
Kälteindustriegesellschaft eine gut bezahlte Stellung als 
Monteur angenommen. Nach dem Engagementsvertrage 
durfte er während dreier Jahre nach der Aufgabe dieser 
Stellung in keinem Konkurrenzgeschäft tätig sein. —  Als 
er dieses Verbot nach dem Fortgange aus der bisherigen 
Position unbeachtet liess, strengte der frühere Prinzipal

Klage gegen ihn an, doch wurde der gegen den Beklag
ten geltend gemachte Anspruch a b g e w i e s e n ,  da das 
Gericht der Meinung war, das Konkurrenzverbot verstosse 
gegen die guten Sitten, denn es verhindere den Beklagten, 
die Spezialarbeiten des Gefrierfaches auszuüben und zwinge 
ihn, wieder einfache Schlosserarbeiten zu verrichten, sodass 
alle seine Bewegungsfreiheit unbillig erschwert werde. —  
Das Reichsgericht hat diesem Urteil die B e s t ä t i g u n g  
v e r s a g t .  Der § 133f der Gewerbeordnung schreibe ja 
ausdrücklich vor, dass Vereinbarungen der vorliegenden 
Art zwischen einem Unternehmer und einem mit höheren 
technischen Dienstleistungen betrauten Angestellten nur 
insoweit verbindlich sind, a ls  d ie  Be s c h r ä nk u ng  nac h 
Z e i t ,  O r t  u n d  G e g e n s t a n d  n i c h t  d i e  G r e n 
z e n ü b e r s c h r e i t e t ,  d u r c h  w e l c h e  e i n e  u n 
b i l l i g e  E r s c h w e r u n g  des F o r t k o m m e n s  des 
A n g e s t e l l t e n  a u s g e s c h l o s s e n  wi r d.  Vollkom
men ungültig ist danach das hier in Rede stehende Kon
kurrenzverbot nicht, es ist nur auf das rechte Mass zu
rückzuführen. Bezüglich der Zeit, für welche das Verbot 
vereinbart ist, kann von einer unbilligen Erschwerung keine 
Rede sein, und auch dem Gegenstand nach liegt bei einem 
Verbote betreffs des Gefrierfachs eine solche Erschwerung 
nicht vor. Örtlich allerdings ist das Verbot unbeschränkt; 
im vorliegenden Falle jedoch erscheint das Verlangen des 
Klägers, der Beklagte sollte die von ihm angenommene 
Stellung wieder aufgeben, berechtigt, da die Konkurrenz
firma sich in einer ganz nahegelegenen Stadt befindet.

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene D atum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichun g im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A n m eld u n g  
gibt den T a g  der E inreichung an. •

Patent-Anmeldungen.
30. 1. 08.

Sicherheitsgrubenlampe mit Schutzmantel für 
den Drahtkorb. —  Gewerkschaft Johannessegen, Breden- 
scheid i. W. —  4a. G. 24355 —  11. 2. 07.

Vorrichtung zum Verhüten des Einfrierens der 
Kühlwassermäntel. —  Adolf Deters, Bremen, Obern
strasse 41/43. —  46 c. D. 18767 —  23. 7. 07.

3. 2. 08.

Sicherheits-Türverschluss an Aufzugsschacht
türen. —  Emil Troppenz, Berlin, Gartenstr. 66. —  35 a. 
T. 12 572. —  23. 11. 07.

Sicherheitsgetriebe für Winden zur Verhin
derung des Rücklaufes der Kurbel oder des Antriebsrades 
beim Senken der Last. —  Friedrich Otto, Düsseldorf, 
Tellstr. 27. —  35 c. O. 5588 —  4. 4. 07.

Ausrückvorrichtung für Webstühle und andere 
Arbeitsmaschinen. —  Justus Feyer, Barmen, Loherstr. 16.
—  86 c. F. 22921. —  28. 1. 07.

6. 2. 08.
Chemischer Feuerlöscher mit kegelförmigem 

Flüssigkeitsbehälter und dem Auslassrohr gegenüberliegend

angeordnetem Handgriff. —  W. Graaff u. Co., G. m. b.
H., Berlin. —  61 a. G. 24201 —  29. 11. 02.

1 0 . 2 . 0 8 .

Selbsttätige Signalvorrichtung für Schächte und 
Bremsberge. —  Heinrich Rohmann, Mengede i. W. —  
74 c. R. 24743 —  1. 7. 07.

13. 2. 0 8 .

Verfahren zum Binden von Staub im Freien 
und in gedeckten Räumen. —  Dr. August Eppelsheim, 
Zwickau i. S., Elsässerstr. 43. —  3oi. 12 593 —  27. 5. 07.

Fangvorrichtung für Förderkörbe u. dgl. —  
Heinrich Heiling, Daldrup b. Dülmen, Westf. —  35 a.
H. 40943 —  12. 6. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

3. 2. 0 8 .

Durch einen metallenen Klemmring lösbar zu 
befestigendes, aus feuerbeständigem Stoff bestehendes 
Schutzrohr für das Mischrohr von Koksofen-Gasbrennern.
—  Robert Müller, Fssen a. Ruhr, Kaupenstr. 46I48. —  
10a. 328340.

Explosionssichere Azetylen-Lampe, verwendbar 
als Tisch-, Hänge- und Wandlampe. -—  Gebr. Dietzel u. 
Moritz Rosenstrauch, Nordhausen. —  26 b. 327873.

Kontrolluhr für Benzinbehälter mit von einem
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Federwerk beeinflusstem Schnuraufzug. —  M. Kümmerle, 
Cannstatt. —  42 e. 2278x3.

10. 2 . 08.
Kettenspann- und Bremsvorrichtung für Raschel

maschinen. —  Willy Schönfeld, Grüna i. S. —  25 a. 328428.
Sicherheitshaken in der Formgestaltung zweier 

aus einem Stück Draht nebeneinander gebogener, im 
oberen Teil sich kreuzender Haken. —  Richard Liebchen, 
Dresden, Lössnitzstr. 25. —  47 d. 32864g.

Vorrichtung zum Atmen in nichtatembarer 
Atmosphäre mit durch die Atmosphäre geheiztem Behälter 
für flüssiges Atmungsgas. —  Internationale Sauerstoff-Ge
sellschaft, A.-G., Berlin. —  61 a. 328405.

Feuerlöschapparat mit ständig unter Druck 
stehender Füllung. —  Philipp Burger, Berlin, Claudiusstr. 9.
—  61a. 328667.

Explosionssicherung von Gefässen. —  H. Wind
hoff, Berlin-Schöneberg, Mühlenstr. 8a. —  81 e. 328679.

Wasserleitungs-Schutzvorrichtung. —  Bernhard 
Neuhoff, Berg. Gladbach. —  85 h. 328616.

Erteilte Patente.
Deutsclilan d.

Kl. 81 e. 193539. —  Wasserschlitzdecke für gewölbte 
Dächer von Behältern für feuergefährliche Flüssigkeiten.
— Aug. Klönne in Dortmund. (Fig. 331.)

Um die gewölbten Dächer derartiger Behälter mit 
einer Wasserdecke zu versehen, ohne die Dächer stark zu 
belasten, ist auf dem Dache a eine Anzahl ringförmiger 
Überfallwände b angeordnet, die gestatten, dass die 
Wasseroberfläche sich der gewölbten Form des Daches 
möglichst anschliesst. Im Falle einer Feuersgefahr wird 
der innerste Ringraum c anhaltend mit Wasser beschickt, 
das über sämtliche Überfallwände hinwegrieselt, um schliess
lich auch über den äussersten Rand des Behälters zu 
fliessen und an dessen zylindrischer Wand herunterzu
rieseln.

Kl. 37e. 191 795. —  Auslegergerüst für Daelidecker- 
arbeiten mit eine Arbeitsbühne nebst Schutzwand tragen
den Kragarmen aus drei mit Stecklöchern versehenen, 
gegeneinander verstellbaren Stäben. —  Firma G. Liese
meister in Cöln. (Fig. 332.)

Das neue Auslegergerüst hat den Vorzug vor bekann
ten Gerüsten dieser Art, welche nur für Arbeiten an der 
Rinne von oben aus geeignet sind, dass es gestattet, an 
der Rinne auch von unten her zu arbeiten.

Hierfür sind an den bekannten wagerechten Armen 
der Ausleger durch Hängeeisen gleichgerichtete Stäbe in

beliebigem Abstande von den ersteren aufgehängt, die zur 
Aufnahme einer zweiten Arbeitsbühne nebst Schutzwand 
dienen.

Der die obere Arbeitsbühne o tragende wagerechte 
Auslegearm a, der aus einem Flacheisen besteht und mit 
einer beliebigen Anzahl von Löchern versehen ist, besitzt 
am hinteren Ende eine Öse zum Anhängen des Auslegers 
am Dachhaken d. Ausser dieser Ose kann an dem Aus
leger ein verschiebbarer Anschlag vorgesehen sein, der 
sich gegen die Dachrinne legt. Die Stützstrebe h, an der

die obere Schutzwand p befestigt ist, besteht aus zwei 
Flacheisen, die gleichfalls eine beliebige Anzahl von Steck
löchern besitzen. Das Flacheisen a ist durch den Schlitz 
zwischen den beiden Flacheisen h, mit denen es durch 
den Bolzen g verstellbar verbunden ist, hindurchgesteckt. 
An dem Auslegerarm a hängt mittels des Bolzens j 
die Flacheisenstrebe k, die durch den Bolzen 1 gegen 
die Strebe h verstellbar ist. An dem Auslegerarm a 
ist weiterhin ein Hängeeisen m aufgehängt , das in 
gleichen Abständen wie die Strebe k mit einer Anzahl 
von Löchern versehen ist. An den Stäben m und k ist 
wagerecht ein Stab n befestigt, auf dem die Bohlen für 
die untere Arbeitsbühne q aufliegen, während die gegen 
den Stab m gelegten Bohlen die Schutzwand r für diese 
Bühne bilden.

Kl. 4a. 192931. Crrubensicherheitslanipe mit unterer
Luftzufiihrung. Paul Wolf in Zwickau.

Bei Grupenlampen mit unterer Luftzuführung wurde 
bisher entweder zu wenig Rücksicht darauf genommen, 
dass beim Gebrauch die Lufteintrittsöffnungen nicht ver



17. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 335

stauben, oder dass durch die Art der an sich zweckmässigen 
Luftzuführungseinrichtung die Handlichkeit der Lampe keine 
Einbusse erleidet. Gemäss der Erfindung werden alle den 
räumlichen Ausbau der Grubenlampe vergrössernden und 
auch die Lampe komplizierter machenden Zwischenelemente 
für die untere Luftzuführung ausgeschaltet. Der Umweg, 
den die Luft nach der Brennflamme zu nehmen hat, wird 
im Gegenteil einzig und allein mit den Mitteln gebildet, 
die ohnehin zur Herstellung einer Verbindung zwischen 
dem Lampengestell und dem Lampentopf erforderlich sind.

Der Oberteil des Lampentopfes trägt den üblichen 
Gewindeansatz, über den der Gewindeteil des Verschrau
bungsringes zu schrauben ist. Der aus Stahlblech gezogene 
mantelartige Verschraubungsring steht mit dem Gewinde
teil n u r durch Nocken in Verbindung. Es werden somit 
Kanäle, gebildet, durch welche die Luft ihren Weg nach 
dem Luftzuführungsring und durch dessen mit Drahtge
webe überzogene Öffnungen nach der Brennflamme neh
men kann.

Der obere eingezogene Rand des Verschraubungsringes 
legt sich von oben her gegen den Luftzuführungsring und 
drückt ihn dicht schliessend auf den Lampentopf. Die 
schwebende Anordnung des Innenteiles in dem Aussen- 
mantel lässt sich auch dann verwenden, wenn die Verbin
dung des Lampengestelles mit dem Topf durch einen 
anderen, beispielsweise einen Bajonettverschluss, hergestellt 
wird.

Ausgeführte Gebrauchsmuster. 
Schützenfänger.

D. R.-G.-M. Konstruktion von A n t o n  B ö h me r ,  Weber
meister in K au  fin g.

Dieser in der K. K. priv. Baumwoll -Spinnerei und 
-Weherei von Joh. Grillmayer & Söhne in Kaufing und 
Johannesthal hei Schwanenstadt (Ob.-Österr.) eingeführte 
Schützenfänger zeichnet sich durch seine Einfachheit eben
so aus, wie durch seine Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. 
Kostspielige Auslagen, zeitraubende Reparaturen sind ver
mieden, und trotzdem lässt sich der Schützenfänger be
quem und sicher handhaben. Er besteht aus einem schwachen 
Brett a , das mit leichter Miihe durch drei Lappen mit 
einigen Schrauben auf dem Ladedeckel befestigt wird. Im 
Gebrauchszustande hängt er an der Lade herab und hin
dert dadurch den Schützen am Herausfliegen. Bei Arbeiten 
am Stuhle fasst der W eber die Lade an, drückt mit 
dem Daumen das Brett a zurück und kann nun unge-

Fig. 333-
hindert alle vorkommenden Verrichtungen ausführen. So
bald der Stuhl in Betrieb gesetzt wird, fällt das Brett 
durch die Erschütterung von selbst wieder herunter. Wegen 
seiner leichten Konstruktion leidet der Schützenfänger 
wenig durch Stösse oder schnellen Gang und kann sich 
folglich auch nicht lockern. Daher kommt es, dass Repara

turen nicht auftreten. Der Schützenfänger wird in mon
tiertem Zustande geliefert, sodass seine Anbringung bei 
der Einfachheit der Befestigungsteile dem Meister nur 
wenig Arbeit verursacht.
Vorrichtung zur Entfernung des Kesselsteinansatzes in 

Röhren mit am Umfang angeordneten schräg gelagerten 
gegen die Rohrwandung gespannten Schneiderädern.
D. R.-G.-M. 317604. C u r t  Le i c hs e nr i ng ,  Dresden.

Die Vorrichtung besteht aus einem Kopf a, der mit 
einer genügend langen Stange b in das Rohr eingeführt 
und mittels eines Kreuzgriffel c in diesem gedreht werden 
kann. An der Stirnseite des Kopfes sind Backen d in

3

C M '
Lj

Fig. 334 u- 335-

einer entsprechenden Führung so eingelassen, dass sie sich 
radial verschieben können.

An der Aussenseite tragen die Backen Schneidräder e 
aus gehärtetem Stahl, deren Umfang mit Zähnen, Zacken 
oder Schneiden versehen ist. Die Räder sind schräg ge
lagert, d. h. ihre Achsen bilden einen spitzen Winkel zur 
Achse des Kopfes.

Die innere Seite der Backen ist derart gestaltet, dass 
sie sich der Oberfläche des Konus f  anschmiegt. Letzterer 
wird durch einen feststehenden Stift g geführt und steht 
unter dem Druck der Feder h, deren Spannung durch die 
Mutter 1 geregelt werden kann.

Die Feder hat demnach das Bestreben, den Konus 
in den Kopf hineinzudrücken, wodurch wiederum die 
Backen und mit ihnen die Schneidräder nach aussen ge
schoben werden.

Bei der in der Figur 334 dargestellten Lage der 
Schneidräder hat eine Rechtsdrehung des Kopfes zur Folge, 
dass die Vorrichtung in das Rohr hineindringt, während
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eine Linksdrehung die Vorrichtung aus dem Rohre wieder 
heraustreten lässt.

Die Bahnen der Schneidräder sind demnach Zylinder
spiralen.
Mit einem Werkzeiigtisch ausgerüstete zusammenlegbare, 

mit bogenförmig gebogenen Streben versehene Doppel
leiter. D R G M 323058. Konstr. von M. Michels, Bau
geschäft in Hamburg.

Gegenstand vorliegenden Gebrauchsmusters ist eine 
Doppelleiter, welche zwecks erhöhter Festigkeit mit bogen-

Fig. 336 u. 337. 
förmig gestalteten Streben versehen ist. Ferner ist an dem 
oberen Ende ein ausziehbarer und umklappbarer, mit Werk
zeugkasten versehener Tisch angebracht, der zum Auflegen 
resp. Aufnahme von allerhand Werkzeug für Maler, An
streicher, Dekorateure, Tapezierer dient.

In der Zeichnung ist der Gebrauchsmustergegenstand 
dargestellt.

Fig- 33ö zeigt eine Vorderansicht der Leiter. Fig. 337 
ist eine Seitenansicht zu Fig. 336. Die Leiter besteht zwecks 
erhöhter Festigkeit aus den bogenförmigen Streben a, die 
zweckmässig aus geradem Pitschpine hergestellt sind, und 
den Sprossen b von Ahornholz oder dergl. Am oberen 
Ende sind zwei solche einfachen Leitern a durch Scharniere 
c zu einer Doppelleiter miteinander verbunden.

In der Mitte sind aus Eisen bestehende Arme d von 
beliebiger Grösse und Art angebracht, durch welche ein 
Einstellen der Doppelleiter auf beliebige Weiten ermöglicht 
werden kann.

Am oberen Ende dieser Doppelleiter ist ferner ein 
mit einem Kasten e versehener Tisch f  vermittelst geeig
neter Scharniere g befestigt. An diesem Tisch f befindet 
sich zur Vergrösserung der Auflagerfläche durch Anordnung 
von Scharnieren, die umklappbare oder ausziehbareVerlänge- 
rungspiatte h ; der Tisch f wird nach Umklappen in Ge

brauchstellung durch die in den Ösen i eingehängten Stützen k 
festgestellt.

Literatur.
Lehrbuch der allgemeinen mechanischen Technologie der

Metalle. Von Dip).-Ingenieur Herrn. Meyer, Oberlehrer 
an der Königl. Maschinenbau- und Hüttenschule zu 
Gleiwitz. Mit 262 Abbildungen. (Grundriss des Ma
schinenbaues 11. Band.) Preis broschiert M. 6,— , ge
bunden M. 6,80. (Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhand
lung, Hannover 1907.)

Das vorliegende Buch ist für einfaches Verständ
nis zugeschnitten und kann als willkommener Leit
faden für den Unterricht an den Maschinenbauschulen 
und Techniken dienen. Es ist in die beiden grossen Ab
schnitte der Metallbearbeitung geteilt: 1. Die Umformung 
der Metalle auf Grund ihrer Schmelzbarkeit (Giesserei) 
und 2. das Umformen der Metalle auf Grund ihrer Bieg
samkeit. Das Bändchen hat den Vorzug weiser Be
schränkung auf das unbedingt Wissenswerte aus dem 
grossen Gebiete der mechanischen Technologie und ist 
mit einer grossen Menge recht anschaulicher Skizzen und 
Abbildungen ausgestattet, bei deren Auswahl wiederum 
das Prinzip obgewaltet hat, einfach und deutlich zu sein. 
Es ist als ein brauchbares Lehrbuch für die Kreise der 
Techniker und Praktiker zu empfehlen. —
Hebezeuge. Von Dipl.-Ingenieur Hans Wettich, Lehrer 

an der staatl.-städt. Handwerker-, Baugewerk- und 
Maschinenbauschule zu Halle a. S. Mit 355 Abbildungen' 
und einer Reihe Tafeln. (Grundriss des Maschinenbaues 
10. Band.) Preis broschiert M. 8,80, gebunden M. 9,60. 
(Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchliandlung, Hannover 1907.)

Der Verfasser hat es verstanden, nicht nur eine um
fassende Beschreibung und bildliche Darstellung der Hebe
zeuge in einfacher Form zu geben, sondern auch die Be
rechnungen in Formen zu halten, die dem Verständnis 
des praktischen Technikers nahe liegen.

Das Buch ist in folgende fünf Abschnitte geteilt:
1. Organe der Hebezeuge, 2. Übersetzung und W irkungs
grad, 8. Nebenorgane der Hebezeuge, 4. Antrieb der 
Hebezeuge, 5. Ausbildung der Hebezeuge.

In einem Anhänge sind Tabellen über Seile und 
Ketten enthalten, während in vier Beilagen Bremsmagnete 
und elektrische Motoren unter Angabe ihrer Kraft- und 
Grössenverhältnisse dargestellt sind.

Das Buch ist durchaus den Anforderungen der Praxis 
angepasst. Es möge noch der Durchführung von Rech
nungsbeispielen gedacht werden, welche dem in der Praxis 
stehenden Techniker von grossem Nutzen sein können

Die Forderungen der Unfalltechnik sind in dem vor
liegenden Bande leider etwas kurz weggekommen; wir 
finden Andeutungen nur auf S. 38 (Sicherheitsgreifer), 
ferner im Abschnitte über Bremsen und endlich einen 
ganz kleinen Abschnitt von kaum eineinhalb Seiten über 
Sicherheitskurbeln. Etwas ausführlicher sind die selbst
tätigen Bremsen S. 180 ff. behandelt. Hingegen voll
ständig fehlen die Vorrichtungen zur selbsttätigen Hub
begrenzung. Gerade in einer Abhandlung über Hebe
zeuge, bei denen der Unfallgefahrenkoeffizient ein be
sonders hoher ist, müsste der Unfallverhütung ein breiterer 
Raum eingeräumt werden. K.

Mitteilung, d. Ver. D. Rev.-Ing. auf dem Umschlag.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W ., Faulinenstr. 3. 

Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Literatur.

Die Versuche zur Einführung der englischen Arbeitszeit.
Von Ing. M o r g n e r ,  Ass. d. Kgl. Gewerbeinspektion Me i s s e n.

In letzter Zeit sind die Bestrebungen um E in
führung der englischen A rbeitszeit in erhöhtem Mafse 
zutage getreten. Z. B. hat der Deutschnationale 
Handlungsgehilfen-Verband in L eipzig  eifrig für sie 
Propaganda gem acht und auch in einer kleinen 
Schrift ihre V orzü ge hervorgehoben. W enn dies da
bei vielleicht auch nur vom  Standpunkte des K auf
mannes aus für die in Fabrik- und Handelskontoren 
angestellten Beam ten geschieht, so gewinnt die Stel
lungnahm e jenes V erbandes in diesem Falle auch für 
Fabrikanten und A rbeiter wesentliche Bedeutung und 
zwar aus dem Grunde, weil derselbe auf dem letzten, 
im Jahre 1907 abgehaltenen K ongrefs der christlich
sozialen A rbeiter in Berlin zeigte, dafs er in wirt
schaftlichen Fragen mit letzteren grundsätzlich über
einstimmt und H and in H and gehen wird. Nun hat 
es aber in D eutschland mit der Einführung der eng
lischen Arbeitszeit für Fabrikarbeiter noch gute W ege, 
und m an hat häufig blofs den Versuch gem acht, ihr 
m öglichst nahe zu kommen, indem man die D auer 
der täglichen Arbeitszeit um ein Geringes verkürzte, 
etw a au f neun oder zehn Stunden festsetzte, und da
bei die Mittagspausen auf eine halbe Stunde D auer 
beschränkte. D ie  beteiligten K reise waren dann sehr 
enttäuscht, wenn die V o rte ile , die sie von dieser 
Neuerung erwartet hatten, ausblieben oder sogar der
artige Nachteile zum V orschein kamen, dafs man in 
richtiger Erkenntnis der Sachlage v o rzo g , zu der 
vorher üblichen Arbeitszeit mit der längeren Mittags
pause zurückzukehren. D ie richtige V erteilung der 
Arbeitsstunden auf die Tageszeit ist zw eifellos eine 
der wichtigsten Fragen für Unternehm er und A r 

beiter, die auch insofern aktuelles Interesse erheischt, 
als voraussichtlich in allernächster Zeit die gesam te 
Industrie, welche weibliche Arbeitskräfte beschäf
tigt, mit einer V erkürzung des gesetzlich zulässigen 
M axim alarbeitstages von 11 auf 10 Stunden wird 
rechnen müssen. In denjenigen Betrieben, welche 
bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes den 11 stün- 
digen M axim alarbeitstag voll ausnützen, —  es sind 
dies in erster Linie Fabriken der Textilindustrie, fer
ner das Saisongew erbe, Ziegeleien usw. — , wird 
dann die Entscheidung zu treffen sein, ob es vorteil
hafter ist, Beginn oder Schlufs der bisherigen A r 
beitszeit um eine Stunde zu verschieben, oder ob es 
im beiderseitigen Interesse der Fabrikanten und A r 
beiter liegt, einen T eil der gesetzlich vorgeschriebe
nen Verkürzung durch eine Verlängerung der Mit
tagspause herbeizuführen. E s dürfte daher ange
bracht s e in , einm al in eine Betrachtung über die 
Notwendigkeit und Nützlichkeit der Pausen innerhalb 
der A rbeitsbereitschaft, namentlich hinsichtlich der 
M ittagspause einzutreten.

Zunächst dürfte uns die Tatsache befremden, 
dafs in bezug au f die L änge des Arbeitstages noch 
keinerlei klare Regeln aufgestellt sind, vielm ehr noch 
ganz erhebliche Abw eichungen bestehen. D er A r 
beitstag ist nicht nur in einzelnen Staaten, sondern auch 
innerhalb der Grenzen desselben Staates oder einer grö
fseren Stadt oft sehr verschieden. In ursprünglichen 
Verhältnissen, wie wir sie gegenwärtig etwa noch 
in der Landwirtschaft antreffen, richtete sich die 
Länge des A rbeitstages nach der Jahreszeit, nach 
Sonnenauf- und Untergang, nach den Bedürfnissen
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des A ckerbaues und der Viehzucht. Erst in der 
neuesten Zeit mit der fortschreitenden Entw ickelung 
des M aschinenbetriebes und der Grofsindustrie ent
stand das Bestreben, den A rbeitstag überm äfsig zu 
verlängern. W er kostspielige Maschinen aufstellte, 
war bemüht, das darin steckende K apital in m ög
lichst kurzer Zeit zu am ortisieren; man liefs sie zu 
diesem Z w ecke m öglichst lange gehen und verlän
gerte die tägliche Arbeitszeit auf 13, 14 und noch 
mehr Stunden. D a  überdies die M aschine die A r 
beit für den M enschen aus einer anstrengenden zu 
einer leichten machte, die Beschäftigung von K in 
dern erm öglichte, w o früher die von Erw achsenen 
nötig war, so hielt man auch die überm äfsige A u s
dehnung der täglichen Arbeitszeit nicht für schäd
lich. A u ch  falsche Vorstellungen über die Intensität 
der A rbeit und über die Beziehungen zwischen A r 
beitsleistung und Arbeitszeit führten zu der irrigen 
Ansicht, dafs der A rbeitstag  m öglichst lang sein 
müsse. Selbst die Pausen für die M ahlzeiten sah 
man ungern, und die Fabriken w aren von früh bis 
abends ohne jede U nterbrechung, aufser einer Stunde 
Mittag, im B etrie b e; frühstücken und vespern mufs
ten die Arbeiter im Stehen und während sie auf die 
Maschinen O bacht gaben.

In den letzten 60 Jahren ist es uns jedoch  all
m ählich bewufst geworden, dafs die überm äfsige V e r
längerung der A rbeitszeit, die der arbeitenden B e 
völkerung beinahe die ganze K raft kostete und in 
einigen industriereichen Gegenden die M ilitärtauglich
keit erheblich herabminderte, selbst vom  Standpunkte 
des eigenen pekuniären Interesses des Fabrikanten 
ein schwerer M ifsgriff war. Man fand, dafs eine 
Stunde Mehrarbeit nicht gleichbedeutend w ar mit 
einer Stunde Mehrproduktion, sondern dafs von einer 
gewissen Grenze ab eine Extrastunde Ruhe einen 
weit höheren produktiven W ert hat als eine Stunde 
Arbeit, und dafs eine V erkürzung der Arbeitszeit 
nicht notwendigerweise eine Verringerung an Lohn 
und Gewinn zur Folge hatte. Man fand auch au f 
Grund genauer Beobachtungen, dafs in Spinnereien 
mit sehr ausgedehnter Arbeitszeit gerade in den 
letzten Stunden viel M aterial durch die unaufm erk
samen, weil erm üdeten A rbeiter verdorben wurde. 
Schliefslich hat auch die grofsartige Entw ickelung 
der Industrie gezeigt, dafs die Besorgnisse der Fabri
kanten, w elche von jeder gesetzlichen Beschränkung 
der Arbeitszeit eine Gefährdung ihrer K onkurrenz
fähigkeit auf dem W eltm ärkte fürchteten, unbegrün
det waren. D ie Folge davon ist, dafs die V erkü r
zung der täglichen Arbeitszeit au f etwa 10 Stunden 
im allgem einen glatt vor sich ging, und dafs auch 
aus Unternehmerkreisen der in A ussicht genom m e
nen gesetzlichen Festlegung eines 10 stiindigen M axi

malarbeitstages für Arbeiterinnen an Stelle des bisher 
zugelassenen 11 stiindigen kein nennenswerter W ider
stand entgegengesetzt wird.

Um  eine richtige Einsicht von der m enschlichen 
A rbeit zu gewinnen, müssen wir uns dem Studium 
der in unserem Organism us vor sich gehenden E r 
scheinungen zuwenden, denen der m enschliche K ö r
per gleich allen anderen Organism en unterworfen ist. 
Jede Lebenserscheinung hat einen V erbrauch an or
ganischem  Stoff zur F olge, und jeder V erbrauch  an 
organischem  Stoff mufs W iederherstellung desselben 
nach sich ziehen, soll der Organismus' lebensfähig 
bleiben. E s findet somit im m enschlichen K örper 
jederzeit ein Stoffw echsel statt, der darin besteht, dafs 
verschiedene Stoffe, Nahrung, Luft usw., von der 
A ufsenw elt aufgenom m en und im m enschlichen K ö r
per assimiliert werden, andrerseits aber auch ver
braucht und aus dem Organism us ausgeschieden 
werden. D ank eben diesem  Stoffw echsel entw ickelt 
der m enschliche K örper aus den assimilierten Stof
fen, die gewisserm afsen ein R eservoir angespannter 
K räfte darstellen, die verschiedenartigste Tätigkeit in 
Form  lebendiger K räfte, die sich hauptsächlich in 
M uskelarbeit und W ärm e äufsern. D em nach ist im 
Grunde genom m en die m enschliche A rbeit der Pro- 
zefs der V erw andlung der im eingeatm eten Sauer
stoff und in der zugeführten Nahrung enthaltenen 
ruhenden Energie in W ärm e, in m echanische Arbeit. 
Je intensiver die m enschliche A rbeit ist, um so mehr 
wird der Stoffw echsel im m enschlichen K örper b e
schleunigt werden, desto schneller wird die V eraus
gabung des Stoffes erfolgen und w erden die Verluste 
des K örpers sich steigern. Soll dies nicht zu einem 
V erfall des Körpers führen, so darf offenbar nur ein 
bestimmtes Quantum A rbeit in einer bestimmten Zeit 
geleistet werden, und es mufs, um den verausgabten 
Stoff zu ersetzen und um den K örper zur Fortset
zung der Arbeit, ohne ihn zu schädigen, geeignet zu 
machen, eine gew isse Zeit zur A ufnahm e der N ah
rung und zur Verw andlung derselben in K örp erge
w ebe verw endet werden. A u ch  ist hierbei zu b e
denken, dafs während des A rbeitsprozesses unsere 
Muskeln, Nerven und Gehirn ermüden, d. h. nach 
und nach an A rbeitsfähigkeit einbüfsen, minder tat
kräftig werden und dafs schliefslich die A rb eit un
m öglich wird, wenn im Laufe des T ages der abgear
beitete K örper nicht mehr oder minder lange Ruhe 
geniefst. E s müfste also, soll der Arbeitsm ann an sei
nem Organism us keinen Schaden erleiden, jeder Ver- 
schleifs an K örpergew ebe, Arbeitskraft und W ärm e 
während einer m ehrstündigen Arbeitszeit durch eine 
angem essene Ruhepause, durch A ufnahm e von Nah
rung, von frischer Luft, von W ärm e äquivaliert w er
den. Eine bestim m te A ntw ort auf die Frage, wie
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lange jed e  einzelne Arbeitsperiode sein d arf, wie 
lange die nötige Ruhepause, welcher A rt die aufzu
nehm ende Nahrung sein mufs, kann bei dem heuti

gen Stande der W issenschaft nicht gegeben werden. 
Sie hängt auch von zu vielseitigen Umständen, von 
der körperlichen und geistigen B efähigung des einzel
nen M enschen, von der Arbeitsleistung, von den h ygie
nischen Verhältnissen der W erkstätte, von der K le i
dung und Lebensw eise desselben usw. ab. A lle r
dings teilen gew isse Physiologen den 24 ständigen 
T a g  in drei gleiche Perioden ein, indem sie der A r 
beit, der E rholung und dem Schlafe je  acht Stunden 
eingeräum t wissen w o lle n ; indes wird diese Eintei
lung mit keinerlei wissenschaftlichen Belegen erhär
tet. (Leo von B u c h : Intensität der Arbeit.)

Läfst sich eine wissenschaftliche Begründung für 
die physiologisch zulässige D auer einer Arbeitsperiode 
nicht erbringen, so steht sie uns in um so ausgiebi
gerem  Mafse durch die Praxis zu Gebote. V o n  den 
vielen einwandfreien Beispielen, die in dieser H in
sicht die Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeam ten 
b ie te n , seien nur folgende zwei verzeichnet. D ie 
Besitzer einer gröfseren Schuhwarenfabrik verkürzten 
die tägliche A rbeitszeit von zehn au f neun Stunden 
und setzten den Beginn derselben au f 1/2 7 U hr m or
gens, den Schlufs auf 4 Uhr nachm ittags fe s t ; die 
M ittagspause dauerte eine halbe Stunde von 12 
bis */a 1 Uhr. D ie A rbeiter waren vorher befragt 
worden und hatten sich mit der N euregelung der 
Arbeitszeit einverstanden erklärt, da die von ihren 
W ohnungen entfernte L ag e  der Fabrik ihnen ohne
hin nicht gestattete, während der früher eingehalte
nen einstündigen M ittagspause nach H ause gehen zu 
können und die neue Arbeitszeit ihnen erm öglichte, 
die A rbeitsstätte am Nachm ittage zw ei Stunden 
zeitiger als vorher zu verlassen. E s zeigte sich in
des, dafs die Arbeiter in den Nachm ittagsstunden 
sehr unter Ü berm üdung litten; ihre Leistungen gingen 
gegen Schlufs der Arbeitszeit erheblich zurück, und 
die im Stücklohn beschäftigten Arbeiter, deren A k 
kordsätze bei Einführung der kürzeren Arbeitszeit 
nicht erhöht worden waren, verdienten beträchtlich 
weniger als vorher. D ie Fabrikleitung zo g  daher 
in A nbetracht des ungünstigen Ergebnisses vor, die 
neunstündige Arbeitszeit zw ar beizubehalten, jedoch  
die früher übliche einstündige M ittagspause und die 
bei der N euregelung der Arbeitszeit in W egfa ll ge
kom m ene '/äStündige V esperpause wieder einzuführen, 
womit sich auch seither die Arbeiter zufrieden g e
geben haben.

H äufig ist auch die V orschrift der R eichsge
werbeordnung , dafs den Fabrikarbeiterinnen, die 
ein H ausw esen zu besorgen haben, auf W unsch eine 
i 1/̂  stündige M ittagspause gewährt werden mufs, der

Grund für die Festsetzung einer gleichlangen Mit
tagspause auch für die übrige Arbeiterschaft gewesen. 
So ist an anderer Stelle der Jahresberichte der G e
werbeaufsichtsbeam ten zu le se n , dafs eine B lech
em ballagenfabrik mit 700 Arbeitern die schon seit 
längerer Zeit für die verheirateten Arbeiterinnen ein
geführte 1 1/2 stündige Mittagspause auch der übrigen 
Arbeiterschaft zugestand und die tägliche Arbeitszeit 
von zehn au f neun Stunden verkürzte. D ie A rbeit
geber erklärten, nachdem eine m ehrjährige Erfahrung 
zu G ebote stand, dafs sich diese Einrichtung als 
zw eckm äfsig erwiesen habe und dafs trotz der kür
zeren A rbeitszeit beinahe dasselbe geleistet werde, 
wie vorher bei der um eine Stunde längeren.

Bei der Bedeutung, w elche die Tarifverträge in 
der Entw ickelung der Volksw irtschaft und in der öf
fentlichen Erörterung besitzen, dürfte es für die vor
liegende Betrachtung angezeigt sein, auf die Frage 
einzugehen, in welcher W eise durch dieselben die 
Pausen innerhalb der Arbeitsbereitschaft geregelt 
werden, und zwar umsomehr, als die Vereinbarungen 
über die Arbeitszeit neben denen über Arbeitslohn 
zu den integrierenden Bestandteilen der tariflichen 
Festsetzungen gehören. Einen erschöpfenden Ü ber
blick bietet in dieser Hinsicht das vom  Kaiserlichen 
Statistischen A m t herausgegebene W erk  „D er T arif
vertrag im Deutschen R eiche“ , dem nahezu 1600 ge
sam m elte Tarifverträge zugrunde gelegt sind. Nach 
diesen Erhebungen ist die Anordnung der Pausen 
in den einzelnen Gew erben sehr verschieden und von 
der täglichen Arbeitsdauer abhängig. Bei iostün- 
diger Arbeitszeit betragen sie in der R egel 2 Stun
den, w ovon 1j2 Stunde auf die Frühstücks-, 1 Stunde 
auf die Mittags- und Stunde auf die Vesperpause 
entfallen. D och finden sich auch vielfach A b w ei
chungen vor. A llen  Gew erben gem einsam  ist die 
V» stündige Frühstückspause. E ine ‘ /a stündige Mit
tagspause gehört zu den Ausnahm en und ist nur in 
den Gew erben anzutreffen, die, wie die Baugew erbe, 
vom  Tageslicht abhängig sind, und bei denen sich 
im W inter die tägliche A rbeitsdauer auf 6 und 7 

Stunden verkürzt. H äufiger ist die i 1/2 stündige Mit
tagspause ; jedoch  erfolgt ihre Festsetzung meist auf 
Kosten der V esperpause. Sieht man die über die 
R egelung der Arbeitszeit in den einzelnen Gewerben 
gem achten A ngaben näher an, so wird man finden, 
dafs für alle G ew erbe, in denen längere Erfahrungen 
den A usbau der tariflichen Abm achungen begünstigt 
haben, und in denen die Arbeiter bei ihrer B eschäf
tigung physischer Anstrengung ausgesetzt sind oder 
unter ungünstigen gesundheitlichen Verhältnissen ar
beiten, die 1 1/2 stündige Mittagspause vereinbart ist. 
So überwiegt z. B. im Steinm etzgew erbe, in dem die 
tägliche Arbeitszeit vergleichsw eise kürzer ist als in
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anderen G ew erben, die lO s tü n d ig e  M ittagspause; 
in Breslau beträgt sie für die Steinmetzen bei nur 
8 stündiger Arbeitsdauer sogar 2 S tu n d en , w obei 
allerdings von 8— 12 und von 2— 6 U hr durchgear
beitet wird, Frühstücks- und Vesperpause also in W e g 
fall kommen. W elcher W ert den Pausen seitens der 
Arbeiter beigem essen wird, bew eist auch die verein
zelt in den Tarifen des Steinsetzergewerbes verein
barte Fünfzehnerpause, d. h. eine in bestimmten 
Zwischenräumen eintretende kurze Ruhepause von 
zehn bis fünfzehn Minuten. In einzelnen Tarifen 
schliefst sie sich an jede volle Arbeitsstunde an; 
andere setzen 2, 5, auch 7 Pausen —  aufser den 
grofsen Pausen —  ausdrücklich zu bestimmten Zeiten 
fest. Ihre Begründung finden sie in dem unabweis
baren Bedürfnis nach körperlichem Ausruhen infolge 
der sehr starken physischen A n sp an n un g, die das 
Steinsetzergew erbe mit sich bringt; von einer durch
gehenden, ununterbrochenen Arbeitszeit könnte hier 
gar keine Rede sein.

Diesen Angaben ist um so mehr W ert beizu
messen, als den Forderungen und Bedürfnissen der 
A rbeiter bei den tariflichen A bm achungen in weit 
gröfserem Mafse Rechnung getragen wird als beim 
Einzelarbeitsvertrag, und weil gerade diejenigen Tarif
verträge, in denen eine dem Erholungsbedürfnis des 
Arbeiters angepafste Verteilung der Arbeitszeit auf 
die Tagesstunden vereinbart ist, sich durch einen 
fortschrittlichen Sinn insofern auszeichnen, als sie 
auch Abm achungen über die hygienische Beschaffen
heit und Reinhaltung der W erkstatt, Innehaltung der 
U nfallverhütungsvorschriften, Bereitstellung von V e r
bandskästen in dem mit gröfserer U nfallgefahr ver
knüpften B au gew erb e, bei den Dachdeckern usw. 
enthalten. Neben dem Verlangen nach Sam m lung 
neuer K räfte können auch ethische Gründe für die 
Einschaltung der längeren M ittagspause m afsgebend 
sein; sie wird vor allem dem Arbeiter die M öglich
keit bieten, bei gröfserer Entfernung der W ohnung 
von der Arbeitsstätte die H auptm ahlzeit des T ages 
am gem einsam en Tisch im Kreise seiner Familie ein
nehmen zu können. A b er auch dort, wo diese E n t
fernungen so grofs sind, dafs die A rbeiter über Mit
tag an der Arbeitsstätte zu bleiben gezwungen sind, 
wie dies besonders für Grofsstädte zutrifft, führen die 
Bestrebungen nach einem frühzeitigen Schlüsse der 
Arbeitszeit nicht zu einer V erkürzung der Mittags
pause. D ies beweisen die in Berlin und H am burg 
abgeschlossenen Tarifverträge der Bauarbeiter, B au
tischler usw., in denen die Mittagspause nicht unter 
einer Stunde D auer festgesetzt ist.

In der durch ihren arbeiterrechtlichen Radika
lismus und die Vorzüglichkeit ihrer Fabrikate b e
rühmten Zeifsstiftung, die 1898 versuchsweise und

1901 endgültig den achtstündigen A rbeitstag ein
geführt h at, wird im Som m er von 7 bis 2̂ 12 
und von *(2 2 bis 5, im W inter von 8 bis 12 und 
von 1|g 2 bis 2̂ 6 Uhr gearbeitet, also die zw ei und 
die einundeinhalbstündige M ittagspause eingehalten. 
In der Berliner Fabrik des bekannten Sozialreform ers 
Heinrich Freese ist tägliche Arbeitszeit seit 1897 von
7 Uhr m orgens bis 5 Uhr nachm ittags mit 1 (2 stün
diger Frühstückszeit um 8 *(2 Uhr und mit 1 *|2 stün
diger M ittagspause angeordnet. A u ch  in vielen an-' 
deren B etrieben, in denen den Arbeitern durch A r 
beiterausschüsse in w ohlw ollender W eise G elegen 
heit geboten ist, ihre W ünsche der Betriebsleitung 
zu Gehör zu bringen, z. B. auf den Kaiserlichen 
Schiffswerften und in M ilitärwerkstätten, wird man 
die 1 1|2 stündige M ittagspause bei neunstündiger A r 
beitszeit eingeführt finden. D ie günstigen E rg eb 
nisse, w elche man in diesen Betrieben mit der für 
unsere Zeitverhältnisse doch wohl kurzen D auer der 
täglichen Arbeitszeit erzielt hat, sind nicht zum min
desten au f die sorgsam  ausgewählte V erteilung der 
Arbeitszeit auf die Tagesstunden zurückzuführen.

W ährend man in England unter der sogenann
ten englischen A rbeitszeit eine zusam m enhängende 
Arbeitszeit von 8 , höchstens 8 l |2 Stunden D auer 
versteht, die früh um 8 oder 9 Uhr beginnt, mittags 
durch eine kurze Pause von durchschnittlich 1|a Stunde 
zur Einnahm e des Frühstücks unterbrochen wird und 
nachm ittags um 4, spätestens 5 Uhr endigt, bezeich
net man in Deutschland mit dem gleichen Namen 
häufig eine von früh 7 bis nachm ittags 5 Uhr dau
ernde A rb eitsze it, in w elche eine Frühstücks- und 
V esperpause von je  l/4 Stunde D auer und eine 1|a stün
dige M ittagspause eingeschaltet werden. E s ist wohl 
unschwer einzusehen, dafs eine derartige A rbeitszeit, 
die aufserdem von den meisten Arbeitern mit leerem 
M agen begonnen wird, gesundheitliche Schädigungen 
für die Arbeiter und geschäftliche Nachteile für den 
Fabrikanten im G efolge haben kann. Sie wird bei 
dem Arbeitsm anne nicht nur zu Unregelm äfsigkeiten 
in der Verdauung führen, sondern auch die E n t
wickelung des Körpers ungünstig beeinflussen; denn 
jede Arbeit, die von einem bereits ermüdeten M us
kel geleistet wird, schadet dem selben mehr als eine 
schwerere, jedoch  unter normalen Verhältnissen aus
geführte Arbeit. D ie Folgen einer in erm üdetem  Z u 
stande verrichteten A rbeit werden um so mehr zu 
fürchten sein, als die L age des Körpers bei der B e
rufsarbeit fast immer eine einseitige ist, und infolge 
der bestehenden weit gehenden Arbeitsteilung die 
Entw ickelung der augenblicklich tätigen K örperteile 
und M uskelgruppen begünstigt, die der anderen je 
doch benachteiligt wird. D ie überm äfsige physische 
Abspannung bedeutet aber auch eine erhöhte U n
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fallgefahr für den Arbeiter. A u s dem s. Zt. zur 
W eltausstellung in St. Louis hergestellten W erke 
„A tlas und Statistik der Arbeiterversicherung des 
D eutschen R eiches“ geht hervor, dafs die meisten 
U nfälle in den Vorm ittagsstunden des M ontages und 
in den Nachmittagsstunden des Sonnabends Vorkom 
men. Gerade aus den dort m itgeteilten Zahlen, w o
nach in den letzten W ochenstunden die U nfallzifier 
auf das D reifache des Durchschnitts em porschnellt, 
ist mit aller D eutlichkeit der Einflufs der Erm üdung 
auf die Zahl der Betriebsunfälle ersichtlich. W enn 
die Statistik weiter lehrt, dafs die Unfallhäufigkeit 
am M ontag noch höher als am Sonnabend ist, so 
dürften die U rsachen für diese Erscheinung gleich
falls in einer E rm üdung des Körpers und U nauf
merksamkeit des A rbeiters zu suchen sein, nur dafs 
sie in diesem  Falle in der Regel als Folge einer 
durchschwärm ten Nacht und des reichlichen A lkoh ol
genusses am Sonntag auftreten.

D ie Gründe, die für die Zw eckm äfsigkeit einer 
Unterbrechung der A rbeitszeit durch eine längere

Über Haft- und S
Von G e o r g  J

Jedermann hat ein grofses Interesse an H aft
pflicht, und um so mehr wird denjenigen G ew erbe
treibenden, welche ein Geschäft besitzen und dadurch 
mehr der H aftpflicht ausgesetzt sind, als eine pri
vate Person, eine Erläuterung über H aftpflicht er
wünscht sein.

H aftpflicht im allgem einen Sinne ist für einen 
Schaden aufzukomm en, den man verursacht hat.

Mit dem A ufblühen des G ew erbes und der In
dustrie und der im mer mehr in den Vordergrund 
tretenden V erw endung elem entarer und m echanischer 
K räfte steigern sich selbstverständlich die zu fahr
lässigen H andlungen und Unterlassungen Anlafs ge
benden Gelegenheiten und damit die H aftungsver
bindlichkeiten.

V o r  allem  sollen die Bestim m ungen des Bürger
lichen Gesetzbuches in bezug au f H aftpflicht hier 
einer Besprechung unterzogen werden.

In erster Linie kommen in Frage alle Schaden
ersatzverbindlichkeiten aus unerlaubten Handlungen, 
welche sich auf sehr mannigfachem  Boden bewegen.

Unter unerlaubten Handlungen im Sinne des 
Bürgerlichen Gesetzbuches versteht man gegen die 
Rechtsordnung oder guten Sitten verstofsende Hand
lungen.

A lle  unerlaubten H andlungen verpflichten zum 
Ersätze des hieraus entstandenen Schadens. D azu 
gehören insbesondere die widerrechtliche V erletzung

M ittagspause sprechen, liefsen sich noch vermehren. 
D ie angeführten Beispiele aus der Praxis und die 
tariflichen Vereinbarungen zeigen, dafs Unternehmer 
und A rbeiter der Einführung der ununterbrochenen 
Arbeitszeit nicht günstig gesinnt sind, und dafs sie 
sich mit diesen Bestrebungen auf dem richtigen W eg e  
befinden. Handelt es sich hierbei für die A rbeit
geber um die W ahrung der Konkurrenzfähigkeit, so 
steht für den Arbeiter ein nicht minder hoher E in 
satz auf dem S p ie le : seine Gesundheit, seine A r 
beitskraft, mit der er sparsam Haushalten, die er 
sorgsam  hüten und sich zu erhalten suchen mufs. 
A u ch  für den Staat gewinnt die Regelung der A r 
beitszeit der werktätigen Klassen ein reges Interesse, 
eingedenk dessen, dafs die m enschliche A rbeit die 
Grundlage aller ökonom ischen Erscheinungen ist, 
und dafs nicht nur die Ausbeutung, sondern auch 
die Erhaltung der menschlichen Arbeitskraft eine der 
wichtigsten Vorbedingungen für jeglichen V olksw ohl

stand ist.

hi e ,  München.

des Lebens, des K örpers, der Freiheit oder Gesund
heit, des Eigentum s und der sonstigen Rechte eines 
ändern aus V orsatz oder Fahrlässigkeit, der schuld
hafte Verstofs gegen Schutzgesetze, Kreditgefährdung, 
vorsätzliche Schadenzufügung gegen die guten Sitten, 
insbesondere mittels V erführung einer Frauensperson 
durch List, D rohung oder Mifsbrauch ihrer A b h än 
gigkeit usw.

D as infolge des am i. Januar 1900 in Kraft 
getretenen Bürgerlichen Gesetzbuches ausgebaute H aft
pflichtrecht findet seinen Grundgedanken ausgedrückt 
in § 8 2 3  B .G .B., w elcher lautet:

„W er vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den 
Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum  
oder ein sonstiges Recht eines ändern widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum Ersätze des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet.“

W enn man die durch das Bürgerliche G esetz
buch geschaffene, allgem ein gültige Begriffsbestim 
mung für den B egriff „Fahrlässigkeit“ sich vorführt, 
so kann man gar keinen Zw eifel haben darüber, dafs 
eine unerlaubte H andlung begangen ist, ehe man es 
sich versieht. D as Bürgerliche Gesetzbuch sagt näm 
lich in seinem § 276:  „Fahrlässig handelt, wer die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt aufser acht läfst.“ 
Es ist ja  richtig, dafs im bürgerlichen Zusam m en
leben jeder für ein mittleres Mafs von Tüchtigkeit 
einstehen mufs. Jeder mufs mehr oder minder über

*
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eine Verkehrsgew andtheit verfügen. A ber, w o b e
ginnt das Mafs der im V erkehr erforderlichen Sorg
falt? Einen Markstein gibt es in dieser Hinsicht nicht, 
und demnach ist es nicht ausgeschlossen, dafs der 
eine meint, alles getan zu haben, was die Sicherheit 
seines M itmenschen erfordert, ein anderer —  und 
dies ist wohl dann meistens der Richter —  kann 
der gegenteiligen Meinung sein und sa g e n : „D u hast 
die im Verkehr mit deinem Nächsten gebotene Sorg
falt nicht an den T a g  g elegt.“

D as unvorsichtige Tragen von Schirmen, Stöcken, 
das W egw erfen eines Obstrestes oder einer brennen
den Zigarre, das H erabfallen von Blum enstöcken etc. 
hat schon zu den gröfsten Folgen geführt.

D ie „D eutsche W ochenschrift für das V ersich e
rungswesen“ vom  18. Mai 1906 berichtet folgenden 
F a ll:

„E in Privatier besafs in Z. eine hübsche V illa, 
rings von Gärten umgeben. D ie Erhaltung und 
Pflege der mit K ies bestreuten W ege in diesem G ar
ten hatte der Besitzer, um sich B ew egung zu m a
chen, eigenhändig übernommen, und diese B eschäf
tigung m achte ihm Freude. Eines T ages war er 
wieder im Garten mit dem A u fh acken  des Kieses 
beschäftigt, als ihm m itgeteilt wurde, ein Lehrer N. 
wünsche ihn zu sprechen, er erwarte ihn im Sprech
zimmer, wohin man den Lehrer geführt hatte. Der 
Hausbesitzer stellte den Rechen dicht neben die H aus
tür und beeilte sich, den Herrn zu empfangen. Nach 
einem Viertelstündchen war die A ngelegenheit, um 
w elche sich der Besuch handelte, erledigt, und der 
Lehrer em pfahl sich, von dem Villenbesitzer bis zum 
Eingang in die V illa  begleitet. Hier drehte sich der 
Lehrer, den Hut in der Linken, noch einm al um, 
trat aber plötzlich a u f den R echen, sodafs dieser 
mit seinem ganzen Stiel zurückschlug und den L e h 
rer mit einem gewaltigen Schlag an den K o p f traf. 
D ie von diesem getragene Brille zerbrach dabei und 
ein Splitter des zerbrochenen Augenglases durch
bohrte dessen rechtes A u ge  derart, dafs es sofort 
auslief. —  D er Lehrer war trostlos, er sah sich zur 
A ufgabe seiner Stellung gezwungen und mit Frau 
und drei noch kleinen Kindern brotlos. —  D ie H ei
lung des A u ges nahm geraum e Zeit in Anspruch, 
und nachdem diese erfolgt war, stellte er Ersatzan
sprüche gegen den Villenbesitzer, welche dem selben 
ein V erm ögen kosten und seine ganze Existenz ge
fährden können.“

E s soll noch ein Fall erläutert werden, infolge
dessen der Arbeitgeber nach dieser Bestim m ung ver
urteilt und eine sehr grofse Forderung an denselben 
gestellt wurde.

„D ie  19 jährige, bei dem Gastwirt S. in E n gels
kirchen als Stütze der Hausfrau tätige W . erlitt einen

schweren Unfall. D ie ebendort bedienstete D. er
griff nämlich eine Flobertbüchse, die S. in einem 
unverschlossenen Zim m er hatte stehen lassen, legte 
im Scherze mit den W orten : „Soll ich schiefsen?“ 
au f die W . an und drückte trotz warnender Zurufe 
anderer anwesender H otelangestellter los. Leider 
war die Büchse geladen. So drangen der Bedauerns
werten zwei Schrote in das linke und ein K orn ins 
rechte A u ge. T rotz sorgsam er ärztlicher B ehand
lung ging die Sehkraft des einen A u ges völlig  ver
loren, während das andere nur eben noch hell und 
dunkel von einander unterscheiden konnte. D er V ater 
der Verletzten klagte gegen den W irt wie gegen die
D . auf Erstattung der Kurkosten und Zahlung einer 
dauernden Jahresrente von 1200 M. D as Gericht 
sah darin, dafs S. eine Büchse in geladenem  Zu
stande und in einem dem ganzen Personal zugäng
lichen Zim m er unverwahrt gelassen hatte, eine Aufser- 
achtlassung der im V erkeh r erforderlichen Sorgfalt 
und verurteilte den Gastwirt zur Zahlung. D er G e
sam tbetrag des Schadens b elie f sich a u f mehr als 
35 000 M.“

E s kann unter Umständen auch Vorkommen, dafs 
man nicht blofs für eigenes V erschulden, sondern 
auch für fremdes zu haften hat und zw ar gem äfs 
§ 8 3 2  des Bürgerlichen G esetzbuches, w elcher lautet:

„W e r kraft Gesetzes zur Führung der A ufsicht 
über eine Person verpflichtet ist, die w egen Minder
jährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen 
Zustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist zum E r
sätze des Schadens verpflichtet, den diese Person 
einem Dritten widerrechtlich zufügt. D ie Ersatzpflicht 
tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt 
oder wenn der Schaden auch bei gehöriger A ufsicht
führung entstanden sein würde.

D ie gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, 
welcher die Führung der A ufsicht durch V ertrag  
übernim m t.“

Neben den aus dem Gew erberecht, Schulrecht, 
Gesinderecht etc. sich ergebenden Fällen gesetzlicher 
Aufsichtspflicht sind nach dem B.G.B. aufsichtspflich
tig gegenüber Minderjährigen der Inhaber der elter
lichen G ew alt (§§ 1629, 1686), bezw. derjenige E l
ternteil, dem die Sorge für die Person des Kindes 
zuiällt, der Ehem ann einer verheirateten m inderjäh
rigen Frau (§ 1033), der V orm und oder Pfleger 
(§§ 1800, 1909, 1915), nicht aber der Beistand (§ 1689), 
gegenüber Volljährigen der V orm und oder Pfleger.

H at jem and die Aufsicht über eine in § 832 
genannte Person durch V ertrag  übernom m en, so 
trifft ihn die gleiche Verantw ortung.

D er Privatmann ist besonders grofsen Gefahren 
in bezug auf Haftpflicht ausgesetzt, wenn er D ienst
herr ist.
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Nach § 831 des B .G .B. ist es Grundsatz, dafs 
derjen ige, w elcher eine andere Person beauftragt, 
für ihn eine A rbeit zu verrichten, zum Ersätze des 
Schadens verpflichtet ist, den dieser andere in A u s
führung einem Dritten zufügt.

W enn also ein Dienstbote beim  Fensterputzen 
ein Fenster au f die Strafse hinunterwirft, so haftet 
der Dienstherr für den eventl. hieraus entstehenden 
Schaden.

Nicht blofs § 832 sondern auch § 618 des B.G.B. 
enthält für den Dienstherrn w ichtige Bestimmungen- 
D enn nach diesem  Paragraphen ist der Dienstherr 
verpflichtet, die Räum e, Vorrichtungen, Gerätschaf
ten, die zur V errichtun g der Dienste erforderlich 
sind, so einzurichten und zu unterhalten, und D ienst
leistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner 
Leitung vorzunehm en sind, so zu regeln, dafs der 
Verpflichtete gegen G efahr für Leben und Gesund
heit soweit geschützt ist, als die Natur der D ienst
leistung es gestattet.

A uch  die H aftungsverbindlichkeiten, w elche aus 
dem Halten von Tieren erwachsen können, sollen 
nicht unbesprochen bleiben.

D er § 833 des B .G .B., w elcher hier zuständig 
ist, s a g t :

„W ird  durch ein T ier ein Mensch getötet oder 
der K örper oder die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, 
w elcher das T ier hält, verpflichtet, dem V erletzten 
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“

In diese V orschrift werden alle Tiere, ob wild 
oder zahm , eingezogen. H auptsächlich komm en hier 
in Betracht die Haus- und Nutztiere (Rinder, Pferde, 
H unde etc.). A u ch  für den Schaden der durch 
Bienen, die zu den wilden aber zähm baren T ieren 
zählen, verursacht wird, ist zu haften.

D i e  H a f t p f l i c h t  t r i t t  a u c h  d a n n  e i n ,  
w e n n  d e n  B e s i t z e r  k e i n e  S c h u l d  t r i f f t .

O b das T ier zum Nutzen, oder aus Liebhaberei 
oder M ode gehalten wird, ist einerlei und begründet 
für sich allein schon die zivilrechtliche Verantw or
tung für dasjenige, w as das T ier angestellt hat.

Selbstverständlich kann sich der Tierhalter w e
gen eines durch das T ier angerichteten Schadens an 
seinen Gegenkontrahenten (den Verm ieter, Verleiher) 
halten, wenn von diesem verschw iegen wurde, dafs 
das T ier bissig (Bissigkeit eines Hundes) oder ein 
Schläger ist, w as bei Pferden häufig vorkom m t.

H at jem and einem anderen ein T ier zur Füh
rung oder A ufsicht übergeben (z. B. einem W ärter, 
Stallknecht, Kutscher, Bereiter, Dresseur), so ist der 
Betreffende und nicht der Tierhalter ersatzpflichtig.

A u ch  hier soll ein Vorkom m nis geschildert wer
den:*)

„D er Landwirt H. in Bredenbock bei D annen
berg holte am 12. Juli 1902 mit seinem Gespann
u. a. einen sechsjährigen Sohn des Lehrers C. vom  
Bahnhof ab. U nterwegs wurden die Pferde scheu 
und gingen durch. D er W agen  stürzte u m , und 
dabei erlitt der K nabe einen leichten Schädelbruch. 
Infolgedessen blieb das H örverm ögen des Verletzten 
auf dem einen Ohre erheblich vermindert, auch stell
ten sich zeitweise bedenkliche Zeichen von N erven
schw äche ein. Nach langen Verhandlungen hatte 
der nach dem geltenden Rechte ersatzpflichtige Land
wirt an den V ater des Kleinen eine Entschädigung 
von 3500 M. zu zahlen.

A ls  das zweijährige Töchterchen des G utsbe
sitzers O. in V . im K reise Rendsburg mit anderen 
Kindern a u f dem Nachbarhofe des Gutsbesitzers V . 
spielte, liefs V ., während der Pferdestall gereinigt 
wurde, seine Pferde unbeaufsichtigt au f dem Guts
hofe umherlaufen. Das eine Pferd kam in die Nähe 
der ruhig an einem Sandhaufen in der H ofecke sich 
vergnügenden Kinder, schlug aus irgend einer V er
anlassung aus und traf die kleine O. so unglücklich 
ins G esicht, dafs der Sehnerv zerstört wurde und 
bald völlige unheilbare Blindheit des sonst gesunden 
und blühenden Kindes eintrat. Nach dem Gesetz 
war V . für die traurigen Folgen des Unfalls haft
pflichtig ; er bestritt dies auch nicht, konnte sich 
aber nicht entschliefsen, auf die von O. geforderte 
lebenslängliche Rente von anfänglich 600, dann 
1200 M. einzugehen. So kam die Sache vor G e
richt. D och einigten sich die Parteien vor Fällung 
des Urteils dahin, dafs V ., der zu seinem G lück beim 
Stuttgarter Verein gegen H aftpflicht versichert ist, 
eine Abfindungssum m e von 15000 M. zahlte.

Regensburg, 15. Febr. W egen  fahrlässiger T ö 
tung hatten sich vor der hiesigen Strafkam m er der 
54 Jahre alte Gutsbesitzer v. W ., sowie dessen V e r
w alter D . zu verantworten. A m  29. Juli v. J. abends 
stürzte der verheiratete Tagelöhner M ichael G. beim 
Aufschichten von Getreide in dem an die W irtschaft des 
betreffenden Schlofsgutes anstofsenden Stadel aus 
einer H öhe von 3,60 m auf die gepflasterte Tenne, 
wobei er eine schwere Fraktur des Schädels erlitt, 
die seinen T od  herbeiführte. Bei der A ugenschein
nahme wurde festgestellt, dafs der Bodenbelag des 
Q uergebälkes vollständig lose lag und die Riegel 
teils zu kurz waren. D. gibt an, dafs er schon im

*) Vorstehende und folgende Vorkommnisse wurden 
aus den Prospekten des Allgemeinen Deutschen Versiche
rungsvereins in Stuttgart entnommen, was konstatiert wer
den muss.
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Jahre 1897 den Baron auf diesen Mifsstand aufm erk
sam gem acht h a b e ; dieser gibt auch zu, dafs er der 
Säum ige gewesen sei. D er G erichtshof verurteilte 
v. W . zu 14 Tagen Gefängnis, D . wurde freigespro
chen. D er V erstorbene hinterläfst eine W itw e mit 
drei Kindern. D ie Hinterbliebenen wurden von v. 
W . mit 5000 M. abgefunden. ( M ü n c h e n e r  
N e u e s t e  N a c h r i c h t e n  Nr. 82, v. 19. II. 1900.)

A u ch  § 836 des B .G .B . in bezug der H aftung 
der Hausbesitzer soll nicht unbesprochen bleiben, 
welcher lautet:

„W ird durch den Einsturz eines Gebäudes oder 
eines anderen mit einem Grundstücke verbundenen 
W erkes oder durch die A blösung von Teilen des 
Gebäudes oder des W erkes ein Mensch getötet, der 
K örper oder die Gesundheit eines M enschen verletzt 
oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des 
Grundstückes, sofern der Einsturz oder die A blösung 
die F olge fehlerhafter Errichtung oder m angelhafter 
Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten den 
daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. D ie E r
satzpflicht tritt nicht e in , wenn der Besitzer zum 
Zw ecke der Gefahr die im V erkehr nötige Sorgfalt 
beobachtet hat.“

D as Objekt, an w elches sich die H aftung knüpft, 
ist entweder ein Gebäude oder ein anderes mit einem 
Grundstück verbundenes W erk. Nicht jedes Bau
werk ist ein Gebäude. Hierunter pflegt man spe
ziell B auw erke zu verstehen, welche in der Gestalt 
eine den Zutritt von M enschen gestattende räumliche 
Um friedigung zur Unterkunft, bezw. V erw ahrung von 
Menschen, Tieren und Sachen bestimmt sind. Unter 
die mit Grundstücken verbundenen W erke fallen 
Brunnen, W asserleitungen, K anäle, Zäune, Schorn
steine, Bildsäulen, Stukkaturen, Mauern, eingerammte 
Fahnenstangen, elektrische Leitungen, Buden, K aru s
selle und ähnliche zu vorübergehendem  Gebrauche 
errichtete W erke, sofern sie mit dem Grund und 
Boden verbunden sind.

Voraussetzung der Haftung ist, dafs durch den 
Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit dem 
Grundstück verbundenen W erkes oder durch die 
A blösung von Teilen des Gebäudes oder W erkes 
eine Tötung, K örperverletzung oder Sachbeschädi
gung herbeigeführt worden ist. W enn Gegenstände, 
die keinen integrierenden Bestandteil eines Gebäudes 
oder W erkes bilden, wie Blum enstöcke, Fensterbret
ter, au f den Fenstersims gestellte Flaschen herunter
fallen , so haftet für den hierdurch entstandenen 
Schaden nicht der Besitzer des Gebäudes oder

W erkes, sondern gem äfs § 823 des B.G.B. der b e
treffende W ohnungsinhaber.

Zum besseren Verständnis sollen hier einige 
V orkom m nisse erwähnt sein.

Ein eigener Unfall, dessen weitere Folgen zei
gen, dafs heute auch der vorsichtigste H ausbesitzer 
der H aftpflicht ausgesetzt ist, trug sich im H ause des 
Viehkom m issionärs A . in H am burg zu. A ls  nämlich 
aus Anlafs eines H ochzeitsfestes der T och ter des 
Hauses M öbel aus den Zimmern hinausgeschafft und 
au f den H euboden gebracht worden und die —  180 
Pfund schwere —  Aufw ärterin einen Kohlenkasten 
voll Bücher dorthin trug und eben niedersetzen 
wollte, brach plötzlich eine Bodenplanke mit durch, 
und die H. stürzte in den darunter befindlichen Stall. 
A bgesehen von schweren Quetschungen am Rücken 
und den Beinen verursachte der Fall weiterhin schm erz
hafte U nterschenkelgeschw üre, w elche die A rb eits
fähigkeit der Frau schw er beeinträchtigten. D ie V e r
letzte klagte darauf gegen den H ausbesitzer au f E n t
schädigung und beanspruchte sofort 1094,60 M., so
wie eine Jahresrente von 219 M. O bw ohl nun A . 
noch eine W och e vor dem U nfall seinem Tischler 
den A uftrag gegeben hatte, den fraglichen Fufsboden, 
soweit er schadhaft sei, zu erneuern, und der Bau
handwerker diesem A ufträge aufser an den mit H eu 
bedeckten Stellen nachgekom m en war, erklärte doch 
der versitzende Richter selbst den schliefslichen A u s
gang des Prozesses für zw eifelhaft und riet —  an
scheinend auch aus Mitleid mit der K lägerin —  zu 
einem V ergleich. D ieser kam  in der W eise zustande, 
dafs A . 2500 M. Abfindung zahlte und die Prozefs- 
kosten (307,50 M.) übernahm.

A u f  dem H ofe des Klem pnerm eisters Z. in K ön igs
berg i. Pr. spielten Kinder. D abei fiel die elfjährige
B. so unglücklich in eine Vertiefung, die sich über 
den Kellerfenstern befand, dafs sie an schwerer Nieren
entzündung erkrankte, längere Zeit in H ospitalbe
handlung beiben mufste und nach ärztlichem Gut
achten vielleicht lebenslang zu schw erer A rbeit un
tauglich bleiben wird. Ihr V ater verklagte darauf 
den H ausbesitzer a u f Schadenersatz; dieser zog aber 
vor, ehe es zu einem U rteil kam, den K läger mit 
3250 M. nebst 250 M. K osten abzufinden.

Ganz schreckliche Verw irrungen hat ein der
artiger H aftpflichtfall schon in der Fam ilie des H aft
pflichtigen hervorgerufen, und es tut jeder H ausbe
sitzer gut, wenn er sich gegen H aftpflicht versichern 
läfst.
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Schutzvorrichtung an Zentrifugen.
Konstruktion von He i n r i c h  A u f d e r h e i d e  sen.. Kaiserslautern.

D er Schutz besteht darin, dafs ein Öffnen des 
den M antel verschliefsenden D eckels nur dann ge
stattet ist, wenn der L au fkessel stillsteht, und ein 
A nlassen der Zentrifuge nur dann m öglich ist, wenn 
der K essel geschlossen ist.

In Fig. 338 bis 340 sind : a der Zentrifugenmantel, 
b der den Mantel verschliefsende D e c k e l, f  eine

Sperrstange, w elche durch einen mit dem D e ck el
gelenke verbundenen H ebelarm  c in Führungen i i 
zw angläufig a u f und ab gesteuert wird, n ist die

Zentrifugenspindel mit Riem enscheibe r ; unter der
selben befindet sich eine Brem sscheibe 17 mit Band
brem se 9 ; angeschlossen an letztere, auf dem Funda
mentrahmen montiert, liegt die Schutzvorrichtung.

D ie Schutzvorrichtung besteht aus folgenden 
T e ile n : 1 ist eine auf dem Fundam entrahmen der 
Zentrifuge befestigte Unterlage, w orauf die beweg-

«
F’g' 339- Seitenansicht.

liehen T eile der Vorrichtung montiert sind. 2 ist 
ein gabelförm ig gestalteter H ebel, welcher an einen 
feststehenden Bolzen 3 a u f der U nterlage 1 drehbar 
befestigt ist. V orn ist zwischen der Gabel 2 eia 
Scheibensektor 5 um den Bolzen 6 drehbar ge
lagert.

A n  den Scheibensektor 5 ist mittels G abelge
lenkes 7 das Brem sband 9 durch Bolzen 8 gelenkig 
verbunden. D er Scheibensektor hat vor dem Bolzen
8 einen dreieckigen Ausschnitt, worin das vordere 
Ende 9 a des Brem sbandes liegt, sodafs beim Brem 
sen während dem L a u f des K essels dieses Ende des 
Brem sbandes zwischen dem Sektor und der Brem s
scheibe eingeklem m t wird und so die Brem sung auto
matisch erfolgt, wie unten näher beschrieben wird.

D as andere Ende des Brem sbandes ist an den 
feststehenden Bolzen 3 angeschlossen. 18 ist eine 
Schw ebeauflage für das Brem sband. •

A m  anderen E nde des gabelförm igen H ebels 2 
ist der Sperrkörper 11 um den Bolzen 10 drehbar 
gelagert. D urch die Lenkstange 12 ist der Sperr
körper 11 mit dem Sektor 5 bew eglich verbunden. 
E ine Feder 13 dient zur Führung u n d 'H altu n g  des 
Sektors 5 und Sperrkörpers 11 in der gezeichneten
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Stellung. 14 ist die Steuerungswelle und 15 der 
Steuerungshebel für den Riem enbetrieb der Zentri
fu g e ; 16 ist die V erbindung der Steuerung durch 
die Zugstangen 16 a und Zw ischenhebel 16 b mit der 
L agergabel 2 der Schutzvorrichtung.

Nach der gezeichneten Stellung sind Zentrifuge 
und Schutzvorrichtung in Betriebsstellung. D er Sperr- 
körper 11 liegt so unter der D eckelsperrstange, dafs 
der D eckel nicht geöffnet werden kann.

W ird  nun mit dem Steuerungshebel 15 die Z en
trifuge abgestellt, so wird die Schutzvorrichtung in 
Verbindung mit der Steuerungswelle durch H ebel 16 
und Zugstangen 16 a und Zw ischenhebel 16 b aus 
Stellung o nach Stellung Z gedreht, sodafs der Sek
torenbogen die Brem sscheibe 17 tangiert, welche als
dann durch den weiteren L au f des K essels den S ek 
tor 5 mitdreht. Dadurch wird das Brem sband 9 ange
zogen und so automatisch eine kräftige Brem sung b e
wirkt, sodafs der L a u f des K essels abgeschw ächt 
wird, bis er ganz stillsteht. Bei diesem V organ g ist 
nun auch gleichzeitig durch das H erum schnellen des 
Sektors mittels der Zugstange 12 der Sperrhebel 11 
mit seinem sperrenden Ende soviel herum gezogen, 
dafs anstatt F läche o 1 F läche Z 1 unter die Sperr
stange f  zu liegen komm t und so weiter die Sper
rung des D eckels stattfindet.

H at nun der K essel seinen L au f vollendet, so 
wird die Spannung, w elche durch die Brem sung zw i
schen Sektor und Brem sscheibe bewirkt ist, und mit 
H ilfe der Feder 13 der K essel und der Sektor so
viel rückwärts gedreht, dafs letzterer in seine Ruhe
lage zurückgeht und som it auch den Sperrhebel 11 
dreht, sodafs derselbe jetzt mit seinem L och  t unter 
der Sperrstange f  zu liegen kommt. („R uhestel
lung t “ .)

Jetzt kann die Sperrstange frei heruntergehen 
und der D eckel geöffnet werden.

Ist nun der D eckel offen, so kann die Zentri
fuge nicht wieder angelassen w erd en , bevor der 
D eckel geschlossen ist, weil die Sperrstange vor dem 
Sperrkörper 11 steht und damit auch die Anlafsvor- 
richtung gesperrt ist.

W ird der D eckel aber geschlossen, so wird die 
Anlafsvorrichtung und die damit in Verbindung 
stehende Schutzvorrichtung wieder frei.

Beim  Ingangsetzen der Zentrifuge wird dann 
Sperrkörper 11 wieder in die gezeichnete Verschlufs- 
stellung gelegt und der D eckel kann nicht geöffnet 
w e rd en , so lange der Zentrifugenkessel lä u ft; die 
vorbeschriebenen V orgänge müssen sich erst wieder
holen, bevor der D eckel wieder zu öffnen ist.

Für A rt und W eise der V erbindung der Schutz
vorrichtung sind folgende Bedingungen mafsgebend :

1. D ie V erbindung zw ischen Anlafsvorrichtung und 
Schutzvorrichtung mufs so hergestellt sein, dafs 
beim A bstellen des Riemenantriebs der K o n 
takt des Sektors mit der Brem sscheibe erst dann 
erfolgt, wenn der Riem en fast ganz von der 
festen au f die Losscheibe übergegangen und 
beim Anlassen das G egenteilige erfolgt ist. 

z. D a  der Sektor nach der Laufbeendigung des 
K essels und nach Offnen des D eckels noch mit 
der Brem sscheibe in K ontakt bleibt, so ist in 
diesem Zustand ein Andrehen des K essels von 
Hand nicht tunlich, weil damit die B rem se an
gezogen würde. U m  also ein U m drehen von 
Hand zu erm öglichen, mufs der A nlafshebel 
soviel eingerückt werden, dafs der Sektor die 
Brem sscheibe nicht mehr berührt. Zu diesem 
Zw eck mufs das L och  des Sperrkörpers 11, 
worin die D eckelsperrstange heruntersteht, etwas 
Spielraum  haben, damit eine geringe A brückung 
der Schutzvorrichtung erfolgen kann, ohne da
durch die m otorische Einrichtung zu beein
flussen. A lsdann kann der K essel angedreht, 
der D eck el geschlossen und der Betrieb der 
Zentrifuge eingerückt werden.

D a  die Bauart der Zentrifugen sehr verschieden 
ist, so kann die Ausführungsform  der oben beschrie
benen Schutzvorrichtung und die Anordnung der
selben an die verschiedenen Zentrifugen nicht immer 
die gleiche sein. B ei vielen Bauarten von Zentri
fugen wird die Brem sung des K essels unter dem 
Rad der Kesselrie'm enscheibe betätigt.

Für solche Fälle  wTird die Schutzvorrichtung 
statt auf dem Fundam entrahmen horizontalliegend 
zwischen dem selben auf den Boden in vertikaler 
Ausführungsform  montiert und dem nach mit der 
Anlafsvorrichtung der Zentrifuge verbunden.

D er Sektor 5 wird dann von unten nach oben 
gegen den horizontal laufenden Rand der K essel
riem enscheibe gehoben und eine mit dem Sektor 5 
verbundene Brem sbacke (anstatt Bremsband) wird 
dann durch den Sektor unter die Riem enscheibe g e
drückt und so eine Brem sung bewirkt. A lle  weiteren 
V orgän ge vollziehen sich dann, wie sie oben bei 
der horizontalen L age der Schutzvorrichtung b e
schrieben sind.

D ie V orzüge dieser Schutzvorrichtung sind fol
gende :

Sie kann an Zentrifugen jed er Bauart angebracht 
und mit jeder Antriebseinrichtung in Verbindung g e 
stellt werden. Sie ist betriebssicher und der A n 
schaffungspreis gering.

Sie kann nur durch das Anlassen und A bstellen 
der Zentrifuge beeinflufst w e rd en ; es sind keinerlei
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besondere Handgriffe zu ihrer Betätigung n ö tig ; ihre 
E instellung vollzieht sich beim Anlassen oder A b 
stellen der Zentrifuge autom atisch und sicher und

ihre Konstruktion entspricht ganz dem Sinne des 
Aufrufes des deutschen W äschereiverbandes „B erlin“ 
in Nr. 42 der deutschen Färberzeitung.

Selbsttätig wirkende Alarmvorrichtung zur Verhütung des Abstürzens 

in Zwischenschächte oder Bremsberge.
Konstr.: H e i n r i c h

E s gibt unzählig viele Sicherheitsvorrichtungen, 
um die Zw ischenschächte und Brem sberge derart abzu- 
schliefsen, dafs ein Abstürzen, bevor das Förderge
stell richtig am A n sch lag  oder Füllort festgestellt 
ist, vollständig ausgeschlossen erscheint. Sie leiden 
bisher an dem M angel, dafs der Arbeiter, welchem  die 
Bedienung übertragen war, durch irgend ein verb o 
tenes Feststellen oder Festklem m en diese V orrich
tung aufser Tätigkeit setzen k o n n te , w odurch der

R a h m a n n ,  Mengede.

dem Abstürzen in die Zw ischenschächte oder Brem s
berge warnt. In der hier beigefügten A bbildun g 
stellt Fig. 341 die Vorderansicht einer am Schacht 
angebrachten selbsttätig wirkenden Alarm vorrichtung 
dar.

D ie vor dem Füllort des Schachtes angebrachte 
Barriere oder Schlufsstange 1 wird in den seitlichen 
Lagern 2 gehalten und durch geeignete Vorrichtungen 
nach dem Öffnen des Schachtes festgehalten. A u f

Schacht vollkom m en geöffnet blieb und das Einschie
bung der W agen  jederzeit erfolgen konnte. W ar 
gleichzeitig das Fördergestell nicht am Füllort fest
gestellt, sondern unten im Schachte, so konnte trotz
dem  der W agen  in die Schachtöffnung eingeschoben 
w erden, und W agen  und M ensch stürzten in die 
Tiefe. D iese Ü belstände werden durch die vo r
liegende Erfindung beseitigt, insofern die W irkung 
eintritt, dafs beim unrichtigen Einfahren des W agens 
automatisch eine A larm vorrichtung ertönt, die vor

der einen Seite erhält nun die Verschlufsstange 1 
eine Verlängerung 3, an welcher ein H ebel 4 mit 
einem Bolzen 5, auf dem sich ein bew egliches Schar
nierstück 6 befindet, befestigt ist. D ieses Scharnier
stück ist durch eine Kette 7 mit einem Gelenkstück
8 verbunden, das an einem H ebel 9 bew eglich be
festigt ist. D er H ebel 9 sitzt auf einer W elle, die 
in den Lagern 11 sich bew egt und auf der sich 
noch ein H ebelarm  12 befindet; dieser ragt auf eine 
schlitzartige Öffnung in der Sicherungslatte in das
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Innere des Schachtes hinein. Ü ber dem Füllort ist 
ein K egelven til 15 befestigt, w elches nach der einen 
Seite hin an die im Schachte befindliche Prefsluft- 
leitung 16 angeschlossen ist, während nach oben hin 
eine Sirene j 7 aufgeschraubt wird. D as selbsttätige 
Öffnen und Schliefsen des Ventiles 15 erfolgt durch 
einen doppelarmigen H ebel 18, au f dessen einem 
E nde ein A usgleichgew icht 19 hängt, während das 
andere Ende durch die K ette 20 mit dem G elenk
stück 8 verbunden ist. Säm tliche T eile  des Ventiles, 
Gewichtes und H ebels sind unter einer Verschlufs- 
kappe 21 untergebracht, damit ein verbotenes A b 
hängen oder irgend ein U nfug, wodurch die selbst
tätige W irkung aufser K raft treten könnte, unmög- 
gänglich gemacht.

D ie W irkungsw eise der ganzen Vorrichtung ist 
einfach folgende: Soll ein Förderw agen au f das vor 
der Schachtöffnung befindliche G estell aufgeschoben 
werden, so wird die Verschlufsstange 1 nach oben 
hin bew egt und der Füllort ist geöffnet. D urch diese 
B ew egung wird der H ebel 4 ebenfalls mitgenommen 
und das Scharnierstück gibt die K ette 7 frei. D a 
nun aber die K ette 7 und ebenso die K ette 20 am 
Gelenkstück 8 befestigt sind, weiter aber auch die 
K ette 20 am H ebel 18 sich befindet, an dem das 
Ausgleichgew icht 19 hängt, so wird durch diese B e
w egung erreicht, dafs der H ebel 9, an dem sich das 
Gelenkstück 8 befindet, mit nach oben gezogen wird. 
D adurch mufs sich die W elle in den Lagern 11 drehen 
und der H ebelarm  12 kann in das Innere des Förder
trummes hineinschlagen, sobald nur das Fördergestell 
nicht am A nschlag steht. Steht dagegen das Förderge

stell richtig vor der Öffnung, so wird der A u ssch lag  des 
H ebelarm s 12 verhindert. V on  dem A u ssch lag  die
ses H ebelarm es ist aber das Ertönen der Sirene ab 
hängig. Denn sobald der A usschlag erfolgen kann, 
wird die K ette 20 freigegeben, und mit Hilfe des 
Gewichtes 19 und des H ebels 18 wird das V e n t i l  
geöffnet, wodurch Prefsluft eintreten und durch die 
Sirene entweichen kann. Ein weithin hörbarer Pfiff 
ertönt, und die Bedienungsm annschaften werden so
fort darauf aufm erksam  gem acht, dafs das Förder
gestell nicht am Platze und das A ufschieben der 
W agen unm öglich ist, also, dafs Gefahr droht.

D urch die Vorrichtung wird also erreicht, dafs 
diejenigen Arbeiter, w elche an den A nschlägen der 
Schächte beschäftigt werden, jedesm al auf das Schlie
fsen der Verschlufsstange, sowie a u f das Verlassen 
des Fördergestelles im Schachte aufm erksam  gem acht 
werden. E s dürfte ausgeschlossen sein, dafs nach 
dem Ertönen des W arnungssignals verbotene H and
lungen vorgenom m en werden, insbesondere da die 
Vorrichtung selbsttätig wirkt und das Signal weithin 
hörbar ist, also andere Personen sofort darauf auf
merksam gem acht werden. D ie Vorrichtung ist also 
geeignet, die unzählig vielen und schweren U nglücks
fälle infolge falschen Einschiebens der W agen in den 
Schacht, wodurch fast stets die bedienenden A rbeiter 
mitgerissen werden, zu verhüten.

D er Erfindungsgedanke kann, abw eichend von 
dem beschriebenen Ausführungsbeispiel, auch durch 
veränderte bauliche A usführungsform en, die dem
selben Zw eck dienen, verwirklicht werden, z. B. durch 
Verw endung von W asser.

Patente und (iebraudwinuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsanzeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ib t den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
17. 2. 08.

Schutzvorrichtung an Prägepressen für Blech, 
Leder, Pappe o. dgl. mit zwei in ausweichenden Bahnen 
selbsttätig aus- und einfahrenden Arbeitstischen. —  Fa. 
Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. —  47 a. M. 31388 — 
14. 1. 07.

Vorrichtung zur staubfreien Entleerung von 
Müllgefässen in einen Wagen. —  Alexander Beschorner 
und Artur Duffek, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., 
Berlin SW. 11. —  81 d. B. 47217 —  I. 8. 07.

Vorrichtung zum Umfüllen feuergefährlicher 
Flüssigkeiten aus einem Behälter in einen anderen. —  Gas- 
motoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. —  81 e. G. 24327 —
4. 2. 07.

20. 2. 08.
Sicherheitsvorrichtung für Dampfkessel gegen 

Überdruck. —  Bruno Poresch u. Rudolph Vogel, Lim
bach i. S. —  13c. P. 20787 —  4. 12. 07.

Anlage zur Lagerung grösserer Mengen feuer
gefährlicher Flüssigkeiten und Abgabe in Teilmengen; Zus. 
z. Pat. 193688. —  Grümer & Grimberg, Bochum. —  8i e.  
G. 25 613 —  4. 10. 07.

Anlage zur Lagerung grösserer Mengen feuer
gefährlicher Flüssigkeiten und Abgabe in Teilmengen; Zus. 
z. Pat. 193688. —  Grümer & Grimberg, Bochum. —  8 ie.
G. 25614 —  4. 10. 07.

27. 2. 08.

Verfahren zur Überführung leicht brennbarer, 
flüssiger Brennstoffe, insbesondere von Petroleum in feste 
Form. —  G. Hagemann, Küppersteg b. Cöln. —  10 b.
H. 40619 —  1. 5. 07.

Verfahren zur Sicherung der den Stichflammen 
ausgesetzten Röhren von Wasserröhrenkesseln. —  Otto
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Fromme, Frankfurt a. M., Mainzerlandstr, 25g. —  13 a.
F. 24075 —  29. 8. 07.

Schützenauffangvorrichtung für Webstühle. —  
Grossenhainer Webstuhl- u. Maschinenfabrik Akt.-Ges., 
Grossenhain i. S. —  86 c. G. 24995 —  30. 5. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

17. 2. 08.
Sicherheitsmesserwelle für die Abrichthobel

maschine. —  Paul Hansel, Altona-Ottensen, Völkerstr. 30.
—  38e. 329242.

Schutzdeckel für Zentrifugen u. dgl. Maschinen, 
welcher mit einem in ihm angeordnete Luftdurchtrittsöff
nungen regelnden Organ versehen ist. —  C. Rudolph & Co., 
Magdeburg-N. —  47a. 329523.

Sicherheitsvorstecker. —  Gustav Löhr, Gronin
gen, Bez. Magdeburg. —  47 a. 329340.

Riemen-Ab- und Aufwerfer für vorwärts- oder 
rückwärtslaufende Nähmaschinen. —  Fa. G. M. Pfaff, 
Kaiserslautern. —  52 a. 329227.

Vorrichtung zum Entfernen des Staubes beim 
Polieren und Schleifen von grossen und kleinen Gegen
ständen mit einem den Staub absaugenden Windflügel. —  
Josef Schulte, Cöln-Ehrenfeld, Schultstr. 9. —  67a. 329341.

24. 2. 08.
Explosionssicherer Ausguss für Benzin-, Spiri

tus- u. dgl. Behälter, bei welchem die durch eine Zwischen
wand getrennten Kanäle an entgegengesetzten Enden in 
dem seitlich perforierten Rohr ausmünden. —  Ed. Holz
apfel, München, Pettenkoferstr. 48. —  341. 329802.

Maske für Gesteinsbohrmaschinenarbeiter. —  
Heinrich Otto, Essen-W est, Wattstrasse 33. —  61 a.

330 135.
Über die Spitze der Scheibenwelle zu schiebende 

Schutzhülse an Poliermaschinen. —  Ernst Uzler, Tutt
lingen, Württ. —  67 a. 330059.

Poliermaschine mit seitlichem, von der Scheiben
welle betätigtem Staubabsauger. —  Ernst Uzler, Tuttlingen, 
Württ. —  67 a. 330060.

Transportgefäss für Flüssigkeiten usw. mit am 
Gefäss durch Bügel aufgehängtem Deckel. —  Detlev Wil
helm Tietgens, Hamburg, Am Markt 6. —  81 c. 330146.

Aus einem mit Widerhaken versehenen Keil 
bestehende Sicherheitsbefestigungsvorrichtung für Werk
zeuge aller Art auf Holzstiele. —  Hch. Langethal & Herr, 
Erfurt. —  87 d. 330145.

Erteilte Patente.
D eutschland.

Kl. 13 e. 193053. — Vorrichtung' zum Entfernen des 
Kesselsteins und anderer Niederscliläge aus den Was
serräumen der Feiierbiichse eines Lokomotivkessels. —  
Geoffrey Hope Pearson in Swindon, Engl. (Fig. 342.)

In dem Wasserraum der Feuerbüchse sind an den 
Enden verschlossene trogförmige Überdeckungsbleche a 
mit der Öffnung nach unten auf den Bodenring der Feuer
büchse gesetzt und ihre Seitenwände mit nach oben gehen

den Einschnitten versehen, deren Ränder derart abgebogen 
sind, dass die entstandenen Schlitze schräg vor und zurück 
gerichtet sind und der Kesselstein von entfernt liegenden 
Stellen des Wasserraumes abgesaugt werden kann. Die 
von der Abblaseöffnung entfernter liegenden Schlitze kön
nen grösser gehalten werden, jedoch soll die Gesamtgrösse 
der Schlitze etwas kleiner sein als die Weite der Öff
nung d im Bodenring, sodass möglichst der gesamte in 
dem Raum unter dem Trog a befindliche Kesselstein ab
geblasen wird. Die Schlitze auf jeder Seite einer Abblase
öffnung d sind nach derselben Richtung hin geöffnet.

Fig. 342.

Der Überdeckungstrog a wird in der richtigen Stel
lung durch Bolzen gehalten, die durch die Feuerbüchsen
wand geschraubt sind und sich auf den Trog auflegen, 
dessen Seitenwandungen mit Nieten gegen die Seiten
wandung der Feuerbüchse sich stützen.

Diese Vorrichtung kann leicht entfernt werden, wenn 
eine gründliche Reinigung des Kessels von Hand vorge
nommen werden soll, und kann in jeden Lokomotivkessel 
eingeführt werden, ohne die Lage irgend eines Stehbolzens 
oder die Grösse der Schlammlochtüren verändern zu 
müssen.

Kl. 35 a. 185115.  —  Schachtverschluss mit ver
schiebbarer Tür. —  Alois Fiala in Bruch in Böhmen. 
(Fig. 343— 344.)

Die Einrichtung soll verhindern, dass die Aufschub
mannschaft, die beim Verschluss auf die Förderschale war
tet, durch die zurückgehende Tür verletzt oder beim 
Schliessen derselben eingeklemmt wird.

Die Gewichtsrolle a, die mittels eines Lenkers b mit 
der wagerecht verschiebbaren Schachtverschlusstür c ver
bunden ist, kann sich längs der gekrümmten Schiene d, 
welche um die Achse e verschwenkbar ist, frei fortbewegen, 
sodass sie infolge der Wirkung ihres Eigengewichtes in 
ihrer Ruhelage stets die tiefste Stelle ihrer Bahn einnimmt. 
Die Schiene, die mit einem Bügel f versehen ist, um das 
Abfallen der Rolle a zu verhindern, steht mit Hilfe des 
Lenkers g mit dem zweiarmigen Hebel h in Verbindung, 
dessen zweiter Arm eine Rolle i trägt, auf welche die An
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schlage j bezw. k der Förderschale einwirken. Die Rolle i 
wird beim Niedergange der Förderschale durch Anschlag k 
aus der Lage c 1 in Fig. 343 in die vollgezeichnete Lage 
gebracht. Dadurch gelangt aber die Schiene d in die in 
Fig. 343 punktiert gezeichnete Lage, sodass die Rolle a,

Fig- 344-

die infolge der Verschwenkung der Schiene in ihre Höchst
lage gebracht wurde, längs der Schiene herabrollt und da
bei die Tür c mittels der Stange b in die OfFenstellung 
schiebt. Bei der Aufwärtsbewegung der Förderschale

wirkt der Anschlag j auf die Rolle i, wodurch die Schiene d 
wieder in die in Fig. 343 vollgezeichnete Lage gebracht 
wird. Die Rolle a, die wieder in ihre Höchstlage gebracht 
wurde, kommt durch die Wirkung ihres Eigengewichtes 
ins Rollen und nimmt schliesslich die in Fig. 344 zur Dar
stellung gebrachte tiefste Lage ein, wobei sie die Tür c 
infolge des auf den Lenker b ausgeübten Zuges in die 
Schlussstellung zurückbewegt hat.

Findet sich irgend ein Hindernis, das sich der Be
wegung der Tür widersetzt, so kann die Rolle a nicht 
längs der Schiene herunterrollen; wird jedoch dieses Hinder
nis beseitigt, so kommt das Gewicht der Rolle zur Wir
kung und die Tür wird in die eine oder die andere End
stellung geschoben. Die Krümmung und die Neigung der 
Schiene sind so bemessen, dass die Gewichtsrolle stossfrei 
am jeweilig unteren Ende der Bahn anlangt.

Kl. 67 b. 186560. Verfahren und Vorrichtung zum 
staubfreien Arbeiten von Sandstrahlgebläsen, bei denen 
die abgesaugte Staubluft wieder als Blasluft verwendet wird. 
Emil Schemmann in Hagen i. W. (Fig. 345 u. 346.)

Die mit Staub gemischte Luft soll aus dem Arbeits
behälter der mit Schleudergebläse betriebenen Sandstrahl
gebläse in der Weise abgesaugt werden, dass mehr Luft 
abgesaugt als durch das Gebläse eingeführt wird, sodass 
es ausgeschlossen ist, dass staubhaltige Luft nach aussen 
dringt.

Bei dem als Ausführungsbeispiel dargestellten, als 
Doppelrad ausgebildeten Schleudergebläse sitzt auf einer 
Seite einer runden Scheibe s das Saugrad m, auf der 
anderen Seite das Druckrad n, b ist die Säugöffnung der 
Saugradseite. Beide Säugöffnungen a und b stehen mit 
dem Gebläsekasten durch eine gemeinschaftliche oder zwei 
getrennte Rohrleitungen in Verbindung, c ist die Blasöffnung 
der Druckradseite, die durch eine geeignete Rohrleitung 
mit der Düse in Verbindung steht, d ist die Ausblase
leitung der Saugradseite. In der Ausblaserohrleitung, die 
sich an d anschliesst, oder in den Ausbläserstutzen kann 
eine Drosselklappe f oder eine. denselben Zweck erfüllende 
Vorrichtung eingebaut sein, welche aus dem Ausblaserohre 
nur so viel Luft austreten lässt, wie erforderlich ist, um 
ein vollständig staubfreies Arbeiten des Sandstrahlgebläses 
zu erzielen, wodurch die zur Staubfreiheit erforderliche, im 
Überschuss abzusaugende Luftmenge auf das geringste zu
lässige Mass eingestellt und damit auch die darauf zu ver
wendende Arbeit auf das geringste Mass beschränkt wird.
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Das Saugrad m geht nur durch diejenige Luftmenge, die 
überschüssig abgesaugt werden muss, während durch das 
Druckrad n die Staubluftmenge fliesst. Das Doppelrad 
sitzt auf einer Welle, sodass gegenüber den bisher be
kannten Ausführungen mit getrenntem Bläser und Sauger 
noch die Reibungsarbeit einer Welle gespart wird.

UmcbMen«
Automatischer Abflillhahu. Seit einigen Jahren be

gegnet man in der chemischen Industrie einen hochinter
essanten automatischen Abfüllapparate für Flüssigkeiten, 
welcher die Gefässe nur bis zu einer bestimmten Höhe 
füllt und ein Überlaufen der Flüssigkeit 'zuverlässig ver
hütet. Es ist dies der W a t s o n  B a r r e l  F i l l e r  der 
C l e v e l a n d  S t e a m  G a u g e  C o m p ,  i n C l e v e 
l a n d  (O h io ); er ist in Fig. 347 dargestellt und verdient 
besondere Beachtung für feuergefährliche Flüssigkeiten.

Fig. 347-

In dem unteren gelochten Rohre des Apparates be
findet sich ein Schwimmer, welcher mit dem oberen Hahn 
in Verbindung steht. Man steckt den Apparat in das 
Spundloch des zu füllenden Fasses und stellt die Zufüh
rung der Flüssigkeit mittels des an dem Apparate befind
lichen Schlauches her. Dann hat man nur nötig, den 
Handgriff des Hahnes zu drehen bis der Zeiger gegen 
einen Anschlag stösst und die Spiralfeder gespannt ist, 
worauf der Zulauf der Flüssigkeit beginnt; sobald das 
Niveau derselben eine bestimmte Höhe erreicht hat, be
wirkt der mit ansteigende Schwimmer ein Auslösen der 
Spiralfeder und der Hahn schliesst sich selbsttätig. An 
dem Hahn befindet sich ein Bogensegment mit Löchern, 
in welche man einen Stift steckt (in der Abbildung steckt 
der Stift im vierten Loche von der rechten Seite aus). Es 
ist dies-der sog. Regulator, welcher das Niveau der Flüssig

keit begrenzt. Wird das Gefäss zu voll, so steckt man den 
Stift in das fünfte oder eins der folgenden Löcher nach 
links zu.

Nach meinen Beobachtungen funktioniert dieser ameri
kanische Abfüllhahn tadellos bei Flüssigkeiten bis zu einem 
spezifischen Gewicht von 0,780, also auch für Bangol und 
Petroleum. Bei Benzin (spez. Gewicht 0,745) müsste man 
den Schwimmer schon aus Aluminium hersteilen, wenn der 
Apparat funktionieren soll. B r a u n e  (Cöln).

Gleichzeitiges Walzen und Polieren von Eisendraht. 
In den Vereinigten Staaten kommen jetzt Maschinen zur 
Verwendung, durch welche der Draht vollständig verkaufs
fertig hergestellt wird, ohne dass eine Nacharbeit erforder
lich wäre. Zwischen Walzen wird der Draht ausgestreckt, 
gleichzeitig vorgeschoben und poliert. Das wird dadurch 
ermöglicht, dass die Walzen ausser ihrer Drehung um ihre 
eignen senkrecht zur Längsrichtung angeordneten Achsen, 
noch eine solche um die Achse des Drahtes vollziehen, 
sodass sie bei ihrer Einwirkung auf den Draht um diesen 
herumlaufen. Die Geschwindigkeit, mit der die Walzen 
um ihre eigene Achse gedreht werden, wird zu der Um
laufsgeschwindigkeit der Walzen um die Drahtachse in ein 
solches Verhältnis gebracht, dass die von den umlaufen
den Walzen beschriebenen Spiralwindungen einander über
decken. Dadurch üben die Walzen eine polierende Wirkung 
auf den Draht aus, welcher das Walzwerk ohne weitere 
Bearbeitung fertig und poliert verlässt. Die Spannung des 
Drahtes verhindert beim Aufwickeln auf der Haspel ein 
Verdrehen. Bei allen bisherigen Vorrichtungen zum Wal
zen des Drahtes erhielten die Walzen nur die zum Ziehen 
bezw. Auswalzen notwendige Drehung um ihre eigne Achse. 
Es wurden deshalb zur Fertigstellung des Drahtes Zieh
eisen mit dem Walzwerke verbunden, welche das Fertig
kaliber bestimmten. Hierbei wurde jedoch eine polierende 
Wirkung auf den Draht nicht ausgeübt, abgesehen davon, 
dass die Drehung der Walzen um die Drahtachse das 
Zieheisen vollständig entbehrlich macht. Walzwerke mit 
Walzen, welche bei ihrer Drehung um ihre eigne Achse 
zugleich eine Drehung um die Achse des Werkstückes voll
ziehen, sind bereits zum Wickeln und Schweissen von Röh
ren verwendet worden. Hier dient aber die Drehung der 
Walzen um die Achsen des Werkstückes zur Herbeifüh
rung des vollendenden Druckes, durch welchen die Schwei- 
sung hergestellt werden soll, bei diesen neuen Drahtwalzen 
soll die Drehung des Walzwerkes um die Achse des Werk
stückes eine Polierwirkung ausüben.

Stielbefestigung bei Werkzeugen. Es wird beabsich
tigt, eine neue Stielbefestigung bei Werkzeugen in den Ver
kehr zu bringen. Bei der neuen Vorrichtung findet eine Hülse 
Verwendung aus zwei gelenkigen Teilen, die mit Hilfe eines 
Klemmringes zusammengehalten werden. Es sind allerdings 
ähnliche Vorrichtungen schon bekannt, die hier besprochene 
unterscheidet sich aber dadurch von anderen, dass die ge
lenkige Verbindung durch einen Haken erfolgt, der in ein 
Loch des anderen Teiles eintritt. Dadurch wird erreicht, 
dass die Verbindung immer gelöst und hergestellt werden 
kann und dass die Teile vor dem Verrosten geschützt sind, 
was bei anderen ähnlichen Gelenken bei Gebrauch des
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Werkzeuges bald eintritt, sodass das Öffnen des Ver
schlusses verhindert wird.

Der Vorgang dabei ist einfach. Die Hülse wird an 
dem Werkzeug befestigt, ihr einer Teil hat einen Haken, 
der andere ein Loch, in welches der andere Hülsenteil mit 
dem nach unten abgebogenen Ende geschoben wird. Soll 
nun ein Stiel an das Werkzeug befestigt werden, so schiebt 
man ihn zwischen die beiden Teile der Hülse, drückt die 
Teile mittels des Klemmringes fest an den Stiel und be
festigt die Umklammerung durch das Einhaken des einen 
Teiles in den anderen.

Die permanente Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in 
Stockholm. Diese im April 1906 eröffnete Ausstellung wurde 
im Jahre 1907 von 15065 Personen besucht, wozu die be
deutende Anzahl Besucher kommt, welche Mitglieder von 
Vereinen, Gesellschaften und Schulen waren. Die Aus
stellung, zu welcher der schwedische Verein für Arbeiter
wohlfahrt die Initiative genommen hat, ist von diesem Ver
ein und drei anderen Vereinen geordnet, nämlich dem 
National verein gegen Tuberkulose, dem Zentralverein für 
soziale Arbeit und dem Zentralverein gegen Alkoholismus. 
Während des vorigen Jahres hatten auch mehrere Aus
länder die Ausstellung besucht, um dieselbe zu studieren. 
Die Präsidentschaft des Vereins für Arbeiterwohlfahrt liegt 
in den Händen des Oberdirektors und Chefs der schwe
dischen Reichsversicherungsanstalt, Herrn John May in 
Stockholm, dessen rührigem Eintreten für die Arbeiter
wohlfahrt in Schweden dieser Erfolg zu verdanken ist.

Literatur.
Meyers Kleines Konversations-Lexikon. Siebente, gänz

lich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 
130000 Artikel und Nachweise auf über 6000 Seiten 
Text mit etwa 520 Illustrationstafeln (darunter 56 Far
bendrucktafeln und 110 Karten und Pläne) und etwa 
100 Textbeilagen. 6 Bände in Halbleder gebunden zu 
je 12 Mark. (Verlag des Bibliographischen Instituts in 
Leipzig und Wien.)

Dass auch der d r i t t e  Band des „Kleinen Meyer“ sei
nen beiden Vorgängern in keiner Hinsicht nachsteht, sei 
gleich vorweggenommen. Schon bei flüchtigem Durch
blättern fällt wieder die Reichhaltigkeit und Schönheit der 
lllustrationsbeilagen auf, wie sie gerade für die Meyer- 
schen Lexika kennzeichnend sind. Von besondern, t e c h 
n i s c h  interessanten Beilagen heben wir hervor: „Glas
fabrikation“, in der uns unter anderm sehr klare Dar
stellungen des Sievertschen Verfahrens auffallen; „Kälte
erzeugungsmaschinen“, wobei gleichzeitig die Maschinen 
für flüssige Luft gut berücksichtigt sind; „Gründung“, eine 
Beilage, der man anmerkt, dass sie —  ebenso wie „Kana
lisation“ —  von einem durchaus modernen Spezialfachmann 
herrührt; „Giesserei“, „Goldgewinnung“, „Hafenanlagen 
und Leuchttürme“, „Gefängniswesen“, „Kanäle“, „Heizungs
anlagen“ , „Holzverband“ und vor allem die Beilage „Holz
bearbeitung“, die in ausserordentlich anschaulicher Weise 
textlich und illustrativ die ganze Materie (Sägen, Hauen, 
Schneiden, Raspeln, Hobeln, Bohren, Fräsen, Drehen usw.)

vereinigt. Dass daneben die ändern Zweige unseres Wis
sens und Könnens nicht zu kurz gekommen sind, ist selbst
verständlich. Eine farbige Doppeltafel „Glaskunstindustrie“ 
und eine ebensolche „Keramik“ fällt wegen der zeitge
mässen Auswahl der Objekte ebenso ins Auge wie wegen 
der herrlichen Ausführung. Sehr reich ist der botanisch
landwirtschaftliche Inhalt, welcher Tafeln über Garten- und 
Obstbau, Gemüsepflanzen, Genussmittelpflanzen, Getreide, 
Giftpflanzen (Bunttafel), Gräser und Industriepflanzen um
fasst. Zoologisch sind Kaninchen, Halbaffen, Halb- und 
Hautflügler, Hirsche, Hühnerrassen (Bunttafel), Hühner
vögel, Hunde, Insektenfresser, Käfer (Bunttafel) und Kamele 
durch Tafeln vertreten. In gleicher Weise könnten wir 
ebenso zahlreiche Beispiele für Mineralogie und Geologie, 
für Geographie, für Kunst usw. aufführen. Einzelne Ar
tikel, unter denen sich speziell für uns sehr interessante in 
grösser Zahl befinden, anzuführen, fehlt uns der Raum ; 
vielleicht kommen wir auf einiges noch später zurück.

Bernsteins „Merkbüchlein fiir Frauen“. (Deutscher Verlag
für Volkswohlfahrt, G. m. b. H., Berlin W. 30.)

Bernsteins Merkbüchlein für Frauen ist in Form und 
Inhalt nach Bernsteins Merkbüchlein für Männer geschrie
ben, ein Werkchen, das bereits in einer Auflage von 
200 000 Exemplaren verbreitet und allenthalben als zweck
entsprechend befunden worden ist.

Bernsteins Merkbüchlein für Frauen enthält folgende 
K apitel:

1. Wesen und Bedeutung der Geschlechtskrankheiten 
bei Frauen;

2. Selbstschutz;
3. Massregeln nach dem Ausbruch einer Geschlechts

krankheit.
Die Existenzberechtigung eines solchen Schriftchens 

braucht nicht dargelegt zu werden.
Eine Aufklärung der im Erwerbsleben alleinstehenden 

Frauen ist eine a n e r k a n n t e  d r i n g e n d e  N o t 
w e n d i g k e i t .

Der Preis der Schrift ist diesem Zweck entsprechend 
gering. 10 Exemplare kosten 1 M., 100 Exemplare 8 M., 
1000 Exemplare 75 M.

Bericht über (len XIV. Internationalen Kongress für
Hygiene und Demographie. Berlin, 23 .-29. Sept. 1907.
Band I. Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Der soeben erschienene I. Band enthält die Berichte 
über die Organisation des Kongresses und über die Plenar
sitzungen, das Protokoll der Sitzung der Permanenten 
Internationalen Kommission der Kongresse für Hygiene 
und Demographie, sowie die Liste der Kongressmitglieder. 
Am Schlüsse des Bandes findet sich ein Auszug aus den 
Kon gress- Festschriften.

Aus dem Stoffe der wissenschaftlichen Verhandlungen 
sind abgedruckt die Vorträge von

1. Dr. Chautemesse, Professor, Paris: Sdrothörapie de 
la fi&bre typhoide.

2. J. S. Haldane, Oxford: Some recent investigations 
in the hygiene of subterranean and subaqueous work.

3. A. Schattenfroh, Professor, Wien: Die Grundlagen 
der hygienischen Wasserbegutachtung.

Für d ie  S ch riftle ita n g  verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G tross-L ich terfe lde-W ., Paulinenatr. 3, 
D ruck der B uchdruckerei R oitzsch , A lbert S chu lze, R oitzsch .
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Kellerei-Einrichtungen in Brauereien. Von Ing. A. B ehr, 
Friedenau b. Berlin. (Vortrag, gehalten auf der 14. 
Hauptversammlung des Vereins deutscher Revisions
Ingenieure in Kiel.)

Die Pflichten und Rechte der Arbeitgeber auf dem Ge
biete der deutschen Arbeiterversicherung. Von Insp. 
J e h l e -  München. (Schluss folgt.)

Apparat zur Verhütung der Kesselstein- und Schlamm
bildung in Dampfkesseln. Patent: Ing. Ignatz Adl er ,  
techn. Direktor der Nasieer Tanninfabrik.

Zur Staubbekämpfung in Arbeits- und Schulräumen. 
Patente und Gebrauchsmuster.
Gewerberechtliche Entscheidungen.
Nachruf.

Kellereieinrichtungen in Brauereien.
Von Ingenieur A. B e h r ,  Friedenau b. Berlin, techn. Aufsichtsbeamter der Brauerei- und Mälzerei-B.-G. 

(Vortrag, gehalten auf der 14. Hauptversammlung des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure in Kiel.)

D as Bier ist zw eifellos seit unserer U rväter 
Zeiten das Nationalgetränk der D eutschen. D er 
Branntweingenufs ist im V ergle ich  zu ändern V ölkern, 
w elche dem A lkoholgenufs stark ergeben sind, in 
D eutschland verhältnism äfsig gering und eigentlich 
nur im Norden und O sten bei uns allgem einer. A u f
fallend ist zw eifellos, dafs mit der Zunahm e des all
gem einen W ohlstandes auch der Bierkonsum  wesent
lich mehr zugenom m en hat als der des Branntweins, 
und das ist zw eifellos freudig zu begrüfsen. Denn 
das Bier ist gegenüber dem Branntwein als harm 
loses Getränk zu bezeichnen, das W asser ist doch 
die H auptsache in dem selben ; oder wie mein alter 
O nkel, unser H ausarzt, sagte, das Bier hat seinen 
D oktor gleich bei sich.

W enn nun auch die Bierproduktion im D eut
schen Reiche sehr stark gewachsen ist, so hat da
mit die Rentabilität der Betriebe nicht nur nicht 
gleichen Schritt gehalten, sondern dieselbe ist le i
der sehr zurückgegangen. —  E s ist hier nicht der 
Ort, a u f die einzelnen Gründe hierfür einzugehen, 
aber dieser letztere Um stand hat jedenfalls sehr viel 
dazu beigetragen, einmal das Bier so dünn herzu
stellen, wie es nur m öglich war, um noch ein gutes 
Gebräu zu erzielen. Es erhielt also hierdurch noch 
weniger A lkoh ol, wurde aber durch A nw endung der 
gröfsten Sauberkeit und unter V erw endun g von Rein
kulturen der H efepilze für den Geniefsenden schm ack
hafter und beköm m licher. D as andere Mal aber trug 
die schlechtere Rentabilität dazu bei, die Betriebe 
selbst vollkom m ener zu gestalten.

Nun ist es ja  für uns alle hier eine bekannte 
Tatsache, dafs mit den besseren Betriebseinrichtungen 
auch die Unfallgefahr im Betriebe sinkt und so wurde 
zw eifellos bei der Fabrikation des Bieres selbst, und 
von dieser kann ich an dieser Stelle nur sprechen, 
durch die scharfe K onkurrenz innerhalb des G e
werbes die U nfallgefahr verm indert. D iese V erm in
derung der Gefahr kom m t in der Gefahrenstatistik 
unserer Berufsgenossenschaft vom  Jahre 1905 zum 
Ausdruck. E s wurden für 1000 Mark gezahlten A r
beitslohnes in den Jahren 1885 bis 1905 durchschnitt
lich jährlich aufgew endet

für die untergärige Grofsbrauerei Mark 16,35 
„ „ „ K leinbrauerei „ 19,52

mit Maschineneinrichtung, 
für die untergärige Kleinbrauerei Mark 18,32 

ohne Maschineneinrichtung.
W enn nun tatsächlich in unserer Berufsgenossen

schaft der Kleinbetrieb niedriger eingeschätzt ist als 
der Grofsbetrieb, so ist das nur geschehen, um die 
Lebensfähigkeit der K leinbetriebe, w elche vom  Grofs- 
betriebe im mer mehr eingeschränkt werden, zu er
höhen.

D a nun der G rofsbetrieb, mit wenigen A u s
nahmen , technisch viel vollkom m ener ausgerüstet 
ist, so ergibt sich aus den obigen Zahlen ohne wei
teres der Bew eis für meine frühere Behauptung, je  
besser der Betrieb eingerichtet is t , desto weniger 
Unfallgefahren wird er im allgem einen bieten. —  

Ich kann ja  heute w egen der mir so kurz b e
m essenen Zeit nur von einem T eil einer Brauerei
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einrichtung sprechen. Ich habe mir hierzu die K eller 
ausersehen, weil diese ihnen wahrscheinlich am w e
nigsten bekannt sein dürften.

In dem Bilde I (Fig. 348, Brauerei-Entw urf Gebr. 
Guttsmann, Berlin-Breslau) m öchte ich Ihnen eine Dis-

Fig. 348.

Bild I. Brauerei-Entwurf Maschinenfabrik Gebr. Guttsmann, 
Berlin-Breslau.

position für eine Lagerbierbraucrei mit einer Jahres
produktion von ca. 20000 hl vorführen. V o n  dem 
hier nicht dargestellten Sudhaus wird das Bier in 
kochendem  Zustand a u f das K ühlschiff gepum pt, um 
von dort aus dann über einen G egenstrom beriese
lungskühler in die einzelnen Gärbottiche geleitet zu 
werden. Nach A b la u f der eigentlichen Gärperiode 
gelangt nun das Bier in den Lagerkeller.

I. L a g e r u n g  d e r  F ä s s e r .
W ie Sie sehen, sind in dem K eller die einzelnen 

Fässer übereinander gestapelt, oder wie der F ach 
ausdruck heifst, die Fässer sind gesattelt. D ie Satt
lung der Fässer geschieht, um die K ellerräum lich
keiten soviel wie irgend m öglich auszunutzen, da
mit keine unnötige K älteabgab e an leere Räum e im 
K eller erfolgt. Man wendet infolgedessen bei N eu
bauten nur K eller mit flachen D ecken an, während 
die K eller mit gew ölbten D ecken mehr und mehr 
verschwinden.

D ie Sattlung der Fässer birgt eine grofse Gefahr 
in sich, nämlich die, dafs die Bodenfässer durch den 
grofsen D ruck der au f ihnen ruhenden Sattelfässer 
seitlich verschoben werden. D er beste Schutz hier, 
gegen findet sich, wenn die Bodenfässer so genau 
in den K eller hineinpassen, dafs die End- oder E c k 
fässer seitlich fest gegen die Kellerw andungen ruhen. 
E ine solche Lagerun g der Fässer ist jedoch  nicht

immer m öglich, man wird dann in erster Linie ve r
suchen, die E ckfässer nach den Seitenwänden des 
K ellers hin durch starke H olzstützen abzusteifen. Ist 
auch dieses nicht m öglich, so sichert man die Sch lie
fsen, a u f w elchen die Lagerfässer in den K ellern 
ruhen. E ine Fafsschliefse ist ein H olzklotz mit sol
chem  Querschnitt. —  W ie Sie aus B i l d  II
(Fig. 349 , Brauereientwurf M aschinenfabrik E n g e l 
h a r d t - F ü r t h )  ersehen, ruhen die Bodenfässer auf 
T-Trägern, w elche a u f gufseisernen oder gem auerten 
Sockeln gelagert sind. D as entspricht aber der W irk 
lichkeit nicht, tatsächlich befinden sich zw ischen den 
J-Trägern und dem Lagerfafs noch vier solcher Fafs- 
schliefsen, au f welchen das Fafs frei ruht; es würde 
daher ein Rutschen dieser Schliefsen auch ein Gleiten 
des Fasses zur Folge haben, und desw egen werden 
bei freiliegenden Fässern diese Schliefsen durch K la m 
mern, w elche man vor die Schienen auf die J-T räger 
setzt, gegen seitliches V erschieben gesichert. —  D er 
entsprechende Paragraph der U nfallverhütungsvor
schriften der Brau- und M älzerei-Berufsgenossenschaft 
lautet in diesem Falle: „Freiliegende Lagerfässer sind 
sofern gesattelt wird, so zu sichern, dafs eine seitliche 
V erschiebung unm öglich ist.“ D iese Bestim m ung hat 
im Laufe der Zeit sehr segensreich gewirkt. U nfälle, 
w elche durch Rutschen der Lagerfässer in den K ellern 
entstehen, sind bei uns jetzt sehr selten gew orden. 
V o r  zirka z e h n  Jahren hatte ich den letzten 
schweren Unfall dieser A rt in m einer Sektion (Bild I). 
In einer Brauerei in Insterburg verrutschten che Boden
fässer einer Lagerreihe, die Sattelfässer schossen von 
oben in den G ang zw ischen die Fässer hinein, töteten 
einen A rbeiter und verletzten drei A rbeiter schwer.

Ich habe soeben von der U nfallgefahr der ge
lagerten Fässer gesprochen und will jetzt a u f die 
Gefahren aufm erksam  m achen, w elche bei der A r 
beit des Auf- und A bsatteins der Lagerfässer ent
stehen. D as G ew icht der Fässer ist ja  hierbei, wo 
die Fässer leer sind, bedeutend geringer, aber trotz
dem sind die Gefahren gröfser und schw erer zu um 
gehen, als wenn die Fässer sich schon fest a u f den 
Fafsschliefsen eingelagert haben. Ich will als Durch- 
schnittsgröfse für ein Sattelfafs ein Gefäfs von 35 hl 
und als Bodenfafs ein solches von 50 hl Inhalt an
nehmen. E in  35 hl Fafs w iegt leer ungefähr 14 Zent
ner und ein 50 hl Fafs ungefähr 20 Zentner. L än ge 
sow ohl w ie D urchm esser beider Fässer schwanken 
zwischen 2 und 2 i\i m. D ie entsprechenden P aragra
phen unserer Unfallverhütungsvorschriften lauten:

„D as Satteln und Absatteln der Lagerfässer d arf 
nur unter A ufsicht einer sachkundigen Person g e
schehen.“

„Beim  Einkellern müssen freiliegende B oden
fässer, sofern gesattelt w ird , durch V erklam m ern
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der Schliefsen, durch V erklam m erungen in den K im 
men der beiden Kopfseiten oder durch anderweitige 
unw andelbar befestigte Stützen gegen Abrutschen 
gesichert w erden.“

D as Lagern der Bodenfässer auf die zirka 50 cm 
hohen Schienen ist ja  verhältnism äfsig einfach, aber 
das H inaufbringen der Sattelfässer in den engen K eller

schiefen Ebene, über die das Sattelfafs, um w elches 
zw ei T au e geschlungen sind, nach oben gezogen 
wird. B ei dieser Manipulation entstehen Gefahren 
namentlich durch schlechten A u fb au  und V e r
ankerung der schiefen E b e n e ; da aber unsere B e
rufsgenossenschaft, soweit sie irgend konnte, in dieser 
Beziehung belehrend durch ihre technischen Auf-

Fig. 349-

Bild II. Brauerei Engelhardt-Fürth.

räum en um so umständlicher. In der R egel werden 
noch im m er die Sattelfässer durch eine A nzahl A r 
beiter , w elche mit dem Aufsatteln genau vertraut 
sind, freihändig a u f die Bodenfässer von der Seite 
aus hinausgeschoben. E s ist leicht erklärlich, dafs 
viele Q uetschungen bei dieser A rbeit mit den schweren 
runden Fässern Vorkom m en m ü ssen ; aber die B e
triebe sind räum lich zum T eil gezw ungen, auf diese 
W eise das Aufsatteln vorzunehm en. So zum B ei
spiel noch eine grofse A nzahl von Berliner Grofs- 
brauereien. E tw as weniger gefährlich wird die 
A rb eit des A ufsatteins unter Zuhilfenahm e einer

sichtsbeamten eingegriffen hat, so vermindern sich 
auch allm ählich bei dieser A rt des Aufsatteins die 
Unfälle. —

D ie bequem ste und zugleich sicherste A rt die 
Sattelfässer zu lagern, sehen Sie in Bild III (Fig. 350 
und 350a, M aschinenfabrik A .-G . vorm. F. A . H a r t 
m a n  n &  C o ., Offenbach a. M.) in zwei A usfüh
rungen angedeutet. A n  der K ellerdecke sind T-Trä
ger angebracht, au f welchen eine L au fkatze  nebst 
F laschenzug läuft. D as Sattelfafs wird durch den 
F laschenzug in die H öhe gezogen und dann mittels 
der Laufkatze an seinen Platz gefahren. Immerhin

*
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Fig- 350. Fig . 35oa.

System  a.

D. R. G-

Bild III. Fafssattelmaschinen der Maschinenfabrik A.-G. vorm. F. A. Hartmann & Co.,
Offenbach am Main.

bleibt die Fafssattelung eine der gefährlichsten Mani
pulationen im Braugewerbe, und es ist mit Freuden 
zu begrüfsen, dafs man bei einem modern eingerich
teten Brauereikeller von der Fafssattelung ganz A b 
stand nimmt und sogenannte E tagenkeller baut. In 
diesen K ellern hat jedes Stockw erk nur die H öhe 
eines Lagerfasses, dieselben sind aber so eingerich
tet, dafs die kalte Luft ungehindert gleichzeitig durch 
den oberen und durch den unteren K eller streicht.

II. A b z i e h e n  d e s  B i e r e s .
A u ch  eine andere A rt der K ellerarbeit in den 

Brauereien birgt für den A rbeiter ein grofse Gefahr 
in sich und führte nam entlich in früheren Jahren 
eine ganze A nzahl von sehr schweren Unfällen herbei. 
E s handelt sich um das A bziehen des Bieres vom  
Lagerfafs au f das Transpoitgefäfs. Ursprünglich 
liefs man das Bier, nachdem es sich im Fafs durch 
längeres Lagern geklärt hatte, durch einen einfachen 
Abziehhahn in das Transportgefäfs laufen. Zuweilen 
findet man diese alte A rt des A bfüllens noch vor, 
in der R egel aber wird jetzt das Bier durch eine 
Filterpresse gedrückt und a u f diese W eise  von den 
noch in dem selben befindlichen H efeteilen gereinigt.

D a  nun das Bier in dem Lagerfafs noch einer 
gewissen N achgärung unterworfen ist, bei welcher 
sich naturgemäfs K ohlensäure entwickelt, so stehen 
im K eller die Lagerfässer säm tlich unter einem 
Ü berdruck, welcher zuweilen */10 bis B/10 A tm . beträgt. 
W ill man das Bier durch den Filter drücken, so 
wird man aber einen D ruck von durchschnittlich 
J/2 Atm . anwenden müssen, damit die in dem Bier 
enthaltene Kohlensäure nicht zum T eil entweicht und 
das Bier zum Schäum en bringt.

In dem Bilde IV  (Fig. 351,  M aschinenfabrik „ G e r 
m a n i a “ in Chemnitz) sehen Sie eine H andluft
pum pe, w elche D ruckluft in den oberen T e il des 
Fasses befördert, w ährend durch einen Schlauch unten 
das Bier zum  Filter gelangt. Sie sehen dort oben au f 
dem W indkessel der Luftpum pe ein Sicherheitsventil,

Fig. 351-

Bild IV. Handluftpumpe der Maschinenfabrik „Germania“ 
in Chemnitz.

w elches verhindern soll, dafs der Luftdruck zum A b 
ziehen des Bieres höher steigt als unbedingt notwen
dig ist. D ieses Sicherheitsventil ist durchaus not
w endig und wird auch in dem Paragraphen 183 
unserer Unfallverhütungsvorschriften verlangt. Neh
men wir einen Durchschnittsluftdruck von 0,5 A tm .
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Ü berdruck an, so erhalten wir für die gebräuchlichsten 
Fafsgröfsen eine Belastung der Fafsböden wie folgt.

Bei einem Lagerfafs von
20 hl. . • • 7 153 kg (etwa 143 Ztr.)

25 11 * * ■ • 8043 11 71 IÖI 11

30 11 * *
. . 8950 11 11 179 77

35 71 * * . . 10048 M 77 201 71

40 11 * * . . 10947 71 11 219 77

45 71 * * . . 12 021 71 n 240 11

50 11 * '• . . 13 002 7) n 260 71

60 11 * * . . I 462 I 7) 7) 292 11

70 71 • • • ■ 16 330 » n 327 71

80 7) * * . . 1 7 641 11 11 353 77

90 71 * * . . 1 8997 7) 79 380 71

100 5) * * . . 21 306 11 n 426 11

Man sieht aus diesen Zahlen, welchen Einflufs
es hat, wenn man den A bziehdruck um *|10 A tm . 
erhöht oder erniedrigt.

D er § 182 unserer U nfallverhütungs Vorschriften 
lautet: „In den Lagerkellern sind beim A bfüllen 
unter Luftdruck alle Fafsböden zu spannen, sofern 
sie nicht mit soliden Spangen versehen sind.“ D iese 
V orschrift ist nach m einer A nsicht etwas zu milde 
gefafst, denn wenn der Kopfreifen des Fasses schlecht 
genietet ist oder durch Verrosten im L aufe der Zeit 
schw ächer gew orden ist, so bietet er der Span ge 
oder dem Fafsriegel nicht mehr den genügenden 
H alt, um eine E xp losion  zu verhindern. Allerdings 
werden von den guten Fafsfabrikanten die neuen 
Fässer mit einem  Ü berdruck von i 1^ A tm . geprüft, 
aber wie lange bleiben denn die Fässer neu? Pilze, 
K ohlensäure und Feuchtigkeit beginnen an denselben 
ihr Zerstörungsw erk von dem T a g e  an, wo sie in 
Betrieb genom m en werden. E s wird im mer das 
B este sein, wenn der Fafsböden beim  A bziehen unter 
Luftdruck besonders gesichert wird, und zw ar eignet 
sich am besten hierzu in den meisten Fällen eine 
starke H olzsteife, w elche gegen den Fafsböden sicher 
abgestützt wird:

In dem Bilde V  (Fig. 352 u. 353) sehen Sie einen 
sogenannten K ettenfafsspanner, der auch immerhin 
dem Fafsböden etwas mehr H alt gibt. E inzelne B raue
reien haben auch ihre Lagerfässer mit Längsankern 
versehen, w elche die beiden Fafsböden untereinan
der verbinden ; dazu können sich aber die meisten 
Brauer nicht entschliefsen, w eil sie den schädlichen 
Einflufs des Eisens auf das Bier fürchten.

V ie l geringer wird die G efahr der Fafsexplosion 
beim A b z ie h e n , bei A nw endung des sogenannten 
D ruckreglers Bild V I  (Fig. 354, M aschinenfabrik P rö fs -  
d o r f  &  K o c h  N a c h f o l g .  Leipzig). D er D ru ck
regler ist w eiter nichts als eine Saug- und D ru ck
pum pe, w elche allerdings autom atisch arbeitet. W ä h 
rend bei der alten A bziehm ethode das Bier vom

Fig. 353-

Bild V. Kettenfafsspanner.

Fafs aus direkt durch den Filter gedrückt wurde, 
saugt der D ruckregler das Bier aus dem Fafs und 
drückt es dann durch den Filter in das Transport- 
gefäfs. Bei dieser Abfüllm ethode braucht man dem 
Lagerfafs nur soviel Luftdruck zuzuführen, dafs das 
Bier dem D ruckregler zufliefst, damit es nicht durch 
die saugende W irkung dieser Pum pe zum Schäum en 
gebracht wird.

D ie Einführung dieses A pparates hat den B raue
reien ungem ein viele V orteile  gebracht. Mittelst 
desselben ist es jetzt ohne weiteres m ö g lic h , die 
Filtration und A bfüllun g oberhalb der K eller vor
zunehmen, wodurch die gesam te A bfüllerei in einem 
besonderen Raum e, welcher für A bfuhr der gefüllten 
Fässer bequem  gelegen , zentralisiert worden ist. 
Hierdurch wird nicht nur eine erhöhte Leistung in 
der A bfüllung, sondern auch eine Entlastung des 
A ufzuges und eine ganz wesentliche Ersparnis an 
Arbeitskraft erzielt. D ie D ruckregler arbeiten vo ll
kommen autom atisch und ohne jed e  D ruckschw an
kung, sodafs jeder Rückstofs auf die Bierleitung gänz
lich verm ieden wird und das Bier in ruhiger, gleich- 
mäfsiger W eise durch den Filter gelangt.

D ie Vorschriften und Belehrungen unserer B e
rufsgenossenschaft dienen in der A bziehfrage in erster 
Linie ja  nur der Arbeiterw ohlfahrt, gleichzeitig haben 
sie aber allm ählich eine grofse Betriebsverbesserung 
erreicht, abgesehen d a v o n , dafs dem Betriebsunter
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F'g. 354-

Bild VI. Bierdruckregler für Elektromotor
Antrieb der Maschinenfabrik Prössdorf & Koch 

Nachfolg. Leipzig.

nehmer bei sorgsam er B efolgung der Vorschriften 
seine Fässer und sein Bier erhalten bleiben, die bei 
einer Fafsexplosion unrettbar verloren sind.

III. T r a n s p o r t  d e s  a b g e z o g e n e n  B i e r e s .

Nachdem  jetzt das Bier in die Transportgefäfse 
gefüllt ist, müssen diese Fässer zum Verladeraum  
gebracht werden. Ursprünglich wurden die Verkaufs- 
gefäfse mit der H and die Treppen hinauf an die E rd 
oberfläche gebracht. Nun wiegt ein gefülltes Fafs von

lj8 hl Inhalt ca. 23 kg

1li  n » » 43 »
l i  n n n ®3 r>

V i » » n I 5  ̂ »•

G efäfse bis zu einem G ew icht von 83 kg  wurden bis 
zu 80 Stufen und mehr hinauf aus den K ellern über 
die T reppen gefördert.

E s ist für jeden klar, w elche grofse A nzahl von 
Bruchschäden und Quetschungen hierbei entstehen 
müfsten. H eute kennt man diese A rt der Beförderung 
nur noch in ganz kleinen Betrieben, und da handelt 
es sich nicht nur um eine geringe Anzahl von Stufen, 
sondern auch um kleinere Verkaufsgefäfse. —  Später 
geschah dann der Transport durch W inden und 
Tum m elbäum e. Bei diesen Einrichtungen konnte 
unsere Berufsgenossenschaft schon wirksam  für den 
Schutz der Arbeiter eingreifen. Sie verlangte Sperr
vorrichtungen, Brem sen und ausrückbare K urbeln an 
den W in d e n , deren Zahnräder gleichzeitig durch 
Blechkappen geschützt werden müfsten. W o  es

irgend zu erreichen war, wurde in den Betrieben die 
A bschaffung der gefährlichen Tum m elbäum e ve r
langt, w o das nicht anging, müfsten dieselben w enig
stens mit sicheren Sperrvorrichtungen ausgerüstet 
werden. —  A u ch  für W inden, w elche durch G öp el 
betrieben w e rd en , wurden besondere Schutzm afs- 
nahmen vorgeschrieben.

Sie sehen in dem Bilde V II (Fig. 355, M aschinen
fabrik A .-G . vorm . F. A . H a r t  m a n n  &  C o .  in 
O ffenbach am Main) einen vorschriftsm äfsigen G ö p el
antrieb für eine W inde. D ie Seiltrom m el sitzt lose 
a u f der eigentlichen G öpelw elle. Man kann die 
W in d e zum H ochziehen erst benutzen, wenn ver
mittelst des H andrades das Brem sband der W inde 
festgezogen ist.

W ill man die Last mit der W inde hinunterlassen, 
so löst man dem entsprechend die Brem se, die Last 
gleitet abwärts, ohne dafs ein Ausspannen der Z ug
tiere beim G öpel notwendig ist. O ben, a u f die eigent
liche G öpelw elle aufgekeilt, befindet sich noch eine 
Sperrvorrichtung, w elche gleichfalls unabhängig von 
der Seiltrom m el arbeitet. D iese Sperrvorrichtung 
kann eventuell durch eine H em m stütze ersetzt wer
den, w elche hinter dem Zugbalken des G öpels her
schleift.

Ein besonderes A ugenm erk wurde von uns au f 
den Betrieb der Fahrstühle gelegt, in dieser Beziehung 
bestanden in unseren Betrieben früher zum teil un
glaubliche Verhältnisse. A ls  Eingang in den K eller 
wurde mit besonderer V orliebe in den Betrieben der



19. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 359

A ufzugsschacht benutzt. D ie Förderschalen hatten 
keine Führungen und pendelten in dem sehr viel

F'g- 355-

Bild VII. Göpelantrieb der Maschinenfabrik A.-G. 
vorm. F. A. Hartmann & Co. in Offenbach am Main.

gröfseren Schacht hin und her. D ie Tragorgane w ur
den vollständig willkürlich gewählt, ohne Rücksicht 
au f ihre W iderstandsfähigkeit. —  Mit richtiger E r
kenntnis der schweren Gefahren, welche durch diese 
mangelhaften Einrichtungen hervorgerufen wurden, 
arbeitete die Brau- und M älzerei-Berufsgenossenschaft 
eine ganze Reihe von sehr wichtigen und segens
reichen V orschriften für die A ufzüge, speziell für die 
K elleraufzüge in ihren Betrieben aus. Schon lange 
bevor die Ministerialvorschriften für A u fzü ge erlassen 
w u rd e n , waren von uns die wesentlichen Punkte 
dieser V orschriften für unsere Betriebe in K raft g e
treten. E s würde zu weit führen, hier a u f die ein
zelnen Punkte der Bestim m ungen einzugehen, ich 
m öchte nur erwähnen, dafs wir, im G egensatz zu den 
Polizeivorschriften über A ufzüge, an den Aufsatz- und 
Feststellvorrichtungen für die Förderschalen festhalten. 
D ie  V orschrift lautet: „A u fzü g e, w elch e beim  B e 
und Entladen betreten werden , sind mit A u fsatz 
oder Feststellvorrichtung zu versehen. Bei Neuan

lagen sind selbsttätig wirkende Aufsatz- oder Fest
stellvorrichtungen anzubringen.“ Für Bieraufzüge sind 
diese Einrichtungen unbedingt nötig. D a die A u f
züge bald unten im kalten K eller, bald wieder an 
der Erdoberfläche sind, so müssen sie infolge der 
verschiedenen Tem peraturen, welchen sie ausgesetzt 
sind, beschlagen. D ie reichlich in den Brauerei
kellern vorhandene Kohlensäure wirkt aber auf das 
feuchte Eisen sehr stark Rost bildend und infolge
dessen bleiben die an A ufzügen vorhandenen Fang
vorrichtungen nicht wirksam . Beim  Bruch der T rag 
organe stürzen die A u fzüge regelm äfsig in die T iefe 
und das geschieht am leichtesten, wenn der Fahrstuhl 
den Erschütterungen des Be- oder Entladens ausge
setzt ist. —  D a  unsere Vorschriften betreffend der 
A ufsatz Vorrichtungen mit den Polizeivorschriften nicht 
übereinstimmen, so leben wir in diesem Punkte in 
einem ständigen K a m p f mit den Betriebsunternehmern 
und den M aschinenfabriken, w elcher uns, wenn das 
Ministerium den § 117  des Gew erbe-Unfall-Versiche- 
rungs-G esetzes vom  Jahre 1900 berücksichtigt hätte, 
w ohl erspart geblieben wäre. H at doch das Berliner 
Polizeipräsidium  sich schon seit einigen Jahren unse
rer A nsicht angeschlossen und hat in seinen V orschrif
ten für Bieraufzüge in Brauereien die Forderung der 
Aufsatzvorrichtungen aufgenomm en. D urch einen 
späteren N achtrag unserer U nfall - Verhütungs - V o r
schriften ist allerdings diese V orschrift etwas gem il
dert worden. Jetzt kann bei Bieraufzügen, w elche 
Ladestellen in mehreren Stockw erken haben, von 
einer A ufsatzvorrichtung A bstand genom m en werden, 
wenn die bew eglichen T eile  der Fangvorrichtung 
des A ufzuges aus nicht rostendem  Material herge
stellt werden. D iese A bänderung versucht einen 
Ausgleich  zwischen den Polizeivorschriften und den 
unserigen herzustellen, wir technischen A ufsichtsbe
amten der Brau- und M älzerei-Berufsgenossenschaft 
sind aber wohl alle der Ansicht, dafs diese V o r 
schrift keinen Fortschritt au f dem W e g e  der U nfall
verhütung bedeutet.

A ls  ein guter Ersatz für den Fafsaufzug ist zw ei
fellos der Fafselevator anzusehen, von dem ich Ihnen 
hiermit ein Bild vorführe. Bild V III (Fig. 356 u. 357, 
M aschinenfabrik A .-G . vorm. F. A . H a r t m a n n  & Co. 
in O ffenbach a. M.)

G lücklicherw eise sind wir jetzt im Braugew erbe 
so weit, dafs es nicht mehr nötig ist, die Transport- 
gefäfse aus dem K eller an die Erdoberfläche zu 
schaffen. Ich sprach schon vorhin von dem soge
nannten D ruckregler, welcher das Bier aus den Lager- 
tässern saugt und dann durch den Filter in die Trans- 
portgefäfse drückt. B ildIX  (Fig.358). Stellt man nun den 
Filter in einem gekühlten Raum unter Zuhilfenahm e
eines Gegendruckabfüllapparates auf, a u f dessen K ö n 

ne
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Fig. 356. Fig. 357.

Bild VIII. Fasselevatoren der Maschinenfabrik A.-G. vorm. F. A. Hartmann & Co.
in Offenbach am Main.

struktion ich heute nicht näher eingehen kann, so 
kann man die gefüllten Fässer, ohne eine Steigung 
zu überwinden, direkt auf die W agen rollen lassen.
—  E s gibt jetzt kaum eine gröfsere Brauerei, w elche 
ihren Betrieb nicht auf diese W eise  eingerichtet hat 
und dann ihre alten Bieraufzüge nur einm al im Jahr 
zum Aus- und Einkellern ihrer Lagerfässer benutzt.
—  Noch günstiger werden die Verhältnisse in ganz 
neuen Brauereien. B ei Neubauten wird jetzt kein 
Fachm ann mehr die K eller in die E rde hinein bauen, 
bei dem guten Isolierm aterial, w elches es jetzt gibt, 
werden die neuen Bierkeller alle über der E rde an
gelegt, und da kom m en dann die A u fzü g e  ganz in 
Fortfall.

D afs der U m bau der Brauereien in den oben an
geführten Richtungen sich verhältnism äfsig so schnell 
vollzogen hat, ist zum guten T eil mit a u f die A n 
sprüche unserer Berufsgenossenschaft zurückzuführen, 
w elche diese an die Betriebe in bezug au f die Un
fallverhütung stellen' m ufs, aufserdem  war natürlich 
von wesentlichstem  Einflufs, dafs der Betrieb durch
die Neueinrichtungen vereinfacht, verbilligt und un

Druckreeler <

abhängiger von dem einzelnen A rbeiter gem acht 
wurde. Schw er ist es allerdings festzustellen, wie 
viel durch eine bestim m te Neueinrichtung A rbeiter

Bild IX. Aufstellung eines Druckreglers im Keller. SesPart werden. D ie Brauereibetriebe hängen von
Abfüllung zu ebener Erde. dem W ohlw ollen  der A rbeiter sehr stark ab, da der

F'g. 358.
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A rbeiter der H auptbierkonsum ent im deutschen Reich 
ist, desw egen wird man von den einzelnen Betrieben 
nur äufserst ungern A ngaben über Arbeiterersparnisse 
erhalten. Zum  T eil gehen auch die Betriebs Verbesse
rungen mit einem gröfseren Bierumsatz Hand in Hand, 
den man dann durch die neuen Einrichtungen ohne 
die Arbeiterzahl zu vergröfsern, bew ältigen kann.

W enn nun leider unsere Berufsgenossenschaft 
in bezug auf U nfälle gegenüber m anchen ändern

Berufsgenossenschaften ungünstig dasteht, so ist das 
in erster Linie auf die zahlreichen U n fä lle , welche 
uns das Transportw esen bringt, zurückzuführen. O b 
an dieser Stelle in absehbarer Zeit einmal gründlich 
W andel geschafft werden k an n , scheint mir sehr 
zweifelhaft. E ine Besserung in dieser H insicht wird 
w ohl einmal von seiten der A rbeiter selbst ausgehen 
müssen.

Die Pflichten und Rechte der Arbeitgeber auf dem Gebiete 

der deutschen Arbeiter-Versicherung.
Von Inspektor J. J e h l e ,  Vorstand des städt. Versicherungsamtes, München.

D ie tägliche Erfahrung lehrt, dafs trotz des 
zw anzigjährigen Bestehens der A r b e i t e r v e r s i c h e 
r u n g  die Unternehm er heute noch nicht so aus
reichend über die A ufgaben, w elche ihnen diese V e r
sicherung auferlegt, unterrichtet sind, wie es in ihrem 
eigenen Interesse gelegen wäre. Zw ar wird in den 
Fachblättern sowohl, als auch in der Tagespresse, ab 
und zu die eine oder andere Frage erörtert; in der 
R egel sind diese A ufklärungen aber theoretischer 
Natur und lassen praktische W inke, aus dem Leben 
gegriffene Fälle verm issen. In der T at ist aber auch 
nur derjenige in der L age, in gem einverständlicher 
W eise aufklärend zu wirken, der jahraus jahrein mit 
dem V o llzü ge  der A rbeiterversicherung betraut ist. 
W enn man bedenkt, wie sehr die deutsche A rbeiter
schaft durch ihre Organisation mit den sie betreffen
den Bestim m ungen der Versicherungsgesetzgebung 
betraut ist, so dürfte es auch für den Unternehm er 
angezeigt sein, sich dieselbe Vertrautheit zu ver
schaffen. Schon m anch schönes Stück Geld hat die 
Unternehm er ihre Unwissenheit a u f diesem  Gebiete 
g e k o ste t; die Millionen von Ersatzsum m en, w elche 
die Statistik uns ausweist, hätten den Unternehmern 
erhalten werden können.

U m  nun dem U nternehm ertum  G elegenheit zu 
geben, sich mit den einzelnen Fragen vertraut zu 
machen, möchten wir die wichtigsten A ufgaben des 
A rbeitgebers auf dem fraglichen Gebiete in allgem ein 
verständlicher W eise besprechen. E s  w i r d  s i c h  
f ü r  d e n  U n t e r n e h m e r  e m p f e h l e n ,  v o r 
l i e g e n d e  A r b e i t  a u s z u s c h n e i d e n  u n d  a u f 
z u b e w a h r e n ,  u m  i n Z w e i f e i  s f ä l  1 e n n a c h 
s e h e n  z u  k ö n n e n .

I.

W ir wollen in erster Linie a l l g e m e i n e  G e 
s i c h t s p u n k t e  über die Versicherungspflicht er
örtern. A u f  allen Gebieten der Versicherungspflicht

m acht es keinen Unterschied, ob der A rbeiter ein 
In- oder A usländer ist, wenn nur die Beschäftigung 
in einem inländischen Betriebe stattfindet. Greift 
die T ätigkeit eines solchen Betriebes über die G renze 
des Deutschen Reiches hinaus, schickt z. B. ein 
M öbeltransportgeschäft zur Begleitung eines gröfse
ren Transportes A rbeiter in das Ausland, so ist natur- 
gem äfs für den Aufenthalt dieser A rbeiter im A u s
lande die Versicherungspflicht genau so gegeben, 
wie wenn sie am Betriebssitze beschäftigt wären.

Sehr wichtig ist auch diese Frage, ob V erw andt
schaftsverhältnisse von Einflufs sind a u f die V er
sicherungspflicht. D afs Ehegatten zu einander in 
keinem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse 
stehen können, ergibt sich aus der sittlichen Grund
lage ihrer Lebensgem einschaft. Sonst hindert aber 
ein Verw andtschafts Verhältnis das Zustandekom m en 
eines ArbeitsVerhältnisses nicht. W ährend bei der 
U nfallversicherung das Verw andtschafts Verhältnis a u f 
die Versicherungspflicht ohne jeden Einflufs ist, hängt 
die V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t  von Fam ilienange
hörigen (nicht aber auch anderer verwandten Perso
nen), bei der Krankenversicherung von dem V o r
liegen eines äufserlich erkennbaren A ktes ab, näm 
lich von dem V orliegen einer Vereinbarung, nach 
w elcher dem A rbeitgeber a u f die Arbeitsleistungen 
dem A rbeiter a u f die dafür zu gew ährende Leistung 
an G eld oder Naturalien ein R e c h t s a n p r u c h  ein
geräum t ist. D abei ist nicht notwendig, dafs zw i
schen den Beteiligten ein (schriftlicher) z i v i l r e c h t 
l i c h e r  V ertrag  vorliegt; es genügen auch vielm ehr 
mündliche Verabredungen. Sagt beispielsweise ein 
Unternehm er zu seinem vom  Militär zurückkehrenden 
Sohne : „B leib e bei m ir ; arbeite für m ich ; du be
kom m st neben vollständiger freier K ost und V e r 
pflegung einen W ochenlohn von io  M ark — “ so ist 
die Versicherungspflicht gegeben. W enn aber ein 
Sohn oder ein in Fam iliengem einschaft lebender
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Bruder eines Unternehmers im Geschäfte einfach 
tätig i s t , ohne dafs über die Entlohnung usw. 
irgend etwas gesprochen w u rd e , vielm ehr ledig
lich ein fam ilienhaftes Gem einschaftsleben vorliegt, 
so ist die Versicherungspflicht nicht gegeben. E r
wähnt sei ausdrücklich, dafs durch Statut alle Fam i
lienangehörigen der Krankenversicherungspflicht unter
worfen werden können, ohne Rücksicht darauf, ob 
ein schriftlicher oder m ündlicher A rbeitsvertrag vor
liegt. D as A l t e r  des A rbeiters kom m t nur bei der 
I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g  in Betracht. Denn 
dieser unterliegen nur solche Personen, die das sech
zehnte Lebensjahr vollendet haben. Nach oben ist 
das A lter bei dieser Versicherung insofern noch von 
Bedeutung, als sich siebzigjährige durch einen B e
schlufs der unteren V erw altungsbehörden von der 
Versicherungspflicht befreien lassen können. L iegt 
aber eine solche Befreiung nicht vor, so ist die V e r
sicherungspflicht gegeben und zw ar auch dann, wenn 
der Arbeiter bereits Altersrente bezieht. B e i  d e n  
a n d e r e n  V e r s i c h e r u n g e n  ist das A lter ohne 
jeden Einflufs, sodafs also auch schulpflichtige Kinder 
der Kranken- und U nfallversicherungspflicht unter
liegen. D ie Erw erbsfähigheit ist bei der U n f a l l 
v e r s i c h e r u n g  ohne jeden Einflufs. Personen 
aber, die 2/s ihrer normalen Arbeitskraft verloren 
haben, sind nicht mehr i n v a l i d e n v e r s i c h e -  
r u n g s p  f l i c h t i g ;  von der K rankenkasse sind nur 
völlig  Beschäftigungsunfähige ausgeschlossen.

In allen Arbeiterversicherungsgesetzen ist be
stimmt, dafs es verboten ist, die Versicherung durch 
V ertrag auszuschliefsen. Zuwiderhandlungen gegen 
dieses V erbot sind strafbar und ziehen H aftungsver
bindlichkeiten nach sich.

E s d arf also ein Unternehm er beispielsweise mit 
seinem A rbeiter nicht verabreden, dafs die A n m el
dung zur K rankenkasse und die V erw endun g von 
Invalidenmarken gegen eine E ntschädigung von Bar
geld unterbleibt. Treten Zw eifel darüber auf, ob 
eine Person der Versicherungspflicht unterliegt oder 
nicht, so soll der Unternehm er selbst rechtzeitig bei 
der zuständigen Behörde Aufschlufs erholen. In sehr 
zweifelhaften Fällen wird auch die betreffende B e
hörde nicht ohne weiteres A ufschlufs geben k ö n n en ; 
in einem solchen Falle ist zu raten, instanzielle A u s
tragung zu beantragen. D as V erfahren kostet nichts 
oder fast gar n ich ts; dessen Durchführung hat aber 
für den Unternehm er den Vorteil, keinen H aftungs
verbindlichkeiten und Strafen ausgesetzt zu sein.

II.
i .  D ie deutsche Arbeiterversicherung fufst a u f 

dem Versicherungs z w  a n g e. In erster Linie muss 
deshalb der Arbeitgeber wissen, ob und unter w el

chen Voraussetzungen im einzelnen Falle V ersich e
rungspflicht gegeben  ist. D ie F rage der V e r s i c h e 
r u n g s p f l i c h t  ist bei den drei Versicherungsarten 
(Kranken-, Invaliden- und U nfallversicherung) sehr 
verschieden zu beantworten. D ie meisten Zw eifel 
bestehen darüber, ob v o r ü b e r g e h e n d e  B e 
s c h ä f t i g u n g e n  die Versicherungspflicht begrün
den. Bei der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  unter
liegen vorübergehend beschäftigte Personen im all
gem einen nicht der Versicherungspflicht (vergleiche 
aber II, 2). Eine vorübergehende B eschäftigung im 
Sinne des Krankenversicherungsgesetzes liegt immer 
dann vor, wenn die A rb eit durch die Natur des 
Gegenstandes oder durch einen schriftlichen oder 
mündlichen A rbeitsvertrag im voraus für einen Zeit
raum von weniger als einer W o ch e beschränkt ist. 
W enn beispielsweise ein A rbeitgeb er zum A bladen 
zw eier W aggon s K ohlen  einen A rbeiter einstellt, so 
ist dies eine Arbeit, die ihrer Natur nach höchstens
1— 2 T a g e  beanspruchen kann, und begründet des
halb die Krankenversicherungspflicht nicht. D asselbe 
gilt naturgem äfs, wenn der A rbeitgeb er dem A rbeiter 
bei dessen Eintritt ausdrücklich erklärt, dafs er ihn 
nur für eine Zeit von höchstens sechs T a g e  braucht. 
V o n  besonderer W ichtigkeit ist, dafs aber die V e r 
sicherungspflicht dann gegeben ist, wenn beim A r 
beitsbeginn über die D auer des Arbeitsverhältnisses 
nichts gesprochen wurde. H ier liegt dann ein a u f 
unbestimm te Zeit eingegangenes Arbeitsverhältnis vor, 
das die Versicherungspflicht begründet. E s  wird 
nun vielfach  angenom m en, dafs jede Tätigkeit, die 
nicht wenigstens eine W o ch e u n u n t e r b r o c h e n  
dauert, die Krankenversicherungspflicht nicht b e
gründe.

D iese A nnahm e ist aber durchaus falsch. W ä h 
len wir ein B e isp ie l: Ein Unternehm er erhält jede 
W och e  eine gröfsere M ateriallieferung. Zum A b 
laden und Aufräum en des Materials braucht dieser 
Unternehm er eine Hilfskraft, die jedesm al den ganzen 
T a g  beschäftigt ist. Um sich für jeden M ittwoch 
diese H ilfskraft zu sichern, verabredet er mit einem 
T aglöhner, dafs dieser jeden M ittwoch in der Frühe 
um 7 U hr zur A rbeit kom m en soll. Trotzdem  die
ser A rbeiter in der W och e tatsächlich nur einen T a g  
arbeitet, liegt keine vorübergehende Beschäftigung 
mehr vor, sondern ein ständiges Arbeitsverhältnis, 
denn diese einzelnen Dienstleistungen sind der Aus- 
flufs eines zusam m enhängenden einzigen Beschäfti
gungsverhältnisses, w eshalb für diesen Taglöhner die 
Krankenversicherungspflicht gegeben ist.

2. D as K rankenversicherungsgesetz gibt die M ög
lichkeit, auch solche Personen, die nur vorübergehend 
beschäftigt sind, der Krankenversicherungspflicht zu 
unterwerfen. D ies mufs geschehen durch ein Statut
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der Gem einde oder eines weiteren Kom m unal Ver
bandes. D a  die R egelung an den einzelnen Orten 
sehr verschieden ist, m u f s  j e d e m  U n t e r n e h 
m e r  d r i n g e n d  g e r a t e n  w e r d e n ,  b e i  d e r  
z u s t ä n d i g e n  B e h ö r d e  d a r ü b e r  E r k u n d i 
g u n g e n  e i n z u z i e h e n ,  a u f  w e l c h e  W e i s e  
d i e  K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t  d e r  
v o r ü b e r g e h e n d  b e s c h ä f t i g t e n  P e r s o n e n  
^ g e r e g e l t  i s t .  Erw ähnt soll ausdrücklich werden, 
dafs der Ausschlufs der K ündigung oder die E in
stellung zur Probe die Krankenversicherungspflicht 
nicht ausschliefst. ■

3. Bei der I n v a l i d e  n v e r s i c h e r u  n g  unter
liegen alle b e r u f s m ä f s i g e n  Lohnarbeiter der 
Versicherungspflicht, o h n e  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  
D a u e r  d e s  A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s .  E s ist 
also hier die Sache w esentlich anders, als bei der 
Krankenversicherung.

Stellt ein A rbeitgeb er einen A rbeiter au f einen 
T a g  oder auch nur auf einen halben T a g  ein, so 
mufs, wenn in der Q uittungskarte des A rbeiters für 
die betreffende W och e noch keine Marke verw endet 
ist, der A rbeitgeber eine M arke einkleben. Nur dann 
begründet vorübergehende D ienstleistung die Invali
denversicherungspflicht nicht, wenn es sich um Per
sonen handelt, die keine b e r u f s m ä f s i g e n  Lohn
arbeiter sind. D iese Fälle werden selten sein. Im 
merhin aber können sie eintreten.

4. A u ch  bei der U n f a l l v e r s i c h e r u n g  ist 
nicht erforderlich, dafs die Beschäftigung des A r
beiters im Betriebe eine regelm äfsige oder eine länger 
dauernde sei. A u ch  bei ganz vorübergehenden H ilfe
leistungen im Interesse des Betriebes ist der die 
H ilfe leistende A rbeiter gegen U nfall versichert, w o 
bei es gar nicht darauf ankommt, ob der Unterneh
m er oder seine A rbeiter das Eingreifen veranlafst 
haben. E s  wurde deshalb einem stellenlosen Arbeiter, 
der an einem Neubau vorbeiging und von den A r 
beitern eines Unternehm ers veranlafst wurde, m itzu
helfen, einen Balken au f das Gerüst zu ziehen, und 
dabei verunglückte, eine U nfallrente zugesprochen.

5. Besonders w ichtig ist, dafs auch N e b e n b e 
s c h ä f t i g u n g e n  die Versicherungspflicht begrün
den können. W enn beispielsweise eine Person täg
lich nur ein oder zwei Stunden bei einem Unter
nehmer tätig ist, so wird, vorausgesetzt, dafs die 
übrigen Bedingungen erfüllt sind, die V ersicherungs
pflicht begründet. Nehmen wir ein Beispiel zur 
H and: D er Spediteur L . beschäftigt regelm äfsig jeden 
T a g  abends eine Frauensperson, mit der Reinigung 
des K ontors und der sonstigen Betriebslokalitäten. 
Zu dieser A rbeit braucht die Frau, die sonst ihren 
.Haushalt versieht, täglich i'/a Stunden und bekom m t

hierfür 50 Pf. D iese Frau ist zw eifellos versicherungs
pflichtig.

E s kann auch Vorkommen, dafs ein G ew erbe
treibender bei dem anderen in ein versicherungspflich
tiges Arbeitsverhältnis eintritt. A u ch  hier soll an 
der Hand eines Beispieles die Sache dargelegt w er
den : E in  kleiner Unternehm er hat w enig A rbeit und 
sieht sich um einen Nebenverdienst um. E r findet 
einen solchen als Nachtwächter in einer M öbelfabrik. 
Für diese N achtwache bezieht er monatlich M. 50.— . 
D ieser Mann ist, trotzdem er selbständiger U nter
nehmer ist, weil er zu dem Fabrikbesitzer in ein 
Arbeitsverhältnis eingetreten ist, gegen Krankheit, 
Invalidität und Unfall versichert.

6. D as A r b e i t s v e r h ä l t n i s  beginnt im all
gem einen mit dem Eintritt der tatsächlichen V e r
fügungsm acht des Arbeitgebers über den Arbeiter ; 
nicht die tatsächliche Arbeitsleistung bestimmt also 
den Beginn des Beschäftigungsverhältnisses. D ies 
ist von grolser Bedeutung für die M eldepflicht zur 
Krankenversicherung.

7. W eder die Ruhestunden oder Ruhetage, die 
w egen schlechter W itterung, durch Beurlaubung usw. 
eintreten, wird das Arbeitsverhältnis unterbrochen4
oder beendigt. D ie Beendigung tritt vielm ehr immer 
erst mit der tatsächlichen Lösun g des A rbeitsver
hältnisses ein. Kontraktbruch (z. B. Streiks) löst das 
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnis.

8. Sehr wichtig ist auch die Frage, ob die V er
sicherungspflicht von einem Lohnbezuge abhängig 
ist. D er Krankenversicherungspflicht und der In
validenversicherung unterliegen nur solche Personen, 
w elche Gehalt oder Lohn beziehen.

Anders ist es bei der Unfallversicherung. Diese 
ergreift alle in den Betrieb tätigen Personen ohne 
R ücksicht darauf, ob sie Lohn beziehen oder nicht. 
D ie Lohnhöhe ist im allgemeinen für die A rbeiter 
w eder nach unten noch nach oben von Einflufs. Nur 
bei Betriebsbeam ten, W erkm eistern, Technikern und 
H andelsgehilfen ist eine Einkom m ensgrenze nach 
oben gezogen. W enn es sich also um den gew öhn
lichen A rbeiter handelt, so begründet auch der ge
ringfügigste Lohnbezug die Versicherungspflicht. A n 
genom men, ein A rbeiter ist täglich zwei Stunden für 
ein Geschäft tätig, und bezieht hiefür 60 Pf., so ist 
die Versicherungspflicht gegeben.

A u f  die Form  der Entlohnung kom m t es durch
aus nicht an. E s ist ganz gleichgültig, ob Zeit- oder 
Stücklohn, ob Stunden-, Tag- oder W ochenlohn be
dungen und bezahlt wird. A ls  Lohn im Sinne der 
Arbeiterversicherung gelten auch Tantiem en, P rovi
sionen und N aturalbezüge. W as den Barlohn betrifft, 
so soll noch hervorgehoben werden, dafs auch so
genannte Aufm unterungspräm ien (Taschengeld, G ra
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tifikationen) Lohn sind unter der Voraussetzung, dafs 
sie regelm äfsig, d. h. in wöchentlichen, monatlichen 
oder vierteljährlichen Raten gewährt werden. Es 
wurde deshalb ein Lehrjunge, der vom  A rbeitgeber 
ein wöchentliches Taschengeld  von 50 Pf. erhielt, 
für versicherungspflichtig erachtet.

A u ch  Trinkgelder gelten als Lohn. So wurde 
von den höchsten Spruchbehörden erkannt, dafs die 
von Gästen an Kellnerinnen oder von Kunden an 
A usgeher, von Fahrgästen an Kutschern etc. gegebene 
Trinkgelder sich als Lohn qualifizieren. A u ch  Natural
bezüge sind als Lohn zu betrachten.

D er Begriff „N aturalbezüge“ umfafst alles, was 
als Gegenstand menschlichen Gebrauchs oder V e r
brauchs verw endbar oder verw ertbar ist, also K le i
dung, Nahrungsmittel, Feuerungsm aterial usw. O b 
das Naturalreichnis für den A rbeitgeber einen W ert 
hat oder nicht, ist gleichgültig. A usschlaggebend 
ist, ob das Reichnis einen Verkaufsw ert besitzt, ob 
es also insbesondere für den A rbeiter einen W ert 
hat. W enn beispielsweise ein Unternehmer einem 
Manne für die Besorgung von Ausgeherdiensten eine 
freie W ohnung gewährt, so kann er sich nicht etwa 
sagen : D iese W ohnung konnte ich schon m ehrere 
Jahre nicht mehr verm ieten, weil sie finster und 
feucht ist. E s bedeutet deshalb das Bew ohnen der
selben durch diesen A usgeher für mich durchaus 
keine Leistung. Für den A usgeher aber hat die 
W ohnung einen W ert, und das ist durchaus genügend. 
D ie Krankenversicherungspflicht ist auch dann ge
geben, wenn gar kein Barlohn bezahlt und nur 
N aturalbezüge gewährt werden. Bei der Invaliden
versicherung aber begründet eine Beschäftigung, für 
w elche als E n tgelt nur freier Unterhalt, also nur 
N aturalbezüge gewährt werden, nicht die V ersich e
rungspflicht.

III.
U nter Umständen kann eine B e f r e i u n g  v o n  

V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t  eintreten.
1. Bei der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  können 

auf eigenen A ntrag befreit werden Personen, die im 
Falle der Erkrankung gegen den A rbeitgeber A n 
spruch haben au f freie ärztliche Behandlung, Arzneien, 
Heilm ittel und Krankengeld, in der H öhe der H älfte 
des ortsüblichen T agelohnes, au f die D auer von 
26 W ochen. D ieser Anspruch gegen den A rbeit
geber mufs aber klagbar sein. W ill also ein A rbeit
geber mit einer K rankenkasse nichts zu tun haben, 
so kann er sehr w ohl dem A rbeiter vertraglich diese

Leistung zusichern und den Arbeiter dann veran
lassen, einen Befreiungsantrag zu stellen.

Natürlich ist hier Voraussetzung, dafs der A r 
beitgeber auch in der L ag e  ist, diesen A nspruch 
vorkom m endenfalls befriedigen zu können.

E s braucht also die Krankenkasse dem B efrei
ungsantrag nur dann stattzugeben, wenn die L e i
stungsfähigkeit des A rbeitgebers gesichert ist.

W eist die Krankenkasse den Befreiungsantrag 
ab, so kann bei der Aufsichtsbehörde gegen den A b 
lehnungsbescheid B eschw erde erhoben werden.

An eine Frist ist diese B eschw erde nicht g e
bunden. Erfüllt der A rbeitgeber seine V erpflich
tungen gegen den befreiten A rbeiter nicht, so mufs 
die zuständige Krankenkasse die H ilfe leisten, der 
A rbeitgeber ist aber der K rankenkasse ersatzpflichtig. 
D er A rbeitgeber hat es jederzeit in der Hand, durch 
die A nm eldung des A rbeiters die Befreiung zu an
nullieren. Selbstverständlich hat die A nm eldung kei
nen W ert, wenn der A rbeiter bereits erkrankt ist. 
D urch eine solche nachträgliche A nm eldun g kann> 
sich der A rbeitgeber seiner eingegangenen V erpflich
tung nicht entziehen.

Lehrlinge, denen durch den A rbeitgeber für die 
während der D auer des Lehrlingsverhältnisses ein
tretenden Erkrankungen voller A nspruch auf freie 
K ur und V erpflegun g in einem Krankenhause auf 
die D auer von 26 W ochen gesichert ist, können' 
gleichfalls au f A n trag  des A rbeitgebers befreit w er
den.

2. Bei der I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g  kann 
von dem Versicherungspflichtigen A n trag  a u f B e 
freiung gestellt werden, wenn er vom  Reiche, einem 
Bundesstaate, einem K om m unalverband oder einer 
Versicherungsanstalt eine Pension von jährlich 116 M. 
bezieht, oder eine jährliche U nfallrente in dem selben 
Betrage hat.

A u ch  können sich befreien lassen Personen, die 
das 70. Lebensjahr vollendet haben, dann Personen,
w elche Lohnarbeit im Laufe eines Kalenderjahres
nur in bestim m ten Jahreszeiten für nicht m ehr als
12 W och en  oder überhaupt für nicht mehr als
50 T age  übernehmen, im übrigen aber ihren L eben s
unterhalt als Betriebsunternehm er oder anderweitig 
selbständig erwerben, so lange für dieselben nicht 
bereits 100 W ochen lang Beiträge entrichtet worden 
sind.

3. B e id e r  U n f a l l v e r s i c h e r u n g  gibt es im 
gar keinem Falle eine Befreiung.

(Schluss folgt.).
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Apparat zur Verhütung der Kesselstein- und Schlammbildung in den 

Dampfkesseln.

Patent: Ing. I g n a t z  A d l e r ,  Technischer Direktor der Nasieer Tanninfabrik.

Jedes Speisew asser enthält mehr oder weniger, 
teils m echanisch beigem engte Verunreinigungen (Sand, 
fein verteilten Ton etc.), teils aufgelöste Bestandteile, 
zumeist V erbindungen des M agnesiums und des C a l
cium s, w elche beim  V erdam pfen des W assers aus
gefällt werden und den Schlam m , wie den K essel
stein bilden.

Lästige Kesselsteinbildner sind zur H auptsache 
die doppeltkohlensauren Salze des M agnesium s und 
des Calcium s, ferner der schw efelsaure K alk.

D ie  doppeltkohlensauren Salze büfsen bei der 
hohen T em peratur ihr Lösungsm ittel, die K ohlen
säure, ein und es bleiben die unlöslichen Carbonate 
zurück, w ährend der schw efelsaure K alk  (Gips), (der 
im kalten W asser sich im Verhältnisse von 'Isoo— *|4oo 
löst, im warmen W asser ist wohl seine Löslichkeit 
gröfser,) bei der schliefslichen Ü bersättigung des 
K esselw assers ausgeschieden wird und mit den vo r
erwähnten Carbonaten die bekannten K esselab lage
rungen resultiert.

D urch den solcherart entstandenen B elag  der 
inneren K esselw ände wird bekanntlich das W ärm e
leitungsverm ögen der K esselbleche verm indert, es 
entstehen V erdam pfungs- und H eizm aterial Verluste, 
Betriebsstörungen, örtliche Ü berhitzungen, dem zu
fo lge Undichtigkeiten, Risse, Beulen, mitunter auch 
Zerstörungen des Kessels.

Aufserdem  ist der K essel noch anderen Angriffen 
ausgesetzt und zw ar jenen der bei der E rw ähnung des 
Speisew assers freiwerdenden Gase (Kohlensäure, 
Sauerstoff etc.), ferner der im W asser nicht selten 
vorkom m enden Stickstoffverbindungen (NH3, N2O s
u. N2O b). D iese verursachen eine schleichende Zer
störung der K esselbleche, die sogenannten K orro
sionen.

Seitdem  D a m p f zu industriellen Zw ecken ver
wendet wird, war das Bestreben der Techniker dar
au f gerichtet, diese Ü belstände zu beseitigen und, 
bei K onservierun g des K essels wohlfeilen D a m p f zu 
erzeugen.

D ieses Bestreben hat verschiedene W asserreini
gungseinrichtungen entstehen lassen.

D ie  M ethoden, die zur A nw endung gelangten, 
bestanden entw eder d arin , in den K esseln  selbst 
Chem ikalien oder G e h e i m m i t t e l  einzuführen, 
w elche die F ällu n g der Kesselsteinbildner zu besor
gen hatten, oder aber das Speisew asser vor Eintritt 
in den K essel, mittelst spezieller Vorrichtungen zu

reinigen, bezw . durch einen Fällungs- und Klärungs-, 
eventuell Filtrationsprozefs, weich zu machen.

D ie F ällu n g  der Kesselsteinbildner im K essel
innern, so wie sie bisher ausgeübt wurde, ist darum 
bedenklich, weil die Niederschläge, selbst beim öf
teren A bblasen, im K essel Zurückbleiben, denn es 
geht nur der dem A bblasestutzen am nächsten b e 
findliche Schlam m  ab, während ein gröfser Teil, mit
unter in beträchtlicher D icke, nicht selten an der 
gefährlichsten S te lle , nämlich a u f der Feuerplatte, 
haften bleibt. D abei ist es fast einerlei, ob da G e
heimmittel, oder nach der W asseranalyse berechnete 
quantitativ und qualitativ richtig bem essene Zutaten 
in A nw endung gelangen. In beiden Fällen wird ja  
der gleiche Effekt angestrebt.

D ie speziellen Vorrichtungen zur W eichm achung 
des W assers vor Eintritt in den K essel sind stabile, 
kostspielige, m onströse W asserreinigungsapparate, die 
indessen den Zw eck : absolut gereinigtes W asser zur 
V erdam pfung zu b rin g en , nicht erreichen. Denn 
selbst bei der minutiösesten W artung solcher A p p a 
rate oder A nlagen verbleiben im Speisewasser noch 
einige H ärtegrade hartnäckig zu rü ck ; ganz abgesehen 
davon, dafs die W artung dieser A pparate mit be
deutenden K osten verbunden ist.

D as ist übrigens anders gar nicht denkbar, denn 
es würde sehr schw er werden, diese A pparate unter 
genau denselben Verhältnissen arbeiten zu lassen, 
wie solche im K essel vorhanden sind, bei denen sich 
der K esselstein bildet.

W ollen wir einmal der W irkungsw eise der A p p a 
rate näher treten.

W erden die Kesselsteinbildner a u f kaltem  W e g e  
gefällt, in der R egel mit K alk  und Soda, dann er
folgt die chem ische Reaktion, trotz eventueller inni
gen Verteilung der Reagentien, durch Rühren, und 
trotz noch so schlau erdachter Einrichtung der A p 
parate nur nach verhältnism äfsig langer Zeit (erst in
2— 3 Stunden) und höchst unvollkom m en, indem 
ca. 1]5 T eil des K alkes und ein gröfser T eil der 
M agnesium verbindungen im WTasser Zurückbleiben. 
Bei kontinuierlich arbeitenden Apparaten wird w ohl 
die Reaktion mit Hilfe der vorherausgeschiedenen 
Flocken wesentlich beschleunigt, allein eine vollkom 
mene Reinigung des W assers, unter ca. 3 Härtegrade, 
kann auch in diesem Falle nicht erzielt werden. Noch 
ungünstiger gestaltet sich das Ergebnis, wenn im 
Speisewasser lösliche Salze enthalten sind.
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A u f w a r m e m  W e g e ,  m i t Z u h i l f e n a h m e  
v o n  D a m p f ,  k a n n  d a s  W a s s e r  v o l l k o m 
m e n  g e r e i n i g t  w e r d e n .  In diesem Falle  wir
ken Ätznatron und Soda oder Ä tzkalk  und Soda fast 
mom entan, in ca. 2 Minuten, au f die K esselstein
bildner.

Mit R ücksicht a u f die Ö konom ie des H eizm ate
riales, arbeitet man aber überall, w o es nur die lo
kalen Verhältnisse gestatten, mit Kondensation und 
auch dort, w o man w egen W asserm angel sich mit 
Auspuffm aschinen begnügen mufs, hat man für den 
R etourdam pf gar bald -die entsprechende nützliche 
V erw endung gefunden, sodafs in den meisten Fällen, 
namentlich in gut geführten Betrieben, kein D a m p f 
unverbraucht ins Freie pufft. Darum  ist man hin
sichtlich der genügenden Erw ärm ung der W asser
reinigungsapparate zum eist in V erlegenheit.

D er V ollständigkeit w egen sollen noch die di
versen Anstrichm ittel angeführt werden, die das A n 
backen des K esselsteines verhindern und ein leichtes 
A blösen desselben erm öglichen sollen. D ie W irkung 
dieser Anstriche ist —  abgesehen d a v o n , dafs sie 
die Kesselsteinbildung nicht verhindern —  ebenso 
bedenklich, wie die vorher beschriebene A usfällung 
der Kesselsteinbildner im Innern des Kessels, w eil 
sich die Ablagerungsschichten auch während des 
Betriebes loslösen und dann am Boden des K essels 
Gelegenheit zur Ü berhitzung der betreffenden Stelle 
bieten können.

D ie Erkenntnis dieser Ü belstände und der U n
m öglichkeit mit den vorhandenen Mitteln den D am pf
kessel vor Beschädigungen zu bewahren und den 
Kesselbetrieb zu sichern, hat die Idee des nachfol
gend beschriebenen A pparates gezeitigt.

So einfach auch dieser A pparat zu sein scheint, 
der mit Gegenw ärtigem  den Fachkreisen bekannt 
gem acht wird, bedurfte es doch jahrelanger V ersuche 
und Beobachtungen, bis die nachfolgende vollkom 
mene Konstruktion erzielt wurde.

Der leitende Gedanke w a r : die gleichzeitige
D oppelarbeit des D am pfkessels, näm lich jene der 
n ü t z l i c h e n  D am pferzeugung und jene der l ä s t i 
g e n ,  aber unverm eidlichen A usfällung der K essel
steinbildner zu s e p a r i e r e n .  A lso  im K essel selbst, 
ganz einerlei, ob im Dam pf- oder W asserraum , oder 
aber in einer Kom bination von beiden, ein ent
sprechend dimensioniertes und der K esselbauart an
gepasstes Rohrsystem  anzuordnen, das aus E lem en
ten zusam m engesetzt, durch das M annloch in den 
K essel eingeführt wird. D ieses Rohrsystem  soll nun 
den D am pfkessel entlasten, die Kesselsteinbildner 
a u s f ä l l e n  und a u f n e h m e n ,  letztere nachher 
periodisch, ohne Betriebsstörung, a b f ü h r e n  und 
das W asser erst dann der eigentlichen V erdam pfun gs

stelle übermitteln, wenn es v o l l k o m m e n  gerei
nigt ist.

D ie K ardinalbedingung der vollkom m enen W a s 
serreinigung ist, w ie schon vorstehend auseinander
gesetzt, d i e  W ä r m e  und diese kann w ohl nirgends 
günstiger ausgenützt w e rd e n , als im Inneren des 
K essels. Nicht nur dafs keine einzige K alorie mehr 
verbraucht w ir d , als für die Beschleunigung der 
ehem . Reaktion notwendig ist, sondern es obwaltet 
da überhaupt kein V erlust an W ärm e', denn jene 
Arbeit, die der K essel sonst in allen seinen Teilen 
leistet, indem er die Kesselsteinbildner ausfällt, ist 
jetzt blofs au f das Rohrsystem  konzentriert.

E s erübrigt noch das Speisew asser vor dem E in 
tritt in den K essel, mit den der Härte entsprechen
den Reagentien zu versetzen, in diesem  F alle  am 
zw eckm äfsigsten Ä t z n a t r o n  und S o d a ;  ferner 
dafür zu sorgen, dafs das W asser lange genug im 
Rohrsystem  verw eilt, um einerseits die entsprechende 
Tem peratur aufzunehmen, andererseits den Fällungs- 
prozefs durchzum achen und schliefslich darauf, b e
dacht zu sein, dafs die Ausscheidungen durch ange
m essene V erzögerun g der W assergeschw indigkeit 
Zeit und G elegenheit finden, sich abzulagern, damit 
das aus dem Rohrsystem  austretende g e r e i n i g t e  
W asser keine Schlam m partikelchen mitreifst. D er 
a u f Basis dieser Betrachtungen ausgeführte A pparat 
hat in der Praxis alles eingehalten, w as die vo r
stehenden Voraussetzungen erwarten liefsen.

D er A pparat, dessen nähere Beschreibung nach
stehend gebracht wird, ist in den in Betracht kom 
menden Kulturstaaten teils schon patentiert, teils b e
findet sich das Patentierungsverfahren noch im Zuge; 
(U ng. Patent Nr. 39 076, D eutsches Reichs-Patent 
Nr. 1 87959,  Französisches Patent Nr. 3 690 12, etc. 
etc.).

D as Speisew asser gelangt durch das Speiserohr 
a in das oben offene Einlaufrohr b, von da ab in 
den aus Gliedern bestehenden Schlam m zylinder c. 
In diesem sind Stutzen d eingeschaltet, aus welchen 
das m ittlerweile au f die Kesseltem peratur erwärm te 
W asser in die Steigrohre e gelangt, nachdem  es 
unterwegs in den Gliedern c und d den Schlam m  
abgesetzt hat.

A u s den Öffnungen f, natürlich zunächst aus der 
niedrigsten, wo das W asser den gröfsten W e g  zu
rückgelegt hat, ergiefst sich das erhitzte und gerei
nigte W asser in den Kesselraum .

V o n  den Schlam m fanggliedern führt ein Rohr g 
zum A usblaseventil h. W ird dieses geöffnet, so 
wird der in den Gliedern angesam m elte Schlam m , 
in bekannter W eise, durch den K esseldruck ausge
trieben, o h n e  d a f s  d e r  K e s s e l  a b g e s t e l l t i  
w e r d e n  m ü fs t e.
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D ie Verbindungsstücke i bilden eine Sicherheits
vorrichtung, indem sie vom  Einlaufrohr b eine K o m 
munikation mit den Steigerohren e für den F a ll g e
statten, wenn durch die Nachlässigkeit des H eizers 
der Schlam m zylinder sich verstopfen sollte. D er

ser noch immer durch die näher liegenden Steig
rohre, oder im schlimmsten Falle bei der erweiter
ten Öffnung des Einlaufrohres b in den K essel ge
langen.

In den Fig. 359, 360 u. 361 sind zwei beispiels-

C
Fig. 361.

OOOOOOO.i
Fig. 363.

Fig. 362.

CL

Fig. 366.

Fig- 365.

v

Fig. 367.

■Apparat funktioniert auch dann noch —  allerdings 
mit geringerem  E ffekt —  denn der Schlam m  kann 
sich in diesem Falle  nur in den Sicherheitsrohren 
und in ihren Verbindungsstücken absetzen. B ei w ei
terer  V ernachlässigung des A pparates kann das W as-

w eise Ausführungen des A pparates dargestellt, in 
einem D oppeldam pfraum kessel eingebaut.

Fig. 362 veranschaulicht eine einfache und Fig. 363 
eine mit Sicherheitsrohren i und R ückschlagklappen
o ausgerüstete Anordnung für Lokom otiv- und Loko-
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m obilkessel. In diesen beiden Fällen ist der A p p a 
rat im D am pfraum  untergebracht und sind die Steige
rohre e in den W asserraum  zurückgeführt.

D ie K lappen o in Fig. 364 und jene in Fig. 366 
(hier können an Stelle der K lappen R ückschlagven
tile oder K ugeln gesetzt werden) sichern bei der V er
nachlässigung des A pparates und bei einer eventu
ellen Verdichtung des Schlam m es die energische 
Säuberung des Apparates, indem sich K lappen und 
V entile selbsttätig schliefsen, wenn das A bblaseventil 
geöffnet wird und der D a m p f vom  Einlaufrohr b an
gefangen den ganzen A pparat durchfegt.

Fig. 365 stellt das Schem a des A pparates mit, und 
Fig. 368 ohne Sicherheitsrohre dar, w elches deutlich 
erkennen läfst, dafs das Speisewasser a u f dem ganzen 
W e g e  durch den A pparat, also von der Speiserohr
mündung a bis zur Austrittstelle fn seine G eschw in
digkeit unausgesetzt verzögert, wodurch im Schlam m 
zylinder die vollständige A blagerung der K esselstein
bildner erfolgt, wTelche infolge der hohen Tem peratur 
und durch die chem ische Reaktion der dem W asser 
vorher beigem ischten Zutaten ausgefällt worden 
sind.

Fig. 367 zeigt eine der Fig. 361 ähnliche V erzw ei
gung der Steigrohre, zw ecks V erzögerun g der A u s
trittsgeschwindigkeit und Vergröfserung des V o lu 

mens.
D ieser A p p arat kann ebenso bei stabilen, wie 

bei m obilen K esseln  mit grofsem  V orteil angewendet 
werden. E r schützt den K essel nicht nur vor den 
A blagerungen und deren Folgen, sondern auch vor 
Korrosionen, w eil die G ase und Säuren in erster

Linie au f die leicht ausw echselbaren E lem ente des 
Rohrsystem s einwirken.

Selbst die bösen Folgen des mit dem Kondens- 
w asser (wenn solches zum Speisen m itverwendet wird) 
m itkom menden Ö les, werden vom  K essel abgelenkt, 
indem das Ö l sich im Schlam m zylinder des A p p a 
rates, mit den Niederschlägen zu einer schw am m igen 
M asse zusam m enballt, die dann durch das A usm ün
dungsventil abgetrieben wird.

E s  wird sich sogar em pfehlen, auch dort, w o 
bereits A pparate zur V orreinigung des W assers in 
V erw endung stehen, dieses Rohrsystem  einzubauen, 
um die im W asser zurückgebliebenen R este der 
K esselsteinbildner aufzunehmen und den K essel gegen 
jede Eventualität zu schützen.

W enn je  vordem  von einer A b s c h l a m m u n g  
des K essels gesprochen wurde, wufste jeder F ach 
mann , dafs dieser N otbehelf nur von einem sehr 
mäfsigen E rfo lg  begleitet war.

Bei diesem  A p p arat erfolgt aber eine im wahren 
Sinne des W ortes zu nehmende A b s c h l a m m u n g ,  
denn die in einem verhältnism äfsig kleinen Raum, 
sozusagen z w a n g s  m ä f s i g  angesam m elten A b lage
rungen werden da nach dem A bblasen  von einigen 
Litern des Schlam m fanginhaltes, ohne nennenswerten 
Verlust an W ärm e und Spannung, aus dem K essel 
gejagt.

D er beschriebene A pparat hilft im K esselbetrieb 
einem langem pfundenen Bedürfnis ab und wird sich  
daher in den technischen Kreisen bald das w ohlver
diente Bürgerrecht verschaffen.

Zur Staubbekämpfung in Arbeits- und Schulräumen.

Von Dr. H. G. Ringeling, dem Direktor des Gesund
heitsdienstes der Gemeinde Amsterdam, wurden vor kurzem 
einige Versuche angestellt zur Ermittlung der Staubbinde
fähigkeit einiger zu diesem Zweck in den Handel gebrachten 
Öle, mit denen die Holzböden der betreffenden Arbeits
oder Schulräume in gewissen Zeiträumen eingerieben wer
den. Die Versuche, deren durchaus befriedigende Ergeb
nisse in dem „Tydschrift voor Sociale Hygiene“ 1908, 
Heft 1, mitgeteilt wurden, fanden in einem Laboratorium
raum mit 96 qm Bodenfläche statt. Obwohl der Boden 
vor der Behandlung mit Öl täglich trocken gekehrt und 
ein- oder zweimal in der Woche nass gewischt wurde, so 
war seit Jahren dennoch über eine ansehnliche Stauban
häufung auf Tischen, Instrumenten und Büchern geklagt 
worden: Nach der Ölbehandlung des Bodens haben diese 
Klagen vollständig aufgehört.

Bevor mit der Einölung des Bodens begonnen wurde,

legte man an mehreren Stellen und in verschiedener Höhe 
(und zwar 0,29; 1,73; 2,13 und 2,35 m über dem Boden)' 
Glasplatten hin, welche gleichmässig mit Glycerin überzogen 
waren. Nachdem diese Platten eine Woche lang, während 
der im Raum weder gewischt noch gekehrt wurde, der 
freien Luft ausgesetzt waren, nahm man von übereinstim
menden Stellen der Glasplatten photographische Aufnah
men bei 18 facher Vergrösserung. Drei gleiche Reihen 
von Bildern wurden erhalten: erstens in einer Woche, in 
welcher der Raum wie sonst üblich gekehrt und gewischt 
wurde; zweitens während einer Woche unmittelbar nach 
der Ölung ohne Reinigung des Bodens, und schliesslich 
mit täglicher trockener Auskehrung des Raumes.

Der Vergleich der vier Bilderreihen zeigte den günsti
gen Einfluss der Ölbehandlung aufs deutlichste, stellte aber 
zugleich die bekannte Tatsache fest, dass das übliche regel
mässige Kehren des ungeölten Bodens auf die Staubab-
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Setzung im Raum sehr ungünstig einwirkt. Das Kehren 
eines mit Öl getränkten Bodens dagegen hatte auf die 
Staubausbreitung einen kaum merkbaren Einfluss.

In gleicher Weise wurden die Böden zweier Turnhallen 
behandelt mit ähnlichem, sehr günstigen Ergebnis.

ln Hinsicht auf die durch das Einölen bewirkte Glatt
heit des Bodens und die dadurch hervorgebrachte Gefahr 
des Fallens, muss hier der Boden, nachdem das 01 in das 
Holz eingezogen ist, zur Entfernung des überschüssigen 
Öls mit Filz abgerieben werden. Auch müssen die Holz
knoten, welche besonders zum Fallen Veranlassung geben 
können, in irgend einer Weise z. B. durch Scheuern mit 
Stein oder durch Einmeisseln gerauht werden.

In diesen Turnhallen wird gegenwärtig nur ein- oder 
zweimal wöchentlich gekehrt, wobei der Staub sich in klei
nen Haufen sammelt, ohne aufzuwirbeln. Nasses Wischen 
ist allein nötig, bevor man zu neuem Einölen übergeht.

Die im obengenannten Laboratorium gemachte Er
fahrung hat gezeigt, dass der Boden dort etwa je alle 
sechs bis acht Wochen geölt werden muss; in solchen 
Räumen, in denen mehr hin- und hergelaufen wird, soll 
man daher etwa jeden Monat eine neue Ölung vornehmen.

Bei einer Kostenberechnung hat man zu beachten, 
dass die Menge des das erste Mal benutzten Staubbinde

mittels grösser ist als die für spätere Einreibungen not
wendige Menge. In dem angeführten Laboratorium betrug 
die angewendete Ölmenge z. B. das erste Mal 6,15 Liter, 
ein folgendes Mal 4 Liter. Auch der Zustand des Bodens 
übt hier einen bedeutenden Einfluss: in einer Turnhalle 
mit sehr altem Boden musste das erste Mal 1,18 Liter 
mehr gebraucht werden, als man nach der im Laborato
rium gemachten Erfahrung erwarten würde. Nimmt man 
diese Turnhalle mit 130 qm Bodenfläche, bei der die 
grösste Menge des Staubbindemittels nötig war, als Grund
lage für die Kostenberechnung, so»ergibt sich die Ölmenge 
für das qm das erste Mal zu 0,073 L., die folgenden Male 
zu 0,047 L., also jährlich zu 0,073 +  n  X  0,047 =  °>59 L. 
für das qm.

Das benutzte Öl kostete 37,5 Pf. für das Liter, der 
Jahrespreis für das qm betrug daher etwas mehr als 22 Pf. 
Wird das Öl in grösserer Menge eingekauft, so wird sich 
dieser Preis noch herabdrücken lassen, während auch bil
ligeres Öl mit Nutzen Verwendung finden dürfte.

Die Ölbehandlung des Bodens dürfte einerseits in 
solchen Räumen empfehlenswert sein, in denen jeder Staub
absetzung möglichst vorgebeugt werden soll, anderseits auch 
dort, wo man sonst durch eine besondere starke Staub
bildung und Aufwirbelung belästigt wird. F. K.

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene D atum  der Ü bersch rift ist der T a g  der 

'V eröffen tlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldu ng 
g ib t den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
2. 3. 08.

Verfahren zur Sicherung der Grubenbaue durch 
Herstellung von Bohrlöchern unter Tage gegen den alten 
Mann. —  L6on Chaslain, Morlanwelz, Belgien. —  5 d.
C. 16015 —  31. 8. 07.

Verfahren zur Herstellung eines hohlen Ret
tungsringes , der durch Querwände in einzelne Kammern 
geteilt ist. —  Alfred Schmidt, Berlin, Alexanderstr. 39/40.
—  65 a. L. 24391 —  1. 6. 07.

5. 3. 08.
Sicherheitsvorrichtung für Wärme- und Wasser

kraftmaschinen. —  Arno Siegel, Pössneck i. Thür. —  14 g.
5. 24380 —  27. 3. 07.

Schutzvorrichtung an Sensen. —  Andreas Feser, 
Bergtheim b. Würzburg. —  45 c. F. 24335 —  15. 10.07.

Rauchschutzhelm mit Kopfpolster. —  Arma
turen- und Maschinenfabrik „Westfalia* Akt.-Ges., Gelsen
kirchen. —  61 a. A. 14523 —  11. 6. 07.

3. 08.
Hohle Sprosse für Leitern. —  Johann Langer

u. Heinrich Schönich, Wien; Vertr.: A. Rohrbach u. W. 
Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. —  341. L. 24697 —
6. 8. 07.

Die Herstellung eines für die Verwendung zu 
Sicherheitssprengstoffen geeigneten Nitroproduktes aus Harz.

Everard Steele, Mill Valley, Kalif. —  78c. St. 7851 — 
13. 8. 02.

12. 3. 08.
Verfahren zur Herstellung einer feuer- und 

schwammsicheren selbsttragenden Decke. —  Valentin 
Oechsner u. Burkard Schmitt, Würzburg, Krahnenpl. 2. —■ 
37 a. O. 5352 —  24. 8. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

2. 3. 08.
Nasen- und Mundmaske für Atmungs-, Wieder- 

belebungs- und ähnliche Apparate. —  Armaturen- und 
Maschinenfabrik „Westfalia“ Akt.-Ges., Gelsenkirchen. —  
30k. 330405-

Automatische Alarmeinrichtung an selbstbin
denden Strohpressen. —  Fa. Heinrich Lanz, Mannheim. —  
45 e. 330290.

Alarmapparat für Grubenrettungsapparate, wel
cher vorzeitig das Wiederfüllen des Sauerstoffbehälters an
mahnt. —  Hermann Schweinitz, Beuthen, Theresiengrube 5.
—  61a. 330620.

Das Warmlaufen einer Welle mittels eines am 
Support angeordneten, einen elektrischen Stromkreis 
schliessenden Kontaktes anzeigende Vorrichtung. —  Joh. 
Ring, Kluingen b. Rombach. —  74 b. 330667.

Verschluss für Fässer zur Aufnahme von gas
entwickelnden Flüssigkeiten mit bei Gasüberdruck selbst
tätig sich öffnendem Entlüftungsventil. —  E. Buchwald & 
Comp., G. m. b. H., Herdecke i. W. *— 81c. 330782.
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9. 3. 08.
Vorrichtung zum Schutze der Hand beim 

Schneiden von Brot mit dem Brothebel. —  Wilhelm Krauss, 
Zwickau i. S., Schulstr. 5. —  34 b. 331408.

Als Tragbahre verwendbares Feldbett mit aus
ziehbaren Traghebeln an den Längsträgern. ■—  Hans Höhne, 
Iserlohn. —  34 g. 331346.

Ventilationseinrichtung für Arbeitsräume usw. 
mit oben nach auswärts aufklappbaren Lüftungsflügeln. —  
Christian Steeb, Sulz a. Neckar. —  36 d. 331350.

Hohle Metalltür zum Schutze eines Raumes 
gegen Feuer im angrenzenden Raume. —  Wilh. Dreyer, 
Bad Rothenfelde i. Teutoburger Walde. —  37 d. 331 315-

Sicherheitsvorrichtung zur Verhütung des Aus
spreizens von zweiseitigen Malerleitern, —  G. E. Oskar 
Kyber, Leipzig-Lindenau, Hellmuthstrasse 22. —  37 e.

331 165.
Schutzkappe für Ledermesser. —  Adolf Tropf, 

Lübeck, Holstenstr. 17. —  71c.  331253.

Erteilte Patente.
D eutschland.

K l. 47 a. 19 3 15 5 . —  A u fkla p p b a re  Schutzliaube fü r 

Maschinen m it in  einem festen Gehäuse sich drehenden 
W e rk te ile n , insbesondere fiir  Schlenderm aschinen. —
Fritz Scheibler in Aachen, Am Viadukt 3. (Fig. 368.)

Die aufklappbare Schutzhaube a ist nach Art eines 
Kugelabschnittes gewölbt und an der dem Bedienungs
stand des Arbeiters abgewendeten Seite in Höhe der ge-

Fig. 368.

lenkigen Befestigung senkrecht zu dem festen Mantelrand d 
der Maschine abgeschnitten. An der so entstandenen 
Wand b ist die Öffnung zur Füllung der Maschine mittels 
eines Schwenkrohres angebracht. Die Füllung kann nur 
in der geschlossenen Stellung der Schutzhaube erfolgen.

Zur Entleerung der Maschine, z. B. der Lauftrommel f, 
klappt der Arbeiter die Schutzhaube hoch bis in die punk
tiert gezeichnete Lage. Die mit der Füllöffnung versehene 
Wand der Schutzhaube dient dann als Anschlag gegen 
das feste Gehäuse der Maschine. In dieser Lage sperrt 
die Haube den Platz zum Einschwenken des Füllrohres, 
sodass der Arbeiter die Lauftrommel nicht wieder füllen

kann, sondern gezwungen ist, zuerst die Haube in die 
Schlusslage zurückzuklappen.

Kl. 47 a. 193479. —  Schutzvorrichtung an Tiegel
druckpressen. Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider 
Nachf., Akt.-Ges. in Dresden-Heidenau.

Bei der in Fig. 369 u. 370 dargestellten Ausführungsform 
trägt der Arm a, der lösbar an dem Tiegel befestigt ist,.

f  - /

/ 

i
t

I
\
1

I !

L. ■!
L _J 

Fig. 369.

an seinem freien Ende die Sicherheitsklappe b c und uro 
den Zapfen f  drehbar das Führungslager für die Stange d. 
Die um diese Stange gelegte Feder hat das Bestreben, die 
Stange nach unten zu ziehen und hierdurch die mit ihr

Fig. 37°-

gelenkig verbundene Sicherheitsklappe auf den oberen- 
Tiegelrand niederzudrücken. Das untere Ende der Stange 
endet frei. Beim Schliessen des Tiegels legt sich das untere 
freie Ende der Stange auf die Pleuelstange g, wodurch 
die Stange nach oben gedrückt und die Feder zusammen
gedrückt wird. Die Arme b mit der wagerechten Schutz
stange c drehen sich nach oben und hinten und entfernen 
die auf dem Tiegelrande aufruhende Hand aus der gefähr
lichen Lage.

Die Anordnung kann auch so getroffen werden, dass 
unter Wegfall der Dreharme b die Schutzstange c unmittel
bar auf der federnden Stange d sitzt. Das Lager für die 
Feder und die Stange ist dann am Ende des Armes a 
drehbar befestigt, das untere Ende der Stange durch ein 
Gelenkglied mit dem Arme verbunden. Das Gelenkglied 
hat an der unteren Kante eine Nase, mittels deren es sich 
beim Schliessen des Tiegels auf den Oberrand der Pleuel
stange auflegt. Die Schutzstange c führt dann ebenfalls, 
einen nach oben und hinten gerichteten Weg aus.
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öcwcrbcrechtliche Entscheidungen.
Ammoniakvergiftung ein Betriebsunfall.

Durch eine wichtige Entscheidung des Reichsversiche
rungsamtes vom i i .  Juli 1907 wurde der Begriff „Betriebs
unfall“ erheblich erweitert und erläutert. Als wesentliches 
Merkmal eines Betriebsunfalles gilt im allgemeinen: ursäch. 
licher, zeitlicher und örtlicher Zusammenhang zwischen Be
trieb und Unfall. Eine scharfe Begrenzung des Begriffs 
„Betriebsunfall“ gibt es trotz der vielen gesundheitlichen 
Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes nicht. Auf 
viele Jahre hinaus wird der Begriff „ursächlicher und zeit
licher Zusammenhang“ die Juristen und Sozialpolitiker be
schäftigen. Zu verstehen ist darunter: ein plötzliches, d. h. 
zeitlich verhältnismässig eng begrenztes, aussergewöhnliches 
Betriebsereignis, welches den Versicherten bei Ausübung 
seiner Berufsarbeit verletzt oder tötet.

Demnach sind Gewerbe- und Berufskrankheiten z. B. 
Wurmkrankheit, Bleivergiftung u. a. m. keine Betriebsun
fälle. Dieses sind vielmehr chronische (langsam schleichende) 
Krankheiten, die von der Berufsgenossenschaft nicht ent
schädigt werden. Die Entscheidung des Reichsversiche
rungsamts vom 11. Juli v. J. lässt erfreulicherweise erken
nen, dass an dem Worte „plötzlich“ nicht starr festgehalten 
wird; vielmehr eine, durch Ausübung des Berufs zugezogene 
tödlich verlaufende Krankheit als Betriebsunfall bezeichnet 
wurde.

Der 41 Jahre alte, kräftige Schlosser K. war am 14. 
und 15. Dezember 1905 auf der Zeche „Gneisenau“ bei 
Derne mit dem Reinigen von zwei Ammoniakkesseln be
schäftigt. Diese Arbeit dauerte in den zwei Tagen etwa
3— 4 Stunden. Die übrige Zeit musste er ausserhalb der 
Kessel arbeiten , um frische Luft zu schöpfen. Jedesmal 
nur einen Kessel gereinigt hat K. schon sehr oft. Am
16. Dezember verrichtete er Werkstattarbeit, kam krank 
nach Hause, klagte über Brust- und Kopfschmerzen und 
gab grünlich-gelben Schleim von sich. Am Montag, den 
18. Dezember, morgens 9 Uhr liess der Kranke durch seine 
Frau den Kassenarzt Dr. Koch in Hostedde zu sich bitten. 
Dieser kam jedoch wegen des weiten Weges nicht, sondern 
überwies den Kranken dem Herrn Dr. Fortmüller in Lünen
Süd. Letzterer machte den gewünschten Krankenbesuch 
am Dienstag, den 19. Dezember, mittags 1 Uhr. Ohne 
jeglichen Beleg einer körperlichen Untersuchung und des 
Befundes an den Luftwegen stellte er die Diagnose: „fieber
hafte Luftröhrenentzündung und Rachenkatarrh“. Ausser
dem sagte e r , dass er nicht wiederkäme. Er kam auch 
in der Tat nicht, denn als ihn Frau K. am 20. Dezember 
holen wollte, war er verreist. Am 21. Dezember 1905 
morgens 9 Uhr starb K. Er war mithin bis zum vierten 
T age seines Leidens nur einmal von Dr. F. gesehen wor
den. Dr. Koch kam vier Stunden nach dem Tode des K. 
zum ersten Male und gab später an, dass Herzschwäche 
die Ursache der Luftröhrenentzündung und diese die Ur
sache des Todes war. Die Witwe des Verstorbenen erhob 
gemäss § 16 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes für 
.sich und ihre 3 Kinder Anspruch auf Hinterbliebenenrente.

Die Sektion IV der Berufsgenossenschaft für chemische 
Industrie wies den Antrag zurück, mit der Begründung, 
dass nach dem Gutachten der Herren Dr. Fortmüller und 
Koch der Tod die Folge einer „gewöhnlichen Erkrankung“ 
war. Das Schiedsgericht in Arnsberg lehnte den Antrag 
der Witwe gleichfalls ab. Es hatte sich an die Akademie 
für praktische Medizin in Köln behufs Erstattung eines 
Obergutachtens gewandt. Da dieses die Möglichkeit eines 
Unfalles in Gestalt einer Ammoniakvergiftung, nicht aber 
die Wahrscheinlichkeit zugab, so diente das Obergutachten, 
als auch die irrige Annahme, dass das Reinigen der Kessel 
eine ganze Woche gedauert hat, als Grundlage der Ab
weisung.

Das Reichsversicherungsamt holte zunächst ein weiteres 
Gutachten von Herrn Professor Dr. Lewin-Berlin ein. Nach 
ausführlicher Schilderung über den Verlauf der Krankheit 
des K. kommt dieser Obergutachter zu dem Ergebnis: 
Es liegt ein genügender Grad von Wahrscheinlichkeit vor, 
der dafür spricht, dass der Tod des K. auf die Einatmung 
von Ammoniakgas zurückzuführen ist. Daraufhin hob das 
Reichsversicherungsamt das Urteil des Schiedsgerichts auf 
und verurteilte die Berufsgenossenschaft zur Zahlung der 
Hinterbliebenenrente vom 21. Dezember 1905 an. In der 
Entscheidung heisst es unter anderem: Das Rekursgericht 
hat im Gegensatz zum Schiedsgericht sowohl einen Be
triebsunfall für erwiesen als auch einen ursächlichen Zu
sammenhang des Todes mit diesem Unfalle für hinreichend 
wahrscheinlich erachtet. Die Annahme des Schiedsgerichts, 
dass der Verstorbene einer Gewerbekrankheit zum Opfer 
gefallen sei, ist nicht haltbar, da er alle Monat nur etwa 
drei Mal mit der Reinigung von Ammoniakapparaten zu 
tun hatte und auch unmittelbar vor seinem Tode damit 
nicht acht Tage lang, sondern nur am 14. und 15. De
zember 1905 beschäftigt gewesen ist. Auch Professor 
Dr. Lewin hält aus medizinischen Gründen eine chronische 
Ammoniakvergiftung für sehr unwahrscheinlich und führt 
vielmehr den Tod auf eine akute Vergiftung zurück. Diese 
hat sich der Verstorbene nach Ansicht des Sachverständi
gen nur durch die Betriebstätigkeit am 14. und 15. De
zember 1905 zuziehen können. Da nach den Zeugenaus
sagen der Geruch nach Ammoniak in den engen Apparaten 
sehr gross gewesen ist, sich also sehr viel Ammoniakgas 
darin befunden hat, sodass der Verstorbene sich jedes
mal nur ’ /■»— V2 Stunde darin aufhalten konnte, so hat er 
an diesen Tagen eine reichliche Menge des gesundheits
schädlichen Gases einatmen müssen. Da ferner die Reini
gung an jedem der beiden Tage nur insgesamt s/* bis 
höchstens zwei Stunden gedauert hat, so bildet sie auch 
ein zeitlich bestimmbares, in einen kurzen Zeitraum ein
geschlossenes Ereignis. Die Körperbeschädigung, die sich 
der Verstorbene dabei zugezogen hat, ist also als Unfall 
anzusehen. Was die Frage des ursächlichen Zusammen
hangs angeht, so hat die Vergiftung eine Luftröhrenent
zündung zur Folge gehabt, die dann an Stärke und Aus
dehnung rasch zunahm, auf die feineren Luftröhrenäste 
und schliesslich auf die Lunge Übergriff und binnen fünf 
Tagen durch Atmungsbehinderung zum Tode führte. Da 
hiernach der Tod mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
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auf einen Betriebsunfall zurückzuführen ist, ist der Anspruch 
der Hinterbliebenen auf Entschädigung gerechtfertigt.

(Gelsenkirchener Zeitung.)

Streitigkeiten zwischen Bauherrn und Architekten 
über die Hohe der Vergütung für Bauzeichnungen usw.
Zwischen einem Bauherrn und einem Architekten war ein 
Streit über die Höhe der Vergütung für Bauzeichnungen, 
die letzterer gefertigt hatte, ausgebrochen. Eine feste Ver
einbarung über die Höhe des Honorars war vorher nicht 
getroffen worden, indessen behauptete der Bauherr, der 
Architekt hätte ausdrücklich erklärt, die Arbeiten würden 
höchstens „ein paar hundert Mark“ kosten. —  Späterhin 
verlangte der Architekt eine Vergütung, der er die soge
nannten Hamburger Normen zugrunde legte. Der Beklagte 
erkannte 495 Mark der —  weit höheren —  Gesamtforderung 
als berechtigt an, weigerte sich jedoch, mehr zu zahlen 
und schob dem Kläger gegebenenfalls einen Eid zu des 
Inhalts, Kläger habe dem Beklagten ausdrücklich erklärt, 
die fraglichen Arbeiten würden höchstens ein paar hundert 
Mark kosten. Dieser Eid wurde dem Kläger auch von 
der Vorinstanz auferlegt. —  Der Bauherr legte Revision 
beim Reichsgericht ein, in der er vor allem die Anwendung 
der Hamburger Normen für die Preisfeststellung bemängelte. 
Die Anwendung dieser Normen —  so behauptete er —  
sei unzulässig, denn sie sei keine „Taxe“ im Sinne des 
§ 632, Abs. 2 des Bürgerl. Gesetzb., sondern es handle

sich dabei um Sätze, die von einer Anzahl Architekten 
und Ingenieure einseitig zu ihren Gunsten aufgestellt, aber 
nirgends behördlicherseits anerkannt seien. —  Auch eine 
Verletzung der Grundsätze über die Beweislast —  so meinte 
der Bauherr weiter —  liege in der Auferlegung der Eides
leistung durch den Architekten. —  Das Reichsgericht hat 
dann auch das Urteil der Vorinstanz a u f g e h o b e n .  Aller
dings ist der Beklagte mit seiner Anschauung über den 
Wert der Hamburger Normen im Unrecht. Wenn es sich 
dabei auch nicht um eine amtliche „Taxe“ handelt, so 
sind diese Normen im geschäftlichen Verkehr doch allge
mein anerkannt; sie werden sogar von Behörden bei 
Honorarvereinbarungen als Grundlage genommen, weshalb 
beim Mangel besonderer Preisvereinbarungen die Sätze 
dieser Normen massgebend sind. —  Dagegen ist der 
fernere Einwand des Bauherrn als berechtigt anzuerkennen. 
Wer auf Grund eines Vertrages eine angemessene oder üb
liche Vergütung fordert, muss dem Einwande des Beklagten 
gegenüber, dass eine geringere Vergütung vereinbart sei, 
nachweisen, dass eine solche Vereinbarung nicht getroffen 
ist. D a n a c h  w ü r d e  n i c h t  d e r  B e k l a g t e  d e m  
K l ä g e r ,  s o n d e r n  u m g e k e h r t  d e r  K l ä g e r  
d e m  B e k l a g t e n  d e n  E i d  ü b e r  di e  s t r e i t i g e  
T a t s a c h e  z u z u s c h i e b e n  h a b e n .  Das Urteil der 
Vorinstanz beruht also auf rechtsirriger Verteilung der 
Beweislast, und da im Falle der Bewahrheitung der Be
hauptung des Beklagten der streitige Anspruch abzuweisen 
ist, so war das Erkenntnis der Vorinstanz aufzuheben.

Gustav Nebel f
Am 13. März 1908 verstarb zu Mainz der technische Aufsichtsbeamte der Sektion III der Steinbruchs

Berufsgenossenschaft, Herr Ingenieur G u s t a v  Ne b e l .
Geboren am 15. Dezember 1843, studierte Nebel nach vollendetem Schulbesuch in Karlsruhe und Zürich 

Ingenieurwissenschaften, arbeitete dann einige Jahre als Ingenieur beim Bau der Gotthardbahn und im badischen 
Staatsdienste. Sieben Jahre lang war er Verwalter der Gemeinde-Steinbrüche in Dossenheim bei Heidelberg und 
seit 1889 ununterbrochen technischer Aufsichtsbeamter der Sektion III der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft in 
Mainz.

In ihm ist somit wiederum einer der ältesten Kollegen und ein treues, anhängliches Mitglied des Vereins 
dahingegangen. Nebel war kein Mann, der viel aus sich herausging und öffentlich hervortrat, aber er hatte ein 
reiches Innenleben und wurde von allen denen lieb und wert gehalten, die ihn näher kennen lernten.

Mit sogenannten Glücksgütern hat ihn das Leben nicht gesegnet, er bedurfte auch deren nicht, sondern 
fand sein Glück im Kreise seiner Familie und in der Befriedigung seiner Sammlerleidenschaft und mancher For
schungen, die seinem eigentlichen Wirkungskreise fern lagen.

Trotz seiner oft rauhen Aussenseite hatte Nebel sich aus seiner Studienzeit ein fröhliches Herz bewahrt 
und man lernte ihn erst im kleinen Kreise in seiner Herzensgüte und Hilfsbereitschaft recht kennen.

Neben seinen zahlreichen Kollegen und Freunden trauert um ihn das Korps Frankonia zu Karlsruhe, 
dessen a. H. er gewesen ist. Auch der Verein Deutscher Revisionsingenieure wird ihm ein treues Angedenken 
bewahren.

Verein Deutscher Revisionsingenieure.
Der Vorsitzende: Ga r y .

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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I n h a l t .
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IV .
D a s  M e l d e w e s e n  

spielt eine sehr grofse Rolle beim V o llzu g  der A r 
beiterversicherungsgesetze.

i .  Insbesondere ist bei der K r a n k e n v e r 
s i c h e r u n g  dem M eldew esen besonderes A u ge n 
m erk zuzuwenden.

M eldepflichtig ist in erster Linie der Arbeitgeber. 
D er Begriff „A rb eitg eb er“ ist unten erörtert. D er 
A rbeitgeber ist aber befugt, die Erfüllung der A n 
m eldepflicht wTie überhaupt die Erfüllung der ihm 
nach dem Krankenversicherungsgesetze auferlegten 
Verpflichtungen solchen Personen zu übertragen, w el
che er zur Leitung des Betriebes oder eines T eiles 
desselben oder zur Beaufsichtigung desselben bestellt 
hat. E ine solche Ü bertragung hat den V orteil, dafs 
die strafrechtliche Verantw ortung a u f den B eauf
tragten übergeht, und dafs derselbe für einen allen- 
fallsigen Kostenersatz mithaftet. Jede Person, die 
in einem krankenversicherungspflichtigen A rbeits
verhältnisse steht, mufs angem eldet werden, voraus
gesetzt, dafs der A rbeiter nicht einer freien H ilfs
kasse angehört. D abei ist aber ganz besonders her
vorzuheben, dafs die Zugehörigkeit eines A rbeiters 
zu einer eingeschriebenen freien H ilfskasse nur dann 
von der Versicherungspflicht befreit, wenn diese 
K asse neben K rankengeld auch freie ärztliche B e
handlung, Brillen, Bruchbänder und sonstige kleinere 
H eilm ittel für die D auer von 26 W ochen gewährt. 
Leistet also eine K rankenkasse nur Krankengeld und

m ag dasselbe noch so hoch sein, so ist der A rbeiter 
von der reichsrechtlichen Krankenversicherung nicht 
befreit. Nach der Rechtsprechung steht es in dem 
W illen des Arbeiters, von der ihm infolge seiner Zu
gehörigkeit zu einer freien H ilfskasse gesetzlich ein
geräum ten Befreiung von der reichsrechtlichen K ran
kenversicherung G ebrauch zu m achcn oder nicht. 
Um  die Sache verständlich zu m achen, soll ein Bei
spiel gew ählt sein :

Bei dem Unternehm er A . tritt ein A rbeiter ein. 
D er Unternehm er weifs, dafs der A rbeiter einer ein
geschriebenen H ilfskasse angehört. D er Unterneh
mer erhält vom  Arbeiter bei seinem Eintritt Mit
gliedsbuch und Statut einer freien H ilfskasse. In 
erster Linie wird nun der Unternehm er in dem Statut 
nachsehen, ob die K asse Krankengeld und freie ärzt
liche Behandlung usw. gewährt und dann wird der 
Unternehm er den A rbeiter fragen, ob er auch bei 
der zuständigen reichsrechtlichen Krankenkasse an
gem eldet sein will. Verneint der Arbeiter diese Frage, 
so kann der A rbeitgeber die A nm eldung unterlassen, 
bejaht er sie, mufs naturgemäfs die A nm eldung er
folgen. Tritt der A rbeitgeber während des B eschäf
tigungsverhältnisses aus der freien H ilfskasse aus, 
oder wird er von derselben ausgeschlossen, so ob
liegt dem A rbeitgeber keinerlei Anm eldepflicht. E s 
hat vielm ehr die betreffende freie H ilfskasse A nzeige 
zu erstatten.

E s kom m t nicht selten vor, dafs Arbeiter gleich
zeitig bei mehreren Unternehmern in einem Arbeits-
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Verhältnisse stehen, entweder, dafs sie am V orm ittag bei 
A ., oder nachm ittags bei B., oder dafs sie die ersten 
T age  der W o ch e bei A ., die letzten T a ge  der W och e 
bei B., beschäftigt sind. H ier wirft sich nun die Frage 
auf, welcher von den m ehreren Arbeitgebern anm elde
pflichtig i s t ; diese Frage mufs dahin beantwortet 
worden, dafs jeder A rbeitgeber verpflichtet ist, M el
dung bei den zuständigen Kassen zu erstatten und 
zw ar auch dann, wenn der A rbeiter von einem A r 
beitgeber bereits angem eldet ist. Dafs die Beiträge 
nur einmal erhoben werden dürfen, wird unten bei V  
Ziffer i noch ausgeführt. K om m en bei gleichzeitig 
vorliegenden mehreren Arbeitsverhältnissen verschie
dene K assen in Betracht, so mufs der Unternehm er 
sich stets darüber A uskunft erholen, ob er anm elde
pflichtig ist.

2. D ie A nm eldung zur Krankenkasse mufs späte
stens am dritten T age  nach dem Beginne des B e
schäftigungsverhältnisses erfolgen. D er Eintrittstag 
wird bei der dreitägigen Anm eldefrist nicht m itge
rechnet. W enn also ein A rbeiter am i. Juli eintritt, 
so endigt die Anm eldefrist nicht mit dem 3., sondern 
mit dem 4. Juli. Fällt das E nde der Anm eldefrist 
au f einen Sonntag, oder allgemeinen Feiertag, so 
endigt die Frist mit dem A b la u f des nächstfolgenden 
W erktages. D urch die in der M i t t e  der A nm elde
frist liegenden Sonn- und Feiertage wird die A n 
meldefrist nicht verlängert. V ielfach besteht die 
Meinung, dafs die Anm eldung dann unterlassen w er
den kann, wenn der A rbeiter noch vor A b la u f der 
Anm eldefrist wieder austritt. D iese A nnahm e ist 
durchaus irrig. A ngenom m en, ein Fuhrknecht tritt 
am 1. A ugust in A rbeit und erleidet noch am selben 
T a g e  einen U nfall im Betriebe, so mufs dieser K necht 
von dem Fuhrwerksunternehm er an- und abgem eldet 
werden.

Voraussetzung ist nur das eine, nämlich, dafs 
das Arbeitsverhältnis nicht von v o r n h e r e i n  ein 
vorübergehendes war.

Befinden sich an einem O rte m ehrere K ranken
kasseneinrichtungen, so mufs der A rbeitgeb er darauf 
bedacht sein, dafs die A nm eldung bei der rechten 
Krankenkasse erfolgt, denn die Kassen haben keine 
Verpflichtung, irrtümlich bei ihnen eingelaufene M el
dungen an die zuständige K asse weiter zu leiten. D ie 
polizeilichen Aufenthaltsanzeige ersetzt die A n m el
dung zur Krankenkasse nicht.

E s soll ausdrücklich noch darauf hingewiesen 
werden, dafs eine vorzeitige A bm eldun g d. h. also 
eine A bm eldung vor Beendigung des A rbeitsverhält
nisses, einer Nichtanm eldung gleich zu erachten ist. 
W enn also ein Unternehm er zwei A rbeiter gleichen 
Namens hat, und m eldet statt des Johann H uber 
den Joseph H uber ab, so ist der Joseph H uber als

nicht mehr gem eldet zu erachten und es treffen dann 
den U nternehm erim  P'alle der E rkrankung des Joseph 
H uber die aus der Nichtanm eldung entspringenden 
Folgen.

D ie  A b m e l d u n g  hat spätestens am dritten 
T a g e  nach Beendigung des Beschäftigungsverhält
nisses zu erfolgen. D ie M eldungen sollen in der 
R egel persönlich bei der K asse erstattet w erd en ; 
jedoch  können sie auch durch die Post betätigt 
werden. W ird  aber dieser W e g  gewählt, so mufs 
von dem U nternehm er der B rief so frühzeitig zur 
Post gegeben werden, dafs er rechtzeitig d. h. vor 
A b la u f der M eldefrist, zur K asse gelangen kann. D ie 
Folgen der nicht rechtzeitigen Anm eldungen sind 
mitunter sehr weittragend. Neben der Bestrafung 
des Arbeitgebers ist dieser verpflichtet, wenn der A r 
beiter vo r der A bm eldun g erkrankt, der K ran ken
kasse alle Aufw endungen zu erstatten, w elche für 
den A rbeiter gem acht werden müfsten. D iese A u f
wendungen betragen nicht selten m ehrere 100 M ark; 
die verspätete A bm eldun g verpflichtet den A rb eit
geber zur W eiterbezahlung der Beiträge bis zur tat
sächlichen A bm eldun g ohne R ücksicht auf die B e
endigung des Arbeitsverhältnisses und ohne Rück-o  o
sicht darauf, ob der A rbeiter von einem anderen 
A rbeitgeber bereits wieder zur K rankenkasse gem el
det wurde.

2. Bei der I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g  b e
steht in der R egel keine Anm eldepflicht, da die B ei
träge auf dem W e g e  der M arkenverw endung aufge
bracht werden.

3. Bei der U n f a l l v e r s i c h e r u n g  hat aber 
der A rbeitgeber w ieder M eldeverpflichtungen. Bei 
dieser V ersicherung wird nicht der Ein- und A u s
tritt des einzelnen A rbeiters gem eldet, sondern der 
Betrieb im Ganzen. E s hat nämlich jeder U nter
nehmer eines versicherungspflichtigen Betriebes den
selben binnen einer W o ch e nach dessen Eröffnung 
bei der unteren Verw altungsbehörde anzumelden. 
W ird  die A nm eldun g nicht oder verspätet erstattet, 
so kann der Unternehm er durch Strafen zur A n 
m eldung angehalten werden. V o r  falschen Angaben 
über den Zeitpunkt der Eröffnung des Betriebes mufs 
w egen der hohen Strafen dringend gew arnt werden. 
Geht ein Betrieb durch K auf, T ausch  usw. au f einen 
anderen U nternehm er über, so mufs dieser W ech sel 
in der Person des Unternehm ers der Genossenschaft 
gem eldet werden.

D ie nächste F o lge  der A nm eldung ist die A u f
nahme in das Genossenschaftskataster oder deren A b 
lehnung. Sow ohl gegen die A ufnahm e als auch gegen 
die A blehnung steht dem Unternehm er binnen einer 
Frist von 2 W och en  die Beschw erde, w elche bei der
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unteren V erw altungsbehörde eingelegt w ir d , zum 
Reichsversicherungsam te zu.

Bei dauernder Einstellung des Betriebes hat die 
A bm eldun g direkt bei der Genossenschaft mittels ein
geschriebenen Briefes zu erfolgen.

D as U nfallversicherungsgesetz verpflichtet ferner 
die Unternehm er zur A n zeige der im Betriebe vor
gekom m enen U nfälle. D iese U nfallanzeige mufs mit
tels des vorgeschriebenen Form ulars bei der O rts
polizeibehörde des U nfallortes eingereicht werden und 
zw ar binnen 3 T agen nach dem T a ge , an welchem  
der Betriebsunternehmer von dem U nfall Kenntnis 
erlangt hat. D er Stellvertreter des A rbeitgebers ist 
berechtigt, diese A n zeige zu m achen und in A bw esen 
heit oder Behinderung des Unternehmers sogar hierzu 
verpflichtet.

V .
1. D ie Mittel zur D eckung der K rankenversiche

rung werden aufgebracht durch Beiträge und E in 
trittsgelder. V o n  den Beiträgen hat der A rbeiter 2/3, 
der Unternehm er 1/3 zu bezahlen. D er K asse gegen
über haftet der A rbeitgeber für die vollen Beiträge. 
D ie V ersicherten haben sich aber den au f sie ent
fallenden T eil bei den Lohnzahlungen abziehen zu 
lassen. D abei ist von W ichtigkeit, dafs die A b zü ge 
auf die Lohnzahlungsperioden gleichm äfsig verteilt 
werden müssen. Sind A b zü ge für eine Lohnzahlungs
periode unterblieben, so dürfen sie nur noch bei der 
Lohnzahlung für die nächstfolgende Lohnzahlungs
periode nachgeholt werden. H a t  a l s o  e i n  U n te r 
n e h m e r  d i e  A n m e l d u n g  ü b e r s e h e n  o d e r  
a u s  e i n e m  a n d e r e n  G r u n d e  e s  z w e i m a l  
u n t e r l a s s e n ,  A b z ü g e  z u  m a c h e n ,  s o  m u l s  
e r  d i e  v o l l e n  B e i t r ä g e  a u s  e i g e n e r  T a s c h e  
b e z a h l e n .  Steht der V ersicherte gleichzeitig in 
mehreren die Versicherungspflicht begründenden A r 
beitsverhältnissen , so haften sämtliche A rbeitgeber 
als Gesam tschuldner für die vollen Beiträge. W ir 
haben bereits darauf hingewiesen, dafs von den meh
reren Arbeitgebern jeder anm eldepflichtig ist. D ie 
Beiträge werden aber nur von einem A rbeitgeber er
hoben. V o n  welchem  die K rankenkasse die Beiträge 
erheben will, ist ihre Sache. Dem  in A nspruch G e
nom m enen ist es überlassen, den auf die anderen 
A rbeitgeber entfallenden A nteil bei diesen einzuziehen. 
D en A rbeitgebern  kann, wenn ihre Zahlungsunfähig
keit im Zw angsbeitreibungsverfahren festgestellt wor
den ist, untersagt werden, den a u f ihre Arbeiter 
treffenden Beitragsanteile vom  Lohn in A b zu g  zu 
bringen. Ist eine solche Anordnung ergangen, so 
hat der A rbeitgeber lediglich den auf ihn entfallen
den Beitragsanteil einzuzahlen und seine Arbeiter bei 
jeder Lohnzahlung darauf aufmerksam zu machen, 
dafs sie ihren Beitragsanteil einzuzahlen und direkt

bei der Krankenkasse zu entrichten haben. Zuwider
handlung ist strafbar bis zu 300 Mark, sobald der 
A rbeitgeber die rückständigen Beiträge bezahlt hat, 
mufs auf A ntrag der Krankenkasse diese Anordnung 
zurückgenom m en werden.

2. Bei der I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g  erfolgt 
die A ufbringung der Beiträge durch Einkleben von 
Beitragsm arken in die Quittungskarte. E s hat dem 
nach der Arbeitgeber den Arbeiter zur V orlage einer 
Quittungskarte zu veranlassen. Ist der Versicherte 
mit einer Quittungskarte nicht versehen, oder lehnt 
er deren V orlage ab, so ist der A rbeitgeber berech
tigt, für Rechnung des Versicherten eine solche an
zuschaffen D er A rbeitgeber darf nicht sagen, so 
lange mir der Arbeiter keine Quittungskarte bringt, 
klebe ich auch keine Marken ein. Denn die Mar
kenverwendung ist Pflicht des Arbeitgebers und um 
diese Pflicht erfüllen zu können, mufs der A rbeit
geber darnach trachten, dafs ihm vom  A rbeiter eine 
Versicherungskarte vorgelegt wird, oder es mufs der 
A rbeitgeber, wie vorhin erwähnt, selbst eine Karte 
für den Versicherten lösen. D a  die Quittungskarten 
öffentliche Urkunden sind, ist deren Fälschung straf
bar. Es ist vielfach die Annahm e verbreitet, dafs 
der Arbeiter verpflichtet ist, dem A rbeitgeber für 
die D auer des Arbeitsverhältnisses die Quittungs
karte zur A ufbew ahrun g zu übergeben. Dies ist 
aber nicht richtig. E s hat der A rbeiter lediglich die 
Pflicht, die K arte bei der Lohnzahlung zum E in
kleben der Marken vorzulegen und ist die M arken
verw endung e r fo lg t, dann kann der A rbeiter die 
K arte wieder zu sich nehmen.

Unter gar keinen Umständen darf der A rbeit
geber die Quittungskarte eines austretenden Arbeiters 
zurückbehalten. W er die K arte zurückbehält, haftet 
zivilrcchtlich dem Versicherten für die diesem er
wachsenen Nachteile. Zurückgebliebene Karten hat 
der A rbeitgeber unfrankiert dem Arbeiter nachzu
schicken und weifs er dessen Adresse nicht, so ist 
die K arte bei der Ortspolizeibehörde einzureichen. 
Haben A rbeitgeber Karten ihrer Arbeiter in V e r
wahrung, so müssen sie für den rechtzeitigen U m 
tausch der innerhalb zw eier Jahre nach dem a u f der 
Karte verzeichneten Ausstellungstage zu erfolgen hat, 
Sorge tragen. E s wird für die Arbeitgeber in vielen 
Fällen sehr schwer sein, zu beurteilen, welche M ar
ken zu verwenden sind. In Zw eifelsfällen mufs bei 
der zuständigen Behörde Auskunft eingeholt werden.

Für die richtige M arkenverwendung haftet der 
Arbeitgeber. E s ist unzulässig, statt die Marken ein
zukleben, dem Versicherten das Geld hierfür auszu
händigen, oder die Marken nur in die Quittungskarte 
h i n e i n z u l e g e n .  V on  den Beiträgen trifft je  die 
Hälfte den A rbeitgeber und den Versicherten.

*
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E s ist dem A rbeiter erlaubt, die Marken selbst 
zu verwenden, und es hat der A rbeiter gegen den 
A rbeitgeber dann Ersatzanspruch für die verw endete 
Marke. Ein solcher Ersatzanspruch besteht aber nur 
dann, wenn die M arke von dem A rbeiter richtig ent
wertet ist. Besonders soll hervorgehoben sein, dafs 
der A rbeitgeber auch in diesem Falle für die rich
tige Beitragsverwendung haftbar ist.

Bezüglich des Einzuges des a u f den A rbeiter 
treffenden Beitragsanteiles gilt auch bei der Invaliden
versicherung das, was oben bezüglich der Einziehung 
der Krankenversicherungsbeiträge gesagt wurde.

D ie Beitragsw oche beginnt mit dem M ontag und 
endet mit dem Sonntag einer jeden Kalenderw oche. 
E s ist auch dann eine Beitragsm arke zu verwenden, 
wenn der Arbeiter nur e i n e n  T a g  in der W och e be
schäftigt wird. Findet also eine Beschäftigung nicht 
während der ganzen W och e bei einem und dem 
selben Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen A r 
beitgeber, w elcher den Versicherten zuerst beschäf
tigt, der volle W ochenbeitrag zu entrichten. W enn 
der erste A rbeitgeber nicht geklebt hat, so ist der 
nächste, und wenn auch dieser keine Marke verwen- \
det hat, der übernächste A rbeitgeber, w elcher den 
V ersicherten in derselben W och e beschäftigt, zur 
M arkenverwendung verpflichtet. A lle  A rbeitgeber 
haften aber solidarisch für die Beiträge. Nicht selten 
komm t es vor, dafs ein Arbeiter gleichzeitig in m ehre
ren Beschäftigungsverhältnissen steht. W er in solchen 
Fällen die Beiträge zu entrichten hat, ist im Gesetz 
nicht ausgedrückt, es em pfiehlt sich, dafs die A rbeit
geber unter sich eine Vereinbarung treffen, vielleicht 
nach der Richtung, dafs einer die K rankenversiche
rungsbeiträge bezahlt, während der andere die In
validenm arken verwendet. D ie M arken müssen vom  
A rbeitgeb er vorschriftsm äfsig entwertet werden.

D urch die Entw ertung dürfen die Beitragsm ar
ken natürlich nicht unkenntlich gem acht w e rd en ; die 
Entw ertung hat mit Tinte oder einem anderen Farb
stoffe zu geschehen. D ie Verjährung der Invaliden
versicherungsbeiträge tritt nach zwei Jahren ein, d. h. 
wenn die rechtzeitige M arkenverwendung unterblie
ben ist, so dürfen die Marken nur au f zw ei Jahre 
nachgeklebt werden. H at also beispielsweise ein A r 
beiter drei Jahre nicht geklebt, so geht dem V er
sicherten ein ganzes Beitragsjahr verloren, und geht 
dadurch der Rentenanspruch des Versicherten zu
grunde, so haftet der A rbeitgeber dem Versicherten 
gem äfs § 823 B.G .B. für den Rentenentgang. E s ist 
dem nach dringend zu raten, auf die richtige Beitrags
verw endung ein H auptaugenm erk zu richten.

3. Bei der U n f a  11 v e r s i c  h e r  u n g  erfolgt b e
kanntlich die A ufbringung der Mittel durch den U n
ternehm er allein. D iesem  ist es strenge verboten,

dem A rbeiter wegen der U nfallversicherung A b zü ge 
am Lohne zu m achen. D ie Grundlage für die B e
m essung der Beiträge bildet bei der U nfallversiche
rung einerseits die alljährlich einzureichende Lohn- 
nachweisung und die Gefahrenklasse. G egen die 
V eranlagung des unfallversicherungspflichtigen B e
triebes zur G efahrenklasse steht dem Betriebsunter
nehmer binnen einer Frist von zw ei W och en  die B e 
schw erde an das Reichsversicherungsam t zu. Nach 
Schluss des Jahres wird jedem  Genossenschaftsm it
glied mitgeteilt, wie hoch seine Beiträge sich belau
fen. D iese Mitteilung ist ein A u szu g  aus der von 
der G enossenschaft aufgestellten H eberolle. Gegen 
die Feststellung der Beiträge kann der U nternehm er 
binnen zw ei W ochen nach Zustellung des A uszuges 
aus der H eberolle W iderspruch beim G enossenschafts
vorstand erheben. D ie Pflicht, die Beiträge vorläufig 
einzubezahlen, wird durch einen solchen W iderspruch 
aber nicht beseitigt. W eist die G enossenschaft den 
Einspruch zurück, so steht dem U nternehm er gegen 
die Zurückweisung die Beschw erde zum R eichsver
sicherungsam te zu.

VI.
Sehr oft besteht darüber Zweifel, w er A rb eit

geber im Sinne der Sozialgesetzgebung ist. A ls  A r 
beitgeber (Unternehmer) ist immer derjenige zu er
achten, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, also 
derjenige, dem die V erw ertung der E rgebnisse der 
Betriebsarbeit Vorbehalten ist. Nam entlich bei so 
genannten mittelbaren Beschäftigungsverhältnissen ist 
es oft zweifelhaft, w er A rbeitgeber der beschäftigten 
Person ist. U m  die Sache verständlich zu machen, 
w ollen wir einige Beispiele anführen:

Ein Unternehm er überträgt einem M aurerpolier 
die A usbesserung eines Ökonom ie- und Stallgebäudes. 
E r schliefst mit dem Polier genau denselben V ertrag 
ab, wie er ihn abgeschlossen haben würde mit einem 
gröfseren Bauunternehmer. D as M aterial wird vom  
Unternehm er geliefert. D er Polier hat das Recht, 
zur A usführung der Arbeiten das notwendige A rbeits
personal einzustellen. A m  Schlüsse jeder W och e 
kom m t der Polier zu dem Unternehm er, um von 
diesem das zur A uszahlung der A rbeiter notwendige 
Geld in E m pfang zu nehmen. A rbeitgeb er sowohl 
für den Polier wie für die durch diesen eingestellten 
A rbeiter ist der Unternehm er und es ist dieser dem 
nach verpflichtet, den Polier und die anderen A rb ei
ter zu versichern.

Ein anderes B eisp ie l: E ine grofse Firm a über
trägt die Reinigung von Geschäftslokalitäten einer 
Frauensperson gegen eine m onatliche Entschädigung 
von 100 Mark. D ie  Frau kann allein die A rbeit 
nicht bew ältigen und zieht noch eine H ilfskraft bei, 
die sie aus den 100 M ark entschädigt. A u ch  hier
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ist nicht die von der Firm a beauftragte Frau, son
dern die Firm a Arbeitgeberin der beiden Personen.

VII.

Eine besondere R olle spielt au f dem gesamten 
Gebiete der Arbeiterversicherung die Ersatzpflicht 
der Unternehm er; es gilt der allgem eine Satz, dafs 
derjenige Unternehm er, welcher durch fahrlässige oder 
vorsätzliche W eise  Krankheit oder Invalidität verur
sacht hat, den Versicherungs-Einrichtungen zum E r
sätze der gem achten Aufw endungen verpflichtet ist. 
W enn also ein Unternehm er dadurch, dafs er irgend 
eine Schutzvorrichtung anzubringen unterlassen hat, 
an einem U nfalle schuld ist, so haftet er der K ran ken
kasse für die Aufw endungen, die diese für die ersten 
dreizehn W och en  für den V erletzten zu m achen hatte. 
Ferner hat der U nternehm er der betreffenden B e
rufsgenossenschaft alle Aufw endungen zu ersetzen, 
die diese zu m achen hat. W ie  hoch sich ein sol
cher Ersatzanspruch stellen kann, zeigt folgendes 
B eisp ie l:

In einem Speditionsgeschäft verunglückte ein 
Fuhrknecht aus V erschuldendes Unternehm ers. Dieser 
A rbeiter verdiente in dem U nfalle vorausgegangenen 
Jahre bei 270 A rbeitstagen 1296 Mark. H ieraus b e
rech n etsich  folgende V o llre n te : 1296 : 270 =  4.80 M. 
durchschnittlicher Arbeitslohn ; dieser dreihundert
mal genom m en ergibt den Jahresarbeitsverdienst von 
1440 Mark, w elcher der Rentenberechnung zugrunde 
gelegt werden mufs. D ie V ollrente beträgt 662/s Pro
zent, also pro Jahr 960 Mark. Angenom m en, der 
A rbeiter hat das rechte Bein verloren, so müfste er 
nach den allgem ein bestehenden Entschädigungs
grundsätzen eine 7o0/0ige Rente erhalten, als 672 Mark 
pro Jahr oder 56 M ark pro Monat. D iese Rente 
müfste natürlich von der Genossenschaft au f L eben s
dauer gew ährt werden und der U nternehm er hätte 
auch für diese Zeit der Genossenschaft Ersatz zu 
leisten. D abei kom m t aber noch ganz besonders in 
Betracht, dafs die Genossenschaft sofort als Ersatz 
den K apitalw ert der Rente fordern kann. Um zu 
zeigen, wie hoch sich der K apitalw ert belaufen kann, 
geben wir folgendes Beispiel, dafs der Bekannt
m achung des R eichversicherungsam tes vom  5. Februar 
1894 entnom m en ist.

D er U nfall ereignete sich am 9. Juni 1890. 
Gesetzlicher Rentenbeginn: 9. Septem ber 1890. A n  
diesem T age  ist der Rentner 36 Jahre alt. H öhe 
der Rente am 1. Januar 1894 600 Mark K apital
rentenwert 10.68. E s berechnet sich somit ein 
D eckungskapital von 600 m al 10.42 =  6252 M ark; 
ein Betrag, der von dem Unternehm er gefordert, 
dessen wirtschaftliche E xistenz bedroht.

Natürlich wirft sich hier die Frage auf, ob es 
denn gegen derartige weittragende H aftungsverbind
lichkeiten nicht einen Schutz gibt. Neben der aller- 
gröfsten Sorgfalt und Peinlichkeit in bezug auf U n
fallverhütung ist die H aftpflichtversicherung das ein
zige geeignete Mittel, zur Sicherung des Unterneh
mers gegen allenfallsige Haft- und Schadenersatzver
bindlichkeiten gegenüber den Krankenkassen, Berufs- 
genossensehaften und Versicherungsanstalten.

D ie H aftpflichtversicherung ist von gröfster 
volksw irtschaftlicher Bedeutung. D afs diese T a t
sache im mer mehr und mehr in das Volksbew ufst- 
sein gedrungen ist, kann nur als gröfster V orteil für 
die Allgem einheit bezeichnet werden.

D afs die Versicherung gegen Haftpflicht eine 
N otwendigkeit für das Unternehmertum ist, hat auch 
der Gesetzgeber bereits anerkann t; denn in das 
M antelgesetz zu den Unfallversicherungsgesetzen 
wurde die Bestim m ung aufgenomm en, dafs die G e
nossenschaften das Recht haben, Einrichtungen zu 
schaffen, zur Versicherung der Genossenschaftsm it
glieder gegen die aus der Sozialgesetzgebung ent
springende Ersatzpflicht der Unternehmer. Nur wenige 
Genossenschaften haben von dieser Bestim m ung bis
her Gebrauch gem acht, und die unternommenen V e r
suche sind zum T eil wieder gescheitert an der 
schw achen Beteiligung der Arbeitgeber, die darauf 
zurückzuführen ist, dafs die Genossenschaften die 
Haftungsverbindlichkeiten der Unternehm er nur bis 
zu 2ls der Ersatzsum m e zur D eckung übernommen 
haben. E s erfolgt deshalb in der R egel die V e r
sicherung gegen H aftpflicht bei A ktiengesellschaften 
und in erster Linie bei dem Deutschen V ersicherungs
vereine, von dem Dr. Mannes in seinem W erke 
„D ie  H aftpflichtversicherung, ihre Geschichte, wirt
schaftliche Bedeutung und T ech n ik “ sagt, dafs er 
mindestens so viele M itglieder habe, wie die meisten 
Aktiengesellschaften zusam m en H aftpflichtversicherte 
und dafs er die H aftpflichtversicherung in ihrer heu
tigen Gestalt nicht nur geschaffen, sondern eine, 
theoretisch und praktisch betrachtet, für V ersicherer 
und V ersicherte sehr günstige innere Organisation, 
nämlich die gröfste Spezialisierung der einzelnen V e r
sicherungsarten habe. W ill ein Unternehm er nicht 
bei dem hauptsächlichst zur Versicherung für diese 
Schäden in Betracht komm enden Deutschen V e r 
sicherungsverein D eckung nehmen, so darf naturge- 
mäfs nur eine gut fundierte in der A bw icklung von 
Schäden liberale Gesellschaft ausgesucht werden.

Schliefslich möchten wir noch darauf hinweisen, 
dafs beim Eingehen einer H aftpflichtversicherung die 
Versicherungssum m e nicht zu niedrig gewählt wird.
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Die Privatbeamten-Pensionsversicherung in Österreich.
Endlich ist in Österreich die D urchführungsver

ordnung zum Gesetze vom  16. D ezem ber 1906, be
treffend die Pensionsversicherung der Privatbeam ten 
erschienen und damit der Beginn der Versicherung 
ab 1. Januar 1908 geregelt. D a  auch im Deutschen 
Reiche diese wichtige soziale Einrichtung im V order
treffen der G esetzgebung steht, ist das österreichische 
V orbild  von eminentem Interesse.

Für die Versicherungspflicht sind als V orbedin
gungen festgesetzt:

1. Ein Mindestalter, das vollendete 18. Lebens
jahr, ein H öchstalter, das vollendete 55. Jahr; A n 
träge, au f das 16. Jahr herabzugehen, sowie für 
spätere Jahrgänge nach dem 55. Ü bergangsbestim 
mungen zu schaffen, wurden abgelehnt.

2. Ein Jahresgehalt, auszahlbar in monatlichen 
Zeitabschnitten, bei ein und dem selben Dienstgeber 
in der Mindesthöhe von 600 Kronen, w obei m onat
liche Gehaltsperioden auch dann angenom m en w er
den, wenn auch im konkreten Falle andere V erein 
barungen getroffen s in d , wenn aber diese A rt der 
Auszahlung in gleichartigen oder verwandten A n 
stellungen vorherrscht. (Durch diese Bestim m ung 
werden viele Ä rzte, Privatlehrer ausgeschlossen.)

3. D er B eam tencharakter, eine ausschliefslich 
oder doch vorw iegend geistige Beschäftigung im 
Dienste.

A lle  Bem ühungen, die V orteile einer öffentlichen 
Pensionsversicherung auch allen W erkm eistern und 
den Handelsgehilfen zuzuwenden, scheiterten leider. 
V on  den W erkm eistern, Polieren, Aufsehern wird 
nur ein T eil aufgenom m en' w e rd en , die H andelsge
hilfen sind als solche ganz ausgeschaltet. In zw eifel
haften Fällen ist als weiteres Kriterium für die A u f
nahme die genossene V orbildung in öffentlichen 
Schulen von Einflufs.

Ausgenom m en von der Versicherungspflicht sind 
auch alle Personen, w elche bereits eine Pension aus 
anderen aufgegebenen Stellen in dem im Gesetze 
festgesetzten Minimalmafse beziehen, w elche dauernd 
im A uslande beschäftigt werden. A ngestellte von 
Eisenbahnen, alle Hof-, Staats-, Kom m unalbedienstete 
und d ergleichen , welchen Pensionen dekretmäfsig 
garantiert sind.

Säm tliche versicherungspflichtige Personen w er
den bei der Anm eldung in eine der vorgeschriebe
nen 6 Gehaltsklassen ein gereih t, w obei als Gehalt 
auch Quartiergelder, Tantiem en, Naturalbezüge an
zurechnen sind.

A ls W a r t e z e i t  sind 120 Beitragsm onate er
forderlich, als L e i s t u n g e n  haben die V ersicher
ten Invaliditäts- oder Alterspensionen, W itwenrenten,

Erziehungsbeiträge für W aisen, endlich bei vorzeiti
gem T ode während der W artezeit Abfertigungen 
für H interbliebene zu beanspruchen. D ie Grund
lage für die Bem essung der Präm ien, als auch der 
Pensionen bildet das Klassenschem a.

Steigerung
M onats- Jahresrente der Rente

G ehaltsklasse. Präm ien. bei Invalidität. nach je 12 M
I. Jahresgehalt 600— 900 K . 6 K . 180 K . % — K .

II. )> 900— 1200 ff 9 f f 270 „ 13.50 „
III. n 1200—1800 ft 12 „ 560 „ 18,— „
IV . jy 1800—2400 18 „ 5 40  „ 27 ,— jj

V. tj 2400—3000 24 „ 720 „ 3 6 ,— j»

VI. tt über 3000 • f 30 „ 900 „ 45 — >>

D ie P r ä m i e n  steigen dem nach je  nach der 
K lasse und betragen im Durchschnitte etwa 10 P ro 
zent des Jahresgehaltes; da in den ersten vier Klassen 
die D ienstgeber zwei Drittel derselben (in den zwei 
weiteren Klassen die H älfte) zu leisten haben, so 
sind die Beiträge niedriger als die der österreichi
schen Staatsbeam ten im Betrage von 3,84 Prozent 
des Gehaltes. Nur wenn die Jahresbezüge 7200 
Kronen ü bersteigen , haben die betreffenden V e r
sicherten die Präm ien in Gänze selbst zu tragen.

D ie I n v a l i d i t ä t s r e n t e  ist von den V e r 
m ögensverhältnissen des Invaliden unabhängig. Nur 
der gleichzeitige B ezug von Krankengeldern und U n 
fallrenten ist ausgeschlossen.

Invalid erklärt wird derjenige, der infolge eines 
körperlichen oder geistigen Gebrechens die bisheri
gen Berufspflichten nicht mehr erfü llen , oder wenn 
er, zu einem anderen Berufe übertretend, jährlich 
nicht 600 Kronen verdienen kann.

D er S t e i g e r u n g s b e t r a g  entspricht 12,5 
Prozent der Beiträge , die nach A b la u f der W arte
zeit geleistet wurden.

Eine A l t e r s r e n t e  in der H öhe der Invalidi
tätsrente gebührt jedem  V ersicherten ohne weiteres 
nach 480 Beitragsm onaten. D ie Altersrente kann 
autgehoben werden, um sie zu steigern.

D ie W i t w e n r e n t e  beträgt die H älfte der vom  
Gatten bezogenen Rente oder der erworbenen A n 
wartschaft, sie wird auch bei Selbstm ord ausbezahlt, 
jedoch  mufs seit dem T a ge  der Eheschliefsung ein 
Jahr verflossen sein und darf der Gatte zur Zeit 
der Verheiratung nicht über 50 Jahre alt, noch auch 
Rentner gewesen sein.

D ie E r z i e h u n g s b e i t r ä g e  betragen für jedes 
verw aiste Kind ein, für jed e  D oppelw aise zw ei Dritt- 
teile des Grundbetrages der P en sion , ihre Sum m e 
darf mit der W itw enrente 75 Prozent des obigen 
Anspruches nicht übersteigen.

D ie einm alige A b f e r t i g u n g  ist mit 200 Pro*
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zent des Pensionsanspruches nach 120 Beitragsm o
naten zu bem essen. D ie A bfertigung entspricht im 
D urchschnitte der Sum m e der in den ersten fünf 
Jahren gezahlten Prämien samt Zinsen.

Personen, w elche a u s  d e r  V e r s i c h e 
r u n g s p f l i c h t  i n f o l g e  A u f g e b e n s  i h r e s  
D i e n s t p o s t e n s  e n t l a s s e n  w e r d e n  und 
sich nicht f r e i w i l l i g  weiter versichern wollen 
(in w elchem  Falle  sie die ganzen Präm ien aus ei
genem zu leisten haben) erhalten die von ihnen ein
gezahlten Präm ien zurück; F rauen , w elche binnen 
zw ei Jahren nach ihrer Verheiratung ausscheiden, 
bekom m en die ganze Präm ienreserve. Für diese 
Fälle ist eine dreim onatliche W artezeit und eine 
achtzehnm onatliche V erfallszeit festgesetzt.

Für den Ü b e r g a n g  ist es sehr wichtig, dafs 
sich V ersicherte für ihre frühere Dienstzeit durch

nachträgliche Bezahlung der Präm ienreserve e i n - 
k a u f e n  können; die W artezeit kann hierbei aber 
nur um 60 Beitragsw ochen gekürzt werden.

D ie Versicherung kann erfolgen bei der s t a a t 
l i c h e n  A n s t a l t  i n  W i e n ,  w elche in einzel
nen Provinzen Landesstellen errichtet oder bei E r
satzinstituten , welche die gleichen Leistungen wie 
die staatliche Anstalt bei gleich hohen Prämien ga
rantieren. Jedes dieser Ersatzinstitute mufs hierzu 
besondere Berechtigung erhalten.

D as Statut der staatlichen Anstalt ist gesetzlich 
geregelt; ihr Vorstand besteht aus einem von der 
Regierung ernannten Präsidenten und gewählten 20 
Mitgliedern, deren eine H älfte Dienstgeber, die an
dere Dienstnehm er sein müssen.

Zu den K osten der V erw altung trägt der Staat 
jährlich 100000 Kronen bei. T.

Schutzvorrichtungen an Pressen
(in 14 Blättern).

Mitteilungen von Oberingenieur M ax S c h u b e r t  h, technischem Aufsichtsbeamten der Südd. Edel- und Unedelmetall
Berufsgenossenschaft S t u t t g a r t .

W enn ich im folgenden M itteilungen über Schutz
vorrichtungen an Pressen m ache, so beabsichtige ich 
damit keineswegs N o r m a l i e n  für den Schutz an 
Pressen aufzustellen.

E s  gibt nichts Verkehrteres, als hier zu schem a
tisieren, wie dies leider vielfach geschieht. D ie K o n 
s t r u k t i o n  d e r  P r e s s e  (ob E xzenterpresse mit D reh
keilkupplung oder Bolzenkupplung, ob System  Schüler 
oder Kircheis usw.), die A r b e i t s w e i s e  und nicht zu
letzt auch das zu verarbeitende Ma t e r i a l  (ob Eisen, 
Zinnfolien, M essingblech usw.) bedingen eine der 
E igenart durchaus angepafste Behandlung.

D ie nachfolgenden Skizzen und Beschreibungen 
sollen deshalb nur den W e g  anzeigen, auf w elchem  
in einzelnen Fällen wirksam Schutz erreicht wurde.

D iese Schutzvorrichtungen sind nicht am grünen 
T isch  entstanden, sie entstammen vielm ehr der Praxis 
und haben sich in jahrelangem  Gebrauche gut b e
währt. Sie sollen A nregungen zum N achdenken g e 
ben und eine Ergänzung bilden zu den seinerzeit 
erfolgten Veröffentlichungen meines verstorbenen 
K ollegen H osem ann und zu der Sam m lung von U n
fallverhütungsvorkehrungen des V erbandes der Eisen- 
und Stahlberufsgenossenschaften, zusam m engestellt 
von Zacharias und K appes. Pafst eine der beschrie
benen Vorrichtungen für einen bestimmten E inzel
fall —  was w ohl nicht selten Vorkommen dürfte •—  gut, 
dann m ag sie verw endet werden ; in anderen Fällen 
wird sie vielleicht mit zw eckentsprechender A b än 
derung A nw endung finden und Nutzen stiften können.

A u f  die Gefahr hin, Bekanntes zu wiederholen, 
m öchte ich einige allgem eine Bem erkungen über den 
Schutz an Pressen voraussch icken:

D er Grundgedanke dieses Schutzes ist d e r ,  
d e n  A r b e i t e r  z u  n ö t i g e n ,  b e i m  B e d i e n e n  
d e r  P r e s s e  w ä h r e n d  d e s  S t e m p e l n i e d e r 
g a n g e s  d i e  H a n d  v o n  M a t r i z e  u n d  S t e m .  
p e l  f e r n z u h a l t e n .

E s sollte sich deshalb jeder Betriebsunternehmer 
bei Anschaffung einer Presse vor allem die Frage 
vorlegen, ob er nicht eine Presse gebrauchen kann, 
die schon an sich infolge ihrer Konstruktion eine 
Gew ähr dafür bietet, dafs U nfälle verm ieden werden. 
Nicht selten wird er dann finden, dafs beispielsweise 
eine P r e s s e  m i t  s e l b s t t ä t i g e m  M a t e r i a l 
v o r s c h u b  diesen Anforderungen entspricht.

Gestattet es Material und A rbeit, z. B. beim 
Schneiden und gleichzeitigen Ziehen verschiedener 
kleiner M etallartikel aus Blechstreifen, w ie Knopf-, 
Nadel- und Schutzkappen für Korsettstäbe, Zünd
hütchen usw., dann ist eine Presse mit Material
vorschubapparat (W alzen) zur Anschaffung zu em p
fehlen und zw ar nicht nur w egen ihres Schutzes 
vor Fingerverletzungen, sondern auch noch wegen 
grofser w i r t s c h a f t l i c h e r  V o r t e i l e ,  die im 
W esen der Konstruktion liegen.

N och viel häufiger wird dies b e i  R e v o l v e r 
p r e s s e n  f ü r  K r a f t b e t r i e b  der F all sein, die 
immer mehr in A ufnahm e gelangen. Für Massen
anfertigung vieler gestanzter und gezogener Artikel,

*



380 S O Z I A L - T E C H N I K 20. Heft

wie Patronen und Bleistifthülsen, Zwinger, Knopf-, 
Schellen- und Schirm schieberteile, Glühlam penfassun
gen, Brenner, Fingerhüte, Fahrrad- und A utom obil
teile, elektrotechnische Artikel, bietet eine R evolver
presse neben dem Schutz vor Unfällen auch andere 
grofse praktische Vorteile. Neuerdings habe ich so
gar Revolverpressen getroffen, w elche sich aufser 
zum Enger- und Fässonziehen auch noch zum Lochen, 
Beschneiden, Prägen, Randanstauchen und Randum
legen usw. eignen und hierzu mit zw eckm äfsigen 
Abstreif- und Ausw erfvorrichtungen versehen sind.

Ich m öchte jedoch nicht unerwähnt lassen, dafs 
es sich empfiehlt, die unmittelbar unter den Pressen-

D iese Mahnung, die ich seit Jahren w iederhole, 
gründet sich a u f die Erfahrung, dafs die Arbeiter 
die Gewohnheit haben, ihren Fufs nach beendigtem  
Prefsvorgang noch länger, als nötig auf dem Fufs- 
tritt zu belassen und dafs dann durch eine nicht ge- 
w ollte B ew egu n g des Fufscs die Presse eingerückt 
wird. D ie U nfälle, w elche au f diese W eise schon 
hervorgerufen wurden, sind nicht zu zählen.

A ls o : W e g  m i t  d e r  F u f s e i n r ü c k u n g  
ü b e r h a u p t ,  w o  d i e s  m ö g l i c h  i s t !

Wa s  die H a n d a b w e i s e r  anlangt, so bin 
ich kein Freund dieser Schutzvorrichtung, wenn sie 
bei schnelllaufenden Maschinen V erw endung finden

Fig. 371 bis 373. Presse mit selbsttätigem Materialvorschub von Schüler.

Stem pel gelangende Öffnung des R e v o lv erte llers  (even
tuell die drei hinten liegenden Öffnungen) durch per
foriertes Schutzblech gegen das Nachgreifen seitens 

des A rbeiters zu sichern.
D ie Pressen mit selbsttätigem  M aterialvorschub 

und die R evolverpressen m öchte ich als S i c h e r 
h e i t s p r e s s e n  bezeichnen, welche viel mehr B e
achtung verdienen, als sie in W irklichkeit erfahren.

Bei neuen Exzenterpressen mit Fufseinrückung 
sollte, abgesehen von sonst etwa benötigten Schutz
vorkehrungen, nie eine S i c h e r u n g  g e g e n  u n 
b e a b s i c h t i g t e n  z w e i t e n  S t ö s s e l h u b  

fehlen.

soll. D enn hier kann durch die H eftigkeit der B e
w egung die Schutzvorrichtung selbst schon V e r 
letzungen hervorbringen, zum m indesten aber einen 
schmerzhaften Schlag au f Finger oder Hand aus
üben, wenn die Hand nicht rechtzeitig zurückgezogen 
wird.

Nicht zu missen ist aber der H andabweiser bei 
langsam  laufenden Ziehpressen schwersten Kalibers. 
In einer der nachfolgenden Skizzen em pfehle ich so 
gar eine solche Schutzvorrichtung für einen beson
deren Fall.

D afs durch die A b d e c k u n g  d e r  S c h n i t t 
w e r k z e u g e  vielfach eine sichere Verhütung von
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U n f ä l l e n  erzielt wird, ist eine ebenso bekannte, 
wie leider w enig beachtete Tatsache. W enn diese 
Erkenntnis nicht überall durchdringt, so liegt die 
Ursache w ohl hauptsächlich darin, dafs gedeckte 
Schnittwerkzeuge, Blockw erkzeuge, teurer sind als 
offene.

Ich w erde auf meine Erfahrungen über d i e s e  
A rt des Schutzes beim Arbeiten an Pressen weiter 
unten zurückkom m en.

D ie Stellungnahm e d e r  M a s c h i n e n f a b r i 
k a n t e n  zu den Schutzvorrichtungen ist auf einem 
toten Punkte angelangt. Sie liefern Pressen mit

froh, wenn er nur eine Schutzvorrichtung vorfindet, 
welche ihren Zw eck erfüllt.

Ich halte es sogar für eine Pflicht des M aschi
nenfabrikanten, an seinem T eile m itzuhelfen, den 
A rbeiter vor V erlust seiner Glieder zu schützen und 
den Betriebsunternehmer vor den Folgen zu bew ah
ren, die ihm aus dem Fehlen von Schutzvorrichtun
gen an seinen Maschinen erwachsen können. —

V o r kurzem wurde ein Betriebsunternehmer und 
sein W erkführer wegen ungenügenden Schutzes sei
ner E xzenterpresse vom  Staatsanwalt zur V erant
wortung gezogen und zu empfindlicher Strafe verurteilt.

Fig- 374-

Revolverpresse fiir Kraftbetrieb 
von Schüler.

Schutzvorrichtungen nur d an n , w e n n  l e t z t e r e  
m i t  v e r l a n g t  w e r d e n .  Ich m öchte daher er
neut dringend em pfehlen, bei Bestellungen die A u s
stattung der Presse mit Schutzvorkehrungen a u s 
d r ü c k l i c h  und s c h r i f t l i c h  vorzuschreiben.

Seitens der M aschinenfabrikanten wird zuweilen 
der Einw and erhoben, dafs über die A rt und W eise 
der Schutzvorrichtung M einungsverschiedenheiten 
der aufsichtsführenden Organe herrschen. Nur nicht 
ängstlich m eine H erren ! Jeder Aufsichtsbeam te ist

In der Industrie nimmt die V erw endung von 
Pressen von T a g  zu T a g  zu. Dam it gehen Hand in 
Hand die V erm ehrung der U nfallgefahren und die 
U nfälle selbst. Bei der Vielgestaltigkeit der Pressen 
und den A n ford eru n gen , welche an diese gestellt 
werden, ist der Schutz an diesen Maschinen keine 
leichte A u fgab e. A b er dankbar ist die A u fgab e und 

viele W eg e führen zum Ziele.

M ögen die nachfolgenden Veröffentlichungen als 

W egw eiser dienen.
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Blatt 1.

Sieherheitsvorrichtimg an Exzenterpressen.

Fig. 375-

nicht zu grofs sein ; das Drehen mufs leicht und be
quem bew erkstelligt werden können.

A n m e r k u n g :  D ie Vorrichtung hat sich in einer 
der gröfsten Fabriken Deutschlands ausgezeichnet bewährt. 
Die Arbeiterinnen gewöhnten sich bald an die Arbeits
weise und wünschen keine Fufseinrückung mehr.

D as Einschalten der Presse erfolgt durch Links- 
resp. Rechtsdrehung der Handräder A  A ;  dadurch 
werden die Ketten D , die an den Kurbeln C  be
festigt sind, gespannt und bewirken durch Nieder
gehen des Stössels B die A uslösung der Maschine.

D ie H andräder sollen aus H olz hergestellt und
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Blatt 2.

Sicherheitseinrückung an Exzenterpressen.

Fig.

Um das Einrücken der Presse mit nur e i n e r  
Hand durch den H ebel b zu verm eiden, wird die 
Verbindungsstange e verm ittels des Stiftes d und 
H ebels c, w ie gezeichnet, am Niedergehen verhindert, 
wodurch das Einrücken der Presse ausgeschlossen ist.

W ird nun mit der linken Hand der G riff a nach 
aufwärts gezogen, so verschiebt sich H ebel c in die 
punktierte L ag e, sodafs der Stift d freigegeben ist 
und die Presse mit der rechten Hand vermittels 
H ebel b eingerückt werden kann. Beim Loslassen

beider Griffe zieht die Feder den H ebel c in die g e
zeichnete Stellung zurück, wodurch die Presse wieder 
gesichert ist.

A n m e r k u n g :  Diese Vorrichtung ist in einer sehr 
grofsen Fabrik mit gutem E rfolg  an deren Exzenter
pressen angebracht.

D ie Fabrikleitung schreibt: „Eine Benachteiligung 
der Arbeitsleistung des Arbeiters w ird durch die Vor
richtung n i c h t  hervorgerufen.“
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Sicherheitseinlösvorrichtung für Schwungradpressen. Bian 3.

Fig. 377-

D er für Fulsbetrieb eingerichtete Einlöshebel A  
einer Schwungradpresse wurde, wie aus der A bbildung 
ersichtlich ist, in die Nähe des Arbeitstisches ver
legt und zwar in der Form  zweier H ebel B B, welche 
an den beiden Seiten der Presse ihren Drehpunkt 
C  haben und in ihrer Bew egung durch seitlich am 
Tisch angebrachte A n sch läge D  begrenzt werden. 
Zur Einlösvorrichtung gehört ferner das verstellbare 
Gehänge C mit Seilscheibe F, w elches einerseits mit 
dem Einlöskloben G direkt und andererseits mit den 
beiden H ebeln B B  mittelst eines Drahtseiles ver
bunden ist.

D ie H ebel werden einfach beim  Ingangsetzen 
aufwärts gedrückt.

D er Fufshebel A  mit der zugehörigen Zugstange 
kann, wenn die auf der Presse auszuführenden Arbeiten 
es bedingen, jederzeit wieder angebracht werden.

A n m e r k u n g :  Laut Mitteilung der Leitung einer 
grofsen Fabrik hat sich die Vorrichtung sehr gut bt-

Ö c J n / T t

währt und „w ird von den Arbeitern, da ihnen die Hebel 
gut zur H and liegen, und ein gleichschnelles Arbeiten wie 
mit dem Fufshebel ermöglicht ist, gerne benützt, weshalb 
alle vorhandenen Schwungradpressen, bei denen der A r 
beiter die Hände nicht zur Zuführung des Alaterials be
nötigt, damit ausgerüstet wurden.“
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Blatt 4.

Sicherheitsvorriditung an Prägepressen,
(Friktionspressen).

D er Schutz gegen Fingerverletzung liegt in der 
Ausrückevorrichtung. D er A usrücker tritt nur bei 
Verw endung beider H ände in W irksam keit und 
bew irkt einen nur einmaligen Stem pelniedergang.

Er besteht aus einem H aupthebel a, welcher 
durch eine vertikal wirkende Feder immer in seiner 
oberen L age gehalten wird, einer Sicherung b, welche 
ein unbeabsichtigtes Niederdrücken des Hebels a ver
hindert und dem Klinkenhebel c, welcher durch 
Einwirkung au f die Nase d an der Zugstange die 
A uslösung des Stem pels zur Folge hat.

Arbeitsvorgang: Nachdem  das Arbeitsstück in 
die Matrize eingelegt ist, legt die Arbeiterin den 
H ebel der Sicherung b durch einen leichten D ruck 
der rechten Hand nach rechts, während sie mit 
der linken Hand am G riff des H ebels a diesen nie
derdrückt.

D ie K linke des Klinkenhebels c stöfst nun a u f 
die Nase d der Zugstange und drückt diese herunter, 
wodurch der Stem pelniedergang bewirkt wird. B e
vor jedoch  der Stem pel wieder zurückgeht, hat sich 
der freie H ebel der Klinke c au f die Stellschraube 
gelegt und bewirkt ein A bgleiten der Klinke von 
der Nase d ; hierdurch schnellt die Zugstange 
durch W irkung einer Zugfeder in ihre A nfanglage 
zurück und beeinflufst die Kupplung d erart, dafs 
der Stem pel in seiner H öchstlage stehen bleibt.

A n m e r k u n g :  D ie Einrichtung gewährt nicht nur 
Schutz vor Verletzung durch den niedergehenden Stempel 
sondern verhindert auch gleichzeitig einen zweiten unbe
absichtigten Stösselhub.

(Fortsetzung folgt.)

Fig. 378.

M i t t e i l u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  Von vorstehender Abhandlung „S c h u t z v o r r i c h t u n g  a n  
P r e s s e n “ erscheint nach Beendigung in der S o z i a l -  T e  c h n  i k  ein Sonderabdruck.
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Zur „Schützenfängerfrage“.
Von Ingenieur E r n s t

In dem in Heft 7 der „ Sozial-Technik“ erschie
nenen A ufsatze „Erfahrungen über Schützenfangvor
richtungen“ sucht Herr Ingenieur Schirm er den B e
weis zu erbringen , dafs Schützenfänger für Seiden
webstühle notwendig s in d , in der A b s ic h t, damit 
einen wichtigen Beitrag zu dem Kapitel „bew ährte 
Schutzvorrichtungen“ zu liefern. D anach scheint 
Herr Schirm er die Schützenfängerfrage, die in den 
K reisen der beteiligten Textilindustriellen und der 
Textil-Berufsgenossenschaften so unendlich viel Staub 
aufgew irbelt hat, in ihrem Entw ickelungsgang nicht 
hinreichend gewürdigt zu haben. D ie V orgänge 
aber, welche sich abgespielt haben bei dem Bestre
ben, die Arbeiter gegen U nfälle zu sichern, die durch 
das H erausfliegen von W ebschützen verursacht w er
den, sind so eigenartige und für die berufsgenossen
schaftlichen Kreise so wichtige, dafs ich mir gestatten 
m öchte, dieselben an dieser Stelle in chronologischer 
Reihenfolge anzuführen.

D ie Textilberufsgenossenschaften waren sich bei 
Ausarbeitung ihrer Unfallverhütungsvorschriften klar 
darüber, dafs U nfälle durch das H erausfliegen von 
W ebschützen leicht Vorkommen können, und sie 
schrieben deshalb sämtlich v or ,  dafs Vorrichtungen 
angebracht werden m ü ssen , die derartige Unfälle 
nach M öglichkeit verhindern. So enthält der § 88 
der Seiden-B.-G. die folgende Bestim m ung: Säm t
liche W ebstühle, w elche mehr als 70 Schufs in der 
Minute machen, sind mit Schützenfangvorrichtungen 
auszurüsten. W erden als solche Netze oder D raht
gitter v e rw en d et, so müssen dieselben au f beiden 
Seiten der Stühle angebracht werden. Stehen zwei 
Stühle nebeneinander, so genügt eines derselben 
zwischen den Stühlen. D ie Gröfse der Netze mufs 
mindestens 550 mm H öhe und 350 mm Breite be
tragen.“ Man liefs also den Betriebsunternehmern 
die W ahl zwischen seitlichen Netzen und anderen 
Fangvorrichtungen. H at Herr Ingenieur Schirm er 
nun wirklich festgestellt, dafs in den von ihm re
vidierten Betrieben derartige Vorrichtungen fehlten, 
so ist dies ein Zeichen dafür, dafs die Seiden-B.-G. 
vorher für die Durchführung der von ihr erlassenen 
Vorschriften in den betreffenden Betrieben nicht in 
gleicher W eise gesorgt hat wie z. B. in ihren zahl
reichen in Rheinland-W estfalen gelegenen W ebereien. 
D ie Bestim m ungen des § 88 selbst aber haben sich 
ebenso wie die Vorschriften aller anderen Textil-B.-G . 
durchaus bewährt, denn seit Bestehen des G.-U.-V.-G. 
bis gegen Mitte des Jahres 1905 hatte z. B. die Sei
den-B.-G. bei 25000 W ebstühlen 2 (zwei) Unfälle,

S c h u l z ,  S c h w e l m .

die durch das Herausfliegen von W ebschützen ver
ursacht worden waren, zu entschädigen.

Bei den übrigen Textil-B.-G. lagen die V erhält
nisse infolge der verw endeten schwereren W e b 
schützen zw ar nicht ganz so günstig; indessen lag 
keinerlei Veranlassung zu irgend w elchen besonde
ren, weitergehenden Mafsnahmen vor. D a  betrat in 
der Reichstagssitzung vom  24. Januar 1896 bei B e
ratung des Reichshaushaltungsetats der sozialdem o
kratische A bgeordnete W urm  die Rednertribüne und 
wetterte los gegen die m angelnde Fürsorge, die den 
Arbeitern zuteil würde. D abei erhob er einen 
Teppich W ebschützen allerschwersten K alib ers, den 
er auf den Tisch des H auses gelegt hatte, nach A rt 
eines W urfgeschosses und sprach: „H ie r , meine
Herren, sehen Sie diese ungefährlichen W eberschiff
chen, die beim W eben mit rasender Geschwindigkeit 
hin und her flieg e n , . . . w em  so ein W ebschütze 
an den K o p f fliegt, dem wird die Schädeldecke zer
trüm m ert.“ D ie nächstsitzenden Abgeordneten zogen 
die K ö p fe  ein , damit diese nicht von dem gefähr
lichen Geschofs getroffen würden, und die Schützen
fängerfrage war aktuell geworden.

D ie Staatsregierung tat nur ihre Pflicht, als 
sie den Gew erbeaufsichtsbeam ten von dieser Rede 
Kenntnis gab mit dem Ersuchen, au f einen geeign e
ten Schutz der Arbeiter gegen das Herausfliegen von 
W ebschützen noch mehr als bisher hinzuwirken.

Inzwischen hatte die W ebstuhltechnik bedeutende 
Fortschritte gem acht. W ährend A nfang der neun
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die T u ch w eb 
stühle nur 65 Schufs m achten, ging man zu A nfan g 
dieses Jahrhunderts bis zu 90 und mehr Schufs in 
der Minute über. Dadurch wurden die durch heraus
fliegende W ebschützen verursachten U nfälle u. a. in 
den Tuchfabriken der Nieder-Lausitz wesentlich häufi
ger , und die Norddeutsche Textil-B.-G. sow ohl wie 
die Gew erbeinspektoren forderten mit vollem  Recht 
für derartige W ebstühle besser wirkende Schützen
fangvorrichtungen. Ein Sprem berger Tuchfabrikant, 
der eine dahinzielende Anordnung des Kottbuser 
Gewerbeinspektors nicht ausgeführt hatte, erhielt ein 
Strafm an dat, gegen das er Beschw erde einlegte. 
W egen der W ichtigkeit der Frage wurde vom  Preufs. 
Handelsministerium  eine besondere Kom m ission er
nannt, die sich nach Besichtigung mehrerer T u ch 
fabriken in der W ebschule zu Forst einen an der 
Lade eines Tuchw ebstuhls angebrachten von Hüffner 
konstruierten Schützenfänger vorführen liefs, der nach 
der Meinung aller A nw esenden als vollkom m en an-
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gesehen werden konnte. D ie Kom m ission arbeitete, 
ohne eine Seiden-, Leinen- oder Baum w ollw eberei 
gesehen zu haben, ein Gutachten aus, in dem ganz 
allgem ein für W ebstühle ein Schützenfänger als not
w endig bezeichnet wurde, der die Eigenschaften des 
Hüffnerschen besäfse. D ie dem Gutachten b eige
fügte Beschreibung konnte ebensogut auch für ein 
Patent bestim m t sein , das Hiiffner auf seine K o n 
struktion erteilt werden sollte. •

D urch ministeriellen Erlafs vom  17. N ovem ber 
1904 wurde dann in Sachen des Sprem berger T u ch 
fabrikanten entschieden, dafs er Schützenfänger an
zubringen hätte, wie sie in dem Gutachten der K o m 
mission beschrieben waren. Gleichzeitig wurde von 
dieser E ntscheidung, bei der die beteiligten Berufs
genossenschaften überhaupt nicht gehört worden 
waren, säm tlichen preufs. G ew erbe-Aufsichtsbeam ten 
Kenntnis gegeben. D ie selbstverständliche Folge 
war, dafs die Gew erbeinspektoren nunmehr nicht 
nur für Tuchw ebstühle, sondern für säm tliche W eb 
stühle, auch für die in ihrer Konstruktion unverändert 
gebliebenen , einen Schützenfänger verlan gten , der 
genau wie der Hüffnersche konstruiert sein sollte. 
So wurde z. B. einer sehr bedeutenden Seidenweberei 
in Bielefeld nahegelegt, den Hüffnerschen Schützen
fänger für ihre W ebstühle zu beschaffen.

Um  K larheit über das Zurechtbestehen und vor 
allem über die A llgem eingültigkeit des Erlasses vom  
17. N ovem ber 1904 zu erhalten, wandte sich der 
Vorstand der Leinen-B.-G. am 13. Januar 1905 mit 
einer E ingabe an den Preufs. H andelsm inister und 
bat um A uskun ft, ob die Bestim m ungen vom  17. 
N ovem ber 1904 auch für Leinen- und Jutewebstühle 
gelten sollten. In einem Erlafs vom  4. März 1905 
wurde dies bejaht, zugleich aber wurde eine dahin
gehende Einschränkung getro ffen , dafs für grobe 
Baumwoll-, Leinen-, Hanf- und Jutewebstühle auch 
eine feste Stange an der Lade genügen sollte (der 
H üffnersche Schützenfänger ist aufklappbar).

Infolge dieses Erlasses und seiner Erläuterung, 
bei der die beteiligten Berufsgenossenschaften eben
falls nicht gehört worden w a re n , setzten sich die 
für das Königreich Preufsen in Betracht kom m en
den Berufsgenossenschaften untereinander in V e r
bindung, und die Norddeutsche, die Rheinisch-W est
fälische, die Schlesische Textil-B.-G ., sowie die Sei
den- und die Leinen-B.-G. richteten E ingaben an das 
Preufs. Handelsministerium und ersuchten um A u f
hebung der E rlasse vom  17. N ovem ber 1904 und 
vom  4. M ärz 1905. Säm tliche Berufsgenossenschaf
ten erkannten in den Begründungen zu ihren A n 
trägen an, dafs Schutzvorrichtungen, die das H eraus
fliegen von W ebschützen verhindern, durchaus not
wendig seien. A u f  der anderen Seite aber wurde

übereinstimmend betont, dafs die in dem Erlafs ent
haltenen Vorschriften viel zu begrenzte se ie n , als 
dafs sie für die gesam te W eberei A nw endung finden 
könnten. E s seien derartige einengende V orsch rif
ten vielm ehr geeign et, die W eiterentw icklung der 
Technik im allgemeinen und die der U nfallverhü
tungstechnik im besonderen aufzuhalten. A u ch  wurde 
das Ministerium darauf hingewiesen , dafs die A u s
schaltung der Berufsgenossenschaften bei Zustande
komm en des Erlasses nicht im Sinne des G esetz
gebers gelegen habe; denn sow ohl nach § i 2 o e  
der R.-G.-O. als auch nach § 117  A bs. 1 des 
G.-U.-V.-G. seien solche Anordnungen vor dem E r
lasse den beteiligten Berufsgenossenschaften zur B e 
gutachtung vorzulegen. Nach den bei der Beratung 
dieser Bestim m ungen von den A bgeordneten Frhr. 
v. Stumm und R ösicke abgegebenen Erklärungen 
sollte durch diese Vorschrift erreicht w erd en , dafs 
nicht Eingriffe in die Rechte der Berufsgenossen
schaften, ihrerseits Anordnungen zu treffen, gem acht 
würden , dafs ferner W idersprüche mit den U nfall
verhütungsvorschriften verm ieden, und dafs schliefs
lich die zu erlassenden Vorschriften zunächst einer 
sachverständigen Prüfung seitens der beteiligten 
K reise unterzogen würden.

A u f  all diese Eingaben ist bisher weder eine 
A ntw ort noch eine Zurücknahm e der Erlasse vom
17. N ovem ber 1904 bezw. vom  4. März 1905 erfolgt. 
A llerdings sind die Gew erbeinspektoren vom  H andels
minister angewiesen worden, die Bestimmungen des 
Erlasses, soweit die W ebereien für Leinen- und g e
mischte W aren in Frage kämen, vor endgültiger E r
ledigung der Frage nicht zur Durchführung zu brin
gen; und es sind in der T at auch zwei diesbezügliche 
A n o rd n u n g en , die im Regierungsbezirk Hildesheim 
von den zuständigen Gewerbeinspektoren getroffen 
worden w a re n , auf eine E ingabe der Leinen-B.-G. 
hin sofort wieder zurückgezogen worden.

Ende 1906 und im Januar 1907 besichtigten der 
betreffende D ezernent aus dem Handelsministerium 
und die M itglieder der technischen Deputation für G e
werbe eine grofse A nzahl von W ebereien, ohne dafs bis 
heute über das Resultat dieser Besichtigungen etwas 
verlautet hätte.

E s ist durch diese V orkom m nisse das Gefühl 
der Unsicherheit in die beteiligten K reise hineinge
tragen w o rd en , indem die W ebereibesitzer nicht 
w isse n , wie sie sich den verschiedenen Erlassen 
gegenüber zu verhalten haben. D ie neu in den 
Dienst eintretenden Gew erbeaufsichtsbeam ten werden 
annehmen, dafs die beiden mehrfach erwähnten E r
lasse zu Recht bestehen, und werden verlangen, dafs 
die in ihnen gegebenen Bestim m ungen befolgt w er
den. U nd in der T at behauptete ein Gew erberat
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erst vor wenigen W och en  gelegentlich einer mit 
dem Schreiber dieses gem einsam  vorgenom m enen 
B etriebsrevision, dafs er auf Grund der Erlasse 
Schützenfänger an der Lade zu fordern berechtigt 
sei. Leider forderte er sie nicht; andernfalls hätte 
vielleicht eine Klärung der Sachlage herbeigeführt 
werden können. A u f  alle Fälle  ist zu wünschen, 
dafs bald eine Entscheidung in der A ngelegenheit 
getroffen w ird , damit die beteiligten K reise endlich 
aus der Ungewifsheit herauskom m en.

W ie die geschilderten V orgän ge erkennen lassen, 
hat die Schützenfängerfrage die Gem üter bereits leb
haft beschäftigt, und es ist in der T at den beteilig
ten Betriebsunternehmern nicht zu verdenken, wenn 
sie einer ihnen von einem zum ersten M ale revi
dierenden Aufsichtsbeam ten em pfohlenen Schützen
fangvorrichtung Mifstrauen entgegenbringen. Gerade 
in der Textilindustrie, in der zirka 1000 Faserstoffe 
zu Garnen und G ew eben verarbeitet werden, liegen 
die Verhältnisse derart versch ieden , dafs es hier 
durchaus falsch i s t , zu generalisieren. W enn Herr 
Schirm er behauptet, dafs die Unternehmer von einer 
an der Lade angebrachten Schützenfangvorrichtung 
nichts wissen w o lle n , und wenn er dafür die seit
lichen Schutzgitter empfiehlt, so ist dies ein Bew eis 
d a fü r , dafs seinen Erfahrungen ein nur kleines B e
obachtungsfeld zugrunde liegt. Ich kenne hunderte 
von Betrieben und tausende von W eb stü h len , bei 
denen die an der Lade angebrachten Schützenfänger 
ihren Zw eck vollkom m en erfüllen und von den W e 
bern durchaus nicht als störend em pfunden werden, 
während sie in anderen Fällen überhaupt nicht an
wendbar sind. D as gleiche gilt von den Schutz
gittern. Unter bestim m ten Verhältnissen sind sogar 
beide entbehrlich. B ei Schlauch- und Gurtenweb- 
stühlen z. B. erreicht die freie Schützenbahn oft

nicht die Länge des W ebschützens. H ier genügt 
es vollkom m en, wenn die seitlichen Führungsbleche 
etwas nach oben gebogen sind. Bei vielen anderen 
W ebstühlen fliegt der W ebschütze niemals heraus, 
wenn seine Spitzen nicht in der Schw erpunktsachse 
liegen, sondern wenn dieselben um etw a 3 bis 4 mm 
nach unten verlegt sind.

Ich bin deshalb der A n s ic h t, dafs diejenigen 
U nfallverhütungsvorschriften die besten sind, die der 
E ntw ickelung der U nfallverhütungstechnik den w e i
testen Spielraum  lassen; und dies gerade tut der § 88 
der U nfallverhütungsvorschriften der Seiden-B.-G. 
E r überläfst den M itgliedern der B.-G. vollkom m en 
die W ah l desjenigen System s von Schützenfangvor
richtungen , das sich für ihre Z w ecke am besten
eignet. A ls  allgem ein bekannt setzt dieser § 88 die
seitlichen Fangnetze voraus. D ie A bbildun g eines 
so lch e n , das allerdings den Vorschriften des § 88 
nicht en tspricht, weil es zu klein i s t , stellt daher
zw ar eine für gew isse W ebstuhlarten bew ährte aber 
keinesfalls eine nicht genügend bekannte Schutzvor- 
ichtung dar. W ollte  H err Schirm er aber auf die 

G efährlichkeit der Seidenw ebstühle allein hinweisen, 
so mufste er auch die Unfallstatistik der Seiden-B.-G. 
beifügen, denn andernfalls erhält der Leser ein un
zutreffendes Bild von der unfallverhütenden T ätig
keit der gesam ten Seiden-B.-G. Aufserdem  wird der 
Staatsregierung eine Unterlage geboten für Schritte, 
die geeignet s in d , den Berufsgenossenschaften ihr 
Recht, V orschriften zu erlassen und die B efolgung 
derselben zu überwachen, noch w eiter zu beschnei
den, und endlich findet die Sozialdem okratie M aterial 
zu ähnlichen Reden, wie sie der A bgeordn ete W urm  
am 2 4. Januar 1896 im D eutschen Reichstage g e
halten hat.

Gerät zum Besteigen von Bäumen, Telegraphenmasten und 

Palmenstämmen.
D. R. G. M. Nr. 32711. W a l t e r  R e  

Jeder Fachmann, der die Schwierigkeiten kennt, einen 
hohen Baum aus besonders verwachsenen Stellungen heraus 
so zu fällen, dass er in benachbarten, oft wertvollen Be
ständen, z. B. in Parks, öffentlichen Anlagen und dergl. so 
wenig als möglich Schaden anrichtet, wird es besonders 
freudig begrüssen, diesem hier noch immer bestehenden 
Mangel an geeigneten Geräten durch das in Fig. 379 dar
gestellte Gerät abgeholfen zu sehen. Es ist eine Kleinig
keit, damit bis zur äussersten Spitze der Bäume vorzudrin
gen, alle Äste zu entfernen und das Seil so hoch wie mög
lich anzubringen, was bis jetzt a n g e s i c h t s  de r  G e f a h r  
und im Hi n b l i c k  a u f  di e  s t r e n g e n  H a f t p f l i c h t 

i n h o 1 d , Schlossgärtner in Dittersbach, 

und U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  nicht jeder
manns Sache war.

Ferner wird diese Neuheit berufen sein, die E r n t e  
de r  v e r s c h i e d e n e n  t r o p i s c h e n  F r ü c h t e ,  vor 
allem der Kokosnüsse —  bis jetzt nur von Eingeborenen 
unter grossen Mühen besorgt —  wesentlich zu erleichtern 
und zu beschleunigen, was gleichbedeutend mit einer Ver
billigung ist.

Ein weiterer besonderer Vorteil dieses Gerätes besteht 
darin, dass selbst eiserne oder gläserne T e l e g r a p h e n 
ma s t e n  sicher zu besteigen sind, wenn an Stelle der 
Drahtseile solche aus Hanf verwendet werden. Schon die-
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Fig.

ser Umstand allein scheint geeignet, die bisher üblichen 
Steigeisen, die die Masten so beschädigen, nur bei be
stimmten Stärken verwendbar sind, einen stets mehr oder 
minder schrägen Stand des Benutzers bedingen und beim 
Gehen auf ebener Erde sehr hinderlich sind, mehr und 
mehr zu verdrängen.

Diesen Mängeln gegenüber bietet die neue Konstruk
tion ausser den schon oben erwähnten noch folgende 
Vorzüge: Man kann dieses leicht handliche Gerät bei
j e d e r  Baumstärke verwenden, ohne den Stamm oder 
Mast nur im geringsten zu beschädigen; abrutschen ist 
selbst bei Rauhreif völlig ausgeschlossen, denn die Schlin
gen ziehen sich durch das Körpergewicht fest zusammen; 
S i c h e r h e i t  b e i m  A r b e i t e n ,  zu der man beide 
Hände frei hat, weil man mit dem Sicherheitsgurt direkt 
gekuppelt ist; und nie ermüdender Stand infolge der 
wagerechten Anordnung der Trittbretter. Hierzu tritt 
noch die ungehinderte Bewegungsfreiheit auf ebener Erde 
und die Unabhängigkeit von Leitern, die, nachdem man 
sie oft weit transportiert hat, meist infolge dichten Unter
wuchses oder dergleichen gar nicht gebraucht werden 
können.

Reparaturen sind so gut wie ausgeschlossen, oder doch 
leicht selbst auszuführen, denn das Gerät besteht in der 
Hauptsache aus zwei Trittbrettern von hartem Holz A 
und zwei Drahtseilen B.

Erstere sind an ihren vorderen Enden mit zwei un
gleich lailgen, zangenartigen Gabeln c und d versehen. 
Diese ermöglichen trotz der Rundung des Baumes eine 
parallele Stellung der Trittbretter und klemmen sich in 
die Rinde ein. Zur Befestigung dienen die Riemen e und f,

379-

zwischen welchen sich noch ein nach oben und vorn ragen
der Eisenbügel g befindet, vermittels dessen man sich mit 
dem Drahtseil B verbinden kann. Dieses wieder ist an 
jedem Ende mit drehbaren Karabinerhaken ausgerüstet, 
von welchen h zum Einhängen in den Trittbrettbügel und
i zum Bilden der um den Stamm zu legenden Schlinge 
dient, welche man bei Bäumen von besonders starkem Um
fang noch durch ein Zwischenstück beliebig vergrössern 
kann. Zur bequemem Aufwärtsbewegung der Drahtseile 
sind an jedem ein Paar verschiebbare Handhaben k an
gebracht und der Karabiner des Sicherheitsgurtes schnappt 
in den Ring 1 ein.

Bei der Benutzung beachte man, dass die Trittbretter 
stets mit der k ü r z e r e n  G a b e l  n a c h  i n n e n  ange
schnallt werden, wobei der Riemen f ü b e r dem Bügel g 
liegen muss. Die Drahtseilschlingen sind immer we c h s e l 
s e i t i g  um den Stamm zu legen, dann hakt man mit 
einem Fuss in das untere Seil ein, macht mit dem anderen 
Bein eine Steigbewegung, um sich dann ebenfalls einzu
haken, und bewegt auf diese Weise die Seile immer weiter 
nach oben. Beim Aufstieg soll d e r  L e i b g u r t  immer 
mit dem oberen Seil, b e i m  A b s t i e g  d a g e g e n  n u r  
m i t  d e m  u n t e r e n  v e r b u n d e n  s e i n ,  damit dieses 
nicht mehr als nötig abgleiten kann. Das ganze Klettern 
ist so einfach, dass man schon nach kurzer Zeit eine völlig 
genügende Übung erlangt. Sollten Äste im Wege sein, 
die man nicht absägen will, so hake man eine Schlinge 
auf, lege sie über diesen wieder an und ziehe die andere 
nach.

Der Preis des Gerätes beträgt 15 Mark.
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Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ibt den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
16. 3. 08.

Sicherheitskurbel. —  Friedrich Hummel, Mün
chen, Hermann Schmidtstr. 4. •—  35 c. H. 41 684 —  13. 9. 07.

Feuerlöschvorrichtung. —  Gustav Krickhuhn, 
Lübeck, Viktoriastr. 18. —  61 a. K. 33618 —  8. 1. 07. 

19. 3. 08.
Vorrichtung zur Dampfentwässerung in liegen

den Dampfkesseln. — F. W. Born, Charlottenburg, Kant
strasse 143. —  13 d. B. 46511  —  25. 5. 07.

23. 3. 08.
Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. —  

Fritz Grunewald, Aachen, Hasselholzerweg 16. —  14g.
G. 24991 —  28. 5. 07.

26. 3. 08.
Vorrichtung zur Sicherung von Entstaubungs

oder Staubsammelanlagen gegen E-xplosionen. —  W. F. 
L. Beth, Maschinenfabrik, Lübeck. —  50 e. B. 48329 —  
23. 11. 07.

Selbsttätiger Feuerlöscher mit einem auf einer 
Unterlage von leicht schmelzbarem Metall ruhenden Ventil.
—  Paul Schou, Kopenhagen. —  61 a. Sch. 27217 —  
22. 2. 07.

30. 3. 08.
Fangvorrichtung für Förderkörbe. —  Georg 

Rothehüser, Werden a. d. Ruhr. —  35a. R. 24447 — 
29. 4. 07.

Sicherungsvorrichtung an Werkzeugmaschinen 
mit getrennt angetriebener Schnitt- und Vorschubbewegung.
—  Ludw. Loewe & Co., Akt.-Ges., Berlin. —  49a. L. 25575
—  13. 2. 08.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

16. 3. 08.
Explosionssicherer, wasserdichter, elektrischer

Schalter. —  Wilh. Sommerfeld, Charlottenburg, Wallstr. 13.
—  21 c. 332 170.

Sicherungsvorrichtung für Carburatoren. —  Mo- 
toren-Fabrik Oberursel A k t.-G e s., Oberursel. —  26c. 
331675.

Schutzvorrichtung an Lederstanzen, welche 
mittels zwei Flügelmutterschrauben verstellbar ist. —  Carl 
Weitmann, Schwäb. Gmünd. —  28b. 331895.

In Höhe und Breite verstellbares Zimmergerüst 
für Handwerker. —  Eduard Wüstemann, Altenburg, S.-A

—  37e- 33I 507-
Rettungsboje. —  Willy Hinz, Hamburg-Hohen

felde, Ifflandstr. 58. —  65 a. 331756.
In einen Flüssigkeitsbehälter einhängbare Alarm

vorrichtung. —  Ferd. Zehender, Frankfurt a. M., Rotlint- 
strasse 68. —  74 b. 331 547.

23. 3. 08.
Sicherheitskupplung für Förderwagen und ähn

liche Fahrzeuge. —  C. Braun, Herne i. W. —  20 e. 332380.
Zimmerluft-Reiniger. —  Christel Brandes, Han

nover, Engelbosteierdamm 113. —  30 i. 332324.
Explosionssicheres Gefäss zum Kochen von 

feuergefährlichen Stoffen. —  Henry Junge, Bergedorf. —  
341. 332280.

Schutzvorrichtung für hydraulische Fahrstühle. 
Victor v. Poeppinghausen, Berlin, Virchowstr. 6. —  35 a.

332 504.
Klappkurbel mit selbsttätiger Feststellung, für 

alle durch Hand anzutreibende Maschinen. —  Berliner 
Drehrollen-Fabrik Krigar & Ihssen, Berlin. —  47 b. 332 788.

Erteilte Patente.
D eutschland.

Kl. 67 a. 191708. Schutzvorrichtung. fiir Schleifscheiben. 
Andreas Arnold in München, Pariserstr. 47. (Fig. 380 
und 381.)

Die Schutzvorrichtung setzt sich im wesentlichen aus 
zwei Hauptteilen zusammen, und zwar dem eigentlichen 
Schutzgehäuse a, das selbst die grösste Schleifscheibe bis 
auf einen geringen Ausschnitt umschliesst, und einer zur

tig . 380. Fig. 381.
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Verkleinerung des freien Innenraumes des Schutzgehäuses 
bestimmten rückwärtigen Schutzwand b. Diese beiden 
Hauptteile stehen derart zwangläufig miteinander in Ver
bindung, dass sie gleichzeitig in entgegengesetzter Rich
tung zu bewegen sind, z. B. durch zwei in ein gemein
sames Zahnrad eingreifende Zahnstangen. Die Schutzwand 
trägt ausserdem noch ein oberes und ein unteres beweg
lich gelagertes Abschlusstück k bezw. 1, von denen jedes 
mit seinem vorderen Ende in eine Führungsnut m bezw. n 
des Gehäuses eingreift und durch sie bei einer Bewegung 
der Schutzwand gegen die Schleifscheibe derart bewegt 
wird, dass es sich der letzteren nähert. Die Lage und 
Krümmung dieser Führungsnuten ist so gewählt, dass die 
Enden der Abschlussstücke stets ebenso weit von der 
Schleifscheibe entfernt sind als die Schutzwand selbst. Auf 
diese Weise erfolgt also bei richtiger Einstellung der Schutz
wand stets ein volles Umgreifen der Schleifscheibe bei stets 
gleichbleibender Arbeitsöffnung. Für das richtige Einstellen 
der Schutzwand bürgt die Drehbarkeit des Schutzgehäuses 
samt der an ihr befestigten Schleifauflage o. ,

Die Feststellung der Schutzvorrichtung in jeder be
liebigen Stellung erfolgt mittels eines durch Gewicht be
lasteten Exzenterhebels p, der am Schutzgehäuse drehbar 
gelagert ist und sich mit seinem Exzenter an die Gleitbahn 
der unteren Führung h des Schutzgehäuses anpresst. Zum 
Abrichten der Schleifscheiben bei Abnutzung ist ein Spitzen
rädchen bekannter Art angeordnet, das an einem Gleit
stück t drehbar gelagert ist. Letzteres kann mittels eines 
fest gelagerten Zahnrädchens, das in eine Verzahnung des 
Gleitstücks eingreift, gegen den Schleifstein verschoben 
werden.

Die Figuren zeigen die Vorrichtung in ihrer Verwen
dung für die grösste und für die kleinste Schleifscheibe.

Verschiedenes.

Die Beaufsichtigung von Nebenbetrieben durch die 
Berufsgenossenschaften.

Nachstehend bringen wir ein Rundschreiben des Reichs
Versicherungsamtes betreffend Vereinbarungen zwischen Be
rufsgenossenschaften über die Revision fremdartiger Neben
betriebe zum Abdruck. Eine uns mitgeteilte Äusserung 
dazu aus dem Kreise der technischen Aufsichtsbeamten 
schliessen wir an.

Das Reichs-Versicherungsamt. Berlin W. io,
Abteilung für Unfallverhütung. den 5. Februar 1908.

I. 1817. Königin Augustastr. 26.
Es ist begrüsst worden, dass einzelne Berufsgenossen

schaften unter sich die Beaufsichtigung von Nebenbetrieben 
durch Aufsichtsbeamte derjenigen Berufsgenossenschaft ver
einbart haben, welcher der Nebenbetrieb, falls er Haupt
betrieb wäre, seiner Eigenart nach anzugehören hätte. Bei
spielsweise hat die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft sich 
zu diesem Zwecke mit der See-Berufsgenossenschaft ver
ständigt, um seegehende Schiffe, die als Nebenbetrieb 
grösser Zementfabriken bei der erstgenannten Berufsge
nossenschaft versichert sind, sachgemäss revidieren zu lassen. 
Dies Verfahren empfiehlt sich, weil die erfolgreiche Beauf

sichtigung von Nebenbetrieben, die ihrer Art nach von den 
bei einer Berufsgenossenschaft allgemein versicherten Ge- 
werbszweigen erheblich abweichen, Fachkenntnisse erfor
dern, über welche die technischen Aufsichtsbeamten dieser 
Berufsgenossenschaft häufig nicht verfügen werden.

In anderen Fällen ist auch nach Verständigung der 
beteiligten Berufsgenossenschaften eine gemeinsame Be
sichtigung solcher Nebenbetriebe durch technische Auf
sichtsbeamte beider Berufsgenossenschaften herbeigeführt 
worden. .

Im Interesse einer möglichst wirksamen Unfallver
hütung ist es erwünscht, dass diese, soweit hier bekannt, 
praktisch bewährten Massnahmen einzelner Berufsgenossen
schaften in weiterem Umfang durchgeführt werden.

Den Vorständen wird deshalb zur gefälligen Erwägung 
anheimgegeben, ob und in welcher Weise auch sie ein Ab
kommen zwischen Berufsgenossenschaften mit wesentlich 
verschieden gearteten Betrieben zur gemeinsamen oder 
wechselseitigen Besichtigung durch die technischen Auf
sichtsbeamten der Berufsgenossenschaften für zwechmässig 
und durchführbar erachten. Einer gefälligen Äusserung 
hierüber wird bis zum 1. April 1908 entgegengesehen.

Bei dem allgemeinen Interesse dieser Frage für die 
Berufsgenossenschaft ist bei den Vorständen des Verbandes 
der deutschen Berufsgenossenschaften und des Verbandes 
der deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften eine Er
örterung der Angelegenheit auf den diesjährigen Verbands
tagen diesseits angeregt worden.

Dr. K a u f m a n n .
An

die Vorstände der dem Reichs
Versicherungsamt unterstehenden 

gewerblichen Berufsgenossenschaften.

Die oben erwähnte Äusserung zur Sache lautet wie 
folgt.

Im Bezirk der Sektion ............................ ist mir kein
Nebenbetrieb bekannt geworden, dessen Einrichtungen so 
wesentlich verschieden geartet sind, dass ich ein Bedürfnis 
nach Unterstützung in meiner Revisionstätigkeit von irgend 
welcher Seite her anerkennen müsste.

Einem anderen Sektionsbezirk gehörte ein Betrieb an, 
ein Elektrizitätswerk, zu dessen sachgemässer Revision 
allerdings Fachkenntnisse unentbehrlich sein dürften, über 
die nur ein Angehöriger der Branche oder ein für das 
Gebiet der Elektrotechnik wissenschaftlich Vorgebildeter 
verfügt.

Nach meiner Ansicht kann aber der Aufsichtsdienst 
überhaupt nur dann vollen Wert haben und den möglichen 
Nutzen bringen, wenn er von Personen ausgeübt wird, die 
eine mehr oder weniger umfassende wissenschaftliche Vor
bildung und technische Ausbildung genossen haben. Eine 
solche Person wird sich aber auch in fremdartigen Be
trieben, in denen es sich um Technik und Eigenart an
derer Industrien handelt, zurechtfinden. Denn es ist nicht 
allein die unmittelbare Verwertung der erworbenen Kennt
nisse, sondern besonders auch die mit ihnen verbundene 
Fähigkeit, sich in anderen Gebieten zurechtzufinden, 
welche den Wert jener Vorbildung ausmacht.
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Aus den Berufsgenossenschaften.
Die V e r w a l t u n g e n  der S e k t i o n e n  VIII 

und X der P a p i e r m a c h e r - B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t  sind vereinigt und von Halle a. S. bezw. Frank
furt a. O. nach B e r l i n  SW 1 1 , Dessauer Strasse 2 
(Papierhaus) verlegt worden.

Die staatlichen Gewerbe-Aufsichtsbeamten müssen sich 
in den Betrieben aller Industriezweige zurechtfinden.

Wird von den Berufsgenossenschaften bei Auswahl 
ihrer Aufsichtsbeamten nach diesem Gesichtspunkt ver
fahren, so brauchte die in Rede stehende Mitwirkung 
von Beamten einer anderen Berufsgenossenschaft wohl 
höchstens bei so aussergewohnlicher Sachlage in Frage 
kommen, wie sie zum Beispiel in der Revision seegehender 
Schiffe für Revisionsbeamte der Steinbruchs-Berufsgenossen- 
schaft vorliegen mag.

Im Verein Deutscher Revisions-Ingenieure findet schon 
seit Jahren im berufsgenossenschaftlichen Interesse unter 
persönlicher Fühlungnahme der Aufsichtsbeamten der ver
schiedenen Berufsgenossenschaften miteinander ein reger 
Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen statt. —  
Dauernd vermittelt wird dieser Austausch weiter durch das 
Organ des genannten Vereins, die „Sozial-Technik“, neue 
Folge der Zeitschrift „Gewerblich-Technischer Ratgeber“, 
im Verlage von A. Seydel, Berlin SW 11.

In Fällen, in denen es für den Aufsichtsbeamten er
wünscht ist, etwa über eine fremdartige Maschine, die 
vornehmlich in Betrieben einer anderen Berufsgenossen
schaft in Gebrauch ist, Auskünfte zu erhalten, da setzt er 
sich naturgemäss auch jetzt schon —  ohne das Bestehen 
allgemeiner Vereinbarungen —  mit dem zuständigen 
Kollegen in Verbindung.

Sollte sich aber dennoch im Einzelfall das Bedürfnis 
für die amtliche Beteiligung des Aufsichtsbeamten einer 
anderen Berufsgenossenschaft fühlbar machen, so könnte 
dem ja unschwer durch Vereinbarung von Pall zu Fall 
entsprochen werden.

Ich erkenne also ein Bedürfnis, die Revision ge
wisser Nebenbetriebe durch Aufsichtsbeamte derjenigen 
Berufsgenossenschaften ausführen zu lassen, welcher 
der Nebenbetrieb angehören würde, wenn er Haupt
betrieb wäre, oder einen solchen Betrieb durch Auf
sichtsbeamte beider Berufsgenossenschaften gemeinsam 
besichtigen zu lassen, für d i e ...................... Berufs
genossenschaft nicht.

Mit dem Vertrieb von Sauerstoff-Atinungs- und Rettungs
Apparaten aller Art, besonders von Sauerstoff-Wiederbe
lebungsapparaten befasst sich die in B e r 1 i n gegründete Firma 
„Oxygenia“ , G. m. b. H., S ch iffb a u erd a m m  15. Die Fabri
kate, welche in den letzten Ausstellungen in Lüttich und St. 
Trond mit ersten Preisen ausgezeichnet worden sind, haben 
seinerzeit bei den Rettungsarbeiten in Courrieres erfolgreiche 
Verwendung gefunden. Besonders erlauben wir uns auf 
den von der „Oxygenia“ vertriebenen Wiederbelebungs
Apparat für künstliche und natürliche Atmung nach Dr. 
Brat hinzuweisen; dieser Apparat zeichnet sich dadurch 
vor allen ähnlichen Fabrikaten vorteilhaft aus, dass er bei 
schwersten Fällen von Gas-Vergiftungen etc.. wo eine 
natürliche Atmung nicht mehr nachweisbar ist, Erfolg ver
spricht. Verschiedentlich hat er seine Überlegenheit be
wiesen; auch die Berliner Feuerwehr hat die Apparate 
der „Oxygenia“ in Verwendung, und wie aus einem der 
letzten Feuerwehrberichte ersichtlich ist, sind dieselben 
mit Erfolg bei Gas-Vergiftung benutzt worden. Zg.

Anfrage.
Wie verhalten sich die runden Messerwellen bei Ab

richtmaschinen mit Späneabsaugevorrichtung —  in be
zug auf Erzeugung des Windstromes und Schleudern der 
Späne vor die Absaugekästen. Ht,

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Westliche Gruppe.

Zur diesjährigen am Sonnabend, den 9. Mai, vor
mittags 9'/t Uhr im Nebensaale des Stadtgartenrestaurants 
zu Heidelberg stattfindenden Sitzung erlaube ich mir alle 
Vereinsmitglieder einzuladen.

T a g e s o r d n u n g :
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsangelegen

heiten.
2. Bestrebungen, die zulässige Umfangsgeschwindigkeit 

der Schmirgelschleifscheiben zu erhöhen, und be
merkenswerte Unfälle an Schleifmaschinen. —  Herr 
Greve, Remscheid.

3. Gefahren beim Betriebe elektrischer Laufkrane. —  
Herr Stumpf, Essen.

4. Mitteilungen über die Ergebnisse der Prüfungen von 
Unfallversicherungspolice verschiedener technischer 
Aufsichtsbeamten. —  Herr Dr. Löbner, Leipzig.

5. Technische Mitteilungen:
a) Gasvergiftungen.
b) Augenverletzungen.
c) Besichtigung von Nebenbetrieben durch technische 

Aufsichtsbeamte anderer Berufsgenossenschaften.
d) Riemenrücker Bamag.
e) Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt.

6. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungsortes. 
Essen, im April 1908.

F r e u d e n b e r g .  
F r e i t a g ,  d e n  8. Ma i ,  abends 8'/« Uhr: Begrüssung 

im Bierrestaurant des Hotels zum Ritter. 
S o n n a b e n d ,  d e n  9. Ma i :  Nach der Sitzung gemein

sames Mittagessen. 3'/a Uhr. Besichtigung der Kunst
mühle von Graz & Co. A.-G. 5V2 Uhr: Aufstieg zum
Schloss und zur Molkenkur. Rückfahrt mit der Berg
bahn.

S o n n t a g ,  d e n  10. M a i ,  vormittags 10 U hr: Ausflug 
mit Damen über das Felsenmeer, Querhahnkopf, Pfalz
grafenstein nach Neckargemünd. Mittagessen in der 
griechischen Weinstube von Menzer.
Nachmittags 3 Uhr : Auf liebenswürdige Einladung des 
Herrn Konsul Menzer in Neckargemünd, Besichtigung 
der Parkanlagen und Kellereien.
Abends 7 Uhr: Kahnfahrt auf dem Neckar nach
Heidelberg zurück und zum Schluss gemeinschaftlicher 
Abendschoppen im Stadthallenrestaurant. 
Anmeldungen zur Teilnahme an der Sitzung und den 

folgenden Veranstaltungen erbitte bis s p ä t e s t e n s  4. Mai 
unter der Adresse des „Herrn I n g e n i e u r  S t ö p e l ,  
„technischer Aufsichtsbeamter der Berufsgenossenschaft der 
„chemischen Industrie in Heidelberg, Zähringerstrasse 8.“ 

Teilnahme von Damen an den Ausflügen ist erwünscht. 
Durch Vereinsmitglieder eingeführte Gäste sind willkommen.

Empfehlenswerte Hotels: Zum Ritter am Marktplatz, 
Reichspost am Bahnhof, Darmstädter Hof am Bismarcks
platz.

Für d ie  S chriftle itu ng  verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross -L ich te rte ld e -W ,, Paulinenstr. 3. 
D ruck der B uchdruckerei R oitzsch , A lbert S chu lze, R oitzsch .
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Über neuere Erfahrungen, betreffend die Staubverhütung 
im Gewerbebetrieb. Von Gewerberat Dr. C z im a tis .

Schutzvorrichtungen an Pressen. Von M ax S c h u b e r t h -  
Stuttgart. (Fortsetzung: Schutzvorrichtung an schweren 
Ziehpressen mit beweglichem Tisch. Schutzvorrichtung 
für liegende Ziehpressen. Einlegevorrichtung für Zieh
pressen. Zuführungsvorichtung für Ziehpressen.)

Der technische Aufsichtsdienst der Bau - Berufsgenossen

schaften nach den Rechnungsergebnissen des Reichs
Versicherungsamtes. Von P a u l  K o e p p e n .  

Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt in Charlottenburg.

Das Institut für Gewerbehygiene in Frankfurt a. M. 
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Verein deutscher Revisions-Ingenieure. Westl. Gruppe.

Über neuere Erfahrungen, betreffend die Staubverhütung 

im Gewerbebetrieb.*)
Von Gewerberat

D ie Staubverhütung und Staubbeseitigung im 
G ew erbebetriebe gehört zw eifellos mit zu den w ich: 
tigsten A ufgab en  der H ygiene. D ie Zahl der B e
triebe , in denen Arbeitsprozesse mit Entw icklung 
von Staub in Betracht kom m en, ist eine unbegrenzt 
g ro fs e ; ebenso mannigfaltig ist der Gew erbestaub 
nach seiner A rt und Beschaffenheit. V ielfach  w ech
selnd sind auch die M engen, w elche auf den g e 
w erblichen A rbeiter eindringen, —  ist die H äufig
keit und D auer der Einw irkungen, —  sind schliefs
lich die körperlichen A nstrengungen, w elchen der 
A rbeiter bei seiner T ätigkeit in der Staubatm osphäre 
unterworfen ist und bei w elchen eine Reihe von O r
ganen Angriffe auszuhalten haben.

W enn nun auch der m enschliche Organism us 
je  nach Disposition gew isse M engen von Staub eine 
Zeitlang ertragen und sich ihrer au f natürlichem 
W e g e  wieder entledigen kann, —  wenn auch die 
M öglichkeit der Gewöhnung an die W irkungen des 
Staubes in einem gewissen U m fange als vorhanden 
zuzugeben sein mag, —  so kann damit die praktische 
H ygien e im G ew erbebetrieb nur bedingt und höch
stens vielleicht insoweit rechnen, als sie ihre Forde
rungen je  nach A rt und M enge des erzeugten Stau
bes und je  nach A rt und D auer der Beanspruchung 
der A rbeiter unter Berücksichtigung der sonstigen

*) Dem XIV. Internationalen Kongress für Hygiene 
und Demographie zu Berlin am 26. September 1907 als 
Referat erstattet.

Dr. Cz i ma t i s .

Beschaffenheit der Arbeitsräum e in H insicht auf 
Raum bem essung, Luftversorgung u. dgl., den öko
nom ischen Verhältnissen und der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit des Betriebes anzupassen hat.

Im übrigen mufs nach aller Erfahrung für die 
praktische H ygiene der Satz leitend und bindend 
sein, dafs der im Gew erbebetrieb auftretende Staub, 
in w elcher A rt, Form  und M enge er auch im mer 
Vorkommen mag, in seinen W irkungen dem m ensch
lichen Organism us schädlich ist und deshalb bekäm pft, 
d. h. verhütet oder zw eckentsprechend beseitigt w er

den mufs.

D ie auf rationelle Bekäm pfung der Staubgefahr 
gerichteten Bestrebungen, w elche im wesentlichen 
unter Zugrundelegung deutscher Verhältnisse kurz 
skizziert werden sollen, liegen in ihren A nfän gen nur 
einige Jahrzehnte hinter uns.

D ie  Erkenntnis von dem U m fang und der B e
deutung der Gefahr ist durch sorgfältige Forschungen 
und zahlreiche allgem eine und Einzeldarstellungen 
gew eckt und geklärt worden und hat sich rasch g e 
nug verbreitet. D ie  Lösun g der A u fg ab e  ist mit 
allem Nachdruck aufgenom m en und mit gutem E r
fo lg  gefördert worden. D as war um so notwendiger, 
als mit der rapiden A usdehnung der Industrie, mit 
dem A ufkom m en neuer Prozesse und Produktions
m ethoden, mit der wachsenden Intensität des Schaf
fens die mit Stauberzeugung verknüpfte A rbeit quan
titativ und qualitativ zu nahm, w as naturgem äfs und
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zw eifellos Änderungen zuungunsten des Arbeiters 
mit sich brachte.

Zur Bekäm pfung der Gefahr haben Industrie und 
Technik verschiedene W eg e  eingeschlagen.

D ie  am nächsten liegende und beste M ethode 
ist offenbar diejenige, nach w elcher die A rbeitspro
zesse überhaupt ohne Staubentwicklung geführt, nach 
w elcher die Stoffe nafs bearbeitet und verarbeitet, 
nach welcher sie feucht gem ahlen, feucht gem ischt 
und bew egt werden. D ie M ethode hat im ganzen 
nur nachgeordnete B ed eu tun g; sie ist im Interesse 
des Gelingens des A rbeitsprozesses und mit R ück
sicht a u f das A rbeitsobjekt nur beschränkt anwend
bar.

D ie B estreb un gen , S to ffe , w elche unmittelbar 
gesundheitsschädlichen Staub entwickeln, durch ver- 
hältnismäfsig ungefährliche zu ersetzen, z. B. in der 
Feilenhauerei Zinn oder Zink an die Stelle von Blei 
treten zu lassen, finden ebenfalls bald ihre Grenze 
an der technischen M öglichkeit und allgem einen 
Durchführbarkeit. —

H äufig gelingt es, die Apparate, deren Betrieb 
mit Staubentwicklung verknüpft ist, so vollständig zu 
ummanteln, dafs das Eintreten von Staub in den 
Arbeitsraum  verhütet w ird ; dies setzt die M öglich
keit der V erw endung von Maschinen geschlossener 
Bauart voraus. D er W e g  ist aber in d e n  überaus 
zahlreichen Fällen verschlossen, in denen an dem 
Stauberzeuger fortdauernd A rbeitsverrichtungen nötig 
sind. H ier setzt der R egelfall ein, in dem das Pro
blem  der B e s e i t i g u n g  d e s  S t a u b e s  nach dem 
an sich einfachen und klaren Grundsatz zu lösen ist: 
D er Staub ist an der Entstehungsstelle zu fassen und 
abzuführen, d. h. so zu fassen, dafs er überhaupt 
nicht in den Arbeitsraum  gelangen kann, dafs aber 
zugleich der Arbeitsprozefs ungehindert von statten 
geht, —  und so abzuführen oder zu sam m eln, dafs 
andere Stellen von Belästigungen frei bleiben.

D ie A u  f f  a n g a p p a r a t e  verlangen eine nach 
der A rt des der Bearbeitung unterliegenden Stoffes, 
der Beschaffenheit des erzeugten Staubes und der 
Bauart der Arbeitsm aschine entsprechende A u sb il
dung, so, dafs der Staub der für die A bführung not
wendigen Rohrleitung in seiner Flugrichtung zuge
führt wird. —

Zur Abführung des Staubes mufs Luft bew egt,
—  der Staub mufs in einem Luftstrom  abgesaugt 
werden. D ie E rzeugung des Staubluftstrom es wird 
häufig durch die B ew egung der umlaufenden T eile 
der Arbeitsm aschine befördert; ihr müssen aber vor 
allem und notwendig besondere Hilfsmittel dienen,
—  Strahlgebläse verschiedener A r t , insbesondere 
aber V e n t i l a t o r e n  und E x h a u s t o r e n .  Sie 
müssen in zureichender Stärke sorgsam  gew ählt w er

den, dürfen aber w eder zw eckw idrig Arbeitsm aterial 
absaugen, noch d arf der A rbeiter durch Zug belästigt 
werden.

Besondere Sorgfalt in der Bem essung und V e r 
legung verlangen ferner die R o h r l e i t u n g e n  oder 
die K anäle zwischen der Staubquelle und dem E x 
haustor und zwischen diesem und dem Staubsam m 
ler; ihre W eite  ist dem jew eiligen Z w eck anzupassen, 
und ihre A n legu n g mufs unter Beobachtung des a ll
gem einen Grundsatzes erfolgen, dafs der Einführungs
winkel, unter dem die an die einzelnen Staubquellen 
angeschlossenen Zw eigleitungen in die H auptsauge
leitungen münden, m öglichst spitz ist, sodafs die den 
H auptluftstrom  treffenden Ström e der Zw eigleitungen 
jenem  m öglichst parallel einlaufen und nicht durch 
W irbelung sperrend wirken oder sonst durch Reibung 
unnützen K raftaufw and verursachen. D ie  näm lichen 
Rücksichten verlangen die V erm eidung von scharfen 
Krüm m ungen, Richtungs- und Q uerschnittsänderun
gen. D ie Rohrleitungen sind ferner auch noch so 
anzuordnen, dafs A blagerungen und Verstopfungen 
m öglichst vorgebeugt w ir d , dafs schlim m stenfalls 
leicht A bhilfe geschafft werden kann.

W eiterhin ist zu berücksichtigen, dafs die eine 
Industrie leichten oder vo lum in ösen , die andere 
schweren, die dritte sauren Staub liefert, und dafs in 
jedem  Fall A np assung erfolgen mufs.

Überdies ist es mit dem wirksam en A bsaugen 
des Staubes am Entstehungsort noch lange nicht ge
tan. W enn auch unter Um ständen der Staub in das 
Freie ausgeblasen oder einer Feuerung zugeleitet 
werden kann, so ist doch seine A bsch eidun g durch 
R e i n i g e r  u n d  S a m m l e r  regelm äfsig B ed in gu n g; 
denn der Staub d arf nicht wieder in Arbeitsräum e 
zurücktreten; er darf auch die N achbarn nicht b e
lästigen. V ielfach  ist er so w ertvoll, dafs das Sam 
meln schlechthin wirtschaftliches G ebot ist. D er vom  
Exhaustor herangebrachten Staubluft mufs also der 
Staub entzogen werden.

Für die W ahl des Sam m lers sind A rt, E ig e n 
schaften und M enge des Staubes bestimmend. H an
delt es sich um groben schw eren Staub, oder um 
Spähne, Schalen u. dgl., so kann in vielen Fällen die 
einfache Staubkam m er dienen.

A n  ihre Stelle tritt häufig der sog. Zyklon, der 
in der H olzbearbeitung typischer Sam m ler geworden 
ist. E r  setzt groben A b fa ll voraus und versagt für 
leichten Staub, besitzt aber den grofsen V o rzu g  der 
selbsttätigen Entleerung. D er ihm anhaftende M an
gel, dafs die L uft aus der horizontal kreisenden in 
die senkrechte B ew egun g übergeführt werden mufs, 
wird durch den Einbau von Leitschaufeln u. dgl. b e 
hoben. D er Zyklon ist dadurch zu einem recht 
brauchbaren Sam m ler geworden.
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D ie einfache Staubkam m er hat durch Ausrüstung 
mit W änden aus Metall- oder sonstigem  G ew ebe 
V ervollkom m nung erfahren. D iese G ew ebe wirken 
als mehr oder minder grobe Filter.

D ie A bscheidung feinen flüchtigen Staubes ge
lingt mit Filtern aus feinem Stoffgew ebe, w’elche als 
F läch en -, Taschen- oder Schlauchfilter ausgebildet 
sind. A m  gebräuchlichsten und verbreitetsten, viel
fachster A nw endung für die Z w ecke der verschieden
sten Industrieen fähig sind die Schlauchfilter, w el
che, je  nach ihrem Einbau in die Saug- oder in die 
D ruckleitung, vo r oder hinter dem E xhaustor, als 
Saug- oder Druckfilter erscheinen und aufser dem 
V o rzu g  vollkom m ener W irkun g auch den V orteil 
haben, dafs ihre Reinigung sich während des Betrie
bes ohne Störung durch selbsttätig wirkende A b 
klopf- und Schüttelapparate erreichen läfst. D as 
Saugfilter d arf zudem in Hinsicht au f Feuers- und 
E xplosion sgefahr als ein Sicherheitsapparat ange
sprochen werden. —

T rotz A nw endung guter Filteranlagen kann, wenn 
auch nicht gerade oft, noch die Notw endigkeit b e
stehen, die A bscheidung des Staubes au f trockenem  
W eg e  durch A nw endung von N afsfiltern, W asser
staubfängern u. dgl. zu ergänzen. —

D iese kurze S k izzieru n g , bei der auch V  a - 
k u u m e n t s t a u b u n g  gedacht sei, m öge zur all
gem einen Kennzeichnung der technischen M ethode 
der Staubbeseitigung genügen. —

D ie w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e  A r 
b e i t ,  w elche dabei geleistet werden mufste und in 
stetem Fortschritt geleistet wird, ist ganz bedeutend, 
und die au f wissenschaftlicher Grundlage arbeitende 
Gesundheitstechnik hat, durch eine stattliche Reihe 
von Spezialfabriken vertreten, Form en und Einrich
tungen geschaffen, w elche in za h llo sen , sich fort
dauernd mehrenden Fällen, trotz der sich entgegen
stellenden Schwierigkeiten, guten und befriedigenden 
E rfo lg  geliefert haben.

D ie zu überwindenden W idrigkeiten waren sehr 
bedeutend. D er E ntw icklung abträglich sind na
mentlich Entstaubungsanlagen g e w e se n , w elche in 
rohem pirischer W eise  ohne Rücksicht auf die je 
weiligen Anforderungen des Betriebes ausgeführt 
waren und bei m angelhafter W irkung häufig einen 
beträchtlichen, unverhältnismäfsig hohen Teil der 
ohnehin kaum zureichenden Betriebskraft absorbier
ten, —  vielfach tatsächlich nur dazu d ienten , um 
dem Aufsichtsbeam ten bei Besichtigungen vorgeführt 
zu w eiden, damit er sich von der praktischen U n
durchführbarkeit überzeuge.

In diesen Verhältnissen hat sich, dank einer un
erm üdlich immer neu einsetzenden Kleinarbeit, dank 
der stetig wachsenden Erkenntnis bei allen beteilig

ten Faktoren, nach und nach ein gründlicher W an 
del vollzogen, —  namentlich in Deutschland und, 
wie ich aus persönlicher Erfahrung und A nschauung 
und aus dem Studium der englischen Fabrikaufsichts
berichte weifs, —  in steigendem Mafse auch in E n g 
land. —

W as vor allem wichtig 'is t: D er K r a f t  b e 
d a r f  für die Entstaubungsanlagen ist heute so her
abgem indert, dafs auch in mittleren und kleinen 
Gew erbebetrieben mit Nachdruck au f rationelle Staub
beseitigung gedrungen werden kann und vielfach 
schon mit gutem E rfo lg  gedrungen worden ist.

Angesichts des technisch M öglichen und Erreich
baren, wie des Erzielten, und gegenüber dem Grund
satz, dafs der Staub unmittelbar am Ort der E n t
stehung abzusaugen ist, kann die Beseitigung durch 
die R a u m a b s a u g u n g  nur dann in Frage kom 
men, wenn der Fabrikationsprozefs auch bei guter 
D urchbildung keine andere ökonom ische Lösung ge
stattet. D ie R aum absaugung, w elcher gerade in 
H insicht auf die Staubbeseitigung in einer noch nicht 
weit zurückliegenden Zeit warm das W ort geredet 
worden ist, mufs also noch geduldet w erd en ; ihr 
kann aber heute im wesentlichen nur mehr der 
Charakter eines Notmittels und Notersatzes zuer
kannt werden. Ist sie nicht zu umgehen, so müssen 
die Räum e gegen andere Betriebslokale so abge
schlossen w7erd en , dafs wenigstens diese staubfrei 
bleiben, und im übrigen ist die Zahl der in ihnen 
beschäftigten A rbeiter und die D auer der Beschäfti
gung darin nach M öglichkeit, eventuell unter Aus- 
schliefsung von weiblichen und jugendlichen P erso
nen, zu beschränken.

In welchem  U m fang dabei für L u f t e r n e u e 
r u n g zu sorgen ist, läfst sich nicht allgem ein be
stimmen. W enn in England beispielsweise für F lach s
Spinn- und W eb säle  verordnet ist, dafs ein 14 zölliger 
E xhaustor für je  2500 Quadratfufs Fufsbodenfläche 
vorhanden sein m ufs, so unterliegt eine derartige 
Vorschrift zw eifellos den begründetsten Bedenken. —

W as die R e s p i r a t o r e n  anlangt, so sind sie 
nach allen Erfahrungen nur als äufserste Notbehelfe 
anzusprechen. Sie haben eifrige Vertreter gehabt 
und finden auch heute noch Verfechter, A ls  w irk
sam e Hilfsmittel bei der Bekäm pfung der Staubge
fahr haben sie sich nicht erwiesen, —  schon darum 
nicht, w eil sie nicht andauernd benutzt werden und 
nicht benutzt werden können. S o ll der Respirator 
wirken, so mufs er völlig  dicht anschliefsen. D a 
durch erschwert er die Zufuhr von Atm ungsluft, 
während gerade das Atm ungsbedürfnis bei der A r 
beit gesteigert ist. E s übt unangenehm empfunde
nen D ruck auf das Gesicht aus, wirkt erhitzend, be
einträchtigt also das W ohlbefinden des A rbeiters und

*
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setzt seine Leistungsfähigkeit notwendig herab. A lle  
Einrichtungen müssen jedoch  unter dem G esichts
punkt getroffen werden, dafs sie dem Arbeiter g e
nügenden Schutz gew äh ren , ihm m öglichst wenig 
lästigen persönlichen Zw ang auferlegen, dafs sie ihm 
die A rbeit erleichtern und seine Leistungsfähigkeit 
erhalten und heben. D iese Eigenschaften fehlen 
dem Respirator und werden ihm nicht erworben 
werden können. Nur wenn gew isse Arbeiten keine 
andere W ah l gestatten, ist zu dem auch w egen sei
ner schwierigen Reinhaltung bedenklichen Respirator, 
zum M undschwamm und ähnlichen Mitteln Zuflucht 
zu nehmen. D ann aber ist die D auer der dem A r 
beiter zuzumutenden Verrichtungen au f das äufserste 
Mindestmafs zu beschränken. —

Früher sind auch M e d i k a m e n t e  (Schw efel
pillen, verdünnte Schwefelsäure, Abführm ittel u. dgl.) 
namentlich zum Schutz gegen  die Gefahren des B le i
staubes üblich gewesen. Sie sind in D eutschland 
wohl durchw eg als zw ecklos verw orfen, haben sich 
aber z. B. noch in der englischen Verordnung für 
Bleichrom atbetriebe erhalten. —

Neben rationell betriebenen Entstaubungsanlagen 
beanspruchen auch die s o n s t i g e n  V o r k e h r u n 
g e n  gegen die Schäden, w elche die mit Staubgefahr 
einhergehende gew erbliche Tätigkeit im G efolge hat, 
unverm inderte Bedeutung, —  von allem ändern ab
gesehen, allein schon aus dem Grunde, weil die 
nachteiligen Einwirkungen Wegen der A bhängigkeit 
der Einrichtungen von einer Reihe nicht ausschalt
barer M om ente auch bei aller Sorgfalt der G ew erbe
unternehmer praktisch nicht durchaus eliminiert w er
den können. A u ch  in dieser Hinsicht sind gute 
Fortschritte zu verzeichnen: die Arbeitsräum e w er
den heute hoch, licht und luftig gebaut; W ände und 
D ecken werden abwaschbar hergestellt oder erhalten, 
Was die Regel bildet, Kalkanstrich in periodischer 
Erneuerung; die Fufsboden werden so befestigt, dafs 
sie leicht und gründlich feucht gereinigt werden kön
nen. D en Arbeitern werden vielfach, —  auch in 
Betrieben, welche nicht unter die noch zu besprechen
den gesetzlichen Sondervorschriften fallen, A rbeits
anzüge überwiesen. Umkleide-, W asch-, Bade- und 
Speiseräum e finden mehr und mehr V erbreitung und 
Benutzung.

A lle  diese Vorkehrungen sind als notwendige 
oder zw eckm äfsige Ergänzungen der Entstaubungs
anlagen zu erachten und müssen dementsprechend 
gefördert werden. —

D er von dem englischen m edical inspector in 
seinem Jahresbericht für 1905 zum A usdruck g e 
brachten A u ffa ssu n g , dafs eine gute mechanische 
Entstaubungsanlage an und für sich hinreiche, um 
der Vergiftungsgefahr in einer grofsen Zahl von In-
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dustrieen vorzubeugen und sonstige an ihrer Stelle 
häufig angewendete Vorsichtsm afsnahm en, wie B e
reitstellung von Überkleidern, Um kleideräum en, G e
sundheitsgetränken (sanitary drinks), w ie auch den 
W echsel der Beschäftigung unnötig zu m achen, —  
kann daher in solchem  U m fange durchaus nicht b ei
gepflichtet werden. —

D er W e c h s e l  d e r  B e s c h ä f t i g u n g  kann, 
so wie die D inge liegen, nur in ganz besonders g e 
arteten Einzelfällen für eine geringe Zahl von A r 
beitern praktisch wirksam  gem acht werden, z. B. da, 
wo ein grofses Fabriketablissem ent zugleich ausge
breitete Landw irtschaft betreibt, wie es in O ber
schlesien hier und da der Fall ist. —  D afs die A r 
b e i t g e b e r  die Bedeutung der Staubgefahr und 
ihrer V erhütung mehr und mehr erkennen, erhellt 
allein schon aus der Tatsache der rasch zunehm en
den V erbreitung der Entstaubungsanlagen. Z ah l
reiche Fortschritte sind ihrer Initiative zu verdanken. 
Einw ände, dafs der Staub nicht schädlich sei, dafs 
die Beseitigung nicht erreicht werden könne, auch 
anderwärts unter ähnlichen Um ständen nicht geschehe, 
dafs die Arbeiter W iderspruch erhöben, dafs die 
K osten unerschwinglich se ie n , treten im mer mehr 
zurück. D as unm ittelbare persönliche Interesse der 
Betriebsinhaber und ihrer technischen Beam ten, — ■ 
die unbedingte Voraussetzung zur Erreichung des 
Z ie le s ! —  wächst.

In der A r b e i t e r s c h a f t  kom m t ebenfalls, 
Wenn auch im allgem einen noch etwas langsam , eine 
stärkere Anteilnahm e unzweifelhaft zum D urchbruch ; 
Fortschritte sind hier in erheblichem  Grade von dem 
Verhalten ihrer A rbeitgeber abhängig. Im übrigen 
bietet sich den Arbeiterorganisationen ein frucht
bares Feld praktischer B etä tig u n g , w elches auch 
schon hin und w ieder, wie z. B. im Solinger In
dustriebezirk, erfolgreich in Bearbeitung genom m en 
ist. —

Immerhin bleibt noch sehr viel zu tun und zur 
weiteren Förderung ist —  selbstverständlich —  un
erm üdliche A ufklärungsarbeit zum al durch die staat
liche G e w e r b e a u f s i c h t  unentbehrlich. W enn 
sich diese A ufklärungsarbeit nicht allein a u f die N ot
wendigkeit, die A rt und die M öglichkeit der E in 
richtungen, sondern namentlich auch au f den N ach
weis des ökonom ischen Effektes erstreckt, so wird,
—  wofür schon reichlich Beispiele beizubringen sind,
—  vor allem der technisch weniger vorgebildete B e
triebsunternehm er leichter gew onnen werden und 
vor abschreckenden M ifserfolgen bew ahrt bleiben. —

A bgesehen von der Schaffung der Institution 
der G ew erbeaufsicht musste natürlich die G esetz
gebung auch unmittelbar gegen die Staubgefahr ein
setzen.

S o Z i a L - t e c H n I K
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H auptgrundlage für die Bekäm pfung bilden ein
mal die B e s t i m m u n g e n  d e r  G e w e r b e o r d 
n u n g ,  w elche den Gewerbeunternehm ern die H er
stellung aller zum Schutz der A rbeiter erforderlichen 
Einrichtungen vorschreiben. W eiter sieht das Gesetz 
vor, dafs durch Beschlufs des Bundesrates, der L an 
deszentralbehörden und der Polizeibehörden V o r 
s c h r i f t e n  darüber erlassen werden können, w el
chen Anforderungen in bestim m ten A rten von A n 
lagen zur D urchführung der bezeiclmeten Grundsätze 
zu genügen ist. Im W e g e  der V erfügung kann 
überdies einzelnen A nlagen gegenüber eingeschritten 
werden.

E tw a bis zum Jahre 1895 w ar die Zahl der 
B u n d e s r a t s v e r o r d n u n g e n  eine geringe. Nach 
Sicherung der genügenden D urchführung ist eine 
Reihe von Verordnungen ergangen, w elche zum al in 
Hinsicht a u f die Verm inderung der Staubgefahr von 
starkem  Nutzen gew esen sind.

Verordnungen des Bundesrates werden erklär
licherw eise mit Rücksicht auf ihren weiten G eltungs
bereich und au f die an sie sich knüpfenden unter 
Um ständen recht einschneidenden Eingriffe nur dann 
einsetzen, wenn die Betriebsverhältnisse der zu er
fassenden A rten  von A nlagen im wesentlichen über
einstimmen, —  zugleich unter der Voraussetzung, 
dafs die zu beseitigenden Schädlichkeiten unzweifel
haft feststehen, dafs eine beträchtliche Zahl von A r 
beitern unter denselben le id et; die Schädlichkeiten 
müssen auch so erheblich sein, dafs die Schaffung 
von Besserung durch einheitlich anzuwendende Mit
tel ein G ebot der Notwendigkeit ist.

D en besonderen Verhältnissen einzelner Bezirke 
mit ausgeprägter örtlicher Industrie wird zw eckm äfsig 
durch Erlafs von P o l i z e i v e r o r d n u n g e n  R ech
nung getragen, sofern die sonstigen Voraussetzungen 
vorliegen.

D em entsprechend haben zahlreiche Landes- und 
Polizeibehörden Verordnungen für eine Reihe von B e
triebsarten erlassen.

Ferner hat das gew erbliche K o n z e s s i o n s 
v e r f a h r e n ,  dem eine grofse Zahl von A nlagen 
unterworfen sind, mit bestem  E rfo lge der Beseitigung 
der Staubgefahr g edien t; hier liegt eine wesentliche 
Bedeutung in der Mitwirkung des Staatsbaubeam ten, 
des G ew erbeinspektors und des Kreisarztes. —

W enn in der Literatur darauf hingewiesen w or
den ist, dafs in der Behandlung gew erbehygienischer 
Fragen gröfste Ungleichheit herrsche, und wenn w eit
greifende R e g l e m e n t i e r u n g  durch reichsrecht
liche Sondervorschriften befürwortet wird, so ist dem 
entgegenzuhalten, dafs die vielgestaltigen, in im m er
währendem  Flufs und fortschreitender Entw icklung 
befindlichen gew erblichen Verhältnisse einer solchen

V erordnung vielfach widerstreiten, ihr mindestens nicht 
günstig sind, —  dafs die Sondervorschriften —  häu- 

• fig das Ergebnis zwingender Kom prom isse —  sich 
oft genug auf M indestforderungen zu beschränken 
h ä tten , die in zahlreichen Betrieben schon längst 
überholt sein würden, —  dafs sie, weil sie füglich 
nicht allzu oft abgeändert und neu gefafst werden 
dürfen, erstarrend und rückbildend wirken können. 
Und schliefslich ist auch die Erhaltung der Schaffens
freude und der Initiative bei der Industrie, wie bei 
allen zur Mitarbeit Berufenen für den Fortschritt ein 
Moment von eminenter W ichtigkeit.

Übrigens wird die E i n h e i t l i c h k e i t  i m b e 
h ö r d l i c h e n  V o r g e h e n  in weiten Grenzen g e 
wahrt und wirksam unterstützt und gefördert durch 
a l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  u n d  A n l e i t u n g e n  
d e r  L a n d e s z e n t r a l v e r w a l t u n g e n .  Sie ver
meiden die Nachteile der Reglem entierung, können 
den Verhältnissen und Bedürfnissen jew eils angepafst 
und gebotenenfalls leicht w ieder abgeändert w er
den. —

A u s der Erw ägung heraus, dafs die U nfallge
fahr in staubigen Räumen steigt, haben auch ein
zelne B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  in ihren U n 
fallverhütungsvorschriften auf die N otwendigkeit der 
Staubbeseitigung hingewiesen und für die ihnen zu
gehörenden G ew erbebetriebe Anordnungen getroffen. 
Ihr Zuschnitt wird begrenzt durch die Forderung, dafs 
sie auch dem kleinsten Betriebe Rechnung zu tragen 
haben. —

D ie E r f o l g e  der au f die Bekäm pfung der 
Staubgefahr gerichteten A rbeit werden durch zahl
reiche Erhebungen bestätigt. In dieser Beziehung 
soll unter V erw eisung auf die Literatur nur einiges 
berührt werden. D abei ist zugleich zu betonen, dafs 
die Statistik für den Nachweis der Besserung der 
gesundheitlichen Verhältnisse oft genug versagt oder 
U ngenügendes bietet. Notwendig erscheint es ins
besondere, dafs die K r a n k e n k a s s e n  mehr h el
fen, dafs sie ihren Aufzeichnungen allgem ein eine 
tunlichst scharfe Berufsgruppierung zugrunde legen, 
und dafs die Ä rzte ihnen für die Zw ecke einer g e 
nauen Statistik die weitestgehende Unterstützung lei
sten. —

Für den S o l i n g e r  B e z i r k  mit seiner sehr 
grofsen Zahl von M etallschleifern, —  mit seinen 
durch Oldendorff bekannt gewordenen, damals schlim 
men Verhältnissen w ar, um ein B e i s p i e l  f ü r  
d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  V e r h ä l t n i s s e  her
auszunehmen, schon im Jahre 1875 eine Verordnung 
erlassen worden, welche Staubabsaugeeinrichtungen 
in den Schleifereien verlangte.

Zehn Jahre später berichtete der Aufsichtsbeam te 
für den Regierungsbezirk, die Verordnung wäre nur
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sehr m angelhaft durchgeführt und die polizeilichen 
Revisionen hätten keine Besserung gebracht. Noch 
im Jahre 1897 klagte der örtliche Aufsichtsbeam te, ' 
dafs die Bestimmungen wegen der K osten für E in 
richtung und K raft vielfach nur buchstabengem äfse 
widerwillige B efolgung fänden.

D ie gesundheitlichen Verhältnisse hatten sich in
dessen, wie im Jahre 1898 durch sorgsam e ärztliche 
Sonderuntersuchungen sich herausstellte, gehoben, 
waren aber doch noch ziem lich üble geblieben. In
zwischen hatte die Regierung eine neue, in B era
tungen mit den Betriebsunternehmern und den A r 
beitern durch den L andrat vorbereitete, schärfer ge- 
falste V erordnung in K raft gesetzt, w elche E rfo lg  
gehabt hat. E s ist erreicht worden, dafs seit Jahren 
kaum noch eine einzige Schleiferei ohne m echanische 
Entstaubung betrieben wird, und dafs die Forderung 
der Staubbeseitigung für alle Beteiligten, auch für 
die kleinsten Betriebe, als etwas Selbstverständliches 
gilt. —  U nd das Ergebnis ? —  Nach den von Olden- 
dorff für die Tahre 1850 bis 1874 gem achten E rhe
bungen betrug*) die Sterblichkeit der Schleifer über 
20 Jahre 25 pro M ille, die Mortalität der übrigen 
männlichen Bevölkerung über 20 Jahre nur 12,6 pro 
Mille. —  In den Jahren 1885 bis 1895 betrug die 
Mortalität der Solinger M etallschleifer durchschnittlich 
20,62, die der übrigen männlichen B evölkerung über 
14 Jahre 13,6 pro Mille, und nach dem Durchschnitt 
der beiden Jahre 1904 und 1905 starben von 1000 
lebenden Schleifern 10,95. —  Nach den A uszügen 
einer Ortskrankenkasse für Schleifer erkrankten nach 
dem Durchschnitt der drei Jahre 1896 bis 1898 mit 
Arbeitsunfähigkeit 38,5 °|o, nach dem D urchschnitt 
von 1902 bis 1904 nur 22,6 °|o der Versicherten. —  
Bei der allgem einen Ortskrankenkasse zu Solingen, 
wie auch bei verschiedenen gröfseren Fabrikkranken
kassen standen die Schleifer hinsichtlich der H äufig
keit der Erkrankungen besser als die Gesamtzahl der 
Versicherten. —

In anderen Bezirken haben Polizeiverordnungen 
ähnlich günstigen E rfo lg  gehabt.

A ls  im Jahre 1905 der E n tw urf einer Bundes
ratsverordnung für M e t a l l s c h l e i f e r e i e n ,  —  
w elcher u. a. neben Staubgjjsaügevorrichtungen das 
V erbot der Beschäftigung von Arbeiterinnen und ju 
gendlichen Arbeitern, Arztzeugnis, Krankenkontrolle 
usw. vorsah, —  der Prüfung im Reich unterworfen 
wurde, war das Ergebnis, dafs ein Bedürfnis nach 
reichsrechtlichen Vorschriften nicht mehr vorlag, —  
ein Bew eis, dafs solche auf das U num gängliche b e
schränkt bleiben dürfen.

*) Vgl. Röpke, Die Krankheiten der Eisenarbeiter. 
(Jena, Gustav Fischer. 1907.)

Ä hnlich  befriedigend waren die aus gleichem  
A nlafs angeordneten Erhebungen über die V erh ä lt
nisse in den F e i l e n h a u e r e i e n .  W ährend in 
E ngland vor wenigen Jahren die Feilenhauereien, in 
denen das Hauen mit der H and erfolgt, unter die 
dangerous trades eingereiht, der kom m unalen A u f
sicht entzogen und der staatlichen Fabrikaufsicht und 
staatlichen Sondervorschriften unterworfen wurden, 
konnte im D eutschen Reich von gesetzgeberischen 
M afsnahmen vornehm lich w egen der fortschreiten
den Besserung in den Verhältnissen abgesehen w er
den.

F ern er: D ie Jahresberichte der Preufsischen R e
gierungs- und G ew erberäte für 1906 behandeln aus
giebig die gesundheitsschädlichen Einflüsse in der 
G l a s i n d u s t r i e ,  wesentlich auch mit B ezug au f 
die Staubgefahr, und wohl alle Berichterstatter kom 
men zu dem Schlufs, das Bedürfnis, Schutzeinrich
tungen durch Bundesratsverordnung allgem ein vorzu
schreiben, sei zu verneinen. —

D afs bei gehöriger H andhabung den Gesund
heitsschädigungen durch Staub schon in kurzer Zeit 
mit offensichtlichem  E rfo lg  entgegengew irkt werden 
kann, lehrt auch die anfangs 1900 erlassene Bundes
ratsverordnung über den Betrieb der Z i n k h ü t t e n .  
D ie schweren gesundheitlichen Mifsstände in dieser 
Industrie waren erkannt, auch geschildert. K o n se
quent betriebene Einrichtungen , K onzession svor
schriften usw. hatten, zumal für neue A nlagen , m an
ches gebessert. Namentlich in O berschlesien hatten 
sich aber infolge traditioneller G ew öhnung hütten
männische Einrichtungen festgew urzelt, deren gründ
liche Beseitigung in den alten A nlagen au f manchen 
starren W iderstand stiefs. D ie  Hüttenärzte konnten 
im allgem einen w enig Unterstützung leisten. Im 
Jahre 1894 gelang es aber, einen der Herren zu b e
w egen, die Ergebnisse seiner in zehnjähriger Berufs
arbeit an den Hüttenarbeitern gesam m elten B eobach 
tungen über den Einflufs der Zinkhüttenarbeit und 
des Zinkhüttenstaubes niederzulegen ; einem vorläu
figen Gutachten folgte später eine M onographie.*) 
D er weitere V erlau f führte zu Untersuchungen der 
Reichs- und Landeszentralinstanzen, schliefslich zum 
Erlafs der V erordnung. D ie Eindäm m ung der Staub
gefahr ist inzwischen in so erheblichem  Mafse er
reicht w o rd en , dafs günstige gesundheitliche W ir
kungen heute längst feststehen. (Vgl. die Jahresb. d. 
Regierungs- u. G ew erberäte.)

D er aufgestellte Satz, dafs die Sondergesetz
gebung a u f das U num gängliche zu beschränken sei, 
erleidet durch die Zinkhüttenverordnung keine E in 

*) Vgl. Seiffert, Die Erkrankungen der Zinkhütten
arbeiter.
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schränkung. Im G egenteil: Gerade dieser Fall darf 
als typisches Beispiel gelten, weil die V orbedingun
gen für den Erlafs der V erordnung denkbar günstig 

erfüllt waren. —
Endlich habe ich noch darauf hinzuweisen, dafs 

zur Erreichung des Zieles fortgesetzte A u f k l ä 
r u n g  in die breitesten Schichten getragen werden 
mufs. A u ch  in dieser Beziehung sind schon gute 
Mittel angewendet worden. Neben den von einzel
nen grofsen W erken für ihre verschiedenen Betriebs
abteilungen ausgearbeiteten, den Arbeitern überw ie
senen I n s t r u k t i o n e n  haben namentlich die von 
dem Kaiserlichen Gesundheitsam t herausgegebenen 
M e r k b l ä t t e r  nützlich gew irkt; sie haben den b e
sonderen V o rzu g , nicht allgem ein für viele K ate
gorien von A rbeitern gelten zu wollen, sondern sich 
an einzelne bestim m te Berufsarten zu wenden.

A u ch  von volkstüm lich gehaltenen V o r t r ä g e n  
ist einiger Nutzen zu erwarten.

Ganz beträchtlichen W ert hat es aber nach vor
liegenden Erfahrungen, durch die T a g e s p r e s s e
Interesse und Verständnis für die wichtige Sache 
zu w ecken und pflegen. Im Gegensatz zur Fach
presse dringt die Tageszeitung überall ein. Durch 
häufige kurze Notizen, kleinere oder längere A u f
sätze über hygienische Einrichtungen, Verhaltungs- 
m afsnahm en, erzielte E rfo lge usw., —  alles m ög
lichst belegt durch Beispiele aus dem lokalen B e
zirk — , kann überaus reicher Nutzen gestiftet und 
viel Einsicht in das Gem eingut übergeführt wer
den. —

Ich schliefse. A u f  vielen W egen  mufs das Ziel
zu erreichen gesucht w erd en : H auptsache ist und
bleibt unerm üdliche A r b e it! —

S c h l u f s s ä t z e .

i,  Der im G ew erbebetriebe auftretende Staub ist 
als gesundheitsschädlich zu erachten und dem-

gem äfs —  unter A npassung an die ökonom ischen 
Verhältnisse des Betriebes —  zu verhüten oder 
zw eckentsprechend zu beseitigen.

2. D er zweckentsprechenden Beseitigung können 
grundsätzlich nur Einrichtungen dienen, durch 
w elche der Staub am Orte der Entstehung 
aufgefangen und so abgeführt w ird , dafs er 
nicht an anderen Stellen zu Belästigungen An- 
lafs gibt.

3. D ie Mittel der Raum ventilation und der V e r
wendung von Respiratoren u. dergl. sind nicht 
als Ersatz der unter 2. bezeichneten Einrich
tungen anzusehen, sondern sind Not- und E r
gänzungsbehelfe.

4. D ie der persönlichen H ygiene des Arbeiters 
im übrigen dienenden Einrichtungen und V e r
anstaltungen, wie Bereitstellung von Schutzklei
dern, Umkleide-, W asch- und Badeeinrichtungen, 
behalten auch rationellen Entstaubungsanlagen 
gegenüber vollen W ert.

5. D er Erlafs von gesetzlichen Sondervorschriftert 
für einzelne A rten von gewerblichen A nlagen 
kann a u f das Unum gängliche beschränkt blei
ben.

6. D er Aufklärungsarbeit über die Bedeutung def 
Staubgefahr und die Mittel zu ihrer Beseitigung 
is t , namentlich auch unter Zuhilfenahme der 
Presse, besondere Beachtung zuzuwenden.

7. D ie Statistik ist vornehm lich für den Nachweis 
der E rfolge auf dem G ebiet der Staubverhü
tung besser auszugestalten.

D er V ortrag wurde unterstützt und erläutert 
durch eine kleine mit kurzem T e x t ausgestattete 
Sam m lung von Überdruck-Skizzen nach praktisch er
probten Ausführungen, welche in der einen oder än
dern Hinsicht Charakteristisches boten.

Schutzvorrichtungen an Pressen
(in 14 Blättern).

Mitteilungen von Oberingenieur M ax S c h u b e r t h ,  technischem Aufsichtsbeamten der Südd. Edel- und Unedelmetall*
Berufsgenossenschaft S t u t t g a r t .  ‘

(Fortsetzung von  Seite 385.)

A u f  den nachfolgenden Seiten bringen wir als 
Fortsetzung der im 20. H eft begonnenen V eröffent
lichungen über Schutzvorrichtungen an Pressen die 
nächsten 4 Blätter (Blatt 5 bis 8). W ir machen

wiederholt darauf aufmerksam, dafs nach Abschlufs 
dieser Veröffentlichungen ein Sonderabdruck im V e r
lage der Sozial-Technik erscheinen wird.

D . Schriftltg.
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Blatt 5.

Schutzvorrichtung an schweren Ziehpressen 
mit beweglichem Tisch.

a bezeichnet zwei eingenietete Lager, b eine 
vierkantige W e lle , d i e  u n t e n  u m  90 G r a d  
g e d r e h t  i st .  D ieselbe ist drehbar in a gelagert, 
c bezeichnet einen Flügel, der in vertikaler Rich
tung verstellbar, an b befestigt ist. d stellt einen 
Führungsw inkel dar, w clcher beim Niedergehen 
des T isch es den F lügel um 90 Grad dreht.

U m  den A rbeiter bei grofser U nachtsam keit 
vor einer V erletzung durch den F lügel c zu 
sichern, belegt man den letzteren mit einem Stück 
Filz, den man, wie in der Zeichnung angedeutet, 
mit 4 Nieten befestigt. Zw eckm äfsigerw eise läfst 
man den Filz am Unterrande eine Idee über das 
Blech vorstehen.

A n m e r k u n g :  D ie bewährte Vorrichtung hat 
auch den Vorteil, etwa am Stempel hängen gebliebene 
Werkstücke abzustreifen.

Fig. 382.
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Blatt 6.

Schutzvorrichtung für liegende Ziehpressen
(Stoss werke).

Stellung a.

Stofswerke sind leicht zu schützen, 
wenn aus flachen Scheiben ein ver
tieftes Gefäfs gezogen werden soll. Es 
geschieht dies durch Anordnung einer 
Z u f ü h r u n g s r i n n e  und Über
deckung des offenen Teiles der Presse 
mit einer Drahthaube, welche zweck
mäfsig mit Scharnieren befestigt wird 
und aufklappbar ist.

Schwieriger gestaltet sich der Schutz 
beim Weiterziehen von vorgezogenen 
Messinghülsen.

Die aus der Zeichnung ersichtliche 
Zuführungsvorrichtung besteht aus zwei 
federnden Holzbacken, welche sich an 
einem Schieber befinden. Nach Ein
legen der weiterzuziehenden Hülsen bei 
herausgezogenem Schieber aufserhalb 
des gefährlichen Stempelweges (Stel
lung b) wird der Schieber bei Stempel
rückgang mit der Hülse vor die Ma
trizenöffnung geschoben (Stellung a). 
Der vorstofsende Stempel erfafst die 
Hülse und schiebt dieselbe durch die 
Holzbacken. Auf seinem weiteren Weg 
zieht er die Hülse sodann durch die 
Matrize.

Fig. 383-

A n me r k u n g :  Durch diese sehr
zweckmäfsige erprobte Zuführungsvorrich
tung wird die Hand der Arbeiterin vom 
Stempel ferngehalten — das so gefährliche 
Aufstecken der Hülsen auf den Stempel 
kommt in Wegfall.
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Blatt 7.

Einlegevorrichtung für Ziehpressen,

D ie Zeichnung zeigt eine Ziehpresse zum W eiterziehen 
von vorgezogenen Messinghülsen.

A u f  die Matrize ist eine Führungsrinne zum Einlegen 
der zu verarbeitenden H ülsen befestigt, mittelst w elcher der 
Matrize ca. 4— 5 Stück H ülsen nacheinander zugeführt w er
den können. Ü ber der M atrize befindet sich in der Rinne 
eine runde Öffnung für den D urchgang des Stem pels und 
zum Einfallen der Hülsen in die Matrize. Bei Beginn des 
A rbeitsvorganges werden etwa 3 Stück H ülsen in die Rinne 
eingelegt und durch E inlegen einer vierten H ülse und gleich
zeitiges V orschieben der schon in der Rinne befindlichen 
Hülsen, fällt die vorderste durch die eben erwähnte Öffnung 
in die Matrize und der nachfolgende Stem pel zieht dieselben 
durch das M atrizenloch. W ährend der Stem pel wieder zu
rückgeht, wird eine weitere H ülse eingelegt, die in der Rinne 
befindlichen vorgeschoben, und der V o rgan g  wiederholt sich, 
wie eben geschildert.

An me r k u n g .  Die die Maschine bedienende Arbeiterin hat 
bei der vorbeschriebenen Arbeitsweise nicht nötig, Hand oder Finger 
in nächste Nähe des Stempels zu bringen.
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Zuführungsvorrichtung fftr Ziehpressen.

* ■ '
Bei der hier skizzierten Schutzvorrichtung an einer 

E x z e n t e r p r e s s e ,  auf welcher Messingrondelle 
weiter verarbeitet werden, geschieht die Zuführung der 
Rondelle durch eine schräge Rinne (schiefe Ebene). In 
diese wird vor jedem Stempelniedergang die Rondelle 
eingelegt und gleitet in der Rinne abwärts in die Ma
trize. Eine gegenüber der Rinne auf die Matrize auf
gelegte erhöhte Platte verhindert ein Herausgleiten der 
Rondelle beim Einfallen in die Matrize. Nach ver
richteter Arbeit des Stempels wird das aus der Rondelle 
hergestellte Näpfchen, welches infolge seiner Formge
staltung nicht durch die Matrize fallen kann, durch den 
Auswerfer der Maschine hochgedrückt, und durch den 
auf den Tisch befestigten Schieber seitlich von der 
Matrize heruntergeschoben. Der Arbeiterin wird durch 
ihre Tätigkeit bei diesem Arbeitsvorgang, Einlegen der 
Rondelle in die Zuführungsrinne mit der rechten Hand, 
und Herunterschieben des gezogenen Näpfchens von 
der Matrize durch Drücken mit der linken Hand auf 
den Schiebergriff, keine Gelegenheit gegeben,, Hand 
oder Finger unter den Stempel zu bringen und sich 
dadurch Verletzungen auszusetzen.

Fig. 38s-
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Der technische Aufsichtsdienst der Bau-Berufsgenossenschaften nach 

den Rechnungsergebnissen des Reichs-Versicherungsamtes.
Von P a u l

Das nächst zurückliegende Jahr, für das uns 
die Ergebnisse der Statistik des Reichsversicherungs
amtes zur Verfügung stehen, ist 1906. Setzen wir 
dies Jahr mit den beiden vorhergehenden Jahren ins 
Verhältnis, so gelangen wir zu folgenden tabellari
schen Übersichten.

Es waren vorhanden versicherte Betriebe bei der

Baugewerks-Berufs-
Genossenschaft

1904 1905 1906

Hamburgischen 10744 11215 11117
Nordöstlichen 20997 21898 22977
Schlesisch-Posenschen 7 764 8 082 8455
Hannoverschen 13861 14092 14325
Magdeburgischen 6337 6414 6431
Sächsischen 11956 11942 12014
Thüringischen 50 56 5 224 5403
Hessen-Nassauischen 13841 14113 14209
Rheinisch-Westfälischen 23998 24818 25565
W  ürttembergischen 9 220 9 304 9 350
Bayerischen 13286 13187 13 545
Südwestlichen 11592 12001 12407
Tiefbau 15759 16404 18490

Die Zahl der in diesen Betrieben beschäftigten 
Vollarbeiter betrug bei den Baugewerks - Berufsge
nossenschaften in der oben gegebenen Reihenfolge

1904 1905 1906

51306 53 722 60284
167642 179643 190318

88504 87290 91755
68301 73431 75978
38133 38291 43292
96837 92518 88850
34247 35465 36 840
72 003 74569 74683

158638 163304 172465
32 021 33048 34398
68177 71925 67109
53071 55416 57 453

131886 141109 152876

Koeppen.

Für den technischen Aufsichtsdienst waren an 
besoldeten Beamten vorhanden bei der

Baugewerks-Berufs-
Genossenschaft 1904 1905 1906

Hamburgischen 6 6 7
Nordöstlichen 21 21 22
Schlesisch-Posenschen 2 5 5
Hannoverschen 5 5 4
Magdeburgischen 2 3 3
Sächsischen 6 8 8
Thüringischen 1 2 2
Hessen Nassauischen 8 8 8

Rheinisch-Westfälischen 8 9 9
Württembergischen 2 2 2
Bayerischen 8 9 9
Südwestlichen 6 6 8

Tiefbau 7 8 8

Bei einigen Baugewerks-Berufsgenossenschaften 
werden aufser den technischen Aufsichtsbeamten 
noch Vertrauensmänner, also ehrenamtliche Organe, 
mit Aufgaben auf dem Gebiete der Betriebsüber
wachung betraut, diese sind hinsichtlich des Um
fanges ihrer Arbeit und ihrer Zahl aus der amtlichen 
Statistik nicht ersichtlich.

An Kosten der Betriebsüberwachung finden wir 
nachgewiesen bei der

Baugewerks
Berufs

Genossenschaft

1905
Mark

1906
Mark

Zu- bezw. 
Abnahme 

Mark

Hamburgischen 25 972,44 26 505,98 + 553,54
Nordöstlichen 50 592,25 63 463,49 + 12871,24
Schles.-Posensch. 16 706,03 21 204,41 + 4498,38
Hannoverschen 22 947,16 19 750,02 — 3197,14
Magdeburgischen 12 542,33 12 949,18 + 406,85
Sächsischen 28 868,60 36 532,50 + 7663,90
Thüringischen 10 291,93 10 831,46 + 539,53
Hess.-Nassauisch. 29 420,55 26 147,71 — 3272,84
Rhein.-Westfäl. 40 429,64 44 156,49 + 3726,85
W  ürttembergisch. 11 671,02 11 115,62 — 555,40
Bayerischen 43 267,11 43 598,10 + 330,99
Südwestlichen 22 201,01 26 063,19 + 3862,18
Tiefbau 69 145,44 74 to 00 *«o ZD + 5139,55
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Für die beiden Vorjahre besteht folgendes 
Verhältnis. Es zahlten an Betriebsüberwachungs
kosten die

Baugewerks
Berufs

Genossenschaft

1904
Mark

1905
Mark

Zu- bezw. 
Abnahme 

Mark

Hamburgische 26 027,52 25 972,44 — 55,08
Nordöstliche 44 732,92 50 592,25 + 5859,33
Schles.-Posensche 6 264,42 16 706,03 + 10441,61
Hannoversche 19 573,95 22 947,16 + ' 3373,21
Magdeburgische 8 190,40 12 542,33 + 4351,93
Sächsiche 26 070,78 28 868,60 + 2797,82
Thüringische 4 895,66 10 291,93 + 5396,27
Hess.-Nassauische 23 230,53 29 420,55 + 6390,02
Rhein.-Westfal. 35 593,83 40 429,64 + 4835,81
Württembergische 11 508,43 11 671,02 + 162,59
Bayerische 18 601,25 43 267,11 + 24665,86
Südwestliche 21 679,17 22 201,01 + 521,84
Tiefbau 63 293,95 69 145,44 + 5851,49

Die Übersicht über, die Zahl der technischen 
Aufsichtsbeamten zeigt mit einer Ausnahme ein 
Gleichbleiben bezw. eine Vermehrung der tech
nischen Aufsichtsamtsstellen. Aus der Gegenüber
stellung der Ausgaben für die Überwachung der Be
triebe für 1905 und 1906 geht aber hervor, dafs 
bei drei Bau-Berufsgenossenschaften die bezüglichen 
Aufwendungen im Jahre 1906 geringer sind als 1905. 
Da in diesen Ausgabeposten die Gehälter und 
Reise- und Tagegelder der technischen Aufsichts
beamten enthalten sind, ergibt sich aus dem Minus 
von 3197,14  Mark bei der Hannoverschen Bauge
werksberufsgenossenschaft, dafs hier eine Stelle des 
Aufsichtsdienstes eingezogen ist, eine Tatsache, die 
wir schon aus der weiter oben gegebenen Tabelle 
über die Aufsichtsamtsstellen ablesen konnten. Auch 
bei der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsge- 
nossenschaft wird 1906 eine Minderausgabe von 
3272,84 Mark nachgewiesen, trotzdem die Zahl der 
Aufsichtsbeamten von 1904 bis 1906 gleichmäfsig 
mit 8 angegeben ist. Es erhellt hieraus, dafs min
destens vorübergehend eine Betriebsrevisorenstelle 
unbesetzt war. Die bei der Württembergischen Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaft weniger aufgewendeten 
555,40 Mark lassen nicht ohne weiteres den Rück- 
schlufs zu, dafs 1906 ein Aufsichtsbeamter weniger 
amtiert hätte, bei dem hohen Betrage der Betriebs
überwachungskosten im Verhältnis zu der Zahl der 
Revisionsbeamten läfst sich wohl annehmen, dafs 
hier die Arbeit eines Vertrauensmannes ausgefallen 
ist, dessen Auslagen sonst mit dem fehlenden Be
trage erstattet wurden.

Da ausweislich der Aussprache über die Be
triebsüberwachung auf dem Baugewerks - Berufsge

nossenschaftstage zu Halle, über die wir in Num
mer 13 dieses Blattes berichtet haben, die Genossen
schaftsvorstände sich darüber einig sind, dafs eine 
intensive Betriebsüberwachung erstrebenswert ist,, 
läfst sich erhoffen, dafs im Jahre 1907 die unbesetzten 
Revisionsbeamtenstellen wieder besetzt worden sind, 
und dafs für das Jahr 1907 die Rechnungsergebnisse 
des Reichs-Versicherungsamtes kein Heruntergehen 
der Betriebsüberwachungskosten bei einer Bauge- 
werks-Berufsgenossenschaft nachweisen werden.

Über die Früchte der aufgewendeten Kosten 
lassen sich aus der amtlichen Statistik nicht leicht 
Schlufsfolgerungen ziehen. Grundsätzlich ist man 
berechtigt, anzunehmen, dafs die Tätigkeit der Auf
sichtsbeamten hinsichtlich der Meldung der Unfälle 
den Erfolg zeitigt, dafs auch in den abgelegeneren 
Bezirken über die gesetzlichen Vorschriften gröfsere 
Klarheit geschaffen wird, dafs somit die Zahl der 
g e m e l d e t e n  Umälle an s t e i g t .  Auf der an
deren Seite kann durch den D ruck, der von den 
Revisionsbeamten auf Unfallverhütung gelegt wird, 
sich eine Herabsetzung der Unfallgefahr erzielen 
lassen, d. h. die Zahl der e n t s c h ä d i g u n g s 
p f l i c h t i g e n  Unfälle z u r ü c k g e h e n .  Wir stellen 
im Nachfolgenden die statistischen Ergebnisse der 
letzten Jahre nebeneinander, und zwar, um jede 
falsche Auffassung der je nach der Anzahl der be
schäftigten Personen schwankenden absoluten Zahlen 
zu verhüten, nach dem Verhältnis der Unfälle zu 
1000 Vollarbeitern =  300 000 Arbeitstagen.

A uf 1000 Vollarbeiter traten ein Unfälle, oder 
mit ändern Worten, wurden Unfallanzeigen erstattet 
bei der

Baugewerks
Berufs

Genossenschaft
1903 1904 1905 1906

Hamburgischen 56,15 55,86 57,48 58,46
Nordöstlichen 67,31 68,73 69,23 66,76
Schles.-Posensch. 56,90 58,87 58,15 58,03
Hannoverschen 38,46 39,69 39,03 38,38
Magdeburgischen 57,38 54,57 53,38 52,37
Sächsischen 47,87 49,91 49,83 56,23
Thüringischen 40,32 43,89 42,07 41,42
Hess.-Nassauisch. 46,11 50,65 51,68 53,49
Rhein.-Westfäl. 44,17 45,87 44,92 44,77
Württembergisch. 50,93 47,87 43,97 46,08
Bayerischen 73,10 77,94 ' 70,73 77,35
Südwestlichen 56,74 59,84 61,17 60,17
Tiefbau 76,24 83,35 82,57 78,68

Die oben erwähnten theoretischen Konstruk
tionen lassen sich nach diesen Zahlenreihen nicht 
ohne weiteres als überall mafsgebend anerkennen. 
Die Beschäftigungsmöglichkeit in den einzelnen Be*
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rufsgenossenschaftsbezirken und andere nicht leicht 
feststellbare Faktoren bringen ein Schwanken der 
Verhältnisse hervor, wie es sich bei verschiedenen 
der nachgewiesenen Zahlen ablesen läfst.

Die entschädigungspflichtig gewordenen Unfälle 
betragen, auf iooo Vollarbeiter berechnet, bei der

ßaugewerks-
Berufs

Genossenschaft
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906

Hamburgische 8,75 8,96 9,49 9,20 9,96 9,51 9,29 9,12
Nordöstliche 12,76 12,81 13,11 13,97 12,59 12,93 11,70 10,32
Schles.-Posensch. 11,16 10,51 11,62 12,45 11,65 12,41 12,20 11,31
Hannoversche 7,58 7,39 8,57 8,73 8,50 7,64 8,59 8,62
Magdeburgische 7,23 7,80 7,78 10,82 9,14 9,15 9,27 8,80
Sächsische 8,57 9,37 10,12 11,74 10,88 11,23 11,73 11,99
Thüringische 10,76 9,26 10,76 11,31 9,64 9,17 10,46 9,58
Hess.-Nassauisch. 9,27 9,18 9,85 9,33 -8,74 8,32 9,16 9,01
Rhein.-Westfäl. 9,90 8,91 9,83 9,52 10,04 10,24 11,02 9,83
Württemberg. 16,24 16,66 16,59 17,79 17,18 16,61 14,01 16,69
Bayerische 17,62 16,88 17,03 19,57 17,16 14,30 11,85 15,27
Südwestliche 10,9G 12,07 12,92 13,60 11,74 13,00 12,22 12,57
Tiefbau 12,82 12,82 13,87 16,61 16,24 15,17 14,74 12,74

Das Jahr der höchsten Unfallziffer innerhalb 
der einzelnen Berufsgenossenschaften ist durch den 
Druck hervorgehoben. Bei den meisten Genossen
schaften ist das Jahr 1902 das am schwersten be
lastete. Die Unfallziffern der folgenden Jahre sinken 
im Durchschnitt bei allen Baugewerks - Berufsge
nossenschaften aufser der Rheinisch • Westfälischen 
und der Sächsichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
Worauf das Ansteigen der Unfallziffer von 9,52 im 
Jahre 1902 bis auf 11,02 im Jahre 1905 bei der 
erstgenannten Genossenschaft zurückzuführen ist, ist 
nicht ersichtlich. Bei der Sächsischen Baugewerks
Berufsgenossenschaft dürfte die Höchstziffer von 

, 11,99 im Jahre 1906 auf den nun schon mehrere 
Jähre andauernden Rückgang des Sächsischen Bau
gewerbes nach der Zahl der geleisteten Arbeitstage

zurückzuführen sein. Bei sinkender Konjunktur wer
den erfahrungsgemäfs die öffentlichen Einrichtungen 
zur Hilfeleistung stärker beansprucht als bei wirt
schaftlich günstiger Lage, bei der aus Mangel an 
Arbeitskräften auch die Invaliden mit normalen 
Löhnen eingestellt werden. Wie man schon jetzt 
von den Krankenkassen sagt, sie trügen einen Teil 
der Lasten der Arbeitslosenversicherung, so haben 
auch die Berufsgenossenschaften bei „schlechten 
Zeiten“ mehr Rentenbewerber als in guten Jahren.

Die durchschnittliche Unfallziffer der Bauge- 
werks-Berufsgenossenschaften bewertete man vor dem 
neuen Unfallversicherungsgesetz vom 30. Juni 1900 
mit 12, selbstverständlich konnte man zu diesem 
Durchschnittswert nicht durch eine Addition der 13 
Positionen der oben gegebenen Tabelle gelangen, 
sondern indem man die verschiedenen Baugewerks
Berufsgenossenschaften nach der Zahl der geleisteten 
Tagewerke und der vorhandenen Unfallziffern ver
glich: es ist etwas anderes, ob in dem Gebiete der 
Nordöstlichen Baugewerks - Berufsgenossenschaft mit 
190318 Vollarbeitern 10,32 per Mille verunglücken 
als in dem der Württembergischen Baugewerks-Be- 
rufsgenossenschaft mit 34398 Vollarbeitern 16,69 
per Mille. Jetzt beträgt bei den 4 gröfsten Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaften, die zusammen 1906 
über 70 500 Vollarbeiter mehr beschäftigen als die
9 übrigen zusammengenommen, die Unfallziffer 10,32,
11,31, 9,83, 12,74, so dafs wir zu einer durchschnitt
lichen Unfallziffer von 11 für das gesamte Bauge
werbe Deutschlands gelangen.

Zweifellos ist dieser Rückgang der Unfallziffer, 
der überzeugend in obiger Tabelle bei der gröfsten 
der Baugewerks - Berufsgenossenschaften, der Nord
östlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft ins Auge 
fällt, mit auf die Rechnung der Tätigkeit der tech
nischen Aufsichtsbeamten zu setzen.

Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 

in Charlottenburg.
A usrU ckvorriclitiing fiir  W alzw erke. R h e i n i s c h e  G u m

mi -  und Z e l l u l o i d f a b r i k ,  Ne c k a r a n - Ma nn h e i m.
Manche Arten von Walzwerken, z. ß. die der Gummiver

arbeitung, können mit Rücksicht auf die Eigenart des Betrie
bes nicht mit Sicherheitseinrichtungen versehen werden, die das 
Hineingelangen der Hände in den Walzeneingriff unmittelbar 
verhindern. Man muß sich in diesem Falle mit der Anbringung 
von Ausrückvorrichtungen begnügen, durch die der Arbeiter 
im Palle der Gefahr die Walzen rasch und von jeder Stelle 
des Arbeitsstandes aus zum Stillstände bringen kann.

Die ausgestellte Vorrichtung entspricht dieser Forderung 
durch folgende Konstruktion: Auf der hinter dem Walzwerke 
gelagerten Antriebswelle ist ein kleines Zahnrad lose angebracht, 
das mit dem großen Antriebsrade des Walzwerks im Eingriffe

steht; Mit diesem kleinen Rade steht die eine Hälfte einer 
Klauenkuppelung in starrer Verbindung, und dieser gegenüber 
befindet sich, fest mit der Antriebswelle verbunden, eine Büchse, 
auf der die andere Kuppelungshälfte in der Längsrichtung der 
Welle verschiebbar ist. Diese Büchse ist mit Führungsflanschen 
versehen, um eine Drehung vorerwähnten Kuppelungshälften auf 
ihr zu verhindern.

Wird die Antriebswelle in Bewegung gesetzt, so bewegt 
sich gleichzeitig die mit ihr verbundene Büchse und nimmt durch 
die Führungsflanschen die auf ihr in der Längsrichtung ver
schiebbare Kuppelungshälfte mit. Durch das Ineinandergreifen 
der Klauen der beiden Kuppelungshälften wird das an die eine 
Hälfte angegossene Triebrad und mit diesem das Antriebsrad des 
Walzwerks, also auch das letztere selbst in Bewegung gesetzt.
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Um nun das Walzwerk zu jeder Zeit und in Fällen der 
Not so schnell wie möglich außer Betrieb setzen zu können, 
ist die verschiebbare Kuppelungshälfte nach der einen Seite 
verlängert und auf dieser Verlängerung ein Gewindegang an
gebracht, dessen Höhe etwas größer ist als die der ineinander
greifenden Klauen. Hinter dieser Kuppelungshälfte ist ein 
Böckchen befestigt, in dem eine Einfallklinke leicht und senk
recht zur Wellen-, bezw. Kuppelungsachse bewegt werden kann. 
Diese Einfallklinke wird, um ein unzeitiges Einfallen zu ver
hindern, durch eine angebrachte Feder hochgehalten und kann 
jederzeit mittels eines Drahtseils und der an diesem so wie am 
Walzwerke selbst befestigten, rot gekennzeichneten Handgriffe 
und Tritte in Bewegung versetzt werden. Die einfallende 
Klinke legt sich dann neben den auf der Kuppelungshälfte an
gebrachten Gewindegang, und da sie seitlich nicht ausweichen 
kann, verschiebt sie die Kuppelungshälfte um die Höhe des 
Gewindeganges, löst die Kuppelung und bringt das Walzwerk 
fast plötzlich zum Stillstand. Die Handgriffe und der Tritt 
sind derart auf das Walzwerk verteilt und so leicht zugänglich 
gemacht, daß der Arbeiter einen dieser Angriffspunkte sicher er
reichen kann.

Das Einriicken des Walzwerks wird mit Hilfe des seitlich 
von demselben befindlichen, in horizontaler Richtung drehbaren 
Hebels bewirkt. — —

LeiterfiiTse. F r i e d r i c h  S t e i n b o r n ,  Maschinist,
L o c k w i t z  bei Dresden.
Die Leiterfüsse dienen dazu, das Ausgleiten von Lei

tern auf glattem Fussboden zu verhindern, und sind hier-

daher durch glatte, runde Ringe abgedeckt werden. Die 
vorliegenden Schutzringe sind aus poliertem Holz herge
stellt und zweiteilig, sodass sie leicht auf die Welle ge
bracht werden können. (Fig. 387.) —  —
Liinnemannsche Sicherheits-Schmiervorrichtung fiir leer- 

laufenile Riemenscheiben. Maschinen- und Arma
turenfabrik v o r m a l s  K l e i n ,  S c h a n z l i n  & 
B e c k e r ,  F r a n k e n t h a l - R h e i n p f a l z .
Wenn Maschinen durch Überführen des Antriebs

riemens von einer fest auf der Welle sitzenden Scheibe 
auf eine lose aufgesetzte Scheibe ausser Gang gesetzt 
werden, so muss verhindert werden, dass die lose Riemen
scheibe sich auf der Welle festsetzt, da sonst die Maschine 
nicht stillsteht oder sich unbeabsichtigt in Bewegung setzerl

• Fig. 386.

zu mit Gummiplatten versehen, die mittels eiserner Schienen 
an den Leiterbäumen befestigt werden. (Fig. 386.) —  —

Deckungen für Keilnasen und Stellringschrauben. A d o l f  
B r u n s ,  Vorsitzender der Sektion VIII der Müllerei
Berufsgenossenschaft, H a n n o v e r .
Die bei älteren Anlagen an den Transmissionswellen 

vorstehenden Teile von Keilbefestigungen, Stellringen und

Fig. 387.

Kuppelungen sind für die in die Nähe der Welle kom
menden Arbeiter ausserordentlich gefährlich und müssen

Fig. 388.

kann und hierdurch den Arbeiter gefährdet. Um ein sol
ches Festsitzen der Losscheibe zu verhindern, muss zwi
schen Scheibennabe und Welle eine stetige Schmierung 
stattfinden. Dies wird bei der Lünnemannschen Schmier
vorrichtung dadurch bewirkt, dass das Schmiermaterial 
aus der durch eine Stellschraube auf der Welle befestigten 
Büchse unter der Wirkung der Zentrifugalkraft durch 
zahlreiche Löcher austritt. Eine einmalige Füllung der 
Büchse genügt für einen Betrieb von mehreren Mo
naten. (Fig. 388.)-------

Gewerbliche Staubarten und Staublungen. P r o f e s s o r  
Dr.  Th.  S o m m e r f e l d ,  B e r l i n ,  i n G e m e i n 
s c h a f t  m i t  d e r  V e r w a l t u n g .

In der durch die Privatsammlung von Prof. Dr. S o m 
me r f e l d  ergänzten Sonderausstellung wird die B e d e u 
t ung  de s  S t a u b e s  f ür  di e G e s u n d h e i t  de s  A r 
b e i t e r s  veranschaulicht. Die wichtigsten in gewerblichen 
Betrieben vorkommenden S t a u b a r t e n  sind in Gläsern 
aufgestellt, die der Reihe nach mineralische, metallische 
und vegetabilische Staubarten enthalten. Bei der Beur
teilung der Gefahr des Staubes für die Atmungsorgane 
kommt neben der während der Arbeit eingeatmeten Menge 
vorzugsweise die physikalische Beschaffenheit der feinsten 
Staubpartikelchen in Betracht. Die hinter den Gläsern 
angebrachten M i k r o p h o t o g r a m m e  zeigen dem Be
schauer, wie die eine Staubart mehr oder minder vollkommen
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aus runden, eine andere mehr aus zackigen, eckigen, spitzi
gen Molekülen zusammengesetzt ist. Erstere sind im all
gemeinen als unschädlich aufzufassen, während die letzte
ren Gattungen die die Hohlräume der Atmungswege aus
kleidende zarte Gewebsschicht verletzen, sich in das Ge
webe einbohren und zu chronischen Entzündungsvorgängen

• führen, deren Endwirkung die Umwandlung mehr oder 
minder grösser Lungenabschnitte in derbe, schwielige Mas
sen ist. Zur Erläuterung dieser Verhältnisse sind Sc hni t t e  
v o n  m e n s c h l i c h e n  L u n g e n  in anatomischen Prä
paraten und farbig bemalten Photographieen ausgestellt. 
Die Lungenteile sind in Alkohol aufbewahrt. Da bei die
ser Art von Konservierung der Blutfarbstoff ausgelaugt 
wird, erscheint die normale Lunge völlig farblos, und 
fremde, farbige Bestandteile heben sich um so deutlicher 
ab. So erscheint die mit E i s e n o x y d  (Englisch- oder 
Pariser Rot) erfüllte Lunge ziegelrot, die mit E i s e n 
o x y d u l o x y d  rotbraun, die mit K o h l e  je nach deren 
Menge und Verteilung grauschwarz bis kohleschwarz. Die 
S t e i n h a u e r l u n g e  ( Ki e s e l l u n g e )  zeigt neben der 
durch Kohleeinlagerung bedingten teilweisen grauschwarzen 
Verfärbung als charakteristisches Merkmal zahlreiche kleine 
Knötchen, die bald mehr eckig, bald flachrundlich sind, 
bald vereinzelt, bald gruppenweise stehen und die Grösse 
einer Erbse erreichen. Ihre Farbe ist hellgrau, schwärzlich 
bis vollkommen schwarz. Im Innern dieser Knötchen lässt 
sich meist ein heller, weisslicher Kern erkennen, der sich 
unter dem Mikroskop als eine Ansammlung von Kiesel
säurekristallen herausstellt. Der Lungenschnitt eines U l 
t r a m a r i n a r b e i t e r s  zeigt eine grauschwarze, ins Bläu
liche hinüberspielende, der eines Tabakarbeiters eine braune 
Verfärbung. Die als S c h l e i f e r l u n g e  bezeichneten 
Lungenschnitte weisen äusserlich keine charakteristischen 
Merkmale auf; die teilweise dunklere Verfärbung rührt von 
eingelagerter Kohle her. Die mikroskopische Untersuchung 
jedoch lässt feine kristallinische, scharfkantige, das Licht 
brechende Körperchen erkennen, Schmirgelteilchen, die 
von dem Schleifmateriale stammen; kocht man kleine Teile 
der Lunge in Salzsäure und setzt dem Rückstand einige 
Tropfen Ferrocyankaliumlösung zu, so fällt sofort eine be
trächtliche Menge Berliner Blau aus, was den Gehalt der 
Lunge an Eisen beweist. Die ausgestellten Schleiferlungen

enthalten somit als Fremdkörper Kohle, Schmirgel und 
Eisen.

Rettungs-Bojen, -Gürtel, -Jacke, -Weste, -Matratze usw., 
ausgestellt von A. Baswitz, Berlin NW., Alt-Moabit 91/92. 
S e e - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .

Bis vor etwa 15 Jahren war Kork der allein für Ret
tungskörper in der Schiffahrt übliche Tragkörper. Die 
Tragfähigkeit des Korks, Eisen als Massstab genommen, 
beträgt das 3— 4 fache seines Eigengewichts. Demnächst 
fand das Renntierhaar bei 15— 20facher Tragfähigkeit An
wendung, und erst seit einigen Jahren sind Rettungskörper 
mit Kapokfüllung, die im Deutschen Reich unter Nr. 108314 
patentiert sind, in Aufnahme gekommen.

Das „Kapok“ trägt bis zum 38fachen seines Eigen
gewichts, und während Kork schwere und harte Körper 
ergibt, das Renntierhaar eine grosse Wasseraufsaugungs
fähigkeit besitzt und infolgedessen zum Faulen neigt, auch 
den Ratten eine willkommene Beute liefert, ergibt das 
Kapok leichte, geschmeidige Körper, die keine Neigung 
zum Faulen haben und von den Ratten nicht angerührt 
werden.

Die ausgestellten „Kapok-Rettungskörper“ sind mit 
rohen Bezügen gearbeitet, die Tragfähigkeit ist also unab
hängig von den Zufälligkeiten, den eine wasserdichte Hülle 
durch Beschädigungen oder Aufhören der Wasserdichtig
keit ausgesetzt ist.

Rieinenaufleger. G o t t l i e b  H a m m e s f a h r ,  S t a h l 
w a r e n f a b r i k ,  S o l i n g e n ,  F o c h e .

Zum gefahrlosen Auflegen von Riemen während des 
Ganges der Transmission werden Riemenaufleger verwendet. 
Die vorliegende Form eines solchen kennzeichnet sich da
durch, dass sie eine Klemmkappe besitzt, mit welcher der 
Aufleger gegen die Welle abgestützt werden kann. Durch 
Anziehen an der Stange des Auflegers wird der abgeworfene 
Riemen von dem an der Stange drehbar angeordneten 
Auflegearm an die Riemenscheibe gebracht. Der am Auf- 
legearm befindliche Finger läuft dann mit dem Riemen 
über die Scheibe und wird an der Ablaufstelle wieder frei, 
sodass der Aufleger wieder weggenommen werden kann. 
Die Klemmkappe lässt sich nach dem Wellendurchmesser, 
der Führungsarm nach dem Scheibendurchmesser einstellen.

Das Institut für Gewerbehygiene in Frankfurt a. M.

Vor einigen Tagen war im Reichstag vom Frank
furter Institut für Gewerbehygiene die Rede. Die Organi
sation dieses Instituts ist. noch nicht ganz vollendet, wes
halb es bisher davon absah, seine Ziele öffentlich darzu
legen. Da aber nun im Reichstag davon gesprochen 
wurde, mag es an der Zeit sein, über das Institut zu be
richten.

Wenige Gebiete des Fabrikwesens sind so wenig 
durchforscht und bekannt, wie die Einwirkung der g e 
w e r b l i c h e n  T ä t i g k e i t  auf L e b e n  und G e 
s u n d h e i t  der im Betrieb beschäftigten Personen und

die Umgebung. Nur selten sind die Erfahrungen, welche 
in einzelnen Industrieen und Betrieben gemacht werden, 
weiteren Kreisen zugänglich. Jeder einzelne Betrieb muss 
zum Schaden des Unternehmers und der Angestellten im
mer wieder aufs neue eigene Erfahrungen sammeln. Mit 
Recht ist daher auch aus den Kreisen der Industrie auf 
der Konferenz der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtsein
richtungen in Hagen vorgeschlagen worden, den Be
strebungen zur Verbesserung der hygienischen Verhältnisse 
in den c h e m i s c h e n  und t e c h n i s c h e n  Betrieben, 
welche G i f t s t o f f e  verarbeiten, einen M i t t e l p u n k t
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zu geben und ein besonderes I n s t i t u t  für experimen
telle Fabrikhygiene oder Gewerbehygiene zu schaffen, dessen 
Arbeitsgebiet in folgenden Worten skizziert wurde:

Hier würden alle Erfahrungen, die von den Gewerbe
inspektoren, von den Fabrik- und Kassenärzten, von den 
Fabrikleitern oder anderen in der Fabrik beschäftigten 
Personen und endlich von ausserhalb der Fabriken stehen
den unbeteiligten Ärzten gemacht werden, zusammen
laufen; hier würden alle statistischen Daten, welche sich 
auf diese Betriebe beziehen, und alle Kenntnisse gesam
melt werden, welche in Form von Schutzmassregeln, zweck
mässigen fabrikatorischen Anordnungen oder apparativen 
Konstruktionen eine Verringerung oder eine Bekämpfung 
der Giftgefahr im Auge haben. Von hier aus würde aber 
andererseits wieder eine ständige Belehrung an die oben 
genannten Personen zurücklaufen über alles, was wün
schenswert ist, zu erfahren und zu wissen beim Kampfe 
gegen diese Gefahren. Die erste Aufgabe dieser Institute 
würde sein, im Anschluss an aktuelle Fälle experimentelle 
physiologische Untersuchungen vorzunehmen zur Förderung 
der ursächlichen Erkenntnis der in chemischen Fabriken 
und in den Gewerben durch chemische Substanzen her
beigeführten Gefahren. In diesem Institute würden ferner 
physiologische, hygienische und toxikologische Kurse ab
zuhalten sein für diejenigen, welche sich der Fabrikauf
sicht, sei es im Dienste des Staates oder in der Berufs
genossenschaft, bereits widmen oder zu widmen beab
sichtigen, und hier würden sich die Fabrikleiter ebenso 
wie einzelne Gewerbetreibende in allen den Fällen Rat 
holen können, welche mit der Herstellung, der Verarbei
tung und dem Verbrauche giftiger Substanzen im Zusam
menhänge stehen. Von hier würden schliesslich mit Unter
stützung erfahrener Gewerbeaufsichtsbeamten und in der 
Praxis stehender Industrieller und Gewerbetreibender diejeni
gen Druckschriften herauszugeben sein, welche bei genügend 
fortgeschrittener Erkenntnis über die Gefahren und deren 
Bekämpfung in bestimmten Betrieben zu verwenden sind, 
und schliesslich Gesetze vorzubereiten sein, welche zur 
Durchführung notwendiger, die Giftgefahr bekämpfender 
Massnahmen erforderlich werden.

Was hier von der Bekämpfung der Giftgefahr in den 
chemischen und technischen Betrieben gesagt ist, gilt mehr 
oder minder für fast alle Industrieen. Ihr Betrieb ist mit 
den verschiedenartigsten Schädigungen, Belästigungen und 
Gefahren verbunden, die zu Schwierigkeiten bei Vorbe
reitung und Erlangung von Konzessionen, zu Entschädi
gungsforderungen und Prozessen seitens der Nachbarschaft 
führen, die ebensowohl Gesundheit und Arbeitsleistungen 
der Betriebsleiter, Beamten und Arbeiter beeinträchtigen, 
wie sie die Aufwendungen für Krankengelder, Unfallrenten 
und Entschädigungen wachsen lassen. Diese Einflüsse, zu 
denen Schädigungen an Maschinen und Apparaten hinzu
treten, können nicht selten zur Einschränkung oder Ein
stellung der Arbeit ganzer Betriebsabteilungen zwingen. 
Die Feststellung der Ursachen und der Wirkungen der 
Schädigungen, Gefahren und Belästigungen wie der Mittel 
zu ihrer Bekämpfung erfordert aber einesteils kostspielige 
Versuche, zum ändern eine genaue Kenntnis der Erfahrun

gen anderer Werke wie der gesamten einschlägigen 
Literatur. Hier kann nur durch Errichtung einer Zentral
stelle, die sich die systematische Behandlung dieser Fragen 
in ihrem ganzen Umfange zu ihrer ausschliesslichen Auf
gabe macht, Wandel geschaffen werden. Das I n s t i t u t  
f ü r  G e m e i n w o h l  hat sich daher veranlasst gesehen, 
in Verbindung mit industriellen Unternehmungen das I n 
s t i t u t  f ü r  G e w e r b e h y g i e n e  in Frankfurt a. M. 
ins Leben zu rufen.

Für die Wahl F r a n k f u r t s  sprechen seine Lage 
in nächster Nachbarschaft zu den grossen chemischen 
Fabriken, seine Nähe zu verschiedenen technischen Hoch
schulen und Universitäten, sowie die Verbindung mit an
deren wissenschaftlichen und sozialen, schon in gleicher 
Richtung auch praktisch arbeitenden Einrichtungen und 
Instituten. In letzterer Beziehung könnte namentlich das 
Soziale Museum durch seine reichhaltigen Sammlungen 
das Fabrikwesen betreffender Materialien, wie durch seine 
auf diesen Gebieten fachlich ausgebildeten und erfahrenen 
Beamten die Tätigkeit des neuen Instituts ergänzen. Auch 
die Beziehungen zur Akademie für Sozial- und Handels
wissenschaften, in deren Lehrplan schon seit Jahren Vor
lesungen über Gewerbehygiene und Unfallverhütung auf
genommen sind, lassen gerade die Wahl Frankfurts vor
teilhaft erscheinen. Das S t a m m k a p i t a l  des Instituts 
für Gewerbehygiene, das die Rechtsform der G. m. b. H. 
haben soll, beträgt Mk. 100000. Aus ihm sollen zunächst 
die Einrichtungskosten für Bibliothek und Archiv bestritten 
werden. Der Geschäftsbetrieb soll so eingerichtet werden, 
dass die Einnahmen aus Aufträgen und Gutachten nicht 
nur die Ausgaben decken, sondern dass auch die Organi
sation ausgebaut und die Leistungen erweitert werden 
können. Für die Jahre der Entwicklung soll durch Ga- 
rantieen und Beiträge die Aufbringung der Betriebskosten 
gesichert werden. Für die Dauer der Garantieleistung 
verzichten die Gesellschafter auf eine Dividende, deren 
Höchsthöhe im übrigen auf vier Prozent festgesetzt ist. 
Die Finanzierung des Instituts ist noch nicht ganz abge
schlossen. Die Aufstellung der T a r i f e  für Gutachten 
usw. wird später erfolgen. Die O r g a n i s a t i o n  des 
Instituts ist derart geplant, dass an seiner Spitze ein 
gewerbe - hygienisch und gewerbe - technisch ausgebildeter 
Fachmann steht, dem eine dem Geschäftsumfang ent
sprechende Anzahl von wissenschaftlichen und Bureau* 
Hilfskräften beigegeben ist. Laboratoriums- oder andere 
Versuche erfordernde Arbeiten sollen Hochschul-Labora
torien oder hygienischen Instituten übertragen werden, 
soweit eigene Einrichtungen nicht für besondere engere 
Zwecke geschaffen werden. Mit Genehmigung des Mi
nisters für Handel und Gewerbe wird zunächst Regierungs
und Gewerberat Dr. L e y m a n n  zu Wiesbaden die Lei
tung übernehmen.

Aus Vertretern der interessierten Kreise soll ein 
G r ö s s e r  R a t  gebildet werden, der zur Überwachung 
der Geschäftsführung aus seiner Mitte ein Kuratorium 
einsetzt. Ihren Beitritt zu dem Grossen Rat hat bereits 
eine Reihe von Herren erklärt, darunter Oberbürgermeister 
A d i c k e s , Professor A 1 b r e c h t , Professor Stefan
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B a u e r ,  Basel, Professor B l u m ,  Generaldirektor v o n  
B r ü n i n g ,  Direktor C u r t i , Geheimrat E h r l i c h ,  
Geheimrat F r i c k , Ministerium für Handel und Gewerbe, 
Berlin, Professor K n o b l a u c h ,  Professor L e p s i u s , 
Griesheim, Professor L ü t h j e ,  Dr. W.  M e r t o n ,  Pro
fessor N e i ss  e r ,  Walther vom R a t h ,  Professor Rehn,  
Dr. F. R o e s s l e r ,  Geheimrat S c h m i d t m a n n ,  Kul-

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A nm eldung 
g ibt den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
2. 4. 08.

Zusammenlegbare Tragbahre. —  Adolf Stiinkel, 
Ob. Ricklingen b. Hannover. —  3oe. St. 11955 — 

3 i. 3- 07.
6. 4. 08.

Senkrecht gehaltene Gerüstleiter mit verstell
barer Arbeitsbühne. —  Gustav Schlosser, Neuhaus a. d. 
Oste. —  37 e. Sch. 25374 —  28. 3. 06.

Vorrichtung zur Rettung der Besatzung von 
Unterseebooten. —  Heinrich Pelikan, Stralsund i. P. —
65 a. P. 19475 —  28. 1. 07.

9. 4. 08.
Vorrichtung zum staubfreien Entleeren von 

Müllbehältern in einen Wagen. —  Heinrich Preise, Bochum, 
Dorstenerstr. 213. —  81 d. F. 24492 —  14. 11. 07.

13. 4. 08.
Türsperrung an Aufzugs-Schachttüren. —  

Fa. Carl Flohr, Berlin. —  35a. F. 24729 —  30. 12. 07.
In einen Karren umwandelbares Leitergerüst.

—  Baugerüste-Industrie, G. m. b. H., Frankfurt a. M. —
37 e. E. 12045 —  24. 10. 06.

Schutzvorrichtung an Strohschneidemessern. —  
Hermann Molderings, Sevelen, Rhld. —  45 e. M. 32291

—  >7- 5- 07.
Bremsvorrichtung für Fahrzeuge aller Art. — 

Max Raabe, Frankfurt a. M., Westendstr. 84. —  63 b. 
R. 24054 —  18. 2. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

6. 4. 08.
Mittels Manschette dicht und beweglich an 

der Gehäusewand gehaltene Abklopfvorrichtung für Filter 
von Staubsaugeapparaten. —  S. Mestiz & Sohn, Raud- 
nitz a. E. —  8e. 334298.

Schutzvorrichtung an Telephonhörern zur Ver
hinderung von Infektionen etc. —  Wilh. Cramer, Halle a. S.
—  21a. 334 388.

Verstellbare Fensterputzleiter mit Schutzvor
richtung. —  Fr. Koch, Echte i. Hann. —  34 c. 334057.

Unfallverhütungsvorrichtung an Förderwagen
strecken der Bremsberge in Bergwerken. —  Heinrich 
Gerhardt, Witten. —  35 a. 334227.

tusministerium, Berlin und andere. Es werden auch sach
verständige B e i r ä t e  aus dem A r b e i t e r s t a n d e  
hinzugezogen werden.

Aus diesen Grundzügen ist zu ersehen, dass Frankfurt 
um ein wichtiges Institut bereichert wird, dessen Tätigkeit 
der Allgemeinheit zugute kommen soll.

(Frankfurter Zeitung.)

Sammelbehälter für Kohlenstaubabsaugean- 
lagen u. dgl., bei welchem zwischen der Eintrittsöffnung 
für den Kohlenstaub und einer mit Wasser besprengten 
Prallfläche eine Dampfdüse angeordnet ist. —  Salau & 
Birkholz, Essen a. Ruhr. —  36 d. 334 164.

Sicherheitsbügel für Käsekessel zur Verhütung 
von Unfällen. —  Josef Marktanner, Kempten i. Allgäu.
— 45 g- 334 101.

Selbsttätige elektrische Alarmvorrichtung zur 
Meldung des Heisslaufens von Maschinen-, Transmissions- 
u. dgl. Lagern. —  Gustav Max Weiss, Niederschlema i. S.
—  74 b. 334 072.

13. 4. 08.
Staubsaugeapparat mit mehreren Blasebalg

pumpen. —  Apparatebauanstalt Ludwigsburg, G. m. b. H., 
Ludwigsburg. —  8 e. 335 139.

Wagen zum Besprengen von Strassen mit Teer, 
Petroleum, Westrumit u. dgl. mit Ersatzsprengröhren und 
verstellbarer Kehrvorrichtung. —  G. Breining, Bonn, Drans- 
dorferweg. —  19 b. 334 668.

Feuersichere Tür mit auf einer Seite über 
Asbestlagen in Zwischenräumen aufgelegten, schräg und 
parallel liegenden Eisenstäben. —  Max Herrmann, Dres
den, Louisenstr. 28.

Feuersicheres Gebäude aus Pis6-, Stampf- 
oder Gussmauerwerk mit Verstärkungspfeilern und Gurt
bögen aus Ziegelsteinen, dessen Wände und Decken mit 
Ventilationskanälen versehen sind, die mit den Heiz- und 
Ventilationsanlagen in Verbindung stehen. —  Eduard 
Hartung, Merseburg. —  37 f. 335227.

Selbstrettungsapparat, aus einer Walze mit 
sich ab- und aufwickelnden Seilen bestehend. —  R. Metz
ger, Ebersweier b. Windschläg. —  61 a. 334883.

Erteilte Patente.
Deutschland.

Kl. 4a. 193689. —  Schut*liülse für die Trag-hakcn von
Grubenlampen. —  Ernst Emil Freytag in Zwickau i. S., 
Schlossgrabenweg 2. (Fig. 389.)

Die Grubenlampen werden bekanntlich vom Bergmann 
mittels eines offenen, spitzen Hakens in einem Lederriemen 
am Hals hängend getragen. Zum Schutze der Bergleute 
gegen Beschädigung hat man Hülsen vorgesehen, die über 
die Spitze geschoben werden. Die Neuerung besteht darin, 
dass die auf die Spitze zu schraubende Hülse zweiteilig 
ausgebildet und dass ihr vorderer Teil federnd gelagert 
ist, sodass er beim Zurückschieben die Spitze freigibt. 
Diese Einrichtung kann an jedem Haken angebracht werden.
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Der Haken a ist bei b beispielsweise mit Gewinde zum 
Aufschrauben der die Feder c und die verschiebbare Hülse 
aufnehmenden Klappe versehen. Beim Eintreiben der Spitze

Fig. 38g.
in das Gebälk drückt sich die Hülse unter Überwindung 
der Feder zurück. Die Hülse kann noch nach Art eines 
Bajonettverschlusses gesichert sein.

Kl. 86g. 192812. —  Schiitzenfänger für WebstOhle. —
Eduard Schulz in Cottbus. (Fig. 390 u. 391.)

Der Schützenfänger besteht aus zwei parallel zur Lade 
angeordneten Stangen oder Schienen a und b, von denen 
die vordere a aus Winkeleisen und die hintere b aus flachem 
Bandeisen hergestellt ist. Beide Schienen a, b gleiten in 
je einem verschieden langen Schlitz f  bezw. g einer Doppel
führung, und die vordere, im längeren Schlitz sich bewe-

reicht werden kann, dass sich in der Tieflage die vordere 
Schiene a gegen die hintere b abstützt. Zu diesem Zwecke 
ist das untere Gelenkstück c an dem der Schiene a zu
gekehrten Ende abgeschrägt, damit sich diese Abschrägung 
beim Auseinandergehen der beiden Schienen in einer be
stimmten Lage an den mitnehmenden Teil a' der Winkel
schiene a abstützt und dadurch die Endlage der Schiene a 
bestimmt.

Beim Vorwärtsgang der Lade schiebt nun die in dem 
längeren Schlitz gleitende Schiene mit ihrem nach dem 
Fach zu gerichteten winkelförmigen Ansatz die in dem 
kürzeren Schlitz geführte Schiene an den Ladendeckel zu
rück; dieser Vorgang wiederholt sich bei jedem Schuss.

Die Schutzschienen werden also durch die Laden
schwingung so bewegt, dass beim Schützenschlag das Fach 
von den Stangen bedeckt und so das Herausspringen des 
Schützen verhütet wird, während sich nach beendigtem 
Schützenschlag die Stäbe zusammenschieben und die 
Schützenbahn dadurch für die Vornahme von Hilfsarbeiten 
beim Weben frei wird.

Personalien
aus dem Bereiche der staatlichen Gewerbeaufsicht.

Die Gewerbereferendare Schumacher aus Duisburg, 
Wo l f  aus Magdeburg, Bec ker  aus Stettin und K n o p 
gen. B u s c h m a n n  aus Hagen sind nach bestandener 
Prüfung zu Gewerbeassessoren ernannt und den Gewerbe
inspektionen Breslau II, Unna, Berlin C und Saarbrücken 
als Hilfsarbeiter überwiesen worden.

Der Gewerbeassessor Wenze l  ist zum 15. März d. Js. 
von Kiel nach Niederbarnim NW. in Berlin versetzt worden.

Fig. 39°-

gende Schiene a ist mit Zugstangen verbunden, welche über 
am Webstuhl etwa durch Arme befestigte Rollen laufen. 
Ferner sind vorgenannte Schienen a, b z, B. durch Gelenk
stücke c, d miteinander verbunden, womit gleichzeitig er-

Fig- 3 9 1-

Der Gewerbeassessor He l l  ma n n  in Oppeln ist zum 
Gewerbeinspektor ernannt und endgültig mit der Verwaltung 
der Gewerbeinspektion in Oppeln betraut.

Dem Gewerbeassessor A l b r e c h t  in Frankfurt a. M.
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ist eine etatsmässige Hilfsarbeiterstelle bei der Gewerbe
inspektion Frankfurt a. M. II verliehen worden.

Am i. April d. Js. sind v e r s e t z t  worden: die Ge
heimen Regierungs- und Gewerberäte S t e i n b r ü c k  von 
Kassel nach Osnabrück und S i e b e r t  von Breslau nach 
Kassel in der bisherigen Amtseigenschaft; der Gewerberat 
Dr. C z i m a t i s von Solingen nach Breslau zur zunächst 
kommissarischen Verwaltung der dortigen Regierungs- und 
Gewerberatsstelle; der Gewerberat B a c k  von Köln I nach 
Osnabrück und die Gewerbeinspektoren W ü r f l e r  von 
Goslar am Harz nach Küstrin, Dr. S e r  da von Teltow in 
Berlin nach Teltow-West in Gross - Lichterfelde, C l a s s e  
von Neustettin nach Ratibor, Dr. J u n g f e r  von Berlin C 
nach Teltow-Ost in Berlin, Dr. M o e l l e r  von Wittstock 
nach Perleberg, Dr. B e n d e r  von Düren nach Berlin W 
und v. G i z y c k i von Berlin W nach Goslar am Harz in 
der bisherigen Amtseigenschaft; die Gewerbeinspektoren 
Dr. K l e i n  von Magdeburg nach Bitterfeld zur Verwaltung 
der dortigen Gewerbeinspektion und Dr. R ö 1 c k e von 
Ratibor nach Magdeburg zur Unterstützung des dortigen 
Regierungs- und Gewerberats; die Gewerbeassessoren U 1- 
r i c h s  von Hirschberg nach Köln-Süd, D r e s c h e r  von 
Essen (Ruhr) nach Köln-Nord, W e s p y von Solingen nach 
Düren, Dr. K u h l  ma n n  von Niederbarnim SO. in Berlin 
nach Solingen, Dr. B e c k e r h o f f  von Berlin S nach Neu
stettin und S c h u m a n n  von Berlin SO nach Berlin C 
unter Ernennung zu Gewerbeinspektoren; der Gewerbe
assessor B l a t t e r  zu Frankfurt a. M. I nach Berlin zur 
kommissarischen Verwaltung der Gewerbeinspektion Berlin 
NO ; der Gewerbeassessor Al b r e c h t  von Frankfurt a. M. II 
nach Frankfurt a. O. zur Vertretung des erkrankten dor
tigen Gewerbeinspektors; die Gewerbeassessoren S c h u ltze  
von Breslau II nach Kassel, P a g e l  von Saarbrücken nach 
Krefeld, B 1 ü h e r von Erfurt nach Magdeburg I. M a y e r  
von Iserlohn nach Flensburg, L i p s c h i t z  von Magdeburg I 
nach Berlin S O , G r ü n  von Berlin N nach Solingen, 
Dr. E r n s t  von Berlin W nach Hagen, H a r t i g von 
Breslau I nach Essen (Ruhr), Dr. B a n n e r t von Nieder
barnim NW in Berlin nach Frankfurt a. M. I, S c h ü r  hol z  
von Berlin C nach Iserlohn, v. K  o r f f von Linden nach 
Breslau I und Dr.-Ing. He s s e  von Wandsbek nach Duis
burg in der bisherigen Amtseigenschaft.

Den Gewerbeassessoren B ö s e  in Hagen, B 1 ü h e r 
in Magdeburg 1, Dr. R o s e b r o c k  in Barmen, M a y e r  
in Flensburg, O e i e r t  in Teltow-Ost in Berlin und L o h 
m a n n  in Altona ist eine etatsmässige Hilfsarbeiterstelle 
bei den bezeichneten Gewerbeinspektionen verliehen worden.

Die Gewerbereferendare E n g e l  aus Königsberg i. Pr. 
und V o g e l  aus Bonn sind nach bestandener Prüfung zu 
Gewerbeassessoren ernannt und den Gewerbeinspektionen 
Wiesbaden und Frankfurt a. M. II als Hilfsarbeiter über
wiesen worden.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Westliche Gruppe.

Zur diesjährigen am Sonnabend, den 9. Mai, vor
mittags 9'/a Uhr im Nebensaale des Stadtgartenrestaurants 
zu Heidelberg stattfindenden Sitzung erlaube ich mir alle 
Vereinsmitglieder einzuladen.

T  a g e s o r d n u n g :
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsangelegen

heiten.
2. Bestrebungen, die zulässige Umfangsgeschwindigkeit 

der Schmirgelschleifscheiben zu erhöhen, und be
merkenswerte Unfälle an Schleifmaschinen. —  Herr 
Greve, Remscheid.

3. Gefahren beim Betriebe elektrischer Laufkrane. —  
Herr Stumpf, Essen.

4. Mitteilungen über die Ergebnisse der Prüfungen von 
Unfallversicherungspolice verschiedener technischer 
Aufsichtsbeamten. —  Herr Dr. Löbner, Leipzig.
a) Über Pressenschutz und Unfallverhütungsvorschrif

ten. —  Herr Schuberth, Stuttgart.
5. Technische Mitteilungen:

a) Gasvergiftungen.
b) Augenverletzungen.
c) Besichtigung von Nebenbetrieben durch technische 

Aufsichtsbeamte anderer Berufsgenossenschaften.
d) Riemenrücker Bamag.
e) Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt.
f) Explosion einer Schleudermaschine.—  Herr Elten, 

Barmen.
6. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungsortes. 

Essen, im April 1908.
F r e u d e n b e r g .

F r e i t a g ,  d e n  8. Ma i ,  abends 8l/a Uhr: Begrüssung 
im Bierrestaurant des Hotels zum Ritter.

S o n n a b e n d ,  d e n  9. Ma i :  Nach der Sitzung gemein
sames Mittagessen. 3V2 Uhr. Besichtigung der Kunst
mühle vorm. C. Genz A.-G. 5V2 Uhr: Aufstieg zum
Schloss und zur Molkenkur. Rückfahrt mit der Berg
bahn.

i
S o n n t a g ,  d e n  10. M a i ,  vormittags xo U hr: Ausflug 

mit Damen über das Felsenmeer, Auerhahnenkopf, Pfalz
grafenstein nach Neckargemünd. Mittagessen in der 
griechischen Weinstube von Menzer.
Nachmittags 3 Uhr : Auf liebenswürdige Einladung des 
Herrn Konsul Menzer in Neckargemünd, Besichtigung 
der Parkanlagen und Kellereien.
Abends 7 Uhr: Kahnfahrt auf dem Neckar nach 
Heidelberg zurück und zum Schluss gemeinschaftlicher 
Abendschoppen im Stadthallenrestaurant.

Anmeldungen zur Teilnahme an der Sitzung und den 
folgenden Veranstaltungen erbitte bis s p ä t e s t e n s  4. Mai 
unter der Adresse des „Herrn I n g e n i e u r  S t ö p e l ,  
„technischer Aufsichtsbeamter der Berufsgenossenschaft der 
„chemischen Industrie in Heidelberg, Zähringerstrasse 8.“ 

Teilnahme von Damen an den Ausflügen ist erwünscht. 
Durch Vereinsmitglieder eingeführte Gäste sind willkommen.

Empfehlenswerte H otels: Zum Ritter am Marktplatz, 
Reichspost am Bahnhof, Darmstädter Hof am Bismarcks
platz.

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R eg ieru n gsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te r fe ld e -W ., P aulinenstr. 3. 
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Die Verwendung und Aufstellung von Ventilatoren in Mühlenbetrieben
im H inblick a u f die A bw endung von Feuersgefahren.

Von L. K o l b e .  Gross-Lichterfelde.
D en Entstehungsursachen der Brände in Mühlen 

geht der Statistiker Jahr um Jahr gewissenhaft nach. 
D ie  E rgebnisse der Statistik werden von dem P rak
tiker eifrig untersucht zur Erm ittelung der Mafs- 
nahmen, w elche ihn in die L ag e  setzen, die gefun
denen U rsachen der Brandunfälle zu beseitigen und 
Schaden abzuwenden.

Andererseits ziehen aber auch die Feuerver
sich eru n gs-A n stalten , öffentliche und p rivate , die 
Brandstatistik in den K reis ihrer sorgfältigen B e
rechnungen, um aus ihnen die H öhe des Gefahren
tarifs und die Feuergefährlichkeit des einzelnen Be
triebes festzustellen.

D e r augenblickliche Stand der Technik in den 
am M ühlenbau beteiligten Industriezweigen gibt da
bei den richtigen Mafsstab an die Hand.

W enn daraus mit N otwendigkeit folgt, dafs mit 
der höheren E ntw ickelung der M ühlentechnik eine 
schärfere Einschätzung an die M ühlenbetriebe heran
tritt, so liegt es auf der H and, dafs der schliefsliche 
V o rteil dieser gegenseitigen A bschätzung und B e
urteilung beiden Teilen in gleichem  Mafse zugute 
kom m en m u fs , denn das Endziel dieser scheinbar 
entgegengesetzt gerichteten Bestrebungen ist dennoch 
das gleiche, näm lich das Bestreben, die Feuersicher
heit zu erhöhen. Nur fragt es sich, ob die Technik 
den Forderungen der Praxis überall in dem erforder
lichen M afse zu entsprechen imstande ist.

D iese F rage läfst sich zurzeit mit gutem  G e
wissen in bejahendem  Sinne beantworten, denn der

Flügelgeist technischer Forschung hat Einrichtungen 
erson n en , deren sachgem äfse A nw endung nahezu 
jede Betriebsgefahr ausschliefst.

Ist das aber der Fall, so würde heute ein Müller,, 
w elcher sich die Fortschritte der Technik nicht zu
nutze m acht und erreichbare technische V erb esse
rungen aus Sorglosigkeit oder m angelndem  V e r
ständnis in seiner M ühle nicht einführt, sich selbst 
der V orteile entäufsern, w elche ihm geboten werden.

Man wende nicht ein, dafs Verbesserungen viel 
Geld kosten. D ie Erfahrung hat sich je  bestätigt,, 
dafs die richtige Sparsam keit im mer darin beruht, 
zur rechten Zeit am rechten O rte nachhelfend ein
zugreifen und gelegentlich kleinere O pfer nicht zu 
scheuen, um später gröfseren A ufw end un gen, die 
sich gebieterisch aufdrängen, aus dem W e g e  zu gehen. 
Ein Mühlenbesitzer, der sich rechtzeitig auf diese E r 
fahrung besinnt, bleibt jederzeit konkurrenzfähig auch 
gröfseren A nlagen gegenüber und steckt den Nutzen 
in die T asche, der anderen entgeht.

A n  den Brandfällen, w elche die Statistik nach
weist, haben heute noch im mer den gröfsten A nteil 
diejenigen Fälle, w elche aus dem Betriebe selbst ent
standen sin d, während die Feuerbrände aus Fahr
lässigkeit, V orsatz, höherer G ew alt (z. B. Blitz) und 
anderen U rsachen hiergegen weit zurücktreten. D ie 
U rsache der meisten Betriebsunfälle bilden aber der 
Staub und die sonstigen brennbaren A b fälle  durch 
ihre Feuer- und E xplosionsgefahr.

D eshalb bildet ein Haupterfordernis für die
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Sicherheit des Betriebes der Mühlen, insbesondere 
der Mahlmühlen, eine zweckmäfsig und zuverlässig 
arbeitende L ü f t u n g .

Das Wort Lüftung ist im weitesten Sinne aufzu
fassen. In der heutigen Müllerei werden die künstlich 
erzeugten Luftströme den verschiedensten Zwecken 
nutzbar gemacht; sie dienen bei einer grofsen Menge 
unentbehrlicher Maschinen bald zur Beförderung des 
Mahlgutes oder der Mahlprodukte von einer zur än
dern Stelle, bald zur Ablenkung von dem senkrechten 
Falle in eine andere, schräge Richtung, bald zur 
Kühlung, wie bei der Aspiration von Mahlgängen, 
Walzenstühlen, Dismembratoren etc., bald zur Sich
tung und endlich nicht zum wenigsten zur Beseitigung 
der Abgänge, welche in allen Gattungen von Mühl
werkbetrieben in mehr oder weniger bedeutendem 
Mafse auftreten. Gerade in der letzterwähnten An
wendungsart der Luftströme bietet sich ein vortreff
liches Mittel zur Sicherung des Betriebes vor Feuer
schaden, der nicht leicht unterschätzt werden darf.

Da es ersichtlich ist, dafs die zeitweise oder 
längere Anhäufung jeglicher Abfälle der Mühlenbe
triebe in der Mühle selbst eine aufserordentliche 
Feuersgefahr in sich schliefst, so mufs dafür gesorgt 
werden, dafs durch geeignete Lüftungseinrichtungen 
die Abfälle, welche zutage treten, unmittelbar im 
Augenblicke ihres Entstehens abgesaugt werden, 
oder die Einrichtung mufs so getroffen sein, dafs 
der Ort der Entstehung von Abgängen hermetisch 
abgeschlossen ist von dem Mühlenraume und dafs 
die Abgänge unter diesem Verschlüsse sofort in den 
Luftstrom gelangen. Damit ist aber der Forderung 
gröfster Feuersicherheit noch nicht vollauf genügt, 
vielmehr bedarf es noch einer vollständigen Isolierung 
der Aufstapelungsräume für die abgeführten Abgänge 
von dem bedrohten Mühlenraum, um die Sicherheit 
vollkommen zu machen.

Es ist nicht immer nötig, zur Verbesserung der 
Werke nach dieser Richtung hin kostspielige Um
bauten vorzunehmen. Die Einrichtungen, welche 
einer guten Lüftung bedürfen, bestehen in verhältnis- 
mäfsig einfachen Mitteln, welche im allgemeinen 
durchgreifende Umänderungen nicht in sich schliefsen.

Die Einrichtungen einer Lüftungsanlage setzen 
sich aus drei einfachen Teilen zusammen:

r. der W i n d l e i t u n g ,  bestehend in einer Kanal
führung oder einer Rohrleitung;

2 . dem V e n t i l a t o r ;
3. der A b s c h e i d e v o r r i c h t u n g  (Entstäuber 

oder Separator).
Als W i n d l e i t u n g  benutzt man meist runde 

oder viereckige, winddicht gefalzte und genietete 
Rohre, welche aus dünnwandigen Blechen bestehen 
können, da der Druckunterschied zwischen der Aufsen-

und Innenseite nur gering ist. W o es sich darum 
handelt, gröfseren Druckunterschieden standzuhalten, 
kommen in selteneren Fällen auch eiserne Gufsrohre 
oder gezogene Rohre in Anwendung. Durchlaufen 
die Windleitungen an Übergangsstellen von einem 
Gebäude zum ändern das Erdreich, so lassen sich 
auch glasierte Tonrohre verwenden. Im allgemeinen 
kommt man bei kleineren Anlagen mit genieteten 
Blechrohren aus, deren Verbindungen, Abzweigungen 
und Querschnittsänderungen sich auf die einfachste 
Weise hersteilen lassen.

An irgend einer geeigneten Stelle der Wind
leitung ist der Ventilator eingeschaltet. Der Teil 
der Windleitung vor dem Ventilator in Richtung 
des Luftstromes bildet die Saugleitung, der andere, 
hinter dem Ventilator gelegene Teil die Druckleitung. 
Auf die konstruktive Ausführung der Windleitung 
hat diese Lagenteilung keinen Einflufs. Beide Teile 
unterscheiden sich nur durch die auftretenden Luft
pressungen. In der Saugleitung herrscht gegenüber 
dem atmosphärischen Luftdrucke ein Unterdrück, in 
der Druckleitung ein Überdruck. Die Lage des Ven
tilators innerhalb der Windleitung jst im allgemeinen 
beliebig und richtet sich meist nach den örtlichen 
Verhältnissen.

Bei der Ausführung der Rohre ist darauf zu 
sehen, dafs die Innenflächen der Wandungen mög
lichst glatt bleiben, um dem Luftstrome geringe 
Reibung zu bieten und den Kraftverbrauch des Ven
tilators nicht unnütz zu erhöhen. Jede Unebenheit, 
jeder in das Rohr hineinragende Vorsprung vermehrt 
nicht nur den Widerstand, sondern gibt auch Veran
lassung zur Ablagerung von Staub und anderen A b
gängen, welche wiederum ihrerseits den Widerstand 
der Luftströmung ganz erheblich erhöhen und Ver
stopfungen der Leitung herbeiführen können. Länge 
und Querschnitt der Windleitung richten sich nach 
der Gröfse der Anlage und den örtlichen Verhält
nissen. Bei der Verlegung dieser als Hauptleitung 
geltenden Luftführung ist es ein unbedingtes Er
fordernis, die Richtungsänderungen nur in schlanken 
Kurven auszuführen und jede Knickung oder scharfe 
Umbiegung zu vermeiden. Der Übergang aus einer 
Richtung in die andere mufs deshalb durch stumpf
winklige Kniestücke oder flache Bogenstücke erfolgen.

Wird der Ventilator in einer solchen Windleitung 
in Gang gesetzt, so wird die Luft an dem Saug
leitungsende eingesaugt und an dem Druckleitungs
ende ausgestofsen. Alle von der Luft mitgeführten 
Bestandteile, wie Staub, Sägespäne, haarige oder 
wollige Abfälle, Holzstücke, ja selbst schwerere 
Kleinkörper folgen dem Luftzuge und werden auf 
diese Weise aus den Räumen von den Arbeitsplätzen 
entfernt und beseitigt.



Sind verschiedene Arbeitsplätze oder mehrere 
abfallerzeugende Maschinen vorhanden, so tritt eine 
Verzweigung der Saugleitung in der Weise ein, dafs 
die Hauptleitung Abzweigrohre nach den verschie-

Fig.

denen Maschinen hin erhält. Diese Zweigleitungen 
müssen indessen so an das Hauptrohr angeschlossen 
werden, dafs ihr Luftstrom nicht senkrecht auf den 
das Hauptrohr durchziehenden Luftstrom stöfst. Denn 
einmal würde das Hauptrohr an der der Einmündung 
gegenüberliegenden Wandung starke Abnutzung er
fahren und anderseits würden die Luftströme sich 
gegenseitig stören. Es bedarf deshalb einer schräg 
liegenden Einmündung unter einem in der Richtung 
der Luftströmung möglichst spitz zulaufenden Winkel. 
A uf diese WTeise kann man aus verschiedenen ge
trennten Räumen Luft absaugen und, z. B. in einer 
Mahlmühle eine ganze Reihe von Mahlgängen und 
Walzenstühlen ventilieren oder Reinigungsapparate 
und Putzmaschinen von Staub befreien. (Fig. 392.)

Fig. 393-

Um für jeden Raum die erforderliche Luft
spannung hervorbringen zu können, müssen Regel* 
Schieber in die Abzweigleitungen eingeschaltet wer
den , welche je nach dem erforderlichen Luftdruck

eingestellt oder ganz geschlossen werden, falls die 
betreffende Maschine unbenutzt bleiben soll. (Fig. 393.) 
In derselben Weise, wie man den Saugstrom teilt, läfst 
sich auch die Druckluft hinter einem Ventilator in

verschiedene Ströme verzweigen, falls für bestimmte 
Maschinen Druckluft erforderlich ist, obwohl in der 
Müllerei zumeist nur Saugströme Verwendung finden.

Es ist natürlich streng zu unterscheiden zwischen 
Luftströmen, welche lediglich der Staubbeseitigung 
dienen, und solchen, mit Hilfe deren der Betrieb 
der Arbeitsmaschinen unterstützt oder durchgeführt 
werden soll.

Diese letzteren werden in den Mahlmühlanlagen, 
wie bereits angedeutet, auch in den Dienst der ver
schiedensten Bearbeitungsmethoden gestellt. Sie wer
den dazu benutzt, die durch Bearbeitung erwärmten 
Körper zu kühlen, also die überschüssige Wärme auf
zunehmen und abzuführen. Dadurch wird verhindert, 
dafs die Körper eine übergrofse Temperatur an
nehmen , welche sie biologisch oder chemisch ver
ändern und das Produkt unbrauchbar machen würde. 
Die Luftströme dienen ferner zum Trocknen feuchter 
Körper, z. B. gewaschenen Getreides. Die häufigste 
Anwendung erhalten sie aber durch das Vermögen, 
mittels des mechanischen Druckes, den sie ausüben, 
spezifisch verschieden schwere Körper voneinander 
zu trennen. Auf diesem Prinzipe beruht bekanntlich
— wie hier nur nebenbei bemerkt werden soll — 
die Wirkung der Griefsputzmaschinen und Dunst
putzmaschinen , bei welchen die Luft das fallende 
Gemenge durchzieht und je nach der Schwere der 
Körper verschieden stark ablenkt, um es auf diese 
Weise zu sortieren.

In den beigefügten Abbildungen sind als Bei
spiele Entstaubungsanlagen dargestellt, wie sie in 
den Getreidemühlen zur Anwendung kommen. Die 
Abbildungen enthalten Entstaubungsanlagen in einer
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G e t r e i d e r e i n i g u n g  (Fig. 394), in einer Ca r -  
d e r i e  (Fig. 395) und in einer G r i e s p u t z e r e i  
(Fig. 396).

Mit dem gleichen Rechte wie aus den Gründen 
der Feuersicherheit werden die Entstaubungsanlagen 
vom Standpunkte der Gewerbehygiene auch für an
dere Mühlenbetriebe mit Nachdruck gefordert. In 
Fig. 397 ist z. B. die Anlage in einer Z e m e n t 
fabrik und in Fig. 398 die Entstaubungs- und Staub
sammelanlage für eine S c h l e i f e r e i  zur Anschau
ung gebracht.

Kehren wir zu den Saugrohren einer Entlüftungs
anlage zurück, die vornehmlich der Abführung der 
Abgänge dient, so gestaltet sich ihr Anschlufs an 
Maschinen, welche von einem Gehäuse umkleidet 
und gegen die Umgebung abgeschlossen sind, ver- 
hältnismäfsig einfach. Es bedarf hier nur eines 
passenden Flansches, um die Maschine mit dem 
Rohre zu vereinigen. Anders stellt sich die Sache, 
sobald Maschinen in Frage kommen, deren Werk
zeuge frei im Raume arbeiten und sich darin hin 
und her bewegen oder drehen. Dies ist z. B. bei 
den Sägegattern, den Kreissägen, den Hobel- und 
Fräsmaschinen der Sägewerke der Fall. Hier läfst 
sich zwar keine geschlossene Verbindung herstellen, 
es genügt indessen , um die Abgänge in das Rohr 
einzusaugen, die Öffnung des Saugrohres in der Nähe 
der Bearbeitungsstelle enden zu lassen und das Ende 
mit passend geformten Hauben zu versehen. Letztere 
überdecken die Arbeitsstelle in der Weise, dafs die 
Abgänge in den Aktionsradius des erzeugten Luft
stromes geraten, und fangen die Abfälle auf, wobei 
meist eine Erweiterung der Auffanghauben nach der
jenigen Richtung hin erfolgt, in welcher die Späne 
von dem Werkzeuge durch Zentrifugal- oder Stofs

. „  , . Wirkung abgeleitet werden (vgl. Fig. 39g u. 400').einer Getreidereinigung. & s v & s jyv h- >394. Entstaubungsanlage inFig.

Fig. 395- 

Anlage einer Carderie.
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Fig. 398. F.ntstaubungs- und Staubsammel-Anlage für eine Schleiferei.

A u s dem Saugrohr gelangt der Luftstrom  in 
den V e n t i l a t o r ,  den zweiten T eil der Lüftungs
an lage, der bekanntlich an seinen Seiten die Luft 
ansaugt und unter Erhöhung ihres D ruckes an seinem 
U m fange abstöfst. Zu dem Z w ecke ist das eigent
liche Ventilatorflügelrad mit einem Gehäuse um geben, 
das in einen tangential verlaufenden Diffusor aus
läuft und an w elches sich die D ruckrohrleitung an
schliefst.

Im V entilator selbst erfährt der Luftstrom eine 
scharfe Richtungsänderung, die bei schlechten K o n 
struktionen die Leistungsfähigkeit des Ventilators b e
deutend herabsetzen kann. Man wähle deshalb nur 
Konstruktionen bew ährter Firmen. Im allgemeinen 
genügen für den M üllereibetrieb Ventilatoren von 
niederen Luftpressungen und mit einer Zuström ungs
geschw indigkeit der Luft von ca. 20— 25 m in der

Sekunde. Da die Ventilatoren hohe Umdrehungs
zahlen machen müssen, so sind nur solche mit 
langen, gut ausgebuchsten Lagern oder mit Rollen
lagerung zweckmäfsig. Die Achse mufs horizontal 
nachstellbar sein. Im allgemeinen werden die klei
neren Ventilatoren mit grofsen Umdrehungszahlen, 
die gröfseren mit kleinen Umdrehungszahlen gebaut. 
Nach der Zahl der Umdrehungen richtet sich die 
Breite und der Durchmesser der Antriebsriemscheibe. 
In allen Fällen bedarf der Ventilator einer sorg
fältigen und zuverlässigen Ölung. Geeignete Venti
latoren für Müllereizwecke liefert die Firma G. Schi e l e  
& Co., Bockenheim die Firma G. L u t h e r  in Braun
schweig, die Maschinenfabrik W . L. B e e th in Lübeck 
und D a n n e b e r g  & Q u a n d t  in Berlin.

Wie bereits erwähnt, ist der Platz des Ventilators 
in der Leitung beliebig. Man wird indessen einen

Fig. 399-

Spänetransportanlage 

für eine Fräserei.
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Die Entwickelung der Berufsgenossenschaften und die Unfallfolgen.
Von Dr. W a g n e r ,  Berlin.

Als Deutschland von allen Kulturländern zuerst 
die Arbeiterversicherungsgesetzgebung einleitete, hatte 
es bezüglich der Krankenversicherung vor anderen 
Ländern den Vorzug voraus, dafs auf bereits vor
handenen Institutionen weiter aufgebaut werden 
konnte. Die gewerblichen Hilfskassen sowie die 
Knappschaftskassen hatten eine aufserordentlich se
gensreiche Tätigkeit entfaltet. Dagegen war die Un
fallversicherung ein „Sprung ins Dunkle“ . Während 
der Entwurf zu einem Krankenversicherungsgesetz 
verhältnismäfsig schnell mit entsprechenden A b
änderungen die Zustimmung der gesetzgebenden 
Faktoren gefunden hatte, wurden die verschiedenen 
Gesetzentwürfe zur Unfallversicherung immer und 
immer wieder von dem Reichstag verworfen. Na
mentlich über die Frage, wer Träger der Unfall
versicherung sein soll, konnten sich die verschiedenen 
Parteien und die Regierung nicht einigen. Dafs mit 
den zu Trägern der Unfallversicherung erhobenen 
Berufsgenossenschaften das Richtige getroffen wor

den ist, bestätigt die Entwickelung der Unfallver
sicherung seit ihrem Bestehen. Während auf dem 
Gebiete der Krankenversicherung immer wieder A b
änderungen nötig waren, die sich meist als „Flick
werk“ darstellten —  es sei nur erinnert an die No
velle vom 25. Mai 1903 —  erwiesen sich für die 
Unfallversicherung nur verhältnismäfsig wenige A b
änderungen für notwendig. Die Berufsgenossen
schaften sind den betreffenden Industrie- und Ge
werbezweigen heutzutage lieb gewordene Institutionen, 
die sie unter keinen Umständen bei der zu erwarten
den Reform der Arbeiterversicherung beseitigt haben 
wollen. Während heute Regierung und Parteien 
sich darüber einig sind, dafs die Träger der Kranken
versicherung, namentlich.die Ortskrankenkassen, viel
fach zu politischer Agitation benutzt werden, können 
diese sich trotz der vielen Angriffe, welche die Be
rufsgenossenschaften erfahren, der Ansicht nicht mehr 
verschliefsen, dafs die Berufsgenossenschaften durch
aus den Tendenzen des Gesetzgebers entsprechen.

*

Fig. 400. Anschluss einer Kreissäge, 
zum Absaugen bestimmten Ventilator, sogen. Ex
haustor, im allgemeinen nicht weiter von der letzten, 
an die Windleitung angeschlossenen Maschine fort
stellen, als es die örtlichen Verhältnisse bedingen, um 
Verluste, welche durch Undichtigkeiten der Saugleitung 
entstehen, möglichst zu vermeiden. (Schluß folgt.)

Ventilatoren mit rundem und rechteckigem Rohr
anschluss der Firma G. Lu t h e r  in Braunschweig.
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Mit Genugtuung haben die Berufsgenossenschaften 
auf dem letzten Berufsgenossenschaftstage in Mann
heim von der Erklärung des jetzigen Präsidenten 
des Reichsversicherungsamtes Kenntnis genommen, 
dafs sie die ihnen von dem Gesetzgeber zugewiesene 
Aufgabe nach jeder Richtung hin erfüllt hätten. Die 
Erfolge der Berufsgenossenschaften sind nicht zum 
wenigsten auf die weitgehende ehrenamtliche Tätig
keit der Beteiligten selber zurückzuführen.

Die Zahl der Berufsgenossenschaften beträgt 
nach dem Bericht des Reichsversicherungsamtes*) 
gegenwärtig 144 (66 gewerbliche und 48 landwirt
schaftliche), dazu kommen 527 Ausführungsbehörden 
(205 staatliche und 322 kommunale und provinzielle 
Ausführungsbehörden) und 14 Versicherungsanstalten. 
Von der umfassenden Tätigkeit der Berufsgenossen
schaften kann man sich einen Begriff machen, wenn 
man bedenkt, dafs im Dienste derselben und ihrer 
934 Sektionen am Schlüsse des letzten Berichtsjahres 
1142 Mitglieder der Genossenschafts Vorstände, 5906 
Mitglieder der Sektionsvorstände, 27 852 Vertrauens
männer, 4019 Verwaltungsbeamte und 302 tech
nische Aufsichtsbeamte tätig waren. Die Zahl der 
Versicherten beträgt fast 20 Millionen, wozu noch 
für die 527 Ausführungsbehörden über 900000 Ver
sicherte kommen, sodafs insgesamt rund 20,7 Millio
nen Personen gegen die Folgen von Betriebsun
fällen versichert gewesen sind.

An Entschädigungsbeiträgen (ohne die Kosten 
der Fürsorge für Verletzte innerhalb der gesetzlichen 
Wartezeit) sind von den Berufsgenossenschaften über 
129 Millionen Mark, von den Ausführungsbehörden 
über 11 Millionen Mark gezahlt worden, wozu noch 
etwa 2 Millionen Entschädigungsbeiträge kommen, 
die von den Versicherungsanstalten der Baugewerks
berufsgenossenschaften und der Tiefbau- und der 
See-Berufsgenossenschaft gezahlt worden sind, ins
gesamt wurden gezahlt 142436864,35  Mark. Die 
Berufsgenossenschaften können bekanntlich solche 
Verletzte, deren Erwerbsfähigkeit 15 u/0 und weniger 
beträgt, auf ihren Antrag durch Kapitalzahlungen 
abfinden. Von diesem Rechte ist in 3763 Fällen 
Gebrauch gemacht worden, was einen Betrag von 
rund 1,2 Millionen Mark erforderte. 1099 Verletzte 
haben wegen Hilfslosigkeit eine höhere Rente als
66 2|s °|o bezogen.

In welchem Mafse sich die Entschädigungsbei
träge vermehrt haben, ergibt folgende Tabelle: 
im Jahre 1906 auf . . . .  142 436 864,35 Mark

„ „ 1905 ,. . . . .  135437 932,63 „
„ „ 1904 „ . . . .  126 641 740,46 „
„ „ 1903 „ . . . .  117246 500,04 „

*) Vergl. auch Reichsarbeitsblatt Nr. 1. 1908.

vj

im Jahre 1902 auf . . . . 107 443 326,27 Mark
7) 55

1901 !) • ■ . . 98 555 868,57
55

7) V 1900 » • • . . 86 649 946,18 7)
55 7) 1899 n 1 • . . 78 680 632,62 T)
7) 55 1898 11 ■ • . . 71 108 729,04 7)

7) 55
1897 11 • * . . 63 973547,77 11

11 55
1896 » • • . . 57 154 397,53 11

55 7) 1895 11 ■ " . . 50 125 782,22
55

55 11 1894 11 • • . . 44 281 735,71
55

55 11
1893 11 • • . . 38 163 770,35

55

55 11
1892 71 • • . . 32 340 177,39 11

55 11 1891 n  • • . . 26 426 377,00 11
55 11 1890 n • • . . 20 315 319,55 11
r 7) 1889 11 ' • . . 14 464 303,15 11
11 11 1888 11 • • . . 9 681 447,07
55 55

1887 n  • • . . 5 932 930,08
55

5! Yt 1886 11 • • . . 1 915 366,24
55

Die L o h n s u m m e , welche der Beitragsbe-
rechnung zugrunde gelegt wird, stellt sich bei den 
gewerblichen Berufsgenossenschaften auf 7 7 14 9 2 6 14 0  
Mark bei einer Zahl von 862 500 durchschnittlich 
versicherten Personen oder 7 5 1 2 7 2 8  Vollarbeitern. 
Die Zahl der in den Betrieben der land- und forst
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften durchschnitt
lich versicherten Personen beträgt etwa 11, 1 Millionen.

Was die U n f a l l g e f a h r  in den einzelnen Ge
werbegruppen angeht, so ergibt sich diese aus fol
gender Tabelle.

Es kommen auf:

1000 V ollarbeiter
(300 000 A rbeitstage)

U nfälle
1906 1905

bei der Gewerbe-, Bau- und See-
Unfallversicherung, jedoch ohne
die Versicherungsanstalten der
Baugewerks-Berufsgenossenschaf-
ten, der Tiefbau- und der See-
Berufsgenossenschaft . . . . 9,31 9,39

und in der Gruppe
I. B e r g b a u .......................... 15,70 15,53

II. S teinbrüche..................... 14,98 15,14
III. Glas, Töpferei, Ziegelei . 6,62 7,02 '
IV. Eisen und Stahl . . . 11,23 10,99
V. Metall, Feinmechanik, Mu

sikinstrumente . . . . 6,77 6,84
VI. C h e m i e .......................... 9,24 8,71

VII. Gas- und Wasserwerke . 6,23 6,44
VIII. Textilindustrie . . . . 3,07 3,07

IX. Papier und Buchdruck . 4,80 5,05
X. Leder, Bekleidung . . 3,73 3,63

XI. H o l z ................................ 13,19 13,05
XII. Nahrungsmittel, Fleische

rei, Tabak ..................... 4,60 4,98
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1000 V o  
(300 000 A 

U nf
1906

llarbeiter
Lrbeitstage)
alle

1905

XIII. Müllerei, Zucker, M olke
rei-, Brennerei- und Stärke-
Industrie, Brauerei und
M ä l z e r e i .............................. 1 1 ,5 0 1 2 ,1 9

X IV . Bauw esen (Privatbetriebe) 1 1 , 0 0 1 1 ,4 8

X V . Private Bahnbetriebe . . 7 ,2 0 7 ,0 7

X V I. Lagerei, Fuhrw esen . . 1 5 ,0 6 1 5 ,5 6

X V II. Binnenschiffahrt . . . 1 4 ,1 1 1 4 ,3 1

X V III. Seeschiffahrt (Privatbe
triebe) .................................... 6 ,7 0 6 ,5 0

X IX . Marine und H eeresver
w altung ............................. 4 ,4 1 4 ,4 8

X X . Ö ffentliche Baubetriebe
(Staatliche, Provinzial- und
Kom m unal-Bauverwaltun-

g e n .......................................... 7 ,2 5 6 ,5 4

X X I. Staatseisenbahnen, Post
und T elegraphen . . . 7 ,4 2 7 ,8 7

X X II. Staatsbetriebe für Schiff
fahrt, Baggerei, Flösserei 1 1 ,5 0 1 4 ,5 3

Die Tabelle bestätigt die gemachte Erfahrung, 
dafs die Zahl der entschädigten Unfälle abnimmt, 
ein Beweis dafür, dafs die Berufsgenossenschaften 
die ihnen zugewiesenen präventiven Aufgaben durch
aus erfüllen, w’as in den folgenden Zeilen des näheren 
ausgeführt werden soll.

Unter U n f a l l f o l g e n  ist die Wirkung zu ver
stehen, welche die Unfälle auf die Erwerbsfähigkeit 
des Verletzten und auf den Verlauf der Unfallfolgen 
haben. Der Bericht des Reichsversicherungsamtes 
macht sehr richtig darauf aufmerksam, dafs eine 
einwandfreie Statistik der Unfallfolgen sehr schwierig 
ist. Das hängt in der Hauptsache damit zusammen, 
dafs die festgesetzten Renten nicht für alle Zeit ihrer 
Höhe nach bestimmt sind, dafs vielmehr das wieder
holte Rentenfeststellungsverfahren den Verhältnissen 
Rechnung tragen mufs. Im Falle des Todes durch 
Unfall läfst sich die Folge natürlich ein für alle Mal 
feststellen. Dagegen wäre es falsch, wenn man den 
Unfall eines Verletzen, der den Bruch irgend eines 
Gliedes erlitten hat, unter die Fälle mit dauernder 
völliger Erwerbsumähigkeit zählen wollte. Eine ganze 
Reihe von Verletzungen, die anfänglich zur völligen 
Erwerbsunfähigkeit führen, werden derart geheilt, 
dafs die Erwerbsfähigkeit des Verletzten wieder 
völlig hergestellt ist. Hierauf mufs natürlich die 
Statistik, die möglichst einwandsfrei sein will, Rück
sicht nehmen. Es werden daher die Folgen der 
Unfälle eines Feststellungsjahres in 4 aufeinander 
folgenden Jahren beurteilt nachgewiesen, sodafs die

letzte Beurteilung mindestens 4— 5 Jahre nach dem Un
fallereignis erfolgt. Gewifs sind auch dann Änderungen 
nicht ausgeschlossen, indessen haben sie keinen we
sentlichen Einflufs auf das Gesamtbild der Unfallfolgen.

Wenn man die Ergebnisse der Unfallstatistik 
genau vergleicht, wird man eine geringe Vermehrung 
der Todesfälle nicht übersehen können. Dagegen 
ist eine ziemlich erhebliche Abnahme der Fälle mit 
dauernder Erwerbsunfähigkeit, und zwar nicht nur 
der völligen sondern auch der teilweisen zugunsten 
der vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit zu konsta
tieren. „Soweit eine Beurteilung der in der Zukunft 
liegenden Entwicklung in Frage kommt, wird diese 
von den Genossenschaftsbeamten nach menschlicher 
Voraussicht, die sich vor allem auf den ärztlichen 
Befund und dann auf die vernünftige Berücksichtigung 
aller sonstigen in Betracht kommenden Umstände des 
Einzelfalles zu stützen hat, pflichtmäfsig vorgenom
men. “ (Aus dem Bericht des Reichsversicherungsamtes.)

Die nachstehende Tabelle, die sich auf die ge
werblichen Berufsgenossenschaften bezieht, läfst er
kennen, dafs das Streben der Berufsgenossenschaften, 
die Zahl der Unfälle möglichst einzuschränken, von 
grofsem Erfolge gekrönt ist.

E rste B eurteilung (etwa 
1 Jahr nach der Feststellung 

der ersten Entschädigung)

A bgeschlossene Beurteilung 
(etwa nach 4  bis 

5 Jahren)

U nfallfolgen  bei 100 
letzten

V er- U n fa llfo lgen  bei 100 V e r 
letzten

Jahr Dauernde
E rw erbs

unfähigkeit

0
a -w 

£  »  jä

Dauernde
E rw erbs

unfähigkeit

0X!
0 'S

■3 h  -3O ’T1
T od obJD

0CO ® £ is
T o d 0bß

03GO
bc S 
Sl k -30 r.

Jo>

'S
je
‘0

H *3 
S 3 

>
so>

"S

’S-4-3

-Q ^  ^
s- 3 O 

>

1 8 8 6 2 4 ,9 1 1 5 ,9 2 3 8 ,8 8 2 0 ,2 9 2 5 ,8 9 3 ,5 0 3 9 ,6 5 3 0 ,9 6

1 8 8 7 1 8 ,5 1 1 7 ,7 0 5 0 ,8 8 1 2 ,9 1 1 9 ,4 9 3 ,1 1 4 6 ,9 8 3 0 ,4 2

1 8 8 8 1 5 ,6 5 1 0 ,0 3 5 4 ,6 0 1 9 ,7 2 1 6 ,6 8 3 ,2 5 5 0 ,6 7 2 7 ,4 0

1 8 8 9 1 5 ,1 4 1 0 ,4 3 5 7 ,2 4 1 7 ,1 9 1 5 ,9 3 2 ,8 0 5 2 ,2 1 2 9 ,0 6

1 8 9 0 1 3 ,6 2 7 ,0 8 6 1 ,0 1 1 8 ,2 9 1 4 ,2 2 2 ,3 0 5 5 ,6 3 2 7 ,8 5

1 8 9 1 1 2 ,8 5 5 ,5 5 6 1 ,7 9 1 9 ,8 1 1 3 ,3 9 2 ,0 6 5 6 ,2 0 2 8 ,3 5

1 8 9 2 1 1 ,4 7 5 ,2 6 6 3 ,0 7 2 0 ,2 0 1 2 ,0 5 2 , 1 2 5 6 ,2 8 2 9 ,5 5

1 8 9 3 1 1 ,5 1 4 ,4 2 6 3 ,3 3 2 0 ,7 4 1 2 ,2 4 2 , 0 1 5 1 ,5 4 3 4 ,2 1

1 8 9 4 1 0 ,4 8 2 ,6 1 6 1 ,0 6 2 5 ,8 5 1 1 ,0 4 1 ,8 5 5 1 ,8 1 3 5 ,3 0

1 8 9 5 1 0 ,8 0 2 ,3 1 5 7 ,2 6 2 9 ,6 3 1 1 ,4 0 1 ,6 5 4 9 ,6 9 3 7 ,2 6

1 8 9 6 1 0 ,4 8 1 ,5 4 5 2 ,5 5 3 5 ,4 3 1 1 , 0 2 1 ,4 8 4 7 ,6 9 3 9 ,8 1

1 8 9 7 1 0 ,1 8 1 ,5 0 5 0 ,9 0 3 7 ,4 2 1 0 ,7 1 1 ,3 3 4 7 ,0 9 4 0 ,8 7

1 8 9 8 1 0 ,2 8 1 , 2 0 4 9 ,7 9 3 8 ,7 3 1 0 ,7 7 1 ,2 4 4 5 ,9 6 4 2 ,0 3

1 8 9 9 9 ,7 1 1 ,1 8 4 8 ,4 7 4 0 ,6 4 1 0 ,2 4 1 , 1 0 4 5 ,4 6 4 3 ,2 0

1 9 0 0 9 ,8 8 1 ,1 5 4 7 ,9 5 4 1 ,0 2 1 0 ,4 0 1 ,0 6 4 5 ,4 4 4 3 ,1 0

1 9 0 1 8 ,9 7 1 ,0 7 4 7 ,1 1 4 2 ,8 5 9 ,4 1 1 ,0 3 4 4 ,2 8 4 5 ,2 8

1 9 0 2 7 ,9 9 1 ,0 5 4 6 ,6 1 4 4 ,3 5 8 ,4 9 1 ,0 2 4 2 ,3 2 4 8 ,1 7

1 9 0 3 7 ,7 9 1 ,0 3 4 5 ,2 0 4 5 ,8 8 — — — —

1 9 0 4 7 ,6 3 0 ,9 3 4 4 ,2 7 4 7 ,1 7 — — — —

1 9 0 5 7 ,5 4 0 ,8 4 4 3 ,0 4 4 8 ,5 8 — — — —
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Bei der Reform  der Arbeiterversicherung wird 
eine andere R egelung des jetzt beobachteten Ent
schädigungsfeststellungsverfahrens nicht zu um gehen 
sein. Nam entlich wird die Frage zu erw ägen sein, 
ob nicht die kleinen Renten, etw a die für eine E r
werbsunfähigkeit von weniger als 1/8, beseitigt w er
den können. Nur in den allerseltensten Fällen haben 
die E m pfänger dieser kleinen Renten einen wirt
schaftlichen Nachteil zu beklagen, ihre E rw erbsfähig
keit wird nur ganz w enig oder garnicht beeinträch
tigt. D afs ein solches Verfahren bei der Feststellung 
dieser jetzt noch bestehenden kleinen Renten de
m oralisierend auf die Versicherten einwirken mufs, 
dürfte au f der H and liegen.

U m  die Zahl der U nfälle noch mehr als bisher 
einzuschränken, ist in der letzten Zeit wiederholt der 
V orsch lag  gem acht w orden, die Berufsgenossen
schaften resp. die ihnen angeschlossenen Industriellen 
sollten die Maschinenfabrikanten veranlassen, ihre

Maschinen m öglichst unfallsicher zu bauen. Ja, es 
wurde sogar wiederholt die Frage erwogen, ob man 
nicht durch gesetzliche Vorschriften den B au unfall
sicherer M aschinen erzwingen solle. Der letztere 
W e g  dürfte w ohl verkehrt sein und eher beschrän
kend als anspornend a u f die Industrie, die durch 
derartige Vorschriften nicht eingeengt sein will, w ir
ken. D agegen ist sicherlich zu erwarten, dafs die 
Berufsgenossenschaften auch fernerhin diesem  Punkte 
ihre Aufm erksam keit widm en. So  verlangt eine 
gröfsere Zahl von Berufsgenossenschaften bereits 
einen Garantieschein von dem Fabrikanten darüber, 
dafs die gelieferten M aschinen unfallsicher sind. 
D afs damit die U nfälle nicht aus der W elt geschafft 
werden, ist bei der Kom pliziertheit eines modernen 
Betriebs ganz naturgem äfs, daher mufs nam entlich 
a u f die Arbeiterschaft selber pädagogisch  eingewirkt 
werden.

Sinistrose —  eine neue Gewerbekrankheit.

' Eine neue Krankheit ist entdeckt worden. Das merk
würdigste an ihr ist, dass sie sehr beliebt bei denjenigen 
ist, welche sie befällt, soviel sich wenigstens aus der ge
ringen Sorge urteilen lässt, mit der die Kranken diese ihre 
Genesung betreiben. Diese Krankheit hat einen Namen: 
„Sinistrose“, schreibt die Zeitschrift „Opinion“ , und ist erst 
seit der Bekanntmachung des Arbeiterunfallgesetzes ausge
brochen.

Sie hat das eigentümliche, dass sie fast ausschliesslich 
die Arbeiter ergreift, welche durch das Arbeiterunfallgesetz 
gedeckt sind. Man erkennt sie sofort an dem Umstande, 
dass die Erkrankten, bei denen sie ausbricht, eine schreck
lich lange Zeit für ihre Genesung ansetzen. Wenn es 
uns, dir oder mir, widerfahren sollte, das Bein zu brechen, 
so würden wir sechs Wochen später wieder auf den Füssen 
sein. Beim Arbeiter, der einen Unfall gehabt hat, wird, 
wenn er von der Sinistrose befallen ist, derselbe Beinbruch 
nicht sechs Wochen, auch nicht vier Monate, nicht sechs 
Monate, sondern vielleicht etwa ein Jahr zur Heilung 
brauchen.

Man glaube aber ja nicht, dass dieser Arbeiter Si
mulant ist. Simulation und Sinistrose sind zwei ganz ver
schiedene Dinge. Ein Simulant ist ganz einfach ein Mensch 
von schlechter Glaubwürdigkeit, der nicht schwer zu ent
larven ist. Ganz im Gegensatz dazu sind die von der 
Sinostrose befallenen Arbeiter wirkliche Kranke, bei welchen 
der Arbeitsunfall einen eigentümlichen physischen Zustand 
hat entstehen lassen, eine fixe Idee, eine Nervenkrankheit, 
die sich der Heilung widersetzt. Es mögen hier einige 
Sätze angeführt werden, mit denen ein deutscher Arzt, 
Dr. Liersch, den geistigen Zustand der Kranken be
schrieben hat.

„Der Arbeiter, welcher von der Sinistrose befallen 
ist, übertreibt unbewusst. Die Sorge, die Ängstlichkeit, 
die Furcht erzeugen bei ihm einen geistigen Zustand, 
dass sein Urteil sich abstumpft und verworrenes Denken 
eintritt. Dieser Mensch kommt allmählich dazu, der 
Gesellschaft den Krieg zu erklären. Er weiss nicht, wie 
er die innerlichen Wunden heilen soll, an denen er 
leidet; er wird, wie ihm scheint, verkannt, ungerecht 
verurteilt; seine Rechte erscheinen ihm bedroht, verletzt, 
zerstört. Er fängt zuerst mit dem Arzt, dann mit dem 
Rechtsbeistand, dem Gericht, den Gesetzen, der Gesell
schaft, dem Staate Zank an. Misstrauen, Zorn, Leiden
schaft verwirren seinen Geist; die Verurteilungen, die er 
erleidet, geben ihm den letzten Rest; er wird scheu, 
k r a n k ,  er verkennt ganz die Lage, in der er sich 
befindet: das ist Irrsinn . . .“

Die Sinistrose zeigt sich meistens von selbst. Aber 
sie hat auch eine Art von Hilfsmikroben, welche viel zu 
ihrem Ausbruch beitragen, das ist der Winkeladvokat und 
der Kurpfuscher, welche heute in der Nähe jeder Fabrik 
und jeder Werkstatt wuchern. „Opinion“ meint, dass das 
wirksamste Heilmittel für die Sinistrose eine rasche Ent
scheidung ist. Sehr oft sieht man einen Arbeiter, wenn 
er vom Gericht abgewiesen ist, fast augenblicklich seine 
Arbeitsfähigkeit wiedergewinnen. Dieses Wunder schreibt 
man der Erschütterung, dem physischen Stoss zu , wel
chen bei ihm der Zusammenbruch seiner Hoffnungen her
vorruft. Man kann hiervon sagen: Ein Keil treibt den 
ändern. K.

G. Fleury.
(La Reforme Economique.)
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Schutzvorrichtungen an Pressen
(in 14 Blättern).

Mitteilungen von Oberingenieur M ax S c h u b e r t h ,  technischem Aufsichtsbeamten der Südd. Edel- und Unedelmetall

Berufsgenossenschaft S t u t t g a r t .
(Schluss von Seite 403.)

Fig. 403. Fig. 404.

D ie rechte H and hat den Klinkenhebel aus seiner H altestellung zu bringen, damit die linke Hand 
die E inrückung betätigen kann.

D urch die aus der Skizze ersichtliche Feder wird der Klinkenhebel beim Loslassen in seine S icher
heitsstellung gedrückt.

Mit den nachfolgenden 6 Blättern schliefsen wir die im H eft 20 und 21 begonnenen V eröffent

lichungen über Schutzvorrichtungen an Pressen (Blatt 9 bis 14).

D ie Schriftleitung.

Blatt 9.

Schutzvorrichtung für Friktionspressen.

lo v d ir  -

A n m e r k u n g :  D ie einfache und bewährte Vorrichtung läfst sich leicht an jeder älteren Friktionspresse 
anbringen.
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Sicherung an Spindelpressen. Blatt 10.

U

Fig. 405.
Zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Niederganges des 

Stempelschlittens b wird der untere Hubbegrenzungsanschlag a 
so auf der Steuerwelle d befestigt, dass er sich nur verdrehen, 
aber nicht in der Längsrichtung verschieben lässt. Damit der 
Steuerarm b' in der untersten Stellung nicht unter den An
schlag a kommen kann, wird der Anschlag a um a' verlängert, 
sodass für b' zwischen a' und a" etwa 5 bis 10 mm Spielraum 
bleibt. Anschlag a a' wird durch die Feder f  in der im Grund
riss gezeichneten Lage gehalten. Wird nun der Hebel c mit der 
linken Hand nach abwärts gedrückt ohne dass der Anschlag
a a' mit der rechten Hand in die punktierte Lage gedreht ist, so stösst der Steuerarm br auf den Anschlag a' a und
drückt die Steuerwelle d nach abwärts, wodurch der aufwärtsarbeitende Reibteller g mit dem Reibrad h in Berührung 
kommt, sodass der Stempelschlitten b bezw. der Steuerarm b zwischen a' und a" spielt, aber nicht abwärts kann.

Wird aber der Anschlag a a' mit der rechten Hand in die punktierte Lage gebracht und der Hebel c mit 
der linken Hand nach abwärts gedrückt, so kann der Stempelschlitten frei abwärts und zwar so oft bis die rechte
Hand den Anschlag a a' freigibt, wodurch die Feder f  den Anschlag a a' in seine alte Lage zurückzieht und so die
Presse wieder sichert.

A n m e r k u n g :  D ie Vorrichtung ist in einer grofsen Nähmaschinenfabrik mit bestem Erfolge eingeführt und 
hat nach Mitteilung der Fabrikleitung keine Verminderung der Arbeitsleistung im Gefolge.



22. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 425

Blatt 11.

Sicherlieitshandeinrückimg an Exzenterpressen.

D ie Einrichtung besteht aus 

dem mit einer Nase n versehenen 

H ebel a, w elcher gehoben, den H e

bel b freigibt, w odurch mit diesem 

die Presse in G ang gesetzt werden 

kann.

Fig. I und II zeigen die E in 

richtung montiert. Fig. III zeigt 

dieselbe allein und in geschlos

senem Zustande, Fig. IV  dieselbe 

geöffnet.

Zum  Ingangsetzen der Presse 

sind also beide H ände benötigt, so

dafs dieselben bei Niedergang des 

Stem pels nicht zw ischen diesen und 

die Matrize gelangen können.

A n m e r k u n g :  D ie Nase n bietet 

zugleich Sicherheit gegen ein Über

schlagen der Presse, ist also auch eine 

Sicherung gegen unbeabsichtigten zwei

ten Stösselhub.

D ie ausgezeichnete Schutzvorrich

tung verdient alle Beachtung.
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Blatt 12.

Schutzvorrichtung an Schnittwerkzeugen.
1. Schnittw erkzeuge ohne Führungsplatte m üs

sen mit einem Schutzblech oder Schutzkorb um geben 
werden, sobald der Raum  zwischen Stem pelunter
kante und H öchststellung gröfser wie 5 mm ist.

2. Führungsschnitte müssen oberhalb der F üh
rungsplatte mit einem Schutzblech um geben werden,

tische Einlegevorrichtung für kleine Gegenstände 
ersichtlich. D er Stössel tritt in seiner H öchststellung 
nicht aus seiner oberen Führungsplatte heraus.

E s sei auch darauf aufm erksam  gem acht, dafs 
Spannklauen mit ihrer K an te 20— 30 mm vom  Stössel 
entfernt sein müssen.

A

V/////77777r7~/
l

Fig. 407.

wenn der Stem pel bei zu hohem Stösselhub aus der 
Führung tritt, oder wenn die Stem pelplatte bei tief
ster Stösselstellung der Führungsplatte näher komm t 
wie 15— 20 mm.

A u s vorstehender Zeichnung ist eine prak-

Ist dies nicht zu erm öglichen, so mufs um die
selben ein Schutzblech angebracht werden, bezw . es 
kann die U nterlagsscheibe zum Schutzblech ausge
bildet werden.
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Blatt 13.

Knieeinrückung an Exzenterpressen.

Fig. 408.

D ie Einrückung durch das K nie bildet ein gutes 
Schutzm ittel gegen unbeabsichtigten zweiten Stössel- 
hub und eignet sich deshalb besonders für ältere 
E xzenterpressen, bei w elchen eine Sicherung gegen 
zweiten nicht gew ollten Stösselniedergang nur schwer 
anzubringen ist und bei denen sich doppelte H and

einrückung verbietet, da beide H ände zum Einlegen 
erforderlich sind.

(Siehe auch Blatt 14 : Schutzkörbe.)

A n m e r k u n g :  Vieljährige Erfahrungen bestätigen, 
dafs die Arbeiter sich bald an diese Arbeitsweise gewöhnen 
und später nicht mehr über Erm üdung durch dieselbe klagen.
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Blatt 14.

Schutzvorrichtungen an Exzenterpressen.

Fig. 409.

D ie nebenstehenden Skizzen zeigen Schutzvor
richtungen (Schutzkörbe), welche aus Längsstäben 
bestehen und so eingestellt werden können, dafs der 
A rbeiter mit den Fingern nicht unter den Pressen
stem pel gelangen kann'.

D ie Anordnung der vertikalen Stäbe gestattet

Fig. 410.

ein Sehen zum  W erkstück. D a  sich die Stäbe in 
der Richtung der Stem pelbew egung befinden, wird 
das A u g e  nicht ermüdet, w eshalb diese A rt von 
Schutzkörben dem vollen oder perforierten Schutz
blech vorzuziehen ist.

A n m e r k u n g :  Diese Schutzkörbe

bieten in sehr vielen Fällen einen 

wirksamen Schutz und sind bei den 

Arbeitern beliebt, da sie ihnen ge

statten, Werkstück und Arbeitsvor

gang zu beobachten.

Fig. 411. Fig. 412.
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CntsdKidungen und Utrorditmtfltn.
Polizeiverordnung-, betreffend die Aufbewahrung und Lage

rung von Brennmaterialien und Nutzholz.
Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die 

Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (G.S. S. 265) und 
der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.S. S. 195) wird 
nach Anhörung der Gemeindebehörde unter Aufhebung der 
Polizeiverordnungen vom 28. Oktober 1843 und 10. April 
1854 f“ r den Stadtkreis Berlin folgendes verordnet:

§ 1. Die Lagerung von Brennmaterialien und Nutz
holz auf Lagerplätzen, die dauernd diesem Zwecke dienen, 
und in Gebäuden im Stadtkreise Berlin unterliegt:

A. A u f  L a g e r p l ä t z e n :
a) für H olz, wenn die Gesamtmenge 500 cbm oder 

die Lagerfläche 100 qm übersteigt,
b) für Kohlen, Torf und dergleichen, wenn die Ge

samtmenge 1000 cbm oder die Lagerfläche 200 qm über
steigt,

c) für Holz zusammen mit Kohlen, Torf und der
gleichen, wenn die Gesamtmenge der Brennmaterialien mehr 
als 500 cbm oder die Lagerfläche mehr als 100 qm be
trägt.

B. In  G e b ä u d e n :
Wenn die Gesamtmenge 100 cbm übersteigt, den 

nachstehenden Vorschriften.
§ 2. Vor der Lagerung von Brennmaterialien und 

Nutzholz in den im § 1 bezeichneten Mengen ist der Polizei
behörde schriftliche Anzeige zu erstatten, und zwar in den 
Fällen bei A. unter Beifügung eines von einem vereidigten 
Feldmesser gefertigten Situationsplanes, aus welchem die 
Lage des Grundstücks, seine Grösse, seine Umgebung und 
die auf dem Grundstück befindlichen Baulichkeiten genau 
ersichtlich sind,

bei B. unter Beifügung einer Grundrisszeichnung der 
zur Lagerung bestimmten Räume und ihrer nächsten Um
gebung.

§ 3. Ergibt die Prüfung der Vorlagen keine Bean
standung, so wird dem Antragsteller von der Polizeibehörde 
ein Bescheid erteilt, dass der Lagerung in sicherheits
polizeilicher Hinsicht Bedenken nicht entgegenstehen. Die 
Lagerung vor Erteilung dieses Bescheides ist unstatthaft.

Von der erfolgten Lagerung ist der Polizeibehörde 
schriftliche Anzeige zu erstatten; geht innerhalb 12 Mo
naten nach Zustellung des vorerwähnten Bescheides eine 
solche Anzeige nicht ein, verliert der Bescheid seine Gül
tigkeit.

§ 4. Die Lagerplätze für Holz müssen mit einer 2 m 
hohen festen Einfriedigung versehen sein. Die Einfriedigung 
kann in Strassen und unbebauten Grundstücken aus Zäunen 
von geringerer Höhe bestehen. Dagegen muss die Ein
friedigung aus einer 3 m hohen und ein Stein starken 
Mauer als Trennung von bebauten Grundstücken herge
stellt werden, soweit eine dementsprechende Abtrennung 
nicht schon durch Gebäudeteile vorhanden ist.

Die Lagerplätze für Kohlen bedürfen einer Einfriedi
gung nicht.

Die Lagerung des Holzes darf erst in einem Abstand 
von 1 m von den Einfriedigungen stattfinden.

Von Gebäuden, die zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen oder Vieh bestimmt sind, auf dem Lagerplatz 
stehen oder ihn begrenzen, müssen die Holzstapel 1 m 
entfernt bleiben, sofern die dem gelagerten Holz zuge
kehrte Wand massiv oder massiv verblendet und weder 
mit Türen, Fenstern, noch sonstigen Öffnungen versehen 
ist. Andernfalls ist eine Entfernung der Stapel von 5 m 
erforderlich.

Jeder Lagerplatz, der nicht unmittelbar .an einer öffent
lichen Strasse liegt, muss durch eine ausreichende breite 
Zufahrt mit einer öffentlichen Strasse verbunden sein.

§ 5. Im Freien dürfen Holz ohne feuersichere Be
dachung nur bis zu 6 m Höhe, Kohlen bis zu einer Höhe 
von 8 m gelagert werden. Lagerplätze für Holz sind in 
Teile von höchstens 500 qm, für Kohlen von höchstens 
1000 qm Grundfläche zu teilen, zwischen diesen Abteilungen 
müssen mindestens 3 m breite begehbare Zwischenräume 
freigelassen werden. Diese Zwischenräume dürfen ausser
halb der Geschäftszeit weder durch vorübergehende Lage
rung, noch durch Aufstellung von Fahrzeugen versperrt 
werden.

§ 6. In besonderen Fällen, z. B. bei erheblicher Tiefe 
der Lagerplätze kann die Polizeibehörde die Anlage von 
Wasserentnahmestellen, Feuerlöscheinrichtungen und Feuer
meldern fordern.

§ 7. Bei Lagerung von Braun- und Steinkohlen über
5 m Höhe sind in den einzelnen Stapeln senkrechte eiserne 
Rohre von mindestens 40 mm lichte Weite erforderlich, 
welche höchstens 8 m voneinander entfernt sein dürfen 
und bis zum Erdboden reichen müssen, damit in denselben 
mittels hinabgelassener Thermometer die Innentemperatur 
der Stapel gemessen werden kann.

Bei Presskohlen sind zur Verhütung von Selbstent
zündung Luftkanäle von wenigstens 100 qcm Querschnitt 
in Abständen von je 3 zu 3 in bei der Packung herzu
stellen.

§ 8. Werden Holz, Kohlen, Torf und dergleichen zu
sammen gelagert, so finden die Bestimmungen wie für Holz
lagerung Anwendung, wenn die Menge des gelagerten Holzes 
500 cbm oder die Lagerfläche des Holzes 100 qm über
steigt, andernfalls gelten die Vorschriften über Kohlen
lagerung.

§ 9. Die Lagerung von Brennmaterialien und Nutz
holz in einer Gesamtmenge von mehr als 100 cbm darf 
in Gebäuden, die ausschliesslich zur Lagerung von Holz 
dienen, in allen Stockwerken, in anderen Gebäuden nur 
im Keller, Erd- und Dachgeschoss erfolgen. Die Lager
räume des Erd- und Kellergeschosses dürfen mit Treppen
häusern in keiner Verbindung stehen, müssen unmittelbare 
Ausgänge ins Freie haben und von massiven Wänden und 
Decken umschlossen sein.

Bei Lagerung von Presskohlen, wenn sie über 1,50 m 
hoch gepackt sind, sind in Abständen von 2 zu 2 m Luft
kanäle von 100 qcm Querschnitt in Breite und Tiefe her
zustellen.

§ 10. In Räumen, die Verbindung mit solchen Treppen
häusern besitzen, welche den einzigen Zugang zu höher ge
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legenen, zum regelmässigen Aufenthalt oder zum Verkehr 
von Menschen bestimmten Räumen bilden, ist die Lage
rung von Holz und Brennmaterialien in Mengen von mehr 
als 50 cbm nur zulässig, wenn alle Verbindungen mit 
Treppenhäusern rauch - und feuersicher und selbsttätig 
schliessend eingerichtet sind.

Die Lagerung von mehr als 100 cbm Brennmaterialien 
in Räumen dieser Art ist unzulässig.

§ 11. In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, 
Theatern, grösseren öffentlichen Versammlungsräumen, 
feuergefährlichen Betriebs- und Lagerstätten oder zur Auf
bewahrung grösserer Vorräte leicht brennbarer Stoffe be
stimmten Gebäuden (Warenhäusern, Speichern usw.), des
gleichen innerhalb enggebauter Stadtteile ist die Anlegung 
von Holzplätzen nur zulässig, wenn die in sicherheitspolizei
lichem Interesse von der Polizeibehörde nach Massgabe 
der örtlichen Lage und der Menge der zu lagernden Ma
terialien zu bestimmende Entfernung innegehalten wird.

Die Entfernung der Holzplätze von Eisenbahngleisen 
muss mindestens 15 m betragen.

§ 12. Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver
ordnung können von der Polizeibehörde zugelassen werden.

Auf den städtischen Kohlenlagerplatz, sowie auf die 
Lagerung von Materialien seitens der Eisenbahnverwaltung 
und der öffentlichen Zwecken dienenden Gasanstalten finden 
die Vorschriften dieser Verordnung keine Anwendung.

§ 13. Zuwiderhandlungen gegen die vorbezeichneten 
Bestimmungen werden, soweit nicht nach den allgemeinen 
Strafbestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit 
einer Geldstrafe bis zu 30 Mark, an deren Stelle im Un
vermögensfalle entsprechende Haft tritt, bestraft.

§ 14. Diese Verordnung tritt am 1. April 1908 in 
Kraft.

Berlin, den 16. Dezember 1907.
D e r  P o l i z e i - P r ä s i d e n t ,  

von Borries.

Schadensersatz wegen Lieferung einer mangelhaften 
Maschine. Ein Maschinenfabrikant hatte den Auftrag zur 
Lieferung einer Maschine erhalten. Der Besteller hatte 
ganz genaue Angaben darüber gemacht, welche Eigen
schaften die Maschine besitzen sollte, und der Fabrikant 
hatte auch versprochen, dass er allen Wünschen gerecht 
werden würde. Die Maschine wies indessen mancherlei 
Mängel auf, und der Käufer sah sich genötigt, sie nicht 
bloss einmal, sondern wiederholt an den Fabrikanten zurück
gehen zu lassen, damit er daran die notwendigen Änderun
gen vornähme. Trotz aller Ausbesserungen kam jedoch 
nichts Vernünftiges zustande, sodass der Besteller schliess
lich .erklärte, er trete vom Lieferungsvertrage zurück und 
verlange überdies Schadensersatz dafür, dass er mehrere 
Male den Transport der fraglichen Maschine bezahlen 
musste, und dass er ferner genötigt gewesen sei, sich zum 
Ersatz eine andere Maschine anzuschaffen, die erheblich 
teurer sei, als die bei dem in Rede stehenden Fabrikanten 
in Auftrag gegebene. —• Diesen Anspruch hat das Ober
landesgericht Darmstadt auch gutgeheissen. Neben dem 
Ansprüche auf Rückgängigmachung des Kaufvertrages —  
so habe schon das Reichsgericht entschieden —  stehe dem

Käufer ein Recht auf S c h a d e n s e r s a t z  dann zu, wenn 
der Verkäufer schuldhafterweise seine Vertragspflicht ver
letzt und hierdurch dem Vertragsgegner Schaden zugefügt 
hat. Das ist hier zweifellos der Fall. Dem beklagten Ma
schinenfabrikanten waren vorher alle Eigenschaften mitge
teilt worden, welche die bestellte Maschine besitzen sollte, 
doch ist er —  trotz wiederholter Abänderungen —  nicht 
imstande gewesen, eine brauchbare Maschine herzustellen. 
Für den dem Besteller dadurch entstandenen Schaden ist 
der Fabrikant unbedingt verantwortlich, um so mehr, als er 
nicht bewiesen hat, dass ihn ein Mangel an Sorgfalt nicht 
treffe, oder dass die Unbrauchbarkeit der Maschine auf 
irgendwelche andere, ihm nicht zur Last zu legenden Um
stände zurückzuführen sei. —  Demnach erscheint der Scha
densersatzanspruch des Klägers berechtigt, und der Beklagte 
musste zur Zahlung der dem ersteren durch den mehr
maligen Transport der Maschine entstandenen Kosten so
wie der Differenz zwischen dem mit dem Beklagten ver
einbarten und dem vom Kläger für die Ersatzmaschine ge
zahlten Preise verurteilt werden.

Besitzstörung durch Fabrikbetrieb. Der Restaurateur 
B. zu Köln, der Eigentümer eines Hausgrundstückes An 
den Siebenbürgen ist, klagte gegen einen Fabrikanten, der 
in seiner Nachbarschaft eine Fabrikanlage besitzt, von der 
Geräusch, Rauch und Russ auf sein Hausgfundstück her
überdringt, wegen Besitzstörung mit dem Antrage, Einrich
tungen herzustellen, dass dadurch für ihn und die übrigen 
Bewohner des Grundstücks keine das Mass nachbarlicher 
Duldung übersteigende Belästigung hervorgerufen wird. In 
Übereinstimmung mit der Vorinstanz, dem Kölner Land
gericht, wies der zweite Zivilsenat des Kölner Oberlandes
gerichts durch Entscheidung vom 16. Oktober d. J. die 
Klage hauptsächlich mit folgender Begründung a b : Die in 
Rede stehenden Grundstücke der Parteien liegen in einem 
Stadtteile von Köln, der, wie gerichtsbekannt, durch zahl
reiche Fabriken und sonstige gewerbliche Unternehmungen 
das charakteristische Gepräge eines Industrieviertels er
halten hat und in welchem die mit dem Maschinenbetrieb 
verbundenen Erschütterungen, laute Geräusche, starker 
Rauch und Russ keine ungewöhnlichen Belästigungen dar
stellen. Ob später der Charakter dieser Stadtgegend ge
ändert wird, kann dahin gestellt bleiben; hier kommt für 
die Beurteilung der örtlichen Verhältnisse nur die Zeit bis 
zur Gegenwart, nicht die Zukunft in Betracht. Die Be
nutzung des beklagten Fabrikgrundstücks ist demnach der
artig, wie sie bei Grundstücken dieser Art in dem in Rede 
stehenden Stadtbezirk gewöhnlich ist, und demnach muss 
sich Kläger die damit verbundenen Belästigungen nach 
den Bestimmungen des B.G.B. gefallen lassen. Es ist un
erheblich, dass aus dem Hause des Klägers einzelne Mieter 
wegen der Belästigungen ausgezogen sind, und er durch 
billige Miete den Auszug der Mieter hintanzuhalten ver
sucht habe, denn in einer Stadtgegend, wie die hier in 
Rede stehende, in welcher Fabriken und andere gewerb
liche Unternehmungen in grösser Zahl im Betriebe sind, 
kann von dem Hausbesitzer in der Regel nur ein erheblich 
niedrigerer Mietszins verlangt werden als anderwärts, und
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dass Mieter, die sich den dort ortsüblichen Belästigungen 
nicht aussetzen wollen, auch bei billigem Mietzins ausziehen, 
ist gänzlich nicht zu vermeiden.

(Oberlandesgericht Köln.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü bersch rift ist der T a g  der 

V eröffen tlichun g im  R eichsan zeiger, das D atum  b e i der A nm eldu ng 
g ib t den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
tti. 4. 08.

Fahrbarer, aus teleskopartig ineinander ver
schiebbaren Röhren bestehender Feuerlöschturm, der mittels 
Druckwasser ausgeschoben wird. —  Franz Roth, Ober- 
achern, Baden. —  6 ia . R. 23494 —  30. 10. 06.

21. 4. 08.
Feuerlöscher für Eisenbahn- und ähnliche 

Fahrzeuge. —  Henry Farnsworth Sawtelle, Leominster, 
V. St. A. —  20h. S. 24923 —  11. 7. 07.

Spund für Weinfässer u. dgl. zur Verhütung 
von Schimmel- und Pilzbildung. —  Carl Mächtle, Feuer
bach, Württ. —  64c. M. 30258 —  25. 7. 06.

23. 4. 08.
Vorrichtung zur Verhütung der Staubbildung 

bei Fahrzeugen. —  Luis Wirtz, Bilston, Engl. —  63 b, 
W. 27 851 —  4. 6. 07.

27. 4. 08.
Vorrichtung zur Verhinderung von Gasaus

strömung beim Öffnen einer lösbaren Verbindung zweier 
gasführenden Leitungsteile. —  Hugo Koffler, Wien —  
4c. K. 34801 —  27. 5. 07.

Staubabsauger mit Filtersack und Reglerbalg. —  
Hermann Conrad, Berlin, Neue Schönhauser-Str. 16 —  
8e. C. 16152 —  26. 10. 07.

Zwillingswasserstandszeiger mit gemeinsamen 
Abstellhähnen für beide Wasserstandsgläser. —  Ludwig 
Lorenz, Dormagen. —  13 c. L. 24491 —  20. 6. 07.

Maschine zum Reinigen von Teppichen, Fuss- 
böden u. dgl. —  Ernest Lewis Bennie Zimmer, u. Dr. 
Aubrey Herbert Russell, Deer Lodge, V. St. A. -—  34c. 
Z. 5297 —  22. 4. 07. 

i{(>. 4. 08.
Automobilbrille zum Schutze gegen Regen. —  

Henri Brasier, Paris —  30d. B. 47251 —  6. 8. 07.

Zusammenlegbare, als Tragbahre verwendbare 
Matratze mit in der Spannung einstellbarem Matratzen
boden, der aus einem in der Längsrichtung zickzackartig 
geführten flachen Gewebegurt besteht. —  Heinrich Hoff- 
mann, Kiel, Prünergang I. —  3oe. H. 35481 —  5. 6. 05.

Spucknapf, der an der Wand in einem Halter 
um eine wagerechte Achse drehbar gelagert und hinten 
mit einem hohlen Ansatz versehen ist. —  Gustav Adolf 
Stelzer, Mannheim, Langstrasse 39a. —  34f. St. 12722 —  
3- 2. 08.

Verfahren zum Löschen von Bränden von Ben
zin, Petroleum, Mineralölen, Pflanzenölen, tierischen Fet
ten usw. —  W. Graaff & Compagnie, G. m. b. H., Berlin. —  
61 b. G. 23454 —  3. 8. 06.

Als Sandstreuer ausgebildete, selbsttätig wir
kende Gleitschutzvorrichtung für Motorfahrzeuge. —  Erich 
Weissenborn, Friedenau b. Berlin, Rönnebergstr. 15. —  
63c. W. 28329 —  31. 8. 07.

Vorrichtung zum Zuführen von Luft in abge
schlossene, unter Wasser befindliche Räume, z. B. in Unter
seebote. —  Firmin-Henri Dubois, Montm6dy, Frankr. —  
65 a. D. 18926 —  29. 8. 07.

Lüftungsvorrichtung für Schiffsräume. —  Alex
ander William Stewart, Glasgow. —  65 a. St. 12 157 —
1. 6. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

21. 4. 08.
Sicherheits - Vorrichtung an Fass - Waschma

schinen. —  Freiherrl. v. Sternburg’sche Brauerei, Lützschena
Leipzig. —  6 f. 335 391.

Zusammenlegbarer Fensterauftritt mit Schutz
vorrichtung beim Reinigen der Fenster. —  J. Niquet, 
Bremen, Bollmannstr. 27. —  34c. 335405.

Schutzkeil an Kreissägen. —  Norbert Herb
stritt, Villingen, Baden. —  38 e. 335677.

Hygienischer Transportkorb für Back- und 
Fleischwaren. —  Georg Paul Beier, Dresden, Rosenstr 92. —  
81 c. 335 522.

27. 4. OS.
Aus einem Stück bestehender Arbeiter-Schutz

anzug. —  Fa. Georg Dietr. Bücking, Alsfeld. —  3b. 336310.
Pyrophore Zündvorrichtung für Gruben-Sicher- 

heitslampen. —  Paul Wolf, Zwickau i. S., Reichenbacherstr. 68.
—  4d. 336658.

Durch Fusstritthebel, Winkelhebel und Druck
stange in Eingriff zu haltende und durch Feder selbsttätig 
auslösende Kupplung an Papierschneidemaschinen. —  Fa. 
Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. —  11 b. 336 405.

Schleifbrett mit Schutzkasten zum Transpor
tieren von im Grubenbetriebe Verunglückten. —  Arma
turen- und Maschinenfabrik „Westfalia“ Akt.-Ges., Gelsen
kirchen. —  30 e. 336054.

Feuersichere schmiedeeiserne Tür mit Streck
metall- und doppelter Asbesteinlage. —  Fa. Ferd. Paul 
Krüger, Rixdorf. —  36 d. 336336.

Schutzvorrichtung für Rollschüttlerwellen. —
B. Holthaus, Maschinenfabrik Akt.-Ges., Dinklage, Old. —  
45 e. 336003.

An Fräs- und Schneidemaschinen angebrachte 
Schutzkappe mit bewegbar angeordneter Führung für das 
Werkstück. —  Carl Sattler, Steglitz. —  71c.  336193.

Erteilte Patente.
Kl. 47 g- 189 999. —  Rohrbrucliventil. —  Hübner 

& Mayer in Wien. (Fig. 413.)
Der in bekannter Weise auf der einen Seite mit dem 

Abflussstutzen in Verbindung stehende Steuerzylinder d
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für das Klappenventil a steht auf der anderen Seite nicht 
nur mit dem Zuflussstutzen, sondern auch mit dem Ab
flussstutzen in Verbindung. In dieser letzten Verbindungs
leitung ist ein Ventil h angeordnet, das bei regelrechtem 
Rohrleitungsdruck geöffnet ist und ein Strömen des Druck
mittels durch den Steuerzylinder von dem Zufluss nach 
dem Abfluss gestattet, das sich jedoch bei Druckabfall 
infolge Rohrbruches schliesst. Durch das Schliessen ent
steht in dem Steuerzylinder eine Druckstauung, die die 
Schliessbewegung des Steuerkolbens hervorruft. Bei ge
ringen Druck- und Geschwindigkeitsschwankungen schliesst

sich das in der Verbindungsleitung angeordnete Ventil 
nicht, sodass das Klappenventil auch geöffnet bleibt. Die 
Regelung der Empfindlichkeit des Klappenventils bei ver
schiedenen Druckabfällen kann, abgesehen von der geeig
neten Grössengebung der Teile, durch die Einstellung 
der Belastung des Regelventils h erfolgen.

Dieses Rohrbruchventil ist bis zu den grössten Durch
gängen verwendbar und gestattet eine genaue Einstellung 
für alle vorkommenden Betriebsverhältnisse.

Kl. 34. 190494. —  Schutzvorrichtung' gegen das
Herausfallen aus Fenstern, welche nach aufsen aufgehende 
Flügel besitzen. —  C. H. Schmidt in Hamburg. (Fig. 414.)

Die neue Schutzvorrichtung ist als abnehmbare Brust
lehne ausgebildet und derartig anbringbar, dass ein un
beabsichtigtes Lösen nicht eintritt. Sie kann beim Putzen 
von Fenstern als einzelne Stange oder, indem man mehrere 
Stangen übereinander anordnet, als Schutzgitter für Kinder
zimmer Anwendung finden.

Wie die Zeichnung zeigt, sind am Fensterrahmen 
Ösen a, a1 befestigt, durch welche eine zweckmässig aus 
Metall hergestellte Stange b hindurchgesteckt ist. An 
beiden Enden der Stange b sind um Zapfen exzentrisch 
aufgehängte, in einer gemeinsamen Ebene drehbare Vor
reiber d, d1 angebracht, die die seitliche Bewegung der 
Stange begrenzen und das unbeabsichtigte Herausgleiten 
aus den Ösen a, a1 verhindern sollen. Zur Erleichterung

der Anbringung und Abnahme der Schutzstange ist ein 
Handgriff e vorgesehen, der in der Nähe des einen Ge
lenkzapfens in der Schwingungsebene des Vorreibers recht
winklig zu der Längsachse der Stange b verläuft.

Fig. 414.

Dadurch, dass der Handgriff in der Nähe des Vor
reibers d angeordnet ist, ist es unmöglich, bei der Be
wegung der Schutzstange b nach links das den Vorreiber 
d1 tragende Ende der Stange aus der Ose a1 lösen zu 
können, selbst wenn der Vorreiber achsial zu der Stange 
gerichtet ist.

Da ferner der Handgriff rechtwinklig zu der Schutz
stange b in der Bewegungsebene der Vorreiber liegt, so 
kommt der Schwerpunkt der Vorrichtung senkrecht oder 
annähefnd senkrecht unter der Stange b zu liegen. Hier
durch können die Vorreiber d und d1 mit ihrem längeren 
Arm nach unten schwingen, sodass sie , rechtwinklig zu 
der Stange stehend, die seitliche Bewegung dieser Stange 
begrenzen bezw. das unbeabsichtigte Herausgleiten der
selben aus den Ösen a verhindern.

Zum Lösen der Schutzvorrichtung ist der Vorreiber d 
beim Griff e in der Längsrichtung der Stange b zu drehen, 
um mit Hilfe des Griffes e eine Bewegung nach dem 
Mittelschluss des Fensters vornehmen zu können. Hierbei 
gleitet die Stange b mit dem Vorreiber d aus der Öse a, 
worauf sie aus der Öse a1 herausgenommen werden kann, 
nachdem auch der zweite Vorreiber d 1 entsprechend ge
richtet wurde. Der Vorreiber g ist an dem kürzeren Arm 
mit Zähnen versehen. Diese Zähne wirken als Gesperre, 
wenn der Vorreiber zufällig aus der durch seinen Schwer
punkt bedingten lotrechten Lage bewegt wird und gleich
zeitig eine seitliche Verschiebung der Stange erfolgt. Als
dann kommen die Zähne mit dem Rand der Öse a in 
Eingriff und sichern damit die Schutzvorrichtung in der 
Gebrauchslage.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Die Verwendung und Aufstellung von Ventilatoren in 
Mühlenbetrieben im Hinblick auf die Abwendung von 
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Die Verwendung und Aufstellung von Ventilatoren in Mühlenbetrieben
im H inblick a u f die A bw endung von Feuersgefahren.

Von L. K o l b e ,  Gross-Lichterfelde. (Schluss.)

D en dritten T e il der Lüftungseinrichtung bildet 
die sich an das D ruckrohr anschliefsende A b s c h e i d e 
v o r r i c h t u n g .  D iese  hat die A ufgab e, die von 
der Luft m itgerissenen K örper abzufangen und die 
Luft gereinigt ins Freie zu entlassen. H andelt es 
sich um staubförm ige Teile, so bestehen die A b 
scheidevorrichtungen aus Staubkam m ern oder Staub
sammlern.

D ie Staubkam m ern bilden die ältesten und zu
gleich einfachsten V orrichtungen zum  Sam m eln des 
Staubes und der sonstigen A b fä lle  aus der Reini
gung. E s sind einfach abgeteilte Räum e, in welche 
die D ruckrohre ausm ünden. Für die Konstruktion 
solcher Staubkam m ern wird nach den V orschriften 
der Feuerversicherungen eine feuersichere U m fassung 
aus 1/2 Stein starken Mauern oder Hartgips- oder 
Zem entdielen gefordert. Zw eckm äfsig wird der Boden 
trichterförm ig ausgebildet, sodafs der Staub an der 
unteren Öffnung in einem Sackrohre abgefangen 
werden kann. Ihre W irkung besteht darin, dafs in
folge der durch ihre K am m er gebildeten Querschnitts
erweiterung des W indw eges die G eschwindigkeit des 
ihnen zugeleiteten W indes abnim m t und die m itge
rissenen T eile  Zeit haben, sich abzusetzen, bevor 
die Luft nach oben ins Freie tritt. In einigen Mühlen 
läfst man den Staub der Reinigungsm aschinen ins 
W asser blasen, um  ihn mit dem selben fortzuspülen. 
D as ist selbstverständlich unvorteilhaft, denn es w er
den dann auch brauchbare T eile  -vernichtet.

Gröfsere Mühlen benutzen sogen. Staubtürme, 
die ganz gem auert sind und meist einen A n b au zum

M ühlengebäude besitzen, der durch alle G eschosse 
hindurchgeht. Sie bestehen aus je  besonderen Staub
kam m ern für einen V entilator und nehmen den g e
samten Staub der Vorreinigung und K opperei auf. 
Unten erhalten sie einen spitzen Boden, aus w elchem  
die A b g ä n g e  abgezogen werden, um sie dann durch 
eine geeignete V orrichtung zu sortieren und weiter 
zu verw enden. Infolge des grofsen Luftinhalts der 
Staubtürm e ist die B ew egung der Luft nach oben 
sehr gering, sodafs ein fast vollständiges A bsetzen 
der schwebenden T eile  zu erwarten ist.

Läfst m an m ehrere D ruckrohre in eine Staub
kam m er münden, so ist darauf zu sehen, dafs die 
Einm ündungen sich nicht direkt gegenüber stehen. 
D ie Luftström e würden sich sonst treffen und W ir
bel bilden, was die Leistung der Exhaustoren ver
ringern müfste. Zw eckm äfsig richtet man deshalb 
die Einm ündungen schräg nach oben und versetzt 
sie zu einander.

W o  der Raum für die Einrichtung einer Staub
kam m er nicht ausreicht, bedient man sich der Staub
sammler. D ieses sind Apparate, meist aus B lech 
hergestellt, w elche ihren Zweck, die vom  W inde mit
gerissenen T eile  abzufangen, mehr oder weniger gut 
erfüllen (Fig. 41.5). -

Eine bekannte Konstruktion ist der Staubsam m 
ler „C y k lo n “ der K nickerbocker Com pany in Jack
son, Michigan, der heute von den verschiedensten 
deutschen Firmen, unter anderen von den oben g e
nannten Firm en, gebaut wird. E r kann, unbeschadet 
der Feuersicherheit, auch in der Mühle selbst Auf-
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Stellung finden. D er aus Zinkblech hergestellte Staub
sam m ler ist oben zylindrisch und unten konisch. D ie 
Einström ung erfolgt im zylindrischen T eile und tangen
tial. D ie Luft wird einem W indflügel zugeführt und 
gegen den D eck el des Cyklons geprefst, erlangt dort 
eine Richtung nach abwärts und wird im K reise 
herum gedreht. D ie mitgeführten T eile werden mit 
herumgerissen, durch Zentrifugalkraft ausgeschleudert 
und an die W andung gedrückt, von w o sie unter 
fortwährenden Schneckenw indungen abwärts fallen, 
während die Luft oben austritt. W'ird z. B. bei der 
Getreidereinigung verschieden schw erer Staub in den 
C yklon  geblasen, dessen feinster sich nicht absetzt, 
so kann man natürlich die austretende Luft nicht

Fig. 415-
in den Mühlenraum zurücktreten lassen, sondern 
führt sie entweder durch einen senkrechten Schlot 
nach oben ins Freie, oder man setzt der Austritts
öffnung eine Blechhaube auf, w elche die Luft hori
zontal ablenkt und erst dann ins Freie führt. Soll 
der Staubsam m ler „C y k lo n “ für Griefs- und D unst
putzm aschinen verw endet werden, so setzen sich alle 
T eile  in zuverlässiger W eise ab und die Luft kann 
ohne Gefahr in den Mühlenraum austreten.

D er Staubsam mler „C y ru s“ von S c h n e i d e r ,  
J a c k e t  & C o .  in Strafsburg ist so eingerichtet, 
dafs der K egel aus mehreren ineinander verschieb
baren Teilen besteht, um je  nach dem W inddrucke 
geregelt zu werden.

A ndere Konstruktionen der Staubsam m ler ge
brauchen F i l t e r  zum A bfangen des Staubes. (Fig. 
416 u. 419.) Sie besitzen, zum U nterschiede von

Fig. 416. Sechzehnschläuchiger Staubsammler in Holzge
häuse. „Beth“-Filter „16 K S “.

Fig. 417. Sechzehnschläuchiger Staubsammler in zwei 
runden Eisengehäusen. „Beth“-Filter „16 K S “.

den Staubkam m ern, bew egliche M aschinenteile, b e
anspruchen aber tro tzd em , wie die letztgenannten 
A pparate, nur geringen Platz und bilden in sich ab
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Für Mahlmühlen geeignete Schlauchfilter und 
Sternfilter werden z. B. von C. G. W . K  a p p 1 e r , 
B erlin , von N a g e l  &  K ä m p ,  A .-G . in H am burg, 
D a n n e b e r g  &  Q u a n d t  in Berlin, der Rheinischen 
M aschinenfabrik, G. m. b. H. in Neufs a. Rh., von 
G. L u t h e r  in Braunschw eig und W . F. L. B e e t h  
in Lübeck ausgeführt.

Für kleinere Betriebe eignet sich besonders eine 
Konstruktion L u t h e r - M e y e r ,  ein achteckiger Staub
sammler, bei welchem  die Luft von aufsen nach innen 
gesaugt wird und der sow ohl für W alzenstuhlaspi
rationen, als auch für die Reinigungsanlagen und die 
Griefs- und Dunstputzereien gut zu gebrauchen ist.

E s ist hier nicht der Ort, au f die besonderen 
konstruktiven Einrichtungen der Staubsam m ler näher 
einzugehen. E s d arf jedoch  nicht unerwähnt bleiben, 
dafs die Frage der Zentralisation der Staubsam m ler 
in M ahlmühlen von Fachkreisen verschiedene Beurtei
lung erfährt. W ährend man im allgem einen darin 
übereinstimmt, dafs die Zentralstaubsam m lung für die 
Vorreinigung und die K opperei zw eifellos am Platze 
ist, wird sie für W alzenstuhl- und M ahlgangsaspiration, 
sowie für die Lüftung der Sichtvorrichtungen von 
m anchen Seiten nicht für zw eckm äfsig erachtet. P rak
tische Gründe sprechen dafür, dafs das abgeklopfte 
Mehl im mer wieder dorthin zurückgeleitet wird, w o 
es abgesaugt wurde. D ieser Forderung entspricht 
die Zentralstaubsam m lung nicht, da hier die A b gän g e 
der verschiedensten M üllereimaschinen ein und dem 
selben Filter zugeführt werden. Je nach der Beant
wortung dieser Frage werden daher auch eigene 
Staubfilter mit angebauten E xhaustoren für die A sp i
ration verw endet, sodafs a u f diese W eise die Staub
sam m lung getrennt durchgeführt wird.

In anderen Mühlenbetrieben, w o die A bgän ge 
geringeren W ert haben als in M ahlmühlen, verzichtet 
man au f die A uffangung und die W iedergew innung 
des Staubes durch Filter und wählt z. B. in Schneide
mühlen ausschliefslich die Spänekam m ern oder passend 
konstruierte Cyklone. Nach diesen Gesichtspunkten 
trifft man die Einrichtungen auch in anderen M ühlen
betrieben, wie den Farbmühlen, K oksm ühlen ,K nochen
mühlen, Lohm ühlen etc.

Je gröfser die A bfallkörper sind, um so gröfser 
mufs die W indgeschw indigkeit in der W indleitung 
gewählt sein und eine um so stärkere Luftpressung 
wird vom  Ventilator verlangt. Überschreiten die 
A bfallstücke in einzelnen Fällen eine gewisse Gröfse 
und Schwere, so dürfen sie nicht in den Ventilator 
gelangen, wTeil sie das Flügelrad beschädigen würden. 
In diesem Falle mufs man den Ventilator durch einen 
vorgeschalteten A bscheider schützen. (Fig. 420.) E s  
komm t z. B. nicht selten vor, dafs in Schneidem üh
len gröfsere H olzstücke in die Saugleitung geraten

geschlossene Maschinen. Man unterscheidet Schlauch
filter und Sternenfilter. Beiden liegt derselbe G e
danke zugrunde, näm lich der Staubluft eine Filter
fläche aus F lanell darzubieten, w elche sie durchzieht 
und dabei den Staub absetzt. A lle  diese Filter b e
dürfen einer selbsttätigen A bklopfvorrichtung. Der-

Fig. 419. Massenschlauchfilter (Druckfilter) von G. Luther 
in Braunschweig.

jenige’Filterteil, welcher abgeklopft werden soll, wird 
während dieser Zeit dem Luftdurchzug entzogen, 
und zwar so lange, bis sich der Staub abgesetzt hat, 
oder die Luft streicht auch während des Abklopfens 
in umgekehrter Richtung durch den Filter, wodurch 
das Abklopfen erheblich unterstützt wird.

Fig. 418. Saugschlauchfilter von G. Luther in 
Braunschweig.
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und mitgerissen werden. Auch sonst können Putz
lappen , gröfsere zusammengeklumpte Abfallstoffe, 
versehentlich auch leichtere Werkzeuge und viele 
andere Gegenstände gelegentlich mitgerissen werden. 
Sie schweben natürlich nicht in den Luftstrome, son
dern rutschen an der Wand der Windleitung entlang, 
bis sie an den Abscheider gelangen. Dieser zum

Fig. 420.

Schutze dienende Apparat besteht aus einem nach 
unten erweiterten Teile eines horizontalen Stückes 
Leitungsrohr. Tritt der Wind durch ihn hindurch, 
so vermindert sich die Windgeschwindigkeit im Ver
hältnis zum Querschnitt der erweiterten Leitung, so-

die K lappe sofort wieder von selbst. A u f  diese W eise 
erfolgt die selbsttätige Ausschaltung aller den V en ti
lator gefährdenden gröfseren K örper, ohne dafs der 
Betrieb irgendwie gestört wird.

D ie W ah l der Ventilatoren wird bestimmt durch 
die Betrisbsart, den erforderlichen Luftdruck und die 
in der W indleitung auftretenden W iederstände. L etz
tere lassen sich au f theoretischem  W e g e  ermitteln, 
indessen entscheiden meist praktische Erfahrungen 
und V ersuche über die richtige B em essung von V e n 
tilationsm aschinen und Leitungen. Für die meisten 
A nlagen kom m t man mit sogen. M itteldruck-Exhau
storen aus, w elche 25, 50 und 75 mm W assersäule 
D epression geben. D ie  kleineren E xhaustortypen ha
ben eine Leistung von 2— 10 cbm  Luft in der Minute, 
bei gröfseren steigt die Leistung a u f 50— 120 cbm 
und darüber. D er K raftb edarf richtet sich nach V o lu 
m enleistung und D epression in gleichem  Mafse, so
dafs bei gleichem  V olum en die erforderliche K raft 
etwa im Verhältnis der H öhe der D epression steigt.

A ls  M aterial für das G ehäuse kom m t im all
gem einen starkes E isenblech in A n w en d u n g , E x 
haustoren in gufseisernem  G ehäuse werden überall 
dort verw endet, w o stark abnutzend w irkende M ateria
lien oder säurehaltige G ase transportiert werden sollen. 
W enn es sich um die A bsaugung stark ätzender, 
säurehaltiger G ase handelt, w elche eine schnelle Z er
störung der eisernen V entilatoren herbeiführen würden, 
werden H olz-Exhaustoren, w elche sich ausgezeichnet 
bewährt h a b e n , angewTendet. A u ch  Exhaustoren, 
ganz oder teilw eise aus glasiertem  T o n  bestehend,

Fig. 421. Schematische Anlage einer Spänetransportanlage.

dafs die schwereren K örper, sobald ihr E igengew icht 
den seitlichen Lufttrieb überwiegt, herunterfallen und 
sich am Boden des A bscheiders ansammeln. D er 
Boden ist als eine nach unten sich öffnende, durch 
ein G egengew icht oder eine Feder annähernd aus
balancierte K lapp e ausgebildet, w elche für gew öhn
lich geschlossen ist, sich aber unter dem D rucke 
der darauf lagernden Gegenstände leicht öffnet und 
diese nach aufsen fallen läfst. D arauf schliefst sich

werden für diese Fälle verw endet, wenn man es nicht 
vorzieht, die inneren W andungen und die F lü gel mit 
Bleischutzwänden zu versehen. Für den Transport 
langfaseriger Materialien wie z. B. H obelspäne, H olz
schliff, Lum pen etc., werden die Exhaustoren meist in 
Spezialkonstruktionen ausgeführt, w elche das H än gen
bleiben des M aterials an den Flügeln ausschliefsen.

Bei H olzbearbeitungsanlagen, w elche mit D am p f
w erken in V erbin dung stehen oder selbst durch
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D am pfkraft betrieben w e rd en , m acht man sich im 
allgem einen die vorhandenen Lüftungsanlagen zu
gleich für die Beförderung der A b fä lle  zum K essel
hause zunutze (Fig. 421). D ie  Feuergefährlichkeit wird 
dadurch nicht w esentlich oder gar nicht erhöht, sofern 
nur geeignete bauliche Mafsnahmen getroffen werden, 
durch welche die unmittelbare Berührung der A b 
fälle mit der Kesselfeuerung und deren A bgängen, 
wie Schlacken und A s c h e , verm ieden wird. D ie 
W indleitung wird zu diesem Z w ecke von den H olz
bearbeitungswerkstätten au f dem kürzesten W e g e  
bis zum K esselhause w eitergeführt, und zw ar, um 
das Verstreuen der Sägespäne und des Staubes au f 
der la n g e n , oftmals freiliegenden W indleitung an 
undichten Stellen der letzteren zu verhüten, als Saug
leitung ausgebildet.

E ine nach diesen Gesichtspunkten gebaute, 
m ustergültige Spänetransportanlage erhält dann fol
gende Einrichtungen.

D ie  H olzbearbeitungsm aschinen, also die ver
schiedenen Sägearten, w ie K reissägen, Bandsägen, 
Pendelsägen, ferner die Fräsm aschinen, die H obel
m aschinen, die N ut-, K eh l- und Abrichtm aschinen, 
sind in der für den A rbeitsgan g erforderlichen Reihen
folge in zwei parallelen Reihen einander gegenüber
gestellt. Zw ischen den Reihen wird die H auptw ind
leitung entlang geführt, w elche entweder an der 
D e ck e  zu befestigen oder als unterirdische Rohr
leitung unter den Fufsboden zu verlegen ist und mit 
jeder einzelnen W erkzeugm aschine durch eine b e
sondere Zw eigleitung verbunden wird. A m  Ende 
des W erkstättenraum es werden die H auptleitungen, 
deren m ehrere, meist zw ei vorhanden sein werden, 
durch eine Sam m elleitung quer zum Gebäude zu- 
sam m engefafst, w elche den W erkstattsraum  nach der 
Seite des K esselhauses hin verläfst. Sind m ehrere 
W erkstattsgebäude mit Lüftungseinrichtungen aus
gerüstet, so werden ihre Sam m elleitungen je  beson
ders nach dem K esselhause hingeführt. H ier können 
sie zu einem gem einsam en A nschlüsse an den V e n 
tilator vereinigt werden, sofern ihre W iderstände die 
gleichen sind. Besser aber stellt man bei gröfseren 
A n lagen  für jed e  Zuleitung einen besonderen V e n 
tilator auf. D iese Trennung ist erforderlich zunächst 
d e sw eg e n , weil es praktischen Schwierigkeiten b e
gegnet, die W iderstände und die W indpressungen in 
den verschiedenen Leitungen genau gleich zu er
halten ; dann aber wird hierdurch die U nabhängig
keit der Betriebe voneinander gew ahrt und endlich 
w e rd e n , was die H auptsache is t , die Ventilatoren 
stets mit der ihnen zukom m enden vollen Leistung 
belastet, denn die Eigenschaften eines V entilators 
lassen eine nur teilw eise Belastung als unwirtschaft
lich erscheinen.

D ie A ufstellung der V entilatoren erfolgt in der 
sogenannten E xhaustorzentrale, w elche einen T eil 
des Kesselhauses bildet. Bei der A n legu n g dieses 
Raumes werden nun häufig grobe V erstöfse gegen 
die Forderungen einer feuersicheren Bauw eise ge
m acht, während es doch so einfach ist, gerade hier 
jede Feuersgefahr auszuschliefsen.

V o n  der Exhaustorzentrale wird ein abgeschlos
sener T e il für den Späneseparator abgeteilt. Beide 
Räum e dürfen aber von dem K esselhause aus keine 
unmittelbare Tür- oder Fensterverbindung erhalten. 
D ie Trennungsw and nach dem K esselraum e mufs 
bis unter das D ach  durchgeführt sein und aus feuer
sicherem  M ateriale bestehen. Zugänge und Licht 
erhalten diese Räum e nur von aufsen. W erden diese 
einfachen Bauvorschriften inn egehalten, so ist nicht 
nur der Forderung gröfstm öglichster Feuersicherheit 
genügt, sondern auch ein staubfreier und reinlicher 
Betrieb gewährleistet, w elcher der W irtschaftlichkeit 
des Gesam tbetriebes wieder zugute k o m m t; der 
K esselheizer holt, je nach B edürfnis, die unter den 
Separator, welcher dem entsprechend hoch aufgestellt 
ist, gefahrenen Spänew agen in das Kesselhaus und 
verfeuert die A b fä lle  unter den Kesseln. A ls  Späne
wagen werden meist dreirädrige K astenw agen aus 
Eisenblech benutzt oder auf Schienen laufende R oll
wagen, w elche an einer K opfw and zw eckm äfsig mit 
einem Schieber zur Entnahm e der A btälle  versehen 
sind. Bei gröfseren A nlagen erhalten die V en tila
toren ihre eigenen A ntriebsm aschinen, meist direkt 
gekuppelte E lektrom otoren , oder w o elektrischer 
Betrieb nicht vorhanden ist, kleinere Dam pfm aschinen 
mit Riem enantrieb.

D en hier dargelegten bautechnischen Forderun
gen entspricht z. B. eine Spänetransportanlage, w el
che von der Firm a D a n n e b e r g  &  Q u a n d t  in 
Berlin für die Farbenfabriken vorm . F r ie d r .  B a y e r
& C o . , W erk L e v e rk u se n , ausgeführt ist. D ort 
waren zu einer gem einsam en Exhaustorzentrale drei 
H olzbearbeitungswerkstätten zu verein ig en , deren 
Entfernungen vom  Kesselhause 55, 85 und 125 m 
betrugen, während die gröfsten Sauglängen sich au f 
xi o,  85 und 145 m bei 13 bezw. 15 m D rucklänge 
berechneten. D ie drei hierzu verw endeten V entila
toren erfordern 5 bezw. 15 und 7,5 PS.

A u s örtlichen und anderen Gründen wird es 
nicht im mer m öglich sein, die örtliche Trennung des 
Separatorraumes vom  K esselhause durchzuführen. 
Dies ist namentlich der F a l l , wenn in eine b e
stehende A n lage nachträglich eine Spänetransport
einrichtung eingebaut werden soll. Man ist dann 
häufig g ezw u n gen , die A blagerun g der Späne un
mittelbar im K esselhause vorzunehm en und einen 
T eil des Kesselraum es als Spänekam m er einzurichten.

*
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W enn für diesen F all von den Feuerversicherungs
gesellschaften z. B. vorgeschrieben wird, dafs in ge
wisser Entfernung vom  K essel (ca. i m) eine hin
reichend hohe Bordwand von Eisenblech, Stein und 
dergl. am Fufsboden angebracht w ird , um dadurch 
ein zu nahes H eranrücken des Spänehaufens an den 
K essel zu verh indern , so mufs das nur als eine 
mäfsig genügende Sicherheit gegen Feuersgefahr be
zeichnet werden. Sie m ag vielleicht genügen für 
die Fälle, w o die A b fä lle  aus den W erkstätten fast 
ausschliefslich aus H obelspänen und gröfseren A b 
fällen bestehen. Jede A rt der H olzbearbeitung ent
w ickelt aber stets aufser den sichtbaren, mehr oder 
weniger langen Spänen eine M enge Staub , welcher 
aus einem Gem isch von H olzm ehl und einer Reihe 
anderer Staubarten besteht. D ie M enge dieses Stau
bes wächst mit der A nzahl der vorhandenen Sägen 
und solcher W erkzeugm aschinen, w elche das H olz 
in kleine sägespäneartige T e ile  ze rleg en , wie Fräs- 
und Schleifm aschinen. Je härteres H olz zur V e r
arbeitung kom m t, wie z. B. in Drechslereien, um so 
feiner ist der Staub. Für solche A nlagen ist die 
M öglichkeit einer Staubexplosion niemals ausge
schlossen, und es sollte deshalb a u f die Einrichtung 
guter und sicher wirkender Cyklone und der Tren
nung der Räum e für Spänelager und Kesselhaus 
m öglichst hingewirkt werden.

E s m ag noch darauf hingewiesen werden, dafs 
in Erkennung der in der Staubbildung in A rbeits
räum en und Mühlen aller A rt bestehenden Gefahren

das Reichsversicherungsam t in der von ihm gegrün
deten „Ständigen Ausstellung für U nfallverhütung“ 
in Charlottenburg eine Reihe bewährter Einrichtungen 
von Entstaubungsanlagen ausgestellt hat. D ort haben 
die Firm en G. L u t h e r  in Braunschweig, W . F. L. 
B e e t h  in L üb eck  und D a n n e b e r g  &  Q u a n d t  
in Berlin die von ihnen hergestellten Einrichtungen 
in M odellen ganzer A nlagen und in der praktischen 
Ausführung von Teilanlagen im Betriebe in anschau
licher W eise zur D arstellung gebracht. D en B e 
suchern der A usstellung wird die W irkung sicher 
wirkender Lüftungs- und Spänetransportanlagen im 
Betriebe a u f V erlangen jederzeit vorgeführt.

D ie grofsen V orteile der Einrichtung von Liif- 
tungsanlagen in Mühlen aller A rt sind heutzutage 
überall erkannt, sodafs es darüber kaum noch eines 
W ortes der Em pfehlung bedarf. A ufser der B e
seitigung der Feuersgefahr erhöhen sie die W irt
schaftlichkeit des Betriebes nicht unbedeutend, nam ent
lich in solchen Anlagen, w o gröfsere M engen A b 
fallstoffe (Sägespäne) entstehen, deren Beseitigung 
stets besondere Arbeitskräfte erfordert und deren 
fortwährende A blagerung die flotte Tätigkeit der A r 
beiter behindert. Nicht hoch genug aber ist auch 
ihre gew erbehygienische W irkung zu veranschlagen, 
w eil dadurch die Arbeitsräum e staubfrei erhalten 
werden und die Arbeiter vor ihrem gröfsten Feinde, 
dem gesundheitsschädlichen Staube, bew ahrt bleiben.

(Mitteilungen des Verbandes öffentlicher 
Feuerversicherungsgesellschaften für 1908.)

Einiges über die Rechtsverhältnisse der Landwirtschafts- und Forstbe

amten gegenüber der Berufsgenossenschaft, Krankenkasse usw. in 

Bayern.
Von Gg. Jehle, München.

Darüber, wer in der Land- oder Forstwirtschaft als 
Betriebsbeamter anzusehen ist, können im einzelnen Falle 
Zweifel obwalten, da es eine feste gleichmässige, begriffliche 
Grenze zwischen land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitern 
und Betriebsbeamten nicht gibt. Die Terminologie unter
liegt in dieser Beziehung den grössten Schwankungen. Per
sonen, welche die gleichen Funktionen ausüben, werden 
von dem einen Unternehmer als Arbeiter, von dem an
deren als Beamte bezeichnet. Die Schwierigkeit ist im 
Gesetze dadurch gelöst, dass die Berufsgenossenschaft für 
ihren Bezirk feststellt, wer als Betriebsbeamter anzusehen ist.

§ 1 Absatz VI des Unfallversicherungsgesetzes für 
Land- und Forstwirtschaft lautet:

„Wer im Sinne des Gesetzes als Betriebsbeamter oder 
als eine solche Person anzusehen ist, welche zum Unter
schiede von den gewöhnlichen land- oder forstwirtschaft

lichen Arbeitern eine technische Fertigkeit erfordernde 
besondere Stellung einnimmt (z. B. F ö r s t e r ,  Gärtner, 
Gärtnereigehilfen, gewerbliche Facharbeiter, wie Br e nne r ,  
Maschinenführer, Heizer, Müller, Ziegler, Stellmacher, 
Schmiede u. A.) wird durch statutarische Bestimmung der 
Berufsgenossenschaft für ihren Bezirk festgestellt. Bis zum 
Erlass statutarischer Bestimmungen bleiben diese Personen 
den sonstigen Arbeitern gleichgestellt.“

Absatz VIII des § 1 des Unf. Vers. Ges. für Land- 
und Forstwirtschaft muss hier noch angezogen werden; 
derselbe lautet:

„Welche Betriebszweige im Sinne dieses Gesetzes als 
land- oder forstwirtschaftliche Betriebe anzusehen sind, be
stimmt das R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t . “

Dem Reichsversicherungsamt steht die Bestimmung zu, 
welche Betriebszweige, d. h. Arten, Kategorien von Be
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trieben, und zwar sowohl von Haupt- und Nebenbetrieben, 
als land- oder forstwirtschaftliche Betriebe anzusehen sind; 
dagegen fällt die Entscheidung der Frage, ob ein einzelner 
Betrieb als versicherungspflichtig zu gelten habe, in die 
Zuständigkeit des betreffenden Landesversicherungsamtes, 
wo ein solches errichtet ist.

D i e  a c h t  b a y e r i s c h e n  l a n d -  u n d  f o r s t 
w i r t s c h a f t l i c h e n  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
haben im Anschluss an das vom Landesversicherungsamt 
auf Grund des Gesetzes vom 5. Mai 1886 ausgearbeitete 
Musterstatut folgende Bestimmung erlassen:

Als Betriebsbeamte sind diejenigen Personen anzusehen, 
welche entweder als Bevollmächtigte, sei es ausschliesslich 
für den Wirtschaftsbetrieb oder nur teilweise für denselben 
fungieren, oder als leitende bezw. beaufsichtigende Organe 
höherer oder niederer Ordnung wirken ( G u t s v e r w a l t e r ,  
G u t s i n s p e k t o r e n ,  G u t s a u f s e h e r ,  Brennerei
verwalter, Schäfereimeister, Molkereimeister usw. O b e r 
f ö r s t e r ,  F ö r s t e r ,  F o r s t v e r w a 11 e r , W a l d a u f 
s e h e r  usw.).

Das Reichsversicherungsamt hat ausgesprochen, dass 
die im landwirtschaftlichen Betriebe ihres Vaters selbstän
dig tätigen Haussöhne in der Regel nicht als Betriebsbe
amte zu erachten sind. Auf Grund der Statuten der baye
rischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf
ten wird das Gleiche anzunehmen sein. Ein Ökonomie
baumeister ist in der Regel nicht Betriebsbeamter, eben
wenig ein Gestütswärter, der nicht selbständiger Leiter 
einer Beschälstation ist oder ein sogenannter Oberschweizer. 
Ein Betriebsbeamter wird dadurch, dass er gelegentlich im 
Notfall selbst mit Hand anlegt, nicht Arbeiter im Sinne 
der Unfallversicherung. Geniesst ein Betriebsbeamter als 
Teil seiner Entlohnung eine Landnutzung, so kann er in 
Ansehung der Bewirtschaftung dieses Landes unter Um
ständen als selbständiger Unternehmer anzusehen sein.

Bezüglich der Festsetzung des Jahresarbeitsverdienstes 
sagt § 5 des Unf. Vers. Ges. für Land- und Forstwirt
schaft ;

„Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantiemen, Na
turalbezüge und sonstige Bezüge, welche dem Versicherten, 
wenn auch nur gewohnheitsmässig, gewährt werden und 
ganz oder teilweise an Stelle des Gehaltes oder Lohnes 
treten. Der Wert der Naturalbezüge ist nach Ortsdurch
schnittspreisen in Ansatz zu bringen, dieselben werden von 
der unteren Verwaltungsbehörde festgesetzt.“

Nach dem früheren Gesetz war die Anrechnung von 
Tantiemen ausgeschlossen und konnten nur „ f e s t e “ Na
turalbezüge als Gehalt oder Lohn gelten.

Unfall-, Invaliden- oder Altersrenten gehören nicht 
hierher, ebensowenig Militärpensionen. Bezüglich der Un
fallrenten findet sich jedoch nunmehr eine Ausnahme in 
§ 16 Abs. 2 des L.U.V.G.

Derselbe lautet:
„Ist bei Betriebsbeamten und Personen der im § 1 

Abs. 6 bezeichneten Art der der Berechnung zu Grunde 
zu legende Jahresarbeitsverdienst in Folge eines früher 
erlittenen, nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen über 
Unfallversicherung entschädigten Unfalls geringer als der 
vor diesem Unfalle bezogene Lohn, so ist die aus Anlass

des früheren Unfalls bei Lebzeiten bezogene Rente dem 
Jahresarbeitsverdienste bis zur Höhe des der früheren 
Rentenfeststellung zu Grunde gelegten Jahresarbeitsver
dienstes hinzuzurechnen.“

Wie schon oben erwähnt, kann dir Berufsgenossenschaft 
statutarische Bestimmungen erlassen, hier bestimmt der 
§ 4 des L.U.V.G.

Diese Gesetzesstelle lautet:

„I. Durch Statut kann die Versicherungspflicht auf 
Betriebsbeamte mit einem dreitausend Mark übersteigen
den Jahresarbeitsverdienst erstreckt werden. Bei der Ver
sicherung von Betriebsbeamten ist, vorbehaltlich der Be
stimmung des § 12, der volle Jahresarbeitsverdienst zu 
Grunde zu legen. (Absatz II hat in Bayern keine Gül
tigkeit.)

III. Durch Statut kann ferner bestimmt werden, dass 
und unter welchen Bedingungen gegen die Folgen der bei 
dem Betrieb oder Dienste sich ereignenden Unfälle ver
sichert werden können,

a) im Betriebe beschäftigte, aber nach § 1 nicht ver
sicherte Personen durch den Betriebsunternehmer,

b) nicht im Betriebe beschäftigte, aber die Betriebs
stätte b e s u c h e n d e  Personen durch den Betriebsunter
nehmer oder den Vorstand der Berufsgenossenschaft;

c) Organe und Beamte der Berufsgenossenschaft durch 
deren Vorstand.“

Betriebsbeamte, deren Jahresarbeitsverdienst dreitausend 
Mark nicht übersteigt, sind nach § 1 Abs. 1 kraft Gesetzes 
versichert. Der Genossenschaft ist es freigestellt, ob sie 
durch Statut alle höher honorierte Beamte oder nur einen 
Teil derselben versichern will.

Bezüglich des III. Abs. vorgenannten Paragraphens 
lassen die Motive folgendes entnehmen:

Den Gefahren des Betriebes sind mehrfach Personen, 
oft sogar in regelmässiger Widerkehr, ausgesetzt, die teils 
nur anderweitig, teils überhaupt nicht gegen Unfall ver
sichert sind. Hierhin gehören z. B. Frauen, die den Ar
beitern das Mittagessen bringen und dabei mit Betriebs
einrichtungen in Berührung kommen, ferner Spediteure, 
Fuhrleute, Monteure, Boten, die Gegenstände in fremde 
Betriebsräume abliefern. Das Bedürfnis nach einer Ver
sicherung solcher Personen wird nicht in allen Betriebs
zweigen gleichmässig hervortreten und von den in Rede 
stehenden Personen selbst vielfach kaum empfunden wer
den. Zu ihrer allgemeinen Versicherung durch das Gesetz 
liegt sonach ein ausreichender Anlass nicht vor. Dagegen 
haben unter Umständen die Unternehmer versicherungs
pflichtiger Betriebe ein berechtiges Interesse daran, dass 
sie nicht neben den Ansprüchen, welche die öffentrecht- 
liche Versicherung an sie stellt, weiteren Ansprüchen aus
gesetzt bleiben, die von nicht unter der Unfallversicherung 
stehenden Personen wegen der Folgen von Betriebsunfällen 
und Haftpflicht erhoben werden können. Die Besorgnis 
vor Ansprüchen der letzteren Art ist in manchen Betriebs
zweigen neuerdings stärker geworden und hat eine gewisse 
Beunruhigung in Unternehmerkreisen hervorgerufen. Es 
erscheint deshalb ratsam, die Ausdehnung der Unfallver
sicherung auf nicht im Betriebe beschäftigte, aber die Be
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triebsstätten besuchende Personen durch statutarische Be
stimmung zuzulassen.

Was der Versicherte als Schadenersatz bei einer er
haltenen Verletzung zu beanspruchen hat, sagt § 8 des 
L.U.V.G.

Derselbe lautet:
„I. Im Falle der Verletzung werden als Schadenersatz 

vom Beginne der vierzehnten Woche nach Eintritt des Un
falls ab gewährt:

1. freie ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige 
Heilmittel sowie die zur Sicherung des Erfolges des Heil
verfahrens und zur Erleichterung der Folgen der Ver
letzung erforderlichen Hilfsmittel (Krücken, Stützapparate 
und dergleichen;)

2. eine Rente für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit.
II. Die Rente beträgt:
a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer 

derselben sechsundsechzigzweidrittel Prozent des Jahres
arbeitsverdienstes (Vollrente.)

b) im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer 
derselben denjenigen Teil der Vollrente, welcher dem 
Masse der durch den Unfall herbeigeführten Einbusse an 
Erwerbsfähigkeit entspricht (Teilrente).

III. Ist der Verletzte infolge des Unfalls nicht nur 
völlig erwerbsunfähig, sondern auch derartig hilflos ge
worden, dass er ohne fremde Wartung und Pflege nicht 
bestehen kann, so ist für die Dauer dieser Hilflosigkeit 
die Rente bis zu hundert Prozent des Jahresarbeitsver
dienstes zu erhöhen.

IV. War der Verletzte zur Zeit des Unfalls bereits 
dauernd völlig erwerbsunfähig, so beschränkt sich der zu 
leistende Schadensersatz auf die im Abs. I Ziff. i bezeich
neten Leistungen. Wird ein solcher Verletzter infolge des 
Unfalles derart hilflos, dass er ohne fremde Wartung und 
Pflege nicht bestehen kann, so ist eine Rente bis zur 
Hälfte der Vollrente zu gewähren.

V. Solange der Verletzte aus Anlass des Unfalls tat
sächlich und unverschuldet arbeitslos ist, kann der Ge
nossenschaftsvorstand die Teilrente bis zum Betrage der 
Vollrente vorübergehend erhöhen.“

Unter Umständen kann eine Entschädigung schon vor 
dem Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Eintritt des 
Unfalls zu gewähren sein und kann hier § 76 c des Kran
kenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883, 10. April 1892 
in Betracht kommen.

Derselbe lautet:
„In Erkrankungsfällen, welche durch Unfall herbeige

führt werden, ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, das 
Heilverfahren auf ihre Kosten zu übernehmen. Vom Tage 
der Übernahme an bis zur Beendigung des Heilverfahrens 
oder bis zum Ablauf der dreizehnten Woche nach Beginn 
des Krankengeldbezuges geht der Anspruch des Erkrankten 
auf Krankengeld auf die Berufsgenossenschaft über. Auf 
diese gehen dagegen für denselben Zeitraum alle Ver
pflichtungen über, welche der Krankenkasse dem Erkrank
ten gegenüber obliegen.“

Abgesehen hiervon erhält jedoch der Verletzte wäh
rend der ersten dreizehn Wochen nach dem Eintritt des 
Unfalls, der sog. Karenzzeit, von der Berufsgenossenschaft

keine Entschädigung. Aber hier regelt der § 27 des 
L.U.V.G. die Sache s o , dass die Gemeinde während der 
ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall eines Arbeiters 
in deren Bezirk der Verletzte beschäftigt war, die Kosten 
des Heilverfahrens zu gewähren hat.

Der Tag des Unfalls selbst ist bei der Berechnung 
der Karenzzeit nicht mitzuzählen.

Unter ärztlicher Behandlung versteht man eine solche 
durch einen approbierten Arzt. Unter Umständen kann 
spezialärztliche (auch irrenärztliche) Behandlung und die 
Unterbringung in einer Irren- oder sonstigen Heilanstalt 
notwendig werden und demzufolge von der Berufsge
nossenschaft zu gewähren sein. Dabei wird die Berufs
genossenschaft auch dadurch, dass die Unterbringung des 
Verletzten in einer Irrenanstalt zugleich aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit etc. notwendig erscheint und von 
der Polizeibehörde angeordnet wird, ihrer Verpflichtung 
zur Tragung der entstehenden Kosten nicht ledig; an
ders freilich, wenn die Einschaffung in die Irrenanstalt 
überhaupt nicht zu Heilzwecken, sondern lediglich zum 
Zwecke der Verwahrung aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit usw. erfolgt.

Zur ärztlichen Behandlung können auch Harn- und 
Sputum-Untersuchungen, sowie Massieren und Elektrisieren 
gehören. Ferner gehört zu den Kosten der ärztlichen Be
handlung der Reiseaufwand des Arztes oder die Kosten 
einer unvermeidlichen Verbringung oder Reise des Ver
letzten zum Arzte. Der Begriff der „sonstigen Heilmittel“ 
wird sich mit dem der Brillen, Bruchbänder und ähnlichen 
Heilmitteln decken. Ausnahmsweise kann statt der Rente 
auch eine Kapitalsabfindung gewährt werden.

Der Umstand, dass der Verletzte vor dem Unfall 
schon teilweise erwerbsbeschränkt war, steht dem Anspruch 
desselben auf die Vollrente, wenn er durch den Unfall 
völlig erwerbsunfähig geworden ist, nicht entgegen.

Weiter bestimmt § 9 der L.U.V.G. bezüglich der Be
rechnung der Rente:

„I. Bei Berechnung der Rente für Betriebsbeamte und 
die übrigen in § 1 Absatz 6 bezeichneten Personen ist 
der Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen, welchen der 
Verletzte in dem Betrieb, in welchem der Unfall sich er
eignete, während des letzten Jahres bezogen hat.

II. Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich derselbe 
nicht aus mindestens wochenweise fixierten Beträgen zu
sammensetzt, das dreihundertfache des durchschnittlichen 
täglichen Arbeitsverdienstes an Gehalt oder Lohn. Für 
versicherte Personen in Betrieben, in welchen die übliche 
Betriebsweise eine höhere oder niedere Zahl von Arbeits
tagen ergibt, wird diese Zahl statt der Zahl dreihundert 
der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes zugrunde ge
legt.

III. War der Verletzte in dem Betrieb, in welchem 
sich der Unfall ereignet hat, nicht ein volles Jahr, von 
dem Unfalle zurückgerechnet, beschäftigt, so ist die Rente 
nach demjenigen Jahresarbeitsverdienste zu berechnen, 
welchen während dieses Zeitraums verschonte Personen 
derselben Art in demselben Betrieb oder in benachbarten 
gleichartigen Betrieben bezogen haben. Ist dies nicht mög
lich, so ist der dreihundertfache Betrag desjenigen Arbeits
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lohnes zugrunde zu legen, welchen der Verletzte während 
des letzten Jahres vor dem Unfall an denjenigen Tagen, 
an welchen er beschäftigt war, im Durchschnitte bezogen 
hatte.“

Für die Festsetzung der Rente ist ausschiesslich die 
Höhe des nach Vorschrift des § 9 zu berechnenden Jahres
arbeitsverdienstes eines Betriebsbeamten oder qualifizierten 
Arbeiters massgebend, auf andere Umstände, insbesondere 
auf die Art der Beschäftigung, bei welcher der Unfall 
eintrat, kommt es nicht an. Daher haben Personen, 
welche an sich als Betriebsbeamte oder qualifizierte Ar
beiter zu betrachten sind, ihre Entschädigung auch dann 
nach Massgabe des § 9 zu beanspruchen, wenn sie bei 
einer Arbeit verletzt worden sein sollten, welche sonst nur 
von gewöhnlichen Arbeitern verrichtet zu werden pflegt.

Übersteigt der Jahresarbeitsverdienst den Betrag von 
fünfzehnhundert Mark, so ist der überschiessende Betrag 
nur mit einem Drittel anzurechnen.

Setzt sich der Jahresarbeitsverdienst eines Beamten 
usw. aus wochenweise, monatlich, vierteljährlich oder einer 
ähnlichen Weise fixierten Beträgen zusammen, so ergibt 
sich der der Berechnung der Unfallrenten zugrunde zu 
legende Betrag durch Vervielfachung des „fixierten“ Be
trages mit 52, 12, 4 ctc. Anderenfalls ist es nach dem 
Gesetz die Regel, dass der dreihundertfache Betrag des 
durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes, und zwar 
eben desjenigen, welcher im letzten Jahre vor dem Un
fall in selben Betriebe bezogen wurde, zu Grunde zu legen 
ist; eine Ausnahme findet aber statt, wenn in einem Be
triebe die übliche Betriebsweise eine höhere oder niedere 
Zahl von Arbeitstagen als 300 ergibt, da in einem' solchen 
Fall diese Zahl statt 300 der Rentenberechnung zugrunde 
zu legen ist. Angenommen, ein Betriebsbeamter habe in 
einem Betriebe, in welchem die übliche Betriebsweise 300 
Arbeitstage ergibt, im letzten Jahre vor seinem Unfall 
an 280 oder 310 Tagen gearbeitet, so ist zunächst die 
Gesammtsumme dessen, was er in jenem Jahre an Gehalt 
oder Lohn, sowie Naturalbezüge usw. verdient hat, festzu
stellen und durch 280 bezw. 310 zu teilen; dies ergibt 
den durchschnittlichen täglichen Verdienst. Der dreihun
dertfache Betrag des letzteren ist sodann der der Be
rechnung der Rente zugrunde zu legende Jahresarbeits
verdienst. Würde aber die übliche Betriebsweise 280 oder 
310 Arbeitstage ergeben und hätte der Verletzte im 
letzten Jahre vor dem Unfall in jenem Betriebe an 300 
Tagen gearbeitet, so wäre die Gesamtsumme des im 
betr. Jahre verdienten Gehalts und Lohnes usw. durch 300 
zu teilen; durch Vervielfachung des auf diese Weise fest
gestellten durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes 
mit 280 bezw. 310 erhielte man sodann den in diesem 
Fall der Berechnung der Rente zugrunde zu legenden 
Jahresarbeitsverdienst. Der Betrag des auf diese Weise 
berechneten Jahresarbeitsverdienstes kann sohin je nach

Lage der Sache höher oder niederer sein als der vom Ver
letzten im betr. Jahre und Betriebe wirklich erzielten Ver
dienst.

War der Verletzte noch kein volles Jahr in der an
gegebenen Eigenschaft, als Betriebsbeamter, wohl aber 
die noch zu einem vollen Jahre fehlende Zeit hindurch als 
gewöhnlicher Arbeiter beschäftigt, so ist dies ohne Belang, 
Abs. 3 ist vielmehr auch in einem solchen Falle mass
gebend. Dagegen ist es, wenn der Verletzte ein volles 
Jahr, vom Unfall zurückgerechnet, als Betriebsbeamter oder 
qualifizierter Arbeiter im Betriebe beschäftigt war, gleich- 
giltig, ob diese Beschäftigung das ganze Jahr hindurch 
die gleiche war wie zur Zeit des Unfalles oder nicht (z. B. 
ein Molkereimeister würde im Laufe des Jahres Gutsin
spektor, oder ein qualifizierter Arbeiter erhielt die Stelle 
eines Betriebsbeamten übertragen).

Bei der Ermittlung eines benachbarten gleichartigen 
Betriebes darf nicht ausschliesslich auf die örtliche Nähe 
gesehen werden; es kommt vielmehr auch auf die an
nähernde Gleichheit der Lohn- oder sonstigen wirtschaft
lichen Verhältnisse an.

Die Berufsgenossenschaft kann gemäss § 14 des
L.U.V.G. der Krankenkasse, welcher der Verletzte ange
hört oder zuletzt angehört hat, gegen Ersatz der ihn da
durch erwachsenden Kosten die Fürsorge für den Ver
letzten über den Beginn der 14. Woche hinaus bis zur 
Beendigung des Heilverfahrens in demjenigen Umfange 
übertragen, welchen die Berufsgenossenschaft für geboten 
erachtet. Für den Fall der Übertragung der Fürsorge 
auf die Krankenkasse ist einmal der Umfang dieser Für
sorge, sodann der von der Berufsgenossenschaft zu leistende 
Ersatz näher geregelt, beides in Anlehnung an die für 
verwandte Verhältnisse in § 19 des Invalidenversicherungs
gesetzes getroffene Festsetzung.

§ 19 des Invalidenversicherungsgesetzes lautet:
„Die Versicherungsanstalt, welche ein Heilverfahren 

eintreten lässt, ist befugt, die Fürsorge für den Erkrankten 
der Krankenkasse, welcher er angehört oder zuletzt ange
hört hat, in demjenigen Umfange zu übertragen, welchen 
die Versicherungsanstalt für geboten erachtet. Werden 
dadurch der Kasse Leistungen auferlegt, welche über den 
Umfang der von ihr gesetzlich oder statutarisch zu leisten
den Fürsorge hinausgehen, so hat die Versicherungsanstalt 
die entstehenden Mehrkosten zu ersetzen. Bestand eine 
Fürsorge der Krankenkasse nicht mehr, so ist ihr von der 
Versicherungsanstalt bei Gewährung der im § 6 Abs. 1 
Ziff. 1 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten Lei
stungen das halbe, bei Unterbringung des Versicherten in 
ein Krankenhaus oder in eine Anstalt für Genesende das 
einundeinhalbfache Krankengeld zu ersetzen, sofern nicht 
höhere Aufwendungen nachgewiesen werden.“

- (Schluß folgt.)
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Die Unfallneurosen im Lichte der sozialen Frage.

Über dieses zeitgemässe Thema hat vor einiger Zeit 
der praktische Arzt Dr. E. Mittelhäuser, Bahnarzt in Apolda, 
im Bahnärzte-Verein Erfurt einen sehr interessanten Vor
trag gehalten, der in der Zeitschrift für Bahn- und Bahn
kassenärzte, Nummer 3 vom 1. März 1907, und auch als 
Sonderabdruck aus dieser Zeitschrift im Druck erschienen ist.

In diesen, kaum 10 Seiten umfassenden Ausführungen 
gibt der Verfasser einen kurzen Abriss aus seiner Schrift 
„Unfall und Nervenerkrankung“ (1905 bei Marhold in Halle 
erschienen), die in klarer und knapper Darstellung die Ur
sachen und die Bekämpfung der „ U n f a l l n e r v e n e r 
k r a n k u n g e n “ behandelt, ein Kapitel der Unfallheil
kunde, das für weite Kreise der Ärzte und Juristen sowie 
für die Berufsgenossenschaften von grösster Wichtigkeit ist 
und grössere Beachtung verdient, als ihm bisher zuteil ge
worden ist.

Der Verfasser geht von der Tatsache aus, dass Nerven
erkrankungen, die bis in die Neuzeit herein als das be
sondere Vorrecht der bemittelten Klassen galten, zur Zeit 
in a l l e n  Bevölkerungsklassen heimisch sind. Und eine 
besonders auffallende Erscheinung sei es, „dass die an 
U n f ä l l e  sich anschliessenden und unter dem Namen 
Neurosen und Neuropsychosen bekannten Krankheitsbilder 
eine gewaltige Zunahme erfahren hatten, ohne dass man 
imstande war, ihr vermehrtes Auftreten genügend zu er
klären“. Auf Grund seiner Untersuchungen ist er zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die wahren Ursachen der so
genannten traumatischen Neurosen und damit der so ge
waltigen Überhandnahme der Rentenansprüche n i c h t  in 
der Verletzung, dem Trauma liegen, sondern vielmehr in 
einer u n t e r  d e r E i n w i r k u n g  de r  s o z i a l e n  Ver -  
s i c h e r u n g s g e s e t z e e i n g e t r e t e n e n S t ö r u n g  
d e s  B e w u s s t s e i n s  d e s  m e h r  o d e r  w e n i g e r  
n e u r o p a t h i s c h  v e r a n l a g t e n  M e n s c h e n  zu 
suchen sind. Er will daher auch zur Vermeidung falscher 
Vorstellungen über die Entstehung dieser Krankheitsbilder
—  es handelt sich um Neurasthenie, Hysterie und Hypo
chondrie und deren Mischformen — , den Namen „trau
matische Neurosen“ durch den Namen „Unfallneurosen“ 
ersetzt wissen.

Woher die Überhandnahme der Unfallneurosen und 
damit das schnelle Anwachsen der Rentenansprüche? 
Nicht die Fortschritte der Industrie mit ihren erhöhten 
Gefahren, nicht der angebliche Mangel an genügenden 
Sicherheitsvorkehrungen in den Betrieben, nicht die grössere 
Schwere der Verletzungen, nicht die Abnahme der phy
sischen Widerstandskraft des einzelnen konnten diese Er
scheinung ausreichend erklären. Die letzten Ursachen da
für seien vielmehr zu suchen: 1. im verletzten A r b e i t e r  
selbst und seiner Umgebung, 2. im U n f a l l - V e r 
s i c h e r u n g s g e s e t z  und seiner Auslegung und 3. in 
den Ä r z t e n  und der Art ihrer Untersuchung.

Es ist höchst interessant, die Ausführungen des Ver
fassers in diesen drei verschiedenen Richtungen zu ver
folgen. Hier kann der Gedankengang nur andeutungs
weise wiedergegeben werden.

Wieso ist die Schuld für die Überhandnahme der 
Unfälle und infolgedessen der Nervenerkrankungen und 
Entschädigungsansprüche im Arbeiter selbst und seiner 
Umgebung zu suchen? Auf der einen Seite ist er vielfach 
n e u r o p a t h i s c h  p r ä d i s p o n i e r t .  Die Prädispo
sition liegt bald in der I n d i v i d u a l i t ä t  des Verletzten
—  hier spielen Schäden, die die körperliche und geistige 
Entwickelung beeinflussen, vor allem Erblichkeit und 
schlechte Erziehung, die "Vernachlässigung des Familien
lebens und das Wohivungselend, die grösste Rolle —  bald 
liegt sie auf s o z i a l e m  Gebiete, wozu das Heer der 
Kulturschäden, das Ringen, Drängen und Hasten auf allen 
Gebieten, die Hoffnungen und Enttäuschungen des Lebens, 
die Ausschweifungen in baccho et venere und besonders 
auch die immer mehr anwachsende Ehelosigkeit mitwirken. 
Werden auf diese Weise nervöse Schwächlinge förmlich 
gezüchtet, . so werden andererseits „nur gar zu oft durch 
die ganze Anlage des Gesetzes Psyche und Moral des Ver
letzten auf eine harte Probe gestellt“. Der Verletzte ver
fällt in trübe Betrachtungen über sein Geschick und seine 
Lage, all sein Denken richtet sich auf die Unfallrente. 
Statt unter dem Schutze der sozialen Versicherungsgesetze 
der Zukunft ruhig entgegenzusehen, sinnt und grübelt er 
über seinen Unfall, sein Leiden, seinen Zustand, seine und 
seiner Familie unsichere Lage. Unter diesem Drucke ge
langt der Verletzte dazu, seine Leiden zu ü b e r t r e i b e n .  
Meist geschieht dies wohl u n b e w u s s t .  Doch über
treiben andere auch b e w u s s t :  nicht aus Furcht vor 
Arbeitsunfähigkeit, nicht aus Sorge um die Zukunft der 
Familie, sondern aus dem Begehren heraus, „aus dem Un
fälle Kapital zu schlagen und mühelos sich ein bestimmtes 
Einkommen zu sichern“ . So wird die Rente zur fixen Idee, 
und später wieder auf sie ganz oder auch nur zum Teil 
verzichten zu sollen, wird einfach für unmöglich gehalten.

In zweiter Linie ist das Unfallversicherungsgesetz für 
die Entstehung der Unfallneurosen verantwortlich zu machen. 
Der Verfasser stellt hier, ohne die Bedeutung dieses sozi
alen Gesetzes schmälern zu wollen, fest, „dass die Prädispo
sition, unter der die meisten Arbeiter nun einmal leben, 
durch das Gesetz im allgemeinen und durch die nicht ganz 
einwandfreien Ausführungs-Bestimmungen im besonderen 
noch gesteigert werden“. Er weist mit Recht auf die 
schädliche suggestive Kraft des U.V.G. hin. Durch die 
in den Werkstätten von den Berufsgenossenschaften aus
gehängten Tafeln, die den Arbeiter zur Anmeldung auch 
der geringsten Verletzung verpflichten, wird dem Gedanken
austausch der Arbeiter und der Selbstbeobachtung Vor
schub geleistet, und dann veranlassen Autosuggestion und 
hypochondrische Befürchtung den Verletzten, „seinem Un
fälle eine grössere Bedeutung beizumessen, als er es in 
früheren Zeiten wohl getan haben würde“ . Das bestärkt 
den Verletzten in der Sorge um das liebe Ich und schwächt 
seine Selbständigkeit und Energie. An der daraus ent
stehenden Demoralisierung des Arbeiters wirken noch andere 
Momente mit. Der Verfasser erwähnt hier vor allem die 
häufige V e r s c h l e p p u n g  d e s  b e r u f s g e n o s s e n -
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s c h a f t l i c h e n V e r f a h r e n s ,  die die Genesung ver
zögert, die Energie hemmt und den Boden für die Ent
wickelung der Übertreibung und Simulation bildet, weiter 
die N a c h u n t e r s u c h u n g e n  und N a c h b e h a n d 
l u n g  in gewissen Instituten, die „zur Verschlimmerung 
und zum Festwerden der Unfallneurosen so ungemein bei
getragen haben“ , sowie endlich die B e f u g n i s , den Ver
letzten das ärztliche G u t a c h t e n  im Auszuge m i t z u 
t e i l e n .  Das ist schädlich, nicht nur dadurch, dass dem 
Verletzten durch die aus dem Zusammenhange herausge
rissenen Brocken der Diagnose allerhand suggeriert wird, 
sondern auch insofern, als das Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Arzte und dem Patienten darunter leidet.

Endlich sind auch die Ärzte selbst an der Überhand- 
nahme der Unfallnervenerkrankungen zu einem guten Teile 
schuld, und zwar durch die Art und Weise, wie sie den 
Patienten nach Symptomen ausfragen, wie sie sich über 
vorgebrachte Klagen äussern usw.

Um nun diese „wahrhaft soziale Krankheit“ wirksam 
zu bekämpfen, dürfe die ärztliche Tätigkeit nicht erst mit 
der Krankenbehandlung beginnen, sondern müsse mit der 
P r o p h y l a x e  einsetzen, „die ihre Aufgabe sieht in der 
Verbesserung der Volkskraft im allgemeinen ( s o z i a l e  
Prophylaxe), und in der Stärkung der körperlichen, geistigen 
und sittlichen Widerstandskraft im besonderen ( i n d i v i 
d u e l l e  Prophylaxe)“ . Hier macht nun der Verfasser 
beachtenswerte und — wenn auch zum Teil an sich nicht, 
so doch in diesem Zusammenhange —  neue Vorschläge, 
um auf „ein Herausheben des Arbeiters auf eine höhere 
Stufe der Lebensanschauung“ , um das es sich besonders 
werde handeln müssen, hinzuwirken. Als ersten Angriffs
punkt nennt er die körperliche und geistige H y g i e n e  
d e r  K i n d e r  i m E l t e r n h a u s e  und bezeichnet mit 
Recht die Pflege eines gesunden Familienlebens als der 
Kernpunkt der Prophylaxe. Grössere Aufmerksamkeit 
müsse auch den K i n d e r n  s c h u l p f l i c h t i g e n  
A l t e r s  gewidmet werden. Den Schwerpunkt bilde aber 
die Frage der s i t t l i c h e n  B e w a h r u n g  d e r  h a l b 
r e i f e n  J u g e n d  und die E r z i e h u n g  d e s  g e 
r e i f t e n  A r b e i t e r s  z u  e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t .  
Da aber geistige Förderung und sittliche Veredelung 
dauernd nur auf dem Grunde einer gesunden Körperbe
schaffenheit zu erreichen sei, müsse vor allem auch der 
sozialen Hygiene Aufmerksamkeit geschenkt werden. Mit 
aller Kraft müsse daher der Kampf „gegen die grössten

Vorndammesche 1
Es ist eine bekannte Tatsache, dass bei Bränden die 

Feuerwehrmänner, besonders die Steiger sehr unter der 
direkten Hitzeausstrahlung zu leiden haben, wodurch häufig 
das Rettungswerk verzögert oder erschwert wird.

Ebenso ist es bekannt, dass die Arbeiter in Glas
fabriken, Giesseren, Hochöfen, Gasanstalten, Ziegeleien usw., 
wo dieselben direkten Hitzeausstrahlungen ausgesetzt sind, 
sehr zu leiden haben.

Verschiedene Versuche sind gemacht worden, um die-

und gefährlichsten Feinde der Menschheit,“ gegen die 
T u b e r k u l o s e ,  den A l k o h o l i s m u s  und die G e 
s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n  geführt werden. Die hier
zu vom Verfasser erhobenen Forderungen —  die ja schon 
vielfach in die Tat umgesetzt werden —  sind trotz ihrer 
Richtigkeit und Notwendigkeit nicht so leicht und schnell 
zu erfüllen, wie es wegen der verheerenden Wirkungen die
ser am Marke des Volkes zehrenden Seuchen von jedem 
Volksfreunde gewünscht werden dürfte. Nur im Kampfe 
gegen den Alkohol ist bei gutem Willen e i n e  Forderung 
sicher bald zu erfüllen, nämlich, dass w ä h r e n d  d e r  
A r b e i t  s -  o d e r  D i e n s t z e i t  ,der Alkoholgenuss 
strengstens zu u n t e r s a g e n  ist. Der Verfasser bemerkt 
hierzu: „Es ist eine grosse Selbsttäuschung, wenn der Ar
beiter meint, dass er während der Arbeitszeit zur Erhaltung 
der Kräfte oder gar zur Steigerung der Energie unbedingt 
Alkohol bedürfe. Schon längst ist es doch erwiesen, dass 
der Alkohol nur vorübergehend ein gesteigertes Kraftge
fühl hervorruft, dem aber um so rascher die Ermattung 
folgt. — Wenn wir ferner bedenken, welch’ hohe Ansprüche 
an die Eisenbahnbediensteten, namentlich in den grossen 
Verkehrszentralen, herantreten, welch’ grosse Anforderungen 
an ihre Aufmerksamkeit, an die Klarheit ihres Urteiles und 
an die Raschheit des Handelns gestellt werden, so wird es 
wohl jedermann verständlich finden, wenn wir angesichts 
der grossen Verantwortlichkeit, die auf dem lastet, 
während des Dienstes ganz strenge Abstinenz fordern.“

Vorbedingung aber dafür, dass alle diese Bestrebungen 
zur Volksgesundheit dauernd von Erfolg gekrönt werden, 
ist, dass die W o h n u n g s f r a g e ,  die der Verfasser mit 
vollstem Recht den wichtigsten Teil der grossen sozialen 
Aufgabe unserer Zeit nennt, in befriedigender Weise ge
löst wird.

Die Unfallnervenerkrankungen sind deshalb auch für 
den Soziologen von Interesse und „können daher auch 
nicht allein Gegenstand ärztlicher Behandlung sein, sondern 
sind als s o z i a l e  K r a n k h e i t  par excellence zu be
trachten und zu behandeln.“ —

Die Ausführungen des Verfassers geben trotz ihrer 
Kürze reiche Belehrung und Anregung. Die Abhandlung 
muss warm empfohlen werden. Wer über die behandelten 
Fragen mehr erfahren will, der lese die oben bereits er
wähnte Schrift „Unfall und Nervenerkrankung“ desselben 
Verfassers.

Dr. C o m p t e r , Gerichtsassessor.

itzschutz-Garnitur.

sen Übelständen abzuhelfen, insofern Schutzapparate ge
schaffen wurden, welche, wenn auch an sich gut, doch 
nicht genügenden Schutz gewähren.

Ein in jeder Weise vollkommener Hitzeschutz ist nun 
durch die in Seiten-, Vorder- und Rückenansicht abge
bildete (Fig. 422), durch Gebrauchsmuster Nr. 319530 
geschützte Vorndammesche H i t z s c h u t z - G a r n i t u r  ge
schaffen. Sie besteht aus Kopfschutz, einem helmartigen 
Stoffüberzug für den Kopf, und aus Handschuhen; ihr
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Gebrauch ist ebenso einfach, wie ihre Konstruktion. In 
die Kopfkappe ist in Augenhöhe ein Loch quer einge
schnitten ; darüber befindet sich eine Stoffklappe. In der 
Halsgegend sind Druckknöpfe zum Verschluss angebracht, 
welche bei barhäuptiger Benutzung der Kappe als Schluss
mittel dienen.

dahin lästigen Beschäftigung nachgehen, ohne wie bisher 
durch die Hitzeausstrahlung gestört oder behindert zu 
werden.

Die Hitzschutzgarnitur ist bereits vielfach erprobt und 
für bewährt befunden worden. So schreibt der Direktor 
der Hannoverschen Berufs-Feuerwehr, Herr Effenberger:

Fig. 422.

Fig.

Nach Anlegung dieser Garnitur kann der Feuerwehr
mann sich ohne Gefahr an den Brandherd begeben, ihm 
wird nichts geschehen, sondern Gesicht, Hals und Hände 
bleiben unversehrt. Der Feuerarbeiter kann seiner bis

423.
„ Hi t z e s c h u t z  und H a n d s c h u h e  h a b e n  s i ch r e c h t  
g ut  b e w ä h rt.“

Vorstehende Abbildung (Fig. 423) zeigt einen Feuer
wehrmann zwischen einem 4 Meter langen, 3 Meter breiten

I
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Fig. 424.

und 2 */* Meter hohen, mit Petroleum getränkten, brennenden 
Holzstapel, in Form eines Zimmers aufgeschichtet, welcher 
eine sengende Glut ausstrahlte, dass die Kleidung an
kohlte. aber die Hitzschutzgarnitur völlig unversehrt blieb. 
Der Mann fühlte sich unter dem Schutze derselben durch
aus wohl, weil er gute Luft zum Atmen hatte und an 
Hals, Gesicht und Händen nicht von der grossen Hitze 
belästigt wurde. Ohne Hitzschutzgarnitur war der Ver
suchsraum gar nicht zu betreten. .

Dieser Versuch fand statt auf Veranlassung eines 
Feuerwehrkommandos, in Gegenwart des Fürstlichen Amts
hauptmanns Herrn Krieger-Schötmar, des Landesbrand
direktors Herrn Winkler-Detmold sowie vieler Feuerwehr
männer und Interessenten und ergab die völlige Brauch
barkeit und leichte Anwendung der Hitzschutzgarnitur.

Nebenstehende Abbildungen zeigen die Hitzschutz
garnitur deutlich an einem Arbeiter, wo der Überzug über 
den blossen Kopf gezogen (Fig. 424), und an einem Feuer
wehrmann), wo der Kopfschutz über den Helm gezogen 
ist (Fig. 425).

Die Hitzschutzgarnitur ist unter anderen auch auf den 
weltbekannten Hoffmanns Stärkefabriken in Salzuflen im 
Gebrauch und zwar nicht allein bei der Fabrik-Feuerwehr, 
sondern auch bei den Arbeitern vor den, glühende Hitze 
ausstrahlenden Gasretorten.

Der Hauptmann der Wehr, Herr J. Müller-Salzuflen 
schreibt: „Diese Hitzschutzgarnitur ist das Vollendetste,

„was es bis jetzt in so einfacher Ausführung gibt, und kann 
„nicht genug für alle passenden Zwecke empfohlen werden. 
„Ein Versuch wird jede Wehr und jede in Frage kommende 
„Fabrikleitung veranlassen, diese Hitzschutzgarnitur dauernd 
„einzuführen.“

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass durch diese 
Erfindung etwas dauernd Brauchbares geschaffen ist; die 
Einführung ist daher überall zu empfehlen.

Der Gebrauch der Schutzgarnitur ist einfach und er
fordert wenig Mühe : Man befeuchte vor dem Gebrauch 
Überzug und Handschuhe tüchtig mit Wasser und ziehe 
dann den Überzug einfach über Helm, Mütze oder blossen 
Kopf, die Handschuhe an, und die Tätigkeit kann sofort 
beginnen. Sollte die Hitze zu stark auf die Glimmer
scheiben, welche leicht zu ersetzen sind, einwirken, dann 
lässt man die durch Druckknopf darüber gehobene Klappe 
fallen, und die Hitze belästigt nicht mehr. Wird der Über
zug bei blossem Kopfe benutzt, dann müssen die innen 
befindlichen Druckknöpfe geschlossen werden. Die Wir
kung des Schutzes ist dann dieselbe wie beim Gebrauch 
mit Helm oder Mütze.

Der Preis für die Garnitur, welche von dem Erfinder 
W. V o r n d a m m e ,  S c h ö t m a r  (Lippe) zu beziehen ist, 
(Kopfschutz und Handschuhe) beträgt M. 4.50.

F'g- 425.
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Patente und 0ebraud>$mu$ter.
D as unterstrichene D atum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das D atum  bei der A nm eldung 
g ibt den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
4. 5. 08.

Verfahren zur Vermeidung von Explosionen in 
Glühlichtlampen, bei denen der Glühkörper in dem mit 
der Lampenglocke herabklappbaren Reflektor gelagert ist.
—  Hermann Blau, Oberhausen Augsburg, Kellerstr. 7. —

4a. B. 47517 —  29- 8- ° 7-
Zusammenklappbare Leiter mit Plattform und 

Brüstung. —  Frau Frida Leder, Berlin, Kurfürstenstr. 173.
—  34I. B. 47262. —  7. 8. 07.

Vorrichtung zum Anzeigen einer über eine be
stimmte Maximalgrenze hinausgehenden Geschwindigkeit, 
insbesondere von Motorfahrzeugen. —  Ferdinand Koch
Berlin , Württembergischestr. 34. —  63 e. K. 34 762 —  
21. 5. 07.

Vorrichtung zur Rettung aus Wassersgefahr.
—  Hans Treuleben, Babenhausen, Schwaben. —  65a, 
T. 10871 —  20. 12. 05.

7. 5. 08.
Sicherheitsvorrichtung an Teervorlagen, bei 

welchen die Tauchung durch Zuführung von Druckgas ge
regelt wird. —  Hans Ries, München, Maistr. 9/0. —  26 a. 
R. 24012 —  11. 2. 07.

Verfahren zur Herstellung von Desinfektions
lösungen aus Seife und Formaldehyd. —  Dr. Hans Schnei
der, Hamburg, Moorfuhrtweg 13— 15. —  30i. Sch. 27712
—  8. 5. 07.

11. 5. 08.
Wettertür, die durch Abwärtsbewegung einer 

schwingbaren Gleisbrücke geöffnet und durch Gewichts
wirkung geschlossen wird. —  Viktor Langer u. Josef Sos- 
gornik, Bismarckhütte. —  5 d. L. 24794 —  27. 8. 07.

Ventilationseinrichtung für Schleudertrommel
gehäuse. —  Bergedorfer Eisenwerk, Akt.-Ges., Sande b. 
Bergedorf. —  45 g. B. 42220 —  12. 2. 06.

14. 5. 08.
Vorrichtung zum Ausscheiden der vom Speise

wasser mitgeführten Sinkstoffe innerhalb des Dampfkessels.
—  Christian Hülsmeyer, Düsseldorf, Carl Antonstr. 31. —
13 b.  ̂ H. 39693 —  14- !• 07-

Seilklemme zur Befestigung des Förderkorbes 
am Förderseil. —  Eduard Heitmann, Friedenau b. Berlin.
—  35 a. H. 43134 —  11. 3. 08.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

4. 5. 08.
Schutzvorrichtung für das Pelzwerk an den 

Scherblättern von Pelzschermaschinen. —  Anton Hedbavny, 
Markranstädt i. S. —  28 b. 336806.

Leiterstütze mit durch exzentrischen Griff fest
stellbarer Strebstütze. —  Peter Vutz, Vluyn, Kr. Mörs. —  

341- 336 715.

Sicherheitskanne für explosive Flüssigkeiten.
—  Ewald Bahne, Ohligs. —  341. 337024.

Leiterschuh zum Schutz gegen Ausgleiten der 
Leiter. —  W. Essenwein, Düsseldorf, Rethelstr. 41. —  

341- 337 257-
Schutzvorrichtung mit Klemmfeder für Sensen.

—  Bruno Reinhard Zentsch, Neugersdorf i. S. —  45 c. 
336843.

Schutzvorrichtung zur Verhütung von Unfällen 
beim Einschieben von Gegenständen zwischen zwei sich 
gegeneinander bewegende Flächen. —  Koenig & Bauer, 
Maschinenfabrik Kloster Oberzell G. m. b. H., Würzburg.

—  47a- 336 750-
Vorrichtung an Transportkarren, ein Rück

wärtsgleiten derselben beim Befahren von Steigungen zu 
vermeiden. —  Max Joeckel, Elberfeld, Albrechtstr. 39. —  
63 b. 336859.

Metallgefäss zur Aufbewahrung feuergefähr
licher Flüssigkeiten mit evakuiertem Doppelmantel. —  
Fabrik explosionssicherer Gefässe G. m. b. H., Salzkotten
i. W. —  81 e. 337 376.

11. 5. 08.
Selbsttätiger Gasabschluss in Gasleitungen. —  

Rudolf Förster, Fürstenwalde. —  4c. 337679.
Schutzvorrichtung gegen Fingerquetschungen 

beim Schleppen von Förderwagen. —  Alexander Huss- 
mann, Kamen i. W. —  20 c. 338298.

Fangvorrichtung für Schacht- oder Förderan
lagen, mit mehreren, gleichzeitig wirkenden Klinken. —  
Joh. Dellmann, Stahlheim i. Lothr. —  35 a. 337 906.

Einstellbare Entlüftungsvorrichtung für Fabrik
räume u. dgl. —  Fabrik für Präzisionsfahrradteile, G. m. 
b. H., Bielefeld. —  36 d. 338 288.

Als Füllventil verwendbares Sicherheitsventil 
für Warmwasserkessel. —  Heidesheimer Maschinenfabrik 
Meinke, Krebs & Wegener, Heidesheim b. Mainz. —  36 e. 
338016.

Spanabsaugevorrichtung für Holz - Hobelma
schinen mit rotierender Messertragscheibe. —  Carl Hell- 
mering, Bremen, Doventorsteinweg 23. —  38 b. 338091.

Schutzvorrichtung für Sägen aller Art. —  Hans 
Stecher, Rixdorf, Hermannstr. 71— 72. —  38e. 337771.

Mit scharfen Zähnen versehene, am Wagen 
anzubringende Glatteisbremse. —  Michael O tt, Weissen
born. —  63 b. 338062.

Erteilte Patente.
Kl. 4 a. 194402. —  Sicherheitsverschluss für Gruben

lampen. —  Fabrik für Bergwerksbedarfsartikel G .m .b.H . 
in Spockhövel in Westf. (Fig. 426 u. 427.)

Die bisherigen Sicherheitsgrubenlampenverschlüsse be
stehen hauptsächlich aus zwei Teilen: aus der eigentlichen 
Verbindung des Lampenkopfes mit dem Obergestell und 
aus der Feststellvorrichtung für diese Verbindung, dem so
genannten Magnetverschluss. Bei dem vorliegenden Ver
schluss sind diese beiden Teile in einem Organ vereinigt, 
wobei die Verbindungsteile zugleich auch als Magnetver
schlussteile dienen. Ferner wird die normale Form der
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Lampen durch diesen Verschluss nicht geändert, da er 
keine besondere Bauart der Lampenteile erfordert und 
durch die Unterbringung der Verschlussnasen im Gestell
ring besondere Gehäuse, vorspringende Ansätze, Führungen
o. dgl. vermieden werden.

t

Fig. 426 und 427.
Der Sicherheitsverschluss besteht aus dem Gestell

ring A des Obergestells und dem ringförmigen Aufsatz B 
des Lampentopfes. Der Gestellring ist zylindrisch und hat 
zwei sich gegenüberliegende Schlitze, die als Gehäuse für 
die beiden Verschlussnasen e und e! dienen. Die Ver
schlussnasen tragen kleine Blattfedern, die sich gegen den 
Blechstreifen g bezw. g j legen. Die Blechstreifen ver- 
schliessen die Schlitze des Ringes und bilden den Ansatz
punkt für den zweipoligen Magneten beim Öffnen der 
Lampe. Der ringförmige Aufsatz B hat die Höhe des 
Gestellringes und passt genau in diesen hinein. Er ist mit 
einer Ringnut versehen, in welche die beiden Verschluss
nasen eingreifen und den Verschluss bewerkstelligen. Ein 
Öffnen der Lampe ist nur möglich, wenn diese Verschluss
nasen mittels Magnets zurückgezogen werden, während beim 
Schliessen der Lampe die Nasen sich durch den Aufsatz
ring des Topfes zurückdrücken und in die Ringnut ein
springen. Die Ringnut ermöglicht das Drehen des Lampen
topfes auch bei geschlossener Lampe.

Ausgeführte Gebrauchsmuster.
Spindelschutzhiilse an Schleif- und Poliermaschinen 

(Gebrauchsmuster No. 330059 Ernst Uzler, Tuttlingen), 
welche über die Scheerenhülse geschoben wird, in dem

Karabiner-Verschluss festgestellt wird und so ein Heraus
springen der Spindel verhindert, da die Hülse die Spindel

Fig. 428.

festhält. Unglücksfälle werden somit ganz vermieden. 
(Fig. 428.)

Schleif - und Poliermaschiue (Gebrauchsmuster No. 
330060 Ernst Uzler, Tuttlingen) mit Staubhaube und Ven
tilator. Der sich bildende Staub, Schmirgel etc. sammelt 
sich in der Staubhaube und wird durch einen Trichter

Fig. 429.
dem Ventilator zugeführt und von letzterem abgesaugt. 
Der Ventilator wird durch die Polierspindelrolle angetrie
ben; verkürzen oder verlängern der Treibschnur beim 
jeweiligen Verstellen der Scheeren ist nicht notwendig, da 
diese immer in der erforderlichen Spannung verbleibt. 
(Fig. 429.) —

Beide Vorrichtungen sind einfach und ohne grosse 
Kosten zu beschaffen, lassen sich auch ohne Weiteres an 
alten Schleif- und Poliermaschinen anbringen, sodass auch 
schon eingerichtete Betriebe sich die Neuerung ohne all
zu grosse Auslagen zu Nutze machen können.

Uer$d>iedene$.
Der Einflufs des Kohlens&nregehalts der Luft auf die 

Caisson-Krankheit. Dem Kohlensäuregehalt der Luft wird 
nicht selten ein nachteiliger Einfluss auf das Auftreten der
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Caisson-Krankheit zugeschrieben, auch wenn er die Grenze 
nicht überschreitet, die unter gewöhnlichen Umständen bei 
atmosphärischem Drucke zulässig erachtet wird. Um in 
dieser Frage ihr Urteil zu klären, liess The Cleveland 
Bridge & Engineering Company in Darlington in einem 
Caisson beim Bau der King Edward VII Brücke in New- 
castle-on-Tyne täglich'den COo -Gehalt der Luft bestimmen. 
Nach einer Mitteilung von F. W. Davis in einer Versamm
lung der Institution of Civil Engineers zeigte das Auftreten 
der Caisson-Krankheit keinerlei Zusammenhang mit dem 
konstatierten Kohlensäuregehalt. Dieser betrug an den 
Arbeitstagen im Mittel etwa 0,2 v. H. (an den Sonntagen
0,6 v. H.), während der Höchstgehalt in den meisten 
Wochen 0,25, ausnahmsweise bis 0,35 und 0,43 v. H. stieg. 
Auffallenderweise kamen in diesen Wochen mit hohem 
Kohlensäuregehalt keine Krankheitsfälle vor, während ihre 
Zahl auch sonst mit den Höhepunkten der Kohlensäure
kurve keine Übereinstimmung zeigt.

Die Lüftung des Caissons war übrigens sorgfältig 
durchgeführt. Gewöhnlich lieferte ein Kompressor jede 
Minute für den Mann etwa 0,6 cbm frische Luft, wogegen 
während der Mahlzeiten zwei Kompressoren zur gründlichen 
Lüftung des Arbeitsraumes in Tätigkeit gesetzt wurden. 
Ernstliche Erkrankungen kamen während der mehrmonat
lichen Arbeit ein oder zwei Mal vor. Die Zeit für die 
Druckabnahme betrug eine Minute für je x/s at. Ky.

Haftpflicht fiir Schutzvorrichtungen au Maschinen. 
Trotz verschärfter Kontrolle der Gewerbeinspektionen und 
der Berufsgenossenschaften ist ein merklicher Rückgang 
der Betriebsunfälle bisher nicht zu verzeichnen. Diese be
trübende Tatsache ist Anlass gewesen, dass verschiedene 
Berufsgenossenschaften —  darunter auch die Bekleidungs
Berufsgenossenschaft —  an besonders gefährlichen Ma
schinen bestimmte Schutzvorrichtungen vorschreiben. 
Darüber, dass die Berufsgenossenschaft berechtigt ist, Vor
schriften der erwähnten Art zu erlassen, kann kein Zweifel 
bestehen, denn dieses Recht ist in § 112 des Unfallver
sicherungsgesetzes begründet.

Ganz abgesehen davon, ist der Betriebsinhaber auch 
durch anderweite gesetzliche Vorschriften verpflichtet, ge
nügende Schutzvorrichtungen herzustellen, die ein Verun
glücken der an der Maschine beschäftigten Personen nach 
Möglichkeit ausschliessen (vergl. § 120 a d. Gew.-Ord.); 
der Arbeitgeber ist, wenn er diese Bestimmung nicht er
füllt, dem Verletzten haftbar. (B. G.-B. § 823 und Haft
pflicht-Ges. § 2.) Die vielfach gebrauchte Ausrede, der 
Maschinenfabrikant habe die erforderlichen Schutzvorrich
tungen nicht mitgeliefert, befreit von dieser Haftpflicht 
nicht ohne weiteres. Nur dann, wenn gegen den Willen 
des Unternehmers die Schutzvorrichtungen nicht oder nicht 
vollständig geliefert worden sind, haftet der Lieferant. Der 
Arbeitgeber haftet ferner nicht, wenn ein Verschulden oder 
eine grobe Fahrlässigkeit des Angestellten vorliegt. Es 
kann nach alledem jedem Betriebsinhaber nicht dringend 
genug geraten werden, der Frage genügender Schutzvor
richtungen die grösste Aufmerksamkeit zu widmen, umso
mehr, als die Folgen eines Unfalles seine ganze Existenz 
gefährden können. (Internationale Wäscherei-Ztg. No. 17.)

Tödliche Verunglückungen. Die Gesamtzahl der töd
lichen Verunglückungen in Preussen im Jahre 1906 belief 
sich —  ohne die Fälle von Mord und Totschlag —  auf 
14825, von denen 11895 männliche und 2930 weibliche 
Personen betrafen. Nach s o z i a 1 e n Lebensstellungen ab
gegrenzt entfallen die meisten tödlichen Verunglückungen, 
vom Hundert 32,75, auf Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und 
Fabrikarbeiter, 11,20 auf Tagarbeiter und ähnlich Be
schäftigte, 3,59 auf Dienstboten und 9,54 auf selbständig 
Erwerbende, zusammen 57,08. Auch die tödlichen Ver
unglückungen der Angehörigen beziehen sich mittelbar 
oder unmittelbar auf den Lebenserwerb der Familie, so
dass im ganzen 84,17 vom Hundert dieser Todesart mit 
einer mechanischen Berufsarbeit im Zusammenhang stehen. 
Dementsprechend finden wir sie bei Rentnern, Pensionären, 
Altsitzern und Almosenempfängern —  ihre Angehörigen 
eingeschlossen —  nur mit 3,84 v. H. und ausserdem sehr 
niedrig (0,90 v. H.) im stehenden Heere und auf der 
Kriegsflotte. Wenn ferner von 14 825 tödlich Verunglückten 
wiederum nur 2930 (19,76 v. H.) weibliche Personen 
waren, so weist auch dies auf die grosse Bedeutung hin, 
welche die Art des E r w e r b e s  bei den bezeichneten 
Todesfällen hat. Hinsichtlich der e i n z e l n e n  B e 
s c h ä f t i g u n g e n  verunglückten von Männern aus dem 
Bereiche der Land- und Forstwirtschaft 2863 oder 24,07 
v. H., aus dem des Bergbaues und Hüttenwesens 1951 
oder 16,40 v. H., aus dem der Industrie 3445 oder 28,96 
v. H., aus dem Bereiche des Handels und Verkehrs 1685 
oder 14,17 v. H. Diejenigen Gewerbe, welche die höchsten 
hier besprochenen Verluste zu verzeichnen haben, zeigen 
zum Teil auch hohe Verhältniszahlen für diejenigen, welche 
als erwerbstätig tödlich verunglückten.

Unter den v e r s c h i e d e n e n  A r t e n ,  durch welche 
die tödlich verunglückten Personen vom Schicksal ereilt 
werden, kommt Ertrinken verhältnismässig bei weitem am 
häufigsten vor; denn ungefähr ein Viertel aller tödlichen 
Unfälle wird alljährlich hierdurch herbeigeführt. An zweiter 
Stelle stehen die durch Sturz aus der Höhe, an dritter die 
durch Überfahren verursachten Fälle. Unter den durch 
Sturz verursachten tödlichen Verunglückungen dürften 
auch diejenigen noch von Interesse sein, welche das Rad
fahren als Begleiterscheinung zeigt. So sind im Berichts
jahre 48 Todesfälle (46 männliche und 2 weibliche Per
sonen) zu verzeichnen, deren Ursache Sturz mit dem Fahr
rad war. An dritter Stelle stehen 2629 tödliche Verun
glückungen durch Überfahren. Zu erwähnen sind ferner 
tödliche Verunglückungen von 51 männlichen und 14 weib
lichen Personen, die im Kraftwagenverkehr durch Über
fahren herbeigeführt wurden. In 43 Fällen wurden tödliche 
Verunglückungen im Maschinenbetriebe durch elektrischen 
Strom herbeigeführt.

Personalien.
Dem Regierungs- und Gewerberate Dr. Cz i mat i s  in 

Breslau ist die etatsmässige Stelle eines gewerbetechnischen 
Rates bei der Regierung in Breslau verliehen worden. 
Gleichzeitig ist er zum Aufsichtsbeamten im Sinne des 
§ 139 b der Gewerbeordnung für den Bezirk dieser Re
gierung bestellt worden.

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R eg ieran gsrat L u d w i g  K o l b e  in G ro ss -L ich te rfe ld e -W ,, Paulinenstr. 3. 
D ruck  der B uchdruckerei K oitzsch , A lbert S chu lze, R oitzdcb.
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Unfallsichere Einrichtung der Strohschneidmaschinen 

industrieller Betriebe *)
Von K. R e i n o l d ,  Be r l i n.

Zw ei Veröffentlichungen in Fachblättern der 
Papierindustrie haben in letzter Zeit die Frage besse
rer Einrichtung der Strohschneidm aschinen hinsicht
lich gefahrloserer Bedienung behandelt. Im „Papier
fabrikant“ , 1907, H eft 39 bis 43, hat Ingenieur K o t h e n  
unter „N euerungen im H äckselm aschinenbau“  den 
schon im Jahre 1904 in dieser Zeitschrift von ihm 
behandelten Gegenstand w ieder aufgenom m en. V o r
angegangen ist eine Veröffentlichung von W i l l i  
S c h a c h t ,  i. F. O skar Dietrich, W eifsenfels, in Nr. 
25 des „W och en b latt für Papierfabrikation“ , 1907, 
„H äckselschneidem aschinen und Gefahrenbeseitigung 
an denselben“ , a u f die H err K othen B ezug nimmt. 
In der Öffentlichkeit nicht bekannt sind die seit 
einigen Jahren dieser Sache gew idm eten Bem ühungen 

von Organen der Papierm acher-Berufsgenossenschaft 
und einzelner Fabrikanten. Ein erster Ausflufs dieser 
Bem ühungen war die A ufnahm e einer bezüglichen 
Bestim m ung in die neue A u sgab e der U nfallver
hütungsvorschriften dieser Berufsgenossenschaft von 
1905: § 19, dritter A bsatz.

A u f  die genannten beiden Veröffentlichungen 
wird in den hier folgenden Ausführungen Bezug g e 
nom m en.

Offenbar liegt ein dringendes Bedürfnis für B esse
rung vor, das in den Strohstoff-Fabriken lebhaft em p

*) Mit Bewilligung des Herrn Verfassers abgedruckt 
aus der Zeitschrift: „Der Papier-Fabrikant“ , Heft 15, Jahr
gang 1908.

funden und von der Berufsgenossenschaft geteilt wird. 
W enn H err Schacht daneben bem erkt, dafs die U n
fälle an Strohschneidm aschinen der Zahl nach abzu
nehmen scheinen, so glaube ich , dafs das nicht zu
trifft. A llein  aus einem kleinen Bezirk sind mir aus 
den letzten Jahren eine ganze Reihe solcher U nfälle 
bekannt gew o rd en : schw ere H andverletzungen bis 
zum Verlust der ganzen H a n d , ein Todesfall im 
eigenen Bezirk, ein anderer im Nachbarbezirk.

„Sch w ere Unfälle, die wiederholt bei Bedienung 
von Strohschneidm aschinen in Betrieben unserer Mit
glieder vorgekom m en sind, haben uns veranlafst, die
sen V orgängen im L aufe der letzten Jahre besondere 
Aufm erksam keit zuzuwenden.“  —  So lautet der E in 
gang des Berichtes eines Sektionsvorstandes aus jün g
ster Zeit, und kurz und bündig schreibt ein hervor
ragendes M itg lied : „D ie  H äckselm aschine bildet für 
uns Strohstoffleute ein konstantes M om ent der Sorge.“ 
D afs die U m älle schwerer geworden sind mit der zu
nehmenden V erw endung gröfserer, leistungsfähigerer 
Maschinen, deren der Fabrikbetrieb in steigendem  
Mafse bedarf, wird allerseits hervorgehoben. Forderten 
die kleineren M aschinen mit enger Zuführungsbahn 
als O pfer im U nglücksfall Finger und Hand des V e r
unglückten, so gerät heute in die grofsen M äuler der 
Maschinen vom : N ybladschen T yp u s mit dem A rm  
auch der K opf, und der tödliche U nfall ist da.

Sicher also ist der A u fru f zum Zusammenarbeiten 
aller interessierten K re is e , den H err Schacht aus
spricht, ein Ausflufs des allgemein empfundenen Ver-
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langens nach Fortschritt. H err Schacht will sehr 
richtig an erster Stelle denjenigen für Fortschritt in 
A nspruch  nehm en, der die M aschine baut. E r er
achtet es als eine dankenswerte A u fgab e für Ma
schinenfabrikanten, die für die Papierindustrie arbeiten, 
W an d el zu schaffen. In älterer Zeit sind diese M a
schinen auch für die Industrie aus den für die L an d 
w irtschaft arbeitenden M aschinenfabriken hervorge
gangen, -und so hängt ihnen die landwirtschaftliche 
Verw andtschaft noch an. H err Schacht sagt, dafs 
es seines W issens bei allen diesen am Markt befind
lichen M aschinen an Stabilität und E xaktheit in K o n 
struktion und Ausführung fehle. *

Einem  solchen A u fru f zu folgen, ist für den 
M aschinenfabrikanten keine leichte Sache. Ä n d e 
rung in der Bauweise von M aschinen nach der R ich
tung, dafs sie ebensosehr teurer werden müssen, wie 
sie vollkom m ener werden sollen, wird heute schw er
lich durch Zureden erreicht. D as soll kein V o rw u rf 
s e in ; ich w ill hier nur mit einer Erfahrungstatsache 
rechnen. A uch  ich sprach bereits vor zw ei Jahren 
in einer Veröffentlichung aus A nlafs der vorerw ähn
ten A u sgab e neuer U nfallverhütungsvorschriften a u s: 
„D iese Vorschrift stellt den Maschinenfabrikanten die 
A u fgab e, die üblichen Bauarten zu bessern. Im b e
sonderen gilt das für die Strohschneidm aschine, deren 
Ausrückeinrichtung sich nicht bew ährt hat.“ *) D ie 
A u fg ab e besteht heute noch, und schwerlich würde 
man einer Lösung näher gekom m en sein, wenn nicht 
berufsgenossenschaftliche O rgane vor Jahren die A r 
beit aufgenom m en und seitdem nachdrücklich b e
trieben hätten. A ls  ein sichtbarer, dankenswerter 
E rfo lg  derselben ist auch die Beschäftigung mit dem 
Gegenstände zu begrüfsen, zu w elcher H err Schacht 
a u f diesem W eg e  die A nregung erhalten hat.

W esentliche Dienste haben auch die sachver
ständigen A rbeiten und A ufklärungen geleistet, die 
in den Veröffentlichungen des H errn K othen seit 
dem Jahre 1904 vorliegen.

Ich w ollte diese A bschw eifung nicht unterlassen, 
und will nun davon sprechen, wie die U nglücksfälle 
zustande komm en, deren Verhütung erstrebt wird.

H err Schacht führt an; dafs die Verunglückungen 
bei Bedienung dieser M aschinen fast im m er dann Vor
kom m en, wenn der Mann das Stroh in die Maschine 
einführt zu Zeiten, w o diese Einführung nicht leicht 
und glatt vor sich geht, w o also die M aschine aus 
irgend welchen Ursachen beim Einziehen des Strohes 
versagt, und der A rbeiter nun kräftig das Stroh mit 
der H and vorschiebt, ja , mit aller G ew alt einstopft. 
H err Kothen meint, dafs es, genau genom m en, nicht 
allein das Eingreifen bei Verstopfungen sei, durch

*) Gewerblich-Technischer Ratgeber V, Seite 303.

w elches der A rbeiter häufig in Gefahr gerate, sondern 
dafs er schon beim  V erteilen des in grofsen M engen 
aufgew orfenen Strohes den Transportketten durch 
einen F ehlgriff zu nahe kom m en und so von ihnen 
erfafst werden könne.

Folgerichtig  äufsert sich H err Schacht dahin, dafs 
für die Sicherheit zunächst von gröfster W ichtigkeit 
sei, M aschinen zu erhalten, deren Stroheinzug regel- 
m äfsig und gut ist, die also im Betrieb m öglichst 
w enig versagen, damit der A rbeiter nicht zum N ach
schieben und Stopfen kommt.

Herr Schacht gibt a n , wie nach seiner A nsicht 
die Strohschneidm aschine gebaut sein müsse, um der 
aufserordentlichen Inanspruchnahm e im industriellen 
B etriebs bei m öglichster Sicherheit der Bedienung 
gew achsen zu se in ; er stellt die Forderung auf:

„Schneidm aschinen, die in der L ad e unten im 
Boden nicht au f ganzer Länge u n d , wenigstens 
300 mm im Abstande darüber liegend, im oberen 
T e il der L ad e nicht wenigstens a u f 1 M eter L än ge 
selbsttätige Strohführung und V orw ärtsbew egung 
haben, sollten für Betriebe nicht zugelassen w er
den.“

Herr K othen weist darauf hin, dafs auch die 
besten Transporteinrichtungen keinesw egs jed e  E in 
legearbeit entbehrlich m achen. W er das nicht glau
ben sollte, dem rät H err K othen einm al selbst einige 
Stunden einzulegen, und zwar besonders wenn es eilt; 
dann w erde man bem erken, dafs man auch bei den 
besten Transporteuren zeitweise noch ganz gehörig 
nachhelfen mufs und sich als E inleger durch nichts 
von seiner Tätigkeit ablenken lassen darf, wenn man 
nicht Gefahr laufen w ill, plötzlich mit in die L ade 
hineingezogen zu werden. B ei einer forciert betrie
benen H äckselm aschine mit hoher Tourenzahl laufen 
auch schon die Transportketten so schnell, dafs ein 
Fehlgriff genügt, um einen U nglücksfall herbeizu
führen, noch ehe es von der U m gebun g bem erkt 
wird. D ie G efahr w ürde w esentlich geringer sein, 
wenn an die Beschaffenheit des H äcksels keine A n 
forderungen gestellt zu werden brauchten und dem 
entsprechend das Stroh nur oberflächlich in die Ein- 
legelade der M aschine gew orfen w erden könnte. D as 
sei aber nur für einige Fabriken mit verhältnism äfsig 
reich bem essener K ocheran lage m ö g lic h , und der 
K ochprozefs sei alsdann kaum  rationell. —  A n  Stelle 
der früheren V erw endun g regelm äfsig gebundener 
Garben von Handdrusch ist diejenige lose gebundenen 
Krum m strohes aus M aschinendrusch und des geprefs- 
ten Ballenstrohes getreten, und das hat die Schw ierig
keit für den E inleger vermehrt.

Bedenkt man, dafs der A rbeiter für die schw eren 
Maschinen an 50 Zentner Stroh stündlich —  in der 
Regel aber noch weit mehr —  zu bew ältigen hat,
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dafs dieses Stroh bisweilen feucht oder auch hart 
gefroren ist, so wird verständlich, dafs nur zu leicht 
die nachstopfende Hand zw ischen der schnell laufen
den Transportkette und dem Strohstrang festgehalten 
und den Messern zugeführt werden kann.

A lso  auch bei einwandfreier Bauw eise der Ma
schine wird eine der Bedienungsweise an sich inne
wohnende Gefahr bestehen b le ib en , und auch mit 
Störungen in der Strohzuführung wird im mer noch 
zu rechnen sein, sei es auch nur, wie H err Schacht 
meint, verursacht durch die V orbehandlung des R oh
stoffes.

D e s h a l b  i st  u n d  b l e i b t  e i n e  s i c h e r e  und  
s c h n e l l e  H a n d h a b u n g  d e r  E i n r i c h t u n g  f ür  
di e  A u s r ü c k u n g  de r  M a s c h i n e  v o n  g r ö f s t e r  
W i c h t i g k e i t .

„G erade die sichere Bedienung der R eversier
getriebes,“  sagt H err K othen, „ist bei allen H äcksel
maschinen mit Kraftbetrieb unbedingt notwendig, und 
bietet an sich den höchsten Sicherheitsgrad.“

D ie  Forderung eines guten Strohzufuhrungsappa- 
rates dürfte bei den neueren besten Maschinen be
reits mehr oder weniger erfüllt sein.*) Nicht be
friedigend dagegen sind die üblichen Einrichtungen 
für die A usrückung der Maschine. W oh l sind sie 
geeignet für das M anöverieren mit dem V orschub
apparat bei eintretender Verstopfung, nicht aber zur 
H ilfeleistung bei Gefahr für den stroheinlegenden 
Arbeiter.

D ie Ergebnisse festzustellen, w elche die ver
schiedenen Bem ühungen um Besserung dieser E in
richtung bisher gebracht haben, war vornehm lich 
m eine A bsicht. D avon  soll nunmehr die Rede sein.

Bekanntlich ist die A usrückung der Strohschneid
maschine im allgem einen so eingerichtet, dafs mittels 
eines seitlich der L ad e gelagerten H ebels der vorwärts 
arbeitende Speiseapparat in Stillstand und, darüber 
hinaus, in Rücklauf gebracht werden kann. Leider 
unterbleibt erfahrungsgem äfs die Benutzung dieses 
seitlichen H ebels im A ugenblick der Gefahr. D er 
A rbeiter, dessen eine H and von den Einzugsorganen 
der M aschine erfafst wurde, pflegt weder in der gei
stigen V erfassung, noch physisch in der L age zu 
sein, den H ebel mit der ändern, etw a frei gebliebenen 
H and zu ergreifen. H ilfeleistung durch Mitarbeiter 
kom m t aber fast immer zu sp ä t; die schnell laufende

*) Über die Einrichtung der verbreitetsten Maschinen, 
von R. Nyblad in Papenburg (Ems), Ernst Grumbach & Sohn 
in Freiberg (Sachsen), Hermann Laas & Co. in Magdeburg
Neustadt (diese nur für weniger schweren Maschinenbetrieb 
geeignet), über die amerikanischen Trommelmaschinen usw. 
gibt die interessante, mit zahlreichen Abbildungen versehene 
Abhandlung des Herrn Kothen im „Papierfabrikant“ 1904 
„Strohpappenfabrikation im 19. Jahrhundert“ Auskunft.

Maschine wartet nicht. Liegt der H ebel auf der linken 
Seite, und ist, wie in der Regel, die linke Hand die 
gefährdete, so kann der in Gefahr geratene A rbeiter 
überhaupt nicht nach dem H ebel greifen. Meist liegt 
der H ebel aber lin k s , w eil er gerade da besonders 
handrecht ist zum M anöverieren bei eintretender V e r
stopfung. W ie H err Kothen, so habe auch ich au f 
diesen Umstand bereits in früheren Berichten hinge
wiesen. D araus folgt die Notwendigkeit, das W ech sel
getriebe von beiden Seiten der M aschine aus b e
tätigen zu können: also je  ein Ausrückhebel au f jeder 

Seite.

Sehr nahe liegt alsdann der Gedanke, die beider
seitigen H ebelarm e nach oben zu verlängern und sie 
über die Lade hinweg durch eine Querstange zu ver
binden; siehe Fig. 430, welche eine Maschine von E r n s t  
G r u m b a c h  &  S o h n ,  F r e i b e r g ,  ( S a c h s e n ) ,  
darstellt. D ie H ebelanordnung ist durch Gebrauchs
muster vom  Jahre 1906 geschützt. D iese Querstange 
dürfte am ehesten die M öglichkeit bieten, dafs der in 
Gefahr geratene A rbeiter mit einer frei gebliebenen 
Hand, gleichgültig welcher, zugreifen kann, und sie 
kann auch von allen Seiten her, durch andere Leute 
der Bedienungsmannschaft erreicht werden. Land-

Fig. 43 «•

wirtschaftliche H äckselm aschinen sind häufig mit ähn
licher Einrichtung versehen, so die in Fig. 431 darge
stellte M aschine der Vereinigten Fabriken landwirt
schaftlicher Maschinen vorm als E p p l e  & B u x b a u m ,

*
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A u g s b u r g .  Hier ist jene Einrichtung in Form  einer 
gut handrechten Flügelscheibe F  oberhalb und vor
wärts der bei diesen landwirtschaftlichen Maschinen 
üblichen A bdeckun g der L ade ausgeführt; getrennt 
davon ist auch noch der seitliche H ebelgriff selb
ständig angeordnet.

D ie Unfallverhütungsvorschriften landw irtschaft
licher Berufsgenossenschaften*) gehen aber weiter, 
indem sie zu dem Gedanken s e l b s t t ä t i g e r  A u s
rückung der M aschine übergehen. D en Betriebsunter
nehmern wird em pfohlen, „beim  A n k a u f neuer Futter
schneidem aschinen solche zu wählen, bei denen die 
A bd eckun g der Lade mit der A usrückvorrichtung in 
der W eise verbunden ist, dafs durch das H eben der 
A bdeckun g mit dem das V orschieben des Schneide
guts bewirkenden A rm e der Antrieb zur H äcksel
maschine ausgerückt wird.“

D iesen Gedanken hat auch R. N y b l a d ,  P a p e n 
b u r g  (E m s), aufgenom m en, dem nicht entgangen 
sein m ag , dafs der E in lauf seiner M aschine einer 
Sicherung bedarf. Fig. 432 läfst die Sicherheitseinrich
tung erkennen, und in der Patentschrift 68402 aus 
dem Jahre 1892 ist Folgendes gesagt:

„G erät nun der Arbeiter mit dem Unterarm 
zwischen die W alzen A 2  A 4 , so wird dieser hinein
gezogen, stöfst ab er.so fort mit dem Oberarm  gegen 
die Q uerstange n und bringt durch die Stangen E  
und den H ebel h die Zahnkuppelung D  mit dem 
K egelrad  f  in Verbindung, sodafs die W alzen in der 
entgegengesetzten Richtung um laufen und den A rm  
wieder frei geben .“

D iese  Einrichtung ist aber, w ie mir H err N yb
lad m itgeteilt hat, nur bei der ersten gelieferten M a
schine ausgeführt, an der Verw endungsstelle aber, 
w eil sie angeblich die A rbeiter behinderte, sogleich 
beseitigt, und dann bei allen ferner gelieferten M a
schinen nicht mehr angebracht worden. Herr 
Kothen äufsert sich darüber, dafs die Einrichtung in 
jenem  Betriebe vielleicht verw orfen wurde, ohne ge
nügend ausprobiert worden zu sein, und dafs es

*) Siehe Besprechung im Gewerblich-Technischen Rat* 
geber IV. Seiten 228 ff. Daselbst auf Seite 228, zehnte 
Zeile von unten, links, rd. 3 7 :/2 °/0 zu berichtigen in rd.

27 v» •/..

w ohl nur einer geringfügigen Ä nderung bedurft hätte, 
um dem Ü belstande abzuhelfen. Ich verm ag darüber 
nicht zu urteilen, und will nur bem erken, dafs Herr 
N yblad au f meine A nregung kürzlich seine alte E in 
richtung wieder aufgenom m en hat —  mit w elchem  
E rfolge, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls bin ich 
der Ansicht, die auch H err K othen an anderer Stelle 
betont hat, dafs man unter keinen U m ständen dem 
E inleger seine anstrengende A rbeit irgendw ie er
schw eren dürfe. In dieser Erkenntnis habe ich vor 
zw ei Jahren das Zustandekom m en einer ändern E in 
richtung veranlafst, w elche in Fig. 433 dargestellt ist. 
H err Fabrikdirektor H ugo M ü l l e r  in W esterhüsen 
(Elbe) hat sie ausgestaltet, indem er die alte Nyb- 
ladsche E inrichtung, die au f m eine Veranlassung 
hier w ieder geliefert worden w ar, änderte. Nach 
zweijähriger Erprobung im Betriebe ist sie dann 
durch eine aus der Mitte des Vorstandes der Sektion 
V III  der Papierm acher-Berufsgenossenschaft gebildete 
K om m ission an Ort und Stelle besichtigt und als 
bew ährt anerkannt worden.

Bei dieser Einrichtung überquert der H ebel
fortsatz —  folgend Q uerhebel genannt ■—  die Ein- 
legelade nicht in ihrer vollen Breite, sondern nur 
bis zur H ä lfte ; alsdann ist er, als H andgriff geform t, 
aufwärts gebogen. Siehe G  in Fig. 433, und zw ar 
in der A nsicht von X  g eseh e n , in der Seitenan
sicht und im Grundrifs. In dieser Form  hindert 
der Q uerhebel den A rbeiter an gefährlich weitem 
Nachstopfen, läfst aber augenscheinlich eine freiere 
Hantierung zu, als jene Ü berquerung in voller Breite. 
Im Begriff, gefährlich weit mit dem A rm  vorzugehen, 
erhält der Mann in W esterhüsen von dem aufrechten 
H andgriff ein hartes K op fstü ck , weil dieser Griff 
dem K o p fe  gerade im W eg e  steht, wenn der O ber
körper so vorgebeugt wird, wie es bei jener H altung 
unverm eidlich ist. Bei weiterem  V orgeh en  drückt 
A rm  und Schulter gegen den Q uerhebel und bewirkt 
die A usrückung der Maschine.

H err K o t h e n  berichtet über eine E inrichtung 
die er vor Jahren aus A nlafs eines U nfalles getroffen, 
indem er den links seitlich der L ade liegenden H ebel 
hat verlängern, „und derart über die M aschine resp. 
die obere K ette hinw egbiegen und an der rechten 
Seite wieder herunterführen lassen, dafs noch ein 
zw eiter Griff entsteht, der auch mit der rechten H and 
leicht und sicher zu erreichen ist.“

H err Schacht em pfiehlt erhöhte A ufstellung des 
Arbeiters, so zwar, dafs dieser in gröfster U nbequem 
lichkeit sich bücken m ü fste, wenn er nachstopfen 
will. A u ch  glaubt H err Schacht, dafs bei solcher 
A ufstellung der in Gefahr geratene A rbeiter mit dem 
O berkörper ungefährlich über die L ade hinw egfallen 
würde, und alsdann nicht in die L ade hinein g e
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zogen werden könne. D ie A usrückung der M aschine 
soll durch Anstofsen des O berschenkels an eine 
K n agge erfolgen, die am seitlichen H ebel angebracht 
wird. Ich teile die Bedenken, w elche H err Kothen

Jln & icfitva n  JCgesehen.

Ich verm ag mir auch vorzustellen, dafs es unter 
günstigen Um ständen gelingen könne, die Papier
maschine elektrisch so schnell still zu setzen, dafs 
ein in den Filz geratener A rbeiter vielleicht mit we-

Jdeittu  -J In s ic h t.
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diesen V orsch lägen  gegenüber äufsert. D ie 
falls von H errn Schacht em pfohlene elektrische 
Brem sung m ag für das Stillsetzen des Schwungrades 
zum H antieren am M esserrade recht nützlich sein.

niger schweren V erletzungen als sonst —  aber schw er
lich ohne die Knochenbrüche —  davonkom m t. Dafs 
es aber so gelingen k ö n n te , die Strohschneidm a
schine vor A b la u f des kleinen Zeitteiles still zu setzen,
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innerhalb dessen die schnell laufende Maschine ein 
U nglücksw erk vollbringt, bezweifle ich.

Bei meinen Bem ühungen verhehle ich mir nicht, 
dafs eine jener schwierigen A ufgaben vorliegt, die 
so häufig der Schutztechnik gestellt sind, und deren 
Lösungen nur bedingungsweise zu gelten p fleg en : 
A bsperrung an einer Gefahrstelle, an welcher doch 
ohne freieste H antierung die notwendige A rbeit nicht 
ausführbar sein würde.

D ie W esterhüser L ösun g befriedigt d ort, und 
ich glaube, dafs sie auch an vielen ändern Stellen 
sich anpassungsfähig erweisen wird. E s ist das B e
denken erhoben w orden, dafs der in Gefahr g e
ratene A rbeiter, dessen eine Hand von den E inzugs
organen der Maschine erfafst wurde, w ohl m eist un
willkürlich mit der ändern H and nach der nächsten 
festen Stütze fassen, und der einziehenden B ew egung 
sich entgegenstem m en w erde: also in der Richtung 
von jenem  Q uerhebel ab. Nur wenn dieser natür
liche W iderstand nicht geleistet würde, sonst aber 
erst, nachdem  er gebrochen wurde, kann der O ber
körper an den Q uerhebel anstofsen und die A u s
rückung der M aschine bew irken. Bereits in A u s
übung jenes W iderstandes aber könne inzwischen 
die H and beschädigt werden. A ber selbst, wenn 
dem so w äre, so bleibt das Vertrauen, dafs doch 
tödlicher V erunglückung vorgebeugt ist.

V on  einem angeblich tatsächlich so verlaufenen 
U nfalle wird folgendes berichtet. D ie M aschine war 
mit einem die Lade in ganzer Breite überquerenden 
H ebelfortsatz ausgestattet. D ie H and des A rbeiters 
wurde von den Einzugsorganen erfafst. D er Mann 
griff nach der Seitenwand der M aschine und stemmte 
sich kräftig gegen dieselbe. W ährend dieses W ider
standes wurde die Hand abgeschlagen, und erst ein 
Mitarbeiter erfafste den Q uerhebel und rückte aus.

Jene Maschine, eine englische Bentall-Maschine, 
hat eine vom  N ybladschen Typus grundverschiedene 
Bauart: kurz gedrungen, transportbandlos. D ie Hand 
des A rbeiters scheint also hier bereits beim A u f
legen und Verteilen des Strohes in die E inlegelade,

mithin schon vo r Beginn einer nachstopfenden B e
w egung sich in unm ittelbarer Nähe der E inzugs
walzen zu befinden. D en von H errn Schacht auf
gestellten Forderungen würde dann die Maschine 
ganz und gar nicht entsprechen. Man dürfte alsdann 
nicht folgern, w eil bei einer so eigenartigen Maschine 
der Q uerhebel das gefährlich weite Nachgreifen nicht 
gehindert h at, sei das gleiche für alle Maschinen 
und von allen Querhebeleiririchtungen zu befürchten. 
Ich glaube, wer die Einrichtung in W esterhüsen b e
sichtigt, nimmt die Ü berzeugung mit, dafs dort eben
sow ohl tödlicher Verunglückung, wie Beschädigungen 
der H and vorgebeugt ist. .

V ielleicht läfst sich bei jener Bentall-M aschine 
die Querhebeleinrichtung überhaupt nicht zw ecken t
sprechend anordnen. A u ch  bedürfen solche Berichte 
eingehendster Nachprüfung, wenn sie als Material 
für Schlufsfolgerungen dienen sollen.

E in e gew isse Beruhigung finden erfahrene B e 
triebsleiter in der Einrichtung reichlicher A blösung 
der Bedienungsm annschaft. H err K othen bem erkt, 
dafs gerade die rasche Erm üdung der A rbeiter mit 
eine H auptursache für U nfälle sei. In einem mir 
bekannt gew ordenen Falle  hat jeder H äckselschneider 
nur alle drei W och en  die Bedienung eine W oche 
lang. Sehr einsichtig meines Erachtens betont aber 
der betreffende Betriebsinhaber bei dieser Mitteilung, 
dafs die Gefahr an sich durch diese Einrichtung 
natürlich nicht beseitigt ist, und dafs m an sich da
her nicht etw a abhalten lassen dürfe, in jedem  ein
zelnen Falle unausgesetzt nach V erbesserung der 
maschinellen Sicherheitseinrichtungen zu streben.

Zum Schlufs will ich noch a u f einen, w ie ich 
g lau b e, sehr beherzigenswerten H inweis des Herrn 
K othen aufmerksam  m achen, nämlich, dafs es natür
lich andauernder A ufm erksam keit a u f Schm ierung 
und a u f etw a ungünstig ausgearbeitete K lauen b e 
darf, wenn man nicht dem  ausgesetzt sein will, dafs 
die schönste Ausrückvorrichtung im kritischen A u ge n 
blick versagt.

Einrichtung zum selbsttätigen Abstellen oder Stillsetzen von Motoren

und zum Abstellen aus der
D irektor H enry der W ollspinnerei und W eberei 

E douard  Benoist et Antoine Bouchez in Reims hat 
eine neue Einrichtung dieser A rt ersonnen, die in 
jener Fabrik an einer 400 pferdigen Dam pfm aschine 
angebracht ist. D ie Einrichtung besteht im wesent-

*) Vgl. Bulletin No. 18, S. 23, No. 17, No. 87.

Entfernung, System Henry.*)
liehen aus einer oder mehreren elektrischen A u s
rückvorrichtungen, deren Strom von Hand aus oder 
selbsttätig von einem Regulator oder einem anderen 
passenden Mechanismus und von einem entfernten 
Punkte aus geschlossen werden kann. Z w eck der 
Ausrückvorrichtung ist, den M otor stillzusetzenn da
durch, dafs die Zuleitung des Triebm ittels abgestellt und
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bei M otoren mit Kondensation der K ondensator mit 
der A tm osphäre in V erbindung gebracht wird. Für 
gew isse F älle  sieht der Erfinder auch eine au f das 
Schw ungrad des M otors wirkende Brem se vor.

-15

Fig. 435-

D ie Fig. 434 und 435 zeigen im Schnitt T e ile  
einer Steuervorrichtung zur gleichzeitigen Öffnung 
des Kondensators und zum A bschliefsen der Zuleitung 

bei einer D am pfm aschine.

Fig. 436 ist ein schem atischer Grundrifs der 
Zylinder und Rohrleitungen bei einer D op p elexp an 

sionsmaschine.

Fig. 437 und 438 zeigen in A nsicht und A u f
sicht die Hahnsteuerung.

Fig. 439 ist die A nsicht eines Regulators mit 

elektrischen Kontakten.

Fig. 440 zeigt die A n lage  der Kontakte.
W ie Fig. 434 erkennen läfst, ist ein H ahn 1 in 

eine Leitung 2 eingebaut, die dazu dient, den K onden
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satorraum einer D am pfm aschine mit der Atm osphäre 
in V erbindung zu setzen. A u f  das K ücken des 
H ahnes ist ein H ebel 3 aufgekeilt, der sich bei 4 
gegen eine elektrische A usrückvorrichtung 5 legt. 
E in  Gegengew icht 6, dessen Stellung regelbar ist, 
hat das Bestreben, den H ebel 3 im Sinne der H ahn
öffnung auszuschwenken. D as E nde 4 des H ebels 
ist bei 7 so an den H ebel angelenkt, das es sich 
nach unten drücken läfst, um über die A u srü ckvor
richtung zu gelangen, wenn man nach einem A u s
rücken oder A bstellen  den H ebel w ieder in seine 
Ruhestellung bringt. E ine Stützplatte 8 hält das 
Glied, wenn man den H ebel in die H öhe hebt. D ie 
Büchse des A usrückers 5 ist au f einem T räger 9 
mittels Bolzen befestigt, die in Schlitzen geführt sind, 
um das A uflager des H ebels au f dem A usrücker 
regeln zu können.

D as andere E nde des H ebels 3 trägt einen 
Zapfen 10, der in einen Schlitz eines zweiten H ebels
11 fafst, der auf dem H ahnkücken frei bew eglich ist 
und selbst einen Daum en 12 trägt. D er letztere 
wirkt au f eine Einrichtung, die dazu dient, den H ebel 
der Zuleitung wieder anzuheben. D ie bei gewissen 
Maschinen vorhandene Einrichtung besteht aus einem 
H ebel 13 und einer a u f W elle  15 aufgekeilten
Scheibe 14. W enn der H ebel 13 durch den D a u 
men 12 zurückgeschlagen wird, schw ingt die Scheibe
14 aus und stöfst den H ebel 16 der Sperrvorrichtung 
für die Zuleitung zurück. Bei gewissen Maschinen, 
bei denen die Einrichtung 13, 14, 15 nicht vorhanden 
ist, kann man den Daum en 12 auch unmittelbar auf 
die Schiene 16 einwirken lassen.

D er T räger 9 hat die Gestalt eines " f ,  ist hohl
und um schliefst sowohl die die A uspuffleitung 2 als
auch die elektrische Leitung 17 zur Ausrückvorrichtung.

E in  Puffer 18 ist dazu bestimmt, das G egen
gew icht 6 aufzufangen; er ist mit Leder oder anderem 
w eichen Stoffe ausgefüttert, um Geräusch und den 
Stofs des G ew ichtes zu verhindern.

D ie Leitung 17 ist in einen elektrischen Strom 

kreis eingeschaltet, die von einer galvanischen Batterie 
oder von Akkum ulatoren gespeist wird und nach 
den in Frage kom m enden Stellen führt, an denen 
die A bstellvorrichtungen für den M otor recht sicht
bar und zugänglich angebracht sind.

D ie letztgenannten V orrichtungen bestehen aus 
D ruckkontakten, ähnlich den D ruckknöpfen bei 
Läutew erken, und sind vorzugsw eise in Büchsen unter
gebracht, deren Vorderw and aus Papier besteht und 
z. B. mittels eines Bindfadens zerrissen werden kann.

D rückt man auf einen dieser K nöpfe, so öffnet 
der Strom  die A usrückvorrichtung 5, der H ebel 3 
schlägt nach abwärts, der Hahn 1 öffnet sich und 
der D aum en 12 schiebt die Schiene 16 beiseite und 
hindert die B ew egun g des Zuleitungsorganes, Schieber-, 
Klappen-, K olbenventils o. dgl.

D ie  in den Fig. 434 und 435 dargestellte Ein
richtung ist auf dem einen E n de des V erteilun gs
zylinders aufgesetzt, eine ähnliche Einrichtung b e
findet sich au f dem anderen Ende. D e r Dam pfzutritt 
kann so augenblicklich au f jeder Seite des Verteilers 
abgeschnitten werden. D er im Zuleitungsrohr und 
im Zylinder aufgespeicherte D a m p f bleibt unausge- 
nutzt. Zu gleicher Zeit tritt Luft in den Kondensator. 
D ie M aschine wird daher in kürzester Zeit stillgesetzt.

Handelt es sich um Maschinen ohne K onden
sation, so ersetzt man von den vorgenannten E in 
richtungen das A uspuffrohr mit dem H ahn durch 
eine einfache Schw ingachse. W enn man es vorzieht, 
kann man die beiden Auspuffhähne 1 durch einen 
einzigen H ahn mit entsprechendem  Q uerschnitt er
setzen, der au f dem Gehäuse des Kondensators oder 
in einem besonderen davon ausgehenden Rohre 
sitzt. In diesem Falle  kann man diesen H ahn durch 
eine V orrichtung steuern, ähnlich der nachher b e
schriebenen (Fig. 436 und 437).

Bei einer M ehrfachexpansionsm aschine, in der 
die Zuleitung des D am pfes unter hohen D ruck er
folgt und lange währt, kann man zu der beschriebenen 
Einrichtung eine weitere hinzufügen, die in den 
Fig. 436 bis 438 gezeichnet ist und dazu dient, 
allen D a m p f aus der Zuleitung 20 zwischen dem 
ersten und zweiten Zylinder 21 und 22 w ie aus den 
Verbindungsrohren unm ittelbar nach dem K onden
sator oder ins Freie abzuleiten. D ie Zuleitung 20 
ist durch ein Rohr 23 mit H ahnventil 24 an das 
Auspuffrohr 25 angeschlossen, das zum K ondensator 
oder ins Freie führt.

D er Hahn 24 ist in der R egel geschlossen, kann 
aber folgenderm afsen geöffnet w e rd e n : das H ahn
kücken ist durch eine Stange 26 verlängert, w elche 
ein Schnurrad 27 trägt. E ine Schnur oder K ette 28, 
die im Punkte 29 a u f der Schnurscheibe befestigt 
ist, liegt in der Schnurrille und ist dann über ein
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Laufrad geführt. Ein G ew icht 31, das an der Schnur 
hängt, hat das Bestreben, das Schnurrad im Sinne 
der H ahnöffnung zu drehen. In der R egel wird das 
Schnurrad durch einen H aken 32 festgehalten, der 
au f einer W elle  33 schwingt und einen Zapfen 34 
des Schnurrades übergreift. D ie V erlän gerung des 
H akens ist mit einem verschiebbaren G ew icht 35 b e
lastet, und legt sich gegen eine elektrische A u srü ck
vorrichtung 36 an, die in den gleichen Strom kreis 
wie die A usrücker 5 eingeschlossen ist.

U nter der W irkung des Strom es und gleichzeitig 
mit den A usrückern 5 befreit die A usrückvorrichtung 
36 den H aken 32, der unter der W irkung des G e
w ichtes 35 ausschwenkt und das Schnurrad sich 
drehen läfst, bis der Zapfen 34 gegen den Puffer 37 
anschlägt. Hahn 24 wird dadurch geöffnet.

D ie beschriebenen Einrichtungen können aufser 
von H and aus m ittels D ruckknöpfen auch selbsttätig 
in W irksam keit gesetzt werden mittels Kontakten, 
die durch einen Fliehkraftregler geschlossen werden 
(Fig. 439). D er H ebel 38 dieses Reglers, ist an den 
Pfosten 39 angelenkt, der durch die K ugelheb el 
mehr oder w eniger gehoben w ird, und schwingt 
zwischen zw ei Paar Kontaktplatten, die isoliert auf 
einem festen T räger 40 befestigt sind. D ie inneren 
Platten 41 sind an den einen D raht der die A u s
rücker 5 und 36 enthaltenden Leitung, die äufseren 
Platten 42 dagegen an den anderen D raht ange
schlossen. D araus f o lg t , dafs falls die M aschine 
durchgeht, die oberen Platten durch den H ebel 38 
K ontakt erhalten und das Stillsetzen der Maschine

veranlassen. D erselbe E rfo lg  wird erreicht durch 
die Berührung der unteren Kontaktplatten, wenn der 
R egler aus irgend einer U rsache zum Stillstand kommt.

M anche M aschinen besitzen bereits einen R eg
ler, der im gleichen Sinne au f die Zuleitung ein
wirkt. In diesem Falle  hat die Anbringung der vor
liegenden Einrichtung den Vorteil, das Anhalten der 
Maschine plötzlicher zu gestalten, weil die Auspufllei- 
tung und gegebenenfalls der Hahn (Fig. 436 bis 438) 
geöffnet wird.

H andelt es sich um Einzylinderm aschinen mit 
Kondensation, so kann man die H ähne 1 und Röhren 2 
durch H ähne ersetzen, die an den Zylinderböden 
angebracht sind, um das Innere der Zylinder mit 
der A tm osphäre in Verbindung zu setzen. D iese Hähne 
erfüllen nicht allein den Zw eck der Leitungen 2, 
sondern entfernen auch sofort den D am p f vom  letzten 
Zylinderhub. Sie können au f gleiche oder ähnliche 
W eise gesteuert werden, wie die H ähne 1.

Solche Hähne können auch am Boden des V e r
teilerzylinders sitzen, um bei Maschinen mit mehr
facher Expansion eine schnellere A bleitung des 
D am pfes zu bewirken.

D ie verschiedenen hier beschriebenen Einrichtun
gen zum Anhalten, mit Ausnahm e der au f die L ei
tung 2 bezüglichen, sind für Gas-Petroleum m otoren usw. 
anwendbar. D ie Einzelheiten können geändert werden 
entsprechend der Natur und V erw endung der ein
zelnen Maschinen.

(Bulletin de l’association des industriels de France 
contre les accidents du travail 1908.)

Einiges über die Rechtsverhältnisse der Landwirtschafts- und Forstbe

amten gegenüber der Berufsgenossenschaft, Krankenkasse usw. in 

Bayern.
Von Gg. Jehle, München. (Schluss.)

Eine weitere Bestimmung enthält § 16 Abs. I. des 
L.U.V.G., welcher sehr wichtig ist.

Derselbe lautet:
„Im Falle der Tötung ist als Schadenersatz ausserdem 

zu leisten:
1. als Sterbegeld der fünfzehnte Teil des nach §§ 9 

bis 12 der Berechnung der Rente zugrunde zu legende 
Jahresarbeitsverdienstes, jedoch mindestens ein Betrag von 
fünfzig Mark;

2. eine den Hinterbliebenen vom Todestage des Ver
storbenen ab zu gewährende Rente. Dieselbe besteht nach 
näherer Bestimmung der §§ 17 bis 21 in einem Bruchteile 
seines nach §§ 9 bis 12 ermittelten Jahresarbeitsverdienstes.“

Das Sterbegeld ist demjenigen zu zahlen, der die Be

erdigung bewirkt oder die Kosten derselben bestritten hat, 
bis zum Betrage seiner Auslagen, ein etwaiger Überschuss 
aber den Hinterbliebenen. Das Sterbegeld ist übrigens 
auch dann zu bezahlen, wenn wegen der besonderen Art 
des Unfalls eine Beerdigung des Getöteten überhaupt 
nicht stattfindet z. B. wenn der Leichnam eines Ertrun
kenen nicht aufzufinden ist.

Ob der Verstorbene durch den Unfall auf der Stelle 
getötet wurde oder erst nachher verstarb, und in letzterem 
Falle, ob sein Tod vor oder nach dem Ablauf der drei
zehnten Woche nach dem Unfall eintrat, ist gleichgültig.

Das Recht der Hinterbliebenen auf die Rente ist ein 
selbständiges, von dem Entschädigungsanspruch des Ver
storbenen unabhängiges, und zwar steht jedem einzelnen
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der Hinterbliebenen ein solcher Anspruch zu; die Geltend
machung dieser Ansprüche hat in einem von der Entschei
dung über die Ansprüche des Verletzten selbst gesonder
ten Verfahren zu geschehen.

Die Hinterbliebenenrenten sind bis zur Wiederverheira
tung der Witwe, Vollendung des 15. Lebensjahres eines 
Kindes, Aufhören der Bedürftigkeit fortzugewähren, wenn 
auch die Unterstützung der Hinterbliebenen durch den 
Getöteten nach menschlicher Voraussicht ohne den Unfall 
schon früher aufgehört hätte (z. B. der Getötete litt an 
einer Krankheit welche nach menschlichem Ermessen in 
absehbarer Zeit ohnehin seinen Tod herbeigeführt hätte).

Im Falle der Wiederverheiratung der Witwe erhält 
dieselbe sechzig Prozent des Jahresarbeitsverdienstes als 
Abfindung.

Der Anspruch der Witwe ist ausgeschlossen, wenn 
die Ehe erst nach dem Unfall geschlossen wurde, die Be
rufsgenossenschaft kann jedoch in besonderen Fällen auch 
dann eine Witwenrente gewähren. Hierher gehört z. B. 
der Fall, dass die Folgen eines Unfalles erst nach der 
Eheschliessung hervorgetreten sind, oder dass die Ehe zu 
dem Zeitpunkt, in welchem der Verletzte zwar infolge 
des Unfalls, aber zeitlich vielleicht erst lange nach dessen 
Eintritt, stirbt, schon lange Jahre bestanden hat, oder dass 
die Eheschliessung zur Zeit des Unfalls unmittelbar bevor
stand und vielleicht schon voreheliche Kinder vorhanden 
waren.

Eine weitere sehr wichtige Gesetzesstelle ist § 19 des 
L.U.V.G.

Derselbe lautet:
„Hinterlässt der Verstorbene Verwandte der aufstei

genden Linie so wird ihnen, falls ihr Lebensunterhalt ganz 
oder überwiegend durch den Verstorbenen bestritten wor
den war, bis zum Wegfall der Bedürftigkeit eine Rente 
von insgesamt zwanzig Prozent des Jahresarbeitsverdienstes 
gewährt.“

Wer als Verwandte im Sinne des Gesetzes gelten, 
bestimmt § 1589 des Bürgerlichen Gesetzbuches, welcher 
lautet:

„Personen, deren eine von der anderen abstammt, 
sind in gerader Linie verwandt. Personen die nicht in 
gerader Linie verwandt sind, aber von derselben dritten 
Person abstammen, sind in der Seitenlinie verwandt. Der 
Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl 
der sie vermittelnden Geburten.

Ein uneheliches Kind und dessen Vater gelten als 
nicht verwandt.“

Stiefeltern oder andere Verschwägerte der aufsteigen
den Linie gehören nicht hieher, es sei denn, dass sie durch 
Adoption oder Einkindschaftung mit dem Verunglückten 
verbunden waren; dass derselbe bei seinen Lebzeiten für 
den Stiefvater oder die Stiefmutter wie für den eigenen 
Vater oder die eigene Mutter gesorgt hat, kann nicht be
rücksichtigt werden.

Unter den Voraussetzungen des § 19 des L.U.V.G. 
haben nicht bloss die Eltern, sondern sämtliche V erwandte 
der aufsteigenden Linie Anspruch auf die Rente. Wenn 
der Verstorbene zwar nicht der Lebensunterhalt der Eltern,

wohl aber der der Grosseltern ganz oder überwiegend be
stritten worden, so erhalten die letzteren die Rente. Die 
Renten der Hinterbliebenen dürfen i n s g e s a mt  sechzig 
Prozent des Jahresarbeitsverdienstes nicht übersteigen. Er
gibt sich ein höherer Betrag so werden die Renten ge
kürzt. Hat eine Kürzung stattgefunden, und fällt später 
einer der Entschädigungsberechtigten weg, so wächst der 
Rentenanteil des Ausscheidenden vom Tage des Freiwer
dens an den übrigen Entschädigungsberechtigten zu bis 
zur Erfüllung des zulässigen Gesamthöchstbetrages von 
60 Proz. des Jahresarbeitsverdienstes. Hieher gehört auch 
die Wiederverheiratung der Witwe; auch in diesem Fall 
haben die vorhandenen Kinder, Aszendenten oder Enkel 
das ebenerwähnte Anwachsungsrecht, der Umstand, dass 
die Witwe bei ihrer Wiederverheiratung eine Abfindung 
zu beanspruchen hat, steht dem nicht entgegen.

Hat z. B. der Verstorbene eine Witwe und z wei  Kin
der unter 15 Jahren hinterlassen, so erhält jede dieser drei 
Personen noch ihre volle Entschädigung von 20 Proz. des 
Jahresarbeitsverdienstes; sind aber dr e i  berechtigte Kinder 
vorhanden, so erhält die Witwe und jedes Kind nur je
15 Proz., beim Vorhandensein von v i e r  Kindern nur
12 Proz. usw.

Das Gesetz ordnet sohin die berechtigten Hinterblie
benen in drei Klassen, nämlich I. Ehegatten uud Kinder,
2. Verwandte der aufsteigenden Linie und 3. elternlose 
Enkel mit der Massgabe, dass Berechtigte aus einer vor
hergehenden Klasse, so lange solche vorhanden sind, die 
aus einer nachfolgenden Klasse ganz ausschliessen.

§ 30 Absatz I mit V  der L.U.V.G. bestimmt folgendes:
„I. Die Verpflichtung der eingeschriebenen Hilfskassen 

sowie der sonstigen Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und an
deren Unterstützungskassen, den von Unfällen betroffenen 
Arbeitern und Betriebsbeamten sowie deren Angehörigen 
und Hinterbliebenen Unterstützungen zu gewähren, sowie 
die Verpflichtung von Gemeinden oder Armenverbänden 
zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird durch 
dieses Gesetz nicht berührt.

II. Wenn auf Grund solcher Verpflichtung Unter
stützungen für einen Zeitraum geleistet werden, für welchen 
den Unterstützten nach Massgabe dieses Gesetzes ein Ent
schädigungsanspruch zustand oder noch zusteht, so ist hier
für den die Unterstützung gewährenden Kassen, Gemeinden 
oder Armenverbänden durch Überweisung von Rentenbe
trägen Ersatz zu leisten.

III. In Fällen dieser Art gilt für die unter das Kran
kenversicherungsgesetz fallenden Kassen als Ersatz der in 
§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes be- 
zeichneten Leistungen die Hälfte des gesetzlichen Mindest
betrages des Krankengeldes dieser Kassen, sofern nicht 
höhere Aufwendungen nachgewiesen werden.

IV. Ist die von Kassen, Gemeinden oder Armenver
bänden geleistete Unterstützung eine vorübergehende, so 
können als Ersatz höchstens drei Monatsbeträge der Rente, 
und zwar mit nicht mehr als der Hälfte in Anspruch ge
nommen werden.

V. Ist die Unterstützung eine fortlaufende, so kann 
als Ersatz, wenn die Unterstützung in der Gewährung des
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Unterhalts in einer Anstalt besteht, für dessen Dauer und 
in dem zur Ersatzleistung erforderlichen Betrage die fort
laufende Überweisung von höchstens der halben Rente 
beansprucht werden.“

Das Gesetz stellt zwischen den einzelnen Arten von 
Unterstützungsklassen einen Unterschied nicht auf, sondern 
setzt lediglich voraus, dass überhaupt ein Anspruch des 
von einem Unfall betroffenen Betriebsbeamten gegen irgend 
eine Unterstützungskasse rechtlich besteht. Es kommt 
nicht darauf an, auf welche Weise eine Unterstützungs
kasse ins Leben gerufen worden ist, ob auf Grund gesetz- 
icher oder statutarischer Verpflichtung. Die Kasse kann 
den Verletzten nicht an die Berufsgenossenschaft verweisen; 
so lange derselbe nicht tatsächlich von der Berufsge
nossenschaft entschädigt wird, muss die Kasse ihrerseits 
sofort die statutarmässigen Leistungen gewähren.

H a f t p f l i c h t  d e r  B e t r i e b s u n t e r n e h m e r  und  
B e t r i e b s b e a m t e n .

Von grösser Wichtigkeit ist die Haftpflicht der Be
triebsunternehmer und speziell der Betriebsbeamten, denn 
jeder Betriebsunternehmer will, so gut es nur geht, die 
Haftpflicht auf seine Betriebsbeamten abwälzen. Hier 
bestimmt § 146 Abs. I— IV folgendes:

I. Die nach Massgabe dieses Gesetzes versicherten 
Personen und die in §§ 17 bis 20 bezeichneten Hinter
bliebenen können, auch wenn sie einen Anspruch auf 
Rente nicht haben, einen Anspruch auf Ersatz der infolge 
eines Unfalls erlittenen Schadens gegen den Betriebsunter
nehmer, dessen Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Be
triebs- oder Arbeitsaufseher nur dann geltend machen, 
wenn durch strafgerichtliches Urteil festgestellt worden ist, 
dass der in Anspruch Genommene den Unfall v o r s ä t z 
l i c h  herbeigeführt hat.

II. In diesem Falle beschränkt sich der Anspruch auf 
den Betrag, um welchen die den Berechtigten nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften gebührende Entschädigung die
jenige übersteigt, auf welche sie nach diesem Gesetz An
spruch haben.

III. Die auf gesetzlichen Bestimmungen beruhenden 
Ansprüche eines Verletzten auf Ersatz des infolge des Un
falls erlittenen Schadens für die Dauer der ersten dreizehn 
Wochen nach dem Unfalle bleiben Vorbehalten, wenn nicht 
durch die Landesgesetzgebung oder durch statutarische 
Bestimmungen bezw. der §§ 137 ff. des Gesetzes vom
5. Mai 1889 (Reichs-Gesetzbl. S. 132) mindestens gleich
kommende Fürsorge für den Verletzten und seine Ange
hörigen getroffen ist oder der Verletzte auf Grund des 
§ 136 a. a. O. von der Krankenversicherungspflicht be
freit ist.

IV. Für das über einen solchen Anspruch erkennende 
ordentliche Gericht ist die Entscheidung bindend, welche 
in dem durch dieses Gesetz geordnete Verfahren über die 
Frage ergeht, ob ein Unfall vorliegt, für welchen aus der 
Unfallversicherung Entschädigung zu leisten ist und in 
welchem Umfang Entschädigung zu gewähren ist.“

Die Haftpflicht der Betriebsunternehmer, Beamten etc. 
wird nur durch vorsätzliche Herbeiführung des Unfalls

begründet; fahrlässige Herbeiführung, selbst durch grobe 
Fahrlässigkeit, kommt nicht in Betracht, die durch straf
gerichtliches Urteil festgestellte Verschuldung darf nicht 
etwa bloss begleitender Umstand, sondern muss als Ursache 
des Unfalls erwiesen sein.

Die Frage, ob ein nach dem Entwurf entschädigungs
pflichtiger Betriebsunfall vorliege, kann vor den ordent
lichen Gerichten zur Sprache kommen, wenn ein auf 
Schadenersatz verklagter Betriebsunternehmer, Bevollmäch
tigten oder Repräsentant, Betriebs- oder Arbeiteraufseher 
seine persönliche Ersatzpflicht mit der Begründung in Ab
rede stellt, dass ein von der Genossenschaft zu entschädi
gender Betriebsunfall vorliege. Wenn die Entscheidung 
auch über diesen Punkt dem ordentlichen Gericht über
lassen bleibt, so kann es sich ereignen, dass Verletzte bei 
verschiedener Verurteilung der Frage durch die Gerichte 
einerseits und die Genossenschaft, das Schiedsgericht und 
das Versicherungsamt andererseits ungerechtfertigterweise 
entweder keine oder eine doppelte Entschädigung erstrei
ten. Diesem Missstand soll die im Abs. 4 enthaltene 
Zusatzbestimmung entgegentreten. Durch dieselbe ist vor
geschrieben, dass die Entscheidung, welche in dem durch 
dieses Gesetz geordneten Verfahren über die Frage ergeht, 
ob ein Unfall vorliege, für welchen Entschädigung aus der 
Unfallversicherung zu leisten und in welchem Umfang Ent
schädigung zu gewähren sei, für die ordentlichen Gerichte 
bindend sein soll. Wenn in einem anhängigen Rechts
streite, bevor eine solche Entscheidung ergangen ist, ein 
begründeter Zweifel über die in Rede stehende Frage her
vortritt, so sind die ordentlichen Gerichte nach § 148 der 
Zivilprozessordnung in der Lage, die Verhandlung bis da
hin, dass die Entscheidung erfolgt ist, auszusetzen und 
dadurch der Gefahr einer verschiedenartigen Beurteilung 
vorzubeugen.

Eine weitere sehr wichtige Bestimmung enthält § 147 
des L.U.V.G.

Derselbe lautet:

Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder 
Repräsentanten, Betriebs- oder Arbeiteraufseher, gegen 
welche durch strafgerichtliches Urteil festgestellt worden 
ist, dass sie den Unfall vorsätzlich oder fahrlässig mit 
Ausserachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie 

^vermöge ihres Amtes, Berufs oder Gewerbes besonders 
verpflichet sind, herbeigeführt haben, haften für alle Auf
wendungen, welche infolge des Unfalls auf Grund dieses 
Gesetzes oder des Krankenversicherungsgesetzes von ^ n  
Gemeinden, Armenverbänden oder von Kranken- und an
deren Unterstützungskassen gemacht worden sind. Die
selben Personen haften der Genossenschaft für deren Auf
wendungen auch ohne Feststellung durch strafgerichtliches 
Urteil. Ist der Unfall durch Fahrlässigkeit mit Ausseracht
lassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge 
ihres Amtes, Berufs oder Gewerbes verpflichtet sind, her
beigeführt, so ist die Genossenschaftsversammlung befugt, 
von der Verfolgung des Anspruchs abzusehen. Durch das 
Statut kann diese Befugnis auf den Vorstand übertragen 
werden.“ Das Urteil muss natürlich rechtskräftig geworden 
sein. Die Voraussetzung, welche das Gesetz hier statuiert,
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ist keine blosse formale, denn das strafgerichtliche Urteil 
ist für den Zivilrichter bindend.

Bezüglich Fahrlässigkeit bestimmt § 222 Abs. I und 
hauptsächlich Abs. II des Reichsstrafgesetzbuches. Der
selbe lautet:

„I. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen 
verursacht, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft.

II. Wenn der Täter zur Aufmerksamkeit, welche er 
aus den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufs oder 
Gewerbes besonders verpflichtet war, so kann die Strafe 
bis auf fünf Jahre erhöht werden.“

Ebenso kann wegen Fahrlässigkeit der § 23g des 
Reichsstrafgesetzbuches in Anwendung kommen. Diese Ge
setzesstelle lautet:

„Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines 
anderen verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu neunhun
dert Mark oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft. 
War der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den 
Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufs oder Gewer
bes besonders verpflichtet, so kann die Strafe auf drei 
Jahre Gefängnis erhöht werden.“

Der Betreffende kann durch Urteil des Zivilgerichts 
der Genossenschaft gegenüber selbst dann zum Schaden
ersatz verurteilt werden, wenn er im Strafverfahren freige
sprochen worden sein sollte.

B e s t i m m u n g e n ,  b e t r .  di e  b e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t l i c h e  Z u g e h ö r i g k e i t  v o n  N e b e n b e 
t r i e b e n  l a n d -  u n d  f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e r  

U n t e r n e h m e r  v o m  1. O k t o b e r  1900.

Auf Grund des § 1 Abs. 3 Ziffer 2 des Unfallver
sicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft vom 30. Juni 
1900 wird bestimmt, dass von den die tatsächlichen Merk
male des § 1 Abe. a. a. O. aufweisenden Nebenbetrieben 
land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsunternehmer —  
neben den in Ziffer 1 a. a. O. aufgeführten —  die folgen
den unter das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz fallen
den Fabriken zuzurechnen sind und somit n i c h t  d e m  
U n f a l l v e r s i c h e r u n g s g e s e t z  f ü r  L a n d  - u n d  
F o r s t w i r t s c h a f t  u n t e r l i e g  e n :

1. Steinbrüche und Gräbereien (Gruben),
a) welche unterirdisch betrieben werden;
b) für welche Dampfkessel oder durch elementare 

Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heisse Luft, Elektrizi
tät usw.) bewegte Triebwerke nicht bloss vorübergehend zur 
Anwendung kommen ;

^ c) in denen die Zahl der Arbeitstage der beschäftigten 
versicherungspflichtigen Personen im Jahresdurchschnitt 
1000 übersteigt;

2. Kalkbrennereien und Kalköfen,
a) für welche Dampfkessel oder durch elementare 

Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heisse Luft, Elektrizi

tät usw.) bewegte Triebwerke nicht bloss vorübergehend 
zur Anwendung kommen;

b) in denen die Zahl der Arbeitstage der beschäftigten 
versicherungspflichtigen Personen im Jahresdurchschnitt 1000 
übersteigt;

3. Ziegeleien,
in denen im Jahresdurchschnitt mindestens 200000 Ziegel
steine (Mauersteine, Dachziegel, Hohlziegel, Platten, Drain
röhren usw.) hergestellt werden ;

4. Mahl- und Ölmühlen,
in denen die Zahl der Arbeitstage der in der Mühle selbst
—  nicht bei der An- und Abfuhr usw. —  beschäftigten 
versicherungspflichtigen Personen im Jahresdurchschnitt 
1000 übersteigt;

5. Schneidemühlen und Holzbearbeitungsbetriebe,
a) in denen zur weiteren Bearbeitung der geschnit

tenen Rohhölzer (Balken, Bretter, Latten usw.) besondere 
maschinelle Einrichtungen (z. B. Hobelmaschinen) verwendet 
werden;

b) in denen die Zahl der Arbeitstage der in der Mühle 
oder dem Fabrikraum selbst —  nicht bei der An- und 
Abfuhr usw. —  beschäftigten versicherungspflichtigen Per
sonen im Jahresdurchschnitt 1000 übersteigt;

6. Zuckerfabriken ;
7. Betriebe der Nahrungsmittel - Industrie, soweit sie 

bisher der Nahrungsmittel - Industrie - Berufsgenossenschaft 
anzugehören hatten, in denen die Zahl der Arbeitstage der 
beschäftigten versicherungspflichtigen Personen im Jahres
durchschnitt 1000 übersteigt;

8. Brennereien,
a) in denen im Jahresdurchschnitt mehr als xoo hl 

Spiritus erzeugt werden;
b) in denen zwar weniger Spiritus, aber zugleich Hefe 

hergestellt wird, und im ganzen mindestens 200 hl Maisch
raum zur Versteuerung gelangt;

9. Stärkebereitungsbetriebe,
in denen Kartoffeln oder Getreide (Weizen, Mais, Reis) 
oder beide Fruchtarten zusammen in einem Umfange jähr
lich verarbeitet werden, der mindestens 10000 Zentner 
Kartoffeln entspricht (ein Zentner Getreide gleich drei 
Zentnern Kartoffeln gerechnet);

10. Brauereien,
a) obergärige, in (Jenen entweder mindestens 1000 hl 

Malz durchschnittlich im Jahr versotten, oder bei einem Malz
verbrauch von weniger als 1000, jedoch mindestens 500 hl 
jährlich, wenigstens 300 hl Bier im Jahresdurchschnitt her
gestellt werden;

b) untergärige, in denen mindestens 1000 hl Malz 
durchschnittlich im Jahr versotten werden;

xi. Mälzereien,
in denen mindestens 1000 Zentner Malz durchschnittlich 
im Jahr hergestellt werden.“
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Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 

in Charlottenburg.
Staubfreies Mischwerk System „Rube“ . B e r n s d o r f e r  

Ei s e n -  und Ema i l l i e r we r k  M a s c h i n e n f a b r i k  E. Uh-  
l i c h  B e r n s d o r f  O .-L .

Das von dem Königlichen Geh. Regierungs- und Ge
werberat R u b e  in Liegnitz angegebene Mischwerk soll dazu 
dienen, stauberzeugende Stoffe leicht, sicher und unter Ver
meidung der bei dem Mischen entstehenden, oft mit schweren 
Schädigungen für Leben und Gesundheit der Arbeiter verbun
denen Staubgefahr maschinenmäßig zu vermengen.

In einer wagerechten Hohlwalze ist eine dem jeweiligen 
Böschungswinkel der zu vermischenden Stoffe Rechnung 
tragende, rautenförmige schiefe Ebene eingelagert, deren 
Enden bis an die Kopfplatten der Hohlwalze reichen. 
Die Hohlwalze ist mit Führungsringen auf Reibungsrädern ge
lagert und auf diesen mittels einer Kurbel um ihre Achse 
drehbar. Der mittlere Teil, an dem sich die Beschickungs
öffnung befindet, ist mit einer Ummantelung versehen, die oben 
zum Einbringen der Ladung in das Mischwerk einen auf
klappbaren Yerschlußdeckel trägt. Die Ummantelung sitzt mit 
trichterförmigem Ansatz unten auf einer mit staubdichter Ver
schlußtür versehenen Kammer auf und mündet über dem zur 
Aufnahme des fertigen Gemenges dienenden Kasten. Der 
Kasten wird auf Rädern und Schienen ein- und ausgefahren. 
Die Kopfplatten der Hohlwalzen bewegen sich in Angeln, lassen 
sich in ihrer ganzen Größe leicht öffnen und gestatten ein 
leichtes und gründliches Ausputzen des Mischwerks für den 
Fall, daß Sätze von verschiedener Zusammensetzung nachein
ander hergestellt werden sollen.

Wenngleich dem Erfinder ein dem Aufbau und der Ein
richtung des Mischwerks in erster Reihe der Gedanke an eine 
gefahrlose und zweckmäßige Herstellung des Gemenges in den 
Gl a s h ü t t e n  vorgeschwebt hat, so soll die Verwendung keines
wegs auf dieses Gebiet beschränkt sein.

Die an dem Modell angebrachte Einrichtung zur mecha
nischen Zuführung des Mischsatzes soll die Notwendigkeit vor 
Augen führen, daß an Mischwerken geeignete mechanische 
Hilfsmittel angewendet werden müssen, um die Zuführung des 
Gemenges von Hand unnötig zu machen.

Naclitreltungsboje System Meller, ausgestellt von der Bal
tischen Aktiengesellschaft für Licht-, Kraft- und Wasser
werke, Kiel. S e e - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .

Der Apparat soll beim Überbordfallen von Personen 
zur Nachtzeit ein Rettungsmittel zur sofortigen Benutzung 
an die Hand geben, mit dessen Hilfe sich der Verunglückte 
so lange über Wasser halten kann, bis ihn ein SchifFsboot 
aufnimmt. Zur Beleuchtung der diesem Zwecke dienenden 
einfachen Rettungsboje wird ein von der Kunstfeuer
werkerei Berckholtz in Hamburg gelieferter chemischer 
Beleuchtungskörper benutzt, der eine Brenndauer von 
20 Minuten besitzt, wobei alle fünf Minuten eine Leucht
kugel geworfen wird.

Der Apparat besteht aus einem Korkringe, der be
liebig gross sein kann und der bei einem Durchmesser 
von 74 cm leicht zwei bis drei Menschen trägt. Im In
nern des Ringes ist ein Metallkreuz angebracht, in dessen 
Mitte in cardanischer Aufhängung sich der Lichtträger 
befindet, der o , S m  unterhalb der Anfhängung ein ent
sprechendes Gegengewicht trägt, während auf dem oberen

Ende das chemische Licht aufgesetzt wird. Darunter sitzt 
der Tragarm des Apparats und ein kleiner nach oben ge
krümmter Metallteller zum Auffangen der etwa hernieder
fallenden Funken. Der Tragarm des Apparates hängt an 
einer Gabel, in welcher er durch einen beweglichen Schub
riegel mit einem Hebel gehalten wird. Die in dem Lichte 
zu seiner Entzündung angebrachte Schlagröhre wird mit 
dem Hebel verbunden, und während nun im Gebrauchs
falle beim Zurückziehen des Hebels die Schlagröhre das 
Licht entzündet, fällt gleichzeitig der Apparat zu Wasser.

Infolge der beweglichen, pendelnden Verbindung des 
Korkringes mit dem Lichtträger kann der Ring seitlich 
beiklappen, in welcher Lage er an jeder Schiffsseite an
gebracht werden' kann, während andere Hilfsmittel weit 
abstehen und beim Manöverieren mit dem Schiffe hinder
lich werden. Bei Tage kann man statt des Lichtes auf 
das obere Ende des Trägers einen mit einer Flagge ver
sehenen Stab aufsetzen und hierdurch im Gebrauchsfalle 
die Sichtbarkeit erhöhen, was mitunter bei Seegang von 
Vorteil sein wird. Die Mellersche Nachtrettungsboje ge
stattet ausserdem die Anbringung einer Signalpfeife, eines 
kleinen Behälters für etwas Proviant und einer Waffe zur 
Abwehr von Haifischen. Das unterhalb des Ringes ange
brachte Netz gewährt dem sich Rettenden einen Stützpunkt 
für die Füsse. Das Hineinsteigen in das Innere des Ringes 
vollzieht sich leicht, da der Betreffende sich an dem Licht
träger und an dem diesen mit dem Ringe verbindenden 
Kreuze halten kann.

Bonbonmaschine mit Schutzvorrichtung. H. L i c h t e n 
b e r g ,  Bonbonmaschinenfabrik, M a g d e b u r g 
N e u s t a d t .

Die Bonbonmaschine dient dazu, gekochten Zucker 
durch Walzen, die mit Vertiefungen versehen sind, zu 
Bonbons zu formen. Um zu verhüten, dass die Finger 
des die Maschine bedienenden Arbeiters in den Walzen
eingriff gelangen und gequetscht werden, ist vor dem Ein
griff ein Schutzverdeck angebracht, welches zunächst das 
zu weite Vordringen der Finger verhindert und dann die 
Maschine ausser Gang setzt, wenn der Arbeiter die Hand 
zu weit vorschiebt und Gefahr läuft, erfasst zu werden.

Hierzu ist das Schutzverdeck hebelartig gestaltet und 
mit der Ein- und Ausrückvorrichtung der Maschine der
art verbunden, dass die Ausrückung selbsttätig erfolgt, 
wenn es durch die Hand angehoben wird. Wird das Ver
deck wieder zurückgeklappt, so wird die Maschine wieder 
in Gang gesetzt. Für die Ein- und Ausrückung dient 
eine Klauenkuppelung, während die für Riemenantrieb 
eingerichteten Bonbonmaschinen gewöhnlich mit einer Fest- 
und Losscheibe versehen werden, so dass die Ein- und 
Ausrückung durch das Verschieben des Riemens be
wirkt wird.

Im einzelnen ist die Konstruktion der Vorrichtung 
folgende:

Die Bonbonwalzen werden durch ein Zahnradvorgelege



462 S O Z I A L - T E C H N I K 24. Heft

von der Welle aus angetrieben, auf welcher eine Riemen
scheibe verschiebbar angeordnet ist. Die Nabe dieser 
Scheibe ist nach der den Walzen zugekehrten Seite ver
längert und mit einer Ringnute versehen, in welche ein 
Ring eingreift, der mit einem um eine Achse drehbaren, 
oben mit einem gebogenen Seitenarme versehenen und

arme versehen, welcher der Kuppelungsvorrichtung zuge
kehrt ist.

Befindet sich das Schutzverdeck in der Lage, in wel
cher es verhindert, dass die Finger der die Maschine be
dienenden Person zwischen die Walzen geraten, so ist die 
Kuppelung unter dem Drucke des sich gegen den Seiten-

441.

unter dem Einfluss einer starken Feder stehenden Doppel
hebel verbunden ist. Das andere Ende der Nabe bildet 
das eine Kuppelungsglied der Klauenkuppelung, deren 
anderes Glied fest mit der Welle verbunden ist.

Das um Zapfen am Gestelle drehbare Schutz
verdeck ist mit einem Griffe und einem Anschlag

arm des Einrückhebels legenden Armes des Schutzverdecks 
eingerückt und die Maschine in Gang (Fig. 441). Wird 
das Schutzverdeck aufgeklappt, so kommt die Feder zur 
Wirkung und dreht den Hebel so, dass die Kuppelung 
selbsttätig ausgerückt und die Maschine augenblicklich 
zum Stillstände gebracht wird (Fig. 442). —  —

Fig. 442.
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Umdtiedenes.
Vorrichtung zum Anzeigen von Gasgefahr.

Apparate, welche das Ausströmen von Gas in ge
schlossene Räume anzeigen sollen, können nur dann ihren 
Zweck hinreichend erfüllen, wenn sie ausserordentlich emp
findlich sind, so dass die Gefahrmeldung frühzeitig genug 
erfolgt, bevor noch wirkliche Gefahr (Explosion, Vergiftung) 
eintritt. Diesen Anforderungen entspricht die Konstruktion 
des vorliegenden Apparates.

Der Apparat besteht aus einem Luftbehälter f, welcher 
auf dem Kasten b abnehmbar befestigt ist und durch den 
Rand c, auf welchem der Behälter stramm passt, festge
halten und durch Kitt luftdicht abgeschlossen wird. In

F>g- 443-

Fig. 444.

dieser Weise bildet die Decke des Kastens b zugleich 
den Boden des Behälters f, ist jedoch, soweit der Behälter 
f reicht, ausgeschnitten und dieser Ausschnitt ist mit einer 
ganz dünnen Membran oder Haut überzogen. Diese Haut 0 
kann aus Gummi, präparierter Seide oder auch aus einem 
Goldschlägerhäutchen bestehen, sie wird am Rande durch 
einen Ring p festgehalten und über einen grossen Teil 
ihrer Fläche durch ein Rostscheibchen q getragen. Dieses 
Scheibchen q hängt an einem kleinen Wagebalken e, welcher 
mit Schneide und Pfanne auf der Lagerstütze d ruht und 
so ausbalanciert ist, dass er das Scheibchen und die Haut

in der Schwebe hält. An den Schrauben a und z sind die 
Leitungsdrähte zu befestigen.

Sobald nun in einem Zimmer oder sonstigen Raum 
durch Rohrdefekt oder offenstehenden Hahn sich Gas an
sammelt und dadurch die in dem Raum befindliche Luft 
leichter wird, drückt die im Behälter f befindliche reine 
Luft sofort die Membrane und das Rostscheibchen q nieder, 
wodurch der Hebel e die Kontaktschraube g, welche auf 
der Brücke i sitzt, berührt, und dadurch den Stromkreis 
einer Alarm Vorrichtung schliesst (elektrische Schelle).

Der Apparat ist möglichst hoch im Zimmer anzubrin
gen, es ist nur eine geringe Menge Gas nötig, wie unten
stehende Berechnung ergibt, um ein Melden zu erzielen.

Angenommen der Luftbehälter ist gross 20x20x25 cm, 
so enthält derselbe 10 000 ccm Luft.
1 Kubikzentimeter Luft wiegt 1,293 Milligr. =  12,930 Gr. 
1 „ Gas „ 0,5 „ =  5.QOO B

Gewichtsunterschied 7.930 „
Da nun die Membran schon bei einem Druck von 20 

bis 30 Milligramm heruntergedrückt wird, so ist noch nicht 
*/2 Prozent Gas nötig, um den Apparat zum Anzeigen von 
Gas zu bringen. Die Leistungsfähigkeit kann durch Auf
setzen grösserer Luftbehälter bedeutend gesteigert werden.

Eine neue unfallsichere Seifenpresse.
Seit kurzem begegnet man in den Seifenfabriken häu

fig der neuen äusserst unfallsicheren und sehr leistungs
fähigen automatischen Stückenpresse der Maschinenfabrik 
We b e r  & S e e lä n d e r  in He l ms t e d t  (Braunschweig). 
Es ist dies eine Exzenterpresse (siehe Fig. 445 bis 447), 
die zu ihrer Bedienung zwei Personen erfordert, von denen 
eine an der Rückseite der Maschine die rohen Seifenstücke 
in den Füllschacht a bringt, während die andere, vor der 
Maschine stehend, die Pressarbeit beobachtet und die ge
pressten Stücke von einem Transportband abnimmt. Ein 
gelochtes Blech, oder besser eine Glasplatte b verhindert 
das Hineingreifen zwischen die Stanzen ohne die Kontrolle 
derselben zu behindern. Der Hebel d, welcher mittels 
Kurvenscheibe und Spiralfeder in schwingende Bewegung 
versetzt wird, betätigt den Druckkopf c, der die rohen 
Seifenstücke aus dem Füllschacht a in die Stanzen schiebt. 
Ebenfalls mittels Kurvenscheibe wird die Aushebevorrich
tung e (ein Querbalken mit zwei Ausstosstiften) gehoben 
und gesenkt. Diese Vorrichtung hebt das gepresste Sei
fenstück sauber aus der Unterform heraus, worauf es von 
dem nachfolgenden rohen Seifenstück kippend nach vorn 
aus den Stanzen auf das Transportband geschoben wird. 
Mit den bisher an den Seifenpressen gebräuchlichen me
chanischen Kipp- und Auswerfvorrichtungen war es nur 
möglich, Stücke bis 20 mm Höhe zu pressen, während 
sie bei schwächeren nicht mehr sicher angrifFen. Mit der 
neuen durch Patent geschützten Vorrichtung ist es da
gegen angängig, Seifenstücke bis 2 mm Stärke sauber aus- 
zustossen.

Die Federung in den aussen liegenden Exzentern der 
Maschine ermöglicht es, jede Sorte Seife zu pressen. Vom 
Stempelbalken aus lässt sich das obere Stanzenpaar mit
tels Handrad verstellen, um das scharfe Auspressen dei



Fig. 445-

Stücke zu regulieren. Die^ Leistung der Presse beträgt 
40 bis 50 Stück Seife pro Minute. Der Kraftbedarf der 
Maschine ist etwa 2 Pferdestärken.

Bemerkt sei noch, dass sich die Maschine von beiden 
Seiten aus momentan stillsetzen lässt, indem der Ausrücker

an der Vorderseite der Presse mit einer Handhebelbremse, 
an der Rückseite’ mit einer Fusstrittbremse verbunden ist.

Diese Maschine wird die bisher leider immer noch 
sehr zahlreichen Unfälle an den Seifenpressen zweifellos 
beseitigen. B r a u n e  (Cöln).

■ - : v ‘>
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Fig. 446. Fig. 447.
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Pferdewagen für 150 Zentner Nutzlast. Die F r e i 
b a h n  —  Gesellschaft m. b. H., in Tegel bei Berlin bringt 
eine wichtige Neuerung auf dem Gebiete des Lastwagens 
in den Verkehr. Es handelt sich um einen zweiachsigen 
Pferdelastwagen, der nach dem bekannten System der so
genannten „Freibahnzüge“ konstruiert ist. Die beistehende 
Abbildung (Fig. 448) zeigt einen solchen Wagen, der für 
Kohlentransporte gebaut wurde. Er ist mit 150 Zentner 
(7500 kg) beladen und wird von 2 Pferden ohne jede An
strengung gezogen.

Jede Achse trägt einen Ladekasten. Jeder Kasten 
ist zur Aufnahme von 75 Zentner Nutzlast bestimmt, so
dass der Wagen im ganzen 150 Zentner Nutzlast befördert.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A nm eldung 
gibt den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
18. 5. 08.

Gewebe zum Schutz gegen Röntgen-Strahlen 
aus Fäden mit schwermetallhaltigen Stoffen. —  Dr. Wilhelm 
Baiser, Köppelsdorf b. Sonneberg, S.-M. —  30f. B. 44700
—  24. 11. 06.

Schutzvorrichtung für Zieh-, Stanz-, Präge- 
und ähnliche Maschinen, bei denen die Einrückung der

Fig.

Die durchweg hohen Räder (ca i'la m), sowie die in 
patentierten Kugellagern laufenden Räder vermindern die 
Reibungswiderstände derart, dass ein Pferdegespann ohne 
Mühe den Wagen mit 150 Zentner Nutzlast befördert.

Die Mittelpunkte der beiden Achsen sind durch einen 
festen Unterzug miteinander verbunden. Die in der Fahrt
richtung vordere Achse ist gegen, den Unterzug frei dreh
bar, während die jeweils hintere Achse mit dem Lade
kasten fest verbunden ist. Durch Lösen der Befestigung 
mit dem Unterzuge (eine Manipulation, die kaum 10 Sek. 
erfordert), sowie durch Einstecken der Deichsel am ändern 
Ende des Wagens, ist derselbe ohne Weiteres nach der 
anderen Richtung fahrbar zu gebrauchen, sodass ein Wen
den auf den Höfen, in engen Strassen usw. nicht nötig ist.

448.

Momentkupplung erst nach vollendetem Niedergange des 
von der Maschine unabhängigen, durch Hand oder Fuss 
bewegten Schutzkörpers möglich ist. —  Paul Sturm, Leip
zig-Sellerhausen, Wurznerstrasse 98. —  47 a. St. 11739
—  15. 12. 06.

Selbsttätig auslöschbare Feststellvorrichtung 
für Türen in der Offenstellung. —  Julius Wismer, Zürich. 
68d. W. 29027 —  9. 1. 08.

21. 5. 08.
Wettertür, bei der der Gebirgsdruck durch 

zweiteilige, nachgiebige Stempel aufgenommen wird. —  
Ernst Bartsch u. Ludwig Christ, Reden, Kr. Ottweiler. —
5 d. B. 46298 —  3. 5. 07.

An einer Badewanne anbringbare Dusch
vorrichtung mit Schutzvorhang. —  Christian Müller, Cöln, 
Heumarkt 40. —  34 k. M. 32670 —  10. 7. 07.
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Schutzwand-Anordnung fiir Paternoster-Auf
züge. —  Fa. R. Stahl, Stuttgart. —  35 a- St. 12830 —
2. 3. 08.

25. 5. 08.
Doppelter Gichtverschluss für Hochöfen mit 

oberer Verschlussklappe, welche durch ein Gegengewicht 
geschlossen gehalten und durch den ankommenden För
derwagen geöffnet wird. —  Benrather Maschinenfabrik, 
Akt.-Ges., Benrath b. Düsseldorf. —  18 a. B. 47 143 —  
26. 7. 07.

Vorrichtung zum Öffnen und Schliessen des 
Gasventils an Luftschiffen. —  Siemens-Schuckert-Werke 
G. m. b. H., Berlin. —  77 b. S. 25205 —  3. 9. 07.

Sicherheitseinsatz an Behältern für feuerge
fährliche Flüssigkeiten. Fa. Fr. Kernreuter, Wien. —  
81 e. K. 35021 —  22. 6. 07.

29. 5. 08.
Verfahren und Vorrichtung zum Ausblasen 

von Dampfkesseln unter Kesseldruck. —  Carl Schaefer, 
Oberhausen, Rhld. —  13 e. Sch. 28061 —  6. 7. 07.

Verfahren, um Fässer und andere hölzerne 
Behälter für Flüssigkeiten undurchdringbar zu machen. —  
Louis Heim, Nimes, Frankr.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.- 
Anw., Berlin SW. 61. —  38h. H. 38595 —  25. 8. 96.

Sicherung für Nägel, Holzschrauben oder 
Dübel mit längsdurchbohrtem Schaft, bestehend aus einem 
in die Bohrung eingeführten einfachen oder doppelten 
Sicherungsstift, dessen Spitzen durch schräge Abzweigungen 
der Bohrung in den umgebenden Baustoff eingetrieben 
werden. —  Emil Bente, Barmen. Fingscheidstr. 19. —  
47 a. B. 43320 —  7. 6. 06.

Patrone zur Beseitigung der Kohlensäure 
bei Atmungsvorrichtungen mit schichtweise übereinander 
angeordneten Chemikalienbehältern. — - Armaturen- und 
Maschinenfabrik ,,Westfalia“  Akt.-Ges., Gelsenkirchen. —  
61a. A. 14183 —  14. 3. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

18. 5. 08.
Kupplungs-Sicherheitshaken. —  Fabrik für 

Bergwerks-Bedarfsartikel G. m. b. H., Sprockhövel i. Westf., 
Sprockhövel. —  20 e. 339085.

Sicherungsblech (Tatze) mit zwei durchge
pressten gegenüberstehenden dreieckigen Spitzen zum An
schrauben unter Anlegeleitern. —  Fa. R. Berghaus, Berlin.

—  341- 338 307.
SicherheitsVerschluss für Türen von Auf

zugschächten. —  Gebrüder Weismüller, Frankfurt a. M.- 
Bockenheim. — 35 d. 338405.

Sicherheitsvorrichtung für Stempelpressen, 
mit vom Stempel beeinflusster Abweismaschine. —  Erste 
Bamberger Metallkapsel- u. Metallwaren-Fabrik Kaufmann
& Sohn, Bamberg. —  47 a. 438485.

Gesichtsschutzmaske mit elektrischer Lampe 
und Akkumulator. —  Drägerwerk Heinr. u. Bernh. Dräger, 
Lübeck. —  61 a. 339049.

Schutzvorrichtung für Kraftwagenfahrer. —  
Richard Radtke, Suhl. 63 c. 339002.

Elektrisch betriebene Alarm-Vorrichtung für 
eine Reihe beliebiger, im voraus einstellbarer Zeitab
schnitte. — Dr. F. Freymuth, Jena. —  74 d. 338733.

Behälter zum staubfreien Entleeren von 
Aschenkasten. —  Leopold Marx, Neuss a. Rh. —  81 d. 
338362.

25. 5. 08.
Staubdichter Kohlensiebapparat. —  W. Küb- 

ler, Tuttlingen. —  1 a. 339604.
Vorrichtung zur Herstellung eines Wasser

schleiers an Bohrhämmern. —  Klerner & Berckemeyer, 
Gelsenkirchen. —  5 b. 339277.

Selbsttätige Abstelleinrichtung für Appretur
maschinen mit Planscheibenvorgelege, welche mittels einer 
an der Einlassstelle drehbar angeordneten Schutzplatte 
einen den Antrieb der Maschine aufhebenden Belastungs
hebel auslöst. —  C. G. Haubold jr G. m. b. H., Chemnitz.
—  8 b. 339 7 !6-

Staubabsaugevorrichtung mit in die Saug
leitung eingeschaltetem, luftdicht verschlossenen Abschei
der. —  Hermann Hammelrath, Cöln-Lindenthal. —  8 e. 
339867.

Anschlag nach Gebrauchsmuster 315761 mit 
Schutzhaube für Holzfräsmaschinen mit vertikaler Fräs
spindel. —  Berthold Däggelmann, Plantieres b. Metz. —
38 b. 339367.

Mit seitlich verstellbaren Messern und Schutz
blechen versehener Handjäter. —  Carl Schmidt, Liegnitz, 
45 a. 339 489.

Schutzvorrichtung gegen Fingerverletzungen 
bei Spindelpressen, die durch Federkraft in den Stem
pelbereich gelangt und aus letzterem durch die aufwärts 
sich bewegende Spindel herausbewegt wird. —  Fr. Herrn. 
Thier, Königstein a. E. —  47 a. 339888.

Erteilte Patente.
Kl. 74 b. 191335. —  Vorrichtung zum Anzeigen von 

Undichtigkeiten in Rohrleitungen. —  M. Pledath & Co.
G. m. b. H. und Paul Opitz in Berlin. (Fig. 449.)

Bei den bisherigen Vorrichtungen zum Anzeigen von 
Undichtigkeiten in Rohrleitungen oder von offenstehenden 
Auslasshähnen, bei welchen durch Anheben einer G lo ck e
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oder Klappe ein Stromkreis geschlossen wird, in welchen 
eine Signalvorrichtung eingeschaltet ist, wird der Strom
schluss durch eine Kontaktfeder vermittelt, deren Abstand 
von der Glocke verändert werden kann, um die Empfind
lichkeit der Anzeigevorrichtung zu regeln.

Jede Kontaktfeder hat indessen den Nachteil, dass 
ihre Spannung bei zunehmendem Druck, den die Glocke 
mit steigendem Gasverbrauch auf sie ausübt, wächst und 
einen wechselnden Gasdruck in den Leitungen hervorruft.

Diesem Übelstand wird nach vorliegender Erfindung 
dadurch abgeholfen, dass an Stelle der Kontaktfeder ein 
drehbar gelagerter Kontakthebel k verwendet wird, dessen 
Abstand von der Glocke f ebenfalls geregelt werden kann. 
Der Kontakthebel ruht, wenn er von der Glocke ange
hoben wird, in jeder Stellung mit seinem Eigengewicht auf 
dieser. Da der Hebel sehr leicht gemacht werden kann, 
so ist sein Druck auf die Glocke ohne Bedeutung.

Sprechsaal.
Zu dem Aufsatze: Die Pflichten und Rechte der Arbeit

geber auf dem Gebiete der deutschen Arbeiter-Versicherung.
Diese Frage behandelt Herr Inspektor J e h l e ,  Vor

stand des städt. Versicherungs-Amtes in München, in 
eingehender Weise in den Heften 19 und 20 der Sozial
Technik. Nicht in allen Punkten stimmen die bezüglichen 
Ausführungen mit den gesetzlichen Vorschriften überein 
und, da der Herr Verfasser ein Merkblatt für alle Arbeit
geber schaffen wollte, welche sich gegebenen Falles nach 
demselben richten, so erscheint es notwendig, auf einige 
Abweichungen hinzuweisen.

Unter Abteilung IV Ziffer 3 (Unfall-Versicherung) — 
Seite 375 Heft 20 —  heisst es:

1. „Bei dauernder Einstellung des Betriebes hat die 
Abmeldung direkt bei der Genossenschaft mittels 
e i n g e s c h r i e b e n e n  Briefes zu erfolgen.“

2. Der nächste Absatz besagt, dass die A n z e i g e  
ü b e r  e i n e n  U n f a l l  b e i  de r  O r t s p o l i z e i 
b e h ö r d e  eingereicht werden muss.

Zu  Z i f f e r  1 ist zu bemerken, dass die Unfall-Ver
sicherungsgesetze die Form der Abmeldung eines Betriebes 
unberührt lassen; nirgends ist „Einschreibbrief“ vorge
schrieben. Er erscheint auch überflüssig, weil sich jeder 
Unternehmer von der Berufsgenossenschaft den Eingang 
seines Schreibens bestätigen lassen kann, wenn dieselbe 
nicht eine sich auf die Abmeldung beziehende Rückfrage 
erlässt. In der Regel erfolgt aber eine solche. Ergänzend 
möchte ich anführen:

Anzumelden ist nicht nur die Einstellung des Betriebes, 
sondern vor allem der Wechsel im Besitz. Erfolgt letzere 
Anzeige nicht, so wird die Eintragung im Kataster nicht 
geändert und nach § 60 des Gew.-Unf.-Vers.-Ges. bezw. 
§ 68 des Landw.-Unf.-Vers.-Ges. haftet der frühere Be
sitzer —  solidarisch mit dem neuen Eigentümer —  für 
die Beiträge noch für dasjenige Rechnungsjahr, in welchem 
die Anzeige geschieht. Es wird z. B. ein Betrieb im 
Dezember 1907 verkauft; der Verkäufer unterlässt die

Anzeige bei der Berufsgenossenschaft und diese erfährt 
durch Zufall erst im März 1908 den Besitzwechsel. Der 
Käufer ist aber inzwischen zahlungsunfähig geworden und 
muss jetzt wieder der frühere Besitzer noch für 1908 den 
Beitrag zahlen. Unter Umständen kann das eine sehr 
erhebliche Schädigung für den Verkäufer sein.

Anzuzeigen ist ferner jede Veränderung des Betriebes, 
die seine Gefahren vermehrt oder verringert (Anlage von 
Feldbahnen, Maschinen etc.). Sehr oft verändert sich mit 
dem Betriebe auch die berufsgenossenschaftliche Zuge
hörigkeit.

Die Fristen für diese Anzeigen bestimmt, soweit das 
Gesetz dieselben nicht vorgeschrieben hat, das Statut der 
Berufsgenossenschaft.

Zu  Z i f f e r  2 kann es sehr schädigend für den 
Arbeitgeber sowohl als den Versicherten wirken, wenn die 
Unfallanzeige nur der Ortspolizei-Behörde erstattet wird. 
§ 63 des Gew.-Unf.-Ges. Abs. 1 u. 2 bestimmt wörtlich: 

Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden 
Unfalle, durch welchen eine in demselben beschäftigte 
Person getötet wird oder eine Körperverletzung erleidet, 
welche eine völlige oder teilweise Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Tagen oder den Tod zur Folge hat, ist von 
dem Betriebsunternehmer bei der Ortspolizeibehörde

und d em  d u r c h  S t a t u t  zu b e s t i m m e n d e n
G e n o s s e n s c h a f t s o r g a n e  

schriftlich Anzeige zu erstatten.

Dieselbe muss binnen drei Tagen nach dem Tage 
erfolgen, an welchem der Betriebsunternehmer von dem 
Unfalle Kenntnis erlangt hat.

Die rechtzeitige und ordentliche Unfallanzeige an 
die Berufsgenossenschaft bezw. deren Organ ist mindestens 
ebenso wichtig, wie diejenige an die Polizeibehörde. Ihre 
Unterlassung hat sehr oft eine Bestrafung des Arbeitgebers 
zur Folge. Die Berufsgenossenschaft als Versicherungs
träger hat nach Empfang der Meldung darüber zu be
finden, welcher Weg zur schnellsten und besten Heilung 
des Verletzten einzuschlagen ist, eventuell der Krankenkasse 
das Heilverfahren abzunehmen und im Todesfälle bei dem 
Vorhandensein von Hinterbliebenen diesen mit Beschleu
nigung Renten festzusetzen. Erhält nur die Polizei-Behörde 
die Unfallmeldung und gibt diese, was übrigens nicht 
immer, man kann sogar sagen „nur selten“ geschieht, 
auch sofort die Anzeige der Berufsgenossenschaft weiter, 
so entseht doch eine Verzögerung in der Behandlung der 
Sache. Schwere Schädigung für die Versicherten sowohl, 
als auch für die Versicherungsträger bezw. die Arbeitgeber 
erwachsen dadurch häufig. Man denke sich den Fall, 
dass ein Arbeitnehmer im Betriebe sofort oder nach einer 
kleineren Verletzung den Tod erleidet; die Todesursache 
ist zweifelhaft, anscheinend aber ein Betriebsunfall. Die 
Berufsgenossenschaft würde vielleicht zur Klarstellung eine 
Obduktion anordnen, um die Hinterbliebenen nnd den 
Berufsgenossen kein Unrecht zu tun. Sie erfährt aber erst 
längere Zeit nach der Beerdigung von dem Vorfälle und 
muss nun ohne genügende Unterlagen zu dem Renten- 
anspruche Stellung nehmen. Wie leicht kann dadurch
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eine nicht den Tatsachen entsprechende Entscheidung 
gefällt werden.

Dem Herrn Verfasser ist zuzugeben, dass eine er
schöpfende Behandlung der Arbeitgeber-Pflichten aus den 
Arbeiter-Versicherungs-Gesetzen in dem engen Rahmen 
nicht möglich ist, jedoch sind m. E. die oben angeführten 
Punkte so wichtig, dass sie nicht übergangen werden dürfen.

R. L a n g e r ,
Geschäftsführer und Rechnungsbeamter 

der Sektion io  der Ziegelei-Berufsgenossenschaft.

Antwort.

Aus der ergänzenden Zuschrift ergibt sich von selbst, dass 
meine Ausführungen in Nr. 19 und 20 durchaus nicht der 
gesetzlichen Vorschrift widersprechen. Der Herr Einsender 
tritt lediglich ein von ihm beherrschtes kleines Gebiet meiner 
Arbeit breit; auch bei anderen Abschnitten könnten Er
weiterungen vorgenommen werden, die weit wichtiger wären, 
als die vom Herrn Einsender aufgegriffenen Punkte. Dies 
verbietet aber wohl der Raum einer Fachzeitschrift.

Und nun möchte ich auf die beiden herausgegriffenen 
Punkte mich äussern.

Zu Zi f f er  1: Es ist richtig, dass eine Form für die Ab
meldung im U n f a l l v e r s i c h e r u n g s g e s e t z e  nicht 
vorgeschrieben ist. Aber nicht bloss Gesetze sondern auch 
die Regeln einer vorsichtigen Geschäftsführung können For
men vorschreiben. Und davon bin ich bei meiner als An
weisung dienenden Arbeit ausgegangen. Wenn es richtig 
wäre, dass alle nicht eingeschriebenen Briefe an den Adressa
ten gelangen und wenn es richtig wäre, dass alle Genossen
schaften selbst auf Verlangen Bescheinigungen über die 
Abmeldung erteilen und wenn es nicht schon dutzendmal 
vorgekommen wäre, dass der frühere Unternehmer be
hauptet, die Abmeldung betätigt zu haben, während die 
Genossenschaft das Vorliegen einer solchen verneinte, könnte 
von dem „Einschreiben“ bei der Abmeldung Abstand ge
nommen werden. Was über die Abmeldung beim Wechsel 
des Unternehmers vom Einsender gesagt wird, ist richtig; 
aber es ist lediglich eine Ergänzung. Bei der Wahl des

Wortes „Betriebseinstellung“ bin ich —  eben weil die ganze 
Arbeit in einem engen Rahmen gehalten werden musste —  
von der Annahme ausgegangen, dass jeder Unternehmer, 
der seinen Betrieb aufgibt, ob er ihn nun auflöst oder ver
kauft, den von i h m geführten Betrieb einstellt und deshalb 
abmeldepflichtig ist.

Zu Zi f f e r  2: Auch hier liegt lediglich eine Ergänzung 
vor. Bei einem Unfalle ist zweifellos die Anzeige bei der 
Ortspolizeibehörde das Richtigste. Wird diese unterlassen, 
so können nach der heutigen Rechtsprechung die Unter
nehmer zu ganz bedeutenden Ersatzverbindlichkeiten heran
gezogen werden, zu Ersatzverbindlichkeiten, die die Unter
nehmer vor den wirtschaftlichen Ruin stellen. Das ist bei 
der unterlassenen Anzeige zur Genossenschaft nicht der 
Fall.

Auf dem vorgeschriebenen Formulare für die Unfall
anzeige ist in auffallender Weise mit Fettdruck darauf hin
gewiesen, dass auch bei der durch Genossenschaftsstatut 
vorgeschriebenen Stelle Anzeige zu erstatten ist. Wenn ein 
Unternehmer nun weiss, dass er bei der Ortspolizeibehörde 
die Anzeige zu erstatten hat und die Anzeige schreibt, so 
sieht er ja beim Durchlesen des Formulars, dass er eine 
weitere Anzeige beim Genossenschaftsorgane zu machen 
hat. Deshalb legte ich ein Hauptgewicht auf die Anzeige 
bei der Ortspolizeibehörde, durch deren Erstattung der 
Unternehmer auf die weitere Meldepflicht von selbst kom
men muss. •

J. J eh 1 e.

Personalien.
Zum Kgl. bayerischen Zentralinspektor für Fabriken 

und Gewerbe wurde an Stelle des am 10. April d. Js. ver
storbenen Kgl. Regierungsrat G ä n s e 1 e r der bisherige 
Regierungs- und Gewerberat bei der Regierung von Ober
bayern E d . P r i e m  ernannt unter Einberufung als Re
gierungsrat in das Staatsministerium des Kgl. Hauses und 
des Äussern.

An unsere Leser!
D as Geschäftsjahr der S o z i a 1- T e  c h n i k schlofs bisher im Juni mit der A u sgabe des 24. H eftes; 

Beginn und Schlufs eines Geschäftsjahres fielen daher in die Mitte eines Kalenderjahres. D iese Unstim

m igkeit hat bei der Bestellung und A brechnung bisweilen zu Irrtümern geführt. W ir kom m en daher einem 

W unsche unserer L eser nach, wenn wir zur Beseitigung dieser U nzuträglichkeiten den laufenden V II. Jahr

gang mit dem vorliegenden 24. H efte n i c h t  abschliefsen, sondern unter H inzunahm e des nächsten H alb

jahres bis zum A blaufe des Jahres 1908 weiterführen. D ie  während dieses Zeitraum es erscheinenden

12 H efte erhalten die Nummern 25 bis 36 und sind zum Preise von 7,50 M. in der üblichen W eise zu 

beziehen. D er V III. Jahrgang und die folgenden würden sich dann jedesm al mit dem K alenderjahre 

decken. •
Schriftleitung und Verlag der S o z i a l - T e c h n i k .

Für d ie  S ch riftle itu n g  verantw ortlich : R egierungsrat L u d w i g  K o l b e  in  G ro ss -L ich te r fe ld e -W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck der B u ch dru ckerei R o itzsch , A lbert S ch u lze , R oitzsch .
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Bekäm pfung der Bleigefahr im G ew erbe der Anstreicher, Maler etc.*)
Von Gewerbeinspektor K a r l  H a u c k  in Tetschen.

Vorwort.
In der vorliegenden A bhandlung habe ich es 

geflissentlich verm ieden eine kom plette Zusam m en
fassung dessen zu geben, w as am gegenständlichen 
G ebiete geschrieben, gesprochen und verordnet wurde, 
denn ich habe m eine A u fg ab e dahingehend aufge- 
fafst, keine ledige Q uellensam m lung, keine Fleifs- 
aufgabe, sondern anlehnend an die Forderungen des 
Preisausschreibens eine klare D arstellung jen er A n 
schauungen zu liefern, die sich in mir durch jah re
langes Studium der Verhältnisse in den Bleipräparate 
verarbeitenden Betrieben, durch das Studium der A n 
schauungen anderer, und durch V ersuch e allm ählich 
herangebildet haben. A u s diesem Grunde unterliefs 
ich  es auch, m ich mit den bekannten Erscheinungen 
der Bleiintoxikation zu befassen.

So weit ich es für notwendig fand meine B e
hauptungen mit Proben zu belegen, habe ich solche 
beigefügt, und im T e x te  durch rote**) Höhennoten 
a u f die zu den Proben gehörigen Bem erkungen des 
„B eib lattes“ verwiesen.

*) Auf Grund eines durch das internationale Arbeits
amt in Basel veranstalteten Preisausschreibens „Zur Be
kämpfung der Bleigefahr“ wurde im Oktober 1906 von 
den Arbeiten, welche speziell die Vermeidung oder Ver
minderung der Bleigefahr im Gewerbe der A n s t r e i c h e r ,  
Maler, Lackierer und dgl. behandelten, zwei preisgekrönt. 
Der vorliegende Aufsatz gibt eines der gleichhoch prä
mierten beiden Elaborate.

**) Die Bezeichnung „rot“ hatte selbstredend nur für 
den Text der Eingabe Bedeutung.

E ine Z u s a m m e n f a s s u n g  (Punkt V II des Preis
ausschreibens) der erstatteteten V orsch läge habe ich 
im A nhänge in Form  einer „V erord n u n g“ gegeben. 
In diesem A n h än ge habe ich auch je ein Merkblatt 
für Gew erbsinhaber und A rbeiter niedergelegt.

Bleivergiftungen der Anstreicher, Maler, Lackierer 
und der verw andten Arbeiterkategorien treten w e i t  
h ä u f i g e r  auf, als die Krankenkassen- und Spitals
berichte ausweisen. Insbesondere die ersten, oft 
leichteren, bald vorübergehenden A n fälle  von Blei
kolik kom m en mitunter einem A rzte  überhaupt nicht 
zur Kenntnis, da sich die Arbeiter durch diverse 
Hausm ittel (Olivenöl, Seehofertropfen, A laun, Bitter
salz etc.) von ihren Beschw erden selbst zu befreien 
suchen. Ich habe m ich überzeugt, dafs seitens der 
Gewerbsinhaber besonders bei Lehrlingen das Q uack
salbern mit Hausmitteln nicht selten geübt wird, w eil 
sich die Meister für die gesundheitliche W ohlfahrt 
der ihnen anvertrauten jungen Leute verantwortlich 
fühlen und deshalb das Bekanntwerden von Bleier
krankungen sch eu en ; ja  einzelne A nstreicher etc. 
hängen mit solcher V orliebe an der Verw endung des 
Bleiweifses, dafs sie aus Furcht vor einem Bleiw eifs
verbot, das Vertuschungssystem  praktizieren. Zur U n 
terstützung des Gesagten führe ich noch an, dais die 
meisten Anstreicher- etc. Meister das V orkom m en 
von Bleivergiftungen als „nicht sehr häufig“ hinstellen, 
dafs aber die M ehrzahl derer, die sich vom  Gehilfen 
zum Meister em porgearbeitet haben, hinreifsen läfst, 
mit jener naiven, dem einfachem  Manne eigenen 
Eitelkeit zu erzählen, wie viel e r  einst durch die
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Bleikrankheit „gelitten“ habe. Ist es nicht befrem d
lich, dafs sich die Bleivergiftung just die zu Meistern 
prädisponierten Gehilfen und Lehrlinge aussuchen soll?

Bei der V erschiedenartigkeit der Sym ptom e der 
akuten vor allem  aber der chronischen Bleiintoxikation 
liegt auch die W ahrscheinlichkeit nahe, dafs mit
unter die U rsache einer durch Bleiverbindungen an
geregten E rkrankung nicht im mer richtig erkannt 
wird.

W enn ich die obigen W orte dem eigentlichen 
Gegenstände dieser Zeilen voraussendete, so geschah 
es, um die Statistik1), w elche dringend nach dem 
Schutze der Bleifarben verbrauchenden A rbeiter ruft, 
in ihrem Rufe zu unterstützen.

V orausgeschickt sei noch, dals ich mich nicht unter 
jen e stelle, die ein „ B l e i f a r b e n v e r b o t “ wünschen. 
E s scheint mir unwirtschaftlich und inhuman eine 
alte Industrie, die heute tausenden Personen Brot 
gibt, einfach hinw egdiktieren zu wollen, zum al wenn 
es gelingt, die G efährlichkeit der Verarbeitung der 
Produkte dieser Industrie auf ein hinlänglich geringes 
Mafs zu reduzieren. Jedes G ew erbe birgt für seine 
Jünger gew isse mitunter ganz bedeutende Gefahren2) 
in sich, und doch denkt man nicht gleich an die 
A usm erzung dieser Gew erbe, sondern nur an die 
Bekäm pfung ihrer Gefahren3). Ich will mich deshalb 
im folgenden au f die Erörterung der F rage, ob die 
Bleifarben entbehrlich und ersetzbar seien, gar nicht 
einlassen, sondern nur der Ü berzeugung A usdruck 
geben, dafs, wenn es für sie einen Ersatz gibt oder 
geben wird, die Bleifarben dem Besseren ebenso —  
w enn auch langsam  —  w eichen werden, wie der 
K ienspan der Ö llam pe, diese dem Petroleum lichte etc. 
wich.

Arbeitsprozess.
U nter die Bleifarben verarbeitenden A rbeiter

kategorien rechne ich aufser den Anstreichern, Deko- 
rations- und Schilderm alern, L ackierern4) (W eifsbin

!) Zu den neuesten Daten zählen die Ergebnisse einer 
von der Dresdener Ortskrankenkasse seit 1899 angelegten 
Statistik; sie weist nach, dass im Mittel 25 Proz. der 
Lackierer, Anstreicher und Dekorationsmaler an Gift
krankheiten (meist Bleivergiftungen) leiden.

*) Beispielsweise sei bemerkt, dass jährlich etwa 3,2 °/00 
der Steinbrucharbeiter und 4,i°/oo der Erdarbeiter den T o d  
durch den Beruf finden und dass sich rund 9.4°/oo der 
ersteren und g°/00 der zweiten Arbeiterkategorien pro Jahr 
eine da u e r nd e  Arbeitsunfähigkeit zuziehen.

2) Meine später zu kennzeichnende Auffassung für den 
Begriff „Bleifarbe“ schliesst ein Bleifarbenverbot aus.

3) Die Arbeiten dieser Kategorien greifen oft so in
einander —  ja  sie werden sogar oft von denselben Per
sonen ausgeübt —  dass eine Trennung derselben kaum
möglich ist.

dern) etc. auch die Glas- und Porzellanm aler und 
Glasierer, w elch letztere gewisserm afsen die A nstrei
cher der keram ischen Branche sind. D a  aber alle 
diese K ategorien in ihren Gebarungen bei der A u s 
übung des Berufes gew isse Ähnlichkeiten aufweisen, 
die A nstreicher unter ihnen aber nicht nur die ve r
breitetste, sondern auch annähernd die m eist g e 
fährdete Gruppe bilden, sei mir gestattet, im W eiteren 
der Kürze halber stets nur von „A nstreichern“ zu 
sprechen und nur dort, w o eine Zusam m enw ürfelung 
der erwähnten K ategorien untunlich ist, a u f deren 
einzelne einzugehen.

D ie Arbeitsleistungen der Anstreicher müssen 
in solche aufserhalb und solche innerhalb der W erk 
stätten geschieden werden. D a  die W erkstätten
arbeit im allgem einen unter etwas günstigeren B e
dingungen erfolgt als die A rbeit an wechselnden 
Arbeitsstellen, und da die W erkstättenarbeit eigent
lich nur ein spezieller Fall der zw eiten Arbeitsart 
ist, indem sie aus ihr durch Reduktion der B e 
triebsortw echsel entsteht, will ich mit der Schilderung 
der A rbeit aufserhalb einer fixen W erkstätte b e
ginnen.

U m  mit dieser Schilderung gleichzeitig die K en n 
zeichnung der Vergiftungsm öglichkeiten vorzunehm en, 
will ich den V e r l a u f  e i n e s  A r b e i t s t a g e s  
eines wenig vorsichtigen, sagen wir eines „D u rch 
schnitts-Anstreichergehilfen“ schildern. W enn ich bei 
dem Punkte etwas länger verw eile, so wird dies durch 
die späteren D eduktionen genügend gerechtfertigt 
werden.

Unm ittelbar nach dem Verlassen seiner Sch laf
stelle legt der A rbeiter die reichlich mit Farben 
beklecksten K leider, bestehend aus H osen, R ock  und 
eventuell einer W este, die er an den V ortagen  als 
„A rb eitskleid er“  anhatte, wieder a n ; das H em d 
braucht er nicht erst zu w echseln, denn er hat das 
H em d des vorigen T ages, das er beim A rbeiten in 
den H em därm eln reichlich beschm utzt hatte, auch 
zur Nachtzeit angehabt. Unterhosen sind den A r 
beitern —  besonders im Som m er —  etw as Frem des, 
sodafs bei der A rbeit a u f die H osen geratene Farben 
durch deren Poren oder D efekte unmittelbar au f den 
K örper g e la n gen ; die Füfse stecken oft nur nackt 
in Pan toffeln , sodafs Farben-Staub und -Tropfen 
direkt a u f die H aut fallen. Nach dem Aufstehen 
wäscht sich der A rbeiter, wenn er nicht —  was 
nicht selten ist —  annimmt, dafs die W aschung, die 
er am V orabende nach Schlufs der A rbeit vornahm , 
auch noch bis zum Arbeitsbeginn, w o er ohnehin 
wieder schm utzig wird, Vorhalten würde. H ierauf 
begibt er sich ans Frühstück. H ier hat er schon 
G elegenheit, direkt von den H änden oder durch deren
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Verm ittlung indirekt von den schmutzigen Kleidern 
Farbe au f das Brot und in den Mund zu übertragen.

Sodann verfügt er sich a u f den Beschäftigungs
ort. A m  W eg e  dahin wird eine Pfeife angezündet, 
die er aus dem beklecksten R ock zieht; dafs deren 
Spitze eventuell etwas Farbe trägt, wird übersehen; 
m ancher zieht der Pfeife eine Zigarette vor, die er 

« sich mit den von den K leidern beschm utzten H än
den dreht.

K om m t er an dem A rbeitsorte an, so wandert 
die Pfeife entweder in dieselbe unsaubere Tasche, 
aus der sie kam, zurück oder sie wird irgendwohin 
gelegt oder gelehnt, unbeküm m ert um eine m ögliche 
Beschm utzung mit streichfertiger, oder abgeschliffe
ner, staubförm iger Farbe. D ie  für die V orm ittags
pause bestim m ten Nahrungsm ittel werden —  blank 
oder in ein —  oft schadhaftes —  Papier gew ickelt
—  einer K leidertasche entnom m en und nahe der 
Pfeife deponiert oder bis zur Pause in der T asche 
herum getragen. M ancher A rbeiter m öchte w ohl zur 
Verm eidung der gekennzeichneten Unsauberkeiten 
in reinen Kleidern zur A rbeitsstelle gehen und dort 
diese gegen A rbeitskleider vertauschen oder solche 
darüber z ie h e n ; da findet er aber keinen Raum —  
besonders bei Neubauten oder bei Arbeiten im 
F re ie n 1) —  indem er sich ungeniert und weder durch 
K älte  oder Zugluft gefährdet umziehen kann; während 
der A rb eit kann er die Strafsenkleider und nach der 
A rbeit die Schutzkleider nicht sicher genug auf b e
wahren, sodafs er, selbst die sichere Unterbringung 
der S t r a fs e n kleider vorausgesetzt —  von und 
zur A rbeit mit einem Bündel Schutzkleider unter dem 
A rm e gehen müfste, w as dem A rbeiter das Tragen 
der Schutzkleider verleidet.

Nun geht es an die A rb e it! D ie Arbeiten des 
Anstreichers aufser der W erkstätte bestehen —  so
weit Bleifarben in Betracht kom m en —  im w esent
lich sten : i .  aus dem A blösen  alter Farbenanstriche,
2. dem Verkitten gröfserer und dem Verspachteln 
kleinerer Löcher, Ritze und Unebenheiten in den zu 
streichenden O bjekten, 3. dem A bschleifen frisch 
getrockneter Verkittungen und A nstriche, 4. dem 
Streichen und 5. diverse Verschönerungsarbeiten 
wie F la d e rn , R än d ern , M arm orieren, Lackieren, 
W ach sen  usw.

D as A b l ö s e n  a l t e r  A n s t r i c h e  geschieht 
bald durch trockenes Abkratzen —  seltener Schleifen
—  oder durch A bkrazen nach E rw eichung der 
Farbe durch Seifenw asser oder Stichflammen. D as 
trockene A bschaben erzeugt Staub, der durch die 
A tm un g oder durch Übertragung von den Kleidern,
___________ o

*) Parkgitter-, Maste-, Isolatorenträger- usw. Strei
cherei.

dem Barte usw. in den Mund kom m en kann; die 
Behandlung harter Anstriche mit einer Flam m e er
zeugt D äm pfe, die recht übel riechen aber kaum 
Blei enthalten d ürften ; die unschuldigste aber auch 
langwierigste A blösung alter Farben erfolgt mit Seife 

oder Natronlauge.

D as K i t t e n  u n d  V e r s p a c h t e l n  ist ziem 
lich harm los, da es heute sehr gute bleifreie K itte 
gibt, und auch die üblichen, bleihaltigen nicht sehr 
viel Bleiverbindungen enthalten.

S c h l e i f a r b e i t e n  im eigentlichsten Sinne des 
W ortes kom m en nur bei feineren Arbeiten v o r; g e
wöhnlich begnügt m an sich mit dem A breiben der 
Verkittungen und Anstriche mit Glaspapier. Das 
richtige Schleifen erfolgt mit Bimsstein und zw ar 
kann es nafs oder trocken vorgenom m en werden. 
D ie erstere M ethode (nafs) ist nicht sehr beliebt, da 
sie mehr Zeit beansprucht; auch vertragen nicht alle 
Gegenstände die nasse Behandlung gut und das A u s
sehen nafs oder trocken geschliffener O bjekte ist 
nicht das ganz gleiche. D as Schleifen von Bleifarben 
ist unter allen Umständen gefährlich, weil der A r
beiter Bleifarbenstaub einatmen kann, und w eil er 
sich mit dem Staube bezw . dem Schleifschlam m e 
die H ände und K leider und beim Trockenschliff auch 
die H aare und den Bart besudelt.

Bei der Besprechung des A n s t r e i c h e n s  mufs 
ich einen Moment länger verweilen. Bei Beginn 
dieser A rb eit werden zunächst die Farbtöpfe herge
nommen und mit einem in der R egel viel zu kurzen 
H olze aufgerührt; au f der Farbe gebildeten H äu te1) 
werden abgezogen und meist kurz au f den Fufsboden 
gew orfen, w o sie zertreten werden. N ach jedes
m aligem  Eintauchen des Pinsels wird er am  T o p f
rande abgestrichen, und mufs der Anstreicher den 
Pinsel aus irgend welchen Gründen au f kurze Zeit 
aus der H and geben, so wird er einfach in den Farb- 
to p f gelehnt, wodurch der Stiel durch den Rand 
beschm utzt wird. Mit dem Rührholze und dem Pin
selstiel werden die H ände besudelt und dann zur 
beiläufigen Säuberung an den Kleidern —  meist den 
H osen und Rockschöfsen abgewischt. Braucht der 
Anstreicher zu irgend w elchen Verrichtungen beide 
Hände, so hält er mitunter den Pinsel, anstatt ihn 
w eg zu legen, einfach mit den Zähnen am Stiele 
und bringt so direkt Bleifarben auf die Zähne und 
Lippen. Einzelne Arbeiter können es nicht lassen, 
auch während der A rbeit mit den beschm utzten 
Fingern Zigaretten zu drehen oder Pfeife zu rauchen, 
selbst auf die Gefahr hin, sich bei einer unbedach

!) Manche Anstreicher pflegen zur Verhinderung der 
Hautbildung Wasser auf die Ölfarben zu giessen.

*
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ten Bew egung die Pfeife —  eventuell samt den 
Zähnen in den H als zu stofsen.

D afs Lehrlinge, Gehilfen oder gar Meister nicht 
wüfsten, dafs B le i fa r b e n  giftig sind, dürfte wohl 
selten Vorkom m en, nichtsdestoweniger erzählte mir 
einst ein Anstreicherm eister, dafs er als Lehrling 
vom  Lehr-Meister öfter wegen A n e i g n u n g  u n 
r e i f e n  O b s t e s  gezüchtigt worden sei, wenn er 
sich in Kolikschm erzen wand. V ie l häufiger wird 
die Gefährlichkeit der Bleifarben unterschätzt. D er 
Arbeiter, dem einmal auffiel, dafs er eine recht m erk
liche Farbenm enge verschluckte ohne bald darauf 
Folgen zu ver&püren, wird leichtsinn ig, denn er 
weifs, glaubt oder bedenkt nicht, dafs sich das Blei 
im Organism use akkum uliert und erst, wenn es eine 
gew isse M enge erreicht hat, Krankheitserscheinungen 
hervorruft.

W enn auch heute die Kenntnis von der Giftig
keit der Bleifarben eine ziem lich allgem eine ist, so 
weifs der Gehilfe, dem vo m  Meister eine Farbe zum 
Verstreichen übergeben w urde, oft gar nicht, ob 
diese Farbe bleihältig i s t ; ja  noch mehr, die Meister 
wissen oft selbst nicht, w elche Farben als Bleifarben 
anzusprechen sind. Chrom -Gelb und -Rot erkennen 
gar viele  Anstreicher nicht als Bleifarben, und selbst 
beim Minium sind m anche nicht im klaren. G anz 
unzureichend ist aber ihr W issen, wenn Bleifarben 
unter nichtssagenden N am en 1 ) in den H andel kom 
m en 2); meist sind diese Farben G em enge von B lei
weifs oder Minium mit anderen weifsen oder farbigen 
Zusätzen und obendrein sind diese G em enge oft 
noch mit Teerfarben „gesch ön t“ . Selbst wenn der 
Meister eine Farbe als bleihältig kennt, unterläfst er 
oft die W arnung der A rb e ite r ; Laxheit, Überbürdung 
mit Geschäften (wie sie bei jedem  Saisongeschäfte 
vorkom m t), V ergefslichkeit und nicht in letzter Linie 
der Umstand, dafs überkluge Gesellen die Belehrun
gen der Meister oft und gerne mit einem „das wissen 
wir schon selber,“  abschneiden, veranlassen m anchen 
Anstreicherm eister, seine A rbeiter au f den Charakter 
der jew eilig  beigestellten Farbe nicht aufm erksam  zu 
m achen.

K om m t endlich die mit io — 20 Minuten b e
messene, oft aber überhaupt nicht fixierte V orm ittags
pause, so w erden die H ände (mit V orliebe wieder

*) Die üblichsten Benennungen von Bleifarben s in d : 

K rem sew eiss, Harzerweiss, V enetianerw eiss, H am burger- 

weiss, Holländerweiss, Perlweiss, C hrom gelb, Chrom orange, 
Chrom rot, M assikot, G lätte, M ennige, Minium, Pettisani- 
sches W eiss, Pattison, K asslergelb , N eap elgelb , Pariser-R ot, 

Miniumbronze, G oldsatinober, Saturnzinober etc.

2) Ich kenne M eister, die an B leikolik erkrankten, 
trotzdem  sie n a c h  i h r e r  M e i n u n g  seit Jahren keine 

Bleifarben verarbeiteten.

an den Kleidern) abgewischt, recht selten aber ordent
lich gew aschen. K ein  W under, wenn dies der A r 
beiter unterläfst, denn bald fehlen die W asch Vor
richtungen oder deren Zugehör (Seife, Handtuch) 
ganz, oder das W aschen ist mit so vielen U nbe
quem lichkeiten verbunden, dafs es dem A rbeiter 
verleidet wird. D ie  M angelhaftigkeit der E inrich
tungen bedingt auch einen zu grofsen V erlust von 
der ohnehin nicht reichlich bem essenen Pause. W äsch t 
sich aber der Arbeiter, so bleibt ihm reichlich G e 
legenheit, von den Kleidern, den Gegenständen, die 
ihn um geben etc. Farben au f die Speisen, die T rink
glasränder etc. zu übertragen. Leider gibt es sogar 
Meister —  ich habe deren mehr als einen kennen 
gelernt —  die, selbst wenn sie a u f Grund des b e
hördlichen D ruckes W aschvorrichtungen beistellten, 
die Arbeiter anweisen, die „zeitraubende W asch erei“ 
zu unterlassen und das Frühstücksbrot einfach mit 
dem Papiere, in dem es m itgebracht wurde anzu
fassen. D afs solches nicht im mer m öglich ist, dafs 
das Papier oft selbst unsauber und der Schnurrbart 
bestaubt ist, wird dabei nicht bedacht. A m  schlim m 
sten liegen die Verhältnisse, wenn die A rbeit ver- 
akkordiert wurde, denn dann nimmt sich der G e
hilfe weder zum W aschen noch zum U m kleiden die 
erforderliche Zeit.

W er meint, dafs in den Mund gebrachte Ö lfarbe 
sich durch den G eschm ack verraten m ü fste , gibt 
sich einem argen Irrtum hin. Frisches Leinöl und 
Terpentin haben keinen hervorstechenden, ja  fast gar 
keinen G esch m ack ; das gleiche gilt von den Blei
farbenzusätzen. Nur altes Leinöl und Firnis schm ecken 
w iderw ärtig ran zig; der G eschm ack kleiner Mengen 
wird aber von dem der m itgenossenen Speisen bis 
zur Unm erklichkeit verhüllt. D er G eruch der Farbe 
spielt gar keine R o lle; w er durch Stunden mit Ö l
farben arbeitet und eventuell in einem nach Farben 
riechenden Raum e ifst, ist gegen den G eruch ganz 
unempfindlich.

W ird  die A rbeit w ieder aufgenom m en, so w ieder
holt sich nach jeder Pause bis zum A b en d  das g e
kennzeichnete S p ie l; nur mittags wird öfter, aber 
bei weitem  nicht immer, eine gründlichere Säuberung 
(unter Um ständen eine U m kleidung) vorgenom m en, 
und die M ahlzeit findet häufiger aufserhalb der A r 
beitslokale statt, w eil m anche A rbeiter ihr Heim 
oder ein Speiselokal (Gasthaus) aufsuchen.

Zu Arbeitsschlufs eilt abends die M ehrzahl der 
A rbeiter in ungewaschenem  Zustande heim. H atte 
der A rbeiter eigene Arbeits- oder Überkleider an, 
so kann man annehmen, dafs er sich —  falls G e
legenheit geboten war —  auch wusch, denn in einem 
solchen A rbeiter wohnt nicht nur bereits ein gewisser 
Reinlichkeitssinn, sondern er fürchtet sich auch mit
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den unsauberen H änden seine Strafsenkleider zu b e 
schmutzen. M anche von denen, die in den A rbeits
kleidern heim gehen, behalten sie auch zu H ause an 
aus B equem lichkeit oder w eil sie aufser dem Sonn
tagsstaate ihre einzigen K leider sind.

W o h l dem A rbeiter, der im W inter oder zur 
kühlen Jahreszeit überhaupt in einem leidig warmen 
(nicht unter 8° C.) Raum e schlafen kann. Ein L ack ie
rerlehrling erzählte mir einst, dafs er sich W inters 
in der A rbeitshose zu Bette lege, denn wenn er sich 
in der eisigen D achkam m er entkleide, friere er nicht 
nur, sondern er könne sich stundenlang im Bette 
nicht erw ärm en; vor dem Schlafengehen reibe er 
sich aber im m er mit den H änden (!) die H osen ab, 
denn Farbenflecke im Bette würden ihm übel heim 
gezah lt! D er F a ll dieses Lehrlings dürfte nicht ver
einzelt dastehen, denn noch lange ist, wie die B e
richte der G ew erbe-Aufsichtsorgane leh re n , das 
Schlafen von Gehilfen und Lehrlingen in frostigen 
oder zugigen Räum en (Dachböden) nicht abgestellt. 
D ie Arbeiter sind dem nach auch in der Nacht v ie l
fach der Gefahr, Blei in den K örper zu bekom m en, 
ausgesetzt.

B ei der A rbeit in der W erkstätte lauern, da 
dort dieselben A rbeiten w ie aufserhalb verrichtet 
werden, auch dieselben Vergiftungsgelegenheiten wie 
aufserhalb, nur dadurch etw as verringert, dafs den 
Arbeitern dort eher G elegenheit zu einer entsprechen
den Reinigung geboten w ird 1), und dafs bei m anchen 
Meistern auch die bessere „K o n tro lle 2) durch die 
M eister“ das ihre tut. Ihre L age verschlim m ernd 
sind aber zwei M om ente u. zw. das V erreiben der 
Farben und der beschm utzte Fufsboden.

Meister, die ihre Farben nicht im verriebenen 
oder streichfertigen Zustande k au fen , müssen das 
V e r r e i b e n  in den G ew erbslokalen vornehm en 
lassen. D ies geschieht, wenn gröfsere Farbenm engen 
(etwa über 3 K ilogram m ) gebraucht werden, in der 
W eise, dafs in ein Gefäfs zuerst die V erreibeflüssig
keit und dann die pulverige Farbe geschüttet wird. 
W urde die Farbe in Stücken (Hüttchen, Ziegel) g e
kauft, so mufs sie zuerst zerpocht oder zerquetscht 
werden. D as Zerkleinern dieser Stücke und das 
Einschütten der pulverigen Farben in das Ö l oder 
dgl. erzeugt bei der gröfsten V orsicht im mer S ta u b ; 
dann wird die Farbe in das Ö l etc. eingerührt, was 
wieder staubt, und schliefslich wird der dicke Brei

!) In den Werkstätten trifft man meist Wasch Vorrich
tungen an, wenn sie auch nur selten v o l l k o m m e n  
entsprechen. Auf Bauten fehlen die Waschgeräte meist ganz.

2) Anstreichermeister, die viel —  insbesondere auch 
ausserhalb des Geschäftssitzes —  zu tun haben, kommen 
zur Saison oft tage-, ja selbst wochenlang nicht in 
einzelne Arbeitsstellen.

in die Farbenm ühle gegossen und verm ahlen. Mit
unter erfolgt auch das Zusam m engiefsen und V e r
rühren schoif im Becher der Mühle. Leider werden 
zu allen diesen A rbeiten meist die Lehrlinge heran
gezogen. Geringere Farbenm engen (mit einmal Rei
ben bis ca  1,5 kg) werden zwischen Stein und 
Läufer verrieben u. zw. meist in der W eise, dafs 
die trockene Farbe auf den Stein gegeben, krater
förm ig ausgetieft und nach Eingiefsen der V erreibe
flüssigkeit in den Krater mit dem Läufer unter all
mählichem  Flüssigkeitszusatz zerdrückt und verrieben 
wird. Bei beiden Verreibungsarten wird in der R egel 
trockene Bleifarbe au f dem Fufsboden verschüttet, 
die Farbenem ballagen (Fäfschen, Büchsen, Papier
säcke etc.) werden aufgestofsen, damit sich die letzten 
Farbenreste zw ecks leichteren Herausfassens in einer 
K ante oder E ck e  sam m eln, zum Schlüsse werden 
sie noch unter D araufklopfen über den M ischge- 
fäfsen umgekehrt.

Sehe man einm al den Fufsboden einer A n 
streicherwerkstätte an ! Zu unterst ist a u f ihn eine 
Schicht alter, hart gew ordener Ölfarben und darauf 
liegt der Staub trocken verschütteter, abgeschliffener 
und vom  Fufsboden abgetretener Farben. Bei jedem  
Tritt, sow ie beim  Rücken oder U m fallen eines A r 
beitsstückes wirbelt ungemein fein zertretener Staub 
em por. D er Um stand, dafs schwere Staubarten sich 
nicht gerne bis in Mund- bezw . Nasenhöhe erheben, 
kom m t dem A nstreicher nicht zugute, weil er viele A r 
beiten gebückt, hockend oder knieend ausführen mufs.

Zum Schlüsse dieses K apitels mufs ich noch 
derjenigen Bleifarben verarbeitenden A rbeiterkate
gorien gedenken, w elche nicht just A nstreicher sind.

D ie Lackierer k ö n n en , was den Gegenstand 
dieses E laborates anbelangt, mit den Anstreichern 
identifiziert werden, zum al bei ihnen nur die Schleif
arbeit überwiegt, und beide G ew erbe sehr häufig 
gemeinsam ausgeübt werden. D ie Dekorations- und 
Schriftenmaler unterscheiden sich im Gegenstände 
dadurch von den A n streich ern , dafs eine kleine 
V erschiebung der relativen Gröfse der verschiedenen 
Vergiftungsm öglichkeiten eintritt. B ei diesen A rbei
tern wird das V erreiben der Farben am Steine noch 
ziemlich viel geübt, doch tritt es, der stetigen V e r 
breitung der Tubenfarben wegen, im m er mehr zu 
rück. D es often W echsels kleinerer Pinsel w egen 
ist auch das Halten der Pinsel mit den Lippen viel 
in Mode. Bei den Schilderm alern besonders spielt 
auch das Schleifen eine ziem liche Rolle. D ie  Zim 
mermaler sei mir ganz zu übergehen gestattet, da 
sie w enig mit Bleifarben arbeiten und ihnen übrigens 
die später zu erstattenden V orschläge zum Schutze 
der Bleifarben verarbeitenden A rbeiter ganz von 
selbst zugute kommen.

I
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D ie  zweite weit kleinere Gruppe von Bleifarben
arbeitern, nämlich die Glasierer, und Glas- und T o n 
waren- (Porzellan, M ajolika, Fayence etc.) M aler hat 
ihre Arbeiten stets in einer fixen W erkstätte zu vo ll
führen. D ie  A rt der Gefährdung der erwähnten 
M aler ähnelt der der Dekorationsm aler am meisten. 
Gefahrerhöhend wirkt der Umstand, dafs die meisten 
dieser M aler Akkord- (Stück-) A rbeiter sind, und 
dals besonders die Em ail- (weniger die Glasur-) Far
ben arsenhaltig sind. D as A nreiben der M alfarben 
findet fast ausnahmslos au f Glasplatten unter Zusatz 
von Terpentin, L avendelöl etc. mit kleinen Läufern 
oder nur mit Spachteln statt, viel gebrauchte Farben 
werden auch au f Steinen verrieben. V ielfach  werden 
heute schon sogenannte gefrittete Farben (gepulverte 
Silikate) verw endet, um die V ergiftungsgefahr zu 
vermindern, doch haben zahlreiche Intoxikationsfälle

bewiesen, dafs auch die gefritteten Farben der E in 
wirkung der Sekrete des Verdauungstraktes nicht 
vollkom m en widerstehen.

Bei den mit Bleiglasuren arbeitenden Personen 
ist die M öglichkeit einer Bleivergiftung sehr grofs, 
weil die Glasuren nicht nur v o r  dem V erm ischen 
mit dem H aftm ittel1) (Wasser), sondern auch nach 
dem T rocknen der behandelten W aren pulverig 
sind. M anche Glasuren werden trocken aufgestaubt 
oder um gekehrt, nachdem  sie nafs aufgetragen und 
getrocknet wurden, stellenweise wieder abgekehrt. 
D ie Verarbeitung der Glasuren mit W asser begünstigt 
auch das Verstauben verschütteter und w ieder g e 
trockneter Glasuren.

') Die Bezeichnung ist nur so lange richtig als die 
Glasur nass ist.

(Fortsetzung folgt.)

Schutzvorrichtungen an Heizöfen gegen herausfallende glühende 
Brennstoffteilchen.

In der H auptsache sind zwei M öglichkeiten vo r
handen, unter denen glühende Brennstoffteilchen aus 
H eizöfen, K ochherden od. dgl. herausfallen und Scha
den anrichten können. Einm al tritt diese Gefahr beim 
Öffnen der O fentür au f und zweitens ist ein D urch
fallen von Glutteilchen durch die Luftzuführungsöff
nungen in der Ofen- oder A schenfalltür m öglich.

D ie Mittel, den dadurch entstehenden Schäden 
zu begegnen, sind im W esentlichen auch zweierlei 
A r t : Entw eder fängt man herausfallende Glutteilchen 
und heraussprühende Funken au f oder man verhütet 
diese V o rgän g e überhaupt. D ie erstere A rt des Schut
zes ist w ohl die verbreitetste und findet sich in ihrer 
primitivsten Form  bei allen H eizöfen in Gestalt des 
den Fufsboden vor dem O fen bedeckenden Schutz
bleches oder der bekannten O fenvorsätze.

D erartige F a n g v o r r i c h t u n g e n  sind beson
ders bei offenen Feuerstellen, Kam inen, wichtig, weil 
die darin verbrennenden H ölzer unter Funkensprühen 
auseinanderspalten. Für D eutschland mit seinem 
verhältnism äfsig kaltem  K lim a komm t der Kam in 
w enig in Frage, die Vorrichtungen, die als Schutz 
an Kam inen ersonnen sind, stammen daher aus dem 
Ausland, besonders A m erika und England. Sie be
stehen in der R egel aus Sieben oder Gittern, die vor 
der Kam inöffnung angebracht sind und beim N ach
legen von Brennstoff in irgend einer W eise entfernt 
werden. E ine solche V orrichtung stammt von dem 
A m erikaner B. A . Estep aus dem Jahre 1893 und 
besteht aus einem haubenartig gew ölbten D rahtge
w ebe, das in einem der Kam inöffnung entsprechen
den Rahm en befestigt, um seitliche Zapfen wie eine

Ofentür in und aufser Schutzstellung gedreht werden 
kann. H. W ilson, gleichfalls ein Am erikaner, schlägt 
1897 vor, die konisch nach oben verlaufende D raht
haube aus zw ei übereinander liegenden Teilen her
zustellen und zw ar so, dafs der obere, kleinere T e il 
um eine w agerechte A ch se  am U nterteil herabge
schlagen werden kann und so die Kam inöffnung für 
das Nachlegen von Brennstoff freigibt. D er Engländer 
J. F. Craddock stellte 1899 die Schutzvorrichtung in 
Gestalt eines Gitters her, das wie eine Nürnberger 
Schere zusam m engeschoben und vor die K am inöff
nung gezogen werden kann. A u s dem selben Jahre 
stam mt ein V orsch lag  des E ngländers J. Bartholom ew, 
w onach ein mit D rahtgew ebe bespannter Rahmen 
in Führungsleisten vor der Kam inöffnung geführt ist 
und hoch- und niederbew egt w erden kann. D er 
A m erikaner H . E . Fine bespannt 1901 die K am in
öffnung mit einem Drahtnetz und zw ar so, dafs es 
vor den Verschlufstüren jener Öffnung liegt. D as 
Drahtnetz kann leicht abnehm bar sein und hindert 
in seiner Schutzstellung nicht das Schliefsen der 
Türen. E . J. Field aus A m erika (V. St.) stellt 1901 
die Fangvorrichtung aus einem K ettenvorhang her, 
der mittels geeigneter Z üge gardinenartig hochgehoben 
werden kann. 1902 bringt der A m erikaner J. W . 
M cLean an den bekannten, um seitliche A ngeln  dreh
baren Schutznetzen eine Sperrvorrichtung an, die in 
der Schlufsstellung in W irkung tritt, um ein zufälliges 
Öffnen des Netzes unm öglich zu machen. M ehr den 
bekannten O fenvorsätzen nähert sich die Vorrichtung 
von J. Kaufm ann (V . St. A . 1902), die aus einem 
gatterartigen mit Drahtnetz oder dergl. bespannten
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V orsatz besteht, der in die Kam inöffnung eingescho
ben bis über die halbe H öhe der letzteren reicht. 
E ine sehr ähnliche Einrichtung ist 1904 von dem 
Engländer J. Aktinson vorgeschlagen worden. D ie 
V orderw and des Gatters ist dabei geteilt und die 
beiden T eile sind oben und unten in dem Rahm en 
des Gatters geführt, sodafs sie nach den Seiten heraus
b ew egt werden können und den Zutritt zur Feuerung 
freigeben.

D iese genannten Fangvorrichtungen erfüllen bei 
K am inen ihren Zw eck recht gut und wirken auch, 
wenn sie künstlerisch ausgeführt und dem Stil des 
Kam ines angepafst sind, harm onisch damit zusammen. 
Für gew öhnliche H eizöfen, K achelöfen, Dauerbrand
öfen usw. sind sie dagegen nicht ohne w eiteres ver
wendbar. Ü berdies ist bei diesen Ö fen schon durch 
die Konstruktion der Ofentürrahm en einigermafsen 
dem  H erausfallen von Glutteilchen vorgebeugt. Bei 
K ach elöfen  ist der verhältnism äfsig tiefe Rahm en 
mit zw ei Verschlufstüren ausgestattet, so dafs der 
R ahm enboden schon gleichsam  als Schutzplatte dient, 
bei Füllöfen ist der Türrahm en mit seinem Boden 
vorgezogen  und schräg abgeschnitten, so dafs auch 
hier der Boden des Rahm ens recht breit ausgebildet 
ist. ■—  Einen sicheren Schutz können diese kleinen 
konstruktiven N otbehelfe natürlich nicht bilden und 
häufige U nfälle —  Fufsboden - Teppichbrände, ver
ursacht durch über die den Fufsboden bedeckenden 
Schutzbleche hinw egrollende G lutteilchen —  haben 
zur Konstruktion besonderer Fangvorrichtungen für 
diese Ö fen geführt. Man kann unterscheiden:

1. Fangvorrichtungen, bei denen vor der Ofentür 
ein Schutzgehäuse angebracht ist,

2. Fangvorrichtungen, bei denen beim oder durch 
das Öffnen der Feuertür eine Fangplatte in w agerechte 
Stellung gebracht wird, und

3. Fangvorrichtungen, bei denen durch das Öff
nen der O fentür ein Fangbehälter vor die Türöff
nung bew egt wird.

V on Fangvorrichtungen der ersteren A rt ist zu
nächst eine von H. Battke in W ittenberg a. E . aus 
dem  Jahre 1892 zu nennen, die aus einem kasten
artigen Gehäuse mit fester Grund- und D eckplatte 
besteht. D ie Seiten wände und die Vorderw and sind 
mit D rahtgew ebe abgedeckt. V o r  letzteren befinden 
sich nach aufsen hin nach A rt der Brettchenvorhänge 
eingehängte Platten aus Schw arzblech, die zwischen 
sich Spalte zum Luftzutritt freilassen. D er Fangkasten 
kann im Ofentürrahm en um seitliche Scharniere dreh
bar sein und zw ar so, dafs er au f der einen Seite 
und die O fentür a u f der anderen Längsseite angelenkt 
is t ; mithin können T ür und Schutzvorrichtung ab
wechselnd vor die Türöffnung gebracht werden. Je
doch kann die B efestigung des Schutzkastens auch

eine andere sein, er kann z. B. mit einem Falz in 
eine Nut des Rahm enbodens eingesetzt und am oberen 
Türrahm en mit einer Schraube gehalten werden.

Eine ähnliche, aber einfachere „ Schutzschirm  “ 
genannte Vorrichtung ist in neuerer Zeit (1903) von 
Dr. E . T iede in H ildesheim  vorgeschlagen worden. 
D er Schutzschirm  ist für Ofentüröffnungen verschie
dener W eite und Gröfse verw endbar. D ies wird durch 
die Anordnung seitlich um klappbarer F lügel an dem 
Schutzschirm rahm en erreicht. D ie unteren Enden 
der seitlichen F lügel tragen im rechten W inkel nach 
innen um gebogene Lappen, um ein H erausfallen von 
glühender K oh le  und A sch e seitlich der Schutzschirm 
bodenplatte zu verhüten. In Fig. 450 und 451 ist

Fig. 450. Fig. 451.

der Schutzschirm  in A nsicht und Schnitt dargestellt. 
E r besteht aus dem in einem M etallrahmen a einge
spannten D rahtnetz b, das an den Seiten mit in G e
lenken c um klappbaren Flügeln d ausgerüstet ist. 
D ie unteren Enden e der F lügel d ragen über das 
Schutzblech hinaus und sind im rechten W inkel nach 
innen gebogen, um bei schräger Flügelstellung den 
Raum  zwischen den senkrechten Flügelteilen und der 
Bodenplatte des Schutzschirm es abzudecken. Ein 
H andgriff f  dient dazu, den Schutzschirm  am Ofen 
anzubringen. D ie Befestigung des Schutzschirm es 
erfolgt an dem unteren vorspringenden Rand des 
Ofentürrahmens in der nachstehenden W eise:

A m  unteren Ende des Rahm ens a ist eine Platte 
h fest angeordnet, gegen die eine-Platte i, w elche 
mit der Platte h aus einem Stück bestehen kann, 
federnd drückt. D er Rahm en a steht zur Bodenplatte 
h in einem W inkel von etwa ioo°, wodurch erreicht 
wird, dafs das obere Ende des Rahm ens a von dem 
O fen genügend absteht, um aus über der Feuertür
öffnung angeordneten Schürlöchern herausfallende

. *
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K ohlen und glühende A sch e aufzufangen. D urch die 
Platten h und i wird eine federnde K lem m e gebildet, 
w elche über den Ofentürrahm en geschoben, die Schutz
vorrichtung in Stellung hält. Ist die Ofentür breiter 
als der Schutzschirm , so werden die F lügel d derart 
eingestellt, dafs sie die Feuertüröffnung vollständig 
einschliefsen und die Bodenplatte h durch die um
gebogenen Enden e der F lügel entsprechend ver
breitert wird.

• Fig. 452—  455.
f .  » >  : V '  r .  . -

A ls letzte Fangvorrichtung mit einem Schutz
gehäuse vor der Ofentür ist die Schutzvorrichtung 
von H elene Bornem ann geb. Dorn in Berlin aus dem 
Jahre 1901 zu verzeichnen D ie in den Fig. 4 5 2 ^ 4 5 5  
in zw ei Ausführungsform en und zw ar je  in Seiten
ansicht und A ufsicht dargestellte Vorrichtung besteht 
im wesentlichen aus einer nur nach oben und nach 
der Ofentür zu offenen V o rla g e  a aus M etall (Gufs- 
eisen, Eisenblech usw.), die mit einer geeigneten V o r
richtung zum Befestigen an dem Rahm en der inneren 
Ofentür versehen ist und vor die Zuglöcher angelegt 
wird, dabei jedoch  genügend Luft zum Brennen in 
den Ofen eintreten läfst. D ie V orlage ist dem nach 
hauptsächlich für K achelöfen mit Brikettbefeuerung

bestim m t. Gem äfs Fig. 452 und 453 wird die V o r
lage a vor die Zuglöcher der O fentür O mittels der 
an dem freien E n de des Flacheisenstabes b befind
lichen Schraube d an dem seitlich des äufseren O fen 
türrahmens vorhandenen Schraubengew inde, w elches 
für gew öhnlich zum Festschrauben der V erschlufstür 
dient, angeschraubt, wozu der zum Schliefsen dieser 
Tür dienende Aufsatzschlüssel zu benutzen ist. D a  
die Gröfsenverhältnisse der Ofentür nicht im m er die 
gleichen sind, so ist der passend gebogen e F lach 
eisenstab b, w elcher durch einen Schlitz f  in der 
linken Seitenwand der V o rla g e  geht, an der en tgegen
gesetzten Seitenwand an einem W inkel c bew eglich  
an geb rach t, sodafs er vor und rückwärts gestellt 
werden kann. Ebenso ist die Schraube d in einem 
Schlitz e bew eglich  angeordnet, um sie nach oben 
und unten verschieben zu können.

D ie in Fig. 454 und 455 dargestellte A usführungs
form der V orlage ist besonders für Öfen mit Ver- 
schlufstüren ohne Schraubenversclufs geeignet. A n  
der oberen K ante der V o rlage  a befindet sich in der 
Mitte eine L asch e e, au f w elcher das eine E nde des 
Flacheisens lose aulliegt und mittels der Schraube c 
au f Lasche e und der Schraubenm utter d befestigt 
werden kann. Ist die V o rlage  mit ihrer unteren K ante 
au f den Türrahm en aufgesetzt und gegen die O fen 
tür gedrückt, so wird durch Herunterschrauben der 
Flügelm utter d das Flacheisen b mit seinem nach 
der Ofentür gehenden freien und etw as nach oben 
gebogenen E nde h so fest gegen die obere, innere 
Türw andung geprefst, dafs die V o rla g e  in dem T ü r
rahmen festsitzt und ein A ufstofsen der O fentür durch 
dagegenfallende Briketts verhindert wird. U m  eine 
seitliche V erschiebung des Flacheisens b zu verhin
dern, ist dasselbe mit einem Schlitz i versehen, durch 
w elchen ein Rundeisen f  geht, das zw eckm äfsig au f 
einem Stab g oder an dem Innern der V orderw and 
der V o rla ge  a befestigt ist. Zur besseren B efestigung 
der V orlage kann man oben und unten in dem T ü r
rahmen kleine Einschnitte s und t anbringen, in w elche 
das Flacheisenende h bezw . ein A nsatz an der U nter
kante der V o r la g e  eingreift. Letztere ist zw eckm äfsig 
zur besseren H andhabung mit einem hakenförm igen 
G riff versehen, auch können die oberen K anten der 
V orlage nach innen zu geneigt sein, um etwa heraus
schlagende Flam m en und Funken besser abzuhalten.

V o n  Fangvorrichtungen mit einer beim Öffnen 
der Ofentür herausbewegten Fangplatte sind in der 
H auptsache zw ei zu nennen. D ie ältere stam mt von 
R. B ecker in Berlin aus dem Jahre 1892 und ist für 
Öfen mit doppelten Verschlufstüren bestimmt. Z w i
schen der inneren und äufseren Ofentür ist am T ü r
rahmen unten die Fangplatte angelenkt, die sich bei 
geschlossenen Ofentüren senkrecht zwischen letzteren
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stellt, beim  Öffnen der äufseren T ü r aber nach aus
wärts bew egt werden kann und dann in der w age
rechten Stellung eine V erlängerung des inneren T ü r
rahm ens bildet. D ie äufsere Ofentür kann auch mit 
der Fangplatte zwangläufig verbunden sein, sodafs 
letztere beim Öffnen derselben in die w agerechte 
L ag e  um gelegt wird. Zw eckm äfsig  ist die Fangplatte 
an den Seiten um gebördelt.

D ie zw eite Fangplatte ist neuesten Datum s (1906) 
und stammt von M. E x  und H . S ilex  in Berlin. Sie 
stellt gewifserm assen eine V erbesserung der Becker- 
schen Fangplatte dar, indem sie durch T eilu ng der 
Platte sich entsprechend der jew eiligen Breite der 
O fentür verkleinern und vergröfsern läfst. D ie 
Schutzvorrichtung ist in den F ig. 456 und 457 in 
A nsicht und Schnitt zur D arstellung gebracht.

Fig. 456 und 457.

A n  dem aus einem Flacheisen gebogen en R ah
men a ist in Scharnieren b die T ür c angelenkt. A n  
der U nterseite des Rahm ens a ist die Fangplatte an
gelenkt, die im geschlossenen Zustande (Fig. 457) 
die Türöffnung vollkom m en schliefst, beim  Öffnen 
der Tür c sich aber nach vorn neigt und so eine 
V erlän geru ng des unteren Türrahm ens bildet. D ie 
Fangplatte besteht nun aus zwei aufeinander ver
schiebbar angeordneten W inkeleisen d e, w elche a u f 
je  einer Seite so um gebogen sind, dafs B acken f, g

entstehen, w elche sich gegen die beiden seitlichen 
W ände des Rahm ens a legen. W ährend das Eisen d 
noch einen besonderen B ock h trägt, ist au f dem 
zweiten W inkeleisen ein solcher i wieder durch auf
rechtes U m biegen des W inkeleisens gebildet worden. 
Zw ischen den Böcken h und i ist ein Schraubenbolzen 
so angeordnet, dafs ein Drehen desselben nach rechts 
oder links ein Zusam m enschieben oder Auseinander
schieben der beiden Eisen d e zur F olge hat. Jedes 
der Eisen trägt an Scharnieren k befestigte B lech
wände 1 m, von denen die eine W and oben und unten 
so um gebördelt ist (Fig. 4 5 7 ), dafs sie der anderen 
W and als Führung dient. Eine Feder hat das B e
streben, die Schutzw and bei geöffneter Feuertür 
dauernd in geöffneter L ag e  zu halten. Ein Stift n, 
wTelcher in Löcher o des Schraubenbolzens gesteckt 
wird, dient dazu, eine Regelung der Stellung der 
Schutzw and und som it auch des Luftzutritts zur 
Feuerung zu gestatten.

Ä hnlich wie die Fangplatten wirkt eine 1892 
von Frau CI. Thim m  in Berlin vorgeschlagen e zw ei
teilige Ofentür. D ie beiden Ofentüren sind au f neben
einander im Rahm en angeordneten A ch sen  angelenkt 
und liegen in geschlossener Stellung hintereinander. 
D ie innere Tür ragt vom  unteren Türrahm en bis 
ungefähr zur halben H öhe der Feuerung. D ie äufsere 
bedeckt den oberen T eil der Feueröffnung und einen 
T eil der inneren Tür. W ird nun die äufsere T ü r 
geöffnet, so kann durch den über der unteren Tür 
vorhandenen Spalt frischer Brennstoff nachgelegt w er
den ohne dafs ein H erausfallen von Kohleteilen zu 
befürchten wäre. D ie Scharniere beider Türen sind 
mit A nschlägen versehen, die ein gleichzeitiges Öffnen 
beider Türen durch dagegenfallende Briketts oder 
K ohlenstücke verhindern.

V o n  Fangvorrichtungen der dritten A rt ist eine 
zu nennen, bei der durch das Öffnen der Feuertür 
ein Fangbehälter vor die Feueröffnung bew egt wird. 
D ie von E lsbeth Kaiser geb. B ülow  in Breslau aus 
dem Jahre 1906 stam m ende V orrichtung ist in den 
Fig. 458 und 459 in Schnitt und Vorderansicht, in 
Fig. 460 und 461 in Ruhe- und Schutzstellung g e 
zeichnet. D er Schutz gegen herausfallende Glutteil
chen erfolgt bei dieser V orrichtung dadurch, dafs die 
Glutteilchen beim Öffnen der O fentür in einen un
m ittelbar vor und unter der Ofentür liegenden B e
hälter mit W asser fallen. D er W asserbehälter ist 
kastenartig ausgebildet und w ie eine Schublade unter 
der Schürplatte einschiebbar. Sein H ervorziehen er
folgt selbsttätig von der Feuertür aus. In der gufs- 
eisernen Rahm enplatte c befindet sich die Ofentür d, 
darunter der W asserkasten b, die Luftklappe 1 und 
die Aschenfalltür i. D er W asserkasten ist unter der 
Schürplatte a gelegen, an die sich der Rost h an
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schliefst. D ie Ofentür d besitzt an ihrer Unterkante 
und zwar in der Mitte einen nach abwärts ragenden 
Stift e, der in eine offene Schleife f  hineinragt, die 
an der V order wand des W asserkastens b befestigt 
ist. D er W asserkasten trägt einen K nopf, an dem 
er heraus- und hineingeschoben werden kann. An 
seiner Rückseite trägt der W asserkasten eine Reihe 
von Schürstäben g, die mit ihren hinteren nach auf
wärts gebogenen Enden in die Spalten des Rostes h 
reichen, sodafs das Feuer beim Bew egen des W asser
kasten geschürt wird.

D ie W irkungsw eise der Vorrichtung ist folgende: 
Bei geschlossener Ofentür (Fig. 458— 460) ist auch 
der W asserkasten eingeschoben und der Stift e der 
O fentür befindet sich in dem geschlossenen Ende 
der Schleife f. W ird die Ofentür geöffnet, so gleitet

an der O fentür lagernde Brennstoff beim Öffnen der 
T ü r in den A schenfall befördert wird oder so, dafs 
dieser Brennstoff au f dem Rost zurückgeschoben wird. 
Gleichsam  den Ü bergang von den Fangvorrichtungen 
zu den Verhütungsvorrichtungen bildet eine Einrich
tung von J. Langer in Zabrze aus dem Jahre 1893. 
In der um untere w agerechte Scharniere um legbaren 
Ofentür ist in einem der Feueröffnung entsprechendem  
Ausschnitte eine pendelnde Platte an oberen Schar
nieren aufgehängt, die in Schlufsstellung der Ofentür 
bis vor die A schenfallöffnung reicht und mit der 
um untere Gelenke schwingenden Aschenfalltür mittels 
in senkrechten Schlitzen geführter Klem m schrauben 
verschraubt w erden kann. Beim  Öffnen der Ofentür 
werden diese Klem m schrauben gelöst, die A sch en 
falltür und die O fentür öffnen sich, w obei die pen-

der Stift in der Schleife f  nach ihren offenen Ende 
und zieht dabei den W asserkasten soweit hervor, bis 
der Stift e die Schleife f  verläfst. Beim  Öffnen der 
O fentür etwa herausfallende Glut- und K ohleteilchen 
stürzen daher in den vorgezogenen W asserkasten und 
werden darin ohne Schaden anzurichten abgelöscht. 
Beim  Schliefsen der Ofentür stöfst der Stift e in einer 
bestim m ten Stellung der T ü r gegen die Schleife f  
und tritt in diese ein, sodafs bei weiterer Schliefs- 
bew egung der Tür auch der W asserkasten wieder 
unter die Schürplatte geschoben wird.

D ie Vorrichtungen, die ein Herausfallen glühen
der Brennstoffteilchen verhüten, V  e r h ü t u n g s v o r -  
r i c h t u n g e n ,  arbeiten entweder in der W eise, dafs der

Fig. 459.

Fig. 461.

delnde Platte in den Führungen der A schenfalltür 
herabgleitet und eine schräge Gleitbahn für heraus
fallende K ohleteilchen nach dem A sch en fall bildet. 
D ie pendelnde Platte der Ofentür bildet also in ihrer 
Arbeitsstellung gleichsam  eine Fangplatte, die aber 
herausfallende Stücken nach dem A schenfall befördert.

Gänzlich verm ieden wird das H erausfallen bei 
der 1899 von A ntonie A hrens geb. L aik au f in M ün
chen vorgeschlagenen und 1902 von M. Göppel- 
mann jr. in München verbesserten Vorrichtung. D as 
W esen der V orrichtung besteht darin, dafs der in 
der E bene des Rostes liegende Q uersteg des T ü r
rahmens bew eglich gem acht ist und beim Öffnen der 
O fentür um kippt, sodafs etw a darauf lagernde A sch e
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oder glühender Brennstoff in den A schen fall stürzt. 
D ie  ursprüngliche Form  der V orrichtung ist in 
Fig. 462 u. 463 in zwei Ausführungsform en dargestellt 
und zw ar zeigt Fig. 464 u. 465 die eine A usführung 
in Ruhe- und Arbeitsstellung im Längsschnitt, Fig. 466 
ist ein Querschnitt dazu und Fig. 467 ein Längs
schnitt durch die zw eite Ausführungsform . D er vor

Fig. 462. Fig. 463.

dem R ost a liegende Q uersteg b des Türrahm ens d 
ist mit zwei D rehzapfen c derart im letzteren ge
lagert, dafs er bei geschlossener O fentür w agerecht 
also in einer E b en e mit dem Rost steht (Fig. 462),

Fig. 465- Fig. 464-

beim  Öffnen der T ür aber selbsttätig nach unten 
kippt und dabei das au f ihm lagernde Material nach 
dem A sch enfall h entleert (Fig. 463). D ie D reh
zapfen c können am Steg b so angebracht sein, dafs 
er beim  Öffnen der T ü r entweder nach aufsen (Fig. 465) 
oder nach innen (Fig. 463) kippt. Zw eckm äfsig  ist 
die Einrichtung so ausgebaut, dafs sich der Steg 
beim Schliefsen der Ofentür wieder selbsttätig in die

w agerechte L age  einstellt. Zu diesem Z w ecke bringt 
man am Steg b seitwärts einen A rm  f  an, welcher 
beim Schliefsen der Tür durch diese letztere selbst, 
wie bei Fig. 465 oder durch einen Stift g  wie bei 
Fig. 463 den Steg b in die w agerechte L ag e  bringt 
und darin so lange festhält, bis die Ofentür wieder 
geöffnet wird. Bei der Einrichtung nach Fig. 463 
ist zw eckm äfsig am Rahm en ein Anschlagstift vor
gesehen, gegen den beim  Herunterklappen des Ste
ges b sich der Stift f  legt. D er Steg  b könnte auch 
anstatt im Türrahm en am Rost kippbar gelagert sein.

D ie  V erbesserung dieser Einrichtung bezw eckt, 
zu verhüten, dafs beim  A bw ärtsklappen des Q uer
steges b neben A sch e auch Brennstoffteile (K ohlen
stückchen und dergl.) in den A schenfall entleert 
werden. D ies wird dadurch erreicht, dafs der Q uer

steg nicht mehr in einer E bene mit dem Rost a, 
sondern höher als dieser liegt. D ie verbesserte V o r
richtung ist in Fig. 466 im Schnitt, in Fig. 467 in 
A ufsicht gezeichnet. K lap p t beim Öffnen der O fen
tür e der Q uersteg b nach abwärts, so stellt sich 
derselbe mit seiner O berfläche schräg gegen den 
Rost a ein und läfst einen Spalt s von solcher Gröfse 
zwischen sich und der vorderen Rostkante frei, dafs 
w ohl A sch e, nicht aber auch Brennstoffteile, wie 
K ohlenstückchen und dergl. in den A schenfall g e
langen können. Dieselben werden vielm ehr auf dem 
Roste a zur weiteren V erbrennung abgelagert.

D er Q uersteg b kann oben an seiner äufseren 
Kante mit einer Schutzleiste t versehen sein, um 
jedes Herausfallen von au f dem selben befindlichen 
Ablagerungen auszuschliefsen. U m  auch bei ge
schlossener Ofentür, also bei w agrecht stehendem 
Quersteg ein H inabfallen von Brennstoffteilchen zwi-
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sehen dem R ost und dem höher liegenden Q uersteg 
zu verhindern, kann der letztere an seiner dem Rost 
zugekehrten Seite eine nach abwärts bis an oder 
unter die Rostebene reichende Zunge z tragen.

Zum  Schlüsse ist über eine Schutzvorrichtung

zu berichten, bei w elcher der an der Ofentür lagernde 
Brennstoff beim  Öffnen derselben au f dem Roste 
zurückgeschoben wird. D ie von H. Studte in D om . 
W ielow ics bei Pakosch (Posen) aus dem Jahre 1903 
stam m ende V orrichtung besteht aus einer an der

Innenseite der O fentür angeordneten Stauplatte, w elche 
sich durch Türgriffhebun g von der inneren Türfläche 
fort nach innen schw ingen oder klappen läfst. F ig. 
468 zeigt die V orrichtung in V orderansicht, Fig. 469 
in Seitenansicht, Fig. 470 ist eine Unteransicht der 
T ü r bei aufgeklappter Stauplatte und Fig. 471 ein 
Schnitt (Oberansicht) nach der Linie A — B von Fig. 
468. A n  der O fentür a ist ein W inkelhebel h an
gelenkt, der als G riff mit einer K ram p e des T ü r 
rahmens zusam m enw irkt und durch A usheben aus 
der Eingriffslage das Öffnen der T ü r erm öglicht. 
A n  der Innenseite der T ü r ist an Scharnieren die 
Stauplatte p angelenkt, die (Fig. 469) einwärts in 
den H erdraum  nach oben geklappt werden kann. 
D iese B ew egun g wird von dem G riffhebel h aus b e
werkstelligt, indem der abwärts gerichtete A rm  die
ses H ebels mit einem L enker n und das E nde dieses 
Lenkers mit einem G abelarm  m eines W inkelhebels 
q verbunden ist, dessen fingerartiger, durch einen 
Türausschnitt i hindurchreichender Fortsatz gegen 
die Platte p wirkt und bei v  seinen Drehpunkt b e
sitzt. Nimmt der W inkelhebel q bezw . sein Finger 
die in Fig. 471 gezeichnete Stellung ein, so liegt die 
Stauplatte p flach gegen die innere O fentürfläche. 
W ird  aber der W inkelhebel h durch A ushebun g des 
Griffes in V orbereitung zum Öffnen der T ür gedreht, 
so überträgt sich diese B ew egun g mittels des L e n 
kers n und H ebelarm s m a u f den Finger so, dafs 
letzterer die Stauplatte nach innen anhebt, w ie durch 
punktierte Linien in Fig. 469 angedeutet. Infolge
dessen werden die Brennstoffrückstände, w elche sich 
etwa gegen die Platte p gestaut hatten, in den H erd
raum zurückgeschoben, w odurch der vordere Rand 
der H erdsohle von Brennstoffrückständen gereinigt 
wird. Dipl. Ing. P r a d e 1.

Sicherheitsvorrichtungen für Fördermaschinen.
Von Regierungsbaumeister G r u n e w a l d ,  Aachen.

Fig. 472 zeigt schem atisch eine V erriegelung des 
Steuerhebels h, w elche bei der Sicherheitsvorrichtung 
F ig. 473 zur V erw endung kom m t und w elche ver
hindert, das kostspieliger G egendam pf vom  M aschi
nisten gegeben werden kann. A n  die Stelle des 
G egendam pfes tritt das ebenso wirksam e und mit 
D am pfgew inn verbundene Stauen.

A ufser bei Norm allast wirkt die Vorrichtung 
auch bei negativer Belastung und bei unvollkom m e
nem Seilausgleich, indem die durch die überhängende 
gröfsere oder kleinere Last mehr oder weniger be

schleunigte M aschine durch längere oder kürzere 
Einw irkung des Staudam pfes verzögert wird. Bei 
allen V erzögerungen wird der Staudam pf mit höherer 
Spannung in den K essel zurückgedrückt und so aufser 
der bekannten Zeitersparnis auch ein Gewinn an 
D am pfw ärm e erzielt. —

Für die Konstruktion sind folgende G esichts
punkte m afsgebend:

1. W ährend der Auslaufperiode, deren D auer 
entsprechend der gerade vorliegenden Last verschieden 
ist und durch die A n sch läge 1 bis 6 bestim m t wird,
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bleibt die D am pfzufuhr selbsttätig soweit ständig ab
gesperrt, dafs der M aschinist nur ein geringes posi
tives M om ent für sicheres Steuern einstellen kann. 
Ein sicheres Bew egen aus jeder K urbelstellung heraus 
bleibt trotzdem stets m öglich. Ist die H ängebank 
ungefähr erreicht, so drückt eine Stufenbrem se die 
Brem sbacken leicht an, und bei weiterem  F ort
schreiten wird die Brem sw irkung verstärkt, so dafs 
nach geringer Ü berschreitung der H ängebank das 
vom  M aschinisten noch einstellbare, sehr geringe 
positive M om ent nicht mehr imstande ist, die M a

schine w eiter zu bew egen.

Verriegelung für Staufördermaschinen.

fü r d/e Vor wärtsfa/irf

w irkende Stauwirkung eingestellt, w elche die Massen 
wirtschaftlich ohne jede Erschütterung und M ehr
beanspruchung der Seile verzögert.

5. D ie Stauwirkung verhindert selbsttätig, dafs 
die gehobene Last in den Schacht zurückfällt. G egen
dam pf würde eine Beschleunigung in entgegen
gesetzter Richtung bewirken.

6. In jeder Stellung, auch während des ersten

Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen.

Fig. 472.

2. D er M aschinist kann beim A nfahren den 
Steuerhebel nur nach der richtigen Seite auf gröfste 
A rbeitsleistung auslegen. B ei falscher A uslegun g 
wird die geringe, für das Um setzen erforderliche 
D am pfzufuhr auf keinen Fall, auch nicht nach Ü ber
windung eines W iderstandes (Feder) erhöht.

3. W ährend des ersten T eiles des Förderzuges 
verhindert ein R egler die Ü berschreitung der höchst 
zulässigen G eschw indigkeit und stellt auch aus wirt
schaftlichen Gründen unabhängig vom  Maschinisten 
kleine, der Belastung entsprechende Füllungen ein. 
E ine die W irtschaftlichkeit nachteilig beeinflussende 
D rosselung des D am pfes ist ausgeschlossen.

4. Je nach Gröfse der Belastung, je  nachdem  
die B elastung positiv oder negativ ist, wird selbst
tätig später oder früher eine mäfsige, gleichm äfsig

Schnitt A-B.

Fig. 473-

T eiles des Förderzuges, ist der Maschinist imstande, 
eine gröfste, kostenlose Staudam pfwirkung einzustellen.

So wird aufser auf die sichere und genaue 
Führung auch auf die wirtschaftliche Ausnutzung des 
D am pfes Bedacht genom men.
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Schutzvorrichtungen an Pressen.
Mitteilungen von Oberingenieur M ax S c h u b e r t h ,  technischem Aufsichtsbeamten der südd. Edel- und Unedelmetall-

Berufsgenosssenschaft S tu t tg a r t . •

Elektromagnetische Keilauslösung für Exzenterpressen.

Fig. 474.

Auf diese neue Sicherheitseinrückung der F e i
ten - Gu i l l e a u me  - L a h m e y e r w e r k e  A .-G . 
Fr a nkf ur t  a. Main sei besonders aufmerksam ge
macht.

Wie aus der Zeichnung deutlich ersichtlich ist, 
kann dieselbe als einfache oder doppelte Handein
rückung benutzt werden, je nachdem die einfache

~ ~ n  .

oder doppelte Stromunterbrechung durch Benutzung 
eines oder beider Druckknöpfe in Funktion tritt.

Die einfache Stromunterbrechung soll nur dann 
gebraucht werden, wenn zur Zuführung des Materials 
eine Hand benötigt ist (z. B. bei gedeckten Schnitten).

Die Schutzvorrichtung ist leicht anzubringen und 
nicht teuer.
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D ie  K e i l m u t t e r
(System Schubert-Rechnitz).

E s ist bekannt, dafs die einfache Schrauben
mutter, sobald sie fortwährenden Erschütterungen aus
gesetzt ist, sich sehr leicht au f ihrem Schrauben
bolzen selbsttätig löst, wodurch unter Umständen 
schw ere U nfälle herbeigeführt werden können. E b en 
so bekannt ist auch, dafs man die verschiedensten 
Mittel anwendet, um diesen Ü belstand zu verm eiden, 
von denen das bekannteste und einfachste, die G e
genm utter, zw ar in vielen Fällen den beabsichtigten 
Zw eck erfüllt, jedoch  eine unbedingte Sicherheit nicht 
gewährt.

D ie von M ax Schubert, G. m. b. H. in Cottbus 
fabrizierte, in den meisten Staaten gesetzlich ge-

Fig. 477.

schützte K e i l m u t t e r ,  System  Schubert-Rechnitz, 
scheint geeignet, vollen Ersatz für alle jene H ilfs
mittel zu bieten und zugleich unbedingte Sicherheit 
gegen  selbstständiges Lösen zu gewähren.

W ie Fig. 477 erkennen läfst, besteht dieselbe 
aus dem sechskantigen Mantel C, mit schw ach koni
scher sechskantiger H öhlung und zwei, innen mit 
den betreffenden G ew indegängen versehenen G ew inde
schalen B A , die äufserlich, der H öhlung des Mantels 
entsprechend, sechskantig und konisch bearbeitet sind, 
sodafs sie in denselben passen. D iese G ew indescha

len werden an der betreffenden Stelle um den Schrau
benbolzen g e le g t , bilden also dessen Mutter und 
werden mit H ilfe des aufgeschobenen Mantels wie 
eine gew öhnliche Mutter angedreht. Sobald nun der 
M antel gegen das W iderlager stöfst, schieben sich 
die G ew indeschalen in den M antel hinein, wodurch 
sie gleichzeitiger und fester gegen den B olzen ge- 
prefst werden, sodafs alle G ew indegänge der Schalen 
und des Bolzen zum innigsten A nliegen k o m m en ; 
es ist dann nur unter grofsem  Kraftaufw ande m ög
lich, die Mutter wieder zu lösen.

D ie Keilm utter bietet aber neben der Sicherheit 
gegen selbststätiges Lösen noch m ehrere andere V o r
teile. D a  alle Gew indegänge des Bolzens und der 
Mutter fest aneinander liegen, so kann das Gewinde 
des Bolzens etwas weniger t ie f geschnitten werden, 
als bisher, wodurch der K ern des Bolzens weniger 
geschw ächt, die Tragfähigkeit desselben also erhöht 
wird.

D ie Keilm utter eignet sich ganz besonders auch 
für M assenfabrikation, weil, da ein toter G ang nicht 
eintreten kann, weniger Sorgfalt au f Instandhaltung 
der Schneidew erkzeuge zu verwenden ist, als bei den 
gewöhnlichen Muttern. E s können sogar die G e
windeschalen und Mäntel durch Pressung hergestellt 
werden.

D ie K eilm utter läfst sich auch auf solche G e
winde autbringen, die etwa in der Mitte einer Stange 
sich befinden und denselben äufsern Durchm esser 
haben wie diese, es ist also in einem solchen Falle 
nicht nötig, die Stange an dieser Stelle durch Stauchen 
oder Einschweifsen eines stärkeren Stückes zu ver
stärken, falls dies nicht mit Rücksicht a u f die Festig
keit notwendig ist. F alls bei glatten Bolzen geteilte 
Gewindeschalen aus irgend einem Grunde nicht er
wünscht sind, kann an ihrer Stelle eine aus dem 
Ganzen hergestellte Mutter verw endet werden, die 
an zwei gegenüberliegenden, oder an mehreren Stellen 
bis auf ihre halbe H öhe (Fig. 478) aufgeschlitzt ist; 
der Mantel wird dann dieselben D ienste tun, w ie bei 
den Gewindeschalen.

D ie Keilm utter verdient w egen ihrer Zuverlässig
keit jedenfalls besondere Beachtung.

K . S,
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Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das D atum  bei der A nm eldung 
g ib t den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
4 .  6 . 0 8 .

Entstaubungsanlage. —  H. Hammelroth & 
Co. G. m. b . H. ,  Cöln-Lindenthal. —  8e. H. 42438 —  
19. 12. 07.

Wasserstandszeiger für Dampfkessel mit in
einem mit dem Wasser- und Dampfraum des Kessels in
Verbindung stehenden Gehäuse angeordnetem Schwimmer.
—  Alwin Konrad, Görlitz, Postpl. 21. —  13 c. K. 35523
— 23. 8. 07.

Vorrichtung zum Entfernen des Kessel
steins in Dampfkesseln mit einer oder mehreren in einem
Gestell gelagerten Reinigungswalzen. —  Adolph Schrör, 
Bremen, Rückertstr. 12/14. —  13 e. Sch. 27471 —  25. 3.07.

Keil-Fangvorrichtung för Aufzüge und ähn
liche Fördereinrichtungen. —  Carl Weismann, Cöln, Wer- 
derstr. 37. —  35 a. W. 28793 —  26. 11. 07.

Vorrichtung zur Verhinderung des Springens 
von Schöpftrommeln rotierender Quecksilber-Vakuumpum
pen. —  Dr. Wolfgang Gaede, Freiburg i. B., Salzstr. 13. 
—■ 421. G. 25504 —  13. 9. 07.

9 .  6 .  0 8 .
Rückschlagfreie Andrehkurbel. —  Johann 

Joseph Bücher, Zürich. —  46c. B. 43315 —  5. 6. 06.
Vorrichtung zur staubfreien Entleerung von 

Müllgefässen in einen Sammelbehälter. —  Wilhelm Sood, 
Hamburg, Eppendorferweg 176. —  81 d. S. 25106 — 
15. 8. 07.

1J. f i.  0 8 .
Zweiflügelige Wettertür, die sich bei Be

lastung einer schwingenden Gleisbrücke selbsttätig öffnet 
und unter Einwirkung eines Gegengewichts selbsttätig 
schliesst. —  Ernst Hese, Beuthen S.-O., Dyngosstr. 62. —
5 d. H. 42 844 —  6. 2. 08.

Fangvorrichtung für Förderkörbe und ähn
liche Einrichtungen. —  Samuel Henrard, Lüttich. —  35 a.
H. 39776 —  25. 1. 07.

Gerüst für Hebe-, Transport- und ähnliche 
Zwecke aus gelenkig miteinander verbundenen Scheren. —  
Johannes Martin, Ludwigshafen a. Rh., Bismarckstr. 75. —  
37 e. M. 30660 —  25. 9. 06.

Verfahren zur Verhinderung des Treibens 
von chemischen Feuerlöschern. —  Minimax Consolidated 
Limited, London; Vertr.: Clemens Wagener, Neuruppin.
—  61 b. M. 33 303 —  2. 10. 07.

Lüftungsvorrichtung für Unterseeboote. —  
The British Submarine Boat Company Limited, London.
—  65 a. B. 46151 —  20.9.06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

1. 6 .  0 8 .
Vorrichtung zur Entlüftung von Dampfkes

seln. —  Hermann Keller, Giesenkirchen b. Rheydt. —
13 a. 340 107.

Flasche für Bergleute. —  Peter Schlupp, 
Düsseldorf, Hunsrückenstr. 60. —  33 d. 340 065.

Vorrichtung zum Wassergeben auf in Woh
nungen entstehende Brandherde. —  Ernst Kümmlee, Ebers
walde. —  61 a. 340 227.

Vorrichtung zum Öffnen und Schliessen von 
Schotttüren usw. von einer Zentrale und von Ort und Stelle 
auf hydraulischem Wege. —  Christian Wölck, Boxhagen- 
Rummelsburg, Neue Bahnhofstr. 33. —  65a. 340070.

Mit aufblasbarem Schlauch versehener Ret- 
tungs- und Schwimm-Gürtel. —  L£on Thirion, Markirch i. E.
—  65 a. 340588.

Lagerfass-Sicherung, bestehend aus einem 
mit beweglichen, verschraubbaren Haken versehenen, an 
den Schienen festzupressenden Klotz. —  Max Ach, Egg, 
Vorarlberg, Österr. —  81 e. 340591.

Bremsvorrichtung für mechanische Web
stühle mit am Bremshebel kugelgelenkartig befestigtem 
Bremsschuh. —  Grossenhainer Webstuhl- u. Maschinen
fabrik Akt.-Ges., Grossenhain i. S. —  86c. 340410.

9 .  6 .  0 8 .

Selbstschliessende und von einem anderen 
Orte aus verriegelbare Tür für Bahnübergänge. —  Stoll & 
Cie., Bischheim i. E. —  20 i. 341039.

Zusammenklappbare Schutzhütte. —  M. 
Becker, Berlin, Invalidenstr. m .  —  33 d. 340864.

Schutzvorrichtung für Kreissägen, bei welcher 
die Schutzhaube an drehbaren Armen frei beweglich 
befestigt und mit Anläufen zum Anheben der Schutzhaube 
versehen ist. —  Paul Wolf, Seelingstädt b. Werdau i. S.
—  38 e. 340 724-

Vorrichtung zum Herablassen von Personen 
aus den oberen Stockwerken von Gebäuden bei Feuers
gefahr. —  Emil Augustin, Danzig, Joppengasse 24. —  
61 a. 340865.

Erteilte Patente.
D eu tsch lan d.

Kl. 42 e. 190828. —  Staub fangvorrichtung an Fülltrich
tern von Mefsapparaten für stäubendes Gut. —  Dorste- 
ner Eisengiesserei und Maschinenfabrik Akt.-Ges. in 
Hervest-Dorsten i. W. (Fig. 479 u. 480.)

Bei Messapparaten für stäubendes Gut mit unterhalb 
des Ausfallloches hin- und herbeweglichem Messschieber 
entwich beim jedesmaligen Neuauffüllen des Messschiebers, 
also beim Hineinfallen des Gutes aus dem Vorratstrichter 
durch den engen Spalt zwischen Schieber und Trichter ein 
grösserer Teil feinen Staubes und belästigte die bedienen- 
Arbeiter. Bei der neuen Vorrichtung wird dies dadurch 
verhindert, dass der Trichter d von einem zweiten Trich
ter umgeben ist, sodass ein ringförmiger Hohlraum h ge
bildet wird. Dieser kann den Zylinder d ganz oder teil
weise umschliessen. Steht der ringförmige Raum h mit 
dem Inneren f des Zylinders in Verbindung, so stürzt die 
entsprechende Mehlmenge in den Raum f hinab. Die stau
benden Teile treten aber nicht nach aussen, sondern in 
den Ringraum h, wirbeln hier nach oben und treten, wie 
die Pfeile es angeben, in den Trichter d zurück.
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Fig. 479 u. 480.

Die Arbeiter werden also nicht nur geschätzt, sondern 
es findet auch eine Ersparnis an Mehl statt.

Literatur,
Dr. von Schwartz, Gewerberat, Handbuch zur Erkennung, 

Beurteilung und Verhütung der Feuer- und Explosions
gefahr chemisch-technischer Stoffe und Betriebsanlagen. 
Konstanz a. Bodensee, E r n s t  A c k e r m a n n ,  Gross- 
herzogl. Hofbuchhändler 1907. 2. Auflage.
In verhältnismässig schneller Folge erschien die 2. Auf

lage vorstehenden Werkes, dessen Inhalt aus seinem Titel 
zur Genüge ersichtlich ist. War das Buch in seiner ersten 
Auflage von vielen Seiten als eine Notwendigkeit bezeich
net worden, die eine Lücke auf dem einschlägigen Bücher
märkte auszufüllen berufen war, so gilt dies natürlich eben
so von der zweiten Auflage, die, wie der Verfasser in dem 
Vorwort zu ihr selbst sagt, manche zweckentsprechenden 
Änderungen bringt, die auf verschiedene ihm gemachten 
Vorschläge zurückzuführen sind. Dass sich bei diesen Vor
schlägen auch industrielle Unternehmer beteiligt haben, 
ist ein erfreulicher Beweis für das Zusammenwirken von 
Theorie und Praxis. Das Buch soll als praktisches Hand
buch dienen. Diese unmittelbar praktische Aufgabe findet 
sich in seiner Bearbeitung vortrefflich gelöst. Sowohl was 
Übersichtlichkeit der Anordnung, als auch Vollständigkeit 
anbelangt, wird es in vielen Einzelfällen auch manchem 
Nichtfachmann Rat erteilen können. Aber neben diesem 
Zwecke bietet das Buch mit seiner Fülle von Stoff noch 
dem Fachmann in vieler Hinsicht Belehrung und Anregung,

weil es auf viele Einzelfragen in grösser Ausführlichkeit ein
geht, die vielfach bisher kaum Raum gefunden haben in 
anderen Handbüchern. Von besonderer Wichtigkeit er
scheinen die neu aufgenommenen, bezw. erweiterten Kapitel, 
die gegen die erste Auflage manche wesentliche Vervoll
kommnungen bringen. So ist z. B. durch die Neuaufnahme 
des Abschnittes D. VIII. Theater und Schaubühnen der 
Interessentenkreis des Werkes bedeutend erweitert. Die 
hier zum Ausdruck gelangten Ansichten erscheinen uns von 
grösser Bedeutung wenn sie auch nicht gerade Neues brin
gen und deshalb sehr wohl auch in der ersten Auflage 
hätten berücksichtigt werden können. Dass überhaupt bei 
der überaus grossen Fülle des Stoffes wohl keinem Leser 
die Behandlung auch in der zweiten Auflage lückenlos er
scheinen wird, versteht sich von selbst, ebenso wie über 
manche Punkte selbst verschiedene Ansichten herrschen 
werden. Als Beispiel möchten wir die Tabelle über feuer
sichere Entfernungen S. 98— 100 bezeichnen, in der uns 
manche Zahlen zu hoch, andere zu niedrig gegriffen er
scheinen. Von Wichtigkeit wäre vielleicht auch die Auf
nahme anerkannter Grundsätze oder dergl. gewesen, wie 
solche von verschiedenen Zentralstellen für Lagerung und 
Verarbeitung besonders feuersgefährlicher Stoffe aufgestellt 
worden sind. Immerhin sind dies alles gegenüber dem 
grossen allgemeinen Wert des Buches verschwindende Lücken, 
die sich bei einer späteren Auflage leicht beseitigen lassen 
und den Wert des Buches selbst in keiner Weise beein
trächtigen.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass auch die zweite Auf
lage zahlreiche Freunde finden wird, die angesichts der 
in ihr niedergelegten Arbeit dem Verfasser Dank wissen 
werden. — x—

XIV. Internationaler Kongress für Hygiene und Demo
graphie. Durch Fertigstellung des vier Bände umfassen
den offiziellen Kongressberichts sind die Arbeiten des XIV. 
Internationalen Kongresses für Hygiene und Demographie 
Berlin 1907 beendet. Der Versand der beiden letzten 
Bände an die Mitglieder des Kongresses erfolgt noch im 
Laufe dieses Monats.

Der gesamte Bericht ist im Verlag August Hirschwald, 
Berlin, erschienen und zum Preise von Mark 50 im Buch
handel erhältlich. Auch werden die Bände einzeln zu fol
genden Preisen abgegeben: Band I —  6 Mark, Band II —
14 Mark, Band III 1. Teil —  10 Mark, Band III 2. Teil
—  10 Mark, Band IV —  10 Mark.

Das Sachverständigenwesen in Patentprozessen zugleich 
ein Beitrag zur Frage der Errichtung eines selbständigen, 
gemischten Patentgerichtshofes von Dr. F r i t z  R a t h e 
n a u ,  Landrichter in Berlin. —  Carl Heymanns Verlag 
1908. —  8°. 63 S.

Der Verfasser geht von den anlässlich des Düssel
dorfer Kongresses des deutschen Vereins für den Schutz des 
gewerblichen Eigentums (3— 8 Sept. 1907) zutage getrete
nen und vom Vorsitzenden, Direktor v. S c h ü t z  lebhaft 
unterstützten Äusserungen des Prof. Dr. Du i s b e r g ,  Elber
feld aus, welcher sich für die Errichtung von Sonderge
richtshöfen für gewerblichen Rechtsschutz ausgesprochen
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hatte, bei dem Vertreter der Regierung, Herrn Geheimen 
Oberjustizrat K ü b 1 e r, aber auf energischen Widerspruch 
gestossen war. Angesichts dessen, dass diese Sonderbe
strebungen viele Anhänger haben, glaubt der Verfasser 
alle Gegner dieser Ziele aufrufen zu müssen, um di es en 
n e u e n  A n s t u r m  a u f  d e n  o r g a n i s c h e n  B a u  
d e r  d e u t s c h e n  J u s t i z p f l e g e  a b z u w e h r e n .

In den nachfolgenden Ausführungen beschäftigt sich 
der Verfasser mit dem wesentlichsten Argument, das zu
gunsten der gemischten Patentgerichte ins Feld geführt 
wird, mit dem S a c h v e r s t ä n d i g e n w e s e n .

Von den gegen die Gerichte erhobenen Angriffen will 
er denjenigen der falschen Fassung der Beweisbeschlüsse 
und der unrichtigen Formulierung der an die Schverstän- 
digen zu richtenden Fragen zur Erörterung vor der Öffent
lichkeit nicht zulassen, da diese Seite der Frage rein 
juristischer Natur und deshalb in erster Linie von Juristen 
zu beachten sei. Dagegen soll die andere Richtung der 
Angriffe, die Art und Weise der Bestellung des Sachver
ständigen durch das Gericht, eingehend beleuchtet werden.

Durch diese Scheidung der beiden Angriffsrichtungen 
in eine nur vor dem Richterstande diskutable, und in eine 
vor dem gemischten Forum von Technikern und Juristen 
zu erörternde, ist. der Verfasser in eine einseitige Behand
lung der Materie gelangt, die von vornherein seinen Unter
suchungen eine schiefe Wendung geben musste. Diese 
Scheidung liegt nicht im Interesse einer umfassenden Be
handlung der hier zur Erörterung stehenden Fragen. Beide 
Fragen hängen vielmehr so eng zusammen und sind so fest 
miteinander verkettet, dass eine Lösung der einen ohne die 
andere nicht durchführbar ist und zu einem lückenhaften 
Schlüsse führen muss; steht doch über beiden die auch 
vom Verfasser berührte und von der gesamten Techniker- 
wie Juristenwelt eifrig diskutierte Frage der Schaffung von 
g e mi s c ht e n S o nd e r g e r i c h t s h ö f e n  für die Recht
sprechung in Patentsachen.

Die Argumente, welche der Verfasser —  wie anzuer
kennen ist —  in objektiver Weise abwägt und als Für und 
Wider ins Feld führt, zeigen die ganzen Schwierigkeiten, 
welche die Beschaffung geeigneter Sachverständiger für die 
Gerichte herauf beschworen hat. Mit R.’s Vorschlägen, zur 
Beseitigung dieser Schwierigkeiten kann man sich im all
gemeinen einverstanden erklären. Sie sind am Schlüsse der 
Broschüre in Leitsätze zusammengefasst. Ganz abwegig 
ist indessen der Leitsatz II, in welchem der Verfasser die 
eben erwähnten Sondergerichte streift. Der Leitsatz ii  

lautet:
„Die Misstände auf dem Gebiete des Sachverständi- 

„genwesens machen die Errichtung von gemischten Sonder- 
„gerichten für Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes 
„nicht notwendig: sie werden auch durch solche Gerichts
h ö fe  nicht beseitigt.“ —

Zu diesem Schlüsse ist der Verfasser bei Beleuchtung 
des heutigen Sachverständigenwesens gekommen. Er ver
urteilt das Wesen der U n i v e r s a l s a c h v e r s t ä n d i 
g e n  und weist auf das Patentamt hin, das die gesamten 
technischen Fächer in 89 Haupt-, 480 Unterklassen und 
7950 Gruppen eingeteilt hat. Er nimmt —  freilich nicht ganz

richtig —  an, dass die meisten Bearbeiter dieser Unterklassen 
besondere Fachkunde auf dem Sondergebiet einer Unter
klasse besitzen und möchte diese Einteilung auch für die 
Liste der Spezialsachverständigen nicht gerne missen. Hin
gegen bezeichnet er die Liste der öffentlieh bestellten und 
ein für allemal beeidigten Sachverständigen für fast wertlos.

Die Grenze, welche hier zwischen dem Spezial- und 
Universalsachverständigen gezogen wird, ist unscharf, und 
unter diesem Mangel leidet die ganze Beweisführung des 
Verfassers. Was versteht der Verfasser überhaupt unter 
einem Spezialsachverständigen in einem besonderen Fache 
der Technik? Es ist bekannt, dass man in den tech
nischen Wissenschaften hinsichtlich der Definition eines 
Sachverständigen einen ändern Massstab anzulegen hat, 
als z. B. in der Medizin. Das liegt an der Materie. Die 
Organe des menschlichen Körpers, von welchen jedes nur 
e i n z e l n  oder p a a r i g  im menschlichen Körper vertreten 
ist und seine Eigenart in bezug auf Bau und Aufgabe be
sitzt erfordern ein b e s o n d e r e s  Studium und machen 
den Forscher und Gelehrten zum Spezialisten. Anders in 
der Technik.

Dort gibt es v e r w a n d t e  Gebiete, die ineinander 
übergreifen, ja es gibt Maschinen, die nach denselben 
Gesetzen arbeiten und doch wieder ganz verschiedenen 
Gebieten angehören. Endlich bauen sich wieder einzelne 
Gebiete auf anderen auf und machen deren Spezialkenntnis 
zur Voraussetzung. Man darf daher natürlich einen Augen
arzt nicht als einen Sachverständigen auf dem Gebiete z. B. 
der Ohrenkrankheiten bezeichnen, es wäre indessen un
richtig, z. B. einem Sachverständigen für Gebläse, Kom
pressoren und Luftpumpen die Sachkunde auf dem Ge
biete des Pumpenbaues oder der Dampfmaschinen oder 
derjenigen Fächer, die damit verwandt sind und auf denen 
sie sich aufbauen, ohne weiteres abzusprechen. Diese Ge
biete —  und deren gibt es noch unzählig andere Grup
pierungen —  zeigen innere technische Verwandtschaften, 
und die Beschäftigung mit dem einen bringt Erfahrungen 
auf dem ändern. Häufig sind zur Beurteilung einschlägiger 
Fragen vom Techniker sogar die verwandten Gebiete 
heranzuziehen, will er keinen Fehlschuss in seinen Ent
scheidungen tun. Aus dieser Erkenntnis werden auch bei 
der Zuteilung der technischen Fächer im Patentamt die 
richtigen Schlüsse gezogen. Den Begriff des Spezialsach
verständigen darf man deshalb in der Technik nicht zu 
eng ziehen. Erweitert man ihn aber richtig, so schrumpft 
die Zahl von 480 Spezialsachverständigen ganz bedeutend 
zusammen, und es entsteht eine kleine Anzahl von Gruppen. 
Das gänzliche Verwerfen der Listen der beeidigten öffent
lichen Sachverständigen beruht daher auf einem Verkennen 
der Wissensgebiete der Technik, wobei indessen zugestan
den sein mag, dass eine Sichtung dieser Listen erwünscht ist.

Auf diesen Punkt darf an dieser Stelle um deswillen 
näher eingegangen werden, weil gerade hier vom Ver
fasser eingesetzt wird, um ein Hauptargument gegen die 
technischen Richter zu schaffen. Denn R. ist der Ansicht, 
dass man „nicht genügend viel Spezialisten als technische 
Richter gewinnen könnte, um sie als Sachverständige für 
ten Spezialgebiet erachten zu können, und um nur auf
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ihre Autorität hin Urteile zu fällen.“ Bei richtiger Grup
pierung der Spezialgebiete liegt aber noch lange nicht 
die Gefahr vor, dass dann die t e c h n i s c h e  Ha l b b i l d u n g  
auf der sella curulis eines Gerichtshofes Platz nehmen 
könnte, oder dass der technische Richter sein Wissen über
schätzen und den Sachverständigen ausschalten könnte, 
wie der Verfasser fürchtet.

Der technische Richter wird vielmehr die Grenze 
seines Spezialwissens genau abzuschätzen wissen und in 
geeigneten Fällen den Sachverständigen hinzuziehen. Jeden
falls wäre durch den technischen Richter, dessen Wissen 
einerseits auf das Gebiet des technischen Spezialfaches 
und andererseits auf das juristische Gebiet hinübergreift, 
eine sichere Brücke geschlagen, auf der das Recht in das 
dem Durchschnitts-Juristen gänzlich fremde Gebiet tech
nischer Probleme gelangen könnte und eine befriedigende 
Rechtsprechung zu erzielen wäre. Die Ausführungen des 
Verfassers haben im Augenblicke, wo der Deutsche Verein 
für den Schutz des gewerblichen Eigentums in Leipzig ge
tagt hat (15.— 20. Juni 1908), und über die Vorschläge 
seiner Patentkommission betreffend die Gerichtsbarkeit in 
Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes in Beratung 
stand, erhöhte Bedeutung. Eine Reihe der angeführten 
Argumente ist bereits von beiden Seiten, technischen wie 
juristischen, vielfach erörtert worden. Nur wenn beider
seits sine studio ac ira gestritten wird, kann die schweben
de Frage zu gedeihlicher Lösung gebracht werden.

. Es mutet angesichts dieses gewiss allseitig zu billigen
den Grundsatzes eigentümlich an , dass in der Broschüre 
überall, wo die Rede auf die gemischten Sondergerichts
höfe kommt, aus den Worten des Verfassers Abwehrver
suche vorgenommen werden, deren Tendenz von einem 
gewissen Angstgefühl diktiert zu sein scheint und sich 
wie ein roter Faden durch die ganze Broschüre hinzieht.
Darauf lassen Wendungen schliessen w ie : ........ um diesen
neuen Ansturm auf den organischen Bau der deutschen 
Justizpflege abzuwehren‘ (S. 6), ferner . . . .  unsern Ge
richten wiederum ein Stück ihrer Kompetenz zu entreissen 
(S. 46). Eigentümlich klingt folgendes Lamento (S. 52): 

„In Kurzsichtigkeit“ : Denn es wird nicht geprüft, 
ob die zu erwartenden Vorteile so gross und ausschlag
gebend sind, dass sie den gewünschten Einbruch in das 
wohlgefügte Gebäude der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
lohnen. Es soll hier zunächst kein Gewicht auf die all
gemeine Erwägung gelegt werden, dass jedes —  wie 
auch immer geartete —  Sondergericht naturgemäss da
zu beiträgt, die Autorität der ordentlichen Gerichte zu 
untergraben und das Vertrauen zu ihnen zuerschütern (?!) 
Nach den Gewerbegerichten, den Kaufmannsgerichten 
sollen nun die Patentgerichte folgen! Wer bürgt dafür, 
dass dann nicht Arbeiter-, Bank-, Börsen-, Makler-, 
Landwirtschafts-, Gesinde- und was sonst noch für Son
dergerichte gefordert werden! Die Justiz, so lange 
schon das Aschenbrödel der allgemeinen Staatsverwal
tung, soll nun wieder einesteils ihrer Zuständigkeit ent
kleidet werden! Jedes neue Sondergericht trägt ein 
Armutszeugnis für die Justiz an der Stirn und ist ein 
neuer Posten aus der Verlustliste der öffentlichen Rechts

pflege —  nebenbei auch geeignet, die tüchtigen Elemente 
aus dem Richterstand hinaus zu treiben. Im Interesse 
des allgemeinen Staatswohls kann gegen solche Be
strebungen nicht energisch genug Front gemacht wer
den !

Aus diesen Ausführungen geht mit einiger Deutlichkeit 
hervor, dass neben rein sachlichen Gründen auch andere 
Momente in die Diskussion hineingezogen werden. Eines 
derselben, die Verteidigung des juristischen Besitzstandes 
um jeden Preis, kommt hier zum Vorschein. Angesichts 
des Schadens aber, der für den Rechtsuchenden durch 
sachunkundige Richter herbeigeführt werden kann, müss
ten die persönlichen Gründe zurücktreten. Neue Zeiten 
erfordern neue Massnahmen und das allgemeine Staats
wohl beruht auf dem Wohle aller seiner Bürger, nicht auf 
den Sonderinteressen einer einzelnen Kaste.

Mit scharfen Worten hat einmal einer unserer ersten 
Techniker die Schäden der technischen Juristenurteile ge- 
geisselt. Auf dem Festmahle zur Feier des 50jährigen 
Bestehens des Berliner Bezirksvereins sagte S l a b y :

M. H., wer jemals Gelegenheit gehabt hat, einen 
ersten Juristen technisch belehren zu wollen, der weiss, 
dass das ausgeschlossen ist. Die Kraft, die man dabei 
nutzlos verschwendet, wird manchmal nur noch über- 
troflen von dem Dünkel, der dabei noch zum Ausdruck 
kommt.

M. H., ich habe eine Verhandlung erlebt, wo der 
leitende Jurist —  es war eine patentrechtliche Frage —  
zusammen mit Technikern beriet über eine ganz ver
zwickte Steuerung. Der Referent und der Korreferent 
boten alles auf, dem Juristen die Sache klar zu machen, 
denn er wol l t e  sie verstehen, und als er sie nicht ver
stand, sagte er mit kühler Ruhe: M. H., wir haben 
jetzt eine volle Stunde verhandelt, ich muss zu meinem 
Bedauern konstatieren, dass es Ihnen nicht gelungen 
ist, mir die Sache klar zu machen.

Bei dieser Erzählung drängen sich zwei Fragen auf:
1. Wie will es der juristisch gebildete Richter vor seinem 
Gewissen verantworten, in solchen Fällen überhaupt eine 
Entscheidung zu fällen? 2. Wie lange wird sich die Industrie 
eine solche Art der Rechtsprechung noch gefallen lassen?

Im Anschluss an diese Schlussbetrachtungen der Rezen
sion möge darauf hingewiesen werden, dass glücklicher
weise nicht alle Juristen auf dem Standpunkte des Ver
fassers stehen. Auf dem bereits oben erwähnten Leipziger 
Kongress des deutschen Vereins für den Schutz des ge
werblichen Eigentums hat der Reichsgerichtssenatspräsident
a.D . Dr. Bol z e  beherzigenswerte Worte an die Verteidiger 
oben geschilderter Ideen gerichtet, indem er sie aufforderte, 
mit dem alten Schlendrian in der Rechtsprechung ein 
Ende zu machen, denn die Sache habe schon zu lange 
unter der Buchstabenweisheit gelitten.

Der Kongress hat sich darauf in seiner grossen Mehrheit 
für die Schaffung gemischter Sondergerichtshöfe ausge
sprochen.

Damit ist die Frage der Gerichtsbarkeit in Sachen 
des gewerblichen Rechtsschutzes einen bedeutenden Schritt 
vorwärts gekommen; wird aber bei dem Widerstande, den



d ie  R egierung diesen Bestrebungen entgegengesetzt, je 
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inspektor Dr. N  i e  b  1 i n g  von C oln -L an d nach D ü sseldorf 
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assessor Dr. R o s e b r o c k  von Barm en n ach  C öln  zur 
kom m issarischen V erw altung der G ew erbeinspektion Cöln- 
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Die Herren Mitglieder und die von ihnen eingefuhrten Gäste werden hiermit zur

15.H anptversaimliiDg flesYereins Dentscber ßeYisionsInpnienre
dngeladen. Die Versammlung findet gemäfs Beschlufs der Kieler Hauptversammlung

Yom 0. bis 9« September 1908 
im Hörsaal für Physik (Nr. 12) der herzoglichen Technischen Hochschule in Braunschweig statt.

Tagesordnung:

i .  B  e r i c  h t d e s  V  o r  s t a  n d e s für die Zeit vom

26. August 1907 bis 6. Septem ber 1908.

a) V o rla ge  des Rechnungsabschlusses für das Jahr
1907/08.

b) B ericht der Rechnungsprüfungs - Kom m ission. E r

teilung der Entlastung für V o rsta n d , geschäfts

führenden Ausschuss und Schatzm eister.

c) V o rla g e  des K ostenvoranschlages für das Jahr
1908/09 (§ 7 der Satzungen).

d) Neuwahl der satzungsgem äss ausscheidenden M it

glieder des V orstandes, des geschäftsführenden Aus

schusses und der R edaktions - Kom m ission. V om
V o rstan d  scheiden a u s: H err Prof. G ary, vom ge 

schäftsführenden Ausschuss die H erren Bütow , 

Dr. L oeb n er und Behr. Für das verstorbene M it

glied des Ausschusses, Herrn O tto , ist eine Er
satzwahl vorzunehmen.

V o n  der Redaktions-Kom m ission scheiden a u s : 

die H erren F reudenberg, O tto  und Schefler. H err 
F reudenberg ist wieder wählbar, für die beiden 

anderen H erren sind Ersatzwahlen notwendig.
e) Bericht über den Stand der Vereinsschriften und 

die L a g e  des Vereinsorganes „S o zia l-T ech n ik “ .

3. M itteilung des R eichs-V ersicherun gsam tes: D i e  b  e -  
s o n d e r e n  G e f a h r e n  d e r  m o d e r n e n  G r o s s -  
g a s k r a f t m o  t o r e n .

4. H e frB e id e l: U n f ä l l e  i n  e 1 e k t r i s c t i e n  S t ä r k 
s t  r o  m a n l a g e n  u h  d U n f  a  11 v e r  h ü t u n g s - 
V o r s c h r i f t e n .

5. H err B rau n e: D i e  F a b r i k a t i o n  v o n  Z ü n d 
h ü t c h e n  u n d  S p r e n g k a p s e l n .

6. H err Dr. L o e b n e r: E r g e b n i s s e  d e r  P r ü f u n g  

von U n f a l l v e r s i c h e r u n g s p o l i c e n  t e c h 
n i s c h e r  A u f s i c h t s b e a m t e r .

7. H err B ra u n e : Ü b e r  S p e r r d e c k e l a t i  Z e n t r i 
f u g e n .

8. H err G rove : B e s  t r e b t i n g e n ,  d i e  z u l  ä  s s i g  e 

U m f a n g s g e s c h w i n d i g k e i t  d e r  S c h m i r 
g e l s c h l e i f s c h e i b e n  z u  e r h ö h e n  u n d  b e- 

m e r k e n s w e r t e  U n f ä l l e  a n  S c h l e i f m a -  
s c h  i n e n .

9. Herr O beringenieur H. Zeyssig, O xygen ia  G . m. b. H . 
Berlin : V o r f ü h r u n g  e i n e s  W  i e d e r b e 1 e  - 

b  u n g s a p p a r a t e s  f ü r  k ü n s t l i c h ?  u n d  

n a t ü r l i c h e  A t m u n g  n a  c  h D r .  B r a t  und 

von Sauerstoff-A tm ungsapparaten  und Luftzuführungs
apparaten  m it den neuesten zweckm ässigen V o rrich 
tungen.

10. T e c h n i s c h e ' M i t t e i l u n g e n . .
H err H ü tt : N e u h e i t e n  a n  P a p i e r v e r a r 

b e i t  u n g s m a  s c h  i n e n .

H err G a r y : B e s i c h t i g u n g  v o n  N e b e n 

b e t r i e b e n  d u r c h  t e c h n i s c h e  A u f s i c h t s 

b e a m t e  a n d e r e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n .

11. A n träge  der M itglieder.

12. Verschiedenes.

Im Anschlüsse an die Sitzungen sind Besichtigungen der Mühlenbauanstalt von Apime, Giesecke 
& Konegsn, der Aktiengesellschaft für Jute- und Flachsindustrie sowie der Zuckerwarenfabrik von Louis 
Hirsch in Aussicht genommen, an die sich ein Ausflug, nach Goslar i. H. anschliefsen soll«

Der Yorsitzende.
, /  . ■ . , ; ; ______  . ; Prof. M. Gary .

Für die Schriftleitung verantwortlich: Kegierungwrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W., Paulinenetr. 8.
Druck der Buchdruckerei Boitzflch, Albert Schulze, Boitzach.
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die Regierung diesen Bestrebungen entgegengesetzt, je
mals mit der Verwirklichung solcher Beschlüsse gerechnet 
werden können? — e.

Personalien.
Den Gewerbeinspektoren Dr. K l o c k e  in Bochum, 

Dr. M a r k s t a h l e r  in Neuwied und Dr. W e r n e r  in 
Hirschberg i. Schl, ist der Charakter als Gewerberat mit 
dem persönlichen Range als Rat vierter Klasse verliehen 
worden.

Dem Fräulein Eva S c h u h m a c h e r  aus Breslau ist 
zum i. Juni d. Js. der Gewerbeinspektion Breslau I als 
Gewerbeinspektionsassistentin überwiesen worden.

Zum i. Juni d. Jhs. wurden versetzt der Gewerbe
inspektor Dr. N i e b 1 i n g von Cöln-Land nach Düsseldorf 
unter Verleihung der Stelle des zweiten gewerbetechnischen 
Hilfsarbeiters bei der dortigen Regierung, der Gewerbe
assessor Dr. R o s e b r o c k  von Barmen nach Cöln zur 
kommissarischen Verwaltung der Gewerbeinspektion Cöln- 
Land.

Yerein deutscher Revisions-Ingenieure E. Y .
----------------oo----------------

D ie H erren Mitglieder und die von ihnen eingeführten Gäste werden hiermit zur

15.HauDlYersafflmlnn£ fles Vereins Deutsclier ReYisions-In£enieureE.V.
eingeladen. D ie Versam m lung findet gem äfs Beschlufs der K ieler H auptversam m lung

Yom 6. bis 9. September 1908 
im Hörsaal für Physik (Nr. 12) der herzoglichen Technischen Hochschule in Braunschweig statt.

Tagesordnung’:

3-

B e r i c h t  d e s  V o r s t a n d e s  für die Zeit vom 
26. August 1907 bis 6. September 1908.
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Jahr 

1907/08.
b) Bericht der Rechnungsprüfungs - Kommission. Er

teilung der Entlastung für Vorstand, geschäfts
führenden Ausschuss und Schatzmeister.

c) Vorlage des Kostenvoranschlages für das Jahr 
1908/09 (§ 7 der Satzungen).

d) Neuwahl der satzungsgemäss ausscheidenden Mit
glieder des Vorstandes, des geschäftsführenden Aus
schusses und der Redaktions-Kommission. Vom 
Vorstand scheiden aus: Herr Prof. Gary, vom ge
schäftsführenden Ausschuss die Herren Bütow, 
Dr. Loebner und Behr. Für das verstorbene Mit
glied des Ausschusses, Herrn Otto, ist eine Er
satzwahl vorzunehmen.

Von der Redaktions-Kommission scheiden aus: 
die Herren Freudenberg, Otto und Schefler. Herr 
Freudenberg ist wieder wählbar, für die beiden 
anderen Herren sind Ersatzwahlen notwendig.

e) Bericht über den Stand der Vereinsschriften und 
die Lage des Vereinsorganes „Sozial-Technik*.

Mitteilung des Reichs-Versicherungsamtes: D ie  b e 
s o n d e r e n  G e f a h r e n  d e r  m o d e r n e n  G ro ss
g a s k r a f t m o t o r e n .
Herr Seidel: U n f ä l l e  i n e l e k t r i s c h e n  S t a r k 
s t r o m a n l a g e n  u n d  U n f  a 11 v e r h ü t u n g s - 
V o r s c h r i f t e n .

5. Herr Braune: D i e  F a b r i k a t i o n  v o n  Z ü n d 
h ü t c h e n  u n d  S p r e n g k a p s e l n .

6. Herr Dr. Loebner: E r g e b n i s s e  d e r  P r ü f u n g  
v o n  U n f a 11 v e rs i c h e r u n g s p o 1 i c e n t e c h 
n i s c h e r  A u f s i c h t s b e a m t e r .

7. Herr Braune: Ü b e r  S p e r r d e c k e l  a n  Z e n t r i 
f u g e n .

8. Herr Grove: B e s t r e b u n g e n ,  d i e  z u l ä s s i g e  
U m f a n g s g e s c h w i n d i g k e i t  d e r  S c h m i r 
g e l s c h l e i f s c h e i b e n  zu e r h ö h e n  u n d  b e 
m e r k e n s w e r t e  U n f ä l l e  a n  S c h l e i f m a 
s c h i n e n .

9. Herr Oberingenieur H. Zeyssig, Oxygenia G. m. b. H.
Berlin: V o r f ü h r u n g  e i n e s  W i e d e r b e l e 
b u n g  s a p p a r a t e s f ü r  k ü n s t l i c h e  u n d  
n a t ü r l i c h e  A t m u n g  n a c h  Dr.  B r a t  und 
von Sauerstoff-Atmungsapparaten und Luftzuführungs
apparaten mit den neuesten zweckmässigen Vorrich
tungen.

10. T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n .
Herr H ütt: N e u h e i t e n  a n  P a p i e r v e r a r 

b e i t u n g s m a s c h i n e n .
Herr Gary: B e s i c h t i g u n g  v o n  N e b e n 

b e t r i e b e n  d ur  c h t e c h n i s c h e A u f s i c h t s 
b e a m t e  a n d e r e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n .

11. Anträge der Mitglieder.

12. Verschiedenes.

Im A nschlüsse an die Sitzungen sind Besichtigungen der Mühlenbauanstalt von A m m e, G iesecke
&  K onegen, der A ktiengesellschaft für Jute- und Flachsindustrie sowie der Zuckerwarenfabrik von Louis 
Hirsch in Aussicht genommen, an die sich ein Ausflug nach Goslar i. H. anschliefsen soll.

Der Vorsitzende.
__________________________________  Prof. M. G a r y .

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regiernngsrat L u d w i g  K o l b e  in Groas-Liohterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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I n h a l t .
. i-

Bekämpfung der Bleigefahr im Gewerbe der Anstreicher, 
Maler etc. Von Gewerbeinspektor K a r l  H a u c k  in 
Tetschen. (Fortsetzung.)

Neuere Triebwerksteile der Berlin-Anhaitischen Maschinen- 
bau-Akt.-Ges. Berlin-Dessau.

Autoloc, ein neuer Apparat zur Sicherung von Wellen in 
einer bestimmten Stellung.

Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt in Charlottenburg.

Erlasse und Entscheidungen.
Patente und Gebrauchsmuster.

Bekäm pfung der Bleigefahr im G ew erbe der Anstreicher, Maler etc.
Von Gewerbeinspektor K a r l  H a u c k  in Tetschen. (Fortsetzung.)

Relative Gefahrengrösse.
D ie gekennzeichneten Gelegenheiten, Bleiverbin

dungen in den O rganism us zu bekom m en, nach ihrer 
G rofse abzustufen, ist ein etwas problem atisches B e 
ginnen, da nicht nur die Statistik keine, eine feste 
Basis bildende Zahlen liefert, sondern auch die ver
schiedenen Gepflogenheiten der A rbeiter bei der A r 
beit, deren gröfserer oder geringerer Reinlichkeits
sinn, ihre Lebens- und W ohnw eise etc. das Bild alte- 
rieren.

W enn man die absolute V ergiftun gsm öglich
k e it1 ), d. h. die M öglichkeit ohne R ücksicht a u f die 
D a u e r  der einzelnen ArbeitsVerrichtungen ins A u ge 
fafst, so ist diese ohne Zw eifel dort am gröfsten, wo 
staubförm ige Bleifarben in V erw endung komm en, 
bezw . w o Bleifarben in Staubform  auftreten. D ies 
ist vorw iegend beim Farbenreiben (Anrühren), beim 
Schleifen und beim  Em porw irbeln von Farben vom  
Fufsboden der Fall. Bei den Glasierern kom m t noch 
das A ufstauben und A bpinseln trockener Glasuren 
in Betracht. D e r  U m s t a n d ,  d a fs  B l e i e r k r a n 
k u n g e n  a m h ä u f i g s t e n  n a c h  d e m  F a r b e n -  
a n r e i b e n  auftreten, scheint dafür zu sprechen, dafs 
dies die gröfsten Bleim engen a u f einmal in den K ö r
per befördert. Besonders das Reiben am Stein ist 
gefahrbringend, weil es dem A rbeiter während der

!) Mit dem Ausdrucke ist nicht nur die Möglichkeit 
sich eine „Vergiftung“ , worunter man gewöhnlich eine 
akute Erscheinung versteht, zuzuziehen, sondern überhaupt 
Bleiverbindungafi in sich aufzunehmen gemeint.

ganzen Prozedur Gelegenheit bietet, mit der Farbe 
in K ontakt zu k o m m en ; auch Rauchen oder Essen 
läfst sich bei dieser A rbeit leichter als bei den an
deren bewerkstelligen. D ie zweitgröfste absolute 
Gefahr dürfte im Schleifen mit Bimsstein gelegen 
sein. A ls  ein G lück ist es zu bezeichnen, dafs der 
abgeschliffene Staub schwer und durch das abge
riebene Schleifm ittel verdünnt ist, aufserdem findet 
(besonders bei den A rbeiten aufserhalb der W erk 
stätten) das Schleifen w ohl zu 8o Proz. an ganz oder 
nahezu ganz vertikalen Flächen s ta tt; der Staub glei
tet dadurch rasch zu Boden. Schlim m er ist die 
Sache bei horizontalen Flächen, denn das abgeriebene 
Farbenm ehl bleibt zum T eile am Gegenstände, der 
geschliffen wird, liegen, kom m t im mer wieder unter 
den Bimsstein und wird dadurch nicht nur immer 
feiner zerpulvert, sondern auch im m er wieder zum 
Aufw irbeln angeregt. D as Schleifen mit Glaspapier 
erzeugt gröberen ungefährlicheren Staub.

A n  früherer Stelle habe ich der Verstaubung 
der W erkstättenluft gedach t; ihr schreibe ich nicht 
als absolute, w ohl aber als relative Gröfse, eine her
vorragende Bedeutung zu. A u f  sie werde ich so
fort 'zurückkommen.

Staub erzeugt auch das trockene Abkratzen von 
Bleianstrichen. D a  dies aber nur ziem lich groben, 
schweren Staub liefert und —  wenigstens in jenen 
Gegenden, in w elchen i,ch meine Erfahrungen sam 
melte, —  nur sehr w enig geübt wird, will ich bei 
ihm nicht länger verw eilen. .

W eit geringer als bei den A rbeiten, bei w elchen 
' ■' ' - 1 . \
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Bleifarbenstaub auftritt, ist die absolute V ergiftun gs
m öglichkeit beim A rbeiten mit verriebenen Farben.

Ein ganz anderes Bild als das entw orfene ent
rollt sich uns, wenn wir die A rbeitszeit, die der 
Arbeiter für jed e  Verrichtung verwendet, in Berück
sichtigung ziehn. H ier tritt die Streicharbeit wohl 
an die erste Stelle und, wenigstens für den W e rk 
stättenarbeiter, dürfte der vom  Fufsboden und den 
Schleifstücken w egw irbelnde Staub, dann endlich die 
V ergiftung beim Farbenreiben in zweiter und dritter 
Linie zu nennen sein. Nicht ganz umsonst ist unter 
den Anstreichern etc. der G laube vertreten, dafs 
auch der „Bleifarbendunst“ schadet. A b er nicht der 
„Farbendunst“ ist der Schädling, denn sonst müfsten 
auch Personen, die in mit Bleiweifs gestrichenen Räu
men wohnen, Firnissieder1) etc. alle bleikrank wer
d en , sondern der Farbenstäub. Nimmt man an, 
dafs jeder Kubikm eter W erkstättenluft nur den hun
dertmillionsten T eil seines Volum ens, z. B. Bleiweifs
staub enthalte (ca. 28 mgr), und dafs ein erw achse
ner Mann bei leichter A rbeit stündlich 380 1 Luft 
einatm et, so befördert ein Anstreicher in 10 A rbeits
stunden, durch die A tm ung a l l e i n  0,106 gr in sei
nen K ö rp e r2). U m  wie viel schlim m er ist es erst 
bei Arbeitern mit längerer A rbeitszeit oder solchen, 
die —  wie es vorkom m t —  auch noch in der W erk 
stätte schlafen m ü ssen !

D er Resorption der Farben durch die Haut, die 
übrigens noch nicht erwiesen ist, m esse ich eine ganz 
untergeordnete Bedeutung bei. Stellt doch das W ie 
ner Stadtphysikat in einem 1897 erstatteten Berichte 
die W ahrscheinlichkeit dieser Form  der Bleiaufnahme 
direkt in A brede.

Bei den M alern der Glas- und Keram ikbranche 
spielt das Malen und A nreiben in abfallender Folge 
die H auptvergiftun gsquellen; Bleiaufnahm en durch 
Fufsbodenstaub sind nahezu ausgeschlossen, da die 
verw endeten Farben durch ihren Preis ein ökonom i
sches G eb aren 3) bedingen4). In den Glasierereien 
zählt das Anrühren der Glasuren und der Fufsboden
staub zu den gröfsten Feinden der Gesundheit der 
A rb eiter; diesen Feinden ziem lich gleich zu setzen 
ist das A bkehren resp. Abkratzen und das A ufstäu
ben bleihaltiger Glasuren.

Ü ber das M a fs der Giftigkeit der Bleifarben im

*) Verkochen Minium oder Glätte in Leinöl.
2) Ein grösser Teil hiervon dürfte allerdings durch die 

Schleimhäute der Nase, der Bronchien etc. festgehalten 
und mit den Schleimhautsekretionen abgestossen werden.

3) Manche Malereien verhalten sogar die Arbeiter, die 
Farben dem Fabriksherrn abzukaufen.

4) Sehr geübt ist aber bei diesen Arbeitern das Essen 
bei der Arbeit. (Akkordarbeiter!)

1

m ......

allgem einen zu sprechen, behalte ich mir für eine 
spätere G elegenheit vor.

Bekämpfung der Bieigefahr.
W enn ich m ich bei der Schilderung der A r 

beitsprozesse scheinbar lange aufhielt, ja  sogar au f 
das V erhalten der A rbeiter aufser der Arbeitszeit 
einging, so geschah es, w eil meines Dafürhaltens 
jen e Schutzm afsnahmen die besten sind, d i e  s i c h  
a l s  e i n f a c h e ,  l o g i s c h e  F o l g e n  a u s  d e n  
G e b a r u n g e n  d e r  A r b e i t e r  i n  u n d  a u f s e r  
d e r  A r b e i t  a b  l e i t e n  l a s s e n ,  d i e  s i c h  
a l s o  m e h r  d e m  W e s e n  d e s  A r b e i t e r s  
a k k o m o d i e r e n ,  a l s  d a f s  s i c h  d e r  A r 
b e i t e r  u n t e r  i h r e n  Z w a n g  s t e l l e n  m u f s ;  
eine Schutzvorschrift wird um so eher befolgt, je  
weniger sie den A rbeiter in seinem gew ohnten Tun 
und Lassen beeinflufst. Man kann einer A rbeiter
kategorie, die im Staate durch nur einige hundert 
oder tausend Mann vertreten ist (wie gew isse A rb ei
ter in E xplosivstoff- oder Giftfabriken etc.), zumuten, 
dafs sie sich wesentlich anders verhalten w ie der 
Durchschnittsarbeiter, denn man kann für deren B e
schäftigung sich Personen, die besonders verläfslich 
sind, ausw ählen; zur N ot kann man noch dort, wo 
die A rbeiter nach vielen Tausenden im Staate zählen, 
aber immerhin in fixen Betriebsräum en beisam m en 
sind, durch eine scharfe K ontrolle eine halbw egs ent
sprechende Selbstpflege der G iftarbeiter1) erzw ingen; 
fast unm öglich ist dies aber bei K ategorieen, deren 
Jünger nicht nur ungem ein zahlreich, sondern wie 
es bei der Mehrheit der in R ede stehenden Arbeiter 
der F all ist, fern ab von einer bestim m ten Betriebs-, 
stätte sich oft tagelan g selbst überlassen, vorüber
gehend exponiert sind. W eiter ganz besonders er
schw erend ist, dafs die Arbeiter, der früher kurz mit 
„ A nstreicher“ bezeichneten K ategorieen beim einzel
nen M eister einen fluktuierenden Stand einnehmen, 
indem sie zur stillen Saison aufserhalb ihres eigent
lichen Berufes (meist in Fabriken) ihren E rw erb 
suchen, wodurch sie w ieder einen T eil der bereits 
angeeigneten V orsicht und Sauberkeit, die bei der 
Anstreicherei notwendig ist, einbüfsen. Schliefslich 
kann nicht unbemerkt bleiben, dafs m ancher A n 
streicher seinen B eru f überhaupt nicht erlernt hat, 
sondern als Industriearbeiter oder T agelöhner einfach 
zum Anstreichen kom m andiert2), ja  mitunter zu die

l) Man gestatte mir hier und später diese kurze Be
zeichnung für Arbeiter, die mit gesundheitsschädlichen Pro
dukten zu tun haben.

2) Ich denke hier insbesondere an die Ansteicher der
Maschinen- und Brückenbauanstalten, der Eisenwerke (Mini-
sierer), der Blechwarenfabriken, Klempnereien etc.
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ser Arbeit sozusagen von der Strafse aufgelesen 
wurde!

W er Schutzmafsnahmen für eine Berufsklasse 
aufstellen will, müfs nicht nur mit den E i g e n 
t ü m l i c h k e i t e n  d e s  B e r u f e s ,  sondern auch 
mit den m e n s c h l i c h e n  S c h w ä c h e n  i m 
a l l g e m e i n e n  und den s p e z i e l l e n  der be
treffenden G e s e l l s c h a f t s -  u n d  B e r u f s 
k l a s s e  rechnen; er darf nicht vergessen, dafs 
insbesondere, wo g r o f s e  A r b e i t e r m a s s e n  
in Betracht kommen, diese im B a n n e  d e r  G e 
w o h n h e i t e n  und Anschauungen der Arbeiter
kasse überhaupt stehen.

Aus all den angeführten Gründen geht es nicht 
an, dafs man den Schutz der Bleifarben verarbeiten
den Arbeiter e i n f a c h  v o r w i e g e n d  o d e r  al l ein 
a u f  d i e s e  s e l b s t - ü b e r w ä l z t  und den Gewerbs
inhaber nur beauftragt, den Arbeitern die Hilfsmit
tel zum Selbstschutze (z. B. Waschvorrichtungen) 
zu geben, sie zu belehren und zu überwachen. Kann 
schon ein g e w i s s e s  M afs v o n  S e l b s t s c h u t z  
n i c h t  b e s e i t i g t  w e r d e n ,  so sind zwingen
dere Mittel als eine sehr problematische Kontrolle 
durch den Meister anzuwenden, um den Arbeiter 
zum Selbstschutze zu drängen. Den Standpunkt des 
„vom Arbeitgeber kontrollierten Selbstschutzes“ 
nahmen mehr oder minder alle bisher erlassenen 
Schutzvorschriften für Anstreicher etc. ein; während 
bei jedem anderen Berufe das Prinzip, dafs der Ge
werbsinhaber die nötigen Mafsnahmen zum Schutze 
von Leben und Gesundheit der Hilfsarbeiter zu 
treffen habe, schon viel mehr zum Durchbruche 
kam. —

Das rationellste und nächstliegende Mittel zum 
Schutze der Anstreicher etc. wäre wohl, den Blei
farben ihre Giftigkeit zu nehmen. Dies zu erreichen 
könnten zwei W ege eingeschlagen werden. Der eine 
W eg zielt dahin, j e d e s  B l e i f a r b e n p a r t i k e l 
c h e n  a u f s e n  mi t  e i n e r  sowohl im Magensafte 
als auch im Verreibungsmittel (Öl, Terpentin etc.) 
u n l ö s b a r e n ,  f a r b l o s e n  u n d  d u r c h s i c h 
t i g e n ,  g e g e n  d i e  F a r b e  s e l b s t  i n d i f f e 
r e n t e n ,  S c h i c h t e  zu ü b e r z i e h e n .  Der Re
alisierung dieses Gedankens stehen aber grofse Schwie
rigkeiten entgegen. Zuerst ist es schwer, ein sol
ches Umkleidungsmittel zu finden1); dann macht 
die Applizierung dieses Stoffes auf die Oberflächen 
der Farbenteilchen Schwierigkeiten2), und schliefs-

!) Vielleicht würde Kieselsäure entsprechen ?
2) Dieses Überziehen könnte z. B. in der Weise er

folgen, dass die Bleifarbe in einer Lösung des Inkrustations
mittels verrührt und dann die Emulsion unter fortwähren
dem Rühren (damit die Masse nicht zusammenklebt) ein-

lich würden die Bleifarben zweier Hauptvorzüge1), 
nämlich der raschen Trockenfähigkeit und der Wider
standskraft gegen Atmosphärilien beraubt werden, 
weil diese Vorzüge auf der durch eine Inkrustation 
aufgehobenen Fähigkeit der Bleifarben mit fetten 
Ölen Verbindungen (Seifen) einzugehen beruhen. Zu 
bedenken wäre auch, dafs der schützende Überzug 
beim Transporte (Rütteln) der trockenen Farben und 
besonders beim Verreiben mit Öl etc. sehr wahr
scheinlich derart verletzt würde, dafs der angestrebte 
Schutz illusorisch würde.

Den B l e i f a r b e n  Z u s ä t z e  z u  g e b e n ,  
w e l c h e  s i e ,  in den Magen gebracht, in  a b s o 
l u t  u n l ö s l i c h e  V e r b i n d u n g e n  ü b e r 
f ü h r e n ,  wäre der zweite Weg. Diesbezüglich 
habe ich Versuche gemacht, allein die quantitativ 
richtig bemessenen Beimengungen des „Gegenmittels“ 
vermindern die Deckkraft der Farbe bedeutend. 
Jedes erschwingliche Zusatzmittel ist spezifisch leich
ter als die Bleifarbe, sodafs eine Entmischung zwi
schen Farbe und Zusatz zu befürchten ist. Endlich 
gibt es keine Bleiverbindung (eventuell nur weinsau
res Blei), welche im Magensafte oder in den genosse
nen Speisen a b s o l u t  unlöslich wäre. Wird sich 
die erhoffte Verbindung im Verdauungskanale über
haupt stets mit Sicherheit bilden?

Beide Methoden würden die Arbeiter in ein ge
wagtes Gefühl der Sicherheit bringen, würden die 
Bleifarben bedeutend verteuern und ihnen jene Eigen
schaften, welchen sie vorwiegend ihre Existenz dan
ken, nehmen. Ihre Einführung würde deshalb in der 
Wirkung einem Bleifarbenverbote nahe kommen, nur 
dafs durch den verborgenen Angriff auf die Bleifarben 
vom Staate das Odium eines direkten Verbotes ge-

gedampft oder einfach in einem evakuierten oder heissen 
Raum (zur Verdampfung des Lösungsmittels) zerstäubt wird. 
Würde das Lösungsmittel resp. die Inkrustationsmasse in 
der Kälte erstarren, so könnte die Zerstäubung in einem 
kühlen Raume erfolgen. Auch ein Überziehen der Farben
teilchen mit vergasten Substanzen (Dämpfen) scheint nicht 
unmöglich.

*) Als die wesentlichsten Vorzüge des Bleiweisses 
(und zum Teile auch des Miniums) werden angeführt:

1. die grosse Deckkraft (daher weniger Anstriche über
einander als bei anderen weissen Farben)!

2. Rasches Trocknen (das Blei geht mit dem Öle eine 
feste Verbindung ein, während bei anderen Farben 
n ur die Verharzung des Öles, Terpentinis etc. durch 
den Sauersoff der Luft die Erhärtung bedingt).

3. Grosse Widerstandskraft gegen die Atmosphärilien 
(Begründung wie bei Punkt 2).

4. Geringer Ölverbrauch. .
5. Angenehmer Farbenton.
6. Leichte Schleifbarkeit (Begründung wie bei Punkt 2).

*
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nommen würde. Insbesondere bei Minium (aber 
auch Glätte, Massikot etc.) wären beide Methoden 
gar nicht anwendbar, da die V erw endung des Mini
ums vielfach zu Arbeiten erfolgt (Zusatz zu Glas
sätzen, Kitten, Schm elzfarben, Glasuren, Kautschuk 
etc.), die eine U m hüllung der Farbenteilchen und 
jede merkliche „Verunreinigung durch Zusätze“ aus- 

schliefsen. .

Unter Bezugnahm e auf die einleitenden W orte 
dieses K apitels sei mir gestattet, mich bei Beschrei
bung der nach meiner Ü berzeugung zum Schutze 
der Anstreicher etc. geeigneten Mittel m öglichst 
an denselben W e g 1) zu halten, den ich für die 
Kennzeichnung der Vergiftungsgelegenheiten ein
schlug.

Schon aus den ersten W orten und im mer w ie
der aus den folgenden drängt sich bei der früher 
gegebenen „Schilderung eines A rbeitstages“ die N ot
wendigkeit v o r , dafs die Anstreicher etc. eigene 
A r b e i t s k l e i d e r  verwenden sollen. D ies hat man 
längst erkannt und in diversen „Vorschriften zum 
Schutze der Anstreicher etc.“ findet man die Bestim 
mung, dafs der A rbeiter beim  Arbeiten mit Bleifarben 
Arbeitskleider tragen müsse. Ich schliefse m ich die
ser Vorschrift vollkom m en im Prinzipe an, halte aber 
deren Erw eiterung und Detailierung, wenn sie ihren 
Zw eck erreichen und stets befolgt werden soll, für 
unerläfslich.

Zunächst hätte diese Vorschrift auszusprechen, 
dafs es Pflicht eines jeden M e i s t e r s  ist, für die 
Beschaffung und rechtzeitige Reinigung der A rbeits
kleider zu sorgen. Man darf nicht vergessen, dafs 
die Anstreicherei ein Saisonbetrieb ist, und dafs 
m ancher Anstreichergeselle genug zu tun hat, um 
die in der arbeitsarmen, ja  oft arbeitslosen Zeit g e
m achten Schulden abzuzahlen und verpfändete O b 
jekte w ieder einzulösen. Bei solchem  Sachverhalte 
werden nur die geschickteren, besser situierten A r 
beiter in der L ag e  sein, sich mindest i P a a r  —  
der Reinigung w egen —  Arbeitskleider zu kau fen 2) 
und genügend oft reinigen zu lassen; die w irtschaft
liche Position des Gewerbsinhabers wird im all
gem einen es eher zulassen, dafs er für die erwähnten 
K leider und deren Säuberung aufkom m e. Allerdings 
gibt es auch recht trist situierte Meister, allein mir 
scheint es unmoralisch, jem anden den „M eister“ spie
len zu lassen, wenn er dies nur au f U nkosten von 
Leben und Gesundheit seiner Gehilfen kann. D ie 
Arbeitskleider sind als ein Geschäftsinventar anzusehen,

x) Verlauf eines Arbeitstages!
2) Die Verwendung a b g e n ü t z t e r  Strassenkleider 

als Arbeitskleider scheint mir, wie ich noch darlegen werde, 
sehr unzweckmässig.
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w ie die Leitern, Pinsel, Farbtöpfe e t c . ; hinsichtlich 
der Inventarbeschaffung ist aber der Anstreicher noch 
im mer —  auch wenn er einige A rbeitsanzüge b e
schafft —  w eit besser d a ra n , als m ancher andere 
Gewerbetreibende. Ü brigens schreiben die A rbeiter
schutzgesetze, wenigstens so weit sie mir bekannt 
wurden, in allen Staaten, die solche G esetze kennen, 
vor, dafs für die Beschaffung und entsprechende E r
haltung der Schutzvorrichtungen —  und die A r
beitskleider sind eine solche —  der Gewerbsinhaber 
aufzukom m en hat. Tatsächlich  gibt es auch eine 
Reihe von B etrieben 1), in w elchen seitens der g e 
w erbepolizeilichen Aufsichtsbeam ten die Beistellung 
von Schutzkleidern durch die Gew erbsinhaber ver
langt wird.

D ie Beschaffung von Arbeitskleidern durch den 
Meister hat aber zwei nicht zu' übersehende Schw ie
rigkeiten ; es sind dies die Verschiedenheit der G e
stalten der H ilfsarbeiter und deren Sonderwünsche 
hinsichtlich der Bauart, Farbe etc. dieser Kleider. 
Beide Schwierigkeiten und gleichzeitig die F rag e  nach 
der zw eckm äfsigsten A usführug der Arbeitskleider 
werden aus der W elt geschafft, wenn durch eine 
V orschrift eine obligatorische Montur genau gekenn
zeichnet wird. D iese Schutzkleidung müfste bequem , 
bei der A rbeit nicht hinderlich, leicht, billig, dauer
haft und gut w aschbar sein; sie sollte sich durch 
z. B. Schnurzüge, Patten, D oppelkn öpfe, Einsatz
stücke etc. den verschiedenen Körperdim ensionen 
so weit anpassen lassen, dafs der Gew erbsinhaber 
für normal mit i —  2 Gröfsen sein Auslangen findet, 
und sie müfste ein m öglichst rasches An- und A b 
legen gestatten2), also am besten nur aus einem den 
K örper so weit wie m öglich um hüllenden Stückes 
(Malerkittel) und einer Mütze bestehen. E s  wird 
nicht schw er sein, unter Berücksichtigung dieser G e
sichtspunkte ein Norm al-Schutzkleid für Anstreicher 
etc. aufzustellen, nach w elchem  alle Schutzkleider 
auszuführen sind.

Für sehr wichtig halte ich, dafs die A rbeiter 
n i c h t  n u r  z u m  T r a g e n  d e r  Ü b e r k l e i d e r  
w ä h r e n d  d e r  A r b e i t  m i t  B l e i f a r b e n  
sondern überhaupt während der A rbeit verhalten 
werden. Ein belgischer W aisenhausleiter erzählte 
mir einst, dafs er, als er sein A m t antrat, fand, dafs 
alle Zöglinge in dunkelgrauen K leidern steckten. E r 
machte nun den V ersuch, einen T eil der kleineren 
Burschen mit grofsen hellen Schürzen auszustatten 
und das A blegen  der Schürzen nur zu gestatten, 
wenn eine Beschm utzung der K leider fast ausge
schlossen war. Nach kurzer Zeit hatten sich die

*) z. B. Zündholzfabriken, Farbenfabriken etc.
2) Alte Strassenkleider entsprechen der Anforderung 

nicht. (Fussnote auf der vorigen Seite.)

s o z i a l -t e c h n i k
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K leinen derart an die Schutzschürzen gewöhnt, dafs 
sie sich ganz unbehaglich fühlten, wenn man sie ein
mal ohne Schürzen spielen liefs. Ä hnlich wird es 
auch den Erw achsenen gehen. Ein Anstreicher, der 
nur zeitweise ein Ü berkleid trägt, wird es leicht nicht 
anlegen, auch wenn es notwendig is t ; einem A rb e i
ter, der es s t e t s  bei der A rbeit trägt, wird es zur 
Gewohnheit, zum B edürfn isse!1 )

Zum  Schutze der Gew erbsinhaber gegen un
billige Forderungen der A rbeiter wäre eine einmalige 
Reinigungsfrist vo rzu se h e n ; mit einer Bestim m ung, 
die die Reinigung „n ach  B ed arf“ fordert, ist nicht 
viel getan, da jeder unter „B ed arf“ etwas anderes 
versteht.

Für die Rückstellung der Ü berkleider an den 
Meister im Zustande der natürlichen Abnutzung hätte 
der Arbeitnehm er im selben U m fan ge und in der
selben W eise zu haften, wie für die W iedergabe von 
W erkzeugen etc. jeder A rbeiter gegen den G ew erbs
inhaber haftbar ist.

E ine mit den Verhältnissen der Praxis nicht in 
E inklang zu bringende Forderung ist es, wenn man 
den A rbeitgeb er allein dafür haftbar m acht, dafs die 
Gehilfen nicht nur die Ü berkleider erhalten, sondern 
auch stets rechtzeitig an- und ablegen (Pausen!). 
Selbst bei Betrieben mit stabilen W erkstätten ist 
diese a l l e i n i g e  H aftbarm achung eher schädlich 
als nützlich; bei der Anstreicherei etc. geht dies 
aber schon gar nicht an, da sie ein Saisonbetrieb ist 
und der M eister oft froh ist, wenn er einen guten 
Gehilfen nicht durch ein diesem just nicht passendes 
M ahnwort einem Konkurrenten zutreiben mufs. D em  
Meister stehen in allen G ew erben den Gehilfen gegen
über keine wirksamen, zuverläfslich den G ew erbs
inhaber nicht selbst schädigenden Disziplinarm ittel zu 
Gebote. W ie  w ollte man auch einen Meister, der 
stunden- und tagelang gew isse Arbeitsstellen nicht 
aufsuchen kann, für die N ichtbefolgung von Schutz
vorschriften durch seine A rbeiter verantw ortlich 
m ach en ! Für das rechtzeitige An- und A b legen  der 
K leider hat der H ilfsarbeiter in erster Reihe selbst 
zu haften und zw ar in der W eise, dafs den G ew erbe
aufsichtsorganen das Recht zuerkannt würde, A r 
beitern, die bei Aufserachtlassung der V orschriften 
über das T ragen  von Schutzkleidern betreten wurden, 
durch die Genossenschaft oder Krankenkasse im 
W e g e  der M eister Strafabzüge m achen zu lassen.

') Aus diesem Grunde halte ich es auch für unerläss
lich, dass die später anzuführenden Schutzmassnahmen gegen 
Staub, Beschmutzung der Hände etc. s t e t s  und nicht nur 
bei Bleifarben geübt werden.

2) Ich erinnere hier auch an die Erfahrungen die man 
mit dem Tragen von Respiratoren und Schutzbrillen ge
macht hat.

D er Meister ist nur für die rechtzeitige Beistellung 
entsprechender Kleider, für deren rechtzeitige Reini
gung und für die B e leh ru n g1) der Gehilfen verant
wortlich. D ie Befürchtung, dafs die zu seltene amt
liche K ontrolle die Gehilfen veranlassen würde, die 
erwähnten Vorschriften nicht zu befolgen, braucht 
niemand zu h ab en 2), denn von gar vielen V o r
schriften kann die Befolgung sozusagen nur „stich
probenw eise“ kontrolliert werden, und dennoch ist 
die Befolgung eine befriedigende. D am it aber eine 
K ontrolle über den zeitgerechten Gebrauch der 
Schutzkleider m öglich ist, sind im W ege einer A r
beitsordnung oder eines Genossenschaftsbeschlusses 
der Beginn und das Ende der Arbeitszeiten und der 
Arbeitspausen zu fixieren.

Soll der A rbeiter Ü berkleider anlegen, so mufs 
ihm auch durch Beistellung eines entsprechenden 
L o k a l e s  G elegenheit geboten werden, dies unge
niert und ungefährdet zu tun, und die abgelegten 
Kleider, W ertgegenstände und Lebensm ittel einwand
frei aufzubewahren. H alb zw ecklos ist es wieder, 
bei den Gew erben mit variabler Arbeitsstätte dem 
M e i s t e r  die Beschaffungspflicht für einen solchen 
Raum aufzudrängen. Man denke sich doch in die 
L age eines kleinen oder mittleren Anstreicher- etc. 
Meisters! Froh, im Konkurrenzkäm pfe eine Bestellung 
an sich gebracht zu haben, soll er mit der A lte r
nativforderung an den Besteller herantreten: „E n t
weder beschaffst du mir für meine Leute einen ent
sprechenden Raum, oder ich arbeite nicht für dich.“ 
Ein anderes Repressivm ittel als die A blehnung der 
Bestellung hat der Anstreicherm eister gegen den B e
steller nicht, und wendet ein besonders gewissenhaf
ter Meister dieses Mittel öfter an, so wird er bald 
als Gehilfe gehen müssen, denn zehn minder ge
wissenhafte werden sich um die A rbeit bewerben 
und den ersten M eister bei seinen Kunden unm ög
lich m achen. W er selbst Geschäfte abgeschlossen 
hat, weifs nur zu genau, wie wenige einsichtsvolle, 
entgegenkom m ende Besteller es gibt. Besonders dem 
gegenüber, „der von ihnen leb t“ , glauben sie ihre 
Ü berlegenheit zeigen zu k ö n n en , wenn sie ihm 
Schwierigkeiten bereiten ; gerade diejenigen, mit w el
chen der Anstreicherm eister zu tun hat, gehören nicht 
immer zu den gebildeten und einsichtsvollen, dafür 
aber oft zu den „kraft ihres B esitzes“ —  selbstbe- 
wufsten Leuten. Man soll niemand mit einer Pflicht 
belasten, die er vom  Triebe, sich und die Seinen 
zu erhalten, zahllose M ale selbst au f die Gefahr hin, 
bestraft zu werden, verletzen m ufs, denn solches

!) Auf diese komme ich später zu sprechen.
2) Gleich einem Damoklesschwerte schwebte über dem 

leichtsinnigen Arbeiter noch die Entlassungsberechtigung. 
(Siehe später.)
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dem oralisiert und erschüttert die A ch tu ng vor dem 
Gesetze. D ie Beistellung des entsprechenden L oka
le s 1) obliegt dem Besteller, und der Gew erbsinhaber 
hat seine Pflicht getan, wenn er den oft nicht ge
nügend gesetzeskundigen Besteller a u f die hinsicht
lich Beistellung eines U m kleideraum es bestehende 
Vorschrift hinweist. Solches kann der Meister mit 
Leichtigkeit tun, indem er einen mit der Vorschrift 
bedruckten Zettel gegen Bestätigung (Juxta) dem 
Kunden ü bergibt2). Für Arbeiten im Freien (Park
gitter, Maste etc.) in deren Nähe ein passender Raum 
durchaus nicht zu haben ist, müfsten Zelte, kleine 
zerlegbare oder fahrbare Schutzhütten in Anw endung 
komm en. Jeder vernünftige Anstreicher wird, um 
seinen Kunden entgegenzukom m en, ein solches Ge- 
lafs zw ecks Verleihung an die Besteller bereit halten.
—  D er Umkleideraum  d arf nicht auch zum A u fb e 
wahren von Farben und Arbeitsutensilien dienen, er 
mufs genügend hell und rein und zur Aufnahm e der 
verwendeten A rbeiter grofs genug sein. E s mufs

x) Das Lokal kann der Besteller selbstredend mit be
nutzen. Eine Kutscher-, Dienstboten- oder Fremdenstube, 
eine Küche, ein Badezimmerchen etc. wird stets leicht bei
zustellen sein,

2) Verweigert der Besteller die Bestätigung, so könnte 
der Zettel auf eine Postkarte geklebt und „eingeschrieben“ 
per Post an ihn gesendet werden.

m öglich s e in , diesen Raum  frostfrei zu erhalten 
und in ihn müssen sich genügende Sitzgelegenheiten 
befinden, dam it die A rbeiter dort ihre Pausen und 
nicht lieber in den Arbeitslokalen au f den Fenster
bänken etc. herumsitzend zubringeh.

D as R a u c h e n  der Bleifarbenarbeiter während 
der A rbeitszeit und in den Arbeitsräum en ist gegen 
H aftung der G ehilfen zu untersagen1). W oh l 
glaube ich nicht, dafs —  wie behauptet wurde —  
in die Pfeife gebrachte Farbe verdunste und dadurch 
eingesogen würde, denn dazu ist die T em peratur in 
der Pfeife zu niedrig2), der K ondensationsw eg im 
Pfeifenrohre zu lang und der G eruch der Zersetzungs
produkte des Leinöles etc. zu widerwärtig, doch ist 
die Beschm utzung der Spitze —  dies gilt auch bei 
Zigarren und Zigaretten —  durch W eg legen , H inab
fallen, Angreifen, A bw ischen des bestaubten Schnur
bartes usw. leicht m öglich.

J) Von gewisser Seite wurde allerdings das Rauchen 
sogar e mpf o hl e n,  weil der Raucher durch die Nase und 
nicht durch den Mund atme (Staubgefahr), und die reich
liche Speichelabsonderung beim Rauchen eine Ausspülung 
des Mundes bewirke. Der Gewohnheitsraucher spuckt aber 
nicht, sondern schluckt die Sekretion der Speicheldrüsen.

2) Blei verdampft erst in der Nähe der Weissglut!

(Fortsetzung folgt.)

Neuere Triebwerksteile der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau- 
Akt.-Ges. Berlin-Dessau.

D ie Berlin-Anhalt. M aschinenbau-Akt.-Ges., w el
che bekanntlich in ihrer A bteilun g D essau die Fabri
kation von Triebwerksteilen aller A rt als Spezialität 
betreibt, hat in neuerer Zeit wieder einige Neuheiten 
au f diesem  G ebiet au f den Markt gebracht, die auch 
vom  Standpunkte der U nfallverhütung Beachtung 
verdienen. Nach den uns vorliegenden Prospekten 
der Fabrik berichten wir F olgen des:

i. D e r  S p a n n r o 11 e n g  e t r i e b  e L e n i x ,  
eine Erfindung des französischen Ingenieuroffiziers 
Leneveu, früher Betriebsleiter der A rtillerie-W erk
stätten in Puteaux, dient dazu, die Spannung eines 
Treibriem ens dem jew eiligen K raftverbrauch ent
sprechend selbsttätig zu regeln, wodurch eine über
m äß ig e  Beanspruchung der R iem en , L ager und 
W ellen  vermieden wird.

D ies wird durch eine Spannrolle r erreicht, 
(Fig. 481), die in einer um die geom etrische Achse 
des M otors drehbaren Schw inge s gelagert ist und 
sich au f das ablaufende Trum  des Riem ens legt. 
Hierdurch wird einerseits der umspannte Bogen der

kleinen Scheibe wesentlich vergröfsert, andererseits 
aber die Spannung des Riemens derart beeinflufst,
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dafs das gezogene oder schlaffe Trum  stets annähernd 
mit der gleichen Kraft angespannt wird, gleichgültig 
ob der Riem en länger oder kürzer wird. E s wird 
also bei V ergröfserung der U m fangskraft, w elche 
eine D ehnung des ziehenden Trum s zur F o lg e  hat, 
das verlängerte schlaffe Trum  durch die R olle weiter 
um die Scheibe gelegt und som it der U m schlingungs
winkel auf derselben vergröfsert; ohne V ergröfserung 
der Spannung im schlaffen Trum  wird eine ver
besserte H aftung und Mitnahme des Riem ens auf der 
kleinen Scheibe erzielt. In dem Falle  der Fig. 481 
wird der U m spannungswinkel etwa doppelt so grofs, 
als er ohne A nw endung der Spannrolle sein könnte. 
D as Spannungsverhältnis zwischen dem schlaffen und 
dem ziehenden Trum  wird hierdurch in bedeutend 
grölserem  M afse verringert, und man kann im allge
meinen annehm en, dafs dieses Verhältnis bei dem 
Lenix-G etriebe 1 :  xo beträgt, gegenüber i : 2 bei den 
bisher üblichen Riem engetrieben.

Fig. 482.

D ie Vorteile, w elche die Lenix-Spannrolle bietet, 
bestehen in der H auptsache darin, dafs zunächst die 
Belastung der L ag er und W ellen  verringert, also 
Kraftersparnis erzielt wird. Sodann kann das Ü ber
setzungsverhältnis zw ischen den beiden Riem enschei
ben sehr erheblich gröfser genom m en werden, als 
bisher, beispielsweise ist dasselbe in Fig. 481, w elche 
nach einer praktischen A usführung skizziert ist, etwa 
1 : 1 5 .  D urch diesen Um stand wird der Betrieb lan g
sam laufender Maschinen durch Elektrom otoren wesent
lich verein fach t, insofern um ständliche Zahnrad
übersetzungen, Schneckenradgetriebe usw. entbehrlich 
w erd en , die im m er Kraftverluste und m ehr oder 
w eniger unangenehme Geräusche veranlassen. F er
ner kann der A bstan d  zweier, durch Riem enantrieb 
verbundenen W ellen  erheblich kleiner gew ählt w er

den, als bisher, auch bietet die sichere K raftüber
tragung zwischen zwei senkrecht übereinander liegen
den W elle  keine Schwierigkeiten mehr, und endlich ist 
es gleichgültig, ob das schlaffe Riementrum oben oder 
unten Hegt, während man bisher ersteres gern nach 
oben legte.

D ie Fig. 482, 483, 484, 485, 486 zeigen ver
schiedene A nw endungen des neuen Getriebes.

*
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Ein Beispiel für die durch A nw endung der Lenix- 
Spannrolle erzielten Kraftersparnis zeigt Fig. 487, und 
zw ar ist dies die erste Ausführung in D eutschland 
für den Antrieb einer 100 pferd. D ynam o. Beide 
D ynam os von gleicher Gröfse werden von derselben 
W elle angetrieben und zw ar die links stehende nach 
alter W eise durch einen 600 mm breiten Riemen, die 
rechts stehende mittels Spannrolle durch einen R ie
men von 250 mm Breite, beide Riemen sind 6 mm

dick. Trotz der geringen Breite des zweiten Riem ens 
ist seine spezifische Belastung erheblich geringer, als 
die des breiten Riem ens, dem entsprechend ist auch 
der Lagerdruck bei dem neuen Antrieb geringer als 
bei dem alten.

D a  bei geringerem  Lagerdruck die W artung 
der L ag er geringer ist, so wird durch die Lenix- 
Spannrolle auch die U nfallgefahr verringert.

2) D ie E l e k t r o m a g n e t i s c h e  R e i b u n g s 
k u p p e l u n g  „Patent V u lk an “ (D. R. P.). D ieselbe 
eignet sich sow ohl zur Kraftübertragung mit H ilfe

Spindelpresse

Fig. 485-

Fig. 487.

Fig. 486.
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von W ellenleitungen, als auch zum unmittelbaren 
Antrieb von Maschinen (z. B. W alzenstrafsen), bei 
denen ein schnelles, stofsfreies und sicheres Aus- 
und Einrücken erforderlich ist.

D ie  K uppelung besteht in ihrer einfachsten 
Form  im wesentlichen aus zw ei Teilen, näm lich dem 
fest a u f dem einen W ellenende angebrachten M agnet
körper M (Fig. 488) und dem a u f dem anderen 
W ellenende verschiebbaren A n k er A . Im Innern 
des M agnetkörpers M ist die M agnetspule unterge
bracht, w elcher mittels geeigneter Schleifringe und 
Schleifkontakte ein G l e i c h s t r o m ,  dessen Spannung 
110 bis 500 V  betragen kann, zugeführt wird. Im 
M om ente des Strom schlusses werden M agnetkörper 
und Ankerring magnetisiert, wodurch sich beide T eile 
mit grofser K raft anziehen, ohne sich jedoch  zu b e
rühren. D agegen  haben die einerseits mit dem 
M agnetkörper, andererseits mit dem Ankerring ver
bundenen, aus nicht m agnetischem  M aterial herge
stellten Reibringe den vollen Z ug aufzunehmen und 
bewirken durch den erzeugten Reibungswiderstand 
das M itnehmen des getriebenen Teils. Bei Unter
brechung des elektrischen Strom es hört die W irkung 
des M agnetism us s o f o r t  auf, und die Reibringe werden 
mit ihren Kuppelungsteilen durch Spiralfedern soweit 
von einander entfernt, dafs keine gegenseitige B e
rührung mehr stattfinden kann. D ie  Reibringe b e
dürfen keiner Schm ierung ihrer Reibflächen, wodurch 
der höchstm ögliche Reibungsw iderstand erzielt wird, 
auch sind dieselben aus einem solchen M aterial her
gestellt, daf$ zufällig eingedrungenes ö l  oder Fett 
keine nachteilige W irkun g au f die K uppelung ausübt.

Bei geeigneter Anordnung der elektrischen L ei
tung kann die K uppelung von einem oder mehreren 
beliebig verteilten Punkten aus- oder eingerückt 
werden, wodurch sie zur Verhütung von Transm is
sionsunfällen sehr geeignet erscheint.

D urch Zw eiteilung der A nkerscheiben bei K u p 
pelungen über 50 mm W ellendurchm esser ist der 
Reibring ohne weiteres zugänglich, auch kann die 
W ickelung infolge des zw ischen den W ellenenden 
gegebenen A bstandes ohne A usheben der Transm is
sion ausgew echselt werden.

D er Strom verbrauch der K uppelung ist gering 
und beträgt bei 200 V  Spannung für die üblichen 
K uppelungsgröfsen 0,5 bis 1 A m pere.

3) D ie K r a f t m a s c h i n e n k u p p e l u n g  „ O h n e 
s o r g e “ F ig. 489,490 u. 491 ist dazu bestimmt, einen 
selbsttätigen m echanischen A usgleich  der Geschw indig
keitsunterschiede , bezw. K raftschw ankungen der 

K raftm aschine zu bewirken.
Sie besteht aus der Brem sscheibe b, w elche 

a u f die während der Betriebsdauer ständig laufende 
W elle  a Fig. 490 u. 491 der H auptm aschine aufgekeilt

ist, und dem au f die W elle  c der jew eilig  nach B e
darf einzuschaltenden Zusatzm aschine fest gekeilten 
K uppelungsgehäuse d. U m  die Brem sscheibe b ist 
der zw eiteilige mit Bronzebelag e gefütterte Sperrzaum  
g e le g t , dessen T eile f  und g  mittels der G elenk
bolzen h miteinander verbunden sind.

Um  den selbsttätigen Schlufs des Zaum es in 
einer Drehrichtung zu erzielen, ist folgende Differen
tialhebelanordnung getroffen. D ie freieren Enden der 
Sperrzaum hälften f  und g  sind gelenkig an die auf bei
den Seiten gleichm äfsig angeordneten, radial stehenden 
H ebel k und 1 angeschlossen, w elche um die im G e
häuse d festsitzenden Bolzen i schwingen können. Jeder 
der H ebel k ist mit einem A rm e m starr verbunden,

Mognetbörper, fest a u f der Welle 

Mognetapule
ftntaerring. verschiebbar 

Reibrioge.oas nicht mognetiscbern Moterial, 

Spiralfeder

ätell ring, fest ouf der Welle

Debtriscbe Leitung 
Gleichstrom 110 - 500 Volt Spannung

Fig. 488.

der zwischen dem zw eiteiligen H ebel 1 frei hindurch
gehend in seinem länglichen A u g e  n einen Stein o 
trägt, dessen Zapfeft p in einer Bohrung des mit 
dem H ebel 1 starr verbundenen W inkelhebels q ein
greift. D ie in diesem so geschaffenen zw angläufigen 
System  erhaltenen H ebelarm e, nämlich die Senkrechte 
vom  Drehpunkte i au f die durch den Mittelpunkt 
des Zapfens p gelegte N orm ale zur Steinbahn n und 
der A bstand des Mittelpunktes von p von jener 
Normale, stehen im Verhältnis i : c ta und es entsteht 
daher bei B ew egung der Brem sscheibe b in der 
Pfeilrichtung bezw. bei entgegengesetztem  Drehsinn 
des Gehäuses d Selbstschlufs, der genügt, um ein 
beliebiges Drehm om ent abzustützen. D er V orteil



dieser neuen A nordnung der Differentialhebel liegt 
darin, dafs man die H ebel k und 1, infolge der 
Unabhängigkeit ihrer Abm essungen von dem ge
wählten Differentialverhältnis, beliebig, je  nachdem 
es die baulichen Rücksichten erfordern, bem essen 
kann. Ferner haben hier kleine Ungenauigkeiten, 
welche sich beim Einbau oder im Laufe der Zeit 
einstellen können, nur ganz verschwindenden oder 
keinen Einflufs a u f die Änderung des Differential
verhältnisses.

der Zusatzm aschine ihr Hin- und H erpendeln zw i
schen ihren Aufsen- und Innenanschlägen bei der 
D rehung des G ehäuses ausschliefst.

D ie A rbeitsw eise der K uppelung ist nun folgende. 
D a bei ausgerücktem  Sperrzaum e ein völlig  gleich
förm iges A bheben desselben erzielt ist, so läuft w äh
rend der D auer der Arbeitslieferung durch die H aupt
maschine allein die Brem sscheibe b vö llig  frei. Mufs 
nun bei M ehrbedarf an K raft die Zusatzm aschine 
eingeschaltet werden, so wird mit dem Anlassen der-

Fig. 489.

D ie auf den Stangen r der H ebel k einstell
baren Schw unggew ichte s dienen dazu, die freien 
Fliehkräfte dieser H ebelanordnung und gleichzeitig 
die des Sperrzaum s für alle W inckelgeschwindig- 
keiten auszugleichen.

D am it der Zaum während des Betriebes ständig 
anliegt, sind die Federn t angeordnet, die einen leich
ten D ruck auf denselben ausüben; diese Federn kön
nen von einer a u f  der N abe des Gehäuses d ver
schiebbaren Muffe u mittels der federnd über die 
K nick lage hinaus bew egten Ständen v  ein- und aus
gerückt werden. D er Zaum würde sich nun, da doch 
nur im geschlossenen Zustande die gegenseitige B e
einflussung der Zaum hälften in bezug au f g leich
förm ige B ew egung vorhanden ist, leicht einseitig an
legen bezw. abheben. D a aber die Differentialhebel 
beider Seiten durch die Parallelkurbelgetriebe w 
und x  (Fig. 490 u. 491) zw angläufig aneinander ge
schlossen sind, so erfolgt ein völlig  gleichseitiges A n 
federn, bezw. A bheben des Zaumes. Gleichzeitig 
ist damit für die Schw unggew ichte s der statische 
A u sgleich  gegeben, der beim Anlassen und A bstellen

Fig. 491.

selben, oder kurze Zeit nachher, der Sperrzaum  mit 
Hilfe der Einrückvorrichtung angelegt; da dies bei 
der selbsttätigen W irkung der K uppelung nur ein Schal

Fig. 490.
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ten auf E ingriff bedeutet, so ist lediglich die Bedingung 
vorhanden, dafs es zeitlich vor Erreichung der U m 
drehungszahl der H auptm aschine erfolgen mufs. U n
ter leichtem , durch die federnde A npressung des 
Zaum es bedingtem  Schleifen eilt das hier der Zu
satzmaschine angehörende Kuppelungsgehäuse d der 
Brem sscheibe b nach, bis die Relativgeschw indigkeit 
Null wird, w obei der Zaum  sich in die dem Eingriff 
entsprechende L age einstellt.

Im A ugen blicke der Erreichung gleicher G e
schwindigkeit findet dann die selbsttätige K uppelung 
statt, die sich als einfaches Anspännen des bereits 
in richtiger L age befindlichen Zaum es darstellt. D a  
der Zusatzm aschine nicht der geringste W e g  zur 
Erlangung einer positiven M assenbeschleunigung ge
boten ist, so ist jeder Stofs bei der Arbeitsabgabe 
des Zusatzm otors ausgeschlossen. D ieses Spiel w ie
derholt sich völlig  geräuschlos jedesm al, wenn die 
Zusatzm aschine zurückbleibt. D ie W irkung der K uppe
lung m acht sich tatsächlich nur durch ein entspre

chendes", die erzielte Entlastung kennzeichnendes 
Steigen des H auptm aschinenreglers bemerkbar.

D as A bstellen  der Zusatzm aschine erfolgt vor 
dem der Hauptm aschine, wobei der Zaum  durch die 
Ausrückvorrichtung wieder abgespreizt werden kann.

W enn das Ein- und Ausschalten der K uppelung 
während des Stillstandes der Zusatzm aschine sich be
werkstelligen läfst, so wird die Ein- bezw. A usschalt
vorrichtung in der W eise vereinfacht, dafs die F e 
dern t unmittelbar mittels eines feststellbaren H and
hebels angespannt oder gelöst werden, der Zaum  also 
angelegt, bezw . abgehoben wird.

D ie V orzüge der K uppelung bestehen darin, dafs 
der Bremszaum sich ständig in Eingriffslage befin
det und dafs der A usgleich  der Geschwindigkeits
differenzen, bezw. der Kraftschwankungen auch bei 
ungünstigsten Ungleichförm igkeitsgraden der K raft
maschinen durchaus selbsttätig und stofsfrei erfolgt.

K .-S

Autoloc, ein neuer Apparat zur Sicherung von Wellen in einer 

bestimmten Stellung.

D er A u toloc ist ein A pparat, der eine drehbare 
W elle, die mit einem Steuerhebel oder einer anderen 
gleichw ertigen Einrichtung versehen ist, in irgend 
einer Stellung unbew eglich m achen oder sichern 
soll. D er M echanismus ist aufser Tätigkeit während 
der B ew egun g der W elle, tritt in W irkung, sobald 
diese beendigt ist, und hält die W elle  in der Stellung, 
die man ihr gegeben hat. D as W esen dieses sinn
reichen A pparates ist folgendes:

In einer festen zylindrischen Büchse (Fig. 492) 
befindet sich eine Scheibe B mit zw ei exzentrisch 
verlaufenden Rändern, die mit der Büchse ein L ager 
in Form  einer offenen Sichel bildet. In diesem in 
der Mitte ausgebauchten, an den Seiten verengten 
L ager sind zw ei Paar K ugeln  D , E  und D 1, E 1 unter
gebracht, die durch Spiralfedern F, F 1 auseinander
gehalten werden. D ie Feder hält die K ugeln ent
fernt voneinander und drückt sie stetig in die Enden 
der Sichel, sodafs sie sich zw ischen der Büchsen
wand und Scheibe B festkeilen. E s ist ohne weiteres 
ersichtlich, dafs die Scheibe in dieser Stellung un
bew eglich  —  gesichert —  ist, da man einerseits, 
um sie z. B. naeh D 1 hin zu bew egen, die K ugeln 
D  und D 1 zerdrücken müfste, und da anderseits die

K ugeln  auf ihren Laufbahnen w egen des zu diesem 
Zw ecke m athem atisch bestimmten Verkeilungsw inkels 
nicht gleiten können.

D ie ganze Vorrichtung bildet daher einen festen 
Block. W enn man jedoch  durch ein geeignetes

Fig. 492.

Mittel die Sicherungseinrichtung und Exzenterscheibe, 
K ugeln  und Federn fortbewegt, so erhält man in 
jedem  Punkte der B ew egung die gleiche Sicherung 
der Scheibe.

E s sei ein D eckel oder eine H aube G  (Fig. 493) 
mit einem H andgriff H  versehen und trage zwei 
Zapfen oder K lauen K  K 1, anderseits sei die Büchse



S O Z I A L - T E C H N I K 26. Heft

(Fig. 494) mit einem H ebelarm  L  ausgestattet, der 
mittels zw eier Nietstifte fest a u f der Exzenterscheibe 
sitzt; schliefslich sei in dem D eckel G (Fig. 493) 
eine K erbe oder ein Ausschnitt M vorhanden, der 

M

Fig. 493-

K laue K  auf K u ge l E 1 . Bei weiterer D rehung 
werden die K ugeln in den erweiterten Raum des 
Sichellagers gedrängt und drücken die Federn leicht 
zusammen, bis der Rand O des Einschnittes den 
H ebel L  trifft. In diesem A ugenblicke steht dessen 
Mitnahme nichts entgegen, w eil die Scheibe infolge 
der Entkeilung der Brem skugeln E  E 1 entsichert ist. 
Und in der T at folgt der Arm  L  ohne Anstrengung 
dem H andgriff bei seiner Drehung. D ie beiden 
K ugeln  D  D 1 werden notwendigerweise ohne W ider
stand m itgenom m en, da sie die D rehung in den er
weiterten Raum  der Sichel führt. So kann man mit 
dem H andgriff der Reihe nach eine Kreisbahn b e
schreiben. Läfst der D ruck au f den H andgriff je 
doch nach, so wirken die Spiralfedern wieder, treiben

Fig. 497.Fig. 496.

Fig. 494.

ein w enig breiter ist als A rm  L. Setzt man nun 
den D eckel a u f die Büchse, so dringen die K lauen 
K  K 1 in die freien Räum e N, N 1 ein und der 
H ebelarm  L  legt sich in den Ausschnitt M. In dieser 
Stellung (Fig. 495) ist alles auf der Mittelachse zentrisch 
gelagert: W ill man nun den D eckel mittels des 
Handgriffes H  z. B. von E  nach D  drehen, so stöfst 
die K lau e K 1 au f die K u g e l E  und gleichzeitig

Fig. 495-

die K ugeln  in ihre Brem sstellung und sichern die 
Scheibe und den H ebel L  augenblicklich gegen jede 

Bew egung.
D ie gleichen V orgän ge spielen sich ab, wenn
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der D eck el G  im entgegengesetzten Sinne z. B. in 
der Richtung D 1 E 1 gedreht wird.

Nach dem Vorstehenden ist es leicht zu ver
stehen, dafs man diesen A pparat an den Führungs
gabeln von Riem enrückern anbringen kann, die den 
Riem en von einer L ossch eibe auf die Festscheibe 
schieben, um zu verm eiden, dafs der a u f der L o s
scheibe ruhende Riem en aus irgend einer U rsache

auf die Festscheibe geschoben wird und so die Ma
schine unerwartet in G ang setzt, w as unter U m 
ständen schw ere U nfälle zur F olge haben kann.

D ie Fig. 496 und 497 zeigen Beispiele dieser 
A nw endung des A pparates an einem mit dem Fufs 
bew egten und freiliegenden Riem enrücker.

(Bulletin de l’association des industriels 
de France.)

Mitteilungen aus der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
in Charlottenburg.

Gronwaldsches Feuerlösch- und Feuerverhütungssystem fiir 
Schiffe (insbesondere für Segelschiffe), ausgestellt von 
der Deutschen Feuerlöschgesellschaft m. b. H., Bremen. 
S e e - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t ,  H a m b u r g .

Die Einrichtung hat nicht nur die Aufgabe, ein in der 
Ladung ausgebrochenes Feuer zu löschen, sondern auch 
Selbstentzündungen oder Explosionen namentlich in Kohlen
ladungen zu verhüten. Zur Erreichung dieses Zweckes 
wird, nachdem die Kohlenladung eingenommen ist, die in 
der Ladung eingelagerte Luft durch Einleitung von Kohlen
säure in ein unexplosibles Gasgemenge umgewandelt und 
ein solches während der Reise unterhalten. Hierzu müssen 
sämtliche Luken und Ventilatoren geschlossen gehalten 
werden, da, wie die Erfahrung lehrt, Brände im Schiffs
räume meist an den Stellen entstehen, die in vertikaler 
Richtung zu irgendwelchen Lufteinströmungen liegen.

Die von Gronwald angegebene Einrichtung ist in dem 
ausgestellten Modelle veranschaulicht. Das Modell zeigt 
einen im Dockhaus untergebrachten, mit Manometer und 
Sicherheitsventil ausgestatteten, auf starken Druck geprüf
ten kupfernen Zylinder, an den vier Kohlensäureflaschen 
von je 20 kg Inhalt angeschlossen sind.

Im Schiffsraum ist eine aus perforierten Röhren 
(1, s/4, '/„-zöllig) hergestellte Leitung derart angeordnet, dass 
eine gute Verteilung der Kohlensäure auch innerhalb der 
Ladung erzielt wird. Die mit dem Apparat in Verbindung 
stehenden Zufuhrrohre tragen an den Eingangsöffnungen 
über Deck die Bezeichnungen: „Kielschwein“ , „Zwischen
deck“ und „Unterm Zwischendeck“ . Die mit „Kielschwein“ 
bezeichnete Leitung liegt auf der Garnierung und läuft zu 
beiden Seiten des Kielschweins durch das ganze Schiff. 
Die mit „Zwischendeck“ bezeichnete Leitung läuft an den 
Schiffswänden entlang und versorgt das Zwischendeck mit 
Kohlensäure. Die mit „Unterm Zwischendeck“ bezeichnete 
Leitung liegt unmittelbar unter dem Zwischendeck in der 
Längsachse des Schiffes und bestreicht den über der Ladung 
im Unterraume befindlichen Luftraum.

Je nach Bedarf, sei es im Falle eines Brandes oder 
einer gefahrvollen Erhitzung der Ladung, kann durch Ver
bindung des Apparats mit dem jeweiligen Zufuhrrohre durch 
einen Stahlschlauch bald diese, bald jene Leitung mit 
Kohlensäure beschickt werden.

Die Assekuranzgesellschaften gewähren denjenigen

Kohlenschiffen, die mit dem Systeme Gronwald ausgerüstet 
sind, eine Prämienermässigung. Mit der Vorrichtung aus
gerüstet sind bisher oder es werden in nächster Zeit da
mit versehen: „Nesaia“, Vollschiff der Visurgis Reederei 
A.-G. Bremen, „Peter Rickmers“, Viermaster der Rickmers 
Reismühlen, Reederei und Schiffsbau A.-G. Bremerhaven, 
„Edmund“, Viermaster der Firma J. G. H. Siewers & Co., 
Hamburg, „Thekla“, Viermaster der Firma J. G. H. Sie
wers & Co., Hamburg, „Anna“, Viermaster der Firma 
D. H. Wätjen & Co., Bremen.
Schlitzhaken. Z i e g e l e i - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  

B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g .
Der Haken wird verwendet, um zwischen den Walzen 

eingeklemmte störende Gegenstände herauszuziehen. Zu 
dem Ende ist das zu einem Haken umgebogene Ende des 
Rundeisens abgeplattet. Etwa 30 fm  vom unteren Ende 
sitzt auf dem Hakenstiel eine starke Schutzkugel, welche 
verhindert, dass der Haken in das Walzwerk hineingezogen 
wird. —  —
Walzenzange. Z i e g e l e i - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t ,  

B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g .
Die Zange dient dazu, in das Walzwerk gelangte 

störende Gegenstände gefahrlos daraus zu entfernen. Die 
Form der Zange ist so gewählt, dass man damit möglichst 
tief in die Walzenkimme eingreifen kann, um auch kleine 
Gegenstände fassen zu können. Damit aber dabei die 
Zange nicht von den Walzen erfasst wird, sind die Zangen
backen stark nach rückwärts verbreitert. —  —  
Sicherheitstürverschluss fiir Breiusscliächte und Aufzüge. 

(Modell.) S c h ü c h t e r m a n n  & K r e m e r ,  M a s c h i 
n e n f a b r i k ,  D o r t m u n d .

Das Modell stellt eine Fördereinrichtung dar, bei 
welcher ein dem Königlichen Bergwerksdirektor Mors
bach patentierter Sicherheitstürverschluss in Anwendung 
gebracht Ist.

Der Verschluss hat den Zweck, die Türen der in be
liebiger Anzahl vorhandenen Zugänge zum Fördertrum 
so voneinander und vom Förderkorb abhängig zu machen, 
dass sie nur einzeln vom Führerstand aus zum Öffnen 
freigegeben werden können, wenn der Korb sich in Ruhe 
befindet.

Das Modell zeigt den Verschluss in Verbindung mit 
einem Bremswerke, wie es in Bremsschächten zum Nieder



502 S O Z l A L - T E C H N l K 26. Heft

lassen der Kohlen von den Örtern auf die Sohlenstrecke 
üblich ist; der Verschluss lässt sich aber auch bei Auf
zügen mit Dampf-, Pressluft- und Wasserbetrieb verwenden. 
Bei der durch das Modell gezeigten Verwendungsart ist 
mit dem Bremshebel eine durch die ganze Tiefe des 
Schachtes gehende Sperrstange verbunden, welche für jede 
Tür, also an jedem Zugang, eine Kröpfung besitzt. Durch 
Auf- oder Abwärtsbewegen kann der Bremser die Sperr
stange so einstellen, dass die Kröpfung einen der an den 
Türen befindlichen Anschläge freigibt und das Öffnen der 
betreffenden Tür ermöglicht, während die übrigen Türen 
durch Anlegen der Anschläge gegen die Sperrstange ge
schlossen gehalten werden. Die für jeden Anschlag er
forderliche Stellung der Sperrstange ist dem Bremser durch 
Marken, die an der Führung des Handhebels verzeichnet 
sind, deutlich gemacht; das Gewicht der Sperrstange ist 
durch ein Gegengewicht ausbalanziert. Während des 
Weges, den die Sperrstange zum Öffnen der Türen zurück
legt, bewegt sich der Handhebel lose auf der Welle, wäh
rend ein Gewicht durch Hebel, welche mit dieser Welle 
fest verbunden sind, das Bremsband schliesst und den 
Förderkorb feststellt. Erst bei weiterem Abwärtsgehen des 
Hebels fasst eine Nase desselben gegen einen mit der 
Welle fest verbundenen Vorsprung, wodurch die Bremse 
gelüftet und der Korb in Bewegung gesetzt wird. Da 
auch das Schliessen der Bremse erfolgt, bevor die Kröp
fungen auf die Anschläge der Türen treffen, so kann nur 
dann gefördert werden, wenn die Türen geschlossen sind. 
Ein Unwirksammachen des Verschlusses durch Festlegen 
einer der Sperrvorrichtungen ist ausgeschlossen, weil hier
durch die ganze Bremse ausser Tätigkeit gesetzt würde.

Anlelinstuhl und Arbeitstisch fiir Zigarrenarbeiter, aus
gestellt von H. R o m b e r g ,  Achern i. B. —  G r o s s 
h e r z o g l i c h  B a d i s c h e  F a b r i k i n s p e k t i o n .
Die Arbeitsweise in Zigarrenfabriken ist allgemein die, 

dass an langen Arbeitstischen von der Höhe gewöhnlicher 
Tische die Zigarren- oder Wickelmacher nebeneinander 
oder einander gegenüber sitzen. Der Sitz ist ein Stuhl 
ohne Rücklehne, ein „Hocker“ von so geringer Höhe, 
dass das Gesicht des Arbeitenden sich nur wenig über dem 
Tische und beinahe unmittelbar über den arbeitenden 
Händen befindet. Die Körperhaltung ist dementsprechend 
eine den Leib einpressende, wobei die Arme bis etwa in 
Schulterhöhe hochgezogen sind. Die hygienischen Nach
teile einer solchen Arbeitsweise sind ohne weiteres ein
leuchtend.

Diesen Mangel in der Körperhaltung soll der von 
dem Werkmeister Bräunling in Hambrücken bei Bruchsal 
ersonnene Arbeitstisch und Anlehnstuhl beseitigen. An 
die Stelle des „Hockers“ tritt ein je nach der Körper
grösse verstellbarer Stuhl, gegen den sich der Arbeiter in 
einer Art Stemmstellung anlehnt. Der Tisch A (Fig. 498) 
enthält auf den beiden sich gegenüberliegenden Seiten 
einen Platz B für den Wickelmacher und einen Platz C 
für den Zigarrenmacher. Vor dem Platze des Wickel
machers ist ein Aufbau angeordnet, der in seinem Haupt
teil aus einem durch den Deckel d verschlossenen Ober
kasten a für die Einlage, einem Staub- und Sandbehälter

b, einem Behälter für Umblatt und mehreren kleineren, 
seitlich vom Oberkasten angebrachten Kasten für Formen
klammern, Rippen, Unrat u. dergl. besteht. Der Ober
kasten a besitzt einen Siebboden c, welcher die Sand- und 
Staubabscheidung aus der Einlage bewirkt und die An
sammlung dieser Verunreinigung in dem Abfallbehälter b 
ermöglicht. Nach dem Arbeitsplätze zu besitzt der Ober
kasten eine Schlitzöffnung e , welche das Herausnehmen 
der Einlage gestattet, ohne dass Staub in nennenswerter 
Menge heraustritt oder übler Geruch sich bemerkbar macht. 
Das Zusammenfassen der Einlage und Formen der Wickel 
erfolgt auf dem Arbeitsbrette f, das sich, in einer Höhe 
von 100— 110 cm vom Fussboden, unmittelbar vor der 
Schlitzöffnung des Oberkastens befindet. Unter dem Ar
beitsbrett ist eine Schublade g angebracht, in welche wäh
rend des Arbeitens die beim Anfertigen der Wickel sich 
ergebenden Abfälle hineingestreift werden. Der Arbeits
platz C des Zigarrenmachers ist in der bisher üblichen 
Weise eingerichtet.

Der Sitz des Anlehnstuhles D besteht aus einem 
schmalen Brette in schräger Stellung, das der Körpergrösse 
entsprechend in verschiedener Höhenlage feststellbar ist. 
Zum Anstemmen der Füsse ist eine Fussleiste k vorhanden. 
Zur Bereithaltung der Wickelformen sind an den Seiten
teilen des Stuhles gebogene Rundeisenstäbe i angebracht, 
auf welche die Formen zurückgelegt werden. Unter dem 
Stuhle befindet sich ein mit Deckel versehener Kasten, 
in welchem auf der Seite des Wickelmachers ein Vorrat 
von Einlage, auf der Seite des Zigarrenmachers die ange
fertigten Zigarren enthalten sind. Ein an dem Seitenteile 
befestigter Spucknapf V  vervollständigt die Einrichtung. Der 
Spucknapf kann auch in eine Seitenschieblade des Tisches 
gestellt werden, sodass der Arbeiter ihn ohne Umstände 
zu benutzen imstande ist.

Die Vorzüge der neuen Einrichtung liegen in ver
schiedener Richtung. Durch die Art des Sitzes wird er
reicht, dass die seitherige zusammengekauerte Stellung, 
durch welche die Unterleibsorgane zusammengepresst wer
den, durch eine der Gesundheit zuträglichere Gesamthal
tung des Körpers während der Arbeit ersetzt wird. Die 
Anlehnung an den Stuhl —  halb Stehen, halb Sitzen —- 
führt, wie seitens der Arbeiter versichert wird, keineswegs 
eine Ermüdung der Beine herbei, es findet vielmehr ein 
behagliches Ausruhen statt. Die Sitzstemmsteilung ge
währt zunächst die Möglichkeit einer aufrechten Haltung 
des Arbeiters, die Atmung kann freier und ausgiebiger 
vor sich gehen, auch ist infolge der grösseren Entfernung 
des Gesichts von den arbeitenden Händen die Gefahr von 
Staubeinatmungen verringert. Die bisher unvermeidliche 
und namentlich nach dem Essen unzuträgliche Kompression 
des Bauchraumes, bei Frauen —  zumal bei schwangeren —  
insbesondere auch der Unterleibsorgane, sind vermieden.

Die Vorzüge der Tischkonstruktion liegen darin, dass 
bei der Verarbeitung des Materials eine Staubbildung mög
lichst verhütet wird. Die Vorräte an unverarbeitetem Ta
bak ruhen in einem geschlossenen Kasten; beim Zusammen
fassen der Einlage wird das sonst zu beobachtende, star
ken Staub verursachende Durcheinanderrütteln frei vor dem
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Arbeiter liegender Tabaksvorräte vermieden. Die beim 
Anfertigen der Wickel und beim Einrollen sich ergebenden 
Abfälle werden nicht wie bisher in eine an der Tisch
fläche hinlaufende Rinne geworfen, von wo sie mit den 
Händen entfernt und meist von Arbeiterinnen in den Schür
zen weggetragen werden, sondern die Abfälle gelangen in 
eine Schublade, in welcher sie von Zeit zu Zeit fortge
bracht werden. Hierdurch ist eine weitere Staubquelle 
beseitigt.

Da nach den neueren Forschungen die Gefahr der 
Übertragung von Tuberkulosebazillen von Kranken auf 
Gesunde auch darin zu suchen ist, dass durch Anhusten 
eine direkte Ansteckung, eine „Tröpfcheninfektion* statt
findet, so kommt der Tischkonstruktion eine wertvolle 
prophylaktische Eigenschaft noch nach der Richtung zu, 
dass der tote Aufbau für die einander Gegenübersitzenden 
bis zu einem gewissen Grade als Schutzwand zum Auf
fangen der durch Erkrankte ausgehusteten Keime dient.

Erlasse und GntsdKidtmqgti.
Grundsätze 

für die Herstellung, Lagerung und fabrikatorische Ver
wendung von Äthyläther (Schwefeläther).

1. G e b ä u d e ,  in d e n e n  Ä t h e r  h e r g e s t e l l t  
o d e r  g e l a g e r t  wi r d ,  müssen durch eine Schutzzone 
von mindestens 15 m von anderen Baulichkeiten getrennt sein.

2. G e b ä u d e ,  i n  d e n e n  Ä t h e r  h e r g e s t e l l t  
w i r d ,  sind leicht abzudecken, kräftig durch natürlichen 
Luftzug zu lüften und gegen unbefugte in sicherer Weise 
durch feste Umzäunung oder dergleichen abzusperren. 
Die Fenster sind nach den Sonnenseiten hin zu blenden, 
so dass direkte Sonnenstrahlen nicht in das Innere der 
Gebäude dringen können. Die Gebäude müssen eine ge
nügend grosse Zahl von Ausgängen unmittelbar ins Freie 
nach entgegengesetzten Seiten hin erhalten. Türen und 
Fenster müssen nach aussen aufschlagen. Die Heizung 
der Räume darf nur durch Warmwasser oder Dampf er
folgen. Der Fussboden ist aus einem undurchlässigen, 
unverbrennlichen Material herzustellen und muss eine feuer
sichere ununterbrochene Umfassung von 15 cm Höhe und 
ein genügend grosses Gefälle nach einer oder mehreren 
vergitterten Sammelgruben erhalten. Die Beleuchtung der 
Arbeitsräume hat entweder von aussen durch helleuchtende 
Laternen oder durch elektrische Glühkörper zu erfolgen. 
Fenster, vor denen Lampen angebracht sind, dürfen sich 
nicht öffnen lassen und sind durch Drahtnetze zu schützen 
oder aus Drahtglas herzustellen. Wo elektrische Innenbe
leuchtung verwendet wird, muss sie unbeweglich und so 
verlegt sein, dass jede schädliche Erwärmung der Leitungs
drähte und jede Funkenerzeugung ausgeschlossen ist. Die 
Glühkörper müssen eine gasdichte, doppelte Birne und 
Drahtschutzkorb haben. Das Ein- und Ausschalten darf 
nur von aussen erfolgen können. Die elektrischen An
lagen sind dauernd zu überwachen. Die Verwendung von 
offenem Lichte ist verboten. Gegen die Gefahr der Zün

dung durch Blitz sind Vorkehrungen nach Massgabe der 
Findeisenschen Vorschläge zu treffen.

A u f  G e b ä u d e ,  i n d e n e n  Ä t h e r  g e l a g e r t  
wi r d,  finden die Vorschriften des Absatzes 1 ebenfalls 
Anwendung. Sie sind ausserdem möglichst in leichter 
Bauart herzustellen und so mit Türschwellen zu versehen, 
dass Äther, der aus den Lagerbehältern austritt, in keinem 
Falle über die Schwellen überlaufen kann.

R ä u m e ,  in d e n e n  Ä t h e r  f a b r i k a t o r i s c h  ver
w e n d e t  wi r d ,  müssen hoch, luftig und gut gelüftet sein, 
nach Massgabe der Vorschriften in Absatz 1 beleuchtet 
und geheizt werden und mindestens zwei, an verschiedenen 
Seiten gelegene Ausgänge besitzen. Offenes Licht und 
Feuer darf in ihnen nicht geduldet werden.

3. In Fabriken, die Äther herstellen oder fabrikatorisch 
verwenden, sind die Apparate, die zur Herstellung und 
Destillation von Äther dienen, dicht zu halten und die 
Kühlvorrichtungen so herzurichten und zu betreiben, dass 
eine vollständige Verflüssigung der Ätherdämpfe stattfindet 
und diese nicht in die Arbeitsräume austreten können. 
Die Vorlagen sind so herzurichten, dass etwa nicht ver
flüssigte Dämpfe ins Freie treten, ohne in den Arbeitsraum
7.u gelangen.

4. Alle bei der Herstellung, dem Umfüllen oder der 
fabrikatorischen Verwendung von Äther benutzten Apparate, 
die ganz oder teilweise aus Metall bestehen, auch Trichter, 
sind sicher, d. h. den Vorschriften des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker entsprechend, zu erden. Die Unter
brechung der geerdeten Metallrohre durch Gummi- oder 
Hanfschläuche ist verboten.

5. In den Arbeitsräumen der Fabriken, die Äther her
stellen oder fabrikatorisch verwenden, dürfen keine grösseren 
Vorräte von Äther, Alkohol oder dergleichen aufbewahrt 
werden. Es ist vielmehr dafür Sorge zu tragen, dass solche 
Vorräte bald in den vorschriftsmässigen Lagerraum ge
bracht werden.

Ätherbehälter sind höchstens bis zu 9/10 ihres Inhaltes 
zu füllen, stets gut geschlossen zu halten und vor Sonne 
zu schützen. Der Transport der Ätherballons hat in mög
lichst vorsichtiger Weise zu geschehen. Dabei sind die 
Glasballons mit einer Umhüllung aus Metall oder aus 
Drahtnetz zu versehen. In den Arbeitsräumen, in denen 
Äther fabrikatorisch verwendet wird, ist jeder Ätherballon 
mit einem völlig dichten Metalluntersatz, der den ganzen 
Inhalt des Ballons aufnehmen kann, zu versehen.

6. Die Verarbeitung von Kollodiumlösungen und das 
Auffüllen von Behältern, in denen sich noch Kollodiumreste 
befinden, darf nur in besonderen Räumen, in denen sonst 
keine Arbeiten mit Äther vorgenommen werden, erfolgen.

7. In j e d e m  Raume, in dem Äther hergestellt, um
gefüllt oder fabrikatorisch verwendet wird, sind dauernd 
geeignete Löschmittel, wie Sand, Erde und Asche, in 
trockenem Zustand und genügender Menge bereit zu halten.

8. Arbeiter unter 18 Jahren dürfen nicht zu Arbeiten 
mit Äther herangezogen werden. Es sind dabei nur zu
verlässige und nüchterne Leute zu beschäftigen.

9. In j e d e m  Raume, in dem Äther hergestellt, um
gefüllt oder fabrikatorisch verwendet wird, ist das Rauchen
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und das Mitführen von Feuerzeug bei Strafe der Entlas
sung vor Ablauf der vertragsmässigen Zeit und ohne Auf
kündigung verboten.

io. Wenn grössere Mengen von Äther ausgelaufen 
sind, ist dem Betriebsleiter oder dessen Stellvertreter oder 
dem Aufseher s o f o r t  Meldung zu machen.

Die nötigen Aufräumungsarbeiten sind -von mindestens
2 Arbeitern, welche sich gegenseitig in kurzen Zwischen
räumen ablösen, auszuführen. Der abgelöste Mann hat 
sich, solange er abgelöst ist, vor dem Arbeitsraum im 
Freien aufzuhalten und den ändern im Auge zu behalten.

(Mitteilungen des Kgl. Preuss. Ministeriums f. Handel
u. Gewerbe.)

Haftung Dritter gegenüber der Berufsgenosscuschaft. 
Gemäss § 140 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes geht 
der Anspruch der nach Massgabe dieses Gesetzes ent
schädigungsberechtigten Personen auf Ersatz des Schadens, 
der ihnen infolge eines Unfalles g e g e n  e i n e n  D r i t t e n  
entstanden ist, auf die Berufsgenossenschaft im Umfange 
ihrer durch das Gesetz begründeten Entschädigungspflicht 
über. —  Diese Bestimmung glaubte eine Berufsgenossen
schaft in einem Falle zur Anwendung bringen zu können, 
wo ein bei einem städtischen Gas- und Wasserwerk ange
stellter Gehilfe nach Beendigung einer ihm aufgetragenen, 
in einem städtischen Gebäude zu leistenden Arbeit an einer 
Stelle tödlich verunglückte, an der er nicht tätig gewesen 
war. Die Berufsgenossenschaft hatte einen Betriebsunfall 
als vorliegend erachtet und den Hinterbliebenen eine Rente 
gewährt, die sie von der Stadtgemeinde unter der Behaup
tung zurückverlangte, der auf die Berufsgenossenschaft 
übergegangene Anspruch der Hinterbliebenen gegen die 
Stadtgemeinde sei gegen die letztere nicht gerichtet als 
Eigentümerin des Gas- und Wasserwerkes, sondern als 
Eigentümerin des in Betracht kommenden Gebäudes. Hier 
also sei die Stadtgemeinde Dr i t t e  im Si nne  des § 140.
—  Indessen hat das Reichsgericht die Stadtgemeinde nicht 
als „Dritte“ erachtet und deshalb die schon von der Vor
instanz ausgesprochene Abweisung der Forderung der Be
rufsgenossenschaft bestätigt. Man mag —  so heisst es in 
den Gründen —  den Begriff des Betriebsunternehmers da
hin bestimmen, dass darunter der Unternehmer des Be
triebes, in dem der Arbeiter zur Zeit des Unfalles be
schäftigt war, zu verstehen sei; —  ist der Betriebsunter
nehmer eine und dieselbe Person mit dem Entschädigungs
pflichtigen, so kann dieser niemals eine dritte, d. h. eine 
von dem Betriebsunternehmer verschiedene, Person sein. 
Deshalb ist es auch gleichgültig, ob der Unternehmer den 
Betriebsunfall in einem versicherungspflichtigen Betriebe 
oder ausserhalb eines solchen, als Eigentümer eines Grund
stückes oder dergl. durch eine unerlaubte Handlung oder 
durch eine von Gesetzes wegen zum Schadensersatz ver
pflichtende Tätigkeit herbeigeführt hat. Die Entbindung 
des Unternehmers von der Haftpflicht findet in allen diesen 
Fällen ihre Rechtfertigung darin, dass es ein mit dem 
Beschäftigungsbetrieb des von ihm versicherten Arbeiters 
unmittelbar oder mittelbar zusammenhängender Unfall ist, 
wegen dessen er belangt werden soll.

(Entscheidung des Reichsger. vom 21. Februar 1907.)

Wer ist Arbeiter im Sinne des Gewerbeunfallver- 
sichernngsgesetzes 1 Ein Gastwirt hatte eine grössere bau
liche Reparatur vornehmen lassen. Als der Unternehmer, 
welcher die Ausbesserungsarbeiten beendigt hatte, das Ge
rüst abbrach, war ihm der Sohn des Bauherrn dabei be
hilflich. Dieser stürzte bei dieser Gelegenheit vom Ge
rüst ab, verletzte sich schwer und forderte im Wege der 
Klage von dem Bauunternehmer Schadensersatz unter der 
Behauptung, der Unfall sei nur durch ordnungswidrige Be
schaffenheit des Baugerüstes verursacht worden. Dieser 
Anspruch wurde auch vom Gericht gebilligt. —  Der Ver
urteilte legte Revision beim Reichsgericht ein, indem er 
sich auf § 135 des GewerbeunfallVersicherungsgesetzes be
rief, wonach Arbeiter einen Anspruch auf Schadensersatz 
für die Folgen eines Unfalls gegen den Betriebsunter
nehmer nur dann geltend machen können, wenn durch 
strafgerichtliches Urteil festgestellt worden ist, dass der in 
Anspruch Genommene den Unfall vorsätzlich herbeigeführt 
hat. Diese Voraussetzung treffe im vorliegenden Falle 
jedoch nicht zu, und aus diesem Grunde müsse auch der 
Anspruch des Klägers abgewiesen werden. —  Das Reichs
gericht hat jedoch die Revision des Bauunternehmers ve r 
w orfen. Der § 135 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes 
komme hier überhaupt nicht in Betracht, denn der Kläger 
sei gar nicht Arbeiter im Sinne des genannten Gesetzes, 
er sei, wie die Vorinstanz schon mit Recht ausgesprochen 
habe, wirtschaftlich unabhängig und selbständig; er sei 
der Sohn des Bauherrn und habe in eigenem Interesse und 
in dem des Beklagten bei der Beseitigung des Baugerüstes 
geholfen, das für die im Hause betriebene Wirtschaft 
hinderlich war. —  Wenn demgegenüber der beklagte Bau
unternehmer ausführt, durch Übernahme der Tätigkeit 
habe sich der Kläger seiner Selbständigkeit begeben und 
sei in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihm getreten, so ist 
darauf zu entgegnen, dass es vornehmlich darauf ankommt, 
ob der in Tätigkeit Getretene nach seiner sozialen Stellung 
sich einem Arbeitsherrn hat unterordnen, seine Selbständig
keit hat aufgeben, seine Arbeitskraft diesem zur Ver
wertung in seinem Gewerbebetriebe hat zur Verfügung 
stellen wollen. Von alledem könne hier doch aber keine 
Rede sein. Wenn der Kläger in seinem bezw. seines 
Vaters Interesse eingriff, um das für den Gastwirtschafts
betrieb —  zumal in den nahen Feiertagen —• hinderliche 
Baugerüst möglichst schnell zu beseitigen, so ist er damit 
doch noch nicht zu einem Arbeiter im Dienste des Be
klagten geworden.

(Entscheidung des Reichsger. vom 6. Juni 1907.)

Haftpflicht zweier Berufsgenossenschaften fiir einen 
Unfall. Eine rechte Wohltat für die in gewerblichen Be
trieben beschäftigten Personen bildet die Bestimmung des 
§ 82 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes. Danach kann 
das Reichsversicherungsamt —  falls nach seiner Ansicht 
nicht die im Verfahren in Anspruch genommene, sondern 
eine andere Berufsgenossenschaft als entschädigungspflich
tig in Frage kommt —  diese andere Genossenschaft zur 
Verhandlung beiladen und gegebenenfalls zur Leistung der 
Entschädigung verurteilen, a u c h  we n n ei n A n s p r u c h  
g e g e n  d i e s e  b e r e i t s  r e c h t s k r ä f t i g  a b g e 
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l e h n t  w o r d e n  i st .  —  Zunächst ist dabei freilich nur 
an solche Fälle gedacht worden, in denen es sich um die 
Entschädigung eines Verletzten für die Folgen e i n e s  
u nd  d e s s e l b e n  U n f a l l e s  handelt, hinsichtlich dessen 
mehrere Berufsgenossenschaften als entschädigungspflichtig 
in Betracht kommen. Indessen hat das Reichsversiche
rungsamt den genannten Paragraphen auch auf folgenden 
Fall anwenden zu müssen geglaubt: Ein gewerblicher Ar
beiter hatte in zwei verschiedenen Betrieben, die auch ver
schiedenen Berufsgenossenschaften angehörten, Kopfver
letzungen erlitten. Er hatte gegen beide Berufsgenossen
schaften Entschädigungsansprüche geltend gemacht, indem 
er behauptete, durch den ersten Unfall seien Kopfbe
schwerden bei ihm hervorgerufen worden, und diese seien 
durch den zweiten Unfall so gesteigert worden, dass er 
erwerbsunfähig wurde. Beide Berufsgenossenschaften lehn
ten den Anspruch ab, doch wurde die erste Berufsgenossen
schaft durch das Schiedsgericht zur Zahlung einer Rente 
verurteilt, die zweite Berufsgenossenschaft dagegen von der 
Entschädigungspflicht befreit. Während der Verletzte sich 
bei diesem Erkenntnisse beruhigte, legte die erste Berufs
genossenschaft gegen ihre Verurteilung Rekurs ein. Das 
Reichsversicherungsamt e r a c h t e t e  d i e s e n  a u c h  f ür  
b e g r ü n d e t ,  und da die Abweisung des Anspruches 
des Verletzten gegen die zweite Berufsgenossenschaft in
zwischen längst rechtskräftig geworden war, so wäre der 
Verunglückte völlig leer ausgegangen, hätte das Reichs
versicherungsamt nicht den § 82 des Gewerbeunfallver
sicherungsgesetzes auch auf den vorliegenden Fall zur An
wendung gebracht, die zweite Berufsgenossenschaft zur Ver
handlung beigeladen und diese zur Entschädigungsleistung 
verurteilt. Der Gerichtshof war der Meinung, dass der 
Wortlaut des § 82 der Anwendung dieser Vorschrift auch 
auf Fälle der hier fraglichen Art nicht entgegenstehe, denn 
der Hauptgrund zur Einführung der in diesem Paragraphen 
gegebenen Bestimmung war doch der, zu verhindern, dass 
ein Verletzter trotz zweifelloser Entschädigungsberechtigung 
bloss deshalb keine Rente erhalte, weil er bei der Rechts
verfolgung gegen zwei Versicherungsträger es unterlässt, 
seinen Anspruch gegen jeden von ihnen bis zur höchsten 
Instanz durchzufechten.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom 27. 
November 1906.)

Itenifsgenossensolmft contra Stadtgenieinde. — Wie 
weit erstreckt sich der „Betrieb“  eines Elektrizitätswerks? 
Ein Fabrikant bezog den für seinen Betrieb nötigen elek
trischen Strom von einem Elektrizitätswerk, das die be
treifende Stadtgemeinde selbst betreibt. Als nun der Betrieb 
nach einem anderen Ort verlegt wurde, setzte der Fabrikant 
die Leitung des Werkes hiervon in Kenntnis und bat sie, 
den elektrischen Strom am Tage seines Umzuges zu unter
binden. Der stellvertretende Direktor des Elektrizitäts
werks, ein Ingenieur, begab sich daher in die Fabrik und 
unterbrach die in einem Schaltschrank befindlichen Ver
bindungen zwischen dem Erdkabel und den Leitungen, 
durch die der Strom dem Motor zugeführt worden war, 
wodurch indes die Zuleitung des Stromes durch das Erd
kabel nicht unterbrochen wurde. Es befanden sich also

in dem Schrank noch unter Hochspannung stehende Teile, 
und dieser Zustand wurde .von dem Werke auch nicht ge
ändert, in der Annahme, die Räume würden bald wieder 
zu Fabrikationszwecken vermietet werden. —  Nach Been
digung seines Umzuges beauftragte der Fabrikant zwei 
Arbeiter, die Räume zur Weitervermietung instand zu setzen. 
Diese waren gerade damit beschäftigt, den Schaltschrank 
von der Wand, an der er befestigt war, loszulösen, als 
der eine durch Berührung eines der im Schrankinnern be
findlichen, noch unter Hochspannung stehenden Teiles 
schweren Schaden an seiner Gesundheit erlitt. Die Be- 
rufsgenossensehaft, die für den verletzten Arbeiter erhebliche 
Aufwendungen zu machen genötigt war, klagte nun, ge
stützt auf § 140 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes, 
gegen die Stadtgemeinde auf Ersatz dessen, was sie dem 
Verunglückten gewährt hatte, und alle Instanzen haben 
diesen Anspruch für berechtigt erklärt. Vor dem Reichs
gericht machte die beklagte Stadtgemeinde noch geltend, 
der fragliche Unfall sei nicht im Betriebe des Elektrizitäts
werkes, sondern ausserhalb desselben bei einem mit dem 
Betriebe nicht zusammenhängenden Vorgänge eingetreten, 
und sie könne daher für den Unfall nicht haftpflichtig ge
macht werden. Indessen hat der höchste Gerichtshof 
diesen Einwand nicht gelten lassen. Allerdings könne die 
Zuleitung elektrischen Stromes von der Erzeugungs- nach 
der Verbrauchsstelle, so heisst es in den Gründen, nicht 
mit dem Transport fertiger Fabrikate auf eine Stufe ge
stellt werden. Denn diese Zuleitung erfordert besondere 
dauernde Einrichtungen, die von dem Betriebsunternehmer 
beschafft und erhalten werden, mit dem Werke selbst ver
bunden und von diesem dergestalt abhängig sind, dass sie 
nur funktionieren, wenn das Werk in Betrieb ist. D i e s e  
E i n r i c h t u n g e n  e r s c h e i n e n  s o m i t  a l s  A u s s e n -  
w e r k e  de r  E r z e u g u n g s s t e l l e ,  ihre Beschickung 
mit Elektrizität bildet einen Teil des Gesamtbetriebes, und 
ihre Bedienung unterliegt auch den für die Elektrizitäts
werke eigentümlichen Gefahren. Die Stelle der Fabrik
räume, wo das Kabel des Elektrizitätswerkes einmündet, 
war deshalb, solange die Stromzuführung dauerte, ein 
Ort, auf den sich der Betrieb des Werkes erstreckte, und 
für einen dort durch den elektrischen Strom eingetretenen 
Unfall muss daher die beklagte Stadtgemeinde nach Mass
gabe der Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes einstehen. 
Die Verwaltung des Elektrizitätswerkes hat unzweifelhaft 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ausser acht gelassen, 
indem sie es unterliess, die Stromzuleitung nach dem 
Schaltschrank der fraglichen Fabrik abzustellen, ohne den 
Eigentümer derselben in zuverlässiger Weise zu benach
richtigen. (Entsch. d. RG. v. 16. 12. 07.)

Schadensersatz wegen Lieferung einer mangelhaften 
Maschine. Ein Maschinenfabrikant hatte den Auftrag zur 
Lieferung einer Maschine erhalten. Der Besteller hatte 
ganz genaue Angaben darüber gemacht, welche Eigen
schaften die Maschine besitzen sollte, und der Fabrikant 
hatte auch versprochen, dass er allen Wünschen gerecht 
werden würde. Die Maschine wies indessen mancherlei 
Mängel auf, und der Käufer sah sich genötigt, sie nicht 
bloss einmal, sondern wiederholt an den Fabrikanten zurück*

J
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gehen zu lassen, damit er daran die notwendigen Änderun
gen vornähme. Trotz aller Ausbesserungen kam jedoch 
nichts Vernünftiges zustande, sodass der Besteller schliess
lich erklärte, er trete vom Lieferungsvertrage zurück und 
verlange überdies Schadensersatz dafür, dass er mehrere 
Male den Transport der fraglichen Maschine bezahlen 
musste, und dass er ferner genötigt gewesen sei, sich /um 
Ersatz eine andere Maschine anzuschaffen, die erheblich 
teurer sei, als die bei dem in Rede stehenden Fabrikanten 
in Aufrag gegebene. —  Diesen Anspruch hat das Ober
landesgericht Darmstadt auch gutgeheissen. Neben dem 
Ansprüche auf Rückgängigmachung des Kaufvertrages —  
so habe schon das Reichsgericht entschieden —  stehe dem 
Käufer ein Recht auf S c h a d e n s e rs a tz  dann zu, wenn 
der Verkäufer schuldhafterweise seine Vertragspflicht ver
letzt und hierdurch dem Vertragsgegner Schaden zugefügt 
hat. Das ist hier zweifellos der Fall. Dem beklagten Ma
schinenfabrikanten waren vorher alle Eigenschaften mitge
teilt worden, welche die bestellte Maschine besitzen sollte, 
doch ist er —  trotz wiederholter Abänderungen —  nicht 
imstande gewesen, eine brauchbare Maschine herzustellen. 
Für den dem Besteller dadurch entstandenen Schaden ist 
der Fabrikant unbedingt verantwortlich, um so mehr, als er 
nicht bewiesen hat, dass ihn ein Mangel an Sorgfalt nicht 
treffe, oder dass die Unbrauchbarkeit der Maschine auf 
irgendwelche andere, ihm nicht zur Last zu legenden Um
stände zurückzuführen sei. —  Demnach erscheint der Scha
densersatzanspruch des Klägers berechtigt, und der Beklagte 
musste zur Zahlung der dem ersteren durch den mehr
maligen Transport der Maschine entstandenen Kosten so
wie der Differenz zwischen dem mit dem Beklagten ver
einbarten und dem vom Kläger für die Ersatzmaschine ge
zahlten Preise verurteilt werden.

Streit über die Rechtsgültigkeit des Vorbehalts bei 
Abnahme eines Baues. Bekanntlich muss derjenige, wel
cher sich das Recht auf eine Vertragsstrafe Vorbehalten 
hat, b e i  A n n a h m e  d e s  W e r k e s  seinen Vorbehalt 
machen. Unterlässt er dies, so hat er gemäss § 341, 
Abs. 3 des Bürgerl. Gesetzb. das Recht auf die Vertrags
strafe verwirkt. Nun kann —  so entschied vor einiger 
Zeit das Reichsgericht —  eine Leistung sehr wohl dadurch 
angenommen werden, dass sie eben h in  genommen wird, 
ohne dass der Empfänger irgendwie Erklärung abgibt. In 
einem solchen Falle ist aus dem Verhalten des Empfän
gers zu folgern, dass er keine Einwendungen zu machen 
habe, und dass er mit dem gelieferten Werke einver
standen sei. In dem speziellen Falle handelte es sich 
auch um die Feststellung, ob ein Neubau dem Grund
stücksbesitzer „übergeben4 werden kann, wiewohl noch 
einzelne Arbeiten daran fertigzustellen sind. Der höchste 
Gerichtshof war der Meinung, dass die Übergabe des Neu
baues sehr wohl stattfinden kann, wenn auch noch einzelne 
Kleinigkeiten an dem Bau zu erledigen sind. Dabei kön
nen andere, scheinbar belanglose Umstände für die Auf
klärung der Frage, ob die Übergabe stattgefunden hat 
oder nicht, von Bedeutung sein. Beispielsweise kann aus 
der Tatsache, dass der Baumeister dem Bauherrn oder 
einem Angestellten desselben die Schlüssel eingehändigt

hat, gefolgert werden, dass die Übergabe stattgefunden 
hat. —  Nicht unbedingt erforderlich ist es, dass der Bau
herr den Vorbehalt s e l b s t  macht; es genügt, wenn dies 
seitens eines anderen für ihn geschieht. Auch wenn dieser 
andere dem Baumeister gegenüber bei der Abnahme dem 
Bauherrn nur die B e f u g n i s  gewahrt hat, die Strafe ab
zuziehen, stellt das den erforderlichen Vorbehalt dar.

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene D atum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichun g im  R eichsan zeiger, das D atum  b e i der A nm eldu ng 
g ib t den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
18. 6. 08.

Staubabsauger für Bohrhämmer, bestehend 
aus einem auf dem Bohrer sitzenden und mit dem einen 
Ende gegen den Bohrer und mit dem anderen Ende gegen 
den Gesteinsstoss abgedichteten Gehäuse in Verbindung 
mit einer Saugvorrichtung. —  Armaturen- und Maschi
nenfabrik „Westfalia“ Akt.-Ges., Gelsenkirchen. —  5b. 
A. 15 140 —  9. 12. 07.

Strahlvorrichtung mit zwei entgegengesetzt ge
richteten Düsen zur Erzeugung eines Wetterstroms in Wet
terlutten zur Sonderbewetterung von Bergwerken. —  Ar
matur- und Maschinenfabrik „Westfalia“, Akt.-Ges., Gel
senkirchen. —  sd . A. 15015 —  9. 11. 07.

22. 6. 08.
Einrichtung zum Absaugen des Bohrstaubes 

vom Bohrloch beim Gesteinbohren mittels Druckluftbohrma
schinen. —  Bochum-Lindener Zündwaren- u. Wetterlampen
Fabrik C. Koch, Linden a. d. Ruhr. —  5 b. B. 47099
—  20. 7. 07.

Vorrichtung zur Entnebelung der Luft in 
geschlossenen Fabrikräumen. —  Fa. Alfred Fröhlich, Cöln- 
Sülz. —  36 d. F. 23534 —  15. 5. 07.

Sicherung eines Lagerfasses für feuergefähr
liche Flüssigkeiten gegen Explosion. —  Maschii^enbau-Ges. 
Martini & Hüneke m. b. H., Hannover. —  81 e. M. 33 127
—  9. 9. 07.

25. 6. 08.
Wasserfilter für Staubabsauger. —  Konstanz 

Vetter, Charlottenburg, Wielandstr. 6. —  8e. V. 7494 
—rr 14. II. 07.

Vorrichtung zur Verhütung des Anstauens 
von Schnittgut beim Heraustreten desselben aus einer 
Schere, insbesondere fliegenden Schere. —  Gewerkschaft 
Deutscher Kaiser, Hamborn, Bruckhausen a. Rh. —  49 b. 
G. 25950 —  7. 1. 07.

Vorrichtung zum Abnehmen und Fortschaffen 
eines Werkstückes von einer Zubringervorrichtung, insbe
sondere bei Walzwerken. —  Duisburger Maschinenbau-Akt.- 
Ges. vorm. Bechern & Keetman, Duisburg. —  8 ie . 
D. 19746 —  7- 3- 08.

Das Hineinschlagen von Flammen hindern
der Sicherheitseinsatz an Gefässen fiir feuergefährliche 
Flüssigkeiten und Gase. —  Fabrik explosionssicherer Ge
fässe G. m. b. H., Salzkotten. —  81 e. F. 22837 —  
22. 4. 06.
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Ventilationsofen zum Austrocknen feuchter 
Räume. —  Friedrich Paetsch, Düsseldorf, Schützenstr. 7.
—  82 a. P. 18916 —  15. 9. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

15. 6. 08.
Vorrichtung zur Herstellung eines Wasser

schleiers an Bohrhämmern. —  Hugo Klemer, Wilhelmi- 
nenstr. 181, u. Walther Berckemeyer, Markt 10, Gelsenkir
chen. —  5 b. 341 334.

Staubfilter für pneumatische Entstaubungs
vorrichtungen. —  Wilh. aus den Ruthen, Bremen, Fedel- 
hören 34. —  8e. 341412.

Durch Fusstritthebel, Druckstange und Win
kelhebel einzurückende, durch Arretierbolzen in Eingriff 
zu haltende und durch Druckbolzen und Zugfeder in höch
ster Messerlage selbsttätig auslösende Kupplung an Papier
Schneidemaschinen. —  Fa. Chn. Mansfeld, Leipzig-Reud
nitz. —  11b.  341437,

Vorrichtung zum Ableiten des Dunstes aus 
Röstapparaten für feinkörnige Stoffe. —  Emmericher Ma
schinenfabrik & Eisengiesserei G. m. b. H., Emmerich. —  
82a. 341 517.

22. 6. 08.
Verstell- und verlängerbare, kniehebelartig 

wirkende Tiefbauspreize, für Kanal-Stollen-Schachtbau u. 
dgl. —  Gustav Keller, Eisenach. —  5 c. 342139.

Riemenausrücker für Vorgelege o. dgl., bei 
welchem die Ausrückschiene zum Zwecke ihrer Verstellung 
unmittelbar mit zwei entgegengesetzt gerichteten Zugorga
nen versehen ist. —  Otto Stichel, Regis, Bez. Leipzig. — 
47 d. 341 906.

Feuerrettungsgleitapparat. —  Alexander Ju- 
rytko, Patschkau. —  61 a. 342 349.

29. 6. 08.
' Schutzvorrichtung für Wasserstandsgläser mit 

rinnenförmigem Schutzglas und Reflexwasserstandszeiger.
—  Theodor Fuchs, Görlitz, Augustastr. 20. —  42 c. 343039.

Rückschlagventil mit einem über dem Ventil
teller angeordneten, eine allmähliche Öffnung und Schlies
sung des Ventils bewirkenden Puffer. —  Vereinigte Ma
schinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürn
berg A.-G., Augsburg. —  47 g. 342 565.

Kontroll- und Sicherheitslampe zum Anzei
gen des Vorhandenseins schädlicher Gase. —  Hans Hirsch- 
laff, Charlottenburg, Bleibtreustr. 5 a. —  74 b. 342727.

Schutzvorrichtung gegen Sturmwind für Bret
terstapel. —  Georg Schmidbauer, München, Häbelstr. 20.
—  81 e. 342 984.

Sicherungsring gegen das Herausfliegen der 
Kolben bei Pressluft-Hämmern. —  Pokorny & Wittekind 
Maschinenbau-A.-G., Frankfurt a. M.-Bockenheim. —  87 b. 

342 95I-
Stiel mit Befestigungsvorrichtung für Maurer

hämmer u. dgl. —  Berthold Klöhn, Leddin b. Neustadt
a. Dosse. —  87 d. 343077.

Für d i«  S ch riftle ita n g  verantw ortlich : R egierungarat L  u 
D ruck der B uchdruckerei B oit;

Erteilte Patente.
Kl. 37 e. 185393. Einrichtung zum Abstiitzen eines mit 

einer Wand durch Seile oder Drähte verbundenen Leiter
aufbaues. —  Carl Wilhelm Ahrens in Hamburg.

Je zwei Streben, die durch ein Sattelstück und mehrere 
Hakenschrauben mit den Leitern verbunden sind, bilden 
die Abstützvorrichtung. Das Sattelstück a ist auf seiner 
Unterfläche, je nachdem eine einfache oder doppelte Leiter 
vorhanden ist, mit einer oder zwei Einkerbungen versehen 
und trägt seitlich einen Drehriegel b. Das Sattelstück 
wird mit den Einkerbungen auf die Leitersprosse gesteckt 
und mit dem Drehriegel an den Leiterbäumen festgelegt 
(Fig. 499). Das Sattelstück ist ferner an seinen beiden 
Enden mit Ansätzen a l versehen, auf welche die beiden 
sich mit ihren Enden gegen die Wandfläche stützenden 
Streben schräg zu der Wandfläche gelegt werden (Fig. 500). 
Die anderen Enden der Streben haben Schlitze, durch 
welche Hakenschrauben d gesteckt werden, die mit ihren

Fig. 4 9 9  und 500.
Haken die Leiterbäume umfassen und mit ihren Muttern 
die Streben gegen die Leiterbäume oder gegen die Enden 
der Sattelstücke pressen.

Diese sich in gewissen Abständen wiederholende Ab
stützeinrichtung sichert in Verbindung mit den bekann
ten Befestigungsdrähten die Leiter gegen seitliche Schwan
kungen.

Die beiden Streben können gleichzeitig als Geländer 
für die Arbeiter dienen, die sich auf einem an die Leiter 
gehängten Konsol aufhalten.

w i g  K o l b e  in  G roa a -L ich ter fe ld e -W ., Paulinenatr. 3. 
ch . A lbert S ch u lze , B oitzach .
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Über Selbstschwe'ifsung, ein neuzeitliches Arbeitsverfahren.
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Bekäm pfung der Bleigefahr im G ew erbe der Anstreicher, M aler etc.
Von Gewerbeinspektor K a r l  H a u c k  in Tetschen. (Fortsetzung.)

A ls  bedeutungsvoll hob ich an früherer Stelle 
hervor, dafs G ehilfen und Lehrlinge oft mit Farben 
hantieren, über deren Bleihältigkeit sie nicht infor
miert sind, ja  dafs oft der M eister selbst über die 
chem ische Beschaffenheit der F arbe nichts weifs. 
Man mufs hier auch an die zahlreichen G ew erbe
treibenden denken, die Bleifarben verw enden1), ohne 
dafs sie gerade unter die hier in Betracht gezogenen 
Gew erbetreibenden rangieren. D ie giftigen Bleifarben 
bedürfen darum einer besonderen ä u f s e r e n  K e n n 
z e i c h n u n g .  W ürde z. B. verfügt, dafs jed e  unter 
den B egriff „B leifarb e“ fallende Farbe —  ob trocken 
oder verrieben —  nur in einer den Inhalt sofort 
verratenden E m b allage versendet und verw endet 
werden dürfe, so w äre viel gew gnnen. Nehmen 
wir an, als K en nzeichen würde ein in der Nähe des 
Bodens r i n g s  u m  d a s  B e h ä l t n i s  l a u f e n d e r ,  
d e u t l i c h  e r k e n n b a r e r ,  h e l l b l a u e r  S t r e i 
f e n  vorgeschrieben sein, so wäre jedes Fafs, jed e 
Büchse, jeder F arbentopf und jede Düte, in der 
B leifarbe sich befindet, mit dem belehrenden, warnen
den Zeichen zu versehen. D afs die V orschrift, B lei
farbenbehältnisse zu kennzeichnen, im H andel aufser 
acht gelassen w erde, ist nach den gem achten E r
fahrungen mit anderen Substanzen (Benzin, Mar
garine etc.) w enig zu befürchten; zu erwarten steht 
höchstens, dafs die Anstreicher etc. au f ihren Farben-

J) z. B. Tischler, Glaser, Maschinenbauer, Schlosser, 
Gas- und Wasserleitungsinstallateure, Mechaniker, Gummi
waren-, Glas- und Emailfabriken, Brückenbauer etc.

gefäfsen aus Nachlässigkeit oder A bsicht diese Streifen 
öfter weglassen, oder, wenn sie durch den Gebrauch 
der G efäfse überkleckst wurden, nicht rechtzeitig er
neuern, trotzdem gerade dieses M erkm al für den 
Anstreicher leichter als jedes andere zu erneuern 
ist. D en Aufsichtsorganen ist aber im Schw efel
ammonium, das sie in einem kleinen F lacon —  b e
sonders wenn sie Bleibetriebe besuchen w ollen —  
mit sich führen können, ein rasch und sicher wirken
des Bleinachweisungsm ittel an die Hand gegeben. 
Ein kleiner, aut ein Stück Papier gem achter Farben
klecks wird sich, mit Schw efelam m onium  betropft, 
nach wenigen Sekunden je  nach dem Bleigehalte 
mehr oder weniger bräunen. A llerdings geben 
auch andere M etallverbindungen als jene des Bleies 
(Eisen, Nickel, K obalt, W ism ut, Kupfer, Quecksilber, 
Silber, Gold) mit dem genannten Reagensm ittel b e
tropft eine dunkelbraune oder schw arze V erfärbung; 
viele dieser M etalle kom m en aber in den bei den 
Anstreichern etc. verw endeten Farben überhaupt nicht 
vor, andere; sind nur in kleinen M engen (z. B. Q ueck
silber) in V erw endung und daher in ganz kleinen 
Behältern anzutreffen (Zinnober)1 ), und wieder andere 
sind schon durch die Farbe ihrer Verbindungen 
(z. B. Schweinfurtergrün) derart gekennzeichnet, dafs 
jeder V erdacht, dafs sie Bleifarben sein könnten, von 
vornherein ausgeschlossen ist. Für zw eifelhafte Fälle 
wäre den Aufsichtsorganen das R echt einzuräumen, 
zw ecks genauerer Untersuchung Farbenproben mit

Meist als Tubenfarbe.
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sich zu nehmen. D ie Mitnahme einer P robe aus 
„ nicht markierten Töpfen  e tc .“ wird auch dann not
w endig sein, wenn die Behandlung mit Schw efel
ammonium das Vorhandensein so geringer Bleim engen 
erkennen läfst, dafs die Frage, ob die Farbe als 
„B leifarbe“ anzusprechen ist, unentschieden bleibt. 
A b er auch in dem Falle kann eine em pirisch b e
stimmte V erfärbungsskala für Bleifarbenm enge m an
chen Zw eifel rasch beheben.

D ie letzten Bem erkungen drängen unwillkürlich zur 
Frage, w elche Farben als Bleifarben anzusehen seien.

A ls  Bleifarben hätten meines Dafürhaltens alle 
unter den usuellen B egriff „F arb e“ fallenden Stoffe 
zu gelten, bei w elchen das färbende Mittel mehr 
als io°/0 m etallisches B lei enthält.

D iese Festlegung wird verhindern, dafs jem and 
eine Bleifarbe dadurch den für diese Farben zu er
lassenden oder erlassenen V orschriften zu entziehen 
sucht, dafs er den Bleifarben andere Farben bei
m engt.’) Farbenm ischungen, die so w enig Bleifarbe 
enthalten, dafs diese, a u f m etallisches Blei 'u m ge
rechnet, w eniger als 10 %  des Färbstoffes ausmacht, 
kom m en, da in ihnen die Eigenschaften der B lei
farben durch die Beim engungen total verhüllt würden, 
w ohl kaum  in Anw endung. Beispielsweise sei nur 
erwähnt, dafs in einer io 9/o B lei enthaltenden Blei- 
weifs-Zinkweifsm ischung das Bleiweifs volum etrisch 
nur ca. den 4osten T eil ausm achen würde (trocken 
gemessen). Übrigens ist das B lei in solchen 
M ischungen, besonders wenn auch noch Firnis etc. 
dazu kom m t, derart v e r d ü n n t ,  dafs ihm kaum 
eine ernstliche Gefährlichkeit beigem essen werden 
kann. Im G renzwerte für den Bleigehalt noch tiefer 
zu gehen, scheint mir aus dem angeführten Grunde 
nicht zw eckdienlich, überdies pflegen auch m anche 
Zinkweifs (besonders die nicht aus m etallischem  
Zink sondern direkt aus den E rzen gewonnenen 
und die billigeren, schweren Sorten) Bleim engen von 
einigen Prozenten zu enthalten.

D ie  lautgewordene Ansicht, Bleifarbenm ischun
gen für den H andel überhaupt nicht zuzulassen, scheint 
mir nicht zu Annahm e em pfehlenswert, denn eines
teils würde diese den Vertrieb heute beliebt g e
wordener B leifarb en2) unterbinden, andernteils, wenn

*) Ohne diese Bestimmung könnte jeder, der ein 
Farbengemenge von weniger als 50 °/0 Bleigehalt herstellt, 
dieses Gemenge als eine Farbe, die nicht mehr den Titel 
Bleifarbe verdient, in den Handel bringen. Mischungen 
von 60 °/0 Bleiweiss und 40 °J0 Zinkweiss werden heute viel
fach (besonders verrieben) als „deckendes“ Zinkweiss 
verkauft.

2) Holländisch Weiss, Hamburger Weiss und Vene- 
tianer Weiss enthalten 80, 66, bezw. 50 °|0 Schwerspat und 
nur den Rest als Bleiweiss.

das V erbot nicht auch a u f die Farben Verwendung 
ausgedehnt wird, dem A rbeiter, der mit selbstge
mischten Farben arbeitet, keinen Schutz bieten. D em  
Anstreicher etc. das Mischen zu verbieten, geht aus 
praktischen Gründen nicht an; der erwähnten V e r
dünnung w egen ist das M ischen sogar wünschens
wert. E ndlich  w ürde ein solches V erb o t die Farben
konsum enten geradezu auf die Bleifarben hindrängen, 
w eil der K äufer in diesem  V erbote eine Garantie 
für die U nverfälschtheit der Farbe erkennen würde, 
eine Gutstehung, die ihm bei keinem  Konkurrenten 
der Bleifarben geboten wird.

Nicht w enig verlangt wird von einem Arbeiter, 
wenn er w ährend der A rbeit im m erfort an eine ihm 
drohende Gefahr denken und sich danach benehm en 
soll. W a s würde man dazu sagen, wenn einm al alle 
Zahnradverdeckungen an den verschiedenen M aschinen 
entfernt und durch das (allerdings sehr einfache) G e
bot: „A rb eiter gebt O b ach t“ ersetzt w erden sollten? 
D er V orsichtigste kann einmal, ja  sogar öfter, auch 
die V orsicht vergessen, um w ie viel mehr ein Mensch 

.vo n  nur norm aler V orsicht! Darum  ist es nötig, 
dem A rbeiter w enigstens einen W arner an die Seite 
zu geben, der in dem M om ente, in w elchem  ihm 
G efahr droht, ein „A ch tu n g “ zuruft. W ie  die Sicher
heitsventile der D am p fkessel zu zischen beginnen, 
wenn die A ufm erksam keit des K esselw ärters erlahmt 
und infolgedessen der K esseldruck an die gefähr
liche Grenze steigt, so soll auch der Farbenarbeiter 
bei „G efahr im V e rz u g “ aufm erksam  gem acht werden!
—  D o ch  wie?

U nzw eifelhaft erfolgen die V ergiftungen der 
Bleifarbenarbeiter vorw iegend dadurch, dsfs Farben 
durch den Mund in den V erdauungskanal komm en. 
D ie zw eite M öglichheit, näm lich die Resorption des 
Bleies 'durch die K örperhaut oder die Schleim häute 
der Lunge und der Nase (Staub) ist zum indest noch 
nicht erw iesen ,1) wenn auch nachgewiesen ist, dafs 
das B lei a u f eine geringe T iefe  in die K örperhaut 
dringt und dort mit dem E iw eifse Verbindungen 
eingeht.

Ist also der Mund die H aupteingangspforte für
die Bleifarben in den Leib, so könnte hier der im
Munde sitzende Sinn eventuell gute D ienste leisten. 
A llerdings schm ecken die Bleifarben nach nichts, 
und ihr G eschm ack und Geruch, wenn sie mit einer 
Flüssigkeit verrieben sind , fä l lt , w ie ich bereits
b em erk te , nicht auf. Man kann aber die Farben
schm eckend m achen, d. h. —  man gestatte mir den 
A usdruck —  man kann sie „ D  e n a t u r i e r e  n “ . 
Ein charakteristischer, nur der Bleifarbe eigener Ge-

!) Bericht des Wiener Stadtphysikates an den Ma
gistrat (1897). •
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schm ack könnte zum W arner werden, denn der G e
schm ack des Ö le s 1) etc. kann, selbst wenn er auf
fallen würde, —  kein W arner sein, weil eben j e d e  
Ö lfarbe nach Ö l schm eckt.

Ich sagte mir, gelingt es, den Bleifarben einen 
derart auffallenden G eschm ack zu verleihen, dafs selbst 
kleine Mengen in den Mund gebracht sofort, und 
zw ar am besten unangenehm, empfunden werden, 
so ist viel zur Hintanhaltung der Bleigefahr getan. 
Selbst der leichtsinnige A rbeiter wird in dem M o
mente, in w elchem  er den unangenehmen, kenn
zeichnenden G eschm ack empfindet, sich durch 
Spucken oder Ausspülen des Mundes von dem 
lästigen G eschm ack und damit von den in den Mund 
gekom m enen Bleiverbindungen zu befreien suchen, 
und er wird nach jeder solchen W arnung (schon 
zur Verm eidung des Geschm ackes) einige Zeit v o r 
s i c h t i g e r  sein, b i s  d i e  V o r s i c h t  z u r  u n b e -  
w u f s t e n  G e w o h n h e i t  w i r d .

A n  ein solches D e n a t u r i e r u n g s m i t t e l  
sind verschiedene Anforderungen zu stellen. V o r 
allem d arf es den Ton der Farbe nicht beeinflussen; 
es mufs luftbeständig (da die Farben aufbewahrt 
werden müssen) und neutral gegen die Farben und 
die mit den Farben zu verm engenden Ö le etc. sein. 
E s mufs auch dort, w o Bleifarben einer Erhitzung 
ausgesetzt werden (z. B. in der Glas- und E m aille
erzeugung —  Minium, in der Glas- und Porzellan
m alerei —  Em ail- und Glasurfarben) a u f das A u s
sehen und die Qualität der W are  ohne Einflufs 
sein; es mufs sich leicht den Bleifarben beifügen 
lassen und d arf sich beim Rütteln, längeren Stehen 
und Um schütteln (durch Verstauben) von den Farben 
nicht trennen; es soll selbst unschädlich sein, den 
Preis der Farben nicht unm äfsig beeinflussen und 
schliefslich und vor allem , es mufs einen derart in
tensiven und ausgiebigen G eschm ack haben, dafs 
selbst ganz kleine Mengen der denaturierten Farbe 
in den Mund gebracht, sich sofort bem erkbar m achen, 
und Speisen nicht leicht imstande sind, den w ar
nenden G eschm ack zu verhüllen.

Nach diversen Versuchen habe ich in dem 
wässerigen A uszuge des H olzes des Q uassienbaum es2) 
(Quassia am ara) bezw. des hohen-Sim arube (Sim aruba 
excelsa) —  auch jam aikanischer Q uassienbaum 3) ge

*) Jede Geschmackswahrnehmung setzt sich aus einer 
r e i n e n  Geschmacks- und einer Geruchswahrnehmung zu
sammen. Erstere ist bei Ölen etc. gering, und letztere 
wird durch den durch die Arbeit affizierten Geruchssinn 
nicht leicht erkannt.

2) Wächst in Surinam.
3) In der wässerigen Abkochung des jamaikanischen 

Baumes erzeugt die Lösung eines Eisenoxidsalzes einen 
grauen, flockigen Niederschlag, während sie die Abkochung 
der echten Quassia unverändert lässt.

nannt —  ein Mittel gefunden, das den angeführten 
Forderungen entspricht. Quassienholz mit der iooo- 
fachen M enge seines Gew ichtes mit W asser gekocht, 
gibt diesem noch einen intensiv bitteren Geschm ack.

U m  aber die H erstellung eines m öglichst 
b i l l i g e n 1) E xtraktes zu erreichen, habe ich bei 
allen meinen V ersuchen nur au f kaltem W eg e  nach 
dem Gegenstrom prinzipe (Diffusion) hergestellte 
wässerige E xtrakte verwendet. D ie V ersuche haben 
mich dazu geführt, mich für die Verw endung einer 
Denaturierungsflüssigkeit zu entscheiden, die nach 
dem erwähnten Prinzipe aus Q uassienholz und der 
2ofachen G ew ichtsm enge W asser von Lufttem peratur 

(ca. 20° C) hergestellt wird. W ird mit einem sol
chen A uszuge eine pulverige Bleifarbe verrührt und 
nach dem Absitzen oder Filtrieren wieder getrocknet, 
so hat diese Farbe einen derart bitteren G eschm ack 
angenom men, dafs ein Stäubchen von 0,25 M i l l i 
g r a m m  (das ist z. B. bei Bleiweifs ein Körnchen 
vom  8 t e n  T eile  des Volum ens eines Mohnkornes) 
auf die Zunge gebracht, einen G eschm ack hervor
ruft, der nicht unbemerkt bleiben kann; ja, wenn 
man denaturierte Farbe mit dem Finger berührt, 
und dann den Finger wieder a b w  i s c h t, so haftet 
diesem dank der Testierenden unm erkbaren Farben
teilchen der G eschm ack an. Ein T eil des E xtraktes 
mit der sfachen Rohrzuckerm enge versetzt, liefert 
ein noch immer sehr bitter schm eckendes Präparat. 
D a  die in Rede stehende L ö su n g 2) nahezu farblos 
ist, wird selbst Bleiweifs in seinem Farbenton nicht 
im mindesten beeinflulst. Bei anderen Bleifarben 
ist eine V erfärbung eo ipso nicht zu bemerken. 
Quassia läfst sich jahrelang an einem trockenen 
Orte aufbew ahren, ohne an Bitterstoff einzubüfsen, 
es dürften dem nach auch mit dem E xtrakte dena
turierte Farben den G eschm ack beibehalten. D ie 
ältesten der von mir hergestellten denaturierten P rä
parate, die ich (nebenbei bemerkt) nur in einer 
Papierdüte aufbew ahrte, sind ca. 7 Monate alt; sie 
zeigen eine unveränderte Geschm acksintensität.3)

D ie üblichen Verreibungsm ittel für die Farben,

1) Wichtig für die Praxis.

2) Auf 100 Teile Zucker kommt demnach e in  Teil 
Quassienholz.

3) Da bei sehr bitteren Substanzen Abstufungen der 
Bitterkeit durch den Geschmackssinn nicht mehr unter
schieden werden können, habe ich zur Bitterkeitsprüfung 
die zu untersuchenden Substanzen so lange mit Wasser 
versetzt, bis dieses einen nur schwachen, leicht zu beur
teilenden resp. zu vergleichenden Geschmack hatte. Das 
Verhältnis zwischen der Substanzenmenge und der er
forderlichen Wassermenge gab mir für die Bitterkeit den 
Massstab.

*
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d. s. Firnis, Leinöl und T erp en tin 1) —  bei den 
Zimmermalern auch Leim w asser —  werden vom  
Denaturierungsmittel auch bei m onatelangem  Stehen 
nicht alteriert, sie nehmen aber den G eschm ack der 
Farbe an. Bleiglasuren lassen nach dem Brennen 
nicht erkennen, dafs denaturiertes Minium ver
wendet wurde, da die minimalen, dem Minium an
haftenden Spuren von organischen Verbindungen 
(Bitterstoff) einfach verbrennen. Q uassia ist in ganz 
beträchtlicher M enge genossen für M enschen un
schädlich, haben doch betrügerische Bierbrauer 
Quassia schon oft als Ersatz für H opfen verwendet; 
zu mindest spielen jene winzigen M engen Bitterstoff, 
die den Bleifarben anhaften, gegenüber der Giftigkeit 
der Farben gar keine Rolle.

D ie Denaturierung mit Quassia ist aber auch 
billig. Quassienholz dürfte sich, geraspelt bezogen, 
in K ö ln 2) pro 100 kg im Mittel au f 70 Mark stellen. 
D ie Kosten für die H erstellung des E xtraktes, das V e r
setzen der Farben mit dem E xtrakt und das Trocknen 
der denaturierten Farben, können füglich ganz über
sehen werden. W ird  z. B. der in der F ussnote3) be
schriebene (dem Solvay-Verfahren entlehnte) Apparat 
verwendet, so erfordert die Am ortisation, Verzinsung, 
Erhaltung und Bedienung des A pparates kaum  einige 
Pfennige im T age, da die Bedienung des A pparates von 
einem Manne als Nebenarbeit besorgt werden kann.

!) Wasserglas kann bei Bleiweiss und Minium ganz 
ausser Betracht gelassen werden, da sich die Bleifarben 
zur Verarbeitung mit Wasserglas nicht eignen. Auch zum 
Verreiben mit Lack sind sie wenig brauchbar.

2) Köln wurde als Zentrum der Bleifarbenindustrie 
gewählt.

8) Ein Blechreservoir ist durch 2 kreuzweise ange
brachte Scheidewände in 4 Abteilungen unterteilt. In jede 
Abteilung kann ein mit Sackleinwand o. dgl. ausgekleide
ter Siebkasten eingehängt werden; dieser Siebkasten 
wird ausserhalb des Reservoires mit Quassia gefüllt, ein
gehängt und nach vollständiger Auslaugung ausgehoben, 
entleert und wieder gefüllt. Rohrleitungen gestatten, den 
Inhalt einer jeden Reservoirabteilung in die Nachbarab
teilung abzulassen, bezw. eine —  im Füllen begriffene —  
Abteilung ganz auszuschalten. Durch andere Rohre 
kann der fertige Extrakt entnommen und reines Was
ser zugelassen werden. Da 100 kg Bleifarbe nach dem 
Grade der Reinheit des Pulvers (nach den von mir an
gestellten Versuchen) nach dem Abtropfen 90 bis 
100 kg Extrakt zurückhalten, eine 4stündige Digerie- 
rung des Holzes in jeder Abteilung aber genügen würde, 
so braucht eine Bleifarbenfabrik von 10000 kg Tages
produktion ein Reservoir von ca. 6 m3 totalem Fassungs
raum. Quassia würde täglich ca. 400 kg verbraucht wer
den. Die Bedienung besteht in einem ömaligen Füllen 
der Apparatabteilungen und gleichzeitiger Umstellung der 
Hähne innerhalb 24 Stunden.

D as Anrühren und A bsetzenlassen der Farben kann, 
wo ein Schläm m en geübt wird, mit dem Schläm m en 
vereint werden, es kostet sohin nichts, anderenfalles 
können die Schläm m ungsspesen pro 100 kg  mit 
etwa 50 Pfg. angenom m en werden. D a  endlich zur 
Denaturierung von too  k g  Farbe im Mittel 4 kg 
Quassienholz erforderlich sind, so kom m t zu obigen 
50 P fg . noch ein B etrag von 2,8 M ark dazu. D ie 
D enaturierung wird dem nach den Preis eines M eter
zentners Bleifarbe um 2,8 bis 3,2 M ark erhöhen. 
H ierbei ist noch nicht berücksichtigt, dafs der Preis 
des H olzes bei erhöhter N achfrage sinken dürfte. 
D i e s e  Preiserhöhung der Bleifarben spielt in der 
Praxis keine nennenswerte Rolle. D ie Farbener
zeuger sind durch sie direkt nicht betroffen, denn 
die Preiserhöhung zahlt der Farbenverbraucher, und 
der Farbenkonsum ent stellt höhere Forderungen an 
den „B esteller der mit Bleifarben auszuführenden 
A rbeiten“ . D ie V erschiebung des Preises könnte nur 
einen R ückgang in der N achfrage nach Bleifarben 
bezw. ein Ü berw uchern der Konkurrenzfarben b e
wirken; die Besteller von Anstrichen, w elche die 
Bleifarben anderen Farben vorziehen, werden sich 
durch die minimale Preiserhöhung von den B le i
farben nicht abbringen lassen, denn wer einmal z. B. 
100 kg  trockenes Bleiweifs verstreichen läfst, hat 
hierfür eine solche S u m m e1) zu bezahlen, dafs einige 
Mark M ehrkosten gar keine R olle spielen; das gleiche 
gilt von den Verbrauchern von Minium (Glashütten 
z. B.) und anderen Bleifarben. Beim  Anstreicher 
tritt der Preis des Bleiw eifses insbesondere der hohen 
Verarbeitungsspesen wTegen ganz in den H intergrund; 
um wie viel mehr wird dies erst beim  Maler der 
F a ll sein. Schätzt aber jem and die V o rzü ge des 
Bleiweifses so gering, dafs er in ca. 3 Mark M ehr
auslage pro 100 kg  kein Ä quivalent für diese V o r 
züge mehr zu erblicken glaubt, so ist es vom  hu
manen und wirtschaftlichen Standpunkte nur zu be- 
grüfsen, wenn sich eine andere Farbe an Stelle der 
Bleifarbe einbürgert.

D ie von der breiten G esellschaft getragenen 
Denaturierungsspesen sind aber nicht verloren. D en 
mir eben zugehenden Jahresberichten der G ehilfen
krankenkasse der Genossenschaft der Zimmer- und 
Dekorationsm aler, Anstreicher und Lackierer in W ien 
entnehme ich, dafs ca. 12 °/0 (das sind 23/4 pro 
Mann) aller K rankentage a u f die Vergiftungskrank

1) Je nach der Entfernung des Bleifarben-Verbrauchs- 
und Erzeugungs-Ortes, den ortsüblichen Löhnen, dem zu 
streichenden Materiale (Holz, Mauer, Eisen etc.), der 
Gliederung des Materiales (eben oder gekehlt etc.) und 
der Appretur der gestrichenen Oberfläche kostet ein mit 
100 kg trocken gewogenem Bleiweiss gemachter Anstrich 
600— 1100 Mark.



27. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 51»

heiten entfallen. G elänge es durch die Denaturierung 
nur ca. 1/a, das ist rund einen Krankentag pro K o p f 
und Jahr, zu ersparen, so würde dies pro K o p f eine 
M inderbelastung der K rankenkasse um ca. 2,5 Mark 
bedeuten. D a 34 °|0 der Krankenkassenm itglieder 
M aler waren und auch nur ein relativ geringer T e il 
der von den anderen K ategorien verarbeiteten Farben 
unter den B egriff Bleifarbe fällt, so nehme ich er- 
fahrungsgem äfs a n , dafs das einzelne Mitglied im 
Jahre ca. 120 kg  Bleifarbe verarbeitet hätte. Bei 
einer Verteuerung der Bleifarben im früher ange
gebenen Mafse würde pro A rbeiter eine M ehrauslage 
von rund 3,4— 3,8 M ark notwendig werden. Dieser 
B etrag ist aber nur durch die Verm inderung der 
K rankenkassenauslagen allein schon zu 74 bis 66 °/0 
kompensiert. W ie viel die G esellschaft aber jäh r
lich durch V erringerung der Invaliditätsrente —  bei 
Einführung der Alters- und Invalidenversicherung1)

] ) Heilte (1906) fehlt in Österreich eine solche, doch sind

Über Selbstschweißung, ein
Von Ing. N i

V o r  etw a 10 Jahren begann man in der Grofs- 
blechbearbeitungsindustrie mit W assergas zu schwei- 
fsen. Zu diesem  Z w ecke liefs man W asserdam pf 
über glühende K oksstücke streichen, wodurch ein 
Gas erzeugt wurde, w elches in Behältern aufgefangen 
und mittels Pum pen den Schweifsbrennern zugeführt 
wurde. V orher liefs man in der Pum pe noch atmo- 
shpärische Luft zutreten und sorgte so vor dem A u s
treten der Gase für eine innige V erbindung derselben. 
D am it die zu schweifsende Stelle aber nicht oxydierte, 
d. h. Sauerstoff nicht mit einem anderen Stoff eine 
neue Verbindung einging, liefs man aus lediglich 
praktischen Gründen nur einen Bruchteil des zur 
V erbrennung notwendigen Sauerstoffes zuführen. 
H ierdurch blieb die Zunderbildung gering und die 
Schweifsnaht erhielt ein schönes, gleichm äfsiges A u s
sehen. Bedeutende Anlagekosten für die Apparatur 
hat viele  Interessenten davon abgehalten, das V e r
fahren zu benutzen. A b er ausschlaggebend für die 
teilw eise A blehnun g des Verfahrens mufs doch die 
Tatsache sein, dafs man es mit Nutzen nur bis zu 
einer geringsten Blechstärke von 8 mm verwenden 
kann. Hierunter angewendet tritt leicht eine V e r 
brennung des Materials ein.

Später begann auch die Elektrotechnik die ihr 
zu G ebote stehenden hohen Tem peraturen für Schw eifs
zw ecke zu verwenden.

Insbesondere haben Flam m bogen- und W ider- 
standsschweifsung rasch A ufnahm e gefunden, sind

—  durch E rhöhung der Arbeitsleistung des Indivi
duums und durch Erzielung einer lebensfähigen, g e 
sunden N achkom m enschaft2) der Bleifarbenarbeiter 
gewinnt, entzieht sich jeder Berechnung; nimmt man 
aber an, dafs die Arbeitskraft des Arbeiters seinem 
Lohne annähernd gleichw ertig ist, so wird der aus
stehende „Fehlbetrag a u f die Denaturierungskosten“ 
allein schon durch die Erhöhung der Arbeitsfähig
keit des A rbeiters um „einen T a g “ reichlich wett 
gemacht.

die Auslagen einer solchen, da man invalide Arbeiter nicht 
verkommen lassen kann, doch vorhanden, nur dass sie 
nicht unter dem Titel Rente sondern Armen- und Spitals
pflege, öffentliche Wohltätigkeit etc. dem Staate, der Ge
meinde und der Bevölkerung zur Last fallen.

2) Auch die Bleikrankheit des V a t e r s  äussert sich 
am Kinde.

(Fortsetzung folgt.)

neuzeitliches Arbeitsverfahren.
e s e in Kiel.

aber heute teilw eise verdrängt w o rd en , weil die 
K osten des Verfahren und die Um ständlichkeit des
selben der allgem einen Verbreitung hindernd ent
gegentreten.

D ie  Flam m bogenschw eifsung ist eine sog. Ober- 
flächenschweifsung und beruht darauf, dafs man die 
Tem peratur des elektrischen L ichtbogens dazu be
nutzt, eine K ohle als bew eglichen P ol bei bestim m 
ter Spannung und bestimmtem Abstand vom  Schw eifs
stück, w elches den anderen P ol bildet, hinwegführt. 
H ierbei schm elzen die beispielsweise gegeneinander
gelegten T eile  ineinander, wodurch eine dauerhafte 
Verbindung zustande kommt. A llein  ein Ü belstand der 
elektrischen Schw eifsung ist der, dafs die Schweifs
stellen glashart, also nicht bearbeitungsfähig bleiben.

W eiterhin ist u. a. noch zu erwähnen die A n 
wendung des T hom son’schen Schweifsverfahren, 
w elches besonders Verw endung findet bei der H er
stellung von Massenartikeln. D iese elektrische Schw ei
fsung ist eine brauchbare Querschnittschweifsung, bei 
der die Schweifsung vom  Innern des Materials her
aus erfolgt. E s  besteht dieses Verfahren kurz er
klärt darin, dafs m an nach dem stum pfen G egen
einanderlegen zw eier A rbeitsstücke die Enden nach 
Einschaltung des Strom s durch den hohen Ü bergangs
widerstand desselben in Schweifshitze bringt und da
nach mittels geeigneter H ebeldruckvorrichtungen die 
Arbeitsstücke aneinanderprefst. Natürlich mufs im 
A ugenblick des Zusam m enpressens die Strom leitung
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ausgeschaltet sein. Leider läfst sich bei dieser 
Schweifsm ethode der W ärm egrad nicht regeln und 
die Hitze ist gewöhnlich zu hoch.

In den letzten Jahren hat sich die Thermit- 
Schweifsung ein grofses Feld erobert. T herm it ist 
eine M ischung von E isenoxyd  und Alum inium  und 
das Verfahren beruht au f der zuerst von Dr. G old
schmidt in Essen festgestellten Tatsache, dafs die 
Mischung einer M etall-Sauerstoff-Verbindung mit zer
kleinertem Alum inium  bei Entzündung einer Stelle 
von selbst weiter brennt, w obei Tem peraturen von 
etwa 3000 Grad C. gem essen worden sind. Die 
Vornahm e solcher Therm itschweifsungen geht wie 
folgt von statten. Zunächst werden die zu schw ei
fsenden A rbeitsstücke mittels geeigneter H ebeldruck
Vorrichtungen gegeneinander gedrückt, nachdem  die 
Stücke vorher von ihren Fremdstoffen an der Schweifs
stelle gereinigt worden sind. H iernach wird die 
Schweifsstelle mit einer zweiteiligen, gufseisernen Form 
umgeben. D ie feuerflüssige Therm itm asse, die in be
sonders feuerfesten Tiegeln hergestellt Wird, giefst 
man alsdann in den Trichter der Form . D ie Enden 
des zu schweifsenden Stücks werden in diesem 
A ugenblick kräftig gegeneinander geprefst. D as über
laufende Therm it, der Steiger, wird nach dem E r
kalten des M aterials abgeschlagen und verputzt.

Nachdem  ich die Vorläufer der autogenen Schweis- 
sung, oder besser gesagt, der Selbstschweifsung, kurz 
erwähnt, beginne ich im Folgenden die W asserstoff- 
Sauerstoft-Schweifsung zu besprechen. D iese wurde 
in Deutschland gegen A usgang 1905 bekannt und 
zw ar ehe man nur daran dachte Azetylen-Sauerstoff 
zu verwenden.

D en Lesern wird bekannt sein, dafs W asserstoff 
angeblich im Jahre 1766 vom  englischen Physiker 
Cavendick entdeckt und heute meist als chem isches 
Nebenprodukt bei der E lektrolyse des W assers ge
wonnen wird. Bei der Verbrennung von 2 Teilen 
W asserstoff und 1 T e il Sauerstoff wird theoretisch 
6700 Grad C. W ärm e erzeugt. Zum Schweifsprozefs 
sind aber 4 bis 5 T eile W asserstoff und 1 T eil Sauer
stoff notwendig, denn in jedem  anderen M ischungs
verhältnis vollzieht sich beim Schweifsen eine O x y 
dation der zu schweifsenden Metalle, die nur zu ver
hindern ist durch vermehrte W asserstoffzuführung. 
D iese Unannehm lichkeit des sicher sonst eleganten 
Verfahrens ruft bedenkliche Schwierigkeiten hervor, 
die, in der Natur der Sache begründet, wohl niemals 
beseitigt werden können. Ferner läfst sich das W a s
serstoff-Verfahren nur mit Sicherheit bei Blechstärken 
bis etwa 10 mm verwenden. D arüber hinaus an
gewendet, steigen die Kosten so schnell, dafs an eine 
wirklich lohnende Verw endung des Verfahrens kaum 
mehrjj gedacht werden kann.

W enn ich im Folgenden eine Beschreibung des 
Verfahrens gebe, so nehme ich an, dafs die M ehr
zahl der L eser bereits Gelegenheit hatte, sich mehr 
oder weniger mit der Einrichtung zur Selbstschweis- 
sung zu befassen oder den Arbeiten eines Schweifers 
in der Praxis beiwohnten.

O hne a u f die Einzelheiten der verschiedenen 
Brennerkonstruktionen ein zu geh en , oder diese in 
ihren Vor- oder Nachteilen kritisch zu beleuchten, 
will ich nur anführen, dafs gew öhnlich zwei Rohre, 
entweder konzentrisch oder übereinander liegend, 
den Sauer- und den W asserstoff an die Mündung 
der D üsen bringen. D iese sind vorne zusam m en
gezogen und münden in einer gem einschaftlichen 
Rohrspitze. A nfän glich  wurden die beiden G ase in 
der Brennerspitze gem ischt, aber durch V ersuche kam 
m an bald dahinter, dafs durch vorherige Mischung, 
also vor Austritt der G ase aus dem Brenner, eine 
weit höhere Tem peratur zu erzielen ist. D eshalb 
sieht man bei Neukonstruktionen die V erm ischung 
der beiden G ase vor V erlassen der Rohrspitze, in 
einer K am m er stattfinden, die meist auch als Bren
nerm undstück ausgebildet wird. D iese Mundstücke 
haben erklärlicher W eise  verschieden weite Bohrun
gen, die abhängig sind von der Stärke der zu 
schweifsenden M etalle und der hierzu notwendigen 
Gasm enge. E ben so ist diese W eite abhängig von 
der für jed e M aterialstärke verschieden grofs zu 
wählenden Zündgeschw indigkeit des Gasgem isches, 
w obei unter dieser Bezeichnung die Fortpflanzungs
geschw indigkeit des Gem isches zu verstehen ist. 
Jedenfalls ist durch V ersuche festgestellt worden, 
dafs es vorteilhaft ist, wenn die sog. Austrittsge
schwindigkeit des G asgem isches etwas gröfser als die 
Zündholzgeschw indigkeit bleibt. D ie  G eschw indig
keit der aus dem Brenner hervorbrechenden brennen
den Gase d arf auch deshalb nicht zu grofs gewählt 
werden, weil sonst der Schw eifser die einm al in Flufs 
geratenen Eisenteilchen mit der Flam m e nicht be
herrschen kann ; sie d arf aber auch nicht zu klein 
sein, da sonst die Flam m e in den Brenner zurück
schlägt. Zw ei besonders gute Gum m ischläuche stellen 
die V erbindung zwischen Flasche und Schw eifsbren
ner her.

D ie zum Transport der verdichteten G ase gebräuch
lichen Stahlflaschen sind unten zw ecks Verhinde
rung des Rollens, mit einem Vierkantfufs versehen. 
Nach oben sind die handlichen Flaschen eingezogen, 
haben im H als ein K egelgew inde und, hierin einge
schraubt, ein Ventil. E s  gibt auch von diesen V e n 
tilen eine ganze Zahl von Konstruktionen, doch kann 
es meine A u fgab e nicht sein, diese hier zu beschrei
ben. D ie V entile werden beim Transport durch dar
über geschraubte K appen vor Beschädigung geschützt.
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D a  die Stahlflaschen m eist 4 bis 6 cbm  Sauer- oder 
W asserstoff und oft bis 180 A tm . D ruck enthalten, 
ist es notwendig, für jede der beiden Flaschen ein 
sicher wirkendes Verm inderungsventil zu benutzen. 
Gleichzeitig verbunden mit diesen Ventilen ist ein 
D oppelm anom eter, w elches a u f dem einen Zifferblatt 
den jew eiligen D ruck in der Flasche und au f dem 
anderen Zifferblatt angibt, w elche Brennergröfse für 
die zu schweifsende M aterialstärke notwendig ist. W ir 
haben es also bei einer solchen Anordnung mit einem 
Arbeits- und Füllungsm anom eter zu tun.

D am it eine V erw echslung der Flaschen, hier also 
Sauer- und W asserstoff nicht eintritt, sind die Ventile 
mit einem Seitenzapfen ausgerüstet, der für W asser
stoff Links- und für Sauerstoff Rechtsgew inde trägt. 
E ben so  hat der weitere W asserstoff-Schlauch eine 
weifse und der engere Schlauch für Sauerstoff eine 
rote Farbe.

N achdem  nun die Flaschen geöffnet und das 
Manom eter für die Stärke des zu schweifsenden A r 
beitsstücks einreguliert worden ist, wird zunächst W a s
serstoff in den Brenner geleitet und entzündet und 
dann Sauerstoff hinzugegeben. Mittels des am Bren
nergriff befindlichen H ahnes mufs nun die Flam m e 
so lange einreguliert werden, bis sie in Gestalt eines 
gelblich leuchtenden, in sich scharf abgeschlossenen 
K egels erscheint. Bringt man jetzt diese reduzierende, 
von Sauerstoff freie F lam m e in den zum Schweifsen 
erforderlichen A bstand zum A rbeitsstück, so beginnt 
das Eisen je  nach Stärke des M aterials mehr oder 
w eniger schnell zu schm elzen. A ls  Schw eifsgut ver
wendet man hierbei am vorteilhaftesten weiches, 
schw edisches kohlenstoffarm es H olzkohleneisen, auch 
N ageleisen genannt. Stahldraht ist nicht oder wenig 
brauchbar des zu hohen K ohlenstoffgehalt w egen und 
hiermit vorgenom m ene Schw eifsungen halten hinrei
chende Beanspruchungen garnicht oder nur w enig 
aus. O hne D ruck oder H am m erschlag läuft das 
Material ineinander über, w obei hervorzuheben ist, 
dafs ein vorheriges Reinigen der Schweifsstellen nicht 
notwendig ist, w eil auch Rost w egen eintretender 
Reduktion als reines Eisen abläuft.

A ls  das neueste und nach den bisherigen E r
fahrungen zu urteilen w ohl die Führerrolle überneh
m ende Schw eifssystem  ist die Azetylen-Sauerstoff- 
Schw eifsung zu bezeichnen.

A ls  man vor ebenfalls 10 Jahren die vorher 
etw as stiefm ütterlich behandelte Azetylenindustrie 
besser ausbildete, erkannte man auch die grofse B e
deutung des A zety len s zur E rzeugun g höchster T em p e
raturen. (1 cbm  A zetylen gas entwickelt beim V e r
brennen 12900 W .-E., während die gleiche M enge 
W asserstoff nur 2580 W ärm e - Einheiten erzeugt.) 
Man versuchte durch M ischungen von Sauerstoff

und A zetylen  in Brennern vorteilhafte Konstruk
tionen derselben zu erhalten, allein vorläufig vergeb
lich. D ie vorher schon erwähnte Zündgeschw indig
keit des Gasluftgem isches, in diesem Falle  Sauer
stoff-Azetylen war zu grofs und hierdurch fielen die 
Brenner für die Praxis unverw endbar aus. D ie A n 
gelegenheit drohte einzuschlafen, bis es schliefslich 
dem rastlos an dem Problem  arbeitendem  französi
schen Ingenieur Fouche gelang, einen Brenner zu 
konstruieren, in dem sich beide Gase innig mischten, 
ohne dafs ein Zurückschlagen der Flam m e und ein 
N iederschlag von Graphit als Bestandteil des A z e ty 

lens m öglich ist.
Mit dieser wichtigen Erfindung w ar das Signal 

zum Bau geeigneter Erzeugeranlagen für A zetylen gas 
zu Schw eifszw ecken gegeben, und es zeigte sich bald, 
dafs die Konkurrenz, die Mutter des Fortschritts, im 
mer bessere Konstruktionen hervorbrachte und wohl 

noch bringen wird.
Im Grunde genom m en hat man es bei einer A ze- 

tylen-Sauerstoff-Schweifsanlage mit einer Gasanstalt im 

Kleinen zu tun, die in sinnreicher Anordnung der einzel
nen A ggregate, einmal beschickt, ein gew isse Zeit ohne 
W artung gleichm äfsig und fortdauernd arbeitet. D a  fer
ner keinerlei Gefahr, richtige Konstruktion der A p p a 
rate vorausgesetzt, vorliegt, weil bekanntlich A z e ty 
lengas unter 27a A tm . D ruck zur Fortpflanzung 
einer E xplosion unfähig ist, so erklärt sich auch die 
Tatsache, dafs die beispielsweise von der G ew erk
schaft Sirius in D üsseldorf hergestellten transportab
len A pparate keinerlei Konzession bedürfen und ferner 
die grofsen, ortsfesten Anlagen, mit dem Prüfungs
schild des Deutschen A zetylen -V ereins versehen, den 
behördlichen Bestim m ungen und Vorschriften ge

nügen.
A n  eine gute Schw eifsanlage für A zetylen

Sauerstoff stelle man die F ord erun gen :
1. V erm eidung eines auch nur geringen D rucks,
2. Autom atische Regulierung der G aserzeugung,
3. Prinzip „K arbid  ins W asser“ ,
4. E inm alige, einfache Bedienung ohne Betriebs

unterbrechung,
5. Dichtigkeit aller Verschlüsse,
6. V ollständige V erbrennung der Charge,
7. V ollkom m ene A uslösung aller U nreinlichkei

ten im Gas.
W as die Konstruktionen der A pparate und Bren

ner angeht, so glaube ich annehmen zu dürfen, dafs 
es besser ist hierüber nichts zu schreiben, da ich ein 
bestim m tes System  nicht herausgreifen m öchte und 
ferner jeder Interessent von den betr. Firmen ge- 
wifs D rucksachen mit Abbildungen au f W unsch zu
gesandt erhält.

W enn ich noch m itteile , dafs das gewon-
*
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nene A zetylengas C H 2 ein ö lb ild en d es, farbloses 
Gas ist. w ovon im Leuchtgas nur o,i°/o enthalten ist, 
so haben wir bei der Zersetzung des Carbid C a C 2 im 
W asser die Form el C a  C 2 plus H 2 O  =  C 2 H 2 plus 
C a  (O H 2 ) oder in W orten ausgedrü ckt: Calzium 
K arbid und W asser ist A zetylen  und Ä tzkalk. In 
den schon genannten W ärm e - Einheiten pro cbm 
Gas spiegelt sich abgesehen von der gröfseren 
Leistungsfähigkeit des Azetylen-Sauerstoff- Verfahrens 
schon die gröfsere W irtschaftlichkeit desselben und 
hierauf kom m t es m. E . doch in der Praxis im w e
sentlichen an.

Calzium -K arbid ist eine dunkelgrüne Substanz, 
w elche besonders in Rheinfelden in der Schw eiz bei 
der A rbeit am elektrischen Ofen zu Zw ecken der 
Alum inium gewinnung erzeugt wird.

W enn nun im Folgenden von dem Trennen 
von Metallen mittels der Sauerstofflam m e gesprochen 
werden soll, so nehme ich auch hierbei an, dafs ich 
für die gröfsere Zahl der Leser nichts neues mehr 
bringe. Soll z. B. in eine starke Eisenplatte ein kreis
rundes L och  geschnitten werden, so wird die Stich
flamme des Schneid-Apparats a u f die betr. Stelle g e 
richtet und das Material hier bis ungefähr W eifsglut
hitze vorgew ärm t. Nun läfst man den Sauerstoff 
mit einem D ruck von etwa 60 A tm . hinzutreten. H ier
durch frifst sich die Flam m e förm lich in das M etall 
ein und stellt so den Schnitt her, der natürlich in 
beliebiger Linienführung erfolgen kann. D ie Hitze 
wird hierbei lediglich zur D urchschm elzarbeit benutzt 
und zw ar so lokal, dafs man es bei einiger Sicher
heit und Ü bung fertig bringt, einen Schnitt von unge
fähr 2 bis 3 mm Breite herzustellen, der dem einer 
W arm säge im Hüttenbetrieb ähnelt. Erklärung findet 
man für diesen für die gesam te Technik so ungemein 
wichtigen V organ g in der Ü berlegung, dafs zunächst 
jedes durch den Sauerstoff verbrannte Eisenteilchen 
infolge grolser Verbrennungsw ärm e die Nachbarteil
chen im A ugen blick  flüssig macht. D urch den schon 
erwähnten energischen Sauerstoffstrom wird das Eisen 
in der vorgew ärm ten Schnittlinie förmlich weggeprefst. 
D ies geht so schnell vor sich, dafs die kleinen E isen
partikelchen garnicht erst Zeit finden, abzukühlen. 
Hiernach wird der Gaszuflufs eingestellt und der 
Sauerstoff verbrennt das Eisen.

D ie vordere D üse des Schneidapparats, ein 
Schneidapparat hat mitunter 2 D üsen, führt den 
Gasstrom , während die engere Leitung mit der et
was zurück liegenden D üse für den Sauerstoff-Durch- 
lafs eingerichtet ist. Für die Geschwindigkeit, mit 
w elcher der Schneidapparat bew egt werden mufs, 
ist ein M erkm al leicht gewonnen, denn so wie die 
Schm elzung, oder richtiger,V orw ärm ung eintritt, mufs 
die Trennung durch den Sauerstoffstrom  erfolgen.

W enn ich jetzt auf die K osten der Selbst- 
schweilsung zu sprechen kom m e, so ist es unm öglich, 
genaue Zahlen, die a u f alle V erhältnisse ohne weiteres 
übertragbar sind, zu geben. A u s diesem  Grunde 
hat es auch nur geringen W ert, lange Zahlenreihen 
wiederzugeben, deren Ergebnis nichts weiter dar
stellen als die T atsache, dafs das Azetylen-Sauerstoff
Verfahren ungefähr 2|a billiger als das W asserstoff
Sauerstoff-Verfahren ist.

Reflektanten von Schw eifsanlagen tun gut, nicht 
die in vielen K atalogen w iedergegebenen Zahlen als un
bedingt zuverlässig anzusehen, sondern zu bedenken, 
dafs nur langjährig geübte Schw eifser unter günstigen 
Verhältnissen solche Zahlen erreichen können. D as 
Schweifsen und Schneiden mit der Sauerstoffflam m e 
mufs gelernt sein und nicht jeder H andarbeiter eig
net sich hierfür. Geschicklichkeit und Ü berlegung 
sind unum gängliche Erfordernisse, die der Besitzer 
einer autogenen Schw eifsanlage an den A rbeiter 
stellen mufs, soll die A n lage sich wirtschaftlich zeigen.

Ferner ist zu beachten, dafs die K osten  des 
Schweifsens beim  Azetylen-Sauerstoff-V erfahren so 
w ohl als auch beim  W asserstoff-Sauerstoff-Verfahren 
bei zunehm ender Blechstärke proportional dem Q uer
schnitt des zu schweifsenden Eisens w achsen und 
deshalb bei starken Stücken über 18 mm die sekun
däre W ärm ezuführung durch ein K oksfeuer oder 
eine Lötlam pe em pfehlenswert ist. D ie G ew erkschaft 
Sirius - D üsseldorf erreicht die ersten W ärm estufen 
einer beispielsweise 50 mm starken Platte unter A n 
w endung eines Azetylen-Luftgebläses.

Naturgem äfs sind auch die K osten des Schneidens 
beim Azetylen-Sauerstoff-Verfahren geringer als beim 
W asserstoff-Verfahren.

D ie Festigkeit der geschw eifsten Stücke ist ab
hängig von der Güte der Schweifsung. Insbesondere 
ist hierbei die Reinheit der G ase, die Qualität der 
Schw eifsstücke, die G eschicklichkeit des A rbeiters 
und die Gewissenhaftigkeit desselben von Einflufs. 
D as. K ön iglich e M aterial-Prüfungsam t in Berlin hat 
zahlreiche autogen geschw eifste M etalle au f Streck- 
m öglichkeit, Bruchgrenze und D ehnungsverm ögen 
eingehend geprüft und gefunden, dafs in m anchen 
Fällen gleiche W erte w ie beim  rohen M aterial er
zielt werden können.
. A u ch  ist es erwähnenswert zu wissen, wie sich 

die Struktur der geschw eifsten Stellen im Gegensatz 
zu solcher bei rohen Stellen verändert. E rschöpfende 
V ersuche haben im V erein  mit m etallographischen 
U ntersuchungen den Bew eis geliefert, dafs an den 
Schweifsstellen vö llig  gleichm äfsiges M aterial vorliegt, 
dessen G ehalt an Schlackeneinschlüssen nicht gröfser ist 
als derjenige bei rohen Blechen und ferner, dafs ein 
Ü bergang von der Schweifsstelle zum ursprünglichen
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Material nicht zu erkennen war. E ben so war ein 
U nterschied im K ohlegrad  nicht festzustellen. Gegner 
des A zetylen-Sauerstoff-V erfahrens verm uteten end
lich, dafs bei diesem System  an der Schweifsstelle 
eine Schw efelanreicherung eintreten müsse, wodurch 
die Schweifsnaht spröde werden und N eigung zum 
B rechen zeigen könnte. A b er auch dieses ist nicht 
festgestellt worden, vielm ehr verhalten sich bezüg
lich der Festigkeit beide Schw eifssystem e gleichw ertig. 
A u s allen V ersuchen hat man die Gew ifsheit g e
wonnen, dafs irgendw elche Bedenken, geschw eifste 
Materialien zu Konstruktionszw ecken zu verwenden, 
gegenstandslos sind.

D ie  rastlos vorw ärts schreitende praktische 
W issenschaft ist heute soweit, auch Alum inium  
schweifsen zu können. E s gelan g näm lich, durch 
eine reduzierende und oxydlösende Substanz, die 
bezüglich Schm elzpunkt und V erdam pfungstem pe
ratur mit dem Alum inium  übereinstim m t, eine gute 
Schw eifsung hervorzubringen. Selbst wochenlang in 
Salzw asser gelegt, zeigte sich am geschw eifsten A lu 
minium keinerleiVeränderung oder lokale Elektrolyse.

D as V orstehende ist das W esentlichste, w as 
jeder in der Praxis stehende Techniker über das 
W esen und V erhalten der Selbstschw eifsung v ie l

leicht mit Interesse liest. E s ist m. E., mit V orsicht 
ausgesprochen, gewifs nicht zu viel gesagt, dafs es 
sich bei der Selbstschw eifsung um ein zeitgem äfses 
und mit ungeahnter Geschwindigkeit sich entw ickeln
des, m etalltechnisches V erfahren handelt, w elches 
bald in keinem hierfür geeigneten Betrieb mehr 
fehlen wird. D ie V erw endung der Selbstschweifsung 
wird deshalb in dem M afse fortschreiten, als fest
gelegte Interessen, die ich mir vorstelle als vor
handene Maschinen und W erkzeuge, wie solche 
heute bei Niet- oder Trennarbeiten benutzt werden, 
zurücktreten und allm ählig verschwinden. Ferner 
wird der Sauerstoffpreis noch weiter sinken und da
mit die heute schon erwiesene W irtschaftlichkeit der 
Selbstschw eifsung noch bedeutend zunehmen.

V o r  allem  aber vergegenw ärtige man sich, dafs 
es sich bei der Selbstschw eifsung um die Ausbildung 
einer ganz neuen Technik handelt und dafs es not
wendig ist, diese neue Industrie erstmal wissenschaft
lich zu durchdringen und system atisch zu behandeln. 
Sicher darf angenom m en werden, dafs die bisherigen 
Leistungen der Selbstschw eifsung den Bew eis er
brachten für eine kräftige und sichere E rfo lge ver- 
heifsende W eiterentw icklung unserer deutschen In
dustrie.

Der gewerbliche Arbeitsvertrag.
Seit dem i. Januar 1900, d. i. mit dem Inkraft

treten des Bürgerlichen Gesetzbuches, sind für die 
Rechtsverhältnisse aus dem gew erblichen A rbeits
vertrag nur mehr Reichsgesetze (nicht wie früher die 
verschiedenen Landesgesetze) mafsgebend.

H auptsächlich sind die Reichsgesetze die R eichs
gew erbeordnung und das Bürgerliche Gesetzbuch.

D er A rbeitsvertrag mufs aus zwar übereinstim 
menden W illensäufserungen bestehen: auf Seite des 
A rbeiters der erklärte W ille, seine Arbeitskraft dem 
A rbeitgeb er zur Verfügung zu stellen, a u f der Seite 
des A rbeitgebers die A rbeitskraft des A rbeiters für 
sich zu verw enden dadurch, dafs der A rbeiter dem 
A rbeitgeb er erklärt: „Ich bin bereit, in A rb eit zu 
treten“  und der A rbeitgeber sagt: „G u t“ , ist der 
A rbeitsvertrag mit allen W irkungen vollgültig abge
schlossen.

Zum  Vertragsabschlüsse sind weitere A b 
m achungen nicht unbedingt notwendig, denn a u f 
diese E rklärung hin sind beide T eile  gebunden. 
V ielfach  besteht die M einung, dafs ein V ertrag 
schriftlich gem acht werden mufs, um eine Gültigkeit 
zu besitzen; diese Meinung ist irrig, es genügt auch 
die M ündlichkeit. D ie viel verbreitete Annahm e,

dafs insbesondere ein A kkord vertrag  nur gültig sei, 
wenn er schriftlich abgeschlossen, ist vollständig 
falsch.

Unrichtig ist auch, dafs ein mündlich abge
schlossener V ertrag innerhalb 24 Stunden oder
3 T agen  beliebig widerrufen werden kann. H ier 
gilt das Sprichw ort: „E in Mann ein W ort.“

Sehr oft hört man sagen: E s kann doch gar 
nicht sein, dafs ein bindender V ertrag abgeschlossen 
wurde; es wurden ja  gar keine Zeugnisse oder keine 
Invalidenkarte abgegeben. A lle  diese D inge haben 
mit der bindenden K raft des Arbeitsvertrages nichts 
zu tun; ist insbesondere über Lohn gar nic.hts aus
gem acht, so hat der A rbeiter trotzdem eine V e r
gütung zu fordern, wenn die Dienstleistung —  wie 
regelm äfsig —  nur gegen einen Lohn zu erwarten 
ist. W ird  die H öhe der V ergütung nicht bestimmt, 
so ist bei dem Bestehen einer T a x e  die taxm äfsige 
Vergütung, in Erm angelung einer T a x e  die übliche 
Vergütung als vereinbart anzusehen (§ 612 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches).

Ein A rbeitsvertrag kann auch gültig mit W ir
kung für und gegen den V ertreter abgeschlossen 
werden durch eine dritte Person, durch einen B evoll
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mächtigten. E iner besonderen Form  bedarf die 
Vollm achterteilung nicht. W enn z. B. ein W irt 
einer anderen Person, w elche auch ein geschäfts- 
m äfsiger Verm ittler sein kann, den A uftrag  gibt, für 
ihn einen Schenkkellner fest einzustellen, und die 
beauftragte Person engagiert jem and, so wird 
lediglich zwischen dem W irt und dem Schenkkellner, 
nicht zwischen Verm ittler und dem Schenkkellner ein 
Arbeitsvertrag begründet. D er Schenkkellner erwirbt 
direkte Rechte gegen den W irt und um gekehrt; 
stellt der W irt den Schenkkellner nicht ein, so kann 
er w egen K ontraktbruch auf Entschädigung verklagt 
werden.

V orerst soll erläutert werden, wer einen gültigen 
A rbeitsvertrag abschliefsen kann.

Einen gültigen A rbeitsvertrag kann nur eine 
volljährige (d. i. wenigstens 21jährige) geistig normale 
Person abschliefsen. Ausnahm sw eise können zurech
nungsfähige, über 7 Jahre alte Personen mit vor
heriger oder nachträglicher Genehm igung ihrer 
gesetzlichen V ertreter gültige A rbeitsverträge ab
schliefsen.

A lso  müfste jed e über 7 Jahre, jedoch  unter 
21 Jahre alte Person für jeden Arbeitsvertrag die 
G enehm igung des gesetzlichen V ertreters einholen; 
aber § 113 des Bürgerlichen G esetzbuches hat eine 
V ereinfachung des Geschäftsverkehrs gebracht.

§ 113 des Bürgerlichen Gesetzbuches lautet:
„Erm ächtigt der gesetzliche V ertreter den Minder

jährigen, in D ienst oder A rbeit zu treten, so ist der 
Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt 
geschäftsfähig, w elche die Eingehung oder Aufhebung 
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten 
A rt oder die Erfüllung der sich aus einem solchen 
Verhältnisse ergebenden Verpflichtungen betreffen. 
Ausgenom m en sind V erträge, zu denen der Vertreter 
der Genehm igung desV orm undschaftsgerichtes bedarf.

D ie Erm ächtigung kann von dem Vertreter 
zurückgenom m en oder eingeschränkt werden.

Ist der gesetzliche Vertreter ein Vorm und, so 
kann die Erm ächtigung, wenn sie von ihm verw eigert 
wird, au f A ntrag des Minderjährigen durch das V o r
m undschaftsgericht ersetzt werden. D as V orm und
schaftsgericht hat die Erm ächtigung zu ersetzen, wenn 
sie im Interesse des Mündels liegt.

D ie für einen einzelnen Fall erteilte Erm ächtigung 
gilt im Zweifel als allgem eine Erm ächtigung zur E in 
gehung von Verhältnissen derselben A rt.“

A u s vorstehendem  Paragraphen erhellt, dafs der 
gesetzliche Vertreter einem über 7 Jahre alten Minder
jährigen die Erm ächtigung erteilen kann, in A rbeit 
zu treten.

D ie Erm ächtigung kann entweder für ein b e
stimmtes H andw erk oder für jeden D ienst erteilt

werden. Im ersteren Falle kann der Minderjährige 
nur D ienstverträge der gestatteten A rt, im letzteren 
für jeden D ienst abschliefsen.

H at z. B. ein V ater seinem K inde erlaubt, 
Schreiner zu werden, so kann der M inderjährige nur 
A rbeitsverträge abschliefsen, w elche das Schreiner
handwerk betreffen. W ill nun nach einiger Zeit das 
K ind Schriftsetzer werden, so bedarf es zum Ver- 
tragsabschlufs mit dem Buchdruckereibesitzer die 
G enehm igung des V aters, w elche auch nachträglich 
erteilt wTerden kann. A nders ist die Sache, wenn der 
V ater seinem K inde sagt, es solle sich irgend einen 
V erdienst suchen, dann hat das K ind die väterliche 
Erm ächtigung zum  Arbeitsantritt in jeglichem  Berufe, 
und der m inderjährige Sohn kann jeden A rbeits
vertrag abschliefsen.

Ist für den M inderjährigen m angels eines ehe
lichen Vaters und einer ehelichen Mutter ein V o r 
mund bestellt und will 'das M ündel einen A rb eits
vertrag au f länger als ein Jahr abschliefsen, so bedarf 
es aufser der Zustim m ung des V orm undes auch noch 
der Einw illigung des zuständigen V orm undschafts
gerichtes.

Ist der Minderjährige gem äfs § 113 des Bürger
lichen Gesetzbuches zur A nnahm e von A rbeit er
mächtigt, so ergibt sich hieraus noch eine weitere 
Frage, dafs er auch berechtigt ist, ohne Zuziehung 
eines Beistandes selbständig vor Gericht K lage zu 
erheben und zu verhandeln. (§ 52 der Zivilprozefs- 
ordnung.)

Angesichts des W ortlautes des § 113 des B ürger
lichen Gesetzbuches erhebt sich noch die weitere 

•F ra g e: K ann sich die Erm ächtigung auch a u f den 
Abschlufs eines „Lehrvertrages“ seitens des Minder
jährigen erstrecken? D ie F rage ist zu verneinen; 
denn der Lehrvertrag bezw eckt nicht die Leistung 
von „A rb eit oder D iensten“ , sondern —  au f seiten des 
Lehrlings das Erlernen des G ew erbes, a u f seiten des 
Lehrherrn die A usbildung des Lehrlings —  som it ganz 
grundverschiedene D inge.

A bgesehen von dem Erfordernis einer überein
stimmenden W illensäufserung der V ertragsteile g e 
hört zur Gültigkeit eines V ertrages noch, dafs W illens 
erklärung und W ille  in E inklang miteinander stehen, 
dafs der W ille frei und ernstlich geäufsert wurde. 
D ieses Erfordernis fehlt insbesondere bei Scherz
geschäften, Scheingeschäften und bei obwaltendem  
Irrtum, bei A nw endung von D rohung oder arg 
listiger T äuschung beim Vertragsabschlufs.

D as G esetz erklärt derartige A bm achungen teils 
für nichtig, teils für anfechtbar.

U nter einem Scherzgeschäft versteht man eine 
nicht ernstlich gem einte W illensäufserung, die in der 
Erw artung abgegeben worden ist, die Ä ufserung
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werde nicht ernstlich aufgefafst. Ein Scherzgeschäft 
ist meistens nichtig (§ 118 des Bürgerlichen G esetz
buches), jedoch  kann der Scherzende zum  Ersätze 
des hieraus entstehenden Schadens haftbar gem acht 
werden.

V ie l häufiger kom m en Scheingeschäfte vor, die 
aber stets nichtig sind. Solche Geschäfte dienen 
m eistens zu Schw indeleien und am öfteren treten sie 
im B augew erbe auf. M eistens werden derartige 
G eschäfte folgenderm afsen abgeschlossen.

Ein kapitalkräftiger Unternehm er (A), der jedes 
Risiko au f andere Schultern abwälzen will, sucht sich 
einen M enschen, der nichts zu riskieren hat, einen 
sogenannten Strohm ann (B).

Mit diesem (B) schliefst der Kapitalist (A) einen 
V ertrag  ab, dafs der Strohmann (B) die ganzen A r 
beiten in A kkord  ausführt und der Kapitalist (A) 
mit dem Bau absolut nichts zu schaffen hat, ebenso, 
dafs der Strohm ann die Arbeiten einstellen und aus
bezahlen kann und zur V ersicherung anzum elden 
hat. Sieht nun der Kapitalist, dafs die Sache schief 
geht, stellt er seine Zahlungen ein und verw eist alle 
G läubiger au f Grund des V ertrages an den Strohmann.

Ein solcher V ertrag  ist ungültig und nützt gar 
nichts, denn V erträg e  sind nicht nach dem W o rt
laut, sondern so auszulegen, wie T reu und Glauben 
mit Rücksicht a u f die Verkehrssitte es erfordern.

E ine aus Irrtum abgegebene W illenserklärung 
ist anfechtbar, ebenso durch Androhung und durch 
arglistige T äuschung; i .  B. am Zahltage legt der A r
beitgeber dem A rbeiter ein Schriftstück vor und der 
Arbeiter unterzeichnet dasselbe in der Meinung, es 
w äre lediglich die Quittung des em pfangenen B e
trages. Jedoch befindet sich a u f dem Schriftstück 
der W ortlaut: „H ierm it erlöschen säm tliche A n 
sprüche gegen den A rbeitgeb er.“

D ie A nfechtung mufs jedoch  in solchen Fällen 
s o f o r t  erfolgen, nachdem der Anfechtungsberech
tigte von dem A nfechtungsgrunde Kenntnis erlangt 
hat; die A nfechtung ist unter allen Um ständen aus
geschlossen, wenn seit der A b g a b e  der W illens- 
äufserung 30 Jahre verstrichen sind.

I  G esetzlich unzulässig sind V erträge, welche gegen 
die guten Sitten verstofsen.

D as Bürgerliche Gesetzbuch sagt im A bs. 2 des

§ 138:
„N ichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, 

durch das jem and unter A usbeutung der Notlage, 
des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines anderen 
sich oder einem dritten für eine Leistung V erm ögen s
vorteile versprechen oder gewähren läfst, w elche den 
W ert der Leistungen dergestalt übersteigen, dafs den 
U m ständen nach die V erm ögen steile in auffälligem  
M ifsverhältnisse zu der Leistung stehen.“

Einen A usgangspunkt für eine allgem eine D e 
finition der guten Sitten kann diese W ucherbestim 
mung nicht bilden, sondern es mufs hierbei au f a llge
meine Erw ägungen zurückgegangen werden.

Man Wird dabei von den guten Sitten, A n 
schauungen und Gepflogenheiten des ganzen V olkes 
ausgehen müssen und als gegen die guten Sitten 
verstofsend alle Handlungen erklären, w elche den 
sittlichen Anschauungen der überragenden Mehrheit 
des V o lk es über Recht, Billigkeit und M oral w ider
sprechen. Z. B. ein A rbeitgeber stellt einen Arbeiter 
nur unter der Bedingung ein, dafs er keine V e r
sam m lung besuchen darf, in welcher die Verbesserung 
der L age der A rbeiter besprochen wird, widrigenfalls 

sei er sofort entlassen.
A uch  verschiedene Vorschriften der G ew erbe

ordnung müssen hier angezogen werden.
Nach § 115  der Gew erbeordnung ist der G e

werbetreibende verpflichtet, seine Arbeiter in R eichs
währung auszubezahlen. A u ch  d arf der G ew erbe
treibende seinen A rbeitern keine W aren kreditieren, 
aufser der in § 115 der Gew erbeordnung genannten 

Fälle.
§ 115  der G ew erbeordnung lautet:
I. „D ie G ew erbetreibenden sind verpflichtet, 

die Löhne ihrer A rbeiter in Reichswährung zu b e
rechnen und bar auszubezahlen.

II. Sie dürfen den Arbeitern keine W aren 
kreditieren, doch ist es gestattet, den Arbeitern 
Lebensm ittel für den Betrag der Anschaffungskosten, 
W ohnung und Landnutzung gegen die ortsüblichen 
Miet- und Pachtpreise, Feuerung, Beleuchtung, regel- 
m äfsige Beköstigung, Arzneien und ärztliche Hilfe, 
sowie W erkzeuge und Stoffe zu den ihnen über
tragenen Arbeiten lür den Betrag der durchschnitt
lichen Selbstkosten unter Anrechnung bei der Lohn
zahlung zu verabfolgen. Zu einem höheren Preise 
ist die V erabfolgung von W erkzeugen und Stoffen 
für Akkordarbeiten zulässig, wenn derselbe den orts
üblichen nicht übersteigt, und im voraus verein

bart ist.“
A lle  V erträge, w elche dieser G esetzesstelle zu

widerlaufen, sind nichtig. Ebenso solche Verträge, 
welche sich mit A bs. II des § 117 der G ew erbe
ordnung nicht vereinbaren lassen.

D ie  Stelle der Gew erbeordnung lautet:
I. „V erträge, w elche dem § 115  zuwiderlaufen, 

sind nichtig.
II. D asselbe gilt von den Verabredungen 

zwischen den Gewerbetreibenden und den von ihnen 
beschäftigten Arbeitern über die Entnahm e der B e
dürfnisse der letzteren aus gewissen Verkaufsstellen, 
sowie überhaupt über die V erw endung des V e r
dienstes derselben zu einem anderen Zw eck, als zur
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Beteiligung an Einrichtungen zur Verbesserung der 
Lage der Arbeiter oder ihrer Familien.“

Ein Fall aus dem Arbeiterversicherungsrechte 
sei hier noch kurz erwähnt. Nach den Bestimmungen 
des Krankenversicherungsgesetzes haben von den 
gesetzlichen Beiträgen die Arbeiter 2|s, die Arbeit
geber *|», nach den Bestimmungen des Invaliden-

Automatische
Im Anschluss an meinen Aufsalz über eine neue 

unfallsichere Seifenpresse im 24. Heft S. 463 dieser Zeit
schrift möchte ich auf eine ältere derartige Konstruktion 
hinweisen. Es ist dies die im Jahre 1900 von der Ma
schinenfabrik Willy Rivoir in Offenbach a M, erbaute au-

V ersich eru n gsgesetzes hat jeder Teil *|* zu leisten. 
Hat nun z. B. der Arbeitgeber einen Vertrag dahin 
geschlossen, dafs der Arbeiter die ganzen Ver
sicherungsbeiträge bezahlen mufs, so ist ein derar
tiger Vertrag als gesetzwidrig und daher nichtig zu 
betrachten.

G g . J e h l e .

Seifenpresse.
um ein Drittel horizontal dreht. Während der Stillstands
periode des Tisches befindet sich einer der 3 Formkästen 
unter dem Oberstempel, die beiden ändern befinden sich 
vorn rechts und links, ganz frei zur Bedienung. In dem 
einen (linken) der vorderen Kästen liegt, ausgehoben

1-ig. 501.

tomatische Seifenpresse mit Drehtisch (Fig. 501), die aber 
wenig Eingang gefunden hat.

Das Eigentümliche dieser Presse ist der Drehtisch, 
welcher 3 Formkästen trägt und sich vor jedem Presshube

und zum Wegnehmen bereit, das mit dem vorhergehenden 
Presshube gepresste Stück; der andere (rechte) Formkas'ten 
ist leer und zur Aufnahme des nächsten zu pressenden 
Stückes bereit. Während des Tischstillstandes erfolgt,
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gleichzeitig mit dem Herausnehmen des gepressten und 
dem Einlegen des nächsten Stückes, im dritten, unter dem 
Oberstempel befindlichen Formkasten eine Prägung. Es 
geht also durch das Auswechseln der Seifenstücke Zeit 
nicht verloren.

Die Hände des Pressers haben unter dem Oberstem
pel nie zu tun, sodass Verletzungen kaum Vorkommen 
können.

Da der Hub eines einfachen durch eine Kurbel be
wegten Oberstempels nach unten fest begrenzt sein würde 
und etwas zu klein geschnittene Seifenstücke infolgedessen 
nicht ausgepresst werden würden, zu gross geschnittene

Seifenstücke die Presse aber unzulässig überanstrengen 
würden, so ist der Oberstempel mit geeigneter Federung 
versehen, welche auf einfache Weise für jeden erforder
lichen Druck eingestellt werden kann. Um die Arbeit der 
Presse nicht unterbrechen zu müssen, ist dieselbe mit ro
tierenden Bürsten versehen, welche nach jedem Pressen
hube sowohl Unterplatte wie Oberplatte von etwa an
haftenden Seifenteilen reinigen und anfeuchten. *

Die Maschine macht bei normaler Gangart iooo  bis 
i ioo Presshübe per Stunde und erfordert einen Kraftauf
wand von ca. i PS. B r a u n e  (Cöln).

Riemenrücker Beraud für Stufenscheiben.
D ie A u fgab e, einen Transm issionsriem en von 

einer Stufe einer Stufenscheibe a u f eine andere zu 
schieben, hat schon verschiedene Lösungen gefunden.*) 
E ine neue Einrichtung zu gleichem  Z w ecke ist von 
Beraud in Oullins (Rhone) konstruiert worden; sie 
gestattet, den Riemen ohne Verw endung einer Stange 
gefahrlos von einer Stufe au f die andere zu schieben.

Schnitt nach der Linie A — A  in Fig. 502. D ie V o r 
richtung besteht aus zw ei gleichen Teilen, deren 
jeder vor einer der Transm issionsscheiben a und b 
montiert ist. D ie untere Scheibe a gehört gew öhn
lich zu einer auf dem Fufsboden gelegenen Maschine, 
während die obere Scheibe b einer Transmission 
angehört.

A u f  einer parallel zur A ch se  der Scheibe a 
liegenden Schiene c, die am R ahm engestell der Ma-

Fig. 502.

D ie Fig. 502, 503 und 504 zeigen die A n 
bringung der V orrichtung und zwar Fig. 502 in 
Vorderansicht, F ig. 503 in Seitenansicht, Fig. 504 im

*) Vgl. Bulletin Nr. 2 S. 43, Nr. 9 S. 154, Nr. 14 S. 129.

schine auf Trägern befestigt ist, gleitet ein Zahneisen 
d, das von dem Zapfen e eines Triebw erkes g n be
wegt wird. Letzteres wird von H and mittels der 
H andkurbel g  gedreht. Das Zahneisen ist so profi
liert, dafs es während einer halben Um drehung des
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Triebw erkes unbeweglich bleibt und während der 
folgenden halben Um drehung sich um eine Strecke 
verschiebt, die der Breite einer Stufe der Stufen
scheibe entspricht.

Gegenüber der Stufenscheibe trägt das Zahn
eisen zwei Führungen i z, zwischen denen der Riem en h 
läuft. D ie  eine Führung i ist bis unter die Schiene c 
verlängert durch eine Leitplatte k, au f der eine 
zw eite Platte 1 angelenkt ist. Letztere zeigt von der 
Seite gesehen krum m e Form  und kann sich nach
einander allen Stufen der Scheibe aufser der höchsten 
anpassen, die P latte 1 trägt einen Zapfen n, der in

Fig. 504.

den krummen Führungsschlitz o eines auf der Schiene c 
befestigten Führungsstückes eingreift. D er Schlitz o 
verläuft so, dafs er die Platte 1 anhebt, wenn sie 
vor eine höhere Stufe gelangt, damit der durch diese 
Platte geführte Riemen nacheinander von einer auf 
die andere Stufe geschoben wird und in gröfstmög- 
lichster Breite Unterstützung findet.

D e t obere T eil der Einrichtung ist dem eben 
beschriebenen gleich, aber arbeitet im entgegen
gesetzten Sinne. D ie Schiene Ca ist unter den Trägern

für die Transm ission befestigt. D as Zahneisen dt 
wird von der K urbel fj bew egt, die mit dem T rieb
w erk g n durch eine Triebstange P verbunden ist. 
D ie Verbindung ist so hergestellt, dafs das obere 
Zahneisen unbew eglich bleibt, wenn das untere be
w egt wird und umgekehrt.

A ngenom m en der Riem en hätte die gezeichnete 
Stellung und soll a u f die rechts gelegene Stufe g e
schoben werden: Man dreht dazu die Triebstange P 
im Sinne des Pfeiles. W ährend der ersten halben 
U m drehung bew egt sich das untere Zahneisen d 
nicht, aber das obere Zahneisen dj rückt nach rechts 
vor und schiebt den Riem en auf die nächste Stufe, 
w as ohne Schwierigkeiten von statten geht, da der 
Riem en dabei entspannt wird. W ährend der zweiten 
halben U m drehung bew egt sich das obere Zahneisen 
nicht, aber das untere rückt nach rechts vor und 
schiebt den Riem en au f die folgende Stufe, was 
keine Schwierigkeiten bereitet, da der Riemen ent
spannt ist und von der Führungsplatte 1 geführt 
wird. D ie V orschiebung des Riem ens von einer 
Stufe zur anderen erfolgt som it durch eine vo ll
ständige U m drehung der T riebstange P.

D reht man die Stange P  entgegen der Pfeil
richtung, so rückt man den Riemen mit derselben 
Leichtigkeit nach der anderen Seite vor. E s genügt 
also die Drehung der H andkurbel g  in dem einen 
oder anderen Sinne, um den Riemen entsprechend 
zu verschieben. Zuerst wird der Riemen entspannt, 
indem er a u f eine niedrigere Stufe gelangt, dann 
wird er au f die höhere Stufe geschoben. Jede U n
sicherheit im Betriebe oder Gefahr ist dabei aus
geschlossen.

(Bulletin de l’association des industriels de France.)

Erlasse und Entscheidungen.
Bekanntmachung, betreffend Einrichtung und den Betrieb 
von Anlagen zur Herstellung elektrischer Akkumulatoren 

aus Blei oder Bleiverbindungen. Vom 6. Mai 1908.

Auf Grund des § I20e der Gewerbeordnung hat der 
Bundesrat über die Einrichtung und den Betrieb von An
lagen zur Herstellung elektrischer Akkumulatoren aus Blei 
oder Bleiverbindungen folgende Vorschriften erlassen:

§ I. In Anlagen zur Herstellung elektrischer Akku
mulatoren aus Blei oder Bleiverbindungen müssen die 
Arbeitsräume, in denen die Bearbeitung oder Verarbeitung 
von Blei oder Bleiverbindungen stattfindet, mindestens 
drei Meter hoch und mit Fenstern versehen sein, welche 
geöffnet werden können und eine ausreichende Luft
erneuerung ermöglichen.

Die Räume zum Formieren (Laden) der Platten müssen 
mit wirksamen Ventilationseinrichtungen versehen sein.

§ 2. In den Räumen, in denen bei der Arbeit ein 
Verstäube# oder Verstreuen von Blei oder Bleiverbindungen 
stattfindet, muss der Fussboden so eingerichtet sein, dass 
er kein Wasser durchlässt. Die Wände und Decken dieser 
Räume müssen, soweit sie nicht mit einer glatten, abwasch
baren Bekleidung oder mit einem Ölfarbenanstriche ver
sehen sind, mindestens einmal jährlich mit Kalk frisch an
gestrichen werden.

Die Verwendung von Holz, weichem Asphalt oder 
Linoleum als Fussbodenbelag sowie von Tapeten als Wand
bekleidung ist in diesen Räumen nicht gestattet.

§ 3. Die Schmelzkessel für Blei sind mit gut zie
henden, ins Freie oder in einen Schornstein mündenden 
Abzugsvorrichtungen (Fangtrichtem) zu überdecken.

§ 4. Wo eine maschinelle Bearbeitung der Bleiplatten 
(Gitter oder Rahmen) durch Bandsägen, Kreissägen, Hobel*
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maschinen oder dergleichen stattfindet, muss durch ge
eignete Vorrichtungen tunlichst dafür Sorge getragen werden, 
dass abgerissene Bleiteile und Bleistaub unmittelbar an 
der Entstehungsstelle abgefangen werden.

§ 5. Apparate zur Herstellung von metallischem Blei
staube müssen so abgedichtet und eingerichtet sein, dass 
weder bei dem Herstellungsverfahren noch bei ihrer Ent
leerung Bleistaub entweichen kann.

§ 6. Das Sieben, Mischen und Anfeuchten der zur 
Füllung der Platten dienenden Masse, sofern sie Blei oder 
Bleiverbindungen enthält, das Abziehen der aus Papier 
oder dergleichen bestehenden Hüllen von den getrockneten 
Platten sowie alle sonstigen mit Staubentwickelung ver
bundenen Hantierungen mit der trockenen oder getrockneten 
Füllmasse dürfen nur unter wirksamen Abzugsvorrichtungen 
oder in Apparaten vorgenommen werden, welche so ein
gerichtet sind, dass eine Verstaubung nach aussen nicht 
stattfinden kann.

§ 7. Geöffnete Behälter mit Bleistaub oder Blei
verbindungen sind auf einem Roste und mit diesem auf 
einem ringsum mit Rand versehenen Untersatze so auf
zustellen, dass bei der Entnahme aus dem Behälter ver
streute Stoffe in dem Untersatz aufgefangen werden.

§ 8. Die folgenden Verrichtungen:

a) die maschinelle Bearbeitung der Bleiplatten, Gitter 
oder Rahmen (§ 4),

b) die Herstellung metallischen Bleistaubs (§ 5),
c) das Herstellen und Mischen der Füllmasse (§ 6), 

soweit es maschinell erfolgt,
müssen je in einem besonderen, von anderen Arbeitsräumen 
getrennten Raume ausgeführt werden.

§ 9. Die Tische, auf denen die Füllmasse in die 
Platten (Gitter, Rahmen) eingestrichen oder- eingepresst 
wird, müssen eine glatte und dichtgefugte Oberfläche 
haben; sie müssen täglich mindestens einmal feucht ge
reinigt werden.

§ 10. Lötarbeiten, welche unter Anwendung eines 
Wasserstoff-, Wassergas- oder Steinkohlengas-Gebläses aus
geführt werden, dürfen, soweit es die Natur der Arbeit 
gestattet, nur an bestimmten Arbeitsplätzen unter wirksamen 
Absaugevorrichtungen vorgenommen werden.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf diejenigen 
Lötarbeiten, welche zur Verbindung der Elemente dienen 
und nicht ausserhalb der Formierräume vorgenommen 
werden können.

§ 11. Das zur Herstellung von Wasserstoffgas dienende 
Zink und die im Betriebe zur Verwendung kommende 
Schwefelsäure müssen technisch rein sein.

§ 12. Die Arbeitsräume sind von Verunreinigungen 
mit Blei oder Bleiverbindungen möglichst frei zu halten.

In den im § 2 bezeichneten Räumen muss der Fuss- 
boden täglich mindestens einmal, und zwar nach Beendi
gung der Arbeitszeit, feucht gereinigt werden.

§ 13. Der Arbeitgeber hat allen bei der Herstellung 
von Akkumulatoren beschäftigten Arbeitern Arbeitsanzüge 
und Mützen in ausreichender Zahl und in zweckentspre
chender Beschaffenheit zur Verfügung zu stellen.

Er hat durch geeignete Anordnungen und Beaufsichti

gung dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitskleider nur 
von denjenigen Arbeitern benutzt werden, denen sie zu
gewiesen sind, mindestens wöchentlich gewaschen und 
während der Zeit, wo sie sich nicht im Gebrauche befinden, 
an den dafür bestimmten Plätzen aufbewahrt werden.

§ 14. In einem staubfreien Teile der Anlage muss 
für die Arbeiter ein Wasch- und Ankleideraum und ge
trennt davon ein Speiseraum vorhanden sein. Diese Räume 
müssen sauber und staubfrei gehalten und während der 
kalten Jahreszeit geheizt werden.

In dem Wasch- und Ankleideraum müssen Wasser, 
Gefässe zum Mundspülen, zum Reinigen der Hände und 
Nägel geeignete Bürsten, Seife und Handtücher sowie Ein
richtungen zur Verwahrung derjenigen Kleidungsstücke, 
welche vor Beginn der Arbeit abgelegt werden, in aus
reichender Menge vorhanden sein.

Der Arbeitgeber hat seinen Arbeitern wenigstens ein
mal wöchentlich Gelegenheit zu geben, ein warmes Bad zu 
nehmen.

§ 15. Die Verwendung von Arbeiterinnen sowie von 
jugendlichen Arbeitern zu solchen Verrichtungen, welche 
sie mit Blei oder Bleiverbindungen in Berührung bringen, 
ist untersagt.

§ 16. Der Arbeitgeber darf zur Beschäftigung bei 
der Herstellung von Akkumulatoren nur solche Personen 
einstellen, welche die Bescheinigung eines von der höheren 
Verwaltungsbehörde dazu ermächtigten Arztes darüber bei
bringen, dass sie nach ihrem Gesundheitszustände für diese 
Beschäftigung geeignet sind. Die Bescheinigungen sind zu 
sammeln, aufzubewahren und dem Aussichtsbeamten (§ 139 b 
der Gewerbeordnung) auf Verlangen vorzulegen.

§ 17. Die Beschäftigung der zum Mischen und Her
stellen sowie zum Einstreichen der Füllmasse in die Platten 
(Gitter oder Rahmen) verwendeten Arbeiter ist wahlweise 
so zu regeln, dass die Arbeitszeit

a) entweder die Dauer von acht Stunden täglich nicht 
übersteigt und durch eine Pause von mindestens 
eineinhalb Stunden unterbrochen wird,

b) oder die Dauer von sechs Stunden täglich nicht 
übersteigt und nicht zum Zwecke der Nahrungs
aufnahme unterbrochen wird.

Wird die Arbeitszeit in der in lit. b bezeichneten 
Weise geregelt, so dürfen die bezeichneten Arbeiter im 
Betrieb auch anderweit beschäftigt werden, sofern sie bei 
dieser anderweiten Arbeit mit Blei oder Bleiverbindungen 
nicht in Berührung kommen, und zwischen beiden Be
schäftigungsarten eine Pause von mindestens zwei Stunden 
gewährt wird.

Der Arbeitgeber hat binnen einer Woche nach der 
Betriebseröffnung die hiernach von ihm gewählte Rege
lung der Arbeitszeit bei der Ortspolizeibehörde anzuzeigen 
und darf eine andere Regelung nur nach vorheriger An
zeige zur Ausführung bringen.

§ 18. Der Arbeitgeber hat die Überwachung des Ge
sundheitszustandes seiner Arbeiter einem dem Aufsichtsbe
amten namhaft zu machenden approbierten Arzte zu über
tragen, welcher die Arbeiter mindestens einmal monatlich
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auf die Anzeichen etwa vorhandener Bleierkrankung zu 
untersuchen hat.

Auf Anordnung des Arztes sind Arbeiter, welche 
Krankheitserscheinungen infolge der Bleieinwirkung zeigen, 
bis zur völligen Genesung, solche Arbeiter aber, welche 
sich dieser Einwirkung gegenüber besonders empfindlich 
erweisen, dauernd von der Beschäftigung mit Blei oder 
Bleiverbindungen fernzuhalten.

§ 19. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Kontrolle 
über den Wechsel und Bestand sowie über den Gesund
heitszustand der Arbeiter ein Buch zu führen oder durch 
einen Betriebsbeamten führen zu lassen. Er ist für die Voll
ständigkeit und Richtigkeit der Einträge, soweit sie nicht 
vom Arzte bewirkt werden, verantwortlich.

Dieses Kontrollbuch muss enthalten:
1. Vor- und Zunamen, Alter, Wohnort, Tag des Ein- 

und Austritts jedes Arbeiters, sowie die Art seiner 
Beschäftigung,

2. den Namen dessen, welcher das Buch führt,
3. den Namen des mit der Überwachung des Gesund

heitszustandes der Arbeiter beauftragten Arztes,
4. den Tag und die Art der Erkrankung eines Arbei

ters,
5. den Tag seiner Genesung,
6. die Tage und die Ergebnisse der im § 18 vorge

schriebenen allgemeinen ärztlichen Untersuchungen. 

§ 20. Der Arbeitgeber hat für die bei der Herstellung
von Akkumulatoren beschäftigten Arbeiter verbindliche Be
stimmungen über folgende Gegenstände zu erlassen:

1. Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht in die Ar
beitsräume mitnehmen. Das Mitbringen und dtr Ge
nuss von Branntwein im Betrieb ist untersagt. Das 
Einnehmen von Mahlzeiten ist nur ausserhalb der Ar
beitsräume gestattet.

2. Die Arbeiter haben die ihnen überwiesenen Arbeits
kleider bestimmungsgemäss zu benutzen.

3. Die Arbeiter dürfen erst dann den Speiseraum be
treten, Mahlzeiten einnehmen oder die Anlage ver
lassen, wenn sie zuvor die Arbeitskleider abgelegt, 
Hände und Gesicht sorgfältig gewaschen sowie den 
Mund ausgespült haben.

4. Den Arbeitern ist das Rauchen, Schnupfen und Kauen 
von Tabak während der Arbeitszeit untersagt.

In den zu erlassenden Bestimmungen ist vorzusehen, 
dass Arbeiter, die trotz wiederholter Warnung den vor
stehend bezeichneten Bestimmungen zuwiderhandeln, vor 
Ablauf der vertragsmässigen Zeit und ohne Aufkündigung 
entlassen werden können.

Ist für einen Betrieb eine Arbeitsordnung erlassen 
(§ 134 a der Gewerbeordnung), so sind die vorstehend be
zeichneten Bestimmungen in die Arbeitsordnung aufzu
nehmen.

§ 21. In jedem Arbeitsraume sowie in dem Ankleide- 
und dem Speiseraume muss eine Abschrift oder ein Ab
druck der §§ 1 bis 20 dieser Vorschriften sowie der ge
mäss § 20 vom Arbeitgeber erlassenen Bestimmungen an 
einer in die Augen fallenden Stelle Bushängen.

§ 22. Im Falle der Zuwiderhandlung gegen die §§ 1

bis 21 dieser Vorschriften kann die Polizeibehörde die 
Einstellung des Betriebs, soweit er durch die Vorschriften 
betroffen wird, bis zur Herstellung des vorschriftsmässigen 
Zustandes anordnen (§ 147 Abs. 4 der Gewerbeordnung).

§ 23. Die vorstehenden Bestimmuugen treten mit dem
1. Juli 1908 in Kraft und an die Stelle der durch die 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 11. Mai 1898 
(Reichs-Gesetzbl. S. 176) verkündeten Bestimmungen.

Berlin, den 6. Mai 1908.

Der Stellvertreter des Reichkanzlers, 

gez. von B ethm an n-H ollw eg.

Schadenersatzpflicht des Dachdeckermeisters. Ein 
Kirchendach sollte repariert werden, und der von der 
Kirchenbehörde mit der Arbeit betraute Dachdeckermeister 
sandte zur Ausführung des Auftrages einige erprobte 
Gehilfen. Diese sperrten den in Frage kommenden Platz
teil vor der Kirche durch zwei mit undeutlichen Inschriften 
versehene Latten ab. Eine Frau, die mit ihrem Kinde 
diese Stelle passierte, beachtete das geringe Verkehrs
hindernis nicht, und so kam es, dass das Kind durch ein 
herabfallendes Schieferstück so schwer an der Nase ver
letzt wurde, dass eine Operation nötig wurde, die eine 
dauernde Entstellung des Gesichtes des Kindes zur Folge 
hatte. Der Vater, als Vertreter seines Kindes, strengte 
gegen den Dachdeckermeister eine Klage auf Ersatz der 
Kurkosten und des sonst dem Kinde entstehenden Schadens 
an. Der Beklagte wandte ein, ihn treffe kein Verschulden, 
denn er habe, der Vorschrift des § 831 des Bürgerl. Gesetzb. 
entsprechend, tüchtige Leute zur Vornahme der Reparatur 
gesandt, die übrigens vollkommen ausreichende Absperrungs- 
massregeln getroffen hätten. —  Aber abgesehen davon, 
trage auch die Mutter ein Verschulden an dem Unfall, 
denn sie wäre verpflichtet gewesen, die Latten zu be
achten und die gefährdete Stelle mit dem Kinde nicht zu 
begehen. —  Trotzdem gelangte das Oberlandesgericht 
Zweibrücken zu einer Verurteilung des beklagten Meisters. 
Allerdings müsse dem Beklagten zugegeben werden, dass 
er erprobte Gesellen mit der Vornahme der Reparatur 
betraute; a b e r  d a s  g e n ü g t e  n i c ht ,  denn gemäss 
§ 831 des Bürgerl. Gesetzb. war er ja weiterhin auch ver
pflichtet, die erforderlichen Gerätschaften in geeignetem 
Zustand bereit zu stellen, die geltenden Polizeivorschriften 
zu beachten und die Überwachung der ganzen Arbeit 
ordentlich auszuüben. Ganz besonders war es aber seine 
Pflicht, sich darüber zu vergewissern, welche einzelnen Mass- 
regeln zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs notwendig 
wären —  Massnahmen, die er nicht ganz allein seinen 
Arbeitern überlassen durfte. Es muss auch als erwiesen 
angenommen werden, dass die von den Gehilfen aufge
sperrten Absperungslatten absolut unzulänglich waren, wie 
auch die fast unleserliche Inschrift nicht genügte. —  Wenn 
der Beklagte behauptet, die Mutter des Kindes treffe 
ebenfalls ein Verschulden an dem Vorkommnis, so mag 
dies richtig sein, kann aber den Meister nicht entlasten, 
denn höchstens könnte die Mutter dem Beklagten als 
Schuldner mit gesamtverbindlicher Haftung zu r S e i t e  
t r e t e n ,  nicht aber kann ihr Verschulden demjenigen des
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Beklagten g e g e n ü b e r g e s t e l l t  werden und letzterem 
bei der vorliegenden Klage zum Vorteil gereichen.

(Entscheidung des Oberlandesger. Zweibrücken vom
26. November 1907.)

Patente und Gebrauchsmuster.
♦ Das unterstrichene Datum  der Ü bersch rift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eich san ze iger, das D atum  b e i der A nm eldu ng 
g ib t den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
2. 7. 08.

Sicherheitseinrichtung zur Verminderung der 
Gefahr beim Betreten des Daches eines Hochspannungs
fahrzeuges. —  Siemens-Schuckert Werke G. m. b. H., Berlin.
—  20I. S. 26011 —  30. 1. 08.

Behälter für feuergefährliche Flüssigkeiten.
—  The Non-Explosive Safety Naphtha Container Co., New 
York. —  34k N. 9275.

6. 7. 08.
Verfahren und Vorrichtung zum selbsttätigen 

An- und Abstellen des Kühlwassers für den Kondensator 
bei Dampfanlagen. —  Otto Hörenz, Dresden-A., Pfoten- 
hauerstr, 43. —  14 g. H. 39929 —  15. .2. 07.

Vorrichtung zum Auslösen eines Warnsignales 
auf einem Zuge. — Wilhelm Bender, Wiesbaden, Göbenstr. 13.
—  20 i. B. 48397. —  5. 9. 07.

Schutzvorrichtung für Holzbearbeitungsma
schinen, bei welcher vor dem Messerkopf im Werktisch 
Führungen für Schutzbleche angeordnet sind, welche durch 
das dem Werkzeug zugeführte Werkstück in den Werk
tisch zurückgezogen werden und nach vollendeter Be
arbeitung des Werkstückes selbsttätig in die Schutzlage 
zurückkehren. —  Georg Carl Lundberg, Wärnamo, Schwe
den. —  38 e. L. 25077.

Schützenführung für Webstühle. —  Fa. J. 
Krahl und Hermann Schmottlach, Kirschau i. S. —  86 g. 
K. 37 799 —  2. 10. 07.

9. 7. 08.
Verfahren zur Unschädlichmachung der bei 

chemischen und metallurgischen Prozessen entweichenden 
schwefligen Säure unter Gewinnung von Schwefelsäure. —  
Hans Kühne, Goslar a. H. —  12 i. K. 35486 —  20. 8. 07.

Verfahren zur Sicherung des Betriebes von 
Förder- und ähnlichen Anlagen. —  Jacob Iversen, Char
lottenburg, Wilhelmspl. ia . —  35 a. J. 9921 —  10. 5. 07.

Rettungsvorrichtung, bei der in einem Rah
men eine Leitrolle und eine Anzahl, das Rettungsseil in 
Windungen zwischen sich hindurch leitender, auf Führungen 
verschiebbarer Leitkörper angeordnet sind. —  August 
Reuter, Braunschweig, Hagenstr. 29. —  61 a. R. 24913
—  6. 8. 07.

13. 7. 08.
Verfahren zur Herstellung eines staubbin

denden Pulvers für Strassen, Bahnkörper, Reitbahnen. —  
Robert Houben, Brüssel. —  3oi. H. 42016.

Feuersichere Dachpappeneindeckung auf 
Bretterschalung oder anderweitigem Unterboden mit einer

Isolierschicht aus Bimskies und einem durch winkelförmig 
gebogene Blechstreifen in Felder geteilten Zementüberzug.
—  Ludwig Esselborn, Ludwigshafen a. Rh. —  37 c. E. 
12056 —  29. 10. 06.

Anlage zur Lagerung grösserer Mengen 
feuergefährlicher Flüssigkeiten und Abgabe in Teilmengen; 
Zus. z. Pat. 193688. —  Grümer & Grimberg, Bochum. —  
81 e. G. 26263 —  27. 1. 08.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

6. 7. 08.
In Staubabsauge-Vorrichtungen einzuschal

tendes Rohrstück, mittels welchem die Saugleitung mit 
Druckwasser gespeist werden kann. —  Fa. F. Kirschen- 
pfadt, Nürnberg. —  8 e. 343 506.

Staubsaugeapparat zum Entstäuben von 
Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln und ähnlichen Gegen
ständen. —  August Anders, .Charlottenburg, Knobels- 
dorffstr. 4. —  8 e. 343 647.

Schutzvorrichtung für Strassenbahnwagen mit 
quer vorn am Wagen angebrachter, vom Führerstand aus 
antreibbarer Bürstenwalze. —  August Wohlfarth, Leipzig, 
Langestr. 44. —  20 d. 343 409.

Fangvorrichtung an Förder- und Aufzugs
anlagen, mit einem von dem Fahrkorb unabhängigen 
Klinken-Rahmen. —  Joh. Baptiste Thiry, Stieringen- 
Wendel. —  35 a. 343 661.

■ Beweglicher Fangtrichter an Rauch- und
Luftsaugeapparaten. —  Johann Traugott Kernchen, Rends
burg. —  36 d. 343 786.

Fingerschutzvorrichtung mit Daumenauflage
fläche für Schlachtmesser o. dgl. —  Ewald Purder, So
lingen, Weyerstr. 4 a. —  66 a. 343 304.

13. 7. 08.

Schutzvorrichtung für das Getriebe .an Wring
maschinen. —  Hermann Hallenberger, Remscheid. —  8 d. 

344 121.
Entstäubungsvorrichtung mit Wasch- und 

Spülvorrichtung. —  Hermann Hammelrath, Cöln-Linden- 
thal. —  8 e. 344 256.

Russ- und Funkenfänger mit einer Kappe 
zum Absondern des ausgeworfenen Russes und der Funken.
—  Johann Traugott Kernchen, Rendsburg. —  24 g. 344248.

Verlängerbar eingerichtete Bockleiter. —  
Paul Fuhrmann, Hamburg, Langereihe 80/84. —  3 4 1. 
344 H 8-

Feuerlöschanlage an Dachstühlen mit zwi
schen den wagrechten Dachsparren liegenden Strahlrohren.
—  Ludwig Wassmann, Ingolstadt. —  61 a. 343809.

Schwimm- und Rettungsgürtel mit Trag
mitteln. —  J. Asal-Bürgin, Kleinkems a. Rh. —: 65 a. 
344 330.

Vorrichtung zum gleichzeitigen Aus- und 
Einrücken des Antriebes beider Walzen an Putzwoll-Streck- 
Reissmaschinen. —  Fa. J. G. Domeisen, M.-Gladbach. —- 
76 b. 343 858.
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Erteilte Patente.
Kl. 6i a.  187344. —  Als Rettungsleiter verwendbares 

Fensterschutzgitter. —  Ludwig Wiedemann in Linden
berg, Schwaben.

Die bekannten, als Rettungsleiter verwendbaren Fenster
schutzgitter leiden daran, dass das Gitter übermässig dicht 
und dadurch dem hinter dem Fenster liegenden Raum un
nötig viel Licht und Luft raubt. Bei dem neuen Gitter 
wird dieser Übelstand dadurch vermieden, dass die Spros
sen der zum Schutzgitter zusammengeklappten oder zu
sammengeschobenen Leiter sich decken und dadurch 
zwischen den Sprossen reichlicher Raum für freien Durch
blick und Luftzutritt verbleibt.

Die Vorrichtung besteht aus zwei Leiterhälften, die 
durch Gelenkmaschen zusammenklappbar miteinander ver
bunden sind. Der eine Leiterholm hat eine Öse zum Ein
hängen in einen seitlich am Fenster angebrachten Haken d 
(Fig. 505 und 506), der andere einen Arm g, mit dem 
sich die herabgelassene Leiter auf das Fenstergesims auf
stützt (Fig. 506).

F H T *

F fs r y

Ist die eine Seite der zum Schutzgitter verkürzten 
Leiter in den Haken d der Mauer eingehängt, so ruht das 
andere Ende auf einem ebenfalls eingemauerten Arm oder 
Haken k lose auf.

Bei Feuersgefahr wird das lose aufliegende Ende von

seinem Haken k herabgenommen und die Klappleiter auf
geklappt.

Die Länge der Leiter ist so bemessen, dass sie bis 
zu den jeweils unterem Fenster reicht (Fig. 506), so dass 
in bekannter Weise in ganzer Haushöhe eine bequeme 
Absteigleiter gebildet wird.

Umcbiedenes.
Etwas von echter und unechter Unfallverhütung'.*)

Über echte und unechte Unfallverhütung gibt Professor 
Wilhelm Kübler in der am 25.6.08 erschienenen Nr. 3391 
der L e i p z i g e r  I l l u s t r i e r t e n  Z e i t u n g  (Einzelpreis
1 Mark), die der Ende des Monats Juni in Dresden tagenden 
Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure gewid
met ist und der modernen Technik durch eine Fülle interes
santer Bilder und textlicher Beiträge aus der Feder her
vorragender Fachmänner nach allen Richtungen hin gerecht 
zu werden sucht, beherzigenswerte Ausführungen. Der 
auch als Ingenieur und Fachschriftsteller weiten Kreisen 
bekannte Gelehrte schreibt:

Auf dieser Welt sind sog. Unfälle unvermeidlich. Sie 
kommen häufiger vor, als man zu denken geneigt ist. 
Für viele wird es überraschend sein, zu hören, dass be
sonders da eine grosse Anzahl von Unfällen zu beobachten 
ist, wo von dem, was man so gern als die Hauptquelle 
der Unfälle anzusehen pflegt, nämlich von besonderen 
technischen und maschinellen Betrieben, keine Rede ist. 
Im Jahre 1903 wurden beim Reichsversicherungsamt rund 
sechsundzwanzigtausend Unfälle durch Sturz von Leitern, 
Treppen, aus Luken und in Vertiefungen nachgewiesen; 
davon ereigneten sich bemerkenswerterweise rund sechzehn
tausend auf dem Lande. Von diesen Fällen wird nicht 
viel gesprochen, sie haben nichts Sensationelles an sich, 
und der Laie kommt schnell zu dem Urteil, dass jeden
falls Fahrlässigkeit vorliegt. „Warum nehmen sich die 
Leute nicht mehr in acht?“ Ganz anders ist es mit den 
sog. Betriebsunfällen. Wo Maschinen laufen, ist nach der 
Meinung des Laien die Unfallgefahr geradezu heraus
gefordert, und da muss eine besondere „Unfallverhütung“ 
mit allen möglichen „Schutzvorrichtungen“ eingerichtet 
werden. Gewiss! Wenn auch die Zahl der Betriebsunfälle 
unvergleichlich kleiner ist als die der anderen Unfälle —
1903 betrug z. B. die Zahl der Unfälle bei der Schiffahrt 
und dem Wasser noch nicht drei Prozent von den sechs
undzwanzigtausend obengenannten, obwohl das Wasser be
kanntlich „keine Balken“ hat —  so soll doch alles geschehen, 
um auch sie nach Möglichkeit abzuwenden, und jeder, der 
dafür erfolgreich arbeitet, ist von vornherein allgemeiner 
Sympathie sicher. Nur möchten wir uns dabei schützen vor 
allem Beiwerk, was nur scheinbar, ich möchte fast sagen, nur 
formell zur Erhöhung der Sicherheit beiträgt. Ich habe 
kürzlich ein Buch bekommen, das über die „Revision 
elektrischer Anlagen“ belehrt; hundertundzwanzig Seiten 
dieses Buches sind bedeckt mit Gesetzen und Vorschriften, 
die dabei sogar zum grösseren Teil nur im Auszug wieder
gegeben sind. Ist das ein gesunder Zustand ? Ich kenne

*) Mit Genehmigung des Herrn Verfassers abgedruckt.

> . *  -  V ’
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eine dienstliche Unfallverhütungsvorschrift, die rund fünf
hundert Paragraphen enthält. Angesichts solcher Tatsachen 
vermag ich einen bittern Ernst in der Satire des bekannten 
Komikers Mörbitz nicht zu leugnen, der gelegentlich im 
Theater als Feuerwehrmann aus irgend einem Krähwinkel 
auftrat, seine Geschichte erzählte und dabei erwähnte, dass 
beim Eintreffen seiner Wehr an der Brandstelle vor Be
ginn der Löscharbeiten erst noch einmal die Unfallver
hütungsvorschriften verlesen wurden.

Gewisse einfache Grundsätze müssen natürlich fest
gelegt sein, damit in zweifelhaften Fällen für die Beteilig
ten eine Handhabung für die Entscheidung da ist; insbe
sondere ist das nötig bei der Strafverfolgung. Aber man 
sollte es sich hundertmal überlegen, ehe man darüber 
hinaus Einzelbestimmungen trifft! Viele Bestimmungen 
entstehen zudem nur durch Verfolgung besonderer Interessen, 
z. B. zur Abwehr unlauterer Agitation u. dergl. Der 
Mangel an Kenntnis der wirklichen Vorgänge, missverständ
liche Darstellung in der an der Transmission des sausenden 
Webstuhls der Zeit hängenden Tagespresse, die Lust am 
Fabulieren im Stammtischkreise, irregeleiteter Wettbewerb 
konkurrierender Unternehmungen, die Sorge vor den Folgen 
der Haftpflicht, das alles führt zu falschen Vorstellungen, 
zum Notschrei nach Reglementierung und Paragraphierung. 
Da heisst es Achtung geben. Wir kommen sonst mehr 
und mehr zu einer Bureaukratisierung, bei der der Strom 
wahren Lebens versanden muss. Wer sich nicht vom 
Egoismus leiten lässt, sondern an das Wohl der Allgemein
heit denkt, wird deshalb mehr spartahische Auffassung 
wünschen. Wir wollen gewiss nicht frivol sein; aber wir 
wollen auch Menschen bleiben und nicht zu Automaten 
herabsinken. Echte Unfallverhütung kann nicht durch 
Verordnungen und Paragraphen, sondern nur durch Stär
kung des persönlichen Verantwortlichkeitsgefühls und der 
Gewissenhaftigkeit jedes einzelnen und durch Pflege geistiger 
und körperlicher Gewandtheit erreicht werden: sie ist keine 
juristische oder rein technische, sondern fast ausschliess
lich eine pädagogische Aufgabe. Auch für sie brauchen 
wir mehr „technische Intelligenz“ und technischen Instinkt; 
technischen Instinkt bei der Allgemeinheit als Grundlage 
für die Fähigkeit, sich in der Welt unter eigner Verant
wortung bewegen zu können, und technische Intelligenz 
für Konstrukteure und Unternehmer, damit bei der nicht 
mehr zu entbehrenden Ausnutzung der Naturkräfte die 
hierzu verwendeten Konstruktionen durch sich selbst die 
Gewähr dafür bieten, dass die zur Arbeit gezwungenen 
Träger von Kräften nicht zum Schaden des Menschen 
selbst „über die Stränge hauen“. Worauf es ankommt, 
das kennzeichnete einst im Hörsaal trefflich der Geheime 
Regierungsrat Riedler: „Es ist durchaus unzweckmässig, 
ein Schmiergefäss auf einem Balancier anzuordnen und 
von dem Maschinisten zu erwarten, dass er turnerische 
Künste anwendet, um zu schmieren. Und da nützt es 
auch nichts, wenn man nachträglich ein Schutzgeländer 
anbringt“ . . .

Ausstellung von Schutzmitteln gegen Unfälle bei 
Maschinen und Werkzeugen. Der „I n d u s t r i e  ve r e i n  
in K o p e n h a g e n “ veranstaltet in Verbindung mit der

„ U n f a l l v e r s i c h e r u n g  d e r  A r b e i t g e b e r “ in der 
Zeit vom Anfang J a n u a r  bis Ende F e b r u a r  1909 in 
den Ausstellungslokalen des Industrievereins gegenüber 
dem Rathause in Kopenhagen e i n e  A u s s t e l l u n g  v on 
M i t t e l n  z u m  S c h u t z e  d e s  A r b e i t e r s  b e -  
s e i n e r  B e d i e n u n g  v o n  M a s c h i n e n ,  W e r k 
z e u g e n  u n d  s o n s t i g e n  H i l f s m i t t e l n .

Die Ausstellung wird diejenigen Schutzmittel umfassen, 
welche

an Motoren und anderen Kraftmaschinen,
„ Transmissionen,
„ Arbeitsmaschinen jeglicher Art,
„ Werkzeugen, Transportmitteln und Gerüsten sowie 
„ dem Arbeiter selbst während seiner Arbeit 

angebracht werden können.

Die Teilnahme an der Ausstellung ist für alle unent
geltlich, doch ist das Komitee berechtigt, eine Auswahl 
unter den angemeldeten Gegenständen zu treffen.

Das Komitee ladet zur Teilnahme an dieser Aus
stellung ein und hebt hervor:

dass von den Ausstellern keine Platzmiete oder irgend 
eine andere Abgabe verlangt wird wird, 

dass das Ausstellungsmaterial des Industrievereins 
zur freien Disposition gestellt wird, 

dass die Ausstellungsgegenstände während der Zeit 
der Ausstellung selbst gegen Feuer versichert 
werden, aber

dass das Komitee keinerlei Verantwortung bei Dieb
stahl oder Beschädigung übernimmt, dagegen 
jedoch die Kosten für Aufsicht bestreitet, 

dass Gegenstände, die vom Auslande importiert und 
später wieder exportiert werden, zollfrei ein
gehen,

sodass die Aussteller nur die Unkosten für den Transport 
und die Aufstellung der Gegenstände zu bestreiten haben.

Anmeldungen sollen vor Ende O k t o b e r  1908 an 
„ I ndus t r i e f or e ni nge n,  K o p e n h a g e n  B“, eingesendet 
werden, worauf bis zum 1. Dezember 1908 mitgeteilt 
wird, in welchem Umfange die geschehenen Anmeldungen 
angenommen und bis zu welchem Zeitpunkte die Gegen
stände eingeschickt werden können. V on dort sind auch 
die Anmeldeformulare zu erhalten.

Das Komitee besteht aus folgenden Persönlichkeiten: 
N. Ande r s e n,  Etatsrat, Vorsitzender der „Unfallversiche
rung der Arbeitgeber“ ; Ca r l  Cor t s en,  Baumeister, Vor
sitzender des „ Ausstellungs- Ausschusses des Industrie
vereins“ ; R o b e r t  A.  F r a e n c k e l ,  Fabrikbesitzer, Vor
sitzender des „Industrievereins“ ; Ax e l  Me y e r ,  kontr. 
Direktor der „Unfallversicherung der Arbeitgeber“ ; Em. 
Rönnov ,  adm. Direktor der „Unfallversicherung der 
Arbeitgeber“ .

Auch das Reichsversicherungsamt wild, wie wir mit
zuteilen in der Lage sind, voraussichtlich die Ausstellung 
beschicken und sind eventl. Anfragen an Herrn Geheimen 
Regierungsrat Professor H a r t m a n n ,  Senatsvorsitzenden 
im Reichsversicherungsamt, Berlin W., Königin Augustastr. 
25I27 zu richten, welcher sich bereit erklärt hat, weitere 
Informationen zu erteilen.
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Neu errichtete Prenssische Gewerbeinspektioneu. Seit
i. A p r i l  d. Js. sind folgende Gewerbeinspektionen neu 
eingerichtet:
Gewerbeinspektion T  e l t o w- Os t ,  Berlin NW. S2,Werftstr.2. 

„ B e r l i n ,  NO. 18, Elbingerstr. ig.
„ B i t t e r f e l d ,
„ K ü  s t r i n ,
„ K ö l n - S ü d .

Feuersicherer Lampenschirm. Dieser neue Lampen
schirm weist eine hitze- bezw. feuerbeständige Verkleidung 
auf, welche nicht nur eine ausserordentliche geringe Wärme
leitung neben der absoluten Hitze- und Feuerbeständigkeit 
besitzt, sondern auch in bedeutend einfacherer, rascherer 
und haltbarerer Weise sich am Lampenschirm anbringen 
lässt, als dies bei den bisherigen, Metall-, Glimmer- und 
dergl. Überkleidungen der Fall ist. Auch ist die Über
kleidung sehr billig. Von bereits bekannten Lampen
schirmen, welche dadurch feuersicher gemacht werden, dass 
das Schirmmaterial mit einer feuerbeständigen Masse getränkt 
wird, unterscheidet sich der vorliegende Schirm insofern, 
als er mit einem Überzug oder einer Verkleidung aus einer 
hitze- oder feuerbeständigen Masse, z. B. Wasserglas mit 
Kaolin oder Quarz versehen ist, welche in mehr oder 
weniger grösser Stärke auf dem Lampenschirm, der z. B. 
aus Pappe oder Vulkanit besteht, aufgetragen wird und 
dort durch eigene Klebekraft oder durch besondere Ein
richtungen und Vorkehrungen festgehalten wird. Der Um
stand, dass derartige Massen in dünnster Konsistenz her
gestellt werden, ermöglicht es, den Lampenschirm einfach 
in diese Masse einzutauchen, um ihn in einfachster Weise 
und ohne weiteres zu verkleiden, da die Masse an ihm 
haften bleibt. Besondere Befestigung ist also nicht not
wendig. Da ferner eine derartige Masse sich sehr billig 
erzeugen lässt, ist auch der Lampenschirm bedeutend

billiger und dabei gefälliger und haltbarer herzustellen, als 
bisher. Eine Weiterverbreitung der Hitze auf das Schirm
material findet ungleich weniger statt, als bei den bis
herigen Blech-, Glimmer- und dergl. Verkleidungen, sodass 
durch das neue Verfahren ein Lampenschirm von hoher 
Brauchbarkeit und Zweckmässigkeit geschaffen ist.

Auszeichnungen.
Mehrere Mitglieder des Vereins deutscher Revisions

ingenieure E.V. sind durch Titel- und Ordensverleihungen 
ausgezeichnet worden. Herr Dr. jur. Arthur L o e b n e r ,  
Direktor der Sächsischen Textil-B-G., Leipzig, ist zum 
Königlich Sächsischen Hofrat ernannt.

Das Ehrenmitglied des Vereins, Herr Geheimer Re
gierungsrat und Senats-Vorsitzender im Reichs-Versiche
rungsamt, Professor Conrad Ha r t ma n n  hat den Kronen
orden 3. Kl., und das Ehrenmitglied des Vereins, Herr 
Ingenieur C. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der 
Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft sowie 
das langjährige Vorstandsmitglied, Herr Ingenieur Franz 
F r e u d e n b e r g ,  technischer Aufsichtsbeamter der Rhei
nisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerksberufsgenossen
schaft den roten Adlerorden 4. Kl. erhalten.

Von den S c h r i f t e n  des V e r e i n s  d e u t s c h e r  
R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e  ist die Nr. 2:

, ,Anleitung zur Untersuchung der Hebezetige und Prü
fung ihrer Tragorgane im Betriebe“  

soeben in 4. verb. Aufl. im Verlage von A. S e y d e l  in 
B e r l i n  SW. 11 erschienen. —

Preis wie bisher für 1 Exempl. 50 Pf., bei Partiebe
zug ermässigt.

Ferdinand Kampf f .
1 . ■ ■ • . 1  . i

In H a l l e  a. S. starb nach längerem, schweren Leiden am 2. Juli 1908 der techn. Aufsichtsbeamte 
der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft Herr Ingenieur F e r d i n a n d  K a m p f  in einem Alter von 
52 Jahren.

Herr Kampf studierte nach einer praktischen Vorbildung auf der Kgl. techn. Hochschule in Aachen 
und bereiste zu seiner weiteren Ausbildung längere Zeit das Ausland. Er war dann in Maschinenfabriken ange
stellt und betätigte sich später mehrere Jahre als Zivilingenieur. —  Seit dem 1. Juli 1894 bekleidete er in der 
Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft das Amt eines technischen Aufsichtsbeamten.

Der Verein deutscher Revisions-Ingenieure betrauert in ihm ein langjähriges treues Mitglied, das ihm 
stets grosses Interesse entgegengebracht hat.

Der Verstorbene liebte es nicht, öffentlich hervorzutreten, sodass es nicht vielen vergönnt war, nähere 
Bekanntschaft mit ihm zu machen. Wer dazu jedoch Gelegenheit hatte, fand bei Kampf reiches Wissen und 
neben tüchtigem, technischen Können ein hohes Verständnis für die schönen Künste vor. .

Der Verein wird ihm ein treues Andenken bewahren.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
, D e r  V o r s i t z e n d e .

, , Gary.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Begierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Bekämpfung der Bleigefahr im Gewerbe der Anstreicher, 
Maler etc. Von Gewerbeinspektor K a r l  H a u c k  
in Tetschen. (Fortsetzung.)

"Ein neues Bausystem für Krankenanstalten und Wohnhäuser. 
Vortrag, gehalten auf dem XIV. Internationalen Hygiene
kongress zu Berlin. (Referat) von Dr. med. D. S a r a -  
s o n,  Berlin.

Neuer Riemenrücker der Firma Friedrich Krupp, Essen.

Rheinisch-Westfälische Hütten- und Walzwerks-Berufsge
nossenschaft.

Patente und Gebrauchsmuster.
Verschiedenes. (Bestimmungen über die Einstellung von 

Studierenden des Maschineningenieurwesens in Ma
schinenfabriken behufs praktischer Ausbildung. —  Son
derausstellung über Ernährungswesen. —  Industrie* 
schulen. —  Neue Drahtziehmaschine. —  Eine Schule 
für drahtlose Telegraphie. —  Rollenpapierhalter.)

Bekäm pfung der Bleigefahr im G ew erbe der Anstreicher, Maler etc.
Von Gewerbeinspektor K a r l  H a u c k  in Tetschen.

N och zu erledigen bleibt die hoch wichtige 
F rage, ob nicht noch kleinere Farbenm engen als 
solche, die sich durch das Denaturierungsm ittel b e
m erkbar m achen, zu Vergiftungen führen können. 
D ie T o xo lo gie  lehrt, dafs zur H erbeiführung akuter 
Bleiintoxikationen schon ziem lich beträchtliche B lei
m engen gehören. D ie tödliche D osis scheint sehr 
hoch zu liegen. D reifsig bis 6o g  Bleizucker riefen 
in einigen Fällen noch nicht den T od  herbei1), w ohl 
aber schw ere Zustände; das gleiche gilt von B lei
weifs bei einer M enge von 20— 25 g°). M engen 
von 0,1 g essigsauren' Bleies pflegt der A rzt als 
E inzelgaben, M engen von 0,5 g  als Tagesgaben zu 
bem essen, doch sind Fälle bekannt, in welchen 
B leizucker ohne Gefahr durch kürzere Zeit in einer 
T agesd osis von 2 g (Bleigehalt 1, 17 g) pro T a g  g e
geben wurde. E in  Mann, der täglich 0,6 g  essig
saures Blei erhielt, zeigte erst nach dem 16. Gramm 
(B leigehalt 8,3.3 g) «geringe Störun gen“ . Um die 
M enge von 0,6 g  zu veranschaulichen, habe ich die 
ihr entsprechende M enge m etallischen Bleies b e
rechnet und als ein Zylinder von 3 mm Basisdurch-

J) Professor Lode in Innsbruck.
2) Wird für Bleizucker die Formel Pb (C 2 H 8 O ä)a 

+  3 aq und für Bleiweiss die Formel 2 (Pb C 0 8) Pb 
(O  H) a angenommen, so entspricht der angeführten Blei
zuckermenge ein Bleigehalt von 1 6,5— 33 g und der Blei
weissmenge von 16 — 20 g. Es scheint demnach, dass — 
da gleiche Wirkungen bei gleichem Bleigehalt eintraten —  
sich das Bleiweiss im Verdauungskanal fast ganz löst 
(gleich dem Bleizucker).

(Fortsetzung.)

messer in Fig. 507 dargestellt. In die Darstellung 
habe ich auch jen e V olum en von festgerütteltem 
Bleiweifs und Minium sowie von den streichfertig 
angeriebenen gleichen Farben eingetragen, welche

7-U

Fig- S07.
Zylinder und Kugeln (über jede der Durchmesser in mm 
geschrieben), sind die Äquivalenten zu 0,6 g essigsaurem 
Blei. —  Die punktierten Zylinderlängen geben die Äqui- 

valentenmafse zu 1 g Blei an.
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der gekennzeichneten B leim enge entsprechen. D ie 
D arstellung lehrt, dafs der Mensch in der Form  von 
Farben ganz verblüffend grofse V olum en täglich zu 
sich nehmen mufs, um nach W och en  „geringe 
Störungen“ zu erleiden, oder um gar von einer 
akuten V ergiftun g heim gesucht zu werden. Im 
übrigen ist es fraglich, ob im festgehaltenen Beispiele 
noch von einer akuten  V ergiftun g die Rede sein 
kann, da die sukzessise Bleieinverleibung, bis 16 g 
Bleizucker konsum iert waren, 3 2̂ W och en  währte 1

Ü ber jene Bleim engen, die im L aufe der Zeit 
eine unzweifelhaft chronische V ergiftun g erzeugen 
können, bietet —  soviel mir bekannt —  die Literatur 
keine D aten; es wird ihr auch schw er werden, je  
w elche zu liefern, da sich die Gröfse der allm ählich 
und „unabsichtlich“ dem K örper zugeführten Blei
farbenm engen, die zu einer chronischen Intoxikation 
führen, eben der U nabsichtlichkeit des Genusses 
w egen nur schwer werden bestimmen lassen. Bei 
einem Menschen durch eine genau bem essene all
m ähliche Bleizufuhr absichtlich eine V ergiftung zu 
erzeugen, ist aber durch das G esetz und die gute 
Sitte verboten. D ie angegebenen D aten zeigen aber, 
dafs auch durch längere Zeit fortgesetzt ziemlich 
beträchtliche V olum en Bleiverbindungen —  selbst 
solche in leicht löslicher Form  —  dem Organism us 
zugeführt werden kön n en1), ohne dafs dieser g e
fährdet erscheint. Nehme ich an, dafs ein beliebiger 
Arbeiter im Durchschnitte täglich nur 25 m g B lei
weifs zu sich nehme, und dafs während der ganzen 
Zeit des Einnehm ens der K örper gar kein Blei aus
scheide, so würde er erst nach 1 Jahre und 3 M o
naten —  da einem Gram m  kristallisiertem Bleiacetat
0,723 g  Bleiweifs entsprechen —  jene B leim enge2) 
inkorporiert haben, die eine leichte Beschw ernis her
beiführt. Nun findet aber eine teilw eise Ausscheidung 
des aufgenom m enen Bleies statt, also kann ange
nommen werden, dafs selbst so grofse M engen B lei
farbe, wie die angegebene (25 mg), nach einer noch län
geren Zeit als 1 Jahr und 3 Monaten erst leichte V e r
giftungserscheinungen hervorrufen können. Mir ist 
sehr w ohl bekannt, dafs obige Schlufsfolgerungen, 
vom  ärztlichen Standpunkte aus betrachtet, nicht 
ganz einwandfrei sind; es handelt sich mir aber 
auch gar nicht darum, für die chronische Vergiftung 
einen bestimmten Zahlenwert für die notwendige 
Bleim enge aufzustellen, sondern nur darzutun, dafs 
zur H erbeiführung einer chronischen V ergiftung nicht 
gar so kleine Bleifarbenm engen gehören, w ie ge-

J) Bei meinen monatelang fortgesetzten Versuchen 
und „Kostproben“ habe ich im Laufe der Zeit zweifels
ohne ganz merkliche Bleimengen verschluckt, ohne je 
auch nur die leisesten Beschwerden zu empfinden.

2) Entsprechend 16 g Bleizucker.

wohnlich angenom m en wird. Nehm e ich selbst 
an, dafs der 5. T eil obiger Bleiw eifsm enge bei einem 
em pfindsam en Individum  zur H erbeiführung der V e r
giftung genügt, und dafs dieser 5. T e il nicht a u f  
einmal, sondern in diversen Rationen verschluckt 
wird, so werden die meisten Rationen noch über 
der dank der Denaturierung leicht w ahrnehm baren 
M enge (d. i. über 0,25 mg) liegen, sich sohin, sofort 
als „M ahner zur V o rsich t“ bem erkbar m achen. N ur 
der Um stand, dafs sich die A nstreicher etc., die sich 
Bleivergiftungen zuzogen , meist ihrer U n vorsich 
tigkeit und U nsauberkeit sch äm en , läfst die g e 
nannten die A nschauun g kolportieren, dafs „gan z 
unm erkliche Farbenm engen“ zu chronischen V erg if
tungen führen könnten.

D er O berm eister der K öln er Malerinnung sagte 
einst in einem Gutachten, dafs er eine V ergiftun g 
durch verriebenes Blei für vollständig ausgeschlossen 
halte, „es sei denn, dafs einer sich Bleiweifs statt 
Butter a u f das Brot schm iere“ . A ndere behaupten 
wieder, dafs schon der „B leifarbendunst“ zu einer 
V ergiftung genüge. W en n  die W ahrheit auch w e i t  
unter dem M ittel zwischen diesen extrem en A u f
fassungen liegt, so mufs die zu einer chronischen 
Intoxikation führende B leifarbenm enge im m m er noch 
eine recht m erkliche sein.

D a  die M öglichkeit nicht von vornherein aus
geschlossen erscheint, dafs Bleifarbenerzeuger ihre 
Produkte weniger als geboten denaturieren, m u f s  
d a s  M a f s  d e r  D e n a t u r i e r u n g  k o n t r o l l i e r 
b a r  s e i n  und auch kontrolliert werden. D ie  K o n 
trolle kann in doppelter Form  geübt werden und 
zwar entweder, indem man die Bleifarbenerzeuger 
verpflichtet, das Gew ichtsverhältnis des bezogenen 
Quassienholzes zur produzierten Farbenm enge aus
zuweisen, oder dadurch, dafs man stichprobenw eise 
Untersuchungen der Denaturierungsflüssigkeiten und 
Farben vornim mt. D ie erstere M ethode ist nicht 
nur ungenau sondern auch leicht um gehbar; die 
zweite, w elche von den Am tsärzten oder den G e
w erbeaufsichtsbeam ten ausgeübt werden könnte, läfst 
sich nach den in der Fufsnote 2 auf Seite 529 Spalte
1 in diesem H eft gegebenen A ndeutungen leicht, 
rasch und hinreichend genau ausführen.

Soll die D enaturierung ein W arnungszeichen 
sein, so mufs dem Arbeiter auch G elegenheit ge
geben werden, die Gefahr, vor der er gew arnt wird, 
abzuwenden. A n  früherer Stelle betonte ich bereits, 
dafs w ohl die meisten Farbenpartikelchen, die in 
den K örper dringen, den W e g  von der H and zum 
Munde m achten. D ies zu verhüten, sind zw ei M als
nahmen am Platze. D ie erste strebt an, die B e
schm utzung der H ände überhaupt oder doch nach 
M öglichkeit zu verm eiden ; die zw eite aber schafft



08. Heft S ÖZI ÄL- TECHNi K 531

jene F arben m en gen, die unverm eidbarerweise die 
H ände oder den Bart etc. beschm utzten, hinweg.

D ie  Beschm utzung der H ände kann in ver
schiedener W eise  erfolgen. E inm al durch V erw en 
dung eines zu kurzen R ü h r h o l z e s .  D ieser M angel 
läfst sich leicht dadurch beheben, dafs nur Rühr- 
hölzer verw endet werden, die den Gefäfsrand um 
mindest 15 cm überragen. D ie Beschm utzung der 
H ände erfolgt ferner ziem lich unverm eidbar beim

Stiele nach unten au f die haltende H and läuft. Dem  
könnte durch eine F a n g r i n n e  am Stiele einiger- 
mafsen abgeholfen werden, doch dürfte diese Rinne 
nicht bei allen Arbeiten verw endbar sein (Fig. 50g).

Zur H inw egschaffung von Farben, die sich von 
der Körperhaut nicht abhalten liefsen, sind W a s c h *  
g e r ä t e erforderlich.

W enn heute Meister W aschvorrichtungen bei
stellen, so sind sie durch die Bank unzureichend,

Fig. 508. Pinsel-Abstreich-

Fig. 509. Aufgesteckte Tropfrinne.

Schleifen, und wenn der A rbeiter unabsichtlich einen 
frisch gestrichenen Gegenstand berührt. Ü ber die 
Verunsäuberungen beim  Farbenreiben werde ich, 
sobald ich auf die W erkstättenarbeiten übergehe, 
sprechen. A m  meisten verunreinigt werden die 
H ände durch das H alten des Pinsels. Nach jed es
m aligem  Eintauchen streicht der Anstreicher etc. 
den Pinsel am Rande des Farbenbehälters ab; taucht 
er wieder ein oder lehnt er den Pinsel bei einer 
Arbeitsunterbrechung in den Farbentopf, so kom m t 
der Stiel an die beschm ierten Ränder und beschm utzt 
so beim  A nfassen wieder die H ände. E ine ganz 
prim itive auf jedes Gefäfs aufsteckbare P i n s e l - A b *  
s t r e i c h e -  u n d  T r a g v o r r i c h t u n g  würde den 
Ü belstand beheben. In Fig. 508 habe ich einen 
solchen Pinselträger, dessen vorderer Rand zum Ab* 
streichen gehört, zu skizzieren versucht. —  D er Pinsel
stiel wird ferner beschm utzt, wenn der Pinsel beim 
Streichen schräg oder vertikal, mit den Borsten nach 
oben zu liegen kom m t, weil dann leicht Farbe am

und Tragevorrichtung.

denn wenn bei einem W aschbecken und einem 
Handtuche 5 oder mehr H ilfsarbeiter stehen und 
warten sollen, bis sich einer nach dem ändern ge
waschen und abgetrocknet hat, und bis das Schm utz
wasser der V orgän ger immer w eggetragen und durch 
reines W asser ersetzt wurde, vergeht den Leuten 
begreiflicherweise die Geduld, zumal jede versäum te 
Minute bei einer 1/i  stündigen Pausendauer 7®/o 
Pausenverlust bedeutet. Solches zu verm eiden, 
stellen sich 2, 3, soviele als eben Platz haben, um 
ein W aschbecken, und sind diese fertig, so waschen 
sich die übrigen schleunigst in dem selben W asser. 
Eine solche Reinigung ist, abgesehen von der M ög
lichkeit einer Infektionsübertragung, recht problem a
tisch, ja  geradezu bedenklich! Nach dem W aschen 
und A btrockn en wird ja  weniger Farbe an den 
H änden haften als zuvor, sie wird aber dank der 
Einw irkung der Seife oder der Soda a u f das Ö l viel 
w e n i g e r  f e s t  als zuvor an den H änden sitzen, 
und so das Verspeistw erden mit angefafsten-Nährungs- 
mitteln begünstigen. D er Bart wird aber geradezu 
mit schwebenden, n i c h t  haftenden Bleifarbenteilchen 
imprägniert, —  D am it den Arbeitern die M öglich
keit eines entsprechenden WTaschens erleichtert werde, 
mufs die A n zah l und Einrichtung der W aschgeräte, 
die der Meister beizustellen hat, eine entsprechende 
sein. Jede W aschvorrichtung hat aus 3 W asserge- 
fäfsen zu bestehen u. zw. aus dem W aschbecken und
2 Kübeln. D ie beiden K übel oder Kannen müssen, 
wenn die W aschvorrichtung für mehrere Arbeiter 
bestimmt ist, so grofs sein, dafs der eine die genü* 
gende Frischwasserm enge, der andere die ganze 
Schm utzwasserm enge für die A rbeiter aufnehmen 
kann. D abei ist jedoch keiner so grofs zu wählen,
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dafs seine leichte Transportierbarkeit in vollem  Zu
stande leiden würde. (A lso  vielleicht über 12 kg 
schwer.) W ird zu Beginn einer Pause der eine K ü 
bel voll, der andere leer neben das W aschbecken 
gestellt, so kann sich jeder Arbeiter ohne Zeitverlust 
rasch das unsaubere W aschw ässer des Vorderm annes 
durch reines W asser ersetzen. Für je  5 —  6 Arbeiter 
ist eine W aschvorrichtung zu beschaffen und in einem 
Um kleideraum  oder einer diesem gleichwertigen Ein
richtung aufzustellen. Ein in einem geschlossenen 
frostfreien Raum e gelegener Brunnen mit fliefsendem 
W asser kann —  sofern die Benutzung den Arbeitern 
gestattet ist —  die W aschvorrichtungen für 10 Mann 
ersetzen. —  B ei einer A rbeit, wie die der Anstreicher 
ist, ist es ungenügend, fiir m ehrere Arbeiter e i n 
Handtuch beizustellen, es soll vielm ehr jedem  A r 
beiter seitens des Arbeitsgebers w öchentlich mindest 
einmal ein reines H andtuch ausgefolgt w erden.1) 
E in Meister, der 4 oder 5 Gehilfen zusam m en ein 
Handtuch gibt, irrt, wenn er damit zu sparen glaubt. 
E in  solches T u ch  wird eben 4 oder 5 m al so schnell 
schm utzig wie das dem Einzelnen verabfolgte, es 
wird deshalb auch 4 —  5 m al so oft gewaschen 
werden müssen und 4— 5 m al so rasch zu Grunde 
geh en ; ja  noch schlim m er! W ährend jeder Gehilfe 
das nur ihm zugewiesene T u ch  schon aus Selbst
sucht schont, wird sich in das gem einsam e T uch  
jeder die nur halb gewaschenen H ände wischen. 
E in  solches Handtuch, das nicht dem Einzelnen zu
gehört, und für das nicht der Einzelne haftet, wird 
zu leicht wie „herrenloses G ut“ nicht allzu rück
sichtsvoll behandelt, herum geworfen, verloren, mifs- 
braucht. D er Versuch, den Schuldigen an einem 
Schaden zu finden, führt dann stets nur zu Streitig

keiten.

A u ch  des W aschm ittels sei gedacht. In letzter 
Zeit wurde für die Akrem ninseife vielfach Reklam e 
gem acht. Ich habe die Erfahrung gem acht, dafs 
den Arbeitern die Bräunung der H aut und der G e
ruch der Seife nicht sym pathisch sind. Unerwiesen 
ist auch, dafs das sich beim W aschen bildende und an 
der H aut haftende Schw efelblei im V erdauungskanal 
vie l, weniger als eine andere Bleiverbindung löslich 
ist. D ieser Bew eis steht auch hinsichtlich einer 
eventuellen Resorption durch die H aut aus. D ie 
meiste Zurückhaltung, dieser Seife Vertrauen ent
gegen zu bringen, legt mir aber deren leichte Zer
setzlichkeit auf. Ich bekam  ein Stück dieser Seife 
in unverletzter U m hüllung zugesendet, mir gelang 
es aber nicht, eine Bräunung der H ände zu erzielen, 
trotzdem ich mir diese unm ittelbar vor dem W aschen

*) Der Kontrollierbarkeit halber erfolgt die Ausfolgung 
am besten an einem vorgeschriebenen Wochentage.

mit Minium und dann noch mit salpetersaurem Blei 
eingerieben hatte. Letzteres mit der Seifenlösung 
versetzt gab keine Bräunung. Ein solch unverläfs- 
liches Mittel ist aber eine bedrohliche Irreführung 
des Arbeiters, der seine Hände, wenn sie sich nicht 
bräunen, schon nach der oberflächlichsten W aschung 
für bleifrei hält.

A ls  bestes Mittel zum Entfernen von Ölfarben 
von der H aut dürfte Schm ierseife zu em pfehlen sein. 
Sie bietet noch den Vorteil, dafs kein Gehilfe sich 
veranlafst fühlen dürfte, solche Seife zum  P rivatge
brauche mit nach H ause zu nehmen. *) Terpentin 
ist —  abgesehen vom  Preise •—  tunlichst zu ver
meiden, da es mitunter E xcem e hervorruft und bei 
manchen Individuen au f das Nervensystem  ungünstig 
einwirkt. D ie Beistellung von Bürsten zum Reinigen 
der H ände ist unerläfslich, die von Soda oder 
Sandseife ist wünschenswert.

W ie  oben den G ew erbe * Aufsichtsorganen 
das Recht zugesprochen w u rd e , den Arbeitern, 
w elche von den Überkleidern nicht den richtigen 
Gebrauch m achen, Strafen zum essen zu lassen, so 
sollen sie auch A rbeiter, die sie mit ungew aschenen 
Händen in den Pausen antreffen, abstrafen lassen 
können. Ferner soll den Gewerbsinhabern das R ieh t 
eingeräum t werden, Arbeiter, die sie wiederholt ohne 
Schutzkleider arbeitend oder ungewaschen essend 
vorfanden, sofort ohne K ündigung zu entlassen. 
D iese Bestim m ung riefe im Arbeitsverhältnisse des 
unsauberen A rbeiters eine Unsicherheit hervor, zu 
deren Beseitigung gar m ancher sich Reinlichkeit 
angewöhnen würde.

D am it sich die A rbeiter weniger verleitet fühlen, 
die Reinigung und das Um ziehen vör den Mahlzeiten 
zu unterlassen, sind genügend l a n g e P a u s e n  ein
zuführen. W erden die sogenannten kleinen Pausen 
mit 25 Minuten im Minimum und wird die M ittags
pause mit 1 Stunde und 10 Minuten angesetzt, so 
dürfte die effektive Pausendauer der A nstreicher 
jener anderer A rbeiter annähernd gleich seini 
Nam entlich au f Bauten ist dies wichtig, weil der 
Anstreicher etc., wenn er die anderen Arbeiter wie 
Tischler, Schlosser, T apezierer etc. abtreten sieht, 
sich gew ogen fühlt, mit diesen A rbeitern gleichzeitig 
(ungewaschen und unum gekleidet) von der A rbeit 
abzutreten. Beginn und E nde der Pausen ist im 
W eg e  von Arbeitsordnungen oder in den Genossen
schaftssatzungen ä) etc. festzulegen, damit eine K o n 
trolle über die Einhaltung der Bestim m ungen über 
das U m kleiden und W aschen m öglich ist. V orschrif
ten, deren B efolgun g sich der Ü berw achung entzieht,

*) Dieser Unfug wird von den Meistern öfter beklagt.
2) Zwecks Vereinfachung.
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sind nicht nur halb zw ecklos, sondern sie schliefsen 
direkt die V erlockun g zu ihrer U m gehung in sich.
—  D ie kleinen Pausen zur E rhöhung der Sicherheit 
überhaupt w egzulassen, scheint mir nicht em p
fehlenswert, da der Arbeiter, der oft frühzeitig von 
zu H ause w eggin g oder weit nach H ause hat, das 
Bedürfnis empfindet, zwischen dem Frühstücke, dem 
M ittagsmahle und dem A bendessen etwas zu sich 
nehmen. D ie W eglassung der Pausen würde eine 
A nregung sein, während der (gefährlichen) A rbeit 
zu essen. ’)

D as Schleifen der A nstriche erfolgt meist mit 
Glaspapier, für feinere Arbeiten aber auch mit Bim s
stein, bei ersterem stets trocken, bei letzterem  selten 
nafs. D a  der entstehende Schleifstaub sehr gefähr
lich ist, ist das N ächstliegende zu verlangen, dafs 
stets nafs geschliffen werde. Ich kann mich des 
Em pfindens nicht erwehren, dafs diese Vorschrift —  
im deutschen Reiche wurde sie erlassen —  häufiger 
übertreten als befolgt werden wird. Bei m anchen A r
beiten ist der N afsschliff überhaupt kaum oder nicht 
verw endbar, und vor allem geht er viel zu langsam 
vor sich. G laspapier ist dabei überhaupt nicht ver
wendbar, und Bimsstein greift im nassen Zustande 
w eniger wie im trockenen; dem Anstreicher ist es 
aber darum zu tun, zur Saison rasch mit der Arbeit 
vorw ärts zu kom m en. E s  i s t  d i e s  d e r s e l b e  
G r u n d ,  d e r  i h n  i m m e r  w i e d e r  z u r V e r w e n -  
d u n g  d e s  B l e i w e i f s e s  d r ä n g t . 2) Sollte übri
gens das Nafsschleifen von einschneidender W irkung 
sein, so m üfste zum Schleifen eine andere Flüssig
keit als W asser genom m en werden, eine Flüssigkeit, 
die beim  V ertrocknen den abgeriebenen Bleifarben
staub festhält3) oder die überhaupt nicht vertrocknet«), 
da sonst die u n g e m e i n  f e i n  zerm ahlene Farbe 
des Schleifschlam m es, wenn dieser vertrocknet, bei 
jedem  Schritte und jeder B ew egung des Arbeiters 
aufgew irbelt wird. (Schlamm  fällt unverm eidlich 
au f den Boden.)

Ein anderes M ittel wäre, die Meister zur Be
schaffung, die G ehilfen aber zur V erw endun g von 
Respiratoren zu verhalten. Ich will es unterlassen, 
das oft behandelte T hem a vom  W erte der Respira
toren nochm als zu behandeln, denn jederm ann, der 
Staubarbeiter beobachtete, oder selbst sich in stau
biger Luft betätigte, weifs, dafs sie die Respiratoren 
nur nehmen, wenn sie entw eder sofort bei der A r
beit —  aber nicht erst nach Monaten oder Jahren
—  die Belästigung oder Schädigung durch den

J) Anreizung durch die Pausen anderer Arbeiterkate
gorien, welche mit und neben den Anstreichern arbeiten.

s) Er erspart sich nämlich bei diesem einmal Streichen!
3) Z. B. Leimwasser, Dextrinlösung.
*) Eventuell Chlorkalzium, Chlorzink etc.

Staub empfinden, oder wenn die K ontrolle eine b e
sonders intensive ist; beide Momente fallen aber 
beim Ansteicher, wie erörtert, w eg. D er Respirator 
gehört zu jenen Schutzm afsnahmen, von welchen 
ich eingangs dieses Kapitels sagte, dafs sie a u f ein
zelne, ausgewählte aber nicht au f die Durchschnitts
arbeiter anwendbar sind, denn die Durchschnittsar
beiter sind mehr oder minder indolent gegen die 
Gefahr, besonders wenn sie ihnen in keiner augen
fälligen, sondern verborgenen Form  entgegentritt. 
D er Respirator müfste überdies vom  Anstreicher 
sehr lange getragen werden, da mit der Beendigung 
des Schleifens nicht auch die Staubaufwirbelung (von 
den Kleidern, dem Fufsboden etc.) zu E nde ist, 
endlich ist zu bedenken, dafs bei giftigem, nicht nur 
mechanisch reizendem Staube nicht nur die Inhala
tion sondern auch die Beschm utzung der Kleider, 
der H aare, des Bartes und des ganzen K örpers ver
mieden werden sollte. D er Ersatz des Respirators 
durch ein T u ch  ist ebenfalls nicht anzuraten, denn 
wenn dieses einm al verkehrt umgebunden oder an
ders zusam m engelegt wird, so kom m t der daran 
(von den früheren Verw endungen) haftende giftige 
Staub direkt an die Lippen und vor die Nase.

Bei vielen Staubarbeiten hat man das Prinzip 
verfolgt, dafs der auftretende Staub an seiner E nt
stehungsstelle abgesogen werden sollte. W arum  soll 
dies nicht auch bei den Schleifarbeiten der An-

‘  w u

I Zu

Fig. 510. Schema zu einer Anstrich-Schleifvorrichtung.

Streicher etc. m öglich sein ? D azu gehören gar keine 
motorischen Einrichtungen; Stuben fegt man heute 
schon mit von H and oder Fufs betätigten „C lean ers“ 
aus. Ich will hier keine positive Konstruktion für 
eine solche S c h l e i f v o r r i c h t u n g  vorschlagen, 
weil ich eine solche noch nicht erproben konnte; 
um aber die Realisierbarkeit des ausgesprochenen 
Gedankens darzutun, mufs ich mich einer schemati
schen Skizze bedienen (Fig. 510). Schon vor mehr 
als 20 Jahren sah ich eine H olzschleifm aschine, bei 
w elcher eine mit Flint- oder Glaspapier bespannt^
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Scheibe um eine hohle W elle  rotierte, durch ‘) 
w elche ein Ventilator den auftretenden Holzstaub 
absog und ins Freie bliefs. U nd später sah ich eine 
Glaspolierm aschine, bei welcher der Antrieb der von 
H and geführten Scheibe durch eine flexible W elle 
erfolgte. W arum  soll man nicht beide Ausführungs
arten von Schleif- bezw. Polierscheiben kombinieren? 
E s sei A  eine unten mit dem Schleifm ittel belegte 
Scheibe von zw eckdienlichem  D urchm esser2), und B 
sei ihre Rotationsachse, an w elche oben eine bieg
sam e A ntriebsw elle geschlossen ist. D ie A ch se  ist 
in einem konischen Rohre C  gelagert, das unten 
mit einer glockenartigen Erw eiterung die Schleif
scheibe derart umschliefst, dafs zw ischen beiden nur 
ein i — 2 mm weiter Luftspalt offen bleibt. Betätigt 
nun der Arbeiter, der mit der rechten Hand die 
Schleifscheibe (dieselbe am Rohre C  anfassend) über 
die gestrichene Fläche führt, mit der linken Hand 
oder einem Fufstritte einen Antriebsm echanism us 
für die W elle und einen kleinen V e n tila to r3), der 
aus dem Rohre C  die Luft saugt, so ist die ganze 
Einrichtung fertig. —  A n alog  den PrefsluftWerk
zeugen könnte auch irgendwie erzeugte (ev. käuf
liche) komprim ierte L u ft , die zuerst die Scheibe 
in Rotation setzt und dann durch Injektor Wirkung 
den Staub absaugt, als Antriebsm ittel verwendet 
werden.4) D er durch den ringsum die Schleifscheibe 
laufenden, ringförm igen Spalt angesogene Schleif
staub würde in ein am W ellm echanism us5) befind
liches Filter geblasen werden. E ine solche A bsauge- 
einrichtung hätte den Vorteil, allen anderen M afs
nahmen —  auch dem Nafsschleifen —  voraus, dafs 
g a r  k e i n  Schleifstaub bezw . Schlam m  in den A r 

*) Diese Anordnung ist nicht sehr gelungen, weil die 
Staubabsaugung g e g e n  die zentrifugale Bewegungsten
denz des Staubes wirkt.

2) Annähernd 8— io  cm.
s) Kann noch kleiner wie der einer Feldschmiede sein.
*) Empfehlenswert wäre die Erlassung eines Konkurrenz-

ausschreibens für einen solchen Apparat.
6) Da die Muskelkraft des Fusses die des Armes weit 

übertrifft, würde die Übernahme der mechanischen Ar
beitsleistung vom schleifenden Arm auf den Fuss den Ar
beiter sehr schonen.

beitsraum und au f den Fufsboden kommt, dafs eine 
Luftström ung v o m  A rbeiter z u r  A rbeitsstelle statt
findet, dafs die H ände, der Bart und die ganze 
K örperhaut reinblieben (auch bei anderen als B lei
farben w ichtig!), und dafs die A rbeit viel rascher 
und gleichm äfsiger als von Hand erfolgen könnte. 
W ird der Preis einer solchen Vorrichtung dem einer 
guten Nähm aschine annähernd g leich gesetzt)6), so 
wird sich der m äfsige Betrag bald durch die raschere 
A rbeit und die Verm inderung der Zeit der A rb eits
unfähigkeit der A rbeiter durch Bleierkrankungen b e
zahlt m achen. Ziffernm äfsig dies auszudrücken ist, 
solange der A pparat nicht ausgeprobt, nicht m öglich. 
D a  stark gekrüm m te oder gekehlte Flächen nur 
selten zu schleifen sind —  übrigens liefse sich der 
A pparat solchen anpassen —  würde das H and
schleifen fast ganz entbehrlich werden. V o n  H and 
wären auch die E cken  um randeter Ebenen auszu
schleifen.

Zu dem was ich von früherer Stelle über das 
Entfernen alter Anstriche, das Verkitten und A p p re
tieren der A nstriche sagte, brauche ich w ohl kaum 
mehr hinzuzulügen, als dafs das trockene A bkratzen 
der Bleifarben und die V erw endun g stark bleihaltiger 
K itte zu verm eiden ist ; eine Forderung, die in der 
Praxis leicht befolgt w erden kann.

A u f  die bereits erwähnte Gefährdung der A n 
streicher etc. durch u n geeign ete, besonders kalte 
Schlafräum e gehe ich hier nicht näher ein, denh 
einesteils ist durch die angegebenen Mittel (Über
kleider, Staubabsaugung etc.) die Beschm utzung des 
K örpers, des Bartes und der H aare nahezu ausge
schlossen, anderenteils ist die Forderung nach hygie
nisch einwandfreien Schlafstellen eine so allgem ein 
für a l l e  G ew erbe giltige, dafs ihre Diskussion den 
Rahm en dieser A bhandlung überschreiten würde. 
D er letztere Grund veranlafst mich auch über ein 
besonderes V erb o t für die Anstreicher, am A rb eits
plätze A lk oh o l zu sich zu nehmen, hinw egzugehen.

(Schluss folgt.)

6) Dies ist eine Auslage, die sich jeder Schneider, 
Schuhmacher, Sattler etc. leisten muss, das Inventar an
derer Gewerbetreibender (Schlosser) ist oft noch viel teuerer.

Ein neues Bausystem für Krankenanstalten und Wohnhäuser.
Vortrag, gehalten auf dem XIV. Internationalen Hygienekongress zu Berlin.

(Referat) von Dr. med. D. S a r a s o n ,  Berlin.

A u s  j e d e m  Z i m m e r  j e d e s  G e s c h o s s e s  
2,5 b i s  3 m  t i e f e  A u s t r i t t e  u n t e r  f r e i e n  
H i m m e l  z u  s c h a f f e n ,  o h n e h i e r d u r  c h d i e  
d a r u n t e r  b e f i n d l i c h e n  R ä u m e  d u r c h  u n 
z u l ä s s i g e  B e e i n t r ä c h t i g u n g  d e s  L i c h t 

e i n f a l l s  u n d  d e r  L  u f t  z i r k u l a t i  o n i n i h r e r  
n o t w e n d i g e n  S a l u b r i t ä t  z u  s c h ä d i g e n  — , 
war die A u fgab e, die sich V ortragender gestellt hatte.

D er unschätzbare therapeutische W ert eines un

mittelbaren K onn exes säm tlicher Krankenräum e mit
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dem Freien, um allen Patienten, selbst Operierten 
und Fieberkranken, die M öglichkeit zu geben, jeder
zeit m ühelos, auch in ihren Betten, direkt aus dem 
Fenster in die freie A tm osphäre zu gelangen und ebenso 
m ühelos wieder in den W ohnraum  zurückkehren zu 
können, wird gerade in neuerer Zeit im m er mehr 
erkannt. Darum  lagert man nicht selten allen Stock
werken eines Gebäudes an einer ganzen Längsseite 
Balkons resp. offene H allen vor. Hierin ist jedoch 
keineswegs eine befriedigende Erfüllung des Bedürf
nisses zu erblicken. D enn, abgesehen davon, dafs 
übereinander lie g e n d e , sich gegenseitig deckende 
Balkons keinen Aufenthalt unter f r e i e m  H i m m e l  
gewähren, dürfen dieselben i bis 1,30 m, eine für 
therapeutische Z w ecke vö llig  ungenügende A u s
ladungsbreite, nicht überschreiten, wenn die Salubri- 
tät der Krankenräum e nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden soll. Selbst bei gröfser H öhe der Räume 
sind tiefere V eranden und H allen entschieden zu 

verw erfen.
W enn man trotzdem  gelegentlich H allen bis zu 

ca. 3 m Breite den Sälen vorgelagert hat, w ie z. B. 
bei dem neuen chirurgischen P avillon der Berliner 
Charite, w odurch die eine Seite der Säle sich meist 
in gröfserem  oder geringerem  H albschatten befindet, 
so ist in dieser starken Beschränkung einer hygieni
schen Kardinalforderung nur ein A usdruck für die 
Erkenntnis der a u f s e r o r d e n t l i c h e n  D r i n g 
l i c h k e i t  u n d d e r ü b e r r  a. g e n d e n B e d e u 
t u n g  d e r  o b e n  p r ä z i s i e r t e n  A u f g a b e  
z u  e r b l i c k e n .

D enn dafs die sog. „L iegeh allen “ keine vo llgü l
tige Einrichtung für Liegekuren darstellen, ist nicht 
zu bestreiten. Ihre Trennung vom  Krankenraum  
beeinträchtigt nicht nur ihre Zugänglichkeit, besonders 
für bettlägerige Patienten, sondern erlaubt auch keine 
w irkliche Freiluftkur im vollen Sinne des W ortes, 
weil sie, aus R ücksicht a u f W itterungsum schläge und 

die U nm öglichkeit sofortigen R ückzuges in den W oh n 
raum, bedeckt sein m üssen und infolgedessen leicht 
Schuppenluft erhalten, besonders bei Ansam m lung 
zahlreicher Kranker. D ie L ösun g des Problem s war 
nur a u f einem einzigen W e g e  m öglich , der vom  
V ortragenden beschritten wurde. D urch Zurücksetzen 
der Frontw and jedes oberen G eschosses gegen die 
des unteren G eschosses bildet er v o r  d e n  R ä u 
m e n  a 11 e r S t o c k w e r k e T  e r r a s s e n u n d  

k o m b i n i e r t  d i e s e ,  u m  i m  E r d g e s c h o f s  
k e i n e  a l l z u  g r o f s e  T i e f e  z u  e r h a l t e n  
u n d  a u c h  n i c h t  u n n ö t i g  R a u m  z u  v e r 
l i e r e n ,  m i t  B a l k o n v o r s p r ü n g e n  i n e i n e r  
f ü r  d i e  d a r u n t e r  b e f i n d l i c h e n  R ä u m e  
u n s c h ä d l i c h e n  A u s l a d u n g s b r e i t e  v o n  
i m ,  s o  d a f s  m i t  T e r a s s e n r ü c k t r i t t e n

v o n  n u r  1,5 b i s  2 m  t a t s ä c h l i c h  G e s a m t 
a u s t r i t t  s f l  ä c h e n v o n  2,5 b i s  3 m  u n t e r  
f r e i e m  H i m m e l  e r r e i c h t  w e r d e n ,  o h n e  
d a f s  L i c h t e i n f a l l  u n d  L u f t  Z i r k u l a t i o n  
d e r K r a n k e n s ä l e e i n e u n z u l ä s s i g e B e -  
s c h r ä n k u n g  e r f a h r e n .  D ie beistehenden 
Schnittschem ata geben einen B egriff dieses neuen 
„Terrassensystem s“ . (Fig. 511 u. 512.)

„ (eben. “SxwkoK&l.)

<§uersfhniH\

'iitoe.

Fig. 512. Terrassen-Pavillon.

A ufser den in die A ugen  springenden und in ihrer 
ungem ein weittragenden Bedeutung kaum  hoch genug 
zu bewertenden therapeutischen V orteilen des T e r
rassensystem , sind noch zwei weitere V orzü ge her
vorzuheben : G r ö f s t e  F e u e r s i c h e r h e i t ,  da 
die V erqualm ungsgefahr durch die Rettung a u f die 
Terrassen aufgehoben ist, und der Reiz eines äufserst 
v e r l o c k e n d e n ,  m a l e r i s c h e n  A n b l i c k s  
d e r  d u r c h  B l u m e n s c h m u c k  z u  h ä n g e n 
d e n  G ä r te n  a u s g e s t a l t e t e n  T e r r a s s e n ,
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w e l c h e r  d a s  G e b ä u d e  a l l e s  n ü c h t e r 
n e n  H o s p i t a l c h a r a k t e r s  e n t k l e i d e t  
u n d d i e S e e l e d e r  I n s a s s e n a u f s  f r e u n d 
l i c h s t e  b e e i n f l u f s t .

In unmittelbarem Zusam m enhange mit diesen 
praktischen und allgem ein hygienischen Fortschritten, 
die sow ohl a u f zwei- als drei- und viergeschossige 
G ebäude A nw endung finden können, bringt das T e r
rassensystem  auch noch die Lösung eines anderen 
Problem s, w elches immer dringender und unaufschieb
barer w ird : nämlich H a r m o n i s i e r u n g  d e r
h e u t e  i n  s t ä r k s t e m  M i  fs V e r h ä l t n i s  
s t e h e n d e n  w i r t s c h a f t l i c h e n ,  h y g i e 
n i s c h e n  u n d  a d m i n i s t r a t i v e n  I n t e r 
e s s e n  d e s  K r a n k e n h a u s b a u e s .

D ie überm äfsige Dezentralisation der heutigen 
grofsen Pavillonkrankenhäuser hat, im V erein mit 
den gesteigerten technischen und allgem einen A n 
sprüchen, zu einer enormen H öhe der K osten pro 
Bett und V erpflegungstag geführt. D iese T atsache 
widerspricht durchaus einer zielbew ufsten Sozial
politik, w e l c h e j e d e W o h l f a h r t s e i n r i c h -  
t u n g  i n  e r s t e r  u n d  l e t z t e r  L i n i e  a l s  
e i n e n  r e c h n e r i s c h e n  V e r h ä l t n i s w e r t  
zu beurteilen hat, unter richtiger Einsetzung jedes 
der einzelnen Faktoren in die Rechnung, nach seiner 
streng objektiv zu prüfenden Dignität.

E s kann daher keinem Zw eifel unterliegen, dafs 
die heutige Richtung im Krankenhausbau reform 
bedürftig ist, und dafs künftig als W ertm esser für 
den Grad der sozialen Leistung, deren A usdruck ein 
Krankenhaus darstellt, die Parole ausgegeben werden 
s o llte : D a s  b i l l i g s t e  K r a n k e n b e t t ,  d e r  
b i l l i g s t e  V e r p f l e g u n g s t a g ,  b e i  b e s t e n  
B e d i n g u n g e n  f ü r  t h e r a p e u t i s c h e  E r 

f o l g e .
D ie  Erfüllung dieser A u fgab e ist allein m öglich 

durch Einschränkung der Dezentralisation, die wie
derum nur durch Errichtung von drei- und vierge
schossigen Gebäuden, statt der bisher üblichen zw ei
geschossigen Pavillons, zu erzielen ist.

D er zw eigeschossige Pavillon, dessen unteres 
Geschofs ja  ebenfalls keine D achlüftung b.esitzt, prin* 
zipiell sich also von dem zweiten Geschofs eines 
dreistöckigen Pavillons nicht unterscheidet, ist bei 
Krankenhäusern der letzten Zeit schon mehrfach, 
zugunsten dreigeschossiger Bauten, verlassen worden. 
E s scheint unverm eidlich, dafs diese Tendenz rasch 
die Oberhand gewinnen mufs. Denn die F o r d e r 
u n g  d e r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  i n B a u  u n d  
B e t r i e b ,  welche mit dem steigenden B ed arf nach 
Unterbringung von Kranken und nach Befriedigung 
vieler anderer Kulturaufgaben mehr als je  Berück
sichtigung verlangt, die wünschenswerte E r l e i c h 

t e r u n g  d e r  V e r w a l t u n g  u n d  d e s  ä r z t 
l i c h e n  D i e n s t e s ,  sowie endlich die als uner- 
läfslich erkannte t e c h n i s c h e  V e r b e s s e r u n g  
d e r  S p e i s u n g  d e r  K r a n k e n ,  w e l c h e  
d u r c h  d i e  g r o f s e  A u s d e h n u n g  d e r  W e g e  
s e h r  u n g ü n s t i g  b e e i n f l u f s t  w i r d  — , alle 
diese Bedürfnisse erheischen mit gebieterischer Not
w endigkeit die Schaffung eines K o m p r o m i s s e s  
z w i s c h e n  d e r  K a s e r n i e r u n g  d e r  f r ü 
h e r e n  K o r r i d o r b a u t e n  u n d  d e r  i m m e r  
d r ü c k e n d e r  w e r d e n d e n  ü b e r t r i e b e n e n  
D e z e n t r a l i s i e r u n g  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  
A n l a g e n .

Selbstverständlich ist nur ein solcher Kom pro- 
mifs zu erstreben, w elcher die V orteile der K on zen 
trierung nicht durch N achteile erkauft, die für das 
Z i e l : m öglichst ausreichende G elegenheit zur K ran 
kenhausaufnahm e in m öglichst vollkom m ener Form
—  schw erw iegender sind als die V orteile, so dafs 
ein Rückschritt resultieren würde.

W a s bisher in dieser Richtung geschehen ist, 
hat verschiedene Beurteilung gefunden. W ährend 
man a u f der einen Seite glaubt, auch mit grofsen, 
dreigeschossigen, kom pakten Gebäuden der heute 
üblichen Bauart die Forderungen der Krankenhaus
hygiene ausreichend befriedigen zu können, verw arf 
Profi L e n h a r t z  kürzlich in Brem en gröfsere K ran 
kengem einschaften als 80 Personen. D ieser Grund' 
satz basierte jedoch  naturgem äfs nur au f derjenigen 
Bauart, die bisher für dreigeschossige Pavillons be
kannt war.

Dafs eine neue prinzipiell neue Baum ethode, wie 
sie mit dem Terrassensystem  jetzt bekannt gegeben 
ist, neue Voraussetzungen schafft, w elche die G el
tung obigen Grundsatzes zu modifizieren geeignet 
sind und unbedingt zu einer neuen Beurteilung her* 
ausfordern, dürfte nicht zw eifelhaft sein.

D a  es nun aber au f der H and liegt, dafs ein 
Terrassenbau der beschriebenen A rt die Salubrität 
eines dreigeschossigen Gebäudes, im G egensatz zu 
kongruentem  A u fb a u  der G eschosse, durch die ver*  
b e s s e r t e  L u f t -  u n d  S o n n e n p e n e t r a *  
t i o n ,  d u r c h  d i e  l e i c h t e ,  o f t  z u  e r m ö g 
l i c h e n d e  E n t l e e r u n g  u n d  D u r c h l ü f 
t u n g  d e r  S ä l e ,  s o w i e  d u r c h  d e n  a u f s e r *  
o r d e n t l i c h  v e r m e h r t e n ,  s ä m t l i c h e n  
K r a n k e n  j e d e r z e i t  m ü h e l o s  z u g ä n g *  
l i e h e n  G e n u f s  d e r  f r e i e n  A t m o s p h ä r e  
sehr stark erhöht, dürfte es auch bei strengsten An* 
forderungen nicht schwer zu rechtfertigen sein, für 
einen s o l c h e n  Pavillon ganz unbedenklich eine 
K rankengem einschaft von 100 oder selbst mehr 
Patienten zuzulassen.

Man könnte vielleicht, wenn man von dem bis
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her geltenden Standpunkte, zugunsten der so dringend 
nötigen Konzentrierierungsbestrebungen, in keiner 
W eise  etw as konzendieren will, s a g e n : ja  für den 
einzelnen P avillon treffen die Erw ägungen w ohl zu; 
wenn jed och  eine gröfsere A n zah l solcher K ranken
gem einschaften zu 100 Personen au f dem gleichen 
Terrain untergebracht werden soll, wTie sonst dieselbe 
A nzahl kleinerer Krankengem einschaften, so ist eine 
V erschlechterung in der Zufuhr frischer atm osphä
rischer Luft zu befürchten. H ierau f ist zu erwidern: 
W er solche Befürchtungen in den Vordergrund stellt, 
kann dieselben mit Leichtigkeit hinfällig machen 
dadurch, dafs er um die Gesamtheit der Pavillons 
eine genügende breite Luftzone von der Bebauung 
frei läfst, so dafs ein gleich  grofses Terrain und in
folgedessen eine gleich grofse Q uelle der Luft
erneuerung -zur V erfügung steht, wie bei kleineren 
Krankengem einschaften. E in e derartige Anordnung 
würde den H ygienikern strenger O bservanz ge
recht werden, ohne die W irtschaftlichkeit und die 
Betriebsvorteile einer rationellen Zentralisierung zu
beeinträchtigen, natürlich abgesehen von den grö
fseren K osten für den Terrainerw erb. Letztere 
spielen jedoch  für die Lasten der Dezentralisation 
in der R egel nur eine geringere Rolle. D er w eit
aus überwiegende A nteil kom m t au f die Erhöhung 
der Baukosten sow ie die V erteuerung und E rschw er
ung des Betriebes bei einer zu grofsen Anzahl über 
eine weite F läche verteilter Gebäude.

D ie  für Krankenanstalten hervorgehobenen V o r 
teile des Terrassensystem s treffen natürlich in vollem  
Mafse auch für W o h n h ä u s e r  zu. Einen beson
deren Reiz hätte es für die E r b a u u n g  g a n z e r  
S t r a f s e n  u n d  S t a d t t e i l e  i n  V o r o r t e n .  
D as w äre, da die Terrassen natürlich gartenartig aus
gebildet würden, ein hervorragender Anziehungspunkt 
für vornehm e Gegenden.

Eine geradzu um wälzende Bedeutung jedoch  
müfste die A nw endung des Terrassensystem s auf die 
M i e t s k a s e r n e n  f ü r  A r b e i t e r  u n d  k l e i n e  
L e u t e  gewinnen. D ie körperlichen, geistigen und 
sittlichen Folgen, w elche sich aus der M öglichkeit 
ergeben würden, dafs gerade die unbemittelten K la s
sen, schon von Kindheit an, bei ihrer in der R egel 
ganz vernachlässigten K örperpflege und dem für 
Nichttrainierte gewöhnlich unerträglichen Zustand ihrer 
Zim m eratm osphäre, sich o h n e  d i e  g e r i n g s t e  
E n e r g i e e n t f a l t u n g ,  i m  u n m i t t e l b a r e n  
A n s c h l u f s  a n  i h r  Z i m m e r ,  u n d  i m  B e 
r e i c h e  i h r e r  W o h n u n g  v e r b l e i b e n d ,  
j e d e n  M o m e n t  a u s  i h r e r  S t i c k l u f t  u n 
t e r f r e i e n  H i m m e l  h i n a u s r e t t e n  k ö n 
n e n  und, bei günstiger W itterung, geradezu ver
lockt werden müfsten, sich zeitweise aus dem schäd

lichen K lim a ihrer mit Unreinigkeit und A usschei
dungsstoffen überreichlich durchsetzten K leidung zu 
befreien, um i h r e n  n a c k t e n  K ö r p e r ,  e v e n 
t u e l l  s t u n d e n l a n g ,  i n f r e i e r  L u f t  u n d  
S o n n e  z u  b a d e n ,  diese Folgen würden mit zw in
gender N otwendigkeit sich als so überaus weittragend 
und alle Lebensverhältnisse durchdringend erweisen, 
dafs hiermit e i n e  n e u e  G r u n d l a g e  s o z i a l e r  
F ü r s o r g e  geschaffen w äre, wie sie gröfser und 
erhabener kaum gedacht werden könnte.

D ie ganze T u b e r k u l o s e - F r a g e  würde, um 
nur ein wichtiges Beispiel herauszugreifen, dort, w o 
das Terrassensystem  für Arbeiterhäuser V erw endung 
fände, an  d e r  W u r z e l  g e f a f s t  w e r d e n ,  denn 
es unterliegt keinem Zw eifel, dafs die W o h n u n g s 
u n d  F r e i l u f t n o t  f ü r  di e  V e r n i c h t u n g s k r a f t  
d e r  T u b e r k u l o s e  mi t  an e r s t e r S t e l l e  v e r 
a n t w o r t l i c h  g e m a c h t  w e r d e n  m u fs.

Selbstverständlich kann man vom  praktischen 
Standpunkte der realen Verhältnisse nur dann er
warten, das Ideal des Terrassensystem s für Grofs- 
stadthäuser in die W irklichkeit zu übertragen, wenn 
man in der L age ist, es mit den berechtigten ökono
mischen Interessen zu vereinen.

D iese ökonom ische Berücksichtigung ist zu er
reichen durch Vergröfserung der Baufläche, genau 
entsprechend dem vergröfserten, nach oben progressiv 
zunehmenden , trichterförm igen Einfallsw inkel ' für 
Licht und Luft, w ie er sich bei gegenüberstehenden 
Gebäuden aus dem Terrassensystem  ergibt. E s müfste 
daher eine E rgänzung der Bauordnungen erwirkt 
werden, dafs für Terrassenhäuser stets D ispense für 
eine den vorliegenden Plänen angem essene V ergröfse
rung der zulässigen Bebauungsfläche zu erteilen sind, 
wodurch eine annähernde Kom pensierung für den 
Gesamt-Innenraum erreicht werden könnte.

E s ist mit Sicherheit zu erwarten, dafs diese 
selbstverständliche und einwandfreie Forderung er
füllt werden wird um die Realisierung des Terrassen
system s für A rbeiterhäuser zu erm öglichen, und dafs 
auch materielle Förderung seitens der Behörden und 
gem einnütziger Institutionen nicht ausbleiben wird. 
D e n n  d i e  W o h n u n g s f r a g e d e r  u n b e m i t t e l 
t e n  K l a s s e n  b i l d e t  e i n e n  A n g e l p u n k t  d e r  
G e s u n d h e i t ,  K r a f t ,  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t ,  
B i l d u n g  u n d  G e s i t t u n g  d e s  V o l k e s .

In technischer Beziehung stellt das Terrassen
system den Konstrukteur vor ganz neue A ufgaben, 
weil es eine A bw eichung von den üblichen Regeln 
des Baufaches bedingt. D ie freischwebenden Front
wände müssen gestützt werden, ohne die Räum e zu 
beeinträchtigen. D a  eine geschickte V erw endung von 
Eisenbeton es heute, bei der glänzenden E n tw ick
lung der Eisenbetontechnik erm öglicht, beliebige
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Zwischenkonstruktionen s e l b s t t r a g e n d  zu gestal
ten, lassen sich die bautechnischen Schwierigkeiten 
des Terrassensystem  in vollkom m ener W eise über
winden. Besondere V orteile  gerade für sanitäre Bauten 
bieten noch die Feuersicherheit des Eisenbetons, die 
vorzügliche Ventilation der G ebäude durch M itver
wendung poröser Materialien und die M öglichkeit, 
durch geeignete konstruktive Mafsnahmen (z. B. Stein
eisendecken nach K  o h 1 m e t z-Berlin, die wegen 
ihrer ungewöhnlich grofsen Tragfähigkeit nur gering 
dimensioniert zu werden brauchen und daher den 
Bau sehr billig machen) für hervorragende S c h a l l 
s i c h e r h e i t  und beste W ä r m e i s o l i e r u n g  
Sorge zu tragen.

D er letztere Faktor spielt für Terrassenbauten 
insofern eine wichtige Rolle, als die vorderen, ent
sprechend der Terrassenausdehnung an die freie A t
m osphäre grenzenden D eckenteile eine besonders gute 
kom pensatorische W ärm eisolierung erhalten müssen. 
D ieselbe läfst sich in bequem ster und dekorativster 
A rt durch Voutenbildung im Terrassenteil der Zim 
m erdecken erreichen.

Zw ei praktische Forderungen verdienen noch 
Erwähnung, besonders für W ohnhäuser. D ie eine 
ist: Trennung der Terrassen, w elche zu verschiedenen 
W ohnungen gehören. D ies läfst sich leicht durch 
einen entsprechend gelegenen Risalitvorsprung der 
Hausfront, welcher gleichzeitig dem ästhetischen B e
dürfnis Rechnung trägt, erreichen. D ie zw eite F or
derun g: Fernhaltung des Blicks von einer Terrasse 
a u f die andere, kann man durch stum pfwinklige Stel
lung des Brüstungsgeländers oder etwas weiter aus
greifende Blum enkästen erfüllen. D er Blick von vorn 
ist durch V orh än ge abzuhalten.

D afs die A bdichtung der mit schw achem  G e
fä lle  zu verlegenden Terrassen eine V orzügliche sein 
m ufs, ist ebenso selbstverständlich, w ie bei dem 
heutigen Stande der Technik, ohne besondere Schw ie
rigkeiten erreichbar.

In konstruktiver Beziehung ist noch zu bem er
ken, dafs die V erw endung von Eisenbeton, nach dem 
U rteil hervorragender Eisenbetonfachleute, nicht allein 
bautechnisch eine einwandfreie Realisierung des T e r
rassensystem s erm öglicht, sondern sie auch in peku
niärer Beziehung erleichtert, da das notwendige Plus 
an E isen durch gröfsere, mit der Eisenbetonkonstruk
tion zusam m enhängende Ersparnisse nach anderer 
Richtung kom pensiert werden kann, so dafs e i n e  
E  r h ö h u n g  d e r B a u k o s t e n,  w e n n  ü b e r 
h a u p t ,  n u r  i n  g e r i n g e m  M a f s e  r e s u l 
t i e r t .  D ie eventuell aus Beton zu stampfenden, 
doppelw andig mit L u f t i s o l i e r s c h i c h t  und

V e n t i  1 a t i o n s k a n  ä l e n  zu errichtenden F r o n t 
w ä n d e  k ö n n e n  b e i  E i s e n b e t o n k o n 
s t r u k t i o n  e r h e b l i c h  s c h w ä c h e r  s e i n  
a l s  s o n s t ,  wodurch nicht nur letztere weniger zu 
tragen hat, also billiger wird, sondern auch der Preis 
für die Frontm auern sich verringert. E ine weitere 
Reduzierung der K osten liefse sich noch, wie von 
einem Bauingenieur hervorgehoben wurde, durch V e r 
wendung von H olzkonstruktion in den unteren Stock
w erken erzielen.

D er dem nächst im Buchhandel erscheinende 
V o rtrag  enthält die Grundrifspläne nebst K ostenan
schlägen von acht nach dem  Terassensystem  bear
beiteten P ro je k te n : eines abgeschlossenen K ranken
hauses für hundert Betten, zw eier drei- resp. vierge
schossiger Pavillons für je  hundert Betten, eines 
Sanatoriums, das auch als H otel oder vornehm es 
Miethaus ausgebaut werden könnte, einer grofsstädi- 
schen M ietskaserne und dreier H äuser für Arbeiter- 
resp. Kleinwohnungen mit nur zw ei O bergeschossen.

A u ch  für letzteren T yp , dessen E rbauung die 
einfachsten Verhältnisse darbietet, ist das Terrassen
system  von grundlegender Bedeutung. Denn obw ohl, 
bei der bisherigen Bauart, solchen H äusern gewöhnlich 
ein kleiner Garten beigegeben ist, wird dieser, wie 
die Erfahrung lehrt, in der überwiegenden M ehrzahl 
der Fälle kaum benutzt und verw ahrlost schliefslich, 
teils weil die regelm äfsige Entfernung aus der W oh 
nung, zw ecks Aufenthaltes im Freien, schon mehr 
Energie und Verständnis erfordert, als in der R egel 
vorhanden sind, teils weil die Mittel und E igen 
schaften, w elche die Pflege eines Gärtchens erfordert, 
meist fehlen.

D as Terrassensystem  bietet grundsätzlich andere 
Verhältnisse, indem es jedem  H ausbewohner einen 
für Gesunde und K ranke (sogar Bettlägerige) genügend 
B ew egungsfläche darbietenden Aufenthalt im Freien, 
i n n e r h a l b  d e s  B e r e i c h e s  s e i n e r  W o h 
n u n g  gewährt, in w elche er sich jederzeit, ohne 
die geringste Mühe, ebenso leicht, wie er aus dem 
Fenster herausgetreten ist, w ieder zurückziehen kann. 
E s  i s t  d a h e r  p s y c h o l o g i s c h  v e r s t ä n d 
l i c h ,  d a f s  a l l e i n  d u r c h  d a s  T e r r a s s e n 
s y s t e m  w i r k l i c h  s i c h e r e  V o r b e d i n 
g u n g e n  z u  e i n e r  r a s c h e n  e r f o l g r e i 
c h  e n E  r z i e h u n g  d e r  M a s s e n  f ü r  a u s 
g i e b i g s t e n  L u f t g e n u  fs g e s c h a f f e n w e r 
d e n  k ö n n e n .

W e l c h e  u n s c h ä t z b a r e n  k u l t u r e l l e n  
W e r t e  d a r a u s  e r w a c h s e n  w ü r d e n ,  i s t  
a n  f r ü h e r e r  S t e l l e  s c h o n  h e r v o r g e 
h o b e n  w o r d e n .
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Neuer Riemenrücker der Firma Friedrich Krupp, Essen.
Im III. Jahrgang des G ew erblich-Technischen 

R atgebers befindet sich au f Seite 206 H eft 12 eine 
M itteilung über den von der Berlin-Anhalter M aschinen
bau-Aktiengesellschaft zu D essau ausgeführten R ie
m enrücker „B a m a g “ .

Dieser Riem enrücker für Stufenscheiben hat sich

Schürmann der Firm a Friedr. K rupp Akt.-G es. zu 
Essen getroffene Anordnung abgeholfen worden.

W ie aus b e i s t e h e n d e r  S k i z z e  Fig. 513 zu 
ersehen ist, hat Schürmann au f der Tragstange bei a, 
in der H öhe der unteren Stufenscheiben, zwischen 
zwei festen Stellringen einen Ausrücker, gleichen

Fig. 513.

in der Praxis bis dahin recht gut bew ährt und kann 
deshalb nur angelegentlichst em pfohlen werden.

D er einzige M angel an dem R ücker w ar der, 
dafs er für die unteren, die Arbeitsm aschine direkt 
antreibenden Stufenscheiben noch nicht dienstbar 
gem acht worden war, sodafs hier der Riemen mit 
der H and oder einer Stange um gelegt werden mufste.

Diesem  M angel ist durch eine, vom  O berm eister

System s wie B am ag angebracht, welcher dem auf
gehenden Riem en freien L a u f gestattet, den abgehen
den Riemen aber an der A uflau fstelle  führt.

H ebel h dient zur Bedienung des oberen, H ebel 
h 1 zur Bedienung des unteren Riem enauflaufs.

D as U m legen der Riem en vollzieht sich mit 
gröfster Leichtigkeit und Schnelligkeit.

Fg.

Rheinisch-W estfälische Hütten- und W alzwerks-Berufsgenossenschaft.
Aus dem Jahresberichte fiir das Jahr 1908 des tech

nischen Aufsichtsbeamten Herrn Ingenieur F r e u d e n b e r g  
entnehmen wir folgendes.

Zusammen mit dem am 1. Juni hinzugetretenen Herrn 
Ingenieur H. S t u mp f ,  dem zweiten technischen Aufsichts

beamten im Dienste der Genossenschaft, wurden im Ganzen 
Werksbesichtigungen und Unfalluntersuchungen, über wel
che dem Genossenschaftsvorstande sofort Bericht erstattet 
wurde, 296 von den beiden Aufsichtsbeamten ausgeführt.

Die von dem Verbände der deutschen Eisen- und
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Stahl-Berufsgenossenschaften gewählte Kommission tech
nischer Aufsichtsbeamten hat ihre Arbeit betr. Zusammen
stellung brauchbarer Schutzvorkehrungen an Pressen und 
Stanzen und an Fallhämmern beendet.

Am 22. Februar 1907 fand in München eine Versamm
lung mit Fabrikanten obiger Arbeitsmaschinen statt, in 
welcher nachstehende Resolution zur einstimmigen Annahme 
gelangte:

„Die an der heutigen Versammlung teilnehmenden 
Fabrikanten von Maschinen zum Pressen und Stanzen und 
von Fallhämmern billigen das Bestreben des Verbandes 
deutscher Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, dass 
die genannten Arbeitsmaschinen, ausser mit den unbe
dingt nötigen Schutzvorkehrungen, wie Ausrückvorrich
tungen, Sicherungen, Verdecken der Zahnräder usw., 
stets mit geeigneten Schutzvorkehrungen gegen Finger- 
und Handverletzungen geliefert werden sollten. Wenn 
es auch Sache der Besteller bleiben muss, über die Mit
lieferung solcher Schutzvorkehrungen zu bestimmen, er
klären sich die anwesenden Fabrikanten zur Unter
stützung des Vorgehens der Berufsgenossenschaften den
noch bereit, bei jeder von ihnen künftig abzugebenden 
Offerte auf die Notwendigkeit einer Schutzvorkehrung 
hinzuweisen.“

Leider war die Teilnahme an dieser Versammlung 
eine geringe, doch gaben nachträglich noch ca. 30 °/o der 
zur Sitzung geladenen Fabrikanten eine der Resolution zu
stimmende Erklärung ab.

Es ist zu erhoffen, das sämtliche Maschinenfabrikanten, 
auch diejenigen, welche andere Arbeitsmaschinen als die 
vorgenannten anfertigen, sich dem Beispiele der genannten 
Fabrikanten anschliessen und keine Maschine mehr ohne 
die vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen liefern werden.

Es sollte auch kein Mitglied der Genossenschaft eine 
Bestellung erteilen, ohne die Mitlieferung geeigneter Schutz
vorkehrungen zu bedingen. Dann wird es den Fabrikanten 
zur Gewohnheit werden, nur praktische, den Vorschriften 
entsprechende und das Aussehen der Maschinen nicht be
einträchtigende Vorrichtungen mitzuliefern.

Der Genossenschaftsvorstand war in der Lage, der 
ständigen Ausstellung wieder einige Modelle von Schutz
vorkehrungen zur Verfügung stellen zu können, und zwar:

X. die im Rundschreiben vom 20. Februar 1907 unter 
Nr. 2 bekannt gegebene Schutzvorrichtung gegen ab
springende Späne an Achsendrehbänken,

2. das im Rundschreiben vom 5. Juli 1907 beschriebene 
Drehherz mit Holzumkleidung,

3. ein Spannfutter, an welchem die vorstehenden Schrau
ben durch Holzeinfassung ungefährlich gemacht sind,

4. Modell einer Drehbank, an welcher die vorstehen
den Schrauben der Spannfutter durch umklappbare 
Bleche geschützt sind.

Die in dem vorjährigen Bericht erwähnten weitern 
Schutzvorkehrungen an Achsendrehbänken gegen absprin
gende Späne sind den Genossenschaftsmitgliedern durch 
das Rundschreiben vom 20. Februar 1907 bekanntgegeben 
worden.

Diese Stelle reg;t zu einer Bemerkung über die Art der

Erstattung der Jahresberichte Technischer Aufsichtsbeamten 
im allgemeinen 'und über die Verweisung auf die beste
hende Literatur im besonderen an. Sie ist diktiert von 
dem Bestreben, die wertvollen Teile der Berichte in nutz
bringender Weise und unter müheloser Arbeit der Gesamt
heit dienstbar zu machen.

Von dem Berichterstatter werden hier eine Reihe sehr 
nützlicher Schutzvorrichtungen erwähnt, welche zur Einfüh
rung empfohlen werden und auf welche mittels verschie
dener Rundschreiben an die Genossenschaftsmitglieder hin
gewiesen worden ist. Man versetze sich aber einmal in die 
Lage eines solchen Mitgliedes, welches zunächst das Rund
schreiben erhalten hat und später den Bericht des tech
nischen Aufsichtsbeamten zu lesen bekommt. Mag er nun die 
eine oder andere Schutzvorrichtung auf Grund dieser Emp
fehlung bei sich eingeführt haben oder nicht, liegt es da für 
ihn nicht nahe, die Frage aufzuwerfen, was hat das Ding denn 
eigentlich schliesslich genützt und welches sind die Erfolge 
einer solchen Massnahme gewesen? —  Hat es sich wohl 
gelohnt oder lohnt es sich, die Ausgaben für eine solche 
Unfall Vorkehrung zu machen oder nicht? —  Alle diese 
und ähnliche Fragen würden sich von selbst beantworten, 
wenn in den Jahresberichten an der Hand statistischen 
Materials mehr als bisher der Vorteil der einen oder der 
ändern Schutzmassnahme des näheren erörtert werden würde 
und wenn auf die Erfolge in zahlenmässiger Darlegung, 
Feststellung verminderter Unfallzahlen und Einfluss auf 
das Rechnungsergebnis der Berufsgenossenschaften hinge
wiesen werden könnte. Man wende hier nicht ein, dass 
es zu dieser Aufgabe den schon so viel belasteten Auf
sichtsbeamten an Zeit mangele, oder gar, dass der Erfolg 
einer einzelnen Schutzmassnahme in den Riesenzahlen der 
Jahresabschlüsse einer Berufsgenossenschaft nicht festzustel
len sei. Bei richtiger Gruppierung der Unfälle und Fest
stellung ihrer Ursache m uss sich dieser Nachweis erbringen 
lassen. Es braucht darum nicht den Erfolgen jeder ein
zelnen bekannten oder empfohlenen Schutzvorrichtung nachr 
gegangen zu werden, aber es lassen sich einige besonders 
charakteristische und erfolgreiche Dinge herausgreifen, und 
es wäre dann eine dankenswerte Arbeit, an diesen einge
hendere Feststellungen vorzunehmen. Ist es einmal die Auf
gabe einer Genossenschaft, mit geeigneten Vorschlägen 
zur Abwendung bestimmter Unfälle hervorzutreten, so dürfte 
es geradezu zu ihrer Pflicht gehören, Resultate ihrer tech
nischen Massnahmen zu veröffentlichen. Man denke sich 
einmal, welch nachhaltigen Eindruck ein so abgefasster 
Bericht auf die Mitglieder machen würde, mit welchem 
Interesse die Ergebnisse von Jahr zu Jahr verfolgt werden 
würden und wie eine erfolgreiche Schutzmassnahme Nach
ahmer finden würde!

In dem vorliegenden Falle Hessen sich die Ergebnisse 
gar nicht so schwer ermitteln, wenn z. B. festgestellt würde, 
wieviel Drehbänke in einem oder mehreren Betrieben vor
handen sind, welche die empfohlene Augenschutzvorrichtung 
lit. 1 eingeführt haben, und wie die Zahl der Augenver
letzungen sich vor und nach Einführung einer gewissen 
Anzahl von Augenschützern geändert hat. Sind erst diese 
Verhältniszahlen aufgestellt, so dürften die Entschädigungs-
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bezw. Rentenhöhen für den einen und den ändern Fall 
unschwer zu ermitteln sein. Es bedarf dazu gar nicht der 
Feststellung dieser Zahlen in dem ganzen grossen Bezirke 
einer oder mehrerer Sektionen, um ein anschauliches Bild 
zu gewinnen. Es genügt dazu vielmehr ein abgegrenzter 
Bezirk. Je weiter man greift, um so mehr machen sich 
andere Einflüsse geltend, welche das klare Bild verschieben. 
In der Beschränkung zeigt sich auch hier der Meister. —

Am Schlüsse des Berichtes sind zwar die Augenver
letzungen, auf 10000 Arbeiter ermittelt, für das laufende 
Jahr angegeben und im Verhältnis zu dem Vorjahre prozen
tual berechnet. Diese Angaben erscheinen aber hinsicht
lich der Ursachen des Rückganges zu allgemein, sodass 
sich der Erfolg einer bestimmten Massnahme nicht nach
weisen lässt.

Noch auf einen ändern Punkt in der Art der Bericht
erstattung mag hier eingegangen werden, der nicht uner
wähnt bleiben darf, selbst auf die Gefahr hin, den Vorwurf 
einstecken zu müssen, hier pro domo zu reden.

In dem Jahresberichte werden an der vorstehenden 
Stelle unter lit. I bis 4 und a. a. O. eine Reihe von 
Schutzvorrichtungen zwar mit ihrem Gattungsnamen erwähnt, 
aber nicht näher gekennzeichnet. Bei einigen derselben wird 
ein Hinweis auf das betr. Rundschreiben vom so und so- 
vielten gemacht, bei ändern ist nicht einmal dies geschehen. 
Wenn du, lieber Leser, dich also für die eine oder andere 
Schutzvorrichtung interessierst, so suche gefl. das betr. Rund
schreiben vom so und sovielten heraus. Steht es auch 
dort nicht drin oder genügt dir die dortige Angabe nicht, 
so musst du schon beim Sektions- oder Genossenschafts- 
vorstande oder dem technischen Aufsichtsbeamten anfragen. 
Ob du dann gleich eine befriedigende Antwort erhältst oder 
ob dir nicht inzwischen die Sache leid geworden ist, das 
richtet sich nach Zeit und Ausführung des Antwortschrei
bens. —  Wäre es angesichts dieser vielen Möglichkeiten 
eines Misserfolges nicht besser, wenn gleich der Jahres
bericht selbst dir die erforderliche Auskunft geben könnte? 
Mit ändern Worten, in diesem und vielen ändern Berichten 
wird die zeichnerische Darstellung d. h. die Sprache des 
Technikers vermisst, welche Schreibereien und. lange Be
schreibungen vielfach unnötig macht. Der uns vorliegende 
Jahresbericht über die Tätigkeit zweier Aufsichtsbeamten 
einer Berufsgenossenschaft umfasst 4 Seiten Folio; was schadet 
es, wenn er 40 Seiten umfasst? Wenn er nur die Aufgaben 
erfüllt, welche von ihm erwartet werden, nämlich eine jedem 
Fachmanne verständliche Darlegung der im Berichtsjahre 
gesammelten technischen Erfahrungen und Erfolge. Hierzu 
gehört aber unter allen Umständen an geeigneten Stellen die 
bildliche oder zeichnerische Darstellung. Für jeden ändern, 
der nicht gerade zur Walzwerks-Berufsgenossenschaft ge
hört und die betr. Rundschreiben in seinem Schreibtische 
verwahrt, sind die Ausführungen über die genannten Schutz
vorrichtungen vollständig unverständlich und nur schwer 
zu eruieren. -

Ein anderer Weg, den Darlegungen Verständnis zu 
Verschaffen, bildet der Hinweis auf die Literatur. Die 
technischen Aufsichtsbeamten sind in der glücklichen Lage, 
eine solche zu besitzen* Sie haben neben einer Reihe von

FachbJättern eigene Vereinsschriften (Verein deutscher Re
visionsingenieure) zur Verfügung und sie besitzen ein eigenes 
Organ in der S o z ia l-T e c h n ik . In dieser Zeitschrift sind 
alle die hier genannten Schutzeinrichtungen veröffentlicht, 
und es wäre zur Erleichterung des Verständnisses ein ein
facher Weg gewesen, auf die betreffenden Literaturstellen 
hinzuweisen. Auf diese Weise würde manchem der Mit
glieder der Walzwerks-Berufsgenossenschaft oder anderen 
Lesern schnell geholfen werden können, abgesehen von dem 
Nutzen, den die Veibreitung technischer Unfalliteratur 
auch sonst gewährt. Es ist zu bedauern, dass von diesen 
naheliegenden Hilfsmitteln gar kein oder nur sehr wenig 
Gebrauch gemacht wird. •

Nach dieser Abschweifung möge der Bericht, der noch 
eine ganze Reihe interessanter Einzelheiten enthält, selbst 
weiter reden.

Das Reichsversicherungsamt hat mit Verfügung vom
16. Mai 1907 auf die vermehrte Gefahr, welche durch die 
Verwendung der mit Hochofengas, Sauggas und ähnlichen 
Gasarten getriebenen Gaskraftmaschinen entstanden sei, 
hingewiesen und angeregt, die Arbeiter, welche mit War
tung solcher Maschinen betraut seien, und solche Arbeiter, 
welche überhaupt mit Gasen in Berührung kommen, auf 
die Gefährlichkeit derselben aufmerksam zu machen. Fer
ner sollten geeignete Personen in der Behandlung vergif
teter Arbeiter unterrichtet und in allen Betrieben, in denen 
Gase zur Verwendung kommen, Apparate mit komprimier
tem Sauerstoff nebst zugehörigen Schläuchen und Masken 
bereit gehalten werden.

Die Beantwortung dieses Rundschreibens durch die 
interessierten Werke ist in jeder Weise zufriedenstellend 
ausgefallen, denn alle berichten, dass:

1. Sauerstoffapparate vorhanden sind,

2. die mit den Gasen in Berührung kommenden Arbei
ter über die giftigen Eigenschaften des Gases unter-* 
richtet sind,

3. eine genügende Anzahl von Arbeitern mit der An
wendung des Sauerstoffapparates vertraut gemacht 
sind,

4. für Lüftung der Fundamenträume an Gasmaschinen 
und der Leitungen für Hochofengase gesorgt ist,

5. stets die schleunigste Zuziehung eines Arztes statt
findet, falls eine Gasvergiftung stattgefunden hat.

Ferner ist zu berichten, dass der Vorstand den Mit
gliedern der Genossenschaft die Anleitung zur ersten Hilfe
leistung bei Unfällen in elektrischen Betrieben, aufgestellt 
unter Mitwirkung des Reichsgesundheitsamts, vom Verbände 
deutscher Elektrotechniker auf der Jahresversammlung zu 
Hamburg zur Beachtung zugesandt hat.

Verbesserungen der Betriebsmittel sind jedenfalls mit 
die geeignetsten Vorkehrungen zur Verhütung von Unfällen, 
ganz besonders wenn durch solche Verbesserungen die An
wendung von Schutzmitteln, durch welche sich die Arbeiter 
belästigt fühlen, entbehrlich gemacht werden.

Zu solchen verbesserten Betriebsmitteln gehört die 
schon in früheren Berichten mehrfach erwähnte runde 
Messerwelle und in neuerer Zeit die vermehrte Einführung
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von Luftdruckmeissein zum Verputzen von Stahl- und Fluss
eisenblöcken, Stahlformguss usw.

Durch die bei den Luftdruckmeissein stattfindenden, 
regelmässig rasch aufeinanderfolgenden Schläge, mit stets 
gleichem Hub und gleicher Stärke, fällt das weite Fliegen 
der abgehauenen Späne, wie es bei der Arbeit mit Ham
mer und Meissei mit stark wechselnden Schlägen zu be
obachten ist, fast ganz weg. Die Arbeit mit den Luftdruck
meissein gleicht mehr der Arbeit eines Hobels, denn die 
Späne werden ausgeschält und nicht ausgeschlagen, und 
dadurch sind die Augen der Arbeitenden weniger gefährdet.

In einer Reihe der nachstehend aufgeführten Betriebs
fälle sucht der Berichterstatter den Nachweis zu erbringen, 
dass Leichtsinn, Gleichgültigkeit und Unaufmerksamkeit 
vielfach der Grund zu Unfällen gewesen ist. Es würde 
diese Statistik gewiss noch unterrichtender machen, wenn 
an geeigneten Stellen angegeben worden wäre, durch welche 
Massnahmen der oder jener Unfall hätte vermieden werden 
können.

An einem Flammrohrkessel war das Flammrohr im 
obern Teile durch Wassermangel zum Erglühen gekommen 
und dadurch von oben nach unten auf etwa 4 Meter Länge 
von der vordem Steinwand ab zusammengedrückt und dort 
abgerissen. Der nach hinten durch das Flammrohr aus
tretende Dampf hatte das hintere Kesselmauerwerk und 
zwei Gebäudemauern durchschlagen und auf diesem Wege 
einen in dem Gebäude arbeitenden Schlosser mitgenommen 
und getötet. Der ganze Kessel flog ca. 60 Meter weit 
nach der ändern Richtung, glücklicherweise ohne eine Per
son zu verletzen.

Bei einer Schmalspurlokomotive war der Wasserstand 
unter die Linie gesunken. Der Hilfsheizer bemerkte dies 
zu spät, setzte trotzdem den Injektor an, so dass eine 
Explosion der erglühten Feuerkiste entstand. Heizer und 
Maschinist starben an den erhaltenen Verletzungen.

Vergiftungen durch Hochofengase fanden im ganzen 
in 8 Fällen statt, davon zwei durch besonders leichtsinniges 
Verhalten.

Auf einem Werke betrat ein Arbeiter, trotz des vom 
Meister ausgesprochenen Verbots, eine zur Reinigung ge
öffnete Gasleitung und erstickte.

Auf einem ändern Werke wollte der Vorarbeiter selbst 
und allein einen als Wasserverschluss ausgebildeten Teil 
einer Rohrleitung, durch den Gase austraten, wieder mit 
Wasser auffüllen, trotzdem er strenge Anweisung hatte, 
derartige Arbeiten nicht allein zu unternehmen. Er wurde 
als Leiche aufgefunden.

Auf einem Eisen- und Stahlwerke brach an dem Roh
eisenpfannenwagen infolge eines durch Entgleisung ent
standenen Ruckes ein Lager der Schneckenwelle für die 
Schwenkvorrichtung. Die Pfanne kippte um und durch 
die Spritzer wurden die Kleider der Arbeiter in Brand ge
setzt. Wie in den meisten derartigen Fällen liefen die 
Arbeiter fort, wodurch der Brand der Kleidungsstücke an
gefacht wurde und die Brandwunden so erheblich wurden, 
dass drei der Verletzten starben.

Ein ähnlicher Fall wie im Vorjahr ereignete sich auf 
einem Hüttenwerke dadurch, dass der Maschinist des Gicht

aufzuges eines Hochofens zu früh umsteuerte, das selbst
tätig wirkende Schutzgitter dadurch herabschnellte und den 
untern Aufgeber tötete.

Durch elektrischen Strom wurden verschiedene Unfälle 
herbeigeführt.

Auf einem Werke sollte Sonntags während des Be
triebsstillstandes ein Anschluss an die Sammelschiene einer 
550-Volt-Gleichstromanlage hergestellt werden. Die be
treffenden Arbeiter zogen jedoch vor, die Arbeit Montags 
früh während der Betriebszeit zu machen. Bei der Prüfung 
der Polarität verwechselten sie die Enden der Prüfdrähte 
und stellten so Kurzschluss her, durch welchen drei Leute 
schwer verbrannt wurden.

Ein Erzarbeiter kletterte zur Kaffeepause, statt den 
vorgeschriebenen Weg zu benutzen, an einem zwischen 
Erzfeldern stehenden Pfeiler des Krangleises hinauf und 
wurde, oben angekommen, beim Berühren der Leitungs
schiene vom elektrischen Schlag getroffen.

Aus reinem Übermut wollte ein Arbeiter Kurzschluss 
herstellen. Es gelang ihm dies so gut, dass im Bereiche 
des Elektrizitätswerks eine mehrtägige Betriebsstörung statt
fand. Ein Unfall ereignete sich bei dieser Tat glücklicher
weise nicht.

Auf einem Hüttenwerke sollten die Dachfenster ge
putzt werden. Statt auf einem ihm vorgeschriebenen Weg 
an die Dachfenster zu gelangen, stellte der betr. Arbeiter 
die Leiter auf einen in Betrieb befindlichen Akkumulator, 
Beim Hochgehen des letzteren knickte die Leiter durch 
und der daraufstehende Arbeiter wurde getötet.

An einem mit Schutzwehren umgebenen Fallwerke 
sollten Bandagen zerschlagen werden. Ein Arbeiter, der 
ausserhalb des Fallwerks die Bandagen einkreuzte, wollte 
trotz Verwarnung des Mitarbeiters zusehen, als die Kugel 
fiel. Er steckte den Kopf zu der Tür hinein, wurde durch 
ein abspringendes Stück getroffen und sofort getötet.

In einer Werkstatt sollte eine Transmission montiert 
werden. Es war zu diesem Zweck ein Gerüst angebracht, 
damit die Arbeit gefahrlos ausgeführt werden konnte, denn 
über der Transmission lief ein Kran. Der betr. Arbeiter 
kletterte aber, um bequemer arbeiten zu können, höher 
und legte sich über die Kranbahn. Da der Maschinist 
nicht von dem Arbeiter benachrichtigt war, vielmehr an
nehmen musste, die Bahn sei frei, fuhr er vorwärts, so 
dass der Arbeiter von dem Kran durchschnitten wurde.

Auf einem Hochofenwerk trat gelegentlich eines Ab
stichs Hochofengas in die Windleitung zurück, wodurch 
eine starke Explosion verursacht wurde. Die Gebläse-* 
maschine wurde zertrümmert und durch die umherfliegen
den Eisenteile wurden Leute getötet. Als Ursache dieses 
Unfalls kann nur angenommen werden, dass die Schliessung 
des Hauptwindschiebers versäumt wurde.

An einem Elektromotor war die Erdleitung durch Ge
witter zerstört. Der Arbeiter, der den Motor einschalten 
sollte, blieb, durch elektrischen Schlag getroffen, mit einer 
Hand am Schalter hängen. Ein Schlosser sprang hinzu, 
um ihn abzureissen, wurde aber vom Strom getroffen und 
getötet.

Von den 220 Todesfällen entfallen allein 50 auf den
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Rangierbetrieb der Normal- und Schmalspurbahnen, also
2 3 °/o gegen 26 %  im Vorjahre.

Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass die kurzen 
Entladefristen, die seitens der Eisenbahnen vorgeschrieben 
sind, einen erheblichen Einfluss auf die Unfallhäufigkeit 
im Rangierbetrieb ausüben.

Ein Unfall im Rangierbetrieb ist besonders bemerkens
wert, bei welchem ein Arbeiter durch eine führerlose Loko
motive getötet wurde. Es ist nicht aufgeklärt, wie die 
Lokomotive in Betrieb gekommen ist. Das Strafverfahren 
gegen den verantwortlichen Führer schwebt noch.

Die Zahl der gemeldeten Unfälle beträgt 30260 gegen 
32441 im Vorjahre, also 2181 weniger, davon sind 2748 
entschädigungspflichtig geworden, also 9 °/o gegen 8,6 °/o 
im Vorjahre.

Auf 1000 Arbeiter entfallen wie im Vorjahre 16, x 
Verletzungen gegen 14,6 im Jahre 1905 und 15,54 *m 
Jahre 1904.

Augenverletzungen sind im ganzen 177 zu verzeichnen, 
also auf 10000 Arbeiter 10,3 gegen 11,8— 11,1— 12,85 
in den Vorjahren.

Auf die Zahl der Unfälle berechnet, ergibt sich ein 
Prozentsatz von 6,4 gegen 7,4— 7,7— 8,2— 8,4 in den 
Vorjahren.

Aus diesem stetigen Rückgang der Verhältniszahlen 
ist wohl der Schluss berechtigt, dass vermehrte Anwendung 
von verbesserten Augenschutzmitteln und gewissenhaftere 
Befolgung der Unfallverhütungs-Vorschriften langsam Platz 
greifen.

Der Arbeiterwechsel war wieder sehr hoch und be
trug 48,5 °/o der durchschnittlich beschäftigten Arbeiter 
gegen 49— 46— 43,55— 42,3 und 39,8 °/o in den Vorjahren.

Die Zahl der Verletzungen im ersten Jahre der Be
schäftigung auf dem Werke ist 42,6 °/o und die Zahl der 
Verletzungen im ersten Jahre der Beschäftigung mit der 
unfallbringenden Arbeit 49 °/o der Gesamtunfälle.

Die entsprechenden Zahlen der Vorjahre sind: 
43, 4— 38, 1— 36, 6— 34,8 °l0 ,

4 7 , 3 - 4 4 - 3 — 4 2 ,3 6 — 4 0 ,7  °/o •
Dem Berichte sind 6 Tafeln graphischer Darstellungen 

beigefügt, deren Nachbildungen wir uns wegen Raummangel 
leider versagen müssen. —  a —

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene D atum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffen tlichun g im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldu ng 
g ib t den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
' 20. 7. 08.

Verfahren zur Verhütung des Durchgehens 
einer mit von Hand einstellbarer Steuerung versehenen 
Dampfmaschine, welche mit einer zweiten, dauernd vom 
Regler beeinflussten gekuppelt ist. —  Akt.-Ges. Görlitzer 
Maschinenbau-Anstalt u. Eisengiesserei, Görlitz. —  14 g.
A. 14280 —  5. 4. 07.

Aschenkasten zur staubfreien Aufnahme der 
Asche. —  Richard Schopenhauer, Danzig, Schichaugasse 7.
—  34 d. Sch. 29243 —  8. 1. 08.

Schutzvorrichtung für Maschinen aller Art, 
insbesondere für Maschinen mit in einem verschliessbaren 
Gehäuse umlaufenden Triebwerkteilen. —  Wilhelm Hilgers, 
Tempelhof b. Berlin, Berlinerstr. 120. —  47 a. H. 40133
—  5- 3- 07.

Schutzvorrichtungen für Maschinen mit in 
einem Gehäuse umlaufenden Triebwerksteilen, bei welcher 
das Schliessen des Gehäusedeckels beim Anlassen der 
Maschine erfolgt und das Öffnen erst nach Stillstand der 
Maschine möglich ist. —  Fritz Mechau, Camburg, Saale, 
Markt 5. — • 47 a. M. 32138 —  25. 4. 07.

23. 7. 08.

Sicherheitsvorrichtung für Dampfkessel, bei 
der ein im Kessel befindlicher Schwimmer ein Ventil für 
Signalpfeifen durch Hebelübertragung öffnet. —  Johannes 
Kuhn, Saarbrücken —  13 c. K. 36422 —  23. 12. 07.

Bandbremse mit mehrfacher Umschlingung 
und parallel zu einander verlaufenden Bremszäumen. —

Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke Akt.-Ges., Frank
furt a. M. —  47 c. F. 23921 —  2. 8. 07.

Reibungskupplung für Webstühle und andere 
Maschinen. —  Felix Tonnar, Dülken. —  86c. T. 12126
—  27. 5- 07.

27. 7. 08.
Verfahren zur Darstellung eines die Ermüdung 

hemmenden Körpers. —  Kalle & Co., Akt.-Ges., Biebrich
a. Rh. —  30 h. W. 25106 —  25. 1. 06.

Vorrichtung zum Erfassen und Heben ring
oder rahmenförmiger Werkstücke. —  Benrather Maschinen
fabrik Akt.-Ges., Düsseldorf. —  35 b. B. 46 717 —  12. 6.07

30. 7. 08.
Vorrichtung zum Auffangen des Bohrstaubes 

bei Bohrhämmern mittels einer den Bohrschaft umschliessen- 
den und gegen den Bohrlochstoss abgedichteten Kappe.
—  Hugo Klerner u. Walther Berckemeyer, Gelsenkirchen.
—  5 b. K. 36845 —  14. 2. 08.

Einrichtung zur Sicherung gegen Schlagwetter
und Kohlenstaubexplosionen in Bergwerken. —  Ludwig 
Bartmann, Bouchestr. 19, u. Ignaz Timar, Französischestr. 8, 
Berlin. —  5 d. B. 46689 —  11. 6. 07.

Vorrichtung zum Verhindern der Selbstent
zündung von Heu und ähnlichen Stoffen. —  Hermann 
Arends, Münster i. W., Leererstr. 2. —  81 e. A. 15070
25. 11. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

20. 7. 08.
Explosionssicherer Behälter mit Ausguss und 

diesem vorgeschaltetem Siphon. —  Hermann Hintermann, 
Basel. —  3 4 1. 344 738.

Bremse an Ausrückkupplungen für landwirt
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schaftliche Maschinen. —  Fa. Felix Hübner, Liegnitz.
—  45 d. 344 543-

Feuerschutzvorrichtung für Kinematographen.
—  Stanislaus Kucharski, Charlottenburg, Rönnestr. 4. —  

57a- 344554-
Einwurfklappe für Müllwagen, welche sich 

durch Auf- bezw. Absetzen des Müllgefässes selbsttätig öffnet 
und schliesst. —  Daniel Stauter, Zweibrücken, —  8 id.  
344 565

20. 7. 08,

Staubentfernungsvorrichtung an Sammelge- 
fässen bei Entstaubungsanlagen. —  Martin Falk, Cöln, 
Richard Wagnerstr. 38. —  8 e. 345201.

Vorrichtung zum Verhindern der Kesselstein
bildung an den Wandungen von stehenden Röhrenkesseln
u. dergl. —  Karl Schäfer, Dortmund-Cörne, Körnerhell
weg 2. —  13 b. 345 305.

Vorrichtung zur Reinigung und Geruchlos
machung von Luft in geschlossenen Räumen 0. dgl. — 
Dr. Georg Erlwein, Berlin, Fasanenstr. 70. —  301. 345385.

Feuersichere Metalltür mit Federn im Rahmen, 
welche das heftige Anschlägen der Tür verhüten. —  Dort
munder Feineisenkonstruktionen G. m. b. H., Dortmund. —  
37 d- 345287.

Erteilte Patente.
D e u t s c h la n d .

Klasse 34 f. 195297. —  Spucknapf mit zwischen dem 
Speibeliiilter und der Schutzhülle angeordneter Hebel- 
einriclitung. —  Moritz Tischler in Wien.

Bei dem neuen, durch Tritt zu öffnenden Spucknapf 
ist der Tritthebel 4, 6 in einer Öffnung der Schutzhülle 1

Fig. 514-

dreh- und verschiebbar gelagert, verläuft nach Durch
setzung der Schutzhülle im Halbkreisbogen zwischen der 
letzteren und dem Speibehälter 2 und greifr diametral 
seinem Lager unter Vermittelung eines Zwischengliedes 5 
an dem Deckel 3 an. Durch diese Anordnung wird er
reicht, dass beide Behälter nach Möglichkeit gleich gross 
gemacht werden können, und zwar nicht nur in der Weite, 
sondern auch in der Höhe.

Umcbiedtnes.
Bestim m ungen über die E in stellung von Studierenden des 
M aschineningenieurwesens in M aschinenfabriken behufs 

p ra k tisch e r Ausbildung.

Der Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten hat das 
Bedürfnis empfunden, neben den „Bestimmungen über die 
Ausbildung der jungen Männer, welche an technischen 
Hochschulen Maschineningenieurwesen einschliesslich Elek
trotechnik und Schiffbau oder Hüttenwesen studieren 
wollen“, die im Jahre 1900 von Vertretern technischer 
Hochschulen und einer Anzahl technischer Vereine auf
gestellt worden sind, besondere „Bestimmungen über die 
Einstellung von Studierenden des Maschineningenieurwesens 
in Maschinenfabriken behufs praktischer Ausbildung“ zu 
schaffen, die den besonderen Bedürfnissen der Maschinen
industrie gerecht werden.

Diese sind nach eingehenden Kommissionsberatungen 
von der diesjährigen Hauptversammlung des Vereins deut
scher Maschinenbau-Anstalten genehmigt worden. Wir 
geben nachstehend Kenntnis von ihrem Wortlaut.

§ 1. Der Praktikant verpflichtet sich, in unseren 
Werkstätten zu arbeiten. Der Arbeitsplan (aufgestellt für 
zwölf Monate) ist:

4 bis 5 Monate Modelltischlerei und Giesserei;
1 Monat Schmiede oder Kesselschmiede;
der Rest der Zeit Schlosserei, Dreherei und Montage.

Änderungen des Arbeitsplanes bleiben der Betriebs
leitung Vorbehalten.

An me r k u n g :  Als Dauer der praktischen Ausbildung 
werden mindestens zwölf Monate empfohlen.

§ 2. Der Praktikant hat gleich den Arbeitern die 
Arbeitsordnung genauestens zu beachten und sich insbe
sondere auch zu verpflichten, die festgesetzten Arbeits
zeiten pünktlich einzuhalten.

Er erhält gleich den Arbeitern eine Arbeitsnummer. 
Für jede beabsichtigte Versäumnis hat er vorher bei dem 
Betriebsleiter um Urlaub nachzusuchen und in unvorher
gesehenen Fällen sowie bei Krankheit sich zu entschuldigen.

§ 3. Praktikanten, die sich irgendwelche Verstösse 
gegen die Vorschriften oder die Arbeitsordnung, oder 
gegen gute Sitte und Anstand zuschulden kommen lassen, 
werden verwarnt. Mehr als zweimalige Verwarnung in 
gleicher Richtung und grobe Verstösse gegen die Unter
ordnung ziehen die Entlassung nach sich.

§ 4. Der Praktikant hat sich stets zu vergegen
wärtigen, dass der Arbeiter neben ihm es mit vollem Recht 
als durchaus unzulässig ansieht, wenn bei Praktikanten, 
die ja  einen höheren Bildungsgrad beanspruchen und Ar
beitervorgesetzte werden wollen, Ordnungswidrigkeiten Vor
kommen.

§ 5. Dem Praktikanten ist es untersagt, irgendwelche 
Mitteilungen über Geschäftsangelegenheiten, Konstruktionen, 
Erzeugnisse, Herstellungsweisen usw., sei es unbeteiligten 
Angehörigen des Werkes oder Dritten gegenüber, zu machen.

Das Mitnehmen von irgendwelchen Gegenständen, auch 
von Zeichnungen, aus dem Werke zieht sofortige Ent
lassung nach sich.
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§ 6. Vorgesetzte des Praktikanten sind der Meister 
der Werkstätte, welcher der Praktikant jeweils zugeteilt 
ist, der Betriebsleiter der Abteilung und die Direktion des 
Werkes.

Den Anordnungen dieser Vorgesetzten hat der Prak
tikant unweigerlich Folge zu leisten und sich in allen ge
schäftlichen Angelegenheiten an sie zu wenden. Bitten 
und Beschwerden des Praktikanten gelangen auf dem In
stanzenwege zur Kenntnis der Direktion, wenn sie nicht 
vorher beschieden werden können.

§ 7. Dem Praktikanten, der sich in seiner Werkstätte 
ausschliesslich mit den ihm übertragenen Arbeiten zu be
schäftigen hat, wird nach Massgabe des Arbeitsplanes Ge
legenheit gegeben, auch andere Betriebszweige und die 
allgemeinen maschinellen Betriebseinrichtungen des Werkes 
kennen zu lernen.

Das Betreten anderer Werkstätten —  ohne ausdrück
liche Genehmigung —  ist untersagt.

Hat ein Praktikant die Erlaubnis erhalten, in eine 
andere Betriebsabteilung einzutreten, so hat er sich zuerst 
bei den zuständigen aufsichtsführenden Beamten vorzu
stellen und den Zweck seines Aufenthaltes bekanntzugeben.

§ 8. Der Praktikant tritt der Arbeiterkrankenkasse 
unseres Werkes bei und hat, wie die anderen Arbeiter, 
die Beiträge zu der staatlichen Alters- und Invalidenver
sicherung zu entrichten. Er erklärt durch Unterzeichnen 
der vorliegenden Bedingungen, keinerlei Ansprüche zu er
heben, welche über die in dem Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetz festgesetzten Beträge hinausgehen.

An me r k u n g :  Es empfiehlt sich, dass der Praktikant 
auf seine Kosten sich bei einer Unfallversicherung ent
sprechend versichert, da es vorgekommen ist, dass die 
Leistungen der staatlichen Versicherungsanstalten bei 
schweren Unglücksfällen keine ausreichende Entschädigung 
gewähren.

§ 9. Als Lehrgeld zahlt der P raktikan t.............Ji
An me r k u n g :  Die Festsetzung der Höhe des Lehr

geldes bleibt den einzelnen Firmen überlassen. Eine Ent
schädigung von 300 Ji für das Jahr wird als normal an
gesehen.

§ 10. Wird der Praktikant auf Anordnung eines Vor
gesetzten ausserhalb seines Wohnsitzes bei Arbeiten des 
Werkes verwendet, so kann er seine baren Mehrausgaben 
nach Festsetzung derselben durch den Betriebsleiter ge* 
gebenenfalls vergütet erhalten.

§ 11. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für 
diejenigen Praktikanten, welche die Berechtigung als Stu
dierende an den technischen Hochschulen haben; diese 
Bestimmungen sind vom Verein deutscher Maschinenbau
Anstalten aufgestellt worden unter Zugrundelegung und in 
Übereinstimmung mit den von Vertretern Technischer 
Hochschulen und vom Verein deutscher Ingenieure, Verein 
deutscher Eisenhüttenleute, Verein deutscher Maschinen* 
bau-Anstalten, Verband deutscher Elektrotechniker, Verein 
deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Schiffbautechnische 
Gesellschaft, Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, 
Gesamtverband deutscher Metallindustrieller, Verein deut
scher Eisengiessereien entworfenen ^Bestimmungen über

die Ausbildung der jungen Männer, welche an technischen 
Hochschulen Maschineningenieurwesen einschliesslich Elek
trotechnik und Schiffbau oder Hüttenwesen studieren wollen“.

Sonderaiisstellung über Ernhlmingswesen. Einer Mit
teilung des Kgl. Bayr. Arbeiter-Museums in München 
zufolge veranstaltet die Museumsleitung in den Monaten 
September und Oktober er. eine Sonderausstellung über 
Ernährungswesen. Die Veranstaltung soll keine N a h r u n g s 
mittelausstellung sein, sondern, den schwierigen Verhält
nissen in der Ernährung der breiten Schichten des Volkes 
innerhalb der Aufgaben des Museums Rechnung tragend- 
über die Bedeutung der Nahrungsstoffe, über wirtschaft
liche und soziale Ernährungsfragen, über Gebrauchsgegen
stände usw. unterrichtend und auf klärend wirken, wie nach, 
stehende Gruppenübersicht zeigt.

Die Aussteller haben lediglich die Transport- und 
etwaige besondere Aufstellungskosten zu tragen. Platzmiete 
wird nicht erhoben.

Jede schriftliche oder mündliche Auskunft erteilt der 
geschäftsführende Beamte K a r s c h des Arbeitermuseums, 
Bureau Pfarrstrasse 3 München.

G r u p p e n ü b e r s i c h t  
für die Sonderausstellung über Ernährungswesen.

A. D ie  B e d e u t u n g  de r  Na h r u n g s s t o f f e .
1. Tabellen und Gläser mit farbigem Inhalte zur Dar

stellung und Vergleichung des prozentualen Nähr
wertes der wichtigsten Nahrungsmitttel.

2. Tabellen zur Vergleichung des Nährwertes gegenüber 
der um einen und denselben Preis zu erhaltenden 
Menge verschiedener Nahrungsmittel.

3. Tabellen über die Ausnützung der Nahrungsmittel 
im menschlichen Körper.

4. Nahrungsmitteluntersuchung und Nahrungsmittelfäl
schung.

B. Wi r t s c h a f t l i c h e  und s o z i a l e  
E r n ä h r u n g s f r a g e n .

1. Lebensmittelpreise in den letzten 10 Jahren.
2. Volksspeisehallen, Suppenküchen, Milchküchen und 

*abgabestellen usw.
3. Die wichtigsten Präparate und Surrogate.

C. G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e .
1. Wärmeöfen und Wärmeapparate für Kantineh, Fabrik* 

speisesäle, Essenträger, Kochapparate, Kochkisten, 
Sparherde.

2. Minderwertiges Emailgeschirr, bleihaltige Glasuren, 
Gesundheitskochgeschirre.

D. L i t e r a t u r  und S o n s t i g e s .

Industrie-Schulen. Obgleich Deutschland^ soweit das 
Unterrichtswesen in Frage kommt, unzweifelhaft an der 
Spitze der Nationen steht, kann es doch in manchen Ein
zelheiten immer noch von ändern Völkern lernen und 
gerade weil es dies stets erkennt, gelingt es ihm, seine 
Lehrmethoden mehr und mehr zu vervollkommen, So 
glauben wir denn* dass eine .Übersicht über die industriellen 
Schulen anderer Länder vielen willkommen sein wird und 
in mancher Hinsicht als Anregung dienen könnte.
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In I t a l i e n  hat die technische Erziehung in den 
letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. Die Re
gierung hatte im Jahre 1880 eine Kommission ernannt, 
um diese Frage eingehend zu studieren, und 'diese erklärte, 
dass eine liberale Unterstützung durch den Staat absolut 
geboten erscheine. Nun gibt es vielleicht kein Land, in 
dem die Hausindustrie noch eine so ausgedehnte ist, wie 
in Italien. Die Seidenindustrie z. B., das Flechten von 
Körben, von Strohhüten, die Fabrikation von Hanf und 
Werg gewährt vielen Tausenden Arbeit in ihren eigenen 
Behausungen. Dieser musste also in hohem Masse Rech
nung getragen werden, als der Plan für die industrielle 
Erziehung des Volkes ausgearbeitet wurden. Nach und nach 
breitete sich über das ganze Land ein Netz solcher Schulen 
aus. In jedem Dorfe, das sich irgend einer Art Industrie 
rühmen kann, ist eine solche zu finden. Die Anstalten 
erhalten Subvention vom Staat und stehen unter der Auf
sicht des Ministeriums für Landwirtschaft und Handel. 
Die meisten dieser Schulen sind in vier Abteilungen ge
schieden, doch hängt natürlich der Hauptlehrgegenstand 
von der Industrie ab, die gerade in der Gegend am meisten 
Wurzel gefasst hat. In Biella z. B. zerfällt der Untericht 
in folgende Fächer: Architektur, Maschinenwesen, Weberei, 
Holzschneidekunst. Der Kursus dauert vier Jahre, und 
vielfach stehen Werkstätten mit den Schulen in Verbindung. 
Ein Diplom oder Zeugnis der letzteren gewährt ohne wei
teres Zutritt zu den Universitäten, wenn auch der wissen
schaftliche Untericht mitgenommen worden ist, der auf 
den höheren industriellen Schulen ebenfalls erteilt wird.

Auch H o l l a n d  besitzt zahlreiche gute industrielle 
Schulen, eine der besten dürfte die Ambachtschule in 
Rotterdam sein. In der Elementarabteilung wird Lesen, 
Schreiben, Rechnen, Geographie und holländische Geschichte 
gelehrt, dem theoretischen und praktischen Untericht fol
gen Tischler, Zimmerleute, Maler, Schmiede, Maurer, Metall
arbeiter, Steinschneider, Drucker, Bildhauer und Bürsten
macher. Die Werkstätten, die mit diesen Schulen in Ver
bindung stehen, sind besser eingerichtet, als vielleicht irgend 
welche in der Welt. Dieselben haben eine solche Ausdeh
nung gewonnen, dass bei den Metallarbeitern z. B. vielfach 
Dampf- und elektrische Maschinen für den Betrieb not
wendig geworden sind. Die von den Schülern hergestellten 
Waren werden natürlich verkauft. Ähnliche Schulen be
finden sich in Arnheim, Groningen, Utrecht, im Haag etc.

Fortschritte in der technischen Erziehung sind auch 
in R u s s l a n d  in den letzten Jahrzehnten gemacht worden, 
man hat in Moskau, Petersburg, Helsingfors, Riga indu
strielle Schulen ins Leben gerufen. Höhere Lehranstalten 
wie wir sie in Deutschland besitzen, gibt es allerdings noch 
nicht, und russische Studenten bilden ja auch auf unseren 
Polytechniken einen grossen Prozentsatz. In den Hand
werkerschulen dagegen sind, mit Ausnahme von Deutsch
land und Holland, an keinem Lande die Einrichtungen 
besser als in Russland. Die Schulen stehen, wo angängig, 
mit grossen Werkstätten in Verbindung und die Schüler 
erhalten Löhne gleich den gewöhnlichen Arbeitern, und 
sie müssen praktisch mit Hand anlegen, dürfen auch als 
Werkführer oder Leiter fungieren, sobald sie die Kennt

nisse dafür erlangt haben. Die Schüler sind zweierlei Art, 
solche die von den höheren und solche die aus den G e
meindeschulen kommen und kaum lesen, schreiben und 
rechnen können. Letztere müssen einen 3 jährigen Kur
sus durchmachen, ehe sie in die obere Abteilung eintreten 
dürfen, wo hauptsächlich der theoretische Unterricht statt
findet. Die Tendenz in Russland geht jetzt dahin, tech
nische Mittelschulen einzurichten, wo Lehrlinge die ver
schiedenen Handwerke lernen.

ln S c h w e d e n  und N o r w e g e n  stehen die tech
nischen Schulen mit den anderen öffentlichen Lehranstalten 
in Verbindung, und es gibt kaum eine Stadt, die nicht 
eine besitzt. In vielen ländlichen Distrikten werden Abend
klassen abgehalten, um die jungen Männer und Mädchen 
im Nähen, Spinnen, und Weben zu unterrichen. An vielen 
Plätzen bestehen technische Schulen, die für die höheren 
Lehranstalten in Stockholm und Gothenburg vorbereiten. 
Die Elementarschule in Boras ist für Weber bestimmt 
und hat eine Werkstätte für den praktischen Unterricht, 
eine Abendschule in Eskiltuna lehrt Eisen- und Stahlarbeiten, 
während die von Felixstadt nnd Falun Vorbereitungsschulen 
für Bergwerksarbeiten sind.

Sehr weit vorgeschritten ist die S c h w e i z  hinsichtlich 
der technischen Erziehung. Die höhere wird auf dem 
Polytechnikum in Zürich erteilt, wo der Unterricht theo
retisch und mit Ausflügen in die Werkstätten der Stadt 
und Umgegend verbunden ist. Der mittlere Unterricht 
findet in den industriellen Schulen statt, die in drei Ab
teilungen zerfallen; eine mechanisch-technische, eine che
misch - technische und eine kaufmännische. Die Werk
stätten, die mit den industriellen Schulen in Verbindung 
stehen, sind, wenn man sie mit denen in Sachsen z. B. 
vergleicht, nur wenig vorgeschritten, doch passen sie sich 
jetzt mehr den lokalen Bedingungen an. Die Webschulen 
in Winterthur und Sankt Gallen z. B. sind ausgezeichnet. 
Der Unterricht dauert in diesen Anstalten täglich 10 Stun
den; Vormittag von 7 bis 12 Uhr wird der praktische, nach
mittag von 2 bis 7 der theoretische erteilt. Viele Schüler 
sind mit Hand-, eine Anzahl auch mit mechanischen Stüh
len versehen. Die Schüler werden so gründlich gelehrt, 
dass sie direkt von der Schule in die Fabrik übergehen 
können.

In Ö s t e r r e i c h  hat die 1873er Ausstellung einen 
bedeutenden Einfluss auf die technische Erziehung ausge
übt. Jetzt gibt es industrielle und Handwerkerschulen in 
allen Teilen des Landes, sowie noch zahlreiche Spezialan
stalten, wo Weben, Holzschneiden, Korbmachen etc. gelehrt 
wird. Österreich zählt augenblicklich 400— 500 technischer 
Lehrinstitute aller Arten und der verschiedensten Grade, 
manche derselben befinden sich auf sehr hoher Stufe 
wie die Polytechniken von Wien, Graz, Prag, Brünn und 
Lemberg. —  Man kann die technische Erziehung in 
Österreich in 6 Klassen unterscheiden, nämlich:

1. Die technischen Universitäten oder Polytechniken,
2. die industriellen Kunstschulen,
3. die staatlichen Handwerkerschnlen,
4. spezielle industrielle Schulen mit Werkstätten,
5. Gewerbeschulen, die ungefähr unseren Fortbildungs-
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schulen entsprechen und wo der Untericht abends und 
am Sonntag erteilt wird, und 

6) Gewerbemuseen, im Anschluss an welche Unterricht 
gegeben wird.

' Die meisten dieser Lehranstalten sind Staatseinrich
tungen, doch tragen die Gemeinden zum Unterhalt oft 
etwas bei, sorgen für Heizung und Beleuchtung etc. Die 
Schulen unterstehen der direkten Oberaufsicht eines Kom- 
mitees, dessen Mitglieder der betreffenden Gemeinde an
gehören müssen. Dieses Kommitee untersteht jedoch dem 
Handelsminister, der das Recht der Bestätigung der Direk
toren der Lehranstalten hat und überhaupt auf den Lehr
gang der Schulen einen entscheidenden Einfluss besitzt.

Grosse Aufmerksamkeit ist auch in F r a n k r e i c h  
der technischen Erziehung zugewendet worden und zwar 
ganz besonders seit 1878. Ausser den Polytechniken und 
den technischen Schulen für Wege, Brücken, Minen und 
Zivilingenieure, die von ersteren getrennt sind, gibt es 
Kunstschulen, Gewerbeschulen für Textilarbeiter, Uhr
macher, Zigarrenmacher, Handschuhmacher, Porzellanar
beiter und für Arbeiter anderer Zweige, in welchen Frank
reich grössere Bedeutung besitzt. Viele der industriellen 
Schulen des Landes verdienen ganz spezielles Interesse. 
So z. B. die in Cluses, in Savoyen, die i. J. 1863 für die Uhren
industrie errichtet worden ist. Die Schüler werden dort 
im Alter von 14— 18 Jahren aufgenommen, müssen aber 
alle eine gute Elementarbildung besitzen. Der Zweck der 
Anstalt ist, gute Arbeiter zu erziehen, die die Uhrenindustrie 
des Distriktes fördern sollen. Höherer Unterricht wird 
auch denen erteilt, die Fabrikanten in dieser Branche 
zu werden wünschen.

Sehr zahlreich sind die Textilschulen in Frankreich, 
aber nicht alle stehen auf gleicher Stufe. Man kann sie 
in 2 Hauptklassen unterscheiden, nämlich die, welche den 
Interessen der Textilindustrie im allgemeinen dienen, und 
die, welche nur einem speziellen Zweige derselben gewid
met sind, der in dem betreffenden Bezirk gepflegt wird. 
Als Eisass noch zu Frankreich gehörte, war die Textil
schule in Mülhausen als ein Modell in ihrer Art berühmt, 
nach 1871 errichtete die französische Regierung 2 Textil
schulen, eine in Exinal und eine in Rouen, die das Vor
bild völlig erreicht, ja, wie manche behaupten noch über
troffen haben. Sie sind nicht einem speziellen Zweig der 
Textilindustrie gewidmet, sondern dienen den Gesamtinter
essen derselben. In Rouen dauert das Studium 3 Jahre 
und verteilt sich, wie folgt: Erstes Jahr: Mathematik, Physik, 
Englisch und praktisches Arbeiten in den Laboratorien. 
Zweites Jahr: Weben, Spinnen, Unterricht über die Roh
materialien, Zeichnen und Deutsch. Drittes Jahr: Konstruk
tion der Maschine, ihre praktische Anwendung, Färben, 
wie Proben zu machen sind und Italienisch.

Ähnliche Schulen wurden später in Lille, Roubais 
und Lyon errichtet. Roubais gab das Grundstück, die 
Bibliothek und die Einrichtung, während der Staat auf 
seine Kosten die Gebäude aufbauen liess. Sowohl die 
Stadt als der Staat geben jährliche Subventionen. In allen 
industriellen Schulen Frankreichs wird grösser Wert auf 
den praktischen Unterricht in Werkstätten gelegt, die sehr

gut eingerichtet sind, sodass die Schüler, wenn sie sie 
verlassen, ohne weiteren Lehrgang als fertige Handwerker 
dastehen.

Neue Drahtziehmaschine mit verschiedenen Zieheisen. 
Die Neuartigkeit besteht in der besonderen Ausgestaltung 
dieser Maschinen in der Art, dass der Draht auf seinem 
Wege von dem Haspel zur Aufwickeltrommel durch mehrere 
Beizkastenräume geführt wird, die mit verschiedenen starken 
Beizen gefüllt sind, zum Zwecke, die Beizen der jeweiligen 
Drahtstärke anpassen zu können.

Der Beizkasten ist in so viele möglichst dicht über
einander angeordnete Räume geteilt, als Zieheisen zur 
Verwendung kommen. Dementsprechend besteht auch die 
Stufenscheibe aus ebenso vielen Stufen, deren Durchmesser 
der fortschreitenden Verdünnung des Drahtes entsprechend 
zunehmen. Durch die angegebene Einteilung des Beiz
kastens in eine grosse Anzahl Räume wird es ermöglicht, 
die Beize der Stärke der einzelnen Nummern des Drahtes 
anzupassen, ohne dass die Qualität des letzteren darunter 
leidet. So kann man beispielsweise in dem ersten Raume 
eine aus verschiedenen Säuren zusammengesetzte, sehr stark 
wirkende Beize und in jedem folgenden Raume eine Beize 
von immer geringerer Schärfe anwenden. Auch ermöglicht 
dieses Verfahren, unter Umständen den Draht gleichzeitig 
zu beizen und zu galvanisieren. Der Draht läuft, von dem 
Haspel kommend, zunächst auf eine selbsttätige Ausrück
vorrichtung, welche durch geeignete Übertragungsmittel 
entweder den Antriebsriemen von der Voll- auf die Leer
scheibe oder umgekehrt leitet, oder auch eine zwischen 
Antriebswelle und Wickeltrommel eingeschaltete Kuppelung 
beeinflusst. Bei Stauchungen des Drahtes oder beim 
Hängenbleiben des Haspels stellt sich demnach die Ma
schine selbsttätig ab, wodurch ein Zerreissen des Drahtes 
unmöglich gemacht wird.

Von der Rolle der Ausrückvorrichtung läuft der Draht 
zunächst in den untersten Raum des Beizkastens, in diesem 
über eine daselbst angeordnete Umkehrrolle, und verlässt 
ihn unter Mitnahme der Beize in derselben Höhenlage, in 
der er eintrat. Sodann geht er durch das unterste Zieh
eisen des Zieheisenhalters auf die untere Stufe der Stufen
scheibe, läuft um diese zweimal herum und nimmt seinen 
Weg nach dem zweiten, eine minder starke Beize enthal
tenden Raum, dann durch das zweite Zieheisen hindurch 
auf die zweite Stufe der Stufenscheibe und so fort, bis er 
alle 7 Räume des Beizkastens und alle 7 Zieheisen durch
laufen hat und auf diese Weise 7 mal dünner geworden ist.

Der Übergang von einer Höhenlage in die nächst 
höhere findet also jedesmal auf der betreffenden Scheiben
stufe ohne besondere Biegung des Drahtes statt. Von der 
obersten Scheibenstufe läuft der Draht zunächst über die 
Spannvorrichtung und von dieser auf die Wickeltrommel, 
auf welcher er zu einem Drahtring aufgewickelt wird, 
welchen man leichter abheben kann, wenn die Trommel 
etwas kegelförmig gestaltet wird. Durch die jedesmalige 
Übernahme eines Teiles der Beize bis zum Zieheisen 
werden die Zieheisen selbst gereinigt und ständig abge
kühlt, sodass ein Erweitern derselben dadurch vollständig 
ausgeschlossen ist.
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Die Bedienung der Maschine ist auf das Mindestmass 
beschränkt, sodass ein geübter Drahtzieher und ein minder 
geübter Arbeiter zusammen bis zu io  solcher Maschinen 
zu bedienen vermögen. Ferner ist der Kraftaufwand da
durch auf ein sehr geringes Mass eingeschränkt, dass durch 
die Anordnung der Stufenscheiben über der Tischplatte in 
der beschriebenen Weise jede überflüssige Biegung des 
Drahtes vermieden wird.

Eine Schule fü r  d rah tlose  T elegrap h ie . Die Regierung 
der Vereinigten Staaten, ganz besonders aber die Marine
Behörde, macht ganz gewaltige Anstrengung, um in der 
Benützung drahtloser Telegraphie die Führung unter allen 
Nationen der Welt an sich zu reissen und um nicht Ge
fahr zu laufen, keine genügenden Kräfte finden können, 
hat Onkel Sam die Ausbildung von Telegraphisten selbst 
in die Hand genommm.

Diese Schule der drahtlosen Telegraphie befindet sich 
im Equipierungs-Gebäude der Brooklyner Navy Yard. Ge
genwärtig zählt die Schule fünfundzwanzig Zöglinge, welche 
in die Geheimnisse des neuen Verbindungsmittels einge
weiht werden. Sie haben einen drei Monate währenden 
Kursus zu absolvieren, und dann werden sie als ausgebildete 
„drahtlose“ Telegraphisten angesehen, sodass sie auf irgend 
einem Schiffe oder auf irgend einer Landstation in Dienst 
treten können. Sie sind dann imstande, Botschaften mit 
einer Schnelligkeit von 130000 englische Meilen pro Se
kunde zu blitzen.

Wenn man den langen westlichen Korridor im zweiten 
Stockwerk des grossen Gebäudes in der Navy Yard hin
abschreitet, hört man bereits ein leises Summen, das plötz
lich zu einem beinahe ohrenbetäubenden Geräusch anschwillt 
sowie man die Tür zum Klassenzimmer öffnet. Die fünf
undzwanzig Zöglinge sitzen um drei Tische herum, tief in 
Beobachtung der Funktionen der Apparate vor ihnen ver
sunken. Jeder von ihnen kommt an die Reihe und muss 
versuchen, den Sender und den Empfänger zu handhaben. 
Sie werden zugleich darin eingeübt, die Botschaften nach 
dem Gehör zu lesen, weil dies rascher vor sich geht.

Um nur intelligente Leute für diese Arbeit zu erhalten, 
werden die Applikanten einer strengen Prüfung unterworfen. 
Dafür ist aber auch die Bezahlung nach Beendigung der 
Lehrzeit eine verhältnismässig sehr gute. Die Telegraphi
sten bekommen beinahe doppelt soviel Löhnung als der 
gewöhnliche Marinesoldat oder Matrose. Während die 
letzteren nur sechzehn Schilling pro Monat erhalten, hat so 
ein Telegraphist, da er zu den Elektrikern dritter Klasse 
gezählt wird, dreissig Schilling pro Monat. Wenn er seine 
Arbeiten gewissenhaft verrichtet und sich geschickt zeigt, 
ist ihm ein rasches Avancement sicher.

Das Equipierungsbureau plant ein ganzes Netzwerk 
drahtloser Telegraphie, welches die ganze Küste der Ver. 
Staaten bedecken und die Verbindung mit den Kolonial

besitztümern herstellen soll. Es wird, wenn alle Pläne 
realisiert sind, dann möglich sein, eine Botschaft von San 
Francisko nach Honolulu, eine Distanz von 2100 englische 
Meilen, zu blitzen.

In kürzester Zeit dürfte die Union im Besitz von 202 
Stationen für drahtlose Telegraphie sein, von denen etwa 
dreissig bereits errichtet sind. Bis jetzt wurdeu schon 
ausgezeichnete Resultate erzielt, die als Rekordbrecher 
bezeichnet werden. So erhielten Kiegsschiffe wiederholt 
Botschaften über eine Distanz von hundert englischen Meilen 
von irgend einer Regierungsstation übermittelt.

R o llen p n p ierlia lter m it e in er beim  A brollen  des P ap iers  
durch ein M essrad in T ä tig k e it  gesetzten  M essvorriclitung.
Die Erfindung betrifft einen Rollenpapierhalter mit einer 
beim Abrollen des Papiers durch ein Messrad in Tätigkeit 
gesetzten Messvorrfchtung. Sie besteht im wesentlichen 
darin, dass das Messrad mittels einer Schnur oder der
gleichen mit dem als Gewicht ausgebildeten, an einer Skala 
verschiebbaren Zeiger verbunden ist, sodass beim Drehen 
des Rades die Schnur sich auf dessen Welle aufwickelt und 
sich dadurch der Zeiger verschiebt, während beim Abheben 
des Rades vom Papier das Gewicht in seine Anfangslage 
zurückgeht.

Auf einer festen oder auch fahrbaren Grundplatte be
findet sich ein Lager für die Welle. Auf diese Welle \vird 
die Papierrolle aufgeschoben und von einer an der Welle 
aufsitzenden Scheibe getragen. Ein gleichfalls auf der 
Grundplatte sitzendes Rohr trägt einen Bolzen, welcher zur 
Sicherung der Welle in einer bestimmten Stellung erfor
derlich ist. Will man nun eine neue Rolle benutzen, so 
wird der Bolzen gelockert und die neue Rolle auf die 
Scheibe gesetzt. Über das obenerwähnte Rohr ist ein 
zweites Rohr geschoben, das eine mit einem Messer ver
sehene Schiene trägt. Durch Federn wird das Rohr in eine 
bestimmte Richtung gebracht und die Schiene gegen die 
Papierrolle gedrückt; an dem Messer kann das Papier 
dann abgerissen werden. Um nun die Papierlänge messen 
zu können, ist folgende Anordnung getroffen. Auf dem
zweitgenannten Rohr befindet sich ein Bügel, der eine
kleine Welle mit dem Meserad trägt. An der Welle ist 
eine über die Rolle geführte und mit einem Gewichte 
versehene Schnur befestigt. Das Gewicht, wie bereits ge
sagt, als Zeiger ausgebildet, bewegt sich vor der Skala. 
Wird Papier abgewickelt, dann setzt sich das Messrad, 
welches die Rolle berührt, in Bewegung, und das Gewicht 
oder der Zeiger gibt die Länge das abgewickelten Papiers 
an der Skala an. Nach erfolgtem Abschneiden drückt man
auf einen Griff, dadurch dreht sich das Rohr mit allen
damit verbundenen Teilen, das Messrad wird frei, und das 
Gewicht oder der Zeiger kann in seine Anfangsstellung 
zurückgehen. Ebenso verfährt man beim Auswechseln 
der Papierrolle.

D er erweiterte S o n d e r  a b  d r u c k  aus den H eften 20, 21, 22 und 25 der „Sozial-T echnik“ von

„Schuberth, Schutzvorrichtungen an P ressen  und W a lz e n “
ist s o e b e n  erschienen und zum Preise von ä 75 Pfg. zu beziehen.
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Bekäm pfung der Bleigefahr im G ew erbe der Anstreicher, Maler etc.
■ ■ , ■ . ‘ >jtffi .

Von Gewerbeinspektor K a r l  Ha u c k  in Tetschen. (Fortsetzung.)

A u f  die V erw endung der A rbeiter in fixen W erk 
stätten übergehend, finde ich es selbstverständlich, 
dafs ihnen in diesen mindest dieselben Schutzein
richtungen wie aufserhalb derselben geboten werden, 
nur dafs für den geeigneten U m kleide-, W asch- und 
Speiseraum  der A rbeitgeb er aus eigenen Mitteln auf
zukom m en haben wird. A u ch  die für die Gehilfen 
gütigen Vorschriften haben in K raft zu bleiben.

In den W erkstätten wird vielfach das Verreiben 
der trockenen Bleifarben geübt. In D eutschland 
haben wenigstens die Bleiweifsfabrikanten gröfstenteils 
den Gebrauch eingeführt, das Bleiweifs in v e r r i e 
b e n e m  Z u s t a n d e  zu verkaufen. Sie taten dies 
um —  da beim V erreiben viele, selbst akute V e r
giftungen vorkam en —  einesteils dem Bleiweifs einen 
T eil des Odium s der Giftigkeit zu nehmen, haupt
sächlich aber um dem V erbraucher der Farbe die 
Mühe des Verreibens abzunehm en. Zinkweifs besitzt 
als ungem ein lockeres P ulver die gute Eigenschaft, 
dafs es mit dem ö le  etc. nur verrührt, nicht aber 
a u f der Mühle oder dem Steine verrieben zu werden 
braucht. D ies ist sehr bequem . Aufserdem  ist 
diese Farbe ungiftig. Um  nun dem Zinkweifs die
sen V orsprung vor dem Bleiw eifs zu nehmen, 
pflegen die Bleiweifsfabriken je  nach W unsch dick 
oder streichfertig verriebene Farben zu liefern. D ieser 
W eg, den die Bleiw eifserzeuger in richtiger Erkenntnis 
der V erhältnisse einschlugen, sollte zum o b l i g a 
t o r i s c h e n  W e g  gem acht werden und zw ar —  für 
a l l e  Bleifarben,

Nun ergibt sich allerdings bald das wirkliche, *) 
meist aber das eingebildete Bedürfnis, diese Farben 
trocken, d. h. unverrieben zu kaufen. Um  diesem 
U m stande Rechnung zu tragen, ist es angezeigt, für 
den Bezug verriebener Farben Einengungszahlen fest
zusetzen. E ine solche Bestim m ung könnte, z. B. 
lauten: Bleifarbenm engen von mehr als einem und 
weniger als 200 kg dürfen nur in den H andel gebracht 
werden, wenn sie mit einer Flüssigkeit verrieben 
sind, die bei ihrem V ertrocknen keine zerreiblichen 
Farben übrig läfst“ . D ie  untere Grenze ist notwen
dig, um den Versand von W arenproben und den 
Kleinhandel nicht ganz unm öglich zu machen und 
um den Bezug trockener Farben zu erschw eren; der 
V erk au f in E inkilogram m paketen2) verteuert die 
t r o c k e n e  Bleifarbe derart, dafs derjenige, der nicht 
unbedingt trockene Farbe braucht, angeriebene kaufen 
wird. D ie obere Grenze ist aber für jen e geschaffen, 
welche viel trockene Bleifarben (z. B. Glashütten und 
Tonwarenfabriken) verbrauchen; bei solchen um fang
reicheren, meist verständnisvoller geleiteten U nter
nehmungen besteht auch eine gröfsere Gew ähr für 
eine vorsichtige V erw endung der Farben als bei den 
kleineren Betrieben. A u ch  durch den Umstand, da(s 
die Bleiweifsfarbenfabrik das Ö l etc. billiger kauft als 
der Anstreicher, und dafs sie die Farben billiger

!) z. B. bei Minium (Glas-, Tonwaren-, Kautschuk-, 
Maschinen- etc. Industrie), bei Bleiweiss (Kautschuk-, Papier-, 
Zündwarenindustrie). .

2) Oder weniger.
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verreibt als dieser, werden die Farbenverbraucher 
a u f die verriebenen Farben hingedrängt. —  A ls  V e r 
r e i b u n g s m i t t e l  würden in erster Linie Leinöl, 
Firnis und Terpentin (wenn die Farben mit Leinöl 
bezw. Spirituslacken verbraucht werden sollen), in 
Betracht kom m en; jedenfalls darf das Verreibungs
mittel nicht verdunsten, w eil dann bei lange liegen
den Farben die ganze Verreibung illusorisch werden 
würde. D ie  eventuellen Einw endungen der Bleiweifs
fabriken, dafs die V errühr Vorrichtungen Geld und 
K raft kosten, dafs die Beschaffung des ziemlichen 
Preisschw ankungen unterworfenen Verreibungsm ittels 
eine K om plikation und Sorgenquelle in den Betrieb 
bringe, dafs lange lagernde verriebene Farben ver
derben kön n en1) etc., brauche ich nicht zu widerlegen, 
da jen e Fabriken, w elche bereits verriebene Farben 
verkaufen, durch die f r e i w i l l i g e  Einführung des 
Farbenverreibens den Bew eis von der Nichtstich
haltigkeit der angeführten Bedenken geliefert haben.

D er V erk a u f von B 1 e i f a r b e n  i n S t ü c k e n  
(Hüten, Ziegeln etc.), wie dies besonders bei Bleiweifs 
und den Chrom verbindungen2) des Bleies vorkom m t, 
w äre überhaupt zu untersagen, da die Zerkleinerung 
der Stücke ohne Staub und Splitter und ohne B e
schm utzung der H ände kaum  erfolgen kann.

D a  es nicht w ohl angeht, das Selbstverreiben 
der Farben einfach zu verbieten (bes. bei Dekora- 
tions-, Schriften- und Glasmalern), so sind bei dem 
Verreiben gew isse Vorsichtsregeln einzuhalten. V o r 
allem  sind vom  Verreiben am Steine und vom  V e r
rühren der Farben mit dem H aftm ittel j u g e n d 
l i c h e  u n d  w e i b l i c h e  A r b e i t e r  auszu- 
schliefsen. D iese A rbeiter dürfen jedoch  nach er
folgter M ischung von Farbe und Ö l etc. zum 
Drehen der Mühlen verw endet werden. Beim 
Verrühren der Farben mit dem Verreibungsm ittel 
haben sich die A rbeiter den Mund und die 
N ase mit einem T u c h e  z u  v e r b i n d e n ;  
sollte das T uch  einmal verkehrt angelegt werden, 
sodafs eine einmal nach aufsen verw endete Seite 
gegen den Mund kom m t, so wird sich dies sofort 
durch das Denaturierungsm ittel verraten. Selbst
redend ist das E s s e n  u n d  R a u c h e n  s o w i e  
T a b a k k a u e n  bei dieser sowie jeder anderen Arbeit 
verboten; sollte ein A rbeiter dennoch dieses V erbot 
mifsachten, so wird w ieder das Denaturierungsmittel 
warnen. W o  angängig, sollen die Farbm ühlen und 
Steine in einem vom  allgem einen Arbeitsraum e ge-

*) Zinkweiss, ein Hauptkonkurrent des Bleiweiss, wird 
auch, wenn es unverrieben längere Zeit lagert, häufig 
hart.

2) Bei diesen ist der Verkauf in Stücken weniger 
bedenklich, weil sie 30—90 °|o Füllstoffe (bes, Schwerspat) 
ZU enthalten pflegen,

trennten L okale  untergebracht sein. Zum  H eraus
fassen trockener Farben aus dem Behälter müssen 
H o h l s c h a u f e l n  (Fig. 5 1 5 ) ')  vorhanden sein, damit

sich die A rbeiter nicht verlockt fühlen, die Farben 
mit den blofsen H änden anzufassen oder flache Rühr- 
hölzer —  von denen viel Farbe a u f den Fufsboden 
rieselt —  dazu zu verwenden. Zu em pfehlen ist 
auch a u f das M ischgefäfs beim Einschütten der 
trockenen Farben einen T r i  c h t e r  (Fig. 516) zu setzen

um die im T o p fe  beim  A uffallen der Farbe ent
stehende Staubw olke m öglichst zurückzuhalten. D ie 
mit 1. Januar 1906 im D eutschen Reiche in K raft 
tretenden Vorschriften für die Betriebe der Maler, 
A nstreicher etc. bestim m en, dafs nur bestimmte 
M engen von Bleifarben 2) von einem Arbeiter pro T a g  
mit der H and angerieben werden dürfen. Ich glaube, 
dafs die Denaturierung diese total unkontrollierbare 
Bestim m ung, w elche nicht nur von den Arbeitgebern 
sondern auch den Gehilfen aus B equem lichkeitsrück
sichten fleifsig aufser acht gelassen werden dürfte, 
überflüssig m achen würde.

U ngem ein feiner Bleifarbenstaub bildet sich in den 
W erkstätten durch das Zertreten verschütteter trocke
ner oder eingetrockneter, verkleckster Farben, sowie 
aus dem a u f den Fufsboden gefallenen Schleifstaube 
(solange dieser nicht bei der A rbeit abgesogen wird) 
bezw. dem Schleifschlam m e. D ies zu verhüten sind 
die Fufsboden der W erkstätten und Farbenreiblokale 
mit S t a u b ö l  zu streichen; es ist dies eine Bestim 
mung, die der Arbeitsverrichtung des Anstreichers

*) Man sticht mit dieser in die Farbe und dreht sie 
dann noch über dieser in die vertikale Lage; dadurch 
fällt die Farbe in das Rohr und kann nicht mehr beim 
Tragen verschüttet werden.

2) Bei Mennige 1000, bei anderen Bleifarben nur 
100 gr.
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ebenso angepafst ist, wie der früher als Kennzeichen 
der Bleifarben vorgeschlagene blaue Streifen an den 
Farbengetäfsen; beides kann der A nstreicher etc. 
ohne M ühe selbst herstellen. W ird eine M enge 
trockener Farbe, w elche nicht in ihrer ganzen M enge 
im Staubölanstrich sofort kleben bleiben kann, ver
schüttet, so ist sie' mit einem nassen H ader aufzu
wischen oder mit nassen Sägespänen aufzukehren. x) 

Für die Glasierer und M aler der K eram ik und 
Glasbranche können die angeführten Mafsnahmen 
nahezu unverändert akzeptiert werden. A ls  E rleich
terung könnte den Malern der W eg fa ll des Stauböl
anstriches zugestanden werden, da die verw endeten 
Farben und E m aille viel zu kostbar sind, als dafs 
ein ausgiebiges Verstreuen und V erstauben dieser 
Produkte zu gew ärtigen wäre. —  D a  m an in den 
Glasurstuben oft Zement- oder Asphalt-Fufsböden 
antrifft, au f w elchem  das Stauböl sich nicht immer 
bewährt, so könnte die V erw endung solcher Fufs-

nicht haften s o ll , vor dem Glasieren aufgetragen 
wird.

Sehr wichtig ist die B e l e h r u n g  der Bleifarben 
verwendenden A rbeitgeber und Arbeitnehm er über 
die Bleigefahr und über die von ihnen zur Hintan
haltung dieser Gefahr zu beobachtenden Mafsnahmen. 
Zur Belehrung beider T eile  könnte ungemein viel 
dadurch beigetragen w erden, dafs die Bleifarben
Erzeuger und H ändler, so oft sie eine Bleifarbe ver
kaufen, also so oft eine (z. B. mit einem blauen Strei
fen markierte) E m ballage in V erw endung komm t, 
dieser einen Zettel (aufgeklebt, aufgedruckt oder bei* 
gelegt) anfügen, w elcher für beide T eile  kurz die 
notwendigen A ufklärungen enthält. D er indolenteste 
Arbeiter —  von den Gewerbsinhabern gar nicht erst 
zu reden —  wird sich veranlafst fühlen, wenn ihm 
bei jeder Farbenlieferung —  oft dutzendemal im 
Jahre —  solche Belehrungen im mer wieder in die 
H ände komm en, das eine oder das andere M al in

r  i

i‘ 3 

Fig. 5>7-

i , .

böden unter der Bedingung zugestanden werden, dafs 
sie mit einem A blaufe und dem entsprechenden G e
fälle zu diesem ausgeführt werden, und dafs eine 
in das L okal geführte W asserleitung das leichte und 
bequem e Abspritzen des Fufsbodens am besten dessen 
Feuchthaltung erm öglicht. D as Aufstauben bleihal
tiger Farben und Glasuren in trockenem  Zustande
—  man hat heute vorzügliche n a s s e  Methoden zur 
V erfügun g —  ist nur unter der Bedingung zu g e
statten, dafs es mit Vorrichtungen, die den Austritt 
von Staub in den Arbeitsraum  verhüten, geschieht. 
D as gleiche gilt vom  A bkehren trockener Glasuren. 2) 
Glasuren (z. B. an den Böden) können auch nafs 
abgew ischt w erd en ; übrigens findet heute auch viel
fach schon das sogenannte M ajolikawachs V erw en
dung, das an jenen Stellen, an w elchen die Glasur

') Den Bestimmungen dieses Absatzes schreibe ich 
sehr grosse Bedeutung zu.

2) Fig. 517 zeigt eine einfache, bewährte Vorrichtung, 
über welcher Glasuren abgekehrt oder abgerieben werden 
können. Das Abputzen erfolgt über einer perforierten 
Platte, unter welcher der Staub abgesogen wird.

ihnen zu lesen. D ies Mittel scheint mir viel wirk* 
samer als ein stummer A n sch lag  in der W erkstätte, 
der sich der Aufm erksam keit des A rbeiters nicht auf
drängt; m anche Anstreicher haben übrigens gar keine 
eigentliche W erkstätte. Überdies könnte jeder Meister 
verpflichtet werden, jedem  A rbeiter in sein Arbeits- oder 
Krankenkassenbuch eine b u n t  g e d r u c k t e  B e le h 
r u n g  z u  k l e b e n ,  sofern der A rbeiter nicht schon 
eine noch gut erhaltene darinnen hat. K leb e  man 
einmal einem Arbeiter irgend etwas vor seinen A ugen, 
gar etwas f a r b i g  Gedrucktes auf ein ihm eigenes 
O bjekt I Jeder wird das D ing lesen!

A u f  Grund meiner langjährigen Erfahrungen 
halte ich es für ganz irrig, sehr eingehende, lang
atm ige Erklärungen dem A rbeiter zu kredenzen; 
eben so unzweckm äfsig scheint e& mir aber, dem 
Arbeiter u n v e r s t a n d e n e  W eisungen zu geben, 
da solche nur bei stumpfsinnigen, servilen Naturen 
Boden fassen. A lle  Belehrungen sollen kurz, fast 
im Telegram m stile mit nur schlagw örtlichen E r k lä 
r u n g e n  abgefafst sein, da bei langen Auseinander* 
Setzungen die Mehrzahl der A rbeiter diese nicht zu
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Ende liest und ein zweit- oder m ehrm aliges Lesen 
gewifs unterläfst. ') D er ihnen fremdartige, knappe 
Stil kürzt nicht nur die Belehrung, sondern macht 
sie dem A rbeiter fremdartig, anziehend. Dafs alle 
Erklärungen nur in schlichten, gem einverständlichen 
W orten gegeben sein müssen bed arf kaum der E r
wähnung. Ich habe es versucht, im A nhänge eine 
Belehrung für die Hilfsarbeiter zusammenzustellen.

Bei gefundenen Übelständen hätten die G ew erbe
Aufsichtsorgane die Arbeiter unter H inweis auf die 
gedruckten Erklärungen weiter zu belehren.

D ie A u fkläru ng der Gewerbs-Inhaber kann in 
etwas weitschweifigerer aber im mer noch m öglichst 
einfacher, leichtfafslicher Form  durch ein Merkblatt 
geschehen. A u ch  von einem solchen habe ich einen 
E n tw urf in dem A nhang aufgenom m en. Ich glaube 
aber die Autklärung der Meister hat auch in einem 
über den Rahmen dieses M erkblattes hinausgehen
den U m fange zu geschehen. W ie  viele V orur
teile stecken noch in den Gew erbetreibenden und 
werden von ihnen auf Lehrlinge und Gehilfen vererbt. 
W ie e rw ä h n t, will ich die Bleifarben nicht mit 
einem M achtworte aus der W elt geschafft wissen, 
sondern ich will es dem natürlichen W erdegang der 
Verhältnisse überlassen zu zeigen, ob die Bleifarben 
ersetzbar sind oder nicht. 2) Man kann aber diese 
Entscheidung beschleunigen, wenn man bei den Blei
farbenverwendern klare Begriffe an Stelle der V o r
urteile setzt. Ich traf Meister, die behaupteten, für 
Anstriche, die den Atm osphärilien ausgesetzt seien, 
eigne sich nur das Bleiweifs, in geschlossenen Räu
men seien andere weifse Farben am Platze. Andere 
behaupteten das G egenteil und führten zum Bew eise 
an, dafs man in früheren Zeiten stets mit Zinkweifs 
grundierte und nur den D eckstrich, d. i. den letzten 
Strich, mit Bleiweifs ausführte. Ich fand Meister, 
die Eisenm inium  (Eisenoxid) und alle m öglichen R ost
schutzfarben als Eisenanstriche dem Bleiminium vo r
zogen, und solche, die die Bleim ennige als das einzig 
brauchbare Rostschutzmittel hinstellten. Ich fand 
solche, die keine Ahnung davon hatten, dafs man

!) Aus diesem Grunde halte ich auch die Aufnahme 
der Belehrungen in eine Arbeitsordnung nicht für zweck
mässig. Eine solche Arbeits- oder Werkstättenordnung 
wird erst recht lang, daher bleibt sie erst recht ungelesen. 
Auf jedem Bahnhofe muss vorschriftsmässig ein Betriebs
reglement angeschlagen sein. Wie viele, selbst höher ge
bildete Leute haben diesen Anschlag noch nicht einmal, 
noch weniger mehrere Male durchgelesen!

2) Die Existenz der Bleifarben wird für die Farben
industrie ein Ansporn sein, Farben, die den Bleifarben ganz 
gleichwertig sind, zu finden. Die Abschaffung der Blei
farben würde durch Beseitigung der Konkurrenz dieses 
Streben unterbinden.

Zinkweifs nicht wie üblich nur verrühren, sondern 
auch verreiben soll, weil dessen D eckkraft dadurch 
ganz bem erkenswert steigt, ’ ) solche die über die V e r
w endbarkeit diverser Farbenzusätze, Sikativs, V e r 
reibungsmittel, über die Schleifbarkeit etc. der Blei- 
und deren Konkurrenz-Farben die heterogensten A n 
schauungen hatten! Sind das aber klare Begriffe?

W oh er sollen aber unsere Gewerbetreibenden, 
deren Erfahrungen oft von Zufälligkeiten beeinflufst 
und au f alle Fälle in einem zu engen Gesichtskreise 
erworben wurden, geläuterte, zutreffende A nschau
ungen nehmen? A u s einer allen leicht zugänglichen, 
billigen und deshalb staatlich subventionierten F a c h 
z e i t u n g  und einem V e r s u c h s l a b o r a t o r i u m ,  
das die Ergebnisse seiner V ersuche in diesem  Blatte 
veröffentlicht.2) D ie Spalten des Blattes hätten den 
Bleifarbeninteressenten nicht weniger wie jedem  an
deren offen zu stehen und die Resultate der V e r
suchsstation sind ohne Rücksicht darauf, ob sie für 
oder gegen die Bleifarben sprechen, abzudrucken.

D afs an allen Maler-, Lackierer- etc. und den 
Lehrlingsfortbildungs-Schulen auch das Erforderliche 
über die Verhütung der Bleivergiftungen und über 
die V erw endung der Bleifarben gelehrt werden soll, 
ist selbstredend.

Ich schliefse hiermit den Kern meiner A u sfüh 
rungen und halte es nur mehr der Vollständigkeit 
w egen für angezeigt, noch meinen S t a n d p u n k t  z u  
einigen M a f s  n a h m e n ,  d i e  d u r c h  d i e  L i t e 
r a t u r  u n d  i n  V o r t r ä g e n  v  o r g  e s c h l a  g e n 
oder in „Vorschriften für Anstreicher etc.“ aufge
nommen w u r d e n  zu kennzeichnen.

Man forderte den g ä n z l i c h e n  A u s s c h l u f s  de r  
w e i b l i c h e n  u n d  j u g e n d l i c h e n  A r b e i t e r  bei der 
Verarbeitung von Bleifarben. D iesem  V orschläge 
kann ich mich nicht anschliefsen, denn erstlich sind 
diverse der in Betracht kom m enden G ew erbe solche, 
die am besten in jungen Jahren erlernt werden müssen, 
andernteils wäre der Ausschlufs der erwähnten Arbeiter 
ein schwerer Schlag gegen die Glas- und K eram ik
branche; endlich dürften die von mir proponierten 
Mafsnahmen auch zum Schutze der weiblichen und 
jugendlichen Arbeiter genügen. Billigen würde ich 
auch  nicht den b e d i n g u n g s l o s e n  A u s s c h l u f s  
s o l c h e r  A r b e i t e r ,  d i e  i n n e r h a l b  e i n e s  g e 
wi s s e n  Z e i t r a u m e s  d r e i ma l  an B l e i i n t o x i k a 
t i o n e r k r a n k t e n ;  w ohl besitzen diese Arbeiter 
entweder eine abnorm  hohe Em pfindlichkeit gegen 
Blei, oder sie lassen sich nicht einmal durch die 
eigenen trüben Erfahrungen zur B efolgung der für

!) Dadurch wird überdies eine streifenlosere Fläche 
erzielt.

2) Besonders die verwendeten Firnisse, Öle etc. spielen 
eine grosse Rolle*
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sie geltenden Vorschriften erziehen, allein so gut 
der Gedanke ist, so schwer ist dessen Reali
sierung, und so hart kann dessen Vollstreckung wer
den. Wie soll man heute bei einem Arbeiter, der 
wiederholt seinen Dienstort, ja vielleicht sogar seine 
Beschäftigungsart wechselte — dies tritt besonders 
bei den Anstreichern und Dekorationsmalern im 
Winter sehr häufig ein — konstatieren, wie oft er 
Anfälle von Bleierkrankungen hatte? Denke man 
sich einen geschickten Maler,1) der seiner Familie eine 
auskömmliche Existenz bietet, der aber vom erlern
ten Berufe ausgeschlossen wird und, da ihm ein an
derer Beruf fremd, als Tagelöhner sich verdingen 
mufs! Da ist wohl die Überlegung am Platze, ob das 
Elend, das ihn und die Seinen trifft, nicht schmerzlicher 
ist, als sein immer wiederkehrender Krankheitszustand, 
ob die Kur nicht schlimmer ist als das Leiden.2)

Über die Wiederholung von Erkrankungen kön
nen auch bei den Meistern aufliegende Ko nt r o l l -  
bücher keinen zuverlässigen Aufschlufs geben (Wech
sel des Arbeitsgebers) wohl aber darüber, ob in 
einem Betriebe die Zahl und Schwere der Erkran
kungen über oder unter das Durchschnittsmafs rei
chen. Aus einem solchen Über- bezw. Unterschreiten 
mafsgebende Schlüsse ziehen zu wollen, ist aber 
mindest bei den zahlreichen kleinen Betrieben — 
und sie bilden die Majorität — sehr gewagt; zeigt 
doch auch die Unfallstatistik, dafs selbst einzelne grofse 
Betriebe mit Unfällen weit mehr belastet sind, als man 
aus ihren technischen Einrichtungen und den erheb
baren Betriebsgebarungen schliefsen möchte.

Vorgeschlagen wurde ferner, die Arbeiter zu 
beauftragen, sich vor jeder Mahlzeit den Mund mit 
z. B. weinsauerem Ammonium auszuspülen, eine 
bestimmte Diät einzuhalten, insbesondere saure Spei
sen und nicht koraguliertes Ei weifs zu meiden, dafür 
aber fleifsig Milch zu trinken; ferner sollten sich die 
Arbeiter einer regelmäfsigen Untersuchung unterziehen 
und gezwungen werden nach bestimmten Zeiträumen 
zu baden. Abgesehen von den Schwierigkeiten die 
der tatsächlichen Durchführung dieser Bestimmungen 
die „Saisonmäfsigkeit“ und „Kleinheit“ vieler Betriebe 
(man denke an ein Bad bei einem kleinen Dorf
meister 1) entgegensetzen, berufe ich mich nur wieder 
auf das an früherer Stelle Angeführte. Es sind dies 
Anforderungen, die an ausgewählte aber nicht an Durch
schnittsarbeiter gestellt werden können, wenigstens 
so lange nicht, als sich nicht für die Arbeiter al ler  
Gewerbearten ähnliche h y g i e n i s c h e  G e p f l o 

x) Selbstredend denke ich hier nur an einen gewerb
lichen Maler, nicht an einen Kunstmaler.

2) Eine solche Vorschrift drängt übrigens zur Kur
pfuscherei (Verheimlichung der Erkrankung).

genheiten eingebürgert haben. *) Der Durchschnitts
arbeiter sucht sich heute solchen ihn belästigenden 
und von ihm wenig verstandenen Mafsnahmen zu 
entziehen, er benimmt sich nicht gerne als Patient, 
so lange er gesund ist.

Manche Fachleute streben eine Art A s s e n t i e 
rung der Bleifarbenarbeiter d. h. eine Untersuchung 
derselben auf ihre Tauglichkeit zum angestrebten 
Berufe an; vor allem sollen Nieren-, Leber-, Lungen- 
und Magenleidende sowie notorische Alkoholiker 
zu den gefährdenden Berufen nicht zugelassen werden. 
Ich stelle mich ganz auf den Standpunkt dieser Fach
leute, doch halte ich auch ihre Forderung für verfrüht, 
solange diese Assentierung nicht für alle, oder mindest 
sehr viele Gewerbe obligat ist; es gibt zahlreiche Be
rufe, in welchen der Arbeiter durch besondere phy
sische Anstrengung des Körpers oder einzelner Organe 
(z. B. Glasmacher — Lunge, Graveur — Augen etc.) 
durch Staub, Gase, Wärmewirkungen etc. nicht 
minder gefährdet ist als der Bleifarben verarbeitende 
Arbeiter durch die Farbe, zumal wenn, wie ich es 
anstrebte, die Prophylaxis der Schädigung durch 
Blei nicht dem A r b e i t e r  a l l e i n  aufgebürdet ist. 
Die Beigabe nicht trocknender Mittel wie Chlor
kalzium oder Chlormngnesium hätte mehr Sinn, da 
der Schleifschlamm, der auf den Fufsboden kommt, 
nicht mehr verstauben kann.

Über den Vorschlag, beim Schleifen und Ab
beizen der Farben dem Wasser auch M a g n e s i u m 
sul  fat  u. dgl. m. zuzusetzen, will ich hinweggehen, 
da für die „Reaktion“ dieses Salzes auf die mit Öl 
durchtränkten Farbenteilchen und für die „Anwen
dung“ dieses Zusatzes wenig Gewähr vorhanden ist.

Auch dem Versuche einiger Staaten, das Publi
kum von der Bleifarbenverwendung abzubringen, 
indem sie (d. h. die Staaten), als Beispiel voran
schreitend, die Bleifarbenverwendung bei für sie zu 
leistenden Arbeiten ausschliefsen, stimme ich nicht 
bei. Der Staat soll eines jeden anständigen Staats
bürgers Freund sein; nicht der ist uns aber der 
schätzbarste Freund, der uns, wenn wir einer Gefahr 
entgegengehen, einfach sagt: „Da tue ich nicht
mit“, sondern der, der uns mit Rat und Tat und, 
wenn es gar nicht anders möglich ist, mit Gewalt 
vor der Gefahr zu schützen sucht.

Gewifs von Segen wäre die Abschaffung der 
Ak k o r d a r b e i t ,  da der Akkordarbeiter zu rasch 
arbeitet, um vorsichtig zu arbeiten, und die Pausen 
auf Unkosten der Reinlichkeit zu kürzen sucht. Die 
heutige Gesetzgebung der diversen Staaten —  soweit 
sie mir bekannt ist — dürfte jedoch zu einem solchen

*) Ob es dahin kommt, lässt sich heute nicht fest* 
stellen.
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V erb o t kaum  eine H andhabe bieten, da sie den Lohn 
zum Gegenstände der freien Vereinbarung zwischen 
dem A rbeitgeber und Arbeitnehm er macht. *)

Ich will es unterlassen, au f die weiteren, meist 
wenig einschneidenden V orschläge, die mir im Laufe 
der Jahre bekannt wurden, eirizugehen. Man soll 
der Bleigefahr nicht mit Dutzenden M afsregelchen 
sondern mit wenigen durchgreifenden M afsregeln 
zu Leibe rücken. Ich habe im Vorstehenden nur 
w enige solche M afsnahm en aufgestellt, die sich für 
die von ihnen betroffenen Faktoren dadurch noch 
reduzieren, dafs sie sich a u f den Farbenerzeuger, 
Farbenhändler, Besteller, A rbeitgeber und A rbeit
nehmer v e r t e i l e n 2) und nicht nur im W esen in 
den beiden so leicht aufser acht gelassenen W orten 
„V o rsich t“ und „R einlichkeit“ gipfelnd mit ihrer

t) Einer solchen Möglichkeit näher ist man dort 
(Neuseeland), wo man bereits Minimallöhne eingeführt hat.

2) Es werden kaum alle auf einmal ihre Pflicht ver
nachlässigen.

ganzen W u ch t allein au f dem im Alltagstrott dahin 
wandernden D urchschnittsm enschen „A rb eiter“ lasten. 
D ie  erwähnten Mafsnahmen scheinen mir ferner den 
V orteil zu bieten, dafs sie nicht nur den Malern, 
Anstreichern etc. —  wenn auch vorw iegend au f diese 
gem ünzt —  sondern w e i t e n  A r b e i t e r k r e i s e n  
von der Bleifarbenerzeugungsstätte ') bis zu j e d e  m 
Konsum enten 2) zugute komm en.

In Zusam m enfassung der vorstehenden A usfüh
rungen habe ich versucht im A n hän ge die propo- 
nierten Mafsnahmen in Form  einer V erordnung zu
sam m enzustellen. H ierbei habe ich als Randbem er
kung bei jeder Bestim m ung die Zahl jen er Seite ein
getragen, w elche die B esprechung bezw . M otivierung 
dieser Bestim m ung enthält.

]) Die Mahler, Packer, Schlämmer etc. sind durch 
die Bestimmungen auch geschützt.

2) Tonwarenfabriken, Brückenbauanstalten, Glashüt
ten etc.

(Schluss folgt.)

Die Berufskrankheit der Caissonarbeiter.*)
Von Dr. P h i l i p p  S i l b e r s t e r r

Seit 183g wird T r i g e r s  D ruckluftverfahren an
gewendet, w elches erm öglicht, trockenen Fulses nicht 
nur in der T iefe des W assers, sondern auch unter 
dem W assergrunde, in wasserführendem  Boden zu 
arbeiten. U nunterbrochen eingeleitete komprimierte 
Luft hält den Arbeitsraum  wasserfrei. A u f  diese 
W eise  können Schachtabteufungen sow ie Tunnelan
lagen in durch W assereinbruch gefährdetem  Terrain 
ausgeführt und Brückenpfeiler, sowie andere B au
w erke unter W asser mittels Caissons fundiert werden. 
Im Caisson sind die A rbeiter ebenso von künstlich 
verdichteter Luft um schlossen, wie die Arbeiter in 
Taucherglocken oder Taucheranzügen oder Tunn el
anlagen nach T r t g e r s  System . D ie charakteristi
schen Berufskrankheiten der Caissonarbeiter sind 
ident mit jenen aller anderen Druckluftarbeiter, so 
mit den typischen Taucherkrankheiten.

W ir können nicht von einer Berufskrankheit der 
Caissonarbeiter sprechen, sondern von 3 Krankheits
gruppen. D ie x. Gruppe bilden die Trom m elfell- und 
M ittelohrerkrankungen, w elche im Stadium des D ruck
anstiegs sich ereignen, in der V orkam m er (Luft
schleuse), wenn durch allzu weites Offnen des Luft
hahns und allzu rasches Einström en der kom pri
mierten Luft aus dem Steigschacht der D ruck jäh

*) Referat, erstattet dem Berliner Hygiene-Kongress 
(1907).

, k. k. Polizei-Bezirksarzt (Wien).

ansteigt und wenn der D ruckausgleich zw ischen T rom 
m elhöhlenluft und äufserer Luft nicht rechtzeitig er
folgt. D iese Druckluftaffektionen des Mittelohrs 
spielen aber in der M orbidität des D ruckluftar
beiters keine bedeutende Rolle.

Ebenso w enig folgenschw er sind jene D ekom 
pressionserkrankungen (2. Gruppe), w elche in der 
V orkam m er während des Ausschleusens als Pneu- 
m atose des M ittelohrs oder als Pneum atose des 
Magens und D arm s in E rscheinung treten und da
durch veranlafst sind, dafs bei D ruckverm inderung 
die L uft des M ittelohrs bezw. des M agendarm kanals 
eine Volum szunahm e erfährt.

D ie  Berufskrankheit kat exochen (3. Gruppe) 
der D ruckluftarbeiter ist jene, w elche nicht während 
der Arbeit, sondern erst n a c h  dem Übertritt in die 
freie A tm osphäre einsetzt. D ie  K rankheit beruht, 
wie P. B e r t s  T ierexperim ente bew iesen haben, auf 
einem rein physikalischen Phänom en. In der kom 
primierten L uft des Caissons und des Taucheranzuges 
werden vom  Blute und den K örperhöhlen die Gase 
des um gebenden M edium s, insbesondere Stickstoff 
in reichlicher M enge absorbiert. Nach langsam er 
D ruckverm inderung wird der Gasüberschufs allm äh
lich in den K apillaren der Lunge, des D arm s usw. 
durch Diffusion abgegeben. Bei raschem  D ruckab
fall dagegen wird der Gasüberschufs des Blutes und 
der K örpersäfte in Bläschenform  frei. D ie  Berufs
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krankheit der D ruckluftarbeiter ist ein vollkom m en 
e i g e n a r t i g e r  Zustand, der bisher mit einem zusam 
m enfassenden Namen nicht belegt und in den L eh r
büchern der internen Medizin nicht besprochen ist. 
D urch Zirkulation von Luftbläschen im Blute hervor
gerufen, kann die K rankheit als A S r ä m i e  b e
zeichnet werden.

D ie Luftbläschen können in verschiedenen Ge- 
fäfsgebieten Störungen hervorrufen, am markantesten 
im G ebiete des Lungenkreislaufs und im Zentral
nervensystem . D ie Luftbläschenbildung dürfte in 
der L ym p h e beginnen, und erst der Transport in 
die Blutbahn gibt auch in dieser das Signal zur 
E fferveszenz. Gasblasen können, wie aus K ran ken
geschichten G a l s  und C a t s a r a s ’ zu schliefsen ist, 
noch nach 24 Stunden im Blute kreisen und, wie 
aus Tierexperim enten P. B e r t s  hervorgeht, tagelang 
in der Gefäfsbahn ruhen. Zu den bekanntesten 
Eigentüm lichkeiten des Krankheitsbeginns gehören 
die Latenzzeit und das in der luftem bolischen Natur 
des Prozesses begründete plötzliche Einsetzen, sowie 
der brüske A n stieg  zur H öhe der Erkrankung. D a 
die Latenzzeit zumeist 1/i — 1 Stunde, gelegentlich 
aber, wie ich aus meiner Erfahrung bestätigen kann, 
eine Reihe von Stunden beträgt, so kom m t es, dafs 
die Erkrankungen und die plötzliche H ilfsbedürftig
keit nicht im Caisson selbst, oft auch nicht a u f dem 
W erksplatze, sondern in der W ohn ung des D ru ck
luftarbeiters oder auf der Strafse sich ereignen. D ie 
T ätigkeit im R e t t u n g s d i e n s t e  war es, die an- 
läfslich des W ien -Nufsdorfer Schleusenbaues mich 
a u f die alarm ierende Erkrankung aufm erksam  m achte 
und a u f die N otw endigkeit, die üblichen Vorsichts- 
m afsregeln zu verschärfen.

W eitaus die meisten Erkrankungen an A öräm ie 
schwinden binnen 1 W och e, vie le  sogar, da die Luft
em boli resorbirbar sind, binnen wenigen Minuten 
oder Stunden. D en häufigsten T yp u s der vielge
staltigen Krankheit stellen Muskel- und G elenks
schm erzen von exzessiver H eftigkeit dar. Für die 
Mortalität kom m en nam entlich die Luftem bolien des 
kleinen Kreislaufs in Betracht; auch ich habe be- 
der Obduktion eines Falles interveniert, in welchem  
sich Luftem bolie des H erzens fand. Für die In va
lidität kom m en in Betracht: 1. D ie Rückenm arks
lähm ungen, zumeist spastische Paraplegien, veran- 
lafst durch ischäm ische Erw eichungsherde der weifsen 
Substanz, deren charakteristische Gestalt und weitere 
Entw ickelung H e l l e r  —  M a g e r  —  v. S c h r o t t  er  
gezeigt haben. D ie am 1. T a ge  gesetzten Lähm ungen 
schreiten niemals vor, heilen oft mit geringem  D e 
fekt aus, können aber durch Dekubitus und Blasen
störungen zum T o d e  führen. 2. D ie Fälle  des Me- 
niereschen T yp u s, w elche zuweilen dauernde T au b 

heit mit Schwindel und Ohrensausen zurücklassen 
und m anchm al —  wie ich bei forensischer B egut
achtung zweier Fälle  festzustellen Gelegenheit hatte
—  analog anderen U nfällen die Erscheinungen der 
traumatischen Neurose veranlassen. Zur Zeit P. 
B e r t s  wurde w iederholt vor Gericht die U rsache 
der Caissonkrankheit für unbekannt erklärt und 
wurden K lagen a u f U nfallentschädigung vergebens 
eingebracht. A u ch  noch im Jahre 1905 (cf. Lancet 
29. IV . u. 6. VIII) haben 2 britische Gerichtshöfe 
die Entschädigungsklagen invalider Druckluftarbeiter 
abgewiesen. D agegen  wurden in Ö sterreich schon 
1895, in Deutschland 1897 die Invalidät von Caisson
arbeitern als Betriebsunfälle im Sinne des U nfallver
sicherungsgesetzes anerkannt.

D ie G e f a h r e n  der A rbeit in kom prim ierter Luft 
werden allgem ein unterschätzt. D ie bei einem W erke 
gem achten Erfahrungen kom m en anderen nicht zu 
gute. Im m er w ieder stofsen die prophylaktischen 
Bestrebungen dadurch au f Hindernisse, dafs so viele  
Techniker zunächst die E xistenz der D rucklufter
krankungen anzweifeln und mit dem unzutreffenden 
Namen Caissonkrankheit auch die Erkrankung selbst 
in das Reich der Fabel verw eisen.

Eine verläfsliche Statistik beizubringen, ist der* 
zeit unm öglich. V o n  vielen Unternehmungen wird 
die K rankenbew egung als Betriebsgeheim nis gehütet. 
D ie Krankenkassenstatistik versucht weder die ziffern- 
m äfsige Sonderung der Caissonarbeiter von den an
deren Bauarbeitern, noch jen e der D rucklufterkran
kungen von anderen A ffektionen: W ir sind au f 
Schätzungen und Illustrationsfakta angewiesen.

D ie M orbidität der D ruckluftarbeiter wird da
durch unterschätzt, dafs herköm m licherweise die Zahl 
der Erkrankungen nicht a u f die Zahl der Vollarbeiter, 
sondern a u f die Gesam tzahl der im V erlaufe des 
W erks angeworbenen bzw. entlassenen A rbeiter be
zogen wird. Schon der vor 50 Jahren veröffentlichte 
Bericht P o 1 und W  a t e 11 e s bezieht 2 plötzliche 
Todesfälle und zahlreiche V erabschiedungen, da
runter mindestens 5 Fälle vollständiger Invalidität 
auf 64 Personen, die im Laufe von weniger als
2 Jahren Beschäftigung finden. Durch die Tatsache, 
dafs durchschnittlich im T a ge  nur ca. 20 Mann in 
D ruckluft tätig waren und dafs der A rbeiterw echsel 
begreiflicherweise sehr grofs war, gewinnen die M or
biditätsziffern eine ganz andere Bedeutung.

A u ch  andere für Druckluftarbeiten beigebrachte 
Berechnungsm ethoden führen selbst ältere Autoren, 
w elche rückhaltlosere A ufschlüsse geben, zur U nter
schätzung der Morbidität. D ie Gründung der Dor- 
dognebrücke zu Cubzac erforderte 25237 A rbeits
schichten in D ruckluft. Mit Rücksicht auf diese 
grofse Zahl fand G e r a r d  1884 es nicht für zu um
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günstig, dafs 104 Erkrankungen von mehr wie 3 tägiger 
Dauer, 220 von weniger wie 3 tägiger D auer, 4 L äh 
m ungen —  davon 3 vorübergehende — , 1 Taub- 
heits, 1 Bewufstlosigkeitsfall, 3 T odesfälle  sich er
eigneten. W enn wir aber erwägen, dafs au f 1 A r 
beiter täglich durchschnittlieh 2 D ekom pressionen 
zu rechnen sind, dann haben wir die im posante 
Zahl von 25 237 Arbeitsschichten gleichzusetzen einer 
Jahresleistung von nur 35— 40 Vollarbeitern.

Ähnlich verschleiert ist die M orbidität in den 
Berechnungen nach Arbeitsstunden. D ie Fundierung 
des Trockendocks von M issiessy erforderte für Bassin 
Nr. 1 die Sum m e von 103661 Arbeitsstunden. D a 
nach M i c h e l  2 Arbeiterpartien eingestellt waren und 
die tägliche A rbeitszeit jedes einzelnen nicht weniger 
wie 12 Stunden betrug, entsprachen die vielen A r 
beitsstunden der Jahresleistung von ca. 30 V o llar
beitern. D ie K rankenbew egung ist in folgenden 
Zahlen ausgedrückt: 2 Todesfälle, 48 Spitaltrans
porte, 123 A bgab en  an das M arodezimmer.

D ie unbestrittene Autorität B r e n n e c k e s  in 
Grundbaufragen und seine V erdienste um die H y 
giene der Caissonarbeit m otivieren es, wenn wir 
auch zu seiner Anschauung (1897) Stellung nehmen: 
„Jedenfalls gibt es zahlreiche Betriebe, die gefähr
licher sind, Zündhölzchen- und Spiegelfabrikation, 
Dynam it- und Pulverfabrikation, als die Prefsluft- 
gründung bis 2,6 A tm . Überdruck. W ollten die 
Staatsbehörden bei diesen Fabriken ebenso vorsichtig 
sein, so müfsten sie sie ganz schliefsen.“

Tatsächlich wurde seither in diesem H ause 
(Reichstag) der G esetzentw urf angenom m en, welcher 
die Produktion der W eifsphosphorhölzchen verbot. 
Tatsächlich können sich die Drucklufttechniker auch 
au f die Spiegelfabrikation, w elche durch Dezennien 
so viele A rbeiter schädigte, nicht mehr berufen, seit 
in Fürth, dem H auptsitze der Spiegelfabrikation, der 
Merkurialismus der Spiegelbeleger infolge hygieni
scher Verbesserungen vollkom m en verschwunden ist. 
Tatsächlich reichen die Gefahren der Dynam it- und 
Pulverfabrikation nicht an die Gefahren der D ru ck
luftarbeit heran.

M o i r  berichtet, dafs in einer 6 m onatlichen 
Bauperiode des Hudson-Tunnels unter 50 Arbeitern 
7 tödliche Drucklufterkrankungen sich ereigneten. 
Beim  W ien-Nufsdorfer Schleusenbaue wurden von 
H e l l e r  —  M a g e r  —  v.  S c h r ö t t e r  252 D ekom 
pressionserkrankungen gezählt, unter welchen 2 Todes- 
und 7 Invaliditätsfälle waren. Ich bem erke, dafs im 
ganzen während einer Zeit von kaum  13 A rb eits
monaten durchschnittlich 80 Personen täglich der 
Aeräm iegefahr ausgesetzt erschienen. D ie beim Baue 
der Nufsdorfer Absperrvorrichtung vorgekom m enen 
Caissonuntälle hatten für die U nfallversicherung, wie

H err D irektor Regierungsrat K ö g l  e r  festzustellen 
und mir mitzuteilen die Güte hatte, eine Belastung 
von 75935 Kr. einschliefslich der Deckungskapitalien 
zur F olge, etw a 55 °/0 der Lohnsum m e. D ieses G e
fahrenprozent ist ein enorm es und übersteigt den 
höchsten Beitragssatz der höchsten Gefahrenklasse 
(7,81 °/o der Lohnsum m e) um das V ielfache. A lle r
dings reicht, wie H err D irektor K ö g l e r  hervorhebt, 
die Beobachtungsm enge für die Erm ittlung der U n
fallgefahr bei weitem  nicht aus. Immerhin weisen 
die angeführten Zahlen d arauf hin, dafs nicht die von 
B r e n n e c k e  angeführten gefährlichen Betriebe zu 
V ergleichen herangezogen werden können, eher noch 
die traumatischen Epidem ien, die K riege. Zum  Unter
schiede vom  K riege können wir aber die D ruckluft
arbeiten nahezu gefahrlos gestalten.

Z u n ä c h s t  l a s s e n  s i c h  d i e  T o d e s -  
u n d  I n v a l i d i t ä t s f ä l l e  d e r  A e r ä m i e  
d u r c h  r e c h t z e i t i g e  R ü c k v e r s e t z u n g E r 
k r a n k t e r  i n D r u c k l u f t  v e r h ü t e n ,  woselbst, 
wie schon vor 50 Jahren H o p p e  nach wies, die 
ausgeschiedenen Luftbläschen wieder aufgesogen 
werden. Günstige R ekom pressionserfolge wurden 
bei den verschiedensten Form en der A eräm ie erzielt, 
sichtlich lebensrettende, wie icli als A ugenzeuge b e
stätigen kann, bei A sp h yxie. Ein Caissonarbeiter 
war etw a 3 Stunden nach B eendigung der A rb eits
schichte in seiner W ohnung erkrankt, weit von den 
Ärzten der Bauunternehm ung, w eit von dem K ranken
kassenarzte seines Sprengels. Nach zw ei weiteren 
Stunden wurde ich benachrichtigt. A u ch  ein A rzt 
der Rettungsgesellschaft intervenierte und leitete 
seiner Instruktion entsprechend den Spitaltransport 
ein. D er K ranke w ar bewufstlos, nahezu pulslos, 
hatte K räm pfe der Extrem itäten sow ie der A tm ungs
und Rückenm uskulatur. Nur mit A u fgebot meiner 
Autorität und unter schriftlicher Aufforderung gelang 
es mir, gegen allgem einen W iderspruch den T ran s
port zu dem J/s Stunde entfernten Bauplatz durch
zusetzen. Ich hatte das Glück, den Kranken lebend 
einzuschleusen. Noch während des D ruckanstiegs 
schwanden die lebensbedrohenden Sym ptom e, doch 
blieben nervöse Störungen zurück. D ie Rekom pres- 
sion mufs rechtzeitig einsetzen, bevor irreparable 
Ernährungsstörungen der Nervensubstanz eintreten.

In diesem Sinne ist die Bereitstellung einer mit 
Sauerstoffapparaten versehenen Rekom pressionskam - 
mer bei Druckluftarbeiten von mehr w ie 1,5 A tm . 
nötig und —  mit Rücksicht a u f die Latenzzeit der 
Krankheit —  die K a s e r n i e r u n g  der A rbeiter nahe 
dem Bauplatze. Nur durch die Kasernierung können 
wir die W iederholung bedauerlicher, mir aus eigener 
Erfahrung bekannter Vorkom m nisse verm eiden, dafs 
nachts auf unbelebtem  W eg e  ein Caissonarbeiter zu
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sam m enstürzt und lange unbemerkt, hilflos liegen 
bleibt oder dafs ein langw ieriger Transport von der 
W ohnung zur Sanitätsschleuse notwendig wird, 
während jed e Minute über Leben und T od  entscheidet.

Noch viel w ichtiger wie die H eilbarkeit ist die 
V e r h ü t b a r k e i t  aller schweren Fälle  von Aeräm ie. 
D ie  M orbidität der Caissonarbeiter wird zunächst 
von der D ruckhöhe und von der Geschwindigkeit 
des D ruckabfalls bestimmt. W enn der D ruck nur 
etwa das doppelte des normalen erreicht, mithin
i Atm . Ü berdruck beträgt, dann sind die vom  Blute 
absorbierten Gasm engen zu gering und sind E rkran
kungen an Afiräm ie nicht zu gewärtigen. A u s dieser 
Tatsache erklärt es sich, dafs selbst vielen F ach 
männern der D rucklufttechnik die D rucklufterkran
kungen unbekannt sind, und dafs selbst autoritative 
D arstellungen wie jene Z s c h o k k e s  (1906) im 
H andbuche der Ingenieurwissenschaften sich unzu
treffend über die Erkrankung äufsern. Begreiflich 
sind weiter die Schwierigkeiten der M orbiditätssta
tistik, da bei jeder pneum atischen Caissonfundierung 
die Gefahr der E rkrankung von T a g  zu T a g  wächst, 
dadurch, dafs die A rbeitskam m er im mer tiefer sinkt 
und der zur Verdrängung des W assers nötige D ruck 
im m er höher w’ ird. Für je  10 m W assertiefe wird 
rund je  1 A tm . Ü berdruck gerechnet. D ie gröfsten 
bisher technisch angewendeten Druckhöhen betrugen 
bei Caissonarbeiten ca. 3,5 A tm ., bei Taucherarbeiten 
ca. 6 Atm . Ü berdiuck. D ieV erw endung eines höheren 
als des notwendigen Luftdrucks ist mit beträchtlichem  
A nsteigen der Krankheitsgefahr verbunden.

Für die zumeist mit m ehrstündiger Schicht b e
triebene Caissonarbeit hat die Aufenthaltsdauer in 
komprim ierter Luft nicht jen e Bedeutung w ie für die 
T au ch erproph ylaxe, da —  wie dies v. S c h r ö t t e r * )  
für verschiedene D ruckgröfsen graphisch dargestellt 
hat —  die Stickstoffsättigung von Blut und Lym phe 
schon in */a— 1 Stunde nahezu erreicht sein dürfte. 
Bei sehr hohen D ruckgröfsen und vielstündiger A u f
enthaltsdauer könnte im Sinne der neueren T ierver
suche H i l l  und M a c l e o d s * * )  sich die W irkung 
des hochgespannten Sauerstoffs geltend m achen.

A u s dem Zusam m enhalte der bisherigen E r 
fahrungen ist zu schliefsen, dafs um so sicherer die 
A eräm ie verm ieden wird, je  la n g s a m e r  der D r u c k 
a b f a l l  ist, und dafs im allgem einen nicht unter das 
Mafs von 2 Minuten, in gar keinem Falle aber unter

*) v. S c h rö tte r , H., Der Sauerstoff in der Prophy
laxe und Therapie der Luftdruckerkrankungen, Berlin 1906.

**) H ill und M acleo d , Caisson illness. Journ. of 
Hygiene. 1903. Die älteie Literatur ist in meiner „Hy
giene der Arbeit in komprimierter Luft“, Jena 1901, die 
neuere in meinen „Krankheiten der Druckluftarbeiter“ 
(Weyls Hendbuch der Arbeiterkrankheiten) verzeichnet.

das Mafs von i'A  Min. für je  0,1 A tm . herabgegangen 
werden soll. Unzureichend und gefährlich erscheinen 
Zeitbestim m ungen wie sie O l i v e r  1906 (3 Min. für
1 A tm .) oder A l d r i c h s  (5 Min. für die ersten
5 Pfund, */« Min. für jedes w eitere Pfund) forderten.

Neben den bestim m enden Faktoren sind als prä
disponierend zu nennen: 1. U ngünstige Beschaffen
heit der D ruckluft, 2. exzessive Tem peraturschw an
kungen, 3. gew isse individuelle Momente. Zur E r 
klärung kom m en zunächst die Verhältnisse der G as
sättigung und Gasausscheidung in Betracht. (M enge 
des Bluts und der Gewebsflüssigkeit, K reislaufsver
hältnisse, Atm ungsm echanik.) E s gibt aber sicher
lich auch Momente, w elche unter gleichen Bedin
gungen der Gässättigung und Gasausscheidung die 
Luftbläschenbildung im Organism us begünstigen. 
D iesbezügliche V ersuche, u. a. am A ugapfel von 
Tieren, w elche der Kohlensäurew irkung und anderen 
Schädlichkeiten ausgesetzt waren, habe ich mit Unter
stützung eines kom petenten Physiologen geplant, 
doch m angels der nötigen Behelfe noch nicht durch
führen können."

V o n  vielen Autoren wird dem oft äufserst hohen 
K ohlensäuregehalt der Caissonluft eine überragende 
R olle in der Ä tio logie  der Drucklufterkrankungen 
zugeteilt. A n  die Reinheit der einzuatmenden D ru ck
luft müssen mindesten dieselben A nforderungen g e 
stellt werden, wie an die Reinheit der Luft in irgend 
einem Betriebe. Sicher ist, dafs die Luftverderbnis 
in der V orkam m er (Ausschleusungskam m er) eine 
langsam e Ausschleusung unm öglich m achen oder 
ihren Nutzen beeinträchtigen kann. Zumeist ist näm 
lich die Vorkam m er sehr eng. W enn aber, wie in 
Friedrichstadt 4 Mann in einem Raum e von 0,75 
oder zu Missiessy 11 Mann in einem Raum  von
2 cbm zusam m engepfercht sind, dann ist eine lang
same Dekom pression undenkbar, dann sind die A r 
beiter vor die A lternative der Erstickungs- oder der 
Caissonkrankheitsgefahr gestellt. Ich halte grofse 
Luftschleusen für notwendig, um in Zukunft einen 
langsam en D ruckabfall durchsetzen zu können.

A u ch  A bkühlung und D urchnässung disponieren 
zu Drucklufterkrankungen. Beträchtlichen therm i
schen Schädlichkeiten (bei mangelhaften Schutzvor
richtungen selbst Tem peraturunterschiede von mehr 
wie 300 R) sind die D ruckluftarbeiter in der Luft
schleuse ausgesetzt, w eil schon die Luftkom pression 
mit Erwärm ung, die D ekom pression mit A bkühlung 
verbunden ist. Auffällige Tem peraturschwankungen, 
A bkühlung und Durchnässung habe ich aber auch 
in der A rbeitskam m er selbst wahrgenom m en, als 
ich unter einem Ü berdruck von 2,3 A tm . das V e r
fahren des trockenen Syphonierens beobachtete. D ie 
Syphonrohre stellen bei Öffnen eines Sperrhahns eine
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unmittelbare V erbindung zw ischen der kom prim ierten 
Luft der Arbeitskam m er und der Aufsenluft dar; sie 
dienen der pneum atischen B eförderung des Aushubs. 
Infolge der D ruckverm inderung und der N ebelbil
dung während des Syphonierens empfinden die A r 
beiter Ohrensausen und Frösteln. D urch intensives 
Syphonieren wird ihre M orbidität allem  Anscheine 
nach ungünstigt beeinflufst.

W egen  der individuell disponierenden Momente 
ist Schutz vor Ü berm üdung, A ussetzen  der Arbeit 
bei Unwohlsein, Sorge für genügende Schlafruhe 
nötig. W ich tig  ist entsprechende A u sw ah l der A r 
beiter, u. a. Zurückweisung älterer Personen, Fett
leibiger, N ervöser, Trunksüchtiger, Herz- und Lun gen

kranker.
D ie  V o rsch läge der Techniker, die H öhe der 

Arbeitskam m er zu reduzieren, sind zu bekäm pfen, 
weil in niedrigen Arbeitskam m ern die Arbeiter nicht 
aufrecht stehen können.

Vorbeugungsm afsnahm en sollen nicht nur fest

gestellt, sondern auch durchgeführt werden. W oh l 
meint B r e n n e c k e ,  dafs die Behörden ihre S ch u ld ig
keit tun, wenn sie durch öffentliche A nschläge auf 
der Baustelle die A rbeiter auf die Gefahren aufmerk
sam m achen, die hoher D ruck im G efolge haben 
kann, und wenn sie die bewährtesten Vorsichtsm afs- 
regeln anraten. Nach meiner A uffassung ist aber 
ein weit aktiveres V orgehen nötig. Ich habe em 

pfohlen, für die A öräm ie als eine in der R egel durch 
frem des Verschulden veranlafste innere V erletzung 
die A nzeigepflicht anzuordnen. Bei Arbeiten in einem 
Ü berdruck von mehr wie 1,5 Atm . ist P e r m a n e n z 
d i e n s t  d u r c h  Ä r z t e  n otw en dig , w elche von 
der Bauunternehm ung unabhängig sind, die H ilfe
leistung au f dem W erkplatze versehen und alle, auch 
die leichtesten Fälle  von A eräm ie vorm erken, bzw. 
der Behörde mitteilen. D ie M o r b i d i t ä t ist ein vo ll
kom m en verläfslicher M a fs s ta b  d e r  P r o p h y la x e .  
D ie eingelaufenen Krankheitsanzeigen würden recht
zeitig die Ü berprüfung, im Bedarfsfalle die V erschär
fung der Vorbeugungsm afsnahm en, namentlich die 
R egelung des D ruckabfalls erm öglichen und das V o r
kom m en schw erer Erkrankungen mit Sicherheit ver
hüten. V erläfsliche statistische D aten, die uns heute 
fehlen, würden gewonnen und noch sicherer wie b is
her das Minimum der Vorbeugungsm afsnahm en b e
stimmt werden können.

D a  die Krankheitsgefahren der Caissonarbeiter 
sehr grofs sind, sich aber verhüten lassen, müssen 
die Vorschriften der H ygiene in behördliche V o r
schriften um gesetzt werden. E s ist notwendig, dafs 
nach dem V orgän ge der niederländischen Caisson- 
w et (Gesetz vom  22. Mai 1905 und K ön. Beschlufs 
vom  26. Januar 1907) in säm tlichen Kulturstaaten 
die Vorschriften für D ruckluftarbeiten g e s e t z l i c h  
geregelt werden.

Die mechanische W irkung des Sandes als Unfallursache.
Von Gewerbeinspektions-Assistent M o r g n e r ,  Meissen.

W ie  aufserordentlich schw ierig es mitunter ist, 
im Laufe der Jahre entstandene Blechschw ächungen 
an D am pfkesseln  festzustellen, bew eist der nach
stehend geschilderte H ergang, der auch der eigen
artigen U rsache halber, a u f die er zurückzuführen 
ist, Beachtung verdient. E in  mit den H eizgasen aus 
einem Schweifsofen betriebener Zweiflam m rohrkessel 
von zwei M eter D urchm esser, 8,6 M eter L än ge und 
60 Quadratm eter H eizfläche, der im Jahre 1883 an
gefertigt und seit dieser Zeit, abgesehen von den 
notwendigen Betriebspausen für die Reinigung, un
unterbrochen 24 Stunden täglich im Betriebe war, 
w urde vor einiger Zeit von dem zuständigen tech
nischen Aufsichtsbeam ten einer inneren Untersuchung 
unterzogen, w obei sich seine W andungen im allge
meinen gut erhalten und insbesondere frei von K o rro 
sionen zeigten. Bei der unmittelbar nach der inneren 
Besichtigung vorgenom m enen W asserdruckprobe, 
durch w elche die Prüfung des K essels ergänzt werden 
sollte, und die nach den bestehenden Vorschriften

mit dem  1 1/2 fachen des höchsten zulässigen Betriebs
druckes von 5 Atm osphären, also mit 7 J/2 A tm o 
sphären Ü b erd ru ck , vorzunehm en w ar, beulte im 
rechten Flam m rohre das B lech des zweiten Schusses 
im unteren Scheitel in einer L än ge von 1 M eter aus 
und rifs kurze Zeit nach Erreichung des Probedruckes 
winkelförm ig auseinander, sodafs der W asserdruck 
augenblicklich a u f Null zurückging. D ie nach der 
Entleerung der D am pfkessels vorgenom m ene B e
sichtigung ergab, dafs die Blechstärke in dem aufge
rissenen T eile  drei bis fü n f M illimeter betrug. D urch 
Anbohren der übrigen, 680 M illimeter im Lichten 
weiten Flam m rohrschüsse wurde bei sämtlichen 
Blechen eine gleiche B lechschw ächung festgestellt. 
D ie Flam m rohre hatten an den unteren Stellen durch- 
gehends nur noch 3— 5 M illimeter Blechdicke, während 
sie im Scheitel in der ursprünglichen Stärke von 
10 M illimeter erhalten waren. D ie gleichm äfsige 
A usdehnung der B lechschw ächung über beide Flam m 

rohre deutete ohne weiteres darauf hin, dafs nicht
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etwa ein Fabrikationsfehler vorliegen konnte, denn in 
diesem F alle  wären die schw achen Blechstellen nicht 
nur im unteren T eil der Flam m rohre aufgetreten. 
D a  die beschädigten Bleche w eder au f der W asser- 
noch auf der Feuerseite irgend w elche erkennbare 
A nzeichen von Zerstörungen aufwiesen, sondern ihre 
O berflächen völlig  glatt waren, konnte die B lech 
schw ächung nur als eine F olg e  der rein m echanischen 
Abnützung der Bleche durch die von den Feuergasen 
mitgeführten Aschen- und sonstigen Bestandteile aus 
den verfeuerten Braunkohlenbriketts entstanden sein. 
H ätte es sich um die chem ische Einw irkung etwaiger 
in den H eizgasen enthaltenen Säuren au f das Eisen 
gehandelt, so w äre die Abnutzung der K esselbleche 
nicht auf die unteren T eile der Flam m rohre beschränkt 
geblieben, sondern auch an den übrigen von den 
H eizgasen bestrichenen Kesselteilen aufgetreten. D ie 
Tatsache, dafs die - Flam m rohrschüsse an den vor
stehenden Ü berlappungen ihrer Rundnähte unversehrt 
geblieben waren, wodurch übrigens das Auffinden 
der schadhaften Stellen bei der Besichtigung der 
K esselbleche erschw ert w urde, dürfte au f die an 
diesen Stellen zustande gekom m enen W irbelbildungen 
der H eizgase zurückzuführen sein.

Im allgem einen sind derartige Beschädigungen 
der D am pfkesselb lech e durch Flugasche sehr selten, 
und man ist zunächst versucht, die R ichtigkeit der 
angegebenen U rsache in Zw eifel zu ziehen. E s 
handelt sich hierbei um ähnliche Erscheinungen, wie 
sie in der Nähe von Sandablagerungen unter dem 
Einflüsse sandführenden W indes an festen Gesteinen, 
wie Granit, P orphyr usw. zu beobachten sind. D er 
H auptwindrichtung entsprechend sind diese Steine

(Dreikanter, Facettengerölle), an denen sich der trei
bende Sand teilt, au f zw ei einander kantig schneidenden 
Flächen abgeschliffen, während die dritte, die dem 
W inde abgekehrte, unversehrt geblieben ist. A u ch  
die vielseitige V erw endung des Sandstrahlgebläses 
in der gewerblichen Technik, z. B. in Gufsputzereien, 
ferner beim Eingravieren von Inschriften a u f Platten 
aus Glas oder Hartgestein usw. könnte als B e
weis für die mitunter recht bedeutende m echanische 
W irkung des Sandes herangezogen werden. Ein 
ähnlicher Fall wie der geschilderte ist übrigens im 
Jahresberichte des Sächsisch-Thüringischen D am pf
kessel-Revisions-Vereins für 1904 beschrieben, bei dem 
gleichfalls die gelegentlich der Prüfung mittels W asser
druckes erfolgte Zerstörung eines Flam m rohres au f 
die A bnutzung der B leche durch Flugasche, z. T . 
allerdings auch a u f chem ische Einw irkung der in 
den Feuergasen enthaltenen Stoffe au f das Eisen 
zurückzuführen war. Besondere Aufm erksam keit ver
dienen diese Vorkom m nisse insofern, als auch von 
einer gewissenhaften Betriebsleitung und Bedienung 
derartige K esselschäden sehr leicht übersehen werden 
können, und auch die zeitweilig wiederholte W asser
druckprobe keineswegs im mer eine D eform ation der 
geschw ächten Blechstelle im G efolge hat und infolge
dessen nicht als unbedingt gültiger Nachweis über 
die unverm inderte Festigkeit und Gebrauchsfähigkeit 
des geprüften K essels gelten kann. W as für ve r
heerende Folgen aber das Aufreifsen eines Flam m 
rohres an einem im Betriebe befindlichen D am p f
kessel mit einem W asserinhalte von mehreren K u bik
metern haben kann, b ed arf w ohl keines weiteren 
Hinweises.

Die Bauberufsgenossenschaften und die Gerüsteinstürze.
In den Jahresberichten der B a u  berufsgenossen

schaften begegnen wir unter den von den T e c h 
n i s c h e n  A u f s i c h t s b e a m t e n  „häufiger festge
stellten“ Verstöfsen gegen die U nfallverhütungsvor
schriften an erster Stelle im m er wieder den M ä n 
g e l n  a n  d e n  B a u g e r ü s t e n .  A u ch  in den letzt
jährigen Berichten derselben vom  Jahre 1907 wird 
d arauf hingewiesen, dafs diese M ängel im mer w ie
derkehren und einen erheblichen A nteil an den U r
sachen der Bauunfälle ausmachen.

In dem V erw altungsberichte der Hessen-Nassau- 
ischen Baugew erks-Berufsgenossenschaft z. B. w er
den als V erstöfse hervorgehoben:

M angelhafte Gerüstabdeckung;
Fehlende Fufsbretter, Rücklehnen, E n dab

sperrungen, V erstrebungen an R üstungen ;

Schlechte d. h. zu schw ache Rüstungen und 
M angel an gutem Rüstm aterial besonders 
in ländlichen G egenden;

Fehlende oder mangelhafte Schutzdächer beim 
Mauern von Innenrüstungen;

Fehlende Laufgänge (Laufpritschen) oder die 
Anbringung von H andgeländern an sol
chen ;

U ngenügende Befestigung oder A bsteifung 
längerer Leitern, die V erw endung schlech
ter Leitern, solche mit geflickten Bäum en 
oder Sprossen;

Unterlassene Beseitigung rostiger N ägel in 
Rüstmaterialien.

A ufser an den eigentlichen Baugerüsten werden 
auch V erstöfse gegen die Unfallverhütungsvor-
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Schriften gerügt bei den schlechtw eg als Rüstungen 
bezeichneten Vorkehrungen zum Schutze der Bau
handwerker gegen A bstürzen und Beschädigtw erden 
auf dem Bau, als da sind:

M angelhafte oder unterlassene A bdeckung 
der Balken- und T rägerlagen;

Fehlende oder m angelhafte Rüstungen bei 
D acharbeiten;

Unterlassene Absperrung der Räum e, in denen 
nicht gearbeitet wurde, oder unterlassene 
A bdeckun g der Öffnungen für Treppen, 
K alkgruben u s w .;

Unterlassene Einschalung oder A bböschung 
bei Bauausschachtungsarbeiten, usw.

In einer ändern Berufsgenossenschaft, der T h ü 
ringischen Baugew erks - B. G., ist als häufig wieder
kehrend gefunden worden:

M angelhafte A b d ecku n g der Balken- und 
Trägerlagen;

A n  Treppen- und Aufzugsöffnungen fehlten 
die U m w ehrungen;

Leitergänge an Treppenhäusern vorschrifts
widrig -—  übereinander ohne A bdeckun g
—  angelegt;

Veranden- und Balkonöffnungen nicht abge' 
sperrt;

Verw endung von mangelhaften und zu kurzen 
L eitern;

D as Fehlen der Verschw ertungen an hohen G e
rüsten und V erw endung zu schwacher 
Rüsthölzer;

D achdecker und K lem pner arbeiteten auch 
an den gefährlichsten Stellen fast immer 
ohne Sicherheitsleine, auch dann, wenn 
die Leine vorhanden war und am Bau 
befestigt werden konnte.

W eiter wurde a u f Bauten in mehreren Fällen 
gefunden, dafs zu w enig Rüstmaterial vorhanden 
war.

W ie bei den hier angeführten Beispielen finden 
sich die gleichen Befunde in den früheren Jahresbe
richten und auch bei allen übrigen B auberufsge
nossenschaften vor.

Entsprechend der aufserordentlich grofsen Zahl 
von beobachteten Verstöfsen kann auch die H äufig
keit der U nfälle, w elche au f die Gerüstm ängel zu
rückzuführen sind, nicht wunder nehmen. Unter 
diesen Unfällen bilden diejenigen, welche durch G e 
r ü s t e i n s t ü r z e  herbeigeführt worden s in d , ver
mutlich nicht die Minderheit.

Leider lassen aber über diese Spezialisierung der 
U nfälle alle Berichte ohne Ausnahm e vollständig 
im Stich. Und doch ist man zu dieser Verm utung 
berechtigt auf Grund der M eldung von Gerüstein

stürzen, w elche fast täglich in den Tageszeitungen 
zu finden sind.

Für die Bauberufsgenossenschaften würde es eine 
in eigenstem Interesse liegende, dankbare A u fgab e 
darstellen, wenn ihrerseits an die Statistik der G e
rüsteinstürze bei Bauausführungen einm al herange
gangen würde. E ine solche Statistik würde zw ar noch 
kein ganz um fassendes Bild von dieser U nfallgat
tung geb en , denn in letztere sind alle diejenigen 
V orfälle  nicht einbegriffen, w elche bei dem Bau und 
der M ontierung eiserner Brücken, gröfser m aschinel
ler Bauw erke, Eisenbahnanlagen und dergleichen 
Vorkommen, weil diese Betriebe meist anderen B e
rufsgenossenschaften angehören. Immerhin würde 
eine Teilstatistik für die Bauarbeiter, die noch dazu 
den H auptteil und daher den gröfsten U m fang der 
eingetretenen U nfälle umfafst, den W ert haben, die 
aufserordentliche H äufigkeit der Gerüsteinstürze fest
zustellen und ihnen die gebührende Beachtung zu 
geben, die sie in der Reihe der Bestrebungen au f 
U nfallverhütung verdienen.

V on  unterrichteter Seite wird dem V orkom m en 
von Unfällen aus Gerüsteinstürzen die gröfste A u f
m erksam keit gewidm et. E s erscheint daher ange
bracht, einmal festzustellen, wie oft Nachrichten von 
Gerüsteinstürzen in die Öffentlichkeit gelangt sind, 
woraus sich dann weitere Schlüsse a u f die H äufig
keit und Gröfse dieser U nfälle ziehen lassen.

D ie nachstehende Zusam m enstellung erstreckt 
sich au f den Zeitraum  von acht Monaten und ist 
aus einer Reihe gröfserer Tageszeitungen gesam m elt. 
Sie m acht keinen A nspruch  au f V ollständigkeit, gibt 
vielm ehr nur ein schw aches Bild davon, wie oft sich 
die Öffentlichkeit mit dieser A rt von U nglücks
fällen befafst hat.

D anach wurden Gerüsteinstürze gem eldet aus: 
B u c h h o l z ,  beim Scherlingschen Neubau, am 2.

11. 07.
G r a z ,  in dem W eberkanzen-Tunnel am Sem m ering, 

am 6. 11. 07.
E s s e n ,  am M aschinenhause au f der Zeche „H elen e 

und A m alie“ , am 20. 11. 07.
K a s s e l ,  beim Neubau des K öniglichen Hoftheaters, 

am 28. 11. 07.
H e i d e n a u ,  beim  Neubau der Firm a R ockstroh

Schneider Nachf., am 4. 12. 07.
S c h ö n e b e r g ,  1. Neubau der Firm a Schäffer und 

W alker, am 11. 12. 07.
2. Neubau Haberlandstrafse 5, am

11. 12. 07.
Z a b r z e ,  auf der K önigsgrube bei K nurow , am 22.

12. 07.
C h a r l o t t e n b u r g ,  beim  Neubau der Charlotten

burger Brücke, am 28. 1, 08.
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R a d e w e l l ,  an der Am m endorfer Papierfabrik, am 
28. 1. 08.

W i l m e r s d o r f ,  beim Neubau E cke Günselstrafse 
und H olsteinstrafse, am 30. 1. 08. 

H o h e n z o l l e r n h ü t t e ,  beim  Bau des H ochofen
werks, am 31. 1. 08.

S c h a a r b e e k  bei Brüssel, an einem Neubau, am 
19. 3. 08.

K r a t s c h a c h  bei Klagenfurt, beim  Bau der Tauern
bahn, am 3. 4. 08.

L o n d o n ,  beim Neubau der U pper T em se Street, 
am 7. 4. 08.

A u e  (Sachsen), beim Neubau des Gesellschaftshauses 
des „Jugendbundes für entschiedenes Christen
tum ,“ am 14. 4. 08.

E l b i n g ,  beim Neubau in der Vorbergstrafse, am 
15. 4. 08.

P r a g ,  beim  N eubau des tschechischen R epräsen
tationshauses, am 11. 5. 08.

R a d e w i t s c h  bei Züllichau, an einer Scheune auf 
dem Dom inium , am 15. 5. 08.

R ö h r s d o r f ,  an einem Neubau, am 26. 5. 08. 
C h e m n i t z ,  im Saale des Restaurants „Stadt Mann

heim “ , am 30. 6. 08.
L e i p z i g ,  beim U m bau des H auses Nr. 10 in der 

Hainstrafse, am 7. 7. 08.
K ö l n ,  an der Südbrücke über den Rhein, am

i 9. 7. 08.
P e t e r s b u r g ,  beim  Neubau der K aserne des Che- 

valier-Garde-Rgt., am 10. 7. 08.
D ü s s e l d o r f ,  bei den Bauten für das Schützenfest, 

am 18. 7. 08.
B e r l i n ,  beim W iederaufbau  der Garnisonskirche, 

am 22. 6. 08.
B e r l i n ,  bei Renovierungsarbeiten in der Thom as

kirche, am 25. 7. 08.
E s wäre ein leichtes, die Zahl der Gerüstein

stürze aus dem angegebenen Zeitraum von 8 M o
naten noch zu ergänzen und zu erweitern.

D iese nur unvollständige Zusam m enstellung gibt 
schon einen genügenden Einblick in die Gefahren, 
w elche die m angelhafte Beschaffenheit und Bauart 
von A rbeitsgerüsten bilden. Man erkennt aber auch 
daraus, dafs die U nfälle der Natur der Sache nach 
m eist schw ere und die V erunglückungen für die A r 
beiter nachhaltige sind. Denn bei den oben ange
führten Zusam m enbrüchen von Gerüsten wurden 
40 M enschen als getötet, 100 als schw er und 41 
als leicht verletzt gem eldet, sodafs zusam m en 181 
M enschen an Leben und Gesundheit geschädigt 
wurden. —

W elch e Schlüsse lassen sich aus def kurzen 
Statistik der Gerüsteinstürze mit ihren U nfallfolgen 
ziehen?

D iese Frage ist leicht zu beantworten. D ie A nt
wort ergibt sich von selbst im H inblick auf die 
seitens der Aufsichtsbeam ten wiederholt und häufig 
festgestellten V erstöfse gegen die U nfallverhütungs
vorschriften: Eingehende und häufige Revisionen
der Betriebe und R ügung der M ängel, schärferes 
V orgehen der A ufsicht gegen säum ige oder lässige 
Betriebsinhaber, V erhängung empfindlicher Strafen 
und H eranziehung zur Regrefspflicht, aber auch B e
lehrung und Hinweis a u f bew ährte Konstruktionen 
unfallsicherer Einrichtungen für Gerüstbauten.

E s genügt im allgem einen nicht, dafs die B au
gerüste den Beanspruchungen im gewöhnlichen B au
betriebe standhalten, sie müssen vielm ehr aufser den 
erforderlichen Belastungen auch dem W inddrucke 
und anderen Einflüssen W iderstand leisten. Ein 
T eil der oben zusam m engestellten U nfälle ist auf 
V ernachlässigung der auftretenden, aufsergewöhn- 
lichen Beanspruchung der Gerüste bei W etter und 
Sturm zurückzuführen.

Für diese Anforderungen reichen aber die bisher 
angewendeten Befestigungsm ittel für die Gerüsthölzer, 
wie Nut und Zapfen, Stricke, eiserne Klam m ern und 
Haken nicht mehr aus. Nam entlich für die mehr- 
etagigen Gerüste an unseren modernen H äuserbauten 
und öffentlichen M onumentalbauten sind die veralteten 
Gerüstkonstruktionen geradezu als gefährlich zu be
zeichnen. Sie bieten keine G ew ähr für eine sichere 
und feste Montierung. D ie aufstrebende Technik hat 
an deren Stelle regelrecht gearbeitete Verbindungen 
gesetzt, die das Gerüstm aterial nicht schw ächen und 
den W itterungseinflüssen sowie den aufsergewöhn- 
lichen Beanspruchungen mit Sicherheit stand halten. 
D ie  besten und standhaftesten Ausführungen sind 
für diesen Z w eck gerade gut genug. W enn daher 
m ehrfach a u f Gerüstkonstruktionen hingewiesen wird, 
bei welchen die Stem pel in eisernen Säulenschuhen 
untergebracht und letztere durch D iagonalzugstangen 
untereinander verschraubt sind, sodafs die G erüst
hölzer nur au f Druck in A nspruch genom m en werden, 
so kann eine derartige dauerhafte und standfeste 
Konstruktion gar nicht genug em pfohlen werden. 
Solche Gerüste bilden ein statisch bestim m bares, 
starres System  und haben neben der Sicherheit noch 
den V o rzu g  der leichten A ufstellbarkeit und der ge
nauen Adjustierung.

D er V erband deutscher Baugewerksberufsge* 
nossenschaften hat das in Verbindung mit der tech
nischen Leitung der ständigen Ausstellung für U n
fallverhütung selbst festgestellt. Zur Belehrung der 
Bauleiter, Bauarbeiter und Betriebsinhaber sind des
halb bewährte Konstruktionen in den Räumen der 
Ausstellungshalle für Unfallverhütung in Charlotten
burg aufgestellt, deren Besichtigung bei dieser Ge*-
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legenheit wiederholt in Em pfehlung gebracht wird. 
A n  die beteiligten K reise aber ergeht die Mahnung, bei 
dem Bedarfe von Gerüstkonstruktionen nur solche 
zu wählen, deren Standfestigkeit erprobt ist und deren 
A usführung und Aufstellung G ew ähr dafür bietet, dafs 
ihre Benutzung ohne Gefahr erfolgen kann. D iese

Forderung ist nicht blofs im Interesse der zur E n t
schädigung der U nfallfolgen verpflichteten V erw a l
tungen und Genossenschaften, sondern auch vom  
Standpunkte der H um anität mit vollem  Recht zu 
stellen. —  b —

Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft.

Der Jahresbericht des Technischen Aufsichtsbeamten 
Herrn Hütt beginnt mit einem allgemeinen Teile, in wel
chem eine Übersicht über die gesamte Diensttätigkeit, 
über den Verkehr innerhalb der Genossenschaft und mit 
den Behörden und über die besonderen Aufträge des Auf
sichtsbeamten gegeben wird.

Bei seiner Überwachungstätigkeit hat der Aufsichts
beamte im Ganzen 231 Betriebe besichtigt, welche nach 
Ort und Zahl aufgeführt werden.

Die besichtigten Betriebe umfassen:
a) Steindruckereien
b) Buntpapierfabriken
c) Buchbindereien
d) Kartonagefabriken
e) Gröbere Papierwaren
f) Feinere Papierwaren
g) Spitzenpapierfabriken
h) Spielwarenfabriken
i) Papierhülsenfabriken und 

k) Sonstige Fabriken.
Der Beamte berichtet, dass im Jahre 1907 unter 58 

weder besichtigten Betrieben 35, das sind 60°/0 in bezug 
auf Unfallverhütung sich verschlechtert hatten.

Allerdings wiesen von den 35 aufgeführten Betrieben 16 
bei der Wiederbesichtigung bedeutende Veränderungen auf. 
Immerhin muss die Anzahl der noch erforderlich gewor
denen Anordnungen wieder als ausserordentlich gross be
zeichnet werden.

Diese hohe Zahl der Verschlechterungen gibt zu grossen 
Bedenken Veranlassung, insofern daraus zu schliessen ist, 
dass seitens der Betriebsinhaber wenig auf die Durchfüh
rung der Unfallverhütungsmassnahmen geachtet wird. Ab
hilfe könnte hier nur eine häufigere und schärfere Über
wachung schaffen.

Unter den Vorgefundenen Mängeln werden aufgeführt:
a) a n  B e t r i e b s r ä u m e n ,  B e t r i e b s e i n r i c h 

t u n g e n  und  B e t r i e b s f ü h r u n g :  
grosse Unordnung und Unsauberkeit durchweg, 
ungeeignete oder in schlechtem Zustand befindliche 

Arbeitsräume, 
ungeeignete oder ungenügende Beleuchtung, 
fahrlässiges Aufhängen oder leichtfertige Behandlung 

der Petroleumlampen,

gefahrdrohende Ausnutzung aller oder nur einzelner 
Arbeitsräume,

gefahrdrohende Aus- oder Eingänge für die Arbeiter, 
unzulässige Ausnutzung von Gängen, Treppen und 

Arbeitsplätzen zum ständigen Lagern von Gegen
ständen, auch ungenügende Aufräumung und Säu
berung, 

schadhafte Fussböden, 
gefahrdrohender Zustand der Treppen, 
keine oder mangelhafte Einfriedigung von Vertiefungen, 
schlechte Unterhaltung der Leitern, 
gefahrdrohender Zustand von Arbeitstischen, Stühlen, 

Bänken und ähnlichen Utensilien,
Entfernung vorhanden gewesener Schutzeinrichtungen, 

unzweckmässige oder nur notdürftig ausgeführte Schutz, 

Vorkehrungen,

Fehlen von Schutzbrillen,
ungeeignete Kleidung der mit Maschinen in Berührung 

kommenden Arbeiter, 
leichtfertige Lagerung und Handhabung von feuer

gefährlichen, explodierbaren oder ätzenden Stoffen
Unterbringung von Kleidungsstücken oder sonstigen 

Gebrauchsgegenständen an besonders gefahrdrohen, 
den Stellen (hinter, unter Maschinen oder deren 
Antriebwerken),

Fehlen in sanitärer Beziehung wünschenswerter Ein
richtungen,

mit besonderer Gefahr verknüpfte Arbeitsmethoden, 
die sich ohne Belästigung oder wirtschaftlichen Nach
teil durch andere gefahrlosere Arbeitsmethoden er
setzen lassen,

fehlendes Aushängen der Unfallverhütungsvorschriften, 
fehlende Unterschrift der Versicherten unter den Un

fallverhütungsvorschriften,
b) an  S c h u t z e i n r i c h t u n g e n  im A llg e m e in e n : 
ungenügende Abgrenzung der in den Arbeitsräumen 

selbst aufgestellten Kraftmaschine, Fehlen vorge
schriebener Warnungsschilder, 

schlechte Wartung der Kraftmaschine,
Mangel eines Signals zur Ankündigung des bevor-* 

stehenden Anlassens oder Stillstehens der Kraft
maschine bezw. der Transmissionen,

Mangel von Haupt-Ausrückungen, bezw. Notsignalen,
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um im Falle eines Unfalles den ganzen Betrieb 
oder einen Betriebsteil zum Stillstand zu bringen, 

an Wellenleitungen und Deckenvorgelegen vorhandene 
bezw. ungeschützt vorspringend rotierende Teile, 
wie Nasen- und andere Keile, Stellschrauben an 
Stellringen u. dgl. m., 

nicht vorschriftsmässig ausgerüstete oder keine Leitern 
zur Bedienung der Transmissionen, 

schlechte Unterhaltung der Antriebriemen überhaupt  ̂
mangelhafte oder gar keine Abschätzung solcher An

triebriemen, die durch ihre Lage im Arbeitsraum 
Personen erfassen können, 

fehlende Einmantelung der die Fussböden durch
dringenden Hauptriemen,

Fehlen von Aufhängevorrichtungen für von ihren 
Scheiben abgeworfene Riemen.

c) an  D a m p fk e s s e ln , K ra ftm a sc h in e n , T ra n s- 
mi s i o n e n  und  A u f z ü g e n :

gefahrdrohender Zustand an Dampfkesseln, Dampf
leitungen und deren Armaturen oder in den die
selben aufnehmenden Räumen, Fehlen vorgeschrie
bener Warnungsschilder, 

mangelhafter Zustand an Kraftmaschinen oder in den 
dieselben aufnehmenden Räumen,

Mängel an Transmissionen, bezw. gefahrdrohende Lage 
derselben,

Mängel an Fahrstühlen, Winden und sonstigen Auf
zügen nebst Zubehör, oder an der Art ihrer Hand
habung (hier sind auch die 66 Handbetriebe mit 
einbegriffen).

d) a l l g e me i n an Ar b e i t s ma s c h i ne n  j e d e r  Ar t :  
Mangel an Sicherungen gegen unerwartetes Angehen, 
fehlende Aus- und Einrückvorrichtungen, 
vorspringende Nasenkeile, Presschrauben an Stell

ringen und Ähnliches,
fehlende oder ungenügende Abschätzung von Schwung

rädern,
fehlende oder ungenügende Abschätzung von Zahn

rädern.

e) i n s b e s o n d e r e  an f o l g e n d e n :  
an Steindruck-, Lichtdruck-, Zinkdruck-, Kupferdruck

Schnellpressen und Handpressen, 
an Buchdruck-Schnellpressen, Tiegeldruckpressen und 

sonstigen Pressen zum Buchdruck, 
an Steinschleifmaschinen, 
an Lackier-, Gummier-, Bronziermaschinen, 
an Maschinen ohne Walzen, zum Glätten, Pressen 

und Prägen; also an den verschiedenen Arten von 
Schraubenpressen, Steinglätten, Balanciers, Hebel
und Kniehebelpressen, 

an Walzwerken zum Glätten, Pressen, Prägen, Aus
schneiden und zum Zerkleinern, 

an Maschinen zum Schneiden und Ausschneiden, 
Scheren und Ausscheren (Ausstanzen), darunter an 
Papierschneidemaschinen mit Zahnräderantrieb, 

in 119 Betrieben 368 Mängel btr. ihrer gefährlichen 
Stellen an Messerbalken etc.

in 67 Betrieben 75 Mängel btr. fehlender Abschützung 
der Zahnräder, 

an Spezialmaschinen der Buntpapier-, Tapeten-, Per
gamentpapier-, Kartonpapier und sonst verwandter 
Fabriken; also an Grundier-, Tapetendruck-, Per- 
gamentier-, Bürst-, Klebe-, Trocken- und Aufroll- 
maschinen,

an Heftmaschinen (Buchbinderei nnd Kartonagefa- 
brikation), 

an Briefumschlag-Faltmaschinen, 
an Hülsenwickel- und Hülsenpoliermaschinen, 
an Spitzdüten- und Beutelmaschinen, 
an Holzbearbeitungsmaschinen, 
an Metallbearbeitungsmaschinen, 
an sonstigen Arbeitsmaschinen.
Diese Aufführung der Vorgefundenen Mängel zeigt das 

seit einer Reihe von Jahren unveränderte Bild.

Die in die Augen springenden Unfallstellen werden 
meist ausreichend abgeschützt, aber den vielen, anscheinend 
nur unbedeutenden Unfallmöglichkeiten gegenüber, die 
infolge ihrer Menge den grössten Teil des Schadens ver
ursachen, bewahrt man häufig genug die grösste Sorg
losigkeit.

Ein grösser Teil der Mängel fällt, wie gewöhnlich, 
der Gleichgiltigkeit, der Unachtsamkeit und dem Leichtsinn 
der Arbeiter zur Last. Tn 43 Fällen ist die Entfernung 
vorhandener Schutzvorrichtungen beobachtet worden.

Auch Betriebsleiter und Werkführer, die meist aus 
den Kreisen der Arbeiter entnommen werden, sind sich 
vielfach noch immer nicht der Bedeutung der Unfallver
hütung und ihrer eigenen Verantwortlichkeit bewusst. Selbst 
einfache Bestimmungen, wie das Aushängen der Unfall
verhütungsvorschriften oder die Unterschrift der Kennt
nisnahme dieser Vorschriften seitens der Versicherten, 
waren in sehr vielen Betrieben nicht beachtet.

Von grösserer Tragweite ist die erhebliche Anzahl 
der unter den Abschnitten, b bis e aufgeführten Mängel. 
Bemerkenswert ist das Fehlen von Hauptausrückungen 
bezw. Notsignalen in 28 Fällen gegen 27 im Vorjahr, 
mangelhafter Riemenschutz 173 gegen 198 im Vorjahr, 
Nichtbeachtung der Vorschriften für Fahrstiihle 108 gegen 
94 im Vorjahr. Trotz der grösseren Zahl besichtigter 
Betriebe wurden weniger Mängel bezüglich des Schutzes 
an Schwungrädern und Zahnrädern gefunden, nämlich 233 
(314 im Vorjahr) bezw. 644 (725 im Vorjahr). Immerhin 
sind die Zahlen des Berichtsjahres beträchtlich genug, 
namentlich bei den Zahnrädern, die richtig und vollkommen 
abgeschützt Unfälle in nennenswerter Zahl nicht mehr 
herbeiführen könnten.

Trotzdem fast die gleiche Zahl von Steindruckereien 
und ähnlichen Betrieben wie im Vorjahre besichtigt wurde 
ist die Anzahl der beobachteten Mängel an Steindruck
schnellpressen usw. zurückgegangen auf 227 gegen 297 
im Vorjahr; an Buchdruckmaschinen zeigt sich dagegen 
eine Zunahme der Vorgefundenen Mängel 452 gegen 404. 
Beachtenswert ist, dass sich eine Zahl von Maschinenfa
briken, die Steindruckmaschinen hersteilen, bereit erklärt 
hat, den vom Genossenschaftsvorstande herausgegebenen
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Verpflichtungsschein zu unterzeichnen. Dagegen lehnen 
die deutschen Buchdruckmaschinenfabriken die Unterzeich
nung ab, indem sie behaupten, dass sie ohnedies ver
nünftige Schutzmassnahmen ausführten. Auch neuerdings 
sind durch gerichtliche Entscheidungen mehrfach Erbauer 
von Maschinen für fehlende Schutzvorkehrungen verant
wortlich gemacht worden.

An den Schneidemaschinen zeigt sich eine kleine 
Minderung der Mängel, 1023 gegen 1065. Sie ist haupt
sächlich dureh Besserung der Schutzeinrichtungen an den 
Papierschneidemaschinen herbeigeführt, die sich allmählich 
infolge der Verständigung mit den Maschinenfabriken voll
zieht. Die Besserung würde noch merkbarer sein, wenn 
nicht viele ältere Maschinen noch ohne den erforderlichen 
Schutz benutzt würden, und wenn der Schutz an Stanz
maschinen noch besser durchgeführt würde.

Eine erhebliche Besserung kann nur erfolgen, wenn 
die Betriebsunternehmer ständig die Beachtung der Unfall
verhütungsvorschriften überwachen und ihre Beamten und 
Werkführer für die Anbringung und Instandhaltung der 
Schutzvorkehrungen und die Belehrung der Arbeiter ver
antwortlich machen.

Bei dem ständigen Wachstum der Berufsgenossenschaft 
ist es aber vor allen Dingen erforderlich, dafür zu sorgen, 
dass nicht neue Unfallquellen den alten hinzugefügt werden.

Um die Arbeiter und sich selbst vor Schaden zu be
wahren, dürfen a u s n a h m l o s  den Maschinen-Lieferanten, 
die Schutzvorkehrungen nicht liefern wollen oder können, 
A u f t r ä g e  nicht mehr zugewendet werden.

Ferner kann nicht d r i n g e n d  genug empfohlen werden 
n e u  a n z u s c h a f  f  e n d e M aschinen n u r  unt er  der  
s c h r i f t l i c h e n  B e d i n g u n g  z u k a u f e n ,  d a s s  
s i e  d e n  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  de r  
P a p i e r v e r a r b e i t u n g s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  
e n t s p r e c h e n ,  u n d  d a s s  f e h l e n d e  o d e r  u n 
g e n ü g e n d e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  a u f  K o s te n  
d e r  V e r k ä u f e r  n a c h g e l i e f e r t  b e z w .  a b g e 
ä n d e r t  w e r d e n  m ü s s e n ,  f a l l s  s o l c h e s  s i c h  
b e i  d e r  B e s i c h t i g u n g  a l s  n ö t i g  e r w e i s t .

Rat und Begutachtung vom u n f a l l t e c h n i s c h e n  
S t a n d  p u n k t e  aus stehen den Genossenschaftsmitgliedern 
und ihren Lieferanten von Seiten der Berufsgenossenschaft 
stets k o s t e n l o s  zur Verfügung; es kann daher der Ein
wand nicht gelten, dass man nicht wissen könne, welche 
Schutzvorkehrungen an den Maschinen gemäss den Unfall
verhütungsvorschriften notwendig sind.

Den Mitgliedern der Berufsgenossenschaft wird ein 
Schein zur Verfügung gestellt, nach welchem sich d i e 
L ie fe r a n te n  bei Bestellungen verpflichten, ihre Maschinen 
mit den notwendigen Schutzmassnahmen zu liefern.

Es wird d r i n g e n d  ersucht, diesen Schein bei Auf

trägen auf Maschinen zu benutzen und nur zu b e s te lle n , 
w e n n  d i e  V e r p f l i c h t u n g  ü b e r n o m m e n  wi rd.

Es wird gebeten, die Lieferanten namhaft zu machen, 
die sich der bezeichneten Verpflichtung nicht unterziehen 
wollen; diejenigen, welche sie übernehmen, werden fort
laufend veröffentlicht werden.

Dass eine bessere Beachtung der Unfallverhütungs
massnahmen ihre Wirkung nicht verfehlt, lässt sich nach
weisen. Die in Anlage gegebene graphische Darstellung 
zeigt für die Jahre 1891 bis 1907 für die Papierverarbei- 
tungs-Berufsgenossenschaft die Steigerung der Arbeiterzahl, 
die Zunahme der an Schneidemaschinen mit Räderantrieb 
angemeldeten, wie der Entschädigungspflichtig gewordenen 
Unfälle und endlich die Zahl der Unfälle, die durch feh
lenden Schlitzschutz und Radschutz hervorgerufen und 
entschädigungspflichtig geworden sind. .

Für die Papierverarbeitung ist die Schneidemaschine 
die wichtigste Maschine. Es ist daher erklärlich, dass bei 
dem Wachstum der Arbeiterzahl, auch die Zahl der verwen
deten Schneidemaschinen gleichfalls steigt. Eine graphische 
Darstellung zeigt infolgedessen ein ebenfalls gleichmässiges 
Ansteigen der gesamten gemeldeten Unfälle an Räder
schneidemaschinen. Die Linie der gesamten entschädigungs
pflichtigen Unfälle dagegen verläuft im Durchschnitt etwa 
wagerecht; sie steigt und fällt aber —  wie die beiden 
untersten Linien der eigentlich vermeidbaren Unfälle zeigen
—  je nachdem mehr oder weniger entschädigungspflichtige 
Unfälle durch Messerhalterschlitze oder Zahnräder verursacht 
wurden. Je vollkommener der Schutz, um so mehr ver
ringern sich die vermeidbaren Unfälle.

Nicht minder ist die strenge Beachtung des Ab
schnittes A VIII, 3 der Unfallverhütungsvorschriften ge
boten, durch welchen es den B e t r i e b s l e i t e r n  z u r  
P f l i c h t  g e m a c h t  i st ,  p e r s ö n l i c h  o d e r  d u r c h  
di e  W e r k s t ä t e n v o r s t e h e r , Me i s t e r  od er A u f
s e h e r  j e d e n  n e u  i n d e n  Be t r i e b  o d e r  in e i n e  
a n d e r e  B e t r i e b s a b t e i l u n g  e i n t r e t e n d e n  
A r b e i t e r  v o n  d e n  G e f a h r e n  d e r  i h m  zu ü b e r  
t r a g e n d e n  A r b e i t  v or  B e g i n n  d e r s e l b e n  g e 
n a u  z u  u n t e r r i c h t e n .  Dabei darf von den Vor
gesetzten nicht übersehen werden, sich zu überzeugen, ob 
der betreffende Arbeiter genügend mit der Maschine ver
traut ist und ob er den Zweck und die Anwendung der 
vorhandenen Schutzvorkehrungen kennt. Besonders ist da
für bei der Anlernung jugendlicher Arbeiter Sorge zu 
tragen. Die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter an Ma
schinen überhaupt zu untersagen, wie es eine Polizeibe
hörde einem Betriebe gegenüber getan hat, dürfte nicht 
angängig sein. Selbstverständlich sollen mit der Bedienung 
besonders gefährlicher Maschinen nur ältere, erfahrene 
Arbeiter betraut werden.

(Fortsetzung folgt.)
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6M$d>eidungen in Betriebsunfällen.
Zur Begriffsbestimmung des Betriebsunfalls. In stän

diger Rechtsprechung haben die Gerichte, wie bekannt, 
den Begriff des Betriebsunfalls dahin festgelegt, dass dar
unter ein körperlich schädigendes, ze i t l i ch b e g r e n z te s  
mit dem Betriebe im inneren Zusammenhange stehendes 
Ereignis, nicht aber eine Summe fortwirkender schädlicher 
Einflüsse des Betriebes zu verstehen ist, die a l l mähl i c h 
zu einer Erkrankung der davon Betroffenen führen —  so
genannte B e ru fs-  oder B e tr ie b sk ra n k h e ite n . —  Eini
germassen schwierig lag die Entscheidung in einem Falle, 
mit dem sich in letzter Instanz das Reichsgericht zu be
schäftigen hatte. Ein Bergmann war von der Wurmkrank
heit infiziert worden. Es lag keine s c hwe r e  Erkrankung 
vor, indessen wird jeder Wurmbehaftete so lange von der 
Bergarbeit ausgeschlossen, bis er sich der vorgeschriebenen 
Kur mit Erfolg unterzogen hat. Der Bergmann fand da
her Aufnahme in einem Krankenhause, und dort wurde 
er mit dem einzigen bisher gegen die Wurmkrankheit be
kannten und gebräuchlichen Mittel behandelt, was in diesem 
Falle die u n h e i l b a r e  E r b l i n d u n g  des Patienten 
zur Folge hatte. —  Der Unglückliche verlangte nunmehr 
von dem zuständigen Knappschaftsverein Zahlung der In
validenrente, die statutengemäss „im  F a l l e  d e r  V e r 
u n g l ü c k u n g  b e i  d e r  A r b e i t “ gezahlt wird. In 
der ersten Instanz wurde der Anspruch a b g e w i e s e n ,  
da es sich hier nicht um einen —  plötzlich eingetretenen
—  B e t r i e b s u n f a l l ,  sondern lediglich um eine B e 
r u f s k r a n k h e i t  handle. —  Im Gegensatz zu dieser 
Anschauung gelangte das Oberlandesgericht zu einer Ver
urteilung des Beklagten, indem es sich dahin aussprach: 
Die Infektion des Klägers mit den Erzeugern der Krank
heit —  den Wurmlarven —  sei als Betriebsunfall im Sinne 
des Gesetzes anzusehen. —  Das Reichsgericht, das sich 
schliesslich noch mit der Angelegenheit zu beschäftigen 
hatte, hat die Verurteilung des Knappschafts-Vereins zur 
Zahlung der Rente aufrechterhalten —  allerdings auf Grund 
einer von der Vorinstanz durchaus verschiedenen Erwägung. 
Von einer plötzlichen „Verunglückung“ bei der Arbeit, wie 
sie die Vorinstanz annimmt, könne hier keine Rede sein; 
denn es fehlt zunächst die Feststellung und auch die Fest- 
stellbarkeit desjenigen Zeitpunktes, in dem sich das Ein
dringen der Wurmlarven vollzogen hat und damit die zeit
liche Begrenzung des Ereignisses, wie sie zum Begriff des 
Betriebsunfalles gehört. Ausserdem stellt der Eintritt einer 
oder einiger Wurmlarven in den Körper an sich noch keine 
körperliche Schädigung dar, sondern bewirkt zunächst nur 
eine entfernte Gefahr der Erkrankung, da nur bei einem 
verhältnismässig geringen Teil der Wurmbehafteten die 
sogenannte Wurmkrankheit zur Entwicklung kommt. —  
T r o t z  a l l e d e m  h a n d e l t  es  s i c h  h i e r  u m 
e i n e n  B e t r i e b s u n f a l l ;  denn als ein solcher ist 
zweifellos die durch die Behandlung des Klägers mit dem 
erwähnten Heilmittel herbeigeführte Erblindung anzusehen. 
Dieser Unfall steht auch mit dem Betriebe des Bergwerks, 
in dem der Kläger arbeitete, in Verbindung, denn es ist 
keineswegs notwendig, dass die Verbindung eine unmittel

bare ist, sondern es genügt, dass der Arbeiter bei Eintritt 
des Unfalles nach dem Ausdruck des Reichsversicherungs
amtes „im Banne des Betriebes* sich befunden hat. So
nach rechtfertigte sich der Klageanspruch.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 6. November 1907.)

Wer haftet für den tödlichen Unfall eines Arbeiters 
auf einem polizeilich nicht abgenommenen, mangelhaft 
montierten Fahrstuhl? Ein Ziegeleiarbeiter war dadurch 
tödlich verunglückt, dass das Drahtseil des Fahrstuhles 
sich in dem Augenblicke löste, als er einen Schiebkarren 
mit Steinen darauf schob; infolgedessen war der Fahrstuhl 
heruntergesaust und hatte den Arbeiter mit sich gerissen. 
Die polizeiliche Abnahme des fraglichen Fahrstuhles hatte 
noch nicht stattgefunden, und der Gewerberat hatte die 
Benutzung des Fahrstuhles wegen Fehlens einer Fangvor
richtung sogar ausdrücklich verboten. Der Ziegeleibesitzer 
wie auch der Ziegelmeister, welche dem Verbot entgegen 
den Fahrstuhl in Benutzung genommen hatten, wurden 
von der Berufsgenossenschaft, zu welcher der in Rede 
stehende Betrieb gehört, auf Grund des § 136 des Ge
werbeunfallversicherungsgesetzes in Anspruch genommen 
und der Ziegeleibesitzer musste auch ca. 7000 Mark an 
die Genossenschaft zahlen, welche er von dem Fahrstuhl
fabrikanten ersetzt verlangte, da dieser durch die nicht 
ordnungsmässige Montierung den Tod des Arbeiters her
beigeführt habe. Landgericht und Oberlandesgericht wiesen 
den Anspruch des klagenden Ziegeleibesitzers als unbe
gründet zurück, da der Schade des Klägers seinen Grund 
allein in dessen Fahrlässigkeit habe, denn der Tod des 
Arbeiters würde keine Folgen für den Kläger gehabt 
haben, wenn nicht das eigene fahrlässige Verhalten des 
letzteren die Rückführbarkeit des Unfalls auf sein Handeln 
begründet hätte. —  Der Kläger legte Revision beim 
Reichsgericht ein, und dieses gelangte zu einer A u f h e 
b u n g  des angefochtenen Erkenntnisses. Allerdings hat 
der Kläger, so heisst es in den Gründen, den Unfall des 
Getöteten verursacht und ist für die Folgen des so herbei
geführten Todes schadensersatzpflichtig. Sein Verhalten 
ist aber nicht a l l e i n  und a u s c h l i e s s l i c h  die Ur
sache des schadenbringenden Ereignisses, denn die ver
botswidrige Benutzung des polizeilich nicht abgenommenen 
Fahrstuhles würde den Tod des Arbeiters nicht zur Folge 
gehabt haben, wenn das Drahtseil des Fahrstuhles ord- 
nungsmässig befestigt gewesen wäre. Es waren also zwei 
Ursachen, die den Tod des Arbeiters bewirkten; die erste 
Ursache ist in dem ordnungswidrigen Arbeiten des Mon
teurs des beklagten Fahrstuhlfabrikanten zu finden, der 
dann später die verbotswidrige Ingebrauchnahme des Fahr
stuhles durch den Kläger folgte. Nach dem Vertragsver
hältnis, in dem Kläger und Beklagten zu einander stehen, 
muss die Unterlage für einen Ersatzanspruch des Klägers 
gegen den Beklagten als gegeben erachtet werden. Der 
Beklagte kann sich seiner Haftung nicht durch den Ein
wand entziehen, dass der Schade nicht entstanden wäre, 
wenn der Kläger nicht dem polizeilichen Verbote zuwider 
den Fahrstuhl benutzt hätte, denn nach dem Willen des 
Beklagten sollte die Fahrstuhleinrichtung doch so, w ie  
s i e  v o n  ih m  h e r g e s t e l l t  w a r ,  von dem Kläger



§ Ö 2 l A L - f  ECHNIR 29. Heft

in Benutzung genommen werden, und es kann daher kei
nem Zweifel unterliegen, dass der Beklagte durch das 
Verhalten seines Monteurs das für den Kläger schaden
bringende Ereignis mit verschuldet hat. Nach alledem 
musste die Angelegenheit in die Vorinstanz zurückver
wiesen werden, welche zu prüfen haben wird, inwieweit 
im Verhältnis zu einander ein Verschulden beider Parteien 
vorliegt.

(Entsch. d. Reichsger. vom 28. Februar 1908.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ü berschrift ist der T a g  der 

Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung 
gibt den T ag  der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
3. 8 .  08.

Staubsaugevorrichtung für Gesteinbohrma
schinen. —■ Armaturen- und Maschinenfabrik „W estfalia“ 
Akt.-Ges., Gelsenkirchen. —  5 b. A. 15530 —  30.8.08.

Vorrichtung zum Beseitigen des Schlammes 
aus Dampfkesseln durch das Ablassrohr. —  Otto Schuster, 
Hötensleben. —  13 e. Sch. 29923 —  13. 4. 08.

Schlagwettersicher gekapselter Elektromotor.
—  Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke Akt.-Ges., Frank
furt a, M. —  2id.  F. 25030 —  4. 3. 06.

C . 8 .  0 8 .

Bremsvorrichtung für Spinntell.er von Um
spinnmaschinen. —  Brüder Demuth, Wien. —  25 c. D. 

19747 —  9- 3- 08.
Regelung und Sicherheitsvorrichtung für 

Fördermaschinen; Zus. z. Pat. 185691. — • Ernst Koch, 
Herne i. W. —  35 a. K. 35 116 —  4. 7. 07.

Einrichtung zur Befestigung des Taucher
anzugs am Taucherhelm. —  Peter Hansen, Kopenhagen.
—  65 a. H. 41200 —  18. 7. 07.

1 0 . 8 .  0 8 .

Vorrichtung zur Sicherung von Maschinen 
gegen Überlastung. —  Siemens-Schuckert Werke G. m.
b. H., Berlin. —  21c. S. 25215 —  5. 9. 07.

Aus einer gitterartigen Umhüllung be
stehende Gleitschutzvorrichtung für Radreifen. —  Dr. 
Theodor Hallmeyer, Kloster Indersdorf, O.-B. —  63 e.
H. 41308 —  29. 7. 07.

Fliegende Aufspannung für Schmirgelsteine.
—  Otto Schöbe, Halle a. S., Zinksgartenstr. 13. —  67 c. 
Sch. 29152 —  20. 12. 07.

Sicherungsvorrichtung für Handfeuerwaffen.
—  G. Teschner & Co., Wilh. Collath Söhne, Frankfurt
a. O. —  72 a. T. 12532 —  4. 11. 07.

1 3 . 8 .  0 8 .

Dampfkessel zur Ausnutzung der Wärme 
staubführender Abgase von Verbrennungsöfen für Müll u. 
dgl. —  Hans Büchler, Zürich. —  24 g. B. 42481 —  10. 3. 06.

Verschluss für Qrubenschächte. —  Soci£td 
Anonyme John Cockerill, Seraing, Belg. —  35 a. S. 26420
—  7. 4. 08.

Verfahren und Vorrichtung zur Verhütung 
von Verstopfungen der Rohrleitungen bei Benutzung von 
Lösungen des Naphtalins in flüssigen Brennstoffen zum 
Betrieb von Explosionskraftmaschinen. —  Rütgerswerke- 
Akt.-Ges.j Berlin. —  46 c. R. 24507 —  15. 5. 07.

Vorrichtung zum Unschädlichmachen von 
Seeminen, die von ihrer Verankerung losgerissen sind. —  
Karl Oskar Leon, Karlskrona, Schweden. —  65 d. L. 23485
—  17. 11. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

3 .  8 .  0 8 .

Wasserzerstäuber zur Bekämpfung der 
Kohlenstaubgefahr, bestehend aus einer mit einer Spritz
düse im spitzen Winkel sich treffenden Luftdüse. —  
Richard Warmbt, Waldenburg i. Schl. —  5 d. 346028.

Kesselwasser-Reinigungs-Apparat mit die 
Verstopfung des Abflusses aus dem Innern des Apparats 
verhindernder Vorrichtung. —  Morris Lipman, Zschopau
i. S. —  13 b. 346184.

Handschutzhaube für Transportwagen. —  
Gottfr. Lutter, Dortmund, Kleppingstr. 2. —  20 c. 346089.

Vorrichtung gegen das Zurückschlagen der 
Verbrennungsgase bei Gasöfen. —  Joseph Hudler, Mün
chen, Wörthstr. 23. —  36 b. 345906.

Staubentführungsvorrichtung für Polierschei
ben o. dgl. —  Heinrich Reinemann sen., Solingen, Nord
strasse 7. —  67 c. 346080.

Sicherheits - Schachtdeckel - Verschluss. —  
Fa. H. Leithäuser, Kassel. 85 d. 345986.

1 0 . 8 .  0 8 .

Selbsttätiger Speiseapparat für Hoch- und 
Niederdruckdampfkessel u. dgl., vermittels eines sich bei 
der Erwärmung ausdehnenden und dann das Speiseventil 
öffnenden Körpers. —  Hermann Sandvoss, Düsseldorf, 
Bilkerallee 213 — 15. 13 b. 346315.

Unter den Puffern bei Eisenbahnwagen an
geordnete Vorrichtung zur Verhütung von Quetschungen 
zwischen den Puffern beim Kuppeln. —  Paul Resnerowski, 
Leipzig, Weidmannstr. 4. —  20e. 346513.

Feuersichere Tür aus einem Metallkasten, 
der ein Drahtgeflecht als Träger der feuersicheren Masse 
aufnimmt. —  Leopold Rothenbücher, Fürth i. B. —  37 d. 

34&495.
Sicherheits-Vorrichtung gegen Bruch des 

Schlagzeuges von Webstühlen. —  Paul Schönherr, Chem
nitz, Salzstr. 71. —  86 c. 346334.

Literatur.
Die Gerichtsbarkeit in Patentprozessen von Dr. H erm ann 

I s a y ,  Rechtsanwalt am Kammergericht, Berlin 1908. 
F r a n z  V a h l e n .  8°.

Die Broschüre ist noch vor dem Leipziger Kongresse 
(15— 20. Juni), des Deutschen Vereins zum Schutze des ge
werblichen Eigentums erschienen und sollte wohl dazu, die
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nen, dort Stimmung zu machen. Inzwischen sind auf dem 
Leipziger Kongresse Beschlüsse gefasst worden, welche in 
derselben Richtung liegen, wie die Bestrebungen dieses 
berufenen Juristen für Patentangelegenheiten. Wenn daher 
auch die Würdigung dieser Broschüre im Hinblick auf den 
Kongress post festum kommt, so dürften die Gedanken 
des Verfassers doch bleibenden Wert behalten und bei 
der Frage der gemischten Sondergerichtshöfe, über die 
noch längst nicht das letzte Wort gesprochen ist, von Be
deutung sein können. Isay analysiert die richterliche Ge
dankenarbeit, und fasst sie in den Satz zusammen:

X A
Wenn A ist, ist B.

In Worte gekleidet, soll der Satz heissen: Ist A der 
Tatbestand der Norm, so ist B die von ihr gesetzte Rechts
folge. X ist der streitige Fall; fällt dieser unter die Rechts
norm A (Obersatz), so muss der Richter die Rechtsfolge 
B (Untersatz) aussprechen.

An diese Betrachtung knüpft der Verfasser die Frage: 
Welche Vorbildung muss der Richter zur Lösung dieser 
Gedankenarbeit besitzen und wie überwindet er die ver
schiedenen Schwierigkeiten? Er kommt zu dem Schlüsse, 
dass die bisherige juristische Vorbildung dem rechtsgelehr
ten Richter wohl die formalistische Bildung gewährt habe, 
nicht aber die sachliche Ausbildung, ohne die eine gerechte 
Urteilsfindung nicht möglich erscheint. Die Schwierigkeit 
für einen juristischen Richter liege einerseits in der Er
mittelung der Rechtsnorm und andererseits, da wo der 
Tatbestand der Rechtsnorm auch noch nicht fest steht, 
in der Ermittelung dieses Tatbestandes selbst, eine Auf
gabe, die für denjenigen zur Unmöglichkeit wird, der das 
Gebiet, dem der Tatbestand entnommen ist, nicht beherrscht. 
Gerade diese Aufgabe könne der rechtsgelehrte Richter 
mangels der erforderlichen Vorbildung nicht lösen. Wo 
es sich um G ebiete  und Lebens Verhältnisse handle, mit 

denen der Richter nicht kraft persönlicher Beziehungen 
vertraut ist, zeige sich in seinem Urteile eine W e ltfre m d 
h e it , die oft genug beklagt und die als die Weisheit des 
„grünen Tisches“ oft genug verspottet werde.

Lässt er aber die ihm selbst von Amts wegen zukom
menden Feststellungen durch den Sachverständigen vor
nehmen, so liege darin nur das Gefühl der eigenen Man
gelhaftigkeit, dass nicht er, sondern der Sachverständige 
Richter sein könne. Angesichts dessen müsse dann aber 
der Sachverständige, der in Wahrheit hier das Amt des 
Richters ausübt, auch die V e r a n t w o r t u n g  des Rich
ters tragen, d. h. s e l b s t  R i c h t e r  s e i n .

Diese klaren Begründungen für die Notwendigkeit 
der Verwendung technischer Richter, schliesst der Verfasser 
mit folgenden Worten: „Es bleibt daher nur übrig, den 
Weg zu gehen, den der deutsche Gesetzgeber bereits mit 
gutem Erfolge gegangen ist: Die Vereinigung von Juristen 
und Technikern zu einem einheitlichen Richterkollegium, 
in dessen Schoss sich die Verschiedenheit der Vorbildung 
in glücklicher Weise ergänzt.

In der weiteren Frage, ob die technischen Richter 
im Hauptamt oder im Ehrenamt zu verwenden seien, gibt 
er unter Erörterung der bekannten Für und Wider seiner

Überzeugung dahin Ausdruck, dass der technische Richter 
nur dann seine Aufgabe voll erfüllen kann, wenn er R ic h 
ter im H a u p ta m t ist. —

Es ist wohl anzunehmen, dass die Ausführungen des 
Verfassers auf die Beschlüsse der Versammlung des deut
schen Vereins zum Schutze des gewerblichen Eigentums 
nicht ohne Einfluss geblieben sind.

Im Interesse einer geordneten und sachmässigen Recht
sprechung auf dem Gebiete der Patentwesens ist es aber 
namentlich seitens der beteiligten industriellen Kreise zu 
wünschen, dass auch unsere Justizverwaltung nicht achtlos 
an ihnen vorübergehen wird. — C —

Meyers Kleines Konversations-Lexikon. Siebente, gänzlich 
neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 130,000 
Artikel und Nachweise auf über 6000 Seiten Text mit 
etwa 520 Illustrationstafeln (darunter 56 Farbendruck
tafeln und 110 Karten und Pläne) und etwa 100 Text
beilagen. 6 Bände in Halbleder gebunden zu je 12 Mark. 
(Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und 
Wien.)

Auch von dem jetzt vollendeten v ierten  Bande, der 
die Stichworte „Kielbank bis Nordkanal“ umfasst, empfängt 
man beim Durchblättern einen vorzüglichen Eindruck. 
Ganz naturgemäss wird sich die erste  Beurteilung auf die 
B e ila g e n , K a rte n  und T a fe ln  gründen, die zunächst 
ins Auge fallen. Wir zählten im ganzen 84 bunte und 
schwarze Tafeln, 22 Karten und Pläne sowie 28 zum Teil 
illustrierte Textbeilagen. Auf t e c h n i s c h e m  Gebiete 
erscheint besonderer Erwähnung wert die Beilage „Metall
bearbeitung“ , die auf zehn Seiten und mit 50 Figuren die 
wichtigen Phasen der Metallbearbeitung in geschickter Dar
stellung und in zweckmässigster Anordnung umgreift und 
den Leser vom einfachen Schmiedeherd bis zur neuesten 
amerikanischen Rundschleifmaschine führt. Weiter erwähnen 
wir die hohes Lob verdienende Beilage „Motorwagen“, 6 
Seiten und 23 Figuren umfassend und die neuesten Kon
struktionen berücksichtigend. Die Beilage „Kochherde und 
Kochmaschinen“ enthält unter anderm einen ausserordent
lich interessanten Teil über e l e k t r i s c h e  Kochapparate, 
und die Tafeln „Luftschiffahrt“ veranschaulichen die neue
sten Konstruktionen von Zeppelin, Lebaudy, Farman, 
Parseval, die entflogene „La Patrie“ ebenso wie ihren 
neuen Ersatz „La ville de Paris“ u. a. Auf der Beilage 
„Löschwesen“ fehlt weder die vervollkommte Balanceleiter 
noch die Automobilspritze, und ebensoviel des Neuen bergen 
die Tafeln „Elektrische Läutwerke und Uhren“. Alles dies 
erschöpft aber bei weitem nicht die technischen Beilagen, 
denn wir finden auch solche über „Kupfergewinnung“, 
„Leuchtgasbereitung“, „Lampen“, „Maschinenteile“, „Müh
len“, „Nähmaschinen“ und —  wieder besonders hervorzu
heben —  über „Lokomobilen und Lokomotiven“. Auch 
über die in unsere Gebiete einschlagenden Textartikel 
können wir uns nur mit dem Ausdruck vollkommenen 
Lobes äussern. Sie bieten alles, was man von einem 
bürgerlichen Normallexikon verlangen kann, und dies noch 
dazu in einer so klaren Ausdrucksweise, dass auch der 
Nichtfachmann aus den ihm dargebotenen Auskünften stets
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Aufklärung und Belehrung schöpfen wird. Wie Technik 
und Naturwissenschaften nicht zu kurz kommen, so scheint 
uns auch auf den vielen ändern Wissensgebieten stets das 
rechte Mass für jeden Artikel gefunden zu sein. Wir emp

fehlen deshalb den „Kleinen Meyer“ allen denen ange
legentlichst, die den „Grossen“ wegen seiner räumlichen 
Ausdehnung oder wegen seiner höhern Anschaffungskosten 
nicht zu erwerben gedenken.

Yerein deutscher Revisions-Ingenieure E. Y.

D ie Herren Mitglieder und die von ihnen eingeführten Gäste werden hiermit zur

15. H a itm sa m m ln i des Vereins Deutscher Remions-Ii
eingeladen. D ie Versam m lung findet gem äfs Beschlufs der K ieler H auptversam m lung

vom 6. bis 9. September 1908 
im Hörsaal für Physik (Nr. 12) der herzoglichen Technischen Hochschule in Braunschweig statt.

Tagesordnung:

2 .

3-

B e r i c h t  d e s  V o r s t a n d e s  für die Zeit vom
26. August 1907 bis 6. September 1908.
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Jahr

1907/08. -
b) Bericht der Rechnungsprüfungs-Kommission. Er

teilung der Entlastung für Vorstand, geschäfts
führenden Ausschuss und Schatzmeister.

c) Vorlage des Kostenvoranschlages für das Jahr 
1908/09 (§ 7 der Satzungen).

d) Neuwahl der satzungsgemäss ausscheidenden Mit
glieder des Vorstandes, des geschäftsführenden Aus
schusses und der Redaktions-Kommission. Vom 
Vorstand scheiden aus: Herr Prof. Gary, vom ge
schäftsführenden Ausschuss die Herren Bütow, 
Dr. Loebner und Behr. Für das verstorbene Mit
glied des Ausschusses, Herrn Otto, ist eine Er
satzwahl vorzunehmen.

Von der Redaktions-Kommission scheiden aus: 
die Herren Freudenberg, Otto und Schefler. Herr 
Freudenberg ist wieder wählbar, für die beiden 
anderen Herren sind Ersatzwahlen notwendig.

e) Bericht über den Stand der Vereinsschriften und 
die Lage des Vereinsorganes „Sozial-Technik“.

Mitteilung des Reichs-Versicherungsamtes: D ie  b e 
s o n d e r e n  G e f a h r e n  d e r  m o d e r n e n  G ro ss
g a s k r a f t m o t o r e n .
Herr Seidel: U n f ä l l e  i n e l e k t r i s c h e n  S t a r k 
s t r o m a n l a g e n  u n d  U n f a l l v e r h ü t u n g s 
v o r s c h r i f t e n .

4. Herr Braune: D i e  F a b r i k a t i o n  v o n  Z ü n d 
h ü t c h e n  u n d  S p r e n g k a p s e l n .

5. Herr Dr. Loebner: E r g e b n i s s e  d e r  P r ü f u n g  
v o n  U n f a 11 v e rs i c h e r u n g s p o 1 i c e n t e c h 
n i s c h e r  A u f s i c h t s b e a m t e r .

6. Herr Braune: Ü b e r  S p e r r d e c k e l  a n  Z e n t r i r  
f u g e n .

7. Herr Grove B e s t r e b u n g e n ,  d i e  z u l ä s s i g e  
U m f a n g s g e s c h w i n d i g k e i t  d e r  S c h m i r 
g e l s c h l e i f s c h e i b e n  z u e r h ö h e n  u n d  b e 
m e r k e n s w e r t e  U n f ä l l e  a n  S c h l e i f m a 
s c h i n e n .

8. Herr Oberingenieur H. Zeyssig, Oxygenia G. m. b. H.
Berlin: V o r f ü h r u n g  e i n e s  W i e d e r b e l e 
b u n g  s a p p a r a t e s f ü r  k ü n s t l i c h e  u n d  
n a t ü r l i c h e  A t m u n g  n a c h  Dr .  B r a t  und 
von Sauerstoff-Atmungsapparaten und Luftzuführungs
apparaten mit den neuesten zweckmässigen Vorrich
tungen.

9. T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n .
Herr H ütt: N e u h e i t e n  a n P a p i e r v e r a r 

b e i t u n g s m a s c h i n e n .
Herr Gary: B e s i c h t i g u n g  v o n  N e b e n 

b e t r i e b e n  d u r c h  t e c h n i s c h e  A u f s i c h t s 
b e a m t e  a n d e r e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n .

10. Anträge der Mitglieder.

11. Verschiedenes.

Im Anschlüsse an die Sitzungen sind Besichtigungen der Mühlenbauanstalt von A m m e, G iesecke
&  K onegen, der Aktiengesellschaft für Jute- und Flachsindustrie sowie der Zuckerwarenfabrik von Louis 
Hirsch in Aussicht genom m en, an die sich ein Ausflug nach Goslar i. H. anschliefsen soll.

Der "Vorsitzende.

G ä s t e  s i n d  w i l l k o m m e n .
Prof. M. G a r y .

Fftr d i« Schriftleitung verantwortlich: Regierungarat L u d w i g  K o l b «  in Ghross-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Bekäm pfung der Bleigefahr im G ew erbe der Anstreicher, Maler etc.
Von Gewerbeinspektor K

Anhang.1)

Verordnung.
A. (V erkehr)

§ 1. A ls  Bleifarben haben alle Farben zu 
541 gelten, deren Farbstoff 10 oder mehr G ew ichtspro

zente Blei enthält.
§ 2. A lle  Behältnisse für Bleifarben müssen

510 in ihrer unteren H älfte einen ringsumlaufenden, stets 
deutlich erkennbaren, hellblauen Streifen von min
dest 4 cm. Breite tragen.

010 D en gew erblichen Aufsichtsorganen steht das 
Recht zu, Farbengefäfsen Proben bis zu 3 g r  zu ent
nehmen.

Jedem Behältnisse, in w elchem  Bleifarbe ver-
550 kauft wird, ist eine Belehrung über die gebotenen 

Gebarungen mit diesen Farben anzufügen.
§ 3. Bleifarben dürfen nur in Mengen unter

549 einem und über 2 0 0  k g  in trockenem , pulverigem  
Zustande in den V erkehr gebracht werden. D er 
V e rk a u f von Bleifarbenstücken ist unzulässig. M en
gen innerhalb der obigen Grenzen müssen mit 
einer Flüssigkeit verrieben sein, die beim V ertro ck 
nen keine zerreiblichen Farbenrückstände hinterläfst.

Zum  Verrühren von Bleifarben mit Flüssig
keiten, zum V erreiben derselben am  Steine sow ie 
endlich zu allen Arbeiten mit mehr als 10 °/0 Blei 
enthaltenden Glasuren dürfen jugendliche und 
weibliche H ilfsarbeiter nicht verw endet werden.

”  ]) Die seitlich herausgesetzten Zahlen geben jene 
Seiten an, auf welchen die Begründung der bezüglichen 
Textstelle zu finden ist.

a r l H a u c k  in Tetschen. (Schluss.)

511 § 4. A lle  Bleifarben sind derart mit einem
seitens der G ew erbebehörde zu genehm igenden Mit
tel *) zu denaturieren, dafs ’ /4 m gr der als trocken 
gew ogenen Farbe a u f der Zunge zerdrückt noch 
deutlich den G eschm ack des Denaturierungsmittels 
erkennen läfst.

530 D ie  Kontrolle über die vorschriftsmäfsige
Denaturierung obliegt d e n ..................

B . (B esteller)

«s . §  5. , Besteller von Anstreicher-, Maler- oder
Lackiererarbeiten 2) haben, soferne diese Arbeiten 
aufserhalb der fixen Betriebsstätten der bestellten 
Gew erbetreibenden vorgenom m en werden müssen, 
den Arbeitern einen sauberen, genügend warm  zu 
haltenden, hellen und zugfreien Raum, der der Zahl 
der Arbeiter entsprechende Sitzgelegenheiten bietet, 
beizustellen. D er Raum muis den Arbeitern erm ög
lichen, sich unbehindert um zuziehen, und sowohl 
die Strafsen- und Schutzkleider wie auch m itge
brachte Effekten oder Speisen einwandfrei aufzu
bewahren.

494 D er Gewerbsinhaber hat den Besteller gegen 
Erhalt eines B eleges au f die ihm obliegende V e r
pflichtung aufm erksam  zu machen.

(!. (A rbeitgeber)

Im folgenden sind unter „G ew erbsinhaber“ 
stets die Besitzer von Gew erbebetrieben zu ver

l) Diese allgemeine Fassung wurde gewählt, um 
nicht von vorneherein an ein bestimmtes Mittel gebunden 
zu sein.

2) Also ohne Rücksicht auf die Art der verwendeten 
Farben (Siehe Fussnote I Seite 493 links I)
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stehen, die einer Bleifarben verarbeitenden G e
w erbeart an geh ören .*)

494 ' § 6. Bei Arbeiten in der dem bestellten G e
werbsinhaber eigenen Betriebsstätte erwächst die
sem die im ersten A bsätze des § 5 angegebene 
Verpflichtung.

492 D ie Gew erbsinhaber haben ferner den H ilfs
arbeitern Schutzkleider beizustellen, w elche einer 
besonders bekannt zu m achenden V orschrift ent. 
sprechen. D er A rbeitgeber ist verpflichtet, die

493 Schutzkleider nach einer 2— 3 wöchentlichen V e r
wendung gegen reine umzutauschen.

0S2 Jeder A rbeiter hat am M ontage vom  G ew erbs
inhaber ein reines Handtuch zu bekom m en.

493 Für die R ückgabe der Schutzkleider und H and
tücher haftet jeder A rbeiter im gleichen Sinne und 
U m fange wie für die ordnungsm äfsige Rückstellung 
ihm beigestellter W erkzeuge und Arbeitsbehelfe.

531 § y. D en A rbeitern sind durch die G ew erbs
inhaber W aschgeräte beizustellen, w elche aus einem 
W aschbecken, einem Frisch- und Schmutzwasserge- 
fäfse, einer Bürste und Seife zu bestehen haben. 
Je 2,5 1 Inhalt des Frisch- bezw. Schm utzwasserge- 
fäfses entsprechen einer die W aschvorrichtung b e
nützenden Arbeitsperson. D ie vollen Gefäfse müssen 
leicht transportabel sein. D ie W aschgeräte sind 
in dem im § 5 bezw. 6 erwähnten Raum e unter
zubringen.

532 Ein Auslaufbrunnen in einem gedeckten, zug- 
und frostfreien Lokale kann für 10 Mann eine 
W aschvorrichtung ersetzen.

550 § 8. Farbm ühlen und Reibplatten sind tun
lichst aufserhalb der eigentlichen W erkstätten und 
unbedingt aufserhalb der im § 5 bezw. 6 ange
gebenen Räum e aufzustellen.

Zum A blösen  alter Farbenanstriche oder un-
471 gebrannter Bleiglasuren sind den Arbeitern geeig-
549 nete H ilfsm ittel z u m  staubfreien Vollführen dieser 

A rbeit zu beschaffen (Lötlam pe, Seifen- oder Laugen
steinlösung).

533 Zum  Trockenschleifen sind mit Aspiration ar
beitende W erkzeu ge zu verw enden. Nur wo diese 
nicht anwendbar sind, darf von Hand aus trocken 
geschliffen werden. D as Nafsschleifen ersetzt das 
Schleifen mit einem aspirierendem W erkzeuge nur, 
wenn die verw endete Anfeuchteflüssigkeit den Schleif
staub dauernd festhält.

eso D ie  Fufsboden der W erkstätten sind genügend
häufig mit Stauböl zu streichen, oder es ist V o r
kehrung zu treffen, dafs sie stets feucht erhalten 
werden (Zement-, Asphalt- etc. Böden).

]) Die Behauptung eines z. B. Anstreichermeisters: 
hBei mir werden keine Bleifarben verwendet,“ bietet dem
nach keine Handhabe zur Umgehung dieser Bestimmungen.

A usgenom m en von dieser Bestim m ung sind die 
Arbeitsräum e der Glas- und Tonw arenm aler.

531 § 9. A ls besondere Schutzvorrichtungen sind 
den Arbeitern Pinselträger an den Farbengetäfsen, 
Tropfringe an den Pinseln und Trichter für das 
Eim üllen trockener Farben beizustellen. D ie Rühr- 
hölzer müssen die Ränder der Farbenbehälter um 
mindest 15 cm überragen; zum Ü berleeren trockener

»49 Farben sind Rohr-H ohlschaufeln zu verwenden.
532 § 10. D ie D auer der Arbeitspausen und der 

normalen Arbeitszeit ist durch bestim m te Zeitanga
ben zu fixieren, w elche dem zuständigen G e werbeauf- 
sichsam te bekannt zu geben sind. D ie Fixierung 
hat bei allen hier in Betracht kom m enden Betrieben 
innerhalb eines Genossenschafts- oder Krankenkas- 
sensprengels gleichartig zu erfolgen.

D ie M ittagspause ist hierbei mit mindest 1 Stun
de und 10 Minuten, jede andere Pause mit mindest 
25 Minuten zu bem essen.

551 § n .  D ie G ew erbsinhaber haben den H ilfs
arbeitern in ihr Arbeits-, Krankenkassen- oder 
Lohn - Verrechnungsbuch eine von A m ts wegen 
besonders zu verlautbarende farbig gedruckte A u f
klärung einzukleben.

493 § 12. A rbeiter, w elche seitens der Gew erbs-
532 inhaber wiederholt fruchtlos verwarnt wurden, weil 

sie die Schutzkleider oder W aschvorrichtungen nicht 
vorschriftsm äfsig benützten, (Abschnitt D) können 
ohne K ündigung entlassen werden.

1). (A rbeitnehm er)

492 §1 3-  D ie A rbeiter der sub C  gekennzeichneten
G ew erbsinhaber sind verp flich tet, während der 
ganzen Arbeitszeit die ihnen übergebenen Schutz
kleider zu tragen, während der Mahlzeiten (Pausen)

549 aber abzulegen. D as Essen, Rauchen und T a b a k 
kauen in den Arbeitskleidern und vor erfolgter 
W aschung ist verboten.

533 D as Trockenschleifen mit der H and d arf nur, 
wenn eine andere Schleifm ethode unanwendbar, 
dann aber stets nur mit verbundenen A tem öffnun
gen vorgenom m en werden. Zum Nafsschleifen sind 
die vom  Gew erbsinhaber beigestellten Flüssigkeiten 
zu verw enden. D esgleichen darf das Überfüllen

471 trockener Farben nur mit verbundenem  Munde ge-
534 schehen. D as A bkratzen trockener Anstriche und 

das trockene A ufkehren verschütteten Farbenm ehles 
ist unzulässig.

G. (A usführung.)

§ 14. Gewerbsinhaber, w elche die Bestim 
m ungen dieser V erordnung übertreten, können, 
soferne nicht die strengeren Bestim m ungen des 
Strafgesetzes in A nw endung kom m en, mit Geld- 
bufsen von . . . .  bis . . .  . Mark belegt werden.
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493 A rbeitern, w elche der N ichtbefolgung der ihnen 
□32 durch diese Verordnung auferlegten V erpflichtun

gen überwiesen werden, können über A n trag  des 
zuständigen G ew erbe-A ufsichtsam tes Lohnabzüge 
v o n  bis . . . .  M ark zugunsten der K ran ken
kasse, der sie angehören, durch die G ew erbebe
hörde zudiktiert werden. Für die Einlieferung 
dieser Beiträge haftet der Gewerbsinhaber.

§ 15. D ie vorstehenden Bestim m ungen treten 
a m ...................in W irksam keit. Mit dem Inkraft
treten dieser V erordnung erlöschen die bisher gel
tenden .•.............. (Zahl und Datum  des bestandenen
V o rs c h r ifte n )..............

551 NB. A ufserhalb des Rahm ens einer V erord 
nung stehen die V o rsch läge hinsichtlich der B e
lehrung der A rbeiter durch die Aufsichtsorgane, der 
Schaffung einer Reichsversuchsanstalt, der Subven
tion einer Maler- und Anstreicherzeitung etc. etc.

Merkblatt
für Arbeiter, w elche Bleifarben verarbeitenden G e

werben angehören.
1. Bleifarben sind giftig 1 Krankheitsausbruch 

oft erst nach Jahren, w e n n  ö f t e r  a u c h  n u r  
k l e i n e  B 1 e i f  a r b e n m e n g  e n v e r s c h l u c k t  
o d e r  e i n g e a t m e t  w e r d e n .  Leiden schm erz

haft und langwierig.
2. Bleifarbengefäfse tragen einen ringsum lau

fenden, blauen S tre ifen ; Bleifarben schm ecken nach 
dem Denaturierungsm ittel (bitter) [Zweck: W arnung 
zur Vorsicht]. Bei bitterem  G eschm ack im Munde 
diesen sofort aussp ü len ; ausspucken !

3. In der vorgeschriebenen Arbeitszeit Schutz
kleider tragen, bei den M ahlzeiten (Pausen) aber ab
legen ! V o r Mahlzeiten H ände und Schnurrbart gründ
lich w aschen! Essen, Rauchen und Tabakkauen in 
Arbeitskleidern oder ungew aschen verboten! [Ursache: 
Farbenübertragung von den K leidern oder Händen 
in den Mund sonst m öglich.]

4. Jeder A rbeiter hat binnen 2— 3 W ochen einen 
reinen Schutzanzug und jeden M ontag ein frisches 
H andtuch zu bekom m en. [Ursache: W ie bei Punkt 3.] 
Für beides haftet der Arbeiter.

5. Beim Loslösen trockener Farben (Glasuren) 
sind die beigestellten H ilfsmittel zu benützen! D a s
selbe gilt beim Überfüllen trockener Farben und 
beim  Schleifen. (Hohlschaufel, Trichter, Schleifflüssig
keit, Schleifapparat.) Trockenschleifen nur wenn an
ders unm öglich; stets hierbei und beim  Arbeiten mit 
trocknen Farben Mund verbin den! [U rsach e: B lei
farbenstaub ist der grölste Feind des Bleifarben
arbeiters ; er wird eingeatm et, dringt au f die K örp er

haut, legt sich in Bart und Haare.] Pinselträger, 
Tropfringe (wo angängig) und reichlich lange Rühr- 
hölzer verw en d en ! [Zweck: M öglichste Reinhaltung 
der Hände.]

6. W er den Punkten 3 oder 5 unvollkom m en 
entspricht, kann durch die Behörde mit . . . .  bis . . . .  
Mark Lohnabzug, wer 3 trotz wiederholter Mahnung 
nicht befolgt, vom  G ew erbsinhaber mit Entlassung 
bestraft werden.

7. Em pfohlen w ird : Fette Speisen essen, Milch 
trinken, N ägel kurz schneiden [Zweck: Fett mil
dert die Bleigefahr, N ägel bergen Schmutz.] A lk o 
h o l1) meiden, [U rsache: Vergröfsert die Em pfind
lichkeit gegen Blei.] Trinkgefäfse nie am Rand an
greifen, [Ursache: Beschmutzung].

»Bei jedw eder Erkrankung den A rzt au f den 
B eru f aufmerksam  m achen [Z w eck : Blei erzeugt 
leicht mifsdeutbare Krankheitserscheinungen].«

Merkblatt
für Inhaber Bleifarben verarbeitender Gewerbe.

1. A lle  Behältnisse für Bleifarben müssen in 
ihrer unteren H älfte einen ringsumlaufenden, stets 
deutlich erkennbaren, hellblauen Streifen von mindest 
4 cm Breite tragen.

2. E s ist den gew erblichen Aufsichtsorganen zu 
gestatten, den allen Farbenbehältern Farbenproben 
bis zu 3 gr zu entnehmen.

3. D ie Besteller von A rbeiten, die aufser der 
Betriebsstätte des Gewerbsinhabers ausgeführt werden 
müssen, sind durch den genannten gegen Bestätigung 
aufmerksam zu m achen, dafs sie zufolge § 5 der
M. Verordnung Z : ................. v ........................R .G.B1.
Nr..................verpflichtet sind, den Arbeitern einen
sauberen, genügend warm zu haltenden, hellen und 
zugfreien Raum, der der Zahl der Arbeiter entsprechen
de Sitzgelegenheiten bietet, beizustellen. D er Raum 
mufs den Arbeitern erm öglichen, sich unbehindert 
umzukleiden und sowohl die Strafsen- und Schutz
kleider, wie auch m itgebrachte Effekten oder Speisen 
einwandfrei aufzubewahren. D ie gegen Rückschein er
folgte Postaufgabe der erwähnten Belehrung ersetzt 
eine andere Bestätigung. Bei Arbeiten, die in den 
W erkstätten gem acht werden können, hat der G e
werbsinhaber den oben gekennzeichneten Raum  zu 
beschaffen.

4. bis inkl. 9..................
_________  . .•■  • » '■>.') .1 ('

x) Hier wurde der Alkoholgenuss während der Arbeit 
nicht verboten sondern nur empfohlen, weil die Befolgung 
des Verbotes schwer überwachbar (flache Flaschen in den 
Taschen) und erfahrungsgemäss Alkoholiker den Entzug 
des Branntweins w ährend der Arbeit nach dieser r e i c h 
l i ch wett machen!
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(Hier können die § §  6 A bsatz 2 bis inkl § i i  
der Verordnung wörtlich w iedergegeben werden.)

10. Jugendliche und weibliche H ilfsarbeiter dür
fen zum Verrühren von Bleifarben mit Flüssigkeiten, 
zum V erreiben derselben am Steine, sowie zu allen 
Arbeiten mit mehr als io»/o Blei enthaltenden G la
suren nicht verw endet werden.

11. D ie Gewerbsinhaber sind verpflichtet, sich 
mit den für Arbeitnehm er (besonderes Merkblatt) 
geltenden V orschriften vertraut zu m achen, und die 
Arbeiter hinsichtlich der B efolgung dieser V orschrif
ten m öglichst zu überwachen. Arbeiter, w elche wieder
holt bei der Übertretung des Punktes 3 *) des eben 
erwähnten M erkblattes betreten und fruchtlos ver
warnt w urden, können ohne K ündigung entlassen 
werden.

12. D ie Gewerbsinhaber sind verpflichtet, seitens
der Behörde den Arbeitern zudiktierte Strafabzüge 
rechtzeitig a n .............. abzuführen.

13. Gewerbsinhaber, w elche obigen V orsch rif
ten nicht nachkom men, können, soferne nicht die 
strengeren Bestim m ungen des Strafgesetzes in A n 
w endung komm en, mit Geldbufsen von . . . .  bis . . .  . 
M ark belegt werden.

Beiblatt.3)
491 1. A u f  dem H olztäfelchen I wurde ein schw ar

zer Strich zur H älfte mit einem einm aligen Anstrich 
mit reinem Bleiweifs und zur H älfte mit einem ein
m aligen Anstrich, der aus 1 T eil Bleiweifs und
0,47 T eilen  (Äquivalent) M agnesium sulfat (ent
wässert) bestand, versehen. D as Durchschim m ern 
des schwarzen Striches läfst einen Schlufs a u f die 
D eckkraft der beiden Farben zu.

510 2. D as mit Papier überspannte H olztäfelchen
II trägt 3 Paar Farbenkleckse. D iese Farbenflecke 
sind der Reihe nach erzeugt m it :

A . G em enge von Zink- und Bleiweifs mit io°/tf 
Bleigehalt (als Metall berechnet).

B. Reines Bleiweifs.
C. Reines Minium.
D ie links herablaufende Farbenkleckskolonne 

wurde im ölfrischen Zustande mit Schw efel-A m m o
nium betropft. Selbstredend könnte zw ischen A  
und B eine ganze Farbenskala verfärbter Flecken

1) Hier könnte am Merkblatte für Gewerbsinhaber 
der § 3 als „Anmerkung“ abgedruckt werden.

2) Dies bezieht sich auf die der Arbeit beigelege
nen Material- und Streichproben.

eingeschoben w erden, w elche einen annähernden 
Rückschlufs a u f den Bleigehalt einer Farbe gestattet.

510 3. P robeglas III enthält ein G em enge von 
18,75 Gew ichsteilen Zinkweifs und 1,25 G ew ichts
teilen Bleiweifs. Zirka 5°/0 des T otalgew ichtes sind 
dann durch Blei gebildet. D ie trockene Farbe 
zeigt das lockere flockige A ussehen des Zinkweifses

äii 4. Probegläschen Nr. 6 enthält geraspeltes 
Q uassienholz

511 5. P robegläschen I enthält einen bei normaler 
Tem peratur aus 20 Gewichtsteilen W asser und 1 
Gew ichtsteil Quassienholz hergestellten A u szu g 
des Bitterstoffes.

5U 6. D as P robegläschen V II enthält denaturiertes 
Bleiweifs, das Gläschen No. I V  denaturiertes Minium.

äu 7. Im Probeglase II ist Rohrzucker enthalten, 
der mit dem A u szu ge aus dem h u n d e r t s t e n  
T eile seines G ew ichtes Q u a s s i a  benetzt und 
wieder getrocknet wurde. (Die leichte Bräunung 
des Präparates rührt von einer schw achen Ü berhit
zung beim Trocknen desselben her).

5U 8. D ie G egenüberhaltung des Gläschens I 
und des Gläschens IX , w elches doppeltraffinierten 
Glättefirnis enthält, lehrt, dafs eine eventuelle Fär
bung durch das Denaturierungsm ittel ganz gegen 
die durch den Firnis erzeugte verschwinden w ü rd e1). 
G läschen 10 enthält verriebenes denaturiertes, X I 
nicht denaturier tes Prima-Bleiweifs. E ndlich  wurde 
zum V ergleiche das Brettchen III mit den aturiertem , 
das Brettchen IV  mit undenaturiertem Bleiweifse 
gestrichen.

5,2 9. D ie aus M ajolikam asse gefertigten T ä fe l
chen I und II —  ersteres mit Glasur aus denatu
riertem, letzteres aus undenaturiertem Minium zusam 
m engesetzt, —  zeigen nur dadurch eine V ersch ie
denheit, dafs das eine zu stark (I), das andere zu 
schw ach mit Glasurm asse (bestehend aus 2,3 
Minium, 1,5 Quarz, 1,3 Feldspat, 1,3 B orax, 0,4 
K reide, 0,3 Kaolin) übergossen wurden; der Ü b er
zug beider ist wie bei so kleinen Gegenständen 
öfter ungleichm äfsig. D as Probeglas V III enthält 
einen T eil der verw endeten, aus denaturiertem 
Minium gefertigten Glasurmasse.

10. Zur Veranschaulichung, wie grofs diese 
M enge ist, habe ich im Probegläschen V  e in  
Gramm  Bleizucker untergebracht.

529 11. D as im Probeglase V II enthaltene B lei
weifs w iegt 10 gr.

!) Eine Bleichung des 'Quassienextraktes mit Kno
chenkohle etc. wird wohl kaum je notwendig sein.
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Die technische Aufsicht in der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft.
In der G e n o s s e n s c h a f t s v e r s a m m l u n g  

der deutschen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft zu 
P o s e n  am 22. Juni d. Js. ist von Herrn E u g e n  
M a h l a u  in F r a n k f u r t  a. M. ein Gutachten über die 
Unfallverhütungsbestrebungen des Genossenschafts
Vorstandes erstattet worden, das nachstehend zum 
A bdruck gebracht wird. D ie Ausführungen des B e
richterstatters gewinnen gerade für die Öffentlichkeit 
ein erhöhtes Interesse, weil hier einm al in einwand
freier rechnerischer Begründung die Bedeutung und 
der W ert einer sorgfältigen Beaufsichtigung der G e
w erbebetriebe dargetan wird, ein wichtiges Moment 
in unserer U nfallverhütungsgesetzgebung, das leider 
noch im m er vielfach verkannt und zuw eilen ganz 
falsch beurteilt wird. H err E u g e n  M a h l a u ,  der 
schon a u f der V ersam m lung in München der tech 
nischen A ufsicht das W ort geredet hatte im H inblick 
au f das rapide Anw achsen der Entschädigungssum 
men im Buchdruckergew erbe, hat diesm al diese Frage 
vom  rein kaufm ännischen Standpunkte behandelt und 
damit den K ern der Sache nicht aus den A ugen 
verloren. Seine W orte  dürften a u f die G enossen
schaftsversam m lung einen nachhaltigen Eindruck ge
m acht haben. Sie haben aber auch einen bleiben
den W ert für alle diejenigen Betriebsinhaber, weiche 
noch im mer auf dem Standpunkte verharren, dafs die 
A ufw endungen für die U nfallverhütung das G ew erbe 
in unnötig hoher W eise  belasten und dafs, wie man 
es häufig hört, bei der ganzen Sache nichts heraus
käme. D ie Forderungen der U nfallverhütung finden 
eine Grenze, wenn der A ufw and, den ihre Erfüllung 
erheischt, in keinem Verhältnis zu den erreichbaren 
V orteilen steht. D iese Grenze im Einzelfalle zu er
kennen, ist häufig sehr schwierig, sodafs sehr wohl 
M einungsverschiedenheiten über die Zulässigkeit oder 
Unzulässigkeit von unfalltechnischen Forderungen 
entstehen können. A u fgab e einer gerechten B eur
teilung ist es in diesem  Falle, die vorgebrachten E in 
w ände scharf zu prüfen und nötigenfalls au f das 
zulässige Mafs zurückzuführen. E s  d arf dabei der 
Gesichtspunkt nicht aus dem A u g e  gelassen werden, 
dafs die Unfallverhütung nicht etwa um ihrer selbst 
willen gepflegt wird, sondern dafs sie als Faktor im 
W irtschaftsleben zu gelten hat. D en richtigen Mafs- 
stab gibt dabei an die H and der rechnerische N ach
weis, das Zahlenexem pel, wenn sein Ergebnis den 
Gesetzesforderungen und den humanitären und ethi
schen Bestrebungen an die Seite gestellt wird. H ier 
die richtige L ösun g zu finden, erfordert viel Geschick, 
W issen und Takt.

D ie sorgfältigen und vorsichtigen zahlenmäfsi- 
gen Erm ittelungen, durch w elche sich der Bericht

erstatter ein hohes Verdienst um die U nfallver
hütung erworben hat, legen in überzeugender und 
klarer W eise  den Beweis dafür ab, dafs die von dem 
V orstande der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft ein
geschlagenen W e g e  nicht nur im Sinne der bestehen* 
den G esetzgebung die richtigen, sondern auch für 
den Geldbeutel der Berufsgenossen die billigsten sind.

D ieses Gutachten verdient die weiteste V erbrei
tung und es m öge deshalb in voller Ausführlichkeit 
hier fo lg e n :

Meine Herren 1
Schon in München mufste ich mich davon über* 

zeugen, dafs über die U nfallverhütung noch immer 
in der V ersam m lung eine andere A uffassung besteht, 
als der Genossenschafts-Vorstand sie nach eingehen
der W ürdigung der Verhältnisse gewonnen hat. W ä h 
rend die G enossenschafts-Versam m lung eine immer 
wieder hervortretende A bn eigung gegen eine syste
matisch betriebene Unfallverhütung zeigt, steht er 
au f dem Standpunkt, dafs die für Unfallverhütung 
aufzuwendenden K osten schon sehr erhebliche sein 
dürfen, ohne dafs der Genossenschaft daraus ein 
m aterieller Schaden erwächst und ebenso, ohne dafs 
dem einzelnen Mitglied au f die D auer ein O pfer zu 
gem utet wird, w elches es für die Zukunft höher be
lastet. Ich meine nun, wenn der Genossenschafts
Vorstand in einer so wichtigen Sache in bestim m ter 
Richtung entschieden hat, dafs dann doch auch die 
G enossenschaftsversam m lung zunächst in eine ein
gehendere Prüfung der ganzen Materie eintreten sollte, 
ehe sie eine entgegengesetzte Stellung einnimmt, und 
ich will es versuchen, hierzu den A n lafs zu geben.

Schon das in München von mir betonte unge
heuerliche A nschw ellen der jährlich für Entschädi
gungen von uns aufzubringenden Sum m en (der Betrag 
ist nunmehr a u f Mk. 528586,10 gestiegen, hat also 
seitdem noch um rund Mk. 80000.—  zugenom m en) 
läfst die Frage berechtigt erscheinen, ob wir als 
kluge K aufleute handeln, wenn wir an A ufw endun
gen für die U nfallverhütung sparen. Ich gebe zu
nächst gerne zu, dafs es ganz aufserordentlich schwer 
ist, ein vollständig klares Bild darüber zu gewinnen, 
ob die U nfallverhütungsbestrebungen mehr ersparen, 
als sie Aufw endungen verursachen. Hierbei haben 
wir vorerst zw ei Punkte vollständig auseinander zu 
halten, die gew öhnlich zusam m engew orfen w erden; 
es sind dies einerseits die Kosten für A nbringung g e
nügender Schutzvorrichtungen und andrerseits die 
Aufw endungen für eine sorgsam e Beaufsichtigung 
der Betriebe im unfalltechnischen Sinne. Bezüglich 
des ersten Punktes werden Ihnen heute weitere Zuj 
mutungen in keiner W eise gestellt, als sie in den

*



674 S O Z I A L - T E C H N I K 30. Heft

von Ihnen genehmigten U nfallverhütungsvorschriften 
enthalten sind. D a diese Vorschriften eigentlich 
schon von jedem  Mitglied in jeder Beziehung b e
folgt sein müfsten, so kann man nicht davon sprechen, 
dafs die von den Aufsichtsbeam ten bei ihren B esich
tigungen getroffenen Anordnungen eine neue B e
lastung darstellen. A ls  Kosten der Unfallverhütung 
können daher im. allgem einen nur die Gehälter und 
die Reisekosten der Aufsichtsbeam ten betrachtet wer
den. D ie Aufsichsbeam ten sind nunmehr, und das 
ist der grofse und doppelte W ert unserer neuen 
Unfallverhütungsvorschriften, in jeder Beziehung ge
bunden, nur solche Anordnungen zu treffen, die in 
den Vorschriften begründet sind. Sie können sonach 
nur denjenigen M itgliedern A u flag en  m achen, die 
noch nicht alle notwendigen und vorschriftsm äfsigen 
Sicherheiten für die bei ihnen beschäftigten Personen 
geschaffen haben, und wirken damit im Sinne aus
gleichender G erechtigkeit; denn es ist nicht mehr 
als billig, dafs das, w as der eine an K osten für die 
Erhaltung des Lebens und der Gesundheit seiner 
A rbeiter und für die Schonung der Genossenschafts
kasse durch Verm eidung von entschädigungspflichtigen 
U nfällen aufwendet, auch ebensogut und im gleichen 
Mafse von allen ändern geleistet wird.

Ich darf also behaupten, dafs es unlogisch wäre, 
die U nfallverhütung darum als eine Last anzusehen, 
weil die Aufsichtsbeam ten in einzelnen Fällen g e
zwungen sind, einem Mitglied Kosten für die bisher 
von ihm versäum ten Vorkehrungen zur U nfallver
hütung zu verursachen. W ir haben uns somit nur 
mit der einen Frage zu beschäftigen, bringen die für 
die Beaufsichtigung der Betriebe aufzuwendenden 
K osten der G enossenschaft einen so grofsen Nutzen 
durch Ersparung an U nfällen und dadurch an Ent
schädigungsleistungen, dafs sie als eine im kaufm än
nischen Sinne vernünftige A n lage  angesehen werden 
können. Zur Beantwortung dieser Frage gibt uns 
die heutige Statistik, wenn auch keine direkte A n t
wort, so doch ziem lich w ertvolle Aufschlüsse.

D ie  durchschnittliche, jährliche Entschädigung 
für einen entschädigungspflichtigen U nfall beträgt 
178 Mark Zur Berechnung dieses Betrages wurde 
der 22 jährige Durchschnitt aus allen in diesem Zeit
raum gezahlten Entschädigungen gezogen. D a  somit 
durchschnittlich jeder entschädigungspflichtige Unfall 
eine lange andauernte Belastung von jährlich 178 Mark 
hervorruft, mufs der durch ihn der Genossenschaft 
zugefügte Schaden in der H öhe eines Kapitals be
rechnet werden, das jährlich 178 Mark Zinsen trägt. 
D ieses Kapital, auf Grund eines Zinssatzes von 4°/u 
Errechnet, beträgt alsdann 4450 Mark. D a  nun 
ferner entsprechend der jährlich gezahlten E ntschä
digungssumm e eine R ücklage zum Reservefonds zu

m achen ist und zw ar in H öhe von 8 °/o , so würde 
zu diesem Kapital noch ein weiteres von 356 Mark 
zu rechnen sein, und es wäre alsdann der kapi
talisierte Schaden eines jeden U nfalles 4706 Mark. 
D iese Rechnung w äre unum stöfslich richtig, wenn 
die D auer der Rentengew ährung für den einzelnen 
Unfall eine unbegrenzte wäre. E s läfst sich heute 
leider noch nicht statistisch ganz genau feststellen, 
in w elchem  U m fang das Erlöschen der einzelnen 
Rentenzahlungen au f den kapitalisierten, durchschnitt
lichen Schadensw ert des einzelnen Unfalls herab
mindernd einwirkt, weil die G enossenschaft noch 
nicht lange genug besteht. A u f  eine K leinigkeit 
dürfte es aber hier auch nicht ankom men, und ich 
bitte deshalb mit der 22jährigen Statistik vorlieb zu 
nehmen. Im 22jährigen D urchschnitt erlöschen 
rund 37 °/0 der rentenpflichtigen Fälle, es w äre som it 
hier auch der kapitalisierte Schadensw ert ensprechend 
zu vermindern, sodafs er sich von 4708 Mark 
au f rund 3000 M ark ermäfsigt. D iese Sum m e von 
rund 3000 Mark bedeutet somit denjenigen K apital
verlust, den die G enossenschaft durchschnittlich durch 
jeden entschädigungspflichtigen U nfall erleidet und 
es ist um gekehrt der Gewinn für die Genossenschaft, 
der ihr durch die Aufsichtstätigkeit eingebracht wird, 
gegenüber den für sie gem achten Anfw endungen 
für jeden einzelnen verhüteten U nfall in gleicher 
H öhe zu veranschlagen. Nun ist die Zahl der jäh r
lich neu hinzutretenden entschädigungspflichtigen U n
fälle, die im 22jährigen D urchschnitt 137 beträgt, 
von Jahr zu Jahr gestiegen und betrug im Jahre
1905 422, 1906 425 und im letzten Jahre 428, also 
das D reifache des Durchschnitts. A n  kapitalisiertem 
Schaden hat die Genossenschaft sonach im letzten 
Jahre allein einen V erlust von 1284000 Mark g e
gen 1275000 Mark und 1260000 Mark in den 
V orjahren erlitten und diese alljährlichen Verluste 
nehmen noch im mer etwas zu. G egenüber diesem 
jährlichen Schaden, der heute i 1/1 Million beträgt, wur
den bisher zu seiner V erhütung 12000 Mark aufge
wendet, also nicht ganz ein Prozent. H aben wir es 
nun auch hier nicht mit absolut genauen, sondern zum 
T eil noch au f Schätzungen beruhenden Zahlen zu 
tun, so kann doch nicht bezw eifelt werden, dafs sie 
im grofsen und ganzen richtig sein werden und g e 
nügende Anhaltspunkte für die rechnerische B ew er
tung der U nfallasten bieten. Bedauerlich ist es da
gegen, dafs man niem als in der L age sein wird, einen 
positiven N achw eis zu führen, w ieviel U nfälle durch 
die auf U nfallverhütung gerichtete T ätigkeit verm ie
den werden und w elcher zahlenm äfsige indirekte 
Nutzen daher der Genossenschaft durch sie gebracht 
wird. Sonst bestände m einer Ü berzeugung nach 
auch längst keine Opposition mehr gegen die Un*
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fallverhütung. Ein sehr beachtensw ertes Streiflicht 
wirft nun die Statistik des Geschäftsberichts unserer 
G enossenschaft au f diesen Punkt. E s wird hier fest
gestellt, dafs bis 1905 die Zahl der in jedem  Jahr 
neu hinzukom m enden, zur Entschädigung führenden 
U nfälle nicht nur absolut, sondern auch im V erh ält
nis regelm äfsig gestiegen ist. V o n  1905 an aber ist 
im letzteren Sinne ein Fallen dieser Zahlen einge
treten und zw ar kom m en au f das Jahr 1905 3,17,
1906 3,10 und 1907 2,99 U nfälle au f 1000 versicherte 
Personen. Man gestatte mir zu behaupten, beweisen 
kann ich es nicht, dafs diese Erscheinung au f die 
intensivere U nfallverhütung zurückzuführen ist. W äre 
dies der Fall, so hätte die U nfallverhütung im ver
gangenen Jahr gegenüber dem Kulm inationsjahr 25 U n
fälle erspart, die nach den vorherigen Ausführungen 
einen kapitalisierten Schaden von 75000 M ark in 
einem einzigen Jahre von der G enossenschaft abge
wendet hätten. D och  wie gesagt, hier kann man 
nur behaupten, nicht beweisen. Immerhin ist als 
günstig für diese Behauptung zu beachten, dafs diese 
V orteile nun schon 3 Jahre lang sich regelm äfsig 
zeigen und sogar verstärken.

Ganz aufserordentlich gewinnt aber meine vor
stehende Behauptung, dafs die Unfallverhütung die 
Besserung verursacht habe, an W ahrscheinlichkeit, 
wenn man die Unfallstatistik genauer prüft. Dafs 
die Zahl der U nfälle sich von Jahr zu Jahr steigert, 
ist bei dem W achstum  der Genossenschaft eine natür
liche Erscheinung. D as Mafs dieser Steigerung ist 
aber von A nfang an ganz bedeutend gröfser gewesen 
als das des W achstum s der Genossenschaft. Nun 
nimmt es aber von Jahr zu Jahr ab und es ist ganz 
besonders interessant, dafs dieses Mafs der Steigerung 
in den jährlichen Unfallzahlen für solche Unfälle, die 
sich n i c h t  an M aschinen ereignet haben, sehr viel 
weniger abgenom m en hat, als das der M a s c h i n e n 
u n f ä l le ,  das namentlich seit 1901 ganz aufserordent
lich zurückgeblieben ist gegen die Steigerung der 
U nfallzahlen für alle anderen Unfälle. So ist in 
den letzten beiden Jahren der Prozentsatz der Steige
rung für M aschinenunfälle nur noch 2,2 °/0 , während 
er für die nicht an Maschinen geschehenen U nfälle 
noch im m er 36 °/0 ist, sodafs für die M aschinenun
fälle nahezu der Beharrungszustand eingetreten ist. 
E s zeigt sich also hier, dafs die in letzter Zeit in 
erhöhtem  M afse mit Schutzvorrichtungen versehenen 
Maschinen an Gefährlichkeit kaum noch zunehmen 
und in der H äufigkeit der durch sie hervorgerufenen 
U nfälle ganz anders dastehen als die U nfallm öglich
keiten, die^mit M aschinen nichts zu tun haben und 
bei w elchen eine U nfallverhütung nicht so planm äfsig 
geübt werden^kann.

B ei diesen Erscheinungen mufs nun doch w ohl

die Tätigkeit der Aufsichtsbeam ten etwas in Betracht 
gezogen werden, die sich in den letzten Jahren so 
gestaltet hatte, dafs etwa 1/io der gesam ten Betriebe 
der Genossenschaft in einem Jahr besichtigt wird, 
was allerdings für eine zw eckm äfsige U nfallverhütungs
tätigkeit noch viel zu w enig ist, denn dabei kom m t 
der einzelne Betrieb noch nicht einmal in zehn Jah
ren zur zw eiten Besichtigung. Bei diesen Besich
tigungen wurden im vergangenen Jahr 5480 M ängel 
gefunden, deren A bstellung au f Grund der U nfall
verhütungsvorschriften gefordert wurde und bewirkt 
werden mufste. E s ist nun doch wohl gestattet an
zunehmen, dafs diese 5480 beseitigten Mängel, von 
denen jeder eine Unfallgefahr bedeutete, eine kleine 
Zahl von Unfällen veranlafst hätten, die au f diese 
W eise verm ieden wurden. D a uns aber jeder Un
fall, wie wir vorhin errechneten, einen Schaden von 
3000 Mark, zufügt, so wäre es nur nötig, dafs die 
Aufsichtstätigkeit durch Beseitigung von U nfallgefah
ren jährlich 4 U nfälle verhütet hätte, um sich voll 
bezahlt zu m achen, denn sie erforderte 11774.25 Mark. 
Der neu anzustellende Aufsichtsbeam te hätte durch 
seine Tätigkeit nur wenig mehr als einen einzigen 
Unfall im ganzen Jahr zu verhüten, um die M ehr
kosten, die in diesem Jahre gefordert werden, herein
zubringen. Ich  glaube nun nicht, dafs man den 
Boden ganz kühler, ruhiger Erw ägung verläfst, wenn 
man die Tätigkeit unserer Aufsichtsbeam ten so ein
schätzt, dafs sie im Jahre doch einige U nfälle mehr, 
als die zur D eckung der K osten erforderliche Zahl 
von insgesam t 4 Unfällen, jährlich verhüten. Ich 
glaube auch ferner, dafs ich ebensow enig den B o 
den kühler und ruhiger E rw ägung verlasse, wenn 
ich behaupte, dals meine vorstehenden Ausführungen 
es dargetan haben dürften, wie wir vom  rein ge- 
schäftsmäfsigen Standpunkt gar nichts K lügeres tun 
können, als auf die U nfallverhütung ausreichende 
Mittel zu verwenden.

W enn auch am Schlüsse, so doch nicht in letz
ter Beziehung, wende ich m ich aber noch einer an
deren Seite der Unfallverhütung zu und das ist ihre 
ethische, humanitäre Seite. Unser Gew erbe, wenn 
wir es auch zum Broterwerb betreiben, und welcher 
B eruf täte dies schliefslich nicht, dient allen m ensch
lichen A ufgaben in der um fassendsten Bedeutung 
des W ortes. E s dient vor allem den höchsten K u l
turbestrebungen, w ie es eine allgem eine hohe Kultur 
überhaupt erst erm öglicht hat. Ich darf w ohl b e
haupten, dafs wir Buchdrucker uns dessen auch stets 
bewufst gewesen sind, und so haben wir denn auch 
in der Sozialpolitik einen Standpunkt eingenom m en, 
der dem entspricht. Können wir da, so frage ich, 
an der m enschlichen Seite der U nfallverhütung mit 
übrigens falsch verstandenem  E goism us kalt vorüber
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gehen? H aben wir nicht die heilige Pflicht uns auch 
hier im vollen Sinne des W ortes als Kulturträger 
zu erweisen ? D ie U nfallverhütung aber ist eine der 
heiligsten Pflichten edler M enschlichkeit, deren wir 
uns nicht entziehen dürfen. D ie Erfüllung idealer 
Pflichten erfordert im allgem einen w ohl stets Opfer. 
Nehmen wir also, entgegen meinen vorherigen A u s
führungen, an, wir hätten der Unfallverhütung O pfer 
zu bringen, die uns nicht in anderer Form  wieder 
einen Schadenersatz hereinbrächten, so wollen wir 
doch auch einmal die Frage würdigen, wie hoch 
dieses O pfer für den einzelnen w äre. D er Genossen
schaftsvorstand beansprucht von Ihnen 1 6 ooo. Mark. 
D as ist auf den K o p f der in den D ruckereien unserer 
Genossenschaftsm itglieder beschäftigten versicherten 
Personen jährlich nur i i  Pfg., auf je  ioo o  Mark.

der an die versicherten Personen gezahlten Löhne
io  Pfg. gleich 7 io°/o und auf jede Mark, die wir 
heute als Beitrag zahlen, durchschnittlich jährlich
2 xji P fg. M eine Herren, ich frage Sie, ob das zu 
viel ist für die Erfüllung einer hohen m enschlichen 
A u fgab e, ob wir uns einen A ugenblick  nur scheuen 
dürften, so geringe B eträge au f die H offnung zu 
setzen, ungezählten Jamm er verhüten zu können und 
unseren M itmenschen, die in unserem Interesse tätig 
sind, Leben und gesunde Glieder zu erhalten. Meine 
H erren ! Ich habe das Vertrauen, dafs Sie die schwere 
V erantw ortung nicht au f sich nehmen werden, aus 
Gründen der Sparsam keit, die schliefslich doch nur 
eine falsche wäre, auch nur einzigen U nfall geschehen 
zu lassen, der verm ieden werden konnte.

Jahresbericht für 1906 der Gewerbeinspektion in Belgien.
D er in gewohntem  Form at und der herge. 

brachten Einteilung in io  Distrikte, einem Sonder
berichte des M edizinalinspektors und einer tabella
rischen Zusam m enstellung der Strafanträge erschie
nene Bericht für das Jahr 1906 ist auch diesmal 
wieder mit zahlreichen instruktiven Photographien 
und Skizzen versehen. E s ist dies insofern wert
voll, als auch weniger technisch geschulte Interes
senten an der H and der Abbildungen besser als 
nur nach dem T e x t  in den K ern der Sache ein
dringen können.

Neu sind die Berichte über die W irkung und 
Durchführung des im L aufe des Jahres in K raft ge
tretenen Gesetzes über Sonntagsruhe und den er
gänzenden Bestim m ungen zur Sicherung der im Bau
gew erbe, H ochbau und Konstruktionsarbeiten be
schäftigten Personen. D ies hat den G ew erbeauf
sichtsbeamten bedeutende A rbeit verursacht, und die 
Berichte hierüber treten infolgedessen etwas in den 
Vordergrund. D ie Ü berw achung der Frauen- und 
Kinderarbeit, der unverkürzten Lohnzahlung und 
der Arbeitsordnungen erfordern gleicherw eise Aufm erk
sam keit und Zeit, jedoch nehmen nach wie vor die 
sicherheits- und gesundheitlichen Mafsnahmen neben 
den Berichten über U nfälle bei weitem  den gröfsten 

Raum  ein.
A u ch  über das V orgehen gegen gesetzwidrige 

Überstunden und N achtarbeit der unter Schutz stehen
den Personen (Frauen und Jugendliche) sind in den 
Berichten der Gewerbeaufsichtsbeam ten interessante 
Einzelheiten zu finden, desgleichen über V erw en 
dung und Zulassung der geschützten Personen zu 
den unter der Rubrik „Erm üdende, gefährliche oder

gesundheitsschädliche A rb eiten “ aufgenom m enen B e
triebsarten. Für alle hierunter fallenden Unternehm en 
und A n lagen  ist aufserdem eine besondere Betriebs
erlaubnis durch den Gew erbeinspektor vom  perm a
nenten A usschufs, w elcher diese Sachen behandelt, 
nach E ingabe eines Gesuches seitens des Unter
nehmers auszustellen und vom  Inspektor zu befür
worten.

D ie Arbeiten der Gew erbeaufsichtsbeam ten und 
der M edizinalinspektoren zur Sicherung der Gesund
heit der A rbeiter erstrecken sich über das gesam te 
G ebiet der G ew erbehygiene und besonders von letz
teren wird nach einem besonderen Plane gearbeitet, 
um ein m öglichst gleichm äfsiges Ü berw achen des 
gesam ten G ebietes zu erzielen. Zur Unterstützung 
in diesen A rbeiten sind eine A nzahl beam tete Ä rzte, 
m edecin agree (149), berufen worden, w elche sich 
besonders mit Erhebungen über die Durchführung 
der Schutzgesetzgebung in bezug auf die Fabrikation 
und V erw endung von Bleiw eifs, au f H erstellung von 
Phosphorzündhölzchen und au f die Lum pennieder
lagen beschäftigen. U nter dem T ite l „N otes d ’Ob- 
servation“ sind Spezialform ulare eingeführt, au f w elchen 
die von den M edizinalinspektoren im L aufe ihrer 
Besuche gem achten V erm erke und Beobachtungen 
eingetragen w erden, und deren Z w eck es ist, die 
Zentralverwaltung der G ew erbeaufsicht über alle in 
G ew erbe und Industrie festgestellten gesundheits
schädlichen U rsachen zu informieren.

W ie  schon bem erkt, stehen Bleiweifs, Phosphor 
und Lum pen unter besonders scharfer Ü berw achung. 
118 Lum penniederlagen wurden 183 B esuche ab ge
stattet, um die Durchführung des K öniglichen Erlasses
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vom  4. Februar 1895 zu überwachen. D ieser Erlafs 
verbietet die Zulassung von Arbeitern in diesem G e
werbe, w elche nicht im Besitze eines ärztlichen Z eug
nisses darüber sind, dafs sie Pocken gehabt haben 
oder mit E rfo lg  geim pft sind. Ferner wird nach 
V e rla u f von 3 Jahren, sei es seit der Krankheit oder 
der Im pfung vor Zulassung zur A rb eit eine W ieder
im pfung verlangt; die bei diesen A rbeiten verbleiben, 
den Leute sind periodisch derart wiederzuim pfen, 
dafs ebenfalls ein Zeitraum von 3 Jahren seit der 
Erkrankung oder dem letzten Im pfen nicht über
schritten wird. H ierüber sind von den Ärzten B e
scheinigungen auszustellen. D ie Kosten tragen die 
Unternehmer.

D iese Bescheinigungen sind aufzubew ahren und 
stehen den Beam ten behufs Einsicht zur V erfügung. 
D ieser Erlafs trat am 1. März 1895 in Kraft.

E s  stellte sich heraus, dafs in verschiedenen 
D epots das ganze oder auch ein T eil des Personals 
nicht geim pft war. H auptsächlich handelte es sich 
um neu eingestellte Arbeiter. D ie Im pfscheine fehlten, 
ebenso Betriebserlaubnis, besonders in den kleineren 
Lum pensortierereien , welche die Lieferanten der 
Grofshändler sind.

Mit einer A usnahm e in A nderlech befinden sich 
die Zündholzfabriken alle im Bezirk des M edizinal
Inspektors B uyse. D ie beam teten Ä rzte  erfüllen ihre 
A u fgab e mit E ifer und Regelm äfsigkeit. D ie Register 
sind gut geführt, geben aber leider nicht den Grad 
der V erletzungen an. T rotz strengster Beobachtung 
aller Vorschriften kom m en im m er noch F älle  von 
Phosphornekrose vor. E in  im Jahre 1904 gem eldeter 
Fall war E n de 1906 noch nicht ausgeheilt und ein 
neuer schw erer Fall ist dieses Jahr zu verzeichnen.

Bei der H erstellung von Bleiweifs und anderen 
B leifabrikaten sind F älle  von Bleivergiftung sehr 
selten. D ies liegt nach der Meinung des M edizinal
Inspektors an dem steten W ech sel des Personals, 
w as natürlich die Gefahr der Blutvergiftung für die 
einzelne Person bedeutend herabsetzt. D ie über die 
m onatlichen Untersuchungen des Personals und ärzt
lichen Befunde veröffentlichten Tabellen gehen nach 
Zahlen und Genauigkeit der Angaben weit auseinander.

A u ch  die Durchführung des Gesetzes über die 
V erw en dun g von Bleiweifs bei M alerarbeiten im 
B augew erbe stöfst auf seiten der A rbeiter au f leb
haften W iderstand.

D ie Teilnahm losigkeit und das] gewohnheits- 
m äfsige A u fleh n en  der A rbeiter mufs überwunden 
werden. D iese übersehen nur zu oft den prophy
laktischen W ert von Mafsregeln, die einzig zu ihrem 
Besten getroffen werden.

O bgleich  seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
^chon recht gute E rfo lge zu verzeichnen sind, ist

die Zeit, seit dem 13. Mai 1905, doch zu kurz, b e
sonders für m ehrere bedeutende Industriezentren, 
um über Einzelheiten berichten zu können. Im 
allgem einen sind Bleivergiftungen wenig aufgetreten 
(vier Fälle, davon zw ei schwer). E s sind aber eine 
M enge A rbeiter leicht angegriffen und zeigen eine 
schw ache blaue Linie.

V ollständig gesunde Gebisse sind äufserst selten.
Unter den Ursachen, w elche im allgemeinen 

Gewerbekrankheiten verursachen, stehen die mit 
Material tierischer Herkunft arbeitenden Industrien 
an erster Stelle. Loh- und W eifsgerbereien, W a l
kereien, Knochendepots, Leim-, Gelatine-, O rganische 
D üngerfabriken usw. usw., alle arbeiten mit leicht 
verw eslichem  Material, das virulente K eim e ent
halten kann. Milzbrand, Tuberkulose und Syphilis 
werden ebenfalls besonders überwacht. Leider fin
det die genaue Beobachtung der hygienischen V o r 
schriften, die beste Schutzw ehr gegen Tuberkulose, 
an der Gewöhnung, der Teilnahm slosigkeit der A r 
beiter und Unternehm er, die fast säm tliche V o r 
schriften wirkungslos m acht, ein schw er zu über
windendes Hindernis. Syphilis ist nach den B e
richten leider wieder im Zunehmen begriffen, be
sonders unter den Glasbläsern, w o die A nsteckung 
durch das regellose Austauschen der Glaspfeifen 
erfolgt. Ä ltere A rbeiter wissen sich zu hüten, hin
gegen werden die noch nicht in dieser Hinsicht er
zogenen Lehrlinge und jüngeren Arbeiter öfter an
gesteckt.

Reizende, kaustische und giftige G ase tragen 
ebenfalls zum grofsen T eil mit an den G ew erbeer
krankungen schuld. Im m er wieder steht die K ohlen
vergiftung, besonders in den kleinen W erkstätten, 
trotz aller Ventilations- und Sicherheits Vorschriften 
an erster Stelle.

D ie Unterhaltung, oder vielm ehr Nichtunterhal
tung der Arbeitsräum e usw. gibt nach wie vor Grund 
zu vielen K lagen ; auch sind m angelnde Desinfektion 
der K losetts und A bw ässer mit Schuld, dafs das dem 
Personal gelieferte Trinkw asser vielfach nicht ge- 
niefsbar gefunden wurde.

A rtikel 1 des K öniglichen Erlasses vom  20. 12.
1904 schreibt die Veröffentlichung jedes Unfalls vor, 
w elcher einen Arbeiter bei seiner Beschäftigung b e
trifft und den T o d  oder wenigstens eine eintägige 
Arbeitsunfähigkeit verursacht.

D ies erklärt die grofse Anzahl der gem eldeten 
U nfälle; die M eldung ist aufserdem zur Feststellung 
der H öhe der gesetzlich vorgeschriebenen Ent
schädigung notwendig, sodafs im Laufe eines Jahres 
ein ungeheures M aterial von der der Zahl nach 
nicht zu grofsen Inspektion verarbeitet werden mufs. 
Je nach der L ag e  der Bezirke ist auch das Gebiet,
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in welchem  die meisten U nfälle Vorkommen ve r
schieden. So sind im Bezirk III A ntw erpen bei den 
mit der Schiffahrt zusam m en hängenden Arbeiten 
im ersten Bezirk, Brüssel, das Baugew erbe, im sie
benten Bezirk H oudeng-G oeguis die Eisenbahnen in 
besonders hervortretendem  M afse an der Zahl der 
U nfälle beteiligt.

Im Bericht des vierten Bezirks, Gaud, finden 
sich interessante graphische Darstellungen, welche 
die V erteilung der U nfälle au f Monate, W ochen 
und T a g e  zur D arstellung bringen, und eine Karte 
von Südflandern, in w elcher die tödlichen Untälle, 
nach A rt der Schiftsunfälle an den Küstenländern 
schwarze Punkte eingetragen sind. D ie Zahl der 
gem eldeten U nfälle, Untersuchungen und Todesfälle 
sind aus nachstehender T abelle, in welcher auch 
vergleichsw eise die Besuche der Inspektoren, die 
Betriebe, Zahl der beschäftigten Personen usw. ein
getragen sind, zu ersehen.

D ie T ab elle  kann au f absolute Genauigkeit 
keinen Anspruch erheben, da m anche Zahlen in den 
Berichten nicht zu finden, und nach den eigenen 
W orten des Inspektors de B ruycker eine N ach
rechnung, bei der durch die starke V erm ehrung der 
A rbeit im Jahre 1906 bedingten L age der G ew erbe
inspektion unm öglich war.

E s bleibt noch zum Schlüsse eine aufserordent- 
lich interessante A rb eit der m edizinischen A bteilung

<

der belgischen G ew erbeinspektion zu erwähnen. E s 
handelt sich um Untersuchungen über B leivergif
tungen, w elche experim entell an M eerschw einchen 
vorgenom m en wurden, die klinischen und histolo
gischen Ergebnisse und Sym ptom e und ihre B e
deutung für die Praxis. Im Personal der G ew erbe
aufsicht scheinen nur unbedeutende Veränderungen 
vorgegangen zu sein, die Zahl der beam teten Ä rzte 
(medecin agree) ist von 63 aut 149 erhöht worden, 
die 1064 Besuche m achten ; ein besonderes Personal
verzeichnis der G ew erbeinspektion ist dieses Jahr 
nicht gegeben.

D er Bericht enthält m anches Neue und wert
volle Fingerzeige für die P raxis; in seiner G esam t
heit gibt er ein Bild der belgischen Industrie und 
der für Arbeiterschutz getroffenen Gesetze und h y
gienischen Mafsnahmen. Man fühlt sich zu V e r
gleichen und zu dem W unsche angeregt durch gem ein
sam e A rbeit in den vielen Punkten, wo sich die 
internationalen Gebiete der G ew erbehygiene und des 
Arbeiterschutzes kreuzen und berühren, Gesetze zu 
schaffen, die für alle Industriestaaten gelten, und 
hierdurch die U nterdrückung und Benachteiligung 
einzelner G ew erbe eines Staates durch eine einseitig 
nur für diesen gültige und daher nur beschränkt 
wirksame Schutzgesetzgebung zu verm eiden.

K . W i l k e -  Charlottenburg.

Inspektions-Bezirk 
No. u. Name

Anzahl
der

Besuche

Anzahl d. 
besuchten 

Einzel
werkst.

Anzahl d. 
männl. u.

weibl.
Arbeiter

2 mal 
besuchte 
Anlagen

3 mai
besuchte
Anlagen

4 mal u. 
öfter be

suchte 
Anlagen

Straf
an

träge

Anträge z. 
Betriebs
erlaubnis

Unfälle

ge
meldet

Unfall-
Untersu
chungen

Unfälle m. 
tötlichem 
Ausgang

1. B r ü s s e l ? 1389 1782 42 I — 79 335 11  697 166 47
2. L o u v a i n  

N iv e l l e s 638 1263 13482 25 I __ 62 296 4363 30 12

3. A n t w e r p e n ? 184 [ 5 6 7 8 1 95 2 — 41 147 124OO ? 12

4. S ü d fla n d ern 2 2 19 2005 5 9 1 6 8 50 6 l — 37 163 8 5 18 59 34
5. N o rd fla n d e r n 455 689 10 369 57 15 — 2 I 36 27 3 I ? 24
6. C o u r t r a y 1353 11 8 9 32074 141 7 7 22 85 ? 19 x7
7. H o u d e n g -  

G o lg n is 5 9 i 9 77 38310 44 16 13 6o. 57 16 9 9 0 91 40
8. 793 10 54 2782,5 31 — — > 34 4600 41 16?
9. N a m u r ,  

L o u x e m b . 1354 1492 24579 51 7 1 5 m a l 21 90 8444 42 22
10. L i e g e  

L i m b o u r g 2 2 1 5 1898 ? . 306 4 1 15 576 1 4 6 1 8 38 16
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Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft.
(Fortsetzung.)

In einem besonderen Abschnitte wird über die A b 
s t e l l u n g  d e r  a l t e n  u n d  d i e  V e r m e i d u n g  n e u e r  
M ä n g e l  ausführlich Bericht erstattet. Dieser Teil des 
Berichtes gibt ein ausserordenlich übersichtliches Bild über 
die Wirkungen der technischen Schutzmassnahmen und 
soll deshalb nachstehend eingehend behandelt werden.

S c h u t z m a s s n a h m e n .

Von den Betriebsunternehmern werden die verlangten 
Massnahmen meist willig durchgeführt. Vereinzelt finden 
sich Betriebsinhaber, die glauben, dass ihr Betrieb in voll
kommener Ordnung sei, wenn bisher noch keine Unfälle 
vorgekommen sind, oder wenn er seitens der Gewerbe-In
spektion besichtigt worden ist. Abgesehen davon, dass 
diese Behörde zum Teil ganz andere Aufgaben als die 
berufsgenossenschaftliche Aufsicht hat, ist letztere infolge 
ihrer besonderen Kenntnis der Unfallmöglichkeiten in der 
betreffenden Industrie verpflichtet, eine genauere Prüfung 
vorzunehmen.

Den Betriebsunternehmern würde häufig eine nach
trägliche Anbringung von Schutzmassnahmen erspart blei
ben, wenn solche wenigstens an neuen Einrichtungen und 
Maschinen in vollkommener Weise angebracht würden. 
Obgleich das Bestreben einiger Maschinenfabriken aner
kannt werden muss, die Vorschriften zur Unfallverhütung 
zu beachten, würden noch bessere Ergebnisse erzielt wer
den, wenn nicht viele Bestellungen durch Zwischenhändler 
erfolgten, die bedauerlicheweise selten Verständnis für 
die Unfallverhütung besitzen. Bei Wiederbesichtigungen 
müssen vielfach frühere Anordnungen wiederholt werden.

Durch eine Zusammenstellung wird die Notwendigkeit 
der Wiederbesichtigungen erwiesen, die ein günstigeres Er
gebnis bei steter Benutzung des früher erwähnten Ver
pflichtungsscheines seitens der Mitglieder bei Maschinen
käufen ergeben würden.

Eine Kontrolle der nicht besichtigten Betriebe wird 
durch die Bearbeitung der U n f a l l a n z e i g e n  ausgeübt.

Die Versicherten verhalten sich den Schutzmassnahmen 
gegenüber vielfach recht gleichgültig. In 43 Fällen wurde 
bei den Besichtigungen festgestellt, dass vorhandene Schutz
vorrichtungen entfernt und in einigen Fällen ganz abhanden 

gekommen waren. In vier Fällen, in denen durch die Un
fallverhandlung eine absichtliche Entfernung von Schutz
vorkehrungen festgestellt worden war, sind die Betreffen
den durch die Vorstände der zuständigen Krankenkassen 
mit 1 bis 3 Mk. Strafe belegt worden. Eine sächsische 
Behörde erhob gegenüber dem Strafantrag den Einwand, 
dass die Zuwiderhandlung nach § 67,3 Str.G.B. als eine 
Übertretung verjährt sei. Sie wurde auf die Plenarent
scheidung des Reichsversicherungsamtes vom 6. Novoember 
1889 Nr. XI verwiesen, wonach die Bestimmungen des 
Str.-G.-B. über die Verjährung der Strafverfolgung auf die 
Verhängung von Nachteilen wegen Verstosses gegen die 
Unfallverhütungsvorschriften nicht anwendbar sind.

N e u e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n .

Vorgekommene Unfälle haben wieder die Notwendig
keit erwiesen, dass an P a p i e r s c h n e i d e m a s c h i n e n  
mit R ä d e r a n t r i e b ,  auch wenn sie nur von  H a n d  
b e t r i e b e n  werden, der Messerbalken nach erfolgtem 
Schnitt selbsttätig festgehalten wird.

Das B au tzn er In d u striew erk  m. b. H. in B a u tzen  
bringt zu diesem Zwecke eine einfache Vorrichtung an, 
die das Schwungrad entkuppelt, sobald das Messer der 
Maschine seine höchste Stellung erlangt hat. Soll die 
Maschine in Bewegung gesetzt werden, so erfolgt die Ein
kuppelung nicht durch Fuss, sondern von Hand, sodass 
Unfälle durch versehentliches Einrücken der Maschine ver
mieden werden. Viele Zuschneider haben die Angewohn
heit, bei niedrigen Papierstössen den Messerbalken nicht 
bis zur höchsten Stellung, sondern nur, soweit es der Stoss 
erfordert, hochzudrehen. Beim nächsten Schnitt wird dann 
die Maschine statt weiter vorwärts nur zurückgedreht, die 
Ausrückung des Messerbalkens in höchster Stellung also 
gar nicht benutzt.

Die Firma B o lle  & Jordan  in B erlin  bewirkt den 
Antrieb verschiedener ihrer Bauarten durch Schnecke und 
Schneckenrad; hierdurch ist ein Herabgehen des Messer
balkens durch seine eigene Schwere fast ausgeschlossen. 
Für den meist üblichen Stirnräderantrieb hat die Firma 
C h n .  M a n s f e l d  in L e i p z i g - R e u d n i t z  das Nie
dergehen des Messerbalkens davon abhängig gemacht, dass 
der Zuschneider das Schwungrad durch Fusstritt einkuppelt 
und beim Schneiden den Fuss darauf ruhen lässt. Ent
fernt sich der Arbeiter vom Schwungrad, um sich zum 
Messer zu wenden, so wird durch Verlassen des Fusstrittes 
die Kuppelung selbsttätig ausgerückt. Die Maschine selbst 
muss so aufgestellt werden, dass der Fusstritt nicht in 
einen Verkehrsweg hineinragt. Die Firma P a u l  Sch ön - 
h e i m e r  in B e r l i n ,  NO. 55, hat eine Sicherheitskurbel 
für Schneidemaschinen zum Patent angemeldet, welche 
selbsttätig in die Ebene des Schwungrades zurücktritt, so
bald sie losgelassen wird; hierdurch wird gleichzeitig das 
Schwungrad ausgekuppelt und somit der Messerbalken in 
jeder Lage vor dem Niedergehen bewahrt.

Der neue patentierte Schnelldreischneider der Firma 
K a r l  K r a u s e  in L e i p z i g  ist mit einem Drahtschutz
gitter ausgerüstet, welches, in einer Kurve geführt, vor 
dem Herabgehen der Messer die Hände des Arbeiters her
ausschiebt und die Maschine vorn abschliesst. Nach dem 
Schnitt geht das Gitter von selbst in die Höhe. Ausser 
mit Selbstpressung ist die Maschine noch mit einer Späne
abführungsrinne versehen, welche ein Hingreifen in die 
Maschine überflüssig macht; sonst erforderliche Abschüt
zungen der Räder usw. sind ebenfalls angebracht.

Um Unfälle an R e g i s t e r s c h n e i d e m a s c h i n e n  
zu verhüten, ist es erforderlich, die bedienenden Personen 
so zu gewöhnen, dass sie, sobald sie eine der zum Fest

1
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halten des Buches benötigten beiden Hände loslassen, den 
Fuss unter den Einrücktritt schieben.

Bei längeren Einrichtungsarbeiten darf nicht versäumt 
werden, die Fusseinrückung durch Unterschieben eines stets 
zur Hand liegenden Holzklotzes gegen versehentliches Nie
derdrücken zu sichern.

Die Firma C. G. H a u b o l d  jr. G.  m. b. H.  in 
C h e mn i t z ,  hat unter No. 152251 ein Patent auf eine 
Schutzvorrichtung für Q u e r s c h n e i d e m a s c h i n e n .  Diese 
ist mit der Ausrückvorrichtung derartig in Verbindung ge
bracht, dass letztere gesperrt wird, sobald sie zur Besei
tigung von Papieranhäufungen oder Verstopfungen vor dem 
Messer weggehoben wird. (Vergleich Sozial-Technik VII 
Heft 5.) Die Ausführung des H ü b n e r ’ s e h e n  Q u e r 
s c h n e i d e r s c h u t z e s  D. R. P. No. 163704 hat die Firma 
Chn.  Ma n s f e l d  in L e i p z i g - R e u d n i t z  übernommen.

In einem Betriebe, der zur Herstellung von Teilen 
zur Schuhwarenfabrikation Exzenterpressen, Friktionspres
sen, Stanzen mit auf- und abgehendem Druckbalken und 
Handspindelpressen verwendet, haben die früher häufigen, 
zum Teil recht schweren Unfälle an diesen Maschinen auf
gehört, seitdem die Fusseinrückungen durch Handeinrück
ungen ersetzt worden sind.

An den Spindel- und Friktionspressen ist ausserdem 
eine Händeschutzvorrichtung angebracht worden. Sie be
steht aus einem breiten vor der Form liegenden Schutz
blech, welches beim Herabgehen des Oberstempels so auf
klappt, dass die zu lange am Unterstempel verweilende Hand 
des Arbeiters hochgehoben und nach vorn weggeschoben 
wird. Das Aufklappen des Schutzbleches wird durch eine 
am Oberstempel und mit ihm herabgehende Zunge bewirkt.

Die für den Betrieb geeignetste Form wurde erst nach 
einigen Versuchen gefunden. Anfangs wurde die Schutz
vorrichtung von den Arbeitern, die behaupteten, damit nicht 
schaffen zu können, nicht benutzt und teilweise entfernt. 
Erst nachdem weitere Unfälle eingetreten waren, gewöhn
ten sich die Arbeiter an die Schutzvorkehrung. Neu an
gelernte Personen machten sich sofort damit vertraut. Die 
Einrichtung gleicht im wesentlichen der im P r e i s a u s 
s c h r e i b e n  d e r  N o r d d e u t s c h e n  E d e l -  u n d  
U n e d e l me t a l l - I n d u s t r i e - B .  G. (Schrift 3 des Vereins 
deutscher Revisions-Ingenieure, Verlag A. Seydel, Berlin) 
unter dem Stichwort „Colibri“ veröffentlichten und prämi
ierten Bauart.

Für S t a n z m a s c h i n e n  für lo se a u f z u s e t z e n d e  
S c h n e i d e e i s e n  hat die Maschinenfabrik Fr. He s s e r  
in Cannstatt die Einrichtung getroffen, dass sie nur mittelst 
zweier gleichzeitig zu erfassender Handgriffe einzurücken 
sind, sodass ein Nachgreifen des Arbeiters bei gehender 
Maschine verhütet wird. Weitere Sicherheit wird an dieser 
Maschine dadurch geboten, dass sie sich selbsttätig nach 
jedem Schnitt auslöst. Da hierdurch die Leistungsfähigkeit 
erhöht wird und die Ausstanzmesser geschont werden, er
gibt sich zugleich ein wirtschaftlicher Vorteil.

Für Schutzvorrichtungen an Stanzen und Pressen gibt 
ferner der technische Aufsichtsbeamte der S üdd.  E d e l -  
u n d  U n e d e lm e ta ll-B .G ., Oberingenieur Max Schuberth, 
in der Zeitschrift Sozial-Techmk VII in Heft 20 u. f. f.

auf 14 Blättern Einrichtungen, welche sich in Betrieben 
bewährt haben. Vor allem sind Fusseinrückungen zu ver
meiden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die 
Bauart der Maschine, die Arbeitsweise und endlich das zu 
verarbeitende Material eine der Eigenart durchaus ange
passte Behandlung verlangen. Die Veröffentlichungen kön
nen und sollen demnach nur als Wegweiser dienen.

Für Kniehebelpressen hat die Firma K a r l  K r a u s e  
in Leipzig das Patent No. 187854 auf einen Fangarm er
halten, durch welchen die nachgreifende Hand des Arbeiters 
vom Schlitten abgehoben wird. Um zu verhüten, dass noch 
unter den Fangarm gegriffen wird, geht mit demselben ein 
Schutztuch hoch, das beim Niedergehen des Fangarmes 
selbsttätig aufgerollt wird (Soz. Techn. VII, Seite 223).

Weitere Schutzvorkehrungen an Pressen und Stanzen 
finden sich Sozial-Technik VI, Seite 481; VII, Seite 303, 
318, 348 u. 390.

Für K a l a n d e r  und andere Maschinen mit mindestens 
zwei gegeneinander laufenden Walzen hat die Firma Akt . -  
Ge s .  v o r m.  H e i n r i c h  P r i n z  N a c h f .  in L e  c h - 
h a u s e n - A u g s b u r g  unter No. 190320 ein Patent für 
eine Schutzwalze erhalten, durch die das genaue, faltenlose 
Einfuhren der verschiedenartigsten Erzeugnisse ohne Be
hinderung möglich ist.

Die Schutzwalze wird vom abgesetzten Ende einer 
Kalanderwalze getrieben. Der vor dem Kalander stehende 
Arbeiter kann beim Einführen der Stoffbahn über die 
Schutzwalze hinweg den Lauf des Kalanders verfolgen. 
(Soz. Techn. VII, S. 319.)

Der Firma E u g e n  F ü l l  n e r  in W a r m b r u n n
i. SchL ist unter No. 181083 eine Vorrichtung zum gefahr
losen Einführen von Papierbahnen zwischen die Kreismessser 
von L ä n g s s c h n e i d e r n  patentiert worden. (Papier-Z. 
1907, Nr. 18 und Soz. Techn. VI, S. 463.)

Die T i e g e l d r u c k p r e s s e n  werden immer stärker 
gebaut und immer mehr auch zum Prägen und Stanzen 
verwendet. Den Händeschutzvorrichtungen ist daher die 
grösste Sorgfalt zuzuwenden.

Die Firma A r n o l d  G ü t t i n  H a m b u r g  bringt 
nach ihrem Patent No. 183 197 ausser dem Sicherheitsbügel 
noch eine feste Sicherheitsstange an, die gewissermassen 
als Abstreicher wirkt und eine zu lange auf dem Sicher
heitsbügel ruhende Hand vom vorschwingenden Tiegel ent
fernt, wobei durch den Sicherheitsbügel die Maschine 
gleichzeitig zum Stillstand gebracht wird.

Die Firma S c h e i t e r  & G i e s e c k e  in L e i p z i g  
hat für eine Neuerung zur schnelleren Stillstellung der 
Tiegeldruckpresse durch den Schutzbügel das Patent Nr. 
179981 erhalten. (Papier-Ztg. 1907, Nr. 43.)

Die Firma R o c k s t r o h  & S c h n e i d e r  in H e i 
d e n a u  bringt nach ihrem Patent No. 189669 vor dem 
Walzenwagen ein Netz an, durch welches jede Berührung 
des Papieres oder der Hand des Arbeiters mit den Walzen 
ausgeschlossen wird, (Soz. Techn. VII, S. 243.)

Für A n - oder A b l e g e v o r r i c h t u n g e n  für Tie
geldruckpressen hat die Firma S c h e l t e r & G i e s e c k e  
die Patente No. 186938 und 189040 erhalten. (Papier-Z. 
1907, No. 94 und 1908 No. 14.) Für die Unfallverhütung
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wäre eine grössere Verwendung derartiger Vorrichtungen 
von grossem Werte.

Auch für Kalander und Schnellpressen ist die selbst
tätige Zuführung recht wünschenswert. Für Kalander baut 
die Firma K a r ]  K r a u s e  in L e i p z i g  einen brauch
baren Apparat. (Papier-Z. 1907, No. 44.) Für Schnell
pressen seien die Bauarten von H e i n r i c h  C u r t  und 
A n t o n  H o e v e n e r  in K  ö 1 n - E h r e n f e 1 d D. R. P.
178371 (Papier-Z. 1907, No. 30), von Kl e i m & Ung e r e r  
in L e i p z i g - L i n d e n a u  D. R. P. 179 594 und 189854 
(Papier-Z. 1907, No. 38 und 1908 No. 19), von G u s t a v  
K u h r i n g  in B e r l i n  und P a u l  S c h i r m e r  in Ri x -  
dor f  D. R. P. 184440 (Pap.-Z. No. 80) und von Fi s c he r  & 
K r e c k e G. m. b. H. in B e r l i n  SW 48 erwähnt.

Um an B u c h d r u c k s c h n e l l p r e s s e n  das Her
unterdrücken von Spiessen und ähnliche gefährliche Ar
beiten zu verhüten, haben P a u l  Z i n g e l ,  B e r l i n ,  
Wrangelstrasse 129, und G o t t f r i e d  K ä s t n e r ,  B e r 
l i n ,  Melchiorstrasse 28 eine Einrichtung unter No. 189 221 
patentiert erhalten, die nicht besonders eingerückt zu wer
den braucht, wenn die Bremse in Tätigkeit gesetzt werden 
soll; ausserdem kann auch die Bremse, ohne die Wirkung 
der Schutzvorrichtung zu beinträchtigen, vom Anlegeort 
aus zur Wirknng gebracht werden.

Neue Andrehkurbeln für Explosionsmotoren sind ausser 
in anderen Heften in Heft 8 der Sozial-Technik VII be
schrieben, auch für Sicherheitskurbeln an Winden sind in 
dieser Zeitschrift verschiedene neuere Bauarten beschrieben.

Eine in Schweden bei einer grossen Anzahl von Be
trieben in Gebrauch befindliche selbsttätige Sicherheits
kuppelung für Transmissionen und Maschinen, die in Deutsch
land unter No. 133 117 patentiert ist, wird in Heft 23 Soz. 
Techn. VI S. 457 erläutert. Diese Kuppelung ist bei 12,5 
bis 500 Pferdestärken verwendet, und zeichnet sich dadurch 
aus, dass die treibende Welle augenblicklich entkuppelt 
und gleichzeitig die getriebene Welle gebremst wird, sodass 
letztere meist innerhalb eines Teiles einer Umdrehung zum 
Stillstände kommt.

Die runde Sicherheitswelle für Ab r i c ht ma s c hi n e n 
wird jetzt von verschiedenen Maschinenfabriken verwendet. 
Die Firma Ca r s t e ns  in Nü r n b e r g  hat ihre Welle weiter 
verbessert, sodass sie nicht nur beim Abrichten brauch
bar ist.

Zur Verminderung der vielen Leiterunfälle dient die 
einfache Leiterstütze D. R. P. 179996 der Firma E u g e n  
B l a s b e r g  & Co.  in D ü s s e l d o r f  (Soz. Techn. VII
S. 38). Eine Sicherung für Trittleitern ist H e i n r i c h  
W r a g e  in H a m b u r g  unter No. 309758 geschützt 
worden.

Zur Rettung von durch Einatmung giftiger Gase Ver
unglückter empfiehlt das Kaiserliche Gesundheitsamt in 
S a u g g a s - A n l a g e n  die Beseithaltung von kompri
miertem Sauerstoff. Auch das reichliche Einflössen von 
Milch hat sich bewährt. Vor allen Dingen ist jedoch auf 
sachgemässe Anlage bei Neu-Einrichtungen und ausrei
chende Ventilation zu achten.

Die Firma Bach & Co., St. Ruffine hat ein neues 
System zur Sterilerhaltung von Verbandmaterial für Not

verbände geschaffen, das der Verschlimmerung kleiner Ver
letzungen entgegenwirkt (Soz. Techn. VII S. 258). Die 
nach diesem System hergestellten Rettungskästen werden 
von der Firma E. K r a u s in B e r l i n S . ,  Kommandanten
strasse 55 geliefert.

Auf Wunsch werden —  mit ihrer Einwilligung —  Be
triebe bekannt gegeben, in denen die empfohlenen Schutz
massnahmen, ohne die Arbeit zu behindern, angewendet 
werden.

G e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e  E i n f l ü s s e .

Um die Schädlichkeit des Bronzestaubes in kleinen 
Druckereien zu vermeiden, für die die Beschaffung von 
Bronziermaschinen sich nicht lohnt, empfiehlt sich die Ver
wendung von Bronzierkästen, wie sie dem Werkführer 
Sprotte in Stendal unter No. 286443 als Muster geschützt 
sind. Ein Glaskasten mit Siebboden und innen ange
brachtem Bronzevorratskästchen ist an der Arbeitsseite mit 
einem Zeugvorhang versehen, der nur zwei enge Löcher 
zum Durchstecken der Unterarme besitzt. Der beim Be
tupfen der mit Fett bedruckten Papiere und beim nach
folgenden Abbürsten entstehende feine Staub bleibt im 
Kasten und wird in einem Schubfach unter dem Siebboden 
wieder gewonnen (Papierzeitung 1907. No. 59)-

Zur Beseitigung des Staubes in der Hartmüllerei hat 
eine Schmirgelpapierfabrik ihre Neuanlage mit einer Staub
absaugevorrichtung versehen und dabei den Erfolg erzielt, 
dass dadurch gleichzeitig wertvolles Material, welches sonst 
verloren gegangen war, erhalten bleibt.

Nennenswerte Einwirkung des Al k o h o l g e nu s s e s  auf 
die Versicherten hat nicht festgestellt werden können. Die 
Betriebsunternehmer und ihre Vertreter, sowie die Ver
sicherten seien jedoch an die B e a c h t u n g  der Bestim
mungen der U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  
unter A VIII,5 und B I,2 erinnert.

B e k a n n t m a c h u n g  d e r  U n f a 11 v e r h ü t u n g s - 
V o r s c h r i f t e n .

Die Bekanntmachung der U n f a l l v e r h ü t u n g s 
v o r s c h r i f t e n  hat durch Aushang in Plakatform zu 
erfolgen. Ausser den beiden erforderlichen Plakaten werden 
den Betrieben die Unfallverhütungsvorschriften in Buchform 
zugestellt, auf deren letzter Seite sich ein Vordruck für 
die von den Versicherten zu leistende unterschriftliche Be
scheinigung der Kenntnisnahme befindet. Es empfiehlt 
sich für die Betriebe, mindestens ein zweites Buchexemplar 
bereit zu halten, um es dem Versicherten eventl. zum 
Durchlesen mitzugeben.

Zum sofortigen Ersatz fehlender oder unbrauchbar ge
wordener Plakate führt der technische Aufsichtsbeamte 
stets Exemplare auf der Reise mit.

Vielfach wurde beobachtet, dass die Plakate oder eins 
derselben nicht ausgehängt oder auch die Unfallverhütungs
vorschriften den Versicherten nicht zur unterschriftlichen 
Vollziehung vorgelegt waren. Betriebsinhaber, welche 
diese Verpflichtung nicht erfüllen, setzen sich der Gefahr 
aus, vom Genossenschaftsvorstande mit Geldstrafe belegt 
zu werden,
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F ü r s o r g e  f ü r  V e r l e t z t e .
Die im Bericht für 1901 an dieser Stelle gemachten 

Ausführungen können hier nur wiederholt werden. Sie be
zogen sich auf das vielfach bemerkte Fehlen des Aus
hanges „Kurze Anleitung zur ersten Hilfe bei Unglücks
fällen“ und auf die sorgfältige Aufbewahrung des Ver-

Patente und Gebrauchsmuster.
D as unterstrichene Datum  der Ü bersch rift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A nm eldung 
; i b t  den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
20. 8. 08.

Einrichtung zur Entfernung der Vergasungs
rückstände bei stehenden Gaserzeugern mittels eines ver
schiebbaren und auswechselbaren Rostes. —  Dr. Gustav 
Heckert, München Mozartstrasse 23. —  24t H. 40701
—  14- 5• 07.

Vorrichtung zum Unschädlichmachen von 
Seeminen, die sich von ihrer Verankerung losgerissen haben.
— Sigismund Ritter von Pozzi, Wien. —  25d. P. 20657
—  1. 11. 07.

Schutzsohle für Schuhwerk. —  Martha Bück- 
mann, geb. Rothstein, Odenkirchen Bahnhofstr. 19. —  
71b. B 47043 —  11. 7. 07.

24. 8. 08.

Staubsammler für Gesteinbohrmaschinen. — 
Gustave Jacques, Vielsam, Belg. —  5 b. J. 10507 —
8. 2. 08.

Selbsttätiger Schalter mit Einrichtung zur 
Verhinderung des absichtlichen Festhaltens des Schalters 
in der Geschlossenstellung bei Überstrom. —  Allgemeine 
Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin. —  21c. A. 15 193 —
28. 12. 07.

Vorrichtung an gewöhnlichen, an doppelwan
digen Glaskörpern und an solchen doppelwandigen Ge- 
fässen, deren Zwischenraum luftleer gemacht ist, zum Schutz 
gegen Zerspringen bei plötzlicher Erhitzung. —  Ignaz Timar, 
Berlin, Französischestrasse 8. —  341 T. 12 910 —  25. 3. 08'

27. 8. 08.

Sicherheitseinrichtung für elektrisch betrie. 
bene Fahrzeuge mit Hoch- und Niederspannungsstromab
nehmern und durch das gleiche, gasförmige oder flüssige 
Druckmittel bedienten Hoch- und Niederspannungshaupt
schaltern. — Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin.
—  20I. A. 14692 — 3. 8. 07.

Verfahren zum Löschen von Bränden von 
Benzin, Petroleum, Terpentin und dergl. —  W. Graaff & 
Compagnie, G. m. b. H., Berlin. —  61 b G. 25370 —
3. 8. 06.

31. 8. 08.
Vorrichtung zum Unterführen von Trossen 

unter gesunkene Schiffe. —  H. Töl-Thölen und F. Küster, 
Lehe. —  65 b. K  35132 —  5. 7. 07. ' '

bandzeuges, auf dessen Notwendigkeit einzelne Betriebe 
aufmerksam gemacht werden mussten. In manchen, na
mentlich grösseren Betrieben fanden sich zweckmässig ein
gerichtete Krankenstuben vor; auch waren hier Versicherte 
im Samariterdienst ausgebildet. In kleineren Betrieben 
sollte stets der Werkmeister entsprechend angelernt sein.

(Schluss folgt.)

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

17. 8. 08.
Vor der Glasscheibe angeordneter Dreharm 

mit Wischer zum Reinigen der Führerstand-Schutzfenster 
von Strassenbahnwagen und Lokomotiven. —  Gg. Gebhard, 
Mannheim, Laurentiusstr. 27. —  20c. 346374.

Gegen unbefugte und mutwillige Benutzung 
gesperrter, wasserdichter und schlagwettersicherer Steck
kontakt. —  G. Schanzenbach & Co. Komm.-Ges., Frank
furt a. M.-Bockenheim. —  21c. 346611.

24. 8. 08.
Vorrichtung zum staubfreien Einmaischen 

mit einer wasserführenden, eine Brause und Verteilerarme 
besitzenden Hohlwelle im Fallrohr. —  Ludwig Kaufmann, 
Schwabhausen i. B. —  6 b. 347032.

Aus zwei Türflügeln bestehender Lukenver
schluss als Schutzvorrichtung beim Lastaufziehen. —  Her
mann Ohle, Hamburg-Horn, Weg 191, Haus 11. —  35 a. 

347 296.
Selbsttätige Sperrvorrichtung für Hebezeuge 

mit starr geführtem Lastorgan. —  Benrather Maschinen
fabrik Akt.-Ges., Benrath. —  35 b. 347 291.

Sicherungsvorrichtung an Hebeböcken, be
stehend aus Reibungsschraubenbremse in Verbindung mit 
starren Getrieben. — Joseph Elsner, Borsigwalde b. Ber
lin. —  35 d. 347336.

Schutzvorrichtung an Webstuhlladen, beste
hend aus einem an der Ladenbahn angeordneten, an das 
Riet drehbar angeschlossenen und mittels einer Gelenk
verbindung mit einem festen Punkt des Webstuhlgestelles 
verbundenen Gitter. —  86 c. 347024.

31. 8. 08.
Sicherung der Ausrückschiene bei Wäsche

mangeln. —  Paul Thiele, Chemnitz, Hartmr.nnstr. 11. —  

8d. 347976.
Schutzvorrichtung für Tiegeldruckpressen mit 

an der Tiegelplatte verschiebbarem Rahmen. —  Otto Al- 
brecht, Alte Jakobstr. 13, Berlin. —  15 d. 347 588.

Notsignaleinrichtung für Schächte. —  P. Pa- 
lion, Siemianowitz b. Laurahütte, O.-S. —  35 a. 347786.

Blitzableiterwinkelklemme. —  Peter Metzler, 

Wittlich. —  37 d. 347 783-
Bodenluckenschutzvorrichtung. —  J. Kühn, 

Neumünster. —  37 d. 347843.
Heuwender mit wagerecht angeordneter 

Schutzvorrichtung. —  Friedrich Gustav Mutschink, Dolgo- 
Witzj Post Zoblitz b. Löbau i. S. —  4 5 c> 347859 .
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Mechanisches Rohrbruchsignal. —  Peter Göt- 
tel, Ramstein, Pfalz. —  74 b. 347817.

Vorrichtung zum gleichzeitigen Ein- bezw. 
Ausrücken beider Antriebsriemen der Tamboure bei Putz- 
woll-Reiss- und Streckmaschinen, bestehend aus zwei durch 
Hebel mit einander gekuppelten Riemengabeln. —  Conrad 
Sieper, Kräwinklerbrücke, Rhld. —  76 b. 347410.

Erteilte Patente.
D e u t s c h la n d .

Kl. 80a. 200514. Werkzeug zum Auftreiben der Formen 
von Brikettpressen. Carl Max Riess in Kriebitsch b. 
Meuselwitz. (Fig. 518 und 519.)

Bei Brikettpressen werden die einem sehr grossen 
Verschleiss ausgesetzten Formen zwecks öfterer Benutzung 
aus einzelnen Platten hergestellt, die nach ihrer Abnutzung 
wieder glatt geschliffen werden. Um nun ein dichtes An

liegen dieser Platten an den Presskolben zu erreichen, 
legt man Blechunterlagen unter, die die Stärke der ab
gearbeiteten Schicht ersetzen. Die Blechunterlagen sind 
aber rlicht vollkommen eben. Besonders wenn mehrere 
Bleche übereinander zu liegen kommen, liegen die Form
platten nicht fest auf, sondern drücken, wenn der beim 
Pressen der Briketts entstehende grosse Druck auf sie 
wirkt, die Blechunterlagen zusammen, sodass von vorn
herein zu viel Zwischenraum zwischen Form und Press
kolben entsteht.

Um dies zu verhüten, muss man die neu vorgerichtete 
Form vor dem Pressen auftreiben, d. h. man muss die 
Formplatten mit grossem Drucke auf die Blechunterlagen 
pressen, damit diese sich vollkommen dicht aneinander 
und an die Formplatte anlegen.

Dies geschah bisher in der Weise, dass man die 
Presse in Gang setzte und durch den Presstempel Hart
holzklötzchen in die Form eintreiben liess. Die Klötzchen 
mussten mit der Hand gehalten werden, bis sie vom 
Stempel erfasst wurden. Dabei kamen ausserordentlich

leicht Verletzungen vor, sodass diese gefahrvolle Arbeit 
nur ungern verrichtet wurde.

Das Auftreiben einer Form auf diese Art und Weise 
dauerte oft Stunden lang, denn es musste oft längere Zeit 
versucht und das Auftreiben mehrmals wiederholt werden, 
bevor die Form richtig passte.

Das vorliegende neue Werkzeug soll nun dazu dienen, 
diese Arbeit bei ausser Gang gesetzter Maschine schnell 
und gefahrlos ausführen zu können. Es besteht aus einer 
Platte, die an dem einen Ende einen Keil b, an dem an
deren Ende einen kräftigen Ansatz d mit einer Durch
bohrung trägt. Unterhalb des Ansatzes befindet sich noch 
ein kleiner Ansatz, welcher sich gegen die untere Form
platte der Presse legt.

Auf dem Keil b liegt ein zweiter Keil h. 1 Beide 
Keile sind so gestaltet, dass ihre äusseren Flächen ein
ander parallel sind. Mit dem Keil h ist die Stange m 
fest verbunden. Diese ist durch die Durchbohrung des 
Ansatzes d gesteckt und trägt hier Gewinde. Zwei auf
geschraubte Muttern, deren je eine sich vor und hinter 
dem Ansatz d befindet, ermöglichen es, den Keil h auf 
dem Keile b zu verschieben.

Eine Zeigervorrichtung n gibt die Stellung des oberen 
Keiles gegen den unteren und damit auch die Entfernung 
ihrer äusseren Flächen an.

Die Keile werden durch die Muttern zunächst so ein
gestellt, dass sie zwischen die beiden Formplatten, unter 
denen sich die Zwischenlagen p befinden, gebracht werden 
können. Dann wird der obere Keil durch Anziehen der 
inneren Mutter auf dem unteren Keile in der Pfeilrichtung 
verschoben, dadurch werden die Formplatten 0 mit grösser 
Kraft auseinandergedrückt und die Zwischenlagen p an
einandergepresst.
Kl. 45 e. 199854. Ausrückvorrichtung fiir Häckselma

schinen. —  Firma E. Lucht in Kolberg. Fig. 520.))
Bei der mit sehr starken Zuführungswalzen ausge

statteten, neuen Häckselmaschine ist die Ausrückvorrich
tung derart ausgebildet, dass ein sofortiges Stillhalten der

Fig. 520.
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Walzen unter Vermittlung eines Fusstrittes erfolgt, wenn 
der Arbeiter mit der Hand zwischen die Walzen kommt.

Der Antrieb der Walzen, vor welchen sich die Messer 
vorbeibewegen, geschieht von dem Schwungrad aus mittels 
eines Zahngetriebes d e f i. Die fest miteinander ver
bundenen Zahnräder e f sitzen lose auf dem Kurbelzapfen 
g, der bei h seinen Drehpunkt hat. Das Zahnrad f  greift 
in das Zahnrad i auf der oberen Walzenachse ein, welche 
durch ein weiteres Zahngetriebe die zweite auf der Achse 
befindliche Walze dreht.

Zum Ausrücken der Zahnräder e und f dienen die 
beiden drehbar gelagerten, zweiarmigen Hebel 1 und m, 
die durch eine Stange r miteinander verbunden sind. An 
dem Hebel 1 greift mittels einer Stange der Fusstritt q 
an; der Hebel m dagegen steht durch die Stange s mit 
dem Kurbelzapfen g in Verbindung. An einer Verlänge
rung der Stange r ist der Sperrhaken t angelenkt, der 
sich mit seinem freien Ende auf einen Klotz u am Gestell 
stützt. Wenn der Arbeiter unbeabsichtigterweise mit der 
Hand zwischen die Walzen kommt, so kann er sofort ein 
Ausrücken der Maschine bewirken, indem er auf den Fuss
tritt q tritt. Hierdurch wird mit Hilfe des Gestänges der 
Kurbelzapfen g nach unten gedreht, sodass die Zahnräder 
e und f mit den Zahnrädern d und i ausser Eingriff kom
men und infolgedessen die Maschine stillsteht. Zu gleicher 
Zeit wird durch die Stange r der Sperrhaken t ausgehoben, 
der das Zahngetriebe in der Eingriffsstellung sichert.

Uerscbitdtites.
Yersicherungspfliclit der Feiierwelirbetriebe. Die 

Feuerlöschbetriebe unterliegen im allgemeinen auch der 
Versicherungspflicht, da sie zu keiner der im § i des Ge
werbeunfallversicherungsgesetzes aufgeführten Betriebsarten 
gehören. Wenn eine Feuerwehr ausrückt, um in anderen 
versicherungspflichtigen Betrieben Hilfe zu leisten, so tritt 
die Mannschaft bei der Tätigkeit des Löschens auch nicht 
in die Versicherungspflicht dieses Betriebes ein, denn ihre 
Tätigkeit erstreckt sich nur auf Arbeiten, die ausserhalb 
ihres eigenen Betriebes liegen. Werden dagegen die 
Löschmannschaften dem Leiter eines versicherten Betriebes 
oder seinen Beamten in der Weise unterstellt, dass sie 
den Anordnungen solcher Personen Folge zu leisten haben, 
so kann ihr Übertritt in den versicherten Betrieb erfolgen, 
sie gehören dann diesem Betriebe während der Ausübung 
der Löscharbeit als Hilfskräfte an. Ihre Tätigkeit ist von 
diesem Augenblicke an nicht mehr selbständig, sondern 
von dem Willen eines Zugehörigen eines versicherungs
pflichtigen Betriebes abhängig, sodass diese Abhängigkeit 
die Versicherungspflicht nach sich zieht.

Leistet aber der Unternehmer eines versicherungs
pflichtigen Betriebes mit seiner Feuerwehr Löschdienste 
in einem ändern Betriebe, so werden diese seinem eigenen 
Betriebe zuzurechnen sein. Denn die zum Schutze der 
Betriebsstätte gehaltene eigene Feuerwehr stellt eine Be
triebseinrichtung dar. Die Mannschaft ist dann nicht nur

bei einem Brande auf der eigenen Betriebsstätte, sondern 
vom Gesichtspunkte der gegenseitigen Sicherung durch 
Lösch hilfe aus auch im Falle nachbarlicher Hilfeleistung 
im Betriebe tätig. .

D ie  ö f f e n t l i c h e  P f l i c h t  d e r  G e m e i n d e 
g l i e d e r  z u m L ö s c h d i e n s t e  s c h l i e s s t  i m a l l g e 
m e i n e n  d i e  A n n a h m e  der  V e r s i e h  er un g s p  f l i  c h t  
d i e s e r  T ä t i g k e i t  au s. Nur wenn ein Arbeiter dabei 
den Befehlen seines eigenen Brotherrn folgt, ist der Tat
bestand der Versicherungspflicht gegeben.

Werden Gespannhalter durch privaten Vertrag von 
der Gemeinde zur Feuerlöschhilfe verpflichtet, so kann 
deren Gewährung ihrem versicherungspflichtigen Betriebe 
Lohnfuhrwerk oder Landwirtschaft, zugerechnet werden.

Ausser diesen besonderen Fällen ist die Tätigkeit der 
Feuerwehr nur bei Verwendung einer durch elementare 
Kraft getriebenen Spritze gemäss § 2 Abs. 2 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetzes und nur für den Gefahrenbe
reich des Motors versichert.

B ei d en  f r e i w i l l i g e n  F e u e r w e h r l e u t e n  k a n n  
d a s  V o r l i e g e n  e i n e s  A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s  de r  
R e g e l  n a c h  n i c h t  a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  denn 
sie haben nicht die Absicht, sich in ein persönliches 
Dienst- und Abhängigkeitsverhältnis zu begeben, vielmehr 
erblicken sie in ihrer Tätigkeit die Erfüllung einer öffent
lichen Ehrenpflicht. Auch wird meist ihre soziale Stellung 
der Annahme eines Arbeitsverhältnisses entgegenstehen

Folgen mangelnder Schutzvorrichtung. Die Dresch
maschinen werden auf dem Lande meist ohne die vorge
schriebenen Schutzvorrichtungen verwendet. Schutzvorrich
tungen, die den Bauern Ausgaben verursachen, trifft man 
auf dem Lande überhaupt nicht. Der Bauer L. hatte am
23. Dez. v. J. mit der Dreschmaschine gedroschen; die 
Dreschmaschine stand im Stadel und wurde von einem 
Göpel vom Maschinenhause aus, und dieser wieder von 
zwei Pferden getrieben. Da ertönte auf einmal ein Krach 
und ein Schrei. Der Dienstbube, der die Pferde antrieb, 
sah nach und fand zu seinem Entsetzen, dass der zehn
jährige Neffe des L. in die am Boden angebrachte Trans
mission geraten war, wodurch die Füsse drei- bis viermal 
gebrochen wurden. Die Verletzungen waren derart schwere, 
dass der Tod nach zirka vier Stunden eintrat. Gegen L. 
wurde das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, 
weil er es unterliess, die durch die land- und forstwirt
schaftliche Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Schutz
vorrichtungen anzubringen. In der Verhandlung behauptete 
L., dass er die Transmission zugedeckt habe und dass die 
Kinder, die spielten, die mit Brettern zugedeckte Trans
mission wieder blossgelegt haben mussten. Der Sachver
ständige der Berufsgenossenschaft meinte, dass jeder Bauer 
die Unfallverhütungsvorschriften zugeschickt bekomme, doch 
würden sie in den meisten Fällen nicht gelesen. Der Re
visionsbeamte könne unmöglich in jedem einzelnen Falle 
den Bauern einen Vortrag halten. L. wurde wegen fahr
lässiger Tötung zu 3 T a g e n  G e f ä n g n i s  verurteilt, 
(Landgericht München II.)

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungarat L u d w i g  K o l b e  in Ü ross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Koitzsch.
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Die Zunahme der entschädigten Betriebsunfälle und ihre 
Ursachen.

Verfahren zur Verhütung der Entziindungsgefahr beim 
Imprägnieren von Holz, nach H ü l s b e r g  & Ci e.  m.
b. H. in Charlottenburg.

Patente und Gebrauchsmuster.
Verschiedenes.
Verein deutscher Revisions-Ingenieure.

Die Ermüdung durch Berufsarbeit.*)
Von Regierungsbaumeister W. E i s n e r ,  Ober-Ingenieur der Berliner Städtischen Wasserwerke.

D ie 4. Sektion des Brüsseler K ongresses ist der 
H auptsache nach zu dem Resultat gekom m en, dafs 
sich als Folgeerscheinungen einer Erm üdung durch 
Berufsarbeit gew isse m edizinische und physiologische 
Ä nderungen des normalen körperlichen und geistigen 
Zustands des A rbeiters feststellen lassen, bei deren 
wiederholtem  Eintreten eine dauernde gesundheitliche 
Schädigung anzunehmen sei, dafs aber derartige B e
ziehungen zwischen A rbeit und Arbeiter numerisch 
bisher nicht klarlägen.

D er Ingenieur kann medizinisch und physiologisch 
wissenschaftlich natürlich nicht mitsprechen. E r hat 
aber während seiner A usbildun g Berufsarbeit, wie 
sie hier in F rage kom m t, selbst geleistet und kann 
sich danach auch in andere nicht selbst geleistete 
A rbeiten hineindenken, sodafs ihm ein U rteil über 
die subjektiven Em pfindungen des Arbeiters bei sei
ner A rbeit zusteht.

B e z ü g l i c h  d e r  A r b e i t  s e l b s t  i s t  z u  
b e a c h t e n ,  d a f s  s i c h  g l e i c h  b e n a n n t e  B e 
r u f s a r b e i t e n  in e r h e b l i c h  u n g l e i c h e r ,  z u m  
T e i l  i n d i v i d u e l l e r  W e i s e  a u s  v e r s c h i e d e n e  
A n f o r d e r u n g e n  s t e l l e n d e r  T ä t i g k e i t  u n d  
v e r s c h i e d e n e n  A r t e n  v o n  R u h e  z u s a m 
m e n s e t z e n ,  u n d  da f s  s o l c h e  U n t e r s c h i e d e  
b e i  d e m s e l b e n  A r b e i t e r  u n d  d e r s e l b e n  
A r b e i t  t ä g l i c h  u n d  s t ü n d l i c h  v o r h a n d e n  
s i n d .

*) Dem Hygiene-Kongress Berlin 1908 als Referat er
stattet.

E s werden ganz individuelle kleine P a u s e n  
auch bei der leichtesten A rbeit gem acht, erklärlich 
daraus, dafs der Mensch keine zw angläufig in B ew e
gung bleibende M aschine ist. Aufserdem  m acht je 
der A rbeiter bei weniger leichter A rbeit kurze Pau
sen, die oft zw ar nur nach Minuten, eventuell sogar 
Bruchteilen derselben zählen, die aber für den A u ge n 
blick ausreichen, um die arbeitenden Gliedmafsen 
durch Strecken etc. aus der Arbeitsstellung in eine 
andere zu bringen und dadurch einen für die weitere 
A rbeit günstigen Einflufs auszuüben. D er Arbeiter 
fühlt instinktiv-, dafs er damit dem vorzeitigen V e r
sagen vorbeugt, und niemand verw ehrt ihm diese 
Ruhepunkte, wenn auch die Ansichten über ihre er
forderliche H äufigkeit und L än ge natürlich oft ver
schieden sind. B ei schwerer A rbeit ist eine gewisse 
Ruhe nach einer mehr oder weniger grofsen Anzahl 
einzelner A rbeitsvorgänge schon dadurch geboten, 
dafs ohne diese Rühe' der nächste A rbeitsvorgang 
sich nicht mehr glatt vollziehen liefse. Solche be
sonderen Pausen sind bereits in Tarifen anerkannt, 
wie beispielsweise den Berliner Steinsetzern auf eine 
Arbeitsstunde eine bezahlte 1|4 Stunde Ruhe zusteht.

D as T e m p o ,  in dem gearbeitet wird, ist ver
schieden, sow ohl für den einzelnen Arbeiter, wie für 
einzelne Betriebe desselben Berufs, ferner für A rbeiter
gruppen verschiedener Betriebe und unter verschie
denen Vorarbeitern und Betriebsleitern desselben B e 
triebes. Darauf, dafs das T em po bezw. die beabsich
tigte Leistung gelegentlich partei-politisch beeinflufst 
ist, will ich hier nicht eingehen.
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Bei Arbeiten an Maschinen wird vielfach ange
nommen, dafs der A rbeiter in zwangläufiger V erbin
dung mit der M aschine stände. D as ist so allgemein 
gesagt, nicht richtig. D er einzelne, einmal eingeleitete 
A rbeitsvorgang soll allerdings gewöhnlich nicht unter
brochen werden, und richtet sich innerhalb desselben 
bei vielen Maschinen das T em po der A rbeit nach 
dem T em po der Maschine, es können aber bei den 
meisten A rbeitsvorgängen ohne besondere Folgen 
eine oder m ehrere Spiele der M aschine seitens des 
A rbeiters ausgelassen werden. D anach stimme ich 
M o s  s o  nicht bei, wenn er sagt, „dafs der Mensch 
verurteilt sei, mit gigantischen A utom aten Schritt zu 
halten, und dafs kein Ausruhen mehr für ihn m öglich 
sei“ . Zuzugeben ist, dafs das T em p o der Maschinerie 
vielfach gegen früher schneller geworden, und dafs 
dadurch verschiedene Arbeiten hastiger zu erledigen 
sind, als früher. Meines Erachtens findet aber ein 
gew isser A usgleich  dadurch statt, dafs der Arbeiter 
sich au f das gröfsere Hasten ebenso eingewöhnt, wie 
der Kleinstädter au f das hastige Getriebe der Grofs- 
stadt, und dafs sow ohl die täglichen Arbeitszeiten 
gegen früher verkürzt als auch die Arbeitsbedingungen 
an den neueren Maschinen vielfach erheblich gün
stigere geworden sind. D afs dem T em p o der Ma
schinerie schliefslich gewisse Grenzen in bezug auf 
den bedienenden Arbeiter gesteckt sind, ist selbst
verständlich.

D i e  B e a n s p r u c h u n g  d u r c h  d i e  A r b e i t  
hängt insofern i n d i v i d u e l l  von dem einzelnen 
A rbeiter ab, als der eine sich dieselbe A rbeit schw e
rer m acht, als der andere. Soviel m echanisches V er. 
ständnis unsere A rbeiter auch sozusagen im Leibe 
haben, es bestehen bezüglich der A rt des Zufassens 
und Angreifens, also bezüglich des Verhältnisses 
zwischen K raft und H ebelarm  erhebliche individuelle 
Unterschiede, sodafs verschiedene A rbeiter bei der
selben Leistung sehr verschieden beansprucht werden.

A b e r  a u c h  d i e  A r b e i t  s e l b s t  i s t  i n d i 
v i d u e l l .  So hat der M ehlkutscher w ohl an jeder 
A blieferungsstelle die gleichen 2 Zentner schweren 
Säcke zu tragen, jeder A ufbew ahrungsort ist aber 
unter anderer Beanspruchung (z. B. längerer W eg, 
steilere Treppen etc.) zu erreichen. Gleichartige M a
schinen gleicher und gleichzeitiger Herkunft erfordern 
andere Kraftäufserung und andere Aufm erksam keit, 
je  nachdem, wie sie in Ö l oder ob sie verstaubt oder 
dergleichen sind. D am pfkessel beanspruchen den 
Heizer anders, je  nachdem, von welcher Grube die 
K ohlen stammen, ob sie gröfser oder kleiner, trock
ner oder feuchter sind, je  nachdem W ind und W etter 
den Schornsteinzug beeinflussen. Bei dem L ok o 
m otivführer kann man nicht allgemein vorschreiben, 
w ieviel K ilom eter G üterzug oder Schnellzug oder

Stadtbahn er hintereinander leisten darf. Denn g e
rade die Lokom otiven haben, wie viele andere M a
schinen, gew isse Unarten, die der Führer bei den 
Lokom otiven, au f die er eingefahren ist, kennt, die 
ihn aber durch die erforderliche scharfe und dauernde 
Aufm erksam keit bei einer ihm neuen L okom otive 
besonders in A nspruch nehmen und ermüden.

E s  g i b t  ü b e r h a u p t  n u r  w e n i g e  A r b e i 
t e n ,  b e i  d e n e n  e i n e  f o r t l a u f e n d e  g l e i c h e  
B e a n s p r u c h u n g  d e s  A r b e i t e r s  s t a t t f i n d e t .  
Einerseits finden aus den verschiedensten Gründen 
mehr oder weniger lange Unterbrechungen der A r 
beit statt, welche eine Zeit voller Ruhe bedeuten 
(insbesondere bei Gruppenarbeiten, infolge des nicht 
genauen Ineinandergreifens der verschiedenen A rbeits
vorgänge), andererseits w echselte die volle  B ean
spruchung vielfach mit einer anderen leichteren B e
tätigung, ähnlich wie bei der M aschine der belastete 
G ang gegenüber dem leeren Rücklauf, z. B. bei den 
Steinträgern der G ang hinauf mit Last und hinab 
ohne Last. G erechter W eise  muss erwähnt wer
den, dafs auch oft zufällige unerwartete Mehrinan
spruchnahm e eintritt. Beim  Transport schw erer 
Stücke z. B. d arf der Arbeiter nicht loslassen, 
wenn sich die U nterlage der ihn entlastenden 
Stütze zufällig verzögert. Nach den Pausen für Früh
stück, Mittag, V esp er und zwischen zwei A rb eits
schichten kom m t der eine schneller in vollen G ang 
als der andere, vor diesen Pausen bedeutet die E r
wartung der Ruhe (nicht ein U nbehagen durch E r
müdung) bei dem einen ein früheres Brem sen, als 
bei dem anderen. D as läfst die eine A rt A rbeit 
m ehr oder in anderer W eise zu, als die andere. 
Selbstverständlich ist zw ischen Stücklohn und Zeit
lohn zu unterscheiden. D er A rbeiter versucht bei 
Stücklohn vor den Pausen, vor Arbeitsschlufs, vor 
Schlufs der Lohnw oche noch m öglichst viel Verdienst 
herauszuarbeiten, während er sich beim W iederbe
ginn m ehr Zeit läfst. E r weifs ziemlich genau, was 
er bereits verdient h a t ; der eine legt es au f m ög
lichst hohen Verdienst an, der andere m acht es sich 
lieber bequem er, wenn er das erreicht hat, mit dem 
er sich bescheidet.

A l l e  d i e s e  M o m e n t e  —  sie sind hier na
türlich nur angedeutet, und liefsen sich noch viel 
mehr und andere anführen —  b e d e u t e n  U n t e r 
s c h i e d e ,  w e l c h e  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i 
s c h e n  A r b e i t e r  u n d  A r b e i t  b e e i n f l u s 
s e n .  D abei treffen die angedeuteten V erschieden
heiten bereits zu bei normalen (d. h. gesunden, voll
kräftigen1), nüchternen, in ihrer Betriebsstelle wie

*) Für einzelne Berufe sind allerdings nicht ganz ge
sunde bezw. infolge Alters, Unfalls usw. nicht mehr voll
kräftige Arbeiter als die normalen zu bezeichnen.



31. Hefi S O Z I A L - T E C H N I K 587

au f ihre A rb eit eingewöhnten, nicht durch zufälliges, 
vorübergehendes U nbehagen bezw . irgend welche 
A b len kun g beeinflufsten) A r b e i t e r n  u n d  b e i  
n o r m a l e n  V e r h ä l t n i s s e n  d e r  A r b e i t  
(d. h. bei der heute normalen Arbeitszeit und A rb eits
einteilung ohne Überstunden und bei Betriebseinrich
tungen und Betriebsstätten, w elche nicht eine ganz 
absonderliche Rückständigkeit unter anderem auch 
in Hinsicht a u f die speziellere G ew erbehygiene auf

weisen).
D ie  B e r  ü c k s i c  h t i  g u  n g  d e s  A n o r m a l e n  

(insbesondere der Arbeiter, welche ungewohnte A rbeit 
leisten, w elche unter verfehlter Berufsw ahl leiden, 
w elche sonst irgendwie nicht in den ausgeübten B e
ru f hineinpassen oder sonst aufsergewöhnlich beein- 
flufst sind, und bei der A rbeit der ungewöhnlichen 
M ehrinanspruchnahm e durch Überstunden, sow eit die
selben nicht eine Eigentüm lichkeit des betreffenden 
Berufes sind, deren Beseitigung in absehbarer Zeit 
noch nicht zu erwarten ist), w ü r d e  u ns  v o r  e i ne  
s o  g r o f s e  Ü b e r f ü l l e  d e r  z u  b e a c h t e n d e n  
M o m e n t e  s t e l l e n ,  d a f s  i m I n t e r e s s e  u n 
s e r e r  A r b e i t e n  s e i n e  v o r l ä u f i g e  A u s 
s c h a l t u n g  m e i n e s  E r  a c h t e n  s u n b e d i n g t  
g e b o t e n  is t .

D ie  Berücksichtigung des zurzeit Anorm alen (an 
dessen Normalisierung die allgem eine Sozialpolitik 
und die allgem eine soziale H ygiene mit E rfo lg  dau
ernd Weiterarbeiten) bei der Frage der Erm üdung 
kann aber auch leicht zu Forderungen führen, w elche
—  ganz abgesehen von dem Einflufs a u f den A rb eit
geber —  den normalen A rbeiter allzu sehr an der 
Ausnutzung seiner K raft hindern, und den nicht nor
m alen A rbeiter dadurch schädigen, dafs seiner B e
seitigung V orschub geleistet wird, ohne dafs gleich
zeitig für eine andere E xistenzm öglichkeit gesorgt 
werden kann. Ich m öchte nicht unerwähnt lassen, 
dafs ich bei dem Lesen der Arbeiten von N ichttech
nikern über die Frage der Erm üdung, der A rbeits
verkürzung und dergleichen den Eindruck gewonnen 
habe, dafs die Fortschritte unseres Zeitalters in bezug 
a u f die Ausschaltung roher K raft und den Ersatz 
derselben durch Maschinerie nicht genügend beachtet 
sind, sodafs vielfach auf heute nicht mehr normale 
Einrichtungen und Arbeitsbedingungen Bezug genom 
men wird. G erade die körperlich sehr schweren 
A rbeiten werden durch Maschinerien aller A rt aus
geführt, sodals der A rbeiter der bedienende Maschinist 
gew orden ist.

S o l l e n  n u n  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  
d e r  A r b e i t  u n d  d e m  A r b e i t e r  a u f  d e r  A r 
b e i t s s t e l l e  s e l b s t  u n t e r s u c h t  u n d  u n m i t t e l 
b a r  d a r a u s  S c h l ü s s e  g e z o g e n  w e r d e n ,  so 
f o l g t  d a r a u s ,  d a f s  d i e  A r b e i t  s e l b s t  (auch

bei der Beschränkung a u f normale Verhältnisse) s o  
a u f s e r o r d e n t l i c h  u n g l e i c h  i s t  —  d a f s  d i e  
A n z a h l  d e r  v o r z u n e h m e n d e n U n t e r 
s u c h u n g e n  a n  A r b e i t e r n  e i n e  a u f s e r -  
o r d e n t l i c h  g r o f s e  s e i n  m u f s .  D a r a u s  
f o l g t  w e i t e r ,  d a f s  d i e  e i n z e l n e  U n t e r 
s u c h u n g  m ö g l i c h s t  w e n i g  s c h w i e r i g  u n d  
z e i t r a u b e n d  s e i n  mu f s .

Hiernach werden m edizinische und physiologische 
Methoden, den ermüdenden Einflufs der A rbeit auf 
der Arbeitsstelle festzustellen, ganz besonderen Schw ie
rigkeiten begegnen. Dafs ich recht eigenartige Situa
tionen und nicht beabsichtigte U nzuträglichkeiten aus 
M assenm essungen a u f E rm üdung während der Arbeit 
bzw. au f der A rbeitsstelle annehmen mufs, erwähne 
ich nur nebenbei.

D e r  A r b e i t e r  b e u r t e i l t  d e n  G r a d  d e r  
A b w e i c h u n g  v o n  d e r A r b e i t s f r i s c h e  n a c h  
d e m  G r a d e  d e s  k ö r p e r l i c h e n  u n d  g e i s t i 
g e n  U n b e h a g e n s ,  d a s  d i e  A r b e i t  v e r a n 
l a f s t .  Mit einem solchen subjektiven Em pfinden 
kann man aber nichts anfangen, solange nicht ein 
objektives Moment hinzukommt, welches einen be
stimmten Grad des U nbehagens allgem ein erkennbar 
macht. Ein solcher bestimmter Grad ist erreicht, 
wenn das U nbehagen ohne merkliches Nachlassen 
des quantitativen und qualitativen Arbeitserfolges 
nicht mehr überwunden werden kann. Nach den 
Erfahrungen an mir selbst würde ich diesen Grad 
noch nicht mit „ Ü b e r m ü d u n g “ bezeichnen, weil 
eine längere Ruhe reparierend wirken kann. Nur ist 
diese Ruhe so lang, dafs sie innerhalb der A rbeits
schicht nicht durchführbar ist. D ie „ E r s c h ö p 
f u n g “ ist dieser Zustand gewifs nicht, denn man 
kann in ihm je  nach den U m ständen mit geringe
rem Arbeitserfolge noch eine ganze W eile weiter 
Arbeit leisten, ehe das physisch unm öglich wird. E r ist 
ein M axim um  insofern, als in ihm die beabsichtigte 
A rbeit irrationell eventuell sogar unm öglich wird, 
was —  von anderen Rücksichten abgesehen —  weder 
Arbeitgeber noch Arbeiter in ihrem Arbeitsvertrage 
beabsichtigen. Geht man von dem Befund der A r 
beit zurück au f den körperlichen und geistigen B e
fund des Arbeiters, so würde d i e s e r  G r a d  d e r  
E r m ü d u n g  zu bezeichnen sein als d e r j e n i g e  
Z u s t a n d ,  i n  w e l c h e m  d e r  A r b e i t e r  t r o t z  
g u t w i l l i g e n  V e r s u c h s  s e  i n e r g  e i s t i  g  e n 
F u n k t i o n e n  u n d  k ö r p e r l i c h  s e i n e r  G l i e d -  
m a i s e n  (eventuell das eine mehr, das andere w eni
ger), n i c h t  m e h r  H e r r  i s t ,  s o d a f s  d i e  K o n 
z e n t r a t i o n  d e r  D e n k k r a f t ,  s o w e i t  s i e  d i e  
A r b e i t  e r f o r d e r t ,  n u r  n o c h  m i t  u n w i l l 
k ü r l i c h e n  U n t e r b r e c h u n g e n  g e l i n g t ,  u n d  
di  e B e w  e g  u n g e n u n s i c  h e r, b zw . g e z w u n 
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g e n  u n d  U n t e r s t ü t z u n g  s u c h e n d  b z w .  
v e r l a n g s a m t  a u s g e f ü h r t  w e r d e n .  W enn 
vorzugsw eise einzelne Gliedmafsen arbeiten, z. B. 
der rechte A rm , der dann bekanntlich besonders 
leistungsfähig ist, nützen die verschiedenen Ruhepau
sen natürlich mehr, als wenn der ganze K örper be
ansprucht war. Schliefslich aber sucht der A rm  
Unterstützung am O berkörper, w odurch der ganze 
K örper mehr in M itleidenschaft gezogen wird. D a 
in solchem  Falle die A rbeit entweder sehr öde 
und langw eilig oder gerade geistig anstrengend ist, 
so hält sich der A rm  gew öhnlich so lange, bis der 
ganze K örper dem geschilderten Erm üdungszustande 
anheimfällt.

D ie gegebene Definition eines bestimmten Grades 
der Erm üdung hat den V orteil, dafs der Arbeiter 
au f dem natürlichsten W eg e  sich bew üfst wird, wann 
er mit seinem K önnen so weit geraten ist, während 
auch der Betriebsleiter oder A rbeitgeber —  wenn 
m an diese nicht gelten lassen will, der G ew erbe
inspektor —  derart Erm üdete sicher erkennt, auch 
wenn sie ihren Zustand zu verdecken suchen.

A b e r  —  d e r  g e s c h i l d e r t e  Z u s t a n d  
w i r d  u n t e r  n o r m a l e n  V e r h ä l t n i s s e n ,  
i n s b e s o n d e r e  o h n e  Ü b e r s t u n d e n  s o  s e l 
t e n  a n g e t r o f f e n ,  d a f s  e r  f ü r  u n s e r n  
Z w e c k  n i c h t  v e r w e n d b a r  i s t .  D as, was
wir öfter sehen, sind V o r s t u f e n  d i e s e s  Z u -

t
s t a n d e s .  D iese sind aber w ieder d e s h a l b  
n i c h t  v e r w e n d b a r ,  w e i l  d e r  E r m ü d u n g s 
g r a d  i n  i h n e n  n i c h t  s o  a l l g e m e i n  u n d  
s o  s i c h e r  b e s t i m m b a r  i s t .  O b sich die 
Leistung in diesen V orstufen bereits m erklich ver
ringert, hängt davon ab, um w elche A rt A rbeit es 
sich handelt, und bei gewissen Arbeiten, w ie weit 
sie vorgeschritten sind. A n  der D rehbank mit auto
m atischer W erkzeu gbew egu n g z. B., au f der eine 
lange, starke W elle  geschruppt wird, braucht nicht 
gerade, wenn der A rbeiter zu -weit erm üdet ist, ein 
hartes Materialteilchen den Stahl zum Aufsitzen 
bringen, sodafs der A rbeiter augenscheinlich nicht 
schnell genug zuspringen könnte. D agegen würde 
der A rbeiter den Feinstahl vielleicht nicht genau genug 
einstellen können oder wenigstens eine unverhältnis- 
m äfsig lange Zeit dam it zubringen, auch würde er 
bei der A bnahm e der fertigen W elle von der Bank 
vermittelst des Krans als zu weit ermüdet erkannt 
werden. B ei Bodenarbeitern erkennt man die V o r
stufen aus dem geringer werdenden Quantum Boden 
au f der Schaufel und dem gezw ungenen nicht mehr 
sicher treffenden W erfen des Bodens. Hier besteht 
aber wieder die Eigentüm lichkeit, dafs die Arbeiter 
Unterschiede in der Leistung in der Hand haben, sie 
nützen diesen V orteil instinktiv aus, um langsam er

zu ermüden, und verlängern dadurch die Zeitdauer 
der Vorstufen.

Man zieht vielfach Schlüsse aus den U n fä l le n .  
A bgeseh en  davon, dafs ich verschiedentlich die A n 
sicht vertreten fand, dafs die meisten U nfälle n i c h t  
gegen Arbeitsschlufs und gegen Schlufs der W och e 
eintreten, kann man meines Erachtens w eder den 
Zeitpunkt noch die A n zah l der U nfälle ohne weiteres 
als Bew eis für eine zu starke Beanspruchung infolge 
zu langer A rbeitszeit bzw. zu grofser Erm üdung an
sehen. Selbstverständlich ist der erm üdete A rbeiter 
gefährdeter als der arbeitsfrischere, ich glaube aber 
nicht, dafs die U nfallstatistiken die U nfälle infolge 
von Erm üdung besonders festgestellt haben. D arauf
hin müfsten aber alle U nfälle geprüft werden, und 
ist das mit ziem licher Sicherheit m öglich, da alle 
U nfälle genau untersucht werden, und sich deshalb 
die U nfälle aus unzweifelhafter, oft ganz unverständ
licher U nvorsichtigkeit, aus der aus dem dauernden 
U m gang mit der Gefahr erklärlichen Sorglosigkeit 
und aus elementaren, vom  A rbeiter ganz unabhängi
gen Gründen leicht ausscheiden lassen. D ie S o rg
losigkeit ist übrigens gerade ein Zeichen g e r i n g e r e n  
U nbehagens, da der erm üdete A rbeiter sich infolge 
natürlichen Selbsterhaltungstriebs mehr vorsieht.

W ie  bei den U nfällen halte ich auch die Schlüsse 
aus den Ergebnissen der bereits durchgeführten 
k ü r z e r e n  A r b e i t s z e i t e n  nicht ohne w eiteres für 
einwandsfrei, sow eit sie die vielfach gleich gebliebene 
oder erhöhte Leistung als das Ergebnis geringerer 
E rm üdung ansehen. B ei V erkürzung der Schicht 
werden zuerst immer die Pausen für Frühstück, 
M ittag und V esp er beschnitten bezw . beseitigt und 
wird damit oft der E rm üdung V orschub geleistet. 
So wird aus dem G ew erbeinspektionsbezirk Meifsen 
berichtet, dafs in einer Fabrik die längere Mittags
pause wieder eingeführt werden mufste, w eil die 
V erkürzung derselben ungünstigen Einflufs gehabt 
hatte.

E s ist noch sehr die Frage, ob die kürzere 
A rbeitsschicht mit kürzeren oder die längere mit 
längeren Pausen gesundheitlich vorzuziehen sei. D afs 
der A lkoholgenufs die erholende W irkun g der Pausen 
ungünstig beeinflufst, ist leider nur allzu wahr, b e
trifft aber doch nicht allgem ein alle Arbeiter. D ie 
V erteilung der Nahrungsaufnahme über den L a u f 
des T ages ist ungünstiger, je  kürzer die Schicht wird, 
insbesondere, wenn der W e g  nach H ause weit ist. 
Dafs der A rbeiter nach längerer Ruhe zw ischen zwei 
Schichten, wenn er diese Ruhe richtig verw endet, 
frischer ist und mehr leisten kann, b ed arf keines 
Beweises. O b er aber Gelegenheit hat, m ehr zu 
leisten, ob vorher die Leistung durch E rm üdung be
einflufst war, und ob das Fazit ein gesundheitlicher
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V orteil ist, hängt wiederum  von den ganzen U m 
ständen der A rbeit ab. Im allgem einen wird die 
gröfsere W iderstandskraft gegen Erm üdung bei der 
F rage der Verkürzung der A rbeitszeit nur ein ein
zelnes Moment neben vielen anderen sein, und man 
könnte, da das G egenteil bisher nur angenom men, 
aber noch nicht bew iesen ist, auch um gekehrt, als 
üblich, behaupten, dafs eine gleiche Leistung in 
kürzerer A rbeitszeit darauf schliefsen lasse, dafs vo r
her getrödelt w orden sei, oder dafs das Arbeitstem po 
vorher einen übel em pfundenen Erm üdungsgrad 
nicht veranlafst hätte. D abei sei übrigens darauf 
hingewiesen, dafs mindestens bei Zeitlohn (bei Stück
lohn nur, wenn die Lohnsätze erheblich gestiegen 
sind) das Arbeitsquantum  vielfach gegen früher ge
ringer gew orden ist. D ie Leistung bei Stücklohn ist 
bei kürzerer Zeit die gleiche geblieben, w eil der 
gleiche Lohn erreicht werden soll. Bei welcher 
Grenze der A rbeitszeitverkürzung die Grenze des 
K önnens des A rbeiters erreicht wird, hängt von der 
A rt der A rbeit ab. Bei Zeitlohn wirkt vorzugsw eise 
die geringere Arbeitsunlust, w elche aus der gröfseren 
M öglichkeit, sich der Fam ilie zu widm en, von anderen 
A nnehm lichkeiten abgesehen, entspringt. O b bei 
Zeitlohn spezifisch höhere Leistung anhält, wird, ab
gesehen von günstigen Änderungen in den V erhält
nissen der Arbeit, von dem Einvernehm en zwischen 
A rbeiter und A rbeitgeber abhängen, bezw. von den 
äufseren Einflüssen au f den ersteren. D er australische 
Grofsindustrielle C. J. W entw orth Cookson sagt in 
„E in e A nregung und W arn ung“ in der Em pire 
R eview , vergl. Soziale Praxis, 1902, Spalte 890, 
s e h r  r i c h t i g ,  d a f s  d i e s e s  g u t e  E i n v e r 
n e h m e n  d i e  H a u p t s a c h e  s e i .  D er Arbeiter 
ist bezüglich des Arbeitsquantum s von m enschlich 
erklärlichen Stim m ungen beeinflufst, jedes E n tgegen
kom m en des A rbeitsgebers bezüglich der O rganisa
tion der A rbeit, insbesondere der Arbeitszeit wirkt 
günstig, jede Lohnverkürzung z. B. wirkt ungünstiger, 
als ihrer H öhe entspricht.

N a c h  a l l e d e m  e r s c h e i n t  e s  b i s  h e  r 
s e h r  s c h w i e r i g ,  a u s  d e r  B e o b a c h t u n g  
d e s  A r b e i t e r s  a u f  d e r  A r b e i t s s t e l l e  
S c h l ü s s e  ü b e r  d i e  F r a g e  d e r  E r m ü d u n g  
z u  z i e h e n .  M a n  w i r d  v o n  d e m  g e s u n d 
h e i t l i c h e n  G e s a m t e r g e b n i s  d e r  A r 
b e i t ,  d e r  M o r b i d i t ä t  u n d  M o r t a l i t ä t ,  
a u f  d i e  A r b e i t  z u r ü c k g r e i f e n  m ü s s e n ,  
wie das bei der Durchführung des deutschen sani
tären M axim alarbeitstages geschieht, wenn es dadurch 
auch b e s o n d e r s  s c h w i e r i g  w i r d ,  d e m  
A n t e i l  g e r a d e  d e r  E r m ü d u n g  n e b e n  
d e r  g r o f s e n  F ü l l e  d e r  a n d e r e n  M o m e n t e  
s e i n e n  r i c h t i g e n  P l a t z  z u z u w e i s e n .

D er höher gebildete medizinische L aie verm ag 
einzelne der von den Medizinern angeführten Mo
mente, wenn er als Ingenieur Berufsarbeit leistet, in 
Beziehung mit dieser zu bringen. Mehr oder schw e
rere Pulsschläge, Herzklopfen, Ausgehen des Atem s, 
Störungen der V erd au u n g , Tem peraturunterschie
de usw. fühlt man an sich und hat danach ein ge
wisses natürlich nicht medizinisches Urteil, ob die 
em pfundene Abnorm ität einen Zustand veranlafst, 
der Erm üdung zu nennen wäre. W enn ich solche 
Beobachtungen an mir selbst hier verwende, so kom 
me ich zu der A n s i c h t ,  d a f s  u n s e r e  A r b e i 
t e r  —  in Deutschland, über das allein ich sprechen 
möchte —  u n t e r  n o r m a l e n  V e r h ä l t n i s 
s e n  i m  a l l g e m e i n e n  n i c h t  d e n  E i n 
d r u c k  m a c h e n ,  a l s  o b  s i e  s i c h  w ä h r e n d  
d e r  ü b l i c h e n  A r b e i t s z e i t  o d e r  a m  
S c h l ü s s e  d e r s e l b e n  i n  e i n e m  d u r c h  
s e i n e  H ö h e  a u f f a l l e n d e n  G r a d e  d e r  
E r m ü d u n g  b e f ä n d e n .  —  E i n z e l n e  A u s 
n a h m e n  b e s t ä t i g e n  n u r  d i e  R e g e l .

A bgesehen von dem allgemeinen Eindruck müfste 
sich eine erheblichere Erm üdung in der Quantität 
und Q ualität der Leistung zeigen. D ies ist meines 
Erachtens im allgem einen nicht der Fall, und wurde 
meine A nsicht, bei Versuchen an Bodenarbeitern, 
welche schweren Lehm boden zu bearbeiten hatten, 
ferner bei Drehern, welche Gufseisen- und Metallteile 
zusam m ensetzten, und schliefslich in der von mir ge* 
leiteten Bürstenm acherwerkstatt des Berliner Vereins 
für U nfallverletzte sogar an U nfallverletzten und In
validen1) durchaus bestätigt. D ie A rbeiter würden 
auch nicht imstande sein, bei gelegentlichen Ü ber
stunden so lange auszuhalten, wie sie das tatsäch
lich fertig bringen. Bei einem W asserrohrbruch z. B., 
bei dem es gilt, die Gefahr zu beseitigen und das 
abgesperrte Gebiet m öglichst bald wieder mit W asser 
zu versorgen, bleiben die Arbeiter unvorbereitet bis 
zum ändern M orgen, also 24 Stunden hintereinander, 
und wenn man es zuliefse, noch länger bei der Ar* 
beit, sie sind dann noch durchaus arbeitsfähig, wenn 
natürlich auch stark ermüdet. O ft genug haben wir 
Geistesarbeiter Veranlassung, unsere Arbeitsfähigkeit 
mit der des körperlich Arbeitenden zu vergleichen 
und ihn um seine kaum  glaubliche Leistungsfähig* 
keit zu beneiden. W ir erlahmen, er erstarkt in der 
Arbeit, ein Moment, das in der sozialen Arbeiterfür* 
sorge nur selten Beachtung zu finden scheint.

E s  w i r d  m i r  s c h w e r ,  z u  g l a u b e n ,  
d a f s ,  v o n  w e n i g  e n A  u s n a h m e n a b g e *  
s e h e n ,  d i e j e n i g e n  G r a d e  v o n  E r m ü *

') Allerdings bei Stücklohn und in achtstündiger Ar» 
beitszeit.

*
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d u n g ,  d i e  b e r u f s m ä f s i g  d a u e r n d  V o r 
k o m m e n ,  d e m  g e s u n d e n ,  a n  d i e  A r b e i t  
g e w ö h n t e n  A r b e i t e r  g e s u n d h e i t s 
s c h ä d l i c h  s e i n  s o l l t e n .  Trotzdem  befür
worte auch ich das Studium dieser Frage vermittelst 
medizinischer und physiologischer Methoden. A b er 
es wird sich, w ie oben bem erkt, hur darum handeln 
können, von den Statistiken der Krankenkassen auf 
die A rbeit zurückzugreifen und dabei das, was sich 
an A nteil der Erm üdung ergibt, festzustellen. D iese 
Statistiken sind, so wie sie zurzeit aussehen, nicht g e
eignet, eine ausreichende U nterlage zu gewähren. 
M e i n e s  E r a c h t e n s  w i r d  d e r  K o n g r e f s  
s i c h  d e s h a l b  v o r e r s t  d e r  F r a g e  a n 
n e h m e n  m ü s s e n ,  w i e  d i e  S t a t i s t i k e n  
z u  h a n d h a b e n  s i n d ,  u m  neben vielen ändern 
gleichzeitig zu erreichenden Vorteilen auch e i n e n  
W e g  z u r  L ö s u n g  d e r  F r a g e  d e r  E r m ü 
d u n g  a n z u b a h n e n .

E s fehlt eine genaue Lebens- bezw. Gesundheits
Geschichte jedes einzelnen Arbeiters, welche, wie 
der k. k. G ew erbeinspektor Ingenieur K a r l  H a u c k ,  
W ien, in seiner eben erschienenen Broschüre über 
eine „Internationale Krankheitsstatistik“ 2) ausführt, 
dem A rbeiter überallhin von K rankenkasse zu K ran 
kenkasse folgt, ohne dafs sie ihm je  zu Gesicht zu 
kom m en braucht.

E s erübrigt sich meinerseits, heute schon des 
Genaueren auszuführen, wie ich mir die abgeänderten 
Statistiken denke, und m öchte ich deshalb, mein 
Referat abschliefsend, nur noch bem erken, d a fs M e 
d i z i n e r  u n d  P h y s i o l o g e n  o h n e  H i l f e  
d e s  I n g e n i e u r s  u n d  B e t r i e b s l e i t e r s ,  
b e z w .  d e s  A r b e i t g e b e r s  z u  p r a k t i s c h  v e r 
w e n d b a r e n  E r f o l g e n  n i c h t  g e l a n g e n  
d ü r f t e n .  Ich empfand es deshalb schmerzlich, 
dafs sich in den verschiedenen Arbeiten über die 
„Erm üdung von Berufsarbeit“  und ähnliche Them ata 
so viele harte Ausdrücke finden, die den A rbeitgeber 
so allgem ein ausgesprochen in meines Erachtens 
ganz ungerechter W eise vor den K o p f stofsen und 
ihn einer Mitarbeit nicht geneigt m achen dürften. 
D a  sich solche V orw ürfe wie: „Frondienst“ , Arbeiter 
und „G egn er“ derselben, ferner: „m an müsse einen 
Prellstein setzen gegen die m ifsbräuchliche A usbeu
tung der A rbeiter“ und dergleichen mehr in w issen
schaftlichen Arbeiten finden, au f w clche sich die 
Arbeiten des K ongresses aufbauen, w elche aber eines

2) Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Gewerbe
Hygiene, Unfall-Verhütung und Arbeiter-Wohlfahrts-Ein
richtungen. Wien, XII. Jahrgang.

solchen N achw eises zur Berechtigung durchaus nicht 
bedürfen, halte ich m ich für berechtigt, vor dem 
K ongrefs gegen sie Einspruch zu erheben und zw är 
im  I n t e r e s s e  e i n e s  v o r !  u n s  a l l e n  i n  
g l e i c h e r  W e i s e  g e w ü n s c h t e h  E r f o l g e s .

S c h l u f s  s ä t z e .
W enn

1. der körperliche Zustand, um den es sich hier 
als „E rm üdun g“ handelt, medizinisch und p h y
siologisch klargelegt ist,

2. wenn klargelegt ist, dafs diese „E rm üdun g“ b e
rufsm äfsig wiederkehrend die Gesundheit dauernd 
zu schädigen geeignet ist,

3. wenn praktisch verw endbare Methoden zur Fest
stellung dieser „E rm üdun g“ gefunden sind,

so stöfst im mer noch der zu erreichende Endzw eck, 
also eine —  Gesundheitsschädigungen infolge solcher 
„E rm üdung“  in Zukunft verhindernde—  G esetzgebung 
auf ganz besondere Schwierigkeiten, w eil der Arbeiter, 
die A rb eit und die Arbeitsverhältnisse so viele in
dividuelle M om ente haben, dafs die Beziehungen 
zw ischen der „E rm üdun g“ und der A rbeit kaum 
sicher feststellbar sind, und deshalb eine V era llge
m einerung auch einer gröfseren A nzahl von V ersuch s
ergebnissen nicht leicht zulässig erscheint.

D aneben bin ich der Ansicht, dafs —  von ver* 
hältnismäfsig wenigen Ausnahm en abgesehen —  der 
deutsche, norm ale, d. h. gesunde, a u f die A rbeit und 
die Arbeitsstelle eingewöhnte, nüchterne Arbeiter 
in der heute normalen Arbeitszeit ohne erhebliche 
Überstunden, bei den heutigen Fabrikeinrichtungen 
etc. und unter den heutigen sozialpolitischen V erhält
nissen berufsm äfsig n i c h t  bis zu einer „E rm üdun g“ 
arbeitet, welche ihn dauernd schädigt.

D ie Richtigkeit dieser A nsicht ist mir durch 
eine U m frage bei Industriellen verschiedener Berufs
zw eige bestätigt worden.

D a  aber ohne Zw eifel jedes bei V ersuchen über 
eine Gesundheitsschädigung infolge von „E rm üdun g“ 
gefundene Ergebnis die weitere Durchführung des 
sanitären M axim al-A rbeitstages unterstützt, so ver
halte ich mich gegen das Studium der „E rm üdun g“ 
durchaus nicht allgem ein ablehnend.

Ich rate aber vorerst zu der dieses Studium 
vorbereitenden Untersuchung, wie eine m öglichst voll
ständige Gesundheitsgeschichte eines jeden A rbeiters 
zu erreichen wäre. O hne eine solche wird meines 
Erachtens die „E rm ü d un g“ des einzelnen Arbeiters 
auch medizinisch und physiologisch nicht sicher fest
gestellt werden können.
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Heizöfen mit Luftbefeuchtern.
Von Dipl.-Ing. P r a d e l ,  Berlin.

E benso wichtig wie die Lufterneuerung in be 
wohnten Räumen ist die Aufrechterhaltung eines re
lativen Feuchtigkeitsgehaltes der Raumluft, der von 
ihrer Tem peratur abhängig ist. Bekanntlich steigt 
das V erm ögen der Luft zur A ufnahm e von D äm pfen 
mit zunehm ender Tem peratur. D as Verhältnis des 
absoluten W assergehaltes zum Sättigungsm axim um  
ist der relative Feuchtigkeitsgehalt. D as Sättigungs
m axim um  beträgt für i cbm Luft bei o° : 4,9 g W a s
ser, bei 20° : 17,2 g W asser. B ei Zim m ertem pera
turen bis 190 gelten für O fenheizung 40 — 70 °/o , bei 
lokaler Ventilationsheizung 45— 65 °/o und bei Zen
tralheizung mit ergiebigem  Luftw echsel 50 —  70 °/0 als 
passende W erte für den Feuchtigkeitsgehalt.

Tritt z. B. Luft von niederer Tem peratur, die 
bis zu ihrem Sättigungsgrade mit Feuchtigkeit beladen 
ist, in einen beheizten Raum, so genügt die in ihr 
enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr zur Sättigung bei 
der höheren Tem peratur, m eist auch nicht zur E r
reichung des relativen Feuchtigkeitsgehaltes. D ie 
Folge davon ist, dafs eine solche Luft als trocken 
em pfunden wird und U nbehagen verursacht. Beson
ders für M enschen mit em pfindlichen oder irgendwie 
affizierten Atm ungsorganen ist der Aufenthalt in Räu
men mit solcher trockenen Luft nicht gefahrlos. Seit 
einer Reihe von Jahren ist man daher dazu überge
gangen, die Luft in bew ohnten Räum en künstlich zu 
befeuchten. In neueren Krankenhäusern, V ersam m 
lungssälen, Auditorien, in Fabriksälen, besonders der 
Spinnerei- und W ebereitechnik findet sich die L uft
befeuchtung vielfach im grofsen Stil durchgeführt. 
Geschieht die Erw ärm ung dieser Räum e mittels L uft
heizung, so wird die Luft am besten sofort in den 
K aloriferen oder bei ihrem Austritt in die Räum e 
befeuchtet. Bei lokaler H eizung oder Zentralwasser- 
bezw. D am pfheizung erfolgt die Befeuchtung ent
weder durch entsprechende Berieselung der zugelei- 
tcten Frischluft oder im Raume selbst durch sog. 
Zerstäuber.

. W en ig  wird dagegen bis jetzt für die A ufrecht
erhaltung des zuträglichen Feuchtigkeitsgrades der 
Raumluft in Privatwohnungen getan. Bei lokaler 
Heizung solcher Räum e tritt ein Sinken des F euch
tigkeitsgehaltes unter die relative G renze seltener auf, 
da hierbei der Schornsteinzug durch den O fen für 
Lüftung sorgt. A u ch  bei A nw endung und guter A u s
nutzung von O berlichtlüftung läfst sich der F euchtig
keitsgehalt a u f der richtigen H öhe erhalten. W o  
aber eine solche beabsichtigte oder unbeabsichtigte 
Lüftung nicht vorhanden ist und das ist fast bei 
allen modernen Privatwohnhäusern mit Zentralwasser

oder D am ptheizung der Fall, wird stets über trockene 
Luft geklagt werden. In vielen Fällen würde dabei 
eine Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft einen 
Sättigungsgrad ergeben, der zum W ohlbefinden vo ll
ständig ausreichend ist, trotzdem wird die Luft als 
trocken empfunden. In diesen Fällen wird in der 
Regel ein kräftiges Lüften und vor allen ein gründ
liches Säubern, am besten A bw aschen der H eizkörper 
helfen, denn das Trockenheitsgefühl rührte dann von 
angesengten Staubteilchen auf den H eizkörpern her. 
V on  W ichtigkeit für die Sauberkeit der H eizkörper 
und ihre leichte Reinhaltung ist ein guter Anstrich, 
der den erreichbaren Tem peraturen des H eizkörpers 
gut widersteht. D ie Firm a O. Fritze & Co. in O ffen
bach a. M. bringt seit einigen Jahren unter dem Namen 
Crudol ein Fabrikat a u f den Markt, das w eitgehen
den Ansprüchen genügt.

D ie peinlichste Sauberkeit der H eizofenflächen 
vorausgesetzt, läfst sich der relative Feuchtigkeitsge
halt der Raum luft in einfacher W eise mittels sog. 
Verdunster erreichen. Verdunster sind Gefäfse oder 
auch Vorrichtungen, w elche in ihnen enthaltene F lüs
sigkeit, in der R egel W asser, durch Verdunstung in 
D am pfform  umsetzen und der Luft zum engen. Man 
gibt damit der Raumluft die gleiche M öglichkeit, sich 
mit Feuchtigkeit zu beladen, wie sie der Atm osphäre 
aufsen gegeben ist. D ie Verdunstungsgefäfse können 
frei aufgestellt oder auch mit den Heizöfen verbun
den sein. Letztere Anordnung hat den Vorteil, dafs 
die W artung dadurch vereinfacht wird, d. h. beim 
Einstellen der H eizung auch der damit verbundene 
Befeuchter nachgefüllt bezw. eingeregelt werden kann. 
Bei der A n lage  solcher Verdunster an H eizöfen ist 
neben dem rein praktischen Moment auch das ästheti
sche Moment zu berücksichtigen, insofern als die 
Verdunster den H eizofen, der oft künstlerisch durch
gebildet ist, nicht verunstalten dürfen, sondern sich 
mit ihm zu einem harmonischen Ganzen zusam m en
fügen müssen.

In schöner W eise finden sich diese Forderungen 
oft bei lokalen H eizöfen, besonders eisernen Ö fen 
erfüllt, indem a u f den O fendeckel als Krönung eine 
Schale mit durchbrochener D eckhaube aufgesetzt ist. 
Mehr den rein praktischen Bedürfnissen genügt ein 
Luftbefeuchter der von Dr. A . K a tz 1) in Stuttgart vo r
geschlagen worden ist. D er Befeuchter, der z. B. 
auf dem Sim s eines K achelofens aufgestellt werden 
kann, besteht aus einem W assergefäfs, über dem 
eine A nzahl poröser und saugender Blätter aufge-

i) D. R. P. 141528.
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hängt sind. D ie Blätter sind breiter als das W asser- 
gefäfs, reichen daher über dasselbe hinaus. Ihr in 
das Gefäfs tauchender T e il saugt nun das W asser 
hoch, das sich au f die ganze F läche der Blätter also 
auch a u f den überstehenden T eil verteilt. Durch 
diese parallel nebeneinander liegenden Blätterteile 
streicht nun die am Ofen aufsteigende Luft hindurch 
und nimmt dabei Feuchtigkeit auf. Um diese Blätter 
auch bei höheren Tem peraturen in ihrer ganzen A u s
dehnung nafs zu halten, d. h. um ihr Saugverm ögen 
konstant zu halten, schlägt Dr. K atz vor, die V e r
dunstungsblätter aus zw ei oder mehreren sich innig 
berührenden Lagen von W asser stark ansaugendem 
Stoff herzustellen. Trotzdem  die Befeuchtungsblätter 
nur mit einem kleinen T eil ihres unteren Randes in 
dem W assergefäfs hängen, sättigt das W asser infolge 
der Kapillarität die ganzen m ehrschichtigen Blätter 
mit W asser, sodafs die aufsteigende, zwischen den 
Blättern durchstreichende Luft gut befeuchtet wird.

Anstatt die Luftbefeuchter an den H eizöfen 
selbst anzubringen, kann man auch die Ofenrohre 
mit ihnen ausrüsten. Ein solcher als Verdunstungs- 
gefäfs ausgebildeter Luftbefeuchter stammt von W ilh. 
Braubach in B utzbach2) und ist in einer beispiels
weisen Ausführungsform  in Fig. 521 dargestellt. W ie
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daraus zu ersehen, ist in die den Ofen mit dem 
Kam in verbindende Rohrleitung (strichpunktiert ge
zeichnet) an geeigneter Stelle ein Rohreinsatz aus 
Gufseisen mit m öglichst dünnen W änden unmittel
bar hinter dem Ofen eingefügt. D ieser Rohreinsatz 
trägt zwei ihn konzentrisch um gebende Schalen, die 
mit W asser zu füllen sind. D urch die Hitze des 
Ofenrohres wird bei einigermafsen lebhaftem  Brand 
im Ofen das W asser in den Verdunstungsschalen 
rasch erwärm t und stark verdunstet. D a  durch die

V erdunstung des W assers die W ände der Schalen 
und des Rohres, w elche mit ihm in Berührung kom 
men, bald ein weifsliches Aussehen bekom m en, em p
fiehlt W . Braubach die A nordnung abnehm barer, 
zw eiteiliger D eckel, w elche alsdann den Einblick in 
die Schalen verhindern. D es geschm ackvollen A u s
sehens w egen kann die obere Schale, w ie dargestellt, 
etwas kleiner gehalten sein als die untere.

Bei einer zweiten Ausführungsform  dieses Luft
befeuchters sind die Verdunstungsschalen nicht an 
das Rohrstück angegossen sondern abnehm bar au f 
ihm befestigt. E s geschieht dies, um die Anbringung 
der Schalen vor allem  auch ihre Reinigung, A u s
w echselung usw. zu erleichtern. In der R egel be
stehen die Schalen aus zw ei halbringförm igen Teilen, 
die um das Einsatzrohr gelegt und an ihm befestigt 
werden. D ie Befestigung kann in einfacher W eise  
mittels eines M etallbandes, das um die angelegten 
Schalenhälften herum gelegt nach A rt einer Schelle 
durch eine V erschraubung fest angezogen wird. D ie 
Füllung der Verdunstungsgefäfse läfst sich selbsttätig 
bewirken, indem sie durch Rohre mit dem Innern 
eines geschlossenen W asserbehälters verbunden w er
den, aus welchem  W asser nachfliefst, sobald die 
Flüssigkeit in den Schalen tie f genug gesunken ist.

Bei Luftheizungsanlagen wird, wie schon vorher 
erwähnt, die Befeuchtung meist in den K aloriferen 
vorgenom m en und zw ar mittels in ihnen aufgestellter 
und am besten selbsttätig nachgefüllter V erdunstungs
becken. Ein V orschlag, die Luft erst bei ihrem 
Austritt in den zu heizenden Raum zu befeuchten, 
stammt von H. Iliow izi in Philadelphia U. S. A .3) 
D ie gefällig  ausgeführte Konstruktion besteht aus 
einem vor die Einm ündung des Luftkanals in den 
Raum , gesetzten W asserbehälter. Ü ber diesem ist 
in einem Gehäuse mit seitlichen Austrittsöffnungen 
eine W elle  mit vier rechtwinklig zu einander ver
setzten Flügeln gelagert, die von der austretenden 
W arm luft in Um drehung versetzt wird und dabei 
diese über die W asserfläche im Verdunstungsgefäfs 
leitet, w obei sie sich befeuchtet.

Bei weitem  die meisten V o rsch läge betreffen 
Luftbefeuchter für H eizkörper von Zentralw asser
oder Dam pfheizungen. In der R egel bestehen die 
Luftbefeuchter hier in Verdunstungsgefäfsen, verein
zelt ist auch die Berieselung oder die Entnahm e 
von D a m p f aus dem H eizkörper zur Luftbefeuch
tung vorgeschlagen  worden. D ie V erdunstungsge
fäfse sind an den H eizkörpern in verschiedenster 
W eise angebracht. Sie werden aufgesetzt oder unten 
angehängt, in die Luftspalten der H eizkörper einge
schoben oder an ihrer Breitseite aufgehängt. Viel-

2) D. R. P. 116653 und 125724. 3) U. S. P. 526923.
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fach ist auch für die Verdunstungsschalen eine be
sondere H eizvorrichtung vorgesehen.

V o n  älteren V orsch lägen  für aufgesetzte V e r
dunster ist der Luftbefeuchtungsapparat der Nürn
berger Zentral-H eizungs-Fabrik M eyer &  Junge in 
N ürnberg4) aus dem Jahre 1893 zu nennen. Der 
insbesondere fürD am ptheizöfen bestim m te Verdunster 
besteht aus einem auf dem H eizkörper aufgesetzten 
offenen W asserbehälter mit einem Längsschlitz für 
den Durchtritt der aufsteigenden W arm luft. In das 
W assergefäfs taucht eine Bahn aus wasseransaugen- 
dem Stoff und zw ar in den T eil des Behälters, der 
vo r dem Luftschlitz liegt, sodafs die Luft den Stoff 
durchstreichen und sich dabei befeuchten mufs. D ie 
Stoffbahn hängt an einem D eckel, der an der einen 
Längsseite des W assergefäfses angelenkt von aufsen 
bew egt werden kann. In der aufgeklappten d. h. 
vom  Behälter abgehobenen Stellung gibt er der Luft 
den W e g  durch den Schlitz des W asserbehälters frei. 
Ist der relative Feuchtigkeitsgehalt der Raum luft er
reicht, so wird der D e ck el niedergeklappt und eine 
w eitere B efeuchtung der Luft dadurch hintangehalten.

A m erikanischen Ursprungs ist ein Luftbefeuchter 
von E . Jordan in C h icago 6); dessen Verdunstungs- 
gefäfs mittels eines aus D raht gebogenen Gestells 
auf H eizkörpern oder G asöfen aufgestellt werden 
kann. Das D rahtgestell ist mit H andgriffen versehen, 
wird lose au f den H eizkörper aufgesetzt und nimmt 
lose in sich das V erdunstungsgefäfs auf.

V ie lfach  werden auf den H eizkörper aufgesetz
ten V erdunstungsschalen aus einem Stück mit dem 
H eizkörper gefertigt, wie es z. B. bei dem H eizkörper 
von Carl Erland Laurenius in G öteborg (Schw eden)6) 
der F all ist. In dem H eizkörper wird sow ohl das 
H eizm ittel als auch die zu erwärm ende Luft in Zir
kulation versetzt und zw ar in der W eise, dafs sie 
den H eizkörper von unten nach oben im Zickzack 
durchstreicht und sich bei ihrem Austritt mit dem 
W asserdam pf des V erdunstungsgefäfses mischt. W ie 
aus den Fig. 522 und 523, die den Heizkörper in 
zw ei um 900 zu einander versetzten Längsschnitten 
zeigen, hervorgeht, besteht der H eizkörper im w esent
lichen aus einem gufseisernen K asten von rechtecki
gem  Querschnitt, der a u f einem durchbrochenen 
Fufsgestell aufruht. Seine WTände sind aufsen und 
innen (Fig. 523) mit senkrechten H eizrippen ausge

4) D. R. P. 74011.
5) U. S. P. 798904.
«) D. R. P. 159783.

stattet. A n  die Innenwände dieses H eizkastens sind 
die zickzackförm ig verlaufenden Kanäle für das H eiz
mittel —  W arm w asser oder D a m p f— -angegossen. D er 
Zwischenraum  zwischen den beiderseitigen Kanälen 
ist zum T eil durch angegossene Leitplatten überbrückt, 
sodafs, wie Fig. 522 erkennen läfst, auch für die im 
Heizkörper hochsteigende Luft ein zickzackförm iger 
Zug geschaffen ist. D ie Zuführung der Luft erfolgt 
durch das Fufsgestell und zw ar regelbar über einen 
Schieber. Um  Frischluft von aufsen einführen zu 
können, ist ein T eil des Fufsgesteils abgegrenzt und 
mit dem Frischluftkanal in Verbindung gebracht. Je 
nach der Stellung des Schiebers kann daher Frisch
luft oder die Zim m erluft in dem H eizkörper erwärm t 
werden. D as Verdunstungsgefäfs ruht oben auf den

senkrechten über den Kasten hinausragenden Rippen 
und ist trogförm ig mit diesen aus einem Stück ge
gossen. D er Rand des T roges ist wagerecht nach 
aufsen verlängert und bildet ein A uflager für eine 
D eckplatte. Unterhalb des wagerechten Randes sind 
eine Reihe von Öffnungen angebracht, durch welche 
das verdam pfte W asser (gefiederte Pfeile) der aus
strömenden Luft (einfache Pfeile) entgegenström t und 
sich mit ihr mischt. Ein zweiter Luftstrom steigt 
aufserhalb am H eizkörper zwischen den äufseren Rip
pen em por und mischt sich mit dem oben aus dem 
H eizkörper austretenden Gemisch^ von W asserdunst 

und erwärm ter Luft.
(Schluss folgt.)
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Entwurf der Polizeiverordnung, betreffend Aufstellung, Beschaffenheit 
und Betrieb von beweglichen Kraftmaschinen.

(B ew eglich e D am pfkessel und M otoren.)

A. Bewegliche Dampfkessel. 
G e l t u n g s b e r e i c h  d e r  P o 1 i z e i v er  o r d n u n g 

i n b e z u g  a u f  b e w e g l i c h e  D a m p f k e s s e l .

§ I.
Den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung sind alle 

beweglichen Dampfkessel unterworfen, soweit sie nicht 
vorübergehend auf schwimmenden und im Wasser beweg
lichen Bauten aufgestellt sind oder zur Benutzung auf 
festen Schienenwegen (Lokomotivkessel für Hauptbahnen, 
Nebenbahnen, Kleinbahnen, Privatanschlussbahnen, Heiz
kessel in Eisenbahnwagen, Koksausdrückmaschinen, Kran
wagen, Trockenbagger usw.) oder zur eigenen Fortbewe
gung ohne Schienenwege (z. B. Dampfpflüge) oder für 
Dampffeuerspritzen bestimmt sind.
I n b e t r i e b n a h m e  b e w e g l i c h e r  D a m p f k e s s e l .

§ 2.
I. Die Besitzer der nach § i unter diese Polizeiver

ordnung fallenden beweglichen Dampfkessel oder deren 
Stellvertreter haben der für ihren Wohnsitz zuständigen 
Ortspolizeibehörde und dem zuständigen Kesselprüfer von 
jedem Zu- und Abgange der ihnen gehörigen, zum Betriebe 
bestimmten beweglichen Dampfkessel binnen einer Woche 
schriftlich oder mündlich Anzeige zu erstatten.

Bei der Anzeige sind anzugeben:
1. die Verwendungsarten des beweglichen Dampf

kessels ;
2. der Inhalt des Kesselschildes;
3. der Zeitpunkt und die Art der letzten im Revi

sionsbuche des beweglichen Dampfkessels einge
tragenen Untersuchung oder, falls an dem Kessel 
nach dem Revisionsbuche noch keine Untersu
chung vorgenommen ist, der Zeitpunkt der Ab
nahme.

Bei Abgangsanzeigen ist ausserdem anzugeben, in 
wessen Besitz der abgemeldete Kessel übergeht.

II. Soll ein beweglicher Dampfkessel in dem Bezirk 
einer anderen Ortspolizeibehörde vorübergehend in Betrieb 
genommen werden, so ist dieser Behörde von dem Besitzer 
oder einem von ihm beauftragten Stellvertreter vor der 
Eröffnung des Betriebs Anzeige unter Angabe der Stellen, 
an welchen der Betrieb stattfinden soll, zu erstatten. 
A u f s t e l l u n g  de r  b e w e g l i c h e n  D a m p f k e s s e l .

§  3 -
I. Der Betrieb und die Aufstellung geheizter beweg

licher Dampfkessel i n n e r h a l b  v on G e b ä u d e n  mi t  
w e i c h e r  B e d a c h u n g  oder in Räumen mit leicht 
entzündlichem Inhalt ist verboten. Beträgt die zulässige 
Dampfspannung des Kessels mehr als 6 Atmosphären Über
druck oder das Produkt aus der Heizfläche in Quadrat
metern und der zulässigen Dampfspannung in Atmosphären 
Überdruck mehr als 30, so darf der Aufstellungsraum 
weder überwölbt sein, noch eine feste Balkendecke haben.

II. Der Betrieb und die Aufstellung geheizter beweg
licher Dampfkessel in A n b a u t e n  v o n  G e b ä u d e n

m i t  w e i c h e r  B e d a c h u n g  oder in Räumen, die ne
ben solchen mit leicht entzündlichem Inhalte liegen, ist 
nur gestattet, wenn eine feuersichere Trennungswand vor
handen ist. Die übrigen Umfassungswände des Aufstellungs
raums einschliesslich der Türen sind mindestens auf 1,5 m 
über dem Fussboden feuersicher herzustellen. Letzterer 
muss gleichfalls feuersicher sein. Die Durchführung von 
Transmissionswellen durch die Trennungswand muss feuer
sicher abgedichtet werden. Treibriemen, welche durch 
solche Wände hindurch geführt werden sollen, sind mit 
Kästen zu umschliessen, soweit sie in den Räumen mit 
leicht entzündlichem Inhalte laufen.

III. Der Schornstein beweglicher Dampfkessel, die in
nerhalb von Gebäuden betrieben werden, muss so hoch 
ins Freie geführt werden, dass seine Ausmündung bei 
weicher Bedachung anstossender Gebäude mindestens 5 m, 
bei harter Bedachung mindestens 1,5 m über die Firsten 
der Dachflächen hinausragt. Brennbare Gegenstände müssen 
von metallenen Rauchrohren mindestens 0,5 m entfernt 
bleiben. Dieser Abstand kann bei der Durchführung durch 
das Dach auf 0,25 m ermässigt werden, wenn der Aus
schnitt im Dache eine Blechverkleidung erhält.

IV. Auf f r e i s t e h e n d e ,  p r o v i s o r i s c h e  B r e t 
t e r s c h u p p e n  zum Schutze beweglicher Dampfkessel 
finden sinngemäss die Bestimmungen des Absatzes III und 
die des Absatzes I dann Anwendung, wenn ihr Abstand 
von benachbarten Gebäuden mit leicht entzündlichem In
halt oder weicher Dachung, von Schobern oder Mieten 
weniger als 5 m beträgt.

V. Bei der Aufstellung geheizter beweglicher Dampf
kessel a u s s e r h a l b  v o n  G e b ä u d e n  sind nachste
hende Entfernungen des Rauchrohrs und der zur Heizung 
dienenden Teile des Kessels einzuhalten:

a) von Gebäuden mit feuersicheren Umfassungswän
den und harter Dachung,
mindestens 1 m von der Traufkante, sofern die 

Gebäude keine leicht entzündlichen Gegenstände, 
mindestens 3 m von der Traufkante, sofern sie 

solche Gegenstände enthalten;
b) von Gebäuden mit nicht feuersicheren Umfassungs

wänden oder mit weicher Bedachung mindestens 
5 m von der Traufkante;

c) von Schobern, Mieten, Holzvorräten, Waldbestän
den mindestens 5 m.

Die vorstehend angegebenen Entfernungen gelten für 
die Heizung der Kessel mit Koks, Steinkohle und Stein
kohle-Briketts. Werden zur Feuerung Braunkohlen, Torf, 
Holz oder andere zum Funkenwerfen neigende Brennstoffe 
benutzt, so sind mindestens die doppelten Entfernungen 
einzuhalten.

VI. Der Betrieb beweglicher Kessel a u f  ö f f e n t 
l i c h e n  W e g e n  oder in geringerer Entfernung als 5 m 
von denselben ist nur mit besonderer Genehmigung der 
Ortspolizeibehörde zulässig.
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VII. Die Umgebung beweglicher Dampfkessel ist beim 
Betrieb in einem Umkreise von mindestens 5 m von an
deren als zur Heizung bestimmten leicht entzündlichen 
Gegenständen frei zu halten.

B e s c h a ffe n h e it  der b e we g l i c h e n  D a m p fk e sse l.

§ 4-
I. Jeder bewegliche, mit festen Brennstoffen geheizte 

Dampfkessel muss versehen sein :
1. mit einer wirksamen Einrichtung zur Vermeidung 

des Funkenauswurfs, welche der Aufsicht des Kes. 
selprüfers unterliegt. Soweit die angebrachte 
Vorrichtung nicht bereits von der Zentralbehörde 
als eine wirksame Einrichtung im Sinne dieser 
Polizeiverordnung anerkannt worden ist, hat der 
Besitzer des beweglichen Dampfkessels die Zu
verlässigkeit dem zuständigen Kesselprüfer nach
zuweisen ;

2. mit einem durch eine Klappe verschliessbaren 
Aschenfalle. Soweit die Bauart oder die Betriebs
weise des Kessels es gestattet, soll ein Aschen
kasten angebracht werden, der, solange sich glühen
der Brennstoff auf dem Roste befindet, mit Wasser 
gefüllt zu halten ist.

B e t r i e b  d e r  b e w e g l i c h e n  D a m p f k e s s e l .

§ 5-
I. An der Betriebsstätte beweglicher Dampfkessel sind 

unter Verantwortung des Besitzers oder seines Stellvertre
ters bereit zu halten:

1. das Revisionsbuch mit der Genehmigungsurkunde 
und den zugehörigen Zeichnungen, der Beschrei
bung sowie den Bescheinigungen über die Bauart-, 
Wasserdruck- und Abnahmeprüfung oder beglau
bigte Abschriften dieser Papiere; diese sind den 
zuständigen Beamten auf Verlangen vorzulegen;

2. die Dienstvorschriften für Dampfkesselwärter in 
der behördlich anerkannten Fassung und ein Ab
druck dieser Polizeiverordnung für den Kessel
wärter.

II. Fehlen die unter I I und 2 bezeichneten Kessel
papiere oder enthält das Revisionsbuch keinen Vermerk 
über die im letztverflossenen Rechnungsjahr ausgeführte 
Prüfung, so kann die Polizeibehörde den Betrieb bis auf 
weiteres untersagen.

§ 6.
I. Die Speisevorrichtungen beweglicher Dampfkessel 

sind während des Betriebs mit Wasserbehältern von hinrei
chendem Inhalt oder mit natürlichen Wasserentnahme
stellen (Teichen, Wasserläufen oder dergl.) betriebsfähig 
verbunden zu halten.

II. Der Schornstein in Betrieb befindlicher beweglicher 
Dampfkessel ist mindestens alle 4 Wochen, die Rauch
kammer, soweit eine solche vorhanden ist, vor jeder er
neuten Inbetriebsetzung des Kessels zu reinigen.

III. In der Nähe in Betrieb befindlicher Maschinen 
ist eine genügende Zahl von Löschgeräten bereit zu halten.

§ 7 •
I. Die Bedienung beweglicher Dampfkessel darf nur 

erfahrenen, zuverlässigen männlichen Wärtern im Alter von

mindestens 18 Jahren anvertraut werden, welche die zur 
Sicherheit des Betriebs erforderlichen Vorkehrungen und 
erlassenen Bestimmungen kennen und anzuwenden verstehen 
und der deutschen Sprache in Wort und Schrift hinreichend 
mächtig sind. Die Kesselwärter haben bei den Kessel
untersuchungen den zuständigen Kesselprüfern ihre Sach
kunde nachzuweisen.

II. Der Kesselwärter muss den Kessel während des 
Betriebs unter ständiger Aufsicht halten.

III. Vor der Fortbewegung beweglicher Kessel auf 
öffentlichen Wegen unter Dampf hat der Wärter den Druck 
soweit zu ermässigen, dass das Abblasen von Dampf ver
mieden wird. Erforderlichenfalls ist das Feuer vom Roste 
zu entfernen.

IV. Treten bei einer der im § 4 bezeichneten Ein
richtungen gefahrdrohende Mängel hervor, die nicht sofort 
beseitigt werden können, so ist der Betriebsunternehmer 
und an seiner Stelle der Kesselwärter verpflichtet, den 
Betrieb bis zur Beseitigung der Mängel einzustellen.

V. Nach Beendigung des Betriebs darf der Wärter 
den Kessel nicht verlassen, bevor nicht das Brennmaterial 
und die Asche erkaltet oder in geeigneter Weise unter 
Vermeidung von Feuersgefahr gelöscht sind. Ebenso ist 
zu verfahren, wenn bewegliche Kessel nach Beendigung 
des Gebrauchs in das Innere von Gebäuden gebracht 
werden.

§ 8.
I. Wenn bewegliche Dampfkessel in der Nähe von 

Gebäuden mit weicher Dachung, von Schobern, Mieten, 
Waldbeständen oder anderen leicht entzündlichen Gegen
ständen betrieben werden, so muss bei starkem Winde 
der Betrieb unter Beachtung der im § 7 Abs. V enthal
tenen Vorschrift eingestellt werden, sobald eine Gefahr für 
die benachbarten Gebäude, Schober usw. durch Funken
flug erkennbar ist.

II. Der Betrieb beweglicher Dampfkessel darf in der 
Dunkelheit nur bei angemessener Beleuchtung, und zwar 
an feuergefährlichen Betriebsstätten nur mit geschlossenen, 
gegen Zerbrechen des Glases zu schützenden Beleuchtungs
körpern erfolgen.

§ 9-
Wenn ein beweglicher Dampfkessel längere Zeit hin

durch auf derselben Betriebsstätte gebraucht wird, so hat 
der Betriebsunternehmer auf Anordnung der Ortspolizei
behörde diejenigen Vorkehrungen zu treffen, welche geeig
net sind, Schädigungen oder Belästigungen der Nachbarn, 
des Publikums oder der Bedienung abzuwenden.

ß . B ew egliche Explosionsm otoren.

Au f s t e l l u n g  der  b e we g l i c h e n  Ex p l o s i o n s mo t o r e n .
§ 10. .

I. Der Betrieb beweglicher Explosionsmotoren mit 
elektrischer oder Kompressionszündung i n n e r h a l b  von 
G e b ä u d e n  unterliegt nachstehenden Beschränkungen:

1. Vor der Eröffnung des Betriebs ist der Ortspoli
zeibehörde Anzeige zu erstatten.

2. Oberhalb der Motoren müssen Holzwerk und leicht 
entzündliche Gegenstände mindestens 1,5 m und
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seitlich mindestens i m von den zur Zündung 
dienenden Teilen entfernt bleiben.

3. Kann das Auspuffrohr nicht in einen vorhande
nen, anderen Zwecken nicht dienenden massiven 
Schornstein eingeführt werden, so muss es aus 
dem Gebäude herausgeleitet werden. Brennbare 
Gegenstände müssen dabei von dem Rohre min
destens o,S m und von seiner Mündung minde
stens I m entfernt bleiben. Ersterer Abstand 
kann bei der Durchführung durch das Gebäude 
auf 0,25 m ermässigt werden, wenn der Ausschnitt 
eine Blechverkleidung erhält.

4. Feuerstellen dürfen in dem Aufstellungsraum und 
den damit in offener V  erbindung stehenden Räu
men nicht benutzt werden.

Bewegliche Explosionsmotoren, welche mit leichten 
Kohlenwasserstoffen oder mit offener Zündung betrieben 
werden, dürfen innerhalb von Gebäuden nur in abge- 
geschlossenen, ausschliesslich diesem Zwecke dienenden 
Räumen mit feuersicheren Wänden und Decken unter 
Beachtung der vorstehenden Ziffern 1 bis 4 und der bei
den letzten Sätze von § 3 Abs. II betrieben werden.

II. Beim Betriebe beweglicher Explosionsmotoren 
a u s s e r h a l b  v o n  G e b ä u d e n  muss das Auspuffrohr 
von Motoren mit elektrischer oder Kompressionszündung

von Schobern, Mieten, Waldbeständen und ande
ren leicht entzündlichen Gegenständen oder von 
Gebäuden mit weicher Dachung mindestens 3,0 m 
entfernt bleiben.

Werden die Motoren mit leichten Kohlenwasserstoffen 
oder mit offener Zündung (Glührohr) betrieben, so sind 
mindestens die doppelten Abstände einzuhalten.

III. Die Umgebung der Motoren ist beim Betrieb in 
einem Umkreise von mindestens 3 m von leicht entzünd
lichen Gegenständen frei zu halten.

IV. Die beweglichen Explosionsmotoren sind so aufzu
stellen, zu betreiben oder mit solchen Vorkehrungen zu 
versehen, dass Schädigungen oder Belästigungen der Nach
barn und des Publikums durch Geräusch, Geruch oder 
Rauch vermieden werden.

B e s c h a ffe n h e it  der b e w e g lic h e n  E x p lo s io n s
mo t o r e n .

§ “ •
I. Die Behälter für flüssige Brennstoffe an den Moto

ren müssen so angebracht sein, dass eine gefährliche Er
wärmung der Flüssigkeiten selbst bei andauerndem Betrieb 
ausgeschlossen ist. Die Behälter sind aus widerstandsfähi
gem Baustoffe mit dichten Verschlüssen herzustellen und 
müssen einen explosionssicheren Verschluss erhalten, der 
beim Füllen nicht entfernt zu werden braucht und nur 
entfernt werden darf, wenn der Motor ausser Betrieb ist. 
Gläserne Flüssigkeitsstand-Anzeiger sind gegen Verletzun
gen sorgfältig zu schützen und absperrbar einzurichten.

II. Die Motoren sind mit einer geeigneten, gefahrlos 
zu handhabenden Andrehvorrichtung zu versehen.

III. Bei Motoren mit offener Zündflamme ist um die 
Flamme und das Glührohr ein Eisengehäuse anzubringen,

dessen Mündungen mit engem Drahtgepflecht abzuschlies- 
sen sind.

IV. Das Anlassgefäss von beweglichen Spiritusmotoren 
darf nicht mehr als 1,5 1 Flüssigkeit fassen.

B e t r i e b  d e r  b e w e g l i c h e n  E x p l o s i o n s m o t o r e n
§ 12.

I. Das Füllen der Behälter für flüssige Brennstoffe an 
den Motoren darf nur mittels explosionssicherer Handkan
nen von höchstens 20 Liter Inhalt oder mittels geschlos
sener Rohrleitung unter Benutzung flammenstickender ge
presster Gase (z. B. Kohlensäure) oder von vollständig 
dichten Pumpen, z. B. Flügelpumpen erfolgen. In letz
terem Falle müssen die Druckrohrleitung und Flügelpumpe 
fest mit der beweglichen Kraftmaschine verbunden sein. 
Das Vorratsfass mit dem Brennstoffe muss mindestens 3 m 
von dem Motor entfernt sein. Das Füllen der Behälter 
darf nur beim Stillstände der Motoren und bei solchen 
zum Betriebe mit leichten Kohlenwasserstoffen (Benzin, 
Gasolin, Naphta usw.) ausserdem nur bei Tageslicht, Aussen- 
beleuchtung des Raumes oder bei elektrischem Glühlichte 
vorgenommen werden.

II. Bei Ausbesserungsarbeiten an Motoren mit e l e k 
t r i s c h e r  Zündung sind die Leitungsdrähte aus den Klem
men zu lösen.

III. Bewegliche Motoren mit Vergasern, die durch 
offene Flammen geheizt werden, dürfen in der Nähe leicht 
entzündlicher Gegenstände nicht angelassen werden.

IV. Der Betrieb von Motoren darf in der Dunkelheit 
nur bei angemessener Beleuchtung und zwar an feuerge
fährlichen Betriebsstätten nur mit geschlossenen, gegen 
Zerbrechen des Glases zu schützenden Beleuchtungskörpern 
erfolgen. Bei dem Betriebe von Motoren für Benzin und 
ähnliche leichte Kohlenwasserstoffe innerhalb von Gebäu
den müssen Sicherheitslampen zur Beleuchtung verwendet 
werden.

V. An der Betriebsstätte beweglicher Explosionsmotoren 
ist ein Abdruck dieser Polizeiverordnung zur Einsichtnahme 
des Wärters bereit zu halten.

L a g e r u n g  der  l e i c h t e n  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  zum 
B e t r i e b e  v o n  E x p l o s i o n s m o t o r e n .

.. § I3‘
Übersteigt der Vorrat an Benzin und anderen leich

ten Kohlenwasserstoffen, die zum Betriebe der Motoren 
beschafft werden, die Menge von 200 kg, so dürfen diese 
Vorräte nicht auf den Motor geführt werden, sondern sind 
besonders zu befördern und zu lagern. Im übrigen müssen 
grössere Mengen als 30 kg solcher Flüssigkeiten unbe
schadet der Bestimmungen in den §§ 11 und 12 in eiser
nen Fässern mit explosionssicherem Verschluss mindestens 
5 m von leicht entzündlichen Gegenständen entfernt auf
bewahrt werden; Mengen über 300 kg dürfen nur nach 
Anzeige bei der Ortspolizeibehörde, und zwar im Freien 
in einer mindestens 20 m von Gebäuden oder leicht ent
zündlichen Gegenständen entfernten, dicht überdeckten 
Grube, die auszumauern oder gut abzustützen ist, oder in 
besonderen Schuppen mit vertiefter undurchlässiger Sohle 
bei Einhaltung desselben Abstandes derart gelagert wer
den, dass der Raum innerhalb der Grube oder Vertiefung
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die aufbewahrten Flüssigkeiten im Falle einer Beschädigung 
oder Undichtigkdit des Behälter völlig zu fassen vermag.

C. Elektrisch betriebene Motoren.

§ 14-
I. Bewegliche Motoren dieser Art dürfen ohne Be

schränkung hinsichtlich der Aufstellung betrieben werden. 
Die Stromzuführung zwischen der festen Leitung und den 
Motoren muss durch gut isolierte und isoliert aufgehängte 
Leitungen erfolgen. Anschlusskasten, Schalter, Kollektoren, 
Sicherungen und Anlasser sind so zu schützen, dass von 
denselben keine Funken ins Freie treten können. Für die 
Anforderungen an die Beschaffenheit und die Benutzung 
solcher Motoren sind die jeweiligen von den zuständigen 
Behörden erlassenen Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen massgebend.

II. An der Betriebsstätte ist ein Abdruck dieser Poli- 
zeivordnung zur Einsichtnahme für den Wärter bereit zu 
halten.

D. Allgemeines.

§ iS-
I. Als feuersichere Umfassungswände im Sinne dieser 

Polizeiverordnung gelten zurzeit neben massiven und Be
tonwänden Ziegelsteinfachwerkwände, Monier- und Rabitz
wände, Gips- und Kunststeinplattenwände, sofern die Fu
gen dicht verstrichen» sind.

II. Als harte Bedachungen im Sinne dieser Verord
nung gelten nur solche,1 bei welchen keine leicht feuer
fangenden Stoffe verwendet werden. Gut besandete Dach
pappe gilt als harte Bedachung. Jede andere Art der Be
dachung, bei welcher leicht entzündliche Stoffe in irgend 
einer Weise verwendet werden (z. B. Ziegeldachung mit 
Strohdockenunterlagen, Schilf-, Rohr-, Stroh-, Holz- und 
Schindeldachöng) gilt als weiche Bedachung.

III. Den Petroleum- und Benzinmotoren im Sinne die
ser Polizeiverordnung werden solche, welche mit anderen 
Kohlenwasserstoffen betrieben werden, gleichgestellt. Als

leichte Kohlenwasserstoffe gelten solche mit einem Ent
flammungspunkt unter 21 0 C.

IV. Kraftfahrzeuge (Automobile), die mit Spiritus, Koh
lenwasserstoffen oder elektrisch betrieben werden, fallen 
nicht unter die Bestimmungen der Abschnitte B und C 
dieser Polizeiverordnung.

§ 16.
I. Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verord

nung über Aufstellung und den Betrieb beweglicher Kraft
maschinen ist neben dem Betriebsunternehmer deV von 
diesem bestellte Wärter verantwortlich. Als Betriebsunter
nehmer im Sinne dieser Polizeiverordnung gilt derjenige, 
für dessen Rechnung und Gefahr der Betrieb stattfindet.

II. Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Ver
ordnung über die Inbetriebnahme und Beschaffenkeit der 
beweglichen Kraftmaschinen sind die Besitzer der Maschinen, 
und wenn dies Vereine sind, deren Vorstandsmitglieder 
verantwortlich.

III. Die Wärter beweglicher Kraftmaschinen sind von 
den nach Abs. I und II zunächst verantwortlichen Perso
nen söweit erforderlich vor der Inbetriebnahme mit der 
Bedienung der Maschine und den vorstehenden Vorschrif
ten vertraut zu machen.

§
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiver

ordnung kann der Landrat, in Stadtkreisen und den zu 
einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als io  ooo 
Einwohnern die Ortspolizeibehörde gewähren.

§ 18.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Ver

ordnung werden, sofern nicht andere Strafvorschriften Platz 
greifen, mit Geldstrafe bis zu 6o Mark bestraft, an deren 
Stelle im Unvermögensfall entsprechende Haft tritt.

§ 19-
Diese Polizeiverordnung tritt am i. Oktober 1908 un

ter Aufhebung aller früheren, denselben Gegenstand be
treffenden Verordnungen in Kraft.

Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft.
(Schluss.)

Den interessanten Ausführungen über die Einführung 
und die Erfolge neuer und alter Schutzvorrichtungen hat 
der Berichterstatter einen besonderen Abschnitt über die 
B e t r i e b s u n f ä l l e  angefügt.

Dieser Abschnitt beginnt mit einer Aufstellung der 
Statistik über die Betriebe, die Zahl der Versicherten, die 
gemeldeten und die entschädigten Unfälle sowie die ge
zahlten Entschädigungen, wobei die Jahre 1905 und 1906 
zum Vergleich herangezogen werden.

Hiermit hat sich der Bericht aber nicht begnügt, 
sondern er ist den Arten und Ent s t e hu ng s u r s a c he n 
der Unfälle nachgegangen und hat sie in ausserordentlich 
klarer und übersichtlicher Weise untergeordnet unter die 
Rubriken:

a) Unfälle nicht durch Maschinen

b) Unfälle durch Maschinen.
Nachstehend wird dieser Teil des Berichtes ausführlich 

wieder gegeben.
a) U n f ä l l e  n i c h t  d u r c h  M a s c h i n e n .

1. Unfälle durch Dampfkessel, Dampfleitungen, Dampf
kochapparate (14).

Ihre Zahl ist etwas grösser als im Vorjahre; sie er
folgten bei den Hantierungen an Feuerungen, an Dampf
ventilen, Hähnen und durch Verbrennen.

2. Unfälle durch heisse, feuergefährliche und ätzende 
Stoffe (92).

3. Unfälle durch Herabfallen oder Umfallen von Ge
genständen (159).

4. Unfälle durch Fallen von Leitern, auf ebener Erde 
und in Vertiefungen (381).
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5. Unfälle durch Auf- und Abladen, Heben und Tra
gen (488). .

6. Unfälle durch Fuhrwerk (Überfahren) (90).
7. Unfälle durch Tiere (Stoss, Schlag, Biss) und beim 

Reiten (19).
8. Unfälle durch Handwerkszeug und Geräte (160).
9. Unfälle durch sonstige Veranlassungen (391).

b) Unfälle durch Maschinen.
1. Unfälle durch Motoren (12).
a) An Dampfmaschinen (6).
b) An Gaskraftmaschinen (5).
c) An sonstigen Motoren (1).
2. Unfälle durch Transmissionen (35).
3. Unfälle durch Fahrstühle und sonstige Aufzugsvor

richtungen (30).

a) An Fahrstühlen (23).
b) An sonstigen Aufzügen (7). •
4. Unfälle durch Steindruck-, Lichtdruck-, Zinkdruck- 

und Kupferdruckpressen (240).
a) An Schnellpressen.

Mehrere Unfälle wurden dadurch herbeigeführt, dass 
bei regelrechtem Arbeiten Füsse auf oder in die Seiten

' teile von Schnellpressen gestellt und von bewegten Ma
schinenteilen verletzt worden sind. Durch entsprechend 
angebrachte Abschützungen lassen sich derartige Unfälle 
vermeiden. Über Zahnstangen angebrachte Schutzvorrich
tungen müssen so angebracht sein, dass aufgelegte Hände
oder umgreifende Finger nicht in Gefahr geraten. Endlich
müssen in den Betrieben d ie  A u s r ü c k v o r r i c h t u n g e n  
s t ä n d i g  a u f  i h r e  g u t e B r a u c h b a r k e i t g e 
p r ü f t  u n d  an i h r e  B e n u t z u n g  mu s s  v o n  Z e i t  
z u Z e i t  e r i n n e r t  w e r d e n .  Auch die genauere Befol
gung der Vorschrift, dass vor jedem Einrücken der Presse 
ein lauter Warnungsruf zu geben ist, kann zur Verringerung 
vermeidbarer Unfälle beitragen.

In einem schweren Falle glitt ein Maschinenmeister 
aus, geriet mit der rechten Hand unter den Feuchttich 
und blieb mit dem Fingerring an einem Haken des Tisches 
hängen, wodurch ihm der rechte Mittelfinger abgerissen 
wurde. Das Tragen von Ringen sollte beim Arbeiten an 
Schnellpressen nicht geduldet werden.

b) An land- und Tritthebelpressen (46).
c) An sonstigen Pressen für Steindruck (7).
5. Unfälle durch Buchdruckpressen (244).
a) An Schnell- und Zylindertretpressen (61).

Die Unfälle entstanden:
12 zwischen Druckzylinder und Schriftsatz oder zwischen 
jenem und der benachbarten Ablege(Band)walze,
8 durch den Greifer, 4 durch den Karren, bezw. dessen 
Zahnstangen, 21 zwischen Farbwalzen und Schriftsatz, 
5 durch Zahnräder, 15 durch sonstige bewegte Teile und 
aus verschiedenen Veranlassungen.

Das Nachgreifen während des Ganges der Maschine 
verursachte wieder einen grossen Teil der Unfälle.

b) An Tiegeldruckpressen (168).
Die Unfälle entstanden:

zwischen Tiegel und Schriftsatz infolge Nachgreifens, 
zwischen seitlich liegender Lenkstange und den unmittel

bar hinter dieser liegenden Zahnrädern, bezw. dem hier 
auf- und absteigenden Farbewerk, durch Zahnräder, 
durch sonstige Teile und infolge sonstiger Veranlassungen, 
z. B. Unterschieben des Fusses unter den Tritt oder 
Ausgleiten des Fusses auf dem Tritt unter die feste Tra
verse des Gestells.

c) An sonstigen Pressen für Buchdruck (15).

6. Unfälle durch Steinschleifmaschinen (5).
7. Unfälle durch Lakier-, Gummier- und Bronzierma

schinen (48).
Die Unfälle entstanden: 

durch den Greifer beim Anlegen, durch den Greifer beim 
Abnehmen an der Bronziermaschine, durch Walzen, 
durch sonstige Teile (Exzenter, Schwungrad, Zahnrad).

8. Unfälle durch Maschinen zum Glätten und Prägen 
(ohne Walzen) (240).

a) An Stein- und Rollenglätten (6). In 1 Falle
waren die Ursachen Zahnräder, in allen anderen Fällen 
Führungs-, bezw. Glättstangen, welche beim Durchgehen 
zwischen den Maschinen angefasst wurden. '

b) An Pressen zum Glätten und Packen ^17).
r Fall ereignete sich durch Zahnräder, 1 durch die 

Verkuppelung; 1 fand statt an einer hydraulischen Presse.
c) An Balanciers (109).
Die Veranlassungen waren die gleichen, wie die in 

früheren Jahren beschriebenen; die ^meisten Unfälle ent
standen dadurch, dass mit der Hand noch während des 
Niederganges der Spindel Hantierungen zwischen den prä
genden Flächen vorgenommen werden sollten.

d) An Kniehebel- und einfachen Hebelpressen (108).

Die Unfälle ereigneten sich an den verschiedensten
Stellen und aus den verschiedensten Ursachen, in vielen 
Fällen durch Niederschlagen mit dem Pressschwengel oder 
bei normaler Arbeit Verletzung vorbeigehender Personen 
durch Pressschwengel. Die Unfälle an Handkniehebel
pressen sind an Zahl fast dieselben wie im Vorjahre. 
Durch das Nachgreifen beim Arbeiten sind allein 46 her
beigeführt worden; die übrigen wurden mit wenigen Aus
nahmen durch Reinigen oder andere Hantierungen während 
des Ganges der Maschine veranlasst. 3 Unfälle wurden 
durch Zahnräder veranlasst; in einem dieser Fälle wurde 
das Haar einer Arbeiterin erfasst, die sich während des 
Ganges der Maschine unter den Schlitten herunterbückte. 
Abgesehen davon, dass die Zahnräder nicht geschützt 
waren, hätte die Betriebsleitung nicht dulden dürfen, dass 
etwas unter die Maschine gestellt wurde. Der Krause’sche 
Händeschutz für Kniehebelpressen wird seit längerer Zeit 
benutzt. Eine Behinderung der Arbeit durch denselben ist 
nicht bemerkt worden.

9. Unfälle durch Walzwerke zum Glätten, Prägen und 
Ausschneiden, auch zum Zerkleinern (65).

a) An Kalandern, Satinier- und Buchbinder-Walzwerken 
(21). Von den Unfällen kommen 16 leichte und 3 schwere 
Kalander; 3 leichte auf Satinierwalzen, und 2 auf Buch
binderwalzen.

Veranlassung zu den Unfällen waren in 17 leichten, 
4 schweren Fällen die Walzen, in 1 schweren Falle die 
Zahnräder, in 2 leichten Fällen sonstige Teile. 9 leichte, 2
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schwere Fälle ereigneten sich beim Putzen oder Schmieren 
während des Ganges der Maschine, 6 leichte, 3 schwere 
beim Einführen des Papieres, 4 leichte Fälle durch sonstige 
Hantierungen während des Ganges der Maschine.

b) An Walzwerken zum Prägen und Ausschneiden 
wurden 30 Unfälle gemeldet, 3 entschädigungspflichtig, da
von 2 aus dem Vorjahre; sie betrafen 9 männliche und 
21 weibliche Personen. Von den Unfällen kommen 8 leichte 
auf Gauffriermasclimen, 7 leichte, 1 schwerer auf Spitzen
streifen- und Bordenwalzwerke, 17 leichte, 2 schwere auf 
Walzwerke zum Prägen und Ausschneiden mit glatten 
Walzen, aber gravierten Platten.

Voranlassung zu den Unfällen waren in 3 leichten und 
1 schweren Falle die Zahnräder, in fast allen übrigen 
Fällen die Walzen. In 7 leichten Fällen wurden jugend
liche Personen verletzt, darunter 5 weibliche.

c) An sonstigen Walzwerken wurden 14 Unfälle ge
meldet, 8 Unfälle, davon 7 aus dem Vorjahre, wurden 
entschädigungspflichtig; sie betrafen 10 männliche und 4 
weibliche Personen. Es entstanden 10 leichte, 5 schwere 
Fälle an Farbenreibewalzwerken, 1 leichter, 1 schwerer 
Fall an Faltenbrech walz werken, 7 leichte, 1 schwerer Fall 
an Wellpappenmaschinen, 1 schwerer Fall an einem Buch
binderwalzwerk.

Veranlassung sind in 8 leichten, 8 schweren Fällen 
die Walzen, in 3 leichten Fällen die Zahnräder, in 2 leich
ten Fällen sonstige Teile. In 4 leichten, 1 schweren Falle 
waren männliche, jugendliche Personen beteiligt.

10. Unfälle durch Schneidemaschinen (474) angemel
det, 83 entschädigungspflichtig geworden, bilden wie alljährlich 
die grösste Zahl der durch Maschinen hervorgerufenen 
Unfälle. Ihre Vermehrung wurde bei den angemeldeten 
hauptsächlich durch die nachstehenden Gruppen c, e und 
f bei den angemeldeten und c, d und f bei den entschä
digungspflichtigen Unfällen bewirkt.

a) An Pappen- und Kartonscheren sind die 42 an
gemeldeten und der entschädigungspflichtige Unfall aus 
dem Vorjahre fast ausnahmslos durch das Messer, nur in 
7 Fällen durch den Pressbalken hervorgerufen. 38 Unfälle 
betrafen männliche, 4 weibliche Personen. In 6 leichten, 
i schweren Falle wurden jugendliche, männliche Personen 
betroffen.

b) An Querschneidemaschinen zum Zerteilen von 
Rollenpapier sind 14 Unfälle angemeldet und 6, unter 
diesen 3 aus dem Vorjahre, entschädigungspflichtig ge
worden. Ihre Entstehung verdanken alle Unfälle mit Aus
nahme von 3 leichten, welche durch den Pressbalken ver
ursacht wurden, dem übereilten Zwischengreifen zwischen 
beide Messer, um während des Ganges die sich hinter dem 
Untermesser stauende Papierbahn hervorzuziehen. Der 
teilweise Verlust von Fingern bildet hierbei die Regel. 
Von den Unfällen wurden 6 männliche und 8 weibliche 
Personen betroffen, in I leichten Falle 1 jugendlicher Ar
beiter. Bezüglich der möglichen Schutzmassnahmen sei 
auf Seite 35 und 36 des Berichtes für 1905 und Seite 35 
dieses Berichtes hingewiesen.

c) An Hebelschneiden sind 24 Unfälle angemeldet, 
S, darunter 2 aus dem Vorjahre entschädigungspflichtig

geworden. Sie betrafen 3 weibliche und 21 männliche 
Personen und ereigneten sich in 6 leichten und 2 schweren 
Fällen durch den Handhebel oder sonstige Teile; in 15 
leichten und 3 schweren Fällen durch das Messer.

d) An Papierschneidemaschinen mit Räderantrieb, der 
in der Genossenschaft wohl mit am zahlreichsten vertretenen 
Maschinenart, wurden diesmal 83 Unfälle angemeldet, 13 
wurden entschädigungspflichtig, davon 9 aus dem Vorjahre; 
sie betrafen 74 männliche und 9 weibliche Personen. Es 
entfallen 71 leichte, 9 schwere Fälle auf unvorsichtiges 
Hantieren in der Nähe des Messers oder mit diesem beim 
Einsetzen bezw. Herausnehmen, 6 leichte, 2 schwere Fälle 
auf sorgloses Hineingreifen einer an die Maschine heran
tretenden Person in Vertiefungen oder Schlitze des Messer
balkens an der linken Maschinenseite, 4 leichte, 1 schwerer 
Fall wurden verursacht durch Zahnräder, endlich 10 leichte 
und 1 schwerer Fall durch sonstige Teile.

Jugendliche Arbeiter waren an 10 leichten und 6 
schweren Fällen beteiligt.

e) An Kreismesserscheren und Ritzmaschinen sind 69 
Unfälle angemeldet, 7 entschädigungspflichtig geworden, 
davon 3 aus dem Vorjahre; sie betrafen 37 männliche 
und 32 weibliche Personen, davon jugendliche Arbeiter in 
16 leichten und x schweren Falle.

Die Veranlassung waren die Kreismesser, die Zufüh
rungswalzen, die Zahnräder und sonstige Teile.

f) An Ausschneide- und Ausschermaschinen (erstere 
mit lose aufzusetzendem Schneideeisen oder nur mit einem 
auf fester, weicher Unterlage asbeitenden Obermesser, letz
tere mit Ober- und mit Untermesser ausgestattet sind 242 
Fälle angemeldet, 51 entschädigungspflichtig geworden, 
davon 24 aus dem Vorjahre; sie betrafen 106 männliche 
und 136 weibliche Personen, davon in 56 leichten und 15 
schweren Fällen j u g e n d l i c h e  Arbeiter.

Die Unfälle ereigneten sich
an Ausschneidemaschinen in 113 leichten, 25 schweren 
Fällen, fast immer bei dem Nachgreifen nach dem 
Hineinschieben des Tisches verschobenen oder um
gefallenen Schneideeisen;
an Eckenausschneide-, bezw. Ausschermaschinen in
25 leichten, 4 schweren Fällen stets durch das Messer; 
an den verschiedensten Arten und Konstruktionen 
sonstiger Ausscher- (Ausstanz-) Maschinen in 77 
leichten und 22 schweren Fällen. Auch hier ist meist 
übereiltes Hineingreifen während des Ganges zwischen 
die zum Schnitt kommenden Messer oder Kanten 
Schuld an dem Unfall gewesen, weiter in nicht seltenen 
Fällen ein versehentliches Auftreten auf den Einrücke- 
tritt von Kraftmaschinen.
Ausser den Messern sind ungeschützte Zahnräder Ur

sachen der Verletzungen.
11. Unfälle durch Maschinen für Buntpapier, Tapeten 

und Verwandtes wurden 91 angemeldet, 13 entschädi
gungspflichtig, davon 9 aus dem Vorjahre.

Die angemeldeten Unfälle haben sich um 2 vermehrt, 
die entschädigungspflichtigen um 4 vermindert.

Sie verteilen sich wie folgt:
a) An Grundier-, Färbe- und Streichmaschinen wurden
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16 Unfälle angemeldet, i entschädigungspflichtig aus dem 
Vorjahre, sie betrafen n  männliche und 5 weibliche Per
sonen. Bei allen Fällen handelt es sich hauptsächlich um 
Verletzungen durch Walzen und Zahnräder, namentlich 
beim Reinigen während des Ganges der Maschinen. Auf 
jugendliche männliche Personen kommen 5 leichte und i 
schwerer Fall.

b) An Tapetendrucktischen ist kein Unfall zu ver
zeichnen.

c) An Tapetendruckmaschinen sind 37 Unfälle an
gemeldet, 5 entschädigungspflichtig geworden, davon 4 aus 
dem Vorjahre.

Sie entstanden in 16 leichten und 4 schweren Fällen 
zwischen Druckzylinder und Druck- bezw. Farbetuchwalzen, 
in 17 leichten und 1 schweren Falle durch nicht genügend 
geschützte Zahnräder und in 19 leichten Fällen bei Ein
richtungsarbeiten und dergl. Betroffen wurden 36 männ
liche und 1 weibliche Person, darunter in n  leichten und 
1 schweren Falle jugendliche männliche Personen.

d) An Bürstmaschinen sind 7 Unfälle angemeldet, 
4 entschädigungspflichtig geworden, davon 2 aus dem Vor
jahre. Die Veranlassung zu den Unfällen sind die aus den 
früheren Jahresberichten bekannten. Verletzt wurden nur 
männliche Personen.

Veranlasst wurden die Unfälle in 2 leichten und 2 
schweren Fällen durch nicht geschützte Walzen oder Zahn
räder, in 3 leichten und 2 schweren Fällen durch die Bür
sten oder durch sonstige Teile.

Sie ereigneten sich hauptsächlich beim Einführen des 
Papiers oder beim Reinigen der Maschinen während des 
Ganges.

e) An Klebe- und Trockenmaschinen wurden 22 Un
fälle angemeldet, 1 entschädigungspflichtig. Sie betrafen 
12 männliche und 10 weibliche Personen, 1 Fall wurde 
durch die Walzen veranlasst, 6 leichte durch Zahnräder, 
3 leichte durch die gewöhnlichen Hantierungen an der 
Maschine, 1 Todesfall ereignete sich durch Explosion eines 
Trockenzylinders. ■

f) An sonstigen Maschinen wurden 9 Unfälle gemel
det, 2 entschädigungspflichtig, beide aus dem Vorjahre. 
Betroffen wurden 5 männliche und 4 weibliche Personen, 
in 2 leichten Fällen jugendliche Arbeiter. 8 leichte, I 
schwerer Fall ereigneten sich an Aufroll- oder Umroll- 
apparaten, 1 schwerer Fall an einer Emulsionsmaschine, 
je ein leichter an einer Feuchtmaschine und 1 Gummimühle.

12. Unfälle durch Heftmaschinen 176 angemeldet, 
12 entschädigungspflichtig geworden, davon 7 aus dem 
Vorjahre. Die angemeldeten Unfälle haben sich gegen 
das Vorjahr um 24 vermindert, die entschädigten um 4 
vermehrt.

a) An Heftmaschinen für Draht- und Blechklammern 
wurden 163 Unfälle angemeldet, 12 entschädigungs
pflichtig, davon 7 aus dem Vorjahre. Von diesen ent
fallen 40 schwere und 38 leichte Fälle auf die verschie
denen Arten der Blechklammer-Nietmaschinen, alle übri
gen auf Drahtheftmaschinen.

Die Verletzungen betreffen mit Ausnahme von je 1 
Falle, wo der Fuss, bezw. der Handrücken beschädigt

wurden, die Finger. Zu Schaden kamen 37 männliche und 
126 weibliche Personen, davon waren jugendliche n  männ
liche und 21 weibliche.

b) An Fadenheftmaschinen wurden von den 13 an
gemeldeten Unfällen keiner entschädigungspflichtig.

Betroffen wurden 1 männliche und 12 weibliche Per
sonen, darunter 2 jugendliche weibliche. Hier kamen nur 
Fingerverletzungen vor.

13. Unfälle durch Briefumschlag-Faltmaschinen 30 
angemeldet, 7 entschädigungspflichtig geworden, davon 4 
aus dem Vorjahre) entstanden, wenige Ausnahmen abge
rechnet, infolge fahrlässigen Hineingreifens in die arbeitende 
Maschine. Betroffen wurden I männliche und 29 weibliche 
Personen, darunter 2 jugendliche weibliche.

14. Unfälle durch Spitzdüten- und Beutelmaschinen 
40 angemeldet, 7 entschädigungspflichtig geworden, da
von 2 aus dem Vorjahre) bieten nichts besonders Hervor
zuhebendes. Nachgreifen in die arbeitenden Maschinen, in 
einigen Fällen auch ungeschützte Zahnräder waren die Ur
sache der Verletzungen. Betroffen wurden 11 männliche 
und 29 weibliche Personen, darunter jugendliche 3 männ
liche und S weibliche.

15. Unfälle durch Hülsenwickel- und Hülsenpolierma
schinen (18 angemeldet, 3 entschädigungspflichtig gewor
den) betrafen 7 männliche und 11 weibliche Personen, da
von jugendliche 4 männliche und 4 weibliche. An Polier
maschinen ereignete sich 1 Unfall.

16. Unfälle durch Holzbearbeitungsmaschinen (die Un
fälle durch Kreissägen für Papiermaterial sind hier einge
reiht) wurden 74 angemeldet, 9 entschädigungspflichtig, 
davon 3 aus dem Vorjahre.

Die Unfälle betrafen 73 männliche und 1 weibliche 
Person, davon 12 jugendliche männliche Personen. Es 
entstanden :

6oan Kreissägen, 6 an Hobelmaschinen, 9 an Bandsägen, 
1 an Peneelsägen, I an Drechselbänken.

Die Unfälle an Sägen hätten in vielen Fällen vermie
den werden können, wenn die Abschätzung der Maschinen 
ober-, wie unterhalb des Arbeitstisches überall ordnungs
gemäss vorhanden gewesen wäre.

17. Unfälle durch Metallbearbeitungsmaschinen (29 
angemeldet, 3 entschädigungspflichtig geworden, davon 1 
aus dem Vorjahre) betrafen nur männliche, davon 2 ju
gendliche Personen. Es entstanden 4 an Hobelmaschinen, 
1 an Bohrmaschinen, 11 an Drehbänken, 2 an Fräsma
schinen, 2 an Blechscheren, 1 an Metallschlagmaschinen,
1 an Klammerbiegemaschinen, 1 an Stossmaschinen, 1 an 
Kaltsägen.

18. Unfälle durch sonstige Arbeitsmaschinen sind 154 
angemeldet, 28 entschädigungspflichtig geworden, davon 
15 aus dem Vorjahre. Die Unfälle betrafen 71 männliche 
und 83 weiblicke Personen, darunter jugendliche männ
liche 21 und jugendliche weibliche 22. Es mögen als 
verhältnismässig oft auftretend nachbenannte Maschinen 
hervorgehoben werden:
Pappenumbrech- und Pappenstauchmaschinen bezw. Schere, 
Bogenfaltenmaschinen (Buchbinderei), Rundmachemaschi

nen (Buchbinderei),
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Schleifmaschinen und Schleifapparate, Kartonagen-Zusam-
mensetzungsmaschinen,

Ecken-Beklebemaschinen, Abschrägemaschinen (Leder-
schärfmaschinen),

Liniiermaschinen, Pappenfräsmaschinen, 
’ Wellenherausziehmaschinen, Abwisch-, Abstaubmaschinen, 
Öseneinsetzmaschinen, Anleimmaschinen,
Ziehbänke, Reisswölfe,
Trockenapparate, Pumpen, 
Jacquardkarten-Schlagmaschinen, Ventilatoren.

Der letzte entschädigungspflichtige Unfall erfolgte an 
einem Wattekrempier.

Die Unfälle kamen hauptsächlich vor an Zahnrädern, 
durch Walzen, an Biegemaschinen, besonders bei fehlen
dem oder entferntem Schutz, viele Unfälle erfolgten auch 
beim Nachgreifen oder Reinigen während des Ganges der 
Maschine.

In bezug auf die Ursachen der Unfälle erwähnt der 
Bericht folgendes.

Von den entschädigungspflichtigen Unfällen sind er
folgt durch:

a) Schuld von M itarbeitern.....................................8
b) Gefährlichkeit des Betriebes an sich . . . . 13
c) Mangelnde Betriebseinrichtungen..................... 8

29

Die Zunahme der entschädigten
Eine Erscheinung, die in ihrer letzten Ursache noch 

nicht völlig geklärt erscheint, ist die Zunahme der ge
meldeten und der erstmalig entschädigten Unfälle bei 
den gewerblichen Berufsgenossenschaften. Seit dem In
krafttreten des Unfallversicherungsgesetzes ist diese Zahl 
von Jahr zu Jahr fast regelmässig gestiegen und zwar nicht 
nur in der absoluten Ziffer, sondern auch im Verhältnis 
zu der Zahl der Versicherten und zu der Zahl der Voll
arbeiter. Allerdings kommen im wesentlichen nur die 
leichten Unfälle mit teilweiser dauernder oder vorüber
gehender Erwerbsunfähigkeit der Verletzten für die Zu
nahme der entschädigten Unfälle in Frage. Es unterliegt 
nun keinem Zweifel, dass die Anstrengungen der Berufs
genossenschaften, durch technische Vorkehrungen die Ge
fahren der Arbeit zu bekämpfen und die Betriebe mög
lichst unfallsicher auszugestalten, Erfolg haben und dass 
die hierfür aufgewendeten grossen Summen infolge der 
Verringerung der Betriebsunfälle ein sich reichlich ver
zinsendes Kapital darstellen. Fast alle gewerblichen Be
rufsgenossenschaften haben Unfallverhütungsvorschriften er
lassen ; fortdauernd finden Verbesserungen dieser Vor
schriften statt, um sie den veränderten Gefahrenverhält
nissen anzupassen, und ihre Durchführung wird durch tech
nische Aufsichtsbeamte überwacht. Bei 61 der 66 gewerb
lichen Berufsgenossenschaften sind 284 Personen als tech
nische Aufsichtsbeamte beschäftigt. Auch auf dem Ge
biete der vorbeugenden Fürsorge durch Übernahme des 
Heilverfahrens während der Wartezeit —  d. h. innerhalb 
der ersten 13 Wochen nach dem Unfall —  haben die Be
rufsgenossenschaften nicht allein eine Abnahme der ent-

Ungenügende Anweisung....................................  1
Fehlen von Schutzvorrichtungen.....................88

d) Nichtbenutzung gebotener Schutzmittel seitens
der Arbeiter ..........................................................12
Handeln wider erhaltene Anweisung . . . .  82
Offenbaren Leichtsinn.......................................... 16

e) Ungeschicklichkeiten und Unachtsamkeit der
Arbeiter....................................................................85
Unkenntnis der G e f a h r .....................................—

f) Zusammenwirken der Ursachen.......................... 61
g) Zufälligkeiten......................................................... 126

500
Von diesen Unfällen hätten sich 97=19,4 Proz. 

(vergl. c) durch bessere Beachtung der Unfallverhütungs
vorschriften seitens der Betriebsunternehmer, 118=23,6 
Proz. (vergl. a und d) seitens der Arbeiter vermeiden lassen; 
85=17 Proz. (vergl. e) fallen der Ungeschicklichkeit und 
der Unachtsamkeit der Arbeiter zur Last; 200=40 Proz. 
der entschädigungspflichtigen Unfälle (vergl. b, f und g) 
lassen sich als schwel vermeidbar bezeichnen.

Der Bericht schliesst mit einem Appell an die Ge
nossenschaftsmitglieder, die Berufsgenossenschaft und ihren 
Aufsichtsbeamten durch Mi t t e i l u n g  von S c h u t z v o r 
r i c h t u n g e n ,  die sich in Betrieben bewährt haben, zu 
unterstützen.

etriebsunfälle und ihre Ursachen.
schädigiyigspflichtigen Unfälle, sondern auch eine erheb
liche Minderung der Unfallfolgen zweifellos erreicht. Nach 
den zuletzt veröffentlichten „Rechnungsergebnissen“ der 
Berufsgenossenschaften (für das Jahr 1906) betrugen die 
eine freiwillige Leistung darstellenden Kosten der Fürsorge 
innerhalb der gesetzlichen Wartezeit 556736,85 Mark. 
Wenn trotzdem bisher alle diese vorbeugenden Massnah
men in einem Rückgänge der Unfallziffer keinen Ausdruck 
gefunden haben, so müssen hierfür andere, tiefer liegende 
Ursachen vorhanden sein. Das Reichsversicherungsamt hat 
daher die Berufsgenossenschaften ersucht, diese besonders 
wichtige Angelegenheit fortgesetzt im Auge zu behalten 
und über ihre weiteren Beobachtungen und Erfahrungen 
zu berichten.

Nach den bisherigen Erfahrungen dürften die in dem 
Rundschreiben des Reichsversicherungsamts vom 22. Fe
bruar 1892 angegebenen Gründe auch heute noch mass
gebend sein. Es sind dies in erster Linie:

1. Die verschärfte Kontrolle über die Anmeldung der 
Betriebsunfälle.

2. Die mehr und mehr in alle Kreise der arbeitenden 
Bevölkerung eingedrungene Vertrautheit mit den Bestim
mungen des Unfallversicherungsgesetzes, welche naturge
mäss zu einer häufigen Verfolgung von Entschädigungs
ansprüchen, insbesondere auch bei leichten Verletzungen, 
führen. Diese Bekanntschaft mit den einschlägigen Vor
schriften und die gesteigerte Geltendmachung von Ent
schädigungsansprüchen wird auch von den örtlichen Be
hörden durch Erteilung von Rat und durch Abfassung 
schriftlicher Anträge immer mehr gefördert.
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3. Die durch die Rechtsprechung des Reichs-Versiche
rungsamts und der Schiedsgerichte gewonnene wohlwollende, 
übrigens auch dem Geiste der sozialen Gesetzgebung 
entsprechende Auslegung des Begriffs „Betriebsunfall“ .

4. Das wachsende Gefühl der Sicherheit, das den Ar
beitern aus der Aussicht auf eventuelle Entschädigung er
wächst, verleitet leicht zu einer Ausserachtlassung der Un
fallverhütungsvorschriften und zu einer gewissen Nachlässig
keit bei dem Gebrauch der Schutzvorrichtungen.

5. Die in der Entwicklung unserer Industrie ruhende

Verdrängung der Handarbeit durch den gefahrvollen Ma
schinenbetrieb.

Die untenstehende Übersicht zeigt für die Jahre 1901 
bis 1906 die in den einzelnen Jahren entschädigten Un
fälle, ferner die jedesmalige Steigung der Unfallziffer und 
die Betriebseinrichtungen und Vorgänge, bei denen sich 
die Unfälle ereigneten.

Dabei wird besonders darauf hingewiesen, dass die 
Unfälle bei den einzelnen Betriebsvorgängen sich merk
würdigerweise fast gleich bleiben.

Jahr

Zahl
der

erst
m alig
ent

schäd ig 
ten

U nfälle

S teige
rung

gegen
das

V or
jah r

A u f
1000
ver

sicherte
Per

sonen
ent

fallen

M o 
toren, 

T rans
m issio

nen 
und 

A rbeits
m aschi

nen .

H ebe-
m aschi

nen
(F ahr
stühle,

A uf
züge

Flaschen
züge,

W inden,
Krane
usw.)

D am pf
kessel. 

D am p f
koch - 
appa
rate, 

D am p f
leitun

gen 
(E xp lo

sion und 
sonstige)

Spreng
stoffe 

(E xp lo- 
sicn  von 
Pulver, 
D yn a 

mit 
usw.)

Feuer
gefähr

liche, 
heisse 

und 
ätzende 
Stoffe 
usw. 
(g lü 

hendes 
M etall, 
Gase. 

Däm pfe 
usw )

Zu 
sam m en

bruch,
Ein

sturz,
H erab-

und
U m 

fallen
von

G e g e n 
ständen

Fall 
von 

I eitern, 
T reppen  

usw. 
aus 

Luken 
usw. 

in 
Vertie
fungen, 

a u f 
ebener 
Erde

Auf- 
und A b 

laden 
von  

H and, 
H eben , 
T ra gen  

usw.

Fuhr
werk

(Ü ber
fahren,

Absturz
usw.
von

W agen
und

Karren
aller
Art)

E isen
bahn

betrieb
(Ü ber
fahren
usw .)

S ch iff
fahrt
und

Verkehr
zu

W asser
«Fall
über
Hord
usw.)

T iere
(Stoss,

S chlag,
Biss
usw.)
ein

schliess
lich

aller
U nfälle

beim
Reiten

H and
w erks

zeug 
und ein

fache 
G eräte 
(H äm 

mer, 
M eissei, 

Äxte, 
H acken, 
Spaten 

usw.)

Sonstige

1901 55525 _ 8,07 11633 2138 163 527 2055 8838 8787 6901 3465 2516 565 798 3957 3132
1902 57244 1719 8,06 11699 2098 150 482 1747 9407 9140 7416 3721 2550 618 835 4351 3021
1903 60550 3306 8,11 11112 2401 189 548 1743 9606 9399 8272 4150 2810 618 1036 4468 3198
1904 65205 4655 8,31 13138 2482 170 463 2132 10076 10281 9086 4287 3074 592 1156 5036 3232
1905 68860 3155 8,34 14069 2540 179 468 2174 10460 ■10994 9473 4573 3021 552 1205 5321 3331
1906 71227 2867 8,26 14997 2838 196 475 2300 11317 11117 9727 4781

- .
3388 591 1261 5101 3138

(Deutsche Industrie-Zeitung, Berlin.)

Verfahren zur Verhütung der Entzündungsgefahr beim Imprägnieren 
von Holz

nach Hü l s b e r g  & Cie. m. b. H.

Bei dem bisherigen Imprägnierverfahren wurden die 
Imprägnierstoffe, insbesondere Teeröl, von den verschie
denen Behältern unter Vermittelung von Druckluft ins 
Holz eingepresst. Dieses Verfahren hat bekanntlich den 
Nachteil, dass gefährliche Explosionen eintreten können. 
Die Teerölgase und -dämpfe geben in Verbindung mit der 
Luft ein explodierbares Gemisch. Um dies zu vermeiden, 
wird bei dem neuen Verfahren die verwendete Luft zunächst 
durch einen geeigneten Koksofen geleitet, in welchem je 
nach der Beschaffenheit der für die Imprägnierung ver
wendeten Stoffe ein bestimmter Prozentsatz des Sauerstoffes 
der Luft zu Kohlensäure verwandelt wird, so dass die 
Bildung von explosiven Luftgasgemischen vollkommen aus
geschlossen ist. Diese Luft muss natürlich vor ihrer Ver
wendung gekühlt werden, was durch besondere Kühlvor
richtungen oder durch lange Leitungen geschehen kann. 
Im weiteren werden dabei die einzelnen Behälter derart 
miteinander verbunden, dass man die Luft zu mehreren 
Arbeitsgängen verwenden kann. So wird die vom Kom
pressor komprimierte sauerstoffarme Luft zunächst dazu 
benutzt, um das Holz zu durchsetzen und später, nach der 
Imprägnierung mit Flüssigkeit, expandierend einen Teil 
der Imprägnierflüssigkeit wieder heraus zu schieben. Dieselbe

in Gharlottenburg. D. R. P. 185531.

| Luft des Imprägnierkessels wird aber nochmals benutzt, 
um die Flüssigkeit im sogenannten Füllkessel zu verdrängen; 
schliesslich wird die Luft aus dem Füllkessel zum dritten 
Male benutzt, um unter Benutzung eines die Luft auf 
höhere Spannung bringenden Kompressors die eigentliche 
Komprimierarbeit zu verrichten. Zu diesem Zwecke dient 
eine Vorrichtung, wie sie auf untenstehender Zeichnung 
schematisch dargestellt ist.

Der Kompressor H saugt atmosphärische Luft an, die, 
ehe sie in den Kompressor gelangt, zunächst einen Koks
ofen K passiert, so dass ein Teil der Luft unter den Rost 
und ein Teil in den Verbrennungsraum geführt wird. Das 
Verhältnis der in den Koksofen eintretenden Ober- und 
Unterluft kann durch Hähne a und b d e r a r t  geregelt werden, 
dass man eine sauerstoffarme Luft erhält, die einen be
stimmten Prozentsatz an Kohlensäure enthält und anderer
seits frei von Kohlenoxyd ist. Die aus dem Koksofen ab
ziehenden Gase werden vor ihrem Eintritt in den Kom
pressor zunächst durch einen Kühler j geführt, der auch 
fortbleiben kann, wenn die Rohrleitung von dem Koksofen 
nach dem Kompressor sehr lang ist und an sich genügend 
Kühlfläche enthält. Das zu imprägnierende Holz oder 
sonstige Material wird in den Imprägnierzylinder A  gebracht.
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Die Imprägnierflüssigkeit ist zunächst in den Zylinder C 
dadurch eingefüllt, dass man in C eine Luftverdünnung 
erzeugt hat; ebenso ist der Masszylinder B mit Imprägnier
flüssigkeit gefüllt. Sämtliche Zylinder A, B und C sind 
an eine gemeinschaftliche Luftleitung M einerseits und an 
eine gemeinschaftliche Flüssigkeitsleitung N andererseits 
angeschlossen. Die Hähne f, g, h ermöglichen die Ab
sperrung jedes einzelnen der drei Behälter von der Luft
leitung M und die Hähne p, q, r die Abschliessung von 
der Flüssigkeitsleitung N. Es werde angenommen, dass 
sich die ganze Anlage in dem in der Zeichnung darge
stellten Zustande befindet, d. h. der Zylinder A ist mit 
Holz gefüllt und der Messzylinder B und der Füllzylinder 
C sind mit Imprägnierflüssigkeit gefüllt. Die Hähne p, q 
und r sind geschlossen, die Hähne f, g und h dagegen

Fig.

so dass bei der weiteren Tätigkeit des Kompressors die 
in dem Messbehälter B befindliche Flüssigkeit in dem Im
prägnierzylinder A gepresst wird. Der Druck wird all
mählich, beispielsweise bis auf 8 Atmosphären, gesteigert, 
wobei die eigentliche Imprägnierung des Holzes erfolgt; 
die Menge des in das Holz eingepressten Materials kann 
an dem mit entsprechenden Anzeigevorrichtungen ausge
statteten Messzylinder abgelesen werden. Sobald das Holz 
die gewünschte Menge von Imprägniermaterial aufgenommen 
hat, schliesst man die Ventile m, 1 und q und lässt die 
etwa noch in C vorhandene Luft durch das Ventil n ent
weichen. Öffnet man hierauf langsam das Ventil p, so 
muss die Imprägnierflüssigkeit aus dem Imprägnierzylinder 
A nach dem Füllzylinder C zurückfliessen. Wenn der 
Druck in dem Imprägnierzylinder auf etwa i */a bis 2 At-

geöffnet. Die Luftauslasshähne der einzelnen Zylinder, die 
mit n, k und i bezeichnet sind, sind geschlossen. Nun
mehr wird der Kompressor H in Tätigkeit gesetzt, der die 
Luft durch den Koksofen hindurch ansaugt und sie in die 
drei Zylinder C, B und A drückt. Wenn die gewünschte 
Spannung, beispielsweise von 4 Atmosphären, erreicht ist, 
so werden zunächst die Ventile e und g geschlossen. Die 
Ventile p und r werden geöffnet, so dass das Imprägnier
material aus dem Füllzylinder C in den Imprägnierzylinder 
A fliesst.

Es ist leicht ersichtlich, dass die in A vorhandene 
Druckluft hierbei nicht verloren geht, sondern dass in dem 
Masse, wie der Imprägnierzylinder sich aus dem höher ge
legenen Zylinder C mit Flüssigkeit füllt, die Luft von A 
nach G überströmen muss. Wenn nunmehr der Impräg
nierzylinder gefüllt ist, so werden die Ventile p, h und f 
geschlossen, worauf ein kleiner Kompressor D in Tätigkeit 
gesetzt wird, der die in dem Zylinder C vorhandene, unter 
Druck von 4 Atmosphären stehende Luft absaugt und 
nach dem Messzylinder B presst. Sobald in letzterem die 
Spannung grösser ist als in A, wird das Ventil q geöffnet,

mosphären gefallen ist, lässt man aus dem Behälter B, 
welcher zum grössten Teile noch mit Pressluft von 8 At
mosphären gefüllt ist, durch Öffnen der Ventile g und h 
Pressluft in den Zylinder A einströmen. Hierdurch ist man 
in der Lage, den Zylinder A gänzlich oder wenigstens bis 
auf die ursprüngliche Höhe des Flüssigkeitsstandes in C 
zu entleeren. Nunmehr werden die Ventile p und r ge
schlossen und die Druckluft aus A und B abgelassen. 
Hierauf werden die beiden Zylinder A und B durch An
schluss an die Vakuumpumpe G erakuiert. Die hierbei 
aus dem Holze herausgezogene Feuchtigkeit wird in dem 
Kühler E niedergeschlagen und das Kondenswasser kann 
in dem Gefässe F gemessen werden. Hierauf werden die 
Ventile g und h geschlossen und atmosphärische Luft in 
A eingelassen. Die Imprägnierflüssigkeit, welche sich während 
der Luftverdünnung noch im Imprägnierzylinder angesam
melt hat, wird mittels der Luftverdünnung in B nach dem 
Zylinder abgesaugt und die von dem Holz absorbierte 
Flüssigkeitsmenge aus dem Vorratsbehälter L wieder er
gänzt. H.
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Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum  der Ü berschrift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  bei der A nm eldung 
g ibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
3. 9. 08.

Schneeräum- und Schneeschmelzmaschine. —  
Wenzel Kneitschel, Wien. —  ig b . K. 34358 —  3. 4. 07.

Elektrisch betriebener Fussreiniger. —- Alex 
Holtschmit, Grüne i. W. — 34c. H. 4224g —  25. 11. 07. 

7. 9. 08.

Absperrvorrichtung für Hochofengasleitungen.
—  August Schäfer, Neu Oelsburg b. Peine. —  18a. 
Sch. 26748 —  10. 12. 06.

Umklappbare, luftzuführende Feuerbrücke.
—  Carl Fenske, Stettin, Jageteuffelstr. 4. —  24k. F. 24315
—  10. 10. 07.

10. 9. 08.

Vorrichtung zum Auswerfen der Asche und 
Schlacke aus Gaserzeugern mit ununterbrochenem Betrieb, 
mit drehbarer Rostschale, an dieser angebrachtem Kegel 
und zentraler, feststehender Windhaube. —  Poetter & Co., 
Akt.-Ges., Dortmund. —  24 c. P. 20366 —  22. 8. 07.

Verbandschachtel zur Aufbewahrung eines 
schichtenweise zusammengelegten sterilen Einzelnotver
bandes. —  Theodor Hillen, Arnhem, Niederlande. —  30d.
H. 41244 — 20. 7. 07.

Vorrichtung zur Befestigung des Förderseiles 
am Förderkorb. —  Eduard Heitmann, Friedenau b. Berlin, 
Peter Vischerstr. 8. —  35 a. H. 42301 —  3. 12. 07.

Vorrichtung zur Erzeugung Flammen er
stickender Gase gegen Entzündung und Explosionsgefahr, 
bestehend aus einem über den Karbonaten angeordneten, 
umkippbaren Säurebehälter. —  Fabrik explosionssicherer 
Gefässe, G. m. b. H., Salzkotten. —  61 a. F. 22830 —
10. 1. 07.

Vorrichtung zurVerhinderung des Eindringens 
der Abgase von Unterseebootsmotoren in das Bootsinnere.
—  Paul Winand, Cöln, Sudermannstr. 1. — 65a. W. 28581
—  16. 10. 07.

14. 9. 08.
Übergangskupplung für selbsttätige Kupp

lungen mit in den Schaft der Kupplung einschaltbarem 
und herausnehmbarem Zwischenstück. —  Anders Andersson 
Rosengren, Malmö, Schwed. —  20e. R. 22 780 — 16. 5. 06- 

Rettungswagen für Sanitätszwecke. —  Hein
rich Brillen, Cöln, Aquinostr. 24. —  30 e. B. 47770 —  
26. 9. 07.

Mit Kappe zum Anlegen an die Nase bzw. 
den Mund und Saug- und Druckklappen oder Ventilen 
versehener Atmungsumleiter. —  Dr. Ernst Levy, Gymna- 
siumstr. 18 b, u. Wilhelm Gammerdinger, Alexanderstr. 100, 
Stuttgart. —  30 k. L. 24884 —  18. 9. 07.

Sicherung von Feuertüren für Herde und 
Ofen gegen unbefugtes Öffnen. —  Friedrich Bergter, 
Knüppelgasse 5, u. Wilhelm Lichau, Glaserstr. 24, Duis- , 
bürg. —  36a. L. 25829 —  26. 3. 08.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

7. 9. 08.
Vorrichtung zur Befestigung von Geländer

stäben auf Steintreppen. —  J. B. Schroer, Dortmund, Ar-
deystr. 80. —  37 d. 348035.

Zentralschmierapparat mit automatischem
Antrieb. —  Heinrich Balzer, Winterberg i. W. —  47 e

348 596-
Reinigungsverschluss an Dämpfern. —  Akt.- 

Ges. H. F. Eckert, Lichtenberg b. Berlin. —  53 g. 348 103.

Wasserzuführungsvorrichtung für Schmirgel
schleifmaschinen. — Gesellschaft des ächten Naxos-Schmir
gels Naxos-Union Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a. M., 
Julius Pfungst, Frankfurt a. M. —  67 a. 348149.

Schutzvorrichtung gegen das Hineinschlagen 
von Flammen in für feuergefährliche Flüssigkeiten be
stimmte Gefässe. —  Johannes Hunold, Cöln a. Rh., Gil- 
bachstr. 32. —  81 e. 348401.

Sicherung gegen das unbeabsichtigte Be
tätigen von Pressluft-Hämmern. —  Pokorny & Wittekind, 
Maschinenbau-A.-G., Frankfurt a. M.-Bockenheim. —  87 b.

348417-
Grubenlampe mit mit Schutzhaube ver

sehener Cereisenzündung. -— Bochum Lindener Zünd
waren- u. Wetterlampenfabrik C. Koch, Linden a. Ruhr
—  4 d. 349 071.

Auf dem Rücken tragbarer Staubsaug
apparat. — Johanna Heffter, geb. Sternding, Duisburg, 
Lotharstr. 106. —  8e. 348804.

Sicherung für Klappschrauben bei Kochge- 
fässdeckeln in Form einer schwenkbaren Unterlegplatte.
—  Heinrich Meyer, Minden {. W. —  36a. 348937.

Zwangläufige Ausrückvorrichtung für Futter
schneidemaschinen mit Göpelantrieb. —  Rudolf Luhde, 
Czarnikau. —  45 e. 349052.

Staubkondensator mit Wasserzirkulation. —  
Haenelt & Laass, G .m .b .H ., Camenz. —  50e. 348992.

Selbsttätige Schutzdeckelverriegelnng für 
.Zentrifugen. —  Stute & Blumenthal, Ricklingen b. Han
nover. —  82 b. 349075.

Eingetragene Gebrauchsmuster. 

Schutzvorrichtung gegen Sturmwind für Bretterstapel.
Konstr. von G e o r g  S c h m i d b a u e r  in München.

D. R. G. M. 342984.

Es dürfte wohl kein grösseres Bretterlager geben, wo 
nicht schon infolge starker Gewitterstürme Unglücksfälle 
eingetreten sind. Der Wind fängt sich leicht in den 
Bretterstapeln und bringt dieselben zum Wanken und end
lich zum Umfallen. Noch häufiger aber werden die oberen 
Bretterlagen eines Stapels oder einzelne Bretter vom Winde 
abgedeckt und richten dann Schaden an oder führen Un
fälle herbei. In manchen Betrieben hilft man sich da



81. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 605

durch, dass man die oberste Bretterreihe der Stapel be
schwert, mit Steinen oder schweren Gewichten, starken 
Balken u. dgl. In ändern Fällen sucht man der Gewalt 
des Windes dadurch stand zu bieten, dass man Ketten 
umlegt oder andere geeignete Verbindungsmittel anwendet. 
Erfahrungsgemäss nützt das Beschweren des Stapels nicht 
viel; denn wenn auch die obersten Bretter vielleicht fest
gehalten werden, so ist der Stapel doch nicht gegen das Um
fallen geschützt. Andererseits aber sind Verbindungsmittel, 
welche erst dem Zwecke und der Art der Stapel angepasst

stürmen stand zu halten. Die Vorrichtung bietet noch 
gegenüber ändern Befestigungen mit eisernen Teilen den 
Vorzug, dass das von den Eisenteilen abtropfende Rost
wasser das Holz nicht färbt. Denn bei dieser Befestigungs
art kommen die Eisenteile mit den Brettern selbst nicht 
in Berührung.

Bei Bretterstapeln, die nahe aneinander gebaut sind, 
bleibt für das Einstecken des Spannhebels unten kein Platz. 
Für diesen Fall dreht man die Vorrichtung einfach um 
und bringt den Bügel nach oben. (Fig. 527.) Nach dem

Fig. 525- Fig. 526. Fig- 527-

werden müssen, nicht beliebt, weil ihre Anbringung Mühe 
verursacht. In den meisten Fällen werden deshalb die Be
festigungen der Stapel ganz unterlassen.

Eine geeignete Schutzvorrichtung, welche ihrem Zwecke 
nach allen Richtungen hin genügt und den Vorzug grösser 
Einfachheit hat, ist in folgendem beschrieben.

Die Schutzvorrichtung besteht aus zwei kurzen ~-Eisen
stücken, die mit starkem Draht oder schwachen Rundeisen 
zu einer geschlossenen Klammer a (Fig. 526) vereinigt 
werden. An dem einen ~j~ • Stücke ist ein eiserner Bügel 
angebracht. Damit ist auch schon die ganze Schutzvor
richtung in ihren Hauptteilen vollständig erläutert und er
schöpft.

Ihre Benutzung geschieht in ebenso einfacher Weise. 
Man legt quer über die Bretterstapel einen Riegel b und 
hängt an jedem Ende desselben eine Klammer ein. Mit 
Hilfe eines Spannhebels e fasst man jetzt in den Bügel 
und drückt den Bretterstapel fest zusammen (Fig. 525), 
bis man an geeigneter Stelle ein kurzes Lattenstück dicht 
über dem unteren Querstück der Klammer in den Holz
stapel einschieben kann. Damit ist der Stapel in zuver
lässiger Weise gesichert. Denn nicht nur die oberen Bretter
lagen sind gegen das Abdecken geschützt, sondern der 
Stapel hat auch in sich eine Steifigkeit und Standfestigkeit 
erhalten, die ihn geeignet macht, den schwersten Gewitter-

Zusammendrücken der Bretterlagen zwängt man zwischen 
Riegel und Klammer ein geeignetes Brettstück d ein.

—  d —

Um dm dcnes.
K. B. Arbeiterinuseum in München. In seiner Mit

teilung Nr. 3 veröffentlicht das Arbeitermuseum eine Be
schreibung der ausgestellten S i c h e r h e i t s e i n r i c h 
t u n g e n  f ü r  T r a n s m i s s i o n e n .  Neben einer 
ganzen Bamag-Transmissionsgruppe, die an einem mäch
tigen Eisengerüst befestigt ist und von einem 5 pferdigen 
Elektromotor angetrieben wird, werden die bekannten 
Kupplungen System Dohmen-Leblanc, ferner der neue 
Bamag - Riemenrücker und die Lenix-Spannrolle be
schrieben. Weiter sind erwähnt einige bekannte Kupp
lungen (Polysius-Dessau, Schröppel-Nürnberg), ferner die 
wiederholt auch in der Sozial-Technik zur Darstellung 
gekommenen Transmissions-, Schutz- und Deckhülsen 
(Zschocke, Gumbart, Mügge). Auf den bekannten Rie
menrücker „Quick“ und bewährte Transmissionsleitern 
wird am Schlüsse des Berichtes hingewiesen. Der Bericht 
ist mit Abbildungen versehen.



In welcher Weise darf ein Fabrikant die ihm fiir ge
werbliche Leistungen verliehene Staatsmedaille benutzen? 
Eine Firma hatte wegen der Güte ihrer Fabrikate eine 
Staatsmedaille mit der Aufschrift „Für gewerbliche Lei
stungen“ erhalten. Später wurde die Firma in eine Aktien
gesellschaft umgewandelt, und da hierdurch natürlich das 
Fortführungsrecht der Medaille an sich erloschen war, so 
wandte sich die Aktiengesellschaft an den betreffenden Mi
nister mit der Anfrage, ob ihr die ihrer Vorgängerin er
teilte Auszeichnung weiter zu führen gestattet sei. —  Der 
Minister genehmigte das Gesuch, da „die Firma auch jetzt 
noch den Voraussetzungen entspreche, die für die Verleih
ung der Medaille seinerzeit massgebend waren“. —  Die 
Aktiengesellschaft veröffentlichte in der Folge Inserate, in 
denen sie die hervorragenden Eigenschaften eines ihrer 
Fabrikate —  übrigens ihres Hauptfabrikates —  anpries. 
Den Ankündigungen fügte sie den Vermerk bei „Ausge
zeichnet durch die ...Staatsm edaille“ . —  Ein Konkurrent 
strengte darauf eine Klage gegen die Aktiengesellschaft 
an, mit welcher er die Unterlassung der seiner Meinung 
nach unzulässigen Reklame verlangte. Der Firma —  so 
behauptete der Kläger —  bezw. ihrer Vorgängerin sei die 
Staatsmedaille für gewerbliche Leistungen im  a l l g e m e i 
ne n verliehen worden, nicht aber gerade für das einzelne 
Fabrikat, um das es sich in den fraglichen Anzeigen handle; 
die Beklagte sei daher nicht berechtigt, Ankündigungen, 
in denen lediglich eines ihrer Fabrikate angepriesen werde, 
den angegebenen Zusatz beizufügen; denn das verstosse 
gegen § i des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs. —  Indessen ist die Klage a b g e w i e s e n  
worden. Festgestellt ist —  so meinte das Gericht — , dass 
in den Inseraten das Hauptprodukt der beklagten Aktien
gesellschaft angekündigt wurde. Stand ihr aber das Recht, 
den streitigen Zusatz der Gesamtheit ihrer Fabrikate bei
zufügen, zu, so ist sie auch zu der von ihr geübten Ein
schränkung in der Verwendung der Auszeichnung lediglich 
für e i n e s  der von ihr hergestellten Produkte befugt. Da 
somit eine Abweisung vom Wortlaut und Sinn der Verleih
ungsurkunde nicht vorliegt, so mangelt es an dem Erforder
nisse der „unrichtigen Angabe tatsächlicher Art“. — .Wei
terhin ist die fragliche Beifügung auch nicht dazu angetan, 
den „Anschein eines besonders günstigen Angebots“ her
vorzurufen, und somit erwies sich das auf die Vorschriften 
des Wettbewerbegesetzes gestützte Verlangen des Konkur
renten als ungerechtfertigt.

Folgen der vorbehaltlosen Abnahme eines Werkes. Ein 
Baumeister, welcher für einen Grundbesitzer ein Haus zu 
bauen hatte, hatte einen Töpfermeister mit der Setzung 
der Öfen betraut. In dem zwischen Baumeister und Töpfer
meister geschlossenen Vertrage war u. a. vereinbart worden, 
dass vier Fünftel des Betrages sofort entrichtet werden 
sollten, ein Fünftel aber sollte gegen Ausstellung eines 
Wechsels gestundet werden. Der Baumeister besichtigte, 
während die Ofen gesetzt wurden, oftmals die Arbeit, mo
nierte auch einmal die ungenügende Grösse eines Ofens
—  ein Mangel, dem sofort abgeholfen wurde — , im üb
rigen aber hatte er nichts an dem Werke auszusetzen. 
Nachdem die Öfen fertiggestellt waren, erhielt der Töpfer

meister, wie vereinbart, vier Fünftel seines Werklohnes 
ausbezahlt, doch konnte der Meister, als er nach einigen 
Wochen die Ausstellung des Wechsels vertragsmässig ver
langte, das Akzept nicht erhalten, da der Baumeister be
hauptete, die Öfen wiesen verschiedene Mängel auf. Der 
Töpfermeister strengte nun gegen den Baumeister eine 
Klage an, indem er geltend machte, der Beklagte habe 
die Öfen ohne jeden Vorbehalt abgenommen, und er könne 
nicht nachträglich mit den von ihm erhobenen Einwänden 
kommen. Demgegenüber wies der Baumeister darauf hin, 
das letzte Fünftel sei er nach dem Vertrage berechtigt wegen 
etwaiger Mängel des bestellten Werkes zurückzubehalten; 
so sei auch sein, des Baumeisters, Verhältnis zu dem Haus
eigentümer geregelt. Im übrigen komme es doch auch 
auf die Anschauung des Grundbesitzers, des Bauherrn, an, 
der eben durchaus gerechtfertigte Ausstellungen an den 
Öfen gemacht habe. Schliesslich aber habe er, der Bau
meister, die Öfen noch gar nicht abgenommen, denn auch, 
nachdem der Töpfermeister die vier Fünftel des Werklohnes 
erhalten, habe er noch immer Fehler, die an den Öfen 
festgestellt wurden, repariert. —  Trotz alledem hat der 
Töpfermeister m it se in er K l a g e  recht  e rh a lte n . Der 
Baumeister war nicht berechtigt, so meinte der Gerichtshof, 
die Ausstellung des Wechsels zu verweigern, denn er hat 
die Öfen v o r b e h a l t l o s  a b ge n o m m en . Darauf, ob der 
Hauseigentümer dem Baumeister gegenüber an den Öfen 
Mängel rügt, kommt es gar nicht a n ; hier handelt es sich 
doch nur um den Vertrag zwischen dem Baumeister und 
dem Töpfermeister. Weiterhin kommt es auch nicht dar
auf an, dass in dem Vertrage zwischen dem Baumeister 
und dem Hauseigentümer der letztere für berechtigt er
achtet wurde, we g e n e t wa i g e r  Mä n g e l  das letzte Fiin- 
tel vorläufig einzubehalten. In dem Vertrage zwischen dem 
Kläger und dem Beklagten ist nichts davon enthalten, 
sondern es ist nur darin gesagt, dass das letzte Fünftel 
nicht sofort bar bezahlt, sondern darüber ein Wechsel aus
gestellt wird. Der beklagte Baumeister hat auch das Werk 
vorbehaltlos abgenommen, d e n n  er  h a t  b e i  Z a h l u n g  
der  v i e r  F ü n f t e l  d e s  W e r k l o h n e s  k e i n e n  V o r 
b e h a l t  g e m a c h t ,  und es ist ganz unerheblich, ob nach 
dieser Zahlung der Meister —  sei es aus freien Stücken 
oder auf Verlangen — noch einige Kleinigkeiten an den 
Öfen geändert hat.

Technische und Handelshochschulen in England. Man 
hätte meinen sollen, dass in England, das als Handelsstaat 
so* lange ganz unerreicht dagestanden und noch heut in 
dieser Beziehung die erste Rolle spielt, allem was zur För
derung desselben dienen konnte, längst die grösste Auf
merksamkeit zugewendet worden ist und dass Schulen, die 
speziell der technischen Erziehung gewidmet sind, früher 
als irgendwo anders bestanden haben. Doch ist dies ein 
Irrtum. In Grossbritannien herrschte noch bis vor wenigen 
Jahrzehnten die Ansicht, dass eine Schulbildung für einen 
tüchtigen Kaufmann nicht notwendig, sie nur ein unnützer 
Ballast sei. Wozu Jahre oder selbst nur einige Stunden 
täglich den Wissenschaften widmen, wo es doch so viel 
gescheiter sei, eine Handelsbranche oder ein Gewerbe prak
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tisch zu erlernen 1 Mit 14 Jahren wurde der Knabe also 
aus der Schule genommen und irgendwo in die Lehre ge
geben, um dann nie wieder ein Unterrichtsbuch zu öffnen; 
das wäre nur Zeitverschwendung gewesen.

Aber die Zeit kam, wo die Engländer merkten, dass 
sie sich auf falscher Fährte befänden und zwar haben sie 
dies in zwiefacher Hinsicht durch Deutschland gelernt, 
erstens durch die vielen jungen Männer, die von dort 
hinüber kamen und sich in vieler Beziehung als so viel 
tüchtiger weil unterrichteter als die Engländer erwiesen und 
dann durch die grossen Fortschritte, die Handel und In
dustrie in Deutschland machten. Man sagte sich, dass, da 
dessen geographische Lage eine so viel ungünstigere sei, 
als die Grossbritanniens, sein gewaltigeres Emporkommen 
eine Ursache haben müsse und suchte und fand sie darin, 
dass die technische Erziehung eben eine ganz andere sei.

So hielt man es für geraten, dem gegebenen Beispiele 
zu folgen und 1888 tat die Londoner Handelskammer den 
ersten Schritt, um Änderung zu schaffen. Ein Komitee 
wurde ernannt, das einen Entwurf für höhere und niedere 
Handelsschulen entwarf, der dann nicht nur von der Lon
doner Handelskammer, sondern auch von den vereinigten 
Handelskammern von England, Schottland und Irland an
genommen wurde.

Der niedere Kursus ist für Knaben von 10— 17 Jah
ren bestimmt und dauert 6 Jahre, die Zahl der Unterrichts
stunden ist 30 per Woche, jedes Jahr findet eine Prüfung 
statt. Am Ende des Kursus erhalten die Schüler ein Zeug
nis, das sogenannte „junior commercial certificate“. Die 
höhere Erziehung ist für Jünglinge von 15— 19 Jahren be
stimmt. Um die Examina zu machen, muss der Kandidat 
im Besitz des Zeugnisses der einen Schule sein. Um die 
jungen Leute zu veranlassen die Lehranstalten zu besuchen, 
haben zahlreiche Kaufleute erklärt, solche zu bevorzugen, 
die im Besitz der Certifikate sind.

Im ganzen ist aber doch noch sehr wenig in England 
für die kommerzielle Erziehung getan und meistens nur 
bestehenden allgemeinen Schulen eine spezielle Klasse für 
diesen Zweck angehängt. Doch gibt es sogenannte „conte- 
naefion schools“, die ungefähr den deutschen Fortbildungs
schulen entsprechen. Diese bestehen bereits seit 1890, 
haben aber erst seit 1893 grössere Bedeutung gewonnen. 
In diesem Jahre wurde ein Gesetz erlassen, dass die Schul
behörden überall solche Institute ins Leben rufen dürfen, 
wo die Notwendigkeit dafür vorliegt; die Regierung liefert 
die Mittel. So hat sich die Zahl dieser Anstalten und der 
Schüler, die sie besuchen sehr gehoben, London allein be
sitzt von ersteren 367 mit 15000 Schülern. Das Alter 
der letzteren ist gewöhnlich 14 Jahre, aber Personen über 
20 werden noch aufgenommen, Buchhalten, Rechnen und 
Schreibmaschine werden umsonst gelehrt.

In den Klassen, die mit allgemeinen Knabenschulen 
in Verbindung stehen, herrscht kein einheitliches System 
und ist der Lehrplan sehr verschieden. Was endlich die 
Lehranstalten betrifft, die mit den Universitäten in Ver
bindung stehen, so soll dort den jungen Leuten, die Kauf
leute, Bankiers oder Fabrikanten werden wollen, Gelegen
heit gegeben werden, sich höhere Bildung anzueignen.

London eröffnete zuerst eine derartige Handelsschule und 
im vorigen Jahre ist ihm Birmingham gefolgt. Dieselben 
finden grossen Anklang.

Wenn aber so den Handlungsbeflissenen Gelegenheit 
geboten ist, sich fortzubilden und auch über Gegenstände 
sich zu unterrichten, die sonst nur den Studierenden zu
gänglich waren, so ist dagegen die höhere technische Er
ziehung in England sehr vernachlässigt worden. Gewiss 
gibt es eine Menge niederer technischer Schulen und die 
britische Regierung verausgabt dafür ca. 16 000 000 Mk. 
jährlich, ganz abgesehen von den jährlichen bedeutenden 
Zuschüssen, die die Gilden geben, und anderen Zuwen
dungen. So kann in London und in allen anderen grossen 
Städten und industriellen Zentren der junge Mann, der 
sich einem technischen Beruf widmen will, in fast jedem 
bekannten Gewerbe guten Unterricht empfangen, an höhe
ren Lehranstalten aber fehlt es. Man war sich dieses 
Mangels wohl bewusst, und bereits im Jahre 1865 hatte 
die Regierung ihre Vertreter in fremden Ländern beauf
tragt, Berichte über die dortigen technischen Erziehungs
methoden abzufassen. Dies geschah, der Gegenstand wurde 
im Parlamente diskutiert und eine Resolution gefasst, wo
nach die Errichtung einer technischen Hochschule auf 
Regierungskosten in jeder Weise begünstigt werden sollte. 
Aber dabei blieb es und bis heute besitzt Grossbritannien 
noch keine derartige Anstalt. In letzter Zeit nun ist end
lich wieder die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand ge
lenkt worden, Lord Roseberry unter anderen wies nach, 
wie sehr England in dieser Hinsicht gegen andere Staaten, 
Deutschland besonders, zurückstehe, und so ist endlich be
schlossen worden ein Polytechnikum nach dem Muster des 
in Charlottenburg befindlichen zu errichten. So hat auch 
hier Deutschland wieder anfeuernd gewirkt und. das Bei
spiel gegeben.

Welche Heizungsanlagen unterliegen dem Unfallver* 
sicherungszwange? Bekanntlich müssen Betriebe mit Dampf
kesseln gegen Unfall versichert werden. Infolgedessen 
fallen unter diese Bestimmung auch die Zentralheizungen 
mit Dampfkesseln. Unter diesen sind nach einer neueren 
Entscheidung des Reichs-Versicherungsamts die sogenannten 
D a m p f n i e d e r d r u c k h e i z u n g e n  ausgenommen. Sie 
unterliegen der U n f a l l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t  n ich t 
aus folgenden Erwägungen. Die bei den Dampfnieder
druckheizungen verwendeten Dampfapparate unterstehen 
im allgemeinen dem § 22 der Bekanntmachung betreffend 
allgemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung 
von Dampfkesseln vom 5. August 1890. Solche Dampf
apparate sind aber nicht als Dampfkessel im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes vom 
30. Juni 1900 anzusehen. Auch Heizungsanlagen mit 
Dämpfen bis zu 0,5 Atmosphären Spannung (Überdruck) 
gehören zu den erwähnten nicht versicherungspflichtigen 
Dampfniederdruckheizungen. Erst dann, wenn bei einer 
Anlage die Dampfspannung im Kessel 0,5 Atmosphären 
übersteigen kann, unterliegen sie der Versicherungspflicht. 
Bei Zentralheizungsanlagen in solchen Gebäuden, in denen
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keine Dampferzeuger stehen, welchen vielmehr der Dampf 
von einer entfernt liegenden Kesselanlage zugeführt wird, 
kommt es darauf an, in welcher näheren lokalen oder 
technischen Beziehung die eigentliche Heizungsanlage zu 
der Kesselanlage steht, insbesondere also, ob sie ganz für 
sich besteht oder ob sie mit der Kesselanlage vereint einen 
einheitlichen Betrieb desselben Unternehmens darstellen. 
Die Heizungsanlage selbst würde aber unter allen Um
ständen zu versichern sein, da das Gewerbe - Unfallver- 
sicherungsgeset-/ nur voraussetzt, dass ein Dampfkessel zur 
Anwendung kommt. Es ist also für die Versicherungs- 
pflichtigkeit ohne Belang, ob der Betriebsunternehmer den 
Dampf selbst erzeugt oder von anderen mietet. Hat der 
Dampf nur eine Spannung wie bei den Niederdruckheizungen, 
so sind die Heizungsanlagen nicht versicherungspflichtig, 
sofern nicht der Dampfkessel mit einer höheren Spannung 
betrieben wird und sein Betrieb mit dem der Heizungs
anlage ein zusammengehörendes Unternehmen bildet. Ist 
der Druck aber höher als 0,5 Atmosphären, so ist die zu 
dem Dampfkesselbetrieb gehörende Heizungsanlage auch 
versicherungspflichtig. Warm- und Heisswasserheizungsan- 
lagen erachtet das Reichs-Versicherungsamt nicht für ver
sicherungspflichtig, weil bei ihnen Dampfkessel oder Trieb
werke der im § 2 Abs. 2 des Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetzes bezeichneten Art nicht zur Anwendung kommen.

Hilfeleistung bei Unfällen im elektrischen Betriebe. 
Die zunehmende Verbreitung elektrischer Anlagen hat dem 
R e i c h s a m t  d e s  I n n e r n  A n l a s s  gegeben, unter 
Mitwirkung des Reichsgesundheitsamtes im Einvernehmen 
mit dem Verbände deutscher Elektrotechniker eine „ A n 
l e i t u n g  z u r  e r s t e n  H i l f e l e i s t u n g  b e i  U n 
f ä l l e n  i m e l e k t r i s c h e n  B e t r i e b e “ aufzustellen.

Die Anleitung ist im Verlage von Julius Springer in 
Berlin W. 24, Monbijouplatz 3, in Taschen- und Plakat
form erschienen und kann dort zum Preise von 60 Pf. für 
zehn und 5 Mark für 100 Stück in Taschenform und ■
zum Preise von 3 Mark für zehn und von 6 Mark für 25 
Stück in Plakatform bezogen werden. Die Polizeibehörden 
sind vom Ministerium des Innern angewiesen, darauf zu 
dringen, dass die Plakatausgabe in allen Betrieben, in 
denen Verunglückungen durch den elektrischen Strom 
leicht Vorkommen können, angeschlagen werden.

Die Unternehmer gewerblicher Betriebe werden hierzu 
auf Grund der Bestimmungen in § 120a der Gewerbeord
nung angehalten. Bei der Beratung des Entwurfes der 
Anleitung durch den Reichsgesundheitsrat wurde es als 
notwendig erachtet, in die Anleitung einen Hinweis darauf 
aufzunehmen, dass sich die Hilfeleistung ohne Gefährdung 
des Hilfeleistenden bei solchen Verunglückten, die noch 
mit der elektrischen Leitung in Verbindung sind, auf die
jenigen Leitungen und Apparate beschränkt, die unter 
einer 500 Volt nicht wesentlich übersteigenden Spannung 
stehen. Leitungen und Apparate mit höherer Spannung

sind, wie in der Anleitung bemerkt ist, in der Regel durch 
einen roten Blitzpfeil gekennzeichnet.

Soweit eine solche Kennzeichnung noch nicht durch
geführt ist, haben die Distriktspolizeibehörden darauf hin
zuwirken, dass die Kennzeichnung an solchen Stellen oder 
in deren Nähe angebracht wird, wo eine gefährliche Be
rührung stattfinden kann. Bei der Beratung der Anleitung 
wurde es ferner als empfehlenswert bezeichnet, in allen 
Betrieben, in denen Verunglückungen durch den elektrischen 
Strom leicht Vorkommen können, Fürsorge dafür zu treffen, 
dass dem zur Hilfeleistung herbeigerufenen Arzte ein e l e k 
t r i s c h e r  I n d u k t i o n s a p p a r a t  gebrauchsfertig zur 
Verfügung steht. Ein solcher Induktionsapparat hat sich, 
wie bei der Beratung allgemein anerkannt wurde, bei der 
Ausführung der künstlichen Atmung zur Wiederbelebung, 
insbesondere wenn die Bemühungen stundenlang fortgesetzt 
werden müssten, als ein Mittel bewährt, das den Arzt bei 
dieser anstrengenden Tätigkeit wesentlich zu entlasten und 
seine Massnahmen wirksam zu unterstützen geeignet ist.

Der § 120a der Gewerbeordnung wird auch hier eine 
Handhabe bieten, um Unternehmer gewerblicher Betriebe 
zur gebrauchsfertigen Bereitstellung elektrischer Induktions
apparate anzuhalten.

Personalien.
Königlich Preufsische Ge werbe Inspektion.

Der bisherige Gewerberat Dr. O t t o  B o r g m a n n  in 
S c h l e s w i g  ist zum Regierungs- und Gewerberat ernannt 
und ihm die etatsmässige Stelle eines gewerbetechnischen 
Rats bei der Regierung in Schleswig verliehen worden. 
Gleichzeitig ist er zum Aufsichtsbeamten im Sinne des 
§ 139 b der Gewerbeordnung für den Bezirk dieser Re
gierung bestellt worden.

Ferner ist der Gewerbeassessor B l a t t e r  in B e r l i n  
zum Gewerbeinspektor ernannt und endgültig mit der Ver
waltung der Gewerbeinspektion in Berlin NO. betraut 
worden.

Dem Gewerbeassessor L i p s c h i t z  in B e r l i n  wurde 
eine etatsmässige Hilfsarbeiterstelle bei der Gewerbe
inspektion Berlin SO. verliehen.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Die Zusammenkünfte der Mitglieder finden in diesem 

Winter an den folgenden Tagen im Restaurant „Rotes 
Haus“, Berlin W. 30, Nollendorfplatz 3, statt.

1908.
22. Oktober.
5. November. 

19 November.
3. Dezember. 

17. Dezember.

1909.
7. Januar. 

21. Januar.
4 . Februar.

18. Februar.
5. März.

19. März

Besondere Einladungen werden nicht erlassen. 
Gäste sind willkommen.

G a r y ,  Vorsitzender.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gtroes-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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I n h a l t .
Heizöfen mit Luftbefeuchtern. Von Dipl.-Ing. P r a d e l ,  

Berlin. (Schluss.)
Vergiftungen durch Schwefelwasserstoffgas. (Braune, Cöln.) 
Sicherwirkende Bogenschiebe- und Geradelege-Vorrichtung 

für Tiegeldruckpressen. Konstr. von Joseph Z e l l e r  
in München. (Sehirmer.)

Vorrichtung zum Schutze gegen das Herausschleudern der

Insassen aus Kraftwagen beim Anfahren von Hinder
nissen (Bäume, Steine, Wagen usw.). Konst. von R. 
R a d t k e  in Suhl in Thüringen.

Patente und Gebrauchsmuster. Schutzvorrichtung für Kreis
sägen. Sicherheitsvorrichtung für Stempelpressen mit 
vom Stempel beeinflusster Abweisschiene.

Gewerberechtliche Entscheidungen.

Heizöfen mit Luftbefeuchtern.
Von Dipl.-Ing.

A u s neuester Zeit, 1906, stammt ein Gliederheiz
körper mit aufgesetztem  Verdunstungsgefäfs, der von 
der Firm a F. L. Fischer in Freiburg i. B reisgau1) 
vorgeschlagen, in Fig. 528 in A nsicht dargestellt ist.

Fig. 528-

D as Verdunstungsgetäfs besitzt porige, w asserdurch
lässige W ände und denselben Grundrifs wie der H eiz
körper. D ie Luft streicht daher, nachdem  sie sich 
am H eizkörper zwischen dessen Gliedern erwärm t 
hat, au f geradem  W ege an den durchlässigen W ä n 
den vorbei und nimmt dort Feuchtigkeit auf.

Unterhalb des Heizkörpers ordnet H. M. Smith 
aus B rooklyn 2) das Verdunstungsgefäfs an. E s be
steht aus einem allseitig geschlossenen W asserkasten, 
der auf der einen Längsseite des H eizkörpers einen 
Längsschnitt für den Austritt des W asserdam pfes

!) D. R. P. 190232.
3) U. S. P. 782073.

P r a d e l ,  Berlin. (Schluss.)

besitzt. D er W asserd am p f wird daher sofort mit 
der am H eizkörper hochsteigenden Luft sich mischen 
und mit ihr em porström en. D a das Verdunstungs
gefäfs wenig oder gar nicht der W ärm estrahlung des 
H eizkörpers ausgesetzt ist, m acht sich in der Regel 
eine besondere H eizung des Verdunstgefäfses not
wendig. D ies kann in einfacher Form  au f zweierlei 
W eise geschehen. D er eine F a ll bewirkt die Heizung 
von der Rückleitung aus, indem durch ein Zw eigrohr 
der letzteren das H eizm ittel, das den H eizkörper 
durchstrichen hat, mittels eines Hahnes geregelt, in 
das Verdunstungsgefäfs eingeführt wird. Im zweiten 
Falle geschieht die H eizung mittels einer H eizschlange, 
die vom  Steigrohr abzw eigt, durch das Verdunstungs
gefäfs geführt und schliefslich an die Rückleitung 
angeschlossen ist.

Verdunstungsgefäfse, die innerhalb der H eizkör
per liegen, sind entweder lose eingesetzt oder direkt 
an den H eizkörper angegossen. Zw ei Vorrichtungen 
der ersteren A rt sind am erikanischen bezw. britischen 
Ursprungs. D ie erste von G. W . Chipley in C h icago1) 
stammende Vorrichtung ist für einen Gliederheizkörper 
bestimmt, dessen einzelne Glieder aus zwei oben und 
unten durch Stege verbundenen Säulen mit dazwi
schen liegendem  Luftspalt besteht. In dem zusam m en
gesetzten Heizkörper entsteht daher ein schm aler 
durchgehender Spalt. D as Verdunstgefäfs, das grade 
in diesen Spalt hineinpafst, oben offen und an der 
einen Seite mit einer Fülluke versehen ist, wird nun 
einfach in diesen Spalt hineingeschoben. D ie sich

!) U. S. P. 706 159.
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in ihm entwickelnden D äm pfe streichen daher durch 
die Spalten zwischen den einzelnen Gliedern des 
H eizkörpers. D ie zw eite V orrichtung von W . J. Bur- 
roughes und W . J. Burroughes jr. in L on d o n 1 ) ist 
für einen Gliederheizkörper mit dreisäuligen Gliedern 
bestimmt. D ie  Luftspalten enden dabei schon ein 
Stück unter dem oberen Steg und schaffen so Platz 
für eine durchgehende rechteckige Aussparung, in 
die das Verdunstungsgefäfs eingeschoben wird.

Zw ischen den H eizkörperteilen liegende durch 
angegossene Flächen begrenzte Verdunstungsgefäfse 
zeigt der in Fig. 529 und 530 in A nsicht und Q uer
schnitt dargestellte Radiator von Leon L eibow  und 
Dr. Sigm . M aitincky in B udapest2). D er Radiator 
besteht aus senkrecht stehenden, schlangenförm ig ge
wundenen, gufseisernen hohlen H eizkörpern (Fig. 529).

F'g- S29.

In den durch die schlangenförm igen W indungen 
entsandenen Zwischenräum en des H eizkörpers sind 
zw eckm äfsig nur auf einer Seite, um die H eizwir
kung des O fens nicht zu beeinträchtigen, die aus 
einem Stück mit dem H eizkörper gegossenen V e r 
dunstungsgefäfse gelegen. W ie aus Fig. 530 (ge
strichelte Linien) zu ersehen ist, besitzen die V e r
dunstungsgefäfse Taschenform , sind oben offen und 
unten mit einem Hahn zum A blassen des W assers 
ausgerüstet.

Ein recht einfacher und dabei wirksam er B e
feuchter stammt Von C. E . F aye C h ica go 3). D er 
Befeuchter wird mittels zweier H aken an der R ück
wand des H eizkörpers, also zwischen Raumwand 
und H eizkörper aufgehängt, ist mithin durch den 
H eizkörper völlig  verdeckt. D er Befeuchter besteht aus 
einem länglichen, flachen Kasten von ziem licher Tiefe, 
der oben durch einen D eckel mit Längsschlitz abge
schlossen ist. Ü ber dem Schlitz ist eine Schutzleiste 
in einiger H öhe angebracht, die eine V erunreinigung 
des W assers im Verdunstungsgefäfs verhindert. In

!) U. S. S. 855692,
2) D. R. P. 120593.
8) U. S. P. 801371.

dem Schlitz ist längs eine Stange gelagert, über die 
dicht nebeneinander D ochte aus H an f oder einem 
anderen Stoffe gehängt sind, die mit beiden Enden 
in das W asser tauchen.

Um  die Verdunstung des W assers in den Ver- 
dunstungsgefäfsen zu beschleunigen bezw. die M enge 
des verdunsteten W assers der Tem peratur der R aum 
luft oder des H eizm ittels anzupassen, hat man die 
Verdunstungsschalen mit besonderen H eizungsvorrich

tungen ausgestattet, wie sie z. B. schon bei dem kurz 
vorher genannten H eizkörper mit unterer V erdunstungs
schale von H. M. Smith in zw eifacher W eise sich 
vorfinden. Eine Ausbildung der H eizung des Ver- 
dunstungsgefäfses mittels eines hindurchgeführten 
Heizrohres, die eine bessere und gleichm äfsigere E r
wärm ung des Verdunstungsw assers herbeiführen soll, 
ist von J. N. P iepm eiyer und Anton K arst in 
C a ss e l1) vorgeschlagen worden. In den Fig. 531 
und 532 ist der Befeuchter in A nsicht und Schnitt 
an einem Rippenheizkörper, in F ig. 533 an einem

Gliederheizkörper in A nsicht dargestellt. D ie N eue
rung besteht darin, eine w irksam e Luftbefeuchtung 
dadurch zu erzielen, dafs die durch die W asserschale 
hindurchgeführte H eizröhre mit einer Rippenschnecke 
versehen ist und entweder Heizrohr mit Rippen
schnecke oder aber nur die lose au f das Heizrohr 
gesteckte R ippenschnecke drehbar angeordnet ist. 
D adurch kann sow ohl eine grofse und gleichm äfsige 
Erw ärm ung der Schale und des W assers als auch 
eine B ew egun g des W assers und damit eine ganz 
intensive W asserverdunstung und Luftbefeuchtung 
erreicht werden. Bei dem in Fig. 531 und 532 ge
zeichneten Rippenheizkörper ist das obere w agerechte 
Dam pfrohr durch die Verdunstungsschale hindurch
geführt. D as D am pfrohr trägt in der Schale eine 
Rippenschnecke, die es ganz um gibt (Fig. 531). D ie 
Verbindung dieses Dam pfrohres mit den anschliefsen- 
den Teilen oder der A nschlufs der R ippenschnecke

J) D. R. P. 123083 und Schweiz. Pat. 26090.

F'g- 53i. Fig- 532.
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an diese geschieht in irgend einer bekannter W eise, 
z. B. mit H ilfe eines Rohres, w elches je  zur H älfte 
in die anstofsenden Öffnungen geprefst wird, sodafs 
man das Dam pfrohr mit der Rippenschnecke oder 
auch nur letztere allein, ohne Dam pfundichtigkeit 
befürchten zu müssen, drehen kann. D ie Verdunstungs
schale ist ebenso wie die einzelnen Rohrteile des 
H eizkörpers mit äufseren Rippen versehen.

Bei dem Gliederheizkörper nach Fig. 533 liegt
. , ,(* iiI,

Fig. 533-

die obere Sam m el- und Verbindungsleitung der H eiz
glieder in der Verdunstungsschale und trägt eine 
R ippenschnecke, die nur ihren oberen T eil bedeckt. 
W ird eine besondere H eizleitung für die V erdunstungs
schale angeordnet, so kann die Schnecke das H eiz
rohr auch ganz umgreifen.

Fig. 534-

Insbesondere für Niederdruckdam pfheizung ist 
die in Fig. 534 dargestellte Luftbefeuchtungsanlage

von Otto W ärner in U lm  a. O .1) bestimmt. D ie 
Befeuchtung der Zim m erluft erfolgt durch Verdunstung 
eines Teils des Niederschlagswassers, w elches die H eiz
körper abgeben, oder w elches eine besondere V orrich 
tung zur E rzeugung von Niederschlagswasser, z. B. ein 
U-förmig gebogenes Dam pfleitungsrohr, liefert, die 
über dem höchstgestellten H eizkörper angebracht ist. 
Selbstverständlich müssen auch die H eizkörper, deren 
Niederschlagswasser verdunstet werden soll, höher 
liegen als die H eizkörper, au f denen die Verdunstung 
von statten geht. D er V organ g der Luftbefeuchtung 
ist fo lgen d e r: D as den H eizkörpern bezw . dem Nieder
schlagsw assererzeuger entströmende W asser läuft in 
der Rückleitung abwärts in einen im nächst tiefer 
liegenden Stockw erk die Rückleitung unterbrechen
den Syphon mit Ü berlauf, w elch  ersterer mittels 
eines Rohres in Verbindung mit einer a u f dem H eiz
körper befestigten W asserschale steht. D er Ü ber
lauf des Syphons liegt 1 bis 2 cm tiefer als der 
obere Rand der W asserschale. Zur K lärung des 
anfallenden Niederschlagswassers ist unten am Syphon 
ein besonderer Stutzen mit Stopfen zum Reinigen 

angebracht.
D as anfallende Niederschlagswasser füllt nun 

von selbst die Schale und hält sie im mer gefüllt. 
Das nicht zur Verdunstung nötige Niederschlags
wasser fliefst durch die Leitung in das im nächst 
tiefer gelegenen Stockw erk befindliche Syphon. Um 
nun das in der Schale befindliche schon warme 
Niederschlagswasser in die günstigste Verdunstungs
wärme zu bringen, geht durch die Längsachse der 
Schale und zw ar am Boden ein Dam pfrohr, das links 
und rechts durch Verschraubungen, die gleichzeitig 
zum Befestigen der Verdunstungsschale a u f dem 
H eizkörper dienen, mit diesem  verbunden ist. In 
die Leitung vom  Syphon zur Schale ist ein Hahn 
zum A bschlufs und unter Um ständen zur R egelung 
des W asserzuflusses eingebaut.

D ie R egelung der Verdunstung ist Zw eck der 
in Fig. 535 dargestellten Luftbefeuchtungsvorrichtung 
von Bernhard Schaffer in Zürich2). Sie zeichnet sich 
dadurch aus, dafs in V erdam pfungsgefäfsenbefindliche 
H eizvorrichtungen durch ein mit einem H eizkörper 
in V erbindung stehendes Therm om eter in oder aufser 
Tätigkeit gesetzt werden, je  nachdem die Tem peratur 
des H eizkörpers gew isse Grade übersteigt oder über
schreitet. D ie Einrichtung ist mithin so getroffen, 
dafs das Therm om eter bei steigender Tem peratur 
des H eizkörpers mehr und bei sinkender Tem peratur 
weniger Verdam pfungsgefäfse und H eizvorrichtungen 
einschaltet, um bei steigender Tem peratur mehr und

!) D. R. P. 134957
2) D. R. P. 189389 und Schweiz. Pat. 38894.
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bei sinkender T em peratur weniger W asser zu ver
dam pfen. D adurch wird der durch den H eizkörper er
wärmten Luft die nötige Feuchtgikeit zur Erreichung 
der relativen Feuchtigkeitsgehaltes gegeben. Bei der in 
Fig. 535 beispielsweise veranschaulichten Ausführungs
form  sind a u f einem Gliederheizkörper drei V e r
dam pfungsschalen aufgesetzt, in denen sich je  eine 
H eizvorrichtung befindet. D iese werden mittels elek
trischen Strom es geheizt und sind durch Leitungen 
mit einem Schaltw erk bekannter A rt verbunden, 
das als Therm om eter ausgebildet ist. D as Therm o-

Fig. 535-

meter ist durch eine Rohrleitung an dem H eizkörper 
angeschlossen und mittels Zu- und Rückleitung über 
einen U m schalter mit einer Strom quelle in V erbin
dung gebracht. Je nachdem  der Zeiger des Schalt
werkes oder Therm om eters entsprechend der T em 
peratur des Heizkörpers sich vor- oder rückwärts 
bew egt, schaltet er nacheinander die einzelnen H eiz
vorrichtungen in den Verdam pferschalen in den Strom 
kreis ein oder aus ihm aus. A nstatt der elektrischen 
H eizung der Schalen können auch Gas- oder Spiritus
brenner zu ihrer Erw ärm ung dienen, die dann in 
gleicher W eise von dem Therm om eter aus geregelt 

werden.
W ird  das H eizm ittel selbst zur Luftbefeuchtung 

herangezogen, so tritt bei W arm wasserheizungen das 
H eizw asser in ein Verdunstungsgefäfs, bei D am pf
heizungen kann der D am p f nach einiger A bkühlung 
und Reinigung unmittelbar zur Zim m erluft treten. 
E ine derartige für N iederdruckdam pf und W arm 

wasserheizungen bestim m te Befeuchtungsvorrichtung 
stammt von D. W . D aley  in Parkersburg (V. St. A . ) 1) 
und besteht aus einem geschlossenen Behälter, der 
an den H eizkörper mittels der Zuleitungsröhren an
gehängt ist. D er Behälter, der gleichzeitig mit einem 
Hahne zur W asserentnahm e ausgestattet ist, besitzt 
einen D eck el aus porösem  Stoff, der mit einem A n 
satz in das W asser des Behälters hineinragt und es 
mittels der K apillarität a u f seine O berfläche fördert 
und zur Verdunstung bringt.

Ein ähnlicher V orsch lag  rührt von W . W . Pratt 
in C h ica g o 2) her. D arnach ist der V erdunstungsbe
hälter auf dem Heizkörper aufgesetzt und besitzt 
durch einen Schieber regelbare Austrittsöflnungen. 
D urch ein Rohr ist es über ein R ückschlagven til mit 
dem H eizkörper verbunden. D as D am pfzuleitungs
rohr trägt im B ehälter einen H ahn mit Schwim m er, 
wodurch der Zuflufs des D am pfes, der im Behälter 
kondensiert und dann verdunstet, geregelt wird.

D en unm ittelbaren Austritt des D am pfes in den 
Raum  bezw eckt der Luftbefeuchter für D am p fh ei
zungen von E m il G robei in E lb erfe ld 3). E r besteht 
aus zw ei ineinander geschalteten Rohren, von denen 
das äufsere oben durch ein Röhrchen mit dem H eiz
körper verbunden und unten mit einem in den H eiz
körper zurückführenden A b la u f für das D am pfw asser 
versehen ist. D as innere Rohr ist zum T eil mit 
Filterm asse gefüllt, besitzt einen durchlochten Boden 
und oben eine regelbare Austrittsöffnung für den zur 
Luftbefeuchtung bestim m ten D am pf.

Zum  Schlüsse ist noch eine Einrichtung zu nen
nen, die tropfendes oder rieselndes W asser zur B e
feuchtung der am Heizkörper aufsteigenden Luft an
wendet, um letztere vom  Staub zu reinigen und an
zufeuchten. D ie von Jacob M ärz in H an n o ver4) 
stam mende V orrichtung besteht z. B. aus einem über 
dem H eizkörper parallel zu dessen L ängsachse lie
genden W asserrohr mit seitlichen Bohrungen, durch 
welche feine W asserstrahlen austreten, die den H eiz
körper mantelartig um schliefsen. Für breitere oder 
runde H eizkörper läfst sich die gleiche W irkung 
durch stufenförm ig übereinander angeordnete Ü b er
laufschalen erreichen.

!) U. S. P. 765 165.
2) U. S. P. 697659.
3) D. R. P. 143966.
4) D. R. P. 162887.
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Vergiftungen durch Schwefelwasserstoffgas.
D e r soeben erschienene Tätigkeitsbericht der 

technischen Aufsichtsbeam ten der B erufsgenossen
schaft der chem ischen Industrie für das Jahr 1907 
teilt mit, dafs durch Einatm en von Schw efelw asser
stoff 4 Personen ums Leben kam en und sich 2 P er
sonen V erletzungen zuzogen.

D rei Schlosser waren auf Nachtschicht in der R e
paraturwerkstatt einer chem ischen Fabrik beschäftigt, 
eine begonnene A rbeit fertigzustellen. G egen 1 Uhr 
nachts wurden sie noch bei der A rbeit gesehen, 
dann hatten sie sich in der W erkstatt zum Schlafen 
niedergelegt und wurden gegen 3 Uhr m orgens au f 
dem Fufsboden liegend tot bezw . in sterbendem  Zu
stande aufgefunden; sie waren einer V ergiftun g durch 
Schw efelw asserstoffgas zum O pfer gefallen. Sauer
stoff-Inhalation wurde erfolglos angewendet.

E s wird au f dem W erke in einer Reihe grofser 
Saturationskessel Schw efelbaryum lauge durch einge
triebene natürliche K ohlensäure in kohlensauren Baryt 
um gesetzt; der hierbei sich entw ickelnde Schw efel
w asserstoff wird in einem G asom eter angesam m elt 
und dann zu Schw efelsäure verbrannt.

A n  jedem  Saturationskessel befindet sich oben 
ein Probierhähnchen, bei dessen Öffnen sich durch 
den G eruch sicher feststellen läfst, ob sämtlicher 
Schw efelw asserstoff ausgetrieben ist, sodafs sich 
nur noch in W asser suspendierter kohlensaurer Baryt 
im K essel befindet, unter einem gewissen Überschufs 
an K ohlensäure. Ist so die vollständige A bw esenheit 
von Schw efelw asserstoff bei einem K essel festgestellt, 
so wird dessen Inhalt mittels K ohlensäure in ein 
Zw ischengefäfs fortgedrückt und der K essel dann 
von neuem  mit Schw efelbaryum lauge gefüllt. A u s 
diesen Zw ischengefäfsen wird der Barytschlam m  
mittels Pum pen in Filterpressen gedrückt, w elche 
den kohlensauren B aryt vom  W asser scheiden, 
während ein Ventilator oder Schornstein die letzten 
Reste von Schw efelw asserstoff aus dem Zw ischen
gefäfs absaugt. D as Zw ischengefäfs stand im Freien 
dicht vor den Fenstern der Reparaturwerkstatt; der 
Ventilator befand sich ebenfalls vo r einer solchen 
Fensteröffnung und wurde von der W erkstattstrans
mission aus angetrieben.

In der betreffenden Nacht beging nun ein A r 
beiter der Saturationsstation die Unachtsam keit, den 
Inhalt eines Saturationskessels fortzudrücken, ohne 
dafs der Schw efelw asserstoff vollständig beseitigt 
war. E s  konnte dies konstatiert werden an dem 
Inhalt des Zw ischengefäfses, der —  statt wie im mer 
wasserhell zu sein —  eine gelbliche Farbe hatte und 
nach Schw efelw asserstoff roch. A lsdann wurde beim 
Auffinden der 3 V erunglückten sofort festgestellt,

dafs der Antriebsriem en des Absaugeventilators ge
rissen w ar und lose auf der Transm ission hing. D er 
aus dem Zw ischengefäfs entweichende Sch w efel
w asserstoff drang durch die Fenster in die Reparatur
werkstatt und sam m elte sich, bei der spezifischen 
Schw ere des Gases, über dem Fufsboden an. Hätten 
die 3 Schlosser nun nicht zu ebener E rde geschlafen, 
so wären sie sicher beim  Auftreten des üblen G e
ruches aus dem Raum e geflüchtet. D urch das Zu
sam m enwirken der hier erwähnten unglücklichen 
Um stände fanden die 3 Schlafenden den T od. Ein 
Gehalt der A tem luft von 0,07 bis 0,08 °/0 an Schw efel
w asserstoff führt zu schweren Erkrankungen und ein 
Gehalt von 0,1 bis 0,15 °/0 rasch zum Tode.

Die Werkstatt soll nun nach einem weniger ge
fährlichen Platze verlegt werden. Die entweichenden 
Schwefelwasserstoffgase werden jetzt in einen Schorn
stein geleitet; in dem Absaugekanal sind Düsen für 
Dampf- oder Druckluft (siehe Fig. 536) eingebaut. 
Der Ventilator ist als unzuverlässig beseitigt worden.

In derselben Fabrik kam bald darauf ein vierter 
Arbeiter zu T o d e bei V ornahm e der vorhin erwähnten 
Riechprobe, um festzustellen, ob säm tlicher Schw efel
wasserstoff abgetrieben ist. D er A rbeiter w ar ange
wiesen, die H and vor das Probierhähnchen zu halten 
und diese dann zu beriechen; er wird verm utlich das 
Gas direkt mit der N ase angesaugt haben und wurde 
neben dem A pparate, an w elchem  man ihn noch
2 Minuten vorher hatte arbeiten sehen, liegend tot 
aufgefunden. Sofort angestellte W iederbelebungsver
suche unter A nw endung des Sauerstoff-Inhalations
apparates waren erfolglos.

V o r  jedem  Probierhahn befindet sich ein Ab- 
saugetrichter, der in eine gem einsam e Rohrleitung 
führt, aus w elcher ein Ventilator das Gas, welches 
dann in einem besonderen O fen verbrannt wird, ab
saugt. D iese Riechproben werden seit etwa 15 Jahren 
mit Genehm igung der Aufsichtsbehörde au f dem

*
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W erke vorgenom m en und es soll dabei seit 9 Jahren 
kein U nfall vorgekom m en sein. E s sollen nun probe
w eise A pparate vor den Riechhähnen angebracht 
werden, w elche verhindern, dafs der Arbeiter seine 
Nase direkt vor den Probierhahn hält, sondern mit 
seinem Gesicht in einiger Entfernung bleiben mufs.

E s ist nunmehr angeordnet worden, dafs immer 
mehrere A rbeiter unter ständiger Aufsicht eines 
Meisters a u f den Saturationsstationen beschäftigt 
werden, damit im m er sofortige H ilfe zur H and ist.

Ferner werden fortab alle auf diesen Stationen 
beschäftigten Personen in bestim m ten Zeiträumen 
einer ärztlichen Untersuchung auf die H erztätigkeit 
unterworfen; endlich werden V ersuche angestellt, ob 
nicht die bisherige R iechprobe durch eine andere 
chem ische R eagentienprobe ersetzt, oder in anderer 
betriebssicherer W eise vorgenom m en werden kann.

In einer anderen chem ischen Fabrik trugen 2 A r 
beiter bei der Chlorbaryum anlage durch entströmen
den Schw efelw asserstoff schw ere Vergiftungen davon. 
D ie Chlorbaryum anlage besteht aus einer geschlosse
nen Zersetzungsbütte, w elche aufser dem Zuflufs für 
Schw efelbaryum lauge einen Salzsäurezuflufs und einen 
A bzugskan al für den entstehenden Schw efelw asser
stoff hat. D ieser A bzugskan al hat der besseren Zug
wirkung w egen ein D am ptstrahlgebläse und endet 
in dem Kam in. Infolge eines D efektes mufste die 
A n lage vorübergehend still gestellt werden. W ahr
scheinlich strömte aus dem nicht ganz geschlossenen 
D am pfstrahlgebläse etwas D am p f aus, der sich, da 
es an dem betreffenden T age  sehr kalt war, an der 
kalten W and des A bzugskanals niederschlug und 
gefror, sodafs dieser verstopft wurde. Beim W ieder
inbetriebsetzen hatte nun der entstehende Schw efel
wasserstoff keinen A b zu g  und strömte teilw eise aus 
der Säurezuflufsöffnung heraus. D er den Apparat 
bedienende Arbeiter verliefs die A rbeitsstelle, um 
dem Betriebsleiter die U nregelm äfsigkeit zu melden. 
Unterdessen w ar der V orarbeiter, durch den starken 
Geruch aufm erksam  gem acht, zu dem A pparat ge
komm en, w o er bei dem V ersuche, dem Übelstande 
abzuhelfen, so viel von den giftigen Gasen einat
m ete , dafs er bewufstlos zusammenstürzte. D er 
erstere Arbeiter kam unterdessen zurück, wurde

ebenfalls unwohl und mufste die Arbeitsstätte wieder 
verlassen. H ierbei fiel er über den am Boden liegen
den V orarbeiter, den er infolge der Betäubung und 
der herrschenden Dunkelheit (es w ar 8 U hr abends) 
nicht gesehen hatte und stürzte die T rep p e hinunter. 
D er V orarbeiter gelangte erst nach 2 T agen  wieder 
zum Bewufstsein und mufste längere Zeit das Bett 
hüten, während die Vergiftungsfolgen bei dem erste- 
ren A rbeiter nicht besonders schw er waren.

Veranlafst durch die häufigenV ergiftungen durch 
Schwefelwasserstoff, über w elche vorstehend berichtet 
wurde, hat der A rzt der betreffenden chem ischen 
Fabrik folgendes Plakat entworfen, w elches an den
jenigen Stellen, w o mit dem Auftreten dieser Gefahr 
gerechnet werden mufs, ausgehängt worden ist:

E r s t e  H i l f e le i s t u n g  b e i  V e r g i f t u n g e n  d u r c h  
S c h w e f e lw a s s e r s t o f f .

Schnelle H ilfe! Gröfste V orsicht bei der H ilfe!
S c h w e f e l w a s s e r s t o f f  ist ein sehr giftiges Gas, 

das —  selbst in geringen M engen eingeatm et —  töd
lich wirken kann. Beim  Betreten von Räumen, in 
w elchen man das Vorhandensein von Schw efel
wasserstoff durch den G eruch wahrnimmt, ist daher 
grofse V orsicht geboten.

Ein  V e r u n g l ü c k t e r  ist sofort an die frische 
Luft oder in einen gut durchlüfteten Raum  zu 
bringen. Man rufe sofort den Sam ariter herbei und 
hole den Arzt. Falls der V erunglückte noch atmet, 
wende man sofort den Sauerstoff-Rettungsapparat 
(Koffer) an. A tm et der V erunglückte nur gering 
oder garnicht, so nehme man die künstlichen A t 
m ungsbew egungen —  unter gleichzeitiger Zuführung 
von Sauerstoff —  vor.

Bei der H i l f e l e i s t u n g  sorge man zunächst für 
kräftige D urchlüftung des Raum es und G egenzug 
durch Öffnen oder Einschlagen der Fenster und 
Türen. Bei starkem Geruch sollen die H ilfebringer 
sich des Schutzhelm es mit Luftzuführungsschlauch 
oder des a u f dem Rücken zu tragenden Rettungs
apparates (Sauerstoff) bedienen, allenfalls auch Mund 
und Nase mit einem feuchten T uch e bedecken.

B r a u n e  (Cöln).

Sicherwirkende Bogenschiebe- und G eradelege-Vorrichtung für 
Tiegeldruckpressen.

Konstr. von Joseph Zeller in München.

B ei der Bedienung der Tiegeldruckpresse kom m t es 
sehr leicht vor, dafs der D ruckbogen (zu bedruckende 
Gegenstand) seine richtige L age nicht erreicht.

Allein schon die Schnelligkeit, mit w elcher d ie
ser A rbeitsvorgan g in der R egel vor sich gehen mufs, 
läfst meistens nur eine geringe Genauigkeit im A n 
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legen der D ruckbogen an die hierfür vorgesehenen 
A nlegem arken erm öglichen.

K om m t nun noch eine geringere H andfertigkeit 
hinzu, so wird der V ersuch, durch einen raschen 
G riff zwischen T iegel und Fundam ent, das D ru ck
stück noch im letzten A u gen b lick  in die richtige L ag e  
zu bringen, häufiger Vorkommen.

D ie zahlreichen U nfalle bew eisen, welche F ol
gen das Nachgreifen nach sich zieht.

Um nun U nfällen, w elche durch das Nachrichten 
der eingelegten D ruckbogen entstehen, vorzubeugen, 
dient die a u f nachstehender A bbildung vorgeführte Kon-

Entlang den Schienen S i ,  S z und S 3 laufen, 
wie die Zeichnung ersehen läfst, Gleitstücke, an w el
chen aus Federstahl angefertigte gebogene Klauen 
(Krallen) sich befinden.

D iese K lauen c, c sind an den vorderen Enden 
eingeschnitten, und eines dieser Endteile e ist nach 
oben und das andere d ist nach unten gebogen, so
dafs selbst sehr dünnes Papier von diesen federnden, 
die Tiegelfläche übergleitenden K lauen c, c fortgescho
ben werden mufs.

D ie federnden K lauen c, c  werden so eingestellt, 
dafs dieselben in der D ruckstellung des T iegels, also

Fig. 537-

struktion einer selbsttätigen Bogenschiebe- und Gerade- 
lege-Vorrichtung für Tiegeldruckpressen. (Fig. 537.)

D iese Vorrichtung besteht aus drei untereinander 
verbundenen Schienen S 1, S 2 und S 3, w elche 
wiederum  an der Greiferführungsstange (W elle) a, a 
durch die Stollen b, b befestigt sind, sodafs also das 
G anze einen beliebig verstellbaren Rahm en darstellt, 
w elcher so konstruiert ist, dafs wenn die Greiferfüh
rungsstange sich dem T ieg e l entgegendreht, zuerst 
der Rahm en und dann erst die Greifer den Tiegel 
berühren.

in gestrecktem  (gerade gebogenem ) Zustand die K an 
ten des D ruckbogens au f der einen Seite berühren, 
während der D ruckbogen auf der anderen Seite an 
der A nlegem arke anruht, wodurch dann die richtige 
L age desselben bestimmt ist.

D ie Vorrichtung selbst hindert beim  E inlegen 
so w enig w ie die Greifer.

‘Die gebogenen Klauen wirken dadurch, dafs sie 
durch D ruck gerade gebogen werden und ihr nicht 
feststehendes Ende sich fort bew egt.

Schirmer.
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Vorrichtung zum Schutze gegen das Herausschleudern der Insassen 
aus Kraftwagen

beim Anfahren von Hindernissen (Bäume, Steine, Wagen usw.).
Konstr. von R. R a d t k e  in S u h l  in Thüringen. D. R. G. M. 339002.

D ie Schutzvorrichtung bezw eckt, bei einem p l ötz- 
l i c h e n  A n p r a l l  d e s  K r a f t w a g e n s  z u  v e r 
h i n d e r n ,  d a f s  d e r  K r  a f t  w a g  e n f a h  r e r  durch 
die lebendige K raft des W agen s bezw . die Trägheit 
der M afse des eigenen Körpers in die H öhe und 
v o r w ä r t s  g e s c h l e u d e r t  w i r d  u n d  d u r c h  
S t u r z  a u f  d e n  K o p f  v e r u n g l ü c k t .

D urch das H erausschleudern nach Anfahren von 
Bäum en usw. erfolgen, w ie die Tageszeitungen dar
tun, heute die meisten und schwersten A u tom obil
unfälle. In allen Fällen, in denen die A utom obile 
infolge eines V ersehens, unglücklichen Zufalls oder 
einer Betriebsstörung gegen ein Hindernis fahren, 
fliegt der K örper des Insassen, gleich dem Schw im 
mer, der einen H ochsprung m acht, den K o p f  vo r
w eg mit G ew alt durch die Luft und prallt mit die
sem zuerst au f die m eist harte Strafse. D ie  gün
stigste U nfallfolge ist eine Gehirnerschütterung, meist 
aber zerschellt der Schädel. 1

D ie  Schutzvorrichtung wirkt derartig, dafs sie die 
f r e i e  B e w e g l i c h k e i t  d e s  W a g e n f a h r e r s  
i n  k e i n e r  W e i s e  h i n d e r t ,  bei plötzlichem  A n 
prall des W agen s den W agenfahrer e l a s t i s c h  a n  
d e n  S c h u l t e r n  h ä l t ,  derart, dafs er zw ar etwas 
in die H öhe und vorwärts gew orfen werden kann, 
aber nach A ufzehrung der lebendigen K raft des b e
wegten K örpers der W agenfahrer w ieder federnd 
a u f seinen Sitz zurückgezogen wird. D adurch wird 
eine Verletzung des W agenfahrers bei solchen U n

glücksfallen verm ieden.
D ie Schutzvorrichtung besteht aus zwei Gum m i

haltern, die in sich elastisch sind, und derart an dem 
K örper des W agenfahrers befestigt sind, dass sie 
unter V erw endung eines Rückenbandes und eines 
leicht lösbaren Brustbandes fest au f den Schultern 
ruhen, also nicht von den Schultern abfallen köjinen 
und trotzdem die leichte B ew eglichkeit des W agen 
fahrers sichern, und aus zwei im oder am W agen 
sitz angebrachten, in senkrechter Linie dehnbaren 
Federn, an w elche die Gum m ihalter mit leicht lös
baren H aken angreifen. Beim  plötzlichen Anprall 
des W agens dehnen sich so die Gum m ihalter und 
die Federn aus, vernichten die lebendige K raft und 
ziehen den W agenfahrer mit senkrechtem  Z ug auf 
den Sitz zurück. Dam it der K raftw agenfahrer nicht 
stetig mit der Schutzvorrichtung an den 'W agen sitz 
gebunden ist, sondern im Falle der Not oder sonst 
beim Verlassen des W agens sich mit dieser Schutz

vorrichtung sofort vom  W agensitze lösen kann, sind 
die H alter mit leicht lösbaren Feuerhaken an den 
Federn im W agensitze befestigt, und andererseits 
ist das Brustband durch H aken und K ette leicht 
lösbar gem acht. D er W agenfahrer hebt durch einen 
G riff die K ette von dem offenen H aken und kann 
s o f o r t  die Schutzvorrichtung abstreifen.

D ie Konstruktion der V orrichtung ist mit ihren 
Einzelheiten in den Fig. 538 bis 543 (Fig. 1 bis 6)*) 
zur D arstellung gebracht.

D ie Spiralfedern a sind im Sitze des W agen s 
angebracht und unten und oben mit Ö sen versehen. 
In die untere Ö se greift der Schraubenbolzen b ein, 
der durch den Boden des W agensitzes geht und 
dort nach Zw ischenlegen einer M etallscheibe durch 
die M utter c befestigt ist. D ie  Federn sind von 
M etallhülsen d um geben, w elche oben durch einen 
unterhalb der oberen Ö se an der Feder befestigten 
D eckel e geschlossen sind. D er D eck el ist au f seiner 
Unterseite mit einer Leder- oder Gum m iplatte f  ver
sehen, um beim  Fahren klappernde G eräusche zu 
verm eiden. D ie Federn können bei P latzm angel im 
Sitzkasten auch aufserhalb desselben, wie bei der 
Feder a 1 dargestellt ist, angebracht werden. In 
diesem Falle  ist unter das Bodenbrett eine nach 
aufsen überragende M etallplatte i angebracht, an 
w elcher der Bolzen befestigt wird. In die oberen 
Ö sen g  der Federn greifen die H aken h der Gum m i

halter k ein. D ie Gum m ihalter gehen über die Schul
tern und sind an ihrem unteren E nde durch eine 
Lederkappe 1 verbunden, an w elcher der H aken b e
festigt ist.

D urch folgende Einrichtung werden die Gum m i
gurte derart eingerichtet, dafs sie fest a u f den Schul
tern liegen und trotzdem von dem selben leicht ab
gestreift werden können. A u f  den Gum m igurten sind 
von den Schultern abwärts Riem en m, w elche Schlau
fen bilden, aufgenäht. D urch die Schlaufen ist der 
Rückenquergurt n gezogen, dessen Enden mittels 
Schnallen je  nach der K örperstärke enger oder w ei
ter gestellt werden können. D urch die Anordnung 
der Schlaufen kann das hintere Verbindungsstück je  
nach der K örpergröfse höher oder tiefer befestigt 
werden. A u f  der Vorderseite werden die Gummi-

*) Die Abbildungen entsprechen im Original der 
britischen Patentschrift 4127 vom Jahre 1908 und sind 
uns in dieser Form von Herrn Radtke gütigst zur Ver
fügung gestellt worden. Die Schriftltg.
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Fig. 543-

halter durch den Gurt p verbunden, welcher an dem 
rechten H alter festgenäht ist und an seinem freien 
Ende mit einer K ette q versehen ist; diese kann an 
dem am linken H alter befindlichen, nach auswärts 
und oben o f f e n e n  Haken r eingehakt werden. Durch 
die Haken ist ein leichtes Lösen der Gummigurte 

erreicht.

Patente und Gebrauchsmuster.
Schutzvorrichtung für Kreissägen. 
Sicherheitsvorrichtung für Stempelpressen mit Ab

weisschienen.
Das unterstrichene Datum  der Ü bersch rift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im  R eichsan zeiger, das Datum  b e i der A nm eldung 
? ib t  den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
17. 9. 08.

Vorrichtung zum vorübergehenden Abfangen 
des Strahls einer dauernd ausspritzenden Wasserstrahldüse

D adurch, dafs zum Halten des K örpers Gum m i
gurte verw endet sind, wird bei einem U nfall verhü
tet, dafs die Gurte au f den K örper drücken. D iese 
Gum m igurte und die Federn machen den Zug, der 
au f Zurückholen des W agenfahrers w irk t, e las
tisch.

bei der Berieselung von Bergwerken. —  Armaturen- und 
Maschinenfabrik „Westfalia“ Akt.-Ges., Gelsenkirchen. —  
5d. A. 15746 —  20. 5. 08.

Schutzvorrichtung an Sitzen von Motorfahr
zeugen. —  William Henry Baxter, Leeds, Grossbrit. —  
63 c. B. 45681 —  1. 3. 07.

Vorrichtung zum Hemmen der Fahrt und 
Vermindern der Rollbewegungen von Schiffen. —  Max 
Werner, Hamburg, Mittelstr. 98. —  65 a. W. 27328 —  
4- 3- 07.

Signaleinrichtung, insbesondere für Feuer
melde- und sonstige Alarmzwecke. —  Siemens & Halske 
A.-G., Berlin. —  74c. S. 24952 —  16. 7. 07.



32. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 619

21. 9. 08.
Selbsttätige Bogenschiebe- und -geradeleg- 

vorrichtung für Tiegeldruckpressen. —  Joseph Zeller, 
München, Aberlestr. 22. —  15 d. Z. 5544 —  22. n .  07.

Sicherheitsvorrichtung für Kraftfahrzeuge, 
insbesondere für elektrisch angetriebene Eisenbahnfahr
zeuge zum selbsttätigen Ausschalten der Kraftzufuhr und 
gegebenenfalls zum gleichzeitigen Anstellen der Bremsen.
—  Wilhelm Wechmann, Charlottenburg, Holtzendorfstr. 13.
—  201. W. 29245 —  17. 2. 08.

Vorrichtung zur Verhinderung des Seitwärts
gleitens, insbesondere für Motorfahrzeuge. —  Henry Tur
ner, London. —  63 c. T. 11684 —  5- I2- 06.

24. 9. 08.
Vorrichtung zum selbsttätigen Ferneinstellen 

von Weichen für Strassenbahnwagen und andere auf Schie
nen laufende Fahrzeuge. —  Joseph de Lipkowski, Paris.
—  2oi. L. 23444 —  IO- I I - 06.

Vorrichtung zur Verhinderung des Herab- 
stürzens von Fahrstühlen bei Seilbruch. —  Wilhelm Jo
hanning, Hesseln b. Halle a.S. —  35 a. J. 10773 —  5. 6. 08.

Vorrichtung zum Hochheben des bei der 
Dreschmaschine unten austretenden Kurzstrohes auf den 
Tisch der Strohpresse. —  Fa. C. A. Klinger, Altstadt- 
Stolpen i. S. —  45 e. K. 34985 —  18. 6. 07.

Wellenkupplung zum Schutze gegen Un
glücksfälle, die bei voller Belastung durch Ziehen an einem 
Zugmittel leicht gelöst werden kann. —  Paul Karrenberg, 
Velbert. —  47 c. K. 35 37°  —  5- 8- 07.

Verfahren zur Herstellung brisanter, wetter
sicherer Sprengstoffe. —  Vereinigte Köln-Rottweiler Pulver
fabriken, Berlin. —  78 c. V. 7615. —  16. 1. 08.

28. 9. 08.
Vorrichtung zum Anzeigen und Registrieren 

der Fahrgeschwindigkeit von Fahrzeugen. —  Charles Frank
lin Iszard, Germantown, V. St. A. —  420. J. 10 014
—  18. 6. 07.

Bremsvorrichtung für Fahrzeuge. —  Her
mann Salinger, Halensee, Kronprinzendamm 1. —  63 b.
S. 24959 —  17. 7. 07.

Als Sitzkissen verwendbare Rettungsvor
richtung mit vorderen und hinteren Schwimmkissen. —  
Jack Focketyn, Antwerpen. —  65 a. F. 23 577 —  27. 5. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

21. 9. 08.
Verstellbarer Leiterfuss. —  Walter Eich- 

mann, Velbert, Rhld. —  3 4 1. 349623.
Neuerung an Sicherheitsmesser wellen mit 

kreisrundem Querschnitt für Abrichthobelmaschinen. —  
Maschinenfabrik C. Blumwe & Sohn Akt.-Ges., Prinzenthal 
b. Bromberg. — 38 b. 349901.

Ausrückvorrichtung für Häckselmaschinen 
mit Göpelantrieb auf der Strohlade so angeordnet, dass 
dieselbe vom Einlegerstande aus bedient werden kann. —  
Glogowski & Sohn G. m. b. H., Hohensalza. •—  45 e.
349 3«2.

Ausrückvorrichtung für Pressen, Scheren, 
Stanzen u. dgl. mit einer als Hebellager ausgebildeten 
Mutter zur Befestigung der die Feder und das Über
tragungsgestänge aufnehmenden Büchse. —  Stahlwerk 
Oeking Akt.-Ges., Düsseldorf-Lierenfeld. — 49 b. 349705.

28. 9. 08.
Selbsttätige Bogeneinführungsvorrichtung für 

Falzmaschinen. —  Carl Bernhard Scharling, Leipzig-Conne
witz, Leopoldstr. 9. —  15 e. 350043.

Mit zwei als Schutzwand gegen Röntgen
strahlen in geöffnetem Zustande dienenden Türen versehene 
Schutzkabine. —  Werner Otto, Berlin, Friedrichstr. 131 d
—  2 ig . 350361.

Vorrichtung zum Klemmen der Bremsseile 
an Ablass-Vorrichtungen für Fahrstuhlanlagen. —  Fa. Leon
hard Gnad, Waiblingen. —  35 a. 350523.

Vorrichtung zur Reinigung und Geruchlos
machung von Luft in geschlossenen Räumen o. dgl. — 
Christoph Knips, Charlottenburg, Havelstr. 1. —  36 d.
3SO 744.

Exhaustor zum Absaugen der Späne bei 
Kreissägen, Abricht- und Dicktenhobelmaschinen u. dgl., 
direkt gekuppelt mit der Arbeitswelle. —  H. Böger, 
Ilversgehofen. —  350522.

Selbstschliessende Absperrvorrichtung für 
Flüssigkeits-, Dampf- u. dgl. Leitungen. —  Max Sillander, 
München, Rosental 2. —  47 g. 350206.

Aus Ringen bestehende Sicherungsanordnung 
für rotierende Feilen, Deutsche Waffen- und Munitions
fabriken, Berlin. —  49 b. 350787.

Gleitschutz für Fahrräder mit Vollgummi
bereifung für Automobile und andere Fahrzeuge. —  Alfons 
Körting, Tempelhof. —  63 e. 350036.

Kettenschutzgehäuse für Fahrräder, mit in 
Vertiefungen der seitlichen Schutzwand liegenden Ver
steifungsschienen. —  Nürnberger Celluloid-Fabrik Gebr. 
Wolff, Nürnberg. —  63 g. 350050.

Erteilte Patente.
Schutz Vorrichtung fiir  Kreissägen. Konstruktion L u d 

wig L o o s  in Reichenberg, Böhmen. D. R. P. 188148.
Die Schutzvorrichtung ist für solche Kreissägen be

stimmt, bei denen das Sägeblatt jederzeit so eingeschlossen 
wird, dass der Arbeiter das Blatt nicht berühren kann, 
indem das dem Arbeiter zunächst liegende Sägeblatteil 
sofort nach dem Durchgang des rückwärtigen Endes des 
Arbeitsstückes durch das vordere Ende der Schutzvorrichtung 
verdeckt wird. Dies wird bei der neuen Schutzvorrichtung 
dadurch erreicht, dass die vom Werkstück anzuhebende 
Schutzhaube am vorderen und rückwärtigen Ende mittels 
je eines besonderen Gestänges derart beweglich aufgehängt 
ist, dass beiden Enden ein voneinander unabhängiges Spiel 
gesichert ist. Durch diese Anordnung soll bei voller Wah
rung des mit derartigen Schutzvorrichtungen angestrebten 
Zweckes ein solider Bau sowie eine sichere Wirkungsweise 
erzielt werden.

Die Schutzvorrichtung wird von einer Achse I getragen, 
welche in einem Arme 2 gelagert ist, der nach Bedarf an
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der Tischplatte, am Maschinengestell, an einer Wand oder 
an einer Säule festgelegt ist. Die Lage des Armes 2 wird 
durch die grösste Breite der Arbeitsstücke, welche ge
schnitten werden sollen, bestimmt; danach richtet sich 
auch seine Länge und Ausbildung. Bei grossen Sägen wird 
die Achse 1 zweckmässig zu beiden Seiten des Tisches 
gelagert. Durch diese Art der Lagerung der Schutzvor
richtung ist der Arbeitstisch an der Rückseite des Säge
blattes frei erhalten, so dass dem Arbeitsstücke sowohl 
beim Längsschneiden, als auch beim Querschneiden kein 
Hindernis im Wege steht.

zwischen den Lagern 9 und 10 befindlichen Muffe 19 mittels 
einer Griffschraube in der Lage gesichert wird.

Die Wirkungsweise der Schutzvorrichtung ist folgende : 
Schiebt man das Arbeitsstück in der Pfeilrichtung III vor, 
so hebt sich die Schutzkappe auf der Arbeitsseite in der 
Pfeilrichtung I, während der übrige Teil der Säge verdeckt 
bleibt; erst bei weiterem Vorschieben des Arbeitsstückes 
wird die Schutzkappe am anderen Ende gehoben. Nach 
Vollendung des Schnittes senkt sich die Schutzkappe zu
erst an der Arbeitsseite und schliesslich rückwärts, wobei 
das schräg ansteigende Ende derselben ein plötzliches

Fig. 544- Fig. 545-

Auf der Achse 1 ist ein in der Pfeilrichtung I schwenk
barer rahmenartiger Arm 3 gelagert, an welchen die das 
Sägeblatt 4 einschliessende Schutzhaube mit ihrem vorderen 
Ende mittels Bolzen 5 angelenkt ist, während das hintere 
Ende der Schutzhaube durch einen Lenker 6 mit einem 
zweiten Arm 7 verbunden ist, der an dem Arm 3 bei 8 
drehbar gelagert ist. Zur Ausbalanzierung der Schutzvor
richtung sind die Arme 3 und 7 durch Federn oder Ge
wichte belastet. Entsprechend der Ausführung und dem 
Verwendungszweck der Säge kann der Arm 3 rechts oder 
links vom Sägeblatt angebracht sein, oder es kann auch 
die Schutzhaube zwischen den Lagern 9 und 10 des Armes 
3 zu liegen kommen. Die Schutzhaube selbst besteht 
zweckmässig aus zwei durch Stehbolzen verbundenen Blechen, 
die durch je eine Leiste 13 versteift sind, und trägt an 
der Arbeitsseite den Blechschirm 14, welcher das Gesicht 
des Arbeiters vor Sägespänen schützt. Zur Vervollständi
gung der Schutzvorrichtung trägt die Schutzhaube an der 
Arbeitsseite der Säge noch einen Schnittanzeiger 15, der 
ebensowohl zum Anheben der Schutzvorrichtung durch Zu
schieben des Arbeitsstückes dient, wie zum Anzeigen der
jenigen Stelle, an welcher der Sägenschnitt erfolgt. Der 
Schnittanzeiger, der aus einem schräg nach vorn aufstei
genden Lineal besteht, ist ferner an der der Säge zuge
wendeten Seite, und zwar an der Auflagestelle, zu einer 
hakenförmigen Fangvorrichtung 16 ausgebildet, welche das 
Zurückstossen des Holzes verhindert. Der auf der Achse 
1 verschiebbare Arm 3 wird durch Anstossen an den in 
seiner richtigen Lage befindlichen Stellring 21 so einge
stellt, dass der Schnittanzeiger sich in der gleichen Ebene 
wie das Sägeblatt befindet, worauf er durch Anziehen der

Niederfallen verhindert. Das Zurückstossen des abge
schnittenen Teiles, welcher vom Arbeiter nicht gehalten 
wird, wird, wie bereits erwähnt, durch die hakenförmige 
Fangvorrichtung verhindert. Das Hinaufwerfen des Holzes 
wird durch die Schutzhaube selbst, die Leisten 13 und die 
Achse 1 hintengehalten.

Diese eigenartige Aufhängung der Schutzhaube zwingt 
dieselbe, sich ohne jede Seitenschwingungen ausschliesslich 
in der Ebene des Sägeblattes zu bewegen, wodurch eine 
grosse Stabilität der Vorrichtung erzielt wird. Ferner ge
währt diese Aufhängung den Vorteil, dass das Sägeblatt 
zwecks Austausches oder Ausbesserung durch Zurück
schwenken der Schutzhaube um die Achse leicht zugäng
lich gemacht werden kann. H.

Sicherlieitsvorrichtuiig für Stempelpressen, mit vom Stem
pel beeinflusster Abweisschienc. Bamberger Metall
Kapsel-Fabrik K a u f m a n n  & S o h n ,  B a m b e r g .
D. R. G. M. 338485-

Durch diese Sicherheitsvorrichtung für Stempelpressen 
wird bezweckt, den die Presse bedienenden Arbeiter zu 
verhindern, die Matrizen zu berühren, sobald sich der 
Stempel gegen die letztere senkt.

Zu diesen Zwecke ist über der Matrize eine verschieb
bare Schiene angeordnet, die beim Niedergang des Stem
pels nach vorwärts schnellt und dadurch die etwa an der 
Matrize befindlichen Finger des die Presse Bedienenden 
zur Seite drängt. (Kig. 346 und 347.)

In einem am Gestell a der Presse befestigten Füh
rungsschlitten b ist eine Schiene c gelagert, die gegenüber 
der Matrize d soweit zur Seite gerückt ist, dass der Stem
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pel e ungehindert an ihr Vorbeigehen kann. Die Schiene c 
trägt an ihrem vorderen Ende eine etwa die Breite des 
Stempels seitlieh vorspringende Abweisplatte f  und wird 
unter dem Einfluss der einerseits am Führungsschlitten b, 
anderseits am Zapfen g der Schiene befestigten Schrauben
feder h nach vorne zu ziehen gesucht. Auf den Zapfen 
g ist eine Rolle i gelagert, die mit einer Schrägfläche k 
zusammenwirkt. Die letztere ist an der am Stempelschlit
ten 1 befestigten Stange m mittels des Armes o, in dem 
ein unter Wirkung der Feder p stehender Abschnapp- 
stift q verschiebar geführt ist. Diesem Stift q steht eine

legt sich gegen die an der Hülse s angebrachte Kurven
führung 4 an.

Diese Wirkungsweise der beschriebenen Vorrichtung 
ist folgende:

Befindet sich der Stempel in seiner oberen Totlage, 
so legt sich die Nase v des Bolzens u vor den Daumen w 
der Schiene c, während gleichzeitig der Abschnappstift q 
mit dem Nocken y des Bolzens u zum Eingriff kommt. 
Bei der Abwärtsbewegung des Stempels e wird die Stange m 
nach unten verschoben, an welcher Bewegung auch der 
Arm o des Abschnappstiftes q teilnimmt. Der letztere

an der Matrizengrundplatte r gelagerte Hülse s gegenüber, 
in der ein unter Wirkung der Feder t stehender Bolzen u 
verschiebbar gleitet. Das obere als Sperrnase v ausge
bildete Ende des Bolzens u stellt sich gegen die mit nach 
unten vorspringenden Daumen w versehene Schiene c an, 
während der durch einen Längsschlitz x der Hülse s nach 
aussen tretende Nocken y des Bolzens u zum Eingriff mit 
dem Abschnappstift q gebracht werden kann. Der letztere 
trägt auf seinen Arm in einem Längsschlitz z durchsetzen
den Zapfen 2, auf dem die Rolle 3 gelagert ist. Diese

zieht infolgedessen, da er an dem Nocken y des Bolzens u 
anliegt den letzteren nach abwärts, sodass die Nase v 
den Daumen w der Schine freigibt wenn der Bolzen u 
um ein der Daumenhöhe entsprechendes Mass nach unten 
gezogen worden ist. Die dadurch freigegebene Schiene c 
wird nunmehr unter dem Einfluss der Feder h nach vorne 
gezogen, wobei sich die Abweisplatte f der Schiene c über 
die obere Fläche der Matrize d hinwegbewegt und dadurch 
den die letzte etwa berührenden Arbeiter zwingt, die Ma
trize freizugeben. Beim weiteren Abwärtsbewegen des
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Stempels läuft dann die Rolle 3 derart an der Kurven
führung 4 auf, dass der Abschnappstift zurückgezogen wird 
und den Bolzen u freigibt, der sich unter dem Einflüsse 
seiner Feder t gegen die Schiene c und zwar hinter den 
Daumen w anstellt. Bevor sich der Stempel seiner unteren 
Totlage nähert, gelangt die Schrägfläche k zum Anlegen 
an die Rolle i der Abweisschiene c, die infolgedessen so 
weit zurück bewegt wird, dass bei der untersten Totlage 
des Stempels der Daumen w hinter der Nase v des Bol
zens u eingefallen und die Schiene c in ihrer hinteren 
Stellung wieder gesperrt ist. Beim Emporgehen des Stem
pels gleitet der Abschnappstift q über den Nocken y zu
rück, sodass für die nächste Senkbewegung des Stempels 
ohne weiteres die Anfangslage der einzelnen Teile der 
Sicherheitsvorrichtung selbsttätig eingestellt ist.

ßewerbcrecbtllcbe GittsdKidimgen.
Arbeitsbücher für Minderjährige; Lohnbücher oder 

Arbeitszettel für Arbeiter; Lohnzahlungsbiicher für minder
jährige Arbeiter in Fabriken. Gelegentlich der Entschei
dung der Frage, ob ein unter Anklage gestellter Arbeit
geber gegen die Bestimmungen der Gewerbeordnung, be
treffend die Lohnzahlungsbücher, verstossen habe, hat das 
Oberlandesgericht Dresden in beachtenswerter Weise die 
Vorschriften zusammengestellt, welche die Gewerbeordnung 
über Arbeitsbücher für Minderjährige, Lohnbücher oder 
Arbeitszettel für a l l e  Arbeiter und Lohnzahlungsbücher 
für minderjährige Arbeiter in Fabriken enthält. A r b e it s 
b ü c h e r  f ür  M i n d e r j ä h r i g e  werden von der Polizei
behörde mit Siegel und Unterschrift ausgestellt; die Polizei
behörde hat über die von ihr ausgestellten Bücher ein 
Verzeichnis zu führen und auf Antrag des Arbeiters die 
Eintragungen im Buche und etwa ausgestellte Zeugnisse 
zu beglaubigen. Vorbehaltlich weiterer Bestimmungen des 
Reichskanzlers, müssen diese Bücher den Namen des Ar
beiters, Ort, Jahr und Tag seiner Geburt, Namen und 

. letzten Wohnort seines gesetzlichen Vertreters und die 
Unterschrift des Arbeiters enthalten. Vom Arbeitgeber 
sind Beginn, Art, Änderung und Ende der Beschäftigung 
des Arbeiters ohne nachteilige Merkmale mit Tinte im 
Buche einzutragen und die Namensunterschrift beizufügen. 
Der Besitz eines Arbeitsbuches ist Bedingung der gewerblichen 
Beschäftigung eines Minderjährigen. Bei seiner Annahme 
hat der Arbeitgeber es einzufordern, dann es zu verwahren 
und nach rechtmässiger Lösung des Arbeitsverhältnisses in 
der Regel nicht an den Arbeiter selbst, sondern an dessen 
gesetzlichen Vertreter auszuhändigen. —  L o h n b ü c h e r  
o d e r  A r b e i t s z e t t e l  f ür  a l l e  A r b e i t e r ,  aber nur 
in bestimmten, vom Bundesrat zu bezeichnenden Gewerben
—  gemäss § 114 der Gewerbeordnung — , wozu bisher 
lediglich die Bekanntmachung, betr. die Einführung von 
Lohnbüchern für die Kleider- und Wäschekonfektion vom
9. Dezember 1902 ergangen ist. Das Lohnbuch oder der 
Arbeitszettel ist von dem Arbeitgeber auf seine Kosten 
zu beschaffen und dem Arbeiter nach Vollziehung der vor

geschriebenen Eintragungen vor; oder bei der Übergabe 
der Arbeit auszuhändigen. Die Lohnbücher sind'mit einem 
Abdruck der Bestimmungen der §§ 105— 119, Abs. I und 
des § 119 b der Gewerbeordnung zu versehen. In diese 
Bücher ist vom Arbeitgeber einzutragen: Art und Umfang 
der übertragenen Arbeit, die Lohnsätze, die Bedingungen 
für die Lieferung von Werkzeugen und Stoffen zu den 
übertragenen Arbeiten. —  L o h n z a h lu n g s b ü c h e r  für 
mi nde r j ä hr i g e  A rb e ite r  in F a b r ik e n , rücksichtlich 
deren Betriebes keine Lohnbücher oder Arbeitszettel vor
geschrieben sind. In solchen Fabriken ist auf Kosten des 
Arbeitgebers für jeden minderjährigen Arbeiter ein Lohn
zahlungsbuch einzurichten. —  Ausser dem in § 110, Satz x 
und § i n ,  Abs. 2 bis 4 Verfügten gilt bezüglich der Ein
tragung nur, dass bei jeder Lohnzahlung der Betrag des 
verdienten Lohnes einzuschreiben ist. Das Buch ist bei 
der Lohnzahlung den Minderjährigen oder seinem gesetz
lichen Vertreter auszuhändigen und von dem Empfänger 
vor der nächsten Lohnzahlung zurückzureichen.

Diese drei Kategorien urkundlicher Bescheinigungen 
dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Die A r b e i t s 
b ü c h e r  für Arbeiter unter 21 Jahren ähneln durchaus den 
Legitimationspapieren. Ganz anders die L o h n b ü c h e r  
u n d  A r b e i t s z e t t e l .  Diese sind —  soweit sie über
haupt eingeführt sind —  reine Privaturkunden; eine be
hördliche Mitwirkung bei ihrer Ausstellung und Führung 
findet nicht statt, ihr Zweck geht lediglich dahin, den Ar
beitern die Grundlagen zu bieten, auf denen sie die Be
rechnung des Lohnes aufzubauen haben. Sie sind also in 
der Hauptsache B e r e c h n u n g s m a s s s t ä b e ,  aber 
k e i n e  L e g i t i m a t i o n s p a p i e r e .  —  Das L o h n 
z a h l u n g s b u c h  bekundet —  im Gegensatz zu dem 
Lohnbuch —  nicht die auf die Lohnberechnung bezüg
lichen Arbeitsbedingungen, es ist nur für die minderjährigen 
Arbeiter vorgeschrieben und dient nicht dem Zweck der 
Aufklärung des Arbeiters über die Grundlagen der Be
rechnung des zu verdienenden Lohnes, sondern zur er
zieherischen Beaufsichtigung des minderjährigen Arbeiters 
durch seinen gesetzlichen Vertreter rücksichtlich des be
rechneten Betrages des verdienten Lohnes.

(Entscheidung des Oberlandesger. Dresden vom
4. Juli 1907.)

Einstweilige Verfiigungauf Gewähruug einerUnfallrente 
durch den Haftpflichtigen. Ein durch einen Unfall Verletz
ter hatte seine Arbeits- und Erwerbsfähigkeit verloren, und 
da er keine Subsistenzmittel besass, erwirkte er gegen den 
Verursacher des Unfalles eine einstweilige Verfügung, wo
nach letzerer bis zur gerichtlichen Feststellung des dem Ver
letzen zu leistenden Schadensersatzes bezw. der zu gewäh
renden Rente dem Verunglückten eine Unterhaltsrente zu 
zahlen hatte. —  Der Beklagte erhob den Einwand, zum 
Erlass dieser einstweiligen Verfügung liege gar kein Grund 
vor, denn der Kläger besitze 5000 Mark in Wertpapieren, 
und ausserdem habe er eine vermögende Mutter, die ge
gebenenfalls verpflichtet sei, ihren Sohn zu unterhalten. —  
Das Reichsgericht hat demgegenüber die einstweilige Ver
fügung aufrecht erhalten. Es stehe fest, dass der Kläger 
infolge des Unfalles erwerbsunfähig sei. Mit Recht hat er
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erklärt, so meinte das Reichsgericht, dass die Wertpapiere, 
welche er besitzt, sich zurzeit nur mit grossem Verlust 
verkaufen lassen. Überdies ist der Kläger schon genötigt 
gewesen, zur Erfüllung dringender Verbindlichkeiten Dar
lehen aufzunehmen. Weiterhin hat die Vorinstanz fest
gestellt, dass die Mutter des Klägers nicht gewillt ist, ihm 
Unterhaltsgelder zu zahlen; sie ist auch hierzu nicht ver
pflichtet, solange der dem Kläger gegen den Beklagten 
zustehende Anspruch, der ein Vermögensobjekt darstellt, 
dem Kläger die Möglichkeit gewährt, den Beklagten in 
Anspruch zu nehmen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 14. Januar 1908.)

„Vorübergellende“ und „fortlaufende“ Krankemmter- 
stiitzung. Nach § 25, Abs. 4 des Gewerbeunfallversiche
rungsgesetzes können die Krankenkassen, welche einen 
Unfallverletzten unterstützt haben, von der Berufsgenossen
schaft als Ersatz höchstens d r e i  M o n a t s b e t r ä g e  der 
Rente in Anspruch nehmen, wenn die geleistete Unter
stützung eine „vorübergehende“ ist; dagegen können gemäss 
Absatz 5 desselben Paragraphen die Krankenkassen die 
f o r t l a u f e n d e  Ü b e r w e i s u n g  d e r  h a l b e n  R e n t e  
b e a n sp ru c h e n , wenn die Unterstützung eine „dauernde“ 
ist. —  In einem Falle, den das Sächsische Oberverwaltungs
gericht zu entscheiden hatte, war es nun zweifelhaft, ob 
es sich um eine fortlaufende oder um eine vorübergehende 
Krankenunterstützung handle. Ein Werkführer hatte näm
lich einen Betriebsunfall erlitten, auf Grund dessen er 52 
Wochen lang von der Krankenkasse Krankengeld erhielt. 
Ausserdem erwuchs der Kasse noch ein erheblicher Auf
wand für Heilmittel usw. —  Die Kasse hatte der Berufs
genossenschaft Kenntnis von dem Unfall gegeben, und 
letztere billigte auch dem Werkmeister vom Unfalltage 
an die Vollrente zu. —  Nun verlangte die Kasse von der 
Berufsgenossenschaft auf Grund des § 25 des genannten 
Gesetzes die für Heilmittel aufgewendeten Kosten und 
ferner die Überweisung von 12 halben Monatsrenten, wäh
rend die Berufsgenossenschaft sich nur zur Zahlung der 
Heilmittelkosten und ausserdem von drei halben Monats
renten bereit erklärte, indem sie nur eine „vorübergehende“ 
Unterstützung als vorliegend erachtete. Dabei stützte sich 
die Beklagte auf die vom P re u s s isc h e n  Oberverwaltungs
gericht wiederholt ausgesprochene Ansicht, dass die auf 
der gesetzlichen Krankenversicherung beruhenden Unter
stützungen d u r c h w e g s  als vorübergehende zu gelten 
hätten. —  Indessen hat das S ä c h s i s c h e  Oberverwal
tungsgericht diese Anschauung nicht gebilligt. Die von 
der beklagten Berufsgenossenschaft und dem Preussischen 
Oberverwaltungsgericht vertretene Meinung, so entschied 
es, lasse sich mit dem Sinn und Zweck des Gesetzes nicht 
in Einklang bringen. Schon nach dem Sprachgebrauch 
erscheine es nicht angängig, eine ein halbes Jahr dauernde 
Unterstützung in jed em  F a lle ,  ohne Rücksicht auf die 
begleitenden Umstände, als eine vorübergehende zu be
zeichnen. Unmöglich könne von einer vorübergehenden 
Unterstützung aber in einem Falle wie dem vorliegenden die 
Rede sein, wo das Krankengeld statutengemäss 52 Wochen 
lang gezahlt wurde und die Gewährung von Unterstützung auf 
einen schweren Unfall zurückzuführen ist, der die dauernde,

immer zunehmende Hilfsbedürftigkeit und schliesslich den 
Tod des Verletzten zur Folge hatte. Unbedingt sei eine 
solche Unterstützung als eine „fortlaufende“ im Sinne des 
Gesetzes anzusehen, woraus sich die Berechtigung der 
Ansprüche der Krankenkasse ergab.

(Entscheidg. des Sächs. Oberverwaltungsger. vom
1. Juni 1907.)

Erfindung eines technischen Beamten. — Yerstoss 
gegen die guten Sitten seitens der Ehefrau desselben. 
In einer Fabrik war ein Herr als technischer Beamter, 
dem die technische Leitung oblag, mit 1500 Mk. Gehalt 
jährlich angestellt. Es handelte sich um eine neue ge
gründete Gesellschaft m. b. H., der nur ein mässiges Be
triebskapital zur Verfügung stand. Dem Angestellten war 
für den Fall günstiger Betriebsergebnisse die Aussicht er
öffnet worden, dass er oder seine Ehefrau später einmal 
in eine neu zu gründende offene Handelsgesellschaft als 
Gesellschafter werde eintreten können. —  Während er 
sich nun in dieser Stellung befand, machte der Beamte 
technische Versuche in den Räumen der Fabrik und mit 
Hilfe ihrer Arbeitskräfte, die zu einer Erfindung führten. 
Diese wurde von der E h e f r a u  des Beamten in England 
zum Patent angemeldet, doch als die Gesellschaft, bei 
der der Erfinder angestellt war, hiervon Kenntnis erhielt, 
verlangte sie von dem Angestellten u n d  dessen Ehefrau 
im Wege der Klage die Übertragung der Rechte, die sie 
aus der Anmeldung der Erfindung bei der englischen Pa
tentbehörde erlangt hätten. —  Die Beklagten wandten vor 
allem ein, dass Rechte dieser Art der Klägerin gegen die 
Ehefrau absolut nicht zuständen, denn sie sei ja gar nicht 
in der Fabrik tätig. Ausserdem, so behaupteten sie weiter, 
sei der Ehemann zwar technischer Betriebsleiter der Fa
brik, in der Hauptsache sei er aber k a u f m ä n n i s c h e r  
Leiter; er besorge die Buchführung, die Korrespondenz 
und alle sonstigen kaufmännischen Arbeiten, führe die 
Lohnlisten und mache Geschäftsreisen; auf einen solchen 
Angestellten aber könnte unmöglich die Bestimmung An
wendung finden, wonach die Erfindung eines technischen 
Angestellten dem Prinzipal gehöre. —  Indessen hat das 
Kammergericht alle diese Einwände nicht gelten lassen 
und die Beklagten antragsgemäss verurteilt. Wenn auch 
der Angestellte kaufmännische Arbeiten erledigte, so 
wurde dadurch doch der Charakter seiner Stellung als 
eines technischen Fabrikleiters nicht aufgehoben. Es ist 
nun ein in der Rechtsprechung und Literatur des Patent
rechts anerkannter Grundsatz, dass im allgemeinen die 
Erfindung, die der Dienstverpflichtete während der Dauer 
seiner Dienststellung macht und deren Ergebnis in den 
Bereich seiner Dienstobliegenheiten fällt, dem Dienstherrn 
gehört. Freilich ist vorausgesetzt, dass der Dienstver
pflichtete nach der ganzen Art seiner Beschäftigung auch 
zur Entfaltung erfinderischer Tätigkeit angestellt war. 
Diese Voraussetzung trifft aber im vorliegenden Falle 
zweifellos zu. —  Was die beklagte Ehefrau anbetrifft, so 
muss man in Betracht ziehen, dass sie im Einverständnis 
mit ihrem Ehemann handelte. Sie wusste auch, dass die 
Prinzipalin ihres Mannes Anspruch auf die Erfindung hatte. 
Wenn sie dieselbe trotzdem auf ihren Namen zum Patent



6ä4 § Ö 21 A L - f  f i C H  N l R ä2. Heft

anmeldete, so tat sie dies in der bewussten Absicht, der 
Gesellschaft in einer gegen die guten Sitten verstossenden 
Weise Schaden zuzufügen. —  Die Beklagten waren somit 
zum Schadensersatz verpflichtet, und zwar hatten sie den 
Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn sie die 
schädigende Handlung nicht begangen hätten Sie hatten 
also der Klägerin g e g e n  Z a h l u n g  d e r  a u f g e 
w e n d e t e n  K o s t e n  d i e  R e c h t e  a u f  d i e  f r a g 
l i c h e  E r f i n d u n g  h e r a u s z u g e b e n .
(Entscheidg. des Kammerger. vom io. November 1907.)

Unterschied zwischen LicenzvertrSgen bei Patenten 
und Gebrauchsmustern. Ein Erfinder hatte das Recht zur 
Ausnutzung eines Gebrauchsmusters einem Kaufmann über
lassen, der eine angemessene Summe dafür zahlte. Später 
stellte der Licenznehmer fest, dass er getäuscht worden 
war, denn zu der Zeit, als der Vertragsgegner ihm die 
Erfindung zur Ausnutzung überliess, wusste er bereits, dass 
seiner angeblichen Neuheit überhaupt kein Schutz zuteil 
werden würde, weil der Gegenstand der Neuheit entbehrte. 
Der Kaufmann verlangte daher von dem Erfinder alles, 
was er gezahlt hatte, zurück. Dieser fand sich auch dazu 
bereit, einen T e i l  des erhaltenen Betrages zurückzuer
statten, indessen weigerte er sich, den Rest der Summe 
herauszugeben, indem er behauptete, ihm stehe doch ein 
angemessenes Äquivalent dafür zu, dass der Kläger eine 
gewisse Zeit lang die Licenz ausgenutzt habe. —  Das 
Reichsgericht hat jedoch diese Anschauung nicht gebilligt. 
Zweifellos, so äusserte sich der höchste Gerichtshof, war 
der Vertrag nicht rechtskräftig, denn nach § 306 des 
Bürgerl. Gesetzb. ist ein auf eine unmögliche Leistung ge
richteter Vertrag nichtig. Das den Gegenstand des Ver
trages bildende Gebrauchsmusterschutzrecht existierte gar 
nicht, vielmehr stand beim Abschlüsse des Vertrages be
reits fest, dass es überhaupt nicht entstehen konnte. Die 
Übertragung des Gebrauchsmusterrechtes bildete aber 
den hauptsächlichsten Teil der Verpflichtungen des Be
klagten und sonach war der ganze Vertrag nichtig. Die 
Parteien hatten also gemäss § 812 des Bürgerl. Gesetzb., 
der von der ungerechtfertigten Bereicherung handelt, Lei
stung und Gegenleistung einander zurückzugewähren. Der 
beklagte Erfinder hat nun behauptet, der Kläger müsse 
ihm eine angemessene Vergütung dafür gewähren, dass er 
die Licenz eine Zeit lang ausnutzte; bei einem Patent, 
das später für nichtig erklärt werde, müsse doch der Li
cenznehmer auch für die Zeit der Gültigkeit des Patentes 
die Licenzgebühr entrichten. —  Diesen Einwand des Be
klagten hat das Reichsgericht indes nicht als stichhaltig 
angesehen. Zwischen einem Patent und einem Gebrauchs
muster bestehe nach der fraglichen Richtung ein wesent
licher Unterschied. Denn auch wenn ein Patent für nich
tig erklärt wird, wird bis zu dem Zeitpunkte der Nichtig
keitserklärung der Erfinder bezw. der Erwerber des Pa
tentes in den erworbenen Rechten geschützt. Anders aber 
liegt der Fall, wenn sich herausstellt, dass das einem an
deren überlassene Gebrauchsmuster der Neuheit entbehrte; 
d e n n  d i e  E i n t r a g u n g  e i n e s  G e b r a u c h s 
m u s t e r s  g e w ä h r t  a u s s c h l i e s s l i c h e  B e n u t 
z u n g s r e c h t e  n u r  u n t e r  d e r  B e d i n g u n g ,  
d a s s  d a s  e i n g e t r a g e n e  M u s t e r  w i r k l i c h

n e u  w a r ,  w ä h r e n d ,  w e n n  d i e s  n i c h t  d e r  
F a l l  w a r ,  ü b e r h a u p t  n i c h t s  g e w ä h r t  i st .

(Entscheidg. des Reichsger. vom 26. Februar 1908.)

Ist die Berufsgenossenschaft zur Gewährung von Kran- 
kenliauspflege verpflichtet 1 Nach § 9 des Gewerbeunfall
versicherungsgesetzes hat die Berufsgenossenschaft die Ver
pflichtung, dem Verletzten vom Beginn der vierzehnten 
Woche nach Eintritt des Unfalls das Heilverfahren und eine 
dem Grade seiner Erwerbsunfähigkeit entsprechende Rente 
zu gewähren, und nach § 22 desselben Gesetzes kann sie 
dem Verletzten statt dieser Leistungen freie Kur und Ver
pflegung in einer Heilanstalt zuteil werden lassen, in 
welchem Falle sie den Angehörigen des Verletzten Ange
hörigenrente zu zahlen hat. —  In einem Falle, mit dem 
sich das Reichsversicherungsamt zu beschäftigen hatte, 
hatte die Berufsgenossenschaft erst lange nach Abschluss 
des Heilverfahrens von dem Unfall Kenntnis erhalten. 
Während der ganzen Dauer der Heilbehandlung war der 
Kranke im Krankenhause untergebracht gewesen, und seine 
Entlassung aus demselben bei Beginn der 14. Woche wäre 
nur mit erheblichem Nachteil für die Gesundheit des 
Patienten möglich gewesen. Trotzdem weigerte sich die 
Berufsgenossenschaft die Kosten der K r a n k e n h a u s 
p f l e g e  zu ersetzen, mit der Behauptung, hierzu sei sie
nicht verpflichtet. —  Das Reichsversicherungsamt hat ihr
auch recht gegeben. Nach dem Gesetz wird von der Be
rufsgenossenschaft nur die Gewährung der Rente und des 
Heilverfahrens gefordert; es ist ihr aber das Recht einge
räumt, diese Verpflichtung durch eine Leistung in anderer 
Form —  nämlich durch Gewährung freier Kur und Ver
pflegung in einem Krankenhause und der Angehörigen
rente —  zu erfüllen. Jedenfalls kann die Berufsgenossenschaft 
zur Gewährung der Leistungen des § 22 des Gewerbeun
fallversicherungsgesetzes niemals gezwungen und insbeson
dere nicht verurteilt werden. Würde man auch der Auf
fassung sein, dass der Berufsgenossenschaft durch den 
tatsächlichen Verlauf des Heilverfahrens die Möglichkeit 
genommen war, von ihrem „Wahlrecht“ Gebrauch zu machen, 
so wäre folgerichtig nur der eine Schluss möglich, dass 
sie unter diesen Umständen die Leistungen des § 9 des 
Gewerbeunfallversicherungsgesetzes zu gewähren habe. —  
In dem zur Entscheidung stehenden Falle hat die Berufs
genossenschaft dieser Verpflichtung genügt; denn sie hat 
dem Kläger die Vollrente gezahlt und der Krankenkasse 
als Ersatz für die aufgewendeten Kosten des Heilverfahrens 
einen angemessenen Betrag erstattet.

Der im 31. Heft S. 594 der Sozial-Technik abge
druckte Entwurf der Polizeiverordnung, betreffend A u f 
s t e l l un g . ,  B e s c h a f f e n h e i t  u n d  B e t r i e b  v o n  b e 
w e g l i c h e n  K r a f t m a s c h i n e n  ist unterm 11. Septem
ber 1908 vom Königl. Polizei-Präsidenten zu Berlin zur 
P o l i z e i v e r o r d r i u n g  f ür  d e n  L a n d e s p o l i z e i b e 
z i r k  B e r l i n  erhoben worden.

Unter dem gleichen Datum ist ferner die P o l i z e i  - 
V e r o r d n u n g  b e t r e f f e n d  di e  E i n r i c h t u n g  und  
d e n  B e t r i e b  v o n  A u f z ü g e n  ( F a h r s t ü h l e n )  f ür  
d e n  L a n d e s p o l i z e i b e z i r k  B e r l i n  erlassen worden. 
Abdrucke der letzteren sind von der Polytechnischen Buch
handlung A. Seydel, Berlin S.W. 11, Königgrätzerstr. 31 
zu beziehen.

Für d i« Schriftleitung verantwortlich: ßegierungarat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 8. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Koitzsch.
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I n h a l t .
Das moderne Rettungswesen unter besonderer Berücksich

tigung der Internationalen Ausstellung für Rettungs
wesen 1908 zu Frankfurt a. M. Von L. Gr a f ,  Alzey.

Das Gebiet der Grossgasindustrien. Wirtschaftlich - tech
nologische Skizze von Ludwig K o l b e ,  Gross-Lichter
felde bei Berlin.

Die Auflösung des gewerblichen Arbeitsvertrages. G g. J e h 1 e. 
Die Wiener Kaiserjubiläumsstiftung für Arbeiter- und Volks

wohnungen. Von Leopold K ä t s c h e r .  
Arbeiterschutz bei der Dampfkesselreinigung. (Staubfreies 

Kesselreinigungsverfahren.)
Patente und Gebrauchsmuster.

Das moderne Rettungswesen unter besonderer Berücksichtigung der 
Internationalen Ausstellung für Rettungswesen 1908 zu Frankfurt a. M.

Von L. G r a f ,  Alzey.

E s arbeiten W issenschaft und T echn ik in ihren 
gröfsten Ideen daran, das K östlichste der Erde, den 
M enschen, vor U nglücksfällen zu behüten. A b er 
nicht alles U n glü ck ist aus der W e lt zu schaffen ; 
durch kleine kaum  verm eidliche U rsachen können 
grofse und schw ere Folgen entstehen und immerhin 
wird der Mensch diesen mehr oder w eniger ausge
setzt sein. A u ch  da ist es T echn ik und W issen
schaft, die die gröfstm öglichste H ilfe den U nglück
lichen, die vielleicht durch eines H auses, einer Grube 
Brand oder Einsturz, bei einem Eisenbahnunfall oder 
solchem  zur See in Gefahr gerieten, darzubieten sich 
bem üht. Frankfurt hat in diesem  Sinne seine A u s
stellung gehabt. In drei Stockw erken der Senken- 
bergischen Bibliothek w ar der wissenschaftliche, zu 
Dem onstrationen und V orträgen bedingte T e il aus
gestellt, während der rein technische T eil, der aus- 
schliefslich uns interessieren sollte, im A d le r-V e lo 
drom  und ein Hilfs- oder Rettungszug bei Eisenbahn
unfällen auf einem N ebengleise des H auptbahnhofs 
zur Betrachtung stand. Im wissenschaftlichen T eile 
der A usstellung gaben D okum ente und eine 400 
B ände starke, alte Literatur aus den Sam m lungen 
der Senkenbergischen Bibliothek A ufschlufs über die 
Entstehung und den Fortschritt des Rettungs- und 
Sam ariterw esens, w elch letzteres sich durch eifrige 
Förderer und V ertreter über die ganze E rde ver
breiten liefs und um so herrlicher gedieh, je  ent
w ickelter ein Kulturstaat, je  mehr er sich die F ort

schritte einer diesbezüglichen W issenschaft nutzbar 
zu m achen verstand. E ine Sam m lung w ertvoller 
Bilder zeigte Szenen aus dem Rettungswesen, w äh
rend eine andere Rettungsm edaillen von künstle
rischem  W erte  aufweist.

W as a u f dem G ebiete: Schutz vor U nfall und 
Rettungswesen die heutige Technik produziert, war 
im A d ler-V elod rom  zu finden, wurde da einem grofsen 
Publikum , dem Laien wie dem Fachm ann, in all
um fassender W eise  vo r A u gen  geführt. Nie m üde 
wird die B eglückerin des M enschengeschlechts, die 
Industrie. In erstaunlicher W eise bringt sie im mer 
wieder Neues und Besseres in den Handel. B erück
sichtigen wir nur das A u ge , das edelste Organ des 
M enschen, w ie es bei einer jetzigen kulturentspre
chenden gew erblichen Betätigung den Gefahren durch 
ätzende D äm pfe, grelles Licht, Rauch, Staub, Stein- 
und M etallsplittern ausgesetzt wäre, wenn nicht Fir
men wie G e b r ü d e r  M e r z ,  R ö d e l h e i m ,  
C.  B.  K ö n i g ,  A l t o n a  Schutzbrillen für alle 
diese Mifsstände, beziehungsweise Gefahren, darböten. 
Erstgenannte Firm a fabriziert auch in einfacher so 
lider Konstruktion die verschiedensten Kopfschutz- 
und Gesichtsm asken, Trom m elrespiratoren und A t
m ungsapparate. Besondere Erw ähnung verdient die 
O r i g i n a l  M e r z s c h e  „ N o  r m a 1 - B r  i 11 e “ , die 
den V o rzu g  von auswechselbaren Gläsern und grofser 
Ventilierbarkeit hat und vieltausendfach in Gebrauch 
ist. Jedoch nicht nur das A u ge, sondern der ganze
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Mensch, der in der E rde T iefe seine Beschäftigung 
oder solche bei der Feuerwehr usw. findet, ist grofsen 
Gefahren ausgesetzt. D ie Industrie bedingt in vielen 
Fällen ein A rbeiten in schlechter Luft und qualm en
dem Rauche. H ier verbürgt mit absoluter Brauch
barkeit vollkom m en Schutz gegen Einatm en von

zu rechnen hat, gibt der Sauerstoff m eistens schnelle 
H ilfe. D er nachstehend beschriebene A p p arat hebt 
alle Schw ierigkeiten der prom pten und richtigen A n 
wendung. D urch Öffnen des K offers ist der in A b 
bildung Fig. 548 w iedergegebene A p p arat gebrauchs
fertig und durch Öffnen des V f 't i l s  dosiert er drei

F'g- 547-

R auch und giftigen Gasen der Rauchschutz- und 
A tm ungsapparat „ O r i g i n a l  K ö n i g “ . Seit einer 
Reihe von Jahren ist das w ohldurchdachte, b e
w ährte System  als Spezialität der Firm a C. B. K  ö n i g, 
A l t o n a  au f dem Markt und erm öglicht stunden
langes, ununterbrochenes Arbeiten in der gefähr
lichsten Stickluft. Genannter A pparat findet A n 
w endung in Am m oniakfabriken, Teerdestillationen, 
chem ischen Fabriken, H ochöfen, Gasanstalten und 
ist unentbehrlich geworden in B ergw erken und bei 
den Feuerwehrgesellschaften. E r hatte bereits vor 
zehn Jahren die schätzensw erte V orzüglichkeit einer 
m echanisch wirkenden Sprecheinrichtung und jetzt 
die eines regelrechten Telephons, der a u f jede E n t
fernung funktioniert. A bbildun g Fig. 547 zeigt einen 
solchen A tm ungsapparat mit K astengebläse und 
Bergm annskappen. Ihm ist ein K asten mit Schlauch
haspel eingeschaltet, der den grofsen V orteil bietet, 
dafs der ganze A pparat, so es sich um A nw endung 
in Bergw erken handelt, stets fertig montiert im F ör
derw agen ruhen und von diesem aus sofort in Tätig
keit gesetzt werden kann.

A u ch  der Sauerstoff-Koffer derselben Firma, der 
w irksam e H ilfe bei Erstickungsanfällen leistet, ver
dient Erwähnung. M anches Rettungswerk, ob an 
Ertrunkenen oder Erstickten, hätte von E rfo lg  ge
krönt sein können, wäre stets bei den W iederbe
lebungsversuchen Sauerstoff zur Stelle gewesen. Bei 
plötzlichen Erstickungsanfällen und bei Ohnm ächten, 
mit denen man in Theatern, W arenhäusern, Hotels

handgerechte, sichere L ag e  gebracht wird. D er 
Sauerstoffzylinder enthält zirka 110  Liter Sauerstoff. 
Bei einer Sauerstoff-Abgabe von 3 Liter pro Minute 
reicht das Quantum  dem nach für eine Zeit von 
37 Minuten aus. D er Finimeter B zeigt, wenn der 
A pparat in Betrieb ist, beständig den Inhalt des

Fig. 548.

Liter Sauerstoft pro Minute, eine D osis, w elche mit 
der Einatm ungsluft verm ischt, eine ausreichende A n 
reicherung der Luft mit Sauerstoff bew irkt. Säm t
liche T eile  des A pparates sind an der D eckel-Innen
seite des Sauerstoff-Koffers so befestigt, dafs durch 
Öffnen des D eckels der ganze A pparat in eine
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Sauerstoff-Zylinders an und läfst jederzeit eine K o n 
trolle über das noch vorhandene Quantum  zu.

D ie in ihren Fabrikaten rühm lichst bekannte 
W e s t f a l i a ,  Arm aturen- und M aschinenfabrik A.-G., 
G e l s e n k i r c h e n ,  verfertigt ebenfalls einen Sauer
stoff-W iederbelebungsapparat für künstliche und na
türliche A tm un g nach „D r. B rat“ . D erselbe ist im
14. H eft der S o zia l-T e ch n ik  vom  15. Januar 1908 
eingehend beschrieben. V erm ö g e  dieses A pparates 
ist nicht nur die Zuführung von Sauerstoff in die 
L un ge zu bew erkstelligen, sondern man verm ag auch 
durch ein erzeugtes V akuum  die L un ge zu ent
leeren. In schw eren U nglücksfällen , wenn durch 
Einatm en von giftigen Gasen und dergleichen bei 
dem  V erunglückten keine Respiration mehr vor
handen ist, die natürliche A tm un g also beinahe auf
gehört hat und eine E ntleerung der Lunge erfolgen 
mufs, findet dieser A pparat seine zw eckentsprechende 
Anw endung. Ferner bringt die W estfalia  einen Luft
zuführungsapparat „ W e s t f a l i a “ zur Ausführung 
von Arbeiten in nicht atem barer Luft, für B ergw erke, 
Feuerw ehrgesellschaften usw. geeignet, in den H an
del. D er A p p arat ist von äufserst solider Bauart. 
E r  ist doppeltw irkend und mit einem R eservoir aus
gestattet, w odurch ein gleichm äfsiger Luftstrom  ohne 
Stofs erzielt wird. D ie  Leistung ist eine wesentlich 
höhere als bei den allgem ein üblichen A pparaten 
und schafft infolgedessen auch a u f w eite Entfernung 
genügend Luft für zw ei Personen. A n  Stelle von 
K lap p en  und gewöhnlichen Ventilen sind die G ebläse 
mit K ugelventilen versehen, w elche in einem b e
sonderen K asten leicht zugänglich sind und ohne 
Schw ierigkeit ausgew echselt werden können.

E ben so interessant und zw eckentsprechend wie 
der Luftzuführungsapparat „W estfa lia“ , ist der Ret
tungsapparat „W estfa lia“ . E r  findet seine V erw en 
dung, wenn es gilt Verunglückten, die sich in nicht 
atem barer L uft befinden, H ilfe zu leisten. Genannter 
A pparate existiert in einer Brust- und R ückentype 
und wird eigenartig für Mund- oder H elm atm ung kon
struiert. D afs seine A bsorption der K ohlensäure die 
denkbar günstigste ist, bezeugen die Resultate ein
wandsfreier V ersuche 1907, die au f der Bergschule 
in Bochum  niedergelegt sind. D ie R ückentype unter
scheidet sich von der Brusttype nur dadurch, dafs 
bei ihr der Regenerator, anstatt a u f der Brust, auf 
dem  R ücken gelagert ist. D ie W irkungsw eise des 
hier abgebildeten A pparates F ig . 549 ist kurz folgen
d e : N ach Ö ffnen des A bsperrventils 2 ström t der 
in den beiden Stahlflaschen 1 , 1  enthaltene kom pri
m ierte Sauerstoff durch das mit einem M anom eter 3 
versehene T  stück 4 in das Reduzierventil 5, das 
mit einem Sicherheitsventil 6 versehen ist. D er 
Sauerstoff wird hier au f einen bestim m ten D ruck

reduziert und der Durchlafs dadurch reguliert. A ls
dann tritt der Sauerstoff in den Injektor 7. D ieser 
saugt infolge der hohen D urchflufsgeschw indigkeit 
des Sauerstoffes die in dem Regenerator 22 von 
Kohlensäure befreite ausgeatm ete L uft durch K ü h l
rohr 25 a n , verm ischt diese gereinigte Luft mit 
Sauerstoff und drückt sie sodann durch den Schlauch 8, 
Rohr 9 und Schlauch 10 entweder bei V erw endung 
des A pparates für M undatmung in die M unddüse 11 
oder für H elm atm ung in den H elm . D ie N ase 
wird bei V erw endung des A pparates für M und
atmung durch in die N asenlöcher eingeschobene, 
mit V aselin e oder dergleichen eingefettete W atte
pfropfen abgeschlossen und verhindert die Nasen
klappe 13 ein H erausfallen derselben, sodafs ein 
vollkom m ener und bequem er A bschlufs der Nase 
gegen die um gebenden schädlichen G ase erfolgt, w o 
bei zugleich die Munddüse 11 mit dem M und
stück 12 durch den Riem en 14 sicher gehalten wird. 
D ie ausgeatm ete Luft wird, wie angegeben, direkt 
dem R egenerator 22 zugeführt. Sie tritt durch das 
Rohr 21 in den unteren T eil des Regenerators 22, 
den sie in dem durch Pfeile angedeuteten WTeg durch
strömt, um bei 25 a abgesaugt zu werden. W ie  
aus der Zeichnung hervorgeht, ist die Regenerations
m asse in dem R egenerator 22 in einzelnen K ästen 23, 
23 angebracht. D ieselben bestehen aus D rahtgeflecht 
und hat die Konstruktion den grofsen V orteil, dafs 
sowohl die obere wie die untere F läche der R egene
rationsm ittelträger zur Geltung kom m t. D urch die 
entstehende verhältnism äfsig grofse O berfläche wird 
eine bisher unerreichte A bsorption der Kohlensäure 
erzielt. In der Mitte der einzelnen K ästen 23, 23 b e
findet sich eine undurchlässige L ag e  Aufsaugem asse, 
welche verhütet, dafs die zu reinigende L uft anders, 
als wie vorgesehen, den Regenerator durchström t 
und zu gleicher Zeit etw a sich bildende Feuchtigkeit 
aufnimmt. D er R egenerator ist entw eder vollständig 
gefüllt und wird nach Gebrauch fortgeworfen, oder 
er hat einen abnehm baren D eck el 24 und kann durch 
Einsetzen von neuen K ästen  23, 23 an O rt und Stelle 
wieder gefüllt und gebrauchsfertig gem acht werden. 
D er R egenerator ist leicht ausw echselbar und wird 
nach Lösen der an dem Rohr 21 befindlichen V e r
schraubungen 21 a und der am Rohr 25 angeord
neten V erschraubung 25 a herausgenom m en. D ie 
Rohre 9 und 17 gehen durch den Einatm ungs
sack 26 bezw. Ausatm ungssack 27 und stehen durch 
Öffnungen mit den betreffenden Säcken in Verbindung. 
D er Einatm ungssack 26 dient als V orratsbehälter 
für die gereinigte, sauerstoffreiche Luft um bei aufser- 
gewöhnlich grofsem  L uftb edarf stets einen genü
genden V orrat zum Einatm en zu haben. D er A u s
atm ungssack 27 die als A u sgleich  bei starkem
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A usatm en und erm öglicht stets ein bequem es freies 
A usatm en. D er sich etwa bildende Speichel fliefst 
durch den Schlauch 16 und Rohr 17 direkt in den 
abschraubbaren Speichelfänger 18, der so angeordnet 
ist, dafs ersterer nicht in den Einatmungs- bezw.

angebracht, durch w elches der Ü berschufs entw eichen 
kann. U m  den A pparat stets gebrauchsfähigzu  haben, 
mufs der R egenerator während der Zeit, wo derselbe 
nicht gebraucht wird, vor Eintritt von atm osphärischer 
Luft geschützt werden. Zu diesem Z w ecke werden

Ausatm ungssack oder in das A bblasventii gelangen 
kann. D a der A p p arat bedeutend mehr gereinigte, 
mit Sauerstoff angereicherte Luft, als bei gew öhn
licher Tätigkeit notwendig ist, lie fe r t , so ist am 
unteren E nde des Rohres 17 ein A bblaseventil 19

entweder die A nschlüsse des Regenerators 22 durch 
K appen oder durch Schlauch 8 verschlossen, indem 
man an den A nschlufs des Rohres 21 die V erschrau
bung 8 b  anschraubt, sodafs Schlauch 8 eine ge
schlossene V erbindung zwischen dem Injektor und



33. Heft S O Z I A L - T E C H N I K 629

Regenerator bildet. D er Inhalt der beiden Sauer
stoffflaschen genügt für eine A rbeitsdauer von reich
lich zw ei Stunden und gibt das M anom eter 3 genau 
an, für w ieviel Arbeitsm inuten sich Sauerstoff in den 
Flaschen befindet. Nach vorschriftsm äfsiger Füllung 
m ufs dem nach der M anom eterzeiger im A nfan g auf 
120 stehen und geht mit dem V erbrauch  zurück, 
stets dabei anzeigend , für w ieviel Minuten noch 
Sauerstoff vorhanden ist.

D ie von den S c h l e s i s c h e n A k k u m u l a t o r e n -  
W e r k e ,  A.  G.  C a n t h  b. B r e s l a u  gebrachte reiche 
A usstellung der verschiedensten Arten von elektrischen 
Hand- und Traglam pen beruhen au f dem bekannten 
Prinzip, die Elektrizität in einem Akkum ulator aufzu
speichern. A u d i  ist es den W erken gelungen, alle mifs- 
lich erkannten E igenschaften der A kkum ulatoren zu 
um gehen. Bei ihnen sind die aktiven Bleisalze in einer 
W eise  an den Elektroden befestigt, dafs ein H eraus
fallen unm öglich ist. D ie Akkum ulatoren sind also 
praktisch unem pfindlich gegen Schlag, Stofs und andere 
Erschütterungen, denen sie immerhin bei den ver
schiedensten A nw endungen ausgesetzt sind. Ebenso 
vertragen sie hohe Lade-, und Entladeström e, ohne 
dafs sie dadurch Schaden erleiden. Ein ganz beson
derer V o rte il ist noch ihr geringes Gewicht, wodurch 
die A rbeitsleistung des T rägers für jed e  andere V e r
w endung frisch erhalten bleibt. E in einfacher D ruck 
a u f einem K n o p f genügt, um ein blendend weifses 
L ich t von grofsem  Aktionsradius dank dem vorzüg
lichen Linsensystem  der Lam pen aufleuchten zu 
lassen. D ie H elligkeit der Lam pen ist derartig, dafs 
sie auch als Scheinw erfer, beispielsw eise bei A u to 
m obilen, Bahnen, W agen  A nw endung gefunden haben. 
D afs die elektrischen Lam pen verm öge ihrer abso
luten Sicherheit gegen E xplosion sgefahr beginnen 
in B ergw erken breiteren Fufs zu fassen, bew eist die 
T atsache, dafs auch andere namhafte Firmen sich 
m it E rfo lg  auf diesen A rtikel gew orfen haben. E r
w ähnt sei nur noch die elektrische H andlam pe der 
A rm aturen- und M aschinenfabrik „W estfa lia“ A . G., 
G elsenkirchen.

D ie  Ausstellung zu Frankfurt a. M. war auch 
m it den Erzeugnissen der F irm a: F a b r i k  e x p l o 
s io n s s ic h e r e r  G e f ä f s e ,  G. m. b. H ., S a l z k o t t e n ,  
reich  beschickt. W eitgehende V erw endung finden 
heute w egen ihres zuverlässigen Schutzes gegen E x- 
plosions- und Feuergefahr die unter dem Stichwort 
bekannten „Salzkottner Sicherheitsgefäfse“ . E s ist 
näm lich eine bekannte und allgem ein beklagte T a t
sach e , dafs in chem ischen Fabriken, chem ischen 
W aschanstalten, Bergw erken und ähnlichen Betrieben, 
ferner in A p o th e k e n , D ro g e rie n , Verkaufsräum en 
und Haushaltungen, sowie bei Motor- und A u tom o
bilbetrieben die leichtfertige, unachtsam e H andhabung

feuergefährlicher Flüssigkeiten die U rsache vieler 
Brände und E xplosionen ist, die m eist erheblichen 
M aterialschaden, auch unersetzliche V erluste an G e
sundheit und Leben zeitigen. Hier sind die a u f Grund 
langjähriger Erfahrungen hergestellten explosions
sicheren Gefäfse berufen, allen diesen Gefahren 
w irkungsvoll entgegen zu treten. D as Gefäfs kann 
offen oder geschlossen sein, es bietet sowohl gegen 
direkt angebrachte Flam m en, wie auch gegen Bersten 
des gefüllten, verschlossenen Gefäfses bei Aufsenfeuer 
sicheren Schutz. D ie Erfindung besteht im wesent
lichen in der A nbringung kombinierter Schutzvor
richtungen, w elche eine E xplosion beim direkten 
Heranbringen einer Flam m e an den Inhalt der G e
fäfse verm eiden; aber auch gefüllte, verschlossene 
Gefäfse, w elche einem Aufsenfeuer, einem Brande, 
preisgegeben sind, vor dem Bersten schützen. D ie 
an allen Öffnungen der G efäfse angebrachten Schutz
vorrichtungen bestehen aus feinen Metall - D rah tge
webe-Zylindern. Letztere sind noch in Schutzm äntel 
aus perforiertem  Blech eingehüllt, um Verletzungen 
des D rahtgew ebe-Zylinders zu verm eiden. Bei Ge-

Ä

fä fsen , die feuergefährliche Flüssigkeiten enthalten 
und mit der Schutzvorrichtung versehen sind, bren
nen die G ase nach Entzündung mit ruhiger Flam m e 
aufserhalb des Behälters ab und zwar so lange, bis 
die Flüssigkeit vollständig vergast ist. U m  vollste 
Gewähr gegen Bersten gefüllter verschlossener B e
hälter bei Erhitzung zu haben, werden Sicherheits
verschlüsse verw endet, deren M etallplättchen bei einer 
gewissen äufseren H itze und bestim m tem  Innendruck 
aus dem Verschlufs herausgehoben werden und die 
Gase ruhig ausströmen lassen.

Abbildungen Fig. 550 und 551 zeigen die A n 
ordnung der Schutzvorrichtung an einer grofsen und

*
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in einfacher W eise an einer für den H andgebrauch 
bestimmten Kanne. D iese Schutzvorrichtungen w er
den ja  nach dem Zw eck, dem die G efäfse dienen

Fig. 551-

sollen, und je  nach der A rt der Flüssigkeit, für die 
sie bestim m t sind, besonders hergestellt und zw ecks 
Reinigung und K ontrolle auswechselbar eingerichtet.

G leichfalls werden die G efäfse für den besonderen 
G ebrauchszw eck und für die Flüssigkeit, für die sie 
bestim m t sind, aus besonders gewähltem  M aterial her
gestellt.

Beruhigend und zuverlässig für den sich dam it 
Bedienenden sind auch die „Schnellverbandkästen 
nach Dr. m ed. B lum e“ . D ie  Firm a K ü h n e ,  S i e v e r s  
u n d  N e u m a n n ,  K ö l n - N i p p e s  bringt sie in den 
H andel. Ihre Anordnung, von ärztlicher A utorität 
geleitet, ist w ohldurchdacht und von eleganter A u s 
stattung. D ie  Verbandkästen entsprechen voll und 
ganz den A nforderungen einer m odernen H ilfeleistung 
bei Verletzungen verschiedenster A rt und sind aus
gestattet mit den bekannten „U term öhlens aseptischen 
Schnellverbänden“ , die sich äufserst einfach, rasch 
und festsitzend anlegen lassen. Bei der Badischen 
Eisenbahn, in vielen Fabriken, W erken  und H afen
plätzen haben diese Schnell- und Fingerverbände 
E ingang gefunden, w eil sie selbst mit unsauberen 
H änden angelegt werden können, ohne dafs die 
W unde, so es nicht au f andere W eise geschähe, in
fiziert würde. (Schluss folgt.)

Das Gebiet der Grofsgasindustrien.
Wirtschaftlich-technologische Skizze von L u d

G ew erbliche Erzeugnisse und m enschliche B e
dürfnisse stehen in W echselw irkung zueinander. 
A u f  der einen Seite haben die G ew erbe die A ufgabe, 
den vorhandenen Bedürfnissen der M enschheit B e
friedigung zu verschaffen, auf der anderen Seite ver
m ag ein gew erbliches Erzeugnis neue Bedürfnisse im 
Menschen wachzurufen. A n  der H ervorbringung der 
gew erblichen Produkte beteiligen sich Industrie und 
Landw irtschaft in gleichem  Mafse, indem sie die 
Produkte im Naturzustande und in technisch-physi
kalischer oder -chemischer U m w andlung darbieten. 
A u f  diese W eise tritt die Technik der Natur helfend 
zur Seite.

Zur Zeit, als die Menschen noch in geringerer 
Zahl die E rde bevölkerten, w ar es m öglich, die 
Lebensbedürfnisse zumeist aus den natürlichen E r
trägnissen des Bodens zu decken. Mit der Zunahme 
aber der B evölkerung und der m enschlichen Bedürf
nisse reichten die Bodenerträgnisse allein nicht mehr 
aus, es wurden deshalb die Schätze aus dem Schofse 
der E rde gegraben und neue Materialen an das T a ge s
licht gehoben. Man griff zurück au f die Produkte, 
die eine frühere Zeitperiode geschaffen hatte, und 
zehrte som it an den Erzeugnissen der Vergangenheit. 
D afs einmal auch der in der E rde aufgehäufte V orrat 
sein Ende erreichen würde, darüber sorgte man sich

w i g K o l b e ,  Gross-Lichterfelde bei Berlin.

nicht, hielt vielm ehr die Schätze der E rde für sicher
lich unermefslich. H ier und da wurden zw ar w ar
nende Stimmen laut, die aus dem im m er mehr w ach 
senden V erbrauche einerseits und der A bschätzun g 
der Bodenvorräte andererseits eine zeitliche G renze 
dieses Raubkrieges der M enschheit gegen die Mutter 
E rde herausrechneten. D iese Propheten wurden aber 
bald abgetan und ihre Berechnungen und W arnungen 
mit dem überlegenen H inw eise widerlegt, dafs die 
E rde grofs genug sei, um andere Fundstätten zu 
erschliefsen, wenn die vorhandenen erschöpft sein 
sollten.

Immerhin hatten die mahnenden W arnrufe doch 
zur Folge, dafs man sich einm al eingehend mit der 
F rage über die Gröfse des natürlichen H aushaltes 
der E rde beschäftigte und Schätzungen über die vo r
aussichtliche D auer der Bodenvorräte anstellte. H in
sichtlich des für die T echn ik unentbehrlichsten M ate
rials, der K oh le, mit der man natürlich zuerst sich 
beschäftigte, führten die Erhebungen zu dem b e
ruhigenden E rgebnis, dafs Befürchtungen, es könnte 
dieses Rohm aterial einer baldigen E rschöpfung ent
gegengehen, nicht zu hegen waren. A n  Steinkohlen 
besitzen wir auch noch in E uropa einen V orrat, w el
cher E rörterungen über diese Frage zurzeit nicht 
erheischt. D ie  Untersuchungen über eine Reihe ande
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rer Erdprodukte w ar von dem selben Ergebnis b e
gleitet.

U m  so unerwarteter traf daher vor etwa io  
Jahren von der W estküste A m erikas die Nachricht 
ein, dafs tatsächlich die Fundstätte eines unserer 
wichtigsten H andelsartikel binnen absehbarer Zeit 
gan z versiegen würde, und dies noch dazu zu einer 
Zeit, w o der Konsum  desselben in rapidem  Steigen 
begriffen war.

D er Chilisalpeter, der bis zu den sechziger Jahren 
fast ausschliefslich zu technischen Z w ecken V erw en 
dung gefunden hatte, und dessen A usfuhr damals 
a u f nur insgesam t 60— 70000 t geschätzt wurde, war 
von der Landw irtschaft jahrein, jahraus in immer 
m ehr steigendem  Mafse zu D ungzw ecken absorbiert 
worden. D eshalb brachte die Nachricht, dafs er seiner 
baldigen E rschöpfung entgegengehe, in den Kreisen 
der Landw irtschaft sow ohl wie in den beteiligten 
Industriekreisen einen tiefen Eindruck hervor; denn 
die Salpeterfrage erweiterte sich sofort zu einer S t i c k 
s t o f f r a g e  bei der V orstellung, wie denn bei dem 
heutigen Intensivbetrieb der Bodenausnutzung der 
grofse B edarf an S t i c k s t o f f  künftig zu beschaffen 
sein m öchte.

D er G esam texport des Chilisalpeters w ar im 
Jahre

1870 a u f 182000 t
1880 ,, 225 000 ,,
1890 „  1025000 „
1900 „  1435000 „

gestiegen. Bei dieser enormen Verbrauchszunahm e 
schätzt man heute die noch verbleibende A bbauzeit 
der am erikanischen L ag er au f höchstens 20 Jahre. 
E s  sollen zw ar andere Salpeterfundstätten in K a li
fornien oder in der Sahara vorhanden sein. Indessen 
scheint bei der Unwirtlichkeit der Länder, in denen 
sie gelegen sind, ihre A bbaum öglichkeit sehr fraglich.

G egenüber den oben aufgestellten V erbrauchs
zahlen bildet die zw eite H auptquelle für die B e
schaffung des Stickstoffs in gebundener Form , näm 
lich durch das bei der Steinkohlendestillation ge
wonnene Am m onium sulfat, nur ungenügenden E r
satz. W enn auch bei dieser H ilfsquelle ein V ersiegen 
in nahe gelegener Zeit nicht zu befürchten ist, da 
wir z. B. in D eutschland nach angestellten Schä
tzungen noch au f etwa 1000 Jahre mit Steinkohle 
versorgt sind, so komm t das Am m onium sulfat doch 
eben nur der Landw irtschaft als D ungm ittel, nicht 
aber auch der Industrie für ihre vielfachen Zw ecke 
zugute. A ls  voller Ersatz für Salpeter kann daher 
das A m m onium sulfat keinesw egs gelten. D as V e r
sagen der Stickstoffdüngung birgt aber eine grofse G e
fahr für die Zukunft in sich, die in einem M angel 
an Nahrungsmitteln fühlbar werden könnte.

D er Gesam tverbrauch an Stickstoff für Industrie 
und Landwirtschaft betrug im letzten Lustrum  pro 
Jahr durchschschnittlich
1450000 t Chilisalpeter (15 ,5 °/o)=  225000 t N  

500000 „ Am m onium sulfat (21 °/0) =  105000 „ N
Zusam m en 330000 t N .1) 

D iese Stickstoffm enge repräsentiert einen W ert von 
500 Millionen M ark.2)

Schon seit einer Reihe von Jahren sind daher 
die Gelehrten darauf bedacht, neue Stickstoffquellen 
für die M enschheit nutzbar zu m achen. D urch rast
lose Forschungen hat die Chem ie Methoden aufge
funden, um des S t i c k s t o f f s  d e r  A t m o 
s p h ä r e  habhaft zu werden. D ieses Gas, das als 
Verdünnungsm ittel des Sauerstoffs dazu berufen ist, 
den Verbrennungsprozefs der anim alischen Lebew elt 
der E rde aufzuhalten, und dem w egen dieser V e r 
bindung bisher nur schw er beizukom m en war, ist 
unter dem Einflüsse der elektrischen K raft gezw ungen 
worden, endlich zu kapitulieren und sich in chem ischer 
Um form ung zu brauchbaren Produkten weiter behan
deln zu lassen. E s ist gelungen, den Luftstickstoff 
durch V erbrennen im elektrischen Lichtbogen (Sal- 
petersäureynthese) 8) oder über glühendem  Calcium- 
carbid (Kalkstickstoff, Calcium cyanam id) *•) in V er
bindungen zu bringen, w elche als k ü n s t l i c h e r  
S t i c k s t o f f d ü n g e r  die sichere M öglichkeit geben, 
die Fruchtbarkeit unseres A ckerbodens zu erhöhen

’) An diesem Verbrauche ist Deutschland allein mit 
jährlich

6 0 0 0 0 0  t C h i l i s a l p e t e r ,  wovon etwa 150000 t 
für die chemische Industrie und der Rest für Land
wirtschaft entfällt, 

und 1 5 0 0 0 0  t A m m o n i a k s u l f a t  für die Landwirt
schaft allein im Werte von ca. 120 Mill. Mark beteiligt.
2) Der Preis für 1 kg Stickstoff beträgt

a) im Ammoniumsulfat 1,10— 1,20 Mark,
b) im Natronsalpeter 1,20— 1,30 „
c) in der Salpetersäure 3,00 „
d) im Cyankalium 7,50— 7,75 „

3) Dieses von B i r k e 1 a n d und E y d e erfundene 
Verfahren der Salpetersäuresynthese wird technisch verwirk
licht durch eine eigenartige Verwendung des elektrischen 
Flammenbogens, der durch Magnete zu Sonnen ausge
breitet wird. Der Flammenbogen erleidet in der Sekunde 
eine tausendfache Unterbrechung durch Abblasen. Durch 
die Ausbreitung des Lichtbogens ist es möglich, mehrere 
hundert (500) Kilowatt in einem einzigen Bogensystem zu 
vereinigen und die Ausbeute zu vergrössern. Die Luft wird 
durch die erzeugte Flammen hindurchgetrieben und der 
Stickstoff dabei oxydiert. Eine praktisch ausgeführte An
lage befindet sich bei Nottoden im Hitterdal (Norwegen).

4) Eine nach diesem Verfahren, dessen Erfinder
F r a n k  und C a r o  sind, arbeitende Anlage ist in Piano
d’Orte in Italien errichtet.
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und au f lange Zeit zu erhalten. D a  diese M ethoden 
ihren wirtschaftlichen W ert zu erweisen scheinen, 
so ist mit der B i n d u n g  d e s  L u  f t  s t i c  k s t o f f s  
eine Errungenschaft von allergröfster volksw irtschaft
licher Bedeutung zu verzeichnen. —

V o n  den vier alten, noch von Aristoteles als 
Grundstoffe alles Seins und W erdens aufgestellten 
Elem enten —  Feuer, Erde, W asser, Luft —  soll 
nunmehr auch die L u f t ,  die wir atmen und die eines 
unserer unentbehrlichsten Lebenselem ente ausmacht, 
zur industriellen Verarbeitung gebracht werden, um 
andere unserer Lebensbedürfnisse zu befriedigen, 
während die anderen drei E lem ente schon längst in 
den früheren Entw icklungsstadien der Technik dem
spekulativen U nternehm ungsgeiste unterworfen wor-i»
den waren! W ahrlich eine dem hohen Stande der 
Kultur würdige A u fg a b e ! —

D ie Befürchtung, dafs die Stickstoffquelle der 
L uft einm al versagen oder den künftigen G eschlech
tern Sorge bereiten könnte, erscheint angesichts ihres 
fast unermefslichen Reichtum s unbegründet. Läfst 
sich doch durch eine einfache Berechnung feststellen, 
dafs eine Luftsäule von i qkm Grundfläche unsern 
heutigen B ed arf an Stickstoff auf 25 Jahre hinaus 
vo lla u f decken würde.

W enn aber auch die S t i c k s t o f f V e r b r e n 
n u n g  nicht nur in technischer, sondern auch in 
wirtschaftlicher H insicht von E rfo lg  gekrönt ist, so
dafs die E rzeugung eines billigen Mittels als Ersatz 
für den Salpeter als gesichert gelten kann, so warten 
der technischen Chem ie doch noch eine M enge A u f
gaben, w elche die w eitere V ervollkom m nung und 
A usbildung dieses neuen Industriezweiges zum G egen
stand haben.

E ine brennende Frage, deren Lösung der Zu
kunft vorenthalten bleibt, bildet bei diesen Verfahren 
die V erstärkung der Energieausbeute. E s ist fest
gestellt worden, dafs die heute geübten Verfahren 
der Stickstoöbindung, wenn sie auch bei Benutzung 
billiger W asserkräfte wirtschaftlich konkurrieren kön
nen, doch nur einen ganz geringen T eil unseres 
Stickstoffbedarfs zu befriedigen verm ögen. D a  die 
heute erzielte Ausnutzung nur wenig mehr als 2°/0 
beträgt, so würden säm tliche W asserkräfte Europas 
noch nicht ausreichen, um den B edarf an Salpeter 
zu produzieren, den Südam erika uns liefert. Sollen 
daher diese A n fän ge einer neuen chem ischen Industrie 
den gestellten Erwartungen für die Zukunft genügen, 
so eröffnet sich hier noch ein weites Feld für er- 
erfinderische Tätigkeit und praktische Arbeit.

Einen gangbaren W eg , den erforderlichen Stick
stoff für die genannten industriellen Verfahren der Stick
stoffbindung zu liefern, von denen eine Reihe des rei
nen Stickstoffs zu ihrer Verw irklichung nicht entbehren

kann, hat angebahnt die V e r f l ü s s i g u n g  u n d  
Z e r l e g u n g  d e r  a t m o s p h ä r i s c h e n  Luft in 
ihre beiden H auptbestandteile, den Sauerstoff und 
den Stickstoff. H ier müssen also Physik, M aschinen
technik und Chem ie Zusammenwirken, um künstlich 
a u f dem W e g e  der Synthese E rzeugnisse herzustellen, 
deren H ergabe in fertiger Form  die E rde auf die 
D auer versagt. —  —

Man erkennt, dafs es sich um gew altige E r 
rungenschaften handelt, durch w elche die Industrie 
in neue, ungeahnte Bahnen geleitet wird. E s baut 
sich ein

Gebiet der Grorsgasindustrien
auf, das zum erfolgreichen A u fsch w u n g zu bringen, 
gröfste wissenschaftliche V ertiefung, glänzendes tech
nisches Können und höchste kaufm ännische G ew andt
heit sich brüderlich die H ände reichen müssen.

D ie T ragw eite der neugeschaffenen Industrie ist 
bei der heutigen hohen E ntw icklung der M ethoden 
zur V erflüssigung der atm osphärischen L uft und 
anderer G asgem ische noch gar nicht abzusehen. 
D enn nicht nur die Frage der Reinerzeugung des 
Stickstoffs und Sauerstoffs a u f dem W e g e  der V e r
flüssigung und D ephlegm ation der Luft ist heute als 
gelöst zu betrachten, sondern auch die V erbilligung 
dieser Produkte steht bei V ervollkom m nung der L uft
verflüssigungsm ethoden mit vollem  Rechte zu er

warten.
Mit der E rzeugung des Stickstoffs aus der Luft 

auf m echanischen W e g e  geht diejenige des S a u e r 
s t o f f s  H and in Hand.

Eine ganze Reihe von Industrien warten nur 
auf den M om ent einer billigen H erstellung des Sauer
stoffs, um sofort zu voller Blüte sich zu entfalten.

D ie  wirtschaftliche H erstellung des Sauerstoffs 
ist für die Beleuchtungstechnik, die sogenannte 
S a u e r s t o f f b e l e u c h t u n g  (das Nürnberglicht), 
zur Lebensfrage gew orden. D er um ständliche und 
das Produkt verteuernde chem ische W e g  hat diesen 
Industriezweig bisher w ohl etwas hintangehalten. 
Mit der E rzielung eines niedrigen Sauerstoffpreises, 
den die m echanische H erstellung voraussichtlich bald 
erm öglichen w ird, darf au f ein A ufblühen dieser 
noch in den A nfängen steckenden, weitausschauen
den, neuen Beleuchtungsart gerechnet werden.

A ndere Beleuchtungsarten, bei denen z. B. das 
sog. K a l k  l i c h t  in Benutzung ist, würden um fang
reichere A nw endung zu Signalzw ecken, zur Projek
tionsbeleuchtung usw. finden können.

V o n  einer bequem en und billigen Sauerstoff
erzeugung wird ein neuzeitliches Arbeitsverfahren, das 
Gebiet der a u t o g e n e n  S c h w e i f s u n g  oder der 
S e l b s t s c h w e i I s u n g  profitieren.

A ls  man vor 10 Jahren in der Grofsblechbe-
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arbeitung mit W assergas zu schweifsen begann, wurde 
das Brenngas für diese Schw eifsungsart mittels W a s
serdam pf, der über glühende K oksstücke strich, er
zeugt und durch Zusatz eines gewissen T eiles an 
L u ft  so vorbereitet, dafs die schweifsenden Stellen 
nicht oxydierten. U nter Hintanhalten der Zunder
bildung erzielte man schöne, gleichm äfsige, glatte 
Schweifsnähte. D ie  bedeutenden A nlagekosten  für 
d ie A pparate und der U m stand, dafs das V erfahren 
mit Nutzen nur bei grofsen Blechstärken zu verw enden 
w a r , während dünnere B leche leicht verbrannten, 
hatten das V erfahren rasch durch die elektrische 
Schw eifsun g verdrängt. A ussch laggeben d war in
dessen hauptsächlich die U m ständlichkeit der E rzeu 
gun g eines geeigneten und zuverlässig  arbeitenden 
Brennstoffgem isches gew esen. WTenn heute die die
sem  V erfahren zeitlich folgende, m it so grofsen H off
nungen ins W erk  gesetzte elektrische Schweifsung 
alsbald  der autogenen Schw eifsung wiederum  Platz 
gem acht hat, so lag  das aufser an den hohen K osten 
der ersteren nam entlich mit an dem U m stande, dafs 
die Schw eifsstellen infolge der Reduktion des Eisens, 
herrührend von dem im Lichtbogen enthaltenen 
Kohlenstoffe, glashart wurden und ihrer V erw endbar
keit Grenzen setzten. E rst die autogene Schweifsung 
hat hier W an d el geschaffen. In den beiden ihrer 
bekannten Form en, der W asserstoff-, Sauerstoff- und 
der Azetylen-Sauerstoff-M ethoden d arf die autogene 
Schw eifsung bei Erstehung eines angem essenen Sauer
stoffpreises au f eine bedeutende Zukunft hinaus
blicken.

D ie A nw endung des Sauerstoffs hat noch für 
eine Reihe anderer Gebiete gröfste Bedeutung er
langt.

D ie  V e r e d e l u n g  d e r  V e r b r e n n u n g s 
l u f t  b e i  d e r  E i s e n -  u n d  S t a h l b e r e i t u n g  
ist ein Ziel, das in der Eisenhüttenindustrie und in 
d er M etallurgie mit Aufm erksam keit verfolgt wird. 
D enn nicht allein der H ochofenprozefs würde g e
winnen, sondern nam entlich die Stahlbereitung hofft 
bei A nw endung sauerstoffreicher Verbrennungsluft 
eine gröfsere A usbeute als bisher zu erzielen.

D ie M e d i z i n  em pfiehlt den G ebrauch des 
Sauerstoffs zur H e r b e i f ü h r u n g  d e r  A t m u n g s 
b e s c h l e u n i g u n g  nach der Chloroform narkose; 
bei Bränden und in B ergw erken wird der Sauerstoff 
schon heute in um fangreicher W eise  zu Rettungs
zw ecken  verw en d et; der L u f t s c h i f f e r  b edarf des
selben zur V erbesserung der Atm ungsluft in hohen 
Luftregionen.

Ü berall da w o die Luft ihre natürliche B e
schaffenheit verloren hat und zum A tm en untauglich 
gew orden  ist, tritt der Sauerstoff als H elfer in den 
D ienst der gefährdeten Menschheit.

Dürfen wir aber mit wirtschaftlich brauchbaren 
Methoden rechnen, um die Trennung von G asge
mischen, auch schwer kondensierbaren, in ihre B e
standteile sicher und vollkom m en zu bewirken, so 
erschöpft sich unsere A u fg ab e  nicht nur in der B e 
handlung der Luft, sondern es treten auch andere 
G asgem ische ein in den Kreis der industriellen A u s
wertung und Nutzung. B ei den heute noch nutzlos 
entweichenden A u s p u f f g a s e n  der modernen V e r 
b r e n n u n g s k r a f t m a s c h i n e n ,  bei  den G i c h t 
g a s e n  aus den H o c h ö f e n ,  bei  den V e r b r e n n u n g s 
g a s e n  aus den F e u e r u n g s a b z ü g e n  und anderen 
Gasgem ischen wird dem Stickstoffe sogar au f b e
quem ere W eise  beizukom m en sein als in der atm o
sphärischen Luft, w o er mit dem tie f siedenden Sauer
stoff verm engt ist und dadurch seine Trennung von 
dem selben erschwert.

D er Riesenfortschritt a u f dem Gebiete der L u f t 
f a h r z e u g e  stellt die Industrie vor die A u fgab e, die 
W a s s e r s t o f f g a s e r z e u g u n g  loszulösen von den an 
den O rt gebundenen chem ischen Industrien, in w el
chen der W asserstoff zum T eil als Nebenprodukt 
gewonnen wird. D ie B ew eglichkeit bei militärischer 
V erw endung der Luftballons und Luftschiffe fordert 
gebieterisch Herstellungsarten von W asserstoff, die 
m öglichst unter U m gehung der Flaschenfüllung in 
mobilen G aserzeugern V erw endung finden können. E s 
erscheint nicht ausgeschlossen, dafs die chem ischen 
Methoden des Zink-Schwefelsäureverfahrens oder des 
W asserdam pf-Eisenverfahrens und ähnlicher einen 
Ersatz finden werden durch ein physikalisch-technisches 
Verfahren, w elches au f der Verflüssigung, Destillation 
und Fraktionierung von W assergas beruht. —

D ie Methoden zur V e r f l ü s s i g u n g  d e r  L u f t  
hat man hinsichtlich ihrer praktischen Brauchbarkeit 
in der K ä l t e i n d u s t r i e  bislang unterschätzt. D ie 
Am m oniak - Absorptions- und Kom pressionsm aschi
nen sow ie die Schwefligsäure-M aschinen haben die 
schw achen V ersuche, die einst mit der A nw endung 
der Luftexpansion zur K ühlung angestellt wurden, 
schnell überholt. D iese Kälteerzeugungsm aschinen 
haben sich infolge der hohen Ausnutzung der Energie
—  man kann mit 13 — 14 kg E is auf 1 kg  K oh le  
rechnen —  in alle gew erblichen A nlagen Eingang 
verschafft. Sie finden fast ausschliefsliche V erw en 
dung für die K ühlanlagen in Brauereien, für allge
meine Kellerkühlung, für M arkthallen, M olkereien, 
Schlachthäuser, Schokoladenfabriken, zur künstlichen 
Herstellung von Eis, zum Kühlhalten der Munitions
und Provianträum e in Kriegsschiffen, für Theater
räume, Leichenkam m ern, wasserhaltige Schächte, für 
Bauten an K anälen und Flüssen und neuerdings wieder 
zur H erstellung künstlicher Eisbahnen. In D eutsch
land scheut man sich aber bekanntlich, namentlich

*



w o die K ühlung von Nahrungsm itteln betrieben wird, 
diese Maschinen mit direkter K ühlung arbeiten zu 
lassen, während man in A m erika a u f dem W e g e  ist, 
unter Fortlassung der Zw ischenkühlung durch das 
Salzwasser direkt mittels der expandierten G ase zu 
kühlen. D a  zw eifellos in der direkten K ühlung ein 
Fortschritt liegen würde, so beginnt man sich den 
Luftexpansionsm aschinen wieder zu nähern, w elche 
keine giftigen Mittel verw enden und daher die 
Zwischenstufe für die K älteübertragung unbedenklich 
entbehren können. Man hat erkannt, dafs unter 
Berücksichtigung des Prinzips der Gegenstrom appa
rate mit langen Leitungen die Luftverflüssigungs
methoden sich vorzüglich zur direkten K ühlung eig
nen, sobald die A bkühlun g der Luft nicht ganz bis 
zu ihrer Verflüssigung getrieben wird.

W enn daher auch der technische Kühlungsw ert 
der flüssigen Luft an sich au f die E rzeugung s e h r  t ie f e r  
T e m p e r a t u r e n  beschränkt erscheint, so bahnen 
die Methoden zur H erstellung der flüssigen Luft doch 
neue W eg e  an zu Verbesserungen in der K älte
industrie. —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

D ie vielfachen M öglichkeiten der Verw endung 
von atm osphärischer Luft als solcher, sow ie jeder 
ihrer beiden gasförm igen Hauptbestandteile, Sauer
stoff und Stickstoff, zusammen mit der Ausw ertung 
anderer industrieller Gasm ischungen bilden ein eige
nes, zusam m engehöriges G ebiet der chem ischen und 
physikalischen T echn ologie, dessen industrielle B e
arbeitung geeignet sein wird, der M enschheit neue 
H ilfsquellen zur Befriedigung der persönlichen und 
kulturellen Bedürfnisse zu eröffnen. D ieses G ebiet 
erschliefst der Industrie weite A ussichten au f neue 
A bsatzkreise ihrer Produkte und Maschinen.

W ir sehen, dafs dem Siegeszuge der chem ischen 
und physikalischen W issenschaften die technischen 
Industrien a u f dem Fufse nachfolgen. Um die E r 
findungen jener praktisch und wirtschaftlich durch
zuführen, brauchen sie die H ilfe der M a s c h i n e n 
t e c h n i k  und E l e k t r o t e c h n i k ,  w elche durch 
ihre Bedürfnisse wiederum  die Industrien der R oh
stoffe und H albfabrikate befruchten. ■

D ie U m w andlung der Naturkräfte in m echani
sches A rbeiten  bedingt den Bau von D a m p f - ,  
V e r b r e n n u n g s - ,  W a s s e r -  und L u f t m o t o r e n ,  
die U m setzung in elektrische Energie die H erstellung 
von D y n a m o m a s c h i n e n ,  w elche den Strom für 
die Erzeugung des in den e l e k t r i s c h e n  Ö f e n  
wirkenden Flam m enbogens liefern sollen. In V e r 
bindung damit entsteht ein B ed arf aller jener E in 
richtungen und A p p arate , w elche zur L e i t u n g ,  
S c h a l t u n g ,  M e s s u n g  und U m f o r m u n g  des 
elektrischen Strom es dienen.

Zur Durchführung der M ethoden zur Verflüssigung

und Trennung von G asgem ischen b edarf es des B aues 
von G a s k o m p r e s s o r e n ,  E x p a n s i o n s m a s c h i n e n ,  
W ä r m e a u s t a u s c h e r n ,  G a s b e h ä l t e r n  und 
von A pparaten zum  M e s s e n  des G a s d r u c k s  
und der T e m p e r a t u r e n .  W o  das Gas nicht am 
O rte seiner E rzeugun g verw endet wird, zumal für 
kleinere Betriebe, kann der G a s t r a n s p o r t b e h ä l t e r ,  
der S t a h l  f l a s c h e n  usw. nicht entbehrt werden. D ie 
Sauerstöffbeleuchtung und die autogene Schw eifsung 
verlangt nach brauchbaren B r e n n e r n  und prak
tischen G a s l e i t u n g e n .

A u fd iese  und eine grofse Reihe anderer E rzeugnisse 
erstrecken sich die Bedürfnisse eines neuen Gebietes.

E s steht zu erwarten, dafs sich a u f dem G ebiete 
der Gasbindungen und der U m w andlung und Zer
legung der G asgem ische eine zukunftreiche. Industrie 
entwickeln wird, deren U m fang von der V e rv o ll
kom m nung der M ethoden der Reindarstellung der 
Gase im Grofsen voraussichtlich nicht unwesentlich 
beeinflufst w erden dürfte.

Soll die deutsche Industrie, die au f m anchem  
dieser G ebiete schon erhebliche E rfo lge  zu verzeich
nen hat, ihren V orsprung beibehalten und sich bei
zeiten A bsatzgebiete sichern, so gilt es, alle K räfte 
aus Industrie, W issenschaft und H an del zur Förderung 
und zum weiteren A usbau  dieser G ebiete zusam m en
zufassen und zu einheitlichem  W irken anzuspornen.

E in  erfolgreiches Mittel zu diesem Zw eck scheint 
in der Begründung einer wissenschaftlichen V erein i
gung erblickt zu werden, w elche unter dem Nam en 

„ G e s e l l s c h a f t  f ü r  S a u e r s t o f f -  u n d  
S t i c k s t o f f i n d u s t r i e “ 

mit dem Sitze in Berlin*) ihre Pforten allen Inter
essentenkreisen geöffnet hat. D ie G esellschaft hat 
sich als Ziel gesetzt die Förderung der Sauerstoff
und Stickstoffindustrie und verw andter Gebiete, zu 
welchen insbesondere die Stickstoffdüngerfabrikation, 
die Luftverflüssigung, die Kälteindustrie, die Sauer
stoffbeleuchtung und die autogene Schw eifsung zu 
zählen sind. Sie versucht ihre Ziele zu erreichen 
durch die Verbreitung der Z e i t s c h r i f t  f ü r  S a u e r 
s to ff-  u n d  S t i c k s t o f f i n d u s t r i e ,  durch V orträge und 
M einungsaustausch in ihren V ersam m lungen, durch 
Exkursionen, sowie durch die E rforschung w issen
schaftlicher Them ata und zeitgem äfser Fragen in 
ihren Kom m issionen.

D ie G esellschaft ruft alle beteiligten K reise und 
Interessenten a u f, sich ihren Bestrebungen anzu- 
schliefsen und mitzuwirken an den grofsen A u fgab en , 
w elche durch die Grofsgasindustrie der M enschheit, 
zum Nutzen des Einzelnen und der gesam ten Nation, 
erwachsen werden.

*) Schriftleiter d. Gesellsch. für Sauerstoff- u. Stickstoff
Industrie: J. W. Haeussler, Berlin W. 62, Kurfürstenstr. 89.
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Die Auflösung des gewerblichen Arbeitsvertrages.
Im Geschäftsleben spricht man von einem or

dentlichen und einem unordentlichen K ündigungs
recht.

Unter einem ordentlichen K ündigungsrecht ver
steht man das Recht, ein Arbeitsverhältnis nach der 
gesetzlichen oder vereinbarten Kündigungsfrist auf
zulösen.

W enn dagegen ein V ertragsteil (A rbeitgeber 
oder Arbeiter) au f Grund gesetzlicher oder verein
barter besonderer Gründe berechtigt ist, ohne E in 
haltung einer gesetzlichen oder vereinbarten K ü n 
digungsfrist sofort das Arbeitsverhältnis zu lösen, 
so  spricht man von einem a u f s e r o r d e n t l i c h e n  
K ündigungsrecht.

B ei Behandlung gegenw ärtigen Abschnittes 
m üssen vier Gruppen von Arbeitsverhältnissen aus
einander geschieden werden und zwar:

I. D ie  Verhältnisse der Lehrlinge, II. der G e
sellen und Gehilfen, III. der Betriebsbeam ten, W erk 
m eister und Techniker, IV . der Fabrikarbeiter.

I. Das Kündigungsrecht der Lehrlinge und des 
Lehrherrn.

i. D a s  o r d e n t l i c h e  K ü n d i g u n g s r e c h t .

In bezug a u f K ündigung des Lehrvertrages ist 
m afsgebend der II. A b s. des § 127 b der G ew erbe
ordnung; derselbe lautet;

„D as Lehrverhältnis kann, wenn eine längere 
Frist nicht vereinbart ist, während der ersten vier 
W och en  nach Beginn der Lehrzeit durch einseitigen 
Rücktritt aufgelöst werden. E ine V ereinbarung, 
wonach diese Probezeit mehr als drei Monate b e
tragen soll, ist nichtig.“

A u s vorstehenden Paragraphen ergibt sich, dafs 
das Lehrverhältnis nur während der Probezeit gelöst 
w erden kann, ohne dafs ein Grund der A uflösung 
angegeben wird.

W enn weiteres nicht vereinbart wird, so sind 
die ersten vier W och en  nach Beginn der Lehrzeit 
als Probezeit zu rechnen, jedoch  kann durch Vertrag 
eine Probezeit von drei M onaten bestim m t werden, 
um gekehrt mufs dieselbe mindestens vier W ochen 
betragen.

2. D a s  a u f s e r o r d e n t l i c h e  K ü n d i g u n g s r e c h t .

Zw ischen der sofortigen Auflösung des Lehr 7 
Vertrages nach A b la u f der Probezeit ist zwischen 
den Rechten des Lehrherrn und des Lehrlings fo l
gendes zu unterscheiden:

E inschlägig sind hier die Bestim m ungen des 
§  127 b, A b s. 2 mit A bs. 4, Satz 1 der G ew erbe
ordnung.

D ie betreffende Gesetzesstelle lautet:
„N ach A b la u f der Probezeit kann der Lehrling 

vor Beendigung der verabredeten Lehrzeit entlassen 
werden, wenn einer der im § 123 vorgesehenen 
Fälle a u f ihn A nw endung findet oder wenn er die 
ihm im § 1 27a  auferlegten Pflichten w iederholt ver
letzt oder den Besuch der Fortbildungs- und F a ch 
schule vernachlässigt.“ (§ 127b,  A bs. 2 der G e
werbeordnung.)

„D er Lehrvertrag wird durch den T o d  des 
Lehrlings aufgehoben.“ (§ 127 b, A b s. 4, Satz 1 der 
Gewerbeordnung.)

Nun wirft sich die Frage auf, wann der Lehr
ling die ihm in § 127 a der Gew erbeordnung auf
erlegten Pflichten w iederholt verletzt oder den B e 
such der Fortbildungs- oder Fachschule vernach
lässigt hat?

H ierüber schafft der § 127 a der G ew erbeord
nung Klarheit.

D erselbe lautet:
„D er Lehrling ist der väterlichen Zucht des 

Lehrherrn unterworfen und dem Lehrherrn sow ie 
demjenigen, w elcher an Stelle des Lehrherrn die 
Ausbildung zu leiten hat, zur Folgsam keit und Treue, 
zu Fleifs und anständigem  Betragen verpflichtet.“

E s soll natürlich hervorgehoben werden, dafs 
der Lehrherr den Lehrling nicht w egen jeder kleinen 
Übertretung entlassen kann, sondern der Lehrling 
mufs wiederholt sich unanständig betragen haben, 
obw ohl er vom  Lehrherrn au f die Ü bertretung auf
merksam gem acht wurde.

Eine V ernachlässigung des Besuches der Fort- 
bildungs- oder Fachschule liegt nicht schon dann 
vor, wenn der Lehrling dann und wann die Schule 
nicht besucht hat, sondern wenn er a u f wiederholtes 
Dringen des Lehrherrn und die ihm nach der G e
werbeordnung obliegende Ü berw achung den Lehr
ling zu einem zw eckm äfsigen Schulbesuch nicht b e
wegen kann.

A b er nicht blofs der alleinige Besuch der 
Schule genügt, sondern der Lehrling d arf es an 
Fleifs und anständigem Betragen, sodafs der S ch u l
besuch nicht nutzlos ist, nicht fehlen lassen.

3. D a s  a u f s e r o r d e n t l ic h e  K ü n d i g u n g s r e c h t  
d e s  L e h r l i n g s .

E inschlägig ist hier § 127 b A bs. 3 mit A bs. 4 
Satz 2 und § j 27 e der Gew erbeordnung. D iese 
Gesetzesstellen lauten:

„V o n  Seiten des Lehrlings kann das Lehrver
hältnis nach A b la u f der Probezeit aufgelöst werden, 
wenn:
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1. einer der im § 124 unter Ziffer 1, 3 bis 5 
vorgesehenen F älle  vorliegt;

2. der Lehrherr seine gesetzlichen V erpflich
tungen gegen den Lehrling in einer die Gesundheit, 
die Sittlichkeit oder die A usbildung des Lehrlings 
gefährdenden W eise vernachlässigt, oder das Recht 
der väterlichen Zucht mifsbraucht, oder zur Erfüllung 
der ihm vertragsm äfsig obliegenden Verpflichtungen 
unfähig w ird“ (§ 127 b A b s. 3 der Gewerbeordnung).

„W ird  von dem gesetzlichen Vertreter für den 
L ehrling oder, sofern der letztere volljährig ist, von 
ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche Erklärung 
abgegeben, dafs der Lehrling zu einem anderen G e
w erbe oder B eru f übergehen werde, so gilt das 
Lehrverhältnis, wenn der Lehrling nicht früher ent
lassen wird, nach A b la u f von vier W och en  als auf
gelöst. D en Grund der A uflösung hat der Lehrherr 
in dem A rbeitsbuche zu verm erken.

Binnen neun Monaten nach der A uflösung darf 
der Lehrling in dem selben G ew erbe von einem an
deren A rbeitgeber ohne Zustim mung des früheren 
Lehrherrn nicht beschäftigt w erden“ (§ 127 c der 
Gewerbeordnung).

H ier wirft sich nun die Frage auf, wann ver
nachlässigt der Lehrherr seine gesetzlichen V erpflich
tungen und wann mifsbraucht der Lehrherr das 
Recht der väterlichen Zucht?

D er §  127 der G ew erbeordnung enthält alle 
gesetzlichen V erpflichtungen des Lehrherrn. D e r
selbe lautet:

„D er Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling in 
den bei seinem Betriebe vorkom m enden A rbeiten 
des G ew erbes dem Z w ecke der Ausbildung ent
sprechend zu unterweisen, ihn zum Besuche der 
Fortbildungs- oder Fachschule anzuhalten und den 
Schulbesuch zu überwachen. E r mufs entweder 
selbst oder durch einen geeigneten, ausdrücklich da
zu bestim m ten Vertreter die Ausbildung des L ehr
lings leiten, den Lehrling zur Arbeitsam keit und zu 
guten Sitten anhalten und vo r Ausschw eifungen b e
wahren, er hat ihn gegen Mifshandlungen seitens 
der Arbeits- und H ausgenossen zu schützen und da
für Sorge zu tragen, dafs dem Lehrling nicht A r 
beitsverrichtungen zugewiesen werden, w elche seinen 
körperlichen Kräften nicht angem essen sind.

E r darf dem Lehrling die zu seiner Ausbildung 
und zum B esuche des Gottesdienstes an Sonn- und 
Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit nicht 
entziehen. Zu häuslichen Dienstleistungen dürfen 
Lehrlinge, w elche im H ause des Lehrherrn weder 
K o st noch W ohnung erhalten, nicht herangezogen 
w erden.“

E ine Gefährdung der Gesundheit liegt vor, wenn

der Unterkunftsraum  für den in das H aus aufge
nommenen Lehrling hygienisch unzureichend ist. '

E ine Gefährdung der A usbildung liegt z. B. vor, 
wenn der Lehrling in dem betreffenden G ew erbe 
einseitig verw endet wird oder mehr Kinds- oder 
K üchenm agd m achen mufs oder wenn, wie es häufig 
gibt, der betreffende M eister nur mit Lehrlingen ar
beitet, eine sogenannte Lehrlingszüchterei eingerichtet 
hat, w elche ihm unm öglich macht, den einzelnen 
Lehrling zu überwachen.

E ine G efährdung der Sittlichkeit wird z. B. da
rin zu erblicken sein, wenn der Lehrling mit der 
H erstellung unsittlicher Bilder usw. beschäftigt wird.

E in  M ifsbrauch der väterlichen Zucht liegt nicht 
schon dann vor, wenn der Lehrling nach verdienter 
Strafe Schm erzen verspürt, sondern wenn der L eh r
ling mit einem H am m er, Stange usw. gezüchtigt 
wird.

D ie U nfähigkeit des Lehrherrn zur E rfüllung 
der V ertragspflicht kann eintreten durch E rkran 
kung, V erlu st der bürgerlichen Ehrenrechte, V erlust 
der gew erblichen Einrichtung oder durch Entziehung 
des Rechtes, Lehrlinge zu halten. D ie  U nfähigkeit 
braucht absolut nicht dauernd sein.\

li. Das Kündigungsrecht der Gesellen und Gehilfen 
und deren Arbeitgeber.

1. D a s  o r d e n t l i c h e  K ü n d i g u n g s r e c h t .

N ach § 122 der Gew erbeordnung kann das 
Arbeitsverhältnis zw ischen Gesellen und Gehilfen 
und deren A rbeitgebern durch eine jedem  T eile  frei
stehende, 14 T a g e  vorher erklärte K ündigung gelöst 
werden. E s können die Beteiligten aber auch an
dere Kündigungsfristen verabreden. G eschieht dies, 
so müssen die Aufkündigungsfristen für beide T eile  
gleich sein, Vereinbarungen, w elche dieser B e 
stim m ung zuwiderlaufen, sind nichtig.

W enn bei der Einstellung eines G esellen oder 
Gehilfen über die K ündigung überhaupt nichts g e 
sprochen wurde, so d arf nicht angenom m en werden, 
dafs eine K ündigung nicht besteht. In  s o l c h e n  
F ä l l e n  g i l t  d i e  g e s e t z l i c h e  K ü n d i g u n g s 
f r i s t  v o n  1 4  T a g e n .

Gem äfs § 621 B. G. B. kom m t es bei der K ün
digung darauf an, ob Stunden-, Tage-, W och en 
oder M onatslohn vereinbart ist; dieser Bestim m ung 
gem äfs kann bei Stundenlohn stündlich, bei T a g e 
lohn täglich, bei W ochenlohn wöchentlich, bei 
M onatslohn m onatlich gekündigt werden. D iese B e
stim mung des bürgerliches Rechtes gilt aber nur 
für D ienstverträge, also z. B. für Dienstboten bei 
Herrschaften, für landwirtschaftliche Arbeiter, n i c h t  
a b e r  f ü r  g e w e r b l i c h e  A r b e i t e r ,  für die der
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oben bereits genannte § 122 der Gew erbeordnung 
m afsgebend blieb.

W ie  bereits vorhin erwähnt, kann die gesetz
liche 14 tägige Kündigungsfrist durch eine entgegen
stehende Vereinbarung geändert, also entweder ver
längert, gekürzt oder auch ganz aufgehoben werden. 
E s ist aber eine ausdrückliche V erabredun g not
wendig, die Berufung a u f H erkom m en oder still
schweigendes Einverständnis genügt nicht.

W elch e rechtliche Bedeutung hat ein A n schlag 
„K ündigung ist ausgeschlossen“ oder „K ündigung 
findet nicht statt“ ?

Einem  solchen A nsch läge kom m t eine recht
liche Bedeutung nicht bei, wenn der A rbeiter nicht 
ausdrücklich durch den A rbeitgeber oder dessen 
V ertreter darauf hingewiesen wurde. Ist aber in 
einer A rbeitsordnung der Ausschlufs der K ündigung 
festgelegt und ist die Arbeitsordnung a u f der A r 
beitsstelle an einer für Jedermann sichtlichen Stelle 
angebracht, so genügt der A ushan g und ist ein b e
sonderer H inweis au f den A usschlufs der K ündigung 
oder die Aushändigung der Arbeitsordnung nicht 
notwendig.

A u ch  im Laufe des Arbeitsverhältnisses kann 
die K ündigung ausgeschlossen werden. Sagt z. B. 
der A rbeitgeber einige Zeit nach dem Eintritt des 
A rbeiters zu diesem, dafs es bei ihm eine K ündigung 
nicht gebe und der A rbeiter setzt seine A rbeit fort, 
ohne etwas zu erinnern, so ist der Kündigungsausschlufs 
bewirkt. D er A rbeiter braucht aber diesen A u s
schlufs der Kündigungsfrist während des Arheitsver- 
hältnisses nicht anzuerkennen, dem A rbeitgeb er steht 
solchenfalls lediglich das gesetzm äfsige K ündigungs
recht zu.

Ist der A rbeiter von vornherein a u f eine b e
stim m te Zeit eingestellt worden, so endet nach 
§ 620 B. G. B. das Dienstverhältnis von selbst mit 
A b la u f der Zeit, für die es eingegangen ist. W enn 
aber das D ienstverhältnis nach A b la u f der bestimmt 
festgelegten Zeit vom  A rb eiter mit W issen und 
W illen des A rbeitgebers fortgesetzt wird, so gilt es 
a u f unbestimm te Zeit fortgesetzt und es tritt dann 
die gesetzliche (14 tägige) Kündigungsfrist ein.

Im V olksm unde kennt man eine dauernde 
Stellung und eine aushilfsweise V erw endung. E s 
w äre falsch, anzunehm en, dafs bei Zusicherung 
dauernder Stellung eine kündigungslose Stellung ein
geräum t sei; es kann eine solche Stellung —  ab
gesehen von besonderen A bm achungen —  regel- 
m äfsig unter Einhaltung der i4tägigen Frist gekündigt 
werden.

Nur bei Probe- oder Aushilfe-Beschäftigung gibt 
es eine K ündigungsfrist nicht, w eil § 122 der G e 
w erbeordnung nur a u f ständige A rbeitsverhältnisse

A nw endung findet. W ird  nach A b la u f der P rob e
zeit das Verhältnis verabredungsgem äfs oder still
schweigend fortgesetzt, so verw andelt sich die probe
weise B eschäftigung in eine ständige oder dauernde 
und dann kann das Verhältnis nur durch Einhaltung 
der gesetzlichen oder verabredeten Frist gekündigt 
werden, wenn nicht ausdrücklich eine K ündigung 
ausgeschlossen wurde.

D ie A ufkündigun g ist an keine besondere Form  
gebunden, es sei denn, dafs durch besondere Ver- 
abretung eine bestim m te (schriftliche) Form  vorge
schrieben ist. In allen Fällen mufs aber die K ün
digung unbedingt und zw eifellos sein.

W enn z. B. der A rbeitgeber einem unbot- 
mäfsigen A rbeiter sagt: „wenn ich dies nochm als 
wahrnehme, sind sie entlassen“ , so liegt damit noch 
nicht eine K ündigung vor; läfst sich der Arbeiter 
trotz einer solchen M ahnung oder D rohung noch 
einmal etwas zu Schulden komm en, so kann das 
Verhältnis nur durch Einhaltung der Kündigungsfrist 
gelöst werden, den F all natürlich ausgenomm en, dafs 
das V erschulden genügend Grund zur aufserordent- 
lichen K ündigung ist.

D ie Berechnung der Kündigungsfrist richtet 
sich nach § 187 A bs. 1 des B. G. B. H iernach 
wird der T ag, an w elchem  die K ündigung erfolgt, 
nicht mit in der Frist, eingerechnet. E ine am M on: 
tag, den 7. A ugust erfolgte K ündigung löst das A r 
beitsverhältnis am Montag, den 21. A ugust auf. Bis 
zu diesem T a g e  einschliefslich kann der A rb eiter 
den Lohn beanspruchen. W ird  von der oben b e
reits erwähnten Befugnis au f V erlängerung oder V e r
kürzung der Kündigungsfrist von den Beteiligten 
Gebrauch gem acht, so mufs die Aufkündigungsfrist 
sowohl als auch das K ündigungsrecht stets für beide 
T eile  gleich bem essen sein. E s ist z. B. unzulässig, 
in dem A rbeitsvertrage oder der Arbeitsordnung 
festzulegen, dafs die Kündigungsfrist 8 T age  betrage, 
der A rbeiter aber nur anden Sam stagen kündigen kön
ne. A u ch  die Form  der K ündigung darf nicht v e r
schieden verabredet sein. A lle  Bestim m ungen, 
w elche gegen die Gleichheit des Kündigungsrechtes 
verstofsen, sind nichtig.

Nach § 629 des Bürg. Rechts hat nach K ü n 
digung eines dauernden Arbeitsverhältnisses der 
A rbeitgeb er dem A rbeiter au f V erlangen ange
m essene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstes 
zu gewähren. Ohne den A rbeitgeber zu fragen, darf 
jedoch  der A rbeiter nicht von der A rbeit w eglau
fen, um sich nach einer anderen A rbeit umzusehen. 
D as Gesetz spricht von einer „angem essenen Z eit“ . 
Jedenfalls muls also die Zeit so bem essen sein, dafs 
es dem A rbeiter tatsächlich auch m öglich ist, eine 
neue A rbeit zu finden.
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2. D a s  a u f s e r o r d e n t l ic h e  K ü n d i g u n g s r e c h t .
D as aufserordentliche Kündigungsrecht für die 

A rbeitgeber und die Gesellen und Gehilfen ist in § 123 
der Gew erbeordnung geregelt. D erselbe lautet:

„V o r  A b la u f der vertragsm äfsigen Zeit und ohne 
A ufkünd igun g können Gesellen und Gehilfen ent
lassen w e rd en :

1. W enn sie bei A bschlufs des Arbeitsvertrages 
den A rbeitgeber durch V orzeigun g falscher 
oder verfälschter Arbeitsbücher oder Zeugnisse 
hintergangen oder ihn über das Bestehen eines 
anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden A rbeits
verhältnisses in einen Irrtum versetzt h a b e n ;

2. wenn sie eines D iebstahls, einer Entw endung, 
einer U nterschlagung, eines Betrugs oder eines 
liederlichen Lebensw andels sich schuldig m achen ;

3. wenn sie die A rbeit unbefugt verlassen haben 
oder sonst den nach dem A rbeitsvertrag ihnen 
obliegenden Verpflichtungen nachzukommen, 
beharrlich verw eigern ;

4. wenn sie der V erw arnung ungeachtet mit Feuer 
und Licht unvorsichtig u m geh en ;

5. wenn sie sich Tätlichkeiten oder grober B e
leidigungen gegen den A rbeitgeb er oder seine 
Vertreter oder gegen die Fam ilienangehörigen 
des A rbeitgebers oder seiner V ertreter zu Schul
den kom m en la sse n ;

6. wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen 
Sachbeschädigung zum  Nachteile des A rbeit
gebers oder eines Mitarbeiters sich schuldig 
m ach en ;

7. wenn sie Fam ilienangehörige des A rbeitgebers 
oder seiner V ertreter oder Mitarbeiter zu Hand
lungen verleiten oder zu verleiten suchen oder 
mit Fam ilienangehörigen des A rbeitgebers oder 
seiner Vertreter H andlungen begehen, w elche 
wider die Gesetze oder die guten Sitten ver- 
sto fsen ;

8. wenn sie zur Fortsetzung der A rbeit unfähig 
oder mit einer abschreckenden K rankheit b e
haftet sind.

In den unter Ziffer 1 bis 7 gedachten Fällen 
ist die Entlassung nicht mehr zulässig, wenn die 
zugrunde liegenden Tatsachen dem A rbeitgeber länger 
als eine W o ch e  bekannt sind.

Inwiefern in den unter Ziffer 8 gedachten Fällen 
dem Entlassenen ein Anspruch au f Entschädigung 
zustehe, ist nach dem Inhalte des V ertrages und 
nach allgemeinen gesetzlichen V orschriften zu beur
teilen.“

ad. Ziffer 1 des § 123 Gewerbeordnung.
W enn ein A rbeiter beim  A bschluss des A rbeits

vertrages' dem A rbeitgeb er sagt, er habe sehr gute 
Zeugnisse von bedeutenden G esch äften , aber die

Zeugnisse m om entan nicht in Händen, weil er sie 
nach auswärts geschickt habe, und es waren diese 
A ussagen für den Meister m itbestimm end, so kann der 
A rbeitgeber den V ertrag  anfechten und den A rbeiter 
sofort entlassen, wenn diese A ngaben falsch sind, 

ad. Ziffer 2 des § 123 Gew erbeordnung.
O b das Eigentum svergehen zum Schaden des 

A rbeitgebers oder einer anderen Person begangen 
ist, ist gleichgültig. V erd ach t genügt zur Entlassung 
n i c h t ,  aber der V ersuch.

D as Eigentum svergehen mufs während des A r 
beitsverhältnisses verübt werden.

W enn der A rbeitgeb er nach Einstellung des 
Arbeiters erfährt, dafs derselbe früher, z. B. w egen 
D iebstahls eine längere Freiheitsstrafe verbüfst hat, 
hat er kein Recht, den Arbeiter sofort zu entlassen. 
Unter lüderlichem  Lebensw andel ist nicht blofs ein 
unsittliches Gebahren, sondern jeglich e  H andlung zu 
verstehen, w elche einen gewissen H ang zur V erletzung 
der allgem ein anerkannten Regeln von Sitte und 
M oral erkennen läfst. Insbesondere die Trunksucht, 

ad. Ziffer 3 des § 123 Gew erbeordnung.
D as Verlassen der A rbeit ist dann nicht ein un

befugtes, wenn z. B. der A rbeiter zu Gericht mufs 
oder eine K ontrollversam m lung zu besuchen hat oder 
wenn die A ngehörigen des A rbeiters plötzlich schw er 
erkrankt sind. D as sogenannte Blaum ontagm achen 
begründet das aufserordentliehe Kündigungsrecht, 

ad. Ziffer 4 des § 123 G ew erbeordnung.
D a  das G esetz sagt „der V erw arnung ungeachtet“ 

ist die sofortige Entlassung nur dann m öglich, wenn 
der A rbeiter a u f die U nzulässigkeit seiner H andlungs
weise aufmerksam  gem acht wurde.

ad. Ziffer 5 des § 123 G ew erbeordnung.
Hier ist einmal vorausgesetzt eine g r o b e  B e

leidigung, d. h. es mufste der andere T e il in der 
A ch tu n g vor seinen M itmenschen w esentlich herab
gem indert sein.

V o n  Tätlichkeiten wird nicht verlangt, dafs sich 
der A rbeiter einer strafbaren K örperverletzun g 
sch uld ig 'gem ach t hat, es genügt auch ein V ersuch  
hierzu, z. B. es geht ein A rbeiter mit einer E isen 
stange a u f den A rbeitgeber los, so dafs dieser sich 
nur durch die Flucht vor einer schw eren K örp er
verletzung schützen kann.

ad. Ziffer 6 des § 123 Gew erbeordnung.
Blofse fahrlässige Sachbeschädigung, w elche da

durch entstanden ist, dafs es der A rbeiter an der 
nötigen Sorgfalt fehlen liefs, begründet kein sofortiges 
Entlassungsrecht, sondern nur einen zivilrechtlichen 
Schadenersatzanspruch.

ad. Ziffer 7 des § 123 Gew erbeordnung.
W enn die A rbeiter Verabredungen treffen, zur 

Erzielung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen,
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so ist dieses kein Verstofs gegen die guten Sitten. 
H ierzu sind die A rbeiter berechtigt. (§ 152 der 
G ew erbeordnung.

A nders ist die Sache, wenn der A rbeiter uner
laubte Mittel anwendet, wie D rohungen, E hrenver
letzungen usw., so kann er sofort entlassen werden, 

ad. Ziffer 8 des § 123 Gew erbeordnung. •
H iernach können G esellen und Gehilfen w egen 

abschreckenden Krankheiten unbedingt entlassen 
werden. W enn diese jedoch  schon beim Eintritt 
vorhanden und dem A rbeitgeber bekannt war, so 
kann daraus kein Entlassungsgrund hergeleitet werden. 
O b eine abschreckende K rankheit vorliegt, darüber 
entscheiden die ärztlichen Gutachten. Schönheits
fehler, selbst wenn sie abschreckend sind, berechtigen 
nicht zur sofortigen Entlassung.

Zu den Um ständen, w elche einen A rbeiter zur 
Fortsetzung der A rbeit unfähig m achen können, ge
hört vor allem Krankheit.

Bezüglich Krankheit braucht es sich nicht um 
einen dauernden Zustand zu handeln, sondern es 
genügt auch eine zeitlich beschränkte D auer, wenn 
nur die K rankheit derart ist, dafs der A rbeiter infolge 
derselben seine A rbeit nicht mehr zu leisten verm ag. 
D er A rbeitgeb er mufs aber dem A rbeiter während 
der D auer der K rankheit ausdrücklich erklären, dafs 
er ihn entlasse. Nim m t der Arbeiter nach seiner 
Genesung die A rbeit wieder auf, so ist das A rbeits
verhältnis nicht gelöst, sondern nur unterbrochen.

III. Das Kündigungsrecht der Betriebsbeamten, Werk
meister und Techniker und deren Arbeitgeber.
D as Dienstverhältnis der Betriebsbeam ten, W erk 

m eister und Techniker hat hinsichtlich der gesetz
lichen Kündigungsfrist eine abw eichende R egelung 
von den Gehilfen und G esellen erfahren.

V o r  allem A nderen mufs erörtert werden, was 
das G esetz unter Betriebsbeam ten, W erkm eistern und 
Technikern versteht. Nicht jeder Betriebsbeam te, 
W erkm eister usw. fällt unter die besonderen B e 
stimmungen der Gew erbeordnung. D er Bedienstete 
mufs mit der Leitung des Betriebes oder einer A b 
teilung hiervon betraut sein, derselbe mufs feste B e
züge haben, ebenso dürfen die Befugnisse nicht 
vorübergehend sein. .

D ie  Leitung des Betriebes mufs H auptberuf 
sein, die M itverrichtung der gew öhnlichen H andar
beit d arf nur nebenbei Vorkommen, aber nicht um 
gekehrt.

So z. B. werden die Braum eister der gröfseren 
Brauereien, Faktoren in grofsen D ruckereien zu den 
W erkm eistern gehören, dagegen Zuschneider in 
K leidergeschäften nicht.

Selbstverständlich sind diejenigen Personen,

w elche im A kkord  oder Stücklohn arbeiten, nicht 
zu den W erkm eistern zu rechnen.

1. D a s  o r d e n t l i c h e  K ü n d i g u n g s r e c h t .

D en U nterschied zw ischen den Betriebsbeam ten 
usw. und den Gesellen und den Gehilfen liegt darin, 
das m angels besonderer Vereinbarung das D ienst
verhältnis von jedem  T eile  —  wie bei H andlungs
gehilfen —  nur mit A b la u f jedes K alenderviertel
jahres nach sechs W ochen vorher erklärter A u f
kündigung aufgehoben werden kann (§ 133 a Gew. 
Ord.).

Hiernach kann also spätestens am 19. N ovem 
ber für den 1. Januar, spätestens am 19. A ugust 
für den 1. O ktober, spätestens am 19. Mai für den
1. Juli und spätestens am 17. (in einem Schaltjahr 
am 18.) Februar für den 1. A p ril gekündigt werden.

W enn natürlich die K ündigung schon früher, 
z. B. am 10. N ovem ber für den 1. Januar erfolgt 
ist, so hat sie auch Giltigkeit.

. Früher konnten andere V ereinbarungen getroffen 
werden, aber seit 1. O ktober 1900 sind durch die 
§§ 133 a a  bis §§  133 a e  der Gew erbeordnung fo l
gende Bestimmungen getroffen worden:

„W ird  durch V ertrag eine kürzere oder längere 
Kündigungsfrist bedungen, so mufs sie für beide 
T eile  gleich sein; sie d arf nicht weniger als einen 
Monat betragen.

D ie K ündigung kann nur für den Schlufs eines 
Kalenderm onats zugelassen werden.

D ie V orschriften des A bsatz 1 finden auch in 
dem Falle Anw endung, wenn das Dienstverhältnis 
für bestim m te Zeit mit der Vereinbarung eingegangen 
wird, dafs es in E rm angelung einer vor dem A b la u f 
der Vertragszeit erfolgten K ündigung als verlängert 
gelten soll.

E ine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zu
widerläuft, ist nichtig (§ 133 a a  Gew.-Ord.).

D ie V orschriften des § 133 a a  finden keine 
Anw endung, wenn der A ngestellte ein Gehalt von 
mindestens 5000 M. für das Jahr bezieht. Sie blei
ben ferner aufser Anw endung, wenn der Angestellte 
für eine aufsereuropäische Niederlassung angenom 
men ist und nach dem V ertrage der A rbeitgeber 
für den Fall, dafs er das Dienstverhältnis kündigt, 
die K osten der Rückreise der A ngestellten zu tragen 
hat (§ 133 a b  Gew.-Ord.).

W ird ein A ngestellter nur zur vorübergehenden 
A ushilfe angenom m en, so finden die Vorschriften 
des § 133 a a  keine Anw endung, es sei denn, dafs 
das Dienstverhältnis über die Zeit von drei Monaten 
hinaus fortgesetzt wird. D ie Kündigungsfrist mufs 
jedoch auch in einem solchen Falle für beide T eile  
gleich sein.“ (§ 133 a c  Gew.-Ord.)
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2. D as a u f s e r o r d e n t l i c h e  K ü n d i g u n g s r e c h t .

E ine Bestim m ung, w elche für A rbeitgeb er und 
Arbeitnehm er allgem ein ist, enthält § 133 b der 
Gewerbeordnung. D erselbe lautet:

„Jeder der beiden T eile kann vor A b la u f der 
vertragsm äfsigen Zeit und ohne Innehaltung einer 
Kündigungsfrist die A u fh eb u n g des Dienstverhält
nisses verlangen, wenn ein wichtiger, nach den U m 
ständen des Falles die A u fh ebu n g rechtfertigender 
Grund vorliegt.“

W as als wichtiger Grund zu erachten ist, ist 
bereits bei den Verhältnissen der Gesellen und G e
hilfen erörtert worden.

„D ie  G ew erbeordnung führt Beispiele an, welche 
besonders wichtige Gründe zur A usübung des aufser- 
ordentlichen Kündigungsrechtes für den Arbeitgeber 
und den Arbeitnehm er zu betrachten sind.“

B e s o n d e r e  a u f s e r o r d e n t l i c h e  K ü n d i g u n g s 
g r ü n d e  d e s  A r b e i t g e b e r s .

E inschlägig ist hier der § 133 c der G ew erbe
ordnung. D erselbe lautet:

„G egenüber den im § 133 a bezeichneten Per
sonen kann die A u fh ebu n g des Dienstverhältnisses 
insbesondere verlangt w e rd en :

1. W enn sie beim A bschlüsse des D ienstvertrages 
den A rbeitgeber durch Vorbringung falscher 
oder verfälschter Zeugnisse hintergangen oder 
ihn über das Bestehen eines anderen, sie gleich
zeitig verpflichtenden Dienstverhältnisses in ei
nen Irrtum versetzt haben;

2. wenn sie im Dienste untreu sind oder das 
Vertrauen m ifsbrauchen;

3. wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder 
den nach dem D ienstvertrag ihnen obliegenden 
Verpflichtungen nachzukom m en beharrlich ver
weigern ;

4. wenn sie durch anhaltende K rankheit oder 
durch eine längere Freiheitsstrafe oder A b 
wesenheit an der V errichtung ihrer Dienste 
verhindert werden;

5. wenn sie sich Tätlichkeiten oder Ehrverletzun
gen gegen den A rbeitgeb er oder seinen V e r
treter zu Schulden kom m en lassen;

6. wenn sie sich einem unsittlichen Lebensw andel 
ergeben.

In dem Falle zu 4 bleibt der A nspruch auf die 
vertragsm äfsigen Leistungen des A rbeitgebers - für 
die D auer von sechs W ochen in Kraft, wenn die 
Verrichtung der D ienste durch unverschuldetes U n
glück verhindert worden ist. Jedoch mindern sich 
die Ansprüche in diesem  Falle um denjenigen B e 
trag, w elcher dem Berechtigten aus einer a u f Grund

gesetzlicher V erpflichtung bestehenden K rankenver
sicherung oder U nfallversicherung zukom m t.“

B e s o n d e r e  a u f s e r o r d e n t l i c h e  K ü n d i g u n g s 
g r ü n d e  d e r  A r b e i t n e h m e r .  

M afsgebend ist der § 133 d der G ew erbeord
nung. D erselb e lautet:

„D ie  im § 133 a bezeichneten Personen können 
die A uflösung des Dienstverhältnisses insbesondere 
v e rla n g e n :

1. W en n  der A rbeitgeber oder seine Vertreter 
sich Tätlichkeiten oder E hrverletzungen gegen 
sie zu Schulden kom m en lassen;

2. wenn der A rbeitgeb er die vertragsm äfsigen 
Leistungen nicht gewährt;

3. wenn bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses 
ihr L eben  oder ihre Gesundheit einer erw eis
lichen Gefahr ausgesetzt sein würde, w elche 
bei E ingehung des Dienstverhältnisses nicht zu 
erkennen w ar.“

D er A rbeitgeb er kann den Betriebsbeam ten etc. 
nicht w egen K rankheit entlassen, sondern es bleibt 
dessen A nspruch au f die vertragsm äfsigen Leistungen 
des A rbeitgebers für die D auer von sechs W och en  
bestehen, wenn die V errichtung des Dienstes durch 
unverschuldetes U nglück verhindert worden ist.

IV. Das Kündigungsrecht der Fabrikarbeiter und deren 
Arbeitgeber.

V o r  allem mufs hier die Frage gelöst w erden: 
„W as versteht das G esetz unter Fabrik?“ D as G e
setz gibt hierüber keine Definition.

Im allgem einen versteht man unter Fabrik einen 
Betrieb, w elcherm ehrere A rbeiter hat, w o mit elem en
tarer oder m echanischer K raft gearbeitet wird, w o 
zu Arbeitsm aschinen unter M itwirkung der Arbeiter 
betrieben w erden und die A nfertigun g der E rzeu g 
nisse a u f Bestellung oder auf V orrat erfolgt.

A u f  die Fabrikarbeiter und deren A rbeitgeber 
finden im allgem einen die Bestim m ungen über K ün
digungsfristen, Vertragsbruch etc. w ie bei den G e
sellen und Gehilfen Anw endung.

In Fabriken, in w elchen mindestens 20 A rbeiter 
beschäftigt werden, findet die Bestim m ung des § 1 24 b 
der Gew erbeordnung, w onach auch ohne spezielle 
V ereinbarung w egen V ertragbruchsentschädigung 
unter U m gangnahm e von dem N achw eis eines Scha
dens verlangt werden kann, keine Anw endung. Ein 
solcher A nspruch  a u f feste E ntschädigung ohne die 
Verpflichtung zum N achw eise eines Schadens unter 
A b zu g  vom  Lohne steht den gröfseren Betriebsunter
nehmern nur zu, wenn dies im A rbeitsvertrage aus
drücklich vereinbart ist. D iese Bestim m ung regelt 
den § 134 A bs. 2 der Gewerbeordnung, w elcher 
lau tet:
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„D en  U nternehm ern von Fabriken, in welchen 
in der R egel mindestens 20 A rbeiter beschäftigt 
w erden, ist untersagt, für den Fall der rechtsw idrigen 
A u flö su n g  des ArbeitsVerhältnisses durch den A r 
beiter die V erw irkung des rückständigen Lohnes über 
den B etrag des durchschnittlichen W ochenlohnes 
hieraus auszubedingen. A u f  die A rbeitgeber und 
A rb eiterin  solchen Fabriken fänden die Bestim m ungen 
des § 124 b keine A nw endung.“

V o n  äufserst w ichtiger Bedeutung für die in 
gröfseren Fabriken abgeschlossenen A rbeitsverträge, 
insbesondere deren A u flösu n g  sind die Bestim m ungen 
der Arbeitsordnungen.

M afsgebend sind hier die Bestim m ungen der 
§§  134 a— 134 h der G ew erbeordnung.

D iese Bestim m ungen lauten:
„§  134 a. Für jede Fabrik, in w elcher in der 

R egel mindestens 20 A rbeiter beschäftigt werden, ist 
innerhalb 4 W och en  nach Inkrafttreten des Gesetzes 
oder nach der Eröffnung des Betriebes eine A rb eits
ordnung zu erlassen. Für die einzelnen Abteilungen 
des Betriebes oder für die einzelnen Gruppen der 
A rbeiter können besondere Arbeitsordnungen erlassen 
werden. D er Erlafs erfolgt durch A ushang (§ 134 c 
A b s. 2). D ie Arbeitsordnung mufs den Zeitpunkt, 
mit w elchem  sie in W irksam keit treten soll, angeben 
und von dem jenigen, w elcher sie erläfst unter A n 
gabe des Datum s unterzeichnet sein. A bänderungen 
ihres Inhalts können nur durch den Erlafs von N ach
trägen oder in der W eise  erfolgen, dafs an Stelle 
der bestehenden eine neue Arbeitsordnung erlassen 
wird.

D ie A rbeitsordnung und N achträge zu derselben 
treten frühestens 2 W och en  nach Erlafs in Geltung.

§ 134b. D ie  Arbeitsordnung mufs Bestim m ungen 
en th a lten :

1. Ü ber A nfan g und Ende der regelm äfsigen täg
lichen Arbeitszeit, sow ie der für die erwachsenen 
Arbeiter vorgesehenen P a u se n ;

2. über Zeit und A rt der A brechn un g und L oh n 
zahlung mit der M afsgabe, dafs die regelm äfsige 
Lohnzahlung nicht am Sonntage stattfinden 
darf. A usnahm en können von der unteren V e r 
w altungsbehörde zugelassen werden ;

3. sofern es nicht bei den gesetzlichen Bestim 
mungen bew enden soll, über die Frist der zu
lässigen A ufkündigung, sowie über die Gründe, 
aus w elchen die E ntlassung und der Austritt 
aus der A rbeit ohne A ufkündigun g erfolgen darf;

4. sofern Strafen vorgesehen werden, über die 
A rt und H öhe derselben, über die A rt ihrer 
Festsetzung und, wenn sie in Geld bestehen, 
über deren Einziehung und über den Zw eck, 
für w elchen sie verw endet werden sollen;

5. sofern die V erw irkung von Lohnbeträgen nach 
M afsgabe der Bestim m ung des § 134 A b s. 2 
durch A rbeitsordnung oder Arbeitsvertrag aus
bedungen wird, über die V erw endung der ver
wirkten Beträge. Strafbestim m ungen, w elche 
das Ehrgefühl oder die guten Sitten verletzten, 
dürfen in die Arbeitsordnung nicht aufgenomm en 
werden. Geldstrafen dürfen die H älfte des 
durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes nicht 
ü bersteigen ; jedoch  können Tätlichkeiten gegen 
M itarbeiter, erhebliche Verstöfse gegen die 
guten Sitten, sowie gegen eines gefahrlosen 
Betriebes oder zur Durchführung der Bestim 
m ungen der Gew erbeordnung erlassenen V o r
schriften mit Geldstrafen bis zum vollen B e
trage des durchschnittlichen Tagesarbeitsver
dienstes belegt werden. A lle  Strafgelder müssen 
zum Besten der Arbeiter der Fabrik verw endet 
werden. D as Recht des Arbeitgebers, Schaden
ersatz zu fordern, wird durch diese Bestim m ung 
nicht berührt.

D em  Besitzer der Fabrik bleibt überlassen, neben 
die im A bs. 1 unter 1 bis 5 bezeichneten, noch 
w eitere die O rdnung des Betriebes und das Verhalten 
der A rbeiter im Betriebe betreffenden Bestim m ungen 
in der Arbeitsordnung aufzunehmen. Mit Zustim mung 
eines ständigen Arbeiterausschusses können in die 
Arbeitsordnung V orschriften über das Verhalten der 
minderjährigen A rbeiter aufserhalb des Betriebes 
aufgenom m en werden.

§ 134 Ci D er Inhalt der Arbeitsordnung ist, so 
weit in den G esetzen nichts zuwiderläuft, für die 
A rbeitgeber und A rbeiter rechtsverbindlich.

A ndere als die in der Arbeitsordnung oder in 
den § §  123 und 124 (siehe unter der A bteilung für 
Gesellen und Gehilfen) vorgesehenen Gründe der E n t
lassung und des Austritts aus der A rb eit dürfen im 
Arbeitsvertrage nicht vereinbart werden. A ndere 
als die in der Arbeitsordnung vorgesehenen Strafen 
dürfen über den A rbeiter nicht verhängt werden. 
D ie Strafen müssen ohne V erzu g  festgesetzt und dem 
A rbeiter zur Kenntnis gebracht werden.

D ie  verhängten Geldstrafen sind in ein V er
zeichnis einzutragen, w elches den Namen des B e
straften, den T a g  der Bestrafung, sowie den Grund 
und die H öhe der Strafe ergeben und a u f Erfordern 
dem im § 139 b bezeichneten Beam ten jederzeit zur 
Einsicht vorgelegt werden mufs. (D ie  Beam ten sind 
die Fabrik- und Gewerbeinspektoren.)

§ 134 d. V or dem Erlasse der Arbeitsordnung 
oder eines N achtrages zu derselben ist in der Fabrik 
oder in den betreffenden Abteilungen des Betriebes 
beschäftigten grofsjährigen Arbeitern Gelegenheit 
zu geben, sich über den Inhalt derselben zu äufsern.
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Für Fabriken, für w elche ein ständiger Arbeiter- 
ausschufs besteht, wird dieser Vorschrift durch A n 
hörung des A usschusses über den Inhalt der A rbeits
ordnung genügt.

§ 134 e. D ie Arbeitsordnung sowie jeder N ach
trag zu derselben ist unter Mitteilung der seitens der 
A rbeiter geäufserten Bedenken, sow eit den Äufse- 
rungen schriftlich oder zu Protokoll erfolgt sind, 
binnen drei Tagen, nachdem  Erlafs in zw ei A u s
fertigungen unter Beifügung der E rklärung, dafs und 
in w elcher W eise  der Vorschrift des § 134 d genügt 
ist, der unteren Verw altungsbehörde einzureichen.

D ie  Arbeitsordnung ist an geeigneter, allen b e 
teiligten Arbeitern zugänglichen Stelle auszuhängen. 
D er A ushang mufs stets in lesbarem  Zustande er
halten werden. D ie  Arbeitsordnung ist jedem  A r 
beiter bei seinem Eintritt in die Beschäftigung zu 
behändigen.

§ 134 f. Arbeitsordnungen und N achträge zu 
denselben, w elche nicht vorschriftsm äfsig erlassen 
sind, oder deren Inhalt den gesetzlichen Bestim 
m ungen zuwiderläuft, sind a u f A nordnung der unte
ren Verw altungsbehörde durch gesetzm älsige A rb eits
ordnungen zu ersetzen oder den gesetzlichen V o r 
schriften entsprechend abzuändern. Gegen diese 
A nordnung findet binnen zw ei W och en  die B e
schwerde an die höhere V erw altungsbehörde statt.

§ 134 g. Arbeitsordnungen, w elche vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen worden sind, 
unterliegen den Bestim m ungen der § §  134 a bis 
134 c, 134 e A b s. 2 und des § 134 f  und sind bin
nen vier W ochen der unteren V erw altungsbehörde 
in zw ei Ausfertigungen einzureichen. A u f  spätere 
Abänderungen dieser Arbeitsordnungen und auf die 
seit 1. Januar 1891 erstm alig erlassenen A rbeitsord
nungen finden §§  i 3 4 d  und § 134 e A b s. 1 A n 
wendung.

§ 134 h. A ls  ständige Arbeiterausschüsse im 
Sinne des § 131 b A b s. 3 und des § i 3 4 d  gelten nur:

Die W iener Kaiserjubiläumsstiftung
Von L e o p o l

Mitte O ktober 1905 wurde inW ien im 20. Bezirk, 
der eine starke A rbeiterbevölkerung hat, ein nach dem 
V orbild  der Londoner „R ow tonhouses“ und des Mai
länder „albergo  p opolare“ eingerichtetes „M änner
heim “ gröfsten Stils eröffnet, welches gleich diesen 
hervorragenden M usterschöpfungen den H auptzw eck 
hat dem Unwesen der üblichen M assenquartiere und 
des schrecklichen Bettgeher- oder Schlafburschentum s 
entgegenzuarbeiten, indem es ledigen Männern für

1. diejenigen V orstände der Betriebs- (Fabrik-) 
Krankenkassen oder anderen für die A rbeiter 
der Fabrik bestehenden Kasseneinrichtungen, 
deren M itglieder in ihrer Mehrheit von den 
A rbeitern aus ihrer Mitte zu wählen sind, so
fern sie als ständige A rbeiterausschüsse b e
stellt w erden;

2. die Knappschaftsältesten von K nappschafts
vereinen, w elche die nicht den Bestim m ungen 
der B erggesetze unterstehenden Betriebe eines 
Unternehm ers umfassen, sofern sie als ständige 
A rbeiterausschüsse bestellt w e rd en ;

3. die bereits von dem 1. Januar 1891 errichteten 
ständigen Arbeiterausschüsse, deren M itglieder 
in ihrer M ehrzahl von den Arbeitern aus ihrer 
Mitte gew ählt werden;

4. solche Vertretungen, deren M itglieder in ihrer 
M ehrzahl von den volljährigen Arbeitern der 
Fabrik oder der betreffenden Betriebsabteilung 
aus ihrer Mitte in, unm ittelbarer und geheim er 
W ah l gew ählt werden. D ie W ahl der V e r 
treter kann auch nach A rbeiterklassen oder 
nach besonderen Abteilungen des Betriebes 
erfolgen.

Zu bem erken ist noch, dafs in Fabriken, w elche 
in der R egel m indestens 20 A rbeiter beschäftigen, 
eine A rbeitsordnung erlassen werden m u f s , in den 
anderen Betrieben k a n n  eine A rbeitsordnung ge
führt werden und es sind dann die Bestim m ungen, 
w elche voraufgeführt wurden, entsprechend zur A n 
w endung zu bringen.

Ferner ist zu erwähnen, dafs die Arbeitsordnung 
durch blofsen A ushan g an geeigneten, jedem  A r 
beiter zugänglichen Stellen und in lesbarem  Zustande, 
jedoeh aber erst nach A b la u f einer mindestens 
14 tägigen Frist in K raft tritt.

Gg. J e h l e .

für Arbeiter- und Volkswohnungen.
i  K ä t s c h e r .  (N achdru ck  verboten .)

ein wahres Spottgeld gesunde, reine Unterkunft 
bietet. D ieses „L ogierh au s“ —  oder „A rb eiterh o te l“ , 
wie man solche Anstalten auch zu nennen pflegt, 
obgleich sie keinesw egs nur A rbeiter aufnehm en —  
kann 544 Personen gleichzeitig beherbergen und ist 
für den schmälsten G eldbeutel berechnet. Man er
hält dort näm lich für 2^2 K ronen W ochenm iete 
einen abgesonderten Schlafraum  für die N acht und 
das Recht, sich tagsüber in den vorhandenen g e
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m einsam en Sälen aufzuhalten, sow ie einen kleinen 
K leiderschrank, die K ochräum e, das U m kleidezim m er 
und die für das Reinigen von Schuhen und Kleidern 
bestim m ten Lokalitäten zu benutzen.

D ieser grofsartige Bau ist die Schöpfung der 
„K aiser Franz Josephs-Jubiläumsstiftung für V o lk s
w ohnungen und W ohlfahrtseinrichtungen“, w elche 
einige W iener M enschenfreunde schon zwei Jahre 
vor dem H albjahrhundert-Regierungsjubiläum  diesem 
Ereignis zu E hren ins Leben gerufen hatten. E s 
war dies der erste und ist einstweilen auch der letzte 
V ersuch  dieser A rt in W ien. V orher war nur ein 
Experim ent mit Fam ilienhäuschen gem acht worden 
(man hatte 18 K ottages errichtet), aber mifslungen. 
D ie einzigen grofsen H äuserblocks W iens mit kleinen 
Jahreswohnungen für Arbeiter und dergleichen sind 
die von der genannten Stiftung im Bezirk Ottakring
Breitensee erbauten, allerdings riesigen Gebäude 
„Stiftungshof“  und „L ob m eyrh of“ , die insgesam t in
26 H äuser und zw ei „Ledigen heim e“ zerfallen.

D en Grundstock der Stiftung bildeten 1 130000 
Kronen, die von vier K örperschaften und Instituten 
zusam m engeschossen wurden. D ie rund 50000 qm 
Grundfläche, au f der sich die Ansiedlung befindet, 
liegen in sehr gesunder, freier L age und sind mit 
den übrigen T eilen  W iens durch eine Fülle von 
V erkehrsm itteln  verbunden. D ie an A rbeitsgelegen
heit reiche G egend ist kanalisiert und an die H och 
quell-W asserleitun g angeschlossen. Im Laufe der 
Zeit führten private W ohltäter dem Stiftungskapital 
w eitere 1070000 Kronen zu, und gegenw ärtig be
läu ft sich dieses a u f rund 2 %  M illionen Kronen.

Kein H aus enthält mehr als 16 kleine W o h 
nungen. D ie  in England so beliebten mehrzim- 
m erigen W ohnungen, deren einzelne Räum e jedoch  
m eist nur 12— 14 qm grofs sind, finden bei den 
W ien er Arbeitern keinen A n k lan g; sie ziehen ein 
gröfseres Zim m er vor, und daher bietet die Stiftung 
hauptsächlich W ohnungen mit je  einer Stube und 
K ü ch e, was im Interesse der H ygiene und Sittlich
keit allerdings bedauerlich ist. In den meisten 
H äusern m essen die Küchen 9— 12, die Stuben 
20— 25 qm. D ie H öhe säm tlicher Räum e beträgt
3 m. In jeder W ohnung befindet sich ein m odernes 
K losett mit W asserspülung und ein in die W and 
unterhalb des Fensters eingelassenes Speise- oder 
Vorratsschränkchen, an dessen Innenseite ist ein ge
druckter Zettel befestigt mit A n gab e des Preises und 
der zulässigen Insassenzahl der W ohnung. Jeder 
Partei wird eine Keller- und eine D achbodenabteilung 
zugew iesen. D ie  K ochherde sind mit blauen K acheln 
verkleidet und in etwa hundert W ohnungen mit G as
automaten verbunden, w elche für je  10 H eller E in 
w u rf 400 1 Gas zu K och- und Beleuchtungszw ecken

liefern —  eine vortreffliche Einrichtung, von der 
aber m erkwürdigerweise nicht allgem ein Gebrauch 
gem acht wird. A u f  den Treppengeländern gibt es Ruhe
punkte zum A uflegen der hinaufgetragenen Lasten.

V ier T reppen  hoch befanden sich früher in 
vielen der H äuser W erkstätten. D a  diese ihren 
Zw eck nicht erfüllten, wurden sie aufgelassen und 
in W aschküchen für die Parteien verw andelt. D iese 
müssen für die W äschereinigung selbst sorgen und 
geniefsen dafür einen Mietenachlafs von 10— 12 Proz. 
D ie weitaus meisten Parteien jedoch  haben keine 
W aschküchen ; ihre W äsche wird in der grofsen 
D am pfw äscherei der Stiftung gereinigt, gerollt und 
geplättet. Jede einzelne Person hat monatlich a u f 
die unentgeltliche Reinigung von 5 kg  W äsch e A n 
spruch —  ein nur selten erreichtes Quantum ; für 
ein etwaiges Mehr sind pro K ilo  20 H eller zu ver
güten. Durchschnittlich werden monatlich 3150 kg 
gew aschen. D ie  Frage, ob für Arbeiterkolonien 
W aschküchen oder D am pfw äscherei besser ist, kann 
noch nicht endgültig entschieden werden. W äre  alle 
W äsch e weifs oder wenigstens echtfarbig, so könnte 
man ohne weiteres dem D am pfbetrieb, der ja  auch 
gesundheitlich vorzuziehen ist, den V o rzu g  geben: 
so aber wird er durch das gesonderte W aschen 
jeder unechten Farbengattung erheblich verteuert.

D urch das strenge V erb ot der A ufn ahm e von 
Afterm ietern und Schlafstelleninhabern arbeitet die 
Stiftung dem H auptübel des üblichen A rm enw oh
nungsunwesens, der Überfüllung, wirksam  entgegen. 
Anderseits erschwert diese Schranke die H eran
ziehung von W ohnparteien: doch scheint die hierin 
liegende Schw ierigkeit endlich überwunden zu sein, 
denn zur Zeit meiner letzten —  nebenbei bem erkt 
gründlichen —  Besichtigung der Stiftungsanlagen im 
M ärz 1904 waren nur noch einige W ohnungen un
besetzt. Für die Leute, die sonst Afterm ieter oder 
„B ettgeher“ sind, ist im „Stiftungshof“ durch zw ei 
„Ledigenheim e“ gesorgt, in denen es Zim m er mit 
ein, zw ei und drei Betten gibt. D as Männerheim 
hat 44 Zimmer, k 7 — 14 qm, mit 57 Betten, das 
Frauenheim  25 W ohnräum e mit 43 Betten. D ie 
grofsen dreibettigen Frauenstuben stehen fast immer 
leer, w eshalb seit Mai 1908 dieses Frauenheim  ver
suchsweise an einen Frauenverein verpachtet ist. 
A lle  Zim m er der beiden H eim e sind hübsch und 
ausreichend eingerichtet und ausgestattet, sowie mit 
Zentralheizung und Lüftungsvorrichtung versehen. • 
D er Fufsboden besteht aus X yloith. A lle  vierzehn 
T a g e  werden die Betten überzogen. Zu den H eim en 
gehören auch Hausvaterwohnungen, Räum e zum 
Putzen der K leider und Schuhe, Räum e zur raschen 
W asserw ärm ung, Lese- und Gesellschaftsräum e mit 
Efs-, Arbeits-, Schreib- und Spieltischen.
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W as die Preise der W ohnungen betrifft, so sind 
sie um 8— io  Proz. niedriger, als die in jener G e
gend W iens üblichen. D er M ietdurchschnitt beträgt 
pro Jahr und Quadratm eter W ohnfläche knapp
io  Kronen, w ovon für W aschküchenparteien 10— 12 
Proz. abgehen. In den Ledigenheim en wird ein- 
schliefslich H eizung und Bedienung wöchentlich für 
ein Zimmer mit ein, zwei, drei Betten 3 1/2, 5 ^  und 
ö 1̂  Kronen gezahlt. D ie  Fam ilienwohnungen werden 
nicht pro W och e, sondern pro Monat vergeben, und 
die Miete kann halbm onatlich entrichtet werden. 
D ie Preise sind aber nicht nur absolut, sondern auch 
relativ sehr mäfsig, denn sie begreifen nicht blofs 
W ohnung und W äsche, sondern auch den unent
geltlichen. Genufs der von der Stiftung geschaffenen 
W ohlfahrtseinrichtungen in sich, als da sind: die gut 
eingerichtete Badeanstalt, w elche sehr stark in A n 
spruch genom m en wird und in Abteilungen für 
Männer, Frauen und Kinder zerfällt; die tägliche 
ärztliche Sprechstunde in einem Zim m er der Stif
tun g;1) bei Bettlägerigkeit ein erster Besuch des 
Stiftungsarztes; ein Nachlafs von 15 Proz. beim B e
zug von Arzneien in den W iener A potheken; die 
vom  W iener Volksbildungsverein beigestellte, unge
mein lebhaft benutzte Leihbibliothek; der 60 qm 
grofse, helle, gut gelüftete, 100 — 120 Personen fassen
de V ortragssaal nebst Garderobenraum .

In diesem Saale werden belehrende und unter
haltende V orträge veranstaltet; auch steht er den in 
der Bew ohnerschaft der K olonie bestehenden Gesang- 
und Geselligkeitsvereinen zur V erfügung. V olkstü m 
liche U niversitätskurse und Unterricht in fremden 
Sprachen finden hier ebenfalls eine Stätte. Zu den 
W ohlfahrtseinrichtungen der Stiftung gehört ferner 
die unentgeltliche Rechtsbelehrung, die Benutzung 
der Gartenanlagen und der Kinderspielplätze, die 
G ew ährung unverzinslicher Darlehen an Einw ohner
gruppen zum  gem einsam en E in k au f von H olzm a
terial, die Erteilung von Unterstützung bei T o d e s
fällen, im „L ob m eyerh of“ auch die V erpachtung von 
zirka 20 qm grofsen Nutzgartenparzellen zu dem 
geringfügigen Jahrespreis von sechs Kronen. S o 
bald das geplante selbständige „W ohlfahrtshaus“ der 
Stiftung errichtet sein wird, werden auch noch K rip 
pen, Kinderhorte, V olksküchen, H aushaltungskurse, 
K och- und Nähschulen ins Leben gerufen werden. 
D er Versuch, einen K onsum verein der Bew ohner
schaft zu gründen, ist gescheitert; doch sind die in 
der K olonie vorhandenen K aufleute strengen V o r
schriften hinsichtlich der Güte und Preise der W are 
unterworfen.

x) Interessant ist, dass die Anspruchnahme dieser 
Einrichtung infolge der sich stetig verbessernden Gesund
heitsverhältnisse immer mehr zurückgeht.

N eujahr 1908 wohnten in den Stiftungshäusern 
1620 Fam ilienpersonen, in den Ledigenheim en 80 
Alleinstehende. D ie K olonie bestand daher aus
1 700 Köpfen.

D em  „H ausverw alter“ obliegt die Verm ietung, 
das Einkassieren der Mieten und die Beaufsichtigung 
des ganzen Betriebes. Ihm untersteht in jedem  
H ause ein „H ausaufseher“ einer der Bew ohner, der 
seine Obliegenheiten gegen einen Nachlafs von der 
Miete im Betrage von 12 K ronen m onatlich versieht 
und für die Reinigungs- und Gartenarbeiten eine b e
zahlte K raft unter sich hat. D ie Stelle der sonst 
üblichen M ietsbüchlein vertreten hier sogenannte 
„W ohn un gskarten“ , a u f denen verzeichnet sind: die 
W ohnräum e, das Inventar, die Belegziffer, der M iets
preis, das Nationale von Insassen, das D atum  des 
Einziehens, der Ü bergabezustand der W ohnung, die 
H ausordnung. D er Mieter, der V erw alter und das 
Stiftungssekretariat erhalten je  ein E xem p lar der 
W ohnungskarte. D afs die Stiftung den Zustand der 
W ohnungen häufig inspizieren läfst, ist selbstver
ständlich.

D ie Jubiläum sstiftung hat m anche w ertvolle 
Neuerung eingeführt, die anderswo nicht zu finden 
ist. Leider bildet ihre K olonie nur einen Tropfen 
im M eer des W iener Bedarfs an gesunden, billigen 
Volksw ohnungen. D och  hat sie ihren W irkungskreis 
durch die schon eingangs erwähnte Erbauung eines 
riesigen behaglichen V olksgasthofes beträchtlich er
weitert. D essen Besichtigung ist sehr interessant 
und lehrreich. Betritt man das au f einem Grund
stück von 2476 qm stehende H aus, so erblickt man 
im H ochparterre aufser dem Dienstraum  den für 
180 Personen berechneten Speisesaal, in w elchem  
an die Insassen au f W unsch einfache Speisen zu 
Selbstkostenpreisen abgegeben werden. D urch den 
Speisesaal gelan gt m an in Räum e mit K ocheinrich
tungen, die den Z w eck  haben, den Leuten G elegen
heit zu geben, sich selbst Speisen zuzubereiten. D as 
H eizgas zum  K och en  wird unentgeltlich beigestellt. 
Für das Lesebedürfnis der Bew ohner ist durch E in
richtung von zw ei Lesesälen gesorgt; in dem einen 
darf geraucht werden, der andere ist für Nichtraucher 
reserviert. Für das Reinigen der K leider und Schuhe 
sind gleichfalls eigene L okale  eingerichtet; aufserdem 
gibt es einen Kastenraum  mit 200 K leiderkästchen 
und ein U m kleidungszim m er. Im Falle von E rkran
kungen wurde eine eigene ärztliche A b teilun g vor
gesehen. D iese besteht aus einem Sprechzim m er 
des H ausarztes, der täglich in den Abendstunden 
unentgeltlich ordiniert, und zw ei M arodenräum en mit 
vier Betten. A u ch  eine Fahrradrem ise befindet sich 
im H ause. Im Tiefparterre liegen die Baderäum e, 
bestehend aus einem Fufsbaderaum , Brausebädern
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und W annenbädern, ferner eine Anzahl von A rb eits
stuben, w o die Leute ihr H andw erk ausüben können, 
sow ie das Gepäckm agazin, das K esselhaus, eine 
elektrisch betriebene Pum pe, ein Desinfektionsofen 
und Lagerräum e. In den Stockw erken sind die 
544 Schlafzellen in 24 Sälen untergebracht. In je 
dem  Schlafsaal entfallen au f einen Logiergast 4 qm 
Bodenfläche und 12 cbm  Luftraum . Jede A bteilun g 
hat eine nach innen aufgehende, verschliefsbare 
Türe, ein D oppelfenster und ist vom  G ang und der 
N achbarkabine durch eine 2 M eter hohe W an d  g e
trennt. A ls  L ager dient ein Eisenbett mit Drahtein
satz und dreiteiliger M atratze. In jedem  Stockw erk 
befinden sich bei den Stiegenaufgängen W aschräum e 
mit je  18 Low oirs, ferner je  zw ei W ärterkabinen

und eine W äschekam m er. D ie Schlafräum e werden 
um 8 U hr abends geöffnet und um 9 U hr vo r
mittags geschlossen. D as G ebäude ist von einem 
Garten um geben, über den Mittelbau des H ochpar
terres befindet sich eine Terrasse. D ie H erstellungs
kosten des Männerheims betrugen für Grund, Bau 
und innere Einrichtung 560000 Kronen. D ie Fre
quenz steigt stetig und die Rentabilität ist eine nor
male. H offentlich denkt man einm al daran, auch 
für ledige Frauen eine ähnliche Zufluchtsstätte zu 
schaffen. Inzwischen beschlofs die Stiftung kürzlich, 
anläfslich des diesjährigen Regierungsjubiläum s des 
Kaisers die Errichtung eines zweiten Männerheims, 
und zw ar in dem arbeiterreichen 17. Bezirk Hernals.

Arbeiterschutz bei der Dampfkesselreinigung.

( S t a u b f r e i e s  K e s s e l r e i n i g u n g s v e r f a h r e n )

V o r  kurzem  ist eine m echanische V orrichtung 
zum A u sklop fen  der mit K esselstein  behafteten K essel 
durch D eutsches Reichspatent Nr. 202568 geschützt 
worden, die ihrer Bauart halber Beachtung verdient 
und mit einer an ihr angebrachten Einrichtung zum 
A bsau gen  des bei ihrem G ebrauche entstehenden 
Staubes einen wesentlichen Fortschritt a u f dem G e
biete des Arbeiterschutzes bedeutet. (Fig. 552.)

Fig. 552.

Sie besteht, wie aus der nebenstehenden Skizze 
ersichtlich ist. in einem mittelst D ruckluft betriebenen 
H am m erw erke bekannter Bauart, bei dem aber die 
zur B ew egun g des H am m ers verw endete L uft nicht 
unm ittelbar ins Freie austritt, sondern durch die Ö ff
nungen 1, 2, 3 in den hohlen Stiel d geleitet wird 
und verm ittels der D üse f  und des Rohres n zum 
A bsaugen des beim A rbeiten mit dem H am m er auf
tretenden Staubes dient. U m  die Saugw irkung zu 
erhöhen, ist das Rohr n am unteren E nde zu einem 
Saugschnabel mit dem K ran ze q um gestaltet, der 
den H am m erstem pel halbkreisförm ig umfafst. D ie

Düse f  ist durch den Schlauch s mit einem doppel
wandigen Staubsacke verbunden, in dem der Staub 
abgelagert wird, während die Luft selbst durch ihn 
hindurch in gereinigtem  Zustand in die K esselluft 
Übertritt.

U m  eine gutachtliche Ä ufserung über diesen 
A pparat gebeteh, m öchte ich zunächst darauf hin
weisen, dafs es w ohl keine weitere A rbeiterkategorie 
gibt, die unter so ungünstigen und gesundheitswidri
gen Verhältnissen ihrer Berufsarbeit obliegen mufs 
wie die Kesselputzer. In einer früheren Abhandlung, 
die in Num m er 15 des laufenden Jahrganges dieser 
Zeitschrift erschienen ist, sind die gew erbehygie
nischen M afsnahmen zum  Schutze der Kesselreiniger 
und die gesundheitsschädlichen Einflüsse ihrer B e
schäftigung bereits erörtert worden, sodafs sich gegen 
wärtig eine eingehende Behandlung dieser Fragen 
erübrigt. H ohe Tem peratur, durch m enschliche A u s
dünstungen, hohen K ohlensäuregehalt und Staub ver
schlechterte L u f t , ungenügende B eleu ch tu n g, das 
Fehlen jedw eder Lüftungseinrichtung und räum liche 
Beschränkung, die eine unbequem e und anstrengende 
K örperhaltung des A rbeiters zur Folge hat, das sind 
die K ennzeichen der Arbeitsstätte dieser Leute. M ö
gen in Saisonbetrieben und in Fabriken mit R eserve
dam pfkesseln einzelne dieser Mifsstände weniger zu
tage treten, weil für die A bkühlun g und Reinigung 
der im G ebrauche gewesenen D am pfkessel ein län
gerer Zeitraum  zur V erfügung steht, in der weitaus 
überwiegenden Zahl aller anderen Fälle sind die 
gekennzeichneten M ängel in drückendem  U m fange
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vorhanden, sodafs man jeder E rle ich teru n g, die 
diesen Arbeitern bei ihrer Berufsarbeit zuteil werden 
soll, ohne V orbehalt zustim m en mufs. Technische 
Mafsnahmen zum Schutze der K esselklopfer sind im 
allgem einen erst w enig im G ebrauche; allerdings darf 
man nicht aufser acht lassen, dafs sie ein gewisses 
Ä quivalent für die schwere, gesundheitsschädliche A r 
beit in den hohen Löhnen haben, die neuerdings 
auch in tariflichen A bm achungen der organisierten 
H eizer und Maschinisten mit den Unternehm ern fest
gesetzt sind. D agegen  ist die Arbeitszeit in der 
R egel sehr lang, was b egreiflich  ist, wenn man in 
Betracht zieht, wie der Fabrikant und die Arbeiter 
betroffen werden, wenn sie durch eine längere Pause 
im Betriebe des D am pfkessels einem Fabrikations
oder Lohnausfalle ausgesetzt sind. So schw ierig in 
den meisten Fällen eine Beschränkung der A rbeits
zeit a u f ein den Zuständen der Arbeitsstätte ent
sprechendes Mafs ist, so finden sich doch in einigen 
Tarifverträgen Vereinbarungen vor, nach denen sie 
für die Kesselputzer nicht mehr als io  Stunden täg 
lich betragen soll. V ielfach  haben sich auch die 
U nternehm er verpflichtet, den Arbeitern beim K essel
reinigen A rbeitsanzüge zu liefern und B adegelegen
heit zur V erfügung zu stellen. D iese Mafsnahmen 
sind gewifs ebenso nützlich und anerkennenswert, 
wie sie von der Einsicht und O pferw illigkeit m ancher 
Unternehm er hinsichtlich der A rbeitsfürsorge ein 
schönes Zeugnis ablegen. Ausreichend sind sie je 
doch nicht. D enn sie gleichen zw ar die Folgen der 
gesundheitsschädlichen Beschäftigung bis zu einem 
gewissen Grade aus, haben aber keinen verbessern
den Einflufs a u f den ungünstigen Zustand der A r 
beitsstätte selbst. A u ch  die besonders für das K e s 
selreinigungsgewerbe erlassenen R eichsgesetze ändern 
nichts hieran. Lediglich die Beschäftigung von K in
dern bei der Kesselreinigung ist v e rb o te n ; im übri
gen wird es den Landesbehörden der einzelnen Bun
desstaaten überlassen, inwieweit sie in dieser H in
sicht V orschriften zum Schutze der A rbeiter treffen 
wollen. Mit besonderer Genugtuung ist daher au f 
die Einführung pneum atischer K lop fh äm m er zu ver
weisen. E s zeigt sich auch hier wieder, dafs die 
Fortschritte der M aschinentechnik, deren leitende 
Grundsätze im m er in einer V erbesserung der A rbeits
m ethode hinsichtlich der M enge und A rt der zu lei
stenden A rbeit zu suchen sind, nicht nur das wirt
schaftliche Interesse der A rbeitgeb er wahren, sondern 
auch damit zugleich den Arbeiterschutz fördern. 
Bringt schon der m echanische K lopfham m er beim 
Kesselreinigen wesentliche V orteile  für den K essel
besitzer durch bessere und schnellere Reinigung der 
mit der Kesselsteinkruste behafteten Kesselw andungen 
mit sich, so wird sich der eingangs beschriebene

A pparat in noch weit gröfserem  Mafse als zw eck
m äfsig und vorteilhaft erweisen, denn es b ed arf w ohl 
keiner besonderen Begründung, dafs durch die B e
seitigung des Staubes aus der K esselluft und durch 
das fortwährende Austreten der gereinigten Frisch
luft aus dem Staubsacke die hygienischen V erhält
nisse im K essel w esentlich gebessert werden, und 
beides einem wirksam en Arbeiterschutz gleichkom m t, 
der zw ar in erster Linie den A rbeitern zugute kommt, 
aber auch im Interesse des Fabrikanten liegt. Denn 
die Erfahrung hat bestätigt, dafs die W irkung eines 
vernünftigen A rbeiterschutzes, m ag er nur in einer 
V erkürzung der Arbeitszeit oder in einer V erb e s
serung der A rbeitsstätte bestehen, eine E rhöhung 
der Produktionskraft des A rbeiters und eine V erb e s
serung seiner Leistungen sein wird. Selbstverständ
lich ist hierbei, dafs bei der Ausdehnungs de A rb e i
terschutzes das rechte Mafs eingehalten wird und ins
besondere auch, dafs er sich an die konkreten V e r
hältnisse anpasse, w ie sie die verschiedenen Lagen 
des A rbeiters und die E igenart des in Frage kom 
menden einzelnen Betriebes darbieten. D iese V o r
aussetzungen sind im vorliegenden Falle  erfüllt. D ies 
geht schon daraus hervor, dafs der A p p arat aus 
Technikerkreisen stammt, die mit den Arbeitern, die 
ihn gebrauchen sollen, in naher Berührung stehen 
und seine H andlichkeit wohl auch gelegentlich selbst 
einm al erproben w erden. U nsere A rbeiterschaft er
blickt zw ar heutzutage ihre vornehm ste A u fg ab e in 
der V erw irklichun g zw eier H auptforderungen, der 
V erkürzung der A rbeitszeit und der E rhöhung der 
Löhne, sie drängt aber auch au f dem G ebiete des 
A rbeiterschutzes, sow eit es sich um m aschinelle V o r 
kehrungen usw. handelt, vorwärts. D iese Mitarbeit 
verdient nicht nur w egen der Aussichten a u f den 
praktischen E rfo lg , sondern auch aus dem Grunde 
besondere Beachtung, weil sie im gem einsam en In
teresse der Unternehm er und A rbeiter liegt und zur 
Förderung eines guten Verhältnisses zwischen beiden 
beiträgt. E s sind daher für die Fabrikanten, die auch 
auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes fortschreiten 
w ollen und den W ünschen und A nregungen aus A r 
beiterkreisen ein gerechtes G ehör schenken, genügend 
Gründe vorhanden, sich der beschriebenen Neuerung 
freundlich gegenüber zu stellen, und zunächst einen 
V ersuch  mit ihr nicht zu scheuen.

W a s die W irkungsw eise der Staubabsaugungs
vorrichtung des patentierten A pparates betrifft, so 
bin ich der M einung —  allerdings ohne hierüber 
praktische Erfahrung zu besitzen —  dafs sie den zu 
stellenden Anforderungen genügen wird. D erartige 
pneum atische K lopfhäm m er arbeiten in der R egel 
mit einem D rucke von m ehreren Atm osphären und 
die verbrauchte Luft verläfst das K olbengehäuse mit
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einem im m er noch so erheblichen D rucke, dafs man 
ihr eine nicht unbeträchtliche Saugw irkung wird Z u 

trauen können. E ine glückliche Lösun g ist m. E . auch 
der Staubsack, da er sich jeder Form  anschm iegen 
und deshalb auch an engen Stellen des K essels g e
braucht werden kann.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum  der Ü b ersch rift  ist der T a g  der 

V eröffen tlichun g im  R eich san ze iger, das D atum  bei der A nm eldu ng 
g ib t  den T a g  der E in reichu ng an.

Patent-Anmeldungen.
1. 10. 08.

Schalungshalter für Massivdecken, bestehend 
aus an den Balken angehängten, die Schalungsriegel tragen
den Haken. —  Wilhelm Zerlin, Düsseldorf, Adersstr. 88. —  
37 e. Z. 5737 —  21. 4. 08.

Reibungskupplung für Maschinen aller Art.
—  Schaerer & Co., Karlsruhe, Baden. —  47 c. Sch. 28 104
— iS- 7- 07.

5. 10. 08.
Reibungskupplung mit Elektromagneten zum 

Aneinanderdrücken ihrer Reibflächen. —  Felten & Guilleaume- 
Lahmeyerwerke, Akt.-Ges., Frankfurt a. M. —  47 c. F. 24346
—  17. xo. 07.

Wurfgeschoss für Rettungsleinen, in dem die 
Rettungsleine so untergebracht ist, dass sie während des 
Fluges ausläuft. —  Charles H. Banks, Norfolk, V. St. A.;
—  65 a. B. 46458 —  18. 5. 07.

Vorrichtung zum Entstauben von Krempeln 
während des Ausstossens mittels Saugluft. —  Arnold 
Kündig-Honegger, Zürich; —  76b. K. 36433 —  24. 12. 07.

8. 10. 08.
Vorrichtung zum Öffnen und Schliessen von 

Schachtverschlüssen an Fahrstühlen. —  Heinrich Bischoff, 
Zabrze, O.-S., Kronprinzenstr. 126.—  35 a. B. 47613 —  
10. 9. 07.

Kupplung für den Antrieb der Nadeltuch
walze von Selbstauflegern für Krempeln und andre Textil
maschinen. —  Oscar Schimmel & Co., Akt.-Ges. Chemnitz.
—  76 b. Sch. 29651 —  9. 3. 08.

12. 10. 08.
Selbsttätige Ausrückvorrichtungfür Maschinen 

zum Prägen und Lochen von Nadelschäften. —  Paul Schnadt,
1. Fa. Friedr. Kaiser & Robert Schnadt, Iserlohn i. W. —
7 e. Sch. 30075 —  21. 9. 06.

Kesselrohrstopfer mit zwei Verschlusskegeln.
—  Dittmann & Wagner, Hamburg. —  13 f. D. 19308 —
2. 12. 07.

Verfahren und Vorrichtung zum mechani
schen Reinigen von Filzen und Filtertüchern der Papier-, 
Pappen- und Zellulosefabrikation. —  Arno Unger, Crimmit
schau i. S. —  55 d. U. 3202 — 23. 9. 07.

Gebrauchsmuster-Eintragungen.
5 .  1 0 .  0 8 .

Vorrichtung zum Zünden von Sicherheits
lampen. —  Frensdorff & Möhlenkamp, Duisburg-Ruhrort.
—  4d. 331 167.

Azetylen - Grubenlampe mit starrem Ver
schlussbügel. —  Azetylenlaternen- u. Metallwarenfabrik 
Kämpe & Thonig, Dresden-Löbtau. —  26b. 351 184.

Augenschutzvorrichtung für Radfahrer u. dgl. 
mit umklappbarem Schutzschirm. — Hubert Richter, Nonnen- 
dämm b. Berlin. —  30 d. 351336.

Schutzfassung für Ziehklingen. —  Alfred Hanelt 
u. Wilhelm Franke, Gardelegen. —  38 e. 351070.

Vorrichtung an Schrotmühlen mit wagerecht 
gelagerten Mahlkörpern zu deren zwangläufigen Ein- und 
Ausrückung. —  Mühlenbauanstalt u. Maschinenfabrik vorm. 
Gebrüder Seck, Dresden. —  50 b. 351233.

Apparat zum Schärfen von Mühlsteinen. —  
G. Adolf Zeidler, Hintergersdorf b. Tharandt. —  50 b. 

35I S 54-
Sicherheitsvorrichtung an den Zuführungs, 

walzen von Leimauftragmaschinen. —  Hermann Schoening- 
Berlin, Uferstr. 5. —  54 d. 351407.
12. 10. 08.

Blasrohr zum Entfernen von Flugasche aus 
Flammrohren, welches mit seinen Düsen ein Ganzes bildet.
—  Keilmann & Völcker G. m. b. II. Bernburg a. S. —  
13 e. 352 483.

Mittels umlegbarer Hebel in Ketten der 
Winden-Tragplatte eingreifende Befestigungsvorrichtung für 
Winden an Gerüstbäumen. —  Weil & Meyer, Ernst Schott 
Nachf., Kirchheim-Deck. —  35 c. 352310.

Staubreiniger zum Reinigen der Zentraldampf
heizungskörper usw. —  Friedrich Riess, Berlin, Auguststr. 91.
—  36 c. 352384. '

Druckfeder als Schutzvorrichtung gegen Rück
schlag der Hölzer bei Kreissägen, Hobel- und Fräsma
schinen u. dgl. —  H. Böger, Ilversgehofen. —  38a. 352 197.

Schutzkapsel für Zahnradgetriebe u. dgl. —  
Gesellschaft m. b. H. Classen & Co., Berlin —  47 a. 352 185.

Kupplungssicherung für Friktions - Schnell
hobelmaschinen u. dgl., bestehend aus einem starren und 
einem nachgiebig lagernden keilförmigen Anschlag. —  
Händel & Reibisch, Dresden. —  49 b. 352164.

Atmungsapparat, bestehend aus einer Maske, 
einem Atmungstornister, dem Luftschlauch zur Verbindung 
des Atmungstornisters mit der frischen atembaren Luft 
und einem Blasebalg. —  Hanseatische Apparatebau-Ge
sellschaft vorm. L. v. Bremen & Co. m. b. H., Hamburg. 
61 a. 351673.

Erteilte Patente
Deutschland

Kl. 81e 1. 201528. —  Hochbahn mit von Hand beweg
baren Förderwagen zum Füllen von Vorratslagern mit 
Massengut. —  Ge b r .  R a n k  in München. (Fig. 553.)

Zum Füllen von Vorratslagern mit Kohle, Erz u. dgl. 
werden vielfach Hochbahnen verwendet, auf denen das 
Fördergut durch von Hand bewegte Förderwagen, die ent
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weder als Kippwagen oder als Boden- oder Seitenentleerer 
ausgebildet sind, nach den einzelnen Lagerräumen geschafft 
wird. Bisher war es mit gewissen Schwierigkeiten verbun
den, die Gleisbrücke, auf welcher der Arbeiter den Wagen 
vorfährt, so auszubilden, dass sich sowohl der Wagen be
quem entleeren lässt als auch der Arbeiter gegen Abstür
zen von der Brücke geschützt ist.

Personalien.
Königlich preussische Gewerbeinspektion.

Die Gewerbereferendare H o l z  aus Stendal, K a c h e  1 
aus Krefeld, D u h m  aus Cöln und Dr. M a u 6 aus Wies
baden sind nach bestandener Prüfung zu Gewerbeassessoren 
ernannt und den Gewerbeinspektionen in Altona, Stettin I, 
Erfurt und Münster als Hilfsarbeiter überwiesen worden.

F>g- 555-

Der neue Schutzhelm ist so ausgebildet, dass sich die 
Schutzkappe mit dem Kopfpolster jeder Kopfform anpassen 
lässt. Zu dem Zwecke ist das mit der Schutzkappe ver

bundene Kopfpolster durch Schlitze a an dem Helm nach 
vorn oder hinten verschiebbar und durch Schrauben c fest
stellbar angeordnet, ohne seine Drehbarkeit nach oben 
und unten zu verlieren. Ausserdem gehen von dem hin
teren Teil der Kappe verstellbare Riemen zum unteren 
Teil des Helmes.

Kl. 13e. 198377. — Vorrichtung zum Ausblasen des 
Wassers aus Dampfkesseln o. dgl. mittels eines im Kessel 
angeordneten Sammelrohres in Verbindung mit einem 
Steigrohr. —  H en ry T a t e  & Sons  Ltd. in London.

(F‘g- 556.)
Die vorliegende Vorrichtung bezweckt zu verhindern, 

dass der Wasserstand beim Ausblasen des veruneinigten 
Wassers unterhalb einer bestimmten Grenze sinkt, sodass 
beispielsweise der Betrieb nicht durch Blosslegen der Feuer
rohre gefährdet werden und somit keine Explosion eintreten 
kann. Zu diesem Zweck mündet das Steigerohr in den 
Dampfraum des Kessels aus und endet das in das Steig-

Fig. 556.

rohr eingeführte Ausblaserohr d unten oberhalb des Tiefst
wasserspiegels. Diese Einrichtung ermöglicht e s , dass 
das Ausblasen des Kessels ohne besondere Aufsicht und 
ununterbrochen erfolgen kann, da beim Ausblasen der 
Wasserspiegel im Kessel nur so weit erniedrigt wird, bis 
das untere Ende des in das Steigrohr eingeführten Aus
blaserohres vom Wasser freigegeben wird. Hinter dem 
Abflusshahn des Ausblaserohres ist eine durchbohrte Platte 
vorgesehen, die nach Bedarf gegen andere Platten mit 
anderen Bohrweiten ausgetauscht werden kann, um die 
Vorrichtung der Menge des auszublasenden Wassers und 
dem jeweiligen Dampfdruck im Kessel anpassen zu können.

Fig. 553-

Um diese Vorteile zu ermöglichen, wird nun bei der 
vorliegenden Bahn das Geländer des Laufsteges als Gleis 
für den Förderwagen ausgebildet, sodass die Entleerung 
des Wagens, der zweckmässig als Seitenentleerer mit Sattel
boden gebaut ist, über das Geländer hinweg stattfinden 
kann. Die Gleisbrücke besteht hierbei aus einem schmalen 
Laufsteg, welcher nur die Breite hat, welche notwendig ist, 
um dem Arbeiter genügend Bewegungsraum zu geben. Der 
Steg ist also nur etwa 0,70 m breit.

Kl. (51a. 199536. — Rauchschutzhelin mit Kopfpol
ster. — Armaturen- und Maschinenfabrik „Westfalia“ Akt.- 
Ges. in Gelsenkirchen. (Fig. 554 und 555.)

Fig. 554-

Für die Schriftleitung rer antwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W ., Paulinenstr. 3. 
Drnck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert S ch u lze , Roitzsch.
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Internationalen Ausstellung für Rettungswesen 1908 zu Frankfurt a. M.
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einem Brande. Ihre Bauart ist einfach, eigenartig und 
so recht dem m odernen Rettungswesen angepafst. A ls 
vor einigen Jahren in der Schw eiz bei einem H otel
brand m ehrere M enschenleben zu beklagen waren, 
erliefs der V orstan d der schweizerischen Erfinder
genossenschaft ein Preisausschreiben an seine Mit
glieder, damit sie einen Selbstrettungsapparat bei 
Bränden erfänden, der folgende Eigenschaften be- 
säfse. E rste n s: D er A pparat mufs so konstruiert 
sein, dafs er sich stets am Fenster befindet. Zw ei
tens : E r darf das H aus nicht verunzieren, sondern 
mufs vielm ehr eine Zierde desselben sein. Drittens: 
er mufs so leicht und handlich sein, dafs er sow ohl 
von Kindern als auch von D am en bedient werden 
kann. D en Preis dieses Ausschreibens gew ann 
H ersche mit seiner Teleskop-Rettungsleiter-Fenster- 
lehne.

E s ist eine bekannte Tatsache, dafs bei Brand
unglücken die U nglücksfälle in Hinsicht au f Gefährdung 
und T od  von M enschenleben sich bereits ereignet 
haben, bevor die Feuerwehr zur Stelle ist. D ies 
trifft in grofsen Städten, besonders aber auf dem 
Lande und in den Bergen zu. Sofortige, gröfsere 
Hilfe ist bei vereinzelt liegenden Dörfern, H öfen so
zusagen ausgeschlossen. Beachten wir ferner noch, 
dafs die Brände sich in erster Linie infolge des L uft
zuges den Treppenhäusern mitteilen und dadurch 
den vom  Feuer bedrängten M enschen den einzigen 
W eg  zur Rettung abschneiden, so wird es uns be-

B a s e l ,  ist nach dem System  J. J. H ersche kon
struiert. Fig. 557 zeigt die Leiter in Benutzung bei

Fig- 557-
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greiflich, dafs hier nur ein Selbstrettungsapparat er
freuliche A bh ilfe  zu schaffen verm ag. D ie neuesten 
grofsen Brände der Schulhäuser in A m erika, die 
Brandkatastrophe der Zelluloidfabrik in W ien, wo 
selbst Personen im ersten Stock verbrannten, weil 
sie nicht ins Freie zu springen wagten, zeigen uns 
am besten, welchen w ohltätigen Nutzen H ersches 
Selbstrettungsapparat gestiftet hätte, w äre er dort 
an den Fenstern angebracht gew esen. E s befiehlt 
der Staat, dafs in den G ängen von H otels und öffent
lichen Gebäuden Feuerlöschapparate angebracht w er
den ; ist es da nicht verw underlich, dafs noch nicht 
G esetze existieren, die den Selbstrettungsapparat an 
allen G ebäuden fordern ? D er I. Internationale K on 
grefs für Rettungswesen hat denn auch einstimmig 
die Resolution gefafst, bei säm tlichen Regierungen 
der W elt die A nregung zu m achen, dafs die B au 
verordnung dahin vervollkom m net werde, zum w e
nigsten bei H ausbauten Selbstrettungsapparate an
bringen zu müssen.

Ein Selbstrettungsapparat kann nur dann seinen 
Z w eck erfüllen, w enn er am Fenster seinen A u fb e 
wahrungsort hat, dam it im Ernstfälle, wenn wütende 
Flam m en das Treppengehäuse vernichten und den 
A u sw eg  ins Freie abschneiden, nicht mehr lange 
gesucht werden mufs. D ie H andhabung von Hersches 
Teleskopleiter ist die denkbar einfachste und sicherste, 
sodafs ein V ersagen  geradezu ausgeschlossen ist. 
D ie Leiter, resp. Fensterlehne ruht verm ittelst Haken 
in seitlichen Ösen. Ein leichtes H ochziehen genügt, 
um den A p p arat herauszunehm en. W ährend die 
K ette am Fensterhaken angem acht wird, hat sich 
schon im U m drehen der Lehne die V erlängerung 
vollzogen , sodafs eine starke, solide Leiter am 
Fenstersims hängt. D ie  Lehne w iegt nur io  Kilo, 
kann also selbst von einem K ind gehandhabt werden. 
E n tgegen ihrer Leichtigkeit besitzt sie eine T ra g 
fähigkeit von 1000 K ilo . Findet sie bei allen Fenstern 
eines H auses A nw endung, so kann man bei Feuer
ausbruch bequem  von einem Stockw erk ins andere 
flüchten oder auch durch V erw andlung der über
einanderliegenden Fensterlehnen in Rettungsleitern 
bis au f den Boden gelangen. Einige Sekunden g e
nügen, um den ganzen Verw andlungsprozefs auszu
führen. Besondere Manipulationen sind nicht not
wendig und ebenso sind auch besondere technische 
Kenntnisse keinesw egs erforderlich. D as T elesk o p 
System  funktioniert an und für sich tadellos und 
einem V ersagen ist auch in der W eise  entgegen g e
arbeitet worden, dafs M aterial verw endet wird, w el
ches nicht rostet. V ielen  scheint zw ar die T elesk op 
leiter zu w enig Stabilität zu haben. E s ist aber in 
Betracht zu ziehen, dafs sich die Leiter so schon 
ziem lich fest an die M auer lehnt und dies noch in

höherem  G rade, wenn sie belastet ist. A m  treffend
sten w iderlegte während des I. Internationalen K o n 
gresses für R ettungsw esen zu Frankfurt a. M. den 
Zw eifel nicht genügender Stabilität der Leiter Seine 
E xzellen z von Lovonius, A dm iral der deutschen 
Marine. E r führte dazu noch folgende W orte  aus: 
In seiner vierzigjährigen T ätigkeit zur See sei ihm 
noch nie vorgekom m en, dafs ein Matrose von der 
Strickleiter herunter gefallen w äre, obw ohl die R e
kruten schon in den ersten T agen, also in ihrer un
geübtesten Zeit, schw ierige Kletterübungen machen 
müfsten. Im w eiteren führt er a u s : es sei undenk
bar, dafs bei Feuersausbruch D am en oder Kinder, 
wenn sie das Feuer im R ücken sehen, sich nicht 
auf die Leiter wagen sollten.

D ie Teleskopleiter hat 4,20 m L än ge. Sie ist 
dem nach ausreichend von einem Stock zum ändern, 
Ihre Konstruktion erlaubt sogar eine Län ge bis zu
20 m, w elcher V o rteil speziell bei Fabrikgebäuden 
in Betracht kom m en dürfte. W ertvolle  A nerken 
nungen wurden dieser Erfindung gezollt, in Antw erpen 
Ehrendiplom  mit goldener M edaille, in Madrid E hren
kreuz, und liefern den Bew eis, wie sehr H errsches 
T eleskopleiter berufen ist, bedrängten M enschen un
schätzbare D ienste zu leisten. —

Beim  A usbruche von B rän d en , nam entlich im 
Beginn der entstehenden F euersgefahr, leisten die 
Feuerlöschhandapparate gute D ienst? und sind g e 
eignet, wenn sie rechtzeitig in G ebrauch genom m en 
werden, die Feuersgefahr zu beseitigen und au f diese 
W eise unm ittelbar zur Rettung der gefährdeten 
M enschheit beizutragen. D urch den riesigen A u f
schw ung in der M otorbauindustrie ist ein erhöhter 
V erbrauch von feuergefährlichen Flüssigkeiten, als 
Benzin, Spiritus, Petroleum  u. a. eingetreten und da
mit sind auch die Brandgefahren verm ehrt.

D en damit verbundenen Gefahren läfst sich am 
besten begegnen , wenn unm ittelbar nach dem E n t
stehen des Brandes das L öschw erk einsetzt. D iesen 
Zw eck erreicht man durch den G ebrauch von Feuer- 
lösch-Handapparaten. Indessen sind nicht alle solche 
Apparate g eeign et, wirksam en Schutz auch gegen 
brennende feuergefährliche Flüssigkeiten zu bieten.

D er von der W e s t f a l i a ,  A rm aturen - und 
M aschinenfabrik A . G., Gelsenkirchen, in den V e r 
kehr gebrachte Feuerlösch-H andapparat „ P e r k e o “ 
(Fig- 558 und 559) verw endet zum L öschen einen 
dichten, kohlensäurehaltigen S c h a u m , der spezifisch 
noch leichter ist als feuergefährliche Flüssigkeiten.

Infolgedessen deckt die löschende Schaum m asse 
die brennenden Gegenstände in grofser O berfläche zu 
und schneidet die Luftzufuhr ab, so dafs der Brand 
erstickt wird. D ie  gleichzeitig aus der Schaum m asse
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D er A pparat ist selbst sehr einfach gebaut und 
ist auch bei Inbetriebsetzung nicht von äufseren 
m echanischen V orkehrungen abhängig.

E s m ag bei dieser G elegenheit noch darauf auf
merksam gem acht w e rd en , dafs die Fabrikate der 
„W estfa lia“ in der gem einsam en Ausstellung der 
„W estfalia“ und „O x y g e n ia “ G. m. b. H., B e r l i n ,  
S c h i f f b a u e r d a m m  15, gezeigt werden.

A b er ebenso wichtig, wenn nicht w ichtiger wie 
den einzelnen M enschen vor U nfall zu schützen, ist, 
die vom  U nglück betroffenen zu transportieren, dafs 
ihnen H ilfe geleistet werden kann. Einen ernsten, 
fast ängstlichen Eindruck müfsten die vielen ausge
stellten Bahren und K rankenw agen dem phantasie
begabten Beschauer gewähren, wenn nicht die Freude 
der Erkenntnis in ihm leuchten könnte, wie wohltätig 
den U nglücklichen gedient wird, zu deren H ilfe
leistung die meisten Errungenschaften der Technik 
und W issenschaft ihre A nw endung finden. V ie l b e
deutende Firm en des In- und Auslandes haben die 
A usstellung in reicher V ielfältigkeit mit ihren der
artigen Erzeugnissen beschickt. Bahren sind in hun
dertfachen Ausführungen im H andel. A lle  tragen 
sie ihr eigenes G epräge , obw ohl sie nach der 
Grundidee, leicht, handlich, tragbar, zusam m enlegbar, 
desinfizierbar zu sein, konstruiert sind. D ie A r m a 
t u r e n -  u n d  M a s c h i n e n f a b r i k ,  W e s t f a l i a ,  
A.  G., G e I s e n  k i r  c h e n , hat eine Eigenart einer 
Bahre, ein sogenanntes Schleifbrett. W ie  aus den 
Abbildungen 560 und 561 hervorgeht,sind diese Schleif
bretter mit einem Sauerstoffapparat ausgerüstet, der 
aus einer Sauerstoffflasche mit Reduzierventil, M ano
meter, A tm ungsbeutel, Schlauch und M aske besteht.

560.

D ie Maske ist mit einem Atm ungsventil versehen, 
w elches ein freies A usatm en erm öglicht, ein Einatm en 
der giftigen G ase aber verhütet. D ie Hauptteile des 
Apparates, wie Sauerstoffflasche, Reduzierventil und 
Manometer, sind so angeordnet, dafs sie zwischen 
den Beinen des Verunglückten liegen und daher den 
R aum bedarf nicht vergröfsern. Nachdem  der V e r 
unglückte au f das Schleifbrett gelegt und das Ventil

freiwerdenden Kohlensäuregase erhöhen die L ö sch 
w irkung der Schaum m asse ungemein.

D ie  V erw endung der Schaum m asse erm öglicht 
daher auch das A blöschen von brennenden f e u e r 
g e f ä h r l i c h e n  F l ü s s i g k e i t e n ,  w as mit den 
bisher gebräuchlichen Feuerlösch-H andapparaten, die 
mit Chem ikalien versetztes W asser zum Löschen be
nutzten, nicht m öglich w ar, weil W asser spezifisch

A ls  gröfser V o rzu g  des Feuerlösch - H andappa
rates „ P e r k e o “ gilt insbesondere, dafs die beim  
G ebrauch des A pparates ausspritzende Schaum m asse 
volum etrisch annähernd das S e c h s f a c h e  der 
F üllung beträgt. D ie A pparate haben aufserdem  im 
V erhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit aufserordent- 
lich handliche Form  und bilden in ihrer vornehm en 
A ufm achun g einen Schm uck für jeden Raum.

schw erer ist als Benzin, Petroleum , Ä ther etc. D ie 
L öschm asse hält sich oben auf der leichteren F lüs
sigkeit nicht, sondern sinkt in dieser unter und ist 
dann zum Löschen verloren.

D afs der A pparat in gleicher W eise auch zum 
L ösch en  von anderen Bränden vorzüglich V erw en 
dung finden kann , b edarf kaum noch der Erwäh-

Fig.

Fig. 558. Fig. 559-
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der Sauerstoffflasche geöffnet worden ist, wird ihm 
sofort die M aske um gelegt. E s steht dem V erun
glückten alsdann der zum A tm en nötige und zugleich 
wiederbelebend wirkende Sauerstoff zur Verfügung, 
während ein weiteres Einatm en der giftigen Gase 
verhindert wird. D er Rettungsm ann ist vollständig 
unabhängig von dem V erunglückten, sobald letzterer 
mit dem Sauerstoffapparat des Schleifbrettes verbun
den ist; er kann denselben an O rt und Stelle liegen 
lassen, um nach weiteren V erunglückten zu suchen 
oder, falls es erforderlich ist, um Beistand zu holen. 
D as Schleifbrett „W estfa lia“ erm öglicht einen sicheren 
Transport des Verunglückten unter den schwierigsten 
V erh ä ltn issen , wie es bei zu Bruch gegangenen 
Strecken in Bergw erken etc. vorkom m t. E s kann 
entw eder von zw ei Männern getragen oder von einem

tungswesen ungeteilte Anerkennungen. E r ist in 
seinen inneren Einrichtungen nach A ngaben  ärzt
licher Autoritäten,, w elche sind: Dr. W . von Oet- 
tingen, W ilm ersdorf-Berlin und Generalarzt D r .  d e  
M o o i j ,  H a a g ,  H olland, ausgeführt. D as elektrische 
Fahrzeug eignet sich deshalb vorzüglich  als K ran ken
wagen, weil es stofsfrei anläuft, stofsfreien G eschw in
digkeitsw echsel hat, keinerlei Feuersgefahr hervorruft 
und ohne Ankurbeln jederzeit dienstbereit ist. E s 
läuft bei V erw endung direkt gekuppelter Motoren 
absolut geräuschlos und hat aufserdem noch folgende 
Son d ervorteile:

a) D er Vorderradantrieb erm öglicht neben sicher
stem L a u f auch au f schlüpfrigen Strafsen die 
A nbringung von Geräten und Verbandskasten 
hinten unter dem W a g e n ; eine Infektion der-

Fig. so i.

Mann hinter sich hergeschleift oder gezogen werden 
und gestattet, da der Verunglückte festgeschnallt ist, 
ein Herunterlassen in Schächten, Überhauen und 
dergl. sowie jeden nur m öglichen Transport, was bei 
V erw endung der üblichen Tragbahren ausgeschlos
sen ist.

So ll der Transport V erunglückter oder kranker 
M enschen per W agen stattfinden, so kom m t heute 
im mer mehr das Elektrom obil in Betracht. D as 
K rankenautom obil von G o t t f r i e d  H a g e n ,  K a l k  
b e i  K ö l n  zeigte, wie die Firm a ihrem elektrischen 
Krankentransportw agen ein elegantes und nicht den 
K rankenw agen verratendes Ä ufsere zu geben ver
m ag. D er zu Frankfurt a. M. ausstellig gew esene 
W agen fand denn auch bei sämtlichen anwesenden 
M itgliedern des Internationalen K ongresses für Ret-

selben durch ansteckende K ran ke ist som it aus
geschlossen,

b) die W agen klappe kann direkt als O perations
tisch dienen,

c) das W ageninnere enthält keinerlei Fugen oder 
scharfe E cken, die Fenster und Türen sind zum 
A u fk lap p en  und durch Gum m idichtung fast 
luftdicht versch liefsb ar; der W agen  ist daher 
leicht, sicher und billig auch mit gasförm igen 
Desinfizienten zu desinfizieren,

d) das Einbringen beider Bahren, auch das der 
oberen,, ist leicht und sicher durch 2 Mann zu 
bewirken.

D er W agen  besitzt folgende Bahreneinrichtung. 
D er Rahmen der Bahre ist aus leichtem und doch sehr 
starkem Mannesmannrohr hergestellt; die Langträger
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Fig. 563-

Federung des Kranken. D er B ezug der Bahre ist ein 
einfacher Stoffschlauch ohne Metall- und Lederteile, 
der für den Transport auf engen Treppen, Fahrstühlen 
oder K ranen (Verladung aus oder in Schiffe) mit an
genähten Bindelappen und nach Generalarzt Dr. C. 
van Mooij mit A chsel- oder Schenkelriem en, sowie 
verschiebbarem  K opfkissen  versehen sein kann, um

sehen. Ersterer hat die Einrichtung zum Ein- und 
Ausladen der Bahre durch die rechte Seitenwand, 
denn diese ist zum A u fk lap p en  von oben nach 
unten bestim m t und bleibt in w agerechter Richtung 
fest stehen. E in  anderer W agen derselben A rt wird 
durch die Rückw and unter gleichem  V organ g, wie 
eben gesagt, be- und entladen. W ährend diese

*

lassen sich teleskopartig auseinander ziehen. Beim  
Einbringen des Kranken wird zunächst die Bahre 
a u f die hintere K lapp e niedergesetzt, dann die T rä
ger ausgezogen und ihre Enden au f die federnden H a 
ken an der inneren V orderw and des W agen s einge
hakt. D as K opfende der Bahre legt sich hierdurch 
in einen Bügel, durch dessen H ochklappen die Bahre 
mit dem Kranken gehoben und die Langträger inein-

auch senkrechten Transport der K ranken zu gestat
ten. D ie D . R. P. a. Bahre kann selbstredend auch 
bei jedem  anderen Transportm ittel (Eisenbahnwagen) 
angewandt werden. D ie K lappbank des W agen s 
wird bei der Desinfektion herausgenom m en.

Mit der H erstellung von Krankentransportw agen 
für Pferdebespannung oder Handbetrieb befafst sich 
seit zehn Jahren die Firm a B e r n s t e i n  &  E n k e ,  
B a r m e n  und liefert auch in eleganter, solider 
Konstruktion Krankentransport-Autom obile für B en
zin- oder elektrischen Betrieb. D ie Krankenw agen 
sind in den verschiedensten Form en gehalten, ent
weder als Landauer, Coupe oder Om nibus und ent
sprechen in ihren inneren Einrichtungen den weit
gehendsten Anforderungen, die der m oderne K ran
kentransport stellt. Für den Handbetrieb finden die 
bekannten einfachen zw eiräderigen Transportw agen 
mit geflochtenem  K orb oder Segeltuchschutzhülle 
versehen, ihre Verw endung. Neben diesen sei eine 
gesetz-amtlich geschützte Spezialität der Firm a er
wähnt, die unter dem Nam en „ A s r a “ als fahrbare 
Transportbahre im H andel ist. Fig. 562. Ihre K o n 
struktion ist eigenartig praktisch, sodafs sie den 
Kranken sanft und stofsfrei befördert bei leichter 
Fahrbarkeit; auch kann ihre Be- und Entladung 
durch nur eine Person vor sich gehen.

Landauer- und Coupe - Krankentransportw agen 
sind mit einer Tragbahre und zw ei Sitzplätzen ver-

Fig. 562.

ander geschoben w erden, bis die Bahre in der rich
tigen L ag e  angekom m en ist, in der sie durch eine 
Schnappfeder selbsttätig arretiert wird. Seile, Rollen, 
F laschenzüge Schienen und Stützen im W agen , die 
im Betriebe unsicher und schw er zu desinfizieren sind, 
fallen fort, die gan ze Einrichtung ist betriebssicher 
und gew ährt zugleich  eine angenehm e und weiche
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W ag en  mit einer Bahre und zw ei Sitzplätzen ihren 
Zw ecken dienen, ist der Om nibus mit zw ei Bahren 
und drei bis vier Sitzplätzen versehen. Ferner kön
nen die Sitzplätze mit nochm als zw ei Bahren ver
tauscht werden, sodafs sich hier Raum  im Bedarfs
falle für vier K ranke bietet. D ieser U m stand ist 
speziell für gröfsere Berg- und H üttenw erke sehr 
wesentlich. D ie  Tragbahren im Om nibus sind über
einander angebracht und stehen au f einem in Spiral
federn hängenden Gestell, das an der D e ck e  des 
W agen s befestigt' ist. D iese Tragbahren sind mit 
Rollen versehen und laufen au f Eisenschienen. D ie 
Sitze des W agen s sind zum  A ufklap pen eingerichtet 
und herausnehm bar, damit eventl. vier Bahren im 
Innern des W agen s Platz finden können.

A bbildun g Fig. 563 veranschaulicht die Speziali
tät eines Landauers m it Beladung von der Seiten
wand, und Fig. 564 einen an der Rückw and zugäng
lichen Coupew agen.

derart, dafs nur noch mit gröfster V orsicht und erst 
dann, wenn eine ersichtliche Gefahr für das Rettungs
boot ausgeschlossen erscheint, das Rettungswerk fort
gesetzt wird. D afs durch verzögerte Rettungsarbeiten 
häufig Schiffbrüchige über B ord gespült werden, ist 
leider der Fall, wie auch bei der „B erlin“ am H oeck 
van Holland.

Ist ein D am pfer mit der patentierten V orrichtung 
genannter Firm a versehen, so ist es den Rettern, 
solange sich ein D am pfer überhaupt zu halten ver
m ag, also beim  stärksten Sturm und Schneetreiben, 
m öglich, bis au f einige M eter an das gestrandete 
Schiff heranzufahren und das Rettungswerk zu b e
ginnen, ohne mit dem Sch iff in Berührung zu kom 
men. W ährend der Rettungsdam pfer in einer ge
wissen Entfernung gehalten wird, werden die Schiff
brüchigen mittels Rettungskorb herübergeholt. D er 
mit genannter V orrichtung versehene D am pfer wird, 
wenn die örtlichen Verhältnisse es gestatten, mit

U nd jetzt sei noch der patentierten Vorrichtung 
zur Rettung aus Seenot, einer Erfindung der Firma 
W i l h e l m W i n s c h e r m a n n , M a i n z ,  Erwähnung 
getan, die in ihrer V orzüglichkeit erfreuliche Hilfe 
den M enschen zu leisten verm ag, die a u f  einem ge
strandeten Schiffe allzufern vom  nahen U fer ihren 
Untergang vor A u gen  haben. W ird  näm lich bei 
Sturm ein Schiff gegen eine K üste getrieben, wie 
dies bei der „B erlin“ der F a ll war, dann ist die 
Rettung a u f dem Schiff verbleibender Personen sehr 
oft nur mit gröfster Gefahr, häufig aber auch gar nicht 
m öglich. D ie vorhandenen R ettungsboote und Dam pfer 
verm ögen bei hohem  Seegang sich nicht dem ge
strandeten Schiffe soweit zu nähern, dafs eine Ü ber
holung der Schiffbrüchigen m öglich wäre, ohne an 
der Seite oder B ug desselben zu zerschellen. In 
diesem  F all müssen nicht nur die Retter ihr Leben 
riskieren, sondern es wird auch die übrigen Mann
schaft abgeschreckt. Solches V orkom m nis wirkt

einem Drahtseil, das an einem A n k er befestigt ist 
und von dem Rettungsdam pfer selbst in genügender 
Entfernung ausgew orfen wird, verbunden.

D ie V erbindung kann a u f verschiedene W eise  
geschehen, je  nachdem  die L ag e  des gestrandeten 
Schiffes und die Entfernung vom  Strande dies b e
dingen. Befinden sich in der Nähe Pfähle, Bäum e 
oder sonstige Befestigungsgegenstände, so bedient 
man sich eines mit künstlichem  W indfang versehenen 
Schwim m körpers (nach Konstruktion der Firm a 
W . W inscherm ann, Mainz), der mit Leichtigkeit von 
den sich am Strande befindlichen M annschaften auf
gefischt wird. D ieser Schw im m körper wird mit dem 
E nde eines schwim m baren dünnen Seiles versehen 
und über Bord gesetzt. W ährend derselbe von dem 
bei schwierigen Rettungsarbeiten stets herrschenden 
landeinwärts gerichteten W inden dem U fer zuge
trieben w ird, verbleibt der Rettungsdam pfer a u f 
gleicher H öhe, dam it das daran befindliche Seil in
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gerader Linie und nicht etwa in einem Bogen das 
U fer erreicht. D er D am pfer wird während dieser 
O peration sich so weit dem U fer nähern, als es die 
W assertiefe erlaubt, um die V erbindung mit dem 
Strande zu erleichtern. H at der Schw im m körper 
das U fer erreicht, so wird die daran befindliche Leine 
durch ein der Gröfse des Rettungsdam pfers und 
Stärke der M aschine entsprechendes Drahtseil aus
gew echselt.

Ist die Beschaffenheit der K üste eine derartige, 
dafs ein m itgeführtes unversinkbares Rettungsboot 
das U fer bis a u f K niehöhe erreichen k a n n , dann 
kann der Stahltrofs durch dieses direkt an Land g e
bracht werden. D as m itgeführte Rettungsboot ist mit 
diversen Seiltrom m eln ausgerüstet, w ovon jede etwa 
200 bis 300 m D rahtseil aufgew ickelt hat, das un
gehem m t abrollt, wenn das B oot nach dem U fer 
segelt. E s ist ratsam , sich m ehrerer kurzer Seile 
zu bed ien en , statt eines lan ge n , damit das zeit
raubende V erbringen des unnötigen Seiles am Lande 
verm ieden bleibt. Ist die V erbindung mit dem 
Strande oder mittels A n ker hergestellt, dann nähert 
sich der Rettungsdam pfer, W ind, Ström ung, Sand
bänke beachtend, dem • gestrandeten Schiffe, w obei 
der Stahltrofs straff angezogen wird, um nötigenfalls 
an der U nfallstelle eine Entfernung von 3 bis 5 m 
zw ischen Rettungsdam pfer und dem gestrandeten 
Schiffe einhalten zu können. D er Stahltrofs selbst 
läuft über eine an dem Schleppbock angebrachte 
Rolle, die sich in der Mitte des Rettungsdam pfers 
befindet und dann durch eine Trofsklem m e von star
ker Federkraft, die nach M öglichkeit Stofs und Ruck 
des B ootes verhindert. D as a u f dem Rettungs

dampfer verbleibende Drahtseil wird von einer D am pf
winde getragen und kann nach Belieben nachgelassen 
und angezogen werden. D er Rettungsdam pfer, dessen 
T iefgan g in keinem V erhältnis zu dem gestrandeten 
Seeschiff steht, findet an der Landseite, also der 
W indrichtung entgegengesetzter Seite W asser g e
nügend, um die R ettung, wie eben beschrieben, 
auszuführen.

D ie Ü berholung der Schiffbrüchigen geschieht 
mittels Rettungskorb, der an bew eglichem  Spriet 
des an der Spitze des D am pfers stehenden Mastes 
getragen wird. D er M ast besitzt eine Konstruktion, 
dafs der Rettungskorb den Schw ankungen des R et
tungsbootes nur in ganz geringen Mafsen ausgesetzt 
ist. D er D am pfer selbst erhält durch die M ahl
strömungen der Schiffsschraube die nötige L enkbar
keit und kann die K reisbew egun g um den Befesti
gungspunkt gegenüber dem gestrandeten Schiffe aus- _ 
führen, ohne auch nur im geringsten Gefahr zu 
laufen, mit derselben in Berührung zu komm en. D a 
die deutsche Küste, mit A usnahm e einiger Stellen, 
wie bei Neukuhren, Karw enbruch und der Spitze 
von Rügen Steine z e ig t , die das Verbringen des 
Drahtseiles behindern dürften, sonst aber durchw eg 
sandig ist, kann mit eben beschriebenem  Rettungs
boot bei stärkstem  Sturm und Schneetreiben mit 
ganz geringer Gefahr operiert werden. Sind die 
Rettungsm annschaften mit dem D am pfer und seiner 
Vorrichtung betraut, dann ist jed e Gefahr für die
selben ausgeschlossen und D am pfer oder Bugsier
boot kann mit der V orrichtung versehen werden, 
ohne dafs seine bisherigen E igenschaften beeinträch
tigt würden.

Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz.
Von L e o p o 1

D ie  Delegiertenkonferenz der Internationalen V e r
einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, w elche vom
28.— 30. Septem ber d. Js. in Luzern tagte, war reich 
b eschickt von den nationalen „Sektion en “ dieser 
V erein igung sow ohl als auch von den Regierungen, 
w elche die V erein igung und ihr Basler A rbeitsam t 
subventionieren. Neben einer kleinen A nzahl von 
der in der B ew egung stehenden tüchtigen Frauen —  
Mrs. Nathan, Mrs. K elley, M m e1 Juillerat, Mifs Sän
ger usw. —  sah ich hier viele bedeutende Sozialre
form er: Frh. v. Berlepsch, Prof. Francke, Prof. Som 
m erfeld, Julius O fner, Prof. P hilippovich , Heinr. 
Scherrer, A drien Lachenal, Raoul Jay, Montemartini, 
K euter, Prof. O liver, den früheren Handelsminister 
Millerand usw. D ie  Vereinigten Staaten waren zum

d K ä t s c h e r .  ,

ersten Mal offiziell vertreten. D er berühm te russische 
Professor und Politiker M axim K o valew sk y  erzählte, 
dafs zur nächsten Konferenz (Lugano 1910) die rus
sische Regierung bereits einen offiziellen Delegierten 
entsenden werde.

Ü ber die Fortschritte des internationalen A rbeits
amtes erfuhr man u. a., dass seit Jahr und T a g  neben 
der deutschen und französischen A u sgabe des m onat
lichen „B ulletin“ auch eine englische erscheint, die 
von der V ereinigung mit etwa 6000 Fr. jährlich unter
stützt werden wird; ferner, dafs das von Prof. Stefan 
Bauer geleitete A m t jetzt mit 152 selbständigen sozial
politischen Verw altungen in unm ittelbarem  Verkehr 
steht. „E inem  W unsche der französischen Sektion 
nach Veröffentlichung der T itel der gegenw ärtig in
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allen Ländern in K raft stehenden A rbeiterschutzge
setze beabsichtigt das A m t“ , wie es im G eschäfts
bericht heisst, „in V erbindung mit der V eröffentlichung 
synoptischer Übersichten nachzukom m en. D as In
teresse an solchen Tabellen ist auch in wissenschaft
lichen und Verwaltungskreisen ungemein gestiegen.“ 
D as A m t bezieht jetzt nicht weniger als 277 Fach- 
und andere Blätter und die Zahl der amtlich erteilten 
A uskünfte hat sich gegenüber der letzten Tagungs
periode (1904— 06) mehr als verdoppelt (1906— 08: 
73);  die Zahl der pensionsfähigen Beam ten ist auf 
zehn gestiegen.

A u s dem der D elegiertenversam m lung erstatteten 
Bericht über die Tätigkeit der „V erein igun g“  selbst 
wäre vor allem  folgendes hervorzuheben: Schon viele 
Parlam ente haben die „B erliner Konventionen“  betr. 
V erb otes der Nachtarbeit der Frauen genehm igt und 
die meisten übrigen werden es zw eifellos bald tun. 
D ie  A blehnung durch die schwedische Volksvertretung 
entgegen der dringenden Befürw ortung der Regierung 
rührt daher, dafs in Schweden die Nachtarbeit ohne
hin sehr selten ist und dafs die dortigen radikalen 
Frauenvereine eine Petition um W ahrung der A rbeits
freiheit der Frauenw elt eingereicht hatten, die keine 
Lust habe, gegen die Nachtarbeit oder sonstwie ge
schützt zu w erden. D iese V erein e behaupteten, dafs 
infolge der E rlassung des V erbots für Frankreich 
die 5000 M ädchen, die in den Pariser Buchdruckereien 
mit Nachtarbeit beschäftigt waren, ihre Stellen ver
loren und der Prostitution anheimfielen. D aran ist 
aber nach amtlicher M itteilung des Parisers Berufs
syndikats kein wahres W ort. Man läfst einfach die 
M ädchen tagsüber arbeiten und die Nachtarbeit von 
Männern besorgen. Und anstatt dafs, wie die Sch w e
dinnen befürchten, die w eibliche A rbeit in dieser 
Industrie infolge jenes V erbots abgenom m en hätte, 
hat sie seit Erlassung des letzteren um ca. 40 Pro
zent zugenom m en. In der D ebatte über diesen G e
genstand bestätigte ein französischer Textil-Industri
eller, dafs er, früher ein A nhän ger der weiblichen 
Nachtarbeit, sich durch die günstigen Folgen des 
V erbotes in einen Gegner verw andelt habe; es sei 
nicht nur keine V erringerung der A nzahl der in der 
Textilindustrie angestellten M ädchen und Frauen ein
getreten, sondern auch die Nachtarbeit der Männer 
habe aufgehört, da die m ännliche A rbeit mit der 
weiblichen zusam m enhängt und ohne diese nicht ge
m acht w erden kann. D as w äre ja  ein fam oser Fort
schritt und F ingerzeig in der Richtung der Beseitigung 
der N achtarbeit überhaupt ! Ü brigens beschlofs die 
Konferenz, die schwedische Regierung zu bitten, in 
ihren Bem ühungen um die Einführung des V erbots 
fortzufahren.

A u f  der G enfer D elegiertenversam m lung (1906)

der „V erein igun g“ war dem A rbeitsam t die A u fg ab e 
gestellt worden, ein Enquete über den M a x i m a l 
a r b e i t s t a g  anzustellen. D iese im G ang befindliche 
U ntersuchung umfafst einerseits die Zusam m enstellung 
vorhandenen gedruckten Materials über die W irkungen 
der V erkürzung der A rbeitszeit, anderseits neue E r
mittlungen über die tatsächliche D auer der A rb eits
zeit und die Schichteneinteilung in ununterbrochenen 
Betrieben. E s wird noch längere Zeit dauern, bis 
die E rgebnisse in Gestalt eines vollständigen Berichtes 
vorliegen werden. In G en f w ar beschlossen worden: 
„D ie  Festsetzung eines M axim alarbeitstages ist von 
hohem  Interesse für die Erhaltung und Förderung 
der physischen und geistigen K räfte der A rbeiter 
und Angestellten. Nebst den durch die Anstrengungen 
der Berufsorganisationen bereits erzielten oder noch 
zu erzielenden E rfo lgen  ist das Einschreiten des G e
setzgebers notwendig, um die allgem eine Festlegung 
eines M axim altags zu erm öglichen.“ In Luzern wurden 
folgende Beschlüsse angenom m en:

„1. D ie M axim alarbeitsdauer aller weiblichen 
A rbeiter, die der Berner N achtarbeitskonvention 
unterworfen sind, ist durch internationale V erein 
barung au f 10 Stunden zu beschränken. D ie E in 
führung dieses gesetzlich festzulegenden M axim al
tages hat allm ählich zu geschehen. —  2. S peziell in 
der Textilindustrie ist der gleiche M axim altag von
10 Stunden auch für die m ännlichen A rbeiter suk
zessive einzuführen. —  3. Für säm tliche in K ohlen
gruben „unter T a g “ beschäftigten A rbeiter ist der 
achtstündige M axim altag einzuführen. D as Bureau 
der „Internat. V erein igun g“ wird beauftragt, eine 
Kom m ission einzusetzen, die den technischen B egriff 
der Achtstundenschicht festzustellen hat, d. h. ob 
diese Schicht die Zeit der Ein- und A usfahrt ein- 
schliefsen soll oder nicht; ersteres ist allgem ein an
zustreben. —  4. W alzw erke, Eisen- und Glashütten 
b e tr .: D as A rbeitsam t wird angewiesen, das v o r
handene M aterial durch weiteres Studium zu ergänzen. 
D ie Regierungen sollen bew ogen werden, über die 
Arbeitszeit in diesen Industrien Erm ittelungen anzu
stellen. D ie „Sektion en“ der einzelnen Länder sollen 
Sachverständigengutachten über die beste A rt der 
R egelung der Arbeitszeit in diesen Industrien ein
h olen “ .

W ie  in diesem Punkte, w ar die Luzerner T a g e s
ordnung in säm tlichen dieselbe wie au f der D elegierten
versam m lung von 1906. D ie  längste und lebhafteste 
D iskussion drehte sich um die gew erbliche N acht
arbeit der Jugendlichen. D e r in G en f vor zw ei Jahren 
eingesetzte'Fachausschufs tagte vom  25. bis 26. Sep-

I tem ber in Basel, dem Sitze des Internationalen Arbeits-
1 am tes; aus seinen w ichtigen Beschlüssen sei folgendes 
| m itgeteilt: D er A usschufs überläfst der Leitung der
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V erein igung die W ahl des Zeitpunktes, an dem sie 
die R egierungen um ein einschlägiges internationales 
Ü bereinkom m en bitten will. D er Spezialausschufs 
soll bis zu jenem  Zeitpunkt bestehen bleiben, um 
w eiteres Fachm aterial zu sam m eln und zu verarbeiten. 
Grundsätzlich ist die Nachtarbeit jugendlicher Personen 
in gew erblichen Betrieben bis zum 18. Jahr m öglichst 
allgem ein, bis zum  14. vollständig zu verbieten. 
Ü bergangsm äfsige A usnahm en sind zulässig: bei 
höherer G ew alt; unter gewissen Garantien in der 
G lasschm elzerei; wenn es sich bei Stoffen, die dem 
raschen V erderben ausgesetzt sind, um die V erhütung 
von V erlusten handelt. D ie  G ew erbeaufsicht sollte 
s t r e n g  durchgeführt werden. D ie Nachtruhe soll 
m indestens 11 Stunden dauern und jedenfalls in die 
Zeit zw ischen 10 abends und 5 m orgens fallen.

T rotz vieler O pposition wurden diese A n träge 
im grofsen ganzen angenom m en. D ie meisten A m en d e
ments (z. B. Ausdehnung der Nachtruhe a u f die 
Z eit zw ischen 9 abends und 6 morgens) fanden keine 
Zustim mung, w ohl aber einige, darunter dasjenige 
D r. Ofners (W ien): „M an mufs das V erb o t der N acht
arbeit bis m i n d e s t  e n s zur V ollen dun g der gesetz
lichen Schulpflicht ausdehnen, also je  nachdem  bis 
zum 14. oder 16. Leben sjahr“ , und der A n trag  des 
Pariser P rofessor Jay: „D ie  Versam m lung legt W ert 
darauf, zu betonen, dafs die N achtarbeit der Kinder 
gesetzlich geregelt w erden sollte, solange sie nicht 
ganz verboten ist. Sie bleibt ein Mifsbrauch, der 
unter keinen Um ständen geduldet werden darf. D ie 
Landessektionen unserer V ereinigung sollten nach 
K räften  auf die A bschaffung hinarbeiten. “ K o va lew sk y  
w arnt vor der D ehnbarkeit des A usdruckes „höhere 
G ew alt“ , der viel B etrug und W illkür zulasse. Frau 
F lorence K elley  (N ew york) em pfiehlt die A nw endung 
von  M aschinen als Ersatz der jugendlichen N acht
arbeit, wie das in den Vereinigten Staaten dort, w o 
diese Nachtarbeit verboten ist, schon seit längerer 
Z eit der Fall sei. H auck erklärt, dafs in der öster
reichischen Glasindustrie die Nachtarbeit von Jugend
lichen unerläfslich sei und man daher hier eine A u s
nahm e machen m üsse; O fner widerspricht dem aber 
mit E rfolg.

B ezüglich des Punktes „V o llzu g  der A rbeiter
schutzgesetze“ fafst der Luzerner T a g  nachstehende 
B eschlüsse: „D a s A rbeitsam t wird beauftragt, seinen 
provisorischen Bericht über die Durchführung der 
G esetze den Regierungen und den „Sektionen“ der 
„V erein ig u n g“ zur Prüfung zu unterbreiten. D er 
endgültige B ericht ist den Regierungen zur Kenntnis
nahm e zuzusenden und in zw ecken tsprechen derW eise 
der Ö ffentlichkeit zugänglich zu m achen“ . Interessant 
w ar in der D ebatte die M itteilung des V ertreters 
der preufsischen und der deutschen Regierung, dafs

in D eutschland a l l e i n  so viele gew erbliche A ufsichts
beam te angestellt sind, wie in Frankreich, Grofs- 
britannien, Österreich-Ungarn und der Schw eiz z u 
s a m m e n  —  ein Bew eis dafür, dafs man es im 
„R eich “ mit der Durchführung der Gesetze ernst meint.

In der Frage der H e i m a r b e i t  haben die 
Genfer Beschlüsse vorläufig erst in Grofsbritannien 
ein praktisches Ergebnis gezeitigt, indem der R e
gistrierzwang —  d. h. die Pflicht der Unternehmer, 
ein Verzeichnis der von ihnen beschäftigten H eim 
arbeiter beider G eschlechter zu führen und den B e
hörden a u f V erlan gen jederzeit vorzulegen —  a u f 
23 weitere Zw eige der H eim arbeit erstreckt wurde. 
In Luzern berichtete Mallon, der Leiter der britischen 
A ntischw itzsystem -Vereinigung, dafs in seinem Lande 
die H eim arbeit zw ar im m er mehr zunehm e und die 
Löhne der in ihr Beschäftigten im mer niedriger wie 
auch ungleicher werden, dafs aber A ussicht vor
handen sei, schon in einigen Monaten eine gesetzliche 
Festlegung von Mindestlöhnen erfolgen zu sehen, da 
nicht nur die Heimarbeiter, sondern auch die an
ständigen unter den A rbeitgebern für eine gesetzliche 
R egelung seien. D ie Versam m lung nahm folgende 
A nträge an:

„D ie  Landes-„Sektionen“ sind aufzufordern, unter 
Benutzung der bestehenden oder vorgeschlagenen 
G esetzgebung und mit Beachtung der Bedürfnisse 
des praktischen Lebens Mafsregeln zu studieren, 
durch die es m öglich w äre, die H eim arbeiter dem 
Fabrikarbeiterschutze zu unterstellen. —  B ei allen 
M afsregeln mufs a u f die Natur jeder einzelnen H aus
industrie Rücksicht genom m en werden. —  In erster 
Reihe sind Mittel zur Erhöhung der Löhne ausfindig 
zu m achen. Zu diesem Zw eck wären dringend zu 
em pfehlen: 1. Berufliche Organisierung, Abschlufs 
von Tarifverträgen und deren gesetzliche Anerkennung.
2. Untersuchung durch jede Sektion, inwiefern in 
ihrem Lande ein G esetz durchführbar wäre, das den 
Richtern die Befugnis zur Annullierung und Bestra
fung von Hunger- und W ucher-Lohnvereinbarungen 
geben würde. 3. Anstrebung von Lohnäm tern, bezw . 
A ufstellung von Lohntarifen durch paritätisch zusam
m engesetzte Lohnäm ter.“

D ie Kom m ission für K i n d e r a r b e i t  kam  zu 
der E in sich t, dafs es nicht a n g e h e , Kinder von 
4— 6 und Jugendliche von 16— 18 Jahren gleichm äfsig 
zu beh an deln ; dagegen dürfte nicht zwischen eignen 
und fremden Kindern unterschieden werden, ausge
nom m en in der Landwirtschaft. D ie Kinderarbeit 
sei für säm tliche A rten erwerbsm äfsiger Beschäf
tigung zu regeln. „D as K ind d arf nicht im vo lks
schulpflichtigen A lter beschäftigt w e rd e n ; sow eit 
keine Schulpflicht besteht, ist die A rbeit vom  vollen 
deten 14. (in der Landw irtschaft 73.) Jahr an zuläfsig.“
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Im allgem einen sei ein m öglichst weitgehendes V erbot 
der Kinderarbeiten anzustreben.

W as die „Behandlung der A usländer bei B e
triebsunfällen“ betrifft, so hatte sich schon vor zwei 
Jahren a u f dem Genfer D elegierten tag die erfreuliche 
Aussicht herausgestellt, „durch eine Verständigung 
der Staaten den Grundsatz der G leichberechtigung 
der A usländer mit den Inländern bezüglich der V e r 
sicherungsleistungen durchführen zu können.“ In 
der Luzerner V ersam m lun g wurde durch eine R eso
lution der W unsch ausgedrückt, „dafs sow ohl durch 
Landesgesetzgebung als durch Einzelverträge von 
Staat zu Staat oder durch ein allgem eines inter
nationales Ü bereinkom m en das Prinzip der G leich
berechtigung zur D urchführung gelan ge.“ Daran 
knüpfte sich eine lange Reihe von praktischen 
M afsregeln, deren A nnahm e die „V erein igu n g“ der 
Regierungen empfiehlt. Beim  T hem a Betriebsunfälle 
w ar auch von den ganz neuartigen autom atischen 
Kuppelungsvorrichtungen die R e d e , w elche jedem  
U nfall Vorbeugen und von vielen D elegierten au f 
dem Luzerner B ahnhof besichtigt wurden ; der A n trag  
B erlepsch : „D ie  Sektionen sollten Schritte tun, um 
in ihren Ländern die Einführung der autom atischen 
K upplung zu erzielen.“

A u f  Grund der Genfer Beschlüsse setzte das 
Bureau der „V erein igun g“ eine Sachverständigen
kom m ission zur Behandlung der Bleifrage in der 
keram ischen und polygraphischen Industrie ein. D ieser 
Ausschufs hat auch ein „V erzeichnis der wichtigsten 
gew erbliche Gifte nach dem Grad ihrer Gefährlich
keit“  ausgearbeitet. D ie „V erein igun g“ hofft, dafs 
das allernächstens in Frankfurt a. M. zu eröffnende 
„Institut für G ew erbehygien e“  ihr die einschlägigen 
A usgaben sehr erleichtern werde. Bezüglich der 
K eram ik beschlofs man in Luzern, zur Ausarbeitung 
von, der Bekäm pfung der Bleivergiftung dienenden 
M afsregeln eine Dreierkom m ission einzusetzen, deren 
V o rsch läge den „Sektion en“ zur Begutachtung bezw. 
E rgänzung zuzuschicken sein w e rd en ; bereits der 
nächsten D elegiertenversam m lung soll eine endgültige 
Ausarbeitung vorgelegt werden. Inzwischen ist die 
m öglichste Einschränkung der Bleiverw endung mit 
H ilfe der R egierungen anzustreben, die auch für die 
V ervollkom m nung der Technik und der H ygiene in 
der K eram ik —  durch Fachschulen und V ortrags
kurse —  zu interessieren wären. Selbst die aller
kleinsten keramischen Betriebe sind der Ü berw achung 
durch die Arbeitsinspektoren zu unterstellen. H in
sichtlich des weifsen Phosphors beauftragt die V e r
sam m lung das Bureau der „V erein gu n g“ , seine B e
m ühungen bei denjenigen Staaten fortzusetzen, die 
den betreffenden Bestim m ungen der Berner K o n ven 
tion noch nicht beigetreten sind. „D ie  Gefahren der

V erw endun g von Streichhölzchen mit weifsem  P hos
phor bew eisen, wie notwendig es w äre, dafs die
jenigen Länder, in w elchen solche Streichhölzchen 
nicht erzeugt werden, deren Einfuhr verbieten —  
ein Schritt, der gleichzeitig das Phosphorverbot in 
den Ländern erleichtern würde, die sich der Berner 
Konvention nur mit Rücksicht auf die eigene A usfuhr 
noch nicht angeschlossen haben.“

E ine ganze Reihe von Beschlüssen wurde in 
Sachen der V erw endung von Bleifarben gefafst. Man 
erneute den alten W unsch nach deren U ntersagung
—  vo r allem  dort, wo sie sich als gänzlich überflüssig 
erwiesen haben, wie z. B. das Bleiweifs bei Innen
anstrichen. Ferner m ögen „d ie  R egierungen U nter
suchungen anstellen über die M öglichkeit eines V e r 
botes von Bleiw eifs bei Aufsenanstrichen und von 
Mennige bei allen A rb eiten .“ Sodann: „E instw eilen 
m üssen säm tliche G efäfse und V erp ack u n gen , in 
denen sich bleihaltige Stoffe befinden, die B ezeich
nung „bleihaltig und giftig“  tragen und die Arbeiter 
bei H erstellung bleihaltiger Anstriche stets a u f die 
V ergiftun gsgefahr hingewiesen w erden“  . . . „ A lle  
gefährdeten A rb e ite r , auch die der Kleinbetriebe, 
sind regelm äfsigen ärztlichen U ntersuchungen zu un
terziehen.“ . . . D ie  „V erein igu n g“ wird sich mit 
der Frage beschäftigen, ob nicht den Bleiarbeitern 
bezahlter U rlaub zu gew ähren sei.“

Ich übergehe einige unw esentliche Resolutionen 
und A nregungen, um mit einem interessanten, nicht 
unwichtigen A u szu g  aus dem neuen Tätigkeitsbericht 
der „V erein igu n g“ zu sch liefsen :

„D a s Bureau glaubt au f Grund der Erfahrungen 
der letzten zw ei Jahre feststellen zu sollen, dafs der 
V o llzu g  der Beschlüsse unserer D elegiertenversam m 
lung sich um so fruchtbringender gestaltet, je  inten
siver er sich unserer Ü berlieferung gem äfs a u f die 
Behandlung einiger weniger R eform fragen konzen
triert. A u f  dem  G ebiet der nationalen Sozialreform  
liegt ja  die M öglichkeit reicher Betätigung au f G e
bieten des W irtschaftslebens vor, die erst nach Jahren, 
nach gründlicher Bearbeitung einer internationalen 
Behandlung fähig sind. D er Internationale A rbeiter
schutz soll ausschliefslich in denjenigen Fällen in 
Funktion treten, in w elchen, sei es aus rein w irtschaft
lichen, sei es auch nur aus psychologischen M otiven, 
die nationale R egelun g an bestim m ten Hindernissen 
scheitert. Je ausschliesslicher nur diese schwierigen 
Fälle dem internationalen A rbeiterschutze Vorbehalten 
werden, desto gründlicher verm ag auch er seine A u f
gaben zu erfüllen. Je intensiver bestim m te Program m 
punkte gepflegt und der Reihe nach ihrer Lösung 
entgegengeführt werden, desto wirksam er verm ögen 
auch Regierungen und öffentliche Meinung w ie bis
her, unseren Beschlüssen R ückhalt gew ähren.“
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Dampfkessel und Dampfkesselrevision in England.
N ach dem Jahresbericht der Englischen Gewerbeinspektion für 1906.

Ü ber die kaum  glaublichen Zustände, die beim 
Betriebe und der U ntersuchung von D am pfkesseln  
m angels einer behördlichen Ü berw achung in der 
englischen Industrie h errsch en , gibt die D urchsicht 
eines Jahresberichtes der G ew erbeinspektion seltsam e, 
für unsere A nsichten  und G ew ohnheiten so w ider
sinnige A ufschlüsse, dafs man die W ahrheit der b e
treffenden A n gab en  bezw eifeln müfste, wenn sie nicht 
von einer Reihe von Beam ten in ihren der obersten 
Behörde eingereichten Berichten aufgezeichnet wären. 
E s  sind in der M ehrzahl K essel in Kleinbetrieben, 
aber auch diejenigen von gröfseren A n lagen  bieten 
immerhin nur eine zw eifelhafte S ich erh eit, da eine 
R evision entweder durch die A ngestellten der G e
sellschaft, bei der die K essel versichert sind, vo rg e
nom m en oder sonst irgend eine „kom petente“ Per
sönlichkeit mit der U ntersuchung beauftragt wird. 
W ohin dies führt, geht deutlich aus den von den 
Gew erbeinspektoren berichteten Befunden hervor, die 
wir ohne Kritik oder A bänderung in Nachstehendem  
wiedergeben.

D er Gewerbe-Ober-Inspektor W . A . Beaum ont 
(Superintending Inspector) des Süd-Bezirks schreibt, 
dafs in seinem  Bezirk eine genauere Beobachtung 
der für die periodischen U ntersuchungen von D am pf
kesseln im Jahre 1901 erlassenen gesetzlichen B e 
stim m ungen sich bem erkbar m acht. Im m er w ieder 
w erden jedoch  U nterlassungen und V ernachlässigun
gen der bestehenden Vorschriften gem eldet, was in 
vielen Fällen die Einleitung eines Strafverfahrens 
notw endig m achte. M anchm al wurden die Bestim 
m ungen zw ar nicht übersehen, doch wurde versucht, 
denselben mit unzulänglichen Mitteln und sehr zw eifel
haftem E rfolge Genüge zu leisten. Hierm it sind 
hauptsächlich das Fehlen von Hauptpunkten in den 
vorgeschriebenen Revisionsberichten und die zw eifel
hafte Befähigung m ancher „R evisoren“ gem eint. D iese 
F ä lle  komm en am häufigsten in kleineren Fabriken 
und W erkstätten vor. In den meisten gröfseren B e
trieben werden die K essel jetzt versichert; die vor
geschriebenen U ntersuchungsprotokolle werden von 
Inspektoren der Versicherungsgesellschaft ausgefertigt 
und m an darf annehm en, dafs diese Leute „k om 
peten t“ sind. Dafs die Untersuchungen seitens der 
Versicherungsgesellschaften auch mit der nötigen 
Gründlichkeit vorgenom m en w e rd e n , ist immerhin 
noch zw eifelhaft, w as aus dem Berichte des G e
werbeinspektors Edwards, Southham pton, hervorgeht, 
der schreibt, dafs die gröfste Zahl der jetzt ver
sicherten K essel von fachkundigen Leuten untersucht, 
die Untersuchung jedoch  häufig höchst oberflächlich

ausgeführt wird. Nachstehend einige Privatberichte, 
die von den V ersicherungsgesellschaften zusammen 
mit dem für die Einsicht des K gl. Gew erbeinspektors 
allein bestim m ten U ntersuchungsform ulars an einige 
Betriebsunternehmer versendet wurden, und zufällig 
zur Kenntnis des Gew erbeinspektors k am e n : „Innere 
U ntersuchung: A lle s  in Ordnung, so w eit man sehen 
konnte; da der K essel aber äufserst schmutzig war, 
war eine genauere U ntersuchung unm öglich.“ —  
„Innere U ntersuch un g: E s liegt kein Grund vor, 
gröfsere D efekte zu verm uten. W ir hoffen aber, 
dafs Sie in Zukunft eine gründliche Reinigung des 
K essels anordnen werden, da eine eingehende Unter
suchung in unserem beiderseitigen Interesse liegt.“

A ls  ein Beispiel für die Vernachlässigung von 
H auptpunkten bei der U ntersuchung führt G ew erbe
inspektor Pood, Nord-London, ein Protokoll an, in 
welchem  nur angegeben w a r , dafs der K essel in 
gutem  Zustande sei, au f 40 Pfund gedrückt wurde 
und dafs ein neuer Schlam m lochdeckel eingepafst 
wurde. D as Protokoll war seitens des Untersuchen
den, der dem Besitzer des K essels mitgeteilt hatte, 
dafs er vollkom m en sachverständig sei, mit Datum  
und U nterschrift versehen.

E s w ar w eder der höchste zulässige D am pf
druck, noch der Befund des Zustandes der K essel
armaturen angegeben. Ein derartiges Protokoll ist 
natürlich für die „B efähigun g“ des Untersuchenden, 
der schliefslich noch den zulässigen H öchstdruck 
a u f 35 Pfund*) —  also nur 5 Pfund weniger als den 
Prüfungsdruck angab —  sehr bezeichnend.

Inspektor Shaxby berichtet, dafs „a lte“ K essel 
zum G ebrauche für kleine W urstfabriken, zum H olz
zerkleinern, und in Tischlereien billig gekauft w er
den, und beklagt sich ebenfalls über m angelhafte 
P ro to k o lle , aus denen sich auf die ebenso m angel
hafte Untersuchung schliefsen läfst, die von M a
schinenwärtern und anderen Arbeitern vorgenom m en 
wurden. E r  sch reib t: D ie unorthographischen und 
zusam m enhangslosen Protokolle zeigen deutlich, dafs 
die Schreiber derselben absolut unfähig sind, eine 
K alkulation darüber aufzustellen , um w ieviel der 
höchste zulässige D am pfdruck nach M afsgabe der 
Abnutzung der K esselw ände herabgesetzt werden 
mufs. In einem derartigen Protokolle wird gem el
det, dafs der K essel mit „D am pfdruck“ geprüft w or
den ist, der au f einen etwas höheren als den zu
lässigen A rbeitsdruck getrieben worden w a r , was

*) 14,168 Pfund Englisch Druck auf den □ Z o ll sind 
gleich 1 Atmosphäre Druck auf den □Zentimeter.
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ungefähr dasselbe i s t , als wenn man mit einem 
brennenden Licht das L eck  einer Gasleitung suchen 
wollte. Inspektor Ireland, N orwich, findet, dafs die 
Untersuchungen m anchm al von sorgfältig arbeiten
den und zuverlässigen Leuten ausgeführt werden, 
die in jeder anderen H insicht „kom petent“ , aber 
nicht imstande sind, den zulässigen H öchst - D am p f
druck festzustellen. In diesen Fällen verläfst man 
sich au f die W asserdruckprobe, mit w elchem  Recht, 
zeigt die Erfahrung, die ein Ingenieur m a c h te , der 
nach einer anscheinend zufriedenstellenden W asser
druckprobe bei weiterer Untersuchung mit seinem 
H am m er eine der K esselplatten durchschlug, die bis 
a u f Papierstärke abgenutzt worden war. Inspektor 
K eilet, Nordham pton, berichtet, dafs eine ganze M enge 
kleiner A n lagen  in Luton D am p fkessel mit einem 
A rbeitsdruck von io — 15 Pfund pro Q  Zoll in B e
trieb haben. E s stellte sich heraus, dafs die „U n ter
suchung“  meistens in einer einfachen Reinigung 
durch irgend einen unerfahrenen Mann bestand. Der 
Inspektor erhielt von einem Rohrleger einen Brief, 
in dem derselbe a n g a b , dafs er einen K essel unter
sucht habe.

W ährend in vielen Fällen die Unwissenheit der 
„R evisoren “ und die O berflächlichkeit der U nter
suchung klar zutage liegt und auch von Seiten des 
Gerichtes anerkannt werden m ufste, haben sich bei 
F estste llu n g , w er eigentlich eine „kom petente Per
son“  ist, Schwierigkeiten ergeben. Inspektor Ireland, 
N o rw ich , stellte in einem Falle , in dem die U nter
suchung der K essel w iederholt von A ngestellten des 
U nternehm ers vorgenom m en worden war, au f höhere 
A nordnung Strafantrag. E s handelte sich um Leute 
mit 30 und 40 jähriger Erfahrung in K esselschm ie
den, deren K om petenz das D epartem ent nicht aner
kennen konnte. D er Verteidiger fragte natürlich, 
dafs „w enn ein Mann mit einer 40 jährigen E rfah 
rung nicht kom petent wäre, wer es dann sein sollte“ . 
D er Inspektor führte aus, dafs aufser der praktischen 
Erfahrung doch noch einige andere Kenntnisse nötig 
wären, um kom petent sein zu können, da die Stärke 
der K essel berechnet werden müfste und nicht, wie 
es leider als sehr gefährlicher G ebrauch eingerissen 
s e i , einfach aus der W asserdruckprobe abgeleitet 
werden könnte. D urch K reuzverhör der Männer, 
die die U ntersuchung vorgenom m en hatten, wurde 
festgestellt, dafs der als zulässig angenom m ene 
H öchstdruck von 30 Pfund a u f den Q  Zoll auf einer 
W asserdruckprobe beruhe, die vor 13 Jahren an dem 
K essel vorgenom m en worden w a r ; dafs eine äufsere 
Revision nicht vorgenom m en und den Betreffenden 
von E xplosionen durch äufsere Korrosion der K essel
bleche nichts bekannt w a r ; sie waren überzeugt, dafs 
das Manometer richtig anzeige, da sie es ja  mit dem

Sicherheitsventil geprüft hatten, w elches selbstver
ständlich richtig belastet sein m ufste, da es mit dem 
M anom eter übereinstim m te! D ies w ar entschieden 
sehr einfach, konnte aber den G erichtshof nicht über
zeugen und eine V erurteilung w ar die F olge.

' D er G ew erbe - O berinspektor des Midland - B e 
zirks, I. A . R edgrave, m eldet, dafs trotz aller Schw ie
rigkeiten die Gew erbeinspektion in bezug a u f die 
schlechten Verhältnisse im D am pfkesselbetriebe gute 
Fortschritte zu verzeichnen hat und dafs zahlreiche 
Bestrafungen w egen Nachlässigkeit durch die Inspek
toren herbeigeführt w u rd en , und gibt nachstehende 
Berichte seiner Inspektoren wieder.

Inspektor P raves, Birm ingham , meint, dafs wenn 
auch die meisten K essel versichert w ären , die E r 
fahrung doch le h rte , die U ntersuchungsprotokolle 
nicht ohne genaue D urchsicht als korrekt anzuneh
men. Sehr oft wird nicht eine gründliche U nter
suchung des K essels vo rgen o m m en , sondern im 
Protokoll steht „so  weit wie m öglich“ , wom it eine 
M enge Sünden zugedeckt sein können. A u ch  R e
paraturen und E rn eu eru n gen , w elche die V ersich e
rungsgesellschaften als notwendig bezeichnet haben, 
werden oftm als nicht ausgeführt. E s sch ein t, dafs 
die Id ee , dafs mit B ezahlung der V ersicherun gs
präm ie die Verantw ortlichkeit erloschen w ä r e , un
glaublich w eit verbreitet ist.

Inspektor Parkes, Nottingham , hielt es für not
wendig, sich nach der Qualifikation eines sogenann
ten R evisors näher um zusehen, derselbe w ar jedoch  
verschwunden. Inspektor Nicholl, Lincoln, bekam  
ein P rotokoll vorgelegt, dafs der U nternehm er selbst 
ausgestellt hatte und das durch „In gen ieu r, sein 
H andzeichen“  (Engineer, Bism ark) beglaubigt war. 
Inspektor Bennett, Sheffield, Nord - O st - Bezirk, b e
richtet über den Zustand, in dem er K essel fand, 
w ie fo lg t: In einer H olzhauerei fand sich ein V erti
k a l-K e s se l, dessen M anom eter bei kaltem  K essel 
11 Pfund D ru ck per Q  Zoll anzeigte. A u f  dem 
H ebelarm  des Sicherheitsventils safs lose und sch ief 
ein G ew icht, die A rm aturen leckten und w aren sehr 
unsauber und in der D e ck e  des Feuerraum es war 
eine starke B eule vorhanden.

In noch gefährlicherem  Zustande befand sich 
ein anderer K essel, dessen Speiseinjektor und andere 
Zubehörteile etw a vor neun Monaten gestohlen w or
den waren. Nun wurde der Kessel durch das Loch 
des Sicherheitsventils beinahe bis obenhin gefüllt, 
das Sicherheitsventil eingesetzt und Feuer gem acht. 
D er D a m p f wurde zum Antrieb eines W indgebläses 
für einen K uppolofen  verw endet. D as W asser fiel 
allm ählich unter den W asserstandanzeiger, zum guten 
G lück wurde aber das G ebläse stets eher abgestellt 
als die Feuerraum decke trocken wurde.
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A ufser dem vorschriftsm äfsigem  G ew icht w ar 
noch ein Steinm etzham m er a u f den Sicherheitsventil
hebel gehängt.

A u s  dem Bezirk Schottland und Irland berichtet 
Inspektor Brown, Invernefs, dafs es im mer noch viel 
Schwierigkeiten, m acht die kleineren U nternehm er von 
der Notwendigkeit zu überzeugen, ihre K essel regel- 
m äfsig durch kom petente Personen untersuchen zu 
lassen. A llerhand Ausflüchte und Entschuldigungen 
werden vo rg eb ra ch t: „D er K essel sei nicht beständig 
im Gebrauch, —  hat nur 50 Pfund D ruck etc., oder 
ist vom  Besitzer, gewöhnlich ein Schm ied, selbst 
untersucht.“ M anchm al wird das Revisionsprotokoll 
nicht zu den Kesselpapieren gelegt, so in einem Falle 
in Rofs-shire, w o das Protokoll in Perth, 200 Meilen 
entfernt aufbew ahrt wurde.

Inspektor W arren, D ublin, teilt mit, dafs im mer 
noch eine grofse Zahl K essel von M aschinisten und 
Schlossern untersucht werden, von denen sicher ein 
gröfser T e il nicht sachkundig genug ist. D ies im 
Einzelfalle festzustellen, ist jedoch  unm öglich. Im 
D ezem ber 1905 explodierte im ; D istrikt ein K essel, 
glücklicherw eise ohne jem and zu verletzen. D erselbe 
w ar von zwei Leuten untersucht worden, die sich 
als Schlosser oder Monteure (Fitter) ausgaben. A u s 
dem Zustande des K essel ergab sich deutlich, dafs 
die beiden entw eder keine U ntersuchung vorgenom 
men hatten oder aber überhaupt nichts von Kesseln 
verstanden. D er Inspektor suchte einen der beiden 
a u f und erfuhr au f B e fra g e n , dafs die von dem 
M anne vorgenom m ene U ntersuchung in einer B esich
tigu n g bestanden habe. E r hatte w eder den M annloch
deckel aufgenom m en noch w ar er im Feuerraum  ge
w esen. D er andere war nicht auffindbar, er soll 
„reisender Schlosser“ sein. Im Laufe des Jahres 
fand der Inspektor überlastete Sicherheitsventile, ver
stopfte W asserstandsanzeiger und schliesslich einen 
M ann, der seit einer W och e ohne W asserstandglas 
arbeitete. E r schätzte den W asserstand ab.

Inspektor N eely, Sim erick klagt darüber, dafs die 
K esselbesitzer der ländlichen Distrikte nur mit grofsen 
Schw ierigkeiten eine gründliche Revision ihrer K essel 
vornehm en lassen können, da die K esselrevisoren die

Zeit ihrer Ankunft nicht lange genug voih er anzeigen. 
In einem Falle bekam  der Leiter einer Meierei eine 
Postkarte, a u f der der R evisor seine Ankunft anm el
dete. E ine halbe Stunde später w ar er selbst da. 
Selbstverständlich war es unm öglich, in so kurzer 
Zeit den K essel für eine gründliche R evision herzu
richten.

A u ch  Inspektor Brothers, Belfast, klagt darüber, 
dass viele K essel au f dem Lande nur der zw eifel
haften Ü berw achung seitens ihrer Besitzer oder eines 
ortsansässigen M aschinenbauers unterstehen. Andere 
K essel waren, obgleich sie versichert sind, mehr als 
die gesetzlichen 14 M onate im Betrieb, ohne unter
sucht worden zu sein, und Fälle, in denen ein an
scheinend zufriedenstellendes U ntersuchungsprotokoll 
auf Grund einer vollständig ungenügenden Revision 
ausgestellt wurde, wurden seitens der G ew erbeinspek
tion entdeckt. In einem solchen Falle war die Straf
verfolgung gegen den sogenannten „Sachverständigen“ 
(„com petent person“ ) w egen A usstellung eines fa l
schen Zeugnisses in A ussicht genom m en. E s war in 
dem Protokoll nur auf Grund einer W asserdruckprobe 
bestätigt, dafs der innere und äufsere Zustand des 
Kessels zufriedenstellend, und dafs der Kesselstein 
ordentlich entfernt worden sei. In einem anderen 
Falle war, bei einem zulässigen H öchstdam pfdruck 
von 60 Pfund pro H] Zoll das Sicherheitsventil so 
überlastet, dafs es erst mit 70 Pfund D ruck abblies.

K essel in Flachsbrechereien scheinen besonders 
vernachlässigt zu werden. V o n  sechs w egen schlechter 
Instandhaltung der K essel gestellten Strafanträgen 
betrafen vier derartige Betriebe. D a  die K essel in 
m ancher Saison nur einige W och en  noch weniger 
oder gar nicht gebraucht werden, je  nachdem  der 
Regenfall die Ausnutzung vorhandener W asserkraft 
gestattet, ist es schwer, die U nternehm er zur V e r
sicherung ihrer K essel zu bew egen.

Sow eit der Bericht. Trotzdem  ja  auch in D eutsch
land im Betriebe von D am pfkesseln  m erkwürdige 
D inge Vorkommen, ist vorstehende, noch nicht v o ll
ständige Sam m lung, da W iederholungen ausgelassen 
wurden, jedenfalls schw er innerhalb eines Jahres zu 
überbieten. Rob. W ilke, Ing. Charlottenburg.

Neue Schutzvorrichtung für Kreissägen.
D. R. G. M

D iese Schutzvorrichtung in Form  der gew öhn
lichen H aube zeichnet sich besonders dadurch aus, 
dafs sie an einem aufserhalb des Blechgehäuses 
liegenden festen Punkte drehbar befestigt ist.. D ie 
L ag e  dieses Punktes ist so gewählt, dafs beim  Ein
schieben des H olzes die H aube durch den um

. 340724-

diesen Punkt sich drehenden D oppelhebel zw ar g e
hoben werden kann, dafs aber andererseits in jeder 
L age dieses D oppelhebels die H aube sich parallel 
dem Arbeitstische einstellen kann. Letztere M ög
lichkeit ergibt sich daraus, dafs die H aube in ihrer 
senkrechten Schwerpunktslinie labil aufgehängt ist.
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damit die H aube leicht au f dem A rbeitsstück auf
ruht; während die H aube selbst in ihrem Schw er: 
punkte unterstützt ist. G egen das seitliche A u s
w eichen ist die H aube durch eine seitliche Strebe 
geschützt.

D ie W irkungsw eise dieser Schutzvorrichtung ist 
folgende: Schiebt man das A rbeitsstück in der Pfeil
richtung gegen die mit A n läufen  versehene Schutz
haube, so hebt sich diese an der Einführungsstelle, 
während der hintere T e il noch auf dem T isch e ruht; 
erst bei dem weiteren V ordringen des Arbeitsstückes 
bis hinter den Schw erpunkt der H aube hebt sich 
auch der hintere T eil. In diesem  A u gen b licke senkt 
sich aber der vordere und die das A rbeitsstück über
ragende K reissäge ist verdeckt. D ie  H aube, w elche 
vorher a u f dem  A rbeitstische aufruhte und die K reis
säge allseitig um schlofs, hat sich jetzt in eine höher 
liegende, parallele L age eingestellt und deckt nun
mehr wieder vo ll die K reissäg e ab, dadurch, dafs 
sie sich jetzt a u f das H olz leicht auflegt.

Nach V ollendun g des Schnittes senkt sich die 
Schutzhaube an der^Einführung nieder, während sich 
der hintere T eil nach Verlassen des A rbeitsstückes 
anschliefst, um die K reissäge in der früheren L ag e  
w ieder zu überdecken. D a d u rc h , dafs die Schutz
haube den Spaltekeil mit überdeckt, wird verhindert, 
dafs der A rbeiter über den Spaltekeil zur K reissäge 
k o m m t; denn sobald der A rbeiter den Säum ling 
w egnim m t, letzterer aber noch durch die Säge ge- 
fafst wird, sodafs er zurückschnellt, schliefst sich die 
Schutzhaube dem Spaltekeil an und verhindert so 
einen Unfall.

Soll die K reissäge zw ecks A usw echselung ent
fernt werden, so hebt man die Schutzhaube so hoch, 
dafs sich der H aken i leicht über die A ch se  c legen 
läfst und schiebt den R iegel g  in die am rechten 
H ebelarm  d befindliche Ausfräsung. D ie  Schutz
haube ruht nun fest über der nicht mehr im G ang 
befindlichen K re issä g e , letztere kann dann ausge
w echselt w erden. Nach dem A usw echseln  der Säge 
ist die Schutzhaube w ieder herunterzulassen.

D ie  V orrichtung scheint den weitgehendsten A n 
sprüchen an unfallsicheres A rbeiten zu genügen.

Infolge dieser A ufhängungsart läfst sich die H aube 
aufserordentlich leicht an einer Seite anheben und 
gibt dem geringsten D rucke n a c h , der sie in die 
parallele L age  zurückzuführen strebt.

D ie Konstruktion ist im besonderen folgender- 
mafsen eingerichtet: A u s der W and, an w elcher die 
K reissäge ste h t, ragt senkrecht ein festliegender 
Bolzen hervor, an w elchen zangenartig zwei D op p el
hebel d parallel zueinander und drehbar um ihren 
Befestigungspunkt c angebracht sind. D iese H ebel
zange fafst an ihrem einen E nde das über den 
Verbindungsbolzen 1 geschobene G egengew icht f.

Fig. 565-

Zw ischen den ändern Enden der Zange hängt dreh
bar um Bolzen b gelagert die H aube a. D iese ist 
oben au f dem kreisförmig gew ölbten Rande soweit 
durch die D ecke k abgeschlossen, als die K reissäge 
reicht. D er vorstehende, nach oben aufgebogene 
A n la u f der H aube ist durchbrochen. D as H auben
gew icht ist etwas schw erer als das G egengew icht,

Eine Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr.
Bei den bekannten Rettungsvorrichtungen aus Feuers

gefahr, mit denen sich die Bewohner hoch gelegener Stock
werke durch die Fenster an einem Seil herablassen können, 
das auf einer mitjselbsttätiger Bremse verbundenen Trommel 
aufgewickelt ist, musste beim Versagen der Bremse notwendi
gerweise ein"Absturz der sich rettenden Person eintreten.

Um diese Gefahr auszuschalten, ist bei der durch Pa
tent 200281 geschützten, neuen Vorrichtung neben der 
selbsttätigen Bremse noch eine Handbremse mit Hand
rad angeordnet.

Wie die Zeichnung erkennen lässt, ist auf der Achse 
des Fliehkraftreglers, die von der Seiltrommel der Ret
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tungsvorrichtung mittels Zahnräder angetrieben wird, die 
Bremsscheibe k in der Längsrichtung der Achse verschiebbar. 
Auf der Nabe der Bremsscheibe ist das Gestänge des 
Fliehkraftreglers angelenkt, mittels dessen die Bremsscheibe 
gegen die am Gehäuse ausgebildete Bremsschale verscho
ben wird. Dort, wo das Ende der Achse aus dem Ge
häuse heraustritt, sitzt eine Anschlagscheibe, während auf 
einer im Gehäuse eingelassenen und mit Gewindegängen 
versehenen Lagerbüchse dieser Achse ein Handrad dreh

bar angeordnet ist. Beim Herausdrehen des Handrades 
wird dessen Nabe gegen die Anschlagscheibe gepresst und 
beim Weiterdrehen die Reglerachse samt der auf ihr sitzen
den Bremsscheibe gegen die Bremsschale vorgeschoben.

Es kann also durch genügend weites Herausdrehen 
des Handrades beim Herablassen eines Menschen das ganze 
Windewerk festgestellt und somit jeder Gefahr, die durch 
Versagen der selbsttätigen Bremse entstehen könnte, vor
gebeugt werden. G.

Patente und tiebraud)$inu$ter.
Erteilte Patente

Deutschland
Kl. 61a. 198383. — Atmungs Vorrichtung mit in  die Luft

umlauf leitnng ein geschalteten , dehnbaren Lnftsäcken. — 
Armaturen- und Maschinenfabrik „Westfalia“ Akt.-Ges. in 
Gelsenkirchen.

Die b e k a n n te n  Atmungsvorrichtungen, bei denen dem 
Träger im A u g e n b lic k e  b e so n d e rs  hoher Anspannung ein 

sofort greifbarer Luft Vorrat zu Verfügung steht, haben den 
Nachteil, dass die Luftvorratssäcke beim Durchkriechen von  

Aufbrüchen, zerfallenen Strecken und ähnlichen schwer 
zugänglichen Stellen leicht zerreissen und dann durch Un
terbrechung der Luftleitung der Träger in Lebensgefahr 
kommt. •

Dieser Übelstand soll bei der neuen Vorrichtung da
durch beseitigt werden, dass die Säcke in einem starren 
Gestell zwischen der Kohlensäurepatrone und der Brust 
des Trägers angeordnet werden. Hierdurch ist ihnen eine

völlig geschützte Lage gegeben; sie können durch äussere 
Einwirkungen weder zerrissen noch gedrückt werden und 
sind trotzdem jederzeit frei zu erreichen.

England
Wasserstandszeiger (9289/1907 S. D o n n e rsb e rg  in 

Stanislawow, Galizien). (Fig. 567.)

Zwischen den beiden Wasserstandstöpfen ist das Stand
glas 3 und die Nebenleitung 4, welche die Stntzen des 
oberen und unteren Wasserstandstopfes mit einander ver
bindet, angeordnet. Über der Nebenleitung, in welche ein 
Hahn 6 eingeschaltet ist, liegt in einem zweckmässig schräg 
nach abwärts gerichteten Stutzen eine Ventilkugel. Der 
Sitz der Kugel ist auf dem oberen Ende des Schauglases 
angeordnet und mit seitlichen Führungsrippen versehen, 
sodass die auf den Sitz geworfene Kugel sicher über die 
obere Glasöfinung gelangt und dort liegen bleibt. Nach 
Entfernung der Mutter ist der Ventilsitz zugänglich und 
herausnehmbar.

Fig. 567.

Die untere Ventilkugel liegt in der Ruhelage auf 
einer mit Aussparungen versehenen Platte und gestattet 
dadurch eine Verbindung zwischen dem Standglas und dem 
Kessel.
$ . Über der Platte befindet sich das auswechselbare Ge
häuse mit dem eigentlichen Ventilsitz. Der Wasserablass
stutzen trägt den Abschlusshahn 16, dessen Hebel mit 
dem Hebel des Nebenleitungshahns 6 durch eine mit 
einem Schlitz versehene Stange derart verbunden ist, dass 
beim Bewegen des Hebels für den Hahn 6 zunächst die 
Nebenleitung 4 gesperrt und dann erst der untere Hahn 
16 geöffnet wird. Hierdurch wird vermieden, dass beim 
Öffnen des Hahnes zum Ausblasen des Wasserstandszeigers 
Wasser im Nebenrohr aufsteigt und die obere Kugel auf 
ihren Sitz reisst, was eine Unterbrechung des Dampfzutrittes 
zum Standglas zur Folge hätte.
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Elteratnr.
Handbuch der Aufzugstechnik. Eine Zusammenstellung 

der gebräuchlichsten Systeme und Konstruktionen der Per
sonen- und Lastenaufzüge, ihrer Sicherheitsvorrichtungen 
usw., unter besonderer Bezugnahme auf die neuen preussi- 
schen Vorschriften über Prüfung und Überwachung dieser 
Anlagen. Ein Handbuch für Abnahmebeamte, Ingenieure, 
Fabrikanten, Gewerbetreibende, Aufzugsbesitzer usw. von 
L. H i n t z ,  Kaiserlichem Geheimen Regierungsrat. Berlin 
1908. Polytechnische Buchhandlung, A. Seydel. Laden
preis geh. 6 M., geb. 7 M.

Das Handbuch ist im wesentlichen die Wiedergabe 
von Vorträgen, die sein Verfasser und der Direktor Bru- 
netti der Maschinenfabrik Carl Flohr in Berlin Ingenieuren 
der preussischen Dampfkessel - Überwachungsvereine im 
vergangenen Jahre gehalten hat, nachdem die preussische 
Regierung mit dem Plan umging, für die Gesamtheit des 
Staates einheitliche Vorschriften über die Prüfung und Über
wachung von Aufzugsanlagen zu erlassen und diese Inge
nieure mit der amtlichen Abnahme und Revision solcher 
Anlagen zu betrauen.

Der Verfasser bespricht die der behördlichen Prüfung 
unterliegenden Aufzugsanlagen für Hand-, Transmissions-, 
Druckwasser- und elektrischen Betrieb. Er beginnt mit 
den einfachen Handaufzügen und erläutert ihre Bauart 
und Anordnung in und vor den Gebäuden bei senkrechter 
und schräger Förderung durch zahlreiche in den Text auf
genommene Abbildungen.

In gleich anschaulicher Weise behandelt er sodann 
die Transmissionsaufzüge. Bei den Druckwasseraufzügen 
unterscheidet er mittelbar und unmittelbar bewegte. An 
vielen Beispielen, die der Praxis entnommen sind, veran
schaulicht er ihre Verwendung und die durch diese be
dingten Ausführungsformen. Er weist nach, in welcher 
Weise das erforderliche Druckwasser beschafft werden kann, 
und beschreibt und zeichnet die Einrichtungen, welche 
das Druckwasser in den Aufzugsanlagen durchlaufen muss. 
Den elektrisch betriebenen Aufzügen gewährt der Verfasser 
einen grösseren, der Wichtigkeit und Mannigfaltigkeit die
ser Anlagen entsprechenden Raum. Er unterscheidet zu
nächst hinsichtlich des Aufstellungsortes Aufzüge im ge
mauerten Schacht, im Treppenhaus und vor dem Gebäude, 
dann hinsichtlich der Art der Steuerung Aufzüge mit rein 
mechanischer, rein elektrischer und elektro-mechanischer 
Steuerung. Besonders eingehend behandelt er die rein 
elektrischen Steuerungen und von diesen die Druckknopf
steuerungen, die er in zwei Gruppen: Druckknopfsteuerun
gen mit Schachtkontakten und mit selbsttätiger Abschal
tung der Aufzugsmaschine zum Anhalten an den Halte
stellen, zusammenfasst. Von jeder dieser Steuerungen 
zeichnet er ihre grundsätzliche Anordnung und sucht durch 
Abbildungen der Betriebsmaschine und ihrer Einzelheiten 
sowie durch Schaltungsschemata den verwickelten maschi

nellen Teil dieser Anlagen und den Stromverlauf verständ
lich zu machen. Im weiteren erläutert der Verfasser an 
Hand von Abbildungen die für die Sicherheit des Betriebes 
erforderlichen Vorkehrungen, wie Fangvorrichtungen, Tür
verschlüsse, Steuerungsverriegelungen u. a., und behandelt 
dann die bautechnischen Gesichtspunkte bei Anlage von 
Aufzügen sowie die Bedeutung und die Bauart von Zeiger
vorrichtungen. Zum Schluss bringt er den Entwurf einer 
Normal-Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und 
den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) nebst Ausführungs
anweisung herzu.

Das gut ausgestattete Werk zeichnet sich durch klare, 
allgemein verständliche und anregende Schreibweise sowie 
durch zahlreiche deutliche Abbildungen ausgeführter An
lagen aus und kann allen, die sich über die Ausführung 
von Aufzugsanlagen unterrichten wollen, aufs wärmste emp
fohlen werden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Seit der Hauptversammlung in Braunschweig sind dem 

Verein als neue Mitglieder beigetreten die Herren:

A d a m ,  Georg, Dr., techn. Aufsichtsbeamter der Schles.
Textil-B.-G., Breslau, Gustav Freytagstr. 45.

B u s c h ,  Emil, Baumeister, techn. Aufsichts- und Rech
nungsbeamter der Sächs. Baugewerks-B.-G., Gera- 
Untermhaus, Viktoriastr. 1.

L e n k ,  Bernhard, Baumeister, techn. Aufsichts- und Rech
nungsbeamter der Sächs. Textil-B.-G., Chemnitz, Hart- 
mannstr. 11.

R e i c h e ,  Ernst, techn. Aufsichts- und Rechnungsbeamter 
der Sächs. Baugewerks-B.-G., Leipzig-Gohlis, St. Pri- 
vatstr. 2.

S ö l l i n g e r ,  Otto, techn. Aufsichtsbeamter der Stein- 
bruchs-B.-G., Sektion VI, Halle a. S., Beesenerstr. 25.

Die Zusammenkünfte der Berliner Mitglieder finden 
in diesem Winter an den folgenden Tagen im Restaurant 
„Rotes Haus“, Berlin W. 30, Nollendorfplatz 3 statt.

1908. 1909.
3. Dezember 7. Januar

17. Dezember 21. Januar
4. Februar

18. Februar
4. März

18. März

Besondere Einladungen werden nicht erlassen.

Gäste sind willkommen.

G a r y ,  Vorsitzender.

Für d ie  S ch riftle itn n g  verantw ortlich : R eg iern n gsra t L u d w i g  K o l b e  in  G tross -L ich terfe lde-W ., P aulinenstr. 3. 
D ruck  der B u ch drackerei R o itzsch , A lbert S ch n lze , R o itzsch .
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I n h a l t .
Bericht über die XV. Hauptversammlung des Vereins Deut

scher Revisionsingenieure in Braunschweig am 7. und 8 
September 1908.

Die hygienischen Zustände in der Glasindustrie.
Die Erhöhung der Umfangsgeschwindigkeit von Schmirgel

scheiben.
Schutzwand-Anordnung für Paternoster-Aufzüge.

Unfälle in elektrischen Starkstromanlagen und Unfallver- 
hütungsvorrschriften. (Vortrag gehalten von Herrn 
S e i d e l  auf der 15. Hauptversammlung des V. d. 
Rev.-Ing. in Braunschweig.)

Gewerberechtliche Entscheidungen.
Patente und Gebrauchsmuster.
Verschiedenes. —  Literatur. —  Personalien. —  Berichtigung.

Bericht über die XV. Hauptversammlung des Vereins Deutscher 
Revisionsingenieure in Braunschweig

am 7. und 8. September 1908.
1. S i t z u n g s t a g .

D er Vorsitzende Professor G ary eröffnet die 
Sitzung 88/4 U hr und begrüfst die erschienenen Mit
glieder und Gäste.

D er als Vertreter des Reichsversicherungsam ts 
erschienene G eheim e Regierungsrat Prof. K  o n r a d 
H a r t m a n n  teilt mit, dafs er vom  Präsidenten des 
R eichsversicherungsam ts beauftragt worden is t , an 
den Verhandlungen teilzunehmen und dem Bedauern 
mündlich A usdruck zu geb en , dafs der Präsident 
selbst durch D ienstgeschäfte verhindert ist, persön
lich der V ersam m lung beizuw ohnen. D er Präsident 
läfst der V ersam m lung seine Grüfse übermitteln und 
hofft und w ü n sch t, dafs der V erein  D eutscher R e
visions-Ingenieure wie bisher eine Sam m elstelle aller 
der Kenntnisse und Erfahrungen sein m öge, die au f 
dem Gebiete der berufsgenossenschaftlichen U nfall
verhütung gewonnen werden, und dafs der V erein  
stets A nregung zur Förderung und Ausgestaltung der 
Sicherheitsm afsnahm en geben m öge. Denn wenn 
auch festgestellt werden k ö n n e , dafs die berufsge
nossenschaftliche Unfallverhütung und die Ü ber
wachungstätigkeit in den letzten Jahren sich erfreulich 
entw ickelt haben, so m üsse doch au f diesem  W eg e  
weiter fortgeschritten w e rd en , um die notwendigen 
E rfo lg e  zu erzielen. Denn fortwährend entstehen 
der U nfallverhütung neue A ufgaben. Sei es doch 
erst in den letzten Jahren durch die fortdauernde 
A n regu ng des Reichsversicherungsam ts m öglich g e

worden, das grofse Gebiet der Land- und Forstwirt
schaft der Unfallverhütung zu erschliefsen.

D ie B egrüfsung schliefst mit dem W unsche, dafs 
die technischen Aufsichtsbeam ten aus dem Verein 
die notwendige A nregung für eine erfolgreiche T ätig 
keit erhalten m öchten und der Verein selbst w ach
sen, blühen und gedeihen m öge.

D ie  Verhandlungen beginnen mit der V erlesung 
des J a h r e s b e r i c h t e s .  Darin äufsert sich der 
V orstand zunächst über die eingetretenen Änderun
gen in dem Bestände der M itgliederzahl und die 
vom  V orstande des Vereins vorgenom m ene P ropa
ganda. E s ergibt sich die erfreuliche Tatsache, dafs 
der V erein  gew achsen ist. D ie Zahl seiner Mit
glieder beträgt jetzt 154.

A nfang Mai 1908 sind den sämtlichen (48) land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften die Satzungen 
des V ereins mit der Einladung zugegangen, den B ei
tritt ihrer Aufsichtsbeam ten zum V erein zu veran
lassen. Bis jetzt ist nur ein Aufsichtsbeam ter der 
Land- und Forstwirtschaft dem Verein beigetreten.

Im A ugust 1908 ist dann an 35 K gl. ungarische 
Gewerbeinspektoren das Ersuchen um Beitritt zum 
Verein gerichtet worden. D er E rfo lg  bleibt abzu
warten.

D e r Vorstand hielt im L aufe des Jahres drei 
Sitzungen in Berlin ab und wird eine vierte Sitzung 
am 6. Septem ber 1908 in Braunschw eig veranstalten.

Für den verstorbenen Schatzm eister des Vereins,
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Herrn O t t o ,  wurde H err Dr. jur. L o e b n e r  zum 
Schatzm eister gewählt.

Um die V orträge des Vereins in übersichtlicher 
Form  der Öffentlichkeit zu unterbreiten, war auf 
A nregung des Herrn Präsidenten des Reichsversiche
rungsamtes die H erausgabe derselben in Buchform  ge 
plant, zu dessen D rucklegung die einleitenden Schritte 
bereits getan wurden. Sie haben bisher aber nicht 
zu dem erwünschten Ziele geführt. E s fehlt noch an 
den erforderlichen M itteln , während ein geeigneter 
Schriftleiter bereits gefunden ist.

H err Geh. R. R. Prof. H a r t m a n n  teilt mit, 
dafs er mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
V erbandes Deutscher Berufsgenossenschaften, Herrn 
Justizrat Dr. L ach m a n n , wiederholt in der A n g e 
legenheit verhandelt und dabei gebeten h a b e , aus 
den Zinsen der von den BGn. geschaffenen Jubi
läumsstiftung die Mittel zur V eröffentlichung des ge
planten W erkes zur V erfügung zu stellen. Herr 
Justizrat Dr. Lachm ann hat versp roch en , die Sache 
im Ausschufs der Stiftung zur Sprache zu bringen, 
über den A usgang dieser Beratung ist noch nichts 
bekannt geworden. E s w äre aber dringend zu er
warten , dafs die Stiftung in erster Linie zur För
derung der beabsichtigten Veröffentlichung verwendet 
werde. Denn es sei kaum eine andere Sache zu 
denken, die mehr dem Zw eck der Stiftung entspreche, 
als die H erausgabe der bisher a u f dem Gebiete der 
berufsgenossenschaftlichen U nfallverhütung gesam 
melten Erfahrungen. Redner hält es für notwendig, 
dafs nunmehr der Verein offiziell dem Stiftungsaus- 
schufs die A ngelegenheit vortrage und ihn um Her
gabe von Mitteln ersuche; er stellt den A n tra g , in 
dieser W eise  vorzugehen.

D er A ntrag wird angenom men.

D ie Berliner Gruppe des Vereins hat sich an 
e lf A ben den des W intersem esters im Restaurant A lt
bayern, Potsdam erstrafse und später in dem Restau
rant Rotes H aus am N ollend orfp latz, versam m elt 
und in diesen Versam m lungen Meinungsaustausch 
über Betriebserfahrungen gepflogen.

A m  7. März 1908 vereinigte sich die Berliner 
Gruppe des V ereins mit den Dam en zu einer A b en d 
unterhaltung, die unter reger Beteiligung zur allge
meinen Zufriedenheit verlief.

A u f  A n regu n g des Herrn H ütt haben eine A n 
zahl der Berliner M itglieder am 15. Mai 1908 eine 
gem einsam e Besichtigung der Fachausstellung der 
Buchbinder unternommen.

A ndere M itglieder waren mit Arbeitern und 
W erkm eistern zum Besuche der „ständigen A u s
stellung für U nfallverhütung in Charlottenburg“ in 
Berlin anwesend und haben diese Gelegenheit b e

nutzt, um mit den Berliner Mitgliedern Fühlung zu 
n6hmen.

A n  diese Mitteilungen schliefst sich eine D ar
legung über den Stand der Vereinsschriften und über 
das Vereins-O rgan, die Sozial-Technik, an.

D er V o r s i t z e n d e  weist auf die von Herrn 
M ax Schuberth herausgegebene Schrift: „Sch u tzvor
richtungen an Pressen und W alzen “ V erlag  von 
A . Seydel, Berlin hin.

D as Reichsversicherungsam t hat verschiedene 
Verhandlungsberichte der H auptversam m lungen er
beten und erhalten. A uch  verschiedenen ändern 
Seiten sind auf W unsch V erhandlungsprotokolle der 
H auptversam m lungen zugegangen.

Ü ber die Tätigkeit der westlichen G ruppe des 
V ereins ist in der Vereinszeitschrift berichtet worden.

M ehreren Vereinsm itgliedern sind im L au fe des 
Jahres ehrende Auszeichnungen zuteil geworden, 
worüber gleichfalls in der „Sozial-T echn ik“ berichtet 
wurde.

Im verflossenem  Jahre haben m ehrere Berufs
genossenschaften ihr Interesse an dem Gedeihen der 
Sozial-Technik durch Zuwendungen wiederum  b e
wiesen , wofür ihnen auch der D ank des Vereins 
ausgesprochen sei.

D er V erein  ist M itglied des deutschen V e r
sicherten - V erbandes gew orden und hat eine E in 
ladung zu der ordentlichen M itgliederversam m lung 
am 28. O ktober 1907 erhalten.

D er V erein erhält nunmehr laufend die „D eutsche 
Versicherten-Zeitung“ , die den M itgliedern au f W unsch 
zur V erfügung steht.

D ie ständige A usstellungs - K om m ision für die 
deutsche Industrie teilte durch Rundschreiben mit, 
dafs im Januar/Februar 1909 in Kopenhagen eine 
Ausstellung von Schutzm itteln gegen U nfälle bei 
Maschinen und W erkzeugen stattfinden wird. A n 
m eldungen sind an die „Industri Foreningen“ in 
K openhagen zu richten. Nähere A uskünfte zu er
teilen hat sich H err Geheim rat Hartmann bereit er
klärt.

In der Vereinszeitschrift ist den M itgliedern b e
reits zur Kenntnis gebracht w o rd e n , dafs das Preis
gericht der Internationalen A usstellung für U nfall
verhütung, G ew erbehygiene und Arbeiterw ohlfahrt 
in Budapest dem V erein  für Förderung der U nfall
verhütung die goldene Staatsm edaille zuerkannt hat. 
D ie M edaille ist noch in Prägun g begriffen.

D er V o r s i t z e n d e  teilt m it, dafs nach ihm 
neuerdings zugegangener Nachricht ein künstlerisch 
ausgeführtes D iplom  in der H erstellung begriffen und 
die Übersendung dieses D iplom s mit der M edaille 
dem nächst zu erwarten sei.

D ie Leitung der A usstellung für Unfallverhütung

J
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in B udapest übersandte mit Rundschreiben ein V e r
zeichnis der Königl. Ungarischen G ew erbe - Inspek- 
torate mit dem A n h eim g eb en , diese H erren über 
neuere Erscheinungen a u f dem Gebiete der Unfall
verhütung au f d e m . Laufenden zu erhalten. D en 
säm tlichen Herren sind Probenum m ern der Sozial
Technik übermittelt worden.

A n den Arbeitsausschufs der zweiten Ton-, Z e
ment- und Kalkindustrie-Ausstellung ist das Anerbieten 
gerichtet und von diesem angenom m en worden, bei 
Einrichtung der A usstellung die Hilfe des V ereins in 
Anspruch zu nehmen zur zw eckentsprechenden D u rch 
führung der Unfallverhütungs-Mafsnahmen.

D ie Herren Z s c h e y g e  und H ü t t  erklären sich 
bereit, dem A rbeitsausschüsse der Tonausstellung ihre 
Hilfe zu leihen.

D er Rektor der H erzoglichen technischen H och
schule zu Braunschweig, Professor D r. R e i n e k e  hat 
au f die Bitte des Vorsitzenden hin in bereitwilliger 
W eise den H örsaal für Physik der H ochschule für die 
15. H auptversam m lung zur V erfügung gestellt. Der 
H err Präsident des Reichs Versicherungsamtes, G e
heim er Oberregierungsrat Dr. K a u f m a n n  hat sich 
freundlichst bereit erklärt, zu dieser H auptversam m 
lung einen Vertreter zu entsenden, um den Mitgliedern 
über die besonderen Gefahren der modernen Grofs- 
gaskraftm otoren V o rtrag  zu halten. Beiden Herren 
sei der D ank des Vorstandes ausgesprochen.

D as G ew erbehygienische Museum in W ien hat 
laufend seine Mitteilungen übersendet, die der Bücherei 
einverleibt wurden.

Im Anschlufs an den Jahresbericht teilt der V o r
sitzende mit, dafs, wie alljährlich, so auch in diesem 
Jahre, der V erein  wieder zu der 38. D e l e g i e r t e n -  
u n d  I n g e n i e u r - V e r s a m m l u n g  des Internationalen 
Verbandes der D am p fkessel-Ü b erw achu n gs-V erein e 
in W iesbaden eingeladen worden ist. H err O ber
ingenieur Bütow hat freundlichst die V ertretun g des 
V erein s übernommen.

D arau f erfolgt die V o r l a g e  d e s  R e c h n u n g s 
a b s c h l u s s e s  f ü r  d a s  J a h r  1907/08, d e r  B e 
r i c h t  de r  R e c h n u n g s p r ü f u n g s - K o m m i s s i o n ,  
d i e  V o r l a g e  d e s  K o s t e n a n s c h l a g e s  f ür  das  
J a h r  1908/09 und die Neuwahl der satzungsgem äfs 
ausscheidenden M itglieder des V orstan des, des g e
schäftsführenden A usschusses und der Redaktions
Kom m ission. —  —  —

Nach E rledigung seines geschäftlichen T eiles tritt 
der Verein in den wissenschaftlichen Teil der V e r
handlungen ein. D iese beginnen mit der Mitteilung 
des R eichsversicherungsam tes: D i e  b e s o n d e r e n  
G e f a h r e n  d e r  m o d e r n e n  G r  o f s  g a s k r a f t 
m o t o r e n  von Herrn Geh. R. R. Prof. H a r t m a n n .

A n  den V ortrag, der an anderer Stelle veröffent
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licht werden so ll, schliefst sich eine Diskussion an, 
in w elcher insbesondere auf die W ichtigkeit der B e
schaffung und A nw endung von Sauerstoffapparaten 
einschliefslich der erforderlichen Sauerstoffvorräte für 
die Grofsgaskraftm otorenbetriebe hingewiesen wird.

H err Professor G a r y  weist au f das Rundschreiben 
des Reichsversicherungsam tes hin, in welchem  dieses 
um Einsendung der au f die erste H ilfe bei Unfällen 
bezüglichen Plakate und Verordnungen ersucht hat. 
A u f den W unsch des Vorsitzenden des V ereins hat 
Herr W’ u n d e r l e  die in seiner Fabrik hergestellten 
Plakate gleichfalls dem Reichsversicherungsam te zur 
Verfügung gestellt.

H err Geheim rat H  a r t  m a n n teilt mit, dafs die 
gewünschte Sam m lung von Unfallverhütungsvorschrif
ten im nächsten Jahre vom  Reichsversicherungsam t 
veröffentlicht werden würde.

E r weist ferner darauf hin, dafs bei Gelegenheit 
der schon erwähnten A usstellung in Kopenhagen im 
Jahre 1909 nach den bisher gepflogenen V erhand
lungen von deutscher Seite beabsichtigt Werde, eine 
Sam m lung bem erkenswerter Sicherheitseinrichtungen 
auszustellen. Ein Ausschufs für diese Ausstellung 
soll in nächster Zeit gebildet werden.

Hieran schliefst sich ein zweiter V o rtra g *): U n 
f ä l l e  i n  e l e k t r i s c h e n  S t a r k s t r o m a n l a g e n  
u n d  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  von 
Herrn S e i d e l .

Bei der Besprechung bem erkt H err N o t t e b o h  m : 
A us den Ausführungen des Herrn K ollegen S e i d e l  
dürfte wohl die Erfahrungstatsache, dafs mit den 
W iederlebun gsversuchen, selbst bei fünfstündiger 
D auer, nicht nachgelassen werden darf, das allge
meinste Interesse erregen, und auch ich bin in der 
Lage, aus meiner jüngsten Praxis au f einen F all hin
weisen zu können, w o W iederlebungsversuche nach 
einem V e r la u f von vier Stunden noch zum Ziel 
führten. D as legt uns Aufsichtsbeam ten die Pflicht 
auf, überall darauf hinzuwirken, dafs gegebenenfalls 
mit den W iederbelebungsversuchen nicht eher auf
gehört werden sollte, als bis ärztlicherseits der E in
tritt des T odes bei dem von elektrischen Strom 
Getroffenen einwandfrei festgestellt wurde.

Herr B a u e r :  In No. 6391 der Leipziger Illu
strierten Zeitung, die der in Dresden stattgehabten 
H auptversam m lung des V ereins D eutscher Ingenieure 
gewidm et war, hat sich Prof. K übler in Dresden über 
„E ch te und unechte U nfallverhütung“ ausgelassen 
und dabei besonders der elektrischen Anlagen E r
wähnung getan. D er A rtikel ist auch im H eft 27, 
Jahrgang V II der „Sozial-Technik“ zum A bdruck 
gekom m en.

*) In dem vorliegenden Hefte der Sozial-Technik ab-> 
gedruckt.
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Ich erlaube mir die A nfrage, w elche Stellung 
der V ortragende, H err O beringenieur S e i d e l ,  zu 
den Auslassungen des Prof. K u b i e r  einnimmt.

H err S e i d e l  meint, der Vorschriften für elek
trische Betriebe seien allzu viele und Herr Prof. 
K  ü b 1 e r habe in gew isser Beziehung recht.

H err B a u e r :  Prof. K  ü b 1 e r behauptet: „E ch te 
Unfallverhütung kann nicht durch Verordnungen und 
Paragraphen, sondern nur durch Stärkung des persön
lichen Verantwortlichkeitsgefühls und der G ew issen
haftigkeit jedes einzelnen und durch Pflege geistiger 
und körperlicher G ew andtheit erreicht w erden.“

D iese Behauptung läfst erkenn en, dafs Prof. 
K  ü b 1 e r als Theoretiker in das W esen einer prak
tischen Unfallverhütung nicht eingedrungen ist. Ich 
gebe gern zu, dafs die grofse Zahl von Verordnungen 
und Vorschriften als Belästigung der Industrie 
empfunden werden kann, aber ich vertrete auch die 
Ansicht, dafs m anche Polizeiverordnung nicht ent
standen wäre, wenn die Berufsgenossenschaften recht
zeitig den verschiedenen Unfallgefahren wirksam 
begegnet wären.

B eachtensw erte A nregungen gibt H err Major 
R e i n o 1 d , indem er aus seinen reichen Erfahrungen 
darauf h in w eist, dafs unsere U nfallverhütungsvor
schriften vielleicht etwas lebenskräftiger sein würden, 
wenn ihrer weniger wären und wenn sie in leben
digerer Sprache und kürzer gefafst werden könnten. 
Ein Gebiet, a u f dem die wünschenswerte Beschrän
kung auf w enig nicht nur m öglich, sondern allein 
richtig ist, sei gerade das Gebiet der Elektrizität. 
Nach seiner Beobachtung geschehe aber hier gerade 
das Gegenteil.

D en natürlichsten und sichersten Hinweis auf 
notwendige Vorschriften gebe die Unfallhäufigkeit, 
soweit die betreffende Betriebseinrichtung, die Maschine 
oder der A rbeitsvorgang durch Sicherheitsvorschriften 
erfafsbar ist. Vorschriften, die der Verkleidung ein
gehender Zahnradgetriebe gelten, ergeben sich von 
selbst aus der U nfallhäufigkeit an jenem  Gefahrbringer. 
Ein V ie l von Sicherheitsvorschriften für die elek
trischen Betriebe läfst sich a u f diesem W eg e  nicht 
begründen.

A lso  w äre hier die erfreuliche Gelegenheit 
zur Beschränkung auch dann gegeben, wenn auf 
diesem Gebiete nicht bereits so viele V orsorge von 
anderen interessierten oder zur A ufsicht berufenen 
S te lle n , als derjenigen der Berufsgenossenschaft 
vorläge.

H ieran schliefst sich die V o r f ü h r u n g  e i n e s  
W i e d e r b e l e b u n g s a p p a r a t e s  f ü r  k ü n s t l i c h e  
u n d  n a t ü r l i c h e  A t m u n g  n a c h  D r. B r a t  und 
von Sauerstoff-Atm ungsapparaten und Luftzuführungs
apparaten mit den neuesten zw eckm äfsigen Vorrichtun

gen durch Herrn H. Z e y s s i g ,  O xygen ia  G. m. b. H . 
Berlin. D ie V orführung ist mit Erläuterungen älterer 
und neuer Konstruktionen verbunden. H err Z e y s s i g  
hebt hervor, dafs der W iederbelebungsapparat für 
künstliche und natürliche A tm un g nach Dr. B r a t  
der einzige Rettungsapparat für W iederbelebun gs
zw ecke sei, bei dem nicht nur eine Sauerstoffzuführung 
(Inhalation bezw. Inspiration) stattfinde, sondern welcher 
auch verm ittels eines E jektors und eines hierdurch 
erzeugten Vakuum s „ E x s p i r a t i o n “  hervorrufe; 
dem nach durch A bw echslung zwischen „Inspiration“ 
und „E xsp iration “ mittels eines H ahnhebels die 
Funktion der natürlichen A tm un g a u f künstlichem 
W e g e  erzeuge und zw ar derart, dafs die Respirations- 
gröfse (der D ruck bezw . das Vakuum ) gleich  dem 
jenigen bei natürlich atmendem M enschen sei. D ie 
A bdichtung des bei diesem A pparat verwendeten 
H elm es wird durch eine W eichgum m i-G esichtsabdich
tung bewirkt.

D er angekündigte V ortrag: D i e  F a b r i k a t i o n  
v o n  Z ü n d h ü t c h e n  u n d  S p r e n g k a p s e l n  und 
über S p e r r d e c k e l  a n Z e n t r i f u g e n  mufs w egen 
Erkrankung des Herrn Braune ausfallen.

D a rau f folgen Mitteilungen des Herrn H ofrat 
Dr. L  ö b n e r über die Ergebnisse der Prüfung von 
U nfallversicherungspolicen technischer A ufsichtsbe
amter.

Unter „ T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n “ macht 
H err Baumeister D r e s s i e r  a u f den Sicherheitshaken 
„Id eal“ aufmerksam, der sich beim H ochziehen der 
Last von selbst schliefst.

D ie Firm a K a b i s c h  &  M ü l l e r  F r a n k f u r t  a. M. 
fertigt als Spezialität: Runde Sicherheitsm esserwellen, 
System  Schräder, mit gesetzlich geschützten i mm 
starken Präzisionshobelm essern. D as Stopfen der 
Späne infolge D urchbiegung der alten M esserklappen 
ist hier ausgeschlossen. D as Festhalten der M esser 
geschieht hier durch einen D ruckkeil, w elcher selbst 
bei geringem  A nzu g der Schrauben das Messer fest- 
prefst. D er D ruckkeil dient gleichzeitig als um dreh
barer und auswechselbarer Spanbrecher.

H err K o  11 e w e  führte den M e y e r - S h a m -  
r o c k s c h e n  Patronenspüler praktisch vor.

D as Vorhandensein von V ersagern  bildet b e
kanntlich eine grofse G efahrenquelle für den Arbeiter. 
D ie zurzeit bestehenden Vorschriften der Steinbruchs
Berufsgenossenschaft haben sich nicht als ausreichend 
erwiesen. D urch einen danebengesetzten neuen Schufs 
ist weder bei V erw endun g von Schw arzpulver, noch 
auch bei brisanten Sprengstoffen der V ersager mit 
Sicherheit zu beseitigen. D ie dabei vorgenom m enen 
Hantierungen sind aber äufserst gefährlich, weil es 
nicht ausgeschlossen ist, dafs beim Niederbringen des 
neuen Bohrloches Pulver angeschlagen und zur E x 
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plosion gebracht wird. D as A btu n  eines Versagers 
durch Einführung einer Schlagpatrone nach teilweiser 
Beseitigung des Besatzes durch A uskratzen ist w o
m öglich noch gefährlicher, da die Gefahr besteht, 
dafs schon beim Auskratzen selbst durch gefährliche 
Reibung oder Stofs eine E xp losion  eingeleitet wird, 
die den damit beschäftigten A rbeiter direkt betreffen 
würde.

D ie gröfste G ew ähr für eine sichere, gleichzeitig 
auch bequem ste und billigste Beseitigung bietet zurzeit 
das von dem Bergw erksdirektor M eyer-Sham rock an
gegebene V e rfa h re n , die Besatzstoffe mittelst eines 
besondren Apparats (Patronenspüler) durch einge
spritztes W asser zu entfernen. W asserem pfindliche 
Sprengstoffe werden durch das Verfahren in zuver
lässigster W eise  vernichtet und sprengölhaltige Präpa
rate können nach vollkom m ener Beseitigung des B e
satzes durch eine Schlagpatrone sicher zur E xplosion  

gebracht werden.

2. S i t z u n g s t a g .

H err Professor G a r y  eröffnet die Sitzung um 
81/, U hr und weist a u f die Übelstände hin, die sich 
durch die Zugehörigkeit gleichartiger, zuw eilen sogar 
unmittelbar benachbarter Betriebe zu verschiedenen 
Berufsgenossenschaften ergeben. E s hat sich mehr
fach herausgestellt, dafs in solchen Betrieben die 
Unfallverhütungs Vorschriften der einen Berufsgenossen
schaft, der die Betriebe ihrer E igenart nach ange
hören, in dem betreffenden Betriebe der B erufsge
nossenschaft vo lle  Berücksichtigung finden, während 
in dem benachbarten Betriebe, der als Nebenbetrieb 
einer anderen Berufsgenossenschaft angehört, gar 
nicht daran gedacht wird, die Vorschriften zu erfüllen. 
A n  einem in der Praxis beobachteten Beispiele von 
zw ei völlig gleichen Steinbrüchen wurde der N ach
w eis hierzu geführt.

D ie G erechtigkeit erford ere, dafs die für die 
Betriebe einer Berufsgenossenschaft geltenden V o r
schriften von allen Unternehm ern in der gleichen 
W eise befolgt w erden, gleichviel w elcher Berufs
genossenschaft sie mit ihrem gleichartigen Betriebe 

angehören.
G egen die zur Beseitigung solcher U ngerechtig

keiten gem achten V orsch läge der gem einschaftlichen 
R evision der Betriebe durch die Beam ten mehrerer 
Berufsgenossenschaften spricht die Haftpflichtgefahr 
betriebsfrem der Personen.

H err B a u e r  berichtet darauf über die vom  
Genossenschaftstage in K iel zu dieser Frage gefafste 
Resolution. H err Geheimrat H a r t m a n n  erläutert 
die Resolution und teilt mit, dafs das R .V .A . mit 
der Entschliefsung einverstanden sei.

Bei dem Verhandlungspunkte über die z u 

l ä s s i g e  U m f a n g s g e s c h w i n d i g k e i t  d e r  
S c h m i r g e l s c h e i b e n  teilt H err F r e u d e n 
b e r g  den wesentlichen Inhalt eines von Herrn 
G r e w  e in der Sitzung der westlichen G ruppe des 
Vereins zu H eidelberg am 9. Mai d. Js. mit. V on  
den sachlichen Ausführungen m öge hier nur erwähnt 
werden, dafs es sich um die Frage handelt, ob und 
inwieweit die durch M inisterial-Verordnung festge
legte Grenze von 25 m für die U m fangsgeschw indig
keit in gewissen Fällen erhöht werden k a n n , etwa 
bis a u f 35 m. W enn auch praktisch die U m fangs
geschwindigkeit gesteigert werden kann und zwar 
bei genügend geringem  V orschub des Schleifw erk
zeuges ohne wesentliche Gefahr des Zerspringens 
der Steine, so bringt doch jed e E rhöhung der U m 
laufzahlen zw eifellos auch erhöhte Unfallgefahren mit 
sich, sodafs die Erhöhung der angegebenen Grenze 
vom  Standpunkte der U nfallverhütung nicht gutge- 
heifsen werden kann. D ie Versam m lung nimmt da
von Abstand, hierzu eine Resolution zu fassen.

Bei diesem Punkte wird noch auf die Gefahr hinge
wiesen, w elche die Innengewinde in den Enden der 
Schleifachsen solcher Maschinen b esitzen , die zum 
Schlichten und Polieren von M etallgegenständen 
dienen. Sobald nämlich der A rbeiter mit dem Fin
ger in die meist nur fingerstarke Gewindeöffnung 
hineinfafst, wird der Finger in das L och  hineinge
zogen und abgedreht. E s wird zur Verm eidung 
dieser gar nicht selten vorkom m enden U nfälle em p
fohlen, das Gewinde ein gröfseres Stück vor dem 
Ende der Spindel aufhören und das verbleibende 
Stück des Lochinnern glatt verlaufen zu lassen.

A m  Schlüsse der Verhandlungen bringt Herr 
Sickel ein Rundschreiben des R eichsversicherungs
amts vom  14. A p ril 1908 zur Sprache, w elches B e
stimmungen enthält über die Ausführung des R e
visionsdienstes durch die technischen A ufsichtsbe
amten. Nachdem  H err Sickel Stellung genom men 
hat zu einzelnen Abschnitten dieser Verfügung, wird 
auf W unsch des Herrn Geheim rat Hartmann die B e
sprechung des Vortrags au f spätere Verhandlungen 
verschoben, da sich die Meinungen über diese Punkte 
auf beiden Seiten erst klären müfsten.

D as Ergebnis der Verhandlungen läfst sich dahin 
zusam m enfassen, dafs es ein aufserordentlich frucht
bringendes für die M itglieder der Versam m lung 
selbst, wie für die Bestrebungen der U nfallverhütungs
technik im allgem einen gew esen ist. Trotzdem  in 
der kurzen Zeit von zw ei Sitzungstagen eine grofse 
Reihe unfalltechnischer Mafsnahmen durchgesprochen 
werden konnte, liegt aber doch noch eine so grofse 
Fülle von Material aus den praktischen Erfahrungen 
der M itglieder des Vereins vor, dafs es fast zu bedauern 
ist, wenn ein von Herrn Freudenberg gem achter

*



670 S O Z I A L - T E C H N I K 35. Heft

V orsch lag, im nächsten Jahre zwei H auptversam m 
lungen abzuhalten, mit Rücksicht auf die entstehen
den Kosten nicht durchgeführt werden soll.

A ls  Ort der nächstjährigen H auptversam m lung 
wird Freiburg im Breisgau gewählt.

— f.

Die hygienischen Zustände in der Glasindustrie.

Infolge eines Beschlusses des Reichstags vom  
27. März 1905, der a u f eine Einschränkung der 
A rbeitszeit in der Glasindustrie auf Grund des § i2 o e  
A bs. 1 der Gew erbeordnung gerichtet war, ersuchte 
das Reichsam t des Innern die Bundesregierungen, 
die Gew erbeinspektoren zu eingehenden Erm it
telungen über die hygienischen Zustände in der 
Glasindustrie —  namentlich in den Glashütten und 
Glasschleifereien —  zu veranlassen. Für die E rm it
telungen arbeitete das Reichsam t des Innern einen 
Fragebogen aus, dessen Inhalt aus den folgenden 
Ausführungen hervorgeht. D as Ergebnis dieser E r
hebungen ist in den Jahresberichten der G ew erbe
aufsichtsbeamten und Bergbehörden für das Jahr 
1906 teils als ein im A nhan g an gefü gter Sonder
bericht erschienen, teils in dem Abschnitt „G esund
heitsschädliche Einflüsse“ verarbeitet worden. D er 
wesentliche Inhalt dieser Berichte, soweit sie die 
Glasindustrie angehen, soll hier w iedergegeben 
Werden und zw ar im engen A nschlufs an die ein
zelnen Fragen des vom  Reichsam t des Innern aus
gearbeiteten Fragebogens.

D ie erste Frage bezog  sich au f die Z a h l  der 
Glashütten und Glasschleifereien sowie au f die Zahl 
der in ihnen beschäftigten Personen, insbesondere 
der G lasbläser und Glasschleifer; ferner wurde nach 
der D a u e r  der regelm äfsigen täglichen Arbeitszeit 
der Glasbläser und der Glasschleifer gefragt.

Für die G l a s h ü t t e n  brachten die Erm it
telungen folgendes Ergebnis.

D ie Zahl der in D eutschland im Jahre 1906 im 
Betrieb stehenden Glashütten betrug 374 mit insge
samt 62159 Arbeitern. A u f  eine Glashütte komm en 
dem nach im Durchschnitt 166 Arbeiter. V on  den 
62159 Arbeitern waren 22860 mit dem Glasblasen 
beschäftigt, sodafs unter 100 Arbeitern 36 G las
bläser sind.

D ie gröfste Zahl der Glashütten besitzt der 
Bundesstaat Preufsen, nämlich 220 mit 38479 A r 
beitern, worunter 15016 Glasbläser sind; au f eine 
Glashütte komm en durchschnittlich 174 A rbeiter und 
68 Glasbläser. Für Preufsen ergibt sich folgendes Bild.

D anach umfafst innerhalb Preufsen der A u f
sichtsbezirk Liegnitz die gröfste Zahl der Glashütten, 
53 mit 6735 Arbeitern, davon sind 3270 Glasbläser, 
es entfallen auf eine Glashütte im Aufsichtsbezirk

Liegnitz 127 A rbeiter, darunter sind 61 Glasbläser. 
Ihm folgt der A ufsichtsbezirk Frankfurt a. O ., in 
dem 41 Glashütten, 5496 A rbeiter mit 21 1 5 G las
bläsern gezäh lt werden; a u f eine Glashütte kom m en 
im Durchschnitt 134 A rbeiter mit 51 Glasbläsern. 
Im Aufsichtsbezirk A rnsberg finden sich 12 G las
hütten mit 2833 Arbeitern, worunter 870 G lasbläser 
sind. H ier entfallen im D urchschnitt a u f 1 G las
hütte 236 Arbeiter, darunter 72 Glasbläser. V on  
den übrigen Aufsichtsbezirken sei noch W iesbaden 
erwähnt; hier beträgt die Zahl der A rbeiter in der 
einen vorhandenen Glashütte 653 mit 330 Glasbläsern.

Im Reich folgt hinsichtlich der Zahl der G las
hütten nach dem Bundesstaat Preufsen B a y e r n  mit 
53 Glashütten und 4614 Arbeitern, worunter 2005 
G lasbläser sind. In Bayern kom m en also au f eine 
Glashütte nur 87 A rbeiter und 37 Glasbläser. 
S a c h s e n  um fafst 40 Glashütten mit 8287 Arbeitern 
und 2820 Glasbläsern, sodafs hier au f eine G las
hütte 207 A rbeiter und 70 Glasbläser entfallen.

W as die in den Glashütten herrschende A r 
b e i t s z e i t  angeht, so hatten, nach der ersten Ü ber
sicht berechnet, von den 20745 in Betracht kom 
m enden1) Glasbläsern insgesam t 10944 oder 53°/0 
eine Arbeitszeit von 9 Stunden und weniger, 9801 
oder 47%  eine A rbeitszeit von über 9 Stunden.

In P r e u f s e n  hatten von 12901 Glasbläsern 
7531 oder 58°/0 eine Arbeitszeit von 9 Stunden und 

weniger, 5370 oder 42%  eine A rbeitszeit von über 
9 Stunden. Betrachtet man die Arbeitsverhältnisse 
ift den einzelnen preufsischen Aufsichtsbezirken, so 
hatten im Aufsichtsbeziek Liegnitz von 3270 G las
bläsern 737 oder 23% eine Arbeitszeit von 9 Stunden 
und weniger, 2533 oder 77%  eine Arbeitszeit von 
mehr als 9 Stunden. In A rnsberg hatten von 870 
Glasbläsern 406 oder 47 °/0 eine Arbeitszeit von
9 Stunden und weniger, 464 oder 53%  eine solche 
von über 9 Stunden. Im R egierungsbezirk D üsseldorf 
arbeiteten von 1431 Glasbläsern fast sämtliche, näm 
lich 1428, 9 Stunden und weniger, darunter waren 
1378, die mehr als 6 Stunden bis einschliefslich
8 Stunden arbeiteten. Im Regierungsbezirk W ies
baden hatten alle 330 Glasbläser eine Arbeitszeit 
von w eniger als 9 Stunden.

*) 2115 Glasbläser des Bezirks Frankfurt a. O. sind 
nicht nach der Arbeitszeit getrennt angegeben.
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Im K önigreich  B a y e r n  dagegen hatten von 
2005 G lasbläsern nur 629 oder 31%  eine Arbeitszeit 
von 9 Stunden und weniger, 1376 oder bg°l0 eine 
solche von über 9 Stunden, darunter 289 oder 14°/0 
eine Arbeitszeit von über 11 Stunden. Im K ö n ig 
reich S a c h s e n  arbeiteten von insgesam t 2820 G las
bläsern 1189 oder 42°/0 9 Stunden und weniger, 
1631 oder 58°/0 mehr als 9 Stunden.

Für die G l a s s c h l e i f e r e i e n  wurde folgendes 
ermittelt.

Im ganzen Reich gibt es 712 Glasschleifereien 
mit insgesam t 18705 Arbeitern, darunter sind 12032 
G lasschleifer. E s  sind dem nach von 100 Arbeitern 
64 Glasschleifer. Im D urchschnitt entfallen für das 
ganze Reich berechnet a u f jed e Glasschleiferei 26 
Arbeiter.

V o n  11 920 Glasschleifern, deren A r b e i t s z e i t 
v e r h ä l t n i s s e  angegeben sind, hatten 1359 oder
11 °/0 eine Arbeitszeit von 9 Stunden und weniger, 
6180 oder 52 °/0 eine Arbeitszeit von mehr als 9 bis 
einschliefslich 10 Stunden, 3598 oder 30 °/0 eine 
A rbeitszeit von mehr als 10 bis einschliefslich 11 
Stunden, endlich 783 oder 6 %  eine solche von mehr 
als 11 Stunden; insgesam t hatten also von 11 920 
Glasschleifern 10561  oder 88 °/0 eine Arbeitszeit von 
mehr als 9 Stunden.

D ie V erhältnisse in P r e  u f s e n  liegen folgender- 
m afsen :

Preufsen besitzt die gröfste Zahl der G las
schleifereien, 315 mit 9594 Arbeitern, worunter 5983 
G lasschleifer sind. A u f  eine Glasschleiferei entfallen 
danach durchschnittlich 30 A rbeiter mit fast 19 G las
schleifern. V o n  den 5985 Glasschleifern hatten 618 
oder 10 %  eine Arbeitszeit von 9 Stunden und w e
niger, 2934 oder 49 °/0 eine solche von mehr als
9 Stunden bis einschliefslich 10 Stunden, 2366 oder
39 %  eine Arbeitszeit von mehr als 10 bis einschliefs
lich 11 Stunden und 65 oder 1 %  eine solche von 
mehr als 11 Stunden ; insgesam t hatten in Preufsen 
5365 Glasschleifer oder 89 %  aller G lasschleifer eine 
Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden.

Im Aufsichtsbezirk Liegnitz, der innerhalb Preu- 
fsens auch die gröfste Zahl Glasschleifereien umfafst, 
entfallen im D urchschnitt au f eine Glasschleiferei
29 Arbeiter, darunter 27 Glasschleifer. V o n  den 
1850 Glasschleifern arbeiteten 138 oder 7 %  9 Stun
den und weniger, 751 oder 40 °/0 mehr als 9 bis 
einschliefslich 10 Stunden, 961 oder 52 °/o m ehr als
10 bis einschliefslich 11 Stunden, also zusammen 
1712 oder 92 %  mehr als 9 Stunden. Im A ufsichts
bezirk Berlin entfielen a u f eine Glasschleiferei durch
schnittlich 21 Arbeiter mit 6 Glasschleifern. V o n  
den 341 Glasschleifern arbeiteten 321 oder 94 %  
9 Stunden und weniger, 20 oder 6 °/0 mehr als 9

bis einschliefslich 10 Stunden. Im Aufsichtsbezirk 
Breslau entfielen im D urchschnitt auf eine Glas
Schleiferei 32 Arbeiter mit 24 Glasschleifern. V on  
den 1090 Glasschleifern hatten säm tliche eine A r 
beitszeit von mehr sls 9 Stunden, und zw ar 434 
oder 39 °/0 eine Arbeitszeit von mehr als 9 bis ein
schliefslich 10 Stunden, 641 oder 58 .°/0 eine solche 
von mehr als 10 bis einschliefslich 11 Stunden und
15 oder 1 %  arbeiteten länger als 11 Stunden.

Im Königreich B a y e r n  kom m en durchschnitt
lich au f eine G lasschleiferci 18 Arbeiter mit 10 G las
schleifern. V o n  den 2812 Glasschleifern arbeiteten 
527 oder 19 %  9 Stunden und weniger, 2285 oder 
81 °/0 länger als 9 Stunden, und zw ar 761 oder 
27 %  mehr als 9 bis einschliefslich 10 Stunden, 806 
oder 28 %  mehr als 10 bis einschliefslich 11 Stun
den und 718 oder 25 %  länger als n  Stunden. Im 
Königreich S a c h s e n  entfielen au f eine G lasschlei
ferei 28 A rbeiter mit 15 Glasschleifern. D ie A rbeits
zeit der 898 G lasschleifer verteilt sich im einzelnen 
so, dafs au f 38 Glasschleifer oder 4 %  9 Stunden 
und weniger kam en, auf 860 oder 96 °/0 mehr als 
9 Stunden, und zw ar au f 450 oder 50 %  mehr als
9 bis einschliefslich 10 Stunden und au f 410 oder 
45 %  mehr als 10 bis einschliefslich 11 Stunden.

D ie nächsten Fragen des Fragebogens bezogen 
sich au f die g e s u n d h e i t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  
in den Glashütten und Glasschleifereien. W ie aus 
den Berichten der G ew erbeaufsichtsbeam ten hervor
geht, bringen beim G l a s h ü t t e n b e t r i e b  nam ent
lich die folgenden*) Verrichtungen eine Gefährdung 
der Gesundheit der A rbeiter mit sich: „B ei der Zer
kleinerung des für die H erstellung der Häfen usw. 
erforderlichen feuerbeständigen Materials, beim Mah
len und M ischen der Stoffe für den G lassatz sowie 
beim Beschicken der Häfen und W annen entwickelt 
sich, wenn nicht besondere Mafsnahmen getroffen 
werden, ein wegen seines Gehalts an mineralischen 
Bestandteilen für die Atm ungsorgane der dabei be
schäftigten A rbeiter gefährlicher Staub. Ferner leidet 
der Arbeiter beim  Schüren und Beschicken der 
O fenfeuerung und der Generatoren unter der E in
wirkung der sich dabei entwickelnden Gase, sowie 
unter der von den Feuerungen und Öfen ausstrahlen
den Hitze. Besonders sind die ständig in unmittel
barer Nähe der Glasschm elzöfen arbeitenden G l a s 
b l ä s e r  der von den Ö fen und der flüssigen G las
masse ausstrahlenden starken H itze, und ihre A ugen  
dem von der Glasm asse ausgehenden grellen Lichte 
ausgesetzt. Beim  H andhaben der schweren, eisernen,

*) Vergl. dazu den Bericht aus dem Regierungbezirk 
Minden, in den Jahresberichten der Gewerbeaufsichtsbe
amten und Bergbehörden für das Jahr 1906. Bd. I, 
S. 345-
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bei der A rbeit heifs werdenden Pfeifen bilden sich 
Schwielen an ihren H änden, die bei nicht genügen
der V orsicht und Reinlichkeit zu Hauterkrankungen 
A nlafs geben können. A u ch  laufen die Glasbläser 
Gefahr, sich bei der gem einschaftlichen Benutzung 
der Pfeifen durch A nsteckung übertragbare K ran k
heiten zuzuziehen. Zahlreiche Erkrankungen der 
Glashüttenarbeiter sind auf Erkältung zurückzuführen. 
In der kalten Jahreszeit herrschen unter ihnen rheu
m atische und gichtische Krankheiten, sowie Erkran
kungen der Atm ungsorgane, in der warmen V e r
dauungsstörungen, hervorgerufen durch den über- 
mäfsigen Genufs kalter G etränke.“

U m  über die tatsächlich bestehenden gesund
heitlichen Verhältnisse ein Urteil abgeben zu können, 
setzen sich die Gewerbeaufsichtsbeam ten in den 
meisten Fällen mit den betreffenden Krankenkassen, 
Kassenärzten sowie Privatärzten in Verbindung. S o 
w eit die Gewerbeaufsichtsbeam ten die Ergebnisse 
ihrer Erhebungen zusam m engefafst haben, gipfeln sie 
besonders in den mit der Glasindustrie sehr besetzten 
Bezirken im wesentlichen darin, dafs „die gesund
heitlichen Verhältnisse in den Glashütten nicht schlech
ter ' sind als in anderen gewerblichen Betrieben.“ 
(Regierungsbezirk Frankfurt a. O.) „Speziell typische 
Krankheitserscheinungen sind in keiner Hütte b e
obachtet worden. Fälle von Lungenschwindsucht, 
als deren E rreger w ohl namentlich das ständige 
A rbeiten in staubdurchsetzter L uft in Frage kommt, 
sind nicht in so hohem Mafse zu verzeichnen, dafs 
sie gegenüber der grofsen Zahl beschäftigter A rbeiter 
besonders ins G ew icht fallen und namentlich als so
genannte Gewerbekrankheiten angesprochen werden 
könnten.“ (Regierungsbezirk Liegnitz.) A bw eichend 
hiervon geht der Bericht des Aufsichtsbeam ten der 
O berpfalz dahin, dafs nach Beobachtungen ärztlicher
seits fast 2/g aller Glasbläser an akuten und chro
nischen Rheumatismen, besonders an echter Gicht 
(Podagra) und ischiatischen Neuralgien leiden. „D ie  
Grundlage hierzu wird häufig von den Arbeitern 
selbst gelegt, indem sie in leichter K leidung und 
stark erhitzt während der Pausen, ohne Rücksicht 
auf die Aufsentem peratur, im Freien K ühlung suchen.“ 
Bei der Betrachtung der Gesundheitsschädigungen 
ist zunächst zu berücksichtigen, dafs schon bei der 
A ufnahm e der Glasm acherlehrlinge eine A uslese 
stattfindet. A u f  Grund der Bekanntm achung vom 
5. M ärz 1902 mufs der A ufnahm e eine ärztliche 
U ntersuchung vorausgehen ; nur solche Personen, die 

, vom  A rzt für gesund erklärt wurden, dürfen den 
B eru f ergreifen. Ferner ist in Betracht zu ziehen, 
ob der Glasbläser in einer Glashütte tätig ist, wo 
grofse Körperkräfte nötig sind oder in einer solchen, 
w o schwerere Gegenstände nicht hergestellt werden.

So berichtet der Aufsichtsbeam te von Frankfurt a. O., 
dessen zusam m enfassendes Urteil über die Gesund
heitsverhältnisse in den Glashütten oben w iederge
geben wurde, dafs die G lasbläser in den T afelg las
hütten im G egensatz zu den W eifs- und Grünhohl
glashütten stets mit grofsen Gew ichten zu arbeiten 
hätten ; „die G lasbläserpfeife mit der daranhängenden 
Glasm asse w iegt 15 bis 20 kg. Nur kräftig gebaute 
m uskulöse Leute können diese A rbeit verrichten 
und nur zu einem gewissen Lebensalter. A nfan g 
der vierziger Jahre reichen bei den meisten die 
Körperkräfte nicht mehr aus, und sie sind gezwungen, 
sich einen anderen B eru f zu suchen, wenn sie sich 
nicht genügend erspart haben, um leben zu können.“

Im Anschlufs an die Schilderungen der Gesund
heitsverhältnisse kennzeichnen die Aufsichtsbeam ten 
dem Fragebogen gem äfs die S c h u t z v o r k e h r u n g e n ,  
die zur Verhütung der Staubgefahr, zum Schutz gegen 
überm äfsige W ärm e und gegen schädliche Gase, zur 
Verhütung von Augenerkrankungen und H auter
krankungen an den H änden der G lasbläser und 
gegen A nsteckungsgefahr bei gem einsam er Benut
zung der Glasbläserpfeifen von den Unternehm ern 
getroffen wurden. A u f  diese Erörterungen, die 
gröfstenteils technischer Natur sind, soll erst an an
derer Stelle näher eingegangen werden.

A ls  letzte Frage, die Glashütten betreffend, war 
den Aufsichtsbeam ten die vorgelegt worden, ob es 
geboten erscheint, gew isse Schutzvorkehrungen all
gemein durch Bundesratsverordnung (§ 120 e der 
G.O.) vorzuschreiben, ferner ob zum Schutz gew isser 
Arbeitergruppen —  insbesondere der Glasbläser —  
aufserdem eine Beschränkung der täglichen A rb eits
zeit durch Bundesratsverordnung (§ i 2 o e  der G.O.) 
erforderlich und durchführbar sei. D er weitaus 
gröfste T eil der Berichterstatter verneint diese Frage. 
Ihre Ansicht geht dahin, dafs die V orkehrungen zum 
Schutz der Arbeiter, die noch erforderlich sind, au f 
gütlichem  W eg e  oder durch behördliche A n ord 
nungen gem äfs § 120 d der G .O . für die einzelnen 
Betriebe durchgesetzt werden können. Eine B e
schränkung der täglichen A rbeitszeit der Glasbläser 
durch Bundesratsverordnung wird vielfach für not
wendig erachtet, aber angesichts der K onkurrenz
gefahr für undurchführbar erklärt.

„E in e solche Beschränkung würde unsere H ohl
glasindustrie, die in der H auptsache für den E xport, 
besonders nach England und den englischen K o lo 
nien, arbeitet, schädigen und ihre Konkurrenzfähig
keit beeinträchtigen. W ährend sie vor kurzem  nur 
noch mit der europäischen Konkurrenz zu rechnen 
hatte, fängt jetzt die japanische Konkurrenz an, sie 
in Asien schwer zu verdrängen. Für unsere T a fe l
glasindustrie, die sich in einer wenig günstigen L age
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befindet, da sie stark gegen die Konkurrenz der 
W annenöfen zu käm pfen hat, würde diese sehr er
schw ert werden. V orläufig  ist aber die Arbeitszeit 
für die Tafelglasm acher der H afenöfen günstiger als 
für die der W annenöfen; in ihrem Interesse liegt es 
daher, dafs die H afenöfen konkurrenzfähig gehalten 
werden. Jede Beschränkung der Arbeitszeit für die 
W annenöfen m acht diese aber weniger konkurrenz
fähig gegen das Ausland, sodafs sie a u f dem in
ländischen Markte die H afenöfen dann noch mehr 
bedrängen w erden.“ (Regierungsbezirk Frankfurt a.O.)

In derselben W eise wie für die Glashütten sind 
für die G l a s s c h l e i f e r e i e n  die gesundheitlichen 
Verhältnisse von den Aufsichtsbeam ten w iederge
geben. D ie Schädigungen der Schleifer durch den 
Einflufs der gew erblichen Tätigkeit sind vielen B e
richten zufolge weit geringer als bei den Glashütten
arbeitern. D a  im allgem einen nur n a f s  mit Ö l und 
Schm irgel oder mit Sand und W asser geschliffen 
wird, so findet eine Staubentw icklung beim Schleifen 
fast nicht statt. Andererseits wird jedoch  vielfach 
berichtet, dafs die G lasschleifer zu r h e u m a t i s c h e n  
Erkrankungen neigen. »Die Nafsschleiferei setzt die 
dabei beschäftigten Arbeiter, namentlich bei der B e
handlung gröfser Scheiben, w egen der dauernden 
Berührung mit gröfseren W asserm engen, die über 
die A rbeitsstücke verlaufen und nach allen Seiten 
verspritzt werden, der Gefahr des Nafswerdens und

damit der Erkältung aus, da sie tagsüber in der 
durchnäfsten K leidung bleiben. W eiter werden auch 
die unteren Körperteile, besonders die Füfse, der 
Feuchtigkeit preisgegeben, da die Schleifw ässer meist 
unbehindert zum Fufsboden abfliefsen, dort vielfach 
Pfützen bilden und mit dem Schlam m e eine ständige 
feuchte und schlüpfrige D ecke zurücklassen, die 
aufserdem noch Unfall gefahren schafft.“ (Landes
polizei-Bezirk Berlin.) D er Berichterstatter des R e
gierungsbezirks Breslau weist auf die Unterschiede 
hin, die hinsichtlich der Gesundheitsverhältnisse 
zwischen den grofsen und den im Bezirk noch häufig 
vorkom m enden kleinen Schleifereien bestehen. »Im
merhin ist mit Sicherheit anzunehmen, dafs die in 
den letzten Jahren neuerbauten grofsen Schleifereien, 
wenn nicht schon jetzt, so doch im L aufe der Jahre 
dazu beitragen werden, den Gesundheitszustand der 
Glasschleifer zu bessern. Solange die kleinen, ab
seits gelegenen Schleifereien mit ihren vielfach recht 
m angelhaften Arbeitsräum en bestehen, werden die 
Zahlen an Rheum atismuserkrankungen nicht erheb
lich abnehm en.“ D er Berichterstatter befürwortet 
daher nicht nur für die grofsen Schleifereien, sondern 
auch für die kleinen die Festsetzung einer H öchst
arbeitszeit, während die Mehrzahl der anderen B e
richterstatter ein Bedürfnis zum Erlafs von Bestim 
mungen seitens des Bundesrats nicht anerkennt.

(Nach dem Reichsarbeitsblatt.)

Die Erhöhung der Umfangsgeschwindigkeit von Schmirgelscheiben.

D urch Erlafs des preufsischen H andelsministers 
vom  Jahre 1897 ist bekanntlich die höchste zulässige 
U m fangsgeschwindigkeit für Schm irgelscheiben auf 
25 m in der Sekunde festgestellt worden. Gegen 
diese Bestim m ung richten sich in neuerer Zeit B e
strebungen sow ohl seitens verschiedener Industriellen, 
als auch der Schm irgelscheibenfabriken dahin gehend, 
die U m fangsgeschwindigkeit der Scheiben zu erhöhen.

Zur Begründung dieser Forderung wird in erster 
Linie angeführt, dafs die Fabrikation der Schm irgel
scheiben im Laufe der Zeit wesentlich vervollkom m 
net sei und daher ein in jeder Beziehung zuver
lässigeres Material geliefert werde, sodann wird geltend 
gem acht, dafs viele Arbeiten unbedingt eine höhere 
Geschw indigkeit der Scheiben verlangen, last not least 
wird die Konkurrenz ins Feld geführt.

V om  letzteren Grunde kann, da nicht zu b e
weisen, abgesehen werden. W as den zuerst ange
führten Punkt betrifft, so kann die W ahrheit dieser 
Behauptung ohne weiteres zugegeben werden, doch 
mufs ebenso anerkannt werden, dafs neben dem

erstklassigen Material auch zahlreiche m inderwertige 
E rzeugnisse a u f den Markt und damit in die W erk 
statt kom m en, auch können bei der besten Fabrikation 
Fehler sich einschleichen, die aber erst beim Gebrauch 
zutage treten, oder die Scheiben können, bevor 
sie in Benutzung genom m en werden, durch irgend 
welche äufseren Einflüsse Beschädigungen erleiden, 
welche die W iderstandskraft der Scheiben beeinträch
tigen, was sich eben wiederum erst im Betrieb bem erk
bar macht. W as die Industrie betrifft, so dürfte das 
V erlangen nach Erhöhung der Geschwindigkeit nur von 
einer kleinen Gruppe von G ew erbezw eigen gestellt 
werden.

D ie Frage, ob eine Erhöhung der U m fangsge
schwindigkeit zulässig sei, darf eben nicht blofs von 
dem Standpunkte der Konsum enten und Produzenten 
entschieden werden, sondern es sind auch die Inter
essen der A rbeiter und der Berufsgenossenschaften 
zu berücksichtigen. Eine Erhöhung der U m fangs
geschwindigkeit bedeutet unter allen U m ständen eine 
Erhöhung der Gefahrenm öglichkeit, daher Schädigung

*
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der Arbeiter und A rbeitgeber, letztere als der die 
Lasten der U nfallversicherung a l l e i n  tragende Teil.

Geht man auf die Verw endungsart der Schm irgel
scheiben etwas näher ein, so dürften sich drei grofse 
Gruppen der Anw endung unterscheiden lassen, nämlich 
r. Arbeiten, w elche bei Handzuführung des Arbeits
stückes eine geringe Beanspruchung der Schm irgel
scheibe bedingen; 2. Arbeiten, bei denen das W erkstück 
automatisch zugeführt w ird; 3. Arbeiten unter Zu
führung des A rbeitsstückes von H and und starker 
Beanspruchung der Scheiben.

D ie Schm irgelscheiben für die erste Gruppe, also 
für Arbeitern, welche bei Handzuführung die Schleif
scheibe nur w enig beanspruchen, wie z. B. für das 
Nachschleifen von Fräsern, Bohrern, für das Schleifen 
von Stahlschreibfedern, Nähnadeln und für ähnliche 
Arbeiten, können eine höhere U m fangsgeschw indig
keit als 2 5 m pro Sekunde erhalten, weil Stölse usw. 
au f die Scheibe nicht ausgeübt werden.

Bei anderen W erkzeugschleifm aschinen dürfte 
die U m fangsgeschw indigkeit dadurch beschränkt sein, 
dafs eine Erhitzung des W erkzeuges beim  Schleifen 
verm ieden werden mufs.

D asselbe hinsichtlich der Geschwindigkeit gilt 
auch für die Arbeiten der zweiten Gruppe, also 
für solche, bei denen das Arbeitsstück automatisch 
der Scheibe zugeführt wird. In erster Linie sind 
hier die in neuerer Zeit eingeführten Rundschleif
maschinen amerikanischen System s zu nennen, von 
deren Erbauern und Verbrauchern w ohl auch die 
a u f Erhöhung der U m fangsgeschwindigkeit gerichtete 
Agitation ausgegangen sein dürfte. —

D ie bekannten V ersuche des H errn Prof. Schle
singer sind auch nur an einer solchen Rundschleif
m aschine angestellt worden und können daher auch 
nur für diese und ähnliche M aschinen G eltung haben. 
D ie Geschwindigkeit dieser Scheiben dürfte meines 
Erachtens au f etwa 30 m festzusetzen sein.

D ie letzte Gruppe, d. h. Arbeiten mit Zuführung 
des W erkstückes aus freier H a n d , auf V orlagen 
oder ohne solche, umfafst die Gufsputzereien, K o n 
struktionswerkstätten und ähnliche Betriebe. Hier 
ist es unverm eidlich, dafs durch ungleichm äfsiges, oft 
stofsweises Andrücken des Arbeitsstückes unregel- 
m äfsige und aufsergewöhnliche Beanspruchungen der 
Schm irgelscheibe en tstehen, die umso nachteiliger 
a u f dieselbe einwirken, je  schneller die Scheibe läuft. 
Tatsächlich ereignen sich die meisten U nfälle an der
artig benutzten Scheiben. E s liegt im Interesse so
w ohl der A rbeiter als auch der Betriebsinhaber, die 
Geschwindigkeit dieser Scheiben nicht weiter zu er
höhen ; die jetzt zugelassene Geschwindigkeit von 
25 m hat sich als vollkom m en ausreichend erwiesen.

E s erübrigt noch, einige W orte über die B e

festigung der Scheibe a u f der W elle  der Schleif
m aschine zu sagen.

D ie Scheiben der ersten Gruppe, w elche meist 
nur geringen D urchm esser haben, werden ausreichend 
in bekannter W eise  mittels doppelter Seitenbacken 
und Muttern au f der W elle  befestigt, doch sollten die 
B a c k e n , denen eine elastische U nterlage auf der 
Scbm irgelscheibe zu geben ist, nicht zu klein sein, 
vielm ehr stets den halben D urchm esser der Schm irgel
scheibe erhalten.

D ie oben erwähnten Rundschleifm aschinen ver
wenden, soweit mir bekannt, meist nur Schm irgel
ringe, also keine vollständigen Scheiben, w elche nach 
der in Fig. 568 skizzierten A rt au f den Schleifw ellen be-

Fig. 568.

festigt sind. H ier ist meines Erachtens besonders 
darauf Rücksicht zu nehmen, dafs die eisernen Backen 
genügend breit auf der Schm irgelscheibe aufliegen, 
um ungünstige Spannungen in der Scheibe zu verhüten. 
E ine elastische Zw ischenlage ist auch hier erforder
lich. D a  diese Scheiben nur an einem bestimmten 
T eile  des U m fanges benutzt werden, so müssen hier 
Schutzkappen angewendet werden. Dafs dieselben, 
wie man in der R egel w ohl trifft, aus Gufseisen her
gestellt werden, ist nicht zu em pfehlen, man sollte 
nur Stahlgufs verwenden.

Für die Schm irgelscheiben der dritten Gruppe, 
also für Gufsputzereien, Konstruktionswerkstätten und 
ähnliche Betriebe ist die Befestigung auf der W elle 
mittels doppelter Seitenflanschen w ohl allgem ein g e
bräuchlich, doch m achen die Erbauer der betreffenden 
Schleifm aschinen allgem ein den Fehler, dafs diese 
Flanschen zu klein bem essen w erd en ; dieselben müssen 
mindestens den halben D urchm esser der Schm irgel

scheibe erhalten.

Fig. 569-

D a  diese Backen beim  Zerspringen der Schm irgel
scheibe die Sprengstücke derselben nicht festzuhalten 
verm ögen, so hat man die verschiedensten Bauarten 
von Schutzhauben ausgeführt und probiert, die zw ar
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zum T eil ihre A u fgab e erfüllen, aber in den meisten 
Fällen die A rb eit erschweren. B ei gewissen Arbeiten 
sind diese Schutzkappen überhaupt nicht zu brauchen.

D ie einzige unfallsichere und zugleich den U m 
fang der Scheibe für die Benutzung vollständig frei
lassende B efestigung ist die k o n i s c h e  M o n t i e r u n g  
nach A bbildung Fig. 569 die allerdings auch konisch 

abgedrehte Schm irgelscheiben voraussetzt. E s ist ohne

weiteres einleuchtend, dafs diese konischen Backen 
die etwaigen Sprengstücke der Scheibe festhalten; es 
ist mir bisher kein Fall bekannt geworden, dafs die 
Sprengstücke einer Scheibe aus den Befestigungs
backen herausgeflogen sind.

D iese Befestigungsart sollte überall vorgeschrie
ben werden. K . Sp.

Schutzwand-Anordnung für Paternoster-Aufzüge.

V on einem Paternoster-A ufzug mufs unbedingt 
verlangt werden, dafs eine von aufsen her gegen den 
Innenraum eines abwärts fahrenden Fahrstuhles sich 
vorbeugende Person nicht verletzt wird, es mufs also 
sow ohl an der Fahrstuhldecke als am Fufsboden der 
folgenden K abine eine nach oben ausweichende 
K lapp e von genügender Breite angeordnet sein. D a 
durch ergibt sich die Notwendigkeit, die Schutzw ände 
nach oben und nach innen bew eglich zu machen.

D ies führt aber zu verw ickelten Konstruktionen, welche 
selbst in ordnungsgem äfsem  Zustand meist eine solche 
K raft zu ihrer B ew egun g fordern, dafs eine V erletzung 
durch einen Stofs sehr wahrscheinlich und im Falle 
des Versagens der B ew egungsvorrichtung ein schwerer 
U nfall unausbleiblich ist. D iese A rt von Schutzwänden 
bilden somit für den A u fzu g  eine viel gröfsere G e
fahr, als wenn auf sie vollständig verzichtet wird.

D er wirkliche Zw eck von Schutzwänden kann 
nur darin b esteh en , dafs vor der Einsteigöffnung 
stehende, in den Schacht hinabsehende Personen 
keine Em pfindung von Schw indel erhalten, und dafs 
niemand aus Ü bereilung zwischen die Fahrstühle 
statt in diese treten oder aus Mutwillen eine K abinen
decke besteigen kann. Ferner sollen die an den 
Türen Vorübergehenden ein gröfseres Gefühl der 
Sicherheit erlangen, um bei Gedränge nicht befürchten 
zu müssen, in die Öffnung hineingestofsen zu werden. 
D iese W irkung wird aber praktisch ebensogut erreicht, 
wenn die Schutzw ände nicht, wie bisher; dicht an den 
Kanten der Einsteigeöffnung Vorbeigehen, sondern 
in der von der Firm a R. S t a h l  in Stuttgart angegebenen 
und durch Patent*) geschützten W eise  angeordnet 
sind. (Fig. 570)

W ie aus der Zeichnung ersichtlich ist, liegt bei 
der neuen Anordnung der unter der K abine an dem 
Boden angebrachte Schutzteil g  etwa 15 bis 20 cm 
von der K ante der Einsteigöffnung entfernt, sodafs 
er fest mit dem Boden der K abine verschraubt werden 
kann. D er an der K abinendecke ebenfalls festange
brachte Schutzwandteil h übergreift von vorn die 
Schutzw and g  derart, dafs beim Niedergehen des 
Fahrstuhles keine vorstehenden T eile  an der Schutz
wand vorhanden sind. A m  Boden der K abine ist 
der vordere T eil f  in bekannter W eise als b ew eg
liche K lappe ausgebildet, und in gleicher W eise sind 
an den Einsteigöffnungen des Fahrstuhles in den 
Schacht hineinreichende bew egliche K lappen d vor
gesehen.

A u ch  kann der W andteil h schräg nach hinten 
verlaufen, so dafs in den Schacht hineinschauende 
Personen durch die schrägliegende W and beim 
Zusam m enstofsen sanft zurückgedrängt werden, ohne 
Schaden zu nehmen. H.

*) D. R. P. 202 187/35 a.
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Unfälle in elektrischen Starkstromanlagen und Unfallverhütungsvor

schriften.
Vortrag gehalten von Herrn S e i d e l  auf der 15. Hauptversammlung des V. d. R.-Ing. in Braunschweig.

Meine Herren! Die Unfälle in elektrischen Stark
stromanlagen, die durch elektrischen Strom veranlasst 
werden, verlangen und verdienen ein allgemeines Inter
esse. Seitens der staatlichen Behörden haben sie sogar 
mehr Interesse gefunden, als den Besitzern solcher An
lagen lieb ist und mehr vielleicht, als in der Sache selbst 
begründet ist. Die meisten Berufsgenossenschaften wer
den wohl schon Unfälle zu entschädigen gehabt haben, 
die durch solche Anlagen herbeigeführt sind, und ihre 
Aufmerksamkeit ist aufs neue diesen Unfällen zugelenkt 
worden durch die Fragebogen des Reichs-Versicherungs
amts, die den Berufsgenossenschaften auf Veranlassung 
des Reichs-Gesundheitsamts zugegangen sind und sich auf 
die im Jahre 1907 erstmalig entschädigungspflichtig ge
wordenen, durch elektrischen Strom verursachten Unfälle 
beziehen. Das Ergebnis dieser Statistik liegt noch nicht 
vor, ist wohl auch kaum noch in diesem Jahre zu er
warten. Ich kann nur die Unfälle in den Kreis meiner 
Betrachtung ziehen, die in der Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik, oder wie sie seit August d. Js. heisst, der 
„Feinmechanik und Elektrotechnik“ vorgekommen sind. 
Da aber dieser Berufsgenossenschaft die grösäte Zahl der 
Elektrizitätswerke und selbständigen elektrischen Einzel
anlagen sowie beinahe sämtliche elektrotechnischen Stark
strom - Installationsbetriebe des Deutschen Reiches zu
gehören, dürfte das vorliegende Material eine erhebliche 
Anzahl der überhaupt vorgekommenen Unfälle umfassen.

Von den seit dem Jahre 1892 bis einschliesslich 1907 
von der genannten Berufsgenossenschaft entschädigten 
Unfällen, insgesamt 12171, sind nur 250 durch elektrischen 
Strom veranlasst, also nur 2,1 °/0. Vor dem Jahre 1892 
ist überhaupt ein solcher Unfall nicht zu Entschädigung 
gekommon.

Von den 250 Verletzten gehörten 
195 =  78°/0 zu den elektrotechnischen Berufsarbeitern, 

also zu dem sogenannten unterwiesenen Per
sonal,

25 =  10°/o zu anderen Berufsarbeitern (Schlossern, Ma
lern usw.), und

30 =  12 °/0 zu den ungelernten Hilfsarbeitern.
Von den entschädigten Unfällen bestanden 

118 =  47°/0 in Verbrennungen,
12=  5 °/0 in Verletzungen der Augen durch Blendung, 

Entzündung usw.,
29 =  12%  in Störungen des Nervensystems,
l l  =  16°/o führten zu Absturz von Leitern, Dächern, 

Gerüsten und dergl.,
94 =  37 °/0 hatten den Tod zur Folge.

Da einige Unfälle ausser Brandwunden noch andere Ver
letzungen veranlassten, sind sie in mehreren der vor
stehenden Gruppen gezählt.

Die Zahl der Todesfälle ist nicht erschreckend, wenn 
berücksichtigt wird, dass diese 94 Todesfälle sich auf
16 Jahre verteilen.

Von den im Jahre 1907 in der Berufsgenossenschaft 
erstmalig entschädigungspflichtig gewordenen insgesamt 
1468 Unfällen waren 54, und von insgesamt 64 Todes
fällen waren 19 auf elektrischen Strom zurückzuführen.

Zum Vergleich sei erwähnt, dass allein in Preussen 
sich im Jahre 1906 im ganzen 14 825 tödliche Verun
glückungen ereigneten und davon nur 43, also noch nicht
0,08 °/0, durch elektrischen Strom verschuldet wurden. 
Es beweist dies, wie gering der Anteil der durch elek
trischen Strom verursachten Todesfälle im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der tödlichen Verunglückungen ist.

Nicht schlechter, sondern wesentlich günstiger ist 
das Verhältnis der nicht tödlichen elektrischen Unfälle 
zur Gesamtzahl der Unfälle, weil unter den elektrischen 
Unfällen die Todesfälle einen unverhältnismässig hohen 
Prozentsatz erreichen. "Wie früher bereits bemerkt, waren 
37 °/0 der von der Berufsgenossenschaft entschädigten 
e l e k t r i s c h e n  Unfälle Todesfälle, während von den
12 171 Gesamtunfällen noch nicht 4 °/o Todesfälle, ein
schliesslich der elektrischen, waren.

Es soll nun untersucht werden, wie sich die er
wähnten 250 elektrischen Unfälle auf die verschiedenen 
Arten von Starkstromanlagen verteilen. Soweit sich 
aus dem vorhandenen Material heute noch feststellen 
lässt, ereigneten sich 

68 =  27,2 °/o der Unfälle in Gleichstromanlagen,
142 =  56,8 °/o in Wechselstromanlagen, während bei
40 =  16°/o es zweifelhaft ist, ob sie auf Gleich- oder

auf Wechselstrom zurückzuführen sind.
In N i e d e r s p a n n u n g s a n l a g e n  (bis 250 V. 

gegen Erde) kamen vor 34 =  14,6 °/o der Unfälle, und 
zwar hiervon
19 =  7,6 °/o in Gleichstrom- 1 Niederspannungs- 
15 =  6 °/o in Wechselstrom- J anlagen.

Ferner kamen in H o c h s p a n n u n g s a n l a g e n  
(über 250 V. gegen Erde) vor 127 =  50,8 °/o der Unfälle, 
und zwar hiervon
41 =  16,4 °/o in Gleichstrom- 1 Hochspannungs- 
86 =  34,4 °/o in Wechselstrom- / anlagen

und bei 89 =  36°/» der Unfälle liess sich nicht mehr fest
stellen, ob der Unfall durch Umgang mit Niederspannung 
oder mit Hochspannung veranlasst wurde.

Hiernach sind in Hochspannungsanlagen beinahe 
viermal so viel Unfälle zu verzeichnen, als in Nieder
spannungsanlagen, und doppelt so viele Unfälle in Wechsel
stromanlagen als in Gleichstromanlagen. Dass die Hoch
spannungsanlagen gefährlicher sind als die Nieder
spannungsanlagen, ist selbstverständlich. Aus den obigen 
Zahlen darf aber nicht ohne weiteres gefolgert werden, 
dass die Niederspannungs-Wechselstromanlagen weniger 
gefährlich als Niederspannungs-Gleichstromanlagen sind, 
einerseits weil die Anzahl der entschädigten Unfälle 
(19 Gleichstrom- und 15 Wechselstrom-Unfälle) an sich 
zu gering ist, um hieraus allgemeine Schlüsse ziehen zu
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können, andererseits, weil Zahl und Umfang der Anlagen 
berücksichtigt werden müssen, auf die diese Unfälle sich 
verteilen. Leider gibt es über die Verbreitung des Gleich
stromes im Verhältnis zu der des Wechselstromes keine 
statistischen Aufstellungen.

Die an sich nicht ganz vollständige Statistik der 
Elektrizitätswerke lässt die viel zahlreicheren elektrischen 
Einzelanlagen ausser Betracht; nach dem Stande vom 
1. April 1907 führt diese Statistik auf: 1217 Werke, die 
nur Gleichstrom und zwar insgesamt 240 000 K.W. liefern, 
und 172 Werke, die nur Wechselstrom und zwar insge
samt 180 000 K.W. liefern, das heisst, die Wechselstrom
werke haben mit einer durchschnittlichen Leistungsfähig
keit von 1050 K.W. ungefähr die fünffache Grösse der 
Gleichstromwerke mit durchschnittlich noch nicht 200 
K.W. Leistung. Endlich liefern 137 Werke sowohl Gleich
wie auch Wechselstrom in einer Gesamtmenge von 
436 000 K.W ., sodass die Durchschnittsleistung dieser 
Werko mit rund 3200 K.W. jene der reinen Gleichstrom
werke um etwa das sechzehnfache übertrifft.

Über Zahl und Umfang der elektrischen Einzel
anlagen für den eigenen Bedarf der Eigentümer fehlen 
alle Angaben; selbst eine Schätzung ist nicht möglich, 
wenn sie Anspruch auf Zuverlässigkeit erheben will. 
Vielleicht würde die jetzt viel besprochene Elektrizitäts
steuer uns die fehlende Statistik über die Verbreitung 
von Gleich- und Wechselstrom bringen können; ob aber 
mit diesem Opfer die Statistik nicht allzu teuer erkauft 
wäre, bleibe dahingestellt.

Aus dem vorhandenen Material ergibt sich auch eine, 
wenn auch nicht erschöpfende Beantwortung der Frage: 
A uf welche Vorgänge sind die Uiifälle durch elektrischen 
Strom zurückzuführen?

Durch Berührung e i n e r  blanken oder ungenügend 
isolierten Leitung bei gleichzeitiger mehr oder minder 
vollkommener leitenden Verbindung des Verletzten mit
der Erde wurden 135 U n f ä l l e .............................=  54°/o
durch gleichzeitige Berührung mehrerer blanker 

oder ungenügend isolierter Leitungen 32 Un
fälle .....................................................13 %

durch Kurzschlüsse, die ohne festzustellendes Ver
schulden der Verletzten auftraten, wurden 43
U nfälle..................................................................... =  17°/o

herbeigeführt, während in 40 Fällen . . . . =  16 °/o
der Hergang des Unfalles nicht festgestellt werden konnte.

Über die Ursache der Unfälle gibt uns die vorliegende 
Statistik folgende Auskunft:

6 Unfälle sind durch schlechten Isolationszustand der 
Anlagen veranlasst,

5 Unfälle sind auf Übertreten von Hochspannung in 
Niederspannungsn etze,

171 Unfälle sind auf Unvorsichtigkeit der Verletzten,
11 Unfälle sind auf Unvorsichtigkeit anderer zurückzu

führen,
1 Unfall war absichtlich herbeigeführt und

42 Unfälle sind durch unglücklichen Zufall entstanden 
(Sturz, Ausgleiten usw.).

In 14 Fällen ist die Ursache nicht aufgeklärt.
Bei weitem am zahlreichsten sind in dieser Grup

pierung die Unfälle, die durch eigene Unvorsichtigkeit 
der Verletzten herbeigeführt worden sind; sie machen 
beinahe 70 °/0 der gesamten entschädigten Unfälle aus.

Ein gleiches Ergebnis hat die Statistik der Strom
unfälle in der Schweiz, wo im Jahre 1905 62°/o und im 
Jahre 1906 59 °/o der vorgekommenen Unfälle durch Un
achtsamkeit veranlasst worden sind.

Im Laufe der Jahre hat eine nicht unerhebliche 
Steigerung der Anzahl der Unfälle durch elektrischen 
Strom stattgefunden. Diese Unfälle, für welche die Ent
schädigungspflicht der Berufsgenossenschaft immer erst 
einige Monate später, zum Teil sogar erst nach mehr als 
Jahresfrist festgestellt wird, verteilen sich auf den Zeit
raum von 1892 bis einschliesslich 1907 wie folgt:

Unfalljahr : Zahl der Unfälle: Zahl der Todesfälle
1892 1 0
1893 1 1
1894 3 1
1895 5 3
1896 5 1
1897 4 1
1898 8 2
1899 19 7
1900 23 10
1901 30 9
1902 17 9
1903 21 5
1904 14 5
1905 23 11
1906 43 13
1907 33 16

Die Zahlen für 1907 werden noch eine Erhöhung er-
fahren, weil noch eine Anzahl von Unfällen aus diesem 
Jahre später entschädigungspflichtig werden, während die im 
Jahre 1907 entschädigungspflichtig gewordenen, aber aus 
früheren Jahren stammenden Unfälle, jenen Jahren zu
gezählt sind.

Die starke Zunahme der Unfälle findet ihre einfache 
und ausreichende Erklärung in der beispiellos schnellen 
Entwicklung, welche die Verwertung elektrischer Energie 
in diesem Zeitraum aufweist. Am Schlüsse des Jahres 
1892 existierten im Deutschen Reiche nur 66 Elektrizitäts
werke bescheidener Ausdehnung, während am 1. April 1907 
deren 1530 in Betrieb waren, also die dreiundzwanzig- 
fache Anzahl nach fünfzehn Jahren.

Die Gesamtleistung der Elektrizitätswerke im Jahre 
1892 habe ich nicht feststellen können'; aber vom Jahre 
1895 bis 1907 hat sich die Gesamtleistung von 38000 K.W. 
auf SCO000 K.W . erhöht.

Ein interessantes Beispiel über das Wachstum eines 
Elektrizitätswerkes sei erwähnt und zwar der Berliner 
Elektrizitätswerke. Die Stromlieferung betrug im Ge
schäftsjahr 1891/92 5,2 Millionen K.W. und im Geschäfts
jahr 1906/07 150 Millionen K .W ., hat sich also in fünf
zehn Jahren auf nahezu die dreissigfache Energiemenge 
gesteigert.

Das starke Anschwellen der Unfallziffern darf also 
nicht Wunder nehmen, umso weniger, wenn man berück-

l sichtigt, dass im Jahre 1892 nur die wenigen damals



678 S O Z I A L - T E C H N I K 35. Heft

schon existierenden elektrischen Strassenbahnen, die nicht 
einmal zur Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und 
Elektrotechnik gehören, die Betriebsspannung von 220 V. 
überschritten und ausserdem noch eine sehr geringe An
zahl von Elektrizitätswerken. Soweit mir bekannt, war 
als Gleichstrom - Elektrizitätswerk mit über 250 Y. Be
triebsspannung für Lichtlieferung im Jahre 1892 nur das 
in Königsberg mit 4 x  110 V. in Betrieb und von Wechsel
stromzentralen mit über 250 V. Spannung nur vier kleine 
Drehstrom-Elektrizitätswerke (Soden, Heilbronn, Erding, 
Fürstenfeldbruck) und ein einphasiges Wechselstrom
Elektrizitätswerk (Köln a. Rh.).

Die höchste damals gebrauchte Spannung betrug 
5000 V ., heute sind Überlandzentralen mit 40000 V. in 
Betrieb.

Eine eingehendere Erörterung verdient noch die Art 
der Verletzungen durch elektrischen Strom und die Um
stände, von denen die Schwere der Verletzung und damit 
die Grösse der Erwerbsbeschränkung der Verletzten ab
hängt.

Als rein äusserliche Verletzungen sind diejenigen 
anzusehen, welche durch den infolge Kurzschlusses auf
tretenden Lichtbogen verursacht werden und nicht mit 
einem Stromdurchgang durch den menschlichen Körper 
verknüpft sind. Sie bestehen in Blendung oder Entzündung 
der Augen und in Verbrennungen; auch Schädigungen 
des Gehörs können durch das heftige Knallgeräusch bei 
explosionsähnlichen Kurzschlüssen eintreten.

Als innere Verletzungen sind diejenigen anzusprechen, 
welche eine Störung des Nervensystems, Blutaustritt aus 
Blutgefässen, Störung der Herz- oder Lungentätigkeit als 
Folge des Durchgangs des elektrischen Stromes durch den 
Körper zur Folge haben; sie können auch in Verbindung 
mit äusserlichen Verletzungen, Brandwunden, an der Ein
beziehungsweise Austrittstelle des elektrischen Stromes 
auftreten.

Eine dritte Kategorie stellen die indirekten Ver
letzungen dar, wie Sturz von Leitern, Masten, Gerüsten 
usw. infolge von an sich wenig belangreichen Stromüber
gängen, die aber unwillkürliche, bisweilen recht verhäng
nisvolle Schreckbewegungen auslösen.

Die Schwere der rein äusserlichen Verletzungen hängt 
im wesentlichen nur von der Intensität des Lichtbogens 
und der grösseren oder geringeren Entfernung des Ver
letzten vom Lichtbogen ab. Einen gewissen Schutz gegen 
Verbrennungen gewährt die Bekleidung, gegen Augen
schäden Schutzbrillen. Letztere werden nur in seltenen 
Fällen ihre Schutzwirkung ausüben, da die Kurzschlüsse 
meistens unerwartet auftreten und häufig gar nicht vor
hergesehen werden können. Anders natürlich, wenn die 
Kurzschlüsse und Lichtbögen im Experimentierraum zum 
Gegenstand von Untersuchungen gemacht und absichtlich 
herbeigeführt werden, z. B. bei Prüfung von Schmelz
sicherungen, Blitzschutzvorrichtungen und dergl. Hierher 
gehören auch Schäden, welche durch die ultravioletten 
und andere Strahlen des Lichtbogens bei Bogenlampen, 
Quarzlampen, Röntgenröhren und bei elektrischenSchweiss- 
anlagen entstehen können, wenn nicht die bekannten aus
reichenden Schutzmittel hiergegen angewandt werden.

Meistens viel schwerer als die rein äusserlichen Ver
letzungen sind die inneren infolge von Stromdurchgang 
durch den menschlichen Körper. Im allgemeinen werden 
diese Unfälle durch direkte Berührung von unter Span
nung stehenden Teilen einer elektrischen Starkstroman
lage herbeigeführt; bei Hochspannungsanlagen genügt 
unter Umständen schon eine Annäherung an solche Teile 
von Anlagen, wenn der Potentialunterschied so gross ist, 
dass die Luftstrecke unter Auftreten eines Lichtbogens 
durchschlagen wird und der elektrische Strom einen Weg 
durch den Körper zur Erde oder zu einem Leitungsteil 
entgegengesetzter Polarität oder anderer Phase findet.

Die Wirkung des elektrischen Stromes auf den 
menschlichen Körper wird beeinflusst

a) durch den wirksamen Spannungsunterschied,
b) durch die Stromstärke des den Körper durch

fliessenden Stromes,
c) durch die. Wechselzahl bei Wechselstrom,
d) durch die Dauer der Stromeinwirkung,
e) durch den Widerstand des durchflossenen Teiles 

des menschlichen Körpers und
f) durch die Reaktionsfähigkeit des Verletzten.

Zu a). Man kann nicht behaupten, dass die bei 
elektrischen Beleuchtungsanlagen üblichen Spannungen 
von 100—220 V. ungefährlich seien. Sogar Todesfälle 
sind bei diesen Spannungen vorgekommen und zwar mehr
fach bei Kesselreinigung, in Zuckerraffinerien, in Berg
werken , ja  sogar in der Badewanne. Natürlich wächst 
die Gefährlichkeit mit der Höhe der Spannung.

Zu b). Die im menschlichen Körper zustande kom
mende Stromstärke hängt von der Spannung und dem 
Körperwiderstande a b ; sie folgt dem Ohmschen Gesetz, 
nach welchem die Stromstärke der Spannung direkt, dem 
Widerstande umgekehrt proportional ist. Als tödlich wird 
eine Stromstärke von 0,1 Amp. angesehen; Lähmungen 
werden schon durch eine viermal kleinere Stromstärke 
bisweilen veranlasst.

Zu c). Bei Wechselstrom ist die Periodenzahl von 
Bedeutung. Die der Technik dienenden Wechselströme 
haben 15 bis 60 Perioden oder 30 bis 120 Wechsel in 
der Sekunde; sie sind als gefährlich anzusehen. Tesla
ströme haben Wechselzahlen von etwa 100000 bis 200000 
und sind ungefährlich.

Zu d). Die Dauer des Stromdurchgangs ist natur
gemäss von Einfluss auf die schädlichen Folgen im 
menschlichen Körper. Es sei nur an die amerikanischen 
Hinrichtungen durch Elektrizität erinnert. Wenn die 
Tötung nicht sofort gelang, was wiederholt vorgekommen, 
musste die Applikation des elektrischen Stromes bis zu 
mehreren Minuten fortgesetzt werden.

Zu e). Dem Widerstand des menschlichen Körpers 
kommt nächst der Höhe der Spannung die allergrösste 
Bedeutung zu. Der innere Widerstand des menschlichen 
Körpers ist verhältnismässig klein und beträgt auf dem 
W ege zwischen Rachenhöhle und Rektum 500 bis 1000 
Ohm. Die tödliche Stromstärke von 0,1 Amp. wird also 
nach dem Ohmschen Gesetz bei einer Spannung von 50 
bezw. 100 V. erreicht werden können und in der Tat sind 
Todesfälle bei so niedrigen Spannungen vorgekommen.
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Glücklicherweise aber besitzt der menschliche Körper 
durch seine Körperdecke, die Haut, einen wesentlich 
grösseren Schutzwiderstand, so dass beispielsweise zwischen 
beiden Handflächen der Widerstand auf etwa 2000 bis 
8000 Ohm steigt. Reine, feuchte und dünne Haut hat 
einen geringeren Widerstand als trockene, ölige; hierin 
liegt die erhöhte Gefährlichkeit der sogenannten durch
tränkten Räume, weil durch die Arbeiten in solchen der 
Widerstand der Haut erheblich herabgedrückt wird. Yor 
mehreren Jahren ereigneten sich in kurzer Zeit drei 
Todesfälle in einer Zuckerraffinerie an einer Wechsel
stromanlage mit 115 V. —  Durch geeignete Bekleidung 
des Körpers, besonders der Füsse, kann dieser Schutz
widerstand noch wesentlich erhöht werden.

Zu f. Auch die Konstitution des Verletzten hat 
einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die nach
teilige Wirkung eines Stromdurchgangs. Wie beispiels
weise weisse Mäuse schon mit 30 V., Pferde mit 65 V. 
getötet werden können, während dagegen Frösche und 
Schildkröten Spannungen von 3000 bis 5000 V. aushalten 
ohne Schaden zu nehmen, so halten auch manche Menschen 
Ströme hoher Spannung aus, die bei anderen unbedingt 
tödlich wirken. Auch der Körperzustand ein und der
selben Person ist nicht ohne Einfluss. Jellinek-Wien 
erwähnt den Fall, dass zwei Monteure, die im Schlafe 
mit lebensgefährlicher Hochspannung in Berührung kamen, 
ausser lokalen Brandwunden fasst keinen Schaden erlitten.
—  Ein durch gewohnheitsmässigen starken Alkohol
genuss geschwächter Organismus wird schwerer betroffen 
als ein normaler, gesunder.

Zu g. Endlich ist es von Bedeutung, ob der elek
trische Strom beim Durchgang durch den menschlichen 
Körper edlere Organe trifft oder nicht. Wird beispiels
weise mit einer Hand oder mit einem Arm ein Kurz
schluss zwischen zwei Leitungen hergestellt, so wird sich 
meistens die Verletzung auf diesen Körperteil beschränken 
und nur Muskellähmungen ausser etwaigen Brandwunden 
veranlassen. Bei einem Stromübergang, bei welchem der 
Strom etwa in eine Hand ein- und an den Füssen aus
tritt, muss der Strom seinen W eg durch den Brustkasten 
nehmen und trifft hier Herz und Lungen, an denen schon 
kleine Zerstörungen oder Veränderungen die schlimmsten 
Folgen haben können. Am allerungünstigsten ist ein 
Stromverlauf, bei welchem der Strom in dem Kopfe durch 
Berührung eines spannungführenden Leitungsteils eintritt 
und den Körper durch die Füsse verlässt. Hier werden 
Gehirn und Wirbelsäule ausser den im Brustkorb einge
lagerten edlen Organen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Folgen des Stromdurchgangs durch den mensch
lichen Körper bestehen neben den örtlichen Brandwunden 
und Gewebsveränderungen an der Ein- und Austritts
stelle in Störungen des Bewusstseins, der Muskeltätigkeit, 
der Herz- und Lungenfunktionen. Sie sind manchmal 
schnell vorübergehender Natur, in anderen Fällen haben 
sie dauernden Schaden zur Folge oder führen zum Tode. 
Die unmittelbare Todesursache wird von den Ärzten sehr 
verschieden erklärt. Sie soll nach den einen auf Er
schütterung des Muskelnervensystems, nach anderen in 
einer Vernichtung der Reizbarkeit des Nervensystems,

nach wieder anderen in innerer Erstickung bestehen. 
Nach Ansicht Jellineks ist der Tod in den meisten Fällen 
nur ein Scheintod, sodass viele Verunglückte bei geeig
neter Hilfe gerettet werden können. Wiederbelebungs
versuche bestehen hauptsächlich in künstlicher Atmung.

Am 17. August d. Js. wurden in der Nähe der 
Waterloo-Säule in Hannover drei Militärpersonen, die 
während eines Gewitters unter einer Ulme Schutz gesucht 
hatten, vom Blitz getroffen und anscheinend sämtlich 
getötet. Sofort sachverständig angestellte Wiederbele
bungsversuche durch künstliche Atmung erweckten bei 
zwei Personen Lebenszeichen und nach fünf Stunden 
kehrte das Bewusstsein wieder. Nur bei der dritten 
Person erwiesen sich die Atmungsversuche als fruchtlos. 
Es beweist dieser Fall, dass, wenn bei Unfällen durch 
elektrischen Strom die Verunglückten das Bewusstsein 
verloren haben, die Wiederbelebungsversuche nicht nach 
kurzer Dauer als vergeblich eingestellt werden dürfen. 
Dem hinzugezogenen Arzt ist die Entscheidung zu über
lassen oder wenn ein solcher nicht erreichbar ist, müssen 
die Versuche stundenlang fortgesetzt werden. Die „An
leitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen in elek
trischen Betrieben“ verlangt in diesen Fällen mindestens 
zwei Stunden hindurch die Ausübung künstlicher Atmung, 
wenn ein Arzt nicht herbeigeschafift werden kann, oder 
ein solcher nicht vorher den Eintritt des Todes un
zweifelhaft festgestellt hat.

Mit der dritten Kategorie von Unfällen, den in
direkten, bei denen der elektrische Stromübergang einen 
Sturz usw. veranlasst, brauchen wir uns hier nicht weiter 
zu beschäftigen. Einerseits sind diese Verletzungen an 
sich nicht sehr zahlreich, und die Mittel, sie zu verhin
dern, sind dieselben, wie bei den beiden anderen Arten 
von elektrischen Unfällen; andererseits sind die Ver
letzungen nicht spezifisch elektrische, höchstens werden 
mitunter solche simuliert.

W ir kommen nun zu der Frage: Was kann und 
muss geschehen, um die Unfälle durch elektrischen Strom 
möglichst zu vermeiden ?

An Vorschriften, die elektrischen Starkstromanlagen 
ungefährlicher zu machen, fehlt es nicht. Keinen Be
triebszweig gibt es, der wie die Herstellung und der Be
trieb dieser Anlagen mit Vorschriften, Verordnungen, 
Gesetzen und Revisionen so gesegnet wäre. Ingenieur 
Stern füllt 120 Seiten seines Buches „Über Revision 
elektrischer Starkstromanlagen“ mit dem Abdruck von 
Gesetzen und Vorschriften, trotzdem sie grossenteils nur 
auszugsweise mitgeteilt werden; allein zur Aufzählung 
derselben reichen sechs Seiten nicht aus!

Glücklicherweise kann ich mir hier eine weitgehende 
Beschränkung auferlegen, ohne wichtiges zu vernach
lässigen. Für die Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaften genügt im grossen und ganzen die Kenntnis der 
vom Verbände Deutscher Elektrotechniker bearbeiteten 
„Vorschriften für die Errichtung elektrischer Starkstrom
anlagen nebst Ausführungsregeln“ und der „Sicherheits
vorschriften für den Betrieb elektrischer Starkstrom
anlagen“, der sogenannten Betriebsvorschriften.
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Diese Vorschriften sind von den meisten Behörden 
ihren Spezialvorschiiften zu Grunde gelegt.

Die erste Ausgabe dieser Vorschriften erschien 1896, 
die zweite 1898/99, die dritte 1901/03 und die vierte und 
letztö im vorigen Jahre mit Wirkung vom 1. Januar 
dieses Jahres ab.

An der Ausarbeitung der letzteren war auch das 
preussische Ministerium für Handel und Gewerbe betei
ligt, und infolge seiner Mitwirkung musste eine Unter
teilung in grundsätzliche „Vorschriften“, die erfüllt werden 
müssen, und in „Ausführungsregeln“ vorgenommen wer
den, in denen der Verband angibt, wie mit den üblichen 
Mitteln jene Vorschriften zur Ausführung zu bringen sind.

Die Berufsgenossenschaften könnten sich darauf be
schränken, die Erfüllung dieser sogenannten Verbands
vorschriften vorzuschreiben, wenn diesen nicht im letzten 
Paragraphen eine für die Berufsgenossenschaften recht 
unangenehme Einschränkung angeheftet worden wäre.

Dieser Paragraph lautet: „Diese Vorschriften gelten 
für Anlagen oder Erweiterungen derselben, deren Aus
führung nach dem 1. Januar 1908 beginnt.“

Ferner wenden sich die Verbandsvorschriften ihrer 
ganzen Auffassung und Abfassung nach hauptsächlich an 
Fachingenieure, welche die Projektierung, die Einrichtung 
sowie den Betrieb der Anlagen leiten, weniger an die 
Besitzer und Eigentümer und noch weniger an das dabei 
beschäftigte Betriebspersonal.

Aus diesen Gründen können die Berufsgenossen
schaften auf besondere Unfall verhütungsvorschiiften für 
elektrische Betriebe nicht verzichten, und eine ganze 
Reihe von ihnen hat dementsprechend solche Vorschriften 
erlassen. Dass diejenige Berufsgenossenschaft, welche 
die „Elektrotechnik“ in ihrem Namen führt und die 
meisten selbständigen Elektrizitätswerke in ihr Kataster 
aufgenommen hat, die ausführlichsten Vorschriften er
lassen hat, ist naturgemäss.

Der Verband Deutscher Elektrotechniker hat auch 
in anerkennenswerter Weise die Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik unterstützt und die 
Sicherheitskommission des Verbandes hat einen Entwurf 
aufgestellt, der die Grundlage der neuen Ausgabe der 
Unfallverhütungsvorschriften bildet.

Selbstverständlich wird eine Wiederholung mancher 
Bestimmungen der Verbandsvorschriften nicht zu umgehen 
sein; ja  es müssen diejenigen wiederholt werden, deren 
Erfüllung die Berufsgenossenschaft fordern will, trotzdem 
die Anlagen vor dem 1. Januar erstellt worden sind.

Die Verbandsvorschriften können wohl als bekannt 
vorausgesetzt werden; es sei bei dieser Gelegenheit nur 
auf die ausgezeichneten Erläuterungen hierzu hingewiesen, 
die vom Geh. Regierungsrat W e b e r  herausgegeben sind.

Die neuen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge
nossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik widmen 
den elektrischen Betrieben in dem Abschnitt für Arbeitgeber
21 Paragraphen und 13 in demjenigen für Arbeitnehmer.

In dem ersteren werden zunächst einige Erklärungen 
gegeben und die Geltung der Verbands Vorschriften wird 
ausgesprochen. Dann folgen die Vorschriften über die 
Wartung und Instandhaltung, sowie über das hierzu zu

verwendende Personal und Ausnahmebestimmungen für 
Prüffelder. Es reihen sich hieran Bestimmungen, die 
sich auf nicht explosionssichere Räume, auf Akkuraula- 
torenräume, die Beschaffenheit von Schalttafeln und den 
Schutz der Schmelzsicherungen beziehen. Den Schutz- 
massregeln gegen Berührung spannungführender Teile ist 
ein Paragraph gewidmet, während in den beiden nächsten 
Hinweise auf die Leitungsanlagen folgen. Über Be
leuchtung einzelner Räume und Beleuchtungskörper wer
den dann einige Vorschriften ausgesprochen und endlich 
Anweisungen über Montagearbeiten gegeben. Die Vor
schriften für Arbeitnehmer enthalten Anweisungen über 
das Verhalten beim Betriebe, sowie bei Montage-, Re
paratur- und Reinigungsarbeiten. Das Personal wird vor 
unnötiger Berührung von unter Spannung stehenden 
Teilen elektrischer Anlagen gewarnt, der Gebrauch der 
vorhandenen Schutzmittel bei den Montagearbeiten zur 
Pflicht gemacht und auf die Prüfung der Werkzeuge und 
Geräte auf ihre Sicherheit hingewiesen.

Es sei noch erwähnt, dass für Montage- (Installations-) 
Betriebe besondere Unfallverhütungsvorschriften entworfen 
sind, die einen Auszug aus den allgemeinen Vorschriften 
darstellen und die jedem Monteur in die Hand gegeben 
werden sollen. Es erscheint dies wichtig genug, weil ge
rade in elektrotechnischen Installationsbetrieben Monteure 
oft m onate-, mitunter jahrelang von der Geschäftsstelle 
entfernt bleiben und die Kenntnis der allgemeinen Unfall
verhütungsvorschriften bei ihnen häufig viel zu wünschen 
übrig lässt.

Der Entwurf der neuen Unfallverhütungsvorschriften 
unterliegt noch der eingehenden Beratung eines besonders 
hierfür berufenen Ausschusses aus dem Vorstande der 
Genossenschaft, ehe die weiteren Schritte nach den Be
stimmungen des Gewerbe - Unfallversicherungsgesetzes 
unternommen werden, um sie in Kraft zu setzen.

Die Bearbeitung dieser neuen Unfallverhütungsvor
schriften, nicht blos des Teiles für die elektrischen Be
triebe, hat gezeigt, dass eine Neuausgabe der vom Ver
bände der Berufsgenossenschaften im Jahre 1896 nach den 
Beschlüssen des X. Berufsgenossenschaftstages herausge
gebenen Normal-Unfallverhütungsvorschriften dringend zu 
wünschen ist. Die Neuausgabe müsste sich eingehender 
wie die frühere auf die Arbeits- und Werkzeugmaschinen 
erstrecken, die einer grossen Anzahl von gewerblichen 
Berufsgenossenschaften gemeinsam sind, z. B. der Ma
schinen für Metall- und Holzbearbeitung; auch auf die 
elektrischen Betriebe könnten diese Normalvorschriften 
sich ausdehnen, da solche wohl bei allen Berufsgenossen
schaften Vorkommen. Es muss eine Menge Arbeit mehr
fach geleistet werden, wenn die einzelnen Berufsgenossen
schaften zu einer Neuausgabe von Unfallverhütungsvor
schriften schreiten; ausserdem lässt es sich bei dieser Art 
der Bearbeitung nicht vermeiden, dass sich die Unfall
verhütungsvorschriften verschiedener Berufsgenossenschaf
ten mitunter widersprechen, mindestens aber sich nicht 
decken. Eine gemeinsame Bearbeitung unter Mitwirkung 
des Reichs-Versicherungsamts könnte hier sehr erspriess- 
lich wirken und würde der Unfallverhütung sicher zum 
Vorteil gereichen.
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0ewerbered)tlid)e Entscheidungen.
Folgen der Zuwiderhandlung des Handwerksmeisters 

gegen die Verpflichtung, übermässige Geräusche in seiner 
Werkstatt abzustellen. Ein Handwerksmeister war auf die 
Klage eines benachbarten Grundstücksbesitzers verurteilt 
worden, entweder Einrichtungen zu treffen, welche die Zu
führung übermässigen Geräusches aus seiner Werkstatt in 
das Nachbargrundstück ausschliessen, o d e r  a b e r  die 
Zuführung übermässigen Geräusches „bei Meidung von 
Strafe“ zu unterlassen. —  Der Handwerksmeister setzte 
sich daraufhin mit einem Architekten in Verbindung, liess 
von diesem Bauzeichnungen anfertigen, nach denen seine 
Werkstatt abgeändert werden sollte, und setzte inzwischen 
seine geräuschvollen Arbeiten fort. Der sich beeinträchtigt 
fühlende Nachbar stellte infolgedessen bei Gericht den 
Antrag, den Handwerksmeister wegen Fortsetzung der Ver
übung übermässigen Geräusches zu verurteilen, und tat
sächlich wurde der Gegner auch wegen Verursachung über
mässigen Geräusches in fünf Fällen zu je 20 Mark Geld
strafe verurteilt. —  Hiergegen legte der Handwerksmeister 
Beschwerde ein. Er machte nämlich geltend, gemäss § 890 
der Zivilprozessordnung hätte seiner Bestrafung eine S tr a f
a n d r o h u n g  vorhergehen müssen. Als eine solche seien 
die Worte „bei Meidung einer Strafe“ in dem oben er
wähnten ersten Urteil nicht anzusehen, vielmehr hätte in 
dem Erkenntnis genau angegeben werden müssen, eine 
Strafe in we l c he r  Hö h e  er zu gewärtigen habe. Ferner
hin habe er persönlich gar nichts von der Strafandrohung
—  wenn man überhaupt von einer solchen sprechen könne
—  gewusst, da sein Rechtsanwalt, der das Urteil in Händen 
hatte, ihm nichts Näheres mitgeteilt habe. Schliesslich 
aber habe er doch das in dem ersten Urteil an ihn ge
stellte Verlangen erfüllt, denn er habe bereits Baupläne 
zur Umänderung seiner Werkstatt der Behörde zur Begut
achtung vorgelegt; selbstverständlich konnte er doch aber 
bis zur Fertigstellung den baulichen Änderungen seinen 
Betrieb nicht einstellen. —  Indessen hat das Oberlandes
gericht Darmstadt, unter Verwerfung aller dieser Einwände, 
die Verurteilung des Handwerksmeisters zur Zahlung von 
100 Mark Geldstrafe bestehen lassen. —  Das erste Ge
richt, welches dem Beklagten die Verübung übermässigen 
Geräusches verbot, war nicht verpflichtet, so wird in den 
Gründen angeführt, eine nach Art und Mass genau be
stimmte Strafe anzudrohen, da ja das Gericht nie im vor
aus wissen kan, wie sich demnächst die Zuwiderhandlung 
gestalten und wie sie entsprechend zu ahnden ist. —  Auch 
darauf kann sich der Handwerksmeister nicht berufen, 
dass ihm sein Rechtsanwalt keine Mitteilung Von dem Ver
laufe des Verfahrens gemacht hat; es wäre seine Pflicht 
gewesen, mangels freiwilliger Mitteilungen seines Bevoll
mächtigten sich über den Stand der Sache zu erkundigen. 
Unterliess er dies, so beruht seine Unkenntnis von der 
Strafandrohung auf eigenem Verschulden. —  Schliesslich 
verdient auch der Einwand des Beklagten, dass er gleich 
nach Erlass des ersten Urteils einen Werkstattumbau in 
Angriff genommen habe, keine Beachtung. Denn so lange 
der Handwerksmeister nicht das zur Erfüllung der einen

Alternative —  Herstellung und Einrichtungen zu treffen 
usw. —  Notwendige getan, hat er nach dem Sinn und 
Zweck des Vollstreckungstitels die andere Alternative —  
Unterlassung der weiteren Zuführung übermässigen Geräu
sches —  zu erfüllen, was er jedoch nicht getan hat.

(Entscheidung des Oberlandesger. Darmstadt vom
4. September 1907.)

Streitigkeiten zwischen Bauherrn und Architekten 
über die Höhe der Vergütung für Bauzeichnungen usw. 
Zwischen einem Bauherrn und einem Architekten war ein 
Streit über die Höhe der Vergütung für Bauzeichnungen, 
die letzterer gefertigt hatte, ausgebrochen. Eine feste 
Vereinbarung über die Höhe des Honorars war vorher 
nicht getroffen worden, indessen behauptete der Bauherr, 
der Architekt hätte ausdrücklich erklärt, die Arbeiten wür
den höchstens „ein paar hundert Mark“ kosten. —  Später
hin verlangte der Architekt eine Vergütung, der er die 
sogenannten Hamburger Normen zugrunde legte. Der 
Beklagte erkannte 495 Mark der —  weit höheren —  Ge
samtforderung als berechtigt an, weigerte sich jedoch, mehr 
zu zahlen und schob dem Kläger gegebenenfalls einen 
Eid zu des Inhalts, Kläger habe dem Beklagten ausdrück
lich erklärt, die fraglichen Arbeiten würden höchstens ein 
paar hundert Mark kosten. Dieser Eid wurde dem Kläger 
auch von der Vorinstanz auferlegt. —  Der Bauherr legte 
Revision beim Reichsgericht ein, in der er vor allem die 
Anwendung der Hamburger Normen für die Preisfeststellung 
bemängelte. Die Anwendung dieser Normen —  so be
hauptete er —  sei unzulässig, denn sie sei keine „Taxe“ 
im Sinne des § 632 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
sondern es handle sich dabei um Sätze, die von einer 
Anzahl Architekten und Ingenieure einseitig zu ihren Gun
sten aufgestellt, aber nirgends behördlicherseits anerkannt 
seien. —  Auch eine Verletzung der Grundsätze über die 
Beweislast —  so meinte der Bauherr weiter —  liege in 
der Auferlegung der Eidesleistung durch den Architekten.
—  Das Reichsgericht hat denn auch das Urteil der Vor
instanz a u f g e h o b e n .  Allerdings ist der Beklagte mit 
seiner Anschauung über den Wert der Hamburger Normen 
im Unrecht. Wenn es sich dabei auch nicht um eine 
amtliche „Taxe“ handelt, so sind diese Normen im ge
schäftlichen Verkehr doch allgemein anerkannt; sie werden 
sogar von Behörden bei Honorarvereinbarungen als Grund
lage genommen, weshalb beim Mangel besonderer Preis
vereinbarungen die Sätze dieser Normen massgebend sind.
—  Dagegen ist der fernere Einwand des Bauherrn als 
berechtigt anzuerkennen. Wer auf Grund eines Vertrages 
eine angemessene oder übliche Vergütung fordert, muss 
dem Einwand des Beklagten gegenüber, dass eine geringere 
Vergütung vereinbart sei, nachweisen, dass eine solche 
Vereinbarung nicht getroffen ist. D a n a c h  w ü r d e  n i c h t  
d e r  B e k l a g t e  d e m K l ä g e r ,  s o n d e r n  u m g e k e h r t  
de r  K l ä g e r  d e m  B e k l a g t e n  d e n  E i d  ü b e r  di e  
s t r e i t i g e  T a t s a c h e  z u z u s c h i e b e n  h a b e n .  Das 
Urteil der Vorinstanz beruht also auf rechtsirriger Ver
teilung der Beweislast, und da im Falle der Bewahrheitung 
der Behauptung des Beklagten der streitige Anspruch ab
zuweisen ist, so war das Erkenntnis der Vorinstanz auf
zuheben.
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Patente und 6ebraud>$mu$ter.
D as unterstrichene D atum  der Ü b ersch rift  ist d er  T a g  der 

V eröffentlichun g im  R eichsan zeiger, das D atum  b e i der A nm eldung 
g ib t den T a g  der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
19. 10. 08.

Sicherheitsvorrichtung für Dampfmaschinen.
—  Max Weber, Rodalben, Pfalz. —  14g. W. 29456 —  
21. 3. 08.

Vorrichtung zum Festhalten der Giesspfannen 
oder Tiegel an den Trageisen mit gegen den Tiegel federn
den Bügelsegmenten. —  Richard Schmidt, Magdeburg-N., 
Lübeckerstr. 96 —  31c.  Sch. 29349 —  24. 1. 08.

Ausrückung an Kurbel- oder Exzenterpressen.
—  Wittlinger & Co., Zuffenhausen b. Stuttgart. —  58b.
W. 29961 — 9. 6. 08.

Zuführvorrichtung für Selbstaufleger von
Krempeln. —  Karl Eyssen, Weixdorf b. Dresden. —  76 b.
E. 13687 —  10. 7. 08.

22. 10. 08.
Sicherung der Messer gegen Herausfliegen 

an Messerköpfen zur Holzbearbeitung, bei denen die Messer 
durch Klemmschrauben mit dem Messerträger verbunden 
sind; Zusatz zum Patent 195908. —  Firma Ernst Carstens, 
Nürnberg. —  38c. C. 16513 —  27. 2. 08.

26. 10. OS.
Vorrichtung an Förderwagen zum Schutze 

gegen Handquetschungen. —  Alexander Hussmann, Kamen
i. W. —  20c. H. 42494 —  28. 12. 07.

Selbsttätig wirkende Schutzvorrichtung an 
Pressen, Stanzen und ähnlichen Maschinen mit im Kreise 
bewegtem, unter Einwirkung einer Feder stehendem Schutz
gitter. —  Bernhard Keilich, Berlin, Gr. Hamburgerstr. 21/23.
—  47a. K. 35 197 —  13. 7. 07.

29. 10. 08.
Spitzfuss für Leitern und Gerüststangen. —  

Joh. Math. Kunz, Wallmerod, Nassau. —  37 e. K. 31660
—  24. 3. 06.

5. 11. 08.
Vorrichtung zur Sicherung von Entstaubungs

oder Staubsammelanlagen gegen Explosionen; Zusatz zur 
Anmeldung B. 48329. —  W. F. L. Beth, Maschinenfabrik, 
Lübeck. —  50 e. B. 50380 —  4. 6. 08.

Fördervorrichtung für Schüttgut. —  Paul 
Geyh, Leipzig-Lindenau, Friedrich-Auguststr. 10. —  8ie.
G. 25721 —  28. 10. 07.

Umfüllvorrichtur.g für feuergefährliche Flüs
sigkeiten. — Motorenfabrik Oberursel A.-G., Oberursel b. 
Frankfurt a. M. —  81 e. M. 34725 —  6. 4. 08.

9. 11. OS.
Anlage zur Lagerung grösserer Mengen feuer

gefährlicher Flüssigkeiten und Abgabe in Teilmengen; Zu
satz zum Patent 193 688. —  Grümer & Grimberg, Bochum.
—  81 e. G. 27 184 —  27. 6. 08.

12. 11. 08.
Greifvorrichtung für einen Block Briketts, 

Ziegelsteine und dergl. — Eberhard Möhlen, Homburg a. Rh.
—  35 b. M. 34030 —  xo. 1. 08.

Werkzeug zum Abdrehen und Schärfen von 
Schleifsteinen und Schleifscheiben; Zusatz zur Anmeldung
H. 41907. —  Gottlieb Hammesfahr, Solingen - Foche. —  
67 a. H. 44 105 —  10. 7. 08.

Verfahren und Vorrichtung zur Beseitigung 
des Niederschlages der beim Rösten von Getreide, Kaffee 
und ähnlichen Stoffen entstehenden Dämpfe. —  Georg 
Wilhelm Barth, Ludwigsburg. —  82 a. B. 50295 —  26.
5. 08.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

19. 10. 08.
An- und Ablegeapparat an Tiegeldruck

pressen. —  Richard Scherling, Karlsruhe i. B ., Stein
strasse 29. —  15 d. 353 143.

Zusammenlegbare Kranken-Tragbahre. — 
Ludwig Thiel, Sigmaringen. —  30 e. 352 526.

Schutzvorrichtung gegen Absturz beim Putzen 
der Fenster von aussen, aus einer Querstange, welche mit
tels zweier Arme beiderseits am Fensterrahmen festklemm- 
bar sind —  Paul Schwaab, Bayreuth. —  34 c. 352754.

Vorrichtung zum zwangläufigen Abheben der 
Abstreicher von den Mahlwalzen der Walzenstühle bei Leer
lauf der Mahlwalzen und zur selbsttätigen Einstellung der 
Abstreicher bei Arbeit der Walzen. >—  Maschinenfabrik und 
Mühlenbauanstalt G. Luther, A.-G., Braunschweig. •—  50b.

352769-
Entstaubungsmaschine für Lumpen mit selbst

tätiger Betätigung des Einfüllschiebers und der Entleerungs
tür. —  Ulrich Kohllöffel, Reutlingen. —  55 a. 352972.

Aufwickelbare Notleiter, gekennzeichnet 
durch verstrebte Gelenkstützen, welche sich selbsttätig 
feststellen. —  Ferdinand Pauls und Martin Lassen, Bred- 
stedt. —  61 a. 352 826.

Zwangläufige Spindelausrückvorrichtung für 
Spul- und Doubliermaschinen. —  Volkmann & Co., Crefeld.
—  76c. 352 933- 

2<>. 10. 08.
In Kofferform gehaltener Rettungsapparat 

für Schiffbrüchige. —  J. W. Meier, Emden. —  65 a.
353 632.

Schutzdeckel für Halslager von Zentrifugen
mit aufrecht stehender Spindel. •— Miele & Co., Güters
loh. —  82 b. 353 293.

2. 11. 08. •
Stehleiter mit selbsttätig die Gebrauchs

stellung sicherndem Spreizhaken. —  Firma P. Dalimeier, 
Altona. —  341. 354 589

9. 11. 08.
Vorrichtung zur Verhinderung des Aus

gleitens von Leitern. —  Karl Neubert, Oldenburg i. Gr.

—  341- 354907-
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Sicherheitsflasche für ätzende Flüssigkeiten.
—  Paul Schwarzer, Friedrichsthal bei Costebrau, N.-L. —  
64a. 354 7l8-

Sicherheitskontakt an Schiessvorrichtungen 
für Sprengarbeiten. —  Friedrich Heinrich Schröder, Reck
linghausen. —  78 e. 35504.9.

Erteilte Patente
Deutschland

Kl. 13c. 199171. —  Sicherheitsventil mit Federbelastung.
—  G u s t a v  H e i n r i c h  R e n d e l  in Frankfurt a. M. 

(Fig. 57I-)
Bei dem vorliegenden Sicherheitsventil soll jede un

befugte Mehrbelastung oder eine Verkeilung des Ventils 
ausgeschlossen sein. Das wird dadurch erreicht, dass die 
das Ventil d belastende Feder und die Mittel zur Regelung 
der Federspannung in einem Gehäuse untergebracht sind, 
welches zur Abführung des abblasenden Dampfes gitter-

Fig./'571-

artig durchbrochen, sonst aber als ein ringsum geschlossener, 
aus einem Stück bestehender Hohlkegel ausgebildet ist, 
der zusammen mit dem Ventilsitz auf den Kesselstutzen 
aufgeschraubt ist. Um einen Eingriff von aussen durch 
das Gitterwerk zu verhindern, ist der Querschnitt der Gitter
stäbe des Zylinders J_-förmig mit abwechselnder Richtung 
der Stege ausgebildet. Der gesetzlichen Vorschrift der 
leichten Lüftbarkeit des Ventils ist dadurch genügt, dass 
eine unter Federdruck stehende Stange durch den Gitter
zylinder unter einen Druckhebel geführt ist, der beim 
Niederdrücken das Abheben des Ventils von seinem Sitze 
bewirkt.

Kl. 12 f. 200 930. — Verfahren zur Aufbewahrung explo
dierbarer Gase in einem gasdichten, mit porösem 
Material gefüllten Behälter. — C o n r a d  H u b e r t  in 
New-York.
Nach dem neuen Verfahren zur Aufbewahrung explo

dierbarer Gase in einem gasdichten, mit porösem Material

gefüllten Behälter wird zur Füllung fein zerteilte trockene 
Holzkohle verwendet, welche am besten aus Kokosnuss
schale bereitet wird und mehr oder weniger fest zusammen
gedrückt ist. Durch Zusammendrücken der zerteilten Holz
kohle verbleiben zwischen ihren staub- oder pulverförmigen 
Teilchen nur so verschwindend kleine Zwischenräume, dass 
das in den Zwischenräumen enthaltene Gas seine Explo
sionsfähigkeit verliert. Die zerkleinerte Holzkohle speichert 
aber nicht allein das explosive Gas in ihren kleinsten 
Zwischenräumen auf, sondern saugt das Gas auch noch in 
sich selbst auf, sodass es in nichtexplosivem Zustande in 
derartig komprimierter oder konzentrierter Form festge
halten wird, dass z. B. zweihundert Volumenteile Azetylen 
ohne Explosionsgefahr in einem Volumenteil des Aufbe
wahrungsbehälters aufgespeichert werden können, ohne 
dass es nötig ist, Aceton oder ein anderes Lösungsmittel 
für das Azetylen zu verwenden.

England

7442 vom Jahre 1907. Schutzmaske. —  R. J. S m i t h ,
Greenmount, Ballinteer Road, Dundrum, Dublin.
(Fig. 572.)
Die zum Schutz des Gesichts dienende Maske für 

Motorfahrer und dergl. besteht aus durchscheinendem Stoff, 
wie Zelluloid, Glimmer, Gelatine und dergl. Sie ist mehr
fach durchlöchert. Ein Teil dieser Löcher dient zur Auf
nahme von Bändern, Ketten oder ähnlichen Mitteln, um 
die Maske am Körper oder an der Kopfbedeckung zu be
festigen. Andere, mehr in der Mitte liegende Löcher, die

Fig. 572.

aber nicht unbedingt notwendig sind, verhindern ein Be
schlagen der Maske durch den Atem. Luft kann von
unten, von oben und hinten hinzutreten. Ausser den oben 
angreifenden Bändern ist im Innern noch ein elastisches 
Band vorgesehen, welches mittels Knoten an ihr gehalten 
wird und sich um das Kinn des Benutzers legt.

7744 vom Jahre 1907. Stell- und Gerüstleiter. —  G. F o r -
n a r i ,  Mailand. (Fig. 573 u. 574.),

Die neue Leiter trägt an ihrem oberen Ende eine
Plattform C, die von zwei Querleisten unterstützt ist. An 
diesem sind mittels Scharnieren die aus drei Teilen a b c 
bestehenden Schenkel befestigt, welche aufeinander geklappt 
und durch Haken festgestellt werden, wenn man die Leiter 
als Wandleiter benutzen will.

Soll die Leiter als Baugerüst benutzt werden, so wer
den die Ständer E (Fig. 573) hinzugefügt, die durch
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Haken festgestellt werden und sich dabei mit ihren Füssen 
gegen die Schenkel b stützen. Ein Querriegel dient als 
Auflager für ein an der Klappform angelenktes Klappbrett, 
welches durch Bolzen und Ösen mit den Ständern verbun
den wird. Die Stützen ragen über dieses Brett empor und 
bilden eine Brustwehr, die seitlich von Schienen f bewegt 
wird. Diese Schienen sind mit den Leiterholmen drehbar 
verbunden und an dem freien Ende so ausgebildet, dass 
sie an den Stützen E angehakt werden können. Die Schen
kel a und b lassen sich durch Schubhülsen g feststellen.

Fig. 573 u- 574.

Um die Leiter als Gerüst zur Ausführung von Arbeiten 
ausserhalb des Fensters zu benutzen, werden unter Fort
fall der Ständer E die Hülsen g nach aufwärts geschoben 
und die Schenkel b und c hochgeklappt (Fig. 574), wobei 
ihre Feststellung mittels der durch die Ösen des Plattform
brettes hindurchgesteckten Bolzen erfolgt und so eine 
der früheren gleiche Brustwehr gebildet wird. An dem 
unteren Teil der Holme sind zwei Stangen angelenkt, welche 
an,ihrem einen Ende hakenförmig ausgebildet sind und 
in ihrer niedergeklappten Lage ein Gegengewicht tragen. 
Das untere Ende der Schenkel a ruht auf dem Fenster
sims auf. Sollten die Leiterschenkel nicht der Fenster
simshöhe entsprechen, so werden Ergänzungsstücke ange
wendet, die durch die niedergeschobenen Hülsen festge
stellt werden. Ein Ausgleiten kann durch zwei Haken t 
verhindert werden, die sich gegen die innere Seite der 
Fensterbrüstung legen.

Umcbiedenes.
Unterhöhliingsarbeiten in den Elbsandsteinbriiclien. 

Nach § 6 Absatz 5 der Allgemeinen Unfallverhütungs-Vor
schriften der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft für Stein
brüche und Grähereien über Tage kann in Steinbruch
betrieben auf Antrag des Unternehmers das Unterhöhlen 
der Bruchwand nach Anhörung des Sektionsvorstandes vom 
Genossenschaftsvorstand zugelassen werden, wenn der Be
trieb ohne Unterhöhlung technisch oder wirtschaftlich un

gebührlich erschwert oder unmöglich gemacht werden würde. 
In solchen Fällen sind die besonderen Unfallverhütungs
Vorschriften der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft für Un
terhöhlungsarbeiten in Steinbrüchen genau zu befolgen.

Das Wesen der Unterhöhlung besteht darin, dass durch 
einen, unten an der Felswand hineingetriebenen, horizontalen 
Schlitz oder Schram die Felswand sich durch ihre Schwere 
loslöst, das Übergewicht bekommt und herabstürzt (Berg
sturz). Diese Gewinnungsweise ist eine sehr alte und schon 
in der „Postaer“ Bergwerksordnung vom Jahre 1628 an
gegeben.

Um die durch das Hohlmachen vorhandene Gefahr 
möglichst zu vermindern, ist im Königreich Sachsen die 
S t a a t s a u f s i c h t  über die Sandsteinbrüche eingeführt, 
welche durch einen K ö n i g l i c h e n  K o m m i s s a r  f ür  
S t e i n b r u c h s w e s e n  ausgeübt wird. Ihm unterstehen
2 K ö n i g l i c h e  B r u c h a u f s e h e r ,  welche ausser 
dem t e c h n i s c h e n  A u f s i c h t s b e a m t e n  von Sek
tion VII der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft die Kontrolle 
über die Unterhöhlungsarbeiten ausüben.

Will ein Unternehmer eine Wand durch Unterhöhlung 
fällen, dann hat er vor Beginn der Unterhöhlung dem 
Königlichen Distrikts-Bruchaufseher schriftliche Anzeige zu 
erstatten. Die Unterhöhlung selbst dürfen nur mit B e 
f ä h i g u n g s a u s w e i s  versehene Steinbrecher, die so
genannten H o h l m a c h e r ,  vornehmen. Der Ausweis wird 
nur solchen Arbeitern erteilt, welche tüchtig und durch
aus zuverlässig, sowie mit den voikommenden Arbeiten 
vertraut sind.

Am schwierigsten ist die Abwendung von Gefahren, 
die dann entstehen können, wenn die unterhöhlte Wand 
nur teilweise oder nach einer anderen Richtung, wie er
wartet, fällt.

Bei strenger Beobachtung der vorgeschilderten und 
der von der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft in ihren be
sonderen Unfallverhütungsvorschriften für Unterhöhlungs
arbeit verknüpfte Unfallgefahr soweit herabgemindert, dass 
sie kein erheblich geringeres M^ss von Sicherheit gewährt, 
wie die anderen Gewinnungsweisen.

Im Elbsandsteingebiet ist man durch die Not zur mög
lichst unfallsicheren Ausbildung der Unterhöhlungsmethode 
gelangt, weil ohne ihre Anwendung eine lohnende Aus
beutung mancher Brüche überhaupt nicht möglich ge
wesen wäre. Die Vorteile der Unterhöhlungsmethode sind 
bekannt und bedürfen hier nicht weiter der Erörterung.

Da infolge des fortschreitenden Steinbruchbetriebes 
die günstigst gelegenen Felswände schon aufgearbeitet sind, 
so werden von Jahr zu Jahr weniger Felswände unterhöhlt. 
Ebenso geht die Zahl der Sandsteinbrüche nach und nach 
zurück. Während im Jahre 1874 noch 400 Brüche in 
Gang waren, sind es im Jahre 1903 nur 280. In diesen 
Steinbrüchen wurden 5400 Arbeiter beschäftigt, davon 44 
Hohlmacher. Die gewonnene Menge betrug ca. 150 bis 
200000 cbm, welches Quantum meistens auf fremden 
Steinmetzplätzen verarbeitet wurde, wodurch ca. 2000 Stein
metzen Beschäftigung finden, sodass die sächsische Elb
sandsteinindustrie insgesamt ca. 7500 Arbeitern Lohn und 
Brot gibt.
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Staatliche Gewerbeaufsiclit in Ländern mit gesetz
lichem Arbeiterschutz. Durch das internationale Arbeits
amt war im vergangenen Jahre bei den zur Vereinigung 
für gesetzlichen Arbeiterschutz gehörigen Staaten eine Um
frage über die Durchführung der Arbeiterschutzgesetze ge
halten worden, insbesondere über die Durchführung des 
G e w e r b e a u f s i c h t s d i e n s t e s .  Die Statistik bezieht 
sich auf das Jahr 1906 und stellt fest

a) die Zahl des der Gewerbeaufsicht unterstellten B e 
t r i e b e

b) die Zahl der in den Betrieben beschäftigten Ar be i t e r
c) die Zahl der für die Wahrnehmung der Gewerbe

aufsicht beschäftigten B e a m t e n .
Das Ergebnis der Umfrage ist folgendes:

a b c
D e u t s c h l a n d 236643 5884655 428
E n g l a n d 263264 4901936 163
F r a n k r e i c h 248225 3864007 123

Österreich 82
Ungarn 49
Belgien 38
Niederlande 28
Dänemark 27
Italien 17
Spanien 16
Schweiz 9
Schweden 8
Luxemburg 2

Es kommen danach auf 1 Revisionsbeamten in
Bet r i ebe A rbei ter

D e u t s c h l a n d 553 IO 641
E n g l a n d 1 615 30 073
F r a n k r e i c h 2 018 31 400

Lassen sich auch mit den anderen Ländern nur schwer 
Vergleiche ziehen, weil die Verhältnisse zu sehr von den 
deutschen abweichen, so ist doch der grosse Unterschied 
in der Beamtenzahl gegenüber den ungefähr auf gleicher 
Stufe stehenden Ländern England und Frankreich sehr 
auffallend. In Deutschland gelangen von 100 revisions
pflichtigen Betrieben 52 Prozent zur Revision; für Frank
reich und England fehlen leider die entsprechenden An
gaben.

Indessen ist aus der Zahl der Beamten der Schluss 
zulässig, dass während in Preussen die Zahl von 400 Revi
sionen für einen Beamten als Norm angesehen wird, sie 
in den ändern Ländern das doppelte und dreifache oder 
noch mehr betragen müsste.

Frostfreie Aufstellung der Azetylenapparate. Der 
Entwickler eines nach dem Einwurfsystem gebauten Azetylen
apparates war durch innern Überdruck teilweise zerstört 
worden, weil bei der infolge Versagens der Beleuch
tung erforderlich gewordenen Nachbeschickung nicht er
kannt wurde, dass die Gasometerglocke eingefroren war. 
Der Unfall hat zwar keine schweren Folgen gehabt, weil 
sich kein Licht in der Nähe befand, mahnt jedoch erneut 
an die Wichtigkeit der Vorschrift, dass der Apparateraum 
frostfrei sein soll. In dieser Hinsicht ist in dem .in Rede 
stehenden Falle nachträglich angeordnet worden, die Dach

flächen innen zu verschalen und den Zwischenraum mit 
Isoliermasse zu füllen.

Aus diesem Vorkommnis hat der Herr Minister für 
Handel und Gewerbe (Minist.-Bl. d. H. u. G. S. 46) Voran- 
lassung genommen, den Zentralverband der Überwachungs
vereine zu ersuchen, den Vereinen von dem Unfall mit 
dem Ersuchen Kenntnis zu geben, bei der Abnahme von 
Azetylenanlagen auf Erzielung der Frostfreiheit besondere 
Aufmerksamkeit zu richten.

Explosionsgefahr des komprimierten Wasserstoffs. Vor 
einiger Zeit ging durch die Tagespresse die Nachricht, 
dass eine grössere Anzahl von Flaschen mit komprimiertem 
Wasserstoff, der zur Füllung von Luftfahrzeugen bestimmt 
war, explodiert sei. Die Ursache der Explosion scheint 
nicht aufgeklärt worden zu sein; zur Beurteilung des Falles 
ist es nicht nur erforderlich, die Art des Transportes und 
der Aufbewahrung der Wasserstoffflaschen zu kennen, son
dern auch die Herstellungsart und die Füllungsmethode 
dieses Gases.

Zur Vermeidung von Unfallgefahren bestehen bekannt
lich Vorschriften über die Aufbewahrung und den Trans
port der Flaschen, für die im allgemeinen dieselben Ge
sichtspunkte gelten wie für die Kohlensäureflaschen. Es 
scheint fast, als ob Stoss und Schlag weniger Einfluss auf 
die Explosion haben, als andere Momente. Bekannt ist 
es, dass Behälter mit komprimierten, feuergefährlichen 
Gasen ganz gewaltige Erschütterungen aushalten können, 
ohne dass Explosion eintritt. Ein Beispiel hierfür gibt 
das Mitführen von Gasflaschen für Wasserstoff in den Fahr
zeugen der militärischen LuftschifFerabteilungen. Man hat 
wohl nie davon gehört, dass selbst während der forzierten 
Märsche solcher Abteilungen, bei denen wahrhaftig nicht 
geschont wird, irgend ein Explosionsunfall an den Gas
flaschen sich ereignet hätte. Es ist weiter bekannt, dass 
selbst das Durchschlagen der Geschosse durch die Gas
flaschen, wie Versuche ergeben haben, nicht immer Ex
plosion zur Folge hat. Weit gefährlicher scheint schon 
die Erwärmung auf die Explosionsgefahr von Einfluss zu 
sein. Selbst Kohlensäureflaschen dürfen nicht an warmen 
Öfen, etwa in den geschlossenen, mit Heizung versehenen 
Güterwagen zu nahe gelagert sein. Diese Vorsicht ist bei 
Wasserstofffüllung in erhöhtem Masse zu beobachten. Den 
grössten Einfluss auf die Unfallgefahr hat aber die Her
stellung und die Füllung. Reiner unvermischter Wasser
stoff ist am ungefährlichsten beim Einfüllen. Tritt aber 
etwa Öl aus den Kompressoren oder den Herstellungsarten 
hinzu, so scheint in gewissen Fällen die Möglichkeit einer 
Explosion sogar ohne weiteres gegeben zu sein. Das Vor
handensein von Sauerstoff ist aber immer gefährlich. Des
halb sollten die Flaschen vor dem Einfüllen des Wasser
stoffs stets luftfrei gemacht werden.

Sleiggerüste und Leitern für Ofensetzer. Die Gerüste 
und Leitern für den Bau von grösseren Öfen müssen, soll 
der Ofensetzer nicht Schaden an seiner Gesundheit leiden, 
stets aus gutem Material und in brauchbarem Zustande 
sein. Wohl hat der Zentralvorstand des Verbandes der 
Töpfer versucht, und das ist auch an einzelnen Orten
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durchgeführt, die Gerüstfrage durch Tarifverträge zu regeln, 
jedoch ist es bisher nicht gelungen, eine umfassende 
Besserung herbeizuführen. Die Gründe des Misslingens 
sind dieselben, wie im Baugewerbe überhaupt; daher muss 
die Überwachung beziehungsweise Gesetzgebung eingreifen.

Es kann nicht häufig genug daraufhingewiesen werden, 
dass nur solide und sicher gearbeitetes Rüstzeug Ver
wendung finden darf, soll die Unfallgefahr nach Möglich
keit abgewendet werden.

Bei einer einfachen Sprossenleiter, wie sie in Berlin 
und teilweise in Norddeutschland im Gebrauch ist, sollen 
die Sprossen eingefügt und mit Schrauben befestigt sein. 
In den meisten Fällen werden sie aber aus schwachen, 
mit Asten durchsetzten Latten zusammengenagelt und bil
den eine nicht geringe Gefahr für den Ofensetzer.

In Süd-, Mittel- und einem Teile Nord-Deutschlands 
sind Steiggerüste (Böcke) und Stehleitern im Gebrauch. 
Gerüste werden nur ausnahmsweise und in der Regel bei 
grossen Öfen angewandt.

Das Steiggerüst vor dem Ofen ist eine Art Treppe, 
oben mit breitem Stehbrett versehen, auf das auch Ma
terialien für den Ofenbau gelegt werden können. Dieses 
Steiggerüst oder dieser Bock eignet sich am besten zum 
Ofensetzen. Dadurch wird ein bequemes, sicheres, dem 
Körper zuträgliches Steigen ermöglicht, das schon deswegen 
erforderlich ist, weil der Ofensetzer bei seiner Arbeit meistens 
beide Hände voll Material hat. .

Die meisten im Gebrauch befindlichen Böcke sind 
dagegen sehr steil; das Stehbrett oben bildet ein einfacher 
vierkantiger Balken, und die Tritte bestehen aus ange
nagelten Latten.

Solches Rüstzeug ist mit Rücksicht auf die Unfallge
fahr durchaus zu verwerfen.

Soll eine Stehleiter als Bock namentlich für Privat
arbeiten verwendet werden, für welchen Zweck der leichte 
Transport ausschlaggebend ist, so lässt sich dagegen zwar 
nichts einwenden. Indessen muss verlangt werden, dass 
sie breite Stufen hat, damit der Ofensetzer, welcher täg
lich zirka 120 Mal auf dem Steiggerüst und der Stehleiter 
auf- und absteigt, gegen Ausrutschen gesichert ist.

Zum Rüstzeug gehört ferner noch das Lehmgefäss. 
Dasselbe muss innen gehobelt sein und wird mit Schrau
ben zusammengehalten werden. Beides ist notwendig, weil 
der Ofensetzer nicht mit einer Kelle, sondern mit den 
Händen arbeitet und sich Splitter oder verrostete Nägel 
in die Hände reissen kann, wenn der Kasten rauh oder 
zusammengenagelt ist.

Strahifiiuger fiir ätzende Flüssigkeiten. Bekanntlich 
eignen sich die gewöhnlichen Hähne, die nach Art der 
Wasserleitungshähne gebaut sind, deshalb nicht für ätzende 
Flüssigkeiten, weil sie nach bekannten Gesetzen über den 
Ausfluss von Flüssigkeiten unter Druck den im Rohre noch 
geschlossenen Strahl nach seinem Ausflusse ausbreiten und 
umherspritzen lassen. Trifft ein solcher Strahl die Ober
fläche einer Flüssigkeit, so ist auch diese Stelle wieder 
ein Gefahrpunkt für den hantierenden Arbeiter, weil durch 
das Auftreffen des zerstreuten und ausgebreiteten Strahles 
auf die Flüssigkeitsfläche abgerissene Tropfen in die Höhe

geschleudert werden. Die Flüssigkeit spritzt, mit einem 
Worte, umher und kann zu Verletzungen führen.

Die Wahl eines ändern als des runden Querschnitts 
beim Auslauf, also etwa quadratisch, oblong, oval oder 
eckig (viereckig, dreieckig) ändert bekanntlich nur wenig 
diesen Missstand der Ausbreitung der Flüssigkeit. Man 
hat daher sog. Strahlfänger hergestellt, welche das Ver
spritzen ganz und gar verhindern sollen.

Die Strahlfänger nach Dr. P l a t h  und nach Dr. R a b e  
sind so eingerichtet, dass das Auslaufstück des Hahnes 
an der Innenwand entlang laufende Führungsrippen trägt. 
Diese Rippen können über das Mundstück des Hahnes 
so weit herausstehen, dass sie auch nach Austritt der 
Flüssigkeit noch zur Führung beitragen. Durch die an
gegebene Konstruktion bleibt der innere Kern des Flüssig
keitsstrahles kompakt. Die äussere Umfläche des Strahles 
wird aber so geführt, dass Kontraktionsbildungen vermieden 
werden. Aus solchen Strahlfängern fliesst die Flüssigkeit 
in einem geschlossenen Strahle ab und bohrt gewisser
massen in die Oberfläche der darunter stehenden Flüssig
keit ein rundes Loch, in das sie ständig einfliesst.

Die Apparate, welche bei ätzenden Flüssigkeiten natür
lich aus widerstandsfähigem oder doch an der Oberfläche 
widerstandsfähig gemachtem Materiale bestehen müssen, 
werden nach oben angegebenen Systemen in zwei Aus
fertigungen geliefert. Sie sind entweder zum Anschliessen 
an einen Hahn mittels einer Schlauchverbindung einge
richtet oder mit diesem Hahn aus einem Stück hergestellt.

— d

Cltcramr.*)
Über die Rauch- und Rufsplage, insbesondere vom ge

sundheitlichen Standpunkte und eine Methode des 
Russnachweises in der Luft von Dr. H. Li e f ma n n  
8° 90 S. geh. 2,50 M. Verlag von F ried r. Vi e we g
& Sohn in Braunschweig.

In der Einleitung weist der Verfasser zunächst auf die 
aus der Rauchentwicklung in der Luft entstehenden Schä
den und Nachteile im allgemeinen hin, um dann auf die 
Entstehung des Rauches und seine Verhütung einzugehen. 
Die Rauchplage teilt er ein in lokale und diffuse.

Der I. Abschnitt bringt die gesundheitliche Bedeutung 
des Rauches in bezug auf seine gasförmigen und festen 
Bestandteile und seinen Einfluss auf die Atmosphäre. Im 
Abschnitt II werden die Quellen der Rauch- und Russ- 
plage erörtert und gesetzliche Bestimmungen für Deutsch
land und England besprochen. Die Methoden zum Nach
weise des Russes in der Luft sind im III. Abschnitt ent
halten. Nachdem der Verfasser mit kurzen Worten das 
Aspirationsverfahren gestreift hat, geht er auf das Sedi- 
mentierverfahren ein, das er an der Hand der üblichen 
Apparate erörtert. Den Schluss des Werkchens bildet 
eine Zusammenstellung der vorhandenen und benutzten 
Literatur.

*) Zu beziehen durch die Polytechnische Buchhandlung 
A. Seydel Berlin S.W. ix.
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Organisation von Fabrikbetrieben. Von Direktor G e o r g  
J. E r l a c h  er. Dritte rieubearbeitele Aullage der 
Briefe eines Betriebsleiters über Organisation tech
nischer Betriebe. Mit 13 Figuren und 17 Formularen. 
Preis M. 1,80. (Hannover 1908. Dr. M ax J ä ne c k e  
Verlagsbuchhandlung.)

Die im vorliegenden Buche behandelte Organisation 
hat den Vorzug, das sie vom Verfasser im eigenen Be
triebe erprobt wurde und sich praktisch bewährt hat: Es 
weist den W eg, wie durch Verkürzung der Fabrikations
zeit und .durch Verbesserung der Maschinen und Einrich
tungen die Spesen auf das Äusserste reduziert werden 
können und so ein erhöhter Reingewinn erzielt wird. Ver
fasser zeigt, dass es widersinnig ist, mit der Reduktion der 
Selbstkosten bei den Löhnen anzufaneen, sondern der Ver
waltungsapparat muss vereinfacht, auf ein Minimum ge
bracht werden. Durch eine wohldurchdachte straffe Or
ganisation, unter Vermeidung unnötiger Reibungsarbeit, 
wird der beabsichtigte Zweck , eine fortgesetzte regel
mässige Beschäftigung der Werkstatt, auf dem direktesten 
Wege erreicht. Welcher Geist das Buch durchweht, zeigen 
am besten die Worte : „Organisation ist das Gegenteil von 
Bureaukratie. Bureaukratie bedeutet ein Maximum von 
unproduktiver Arbeit gegenüber einem Minimum an pro
duktiver, also geringsten Wirkungsgrad. Bureaukratie ist 
nur möglich, wo zielbewusste Organisation fehlt. Die eine 
schliesst die andere aus.“ ln fesselnder lebendiger Schreib
weise gibt Verfasser seine Ratschläge, die jeder Techniker 
und Ingenieur lesen sollte. Da er in der neuen Auflage 
aüch das kaufmännische Bureau streift, ist das Buch auch 
für Kaufleute zu empfehlen. Die rasche Aufeinanderfolge 
der Auflagen beweist, dass das kleine Werk Anklang ge
funden hat und erübrigt jede weitere Empfehlung.

Iterechiniiig und Konstruktion der Einspritz-Kondensatoren 
mul Luftpumpen. Lehrbuch für Studierende des Ma
schinenbaues und gleichzeitig ein Handbuch für aus
übende Techniker und Ingenieure. Bearbeitet von 
Ingenieur J. Jantzen . Mit 99 Abbildungen. In Ganz
leinen gebunden M. 6,— . (Hannover 1908. Dr. Max 
J ä n e c k e ,  Verlagsbuchhandlung.)

Dieses soeben erschienene Buch verfolgt den Zweck, 
dem Studierenden der Technik das Wesen der Konden
sation vor Augen zu führen und ihn mit der Berechnung 
und der Konstruktion der Mischkondensatoren für Parallel- 
und Gegenstrom und der zugehörigen Luftpumpen ver
traut zu machen. Da der Verfasser, der in Fachkreisen 
einen guten Namen hat, auch auf die Bedürfnisse der 
Praxis Rücksicht genommen hat, so eignet sich das Buch 
auch für den ausübenden Techniker und Ingenieur als 
Hand- und Nachschlagebuch. Der Stoff ist in zwei Haupt
abschnitten behandelt und zwar umfasst der erste Teil die 
Theorie und Berechnung der Kondensatoren und Luft
pumpen nebst Angaben über die Ausführung derselben, 
wobei auch die Zentralkondensationen die gebührende Be
achtung gefunden haben. Im zweiten Teile ist eine 
grössere Anzahl ausgeführter Kondensationsanlagen mit 
Benutzung von Werkstattzeichnungen zusammengestellt. 
Von grossem Vorteil ist, dass diesen mehrfach eine voll-

1 ständige Berechnung beigefiigt ist, was von den Studieren
den sicher mit Freude begrüsst werden wird. Die Kon
struktionen sind mit grossem Verständnis ausgewählt und 
können sämtlich als typische Vertreter der auf diesem Ge
biet so mannigfaltigen Bauarten gelten. Hervorzuheben 
sind die klare Ausdrucksweise des Verfassers und die vor
züglichen Skizzen und Zeichnungen. Das Buch erfüllt 
seinen Zweck und kann zur Einführung an den technischen 
Hoch- und Mittelschulen bestens empfohlen werden, wie 
ihm auch in den Kreisen der bereits in der Praxis tätigen 
Techniker eine freundliche Aufnahme sicher ist.

Die Eiitneblung von Färberein, Studienbericht der Inge
nieure T u r i n  und L a s s a u x  erstattet dem Komitee 
der französischen Färberei-Industrie in Paris am 28. 
März 1907. Übersetzt und bearbeitet im Bureau des 
Verein der Deutschen Textilveredelungs-Industrie zu 
Düsseldorf. 40 Seiten klein 8° mit 20 Textabb. 
Braunschweig, 1908. Preis geh. M. 1,50.

Die Beseitigung des Staubes auf Strassen und Wegen, in 
Fabriks- und gewerblichen Betrieben und im Haushalte. 
Von L o u i s  E d g a r  An d 6 s .  318 Seiten 8° mit 31 
Abbildungen. Geh. 5 M., geb. 5 M. 80 Pf. Hartleben’s 
Chemisch-technische Bibliothek. Band 313.

Solange die Erde von Menschen bewohnt ist, hat es 
zweifellos schon die Luft verunreinigenden Staub gegeben, 
hat man solchen empfunden, da und dort Massregeln da
gegen angewendet, aber zur Staubplage ist es erst mit 
den grossen Fabriksbetrieben gekommen, in denen viele 
Menschen beschäftigt sind, und seitdem das Automobil 
die Landstrassen zu beherrschen anfängt. In allen mecha
nischen Betrieben ist die Staubbildung unvermeidbar, sie 

■konnte aber grossen Schaden nicht anrichten, weil die 
Staubentwicklung bei einzelnen oder wenigen Arbeitern nicht 
bedeutend und bei kleineren Mengen die Gefahr eine ge
ringe ist. Dort aber, wo viele Menschen in einem Raume 
arbeiten oder wo Staub Endprodukt der Fabrikation ist, 
wächst die Gefahr für die Gesundheit der Arbeiter, es 
ergeben sich Unannehmlichkeiten für die Umgebung, und 
der Staub muss unschädlich gemacht werden. Der zu
nehmende Automobilverkehr nutzt die Landstrasse stark ab, 
erzeugt riesige Staubmengen, die weniger von den Fahrenden 
als von den Passanten der Strasse und deren Umgebung 
empfunden werden. Die Staubplage ist tatsächlich eine 
Plage nicht nur für Menschen, Tiere, sondern auch für die 
Bäume, das Gras und die Frucht auf dem Felde. Sie 
kann nur bekämpft werden durch entsprechende Pflege der 
Strasse, durch geeigneten Umbau derselben ; diese Momente 
sind in der hier vorliegenden Arbeit eingehend erörtert und 
die Mittel für die Abhilfe angegeben.

In weiterer Folge sind auch die Staubgefahren der 
Industrie, der Gewerbe, die giftigen Staubarten und der 
Staub in geschlossenen Räumen fachgemäss besprochen und 
Massregeln genannt, welche zur gänzlichen Beseitigung 
oder doch wesentlichen Verminderung beitragen können. 
Die Staubgefahr ist akut und die Staubplage arg, deshalb 
sei hiermit auf das obige in A .  Hartlebens Verlag in Wien 
erschienene Buch empfehlend hingewiesen.



688 S O Z I A L - T E C H N I K 35. Heft

Handbuch der praktischen Hygiene nnd Unfallverhütung in 
Industrie, Gewerbe und Bergbau. Von Viktor S te in er, 
Herausgeber der „Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene“.
I. Band. 300 S. Grossoktav. Mit 301 in den Text 
gedruckten Figuren und Figurentafeln. Verlag der 
„Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene“ in Wien. Preis 
des I. Bandes geh. Mark 10.—

Von dem unter vorstehendem Titel seit längerer Zeit 
schon angekündigten Werke ist kürzlich der I. Band er
schienen.

Derselbe bringt im ersten Teile Abhandlungen über: 
B a u t e c h n i s c h e s ,  D a m p f k e s s e l  u n d  D a m p f
a p p a r a t e ,  M o t o r e n s i c h e r u n g ,  T r a n s m i s s i o 
ne n,  T r a n s p o r t w e s e n ,  B r a n d t e c h n i s c h e s ,  
L u f t v e r b e s s e r u n g ,  H e i z u n g  u n d  K ü h l u n g ,  
B e l e u c h t u n g s w e s e n ,  W a s s e r r e i n i g u n g ,  S a n i
t ä r e s  ( G e s u n d h e i t s s c h u t z  f ü r  A r b e i t e r  i n 
a l l e n  s e i n e n  B e z i e h u n g e n ) .

Der zweite Teil ist der Erörterung der speziellen Ver
hältnisse der einzelnen Industrien gewidmet und umfasst: 
D ie  I n d u s t r i e  v o n  M i n e r a l p r o d u k t e n  (Berg
bau, Steinbrüche, Lehm-, Sand- und Kiesgruben, Ver
arbeitung von Steinen und Erde, Ziegelei, Schamotte- und 
Klinkerwaren - Erzeugung, Töpferei, Porzellanfabrikation, 
Glasindustrie), d ie  M e t a l l g e w i n n u n g  u n d  V e r 
a r b e i t u n g  (Eisen-, Stahl-, Kupfer-, Blei- und Queck
silberwerke, Giessereien, Walzwerke, Schmieden, Maschinen
industrie, Schlosserei, Bronze-, Blech- und Kurzwarenin
dustrie, Mechaniker), d ie  I n d u s t r i e  i n H o l z -  u n d  
S c h n i t t s t o f f e n ,  d i e  T e x t i l i n d u s t r i e ,  di e  Be
k l e i d u n g s i n d u s t r i e ,  die I n d u s t r i e  d e r  N ah
rungs- und Ge n u s s mi t t e l ,  die g e sa m te  c he mi s c he  
I n d u s t r i e ,  d i e  E l e k t r o t e c h n i k ,  d i e  P a p i e r 
e r z e u g u n g  u n d  V e r a r b e i t u n g ,  d i e  L e d e r 
in d u strie , d ie  G u m m i w a r e n - ,  W a c h s t u c h -  und 
L i n o l e u m i n d u s t r i e .  J e d e s  e i n z e l n e  de r  an
g e f ü h r t e n  K a p i t e l  z e r f ä l l t  i n U n te rk a p ite l, 
d i e  d i e  e i n z e l n e n  S p e z i a l z w e i g e  d e r  b e 
t r e f f e n d e n  I n d u s t r i e g r u p p e n  b e h a n d e l n .  
An mehr als 300 Illustrationen finden die gegebenen tech
nischen Anweisungen eine den Text unterstützende Ver
anschaulichung. Ein Sachregister erleichtert die Auffindung 
einzelner Materien.

Dem vorliegenden I. Band soll ein II. Band folgen 
welcher eine Zusammenstellung der bestehenden Schutz
vorschriften für alle Arbeitsgebiet, ferner eine Zusammen
stellung der meist vorkommenden Gewerbekrankheiten, 
ihrer Symptome, Vorbeugungsmassnahmen, Mitteilungen 
über Erste Hilfe, Belehrungs- und Merkblätter für die 
Arbeiter enthalten wird.

Die Selbstkostenberechnung industrieller Betriebe von 
F i e d r i c h  L e i t n e r ,  Professor der Handelswissen
schaften an der Handelshochschule Berlin. Dritte 
stark vermehrte Auflage. 273 S. gr 8° mit vielen 
Tabellen und Formularen. Frankfurt a. M., 1908- 
Preis geh. M. 4.80.
Welch grosses Interesse diesem Buche schon entgegen

gebracht worden ist, zeigt die schnelle Aufeinanderfolge 
der Auflagen, behandelt das Buch doch die wichtigen

Methoden der Kostenermittlung, die bei jedem Fabri
kationszweig zu beachten und deren Kenntnis für jede 
Fabrik von grösser Wichtigkeit ist.

Wir empfehlen das Buch allen Fabrikbesitzern und 
Gross-Industriellen angelegentlich, wir sind überzeugt, dass 
der Inhalt desselben zur Förderung deutscher Arbeit bei
tragen wird.
Dampfmaschinen, Dampfkessel Gas-, 01- und Benzinmotoren. 

Ihre Wirkungsweise und die Bestimmungen ihrer Lei
stungen zur Einführung in die Motorenkunde für Ge
werbetreibende sowie als übersichtliche Zusammen
fassung für Techniker und Studierende von He r ma nn  
Kl e i be r ,  Bauinspektor bei der kgl. Zentralstelle für 
Gewerbe und Handel in Stuttgart. 79 S. gr. 8°. Mit
41 Abbildungen, Stuttgart, 1908. Preis geh. M. 2.50. 
Das Buch verdankt seine Entstehung den Vorträgen, 

die der Verfasser in der Technischen Abteilung des K. 
Württ. Landesgewerbemuseums zu halten pflegt in der 
Absicht, die dort in reicher Auswahl ausgestellten Motoren 
und sonstigen Maschinen für das Verständnis weiterer, ins
besondere der gewerblichen Kreise nutzbar zu machen.

Das Buch will auf dem kürzesten Weg die Grundlagen 
für das Verständnis des Arbeitsvorganges in der Kraft
maschine und die Berechnung ihrer Leistung vermitteln, 
auf Einzelheiten kann es deshalb nicht weiter eingehen. 
Durch die Hervorhebung der ausschlaggebenden Gesichts
punkte wird es aber auf das Studium anderer Werke 
wirksam vorbereiten, die in die Einzelheiten, wie z. B. in 
die Mannigfaltigkeit der Steuerung, den Einfluss der Über
hitzung u. dgl. näher eingehen. Aus demselben Grunde 
wird das Buch auch für den Ingenieur und Techniker von 
Wert sein, sei es zur Vorbereitung des eigentlichen Studiums, 
sei es nach dem Studium, wenn die Fülle des angehäuften 
Lernstoffes den Wunsch nach einem kurzen Überblick rege 
werden lässt. Wir können deshalb dieses Werkchen unseren 
Lesern nur bestens zur Anschaffung empfehlen.

Personalien.
Königlich preussische Gewerbeinspektion.

Die Gewerbereferendare C a e s a r  aus Görlitz, R e t h -  
f e l d  aus Minden, E c k e y  aus Berlin, Dr. S c h ü r m a n n  
aus Bromberg, G r a v e m a n n  aus Coblenz, Mi c h e l s  aus 
Iserlohn, Ar t z t  aus Saarbrücken und Br e h me  aus Ratibor 
sind nach bestandener Prüfung zu Gewerbeassessoren er
nannt und den Gewerbeinspektionen in Hirschberg i. Schl., 
Posen, Königsberg i. P., Frankfurt a. O., Kiel, Trier, Neu
salz a. O. und Bonn als Hilfsarbeiter überwiesen worden.

Berichtigung.
In Betreff des Bezuges des

Feuerlösch - Handapparates „Perkeo“
ist auf S. 650 des vorigen Heftes eine irrtümliche Angabe 
gemacht. Der dort beschriebene und auf S. 651 in Ab
bildungen dargestellte Apparat ist zu beziehen von der be
kannten Firma

Fabrik explosionssicherer Gefässe
G. m. b. H.

Salzkotten i. W.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Begierungerat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Llohterfelde-W ., Paulintnstr. 3. 

Druck der Buchdruckerei K oitsich , Albert Sehulse, Boitsaeh,
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----------  I n h a 11. ----------
Ferro-Silikat und seine Eigenschaften. Von Dr. R. W i l  Schutzvorrichtung an Prägepressen für Blech, Leder, Pappe.

son.  (Aus dem Bericht der Englischen Gewerbe Gewerberechtliche Entscheidungen.
inspektion für das Jahr 1907.) Patente und Gebrauchsmuster.

Geheime Bleivergiftungen. Literatur.

Ferro-Silikat

u n d  s e i n e  E i g e n s c h a f t e n .

(Von Dr. R. Wi l s o n . )
Aus dem Bericht der Englischen Gewerbeinspektion für dis Jahr 1907.

Im V erlaufe seiner U ntersuchungen über die 
Geschichte und die Eigenschaften des Ferro-Silikats 
fand W ils o n , dafs dem selben sow ohl exp losive  wie 
giftige W irkungen eigentüm lich sind. B ei seiner A r 
beit wurde er von Mr. D e b y , dem leitenden C h e
m iker der Firm a Cam m el, Laird &  Co. Ltd. Sheffield 
unterstützt.

Ferro-Silikat wird erst seit kurzem in gröfseren 
M engen zu technischen Zw ecken hergestellt, obgleich 
es den Chem ikern schon seit Jahren bekannt war, 
und zwar haup tsächlich , um es dem Stahl zur E r
zielung eines höheren Gehaltes an Silicium beizu
fügen. D erselbe beträgt im Stahl, der zu Eisenbahn
schienen verarbeitet wird, etw a 5 °/o und in Gufsstücken 
etw a 0,25 °/o Silicium . G egen 4000 T ons werden 
jährlich  aus Frankreich und D eutschland nach Grofs- 
Britannien ein gefü h rt; aus anderen Ländern etwas 
weniger, ln E ngland selbst wird keines hergestellt.

Ferro-Silikat wird durch Zusam m enschm elzen von 
Eisenerz, Quarz, K oks und K alk  (als Flufsmittel) bei 
aufserordentlich hohen H itzegraden im elektrischen 
Schm elzofen hergestellt. D er K oks reduziert das 
Q uarz und Erz zu Silicium und M etall, woraus ein 
Ferro-Silikat mit etwa So °/o Silicium entsteht. G e
wöhnlich wird es in eisernen Trom m eln oder Fässern 
zum E xp o rt verpackt. E inige Sorten desselben schei
nen sich unter der Einw irkung feuchter Luft zu zer
setzen oder zerfallen in P u lver, w as jedoch  augen
scheinlich nicht mit dem Silicium gehalt des Ferro- 
Silikates zu tun hat, da Proben, die einen Gehalt von

80 °/o Silicium enthielten, sich wochenlang unverändert 
erhalten haben. D ie giftigen Eigenschaften des Stoffes, 
die, wie Professor Cronquist, Stockholm , nachgewiesen 
hat, den T o d  von vier Passagieren au f dem schw e
dischen D am pfer „ O la f W ijk “ verursachten, lassen 
sich dadurch erklären, dafs Ferro-Silikat beim Zutritt 
von Feuchtigkeit leicht Phosphor- und Arsenwasser- 
stoft entwickelt. Eisenerz und Q uarz enthalten oft 
Phosphate, die in G egenw art von Kohlenstoff bei 
den hohen Tem peraturen des elektrischen Schm elz
ofens in Phosphide verw andelt werden und sich mit 
dem K alk zu Cälcium phosphid verbin den; in derselben 
W eise würde sich bei V orkom m en von Arsen Calcium- 
arsenit bilden. D iese beiden Stofle werden durch 
Hinzutreten von W asser zerlegt und entwickeln Phos
phor- und Arsen Wasserstoff, die beide von aufser- 
ordentlicher Giftigkeit sind.

D ie gelegentlich vorgekom m enen Explosionen 
sind bedeutend schw erer zu erklären und haben zu 
nachstehenden Theorien Anlafs g e g e b e n :

I. D urch die plötzliche A bkühlung von der hohen 
Tem peratur des elektrischen Schm elzofens befinden 
sich die Kristalle des Ferro-Silicium s in einem leicht 
veränderlichen und gespannten Zustande, ähnlich dem 
der wohlbekannten Glastränen („Ruperts drops“ ), die 
entstehen, wenn m an geschm olzenes Glas in W asser 
tropft, w elche bei der geringsten Störung mit gröfser 
H eftigkeit in unzählige Partilcelchen zerspringen.

II. D ie Kristalle des P'erro-Silikat enthalten m ög
licherweise W asser, welches durch niedrige Tem pera-
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tur (die Explosion erfolgte im W inter) zum Gefrieren 
und zur Ausdehnung gebracht, einen plötzlichen 
Bruch der Masse verursachen würde. (Es ist jedoch  
schwer, sich vorzustellen, au f w elche W eise W asser 
in die Kristalle gelangen könnte und zweifelhaft, ob 
in diesem Falle die äufserst heftige E xplosion  durch 
dasselbe hervorgebracht werden konnte.)

III. D ie E xplosion en wurden durch eine A n 
sammlung von A cetylen  hervorgebracht. E s scheint, 
dafs derselbe elektrische O fen sow ohl zur H erstellung 
von Calcium carbid als auch von Ferro-Silikat g e
braucht wurde. D urch Nachlässigkeit kann etwas 
Carbid im O fen Zurückbleiben, sodafs bei der H er
stellung von Ferro-Silikat in dem fertigen Produkt 
Carbid enthalten ist, das beim Zutritt von W asser 
A cetylen  entwickeln würde; auch bei einem reinen 
O fen sind die Rohm aterialien zur H erstellung von 
Calcium carbid, näm lich K alk  und K oks vorhanden, 
sodafs, wenn die dem Ferro-Silikat anhaftende Schlacke 
nicht sorgfältig entfernt wird, leicht etwas Carbid, 
mit diesem  Stoffe zusam m en verpackt werden kann.

IV . D ie E xplosionen entstehen durch Phosphor
wasserstoff, was die Ansicht des Herrn G. W atson 
G ray F. J. C. ist, der die Untersuchungen nach der 
U rsache der Explosionen leitete. E r begründet seine 
Ansicht mit der Tatsache, dafs zur Zeit der E x p lo 
sion grofse M engen weifser D äm pfe sich entwickelten, 
wie solche sich beim Verbrennen von Phosphor
wasserstoff, im G egensatz von A cetylen , zeigen würden. 
Zur ferneren Feststellung kochte er einen T eil des 
betreffenden Ferro-Silikats mit destilliertem W asser 
und fand, dafs 400 g 300 ccm  Gas entwickelten. 
Bei der qualitativen A n alyse ergab sich ein Gehalt 
PH 8 mit etwas A sH s und A cetylen. In einer ver
schlossenen Trom m el kann eine Ansam m lung dieses 
Gasgem isches leicht eine E xplosion  herbeiführen, 
infolge der spontanen Entzündlichkeit des P H 3. E s 
ist hervorzuheben, dafs die Entw icklung des oben 
beschriebenen Gasgem isches nicht dem V orkom m en 
von Carbid zugeschrieben werden kann, da die Ferro-

Silikat-Probe ganz rein und schlackenfrei war, auch 
bei der A n alyse nur 0,1 °/0 Calcium  enthielt, sodafs 
selbst bei der Annahm e, dafs alles Calcium  in Phos- 
phidform vorhanden war, dies nur 75 °/0 des ent
wickelten Gases ergeben würde. E s scheint, dafs 
das PH 3 irgendw ie aus dem Ferro-Silikat selbst ent
steht.

V . E ine weitere von H errn W ilson selbst auf
gestellte H ypothese nimmt an, dafs Ferro-Silikat, 
wenn es unter bestim m ten Voraussetzungen in G egen
wart von C 0 2 mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, 
sich in Ferro-Carbonat und Silikat-Methan (SiH 4) 
zerlegt. D ies letztere ist ein spontan entzündliches 
Gas und kann beim Zutritt von Luft leicht eine 
E xplosion  verursachen. Beim Verbrennen entstehen 
weifse W olken von Silicium dioxyd, die fälschlich 
für P h osp h orp en toxyd , dem V erbrennungsprodukt 
von PH 3 gehalten sein m ögen. D iese Theorie wird 
durch die T atsache unterstützt, dafs einige Proben 
von Ferro-Silikat durch den Einflufs von feuchter 
Luft zu Pulver zerfallen, was mit der Verm utung, 
dafs das Ferro-Silikat selbst angegriffen würde, über
einstimmt.

D iese Eigenschaften des Ferro-Silikates deuten 
darauf hin, dafs der Transport desselben ziemlich 
gefährlich ist, und zw ar nicht nur für die au f dem 
Transportschiff befindlichen Personen, sondern auch 
für die dasselbe in den D ocks ausladenden D o ck 
arbeiter und es ist zu wünschen, dafs eine autorita
tive V eröffentlichung über die U rsache der Gefahr 
und die Mittel dieselbe zu verm eiden baldm öglichst 
erfolgt.

Jedenfalls steht fest, dafs das Vorhandensein 
von Feuchtigkeit die U rsache der U nfälle ist, und 
dafs alle VorsicTTtsmafsregeln getroffen werden müssen, 
ein V erpacken des M aterials nur in trocknem  Zu
stande zu garantieren und das Eindringen von F eu ch 
tigkeit in die das Ferro-Silikat enthaltenen Gefäfse 
zu verhindern.

R. W i l k e ,  Ing. Charlottenburg.

In dem braunschweigischen D orfe Negenborn 
kamen seit zw ei Jahren Erkrankungen vor, die alle 
ein und denselben Charakter zeigten, ohne dafs die 
Ä rzte sich über die Natur dieser Krankheit klar wurden. 
Ü ber 200 Personen sind in dem D orfe erkrankt und 
nun, nachdem  sich die U rsache selbst erklärt hat, 
darf man sagen, dafs sich die Krankheiten auch in 
einem gröfseren Um kreis des D orfes habe zeigen

Geheime Bleivergiftungen.
(Nachdruck verboten.) 

müssen, je  nachdem , wie w eit das Mehl aus der 
M ühle des D orfes zur Brotbereitung in diese U m 
gegend abgeführt wurde. D ie Erkrankungen haben 
sich nämlich als Bleivergiftungen erwiesen und diese 
Bleivergiftungen sind au f bleihaltiges Mehl zurück
zuführen. D er M üller des D orfes hatte die H auen 
in seinen Mühlsteinen mit Blei befestigt und er ist 
nun aus diesem  Grunde w egen fahrlässiger Körper-
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Verletzung und w egen V ergehen gegen das Blei- und 
Zinkgesetz zu sechs W ochen Gefängnis verurteilt 
worden. D as Gesetz betr. den V erkehr mit blei- und 

zinkhaltigen Gegenständen vom  25. Juni 1887 unter
sagt die V erw endun g von Blei bei der Befestigung 
von Hauen in M ühlsteinen ausdrücklich und ein preu- 
fsischer Ministerialerlafs vom  31. Juli 1897 gibt den R e
gierungspräsidenten auf, in ihren Bezirken die V e r
w endung von Blei au f der M ahlfläche von Mühl
steinen zu untersagen. E s war in diesem Erlafs 
seinerzeit eine einjährige Ü bergangszeit zugestanden 
w o rd e n ; wie aber der N egenborner F a ll zeigt, ist 
auch die einjährige Ü bergangszeit noch lang genug 
gew esen, um M assenerkrankungen zuzulassen. E s 
liegt auch keinerlei technische Notw endigkeit für die 
Bleiverw endung vor, weil A laun, Zem ent, Schw efel, 
H olzkeile usw. das Blei sehr gut ersetzen können.

D ieser N egenborner Fall nötigt zu einer Betrach
tung darüber, in w elcher Breite die Vergiftungen durch 
Blei und bleihaltige Substanzen m öglich sind und in 
wie vielerlei Gestalt das heim tückische Gift in den 
m enschlichen O rganism us eindringen kann. Ein sol
cher Fall geht die Allgem einheit in hohem Grade 
an und zw ar um so mehr, als solche U m stände wie 
in N egenborn nicht die einzigen M öglichkeiten sind, 
durch die das Publikum  der Bleivergiftung ausgesetzt 
werden kann, und bei der kom plizierten Natur der 
Bleivergiftung, die sich aufserordentlich oft hinter 
anderen Krankheiten, M agen-, Darm-, Nieren- und 
H erzkrankheiten, Lungenleiden, Nervenleiden, Rheu
m atism us usw. versteckt, kann niemand, oft auch 
der A rzt nicht, sofort erkennen, dafs Bleivergiftung 
vorliegt, wenn nicht die A nzeichen ganz zwingend 
a u f Bleivergiftung hinweisen.

E ine solche M öglichkeit ist z. B. in einer V e r
giftung des Trinkw assers durch Bleirohre gegeben. 
Nam entlich dann, wenn das Trinkwasser Kohlensäure 
enthält und deshalb lösend auf das Blei der Leitungs
rohre einwirken kann. Ein weiterer Um stand beför
dert diese Löslichkeit des Bleies, wenn es sich im 
K ontakt mit anderen Metallen, Messing, Eisen usw. 
befindet, w as bei jeder W asserleitung m öglich ist 
durch den nicht isoliert eingezapften W asserhahn oder 
die Rohrschellen. E s  findet dann aufser der Lösung 
des Bleies durch das W asser eine elektrolytische Zer 
setzung des Bleies statt, die natürlich zersetztes Blei, 
B leioxyd  und Bleicarbonat in noch gröfserer M enge 
zum  W asser gelangen läfst. Zw ar bildet sich im 
Innern der Rohre mit der Zeit eine unlösliche Kruste, 
die das Blei vor weiteren Angriffen schützt, aber die 
noch in den letzten Jahren vorgekom m enen M assen
vergiftungen durch neue bleierne W asserleitungen 
geben doch zu Bedenken Anlafs. A bgeseh en  von 
den weiter zurückliegenden Fällen in D essau, Tre-

degar und Sheffield oder um 1848 in Clarem ont in 
Frankreich, wo durch Bleirohre das W asser einen 
Bleigehalt von nur 0,015— o,oo2°/o bekam  und den
noch M assenerkrankungen hervorrief, sind in den 
letzten Jahren in der Brauerei zu D öbern b. Forst i. L. 
50 Personen an Bleivergiftung erkrankt und eine P er
son gestorben. K urz vorher erkrankten aus denselben 
U rsachen in G eorgental 17 Personen, die von dem 
aus einer 700 m langen Bleirohrleitung komm enden 
W asser des Rangierbahnhofes getrunken hatten und 
vor 6 Jahren kam  eine ähnliche Bleivergiftung in 
Reichenau vor; der Am tsrichter Neumann, der W acht
meister und der H ausdiener, die aus der neuen W a s
serleitung des neuerbauten Am tsgerichtes W asser ge
trunken hatten, erkrankten an Bleivergiftung und bei 
dem Am tsrichter führte sie zu einer schweren Blei
kolik, die in einem Nervenleiden auslief.

D as sind nur einige der mir bekannt gewordenen 
Fälle und nicht wenige Erkrankungen m ögen auf
dieselbe U rsache zurückzuführen sein. Nicht zum*- .
mindesten m ag diese U rsache auch mit zur K inder
sterblichkeit beitragen, die fast im mer da am gröfsten 
ist, wo die W asserversorgung au f Quell- und Grund
wasser angewiesen ist; L eipzig z. B., das ein sehr 
kohlensäurehaltiges, sonst aber gutes Trinkw asser hat, 
marschiert mit Chemnitz und einigen anderen Grofs- 
städten in der Statistik der Säuglingssterblichkeit 
weit voran. Gewifs hat die Säuglingssterblichkeit 
auch noch andere wirksam ere soziale und hygienische 
Ursachen, aber die M öglichkeit, dafs Bleivergiftungen 
mit zu der oft rapiden Sterblichkeit beitragen, sollte 
nicht aus dem A u ge gelassen werden.

D as Blei- und Zinkgesetz untersagt die V e r
wendung von Bleirohren zu W asserleitungen nicht, 
w ohl aber sind zum A usschank von Bier nur Rohr
leitungen zugelassen, die nicht mehr als 1 G ew ichts
prozent Blei enthalten dürfen. D as Gesetz, das m erk
würdige Lücken hat, läfst also Bleirohrleitungen in 
Brauereien, K ellereien usw. zu. Zw ar soll B ier in 
Bleirohren sich nicht trüben, was sicher geschieht, 
wenn Bier mit Eisen, Zinn oder K upfer zusam m en
kommt, aber ein Beweis dafür, dafs durch die K oh len 
säure des Bieres nicht dennoch Blei, wenn auch in 
minimalen M engen gelöst werden kann, ist dadurch 
noch nicht erbracht.

D er F all, der 1905 von Dr. Thresh im Lancet 
beschrieben wurde, dafs eine ganze Fam ilie erkrankte 
und dafs man im Brunnen bleihaltiges hartes W asser 
vorfand und eigentüm licherweise auch in den Brun
nen der Nachbarschaft, m ag gewifs oft Vorkommen, 
zeigt er doch, dafs hier ebenfalls die Bleivergiftung 
m öglich ist, vielleicht weil das Saugrohr aus Blei war 
oder dergleichen.

Erst im Juli dieses Jahres hat sich in Stöcken
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bei H annover ein solcher Fall ereignet, der zwei 
Menschenleben erforderte. D ie U rsache war der 
Genufs vergifteten W assers aus dem Hausbrunnen 
des Bahnarbeiters W essling. D as W asser hatte 
längere Zeit in dem bleiernen Saugrohr des Brunnens 
gestanden, hatte auf diese W eise Blei aufgenomm en, 
sodafs die ganze Fam ilie unter Vergiftungserschei
nungen erkrankte.. D ie Frau und der Sohn des 
Bahnarbeiters erlagen der Bleivergiftung.

A u ch  die von den beiden italienischen Ärzten 
Dr. Baldoni in Rom und Prof. G aglio in Messina ent
deckte Bleihaltigkeit von Speiseeis und Sorbet, die 
von der Reibung des Pistills an den W andungen 
der aus bleihaltigen M etallegierungen bestehenden 
Zubereitungsgefäfse herkam, sollte ausgeschlossen 
sein durch eine strenge K ontrolle solcher Betriebe 
und hier reichen ja  auch die Vorschriften des deut
schen Blei- und Zinkgesetzes vollkom m en aus. Man 
sollte die K ontrolle nur im mer oft genug au f die 
F rage nach der M öglichkeit einer Bleivergiftung zu
spitzen.

Zu bedenken aber gibt wiederum  die Tatsache, 
dafs bei der H erstellung von Steingutglasuren immer 
noch Blei in die Glasur kom m en kann, auch wenn 
die aufgetragene Glasur bleifrei ist. W . Thom ason 
hat im „Sprech saal“ (38, 1905) nachgewiesen, dafs 
Steingutwaren, die in Muffeln gebrannt werden, die 
noch Spuren bleihaltiger Glasur zeigen oder mit 
solchen ausgestrichen sind, in ihrer Glasur nach dem 
Brennen ebenfalls Blei aufw eisen; in einem Falle  
hatte die bleifreie Glasur 6°/o Blei aus dem Ü berzug 
der Muffel in sich aufgenom m en. W enn schon also 
Steingutfabriken von bleihaltiger Glasur zu bleifreier 
übergehen, so ist die Gefahr, dafs die Glasur blei
haltig sein kann, nicht eher behoben, als nicht alle 
alten Muffeln aufgebraucht sind.

D afs trotz der gesetzlichen Bestim m ungen im mer 
noch bleihaltige Glasuren erzeugt werden, erklärt sich 
schon aus dieser Tatsache, und wenn der Bleigehalt 
auch noch so gering sein m ag, so ist er doch niemals 
ungefährlich. D er Berner Kantonschem iker Prof. 
Dr. Scheffer berichtet von einem Fall, dafs laut A n 
gabe des A rztes Sym ptom e von Bleivergiftung hervor
gerufen worden seien durch Konfitüren, die in einem 
irdenen B onfol-G eschirr aufbew ahrt worden waren. 
D ie Glasur dieses Geschirres sei bleihaltig gew esen 
und die Konfitüren hatten Blei auf diesem W e g e  auf
genom m en; sie erwiesen sich als deutlich bleihaltig, 
wenn auch der Bleigehalt quantitativ nicht festgestellt 
werden konnte.

Ein wahrer Leichtsinn sowohl der Verkäufer als 
der K äufer ist bei einem anderen Fall zu konstatieren, 
wo ebenfalls ein Genufsmittel durch den blofsen K o n 
takt mit dem Verpackungsm aterial bleihaltig werden

kann. Ich meine den chinesischen T ee  in seiner B lei
folieverpackung. D iese Bleifolie soll beim Seetrans
port den T ee  vor dem Feuchtw erden schützen und 
soll den V erlust des A rom as verhindern. A u f  der 
vierten Jahresversam m lung der Freien Vereinigung 
deutscher Nahrungsm ittelchem iker behauptete Dr. 
Buttenberg-H am burg, dafs ein Ü bergang des Bleies 
in den T ee  „kaum  zu befürchten“ sei, wenn der T ee 
trocken bliebe; w erde aber der T ee  durchnäfst, so 
würden die Folien stark angegriffen und der T ee 
nehme Blei chem isch oder in Form  m echanisch los
getrennter Bleipartikel auf. Nach Buttenberg konnte 
in einer havarierten Teesendung, die also vom  S e e
wasser durchfeuchtet war, ein Bleigehalt von 0,011 %  
nachgewiesen w erden, woraus er den Schlufs zog, 
dafs havarierter T e e  unbedingt vom  Genufs ausge
schlossen werden müfste und dafs jeder der H avarie 
verdächtige T e e  a u f Blei geprüft werden sollte. —  
E s ist sicher anzunehm en, dafs die Bleifolie auch 
bei nicht havariertem  T ee  Blei an die W are abgibt 
und sei es auch nur als durch die R eibung m echa
nisch abgelöste Partikel der Bleifolie.

A u ch  bei anderen Stanniolpackungen ist der Blei
gehalt nicht im mer ausgeschlossen. D as Blei- und 
Zinkgesetz läfst ein Gew ichtsprozent B lei zu, aber 
die Berichte der Untersuchungsäm ter und Gerichts
verhandlungen zeigen , dafs Ü berschreitungen dieses 
Bleigehaltes noch recht oft Vorkommen. Bei K äse
packungen liegt die Sache einfach, insofern, als eine 
V erfärbung des Inhalts schon geringe Ü berschrei
tungen der Bleigrenze a n z e ig t, aber bei Kau- und 
Schnupftabak ist das nicht ohne weiteres zu b e
m erken und es läfst sich natürlich bei solchen N eben
sächlichkeiten ‘des täglichen Lebens, wie es Kau- und 
Schnupftabak s in d , äufserst schw er auch nur ver
muten, dafs eine Störung der Gesundheit nun gerade 
eine Bleivergiftung sein müsse und von dieser Stanniol
verpackung herkom m e. Man wird im mer nur dann 
auf B leivergiftung raten und der A rzt wird seine 
D iagnose auf eine solche T oxikation  stellen, wenn 
die U rsachen ganz deutlich zutage liegen. A b er wer 
denkt bei jedem  Bierglasdeckel zum Beispiel an eine 
solche Gefahr?

H ier nur ein paar solcher in einer amtlichen 
Sam m lung aufgezählter Fälle. E inm al gesteht der 
H ersteller von Bierglasdeckeln selbst z u , dafs bei 
diesen seinen Erzeugnissen i m m e r  die hier zulässige 
gesetzliche B leigrenze von zehn Gewichtsprozenten 
überschritten worden s e i ; und diese gesetzliche B lei
grenze liegt schon fast dolos h och ! Nach der amt
lichen U ntersuchung hatte das Gelenk eines Seidel
deckels sogar 53,62 0/0 Bleigehalt. In einem ändern 
F all enthielt der Zinndeckel eines Bierglases 12,91 °/«, 
das G elenk aber 63,89 °/« B lei! D as L ot von K o n 
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servenbüchsen enthielt in einem Falle 40,05 o/0 Blei 
und wenn auch nach den neueren H erstellungs
m ethoden nicht anzunehmen ist, dafs das L ot regel- 
m äfsig in das Innere der Büchse eindringen kann, so 
ist doch ein so hoher Bleigehalt bedenklich genug 
und auch hier ist es nicht ausgesch lossen , dafs in 
einzelnen Fällen Bleivergiftungen dadurch entstehen 
können.

A ufser diesen hier aufgezählten M öglichkeiten 
gibt es noch mehr, wenn sie auch partiell oder lokal 
beschränkt sind. D ie gelbe englische D reipenny
Briefm arke ist bleihaltig und ein V ierzigstel ihres 
Gewichtes ist chrom saures Blei, Chrom gelb, von dem 
schon 15 M illigramm genügt haben, um zwei Kinder 
zu töten. Ä hnlich so steht es mit den Abziehbildern, 
die von den Kindern m ancher Gegenden sehr gern 
als Spielzeug verw endet w e rd e n ; auch bei ihnen 

kommen im mer noch bleihaltige vor, wie vor noch

nicht langer Zeit einige V ergiftungsfälle in Süd
deutschland dargetan haben, bei denen man auch 
lange über die Natur der Krankheit im unklaren 
geblieben ist.

Man darf nicht vergessen, dafs das Blei in fast 
jeder Form , auch in den geringsten M engen, schon 
in Tausendstelteilen eines Gramm es, wenn es längere 
Zeit dem K örper zugeführt wird, giftig wirkt. A n 
gesichts der vielseitigen V erw endung des Bleies, der 
vielfältigen M enge m etallener Gebrauchsgegenstände, 
mit denen wir u m g eh en , die von Nahrungsmitteln 
berührt werden und angesichts des Umstandes, dafs 
trotz der G esetze im m er wieder das Blei in unzu
lässiger M enge auftritt, sollte man bei Krankheits
fällen, die sich anders nicht zwingend klar erkennen 
lassen, im mer auch die Frage aufstellen: liegt nicht 
irgendwie die M öglichkeit einer Bleivergiftung vor?

— g-

Schutzvorrichtung an Prägepressen für Blech, Leder, 

Pappe oder dergl.

Bei der Bedienung von Prägepressen haben die 
A rbeiter vielfach die G ew oh n h eit, das angelegte 
W erkstück solange, als m öglich festzuhalten, wobei 
die Hand die einfahrende B ew egung des die P räge
form  tragenden Tisches m itm achen mufs. A u f  diese 
W eise kann die H and zwischen letztere und den Druck-

F'g- S75-

knopf, an dem sich die Gegenform  befindet, geraten. 
H äufig w erden die Prägetische auch mit sogenann
ten D eckelblechen versehen, w elche die Gegenform  
tragen und beim Aus- und Einfahren selbsttätig auf
lind zuklappen. B e i dieser Anordnung liegt dann

die Gefahr v o r , dafs die Hand unter die K lappe 
gerät, wenn der T isch  in D ruckstellung geht.

E ine Sicherheitsvorrichtung, w elche U nfälle der 
geschilderten A rt verhindern soll, ist der Firm a C h n .  
M a n s f e l d  in Leipzig-Reudnitz unter Nr. 199052 
patentiert worden. (Fig. 5 7 5 — 577.)

D ie beiden Tische 1 und 2 der Presse, die mit 
D eckelblechen versehen sin d , fahren abwechselnd 
unter den D ruckkn opf 5, w obei die D eckelbleche selbst
tätig zuklappen. Zur Sicherung an beiden Tischen 
dient eine Querstange 6. D iese ist in verstellbaren
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Haltern gelagert, w elche zu beiden Seiten der T isch 
führungsplatte in drehbar gelagerten Scharnierteilen
7 und 8 stecken. D iese Scharnierteile legen sich mit 
Nasen gegen Sicherungsbolzen und bilden somit 
G esperre, w elche durch Verm ittlung von H ebeln 
unter W irkung der Federn 16 stehen. W en n  nun 
der Arbeiter die H and nicht rechtzeitig zurückzieht, 
sondern diese die B ew egung des Tisches mitmacht, 
wird die Q uerstange 6 angestofsen und neigt sich nach 
dem D ruckkn opf zu. D ie Nase an denvScharnier-

teil 7, 8 gibt dadurch den Sicherungsbolzen frei 
und die Feder 16 wirkt durch ein H ebel werk a u f einen 
W inkelhebel. D ieser hat au f dem zum Einrücken der 
M aschine dienenden H andhebel seinen D rehpunkt und 
hebt einen Sperrbolzen aus, durch den die A ntriebs
kupplung entgegen der W irkung einer Feder im 
Eingriff gehalten wird. N ach A uslösung des Sperr- 
bolzens rückt die Feder die K upplun g aus und eine 
K egelbrem se bew irkt den augenblicklichen Stillstand 
der Maschine.

fiewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Zu weit gehendes Konkurrenzverbot in dem Anstel- 

lungsyertrage eines mit höheren technischen Dienstlei
stungen betrauten Angestellten. Beklagter, ein gelernter 
Schlosser, hatte seit Jahren im Gefrierfache gearbeitet und 
bei einer Kälteindustriegesellschaft eine gutbezahlte Stel
lung als Monteur angenommen. Nach dem Engagements
vertrage durfte er während dreier Jahre nach der Aufgabe 
dieser Stellung in keinem Konkurrenzgeschäft tätig sein. — 
Als er dieses Verbot nach dem Fortgange aus der bis
herigen Position unbeachtet liess, strengte der frühere 
Prinzipal Klage gegen ihn an, doch wurde der gegen den 
Beklagten geltend gemachte Anspruch a b g e w i e s e n ,  da 
das Gericht der Meinung war, das Konkurrenzverbot ver- 
stosse gegen die guten Sitten, denn es verhindere den 
Beklagten, die Spezialarbeiten des Gefrierfaches auszuüben 
und zwinge ihn, wieder einfache Schlosserarbeiten zu ver
richten, sodass also seine Bewegungsfreiheit unbillig er
schwert werde. —  Das Reichsgericht hat diesem Urteil die 
B e s t ä t i g u n g  v e r s a g t .  Der § 133 f. der Gewerbe
ordnung schreibe ja ausdrücklich vor, dass Vereinbarungen 
der vorliegenden Art zwischen einem Unternehmer und 
einem mit höheren technischen Dienstleistungen betrauten 
Angestellten nur insoweit verbindlich sind, a ls  d ie  B e 
s c h r ä n k u n g  n a c h  Z e i t ,  O r t  u nd  G e g e n s t a n d  
n i c h t  d i e  G r e n z e n  ü b e r s c h r e i t e t ,  d u r c h  we l c h e  
e i n e  u n b i l l i g e  E r s c h w e r u n g  d e s  F o r t k o m m e n s  
de s  A n g e s t e l l t e n  a u s g e s c h l o s s e n  wi rd.  Voll
kommen ungültig ist danach das hier in Rede stehende 
Konkurrenzverbot nicht, es ist nur auf das rechte Mass 
zurückzuführen. Bezüglich der Z e i t ,  für welche das 
Verbot vereinbart ist, kann von einer unbilligen Erschwe
rung keine Rede sein, und auch dem Gegenstand nach liegt 
bei einem Verbote betreffs des Gefrierfachs eine solche 
Erschwerung nicht vor. Örtlich allerdings ist das Ver
bot unbeschränkt; im vorliegenden Falle jedoch erscheint 
das Verlangen des Klägers, der Beklagte solle die von 
ihm angenommene Stellung wieder aufgeben, berechtigt, 
da die Konkurrenzfirma sich in einer ganz nahe gelegenen 
Stadt befindet.

Krankenkasse gegen Berufsgenossenschaft. Gemäss § 25 
des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes wird die Verpflich
tung der Krankenkassen, den von Unfällen betroffenen 
Arbeitern sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen 
Unterstützungen zu gewähren, durch dieses Gesetz nicht 
berührt; doch ist den Kassen —  wenn von ihnen auf Grund 
solcher Verpflichtung Unterstützungen für einen Zeitraum 
geleistet werden, für welchen dem Unterstützten nach Mass- 
gabe dieses Gesetzes ein Entschädigungsanspruch zustand 
oder noch zusteht —  durch Überweisung von Rentenbe
trägen Ersatz zu leisten. Der § 26 des genannten Ge
setzes schreibt vor, dass der Antrag auf Überweisung von 
Rentenbeträgen bei der Berufsgenossenschaft zu stellen 
ist; soweit es sich um den Ersatz fü r  e i n e  v o r ü b e r 
g e h e n d e  U n t e r s t ü t z u n g  handelt, ist der Anspruch 
bei Vermeidung des Ausschlusses s p ä t e s t e n s  b i n 
n e n  dr e i  M o n a t e n  seit Beendigung der Unterstützung 
geltend zu machen. —  In einem Falle, der vor dem 
Preussischen Oberverwaltungsgericht zur Entscheidung ge
langte, hatte die Krankenkasse ihren Anspruch erst n a c h  
Verlauf von drei Monaten bei der Berufsgenossenschaft 
angemeldet, und gegenüber dem Einwand dieser Körper
schaft, die gesetzmässige Frist zur Anmeldung von Ersatz
ansprüchen der fraglichen Art sei verstrichen, wies die 
Kasse darauf hin, sie sei nicht früher in der Lage gewesen, 
ihre Forderung geltend zu machen, denn erst l a ng e  nach 
A b l a u f  der  Fr i s t  von drei  Mo n a t e n  sei durch schieds
gerichtliche Entscheidung festgestellt worden, dass es sich 
bei dem Krankheitsfalle, wegen dessen die Unterstützung 
erfolgte, um die Folgen eines Unfalles handelte. Trotz
dem hat das Preussische Oberverwaltungsgericht die Klage 
der Krankenkasse a bge wi e s e n;  die ganz klare Bestimmung 
des § 26 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes lasse keine 
Ausnahme für den Fall unverschuldeter Versäumung der 
Frist zu, und wenn auch in dem vorliegenden Rechtsstreit 
B i l l i g k e i t s g r ü n d e  zu Gunsten der Kasse sprechen, so 
lässt der Wortlaut des Gesetzes es doch nicht zu, eine der 
Klägerin günstige Entscheidung zu fällen.

Verstösst das Fortengagieren von Arbeitern gegen die 
guten Sitten? Ein Ingenieur wechselte seine Stellung und 
wurde Betriebsleiter eines grossen Werkes. Als solcher 
bemühte er sich, einige Arbeiter des Unternehmens, in 
dem er früher tätig gewesen war, und zwar gerade die besten,
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für das Etablissement, in das er übergetreten war, zu ge
winnen. Seinen Zweck suchte er dadurch zu erreichen, 
dass er an die Arbeiter ein Schreiben richtete, in welchem 
er [sie bat, dieses Schreiben geheim zu halten und den 
Inhalt desselben auch ihren Arbeitskollegen nicht bekannt 
zu geben, und in welchen er ihnen besonders gute Stellun
gen in dem von ihm geleiteten Betriebe versprach. —  Die 
Firma, in welcher die Arbeiter tätig waren, war der Mei
nung, hier liege ein gemäss § 826 des Bürgerlichen Gesetz
buches zu Schadensersatz verpflichtender Verstoss gegen 
die guten Sitten vor und strengte daher gegen den Inge
nieur Klage an, mit welcher sie beantragte, den Beklagten 
zu verurteilen, es bei Vermeidung einer Strafe von 1000 Mark 
für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, Ange
stellte zum Austritt aus ihren Diensten zu veranlassen, und 
mit der sie weiter verlangte, den Beklagten zum Ersätze 
des noch zu ermittelnden ihr zugefügten Schadens zu ver
urteilen. —  Das Landgericht Breslau hat die Klage jedoch 
a b g e w i e s e n .  Von einem Verstösse gegen die guten 
Sitten könne im vorliegenden Falle keine Rede sein, denn 
in dem Bestreben, tüchtige Kräfte zu gewinnen, könne 
etwas Unsittliches nicht gefunden werden. Sonst müsste 
ja beispielsweise auch darin ein Verstoss gegen die guten 
Sitten erblickt werden, wenn die Regierungen verschiedener 
Staaten durch besonders günstige Angebote tüchtige Lehr-i 
kräfte an ihre Universitäten von anderen Hochschulen ziehen, 
oder wenn ein grosses industrielles Unternehmen seine lei
tenden Männer von einem anderen zu holen sich bemüht 
und dergl. —  Mag auch die Anschauung der klagenden 
Firma, in ihren Kreisen gelte die Massnahme des Beklagten 
für unanständig, richtig sein, —  gegen die guten Sitten 
verstösst sie deshalb nach der allgemeinen Auffassung des 
täglichen Lebens nicht. Aus diesem Grunde war der von 
der Firma im Klagewege geltend gemachte Anspruch ab
zuweisen.

(Entscheidung des Landger. Breslau vom 17. April 
1907.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum  der Ü b ersch rift ist der T a g  der 

V eröffentlichung im R eich sanzeiger, das Datum  bei der A nm eldung 

g ib t den T a g  der E in reich un g an.

Patent-Anmeldungen.
16. 11. 08 .

Sicherheitsschaltung für Verteilungsleitungen 
mit Stromabnahmestellen zwischen Streckenschaltern. —  
Siemeng-Schuckert Werke G. m. b. H., Berlin —  21c.
S. 24245 —  2. 3. 07.

Verfahren zum Sichern von Metallpochwerken 
mit Staubabsaugung. —  Arnold Lutz, Frankfurt a. M., Im 
Trutz 18. —  49 i. L. 24719 —  12. 8. 07.

Mit Gebläse und Staubabscheidungsvorrich
tung kombinierte Streuteller-Sichtvorrichtung. —  William 
Silas Osborne, Brooklyn, und George Holt Fraser, New 
York. —  50 d. 0 . 5897.

19. 11. 08.
Sicherungsvorrichtung für in senkrechter 

Ebene zusammenlegbare Gittertüren von Strassenbahn- 
wagen. —  Richard Schmidt, Nürnberg, Krausstr. 8. —
20 c. Sch. 29337 —  22. 1. 08.

Belag für Treppenstufen und sonstige Tritt
flächen aus einer mit längslaufenden Rillen versehenen 
Grundplatte aus hartem Baustoff und einer die Rillen aus
füllenden, gegen Gleiten sichernden weichen Masse. —  
Fa^oneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie. Akt.-Ges., 
Kalk b. Köln. —  37 d. F. 24222 —  21. 9. 07.

Schutzbekleidung für Wellen, insbesondere 
Schiffswellen. — Russian-American India Rubber Co., St. 
Petersburg. — 65t. R. 24408.

26. 11. 08.
Vorrichtung zur Filterung bzw. Entstaubung 

von Luft und anderen Gasen sowie von Dämpfen. —  
Robert Winter, Hannover, Arndstr. 21. —  12 e. W. 27254
—  20. 2. 07.

Bogenzuführungsvorrichtung für Druckpressen
u. dgl. mit hin- und hergeführtem Bogenstapel. —  The 
Hoag Rapid Press Co., California, V. St. A. —  15 e.
H. 40188.

Rauchbrille mit einem um die Augenhöhlen, 
die Stirn und den Nasenrücken sich legenden, elastischen 
Gummischlauch. —  Armaturen- u. Maschinenfabrik „West
falia“ A.-G., Gelsenkirchen. —  30 d. A. 15484 —  18. 3. 08.

Vorrichtung zur Sicherung der Einguss- und 
Ausgussöffhungen von zur Aufbewahrung feuergefährlicher 
Flüssigkeiten dienenden Gefässen gegen Explosionsgefahr.
—  Emil Müller, Drostestr. 16, u. Karl Laugrehr, am Juden
kirchhof 5, Hannover. —  81 e. M. 32190 —  1. 5- ° 7-

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

1(>. 11. 08.
Mehrteiliger Schutztrichter für beim Schacht

abteufen benutzte Schwebebühnen. —  H. & G. Grossmann 
G. m. b. H., Dortmund. —  5 c. 355 575-

Dampfzerstäuber zum Anfeuchten der Luft 
in Wohn- und Arbeitsräumen. —  Alfred Kroll, Leipzig, 
Talstr. 35. —  36d. 355924-

Dreischneidige kreisrunde Sicherheitsmesser
welle mit schwachen Messern, welche durch Klemmplatten 
befestigt werden. —  Maschinenfabrik C. Blumwe & Sohn, 
Akt.-Ges., Prinzenthal b. Bromberg. —  38b. 355 75°-

Schutzkapsel für Zahnradgetriebe. —  Ge
sellschaft m. b. H. Classen & Co., Berlin. —  47 h. 355 684.

Steigeisen für Telegraphenarbeiter u. dgl.,
mit infolge Druckes nachgebender, die Dornbügel in der 
Gebrauchs- und Gehstellung haltender Feststellvorrichtung.
—  Eduard Schütz, Düsseldorf, Hüttenstr. 34. —  77 a.

355423
23. 11. 08.

Staub-Absaugevorrichtung für Bohrhämmer.
—  Armaturen- und Maschinenfabrik „Westfalia“ Akt.-Ges., 
Gelsenkirchen. —  5 b. 356538.
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Unverwechselbare Sicherung für elektrische 
Stromleitungen. — C. W. Kehrs & Co., Düsseldorf. —
2 ic .  356036.

Sicherung für Doppelkeile. —  Siemens- 
Schuckert Werke G. m. b. H., Berlin. —  47 a. 356231.

Mit federndem Fanghebel wirkende Aus
schaltvorrichtung für die Knoterbetätigung an Ballen
pressen. —  Fa. G. Schulz, Magdeburg. —  58b. 356356.

30. 11. 08. • '
Explosionssichere Petroleumkanne mit im 

Ausgussrohr angeordnetem Luftrohr. —  Joh. Meyer, Olden
burg i. Gr. —  341. 356762.

Wellenschutzvorrichtung. —  Carl Wernitz, 
Oranienburg, u. Carl Scheffelke, Berlin, Naunynstr. 48.
—  47a’ 357012.

Sicherheitsflasche für ätzende Flüssigkeiten 
zur Abfüllung unter Vakuum. —  Dr. J. Frölich, Frank
furt a. O., Cüstrinerstr. 43. —  64b. 357006.

Explosionen verhütende Vorrichtung für mit 
feuergefährlichen Flüssigkeiten gefüllte Gefässe verschiede
ner Art. —  Paul Mack u. Heinrich Bornemann, Lippstadt
i. W. —  8ie.  357046.

Erteilte Patente
Deutschland

Kl. 01 b. 201393. — Verfahren zum Löschen von Bräuden 
von Benzin, Petroleum, Mineralölen, Pflanzenölen, 
tierischen Fetten usw. — W. G r a a f f  & Co., G. m. 
b. H. in Berlin.
Benzin-, Petroleum- und Brände ähnlicher Stoffe werden 

für gewöhnlich durch Sand oder Erde erstickt. Dieses Ver
fahren ist jedoch nicht immer anzuwenden und daher un
vollkommen. Infolgedessen ist für den gleichen Zweck 
Tetrachlorkohlenstoff sowie Chloroform vorgeschlagen wor
den. Schliesslich hat man Kohlensäure und schweflige 
Säure zum Löschen der genannten Brände benutzt. Die 
Verwendung dieser, an sich geeigneten Stoffe scheiterte in
dessen daran, dass die genannten Gase, in Bomben ver
dichtet, eine entsprechende lange Leitung verlangen; denn 
die Bomben dürfen nicht in die Nähe der Brandstätte ge
bracht werden, weil sie sonst infolge der Explosion der 
Gase explodieren.

Das neue Verfahren zum Löschen derartiger Brände 
gipfelt nun darin, die Oxyhaloide des Schwefels auf den 
Brandherd zu bringen, um durch Erzeugung von Gasen 
mit hohem spezifischen Gewicht über dem Brandherde die 
atmosphärische Luft von letzterem abzuschneiden. Lö
sungen der Oxyhaloide des Schwefels lassen sich nämlich 
leicht mit Eimern durch Ausgiessen oder mit Hilfe von 
Spritzen oder Handfeuerlösc^jern auf den Brandherd bringen. 
Von den Oxyhaloiden des Schwefels kommen beispiels
weise das Sulfurylchlorid, Thionylchlorid, Schwefeloxytetra- 
chlorid und das Pyrosulfurylchlorid in Betracht. Wird das 
Sulfurylchlorid auf die brennenden Öle gebracht, so bilden 
sich zwei Gase, nämlich schweflige Säure und Chlor, welche 
den Zutritt atmosphärischer Luft zum Brandherd Verhüten 
und so den Brand ersticken. In ähnlicher Weise wie das

Sulfurylchlorid in der Hitze zerfällt, zerfallen auch die an
deren Schwefeloxyhaloide und wirken somit in gleicher 
Weise.

Die Jahresberichte der gewerblichen Berufs
genossenschaften.

Das Reichs-Versicherungsamt hat die Jahresberichte 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften über die Durch
führung der Unfallverhütungsvorschriften erstmalig für das 
Jahr 1907 zusammengestellt und veröffentlicht. Die Be
richte enthalten bei der besonderen Vorbildung und Er
fahrung der berufsgenossenschaftlichen Beamten auf dem 
Gebiete der einzelnen Gewerbszweige wichtige, den prak
tischen Verhältnissen unmittelbar entnommene Fingerzeige 
für den weiteren Ausbau des Überwachungsdienstes. Im 
Interesse der für Versicherungsträger und Versicherte 
gleichmässig bedeutungsvollen Unfallverhütung ist es mit
hin gelegen, wenn dieses reichhaltige, die Berichte der 
staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten so mannigfach er
gänzende Material nunmehr weiteren Kreisen zugänglich 
gemacht wird.

Das mit zahlreichen Abbildungen ausgestattete und 
mit einem Sachregister versehene Werk erscheint in zwei 
Teilen als 2. Beiheft zu den Amtlichen Nachrichten des 
Reichs-Versicherungsamts 1908 in einer Stärke von 125 
Druckbogen bei Behrend & Co. in Berlin W. 64. Für 
die bis zum 1. April 1909 beim Reichs-Versicherungsamt 
unmittelbar eingehenden Bestellungen ist ein Vorzugspreis 
festgesetzt.

Literatur.
Lüftung und Entstaubung. Taschenbuch für den Entwurf, 

die Ausführung und Überwachung derartiger Anlagen. 
Von H a n s  K a r l  S c h w a n e c k e .  (Bibliothek 
der gesamten Technik, 84. Band.) Mit 154 Abbil
dungen und 1 Tafel. Broschiert M. 6.— , in Ganz
leinen gebunden M. 6.40. (Hannover 1909. Dr. Max 
Jänecke, Verlagsbuchhandlung.)
In dem vorliegenden Werke werden die Lüftungs-, 

Gasabsaugungs-, Entdunstungs- und Entstaubungsanlagen 
einem grösseren Leserkreise ohne Voraussetzung einer 
umfangreichen sachlichen Vorbildung in leicht verständ
licher Weise vorgeführt. Diese Anlagen sind zu wichtigen 
Bestandteilen unserer modernen Bauten, namentlich ge
werblicher und technischer, geworden. Wo es nötig er
schien, hat der Verfasser mathematische und physikalische 
Vorbemerkungen, beim Abschnitt „Lüftung der Bergwerke“ 
kurze geologische nicht vergessen. Die zahlreichen Skizzen 
und Abbildungen von Maschinen sind für den Konstrukteur 
von Wert. Ein sorgfältig ausgearbeitetes Sachregister er
möglicht die schnelle Orientierung. Dieses Buch kann 
nicht nur dem Ingenieur, Techniker und Architekten, son
dern auch jedem Fabrikbesitzer, Betriebsleiter, Verwal
tungsbeamten, Chemiker, Arzt und sonstigen Interessenten 
empfohlen werden.
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